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Vorwort 

Das Wesen des Menschen ist seit seiner Entstehung in dem fruchtbaren Ostafrika vor wohl mehr 
als einhunderttausend Jahren seine gegenüber Tieren und Pflan1en verhältnismäßig bedeutsame­
re Vernunft. Sie zeigt sich vor allem in der oder in den vielleicht vor 50000 Jahren entstandenen 
Sprachc(n). Sie ist umso vielfältiger. je dichter das anfangs von einem oder zwei Menschen aus­
gehenck und auf bald wohl 10 Milliarden Menschen wachsende Mcnschsein auf der gesamten 
Erde verläuft. 
Rechtskundige (lat. lllnspcriti) in dem römischen Altertum (etwa 200 v. Chr. - etwa 230 n. Chr.) 
wie Juristen als durch Arbeitsdifferenzierung zunächst in Italien seit dem Hochmittelalter 
( 12. Jh.) an Universitäten (z. 8. Bologna) und anderen Rechtsschulen entstandene Fachleute des 
Rechtes haben seitdem wie andere Fachleute in anderen Fachgebieten auch eine die allgemeine 
Sprache in Wortschatz und Bedeutungen teilweise abändernde besondere Sprache entwickelt. 
Diese Fachsprache ist ihr wichtigstes Werkleug. Seine Beherrschung scheidet den Fachmann von 
dem Laien. 
Deswegen ist die Vermittelung des besonderes Fachwissen bergenden Fachwortschaves wesent­
liches Ziel der Laien 1u Rechtskennern wandelnden juristischen Ausbildung. Weil Recht jeder­
mann nüt.lt, muss der Zugang jedem Interessierten auch über das Studium hinaus erleichtert 
werden. Da Recht sich laufend ändert, ist dabei lebenslanges Lernen erforderlich und hilfreich. 
Dazu will das vorliegende Buch beitragen. indem es seit Jahrzehnten den Kernrcchtswortschatz 
Deutschlands fortwährend als einfache und möglichst über<.chaubare Einheit zusammenfasst. 
Deren gleichmäßige transparente Struktur ermöglicht die sofortige Aufnahme. Sie steht seit vie­
len Jahren jedermann voraussetzungslos offen. 
Einfacher, allgemeiner Ausgangspunkt ist dabei vor allem für Studium und Aui.bildung, aber 
auch weil darüber hinaui. das einzelne Rechtswort. Seinen festen Platz in dem vorliegenden Werk 
erhält es durch dessen schlichte strikte Ordnung der Stichwörter nach den Buchstaben des viel­
leicht in dem Vorderen Orient vor 3000 bis 4000 Jahren durch geniale Abstraktion zahlreicher 
individueller sprechbarer und hörbarer Einlellaute in etwa 20 bis 25 allgemein verständlich 
schreibbarc und lesbare Zeichen entstandenen Alphabecs von A bis Z. Mir der jeweiligen Geset­
zeslage vor allem der deutschen Gegenwart verknüpft wird dieser Ansatz grundsät1lich durch die 
wichtigste(n) gesetzlichc(n) Fundstelle(n). 
Jedei. in benutzerorientierter Auswahl aufgenommene Rechtswort wird zu seinem Verscändnis 
grundsäli:lich in dem Eingangssatz jedes Wörterbuchartikels als erstes auf seinen wesentlichen 
Inhalt befragt (z.B. Was ist Recht'? Was ist Gericht'? Was ist Gerechtigkeit?). Auf diese Frage 
wird in dem ersten Satz Jedes Wörterbuchartikels bereits eine erste schlichte Antwort geboten. 
Sie erfolgt in der einfachen Form einer möglichst leicht verständlichen Gleichung. 
Dabei wird durchgehend die geschichtlich gebildete Struktur der Sprache und des Denkens des 
Menschen genutzt. Sie besteht in der in Wahrheit nicht vollkommenen, mathematisch-geo­
metrischen Gliederung der Sprache in ein brauchbares, wenn auch 111cht lückenloses System von 
Oberbegriffen (Gattungen) und Unterbegriffen (Arten). In ihr wird etwas (gedanklich ab (angeb­
lich] unbekannt angesehenes) Besonderes (Art z.B. Quadrat) durch eine Verknüpfung zweier 
angeblich bekannter Gegebenheiten zu erklären versuch. 
Dabei wird etwas (gedanklich als bekannt angesehenes) Allgemeine!. (Gattung z.B. Rechteck) 
mit etwas (ebenfalls gedanklich als bekannt angesehenem) Kennzeichnendem ([Unterschei­
dungsmerkmal bzw. Sondermerkmal] (z.B. mit gleich langen Seiten) der gedanklich ab unbe­
kannt angesehenen Art (Quadrat) innerhalb des Allgemeinen (der als bekannt angesehenen Gat­
tung z.B. Rechteck) verknüpft. Beispielsweise sind (als - angeblich - gedanklich unbekannt 
angesehene) Quadrate (Art) 111nerhalb der (gedanklich als bekannt angesehenen) Rechtecke (Gat­
tung) die Rechtecke mit (dem gedanklich als bekannt angesehenen, kennzeichnenden Unter-
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scbeidungsmerkmal der) gleich langen Seiten. Folglich ist das Quadrat das Rechteck mit gleich 
langen Seiten, womit. weil eine Gleichung grundsätzlich umkehrbar ist, gleichzeitig umgekehrt 
das Rechteck mit gleich langen Seiten das Quadrat ist. 
Deshalb wird etwa in dem Recht zu der Beantwortung der (rechtlichen) Frage „was ist ein (als unbe­
kannt angesehener) Abkömmling?" ebenfalls eine Gleichung gesucht. Sie verbindet eine als bekannt 
angesehene Gattung g (z.B. Verwandter) mit einem als bekannt angesehenen Sondermerkmal der 
Art a innerhalb der Gattung z.B. absteigender Linie). Dadurch entsteht eine Gleichung zwischen 
zweiteiliger Definition (Verwandter absteigender Linie) und dem als unbekannt angesehenen Zu 
definierenden (Abkömmling). die umkehrbar sein muss (a = g* [Definition), g* = a). 
Innerhalb dieser (logisch notwendigerweise. aber nur bei überzeugendem Vorgehen auch wirk­
lich übcrteugend umkehrbaren) Glcichu11g l>1w. Definition (z.B. Abkömmling = Verwandter 
absteigender Linie bzw. Verwandter absteigender Linie = Abkömmling) kann das Zu definieren­
de (z.B. Abkömmling) logischerweise nicht auch innerhalb des zweiteiligen Definierenden (z.B. 
Verwandter absteigender Linie) verwendet werden, darf also nicht zugleich links und rechts des 
grundlegend wichtigen Gleichheitszeichens stehen (z.B. Abkömmling = Abkömmling). Andern­
falls kann (troll der an sich bestehenden Gleichheit zwischen etwa Abkömmling und Abkömm­
ling) kein (notwendiger oder gesuchter) Erkenntniszuwachs eintreten. Das zweiteilige, aus all­
gemeinerer Gattung und besonderem Kennzeichen (oder Unterscheidungsmerkmal der Art 
innerhalb der Gattung) bestehende Definierende (l. B. Verwandter absteigender Linie) ist wegen 
der bei ihm vorausgesetzten Bekanntheit (der Gattung z.B. Verwandter einerseits und des beson­
deren Merkmals der Art innerhalb der Gattung 1.. B. absteigender Linie andererseits) logischer­
weise verständlicher als das auf Grund seiner (angenommenen bzw. verhältnismäßigen) Unbe­
kanntheit (der Art) Zu definierende (z.B. Abkömmling). 
Die gesamte Definition ist damit grundsätt.lich (in dem gedanklichen Idealfall) ein einziger (kur­
zer und klarer), wesensmäßig durch das unabdingbare Gleichheitszeichen (zwischen einem zu 
bestimmenden Wort auf der einen Seite und [mindestens] zwei bestimmenden Wörtern auf der 
anderen Seite) bestimmter mindestens dreiteiliger Satz (z.B. Abkömmling= Verwandter abstei­
gender Linie). In anderen schwierigeren Fällen kann er wegen der allgemeinen Unvollkommen­
heit (des Lebens und) der menschlichen Sprache notwendigerweise auch ein durch zusätzliche 
Wörter erweiterter Satz sein (wie z.B. Auslieferung= zwangsweise Verbringung eines Menschen 
in das Ausland auf Ersuchen eines ausländischen Staates zwecks Strafverfolgung oder Strafvoll­
streckung, Gaststätte= Unternehmen 1.u der gewerbsmäßigen Bewirtung oder Beherbergung von 
Menschen, Pnichtteil = unentziehbare Mindestbeteiligung naher enterbter Angehöriger an dem 
Nachlass eines Erblassers, Urkunde = allgemein oder für Eingeweihte verständliche. den Aus­
steUer erkennen lassende und ru dem Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache geeignete und 
bestimmte verkörperte Gedankenerklärung). Das gedankliche Vorgehen als solches ist grundsätz­
lich aber immer gleich. 
Wer auf diese Art weiß, was das Rechtswort bedeutet, (was also in der Rechtssprache z.B. der 
Abkömmling. die Auslieferung. die Gaststätte. der Pflichtteil oder die Urkunde „ist''.) versteht 
den betreffenden Rechtssatz bzw. bei umfassendem Wissen alle Rechtssätze (ganz oder genauer 
oder wmindest besser). Ihm ist klar, dass l. B. der (in § 1924 I BGB festgelegte) Rechtssatz „Der 
Abkömmling ist Erbe (erster Ordnung)" besagt. dass der Verwandte absteigender Linie Erbe 
(erster Ordnung) ist. Er kennt die in Rechtssätzen durch Rechtswörter beschriebenen (oder be­
stimmten) Voraussctt.Ungen des Rechtes (Tatbestand) wie die durch Rechtswörter beschriebe­
ne(n) (oder bestimmte)(n) Folge(n) des Rechtes (Rechtsfolge) und damit in dem logischen Sinne 
die in dem Recht insgesamt wie in dem ein1elnen, in Gesetz oder Gewohnheitsrecht enthaltenen 
Recht.ssall bestimmten logischen Urteile oder Obersätze (z.B. Abkömmling [d.h. Verwandter 
absteigender Linie]= Erbe erster Ordnung) (genauer und besser). 
Er hat es damit bei der die wichtigste Aufgabe des Juristen bildenden Zuordnung des besonderen 
wirklichen Lebens zu allgemeinen rechtlichen Regeln (Rechtsanwendung) oder der Subsumtion 
des Seins unter das Sollen leicht(er). Gilt nämlich auf der Grundlage der allgemeinen Grund­
struktur aller Rechtssätze (Tatbestand T = Rechtsfolge R) in einer bestimmten Rechtsordnung 
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(kraft Geset7es oder Gewohnheitsrechts) der einzelne Rechtssatz Abkömmling (A) ist (=) Erbe 
<E> (erster Ordnung). hat der Rechtsanwender bereits einen für ihn klaren Obersatz (erstes • .logi­
sches". von der Rechtsordnung durch Sellung [Geseu J oder anderweitige Bildung [Gewohn­
heitsrecht] als mit Zwang durchsetzbar vorgegebenes objektives Urteil). Von hier aus kann er 
mittels Subsumtion die Findung eines - ihm kraft Zuständigkeit beispielsweise als Richter sub­
jektiv und individuell aufgegebenes. für ein andere (Mitmenschen) gedanklich überzeugendes 
Ergebnis notwendigen - zweiten logischen Urteils bzw. eines Untersatzes möglichst sorgfältig 
versuchen. 
Er muss dafür durch genau vergleichende, let1tlich von ihm durch (wertende) Entscheidung ab­
zuschließende Betrachtung nur prüfen, ob der einzelne Sachverhalt (S) eine besondere Einzeler­
scheinung des allgemeinen Tatbestands (T) des Rechtssat1es (T = R) ist (bzw. von ihm als dem 
1u der einzelnen Entscheidung berufenen Menschen die andere Mitmenschen überzeugend als 
eine besondere Einzelerscheinung des allgemeinen Tatbestandes eingeordnet werden kann). Er 
muss also beispielsweise untersuchen, ob ein einzelner Mensch (z.B. Ulrich) ein (Abkömmling 
des Erblassers und das bedeutet ein) Verwandter des Erblassers (z. 8. Erwin) ist und innerhalb 
der Gattung Verwandte (des Erblassers) das besondere Merkmal (Unterscheidungsmerkmal. 
Kennzeichen. Bedingung) der absteigenden Linie erfüllt. Kann er dies nach einleuchtendem Ver­
gleich (zwischen dem allgemeinen Abkömmling als allgemeinem Verwandten absteigender Linie 
und dem einzelnen Ulrich als einzelnem Verwandten absteigender Linie des Erblassers Erwin) 
bejahen, hat er auch einen positiven Untersafl (zweites logisches Urteil S = T z.B. Ulrich = Ab­
kömmling)(. andernfalls einen negativen Untersatz Sachverhalt ungleich Tatbestand z.B. Ulrich 
ist nicht Abkömmling). 
Mit diesen beiden (einerseits von der Rechtsordnung allgemein, andererseits von dem Rechtsan­
wender in dem Einzelfall besonders geschaffenen oder ermittelten) Gleichungen steht logischer­
weise bereits das Gesamtergebnis der Rechtsanwendung fest. Ist nämlich (in dem Recht kraft 
Gesetzes bzw in der Logik kraft objektiven Obersatzes oder Ausgangsurteils) erstens der Ab­
kömmling Erbe (A = E) und ist (auf Grund mdividueller Subsumtion) zweitens (der einzelne) 
Ulrich Abkömmling (U = A ), so ergibt sich (wie in der Mathematik auch in dem Recht) logisch 
unausweichlich als Schluss, dar-.s (, wenn Abkömmling= Erbe [A = EJ und Ulrich = Abkömm­
ling [U =Al ist. dann) Ulrich (nach Ausscheidung des zwischen Obersatz und UntersatL. vermit­
telnden Begriffes b1w. Mittelbegriffs Abkömmling) Erbe i„t CU= E). Aus der Geltung der Sätze 
Tatbestand (T) = Rechtsfolge (R) (Obersatz) und Sachverhalt (S) = Tatbc„tand (T) (bzw. in dem 
gegenteiligen Fall Sachverhalt ist ungleich Tatbestand) (Untersatz) folgt in dem Syllogismus als 
(logisches) drittes Urteil oder Schlusssatz (infolge Ausscheidung des in Obersatz und Untersatz 
gleichennaßen enthaltenen vermittelnden Elements oder Mittelbegriffs Tatbestand fT]) notwen­
digerweise die Gleichheit von Sach\'erhalt <Unterbegriffi und Rechtsfolge (Oberbegrifl) (Sach­
verhalt [S] = Rechtsfolge lR)) (bz~. dann. wenn Ulrich nicht Abkömmling ist, die Ungleichheit 
von Sachverhalt und Recht!.folge, womit dieser Subsumtionsversuch zwangsläufig verneinend 
schließt). 
Voraussetzung für die Durchführbarkeit dieser Vorgangsweise ist dabei das logische Verhältnis 
von Oberbegriff zu MinelbegriIT und von Mittelbegriff zu Unterbegriff und damü wgle1ch von 
Oberbegriff 1u Unterbegriff. In dem Oberbegnff (z. 8. Oberbayer) muss der Mittelbegriff (z.B. 
Münchener) enthalten sein jeder Münchener muss ein Oberbayer sein und in dem Mittelbegriff 
der Unterbegriff (7.. B. Untcrmenzinger. jeder Untermcnzingcr muss ein Münchener sein). Nur 
unter dieser Voraussetzung kann die Gleich'iet1ung von Unterbegriff (Sachverhah) und Oberbe­
griff (Rechtsfolge) überzeugen (Untermen1inger =Oberbayer). 
Der wegen dieser methodischen Zusammenhänge für den tu möglichst logischem Vorgehen ver­
pflichteten Rechtsanwender grundlegend wichtigen Definition (je)des Stichworts b1w. Kern­
rechtsworts (1. B. Abkömmling = Verwandter absteigender Linie) in jedem Wörterbuchartikel als 
dem Eingangssal/ folgt in dem einzelnen Wörterbuchartikel grundsät1lich als zweite Stufe 
Lwecks weiterer Orientierung 1n dem Gesamttusammenhang des Rechtsganzen regelmäßig die 
sachliche Veme11ung des Suchworts (z.B. Erbrecht) mit „einer übergeordneten Sacheinheit (Gat-
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tung z.B. Privatrecht), von der es nur eine besondere Art bildet. und zu seinen eigenen unterge­
ordneten Sacheinheiten (Arten bzw. Unterarten z.B. gesetz.liches Erbrecht, gewillkürtes Erb­
recht), für die es die allgemeinere Gattung darstellt. Darüber hinaus wird in der Folge in weiteren 
Sätzen auch sonst alles sachlich wissenswert Erscheinende angerissen. so dass durch den dem 
Stichwort folgenden Sachtext das alphabetisch nach einzelnen Wörtern geordnete Rechtswörter­
buch von selbst auch umfassenderes Sachwörterbuch der für Studium und Ausbildung entschei­
denden Kernbereiche des deutschen Rechtes wird. Lebensnahe. einfache Beispiele (z.B. für An­
staJt. Falschbeurkundung, Kausalität, Tatbestandsirrtum oder Verbalinjurie) erleichtern dabei das 
Verständnis ebenso wie die häufige Aufnahme des dem besonderen Rechtswort aJs Ausgangs­
punkt vielfach vorausliegenden allgemeinen Wortes der Grundsprache (z.B. akti\, Finanz, Karte, 
Stück, Zustand). 
Dem (definierten) Stichwort und dem (vernetzenden) Sachtext folgt als dritte erweiternde Infor­
mationsschicht der beliebige eigene Vertiefung erlaubende Hinweis auf Literatur bzw. Schrift­
tum. Dafür sind bei weit mehr als 4000 Artikeln der insgesamt vielleicht knapp 7000 Artikel die 
in subjektiver Auswahl als besonders wichtig und hilfreich angesehenen aktuellen Buchtitel oder 
Aufsatztitel in kürzestmöglicher, aber doch noch leicht verständlicher und in Bibliographien oder 
KataJogen erweiterbarer Fassung aufgeführt. Dadurch ist das wohl mehr als 5000 Literaturtitel 
bietende Wörterbuch zugleich eine preiswerte. dauerhafte und handliche Bibliographie der neue­
ren juristischen Grundlireratur. die ihrerseits durch die in dem jeweiligen genannten Werk übli­
cherweise enthaltenen eigenen Bibliographien den weiteren Ausgriff auf die gesamte von ihr 
selbst verarbeitete bereits vorliegende umfangreiche und für den Einteinen nicht mehr mangel­
frei überschaubare Rechtsliteratur eröffnet. 
Damit hat, wer den vollen, dreistufigen Inhalt des Wörterbuches (Definition. Sachzusammen­
hang, Literaturhinweis) aufnimmt und verwertet, die in diesem Wissen enthaltene Macht. Wer 
sich die dahinter stehende Denkslruktur aneignen kann, erlangt zuverlässiges eigenes Können. 
Wer dieses Wissen und dieses Können in sich vereint. wird überall selbstsicher das Leben meis­
tem können. 
Die neue Auflage bringt das (erstens) aktuelles Sachwissen, (zweitens) methodische Denkschu­
lung und (drittens) weiterführende Ausblicke zu selbstverständlicher. kostengünstiger Einheit 
verbindende Buch in Stichwörtern, Sachtexten und Literaturhinweisen wieder auf den neueren 
bis möglichst neuesten Stand von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Wissenschaft. 
Durch die dabei vorgenommenen Verdichtungen und Erweiterungen wird der Inhalt des Werkes 
zugleich verkürzt und vermehrt. Gleichwohl bleibt es ein systematisch strukturiertes Kompakt­
nachschlagewerk aus einer Hand, das für jedermann ohne große Mühe die gesamte Welt des 
deutschen Rechtes eröffnet. Von dem Englischen, Französischen, Italienischen, Spanischen, Por­
tugiesischen, Rumänischen, Russischen, Polnischen, Tschechischen, Bulgarischen, Griechischen, 
Finnischen, Ungarischen. Türkischen und Chinesischen her bzw. für das Englische. Französi­
sche, Italienische. Spanische, Ponugiesische. Rumänische. Russische. Polnische, Tschechische, 
Bulgarische, Griechische, Finnische, Ungari~che. Türkische und Chinesische wird darüber hin­
aus der Rechtsstandort Deutschland innovierend und globalisierend erschlossen durch meine in 
dem Zentrissimum integrativer europäischer Legistik erarbeiteten Taschenbücher internationaler 
Lexikographie Rechtsenglisch (8. A. 2011. Vahlen). Rechtsfran~ösisch (5. A. 2013, Vahlen). 
Rechtsitalienisch (3. A. 2020, Vahlen), Rechtsspanisch (3. A. 2012, Vahlen), Rechtsportugiesisch 
(2006, Vahlcn), Rechtsrumänisch (2006, Yahlen), Rechtsrussisch (2. A. 2008. Vahlen), Rechcs­
polnisch (2. A. 2022. Vahlen). Rechtstschechisch (2003, Vahlen), Rcchtsbulgarisch (2006), 
Rechtsgriechisch (2. A. 20 l l). Rechtsfinnisch (2004). Rechtsungarisch (2004). Rechcstürkisch 
(2. A. 201 1, Vahlen) und Rechtschinesisch (2002, Vahlea). von der Sprachgeschichte her durch 
meine sprachgeschichtlichen Wörterbücher Jndogermanisch. Germanisch. Westgem1anisch. Go­
tisch, Althochdeutsch, Altsächsisch, Altniederfränkisch. Altfriesisch. Altenglisch. Altnordisch. 
Mittelhochdeutsch, Mittelniederdeutsch sowie das Zusammenfassende Gennanistiscbe Wörter­
buch. das Etymologische Rechtswörterbuch ( 1995, UTB 1888) und das Etymologische deutsche 
Elemeniarlexikon sowie von der Sachgeschichte her durch das nach gleichen didaktischen Ge-



IX Vorwort 

sichtspunkten geschaffene alphabetisch geordnete Zielwörterbuch europäischer Rechtsgeschichte 
6. A. 2020 (Internet htlp://www.koeblergerhard.de/Zielwoerterbuch6.htm grundsätzlich monats­
aktuelle Fassung) und meine systematische Deutsche Rechtsgeschichte (6. A. 2005. Vahlcn). 
Sie alle stehen nicht nur kostenlos in dem Internet. sondern sind dort auch durch die besondere 
Suchmaschine Wildling in beliebiger Weise miteinander verknüptbar und vielseitig auswertbar. 
Ergänzt werden sie nach dem 2020 erfolgten Abschluss der Neubearbeitung des Deutschen Wör­
terbuchs der Brüder Jacob Grimm und Wilhelm Grimm für die Buchstaben von A bis F durch die 
Lemmata dieser etwa 320000 Stichwörter umfassenden Monumentalleistung. Ihnen zur Seite 
gestellt sind bereits alle etwa 1,26 Millionen Wortformen der schätzungsweise 250000 Lemmata 
aller rund 173 MilJionen Zeichen umfassenden maschinenlesbaren Texte der Neuen Juristischen 
Wochenschrift von Oktober 1947 bis September 2017. 
Für trotz vieler Bemühungen vorhandene Ungenauigkeiten. Schwächen und Lücken bitte ich in 
diesem weiten Rahmen den einsichtigen Leser mit dem Hinweis auf nobody is perfect um 
freundliche Nachsicht. Er möge bedenken, dass die Gesamtheit des Rechtes vollständig und feh­
lerfrei zu erfassen dem Einzelnen angesichts der tiefgreifenden, sich täglich wandelnden Ver­
rechtlichung allen menschlichen Lebens nicht (mehr) wirklich möglich ist. Er kann sich deshalb 
um die AJlgemeinheit dadurch verdient machen, dass er mich unmittelbar durch e-mail oder an­
derweit auf Verbesserungsmöglichkeiten hinweist. 
Für grundlegende Unterstützung der viele Jahrzehnte zurückreichenden ersten Anfänge sehr zu 
danken habe ich Andrea Höhne und Bernhard Cromm, für andere Hilfen zahlreichen anderen 
Helfern. Möge die gemeinsame Anstrengung das Recht tatsächlich fördern und das Unrecht 
wirklich mindern. Vielleicht bessert sich dadurch zumindest in dem Grundsatz die von dem 
Menschen beherrschte, zunehmend verrechtlichte Welt. 
Zu erreichen bin ich am leichtesten über gerhard.koebler@uibk.ac.at oder gerhard.koebler@ 
chello.al. Viele meiner Arbeiten lassen sich ohne Schranken überall und jederzeit in dem Internet 
einsehen unter http://www.gerhardkoebler.de. Dort biete ich seit dem 1. Januar 2000 unter jus­
news täglich neue juristische Kompaktnachrichten aus aller Weil i.iber die jüngste Vergangenheit 
in jeweils einem Satz (mil auch über mein Programm wikiling durchsuchbarem Nachrichtenar­
chiv der in1wischen mehr aJs 90000 Mitteilungen), unter juslinks interessante elektronische Ver­
bindungen in alle Weil, unter wer ist wer und unter wer war wer zahlreiche Biographien lebender 
und verstorbener Juristen. unter Bibliographie internationalen europäischen Rechts viele Hinwei­
se auf europarechtliche Literatur und unter fernkemlernkurs erste Ansätze einfacher systemati­
scher Verortung. 
Ich lade mit dem kleinen Juristischen Wörterbuch und seinen inLemationaJen und intertempora­
len Geschwistern jedermann ein, mit mir leicht und froh in aJler Welt nach Wahrheit, Freiheit 
und Gerechtigkeit zu streben. Ich freue mich über jeden, der mir durch Nutzung oder Förderung 
zur Seite stehen will. Ich danke allen herzlich im Voraus. 
Zwecks Ergänzung der Rechtschreibhilfe des Textverarbeitungsprogramms Word ist für Rechts­
texte in dem Internet das auch auf den Stichwörtern des Juristischen Wörterbuchs beruhende 
Zusatlprogramm www.jurdicL.de Philip Schopens verfügbar. 

ln veritate libertas! Ceterum censeo corruptionem esse delendam! Faustus felixque veridicus! (ln 
der Wahrheit gründet sich die Freiheit. Überall bin ich für die Bekämpfung der Korruption. 
Glücklich der Wahrhaftige.) 

Gießen, Ulm, Tübingen, im April 2022 Gerhard Köhler 
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BauGB .„ „„ „„ .. „ .... „.„ 
BauNVO ... „ .„„„„„.„.„ 
BayAGGVG ..... „ ..... „.„ 
BayVBI ... . „ .... „„.„.„ 
BayYcrf' .................. „ .. „ 

BayVIGHG ...... „.„„„„ 
BB „„„. „„ ••.. „ ..... „ .. „ 

BBahnG ..................... . 
BBankG ....................... . 
BBauG .„„ .... „ .. „ ... „ ... „. 
BBergG .... „ ... „ ... „„.„„. 
BBesG .„.„„ ... „.„„„„„„ 
BBG„ ... „ ... „ ... „„„„„.„ .. 
BBiG .. „„ ••••••• „ ... „ ....... . 
BBodSchG .................. . 
BOG .... „.„„ .. „ ..... „„ .. 
BDSG „ ..... „ ...... „ ........ . 

BeamtStG „„„ .. „„.„„„. 

s. KrW/AbfG bzw. KrWG 
Abgeor<lnetengeset1 
Amtsblatt 
Abzahlungsgesetz 
Archiv für civilistischc Praxis 
Adjel..tiv 
Allgemeines Eisenbahngcsc11 
Vertrng über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
Arbeitsför<lerungsgesetz s. SGB lT1 
Amtsgerich1, Ausführungsgesetz 
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gesell 
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Gc-.cll über Fcmabsatzvertrügc Außcrkrafnrccen durch Art. 6 Nr 7 des Ge1;e1zes 
von dem 26.11.2001 
Gc,ell über die Angelegenheiten der freiwilligen Gericht~barkert tu dem 1.9.2009 
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Gcschmacksmustergesctl erse111 durch Designge::.etz 
Geschäftsordnung des Bundestags s. GOBT 
Gewerbeordnung 
Gcwerbesteuerdurchführung ... verordnung 
Gewerbesteuergesetz 
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A.A. (lat. IM.) Aulus Agerius) ist die abstrakte Ab­
kürzung für den Kläger in dem römischen Fonnu­
larprozess. 
Lit.: Söl/11er. A„ Römische Rechtsgeschichte. 5. A. 1996 

ab (Priip.) von. weg 

Abänderung CF.) Änderung 

Abänderungsklage (§ 323 ZPO) ist die auf Abän­
derung einer Verurteilung zu kilnftig fällig werden· 
den wiederkehrenden Leistungen (z.B. --+Unter­
halt) gerichtete, bei einer wesentlichen Veränderung 
der maßgeblichen Verhältnisse (z. 8. Leben!>hal­
tungskosten) zulässige Klage. Sie 1~L eine dem 
Gläubiger und dem Schuldner mögliche -+ Ge~tal­
tungsklage. Das auf sie erfolgende Uneil beseiugt 
die Wirkungen der inneren -+ Rechtskraft des frühe­
ren -+ Urteils für die Zeit nach ihrer Erhebung. Für 
den Unterhalt Minderjähriger sind nach den 
§§ 249 ff. FamFG vereinfachte Verfahren statthaft. 
Lit.: Brmm, J„ Grundfragen der Abänderungsklage. 
1994: Graba. H„ Die Abänderung von UnterhaJtsuteln. 
4.A.2011 

Abandon (§ 27 GmbHG) ist die Preisgabe des 
-+Gesellschaftsanteils (oder Schiffsparts) zwecks 
Haftungsbefreiung. Dazu i~t bei einzelnen Gesell­
schaften der Gesellschafter unter bestimmten Vor­
ausset1Ungen berechtigt. um künftige. in ihrer Höhe 
nicht übersehbare Beiträge ( • Nachschüsse) ver­
meiden 1u können. Den A. gibt e~ auch in dem Ver­
sicherungsrecht(§ 141 VVG) 

Abberufung (F.) Entzug einer Stellung oder eines 
Amtes 

Abbruch der Schwangerschaft - Schwangerschaft 

abdingbar (Adj.) vertraglich abänderbar-+ disposi­
tives Recht. Gegensatz zwingend 
Lit.: Käliler. L. Begriff und Rechtfertigung abdmgbaren 
Rechll>, 2012 

Aberratio (F.) ictus ([lat.] Abirrung des Stoßes) ist 
der Eintntl des Handlungserfolgs an einem anderen 
als dem nach dem Täterplnn nngcgriffencn Objekt 
{T schießt gewollt auf A und trifft wegen eines 
Querschläger. oder auch Da1wi~chentretens gegen 
seinen Willen B). Die a. i. i'>t eine Frage der Zurech­
nung eine-. Erfolgs in dem Rahmen eines ~ Irrtums 
in dem Bereich der -+ Kausalität. Das Verhalten 
wird als (erfolglos gebliebener) ~Versuch der 
geplanten Tat (z.B. Mordversuch an A) und eventu­
ell fahrlässige Verwirklichung des eingetretenen 
Erfolgs (1. B. fahrlässige Körperverletzung de:. B) 
behandelt und demenlSprechend bestrafl (str.). Sie 
ist zu unterscheiden von dem -+ error in obiecto. 
Li1.: Korimh. II„ Einige Gedanken zur abcrratio ictus. JuS 
1997, 901; Grotendiek, S„ Strafbarkeit des Täters, 2000 

A 

Abfall(§ 3 1 KrwG) ist die bewegliche Sache, deren 
sich der Besitter entledigt, entledigen will oder 
entledigen muss (z. 8. Kaugummi, Altreifen, Bau­
schull}. Die Behandlung von A. erfolgt seit ( 1986 
nach dem Abfallgesetz bzw. seit) 1996 nach dem 
Kreislaufwirtschaft„ und Abfallgc::.etz. an dessen 
Stelle 2012 das Krc1slaulwtrtschaltsgesetl getreten 
ist. Danach ist A. in erster Linie zu vermeiden und 
in zweiter Linie '>tofnich zu verwenen o<ler zur 
Gewinnung von Energie zu nuuen. Zu unterschei­
den sind Abfälle /Ur Verwertung und Abfälle lUr 
Beseitigung. Vorrang hat die Verwertung vor der 
Beseitigung. Kennzeichnungspflicht, Rücknahme­
pllicht und Pfandpflicht von Verpackungen können 
durch Verordnung festgelegt werden. D\!r unerlaubte 
Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB) 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Die Behandlung besonderer 
Abfälle ist in Sondergesetzen geregelt (z.B. Tier­
körperbeseitigung, Atomabfall. Kampfmittel). Die 
Eigenschaft als A. endet mit der Verwertung. 
Lit.: Jacobj. H., Krei,laufwirtschaft.sgesel/. 4 A. 2019 

Abfallentsorgung i'>t die Verwertung und Beseiti­
gung von Abfall einschließlich ihrer Vorberellung. 
Lit.: Jacobj. H„ Kre1slaufwirtschaf1.~gesell. 4. A. 2019 

Abfindung i:.L die fUr die Aufgabe (Verzicht) eines 
Rechtes und möglicherweise auch einer Aussicht -
meist in Geld - gewährte einmalige Gegenleistung 
(z.B. bei Unterhaltsverzicht. Erbverzicht. Rentenver­
zicht, Ruhegehaltsverzicht oder bei Ausscheiden aus 
einem Dienstverhältnis oder einer Gesellschaft). Der 
Anspruch auf A. ist in seinen Voraus<,el/ungen und in 
seinem Umfang verschiedentlich besonders gesell­
lich geregelt. Im Übrigen unterliegt er der-+ Vertrags­
freiheit. Für die A. eines Aktionärs ist dabei grundsätz­
lich nicht ein ein1elner Stichtag. sondern der 
Durchschnnt.skurs der letzten drei Monate maßge­
bend. Ein Arbeitgeber kann bcispicbwcise einem 
Arbeitnehmer für den rall eine A. anbieten, dass der 
Arbeitnehmer sich nicht gegen eine betriebsbedingte 
Kündigung mit KUndigungsschutzklage wehrt. 
Lu.: Be11ge/sdorf. P.. Aufhebungsvertrag und Abfin· 
dungsvereinbarungen. 5. A. 2011 

Abfindungsguthaben ist da:. die --+ Abfindung 
betreffende Guthaben des Abzufindenden bei dem 
Abfindenden. In dem Gesellschafbrecht (§ 738 
BGB) ist A. der Wert des Gesellschall\anteib eines 
ausscheidenden Gesellschafters in dem Zeitpunkt 
des Ausscheidens (bzw. der Klageerhebung). Der 
Anspruch des ausscheidenden Gesellschafters gegen 
die verbleibenden Gesellschafter auf das A. gleicht 
den Verlust der gesamthäaderischen Berechtigung 
am -. Geselbchaftsvermögen aui.. die den verblei­
benden Gesellschaftern anwächst. 

Lit.: Scl111h111w111, II„ Abfindung von Gesellschaftern, 
1996 



Abgabe 

Abgabe ist die kraft öffentlichen Rechts 10 Geld zu 
entrichtende öffentliche Last vor allem tu der Fi­
nan1ierung der staatlichen Tätigkeit. Sie l'>t entwe­
der - Steuer. Zoll. • Gebühr. -+ Benrag oder 
nichtfbkalische A brn Sonderabgabe. Die 111d1tfis­
lw/i1che A. ist emc Geldleistung. die allein der Win­
schaflslenkung oder son~tigen nichrfü.kafüchcn 
Zwecken dient (z.B. lnvestitioo~abgabe. Lastcnau!>­
gleichsabgabe). Aul\crdem ist bei cmer Willcnser­
klänmg die A. die Kundgabe bzw. die Veröffentli­
chung gegenüber der Außenwelt. 
l.it.: Kirchhof. F.. Grundris' de-. Steuer- und Abgaben­
m·ht<> , 2 A 2001 ~·i1•gl'I, T.. Einführung in das Kom­
munalabgabenrecht. JuS 2008. 1071: Handbuch Kom­
munalabgabenrecht. hg Christ/Oebecke. 2016 

Abgabenordnung (AO) i:.t das das Recht der 
->Abgaben allgemein ordnende Gesell des (frühe­
ren Deutschen Reiches bzw. des) Bundes. Die A. 
regelt in ihren neun Teilen vor allem da' Steuer­
schuldrecht. das Steuerverfahrensrecht und das 
Steuerstrafrecht Sie l\l Grundlage des ge~amten 
Steuerrechts und befasst sich nicht mit der ein1elnen 
Steuer und ihrer Höhe. 
Llt.. AO/FGO Steuerverfahrensrecht. 45. A. 2021. Klein, 
f;, Abgabenordnung, 15. A. 2020; Abg;ibenon.lnung. hg. 
v. Koenig, U. 3.A. 2014, 4.A. 2021: Sit>Il'IUl(J. S .. 
Grund1.üge der Abgabenordnung. JuS 2015. 411. AO­
Handbuch 2019 

Abgabenüberhebung -• Gebührenüberhebung 

abgeleiteter Eigentumserwerb -> Eigentumser­
werb. abgeleiteter 

Abgeltungssteuer ist die die Einkommensteuer 
abgeltende Steuer, die ab 1.1.2009 in l löhe von 
25 Prozent für Einkünfte aus Kapitalvemiögen und 
Kun.gewinne erhoben und von den Banken als 
- Quellensteuer abgefühn wird. 

Abgeordnetenbestechung (§ 108c StGB) ist das 
Unternehmen des Kaufes oder Verkaurs einer Stim­
me für eine Wahl oder Abstimmung in einer Volks­
venrelung. 
Lit. Schal/er. H„ Strafrechtliche Probleme der Abge­
ordnetenbestechung. 2002 

Abgeordneter (Art 38 GG) ist d<L<; Mughed eines 
Parlaments (-> Bunde:-.lag. - Landtag, nicht Kreis­
tag, nichl Stadtrat, nicht Gemeinderal). Der Abge­
ordnete wird von dem Volk ab dessen Vertreter auf 
Zeil gewählt (nicht abberufbar) und "! nur 1;e111cm 
Gewis~en unter.vorfcn. Ihm kommen - Indemnität 
und ->Immunität 1u. Er erhält eine Aufwand,ent­
... chädigung (->Diäten). Für den Abgeordneten des 
Bunde•;tags gilt da ... Abgeordnetengesetz, ltir Abge­
ordnete der Landtage Jeweilige... Lundesrecht. 
www.abgeordnetenwatch.de 
Lu: Bra1111. W./Ja111.1d1. M.IK/cmte. E .. Abgeordne1cngc­
sc11. 2002; Abgcordnc1cnge!>CLl, bg. v. A11.m•r111m111. P. 
u.a .• 1017 

AbgeschJosseo ist durch erkennbare Merkmale zu 
einer eigenen Einheit gemacht. Ein Raum ist a. 
(§ 123 StGB). wenn er baulich abgcgren11 ist. Das 
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widerrechtliche Eindringen in einen abgeschlosse­
nen. 1um öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimm­
ten Raum ist ein Fall von -. Hausfriedensbruch. 

Abhandenkommen (§ 935 1 BGB) ist das Verlieren 
des unmittelbaren -+ Bes1t1es einer Sache ohne 
Willen de:-. Besitzers (1 B. durch Verlieren einer 
Sache, durch Diebstahl, durch Zwang oder durch 
Zueignung seitens des -. Besitzdieners). An ab­
handen gekommenen Sachen ist gutgläubiger, abge­
leiteler • Erwerb von dem Nichtberechtigten aus 
geschlos-.en. Die!. gilt aber nichl für -+ Geld. 
-> Inhaberpapiere und in dem Wege öffentlicher 
Versteigerung veräußene Sachen(§ 935 11 BGB). 
Lit · lliibnu. H .. Der Rechts\erlust im Mobiliarsachcn­
recht. 1955, Huertlein, L, Der abhandengckommenc 
lnhabeN.:heck, 1999: Sindelar. A. Da~ AbhandenJ...om 
men beim gutgläubigen Mobiliarcrwcrb. 201 1 

Abhilfe (§ 72 VwGO. § 572 ZPO) ist die Abände­
rung einer -. Entscheidung durch die entscheidende 
-> Behörde bzw. das entscheidende Gericht auf 
Grund eines An1rags (Z.B. Beschwerde, Erinnerung. 
W1dcn.pruch. Einspruch) bei Begründethei1. Sie ist 
eine nur in bestimmten Fallen 1ulä~sige neue Sach­
entscheidung. Sie macht eine Überprüfung durch 
die dafür 1uständige nächsthöhere Behörde liber­
flüssig. 
Lit.: 8011de. H.. Änderung \On Entscheidungen der 
frei'>' illigen GcrichLsbarkeit, '.!021 

Abhören ist das heimliche Überwachen der sprach­
lichen Äußerungen eines Menschen (z.B. bei Tele­
fongesprächen). Das A. ist grundsätzlich verboten 
und vielfach ;trafbar. Das A. 1u Zwecken der Straf­
verfolgung ist in engen Gren1en zulässig (vgl. 
§ IOOa StPO, nicht bei Steuw.trartaten. deswegen 
don auch keine Vcrwenung der durch A. erlangten 
Erkenntms,e) 
Lit. Z1111111emwn11. G .. Staatliche'> Abhören. 2001 

Abkommen ist die Vereinbarung vor allem in dem 
Völkerrecht, in dem Vcrfas!>ungsrecht und in dem 
Verwaltung'>recht. -> Venrag 

Abkömmling bt der _. Vef\\.andte emes Menschen 
in absteigender Linie Cz. B. Kind. Enkel. Urenkelin). 
Er hat grundsätzlich ein gesetzliches -> Erbrecht, 
einen Anspruch auf -+ Unterhult und be.~ondere 
Rechte in dem Steuerrech1. 
Li1.: Bmisd1. H .. Der Begriff des Abkömmlings in Ge 
sct1 und n:chtsge~häftlichcr Prax1~. FamRZ 1980. 413 

Abkünung ist die kurze Fa,sung der an sich länge­
ren Gegebenheit. 
L1l.. A.1rd111er. H./Bö11cher. E .• Abkurtungsverzeichm-. 
der Rechtssprache. 10. A. 2021 

Ablass ist in dem katholischen -. Kirchenrecht die 
auch vor Gott verbindliche Befreiung von zeitlichen 
Sünden\lrafon. Der A. sellt Beichte. Kommunion 
und Gebet voraus. In dem Mittelalter konnte der A. 
auch durch Geldzahlung für kirchliche Zwecke 
erlangt werden. 
Ln. Diirc11. I~. Der Ablass in Lehre und Praxis.4. A.2013 
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Ablehnung ist die Zurückweisung eine~ Verhalteni. 
oder eines Menschen. In dem Vcrfahren'>recht ist A. 
die Zurückweisung einer bestimmten Gerichtsper­
son hinsichtlich ihrer Mitwirkung in einem Verfah­
ren (z.B. -+ Richter *§ 42 ff. ZPO, §§ 24 ff. StPO, 
§ 54 VwGO, -+ SachverM!indigc, -+Schiedsrichter, 
-+ Schöffen, -+ Dolmetscher, -+ Urkundsbeamter, 
nicht StaaL~anwalt. für Amhpcrsonen in dem Ver­
waltungsverfahren vgl. § 21 VwVfG). Die(se) A. 
erfordert entweder gese11hche Ausschlussgrunde 
oder die begründete Be\orgnis der -+ Befangenheit 
... owie einen Ablehnungsantr.ig (Ablehnungsgesuch, 
Selbstablehnung möglich), iilx>r clt>n das (re<;tJiche) 
Gericht entscheidet. Daneben '>ind A. einei, Antrags, 
einer Leistung, einer Vormundschaft. eines Verwal­
tungsak'ts u. a. möglich. 
Lit.. 8/eurge, P., Ablehnung wegen Besorgnis der Befan­
genheit, 2. A. 1999: Scluwider. r:: .. Befangenheasablch­
nung im Zivilpro1CS\, 2. A. 2001; Dahm. D .. Richterab­
lehnung und Ablehnung eines Saehvci;tändigcn. 2016 

Ablieferung ist die Leistung eines Gegenstands 
durch eine Per;on an eine Per..on. insbesondere die 
von Übere1gnungsw11len begleitete Verschaffung des 
unmittelbaren BesitLes des Er;teigerers durch den 
Gerichtsvolllieher ( § 817 ZPO). Sie erfolgt nach 
dem Zuschlag und nur gegen Barzahlung. Sie \'er­
schatTt kraft hoheitlicher Gewalt -+ Eigentum. 

ablösen (V.) lösen, trennen 

Ablösung ist die Beseitigung der Gebundenheit. 

AblösungsgesetLgebung i•a die Gesetzgebung des 
19. Jh.~ zur Ablösung feudaler Rechte (Bodenbe­
freiung). 
Lit Köbler. G .. Z1t:lv.öncrbuch integrather europäi­
scher Rcchtsgci.ch1chte. 6. A. 2020 (Internet) 

Ablösungsrecht {§ 268 1 1 BGB) ist das Recht 
eines Dritten. an Stelle des Schuldm:rs den Gläubi­
ger lll befriedigen. Es steht dem Dritten zu, wenn 
der Gläubiger die -+ Zwangsvollstreckung in einen 
dem Schuldner gehörigen Gegenstand betreibt und 
dadurch ein Recht des Dnuen gefährdet. Seine Aus­
übung führt zum Übergang der Forderung des bishe­
rigen Gläubigers mit allen Nebenrechten gegen den 
Schuldner auf den Dritten (gese11hcher Forderungs­
übergang). kann aber nicht 1um Nachteil des Gläu­
bigers geltend gemacht werden. 

Abmahnung ist die Aufforderung zur Änderung 
eines unerwünschten Verhaltens. Die A. findet sich 
in dem Arbeitsrecht, Mietrecht und Wettbewerbs­
recht. Vielfach ist Rechtmäßigkeitsvoraussellung 
einer -> Kündigung eine vorherige A. (anders bei 
wichtigem Grund). 
Lit. Bahr. M .. Mis,bmur.:h der wcubewerbsrechtlichen 
Abmahnung im Bereich des lntcmet, 2003; Hanau. P.. 
Abmahnung und Kündigung. 3. A. 2005; Niebli11g. J., 
Abmahnung. einstweiligc Verfügung und neue~ Weil· 
bcwerbsrecb1. 4. A :?020 

Abmahnverein ist der auf den Zweck ->Ab­
mahnung (unlauteren • WeLtbewerbs) gerichtete 
-+Verein. 

abschleppen 

Abnahme ist einerseits die Verringerung einer 
Menge und andererseit~ die Entgegennahme der 
Le1<>tung durch den Gläuhigcr eines Kaufvenrags 
oder Werkvertrags. Bei einem-. Kauf ist die A. der 
Leistung nur -+Nebenpflicht (§ 433 11 BGB), bei 
einem „ Werkvenrag -+ Gegenscitigkeitspnicht 
(§ 640 1 BGB). Hier erfordert sie grundsätzlich 
körperliche Entgegennahme und grund~ätzliche 
Billigung. Folgen der rechtsgeschäftlichen A. sind 
grundsätzlich Gefahrübergang. Bcwcisla..stumkehr. 
Vergütungsfölligkeit und Mängelverjährungsbeginn . 

l II. S111111111,11. G .. Die Abnahme im Bauvertrag. NJW 
2009. 1084; Kup<:~yk. 8 .. OegritT, Vorau,,etzungcn und 
Rccht,folgcn der Abnahme. NJW 2012. 3353 

Abnahmeverzug -+ Gläubigervcrlllg 

Abolition (E) „Vergehenmachung··. Niederschla­
gung eines Strafverfahrens (durch Gc~ell). -+ Am­
nestie 

Abordnung ist einer..eits die Gn1ppc entsandter 
Men,chen und anderer,em C§ 27 BBG. § 14 
BeamtStG) die bei Bestehen eine' dienstlichen 
Bedürfni,„e.., zulässige \'Ori.ibergchende Zuweisung 
eines • Beamten an eine andere Dienststelle unter 
Beibehaltung der dienstrcchtlichcn Zuordnung zur 
bisherigen Dienststelle. Sie bedarl dann. wenn sie A. 
1u einem anderen Dienstherrn ii.t, der Zustimmung 
des Beamten. Sie ist von der -> Versetzung zu tren­
nen. Sie ist -+ Verwaltungsal-.t (Mr.). Für Richter vgl. 
§ 17 DR1G. 
Lit Paelllke-Gi/rtner. C.. Verset1ung. Umsc11ung. Ab­
ordnung, 1988; Boeger. n .. Der Leihbeamte, 1998 

abortus (lat. (M.]) Fehlgebun 

Absatz ist einerseits ein Teil eines gegliederten 
Paragraphen. andererseits der Vertrieb einer Leis­
tung (1. B. Ware). 

Abschiebung (§ 58 AufenU1G) isl die Entfernung 
eines ~ Ausländers aus dem Staatsgebiet unter 
Anwendung unmittelbaren Zwanges (Zwangsmit­
tel). Sie ist Vollzug der -+ Auswci,ung. Vorausset­
lllngen und Verfahren dieses Verwaltungsakts sind 
in dem Aufenthaltsgesetz näher geregelt. Ein ausrei­
..,epfüchuger Ausländer bt ab1u,chieben, wenn die 
Ausreisepflicht vollzjehbar ist und wenn ihre frei­
willige Erfüllung mcht ges1chen ist oder eine Über­
wachung der Ausreise erforderlich eri.che111t. Auf 
Grund des Asylrechts darf die A. nur erfolgen bei 
Verurteilungen nach Erwachsenenstrafrecht, bei 
Fehlen der Gefahr unmenschlicher Behandlung in 
dem Rilckkehrstaat und bei RUckföllgefohr. Solange 
die A. aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
unmöglich ist. ist eine Duldung notwendig. Diese ist 
nicht dadurch ausgeschlossen. da\\ die Identität des 
Betroffenen mcht kJärbar ist. 
Llt. Sclmhudi .. M .. Die Auswe1,ung nach dem Au.,län­
dcrgeset1. 2003; Beichel-8e11ede11i. S. u a .• Die Abschie­
bungshaft. NJW 2004. 3015: H11b<·t; B„ Aufenthaltsge­
'cu. 2. A. 2016. 3. A. 2021. Bcic:llel·Be11edem. S .. Die 
Neuregelung der Abschiebungshalt. NJW 2015, 2541 

abschleppen (V.) wegschleppen. fonbcwegen 



Abschleppen 

Abschleppen ist in dem Straßenverkehrsrecht das 
Fortbewegen eines Kraftfahn~eugs durch den Führer 
eines anderen Kraftfahrzeugs. 
Lit.: Huppertz. B.. Halten - Parken - Abschleppen. 
6. A. 2022 

abschließen (V.) schließen, wegschließen, beenden 

Abschluss ist allgemein die Beendigung eines Ver­
haltens oder die Begrenzung eines Gegenstands. A. 
eines Vertrags ist das Bewirken einer Bindung der 
Vertragsparteien durch -+ Willenserklärung an einen 
vereinbarten Vertragsinhalt. A. in dem Handelsrecht 
ist der Jahre:.abschluss bzw. die Jahresabschluss­
rechnung. 
Lit: Schildbach, T., Der Konzernabschluss. 8. A. 2018: 
Ri11ker. M .. Vertragsschluss, 2003 

Abschlussfreiheit ist die Freiheit einer Person. 
selbst darüber zu entscheiden, ob, wo, wann, wie 
und mit wem sie welche vertragliche Bindung ein­
geben will. Sie ist ein Teil der -+ Vertragsfreiheit. 
Sie ist ausgeschlossen für öffentliche Versorgungs­
träger (z.B. § 6 EnergiewirtschaftsG, vgl. § 5 ll 
PflVersG. § 26 n GWB) und lnhaber von Monopol­
stellungen(--+ Abschlusszwang). 

Abschlussprüfung ist einerseits die letzte mehrerer 
Prüfungen und andererseits (§ 316 HGB) die Prü­
fung des Jahresabschlusses einer nicht kleinen Kapi­
talgesellschaft (gemäß § 267 HGB) durch einen 
Abscblussprlifer. 
Lit.: Niemann, W, Jahresabschlussprüfung, 4. A. 2011 

Abschlu..-;sverfügung ist die den Abschluss der 
--+ Ermittlungen bildende -+ Verfügung der 
-+ Staatsanwaltschaft. 
Lit: Brnnner. R., Abschlussverfügung der Staat~anwalt­
schaft, 15. A. 2021 

Abschlussver treter ist der zum Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts bevollmächtigte-+ Vertreter. 

Abschlussvollmacht ist die zum--+ Abschluss eines 
--+ Vertrags ermächtigende --+ Vollmacht. 

Abschlusszwang (Kontrabierungszwang) ist der 
Zwang, mit einem anderen die von diesem ge­
wünschte vertragliche Bindung einzugehen. Der A. 
steht in Gegensatz zu der -+ Abschlussfreiheit. Der 
A. ist nur auf Grund eines Gesetzes oder des 
Rechtsstaatsprinzips zulässig (z.B. Monopolstellung 
für wichtiges Gut). 

Lit.: Vykydal, S .. Der kartellrechcliche Komrahierungs­
zwang, 1996; Busche, J„ Privatautonomie und Kontra­
hierungszwang, 2020 

abschöpfen (V.) wegschöpfen, wegnehmen 

Abschöpfung ist die Maßnahme des -+Staates, 
durch die der Preis einer eingeführten Ware auf 
einen gesetzlich festgeschriebenen Stand gebracht 
wird (z.B. bei landwinschafllichcn Erzeugnissen in 
der --+ Europäischen Union durch die Bundesfi­
nanzbehörden zwecks Angleichung des niedrigeren 
Weltmarktpreises an den höheren Binnenmarkt-
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preis). Gesichert wird die in Deutschland wie Zoll 
behandelte A. durch Handelslizenzen und die hierfür 
zu stellenden Sicherheitsleistungen. Möglich ist 
auch die A. von Mehrwerten aus Sanierung oder von 
Gewinnen aus Straftaten. 
Lit.: Groß. A., Vereinfachung der §§ 111 b ff. StPO. 
2006: Krüger. M., Oie Novellierung der strafrechtlichen 
Vennögensabschöpfung - Vom Verfall zur Einziehung 
von Taterträgen, 2021 

abschrecken (V.) wegschrecken, abbringen 

Abschreckung ist die Einwirkung auf einen bishe­
rigen Zustand oder Verlauf durch ein Gegenmittel 
zwecks Beeinflussung des Zustands oder Verlaufs. 
In dem Strafrecht ist A. ein die Verhütung von Straf­
taten anstrebender -+ Strafzweck (relative --+ Straf­
theorie). wobei die Strafdrohung bzw. die Strafe den 
möglichen Täter vor Straftaten zurückschrecken 
lassen soll. Die Zulässigkeit dieses Strafzwecks ist 
umstritten. 
Lit.: Curti, J /, Abschreckung durch Stral·e, 1999 

abschreiben (V.) wegschreiben, herabsetzen, Ver­
lust zuweisen 

Abschreibung ist die Herabsetzung des Buchwerts 
eines Vermögensgegenstands in der __, Bilanz ent­
sprechend dessen (durchschnittlichem) Wertverlust 
(in dem Laufe der Zeit). Die planmäßige A. wird so 
bemessen. dass die Güter an dem Ende ihrer voraus­
sichtlichen Gebrauchsdauer ganz abgeschrieben 
sind. d.h. in der Bilanz nicht mehr als Wert (auf der 
Aktivseite) erscheinen. Sie erfolge meist linear (z.B. 
5 Jahre lang jährlich gleichbleibend 20 Prozent) 
oder degressiv (von Jahr zu Jahr fallende Prozent­
sätze) und entweder auf der Aktivseite oder auf der 
Passivseite (Wertberichtigung) der Bilanz. Das 
Steuerrecht verwendet A. vor aJlem für die Abset­
zung für Abnutzung (Teilung der Anschaffungskos­
ten und Herstellungskosten durch die Zahl der Jahre 
der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer). In dem 
Sachenrecht bedeutet daneben A. eines Grund­
stücksteils die Verselbständigung eines Grundstück­
teils auf einem neuen Grundbuchblatt. 
Lit.: Oesrreicher. A .. Steuerliche Abschreibung. 2002; 
Kalbfell. V .. Ertragswert basierte Abschreibungen, 2003 

Abschreibungsgesellschaft (Verlustzuweisungsge­
sellschaft) ist die auf Verlusterzielung durch --+Ab­
schreibung gerichtete -+ Gesellschaft (Verlustzu­
weisungsgesellschaft). Sie ist regelmäßig GmbH & 
Co KG. Steuerlich werden Verlustzuweisungen von 
ohne Gewionerzielungsabsicht tätigen Abschrei­
bungsgesellschaften nicht anerkannt. 

Lit.: Amumsperg, W. Graf v., Die Abschreibungsgesell­
schaft, 1983; Wust, A„ Die Verlusuuweisungsgesell­
schaft, 2004 

absetzen (V.) wegsetzen, herunternehmen 

Absetzung (§ 7 EStG) ist in dem Steuerrecht die 
Verteilung der Kosten eines Gutes auf seine durch­
schnittliche Nutzungsdauer. Die belriebsgewöhnli­
che Nutzungsdauer wird durch die Absetzung für 
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Abnullung-Llste des Bundesfinanzministers festge­
legt. Geringwertige Wirtschafü.güter (§ 6 II EStG) 
in dem Wert von (ohne Vorsteuerbetrag) weniger als 
1000 Euro können in dem Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung von den Einkünften voll abgesetzt 
werden. In Beu·acht kommt im Übrigen lineare A. 
oder degressive A. (-.Abschreibung) in Höhe der 
abstrakten Zeitabschnittskosten. Unterschieden wird 
bei der A. zwischen beweglichen Gütern und Ge­
bäuden. 
Liv Stöcker. E .. Dammbruch bei der steuerlichen Ab­
'ctzbarkeit. NJW 200... 249 

Absicht ist der gerade auf den Erfolg als Ziel ge­
richtete -+ Wille des TäteN. (z.B. § 242 StGB 
-+ Zueignungsabsicht [in der A., die Sache sich oder 
einem Dritten rechtswidrig wweignenj). Die A. ist 
die gesteigerte Form des unbedingten -+ Vorsatzes. 
In Gegensall zu diesem muss der Täter den Erfolg 
nicht nur notwendigerweise wollen, sondern gerade 
als sein besonderes Ziel anstreben. Die A. ist als 
subjektives -. Tatbe~tandsmerkmal i.e.S. Bestand­
teil bestimmter Tatbestände. Der beabsichtigte 
-+ Erfolg (z.B. Zueignung) bmucht nicht bei allen 
Tatbeständen auch w1rldich erreicht zu werden (sog 
überschießende-+ Innentendenz). 
Lit.: Oehler. D .. Neue strafrech1hche Probleme de~ Ab­
sichtsbegriffs, NJW 1966. 1633; Galfi, G .. Die Bedeu­
tung der Absicht bei Weubcwerbwerstößen, 199 1 

Absichtsprovokation ist die absichtliche Herbei­
führung der Situation (ProvoJ...ation) der -+ Notwehr 
durch den Angegriffenen, um unter dem Deckmantel 
der Notwehr den Angreifer 1u verletzen. Sie führt 
zur Einschränkung der Notwehrrechte. Sie kann 
eine Straftat darstellen. 
Lit.: Roxin, C.. Die prO\Ozierte Notwehrlage, ZStW 87 
(1975), 541, Kiefner. M„ Die Provokation. 1991 

absolut (Adj.) abgelöst. unbeschränkt, unbedingt 

absolute Fahruntüchtigkeit -+ Fahruntüchtigkeit. 
absolute 

absolute Mehrheit -. Mehrheit. absolute 

absolute Straftheorie ~ Straftheorie, absolute 

absoluter Revisionsgrund -. Revisionsgrund. 
absoluter 

absolutes Fixgeschäft --+ Fixgeschäft, absolutes 

absolutes Recht _, Recht, absolutes 

Absolutio (F.) ab actione Cllat. l Entbindung von 
dem KJaganspruch) isl in dem gemeinen Recht die 
Abweisung einer Klage aus materiellen Gründen. 

Absolutio (F.) ab instantia ((lat.) Entbindung von 
dem Verfahren) ist in dem gemeinen Recht die Ab­
weisung einer Klage au-. formellen Gründen. 

Absolutismus ist die Regierungsform, bei welcher 
der Inhaber der l lemchaftsgewalt (z. B. Monarch 
oder andere Gewalthaber lz B. Oligarchen]) den 
Untertanen gegcnliber unbeschränkte (absolute) 

Absprache 

Macht hat. Der aufgekliine A 1\t der durch den 
Herrscher tnfolge vernünftiger Ein\lcht b/\\. Auf­
kliirung freiwillig beschränkte A. (2. 11. des 18. Jh.s. 
~: B. Friedrich der Große in Preußen, Joseph II. in 
Osterreich). Der historische A. des 17. und 18. Jh.s 
bietet den Grund für die Einführung des Gedankens 
der Gewaltenteilung. schwindet aber seit der franzö­
sischen Revolution von 1789. 
Lit · Maier. G .. Der Absolu11smus. 4. A. 2007: Freist, D .• 
Ab\olutismus. 2007: Rahe. J. Die Recht'>stellung des 
Monarchen in den Verfa.-,sungen der Ein1ebtaaten des 
Dcut~hen Bundes, 2021 

ab<,ondem (V.) abgrenzen, abtrennen 

Absonderung (§§ 49 ff. ln-.0) i'>l in der Insolvenz 
die von-angige Verwendung eine' Gegenstands der 
-+ Insolvenzmasse zur gesonderten Befriedigung 
eines Gläubigers. Sie setzt ein besonderes thngliches 
Recht diese\ Gläubigers voraus. Nach § 50 lnsO 
sind Gläubiger, die an einem Gegenstand der-+ In­
solven11nasse ein rechtsgeschäflliches _, Pfand­
recht. ein durch Pfändung erlangtes Pfandrecht oder 
ein geseuliches Pfandrecht haben. 1ur abgesonder­
ten Befried1gung aus dem Pfandgegenstand berech­
tigt (für unbewegliche Gegen-.tande vgl. § 49 JnsO). 
Ihnen stehen Sicherungseigentümer, Sicherungs­
gläubiger, zurückbehaltungsbercchligte Gläubiger 
sowie Bund, Länder. Gemeinden und Gemeindever­
blinde, soweit ihnen zollpflichtige und i.teuerpflich­
tige Sachen nach gesetzlichen Vorschriften als Si­
cherheit für öffentliche Abgaben dienen. gleich 
<* 51 lnsü). Beachte § 166 lnsO. Der zur Befriedi­
gung des absonderungsberech11gten Gläubigers 
nicht erforderliche Teil des Verwertungserlöses dient 
der Befriedigung aller lnsolvenLgläubiger. 
Lll Sp1ckerholf. K .. Aus- und Ab,ondcrung in der ln­
solvcn1. 2005: Te11geler. G .. Die Aus- und Absonderung 
von unbeweglichen Gegenständen in der lnsolvenzord­
nung. 2021 

absorbieren (V.) aufsaugen 

Absorption (F.J Aut:~augung 

Absorptionsprinzip (§ 52 II StGB) ist der Grund­
stil/ 1ur Bestimmung der - Strafe bei -+ Tateinheit. 
bei dem die Strafe nach dem Gesell bestimmt v. ird. 
das die schwerste Strafe androht. Danach scheiden 
die absorbierten Gesetze ab Grundlage der Bestra­
fung aus. Die Strafe darf aber mcht milder 'ein. als 
die anderen Gesetze. deren Strafandrohung nach 
dem A. ab ... orb1ert wird. es zulassen. 

Absorptionstheorie_. Vertrag. gemischter 

Absprache ist allgemein die sprachliche Verbin­
dung ?wischen zwei Menschen. insbesondere die 
Vereinbarung zwischen Beteiligten. A. 1wischen 
Beteiligten des Strafverfahrens (z B Staatsanwalt. 
Gericht. Angeklagtem) ist zulä\s1g Sie muss aber 
ollcngelegt werden. 
Lll. Moldt·11/w11er. G .. Eine Verfahrensordnung für Ab­
spr.ichen. 2~: \Vidmmer. G .. Die l:rtcii'>absprache im 
Strnfpro1css, NJW 2005. 1985: Ro111u111, T., Grundwis­
sen S1rnfprozessrecht - Verständigung im Strafverfah­
ren. JuS 2018, 114 



abstammen 

abstammen (V.) herkommen 

Abstammung(§§ 159lff. BGB) ist die (natürliche) 
Herkunft des-+ Kindes von bestimmten Eltern, d. h. 
von einer bestimmten Mutter und einem bestimmten 
Vater. Die A. ist ein familienrechthches Rechtsver­
hältnas. Das Kind hat ein Recht darauf, seine A. zu 
erfahren. (Für alle vor dem l.7.1998 geborenen 
Kinder gelten die bis dahin gellenden Vorschriften 
fort. Art. 224 § 1 EGBGB.) Zur Klärung der Ab­
stammung können nach § 1598a BGB der Vater 
jeweils von Mutter und Kind, die Mutter jeweils von 
Vater und Kind und das Kind jeweils von beiden 
Eltern verlangen, dass diese in eine genetische Ab­
stammungsuntersuchung einwilligen und die Ent­
nahme einer für die Untersuchung geeigneten gene­
tischen Probe dulden, sofern dies für das Kind nicht 
umumuthar ist. 

Li1.: Do11lw11ser. T. , Das Recht des Kindes auf Kenntnis 
seiner genetischen Abstammung, 1996: Spilker. 8 .. Das 
Recht auf Kenntnis der Abstammung im Verfassungs­
rcchL JuS 2016. 988 

Abstand ist die Entfernung zwischen Gegebenhei­
ten und auch das dafür geleistete Entgelt. In dem 
Straßenverkehr(§ 4 StVO) muss der Fahrzeugführer 
die Geschwindigkeit so einrichten, dass er grund­
sätzlich hinter einem vorausfahrenden Fahrzeug 
rechtzeitig anhalten kann, wenn es plör,dich ge­
bremst wird. In dem Baurecht ist bei offener Bau­
weise vor den Außenflächen von Gebäuden der im 
Einzelnen von Bauordnungen und Bebauungsplänen 
festgelegte A. einzuhalten. 

Lit.: Fil;,ek. B„ Abstandwerhalten auf Autobahnen, 2003 

abstimmen (V.) Stimme abgeben. beschließen 

Abstimmung iM die Willensbildung einer Perso­
nenmehrheit durch Abgabe der Stimmen der Betei­
ligten. Die A. kann mündlich oder schriftlich sein. 
offen oder geheim, namentlich oder nicht nament­
lich. Das jeweils anzuwendende Verfahren ist im 
Einteinen beispielsweise in der Verfassung, in Ge­
setzen (z.B. §§ 192 ff. GVG). Geschäftsordnungen 
(z.B. Geschäftsordnung des Bundestags) oder Sat­
zungen geregelt. Es entscheidet grundsätzlich die 
jeweilige erforderliche -+ Mehrheit (7 .. B. qualifi­
zierte Mehrheit. absolute Mehrheit. relative Mehr­
heit). Unter bestimmten Voraussetzungen kann na­
me111liche A. verlangt werden. Stimmengleichheit 
bedeutet grundsätzlich Ablehnung eines Antrags. 
-+Quorum 
Lit.: Meyer. II„ Abstimmungskontlikt im Bundesstaat. 
200'.I 

abstrakt (Adj.) abgezogen. abgeleitet, allgemein 

abstrakte Normenkontrolle _, Nom1enkontrolle, 
abstrakte 

abstraktes Gefährdungsdelikt .- Gefährdungs­
delikt, abstraktes 

Abstraktion (F.) Abziehung (des Allgemeinen von 
besonderen Merkmalen einzelner Erscheinungen), 
gedankliche Verallgemeinerung 
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Abstraktionsprinzip ist das Prinzip. dass privat­
rechtliches Vcrpflichtungsgeschäft und privatrechtli­
ches Erfüllungsgeschäfl (nicht nur voneinander 
logisch getrennt sind und praktisch auch getrennt 
werden können, sondern dass sie auch) in ihrem 
Bestand voneinander unabhängig sind. Das Erfül­
lungsgeschäft (z.B. Übereignung einer Sache, Ab­
tretung einer Forderung) ist trolt. eines Mangels 
(Z.B. Formmangel) des -+ Verptlichcungsgeschäfts 
(z.B. Sachkauf, Forderungskauf) (grundsätzlich) 
wirksam. Die Rückabwicklung des gültigen Erfül­
lungsgeschäfts trotz unwirksamen Verpflichtungsge­
schäfts hat evtl. über die ungerechtfertigte -+ Be­
reicherung zu erfolgen. Das A. ist eine Eigentüm­
lichkeit des modernen deutschen Privatrechts in 
Gegensatz zu dem älteren deutschen Privatrecht und 
zu dem ausländischen Privatrecht. 
Lit.: Stad/er. A„ Gestaltungsfreiheit und Verkebrsschutz 
durch Abstraktion, 1996; lort'n<.. S„ Abstrakte und 
kausale Rechlsgeschäfte. JuS 2009. 489: Lieder. J„ 
Trennung und Abstraktion im Recht der Stellvertretung, 
JuS 2014, 393; liede1: J.. Echte und unechte Ausnah­
men vom Abstraktionsprinzip, JuS 2016, 673 

Abt (aus aramäisch abba [M.] Vater) ist der Leiter 
eines geistlichen Ordensinslicuts, insbesondere der 
Leiter einer rechtlich selbständigen Niederlassung 
(z.B. eme.\ Klosters). 

abtreiben (V.) wegtreiben 

Abtreibung ist in dem Strafrecht die ältere Be­
zeichnung für den -+ Schwangerschaftsabbruch 
rn 218 StGB). 
Lit.: Beckmann, R., Abtreibung in der Diskussion. 3. A. 
1998 

abtreten (V.) wegtreten, übertragen (V.) 

Abtretung (Zession, § 398 BGB) ist die - grund­
sätzlich zulässige - Übertragung einer -+ Forderung 
von einem (bisherigen) -+ Gläubiger (Zedenten, 
Abtretenden. Altgläubiger) auf einen anderen 
(Gläubiger) (Zessionar. Abtretungsempfänger, Neu­
gläubiger). Die A. ist ein Fall der Parteiänderung in 
dem Schuldrecht. Sie ist ein abstraktes -+ Verfü­
gungsgeschäft (Erfüllungsgeschäft) und von dem 
meist zugrundeliegenden -+ Verptlichtungsgeschärt 
(z. B. Forderungskauf) streng zu trennen. Sie erfolgt 
durch (gnmdsätzlich formlosen) -+ Venrag zwi­
schen Altgläubiger und Neugläubiger (ohne Beteili­
gung des Schuldners). doch kann der Neugläubiger 
von dem Altgläubiger die Ausstellung einer öffent­
lich beglaubigten Urkunde über die A. verlangen 
(§ 403 BGB). Die A. ist stille A .. wenn der Altgläu­
biger nach außen hin zunächst noch Gläubiger 
bleibt. zur Einziehung ermächtigt sein soll und die 
Benachrichtigung des Schuldners ausgeschlossen 
wird. Besondere Fälle sind -+ Vorausabtretung, 
-+ Blankozession, -+ Globalzession, --. lnkassozes­
sion und Sicherungszession (-+ Sicherungsabtre­
tung). Mit der A. tritt hinsichtlich der Forderung 
- nicht des gesamten Schuldverhältnisses - und 
gewisser Nebenrechte der neue Gläubiger an die 
Stelle des bisherigen Gläubiger~ (§§ 398 S. 2, 401 
BGB). Der Schuldner wird durch besondere 



7 

Schuldner..chutzvorschriflen (§§ 404ff. BGB) ge­
schüttt. Nach § 354a HGB können Geldforderungen 
aus beiderseitigen Handelsgeschäften sowie Forde­
rungen gegen juristische Personen des öffentlichen 
Rechts ungeachtet eines rechtsgeschäftlichen Abtre­
tungsverbots wirksam abgetreten werden. wenn 
auch der Schuldner mit befreiender Wirlarng an den 
bisherigen Gläubiger leisten kann. Das Recht der 
Abtretung gilt nach § 412 BGB entsprechend auch 
für den gesetzlichen Forderungsübergang und nach 
§ 413 BGB für die Übertragung anderer Rechte 
Li1.: Die Forderung~abtrctung, hg. v. Hculding, W.. 1999; 
Lorenz. S„ Abtretung, JuS 2009, 891: Huber. M„ Die 
Abtretung der eingeklagten Forderung, JuS 20 IO, 582 

Abtretungsverbot (§ 399 BGB) ist die rechtsge­
schäfüiche Vereinbarung oder gesetzliche Bestim­
mung der Nichtabtretbarkeit einer ..... Forderung. 
Lit.: Wagner. E„ Venragliche Abtretungsverbote, 1994: 
Lodigkeit. K., Die Entwid.lung des Abtretungsverbotes, 
2004 

Abwasser ist das durch Schadstoffe verunreinigte 
Wasser (Schmutzwasser und Niederschlagswasser). 
Das Einleiten von A. in ein - Gewässer ist grund­
sätzlich erlauboispfüchtig und abgabenpflichug. 
Bauliche Anlagen dürfen nur errichtet werden. wenn 
die einwandfreie Beseitigung des dort anfallenden 
Abwassers gesichert ist. 
Lit.: Nisipeanu, P., Abwasserrecht. 1991: Köhler. ff./ 
Meyer. Ab\\Casserabgabcngesetz, 2. A. 2005: Kowlla, 
M„ Abwasserabgabengesetz, 2005 

Abwehr von Gefahren ..... Gefahr 

abweichen (V.) entfernen 

abweichend (Adj.) entfernend 

abweichendes Verhallen - Verhalten, abweichen­
des 

Abweichung ist die Enrfcrnuog von einer anerkann­
ten Voraussetzung. 

Abweichungsrecbt 1s1 das in An. 72 III GG den 
Bundesländern Deutschlands gewährte Recht der 
abweichenden Landesgesetzgebung. 
LiL.: Schuhe Harling, C.. Das materielle Abweichungs­
recbt der Llinder. 2011 

ab Werk {Leistung) von dem Sill dei. Lieferanten 
aus c- 1101schuld des Erwerbers) 

Abwerbung ist die Werbung um den Partner des 
Wettbewerbers. Sie l..ann unlauterer Wettbewerb 
sein. Un1..ulä.<>sig ist beispielsweise das auf A. ge­
richtete (längere) Telefongespräch mit einem Ar­
beitnehmer unter Verwendung der Telefonvcnnitt­
lung des Wettbewerbers. 
Lit.: Frick. M„ Abwerbung. 2000~ Schmedmg. M„ 
Wettbcwerb~rechtliche Grenzen der Abwerbung von 
Arbeilskr:iftcn, 2006 

Abwertung ist die Herabsetzung emes Wenes, 
insbesondere des Außenwerts einer Währung m dem 

Acht Tage 

Verhältnis zu dem Wert des Goldes oder anderer 
Wähnrngen durch Änderung des Wechselkurses. 

abwesend (Adj.) entfernt 

Abwesender i!>t die sich zu einem bestimmten Zeit­
punkt an einem bestimmten anderen Ort aufhaltende 
Person. ln dem Privatrecht wird eine empfangsbe­
dürftige -. Willenserklärung gegenüber einem Ab­
wesenden (nicht bereu~ mit der Abgabe der Erklä­
rung. <,ondern) er..t mit ihrem -+ Zugang (bc1 dem 
Adressaten) wirksam (§ 130 1 1 BGB). Einem volJ­
jähriern Abwe<;rndcn. dessen Aufenthalt unbckannL 
ist oder der an der Rückkehr und der Besorgung 
seiner Vermögensangelegcnhe11en verbinden ist. 
kann ein Pfleger bestellt werden (§ 1911 BGB). 
Außerdem sind Uneil oder Verfahren gegen einen 
Abwesenden möglich(§§ 330ff. ZPO, - Versäum­
nisurteil). 

Abwesenheit (F.) Abwesendsein 

Abwesenheitspflegschaft - Abwesender, „ Pfleg­
schaft 

Abwesenheitsverfahren C§§ 276ff. StPO) ist in 
dem Strafprozessrecht das ausnahmsweise tulässige 
besondere Verfahren gegen einen Menschen. dessen 
Aufenthalt unbekannt ist oder der sich im Ausland 
auThält und dessen Gestellung vor das LU\tändige 
Gericht unausführbar oder unangemessen erscheint. 
Es dient nur der Beweissicherung. Eine • Haupt­
verhandlung kann nicht stattfinden (§ 285 1 StPO). 
L1t.: Paul, C.. Das Abwesenhcttsverfahrcn als rechts­
staathches Verfahren. 2007 

abwickeln (V.) wegwickeln, erledigen 

Abwicklung -. Liquidation 

abzahlen (V.) zahlen, in Teilbeträgen zahlen 

Abzahlung ist die Zahlung einer Schuld in Teilbe­
trägen 

Abzahlungskaut' ( §§ 1 ff. AbtG) war (bis 1.1.1991) 
der-> Kauf beweglicher Sachen, bei dem der Kauf­
preis in - mindestens zwei Teiltahlungen (Raten) 
entrichtet werden sollte. - Verbraucherkreditgesetz, 
zu dem 1.1.2002 aufgehoben 

acht (Num. Kard.) Grundzahl zwischen sieben und 
neun 

Acht ist in dem mntelalterhchen deutschen Recht 
die als Unrechtsfolge mögliche allgemeine Verfol­
gung, bei welcher der Geächtete (z.B. Manin Lu­
ther) von jedermann ~traflos getötet werden konnte. 
Ln. E.ich111a1111. l:. .. Acht und Bann im Reich,rccht des 
Mittelalters, 1909; Landes, D„ Da' Achtverfahren vor 
dem Reichshofnil, 1964 (Diss.) 

Acht Tage sind in dem Handelsrecht (§ 359 II 
HGB) acht Tage. umgangsspmchhch je nach Ausle­
gung meist eine Woche (sieben Tage). 



Acquis communautaire 

Acquis commuoautairc <gemein'ichaftlicher Stand) 
war bis Lum Inkrafttreten des Venrag' von Lissabon 
(2009) der gemeinschaftliche rechtliche Stand, der 
von den Mitglicdi.taaten der Europäisd1en Union zu 
wahren und von als ~itgliedstaaten neu aufwneh· 
menden Staaten zu übernehmen ist (primäres Ge­
meinschalhrecht, selundärcs Gemeinschaftsrecht. 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs). 
Lit.: O~kia.1k1, J„ Schudcnser..all im europäischen 
Recht. :!O 10 

Actio (lal. 1E1 Klaganspruch) ist in dem römischen 
-> Recht die Klagemöglichkeit. Die a. bezeichnet 
das Mittel. das dem Träger eines subjektiven 
~ Rechtes /Ur Verwirklichung und Durchsetzung 
d1c,es Rechte' zur Verfügung steht. Ohne Be-.tehcn 
einer a. l..ann ein Recht nicht durchgcsetzt werden 
Die a. hat sowohl materiell-privatrechtliche wie 
auch fonncll-zivilprozessrechtlichc Züge. Sie kann 
mit einem L nrechtworv.•urf verbunden gegen eine 
Person gerichtet c;ein ( c1 in personmn) oder sachver­
folgend auf eme Sache (a. m rem). Ihre bekanmcs 
ten Ein1clfollc sind: a. "" clolo (Kl<iganspruch we­
gen Argfüt) für argfüt1ge Schädigung (vgl. § 826 
BGB)."· clt• in rem rer10 (Klaganspruch auf das in 
eine Sache Gewandte) für Rückerstauungsansprüche 
gegenüber cmcm Gewalthaber bei Geschäften Ge­
waltunterworfoner, a. i11i11riarum (Klaganspruch 
wegen Unrecht) für jede An der Per,önlichkeitsver­
lelLung (vgl.§ 823 BGB). a. leKis Aquiliae (K.Jagan­
-.pruch au„ dem aquifü.chen Gesetz) für Schäden an 
Sachen (und Sl..laven) (vgl.§ 823 1 BGB)."· negato· 
ria (verneinender Klaganspruch) für die Abwehr von 

+Störungen durch den Eigentümer (\gl. § 1004 
BGB). a. pm socio (Klaganspruch für den Gesell­
schafter) für den Ausgleich umer Geselbchaftern 
(nach Beendigung der Gesellschaft), a. Publiciana 
(publizi~ischer K.Jaganspruch) für die Herausgabe 
des Bes1t1cs gegenüber einem schlechter wm Besi11 
Berechtigten (vgl. § 1007 BGB). a. quami minori.\ 
(Klaganspruch um wieviel geringer) für die -+ Min­
derung des Kaufpreises bei Sachmängeln (\gl. § 441 
BGB) sowie a. reclhibiwria (bis 2002 bestehender 
Wandlung!-.klaganspruch) für die + Wandlung b1w. 
Ruckgängigmachung des Kaufes bei Sachmängeln 
(vgl. § 462 a . F BGB). 

Lit.: Siil/11(•1; A„ Römische Recht\ge\ch1ch1e 5. A. 
1996: Köhll'f; G„ Zielwönerbuch integrativer c~ropä.i ­
„cher Rech'°'geschichte. 6. A 2020 Clntcrncl) 

actio (F.) illicita in causa ((lat.] unerlaubte~ Han 
dein 111 der Verursachung) -> Notwehrprovokation 
1 ir · Kiihl, J.: S1rnfrPch1 Alle1·nwiner11·il , R A 2017 

Actio (F.) libcra in causa (llat.] freie-. Handeln in 
der Verursachung) ist das Verhallen de-. Täters in 
einem hinsichtlich des Willens freien Lustand, das 
die spätere Begehung einer bestimmten Straftat in 
emem Zu~tand auslöst , in dem er nicht mehr ver­
amwonlich handeln kann (z.B. Täter betnnkl sich. 
um in diesem Zustand die Tat leichter begehen 1u 
können [Vorsat71 oder obwohl er damit rechnen 
hätte müssen l Fahrlä!.sigkeitl. das<; er in diesem 
Zustand eine bestimm1e Str.i.ftat begehen werde). 
~~r Tä_ter hat die bestimmte Tal vorausgesehen oder 
halle sie vomussehen müssen. Er i'>t daher aus der 
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begangenen Straftat (z B. vorsät1hche Körper\'erlet­
lung. lahrlässige Tötung) -.rrafbar (ander-. Strafbar­
keit wegen Herbeiführung der Schuldunfähigkeit bei 
~ollrausch ohne Vorsatz oder Fahrlässigkeit beLüg­
hch einer Straftat § 323a StGB). Die a. I. i. c . ist auf 
Tätigkeitsdelikte 111 dem Straßenverkehr (z. B Pah­
~en ohne Fuhren;chetn. Straßenverkehrsgefährdung) 
in Gegensatz zu (an schuldhafte~ Vorverhalten an­
knüpfbaren) Erfolgsdelikten in dem Straßenverkehr 
(z. B fahrlässige Tötung) nicht anwendbar (BGH. 
NJW 1997. 138). weil Trinken von Alkohol an sich 
g.rundsatzhch nicht i.tmfbar ist (aber Bestrafung 
wegen Vollrauschs möglich). 

Lit.: Su1hler. H .• Die acuo libcm 111 causa. 1999: Rii11-
11a11. T . Actio libcra in causa. JuS 2010. 300 

Actio CF.) pro socio (llat.] Handeln für den Gesell­
schafter) ist die Geltendmachung eines Anspruchs 
d~r + Ge~ellschafl (sog. Sozialanspruch) gegen 
einen anderen Gesellschafter aus dem Gesell­
schalhvcrhällnis durch einen einzelnen oder mehre­
re einzelne Gesellschafter (z.B. Anspruch auf Bei­
tragsleistung). Der Gesellschafter kann aber nicht 
Leistung an sich selbst. sondern nur an die Gesamt­
heit der Gesellschafter \'erlangen. Die moderne 
a. p. s. i\t von der a. p. s. des rö'inischen Rechh m 
unterscheiden. 

Lit.: 81'111. N„ Die actio pro socio in der Aktiengesell­
schaft. 2010; Mock. S .. Die Gescllschafterklaec (acuo 
prosoc10). Jus 2015. 590 ~ 

~ctus (M.) contrarius ([lat.] Gegenhandlung) ist 
die Rechtshandlung, die das Gegenteil einer anderen 
Rechtshandlung bewirkt (z.B. Erlassvertrag einer 
Schuld in dem Verhältnis zu ihrer meist ebcnfalb 
durch Vertrag erfolgenden Begründung. Vertrngs­
aurhebung in dem Verhältnis 1u dem Venrags­
schluss). 

Adäquanz (F.) Angemessenheit 

Adäqunnzlheorie ii.t die auf -> Adäquanz abMel­
Jende Theone zur Besummung der rechtlich beacht­
lichen - Kausalität eines Verhallen„ für einen Er­
folg. Adäquat (lausal) ist ein (kausales) Ere1g111s, 
d~s allg.emein - und damit nicht nur unter gan7 
e1genart1gen ungewöhnlichen Verhältnissen - geeig­
net ist. den entsprechenden Erfolg herbei1uführen 
(z.B. mangel!1afte Isolierung einer Ga\leitung 
- Vergiftung eines Menschen, Anbnngen eine\ fär­
benden Sicherungsetiketts [Colortags] an einem lU 

verkaufenden Kleidungsstück Farbflecken auf 
anderen Gegenscänden des Käufer;). Die Schadens­
ersatzan~prüche auf gewöhnliche Kausalverläufe 
eingren1cnde und damit ungewöhnliche Kausalver­
läufe au\ dem Schaden\ersa11 ausschließende A. gilt 
vor allem in dem Privatrecht (-> unerlaubte l land­
lung). Sie steht in Gegensatz zur -. Äquivalenz­
theorie 

Lit.: Si~dln J„ Hahungsbegrcn,ung nach der Adä­
quan7thcone. 1987; Ackamann, T.. Adäquanz und Vor­
hersehbarkc11sregel. 2002; Sourlas, P., Adäquanzthcoric 
und Nom11wecklehre, 2020 

Adel ist der m der miuelalterhchen und neuzeitli­
chen deutschen und europäischen Gesellschaft filh-
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rende --+ Stand. Er isl teils Geburtsadel und teils 
Dienstadel, teils Uradel und teils Briefadel und 
scheidet sich in hohen und niederen A. Die Vorrech­
te des Adels sind durch Art. 109 ITI WRV aufgeho­
ben, doch sind in der Bundesrepublik Deutschland 
vor dem 14.8.1919 erworbene Adelsprädikate Teile 
des Namens (Familiennamens), so dass ihr Weglas­
sen Namensänderung ist. Für Ausländer ist das 
Recht ihres Heimatstaats entscheidend, doch ist 
Rückgewinnung eines verlorenen ausländischen 
Adelstitels durch Namensänderung möglich (§ 3a 
NamensändcrungsgesetZ). Unbefug1es Führen eines 
Adelstitels ist ordnungswidrig (§ 111 OWiCi). 
Lil.: D11111011/i11, K .. Die Adelsbezeichnung. 1997; Köb­
le1: G.. Zielwörterbuch imegrariver europäischer 
RechL~geschichte. 6. A. 2020 (lnlernet) 

Adhäsion (F.) Ancinanderhaften 

Adhäsionsverfahren (§§ 403 ff. StPO) ist das durch 
die Strafprozessordnung ermöglichle, tatsächlich 
aber eher selten durchgeführte Verfahren, (in dem 
Rahmen der sachlichen Zuständigkeit) einen aus der 
Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen An­
spruch statt in dem --+ Zivilprozess anhangsweise in 
dem wegen der Straftat (ohnehin) anhängigen 
-+ Strafprozess gellend zu machen. In dem Fall der 
strafrechtlichen Verurteilung kann in dem Strafurteil 
dem zivilprozessualcn Anspruch stattgegeben wer­
den. Der Strafrichter kann diese Entscheidung aber 
aus bestimmten Gründen ablehnen, wogegen es kein 
Rechtsmittel gibt. 
Lit.: Handbuch des Adhäsionsverfahrens, hg. v. Weiner. 
B. u.a„ 2008; S10ffers. K. u.a .. Beteiliglenrechte im 
straf prozessualen Adhäsionsverfahren, NJW 2013. 830; 
Klus, G .• Das Adhäsionsverfahren. 2020 

Ädil ist der das Gebäudewesen überwachende 
Amtsträger (Tempelvorsteher. Marktaufseher) des 
römischen Rechtes, auf dessen Tätigkeit u. a. Kauf­
venragsrückgewährklaganspruch und Minderungs­
klaganspruch zurückgehen (-+ aclio ). 
Li!.: Köble1; G .. Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Adminjstration (F.) Verwaltung 

Administr ativ (Partikel) Verwaltung betreffend 

Administrativenteignung --+Enteignung (durch 
Verwaltungsakt) 

adoptieren (V.) als Kind annehmen 

Adoption (F.)-+ Annahme als Kind 
Lil.: Weit:;.el, W. Das Haager Adoptionsübereinkommen 
vom 29.5.1993, NJW 2008, 186; Rieck, J.17.ingraf J„ 
Die Adoption Erwachsener. 2010; Handbuch Adop­
tionsrecht, hg. v. Behre111i11, 2017 

Adressat einer Äußerung (z.B. einer --+ Norm) ist 
die Person, an die sie sich (als Empfänger) wendet. 
In dem Verwaltungsrecht ist A. (lnhallsadressat in 
Gegensau zu einem bloßen Bekanntgabeadressaten) 
einer-. Regelung die Person, deren Verhalten durch 
die angeordnete Rechtsfolge beeinflusst werden soll. 
In dem Privatrecht ist A. einer -+ Willenserklärung 
die Person, an die sie gerichtet ist. 

Agent provocateur 

Lit.: Schal/er, lV., Die EU-Mitgliedstaaten als Yerpflich­
tungsadrcssaten der Gemeinschaftsgnrndrechte, 2003 

Adresse ist die Gesamtheit der Angaben, über die 
eine Person (brieflich bzw. persönlich) erreichbar ist 
(meist [außer dem Namen] Land oder abgekürz1es 
Kennzeichen, Ort mit Postleitzahl, Straße, Haus­
nummer, möglicherweise Stockwerk). In dem Ver­
fahrensrecht hat der Rechtsanwalt durch geeignete 
Maßnahmen zu sichern. da~s seine Mitarbeiter die 
für ein Gericht bestimmlen Sendungen mit der voll­
ständigen A. versehen. In dem Verbraucherkredil­
rechl genügt es. wenn der Unternehmer ein Postfach 
benennt, an das ein Widerruf gesende1 werden kann. 

adressieren (V.) mil einer Adresse versehen (V.), 
richten an 

Advokat ist eine ältere, in der Schweiz und in ro­
manischen Ländern noch verwendete Bezeichnung 
für-+ Rechtsanwah. 

AEUV s. Arbeitsweise der Europfilschen Union 
regelnder Vertrag (AEUV. Vertrag über die Ar­
beitsweise der Europäischen Union) ist der durch 
den Veruag von Lissabon ( 13.12.2007) neu gefasste, 
die Arbeitsweise, die grundsätzliche Zuständigkeit 
(Art. 2) und zahlreiche allgemeine Bereiche der Eu­
ropäischen Union regelnde Vertrag mit 325 Artikeln. 
Lit.: EUV I AEUV. hg. v. Strein:, R.. 3. A. 2018; Cal­
liess, C .. EUV. AEUY, 6. A. 2022 

Affekt ist die heflige. meist mit Veränderungen der 
Körpervorgänge verbundene Gemütsbewegung des 
Menschen (z.B. Wut). Der A. kann vor allem in dem 
Strafrecht in besonderen Fällen --> Schuldunfähig­
keit begründen (§ 20 StGB, str.). Tm Übrigen kann 
er strafmildernd berücksichtigt werden. 
Lit.: Affektdelikte. hg. v. Saß, H„ 1993 

Affektion (F.) Gunst 

Affektionsinteresse --+ Liebhaberinteresse 

Affidavit ([lat.] er hat geschworen) ist (die durch 
Einsatz der Treue verstärkte Bekräftigung und) in 
dem internationalen Wenpapierrecht ein besonderes 
Mittel der Glaubhaftmachung. 

affirmativ (Adj.) bestäligend, positiv 

Afrika isL der südlich Europas gelegene Kontinent. 
A. ist auf zahlreiche. aus den in der Neuzeit einge­
richteten Kolonien vor allem Frankreichs, Englands, 
Portugals. Belgiens und Deutschlands erwachsene 
Staaten aufgeteilt. Die Rechte dieser Staaten sind 
vielfach von dem Recht der früheren Kolonialstaa­
ten geprägt. 
Lit.: Hazdra. P., Afrikanisches Gewohnheitsrecht. 1999; 
Ma/11wa. T.. lnlemational law in post-colonial Africa. 
1999; Kleines Afrika-Lexikon, hg. v. Hofmeier, R. u. a., 
2004; M11/li11s. C. u. a„ Blood, Power and Bedlam. 2008 

Agende (F.) . .Zu tuendes", Gotlesdienstregelung 

Agent (M.) provocateur ([franz.] Scheinanstifter) 
ist ein Mensch, der - meist zum Zweck der Über-



Agentur 

führung - einen anderen Menschen 1.u einer Straftat 
veranlassen (provoiicren) will, deren Erfolg aber 
nicht eintreten soll. Dem a. p. fehlt der -+ Von;atl 
des Anstifters, weil er es nur zum -+ Ve~uch kom­
men lassen will. Er bleibt deshalb straffrei (slr.). 
Fübn der andere die Tat aus. c;o is1 nat:h der Recht­
sprechung des Europ<iischen Gerichtshofs für Men­
schenrechte die Veruneilung ein Verstoß gegen den 
Grundsatz. des fairen Verfahrens. Als Ausgleich 
hierfür ist nach dem Bundesgerichtshof eine Strafe 
in dem untersten Bereich des geselllichen Strafrah­
mens auszusprechen 
Lit. Rönnau, T.. Grundwi,sen - Strafttchl - Ael'nl 
pmvocateur, JuS 2015, 19 

Agentur CF.) S1elle, Ort. Amt 

Agentur für Arbeit (Arbeitsamt) ist die (zum 
1.1.2004 das frühere Arbeitsamt er:.etzendc) örtliche 
Dienststelle der Bundesagentur für Arbeit (früher 
Bundesanstalt für Arbeit) (Körperschaf1 des öffentli­
chen Rechtes mit Rcgionaldirek11onen und Agentu­
ren). 

Agenturvertrag is1 der Venrag eine!. Eigentümen; 
mit einem Händler über den Verkauf einer Ware 
(z.B. Kraflfahrzcug) des Eigentümer.; in dem Na­
men und auf Rechnung de!. Eigentüme~ durch den 
Händler. Der Händler ist nicht Verkäufer, muss aber 
wie ein Verkäufer bei Mängeln einstehen. 
Lit.: Hofmann. c„ Agenturveruägc IOl GebrJuchtwa­
genhandel, JuS 2005, 8 

aggressiv (Adj.) angreifend 

aggressiver Notstand -+ Notstand, aggressiver 

Agnat ist der von demselben Familienvater über 
Männer abstammende Farnilienangehönge Cz. B. 
eheliches Kind, eheliches Kind des Sohnes. eheli­
ches Kind des Sohnessohnes usw.), dem in dem 
römischen und germanisch-frühminelalterlichen 
Recht wohl besondere Vorrechte wkommen (Ge­
gensatz Kognat). 

Agrar (Partikel) Landwirtschaft betreffend 

Agrarrecht -+ Landwirtschaftsrecht 

Li1.. Grimm, C./Norer, R„ i\gmrrecht, 4. A 2015: Mün­
chener Anwaltshandbuch Agrarrechi, hg. v. Dombert. 
M. u. a„ 2. A. 2016: Agrarrecht, hg. v. Di1.w11g, M. u. a„ 
2016: Martinez. J„ Agrarrecht 2017 

Agrement (N.) ist in dem Völkerrecht die Zustim­
mung des Empfongss1aa1s zu der Ernennung des 
Leiters einer diplomalischen Vertretung eines Ent­
sendestaats. 

ähnlich (Adj.) vergleichbar, verhältnismäßig gleich 
• arbeitnehmerähnlich 

Aids (ne. [N.] acquired immune deficiency syndro­
mc. erworbenes lmmundefektsyndrom) isl die 1980 
cntdecl'tc, vermutlich durch Verzehr von Affen­
Oeisch auf den Men~chen übergewechselte, durch 
Viren übertragbare Störung der zellulären Immun-
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abwehr. Aids ist seitens des Kranken nicht melde­
pflichtig. Wer als Aids-Kranker einen anderen un­
wi!.senden Menschen ansteckt, kann strafbar sein. 
Lit.: Bbckmann. A„ Die rechLhchc Problematik von l llV 
und Aids, 2001. Erhard, A. AIDS in Afrika. 2012 

Akademie CF.) ist die nicht besonders geschü1zte 
Bezeichnung für eine Bildungseinrichtung (z.B. 
1459 Acadcmia Platonica in Floren1.). A. der Wis· 
sensclwft ist die - meist staatlich betreute und unter­
stülllc Vereinigung von Gelehrten wr Pnege und 
Förderung der Wissenschafl z.B. in Göttingen, 
München, Berlin. Leipzig, l leidelberg, Mainz und 
Düsseldorf sowie per..önlicher Beziehungen und 
Förderungen. Die Zahl der \llitglieder ist durch 
Sau.ung festgelegt. wobei die Ergänzung durch 
Zuwahl crfolg1. 
Lit.: Kobler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A 2020 (Internet) 

akademi">ch (Adj.) gelehrt 

akademischer Grad -+ Grad 

Akklamation (F.) Zustimmung durch Zuruf (1.. B. 
auch Beifall) ohne tatsächliche Stimmenauszählung 

Akkord (M.) Übereinstimmung 

Akkordlohn ist der nach dem erzielten Arbeitser­
gebnis bemessene - Lohn, der einen besonderen 
Anreiz 1u hoher Arbeitsleistung bieten will. Er kann 
auf einen einzelnen Menschen oder eine Gruppe 
belogen werden (Einzelalkord, Gruppenakkord). 
Meist wird neben dem A. ein -+Zeitlohn als Min­
destlohn vereinban. 

akkreditieren (V.) anerkennen. beglaubigen 

Akkreditierung ist in dem • Völkerrech1 die mit 
Entgegennahme des -+ Beglaubigungsschreibens 
durch die zuständige Stelle des Empfangsstaa1s 
(z.B. nach Art. 59 1 3 GG des Bundespräsidenten 
DeuL<;chlands) vollzogene Anerkennung eines Men­
schen ab -+ Gesandter. allgemeiner die Bestäti­
gung. da'' Gegebenheiten bewertende Stellen unab­
hängig un<l kompetent sind. 
Lit.: Akkreditierungsrecht, hg. v. Bloehs. J. u.a„ 2015 

Akkreditiv ([N.] Beglaubigung) b1 in dem Handels­
recht der-+ Vertrag, durch den sich der Käufer einer 
Ware verpflichtet, eine be!>timmte Bank zu veranlas­
sen, die Kaulpreissumme an den Verkäufer bereits 
nach Prüfung und Aushändigung der Dokumente 1u 
zahlen. Meist ist das A. eine -+ Anweisung. Nach 
Bestätigung durch die Bank wirkt das A. als 
-+ Schuldvcn.prcchen. 

Ln.: fliiber/e, S., Handbuch der Akkreditive. 2000: Niel­
sen, J„ Richtlinien für Dokumcntcnakkrcdilive, 3. A. 2008 

Akkusation (F.) Anklage 

Akkusationsprozess (Anklageprozess) ist der durch 
die Anklage (lat. accusauo) des Verletzten gegen den 
Verle11enden eingeleitete (Straf-)Prozess. Er wird 
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\Cit dem Mlllelalter durch den von Amts wegen 
1?.etriebcnen -+ lnqui!>it1onsprozess abgelöst. Sein 
Uberre,t 1'1 die -+ Privatklage (§§ 374 ff. StPO). 
Lu. Erclag, A. Der rechtliche Einfluss des privaten 
VerlCllten, 2001 

Akte ((lat.I acta [N. PI.] Geschehenes) ist dje 
Gesamtheit der bezüglich emer Angelegenheit ange­
fallenen Schriftstucke. vor allem einer Behörde. 
Sp!itesten!> ab dem 1. Januar 2022 werden alle Ge­
richts verfahren (mit Ausnahme der Verfahren vor 
Strafgerichten) weitgehend eleklronisch geführt. 
Lit.: Pllpl". C .. Grundregeln für die ~ystemafüche ßcar­
bcitung livilrechtlicher Akten, JuS 1993. 758; Warg. G .. 
Der Begriff der Akte und ihre Vorlage im Strafverfah­
ren, NJW 2015. 3195 

Akteneinsicht ist die Einsicht in die (von der Be­
hörde angelegten) Akten. Hierzu gehört auch die 
Erteilung von Ausfertigungen, Anzeigen und Ab­
schriften sowie Ausdrucken (z.B. bei eleklronischer 
Aktenfilhrung). Das Recht auf A. ist eine Ausprä­
gung de' Grundsatzes auf rechtliches - Gehör 
(Art 103 GG). Nach den Verfahrensgesetzen steht 
es den Beteiligten in unterschiedlicher Weise zu 
(§ 299 ZPO, § 147 StPO [nur für Verteidiger, nicht 
für Beschuldigte),§ 100 V\\.GO, § 13 FamFG. § 29 
VwVfG). Ein Kernbereich interner Vorgänge einer 
Regierung 1,t auch einem Parlamentsausschuss 
ver'ichlossen. Der Beschuldigte eines Steuerverfah­
rens hat kein Recht auf A. gegenüber dem Finanz­
amt. Demgegenüber hat einen Anspruch auf Ein­
sicht in Akten eines Arztes oder Krankenhauses 
auch der behandelte Kranke. 
Lit.'. Spaetgens. M., Das MraiprozessuaJe Aktenein­
~ichhrccht, 2000; Cho. S.. Die Akteneinsicht für den 
Verletzten, Diss. jur. Umv. Berlin (HU) 2001; Troidl. T., 
Akteneinsicht im Verwaltungsrecht, 2013; Sohmensen, 
K.. Akteneinsichtsrechtc m der ordentlichen Gerichts­
barkeit. 2021 

Aktenlage ist der allein aus den Akten bervorge­
hende Sachstand einer Angelegeol1eit. -> Entsehei­
tlung nach A. 

Aktenvermerk ist der meist fUr spätere Beweiszwe­
cke oder als Gedächtnisstütze zu den Akten ge­
brachte schriftliche Vermerk über einen Vorgang 
oder sonstigen Sachverhalt. 
Lit .: Gm.u. D. Prakusche Hinweise zur Abfassung 
interner Aktenvenncrkc. JuS 1994. 594 

Aktenversendung ist in dem spälmittelalterlichen 
und neuzeitlichen deutschen Recht (bis 1879) die 
(modernen bzw rechtsstaatlichen Grund~ätzen wi­
dcr.prechende) Versendung von Gerichtsakten an 
rechtliche Autoritäten (1. B. Juristenfakultäten) zu 
Beurteilung. 
Ln. um·n-. S„ AktenvcN!ndung und Hexenprozes!., 
Di\\. jur. 1982; Anfalck. M.. Die Spruchtätigkeit und 
Aktenversendung, 2007 

Aktenvortrag ist der Vortrag des Inhalts einer 
--. Akte mit anschließendem Verfahrensvorschlag 
(in dem Rahmen einer juristischen Staatsprüfung 
oder einer praktischen Tätigkeit). 

Aktiengesellschaft 

Lit.. Pagenkopf. M./Pag1:11kopj: 0 .. Der Aktenvortr.ig im 
As\e\Sorexamen. 6. A. 2021. Hart:. N. 1'.!Strei1ei F., 
Mündliche Prüfung und AktcnvortrJg im Asscs~orexa­
men. JuS 2<Xll. 790 

Aktenzeichen ist das 1u dem Zweck. der Unter­
scheidung untl Auffintlung einer • Akte zugeteilte 
Kennzeichen. fa besteht meist aus einer abkürzen­
den Verbindung rnn Buchstaben und Zahlen, wobei 
die Jahrcvahl vielfach nur \'eremfacht genannt wird 
(z.B. C-224/21 Europäischer Gericht~hof. 1 B'v R 
101120 Bundewe~:fassung,gericht. Verfassungsbe­
~chwenle). (Eine Ubcr.icht über in der Gegenwart 
gang1ge gcnchtllche Akten1e1chen findet sich 1.. B. 
bei Habersack. Deutsche Geset1e. Anhang 1.) 

Aktie iM der (1iffcmm1ißtgc) Teil des -+Grund­
kapitals einer -+ Aktiengesellschaft (Gesellschafts­
anteil). die Summe der durch Übernahme eines 
Teiles des Grundkapitals erworbenen Rechte und 
Pniehten des Aktioniirs ( „ Mitgliedschaft) und 
zugleich die Urkunde, welche die durch Übemabme 
eine<. Teiles des Grundkapitals erworbene Mitglied­
schafl verbrieft ( -+ Wertpapier). Die A. kann Na­
mensaktie oder Inhaberaktie<* 10 AktG), Vorzugsak­
tie (Aktu: mit Vorrecht) oder Stammaktie (Aktie ohne 
Vorrecht)<* 11 AktGI \Owte Nennbetragsaktie bzw. 
<Nennwertak1te) oder (nennwertlose) -+ Stüd.aktie 
(--. Quotenak11e) <* 8 AktG) 'ein. Mindestnennbetrag 
der Nennbctr.igsaktie 1,t cm Euro ( § 8 fI 1 AktG). 
Höhere Ak11enncnnbcträge mü"en auf volle Euro 
lauten ( § 8 II 4 AktG ). Die A. ist unteilbar. Sie darf 
nicht unter ihr.cm Wert. aber u. U. ohne Stimmrecht 
ausgegeben werden ( * 12 12 AktG ). 
Lit: Hiijfer. U .• Akticngesell. 15 A 2021; lsaakidis, A., 
Die wertpap1erfreic Aktie. 2007 

Aktienanleihe ist die -+ Inhaberschuldverschrei­
bung mit dem Recht des Anleiheausgebers, die An­
leihe entweder 1u dem Nennwert in Geld oder in 
Form einer bestimmten Anlahl von Aktien einer 
bestimmten Aktiengesellschaft 1urück.1.ulahlen. 
Ln .. Göue, R„ Aktienanleihen, 2001; Hofmann, M„ Die 
Bewertung von Aktienanleihen mit Barriere. 2016 

Aktienbuch C§ 67 AktG, Ak11enrcgister) ist das von 
der Namensaktien ausgebenden Aktiengesellschaft 
zu führende Buch, in das der Inhaber der Aktie nach 
Namen, Wohnort und Beruf einzutragen ist. 
Lit.: Hiiffer. U .. Ak11engese11. 15. A. 2021 

Aktiengesellschaft ist die --+ Gesclbchaft mit eige­
ner Rcchtspe~önlichkcit ( „ Verein. --. juristische 
Per.on), die ein m -+ Aktien zerlegtes --. Grund­
kapital hat und für deren Verbindlichkeiten den 
Gläubigern nur das-+ Ge,ellschaftsverrnögen (nicht 
auch da'> davon getrennte Vermögen tler Aktionäre) 
haftet (§ 1 AktG). Ihr Recht ist in dem 
--. Akttengese11 geregelt. Die A. gilt stets als 
-+ Handelsgesellschaft (§ 3 AktG). Sie ist -> Ka-
pitalgeselbchafl. An tler Festlegung des Gesell­
schaftsvertrags CSallung> müssen sich (seit 1994 nur 
noch) mtndestens eine oder mehrere Personen betei­
ligen, welche die Aktien gegen Einlagen überneh­
men (§ 2 AktG). Der Mindestnennbetrag des 



Aktiengesetz 

Grundkapilals ist 50000 Euro(§ 7 AktG). Die Finna 
der A. muss die BcLeichnung A. oder eine allgemein 
verständliche Abkürzung dieser Be?Cichnung enl­
halten (§ 4 AktG). Die -+Satzung muss bestimmte 
Mindesterfordernisse erfüllen (§ 23 AktG). Mit 
Festslellung der Satzung und Aufbringung des 
Grundkapitals durch Verpflichtung wr Zahlung der 
Einlagen auf die Aktien ist die A. errichtet (Grün­
dungsvereinigung. Voraktiengesellschaft. § 29 
AktG). Die A. entstehL mit der Eintragung in das 
-+ Handelsregister ( § 41 1 1 AktG). die grundsätz­
lich bestehende Gründungsmängel heilt. Organe der 
Aktiengesellschaft sind ...-. Vorstand, ...-. Aufsichtsrat 
und -+ Hauptversammlung(§§ 76ff. AktG). Die A. 
endet vor allem durch Beschluss der Hauptver­
sammlung, Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
(-+Insolvenz). Ablehnung der Eröffnung des Insol­
venzverfahrens mangels Masse oder -+ Fusion. 
doch besteht die A. bis zur Beendigung der Abwick­
lung fort. (Zwischen 1990 und 2000 stieg die Zahl 
der Aktiengesellschaften in Deutschland von rund 
2000 auf rund 10000). 

Lit.: Bcck'schei; Handbuch der AG. 3. A. 2018: Die 
börsennotierte Akliengesellschafl, hg. v. Deilmc11111, 8./ 
Lorenz. M .. 2005: Die Aktiengesellschaft, hg. v. Man:. 
G. u.a .. 6. A. 2010 

Aktiengesetz ist das das Recht der Aktiengesell­
schafl erstmals außerhalb des Handelsgesetzbuchs 
regelnde Einzelgesel1 ( 1937). 

Lit.: Aktiengesett. GmbH-Gesell. 48.A. 2020: Münche­
ner Kommentar Aktiengesetz. hg. v. Kmpff. B./Semfer. 
./„ Bd. 1 f. 4. A. 2016 IT.; Hiijfl!r. U./Koch, J., Aktienge­
setz, 13. A. 20 J 8; Aktienge.~etz., hg. v. Spindfer. G./Sri/z. 
E„ 3. A. 2015; Beck'sches Handbuch der AG, 3. A. 
2018; Aktiengesetz. hg. v. Hölter.1, \V., 3. A. 2017: Akti­
engesetz., hg. v. Grigoleir. H„ 2013: Beck'schc~ Fonnu­
larbuch Aktienrecht. hg. v. lor:.. R. u. a., 2. A. 2016 

Aktienrecht ist das Recht der -+ Aktie. -+ Aktien­
gesellschaft.-+ Aktiengesetz 

Lit: He1111. G„ Handbuch des Aktienrecht~ . 8. A. 2009: 
Münchener Anwaltshandbuch Aktienrecht, hg. v. Schüp­
pen, M. u.a„ 2. A. 2010: Röß/e1: G„ Squeezc out, 2007; 
Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, hg. v. Heide/, T., 
4. A. 2014; Aktienrecht im \\'.andel. hg. v. Baye1: \V. u.a .. 
2007: La11genbucher, K„ Aktien- und Kapualmarktrecht, 
4. A. 2018; Gür111e1; O.!Rr>se, M./Re11f, A„ Anfechrungs­
und Nichtigkeit~grtinde im Aktienrecht, 2014 

Aktienregister ( § 67 AktG) einer Aktiengesellschaft 
ist das Register, in das Namensaktien unabhängig 
von einer Verbriefung unter Angabe des Namens. 
Geburtsdatums und einer Postanschnfl sowie emer 
elektronischen Adresse des Aktionärs und der 
Slückzahl oder der Aktiennummer und bei Nennbe­
tragsaktien des Betrags einzutragen ist. 

Lit.: Hiiffe1; U„ Aktiengesetz. 15. A. 2021 

Aktionär ist der Gesellschafter einer -+ Aktien­
gesellschaft. Er hat Pflichten (z.B. Einlagepflicht) 
und Rechte (z.B. Dividende, Stimmrecht). Er haftet 
für Schulden der Aktiengesellschaft nicht persön­
lich. ~ondern nur mittelbar über seine (dem Vermö­
gen der Aktiengesellschaft zugehörige) Beteiligung 
an der Aktiengesellschaft. 
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Lit.: Hi{f!er, U„ Akliengeseu. 15. A. 2021; Zrchender­
lein. D.. Die Gleichbehandlung der Aktionäre bei der 
Auskunftserteilung, 2007 

Aktionärsklage (F.) ist die Klage des Aktionärs 
(z.B. Klage wegen eines Mangels eines Beschlusses 
der Hauptversammlung). 
Lit.: Bayer. W., Aktionärsklagen, NJW 2000. 2609; 
Dose, M. , Aktionärsklage. 2019 

Aktionensystem isl das System des römischen 
Rechtes für die Ordnung der Verwirklichungsmög­
lichkeiten subjektiver Rechte, das für die Durchsel­
L.ung eine~ Rechts eine besondere -> actio (Klagan­
spruch) erfordert (z.B. actio legis Aquiliae). 
Lit.: Sö/fne1; A„ Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

aktiv (Adj.) tätig, handelnd 

Aktiva (N. PI.) sind die Vermögensteile eines Un­
ternehmens, die auf der (links geführten) AkLivseite 
der ->Bilanz ausgewiesen werden (--> Anlagever­
mögen z.B. Grundslücke. _. Umlaufvermögen z.B. 
Erzeugnisse). -+ Passiva 

Aktivlegit imation ist in dem ProzessrechL die 
-+ Klagebefugnis (aktive Sachbefugnis z.B. des 
Verkäufers bei dem Kaufpreisimspruch). Fehlt die A. 
(z.B. ist der Kläger nicht der Verkäufer), so ist 
die Klage unbegründet. Die A. ist zu unterscheiden 
von der -> Prozessführungsbefugnis sowie der 
...-. Pa::.sivlegitimation. 
Lit.: Tsa111inis. S., Aktivlegitimationen und ProL.essfüh­
rungsbefugnisse. 1995; Won-ye. S„ Die Aktivlegitima­
tion der Verbraucher. 201 1 

Aktivvertretung ist die auf der Seite des Erklären­
den stattfindende Vertretung in Gegensatz zur Pas­
sivvertretung auf der Seite des Erklärungsempfän­
gers. 

aktuell (Adj.) zeiLgemäß, gegenwärtig 

aktuelles Unrechtsbewusstsein -+ Unrechtsbe­
wusstsern, aktuelles 

Akzept (Annahme) ist in dem Wechselrecht die 
Annahmeerklärung des Bezogenen (Angewiesenen) 
(meist auf der Vorderseite des Wechsels links quer 
durch Anbringung der Unterschrift). Das A. ii,t eine 
formbedürftige -+ Willenserklärung. Es bewirkt die 
Verpflichtung des Annehmenden, den -+ Wechsel 
bei Verfall (FäJligkeit) zu bezahlen (Art. 28 1 WG). 

akzeptieren (V.) annehmen 

akzessorisch (Adj.) hinzutretend, zusätzlich, neben­
sächlich 

Akzessorietät ist die Abhängigkeit eines rechtlichen 
Umstand!> von einem anderen rechLLichen Umstand. 
ln dem Schuldrecht besteht A. beispielsweise zwi­
schen Hauptschuld und -+ Bürgschafti.schuld (die 
Bürgschaftsschuld kann nichl ohne Hauptschuld 
bestehen). in dem Sachenrecht zwischen Schuld und 
-+Pfandrecht (das Pfandrecht entsteht nicht ohne 
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Schuld und erlischt mll der Schuld). In dem Straf­
recht sprich! man von A. zwischen Tat und - Teil­
nahme, da es eine Teilnahme ohne Haupttal nicht 
gibt. Limitiert (eingeschränkt) isl die sLrafrechtliche 
A. insofern, als die Stralbarkeit eines Teilnehmers 
(außer sog. natürlichem Vorsatz) nur Rechtswidrig­
keit der Haupttal, nich1 auch Schuld des Haupttälers 
erforden. 
Lit.: E11sterl111s, D .. Die Akzessonctät im Bürgschafts­
recht, 2002: Pappe. A .. Die Akze~-.onetät der Teilnah­
me, 2011 

akzidentiell (Adj.) lullillig, zusälzlich, nebensäch­
lich 

Akzise (F) eine Abgabe 

Albanien ist der zwischen Adria, Montenegro. Ser­
bien, Nordmazedonien und Griechenland liegende 
südosLeuropäische Staat. 

Lit.: Lama}. A .• Die rechtliche Ab~tcherung. 1997~ Kahl. 
C. '"· Albanien. 2. A. 2003: Arap1. l.. Wie Albanien 
albanisch wurde, 2005 

aleatorisch (Adj.) würOerisch, von dem Zufall 
abhängig 

alias (lat. f Adv.]) anders 

Alibi (lat (Adv.J anderswo) ist der Nachweis. dass 
der Beschuldigte steh 1ur Tatzeit an einem anderen 
Ort als dem Tatort aufgehalten hat und deshalb nicht 
der Täter setn kann. 

Alimentation (F.) Emiihrung. Unterhalt 

Alimentationstheorie ist die Ansicht über den 
Grund des - Dienstbezugs, die seinen Zweck in der 
Alimentation des Beamten <>ieh1 statt m dem Entgelt 
für eine Leistung. 

Alimente ([N. PI.] Nahrungsmittel) sind in dem 
älteren Sprachgebrauch die Unterhaltszahlungen 
insbesondere des Vaters für das (uneheliche) Kind. 

a limentieren (V.) unterhalten (V.) 

Aliud (htt. IN.] anderes) ist der ntctll der vereinbar­
ten - Gattung angehörende Gegenstand. Nach 
§ 434 III BGB steht es einem Sachmangel gleich, 
wenn der Verkäufer eine andere Sache ab die ver­
einbarte Sache liefert. Das (genehm1gungsföhige) a. 
kann aber von dem Glllubiger als -+ Erfüllung an­
genommen werden. 
L1t.: Loren;;. S .. Ahud. pctus und indcbi1um im neuen 
Kaufrecht, Jus 2003. 36 

Alkohol (M.) Antimon, Kohlenwasserstoffderivat 

Lit.: Hen1sd1el. P., Fahrerlaubnis, Alkohol, Drogen, 
7.A. 2018 

Alkoholdelikt - Blutalkohol (für Kraftfahr1eug­
führer bis 1u der Vollendung des 21 Leben\jahrs 
und für Fahrerlaubnisinhaber zur Probe Alkoholver­
bot) 

Allgemeines Landrecht 

allgemein (AdJ) üblich, selbstverständlich, nicht 
durch em1elne besondere Umstände gekenn1eichnet 

a llgemeine Geschäftsbedingungen - Geschäfts­
bedingung, allgemeine 

allgemeine Gütergemeinschaft - Gütergemein­
schaft 

allgemeine Handlung.sfreiheit - Handlungs-
freiheit, allgemeine 

a llgemeine Lebenserfahrung - Lebenserfahrung, 
allgemeine 

allgemeine Staatslehre - Staatslehre, allgemeine 

allgemeine Wahl - Wahl 

a llgemeiner Rechto;grundsat1 -+ Rechtsgrundsatz. 
allgemeiner 

allgemeiner Studentenausschuss -+ Studenten­
ausschuss, allgemeiner 

allgemeiner Teil - • Teil. allgemeiner 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB) ist 
das seit 1.1. 1812 in Österreich geltende. naturrecht­
liche. in Personenrecht, Sachenrecht und gemein­
schaftliche Bt!!>timmungen gegliederte. anfangs 
1502 Paragraphen umfassende. (2011) etwa 1u 40 
Pro1ent noch in dem anfänglichen Wortlaut geltende 
und ansonsten 1wischenzeitlich abgeändcne Ge­
seubuch des Privatrechts<- Kodifikation). 

L1t. Rummel, P., Kommentar 1um ABGB, Bd 1 f. 
3. A. 2001 f.; http://www.kocblergerhard.de/Fomes/ 
ABGB 1811.htm (viele Fassungen ab 1811 ): Allgemei­
nes Bürgerliches Gesetzbuch. hg ' Ko:iol. H. u.a .. 
6.A 2020 

Allgemeines Deutsches llundelsgcset.l buch 
(ADHGB) ist das (mangels [tcntral]staatlicher Ge­
sevgcbungszuständigkeit nur) in gemeinsamen 
Verhandlungen mhaltlich abgesprochene. ab 1861 
durch Emzelgeset1e der etwa 35 Bundesstaaten des 
Deutschen Bundes (einschließlich Österreichs) in 
Kraft gesetzte llandelsgesetzbuch, das 1871 in dem 
tzwet1en) DeuL-;chen Reich (ohne Österreich) als 
Rc1ch„gesetz übernommen und zu dem 1 1.1900 
durch das ( 1938 nach dem so genannten An'ichluss 
auf Österreich erstreckte) Handelsgesetzbuch von 
dem 10.5.1897 ersetzt wurde. 
Lit Kiibler. G .. Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A 2005: 
http://www.koeblergerhard.de/Fon1cvAllgcmcincs 
Dew.chc\Handelsgcsetzbuch 1861.htm 

allgemeines Gesetz - Gesell. allgemeines 

a llgemeines Ge'"'altvcrhältni<t-+ Gewaltvcrhälmis, 
allgemeines 

Allgemeines Landrecht (ALR) ist das 1794 in 
Preußen in Kraft gesetzte und u. a. bi' 1u dem 
Bürgerlichen GeseL1buch ( 1900) geltende. natur­
rechtliche Gesevbuch des aufgeklänen Preußen 



allgemeinverbindlich 

(ca. 19000 Paragraphen). da'> insbesondere in seiner 
Bestimmung der -+ Aufopferung (§§ 74, 75 Einl. 
ALR) und der Aufgaben der___.. Poli1ei (II. 17 § 10 
ALR) auch über seine (eigentliche> Gcltung,dauer 
hinam. fortgewirkt hat. 
l.it.: Allgemeines Landrc1.:hl. hg. \. lf<lllt•nlw11er; H/ 
Bernert, G .. 3. A. 1996: http://ww\~.kocblcrgerhanJ.de/ 
Fontcs/ ALR 1fucn.hcpn!uss1schenStaaten179-lteil 1.htm: 
http://www.kocblcrgerhard.de/Fontes/ALR2fucrd1e 
preussischenStaatcn l 794Te11 2.htm 

allgemeinverbindlich (AdJ.) allgemein verbindlich 

Allgemeinverbindlichkeit ist die Verb1ndhchke1t 
einer Bestimmung lur alle. In dem Arbeit-.recht ist 
die auf Antrag einer Tanfvenragspartei unter be­
stimmten Voraussel/ungen mögliche Erklärung der 
A. durch den Bundesarbeitsminister und den Tarif­
ausschuss der Tari fvcnragspurteien die Anordnung. 
durch welche die normativen Bestimmungen eines 
--> Tarifvertrags über die Mitglieder dc!r Tarifver­
trag'>parte1en h1nau' auf wellere Per,onen er,trcd.t 
werden ( § 5 IV TVG) Sie wird ab - Rechtwcr­
ordnung oder al\ ___.. Verwaltungsakt angesehen. 
Lll. Waltermc11111, R .. Ar~1tsrecht, 20. A 2021: L..e!idl, 
H .. Die Allgemeinverhtndlichkeitserklärung von Tarif­
vertrllgen, 2003 

Allgemeinverfügung (§ 35 S. 2 VwVfG) i't der 
--. Verwalrungsakt, der \Ich an einen nach allgemei­
nen Merkmalen be-.timmten oder be~.timmbaren 
Pcr;onenk:reis richtet oder die öffentlich·rechtliche 
Eigenschaft einer Sache oder ihre Benu11ung durch 
die Allgemeinheit betrifft (z. ß. Sperrung einer be­
stimmten Straße wegen Bauarbeiten. Verkehrszei­
chen). In Gegen~atl tu der -+ Rechtsnonn betrifft 
die A. einen besonderen Sachverhalt. In Gegensatz 
1u anderen Verwaltungsakten ist s11! auch durch 
allgemeine Umstünde gekennzeichnet. 

Lit.: Wandsclmeitler; S. Die Allgemeinverfügung. 2009 

Allgemeinwohl i'>t das Interesse (Wohl) des Ganzen 
der menschlichen Gesellschaft (eines Staates) (öf­
lcntliches -+ lntercs-.e). Zu Gunsten des Allge­
meinwohls können Eingnffe in die Rechte de-. Ein-
7elnen vorgenommen werden. Die von der 
Verwaltung dabei tu ergreifenden Maßnahmen hän­
gen von dem Ein.1elfall ab. 
Lit. Sc/111pper1, G .. Gemeinwohl. 2002: •\11/w1n; H .. 
Zwischen Eigennull und Gemeinwohl. 2004 

Allmende <rmhd.I ulmende) ist in dem millclalterli­
chcn und neu„eitlichcn deutschen Recht die emem 
Verband oder einer sonstigen Personenmchrheil 
Clahd.J aJa, allen) zur gemeinsamen Nut1ung ge­
meinschaftlich (lahd.) gimeinida) zustehende, meist 
in Randbereichen gelegene, unter libernlisti,chem 
Einnuss seit dem 19. Jh vielfach privatisicnc Win­
schuftstläche (z.B. Weide. Wald. Alm). 
1 it.: Köhler, G„ Zielwörterbuch intcgrauver eumpäi­
'cher Rechtsgeschichte, 6. A. :!020 Clntemet) 

alliiert (Adj.) verbündet 

Allod ist in dem mittelalterlichen deutschen Recht 
da-. keinen zusäl1lichen Beschränkungen unterlie-
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gende Familiengut (Volleigentum etwa in Gegcnsat1 
zu Lehen). 

Allodifikation ist in dem (millelaJterlichen und) 
neu1eilhchen deutschen Recht die Umwandlung von 
be-.ummten Beschränkungen unterliegendem Gut 
(z. B. Lehen) in keiner 1u-.at1.lichen Beschr'.inkung 
unterliegendes Familiengut. später auch Individual­
eigentum. 

Lit.: Klihll't: G. , Deutsche Rcch1sgeschichte. 6. A. 2005 

Allonge (F.) Anhang (z. B. an Wechsel) 

allzuständi~ (Adj.) voll zuständig 

Allzuständigkeit der -+Gemeinde (Art. 28 II GG) 
ist das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft in dem Rahmen der (allgemeinen) 
Geset1c in eigener Verantwortung 1u regeln. Die A 
begründet eine gesetzliche Vermutung zugunsten der 
--. Lu,tancligkeit der Gemeinde. Eine Verlellung des 
Rechtes der A durch Gesct1 kann von der Gemein­
de mit der -+ Verfassung-.beschwcrde angegriffen 
werden (Art. 93 l Nr. 4b GG). 
Lit.: Kiih11. iv., Das Prin1ip der Allzuständigkeit der 
Gemeinden. 1970 

alma mater (lat. [F.)) Nähnnu11er. Uruversität 

Altenteil + Altenteilsrecht 

Altenteilsrecht (vgl. § 96 EGBGB) ist der Inbegriff 
von Nut1ungen und Leistungen aus oder auf einem 
-+ Grundstück zum Zweck der Versorgung des 
Berechtigten (Altenteiler-.). der vor allem in der 
Landwirts1.:haft Bedeutung hat (entweder-+ Reallast 
oder pcrslinltche. grundbuchlich abgesichene ___.. For­
derung.) 

Lil: Sd1iifer. A.. Übernahme und Altenteil, 1994 CDi'>s.) 

Alter (N.) -+Lebensalter 

alter ego (lat. (M.J anderes ich)-+ Prokura. Proku­
rist 

alternativ (Adj.) wechselnd, andere 

alternathe Kausalität -+ Kausalität, alternative 

alternativer Vorsatz -+ Vorsatz, alternativer 

Alternativobligation -+ Wahbchuld 

Alters (Partikel) Alter betreffend 

Altersgrenze ist allgemein die durch ein bestimmtes 
Alter festgelegte Begrenwng (1.. B. in dem Verwal­
tungsrecht das Lebensalter, bei dessen Erreichung 
ein -+ Beamter auf Lcbcns;e1t in den Ruhestand 
tritl. \'gl. §§ 4. 25 BeamtStG. fur die Geburtsjahr­
gänge ah 1964 vollendete-. 67. LebensJahr).-+ Ruhe· 
stand. U!bcnsalter 

Lit.: Altersgrenzen und Altcr.s1cherung. hg. v. Ridwrcli, 
R .. 200J; Waltem1an11, R .. Berufsfreiheit im Alter. 2020 
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Altershilfe für Landwirte (seit 1.1.1995 Alterssichc 
rung der Landwirte) 

Lit.: Ro111/111c/1 ~V.. Alteri.sichcrung der Landwirte. 
1995: 011. S .. Demogrnphbcher Wandel - Folgen für 
die ge"l!llliche Alten.sicberung in Deutschland. 2021 

Alterspräsident ist der einem Gremium wegen des 
höchsten Lebensalters aller Mitglieder vorsitzende 
Mensch, der vielfach die konsutuicrende Sitwng 
leitet. 
Lit.: Klopp. II. Das Amt de<. Alterspräsidenten, 2000: 
Bnmfla 8. Der Alterspr'j~ident. 2012 

Altersrente ist die bet Erreichung der gesetzlichen 
-+ Alten.grcn1en (Vollendung des 67. Lebensjahre<.. 
evtl. des 60 .. 62 .• 63., früher 65.) - auf Antrag - 1u 
gewährende Ve~icherungsleistung (-+ Rente) der 
-+Rentenversicherung(§ 35 SGB VI). 

Llt.: Altersgrenzen und Alterssichcnmg. hg. v. Richardi. 
R .. 2003 

Alten.teilzeit t\t die m fortgeschrittenem Alter auf 
einen leil dcr ArbeiLSzeit beschränkte Arbeit (seit 
J.8. 1996. für den öffentlichen Dienst seit 1.8.1998). 
Ein infolge A. bei einem unterhaltspflichtigen Ehe­
gatten vem1indertes Einkommen :.teilt zumindest bei 
beengten wirtschaftlichen Verhältnissen kemen 
rechtlich anerkennenswerten Grund für eine Kür­
zung des Ehegauenunterhalt,anspruchs dar. 
L11.: Ni11111·/w/~. 8 ... Alter;te1l1e1t. 7 A. 2011 

Altersversorgung ist allgemein die (nicht aus eige­
nem Vermögen bestrittene) Versorgung in dem fort­
geschrittenen Alter(-+ Altersrente). Betriebliche A. 
ist die 1usti!1liche. durch den Arbeitgeber (über die 
Preise und damit die Verbraucher freiwillig) finan­
ziene A. eines Arbeitnehmers (8ctriebsrcntenge­
set1). 
Lu.: Rolf\, C„ Altersversorgung, Arbcit,forderung~recht 
und So1ialvers1cherungsrech1, 4. A. 2014; Hiifer. R„ 
Ge~c.:t1, 1ur Verbesserung der betrieblichen Altersversor­
gung, Bd. 127.A.2022 

älteste (AdJ Superlativ) besonden. alt, älter als alle 
anderen 

Älte!otenrat (§ 6 GeschOBTl ist das eine bestimmte 
Zahl von erfahrenen Mitgliedern vereinende Organ 
der Gcschäftsfilhrung des -+ Parlaments. Es besteht 
aus dem Bundestagspräsidenten. 'einen Stellvertrc.:­
tem und weiteren Mitgliedern. ohne da ... s da' 1 .e­
bensalter tatsächlich entscheidend ist Es unter.tülLI 
den Präsidenten bei der Geschäftsführung (z B. 
Festlegung des Arbeitsplan..,). 

Lit.: Kabel. R„ AltcstenraL. 5 A. 1990 

ambulant (Adj.) wandernd. nicht ortsgebunden 

Amendment (engl. [N j) Verbesserung. Zusat1 

Amerika ist der von Europa aus gesehen in dem 
Westen de' Atlantischen 01eans liegende Kontinent 
--+Vereinigte Staaten von Amerika 

Amtmann 

Amnestie (F. 1 griech. I Vergessen) iM der durch 
-+ Gesetz ausgesprochene Gnadenerwcis für eine 
unbestimmte Zahl rechtskräftig verhängter. aber 
noch nicht vollstreckter Strafen. Die A. ist meistens 
näher eingeschränkt durch Stichtage. bestimmte 
Straftaten und StrJfhöhen. Sie ist vielfach mit emer 
Nteder..chlagung <Abolition) entsprechender noch 
anhängiger Verfahren verbunden. 
Lit.: Siiß, F., Studien 1ur Amnestiegeset1gcbung. 2001; 
Joecks. W/Rwult. K .. Steueramnestie 2004/2005. 2004 

amnestieren (V.) Amnestie gewähren 

Amortisation (,.Enötung„) ist die lang1eitliche 
-+ Tilgung einer • Schuld, in besummten Ein.1.el­
föllen die sonstige Beseitigung eines Rechtes. ln 
dem Gesclbchaftsrecht ist A. die Ein11ehung einer 
-+ Aktie oder eines -+Geschäftsanteils an einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. in dem 
Wertpapierrecht die -+ Kraftloserklärung emes 
abhanden gekommenen oder vernichteten Wenpa­
p1ers in dem ----. Aufgebots,·erfahren. Daneben heißt 
A auch der Erwerb von Grundstücken durch die 
Kirche, weil diese grundsät7lich eine Wiederveräu­
ßerung verbietet. die Grundstücke also in sog. tote 
Hand geraten. 

amortisieren (V.) langzc1tlich tilgen 

Amsterdam <N ) ein On in den Ntederl;mden 

Amsterdamer Vertrag ist der nach dem Tagungson 
benannte, dem Maastrichter Vertrag folgende, an 
dem 1.5.1999 in Kraft getretene Abänderungsvertrag 
der Europäischen Gemeinschaft (Europäischen 
Winschaftsgemein'>chaft. Europäi\chcn Union). Er 
nummerien die bisherigen Vertragswerke neu. stärkt 
die Rechte de-. Europäischen Parlamenh, ermöglicht 
eme begrenzte Erweiterung des Mehrheihprin.tips in 
dem Europäischen Mmisterrat, vergememschaftet 
Teile der Innenpolit1k und Rechtspolitik und baut 
die außenpolitische und sicherheitspolitische Zu­
sammenarbeit aus. Fortgeführt wird die Entwick­
lung durch die Beschlüsse von Niua (Dezember 
20<Xl). 
Lit. · Recht5fragcn in der Anwendung des Am-.1erdamcr 
Venrages. hg. "· Hummer iv.. 2001: Venrag über die 
Furopäische Union. hg ' Kha11. D .. 6. A 2017 

Amt ist in dem Verwaltungsrecht die kleinste Orga­
nbationseinheit. Da-. A. ist organisationsrechtlich 
die konkrete Amtsstelle eines Menschen. 1u der eine 
Aufgabe und eine Zustilndigkeh gchi.in:n. Bcamtcn­
rechtlich bedeutet e-. eme abstrakte Dienststellung. 
die sich au-. dem Haushaltsplan und dem Besol­
dungsgeset.1 erg1b1 Außerdem kann es cmc -+ Be­
hörde bezeichnen. Ö.ffe1111iches A. ist em A .• dessen 
Träger Organ der Staatsgewalt ist. 

amtlich (Adj.) ein Amt betreffend. besonders glaub­
würdig 

amtliches \.Vertzeichen • Wertzeichen, amtliche~ 

Amtmann ist in dem minelalterlichen und neuzeit­
lichen deutschen Recht der Leiter der Verwaltung 



Amts 

eines Amtsbezirks eines Landesherrn, in dem mo­
dernen Verwaltungsrecht ein -. Beamter des geho­
benen Dienstes. 
Lit.: Agena, K., Der Amunann, Diss. jur. Götlingen 1973 

Amts (Partikel) Amt betreffend 

Amtsanmaßung (§ 132 StGB) ist die unbefugte 
Befassung (Anmaßung) mit der Ausübung eines 
öffentlichen _, Amtes (z.B. Auftreten aJs Haupt­
mann von Köpenick) oder die unbefugte Vornahme 
einer Handlung, die nur kraft eines öffentlichen 
Amlcs vorgenommen werden darf (z.B. Beschlag­
nahme). Die A. wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
2 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Lit.: Diiri11g, 8., Amtsanmaßung, l990 

Amtsanwalt (§ 142 GVG) ist der ->Beamte der 
-> Staatsanwaltschaft bei einem -. Amtsgericht. der 
nicht zu dem Richteramt befähigt zu sein braucht 
(z.B. Beamter des gehobenen Dienstes, Rechtsrefe­
rendar, 1999 in Deutschland 877 Amtsanwälte). 

Lit.: Fra11z. T., Der Amtsanwalt, JuS 1998, 670 

Amtsarzt ist in dem VerwaHungsrecht der beamtete 
Arzt der staatlichen Gesundheitsverwaltung. der 
nach verschiedenen Rechtsvon;chriften für die amt­
liche Begutachtung des Gesundheitszustands eines 
Menschen zuständig ist 
Lit.: Scharplluis. !., Die mündliche Amtsarztprüfung, 
2000 

Amtsbetrieb (Offizialbetrieb) ist der Verfahrens­
grundsatz, nach dem die Einleitung und Fortführung 
eines -. Prozesses von Amts wegen erfolgen. A. 
herrscht beispielsweise in dem Strafprozess. Den 
Gegensarz zum A. bildet der -+ Parteibetrieb mit 
dem -. Verfügungsgrundsatz. 

Amtsblatt ist das zur öffentlichen Bekanntmachung 
amtlicher Mineilungen bestimmte Veröffentli­
chungsmittel eines Hoheitsträgers (z.B. Ministeri­
um, Gemeinde, Landkreis), in dem vielfach auch 
nichtamtliche Teile einschließlich von Anzeigen 
möglich sind. 
Lit.: z.B. Amtsblatt der Europäischen Union (seit 
1.2.2003 täglich in den Amtssprachen der Europäischen 
Union und in Gälisch) 

Amtsdelikt ist das -+ Delikt, dessen Täter ein 
Amtsträger ist (§§ 331 ff. StGB, Straftaten im Amt). 
Ein echtes A. kann nur von einem -+ Amtsträger 
verwirklicht werden (z.B. -. Rechtsbeugung § 339 
StGB, Sonderdelikt), doch kann ein Nichtamtsträger 
Anstifter oder Gehilfe sein. Das unechre A. ist eine 
Straftat, - die zwar von jedennann begangen werden 
kann, - bei der (aber) die Begehung durch einen 
Amtsträger mit erhöhter Strafe bedroh! ist (z.B. 
Körperverletzung im Amt § 340 StGB, beachte 
§ 28 II StGB). 

Lit.: Rohljf, A., Die Täter der Amtsdelikte, 1995 

Amtsermittlungsgrundsatz 
grundsatz 

-+ Untersuchungs-
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Lit.: Müller, H.. Der Amtserrnilllungsgrundsatz in der 
öffentlich-rechtlichen Gerichtsbarkeit, JuS 2014, 324 

Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) ist die Fähigkeit, ein 
öffentliches Amt zu bekleiden und ein Recht aus 
öffentlichen Wahlen zu erlangen. Sie steht grund­
sätzlich jedermann zu. Sie geht als -+ Nebenfolge 
einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von min­
destens einem Jahr für bis zu 5 Jahren verloren und 
kann in weiteren Fällen aberkannt werden. 
Lit.: Schwar:. 0.. Die sLrafgerichtliche Aberkennung 
der Amtsfähigkeit und des Wahlrechts. 1991 

Am tsgericht (§§ 12, 22 ff. GVG) ist das unterste 
Gericht der ordentlichen -+Gerichtsbarkeit. Thm 
stehen -+Einzelrichter vor(§ 221 GVG). Einen Teil 
seiner Entscheidungen trifft es durch Rechtspfleger 
und Urkundsbeamte. Es ist zuständig für unbedeu­
tendere Zivilsachen und Strafsachen (§§ 23 ff. GVG, 
z.B. bürgerlichrechtliche Streitigkeiten mit einem 
-+Streitwert bis 5000Euro). Bei dem A. sind u.a. 
eingerichtet -+Familiengericht, -+Grundbuchamt, 
-. Jnsolvenzgericht, ~Nachlassgericht, -. Re­
gistergericht, -+ Versteigerungsgericht, -+ VoUstrek­
kungsgericht. Ihm übergeordnet ist das -+ Land­
gericht. In Strafsachen ist das A. zuständig, wenn 
nicht das Landgericht oder das Oberlandesgericht 
zuständig ist, nicht in dem Einzelfall eine höhere Stra­
fe als vier Jahre Freiheitsstrafe oder die Unterbrin­
gung des Beschuldigten in einem psychiatrischen 
Krankenhaus oder in der Sicherungsverwahrung zu 
erwarten ist oder nicht die StaatsanwaJtschafl An­
klage bei dem Landgericht erhebt (§ 24 GVG). 
Rechtstatsächlich bestanden 2021 in der Bundesre­
publik Deutschland (noch) 638 Amtsgerichte 

Lit.: 150 Jahre Amtsgetich1c, 2002 

Amtshaftung ist die Haftung für eine Schädigung 
in Zusammenhang mit einer Ausübung eines 
-+ Amtes (-+ Amtspllichtverletzung). -+ Staatshaf­
tung 
Lit.: Ossmbiihl, F., Staatshaftungsrecht, 6. A 2013; 
Tremml, B./Karger, M.fluber. M.. Der Amtshaftungs­
prozess, 4. A. 2013: Schlick, W, Die Rechtsprechung 
des BGH zur Amtshaftuf!g, NJW 2014. 2915: Voßkuhle, 
A. u.a., Grundwissen - Öffentliches Recht - Der Amts­
haftungsanspruch, JuS 2015, !076 

Am tshilfe (§ 4 VwVfG) ist die ergänzende Hilfe. 
die eine -+ Behörde einer anderen Behörde auf 
Ersuchen leistet. Sie ist insbesondere dann zulässig. 
wenn eine Behörde aus rechtlichen oder sachlichen 
Griinden die Amtshandlung nicbl selbst vornehmen 
kann. Alle Behörden des Bundes und der Länder 
sind zur gegenseitigen A. verpflichtet (Art. 35 1 
GG). A. liegt nicht vor, wenn die ersuchte Behörde 
zur entsprechenden Handlung ohnehin verpfl.icbtet 
ist. A. gibt es ansatzweise auch in der Europäischen 
Union (Finanzbehörden, Arbeimehmerentsendung). 

Lit.: Sehlink, B„ Die Amt~hilfe. 1982; Brock, R„ Der 
zwischenstaatliche Auskunftsverkehr, 1999: Weflner, F., 
Die Amtshilfe im europäischen Verwaltungsrecht, 2005 

Am tspflegsch aft ist die von dem Jugendamt bei 
einer Ergänzungspflegschaft ausnahmsweise bei 
besonderem Bedarf übernommene Pflegschaft. 
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Amtspflicht ist die am. einem Amt hemus be.\tehen­
de Pflicht. 

Amtspflichtverletzung (§ 839 BGB) ist die vor­
sätzliche oder fahrlässige Verlet.wng einer einem 
-+Beamten einem Dritten gegenüber bestehenden 
Amtspflicht (z.B. -+ AufsichtspOicht des Lehrers 
über Schulkinder). Sie ist eine unerlaubte 
-+ Handlung. Nach § 839 l 1 BGB hat der beamten­
rechtliche Beamte grundsätzlich den aus die\cr 
unerlaubten Handlung einem Dritten entstehenden 
Schaden zu ersetzen. Nach Art. 34 GG lriu aber bei 
hoheitlichem Handeln des Beamten der -+ Staat 
teilwcbc !>ub!>idiär, vgl. § 839 l 2 BOB, uer abt:r in 
dem Straßenverkehr nicht mehr anwendbar ist an 
die Stelle sowohl des beamtenrechtlichen wie auch 
jedes son„llgen haftungsrec~tlichen Beamten <';· B. 
bei Schäden aus unsorgfültJger Verwahrung emer 
mit Billigung des Dienstherrn nach Dienstschluss 
nach Hause mitgenommenen und dort unsorgfältig 
verwahrten Dienstwaffe eines PohListen, bei Ankla­
geerhebung eines Staatsanwalts ohne greifbare po~i: 
tive Hinweise auf eine mögliche Täterschaft, bei 
Vollzugslockenmg eine!> Gewalttäters ohne sorgfäl­
tige Untersuchung). Bei nichlhoheithchem Handeln 
muss der Staat nur nach den §§ 31. 89. 278. 831 
BGB einstehen. Besonderheiten gelten für 
-+ Richter (§ 839 II BGB, -+ Richterprivileg). 
-+ Staatshaftung 

LiL: Os.m1lnihl. F.. S1aat,haftungsrecht. 6. A. 2013 

Amtsrecht i-.t in dem römischen Recht das von den 
Am~trägem (z. 8. Prätor, Ädil) geschaffene Recht 
(flat.] ius [N.] honorarium, ius lN.] praetorium). 

LiL: Söllnei; A. Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

Amtsträger(§ 11 l Nr. 2 StGB) ist. wer nach deut­
schem Recht -. Beamter oder -. Richter i~t. in 
einem :.onstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhält­
nis steht (z.B. Minister. Notar) oder SOföt dazu 
bestellt ist. bei emer Behörde oder -.onstigen Stelle 
oder in deren Auftrag Aufgaben der öffentlichen 
-. Verwaltung wahr1unehmen (l. 8. ein freiberuni­
cher Bauingenieur, der auf Grund eines ~abmen~e~­
trags sämtliche Bauangelegenhellen emes stadll­
schen Krankenhauses 1u betreuen hat). A. i!'>t 
insbesondere in verschiedenen Straftatbeständen 
Tatbestandsmerkmal. Gleichgeslelll sind seil 1999 
für Bestechung auch Amtsträger und Richter der 
Europäischen Union oder eines anderen Mitghed­
staats der Europäischen Union. 
Lit.: f/e111rid1. 8., Der AmtsLrägerbegrifT, 2.001. Gnm. 
U. v. d., Garantenstellung und An:teigcpflicht~n von 
Amtsträgern. 2003: Riimwu, T u. a., Grundwföen -
Strafrecht AmL\träger. JuS 2015. 505 

Amtsvergehen -+ Amtsdelikt 

Amtsverschwiegenheit ist die Pflicht des -+ ~mt~­
träger;, über die ihm bei seiner amtlichen Tät1gke1t 
bekannt gewordenen Angelegenheiten • Ver­
schwiegenheit zu bewahren (§ 61 BBG. * 37 
BeamtStG). Der Beamte darf ohne Genehmigung 
des Dienstvorgesetzten über solche Angelegenheiten 
weder aussagen noch Erklärungen abgeben. Andern­
falls verletzt er eine Dienstpflicht 
Lit.: Bcw. M .. Die Schweigepflicht. 2003 

Analogieverbot 

Amtsvormundschaft 1~t die • Vormundschaft des 
-. Jugendamts über einen Menschen. Sie tntt nur 
noch ausnahmsweise ein. wenn ein Kind nicht ver­
heirateter Eltern eines Vormunds bedarf oder eine 
als Einzelvonnund geeignete Per;on nicht vorhan­
den ist(§§ 1791c. 1791b BGB). Die A. ist befreite 
Vormundschaft. 
Lit.: Große-Boy111<11111, T., Die 1 laftung des Amtwor­
munds, 1994; Kunkel, P.. Wie frei ist der Amtsvor­
munu'>. 2011 

Aml'iwalter i!.l der Inhaber eine„ -+ Amte\. Er steht 
in einem beamtenrechtlichen oder arbeitsrechtlichen 
Verhältnis zu seinem Dienstherrn und in einem 
organisationsrechtlichen Verhällms zu einem Ver­
waltungstr'jger 

an (Präp.) hin 

analog (Adj.J üllereinstimmend 

Analogie (Übereinstimmung) ist die zielgerichtete 
Übertragung der -. Rechtsfolge eines durch einen 
Rechtssatz geregelten (ersten) -> Taibestands auf 
einen mll diesem wenungsmäßig gleichen (überein­
stimmenden), aber ungeregelten (zweiten) Tatbe­
stand (außerhalb der Gesetzgebung) (z.B. Anwen­
dung der Vorschriften über den Tatbestand Eig~ntum 
auf den Tatbestand Anwartschaft durch W1s-;en­
schaft oder Rechtsprechung). Die A. beginnt jen~eit<; 
der „ Auslegung (des ein1elnen Rechtssal/es) und 
steht in Gegensat1 1u der -> Reduktion <Einschrän­
kung des Rechtssatzes durch Wissenschaft oder 
Rechtsprechung). Sie setzt eine rechtliche Regelung 
eine-. (e~ten) Tatlle•.tands (1 8 des Eigentums). 
eme , Lücke der Recht!>ordnung (Nichtregelung 
oder nicht über1eugcnde Regelung eines 1we1ten 
Tatbestande l. B. der Anwanschaft) und eine so weit 
reichende Ähnlichkeit(-+ Gleichheit) 1we1er Tatbe­
stände (bzw. emes zweiten ungeregelten Tatbestan­
des mit einem geregelten Tatbc\tand 7 .. B. Anwart­
schaft in dem Verhältnis zu dem Eigentum) voraus, 
dass es ungerecht wäre. die Rechtsfolge de„ einen 
Tatbestands (z.B. Eigentum) mcht auf den anderen 
Tatbc•aand (z. B l\nwartschaft) anzuwenden. Sie 
wird in Hinblick auf die analog angewendete(n) Be­
stimmung(en) in -+ Gesellesanalogie (A. 1u einer 
ei1uigen gesettlichcn Bestimmung) und ->.Rechts­
analogie (A. zu mehreren geset1hchen Bestimmun­
gen) unteneilt In dem Strafrecht ist A lU La\ten 
eines Menschen un1ulässig (vgl.~ 1 StGB). 
Lit.: Klibler. G„ Wie werde ich Jurbt?. 5. A .. 2007; 
SiKl11< lt. G.. Die Aualug1c ah 1cchtM~1cl~rc11~cher 
Grundbegriff. 1982. f/eusien. 8.. Analogie l\l unlo­
gisch. NJW 2016. 1500 

AnalogiescbJus!. ist der Schlus-. vo~ der wenu~gs­
mäßigen Gleichheit mindestens 1we1er ~unt~rseh1ed­
licher) Tatbestände auf die gerecht1gkc1hhalber 
notwendige Gleichheit der Recht.-.folgen dieser 
beiden Tatbestände 
Lit: lippelius. R„ Juri~rische Mechodenlchri.:, 12. A. 
2021 

Analogieverbot (\gl.1. B. § 1 StGB) ist da' Verbot 
für alle in emem Stmfverfahren beteiligten \taatli-



Anarchie 

chen Stellen, ~ Analogie eines Strafgesetzes zu 
Ungunsten des Handelnden vorzunehmen. 
Lit.: Yi, S„ Wortlautgrenzc, 1992 

Anarchie (P.) Herrschaftslosigkeit 
Lit.: Memel. E„ Der Anarcbismu~. 1999 

Anathema (griech. [N. I Gottgeweihtes, durch Ver­
nuchung erfolgende Auslieferung an Gones Zorn) 
ist (untechnisch) der kirchliche__, Bann. 

Anatozismus (Aufhäufung) ist das Nehmen von 
--+Zinseszins. Nach § 2481 BGB iM eine für die 
Zukunft getroffene Vereinbarung, dass fällige 
_, Zinsen wieder Zinsen tragen sollen. grundsätz­
lich nichtig. Dies gilt nicht für Sparkassen, Kredit­
anstalten und Inhaber von Bankgeschäften rn 248 II 
BGB). 

andere (Adj.) zweite, weitere 

Anderkonto ist das Bankkonto, das eine Person in 
eigenem Namen und mit eigener __, Verfügungs­
befugnis für eine andere Person unterhält. Das A. ist 
ein Fall von __, Treuhand. Es setzt grundsätzlich ein 
berechtigtes Lnteresse voraus. wobei Rechtsanwälte 
und Notare für einlaufende Mandantengclder kraft 
-> Standesrechts ein A. führen müssen. 
Lit.: Kawo/11. V., Notaranderkonto. 1995; Sch11/1e-Köme. 
G .. Zweiseitige Treuhandbindungen. 2000: Kamm, T. 
Kontoführung in der lnsolveni. 2017 

ändern (V.) anders machen, verändern 

Änderung des rechtlichen Gesichtspunkts 
--+ Veränderung des rechtlichen Gesichtspunkts 

Änderungskündigung ist insbesondere in dem 
Arbeitsrecht die -+ Kündigung unter der Bedin­
gung. das~ der Vertragspartner sich nicht mit verän­
denen Venragsbestimmungen einverstanden erklärt 
Stimmt der Gekündigte dem ver'.inderten Vertrags­
inhalt zu. wird das Vertragsverhtiltnis mit geänder­
tem Inhalt fortgesetzt. Stimmt er nicht zu, endet es. 
Lit.: Berkowsk\'. W.. Die Änderungskündigung, 2004; 
Lederei; C„ Rechtliche und praktische Bedeutung der 
Änderungskündigung, 2011 

Androhung ist die lnaussichbtellung eines be­
stimmten, für den betroffenen Empfänger nachteili­
gen Verhaltens. Die vorhe1ige A. ist in vielen FäJlen 
Voraussetzung für die Rechtmäßigkeit des späteren 
tatsächlichen Verhaltens (z.B. § 1234 BGB. Andro­
hung des Pfandverkaufs, Abmahnung). Die A. be­
stimmter -+ Straftaten in bestimmter Webe ist in 
dem Strafrecht eine eigene Straftat der Störung des 
öffemlichcn Friedens(§ 126 StGB). 

aneignen (V.) lU eigen machen, Eigentum erlangen 
(wollen) 

Aneignung (§ 958 l BGB) ist in dem Sachenrecht 
der Erwerb des -+ Eigentums an einer herrenlosen 
(eigentümerlosen) beweglichen -+ Sache durch -
rechtmäßige - Besitznahme als --+ Eigenbesitzer. 
Bei e1gcntümerlosen Grundstücken erlangt der aus-
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schließlich aneignungsberechligte ->Fiskus des 
betreffenden Bundesstaats (Bundeslands) das Eigen­
tum statt durch (A. bzw.) Besitznahme durch 
~Eintragung als -> Eigentümer in das --+ Grund­
buch (§ 928 11 2 BGB). Die A. ist --+ ReaJakt (str.). 
Die Besitznahme ist nicht rechtmäßig. wenn sie 
gegen ein Gesetz (z.B. Bundesnaturschutzgesetz) 
oder ein Aneignungsrecht eines anderen (z.B. des 
Jagdberechtigten) verstößt. 

Anerbe ist in dem bäuerlichen ~Erbrecht der 
Erbe. der allein unter Abfindung der übrigen an sich 
(als geset71iche Erben) Berechtigten den landwirt­
schaftlichen Betrieb erbt. Diese besondere - landes­
rechtliche - Gestaltung des Erbrechts(--+ Höferecht, 
Höfeordnung) weicht von dem allgemeinen Erbrecht 
ab. Sie soll das bäuerliche Gut vor Zersplitterung 
bzw. Überschuldung bewahren. 
Lit.: Kroesdiell. K„ Deutsches Agrarrecht, 1983 

anerkennen (V.) billigen, gutheißen, achten 

Anerkenntnis ist in dem Privatrecht - bezüglich des 
Neubeginns der --+Verjährung (§ 212 BGB) - das 
rem tatsächliche Verhalten des Schuldners gegen­
über dem Gläubiger, aus dem sich das Bewusstsein 
des Bestehens des Anspruchs unzweideutig ergibt 
(z.B. Abschlagszahlung, Zinszahlung, Sicherheits­
leistung). ln dem Zivilverfahrensrecht ist es die 
Erklärung des Beklagten an das Gericht (reine 
-> Prozesshandlung, str.). dass der von dem Kläger 
geltend gemachte prozessuale _, Anspruch besteht 
(vgl. § 307 ZPO), woraufhin auf Antrag des Klägers 
ein __, Anerk.enntnisurteil ergeht. --+ Schuldaner­
kenntnis 
Lit.: Fischer. F.. Anerkenntnisse im materiellen Recht 
und im Prozessrecht. JuS 1999. 998: Heiß. T, Aner­
kenotnb und Anerkenntnisuneil im Zivilprozess. 2012 

Anerkenntnisurteil (§ 307 ZPO) ist das -+Urteil, 
das nach Bejahung der Zulässigkeit der Klage auf 
Antrag des Klägers ohne Sachprüfung auf Grund 
des -+ Anerkenntnisses des Beklagten ergeht. 
Lit: Wolf. M .. Das Anerkenntnis im Prozessrecht. 1969; 
Mezge1: G„ Das Ver1Jchtsurteil und das Anerkenntnisur­
teil im VerwaltungsproLess. 1996: E/ze1; 0. u. a .. Das zu 
begründende Anerkenntnisurtei l, JuS 2006. 319: Heiß. 
T., Anerkenntnis und Anerkenntnisurteil im Zivilpro­
zess. 2012 

Anerkennung ist allgemein die Erklärung des Ein­
verständnisses mit einem Zustand oder Verhalten 
und in dem Völkerrecht die deklaratorische ErkJä­
rung eines ---. Staates. dass er einen anderen als 
Völkerrechtssubjekt anerkennen und behandeln will. 
Sie ist vielfach rein politisch bestimmt. Früher wur­
den A. de facto und A. de jure unterschieden. --+ Va­
terschaftsanerkennung 

Anfang (M.) Beginn 

Anfang der Ausführung ist in dem Strafrecht der 
Zeitpunkt, an dem aus einer in der Regel straflosen 
-+ Vorbereitungshandlung mindestens der -+ Ver­
such einer ->Straftat wird. Der A. d. A. liegt vor, 
wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat 
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unminclbar /Ur Verwirklichung des Tatbestandes 
anset1t (§ 22 StGB. 1.B Abtasten von KJeidungs­
stücken nach geeigneten Objekten seitens des Ta­
schendiebs. Verbringen rnn Gift in Lebensmittelpa­
ckungen zwecks Erpre:.sung). Wann dies der Fall ist. 
enhchcidet in dem Je\\eihgen Strafverfahren das 
zuständige Gericht. 
Lit.: Meyer. D. Abgren1ung der Vorbereitung vom 
Versuch einer Straftat. JuS 1977. 19 

anfänglich (AdJ.) Anfang betreffend. schon an dem 
Anfang vorhanden 

anfängliche Unmöglichkeit 
anfängliche 

• Unmöglichkci1. 

anfechtbar (Adj.) mittels Anfechtung angreilbar 
und vernichtbar 

Anfcchtbarkeit ist die rilckwirkende Beseitigbar­
keit der Rechtsfolgen eines Verhaltens wie z.B. der 
Rechtsfolgen eines in bestimmter Weise (z.B. we­
gen lmums) mangelhaften RechL'>geschäfts durch 
-. Willenserklärung (->Anfechtung) des Anfech­
tungsbcrechtigten gegenüber dem Anfechtungsgeg­
ner(§§ 142 ll BGB). 
Lit.: Mack, H.. Anfechtbarkeit von Hauptversamm­
lung,bcschlüs'-Cn, 1993; Grigoldt. H .. Abstraktion und 
Willensmangel. AcP 199 ( 1999) 

Anfechtung i\l die nachträgliche Be-;eitigung be­
stimmter Rechtsfolgen eine~ Verhaltens auf Grund 
der Erklärung oder des '>Onstigen Vorgeheru. eine~ 
Betroffenen Insbesondere kann in dem Privatrecht 
eine „ Willenserklärung wegen - ge\\isser Fälle 
des einse1ugen • Irrtums, falscher Übermittlung. 
arglisuger -. Täuschung oder widerrechtlicher 
-. Drohung angefochten werden <§§ 119. 120, 123 
BGB). Diese A. erfolgt durch - fristgerechte - form­
lose Anfcchtung~erklärung (einseitige::. Rechtsge­
~chäft) gegenüber dem Anfechtungsgegner (§ 143 1 
BGB). Sie bewirkt, dass das anfechtbare Rechtsge­
schäft grundsätllich als von Anfang an (ex tune) 
nichtig an1usehen ist (, anders 1.. B. bei fehlerhaftem 
Gesellschalhvcrtrag und anderen Rückabwicklungs­
schwierigkeiten bereitenden Schuldverhältnissen). 
Ausgeschloi.sen ist die A. nach Ablauf von zehn 
Jahren seit Abgabe der Willenserklärung (§§ 121 II, 
124 lll BGB). Abweichend von den allgemeinen 
Vorschriften geregelt sind die A. der let;:.twi/ligen 
Verfiigw1>1 ( §§ 2078 ff. BGB. Berücksichtigung 
eines • Mouvimums), die A. -. der Amzalune oder 
-+ A11ucl1la.~1111g der Erh.1chaft (§ 1954 BGB>. die 
A. der Ha11d/1111ge11 e11w~ in .\·einer Zoh/1111gsfohig­
keir geflilmh·ten Sch11/dners (-> Gläubigeranfech­
tung), die A. der -. \~lfenclwft (§§ 1593 ff. BGB. 
Notwendigkeit einer Klage). die A. i-on Beschliissen, 
von rnr der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vorgenommenen. die lnsolvcn1gläubiger benachte1-
ligcnden Handlungen (-+ lnsol venzanfechtung) 
sowie die A. gerichtlicher E11tJcheicl1mge11 (zu­
.nächst neutrale A. ~tau sofortiger Entscheidung 
für Berufung oder Rev1s1on m dem Strafprozess) 
und 1·011 -+ Verwe1/t1111gmf.:.te11 (-+ Anfechtungs­
klage). 
L1t.: /.e1111er. M„ Die Anfechtung in der Insolvenz. 
1999: Stiimer. M .. Die Anfechtung von Ziviluneilen, 

Angehöriger 

2002: Ma11f.:.ow.1ki. f~. Beseitigungsrechte, 2003: Miiller. 
M., Beschr..inkung der ·\nJechtung auf das Gewollle. 
JuS 2005, 18; Biicliler. K„ Die Anfechtungsgründe des 
§ 123 BGB. JuS 2009. 976 

Anfechtungsgesct1 1s1 das in 'lcufassung seit 
1 1 1999 geltende Geset1. nach dem gläubigerbe­
nachte11igende Rechtshandlungen eines Schuldners 
außerhalb des ln\olven1verfahrens (-. Insolvenzan­
fechtung) angefochten werden können. -. Gläu­
bigeranfechtung 
Lit.: H11ba. M .. Anfcchtungsgeseu. 11. A. 2016: An­
fech1ungsgcse11., hg. v. KirC'ltltof. H„ 2012 

Anfechtungsklage (§ 42 1 VwGO) ist die auf Auf­
hebung eines -. Verwaltungsakts gerichtete Klage. 
Die A. ist eine ... Gestaltungsklage. Sie seut eigent­
lich die erfolglose Durchfiihrung eines vorgerichtli­
chen Widerspruchsverfahrens voraus. Sie ist nur 
zulässig. wenn der Kläger geltend macht. durch den 
Verwaltungsakt rn i.cincn Rechten beeinträchtigt zu 
sein. Sie hat grundsät11ich aufschiebende Wirkung. 
Begrilndet ist sie, \OWell der Verwaltungsakt rechts­
widng und der Kläger dadurch tatsächlich in seinen 
Rechten \'erlellt ist (§ 113 1 1 VwGO). Dann wird 
der Verwaltungsakt rn dem Une1I aufgehoben. 
Lu. Pü11'.t•r. lf Die Rechtsfolgen der Einlegung von 
Wider\prnch und Anfechtungsklage. 2001: Holler. L. 
Das Verhaltnis der Anfechtungsklage und Spruehverfah­
ren. 2006 

Anfrage ist in dem Verfassungsrecht die der Kon­
trolle der „ Regierung durch das -> Parlament 
dienende Bitte um Aw,kunft. Sie kann mündlich 
oder schriftlich. ab gmßt• A. oder als kleine A. er­
folgen. Ihre Ern1elheiten sind in der jeweiligen 
-+ Geschäftsordnung gerc.:gelt. 

Angebot der Leistung (§ 293 BGB) ist der Beginn 
der Bewirkung der -+ Lci~tung, der grundsätzlich in 
dem tat\ächlichcn Beginn der je nach der Art der 
Schuld unterschiedlichen Leistungshandlung be­
stehen mus\ (§ 294 BGB. tatsächliches A.). aus­
nahmsweise aber auch in einer einfachen Erklärung, 
leisten 1u wollen (wörtliches A.), bestehen kann 
(§ 295 BGB). Darüber hinaus wird als A. auch der 
-. Antrag zu einem durch Annahme vervollständig­
baren Venragsschluss he1e1chnet 
Li1.: Sc/11111dt. K„ Die /usendung unbc\telhcr Waren. 
2006 

angehören (V.) zugehören 

ongehtiri~ (AdJ.) „ugchörig 

Angehöriger (§ 11 1 Nr 1 StGB) i::.t der Verwandte 
und Ver„chwägerte gcrnder Linie. der Ehegatte. der 
Lebenspartner. der Verlobte. das Geschwbter. der 
Ehegaue des Geschw1„ters. das Geschwister des 
Ehegauen, und 1war auch dann. wenn die Ehe oder 
die Lebenspartnerschaft. welche die Beziehung 
begründet hat, nicht mehr be~teht. oder wenn die 
Verwandtschaft oder Schwägerschaft erloschen ist. 
sowie der Pflegeeher(nteil) oder das Pflegekmd. 
Angehörige werden rnsbcsondere in Strafrecht und 
Strafprozes~rccht vielfach besonders behandelt (z.B. 
§ 258 VI StGB Strafvereitelung, § 52 StPO Zeug-



angeklagt 

nisverweigerungsrecht bestimmter A.). Vgl. auch 
§ 15 AO für das Steuerrecht. In dem Privatrecht ist 
A. ein Ehegaue, Verwandter oder Verschwägerter. 

angeklagt (Adj.) durch Anklage gekennzeichnet 

Angeklagter (§ 157 StPO) ist in dem Strafprozess 
der -+ Beschuldigte oder -+ Angeschuldigte. gegen 
den (von dem Gericht) die Eröffnung des - Haupt­
verfahrens beschlossen ist. Der Angeklagte darf (an 
sich) schweigen. Er darf sich weigern, einen Zeugen 
von seiner Schweigepnicht zu entbinden. 
Lit. · Dalq11e11, T.. Die SLrafzumessung bei Angeklagten 
mit geringer Lebcnserwanung, 2003 

angelegen (Adj.) wichtig, bcrreffend 

Angelegenheit ist der etwas betreffende Umstand. 
Auswärtige A. ist die Beziehung des eigenen 
-+ Staates zu anderen Staaten. Nach Art. 73 Nr. 1 
GG fällen die auswärtigen Angelegenheiten in die 
ausschließliche -+ Zuständigkeit des Bundesgesetz­
gebers. 

angeschuldigt (Adj.) von öffentlicher Klage betrof­
fen 

Angeschuldigter (§ 157 StPO) ist in dem Strafpro­
zess der -+ Beschuldigte, gegen den die öffentliche 
-+ Klage erhoben ist. 

Angestelltenbestechung ist die nach § 299 D StGB 
strafbare Bestechung eines Angestellten. 
Lit.: Klug, B. , Angestelltenbestechung. 2011 

Angestelltenversicherung ist der die -+ Angestell­
ten und die ihnen Gleichgestellten betreffende 
Zweig der -+ Sozialversicherung. Die ursprünglich 
besondere A. ist seit 2004 Teil der allgemeinen 
Deut~chen Rentenversicherung (SGB VI). 

Lit.: Glootz. T.. Geschichte der Angestelltenversiche­
rung. 1999 

Angestellter ist der vorwiegend geistige Arbeit 
leistende-+ Arbeitnehmer. Er ist ka11fmä1111ischer A. 
(§§ 59 ff. HGB), wenn er bei einem -> Kaufmann 
zur Leistung kaufmännischer Dienste angestellt ist 
(z.B. Verkäufer) und A. des öffe11tliclte11 --> Dienstes, 
wenn er bei einer juristischen Person des öffentli­
chen Dienstes beschäftigt ist (1999 in der Bundesre­
publik Deutschland rund 3 Millionen). leitender A. 
ist der Angestellte, der nach Stellung und Dienstver­
trag erhehliche eigenver'.rntwortliche Aufgaben 
wahrnimmt, z.B. Prokura hat, zur selbständigen 
Einstellung und Entlassung von Arbeitnehmern 
befugt ist oder ein bestimmtes Mindesteinkommen 
bezieht. Für ihn gelten teilweise besondere Regeln 
(z.B. --+ Mitbestimmung). 
Lit.: Waltennann, R. , Arbeitsre<:hl, 20. A. 2021 : Schulz, 
G., Die Angestellten seit dem 19. Jahrhundert, 2000: 
Grii/l, F., Der Anstellungsvertrag, 14. A. 1996 

angreifen (V.) anfallen, angehen, anrühren 

Angriff (§§ 227 IT BGB, 32 II StGB) ist die von 
einem Menschen drohende Verletzung rechtlich 

20 

geschützter lnteressen eines anderen Menschen. Der 
A. ist grundsätzlich rechtswidrig. Gegen einen A. 
kann --+ Notwehr zulässig sein. 
Lit.: Schröder. C„ Angriff. Scheinangriff und die Erfor­
derlichkeit der Abwehr, JuS 2000, 235 

Angriffskrieg (Art. 261 GG) ist der in dem Angriff 
auf einen anderen (Staat) bestehende Krieg. Der A. 
ist eine völkerrechtswidrige und deshalb durch die 
Satzung der Vereinten Nationen verbotene bewaffne­
te Aggression. Seine Vorbereitung ist strafbar. 

Lit.: Schmiu. C„ Das internationale Verbrechen des 
Angriffskrieges. 1994 

Angriffsnotstand ist in dem Privatrecht die Einwir­
kung auf eine fremde, selbst nicht gefährdende 
-+ Sache, die zur Abwendung einer gegenwärtigen 
Gefahr notwendig ist Der Eigentümer ist nicht be­
rechtigt, die Einwirkung des anderen auf die Sache 
zu verbieten. wenn der drohende Schaden für das 
gefährdete Rechtsgut gegenüber dem aus der Ein­
wirkung auf die fremde, selbst nicht gefährdende 
Sache deren Eigentümer latsäehlicb entstehenden 
Schaden unverhältnismäßig groß ist (§ 904 BGB, 
z.B. Aufbrechen einer fremden Berghütte. um nicht 
zu erfrieren, Töten fremder Tiere, um nicht zu ver­
hungern), so dass die an sich durch die Rechtsver­
letzung als rechtswidrig indizierte Einwirk'1lng auf 
das fremde Rechtsgut (ausnahmsweise) gerechtfer­
tigt ist. Der Handelnde ist aber (auch bei gerechtfer­
tigter Schädigung) dem Geschädigten (gerechter­
weise) zu --+ Schadensersatz verpflichtet (§ 904 S. 2 
BGB). __. Notstand 

anhängig (Adj.) hängend, schwebencL verbunden 

Anhängigkeit ist das Schweben einer Srreitsache in 
einem prozessualen -+ Verfahren. Die A. beginnt, 
sobald ein Gericht befasst wird. und dauert an, 
solange ein Gericht noch tätig werden kann. Ihre 
gesteigerte Form ist die -+ Rechtshängigkeit, die 
aber später eintreten und früher enden kann als 
dieA. 

anhören (V.) hören, zuhören 

~nhörung ist die Gewährung der Möglichkeit zur 
Außerung der eigenen Vorstellungen über das tat­
sächliche Geschehen und bzw. oder die rechtlkhe 
Beurteilung in einer bestimmten Angelegenheit. Das 
Recht auf A. in einem Verfahren ist eine Ausprägung 
des Grundsatzes des rechtlichen-+ Gehörs (Art. 103 l 
00). Seit 1. J .2005 enthalten alle deutschen Verfah­
rensordnungen eine fachgerichtliche Abhilfemög­
lichkeit für Verletzung des Anspruchs auf rechtliches 
Gehör (Anhörungsrüge als Rechtsbehelf eigener Art 
§§ 32la, 544 ZPO, §§ 33a, 356a StPO. §§ 44, 34, 
159f. FamFG, § 78a ArbGG, § 152a VwGO, § 133a 
FGO, § l 78a SGG). 
Lit.: Leiu.ke. K., Die Anhörung beteiligter Kreise, 1999: 
Huber. M., Anhörungsrüge, JuS 2005, 109: Guckelber­
ger; A., Anhörungsfehler bei Verwalrungsakten, JuS 
2011. 577; Huber. M„ Grundwissen - Zivilprozessrecht 
- Anhörungsrüge (§ 32la ZPO), JuS 2014, 402; Jooß. 
A .. Sekundäre Anhörungsrüge nach fortgesetztem Ver­
fahren, NJW 2016, 1210 
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animus (tat. fM.]) Geist, Wille. Mul 

animus (M.) auctoris (lat.) Täterwille, -+Täter­
schaftstheorie, subjektive 

animus (M.) socü (lat.) Teilnehmerwille, -+Täter­
schaftstheorie, subjektive 

Anklage ist in dem Strafprozessrecht die vor 
-+ Gericht gegen einen bestimmten Menschen we­
gen einer bestimmten -+ Straftat erhobene Anschul­
digung. Die (öffentliche) A. erfolgt auf Grund des 
-+ Anklagemonopols ( §§ 151 f. StPO) in der 
-+ Anklageschrift der Staatsanwaltschaft. Sie 
schljeßt das -+ Ennittlungsverfahren der Staatsan­
waltschaft ab und leitet zu dem -+ Hauptverfahren 
vor dem Gericht über(§§ 199 ff. StPO). Die A. wird 
grundsätzlich von der -+ StaatsanwaJtschafl erho­
ben. Sie setzt hinreichenden -> Tatverdacht voraus. 
Neben ihr steht der AnLrag auf Erlass eines 
-+Strafbefehls(§§ 407, 408a StPO) 
Lh.: Solbach, G./Klei11, H., Anklageschrift, 14. A. 2016; 
Solbach u.a. Examensklausuren Strafrecht 1, 8. A., 
2009 

Anklageerzwingung -+ KJageert.wiagungsvcrfah­
ren 

Anklagemonopol (§§ 151 f. StPO) ist das aus­
sch(jeßliche Recht zur Erhebung der -+ Anklage in 
dem Strafverfahren. Es steht der -> Staatsan­
waltschaft zu und ist eigenllich nur durch das Recht 
zur -+ Privatklage (§ 374 StPO) beschränkt. Die 
Staatsanwaltschaft ist bei genügendem Anlass 
grundsätzlich zu der Anklageerhebung verpt1ichtel 
(§ 152 TI StPO. -+ Legalitätsprinzip). 

anklagen (V.) Anklage erheben 

Anklagesatz (§ 2001 l StPO) ist der Teil der 
-+Anklageschrift, der den -+Angeschuldigten, die 
ihm zur Last gelegte Tat, Zeit und Ort ihrer Bege­
hung. die gesetzlichen Merkmale der-+ Straftat und 
die anzuwendenden Strafvorschriften bezeichnet. 
LiL: Solbach. G./Klein. H., Anklageschrift. 14. A. 2016 

Anklageschrift (§§ 199ff. SLPO) ist die zur Ankla­
geerhebung grundsätzlich erforderliche schriftliche 
-+Anklage. Sie enthä!L den Antrag. das Hauptver­
fahren zu eröffnen. den -+ Anklagesatz (§ 200 l 1 
StPO), dje -+ Beweismittel, das -+ Gericht, vor dem 
die -+ HauptverhandJung stattfinden soll, und die 
Angabe des -+ Verteidigers (§ 200 1 2 StPO) sowie 
- nicht notwcndjg bei bestimmten Strafsachen - die 
Darstellung des wesentlichen Ergebnisses der Er­
mittlungen (§ 200 IT StPO). Durch Einreichung der 
A. bei dem zuständigen Gericht nach Abschluss des 
-+ Ermittlungsverfahrens wird die öffentliche 
-+Klage(-+ Anklage) erhoben(§ 170 I StPO). 
Lit.: Solbach, G.!Klein, Anklageschrift, 14. A. 2016; 
Wolrers, G./Gubitz. M .. Die Anklageschrift in der straf­
rechtlichen AssessorkJausur, JuS 1999, 792 

AoJage ist die besondere Einrichtung oder Vorrich­
tung eines Menschen oder einer Sache. Nach § 4 
BlmSchG bedarf die Errichtung und der Betrieb von 

Annahme 

Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder 
ihres Betriebs in besonderem Maß geeignet sind, 
schäd(jche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder 
in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nach­
barschaft zu gefährden. erheblich zu benachteiligen 
oder erheblich zu belästigen (z.B. Kernkraftwerk), 
der-+ Genehmigung. 
Lit.: Aenker, P.. Europäisches Zulassungsrecht für 
lndustrieanlagen, 2000: Thiel. R.. Die Haftung der 
Anlageberater und Versicherungsvermittler, 2005; 
Rechtshandbuch Anlagenbau, hg. v. Bock/Z,ons, 2015 

Anlagevermögen (§ 247 Il HGB) ist das _.Ver­
mögen, das dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen 
bestimmt ist. Das A. zerfällt in Sachanlagevermögen 
(z.B. -+ Grundstück), ImmateriaJanlagevermögen 
(z.B. -+Patent) und Finanzanlagevermögen (z.B. 
Beteiligung). Es ist zu trennen von dem -+ Umlauf­
vermögen. 
Lit.: Kappes, A., immaterielles Anlagevermögen, 2001 

anlegen (V.) legen an 

Anleger ist die anderen Personen Vermögen zu 
wirtschaftlicher Nutzung überlassende Person. 
Lit.: Bultman11/Hoep11erllischke, Anlegerschutzrecht, 
2009 

Anleihe ist die Aufnahme eines Darlehens gegen 
Inhaberschuldverschreibung z.B. durch Bund, Land, 
Gemeinde, Hypothekenbank, Kapitalgesellschaft 
usw. 
Lit.: Hartwig-Jacob. M .. Die Vertragsbeziehungen und 
die Rechte der Anleger bei internationalen Anleihe­
emissionen. 2001; Spreman11, K.. Zinsen. Anleihen, 
Kredüe. 4. A. 2007 

anliegen (V.) liegen an 

Anlieger (z.B. § 26 WHG) ist der -+ Eigentümer 
oder -+ Besitzer eines an einer öffenilichen Straße 
oder einem öffentlichen Gewässer gelegenen (bzw. 
anJiegenden) - Grundstücks. Der A. hat ein RechL 
auf freien Zugang sowie eventuell auf gesteigerte 
Nutzung (Anliegergebrauch, gesteigerter _. Ge­
meiogebrauch). Darüber hinaus ist bei einer für den 
Fahrzeugverkehr gesperrten Straße auch der Zugang 
Dritter zu dem A. erlaubt. Die für eine bestimmte 
Straße bestehende Eigenschaft eines Verkehrsteil­
nehmers als A. vermittelt ihm nicht auch die Stel­
lung als A. für andere Straßen, die von ihm durch­
fahren werden können oder müssen, um über 
weitere Straßen seine Anliegerstraße zu erreichen. 
Lit.: Sa111hoff. M., Öffentliche Straßen. 3. A. 2020 

Annahme (§§ 146ff. BGB) ist die vorbehaltlose 
Bejahung eines -+ Antrags (Angebots) auf Ab­
schluss eines -+ Vertrags. Die A. ist eine einseitige, 
grundsätzlich empfangsbedürftige -+ Willenser­
klärung (automatisierte e-mail-Antworten oder blo­
ße Entgegennahme einer per Fax übermittelten Ar­
chitektenleistung und bloßes Behalten einer 
unbestellt zugesandten Ware [vgl. § 24la BGB] 
genügen dafür grundsätzlich nicht, wohl aber Behal­
ten einer zuvor verlangten Angebotsurkunde oder 
Zugang eines lediglich vorteilhaften Angebots und 



Annahme als Kind 

Fehlen einer durch eine nach außen erkennbare 
Willensäußerung des Begün~tigten zum Ausdruck 
kommenden Ablehnung). Erforderlich ist mindes­
tens ein als Willensbetätigung zu wenendes, nach 
außen hervortretendes Verhalten des Angebotsemp­
fängers, das von dem Standpunkt eines unbeteiligten 
objektiven Dritten auf Grund aller äußeren Indizien 
auf einen wirklichen Annahmewillen schließen lässt. 
Der einem Anwesenden gemachte Antrag kann nur 
sofort angenommen werden (§ 147 T 1 BGB). Der 
einem Abwesenden gemachte Antrag kann nur bis 
zu dem Zeitpunkt angenommen werden (Annahme­
fiist), in dem der Antragende den Eingang der Ant­
wo11 unter regelmäßigen Umständen (Postlaufzeiten. 
Überlegungsfrist, aus dem Antrag oder den Umstän­
den zu enu1ehmender Wille des Antragenden) erwar­
ten darf (§ 147 Il BGB), wobei die Annahmefrist 
durch allgemeine --+Geschäftsbedingungen (etwa 
auf 4 Wochen) verlängert werden kann und unter 
besonderen Umständen auch noch nach 6 Monaten 
eine A. möglich sein soll. Durch fristgerechte A. 
kommt der Vertrag zustande (vgl. § 151 S. 1 BGB), 
ohne fristgerechte A. dagegen nicht, so dass eine 
verspätete Annahme nur ein neues Angebot sein 
kann. Weiter kennt das Schuldrecht auch die A. der 
Leistung als Erfüllung der Schuld(§ 363 BGB) bzw. 
die A. erfiil/1111gshalber und die A. an Erfüllungs 
Stall(§ 364 BGB). Die A. der Leistung ist dann gege­
ben, wenn dem Verhalten des Empfängers der Wille zu 
enrnehmen ist, die Leistung als grundsätzlich ein­
wandfreie Erfüllung gelten zu lassen. In dem Wenpa­
pierrecht begründet die A. einer -+ A11weis1111g die 
Verpflichtung des Angewiesenen zu der Leistung 
(§ 784 BGB, vgl. An. 28 WG). In dem Erbrecht ist die 
A. der Erbschaft die fo1mlos mögliche empfangsbe­
dürftige-+ Willenserklärung, Erbe sein zu wollen. Sie 
schließt die --+ AusschJagung der Erbschaft aus 
(§ 1943 BGB). Sie gilt nach widerspruchslosem Ab­
lauf der Ausschlagungsfristals abgegeben. 
Li1.: Finkenaue1; T., Zur Bestimmung der gesetzlichen 
Annahmefrist, JuS 2000, 118 

Annahme a ls Kind ist die Annahme eines Men­
schen durch einen anderen Menschen oder durch ein 
Ehepaar als Kind (§§ 1741 ff. BGB) Zu der An­
nahme eines Kindes ist die Einwilligung des Kindes 
und der Ellern erforderlich. Die A. a. K. erfolgt auf 
Antrag des bzw. der Annehmenden durch Entschei­
dung --+des Vormundschaftsgerichts. Voraussetzung 
ist, dass die Annahme dem Wohl des Kindes dient und 
zu erwarten ist, dass zwischen dem Annehmenden und 
dem Kind ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht(, was 
bei Annahme eines Enkels durch Großeltern nur aus­
nahmsweise zu erwarten ist). Durch die A. erlangt der 
Angenommene die rechtliche Stellung eines Kindes 
des Annehmenden(§§ 1754ff. BGB, z.B. -+Unter­
halt, -+Erbrecht, -+Name usw., Muuerschaf1.~rechte 
für eine Beamtin entstehen dadurch aber nicht). Das 
Annahmeverhältnis ist nicht mehr aufhebbar. Für die 
A. eines Volljährigen (§§ 1767ff. BGB) gelten die 
Vorschriften über die Annahme Minderjähriger sinn­
gemäß, doch wird kein Rechtsverhältnis zu den Ver­
wandten des Annehmenden hergestellt ( § 1770 BGB). 
1996 erfolgten in der Bundesrepublik Deutschland 
7420 Annahmen als Kind. 
Lit.: Bla11k.. t .. Familienrecht II. 2000 
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Annahme an Kindes Statt-+ Annahme als Kind 

Annahmeverzug ist in Gegensatz zu dem Verzug 
des Schuldners die Verzögerung der - Erfüllung 
durch Fehlen eines zu dem Einuitt der Erfüllung 
notwendigen Verhaltens des Gläubigers. insbesonde­
re der Annahme der --+ Leistung. -+ Gläubigerver­
zug 

annehmen (V.) nehmen, entgegennehmen 

annektieren (V.) rechtswidrig besetzen 

Annex (M.) Anhang 

Annexion (Anhängung) ist in dem Völkerrecht die 
in der Frühgeschichte der Staaten häufigere einseiti­
ge Erklärung eines --+ Staates. dass er von nun ab 
bestimmte fremde Gebiete als eigene betrachte (z.B. 
versuchte Annexion Kuwaits durch Irak). Ein Recht 
zu einer A. besteht nicht. Die Anerkennung einer A. 
durch den Betroffenen und Dritte ist aber nicbt aus­
geschlossen. 

Annexkompetenz ist die Ausdehnung einer aus­
drücklich zugeteilten --+ Zuständigkeit (Kompetenz) 
in die mit diesem Gebiet in notwendigem Zusam­
menhang stehenden Annexe. Die A. ist ein Fall 
ungeschriebener Zuständigkeit kraft Sachzusam­
menbangs. Sie ist in einem Rechtsstaat selten. 

anonym (Adj.) namenlos, ohne Angabe des Han­
delnden 

anordnen (V.) bestimmen. festsetzen 

Anordnung ist die einseitige Bestimmung eines 
anderen zu einem Verhalten. In dem Verfahrensrecht 
ist die einstweilige A. eine vorläufige Entscheidung 
des --+Gerichts. Sie soll verhindern, dass vor 
Rechtskraft einer Entscheidung ein endgültiger 
Zustand herbeigeführt wird (z. B. §§ 707, 719, 732 
Il , 766 1 2 ZPO. § 307 Tl StPO). Die e. A. in dem 
Venvaltungsprozessrecht entspricht einer einstweili­
gen -+Verfügung (§ 123 VwGO). Durch sie kann 
das Verwaltungsgericht schon vor Klageerhebung 
die Aufrechterhaltung eines bestehenden Zustands 
festsetzen oder einen vorläufigen Zustand regeln. 
Die A. ergeht in einem abgekürzten Verfahren, das 
als selbständiges Verfahren neben das HaupLsache­
verfaJ1ren tritt. Sie darf die endgültige Entscheidung 
nicht vorwegnehmen. 
Lit.: Kim, S„ Vorläufiger Rech!i.SChutz durch die einst­
weilige Anordnung des Bundesverfassungsgerichts, 
J 997; Grigoleir, K„ Die Anordnung der sofonigen 
Vollzichbarkeit, 1997: Olde11burg, F.. Die Rolle einst­
weiliger Unterbringungsanordnungen, 2002 

Anordnung der aufschiebenden Wirkung -+ Sus­
pensiveffekt 

anrechnen (V.) rechnerisch berücksichtigen 

Anrechnung (F.) rechnerische Berücksichtigung 
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Anrechnungszeit ist der Zeitraum, für den eine 
versicherungspflichtige Beschäftigung aus einem 
bestimmten Anlass unterbrochen wird (z.B. Ausbil­
dung, Krankheit, Schwangerschaft, Arbeitslosig­
keit), der aber unter gewissen Voraussetzungen bei 
der Berechnung der --+ Rente (als Anrechnungszeit) 
angerechnet werden kann. 

anregen (V.) anstoßen 

Anregun g ist der Anstoß zu einem Verhalten. Die A. 
ist formlos möglich. ln Gegensatz zu der -+An­
zeige und zu dem --+ Antrag zieht die A. (gegenüber 
einem Hoheitsträger) nicht notwendigerweise 
Rechtsfolgen nach sich, doch sind sie auch nicht 
ausgeschlossen. 

Anschein ist der bei anderen bestehende Eindruck 
einer Gegebenheit. 

Anscheinsbeweis (prima-facie-Beweis) ist der 
-+Beweis einer bestimmten Ursache. eines be­
stimmten Ablaufs oder eines bestimmten Erfolgs aus 
einer feststehenden Tatsache mit Hilfe der allgemei­
nen Lebenserfahrung (z.B. Anstoßen eines Autos 
gegen einen Baum deutet auf Fahrlässigkeit des 
Fahrers. Abheben von Bargeld mittels einer abhan­
den gekommenen Kreditkarte deutet auf unsorgfäl­
tigen Umgang des Kreditkarteninhabers mit seiner 
Geheimzahl). Die beweisbelastete Partei muss nur 
die feststehe11dc TaLSache (z.B. Anstoßen des Autos 
an den Baum, Durchbrechen eines zu dem Begehen 
durch Gerüstbenutzer bestimmten Brettes) darlegen 
(Beweiserleichterung), die Gegenpartei kann zu der 
Beseitigung dieser Beweiserleichterung und zu der 
Wiederherstellung der allgemeinen Beweislage 
Tatsachen beweisen, aus denen sich die ernstliche 
Möglichkeit eines anderen Zusammenhangs ergibt. 
Die Rechtsgrundsätze zu dem A. dürfen nur dann 
herangezogen werden, wenn ein für die zu bewei­
sende Tatsache nach der Lebenserfahrung typischer 
Geschehensablauf besteht. 
Lit.: Stiirk, V.. Der Anscheinsbeweis, JuS 1996. 153; 
Oberheim, R .. Beweiserleichterungen im Zivilprozess. 
JuS 1996, 636: Müller, C.. Anscheinsbeweis im Straf­
prozess, 1998; Anz.inger. H., Anschcinsbeweis und 
tatsächliche Venuutung im Ertragsteuerrccht, 2006: 
Metz. J„ Der Anschcinsbeweis im Straßenverkehrsrecht, 
NJW 2008, 2806; Nuge/, M. u. a .. Haftungsquoten bei 
Verkehrsunfällen und der Anscheinsbeweis, 2021 

Anscheinsgefahr ist die nur dem Anschein nach, 
nicht dagegen auch in Wirklichkeit vorliegende 
_. Gefahr. Die A. rechtfertigt grundsätzlich ein 
Tätigwerden der Polizei wie eine wirkliche Gefahr. 
Die Rechtfertigung endet aber. sobald erkennbar 
wird, dass in Wirklichkeit nur ein Anschein und 
keine Gefahr vorliegt. 
LiL: Sd11vnbe, J., Ins Horn gezwickt. JZ 2004, 393 

Anscbeinsvollmacht ist die auf Schein gegründete 
--+ Vertretungsmacht. die dann vorliegt, wenn der 
Vertretene das Handeln seines angeblichen Vertre­
ters ;i;war nicht kennt, es aber bei pflichtgemäßer 
Sorgfalt hätte erkennen und verhindern können und 
der Geschäftsgegner nach Treu und Glauben an­
nehmen durfte, der Vertretene dulde und billige das 

ansetzen 

Handeln seines Anscheinsvertreters. Die A. ist keine 
rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht. Sie 
steht aber in der Wirkung einer --+ Vollmacht gleich 
(Str.). 

LiL: Bienen. 0., Anscheinsvollmacht und Duldungs­
vollmacht. 1975: Wenzel, W.. Die Anscheinsvollmacht, 
1995 

anschließen (V.) anbringen, verbinden 

Anschluss ist die mindestens von einem Handeln­
den gewollte Herstellung einer Verbindung eines 
Umstands mit einem anderen (z.B. Anschluss Öster­
reichs an das Deutsche Reich 1938). 
Lit.: Roesler. J .. Der Anschluss von Staaten in der mo­
dernen Geschichte, 2000 

Anschlussberufung (§§ 524 ff. ZPO) ist die in An­
schluss an die --+ Berufung der einen Prozesspartei 
(Berufungskläger) durch Einreichung der BerJ­
fungsanschlussschrifc erfolgende Berufung des 
Berufungsbeklagten. Sie ist zulässig bis zu dem 
Ablauf eines Monats nach der Zustellung der Beru­
fungsbcgründungsscbrifl. Sie verliert ihre Wirkung. 
wenn die Berufung zurückgenommen, verworfen 
oder durch Beschluss zurückgewiesen wird. 
Lit.: DonL~. T.. Die An~chlussberufung, NJW 2004. 189 

Anschlusspfändung (§ 826 ZPO) ist die in An­
schluss an eine bereits vollzogene -+ Pfändung einer 
Sache erfolgende weitere Pfändung derselben Snche 
für eine andere Forderung gegen denselben Schuld­
ner. Die A. kann in vereinfachter Form vollzogen 
werden. Sie verschafft ein -t Pfändungspfandrecht 
mit nachgehendem--+ Rang. 
Lit.: Binder, M„ Die Anschlusspfändung, 1974 

Anschlussrevision (§ 554 ZPO) ist die in Anschluss 
an die Revision der einen Prozesspartei (Revisions­
kläger) durch Einreichung der Revisionsanscbluss­
schrift erfolgende Revision des Revisionsbeklagten. 
-+ Anschlussberufung 

Anschlusszwang ist der Zwang zu einem Anschluss 
der in der Gemeinde gelegenen --+ Grundstücke an 
eine gemeindliche Einrichtung (z.B. Wasserversor­
gung, Kanalisation, Müllabfuhr, aber kein Zwang zu 
einer Biotonne bei Selbstkompostierung). Er kann 
von der -+ Gemeinde auf Grund der Gemeindeord­
nung durch -+ Satzung verwirklicht werden. Der A. 
setzt ein dringendes öffentliches Bedürfnis (unbe­
stimmter Rechtsbegriff) voraus. das dem Interesse 
des Einzelnen vorgeht. Er verpflichtet den Grund­
stückseigentümer, Vorrichtungen zur Möglichkeit 
der Abnahme der gemeindlichen Leistung zu treffen. 
Der A. ist keine Enteignung des bisherigen Selbst­
versorgers, der unter gewissen Voraussetzungen 
auch von dem A. ausgenommen werden kann. Er ist 
regelmäßig mit einem -+ Benutzungszwang verbun­
den. 

Li1.: Böme1; B .. Einführung eines Anschluss- und Be­
nutzungszwanges, 1978: Wage11er. M„ Anschluss- und 
Benutzungszwang für Fernwärme. l 989 

ansetzen (V.) anbringen, beginnen, anfangen 



Ansetzen 

Ansetzen (N.) Beginnen, Anfangen 

Ansetzen zu der Tatbestandsver wirklichung (An­
sett.en zur Tatbestandsverwirklichung) (§ 22 StGB) 
ist das Verhalten, das nach dem Gesamtplan des 
Täters so eng mit der tatbestandlichen Ausführungs­
handlung verknüpft ist. dass es bei uugestörtem 
Fortgang ohne längere Unterbrechung in dem Ge­
schehensablauf unmittelbar zu der Verwirklichung 
des gesetzlichen Tatbestands führen soll (z.B. Be­
schmieren der Fenster mit Seife, damit das brechen­
de Glas bei dem Einbruch nicht klirrt, Einreichung 
bewusst unwahren Parteivorbringens bei Gericht 
zwecks Prozessbetrugs). Das A. ist die objektive 
Vorau.~setzung eines -+ Versuchs. Es ist abzugren­
zen von der straflosen --.. Vorbereitungshandlung. 
Lit.: Pa111awpou/os, A., Das unmittelbare Ansetzen, 
Diss.jur. München 1998 

ansprechen (V.) anreden, sprechen. sagen 

Anspruch (§ 194 I BGB) ist das -+Recht, von 
einem anderen ein -+Tun oder -+Unterlassen zu 
verlangen (z.B. Anspruch auf Übereignung der 
Kaufsache, Anspruch auf Abtretung einer Forde­
rung). Der A. ist ein subjektives Recht. Er kann auf 
einem absoluten Recht beruhen (z.B. dinglicher 
Herausgabeanspruch § 985 BGB) oder auf einem 
Schuldverhältnis (z.B. Kaufpreisanspruch § 433 Il 
BGB). Durch bloßes einseitiges Verhalten (z.B. 
Lieferung unbestellter Sachen, Erbringung unbe­
stellter Leistungen) entsteht er dagegen regelmäßig 
noch nicht(§ 241a BGB). Der A. ist durch-+ Klage 
zwangsweise durchsetzbar und unterliegt der 
-+ Verjährung. Possessorischer A. ist der aus dem 
-+ Besitz, petitorischer A. der aus dem -+ Eigentum 
folgende Anspruch. Negatorischer A. (§ 1004 BGB) 
ist der dem Eigentümer gegen -+ Störungen und 
künftige Beeinträchtigungen zustehende A., quasi­
negatori.\cher A. der in --.. Analogie hierzu bei SLö­
rungcn anderer absolul geschützter Rechtsgüter und 
Rechte (z.B. Anwanscbaft) gewährte A. 

Li1.: Rimmelspacher. B., Materiellrechtlicher Anspruch, 
1970; We11dehorst. C., Anspruch und Ausgleich. 1999; 
Richter, H.. Strafbarkeit bei vorzeitiger Durchsetzung 
eines Anspruches. 2003; Schilder, H., Der Anspruch aus 
§ 642 BGB, 2006 

Anspruchsgrundlage ist der Rechts~atz, der einem 
--.. Tatbestand als Rechtsfolge einen -+ Anspruch 
zuweist (z.B. bei Eigentum des einen, Besitz des 
anderen und Fehlen eines Besitzrechts des Besitzers 
besteht ein Anspruch des Eigentümers gegen den 
Besitzer auf Herausgabe nach § 985 BGB). 
LiL: Medic11s, D„ Grundwissen wm bürgerlichen 
Recht, 12. A. 2021; Schellhammer. K .. Familienrecht 
nach Anspruchsgrundlagen, 4. A. 2006 

Anspruchskonkurrenz ist das Zusammentreffen 
mehrerer ...... Ansprüche auf Grund eines _. Sach­
verhalt~ (z.B. A zerstön eine Sache des B, so dass er 
nach den § 823 l BGB, § 823 IT BGB, § 303 StGB 
und § 826 BGB und. falls er etwa Entleiher ist, aus 
Pflichtverletzung des Leihvertrags schadensersatz­
pflichtig sein kann). Grundsätzlich stehen dabei 
mehrere Ansprüche unabhängig nebeneinander. 
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Manchmal wirkt sich ein rechtliches Einzelmerkmal 
eines Anspruchs auch auf den anderen aus (z. B. 
Verjährungsfrist). In anderen Fällen verdrängt ein 
Anspruch den anderen (z.B. vor allem die Ansprü­
che aus den §§ 987 ff. BGB andere Ansprüche aus 
den §§ 812 ff. BGB, §§ 823 ff. BGB, Gesetzeskon­
kurrenz, in Einzelheiten str.). 
Li1.: Minas, M., Die Anspruchsgrundlagen des BGB. 
1993; Tra111111an11. B .. Die Konkurrenz von Haftptlicht­
und Versicherungsanspruch, 2002; Spitzer, M., Kollision 
von Herau~gabeansprüchcn, 2017; l(ijb/, V .. Das Eigen­
tümer-Besitzer-Verhältnis im Anspruchssystem des 
BGB, 2020 

Anstalt ist die von einem Träger öffentlicher 
--.. Verwaltung zur Erfüllung einer besonderen Ver­
waltungsaufgabe errichtete verwaltungsorganisato­
risch oder rechtlich verselbständigte Verwaltungs­
einheit von persönlichen und sachlichen Mitteln. 
Die reclusfähige öffentliche A. (z.B. Rundfunkan­
stalt) wird durch --.. Gesetz, auf Grund eines Geset­
zes durch öffenllich-rechtliche-+ Vereinbarung oder 
-+ Verwaltungsakt errichtet, die nicht rechtsfähige A. 
(z.B . Stadtwerke, Schule, Krankenhaus, Vollzugsan­
stalt) durch bloßen Organisationsakt. Die (rechtsfä­
hige) A. ist der Gegenbegriff zu der mitgliedschaft­
lich organisierten --.. Körperschaft des öffentlichen 
Rechts und wie diese eine juristische -+ Person. Das 
Verhältnis der A. zu den Benutzern wird durch die 
Anstaltsordnung geregelt, die öffentlich-rechtlich 
oder privatrechtlich gestaltet sein kann. In Anstalten 
können Seuchenverdächtige, Süchtige. Geisteskran­
ke usw. untergebracht werden (vgl. dazu das Gesetz 
über das gerichtliche Verfahren bei -+ Freiheits­
entziehungen). 
Lit.: Bolsenkötrer, H./Dau. H.!Zusch/ag, E„ Gemeind­
liche Eigenbetriebe und Anstalten. 5. A. 2004 

anstellen (V.) stellen an, beschäftigen 

Anstellung ist die Begründung eines Beschäfti­
gungsverhältnisses. 

Anstellungsbetrug ist der durch Täuschung bei 
einer Anstellung mögliche Unterfall des --.. Betrugs 
(§ 263 StGB). Für die Frage der Vermögensschädi­
gung sind die Werte der von dem Dienstberechtigten 
übernommenen Vergütungspflicht und der von dem 
Verpflichteten zugesagten Dienste maßgebend. 
Bleibt der vertragliche Anspruch auf die Leistung 
des Täuschenden (z.B. eines ungenügend qualifi­
zienen Universitätsassistenten, einer leistungsunfä­
higen Vertragsbediensteten) in seinem Wert hinter 
dem Wert der Verptlichrung zur Gegenleistung des 
Getäuschten (z.B. Universität) zurück, liegt eine 
Vermögensschädigung vor. Bei einer Beamtenstel­
lung ist trotz ausreichender Leistung und tadelloser 
Führung ein Vermögensschaden zu bejahen, wenn 
der Täter die laufbahnrechtlich erforderliche Vorbil­
dung nicht hat oder sich persönlich als der Stellung 
unwürdig erweist (z.B. ein Universitätsassisteot 
durch privatwirtschaftliche Erwerbstätigkeit als 
Verleger während eines öffentlich-rechtlichen Krank­
geschriebenenzustands ). 

Lit.: Protzen. P., Der Vermögensschaden beim sog. 
Anstellungsbetrug, 2000; 811,k/e, T., Der Anstellungsbe­
irug, 2005 
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Anstellungstheorie ist die Theone zu Art. 3-i GG. 
§ 839 BGB. die au!> • Amtspflichtverletzung die 
Körperschaft haften läs~l. die den haftungsrecht­
lichen • Beamten CAmtswaJ1er) angestellt hac. 
-+ Funk11onstheorie 
Lil.: D.I w1biilrl, F Slaa1shaf1ung. 6. A. :!O 13 

anstiften CV.) verleiten. bcstunmcn 

Anstifter (§ 26 StGB> iq der vorsätzlich einen an­
deren 1u dessen vorstit11ich begangener rechtswidri­
ger nicht notwendig schuldhafcer - -+Tat(-+ Ver­
•mch genügt. Fahr-Jä~qgkcit genügt nicht) 
bestimmende Mensch (L. B. Anstiftung zu Versiche­
rungsmissbrauch). Der A. wird in dem Strafrecht. 
wenn der Täler die Tat minde!>lens versucht. gleich 
einem -+Täler bestraf"!. ist aber nicht für einen 
EXtess des Täters verantwortlich. Die Abgrenzung 
1wischen A. und Täter kann schwierig sein. ln dem 
Privatrecht (Schuldrecht) steht der A. einem 
-+ Milliitcr gleich C§ 830 II BGB). 

Anstirtung hl die Tat des -+ Anstifters. Die A. ist 
ein Fall der •Teilnahme an einer -+Straftat 
(-+Anstifter) Die nur 1·enudlle A. <§ 30 StGB) 
wird nach den Vorschriften über den-+ Ver:.uch des 
Verbrechens bestraft. Für den Ver,uch. zu einem 
Verbrechen antus11hen. reicht bedingter Vorsatz aus. 
fa genügt. da'>s der Anstifter billigend in Kauf 
nimmt. dass der Aufgeforderte '>einer Aufforderuno 
Folge leistet. e 

Lit. '. Na/1e11i1H. ß „ Kriterien der Abgrenzung von An­
suftung und m111clban:r Täterschaft. 2003: Koclr, A .. 
Grundfälle 1ur Anstiftung. JuS 2010. 203 

Anteil i\t die Teilberechtigung an einem Gegen­
stand 
Liv f/iißer. U. u.a .. Ante1lsc1gentum. Unicmehmens­
wert und Börsenkurs. 2005 

Anteilschein ist die Urkunde liber einen -+Anteil 
(l. B. lnvcstrne1111ertitlka1, Interimsschein. in einem 
weiteren Sinn auch die Aktie). 

Anteilseigner (§ 2 MitbestG) ist der -+Gesell­
schafter emcr der in § 1 1 Nr. 1 Mitbes1G genannten 
Gesellschaften (Aktionär. Genosse. GmbH­
Gesel lschafter). 

Antichrese Cgnech. [F.] Gegengebrauch) Nutzung~­
pfandrecht <§ 1213 BGB> 

Antmomie ist der Widerspruch zweier Rechtssätze. 
Die A verlet11 die Einheit der Rechtsordnung. Sie 
mlM durch · „ Auslegung aufgelöst werden (Z. B in 
das Verhältnis \Oll Grundsatz und Ausnahme. 
Grundrecht und Ernschränkung). 
Lit 7ippt'li11.1. R.. Jumtische Methodenlehre. 12. A. 
2021 

Antrag (oder Angebot) bt in dem Privatrecht 
(§§ 145ff. BGB) die empfangsbedürftige -+ Wil­
lenserklärung. durch die eine Person einer anderen 
einen -+ Vertrag in der Weise anträgt (oder anbie­
tet), dass dessen ZU',tandekommen nur von der Zu-

Anwalt 

stimmung (-+ Annahme) des anderen Teils abhängt. 
Der Antragende ist 111 dem deutschen Recht bei 
einem A. 11111u A/111·c.1<·11t/en während der Annahme­
frist grundsälllich an 'einen A. gebunden. Ein A. 
unter Anwesenden kann nur sofort angenommen 
werden. Zu trennen ist der (verbmdliche) A. von der 
bloßen. unverbindlichen <lat.) -+ mv1tal10 (F.) ad 
offercndum (Aufforderung Lum Antrag wie z.B. 
einem Inserat. einem Katalog oder einer Auslage). 
In dem öffentlichen Recht ist A. die von einem mög­
lichen Bercch11g1cn an die • Verwaltung bzw. das 
Gericht gerichleh: Aufforderung LU einem bestimm­
ten Verhalten (z.B. A. auf Erteilung einer Bauge­
nehmigung, Bcfangcnhe11san1rag. Strafantrag). Der 
A. bl von der bloßen. Jedermann offenen ~- An­
regung 1u unterscheiden, bei der kein Recht auf eine 
Entscheidung besteht. 
L!t.; A11du.1, M./Gelrlt'. B„ Antrug und Entscheidung im 
Z1vilpro1css, 3. A. 2000: Kaist•r. J., Typische Fehler io 
1ivilpm1c\sualcn Anträgen. NJW 2017. 1223 

antragen (V.) tragen an, anhieten, vor..chlagen 

Antragsdelikt ist das • Delikt. das auf-+ Antrag 
eine' Verleuten verfolgt wird. Das A. ist von dem 
-+ Ofli1ialpnn1ip (Verfolgung von Amts wegen. 
-+ Amhbctrieb) ausgenommen Es ist abso/11tes A .. 
wenn es immer nur auf Amrag verfolgt wird 
( § 123 II S1GB Hausfriedensbruch. § 303 StGB 
Sachbeschädigung. § 3Q.1c StGB. ausgenommen ein 
besonderes öffentliche'.'. Interesse). rela111·es A .• 
wenn es nur unter bc'>timmten Voraussetzungen nur 
auf Antrag verfolgt wird (1.B § 247 StGB Haus­
diebstahl und Familiendiebstahl) 

Ln.: fö1111e11. W. Eingeschränkte AntrJg~delikte. 2001 

Antragsgegner 1s1 die Person. gegen die sich ein 
Antrag richtet. 

Antragsteller i-.t the Person. von der ein Antrag 
ausgeht. 

anwachsen CV.) w:ichscn (V.) ( 1) an, mehren 

Anwachsung ist die bei Wegfall eines Mitberechtig-
1en an einer (gesamthänderischen) Gesamtheit ein­
tretende Erhöhung von Anteilen der verbleibenden 
(anderen) Berechtigten durch -+ Gesamtnachfolge. 
Die A. erfolgt bei dem Ausscheiden eines Gesell­
schafters (§ 738 1 1 BGB) einer dadurch nicht auf­
gclös1en • Gescllsch:1fl, bei dem der Ausscheiden­
de emen schuldrcchtlichen An,pruch auf das erhält. 
wa-. er bei einer in dic,cm L.c1tpunk1 vorgenomme­
nen Au ... cmander„evung erhalten würde. In dem 
-+ Erbrecht tnll A. nur ein. wenn mehrere Erben in 
der Weise cingesct/I sind, dass ,je die gesetzliche 
Erbfolge au„schließen und einer der Erben vor oder 
nach dem Emtrill de„ Erbfalls wegfällt C§ 2094 1 1 
BGB, vgl § 2158 BGB). Sie kommt also nicht zur 
Anwendung bei der von dem Eintrittsrecht der Er­
ben eine'> wegfallenden Erben beherrschten gesetzli­
chen Erbfolge. Bei der fortgcsctLten -+ Güterge­
meinschaft erfolgt A. nur unter besonderen 
Voraussetzungen(§ 1490 S. 3 BGB). 

Anwalt + Rechtsanwalt 



Anwaltsgebühr 

Anwaltsgebühr ist die dem Rechtsanwalt für seine 
Leistung zu entrichtende Gegenleistung. -+ Rechts­
anwaltsvergütung ( 1.7.2004) 

Anwaltsgehilfe -+ Rechtsanwaltsgehilfe 

Anwaltsklausur ist die aus der Sicht des Rechtsan­
walts klausurmäßig zu bearbeitende Prüfungsaufga­
be der zweiten juristischen Staatsprüfung. 
Lit.: Miirbe. G./Geiger. H./Wenz. H., Die AnwaltSklau­
sur in der Assessorprüfung, 6. A. 2011; Kaiser. H., Die 
Anwaltsklausur Zivilrecht, 9. A. 2021 

Anwaltsnotar (§ 3 U BNotO) ist der -+ Rechts­
anwalt, der - was in einigen Bundesländern 
Deutschlands (Berlin, Bremen, Hessen, Niedersach­
sen, Schleswig-Holstein sowie einige Teile Nord­
rhein-Westfalens [OLG Hamm, LG Duisburg, AG 
Emmerich] und in dem Landesteil Württemberg in 
Baden-Württemberg) möglich ist - zugleich das 
Amt eines -> Notars ausübt. Voraussetzung ist ab 
1.5.2011 das Bestehen einer notariellen Fachprü­
fung. Der Gegensatz zum A. ist der - Nurnotar. 

Lit.: Mihm, K., BerufsrechtJiche Kollisionsprobleme 
beim Anwaltsnotar, 2000 

Anwaltsprozess ist der - Prozess. in dem sich die 
Parteien dw-ch einen vor einem bzw. vor dem Ge­
richt zugelassenen -> Rechtsanwalt vertreten lassen 
müssen. Dies ist in dem Zivilprozess vor dem 
- Landgericht und den Oberlandesgerichten ein 
zugelassener Rechtsanwalt und bei allen Gerichten 
des höheren -+ Rechtszugs ein bei einem (OLG) 
bzw. vor dem Bundesgerichtshof ein bei ihm zuge­
lassener Rechtsanwalt (§ 78 1 ZPO, vgl. auch § 67 J 
VwGO, § 166 SGG). Ein zu der Vertretung berech­
tigter Rechtsanwalt kann sich selbst vertreten. Der 
Gegensatz zu dem A. ist der - Parteiprozess. 
-+ Pflkhtverteidiger 
Lit.: Thomas, F., Verscbuldenszurecbnung im zivilpro­
zessuaJen Anwaltsprozess. 1999 

Anwaltszwang (§ 78 1 ZPO) ist die durch -+ Gesetz 
vorgeschriebene Nolwendigkeit, sich vor Gericht 
durch einen -+ Rechtsanwalt vertreten zu lassen. 
- Anwaltsprozess 
Lit.: Fabienke, P., Grundprinzipien des Anwaltszwangs, 
1997 

Anwartschaft in weilerem Sinn ist die einer be­
stimmten Person zustehende, rein tatsächliche Aus­
sicht auf ein später zu erwanendes Amt oder Recht 
(z.B. eine Erbschaft). Diese A. ist selbst noch kein 
Recht ln engerem Sinn ist A. nur die schon zu ei­
nem Recht verdichtete, dem Berechtigten grundsätz­
lich nichl mehr durch einseitige Handlung des Ge­
schäftsgegners enlziehbare Aussicht (das werdende 
-+ Recht, das dem Vollrechl wesensgleiche Minus). 
Hierher gehören aus dem Erbrecht die Stellung als 
Nacherbe(§§ 2100ff. BGB) und aus dem Sachen­
recht der stufenweise erfolgende Erwerb dinglicher 
Rechte. insbesondere der Erwerb des -+ Eigentums 
unter Eigentumsvorbehalt. Hier erlangt der Käufer 
mit der - aufschiebend durch die Zahlung des Kauf­
preises bedingten - -+ Übereignung noch nicht das 
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Eigentum an der Sache, sondern nur eine A. Sie ist 
nach denselben Vorschriften wie das Eigentum bzw. 
die Sache selbst übertragbar, vererblich, (wie ein 
Recht) verpfändbar und der Zwangsvollstreckung 
unterworfen. Ihr Inhaber verfügt ilber sie als 
Berechtigter. Bei dem Eintritt der -+ Bedingung 
(z.B. vollständige Kaufpreiszahlung) entsteht das 
-> Eigentum daher nich1 ersl in der Person des An­
wartschallsberechtigten (-+ Durchgangserwerb), 
sondern sofort in der Person eines Anwartschafts­
erwerbers (-+Direkterwerb). Die A. gibt ein 
-+ Recht zu -+ Besitz und bei Verletzung einen 
Anspruch auf -+ Schadensersatz wegen Verletzung 
eines sonstigen Rechts (§ 823 l BGB). Sie erlischt 
mit Eintritt der -+ Bedingung (Entstehung des Voll­
rechts) oder deren endgültiger Unmöglichkeit (Ein­
tritt der früheren Rechtslage). Die A. gibt es auch 
bei dem Versorgungsausgleich (§ J587a BGB) und 
in dem öffentlichen Rechl (z.B. Rentenanwart­
schaft). 

Lit.: Minthe, E., Die Übenragung des Anwartschafts­
rechts, 1998; Hal>ersack, M., Das Anwartschaftsrecht 
des AuOassungsempfängers, JuS 2000, 1145; Tete11berg, 
S., Die Anwartschaft des Aunassungsempfängers, 2006; 
Armgardt. M .• Das Anwartsch<\flsrecht. JuS 2010. 486; 
Hoffmann, J., Das mobiliarsachenrcchtlichc Anwart­
schaftsrecht. Jus 2016. 289 

anweisen (V.) zuweisen, auffordern, verlangen 

Anweisung (§ 783 BGB) ist die schriftliche Auffor­
derung eines Teiles (Anweisender, Aussteller bei 
dem -+Wechsel) an einen anderen Teil (Angewie­
sener, Bezogener bei dem Wechsel), Geld, Wertpa­
piere oder andere Sachen an einen Dritten (Anwei­
sungsempfänger. Nehmer oder Remittent bei dem 
Wechsel) zu leisten. Händigt der Anweisende dem 
Dritten die A. aus, so ist dieser ennächtigt. die Leis­
tung bei dem Angewiesenen in dem eigenen Namen 
zu erheben, und ist der Angewiesene ermächtigt, für 
Rechnung des Anweisenden an den Anweisungs­
empfänger zu leisten. Nimmt der Angewiesene die 
A. an, so ist er auf Grund dieser Annahme dem 
Anweisungsempfänger gegenüber zu der Leistung 
verpflichtet (§ 784 1 BGB). Der Angewiesene ist nur 
gegen Aushändigung der A. zu der Leistung ver­
pflichtet(§ 785 BGB). Die A. ist ein -> Rektapapier. 
Sie isl (eine rcchtslatsächlich wenig bedeutsame) 
Grundform wichtiger -+ Wertpapiere (z. B. Scheck, 
gezogener Wechsel). Die kaufmännische A. ist eine 
Sonderfom1 der A. (§ 363 HOB, kann Orderpapier 
sein). In einem weiteren Sinn ist A. auch die 
-+ Weisung zu einem Verhalten. 
Lit.: Hugger. H., Strafrechtliche Anweisungen der 
Europäischen Gemeinschaft, 2000; Solomon, D., Der 
Bereicherungsausgleich in Anweisungsfüllen, 2004; 
Stei11inge1; B .. Die Anweisung - als Grundfigur dreiper­
sonaler Leistungserbringung nach österreichischem, 
deutschem und schweizerischem Recht, 202! 

an1.ahlen (V.) zahlen 

Anzahlung ist bei dem Verbraucherkreditgeschäft 
der er:.te fällige Teilbetrag des in Teilzahlungsbeträ­
ge aufgeteilten Kaufpreises. 

Lit: Köbler. G .. Schuldrecht, 2. A. 1995 
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Anzeige "t die Mitteilung eines rechtlich erhebli­
chen Vorgangs oder Zustands (z.B. § 409 BGB A. 
der Abtretung der Forderung) ln dem Strafverfah­
rensrecht ist A. (einer Slraft.at) die Mitteilung des 
Verdachts einer strafbaren _, Handlung. Sie kann 
bei der -> Staatsanwaltschaft. den _, Behörden und 
- Beamten des Polizeidiensts und den _, Amtsge­
richten mündlich oder schriftlich angebracht werden 
(§ 158 r StPO). Sobald die Staatsanwaltschaft durch 
eine A. von dem Verdacht einer _, Straftat Kenntnis 
erhäh. hat sie den Sachverhalt 1u erforschen. Eine 
A. an eine Behörde iM auch in dem Verwaltungs­
recht vielfach vorgeschrieben. 

Lit.: Jobst-Wagner. G., AnLeige und Anzeigeverfahren 
in der Verwaltungsrechtsordnung. 1996; Hanak, G., 
Phänomen Strafanzeige. 2004; Paulus, J .. Die Mängel­
AnLeige. 2004 

anzeigen (V.) zeigen, kund tun, AnLeige erstatten 

AnzeigepOicht ist die Pnicht zur Erstattung einer 
_, Anzeige an eine -+ Behörde. Solche Anzeige­
pflichten bestehen insbe!>ondere in dem Gewerbe­
recht (§ 14 GewO Aufnahme e ines stehenden Ge­
werbes). in dem Baurecht. in dem Steuerrecht (z.B. 
§ 137 AO) und in dem Arbeitsverwaltungsrecht 
(§ 17 KSchG). In dem Strafverfahrensrecht gibt es 
grundsätzlich keine A.. doch ist die Nichtanzeige 
bestimmter schwerer geplanter - Straftaten bei 
glaubhafter Kenntnis dieser Stmftaten eine Straftat 
(§ 138 StGB. echtes -+ Unterlassungsdelikt). 
Lit.. Külrl. K„ Strafrecht Allgemeiner Teil. 8. A. 2017; 
WeJtendorf. R .. Die POicht tur Verhinderung geplanter 
Str.iftaten durch AnLe1ge. 1999 

Apanage (F.) Unterhaltszuwendung an die nichtre­
gierenden Mitglieder emes Fürstenhauses 

Lit.: Schulze. H„ D<L' Recht der Erstgeburt. 1851 

Apos tel (M.) Bote 

apostolisch (Adj.) einen Apostel betreffend, päpst­
lich 

Apotheke (F.) zu dem Vertrieb von Arzneimittel 
bestimmtes Unternehmen und Gebäude 

Apotheker ist der auf Grund staatlicher Bestellung 
zu dem Vertrieb von Arzneimitteln zugelassene 
Unternehmer. Für ihn gilt dJe Bundesapothekerord­
nung. 
Lit.. 'Zerre~. 5. Apothekenrecht kompakL 2002: Apo­
thckcnbctricb-.ordnung hg. v Cyra11. W./Rotta, C.. 4. A. 
2005; Apothekcnge~etz_ hg. v. Rlren. S./Krämer. C.. 
2014: Apothckcngc,ctz. hg. v. Kieser. T./Wesser. S.I 
Saa/frtmk. V , 2015 (Lbl.) 

Appellatio n ist in dem spätmiuelalterlichen und 
neuzeitlichen Recht die Anrufung eines höheren 
Gerichb 1wecks Überprüfung einer Entscheidung. 

Li1.: Weitzel. J .. Der Kampf um die Appellation ani. 
Reichskammergericht. 1976: Dieste/kamp, 8.. Die 
Durchsellung des Rechtsmiuels der Appellation im 
wclllichcn Prozcs,recht Deutschlands. 1998 

appellieren (V.) anrufen 

Arbeit 

Approba tion (Billigung) ist die gesetzlich geregelte 
Zulassung (Bestallung, Bestellung) als Arzt oder 
Apotheker. Sie bedeutet die Zuerkennung der Be­
rechtigung der + Berufsausübung. Ihre Vorausset­
zungen. zu denen in Deutsch.land seit 1999 die 
durch anderweitige Aufsuegsfortbilduog ersetzbare 
allgemeine Hochschulreife nicht mehr zwingend 
7.ählt. sind in besonderen Ordnungen niedergelegt. 
LH .. Gürrrt·n. A., Approbauonsordnung für Arzte. 2001: 
Ga11dicl1, C.. Appmbationsordnung für Apotheker, 2002 

approbieren (V.) billigen 

äquivalent ( Adj.) gleichwertig 

Äquivalenz (F.) Gleichwertigkeit 

Äquivalen:r.prlnzip ist der Recht1;grundsatz, dass 
zwischen dem Wen einer einzelnen Leistung der 
-+ Verwaltung und der rür diese geforderten 
_, Gebühr ein ausgewogenes Verhältnis bestehen 
muss. Die Verwaltung (z.B. Regulierungsbehörde 
für Post und Telekommunikation) darf also in dem 
Einzelfall keine höhere Gebühr verlangen. als ihre 
Leistung wert ist Daneben gilt für das gesamte 
Gebüh.renaufkommen das -+ Kostendeckungs­
prinzip 

L11. Sehmehl. A .. Das Äquivalenzprin1jp, 2004 

Äquivalenztheorie iM dje aur die Gleichwertigkeit 
der Bedingungen abstellende Theone zur Bestim­
mung der (rechtlich beachtlichen) -+ Kausalität 
eines -+ Verhaltens für einen -+ Erfolg. Kausal ist 
danach eine -. Handlung. wenn <;je nicht hinwegge­
dacht werden kann. ohne dass der Erfolg entfiele 
([lat.I condtc10 sme qua non, Bedingung ohne die 
nicht), eine -+ Unterlassung, wenn die unterlassene 
Handlung nicht hinwgedacht werden könnte, ohne 
dass der (negative) Erfolg mit an Sicherheit gren­
zender Wahrscheinlichkeit entfallen würde. Für die 
A. sind alle Bedingungen des Erfolgs gleichwertig 
(äquivalent). Sie ermöglicht die Zurechnung eines 
Erfolgs zu sehr vielen Handlungen, so dass sie zur 
Erreichung über;eugender Ergebnisse durch weitere 
einschränkende Tatbestandsmerkmale ergänzt wer­
den muss(-+ Adäquanztheorie). 
Lit.. Rothenfiißer. C . Kausalität und Nachteil, 2003 

Ara bien ist die Sammelbezeichnung für die (islami­
sches Recht anwendenden) Staaten der zwischen 
Asien und Afrika gelegenen. zu Westasien gezählten 
Halbinsel . 
L11.: leichter. f.:. Wöncrbuch der arabischen Wm­
~chafb· und Recht"prache. 1991: Krüger. H„ Arabi­
sche Staaten. Ubef\icht über die wichtigsten Gesetzes­
bestimmungen. 7. A. 1999: \'<Jl(el. F., lslamic law and 
legal systcm, 2000: Ebert. H .. Das Erbrecht arabischer 
Länder. 2004 

Arbeit ist in weiterem Sinn die auf Schaffung von 
Werten gerichtete körperliche oder ge1sugc Tätigkeit 
des Menschen. in engerem Sinn der unselbständige. 
fremdbestimmte. weisungsgebundene - Dienst. 
Die A. kann vorwiegend geistiR (-+Angestellter) 
oder hauptsächlich körperlich (-+ Arbeiter) sein. 
Streitig ist das sog. Recht auf A .• weil sich nicht 



arbeiten 

festlegen lässt. wer Vcrpnichteter dieses Rechts sein 
soll 
1.11: Boemke. B„ Arbeihfonnen der Zukunft. 1999: 
Wedde. P.. Telearbeit, 2002: On. S.1Sd1111i11man11, J., 
Freie Mitarbet1er in den Mcdien."2002: Pli:1ke. M. u.a., 
Rechtshandbuch Flexible Arbeit. 2017. 2. A. 2022 

arbeiten (V.) Arbeit verrichten. Arbeit tun 

Arbeiter ist tler • Arbeitnehmer. tlcr nicht 
• Angestellter ist. Der A. ist ein Dienstverpnichte­

ter nach tlen §§ 611 ll BGB. Der A. kann in'ibeson­
derc gewerblicher A 'em (z B. Bauarbeiter. Fabrik­
arbeiter) oder A. dt•s öffem/id1e11 -. Diemts, 
Bergmann. Seemann, la11dll'inulwftlicht•r 1111d for.u­
wirtJc/wftlicher A. oder Hausgehilfe. 
L1t„ fü1/1erma1111. R„ Arbe1hrecht. 20. A 2021 

Arbeitgeber ist die Person, die minde.<,tcns einen 
anderen Menschen in emem Arbeitsverhähnis als 
- Arbeitnehmer beschUftigt. Der A. ist em Dienstbe­
rechtigter(§§ 611 ff. BGB). Er bat in dem Arbe1tsver­
h;ihnis ein_, Dtn:kuonsrccht (Webungsrccht). 
Arbeitgeberanteil ist der von dem Arbeitgeber zu 
erbringende Anteil an den Soziahersicherungsbei­
trägcn (z.B. -> Kr.inkcnvcrsicherung, „ Rentenver­
sicherung. Arbeitslosenversicherung). E1 erhöht die 
Arbeitskosten. In dem mtcmationalen Wettbewerb 
der Volkswirbchaftcn hcstcht deshalb cm wirt­
schaftspolitische'> Interesse an seiner Senkung. doch 
sind damit auch weitere Folgen verknüpft 

Arbeitgeberverband ist der in der Regel als 
(rechtsfähiger) - Verein gestaltete Zusammen­
schluss mehrerer -• Arbeitgeber. Er ist tariffähig 
und vor den Arbeitsgenchten parteifähig. Spitzen­
verband ist die Bundewereinigung der dcul\chen 
Arbeitgeberverbände. 
Lit Park. J .. Verfassung~-. zivil- und urbeitsn:chtliche 
Stellung der Arbeitgeberverbände. 1997: Rlrodi11.1, IV.. 
Die OT-Mitgliedschuft im Arbeitgeberverband, 2011 

Arbeitnehmer ist in dem Arbettsrecht der in einem 
-+ Arbeitsverhältnis unselbständige. fremdbesttmm­
tc, weisungsgebundene + Arbeit leistende Mensch 
<nicht z.B. Richter. Beamter. Soldat, VoNand,mit­
glicd. Geschäfhführcr, geschäftsführender Ge,ell­
..,chafler. Strafgefangener, Sozialhillccmpfanger) 
hzw. wer auf Grund eim•s privatrechtlichen Vertrags 
in dem Dienst eines anderen zur Leistung weisungs­
gebundener, fremdbestimmtcr Arbeit in persönlicher 
Abhängigkeit verpflichtet ist. Der A. i'>t entweder 

• Angestellter o<lcr • Arbeiter oder .wr - Dcrufs­
ausbiltlung Beschäftigter. Gewerb/id1er A. ist der 
A„ der in einem der -+ Gewerbeordnung unterfal­
lcnden Gewerbebetrieb al' Geselle, Gehilfe. Lehr­
ling (Auszubildender). Fabrikarbeiter. Techniker 
oder in ähnlicher Stellung beschäftigt ist. ~ Arbeit­
nehmerhaftung 
Lit.: Schaub, G„ Rechte und Pnichten als Arbeitneh­
mer. 9. A. 2007~ Sc/Jlell'i11g. A •• Auslämfüche Arbeit­
nehmer. 1998; Reinuke. G„ Die Begriffe Arbeitnehmer 
und ße„chäftigter. NJW 2018. 2081 

arbeitnehmerähnlich (AdJ.) einem Arhcitnehmer 
ähnlich 
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arbeitnehmerähnliche Person ..... Person. arbeit­
aehmcrähnliche 

Arbeitnehmerentsendegeseu (Arbeitnehmer­
Entsendegcsetz) ist das die Einbe11ehung ausländi­
scher Arbdtnehmer in das Tarifrecht regelnde Bun­
desgescl/, das von deutschen Arbcngebem zwingend 
einzuhaltende Arbeitsbedingungen auf ausländische 
Arbeitgeber und ihre in Deutschland beschäftigten 
Arbeitnehmer erstreckt, für deren Arbeitsverhältnis­
se andernfalls ausländisches Recht gelten würde. 
2007 wurde das A. auf die (rund 850000) Gebäude­
reiniger in OcutscbJand er,trcclt 
Lit: Kober.ih \V./Asshoff. G./Huld, D. Arbe1tnehmcr­
Entsendegcse11. 3. A. 2011: Thiding. G„ Arbeimehmer­
Entsendegc~l/. 2010 

Arbeitnehmererfindung (Gesetz über Arbeitneh­
merertindungcn von dem 25.7.1957) ist die von 
einem Arbeitnehmer während der Dauer eines 
Dienstverhältnisses gemachte -. Erfindung. Unter­
schieden werden Diensterfindung und freie Erfin­
dung (u.a. Erfindung von Hochschullehrern). Eine 
Diensterfindung kann von dem Arbeitgeber gegen 
Vergütung in Anspruch genommen werden. 
Lit.: 8art1•11bacl1. K.Nolz. F.. Arheitnehmererfinderge· 
setz. 4. A. 2002: Ulrit1, 8„ Vennögensrcchtliche Grund 
fragen des Arbeitnehmerurheberrechts. 2008: Gesell 
über Arbeitnehmererfindungen. hg. v. Boemke. 8.1 
K11nawe. S.. 2015; Sd11mb, B„ Arbeitnehmererfin· 
dungsrecht,4. A. 2018 

Arbeitnehmerfreibetrag iM der dem Arbeitnehmer 
als solchem für die -+ Lohnsteuer und --+ Einkom­
mensteuer zustehende--+ Freibetrag. 

Arbeitnehmerfreizügigkeit ist die Freizügigkeit 
der Arbeitnehmer in der Europfuschen Union 
(Art. 41 ff. AEUV). 

Arbeitnehmerhaftung ist die Haftung des 
-+Arbeitnehmers für Schädigungen des Arbeitge­
bers otler Dritter. Nach allgemeinem Schuldrecht hat 
tler Arbeitnehmer für jede schuldhafte unerlaubte 
-+ Handlung einzustehen. Aus '>Ozialen Gründen ist 
diese Haftung aber. weil durch das Arbeitsverhältnis 
die Schadensgefahr von dem Arbeitgeber auf den 
Arbeitnehmer verlagert wird, unmittelbar oder über 
eine Freistellung mittelbar - durch einen Freistel­
lungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber - einzu­
schränken, wenn eine Arbeit durch den Betrieb 
veranlasst ist und auf Grund eines Arbeitsverhältnis­
se~ gek1stct wiHI. Die Gefährlichkeit der Ttitigkcit 
ist bei der Abwägung über tlen Umfang der Be­
schränkung zu beachten. 
Lit.. Köhler. G .. Mittlere Fahrlä.ssigkc1t. AcP 1969. 404, 
Otto. II .. Die ltaftung de.'> Arbeitnehmers, 3. A. 1998; 
Walker. \V. , Die eingeschränkte Haltung des Arbeitneh­
mers, JuS 2002. 736 

Arbeitnehmerüberlassung ist die Überlassung 
eines Arbeitnehmers an einen (1weiten) Arbeitgeber 
durch einen (ur.;prünglichcn) Arbeitgeber. 
Lit.. Schüren. P./Hamann. W, Arbeitnehmerüberlas­
sungsge\CI/, 5 A. 2018; Arbcitnehmerüberlassung\gc­
"etz, Thii.\mg, G„ 4. A. 2018 
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Arbeits (Partikel) Arbeit betreffend 

Arbeitsamt ist die ältere Bezeichnung für die mit 
der Arbeitsberatung und der --+ Arbeirsvem1ittlung 
befasste unterste organisatorische Einheit (--+ Agen­
tur für Arbeit) der --+ Bundesagentur für Arbeit 
(§§ 29ff. SGB lIJ}. 

Lit.: lsele. M„ Kursbuch Arbeitsamt. 1997 

arbeitsbereil (Adj.) für Arbeit bereit 

Arbeitsbereitschaft ist die Bereitschaft zur Ar­
beitsaufnahme. Sie liegt vor, wenn der --+ Arbeit­
nehmer sich an der zur Arbeitsleistung bestimmten 
Stelle aufhält, um bei Bedarf auf Weisung hin die 
vertraglich vereinbarte Tätigkeit aufzunehmen. Sie 
ist grundsätzliche Voraussetzung für den Gläubiger­
verzug des Arbeitgebers. 
Lit.: Walter111a1111. R .. Arbeitsrecht. 20. A. 2021 

Arbeitsdirektor ist das bei bestimmten --+ Kapital­
gesellschaften zu bestellende Mitglied des Vor­
stands, das die Interessen der --+Arbeitnehmer zu 
wahren und in die Enrscheidungen der Geschäfts­
führung einzubringen hat (§ 33 MitbestG). In der 
Montanindustrie kann der Aufsichtsrat den A. nicht 
gegen die Stimmen der Mehrheit der Arbeitnehmer­
vertreter bestellen. 
Lit.: Weck, J„ Der Arbeitsdirektor, Diss. jur. Münster 
1994 

Arbeitseinkommen (§ 850 II ZPO) ist das --+Ein­
kommen aus --+ Arbeit einschließlich der Himer­
bliebenenbezüge und Ruhegehaltsgelder. Das in 
Geld zahlbare A. ist nur nach Maßgabe des --+ Pfän­
dungsschutzes pfändbar. In dem Sozialrecht ist A. 
der Gewinn aus selbständiger Tätigkeit (§ 15 IV 
SGB). 
Lil.: flelwich. G„ Pfändung de,~ Arbeit~einkommens. 
1999 

Arbeitsförderung ist die Gesamtheit der Maßnah­
men, die darauf ausgerichtet sind, den Ausgleich an 
dem Arbeitsmarkt zu unterstützen (z. B. einen hohen 
Beschäftigungsstand zu erzielen und aufrechlZuer­
halten sowie dje Beschäftigungsstruktur zu verbes­
sern und damit das Wachstum zu fördern und mit­
telbar auch die Staatseinkünfte zu erhöhen und 
abzusichern). Das Recht der A. ist seit 1.1.1998 in 
das Sozialgesetzbuch llI eingeordnet. Die Durchfüh­
rung von Maßnahmen ist Aufgabe der Arbeitsver­
waltung. 
Lit.: SGB 111 Arbeitsförderung. 13. A. 2009; SGB m 
Sozialgesetzbuch Arbeitsförderung. hg. v. Brand. 9. A. 
2021: Roos. E„ Die Entwicklung des Arbeitsförde­
rungsrechts, NJW 2009. 8 

Arbeitsgericht ist das für Arbeirssachen C§§ 2 ff. 
ArbGG) in dem ersten -> Rechtszug zuständige 
-+ Gericht. Das A. ist mit einem Vorsitzenden und je 
einem ehrenamtlichen Richter aus Kreisen der 
-+ Arbeitnehmer und der --+ Arbeitgeber besetzt 
(§ 16 II 1 ArbGG). Das A. entscheidet in dem Ur­
teilsverfahren oder Beschlussverfahren. --+ Arbeits­
prozess 

Arbeitslosengeld 

Lit.: Germelma1111. C.!Matthes, H./Priitti11g, H„ Arbeits­
gerichtsgesetz, 9.A. 2017; Fischer. R. u.a„ Das arbeits­
gerichtliche Beschlussverfahren. JuS 2005. 988; 
GmnsJ..·y/Waas/Be11ecke/Grei11er. Arbeitsgerichtsgesetz, 
8.A. 2014 

Arbeitskampf ist die absichtliche Ausübung wirt­
schaftlichen Druckes durch gemeinsame Maßnah­
men der Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zur Errei­
chung eines bestimmten arbcitsrechllichen Zieles. 
A. ist grundsätzlich rechunäßig. Arbeitskampfmittel 
sind --+ Aussperrung und -+ Streik sowie --+ Boy­
kott. Der -+ Staat hat in dem A. die Pflicht zur 
Neutralität (Einzelheiten str.). Unzulässig ist der A. 
im Beamtenrecht. 
Lit.: Kissel, 0.. Arbeitskampfrecht, 2002; Otto, H., 
Arbeitskampf und Schlichtungsrecht, 2006; Beckerle. 
S., Die arbeitskampfrech!.liche Judikatur im Spiegel der 
letzten zehn Jahre. NJW 2017, 439 

Arbeitslohn (§ 611 BGB) ist die Vergütung des 
Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber auf Grund des 
Arbeitsverhältnisses (einschließlich Prämien, Zula­
gen, Zuschlägen. Gratifikationen, vem1ögenswirk­
samen Leistungen, Ruhegehalt usw.). Der A. ist 
grundsätzlich --+ Geldlohn und nur ausnahmsweise 
--+ Naturallohn. Er kann --+ l.eillohn (Stundenlohn, 
Tagelohn, Wochenlohn, Monatslohn) oder --+ Ak­
kordlohn sein. Vor Abzug von Steuer und Sozialabga­
ben ist er Bruttolohn, danach Nettolohn. Der A. ist nur 
beschränkt abtretbar und pfändbar. Er ist nach der 
Leistung der Dienste zu entrichten<* 614 BGB Ohne 
Arbeit kein Lohn). Nach dem Arbeitnehmerentsende­
geset.t sind grundsätzlicb Entgeltregelungen und 
Urlaubsregelungen in für allgemeinverbindlich er­
klärten Tarifverträgen des Bauhauptgewerbes für in 
Deutschland eingesetzte ausländische Arbeitnehmer 
zwingend einzuhalten. 
Lit.: Arbeitsentgelt. Arbeitslohn von A-Z, red. v. Allwy. 
s„ 2004 

Arbeitslos ist die Eigenschaft, die der Arbeitnehmer 
hat, der vorübergehend nicht in einem Beschäfti­
gungsverhältnis steht (oder nur eine geringfügige 
Beschäftigung bis zu 15 Wochenstunden ausübt) 
und eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
sucht. Der Arbeitslose kann einen Anspruch aus der 
-+ Arbeitslosenversicherung haben. 
Lit.: Bubeck, T.. Guter Rat bei Arbeitslosigkeit. 13. A. 
2020 

Arbeitslosengeld ist die auf Antrag aus der 
-+ Arbeitslu:.c11vcr:,,id1cru11g gcwälult: Gdulc::i:.tu11g 
an einen Arbeitslosen, der sich bei der --+ Agentur 
für Arbeit (Arbeitsamt) -+ arbeitslos gemeldet und 
die Anwartschaftszeit erfüllt hat (§ 137 SGB III). 
Die Höhe des Arbeitslosengelds bestimmt sich nach 
einem Prozentsat.t des um die gesetzlichen Abzüge 
verminderten, in dem Bemessungszeitraum verdien­
ten Arbeitsentgelts. Die Bezugsdauer für A. beträgt 
12 bzw. unter Umständen 24 Monate. Die Dauer des 
Anspruchs auf A. mindert sich u. a. durch Sperrzei­
ten wegen Arbeitsaufgabe oder Arbeitsablehnung. A. 
ist auch für einen jährlich dreiwöchigen Urlaub zu 
leisten. Arbeitslosengeld II ist seit 1.1.2005 in Zu­
sammenfassung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhi!-



Arbeitslosenhilfe 

fe die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige 
Hilfsbedürftige auf der Grundlage des anerkannten 
Existenzminimums ergänzend zum Erwerbsein­
kommen oder Arbeitslosengeld oder ersetzend nach 
Bezugsende des Arbeitslosengelds (nach 12 bzw. 
24 Monaten Bezugsdauer des ArbeitSlosengelds). 

Lit: Bubeck, T., Guter Rat bei Arbeitslosigkeit, 13. A. 
2020; Pewestoif, A„ Arbeitslosengeld Il/Sozialgeld­
Verordnung. 3. A. 2021 

Ar beitslosenhilfe ab 1.1.2005 -+ Arbeitslosengeld 

Arbeitslosenversicherung ist die (1927 begründete) 
Zwangsversicherung (§§ l ff. SGB Ill) für 
->Arbeitnehmer gegen die wirtschaftlichen Folgen 
der Arbeitslosigkeit. Versicherungsleistung in dem 
Versicherungsfall der Arbeitslosigkeit ist -> Arbeits­
losengeld (s. a. Arbeitslosengeld II). Tr'Jger der A. ist 
die Bundesagentur für Arbeit. 

Arbeitsmittel ist das für die Durchführung der 
-> Arbeit benötigte Mittel (z.B. Arbeitskleidung. 
Werkzeug, Literatur). fa wird vielfach von dem 
Arbeitgeber gestellt. Das (nicht von dem Arbeitge­
ber gestellte.) für Einkünfte erforderliche A. kann 
von dem Arbeitnehmer als Betriebsausgabe oder 
Werbungskosten von dem erzielten Einkommen 
abgezogen werden. 

arbcitsmündig (Adj.) für Arbeit mündig 

Arbeitsmündigkeit (§ 113 1 1 BGB) ist die unbe­
schränkte Geschäftsfähigkeit eines Minderjährigen 
für Eingehung oder Aufhebung eines Dienstverhält­
nisses oder Arbeitsverhältnisses auf Grund Ermäch­
tigung des gesetzlichen Vertreters. 
Lit.: Gefaeller. \V., Entstehung und Bedeutung~wandel 
der Arbeitsmündigkeit, 1968 

Arbeitsprozess oder Arbeitsgerichlsprozess ist der 
vor den -+ Arbeitsgerichten in arbeitsrechtlichen 
Streitigkeiten gemäß dem Arbeitsgerichtsgesetz 
geführte Prozess ( 1998 in Deulschland 625 000 
Urteilsverfahren und 10000 Beschlussverfahren). 

Lit.: Prozesse in Arbeitssachen, hg. v. Lcmsnicker. F., 
3. A. 2013; Ostrowic-:,, A. u. a., Handbuch des arbeitsge­
richtlichen Verfahrens. 6. A. 2020 

Arbeitsrecht iM das Recht der -... Arbeitsverhältnis­
se bzw. die Gesamtheit der die -+ Arbeit (ein­
schließlich der Arbeitsställe) betreffenden RechtS­
sätze. Ursprünglich nur ein Unterfall des 
allgemeinen Dienstvertragsrechts hat es sich zu 
einem teilweise verselbständigten Rechtsgebiet 
entwickelt. Es ist in beachtlichem Umfang ungesetz­
tes Recht (Richterrecht). Das A. ist teilweise --+ Pri­
vatrecht. teilweise öffentliches -+ Recht. Es gliedert 
sich in Individualarbeitsrecht, Kollektivarbeitsrecht 
und Arbeitsschutzrecht. Seine Quellen sind unmit­
telbar gellendes Recht der Europäischen Gemein­
schaften bzw. der Europäischen Union, zwingende 
Gesetzesbestimmungen, zwingende Tarifveruags­
bestimmungen. zwingende Betriebsvereinbarungs­
bestimmungen, Einzelarbeitsvertrag. abdingbare 
Betriebsvercinbarungsbestimmungen, abdingbare 
Tarifvertr.igsbestimmungen und abdingbare Geset-
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zesbestimmungen. Besonderheiten gelten für den 
-+ Tendenzbetrieb. Für Streitigkeiten in dem A. ist 
die Arbeitsgerichtsbarkeit zuständig. 
LiL.: Wa/1en11a1111. R„ Arbeitsrecht, 20. A. 2021; 
Beck'sche Textausgaben Arbeitsrecht (Lbl.): Müller. 
8./Preis. Arbeitsrecht im öffentlichen Dienst, 7. A. 
2009; Diifl. W.!Thüsing, G„ Arbeitsrecht, 26. A. 2021; 
Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, hg. v. Miiller­
Glöge, R./Preis. U./Schmidt, /„ 22. A. 2022; Weth, S.I 
Kenver. C.. Der Einfluss des europäischen Rechts auf 
das nationale Arbeitsrecht, JuS 2000. 425: Junker, A„ 
Grundkurs Arbeitsrecht, 20. A. 2021; Zundel. F., Die 
Entwicklung des Arbeitsrechts, NJW 2018, l261f.; 
Thiisi11g. G„ Europäisches Arbeitsrecht, 3. A. 2017; 
Zöllner, W./Lorit"l. K.!Hergenröder, C„ Arbeitsrecht, 
7. A. 2015; Münchener Handbuch zum Arbeitsrecht, hg. 
v. Oe1ker/Kiel/Lu11k, 4. A. Bd. 1ff.2018.5. A. 2021 ff. 

Arbeitssache (§§ 2ff. ArbGG) ist in dem ArbeiLS­
proL.essrecht die arbeitsrechtliche Angelegenheit. 

Arbeitsschutz ist in dem - Arbeitsrecht der dem 
-> Arbeitnehmer durch Gesetz gewährte Schutz vor 
aus der -> Arbeit erwachsenden Gefahren. Der A. 
betrifft persönlich alle Arbeitnehmer oder einzelne 
Gruppen der Arbeitnehmer (Frauen, -> Jugendliche. 
-+ Schwerbehinderte, [Heimarbeiter,] Auszubilden­
de), und sachlich die - Arbeitszeit, die vertragli­
chen Arbeitsbedingungen und die Gefahren bei 
Ausführung der Arbeit (Gefahrenschutz, Betriebs­
schutz.). Die Vorschriften des Arbeitsschutzes sind 
zwingendes öffemliches Recht und außerdem 
-> Schmzgesetz in dem Sinne der unerlaubten 
- Handlungen. An dem 23.6.1996 wurde ein euro-
päische Vorgaben umsetzendes deutsches ArbeilS­
schullgesetz verabschiedet.-+ Jugendarbeitsschutz 
Lit.: Kollmer. N./Wiebauer, B./Schuc/11„ Arbeitsschutz­
gesett, 4. A. 2021 

Arbeitssicherheitsgesetz ist das die Arbeitssicher­
heit betreffende Gesetz. 
LiL.: Bcck'sche Textausgaben Arbeitssicherheit (Lbl.), 
hg. v. Kollmer; N„ 75. A. 2021; A11f11auser. R„ Arbeits­
sicherheitsgesetz, 4. A. 2010 

Arbeitsstätte ist die für die Ausführung von Arbeit 
bestimmte Stätte. 

Arbeitsstättenverordnung 
Lit.: Kol/mer. N. u.a .. Arbeitsstättenverordnung, 4. A. 
2019 

arbeitsunfähig (Adj.) zu Arbeit unfähig 

Arbeitsunfähigkeit ist die Unfähigkei t, eine 
-> Arbeit auszuführen. Der Arbeitnehmer muss dem 
Arbeitgeber die A. mitteilen. Nach§ 616 BGB wird 
durch vorübergehende A. der Anspruch auf Arbeits­
lohn nicht berührt. 
Lit.: Gruber. T., Der Begriff der krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit, 1998 

Arbeitsunfall ist der Unfall. den ein Versicherter bei 
Ausübung der -> Arbeit als einer von der 
->Unfallversicherung erfassten Tätigkeit sowie auf 
dem Weg zu und von dieser Arbeit (einschließ­
lich beispielsweise eines Betriebsausflugs) erleidet 
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(nicht dagegen bei dem Auftanken an einer un­
mittelbar an dem Heimweg gelegenen Tankstelle, 
nicht innerhalb einer Betriebstoilette). Der A. ist 
Versicherungsfall der gesetzlichen Unfallversiche­
rung (§§ 8 ff. SGB VU). A. ist auch der Unfall eines 
Arbeitslosen auf dem Weg zur oder von der Agentur 
für Arbeit (Arbeit~amt). eines Schülers in der Schule 
oder eines Studenten in der Universität. 
Lit.: Holtmann, U .. Arbeitsunfall und Haftungsrisiken, 
1998; Mehrtens, G„ Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 
9.A. 2017 

Ar beitsverhältnis ist das durch den -+ Arbeits­
vertrag begründete -+ Schuldverhältnis zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Dai. A. entsteht 
durch -+ Arbeitsvertrag (Vertragstheorie), evtl. auch 
durch tatsächliche Aufnahme der Arbeit (Eingliede­
rungstheorie. srr.), wobei in -+Betrieben mit in der 
Regel mehr als 20 wahlberechtigten -+ Arbeit­
nehmern der -+ Arbeitgeber vor jeder Einstellung 
die Zustimmung des -+ Betriebsrats einzuholen hat. 
Es ist ein auf den Austausch von Arbeitsleistung und 
Arbeitslohn gerichtetes Dauerschuldverhältnis. In 
ihm gelten die Regeln für-. Schuldverhältnisse nur 
in abgeänderter Form (z.B. Haftung für Schäden. 
-+ Betriebsrisiko, -+ Sphärentheorie). Der Arbeit­
geber darf einen Arbeitnehmer bei einer Vereinba­
rung oder einer Maßnahme nicht wegen seines Ge­
schlechts benachteiligen (§ 611 a BGB). Er darf 
einen Arbeitnehmer auch nicht benachteiligen, weil 
dieser in zulässiger Weise seine Rechte ausübt 
(§ 612a BGB). Das A. endet vor allem durch 
-+ Kündigung, Vereinbarung oder Zeitablauf, nicht 
dagegen durch Betriebsübergang (§ 613a BGB). Die 
Beendigung durch Kündigung oder Auflösungsver­
trag sowie die Befristung bedürfen zu ihrer Wirk­
samkeit der Schriftform (§ 623 BGB. elektronische 
Form unzulässig). Das A. ist millelbar. wenn ein 
Arbeitnehmer in einem A. zu einem anderen (Mit­
telsmann) steht. der seinerseits Arbeitnehmer des 
sog. Hauptarbeitgebers ist, und der Arbeitnehmer 
die Dienste mit Wissen des Hauptarbeitgebers für 
diesen leistet. 
Lit.: Wa/1erma1111. R„ Arbeitsrecht, 20. A. 2021; Eser. 
G„ Das Arbeitsverhältnis in multinationalen Unterneh­
men, 2. A. 2003; Waltermann, R.. Besonderheiten der 
Haftung im Arbeitsverhältnis, JuS 2009, 193 

Arbeitsvermittlung ist die Vermittlung geeigneter 
Arbeitsstellen zwischen Arbeitssuchenden bzw. 
Ausbildungssuchenden und Arbeitgebern. Für die 
grundsätzlich unentgeltliche A. ist die Arbeitsver­
waltung zuständig rn§ 35 ff. SGB III). Durch die 
Verordnung über Arbeitsvermi1tlung durch private 
Arbeitsvennittler von dem 11.3.1994 i5L die private, 
seitens der Arbeitgeber vcrgütungspflichtigc Ar­
beitsvermittlung neu geordnet. 
Lit.: B11ttenveck, C., Die Liberalisierung der Arbeits­
vermittlung, Diss. jur. Münster 1998 

Arbeitsvertrag ( § 61 la BGB 2017) ist der - an sich 
grundsätzlich formlos - t.wischen -+ Arbeitgeber 
und -+ Arbeitnehmer über die entgeltliche Leistung 
von -+ Arbeit geschlossene -+ Vertrag. Er ist ein 
Unterfall des -+Dienstvertrags (§§ 611 ff. BGB). 
Daneben gilt für ihn teilweise besonderes Recht. 

Arbeitszeit 

Insbesondere wirken sich auf seinen Inhalt -+Tarif­
vertrag und -+ Betriebsvereinbarung aus. Er be­
gründet für den Arbeitgeber die Pflicht zur Zahlung 
von -+ Arbeitslohn, die -+ Fürsorgepflicht, die 
-+ Gleichbehandlungspflicht sowie andere Neben­
pflichten, für den Arbeitnehmer die POicht zttr 
Dienstleistung und zur Treue. Nach § 623 BGB 
bedarf die Befristung der Schriftform. Nach § 2 des 
sog. Nachweisgesetzes von dem 28.7 .1995 hat der 
Arbeitgeber spätestens einen Monat nach dem ver­
einbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die we­
sentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzu­
legen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem 
Arbeitnehmer auszuhändigen, was aber durch Hin­
weis auf einen Tarifvertrag oder eine Betriebsver­
einbarung ersetzt werden kann. 
Lit.: Wa/1erma11n, R .. Arbeitsrecht, 20. A. 2021: Diirner. 
H„ Der befristete Arbeitsvertrag, 2. A. 2011: Hiimme­
rich. K./Re11fels, M., Gestaltung von Arbeitsverträgen, 
4. A. 2019; Der Arbeitsvertrag, hg. v. Preis, U„ 6. A. 
2020; Lu11k. S. u.a„ Der Arbeitsvertrag. NJW 2016, 
1705; Rieunhuber. K., Auslegung und Dogmatik von 
§ 611 a BGB. JuS 2018. 103 (tatsächliche Durchführung 
ist kein eigener Vcrtragsabschlu~statbestand) 

Arbeitsverwaltung ist der die Arbeitsverhältnisse 
betreffende Teil der öffentlichen--+ Verwaltung. Die 
A. ist ein Teil der -. Leistungsverwaltung. Wich­
tigster Träger der A. ist die Bundesagentur für Ar­
beit mit Untergliederungen (Regionaldirektionen 
und Agenturen für Arbeit bzw. besonderen Dieni.t­
stellen). 
Lit.: Diekjob.11, B„ Modernisierungskonzepte in der 
Arbeitsverwaltung, 2003 

Ar beitsweise (F.) ist die Art und Weise eines Vorge­
hens. 

Arbeitsweise der Europäischen Union regelnder 
Vertrag (AEUV. Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union) ist der durch den Vertrag von 
Lissabon (13.12.2007) neu gefasste, die Arbeitswei­
se, die grundsätzliche Zuständigkeit (Art. 2) und 
zahlreiche allgemeine Bereiche der Europäischen 
Union regelnde Vertrag mit 325 Artikeln. 
Lit.: EUV/AEUV. hg. v. Strein<.. R., 3. A. 2018; Ca//i­
ess. C„ EUV, AEUV. 6. A. 2022 

Arbeitszeit (§ 2 1 ArbZG) ist die Zeit von dem Be­
ginn bis zu dem Ende der -+ Arbeit (an dem einzel­
nen Arbeitsplatz, Arbeitsbereitschaft genügt) ohne 
die Ruhepausen (bzw. die Zeit. während welcher der 
Arbeitnehmer seine Arbeitskraft dem Arbeitgeber -
gegen Entgelt - zur Verfügung stellen muss). Die 
regelmäßige gesetzliche tägliche A. (an Werktagen) 
beträgt 8 Stunden, kann aber mit Zustimmung der 
Arbeitnehmervertretung auch für einen längeren 
Zeitraum auf bis zu zehn Stunden erhöht werden. 
(In Deutschland arbeiteten 1995 nur noch 19 Pro­
zent der 35,9 Millionen Erwerbstätigen 35-40 Stun­
den wöchentlich an 5 Wochentagen.) Für geleistete 
Mehrarbeit besteht ein Anspruch auf Mehrarbeits­
vergütung. Gleitende A. ist eine - ohne gesetzliche 
Grundlage vereinbarte - bewegliche Regelung der 
Einzelarbeitszeit, bei welcher der Arbeitnehmer 
abgesehen von Kernzeiten Anfang, Dauer und Ende 



Arbeitszeitgesetz 

der Läglicheo Arbeit selbs1 bestimmt und nur die 
Gesamtarbeilszeit unveränden ist. Besondere Re­
geln hinsichtlich der A. gelten für Jugendliche. 

Lit.: Waltermann, R .• Arbeitsrecht, 20. A. 2021; Block­
Schlesier. Arbeitszeit im Wandel. 2003; Li1111e11kohll 
Rauschenberg/Gressierer/Sd1ütz, ArbeitszeilflexibiLisie­
rung, 4. A. 2001: Rolfs, C./Witscl1en, S./Veit, A. u. a., 
Recht und Praxis der Arbeitszeilkonten, 3. A. 2017 

Arbeitszeitgesetz ist das (innerhalb des Arbeiiszcit­
rcchtsgesetzes) die Arbeitszeitordnung ( 1938) bzw. 
die Gewerbeordnung ( 1869) ablösende, die 
--+Arbeitszeit regelnde Gesetz (1994). 

Lil.: Ne11ma1111. D.!Bieb/, J., ArbeiL~zeilgesetz. 16. A. 
2013, 17. A. 2022 (NeumamliGreiner); Baeck, U.I 
Deutsch. M .. Arbeitszeitgesetz. 4. A. 2020 

Arbeitszeugnis ist das die Bewenung der geleiste­
ten --+ Arbeit betreffende -+ Zeugnis., wobei in der 
Gegenwart nur noch rund 7 Prozen1 der Arbeiis­
zeugnisse individuell hergestellt werden und die 
Angst vor Auseinandersetzungen die Pflicht zur 
Wahrheit überwiegt. 
Lit.: Schießmann, K., Das Arbeitszeugnis, 23. A. 2021; 
Löw. S., Aktuelle Rechtsfragen zum Arbeilszeugnis, 
NJW 2005, 3605 

Arbeitszimmer ist das der Durchführung von 
-+ Arbeit dienende Zimmer. Die Aufwendungen für 
ein A. in einem Wohnhaus können nur dann voll­
ständig als Werbungskosten oder Berriebsausgaben 
von der Bemessungsgrundlage für die Einkom­
mensteuer abgezogen werden, wenn das A. den 
Mittelpunkt der gesamten betrieblichen oder beruf­
lichen Tätigkeit des Steuerzahlers bildet. Beträgt die 
betriebliche oder berufliche Nutzung jedenfalJs 
mehr als 50 Prozent der gesamten Tätigkeit. ist ein 
Abzug bis 1250 Euro jährlich möglich (2000). 

Lit.: Sprenger. A., Das Arbeitszimmer. 2000; Spilker. B., 
Das häusliche Arbeitszimmer im Visier des BFH, NJW 
2016,842 

Arbitrage ist die Ausnutzung von Preisunterschie­
den (Kursunterschieden) an verschiedenen Märkten 
(Börsen) durch Kauf von Waren an Plätzen mit 
niedrigem Preis und Verkauf an Plätzen mit hohem 
Preis. 

Lil.: Vogelbusch, F., Steuerarbitrage. 2003 

Architekt ist der wissenschaftlich gebildete Fach­
mann für die Planung und Überwachung der Aus­
führung baulicher Anlagen. 
Lit.: Seul. J., Das Recht des Architekten. 2002 

Architektenredlt ist die Gesamtheit der die Berufs­
tä1igkeit von Architekten betreffenden Rechtssätze. 

Lit.: Löffelmann, P.!Fleischma1111, G„ Architcktenrech1. 
7. A. 2021; Kesse/ring. R. u. a., Die Eniwicklung des 
Architekten- und lngenieurrechts, NJW 2017, 2323: 
Praxishandbuch Architektenrecht, hg. v. Tliode/Wirtlli 
Kuffer. 2. A. 2016, 3. A. 2022; Pre11ss11er, M., Architek­
tenrecht, 2.A. 2017 

Archiv ist der bestimmungsgemäße Aufbewah­
rungson von umfangreicherem Schriflgut. An dem 

32 

16. März 2017 ist in Deutschland das neue Bundes­
archivgesetz in Kraft getreten. 

Lit.: Nad/er; A„ Die Archivierung. Diss. jur. Bonn 1995: 
Strauch. D .. Das Archivalieneigentum, 1998; Pansch, 
C. u.a., Der archivrechtlichc Informationszugang, NJW 
2017.3416 

Arglist (F.) bewusste Böswilligkeil 

Lit.: Rösle1; H., Arglist im Schuldvertragsrecht, 2007 

arglistig (Adj.) bewusst böswillig 

Lit.: Derleder. P., Sachmängel- und Arglislhaftung nach 
neuem Schuldrecht, NJW 2004, 969 

arglistige Täuschung-+ Täuschung, arglistige 
Arglos ist der nichls Arges erwartende Zustand 
eines Menschen. In dem Strafrecht ist a., wer sich in 
dem Zeitpunkt einer Tat keines Angriffs oder keiner 
Feindseligkeit versieht bzw. versehen kann. also 
erwartet, es werde ihm von Seiten des Täters nichts 
Arges zustoßen. Die Ausnützung der Arglosigkeil ist 
ein Teil des Ta1bestandsmerkmals -+ heimtückisch 
des -+Mordes (§ 21 l ll StGB). Das Opfer kann 
auch dann a. sein. wenn der Täter ihm zwar offen 
feindselig entgegentritt. die Zeit zwischen dem 
Erkennen der Gefahr und dem w1mittelbaren Angriff 
aber so kurz ist, dass keine Möglichkeil besteht, 
dem Angriff irgendwie zu begegnen. 

argumentum (lat. [N.]) Schluss 

Argumentum (N.) a maiori ad minus ([lat.] 
Schluss von dem Größerem auf das Kleinere) ist der 
Schluss von einer umfassenderen Regelung auf 
einen weniger Voraussetzungen erfordernden Fall 
(z.B. von der Enteignung auf den enteignungsglei­
chen Eingriff). 
Lil.: Zippeliu.s, R., Juristische Methodenlehre. 12. A. 
2021; Meier. P. u. a., Wie man Argumente gewinnt, JuS 
2015. 490 

Argumentum (N.) e contrario ([lat.J Schluss aus 
dem Gegenteil) ist der Umkehrschluss von der Re­
gelung eines geregelten Falles auf die umgekehrte 
-+ Rechtsfolge für einen nicht geregelten und ge­
genteiligen Fall. 

Lit.: Zippelius, R.. Juristische Methodenlehre. 12. A. 
2021; Meier. P. u. a .. Wie man Argumente gewinn!, JuS 
2015. 490 

Armenrecht war bis 1980 die einstweilige Befrei­
ung einer unbemittelten Partei von den -+ Kosten 
des -+ Prozesses. -+ Beratungshilfe, -+ Prozesskos­
tenhilfe 

Arrest ist in dem Verfahrensrecht das Eilverfahren 
des -+ Zivilprozesses, das zur Sicherung der 
--+ Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung 
oder wegen eines Anspruchs, der in eine Geldforde­
rung übergehen kann. möglich ist (§ 916 1 ZPO, 
Arrestantrag, Arrestgrund, An-esturteil oder Arrest­
beschluss). Der dingliche A. gegen Vermögensstü­
cke des Schuldners(-+ Zwangsvollstreckung) findet 
statt, wenn zu besorgen ii.t, dass ohne dessen Ver­
hängung die Vollstreckung des Urteils vereitelt oder 
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wesentlich erschwert werden würde (§ 917 J ZPO). 
Der persönliche A. gegen die Person des Schuldners 
(z. B. Haft) findet nur statt, wenn er erforderlich ist, 
um die gefährdete Zwangsvollstreckung in das 
-+ Vermögen des Schuldners zu sichern (§ 918 
ZPO). Auf Grund des Arrests sind binnen eines 
Monats möglich Pfändung, Eintragung einer Arrest­
hypothek oder Beschränkung der persönlichen Frei­
heit des Schuldners. -+ Dauerarresl, -+ Kurzarrest 
und -+ Freizeitarrest sind -+ Zuchlmillel des Ju­
gendrechts (J ugendarresl). 
Lit.: Walker, W., Arrest und einstweilige Verfügung, 
2. A. 1999: Ka1111owski. B„ Arrest und einstweilige Ver­
fügung, JuS 2001, 482: Tempel, 0„ Arrest, einstweili­
ge Verfügung, Zwangsvollstreckung, Kostenwesen, 
RechLSmittel und Prozessvergleich, 6. A. 2007; Mertins, 
W., Der dingliche Arrest. JuS 2008. 692 

arrha (lat. [F.] arra. arrabo)-+ Draufgabe 

Art ist eine durch mindestens ein gemeinsames 
Merkmal verbundene Mehrheit von Gegebenheiten, 
so dass sie zwischen Einzelgegebenheit und Gattung 
steht. Die A. ist eine durch ein gemeinsames unter­
scheidendes Merkmal gekennzeichnete Untereinheit 
der Gattung. Gegenüber der Einzelgegebenheit bzw. 
den Einzelgegebenheiten ist sie durch mindestens 
eine Gemeinsamkeit von Einzelmerkmalen abstra­
hiert. 

Artenschutz ist der Schutz der vorhandenen Arten 
von Tieren und Pflanzen, dessen Verletzung Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit sein kann (§§ 39 ff. Bun­
desnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung 
1986, Neufassung 2005). 
Lit.: Me11zel, P.. Artenschutz und biologische Vielfalt, 
2006 

Artikel (M.) Glied, Abschnitt, Streitpunkt 

Artikelprozess ist der den Prozessstoff in Artikel 
(Streitpunkte) gliedemde frühneuzeitliche -+ Pro­
zess. 
Lit.: Köhler, G., Zielwörterbuch europäischer Rechtsge­
schichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Arznei (F.) Heilkunde, Heilmittel 

Arzneimittel (§ 2 AMG) ist vor allem der Stoff oder 
die Zubereitung, die durch Anwendung in dem 
menschlichen oder tierischen Körper Krankheiten, 
Schäden oder Beschwerden heilen. lindem oder 
ve1hüten soll, sowie der Stoff. der diagnostischen 
Zwecken oder dem Ersatz körpereigener Wirkstoffe 
dienen oder den seelischen Zustand beeinflussen 
soll (nicht Lebensmittel, Futtermittel, Körperpfle­
gemittel. Tabakerzeugnisse, Kosmetikartikel). Für 
ein A. ist grundsätzlich eine Zulassung erforderlich. 
Die Herstellung bedarf allgemein der Genehmigung 
und der Verkauf hat grundc;ätzlich durch Apotheker 
zu erfolgen. Bestimmte A. dürfen wegen der Kosten 
nicht zu Lasten der gesetzlichen Krankenversiche­
rung verordnet werden (so genannte Negativliste). 
Lit.: Deutsch, E„ Medizinrecht, 6. A. 2008; Wagner. A., 
Europäisches Zulassungssystem für AnoeimitLel. 2000; 
!.Aufs. A., Arzneimittelprilfung, NJW 2001, 3381; 

Asyl 

Pesralou.a, C„ Risiken und Nebenwirkungen. NJW 
2004, 3374; Spickhojf. A„ Medizinrechl. 3. A. 2018 

Arzneimittelgesetz ist das die rechtlichen Verhält­
nisse von -+ Arzneimitteln betreffende Gesetz von 
dem l.1.1978. 
Lit.: Relrman11, W., Arzneimittelgesetz, 5.A. 2020; Arz­
neimittelgeseu, hg. v. Kiigel/Miiller/Hofma1111, 3. A. 2022 

Arzt (§ 2 Bundesärzteordnung) ist der Mensch, der 
nach einem Studium der Medizin die erforderlichen 
Prüfungen bestanden hat und approbiert ist. Der A. 
übt einen freien Beruf aus, für dessen Leistungen er 
Gebühren verlangen darf. Er darf Einzelheiten sei­
ner Behandlungsweisen nicht in dem Incernet veröf­
fentlichen. (2002 gab es in DeutschJand rund 
300000 tätige Ärzte). -+ Kassenarzt 
Lit.: Rehborn, M., Ant - Patient - Krankenhaus, 3. A. 
2000 

Arztrecht ist die Gesamtheit der die Tätigkeit eines 
Arztes betreffenden Rechtssätze. Die -+ Rechts­
quellen des Arztrechts sind allgemeines Recht UJ1d 
Spezialgesetze. Die wichtigsten Probleme des Am­
rechts betreffen den -+ Venrag zwischen Arzt und 
Patient, die Aufldärungspflicht und die -+ Sorgfalts­
pflicht. Schäden aus fehlerhaftem Verhalten muss 
der Arzt ersetzen. Streitig ist, ob ein Ar.i:t oder meh­
rere Ärzte für eine Praxis eine juristische Person 
bilden können. -+ Kac;senarzi 
Lit.: !.Aufs, A./Karze11meier/Lipp. V., Antrecht, 8. A. 
2021; Handbuch des Antrechts, hg. v. !.Aufs, A. u. a„ 
5. A. 2018; Geiß, K./Greiner. H., Arzthaftptlichtrecht. 
7. A. 2014. 8. A. 2022; Spickhojf. A., Die Entwicklung 
des Arztrechts, NJW 2018, 1725; Gehr/ein, M., Grund­
wissen Amhaftungsrech1, 3. A. 2018; Handbuch des 
Vertragsarztrechts, hg. v. Schnapp. F. u. a„ 3. A. 2017 

Asperation {F.) Verschärfung 

Aspera tionsprinzip (§ 53 1 StGB) ist das bei 
-+Tatmehrheit grundsätzlich geltende Prinzip der 
Bildung einer -+Gesamtstrafe. Bei dem A. geht 
man von der verwirkten schwersten Einzelstrafe aus. 
Diese wird erhöht bzw. verschärft(§ 54 StGB). 
Lit.: Fröhlich, J„ Das Asperationsprinzip, Diss. jur. 
Hannover 1996 

Assessor (M.) Beisitzer, -+ Gerichtsassessor 

Assessorexamen (N.) zweite juristische Staatsprü­
fung 
Lit.: Anders, M./Geh/e, 8.. Das Assessorexameo im 
Zivilrecht, 14. A. 2019, 15. A. 2021, Pietv1er. R.I 
Ro11ellenfitsch, M., Das Assessorexamen im öffentJichen 
Recht, 14. A. 2019, 15. A. 2022; Wo/rers. GJGubirz, M„ 
Strafrecht im Assessorexamen, 9. A. 2021; Kintz, R„ 
Öffentliches Recht im Assessorexamen, 11. A. 2021 

Assoziation (F.) Vereinigung (z.B. Genossenschaft) 

assoziieren (V.) verbinden, vereinigen, anschließen 

Asyl (Freistatt) ist der Zufluchtsort. für (politisch) 
Verfolgte. Politisch Verfolgte genießen nach 
Art. 16a I GG (grundsätzlich) in der Bundesrepublik 
Deutschland Asylrecht, wobei die Verfolgung außer 



Asylant 

von einem Staat auch von nichtstautlichcn Gruppie­
rungen ausgehen kann. Über einen Aotrag auf Zuer­
kennung des Asylrechts entscheidet die zuständige 
Behörde. Der Inhalt des Asylrechts ist die Nichtaus­
lieferung. 1993 wurde das Recht auf A. wegen der 
großen Zahl der mutmaßlichen Scheinasylanten 
geseulich eingeschränkt. Das Bundesministerium 
des lnneren kann Fluggesellschaften untersagen, 
Ausländer ohne gültigen Sichtvennerk (Visum) in 
das Bundesgebiet zu befördern. Auf das Asylrecht 
(Deutschlands) kann sich nicht berufen. wer aus 
einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft 
oder aus einem sog. sicheren Drittstaat (Norwegen. 
Schweiz) einreist. ln der Europäischen Union gab es 
1999 etwa 350000 Asylbewerber, davon 90000 in 
Deutschland. Seit 2015 hat die Zahl der Asylbewer­
ber drastisch zugenommen. 
Lit.: Marx, R./Strate. G., Kommentar zum Asylverfah­
rensgesetz, 10. A. 2019; Kleppe1; !„ Diplomatisches 
Asyl. 2009; Papier. H., Asyl und Migration al~ Heraus­
forderung für Staat und EU. NJW 2016. 2391 

Asylant ist der-+ Asyl begehrende Mensch. 

Asylrecht ist das Recht auf-+ Asyl. 
Lit.: Hriber. B./Göbel-Zim111erman11, Ausländer- und 
Asylrecht, 2. A. 2008; Haillmmner. K., Asyl- und Aus­
ländem:cht, 2. A. 2008; Meßmcmn, A. u. a .• Grundfälle 
zu Art. 16, 161 GG. JuS 2009, 810: Heusch, A. u.a„ 
Das neue Asylrecht. 2016: Göbel·Zimmermmm. R. u. a„ 
Asyl- und Flüchtlingsrecht, 2018 

Aszendent ([M.] Aufsteigender) ist der Vorfahre 
(-+Verwandte) eines Menschen in gernder Linie 
(z.B. Vater. Großmutter). Sein Gegensatz ist der 
-+ Des1endent. 

Atom (N.) Unteilbares 

Atomgesetz ist das Gesetz über die friedliche Ver­
wendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 
Gefahren von dem 23.12.1959. Es will fördern, schüt­
zen und ausgleichen. Es unterwirft den Umgang mit 
Kernbrennstoffen viel fachen Genehmigungspllich­
ten. In Deutschland soll die wirtschaftliche Nutzung 
der Atomkernspaltung als Energiequelle so rasch 
wie möglich enden, ohne dass bisher ein Ausgleich 
mittels erneuerbarer Energien zuverlässig und kos­
tenneutral gelungen ist. 
Lit.: Atomgesel7 mit einer Einführung, hg. v. Ziegler. 
E.. 35. A. 2018; Kühne. G./Bmdowski. C.. Das neue 
Atomrecht, NJW 2002. 1458: Scharf. W., Europäisches 
Nuklcarrech1. 2008 

Attache ist der -+Beamte des auswärtigen 
-+ Dienstes der Eingangsstufe bzw. der einer Aus­
landsvertretung filr besondere Sachaufgaben zuge­
wiesene Beamte (z.B. Kulturattache, Militäratta­
che). 

Audiatur et altera pars (llat. J es werde auch der 
andere Teil gehört) ist ein Verfahrensgrundsatz, der 
vor einer Entscheidung die Anhörung der Gegensei­
te bestimmt (rechtliches Gehör, Seneca 4 v. Chr.-65 
n. Chr., Augustinus 354-430 n. Chr.). 

auf (Präp.) oben, hinauf 
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aufbieten (V.) aufrufen, einsetzen 

Aufbrauch (M.) (völliger) Verbrauch 

aufbrauchen (V.) verbrauchen 

Aufbrauchsfrist ist die gesetzlich nicht geregelte 
-+Frist, in welcher der Verletzer eines gewerblichen 
Schutzrechts oder eines Urheberrechts bereits er­
stellte Bestände (z.B. Bücher) noch aulbrauchen 
darf. 
Lit.: Berlii. W.. Aufbrauchsfris1, 1997 

Aufenthalt ist das tatsächJiche Sein eines Menschen 
in Raum und Zeit. Der Ort des ständigen Aufent­
halts bildet den -+ Wohnsitz. Daneben kann auch 
der Ort des gewöh11/iche11 Aufenthalts oder des Auf­
enthalts überhaupt Voraussetzung einer Rechtsfolge, 
jnsbesondere einer verfahrensrechtlichen -+ Zustän­
digkeit sein (z.B. § 16 ZPO, § 8 Il StPO). Die 
bloße Anmeldung begründet keinen A., die Unter­
bringung eines Kindes in einem Internat ändert nicht 
denA. 

Lit.: Holl, V., Funktion und Bestimmung des gewöhnli­
chen Aufenthalts. 2001; Aufenthaltsgesetz, hg. v. Hube1; 
B.!Mamel, J„ 3. A. 2021; Huber. B. u. a„ Aufenthalts­
recht. 2017 

Aufenthaltserlaubnis (§§ 7 ff. AufenthaltsG, Auf­
enthallsbewilligung) ist die -+Erlaubnis (Genehmi­
gw1g, Bewilligung), die -+ Ausländer zu der Einrei­
se und zu dem -+ Aufenthalt in der Bundesrepublik 
DeuL~cbland (oder Deutsche in dem Ausland) benö­
tigen. [hre Erteilung ist ein -+ Verwaltungsakt. Die 
A. darf erteilt werden, wenn die Anwesenheit des 
Ausländers die Belange der Bundesrepublik nicht 
beeinträchtigt. Arten der A. sind befristete A. und 
unbefristete A. bzw. Niederlassungserlaubnis. Der 
Ausländer, der keine A. hat, ist zur Ausreise ver­
pflichtet. wird aber vielfach geduldet. Unter Um­
ständen erfolgt eine -+ Abschiebung nach einer 
-+ Ausweisung. Überwachend wird ein Bunde,5amt 
für Migration lätig (früher Bundesamt für die Aner­
kennung ausländischer Flüchtlinge). Bürger aus 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
müssen sich nur noch bei der Meldebehörde ihres 
Wohnorts anmelden. 

Li1.: Bergmann . .l./Die11elt, K„ Ausländerrecht, 13. A. 
2020 

Aufenthaltsort -+ Aufenthalt 

auffordern (V.) verlangen-+ Aufforderung 

Aufforderung ist die von einem anderen ein be­
stimmtes Verhalten verlangende Äußerung. [n dem 
Strafrecht (§ 111 1 SLGB) ist das öffentliche Auffor­
dern zu einer rechtswidrigen Tat ejne der 
-+Anstiftung gleichgesetzte -. Straftat. In dem 
Privatrecht ist die Aufforderung zu einem Antrag 
([lat. I invitatio [F.] ad offerendum. z.B. Schaufens­
terauslage) noch keine -+Willenserklärung bzw. 
noch kein Antrag. 
Lit.: Weidner. M., Die öffentliche Aufforderung. Diss. 
jur. Göttingen 1997 
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Aufga be ist die zu einer Lö\ung anstehende Ange­
legenheit. Öffem/iche A ist die der öffentlichen 
-+ Verwaltung obliegende Wahrnehmung von Ange­
legenheiten des Gemeinwesens und seiner einzelnen 
Mitglieder. In einem weiteren Sinn ist A. auch die 
Beendigung eines Verhaltens. 
Lit.: Sroll. P., Sicherheit als Aufgabe von Staat und 
Gesellschaft, 2003 

aufgeben (V) übertragen. auftragen. endgültig 
nachgeben 

Aufgebot ist in dem Verfahrensrecht die öffentliche 
(gerichtLiche) Aufforderung a,n unbekannte Beteilig­
te, vor einer beabsichtigten Anderung der Rechtsla­
ge Tatsachen anzugeben oder -+ Rechte geltend zu 
machen. In dem Erbrecht (§ 1970 BGB) können die 
Nachlassgläubiger durch A lU einer Anmeldung 
ihrer Forderungen aufgefordert werden. Meldet sich 
auf ein A. hin ein Berechtigter nicht, erleidet er 
einen Rechtsverlu'1. 

Aufgebotsverfabreo i'>t da-.. in den besonderen. 
geseulich vorgesehenen Fällen (AusschLießung des 
Eigencümer~ eines Grundstücks, Aufgebot von Hy­
pothekengläubigern. Vormerkungsberechtigten usw„ 
Aufgebot von Nachlac,sglaubigem. Ausschließung 
von Gesamtgläubigern, Aufgebot zwecks Kraftlos­
erklärung einer Urkunde usw.) anzuwendende be­
sondere Verfahren der Durchführung eines -+ Auf­
gebots. Auf Anrrag (e111es Antragstellers) erlässt das 
zuständige Gericht das 1e11hch befristete Aufgebot. 
In öffentlicher Sitzung fallt dann das Gericht, sofern 
sich kein Berechtigter meldet. auf Antrag ein Aus­
schlussurteil (§§ 433 ff. FamFG). Dieses trifft eine 
gegenüber allen wirkende f:esMellung in Bezug auf 
bestimmte Rechte (l B. Ausschließung eines ding­
lich Berechtigten. Kraftloscrkläning einer Urkunde). 
Lit.: Da11de. E .. Da-. Aufgcbotsvcrfahren, 5. A. 1930. 
Hal/emw11n. H .. Die Lfüchung. 1992 

Aufgeld (Agio) ist der Betrag, um den der Kurswert 
eine!> -+ Wertpapiers dessen Nennwert übersteigt. 
-+Disagio 

auflteben (V.) hochheben. bewahren, beseitigen 

Aufbebung ist in dem Verwahungsrecht die gän1-
liche oder te1lwe1sc Bese1t1gung eines -+ Verwal­
tungsakti. durch die Verwaltung Sie ist entweder 
-+ Rücknahme oder „ Widerruf. In dem Privatrecht 
ist die A. eines -+ Vertrags die grundsätzlich zuläs­
sige Beseitigung des Vertrags durch einen gegenläu 
figen Aufhebungsvertrag ( -+ actus contrarius). Die 
A. der-+ Ehe (§§ 1313 ff. BGB) ist allerdings nur 
auf Antrag. nur aus bestimmten Gründen und nur 
durch -+ Urteil möglich. 
Lu.: Bauer; J u.a .. Arbeitsrechtliche Aufhebungsverträ­
ge. 9. A. 2014, 10. A. 2022; /.i11gemar111, S. u.a .. Der 
Aufhebungsvertrag. NJW 2010, 3-1961f: Li11gemai111. S 
u. a., Musterfom1uherung für einen Aufhebungs\'ertrag. 
l\JW 2012. 985 

aul'klären (V.) klären. erkllircn 

Aufklärung ist die Klarheit vcrn1ehrende Tätigkeit 
oder Entwicklung. In der Geistesgeschichte ist A. 

Auflage 

die in Europa \'Or allem in der frühen Neuze11 bb zu 
dem 18. Jh. herrschend werdende Geistesbewegung, 
die davon ausging, dass die Vernunft das eigentliche 
Wesen des Menschen ausmache und daher den all­
gemeingültigen Wertmaßstab für alle menschlichen 
Verhältnisse in sich enthalte. Sie wirkte sich in star­
kem Maße auch auf das Recht aus (Kodifikationen. 
Verfassung mit Volkssouveränität, Gewaltenteilung 
und Grundrechten. Abschaffung der Foher) 
Lu · ~füljJ. H .. Die Weltanschauung der deutschen Auf­
klarung in geschichtlicher Ent\\1cklung, 1950; Köb/er. 
G„ Zielwörterbuch integrativer europäi,cher Rechtsge­
schichte. 6. A. 2020 (lntemel) 

Aufklärungspflicht ist die auf -+ Aufklärung be­
stimmter Umstände gerichtete Rechtspflicht einer 
Person. Eine A. hat vor allem der • Richter in dem 
-.. Prozess(§ 139 ZPO [materielle Proz.essleitungj, 
§ 86 III VwGO. § 76 II FGO, § 106 1 SGG), insbe­
sondere in dem von dem -+ Offi1ialprin1ip be­
herrschten -> Strafprozess (§ 244 II StPO), in dem 
das Gericht alles tun muss. was 1ur Aufklärung des 
Sachverhalts (Erforschung der Wahrheit) erforder­
lich und für die Entscheidung bedeutsam ist. Meist 
beschr'jnkt l>tch die A. allerdings darauf, die Verfah­
rensbeteiligtcn über die Folgen emes bestimmten 
Verhaltens aufzuklären. In ähnlicher Weise haben 
auch Verwaltungsbehörden eine allgemeine A. In 
dem Privatrecht kann für eine Partei eines Schuld­
verhältnisses eine A. gegenüber der Gegenseite 
bestehen. Besondere Bedeutung hat dabei die A. des 
Ar1.tes. Der Arzt ist hinsichtlich der -+ Körperver­
levung, die er mit einer Operation notwendigerwei­
se begeht (str.). durch eine + Einwilligung des 
Patienten nur dann gerechtfertigt. wenn diese nach 
einer angemessenen Aufklärung über den Befund 
und die etwaigen typischen Gefahren und Folgen 
des Eingriffl> gegeben wird oder der Putient auf 
Aufklärung verzichtet. Die Verlet1ung der A. durch 
den Arzt kann zu einer Er;at1pnicht für einen 

• Schaden führen. 
l it. Spick.lwff. A., Richterliche Aufl..lärungspflicht. 
1999: Reltm. G .. Aufk lärungspflichten im Vertragsrecht. 
2003: Griischler. P.. Die Pllicht de<. Verkäufori. zur 
Aufklärung Uber Mängel, NJW 2005. 1601: Biih. iv.. 
Die Aufklärungspflicht einer Bank. 2007; Hofmann, A .. 
Aufklärung und Anlageberatung. 2007 

Aufklärungsquote ist in der Knminolog1e der An­
teil der aufgeklärten Straftaten an der Zahl der ge­
samten bekannt gewordenen -+ Delikte Die A. ist 
allerdings de~wegen nur eine rcla11ve Größe. weil 
die Zahl der bekannt gewordenen Delikte in unbe­
l-<111111c111 Ausmaß (Dunkclc11Tc1, Du11kclfch.I) von 
der Zahl der wirklichen Straftaten abweicht. Sie 
hängt 111 erhebLichem Maß von der jewei ligen Straf­
tat und dem betreffenden Bundesl:md ab (z.B. bei 
Mord höher als bei Diebstahl, in Bayern höher als in 
Hessen). Zwischen 1955 und 1974 sank die (amtlich 
ermittelte) GesarntauJllärungsquote in der Bundes­
republik Deutschland von 72 Pro1ent auf 45 Prozent 
(Nordrhein-Westfalen 1996 49 Prozent) 

Auflage ist allgemein die Erweiterung nach oben 
hin, insbesondere die - meist ah. Nebenfolge - aus­
gesprochene Bestimmung eines besonderen Verhal­
tens. Im Verwaltungsrecht ist A. ein 1solie11 auf-



auflassen 

hebbarer - -+ Vcrwahungsakr. der einem anderen, 
begünstigenden Verwaltungsakt hinzugefügt ist. dem 
Begünstigten ein Tun, Dulden oder Unterlnssen 
vorschreibt und in seinem rechtlichen Bestand von 
ihm abhängen soll (z.B. Baugenehmigung unter A.). 
In dem -+Erbrecht (§ 1940 BGB) ist A. die testa­
mentarische Verpflichtung des Erben oder Ver­
mächtnisnehmers zu einer Leistung durch den Erb­
lasser. ohne dass einem anderen ein Recht auf die 
Leistung zugewandt wird. In dem Schuldrecht kann 
eine -+ Schenkung unter einer A. gemacht werden 
(§ 525 BGB). In dem Strafrecht können dem Täter 
oder dem Verurteilten Auflagen erteilt werden (z.B. 
§ 15 JGG. § 56b StGB, -+ Bewährungsauflage). 
Lit.: Kremerskothe11. H„ Arbeitsweisungen und Ar­
beitsauflagen, 2001 

auflassen (V.) auf lassen, übertragen 

Autlassung ist die (in der Bundesrepublik Deutsch­
land) zu der Übertragung des -+Eigentums an ei­
nem -+ Grundstück erforderliche -+ Einigung 
(§ 873 BGB) des Veräußerers und des Erwerbers 
über den Eigentumsübergang. Die A. ist wegen des 
Grundsatzes der Abstraktion ein von dem Grundge­
schäft bzw. Verpfiichtungsgeschäft (z.B. Kauf) dog­
matisch zu trennender abstrakter sachenrechtlicher 
_. Vertrag. Sie muss bei gleichzeitiger Anwesenheit 
beider Teile (Stellvertretung möglich) vor einer 
zuständigen Stelle erklärt werden(§ 925 BGB). 
Lit.: Pajunf.... F.. Die Beurkundung als macenelles Form­
erfordernis der Auflassung, 2002 

AuOassungsvorm erkung ist die auf Sicherung des 
(meist aus einem Kaufvertrag erwachsenden) An­
spruchs auf Übertragung des -+ Eigentums an ei­
nem -+ Grundstück (Auflassung) gerichtete 
-+ Vormerkung (vgl. § 883 BGB). 
Lit.: Stamm, J .. Die Aufla~sungsvormerkung, 2003 

auflösen (V.) zerstören, zergehen 

auflösende Bedingung-+ Bedingung. auflösende 

Auflösung -+ Liquidation 

aufopfern (V.) aufgeben, verlieren 

Aufopferung ist der Verlust eines individuellen 
Rechtes einer Person zugunsten der Allgemeinheit 
oder eines begünstigten Dritten. 
Lit.: S1einberg. RJLubberger, A„ Aufopferung - Enteig­
nung und Staaishaftung, 1991; Schmidt, W., Die Aufop­
ferung vem1ögenswertcr Rechte. NJW 1999, 2847; 
Briining, C., Die Aufopferung. JuS 2003, 2 

Aufopferungsanspruch ist in dem Verwaltungsrecht 
der ursprünglich auf§ 75 EinJ. ALR beruhende Aus­
gleichsanspruch bei einem solchen (rechtmäßigen) 
hoheitlichen_. Eingriff in ein nichtvermögenswertes 
-+ Recht (z.B. Leib, Leben, Gesundheit bzw. kör­
perliche Unversehrtheit, Freiheit). der dem Betroffe­
nen ein -+ Sonderopfer auferlegt. Dieser - auf den 
Ausgleich der Vermögensschäden - gerichtete An­
spruch ist nach § 40 II VwGO in einem -+Zivil­
prozess geltend zu machen. Er umfasst nicht Einbu-
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ßen bei Beeinträchtigung noch nicht gesicherter 
Chancen und Verdienstmöglichkeiten, seit einer 
Entscheidung des Bundesgerichtshofs von dem 
7.9.2017 aber auch immaterielle Schäden bzw. 
Schmerzensgeld. (Für rechtswidrige Eingriffe 
kommt nach einer differenzierenden Ansicht nur ein 
aufopferungsgleicher Anspruch in Betracht.) In dem 
Privatrecht ist der A. der Ausgleich für den 
-+Eigentümer, dem mit Rücksicht auf das überwie­
gende Interesse eines anderen oder der Allgemein­
heit die Geltendmachung seines an sich gegebenen 
Abwehrrechts (§ 1004 BGB) versagt ist (analog 
§§ 904 S. 2, 906 0 2 BGB, § 75 Einl. ALR). 
-+ Staatshaftung 
Lit.: Schmilt-Kammler, A„ Der Aufopferungsgedanke, 
JuS 1995, 473; Roth, H„ Der bürgerlichrechtliche Auf­
opferungsanspruch, 2001; Ri11gsha11df, A„ Der bürger­
lich-rechtliche Aufopferungsanspruch, 2009; Rachlitz.. 
R. u. a„ Der bürgerlich-rechtliche Aufopferungsan­
spruch. JuS 2011, 970; Battis, U„ Erwerbsschutz durch 
Aufopferungsenrschädigung, 2019 

Aufopferungstheorie ---+ Zumutbarkcitstheorie 

aufrechnen (V.) Aufrechnung erklären 

Aufrechnung (Kompensation) ist die wechselseitige 
-+Tilgung zweier sich gegenüberstehender gleich­
artiger -+ Forderungen (z.B. Geldforderungen) 
durch Verrechnung auf Grund einseitiger Erklärung 
(§ 387 BGB, einseitiges Rechtsgeschäft). Die A. ist 
ein Sonderfall der auch (vertraglich möglichen) 
Verrechnung und der Leistung von Erfüllungsersatz. 
Sie erfordert -+Fälligkeit, ---+ Gegenseitigkeit und 
_. Gleichartigkeit der -+ Forderungen (Aufrech­
nungslage) sowie eine Aufrechnungserklärung (Wil­
lenserklärung). Außerdem darf sie nicht besonders 
ausgeschlossen sein (§§ 390ff. BGB). Sie bewirkt, 
dass die Forderungen, soweit sie sich decken, als in 
dem Zeitpunkt erloschen gelten, in dem sie zur A. 
geeignet einander gegenübergetreten sind (§ 389 
BGB, Rückwirkung, zwischenzeitlich eingetretene 
Wirkungen entfallen nachträglich). Die in dem Pro­
zess erklärte A. ist (einseitiges) -+ Rechtsgeschäft 
und ---+ Prozesshandlung. Sie kann als ---> Eventual­
aufrechnung erklärt werden (hilfsweise A. für den 
Fal l, dass die sonstigen Einwendungen gegenüber 
der Klage nicht durchdringen). 

Lit.: Janert, !„ Die Aufrechnung im internationalen 
Vertragsrecht. 2002; Höh11, W., Die Aufrechnung in der 
Insolvenz. JuS 2003, 751; Schröcker, S .. Prozessauf­
rechnung. NJW 2004, 2203; Leichsenring, H„ Die 
Rücknahme der Prozessaufrechung, NJW 2013, 2155 

Aufruf der Sache (§ 220 1 ZPO) ist der formelle 
Beginn eines_. Termins in einem -+ Verfahren. 

aufrufen (V.) rnfen, herbeirufen 

aufschieben (V.) auf einen späteren Zeitpunkt ver­
schieben, öffnen 

aufschiebend (Adj.) auf einen späteren Zeitpunkt 
verschiebend 

aufschiebende Bedingung _. Bedingung, auf­
schiebende 
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aufschie bende Wirkung-+ Wirkung, aufschiebende 

Aufsicht ist die Überwachung eines Verhaltens. In 
dem öffentlichen Recht werden --+ Dienstaufsicht 
(allgemeine Behördenaufsicht, vor allem Personal­
aufsicht), --+ Fachaufsicht (Überprüfung der Zweck­
mäßigkeit und Rechtmäßigkeit einer Entscheidung) 
und --+ Rechtsaufsicht (Überprüfung der Rechtmä­
ßigkeit einer Entscheidung) unterschieden. ln dem 
Privatrecht haben etwa-+ Eltern die A. über Kinder 
oder hat der --+ Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft 
die A. über das Handeln des Vorstands. 

Lit.: Bieg, H., Bankenaufsicht. 2003 

Aufsich tspflicht ist die ?flicht einer Person oder 
Behörde, über eine andere Person oder Behörde 
oder ein Tier Aufsicht auszuüben. Eine Verletzung 
der A. kann eine unerlaubte -+ Handlung sein. Ins­
besondere kann die Verletzung der A. eines kraft 
Gesetzes oder auf Grund Vertrags zu der Führung 
der Aufsicht über einen Menschen verpflichteten 
Menschen (z. B, Eltern, Vormund, § 832 BGB, die 
elterliche A. ist z.B. verletzt. wenn ein zu dem Zün­
deln neigendes lOjähriges Kind mehrere Stunden 
unbeaufsichtigt in dem Freien spielen dart) zu einer 
Schadensersatzverpflichrung führen. (Vgl. weiter 
die §§ 833, 834 BGB.) Auch einen Beamten (z.B. 
Lehrer) kann eine entsprechende A. als Amtspflicht 
treffen. 
Lit.: Schoof. T., Die Aufsichtspflicht der Eltern. 1999: 
Mayer. G., Aufsichtspflicht, 6. A. 2014: Brand, 0 .. Die 
Haftung des Aufsichtspffichtigen nach § 832 BGB, JuS 
2012.673 

aufsichtspflichtig (Adj.) zu Aufsicht verpflichtet 

Aufsich tsrat ist bei bestimmten Gesellschaften 
(§§ 95 ff., 111, 287 AktG, § 52 GmbHG, § 38 
GenG) das zur Überwachung und evtl. auch zur 
Bestellung des die laufenden Geschäfte führenden 
Organs vorgeschriebene oder mögliche Organ. Der 
A. setzt sich je nach Art der Gesellschaft verschie­
den zusammen (z.B. mindestens 3, höchstens 21 
Menschen). Meist gehören ihm Vertreter der 
-+ Anteilseigner und der -> Arbeitnehmer an. Der 
A. ist grundsätzlich verpflichtet, einen durch Pflicht­
verletzung des Vorstands verursachten Schaden der 
Gesellschaft gegenüber dem Schädiger geltend zu 
machen. Die Zahl der Aufsichtsratsstellungen ist 
grundsätzlich auf zehn beschränkt. wobei ein Vorsitz 
doppelt zählt. 
Lil.: Arbeitshandbuch für Aufsichtsratsmitglieder, bg. v. 
Sem/er. J.!Schenck. K. v.!Wilsing. H.-U .. 5. A. 2021; 
Widma1111, B .. Der Aufsichtsrat in der mitbestimmten 
Einpersonen-Gesellschaft, 2004; Wiedema1111, A./Kögel, 
R.. Beirat und Aufsichtsrat in Familienunternehmen, 
2008; Scheffier. E.. Der Aufsichtsrat, 2012; Der Auf­
sichtsrat, hg. v. Schenck, K. 1•. , 2015 

Auftrag (Mandat) (§§ 662 ff. BGB) ist (das 
-+ Angebot zu einem unvollkommen zweiseitig 
verpflichtenden -+ Vertrag. durch den sich der eine 
Teil [Beauftragter, Auftragnebmerj verpflichtet. für 
den anderen Teil [Auftraggeber] unentgeltlich ein 
Geschäft Lz. B. Überweisung) zu besorgen, sowie 
auch) der fonnlos zustande kommende unvollkom­
men Lweiseitig verpOichtende Vertrag zwischen 

Aufwandsentschädigung 

Auftraggeber und Beauftragtem. Der A. als Vertrag 
ist von dem -+ Dienstvertrag und von dem 
-+ Werkvertrag durch die Unentgeltlichkeit, von 
dem--+ Gefälligkeitsverhältnis durch den -+ Rechts­
bindungswillen zu unterscheiden. Er ist streng von 
der möglicherweise mit ihm verbundenen, das Au­
ßenverhältnis zwischen Beauftragtem und Drittem 
betreffenden --+ Vollmacht zu trennen (Abstraktheit 
der Vollmacht). Er verpflichtet den Beauftragten zu 
der Geschäftsbesorgung (§ 662 BGB). zu Benach­
richtigung, Auskunft und Rechenschaft (§§ 665 S. 2, 
666 BGB) und zu Herausgabe des zur Ausführung 
Erhaltenen und aus der Geschäftsbesorgung Erlang­
ten (§ 667 BGB). Der Auftraggeber hat evtl. 
--+Aufwendungen zu erstatten (§ 670 BGB, str. ob 
auch Schäden zu ersetzen). Der A. kann außer durch 
Zweckerreichung, Vereinbarung oder Tod des Be­
auftragten durch jederzeitigen -+ Widerruf durch 
den Auftraggeber und jederzeitige --.. Kündigung 
durch den Beauftragten enden (§ 671 BGB). Dane­
ben gibt es den A. auch in dem öffentlichen Recht. 

Lit.: Köhler. G., Schuldrecht, 2. A. 1995: Leinenumn, 
R., Die Vergabe öffentlicher Aufträge, 5. A. 2011; 
Crass, N., Der öffentliche Auftraggeber. 2004: Lorenz. 
S., Grundwissen - Zivilrecht Auftrag und Geschäftsbe­
sorgung, Jus 2012, 6 

Auftragsangelegenheit ist die Angelegenheit, die 
eine juristische -+ Person des öffentlichen Rechts 
(z.B. -+ Staat) einer anderen, ihr gegenüber verselb­
ständigten juristischen Person des öffentlichen 
Rechts (z.B. -+ Gemeinde) durch Auftrag zur Aus­
führung überträgt (mittelbare -+ Staatsverwallung). 
Gegensatz zu der A. ist die eigene --+ Angelegenheit 
(bzw. Angelegenheit der -+ SelbstverwaJtung). Die 
Auftragsangelegenheiten bilden den übertragenen 
Wirkungskreis, die eigenen Angelegenheiten den 
eigenen -+ Wirkungskreis. Bei den Auftragsangele­
genheiten besteht -+ Fachaufsicht des Staates, bei 
den eigenen Angelegenheiten nur -+ Rechtsaufsicht. 
Lil.: Vietmeie1; H .. Die staatlichen Aufgaben der Kom­
munen und ihrer Organe, l 992 

Auftragsbestätigung ist in dem Handelsverkehr die 
Bestätigung eines Auftrags (Vertragsantrags). 
Weicht sie inhaltlich von diesem ab, so ist sie ein 
neues -+ Angebot. Sie ist zu trennen von dem 
--+ Bestätigungsschreiben. 

Auftragsverwaltung ist in dem Verwaltungsrecht 
die -+ Verwaltung der -+ Auftragsangelegenheiten. 
Sie gliedert sich in dje -+ Weisungsverwaltung und 
die -+ A. in engerem Sinn. Die A. in engerem Sinn 
berrifft nlle Angelegenheiten, in denen die wei­
sungsberechtigte Behörde keiner gesetzlichen Be­
schränkung des Umfangs ihrer Anordnung unter­
liegt, so dass diese von dem Träger unselbständig 
wahrgenommen werden (z.B. Verwaltung der Bun­
desstraßen oder der Bundessteuern). 
Lit.: Pauly. W, Anfechtbarkeit und Verbindlichkeit von 
Weisungen in der Bundesauftragsverwaltung. 1989; 
Eimers, C.. Die Praxis der Bundesauftragsverwaltung, 
2015 

Aufwand -+ Aufwendung 

Aufwandsentschädigung (§ 3 Nr. 12 EStG) ist die 
Vergütung für einen mit der Berufsausübung ver-



aufwenden 

bundenen Aufwand, wobei die aus einer öffentlichen 
Kasse geleistete A. in der Regel lohnsteuerfrei und 
einkommensteuerfrei ist. 

aufwenden (V.) aufbringen, einset.t:en, einbüßen 

Aufwendung (§§ 256, 257 BGB u.o.) ist die frei­
willige Einbuße von Vermögenswerten in dem Inte­
resse eines anderen (z.B. Vorstrecken eines Geldbe­
trags für einen Auftraggeber). Den Gegensatz bildet 
der -+ Schaden. Wann eine A. vorliegt, muss nach 
Sinn und Zweck der für ein jeweilige~ Rechtsver­
hältnis gehenden Bestimmungen beurteilt werden. 
Ein Sonderfall der A. ist die -. Verwendung (z.B. 
§§ 994ff. BGB). In dem Steuerrecht ist A. die Aus­
gabe. 
Ltt.: Birk, R .. Vergütung und Aufwendungsersal2 des 
Testamentsvollstreckers. 2003: Gsell, 8 .. Aufwcndungs­
ersatz nach§ 284 BGB, NJW 2006. 125 

AufwendungserstaUung (Aufwendungsersatz) ist 
die Erstarrung der Vermögenswerte, die eine Person 
in dem Interesse einer anderen freiwillig eingebüßt 
hat. Die A. ist durch einzelne Rechtssätze in vielen 
Fällen besonders angeordnet (z.B. §§ 304, 670. 683 
BGB). Daneben bestimmt § 257 BGB, dass der 
Aufwendungscrstattungsberechtigte Befreiung von 
einer evtl. eingegangenen Verpflichtung verlangen 
kann. Nach § 256 S. 1 BGB ist sein Erstattungsan­
spruch von der Zeit der Aufwendung an zu verzin­
sen. Nach § 284 BGB kann der Gläubiger bei einer 
Pflichtverletzung des Schuldners anstelle des 
-+ Schadensersatzes statt der Leistung auch En;atz 
seiner im Vertrauen auf den Erhall der Leistung 
gemachten, billigerweise machbaren und nutzlos 
gewordenen Aufwendungen verlangen. 

Lit.: Lorenz. S .. Grundwissen - Zivilrecht Aufwcn­
dungsersatz <§ 284 BGB). JuS 2008. 673 

aufwerten (V.) höher werten 

Aufwertung ist die Erhöhung des Wechselkurses 
einer --+ Währung in dem Verhältnis zu dem Gold­
wert oder anderen Währungen. Durch sie wird die 
Einfuhr verbilligt und die Ausfuhr verteuert. fhr 
steht die --+ Abwertung gegenüber. 
Lit.: Halm. H., Währungsrecht, 1990 

aufzeichnen (V.) schriftlich festlegen 

Aufzeichnung ist die schriftliche Festlegung von 
Gedankeninhalten oder Geschehensabläufen. Tech­
ni.rche A . (§ 268 StGB) ist die DarsteUung von Da­
ten. Messwerten oder Rechenwerten. Zuständen 
oder Geschehensabläufen, die durch technisches 
Gerät ganz oder zum Teil selbsttätig bewirkt wird, 
den Gegenstand der A. allgemein oder für Einge­
weihte erkennen Hisst und zu dem Beweis einer 
rechtlich erheblichen Tatsache bestimmt ist (z.B. 
Kilometerstand eines Kraftfahrzeugs, str.). Ihre 
Fälschung oder ihre Unterdrückung ist strafbar. 

Auge (N.) ist ein Sinnesorgan höherer Lebewesen zu 
der Wahrnehmung von Lichtrei.t:en. Seine Verlet­
zung durch einen Menschen bei einem Menschen 
kann Körperverletzung sein. 
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Augenschein (Autopsie) (§§ 37 l f. ZPO. § 86 StPO, 
§ 96 J VwGO u. a.) ist die unmittelbare sinnliche 
Wahrnehmung eines Umstands. Der A. ist ein 
-+ Beweismittel. durch das ein -+ Gericht Beweis 
erheben kann. Er kann in Sehen, Hören, Riechen, 
Schmecken oder Fühlen bestehen. 

Auktion -+ Versteigerung 
Lit.: Srlmeider. A.. Auktion~recht, 1999 

aus (Präp.) hinaus 

ausbilden (V.) bilden, schulen 

Ausbildender ist der die -+ Ausbildung eines Aus­
zubildenden nach dem Berufsausbildungsvertrag 
(evtl. durch Ausbilder bzw. Ausbildungsgehilfen) 
verantwortlich Durchführende. 
Lit.: Wallen11a1111, R .• Arbeitsrecht, 20. A. 2021 

Ausbildung ist die Vermittlung von Kenntnissen 
und Fähigkeiten an einen Menschen. Sie etfolgt 
außer durch seine soziale Umwelt vor allem durch 
die in Deutschland überwiegend staatlichen Einrich­
tungen der Schulen und Hochschulen. Nach 
Art. 12 r 1 GG haben alle Deutschen das Recht. die 
Ausbildungsstätte (Schule. Hochschule, öffentlicher 
Diem;t Lfür Referendare]) frei zu wählen. Der Zu­
gang kann nur in dem Rahmen der so genannten 
Stufentheorie beschränkt werden. Die juristische A. 
erfolgt vor allem (zunehmend unterschiedlich 
fSchwerpunktbereiche]) an den Universitäten und 
Fachhochschulen sowie in dem öffentlichen 
-+ Dienst (zweistufige A., vgl. §§ 5 ff. DRiG, 
BGB!. 2003. 2592ff., -+Richteramtsbefähigung). 
Die Rechtsam".~!Schaft ist zwecks Zugangssteue­
rung an einer Anderung interessiert. Das Bologna­
Modell mit bachelor und master ist bisher trotz 
vielfältiger Wünsche nach Verbesserungen oder 
Änderungen nicht allgemein übernommen. 
Lit.: Köbler. G.. Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007; 
Greßmann. M.. Die Rcfonn der Juristenausbildung, 
2002: Die neue Juristenausbildung, hg. v. Miinch, 2004 

Ausbildungsförderung ist die staatliche Förderung 
der Ausbildung durch institutionelle Maßnahmen 
und vor allem die Förderung der Ausbildung be­
stimmter einzelner Menschen, denen die für eine 
ihrer Neigung, Eignung und Leistung entsprechende 
Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht 
zur Verfügung stehen, durch Gewährung von Mit­
teln. Die A. ist ein Teil der_. Leistungsverwaltung. 
Sie ist geregelt vor allem im Bundesausbildungsför­
derungsgesetz. Dieses gewährt bei bestimmten Vor­
aussetlungen nach bestimmten Sätzen auf eine 
Höchstdauer steuerfreie Zuschüsse und Darlehen zu 
dem Besuch von Schulen und Hochschulen (2021 
Förderungshöchstsatz auswärts wohnender Studie­
render 861 Euro). Einen Anspruch kann dabei auch 
eine allein erziehende Mutter über 30 Jahren haben. 
Abgewickelt wird die A. in Bundesaufu-agsverwal­
tung (§ 39 BAföG) über Ämter für A. Die Kosten 
Lragen Bund (65 Prozent) und Länder (35 Prozent) 
(§ 56 BAföG). 

Lit.: Ramsauer. U./Stal/haum, M., BAföG. 4. A. 2020 
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ausbleiben (V.J außen bleiben. fernbleiben. nicht 
er-.cheinen 

Ausbleiben Cl. B. § 230 StPO) ist das Nichterschei­
nen eines an "ich erwaneten Menschen oder Um­
'tand .... In dem Str.ifprozcssrecht finde1 bei A. de!> 

• Angeldagten eine -+ Hauptverhandlung - abge­
sehen von weniger bedeutenden Fällen - grundsätz­
lich nicht statt. Ist das A. nicht genügend entschul­
digt. so ist die Vorführung anzuordnen oder ein 
-+ Haftbefehl 1u erlassen (§§ 230. 232 StPO). 
Bleibt bei einer notwendigen -+ Veneidigung der 
_, Vene1d1gcr :lUs. so ist sogleich ein anderer Ver­
teidiger 1u bestellen<* 145 StPO). Für das Zivilver­
fohren + Versäumniwerfahren. 

ausbürgern (V.) Staatsangehörigkeit entziehen 

Ausbürgerung ist die gegen einen Menschen oder 
eine Bevölkerungsgruppe (kollektive A.) angeordne­
te Enlliehung der -+ Slaat~angehörigkeit. Sie ist in 
der Bundesrepublik gern. Art. 16 I S. 1 GO grund­
sällhch nicht 1ulässig. Den Gegensau zu ihr bildet 
die Einbürgerung. 
Lil.: 8/1·ck.111l11111. A .• Völker- und verfassungsrechtliche 
Probleme des Erwerb' und des Verlusts der deull.chen 
Staatsangehörigkeit. 1992 

Ausdruck CM.) Beteichnung. Benennung. Äuße­
rung. Drud. 

ausdrücklich CAdJ.) klar geäußen 

Ausdrücklichkeit (F.) ausdrücklicher Zustand 

Au~drücklichkeitsgebot (Art. 19 I 2 GG) ist das 
Gebot an ern nachkonstllutionelles. ein Grundrecht 
auf Grund eines +Gesetzesvorbehalts einschrän­
kendes -+ Gesell, das eingeschränkte Grundrecht 
unter Angabe des Artikels ausdrücklich zu nennen. 

auseinandersetzen (V.) auseinander setzen, trennen, 
teilen. aunösen 

Auseinandersetzung ist in dem Vermögensrecht das 
Verfahren der gän11ichen oder teilweisen AuOösung 
des _, Vermögens einer Personenmehrheit. Die A. 
einer Gemeinschaft allgemein erfolgt gemäß den 
§§ 752 ff BGB grundsätzlich durch Teilung in Natur 
oder Verkauf und Teilung des Erlösei.. Dabei kann 
bei einer Gesamt'ichuld verlangt werden, dass die 
Schuld au... dem gememschaftlichen Gegenstand 
berichtigt wird. Für die A. einer -+ Erbengerncin­
\Chaft. einer-+ Gütergemeinschaft und einer_, Ge­
sellschaft de' bürgerlichen Rechtes oder auch eines 
Vermögens von Ehegauen gelten besondere Regeln 
( §§ 2042 ff BGB. §§ 1474 ff. BGB. §§731 ff. 
BGB) 

Lit. Sd111l:. W/Hu11ß. J„ Vennögensau~inandersetzung 
bei Trennung und Scheidung. 6. A. 2015. 7. A. 2022 

Ausfall CM.) Wegfall 

Ausfallzeit war in der So1ialversicherung die Zeit. 
die trot1 Unterbrechung einer versicherungspflichti­
gen ßeschiiftigung aus bestimmtem Anlass (z.B. 

Ausführung 

Ausbildung. Krnnkhen. Schwangerschaft. Arbeitslo­
s1gke1t) unter gewissen Vorausseuungen bei der 
Berechnung der + Rente als Anrechnungszeit ange­
rechnet werden konnte (Anrechnungszeit). 

ausfertigen (V.) erstellen. urkundJich festlegen 

Ausfertigung ist die urkundliche FesUegung einer 
Gedankenerklärung. Die A. emes Geset:.es ist ein Teil 
de~ ...... Geset1.gebungwerfahrens. der in der Unter­
zeichnung de'> von dem -+Parlament beschlossenen 
Gcse11estexts durch den •Bundespräsidenten (vgl. 
Art 82 1 GQ) h1w. den Ministerpräsidenten (und 
allenfal b1gen Gegen1e1chnungsbercchtigten). die 
jedenfalls ein Pri.ifungsrecht hinsichtlich des ord­
nungsgemäßen Zw.tandckommen~ des Gesetzes 
haben (str. oh auch hinsichtlich des Inhalts). besteht. 
A. einer Urk1111de ist in Weiterführung des Sprach­
gebrauch'> nur die amtliche Abl>chrifl eines amtli­
chen Schnftstllcks (z. ß. Urteils. notarieller Urkun­
de), die in dem Verkehr die Urschrift ersetzen soll 
(vgl §§ 47ff BeurkG). Sie muss als A. überschrie­
ben sein und als Ausfertigungsvermerk die Überein­
stimmung mit der Urschrift ausdrücklich enthalten. 
Sie wird grundsä11lich von der Stelle erteilt. welche 
die Urkunde ,·erwahrt Die beglaubigte Abschrift 
emer Urkunde ist keme A. Volhtreckbare A. 
(§* 724 ff ZPO> ist die mit vollstreckbare A. über­
schriebene und mit der + Volbtred..ungsklausel 
versehene A emc\-+ Urte1h Sie be1eugt Bestehen 
und Vollstreckungsreife des -+ Vollstreckungstitels 
und ist Vorau\set1ung der + Zwangsvollstreckung 
(';tr. ). 
L11. Wild. G Die Auslcrtigung. 1969. Sch11app. F.. Ist 
der Bundespr.is1dcn1 verpflichtet. verfassungsmäßige 
Geseue auvufcnigen'!. JuS 1995. 286 

ausforschen (V.) forschen. erforschen, ermitteln 

Ausforschung (F.) Ausforschen, Ermitteln 

Ausforschungsbcweis (M.) 1~t der auf (unzulässige) 
Ausforschung des Gegners gerichtete Beweis. 

Ausforschungsbcwcisantrag ist der (unzulässige) 
Versuch, durch die Beweisermittlung an Hand eines 
ungenau bezeichneten oder vermutungswcise be­
nannten Beweisthemas die Grundlage für eine Be­
hauptung einer Partei 1u gewinnen. 
Lit. Miiller. R. Der Ausforschungsbcwcis. 1991: Chtt­
doba. G.. Der ausforschende Beweisantrag. 1993 
!Dis'-) 

Ausfuhr (F.J faport 
Lit.. Hohmam1. H/Jo/111. K •• Au,fuhrrecht. :!002 

ausführen (V l hinau,führen. verwirklichen 

Au~führung eines Geselles ist dessen Verwirkli­
chung durch die vollliehendc Gewalt. Die A. von 
Bundesgesellen erfolgt grundsätzlich durch die 
Uindcr ab eigene -+ Angelegenheit. in bestimmten 
Fällen durch die Länder in dem Auftrag des Bundes 
(Bundesstraßen. Bundeswasserstraßen, Luftverkehr. 
Lastenausgleich, Bundesauftragsverwaltung) und in 
bestimmten anderen Fällen durch den Bund selbst 



Ausführungsgesetz 

(auswärtiger Dienst, Bundeswehr. Bundesfinanz. 
BundesverfassungsschuLz. Bundeskriminalwesen). 
Die A. von Landesgesetzen gescbieh1 durch das 
Land. 
Lit.: Maurer, H„ Die Ausführung. der Bundesgesetze 
durch die Länder, Jus 2010, 945 

Ausführungsgesetz (AG) ist das -+ Gese1z, das 
besondere Einzelheiten der Ausführung eines ande­
ren Gesetzes regell (z.B. Bayerisches Ausführungs­
gesetz zu dem Gerichtsverfassungsgesetz). 

Ausführungsverordnung ist die -+ Rechtsverord­
nung. die besondere Einzelheiten der Ausführung 
eines -+ Gesetzes regelt. 

ausfüllen (V.) füllen, vervollständigen 

Ausfüllung (F.) Ausfüllen, Schließung (einer Lücke) 

Ausfüllungsbefugnis ist die Befugnis oder Ermäch­
tigung zu der Ausfüllung eines-+ Blanketts. 

Ausgabe ist allgemein die Weggabe eines Gegen­
stands, insbesondere der Abfluss eines Vcrmögens­
wens (z.B. Geld). Die A. bildet einen Gegensatz zu 
der -+ Einnahme. In dem Verfassungsrecht sind alle 
Einnahmen und Ausgaben des Staates in den 
-+ Haushalt einzustellen (vgl. Art. 110 I GG). Wei­
ler tragen der Bund und die Länder gesonderl die 
Ausgaben, die sich aus der Wahmehmung ihrer 
Aufgaben ergeben. Unterschieden werden dabei 
ordentliche Ausgaben und außerordentliche Ausga­
ben. In dem Steuerrecht sind die abz11gsftihige11 
Ausgaben (z.B. Betriebsausgaben, Werbungskosten, 
Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, 
nichL Lebensführungsaufwendungen, Zuwendungen, 
Geldstrafen, Einkommensteuer, Umsatzsteuer) 
zwecks Ermittlung der zu versteuernden Beträge 
von den Einnahmen abzuziehen (vgl. z.B. § 10 
EStG). 

ausgeben (V.) hinausgeben 

ausgeübt (Adj.) verwirklicht 

ausgeübter Gewerbebetrieb -+ GewerbebelJieb 

Ausgleich (F.) Herstellung von Gleichheit, Beseiti­
gung eines Unterschieds 

Ausgleichsabgabe ist die 
dem Ausgleich einer ungleichen Belastung inner­
halb einer Gruppe von Personen dienende Abgabe, 
die von einem Teil ihrer Angehörigen erhoben wird 
(z.B. Lastenausgleichsabgabe). 
Lil.: Hom, H„ Beschäftigungspflichl und Ausgleichs­
abgabe, 1989 

Ausgleichsanspruch ist der Anspruch auf Beseiti­
gung eines Unterschieds, insbesondere der Anspruch 
auf Beseitigung einer ungerechtfertigten Vermö­
gensverschiebung. Ein A. besteht etwa für einen in 
Anspruch genommenen -+ Gesamtschuldner 
(§ 426 I BGB). den schlechLer gestellten Ehegatten 
der beendeten -. Zugewinngemeinschaft (§ 1378 
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BGB) oder die geringer ausgestatteten gesetzlichen 
-+ Erben (§ 2050 BGB). Daneben kann der 
-+ Handelsvertreter nach Beendigung seines Han-
delsvertreterverhältnisses einen besonderen A. 
C§ 89b l HOB) gegen den Untemehmer haben. All­
gemein ist eine ungerechtfertigte -+ Bereicherung 
nach den§§ 8l2ff. BGB auszugleichen. 
Lit.: Schenke, W., Der Rechtsweg für die Geltendma­
chung von Ausgleichsansprüchen, NJW 1995. 3145; 
Radermacher. H„ Der Ausgleichsanspruch des Han­
delsvertreters, 2017 

Ausgleichsaufgabe ist die öffentlkhe Angelegen­
heit, die sich aus den Bedürfnissen einzelne1 unter­
geordneter Verwaltungsträger dadurch ergibt, dass 
deren Kraft. zu der Erfüllung der ihnen obliegenden 
Aufgaben nicht ausreicht. Sie wird von der zusam­
mengesetzten -+ SelbsLverwaltungskörperschaft 
(z.B. -+ Gemeindeverband) zu Lasten aller und zu 
Gunsten nur der leistungsschwachen Mitglieder 
wahrgenommen. 

Ausgleichsmandat isL das durch Ausgleich eines 
Überhangmandats einer Partei für eine andere Partei 
entslehende, die Zahl der Abgeordneten erhöhende 
Mandat (Abgeordnetensitz). 

Auskultator (M.) Zuhörer 

Auskunf t ist die Mitteilung von Tatsachen durch 
einen Menschen. In bestimmten Fällen besteht ein 
Recht auf A. oder eine Pflicht zur A. Grundsätzlich 
muss eine A. wahr sein. 
Lit.: Hagenmeyer, M„ Die Haftung für Rat und Aus­
kunft, Diss. jur. Hamburg 1995; f/(lbe1:1·(1ck/Ho/znagell 
Uibbi11g, Behördliche Auskunftsrechte und besondere 
Missbrauchsaufsicht im Postrecht, 2002; Sarres, E„ 
Erbrechtliche Auskunfüansprüche, 3. A. 2017; Köhler. 
H„ Auskunftsanspruch der Presse gegenüber Unter­
nehmen der öffentlichen Hand. NJW 2005, 2337 

Auskunftsklage ist die auf -. Auskunft gerichtete 
-+Klage. 
Lit.: Gürtler. F., Der praktische Fall - Zivilrechtsklau­
sur: Die Auskunftsklagen. JuS 1994. 691 

Auskunftspflicht ist die Verpflichtung zur Erteilung 
einer -+ Auskunft. In dem Verwaltungsrecht erteilt 
eine -. Behörde (§ 25 VwVfG), soweil erforderlich, 
Auskunft über die den Beteiligten in dem Verwal­
tungsverfahren zustehenden Rechte und die sie 
betreffenden Pflichten. Davon abgesehen besteht 
keine allgemeine A. der Behörden gegenüber Dritten 
(vgl. aher etwa § 28 BZRG. 15 SGB 1), wohl aber 
vielfach e ine A. des Einzelnen gegenüber einer 
Behörde (z.B. dem Finanzamt, vgl. §§ 93 ff. AO, 
VO über Aus.kunfüptlicht) oder einem -+ Gericht 
(vgl. § 55 StPO). Die A. muss (als Beschränkung 
der allgemeinen Handlungsfreiheit) durch -+ Gesetz 
festgelegt sein. In dem innerbehördlichen Verkehr 
ergibt sich eine A. aus der Pflicht zu -+Amtshilfe. 
Auch in dem Privatrechl bestehen zahlreiche einzel­
ne Auskunftspflichten (z.B. des Beauftragten § 666 
BGB, des Erbschaftsbesit.cers § 2027 l BGB). Zu 
ihnen tritl eine allgemeine A. aus -. Treu und Glau­
ben bei jedem Rechtsverhältnis dann, wenn der 
Berechligte enlschuldbarerweise über den Umfang 
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seiner Berechtigung keine Klarheit hat und der Ver­
pflichtete darüber ohne Weiteres Auskunft erteilen 
kann. Für alle Auskunftspflichten bestimmt § 260 
BGB, dass der über den Bestand eines - lnbegriffs 
von Gegenständen zu Auskunft Verpflichtete dem 
Berechtigten ein Verzeichnis des Bestands vorzule­
gen hat. Beispielsweise ist eine Frau nicht verpflich­
tet, in einem Einstellungsgespräch auf ihre 
- Schwangerschaft hinzuweisen. gehört bei der 
Suche nach UrheberrechLwerletzungen zu der in 
§ 809 BGB festgelegten Vorlageptlicht auch die 
Einsichtnahme in einen Rechner und ist der Aus­
kunftsanspruch des nichtehelichen Kindes gegen die 
Mutter auf Nennung des Namens de~ leiblichen 
Vaters nach § 888 l ZPO zu vollstrecken. 
Lit.: Lorenz, S., Auskunftsansprüche im bürgerlichen 
Recht, JuS 1995. 569; Grage, K., Das Auskunftsrecht 
des Aktionärs, 1999: Li11de11au, M. u. a., Auskunfts­
pflichten im Erbrecht, NJW 2017, 3553 

Auskunftsver weigerung (F.) Verweigerung einer 
Auskunft 

Ausku nftsverweigerungsrecht ist die trotz einer 
grundsätzlichen - Auskunftspflicht ausnahmsweise 
bestehende Berechtigung, eine mögliche Auskunft 
nicht zu erteilen. Ein A. besteht in dem Strafprozess 
für jeden -+ Zeugen hinsichtlich solcher bestimmter 
Fragen, deren Beantwortung ihn selbst oder einen 
--->Angehörigen in die Gefahr bringen würde, we­
gen einer -+ Straftat oder einer - Ordnungswidrig­
keit verfolgt lU werden (§ 55 StPO). Weitere Aus­
kunftsverweigerungsrechte gewähren vor allem 
Steuergesetze (z.B. § 101 AO) und Verfahrensgeset­
ze (z. 8. § 384 ZPO). - Zeugnisverweigerungsrecht 
Lit.: Derkse11, R., Das Auskunftsverweigerungsrecht. 
Jus 1999. 1103 

Auslage ist u. a. die geldwerte Aufwendung vor 
allem eines - Gerichts, insbesondere für - Aus­
fertigungen und Schreibkosten, Zeugen, Sachver­
ständige u. a. m. - Gerichtskosten 
Lil.: Toussaillf, C., Kostenrecht, 51. A. 2021 

Ausland ist das nicht zu dem eigenen Staatsgebiet 
gehörige Gebiet cinschließLich der nicht unter 
Staatshoheit stehenden Gebiete und des offenen 
Meeres. 
Lit.: Geimer. R .. Anerkennung ausländischer Entschei­
dungen in Deutschland, 1995; Bar, C. v„ Ausländisches 
Privat- w1d Privatverfahrensrecht in deutscher Sprache, 
10. A. 2017: Schilrze, R., Rechtsverfolgung im Ausland, 
5. A. 2016; Fonnularbuch Zivilverfahren mit Auslands­
berührung, bg. v. Brand, P. 2. A. 2018 

Ausländer ist in Deutschland der Mensch, der (nur) 
eine andere -> Staatsangehörigkeit als die deutsche 
hat (bzw. nicht Deutscher i. S. V. Art. 116 r GG ist, 
§ 2 l AufenthG). Für A. in Deutschland ( 1992 ca. 
6 Millionen, 1998 ca 7 Millionen, danach zahlrei­
che Einbürgerungen, 2014 8,2 Millionen, 2018 
10,6 Millionen) gilt in dem öffentlichen Recht seit 
2005 das Aufenthaltsgesetz, das für nichtprivilegier­
te Ausländer (beachte § 1 II AufenthG für EU­
Angehörige) für Einreise und Aufenthalt grundsätz­
lich eine -; Aufenthaltserlaubnis verlangt, ohne 

Auslegung 

dass (grundsätzlich) ein Anspruch auf Einreise und 
Aufenthalt besteht. Ein A. isl zur Ausreise verpflich­
tet, wenn er eine Aufenthaltserlaubnis benötigt und 
nicht hat. Ein A. kann ausgewiesen werden. wenn 
sein Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ord­
nung oder sonstige erhebliche Interessen der Bun­
desrepublik beeinträchtigt. Ein A. ist abzuschieben, 
wenn die Ausreisepflicht vollziehbar ist und ihre 
freiwillige Erfüllung nicht gesichert oder aus Grün­
den der öffentlichen Sicherheit und Ordnung eine 
Überwachung erforderlich erscheint. In dem Sozial­
recht erstreckt sich die Sozialversicherung auch auf 
den in DeuL~chland beschäftigten A. und erfasst die 
Sozialhilfe mit Einschränkungen auch den A. mit 
Aufenthalt in Deutschland. In dem Privatrecht ist 
der A. dem Inländer grundsätzlich gleichgestellt. 
Einen Anspruch darauf, dass an ihn gerichtete amtli­
che Schreiben in seiner Muttersprache abgefasst 
werden. hat er nicht. Seit 1989 bestehen zu seiner 
Vertretung gemeindliche Ausländerbeiräte. Heimat­
loser A. (Gesetz von dem 25.4.195 J) ist der fremde 
Staatsangehörige oder Staatenlose, der nachweist, 
dass er der Obhut einer besonderen Organisation der 
Vereinten Nationen untersteht, nicht Deutscher im 
Sinne des Art. 116 GG ist und an dem 30.6.1950 
seinen Aufenthalt in dem Geltungsbereich des 
Grundgesetzes oder in West-Berlin harte. Er ist 
(ebenso wie der Angehörige der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union und der Angehörige einer dip­
lomatischen Vertretung) gegenüber sonstigen Aus­
ländern privilegiert. 
Lit.: Bergmann, J./Dienelt. K., Ausländerrecht, 13. A. 
2020: Ausländerrecht. hg. v. Kluth, W./Heusch, A .. 2. A. 
2021: Handbuch Zuwanderungsrecht. hg. v. K/111/i, W. 
u.a .. 3. A. 2020; Einwanderungsrecht. hg. v. Harbou, 
F. v. u. a .. 2. A. 2020 

Auslandsdelikt ist die in einem ---> Ausland began­
gene Straftat eines Menschen. Ein A. eines Deut­
schen ist nach § 3 StGB nur in bestimmten Fällen 
nach deuL~chem Strafrecht strafbar. Dagegen unter­
fällt die Straftat eines Ausländers in Deutschland 
grundsätzlich deutschem Recht, weil dai. deutsche 
Strafrecht für alle Taten gilt, die in dem Inland be­
gangen werden. 

auslegen (V.) hinauslegen, klären 

Auslegung ist die Ermittlung und Klarlegung des 
Bedeutungsgehalts eines Rechtsbegriffs oder eines 
sonstigen Umstands (z.B. Erkl!irung, Verhalten). 
Die A. ist ein unentbehrliches Element der 
_. Rechtsmethodologie und steht in Gegensatz zu 
-+ Analogie bzw. -+ Reduktion. Die A. von Rechts­
sätzen kann erweiternd (extensiv) oder einschrän­
kend (restriktiv) wirken. Herkömmlicherweise wer­
den in diesem Rahmen ohne feste Rangfolge 
grammatische A., historische A., systematische A. 
und teleologische A. unterschieden. Die grammati­
sche A. geht von dem allgemeinen Sprachgebrauch 
der Normalsprache oder der Fachsprache aus. Die 
histoiische (bzw. genetische) A. berücksichtigt die 
Entstehungsgeschichte des Rechtssatzes. Die syste­
matische A. beachtet besonders die Stellung des 
einzelnen Begriffs im Rahmen des Gesetzes oder 
der gesamten Rechtsordnung. Die teleologische A. 



ausliefern 

bezieht Ziel und Zweck einer Regelung ein. Die A. 
wird als l'erfass1mg.\konform angesehen. wenn sie 
die Festsetzungen der -+ Verfassung (erweiternd 
oder einschränkend) berücksichtigt. Die A. wird als 
authentisch (authentische Interpretation) bezeichnet, 
wenn sie von dem Verfasser (Gesetzgeber. Verord­
nungsgeber) selbst vorgenommen wird. Neben der 
A. von Rechtssätzen steht die A. der sonstigen Wirk­
lichkeit oder des -+ Sachverhalts. insbesondere die 
A. der -+ Willenserklärung. Dabei ist nicht an dem 
buchstäblichen Sinn eines Ausdrucks zu haften, 
sondern der wirkliche-+ WiUc zu erforschen(§ 133 
BGB). Verschiedentlich enthalten Gesetze selbst 
Ausführungen. wie bestimmte Willenserklärungen 
in emem Zweifelsfall zu verstehen sind (Ausle­
gungsregeln z.B. § 2066 BGB). Andernfalls ist von 
dem allgemein üblichen, bei empfangsbedürftigen 
Willenserklärungen von dem (von dem Empfä.nger 
aus gesehen) üblichen Sprachgebrauch auszugehen. 
-+ Verträge sind so auszulegen. wie -+ Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die -+ Verkehrssitte es 
erfordern(§ 157 BGB). Bei mehreren an sich mög­
lichen Auslegungen ist der A. der Vorzug zu geben, 
bei der einer Venragsbeslimmung eine tatsächliche 
Bedeutung zukommt. Bei der ergänzenden Ver­
tragsau~legung wird der Inhalt eines -+ Vertrags um 
eine nicht ausdrücklich vereinbarte Bestimmung 
ergänzt. die durch A. von dem Gericht aus dem 
Gesamtinhalt des Vertrags gewonnen wird. Dies darf 
aber nicht zu einem Ergebnis führen, das dem er­
kennbaren Willen der Vertragsteile widerspricht. 

Lit.: Laren:,, K .. Die Methode der Auslegung, 1930, 
Neudruck 1966; Barr/10/onu?\·czik. H.. Die Kunst der 
Gesetzesauslegung, 4. A. 1967: Rilthers. B .• Die unbe­
grenzte Auslegung, 8. A. 2017: Droste/Lel111e11, Die 
authentische Interpretation, 1990; Mewllinos. A .. Die 
europarcchtskonformc Auslegung, 1994; Wank. R .. Die 
Au~legung von Gesetzen. 6. A. 2015: liidenum11, J .. Die 
verfassung~konforme Auslegung. JuS 2004. 27; 
Schroeder. W.. Die Auslegung de~ EU-Rechts, JuS 2004, 
180; Höpf11e1; C., Die systemkonforme Auslegung, 
2008: C:.i11pka. J., Die ergänzende Vertrag~auslegung, 
JuS 2009. 103; Biehl. 8 ., Grundsätze der Vertragsausle­
gung, JuS 2010, 195: Herresrlwl, C., Die richtlinien­
konforme und die verfassungskonforme Auslegung. JuS 
2014. 289: Heckei; 8., Dtc richllinicnkonforme und die 
verfassungskonfonne Auslegung im Strafrecht, JuS 
2014, 385: Wiirdinger. M., Das Ziel der Geseuesausle­
gung, JuS 2016, 1; Schäfers. 0.. Einführung in die 
Methodik der Gesetzesauslegung, JuS 2015. 875; Früh. 
A., Juristisch auslegen, argumentieren und überzeugen, 
Jus 2021, 905 

ausliefern (V.) hinausgeben 

Auslieferung ist die zwangsweise Verbringung 
eines Menschen in das -+ Ausland auf Ersuchen 
eines ausländischen -> Staates zweckJ> Strafverfol­
gung oder Strafvolls1reckung. Die A. ist ein Fall 
internationaler -+ Rechtshilfe. Sie ist grundsätzlich 
ausgeschlossen bei politischen -> Straftaten. Kein 
Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden 
(Art. 16 II GG). Durch Geset.l kann aber eine ab­
weichende Regelung für Auslieferungen an einen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einen 
internationalen Gcrich1shof getroffen werden, so­
weit rechtsi.taatliche Grundsät;i;e gewahn ~ind 
(An. 16 II 2 GG). Für den europäischen Bereich ist 
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die wichtigste Grundlage der A. das Europäische 
Auslieferungsabkommen des Jahres 1957. Daneben 
ist das Gesetz über internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen besonders bedeutsam. -+ Ausliefe­
rungsverbot 
Lit.: Laos. B .. Das Auslieferungsrecht der Bundesrepub­
lik DeutschJand. 1994; Weigend, T., Grundsätze und 
Probleme des deutschen Auslieferungsrechts, JuS 2000. 
105; Gieß, S.. Auslieferungsrecht der Schengcn­
Venragsstaaten, 2002 

Auslieferungsverbot ist in dem Verfa5sungsrecht 
(Art. 16 ll 1 GG) das Verbot, einen -+ Deutschen an 
d~ - Ausland auszuliefern. von dem seit 2000 die 
Auslieferung an einen Mitgliedstaat der Europäi­
schen Union oder an einen internationalen Gerichts­
hof ausgenommen isl. 

ausloben (V.) Belohnung aussetzen 

Auslobung (§ 657 BGB) ist die durch öffentliche 
Bekanntmachung erfolgende einseitige Aussetzung 
(Versprechen) einer Belohnung für die Vornahme 
einer Handlung (z.B. Wiederbeschaffung einer 
abhanden gekommenen Sache, Aufklärung einer 
Straftat). Die A. ist einer der wenigen besonderen 
Fälle eines einseitigen -> Rechtsgeschäfts. so dass 
die A. den Auslobenden verpflichtet, ohne dass sie 
von einem anderen angenommen wird. Mit der Vor­
nahme der entsprechenden Handlung erwirkt der 
Handelnde einen Anspruch auf die Belohnung. Be­
sondere Arten der A. sind da'> Preisausschreiben 
<§ 661 BGB) und die Gewinnzusage(§ 66la BGB). 
Lit.: Dreiocker, K .• Zur Dogmengeschichte der Auslo­
bung. 1969 

aus losen (V.) losen, zulosen 

Auslosung ist die unter Verwendung eines Loses 
erfolgende Auswahl zwischen mehreren Möglich­
keiten (z.B. Auslosung ehrenamtlicher Richter). 

Ausnahme ist die - unter bestimmten Vorausset­
zungen mögliche - Abweichung von einer allgemei­
nen Regelung (vgl. § 31 1 BauGB). lhre Eneilung ist 
in dem Verwaltungsrecht ein begünstigender-+ Ver­
waltungsakt (-> Bewilligung). Allgemein gibt es 
keine Regel ohne A., doch stellt sich stets die 
schwierige, letztlich nur durch Entscheidung des 
oder der zuständigen Menschen lösbare Frage, wann 
eine A. von der Regel gerecht ist. 

Ausnahmegericht (Art. 101 1 GG) ist das außeror­
dentliche, für einen bestimmten Fall oder für mehre­
re bes1immte Fälle eingesetzte-+ Gericht. Es wider­
spricht rechtsstaatlichen Grundsätzen und ist 
unzulässig. Dagegen sind besondere -+ Gerichte 
zuläs~ig. 

Ausnahmezustand -> Notstand 
Lit.: Kersten. J., Ausnahmezustand?, JuS 2016, 193 

ausnehmen (V.) herausnehmen 

Aussage ist in dem Verfahrensrecht allgemein jede 
sprachliche Mitteilung. Die A. kann gegenüber der 
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Wirklichkeit wahr oder falsch sein. Die (vorsätz­
liche) falsche uneidliche A. als -+Zeuge oder 
-+ Sachverständiger - vor ..__. Gericht oder vor einer 
anderen zu einer eidlichen Vernehmung zuständigen 
Stelle - (§ 153 StGB) und der -+Meineid (§ 154 
StGB) sowie weitere Aussagedelikte sind strafbar. 
Li1.: Arntzen, F., Psychologie der Zeugenaussage, 5. A. 
2011; Het1inger. M. u. a., Die Aussagedelikte (§§ 153-
162 StGB). Jus 2015, 577 

Aussageerpressung (§ 343 StGB) ist der Straftatbe­
stand, bei dem ein ..__. Amtsträger in einem 
-+ Strafverfahren, einem Bußgeldverfahren. einem 
Disziplinarverfahren, einem Ehrengerichtsverfahren 
oder einem Berufsgerichtsverfahren einen anderen 
körperlich misshandelt, gegen ihn sonst ..__. Gewalt 
anwendet, ihm Gewalt androht oder ihn seelisch 
quält, um ihn zu -> nötigen, etwas auszusagen oder 
zu erklären oder dies zu unterlassen. Die A. wird mit 
Freiheitsstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
Lit.: Hofmann, K„ Bemerkungen zur Aussageerpres­
sung, NJW 1953, 972 

Aussagegenehmigung (§ 54 StPO) ist die einem 
..__.Beamten von seinem ..__.Vorgesetzten zu ertei­
lende Genehmigung zur Aussage. Ohne A. darf der 
Beamte grundsätzlich nicht aussagen. Die Verweige­
rung der A. ist ein evtl. durch den Dritten anfechtba­
rer -> Verwaltungsakt. 
Lit.: Ziegler, U.. Die Aussagegenehmigung im Beam­
tenrecht, 1989 

aussagen (V.) heraussagen, mitteilen 

Aussagenotstand (§ 157 StGB) ist die auf aner­
kannter ..__. Interessenkollision beruhende Zwangsla­
ge bei uneidlichen oder eidlichen Aussagen. Sie ist 
ein Strafmilderungsgrund. In bestimmten Fällen 
kann ganz von -+ Strafe abgesehen werden. 
Lit.: Fra11ke11berger, A., Aussagenoisi.and. Diss. jur. 
Frankfurt am Main 2000 

AussagepOicbt ist die öffentlich-rechtliche Pflicht 
eines ..__.Zeugen zu einer Aussage. Grundsätzlich 
trifft jeden Zeugen eine A., doch bestehen Aussage­
verweigerungsrechte und -+ Zeugnisverweigenmgs­
rechte. In dem -+Strafprozess ist der ..__.Beschuldigte 
nicht zu einer Aussage verpflichtet(§ 136 StPO). 

Aussageverweigerungsr ecbt ist das Recht, trotz 
einer grundsätzlich bestehenden -+ Aussagepflicht 
ausnahmsweise die Aussage zu verweigern (vgl. 
§ 446 ZPO). -> Zeugnisverweigerungsrecht 
Lit.: Weijl. M„ Der Schutz des Rechts auf Aussagever­
weigerung durch die EMRK, NJW 1999, 2236 

ausschlagen (V.) wegschlagcn, ablehnen 

Ausschlagung ist in dem ->Erbrecht (§§ 1942ff. 
BGB) die dem ..__. Nachlassgericht gegenüber abzu­
gebende, forrngebundene und fristgebundene 
-> Willenserklärung des vorläufigen Erben. die 
..__. Erbschaft nicht anzunehmen. Wird die Erbschaft 
ausgeschlagen, so gilt der Anfall an den Ausschla­
genden als nicht erfolgt. Die A. kann sich nicht auf 
einen Teil der Erbschaft bzw. des Erbteils beschrän­
ken. 

außen 

Lit.: Dieierlen, A„ Die vertragliche Verpflichtung zur 
Ausschlagung, 1998: Kiunke, M„ Die Begre111.barkei1 
der Ausschlagung, 2006 

ausschließen (V.) hinausschließen. aussperren 

ausschJießlicb (Adj.) ausschließend 

ausschließliche Gesetzgebung -> Gesetzgebung, 
ausschließliche 

Ausschließung (§ 41 ZPO, §§ 22, 138a StPO, 
§ 54 LI VwGO, § 20 VwVfG) ist in dem Verfahrens­
recht die auf Gesetz beruhende Verhinderung der 
Mitwirkung eines Menschen (z.B. Richter) an ei­
nem-+ Verfahren bei Vorliegen gewisser Umstände. 
In dem Gesellschaftsrecht ist bei Vorliegen be­
stimmter Gründe A. eines Gesellschafters während 
des Bestehens einer -+Gesellschaft möglich (§ 737 
BGB. § 140 HGB). A. eines Erben erfolgt durch 
-+ Enterbung. -+ Wahlrecht 
Lit.: Grunewald, 8., Der Ausschluss von Mitgliedern 
aus Verein und Gesellschaft, 1987 

Ausschluss (M.) Ausschließung 

Ausschlussfr ist ist die -+ Frist für die Vornahme 
einer Handlung mit der Folge, dass bei Nichtvor­
nahme innerhalb der Frist ein Rechtsnachteil nach 
Ablauf der Frist von selbst eintritt (z.B. Rechtsver­
lust). 
Lit.: Mo1~far1g, 0„ Das Verhältnis von Ausschlussfristen 
zurVerjährung, 1996 

Ausschlussurte il ist das mögliche Berechtigte an 
einem Gegenstand ausschließende Urteil des Aufge­
botsverfahrens. 

ausschreiben (V.) schriftlich kundmachen 

Ausschreibung ist die öffentliche Kundmachung 
der Vergabe einer Leistung unter allgemeiner unver­
bindlicher Aufforderung zu einer Angabe eines An­
gebots. 

Lit.: Tra11mer, W: Praktiken der Ausschreibung, 2000; 
Snethlage, W. Privatisierung durch Ausschreibungsver­
fahren, 2001; Borrmami, M„ Ausschreibungen im 
Schienenpersonennahverkehr, 2003 

Ausschuss ist der aus einer größeren Personen­
mehrheit zwecks Entscheidungsvereinfachung ge­
wählte kleinere Kreis von Menschen. In dem Verfas­
sungsrecht gibt es zahlreiche Ausschüsse des 
-+ Parlaments. Ihre Besetzung bzw. ihr Verfahren ist 
vor allem in den jeweiligen -+ Geschäftsordnungen 
geregelt. Die Ausschüsse beraten grundsätzlich die 
Behandlung einer Angelegenheit in dem Plenum 
vor, können aber auch Entscheidungsbefugnis ha­
ben. Eine besondere Stellung hat der ~ Unter­
suchungsausschuss (Art. 44 GG u. a.). Als A. wer­
den im Übrigen gelegentlich auch Kollegialorgane 
bezeichnet. 
Lit.: Das Ausschusswesen der Europäischen Union. hg. 
v. Joerges. C. u. a .. 2000 

außen (Adv.) draußen, außerhalb 



Außenbereich 

Aun enbereich ist in dem Baurecht die Gesamtheit 
der --+ Grundstücke, die außerhalb des räumlichen 
Geltungsbereichs eines qualifizierten --+ Bebauungs­
plans und außerhalb der in Zusammenhang bebauten 
Ortsteile liegen. Ein Bauvorhaben in dem A. ist nur 
unter besonderen Voraussetzungen zulässig (§ 35 
ßauGB ). Insbesondere dürfen öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen und muss die ausreichende 
Erschließung gesichert sein. Sind diese Vorausset­
zungen gegeben. (kann nach dem Gesetzeswortlaut 
bzw.) muss nach der Rechtsprechung das Vorhaben 
genehmigt werden.-+ Innenbereich 
Lit · Koppitz, H . Bauvorhaben im Außenbereich. 1999: 
Bartlsperge1: R., Raumplanung zum Außenbereich. 
2003; Lemmel, H.. Außenbereichsvorhaben. 2005; 
Staudem11eye1: 8„ Der naturschutz.rechtlichc Flächen­
schutz bei Bauvorhaben im Außenbereich. 2021 

Au ßenp rüfung (§ 193 AO) ist die außerhalb (von 
Dienstgebäuden) vorgenommene Prüfung oder 
Überprüfung der steuerlichen Verhältnisse eines 
Steuerpflichtigen bei der Ennittlung einer--+ Steuer. 
Lil.: Wenzig. H .. Außenprüfung, Betriebsprüfung, 10. A. 
2014 

Au ßensteuerrecht ist das ausländische Verhältnisse 
betreffende -+ Steuerrecht. 
Lit.: Handbuch des Außensteuerrechts 2008, bearb. v. 
Wassenneyer. F.. 2008 

Außenverhältnis ist dac; über die unmittelbar Be­
teiligten hinausreichende Verhältnis (z.B. Stellver­
treter - Dritter). Es erfa~st mindestens einen Dritten. 
Sein Gegensatz ist das Tnnenverhältnis (z. 8. Auf­
trag [lnnenverhällnis l/Stellvenretung LAußenver­
hältnis]). 

Außenvollmacht --+ Vollmacht 
Lit.: Hofmann, K .. Vollmachten. 8. A. 2002 

Außenwir tschaft ist der Geschäftsverkehr mit ande­
ren Ländern. insbesondere der Geschäftsverkehr der 
Mitgliedstaaten der --+Europäischen Union mit 
Drittländern (Art. 206 f. AEUV). 

Außenwirtschaftsrecht ist das den WirtSchaftsver­
kehr mit nichtdeutschen Wirtschaftsgebieten sowie 
den Verkehr mit Auslandswerten und Gold regelnde 
deutsche. mittlerweile weitgehend von dem euro­
päischen Gemeinschaftsrecht (AEUV. gemeinschaft­
liche Handelspolitik) überlagerte Recht. Für das 
außenwirtschaftliche Verfahren gilt das deutsche 
AuUenwirtschaftsgeset7.. Es legt Zuständigkeiten 
und Verfahrensregeln fest. 

Lit.: Außenwirtschaftsre{:hl, hg. v. Hucko, E., 10. A. 
2010: Kren:.ler; H./Herrma1111, C./Niestedt, M., EU­
Außenwirtschafts- und Zollrecht. 18. A. 2021 tLbl.) 

äußere (Adj. Komparativ) weiter außen befindlich, 
Gegensatz innere 

außergerichtlich (Adj.) ohne Mitwirkung eines 
Gerichtes erfolgend 

außerordentlich (Adj.) besondere, zusätzlich 
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außerordentliche Kündigung -+ Kündigung, au­
ßerordentliche 

aussetzen (V.) hinaussetzen 

Aussetzung ( § 221 StGB) ist in dem Strafrecht das 
in eine hilflose Lage Versetzen oder das trotz Bei­
standspflicht in einer hilflosen Lage im Stich Lassen 
eines Menschen, der dadurch der Gefahr des Todes 
oder einer schweren Gesundheitsschädigung ausge­
setzt wird. Das Aussetzen eines Tieres kann eine 
Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit sein, 
-+ Tierschul.t.. ln dem Verfahrensrecht ist A. eines 
-+ Verfahrens dessen Stillstand auf Grund gerichtli-
cher Anordnung (z.B. §§ 148, 149 ZPO, § 145 
StPO, § 94 VwGO). A. der -+ Ha11pf\>erha11dh111g 
eines -+ Su·afprozesses die -> Vertagung mit der 
Folge, dass die Hauptverhandlung neu eröffnet 
werden muss (§ 228 l StPO). Daneben ist in dem 
Verfahrensrecht auch eine A. der Volls1recku11g 
(-> Strafvollstreckung, ->Zwangsvollstreckung) 
möglich. 
Lit.: Lucks, H .. Der Aussctzungstatbestand. 2003: Käh­
le1: L.. Verfahrensaussetzung bei zu erwartender Leit­
entscheidung?, NJW 2004. 1132; Ladiges, M., Die 
Aussetzung nach § 221 StGB, JuS 2012. 687 

aussondern (V.) besonders behandeln 

Aussonderung (§47 lnsO) ist in der Insolvenz die 
Herausnahme eines dem --+Gemeinschuldner bzw. 
Schuldner nicht gehörigen Gegenstands aus der 
-+ lnsolvenz.masse auf Grund eines dinglichen oder 
persönlichen Rechts (z.B. Eigentum) zwecks Rück­
gabe an den Berechtigten. Die A., die der Berechtigte 
als Anspruch gegen den Insolvenzverwalter geltend 
machen muss, verhindert eine Verwertung des 
schuldnerfremden Gegenstands in der Insolvenz. Sie 
steht dem bloßen Sicherungseigentümer nicht zu. 
Nach § 47 lnsO ist. wer auf Grund eines dinglichen 
oder persönlichen Rechts geltend machen kann, dass 
ein Gegenstand nicht zur --. Insolvenzmasse gehört, 
nicht -+ Insolvenzgläubiger. Sein Anspruch auf A. 
bestimmt sich nach den Gesetzen, die außerhalb des 
Insolvenzverfahrens gelten. Ist ein Gegenstand, des­
sen A. hätte verlangt werden können, vor der Eröff­
nung des Tnsolvenzverfahrens von dem Schuldner 
oder nach der Eröffnung von dem -+Insolvenz­
verwalter unberechtigt veräuße1t worden, so kann der 
Aussonderungsberechtigte die -> Abtretung des 
Rechts auf die Gegenleistung verlangen, soweit diese 
noch aussteht, bzw. die Gegenleistung aus der Insol­
venzmasse fordern. soweit sie in der Masse unter­
scheidbar vorhanden ist. 
Lit.: Aus- und Absondernngsrcchte in der Insolvenz. hg. 
v. A11derse11, 1999; Niesert. 8., Aus- und Absonderungs­
rechte in der Insolvenz, 1999 

aussperren (V.) hinaussperren 

Aussperrung ist die von einer Arbeitgeberseite 
unter Verweigerung der Lohnzahlung planmäßig 
vorgenommene Nichtzulassung einer Gruppe von 
-+ Arbeitnehmern zu einer Dienstleistung, um damit 
bestimmte Ziele zu erreichen. ohne das Arbeitsver­
hältnis zu beenden. Die A. ist ein grnndsätzlich 
rechtmäßiges Mittel des -> Arbeitskampfs (str.). Sie 
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mus„ dem Grundsal1 der ._ Verhähnismäßigkeit 
genügen. 

Lit \fälter111w111. R., Arbeitsrecht. 20. A. 2021: Schuh, 
C. Streik und Aus„pemmg. 2~ 

auS5pielen (V ) „pielcn 

Ausspiel~ertrag ._ Lo11eric\ertrag 

Ausstand „ Strc1i... 

ausstatten (V.) 1uwenden. geben 

Ausstuttun~ < * 1624 ! BGB) bt die über Jen ge­
wöhnlichen -+ Unterhalt hinausgehende, mit Rück­
sicht auf die Verheiratung oder die Erlangung einer 
selb\tändigen Lebensstellung erfolgende Zuwen­
dung de\ Vutcrs oder der Mutter an ein Kind. Die A. 
wird wie eine -+ Schenkung behandelt, soweit sie 
das den U1mtilnden entsprechende Maß übersteigt. 
Aur A. besteht kein Anspruch. 

ausstellen (V.) htnausstellcn. zeigen, anfertigen 

Aussteller C§§ 783, 793 BGB. Art. 1 WG) ist bei 
einer + Anweisung. einer Schuldverschreibung 
oder einem --+ Wech ... el die Per...on, die einen Dritten 
1ur Zahlung anweist oder Zahlung verspricht. 

Aussteuer i\l die - vor dem Gleichberechtigungsge­
'>et1 für Töchter geselllich be\limmte - Zuwendung 
der 1ur angemessenen Einrichtung eines Haushalts 
gehörenden Gegenstände. auf die - seit dem Gleich­
bercchtigungsgescl/ kein An'>pruch mehr besteht. 

Austausch CM.) Tausch. Austauschen 

Austauschpfändung (§§ 81la.81 lb ZPO) ist in der 
-+ Zwangwollstreci...ung die -+ Pfändung gewisser 
unpfändbarer Sachen de\ Schuldners unter gleich­
zeitiger l lrngabc eine„ dem geschlitzten Verwen­
dungs1.wed. genügenden Ersatzstücks oder eines w 
der eventuellen Bei.chaffung eines solchen Ersatz­
slllcks erforderlichen Geldbetrags seitens des Gläu­
bigers (1. B. Austausch eines Komfortgeräts gegen 
ein Gcbrauchsgerlit). 

Austauschtheorie ist in dem Schuldrecht die auf 
den Austam.ch abstellende Theorie des ._ Scha­
denscrsattc\ bei 1u venretender Unmöglichkeit in 
emcm gegenseitigen Vertrag. Nach ihr kann der 
Gläubiger seine Gegenleistung erbringen. während 
an die Stelle der unmöglich gewordenen Leistung 
des Schuldners eine Schadcnsersattleisrnng in vollt:r 
Höhe 111 Geld tntt Diese Lösung entspricht den 
Interessen des Gläubiger-. dann besser als die sog. 
Dilleren1theorie. wenn er von sich aus Wen auf 
Erbringung -.einer Leistung legt. 

Australien 
Lit .. ß11beck. W, Ernführung in das auwalische Recht 
mll neu-.ecländischem Recht. 2. A. 2017 

austreten (V) htnaustreten 

Austritt ist das freiwillige Aufgeben einer Zugehö­
rigkeit. -+ Verein 

Authenticae 

L11„ Schiml/a, 11„ Das Au~tnll\rccht lll Kap1talgeseU­
schaften, 1999: G/iicl..lich, D„ Austrittsrecht in der EU 
am Beispiel Brc)(it, 2019 

ausüben (V) verwirklichen. tun 

Ausübung (l-.) Durchführung. Au'>ilbcn 

Ausübungsennächtigung tM die ._ Ennächtigung, 
ein Recht auvuliben (vgl.§ 129 ll1 AktG). 

Ausverkauf + Sonderveranstaltung 

ausverkaufen (V.) vollständig vcrkauten (wollen) 

auswandern (V.) das eigene Staatsgebiet der Staats­
angehörigkeit verlassen 

Auswanderung ist das Verla ... sen eines 
-+ Staatsgebiets auf Dauer. Die A. ist als Teil grund­
sät1lichcr Freiheit des Menschen 1ulässie. Ihr Ge-
gensat1 ist die Einwanderung. ~· 
Lil.'. 0Her11111/Re1111e1; Weg1Ugsbestcuerung Wegzugs­
beratung. 2007 

auswärtig (Adj.) auslündisch 

auswärtige Angelegenheit ._ Angelegenheit. aus­
wärtige 

aus~ärtiger Dienst • Dienst. auswärtiger 

Aus weis ist dte amtliche. die Identität eines Men­
schen beglaubigende • Urkunde. fa besteht grund­
säl!lich Auswei'>pl11cht. Der A. ist durch Strafbe­
i.trmmungen geschüLtl. -+ Personalausweis 

ausweisen (V.) hinausweisen. Leigcn 

Aus~eismissbrauch (§ 281 StGB Missbrauch von 
Ausweispapieren) ist das Gebrauchen einei. fremden 
-+Ausweises (Ausweispapiers) oder das Überlassen 
des eigenen Auswebcs w einer ....... Täuschung in 
dem Rechtsverkehr Der A. wird mit Freiheitsstrafe 
oder Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 

AUS\\<eisung 1s1 das Verbot des --. Aufenthalts in­
nerhalb de„ -+ Staatsgebiets (Entwg des Aufent­
haltsrecht\) Ein -+ Dcub.cher kann (in DeuLsch­
land) mcht ausgew1e ... en werden (Art. 11 GG). Die 
A. eines ...... Ausliinders ist an bestimmte Vorausset-
1ungen gebunden (§§ 53 ff AufenthG). Sie ist fest­
„tcllcndcr. bdastcndcr --+ Verwaltungsakt und wird 
notfall\ dul\:h --+ Abschiebung volltogen. 
Lu . Sc/111back. M .. Die Ausweisung. 2003; ßriihl. R„ 
Das Auswcisunprecht rn Studium und Pra>.1s. JuS 
2016. 23 

Auszubildender -+ Beruf'\btldungsgesell 

Authenticae (lat. [!-. PI.[) sind Auvüge aus einer 
um 1100 tn Bologna auftauchenden Sammlung von 
Novellen Kaiser Jusumam. in dem Codex (Justin­
ians) b1w. 1wei Konstitutionen Friedrichs 1. und elf 
Konstitutionen Fric<lrichs II. in dem._ Codex. 
LiL: Köblei: G„ De1mche Rcch1sgcschich1c, 6. A. 2005 



authentisch 

authentisch (Adj.) echt 

authentische Interpretation -> Auslegung, authen­
tische 

Auto (N.) Automobil, Kraftfahrzeug 

Autobahn (§ l ll, ill BFStrG) ist die als solche 
besonders gekennzeichnete. nur für den Schnellver­
kehr mit ~ Kraftfahrzeugen bestimmte, frei von 
höhengleichen Kreuzungen angelegte Bundesfern­
straße, für die bestimmte Sonderregeln gelten. 

Automat (Selbstbeweger) ist die mechanische Ein­
richtung, die nach AuJbeben einer Hemmung einen 
Vorgang selbsttätig ausführt. 
Llt.: Boe1zke, C., Rechtsprobleme von Geldautomaten­
gebühren und Wertpapierprovisionen. 2001 

Automatenmissbrauch (§ 265a StGB) ist das Er­
schleichen der Leistung eines --. Automaten (, eines 
öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunika­
tionsnetzes, der Beförderung durch ein Verkehrsmit­
tel oder des Zutritts zu einer Veranstaltung oder 
einer Einrichtung) in der Absicht, das Entgelt nicht 
zu entrichten. Der A. ist mit Freiheitsstrafe oder 
Geldstrafe bedroht. Der Versuch ist strafbar. 
Lit.: Schmidt, J .• Missbrauch von Geldspielautomaten, 
1997; Hi11richs, U., Die verfassungsrechtlichen Grenzen 
der Auslegung des Tatbestandsmerkmals Erschleichen, 
NJW 2001, 932 

autonom (Adj.) selbstbestimmend, selbstbestimml 
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Autonomie (Selbstgesetzgebung) ist das (von dem 
Staat gewährte) Recht einer oder mehrerer Personen 
(z.B. Minderheiten, --. Gemeinde, --+ Universität, 
--> Kirche), bestimmte eigene --. Angelegenheiten 
oder Rechtsvcrhaltnisse selbst zu regeln (vgl. 
Art. 28 Il 1 GG), insbesondere eigene --> Rechts­
normen zu erlassen. Diese heißen (in dem inner­
staatlichen Bereich) --> Satzung. Die A. bedarf einer 
rechtlichen Grundlage. 
Lit.: Algorithmen und Autonomie, hg. v. Verständig, D .• 
2021 

Autopsie (F.) --> Augenschein 

Autor (M.) Urheber 

autorisieren (V) ermächtigen. bevollmächtigen, 
erlauben 

AvaJ (N.) Wechselbürgschaft (Art. 31, 32 WG) 

Axiom (N.) ist der weder beweisbare noch beweis­
bedilrftige grundlegende, aus sich heraus richtige 
Satz der Logik (z.B. A ist mit B identisch, wenn 
zwischen A und B kein Unterschied erkennbar ist. 
Zwei einander widersprechende Aussagen können 
nicht zugleich zutreffen. Für eine beliebige Aussage 
muss die Aussage selbst oder ihr Gegenteil gelten. 
Jedes Sein oder Erkennen kann in angemessener 
Weise auf ein anderes zurückgeführt werden.) 
Lil.: Zippeliu:.. R„ Juristische Methodenlehre, 12. A. 
2021 



Baccalaureus (lat. [M.] Stabträger?) ist seit dem 13. 
Jh. der umerste akademische -+ Grad (vgl. anglo­
amerikanisch bachelor [z.B. of law]), der an tlem 
Beginn des 3. Jt.s (n. Chr.) nach angloamerikani­
schem Vorbild bei dem vereinheitlichenden Bolog­
namodell bzw. Bolognaprozess mit einer Studien­
dauer von grundsätz.lich drei Jahren wiederbelebt 
wird (bisher in Deutschland und Österreich die 
Rechtswissenschaft grundsätzlich ausgenommen). 
Lit.: Schwarz-Halm, S., Bachelor und Master in 
DeuLSchland, 2004 

Baden ist (nach früherer Selbständigkeit) seit 
1951/1952 ein Teil des Bundeslandes -+Baden­
Württemberg. 
Lit.: Köbler, G., Historisches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A. 2007 (aktueller in dem Internet) 

Baden-Württemberg ist das vor aJlem aus der 
Vereinigung der (1945 geschaffenen) Länder Baden, 
Württemberg-Baden und Würnemberg-Hohenzol­
lem hervorgegangene -+ Bundesland. Seine Lan­
desverfassung stammt von dem 1 1.11.1953. Es 
gliedert sich in vier Regierungsbezirke. 
Lit.: Köbler. G., Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007 (s. Internet): Dürig, G., Gesetze des 
Landes Baden-Württemberg (Lbl.), 2021; Staats- und 
Verwaltungsrecht Baden-Württemberg, hg. v. Kirchlwf, 
P./Kreuter-Kirchhof. C.. 43. A. 2021; Landesrecht Ba­
den-Württemberg hg. v. Dolde, K .. 16. A. 2021 

BAG-+ Bundesarbeitsgericht 

BagatelJdelikt ist die -+ Straftat von geringer Be­
deutung. Für das B. gilt das-+ Opportunitätsprinzip. 
Bei -+ Vergehen kann die -+ Staatsanwaltschaft -
grundsätzlich mit Zustimmung des für die Eröff­
nung des Hauptverfahrens zuständigen Gerichts -
von der Verfolgung absehen. wenn die -+ Schuld 
des Täters als gering anzusehen wäre und kein öf­
fentliches-+ Interesse an der Verfolgung besteht. Ist 
die -+ Klage bereits erhoben, so kann das 
-+Gericht in jeder Lage das Verfahren unter ähnli­
chen Voraussetzungen mit Zustimmung der Staats­
anwaltschaft und des -+ Angeschuldigten einstellen 
(§ 153 StPO). Zulässig ist auch die vorläufige Ein­
stellung. 
Lit.: Beckmann, W.. Das Bagatelldelikt (Schweiz). 
1982; Hoven. E. Bagatelldelikte, JuS 2014, 975 

BagatelJe (F.) Kleinigkeit 

Bagatellsache ist die Angelegenheit von geringer 
Bedeutung. Verschiedentlich wird sie rechtlich ab­
weichend behandelt. In der Rechtsgeschichte gilt für 
sie die Rechtsregel (lat.) minima non curat praetor 
(Kleinigkeiten besorgt der Gerichtsmagistrat nicht). 
In der Gegenwart bestimmt § 495a ZPO. dass das 
Amtsgericht sein Verfahren nach billigem Ermessen 
bestimmen kann, wenn der Streitwert 600 Euro 
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nicht übersteigt. Auf Antrag muss mündlich verhan­
delt werden und die Entscheidung kann nicht mit 
der-+ Berufung angegriffen wertlen (§ 511 11 ZPO), 
wohl aber evtl. mit einer-+ Verfassungsbeschwerde. 
Lit.: Kw1ze. A., Das arntsgerichtlichc Bagatellverfahren, 
NJW 1997, 2154; Hoven, E .. Bagatelldelikle. JuS 2014, 
975 

Bahn -+ Bundeseisenbahnvermögen 

Bahnpolizei war eine Sonderpolizei der öffentlichen 
-+ Eisenbahnen (Bahnhöfe. Gleise. Züge). die durch 
Gesetz von dem 21.1.1992 in den -+Bundes­
grenzschutz (Juli 2005 Bundespolizei) eingegliedert 
wurde. _. Polizei 

Bande (z.B. § 244 T Nr. 2 StGB) ist die auf aus­
drücklicher oder stillschweigender Vereinbarung 
beruhende, auf eine gewisse Dauer angelegte Ver­
bindung mindestens dreier Menschen w der Bege­
hung mehrerer selbständiger, in Einzelheiten noch 
ungewisser Taten. Mitglied einer B. kann dabei auch 
sein, wer nur eine Gehilfentäligkeit ausführen soll. 
Wer als Mitglied einer B., die sich zu fortgesetzter 
Begehung von -> Raub oder -+ Diebstahl verbun­
den hat. unter Mitwirkung eines anderen Mitglieds 
der B. stiehlt, wird mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu 10 Jahren bestraft. Es genügt für die 
Ausführung einer einzelnen Tat, dalts ein Banden­
mitglied als Täter und ein anderes Bandenmitglied 
in irgendeiner Weise (z.B. Teilnehmer) zusammen­
wirken. Die unmittelbare Tathandlung selbst kann 
dabei durch einen bandenfremden Täter ausgeführt 
sein. Täter eines Bandendelikts (z.B. Bandendieb­
stahl, Bandenhehlerei. Bandenschmuggel) kann 
auch ein an dem Tatort nicht anwesendes Mitglied 
sein. 
Lit.: Sya. A., Der Bandenbegriff im Wandel, NJW 2001, 
343: Rörmau, T., Grundwis~en - Strafrecht - Bandende­
likte, Jus 2013. 595 

Bank (Kreditinstitut, § 1 KWG) ist das 
-+ Unternehmen, dessen lnhaber mindestens eine 
Art von Bankgeschäften (Einlagengeschäft, Kredit­
geschäft. Diskontgeschäft. Finanlkommissionsge­
schäft, Depotgeschäft, Investmentgeschäft. Garan­
Liegeschäft, Emissionsgest:hUft, Geldkuste11gesd1iift, 
Netzgeldgeschäft) in einem Umfang betreibt, der 
einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge­
schäftsbetrieb erfordert. Die B. ist meist Kreditbank, 
Depositenbank, Hypothekenbank (Realkreditinsti­
tut) oder Sparkasse. Alle Banken unterstehen der 
Bankenaufsicht (vgl. KWG). Für das Betreiben 
eines Bankgeschäfts ist eine Erlaubnis erforderlich. 
Beachte lUI Verwendung der Bezeichnungen Bank 
und Sparkasse die§§ 39. 40 KWG. 
Lit.: Gabler Bank-Lexikon, hg. v. Gram/ich 11. a .. 15. A. 
2021; N11issl, D., Bankgeschäftsrecht, 1997; Bieg. H.I 
Krämer. G./Waschb11sd1, G.. Bankenaufsicht, 5. A. 
2021; 81111/e. H.!Zane. AGB-Banken. 5. A. 2019: Auer-



Bankakzept 

/,ach D .. Banken- und \\.crtpapierauf,icl11. 2015: Mün­
chcnl!r Konuncntar Handcl~ge,etzbuch Bank veruag' 
rccllt, 4. A. 2019, Grimeber~. C., Die Bankenhaftung 
bei Kapitalanlagen. 2017 

Bankakzept <M .) i:;t die -. Annahme (bzw. der 
Akzept) eines -+ Wechseh (An. 28 1 WG> durch 
eine-+ Bank. Durch die Verpflichtung 1ur Annahme 
(Gcschäftsbesorgungsvcrlrag lbei Akzeptierung des 
Wechsels für Rechnung des Kunden und 1 lingabe zu 
dem Diskont) oder Darleht:n lbei Aufwendung eige­
ner \.1ittel der Akzeptbankl> wird einem -+Aus­
steller. welcher der Bank gegenüber zur rechtzeiti­
gen Sorge für Deckung verpflichtet ist-, Akzept_kredit 
verschafft. Da-. B. kann der Kunde m111els D1skon 
11crung zur Beschaffung \'On Bargeld oder unmittel­
bar zur Tiigung von Schulden verwenden 
Lit.: K11ielil. II„ Das pnma Bankakzept. 1965 

llankbürgschaft ist die (1m Falle de-. § 108 1 ZPO 
notwcndigerwcio;e schriftliche. unwiderrufliche. 
unbedingte und unbefristete,) von emer Bank als 
Burgen gegebene (. selbstschuldnensche) BUrg­
schaft. 
l.it.: Rieda. J Die Bankbürg;;chaft. 7. A. 2010 

Bankeinla~e ist die von cmem Kreditinstitut als 
• Darlehen oder in ähnlicher Weise von einer Viel-

1ahl von Geldgebern auf Grund typisierter Verträge 
(u a bargeldloser Zahlungsverkehr) cntgegen~e­
nommene Geldeinlage. Die B. ist entweder S1chtem­
lage. Tem1ineinlage oder Spareinlage Die Annahme 
von Geld ab ß. ist ein Bankgeschäft. 
l.it: Bruu1c/1. A„ Einleger.chul7 bei Bankeinlagen. 
1982 

Bankgeheimnis ist da' durch die An. 2. 12 GG 
geschützte. von einer Bank gewahrte und zu wah· 
rende Geheimnis der ihr bekannten geldlichen Ver­
hältnisse cmes Kunden. Au'> -+Treu und Glauben 
(Banhenrag) (vgl. auch ~ 383 ZPO) hat die Bank 
die Verpflichtung, grundsäl/ltch gegenüber jeder­
mann alle einen Kunden betreffenden, ihr aus der 
Verbindung mit diesem bekannt gewordenen Tatsa­
chen geheim 1u halten (1.. B Stand und Bewegung 
der Konten. Bilanz). Von der Finanzvcmaltung wird 
das B. rechtstatsächlich grundsävlich anerkannt. 
doch kann sich die Bank gegenübe1 der --. Staats­
anwaltschaft oder gegenüber dem ·• Ennittlungs­
nchter nicht auf das B berufen. 
Lit: Bankgeheimnis und Bankau,J....unft in der Praxis, 
bcarb. v. Ge11n1, M. u.a„ 6. A. 2000: l/11hmann, M„ Die 
verfassungsrechtliche Di111cnsion d~s Bankgeheimnis­
ses, 2002. IW1:11er. II., ßankgehe1mnl', NJW 2004, 
3230: 

Bankgeschäft --. Bank 

Bankkonto ist der Teil der Buchführung einer Bank, 
welcher der wenmäßigen Erfassung der Geschäfts­
vorfälle rn1~chen Bank und Kontoinhaber dient. Em 
akll\es Konto stellt eine Forderung des Bankkunden 
gegen die Bank dar, ein passives Konto eine Forde 
nmg der Bank gegen den Kontoinhaber. Grundlage 
des Bankkontos ist regelm!ißig ein Bankvertrag. 
Lil'. Look. t-: rnn/Hiijjer. U. Rechhfragen 1um Bant.:­
konto. 4. A. 2000 
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Banknote ist das von der zuständigen Bank am.ge­
gebene. auf emen bestimmten, runden Betrag von 
Währungseinheiten lautende Papiergeld (Europfü­
sche Zentralbank für Euro). Die B. ist unbeschränk­
tes gese11liches -+ Zahlungsmittel Eine Ernli\­
sungl>ptlicht in Währungsmetallgeld be'>teht mcht 
(mehr). 

Bankornat i'>t der Bankgeschäfte ausführende Au­
tomat. Seme Vorgänge sind grundsätt.lich von dem 
Bankvertrag umfa~sl. Ocr Missbrauch eines Ban­
kornaten ist m der Regel als-+ Betrug stralbar 
Lit.: Ru.rn•11sd111ck. V.. Die Auszahlung von Bargeld an 
Autom:nen. 2002 

Bankrecht l'>t die Ge„amtheit der die -+ Bank und 
ihre Geschäfte betreffenden Rechtssätze. 
Lit.: Bank und Kapitalmarktrecht. hg. v. Witig, A„ 
4. A. 2011, Clwuse11, C.. Bank- und ßör,cnrecht. 5. A. 
2014: Bankrechts-Handbuch. hg. v. Schimamky. II. 
u.a„ S. A. Bel 1 ff. 2017 .. Eiruele, D .. Bank- und Kapi­
talmarktrecht. 4. A. 201!L Bankrechts-Kommentar. hg. 
v. Langcnbucher. K. u. a„ 3. A. 2020; Srac:k111w111. N„ 
Aktuelle Rechtsprechung 1um Bankrecht, NJW 20 J 8. 
2366; Münchener AnwalL~handbuch Bank- und Kapi­
talmarktrecht. hg. v. fondrich. A. u. a .. 2. A. 2017 

Bankrott (banca IF.J roua [italienisch 1 zerbrochene 
Bank) ist das Unvermögen eines Schu ld~ers. seine 
Gläubiger 1u befriedigen. Wer bei -+ Uberschul­
dung oder bei drohender oder eingetretener + Zah­
lungsunfähigkeit besummte verschleiernde Hand­
lungen vornimmt, ist in dem Strafrecht wegen B. zu 
bestrafen (§§ 283 f. StGB). Yerfohrensmäßig ange­
messene Folge der Zahlungsunfähigkeit ist das 
-+ Insolvenzverfahren 
Lit.: Schlüd1ter. E .. Der Grenzbereich 1w1schen Bank­
rot1del1li.ten und unternehmerischen Fchlentschc1dun­
gen. 1977: Staatsbankrott als Rechtsfrage. hg. v. IA.•wi11-
ski. K 1·, 2011 

Bann ist m dem miuelalterlichen deutschen Recht 
die Möglichkeit eines Amtsträgers, -+ Gebote und 
-+Verbote unter Androhung gewichtiger Rechtsfol­
gen für den Fall der Nichtbeachtung auszusprechen. 
m dem • Kirchenrecht der Ausschluss aus der 
Kirche. 
Lit.. KbMa. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher RechtsgcschiclHe, 6. A. 2020 (ln1crnct) 

bar (AdJ.) rcm. unmittelbar 

Bargebot (~ 49 ZVG) ist der von dem Ersteher m 
dem Vencilungstcrmin einer -> Zwangsversteige­
rung bar oder vorher durch Überweisung oder Ein­
zahlung zu entrichtende Becrag. der aus dem zur 
Deckung der Kosten und weiterer benannter An­
sprüche bestimmten Teil des geringsten -+ Gebots 
und dem das geringste Gebot übersteigenden Betrag 
des -+ Meistgebots 1.usammengeset1t ist. 

Bargeld ist das Mü111geld und da' Papiergeld. das 
seit dem 3. Jt. n. Chr. zwecks Vereinfachung von der 
Wirtschaft und zwecks Überwachung von dem Staut 
zunehmend wrückgedrängt wird. 
Lit.: BlaKhc:.ok. AP.>d1111idt. K .. Geldrecht <*§ 244-248 
rsGBJ>. 199s 
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Barka uf (Handkaut) ist der ---+ Kauf. bei dem Ab­
schluss des ---+ Kaufvertrags (Verpfüchtungsge­
schäft) und - Erfüllung des Kaufvertrags (Erfü1-
lungsgeschäfte durch Übereignung der Kaufsache 
bzw. Übertragung des sonstigen Kaufgegenstands 
und Übereignung des Kaufpreisgelds) äußerlich 
ununterscheidbar zusammenfallen(, aber juristisch 
doch getrennt bleiben). 

Barscheck ist der _.. Scheck, der von dem Bezoge­
nen bar zu bezahlen ist, in Gegensatz zu dem durch 
Gutschrift auf ein Bankkonto einzulösenden 
- Verrechnungsscheck. 

Bar zahlung ist die - Zahlung durch -+ Über­
eignung von Geldstücken (Bargeld) nach den 
§§ 929ff. BGB (1994 79 Prozent der Zahlungsvor­
gänge in Deutschland, 2001 69 Prozent, 2014 53 
Prozent, vor allem Lebensmitteleinzelhandel). 
Lit.: Köbler. G„ Schuldrecht, 2. A. 1995 

Basis (F.) Grundlage 

Basiszinssatz (§ 247 BGB, ursprünglich 3.62 Pro­
zent. danach von der Verschuldung fördernden Poli­
tik aus unmittelbarem Eigeninteresse der Umvertei­
lung bewusst immer stärker erniedrigt, 1.1.2016 -
0,88 Prozent. halbjährliche Abänderung möglich, 
Anknüpfung an den Zinssatz der jüngsten Hauptre­
finanzierungsoperation der Europäischen Zentral­
bank vor dem ersten Kalendertag des für die Anpas­
sung maßgeblichen Halbjahrs)-+ Diskontsatz 
Lit.: Coe11, C.. Der negative Basiszinssatz nach § 247 
BGB, NJW 2012, 3329 

BAT -> Bundesangestelltentarifvertrag (bis 1.10. 
2005). -+Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
Lit.: Kuner. M„ Arbeitsrecht und BAT, 2004 

Batterie (F.) ist die Zusammenschaltung mehrerer 
gleichartiger technischer Geräte oder elektrochemi­
scher Elemente vor allem zwecks Stromversorgung. 

Batterieverordnung ist die seit 1.10.1998 geltende. 
zu dem 1.12.2009 durch das Batteriegesetz abgelös­
te Verordnung, die Verbraucher verpflichtet, ver­
brauchte Batterien bei Händlern oder Sammelstellen 
abzugeben und Hersteller und Händler verpflichtet, 
verbrauchte Batterien unentgeltlich anzunehmen. 

Lit.: Fricke, L, Die Batterieverordnung, 2000; Ahlha11s. 
M„ Das Batteriegesetz 2021, 2021 

Bau ist die künstlich geschaffene Behausung oder 
die sonstige, meist einer Unterbringung dienende 
Anlage. 
Lit.: Heiermann, W./Fmnke, H./Knipp, B„ Baubeglei­
tende Rechtsberatung. 2002; Dankert, E./Enge/hardt. 
W., Bautechnische Fachbegriffe von A-Z, 2. A. 2004 

Bauabnahme ---+ Bauaufsicht 

Baua bzugsteuer (§§ 48ff. EStG) ist die von dem 
Auftraggeber (juristische Person des öffentlichen 
Rechts, Unternehmer) einer Bauleistung in Deutsch­
land ab 1. Januar 2002 einzubehaltende und an das 
Finanzamt abzuführende Steuer in Höhe von 15 

Baugenehmigung 

Prozent der an Bauunternehmen zu zahlenden Be­
träge. Eine Ausnahme gilt nur, wenn das Bauunter­
nehmen von dem Finanzamt eine Freistellungsbe­
scheinigung erhalten hat oder ein Bagatellfall 
vorliegt. Außerdem ist der Vermieter von nicht mehr 
als zwei Wohnungen privilegiert. 
Lit.: Beck, H./Girra. H„ Bauabzugsteuer, NJW 2002, 
1079: Hild, D„ Die Bauabzugsteuer, 2004 

Bauaufsich t ist die amtliche Überwachung der 
Errichtung. Änderung oder Beseitigung baulicher 
Anlagen gemäß dem ---+ Bauplanungsrecht und dem 
-+ Bauordnungsrecht. Erst nach Erteilung eines 
Schlussabnahmescheins (Bauabnahme im öffent­
lich-rechtlichen Sinn) darf ein genehmigungspflich­
tiges Bauwerk in Betrieb genommen werden. 

Lit.: Jade, H.. Bauaufsichtliche Maßnahmen. 4. A. 2012 

Bauer ist in dem älteren deutschen Recht der un­
terste, breiteste, Landwirtschaft treibende. seit dem 
Hochmittelalter als solcher infolge Aussonderung 
der Bürger und Ritter erkennbare Berufsstand der 
Bevölkerung, dessen Angehörigenzahl seil der Bil­
dung von Städten allmählich und seit der Industriali­
sierung des 19. Jh.s sowie der Maschinisierung des 
späteren 20. Jh.s sehr stark abgenommen hat. 
Lit.: Küb/er. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Bauernbefreiung ist in der Rechtsgeschichte die 
Befreiung der -+ Bauern aus der in dem Frühmittel­
alter ausgebildeten grundherrlichen Abhängigkeit 
nach der französischen Revolution von 1789 (z.B. 
Stein-Hardenbergsche Reformen in Preußen 1807/ 
1810). 
Lit.: Kobler, G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Bauernkrieg ist in der Rechtsgeschichte der zu 
Beginn der Neuzeit (vor allem 1525) von den Bau­
ern gegen die Grundherren (weitgehend erfolglos) 
geführte Krieg. 
Lit.: Franz. G„ Der deutsche Bauernkrieg, 12. A. 1984 

Baufreiheit ist die Freiheit, ein -> Grundstück zu 
bebauen (str.). Sie ergibt sich als Grundsatz aus 
Art. 14 GG. Tatsächlich ist sie durch öffentlich­
rechtliche und privatrechtliche (nachbarrechtliche) 
Vorschriften sehr eingeschränkt. 
Lit.: Broy-Billow, C., Baufreiheit und baurechtlicher 
Bestandsschutz, 1982; Leisner. R., Baugebot und Bau­
Creiheit, 2009 

Baugenehmigung ist in dem Verwaltungsrecht die 
Feststellung der zuständigen -+ Behörde (Landkreis. 
kreisfreie Stadt), dass einem - genehmigungsbedürf­
ligen - Bauvorhaben aus dem zur Zeit ihrer Ertei­
lung geltenden Recht keine Hindernisse entgegen­
stehen. Die B. ist ein auf -+ Antrag (Bauantrag) 
ergehender und damit mitwirkungsbedürftiger fest­
stellender - Verwaltungsakt, der die formelle 
baurechtliche Voraussetzung eines Bauvorhabens 
darstellt, so dass die Errichtung eines genehmi­
gungspflichtigen Bauwerks ohne die erforderliche 
Genehmigung dieses formell rechtswidrig macht. 
Die B. ist eine - Erlaubnis gegenüber einem 
-+ Verbot mit Erlaubnisvorbehall. Sie muss erteilt 



Baugesetzbuch 

werden. wenn das Bauvorhaben in jeder Hinsicht 
den materiellen baurechtlichen Bestimmungen ent­
spricht. Tn dem Geltungi.bereich eines --> Bebau­
ungsplans ist ein Vorhaben bauplanungsrechtlich 
zulässig. wenn es dem Plan nicht widerspricht. Bau­
ordnungsrechtlich ist die Übereinstimmung mit den 
jeweiligen ßauordnungsvorschriflen erforderlich. 
Mit der Bauausführung darf nach Unanfechtbarkeit 
oder Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit be­
gonnen werden. Widerspruch und Anfcchtung!iklage 
gegen die B. haben grundsätzlich keine aufschie­
bende Wirkung. Ist ein Bauvorhaben ohne B. ver­
wirklicht worden und entspricht es nicht den mate­
riellen baurechtlichen Bestimmungen, so muss mit 
einer Abbruchverfügung gerechnet werden. Ist es 
m:itcricll baurechtlich unbedenklich, so kann Cl> 

formell baurechtlich auch nachträglich genehmigt 
werden. 
Lit.: Ha111h, M„ Vom Bauleitplan zur Baugenehmigung, 
13. A. 2019: Frenz, W., Der Baugenehmigungsanspruch, 
JuS 2009. 902; Anders, D„ Der Umfang der Rechtmä­
ßigkcitsprüfung im Baugenehmigungsverfährcn. JuS 
2015. 60.t; Li11d11er. J. u. a„ Die Baugenehmigung, JuS 
2015,226 

Baugesetzbuch ist das das ältere Bundesbaugesetz 
für den Bereich des Baurechts und das Städtebau­
förderungsgesetz zu dem 1.7.1987 ablösende Bun­
desgesetz von dem 8.12.1986. Es enthält allgemei­
nes Städtebaurecht (Bauleitplanung, Sicherung der 
Bauleitplanung, Regelung der baulichen und sonsti­
gen Nuuung, Entschädigung, Bodenordnung, Ent­
eignung. Erschließung und Maßnahmen für den 
Naturschutz) und besonderes Städtebaurecht sowie 
sonstige Vorschriften (z.B. Wertermittlung, Zuslän­
digkeit, Verwaltungsverfahren). Zu dem l.l.l 998 
trat es unter gewissen Abänderungen auch für Bran­
denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen in Kraft. 

Lit.: Baugesetzbuch, hg. v. Säjker. W., 52. A. 2021; 
Ernst, WJlinlwhn. W./Biele11berg. W.!Krawwerger. M„ 
B:iugeset.7buch (Lbl.). 2021; Ba11is, U./Krautwerger. 
M./Löhr. R„ Baugesetzbuch. 15. A. 2021; Baugesetz.­
buch. hg. v. Schrädter. W., 8. A. 2013; Jarass, H./Kme111. 
M„ Baugesetzbuch. 3. A. 2021: Baugesetzbuch. hg. v. 
Spa11nowski/Uech1ri1z. 3. A. 2018 

Baugestaltung (F.) Gestaltung von Bauten 

Baugestaltungsrecht -+ Bauordnungsrecht 

Baukosten (F.PI.) Kosten von Bauten 

Baukostenzuschuss ist die zu den Baukosten bei­
tragende Zahlung des -+ Mieters an den 
-+ Vennieter in Hinblick auf das Mietrecht in einem 
zu errichtenden oder zu ändernden Gebäude. Ein B. 
für Wohnungen, der nicht zurückbezahlt werden soll 
(verlorener B.), ist unzulässig. Der B. wird meist 
durch Mietaufrechnung in Teilbeträgen getilgt. 

Ba ula nd ist das mit baulichen Anlagen bebaubare 
Grundstück in Gegensatz zu dem Freiland. 
Lit.: Kyrein, R„ Baulandentwicklung. 2000; Reinhardt. 
W., Nachhall!gkeit der dörnichen BaulandentwickJung, 
2005 
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Ba ula ndsache (§§ 217 ff. BauGB) ist die Angele­
genheit auf den Gebieten de:. Enteignungsrechts, des 
Umlegungsrechts und Grenzregelungsrechts sowie 
des dazugehörigen Entschädigungsrechts. Für Bau­
landsachen werden bei den -+ Landgerichten be­
sondere --> Kammern (mit zwei Berufsrichtern des 
Landgerichts und einem Berufsrichter des Verwal­
tungsgerichts), bei den -+ Oberlandesgerichten 
besondere _. Senate gebildet. Sie entscheiden über 
die Anfechtung der Baulandsachen betreffenden 
--> Verwaltungsakte. 

Lit.: Dieterich. D„ Baulandumlegung, 5. A. 2006 

Haulast ist das sich nicht bereits aus öffänlJicb­
rechlJichen Vorschriften ergebende. also freiwillig 
gegenüber der Bauaufsichtsbehörde übernommene. 
ein Grundstück betreffende Tun, Dulden oder Unter­
lassen eines Eigentiimers (z.B. Eigentümer B erklärt 
sich bereit, dem Bauherrn A die Zufahrt zu ermögli­
chen. damit die Baugenehmigungsbehörde die Bau­
genehmigung trotz des grundstücksbezogenen Ge­
nehmigungshindernisses der fehlenden Zufahrt 
erteilen kann). Daneben ist B. die Verpflichtung zur 
Tragung der Instandhaltungskosten eines Gebäudes 
(z.B. Kirchenbaulast) oder einer Stntße (Straßenbau­
last). 

Li1.: Lindner. D„ Baulasten :in kirchlichen Gebäuden, 
1995: Wem:el, G„ Baulasten in der Praxis, 4. A. 2021 ; 
Mee11demum11, D„ Die öffemlich-rechlJiche Baulast. 
2003 

Baulastenverzeichnis ist das auf Landesrecht beru­
hende VerLeichnis der (öffentJich-rechtJichen) 
-+Baulasten. 

Bauleistung (F.) ist die Leislllng bei dem Bau und 
von Bauten. 

Ba uleistungsversicherung ist die Versicherung 
gegen unvorhersehbare Schäden bei der Bauleis­
tung. 

Lit.: Rehm. R./Frömel. D„ ABN/ABU-Kommentar zur 
Bauleistungsversicherung. 3. A. 2009 

Bauleitplan ist der die bauliche und sonstige Nut­
wng der Grundstücke vorbereitende Plan. Er ist ein 
Mittel zu der ErflilJung der Aufgaben der -->Bau­
leitplanung und entweder --> PUichennutzungsplan 
(vorbereitender B.) oder --> Bebauungsplan (ver­
bindlicher B.) (§ l BauGB). Der Bebauungsplan 
wird von der --> Gemeinde als --> Satzung erstellt 
und ist von der höheren VerwaJtungsbebörde zu 
genehmigen (§§ 8 ff. BauGB). 

Lic.: Ha111//, M„ Vom Bauleitplan zur Baugenehmigung. 
13.A.2019 

BauJeitplanung ist die zu der Ordnung der städte­
baulichen Entwicklung in Stadt und Land geschaf­
fene, durch den -. Bauleitplan (Flächennutzungs­
plan, Bebauungsplan) erfolgende Planung. 

Lit.: liangarter. E., Bauleitplanung, 5. A. 2006; Span­
nowsky. \Y.. Lärmschurz in der Bauleitplanung, 2003 

Baulinie ist die in dem ---. Bebauungsplan als 
Rechtsetzung festgelegte Linie, durch welche die 
bebaubare Fläche eines Grundstücks gekennzeichnet 
wird(§ 9 BauGB). 
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Baumangel -+ Bauprozess, Werkvertrag 
Lit.: Gtmte11/Kindereit, Typische Baumängel. 3. A. 
2019: Anspruche bei Mängeln und Fehlern am Bau, 
2011; Ma/ly, A .. Beweissicherung von Baumängeln. 
NJW 2017. 1091 

Baunutzung (F.) Nutzung von Bauten 

Baunutzungsverordnung ist die -+ Verordnung zu 
der generellen Regelung der Art und des Maßes der 
baulichen Nutzung (z.B. Kleinsiedlungsgebiet, 
Wohngebiet. Dorfgebiet. Mischgebiet. Kerngebiet. 
Gewerbegebiet, Industriegebiet, Sondergebiet) so­
wie der Bauweise und der iJberbaubaren Grund­
sllicksfläche, deren konkrete Festlegungen durch 
den -+ Flächennutzungsplan und den -+ Bebau­
ungsplan erfolgen. 
Lit.: Fickerr. H.!Fieseler. ff„ Baunutzungsverordnung, 
12. A. 2014: König!Roeser!Stock, Baunutzungsverord­
nung, 4. A. 2019; Spamiowsky, W.!Hom111a1111, G./ 
Kämper. G. Baunutzungsverordnung. 2018, 2. A. 2021 

Bauordnung ist materiell die rechtliche Ordnung 
der Bauvoraussetzung, Baugestaltung und des Bau­
verfahrens für bauliche Anlagen und fonnelJ das 
djese Ordnung betreffende (landesrechtliche) -+ Ge­
setz. 
Lit.: Jiide. H., Musterbauordnung MBO 2012, 2013 

Bauordnungsrecht ist das Recht der Gefahrenab­
wehr in dem Bauwesen. Es umfasst auch das Bau­
gestaltungsrecht. das ilie ästhetische Ausgestaltung 
baulicher Anlagen nach dem Maßstab des ästheti­
schen Empfindens des Durchschnittsmenschen re­
gelt. Das B. geht von der -+Baufreiheit aus. 
schreibt aber für die praktisch wichtigsten Fälle eine 
--> Baugenehmigung vor. 
Lit.: Volpert, R„ Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, 
2003: Handbuch Bauordnungsrecht, bg. v. Reiche/, G.I 
Schulte, 8„ 2004: Lindner. J., Formelle und materielle 
Illegalität bei bauordnungsrechtlichen Eingriffen. JuS 
2014. 118 

Bauplanung (F.) Planung von Bauten 

Bauplanungsrecht ist allgemein das Recht der 
Planung baulicher Anlagen. -+ Bauleitplanung 
LiL: Volpert. R„ Bauplanungs- und Bauordnungsrecht, 
2003 

Baupolizei ist die frühere Tätigkeit der-+ Polizei in 
dem Bauwesen, die bei der Entpolizeilichung der 
Verwaltung durch die Tätigkeit von -+ Ordnungs­
behörden ersett.t wurde. 
Lit.: Köhler. G„ Deutsche Rechu.ge~chichte, 6. A. 2005 

Bauprozess ist der Zivilprozess in Bausachen. 
Lit.: Werner. U.!Pasto1; W.. Der Bauprozess. 17. A. 
2020: Schoof~. 0„ Bauvertrag und Bauprozess, 2007 

Baurecht ist objektiv die Gesamtheit der sich auf 
die Zulässigkeit und die Grenzen, die Ordnung und 
die Förderung der Errichtung und wesentlichen 
Veränderung von baulichen Anlagen sowie auf deren 
bestimmungsgemäße Nutzung beziehenden Rechts­
sätze. Das B. ist ein Teil des besonderen -+ Ver­
waltungsrechts. Es umfasst vor allem die -+ Bauleit­
planung. die -. Bauordnung und die --> Bodenord-

Bauträger 

nung. Es ist teils -+ Bundesrecht (Baugesetzbuch), 
teib -+Landesrecht (Landesbauordnung). Subjektiv 
ist B. das einzelne Recht eines Bauwerbers, eine 
bauliche Anlage zu eITichten, wofür -+ Baufreiheit 
und -+ Bauaufsicht gelten. In dem Privatrecht ist 
das den Bau von Gebäuden betreffende Recht 
Schuldrecht (Werkvertrag).-. Bauprozess 
Lit.: Lochei; H„ Das private Baurecht, 8. A. 2011. 9. A. 
2022; Voßkuhle, A., Das baurechtliche Rücksichtnah­
megcboi. Jus 2010, 497: Oberha11se1; /.,Praxisleitfaden 
Privates Baurecht, 2010; Witt/er. J. u. a„ Die Entwick­
lung des privaten Baurechts. NJW 2018. 19: Privates 
Baurecht, hg. v. MesserschmidtNoit. 4. A. 2021: Wie· 
tashcim, M. v„ Privates Baurecht, 4. A. 2021; Ziekow, 
J., Handbuch des Fachplanungsrechts, 2. A. 2014. 3. A. 
2022: Knijfka, R.!Koeble. W., Kompendium des Bau­
rechts. 4. A. 2014 

Bausache ist die einen Bau betreffende Sache oder 
Angelegenheit. 
Lit.: Prozesse in Bausachen. hg. v. Motzke, G. u. a„ 
3. A. 2018 

Bauschein ist die die -+ Baugenehmigung verkör­
pernde -+ Urkunde. die von dem Baubeginn an zur 
Einsicht an der Baustelle bereitliegen muss. 

Bausparkasse (§ 1 BauSparkG) ist die das Bau­
spargeschäft betreibende Sparka-;se (rechtstatsäch­
lich in der Bundesrepublik Deutschland etwa 25). 
Bei ihr bringt eine Vielzahl von Personen auf Gmnd 
von Bausparverträgen durch Sparlcisn1ng Geld auf. 
von welchem dem einzelnen Sparer nach Erfüllung 
bestimmter Mindestvoraussetzungen (meist Anspa­
ren von rund 40 Prozent der Bausparvertragssum­
me) in bestimmter zeillicher Reihenfolge zinsgüns­
tige -+ Darlehen (meist 60 Prozent der Bauspar­
vertragssumme) zu -+Wohnungsbau wieder zur 
Verfügung gestellt werden. Die B. ist oft als 
-+ AkliengeseUschaJt organisiert, kann aber auch in 
öffentlich-rechtlicher Rechtsform betrieben werden. 
Seit dem t.u Lasten aller Sparer vor allem die Staats­
schulden begünstigenden aJJgemeinen Zinsenverfall 
zu Beginn des 3. Jt.s n. Chr. ist das Geschäft der 
Bausparkassen schwieriger. 
Lit.: Schäfer. O.!Cirpka. E.IZR/111der. A„ Bausparkas­
sengesetz. 5. A. 1999; Nicko/a11s. F.. Bauspargeschäfte, 
2000 

Bausparvertrag ...... Bausparkasse 

BausteUe ist die örtliche Stelle. an der eine bauliche 
Anlage errichtet oder verändert wird. 

Baustellenverordnung ist die auf dem Arbeits­
schutzgesetz beruhende Rechtsverordnung betref­
fend die Arbeitssicherheit auf (größeren) Baustellen. 
Lit.: Schach, R., Untersuchung zur Umsetzung der Bau­
stellenverordnung. 2006: Ko//mer. N„ Baustellenverord­
nung. 3. A. 2021 

Bauträger ist die ein Bauvorhaben in dem eigenen 
Namen für eigene oder fremde Rechnung durchfüh­
rende Person. 
L1t.: Mnrcks, P., Makler-und Bauträgerverordnung, 10. A. 
2019; Bast)'. G„ Der Bauträgervertrag, 10. A. 2021; 
Heuer, R. u. a .. Die EntwickJung des Bauträgerrechts. 
NJW 2015, 2086: Bauträgerhaftung. hg. v. ESWI D, 2017 



Bauüberwachung 

Bauüberwachung -+ Bauaufsicht 

Bauvertrag (M.) Vertrag über dje Errichtung eines 
Bauwerks 

Bauvertragsrecht ist die Gesamtheit der für Verträ­
ge über Bauwerke geltenden Rechtssätze. 
Lit.: Knijfka, R„ Bauvertragsrecht, 3. A. 2018; Omlor. 
S„ Aktuelles Ge~etzgebungsverfahren - Neukodifizie­
rung des Bauvertragsrechts, JuS 2016, 967: Dammert, 
8. u.a., Das neue Bauvertragsrecht, 2017; Hödl, M„ 
Das neue Bauvertragsrecht, 2018; Leinemann, R.IT<i.1es. 
J„ BGB-Bauvenragsrecht, 2018; 0111/01; S„ Der neue 
Verbraucherbauvertrag, NJW 2018, 817; Bauvertrags­
recht, bg. v. Le11pertdPre11ssner/Sie11z. 2018 

Bauvoranfrage ist die eine -+ Baugenehmigung 
eines Bauvorhabens vorbereitende Anfrage (eines 
Bauwerbers) an die für die -+ Bauaufsicht zuständi­
ge Behörde. 

Bauwerk (§ 648 BGB) ist die unbewegliche, durch 
Verwendung von Material und Arbeit in Verbindung 
mit einem-+ Grundstück hergestellte Sache. 
Lit.: Jacob)'. F., Der Begriff des Bauwerks am Bei~piel 
einer Photovoltaikanlage, NJW 2016, 2848 

Bauwich ist der zum Schutz des -+Nachbarn von 
der (landesrechllichen) -+ Bauordnung vorgeschrie­
bene Abstand zwischen Bauwerk und Grundstücks­
grenze. 

Bayerisches Oberstes Landesgericht (vgl. §§ 8ff. 
EGGVG, An. 18 ff. BayAGGVG) war das zu dem 
30.6.2006 (aus Kostengründen?) zu Gunsten der 
drei Oberlandesgerichte Bayerns aufgelöste oberste 
Landesgericht Bayerns, das zu dem 15.9.2018 wie­
derbelebt ist. 

Lit.: Das Bayerische Oberste Landgericht. Geschichte 
und Gegenwart, 1993 

Bayern isl das in dem Südosten gelegene 
-+Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. 
Seine -+ Verfassung stammt von dem 2.12.1946. Es 
ist (nach der 1946 in der Besatwngszone Frank­
reichs erfolgten Abtrennung der linksrheinischen 
pfaJz nur noch) in sieben Regierungsbezirke geteilt. 

Lit.: Köhler. G„ Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; Ziegler. G./J'remel, K., Verwal­
tungsgesetze des Freistaates Bayern (Lbl.), 2021; 
Staat5- und Verwaltungsrecht Bayern, hg,, v. Bauer. 
H./Schmidt, R„ 28. A. 2021; Becker u.a., Offentliches 
Recht in Bayern, 7. A. 2017. 8. A. 2022 

Beamtenhaftung(§ 839 BGB) ist die Haftung eines 
(beamtenrechtlichen) -+ Beamten für die Schädi­
gung eines Dritten durch schuldhafte Verletzung 
einer diesem gegenüber obliegenden -+ Amts­
pflicht Sie ist in dem hoheitlichen Bereich (für alle 
haftungsrechtlichen Beamten) von dem -+ Staat 
übernommen, so dass der Beamte dem Dritten ge­
genüber hier überhaupt nicht einstehen muss 
(Art. 34 GG). Voraussetzungen der B. sind der Be­
amte, die Verleczung einer einem Dritten gegenüber 
bestehenden Amtspflicht in Ausübung des Amtes. 
Rechtswidrigkeit, Verschulden. kausaler und adä­
quater Schaden sowie das Fehlen eines Ausschluss-
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grunds (Subsidiarität. Nichtabwendung). Seinem 
Dienstherrn muss der (beamtenrechtliche) Beamte 
für den aus einer vorsätzlichen oder grob fahrlässi­
gen Pflichtverletzung entstandenen Schaden einste­
hen (§ 48 BeamtStG, § 78 BBG). -+ Amtshaftung, 
-+ Staat<;haftung 

Beamtenrecht ist das die Rechtsverhältnisse der 
-+ Beamten regelnde Recht. Es ist ein Teil des be­
sonderen -+ Verwahuugsrechts. Es ist teils -+ Bun­
desrecht (GG, Beamtenstatusgesetz, Bundesbesol­
dungsgesetz, Beamtenversorgungsgesetz, BBG für 
Bundesbeamte), teils -+ Landesrecht der einzelnen 
Bundesländer. Seinen Kernbestand bilden die her­
gebrachten -+ Grundsätze des Berufsbeamtentums 
(Art. 33 V GG). 
Lit.: Sch11elle11bach, H./Bodcmowitz. J„ Beamtenrecht in 
der Praxis. 10. A. 2020; Leppek, S„ Beamtenrecht, 
13. A. 2019; Baßlsperger, M./labenski. S„ Beamten­
recht, 2011; Reich, A„ Beamtenversorgungsgesetz. 2. A. 
2019: Schmidt, T, Beamtenrecht. 2017 

Beamtenrechtsrahmengesetz war das von dem 
-+ Bund ia Ausübung seiner -+ Rahmenkompetenz 
geschaffene, das Landesrecht vereinheitlichende 
Rahmengesetz für das Beamtenwesen ( 1 . 7 .1957). Es 
befasste sich etwa mit Ernennung, Laufuahn, Ab­
ordnung, Versetzung usw. Seine Vorschriften galten 
teilweise unmittelbar (z.B. Rechtsweg für Klagen 
des Beamten). Zu dem 1.4.2009 wurde es durch das 
Gesetz zur Regelung des Statusrechts der Beamtin­
nen und Beamten in den Ländern (Beamtenstatusge­
setz von dem 17 .6.2008) ersetzt. 

Beamtenstatusgesetz ist das ab 1. April 2009 gel­
tende, das Beamtenrechtsrahmengesetz ersetzende 
und neue bundeseinheitliche Strukturen für die be­
an1tenrechtlichen Angelegenheiten von Landesbe­
amten und Kommunalbeamten schaffende Bundes­
gesetz. 

Lit.: Reich, A„ Beamtenstatusgesetz. 3. A. 2018 

Beamtenverhäl tnis ist das zwischen dem Dienst­
herrn (Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbän­
de, sonstige Körperschaften, Anstalten und Stiftun­
gen des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähig­
keit) und dem -+ Beamten bestehende öffentliche 
-+ Dienst- und Treueverhältnis. Es kann nur unter 
besonderen Voraussetzungen begründet werden (§ 3 
BeamtStG, § 7 BBG, u. a. in der Regel Deutscher 
gemäß Art. 116 GG, Gewähr für das Eintreten für 
die freiheitJich-demokratische Grundordnung, An­
trag. Vorbildung und Ausbildung). Es beginnt auf 
Grund -+ Ernennung. Es verpflichtet den Beamten 
zu -+ Diensten und -+ Treue, den Dienstherrn zur 
Leistung von Dienstbezügen und -+ Fürsorge. Es 
endet durch Tod, Eintritt oder Versetzung in den 
-+ Ruhestand, -+ Entlassung, Verlust der Beamten­
rechte und Entfernung aus dem Dienst (§§ 21 ff. 
BeamtStG). 

Li1.: Pliickhahn, D„ Beendigung des Verwaltungsver­
hältnisses, 1999 

Beamter (vgl. §§ 1 ff. BeamtStG, BBG) (beamte11-
rechtlicher Beamter) ist. wer unter Aushändigung 
einer - die Worte unter Berufung in das Beamten-
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verhältni'> enthaltenden -+ Urkunde bei einer 
juristischen -+ Person des öffentlichen -+ RechL-. in 
das -+ Beamten\'erhältnis als ein öffentlicb-recbt­
liches Dienst- und Treueverhältnis berufen worden 
1s1 Der Beamte kann auf Probe, auf Widerruf. auf 
Zeit oder auf Lebensleit berufen werden. Er erhält 
-+ Dienstbezüge und Für;orge. Er muss Dienste und 
Treue leisten. Für ihn gilt das Beamtenrecht. 
Schleicht er sich ohne Qualifikation in das Beam­
tenverhältnt!> ein, liegt Anstellungsbetrug vor. Übt 
ein dienstunfähig erkrankter B. eine Nebentätigkeit 
aus, schadet dies dem Ansehen der öffentlichen 
Verwaltung. Eröffnet oder betreibt er während des 
mehrjähngen Krankgeschriebenenzustands ohne 
Neben1äl1gkeitsgenehmigung einen eigenen Gewer­
bebetrieb (z.B. einen Verlag), so kann die Entfer­
nung aus dem Dienst oder die Aberkennung des 
Ruhegehalts geboten sein. In dem Strafrecht ist der 
Beamte -~Amtsträger (§ 11 1 Nr. 2 StGB). Politi­
scher B. ist der Beamte, der ein Amt bekleidet, bei 
dessen Auslibung er in fortdauernder Übereinstim­
mung mit den grundsälllichen Ansichten und Zielen 
der ~ Regiernng stehen muss (z.B. Staatssekretär, 
Minis1erialdirektor, Regierungssprecher, General­
bundesanwalt, Bundespressechef u. a.) und daher 
(wegen Fehlens dieser Voraussetzung) jederzeit in 
den einstweiligen -+ Ruhestand versetzt werden 
kann. B in haft1mxsrechtlichem Sim1 (haftungs­
rechtlicher B .. § 839 BGB. Art. 34 GG) ist jeder. 
dem in einem hoheitlichen Bereich ein öffentliches 
-+ Ami b1w. erne öffentliche Aufgabe anvertraut ist. 
mag er auch dienstrechtlich -+ Angestellter oder 
-+ Arbeiter sern (1. B. private Krankenanstalt. be­
handelnder Ar1t). -+ Amti.pflichtverletzung. Staats­
haftung 
Lit.. Meywn, T.. Der haftungsrechtJiche Beamtenbegriff 
am Ziel". JuS 1998, 404; Defren. R .. Der haftungsrecht­
liche Bcam1enhcgrifl. 2002 

bearbeiten (V.) durch Arbeit ändern, verarbeiten 

Bearbeitung -• Verarbeitung 

beauftragt (Adj.) mit einer Aufgabe betraut 
Lit.: /-leit111u1111, S .. Für jedes Problem ein Beauftragter?, 
NJW 1996. 904 

beauftragter Richter -+ Richter 

Bebauung (F) Veränderung durch Bauwerke 

Bebauungsplan ist der regelmäßig aus dem 
-+ Fliichennul/ung,plan zu entwickelnde verbindli­
che „ Bauleitplan. Er enthält - für jeweils verhäJt­
nismäß1g kleine Gemeindeteile - die rechtsverbind­
lichen Feshetzungen (Bauland. Art und Weise der 
Bebauung) für die städtebauliche Ordnung. Er wird 
von der + Gemeinde als -+ Satzung beschlossen 
(§§ 8fl. BauGB). Er ist eine-+ Rechtsnonn. so dass 
er der verwaltungsgenchtlichen -+ Normenkontrolle 
unlerliegt. Er kann von einem Eigentümer eines 
ein1elnen Grundstücks grundsätzlich nicht verhin­
dert werden. Er ist q11alifi'-ierter B. - in Gegensatz 
tu einem einf"chen B. -. wenn er mindestens den in 
§ 30 BauGB beschriebenen Inhalt hat Die Prüfung 
eines Vorhabens richtet sich dann ausschließlich 

ßcdingungsfeindJichkeit 

danach, ob es den 1-"c!'ll\lellungen des Planes - nicht 
auch. ob cs den §§ 34. 35 BauGB - ent<tprichL 
L11" S11ier. B .. Ocr Bchauung~plan, 5. A 2015: Voßkuh­
le. A u. a .. Grundw"'en - Offentliches Recht - Der 
Bebauungsplan, JuS 2014. 1074: LcmAe. R .. Der Be­
bauungsplan in der PrJxi,, 2018 

Bediensteter ist der in einem - Dienstverhältnis 
stehende Mensch. 

bedingt CAdJJ \'On erner Bedrngung abhängig. ein­
geschränk1 

bcdin~tc Schuh.lfühi~kl!it -+ Schuldfähigkeit, be­
dingte 

bedingter Vorsatz -+ Vorsatz, bedingter 

Bedingung (§ 158 BGB) (lal. [R] condicio) ist das 
zukünflige. ungewisse Ereignis. von dem die Partei­
en eines (n1ch1 bcdingungsfemdlichcn) -+Rechts­
geschäfls dessen Wirkungen abhängig machen 
(Kauf unter der B. der Erlangung einer Erbschaft. 
mcht z. B bei Eintreten der Volljährigkeit. Bewg­
nahme auf cm vergangene-. Ereignis). Bei der auf­
schiebenden (suspensiven) B. tntt die von der B. 
abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritt der B. 
ein (vorher nur Anwartschalt). bei der auflösenden 
(resolutiven) B. endet mit dem Einlritt der B. die 
zunäch'>l uneingeschränkt \'Orhandene Wirkung des 
Rechtsgeschäfh (;! 158 BGB). Eine einer bedingt 
aufschiebenden Verfügung folgende Verfügung ist 
mit Bedingung,crnlritt insoweit unwirksam. ab sie 
die \'On der Bedmgung abhängige Wirkung vereiteln 
oder beerntrticht1gcn würde. doch '' ird der gute 
Glaube des Erwerber' geschütlt (§ 161 BGB). Wird 
der EintriH erner B. von der durch ihn benachteilig­
ten Partei treuw1drig verhindert. gilt die B. als em­
getreten, wirJ er durch die begünstigte Partei treu­
widrig herbeigeführt, gilt er als nicht eingetreten 
(§ 162 BGB). ln dem Verwaltungsrecht kann eine B. 
Nebenbestimmung eines -+ Verwaltungsakts sein. 
Ohjekti1•e B. der Sm!/1Jarkeit ist eine außerhalb des 
Unn.:chtst~1tbes1ands und damit des -+ Vorsatzes -
ab Tatbestandsannex stehende materielle Vorausset­
zung der Strafbarkeit (7. B. Zahlungseinstellung in 
§ 283 VI StGB. Begehen einer mit Strafe bedrohten 
rechtswidrigen Handlung bei* 323a StGB). 
L1t · Kithl. K. Strafrecht Allgemeiner Teil. 8. A. 2017: 
Murtens. S .. Grundfälle tu Bedingung und Befristung. 
JuS 2010. 481. Rii11m111. T., Grundwissen - Stmfrecht 
Objektive Bedingungen der Stmfbarkeit. JuS :Wl 1. 697: 
Loren:,. ~'. u a .. Grundwi"en Zlv1lrech1 Bedingung 
und Bcfm1ung.JuS :?017. 39J 

bedingungsfeindlich (Adj.I mit Bedingung unver­
einb:ir 

Bedingungsfeindlichkeit ist die Unvereinbarkeit 
mit einer Bedingung. Bei B. eines Rechtsgeschäfts 
oder sonstigen Handelns ist die Hinzufligung einer 
Bedingung un1uläs-.1g. Sie führt 1u der Unwirksam­
keit des Verhalten .... ßedingungsfoindlich sind z. B. 
die -+ Aunassung eines Grundstücks (§ 925 lJ 
BGB). die ~Aufrechnung (§ 388 S. 2 BGB). viele 
familienrcchtliche und erbrechlliche Rechtsgeschäf­
te sowie die • Gcstaltungsrcchle (l. B. -> Anfech-



Bedingungstheorie 

LUng, -+ Kilndigung, Rücktritt) und grundsätzlich 
dje Prozesshandlungen, doch ist die ß. an sich dje 
Ausnahme. 

Bedingungstheorie -+ Äquivalenztheorie 

Bedrohung (§ 241 II StGB) ist die an einen Men­
schen gerichtete (ernstliche) Ankündigung, gegen 
ihn oder eine ihm nahestehende Person ein -+ Ver­
brechen zu begehen. Die B. ist ein Gefährdungsde­
likt. Sie wird mit FreiheiL~strafe bis 1.u einem Jahr 
oder mit Geldstrafe bestraft. 

Bedürfnis ist allgemein der Mangel sowie der dar­
auf gegründete Wunsch der Abhilfe. Öffe11tliches B. 
ist ein das öffentliche -. Interesse beeimrächtigen­
der Mangel und die Notwendigkeit. diesem in dem 
lmeresse der -+ Allgemeinheit abzuhelfen. Das 
öffentliche ß. wird bei der -+ Bedürfnisprüfung 
berückl.ichligt. 

Bedürfnisprüfung ist die Prüfung eines -+ Anu·ags 
auf Zulassung zu einem -+ Beruf (z.B. Notar) oder 
-+Gewerbe daraufhin. ob ein öffemliches -+Be­
dürfrus danach besteht. Die B. stellt eine objektive 
Beschränkung des -+ Grundrechts der -+ Berufs­
freiheit dar. Sie ist nach der -+ Stufentheorie nur 
zuläs~ig. wenn sie zum Schutz eines überragend 
wichtigen Gemeinschaftsgutes erforderlich ist (z.B. 
bei Personenbeförderung, nicht bei Apotheken). 

Lit.: Jälmke. B„ Bedürfnisprüfung und Berufsfreiheit, 
1971 ; Schiiler. H„ Die Bedlirfnisprüfung im Fachpla­
nung~- und Umweltrecht, 2008 

Beeidigung -+ Vereidigung 

Beeinträchtigung ist die Gefährdung oder Schädi­
gung eines -+ Rechtsguts oder -+ Rechtes. Sie be­
gründet regelmäßig -+ Beseitigungsansprüche und 
bei schuldhafter Schädigung auch -> Schadens­
ersatzansprüche. 

beendet (Adj.) zu einem Ende gebracht 

beendeter Ver such -+ Versuch, beendeter 
Lit.: Kill!/, K .• Die Beendigung de~ vorsätzlichen Bege­
hungsdclikts. 1974 

beerd igen rV.) bestallen unter der Erdobernäche 

Beerdigung ist die Bestattung einer Leiche (eines 
Menschen) unter der Erdoberfläche. 

Beerdigungskosten (§ L968 BGB) sind die Kosten 
der standesgemäßen Bestattung (z.B. Beerdigung) 
des -+Erblassers. -+ Nachlassverbindlichkeit (des 
Erben) 
Lit.: loos. C .. Die Sozialhilfe, der Tod und das Recht. 
2004 

befähigen (V.) fähig machen 

~efähigung ist die subjektive Möglichkeit der 
Übernahme und erfolgreichen Ausführung einer 
Aufgabe (z.B. B. zu dem höheren Verwaltungs­
dien:.t ). -+Richteramtsbefähigung 
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Befähigungsnachweis ist der Nachweis einer be­
stimmten -> Befähigung. Er wird grundsätzlich 
durch ein Zeugnis über eine ordnungsgemäß vorge­
schriebene Ausbildung geführt. Großer B. ist in 
diesem Zusammenhang das Bestehen einer Meister­
prüfung, das zu dem selbständigen Betrieb eines 
handwerklichen -+ Unternehmens berechtigt (§§ 1. 
7 HandwO). Der B. ist eine subjektive ZuJassungs­
beschränkung der Berufsfreiheit i.S. v. Art. 12 GG. 
die aber zulässig ist, weil die LeisLUngsfähigkeit des 
Handwerks ein wichtiges Allgemeingut darstellt. 
Nach einer zusammenfassenden Richtlinie der Eu­
ropäischen Union von Mai 1999 muss ein in einem 
Mitgliedstaat erworbener B. auch in den anderen 
Mitgliedstaaten in einem dafür bereitzus1ellenden 
Verfahren anerkannt werden. Selbständig machen 
können sich Menschen. die in einem Mitgliedstaat 
sechs, evtl. drei Jahre selbständig oder in leitender 
Stellung tätig sind. 
Lit.: Klemmer. P.. Der große Bcflihigungsnachweis, 
1999: Ebert, A., Meister in sich verändernden Zeiten -
der große Befähigungsnachweis. 2009 

befangen (Adj.) objektiv eingeschränkt aus subjek­
tiven Gründen 

Befangenheit ist die Einschränkung der objektiven 
Einstellung aus subjektiven Gründen. Die begründe­
te Besorgnis der B. berechtigt zu der -+Ablehnung 
einzelner Verfahrensbeteiligter (z. B. des Richters. 
der mit der Rechtsanwältin eines Verfabrensbeteilig­
ten verheiratet ist). Über einen Antrag auf Ableh­
nung wegen B. entscheidet das Gericht, dem der 
Abgelehnte angehört, ohne diesen. hilfsweise das in 
dem Rechtszug nächsthöhere Gericht. 
Lit.: Bleutge, P., Ablehnung wegen Besorgnis der Befan­
genheit. 2. A. 1999: Zwiehoff. G., Der Befangenheitsan­
trag, 2003; Meinert. V.. Befangenheit im Rechtsstreit, 
2015 

Befehl (vgl. § 2 Nr. 2 WStG) ist die Hoheitsgewalt 
verwirkJichende Anweisung zu einem Verhallen 
durch einen-+ Vorgesetzten an einen Untergebenen. 
Der B. ist grundsätzlich zu befolgen. sofern er von 
dem zuständigen Vorgesetzten zu dienstlichem Zweck 
ergeht und nicht erkennbar rechtswidrig ist. Seine 
Nichtbefolgung ist eine Dienstpfüehtverle!.lung. 
Lit.: Leister. K .. Abgrenzung des Befehls vom Verwal­
tungsakt im Beamten- und Wehrrecht. 1970 

befördern (V.) vorwärtsbringen, verändern 

Beförderung ist die örtliche Veränderung (nach 
vorne). B. eines -+ Beamten ist die Verleihung eines 
anderen „ Amtes mit höherem Endgrundgehalt und 
(meist) anderer Amtsbezeichnung an einen Beam­
ten. Auf sie besteht kein Anspruch. Bei der B. sind 
aber objektive Maßstäbe anzuwenden. In Betracht 
kann auch eine Selbstbindung der Verwaltung kom­
men. 
Lit.: Spieß. iv., Dienstliche Beurteilung und Beförde­
rung, 2. A. t 999 

Beförderungsvertrag ist der auf -+ Beförderung 
von Menschen oder Sachen gerichtete __. Werk­
vertrag. 
Lit.: Ruhwedel, E .. Der Luftbeförderungsvertrag. 2.A. 
1987 
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Befreien (§ 120 StGB) 1'-l da!-. Aull1eben der amtli­
chen Gewalt über einen-+ Gefangenen. 

Befreiung (Dispen-.) 1sl allgemein die Beseitigung 
einer Verpllichtung ockr Bc~chränkung. ln dem 
Vernaltungsrechl is1 B. die Außerkr.tfLSelZung \On 
Vorau"e11ungen o<ler Plänen in dem Einzelfall. Sie 
1sl ein \Clbständiger + Verwaltungsakt. Sie ist nur 
unter bestimmten VorJu-;sellungen zulässig. Sie ist 
von der - Erlaubnis (auf Grund Erlaubnisrnrbe­
halts) 1u trennen In dem Familienrecht ist eine B. 
von-+ Eheverboten möglich (z.B.§ 130811 BGB). 

Bcfrciungsan:.pruch -. F11:btellung:.ai1~pruch 
Lit.. viime1; G„ Der Befreiungsanspruch. JuS 2009. 7 

Befreiungsvorbehalt isl in dem Verwaltungsrech1 
die gescttlich vorgesehene Möglichkeit, von einem 
repressiven • Verbot des objektiven Rechts in ei­
nem Ein1elfall eine Ausnahme zu machen und durch 
eine Befreiung das repressive Verbot in dem Einzel­
fall auf1uhcben. 

Befriedet l'>t allgemem der mll Friede versehene 
zu„tand. Befriede1er Be1irk ist ein gesetzlich genau 
beschriebenes Gebiet um die Sitze des Bundestags. 
des Bundesrah und des Bundesverfassungsgerichts 
in Berlin und Karlsruhe. in dem öffentliche Ver­
sammlungen unter freiem Himmel und Aufzüge 
be'onders 1u1ulassen sind. In dem Strafrecht i~t ein 
Bcs111tum befriedet ( ~ 123 StGB). das gegen unbe­
fugte' Eindringen eingehegt isl 

befriedigen CV.I Frieden bewirken 

Befriedigung ist die -+ Erfüllung eines -+ An­
spruch\ insbesondere in der -+ Zwangsvollstreck­
ung. 

befristen (V.) mit einer Fmt versehen (V.) 

Befristung i~t die Nebenbestimmung eines 
-+ Rcchtsgeschtifts. die dessen Wirkungen in ihrem 
Beginn oder ihrem Ende von einem gewissen zu-
1..ünfligen Ereigni' abhängig macht C* 163 BGB. 
Zeitbestimmung). Bei Zweifeln über ihren Inhalt 
\ind allgemeine Auslegungsregeln anzuwenden. In 
dem Verwaltungsrecht kann eine B. einen 
-+ Verwaltungsakt betreffen und ist dann nur zu­
sammen mit diesem angreifbar. 
Lit.. Biel>I. J .. Das neue Kündigungs- und Befristungs­
recht, 2004; .„1urtem. S Grundfälle tu Bedingung und 
Befristung. JuS 1010. 481 

Befugnis -+ Recht 

begabt CAdj.) mu einer Gabe versehen CAdj.) 

Begabtenförderung • Ausbildungsförderung 

begeben (V.J geben. au-.gcben 

Begebung (J l Geschehen. Au~gabe 

Begebungsvertrag ist in dem Wenpapierrecht der 
Venrng über die Begebung des Wertpapier.. von dem 
Aussteller an den Empfänger. 

Begrifl'sjurisprudenz 

Lu .. H11pfe1; K„ Der wertpapierrechthche Begebungs­
\Cnrag. 1978; Willig. J.. Das abstrJlte Verpflichtungs­
gc<.chiift, 1996 

begehen (\1 l tun. handeln 

Begehung ff l Vornahme. lat 

Begehun~delikt ist das em Tun voraussetzende 
+ Delikt (1 ß. Diebstahl) 111 Gegensatz zu dem 

-. Unterlassungsdelil..t. 
Lit · lla:bng, R .. Das vollendete vorsällhche Bege· 
hungsdehl..1. foS 1996. 377: F11lm11cm11. H .. Das Bege­
hen der Str:1ftat gemäß !i 25 Ab~. 1 StGB. 2QO..i: Ta· 
falim, S .. S1rnfn:ch1 Allgcme111cr Teil 1 - vor;ätzliches 
und fahrlfi\Siges Bcgehungsdcltkt. 5. A. 2021 

Beglaubigung <* 129 BGB) einer Erklärung ist das 
Zeugnis über die -+ Echtheit der Unterschrift bzw. 
des Hand1eichens des Erklürenden (einer schriftli­
chen Erl..liirung) und über den Zeitpunkt der B. 
(-+ §§ ·Wff., 63. 65 BeurkG) Beglaubigt werden 
können auch Compulernusdrucl..e von Behörden. 
Öffentliche B. ist die durch notarielle Beurkundung 
er„ctzbare B. durch einen -+ Notar. bei der seil 2013 
eine Gebühr rnn mmdesten' 10 Euro anfälll. 
Lit.: H11/111, D./Schuck111a1111 II ~~. Beurkundungsgescu 
und Dicn,tordnung für Notare. 7 A 2015 

Beglaubigungsschreiben ist in dem Völkerrecht das 
Schreiben des t nt,endc,taats an den Empfangsstaat. 
das den-+ Ge\andten ~1ls solchen ausweist. 

begleiten (V. ) gehen mit 

Begleitname „ Familienname 

Begleittat ist die Tal. die ncb.!n einer anderen Tal 
(Haupttal) begangen \\ ird. Sie ist mitbestrafte B .. 
wenn ihr Unrechtsgehah nach Sinn und Zweck des 
Strafgcsc11e\ der Haupllat von diesem miterfasst 
wird (z. B. § 248b StGB erfasst auch den gleichzei-
1igen KrnftstoffdiebMahl). Die mitbcstrnfte B. kann 
nicht besonders bestraft werden. 

begnadigen (V.) mir Gnade versehen (V.) 

Begnadigung ist der teilweise o<ler völlige Erlass 
der-+ Strafe eine' ei111elncn Täters nach Eintritt der 
-+ Rechtst...rafl des Strafurteils. Die B hebt die 
Rechhfolgen de' + Urteils auf. Sie ist ein 
-+ Gnadenakt. \O dass !..ein Rechtsanspruch auf sie 
besteht htr ). Das Recht zu einer B. \teht dem Bun­
despräsidenten !Art 60 II GG) bfü . dem -+Mi-
111sterpriisiden1en emes Bunde,landes w. der es 
delegieren t...ann. E.., gilt die Anordnung des Bundes­
präsidenten über die Au,übung des Begnadigungs­
rechts des Bundes. 
Lll. · Dm1111tlt\, D Die Begnadigung. 1996 

Begriff <M ) Bcdeurungsinhah einer Beteichnung 
oder Vorstellung 

Begriffsjurisprudenz ist die Richtung der Rechts­
wissenschaft. die davon au'>gcht. dass die Rechts­
ordnung grundsii11lich aus einem liickenlos ge-



begründet 

schlossenen System von Begriffen bestehe (hierar­
chische Begriffspyramide), aus dem allein durch 
logisches Vorgehen (Ableiten, Deduktion) eine Lö­
sung jeden (neuen) Einzelfalls ermittell werden 
könne. Diese in dem 19. Jh. besonders von Georg 
Friedrich Puchta vectretenen Grundsätze haben sich 
als fragwürdig erwiesen, weil Entscheidungen 
grund~ätzlich in ihrem Ergebnis nicht immer vor­
hersehbare und nachvoUziehbare Willensakte sind. 
Die B. wurde insbesondere angegriffen von der 
freien -> Rechtsschule und der -> Interessenjuris­
prudenz. 
Lit.: Köbler, G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet); Hajer­
kamp, H .. Georg Friedrich Puchta und die .,Begriffsju­
risprudenz". 2004 

begründet (Adj.) mit einem Grund versehen (Adj.) 

Begründetheit ist die Bewertung des Inhalts eines 
-> Antrags als durch überzeugende Gründe gerecht­
fertigt. Eine -> Klage ist in dem Verfahrensrecht 
begründet, wenn die von dem Kläger behaupteten 
und bewiesenen oder von dem Beklagten nicht be­
strittenen Tatsachen den Tatbestand des von dem 
Kläger in Anspruch genommenen Rechtssatzes 
erfüllen, ohne dass für den Beklagten ein Gegen­
recht besteht. Ein Gegensat7 zu der B. ist die 
-> Zulässigkeit. 
Lit.: Sauer, ff., Die Reihenfolge der Prüfung, 1974; 
Schmidt, R .. Verwaltungsprozessrecht, 19. A. 2019 

Beg1iindung <§ 34 StPO. § 122 U VwGO u.a.) ist 
die - zwecks Nachprüfbarkeit regelmäßig erforder­
liche. schriftliche - Darlegung der wesentlichen 
rechtlichen wie tatsächlichen _. Gründe einer 
->Entscheidung oder eines -+Antrags. In dem 
Verwaltungsrecht ist die -+ Behörde, die einen 
-+Verwaltungsakt erlässt, gnmdsätzlich zu einer B. 
verpflichtet(§ 39 VwVfG). Das Fehlen der B. ist ein 
Verfahrensfehler, der aber nachträglich geheilt wer­
den kann. Bei einem Rechtsmittelgericht genügt als 
B. der Verweis auf die B. der angefochtenen Ent­
scheidung. Die mit ordentlichen Rechtsbehelfen 
nicht mehr anfechtbaren letztinstanzlichen Gerichts­
entscheidungen sollen von Verfassungs wegen kei­
ner B. bedürfen. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte entnimmt dem allgemeinen Grund­
satz der geordneten Rechtspflege. dass gerichtliche 
Entscheidungen (in jedem Fall) angemessen be­
gründet werden müssen. 
Lit.: Chrisrense11, R.IK11dlich, H., Theorie richterlichen 
Begründens. 2001; Kische/, U .• Die Begründung, 2003; 
Kischel, V„ Folgen von Begründungsfohlem. 2004; 
Zuck, R„ Begründungen - ihre Gründe und Grenzen, 
NJW 2016. 3573 

begünstigen (V.) Gunst gewähren, Vorteil gewähren 

begünstigend (Adj.) einen Vorteil gewährend 

begünstigender Ven vaJtungsakt -> Verwaltungs­
akt, begünstigender 

Begünstigung(§ 257 StGB) ist die Hilfeleistung an 
einen anderen (Straffreiheit der Selbstbegünsti­
gung), der eine rechtswidrige - nicht notwendig 
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schuldhafte - Tat begangen hat, in der Absicht, ihm 
die Vorteile der Tat zu sichern (frühere sachliche B.). 
Die B. unterscheidet sich von der - Teilnahme 
dadurch, dass sie eine vollendete Tat voraussetzt. 
Täter und Teilnehmer der Vonat können einen Un­
beteiligten zur B. anstiften. -+ Strafvereitelung 
(früher persönliche B.) 

Lit.: Seel, S„ Begilnstigung und Strafvereitclung, 1999; 
Jahn, M. u. a., Begünstigung. JuS 2009, 309 

behandeln (V.) bearbeiten 

Behandlung (F.) Behandeln, Bearbeiten, Umgang, 
Verhalcen 

Beh andlungsvertrag ist der Dienstvertrag zwischen 
einem Arzt und einem Patienten (§§ 630a-630h 
BGB). 
Lit.: K(llzenmeier. C., Der Bebandlungi;vertrag. NJW 
2013,817 

behaupten (V.) äußern, sagen, darstellen 

Behauptung (F.) Äußerung, Aussage, Darstellung 

Behauptungslast -+ Beweislast 

beherrschen (V.) Herr sein. Herrschaft haben 

Beher rschung (F.) Beherrschen. Herrschaft 

Beher rschungsvertrag (§ 291 AktG) ist der Ver­
trag, durch den eine -+ Aktiengesellschaft (bzw. 
Kommanditgesellschaft auf Aktien) die Leitung 
ihrer Gesellschaft einem anderen -+Unternehmen 
unter:;tellt. Der B. ist ein Unternehmensvertrag. Er 
ist mtr in einem -> Konzern möglich. 
Lit.: Fabian, S .. Inhalt und Auswirkungen des Behcrr­
schungsvenrages. 1997; Griiner, M„ Die Beendigung 
von Gewinnubführungs- und Bcherrschungsverträgen, 
2003; Ga11inea11. V., Der Bcherrschungsvertrag in der 
Verschmelzung von Ak1.iengesellschaften, 2005; 
Mortlwrst. S„ Die Obergesellschaft im Beherrschungs­
vertrag in der lnsolvenz. 2020 

behindern (V.) einschränken. hindern 

behindert (Adj.) eingeschränkt 

Behindertentestament ist das von dem Erblasser 
zugunsten eines--.. Behinderten errichtete Testament, 
das durch eine bestimmte zulässige Gestaltung (z.B. 
Einsetzung zu einem nicht befreiten Vorerben mit 
einer seine Pflichtteilsquote übersteigenden Erbquote 
und Anweisung an einen Dauertestamentsvollstre­
cker zu Gewährung von Leistungen aus den Erträg­
nissen des Erbteils) verhindert, dass erbrechtliche 
Ansprüche des Behinderten gemäß § 93 SGB Xll 
aur den Sozialhilfeträger übergeleitet werden. 
Lit.: Se1tergre11, P., Das Behindertentestament, 1999; 
Meyer-Du/heuer, T., Gestaltungsfonnen des Behinder­
tentestamentes. 2009; Dreher. M. u.a., Das Behinder­
tentestament und§ 138 BGB. NJW 2011, 1761; Greß, 
J„ Recht und Förderung für mein behindertes Kind, 
3.A. 2018 

Behinderter (§ 2 1 SGB IX) ist der Mensch, dessen 
körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seeli-
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sehe Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit län­
ger als sechs Monate von dem für das Lebensalter 
typischen Zustand abweicht und daher seine Teilha­
be am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist 
bzw. der wegen einer Beeinträchtigung seines kör­
perlichen, geistigen oder sceli))chen Zustands Hilfe 
braucht. um diesen Zustand 1.u beseitigen, zu bes­
sern. seine Verschlimmerung zu verhüten oder seine 
Folgen zu mildern und um ihm einen angemessenen 
Platz in der Gesellschaft, insbesondere in dem Ar­
beit!>leben zu sichern. Für unterschiedliche Gruppen 
von Behinderten kennt das So11alrecht eine Vielzahl 
von Leistungen und das Einkommensteuerrecht 
emen Hehrndertenpauschbctrag. Nach Art. 3 fII 2 
GG darf niemand wegen seiner Behinderung be­
nachteiligt werden. 

Lit.. Quambusch, E„ Das Recht der Geistigbehindertcn, 
4. A. 2001; Deursch, E., Das behindert geborene Kind 
als Anspruchsberechtig1er'l NJW 2003, 26; Praxiskom­
mentar zum Behindertcnrcch1 (SGB IX), hg. v. Kosst•m, 
M. u. a„ 2002: Kos.mn. M. u. a., Grundzüge des neuen 
Behindertenrechts. 2003 

Behinderung (F.) Beemträchtigung. Erschwerung, 
Einschränkung 

Behinderungswettbe wcrb ~ Leistungswettbewerb 

Behörde ist die organisatorisch - nicht jedoch auch 
rechtlich - selbi.tändigc Stelle. die Aufgaben öffent­
licher Verwaltung wahrnimmt(§ 1 IV VwVfG, z.B. 
auch der beliehene Unternehmer. die Privatschule. 
nicht die juristische Person selb'>t, nicht das Gericht, 
nicht die bloße Abteilung emer B.). Die B. ist ein 
Organ einer -. Körperschaft des öffentlichen 
Rechts. nicht jedoch diese selbst. Sie kann nur aus­
nahmsweise als solche \'erklagt werden. Öjfenrliche 
B. ist in dem Zivilpro1essrecht ( § 415 ZPO) eine 
Einrichtung, die auf dem an dem Ort der Ausstel­
lung einer --. Url,.unde geltenden öffentlichen 
-. Recht beruht und nach ihrer Organisauon von 
einzelnen --. Beamten unabhängig ist. Jn dem Straf­
recht(§ 11 J Nr. 7 StGB) ist B. auch ein-. Gericht. 
Lit.: Piirrner. G .• Verwaltungslehre. 4. A. 2007 

beibringen (V.) heranschaffen 

Beibringung (F.) Hernn,chaffung. Beibringen 

Beibringuogsgrundsatz ·• Verhandlungsgrundsat7 

Beigeladene r (§ 65 VwGO) ist die an einem 
-+ Prozess an sich nicht beteiligte. aber von dem 
-+ Gericht während des Verfahrens wegen der Be-
tiihrung ihrer rechtlichen Interessen durch die Ent­
scheidung zusätzlich geladene Person. Der Beigela­
dene wird Beteiligter. Er kann innerhalb der 
-+Anträge eines Beteiligten selbständig Angrifü­
mittel und Verteidigungsmittel geltend machen und 
alle Verfahrenshandlungen wirksam vornehmen, ab 
11otll'e11diger B. auch Sachantr'jge stellen (§ 66 
VwGO). -+ Beiladung 
Lu.: Joeres. U.. Die Recht,stellung des notwendig 
Beigeladenen, 1982 

beigeordnet (Adj.) hinlllgeordnet 

Beisitzer 

Beigeordneter ist in einigen Bundesländern 
Deutschlands der von dem 1ustlindigen Organ einer 
kommunalen Körperschaft auf Zeit gewählte füh­
rende - Beamte. 
Lit: Meisch, B„ Das Amt des Beigcon.lncten, 1990 

Beihilfe ist allgemein die Unterstüttung eines ande­
ren. In dem Strafrecht ist B. ein Fall der -. Teil­
nahme c- Gehilfe) an einer Straftat (z.B. B. zu 
einem Betrug durch Ausweisung überhöhter Werte 
in einem Sachverständigengutachten). In dem Ver­
waltungsrecht ist B. die untcrstüttende Nebenleis­
tung m Geld (z.B. bei KranlJieu). Sie gewährt der 
öffentlich-rechtliche Diem.therr auf Grund seiner 
-+ Fürsorgepnicht seinen Bediensteten Daneben 
1,.ann auch eine -+ Subvention als B. bezeichnet 
werden. wobei nach europäischem Recht die wett­
bcwerbsverfälschende, den innergemeinschafllichen 
Handel beeinlriichtigende B. un1ullissig ist. 
Ln.: Nitze. G„ Taschenlexikon des neuen Beihilferechts, 
25 A. 2014; M11rma1111, U., Zum Tatbestand der Beihil­
fe, JuS 1999, 548: Uibbig!Mart111-Flt/erl, Beihilfen­
recht der EU. 2. A. 2009: Seher. G„ Grundfülle zur 
Beihilfe. JuS 2009. 793; Bartmch. \„ EU-Beihilfen­
recht. 3. A 2020; Heidenhain. M Luropean State Aid 
Law. 2010 

beiladen (V.) hinzuladen, einbe1iehen 

Beiladung (§ 65 VwGO) ist die Einbe1iehung von 
an einem --+ Verfahren an sich nicht beteiligten 
Peri.onen während des Verfahren::. durch das 

+ Gericht. Die B. ergeht als unanfechtbarer --. Be­
schluss. Sie setzt \·oraus, dass rechtliche Interessen 
der + Beigeladenen durch die Entscheidung berührt 
werden. Sie vermittelt die Stellung als Verfahrensbe­
teiligter. Sie ist notwendiKe B .. wenn an dem streiti­
gen Rechlwerhältnis mindestens ein Dritter derart 
beteiligt ist. dass die EnLscheidung auch ihm gegen­
über nur einheitlich ergehen bnn. 

L1t. Notrbusch. C.. Die Beiladung, 1995: U11. C„ Die 
Beiladung, 2002 

Beischlaf (§§ 173ff. StGB) ist das der Art nach zu 
einer Zeugung geeignete. sei es auch nur unvoll­
ständige Eindringen des männlichen Gliedes in das 
weibliche Geschlechtsorgan CScheidcnvorhof). Der 
B ist ein Fall sexueller Handlung Er ist Tatbe­
standsmerkmal des Beischlafs 1wischen Verwand­
ten, der sexuellen Nöugung und des 'exuellen Miss­
brauchs widerstandsunfähiger Personen. + Beiwoh­
nung 

beisichführen (V.) dabeihaben. bcisichhaben 

Beis ichführen (§ 244 l Nr. la StGB) ist das bewusst 
gebrauchsbercite Beisichhaben. Eine Waffe führt 
nicht he1 sich, wer während eines Diebstahls ein 
feststehendes Messer in seinem \'erschlossenen 
Rucksack hat. Er k.ann daher nicht wegen Diebstahls 
nut Waffen bestraft werden. 

be isitze n (V) dabeisilzen 

Beisitzer ist das von dem Vorsit1cnden verschiedene 
Mitglied eines--+ Kolleg1algcnchts. 



Beistand 

Beistand 15t die einer anden.:n Pel">on Unter.tüt1ung 
gewährende Person. In dem Familicnr~chl (!~ 1712 
BGB) wird <la' -+Jugendamt ,1uf \chnfthchen An­
trag eme' Elternteils. dem die eherliche -~ Sorge für 
bestimmte Angelegenheiten Cz. B. Fe-.tstellung der 
Vater,chaft. Gelten<lmachung von Unterhaltsan-.prü­
chen) cmes Kindes allein /U\teht. B. Der B handch 
in seinem Aulgabenbercich ab gesculichcr Vertre­
ter In einem Rcchts\tre1t hat <lcr B. Vorrang vor dem 
Sorgebcrechttgtcn. In dem Verfohreni.recht kann 
vielfach ein B für eine -+ Partei. dcn -- Angeklag­
ten oder einen Beteiligten bestellt werden (§ 90 
ZPO. * 149 StPO.§ 67 VwGO. § 69 JGG). 
Ln VomlUnd~halt. Plleg'>Chaft und Bcbtand'>Chaft für 
Mim.lcrjährige. hg. v. Ol>erfo.\f.;(lmp. II„ .... A. 2017 

beistehen (V.) dabci-.tchen. unter.tül/cn 

Beitra~ ist in dem Vcrwaltungsrccht die Geldleis­
tung ( •Abgabe) zu der Deckun~ odcr Vemn~erung 
der Kosten einer öffentlichen E11mchtung. die von 
dem gefordert wird. dem <lic Einrichtung ob~ekuv 
hesondere Vorteile gewährt. ohne dass er \UbJeJ...uv 
davon Gebrnuch machen muss (z.B. Anhcgerbeitrag 
oder cf\ehließung,bcitrag lür Grundstückseigentü­
mer. B für cm sog. Semestenickct der Studenten­
schaft 1ur Finanzicnmg einer kostengün\tigen Be­
förderung von Studierenden durch Stadt\\:erkel In 
dem Sozialverwaltung~rccht i't B. die Le1'tung des 
So1jalversicherten oder sonstigen Verpflichteten an 
die_, Sozialver„1cherung. Seme Höhe wird in er ... ter 
Lm1e durch die Leistung~flihigkeit des Verpflichte­
ten bcstimmt In dem Privatrecht l\t B. die Leistung, 
ro der 'ich die -+ Geselhchafter einer · ~ Gescll­
schah verpflichtet huben(§ 705 BGB). 
Lit.. Wilhf'fms, F.. Öffentliche Bc11rag,1a,Lcn beim 
Grund,tüchkauf, NJW 2003. 14'.!0: Sd111wfor. M„ Der 
Gesamtsomilver,icherungsbcitrag. R. A. 2003 

Beitragsbemessung (F.) t\t die Bemes\ung eines 
Beitrags. 

Beitragsbemessungsgrenze ist lll dem Sollahcrsi­
cherungsrccht der Bruttohoch.-.tbcitnig, bb z.u dem 
eine Vergütung emer Pel">on (1 B. Lohn) zu der 
Beiu·agslei!,tung herangezogen wird. Sie wird in der 
Rentenver,1cherung jährlich durch den Bundesmi­
nister für Arbeit bcJ...annt gemacht Dabei wird sie an 
die (nominal) wachsenden Einkommen und die Vcrsi­
cherungsbedürfnis'>c angepas\t ( § 1 'i9 SGB Vl). 
Lit.: lfoj. B„ Rcntenrefonnkon1eptc, 1999 

beitreiben (V.) Z\\ angswei'>c heran,chatfon 

Beitreibung ist die 1wangsmäßige Herheischaffung 
einer Geldleistung. Sie erfolgt m dem /tvilverfah­
rensrccht durch - • Zwangsvoll...irecJ...ung. in dem 
Verwaltung ... verfahrcnsrec:ht durch -+ Verwaltungs­
zwang. Sie ist hier allgemein durch die §§ 1 ff. 
VwVG und durch Utnderverwallungsvolhtrcckungs­
geset1e ... ow1e für einzelne Vemaltungszweige durch 
besondere Beitreibungsvorschnhen geregelt (l. B. 
§§ 249 ff. J\O. JBeitrO). Die Vcrwallungsbehtirde 
voll\treckt grund'litLlich Cohnc vorhergehende.. 
gerichtliches Verfahren) auf Grund einer von ihr 
erta ... scnen VollstrecJ...ungsanordnung selb'>I. 
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Lit. Dir/... J.. Die Beilreibung der Volbtreckungskostcn, 
1988· Bi~ge. G„ Die Beitreibung von Rückständen bei 
den Kra1ikenka'>'cn. 12 . .\ 2004; Leible/Freita/.I. Förde 
rungsbcitreibung m der l:.L. 2008 

beitreten (V.) hinwtreten. Mitglied werden 

Beitritt ist der Erwerb der -+ Mitgliedschaft eines 
• Vcrcm" oder einer -+ Gesellschaft oder einer 

anderen Rechtsstellung oder Pflichtenstellung neben 
anderen Personen (z.B. -+ Schuldbeitritt. -+ Neben 
J...Jage. • Nebeninterventtoo). -+ Au'>tntl.-+ Eintrin 
Lit.: 8l'rtre1111. R„ Die Anwendung des Einwendung~­
cl11n;hgriff, 2004 

beiwohnen (V.) beischlafcn 

Beiwohnung ist der Ge-.chlechtsverkehr durch Ver­
emigung der Geschlechtsteile. Oie B. ist Vorausset-
1une der -+ Vatcr..chaftsvermutung <* 1600d II 
BGB) Sie war bis 2002 Tatbestandsmerkmal eines 

•Schadensersatzanspruchs (§ 847 BGB). -+ Bei 
schlaf 

bekanntmachen (V.) kund tun, kund geben 

Bekanntmachung ist die bewusste allgemeine 
Kundgabc bestimmtcr Tatsachen. Die B. von -+Ge­
setzen, -+ Verordnungen und _, Urteilen erfolgt 
durch +Verkündung. Die B. von Anordnungen und 
Mme1lungen nachgeordneter Behörden geschieht 
durch Veröffentlichung in Zeitungen oder 111 Au<,­
hängen. 
L1t.. /\orte N. Rech1''>Chull gegen normau-.lösendc 
Bckanntgabcn. 2004 

bekennen (V.) kundgeben 

Bekenntnis bt die Kundgabe der inneren Zuord 
nung 1u emem Umstand. insbesondere 1u einer 
Religion oder Weltanschauung. 

Bekenntnisfreiheit ist die Freiheit, religiöse und 
andere weltanschauliche An\ichten als für sich und 
andere maßgebend anzusehen Sie geht weiter ah 
die + Glaubcnsfre1heil, da sie die Bckennung 
(Kundgabe) der Üb.:r1eugung einschließt Art. 4 1 
GG verbietet ihre Bchmderung (vgl auch Art. 3 11. 
33 Tll GG). 
Lu.: Staps. R Bekenntni~freihcit. 1990 

Bekenntnisschule ( Konfesstonsschu le) i„t formell 
die Zusammenfassung von Schillern einer bestimm-
1en -+ Religion zu e111em L'nterricht durch Lehrer 
derselben Religion, materiell die Gestaltung des 
gesamten Lnterrichh im Geiste erner bestimmten 
Religion. Nach Art. 4, 7. 140 GG ist die B. gegen­
über der ges1nnungsncutralen (christlichen) -+ Ge­
meinschaftsschule die Ausnahme. Die B ocdarf der 
vcrwaltungsrechtlichcn Zulas„ung. 
l.it.: ~fönch. II., Auwrität in der chmtJichen Schule. 
'\.A 2003 

ßekla~ter (vgl. § 271 11 ZPO) ist die Person. gegen 
die -.ich eine --+ Klage richtet. Ocr Beklagte ist in 
dem -+Prozess - Partei. Ihm steht der Klligcr 
gegenüber. 
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Lit.: 811cl111a. 8 .. Kläger- und Beklagtenschut7. 1998: 
Tmltenlriifer. J.. Bestimmung des Klagegegne~ bei 
personengcscllschafhrcchtlichen ße,chlu,smängelkla­
gcn. 2016 

Belang ist das besondere -+ Interesse. dessen Wah­
rung grundsälllich jedem -.elbst obliegt. Die Belan­
ge anderer können 1m Einzelfall aber auch zu be­
rücksichugen ~ein. 'Jach * 35 BauGB ist em 
Bauvorhaben 1m Außenbereich nur zulässig. wenn 
iiffemliclw Belange (Belange der Allgemeinheit) 
nicht entgegensrehen. -+ Baurecht 

Belästigung (§ 118 OWiG) ist das andere belast.m 
de Verhalten. B. der Allgemeinheit ist das grob un­
gehörige Verhalten gegenüber der Allgemeinheit. 
Sie ist Ordnungswidrigkeit (gegebenenfalls auch 
Straftat). 
Lit.: K11111111er, K., Sexuelle Belä~tigung. 2002: Honsa. 
H .. Mobbing und sexuelle Belästigung im öffentlichen 
Dienst. 2004: U11. S„ Sexuelle Beläsrigung im Straf­
recht. 2019 

Belastung ist das Auferlegen eines Nachteib oder 
einer Beschränkung und der dadurch geschaffene 
Zustand In dem Sachenrecht ist B. die Beschrän­
kung de'> • Eigentums (an einem Grundstück) mit 
einem beschränkten dinglichen -+ Recht (Z. 8. Hy­
pothek). In dem Steuerrecht bt a11ßergewöh11/iche B. 
<*§ 33 ff EStGJ die überdurchschnittliche zwangs­
läufige Aufwendung für die Lebensführung. die 
unter be\timmten Umständen unter Abzug der 1u­
mutbaren B. bei der -+ Einkommensteuer von <lern 
Ge„amtbe1r.1g der Einkünhe abgezogen werden 
kann (1.. B. Kr.mkheitsko„tenl. 

Beleg i\t der Nachwci-. für einen (wirtschafllichen) 
Vorgang oder einen Gedanken. 

Belegarzt i'>t der in einem Krankenhaus von Fall 1u 
Fall Betten fi.ir \eine Pa1ienten benötigende, frei 
pr:tkt11ierendc Am. der mit dem Krankenhausträger 
einen enrsprechenden auf Dauer angelegten Beleg­
ar1tvertrag schließt. -+ Arztrecht 
Ln.: Mll11::.el. //., Chcfaw- und Bclegamvertrag. 3. A. 
2008 

Belegenheil (F.) Lage. Gelegensein 
Lit.: Thiirk. S„ Bclcgenheitsgerichtsstände. 2018 

Belegenheilc;grundsatz ist der eine Rechtsfolge 
(z. B Zw.tandigkeit) an die örtliche Lage emer Sa­
che. msbesondere emes Grundstücks. knüpfende 
Grundsa11„ 
Lit Pammel. r:. Der Begriff der Belegenhcit. 1966 

beleglo'> <Adj.) ohne ..... Beleg erfolgend 

Belehrung ist die Weitergabe von Wissen durch 
einen Wissen,träger an einen anderen Menschen. 

Belehrungspflicht ist die Pfüch1 einer Behörde. 
eine Priva1pcn.on 7U belehren (z.B. Belehrun~ über 
Zeugmwerweigcrungsrecht § 52 m StPO). Eine. B. 
bcMcht besonders hinsichtlich der gegen eme 
Entscheidung 1ulässigen -+ Rechrsmittel und 

Beliehener 

-+Rechtsbehelfe (vgl.§ 58 V\.\GÜl Ihr Ziel ist die 
Verhinderung eine' aus hloßer Unkenntni<> erwach­
senden Recht„nachteils 
Ln Gnw: G„ Funktionen und Grcn1en der Pflicht zur 
Belehrung de-. Bc,chuldigtcn. 1998; Carl. C.. Die 
Pflicht 1ur Rcchhmittclbelehrung. 2002: Scl111rig. T.. 
Belehrung und Bcratunp de-. Beschuldigten. 2003 

Beleidigung ( ~§ 185 ll StGB l l'>t die nach außen 
dnngende Kundgabe der Mis-.achtung oder Nicht­
achtung e111cs andern. Die B kann ;ich gegen ein­
zelne Personen (1.. B auch juris1ische Personen). 
Personcngemcmschaften. Behörden. <;onstige Stel­
len der Offcntlid1en Vcrw<1hung (§ 194 III StGB) 
oder gegen allgemeine. bestimmbare Personen­
mehrheiten (Kollcktivbelc1digung z.B. die deut­
schen Juden, die deutschen PolitiMcn) richten. Die 
B. ist vor allem möglich als einfache B. (z.B. For­
malbeleidigung, 1füliche B.), üble _, Nachrede oder 
-+ Verleumdung. Sie kann auch über das Miuel 
einer Videokamera erfolgen (1.. B. durch Ausstrecken 
des Mittelfingers vor laufender Kamera). Die B. ist 
(ausnahmsweise) n1ch1 rechtswidng. wenn der Täter 
m Wahrnehmung berechugter Interessen handelt 
( § 193 StGB). Sie i-.1 e111 • Antragsdelikt. Sie wird 
mit Geldstrafe oder heiheitsmafc bestraft. Keine 
Beleidigung i'>t grundsä111ich bci,piebweise die 
Be1e1chnung „alter Mann·· als „olche. Die Bezeich­
nung eines Erklärendcn (E.) als Lügner oder Dieb 
i\t dann keine B . wenn die behauptete Tat~ache 
wahr 1\t (d . h.1 B C wirklich ein crn iesener Lügner 
und Betrüger ist) und die Umstände der .Äußerung 
eine bcwu"te Mi„sachtung ntch1 erkennen lassen. 
2017 -.chafft der Bundestag Deutschlands § 103 
StGB <Majestätsbelc1digungl ab. 
LiL.: fg11or. A„ Der Stmf1a1besti1ntl der Beleidigung. 
1995: Gm.\.\e, f~. Die belcidigungsfreie Sphäre, Diss. 
JUr. Tübmgcn 1997; Jcm1·e11. 8 . Die Rechtsfolgensc11e 
des§ 190 Satt 2 S1GB. 2003. G111/11er. 1:. Beleidigungs­
dchkte. 2003; Heimlwch, R„ Die Abgrenzung der Be­
leidigung. 2(Xl..J 

Belgien ist der 1wischcn Frankreich, Luxemburg. 
Deutschland und den Niederlanden liegende, norc.1-
westcuropfüsche Staut. B. entstand 1830 durch Ab­
spaltung (fnmzösischspruchigcr und Oämischspra­
chigcr Gehictc) von den Niederlanden. Durch den 
Vertrag von Versailles wurden 1919 B. kJeinere 
deutsch-.prach1ge Gebiete Preußen<. zugeteilt. B. ist 
Bundesstaat und Monarchie. Sein Recht ist stark 
von rr.inkreich bcemnusst B. ISI Gründungsmit­
glied der Europäischen Gemeinsc~aft brn. der .Eu­
ropäischen Union. Bei der Föderah-.1crung Belgien'> 
ist die Dcutschsprnchige Gemc111schnf1 Belgiens zu 
einem eigenen Bunde\land geworden. 
Lit.: Kiil1ler. G.. H1,rori,ches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A . 2007 (aktueller im Internet): Beck. V.. 
Belgien. 6. A. 200..J; lntroductiu_n 10 Bclgian Law •. ~g. v. 
Bocken. ff. u. a .. .2000; llnJ..mr:. C.. Das pohttsche 
System Belgien,, 1003; Rechhgrundlagen der deutsch­
<,prach1gen Gcmcin,L:hafl <Belgiens). 4. A. 2010: f!er­
mcmm, O.. Die Kooperation der deutschsprachigen 
Gemein schalt Belgiens mit Deuhchland._ .2011: Bet;e-
11at-Ne11.1duuft•r. A.. Die dcu1schsprach1ge Gemem­
schalt Belgiens, 2011 

Beliehener (beliehener Unternehmer) i~t die Person 
des Privatrcchh, die von dem Staat durch Gesell 



bemessen 

oder auf Grund eines Gcse~ in einem öffcnllich­
rechtlichen Trcueverhaltnis das Recht erlangt hat. 
bestimmte em1elnc hoheitliche Aufgaben in dem 
eigenen Namen wahrtunehmen (l. B. Müllabfuhr). 
Ist ihr die Aufgabe in den Handlungsformen de~ 
öffentlichen Rechts übertragen. ist sie Behörde 
gemäß * 1 IV VwVfG (z.B. TÜV). Für den Belic 
henen gilt eingeschränk1 Verwaltungsrecht. 
Lit.: Kraut~berger. M., Die Erfüllung öffentlicher Auf­
gaben durch Private. 1971: Fren:, W. Die Staat-.haftung 
in den Bclcihungstatbcs1änden. 1992: Swdler. G .. Die 
Beleihung in der neueren Bundcsge-etLgebung. 2002: 
Srhriider. R„ Beliehene im modernen Staat. 2017 

bemessen (V,) messen. ausmessen 

Bemessung (F.) Festlegung eines Maßes 

Bemessungsgrundlage (einer Leistung) ist die 
Grundlage für die Bemessung einer Leistung. In 
dem Steuerrecht ist die B. der Ausgangspunkt für 
die Berechnung der Steuer. Eine ähnliche Bedeu­
tung hat für die Beitr'.igc in der -+ So11alver­
sicherung die -+ Beitragsbemessungsgre11Le 
LJt .. Lang, J., Die ßemcssung:.grundlage der Einkom­
mensteuer. 1988; 80.1.1. A • Untersuchungen zur Bemes­
sungsgrundlage. 1997. S11t1111ann. C.. Die Fiat Tax. 2007 

Benefkium {lal. IN.] Wohltat) ist in dem m11telalter­
lichen deutschen Recht dac; von dem (adeligen) 
Lehnshem1 (1. B. König) an den (adeligen) Lehns­
mann (1. B. Her1og) gegebene-+ Lehen (von Leihe. 
meist Land. später auch jedes Recht). in dem römi­
schen und gemeinen Recht eine Rechtswohltat (1.. B. 
Haftungsbcschrünkung für den Erben durch Jnvcn­
tarerrichtung). 
Lit.: Kiibler. G .. 0.:ut-.chc Rccht,ge:.chichte. 6. A. 2005 

Benehmen ist allgemein das Verhalten und in dem 
Verwaltungsrecht die J:wischen Anhörung und Bera­
tung liegende Mitwirkung eines Verwaltungsorgans 
an einer Maßnahme eines anderen Verwaltungsor­
gans. Das Unterlassen eines vorgeschriebenen Be­
nehmens ist ein Verfahrensfehler. Eine Außenw1r· 
kung kommt dem B. nicht w. 

Benelux-Staaten -+ Belgien (Be). -+ Niederlande 
(Nederlande) (Ne).-. Luxemburg <Lu). 'eit 19..ig 

benutzen (V ) nut1en. gebrauchen 

Benutzung ist der auf Nut1cn abzielende Gebrauch 
eines Gegenstands (J:. B. Grund<,tücks. Werkes!. 
Lit.: Dcmwir~. 1: v .. Die Benutzung kommunaler öffent­
licher Einrichtungen. JuS 1995. 1 

Benutzungsgebühr ist die -+Gebühr für die Inan 
spruchnahrne einer nutzbaren öffentlichen 
-+ Einrichtung (1 B Hallenbad. Autobahn>. 
LiL: Henned:c'. R .. Wegcausgabenorientiene Straßen­
nutLungsgebühren. 2003; Grimberg. M„ Kosten und 
Ldstung-.rechnung m Kommunen. 2007 

Benutzungsordnung ist die abstrakte • Regelung 
des -• Benullungsverhältnisses. Sie ist entweder 
-+Gesetz, -+ Satwng, (-+ RechtS-)Yerordnung 
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oder ~ Sonderverordnung (str.). Das Benutzungs­
\ erhällms kann auch privatrechtlich geordnet sein. 
Lit.. Ro.~soll. E .. Die Benu11ungsordnung einer öffentli­
chen Bibliothek. 1993; Bartt•l.1, 1„ Die rechtliche Ord­
nung der Benutzung öffentlicher Einrichtungen. 2000; 
llof!111a1111. C., Grundrechte und sirnßcnrechtliche Be­
nutzungsordnung. 2005 

Benutzungsverhältnis ist das Verhältnis zwischen 
emem umfassend Berechllgten eines Gegenstands 
und einem Benuller. In dem Verwaltungsrecht ist 
das B. vor allem da.-; Verhältnis zwischen emer 
-+ Anstalt des öffentlichen Rechts und dem Benut­
zer der von ihr verwalteten -+Sachen (z.B. ßibho­
lhek. Spielplatz). Dieses ß. kann öffentlich-rechllich 
(Indizien hierfür smd -+ VerwallungsakL, -+ Zul­
assung. -+ Gebühr) oder oft auch privatrechtlich 
(-+ Vertrag. -+ Yerglilung) ausge:.taltcL sein. 
Lit.: Boehmer. H.. Das öffentlich-rechtliche Benut­
tungsverhältnis der öffentlichen Bibliotheken, 1966: 
fllchediC"k. H„ Die Wahl der Benut1ungsform kommu­
naler Einrichtungen. 1986; K111en111, A., Belastende 
Benuvungsregclungcn. 2021 

Benutzungszwang tst vor allem der öffenllich­
rcchtliche Zwang 1u der Benutzung einer öffentlich­
rechtlicben-+ Einrichtung (1 B. Wasserversorgung). 
Er ist (auf Grund -+ Gescves) J:ulässig, sobald ein 
dringendes öffentliches • Bedürfnis besteht. Er ist 
meist mit einem -+ Anschlusslwang verbunden. 
Lit.: Wietkamp, H .. Probleme des Anschluss- und Be­
nuvungszwangs, 1962; Fezn K„ Der Benutzungs-
1wang im Markenrecht, 1974: ~1gener. M .• Anschluß. 
und Benu12ungszwang für Femwäm1e. 1989; Schoene, 
V.. Der Benut1ungszwan!! 101 Markengesetz. 2003: 
Ree111s. R .. Ausbau und l-'inan11erung einer flächende­
ckenden Breitbandversorgung. 2016 

beraten (V.) berabchlagcn. erörtern 

Beratung ist die Bildung und Vermittlung emer 
Meinung. In dem Verfahrensrecht(§* 192ff. GYG) 
ii.t die B. ein Teil der Bildung der -•Entscheidung 
(eines -> Kollegialgerichts). Sie ist geheim und wird 
von dem -+ Vorsi11enden geleitet., der die Fragen 
stellt und die Stimmen sammelt. 
Lit.: Are11d1s, M. Die Haftung für fehlerhafte Anlagebe­
ratung. 1998: VcJgcl.m11J( u.a .. llandbuch Finan1- und 
Vcrmögen~gestaltungsbcrJtung. 2000; Beratung und 
Beratungswissen,chafl, hg. ,., HcJff, T. 2015, 2. A. 2022 

Beratungshilfe (§§ 1 ff. Beratungshilfegesetz) ist 
die Hilfe für die Wahrnehmung von -+ Rechten 
außt:rhalb eines gerichtlichen - Verfahrens durch 
-+ RechLsanwälte. Sie ist an bestimmte VorausseL-
1.ungen gebunden und vor dem örtlich zuständigen 
--. AmL~gericht tu beantragen. Ein Rechtsanwalt ist 
mcht verp11ichtet, einen Antrag auf B. zu stellen. 
Der Rechtsanwalt erhält grundsätzlich eine Vergü­
tung aus der Staatskasse. In Deutschland wurde 
1999 in ..i1sooo Fallen B. gewährt. 
L.11. · Schoreir. ,\./Delm. J .. Beratungshilfe. Prozes~kos­
tcnhilfe. 14. A 2018; Fol.1<'11. P., Beratungshilfe. NJW 
20IO, 350; Dürbeck/Gomchalk, Prozess- und Verfah­
renskostenhilfe Beratungshilfe, 9. A. 2020; Zuck. R., 
Prakusche Hinweise 1ur Beratungshilfe, NJW 2012, 
2170 
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bereichern (V.) reicher machen 

Bereicherung ist allgemein die Vennehrung um 
einen Wert. U11gerechtfertig1e B. (§§ 812 ff. BGB) 
ist das einseitig verpflichtende gesetzliche Schuld­
verhältnis, auf Grund dessen der eine Teil (Bereiche­
nmgsgläubiger, Enlreichertcr) gegen den anderen 
Teil (Bereicherungsschuldner, Bereicherter) einen 
Anspruch auf -+ Herausgabe einer noch vorhande­
nen(§ 818 lH BGB) ungerechtfertigten Vennögens­
verschiebung hat (z.B. Banküberweisung auf ein 
falsches Konto, Verbrauch einer fremden Sache, 
Übereignung auf Grund eines nichtigen Verpllich­
tungsgesehäfts). Unterschieden werden dabei der 
Bereicherungsanspruch ([die] -+Kondiktion) auf 
Grund einer Leisrung (-+ Leistungskondi krion) und 
der Bereicherungsanspruch auf Grund anderer Tat­
bestände (-+ Nichtleistungskondiktion wie z.B. 
Eingriffskondiktion). Tatbestandsmerkmale sind 
berkömmlicherweisc das etwas Erlangen durch 
Leistung oder in sonstiger Weise auf Kosten des 
anderen sowie das gnrndsiitzlich von dem Kläger zu 
beweisende Fehlen eines rechtfertigenden Grunds 
(§§ 812ff. BGB). Rechtsfolge ist die Herausgabe 
(§§ 818ff. BGB) des (noch vorhandenen) Erlangten 
oder hilfsweise seines objektiven Wertes. wogegen 
der (in dem Zeitpunkt des Wegfalls gutgläubige, 
unverklagte) Beklagte den Wegfall der B. geltend 
machen kann. 
Lit.: Wieling, H., Bereicherungsrecht, 5. A. 2020: Loe­
we11heim, U., Bereicherungsrccht, 3. A. 2007; Li11arda-
1m~ D .. Die Bereicherungshahung gemäß § 822 BGB, 
JuS 2017. 816; Vollkommer, G., Die verschärfte Berei­
cherungshaftung des Geldleistungsschuldners, NJW 
2018. 510; Wa11d1. M„ Gesetzliche Schuldverhältnisse. 
10. A. 2020 

Bereich erungsabsichl (§ 242 StGB) ist die Absicht 
des -+Diebes, sich oder einem Dritten die Sache 
rechtswidrig zuzueignen. Dafür genügt es, dass der 
Täter den Berechtigten dauernd ausschließen und 
die Sache mindestens vorübergehend seiner Verfü­
gungsgewalt unterwerfen will. Dagegen reicht es 
nicht aus, dass der Täter die Sache nur preisgeben 
will. 

Lit.: Kösch, A., Der Status des Merkmals „rechtswidrig" 
in Zueignungsabsicht und ßereicherungsabsicht. 1999 

Bereiclierungsanspr uch ist der Anspruch auf Her­
ausgabe einer (noch vorhandenen) ungerechtfertig­
ten -.. Bereicherung. 

bereit (Adj.) fertig, gerüstet 

Bereitschaft (F.) Bereitsein 

Bereit<;chaftspolizei ist der auf Grund eines Verwal­
tungsabkommens zwischen Bund und Ländern von 
dem 27.10.1950 für besondere Aufgaben. wie Aus­
bildung des Nachwuchse~ für den polizeilichen 
Einzeldienst und Unterstfüzung des ständigen poli­
zeilichen Vollzugsdiensts bestimmte Teil der -+ Po­
lizei (in einzelnen Bundesländern, rechLstatsächlich 
2013 rund 16000 Polizisten in dem Bereitschaftspo­
lizeidienst). 
Lit.: 50 Jahre Berei!Schaftspolizei. 2001 

Berichterstatter 

Berg (M.) ist allgemein eine deutliche Erhöhung in 
einer Oberfläche (der Erdkruste). 

Bergbau ist die Gewinnung von Mineralien oder 
Bodenschätzen aus der Erdkruste. Für den B. gilt 
das -+ Bergrecht. Auf Grund der konkurrierenden 
Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes wurde 
1980 in Deutschland das Bundesberggesetz geschaf­
fen. 
Lit.: Heilei; W, Bundesberggesetz. 14. A. 2011 

Bergelohn (§ 577 HOB) ist der bei der Bergung 
eines in Seenot und zugleich aus der Verfügungsge­
walt der Schiffsbesatzung geratenen Schiffes von 
dem Eigentümer dem Bergenden geschuldete Vergü­
tung. Die Höhe des Bergelohns bestimmt sich nach 
einer Vereinbarung oder billigem Ermessen. Der B. 
darf den Wert der geborgenen oder gereueten Ge­
genstände nicht übersteigen. 
Lit.: Herber. IL Seehandelsrecht, 2. A. 2016 

Bergrecht(§§ 1 ff. BBergG) ist das Recht des Berg­
baus (Gewinnung von Mineralien oder Bodenschät­
Len, auch in dem Festlandsockel und Küstenmeer). 
Es ist Bundesrecht. In dem B. besteht staatliche 
Berghoheit und grundsätzliche Bergbaufreiheit (in 
Gegensatz zu dem alleinigen Ancignungsrecht des 
Staates). Grundeigene Bodenschätze gehören dem 
Grundeigentümer. Nicht grundeigen sind jedoch 
eigentlich alle wertvollen Bodenschätze. Sie sind 
grundsätzlich bergfrei und damit dem Bergrecht 
unterstellt. Für ihr Aufsuchen und ihren Erwerb ist 
allein die bei der zuständigen Bergbaubehörde 
(Bergamt, darüber Oberbergamt und Landeswirt­
schaftsministerium) zu beantragende Bergbaube­
rechtigung wesentlich. Auf ihre Verleihung besteht 
bei Erfüllung der Voraussetzungen ein Rechtsan­
spruch. Das Aufsuchen bedarf einer Erlaubnis. Die 
Gewinnung setzt eine Bewilligung oder Bergwerks­
eigentum voraus. Auf Antrag des Unternehmers 
kann gegen Entschädigung eine Grundabtretung 
durchgefUhrt werden, durch die das -.. Eigentum 
und andere Rechte des Grundstückseigentümers 
entzogen. übertragen, geändert, belastet oder sonst 
beschränkt werden können. 
Lit.: Heller. W. Bundesberggesetz, 14. A. 2011; Kremer. 
E.!Neuhau.~. P., Bergrecht. 2001; Bergrecht in der Ent­
wicklung. hg. v. Degenlwn. C.. 2003 

Bergregal ist in dem mittelalterlichen und neuzeitli­
chen deu1schen Recht die ausschließliche Berechti­
gung des Königs, spä1cr der Landesherren an den 
Bodenschätzen. -• Regal 
Lit.: Philipp. W. Bergregal und Staatsvorbehalt, 1962 

Bergwerkseigentum -• Bergrecht 

Bericht (M.) Mitteilung, Darstellung 

berichten (V.) sagen. mitteilen. darstellen 

Berichterstatter (§ 197 ILl GVG) bt in dem Verfah­
rensrecht das Mitglied eines Kollegialgerichts. das 
die Entsche.idung durch einen gutachtlichen Bericht 
vorbereitet und sie nach der Abstimmung schriftlich 
abfasst. Bei einer Stimmabgabe !.limmt der B. zuerst 



berichtigen 

ab. Bei Bedarf erstattet er Bericht. B. außerhalb der 
Rechtsprechung ist der Journalist. 

berich tigen (V.) richtigstellen 

Berichtigun g i!>t die nachträg!Jche Richugstellung 
einer falschen Angabe. ln dem Verfahrensrecht kann 
die gerichtliche -> Entscheidung, sofern sie offenbar 
unrichtig ist (/. B. Schreibfehler), ohne Weiteres von 
Amts wegen oder auf Antrag durch (fosv.uhallen­
den) - Beschluss benchligt werden (§ 319 ZPO. 
§ 118 VwGO). Andere Unrichugkellen des Urteils­
tatbestands (1 .. B. Widersprüche, Unklarheiten) kön­
nen in den meisten Verfahrensarten auf Antrag und 
nach Verhandlung berichtigt werden. Ein Fehler in 
einem Verhandlungsprotokoll kann entweder \On 
jeder der beiden beteiligten Urkundspcrsonen (of­
fenbare Unrichtigkeit) oder, solange dies zulässig 
ist, nur von beiden gemeinsam (sonstige Unrichtig­
keit) berichtigt werden. In dem Steuerrecht ist u. U 
die B des Steuerbescheids möglich(§ 129 AO). In 
dem Strafrecht gibt es die B. einer fabchen -> Aus­
sage (§§ 158, 153 StGB). In dem Sachenrecht hat 
bei ->Unrichtigkeit des -+Grundbuchs (Wider 
spruch zwischen in dem Grundbuch als richug aus 
gewiesener. tatsächlich aber nicht richtiger Buchlage 
und wahrer Rechtslage) der wahre Berechtigte einen 
Anspruch auf B.. d. h. auf Zustimmung (Bewilli­
gung) des Scheinberechtigten zu der B. des Grund­
buchs haben (§ 894 BGB. Grundbuchbenchtigungs· 
anspruch. beachte die §§ 894. 895 ZPO sowie 
Ansprüche nus § 812 BGB). Diesem Grundbuchbe· 
richtigungsanspruch kann ein ZurückbehalLUngs­
recht wegen eines Schadensersatzanspruchs wegen 
Nichterfüllung eines Grundstückskaufvertrags ent­
gegengeselll werden (vgl. BGH NI\\' 2000. 278). 
Lit.: Köhler. G„ Der Grundbuchberichugungsanspruch. 
JuS 1982. 181; linderlwu.h H., Die Zwnng~volhtre­
ckung in den suchcnrechtlichen Anspruch auf Beric.:htt 
gung. Diss. JUr. Konstanz 1999; Prosk(', S .. Die Uneil'­
bcrichtigung. 2002: Rößler. G„ Der Antrag auf 
Tatbestandsberichtigung. NJW 2()().t. 266 

Berlin ist das von Bnmdenburg umgebene -+ Land 
der Bunde!>republik (filr Westberlin bis 3.10.1990 
str.). Seit l 10.1990 bilden die 23 westlichen und 
östlichen Be1irke Berlins das Land B„ in dem seil 
dem 23.11.1995 eine neue Verfassung gilt. Die Stadt 
B. ist nach dem -+Einigungsvertrag von dem 
31.8.1990 und einem Beschluss des Bundestags \On 
dem 20.6.1991 Hauptstadt der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Lit.: Köbler. G„ Historischeh Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A 2007 {aktueller in dem lntemet): Die 
Bundesrepublik Deul,chland Berlin Staatshandbuch, 
2008: Driel1e111I H./Kärgrl. U„ Verfa"ungs- und Yer­
waltungsge,c11e Berlin' (Lbl.): Geselle des Landes 
Berlin 

Berliner Testa ment (§ 2269 1 BGB) i-.t das {früher 
in Berlin bc-.onders verbreitete) gemeinschaftliche 
- •Testament. in dem sich Ehegatten gegenseitig ah 
Erben einseven und (!.Lr.) bestimmen. duss nach dem 
Tode des überlebenden der beiden;eitige Nachlas!> 
als einheitlicher Nachlass des tuleUt versterbenden 
Ehegatten -·an emen Dnuen (-+Schlusserben. meist 
die - bei dem Tode des erstvel'\terbcnden Ehegatten 
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bereits ptlichueilsberechtigten - Kinder) fallen soll. 
-+ Ehegattentestament 
Lit.: Radke. C.. Die Darstellung des Berliner Te,ta­
ments. 1999; Schmitt. M., Die ~teuerlichen Folgen des 
Berliner Testaments. 2002: Hom. C. Zehn Optimie­
rungsmöglichkeiten für das !3er!iner Te-.tament. NJW 
2013. 2166: Rog/meier. 1. R1ch1tg vererben unter Ehe· 
gatten - das Berliner TeMarncnt. 2014 

Bern (N.) ist die Hauptstadt der Schweiz. 

Berner t:' bereinkunfl i<,t die völkerrechtliche Über­
einkunft lll dem Schut1 von Werken der-> Literatur 
und Kunst ( 1886, mehrfach geändert). welche die 
Angehörigen anderer Vertragsstaaten in jedem Ver­
tragsstaat mll den Angehörigen des Jeweiligen Ver­
tragsstaah gleichstellt. 
Lit.: M(l.\'O\', C.. Kommentar t.ur Berner Übereinkunft 
1um Schulz von Werken der Literatur und Kunst. 1981; 
Fr"11:. f.. Der Werkbegriff der Berner Übereinkunft. 
1993 

Beruf (Art. 12 GG) ist die auf Dauer angelegte. die 
Arbeitskraft und Arbeitszeit überwiegend in An­
spruch nehmende Betätigung. die mit dem Ziel 
betrieben wird, daraus den Lebensunterhalt zu ge­
winnen. und die 1ugleich einen Beitrag zur gesell­
schaftlichen Gesamtleistung erbringt bzw. die auf 
Dauer berechnete, der Gewinnung des Lebensunter­
halts dienende Beschtiftigung. Nach Art. 12 GG 
haben alle + Deutschen das Recht. den (erlaubten) 
B. fre i 1u wählen, ohne dass damit gewährlei\let 
wird, dass JCder in Jedem gewünschten B. auch eine 
aur.rcichend vergütete Möglichkeit 1.u einem Tätig­
werden erhält. Berufswahl und Berufsausübung 
können eingeschränkt werden. Fr111er B. ist der 
unternehmerisch ausgeübte, nicht ab -> Gewerbe 
angesehene B. (Arzt. Architekt, Künstler, Rechts­
anwalt. Steuerberater. Wirtschathprüfcr, Umweltbe­
rater). Den freiberunich Tätigen steht ein besonderer 
Freibetrag 1u. Möglich i<.t die Gesellschaftsform der 
-> Panncrschaft. 
Lit.: U.·11~. T.IJ111pi11g. A./Schlös.H:r, R .• Koopcrations­
fonnen freie Berufe (Lbl.). 2000; Bom. A., Die freien 
Berufe. 200'\; Klei11e·C11.wck, M .. Verschärfte Yoraus­
-.evunecn beim Widerruf. NJW 2004. 2473; Me'ie1; H., 
Steuern für Freiberufler nm A-Z. 5 A 2008 

Berufsausübung-+ Berufsfreiheit, Berufsverbot 

Berufs beamter 1~t der „ Beamte. der seine amtli­
che Tätigkeit als + Beruf ausübt. Er steht zu dem 
-> Staat m einem be~onderen -> Dienst- und Treuc­
verhtiltnis. <las al~ Institution (str.) durch Art. 33 V 
GG verfassungsrechtlich geschüllt ist. Den Gegen­
satz 1u dem B. bildet der-+ Ehrenbeamte. 

Berufs beratung (§ 29 SGB lll) ist die Beratung 111 

den einen -> Beruf betreffenden Angelegenheiten 
(Berufswahl, Berul\ausilbung. Berufswechsel). Die 
B. wird durch die Bundesagentur b1w. Agentur für 
Arbell durchgefuhn. Hinzukommt die 1uläss1ge 
private B. 
Lit.: H11tre1: J„ KornpctenlfesLstellung. 2004 

Berufsbildung ist die organisiene Vermittlung der 
zu der Au~übung emes Berufs erforderlichen Kennt-
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nisse und Fertigkeiten durch Betriebe der Wirt­
schaft, Schulen und sonstige Berufsbildungseinrich­
tungen. Die B. ist rechtlich in dem besonderen Be­
rufsbildungsgesetz geregelt. Für die B. in dem 
Rahmen des Handwerks gilt die Handwerksord­
nung. 
Lit.: Hur/ebaus, H„ Rcch1sra1geber Berufsbildung, 
26. A. 2015; Lei11e111c11111, V.!Ta11bert. T., Berufsbildungs­
gese1z, 3. A. 2021: Benecke. M./Hergenröder, C„ Be­
rufsbildungsgesetz. 2. A. 2021 

Berufsfreiheit (Art. 12 GG) ist die allen Deutschen 
zustehende Freiheit der Berufswahl und Berufsaus­
übung. Während die Berufswahl (durch subjektive 
Zulassungsvoraussetzungen oder objektive Zulas­
sungsvoraussetzungen) nur eingeschränkt werden 
darf, wenn und soweit es der Schutz besonders 
wichtiger -+ Gemeinschaftsgüter zwingend gebietet 
(d. h. soweit subjektive Zulassungsvoraussetzungen 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem ange­
strebten Berufsziel stehen bzw. soweit objektive 
Zulassungsvoraussetzungen zu dem Schutz überra­
gender Gemeinschaftsgüter unumgänglich notwen­
dig sind), darf die Berufsausübung insoweit gesetz­
lich geregelt werden wie vernünftige Gründe des 
-+ Gemeinwohls es zweckmäßig erscheinen lassen 
und nicht unverhältnismäßige und willkürliche Be­
schränkungen eingeführt werden (-+Stufentheorie 
des Bundesverfassungsgerichts. z.B. erfordert die 
Volksgesundheit nicht unumgänglich die berüh­
rungslosc Messung des Augeninnendrucks durch 
den Augenarzt statt durch den Optiker und erfordern 
gemeinnützige Zwecke nicht unumgänglich den 
Ausschluss privater Unternehmer von dem Spiel­
bankbetrieb). 
Li1.: Kimms, F., Das Grundrecht der Berufsfreiheit in 
der Fallbearbeitung. JuS 200l, 664: Glos. A„ Die deut­
sche Berufsfreiheit und die europäischen Grundfreihei­
ten, 2003: Mmm, T. u. a„ Berufsfreiheit, JuS 2013. 385 

Berufsgenossenschaft ist der Zwangsverband der 
versicherungspflichtigen Unternehmer 1.wecks Fi­
nanzierung der gesetzlichen -+ Unfallversicherung. 
Die B. ist -+Körperschaft des öffentlichen Rechts 
mit Selbstverwaltungsrecht (in Deutschland 2000 
u. a. 35 gewerbliche und 20 landwirtschaftliche 
Berufsgenossenschaften). Die Berufsgenossenschaf­
cen sind teils nach Wirtschaftszweigen, teils örtlich 
gegliedert. Sie treten statt des sonst in dem Einzel­
fall bei Arbeitsunfällen (aus dem Gedanken der 
-+ Gefährdungshaftung) einstandspflichtigen ein­
zelnen -+ Arbeitgebers - t.ur Vermeidung von Pro­
zessen und zur Sicherung der Ersatzleistung - gene­
rell für Schäden aus Arbeitsunfällen ein. Organe der 
B. sind Vertreterversammlung, Vorstand und Ge­
schäftsführer. 
Lit.: Gerke11, L, Berufsgenossenschaft und Wc11bewerb. 
2003: Marburger. D„ Die Unfallversicherung in der 
betrieblichen Praxis. 4. A. 2021 

Berufsgericht (Ehrengericht) ist das Disziplinarge­
richt eine~ Berufsstands (z.B. der Rechtsanwälte) 
zur Verfolgung einer Pflich1verletzung oder eines 
sonstigen, dem Ansehen des Berufsstands abträgli­
chen Verhaltens. Es ist teilweise bei den ordentli­
chen Gerichten eingerichtet (Landgericht Oberlan-

Berufsverbot 

desgericht. Bundesgerichtshof). Es ist nicht an 
feststehende Tatbestände gebunden und kann Ver­
weis, Geldbuße oder Berufsverbot verhängen. 
Li1.: Willems, H„ Das Verfahren vor den Heilberufsge­
richten, 2009 

Berufsrichter ist der auf Grund der Richteramtsbe­
fähigung in das besondere Richterverhältnis berufe­
ne --+ Richter. Er kann Richter auf Lebenszeit, auf 
Zeit, auf Probe sowie kraft Auftrags sein (§ 8 
DRiG). Den Gegensacz bildet der ehrenamtliche 
Richter (-+ Laienrichter). 
Li1.: Teubner. E„ Die Bestellung .wm Berufsrich1er, 
1984 

Berufsschule ist die Bildungsanstalt. in der ein 
Schüler nach erfüllter Volksschulpflicht unter Be­
rücksichtigung seiner Berufsausbildung unterrichtet 
und erzogen wird. Die B. ist grundsätzlich öffent­
liche --> Schule. Die regelmäßig bis zu dem 
18. Lebensjahr zu besuchende B. ist herkömmlich 
Teilzeitschule an ein oder zwei Tagen pro Woche. 
Lit.: Clement, U„ Beruniche Bildung zwischen Er­
kenntnis und Erfahrung, 2003 

Berufs- und Fachanwaltsordnung 
Lit.: Seharmei; H .. BORNFAO Berufs- und Fachan­
waltsordnung, 7. A. 2020 

Berufsunfähigkeit (§ 240 11 SGB VI) ist die quali­
fizierte --> Erwerbsunfähigkeit. Sie liegt vor, wenn 
die Erwerbsfähigkeit eines Versicherten der 
--+ Sozialversicherung infolge Krankheit oder ande­
rer Behinderung auf weniger als die Hälfte der eines 
gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbildung 
und gleichwertigen Kenntnissen herabgesunken ist. 
B. ist Voraussetzung einer Erwerbsminderungsrente. 
Lit.: Castro, ~V.. Beurteilung und Begutachtung der Be­
rufsunfähigkeit. 2003; Böse. M„ Berufsunfähigkeit. 2007 

Berufsunfiihigkeitsversicherung ist die die Be­
rufsunfähigkeit (verminderte Erwerbsunfähigkeit) 
betreffende Versicherung. 
Lit.: Neuhaus, K., Berufä- und Erwerbsunfähigkei1sver­
sicherungen. 2003: Neuhaus, K., Berufsunfähigkeits­
versichcrung. 4. A. 2020; Be11kel/Hirschberg, Lebens­
und Bemfsunfähigkeitsversicherung, 2. A. 2011 

Berufsverband ist der auf Grund Berufszugehörig­
keit gebildete Verband der-+ Arbeitgeber und -+Ar­
beitnehmer (Arbeitgeberverband, Gewerkschaft). 

Lit.: Finzel. D .. Anwahliche Berufsorganisationen, 2011 

Berufsverbot (§ 61 Nr. 6 StGB) ist die zeitweilige 
oder dauernde Untersagung der Ausübung eines 
bestimmten-+ Berufs. Ein B. kann bei gewichtigen 
Verletzungen der Berufspflichten in gewissen Beru­
fen von Berufsgerichten ausgesprochen werden 
(z.B. Rechtsanwälte). Daneben ist B. in dem allge­
meinen Strafrecht eine -+ Maßregel der Besserung 
und Sicherung (§ 70 StGB). Die Aufstellung recht­
mäßiger Zulassungsvoraussetzungen zu einem Beruf 
ist kein B. 
Li1.: Damman11, K„ Berufsverbote und Menschenrechle 
in der Bundesrepublik, 1987; Leh111a1111. T.. Der Verstoß 
gegen da5 Berufsverbo1 (!45c StGB). 2007 



Berufswahl 

Berufswahl isl die Wahl eines Berufs. -+ Be­
rufsfreiheit 

Berufung(§ 511 ZPO, § 312 SlPO, § 124 VwGO, 
§ 641 ArbGG. § 143 SGG u.a.) isl das grundsätzlich 
gegen - • Urteile lies ersten Rechtszugs gegebene 
--+Rechtsmittel. Die B. iM unter bestimmten Vor­
aussetzungen lulfuisig (--+ Statthaftigkeit. Form, 
Frist, --+Beschwer [600 Euro], Zulassung in dem 
Urteil des ersten Rechtszugs, in dem Zivilprozess 
Begründung). Sie eröffnet die Nachprüfung des 
Urteils durch das nächsthöhere Gericht (Berufungs­
gericht z.B. Landgericht für Entscheidungen des 
Amlsgenchts. Ubcrlandesgencht tür Entscheidun­
gen des Landgerichts usw.) in tatsäcWicher Hinsicht 
(Tatsachenfests1ellung) und rechtlicher Hinsicht 
(Rechtsanwendung). Die unzulässige B. wird ver­
worfen. Die nichl begründele B. wird zurückgewie­
sen. Die materiell begründete B. bewirkt die -+ Auf­
hebung des Urteils und eine neue --+ Entscheidung 
oder eine Zurückverweisung. Rechtsmine! gegen 
das Berufungsuneil ist die --+ Revision. B. beißt 
auch das Einstellungsverfahren als Universitätspro­
fessor. 

Lit.: Kramer. W.. Die Berufung in Zivilsachen, 9. A. 
2022; Gaier, R., Das neue ßerufungsverfnhren, NJW 
2004. 2041: L.edmer. H .. Die Recht~prechung des BGH 
zum ~e~en Be!'1lfungsrech1, NJW 2004. 3593; Doukolf. 
N., Z1v1lrcchthche Berufung. 6. A. 2018; Stack111am1, 
N.. Fehlervermeidung im Berufungsverfahren. NJW 
2008. 3665: Geis, M. u.a., Die Berufung irn Vcrwal­
tung~prozcss, JuS 2013, 517 

Besatzung (F.) Mannschaft. Fremdhem,chaft 

Besatzungsgebiet ist das von einer 
-+ Besatzungsmacht besetzte --+ Gebiet. 

Besatzungsgewalt ist die der -+ Gebietshoheit 
(Souveränität) ähnliche Zwangsgewalt einer das 
Gebiet eines anderen --+ Staates ganz oder teilweise 
beherrschenden Besatzungsmacht während der Dau­
er der Besatzung. Sie ist nicht identisch mit der 
--+ Staatsgewalt der Besatzungsmacht in deren eige­
nem Staat. Sie verdrängt die Staatsgewalt des be­
setzten Staatei. (in gewissem Umfang) und nimmt 
insoweit die bisher dem besetzten Staat zustehenden 
Rechte wnhr. 

Besatzungsmacht ist der die --+ Besatzungsgewalt 
ausübende Staat. 

Besatzungsrech t ist (ohjektiv) d;1<: von einer 
--+Besatzungsmacht auf Grund der -. Besatzungs­
gewalt für das -+ Besatzungsgebiet geschaffene 
Recht (z.B. Gesetze des Obersten Befehlshabers der 
Alliierten Streitkräfte. der Militärregierungen !ab 
14.7.1945]. des Kontrollrcits lab 30.8.19451 usw.) 
(unmiuelbares 8.) bzw. das auf Veranlassung oder 
Anweisung der Besatzungsmacht von Stellen der 
besetzten Macht geschaffene Recht (miuelbares B.). 
Mit der abschließenden Regelung in Bezug auf 
Deutschland wurde B. in Deutschland 1990 gegen­
standslos. Die zwischen 1945 und 1949 in der sow­
jetischen B. durchgeführten Enteignungen haben 
Bestand. 
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Lit.: Das geltende Besatzungsrecht. hg. v. Schröder. F., 
1990; Börsch, C.. Die Nachbefolgung des westalliicrten 
Besatzungsrechts, 2000 

Besatzungsstatut ist das einzelne Gesetz der (west­
lichen) -+ Besatzungsmächte. das der Bundesrepub­
lik Deutschland gnindsätzlich die gesetzgebende, 
vollziehende und rechtsprechende Gewalt iibertra­
gen und die verbleibenden Rechte der Besatzungs­
mächte festgelegt hat. Es endete mit dem Deutsch­
landvertrag von dem 26.5.1952, der an dem 
5.5.1955 in Kraft trat. 

Beschädigung ist die ohne den Willen de~ Oerech­
tigten meist durch Verhalten eines anderen eintre­
tende Wertverringerung eines Gegenstands oder 
Gutes. -+ Schadensersatz, Sachbeschädigung 

Beschaffung ist die Besorgung eines Gegenstand~. 

Beschaffungsschuld ist die --. Schuld. bei welcher 
der Schuldner verspricht, - mit seinen Gcldmüteln -
dem Gläubiger bestimmte Gegenstände lU beschaf­
fen. 
LiL: Köbler. G., Schuldrecht, 2. A. 1995 

BeschalTungsverwaltung ist der die Voraussetzun­
gen der Tätigkeit der Verwaltung beschaffende Teil 
der Verwaltung (z.B. Bundesbehörde kauft Kraft­
fahrzeug). 

Beschäftigung ist die Befassung mit einer Angele­
genheit oder einem Gegenstand. Tn dem Arbeitsrecht 
ist sie Inhalt des Arbeitsverhältnisses. Die rechts­
widrige B. (z.B. Schwamtrbeit) kann Straftat oder 
Ordnungswidrigkeit sein. 
Lit.: Marschall, D., Bekämpfung illegaler Beschäfti­
gung, 3. A. 2003: Horstmeier. G., Pr.ikäre Beschäfti­
gungsverhältnisse. 2009 

Beschäftigungspflicht ist die Pflicht des -+ Arbeit­
gebers. den -+ Arbeitnehmer die geschuldete 
Dienstleistung tatsächlich erbringen zu lassen. Wäh­
rend des Arbeitsverhältnisses besteht sie grundsätz­
lich, so dass eine Umsetzung in ein Scheinunter­
ne.hmen (z.B .. der Deutschen Telekom) rechtswidrig 
sein kann. Sie entfällt auf Grund überwiegender 
Interessen des Arbeitgebers (z.B. Fehlen von Ab­
satzmöglichkeiten eines Erzeugnisses). 
Lit.: Wa/term11n11, R., Arbeitsrecht, 20. A. 2021: Burh-
11er. H .. Beschäftigungspllicht. 1989 

Bescheid ist die an dem Ende eines Verwaltungsver­
fahrens Oder Verwaltungsverfahrensabschnitts ste­
hende -+Entscheidung (z.B. Steuerbescheid, Bau­
bescheid). Der B. enthält vielfach einen oder 
mehrere -+ VerwaJtungsak1e, manchmal aber auch 
nur eine bloße Mitteilung oder Auskunft. Eine be­
sondere Art des Bescheids ist der-+ Zweitbescheid. 
Lit.: Linharr, H., Der Bescheid, 5. A. 2017: Schmidt, K., 
Bescheide richtig abfassen, 2009 

bescheiden (V.) Bescheid geben, Bescheid herstel­
len 

Bescheidung ist die Herstellung eines Bescheids. 
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Bescheidungsurteil (§ 113 V 2 VwGO) ist das 
--+ Urteil, in dem das --+ Verwaltungsgericht auf 
Grund einer --+ Verpflichtungsklage, weil die Sache 
für eine Bescheidung z.B. wegen eines Ermessens­
spielraums noch nicht spruchreif ist, gegenüber der 
Behörde die Verpflichtung ausspricht. den Kläger 
unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 
zu bescheiden. 

Lit.: Hödl-Adick. M„ Die Bescheidungsklage. 2001 

Beschimpfen (§ 90a StGB) ist die nach Form oder 
Inhalt besonders verlel.lende Kundgebung der Miss­
achtung eines anderen. 

Beschlagnahme ist die durch -+ Verwaltungsakt 
angeordnete zwangsweise Sicherstellung von Ge­
genständen zwecks Sicherung öffentlicher oder 
privater Belange. Sie hat eine --+ Verstrickung d. h. 
die Begründung einer staatlichen Herrschaftsgewalt 
über die Sache ihrer Folge, deren (recht~widriger) 
Bruch mit Strafe bedroht ist. Nach Wegfall des 
Beschlagnahmezwecks sind beschlagnahmte Gegen­
stände an den letzten Besitzer bzw. an den Verletz­
ten zurückzugeben. Die B. erfolgt im Zivilverfah­
rensrecht (§§ 803 ff. ZPO) durch -+ Pfändung von 
Sachen und Rechten. --+ Wegnahme von Sachen, 
Anordnung der --+ Zwangsversteigerung und 
-+Zwangsverwaltung sowie durch Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens. In dem Strafprozessrecht 
(§§ 94 ff. StPO) dient die von dem Richter, evtl. von 
der Staatsanwaltschaft anzuordnende B. der Siche­
rung von --+ Bewebmitteln oder dem Vollzug des 
-+ VerfaJJs oder der-+ Einziehung. Im Verwaltungs­
recht hat die B. vor allem als präventive polizeiliche 
Maßnahme zu dem Schutz gefährdeter öffentlicher 
Interessen Bedeutung (z.B. Sicherstellen gefährli­
cher Gegenstände besonders bei Gefahr im Verzug). 

Lit.: Park, T.. Durchsuchung und Beschlagnahme. 4. A. 
2018; Reitzig, K„ Die polizeirechtlichc Beschlagnahme, 
2004: Huber. M.. Grundwissen - Strafprozessrecht: 
Sicherstellung und Beschlagnahme. JuS 2014, 215 

beschleunigen (V.) schleuniger ausführen 

beschleunigt (Adj.) schneller durchgefühn 

beschleunigtes Verfahren -+ Verfahren. beschleu­
nigtes 

Beschluss ist die abschließende, festlegende Wil­
lensbildung bzw. Willensäußerung. In dem Verfah­
rensrecht ist B. die gerichtliche -+ Entscheidung in 
weniger bedeutsamen Angelegenheiren. Der B. 
erfordert geringere Förmlichkeiten als das--+ Urteil. 
Er ist vielfach durch -+ Beschwerde angreübar. bei 
Streitwerten von mehr als 20000 Euro wohl auch 
über eine Nichtzulassungsbeschwerde. ln dem Pri­
vatrecht ist B. die Bildung eines einheitlichen 
-+ Willens einer Personenmehrheit auf Grund von 
Erklärungen der Mitglieder (z.B. Gesellschafterbe­
schluss). Jedenfalls bei Einverständnis aller mitwir­
kungsberechtigten Mitglieder eines Beschlüsse 
fassenden Gremiums kann dabei ein B. grundsätz­
lich auch in dem Umlaufverfahren getätigt werden. 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit eines 
Beschlusses durch Feststellungsklage unterfälh 

Beschwerde 

keiner Ausschlussfrist, kann jedoch verwirkt wer­
den. 

Lit.: Schmi11, A .. Das Beschlussmängelrecht, 1997: Fra­
ga Novelle. A„ Die Wirkungen der Beschlüsse, 2000: 
Elzer. 0 .. Der Beschluss im Zivilprozess, JuS 2004. 36 

Beschlussfähigkeit ist die Fähigkeit einer Perso­
nenmehrheit, bei Anwesenheit einer bestimmten 
Anzahl ihrer -+ Mitglieder die ihr zustehenden 
Entscheidungszuständigkeiten wahrzunehmen und 
einen -+ Beschluss zu fassen. Die B. setzt in der 
Regel voraus, dass mehr als die Hälfte der Mitglie­
der des Organs in dem Beschlussfassungsraum an­
wesend sind (vgl. § 45 1 GeschOBT). Fehlt die B„ 
so kann ein wirksamer Beschluss nicht gefasst wer­
den. 
Lit.: Schneider. M.. Die Beschlussfähigkeit und Be­
schlussfassung von Kollegialorganen. 2000 

Beschlussverfahren ist das --+ Verfahren, in dem -
teilweise ohne mündliche Verhandlung - durch 
--+ Beschluss entschieden wird (z.B. §§ 80 ff. 
ArbGG). 
Lit.: Ascheid, R„ Urteils- und Beschlussverfahren im 
Arbeitsrecht, 2. A. 1998 

beschränkt (Adj.) durch Schranken eingeengt 

beschränk te Haftung-+ Haftung, beschränkte 

beschränk te persönliche Dienstba rkeit -+ Dienst­
barkeit, beschränkte persönliche 

beschrän ktes dingliches Recht --+ Recht 

Beschuldigter (§ 157 StPO) ist der Verdächtige. 
gegen den das --+ Strafverfahren (z.B. Ennittlungs­
verfahren) betrieben wird. -+ Angeschuldigter, An­
geklagter 
Lit.: Grosjean, S„ Der Beginn der Beschuldigtencigcn­
scbaft. l999 

Beschwer ist die bedrückende Bela~tung. In dem 
Verfahrensrecht ist B. der für den Beschwerten un­
günstige Inhalt einer --+Entscheidung. Die B. ist 
grundsätzlich Voraussetzung für --+ Rechtsmiuel 
(anders z.B. § 296 Tl StPO. wonach die Staatsan­
waltschaft auch zu Gunsten eines Beschuldigten ein 
Rechtsmillel einlegen kann). Sie ist fom1e/Le B„ 
wenn die tatsächliche Entscheidung negativ von der 
beantragten Entscheidung abweicht. materielle B„ 
wenn die Entscheidung einen irgendwie nachteiligen 
lnhult für den Betreffenden hat. 

Lit.: Kohlmeier. A„ Beschwer als Beschwerdevorausset­
zung. 1997; Jauemig, 0„ Der BGH und die Beschwer. 
NJW 2003. 465; Althammer. C.. Beschwer und Be­
schwerdegegenstand, NJW 2003. 1079 

Beschwerde (§§ 567ff. ZPO. §§ 304ff. StPO, 
§§ 58 ff. PamFG, §§ 146ff. VwGO) ist der gegen 
Beschlüsse, Verfügungen und andere Verhaltenswei­
sen gerichtlich oder außergerichtlich mögliche 
..... Rechtsbehelf (z.B. Nichtzulassungsbeschwerde). 
Die gerichtliche B. - vor allem gegen-. Beschlüsse 
und --+ Verfügungen - erfordert grundsätzlich eine 
-. Beschwer, ist bei dem Gericht einzulegen, dessen 



Beseitigung 

Verhalten betroffen ist. und wird. wenn nicht da„ 
betroffene Gericht abhillt. von dem nachsthöheren 
Gericht unter wettgehender Anwendung der ge­
wöhnlichen Verfahrensvorschriften entschieden 
(z.B. Verwerfung als u1uulässig. Zurückweisung als 
unbegründet, Aufäcbung der angefochtenen Ent­
scheidung, Zurüchcrweisung). Gegen diese Ent­
scheidung kann eine weitere B. zulä~sig sein. Eine 
außerordentliche weitere B. wegen greilbarer Ge· 
sevw1drigkeit kommt dann m Betracht. wenn die 
Beschwerdeentscheidung greitbar geseuwidrig t\I. 

Besondere Regeln gelten für die sofonige B. (§ 567 
ZPO. § 311 StPO. § 63 FamFG). die an eine Frist 
(§ 569 ZPO 1wei Wochen ab zu,tellung) gebunden 
ist und der da' betroffene Gericht grundsälllich 
selbst nicht abhelfen kann. In dem L1v1lpro1.ess 
findet die sofonigc ß. statt gegen die in dem ersten 
Rechtszug ergangenen Ent:.cheidungen der Amtsge­
richte und Landgerichte. wenn dies im Gese11 aus­
drücklich bestimmt ist oder es ~ich um solche. eine 
mündliche Verhandlung nicht erfordernde Entschei­
dungen handelt. durch die cm das Verfahren betref­
fendes Gesuch 1urUckgew1esen worden ist. wobei 
der Wert des Beschwerdegegenstands fünf11g Euro. 
bei Pro1es,kostentragung„pflichtcntscheidungen 
100 Euro über.tcigen muss. Ein besonders wichtiger 
Fall der B. ist die • Verfa\sungsbescbwcrde. Au­
ßergerichtlich 1..i etwa in dem Beamtenrecht die B. 
eines Beamten(§ 1711 BBG) gegen den Vorgesetz­
ten oder die B. über einen Beamten (-+ Dienst­
aufsichbbeschwerde) möglich. 

L1t.: Weic/e111111111. l. Die Stellung der Beschwerde. 
1999; K1m·ch, U„ Das Institut der außerordemlichcn 
Be~chwerdc. 2004; Bnec-kh, ~V.. Be~c.:hwerdc und 
Rechtsbeschwerde 1m 7i,il\.erfahrcn, 2007 

Beseitigung i't die völlige Entfernung eines Um­
stand~. 

Beseitigungsanspruch ist der Anspruch auf völlige 
Entfernung einer Bee111träch11gung. Seine wichtig~tc 
Erscheinungsform ist der privatrechtliche 8. des 
-+ Eigentümers gegenüber einem ~ Störer 
(§ 1004 1 1 BGB. 1. B. von dem Nachbargrundstück 
kommender Lärm, Abstellen eines fremden Kraft­
fahrLeugs auf emem eigenen Grundstück). Auf 
Grund der allgemeinen Handlungsfreiheit besteht 
auch in dem öffentlichen Recht ein B. 1u der Ab­
wehr rechtswidriger Eingriffe durch hoheitliches 
Handeln. dessen Sonderfall der - Folgenbe\eiti­
gungsanspruch i-.t (\tr.). 

Lit.: l..epe.1ka. G„ Der negawrische Bese1t1gung,an­
spruch, 2000; Mw1ko11·.d.i, I'.. Beseitigung~rcchtc. 2003 

Besitz (§§ 854 ff. BGB) ist die tatsächliche 
_, Gewalt (Sachherrschaft) einer Person iiber eine 
-+ Sache (1111mi11elbarer B , z.B. Mieter an Mietsa­
che. Bundesrepublik Deutschland an Abfällen auf 
Schifffahrtsanlagen an BundeswasseNmßen. Dieb 
an gestohlener Sache. nicht Be:.itzdiener an Sache in 
dem B. des Besillherm. nicht Organ einer JUn\ti­
schen Pen.on an Sache in dem B. der juri-.tischcn 
Person, nicht Waldeigentümer an Abfällen von 
Wanderern). Der B. i'>t kein Rechtsverhältnis. son 
dem ein tatsächliches Verhältnis, da-. von dem 
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-• Eigentum streng LU trennen ist (nicht jeder Ei­
gentümer 11. B. Bestohlener! einer Sache ist auch ihr 
Bes1ver. nicht jeder Bes111cr lz. B. Dieb] einer Sa­
che ist auch Eigentümer), jedoch in verschiedener 
llinsicht wie ein -+Recht (§§ 858ff„ 1007, 812, 
823 1 BGB Lsonsliges Rechtl. Eigentumsvennutung, 
Recht zum B.) geschülll wird (_.Besitzschutz). Er 
bezieht sich grundsättlich auf eine Sache und nur 
ausnahmsweise auf ein Recht (-+ Rechtsbesit1 
§§ 1029. 1090 BGB). Er ist vielfach Voraussetzung 
für die Ent:.tehung und Übertragung dinglicher 
~ Rechte (l. B §§ 929. 1205 ff. BGB). Er wird 

erworben durch die Erlangung der tatsächlichen 
Gewalt für eine mcht gan1 unerhebliche Zeit mit 
Besit1willen oder durch rcchtsgeschäftliche Eini­
gung und Möglichkett der Gewaltausübung (§ 854 
BGB) oder durch Erbfall (§ 857 BGB. 1eichenmä­
ßig kürzester Paragraph des BGB). Er wird beendet 
durch Beendigung der tatsächlichen Herrschaftsge­
walt (u. a. Tod). Mittellmrer B. isl der B. einer Per· 
son, welche die taL-.ächhchc Sachherrschaft durch 
einen Besitzmi11le1 (§ 868 BGB) ausübt, der die 
Sache auf Grund eines konkreten. zeitlich begrenL­
ten Rechtsverhältnisses ( Be,illmittelungsverhältni'>. 

• Besitzkonstitut wie / B Nießbrauch. Miete) 
unmittelbar besitll und damit unmittelbaren B. hat. 
wobei auch mehrstufiger m11telbarer B. möglich ist 
(z.B. Vermieter. Mieter. Untermieter). Begründet 
wird der mittelbare B. durch Schaffung einei. Be­
sitzmittelungsverhältnissc!I, übenragen durch Abtre­
tung des Herausgabeanspruchs aus diesem Besitz­
mittelungsverhältn1s und beendet durch Beendigung 
des Besitzmittelungsverh1iltnisses (z. B. Aufgabe des 
unmillelbaren Besit1cs des unmittelbaren Besillen.. 
Begründung von Eigenbesi11 des unmittelbaren 
Besitzers). Eigenbesit:. ist der B. einer Person. die 
e111e Sache als ihr gehörend besitzt<§ 872 BGB z.B. 
Eigentümer. Dieb). Fremdbe.\it:, der B. einer Person, 
die eine Sache als emer anderen Person gehörend 
besitzt (z.B. Mieter, Verwahrer). Alleinbesit:, i!>t der 
alleinige B„ Mitbesrt-:. (§ 866 BGB z.B. Ehegallen) 
der gemeinschaftliche B. In dem Strafrecht ist B. ein 
tatsächliches Herrschaftsvcrhiiltnis, das nicht B. im 
Sinne des Privatrechts zu sein braucht(-+ Gewahr­
sam des Besirzdieners, mcht aber des Erben). 

L1t.: KlinJJwmmer. F.. Der Bcsit1 als Gegenstand des 
Berc1cherungsanspruchs. 19Q7; Eck.Hein, K„ Be~itz als 
Straftat. 2001: Hart1111g, F. Bcsi11. und Sachbemchaft. 
2001. upsws. 0.. Bc~it1 und Sachherrschaft im ölTent­
lichen Recht. 2002; So.\11i1:a. 0.. Besitz und Bcs1t1-
'chull. 2003: Scl111.11e1; K„ Bcsir1 durch l>trafprozessua­
le Beschlagnahme, 2021 

Hesitzdiener (§ 855 BGB) ist, wer die tatsächliche 
Gewalt über eine -. Sache für einen anderen (den 
Besitzer) in dessen l laushall oder Erwerbsgeschäft 
oder in einem ähnlichen Verhiiltnis ausübt. ~ermöge 
dessen er den :-ich auf die Sache beziehenden Wei­
'iUngen des anderen Folge 1u leisten hat (z.B. Arbei­
ter. Fahrer. rcchtstatstichlich häufig). Erforderlich ist 
cm nach außen erkennbares soz1ale!-> Abhängigkeits­
verhältnis. Der Besivdiener i~t mcht Besitzer. son­
dern - solange er für den anderen besitzen will - nur 
lnnehaber. Er selbst kann keine Besitzschutzansprü­
che erheben. 

Lit.: E11ders. P.. Der Besi11d1cncr, 1991 (Diss.) 
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Besitzeinweisung ist die staalliche Einweisung 
einer Per,on in den • Besitz einer -+ Sache. Sie ist 
etwa 1m Baurecht schon \'Or Rechtskraft eines Ent­
eignungsbeschlusses möglich. wenn sie aui. Grün­
den de" Allgemcmwohls dringend geboten ist C§ 116 
BauGB) Sie ist ~ Verwahungsakt. 
Ln 81•ry:t•r. \..Die vor1en1ge Besilleinwei~ung. 2016 

besitLen (V.) Bes1t1 haben 

Besitzer ist die Person, die eine Sache in -+ Besit1 
hat. 

ß esilLkehr -+ Besitzschull 

Besitzkons titut (Besiw11it1elungsverhähnis) ist in 
dem Sachenrecht das Verhältnis zwischen mittelba­
rem und (weiterem miuelbarem, § 871 BGB oder) 
unmittelbarem Besil/er. vermöge dessen dieser 
unmntelbare Be!>itzer jenem mittelbaren Besitzer 
gegenüber auf Zeil LU dem -+ BesiLL berechtigt oder 
verpOichtet ist <* 868 BGB. 7. B. Nießbrauch, Ei­
gentumsvorbehalt. Sicherungsübereignung. Miete). 
Erforderlich ist ein konkretes. zeitlich begrenztes 
-+ Rechtwerhältnis. Ante:.ipienes (vorweggenom­
menes) B. ist dabei das B .• das bereits vereinbart 
wird, ehe einer der beiden Beteiligten Besitz an der 
Sache hat. und wirksam werden soll. sobald der eine 
Beteiligte unmittelbaren Besitz erlangt. Der mittel­
bare Bes1t1er hat Anspruch auf -+ Besitzschutz 
(§ 869 BGB> Der mittelbare Besitz kann durch 
- Abtretung des -+ Herau~gabeanspruchs der Sa­
che übenragen werden (§ 870 BGB). Oie Veremba­
rung eine!'. BesitLkonstituts ist Übergabesurrogat bei 
der -+ Übereignung beweglicher Sachen (§ 930 
BGB. 1. B. bei Sicherungsübereignung). 
Ln.'. Hftwke. A., Das Bcsnzkonstitut, 197-l; \Vieling, H., 
Voraussetzungen. Ubertragung und Schutz des minclba­
ren Bcsn1cs, AcP 184, 439 

ß esitzmittclungsverhältnis -+ BesitLkonstitut 

Besitzna hme ist die Gewinnung des --> Besitzes an 
einer -+ Sache durch Herstellung der tatsächlichen 
Sachherrschaft (z.B. durch Ergreifung der Sache 
seitens eines Räubers). 

Besitzrecht ist objektiv die Gesamtheit der den 
-+ ßcsi11 betreffenden Rechtssätze und subjektiv 
das einzelne -+ Recht. eine bestimmre -+ Sache zu 
besillen. Das subjektive B gibt dem ---+ Besitz.er 
in„besondere eine - Einwendung (Str.) gegenüber 
dt•m • An,pruch des -. Eigentümer.; auf -. He­
rausgabe der Sache (§ 986 BGB). Es f...ann sich 
gründen auf ein absolutes -+ Recht (z.B. Pfand) 
oder auf ein rdatives Recht Cz. B Anspruch aus 
Miere oder Kaut), nicht dagegen auf ein Zurückbe­
haltungsrecht nach den§§ 273. 1000 BGB. 

Besit1,schutz ( §§ 858 ff. BGB) ist der dem zunäch~t 
rein tatsächlichen HerrschaftwerhäJtnis (-+ Besitz) 
in der Recht,ordnung - unabhängig von dem 
-+ Eigentum wgeordnete Schutz gegen unrecht­
mlißige Em1iehung und Störung. Wer dem unmittel­
baren Besiu.er den Be!>it1 entzieht oder ihn in dem 
stört. handelt grundsätLlich widerrechtlich (verbote-

Besoldungsdienstalter 

ne -+Eigenmacht. § 858 1 BGB). Der Besitzer als 
solcher dart sich dagegen mit Gewalt wehren (Be­
sitzwehr. § 859 1 BGB). eine bewegliche Sache 
einem \'erfolgten Täter wieder abnehmen (Besitz­
kebr. § 859 II BGB> oder gegen den Störer binnen 
Jahresfrist klagen C§§ 861. 862 BGB possessorische 
Ansprüche. gegen die Einwendungen aus dem Recht 
zum Besit1 nicht vorgebracht werden können. § 863 
BGB). Daneben hat der frühere BesitLer gegen den 
gegenwän1gen BesitLer unter besummten Voraus­
setzungen auch einen -+ Herausgabeanspruch nach 
§ 1007 BGB. Schließhch besteht außerdem drittens 
der allgemcrne Herausgabeanspruch nach § 985 
13Ul3. !)olem der l3e'lt1er durch l::.nlz1ehung oder 
Störung des Bes111es einen -+ Schaden erleidet. 
kann er einen Schadensersal/anspruch haben 
(§ 823 l BGB, evtl. auch §§ 823 11. 826 BGB). 

Lit.: Beemu11111, C., Bcs1wchuLL bei beschränkten ding­
lichen Rechten. 2(Xl0: So.111i1:,<1, 0.. Besit1 und Besitz­
schuv, 2003; Mill/er. T., Bcs1t1.schu11 10 Europa. 2010; 
um·11~. S., GrundwiS\Cn Zivilrecht: Besi11schut1. JuS 
2013. 776 

Besit7.stand ist der Jeweilige augenblickliche recht­
liche Zustand. insbesondere in dem Verhältnis von 
Personen 1u Sachen. In dem Verwaltw1gsrecht isl B. 
die - gegenüber dem subjekuven Recht schwächere 
- durch eine behördliche Erlaubnis gewähne öffent­
hch-rechthche Berechtigung. em -+ Interesse bis zu 
der Ent1iehung oder Einschr'cinkung durch die Ver­
waltungsbehörde tu \erfolgen (z.B. B. auf Grund 
einer Baugenehmigung) Das Recht des BesitLstands 
ist nicht allgemein geregelt. Der Inhalt und die Stär­
ke des Besivstands hängen von den jeweiligen all­
gemeinen Voraussel/ungen des Besitzstands ab 
(L. B bei Genehmigung schwächer als bei Verlei­
hung). ln dem Sachenrecht ist der B. Anhalrspunkt 
für die Entscheidung über eine Grenzscheidungs­
klage(§ 920 1 1 BGB>. 

Lit.: Ja11kowsk1. K .• Bestand"chutL für Industrieanla­
gen. 1999; 8iilm1" /~. 1•„ Bcstandsschut1 und Beschäfti­
gungskrise, 2003 

Besitz.c;teue r ist die von dem -+ Vermögen 
(Grund<,teuer). • Einkommen oder -+ Enrag aus­
gehende Steuer. Sie \teht neben der -+ Ver­
kehrstcuer, der-. Verbrauchsteuer und dem Zoll. 

Besitztum -. Grundstück 

Besitzwehr _, Besn1.schu11 

besolden (V.) Dicns1bc1ügc lcislcn 

Besold ung 1\t die Gesamtheit der regelmäßigen 
-+ Dlenstbe1üge des • Beamten und -+ Soldaten. 
Sie ist vor allem m dem Bundesbesoldungsgesetz 
gesettlich geregelt. Sie umfasst Grundgehalt. Zula­
gen. Zuschllige und Sonder1Uwendungen 

Ln.: /febder/Kente11/Li11</11er. Handbuch Besoldung„­
recht. 2015 

Besoldungsdie ns ta lter i'.'.t das für die -+ Besoldung 
maßgebliche __. Dienstalter. -+ Besoldungsordnung 
Lit.: Ral111er. II., Dus BcsoldungsdienMaltcr. 9. A. 1955 



Besoldungsordnung 

Besoldungsordnung ist die die --.. Besoldung bzw. 
die + Dienstbe1üge der --.. Beamten regelnde Ord­
nung. Die B. A ist in 16 Besoldungsgruppen gestaf­
felt (A 2-5 einfacher, A 5 9 mittlerer, A 9-13 geho­
bener, A 13 16 höherer Dienst), die jeweils von 
einem Anfangsgruadgehah in 1weijährigem Turnus 
(Dienstalter;slUfcn) zu dem Endgrundgehalt aufstei­
gen. Die B. für Spitzenbeamte (B) ist in 11 Gruppen 
mit jeweils festen Gehältern unterteilt. Besondere 
Bcsoldungsordnu~gen bestehen für Hochschulle~r 
(C. seit 2002 mit Ubergangsvor;chriften Wl Junior­
professor. W2, W3). Richter und Staatsanwälte (R). 
Lit.: Besoldungsrech1, hg. v. Kempf. E., 16. A. 2008 

besondere (Adj.) nicht allgemein, durch Sonder­
merkmale gekennzeichnet 

besonderer Teil -+ Teil. besondernr 

besonderes Gewaltverbältnh -+ Gewaltverhältnis 

Besorgung ist die Ausführung oder Vornahme einer 
Angelegenheit. -+ Geschäftsbesorgung 

Besserung ist die Veränderung zu dem Guten. In 
dem Strafrecht ist die -+ Maßregel der Besserung 
und Sicherung eine mögliche Rechtsfolge einer 

+ Straftat (§§ 61 ff. StGB). Solche Maßregeln sind 
die Unterbringung in einem psychiatrischen Kran­
kenhaus. in einer Entziehungsanstalt oder in der 
Sicherungsverwahrung. die Führungsauhicht. die 
Entziehung der Fahrerlaubnb und da-. Berufsverbot. 
L11.: Sclta11111/mrg. C., Maßregclvoll.zug, 2003; Volckart. 
/1./Grii11ebaum. R., Maßrcgelvoll1ug. 8. A. 2015 

Bestallung 1-.t die Gewährung einer besonderen 
Stellung. In dem Verwaltungsrecht 1"t die B. die 
öffentlich-rechtliche -+ Zula%ung (Erlaubnis) als 
Arzt. Apotheker (-+Approbation), Notar usw. (§ 2 
BAO. § 12 BNotO). ln dem Familienrecht ist B. die 
Beweisurkunde über die Bestellung als • Vormund 
oder-. Pfleger(§§ 1791. 1915 BGB!. 

Bestand (M.) Fortdauer. Bestehen 

Bestandskra ft ist die Unanfechtbarkeit und Ver­
bmdlichke1t. B. von Verwaltungsakten -+ Verwal­
tungsakt 
Lit: Steinll'eg. C.. Zur Bedeutung der BestandskraJt. 
NJW 2003. 3037~ Gatdia. U„ Wiederaufgrcifen des 
Vcrwahungwcrfahrens - Die Be'>tan<M.raft, :?021 

Bestandsschutz ist die Sicherung der Fondaucr 
eines Zustands (Besitzi.tands). In dem --+ Bauord 
nungsrecht ist B. die Gewährleistung des Beste­
henbleibem, eines Bauwerks. das zwar dem gelten­
den --+ Baurecht wider„pricht, aber in Einklang mit 
ehemals verbindlichen, materiellen Baurechtsnor­
men errichtet oder (in dem wesentlichen Kern) fertig 
gestellt worden ist. Voraus~11ung für B. ist. dass der 
Bestand zummdest zu irgendeinem Zeitpunkt ge­
nehmigungsfäh1g gewesen ist. Dl!r B umfasst das 
-+ Recht zur Vornahme von Erhaltungsmaßnahmen 
und Verbesserungsmaßnahmen, nicht aber von Neu­
baumaßnahmen. wobei die Abgrenwng in dem 
Einzelfall schwierig sein kann. 
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L it.: K111.1clu·ro. Bestandsschutz im öffentlichen Recht, 
1990: Mmww. V.. BeMandsschutz im Baurech1. 1993 
(Diss.); Mii//er-Steiml'llch.1. J., BcMandsschutz bei 
Gewerbebetrieben. 2007 

Bestandte il einer -+Sache (§§ 93 ff BGB) ist 
unabhängig von der naturwissenschaftlichen Er· 
kenntnis, dass alle S toffe des Universums aus 
k.leinsten Elementen zusammengesetzt sind, recht­
lich - grundsätzlich der körperliche Gegenstand, der 
entweder von Natur aus mit dieser Sache eine Ein­
heit bildet oder durch Verbindung mit ihr :.eine vor 
der Verbindung bestehende Selbständigkeit derge­
stalt verlon>n hat, dac.;c.; er fortan, solange die Verbin­
dung dauert, mit der Sache als ein Ganzes. als eine 
einheitliche Sache er;chetnt (z.B. Fruchl an einem 
Baum. Schublade in einem Schmok). Nicht genü­
gend ist die nur zu einem vorübergehenden Zweck 
erfolgende Verbindung mit Grund und Boden oder 
Gebäuden (§ 95 BGB. -+Scheinbestandteil. 1. B. 
Baubude). Der B. wird regelmäßig - beispielsweise 
hinsichtlich des Eigentums - -wie die Haupb.ache 
behandelt. Wesentliche Bestandteile (§ 93 BGB) 
einer-> Sache sind solche Bestandteile einer Sache. 
die voneinander nicht getrennt werden können, ohne 
dass - nicht die Gesamtsache. -.ondem nur der 
eine oder andere (ße\tandteil) zerstört oder in -.ei­
nem Wesen verändert wird (z.B. Gebäude auf 
Grundstück, Heizungsanlage in Wohnhaus). Wese111-
liclze Bestandteile können nich l Gegenstand beson­
derer Rechte sein. sondern nehmen an der Recht,la­
ge der Sache umfassend teil (grundlegend anders 
aber krafl geset:tgeberischer Entscheidung --.. Woh­
nungseigentum). 

Lit.: Stieper. M .. Die Scheinbestandteile. 2002 

bestätigen (V.) als gültig anerkennen 

Bestätigung (§ 141 1 BGB) isl die 
--+ Willenserklärung. durch die jemand sein eigenes. 
bisher fehlerhaftes (nichtiges) --.. Rechtsgeschäft -
sofern dies möglich ist - als gültig anerkennt. Dabei 
genügt 1u der B. eines fonngerecht abgeschlosse­
nen. z.B. wegen Genehmigungsverweigerung end­
gültig unwirksamen Rechtsgeschäfts der Hinweis 
der Bestättgungsurkunde auf die Urkunde de'> un­
wirksamen Geschäfts. Noch keine B. ltegt mangels 
Bestätigungswillens 1. B. vor. wenn der Käufer in 
Kenntnis der Anfcchtbarkeil von dem Verkäufer 
Gewährleistung verlangt. 
Li1.: Müller. M .• Die Bestätigung nichtiger Rechbgc­
schäfle nach§ 141 BGB. 1989 

Bestätigungsschreiben ist da~ eine frii here Frk lli­
ruag bestatigende Schreiben b1w. Schriftstück. 
Kaufma111mc/1es B. ist das Schreiben eines -+ Kauf­
manns ausnahm.,we1se auch einer anderen (ge­
schäftlich erfahrenen) Pen;on auf Grund von Vor­
verhandlungen über einen Vertragsschluss. in dem 
der Verfasser den Vertragsinhalt eNmals schriftlich 
niederlegt und dem Panner zugänglich macht. Er­
hebt der Gegner - bei einer nicht unannehmbaren 
Abweichung - nicht unverzüglich Widerspruch. i.o 
gilt grnndsälllich der Inhalt des ß estätigungsschrei­
bem aJ„ Vertragsinhalt. obwohl er nicht - ausdrück­
lich - vereinban wurde. Das B. ist 1u trennen von 
der -+ Auftrngsbestät igung. 
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Liv Fuchs, t. Kaufmannische Bestätigungsschreiben. 
1998; Leu/. t, Das kaufmännische Bestätigungsschrei­
ben. JuS 2<X>8. 849 

Bestattung isl die möglichst gefahrlose Entsorgung 
der men\chlichen Leiche. Sie hat grundsätzlich als 
Erdbestattung oder Feuerbestattung zu erfolgen. 
wobei eine Bestattung:.pflicht für einen aus der 
Leiche durch Verbrennen geschaffenen Diamanten 
weder verfassungsrechtlich zulä-;sig noch durch 
geltendes hiedhofsrecht oder Bestattungsrecht 
gedeckt ist. Die B. der Leiche eines Unbekannten 
oder eines möglicherweise nicht an einer natürlichen 
Ur:.uchc verstorbenen Menschen ist nur mit schrift 
licher Genehmigung der Staatsanwaltschaft zuläs­
sig. 
Lit.: Gaedke, J„ l landbuch des Friedhofs- und Be.stat­
tungsrechts, 12. A. 2019: Spranger. T.. Bestattungs­
pflicht fllr Diamanten?. NJW 2017. 3622 

Bestattungsvertrag ist der werkvertragsähnliche 
Vertrag 1w1schen einem Bestattungsunternehmer 
und einem oder mehreren Auftraggebern (meist 
Hinterbliebenen eines verstorbenen Menschen). 
Ln: Widmcmn, H, Der Bestauung~vcrtrag, 6. A. 2015 

bestechlich (Adj.) einer Bestechung zugänglich 

Bestechlichkeit (§ 312 StGB) ist das Fordern, Sich­
ver-;prechenlassen oder Annehmen eines Vorteils 
durch einen ...... Amtsträger oder einen für den öf­
fentlichen Dienst besonders ...... Verpflichteten als 
Gegenlci'>tung dafür. dass er eine Diensthandlung 
vornimmt oder unterlässt und dadurch seine Dienst­
pflichten verletzt (passive -+ Bestechung). Wer als 
Angestellter oder Beauftragter eines geschäftlichen 
Betriebs in dem geschäftlichen Verkehr einen Vorteil 
für sich txler einen Dritten als Gegenleistung dafür 
fordert, dass er einen anderen bei dem Bezug von 
Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbe­
werb in unlauterer Weise bevorzugt. wird mit Frei­
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe 
bc~traft (§ 299 1 StGB, grundsätzlich Antragsdelikt). 
->Vorteilsannahme(§ 331 StGB) 
Lit.: Jaq11es, II„ Die Bestechungstatbestände, 1996: 
MiJ/ders, S„ ßcMechung und Bestechlichkeit im inter­
nationalen geschäftlichen Verkehr, 2009: Tiirke, A„ Die 
Strafbarkeit des Apotheker.. nach § 299a StGB. 2021 

Bestechung (§ 334 StGB) ist das Anbieten. Verspre­
chen oder Gewähren eines Vorteils an einen 
_, Amtsträger. einen für den öffentlichen Dienst 
besonder„ • Verpflichteten oder einen Soldaten der 
Bundeswehr als Gegenleistung dafür, dass er eine 
Diensthandlung vornimmt oder unterlässt und da­
durch seine Dienstpflichten verletzt (aktive B.). Die 
B. wird mll Freihe1tsstr.ife von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. Wer im geschäftlichen Verkehr 
zu Zwecken des Wettbewerbs einem Angestellten 
oder Beauftragten eines geschäftlichen Betriebs 
einen Vorteil für diesen oder einem Dritten als Ge­
gcnleii.tung dafür anbietet, verspricht oder gewährt. 
dass er ihn oder einen anderen bei dem Bezug von 
Waren oder gewerblichen Leistungen in unlauterer 
Wei\c bevorzugt. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder Geldstrafe bestraft (§ 299 LI StGB, 

Bestimmtheitserfordernis 

grundsäl7hch Antragsdehkt). -+ Vorteilsgewährung 
(§ 333 StGB>. -+Abgeordnetenbestechung. 
_, Korruption. _, Schmiergeld 
Lit : Jaqun H„ Die BestechungMatbestilnde. 1996: 
Kuhlen::. L. Die Be„techungsdelikte der §§ 331-334 
StGB. JuS 2011, 673: Miilders. S„ Bestechung und 
Bestechlichkeit im mtcmauonalcn geschäftlichen Ver­
kehr. 2009; L.iu. X. Sp1elmampulat10n durch Beste­
chung 11n Sport. 20::?::? 

besteuern (V.) einer Besteuerung unterwerfen 

Bestcuerun~ ist die Bestimmung und Geltendma­
chung einer „ C)1cucr. Sie bedarl in einem 
--> Rechtsstaa1 als Eingriff in die Freiheitsrechte des 
Einzelnen eines •Gesetzes als Grundlage. Durch­
gefiih11 wird sie in dem Besteuerungsverfahren. 
Lit.: Die Bestcuen111g der öffentlichen Hand. hg. v. 
Hidie11, J. u.11„ 2017: Besteuerung der öffentlichen 
Hand, hg. v. M11.1il. A„ 2021 

Bestcuerun~verf'ahren (§§ 134ff. AO) ist das 
Verfahren der Bestimmung und Geltendmachung 
der -->Steuer. Vielfach mu<,s der Steuerpflichtige 
eine Steuercrl..Hirung abgeben, doch muss bei Zwei­
fel die Steuerbehörde auch ermitteln. Festgesetzt 
\\.ird die Steuer durch den •Steuerbescheid. 
Lll„ R<Ju. G. Grund1uge de\ Besteuerungs,erfahrem.. 
1981: Halrner. A . ßewe1wcrwcrtungwcrbote un Be­
steuerungwcrfahren. 200·t 'frhmidt. C„ Da.s modemi­
sic11e Bes!euerungwcrfahrcn in CXutschland im Ver­
gleich 1u ö,tcrreich. 2021 

bestimmbar (Adj ) einer Bestimmung 1ugänglich 

Bestimmbarkcit i\t die mögliche eindeutige Klar­
heit oder 1we1feM.rcie Verständlichkeit eines Um­
stands. 
Lit.: S111u•1; K„ ßesummtheit und Besummbarkeit im 
Hinblick auf die volls1rcckbare notarielle Urkunde, 
1986 

bestimmt (Adj.) eindeutig, fcl.t. zweifelsfrei 

Bestimmtheit bt die eindeutige Klarheit oder zwei­
felsfreie Vcrständlichkc11 eines Umstand~. 
Lit.: Brelrm, W.IK/ei11/re1\'lerl.a111p, T.. Die Bestimmtheit 
des PfandungsbcM:hlu\\CS, JuS 1998, 781: l.llufa/, S„ 
Was kann ein wafrechtlicher 1atbestand leisten?. 2018: 
Quw, E„ Der Schul! von Per...önlichkeihrcchten im 
Strafrecht des geistigen Ligentums. 2019 

Bcstimmtheitscrfordernis ist die aus dem Grund­
satz der Rechl\s1cherhc1t folgende Anforderung an 
--> Rcch1ssätze. - bei Anwendung der Methoden der 
Rechtswissenschaft - klar erkennen zu lassen. wru; 
sie VOJ".chreibcn. Andernfalls sind sie nichtig. Insbe­
sondere müssen -+ Strafgesetze aus Gründen der 
Rechtssicherheit Tatbestände und Rechtsfolgen 
hinreichend bes11mmt umschreiben (Bestimmtheits­
grundsatz). Ein Pfandungsbcschluss mu'>s. um dem 
Be:.timmthe11-.grundsat1. 1u genügen. die zu pfan­
dende Forderung so bezeichnen. dass sie im Schuld­
nervermögen mdividualisierbar ist. -+ Bestimmt­
heitsgebot 
Lit.: Gil/m, C„ ßcst1mmthe1hgrundsatz und Kernbe­
reichslehre. 2003 



Bestimmtheitsgebot 

Bestimmtheitc,gebot ist da.\ Gebot, den Inhalt eines 
--+ Vcl"\.\altung,handelns (L. B. eines • Vcrwal­
tungsakhJ hinreichend klar zu äußern. Wenn die 
Verwaltung schon kraft Hoheitsrechts iJ1 die Freiheit 
des Einteinen eingreifen darf, muss sie klar crkcn 
nen lassen, inwieweit sie die Freiheit einschränken 
will. Andcmfalb ist das Verwaltungshandeln fehler­
haft. 
Lil.: H1111m1t•r Stmad. E., Das Bestimmthcitsgebot, 
1999: Midde/.1cl11tf11·. C„ Unbcsurnmtc Rcchisbegriffe 
und da..' Bcs11mmthc1tsgcbo1. 2007 

Bestimmtheil„grundsatz __, Beslimmtheitscrfor-
<lcrru~ 

betagen (V) eine Betagung ausführen 

Betagung bt die glin1lich oder teilweise auf einen 
späteren '.i'..citpunl.t verschobene Zulässigkeit der 
Geltendmachung eines bereits entstandenen Rechts 
(z.B. bei Stundung). 

betäuben (V.) tauh machen, benommen machen 

Betäubung (F.l Betäuben. Benommenheit 

Betäubung„mittcl ist da.'> die künstliche Betäubung 
des Men":hcn (oder eines anderen Lebewesen\) 
\'erursachende M111cl. Seine Verwendung ist wegen 
der damit verbundenen Gefahren vielfach rechtswid­
rig und deswegen mil Strafe bedroht. Eine Konvention 
der Vereinten Natmncn gegen illegalen Drogenhan­
del \'On 1988 vcrpll ichtet die Unterzeichnerstaaten, 
Besit1 und Kaul von Rauschgift zu persönlichem 
Gebrauch unter Strafe zu stellen. --+ Betäu­
bungsmittelgesc11 
Li1.: Sc/11111d1. lJ.. Die En1wic1Jung de' Be1äubungMni1-
1ebLr.1f rech1s. ~JW 2017. 2876: Deut„ches Be1äubung,. 
miuelrccht (lbl ). hcarb. v. Lander. C. u. a ... 8 A 2CJO.i: 
Hiif.:e//J1111ge/J,11111/a/l.\fokler. K„ Dcut\ches Betäu­
bungsmiuelrechl, 2009: Patwk. J.180/111e11. iv.. Be1äu­
bungsmittelrech1, 4. A. 2019 

Betäubungsmittelgesetz ist das den Verkehr mit 
Betäubungsmitteln ordnende Gesetl von dem 
1.1.1982. da\ vor allem Herslellung und Handel 
aufgezählter Bccäubungsmlltel erlaubnispfüchlig 
macht Einer Erlaubni~ bedarf z. B nicht. wer Be­
täubung,miucl auf Grund ärztlicher Ver...chreibung 
erwirbt(§ 4 1 Nr Ja BtMG). Der Ven.toß gegen das 
B. kann Stmftat oder Ordnungswidrigkeit 'ein 
( §§ 29 ff. BtMG) Der Besitz geringer Mengen CL. B. 
6 Gramm> eines Betaubungsmiueb. kann strJflrei 
sein. Der Gchrn11ch eninger Mengen 7Wech llc1 
lung und Linderung von Leiden ist im Ein1clfall 
zulässig. 
Lit.: Kömn, Hll'e11w/.;,, J.No/kmer. M„ BetäubungMni1-
telgcse11. 8. A 2016; Weher. K., Beläubungsmi1telgcsc11. 
6. A. 2021: .\1al1•J.., K„ Betilubung~miuels1rafrcch1. 4 A. 
2015; Pat:ak.J.. ßclaubungi.mittclrecht, 4. A. 2019 

beteiligen (V.) Teil nehmen 

beteili~t (Adj.) teilnehmend 

BetciHgtcr l\t die Person. die an einer Angelegen­
heit Teil hat. In dem Verfahrensrecht ist (formell) B„ 
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wer an dem Verfahren teilnimmt oder zu dem Ver· 
fahren 1ugezogen wird (1. B. §§ 7 f„ 121 ff. FamFG) 
bzw. (materiell B.). wessen Rechtsstellung durch 
das Verfahren unmittelbar betroffen wird. ln dem 
Verwaltungsverfahrensrecht ist B. der Antragsteller. 
der Antragsgegner, der, an den die Behörde den 
Verwaltungsakt richten will oder gerichtet hat, der. 
mn dem die Behörde einen öffentlichrecbtlichen 
Vertrag schließen will oder geschlosc;cn hat und der. 
den die Behörde h1nwgc10gen hat (§ 13 VwVfG). 
m dem Venvaltungspro1e,,rccht ist B. nur der 
-. Kläger. der --+ Beklagte, der -+ Beigeladene und 
der Vertreter des öffentlichen --+ fnteresses (§ 63 
VwGO). In besonderen Verwaltungsverfahren kon­
nen die Beteiligten besonders bestimmt i.ein (z.B. 
§ 78 AÜ). 
Lit.: Kroschel, S .. Bc1c1hgtcn- und Verfahrensfähigkei1 
m der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 1998; Alpert. F.. Zur 
Beteiligung am Verwaltungsverfahren, 1999; Schroeder. 
F., Eine irreführende Legaldctin1tion - der Beteiligte 
(§ 28 Il StGB). JuS 2002. 1 W 

Beteiligung ist die Teilnahme an einer Angelegen­
heit. insbesondere an emer --+ Straftat (ab Täter. 
Mittäter. Anstifter oder Gehilfe). an einer unerlaub­
ten Handlung. an cmem • Verfahren (--+ Betei­
ligter) SO\\ 1e an emem Unternehmen oder einer 
-+Gesellschaft ( • Mitglied) oder aucb an -+ Ver­
mögen 
Lit.: Mi1arbciterbc1eiligungcn und Stock-Option-Pläne. 
hg. v. Harrer. 2. A. 2004; Bayer. W u. a„ Kapitalbeteili­
gungen, NJW 2003, 2567: ~~1g11er. K„ Mitarbeiterbeiei· 
ligung, NJW 2003, 3081; Hinderer. P.. Versuch der 
ßett:iligung § 30 StGB. JuS 2011. 1072: Abend.1cht·i11, 
T, Die Einheitlichkeit der mitunternehmerischen Bete1-
hgung an emer gewerblichen Pcr...onengesellschafL. 
1021 

Beteiligungsdarlehen Cpartianschcs Darlehen) i\t 
das __, Darlehen. bei dem das EntgelL in einem Ge­
winnanteil (z.B. e111 Drittel) besieht. 

betrachten (V.) anschauen. beobachten 

Betrachtung (F.) Anschauung, Beobachtung 

Betrachtungsweise ist die Art und Weise der Be­
trachtung eines Gegenstands. In dem Steuerrecht 
war die 1977 aufgegchenc ll'irtschaft/iche B. eine 
An der Betrachtung von Ta1beständen. die weniger 
von der äußeren rechtlichen Gcstahung und mehr 
von dem mneren winschafllichen Zweck ausgmg 
(z.B. bei Sicherung~überc1gnung). Sie wird in der 
Gegenwan als Fall der • Auslegung behandelt. 
Lit.: Zippeli11.1·. R„ Juri'll~che Methodenlehre, 12. A. 
2021: Bold1, T.. Bedeutung und Punktion der wirt-chaft­
liehen Betrachtungsweise. 1998 

Betreff (M.) Angelegenheit 

betreffen (V.) treffen. beteiligen 

betreiben (V.) treiben. vorantreiben, ausüben 

betreuen (V.) besorgen, um„orgen. pflegen 

Betreuer ist in dem Familienrecht (Betreuungs­
recht) g:rundsätllich der Mensch, der geeignet iM. m 
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dem gerichtlich beslimmten Aufgabenkreis die An­
gelegenheilen des Betreuten rechtlich zu besorgen 
und ihn in dem hierfür erforderlichen Umfang per­
sönlich zu betreuen. Der B. kann aber auch ein an­
erkannler Betreuungsverein sein (§ 1900 1 BGB), 
doch sollen ein Verein als solcher oder eine Behörde 
als solche nur ausnahmsweise als B. bestellt werden. 
Der B. vertritt in seinem Aufgabenkreis den Betreu­
ten gerichtlich und außergerichtlich (§ 1902 BGB). 
Zu bestimmten Willenserklärungen oder Handlun­
gen (z.B. zeitweises Versperren der Wohnungstüre) 
bedarf der B. der Einwilligung oder Genehmigung 
des Vormundschaftsgerichts. Bei Vorliegen eines 
wichtigen Grunds hat das Vormundsch:iftsgericht 
den B. zu entlassen(§ l 908b BGB). --+Betreuung 
Lit.: Dei11ert, H./liilgem, K .. Die Vergümng de~ Be­
treuers. 7.A. 2019: Suchsen-Gessaphe. K. 1•., Der Be­
treuer als gesetzlicher Vertreter, 1999 

Betre uung (§§ 1896 ff. BGB) ist seit J.1.1992 die 
staatliche Fürsorge für die Person und das Vem1ögen 
eines voUjährigen Menschen, soweit er infolge einer 
psychischen Krankheit oder einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Behinderung seine persön­
lichen oder vermögensrechtlichen Angelegenheiten 
ganz oder teilweise nicht selbst besorgen kann, 
durch e inen von dem zuständigen Betreuungsgericht 
auf seinen Antrag oder von Amts wegen bestellten 
-+ Betreuer. Ein Betreuer darf nur für Aufgaben­
kreise bestellt werden. in denen eine B. erforderlich 
ist (z.B. persönliche Angelegenheiten, Aufenthalt, 
Unterbringung, Vermögensangelegenheiten). Die 
Bestellung eines Betreuers hat grundsätzlich keine 
Auswirkung auf die -> Geschäftsfähigkeit des Be­
treuten, so dass Betreuer und Betreuter grundsätz­
lich nebeneinander tätig werden können. Es kann 
aber angeordnet werden, dass der Betreute zu einer 
Willenserklärung, die den Aufgabenkreis des Be­
treuers betrifft, der -> Einwilligung des Betreuers 
bedarf(§ 1903 BGB). In Deutschland standen 2000 
rund 750000 Menschen unter B. 
Lit.: Betreuungsrecht, hg. v. Budde, l.. 16. A. 2021; 
Zimmermann. W., Ratgeber Betreuungsrecht. 11. A. 
2020; Dodegge. G., Die Entwicklung des Betreuungs­
rechts, NJW 2018, 2678; Jürgens. A.!Le.v1i11g, W./ 
Marscl111e1; R./Wi111ers1ei11, P.. Betrel!!·IDgsrecht kom­
pakt. 8. A. 2016: Be mau, F. u. a. Die Ubemahme einer 
Betreuung, NJW 2008, 3756; Jürgens. A., Betreuungs­
recht, 5. A. 2014; Firschi11g!Dodegge. Familienrecht 2. 
Halbband Betreuungssachen, 8. A. 2014; Formularbuch 
Betreuungsrecht, hg. v. KrerdA/breclit!Wi11kämpe1; 4. A. 
2018 

Betreuungs behörde(§ 1900 IV BGB) ist die neben 
Menschen und Betreuungsveremen mr einzelne 
Betreuungen zuständige und bei Bedarf von dem 
Gericht zu bestellende Behörde. 

Betreuungsgericht ist die für Betreuungssachen 
und Unterbringungssachen zuständige Abteilung des 
Amtsgerichts (§ 23c GVG). Das von dem B. anzu­
wendende Verfahren ist in den §§ 271 ff. FamFG 
geregelt. Gegen die Entscheidung des Betreuungs­
gerichts ist die Beschwerde gegeben (§§ 303 f. 
FamFG). 

Betrieb ist die organisatorische Einheit, innerhalb 
derer ein --. Unternehmer allein oder in Gemein-

Betriebsprüfung 

schaft mit seinen Mitarbeitern durch materielle und 
immaterielle Mittel bestimmte arbeitstechnische 
Zwecke unmittelbar fortgesetzt verfolgt. Der B. 
unterscheidet sich von dem -> Unternehmen durch 
die Unmittelbarkeit der Zweckverfolgung. Er ist 
Anknüpfungspunkl für verschiedene Rechtsfolgen 
in dem Arbeitsrecht. Betriebsverfassungsrecht und 
Steuerrecht. Ein B. kann aus mehreren Teilen beste­
hen. Mehrere Betriebe können ein Unternehmen 
bilden. 
Lit.: Waltemumn, R.. Arbeitsrecht. 20. A. 2021: Deh­
mer, H.. Betriebsaufspaltung, 4. A. 2018: Alter, M .. 
Rechtsfrobleme betrieblicher Videoüberwachung. NJW 
2015,-375 

Betriebsausgabe (§ 4 IV EStG) ist die durch den 
-> Betrieb veranlasste Aufwendung in Geld oder 
Geldeswen (z.B. Kauf einer Maschine). Sie ist 
grundsätzlich bei der Gewinnermittlung zu berück­
sichtigen. Ausgenommen sind bestimmte unange­
messene Aufwendungen, die ganz oder teilweise 
nicht gewinnmindemd angesell.l werden dürfen. 
Lit.: Die Abgren7ung der Betriebs- oder Berufssphäre 
von der Privatsphäre im Einkommensteuerrecht, hg. v. 
Söhn. H .. 1980 

Betriebseinnahme ist die durch den Betrieb veran­
lasste Einnahme in Geld oder Geldeswert (z.B. 
Ertrag eines Verkaufs). 

Betriebsgefahr (Sachgefahr) ist die mit dem Be­
trieb einer (gefährlichen) -> Anlage (->Sache z.B. 
Kraflfahrleug) erfahrungsgemäß verbundene (er­
höhte) Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 
-->Schadens. Sie ist in dem Rahmen des§ 254 BGB 
als schadensersatZanspruchsmindernder Umstand zu 
berücksichtigen. Sie ist außerdem vielfach Grundla· 
ge einer gesetzlichen --. Gefährdungshaftung. 

Lit.: Biilrmer. E .. Abstrakte Betriebsgefahr, MDR 1962, 
87: Keinert. H., Schadensteilung bei zusammentreffen 
von Verschulden und Betriebsgefahr, 1982 

Betriebskrankenkasse (§ 29 SGB IV) ist die für 
Angehörige eines Betriebs eingerichtete Kranken­
kasse. Sie ist Körperschaft des öffentlichen Recht.~. 
Sie setzt mindestens 1000 versicherungspflichtig 
Beschäftigte voraus und bedarf u. a. der Genehmi­
gung der zuständigen Aufsichtsbehörde. Vor allem 
seit 1996 haben sich Betriebskrankenkassen vielfach 
durch Satzungsänderung für alle Versicherungs­
pflichtigen und Versieherungsberechtigten geöffnet. 
so dass die Zahl der Betriebskrankenka~sen (von 
7718 im Jahre 1908) bis 2012 auf 11 1 gesunken ist. 

Lit.: Kaspe1; J .. Die Betriebskrankenkasse. 1994; Friih­
buß. J.. Der Aufbau des gesetzlichen Krankenkassen­
systems. 1997: Cassel. D .. Betriebskrankenkassen als 
Baustein einer partnerschaftlichen Unternehmenskultur. 
1999 

Betriebs prüfung (§§ 1 ff. BPO) ist die von Behör­
den, insbesondere von den Finanzbehörden vorge­
nommene allgemeine -+ Außenprüfung eines Be­
triebs. 
Lit.: Bl111ners. W./Frick. J./Miille1; L .. Betriebsprtifungs­
handbuch (Lbl.), 12. A. 2009; Vogelsang. N./Stahl, R., 
BP-Handbuch. 2008 



Betriebsrat 

Betriebsrat (§§ 1, 2 BeLrVG) ist das Organ der 
-+ Arbeitnehmer in einem mindestens 5 wahlbe­
rechtigte, davon 3 wählbare Arbeitnehmer beschäf­
tigenden -+ Betrieb, das in bestimmten Angelegen­
heiten des Betriebs mitwirkt und mitbestimmt. Der 
B., dessen Mitgliederzahl von der Größe des Be­
lriebs abhängt, wird von den -+ Arbeitnehmern auf 
Zeil (meist vier Jahre) gewählt Er hat mit dem Ar­
beitgeber vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Seine 
Aufgaben sind im Einzelnen in den §§ 80 ff. BetrVG 
geregelt. Sie betreffen vor allem die -+ Mitbe­
stimmung in sozialen Angelegenheiten (z.B. 
-+ Arbeitszeit, Urlaubsplan, Kanrineneinrichtung) 
und in personellen Angelegenheiten (z.B. Einstel­
lung, Verlangen einer ärztlichen Bescheinigung bei 
eintägiger Arbeitsunfähigkeit. -+ Kündigung). Bei 
Meinungsverschiedenheiten zwischen B. und Ar­
beitgeber entscheidet eine paritätisch zusammenge­
setzte Einigungsstelle. Auf Grund europäischen 
Rechtes von dem 7.12.2011 (Europäische Betriebs­
räte-Gesetz) werden europäische Betriebsräte (oder 
Verfahren zur Unterrichtung und Anhörung der 
Arbeitnehmer) vereinbart oder kraft Gesetzes errich­
teL. (ln Deutschland gehören (2000J rund 230000 
Arbeitnehmer - davon zwei Drittel Gewerkschafü;­
mitglieder - Belriebsräten an, die pro Mitarbeiter 
rund 600 Euro jährlich kosten.) 
Lit.: Schaub, G./Kreft, B„ Der Betriebsrat. 8. A. 2006: 
Blanke, T., Europäisches Betriebsrärcgesetz, 1999; 
Scl1oof. C„ Betriebsratspraxis von A-Z (Lbl.), 14. A. 
2020 

Betriebsrente ist die auf Grund der Tätigkei1 in 
einem Betrieb erwachsende Rente. 
Lit.: Bittner, C.. Europäisches und internationales Be­
triebsrentenrecht, 2000; Höfer. R .. Das neue Betriebs­
rentenrecht, 2003; Böhm, V., Die betriebliche Altersver­
sorgung, 2004: La11genbri11ck, B„ Betriebsrenten der 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. 3. A. 2006; 
Betriebsrentenrecht, hg. v. Höfer u. a., 27. A. 2022 

Betriebsrentengesetz ist das die aus der Tätigkeit in 
einem -+ Betrieb erwachsende -+ Rente betreffende 
Gesetz. Die Anwartschaft auf eine Betriebsrente 
kann bei einem Tarifvertragsgeltungsgcbietswechsel 
verloren gehen.-+ Altersversorgung 
Lit.: Blomeyer/Ro/fs, C./0110, K„ Betriebsrentengesetz, 
7. A. 2018; Karst/Cisch. Berriebsrentengesetz, 16. A. 
2021 

Betriebsrisiko ist die aus dem Betreiben einer An­
gelegenheit erwachsende Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts eines Schadens. In dem Arbeitsrecht ist B. 
speziell das Risiko. dnss der Betrieb ohne -+ Ver 
schulden des -+ Arbeitgebers oder der -+ Arbeit­
nehmer zu einem Erliegen kommt (z.B. wegen Aus­
bleibens von Zulieferungen oder Energie). Dieses 
- jedenfalls nicht aus der Sphäre der Arbeitnehmer 
(wie z.B. ein Teilstreik) kommende - Risiko hat der 
Arbeitgeber zu tragen, so dass in der Regel entgegen 
§ 326 BGB der Vergütungsanspruch der Arbeitneh­
mer trotz Nichterbringung der Arbeitsleistung nicht 
entfällt. 
Lit.: Tholl, r~. Gesteigertes Betriebsrisiko, Diss. jur. 
München 1999; Tamm, M., Die Entwicklung der Be­
triebsrisikolehre, 2001: Fliick, N„ Das Betriebsrisiko im 
Arbeitsverhältnis, 2021 
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Betriebsschutz -+ Arbeitsschutz 

Betriebsübergang ist der recbtsgeschäftliche Über­
gang eines -+ Betriebs oder Betriebsteils von einer 
Person auf eine andere. Nach § 613a BGB tritt der 
neue Inhaber in die Rechte und Pflichten bestehen­
der -+ Arbeitsverhältnisse (als Gesamtschuldner) 
ein. Kein B. erfolgt bei der Bestellung eines neuen 
Notars trotz Übernahme der Räume und der Be­
diensteten eines bisherigen Notars. 
Li1.: Wal1erma1111, R., Arbeitsrecht, 20. A. 2021; Gerig, 
N., Kündigung wegen Betriebsübergangs. 2003: Wil· 
lemsen. H„ Akruelles zum Betriebsübergang. NJW 
2007,2065 

Betriebsvereinbarung (§ 77 BetrVG) isL die form­
bedürftige Vereinbarung (-+ Vertrag, str., a. M. Sat­
zung) zwischen -+ Arbeitgeber und -+ Betriebsrat 
über Angelegenheiten, die zu dem Aufgabenbereich 
des Belriebsrats gehören. Die B. hat teilweise 
rechtssetzende (normative) Wirkung (z.B. Bestim­
mungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses). Sie geht dem -+ Gesetz und 
dem -+Tarifvertrag nach. dem Einzelarbeitsvenrag 
als dessen Mindestinhalt gnmdsätzlich vor, kann 
aber einen Arbeitsvertrag nicht zu dem Nachteil 
eines Arbeitnehmers abändern. Sie ist nicht er­
zwingbar. Gegen eine einem Tarifvertrag widerspre­
chende B. gewährt das Bundesarbeitsgericht der 
Gewerkschaft einen Anspruch auf Unterlassung. 
Lit.: Walten11a1111. R.. Arbeitsrecht. 20. A. 2021: 
Oberthiit; N./Sei1z. S., Betriebsvereinbarungen, 3. A. 
202 J; Pulte/P./Bigos, B„ Betriebsvereinbarungen in der 
Praxis, 5. A. 2019 

Betriebsverfassung ist die Gesamtheit der die 
Rechte des -+ Arbeitgebers. der -+ Arbei tnehmer 
und ihrer Organe (Betriebsversammlung, Betriebs­
ral, Betriebsausschuss lbei neun und mehr Mitglie­
dern des Betriebsrats!, Vorsitzender) in dem Betrieb 
in Bezug auf das Betriebsgeschehen ordnenden 
Rechtssälze. Sie gründet sich auf -+ Gesetz, 
-+ Tarifvertrag und -+ Betriebsvereinbarung und ist 
Teil des kollektiven Arbeitsrechts. Ziel der B. ist der 
Schutz der Rechte der -+ Arbeitnehmer sowie ihre 
Teilhabe an dem Berriebsgeschehen. 
Lit.: Waltermann, R„ Arbeitsrecht, 20. A. 2021; Stof 
felks, M./Lemhke. M„ Betriebsverfassungsrecht. 7. A. 
2020; Gamillscheg, F., Kollektives Arbeitsrecht, Bd. 2 
Betriebsverfassung, 2008 

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) ist das die 
-+ Betriebsverfassung des ArbeitSrechts regelnde 
Gesetz, das abgesehen von den Betrieben des 
öffenUichen Dienstes - auf die meisten Betriebe 
Anwendung findet. 
Lit.: Richardi. R„ Betriebsverfassungsgesetz, 17. A. 
2022: Fi11i11g, K. u. a„ Betriebsverfassungsgesetz, 31. A. 
2022 

Betriebsverhältnis-+ Gewaltverhältnis 

Betriebsversammlung -+ Betriebsverfassung 

Betriebswirtschaft ist die Gesamtheit der einen 
Betrieb oder ein Unternehmer betreffenden Wirt­
schaftsvorgänge. -+ Volkswirtschaft 
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Li1.: Wöhe, GJDöring, U., Eioführung in die allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre. 27. A. 2020; Sc/111/t<,, V.. Basis­
wissen Betriebswirtschaft, 6. A. 2019; Schneck, 0„ Lexi­
kon der Betriebswinschafl, LO. A. 2019; Stroub, T., Ein­
führung in die allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 2018 

betroffen (Adj.) berührt 

Betroffener ist die von einem Ereignis berührte 
Person. Behauptet ein B„ durch eine Handlung der 
Verwaltung in seinen Rechten verletzt zu sein, kann 
er in dem Verwaltungsprozess klagen. Der Betroffe­
ne ist grundsätzlich -+ Beteiligter. 
Li1.: Kuhl, C„ Die RcchU;stellung des Betroffenen, 2001 

Betrug (§ 263 StGB) ist die durch -+ Täuschung 
verursachte Vermögensschädigung eines anderen in 
rechrswidriger Vermögensvorteilsverschaffungsab­
sicht. Erforderlich sind eine - auf Tatsachen (z. B. 
Mangel der Zahlungsabsicht) bezogene - Täu­
schungshandlung (Vorspiegeln, Entstellen, Unterdrü­
cken), ein daraus folgender -+Irrtum der anderen 
Seite. eine daraus folgende -+ Vermögensverfügung 
(Unterlassen genügt), eine daraus folgende Vermö­
gensschädigung (nicht notwendig des -+ Vermögens 
des Getäuschten, Gefährdung des Vermögens ge­
nügt) und eine (rechtswidrige) Vorteilsverschaf­
fungsabsichl für sich oder einen Dritten (z. B. Assis­
tent täuscht durch erschlkhene Atteste Krankheit 
vor und arbeitet in dem Krankgeschriebenenstand 
privatwirtschaftlich als Verleger, Bewerber ver­
schweigt in dem Einstellungsverfahren Tätigkeit bei 
dem Ministerium für Staatssicherheit der früheren 
Deutschen Demokratischen Republik). Der B. wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld­
slrafe bestraft. Der Versuch ist Slrafuar. Besondere 
Fälle des Betrugs sind -+Anstellungsbetrug, -+Ein­
gehungsbetrug, -+ Prozessbetrug oder -+ Siche­
rungsbetrug, verselbständigte Sonderfälle Computer­
betrug (§ 263a StGB), -+Subventionsbetrug (§ 264 
StGB), Kapitalanlagebetrug (§ 264a StGB), -+ Kre­
ditbetrug (§ 265b StGB). -+ Versicherungsmiss­
brauch (§ 265 SLGB), -+Automatenmissbrauch, 
-+Leistungserschleichung (§ 265a StGB) u. a. m. 
Kein B. durch Unterlassen ist das bloße Ausnutzen 
einer Fehlbuchung. 

Lit.: Tiedemann, K„ Wirtschaftsbetrug, 1999: Berger; S„ 
Der Schutz öffentlichen Vermögens durch § 263 StGB, 
2000: Wittig, P., Das tatbestandsmäßigc VerhaJten des 
Betrugs, 2004; Ki11dhäuser. U. u. a., Der Tatbestand des 
Betrugs, JuS 2006, 193; Jäger. C„ Die drei Unmiuclbar­
keitsprinzipieo beim Betrug, JuS 2010, 761: Becker. C. 
u. a„ Grundwissen Strafrecht - Der Gefährdungsschaden 
bei Betrug(§ 263 StGB) und Untreue(§ 266 StGB}, JuS 
2017, 499; Sat<.ger. ff„ Der Submissionsbetrug. 2021 

Beuge (Partikel) Biegung 

Beugemitte l ist das staatliche Miuel zu einer Er­
zwingung bestimmter -+ Handlungen, -+ Duldun­
gen oder-+ Unterlassungen seitens einer Person. B. 
sind insbesondere in dem Verfahrensrecht zulässig 
(z. 8. zu einer Erzwingung einer Zeugenaussage, 
§ 390 ZPO, § 70 Il StPO, oder einer unvertre1baren 
Handlung oder einer Unterlassung, §§ 888, 890 
ZPO). B. sind -+Zwangsgeld (Ordnungsgeld) und 
ersatzweise-+ Zwangshaft (Ordnungshaft). 

Bevollmächtigung 

LiL: Pabe/, K„ Verhängung von Beugehaft durch einen 
Untersuchungsausschuss. NJW 2000, 788 

beugen (V.) biegen machen 

Beugestrafe -+ Beugemittel 

Beurkundung ist die körperliche Festlegung eines 
Vorgangs oder Gedankens durch schriftliche Zei­
chen in einer Urkunde. Sie ist 11orarie/le B. (§ 128 
BGB). wenn sie von einem-+ Notar (rechtswirksam 
auf deutschem Staatsgebiet) beurkundet wird, wobei 
für einen Vertrag grundsätzlich getrennte B. von 
Antrag und Annahme genügen. Die notarielle B. ist 
in mehreren einzelnen Bestimmungen besonders 
vorgeschrieben. Für das Verfahren gilt das Beurkun­
dungsgesetz. Fehlt die für ein Rechtsgeschäft vor­
ausgesetzte oder festgesetzte B„ ist grundsätzlich 
das -+ Rechtsgeschäft wegen -+ Formmangels nich­
tig (§ 125 BGB). 
Li1.: Winkler. K„ Beurkundungsgesetz. 19. A. 2019: 
Huhn, D.!Schuckmann. H. v„ Beurkundungsgesetz und 
Dienstordnung für Notare, 8. A. 2020; Herr/er, S„ Be­
urkundung von statusrelevanten Rechtsgeschäften im 
Ausland, NJW 2018, 1787 

Beurteilung ist die auf einen Maßstab bezogene 
urteilsmäßige Bewertung. Beamte sind regelmäßig 
und aus besonderem Anlass einer dienstlichen B. zu 
unterziehen (§ 21 BBG). Sie soll sich auf Veranla­
gung, Charakter, Bildungsstand, Arbeitsleistung, 
soziales Verhalten und Belastbarkeit beziehen und 
mit einem Gesamturteil (meist notenähnlich) schlie­
ßen. 
Lit.: Lorse, J .• Die dienstliche Beurteilung, 7. A. 2020 

Beurteilungsspielraum ist der von dem Gesetzge­
ber durch die Verwendung wertender unbestimmter 
-+ Rechtsbegriffe - in Gegensatz zu sonstigen unbe­
stimmten Rechtsbegriffen - in einem Tatbestand der 
Verwaltung eingeräumte Entscheidungsspielraum 
(z.B. Prüfungsentscheidung, beamtenrechtliche Eig­
nungsbeurteilung oder Leistungsbeurteilung, Prog­
nose, Risikobewertuog, wertende Entscheidung 
durch ein Gremium von Sachverständigen oder 
Interessenvertretern). Bei dem B. beschränkt sich 
die Prüfung durch die Verwaltungsgerichte darauf, 
ob die Beurteilung durch die Verwaltung offensicht­
lich fehlerhaft ist oder in einem fehlerhaften Verfah­
ren vor sich gegangen ist. Der B. ist zu trennen von 
dem -+ Em1essen und von der Anwendung eines 
sonstigen unbestimmten Rechtsbegriffs. 
Lit.: Pierorh, B./Kemm, S„ Beurteilungsspielraum und 
verwaltungsgerichtliche Kontrolldichte. JuS 1995, 780; 
Pache, E„ Tatbestandliche Abwägung und Bcunei­
ilmgsspielraum, 2001; Sehmieder. S„ Risikoentschei­
dungen im Gentechnikrecht, 2004; Kment, M. u. a„ 
Beurteilungsspielraum und Ermessen, JuS 2015. 193; 
Schmidt, R .. Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020 

Bevollmächtigung ist die Erteilung einer -+ Ver­
tretungsmacht (Vollmacht) durch -+Rechtsgeschäft. 
Sie erfolgt durch einseitige, empfangsbedürflige 
Willenserklärung (einseitiges Rechtsgeschäft) ge­
genüber dem zu Bevollmächtigenden (Innenvoll­
macht) oder dem Driuen (Außenvollmacht). dem 
gegenüber die Vertretung stattfinden soll ( § 167 l 



bewähren 

BGB) und kann in gegenläufiger Weise durch ein­
seitiges Rechtsgeschäft aufgehoben werden. Sie ist 
srrcng zu trennen von dem ihr regelmäßig zugrunde­
liegenden -+ Auftrag oder sonstigen Innenverhält­
nis. 
Lit.: Ho/11101111, K„ Vollmachten. 8. A. 2002 

bewähren (V.) beweisen. gegenilber Anforderungen 
bestehen 

Bewährung ist das Bestehen gegenüber Anforde­
rungen. In dem Strafrecht ist bei -+ Freiheitsstrafen 
von nicht mehr als einem Jahr (evtl. 1:wei Jahren) die 
-+Strafaussetzung zu B. möglich (§ 56 StGB). Sie 
erfordert B. während einer Zeil von 2 bis 5 Jahren 
(§ 56a StGB). Daneben ist auch die Aussetzung des 
Strafrests zu B. bei lebenslanger Freiheitsstrafe 
möglich(§ 57a StGB). (In Bayern wurden 2000 fast 
70 Prozent der Freiheitsstrafen und Jugendstrafen 
zur Bewährung ausgesetzt, wobei in wiederum rund 
70 Prozent der Fälle die B. erfolgreich war.) 
Lit.: K1111er1. K„ Kurze Freiheit<>stmfe und Strafausset­
.i:ung zur Bewährung. MDR 1969. 705; Trapp. E„ 
Rechtswirklichkeit von Auflagen und Weisungen bei 
Strafaussetzung zur Bewährung, 2003; Zi111111er11101111, 
S„ Die Erwartung künftiger Stmffreiheit, 2022 

ßewährungsaunage (§ 56b StGB) ist die von ei­
nem Gericht bei -+ Strafausi.etzung zu Bewährung 
erteilte Auflage, die der Genugtuung für das began­
gene Unrecht dient. Sie kann u. a. in der Wiedergut­
machung des Schadens, der Zahlung eines Geldbe­
trags an eine gemeinnützige Einrichtung oder die 
Staatskasse oder der Erbringung einer ~,onstigen 

gemeinnützigen Leistung bestehen (z.B. Hilfs­
dienst). Wird sie nicht erfüllt. ist der Strafrest zu 
vollstrecken. 
Lit.: Berndt. S., Bewährungsauflage und Freiheitsstrafe, 
1994 

Bewährungshelfer (§ 56d StGB. § 24 JGG) ist bei 
der .._. Strafaussetzung zu Bewährung ein Mensch, 
der dem Verurteilten helfend und beLreuend zur 
Seite steht. Der B. wird von dem.._. Gericht bestellt 
und ist diesem berichtsptlichtig. Er wird hauptamt­
lich (oder ehrenamllich) tätig. hat aber kein Wei­
sungsrecht gegenüber dem Verurteilten. 
Lit.: Kipf'· A .• Bewährungshelfer im Justi~system. 1995 

bewegen (V.) in der Lage verändern 

Beweggrund ist die ein Verhalten auslöseude Ursa­
che. Der B. eines Menschen kann bei der rechllichen 
Bewertung seines Verhaltens bedeutsam sein. Nied­
riger B. (§ 211 II StGB, unbestimmter Rechtsbe­
griff) ist bei -+Mord ein B. des Täters, der (wie 
Mordlust. Befriedigung des Geschlechtstriebs und 
Habgier) nach allgemeiner sittlicher Wertung auf 
tiefster bzw. niedrigster Stufe steht und deshalb 
besonders verwerflich, ja verächtlich ist (z.B. um 
einen VollzeitarbeiLSplatz eines anderen zu erhalten, 
nicht Blurrache eines Ostanatolien;, vgl. BGH NJW 
1995. 602). 
Lit.: l/eine, G„ Tötung aus niedrigen Beweggründen, 
1988; Gerkan, 0. v„ Niedrige Beweggründe. Diss. jur. 
Heidelberg 1998; Voueler. V., Das Mordmerkmal der 
„sonst niedrigen Beweggründe", 2014 
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beweglich (Adj.) fortbewegbar, örtlich veränderbar 

bewegliche Sache.._. Sache, bewegliche 

Beweis ist die mindestens einen anderen Menschen 
überzeugende Darlegung der Richtigkeit oder Un­
richtigkeit einer Vorstellung. In dem Verfahrensrecht 
ist B. das Verfahren, (vor allem bei Streitigkeit eines 
Vorbringens einer Partei) dem .._. Gericht die Über­
L.eugung von der Wahrheit oder Unwahrheit einer 
Behauptung (Tatsache, Erfahrungssatz, ausländi­
scher Rechtssatz, Gewohnheitsrechtssatz, Satzungs­
rechtssatz) 1.u verschaffen. Der B. ist entweder u11-
mittelbarer B. oder mittelbarer B. (Indizienbeweis). 
Er erfolgt entweder auf Grund Beweisangebot~ 
(Beweisantritt z.B. im Zivilprozess) oder auf Grund 
Beweisantrags. Ein erleichterter B. ist der --. An­
scheinsbeweis. Der -+ Strengbeweis erstrebt die 
Herbeiführung der vollen Überzeugung des Gerichts 
in einem bestimmten Verfahren mit bestimmten 
Beweismitteln. Bei dem -+ Freibeweis stehen Erhe­
bung, Verfahren und Beweismittel in dem Ermessen 
des Gerichts. In dem Zivilprozessrecht bedürfen nur 
die streitigen Tatsachen eines Beweises. der auch 
nur entsprechend dem Beweisantritt erfolgt. In Ver­
fahren, in denen der -+Untersuchungsgrundsatz 
gilt, ist die Wahrheit von dem Staat bzw. Gericht zu 
erforschen und dementsprechend Beweis zu erhe­
ben. --+ Bcweisrechl 
Lit.: Schneider, E., Beweis und Beweiswürdigung. 5. A. 
1994; Swrmberg, G .. Der Beweis im Zivilprozess, 
1999; Meike, R„ Plausibilitätskontrolle und Beweis, 
NJW 2000, 2230; Bergei; C., Beweisführung mit elekt­
ronischen Dokumenten, NJW 2005, 1016; Beweis im 
Schiedsverfahren, hg. v. Eber/. W.. 2015 

Beweisantrag isl in dem .._. Strafverfahren das 
Begehren (des Angeklagten. Verteidigers. Staatsan­
walts oder sonstigen Vcrfahrensbeteiligten), über 
eine bestimmte Tatsache durch ein bestimmtes 
-+ Beweismittel -+ Beweis zu erheben. Einern B. 
(des Bei;chuldigten) ist in dem --+ Ermittlungs­
verfahren stattzugeben. wenn der Beweis von Be­
deutung ist (§ 163a TI StPO). Jn der -. Hauptver­
handlung darf der zulässige B. nur aus bestimmten 
Gründen und grundsätzlich nur in einem begründe­
ten Beschluss abgelehnt werden (§ 244 StPO). Der 
B. ist im Übrigen auch in den andern, von dem 
.._. Untersuchungsgrundsatz behe1TSchten Verfahren 
vorgesehen (z.B.§ 86 VwGO). 
Lit.: Hamm. R./Hassemer. W./Pau/y, J„ Beweisantrags­
recht, 2000; Bettlke, W.. Der Beweisantrag, JuS 2006, 
597; Da/lmeyer. J., Der Beweisantrag im Strafprozess. 
7. A. 2019 

Beweisantritt (Beweisangebot) (§ 282 ZPO) ist in 
dem Zivilpro1.essrecht die Einführung eines -+Be­
weismittels für eine bestimmte Behauptung. 
Lit.: Puhle, Der unerledigte Beweisantritt. JuS 1990. 296 

Beweisaufnahme ist die Erhebung des -+ Beweises. 
Sie erfolgt durch das -+ Gericht (§§ 355 ff. ZPO, 
§§ 244ff. StPO), doch kann an seine Stelle ein be­
auftragter oder ein ersuchter .._. Richter treten. Sie 
ist parteiöffentlich und auf entscheidungserhebliche 
Tatsachen beschränkt. Ist das Ergebnis einer en;tin­
stan7Jichen B. nicht verwertbar, muss das entschei-



75 

dende Berufungsgericht sämtliche entscheidungser­
hebliche Beweise erheben. 
Lit.: Geimer; E .. Internationale Beweisaufnahme, 1997; 
Ba/ze1: C.. Beweisaufnahme und Beweiswürdigung, 
2001 

Beweiserhebung --+ Beweisaufnahme 

Beweiserhebungsverbot ist das Verbot, über ein 
bestimmtes Beweisthema oder durch ein bestimmtes 
Beweismillel Beweis zu erbeben (z.B. §§ 52 ff. 
StPO). 
Lit.: Stör111e1: Beweiserhebung. JuS 1994. 238 

Beweiserleichterung ist die Erleichterung bezüg­
lich der Anforderungen an einen Beweis. Sie ist 
insbesondere in dem Zivilprozess zulässig. Ver­
schiedentlich genügt hier der--+ Anscheinsbeweis. 
LiL: Oberheim. R .. Beweiserleichterungen im Zivilpro­
zess. Jus 1996. 636 

Beweisinterlokut ist in dem älteren Prozessrecht 
eine Zwischenentscheidung über Beweislast. Be­
weisthema und Beweisfrist. 
Lit.: Köbler; G .. Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Beweis las t ist die Belastung mit dem -+ Beweis. die 
zur Folge hat, dass die Nichtbeweisbarkeit eines 
Umstands zu Lasten des Beweislastträgers geht. Die 
B. trägt grundsätzlich jede -+Partei für die tatsäch­
lichen Voraussetzungen der ihr günstigen Rechts­
norm (z.B. für Erfüllung Schuldner, für Vertragsän­
derung der dadurch Begünstigte. für Fehlschlagen 
einer Nachbesserung des Verkäufers der Käufer), 
sofern die B. nicht durch Gesetz (oder Rechtspre­
chung z.B. Beweislastumkehr) besonders anders 
festgelegt ist (z.B. führt ein grober, zu einer Her­
beiführung eines Gesundheitsschadens der ent­
sprcchcaden Art grundsätzlich geeigneter Behand­
lungsfehler eines Arztes grundsätzlich zu eiaer 
Beweblastumkehr für den ursächlichen Zusammen­
hang zwischen BehandlungsfehJer und Gesundheits­
schaden). Misslingt der Beweis seitens der beweis­
belastetcn Partei, so wird der behauptete Umstand 
als nicht vorhanden behandelt, so dass die beweisbe­
lastete Partei in dem eventuellen Prozess insoweit 
unterliegt. 
Lit.: Prillting, H., Gegenwartsprobleme der Beweislast, 
l 993; Ba11mgärtel, G„ Beweislastpraxb im Privatrecht, 
1996; Hei111ich, C., Die Beweislast bei Rechtsgeschäf­
ten, 1996; Baumhof. A„ Die Beweislast im Verfahren 
vor dem Europäischen Gerichtshof. 1996: Bock, J„ 
Begriff. Inhalt und Zulässigkeit der Beweblastumkehr 
im materiellen Strafrecht 2001: Lange, F.. Die Beweis­
last im Anwalthaftungsprozess. 2002; lm1men, H„ Die 
Beweiserleichterung bis zur Beweislastumkehr. NJW 
2002, 3739: Schmidt, E„ Die Beweislast in Zivilsachen, 
JuS 2003. 1007 

Beweismittel ist das Mittel. durch das ein 
-+Beweis geführt werden kann. Dies sind in dem 
Zivilprozessrecht -+Augenschein, -+Zeuge, 
-+Sachverständiger, ---+Urkunde und -+ Partei­
vernehmung (§§ 371 ff. ZPO. vgl. § 244 StPO, § 86 
VwGO u.a.). In dem Strafprozessrecht sind B. Au­
genschein, Zeuge. Sachverständiger und Urkunde. 
nicht dagegen die Vcmehmung des --> Angeklagten. 

Beweisverfahren 

Lit.: Schneider; E„ Beweis und Beweiswürdigung. 5. A. 
1994; Eisenberg. U .. Persönliche Beweismittel in der 
StPO. 1993: Becker. A„ Elektronische Dokumente als 
Beweismiuel. 2004: LarotV<y. R„ Der Bedeutungswan­
del der Beweismittel, 2006 

Beweisrecht ist die Gesamtheit der den -+ Beweis 
betreffenden Rechtssätze. 
Lit.: Coe.~ter-Waltjen. D„ Internationales Beweisrecht, 
1983; Eisenberg, U„ Beweisrecht der StPO. 10. A. 
2017;Jiicke/, H„ Das BeweisrechtderZP0.3.A. 2021; 
Barrma1111, C .. Das Beweisrecht in den Verfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht. 2020 

Beweis regel ist die bestimmte Regel über das Ver­
fahren und die Würdigung eines -+ Beweises. Sie 
schränkt das freie Beweisverfahren und die freie 
-+ Beweiswürdigung ein. Gesetzliche B. ist die 
durch das Gesetz gegebene B. (z.B. § 165 ZPO 
Beweis der Verhandlungsförmlichkeiten allein durch 
das Protokoll, § 371 m ZPO Vereitelung der zumut­
baren Einnahme des Augenscheins). 

Beweissicherung (§§ 94. 102, 285 StPO, § 98 
VwGO) ist die vor der eigentlichen -+ Beweis­
aufnahme zu einer Sicherung eines -+ Beweises 
erfolgende vorsorgliche Beweiserhebung. Für den 
Zivilprozess ist mit Wirkung von dem 1.4.1991 das 
sog. selbständige -+ Beweisverfahren (§§ 485 ff. 
ZPO) an die Stelle des bisherigen Beweissiche­
rungsverfahrens getreten. 
Li1.: Dörsclmer. L Beweissicherung im Ausland, 2000: 
Swnnberg. G„ Die Beweissicherung, 2003; Biir, W. 
Handbuch zur EDV-Beweissicherung im Sirafverfahren, 
2007; Sturmberg, G„ Die Beweissicherung in der ao­
wahlichen Praxis. 2016 

Beweisthem a ist der Gegenstand bzw. das Thema 
des -+ Beweises (Tatsachen, Erfahrungssätze, aus­
ländisches Recht. -+ Satzungsrech1 oder -+ Ge­
wohnheitsrecht). 

Lit.: Kühl. 1„ Prozessgegenstand und Beweislhcma. 
1987 

Beweisverbot ist das (zu Gunsten des Angeklagten) 
die Erhebung und Verwenung von erbrachten Be­
weisen einschränl-.ende Verbot. 

Li1.: Müller, C., Beweisverbot und Sachvonragsverbot, 
2019 

Beweisverfab.ren ist das Verfahren zu der Durch­
führung eines -+ Beweises. Das in den §§ 485 ff. 
ZPO (vgl. § 98 VwGO, § 118 SGG) geregelte selb­
stiindige B. i:.t ein ge1idulicbes Ye1fal11en, bei dem 
für eine bestimmte Art des Beweises (vor allem 
durch Augenschein und Zeugenvernehmung) der 
Grundsatz der Unmittelbarkeit der -+ Beweisauf­
nahme eingeschränkt wird. Dabei wird zwischen 
einvernehmlichem Beweissicherungsverfahren und 
streitschlichtendem B. unterscbieden. Zulässig ist 
das selbständige B„ wenn der Gegner zustimmt oder 
zu besorgen isi, dass das Beweismittel verloren geht 
oder seine Benutzung erschwert wird. Beruft sich 
eine Partei in dem Prozess auf Tatsachen, über die 
selbständig Beweis erhoben worden ist, so steht die 
:.elbständige Beweiserhebung einer Beweisaufnah­
me vor dem Prozessgericht gleich. 



Beweisverwertung 

Lit.: Ulrich, J„ Selbständiges Beweisverfahren mit 
Sachverständigen, 2. A. 2008; Seibel, M., Selbständiges 
Beweisverfahren, 2013 

Beweisverwertung ist die Verwertung des Beweises 
für die Entscheidung eines Rechtsstreits. Sie ist in 
der Ponn der Beweiswürdigung das Ziel der Be­
weisführung oder Beweisermiulung. fhr kann in 
dem Einzelfall ein Beweisverwertw1gsverbot entge­
genstehen. 
Lit.: 'Zeyher, J., Strafprozessuale Beweisverwertung von 
privatem Videomaterial am aktuellen Beispiel des 
Dashcam. 2021 

Beweisverwertungsverbot ist das -+ Verbot, 
-+ Beweise und Beweisergebnisse zur Entschei­
dungsfindung zu verwerten, die unter Verstoß gegen 
Gesetzesvorschriften gewonnen worden sind (z.B. 
§ l36a Ill S. 2 StPO, § 393 II AO) oder die nur zur 
-+ Verfolgung bestimmter-+ Straftaten berechtigen. 
Lit.: GlJ1ti11g, S„ Beweisverwertungsverbote, 2001; 
Meyer-Mews, H„ Beweisverwertungsverbote im Straf­
verfahren, JuS 2004, 39 

Beweiswürdigung ist die Bildung der Überzeugung 
des -+ Gerichts von der Wahrheit oder Unwahrheit 
einer Tatsache auf Grund der -+ Beweisaufnahme. 
Es gilt der Grundsatz der freien B. (§§ 286 ZPO, 
261 StPO, 108 VwGO), doch darf beispielsweise 
dann, wenn das Erstgericht eine Feststellung auf die 
Aussagen mehrerer Zeugen stützt, dai. Berufungsge­
richt eine hiervon abweichende Feststellung nicht 
mit der Vernehmung nur eines einzigen der Zeugen 
begründen. Der Beweis ist geführt, wenn ein so 
hoher Grad an Wahrscheinlichkeit erreicht ist, dass 
vernünftigerweise keine Zweifel mehr bestehen 
(Str.). Die Würdigung eines nicht einfachen Sach­
verhalts erfordert dabei grundsätzlich auch besonde­
re Sachkunde des Würdigenden. In dem Strafpro­
zessrecht ist in einem Zweifel zugunsten ([lat.] in 
dubio pro) des Angeklagten zu entScheiden. In dem 
Zivilprozess kommt es jeweils auf die -+ Beweislast 
an. 
Lit.: Schneider; E„ Beweis und Beweiswürdjgung, 5. A. 
1994; Balzer. C„ Beweisaufnahme und Beweiswürdi­
gung, 2001: Holilweck. M„ Die Beweiswürdigung, JuS 
2002. 1105: Deppe11kemper. G„ Beweiswürdigung als 
Mittel prozessualer Wahrheitserkcnntnii., 2004; Bickel, 
M„ Antizipierte Beweiswürdigung, 2071 

bewerten {V.) Wert ermitteln, Wen angeben 

Bewertung ist die Ermittlung des Wertes eines 
Gegenstands oder einer Leistung. ln dem Steuer­
recht bestehen mehr oder weniger feste Regeln für 
die B. (§ 6 1 EStG, Bewertungsgesetz), wobei von 
den Anschaffungskosten oder Herstellungskosten 
auszugehen ist, von denen die Absetzung für Abnut­
zung abzuziehen ist. In dem Handelsrecht ist bei der 
B. der in dem Jahresabschluss ausgewiesenen Ver­
mögensgegenstände der Wert in dem Zeitpunkt der 
Aufstellung des -+ Inventars oder der ---+ Bilanz zu 
Grund zu legen (§§ 252 ff. HGB). 
Lit.: Riissler, R./I'roll, M„ Bewertungsgesetz (Lbl.), 
2021; Horschi1;. H„ Erbschaft- und Schenkungstcuer, 
Bewertungsrecht, 19. A. 2018; Horsd1itz, H„ Bewer­
tungsrecht, 14. A. 2014; Kreutziger, S./Schaffner. 
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M.!Stepha11y, Bewertungsgesetz, 4. A. 2018: Handbuch 
Erbschaftsteuer und Bewertung, 2016; Erb/Regiererl 
Vosse/er, Bewertung bei Erbschaft und Schenkung, 
2018 

bewilligen (V.) Bewilligung erteilen 

Bewilligung (z. B.§§ 8f. WHG) ist in dem Verwal­
tungsrecht die Begründung eines subjekriv­
öffentlichen Rechts auf Sondergebrauch (-+ Sonder­
nutzung) einer öffentlichen -+ Sache. Sie erstreckt 
sich meist nur auf eine bestimmte Art der Nutzung 
und ist vielfach von besonderen Voraussetzungen 
abhängig. In dem Sachenrecht (§ 19 GBO) ist B. 
einer Ei11trag1111g ia das -+ Grundbuch die Erklä­
rung des durch die Eintragung formell Betroffenen 
(z.B. Veräußerer), mit der Eintragung einverstanden 
zu sein. Sie ist Voraussetzung für eine Eintragung. 
Die B. ist durch öffentliche oder öffentlich beglau­
bigte Urkunden nachzuweisen (§ 29 GBO). Demge­
genüber bedarf der Nachweis der Berechtigung zu 
einer Stellung eines Antrags nicht dieser Form. 
-+ Ausnahme, Erlaubnis 

bewusst (Adj.) wissentlich 

bewusste Fahrlässigkeit ---+ Fahrlässigkeit, bewuss­
te 

Bewusstlosigkeit ist das Fehlen des Bewusstseins. 
Die B. schließt in dem Schuldrecht (§ 827 BGB) 
wie in dem Strafrecht eine (zurechenbare)-+ Hand­
lung aus. Eine in der B. abgegebene -+ Willenser­
klärung ist nichtig(§ 105 BGB). 

Bewusstsein ist die klare geistige Verfassung oder 
auch das Wissen. 

Bewusstseinsstörung isl die Störung des Bewusst­
seins (Bewusstseinstrübung und Bewusstseinsbeein­
trächtigung), bei welcher der Einfluss des normalen 
-+ Bewusstseins des Handelnden in erheblichem 
Maß ausgeschaltet ist. Tiefgreifende B. (§ 20 StGB) 
ist die B„ die das Persönlichkeitsgefüge in schwer­
wiegender Weise beeinträchtigt. Sie kann in dem 
Su·afrecht -+ Schuldunfähigkeit oder verminderte 
--+Schuldfähigkeit begründen. 

Beziehung ist die Verbindung einer Person LU einer 
Person oder Sache. Diplomatische Beziehung ist die 
durch diplomatische Vertreter vermittelte Beziehung 
zwischen Völkerrechtssubjekten. Die Aufnahme der 
diplomatischen Beziehungen kann ein Ausdruck für 
Anerkennung eines -+ Staates sein. 

Bezirk ist der örtliche Zuständigkeitsbereich (z.B. 
Regierungsbezirk). dem eine kommunale -+ Ge­
bietskörperschaft entsprechen kann. 
Lit.: Deute/moser, A„ Die Rechtsstellung der Bezirke in 
den Stadtstaaten, 2000 

Bezirksgericht war bis 1994 in den Gebieten der 
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 
das Gericht eines Bezirks, das teilweise Eingangsge­
richt (z.B. Finanzgerichtsbarkeit, z. T. Strafgerichts­
barkeit), teilweise Rechtsmittelgericht war. In Öster-
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reich ist B. das Eingangsgericht für einfachere 
Rechtsstreitigkeiten in der ordentlichen Gerichts­
barkeit. 

Bezir ksnotar war (bis 1.1. 2018) das besondere, für 
Beurkundungen zuständige Organ der Rechtspflege 
in den ehemals zu Wüntemberg gehörenden Teilen 
- Baden-Württemberg, das trotz Verbeamtung und 
Fehlens eines Rechtsstudiums u. a. Aufgaben eines 
- Notars wahrnimmt. doch nicht der Bundesnotar­
ordnung unterstellt ist. 

Bezogenei: ist die Per~on. die aus einem -+ Wech:.el 
oder -+ Scheck zahlen soll (Art. 1 WG, An. 1 
ScheckG). Der Bezogene ist an der Ausstellung des 
Wertpapiers nicht beteiligt und deswegen durch sie 
grundsätzlich nicht verpflichtet. Verpllichtet wird 
der Bezogene erst durch die eigene -+ Annahme des 
Wechsels (Art. 28 I WG. wohingegen ein Scheck 
nicht angenommen werden kann). 

Bezug (M.) Beziehung 

Bezugnahme ist der abkürzende Hinweis auf einen 
anderen Vorgang. 
Lit.: Fischer, Bezugnahmen in Tatbeständen und 
Schriftsätzen, JuS 1995. 535 

Bezugsrecht (§ 186 J 1 AktG) ist das gesetzliche 
Recht jedes - Aktionärs auf Zuteilung eines ent­
sprechenden Anteils neuer-+ Aktien. Es besteht nur 
bei Neuausgabe von Aktien, auf die jedoch § 186 
AktG keinen Anspruch gibt. Da~ B. kann ausge­
schlossen sein. 
Lit.: Bage/, F.. Der Ausschluss des Bezugsrechts in 
Europa, 1999; Sclmmann, A., Bezugsrecht, 2001; Tet· 
tinger; P.. Materielle Anforderungen an den Bezugs­
rechtsausM:hluss, 2003; Berkle, A„ Mittelbares Bezugs­
recht. 2019 

BFH-> Bundeslinanzhof 

BGH - Bundesgerichtshof 

Bibliographie ist das Verzeichnis von Büchern und 
anderen Druckwerken. 
Lit.: Deuti.che Bibliographie (Frankfun); Torok/Weirzell 
Weima1111, Handbuch der bibliographischen Nachschla­
gewerke. 6. A. 1984; Internationale Bibliographie der 
Zeitschriftenliteratur aus allen Gebieten des Wissens 
(lBZ), hg. v. 'Zellei: 0„ Jahresverteich.nis der deutschen 
Hochschulschriften. bearb. v. d. Deutschen Bücherei. 
Le1p7Jg; Karlsruher juristische Bibliographie {KJB); 
Hojfma1111, G„ Bibliographie der deutschen Rechtsbib· 
liographien, 1994 

Bibliothek ist der sachgemäße Aufbewahrungsort 
für Bücher. 
Lit.: LLmsky. R„ Handbuch der juristischen BibHothe­
ken. 1993 

Bibliotheksrecht ist die Gesamtheit der Bibliothe­
ken betreffenden Rechtssät.i;e. 
Lit.: Kirch11er; H .• Grundriss des Bibliothe~- und Do· 
kumentationsrechts. 2. A. 1993: Rösner; H„ Entschei· 
dungssammlung zum Bibliotheksrecht, 2003 

Bild 

Biene (F.) ist ein vielfach Blütenstaub sammelndes 
Insekt. 

Bienenrecht ist die Gesamtheit der Bienen betref· 
fenden besonderen Rechtssätze(§§ 961 ff. BGB). 
Lit.: Schwe11d11er. J„ Handbuch Bienenrecht, 1989: 
Sch11l:.. R., Die historische Entwicklung, 1990 

Bier (N.) ein alkoholisches Getränk 

Bierlieferung (F.) Lieferung von Bier 

Bierlieferungsvertrag ist der auf die Lieferung von 
Bier durch eine Brauerei an einen Gastwin gerichte· 
te Vertra!l. (-+ Dauerschuldverhältnis). Er wird meist 
mit der Uberlassung von Inventar verknüpft. Eine 
Dauer bis zu 15 Jahren wird trotz ihrer Bindungs­
wirkung als unbedenklich angesehen (noch kein 
Knebelungsvertrag). 
Lit.: Wahl, F., Der B1erliefcrungsvertrag. 1993; Ringel, 
M„ Die Rechtsnatur. 1999 

Bigamie -+ Doppelehe 

Bilanz(§§ 242 ff. HOB.§§ 152 ff. AktG. §§ 4 f. EStG) 
ist die zusammengefasste Gegenüberstellung der 
aktiven und passiven Sachwerte einer Person, aus der 
sich das Verhältnis des - Vermögens und der 
-+Schulden (Reinvermögen) ergibt. Ha11delsbila11z 
ist eine den Vorschriften des Handelsrechts ( §§ 238 ff. 
HGB), Steuerbilanz eine den Vorschriften des Steuer­
rechts entsprechende, der Ennittlung der Bemes­
sungsgrundlagen der Steuer dienende B. (Ertragsteu­
erbilanz). Die Eröjf11ungsbila11z wird bei Beginn des 
Handelsgewerbes. die Jahresbilanz an dem Schluss 
des Geschäftsjahrs errichtet. Gesellschaften müssen 
den Jahresabschluss mit Lagebericht in dem Bun­
desanzeiger Deutschlands veröffentlichen. 
Lit.: Beck'scher Bilam:-Kommentar, begr. v. Budde. 
11. A. 2018; Wölle, G./Mock. S., Die Handels· und 
Steuerbilanz. 7. A. 2020; Ka11itz. G. Graf v„ Bilanzkun· 
de für Juristen. 3. A. 2014, 4. A. 2022: Sonderbilanzen, 
hg. v. Wi11ke/joha1111, Norbert u.a., 5. A. 2016 

Bilanzrecht ist die Gesamtheit der das Ob und das 
Wie der Aufstellung einer ~ Bilanz betreffenden 
Rechtssätze. Wesenl liehe Grundsätze des Bilanz­
rechts sind Klarheit Vollständigkeit. Wahrheit und 
Kontinuität der Bilanz sowie Vorsicht bei ihrer Er­
richtung. Das B. ist in den §§ 238 ff. HGB ausführ­
lich geregelt. Davon gilt das allgemeine B. für alle 
Kaufleute. Die§§ 264ff. HGB finden nur auf Kapi­
talgesellschaften (außer GmbH, str.) Anwendung. 
Lit.: Beck'scher Bilanzkommentar. hg. v. Grotte/, B. 
u. a„ 12. A. 2020; Asche, M„ Europäisches Bilanzrecht 
und nationales Gesellschaftsrecht, 2007; Hopt, K.I 
Merkt, H„ Bilanzrecht, 2010; \Vied111a1111, H./Böcki11g, 
li./Gms, M„ Bilanzrecht. 4. A. 2020: Dicken, 
A./He11ssler. M .. Bilanzrecht, 2. A. 2021 

Bild (Bildnis) ist die auf Dauer angelegte sichtbare 
Wiedergabe eines Umstands. Für das herkömmliche 
B. gilt die Kunstfreiheit. Jeder Mensch hat ein 
grundsäu.lich uneingeschränktes Recht (Persönlich­
keitsrecht) an dem eigenen B„ das bis zu 10 Jahren 
nach seinem Tod von den Angehörigen wahrge­
nommen wird. 



bilden 

Lil.: Tem11ulen. B„ Das Rechl am eigenen Bild, 2006; 
l„m1ber·Rö11sberg, /\„ D:1s Recht am eigenen Bild in 
so1ialen Netzwerken. NJW 2016, 744 

bilden (V.) formen. er1iehen. machen 

Bildung ist die Formung des Menschen durch Au­
seinandersetzung mit den Gedanken (vorbildlicher) 
anderer Menschen. In Bezug auf den Staat ist sie 
jede staatliche Tätigkeit, durch welche die geistige 
Entwicklung des Ein1elnen gefördert wird (Schule. 
Erwachsenenbildung). Damit ist sie ein Teil der 
Kultur. 
Li1.: Anweiler. 0 .• Bildungs~ysceme in Europa, 4. A. 
1996; Lllfhe. E .• Bildungsrecht. 2003 

Bildungsverwa ltungsrecht - Kulturverwaltungs­
recht 
Lit.: BiJck, M„ Deutsches BildungsverwaltungM-echt 
und Europa. 1996 

Bill of Rights (N ) 1..i das in England 1689 ergange­
ne Gesetz.. das den Bürgern besummte Rechte und 
rreihenen gegenüber dem König gewährt. -+ Vir­
ginia Bill of Right:, ( 12.6.1776) 
Lit: Köhler, G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

billig (Adj.) gerecht, angemessen. einsichtig 
L1t Aru. G .. Die Ansicht aller billig und gerecht O..:n­
kenden, 1962 

billigen (V.) als billig einstufen, zustimmen 

Billigkeit (lat. lF. I acquitas) ist die allgemein ein­
sichtige natürliche Gerechtigkeit. Die B. kann u. U. 
zu einer Milderung der Hilrten des geltenden Rechts 
berücksichtigt werden. Dogmatisch erfolgt dies - in 
dem Privatrecht - durch Her.lll7.iehung des Grund­
saues von-+ Treu und Glauben{§ 242 BGB) sowie 
in dem Schadensersaurecht auf Grund von § 829 
BGB. ln dem Steuerrecht können auf Grund der B. 
unter Umständen --+Steuern erlassen, erstattet oder 
ungerechnet werden ( § 227 AO). 
Lit.. llt>y11ingen-H11e11e, G. Frhr: v„ Die Billigkeit im 
Arbeitsrecht.. 1978; Pernice, 1„ Billigkeit und Härte· 
l..lauseln, 1991: Recht und Billigkeit.. hg. v. An11Rard1. 
M .. 2021 

Billigkeitshaftung (Billigkensersatzpllicht) (§ 829 
BGB) ist in dem Schuldrecht die aus Gründen der 
_. Billigkeit festgelegte Verpflichtung ( • Haftung) 
eines wegen fehlender -+ Schuldfähigkeit nicht 
verantwortlichen Menschen für einen von ihm ver­
ursachten - Schaden. Dieser ist insoweit 1u erset­
zen. als die Bilbgkeit nach den Umständen, insbe­
sondere nach den (wirtschaftlichen) Verhältnissen 
der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und 
dem Betroffenen nicht die Mmel entzogen werden, 
deren er zu seinem angemessenen - Unterhalte sowie 
zu der Erfilllung seiner gesetzlichen +Unterhalts­
pflicht bedarf. Sie ergänn die Verschuldenshaftung 
um Einstehen müssen (Haftung) ohne Verschulden. 
Lit. Flaclisbarth. T., Die Billigkeitshaftung. 2007 

Bindung ist die Einschränkung der Freiheit durch 
eine Verpflichtung. 
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Bindung!twirkung ist die Bindung einer -> Be­
hörde oder eines ....... Gerichts an den Inhalt einer 
-+ Entscheidung einer anderen Behörde oder eines 
Gerichts oder an einen sonstigen Umstand. Sie fin­
det sich vielfach. Insbesondere wirken Entscheidun­
gen des • Bundesverfassungsgerichts nach § 31 
BVerfGG allgemein bindend. Das -+ Rev1sions­
gericht l!>t grundsätzlich an die tatsächlichen Fest­
stellungen der Vorinstan1, das Untergericht an die 
rechtliche Beurteilung durch das Obergericht bzw. 
Revisionsgcricht gebunden. Oie eigene frühere 
Entscheidung in derselben oder einer anderen Streit­
~ache bindet ein Gericht an sich nicht (str., beachte 
§ 318 ZPO für die in dem Zi,ilprozess ergangenen 
Zwischenurteile und Endurteile). Dagegen ist das 
Gericht regelmäßig an die ·• Anträge der -+ Par­
teien gebunden (§ 308 ZPO). Behörden müssen von 
dem Bestand und dem lnhah eines bestehenden 
-+ Verwaltungsakts ausgehen. Rechtsgestaltende 
und feststellende Verwaltungsakte binden grundsätz­
lich auch die Verwaltungsgcnchte. Behörden können 
sich außerdem durch gleichmäßige Entscheidungen 
eine -+ Sclbstbmdung auferlegen. 
Lu.: u•e. 8., VoraussetLungen der Bindungswirkung, 
1999; Lük G„ Die Bindungswirkung im Zivilprozes~. 
JuS 2000, 1042; Vol::.mann. A„ Die Bindungswirkung 
von Strafurteilen im Zivilproless, 2006; Haas, P.. Bin­
dungswirkung vcrwaltungsgerichtlichcr Entschcidun 
gen, 2021 

binnen (Präp.) innerhalb 

Binne nma rkt ist der Markt innerhalb der Grenzen 
eines einheitlichen Wirtschaftsgebiets (z. 8 . Europä­
ische Gemeinschaft bzw. Europäische Union) in 
Gegensatt. w dem Außenhandelsmarkt. 

Binnenschifffahrt ist die Schifffahrt auf Binnen­
wasserstraßen. für die da~ Binnenschifffahrtc;ge<.,ell 
von dem 8.1 1969 gilt. 
Lit.: Gol'lll', lV.. BinnenscbiflTahrtsrecht, 1995: Korioth, 
lv.. BinncnschiflTahru.rcbt. 6. A. 2021 

Bischof (Aufseher) ist in dem -+ Kirchenrecht der 
oberste Geistliche eines größeren kirchlichen Be­
zirks (OIÖ!esc, Landeskirche). Der B. der katholi­
schen Kirche wird von dem Papst meist auf Grund 
einer Wahl durch das Domkapitel ernannt. wobei der 
Papst u U politische Bedenken des jeweiligen Staa­
tes berück.s1chrigt bzw. zu berücksichtigen hat. Der 
B. hat rn dem kirchlichen Bereich gesetzgebende 
und rechtsprcchende Gewalt. 
Lit.: Bier. G., Die Rechtsstellung des Diözesanbii.chofs, 
2001 

BJM - Bundesjustizministerium 

BKA -+ Bundeskriminalamt 

Blankett ist die mindestens in einem Punkt (z.B. 
Leistungszeit. Kaufpreis) unvollständige, von dem 
Aussteller aber unterschriebene -+ Urkunde, die von 
dem durch die Begebung ah ermächtigt anzusehen­
den Inhaber abredegemäß vervollständigt werden 
darf und dadurch wrrk.sam wird. 
LiL: N1w1er. J„ AUgemeancr Teil des Bürgerhchen 
Rechts. 12. A. 2020; Fischer; G .. Die Blank.etterklärung, 
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1979; Billte. J., Blankeue und nonnative Tatbestands­
merkmale. JuS 2015, 769 

Blanketlgeset.i ist das mindesteni. in einem Punkt 
unvollständige, noch ausfüllungsbedürftige Gesetz 
(t~ B. § 315a 1 Nr. 2 StGB) 

Lit: E11derle. 8 .. Blankcttstrafge~tz.e. 2000 

Blanketlmissbraucb ist die abredewidrige Ausfül­
lung eines Blankeus, bei welcher der Ermächtigende 
die damll entstehende Erklärung nicht anfechten 
kann. sondern für den von ihm mitverursachten 
Rechtsschein einstehen muss. 

Blankettvorschrift (ßlankettgesetz, Blankettver­
ordnung) ist die -+Vorschrift, die zwar eine 

• Rechtsfolge festlegt. die Bestimmung der Vor­
aussctwngen aber (zumindest teilweise) anderen 
Rechtsquellen Uberlässt (z.B. Ausführungsvorschrif­
ten). Sie ist 7Ulfü„sig. Sie muss aber mindesteni. eine 
Ermächtigungsvorschrift für die Ausfüllung enthal­
ten 

blanko (Adv.) weiß. unausgefüllt 

Blankogeschäft ist dai. gegenüber einer noch nicht 
endgültig bestimmten Person vorgenommene oder 
mit emem noch nicht endgültig bestimmten Inhalt 
vereinbane Geschäft, bei dem der Geschäftsgegner 
regelmäßig die -+ Ermächtigung erhält, die noch 
offenen Teile de-; Ge<;chäfts - innerhalb eines aus­
drücklich oder sinngemäß vereinbarten Rahmens -
zu besummen. Bleibt er nicht in dem Rahmen der 
Em1ächtigung. so handelt er treuwidrig und kann 
schadensersatzpflichtig werden. Dritte brauchen die 
Beschränkung regelmäßig nicht gegen sich gelten zu 
lassen. 
Lit.: Wi111111er·lem1/uml1. S„ Rechtsfragen der Blanko­
urkunde, JuS 1999 LSI 

Blankoindossament ist das -+ Indossament des 
Orderpapiers, da~ die Person des Indossatars (Er­
werbers) offenlässt. 

Blankounterschrift iM die (grundsätzlich zulässige) 
Unterschrift unter eine inhaltlich noch nicht endgül­
tig festgelegte Erklärung. Eine B. unter einen Antrag 
auf Abschluss eines Lebensversicherungsvertrags ist 
unwirksam Eine nur mündlich erteilte Ermächti­
gung zur Ausfüllung einer Blankobürgschaft hat die 
Nichtigkeit der Bürgschaftserklärung wegen Form­
mangeb zur Folge. 

Blankovollmacht ist die inhaltlich nicht bestimmt 
festgelegte -+ Vollmacht. 
Lit.: Hofmmm. K„ Vollmachten, 8. A. 2002 

Blankowechsel ist der - etwa hinsichtlich der 
Wechselsumme - noch nicht vollständig ausgefüllte 
__..Wechsel. 
Ln„ Friedrich, M„ Der unvoll<.tandige Wechsel, 1981 

Blankozession ist die -+ Abtretung - mit Abtre­
tungsurkunde - . bei der die Person des neuen 
-+ Gläubigers noch nicht endgültig bestimmt ist. 
Der Empfänger ist ermächtigt. sich selbst oder einen 

Blutprobe 

beliebigen Dritten ab Neugläubiger durch Ausfül­
lung des Blankem zu bestimmen. Die B. ist zuläs­
sig. 
Lu .. Schmit~. R„ Die Blanko1ession, 1973 

Blasphemie (F) Goneslästerung 

bleiben (V.) ~in. verharren 

Bleiberecht ist (in einem Gegensatz zu einem einfa­
chen tatsächlichen Bleiben oder Verbleiben) das 
Recht. an einem Ort zu bleiben. Ein -. Ausländer 
kann ein R in Oenl,chl:inrl h:ih<'n Vroögen er nach 
Ablehnung eines Asylantrags seine Ausreise miss­
bräuchlich. hat er kein B. in Deutschland mehr. 
Lit.: Bergmllnn. J.!Die11e/1, K„ Ausländerrecht, 13. A. 
2020; Beidiel Benedetti, S., Die Neuregelung der Ab­
schiebungshaft im Gcse11 1ur Neubestimmung des 
Bleiberechts, NJW 2015, 2541 

Block (M.) Kloll. Brocken, Gruppe 

Blockade ist die Absperrung eines Gebiets gegen­
über anderen Gebieten. Sie ist (unter Staaten) nur 
zulässig. sofern sie dem + Völkerrecht nicht wider­
spncht. Blockadebrecher können festgenommen 
werden. 
Lit„ Baglwus. M„ Rechtsprobleme der Betriebsbeset­
zung und der Betrieb..,blockade. 1989: Sd1oepp, M„ 
Blockade. 2021 

Blockwahl ist die • Wahl, bei welcher der Wähler 
in einem einheitlichen Wahlvorgang ebenso viele 
Kandidaten wählen muss wie Stellen durch die Wahl 
zu besetzen sind. 
Lit.:Schmult. R .. D<L~ Blockwahl~ystem in der SPD. 1970 

Blut (N.) eine Körperflüssigkeit des Menschen und 
höherer Tiere 

Blutalkohol ist der Alkohol in dem Blut eines Men­
schen bzw. der Alkoholgchah des Blutes eines Men­
schen. Das Pilhrcn eines Kraftfahrzeugs in dem 
-+Straßenverkehr mit einem Blutalkoholgehalt von 
0,5 Promille (Gefahrengrenzwert) oder mehr ist 
rechti.widrig (§ 24a StVG) und deswegen mit Fahr­
verbot sowie Geldbuße bedroht. Das Führen von 
Fahrzeugen nach Genuss alkoholischer Getränke 
kann strafbar sein. Radfahrer werden ab einem Blut­
alkoholgehalt von 1 ,6 Promille als fahruntauglich 
oder fahruntüchug ange,ehen. -+ Fahruntüchtigkeit 
Lll Riememch11eida, S Fahrun,icherheit oder Blutal­
koholgehalt, 2000 

Blutprobe ist die geringe Menge Blut sowie die 
Entnahme von geringen Mengen Blutes zu einer 
Untersuchung des Blutes Sie ist besonders bedeut­
sam in dem Stmfvcrfahrensrccht. in dem sie der 
Ermmlung des Gehalts an -+ Blutalkohol eines 
Menschen dient, von dem aus auf die Fahrtüchtig­
keit geschlossen wird. Sie ist nach den §§ 8 la, 81c 
StPO grundsätzlich auch zwangsweise wlässig, 
muss aber durch emen Arzt durchgefühn werden. In 
dem Zivilprozessrecht ist die B. zulässig, soweit 
dies .wr FestMellung der Abstammung einer Person 
erforderlich ist(§ 172a ZPO). 



Blutrache 

Li1.: H11111bert. H.. Injektionen und Bluteninuhmcn, 
2002: Kraft, A .. Die ßluten1nahme nach § 8111 StPO, 
Jus 2011. 591 

Blutrache bt m dem iiltcren Recht die (erlaubte) 
eigenmächtige Vergeltung einer Verletzung durch 
eine neue Verleuung (Selbsthilfe). die schon früh 
durch das sich erweiternde Gewaltmonopol des 
entstehenden Staates zurückgedrängt wird ( 1495 
ewiger Landfriede). -+ Fehde 
Lit: Küb/er. G .. Ziclwörierbuch intcgralivcr europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A 2020 (Internet) 

Blutschande (11111:,l) (!i 173 StGB) „,t dc1 -. Be1-
c,chlaf 1wischen nahen leiblichen -+ Verwandten 
(le1bhche Abkömmlinge bzw. Deszendenten, leibli­
che Verwandte aufsteigender Linie b1w. Astenden­
ten, leibliche Geschwi~ter). Die Tal wird mit Frei­
heitsstrafe bis 1u drei Jahren oder mil Geldstrafe 
bestraft. Abkömmlinge und Geschwister werden 
nicht nach§ 173 StGB bestraft. wenn \te 1u der Zeit 
der Tat noch nicht 18 Jahre alt waren. 

Boden ist die obe"'te Schicht der Erdkruste. § 2 
BBo<lSchG zählt die llüssigen Bestandteile (Boden­
lösung) und die gasförmigen Bestandteile (Boden­
luft) ohne Grundwusser und Gewäl.serbeue zu dem 
B. hinzu. Der B. wird rechtlich durch das Boden­
schut1gcsetz geschiitll. 

Bodenaltertum bt der vorge~ch1chtlich oder ge­
schichtlich bedeutsame Gegenstand uuf oder 
in einem -+ Grund<;tück. Nach Landesgesetzen 
(Art. 109 EGBGBJ besteht für dll.'> Graben nach 
ßo<lenallertümcm eine Erlaubnispfltcht und für 
Funde von Bodenaltertümern eine Anzeigepflicht. 
Privatrechtlich ist das B -+Schatz(§ 984 BGB). 

Bodenbefreiung tst die Lösung der -+ Grund'>tücke 
der -+ Bauern aus den grundherrschaltltchen Ab­
hiing1gkciU.\'crhältnissen 1u Beginn des 19. Jahr­
hunderts. 
Lit.: Kiibler. G .. Deutsche Rechtsge~chichte, 6. A. 2005 

Bodenkredit ist das • Darlehen (Kredit). das durch 
ein Grundstück oder mehrere Grundstücke abgesi­
chert i!>t (vgl. §§ 1113 ff. BGB, Realkredit). Der B. 
v.inl von besonderen privatrechtlich oder öltentlich­
rechtlich orga111s1crten Bodenkreditinstituten ge­
währt, welche die erforderlichen Darlehensmittel 
durch die Ausgabe von -+ Pfandrechten beschaffen. 
Die wichtigsten Sicherungsmittel sind --+ Grund­
schuld und-+ Hypothek. 
Lll.. IJ011liage. IJ.. Schv.c11ensche Bodenkrcd1tan~11111. 
2(Xll 

Bodenordnung ist die rechtliche Ordnung der Nut-
1ung von -+ Grundstücken gemäß den m den 

• Bauleitplänen aufgestellten städtebaulichen Zie­
len. 
Lit: Frähler. L.. Bodenordnung und Planungsrecht. 
1990: Vebge11, A • Bo<lcnordnung im ländltchcn Raum, 
2003 

ß odenredl t ist die Gesamtheit der -. Grumhtücke 
betreffenden Rechtssät1e des privaten Rechts und 
öffentlichen Rechh. 
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Lit.: Emst. W. Das öffentliche Bau- und Bodenrecht, 
Raumplanungsrecht, 2. A. 1981 

Bodenreform ist die Änderung des Inhalt' oder der 
Verteilung des Rechtes an • Grundstücken (z.B. in 
der Besal/un!lszone der Sowjetumon ab 1945). 
LJI .. Kö/Jla G. , Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005: 
Dom/11:i111. A. ßodenrefonn 1945 1952. 2001 

Bodenschatz (§§ 3 ff. BBcrgG) il>l der in dem Bo­
den enthaltene mineralische Rohstoff (außer Wasser) 
und das in dem Boden enthaltene Gas. Die Bodcn­
-;chätze stehen teils in dem Eigentum des Grund­
stüchcigentümers. Grundsäulich gilt das -+ Berg­
recht für sie. 
Lll.: Sch11/te. H„ Raumplanung und Genehmigung bei 
der Bodcnschätzcgewinnung. 1996; Handbuch Recht 
der Bodcnschät7.cgewinaung, hg. v. Miiller. W u. a .. 
2000 

Bodenschutz 1sL der Schul/ de!> Bodens gegen 
schädliche Umwelteinflüsse. Ziel dei. -+ Bundes­
bodenschuugcsetzes (von dem 17.3.1998) i!>t es 
insbesondere, schädliche Bodenveränderungen ab­
i.uwehren und Vorsorge gegen nachteilige Einwir­
kungen auf den Boden 1u treffen. Erhöht sich der 
Verkehrswert eines GrundstUcks durch eine Maß­
nahme eines Hoheitsträger~. so hat der Eigentümer 
einen Wertausgleich an den Kostenträger zu leisten 
Lit : Brilck111c11m, iv.. Boden.,chull in der Europäi,chcn 
Union, 1994; Fe/d11'isd1, N„ Gcbictsbezogncr Bo<lcn­
schutz. 2003 

Bodenverkehrsgenehmigung ist die Genehmigung 
bestimmter Rechtshandlungen, welche die planmä­
ßige Bebauung eines -. Grundstticks erschweren 
oder vereiteln oder auf eine planwidrige Bebauung 
abnclen. 
Lit. · Si111<>11, ,\./Borries, R. 1· Die Genehmiguagsfiktton 
1rn Bo<lenverkehrsrecht. NJW 1968. 1759; Vorwerk. M .. 
Die Bo<lcnverkchrsgenehmigung. 1972 

Bona fid es (F.) ([lat.1 gute Treue) ist in dem römi· 
schen Recht ursprünglich die VcrpJlichtungsgrund­
lagc bestimmter Verbindlichkeiten. dann ein Maß­
stab für das Schuldverhältnis überhaupt (bona lide. 
in guter Treue) und ~chlicßlich Grundlage des guten 
--. Glaubens 
L1t · Siil/11er. \ . Römische Rechhgeschichte. 5. A 1996 

Bonita r isch ist in dem römischen Recht die (!>a­
chenrcchtlichc oder erbrechtltchc) Stellung. die nur 
durch die Anerkennung seiten~ des -+ Prätors gc 
schüt1t ist und in Gegensav 1u 11vil oder quintbch 
(d.h. nach dem [lat.] tus c1vile sich ergebend(er 
Recht-.stellung)) steht (1„ B. bei Eigentum oder 
Erbrecht). 
Lit.: Kmer. M„ Römisches Privatrcchl. 21. A. 2017 

Bonität (F.) Gtile 

bonus Clat. IAdj.)) gut 

Bonus (M.) Gutschrift 

Bordell ist das auf Gewinnerzielung gerichtete 
Unternehmen, dessen Inhaber mehrere von ihm 
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abhängige Menschen (meist Frauen) zu -+ Prosti­
tution bereithält. Das Unterhalten oder Leiten eines 
Bordells oder bordellartigen Betriebs ist als Förde­
rung der Prostitution strafbar (§ I80a StGB). Die 
Prostitution selbst wird aber mehr und mehr als 
zulässiges und damit für den Staat einträgliches 
steuerpflichtiges Gewerbe anerkannt. 
Lit.: Domentat. T., Lass dich verwöhnen, 2003: Paulus, 
M., Frauenhandel und Zwangsprostitution, 2003 

Börse (zu griech. byrsa Haut) ist der regelmäßig an 
bestimmtem On zu bestimmter Zeit stanfindende 
besondere Markt für venretbare Sachen {-+Waren 
und-+ Wertpapiere). Auf der 8. werden Angebot und 
Nachfrage zusammengefühn und durch bestimmte 
Festsetzung von Preisen seitens des Börsenvorstands 
in größtmöglichem Umfang ausgeglichen. Börsenge­
schäfte sind Kassageschäfte (Erfüllung alsbald) oder 
Börsentermingeschäfte (Erfüllung z.u späterem Ter­
min). Das Recht der B. ist in dem Börsengesetz gere­
gelt. Die Errichtung einer B. bedarf staatlicher Ge­
nehmigung(§ 1 BörsG). 
LiL: Claussen, C., Bank- und Börsenrecht, 5. A. 2014; 
Lepczyk, D„ Schwerpunktbereich - Einführung in das 
Börsenrecht. JuS 2007, 985: Morrien, R„ Börse leicht 
verständlich. 8. A. :2021 

Börsengesetz ist das das Recht der Börsengeschäfte 
regelnde Gesetz. 
Lit.: Schwark, E„ Kapitalmarktrechtskommentar, 5. A. 
2020 

böse (Adj.) schlecht, übel, böswillig, verwerflich 

böser Glaube -+ Bösgläubigkeit 

bösgläubig (Adj.) bösen Glauben habend, wissend 
oder grobfahrlässig unwissend 

Bösgläubigkeit ([lat.1 mala fides [F.]) ist regelmäßig 
das Wissen oder grobfahrlässige Nichtwissen um 
einen rechtlich bedeutsamen Umstand. Nach 
§ 932 ll BGB scWießt B. hinsichtlich des fehlenden 
Eigentums des Veräußerers den (gutgläubigen) 
-+ Erwerb des -+ Eigentums an einer beweglichen 
-+ Sache von einem Nichtberechtigten aus. Ähnli-
ches gilt für andere Fälle des gutgläubigen Erwerbs. 
Bei einem Erwerb eines Grundstücksrechts schadet 
grundsätzlich nur positive Kenntnis des Fehlens der 
Berechtigung(§ 892 BGB). 
Lit.: Westemumn, H„ Die Grundlagen des Gutglaubens­
schutzcs, JuS 1963, 1 

Bote ist der Mensch, der für einen anderen ohne 
eigene Willensbildung eine Erklärung empfängt 
(Empfangsbote) oder abgibt (Erklärungsbote). Der 
B. (ersetzt nur einen Brief und) kann geschäftsunfä­
hig sein. Er ist deshalb streng von dem -+ Vertreter 
(-+ SteUvenreter) zu unterscheiden und bei Auftre­
ten als Vertreter grundsätzlich ab Vertreter ohne 
Vertretungsmacht zu behandeln. Der -+ lrrtum 
(Übennittlungsirrtum) des Erklärungsboten kann 
nach den §§ 120, 119 BGB ein Anfechtungsrecht 
seines Geschäfüherrn begründen. 
Lit.: Barcaba, D„ Der Empfangsbote, 2002; Hanlo.m; 
S„ Stellvertretung und Botenschaft. 2004 

Bremen 

Botschafter -+ Gesandter 

Boykott ist die Ächtung von -+ Arbeitgebern oder 
-+ Arbeitnehmern durch die jeweils andere Seite, 
die alle Rechtsbeziehungen zu dem Geächteten 
ablehnt und ihm damit die Möglichkeit der Teil­
nahme an dem Arbeitsleben nimmt. Auch das Wett­
bewerbsrecht kennt den B. Der B. kann u. U. 
rechtswidrig sein und -+ Schadensersatzansprüche 
(§§ 823 l, 826 BGB, § 3 UWG) oder ausnahmswei­
se auch Strafbarkeit begründen(§§ 16ff. UWG). 
Lit.: Bergerhoff. M„ Nötigung durch Boykott, 1998; 
Beisnnvenger. R.. Der nichlwetthewerhliche Roykntt . 
1998 

Brandenburg ist seit 3.10.1990 das zwischen 
Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen-Anhalt, Sach­
sen und Polen gelegene. Berlin umschließende Land 
der Bundesrepublik Deutschland. Seine Verfassung 
stammt von dem 20.8.1992. Sein Verwaltungsaufbau 
ist ~weistufig. ~ 
Lit.: Köhler. G.. Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; Landesrecht Brandenburg, hg. v. 
Brii1111eck, A. v., 24. A. 2020; Staatshandbuch, 2015; 
Gesetze des Landes Brandenburg, 2017; Landesrecht 
Brandenburg. hg. v. Bauer. H .. 4. A. 2021 

Brandstiftung (§ 306 StGB) ist das lnbrandsetzen 
oder durch Brandlegung ganze oder teilweise Zer­
stören besonders genannter Gegenstände, die frem­
des-+ Eigentum sind. Qualifizierte Fälle der B. sind 
schwere 8 . (§ 306a StGB, beachte § 306a 11 StGB, 
der auch nichtfremde Sachen erfasst) und besonders 
schwere B. (§ 306b StGB). Strafbar sind auch fahr­
lässige B. (§ 306d StGB) und Herbeiführen einer 
Brandgefahr (§ 306f StGB). Möglich ist tätige Reue 
des Täters(§ 306c StGB). 
LiL: Liesching, P., Die Brandstiftungsdelikte, 2002 

Brauch ist das tatsächlich innerhalb einer Perso­
nenmehrheit geübte Verhallen (z.B. Austausch von 
Eheringen unter Eheleuten, Silvesterfeuerwerk, 
Leichenschmaus). Der B. unterscheidet sich von 
dem -+ Recht dadurch. dass er keine rechtliche, 
sondern nur eine sonstige gesellschaftJicbe Sollens­
nonn enthält. Aus dem B. kann Recht werden 
(--+Gewohnheitsrecht), Recht kann den 8. beein­
flussen. Der 8. kann zur rechtlichen Bewertung 
eines Verhaltens herangezogen werden. Ein Sonder­
fall des Brauches ist der -+ Handelsbrauch (§ 346 
HGB). 

Braut ist in dem frühmittelalterlichen deutschen 
Recht die neuvermählte junge Frau. später die Ver­
lobte. 
Lit.: Köhler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Bremen ist das von Niedersachsen eingeschlossene, 
B. und Bremerhaven umfassende -+ Bundesland 
(Freie Hansestadt B.). Seine Landesverfassung 
stammt von dem 21.10.1947. Seine Organe sind 
-> Bürgerschaft und -+ Senat. 
LiL: Köhler. G„ Historisches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A. 2007: Neumann, Die Verfassung der Frei­
en Hansestadt Bremen, 1996; Landesrecht Bremen. 
23. A. 2021 



Brevi manu traditio 

Brevi manu tr aditio (F.) ([lat.J Übergabe kurzer 
Hand) (§ 929 S. 2 BGB) ist der Name einer be­
sonderen Art der _,. Übereignung beweglicher 
_,. Sachen, die vorausseLZL, dass der Erwerber be­
reiLS in dem - BesiLZ der Sache ist, so dass die 
Einigung über den EigenLumsübergimg zu der Über­
eignung genügt und eine (tatsächliche) Übergabe 
der Sache als nicht mehr erforderlich ausscheidet 
-+ longa manu traditio 

Brief ist die kurze schriftliche Mitteilung (eines 
Menschen an einen anderen) bzw. in der Rechtsge­
schichte vielfach die Urkunde. Der Absender eines 
Briefes darf darauf vertrauen, dass die für den Nor­
malfall der Beförderung festgelegten Postlaufzeiten 
eingehalten werden. Der Inhalt des Briefes ist durch 
das Briefgeheimnis geschützt. 
Lit.: Hadamek, R .. Art. 10 GG und die Privatisierung 
der Deutschen Bundespost, 2002 

Briefgeheimnis (Art. 10 GG) ist in dem Verfas­
sungsrecht die die Tatsache und den Inhal t von 
-+ Briefen schützende Geheimhaltungspflicht der 
Staatsorgane und Beförderungspersonen. Das B. ist 
unverletzlich. In dem Strafrecht ist die Verletzung 
des Briefgeheimnisses strafbar (§ 202 StGB, Frei­
heitsstrafe bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe). -+ Kor­
respondenzgeheimnis 
Lit.: Riegel. R„ Gesetz zur Beschränkung des Brief-, 
Post-, und Fernmeldegeheimnisses, 1997; Groß. T., 
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. 2000 

Briefgrundschuld ist die durch Erteilung eines 
Grundschuldbriefs verkebrsfähiger gestaltete 
-.. Grundschuld. 
Lit.: Hempen, K., Die Briefgrundschuld. 1938 

Briefhypothek ist die durch Erteilung eines 
--> Hypothekenbriefs verkehrsfähiger gestaltete 
-.. Hypothek. Sie entsteht nach § 1 1161 BGB bei 
der Bestellung einer Hypothek, wenn die Erteilung 
eines Hypothekenbriefs nicht besonders ausge­
schlossen wird. Die 8. wird (auf der Grundlage 
eines Verpflichtungsgeschäfts) grundsätzlich durch 
schriftliche Forderungsabtretung (gemäß §§ 398 ff. 
BGB) und Übergabe des Hypothekenbriefs übertra­
gen(§ 1154 1 BGB). 

Briefmarke ist das als Quittung für vorausgezahlte 
Postbeförderungsgebühr verkaufte auf Briefen auf­
klebbare Wertzeichen. Die B. isL Inhaberpapier 
(Josef Kohler, § 807 BGB), wobei streitig ist, ob sie 
amtliches-+ Wertzeichen (§ 148 StGB) ist. Rechts­
tatsächlich wurden an dem 21.9.1847 die ersten 
(blauen) Briefmarken der britischen Kronkolonie 
Mauritius ausgegeben, deren beide Exemplare mit 
den damaligen Werten 1 Penny und 2 Pence 1993 
für etwa 5 Millionen Euro versteigert wurden. 

Lit.: Weipert, S .. Die Rechtsnatur der Briefmarke, Diss. 
jur. Kiel J 996; Bohnert, J., Briefmarkenfä.lschung, NJW 
1998,2879 

Briefrecht ist das durch Erteilung eines Briefes 
(Urkunde) verkchrsfähiger gestaltete -+Grund­
pfandrecht (Briefbypochek. Briefgrundschuld). 

82 

BriefwaW ist die nach den Wahlgesetzen - bei nicht 
tatsächlich überprüftem Vorliegen bestimmter ange­
gebener Gründe - auf Antrag mögliche Stimmabga­
be in der Form der Zusendung des ausgefüllten 
Stimmzettels seitens des Wählers an die Wahlbehör­
de durch die Post zwecks Einschränkung der stei­
genden Zahl der Nichtwähler. Sie .ist seit 2007 auch 
in Österreich in dem Inland möglich. 
LiL: Dujmovits, W., Briefwahl, 2001 (Österreich) 

bringen von einem eigenen Ort an einen anderen 
bestimmten Ort bewegen 

Bringschuld ist die _,. Schuld, bei der (ausnahms­
weise) der _,. Handlungsort des Schuldners (und 
-+ Erfolgsort) der Ort des Wohnsitzes des Gläubi­
gers ist (z.B. Heizöllieferung). Gegensatz hierzu ist 
sowohl die _,. Schickschuld (z. B. Geldschuld) wie 
auch die (regelmäßige) -.. Holschuld. Bedeutung 
hat die Unterscheidung für den -+ Leistungsinhalt. 
die _,. Konkretisierung und damit die Rechtsfolgen 
beim Untergang von Gegenständen. 
Lit.: Köhler, G .. Schuldrecht, 2. A. 1995; Bernhard. J., 
Holschuld. Bringschuld, Jus 2011, 9 

Bruch (M.) Brechen 

Bruchteil (M.) durch Brechen entstehender Teil 

Bruchteilsgemeinschaft -+ Gemeinschaft 
Li!.: Dietz, G .. Offene Fragen der Bruchteilsgemein­
schaft, 2002; Sclmon; R., Die Gemeinschart nach 
Bruchteilen(§§ 741-758), 2004 

brutto (Adv.) roh 

Brutto für netto ist die Preisklausel, die bestimmt, 
dass der Kaufpreis einer--+ Ware nach dem Brutto­
gewicht einschließlich der Verpackung berechnet 
wird. 

BSG --+ Bundessozialgericht 

Buch ist das in eine bestimmte tatsächlich gut 
brauchbare und deswegen übliche Form gebrachte 
mebrblätterige Schriftstück. 
Lit.: Graef. 0 .. Recht des e-Books und des Electronic 
Publishing, 2016 

Buchersitzung -+ Ersitzung (des Grundstücksei­
gentums durch den in dem Grundbuch zu Unrecht 
Eingetragenen) 
Lit.: Bauer, K., Ersitzung und Bereicherung. 1988 

Buchführung ist die systematische, lückenlose 
Aufzeichnung von Vermögensgegenständen und Ge­
schäftsvorgängen auf Grund von Belegen. Sie er­
möglicht den Überblick und die Überwachung. 
Nach § 238 HGB ist zu der 8 . der _,. Kaufmann 
verpflichtet. Seine B. hat den Grundsätzen ord­
nungsmäßiger B. zu folgen. Das Steuerrecht erwei­
tert die Buchführungspflicht (§§ 140ff. AO, § 22 
UStG u.a.). 
Lit.: Fanck, B., Buchführungstechnik und Bilan7.stcuer­
recht, 19. A. 2019; Wolf. N., Grundlagen der Buchfüh­
rung für Juristen. JuS 2012. 486 
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Buchgeld ist das rechUich in einer - in vereinfachter 
Form verfügbaren - Forderung gegen ein Geldinsti­
tut bestehende _, Geld (Z.B. Verwendung von 
Bankguthaben zu einer bargeldlosen Zahlung). 
Lit.: Miinch, C.. Das Giralgeld. 1990: Buchgeld und 
Bargeld, hg. v. Welse1; R .. 2020 

Buchhypothek (§ 1116 U BGB) ist die _,Hypo­
thek, bei der die Erteilung eines -. Hypotheken­
briefs ausgeschlossen ist. 

Buchversitzung -> Versitzung (des Grundstücks­
rechL~ infolge rechtswidriger Löschung oder Nicht­
eintragung eines Rechtes in dem Grundbuch) 

Buchwert ist der Wert, mit dem ein Vermögensge­
genstand in Büchern und ->Bilanzen eingetragen 
ist. Er ergibt sich vor allem aus den Anschaffungs­
kosten und Herstellungskosten abzüglich der 
-> Abschreibung (Absetzung für Abnutzung). ln Be­
tracht i...ommt auch der gemeine Wert. 
LiL: Richter. 8., Die Abfindung ausscheidender Gesell­
schafter, 2002 

Budget (N.) -+ Haushaltsplan. -+ Haushalt 

Budgetrecht ist objektiv die Gesamtheit der das 
-+ Budget betreffenden Rechtssätze und subjektiv 
das Recht, den -+ Haushaltsplan des -+ Staates in 
_, Einnahmen und -+ Ausgaben verbindlich festzu­
:.tellen. Das subjektive B. steht dem Parlament zu. 
Dieses übt es durch formelles Gesetz (Haushaltsge­
setz) aus. 
Lil.: Birk, D„ Das Budgetrecht des Parlaments. 2002; 
Bergmoser. U .. Zweckgerechte Vitalisierung des Bud­
getrechts. 201 1 

Bulgarien ist der zwischen Schwarzem Meer, Ru­
mänien, Serbien, Mazedonien, Griechenland und der 
Türkei gelegene südosteuropäische Staat. der seit 
2007 Mitglied der Europäischen Union ist. 
Lit.: Schily. D„ Bulgarien. 2003: Köbler. G„ Rechtsbul­
garisch, 2007 

Bulle (lat. bulla [F.J Siegelkapsel. Siegel, Urkunde 
mit Siegel) ist (in dem Kirchenrecht) das (in feierli­
cher Form ergehende,) besonders wichtige (gesie­
gelte päpstliche) Gesetz (u. a. Goldene B. ein wich­
tiges Gesetz des Heiligen römischen Reiches, das 
z.B. die Unteilbarkeit der Kurfürstentümer festhält, 
1356). 
Lit.: Köbler. G .. Deut.~che Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Bulletin (N.) Bericht. Verlautbarung 

Bund ist die künstliche Verbindung oder der künst­
liche Zusammenschluss mehrerer ursprünglich selb­
ständiger Einheiten. Das Völkerrecht kennt den 
Zusammenschluss von Staaten zu einem _, Staa­
tenbund. Nach dem Verfassungsrecht eines -> Bun­
desstaats ist B. der Oberstaat in Gegensatz zu den 
ihn bildenden Ländern (Gliedstaaten). Der B. hat 
zahlreiche eigene Organe. Aufgaben und Befugnis­
se. Abgekürzt wird auch der Oberstaat der Bundes­
republik__. Deutschland als B. benannt. 
Lit.: Zippelius. R., Allgemeine Staatslehre. 17.A. 2017 

Bundesarbeitsgericht 

Bun desagentur ist eine neuere, Modemisierung 
verheißende Bezeichnung für das einzelne frühere 
Bundesamt bzw. die frühere einzelne Bundesanstalt 
(z.B. l. Januar 2004 Bundesagentur für Arbeit :iJs 
Körperschaft des öffentlichen Rechts). 

Bundesam t ist die als Amt bezeichnete -. Bun­
desoberbehörde der unmillelbaren Bundesverwal­
tung für ein bestimmtes Sachgebiet (z.B. B. für 
Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt, Bundeskar­
tellamt, B. für Bauwesen. Bundesoberseeamt, B. für 
Finanzen. B. für Güterverkehr, B. für Kartographie. 
B. für Agrarbiologie, B. für Energiewirtschaft, B. 
für Migration und Flüchtlinge, Kraflfahrtbundesamt, 
Bundesausgleichsamt, Statistisches B. usw.). Das zu 
dem 1. Januar 2007 mit etwa 500 Beschiifligten 
eingerichtete B. für Justiz in Bonn ist zuständig für 
die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet des Regis­
terwesens, des internationalen Rechtsverkehrs, der 
Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, 
des Verkündungswesens und Bekanntmachungswe­
sens, die allgemeine Justizverwaltung, die Rechtshilfe 
in Zivilsachen und Strafsachen und die Vollstre­
ckungshilfe. In ihm arbeitet die Mehrzahl der Beam­
ten, die das Bundesjustizministerium bei seinem 
Wechsel nach Berlin in Bonn zurückgelassen hat. 

Bundesangestell tentarifver trag (BAT) war die 
tarifrechtliche Regelung des Arbeitsrechts für 
-+ Angestellte des öffentlichen -> Dienstes (in 
Deutschland 1999 rund 3000000 Angestellte des 
öffentlichen Dienstes) (zu dem 1.10.2005 durch den 
-+Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ersetzt). 

Bun desangestellter (M.) Angestelller des Bundes 

Bundesansta lt ist entweder die als Anstalt bezeich­
nete --+ Bundesoberbehörde der unmittelbaren Bun­
desverwaltung für ein bestimmtes Sachgebiet (z.B. 
Bundesarchiv, Bundeswehrbochschule) (unselbstän­
dige B.) oder die als Anstalt bezeichnete selbständi­
ge (bundesunmittelbare) juristische -> Person 
(-+ Anstalt oder --+ Körperschaft) des öffentlichen 
Rechtes als Einrichtung der mittelbaren Bundesver­
waltung (Bundesagentur für Arbeit als Anstalt, Bun­
desbank. Physikalisch-Technische B„ B. für Materi­
alprüfung, B. für Landwirtschaft und Ernährung, B. 
für Post und Telekommunikation). 

Bundesanwalt (M.) Anwalt des Bundes 

Bundesanwal tschaft(§ 142 GVG) ist die-> Staats­
anwaltschaft bei dem -+ BundesgerichtShof sowie 
der Vertreter des öffentlichen Interesses bei dem 
-+ Bundesverwaltungsgericht (2011 rund 250 Be­
schäftigte). 

Bundesanzeiger ist das amLliche Verkündungsblatt 
des -> Bundes für -+ Satzungen. --+ Verträge, 
-+ Verwaltungsvorschriften und andere Bekanmma­
chungen. 
Lit.: Bundesanzeiger Gesamtverzeichnis (Elektronische 
Ressource) 1996 

Bundesarbeitsgericht (BAG) (§§ 40ff. ArbGG) in 
Erfurt ist das oberste -+ Gericht des -+ Bundes in 



Bundesaufsicht 

Streitigkeiten auf dem Gebiet des -+ Arbeitsrechts. 
Die Senate sind mit drei Berufsrichtem und zwei 
ehrenamtlichen Richtern besetzt 
Lit.: Hueck. A./Nipperdey, C./Dietz. R., Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts, 1993 ff.: Wei111niller. G„ Dns 
Bundesarbeitsgericht in Erfurt, 2002; 50 Jahre Bundes­
arbeitSgcrichi.. hg. v. Oetker, H. u.a„ 2004 

Bundesaufsicht ist die Aufsicht des -+ Bundes über 
die-> Länder (Art. 84 GG). 
Lit.: Tschemscher, T., Bundesaufsicht in der Bundesauf­
tragsverwaltung, 1992 

Bundesaufsichtsamt ist die selbständige nachge­
ordnete -+Bundesbehörde mil der Aufgabe der 
Beaufsichtigung eines bestimmten Sachgebiets 
(z.B. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf­
sicht). 

Bundesauftrag (M.) Auftrag des Bundes 

Bundesauftragsverwaltung (An. 85 GG) ist die 
Ausführung der Bundesgesetze durch die Bundes­
länder im Auftrag des Bundes. -+ Auftragsange­
legenheit 
Lit.: loschelder, F., Die Durchsetzbarkeit von Weisun­
gen in der Bundesauftragsverwaltung, 1998; Jaschke. 
F., Die Passivlegitimation, 2020 

Bundesausbildungsförderungsgesetz -+ Ausbil­
dungsförderung 
Lit.: Bundesausbildungsförderungsgesetz. hg. v. Ram­
sauer. U., 32. A. 2016; Ramsauer. U./Stallba11m. M„ 
Bundesausbildungsfürderungsgesetz, 7. A. 2020 

Bundesautobahn -+ Autobahn 

Bundesbahn (DB) war bis zu dem (Gesetz von dem 
20.12. 1993 bzw. bis zu dem) 31. 12.1993 die Ge­
samtheit der (stark defizitär wirtschaftenden) bun­
deseigenen -+ Eisenbahnen, die von dem Bund als 
nicht voll rechtsfähiges -+ Sondervennögen mit 
eigener Wirtschafts- und Rechnungsführung verwal­
tet wurde (§ 1 BundesbahnG). Zu dem 1.1.1994 
wurde der hoheitliche Bereich von dem unternehme­
rischen Bereich getrennt. Ftir das vereinigte nicht 
rechtsfähige Sondervermögen der B. und der 
Reichsbahn (der ehemaligen Deutschen Demokrati­
schen Republik) nehmen das --+ Bundeseisen­
bahnvennögen (z.B. für Personal und Liegenschaf­
ten) und das Eisenbahnbundesamt (u. a. Planung von 
Bauvorhaben) hoheiUicbe Tätigkeiten wahr. Die 
Betriebsaufgaben führt die privatwirtschaftlich or­
ganisierte, gleichfalls eher defizitär arbeitende Deut­
sche Bahn AG aus. Nach An. 87e GG wird die Ei­
senbahnverkehrsverwal1w1g für Eisenbahnen des 
Bundes in bundeseigener Verwaltung geführt:, doch 
können Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung 
den Ländern als eigene Angelegenheiten übertragen 
werden. Die Eisenbahnen des Bundes in privatwirt­
schaftlicher Form führenden Wirtschaftsunterneh­
men stehen in dem Eigentum des Bundes, soweit die 
Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die 
Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen 
umfasst. Der Bund gewährleistet, dass dem Wohl 
der Allgemeinheit bei dem Ausbau und Erhalt des 
Schienennetzes sowie bei den Verkehrsangeboten 
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Rechnung getragen wird (Art. 87e GG). -+ Bundes­
eisenbabnvem1ögen 

Bundesbank (in Frankfurt am Main) ist die für den 
Bankbereich zuständige bundesunmittelbare juristi­
sche -+ Person des öffenUichen Rechts (§ 2 Bun­
desbankG). Sie unterhält (9) Hauptverwaltungen in 
den (16) Bundesländern. Organ ist der Vorstand. Mit 
Beginn der Europäischen Währungsunion ist die B. 
al~ Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland 
Bestandteil des Systems Europäischer Zent:raJban­
ken. Sie ist an Leitlinien und Weisungen der die 
Geldpolitik in der Europäischen Währungsunion 
bestimmenden Europäischen Zentralbank gebunden. 
Sie darf die deutsche Wirtschaftspolitik nur insoweit 
unterstützen. wie es mit ihren Aufgaben in dem 
Rahmen des europäischen Zentralbankensystems 
vereinbar ist. 
Lit.: Marsh. D„ Die Bundesbank. 1992; Shkourov. S .. 
Die rechtliche Unabhängigkeit der Deutschen Bundes­
bank, 2003 (Diss. Saarbrticken); /wen, L, Die Recht~­
stellung der Mitglieder des EZB-Rates, 2021 

Bundesbeamtengesetz s. Bundesbeamter 

Bundesbeamter (§ 2 1 BBG) ist der -+Beamte des 
-+ Bundes (1111mittelbarer B.) oder einer bundesun­
mirtelbaren -+ Körperschaft, --+ Anstalt oder 
-> Stiftung (mittelbarer B.). --+ Beamtenrecht 
Lit.: Bundesbeamtengesetz, hg. v. Battis. V .. 5. A. 20 l 7. 
6.A. 2022 

Bundesbeauftragter ist der zur Ausführung einer 
Aufgabe de~ Bundes besonders bestellte Mensch 
(z.B. B. für den--+ Datenschutz). 
Lit.: Gru11dma1111, B„ Der Bundesbeauflragte für den 
Datenschutz. 2018 

Bundesbehörde ist die -+ Behörde des Gesamt­
staats Deutschlands in Gegensatz zu den Landesbe­
hörden. Sie ist entweder oberste B. (z.B. Bundes­
präsidialamt, Bundestagsverwaltung, Ministerium), 
-+ Bundesoberbehörde (z.B. Bundesanstalt, Bun­
desamt) oder bundeseigene Mittelbehörde oder 
Unterbehörde (z.B. in dem auswänigen Dienst oder 
in der Finanzverwaltung) sein. 

Bundesberggesetz ist das das --+ Bergrecht regeln­
de Bundesgeserz von dem 13.8.1980. 
Lit.: Heller, W.; Bundesberggesetz, 14. A. 2011; Piens, 
R .. Bundcsherggeseu, 3. A. 2020 

Bundesbesoldungsgesetz 
Lit.: Reich, A./Preißler. U„ Bundesbesoldungsgesetz. 
2014 

Bundesbodenschutzgesetz ist das den -+ Boden­
schutz betreffende Bundesgesetz. 
Lit.: Bltkel. C .. Bundesbo<lenschutzgesetz, 4. A. 2003: 
Verstey/, L/So11den11t11111. W.. Bundesbodenschutzgesetz, 
2. A. 2005 

Bundesdatenschutzgesetz ist das den -+ Daten­
schutz regelnde Bundesgesetz von dem 20.12.1990 
(Neufassung 14.1.2003). das durch die Datenschutz­
Grundverordnung von dem 27.4.2016 ab 25.5.2018 
in weiten Teilen ersetz! ist. 
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Lit. Sim1t1s. S. u. a., Kommentar zum Bundesda1en­
schuugese1L. 8. A 2014: Gola, P./Heckma1111, D„ Bun­
dcs<latcnschut1gesev. 13. A 2019; Datenschutzrecht. 
hg. v. Similis, S u a .• 2019 

Bundesdisziplinargesetz ist das das Disziplinar­
recht des Bundes neu regelnde, an dem 9.7.2001 
verkündete Geset1 Deutschlands. Es richtet das 
Disziplinarverfahren mcht mehr an der Strafpro-
1essordnung, i.ondern an der VerwaJtungsgerichl.l.­
ordnung aus. Es löste das Bundesdisziplinargericht 
und die Behörde des Bundesdisüplinaranwalts zu 
dem 31.12.2003 auf und übertrug die gerichtlichen 
Verfahren auf die Verwaltungsgerichte der Länder. 
Lit.: Urban. R./Wittkowski. 8„ Bundesdisziplinargeset1, 
2. A 2017; Ktih/er; D./Baunack, S„ BundesdisL.iplinar­
gesev, 7. A. 2021 

bundeseigen (Adj.) dem Bund gehörig, dem Bund 
unterstehend 

Bundeseisenbahn (F.) Eisenbahn des Bundes 

Bundeseisenbahnvermögeo (Art. 87e GG) ist da-; 
nicht rechtsfähige -+ Sondervennögen des -> Bun­
des mit Sit1 in Bonn. das durch Gese!2 von dem 
27.12.1993 tu dem 31 12.1993/1.1.1994 aus dem 
unter dem Namen Deutsche Bundesbahn verwalte­
ten Bundesei,enbahnvennögeo und aus dem Son­
dervem1ögen Deutsche Reichsbahn (der ehemaligen 
Deutschen Dcmokrati<;chen Republik) gebildet 
wurde und die öffentlich-rechtlichen Aufgaben der 
Bahn wahrnimmt. Es kann unter seinem Namen 
handeln. klagen und verklagt werden. Es ist in einen 
unternehmerischen Bereich (Erbringen von Eisen­
bahnverkchrsle1stungen. Betreiben der Eisenbahn­
infrastruktur) und einen Verwaltungsbereich geglie­
den. Die Deutsche Bahn Aktiengesellschaft ist als 
Aktiengesellschaft Fonnkaufmann. Die Beamten, 
Angestellten und Arbeiter des Bundeseisenbahn­
vem1ögens stehen in dem Dienst des Bundes. Die 
Beamten sind unmittelbare Bundesbeamte. Das 
Bundesministerium für Verkehr ist oberster Dienst­
vorgesetiter und Vorgeselller des Präsidenten des 
Bundeseisenbahnvermögens. 
Lit.: Mn1ger. E„ Die RechL~grundlagen für die Struktur­
rcfonnen der Deutschen Bahn. 1997; Ju/itz. L, Be­
s1andsaufnahme Deut<,che Bahn, 1998 

Bundesfernstra ße (§ 1 FStrG) ist die öffentliche 
-+ Straße des weitr'jumigen Verkehrs (Fernverkehrs) 

mit Straßenkörper. Luftraum. Zubehör, Mautanla­
gen. Nebenanlagen und Nebenbetrieben. Sie ist 
entweder Bundesautobahn oder Bundesstraße. Ihr 
Recht ist geregelt im Bundesfernstraßengesetz. 
Lu.· Bundesfcmstraßengcsev. hg. v. Müller. H./Sc/111/-:., 
G .. 2. A. 2013. 3. A. 2022 

Bundesfinan Lhof (BFH> (in München) ist das 
oberste -+ Finantgericht des -. Bundes. Seine Se­
nate sind mll fünf Berufsrichtern besetzt (§ 10 
FGO). Die Revision 1u dem B. erfordert eine Zulas­
sung(§ J 15 FGO). 
Li1.: O.ffer/1e111.\, K„ Der Bundesfinanzhof. 7. A. 2009 

Bundesnagge ist die Flagge der -+ Bundesrepublik 
Deu1schland. Sie ist ein Staatssymbol der 

Bundesgesetz 

-+Bundesrepublik Die B. ist schwarz-rot-gold (in 
einem Verhältnis der Länge 1u der Höhe von fünf zu 
drei) (An. 22 GG). 

Bundesfreiwill igendienst ist der 2011 nach Ausset­
zung der Wehrpflicht und des t1vilen Ersatzdiensts 
eingefühne. durch das Bundesamt für Familie und 
liv1lgesellschaftliche Aufgaben als Nachfolgebehör­
de des Bundesamts für den Zivildienst verwaltete 
freiwillige gemeinnüt11ge Dienst (mit kostenloser 
Unterkunft, Verpflegung, Kleidung und Taschengeld 
2012 im Monat 336 Euro, steuerfrei). für den das 
besondere Bundesfrciwtlligendienstgeseu von dem 
28. April 2011 gilt. 
Lit.. Hübner; E./Mamfeld. M„ Bundesfre1willigen­
diens1gese1z, 2014 

Bundesgebiet ist das Gebiet der -+ Bundesrepublik 
Deutschland. Es setzt sich aus den Gebieten der 
-> Bundesländer 1usammen, wobei -> Gebietsho­
heit von Bund und Llindem nebeneinander bestehen. 
Für eine eventuelle Neugliederung gilt Art. 29 GG. 

Lll„ Him1r, A„ Neugliederung des Bundesgebiets. 2002 

Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte 
-+ Rechtsanwalts vergütungsgesetz 

Bundesgericht ist das - Gericht des -+ Bundes. 
Nach An. 95 GG hat der Bund neben dem -+ Bun­
desverfassungsgericht als oben.te Genchtshöfe den 
-> Bundesgenchlshof. das -+ Bundesverwalnmgs­
gericht, den + Bundesfinanzhof, das -+ Bundes­
arbeitsgericht und das -+ BundessoliaJgericht ein­
gerichtet (daneben Bundespatentgericht). Ein 
geplantes oberstes B. wurde (wohl wegen der Selb­
ständigkeitsintercsscn der einzelnen Bundesgerich­
te) nicht verwirklicht, sondern durch den gemein­
samen Senat der obersten Gerichti.höfe erset7l. 

Bundesgerichtshof (BGH) (§§ 123 ff. GVG) (in 
Karlsruhe [fünfter Strafsenat seit 1997 in Leipz.ig, 
vorher in Berlin]) bt der oberste Gerichtshof für das 
Gebiet der ordentlichen • Gerichtsbarkeit. Es ist 
mit einem Präsidenten, vors1ttenden Richtern und 
Richtern am Bundesgerichtshof besetzt und in 
-+Senate (dreuehn Zivilsenate, sechs Strafsenate) 
aufgeteilt, die in der BesetJung von fünf bzw. drei 
Richtern entscheiden(§ 139 GVG) Er ist tuständig 
für • Revisionen. -+ Sprungrevisionen und 
-+ Rechtsbeschwerden sowie Sprungrecht:.be-
schwerden (§* 133 ff GVG). Seine großen -+Se­
nate und sein vereinigter großer -+ Senat dienen der 
Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung. 

Lu. Die Praxis des Bundesgenchtshofes im deutschen 
Rechtsleben, hg. ' Canaril. C u. a. Bd. 1 ff. 2000: 
Beck'sche BGH CD Entscheidungen ab 1950 in Voll­
text, 2006: Goda11-Sd11t11ke. K„ Der Bundesgerichtshof. 
2005 

Bundesgesetz ist das von den Gesettgebungsorga­
nen des • Bundes beschlossene -+ Gesetz 
(An. ?Off. GG. in der 13. Lcgislaturpenode des 
Bundestags Deutschlands 1994-1998 wurden 565 
Bundesgesetze verabschiedet. in der 14. Legislatur­
periode 1998 2002 543).-+ Gesetz.gebung 



Bundesgesetzblatt 

Bundesgesetzblatt ist das in einer Auflage von rund 
14000 Stücken b.t.w. in elektronischer Fassung er­
scheinende amtliche Verkündungsblatt für ..... Ge­
setze und ..... Rechtsverordnungen des -. Bundes 
(Art. 82 1 GG). Es ist in drei Teile gegliedert. Teil 1 
enthält die Bundesgeset7,e und Bundesverordnun­
gen. 
Lit.: Bundesgesetzblau Gesamtregister 1949-2000. hg. 
V. Tischler. s„ 3. A. 2001 

Bundesgesetzgebung ist in dem Verfassungsrecht 
die --. Gesetzgebung des -+ Bunde1; (Art. 70 GG) in 
Gegensatz w der Gesetzgebung der Länder. Die 
Gegenstände der w1sschließlicheu, die Gesetzge­
bung der Länder ausschließenden Gesetzgebung des 
-+Bundes (An. 71 GG), sind in An. 73 GG aufge­
zählt. die der konkurrierenden Gesetzgebung, in 
deren Bereich die Länder die Befugnis zu der Ge­
setzgebung haben, solange und soweit der Bund von 
seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht 
(Art. 72 GG), in An. 74, 74a GG. Daneben konnte 
der Bund nach Art. 75 GG (als Sonderfall der kon­
kurrierenden Gesetigebung bis 2006) auf bestimm­
ten Gebieten Rahmenvorschriften erlassen (--. Rah­
mengesetzgebung z.B. Beamtenrechtsrahmengesetz. 
Hochschulrahmengesetz). 
Lit.: Ro11111a1111, F.. Elemente zur Konkretisierung von 
Kompetenznormen, DVB 1 1974, 407 

ßundesgren7.5chutz (Art. 87 l 2 GO) ist die in bun­
deseigener Verwaltung geführte polizeiähnliche 
-+ Bundesbehörde zu dem polizeilichen Schutz (der 
Gren1,en) des Bundesgebiets (mit rund 20000 Be­
amten). Das Recht de~ Bundesgrenzschutzes ist in 
dem Bundesgrenzschutzgesetz geregelt. Zulässig ist 
die Übertragung von Aufgaben der Bahnpolizei und 
der Flughafensicherung auf den B .. doch darf der B. 
nicht zu einer allgemeinen, mit den Landespolizeien 
konkurrierenden Bundespolizei ausgebaut werden. 
Jn dem Juli 2005 wurde der B. in -+Bundespolizei 
umbenannt. 
Lit.: Heesen, D.!Hönle, J.. Bundcsgrenzschutzgesetz, 
4. A. 2002 

Bundeshaushalt ist die Gegenüberstellung der 
Einnahmen und Ausgaben des -+Bundes. Der Bun­
deshaushaltsplan wird vor Beginn eines Rechnungs­
jahrs von dem-+ Bunde~tag in dem Haushaltsgesetz 
festgestellt (Art. 110 GG). Der Bundesminister der 
Finanzen hat über den B. w der Entlastung der 
Bundesregierung Rechnung zu legen. 
Lit.: Pitluch. E.. Bundeshaushaltsrecht (Lbl.), 2. A. 
1995 ff.; Burmeisrer. K., Schattenhaushalte des Bundes, 
1997 

Bundesimmissionsschutzgesetz ist das -+ Immis­
sionen betreffende Bundesgesetz. 
Lit.: BlmSchG, 18. A. 2022: Jarass, H.. Bundcsimmis­
sionsschutzgesetz, 13. A. 2020: Bundcsimmissions­
schutzgescu (Lbl.). hg. v. Komlla. M .. 2014 

Bundesjustiz (F.) Justiz des Bundes 

ßundesjus(jzarnt ist die zu dem 1.1.2007 geschaf­
fene. für die Erteilung von Führungszeugnissen und 
Dienstleistungen in dem internationalen Bereich 
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zuständige Bundesoberbehörde in Bonn mit mehr 
als 1200 Mitarbeitern (Bundeszentralregister mit 
täglich rund 40000 Auskünften). 

Bundesj ustizminis terium (BJM) ist die oberste 
--+ Bundesbehörde der JusLiz, iu dessen Geschäfts­
bereich die Bundesgerichte gehören. Das B. wirkt 
durch Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen we­
sentlich bei der -+ Gesetzgebung des -+ Bundes 
mit. Ihm steht die Dienstaufsicht über die ordentli­
chen -+ Bundesgerichte zu. 
Lit.: Eller. P., Der Umzug, 2002 

Bundeskabinett --. Bundesregierung 

Bundeskanzler ist der politische, die RichtJjnien 
der Politik bestimmende Leiter der --+ Bundes­
regierung (Art. 62. 65 GG). Er wird. nachdem er in 
der Regel als Führer der stärksten Fraktion des Bun­
destags in politischen Vorgesprächen eine parlamen­
taJische Mehrheit gesicherl hat. auf Vorschlag des 
..... Bundespräsidenten von dem -+Bundestag ohne 
Aussprache gewählt (Art. 63 GG). Auf seinen Vor­
schlag werden die -+ Bundesminister ernannt und 
entlassen (Art. 64 GG). 
Lit.: Die Bundeskanzler und ihre Ämter, hg. v.d. Stif­
rung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutsch­
land u. a., 2006 

Bundeskanzleramt ist das dem -+ Bundeskanzler 
für seine Geschäfte unmillelbar .t.ugeordnete Amt. 
Das B. ist oberste Bundesbehörde (mit (20001 etwa 
500 Mitarbeitern, u. a. Leiter des Bundeskan1ler­
amts, Staatsminister, Kanzlerbüro). Das B. bereitet 
die Entscheidungen des Bundeskanzlers vor, ver­
folgt ihre Durchführung, koordiniert die Arbeil der 
Bundesministerien und bereitet die Sitzungen der 
Bundesregierung vor. 
Lit.: Braimeck, J., Die recbllicbe SteUung des Bundes­
kanzleramtes, 1994; Bundeskanzleramt und Bundesre­
gierung, hg. v. Busse. V., 7. A. 2019 

Bundeskar tellamt (seit 1.10.1999 in Bonn, §§ 48 ff. 
GWB) ist die selbständige --+ Bundesoberbehörde 
für die Anwendung des ..... Kartellrechts. die in Be­
schlussabteilungen mit einem Vorsitzenden und 
zwei Beisitzern entscheidet. 
Lit.: Ortwei11, E .. Das Bundeskartellamt, 2004: 50 Jahre 
Bundeskartellamt, 2007 

Bundeskleingartengesetz ist das das Recht der 
Kleingärten regelnde Bundesgesetz. 
Lit.: Mainczyk, L.. BundeslJeingancngcsetz, 12. A. 2019; 
Bork, G .. Bundeskleingartengesetz, 7. A. 2008 

Bundesknappschaft --+ Knappschaft. zu dem 1.1 O. 
2005 zu Deutscher Rentenversicherung Knapp­
schaft-Bahn-See fusioniert 

Bundeskriminalamt (BKA) (Art. 87 J 2 GG) (in 
Wiesbaden) ist die ..... Bundesoberbehörde für die 
Verbrechensbekämpfung (ca. 3300 Bedienstete). für 
die ansonsten die Landespolizeiverwaltungen 1u­
ständig sind. Das B. wird bei bestimmten schweren 
-+ Straftaten von selbst, sonst auf Anordnung oder 
Ersuchen tätig. Es venniuelt die Verbindung zu 
ausländischen Polizeibehörden. 
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Lil.. Ahlf. E. u. a„ BundcskriminalamL„gesetz. 2000: 
Dierl. W. Die BKA-Story. 2000 

Bundesland ist da' e1111clnc -+ Land der Bundesre­
publik (seit 1990 16 Bundesländer). 
Lit.: Handbuch der deutschen Bundesländer, hg. v. 
Esche. F./Hartmann. J. 1. A 1997 

Bundesminis ter ist neben dem Bundeskanzler 
das Mitglied der -+ Bundesregierung (Art. 62 GG). 
Der B wird auf Vor,chlag des -..... Bundeskanzlen. 
von dem -+ Bundcspräs1dcmen ernannt und entla.\­
sen (Art.~ 1 GGl und leitet mncrhalb der von dem 
Bundeskanzler bestimmten Richtlinien der Polilik 
seinen Geschäftsbereich selbständig und unter eige­
ner Verantwortung (Art. 65 GG). Zahl und Ge­
schäftsbereich der B. smd nicht ia der Verfassung 
festgelegt, so dass sie leicht geändert werden kön­
nen. 
Lit.: Klein. F.. Die staatsn:chtliche Stellung des Bun­
desminister; der Finan1en, DVBI 1962. 573 

Bundesnachrichtendiens t ist die dem -+ Bunde~­
kanzler unmiuelbar unter.telhe Bundesoberbehörde 
für den Auslandsnachrichtendienst. 

Ln.: Gröpl. C„ Oie Nachrichtendien~te, 1993 <Di<.~ l: 
U/jkotre, U.. Ver-.chlu\\sache BND. 3. A. 1998: Nehm, 
K„ Das nachrichtend1ensthche Trennungsgebot. NJW 
2004, 3289; Die Au<>landsaufldärung des BND. hg. v. 
Krieger, W, 2021 

Bundesnaturschutzgesctt bt (seit 1977 in Ablö­
sung des Reichsnaturschutzge~etzes von 1935) das 
den -+ Naturschut1 regelnde Bundesgesetz. 

Lit.· Mar..ik. U. Bundc,natur,chutzgesctz. 2004; Mü11-
Re11borg. H. u. a . Neues Wa\Scr- und Natun.chutzrecht. 
NJW 2010. 961: Bundcsnatur..chu11gesetz, hg. v. üit­
kes. S./lfaer. \V., 2011. ßundcsnatur-.chutzgeset7. hg. v. 
Fren:.. \V.. 3. A 2021 

Bundesnetzagentur isl die -.clbständige Bundesbe­
hörde in dem Geschäftsbereich des Bundesministe­
riums für Wirtschaft und Technologie mit Sitz in 
Bonn und Zuständigke11 tllr die Regulierung von 
Elektrizität. Gas und Telekommunikation. 

Bundesnotarkammer ist der Zusammenschluss der 
NOLarkammem der Wnder ab Körperschaft des 
öffentlichen Rechts (mit Sitz in Köln).-+ Notar 
Lit : 25 Jahre Bundesnotarkammer. 1986 

Bundesootarordnung ist da„ die Rechte und 
Pnichten des -+ Notars fesrlegende Gesetz. 
Lit.: Schippe/, H./Giir( S„ Bundcsnotarordnung. 10. A. 
2021; Eylmann, H.Nacm·n. H„ Bundesnotarordnung und 
Bcurkundungsge8Cll, 4. A. 2016; Bundesnotarordnung, 
hg. v. Arndt, fl./Len:h. K./Sa11dkiihle1; G„ 8. A. 2016 

Bundesoberbehörde ist m dem Verwaltungsrecht 
die einer obersren Bundesbehörde (Bundesministe­
rium) nachgeordnete • Behorde der unmiuelbaren 
Bundes\.erwaltung. deren Zuständigkeit das gesamte 
Bundesgebiet umfa.-;st (1. B. Bundesamt für Verfai.­
<;ungsschutz, Bundesanstalt für Finantdienstleistun­
gen, Bundesanstalt für Flugsicherung. Statislisches 
Bundesamt, Bundesamr für Finanzen. Bundesamt 
für den Zivildiem.1. Bundesamt für Migration und 

Bundespost 

Flüchrlinge, Bundesamt für Sicherheit in der Infor­
mationstechnik, Bundesamt für Güterverkehr. Bun­
desnellagentur, Bundessortenamt, Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien, Deutscher Wetler­
diensr. Luftfahrtbundesamt. Kraftfahrtbundesamt. 
Bundeskartellamt, Bundesamt für Naturschutz. 
Bundesamt für Strahlenschuv, Bundesamt für Ver­
bmucherschutt und Lebensmittelsicherheit. Bun­
desverwaltungsamt. Bundesamt für 1ivilen Bevölke­
nmgsschutz, Umweltbundesamt. Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle). 

Bundesoberhandelsgerichl ist das als Folge der 
Schaffung des Allgemeinen Deutschen Handelsge­
sellbuchs von dem Norddeutschen Bund in Han­
dcbsachen eingerichtete Gericht ( 1869). __, Rcichs­
obcrhandelsgericht 
Lit.: Kiibler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

ßundespatentgericht ist das unabhängige und 
selbständige __, Bundesgencht in Patentsachen mit 
Sill in München (§ 65 PatG). bei dem außer Rich­
tern n11t -+ Richteramtsbefähigung (etwa 55) auch 
'>Og. techni-;che Mitglieder (ohne Richteramt<;befä­
h1gung. etwa 65) -+Berufsrichter '>ein können (ins­
gesamt etwa 120 Richterstellen). Es ist zuständig für 
die Entscheidung über Beschwerden gegen Be­
schlüsse der Prüfungsstellen oder Patentabteilungen 
des Patentamts sowie über Klagen auf Erklärung der 
Nichtigkcir oder Zurücknahme von Patenten und auf 
Erteilung von Zwangslizeni'en (rund 3000 Eingänge 
jährlich). Rechtsmittelgericht ist der Bundesgc­
nchtshof. 
Lit. 40 Jahre Bundespatentgericht. 2001 

BundespOegesatzverordnung ist die Bundesver­
ordnung über Sätze des POegewesens (25.4.1973. 
neu 1994). 
Lll„ fu~chen. K.. ßunde~pf1egesa11verordnung. 5. A. 
2001 

Bundes polizei ist seit 1.7.2005 die Be7eichnung des 
Bundesgrenzschutzes mit mehr ab 50000 Bediens­
teten. 
Ln. Schul:. M .. Waffenrecht für Poli1c1 und Bunde~po­
lt1ei. 2. A 2006: Möllers. M. u. a .. Bundespolizei. 2. A. 
2015 

Bundespost <BP) (Art. 87 f. GG> war die Gesamt­
heu der Einrichtungen in dem Post- und Fernmel­
dewesen, die von dem -+ Bund als nicht rechtsfähi­
ges -+ Sondervermögen mit eigener Haushalls- und 
Rechnungsführung verwaltet wurde (§§ 1 ff. Post­
VerfG). Durch da~ Po~tstrukturgeset1 und das darin 
enthaltene Postvcrfassungsgeset7 von <lern 8.6.1989 
wurde die (in Teilbereichen stark deli1itäre) B. in 
die drei Teilbereiche Postdienst. Postbank und Tele­
kom untergliedert (mit entsprechenden Teilsonder­
vermögen) und zu dem l. l.1995 in Aktiengesell­
schaften umgewandelt <Deutsche Telekom AG, 
Deutsche Post AG. Deutsche Posrbank AG). Organe 
der einzelnen Teilunternehmen sind Jeweils Vorstand 
und Aufsichtsrat. Durch <las Postncuordnungsgesetz 
von dem 14.9.1994 wurde eine rechtsfähige Bun­
desanstalt (des öffentlichen Rechb) für Post und 
Telekommunikation -+ Deutsche Bundespost mit 



Bundespräsident 

Sitz in Bonn errichtet, welche die Rechte und 
Pflichten iu Bezug auf die aus den Teilsonderver­
mögen der Deutschen Bundespost hervorgehenden 
Aktiengesellschaften wahmimmt. Die Bundesanstalt 
wird durch einen Vorstand geleitet Sie ist Trägerin 
der sozialrechtlichen und dienstrechllichen Perso­
nalbefugnisse. 
Lit.: Gram/ich, L. Von der Pt)Strefonn zur Postneuord­
nung. NJW 1994, 2785; Hoore11, T. van. Die Deutsche 
Bundespost Postbank. 1995: Albach. H .. Privatisierung 
von öffentlichen Unternehmen, 2002 

Bundespräsident ist der Präsident (bzw. das 
_. Staatsoberhaupt) der Bundesrepublik Deutsch­
land, das den _. Bund völkerrechtlich vertritt 
(Art. 59 GG). Der B. wird von der - Bundes­
versammlung ohne Aussprache auf fünf Jahre ge­
wählt (Art. 54 GG), wobei einmalige Wiederwahl 
zulässig ist. Seine wichtigste politische Aufgabe ist 
die Wahrung der Einheit des Staates, weshalb seine 
verfassungsrechtlichen Befugnisse in dem Verhältnis 
zu dem -+ Reichspräsidenten der Weimarer Reichs­
verfassung (vor allem Art. 48 WRV) gering sind. 
Lit.: Sreiner; F., Die Prüfungskompetenz des Bundesprä­
sidenten. 1974: Schof"::.. G., Die Bundespräsidenten, 5. A. 
2004 

Bundespräsidialamt ist das Amt (oberste Bundes­
behörde), das den -+ Bundespräsidenten bei der 
Ausführung seiner Aufgaben unterstützt. 

Lit.: Spath, F.. Das Bundespräsidialamt. 5. A. 1993 

Bundesrat (der Bundesrepublik Deutschland) ist 
das Organ des - Bundes. durch das die -+ Länder 
bei der _. Gesetzgebung und -+ Verwaltung des 
Bundes mitwirken (Art. 50 GG). Der B. besteht aus 
(ab 3.10.1990 69) Mitgliedern der Regierungen der 
Länder, wobei die Zahl der Stimmen eines Landes je 
nach seiner Größe zwischen mindestens 3 (Bremen, 
Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern. Saarland) 
und höchstens 6 (Baden-Württemberg. Bayern, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen) schwankt 
(Art. 51 GG, Länder mit mehr als 2 Millionen Ein­
wohnern haben 4 [Berlin, Brandenburg, Rheinland­
Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Hol­
stein, Thüringen), Länder mit mehr als 6 Millionen 
Einwohnern 5 fHessen] und Länder mit mehr als 
sieben Millionen Einwohnern 6 Stimmen) und die 
Stimmen eines Landes nur einheitlich abgegeben 
werden können (Verfassungsbruch des Bundesrats­
präsidenten bei der Abstimmung über das Zuwande­
rungsgesetz 2001). Der B. ist keine echte zweite 
_. Kammer. Bei -+ Zustimmungsgesetzen ist seine 
Zustimmung erforderlich. Bei _. Einspruchsgeset­
zen kann er Einspruch erheben, der aber von dem 
-+Bundestag zurückgewiesen werden kann. Sitz 
des Bundesrats ist (nach einem Beschluss von dem 
27.9.1996) Berlin. 
Lit.: Ziller. G./Oschatz. G., Der Bundesrat. 10. A. 1998: 
Merte11, D., Der Bundesrat in Deutschland und Öster­
reich. 2002; Meyer, H .. Abstimmungskonf1ikt im Bun­
desrat, 2003; Leunig, S., Föderale Verhandlungen, 2003; 
60 Jahre Bundesrat, 2011; Vatter. A„ Der Bundesrat. 
2020 (Schweiz) 

Bundesrechnungshof (Art. 114 GG) (in Frankfurt 
am Main) ist der Rechnungshof (oberste Rech-
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nungsprüfungsbehörde) des -+ Bundes, der die 
Rechnung sowie die Wirtschaftlichkeit und Ord­
nungsmäßigkeil der Haushaltsführung und Wirt­
schaftsführung des Bundes prüft. 
Li1.: Meiss11er; C., Der Bundesrechnungshof als soziale 
Organisation. 1995 

Bundesrecht ist das von den Rechtssetzungsorga­
nen des -+ Bundes erlassene Recht und das als Bun­
desrecht fortgeltende - Reichsrecht sowie das als 
Bundesrecht fortgeltende Recht der Deutschen De­
mokratischen Republik. Nach Art. 31 GG bricht B. 
-+ Landesrecht (z.B. Bundesrechtsverordnung eine 
Landesverfassung). Europarecht geht ihm grund­
sätzlich vor. (Für 1999 wurde das gellende B. auf 
2100 Stammgesetze und 3100 Stammrechtsverord­
nungen mit nahezu 90000 Rechtssätzen [Paragra­
phen, Artikeln] berechnet, die auf mehr als 4500 
Seiten abgedruckt werden können.) 
Lit.: Das Deutsche Bundesrecht (Lbl.), 2007; Das deut­
sche Bundesrecht (CD-ROM). 2007 

Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung (BRAGO) 
war das die Gebührenordnung für -+ Rechtsanwälte 
festlegende Bundesgesetz, das zu dem J .7.2004 
durch ein Rechtsanwaltsvergütungsgesetz abgelöst 
ist. 
Lit.: Riede/, F.!Sußbauer. H., Rechtsanwaltsvergütungs­
geseiz. 10. A. 2015 

Bundesrecbtsanwaltsordnong ist die von dem 
Bund für das Recht der Rechtsanwälte erlassene 
Ordnung. -+ Rechtsanwalt 
Lit.: Feuerich, W./Wevla11d, D., Bundesrechtsanwalts· 
ordnung, 10. A. 2020; Kleine-Cosack, M., Bunde~­
rechtsanwaltsordnung, 8. A. 2020; Henssler, M./Prü-
11i11g, H .• Bundesrechtsanwallsordnung, 5. A. 2019 

Bundesregierung ist das an der Spitze der Bundes­
verwaltung stehende Exekutivkollegialorgan des 
_. Bundes (Art. 83 ff. GG). Die B. besteht aus dem 
von dem Bundestag gewähJten _.Bundeskanzler 
und den - von diesem vorgeschlagenen und von dem 
Bundespräsidenten ernannten - -+Bundesministern 
(Art. 62 GO). Sie hat ein Gesetzesinitiativrecht sowie 
eine Befugnis zum Erlass von - Rechtsverordnun­
gen auf Grund einer gesetzlichen Ermächtigung. Der 
Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik 
und jeder Bundesminister leitet in dem Rahmen die­
ser Richtlinien seinen Geschäftsbereich selbständig. 
Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Bundes­
ministern entscheidet die B. 

Lit.: Dus:se, V., Bundeskanzleramt und Bundesregierung, 
7.A. 2019 

Bundesrepublik ist eine als Bundesstaat gestaltete 
Republik. 

Bundesrepublik Deutschland ist der am 24.5.1949 
aus den ehemaligen-+ Besatzungszonen der westli­
chen Alliierten (Vereinigte Staaten von Amerika, 
Großbritannien. Frankreich) errichtete _.Bundes­
staat, dem zu dem 3. lO. 1990 die damit beendete 
Deutsche Demokratische Republik beigetreten ist. 
Die B. ist Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches 
(str.). Sie ist ein demokratischer und sozialer 
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--. Bundesstaat (Art. 20 GG). Sie besteht aus ( 11 
bzw. seit 3.10.1990) 16 --. Bundesländern. lhre 
-+Verfassung ist das an dem 23.5.1949 verkündete 
und an dem 24.5.1949 in Kraft gei.retene 
-+ Grundgesetz. 

Lit.: Köhler. G .. Deu1sche Rech1Sgeschichte, 6. A. 2005; 
Model, O.!Creifelds, C., StaalSbürger-Taschenbuch. 
34. A. 2018, 35. A. 2022 (Aichberger/Häberle u. a.); 
Staatshandbuch Bund 2021, 2021 

Bundesrichter (Art. 95 f. GG) ist der --> Richter an 
einem -+ Bundesgericht (z.B. an dem Bundesge­
richtshof von 1950-2015 572). Für die Wahl als B. 
gilt das Richterwahlgesetz. Es schließt parteipoliti­
sche Einflussnahme nicht aus. 
Lit.: Steiner. F., Die Prüfungskompetenz des Bundes­
präsidenten. 1974 

Bundesseuchengesetz war das Seuchen betreffende, 
in dem Jahr 2000 durch das -+ Infektionsschutz­
gesetz abgelöste Bundesgesetz. 
Lit.: Schumacher. W./Meyn, E .. Bundcsseuchengesciz, 
4. A. 1992 (mit Nachtrag 1998) 

Bundessozialgericht (BSG) (§§ 38 ff. SGG) (in 
Kassel) ist der oberste -+ Gerichtshof des -+ Bun­
des in der Sozialgerichtsbarkeit. 
Lit.: Bundessozialgericht und Sozialgerichtsbarkeit, 
1999; Festschrift 50 Jahre Bundessozialgericht, 2004 

Bundessozialhilfegesetz ist da.<: die -+ Sozialhilfe 
betreffende Bundesgesetz, das 2005 in dem Sozial­
gesetzbuch Bücher II, XIJ aufgegangen ist. 
Lit.: Oestreicher, E., SGB Xll/SGB IJ (Lbl.), 73. A. 
2014; Am1bors1, C., Bundessozialhilfegesetz, 6. A. 
2003 

Bundesstaat ist der Zusammenschluss von -+ Staa­
ten, durch den ein neuer Staat (Oberstaat, Gesamt­
staat) entsteht. auf den ein Teil der --.. Souveränität 
der Glieder übergeht (z.B. Deutschland, Schweiz, 
Österreich, Vereinigte Staaten von Amerika, Russ­
land). Er steht in Gegensatz zu dem bloßen, der 
eigenen Souveränität entbehrenden - Staatenbund 
(z.B. Deutscher Bund, Europäische Union?). Der B. 
Bundesrepublik Deutschland (Art. 20 1 GG) wird 
nach der überwiegenden Meinung als zwcigliedriger 
B. (Bund - Länder) angesehen, nach anderer Mei­
nung als dreigliederiger (Bundesrepublik - Bund -
Länder). 
Lit.: Sarcevic, E .• Das Bundesstaatsprinzip, 2000; Pa­
pier, H.. Aktuelle Fragen der bundesstaatlichen Ord­
nung, NJW 2007, 2145; Voßkuli/e, A. u. a., Das Bundes­
staalsprinzip. JuS 2010, 873 

bundesstaa tlich (Adj.) Bundesstaat betreffend 

Bundesstaatlichkeit ist der Grundsatz der Ordnung 
-+ eines Staates als -+ Bundesstaat. 

Bundesst raße (§ 1 I FStrG) ist die von den Ländern 
in dem Auftrag des Bundes verwaltete Straße des 
Bundes. Sie ist eine-+ Bundesfernstraße. Der Bund 
ist mangels einer gesetzlichen Grundlage nicht be­
rechtigt, ein Land anzuweisen, eine Bundesstraße zu 
einer Landesstraße herabzustufen. 

Bundesverfassungsgericht 

Lit.: Koda/, K., Straßenrecht, 8. A. 2021: Wiesinger, M., 
Straßenrecht, 2003 

Bundestag (Art. 38ff. GG) ist die Volksvertretung 
der -> Bundesrepublik Deutschland. Der B. ist das 
bedeutsamste Staatsorgan Deutschlands. Seine Mit­
glieder sind die auf vier Jahre von dem Volk nach 
einem verhältniswahlrechtlich-mehrheitswahlrecht­
lich gemischten Wahlrecht (in 299 Wahlkreisen) 
gewählten (grundsätzlich 598. aber - ziemlich viele 
- Überhangmandate) -+ Abgeordneten (Art. 38 1 
GG). Der B. erlässt zusammen mit dem -+ Bundes­
rat die -+ Bundesgesetze (Art. 76, 77 GG). Er wählt 
den --.. Bundeskanzler und überwacht durch Anfra­
gen und Untersuchungsausschüsse die Tätigkeit der 
-+ Bundesregierung. Er stellt den --.. Haushaltsplan 
fest und nimmt die Rechnungslegung entgegen. Er 
verfährt nach der von ihm selbst gegebenen -+ Ge­
schäftsordnung. 
Lit.: Linn, S./Sobolesksi, F.. So arbeitet der deutsche 
Bundestag, 2006; Kürschners Volkshandbuch Deutscher 
Bundestag 20. Wahlperiode, hg. v. Holzapfel. K., 2022 

Bundestreue ist der aus dem Wesen des -+ Bun­
desstaats entwickelte Grundsatz (Art. 20 1 GG), 
nach dem -+ Bund und -+ Länder verpmchtet sind, 
auf einander Rücksicht zu nehmen und sich gegen­
seitig zu unterstützen. Diese Rechtspflicht ist bei 
allen Maßnahmen der Gesetzgebung. Verwaltung 
und Rechtsprechung zu beachten. Sie verbietet aber 
nicht die Ausübung der zugeteilten Befugnisse. 
Lit.: Bauer. H .. Bunde~treue, 1992 

Bundesum weltamt -+ Umweltbundesamt 

Bundesurlaubsgesetz ist das den -+ Urlaub von 
Arbeitnehmern betreffende Bundesgesetz. 
Lit.: Neumann, D./Fenski, M., Bundesurlaubsgesetz, 
12. A. 2021; Bundesurlaubsgesetz, hg. v. Amold, M./ 
Tillma1111s, C .. 4. A. 2020 

Bundesverfassung ist in Deutschland die --.. Ver­
fassung der -+ Bundesrepublik Deutschland. 
-+ Grundgesetz. 

Bundesverfassungsgerich t (BVerfG) (in Karlsruhe) 
isl das (seit dem 7./9.9.1951 tätige) höchste Organ 
des - Bundes (der Bundesrepublik Deutschland) 
auf dem Gebiet der-+ Gerichtsbarkeit. Es hat insbe­
sondere das Recht, Gesetze auf ihre Übereinstim­
mung mit der-+ Verfassung zu überprüfen (Art. 93 
GG) und sie im Falle einer Verletzung der Verfru.­
sung fUr nichrig zu erklären. Seine Zuständigkeit 
ergibt sich aus Art. 93 GG und aus dem Bundesver­
fassungsgerichtsgesetz (u. a. Verwirkung von Grund­
rechten, Verfassungswidrigkeit von Parteien, Ankla­
ge des Bundespräsidenten und der Bundesrichter, 
OrganstTeitigkeiten, Vereinbarkeit von Landesrecht 
mit Bundesrecht, -+ Verfassungsbeschwerde). Seine 
(16) Mitglieder werden je zur Hälfte von dem 
-+ Bundestag (durch einen Wahlausschuss) und von 
dem -+ Bundesra1 mit Zweidriuelrnehrheit auf 
zwölf Jahre (bis zur Altersgrenze des 68. Lebens­
jahrs) ohne Möglichkeit der Wiederwahl gewählt 
{Art. 94 GG, § 4 BVerfGG) (und durch [2011) 65 
wissenschaftliche Mitarbeiter unterstützt). Es ent-
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scheidet in zwei Senaten (Grundrechtssenat. Staats­
rechtssenat) und in bei diesen gebildeten Kammern 
zu je drei Bundesverfassungsrichtern. Die Entschei­
dung bindet die Organe des Bundes und der Länder 
sowie alle Gerichte und Behörden und hat in be­
stimmten Fällen -+Gesetzeskraft (§ 31 BVerfGG). 
Eine gerichUiche, von dem Bundesverfassungsge­
richt als verfassungswidrig aufgehobene Entschei­
dung kann nicht in einer erneuten fachgerichUichen 
Entscheidung fUr rechtmäßig erkllin werden. 

Lil.: Sehlaich, K./Korioth. S .. Das Bundesverfassungs­
gericht. 12. A. 2021; Schmidt-Bleibtreu, B.!Klei11, F./ 
Bethge. H.. Bundesverfassungsgcrichtsgesetz <Lbl.). 
61. A. 2021; Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsge­
richt. hg. v. Badura, P./Dreier. fl .. 2001, Entscheidun­
gen des Bundesverfassungsgerichts, CD-ROM; Lecl111er, 
H./Zuck, R.. Bundesverfassungsgcrichtsgeseu. 8. A. 
2019; Kre11tzberge1; S., Die gesetzlich nichr geregelten 
Entscheidungsvarianten des Bundesverfassungsgerichts. 
2007; Linien der Rechtsprechung des Bundesverfas­
sungsgerichts. bg. v. Rensen. H. u. a .. 2009 ff. (Sammel­
bände); Lampredu. R.. Ich gehe bis nach Karlsruhe, 
2011; Aus/, P./Mei11el, F., Emscheidungsmöglichkeiten 
des BVerfG, JuS 2014, 113; Lenz. C./Hansel. R„ Bun­
desverfassungsgerichtsgcsetz. 3. A. 2020 

ß undesvcrkchrszentralregister bzw. Verkehrszent­
ralregister (§§ 28 ff. SrVG) ward~ von dem Krafl­
fahnbundesamt zur Speicherung bestimmter Daten 
geführte Register über Verkehrsverstöße von Kraft­
fahrern und entsprechende Verwaltungsentscheidun­
gen und Gerichcsentscheidungen. Es diente -+ Ge­
richten und -+ Verwaltungsbehörden als Auskunfts­
stelle. Jedennann konnte über die ihn betreffenden 
Eintragungen Auskunft verlangen. wobei die Eintra­
gungen nach Ablauf bestimmter Fristen getilgt wer­
den. S. Fahreignungsregister. 

Bundesversammlung L~t die - nur - den -+ Bun­
despräsidenten wählende Versammlung in der Bun­
desrepublik DeuL~chland (Art. 54 1 GG). Die B. 
besteht aus den Mitgliedern des -+ Bundestags und 
einer gleichen Anzahl von Mitgliedern, die von den 
Volksvenretungen der Länder nach den Grundsätzen 
der -+ Verhältniswahl gewählt werden (Art. 54 Jil 
GG). 

Lit.: Die Bundesversammlung. hg. v. DeULschcn Bun­
destag, 2. A. 2010; Burkicwk. C„ Die Bundesversamm­
lung. JuS 2004, 278 

Bundesversicherungsamt (BVA. * 94 SGB IV) in 
Berlin ist die -+ Bundesoberbehörde zur Beaufsich­
tigung der bundesunmittelbaren Sozialversiche­
rungsträger, die iu dem 1.1.2020 in Bundesamt für 
soziale Sicherung umbenannt ist. 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA, 
Art. 87 11 GG) (in Berlin) war die Trägerin der 
-+ Rentenversicherung für -+ Angestellte. Zu dem 
l.10.2005 wurde sie durch Gesetz in die deutsche 
Rentenversicherung unter dem Namen Deutsche 
Rentenversicherung Bund überführt. 
Lit.: Glotz. T., Geschichte der Angestelltenversicherung, 
1999 

Bundesversicherungsaufsicbtsamt ist das Bundes­
aufsichtsamt fUr das Versicherungswesen. 
Lit.: Zischkt1. S„ Bundesversicherungsaufsichtsamt, 1997 
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Bundesverwaltung (Art 87 GG) ist die -+ Ver­
waltung des - Bundes in Gegensatz zu der Landes­
verwaltung. Sie ist entweder 1111111ittelbare B. durch 
-+Bundesbehörden (oberste Bundesbehörden [z.B. 
Ministerien! und -->Bundesoberbehörden [z.B. 
Bundeskriminalamt]) oder nichtrechtsfähige bun­
desunmittclbare -+ Körperschaften und - Anstalten 
des öffentlichen Rechts (z.B. Physikalisch-Tech­
nische Bundesanstalt) oder mittelbare B. durch 
rechtsfähige juristische Personen de.~ öffentlichen 
Rechts (z.B. Bundesagentur für Arbeit. Bundes­
bank). Ein eigener Verwaltungsunterbau mit Mittel­
hehördt>n und Unterbehörden besteht in der B. seilen 
(z.B. -+ Bundeswehr). -+ Auftragsverwaltung 
(Ausführung von Bundesgesetzen durch die Lan­
desverwaltung im Auftrag des Bundes) 
Lit.: Dit1111c11111, A., Die Bundesverwaltung, 1983; Bauer: 
l., Prozessorientierte Kostenrechnung in Bundesver­
waltungen. 2003 

Bundesverwaltungsamt ist die selbständige Bun­
desoberbehörde für verschiedene Bundesaufgaben 
(z.B. Ausländerwesen, Bundesausbildungsförde­
rung, Staatsangehörigkeit) in Köln. 

Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) (in Leipzig 
in dem friiheren Reichsgerichtsgebäude) ist das 
höchste -+ Gericht des Bundes in der -+ Ver­
waltungsgerichtsbarkeit (§ 2 VwGO). Es ist in Sena­
te gegliedert. Es entscheidet vor allem über die 
-+ Revision in Verwaltungsstreitsachen, verschie­
dentlich aber auch erstinstanzlich(§ 50 VwGO). 
Lit.: Scl11va17.. K., Das Bundesverwaltungsgericht. 2000; 
Festgabe 50 Jahre Bundesverwaltungsgericht, hg. v. 
Sch111id1-Aßma1111, E„ 2003 

Bundeswahlgesetz ist das die -+ Wahl zu dem 
Bundestag betreffende Bundesgesetz. 
LiL: Schreiber. W., Handbuch des Wahlrechts zum deut­
~chen Bundestag. 7. A. 2002 

Bundeswaldgesetz ist das Gesetz zur Erhalluog des 
Walds und der Förderung der Forstwirtschaft von 
dem 2.5.1975. 

Lit.: Klose, F.!Oif. S., Forstrecht, 2. A. 1998 

Bundeswasserstraße ist die Wa<>serstraße des Bun­
des. 

Bundcswassers traßengesetz ist das die Wasserstra­
ßen des Bundes betreffende Bundesgesetz. 
Lit.: Fliesecke.A., Bundeswa<;serstraßengesetz. 7.A. 2020 

Bundeswehr ist die Gesamtheit der Einrichtungen 
der militärischen Landesverteidigung der Bundesre­
publik Deutschland. Die B. untersteht dem 
- Bundesminister der Verteidigung. Sie glieden 
sich in die Streitkräfte (Heer, Luftwaffe, Marine) 
und die -+ Bundeswehrverwaltung (Art. 87a, 87b 
GG) und steht seit. 2001 auch Frauen zu dem Dienst 
mit der Waffe offen, doch ist seil 2011 die Wehr­
pflicht ausgesetzt. 
Lit.: Felm. K„ Bundeswehr und innere Sicherheit, 2003 

Bundeswehrverwaltung (Art. 87b GG) ist die 
bundeseigene -+ Verwaltung mit eigenem Verwal-
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tungsunterbau 7U der Erfüllung der Aufgaben des 
Pcl'ionalwesens und der unmittelbaren Deckung des 
Sachbedarfs der S1rc1tkräfte. 
Lil„ Rei11fried. H. Die Bundc'>wehrverwaltung. 4. A. 
1983: ihigt, R„ Strcitkr'.ifle und Wehrverwaltung. 2003 

Bundewertpapien.er waltung <§§ l ff. Bundes­
wertpap1erverwahungsgese1z) (bis 31.12.2001 Bun­
des..,chuldenverwaltung) i\l die zur Verwaltung der 
Schulden und -.onsllgen Verbindlichkeiten des Bun­
des und seiner Sondervermögen grundsätzlich w­
ständige Behörde. Sie 1\l eine Bundesoberbehörde 
in dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums 
der Finan1en mil Sil7 in Bad Homburg vor der 
Höhe. Zu ihren Aufgaben 1ählen auch die Beurkun­
dung der Krcdi1e, die Tilgung fälliger Kredite, die 
Führung des Bundesschuldbuchs und die Erhebung 
relevanter Daten. 

Bundeszentralregister (§§ 1 ff. BZRG) ist das von 
dem -+ Bundesamt für Justiz in Bonn geführte Re­
gister der s1rafgerichtlichen --> Verurteilungen. ge­
wisser Entscheidungen von Verwaltungsbehörden, 
der Vermerke über --> Schuldunfähigkeit und ande­
rer Entscheidungen Auf Antrag wird jedem über 
14 Jahre alten Menschen ein Zeugnis über den ihn 
betreffenden Inhalt des Register<; eneilt (§ 30 
BIRG> Ebenso erhalten Behörden in dem Rahmen 
der ~§ 41 fl BZRG Auskunft über Eintragungen. 
--> 1.entralec, -.taat<.anwalhchaftliches Verfahrensre­
gi..,ter 
L1t. fob11w111. C,., Bundes1entralregistergesetz. 5. A. 
2015 

Bundeszwang 1-.1 die Möglichkeit der -+ Bunde:,­
reg1erung. ein -+ Land dann. wenn es die ihm nach 
dem • Grundgese11 oder einem anderen Bundesge­
set1 obliegenden Bunde~pnichcen nicht erfüll!, 
1wangswcise mit Zustimmung des --> Bundesrats 

1.ur ErfUllung seiner Pflichten anzuhalten 
(Art. 37 1 GG). Mögliche Maßnahmen sind Bean­
i.iandung.cn, Entsendung von Beauftragten, Ertei­
lung von • Weisungen und Antrag auf Festscellung 
der Rechtsverletzung, nicht dagegen Einsatz der 
-• Bundeswehr oder Aullö:,ung eines --> Landes. In 
der Verfassungswirklichkei1 war der B. in der Bun­
desrepublik Deutschland bisher ohne tatsächliche 
Bedeutung. 
Lit.: Piit.vcl1k1'. H„ Bundesaufsicht untl Bundeszwang, 
1967: \fön. t\ .. Der Bundeszwang, 2017 

Bü~e i-.t die sich tlurch -+ Vcnrag mit dem 
__. vläutnger eines Dritten (Hauptschuldner) diesem 
Gläubiger gegenüber tlaLU verpflichtende Person. 
für die Erfüllung der Verbindlichkeit des Dritten 
(Hauptschuldner„ bzw. Schuldners> einzustehen 
(§ 765 BGBJ.-+ Bürgschaft 
Lit . Sdnmr:.. S .. Bürgcnscl1Ut7. 2001 <Diss.): n~gner. 
M Die Beendigung von Bürgschaften. 2028 

bü~cn (V) ßtirgc sein 

Bürger ist (in Rom der Römer (lat. civis Romanu~)) 
und seit dem Hochmiuelalter der Bewohner einer -
mit besonderem Stadtrecht versehenen - --> Stadt in 
Gegensa11 zu dem Adeligen und --> Bauern. ln der 

Bürgermeister 

Gegenwan wird ab B. vielfach der Staatsangehörige 
oder der Gemeindeangehörige bezeichnet bzw. der 
aktiv Wahlberechtigte bei Staahwahlen und Kom­
munalwahlen. 
Lit.: Kii/Jlu G. Dcut'>t:hC Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Bürgerinitiative ist der meist rechtlich nicht ver­
selbsüindigu: Zusammenschluss \'Oll --> Bürgern 
(evtl nichtrechhfähiger Verein. Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts) zu Erreichung eines be"timm­
ten allgemeinen Zwecks (1.. B. Verhinderung eine!. 
Bauvorhabens). 
L1t.: Dust11u11111. U„ Die Regelung von Bilrgerbegehren, 
2000: Grblranlt. C.. Direkte Demokratie im parlamen­
tarischen Sy-.tem, 2000 <Diss.) 

biirgerlich (Adj.) Bürger betreffend 

bürgerlkher Tod -->Tod. bürgerlicher 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) ist das die we­
sentlichen Materien des allgemeinen -+ Privatrechts 
(bürgerlichen ~ Rechts) regelnde deutsche Gesetz­
buch von dem 18.8.1896. da"' zu dem 1.1.1900 in 
Kraft getreten 1-.1. fa löste das panikulare Recht 
(Landesrecht der Rc1chsHinder) und das gemeine 
Recht (römische Recht) ab. Es enthält - ursprüng­
lich - 2385 Paragraphen und gliedert sich in die 5 
Bücher Allgemeiner -+Teil (§§ 1 ff. BGB). 
-+Schuldrecht (§§ 241 fl BGBl. -->Sachenrecht 
<§§ 854ff. BGB>. -+Familienrecht (§§ 1297ff. 
BGB) und-+ Erbrecht(§§ 1922ff BGB). fagiltals 
technisch hochstehendes, von dem Liberalismus 
geprägtes Gc-.e11 Sett 'einem Erlass ist es sowohl 
vielfach ausdrücklich 1Ugun'>Len sozial Schwacher 
geändert wie auch m zahlreichen Beziehungen von 
Wis~enschaft und Recht~prcchung an geänderte 
Verhältnisse angepasst worden. Daneben sind ihm 
zeitweise weitere Einzelgesetze zur Seite gestellt 
worden. die 1u dem 1.1.2002 in den Gesamttext 
eingeordnel wurden (z. ß . Gesetz über allgemeine 
Geschäft~bedingungen, Huustürgcschiiftswiderrufs­
geselz, Verbraucherkreditgesetz). 
Lit.: http://www.kocblergcrhard.de/Fontes/BG.Balle 
Fassungcn.htm: Köhler. G„ Deuischc Rechtsgeschichte, 
6. A. 2005: Stmuliltl(<'r. J v„ Bürgerliches Gesetzbuch 
(2011) 92 Bände mit mehr als 55000 Seiten, online: 
Bürgcrlich.:s Gcse11buch, hg. v. Jauemig. 0.. 18. A. 
2021; Griim•hery.:. Bürgerliches Gesel7buch. 81. A. 
2022: M11gdt111. 8„ Die gcs.1mten Matenalieo ~um 
bürgerlichen Gese11buch für das DcuLsche Reich. 
Bd. 1 ff. 1899 f.. Neudruck 1979; Die Beratung des 
Bürgerlichen Gcsevouchcs tn systematischer Zu~­
men\lelluni.: der unveröffentlichten Quellen. hg. v. 
Jakobs. l/./Sc/111bert. W. Bd. 1 ff. 1978 fl.: Jacob): F./ 
Hi11den, M , ... S1ud1cnkommentar BGB. 17. A. 2020: 
Mu~it'lak, II u.a„ Grundkur„ BGB, 17 A. 2021: Mün­
chener Kommentar Bürgcrltchcs Gese11buch. 9. A. 
2021 ff.: Mtmelak. H.. faamcnskur.. BGB . .t. A. 2019: 
Diri11xer. ·1, Grundworhcha11 BGB, 2018 

bürgerliches Recht • Recht. bürgerliches 
Ln.: Koblc1; G .. Dcut'>chcs Privatrecht der Gegenwart. 
J 991. Med1rns. D./Peterw1. 1„ Grundwissen zum bür­
gerlichen Recht, 12. A. 2021: Medic11.1. D./Petersen, J .. 
Bürgerliches Rcch1. 28 A 2021 

Bürgermeister ist das leitende Organ ei~er 
-+Gemeinde (urspriinglich der Leiter der Gemein-
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deverwaJtung). Seine Rechtsstellung hängt von der 
Art der-> Gemeindeverfassung (->Bürgermeister­
verfassung, -+ Magistratsverfassung) ab. 

Bürgermeisterverfassung ist die besondere Form 
der - dualistischen oder monistischen - -> Ge­
meindeverfassung, bei der ein -+ Bürgermeister an 
der Spitze der Vertretungskörperschaft -+ der Ge­
meinde steht und die Verwaltungsgeschäfte führt 
(z.B. Rheinland-Pfalz, Saarland). Sie geht auf das 
zu Beginn des 19. Jh.s in den Rheinlanden einge­
führte französische Mairiesystem zurück. Ihr Ge­
gensatz ist die -. MagistraL~verfassung (unechte 
Magistratsverfassung mit Gemeindevertretung und 
Magistrat als Gemeindevorstand in Hessen). Die 
duale Rat-B. mit einer Spitze findet sich in der Ge­
genwart in Baden-Würuemberg, Bayern, Nordrhein­
WestfaJen. Rheinland-Pfalz, Saarland. Niedersach­
sen. Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bninden­
burg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig­
Holstein. 
Lit.: Knemeyer, F., Die duale Rat-Bürgerrneister­
Verfassung, JuS 1998, 193 

Bürgerrecht ist das -+Grundrecht, das (nur) allen 
->Deutschen (Staatsbürgern) durch das -+ Grund­
gesetz gewähn wird (vgl. Art. 8, 9, 11, 12 l GG), 
nicht aber allen Menschen. -> Menschenrecht 
Lit.: Reich, N„ Bürgerrechte in der Europäischen Unj­
on, 1999: Siehr, A., Die Deutschenrechte des Grundge­
setzes, 2001 

Bürgerschaft ist die Gesamtheit der Bürger, in 
einzelnen Bundesländern da~ -+ Parlament als deren 
Vertretung (Bremen, Hamburg). 

Bürgerversammlung ist die Versammlung der 
-+ Bilrger einer Gemeinde zu Erörterung gemeindli­
cher Angelegenheiten. 
Lit.: Spies, U„ BUrgerversamrnlung, 1999 

Bürgschaft (§§ 765 ff. BGB) ist der einseitig ver­
pflichtende -+ Vertrag, in dem sich der eine Teil 
(-+Bürge, Bürgschaftsschuldner) gegenüber dem 
anderen Teil (Gläubiger eines Dritten, Bürgschafts­
gläubiger) verpflichtet, für die Verbindlichkeit eines 
Drillen (Haupt~chuldner bzw. Schuldner) gegenüber 
dem Gläubiger einzustehen. Die Verpflichtungser­
klärung des Bürgen bedarf grundsätzlich der 
-+ Schriftform (§ 766 BGB. anders § 350 HGB für 
Kaufleute) (und der Erteilung). Die Bürgschafts­
schuld ist von dem Bestand der Hauptschuld abhän­
gig (§ 767 S. 1 BGB, --+ Akzessorietät). Der Bilrgc 
kann an sich in der Regel die Leistung verweigern, 
solange der Gläubiger nicht fruchtlos die 
-+ Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner (Vor­
auskJage) versucht hat. Die B. ist selbstschuldne­
risclz, wenn dem Bürgen auf Grund besonderer Ver­
einbarung die an sich grundsätzlich gesetzlich 
gewährte Einrede der Vorausklage nicht zusteht 
(§ 771 BGB, rechtstatsächlich häufig). Sonderfälle 
der B. sind -+ Mitbürgschaft. --+ Nachbürgschaft 
und --+ Rückbürgschaft. Bei der B. auf erstes Anfor­
dern muss der Bürge nach dem Inhalt der Bürg­
schaftsvereinbarung auf die bloße Behauptung des 
BürgschaftsfaJls hin leisten. sofern nicht das Nicht-
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bestehen der Hauptforderung des Bürgschaftsgläu­
bigers offensichtlich ist. Eine von dem Bürgschafts­
gläubiger erreichte B. eines nahen Familienange­
hörigen (z.B. Kind, Geschwister, Ehegatte) oder 
eines Lebenspartners kann wegen Verstoßes gegen 
die guten --+ Sitten nichtig sein. Dies ist insbesonde­
re dann der Fall, wenn ein auffiilliges Missverhältnis 
zwischen dem Umfang der Verpflichtung und der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des als Bürgen 
Verpflichteten besteht und der Verptlichtungsum­
fang sich auch nicht mit dem Schutz des Gläubigers 
vor Vermögensverlagerungen zwischen Schuldner 
und Bürgen oder z.B. mit einer zu erwartenden 
Erbschaft begründen lässt oder wenn der nahe ste­
hende Bürge zwar ein begrenztes Eigeninteresse an 
der gesicherten VerpOichtung des Drinen hat, aber 
mit der B. so sehr überfordert ist, dass er nicht ein­
mal die Zinsen der Verpflichtung aufbringen kann. 
Außerdem kann ein Bürgschaftsgläubiger nach Treu 
und Glauben gehindert sein, nach Wegfall bestimm­
ter Umstände seinen Bürgschaftsanspruch ganz oder 
teilweise geltend zu machen. Eine formbedürftige B. 
kann nicht in der Weise erteilt werden. dass der 
Bilrge eine Blankounterschrift leistet und einen 
anderen mündlich ermächtigt, die Urkunde zu er­
gänzen. Die B. kann Haustürgeschäft sein. 
Lit.: Seifert, A„ Zur Zuläs~igkeil von Arbeitnebmer­
bürgschaftcn, NJW 2004, 1707: Karst, T., Die Bilrg­
schafl auf erstes Anfordern. NJW 2004, 2059: Wagner, 
S„ Die Siuenwidrigkeil von Angehörigenbürgschaftcn, 
NJW 2005, 2956: Sehmolke. K„ Grundfälle zum Bürg­
schaftsrecht, JuS 2009. 585; Riede1; J., Bürgschaft, 
Schuldübernahme. Garantieveruag, 6. A. 2018 

Büro 
Lit.: Hart1mg/Scham1er, Bürogemeinschaft für Rechts­
anwälte, 2010 

Bürokratie ist die durch hauptberufliches. fachlich 
ausgebildetes Personal, durch Trennung von Amt 
und Person. durch Regelgebundenheit und durch 
Schrifilichkeit aller wesentlichen Amtsvorgänge 
gekennzeichnete Verwaltungsgestaltung. 
Lit.: F11hmum11, W., Wachsende Bürokratie bei sinken­
den Leistungen, 2004; l11dewig, J., Bürokratie, 2021 

Buße (Besserung) ist wohl schon in dem germani­
schen Recht der Ausgleich für einen Unrechtserfolg 
durch eine Leistung von Vermögenswerten des 
Schädigers an den Verletzten. Sie hat in ihren Aus­
läufern bis in die Gegenwart ( 1974) fortgewirkt. Das 
moderne Recht kennt als B. GeldJeisrungen eines 
Täters an eine gemeinnützige Einrichtung oder an 
die Staatskasse unter (vorläufiger) Absehung von 
der Anklageerhebung oder unter (vorläufiger) Ein­
stellung des Verfahrens (§ 56b StGB. § 153a I 
StPO). Daneben sieht es bei -+ Ordnungswidrig­
keiten die Möglichkeit eines ->Bußgelds vor. In 
dem -+ Kirchenrecht ist B. eine religiöse Leistung 
zur Silhnung einer Schuld. 
Lit.: Köhler, G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Bußgeld ist das bei einer-+ Ordnungswidrigkeit als 
Buße an den Staat zu leistende Geld (-+Geldbuße. 
§§ 17 ff. OWiG). Die von dem Staat auf der Suche 
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nach Einkünflen leicht veränderbare Höhe des Buß­
geld'> kann 1wischen 5 und (grundsätzlich) 1000 Euro 
betragen Sie wird in dem Einzelfall von der - Ver­
waltu~gsbehörde (Ordnungsbehörde) festgelegt, 
wobei für Ordnungswidrigkeiten in dem Straßenver­
kehr ein „ Bußgeldkatalog gilt. 
Llt .. Veidhart. H. Bußgeld im Ausland. 2000; leger. T. 
rnn, Geld~uße gegen juristiscbe Personen. 2002; Buß­
geldle1thmen des Bundeskanellamts. NJW 2006, 3544 

Buflgeldbeschcid (§ 65 OWiG) ist der von der 
--+ Verwaltungsbehörde in dem - Bußgeldverfah­
ren erlassene rechtsgestallende --+ Verwaltungsakt. 
Sein Inhalt ist in § 66 OWiG abstrakt genau festge­
legt. Gegen ihn ist binnen zwei Wochen nach Zustel­
lung Einspruch möglich, über den das _. Amts­
gericht, in dessen Be.drk die Verwaltungsbehörde 
ihren Sit1 hat, entscheidet(§§ 67 ff. OWiG). 
Lit.: Kli11klu1111ma, M., Der fehlerhafte Bußgeldbe­
scheid im gerichtlichen Verfahren gemäß §§ 71 ff. 
OWiG, 1988 CDiss.); 011, W, Der Übergang vom Buß­
geld- ins Strafverfahren. 1994 

Buflgcldkatalog ist die systematische Aufstellung 
über die 1 löhe der bei verschiedenen Ordnungswid­
rigkeiten 1u leistenden --+ Bußgelder (in einem 
Katalog z.B. von dem 4.7.1989 oder von 2016 oder 
2021). 

BVerwG 

Lit.: Neid/um. H./Nnst•11. M .. Bußgeldkataloge in Euro­
pa, 2013; Bode, H., Bußgeldkatalog. 9. A 2017; Bauer/ 
Heugel, .. Bußgeldkatalog mll Punktesysiem. t 0. A. 
2015; Muller. D .• Bußgeldkatalog, 2018; Bußgeldkata­
log. 2021 

Buflgeldverfahren (§§ 35 IT. OWiG. vgl. auch 
§§ 81 IT. GWB) '" das Verfahren der Verfolgung und 
~hndung von. --+ ~rdnungswidrigkeiten. Zuständig 
1s.t grundsat1hch die • Verwaltungsbehörde. ev11. 
die --+ Staatsanwaltschart oder ein -+ Richter (vor 
allem bei Zusammenhang mil Straftaten). Für das B. 
gilt neben dem Ordnungswidrigkeitengesetz sinn­
gemäß die Strafpn)l:essordnung. Auf Grund de1 
Ermittlungen wird cm -• Bußgeldbescheid erlassen. 
gegen den --+ Einspruch 1ulässig i'>t. Über ihn wird 
durch ~ Urteil oder. • Beschluss des Amtsgerichts 
cmsch1eden. gegen die u. U. (Geldbuße von mehr als 
250 Euro) Rechtsbeschwerde zulässig ist, über die 
das Oberlandesgericht entscheidet. 
Lit.: ~Vieser. R .. l landbuch des Bußgeldverfahrens. 9. A. 
2021. Fmmm, /., Ma"entennine im Bußgeldverfahren 
NJW 2012, 1 131 ' 

BVerfG--+ Bundesverfassungsgericht 

BVerwG .- Bundesverwaltungsgericht 



Canon (lat. [M.] Regel) ist in dem _, Kirchenrecht 
eine Untergliederung einer Rechtsquelle. die etwa 
dem Artikel oder Paragraphen entsprich!. 

Carolina (F.) -+ Conslitutio (F.) Criminalis Caroli­
na. Peinliche Gerichhordnung (Kaiser) Karb V 

case-law (engl. (N.J) konkretes Fallrecht (z.B. Eng­
lands oder der Vereinigten Staaten von Amerika in 
Gegensatz w dem abstrakten Geset1.csrecht 1.. B. 
Deutschlands. Frankreichs oder llaliens) 

Casum sentit dominus ((lat.( den (Unglücks-]Fall 
spün der Herr) ist der schon in dem römi\chen 
Recht vorhandene Grund,atz des -+ Schadensrechts, 
wonach der Mensch bei emem Sturz oder Fall ~i­
ncn Schaden an \einem Körper bzw. ah • Eigen­
tümer einer Sache grundsälllich ihren Verlust selbst 
1u tragen hat und den Schaden nur (ausnah1mweise) 
bei Vorliegen einer Schadensüberwälzungsnorm von 
einem anderen ersellt verlangen kann. 
Lu Liebs. D., Lateinische Rechll>regeln. 7. A. 2007: 
/\übler: G. Schuldrecht. 2. A 1995 

Catering ist die Lieferung fertiger Spe!'en . 
Li1.: Perers. T., Der Catcringvenrag. 1998 

c 

causa (laL. [F.]) Uri.ache, Grund (z.B. für eine Leis­
tung, nämlich etwa Kauf für eine Übereignung), 
Sache 

cautio ( lat. [F. J) Sicherhe1tsleil.tung 

CCBE (M.) (Council of the Bars and Law Societies 
of the European Union, Rat der Europäischen An­
waltschaft) ist die Interessenvertretung der Anwälte 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Nor­
wegens. blands und Liechtensteins vor der Europäi­
\Chen Kommis..,ion, dem Europlfüchen Parlament 
und anderen europäischen Einrichtungen . Organe 
sind cm ehrenamtlich tätige:. Prfü.1dium und ein 
Generalsekretariat m Brüs\el. Deutschland verfügt 
tlbcr 18 Stimmen. 

cessfo (lat. (F.J) Zession, Schreiten, „ Abtretung 

er. (( lat. 1 confer) vergleiche 

C hance (F.) Möglichkeit. Hoffnung 

charta (lat. (F.]) Urkunde, z.B.-+ Magna Charta 

Charta der Grundrechte der Europäischen Uni­
on ist die in Ni7la in dem Dezember 2000 verkün­
dete. 1ahlreiche Grundrechte m sechs Gruppen (1. B. 
Menschenwürde. ~reihcit. Gleichheit, Solidantät. 
Bürgerrechte) enthaltende Charta der Luropäischen 
Union. die durch den VenrJg von Lissabon (2009) 
geltendes Recht wurde. das auf gleicher rechtlicher 

Ebene wie der EU-Vertrag und der Vertrag über die 
Arbeihwcise der Europäischen Union 11ir die Orga­
ne, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europä­
ischen Union wie die Unionsrecht durchführenden 
Mitgliedstaaten verbindlich ist. 
Lit.: Chana der Grundrechte der Europäischen Union. 
hg. v. M1•ya. J„ 5. A. 2019: Europäische Grundrechtc­
Chana. hg. v. Te11i11ger, P. u a„ 2006; Jarau. H .• Charta 
der Grundrcc:hte, 4. A. 2021: Hubt>r, P.. Au~legung und 
Anwendung der Charta der Grundrechte. NJW 2011 , 
2385: Stem. K./Sachs. M .. Europfüsche Gruodrechte­
Charta. 2016 

Charta der Vereinten Nationen (26.6.1945/ 
24.10.1945) ist das die volkervertrngsrechtlichen 
Grundlagen der -+ Veremten Nalionen enthaltende 
Dokument. 
Lit.: Chana der Vereinten Nationen. hg. v. Simma. 8. 
u.a„ 1991(englisch1995) 

Chartervertrag ist der Venrag, bei dem ein Schiff 
(vgl § 557 HGB) oder Flug1eug (gecharten bzw.} 
gemietet wird (Frachtvertrag. Mictvenrag, evtl. auch 
Werkvertrag). 
Lit: Gan.ifon, G„ Der Chancrvcnrag. 1996; Schmit·d. 
R„ Rechtsprechung 1um Charterflug, 1997 

Chemie (f'.) Wissenschaft von dem Aufbau. den 
Eigenschaften und der Umwandlung chemischer 
Stoffe 

Chemikalie (F) ist der m der Chemie bedeutsame. 
cme definierte Zusammensc11ung aufweisende 
Stoff 

Chemikaliengesetz ist das den Schut7 der Menschen 
und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen vieler 
gefährlicher Stoffe (nicht z.B. i\r1neimittel, Abfüll. 
Abwasser} und Zubereitungen bei weckende Gese11. 
L1t.: Rehbi11der. E„ Chem1kahengcscu. 1985: Deich· 
möller. S. Legaldefinitionen im Chcmikaliengescll. 
2002. 511rbu, l'.. Chemikalienge-.e11. 7. 2004 

Chemiewaffe (F.) mitteb chemischer Stoffe und 
Vorgänge wirkende WalTe 

ChemiewalT1:11üb1:rcinku111111cn ist das an dem 
29.4.1997 1n Kraft getretene. auch die Tätigkeit der 
Wirtschaft internationalen Kontrollmaßnahmen un­
terwerfende Rüstungskontrollübcrcinkommen über 
Chemiewaffen. 
Lit.: Hüll/, K.. Die multilaterale Rüstungskontrolle, 
2003; Sdierrenbacl1er. S„ Das Chemiewaffen-Überein­
kommen. 2008 

chemisch !Adj.) Chemie betreffend 

China i-.1 der vor allem von dem Pazifischen 0Lean, 
Russland und Indien begrenlte südostasiatisehc 
Staat. der '.?001 in die Wellhandelsorganisation auf-
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genommen wurde. Sem Recht ist in dem 20. Jahr­
hundert von Europa und Amerika beeinflusst. Es 
steht in einem Spannungsverhältnis zur älteren eher 
rcchtsfrcien Tradiuon China ist ständiges Mitglied 
des Sicherheitsrat.-; der Vereinten Nationen. 
Ln.; Senger. H. 1·., Einführung in dru. chinesische Recht, 
199.i; Martinek. M./Wei:.110, C.. Jura in China, JuS 
2000. 512; Köhler. G.. Rechtschinesisch. 2002: Ba11-
ma1111, X., Da~ neue chinesische Sachenrecht. 2006; 
Chinesi,ches Zivil- und Wirtschaftsrecht aus deutscher 
Sicht. hg. v. Bu. Y.. 2008; Bu. Y., Einführung m das 
Recht Chinas. 2. A. 2017; Bu. Y., Chinese Business 
Law, 2010; Recht und Rechtswirklichkeit in Deutsch­
land und Chma. hg. v. 811. Y.. 2011: Erbrecht in der VR 
China, hg. v. Eberl-Borges. C. u.a .. 2015; Heckendom. 
L/Senger. II. 1•., Dai. Recht der Volksrepublik China vor 
den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, 2016 

Chip (M.) Splilter, Span, Scheibe. Halbleiterplätt­
chen mit darauf angebrachtem integrierten Schalt­
kreis 

Chipkarte ist die mit elektronisch verwalteten An­
gaben bzw. Werteinheiten ausgestauete Karte. 
LiL: hmmk)~ P. Datenschutzrechtliche Probleme von 
Chipkarten, ·1999 

christlich (Adj.) Jcsu' Chnstus und das Christen­
tum betreffend 

Christlicher Gewerkschaftsbund ist der tariffähi­
ge. (in Deutschland) tatsächJich wenig bedeutsame 
Zusammenschluss chnstJicher Gewerkschaften. 
Ln fü1/tem1a1111. R .. Arbensrecht. 20. A. 2021 

CIEC (F.) Commission (F.) Internationale de !'Etat 
Civile 

Cif ((engl.I cost, insurance, freight) ist die Klausel 
des internationalen Handelsverkehrs. die dem Ver­
käufer Verladungskosten, Versicherung und Fracht 
1u dem Bestimmungshafen einschließlich der Abla­
dung zuteilt. 
Lit.: Sassoo11, D„ C. i.f. and f.o.b. contracts. 1984 

CJSG (F.) Convention on conuacts for the interna­
tional sale of goods der Vereinten Nalionea (11.4. 
1980) Einheitliches UN-Kaufrecht,-+ Kauf 
Lit.; Huber, P u.a .. The CISG. 2. A. 2013: UN Conven­
tion on ContraCL\ for the International Sale of Goods 
CCISG), hg. v. Kröll. S. u.a., 2.A. 2018 

clausula (lat. IF.) Klausel. Bestimmung. Geschäfts­
bedingung 

C lausula CF.l rebus sie stantibus ([tat.] Klausel bei 
unveränderter Sachlage) ist die Klausel, die eine 
Rechtsfolge davon abhängig macht. dass sich die 
wesentlichen Verhältnisse nicht ändern. Nach dem 
älteren gemeinen Recht sollte sie bei jedem -+ Ver­
trag auch ohne Einzelabrede gelten. Gegenwärtig 
wird eine Veränderung der wesentlichen Verhälmis­
sc in dem Institut der Störung der -+ Geschäfts­
grundlage erfasst(§ 313 BGB). 
Lit.: Gieg, G, Clausula rcbus sie stantibus und Ge­
schäftsgrundlage. 1994; Newrer. J .• Allgemeiner Teil 
des BUrgcrlichcn Recht\. 12. A. 2020; Enz. 8 .. Clausula 
rcbus sie stantibus, 2018 

Codex (lustinianus) 

Clearing (engl. IN)) ist in dem intemationaJen 
Zahlungsverkehr die Verrechnung von -+ Schulden 
und -+ Forderungen über eme besondere Verrech­
nungsstelle 1wecks Vermeidung überflüssiger Leis­
tungsvorgänge. 
Lu . Günt:.er. M . Clearingprubleme. 1998 

Clementinae (lat (F. PI.)) -+ corpus 1uns canonici 
CMR (N.) Übcrcmi...ommen über den Beförde­
rungsvertrag in dem internationalen Straßengüter­
verkehr 
Lit .. Herber. P.!Pipt•r. H .. CMR. 1996 

CNUE (F.) Europiiischcr Verband der Notare 

Code (franz. [M.I) Gesetzbuch 

Code (M.) civil ([fran1 .. I Bürgerliches Gesetzbuch) 
ist die französische. viele Länder beeinflussende 
Kodifikation des bürgerlichen Rechts mit ursprüng­
lich 2281 Artikeln unter Napoleon (1804). 
Lit.: Köbler. G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
;.cher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Code (M.) de commcrce C[franz.J Handelsgesetz­
buch) ist die franLös1sche Kodifikation des Handels­
rechts unter Napoleon ( 1807) 

Code CM.) penaJ ([fr.mz.] Strafge~etzbuch) ist dje 
französische Kodifikation des Strafrecht'> unter Na­
poleon ( 1810). 

codex (lat. (M )) Stamm. Tafel. Buch. Gesetzbuch 

Codex (M.) Euricianus (lat.) von der Wissenschaft 
auf Kömg Eunch wrückgeführte Rechtssammlung 
(Gese17buch) der Westgoten um 475 n. Chr. 

Codex (M.) Hammura pi (lat.) Gesetzbuch oder 
Rechtssammlung des (Königs) Hammurapi in Me­
sopotamien um 1700 v. Chr. mit etwa 8000 Wörtern 
in Prolog, 282 Rechtssätzen (Staatsrecht, Liegen­
schaftsrecht, Schuldrecht, Eherecht, Strafrecht. 
Mietrecht, Viehzuchtrecht, Sklavenrecht) und Epilog 
Lit.: Der Codex Hammurabi in deutscher Übersetzung, 
hg. v. Wi11ckler. II .. 2010 

Codex (M.) iuris canonici (Llat.J Gesetzbuch des 
kanonischen Rechts) ist die zu Pfingsten 1918 in 
Kraft getretene modeme Kodifikation des Rechtes 
der katholischen Kirche Der C. i. c. ist in 5 Bücher 
und 2414 Paragr.iphen gegliedert. Er löst das ältere 
-. corpus 1uns canonici ab. Er wurde an dem 
25.1.1983 in über.1rbe11eter Fassung neu veröffent­
licht und an dem 27 11 1983 in Kraft gesetzt. Dieser 
neue C. gliedert sich in 7 Bücher (Allgemeiner Teil, 
Volk Gotte~. Verkündigungsd1enst, Heiligungs­
dienst, Kirchenvern1ögen, Strafrecht. Prozessrecht}. 
Das durch Verträge (Konkordate) geschaffene Recht 
bleibt unberührt. Wehliches Recht wird nach can. 22 
nur unter bestimmten Voraussetzungen als gültig 
anerkannt. 
Lit.: Codex iuris canonici. La1.-dt. Ausgabe, 10. A. 2021. 

Codex (M.) (lustinianus) ([lat. j ljustinianisches] 
Gesetzbuch. Konslitutionensammlung) ist die von 



Codex Theodosianus 

dem oströmischen Kaiser Justinian (5Z9-533) nach 
dem Vorbild des-+ Codex Theodosianus veranlasste, 
in 12 Bücher gegliederte Sammlung (Kompilation) 
römischer Kaisergesetze._, corpus iuris civilis. 

Lit.: http://www.koeblergerhard.de/Fontes.htm; Corpus 
iuris civilis, hg. v. Krüger. P./Mommse.~1. T.I Schoelf, R. 
u. a.. Bd. 2. l 3. A. 1963, deutsche Ubersetzung von 
0110/Schilling/Sintenis, Bd. 1-7, 1839 ff. (sowie Beh­
re11ds, 0. u. a .. Bd. 1 IT. 1990 ff.); Köhler, G., Zielwör­
terbuch integrativer europäi~cher Rechtsgeschichte, 
6. A. 2020 (Internet) 

Codex (M.) Tbeodosianus (lal.) Gesetzbuch (Kon­
stitutionensammlung) des oströmischen Ko.isers 
Theodosius II. (438 n. Chr.) 

Lit.: Mommsen, T/Mever, P., Theodosiani libri XVI, 
Bd. 1 1905, Neudruck i 954; Pharr, C„ The Theodosian 
Code, 1952 

Cognitio (F.) extra ordinem ([lat.] Erkenntni~ au­
ßerhalb der Ordnung) ist in dem römischen Recht 
die sich seit der Zeitenwende entwickelnde besonde­
re Verfahrensart, in der in Gegensatz zu den älteren 
Legisaktionenvcrfahren und Formularverfahren ein 
öffentlicher Amtsträger untersucht und entscheidet. 
Lit.: Köhler. G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

comes (lat. [M.J) Graf 

comilia (lat. lN. PI.]) (versclueden gegliederte) 
Volksversammlung der Römer 

commenda (lat. [F.J) Anvertrauung (Vorform der 
Kommanditgesellschaft) 

commodatum (lat. lN.]) Leihe 

commodum (lat. [N.]) Bequemlichkeit. Vorteil. 
S1elfrertretendes c. (§ 285 BGB) ii.t der Ersatz oder 
Ersalzanspruch, den der -+ Schuldner infolge eines 
Umstands. auf Grund dessen er die Leistung nach 
§ 275 BGB nicht zu erbringen braucht. (aJs Aus­
gleich) für den (ursprünglich) geschuldeten Gegen­
stand erlangt (7 .. B. Versicherungsanspruch für das 
gestohlene Auto. das der Schuldner hätte übereignen 
müssen). Der Gläubiger kann das stellvertretende c. 
verlangen. Dementsprechend vem1indert sich aller­
dings sein eventueller -+ Schadensersat7.anspruch 
(§ 285 Il BGB) bzw. bleibt er in dem gegenseitigen 
Vertrag zu seiner Gegenleistung verpflichtet (§ 326 
lll 1 BGB). 

Lit.: Bolle11berger. R„ Das stellvertretende commodum, 
1999: li!lmu11111, M. u. a., Das stellvertretende commo­
dum, JuS 2005, 502: Har1111a1111, f:. Der Anspruch auf 
das Mellvertretende commodum, 2007 

Common law ([engl.} gemeines Recht) ist in Eng­
land seit dem Hochmittelalter da<. durch die Recht­
sprechung der (drei) königlichen Gerichte an Hand 
von EinlelfälJen entwickelte (strenge) Recht in 
Gegensatz zu dem von dem Kanzler und seinem 
Gericht entwickelten Recht (equity, Billigkeit) sowie 
zu dem selteneren gesetzten Recht (statute law). 
Lit.: Pluckm!ll, T.. Concise history of thc Common law. 
5. A. 1966: Köhler. G.. Rechtsenglisch, 8. A. 2011: 
Hiicke1: 8 .. Das englische Common Law, JuS 2014, 872 
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communio (lat. [F.)) Gemeinschaft 

communis opinio (lal. [F.]) allgemeine Meinung 

compensatio (F.) lucri cum damno (lat.) Aufrech­
nung oder Ausgleich des Gewinns mit dem Schaden, 
-+ Vorteilsausgleichung 

Compliance (N.) Befolgung, rechtlich ordnungs­
gemäße Organisation 
Lit.: Moosmayer. K .. Compliance, 4. A. 2021: Compli­
ance, Handbuch für die öffentliche Verwaltung, hg. v. 
S1ober, R. u.a„ 2015; Grfilv1er!Jt1l«Jb, Compliance and 
Govemance from A-Z. 2. A. 2017 

Computer (Rechner) ist das in der zweiten Hälfte 
des 20. Jh.s entwickelte System von elektrischen 
Schaltungen zu schneller Behandlung umfangrei­
cher Aufgaben der-+ Datenverarbeitung. 

Lit.: Computerrechts-Handbuch (Lbl.), hg. v. Ki/ian, W./ 
Heussen, 8„ 2013 ff.; Taeger. J„ Die Entwicklung des 
Computerrechts, NJW 2010, 25: IT-Recht, hg. v. Leupold/ 
Wiebe/Glr>s.me1: 4. A. 2021; Eisele. J .. Computer- und 
Medienstrafrecht, 2013: Borges/Meenls. Cloud Compu­
ting, 1015 

Computerbetrug (§ 263a StGB) ist die Beschädi­
gung des Vermögens eines anderen in rechtswidriger 
Vern1ögensvorteilsverschaffungsabsicht für sich 
oder einen Driften durch Beeinflussung des Ergeb­
nisses eines Datenverarbeitungsvorgangs. Dies kann 
geschehen durch unrichtige Gestaltung des Pro­
gramms, durch Verwendung unrichtiger oder unvoll­
ständiger Daten, durch unbefugte Verwendung von 
Daten oder durch sonstige unbefugte Einwirkung 
auf den Ablauf (z.B. Benutzung eines rechtswidrig 
erlangten Programms eines Geldspielautomaten). 
Der C. ist mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bedroht. 
Lit.: Miinker. D .. Der Computerbetrug. 2000: Zahn, G., 
Die Betrugsähnlichkeit des Computerbetrugs. 2000; 
Wad11er. M„ Grundfälle zum Computerbetrug, JuS 
2017, 723 

Computersabotage (§ 303b StGB) ist die Störung 
einer für einen anderen wesentlich bedeutsamen 
Datenverarbeitung durch -+ Datenveränderung oder 
Zerstören. Beschädigen. Unbrauchbannachen, Be­
se1t.igen oder Verändern einer Datenverarbeitungsan­
lage oder eines Datenträgers. 
Lit.: Guder; W., Computersabotage, 2000 

Computervertrag ist der mit Hilfe mindestens 
eines Computers geschlossene Vertrag. 
Lit.: Koch, 1-:, Computervertragsrecht, 7. A. 2009 

condicio (lat. [F.J) Bedingung 

condicio (F.) sine qua non (lat.) Bedingung, ohne 
die (ein Erfolg) nichl (eingetreten wäre, -+ Äqui­
valenztheorie 

condictio (lal. [f.J Ansagung) ist in dem römischen 
Recht die besondere Verfahrensart des Legisaktio­
nenverfahrens bzw. Formularverfahrens, in der u. a. 
auch eine nichtgeschuldete Leistung ([Jat.) indebi­
lum) zurückverlangt werden kann. Später wird c. 
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(Kondiktion) der Ausdruck für eine Gruppe von mit 
dem Herausgabeanspruch auf das indebitum (Nicht­
geschuldete) verwandten Ansprüchen. deren moder­
nes. in dem römischen Recht (noch) fohlendes 
Kennzeichen die Beschränkung der Herausgabc­
pflicht auf die noch vorhandene Bereicherung ist. 
Von daher wird c„ Kondiktion, verstanden als An­
spruch aus ungerechtfertigter -> Bereicherung. c. 
ca11sa dato. causa 11011 sec111a (Kondiktion des gege­
benen. aber nicht nachgefolgten Grundes) ist (heute) 
der -+ Bereicherungsanspruch wegen Nichteintritts 
des mit der Leisrung bezweckten Erfolgs(§ 812 1 2 
BGB). c. indebiti (Kondiktion des Nichtgeschulde­
ten) ist (heute) der --. Bereicherungsanspruch wegen 
Leistung trotz Fehlens einer Schuld (§ 812 I 1 
BGB). c. ob causam finitam (Kondiktion wegen des 
beendeten Grunds) ist (heute) der--+ Bereicherungs­
anspruch wegen späteren Wegfalls des Rechtsgrunds 
(§ 812 1 2 BGB). c. ob lllrpe111 vel i11i11sra111 causam 
(Kondiktion wegen schändlichen oder ungerechten 
Gninds) ist (heute) der --+ Bereicherungsanspruch 
wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot oder 
die guten Sitten ( § 817 BGB). c. sine causa (Kon­
diktion ohne Grund) ist (heute) der allgemeine Be­
reichcrungsanspruch wegen Fehlens eines gültigen 
Rechtsgnmds (§ 812 l 1 BGB). 
Li1.: Wieting, H. , Bereicherungsrecht. 5. A. 2020; 
Köble1: G., Zielwönerbuch integrativer europäischer 
Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

conditio -+ condicio 

consortium (lat. [N.J) Erbengemeinschaft des römi­
schen Rechtes 

consti tutio (lat. [F.)) Festset1ung, Gesetz 

Cons titutio (F.) C riminalis Carolina (CCC. Peinli­
che Gerichtsordnung [Kaiser] Karls V.) von 1532 ist 
das Gesetz des Heiligen römischen Reichs, welches 
das Strafrecht der Neuzeit bestimmt und erst in dem 
19. Jh. abgelöst wird. 
Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Die Peinliche GerichL~ordnung Kaiser Karls V„ hg. v. 
Schroeder, F.. 2000 

contra legem (la1.) gegen das Gesetz (vor allem 
eine Entscheidung gegen den Wortlaut des Gesetzes) 

Lit.: Ne1mer. J„ Die Rechtsfindung contra legem, 2. A. 
2005 

contractus (lat. [M.)) Vertrag 

Cont rolling (engl. [N.)) Kontrolle 
Lit.: Baum. H .. Strategisches Controlling. 5. A. 2013 

Contumacia (lat. [F.] Kontumaz) ist in dem älteren 
Prozessrecht der Ungehorsam einer Partei gegen 
eine richterliche Prozessanordnung z.B. Ladung. 

Lit.: Köbler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

conubium (lat. IN.I) römische Eherechtsfähigkeit 

Copyright (engl. IN.] Vervielfältigungsrecht) ist in 
dem angloamerikanischen Recht das 28 Jahre und 

Court of Arbitration for Sport 

bei Verlängerung weitere 28 Jahre wirkende --+ Ur­
heberrecht an Literaturwerken. Es wird durch Re­
gislrierung in einem besonderen Copyright-Register 
erreicht. Mitglieder des Welturheberrechtsabkom­
mens erlangen den Schutz durch den Copyright­
Vermerk in jedem Buch. 

Lit.: Föhr. A., Der Copyright-Vennerk, 1990: Fish111a11, 
S„ Tue copyright handbook, 14. A. 2021 

COREPE R (M.) Comite des Representants Penna­
nents des Etats Membres. ständiger Botschafteraus­
schuss der Europäischen Union 

corporate govemance (N.) (engl.) Unternehmens­
leitung (als Bündel freiwillig beachteter Verhaltens­
regeln) 

Lit.: Ri11gleb, H.!Kremer. T.IL1111er. M./Werder, A. '"· 
Deutscher Corporate Governance Kodex. 8. A. 2021 

corpus (lat. [N.J) Körper. Gegenstand. Gesamtheit 

corpus (N.) catholicorum (lat.) Gesamtheit der 
katholischen -> Reichsstände ( L648-l 806) 

corpus (N.) delicti (lat.) Gegenstand des Delikts 

corpus (N.) evangelicorum (lat.) Gesamtheit der 
evangelischen -+ Reichsstände ( 1653- 1806) 

Corpus (N.) iuris can onici ([lat.) Korpus des kano­
nischen Rechts) ist die zwischen etwa J 140 und 
1500 allmählich entstandene Sammlung des kirchli­
chen Rechu.. Das c. i.c. setzt sich zusammen aus 
dem Dekret Gratians (Bologna um 1140), Liber 
extra ( 1234), Liber sextus. (1298). den Clementinae 
( 1317 ff.) und Extravaganten. & regelt auch weltli­
che Verhältnisse. Der (spätere) Name datiert von 
1580. --+Code" iuris canonici 
Lit.: Köbler. G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Corpus (N.) iur is civilis ([lat.] Korpus des weltli­
chen Rechts) ist die seit 1583 so be1,eichnete Kom­
pilation des römischen Rechts durch den oströmi­
schen Kaiser Justinian (528-534). Sie besteht aus 
den -+ Digesten (oder --. Pandekten), aus dem 
-. Codex Justinianus, aus den -+ Institutionen und 
aus den Novellen Juslinians. Vor allem durch sie ist 
das römische Recht an die Nachwelt weitergegeben 
worden. so dass sie die Rechtsentwicklung der ge­
samten Welt nachhaltig beeinflusst hat. 
Lit.: Corpus luns Civilis, hg. v. Krüge1; P./Mommsen, 
7:/Schocl/, R. u. a„ Bd. 1. Instilutiones und Digesta, 
16. A. 1954, Bd. 2 Codex, 13. A. 1963. Bd. 3 Novellae, 
7. A. 1959. Deutsche ÜbersetLung von Otto/Schilling/ 
Si11te11is. Bd. 1-7. 1831-39 sowie von Behre1uis, 0. u. a„ 
Bd. 1 ff. 1990 ff.; Köbler. G., Zielwörterbuch integrativer 
europäischer Recht.~geschkhte, 6. A. 2020 (Internet) 

Court of Arbitra tion for Sport (CAS) in Lausanne 
ist das weltweit höchste Gericht für Sportstreitigkei­
ten (nahezu jeder An). Was dabei der Organisation 
des Sportes als Spiel djent. ist Sportangelegenheit. 
alles darüber Hinaus.reichende kann Rechtsangele­
genheit sein. Sportrecht kann in diesem Sinn nur 
einen rechtlichen Rahmen für den Sportbetrieb 
bilden. 



creditor 

creditor (lat. [M.]) Gläubiger 

crimeo (lat. [N.]) Verbrechen, Straftat 

crimeo (N.) laesae maiestatis (lat.) (Verbrechen der 
verletzten Majestät) Hochverrat 

Cuius regio - eius religio ([lat.J, wessen Gebiet -
dessen Religion) ist die nach dem Schmalkaldischen 
Religionskrieg 1555 in dem Augsburger ReJjgions­
f rieden ausgehandelte Formel zur Festlegung der 
Religionszugehörigkeit. Danach bestimmt der (welt­
liche) Landesherr die Religion in seinem Land. 
Andersgläubige dürfen auswandern (llat.] benefici­
um [N.I emigrationis). 
Lit.: Köhler. G .• Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher RechL~geschicbte, 6. A. 2020 (Internet) 

culpa (lat. lf.]) Schuld, Sorgfalt 

culpa (F.) in abstracto (Jat.) Außerachtlassung der 
im Verkehr abstrakt erforderlichen Sorgfalt 

culpa (F.) in concreto (lat.) Außerachtlassung der 
im bestimmten Fall - der eigenen Angelegenheiten -
konkret erforderlichen Sorgfalt 

Culpa (F.) in contrah endo ([lat.] Verschulden bei 
dem VertragsscWuss) ist das außerhalb des Bürgerli­
chen Gesetzbuchs des Deutschen Reiches entwickel­
te lnstitut, bei dem bei schuldhafter Verletzung vor­
vertraglicher -. Pflichten der Verletzer dem 
Verletzten den entstandenen -+ Schaden zu ersetzen 
hat (z.B. in dem Warenhaus fällt eine - womöglich 
unachtsam aufgestellte - Teppichrolle um und ver­
letzt einen vielleicht .Kaufwilligen, in dem Anlagen­
recht wir~ womit der Betreffende rechnen musste, 
mit unrichtigen Testaten eines Wirtschaftsprüfers 
geworben und Geld in dem Vertrauen auf die Rich­
tigkeit der Testate angelegt, str. für nicht in An-
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spruch genommene Tischreservierung in einem 
Restaurant). Seit 2002 entsteht ein Schuldverhältnis 
(§ 311 U BGB) mit Pnichten nach § 241 IT BGB auch 
durch die Aufnahme von Vertragsverhandlungen, die 
Anbahnungeines Vertrags, bei welcher der eine Teil in 
Hinblick auf eine etwaige rechtsgeschäftliche Bezie­
hung dem anderen Teil die Möglichkeit der Einwir­
kung auf seine Rechte, Rechtsgüter und Interessen 
gewährt oder ihm diese anvertraut, oder durch ähnli­
che geschäftliche Kontakte. Für dieses (der Einfach­
heit halber wohl weiter als c. i. c. zu bezeichnende) 
Schuldverhältnis gilt das allgemeine Schuldrecht. 
Lit.: Dörsch. W.. Rechtsweg bei Ansprüchen aus öffent­
lich-rechtlicher culpa in coDtrahendo, NJW 2003, 1430; 
Lorenz, S., Grundwissen - Zivilrecht Culpa in contra­
hendo (§ 31111, TU BGB), JuS 2015, 398 

culpa (F.) in cus todieodo (lat.) Verschulden bei der 
Überwachung - eines Gehilfen -, -+ Verrichtungs­
gehilfe 

culpa (F.) in cligendo (lat.) Verschulden bei der 
Auswahl - eines GehHfen -, --. Verrichtungsgehilfe 

culpa (F.) lata (lat.) weite Schuld, grobe --. Fahr­
lässigkeit 

culpa (F.) levis (lat.) leichte Schuld, einfache 
--> Fahrlässigkeit 

culpa (F.) levissima (lat.) leichteste Schuld 

cum laude ([lat.] mit Lob) ist die drittbeste Note der 
Doktorprüfung. 

cum tempore (lat.) mit Zeit (d. h. bei der Zeitanga­
be c. t in dem universitären Lehrbetrieb tatsächli­
cher Beginn einer Lehrveranstaltung 15 Minuten 
nach der angegebenen vollen Stundenzeit) (Gegen­
satz) --. sine tempore (pünktlich) 



DACH E uropäische AnwaJtsvereinigung e. V. ist 
der Verein deutschsprachiger und korrespondieren­
der Rechtsanwälte zu der Wahrung gemeinsamer 
Interessen (http://www.dach-ra.de). 

DAG war die Abkürzung für die Deutsche Ange­
stelltengewerkschaft 

Daktyloskopie (F.) Fingerschau. -> Fingerabdruck 
Lit.: L11kaschewski. M„ Daktyloskopie, 2021 

Da mihi factum, da bo tibi ius ([lat.] gib mir den 
Sachverhalt. ich werde dir das Rechl geben) ist die 
allgemeine, aus dem römischen Recht stammende 
Verfahrensregel, wonach die-> Parteien dem-+ Rich­
ter nur das Sachgeschehen, nicht auch das anzuwen­
dende Recht vorzulragen haben (vgl.§ 293 ZPO). 
Lit.: Liebs, D„ Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007 

Damnations legat (N.) Vermächtnis mit nur schuld­
rechtlicher Wirkung. Gegensatz zu -> Vindikations­
legat 

damnum (lat. [N.]) Gabe, Schaden 

damnum (N.) emergens (lat.) erwachsender Scha­
den, -+ Schaden 

Dänem ark ist der in dem Norden an die Bundesre­
publik Deutschland angrenzende skandinavische 
Staat, der seit l.1.1973 der Europäischen Gemein­
schaft bzw. Europäischen Union angehört. 
Lit.: G11bba, W, Dansk-tyskjuridisk ordbog, 4. A. 2005; 
Diibeck. / .. Lntroduktion til Dansk ReL, 1994; Diibec/4 
/„ Einführung in das dänische Recht, 1996; Eyben, W 
v.. Juridisk ordbog. 14. A. 2016 

Darlehen (-+Sachdarlehen, § 607 BGB) war bis 
2002 der - entweder einseitig verpflichtende Vertrag 
(unentgeltliches D.) oder gegenseitige - ->Vertrag 
(entgeltliches D.), in dem sich der eine Teil (Darle­
hensgeber) verpflichtet, dem anderen Teil (Darle­
hensnehmer) eine vereinbarte vertretbare Sache 
(z.B. Wertpapier, Flasche, Palette, Geld) zu überlas­
sen. Nach § 488 BGB betrifft seit 2002 das D. nur 
noch Geld, so dass aus D. der Darlehensgeber (von 
Geld) nur noch verpflichtet ist. dem Darlehensneh­
mer einen Geldbetrag in der vereinbarten Höhe zur 
Verfügung zu stellen, und der Darlehensnehmer (nur 
noch) verpflichtet ist, einen geschuldeten Zins zu 
zahlen und bei Falligkeit das zur Verfügung gestellte 
D. zurückzuerstatten (Konsensualvertrag). Die ver­
einbarten Zinsen sind grundsätzlich nach dem Ab­
lauf je eines Jahres oder bei vorheriger Rückerstat­
tung zu entrichten. Ist für die Rückerstattung eine 
Zeit nicht bestimmt, so hängt die Fälligkeit von 
einer Kündigung ab, für welche die Kündigungsfrist 
drei Monate beträgt. Bei einem zinslosen D. kann 
der Darlehensnehmer auch ohne Kündigung zurück-
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erstatten. Das ordentliche Kündigungsrech1 des 
Darlehensnehmers bes1immt sich nach § 489 BGB, 
das außerordentliche Kündigungsrecht des Darle­
hensgebers bei wesentlicher Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers nach 
§ 490 BGB. Besondere Einzelgestaltungen führen 
zu zahlreichen verschiedenen Einzelformen des 
Darlehens (Hypothekendarlehen, Bauspardarlehen 
u. a.). Für das Verbraucherdarlehen gelten die 
§§ 491 ff. BGB. Eine andere Schuld kann durch 
Vereinbarung in ein D. umgewandelt werden (Ver­
einbarungsdarlehcn). In Gegensatz zu dem D. (bzw. 
Sachdarlehen), bei dem der Darlehensnehmer (bzw. 
Sachdarlehensnehmer) statt anderer Sachen auch die 
dargeliehenen Sachen zurückgeben (übereignen) 
darf, ist bei der-> Leihe in jedem Fall die geliehene 
Sache selbst zurückzugeben. 
Lit.: Rösler; P./Wimmer, K./Lang, V.. Vorzeitige Beendi­
gung von Darlehensverträgen, 2003; Schmidt. B„ Absi­
cherung von Darlehen, 2004; Nassall. W. Kapitalersatz 
bei der GmbH, NJW 2010. 2305: .losten, R„ Kreditver­
tragsrech1. 2. A. 2017; Schultheiß, T. Grundfälle zum 
Darlehensrecht, JuS 2017. 628 

Dasein (N.) Vorhandensein, Sein. Bestehen 

Daseinsvorsorge ist die Vorsorge für das Dasein des 
Menschen. Die D. ist eine Aufgabe. die ursprünglich 
allein dem Einzelnen und den ihn umschließenden 
Gruppen (z.B. Familie, Horde) zufiel, seit der Auf­
klärung aber (mangels Leistungsfähigkeit des Ein­
zelnen und infolge Verdichtung der Gesellschaft und 
Verbesserung der Vermögenslage in Industriegesell­
schaften) mehr und mehr von dem durch zahlreiche 
Steuern erhebliche Einnahmen erzielenden -+Staat 
mitübernommen wird. Die dadurch entstehende Art 
der Verwaltung ist die zur älteren -+ Eingriffs­
verwaltung hinzutretende-+ Leistungsverwallung. 
Lit.: Pielow, J .. Öffentliche Daseinsvorsorge. JuS 2006, 
692: Neu, C.. Daseinsvorsorge, 2009; Ringwald, R„ 
Daseinsvorsorge als Rechtsbegriff, 2008 

Datei ist die gleichanig aufgebaute Sammlung von 
-+Daten, die nach bestimmten Merkmalen (mindes­
tens 2 Merkmale notwendig, Str.) geordnet und aus­
gewertet werden kann. Die D. ergibt sich bei der 
Datenverarbeitung. Sie steht unter -> DatenschutL. 
Lit.: Becker; A„ Elektronische Dokumente als Beweis­
mittel, 2004 

Daten ([zu lat.] datum, gegebeu) sind allgemein 
Angaben, Einzellatsachen oder Gegebenheiten bzw. 
zu dem Zweck der Verarbeitung zusammengefasste 
Zeichen, die auf Grund bekannter oder unterstellter 
Abmachungen Sachverhalte oder Vorgänge betref­
fen. Sie bilden das Material der Datenverarbeitung. 
Personenbezogene D. sind Einzelangaben über per­
sönliche oder sachliche VerhäJtnisse (z.B. Herkunft, 
Überzeugung) einer bestimmten oder bestimmbaren 
natürlichen Person(§ 46 Nr. 1BDSG2018). 



Datenabgleich 

Lit.: Meier. K./Wehlau, A„ Die zivilrechtliche Haftung 
für Datenlöschung, NJW 1998, 1585 

Datena bgleich (§ 98c StPO) ist der maschinelle 
Vergleich personenbezogener -+ Daten aus einem 
Strafverfahren mit anderen LU Strafverfolgung, 
Strafvollstreckung oder Gefahrenabwehr gespei­
cherten Dateien. D. ist eine Art der -+ Rastetfahn­
dung in weiterem Sinn. Der D. stellt einen Eingriff 
in Persönlichkeitsrechte dar und bedarf deshalb 
gesetzlicher Ermächtigung. 
Lit.: Willig, P., Schleppnetzfahndung. Rasterfahndung 
und Datenabgleich, JuS 1997. 961; Zahn. G„ Datenab­
gleich. 2001 

Datenbank (§ 87a UrhG) ist die Form der Daten­
speicherung, bei der die Daten nach Gruppen­
gesichtspunkten gespeichert sind, die je nach Pro­
gramm beliebig miteinander verknüpft und abgeru­
fen werden können (z.B. Telefonbuch) bzw. die 
Sammlung von Werken, Daten oder anderen unab­
hängigen Elementen. die systematisch oder metho­
disch aneeordnet oder einzeln mit Hilfe elektroni­
scher Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind 
und deren Beschaffung, Überprüfung oder Darstel­
lung eine nach Art oder Umfang wesentliche Inves­
tition erfordert bzw. eine Sammlung. die Werke, 
Daten oder andere Elemente umfasst, die sich von­
einander trennen lassen, ohne dass der Wert ihres 
Inhalts dadurch beeinträchtigt wird, und die eine 
Methode oder ein System beliebiger Art enthält, mit 
der bzw. dem sich jedes der Elemente der Samm­
lung wieder auffinden lässt. Der Hersteller einer 0. 
hat ein Leistungsschutzrecht. Erlaubt isl aber bei­
spielsweise die Übernahme einiger Tausend An­
schriften aus einer größeren D. zwecks Erstellung 
von Werbebriefen. 
Lit.: Leismer. M„ Der RechLSschutz von Datenbanken, 
2000: Kröger. D„ Rechtsdatenbanken, 2001; Locke­
ma1111, P., Architektur von Dalenbanksystemcn. 2004 

Datenschutz (§§ 1 ff. BDSG) ist der Schutz der 
Daten einer Person vor Missbrauch. Zur Sicherung 
des Datenschutzes besteht eine Geheimhaltungs­
pflicht des Datenerfassers sowie ein Auskunftsan­
spruch und gegebenenfalls ein Berichtigungsan­
spruch, Sperrungsanspruch oder Löschungsanspruch 
des Betroffenen. Unbefugte Ver;vertung von Daten 
kann strafbar sein (vgl. auch § 203 StGB) und (ei­
nen Anspruch auf Auskunft. BerichLigung oder Lö­
schung oder) einen Schadensersatzanspruch begrün­
den(§ 83 BDSG 2018). Für den D. sind besondere 
_, Datenschutzbeauftrngte bestellt. Geordnet ist der 
0. h:111p1sächlich in dem Bundesdatenschutzgesetz, 
ab 25.5.2018 durch die Datenschulz-Grundverord­
nung, die einen einheitlichen datenschutzrechtlicheo 
Rahmen für die ganze Europäische Union bildet. 
Lit.: Gola, P.IK/11g. C., Grundlüge des Datenschutz­
rechts. 2003: Gala, P., Handbuch Beschäfligtendaten­
schutz, 8.A. 2019; Go/a, P.u.a„ Die Entwicklung des 
Datenschutzrecht~. NJW 2018. 2608; Forg6/Helfrich/ 
Schneider. Betrieblicher Datenschutz. 3. A. 2019; For­
mularhandbuch Datenschutzrecht. hg. v. Kore11gl 
Loc/1e11ma1111, 3. A. 2021; Datenschutz-Grundverord­
nung, hg. v. Paal, B./Pauly, D.A.. 3. A. 2021: Halfmeirr, 
A„ Die neue DntenschutLverbandskJage, NJW 2016. 
1126; Schanrz, P., Die Datenschutz-Grundverordnung, 
NJW 2016. 1841; Albrecht. J. u. a„ Das neue Daten-
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schu17rccht der EU, 2016: Datenschulz-Grundverord­
nung/BDSG, hg. v. Kühli11g/B11clmer. 3. A. 2020; Da­
tenschutz-Grundverordnung, hg. v. Gola, P.. 2. A. 2018; 
Datenschutt.-Grundverordnung. hg. v. Ehma11n, E./Sel­
mayr, M .• 2. A. 2018; Kühli11g, J„ Neues Bundesdaten­
schutzgesetz, NJW 2017, 1985; Europäische Daten­
schutzgrundverordnung, hg. v. Sydow, G., 2. A. 2018 

Datenschutzbeauftragter(§§ Sff. BSDG 2018) ist 
der mit dem-> Datenschutz beauftragte Mensch. 
Lit.: Haaz. H .. Tätigkeitsfeld Datenschutzbeauftragter, 
2. A. 2003; Kramer, R„ Meine Aufgaben als Daten­
schutz.beauftragter, 2021 

Datenveränderung (§ 303a StGB) ist das rechts­
widrige Löschen, Unterdrücken, Unbrauchbarma­
chen oder Verändern von -+Daten. Es wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstra­
fe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
Lit.: Splill, A., Der RcchtswidrigkeitSbegriff im Rahmen 
des § 303a StGB. 1999 

Datenverarbeitung ist allgemein jedes Befassen 
mit -+Daten. Nach § 48 BDSG 2018 ist D. die 
Speicherung, Veränderung, ÜbermitUung, Sperrung 
oder Löschung personenbezogener --->Daten in 
-+ Dateien in manueller oder automatischer Form. 
Für die D. ist der Datenschutz zu beachten. 
Lit.: Koch. M„ Datenerhebung und Dmenverarbeitung 
in den Polizeigesetzen, 1999; Redeker; H„ IT-Recht, 
7. A. 2020; Schmitt, M.. IT-Recht, 2008 

Dauer (F.) Zeitspanne. Zeitraum 

Dauerarrest (§ 16 IV JGG) ist in dem Jugendstraf­
recht der-+ An·est von mindestens einer Woche und 
höchstens vier Wochen Dauer. Er ist-+ Jugendarrest 
und damit Zuchtmiuel des Jugend.~trafverfahreos. Er 
hat nicht die Rechtswirkung einer -+ Strafe. 
Lit.: Sehweg/er. K„ Dauerarrest, 1999 

Dauerdelikt ist die -+ Straftat, bei der (auch) dje 
Aufrechterhaltung des widerrechtlichen Zustands 
Tatbestandsmerkmal ist (Z.B. Hausfriedensbruch, 
Freiheitsberaubung). Das D. ist zu trennen von dem 
->Zustandsdelikt (z.B. Bigamie). Es ist ein FaJl 
rechtlicher -+ Handlungseinheil (str.). Das D. wird 
mit der Begründung des rechtswidrigen Zustands 
vollendet, aber erst mit dessen Wiederaufbebung 
beendet, weshalb -> Beihilfe während der ganzen 
Dauer (z.. B. der Freiheitsberaubung) möglich ist und 
-> Verjährung auch crsl nach ihrer Beendigung be­
ginnt. 
Lit.: Sclimir::, R„ Unrecht und Zeit, 2001 

dauern (V.) währen, andauern 

Dauerschuldverhältnis ist das -t Schuldverhältnis, 
bei dem die geschuldete Leistung in ihrem Umfang 
von der Zeitdauer abhängt (z.B. Miete. Darlehen, 
Dienstvenrng, Sukzcssivlieferungsvertrag, nicht 
dagegen Kreditkauf auf Raten). Seit 2002 kann jeder 
Vertragsteil das D. nach § 314 BGB innerhalb an­
gemessener Frist ab Keontniserlangtmg aus wichti­
gem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen, wobei ein wichtiger Grund vorliegt, wenn 
dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller 
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Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortse1zung des Ver­
tragsverhältnisses bis 1u der vereinbarten Beendi­
gung oder bis zum Ablauf einer Kündigungsfris1 
nicht zugemutet werden kann. Bei Vertragspflicht­
verletwngen ist erfolglose Abhilfefristsetzung oder 
erfolglose Abmahnung nötig. Durch die Kündigung 
wird ein Schadensersauanspruch nicht ausgeschlos­
sen. 
Lit.: J(jjbler, G„ Schuldrecht, 2. A. 1995: Flohr. E„ 
Dauerschuldverhältnisse nach der Schuldrechtsreform. 
2003; Kit:. V.. Die DaucN:huld nn Kauf. 2004 

DAV (M.) Deu1scher Anwahverein 

DDR ---+ Deutsche Demokratische Republik 

de facto (lal.) nach der tatsächlichen Sachlage, 
tatsächlich, sachlich 

de iure (lat.) nach der Rechtslage. rechtmäßiger­
weise 

De lege ferenda ([la1. J nach erst noch Lu erlassen­
dem Gesell) ist eine Bezeichnung dafür. dass eine 
bestimmte Gesetzeslage oder Rech1slage bestehen 
sollte oder wird. aber noch nicht besteht 

De lege lata ([Im.) nach erlassenem Gesetz) ist eine 
Bezeichnung für die geltende Geseueslage. 

Debet (N.) Soll, Schuld 

Debitor (M.) Schuldner 

debitum (lat. [N.)) Schuld. Verpflichtung 

decken (V.) zudecken. abdecken, legen. schützen, 
schließen 

Deckung ist die Schließung einer offenen Gegeben­
heit durch eine andere Gegebenheit. 
Lit.: Fia/a/Keppel/Kömer. Deckungslücken in der Vcr­
mögensscbadenhaf1pflich1 vers1cherung, 2010 

Deckungsverhältnis (Grundverhtiltnis) ist bei dem 
(berechtigenden) ---+ Vertmg zugunsten Dritter 
(§§ 328 ff. BGB) das Verhältnis zwischen Verspre­
chensempfä.nger (Gläubiger) und Versprechendem 
(Schuldner). Au-. ihm erhält der Schuldner die De­
ckung (den Gegenwert) für seine Leistung an den 
Drillen. Das D. gibt tUgleich den Grund der Leis­
tung des Schuldner<. an E' ,1eht in Gegensatz zu 
dem -+ Zuwendungsverhällnis oder Valutaverhäh­
nis, das zwischen Driuem und Versprechensempfän­
ger besteht. Das D kann etwa ein Kaufvertrag, 
Werkvertrag oder Verstcherungsvenrag sein. Von 
einem D. geht man auch bei der -+ Anweisung oder 
einem Dreiecksverhältnis der ungerechtfertigten 
-+ Bereicherung aus. 
Lit.: Köhler, G„ Schuldrecht. 2 A. 1995 

Oeclaration (F.) des droits d e l'homme et du ci­
toyen ([franz.] Erkläning der Menschenrechte und 
Bürgerrechte) ist die 1m Zuge der französischen 
Revolution (an dem 26. August 1789) durch die 

Dekonzentration 

Nationalversammlung Frankreichs erfolgte Verkün­
dung verfassungsmäßiger---+ Grundrechte. 
Lu.: Jelli11ek, G„ Die Erklärung der Menschen- und Bilr­
gem:chte, 4. A. 1927; hup://www.koeblergerhard.de/ 
Fontcs/ErklMenschenuBuergerrcchte l 789nhd.htm 

decretum (N.) Gratiani (lat.) Dekret Gratians, 
-+ corpus iuris canonici 

Defense (F.) sociale ([franz.] soziale Verteidigung) 
i\t die Gesellschaftslehre. welche die Gesellschaft 
vor dem Straftäter dadurch '>Chützen will, dass sie 
ihm ver..tärkt zur--. Resozialisierung verhilft. 

defensiv (Adj.) verteidigend, abwehrend, verhütend 

defensiver Notstand 
-. Notstand, defensiver 

(Vencidigungsnotstand) 

dei gratia (lat.) von Gottei. Gnaden 

Deich i!.t der das Land vor Was\cr schützende 
Damm 

Deichrecht ist das besondere Recht de~ Deichwe­
sens. Das D. kennt Deichverbände als öffentlich­
rechtliche. aus betroffenen Grundstücksbesitzern 
gebildete -+ Selbstverwaltungskörperschaften, die 
fUr den Schutz der überschwcmmungsgefährdeten 
Grundstücke zuständig sind. rhre Organe sind Aus­
schuss und Vorstand. Das D. ist vor allem in dem 
Wasserverbandgesetz und der 1. Wasserverbandver­
ordnung geregeh. 
L1t · Gierke. J. 1'., Die Geschichte des deutschen Deich­
r"-chL'>. 1901 IT. 

Dekan ([lat.] decanus [M. I Vorgesetzter von zehn 
[Leuten!) ist das geschäftsführende Organ einer 
Fakultät oder eines .__.. Fachbereich-. einer ---+ Uni­
versität (Hochschule) (Fachbereichssprecher). Der 
D. wird von den Mitgliedern der Fakultät bzw. 
Fachbereichsvertretung (meisl auf 1 Jahr) aus den 
Professoren gewählt und entspricht deshalb regel­
mäßig in seinem Wesen dem durchschnitllichen 
Wesen seiner Wähler. Er muss die Rechte aller An­
gehörigen wahren, kann aber wie jeder Machthaber 
auch mit einzelnen korrupten Wählergruppen kor­
ruptiv Ressourcenmissbrauch und detournement de 
pouvo1r zu dem Schaden des Gemeinwohls betrei­
ben. In dem ---+ Kirchenrecht ist D der Leiter eines 
Dekanats oder eines Kirchenkreises. 
Ltt. Knbler. G„ Wie werde ich Juml'?. 5 A. 2007 

Dekanat ist das ---+ Amt und die Gesamtheit der 
zugehörigen Räume und in dem Kirchenrecht das 
Amt und das zugehörige örtliche Gebiet des 
-+Dekans. 

deklaratoriscb (Adj.) klarstellend (in Gegensatz zu 
hers1ellend, konstitutiv) 

Dekonzentr a tion (Aufteilung) isl in dem Verwal­
tungsrecht die Verteilung von „ Luständtgkeiten 
auf mehrere ---+ Verwaltungsbehörden unter Auf­
rechterhaltung der Weisungsabhängigkeit. Sie ist 
sowohl vertikal (örtlich, z.B. Oberbehörde, Mittel-
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bchönle und Unterbehörde) wie auch hori::onral 
(sachlich, z. B. gleich.c;tufige, nach Sachbereichen 
gegliederte Behörden) möglich. Die D. steht in 
Gegensatz 1u -+ Konzentration und bt von der 
_, Dezentralisation zu trennen 

Dekret (N.) I.:ntscheidung. Erlass 

Delegation (Übertragung, Abordnung. Ausschuss) 
ist die - nur ausnahmswei'c - auf Grund gesetlli· 
eher Ermächtigung rnlas ... 1gc Übertragung einer 

• Zuständigkeit eines Vcrwaltungstragcrs oder 
einer -+ Behörde auf einen anderen Verwaltungsträ­
ger oder eine andere Behörde zu eigener Wahrneh­
mung. Gcgensal/ der D. 1~t das _. Mandat. Als D. 
\\ 1rd darüber hinaus auch eine Personengruppe 
bezeichnet, die kraft D bestimmte Aufgaben wahr­
nimmt. 

delictum (lat IN.]) Delikt 

Delikt <IN.) Gefehltes, Vergehen) ist 1n dem Straf­
recht die mit öffentlicher -+ Strafe bedrohte 

+ Handlung (z .. B. Mord) und in dem Privatrecht 
die unerlaubte + Handlung (§§ 823 ff BGB. z.B. 
fahrlässige Sachbeschädigung bei Verkehrsunfall). 
Gliedern lassen sich in dem Strafrecht die Delikte 
vor allem in -+ Handlungsdelikte und -+ Unterlas­
sungsdelikte. 1n -+ Erfolgsdelikte und +Tätigkeits­
delikte sowie in -+ Verlcllung~delikte und -+Ge­
fahrdungsdehktc. Eige11hi.i11d1ges D. ist dru. D .• 
dessen Tatbestand die unmittelbar e1genhänd1ge 
Vornahme der TatbcMandshandlung voraussetzt 
(1 B Aussagedelikte §§ 153 ff. StGB. Beischlaf 
;wischen Verwandten § 173 StGB). wodurch jeder 
andere Mensch ab Täter. \11tläter oder mittelbarer 
Täter ausgeschlossen wird. Erfolxsq1wf1ji~ierte.r D. 
ii.t das D .• das gegenliber dem Grunddelikt durch 
einen zusät1lichen. nach § 18 StGB mindestens 
fahrlässig herbeigeführten Erfolg qualifizien l't 
(z. B. Tod des Verletzten bei Körperverletzung. 
§ 227 StGB). _, DelikL,recht 

l .it.: Bio)\ R„ Die Tatbcswnclsform des crfolgsquahfi 
11erten Delikt-.. JuS 1995. L 17: F11hr111m111. H„ Das 
Begehen der Straftat, 200t 

Deliktsbel>itze r ist in dem Sachenrecht der 
• Besitzer. der sich den Besitz durch eine -+ Su·af­

tat oder durch verbotene _, Eigenmacht verschafft 
hat(§ 992 BGB). -+ Eigentümer - nichtberechtigter 
Besitzer - Verhältnis 

deliktsfähi g CAdj.) zu ernem Delikt fähig 

Ocliktsfähigkeit ist die F'ah1gkeit. \lerantworthch 
em _, Delikt zu begehen. Sie setzt -+ Schuld· 
fohigkeit (Verantwonl ichkcit. Strafmündigkeit. 
Zurechnungsföhigkeit) voraus. In dem Privatrecht ist 
der Mensch bis 1ur Vollendung des 7. Lebensjahr. 
nicht(§ 828 1 BGB) und bis wr Vollendung des 18. 
Lebensjahrs nur nach dem Maß seiner Einsichbfa· 
higkeit (§ 828 III BGB) verantwortlich. in dem 
Strafrecht i'it er mit der Vollendung des 14. Lebens 
jahrs strafmündig. Kinder sind in dem Straßen- und 
Schienenverkehr erst ab der Vollendung de::. 10. 
LebensJalm, dehktsfälug (§ 828 ll BGB). 
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Lit.: Sd1iifa, S .. Die Dcliktsfähigken juristischer Per.o­
ocn, 2001 . Lnheir. S .. Die Deliktsfahigkeit Minderjähri­
ger, 2008 

Deliktsrecht ist die Gesamtheit der .-. Delikte be­
treffenden Rccht-;sätze (des Privatrechts). 
Ln.: Kö1~. Jl./\Vagner. G„ DelikL\recht, 14. A. 2021; 
Ft1clts. M. Dcliku.rccht, 7. A. 2009; Deutsch, t:.I 
Altrem, II„ Dcliktsrecht, 6.A. 2014: KadnerGrazimw. r.. 
Europäisches internationales Delikl\rccht. 2003: Z1111· 
mermlmn. R.. Grundstrukturen des europäischen Dc­
likbrechh, 2003 

Delkredere CN.) ist die vertragliche Garantie <Ga­
rantievertrag) mr Leistung auf eine -+ Forderung 
(l. B. durch Handelsvertreter oder Kommissionär für 
Leistung des Schuldners an den Gläubiger). 

Delkrede rcprovislon ist in dem Handelsrecht die 
-+ Provision. die _. l landelsvertreter (§ 86b HGB) 
und „ Kommissionär (§ 394 HGB> dann erhalten, 
wenn 'ie sich verpflichten. für die Erfüllung der 
Verbindlichkeit eines Driuen gegenüber dem Unter­
nehmer b1w. Kommissionär selbst cin1ustehen. 

Demarche (F.) (diplomatischer) Schritt. Handlung 

Dementi (N.J Abstrei ten 

dementieren (V.) abstreiten 

Demission (f) Niederlegung (eines Amtes) 

Dem okratie (Volksherrschaft) ist die Staatsfonn. m 
der da\ Volk Träger der Herrschaftsgewalt iM b1.w. 
die Staatsgewalt von dem Volk ausgeht. (-t Volks­
<.ouver'Jmtät) Die D. i.teht in Gegensatz zu allen 
Scaahfom1en. in denen Träger der Herrschaftsgewalt 
nicht das Volk ist (z.B. Diktatur). Sie i~t u11111i11elba­
re (plebi.~zitiire) D .. wenn das Volk seine Herr­
schaftsgewult selbst durch Ab-.11mmungen ausübt 
(z.B. VolksenL\Cheid. Volksbegehren. so in wenigen 
kleinen Kantonen der Schweiz.). Sie ist miuelbare 
(reprii.\'l'lll<l/n•e) D., wenn das Volk seine Herrschaft 
mittels eines durch -+Wahl bestimmten -+ Parla­
ments (Volksvertretung) verwirklicht Kennzeichen 
der D. smd rechtliche • Gleichheit aller Volbglie­
der und freie Willen~bildung durch Mehrhe1tsent· 
scheidung. Die D. kann --+Republik.-+ Aristokratie 
oder sogar -+ Monarchie sein sowie -+ Rechtsstaat 
und -+ So1ialstaat. Die Pr.ixis der abendländischen 
D. ist gekennzeichnet durch eine _, Verfassung. 
durch + Gewaltenteilung, bei der das Parlament die 
Geset1e beschließt und an der Bildung der von sei­
nem Vcnrauen abhängigen Regierung (parfomema­
rische 0.) beteiligt ist. und durch regelmäßige 
-+ Wahlen mit Beteiligung von + Parteien und mit 
der Möglichkeit eines Regierungswechseb. Nach 
Art. 20 GG ist die _, Bundesrepublik Deutschland 
eine D. und nach Art. 28 l GG muss die vcrfas­
sungsm1ißigc Ordnung in den -+ Ländern den de­
mokrJu-.chen Grundsäuen in dem Sinne des Grund­
gesetzes entsprechen. 
Lit.: Beyme. K. v„ Die parlamentarische Demokratie, 
4. A. 2014 

Demokratieprinzip (demokratisches Prinzip) ist 
der Grundsatz. d;u.s da~ Volk selbst durch eine von 
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Parteien - und der öffentlichen Meinung - getragene 
Volksvertretung unter solchen Bedingungen herrscht, 
die eine Ablösung der ~ Regierung durch eine 
___. Opposition möglich machen. 
Lit.: Wegge. G„ Zur normativen Bedeutung des Demo­
kratieprinzips. 1996; Pierorh, B., Das Demokratieprin­
zip des Grundgesetzes, JuS 2010. 473; Lenz, S„ Kom­
munalverwaltung und Demokratieprinzip. 2020 

Demonstration ist die öffentliche Darlegung oder 
Kundgebung einer Meinung. Sie erfolgt zumeist 
unter einem Aufmarsch von Anhängern. Für sie 
besteht innerhalb gesetzlicher Grenzen Freiheit. 
Lit.: Dietel, A.!Gintzel. K./Kniesel, M .. Demonstrations­
und Versammlungsfreiheit, 18. A. 2019: Hoffmann­
Riem, W, Demon~trationsfreiheit auch für Rechtsextre­
misten?, NJW 2004, 2777 

DENIC (Deutsches Network Information Center) 
ist die Vergabestelle für lmernet-Domain-Namen mit 
der Kennung .de. Die D. ist eine eingetragene Ge­
nossenschaft. Sie muss eine bestehende Registrie­
rung nur aufbeben, wenn offenkundig ist, dass ei­
nem anderen lnteressenlen ein besseres Recht 
zusteht. 

Lit.: Klii/1e, R .• Die Verantwortlichkeit der DENIC e. G„ 
2005 

denken (V.) vermuten. überlegen (V.) 

Denkmal ist das (überlieferte) Zeugnis eines Vor­
gangs oder einer Erscheinung. Schutz (Eingriffs­
verwaltung) und Pflege (Leistungsverwaltung) von 
Denkmälern der Ku11st und der Geschichte werden 
durch Landesgesetze geregelt. Kraft Bundesrechts 
müssen Belange des Denkmalschutzes an vielen 
Stellen berücksichtigt werden. 
Lit.: Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege, hg. 
v. Martin. D./Kraw~berger. M„ 4. A. 2017; Entschei­
dungen zum Denkmalrecht (Lbl.), hg. v. Ebert, W. u. a., 
2006ff. 

denuntiatio (F.) evangelica (lat.) brüderliche An­
zeige (zwecks Besserung in dem Kirchenrecht) 

Denunziation (F.) Anzeige, falsche Verdächtigung 

Lit.: Denunziation im 20. Jahrhundert, hg. v. Marßolek, 
1„ 2001 

denunzieren (V.) anzeigen 

Departement (N.) Abteilung 

Deportation (F.) Wegführung, Verbannung 

deportieren (V.) wegführen 

Depositen (PI., --. depositum) sind hinterlegte Sa­
chen, insbesondere verzinsliche Geldeinlagen bei 
Banken. 

depositum (lat. [N.]) Verwahrung 

depositum (N.) irregula re (lai.) unregelmäßige 
Verwahrung 

Depot (N.) Verwahrung, Verwahrungsort 
Lit.: Schere1; P., DepotG. 2011 

Derogation 

Depotgeschäf t ist die Autbewahrung von bestimm­
ten _.Wertpapieren bei einem (entgeltliche) Ver­
wahrungsgeschäfte tätigenden _. Kaufmann. insbe­
sondere bei einer Bank. Für das D. gil1 das 
besondere Depotgesetz von dem 4.2.1937. Dieses 
unterscheidet zwischen geschlossenem D. und offe­
nem D. und bei dem offenen D. zwischen Sonder­
verwahrung (z.B. Streitbanddepot) und - eine Ei­
gentumsänderung (Miteigentum) bewirkender -
Sammelverwahrung. 
Lit.: Dirksen, G .. Rechtsfragen beim Depot. 12. A. 1995 

Deputation (F.) Abordnung, Ausschuss 

De regulierung ist die Abschaffung von Regeln oder 
anderen Freiheitsbeschränkungen (z. B. Verwal­
tungsvereinfachung). 
Lit.: Nolte, N .. Deregulierung von Monopolen, 2004 

Dereliktion (Zurücklassung) ist in dem Sachenrecht 
die Aufgabe des Eigentums (Herrschaftsrechts) an 
einer Sache. Sie ist ein einseitiges _. Rechts­
geschäft. Durch die D. wird die Sache herrenlos, so 
dass an ihr durch ~Aneignung originär Eigentum 
eines neuen Eigentümers begründet werden kann. 
Das -+Eigentum an einem ->Grundstück kann 
dadurch aufgegeben werden, dass der Eigentümer 
den Verzicht auf das Eigentum dem -> Grundbuch­
amt gegenüber erklärt und der Verzicht auf das Ei­
gentum in das _. Grundbuch eingetragen wird 
(§ 928 1 BGB). Das Eigemum an einer beweglichen 
Sache kann dadurch aufgegeben werden, dass der 
(Eigentümer und) Besitzer den -+ Besitz in der 
Absicht, auf das Eigentum zu verzichten. aufgibt. 
indem er die Sache (z.B. leere Bierflaschen, leere 
Plastiktüten, Zigareuenenden, ausgekauce Kau­
gummis als Müll) derelinquiert (zurücklässt). wa~ 
bei werthaltigen Sachen grundsätzlich kaum vor­
kommen wird(§ 959 BGB). 

Derivat (N.) Abgeleitetes. von Krediten. Aktien, 
Anleihen oder Aktienindizes abgeleitetes Finanzin­
strumenl (z.B. Swap, Option, Future). Nach § 2 n 
Wertpapierhandelsgeseu ist D. das als Festgeschäft 
oder Optionsgeschäft ausgestaltete Termingeschäft, 
dessen Preis sich unmittelbar oder mittelbar von 
dem Preis oder Maß eines Basiswerts ableitet. 
Lit.: Peppmeier. A .. Einführung in Kreditderivate, 2006; 
Finanzderivate. hg. v. Zere)'. J .. 4. A. 2016 

derivativ (Adj.) abgeleitet 

Lit.. Alsheime1; C.. Die RcchL•nalur derivativer Finanz­
instrumente, 2000 

derivativer Eigentumserwerb _. Eigentumser­
werb, derivativer 

Derogation (Wegziehung, Beschränkung) ist die 
Aufhebung eines Rechtssatzes durch einen anderen. 
Sie erfolgt nach den Grundsätzen, dass der spätere 
(mindestens ranggleiche) Rechtssatz den früheren 
Rechtssatz und der besondere Rechtssatz den allge­
meinen Rechtssatz beschränkt. Die D. kann aus­
drücklich erklärt sein oder sich nur aus dem sachli­
chen Widerspruch ergeben. 



Design 

Design ist die zweidimensionale oder dreidimensio­
nale Erscheinungsfonn eines Erzeugnisses oder 
Erzeugnisteils, die sich insbesondere aus den 
Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Ge­
stalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe des 
Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. 
Für sie gih das Designgesetz. 
Lit.: Designrecht, hg. v. Eichmann, H. u. a„ 2. A. 2016 

Designgesetz ist das zu dem l. l.2014 das Ge­
schmacksmustergesetz ablösende Gesetz Deutsch­
lands, in dem Design die zweidimensionale oder 
dreidimensionale Erscheinungsform eines Eneug­
nisses oder Erzeugnisteils ist. die sich insbesondere 
aus den Merkmalen der Linien. Konturen, Farben, 
der Gestalt, Oberflächenstruktur oder der Werkstoffe 
des Er.teugnisses selbst oder seiner Venierung er­
gibt. 
Lil.: Schicker. S. u.a„ Grundziige des Designgesetzes, 
NJW 2014, 726: Eichmann, Designgesetz. 6. A. 2019 

Designation (Bezeichnung, Bestimmung) ist in dem 
mittelalterlichen und neuzeit.lichen Recht die vorläu­
fige. vielfach infonnelle Bestimmung zu einem Amt 
(z.B. designforter Nachfolger zwischen Wahl und 
Amtseinführung). 

designieren (V.} bezeichnen, bestimmen 

deskriptiv (Adj.} beschreibend (7.. B. drei. erste, 
blond) (in Gegensatz zu bewertend, Abgrenzung 
nicht immer leicht} 

deskriptives Tatbestandsmerkmal -+ Tatbestands­
merkmal, deskriptives 

Destinatär ([M.) Festgestellter) ist bei einer 
-+ Stiftung der Bezugsberechtigte oder Genussbe­
rechtigte, dessen Rechtsstellung von der GestalLUng 
der durch das Stiftungsgeschäft bestimmten Verfas­
sung der Stiftung abhängt(§ 85 BGB). 
Lit.: 8/yd1-Ha11se11, K„ Die Rechtsstellung der Destina­
täre. 1998; Wystrcil, M„ Die Besteuerung von Deslina­
tärleistungen, 2014 

Deszendent ist der -+ Abkömmling oder Nachfahre 
eines Menschen (z.B. Sohn, Enkelin) in Gegensatz 
zu dem-+ Aszendenten oder Vorfahren. 

Deszendenz (F.) ist die Gesamtheit der Abkömm­
linge eines Menschen. 

detachiert (Adj.) abgetrennt 

detachierte Kammer --> Kammer 

Detektiv (M.) Aufdecker 
Lit.: Peilert, A„ Das Recht des Auskunftei- und Detek­
teigewerbes, 1996 

detentio (lat. [F.]) lnnehabung 

Deutsch (völkisch) ist die Bezeichnung, die einen 
Bezug zu der besonderen, vor allem durch die 
eigene Sprache geken11zeichneten Volksgruppe der 
Deutschen in Gegensatz zu anderen Völkern aus­
drückt. --> Deutscher 
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Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (§ 1 Deutsche 
Bahn Gründungsgesetz} ist die in dem Rahmen des 
-+ Bundeseisenbahnvennögens gebildete-+ Aktien­
gesellschaft für den Betrieb der Bundeseisenbahnen 
mit den vier rechnerisch getrennten Abteilungen 
Personenverkehr, Güterverkehr, Traktion und Schie­
nenwege. 
Lit.: Bank, G„ Die Deutsche Bahn aktuell. 2003 

Deutsche Bank ist die führende Aktiengesellschaft 
des Bankwesens in Deutschland. 
Lit.: Gall, L. u.a„ Die Deutsche Bank 1870-1995, 
1995: Plumpe. W.. Deutsche Bank. 2020 

Deutsche Bundesakte ist das auf dem Wiener Kon­
gress an dem 8.6.1815 vereinbarte verfassungsmäßige 
Vertrags werk des-+ Deutschen Bund es ( 1815-1866). 
Lit.: Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen 
Reichsverfassung, bearb. v. Zeumer. K„ 2. A. 1913. 540; 
http://www.koeblcrgerhard.de/Fon~/Deutsche'Bundesa 
ktel815.htm 

Deutsche Bundespost ist die das Postwesen betref­
fende rechtsfähige Anstall des öffentlichen Rechtes 
mit Sitz in Bonn. Sie wird von einem Vorstand ge­
leitet und von einem Verwaltungsrat überwacht. Sie 
ist Trägerin des Aktienvennögens dreier privatisier­
ter Postaktiengesellschaften und der sozialrechtli­
chen und dienstrechtJichen Personalbefugnisse. 
Lit.: Gramli<'h, L, Von der Postreform .wr Pos1neuord­
oung. NJW 1994. 2785: Hermumn, E„ Die Deutsche 
Bundesposl, 2004 

Deutsche Bundespost Postbank ist die für den 
Bankbereich der Post gebildete -+ Aktiengesell­
schaft.--> Bundespost, Deutsche Bundespost 

Deutsche Bundespost Postdienst ist die für den 
Postbetrieb gebildete --> Aktiengesellschaft. -4 Bun­
despost, Deutsche Bundesposl 

Deutsche Bundespost Telekom ist die für den 
Fernmeldebereich der Bundespost gebildete 
-+ Aktiengesellschaft. --+ Bundespost, Deutsche 
Bundespost 

Deutsche Demokratische Republik (DDR) war der 
von der Sowjetunion 1949 in dem Gebiet der sowje­
tischen -+ Besatzungszone errichtete Teilnachfolge­
staat des -+ Deutschen Reiches. Seine -4 Verfas­
sung stammte von dem 30.5.1949 bzw. 6.4.1968 
(geänderte Fassung von dem 7 .10.1974). Die DDR 
war eine (totalitäre) sozialistische ~ Volksdemo­
kratie ohne -+ Gewaltenteilung und -+ Föderalis­
mus sowie mit einer Einheitspartei und zentraler 
Planwirtschaft. Ihre wichtigsten formellen Organe 
waren der kollegiale Staatsrat. der Ministerrat und 
die Volkskammer. Eine rechtsfönnige Erledigung 
von Streitigkeiten (z.B. Zivilprozessen) wurde zuge­
lassen, soweit sie keine politische Bedeutung halten. 
Mit Wirkung von dem 3.10.1990 trat die DDR nach 
wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten 
sowie freien Wahlen der Bundesrepublik Deutsch­
land bei. Ihr bisheriges Recht wurde nach Maßgabe 
des Einigungsvertrags weitgehend durch das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland ersetzt. 
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Li1.: Köhler, G./Pohl, H„ Deut-.ch-deutsche:. Rechtswör-
1crbuch. 1991: Recht<,handbuch Vennögen und lnvesu­
lionen in der ehemaligen DDR (Lbl.), hg. v. Clemm. H. 
u. a„ 53. A. 2009: Kiibler, G„ Zielwörterbuch integrati­
ver europäischer Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Inter­
net); Weber, H„ Die DDR 1945- 1990, 5. A. 2012 

Deutsche Pos t -+Bundespost, Deutsche Bundes­
pol>! 
Lit.: Da11witz.. T. v„ Verfassungsfragen der gese!Zlichen 
Exklusivlizenz der Deut-.chen Post AG, 2002 

Deu tsche Telekom +Deutsche Bundespost Telekom 

Deutsche Welle ist die Rundfunkprogramme und 
Fernsehprogramme in deutscher Sprache in das 
Ausland ausstrahlende öffentlich-rechtliche B undes­
anstalt mit Sitz in Köln. 
Li1.: Darr. D./Schiedemwir. S„ Die Deutsche Welle, 
2003; Hagedorn. A . Die Deutsche Welle und die Poli­
Lik, 2016 

Dcutscheospiegel ist da'> wohl kul7 vor 1275 in 
Augsburg enL~tandene, nur in einer in Innsbruck 
befindlichen Handschrift überlieferte -+ Rechts­
buch, das den -+ Sachsenspiegel (in Magdeburg und 
in Augsburg? teilweise) aus dem Mittelniederdeut­
schen in das Oberdeutsche (Mittelhochdeutsche) 
überträgt und damit wohl die Grundlage des mjttel­
hochdeutschen so genannten -> Schwabenspiegels 
schafft. 
Li1.: http://www.kocblergerhard.de/Fontes/ 
Deutschenspiegel-Eckhardt-1 luebner.pdf 

Deutscher in dem Sinne des Grundgesetze„ 
(Art. 116 GG) ist. wer die deutsche -+ Staatsange­
hörigkeit hat oder als Flilchtling oder Vertriebener 
deutscher Volkswgehörigkeit oder als dessen Ehe­
gatte oder -> Abkömmling in dem Gebiet des Deut­
schen Reiches nach dem Stand von dem 31.12.1937 
Aufnahme gefunden hat. Deutsche haben dje glei­
chen staatsbürgerlichen Rechte und Pflicbt~n und 
den gleichen Zugang LU allen öffentlichen Amtem 
(Art. 33 GG). Bestimmte -+Grundrechte (Bürger­
rechte) stehen nur ihnen lU, andere Grundrechte 
allen Menschen. 
Lit.: Siehr. A •• Die Deutschenrechte des GrundgeseLLe~. 
2001 

Deu tscher Bund (1815-1866) ist der völkerrechtli­
che Zusammenschluss (völkerrechtliche Verein) von 
(zeitweise 39) <;eit dem Ende des Heiligen römi­
schen Reiches an dem 6.8.1806 souveränen deut­
schen Einzelstaaten (31 Prozent der Einwohner 
bundesLugehörige Österreicher, 26 Prozent bundes­
zugehörige Preußen) nuf der Grundlage der Deut­
schen Bundesakte (8.6.1815) und der Wiener 
Schlussakte ( 1820). Der Deutsche Bund endete nach 
einem Streit zwischen Österreich und Preußen um 
die Verwaltung des 1864 Dänemark abgewonnenen 
Schleswi.g-Holstein mit erfolglosen Bundesexeku­
uonen (Osterreichs) gegen Preußen 1866. Danach 
schied Österreich aus der staahrechtlichen Verbin­
dung mit den übrigen deutschen Staaten aus. 

Li1.: Huber. E„ Deutsche Verfassungsgeschichte seit 
1789. Bd. 1 ff. 1967 ff„ l. T. 2. A.: Willoweit, D„ Deut­
sche Verfassungsgeschichte, 8. A. 2019 

Deutsches Reich 

De utscher Gi!werkscbaftsbund <DGB) ist der 
Sp1t1enverband der ( 12) deutschen Industriegewerk­
schaften (mit 1999 insgesamt 8 Millionen Mitglie­
dern, 2019 knapp 6 Millionen). Er ist ein nicht­
rechtsfähiger -> Verein. Seine Organe :-.ind Bundes­
kongress, Bundesvorstand und Bundesausschuss. 

L11.: Waltt>rma1111, R„ Arbeimecht, 20. A. 2021: Helmes. 
P.. DGB - SPD - PDS, 2003 

Deu tscher Juris tentage. V. ist (seil 186011949) der 
Verein (mit Sitz in Bonn) mit dem Zweck. auf wis­
senschaftlicher Grundlage die Notwendigkeit von 
Andenmgcn und Ergänzungen der deutschen 
Rechtsordnung zu unter.uchen. Mitglied kann wer­
den. wer eine juristische Staatsprüfung in Deutsch­
land bestanden oder einen juristischen akademi­
schen Grad in Deutschland erworben hal. An der 
Spitze steht eine ständige Deputation. 

Lit.: Dilche1; G„ Der Deutsche Juristentag, 2. A. 1997: 
Few.chrifl 150 Jahre Deutscher Juris1entag. hg. v. Bus· 
se. F. 2010: Recht mitgestalten 150 Jahre deutscher 
Juri\tentag 1860 bis 2010. 2010 

Deu tsches Patent- und Markenamt -+ Patentamt 

deu tsches Recht -+ Recht. deutsche~ 

De utsches Reich ist die Beleichnung f lir verschie­
dene politische oder verfassungsrechtliche Organisa­
tionsformen der Deutschen. Das erste in dem 
10. Jahrhundert allmählich aus dem fränkischen 
Reich entstandene deutsche Reich (zeitweise Heili­
ges Römische!> Reich) war eine zwischen Erbrecht 
und Wahlrecht schwankende -+ Monarchie, in der 
die einzelnen Partikulargewalten (z. B Österreich. 
Preußen) ständjg größere Bedeutung gewannen, so 
dass es sich schheßlich unter dem politischen Druck 
Napoleons (an dem 6.8.1806) m knapp 40 damit 
souveräne Einzelstaaten auflöste. Das zweite Deut­
sche Reich ( 1871-1945) war ein au„ 25 Staaten (des 
1815 als loser Staatenbund gcgrlindeten und 1866 
aufgelösten Deutschen Bundes ohne Österreich. 
Liechtenstein und Luxemburg) gebildeter -> Bun­
desstaat unter Führung Preußens und dem Bundesrat 
(Vertreter der Mitgliedstaaten). dem Präsidium (Kö­
nig von Preußen als Kaiser) sowie dem Reichstag 
(Parlament) als Organen. 1918/1919 wurde es unter 
Fortführung -.eines Namens und -.einer Identität 
Republik ( .. Weimarer Republik"'). Das 1e1tweise so 
genannte „dntte" (Deutsche) Reich ( 1933- 1945) 
war die Diktatur Adolf Hitler .... welche die gesamte 
bestehende Verfassung (-+Weimarer Reichsverfas­
sung ohne formale Abschaffung) teils rechtlich. rcils 
tatsächlich durch die totalitlire l lerrschaft der Natio­
nalso7ialistischen Deutschen Arbeiterpartei und 
ihres Filhrers ersetzte. Seitdem ist der Begriff D. R. 
aus politischen Rücksichtnahmen aufgegeben. Ge­
bietlich verkleinerte Nachfolge<,taaten waren die 
_. Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche 
Demokmtische Republik. d11: 1um 3.10.1990 der 
Bunde-.republik Deutschland beitrat. seitdem nur 
noch die Bundesrepublik. 
Lit Kiib/er, G„ DeuL'iche Recht ... gc,chichte. 6. A. 2005: 
Huber. E:„ Verfassungsrecht de~ Großdeutschen Rei­
ches, 2 A. 1939; Willoweit. D„ Deutsche Verf~sungs­
geschichte. 8. A. 2019 



Deutschland 

Deutschland ist die untechnische. aber sachlich 
einfachere Bezeichnung für dac; Staatsgebiet des 
-+ Deutschen Reiches (in den Grenzen des Jahres 
1937 vor dem Anschluss Österreichs von dem 
13.3.1938, der Einverleibung des Sudetenlands von 
dem 29.9.1938, der Einverleibung des Protektorats 
Böhmen und Mähren von dem 16.3. l 939, der Einver­
leibung des Memelgebiets von dem 22.3.1939 und der 
Einverleibung der Stadt Danzig von dem l.9.1939) 
sowie für die-+ Bundesrepublik Deutschland. 
LiL.: Kobler. G.. Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; DcuLSchlands Grenz.:n in der Ge­
schichte, hg. v. Demandr, A„ 3. A. 1993; Die Bundesre­
publik Deutschland. Staatshandbuch, 2014; m1gner. G„ 
Rechtsstandort Deutschland im Wettbewerb, 2017 

Deutschlandver tr ag ist der Vertrag zwischen 
Frankreich, Großbritannien, den Vereinigten Staaten 
von Amerika und der Bundesrepublik Deutschland 
von dem 26.5.1952 (überholt durch die abschließen­
de Regelung in Bezug auf Deutschland von dem 
12.9.1990). 
Lit.: DeuL~chlandvert.rng und Pariser Verträge. hg. v. 
Ti111111emu11111. H„ 2003 

Devise ist der Anspruch auf Zahlung in fremder 
-+ Währung gegen -+ Gläubiger an einem ausläncli­
schen Plat7 (z.B. Guthaben bei ausländischer Bank, 
i. w. S. auch auf fremde Währung lautender, im Aus­
land zahlbarer Wechsel oder Scheck). 
Lit.: Ebke, W. Internationales Devisenrecht, 1991; 
Schuh. G .. Entwicklung und Perspektiven des österrei­
chischen Devisenrechts, 1997 

Devolution (Abwälzung, Eintritt) ist der Übergang 
eines Rechtes von einer Person auf eine andere 
durch Abwält.ung bzw. Eintrill. 

Devolutionsrecht ist in dem Verwalcungsrecht das 
Recht der vorgesetzten-+ Behörde, in den Zuständig­
keitsbereich der ihr nachgeordneten Behörde fallende 
Angelegenheiten an sich zu t.iehen und selbst zu enL­
scheiden. Dieses Recht bedarf. falls die Zuständigkei­
ten gesetzlich geregelt sind. gesetzlicher Zulassung 
(z.B. § 145 GVG Staatsanwaltschaft). Sachlich ist 
seine Ausübung angebracht, wenn eine einheitliche 
Regelung oder eine sofortige Tätigkeit nötig ist oder 
Weisungen nicht befolgt werden. 
Lit.: Ebers. G., Devolution!.recht. 1906 

devolutiv (Adj.) abwälzend 

Devolutivellekt (Abwälzwirk:ung) ist die Wirkung, 
dass ein Rechtsstreit oder sonstiges Verfahren von 
einer Amtsstelle auf eine andere (höhere) Amtsstelle 
abgewälzt wird (L.. B. -+ Rechtsmittel, -+ Berufung, 
-+ Revision, --+ Beschwerde). 

Lit.: Kelling. J .. Der DevolutiveITckt im Verwultungs­
verfahren, 1976 

Dezentralisation (Aufgliederung) ist die Übertra­
gung der Aufgaben des-+ Staates auf Selbstverwal­
tungsträger (z.B. Gemeinde). Die D. ist von der 
--+ Dekooz.entration zu trennen und steht in Gegen­
satz zu der -+ Zentralisation. Sie führt zu mittelba­
rer-+ Staatsverwaltung. 
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Lit.: Schlifer. P., Zentralisation und DeL.emralisation. 
1982; Dezentralisierung und regionale Neugliederung 
in Mitteleuropa, hg. v. Ro.wr. S., 2003 

Dezernat (N.) Abteilung 

DGB -+ Deutscher Gewerkschaftsbund 

D•Hondlsches Höchstzahlverfahren ist in dem 
Wahlrechl das von dem Belgier Victor d'Hondt 
entwickelte Verfahren zu der Berechnung der Sitz­
verteilung in einem-+ Parlament, das - mindestens 
teilweise - nach dem -+ Verhältniswahlrecht ge­
wählt wird. Danach werden die Summen der auf die 
Parteien abgegebenen Stimmen (z.B. A 400000, B 
300000, C 200000) jeweils durch die Zahlen 1. 2, 3, 
4 usw. geteilt (also z.B. A 400000, B 300000, C 
200000, A 200000, B 150000, C LOOOOO, A 
133333, B 100000. C 66666 usw.) und die Parteien 
(, die nach durchgeführter Teilung tlie höchsten 
Zahlen erreicht haben.) erhalten in der Reihenfolge 
der Höch.-.tzablen die der Zahl ihrer Höchstzahlen 
entsprechende Zahl von Sillen (also bei 6 Sitzen 
erhält A 3 Sitze, B 2 Sitze, C 1 Sitz). Das d'Hondt­
sche Höchstzahlverfahren galt für die Bundestags­
wahlen bb 1985 ...... Hare-Niemeyersches Sitzz.utei­
lungsverfahren, Sainte-Lague-Scheperssches Sitzzu­
tei lungsverfahren 
Lit.: Genssler. G .. Das d'Hondlsche und andere Sitzver­
teilungsverfahren, 1984 

Diakon (Diener) ist in dem katholischen -+ Kir­
chenrecht ursprünglich eine Vorbereitungsstufe auf 
dem Weg zur Priesterschaft. jellt auch ein niederer 
kirchlicher Amtsträger, der predigen. taufen und die 
Kommunion erteilen kann, in dem evangelischen 
Kirchenrecht ein Gehilfe des Pfarrers oder sonstiger 
kirchlicher Angestellter (Erzieher, Hausvater. Kran­
kenpfleger). 
Lit.: Arbeitsvenragsrichtlinicn der Diakonie Deutsch­
land, hg. v. Jousse11, H./Sreuemagel. M., 2018 

Dialektik ist allgemein die Kunst der Gesprächsfüh­
rung und in einem engeren Sinn die eine Ausgangs­
position in Frage stellende und in der Synthese der 
Ausgangsposition und der Gegenposition eine Er­
kenntnis höherer Art zu gewinnen versuchende 
philosophische Methode. 
Lit.: Lay, R .. Dialektik für Manager, 2003 

Diäten (Art 48 III GG) sind Geldleistungen des 
-+ Staates an d.ie -+ Abgeordneten des -+ Parla­
ments. Sie sind eine angemessene, die Unabhängig­
keit sichernde Entschädigung und sollen insbeson­
dere die Aufwendungen und Unkosten ausgleichen. 
Sie sind Einkommen und daher steuerpflichtig, doch 
können sie in Gegensatz zu anderen Einkommen der 
meisten anderen Menschen in ihrer Höhe von den 
Abgeordneten (unmiuelbar brutto und mittelbar 
damit auch netto) durch entsprechendes Gesetz 
selbst bestimmt werden. 
Lit.: Urban. N .. Die Diätenfrage, 2003 

Dichotomie (des Strafrechts) (§ 12 StGB) ist die 
Zweiteilung der -+ Srraftaten in -+ Vergehen und 
-+Verbrechen.-+ Trichotomie 
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Didaktik (F.) Lehrlehre für Wissensvermittlung an 
Lehrende 
Lit.: Eickelberg. J., Didaktik für Juristen, 2017 

Dieb ist der Täter des -+ Diebstahls. 

Diebstahl (§ 242 StGB) ist die -+ Wegnahme einer 
-+fremden -+beweglichen -+Sache (-+Gewahr­
samsbruch) in der Absicht, sich oder einem Dritten 
dieselbe rechtswidrig zuzueignen (-+ Zueignungs­
absicht). Der D. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist 
strafbar. Ein besonders schwerer Fall des Diebstahls 
liegt in der Regel (Regelbeispiele) in den in 
-+ § 243 StGB (Strafzumessungsregel, str.) genann­
ten Fällen vor (z.B. Einbruch, Einsteigen, Verwen­
dung von Nachschlüsseln, D. aus einer Kirche, D. 
einer Handfeuerwaffe usw.). Der besonders schwere 
D. wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
zehn Jahren bestraft. Räuberischer D. (§ 252 StGB) 
ist der D„ bei dem der auf frischer Tat betroffene 
Täter gegen einen Menschen -+ Gewalt verübt oder 
-+ Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 
oder Leben anwendet, um sich in dem Besitz des 
gestohlenen Gutes zu halten. D. und Unterschlagung 
gegenüber einem Angehörigen, Vormund. Betreuer 
oder jemandem, der mit dem Täter in häuslicher 
Gemeinschaft lebt, sowie grundsätzlich auch D. und 
Unterschlagung geringweniger Sachen sind -+ An­
tragsdelikt(§§ 247. 248a StGB). 
Lit.: Jäger, C.. Diebstahl nach dem 6. Strafrechtsände­
rungsgesetz. JuS 2000. 651; Meister, S„ Die Zueig­
nungsabsicht beim Diebstahl. 2003; Schramm, E„ 
Grundfälle zum Diebstahl, JuS 2008. 678 

Dienst ist die Tätigkeit eines Menschen für einen 
anderen. Auswärtiger D. ist die Diensttätigkeit in 
dem Bereich der auswänigen Angelegenheiten, 
ijffemlid1er D. die Diensttätigkeit für juristische 
-+ Personen des öffentlichen --. Rechtes, die vor 
allem in den Beamtengesetzen und in Tarifverträgen 
näher geregelt ist. In dem Schuldrecht wird zwj­
schen dem selbstä11dige11 D. und dem w1selbs1ändi­
gen D. (-+Arbeit) unterschieden, wobei es auf die 
persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit (Wei­
sungsgebundenheit, Eingliederung in einen Betrieb) 
bzw. Unabhängigkeit ankommt. 

Lit.: Mi11z, 11./Con:.e. P., Recht des öffentlichen Diens­
tes. 7. A. 1998; Grau. U./Schmidr-Bremme, G .. Gesetz 
über den Auswärtigen Dienst. 2. A. 2004 

Dienstaufsicht ist in dem Verwaltungsrecht die 
-+Aufsicht der vorgesetzten -> Behörden und der 
Dienstvorgesetzten über die nachgeordneten Behör­
den und Amtswalter. Sie ist notwendiger Bestandteil 
eines hierarchisch-bürokratischen Verwaltungsauf­
baus. Sie ermöglicht die Beobachtung. Anleitung 
und Beanstandung einer Tätigkeit (z.B. wegen 
Nichtbeachtung einer gesetzlichen Vorschrift). die 
Anweisung zu einer Tätigkeit sowie die ersatzweise 
Vornahme. Wegen einer schuldhaften Pflichtverlet­
zung ist ein Disziplinarverfahren möglich. Der 
Amtsträger kann gegenüber dienstaufsichtlichen 
Maßnahmen des Vorgesetzten grundsätzlich nur 
--. Gegenvorstellung und -+Beschwerde bei dem 
Dienstvorgesetzten (-+ Dienstaufsichtsbeschwerde) 
erheben, nicht dagegen -> Anfechtungsklage. 

Dienstgeheimnis 

Lit.: J1111g L1111dberg-Höll'e, B .• Der verwaltungsgericht­
liche Rechtsschutz, J 992 

Dienstaufsich tsbeschwerde ist die formlose, frist­
freie, außergerichtliche -+ Beschwerde (Aufsichts­
beschwerde) über das persönliche Verhalten eines 
Amtsträgers bei der übergeordneten, die -+ Dienst­
aufsicht ausübenden -+ Behörde, um diese zu einer 
Prüfung und Abhilfe zu veranlassen. Die D. kann 
von jedermann erhoben werden, ist unabhängig von 
einem fonnellen -+ Rechtsbehelf und verspricht 
angesichts des defensiven Zusa.nunenhalts der Ver­
walmng gegenüber dem Bürger nur ziemlich selten 
Erfolg. Nach An. 17 GG ist uie angesprochene 
Behörde grundsätzlich zu Entgegennahme, Befas­
sung und Beantwortung. nicht aber zu Begründung 
und zu Abhilfe verpflichtet. 
Lit.: Becker-Kai·a11. l„ Die Dienstaufsichtsbeschwerde, 
(in) Der öffentliche Dienst 53 (2000), 273 

Dienstbarkeit (Servitut) ist das beschr'Jnkte dingli­
che-+ Recht an einer-+ Sache(§§ 1018ff. BGB). 
das den -+ Eigentümer der Sache zugunsten des 
Berechtigten in einzelnen Beziehungen in der Be­
nutzung der Sache oder in der Ausübung seiner 
Rechte beschränkt. D. isl die -+ Grunddienstbarkeit 
(an Grundstücken zugunsten des jeweiHgen Eigen­
tümers. z.B. Wegerecht), der -+ Nießbrauch (an 
Sachen, Rechten oder einem Vermögen) und die 
beschränkte persönliche D. (an einem Grundstück, 
§ J 090 BGB, nicht übertragbar). Die D. steht als 
(beschränktes) dingliches Recht in Gegensatz zu 
schuldrechtJichcn Rechten wie etwa der-+ Pacht. 

Lit.: Trube. C.. Sicherungsdienstbarkeit, 2001: Ahrens, 
C., Dingliche Nutzungsrechte. 2. A. 2007 

Dienstbezug ist der einem -+ Beamten auf Grund 
des ihm verliehenen -+ Amtes in dienstrechtlichem 
Sinne (Dienstgrad) zustehende regelmäßige Geldbe­
zug. Die in dem Bundesbesoldungsgesetz näher 
geregelten Dienstbezüge bestehen aus -+ Grund­
gehalt (je nach Besoldungsgruppe und Dienstalters­
stufe). Leistungsbezügen für Professoren usw„ 
Familienzuschlag, Zulagen, Vergütungen und Aus­
landsdienstbezügen (§ 1 n BBesG). Sie sind nicht 
Entgelt für geleistete Dienste, sondern sollen dem 
Beamten (einschließlich seiner Familie) einen an­
gemessenen, amtsgemäßen Unterhalt sichern 
(-+ Alimentationstheorie). 

Diensteid (§ 38 BeamtStG) ist der von einem 
-+ Beamten bei Dienstantritt zu leistende --. Eid. 
Dem entspricht für den Richter der Eid nach § 38 
DRiG. In bestimmten Fällen genügt statt des 
Diensteids ein-+ Gelöbnis. 
Lit.: Sawn, G .. Der Eid des Beamten, Dbs. jur. MUnster 
1974 

Diensterfindung -+ Arbeitnehmererfindung 

Dienstflucht -+ Fahnenflucht 

Dienstgeheimnis (§ 353b StGB) ist die Pflicht zur 
Geheimhaltung dienstlicher Angelegenheiten der 
Beamten. Die Verletzung des Dienstgeheimnisses 
(z.B. durch Mitteilung eines Polizeibeamten an 



Dienstherr 

einen Bekannten, dass in einem Datensystem über 
den Bekannten keine Einrragung vorliegL, 1.w.) wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mil Geldstra­
fe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
Lit.: Ba1ws;,ak, B., Der Schutz von geheimen lnforma­
Lionen. 2004 

Diens therr eines -+ Beamten ist die juristische 
-+ Person des öffentlichen Rechts (mit Personalho­
heit). der gegenüber seine Rechte und Pflichten aus 
dem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treuever­
hältnis bestehen. Dies sind Bund, Länder, Gemein­
den, Gemeindeverbände und sonstige Körperschaf­
ten, Anstalten und Stittungen des ölfenU1chen 
Rechts, welche die Dienslherrnfähigkeit haben oder 
durch Gesetz, Rechtsverordnung oder Satzung er­
halten. Von dem Dienstherrn ist der -+ Dienstvor­
gesetzle zu umerscheiden. der den Dienstherrn viel­
fach vertritt. 
Lit.: Lecheler, H.. Die Personalgewalt öffentlicher 
Dienstherren, 1977 

Dienstleistung ist die Leistung von Diensl. 
Lit.: McD011ald, K., Der Begriff der Dienstleistung. 
2001; Bruhn, M., Dienstleistungsinnovalionen, 2004; 
Personaldienstleistungen, hg. v. Reufels, M. u. a., 2. A. 
2018 

Dienstleistungsfreiheit ist die Freiheit eines Dienst­
leistenden (z.B. Versicherer, Bauunternehmer, Frei­
berufler). seine Tätigkeit vorübergehend in dem 
Staat (der Europäischen Union) aus:wüben, in dem 
die Leistung erbracht wird. Die D. ist eine der Frei­
heiten der Europäischen Union (Art. 56 ff. AEUV). 
Thre Verletzung is1 Verletzung europäischen Rechts. 
Lit.: Rolshove11, M„ Beschränkungen des freien Dienst­
leistungsverkehrs, 2002; Europäische Dienslleistungs­
rich1linie, hg. v. Schlachter, M. u.a., 2008; Calliess, C.I 
Korte, S .. Dienstleistungsrecht in der EU, 2011 

Dienstleistungsmarke -+ Marke 

Dienstmann isc in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht der durch Dienst bei einem adligen Herrn 
selbst allmählich in den -+ Adel aufsteigende Un­
freie. 

Dienstrecht ist das den -+ Dienst betreffende Recht. 
in dem öffcnLlichen RechL also das Recht der 
--> Beamlen, der -+ Angestelllen und der -> Ar­
beiter in dem öffentlichen Dienst und in dem Prival­
recht das Dienstvertragsrecht und das 
-+ Arbeitsrecht. 
Lit.: Wichmami, M„ Öffentliches Dienstrecht, 8. A. 2017 

Dienst<;iegel ist in dem Verwaltungsrecht das von 
einer -+ Behörde auf amtlichen Urkunden zu dem 
Nachweis der Echlheil neben der Umerschrift ver­
wendete Siegel. 
Lit.: Stelkens, V .• Vom Dienstsiegel zur elektronischen 
Signatur. 2003 

Dienstvereinbarung(§ 75 BPersVG) ist die öffent­
lich-rechtliche Vereinbarung (Vertrag. scr.) zwischen 
einer Dienststelle und der Personalvertrelung über 
eine bestimmte soziale Angelegenheil. 
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Lit.: Walremiarm, R„ Arbeitsrecht, 20. A. 2021; Wiil-
1ermar111, F., Dienstvereinbarungen von A-Z, 4. A. 2005 

Dienstvergehen eines -+ Beamten (§ 77 BBG) ist 
die schuldhafte Verletzung einer Dienstpflicht sowie 
jedes außerdienstliche Verhalten, das in besonderem 
Maß geeignet isL, Achtung und Vertrauen in einer für 
sein Amt und das Ansehen des Beamtentums be­
deutsamen Weise zu beeinträchtigen (z.B. unehren­
haftes Schuldenmachen, Leugnen der Angriffe 
Deutschlands auf Polen, lnzweifelziehen der Juden­
verfolgung). 
Lit.: Els, S.. Die disziplinarrechtliche Ahndung von 
Dienst vc1gchc11, 1992 

Dienstverhältnis ist das -+ Dienste betreffende 
-+ Rechtsverhältnis. ln dem-} Privatrecht ist das D. 
ein -+Schuldverhältnis (-+Dienstvertrag, Arbeits­
vertrag). wobei sich ein als freies D. begründetes 
Anstellungsverhältnis eines Vorstandsmitglieds bei 
Verlust der Organstellung nicbt ohne Weiteres in ein 
Arbeitsverhältnis umwandelt. In dem -+ Verwal­
tungsrecht ist das _. Bcamtenverhä1u1is ein beson­
deres Dienst- und Tre11everhälr11is. für das besondere 
Regeln gelten. 
Lit.: Anders. F.. Da~ Recht der freien Dienste. 2001; 
Walterma1111. R„ Arbeiti.rccht, 20. A. 2021 

Dienstverscbaffuogsvertrag ist der -+ Vertrag, 
durch den sich jemand verpfüchtet, einem anderen 
die -+ Dienste eines Dritten zu verschaffen. 

Dienstver trag (§§ 611 ff. BGB) ist der gegenseitige 
- Vertrag. in dem sich der eine Teil (Dienstver­
pflichteter, Dienslnehmer) zu der Leistung von ver­
einbarten DiensLen irgendeiner An. der andere Teil 
(Dienstberechtigter, Dienstherr) zu der Entrichtung 
der vereinbarten Vergütung verpflichtet. Besonderer, 
weitgehend außerhalb des Bürgerlichen Gesetz­
buchs geregelter Unterfall des Dienstvertrags ist der 
-+ Arbeitsvertrag. In Gegensatz zu dem -+ Werk­
vertrag kommt es bei dem D. auf einen Erfolg nicht 
an. Der D. ist Konsensualvertrag. Er endet rechtstat­
sächlich vor allem durch -+ Kündigung sowie Errei­
chen einer Altersgrenze. 
Lit.: Waftermann, R., Arbeitsrecht. 20. A. 2021; Till-
111a1111s, K., Strukturfragen de.~ Dienstvertr'.iges. 2007 

Diens tvorgesetzter -. Vorgesetzter 

dies (lat. [M.]) Tag, Termin 

Dies (M.) interpeUat pro homine (der Termin 
mahnl an Stelle des Menschen) (§ 286 lJ Nr. 1 
BGB) ist die Regel, da~s der--> Verzug (Schuldner­
verzug) außer durch -+ Mahnung auch dadurch 
eintritt, dass für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist und der Schuldner nicht zu 
der bestimmten Zeit leistet. 
Lit.: Liebs. D .. Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007 

Differenz (F.) Unterschied 

Differenzgeschäft (§ 764 BGB, an dem 21. Juni 
2002 zu Gunsten des Börsengesetzes aufgehoben) 
war der -+ Vertrag über die Lieferung von Waren 
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oder Wertpapieren, der nur in der Absicht geschlos­
sen wird, dass der Unterschied zwischen dem ver­
einbarten Preis und dem Börsenpreis und Marktpreis 
der Lieferungszeit von dem verlierenden Teil an den 
gewinnenden Teil gezahlt werden soll. 
Lit.: Allmendinger. S., Börsenterm.in- und Differenzge­
schäfte, 1998 

Differenzierung (F.) Unterscheidung 

Differenzierungsklausel ist die als unzulässig an­
gesehene Klausel von -+ Tarifverträgen, die den 
Arbeitgeber verpflichtet. den tarifgebundenen 
-+ Arbeitnehmern höhere Leistungen zu gewähren 
als den nicht tarifgebundenen bzw. tarifvertragliche 
Leistungen überhaupt nur an organisierte Arbeit­
nehmer t.u erbringen. 
Lit.: Leve111is, G., Tarifliche Differenzierungsklauseln. 
1974 

Differenztheorie ist die von der Verrechnung aus­
gehende Theorie des -+ Schadensersatzes bei von 
dem Schuldner zu vertretender -+ Verletzung einer 
Gegenseitigkeitsptlicht. Nach ihr entfällt die Ver­
pflichtung des Gläubigers zu der Gegenleistung und 
kann der Gläubiger die Differenz zwischen dem 
Wert der unmöglich gewordenen Leistung und sei­
ner Gegenleistung verlangen. Dies entspricht seinen 
Interessen dann, wenn er seine Leistung nicht 
erbringen möchte. 
Lit.: Kaiser. D., Rückkehr zur strengen Differenzme­
thode, NJW 2001, 2525; Mamhe, U., Der Schauen. FS 
Musielak. H., 2004, 357 

Digesten (F. PI.) (Durchgearbeitetes) (oder -+ Pan­
dekten) sind ein unter dem oströmischen Kaiser 
Justinian 530/533 verfertigres. juristische Literatur 
(9142 Auszüge aus mehr als 200 Schriften 39 klas­
sisch-römischer Juristen) exzerpierend kompilieren­
des Gesetz oder Gesetzbuch. Die durch eine einzige 
vollständige (Florentiner) Handschrift dem Mittelal­
ter erhaltenen D. sind ein Teil des durch die Rezep­
tion von grundlegender Bedeutung für das deutsche 
und europäische RechL gewordenen, (seil 1583 so 
genannten) --. corpus (lat.) iuris civilis. Sie sind in 
50 - meist Privatrecht enthaltende - Bücher mit 
mehreren Titeln, Fragmenten (Jcges) und Paragra­
phen gegliedert (z. B. 24. 3, l, 2 = Buch 24, Titel 3, 
Fragment l, Paragraph 2). 
Lit.: hllp://www.koeblergerhard.de/Fontes/.htm; Söllne1; 
A .. Römische Rechtsgeschichte. 5. A. 1996; Dolezalek, 
G„ Vert.eichnis der Handschriften zum römischen Recht 
bis 1600. l 972: Meincke. P.. Die Florentina. JuS 1990. 
513; Köbler. G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Diktatur ist die Staatsform. in der die Herrschafts­
gewalt ausschließlich und uneingeschränkt einem 
Einzelnen oder einer Gruppe zusteht. Sie bildet den 
Gegensatz zu der --. Demokratie. Sie neigt zu 
Machtmissbrauch (Tyrannei), weshalb Machrwech­
sel grundsätzlich vorteilhaft ist. 
Lit.: Zippelius. R .. Allgemeine Staatslehre, 17. A. 2017 

dilatorisch (Adj.) aufschiebend 

dilator ische Einrede-+ Einrede, dilatorische 

Diplom-Wirtschaftsjurist (FH) 

Diligentia (lat. [F.] SorgfaJt) ist in dem nachklassi­
schen römischen Recht die (rechtmäßige) Anforde­
rung an den Schuldner bei der Erfüllung seiner Ver­
pflichtungen. 

Diligentia (F.) quam in suis ([lat.] Sorgfalt wie in 
eigenen Angelegenheilen) ist das Maß von 
-+ Sorgfalt, wie es der Gesetzgeber in einigen Son­
derfällen für den Schuldner einschränkend festgelegt 
hat (z.B. §§ 690, 708, 1359 BGB). Dadurch wird 
der Schuldner besser gestellt als bei der regelmäßi­
gen Verschuldenshaftung. Er wird allerdings von der 
Haftung wegen grober -+ Fahrlässigkeit nicht be­
freit, mag er auch seine eigenen Angelegenheiten 
grob fahrlässig besorgen. 
Lit.: Knolle, E .. Das Haftungsprivileg der eigenüblichen 
Sorgfalt, L999 

Ding (Zeit, Versammlung) isl in dem germanischen 
und mittelalterlichen deutschen Recht die -+ VoUcs­
versamrnlung (bzw. Gerichtsversammlung), auf der 
auch über Streitigkeiten entschieden wird. Die Be­
deutung Sache (körperlicher Gegenstand) hat sich 
erst später entwickelt. Das D. kann geboten (beson­
ders festgesetzt) oder ungeboren (echt, zur rechtmä­
ßigen Zeit stattfindend) sein. 

dinglich (Adj.) einen körperlichen Gegenstand 
betreffend 

dingliches Recht-+ Recht, dingliches 

Diözese isl in dem katholischen --. Kirchenrecht (in 
antiker Tradition) das einem Bischof unterstehende 
Territorium. Es ist ein Teil der Kirchenprovinz. Es 
gliedert sieb in unterschiedlich viele Dekanate und 
Pfarreien. 

Diplom (Zweifaltiges, Urkunde) ist die-+ Urkunde, 
durch die ein akademischer -+ Grad bezeugt wird, 
sowie dieser Grad selbst (z.B. Diplomingenieur). 

Diplom at ist der höhere -t Beamte des auswärtigen 
-+ Dienstes. 

Diplomatik (F.) Urkundenlehre 

diplomatisch (Adj.) Urkunden betreffend, geschickt 

diplom atische Beziehung -+ Beziehung, diploma­
tische 

Diplomjurist ist der (nur) durch ein Diplom. (nichl 
auch durch das Bestehen der Staatsprüfung) ausge­
wiesene Jurist. 

Diplom-Rechtspfleger ist der seit 1983 den Absol­
venten der Rechtspflegerprüfung verliehene akade­
mische Grad. -+ Rechtspfleger 

Diplom-W irtschaftsjuris t (FH) ist der an einer 
Fachhochschule ausgebildete. wirt~chaftsrechtlich 
ausgerichlete - Jurist. dem das Bestehen der ersten 
juristischen Staatsprüfung bzw. Prüfung als Qualifi­
kation fehlt. 
Lit.: Abel, R .• Der Diplom-Wirtschaftsjurist (FH), NJW 
1998.3619 



direkt 

direkt (Adj.) unmiuelbar 

direkte Stellvertretung-+ Stellvenretung, direkte 

direkte Steuer-+ Steuer, direkte 

direkter Verbot<iirrtum -+ Verbotsirrtum, direkter 

direkter Vorsatz _. Vorsatz, direkter 

Direkterwerb ist der Erwerb eines Rechtes ohne 
vorherigen Erwerb einer nur vermittelnden Person 
(z.B. des Veräußerers einer Anwa11schaft). 
-+ Durchgangserwerb. 

Direktionsrecht (Weisungsrecht) ist das Recht des 
-+ Arbeitgebers zu der Leitung der -+ Arbeit durch 
Erteilung von -+ Weisungen an die Arbeitnehmer in 
dem Rahmen von _. Geseu, (guten Sinen). Vertrag 
und -+ Betriebsvereinbarung. 
Lit.: Wnltennonn. R., Arbeitsrecht. 20. A. 2021; Me111-
:.el. T.. Die Änderung von Arbeitsbedingungen, 2003 

Direktmandat(§ 5 BWG) ist die (nach dem Mehr­
heitswahlrecht) durch die (in dem Verhältnis aller 
jeweiligen Bewerber) meisten Erststimmen (:t. B. A 
10000 Stimmen, B 9000, C 8000 usw.) in einem 
Wahlkreis erlangte Stellung als -+ Abgeordneter. 

Direktversicherung (§ 4b EStG) ist die durch den 
Arbeitgeber als Versicherungsnehmer auf das Leben 
des Arbeitnehmers (Versicherten) mit einem Versi­
cherer abgeschlossene private -+ Lebensversiche­
rung. Sie ist ein Vertrag :wgunsten Dritter. Die Prä­
mie ist eine steuerrechtlich sofort abzugsfähige 
Betriebsausgabe. 
Lit: Keller. M./Bwtler. A., Einführung in die betriebli­
che Altersversorgung, 10. A. 2021 

DIRO (F.) Deut~che und internationale Rechtsan­
waltsorganisation 

Disagio ([N.I Abschlagsgeld) ist der Betrag, um den 
ein tatsächlich ausgegebenes _. Darlehen oder eine 
sonstige tatsächliche Auszahlung geringer ist als -
abgesehen von den Zinsen - der Nennbetrag, den 
der Schuldner zurückzahlen muss. 

LiL: Rodi11. A .• Disagio. Diskont und Damnum im Ein­
kommensteuerrechl, 1988 

Diskont ist der bei der Beg.ründung einer zu einem 
späteren Zeitpunkt fälligen -+ Forderung vorweg 
von dem Nominalbetrag abgezogene Zinsbetrag. 
Insbesondere wird ein -+ Wechsel diskontiert, in­
dem er von einer Bank schon vor ..... Fälligkeit zu 
einem um den D. erniedrigten Betrag gekauft wird. 
Die Bank kann ihrerseits den Wechsel entsprechend 
weiter an die Bundesbank verkaufen (Redfakontie­
ruug). -+ Basiszinssatz 
Lit.: Rodin. A.. Disagio, Diskont und Damnum im Ein­
kommensteuerrecht, 1988 

Diskriminierung (F.) (Abscheidung. Schlcchterma­
chung, Schlcchterstcllung) ist die unterschiedliche 
Behandlung von Personen in gleicher Lage ohne 
sachliche und vernünftige Rechtfertigung (z.B. 

lLO 

Abhängigmachung einer Straßenbauauftragsertei­
lung von einer Tariftreueerklärung, Nichtbe1iick­
sichtigung früherer Dienstzeiten eines Beamten bzw. 
ordentlichen Universitätsprofessors in Deutschland 
durch Österreich trotz Zugehörigkeit beider Staaten 
zu der Europäischen Union). 
Lit.: Schiek. D.. Differenzierte Gerechtigkeit, 2000; 
Thiisi11g, G .. Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz, 
2007: Leh11er. R .• Diskriminierungen im allgemeinen 
Privatrecht als Grundrechtsproblem, JuS 2013, 410; 
Payandeh, M., Rechtlicher Schutz vor rassislischer 
Diskriminierung. JuS 2015, 695 

Diskurs (M.) Erönerung 
Lit.: Volkma1111. U., Einführung in die Diskurstheorie 
des Rechts. JuS 1997, 976 

Dispens (M.) ..... Befreiung 
Lit.: M1ifJg1111g, R .. Der Dispens, 1964; Becker, C., Der 
Steuererlass. 2003 

Displaced Person (DP) -+ Ausländer. nicht an dem 
Ort Beheimateter 

Disposfüon (F.) Verfügung, Herrschafügewalt 

Dispositionsmaxime (->Verfügungsgrundsatz. 
-+ Parteibetrieb, -+ Parteiherrschaft) ist der Grund­
satz, dass die Parteien eines Rechtsstreits die Herr­
schaftsgewalt über das -+ Verfahren haben. Danach 
können die Parteien über den _. Streitgegenstand 
sowie den Gang und den Inhalt des Verfahrens ver­
Higen (z.. B. durch Klage, Rechtsmittel, Rücknahme, 
Vergleich, Anerkenntnis. Verzicht. Versäumnis). Die 
D., die in Gegensntz zu der-+ Offizialmaxime steht, 
gilt in dem - Zivilprozess. 
LiL: Da111rc111, J., Die EntwickJung einzelner Prozess­
maximen. 1975 

dispositiv (Adj.) (durch Beteiligte gegenüber dem 
allgemeinen Recht) abänderbar 

dispositives Recht -+ Recht. dispositives 
Lit.: Tassilw~. A .. Dispositives Recht und Rechtswahl­
freiheit, 2004 

Disputation (Streitgespräch) ist in dem Rahmen 
einer -+ Promotion die nach einzelnen Promotions­
ordnungen nötige öffentliche Verteidigung der The­
sen der Doktorarbeit durch den Doktoranden. 
Lit.: Köble1; G., Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007 

Dissens ([M.j §§ 154 f. BGB) ist der Einigungs­
mangel bei dem Vertragsschluss (, der nicht vorliegt 
bei bloßer falscher gemeinschaftlicher Bezeichnung. 
falsa demonsu·atio). Solange die Parteien sich nicht 
über alle Punkte eines -+ Vertrags geeinigt haben. 
über die eine Vereinbarung getroffen werden soll 
(offener D.). ist in einem Zweifel der Vertrag nicht 
geschlossen(§ 154 1 BGB). Die letzte Willenserklä­
rung einer Partei ist dann nur ein neuer -+ Antrag 
(§ 150 II BGB), der für die Entstehung eines Ver­
trags noch angenommen werden muss. Glauben die 
Parteien entgegen der Wirklichkeit sich geeinigt zu 
haben (verstecf..1er D.), so hängt die Rechtsfolge von 
der Bedeutung des betroffenen Sachpunkts ab. Ist er 
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unwesentlich. so kommt ein Vertrag zustande und 
wird durch sachgemäße Ergänzung vervollständigt. 
Ist der unerkann1 nicht geregelte Sachpunkt wesen1-
lich (z. 8. Höhe des Kaufpreises. Nennung eines 
Mitarbeiters eines Buchel. als Mi1verfasser. Überar­
beitung eines Manuskript~ durch unbekannte Dritte), 
so kommt ein Vertrag nicht zustande (§ 155 BGB). 
Beruht der versteckte D. auf -t Verschulden einer 
Partei, so hat diese der anderen den -t Vertrauens­
schaden zu ersetzen. 
Li1.: Lee. 8.. Voraussetzungen der Bindungswirkung 
vertraglicher Einigung, 1999 

Disser tation (Erörterung) ist in dem Rahmen des 
Promotionsverfahrens die schriftliche wissenschaft­
liche Arbeit (Doktorarbeit). Sie soll zeigen, das~ der 
Verfasser zu einer neue Erkenntnisse bewirkenden 
selbständigen Stellungnahme in einer wissenschaft­
lichen Einzelfrage befähigt ist. Sie erfordert (in der 
Rechtswissenschaft bei disziplinierter Tä1igkeil) 
durchschnittlich (wohl mindestens) den Arbeitsauf­
wand eines Arbeitsjahrs. 
Lit.: Köhler. G .• Wie werde ich Jurist?. 5. A. 2007; 
Möllers, 7:, Die Veröffentlichung der Dissertation, JuS 
2002.515 

Distinktion (F.) Unterscheidung 

Disziplin (F.) Schule, Erziehung, Zwang 

disziplinar (Adj.) Disziplin betreffend 

Disziplinarger icht (§§ 45ff. BOG) ist (ab 31.12. 
2003) das Verwallungsgericht. 
Lit.: Bauschke. H„ Bundesdisziplinargesetz. 2003 

Disziplinarmaßnahme ist die als Rechtsfolge von 
-+Dienstvergehen zulässige Maßnahme. Diszipli­
narmaßnahmen sind nach § 5 Bundesdisziplinarge­
setz (BOG) der -+ Verweis, die -t Geldbuße (bis zu 
der Höhe der -t Dienstbezüge eines Monats), die 
Kürzung der Dienstbezüge (bis höchstens zu einem 
Fünftel und höchstens 3 Jahren), die Zurückstufung 
{-t Versetzung in ein Amt derselben Laufbahn mil 
geringerem Endgrundgehalt), die Entfernung aus 
dem Bearntenverhä!Lnis (Entfernung aus dem 
Dienst). die Kürzung des Ruhegehalts und die Aber­
kennung des Ruhegehalts. 
Lit.: Bauschke. H., Bundesdisziplinargesetz, 2003 

Disziplinarrecht ist das Recht der Maßnahmen 
gegen -+ Dienstvergehen. Es ist Teil des Verwal­
tungsrechts. nicht des Strafrechts, weshalb Diszipli­
narma~nahmen nicht dem Grundsatz -+ ne bis m 
idem unterfallen. Das materielle D. legt -+ Dienst­
vergehen und -+ Disziplinarmaßnahmen fest, das 
formelle D. das Disziplinarverfahren durch den 
-+ Dienstvorgesetzten bzw. das Verwaltungsgericht 
(Kammer für Dis1iplinarsachen). Oberverwallungs­
gericht (Senat für Disziplinarsachen) und Bundes­
verwaltungsgericht. 
Lit.: Moll, E„ Das neue Disziplinarrecht. 2002; Schmie­
mann, Disziplinarrecht des Bundes und der Länder 
dargestellt am Bundesdisziplinargesetz. 2015 

Diversion (Umleilllng) ist die neueren kriminalpoli­
tischen Tendenzen entsprechende Bestrebung, offi-

Doctor 

zielle und damit s1renge. vielfach stigmatisierende 
Reaktionen (Strafen) auf abweichendes Verhalten 
durch schwächere Reaktionen zu ersetzen (z.B. 
Gespräche, Weisungen). 
Lit.: löhr-Miiller. K., Diversion durch den Jugendrich­
ter, 2001 

Dividende ([F.] Zuvertcilendes) (§§ 58 ff. AktG) ist 
der in Prozenten ausgedrückte Anteil des 
-+ Aktionärs an dem jährlichen Bilanzgewinn der 
-t Aktiengesellschaft. Die absolute Höhe der D. 
bestimmt sich nach dem Verhältnis der Aktiennenn­
beträge. Der mit dem Beschluss der Hauptversamm­
lung über die Gewinnverwendung entstehende An­
spruch auf Auszahlung der D. wird in dem Gewinn­
anteilsschein (Talon, Erneuerungsschein) verkörpert. 
Die steuerrechtliche Bevorzugung von Einkünften 
aus Dividenden einer Gesellschaft mil Sitz in einem 
bestimmten Mitgliedstaat der Europäischen Union 
verletzt europäisches Recht. 
Lit.: Leinekugel, M .. Die Sachdividende, 2001 

DNA [engl.] desoxyribonuclein acid (N.) 

DNA-Analyse (Untersuchung der Desoxyribonuk­
leinsäure bzw. des [engl.] desoxyribonuclein acid 
aus dem menschlichen Zellkern) ist in der Krimino­
logie die Verwertung des Genmusters eines Lebewe­
sens. Die DNA-Struktur (genetischer Fingerabdruck) 
kann mit Hilfe der Molekularbiologie durch spezielle 
Gensonden als individuelles, unter 100 Milliarden 
Mitteleuropäern nur einmal zu erwartendes, bei 
eineiigen Zwillingen aber identisches, schwarz­
weißes S1reifenmuster sichtbar gemacht werden 
( 1984 erkannt, erstmals in Großbritannien 1988 bei 
der Spurensicherung eines Vergewaltigungstäters 
angewandt, vergleichbar ist der Umfang des geneti­
schen Codes eines Menschen mit einem etwa eine 
Million Seiten umfassenden Buch, in dem jeder 
größere Satz nur einmal erscheint). (Technisch wer­
den Zellen aufgelöst, Eiweiße und Fette von dem 
Zellkern getrennt. wird die isolierte Desoxyribonuk­
leinsäure vervielfältigt, werden nicht codierende 
Abschnitte auf dem Molekülstrang der Säure be­
trachtet, für ein Merkmaisystem meist fünf Werte­
paare erstellt und in ihrer unterschiedlichen Länge 
sichtbar gemacht, wobei praktisch eine einzige Kör­
perzelle als Untersuchungsgrundlage genügen wür­
de.) Nach dem DNA-Jdentitätsfeststellungsgesetz 
(7.9.1998) sind Entnahme von Körperzellen und 
Speicherung der Tdentifizierungsmuster nur bei 
Straftaten von erheblicher Bedeutung (Verbrechen, 
Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, 
gefährliche Körperverletzung. Diebstahl in beson­
ders schwerem Fall, Erpressung, nicht z.B. bei An­
stiftung zu gefährlicher Körperverletzung) zulässig. 
Daneben gellen für die körperliche Untersuchung 
eines Beschuldigten und die molekulargenelische 
Untersuchung des Materials die §§ 81 a, 81 e StPO. 
Lit.: Broderse11, K.IA1L~li11ger; K./Rolj. 8„ DNA-Analyse 
und Strafverfahren, 2003; Marker/. L., Die forensische 
DNA-Phänotypisierung, 2020 

Doctor (Dr.) (Lehrer) ist der - in dem Mittelalter 
über baccalaureus und magister stehende - bedeu­
tendste akademische -+ Grad. Er wird auf Grund 



Doktor 

eines Promotionsverfahrens von einer promotions­
berechtigten Hochschule erteilt Er wird nach Fä­
chern unterschieden (z.B. flat.] doctor iuris [mrius­
que] Doktor der fbeiden, d. h. weltlichen und 
geistlichen] Rechte). Er darf grundsärzlich erst nach 
(dem Druck der ...... Dissertation und) der Aushändi­
gung der Promotionsurkunde geführt (vgl. § l 32a 
StGB), aber in der Anrede an den Betroffenen durch 
Drille bereits vorher verwendet werden. Der Grad 
des D. kann auch ehrenhalber verliehen werden 
(Dr. h. c., Ehrendoktor). 
Lit.: Kahler. G., Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007: 
K11lik, J., Der Entziehungsgrund Unwürdigkeit, 1996; 
Knigge-J/lner. H.. l)er Weg .wm UoktortJtcl, 2002; 
Beyerbach. H„ Die juristische Doktorarbeit, 2. A. 2017 

Doktor (M.) Lehrer, Arzt 

Doktorand ist der mit dem Ziel des Erwerbs des 
akademischen Grades eines ...... doctor eine wissen­
schaftliche Arbeit erstellende Mensch 

Doktorgrad ...... doctor 

Doktorprüfung ...... Disputation, Promotionsverfah­
ren, Rigorosum 

Doktrin (F.) Lehre. programmatische Festlegung 

Dokument (N.) Beweis, Urkunde 
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dolus (M.) malus {lat.) Arglist 

dolus (M.) subsequens (lat.) nachträglicher Vorsatz 

Dom (M.) Kathedrale, Bischofskirche 

Domain ist der die numerische Adresse in dem 
Internet filr Menschen (leichter) handhabbar ma­
chende (meist in Buchstaben ausgedrückte) Name 
einer Person oder Einrichtung (z. B. koebler­
gerhard.de). Für die Vergabe einer D. mit der En­
dung .de ist die Vergabestelle ...... Denic e. G. in 
Frankfurt am Main zuständig. Bei einem Streit um 
eine D. gelten namensrechtJiche und markenrechtli­
che Grundsätze, so dass an sich der Prioritätsgrund­
satz entscheidet. aber doch z.B. ein Einzelner mit 
dem Namen Shell die D. shell.de dem überragend 
bedemenden Unternehmen Shell überlassen muss. 
so dass dieses von dem unbefug1en Benutzer Unter­
lassung verlangen kann (anders bisher bgh für einen 
anderen Nutzer als den Bundesgerichtshof). Die 0. ist 
grundsätzlich frei bildbar (mindestens drei Zeichen 
vor der Kennung). Zulässig ist auch die nichl irrefüh­
rende Verwendung von Gattungsbegriffen und Bran­
chenbezeichnungen (z.B. Mitwohnzentrale). 
Lit.: K11/ejewski, D., Der Anspruch auf Domainübenra­
gung, 2003; Beier. D„ Recht der Domainnamen, 2004; 
Müller. P., Die Beurteilung von Gattungsbezeichnun­
gen. 2006 

Lit.: Roßnagel, A. u. a„ Die rechtliche Bedeutung ge- Domäne (F.) Herrschaft, Herrschaftsgut 
scannter Dokumente, NJW 2006, 2145 

Dokumentenakkreditiv (N.)- Akkreditiv 
Lit.: Schiirze. R„ Das Dokumentenakkreditiv im interna­
tionalen Handelsverkehr, 7. A. 2016 

Dolmetscher (§§ 185 ff. GVG) (Übersetzer) ist der 
Helfer bzw. die Hilfsperson bei einer Verhandlung 
unter Beteiligung von Menschen, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind oder taub oder stumm 
sind. Der D. wird teilweise wie ein --> Sachverstän­
diger behandelt. Seine Beiziehung in Strafsachen ist 
für die Beteiligten kostenfrei. 

Lit.: Jessnitzer. K„ Dolmetscher. 1982; Kmm. U., Hand­
buch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens, 2. A. 
2002 

Dolo petit (bzw. facit bzw. agit), qui petit, quod 
statim redditurus est ([lat.] mil Arglist begehrt 
(bzw. handelt), wer begehrt, was er umgehend zu­
rückgewähren muss) ist eine römische Rechtsregel, 
deren Anwendungsbereich in der Gegenwart von 
dem Grundsatz von ...... Treu und Glauben (§ 242 
BGB) erfasst wird. 

dolos (Adj.) arglislig, vorsätzlich 

dolus (lal. (M.]) - Arglist. - Vorsatz 

dolus (M.) directus (Jat.) direkter Vorsarz 

dolus CM.) eventualis (lat.) eventualer Vörsatz 

dolus (M.) generalis (lat.) allgemeiner Vorsat:r 

dolus (M.) indirectus (lat.) indirekter Vorsatz 

Dominat (N.) Herrschaft, absolutes Kaisertum 

dominium (lat. [N.]) Eigentum 

dominium (N.) directum (lat.) Obereigentum 

dominium (N.) utile (lat.) Un1ereigentum 

Domkapitel ist in dem katholischen __. Kirchen­
recht das rechtsfähige Kollegium von Klerikern 
einer Diözese, das bei der Regierung der Diözese 
mitwirkt und vielfach an der Wahl des -+ Bischofs 
beteiligt ist. 

donatio (lat. [F.)) Gabe, Schenkung 

Doping (N.) ist die unerlaubte Einnahme leistungs­
stärkender Miuel insbesondere in dem Sport. 
Lit.: Karakaya, 1., Doping, 2004 

Doppel (N.) Zweifaches 

Doppelbesteuerung ist die mehrfache Inanspruch­
nahme desselben Gegenstands durch -+ Steuern. 
Die internationale D. wird vie lfach durch internatio­
nale Verträge geregelt (für Deutschland waren 1996 
65 Abkommen in Kraft). Die natfonale D. ist tei l­
weise gezielt angestrebt (z. B. früher Einkom­
mensteuer und Vermögensteuer). 
Lit.: Debati11, H./Wassen11eyer. F.. Doppelbesteuerung 
(Lbl.). 118. A. 2012; Vogel, K!Leh11er, M., Doppelbe­
s1euerungsabkommen, 7. A. 2021 

Doppelehe (§ l72 StGB) ist im Familienrecht die 
...... Ehe, die jemand schließt, obwohl er verheiratet 
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ist oder die jemand mit einem Verheirateten schließt. 
Sie ist stratbar (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafo). Im Privatrecht besteht das Ehever­
bot der D. (§ 1306 BGB). das einen Eheaufhe­
bungsgrund darstellt(§§ 13141, l306BGB). 

Doppelname ist im Namensrecht der aus zwei Na­
men bestehende --+ Name. Er ist unechter D., wenn 
der Ehegatte, dessen Name nach dem bis 1993 gel­
tenden Namensrecht nicht --+ Ehename wurde, sei­
nen Namen dem Ehenamen voranstellt. Bei der 
Unterzeichnung genügt für Träger eines Doppelna­
mens die Unterzeichnung mit einem Namen. 

Doppelversicherung ist die L.weifache Versicherung 
einer Gefahr. 
Lit.: Kohleick. D .. Die Doppelver:;icherung. 1999 

Dos (lat. [F.J Mitgift) ist in dem römischen und in 
dem miuelalterlicben deutschen Recht die familien­
rechtliche Zuwendung anlässlich eines Eheschlus­
ses. In dem römischen Recht erhält sie der Mann, in 
dem deutschen Recht erlangen sie wohl ursprüng­
lich die Verwandten der Frau. 
Lit.: Köbler, G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (lntemet) 

Dota tion (F.) Zuwendung, Ausstattung 

dotieren (V.) geben, ausstanen 

do ut des (lat.) ich gebe, damit du gibst 

Doyen (aus tat. [M.] decanus, ~ Dekan) ist der 
Sprecher der in einem Staat versammelten ausländi­
schen --+ Diplomaten (teils der Vertreter des Vati­
kans. teils der zeitlich längstanwesende ranghöchste 
Diplomat) 

Dozent (Lehrender) ist allgemein der Lehrer an 
einer Hochschule.!. e. S. ist D. der habilitierte Uni­
versitätslehrer. der noch nicht auf eine Professur 
bernfen worden ist. Er wird mit der Habilitation 
Privatdozent und mit der Erlangung einer besoldeten 
Amtsstelle eines Dozenten Universitätsdozent oder 
Diätendozent. -+ Hochschuldozent 

Dr. -+ Ooctor 

Draft Common Fra me of Reference (DCFR, Ge­
meinsamer Referenzrahmen) ist der gemeinsame 
Ausgangspunkt für die Rechtsvergleichung und die 
Welteremwicklung des (europäischen) Zivilrechts 
(nichtlegislative Kodifikation des europäischen 
Vermögensrechts). der vielleicht eines Tages auch 
teilweise oder vollständig in geltendes Recht umge­
setzt wird. 
Lit.: Principle~. Definitions and Model Rules of Euro­
pean Private Law. Draft Common Frame of Rcfercnce 
Full Edition/Outline Edition. 2009 (www.cfr­
publications.eu); Ja11se11, N. u. a., Was ist und wozu der 
DCFR, NJW 2009. 3401 

Draufgabe (lat. [F.] arrha) ist die Leistung bei Ein­
gehung eines -+ Vertrags, die nach § 336 l BGB als 
Zeichen des Abschlu~ses des Vertrags gilt und bei 

Drittorganschaft 

einem Zweifel auf die geschuldete Leistung anzu­
rechnen oder bei Erfüllung zurückzugeben ist. 

drei (Num. Kard.) die Grnndzahl zwischen zwei 
und vier 

Dre ieck (N.) die drei Ecken aufweisende Beziehung 
oder Gestalt 

Dreiecksverhältnis (Verhältnis zwischen drei je­
weiJs eigene Rechtsstellungen einnehmenden Perso­
nen oder Beteiligten) --+ Vertrag zugunsten Dritter, 
ungerechtfertigte Bereicherung 
Lit.: A/,egg. M .• Das Dreiecksverhältnis im Haftptlicht­
versicherung~recht. 2021 

Drei-Elemente-Lehre ist in der allgemeinen 
--+ Staatslehre die Ansicht, dass der --+ Staat durch 
-+ Staatsgebiet, -+ Staatsvolk und -+ Staatsgewalt 
gekennzeichnet ist. 
Lit.: Kettle1; D.. Die Drei-Elemente-Lehre, Diss. jur. 
Münster 1995 

Dreiklas.senwahlrecht ist das (z.B. in Preußen von 
1849 bis 1918 gellende,) die Wähler nach der Steu­
erleistung in (drei) Klassen einteilende -+ Wahl­
recht. Obwohl jede Klasse verschieden viele Wähler 
umfasste, wählte sie etwa gleich viele Wahlmänner. 
Dadurch wurden die begüterten Schichten (entspre­
chend ihrer wirtschaftlichen Leistung) in dem Ver­
hältnis zu ihrem zahlenmäßig kleineren Anteil an 
der Bevölkernng gegenüber den weniger begütenen 
Schichten bevorzugt. 
Lit.: Kiih11e, T., Dreiklassenwahlrecht, 1994 

Dreißigste r (§ 1969 BGB) ist in dem -+Erbrecht 
die als gesetzliches --+ Vermächtnis grundsätzlich 
bestehende VerpJlichtung des oder der _.. Erben, den 
Familienangehörigen des Erblassers, die zu der Zeil 
des vielfach zeitlich ganz überraschenden Todes des 
Erblassers zu dessen Hausstand gehörten und von 
ihm Unterhalt bezogen, während der ersten 30 Tage 
nach dem Erbfall ~ Unterhalt zu gewähren und die 
Benutzung der Wohnung und der Haushaltsgegen­
stände zu gestatten. 

Dreiteilung der Gt?walten -> Gewaltenteilung (in 
drei Teile) 

dringend (Adj.) gewichtig, erheblich, bedrängend 

dritte (Num. Ord.) die Ordnungszahl zwischen 
zweitem und viertem 

Drittland ist das außerhalb der Beziehung zweier 
oder mehrerer Staaten zueinander stehende weitere 
Land. Es wird grundsätzlich als Ausland behandeh. 
In ein sog. sicheres D. darf eine Abschiebung eines 
aus einem Erstland in ein Zweitland gekommenen 
Menschen innerhalb der Europäischen Union (nur) 
stattfinden, wenn dieses D. einverstanden ist. 
Lit.: Draf. 0 .. Die Regelung der Übermiulung perso­
nenbe.wgener Daten, 1999 

Drittorganschaft ist in dem Gesellschaftsrecht die 
Ausübung der Befugnisse eines Organs der 



Drittschaden 

--> Gesellschaft durch einen dazu bestellten Dritten 
(z.B. Manager als Geschäftsführer), der nicht Ge­
sellschafter ist. Die D. ist Fremdorganschaft und 
steht in Gegensatz zu der --> SeJbstorganschafl, die 
bei Personengesellschaften die Regel ist. Die D. ist 
bei --> Kapitalgesellschaften üblich. 

Lit.: Oldenburg, W.. Fremdgeschäftsführung. 1973 

Drittschaden (M.) Schaden eines Dritten 

Drittschadensliquidation ist die unter der Voraus­
setzung einer Schadensverlagerung für bestimmte 
Fälle (z.B. mittelbare Stellvertrecung, lnobhutnahme 
von Sachen Driuer) anerkannte Möglichkeit, dass 
ein nichtgeschädigter Anspruchsberechtigter den 
-+ Schaden eines nichtanspruchsberechtigten Ge­
schädigten liquidiert (z.B. bei Versendungskauf). 
Die D. bedeutet eine Abweichung von den allge­
meinen Regeln des Schuldrechts zu ei.ner Erzielung 
angemessener Ergebnisse. Erforderlich sind ein 
hypothetisch Anspruchsberechtigter, der aber nicht 
geschädigt ist, ein Geschädigter, dem keine An­
spruchsgrundlage zur Verfügung steht, sowie die 
Sachwidrigkeit des Freiwerdens des Schädigers 
ohne einen Ersatz des Schadens des Geschädigten 
bei (nur förmlichem) Auseinanderfallen des Ge­
schädigten und des Schadensersatzanspruchsinha­
bers. --> Schadensersatz 
Lit.: Biidenbender. U., Drillschadensliquidation, NJW 
2000, 986: Weiss. A„ Die Drittschadensliquidation, JuS 
2015. 8: Lorenz. S„ Grundwissen - Zivilrecht: Driu­
schadensliquidation, JuS 2022, 13 

Drittschuldner ist der --> Schuldner eines Schuld­
ners, auf den der Gläubiger des Schuldners dadurch 
zugreift, dass er in den Anspruch des Schuldners 
gegen dessen Schuldner - den D. - vollstreckt (z.B. 
Lohnpfändung, Forderungspfändung). 
Lit.: Jurgeleit, A., Die Haftung des Drittschuldners, 1999 

Drittschutz isl der Schutz dritter. nicht unmittelbar 
beteiligter oder betroffener Personen. 
Lit.: König, S., Driuschuu, 1993 (Diss.); Zugehör. H., 
Berufliche Dritthaftung. NJW 2000, 160 l; Zechm01111, 
S .. Ministererlaubnis und subjektiver Drittschutz, 2021 

Drittwiderspruch (M.) Widerspruch ejnes Dritten 

Drittwiderspruchsklage (Interventionsklage, § 771 
ZPO) ist die -+ Klage des angeblichen oder wirkli­
chen Inhabers eines die Veräußerung hindernden 
Rechtes an einem Gegenstand (z.B. Eigentum, In­
haherschaft einer Forderung. Pfandrecht. gewisse 
schuldrechtliche Herausgabeansprüche, Treuhand­
verhältnisse) gegen die --> Zwangsvollstreckung in 
diesen Gegenstand. Sie ist eine --> GestaJlungsklage, 
die gegen den Gläubiger oder den Gläubiger und 
Schuldner (§ 771 II ZPO) erhoben wird. Sie will 
erreichen, dass die Zwangsvollstreckung in den 
Gegenstand für unzulässig erkläre wird. 
Lit.: Wiflschier. J., Die Dri!lwiderspruchsklage, JuS 
1998. 926; Ku/111, T., Ersatzaussonderungsrecht und 
Drittwiderspruchsklage, 2008 

Drittwirkung der --> Grundrechte ist in dem Verfas­
sungsrecht die (streitige) Frage der unmittelbaren 
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Wirkung der Grundrechte außerhalb des Verhältnis­
ses Staat - Eint.einer. Das Grundgesetz ordnet sie 
nur in Art. 9 W 2 GG an. Mittelbar wirken die 
Gnindrechte auf das übrige Recht über die 
-+ Generalklauseln ein (z.B. § 242 BGB). Das Bun­
desverfassungsgericht Deutschlands löst in seinen 
jüngeren Entscheidungen die Problematik der Wir­
kung der Grundrechte in dem Privatrecht durch eine 
zweiscufige verfassungskonforme Auslegung. 
Lit.: Jaensch. M„ Die unmittelbare Drittwirkung der 
Grundfreiheiten. 1997; Augsburg. /. u. a., Die Drittwir­
kung der Grundrechte, JuS 2008, 406; Kulick, A.. 
„Drittwirkung" als verfassungskonforme Auslegung, 
NJW 2016, 2236 

Drittzueignung(§ 242 StGB) ist die Zueignung der 
weggenommenen Sache durch den Täter eines 
Diebstahls an einen Drillen. 
Lit.: Nnak, T., Drittzueignung, 1999; Ha11ck, P., Drittzu­
eignung und Beteiligung, 2007 

Dr. jur. utr. -+ Doctor 

Droge (F.) -+ Betäubungsmittel, Suchtgirl 
LiL: Berr. W./Sachs, H.. Drogen im Straßenverkehr, 
2003; Knmun. C., Bußgeldverfahren nach Drogenfahrt, 
NJW 2011, 1259 

drohend (Adj.) unmittelbar bevorstehend, gegen­
wärtig 

Drohung ist das Inaussichtstellen eines Übels. auf 
dessen Einlriu der Drohende sich wirklich oder 
vorgeblich Einfluss beimisst. Die D. ist in dem 
Strafrecht ein Tatbestandsmerkmal verschiedener 
Tatbestände (z.B. § 240 StGB Nötigung, § 253 
StGB Erpressung). In dem Privatrecht kann eine 
durch D. hervorgerufene --> Willenserklärung durch 
-+ Anfechtung von dem Erklärenden rückwirkend 
vernichtet werden (§ 123 1 BGB). 

Lit.: lieg/, C., Die Drohung mit einem an sich rechunä­
ßigen Verhallen. 2001 

d roit (franz.) Recht (von lat. directum [N.l Gerich­
tetes) 

Druck (M.) auf eine Fläche wirkende Kraft, Buch­
druck 

Drucksache ist allgemein die in Druck veröffent­
lichte Ausführung bt.w. das zu einer bestimmten 
Angelegenheit der Gesetzgebung gedruckte und in 
dem -+ Parlament verteilte Schriftstück. Es gibt 
vielfach nachträglich Aufschluss über die Entste­
hungsgeschichte eines -+ Gesetzes. D. ist daneben 
auch eine durch Druck vervielfältigte Postsendung. 
-+ Druckschrift 

Druckschrift ist das maschinell im Druck verviel­
fältigte Schriftstück (Verbreitung bestimmter Druck­
schriften nach Landespressegesetzen evtl. strafbar). 

Druckwerk --> Druckschrift 

Dualismus ist allgemein die Lehre, die zwei von­
einander unabhängige, meist gegensätzliche Prinzi­
pien annimmt. ln dem Völkerrecht ist D. die grund-
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sätzliche Trennung von Völkerrecht und innerstaalli­
chem Recht, in der Rechtsgeschichte die Gegen­
überstellung von Landesherr und Landständen. 
Gegensatz hierzu ist der--+ Monismus. 
Lit.: Amrhein-Hormann. C.. Monismus und Dualismus 
in den Völkerrechtslehren. 2003 

Duell (N.) Zweikampf 

dulden (V.) zulassen, hinnehmen, stillschweigend 
anerkennen 

Dulden -+ Duldung 

Duldung ist die unwidersprochene Hinnahme und 
damit stillschweigende Anerkennung eines Gesche­
hens. 
Lit.: Gut111a1111, R.. Die ausländerrechlliche Duldung, 
NJW 2010, 666 

Duldungsvollmacht ist die -+ Vollmacht, die sich 
darauf gründet, dass eine Person (Vertretener) es 
wissenllich geschehen lässt (weiß und duldet), dass 
ein anderer für sie wie ein -+ Vertreter auftritt und 
der Geschäftsgegner dieses Dulden nach Treu und 
Glauben dahin verstehen darf. dass der als Vertreter 
Handelnde bevollmächtigt ist Die D. entsteht kraft 
Gesetzes, nicht durch -+ Rechtsgeschäft. Sie ist 
--+ Scheinvollmacht (str.). begründet aber Wirkun­
gen wie eine -+ Vollmacht. 
Lit.: Bader, P.. Duldungs- und Anscheinsvollmacht, 
1979; Hofmann, K., Vollmachten, 8. A. 2002 

Dumping (N.) Ausfuhr unter den Gestehungskosten 
zwecks Vernichtung ausländischer Konkurrenz 
Lit.: Bandtel, K., Dumping in der Seeschifffahrt, 1999 

dunkel (Adj.) lichtarrn 

Dunkelfeld ist der nicht amtlich bekannte Teil der 
begangenen --+ Straftaten. Die nach dem wahren 
Ausmaß der Straftaten suchende Dunkelfeldfor­
schung vermutet bei den verschiedenen Straftaten 
verschieden große Dunkelfelder (z.B. sehr groß bei 
Ladendiebstahl sowie bei anderen wegen der Ge­
ringfügigkeit des Schadens oft nicht angezeigten 
Taten). K.riminalpolitische Überlegungen müssen 
stets das D. mitberücksichtigen. 
Li1.: Raithe/, J .. Kriminalität und Gewalt im Jugendal­
ter. 2003 

duo (lat. [Num. Kard.l) zwei 

Duplik ist in dem neuzeitlichen (gelehrten) Prozess­
recht die Gegenerklärung des Beklagten auf die 
--> Replik des Klägers, die ihrerseits auf eine Erklä­
rung des Beklagten eingeht. 
Lit.: Köhler. G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (lntemet) 

durch (Präp.) hindurch 

Durchführung (F.) Ausführung 

Durchführungsverordnung (DVO) ist in dem 
Verwaltungsrecht die --+ Rechtsverordnung, die 

Durchsuchung 

besondere Einzelheiten der Durchführung oder Aus­
führung eines--+ Gesetzes regelt (z.B. DVO zu dem 
BBG). Sie ist in Gegensatz Z\l der -+ Durchfüh­
rungsvorschrift (Durchführungsverwaltungsvor­
schrift) an die Allgemeinheit, nicht nur an die Ver­
waltung gerichtet. Sie bedarf als Rechtsverordnung 
gesetzlicher-+ Ermächtigung. 

Durchgang (M.) Durchlauf, Durchlass 

Durchgangserwerb ist der -+ Erwerb eines dingli­
chen -+ Rechts durch eine gegenüber dem endgülti­
gen Erwerher nur vennittelnde Person (7. R An­
wartschaftsveräußerer) in Gegensatz zu dem 
Direkterwerb. 
Lit.: Weyand. S .• Der Durchgangserwerb, 1989 

Durchgriff (M.) Hindurchgriff 
Lit.: Wiese11ack. T., Der Sanktionsdurchgriff, 2021 

Durchgriffsh aftung ist der nur ausnahmsweise 
nach --+Treu und Glauben (§ 242 BGB) zulässige 
haftungsmäßige Durchgriff eines --+ Gläubigers auf 
die hinter einer juristischen -+ Person stehenden 
oder ihr angehörenden (natürlichen) Personen bzw. 
Menschen (Existenzvernicbtungshaftung als Innen­
haftung auf der Grundlage des § 826 BGB). 
Lit.: Ehricke, U., Zur Begründbarkeit der Durchgriffs­
haftung, AcP 199 (1999), 258; Altmeppen, H., Abschied 
vom Durchgriff im Kapitalgesellschaftsrecht. NJW 
2007, 2657: Homberg, J .. Das rechtliche Schicksal der 
Durchgriffshaftung, 2020 

durchlaufen (V.) hindurchlaufen 

durchlaufend (Adj.) in dem Namen und für Rech­
nung eines anderen einlaufend und umgehend aus­
laufend und deswegen steuerrechtlich nicht beson­
ders zu erfassen seiend 

durchsuchen {V.) suchen, durchforschen 

Durchsuchung ist allgemein die Durchforschung 
eines Bereichs auf ein bestimmtes Ziel hin. ln dem 
Verfassungsrecht (Art. 13 II GG) ist D. einer 
--+ Wohnung jede Beschränkung der Unverletzlich­
keit der Wohnung, die gleichzeitig ein Einbruch in 
die Privatsphäre des Betroffenen ist (z.B. Betreten 
einer Wohnung durch ein Vollstreckungsorgan, um 
dort dem lnhaber ein Kind wegzunehmen). Die D. 
darf nur durch den Richter, bei Gefahr in Verzug 
unter zeitnaher, richterlich überprütbarer Dok.umen­
cation in den Ermittlungsakten auch durch die in den 
Gesetzen vorgesehenen anderen Organe (z.B. 
Staatsanwaltschafl, Polizei) angeordnet und nur in 
der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt wer­
den. Der Richter darf eine D. nur anordnen, wenn 
dies verhältnismäßig ist. Eine Beschwerde gegen 
eine Durchsuchungsanordnung ist nicht deswegen 
unzulässig, weil die Durchsuchungsanordnung voll­
zogen ist. Für das Strafverfahrensrecht sind die 
Voraussetzungen der D. von Wohnung, Räumen, 
Personen und ihnen gehörenden Sachen vor allem in 
den §§ l 02 ff. StPO festgelegt (bei Verdächtigen 
genügen Anhaltspunkte für eine Beweismittelauffin­
dung). Aufgefundene Gegenstände können be-



dürftig 

schlagnahmt werden. In dem Zivilverfahrensrecht ist 
die D. der Wohnung des Schuldners durch den 
- Gerichtsvollzieher zwecks --> Zwangsvollstrek­
kung wlässig (§ 758 ZPO). 
Lit.: Schroeder, F., Die Durclu,uchung im Strafprozess, 
JuS 2004, 858; Park, T.. Durchsuchung und Beschlag­
nahme. 4. A. 2018; Huber. M., Grundwissen - Strafpro­
zessrecht - Durchsuchung. JuS 2013, 408 

dürftig (Adj.) gering, ann, bedürftig 

Dürftigkeit des--+ Nachlasses(§ 1990 BGB) ist das 
Nichtausreichen des Nachlasses zu der Deckung der 
Kosten der amtlichen -+ NachJassverwaltung. Die 
D. kann in dem Erbrecht von dem Erben einem 
Gläubiger gegenliber in Form der Dürftigkeitseinre-
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de geltend gemacht werden. Sie befreit den Erben 
von der-+ Haftung mit seinem außerhalb des Nach­
lasses vorhandenen --> Vem1ögen, doch muss der 
Erbe den -+Nachlass zu dem Zweck der Befriedi­
gung des Gläubigers herausgeben. 

Dürftigkeitseinrede-+ Dürftigkeit 

dux (lat. LM.J) Herzog 

DVO -+ Durchfühningsverordnung 

dynamisch (Adj.) kräftig, veränderlich 

dynamische Rente -+ Rente, dynamische 



E-commercc ist der elektroni,che(. das gehende 
Recht 7.. B. der Willenserklärungen oder Rechtsge­
schäfte nicht grundsälllich abändernde) Handel. 
Bedient sich ein Unternehmer zwecks Abschlusses 
eines Vcnrags Uber die Lieferung von Waren oder 
Ober die Erbringung von Dienstleistungen eines 
Telediensts oder eines Mediendiensts (Vertrag m 
dem elektronischen Geschäftsverkehr). hat er grund­
sätzlich dem Kunden angemessene. wirksame und 
1.uglinglichc technische Miliel wr Verfügung zu 
stellen, mit deren fli lfc der Kunde Eingabefehler vor 
Abgabe einer Bestellung erkennen und berichtigen 
kann, bestimmte Informationen rechtzeitig vor Abga­
be der Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 
den Zugang der Bestellung unverzüglich auf elektro­
nischem Weg zu bestätigen und die Möglichkeit zu 
verschaffen. die Vertragsbestimmungen abzurufen 
und in wiedergabefiihiger Form zu speichern. Für 
Verbraucher gehen 1usälzlich die Beslimmungen 
über den -+ Fernabsauvertrag. lntemationalrechllich 
scheint sich der Herl..unftsland'>grundsat7 (gegenüber 
dem Tatortgrundsav) durcluusetzen. 
Lit.: Becl..'<.ches Fonnularbuch e-commcrce. hg v. 
Wei1na11~r. W, 2003: Pfeiffer. T.. Welches Recht gilt für 
elel..tmmsche Geschäfte. JuS 200-1. 282: Ger/ach. M., 
Der freie Verl..ehr von Waren und DienstleiMungen im e­
commerce. 2006: E-Commcrce, hg. '. Brä111igam, 
P./Riicka. D. 2017 

E-Ju<itice ist eine Sammelbezeichnung für den 
elel..tronischen Rechtsverkehr. 
Lit.: Jo.w, D. u.a., E-Jusuce in Deutschland. NIW 2017, 
2017: Kesper. D. u. a., Der /Cithche Fahrplan zur Digitali­
sierung vonAnwahschafl undJusiiz, NJW2017, 2709 

E-mail ist die elektronische Mitteilung oder elekt­
ronische Post. Die durch E. versandte Willenserklä­
rung ist grundsälllich wie jede andere Willenserklä­
rung zu behandeln. Allerding!> wird ein E. nicht als 
Url..undc. '>Ondem nur als Augenscheinsgegenstand 
eingestuft, kann aber als solcher ebenfalls Beweis 
erbringen. Die unaufgeforderte Zusendung uner­
wünschter E-mail-Wcrbung ist wegen Verstoßes 
gegen die§§ 1004, 823 BGB rechtswidrig. 
Lu. Koch. R„ Haftung für die Weiter\'erbreitung von 
Viren durch E-Mails. NJW ::?004. 801; Degen. T.. Mah­
nen und Klagen per e-mail. NJW 2008. 1473: Krew:er. 
R. E Mail ·Marketing kompakt. 2021 

Ebenburt (F.) gleichwertige Gebun 

ebenbürtig (Adj.l gleichwenig 

Ebenbürtigkeit (Ebenburt) ist in dem mittelalterli­
chen deutschen Recht die von der Gleichheit des 
Geburtsstand' (Adel. Freie. Unfreie usw.) abhängige 
rechtliche Gleichheit (1. B. wird E. des Ehepartners 
- in einem Tcst<unent in Deutschland noch 1998 als 
zulässig beurteilt -. des Vormunds, des Zeugen oder 
des Richter::. gefordert). 

E 

Lu. Köhler. G. Dcul\che Recht,gesch1chte. 6. A. 2005: 
Mi"m~emdt. H. 1· .• Ebcnburt und Echtheit. 1912; Gut-
11101111, T.. Der Erbe und 'eine Freiheit. NJW 2004. 2347 

ecclesia Oat. IFJ.) Kirche 

Ecclesia non sitit sunguinem ((lat.] die Kirche 
dürstet nicht nach Blut) ist m dem hochmittelalterli­
chen Recht ein Geistliche von der Strafgerichtsbar­
keit ausschließender Grund'>atz. 

Ecclesia vivit lege Romana ([lat.] die Kirche lebt 
nach römischem Recht) ist ein wesentlicher Grund­
satz des frlihmittclalterhchen Kirchenrechts. der die 
Kirche 1u einem entscheidenden Träger der -+ Re­
zeption des römischen Rechts werden lässt. 
Ln .. Feine. H. Km:hhchc Recht\geschichte. 5. A. 1972 

echt (AdJ.) wahrhaft. rechtmäßig 

echte Urkunde „ Url..unde 

echtes Ding + D10g. 

echtes Unterlassungsdelikt -+ Unterlassungsdelikt, 
echtes 

Eck (N.) Ecke, Winkel 

Ecklohn ist der tanlltch festgeset7te -+Arbeitslohn 
(Stundenlohn) einer bestimmten Tarifgruppe (Fach­
arbeiter) ( 100 Pro1ent). von dem aus die Tariflöhne 
der anderen Tarifgruppen durch prozentuale Ab­
schHigc und Zuschllige berechnet werden. 
Lit.: Walterma1111. R .. Arb1rnsrecht, 20. A. 2021 

ECTS (N.) ist das European Credil Transfer System 
(europäischen Prilfungsübcrtragungssy!ltem). als 
dessen noch nicht erreichtes Ziel jeder Studierende 
in Lehrveranstaltungen und Prüfungen 30 Punkte 
pro Semester b1w 60 Punkte pro Studienjahr erar­
beiten soll. 
Ln. Gas. TJfaubert. 1-:. ECTS. JuS 2000. Heft 4. XVll 

edictum <lat (N ()Edikt. Bekanntmachung 

Edictum <N l per petuum Oat.) (bzw. edictum trala­
uuum (lat.) be„tündiges Edikt) ist m dem römischen 
Recht der Grundbestand an (etwa 500) Rechtsre­
geln, der allmählich von jedem neuen -+ Prätor 
ohne Weueres ab tu '>einem Amtsprogramm gehörig 
angesehen wurde. 
Lu .. Lenel. 0. Das edictum perpetuum. 3.A. 1927, 
Neudruck 1956, hup://www.koeblergerhard.de/Fontes/ 
EdictumPerpelUumPraetorisUrbant. Lenel.htm 

Edikt (N.) Bekanntmachung. Erlas~ 

ediktal (Adj.) Ed1l..t betreffend 



Ediktalzitation 

Ediktalzitation ist in dem gelehrten Prozessrecht 
die öffentliche Ladung des Beklagten vor das Ge­
richt. die vor allem bei unbekanntem Aufenthalt des 
Beklagten zulässig ist (z.B. 2001 Holger Pfahls). 
Lit.: Köbler; G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Edition (F.) Ausgabe, Herausgabe 

Editionspflicht (§ 809 BGB) ist die Verpflichtung 
des -+Besitzers einer -+Sache. die Sache einem 
anderen zu einer Besichtigung vorzulegen oder die 
Besichtigung einem anderen zu gestatten. Sie be­
steht kraft Gesetzes, wenn eine Person gegen den 
Besitzer einer Sache in Ansehung der Sache einen 
Anspruch hat oder sich Gewissheit verschaffen will, 
ob ihr ein solcher Anspruch zusteht, und die Besich­
tigung der Sache aus diesem Grund für sie von Inte­
resse ist. Die E. ist für -+ Urkunden noch erweitert 
(§ 810BGB). 
Lit.: Diersc/1ke, A„ Die Vorlegung von Sachen zur Be­
sichtigung, 1901 

EDV {F.) elektronische Datenverarbeitung 
Lit.: Schneider. J., Handbuch des EDV-Rechts, 5. A. 
2017 

Effekt (M.) Wirkung 

Effekten sind in dem Bankrecht bestimmte börsen­
gängige und damit vertretbare -+ Wertpapiere (z.B. 
Aktien, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, 
nicht dagegen die individuell ausgestellten Wechsel, 
Schecks und Hypothekenbriefe), deren Handel eine 
besondere An des Bankgeschäfts ist. 

effektiv(Adj.) wirksam 

Effektivklausel ist die (unwirksame, str.) Tarifver­
tragsklausel, die den vor dem Abschluss des 
-+Tarifvertrags tatsächlich gezahlten, über dem 
bisherigen Tarif liegenden effektiven -+ Arbeitslohn 
auch in dem Verhältnis zu dem neuen Tarifvertrag 
sichern will. 
Lit.: Ha11se11. H., Betriebsvereinbarungsbczogene Be­
sitzstands- und Effektivklauseln, 1984 

Effet utile ist in dem Völkerrecht das Gebot der 
Auslegung eines Rechtssatzes in Richtung auf seine 
beste und einfachste praktische Wirksamkeit. Wenn 
in der Europäischen Union nationales Recht unter­
schiedlich ausgelegt werden kann, ist die Auslegung 
vorzuziehen, bei der das vorrangige Unionsrecht 
sich am besten durchsetzt. Dieser Grundsatz ist seit 
dem Wiener Übereinkommen über das Recht der 
Verträge allgemein anerkannt. 
Lil.: Schwietert, A .. Der effet utile und das Kartellzivil­
recht, 2018 

effizient (Adj.) wirksam 

Effizienz (F.) Wirksamkeit 
Lit.: Effizienz als Herausforderung an das Verwaltungs­
recht, hg. v. Hoffma1111-Riem, N. u.a., 1998: Eide11mfi/­
ler, H„ Effizienz als Rechtsprinzip, 4. A. 2015 
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EFTA ([F.] European Free Trade Association, Euro­
päische Freihandelszone) ist die an dem 4. l.1960 
gegründete Wirtschaftszone siebener europäischer 
Staaten (Dänemark, Norwegen, Österreich, Portu­
gal, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Finnland 
196111986. Island 1970, Liechtenstein 1991), deren 
tatsächliche Bedeutung wegen des Eintritts vieler 
Mitglieder (Dänemark, Großbritannien, Portugal, 
Österreich, Schweden, Finnland) in die Europäische 
Gemeinschaft (Europäische Union) bzw. den Euro­
päischen Wirtschaftsraum eher gering blieb (1995 
Norwegen, Island, Schweiz, Liechtenstein). Lei­
tungsgremium ist ein Rat. Seit 1.1.1994 gibt es 
einen besonderen Gerichtshof der E„ der seit 
1.9.1996 in Luxemburg ansässig ist und sich an der 
Rechtsprechung des Gerichtshofs (der Europäischen 
Union bzw. des Europäischen Gerichtshofs) orien­
tiert. 

egal (Adj.) gleich 

Egalität (F.) Gleichheit 

Egalitätsprinzip (N.) Gleichheitsgrundsatz 

egalite (franz. [F.)) Gleichheit 

Ehe ist die mit Eheschließungswillen eingegangene, 
grundsätzlich auf Lebenszeit geschlossene, staatlich 
anerkannte Lebensgemeinschaft zwischen (früher 
zwei Menschen verschiedenen Geschlechts bzw. 
nach einem Beschluss des Bundestags Deutschlands 
von dem 30. Juni 2017) zwei Menschen (verschie­
denen oder - auch - gleichen Geschlechts) (mit der 
weltweiten politischen Tendenz zur Einbeziehung 
bzw. Gleichstellung gleichgeschlechtHch ausgerich­
teter Menschen, nach Dänemark 1989 haben die 
Niederlande, Belgien. Frankreich, Irland, Island, 
Luxemburg, Norwegen, Portugal, Schweden, Spa­
nien, Kanada, Argentinien und Brasilien sowie wei­
tere Staaten die E. für gleichgeschlechtliche Paare 
geöffnet). Sie ist als Institution durch Art. 61 GG ge­
schützt. Chre Entstehung (->Eheschließung), Wir­
kungen und Beendigung(-+ Eheaufhebung, -+Ehe­
scheidung) sind gesetzlich geregelt (§§ 1303 ff. 
BGB). Die Ehe begründet eine eheHche -+Leben­
sgemeinschaft (§ 1353 BGB), die angestrebte, aber 
nicht mehr notwendige Führung eines (gemeinsa­
men) _.Ehenamens (§ 1355 BGB), eine -+Ver­
tretungsmacht bei Geschäften zu der angemessenen 
Deckung des Lebensbedarfs (frühere Schlüsselge­
walt)(§ 1357 BGB) und eine Verpflichtung zu dem 
Familienunterhalt (Unterhaltspflicht § 1360 BGB). 
ln dem von dem weltlichen Eherecht grundsätzlich 
unabhängigen katholischen -+ Kirchenrecht ist die 
E. ein -+Sakrament. In dem Jahre 201 J betrug in 
Deutschland die durchschnittliche Ehedauer 
14.6 Jahre.-+ Güterrecht 
Lit.: Papier. H„ Ehe und Familie in der neueren Recht­
sprechung des BVerfG. NJW 2002, 2129; Grziwotz. H„ 
Rechtsfragen zur Ehe. 5. A. 2019 

Eheaußtebung ist (seit 1938) die aus bestimmten, vor 
der Eheschließung liegenden Gründen(§ 1314BGB) 
zulässige Auflösung einer -+Ehe für die Zukunft 
(§§ 1313 ff. BGB). Die Ehe ist bis zu der Aufhebung 



119 

gültig und kann nur durch gerichtliches Urteil auf 
Antrag (Aufhebungsklage) beseitigt werden ( § 1313 
BGB). Die Folgen entsprechen in bestimmten Fällen 
denen der-+ Ehescheidung(§ 1318 BGB). 
Lit.: Knaak, K .• Die Eheaulhebungsregelung, 2000 

Ehebruch ist der {in Deutschland bis 1969 strafba­
re,) zumindest bedingt vorsätzliche Vollzug des 
-+ Beischlafs eines Ehegatten mit einem dritten 
Menschen anderen Geschlechts. 

ehefähig (Adj.) zu einer Ehe fähig 

Ehefähigkeit ist die Fähigkeit eines Menschen, eine 
-+ Ehe zu schließen. Die E. ist stets ausgeschlossen 
bei -+Geschäftsunfähigkeit (§ 1304 BGB). Der 
beschränkt Geschäftsfähige bedarf zu der Einge­
hung der Ehe grundsätzlich der- u. U. ersetzbaren -
Einwilligung des gesetzlichen -+Vertreters oder 
eines sonstigen fnhabers der Personensorge 
(§ 1303 IV BGB). Die Ehe soll nicht vor Eintritt der 
-+ Volljährigkei1 eingegangen werden. doch kann 
das ...... Familiengericht auf Antrag von dieser Vor­
schrift befreien, wenn der Antragsteller das 
16. Lebensjahr vollendet hat und sein künftiger 
Ehegatte volljährig ist (§ 1303 BGB). 1997 ratifi­
zierte der Bundestag den Beitritt Dcut~chlands zu 
dem Übereinkommen über die Ausstellung von 
Ehefähigkeitszeugnissen. 
Lit.: Schmalz}, K., Scheidungstrauma und kanonische 
Ehefähigkeit, 2000; Förster. P.. Transsexualität, 2013 

Ehefrau -+ Ehegatte 

Ehegat te (Ehefrau. Ehemann) ist der mit einem 
Menschen des anderen (oder nach einem Beschluss 
des Bundestags Deutschlands von dem 30. Juni 
2017 gleichen) Geschlechts wirksam eine -+Ehe 
geschlossen habende Mensch. Für ihn gilt das be­
sondere -+Eherecht. Hinzu kommen weitere ein­
zelne Rechte (z.B. Zeugnisverweigerungsrecht, Zu­
sammenveranlagungsmöglichkeit in dem Einkom­
mensteuerrecht). 
Lit.: Vo11sc!leid1. C., Eigentumserwerb durch Ehegatten. 
1997; Nörenberg, H., Ehegatten-Arbeitsverträge. 8. A. 
2000: 0/zen, D .. Letztwillige Verfügungen unter Ehe­
gatten. JuS 2005. 673 

Ehegattenbürgschaft -+ Bürgschaft (für einen 
Ehegatten) 

Ehegattenerbrech t ist das gesetzliche -+ Erbrecht 
des überlebenden Ehegatten, der mit dem Erblasser 
bis zu dessen Tod in gültiger Ehe gelebt hat (Ge­
trenntleben oder zerrüttete Ehe schaden gnmdsätz­
lich nicht). Es beträgt neben Verwandten (Teilungs­
prinzip) der ersten Ordnung ein Viertel, neben 
Verwandten der zweiten Ordnung mindestens die 
Hälfte, neben entfernteren Verwandten als Großel­
tern das Ganze der Erbschaft(§ 1931 BGB), wobei 
der gleichzeitig mögliche, in der Form der Erhöhung 
des gesetzlichen -+ Erbteils um ein Viertel erfol­
gende Ausgleich des -+ Zugewinns in dem Todesfal­
le (§ 1371 BGB) unberühn bleibt. Außerdem kann 
das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten durch Verfü­
gung von Todes wegen abgeändert werden. 

Ehename 

Lit.: Wegmann, B .. Ehegattentestament und Erbvertrag, 
4. A. 201 O; Kellem101111, M.. Die Auswirkungen einer 
Scheidung auf das Ehegattenerbrecht, JuS 2004, 1071 ; 
Lorenz, S. u. a., Grundwissen Zivilrecht - Das gesetzli­
che Erbrecht des überlebenden Ehegatten, JuS 2015, 
781 

Ehegattenunterhalt ist der zwischen --+ Ehegatten 
zu leistende--+ Unterhalt. 
Lit.: Brudermiiller. G„ Geschieden und doch gebun­
den'!, 2008; /-Joppen-.;. R„ Die Dreiteilung des Unter­
halts, NJW 2012, 819 

Ehegesetz war das das Recht der -+ Ehe betreffende 
Gesetz ( 1938 anlässlich des Anschlusses Österreichs 
an das Deutsche Reich für das gesamte Deutsche 
Reich einschließ! ich Österreichs geschaffen, 1946 
gereinigt, in Deutschland bi!> 1998 abschnittsweise 
wieder zugunsten des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
aufgehoben). 
Lit.: Ehegesetz. hg. v. t1ichhom, V. u. a„ 2007 (Öster­
reich) 

E hegüterrecht -+ Güterrecht in der --+ Ehe und der 
Ehegatten 
Lit.: .lerschke, H .. Mein und dein in der Ehe, 9. A. 2000; 
Herr, T.. Nebengfüerrecht, 2013 

Ehehindernis ist in dem -+ Kirchenrecht ein der 
Eheschließung entgegenstehender Umstand. -+ Ehe­
verbot. -+ Eheaufhebung 

Ehelich ist eine Qualifikation eines Menschen oder 
eines Verhältnisses, die auf eine -+ Ehe abstellt. 
Ehelich war bis 1998 ein -+ Kind, das nach der 
Eheschließung geboren worden ist. wenn die Frau es 
vor oder während der -+ Ehe empfangen und der 
Mann innerhalb der --+ Empfängniszeil der Frau 
beigewohnt hat, wobei durch erfolgreiche -+ An­
fechtung diese Qualifikation beseitigt, durch -+ Le­
gitimation (Ehelicherklärung) besonders erlangt 
werden konnte. Jedes andere Kind war unehelich 
bzw.-+ nichtehelich. 

eheliche Lebensgemeinschaft -+ Lebensgemein­
schaft, eheliche. Lebensgemeinschaft, nichteheliche 

Ehelichkeit-+ ehelich 
Lit.: Müller. L, Die Ehelichkeitsanfechtung. 1998 

Ehem ann -+ Ehegatte 

ehemündig (Adj.) für eine Ehe mündig -+Ehe­
mündigkeit 

Ehemündigkeit(§ 1303 BGB) ist die ahersbedingte 
Berechtigung, eine -+ Ehe einzugehen. Sie setzt 
grundsätzlich -+ Volljährigkeit, ausnahmsweise 
mindestens Vollendung des 16. Lebensjahrs voraus. 
Die ohne E. geschlossene Ehe kann aufgehoben 
werden. 

E hename (§ 1355 BGB) ist der gemeinsame 
-+ Familienname der Ehegatten. Nach § 1355 l 
BGB von dem 16.12.1993 sollen die Ehegallen 
einen Ehenamen bestimmen. Unterlassen sie dies 
trotz entsprechender Befragung durch den Standes-



Ehenichtigkeit 

beamten vor der Eheschließung, so führen sie ihren 
zu der Zeil der Eheschließung geführten (verschie­
denen) Namen auch nach der Eheschließung (weiter, 
in DeutschJand 2000 in etwa 10 Prozent der Ehe­
schließungen). Zu dem Ehenamen können die Ehe­
gatten den Geburtsnamen oder den zu der Zeit der 
Erklärung über die Bestimmung des Ehenamens 
geführten Namen der Frau oder des Mannes 
bestimmen (§ 1355 Il BGB). Sie können die Erklä­
rung, einen gemeinsamen Ehenamen führen zu 
wollen, nach der Eheschließung in öffentlich be­
glaubigter Fonn nachholen. Ein Ehegaue, dessen 
Name dabei nicht E. wird, kann durch Erklärung in 
öffentlich beglaubigter Form gegenüber dem Stan­
desbeamten dem E. seinen (einteiligen) Geburtsna­
men oder einen Teil seines (mehrteiligen) Geburts­
namens oder seines zu der Zeit der Erklärung über 
die Bestimmung des Ehenamens geführten Namens 
voranstellen oder anfügen (und bei Bedarf in öffent­
lich beglaubigter Form diese Erklärung auch einmaJ 
widerrufen, jedoch nicht neu erklären). Der verwit­
wete oder geschiedene Ehegatte behält grundsätzlich 
den Ehenamen, kann ihn aber aufgeben und seit 
2005 auch an einen neuen Ehegatten weitergeben. 
Lit.: Dethloff, N.!Walther. S„ Abschied vom Zwang zum 
gemeinsamen Ehenamen. NJW 1991, 1575 

Ehenichtiglceit war die ( 1998 zu Gunsten der 
Eheaufhebung abgeschaffte) Vernichtbarkeit der 
-+Ehe aus bestimmten Gründen (§§ 16ff. EheG. 
-+ Fonnmangel, __. Geschäftsunfähigkeit, Doppel-
ehe, Verwandtschaftsehe).-+ Eheaufhebung 

Eheprozess ist die ältere Bezeichnung für das Zivil­
verfahren in Ehesachen (§ 121 FamFG). Der E. ist 
eine besondere Art des -+Zivilprozesses für Klagen 
auf Ehescheidung, auf Eheaufhebung oder auf Fest­
stellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer 
Ehe. Zuständig ist ausschließlich das -+ Familien­
gericht. wobei der Verhandlungsgrundsatz zuguns­
ten des -+ Untersuchungsgrundsatzes eingeschränkt 
ist und Angriffsmittel und Verteidigungsmittel in 
weiterem Umfang als nach den aJlgemeinen Vor­
schriften zuzulassen sind. 

Lit.: Bergerfurth, B./Rogner. J„ Der Ehescheidungspro­
zess, 15. A. 2006; Gieß/er, H.!Soyka. J, Vorläufiger 
Rechtsschutz in Familiensachen, 6. A. 2014 

Eherecht ist die Gesamtheit der die -+ Ehe betref­
fenden Rechtssätze. Das E. ist ein Teil des -+ Fa­
milienrechts. Es ist in dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
(§§ 1297 IT.) geregelt Es umfasst hauptsächlich die 
Ehefähigkdt, <lfo Ehtm:rbute, die Eheschließung, 
die Eheaufhebung, die Wirkungen der Ehe allge­
mein, das Ehegüterrecht und die Ehescheidung (mit 
Unterhalt und VersorgungsausgJeich). Die Verpflich­
l1lngen nach dem kirchlichen Recht werden durch 
das weltliche E. nicht berührt(§ 1588 BGB), so dass 
staatliches Recht und kirchliches Recht grundsätz­
lich unabhängig voneinander nebeneinander beste­
hen. 
Lit.: lntemationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit 
Staatsangehörigkeitsrecht, hg. v. Bergmann, A.!Ferid, 
M.!Henrich, D„ 6. A. 1983 ff.; Mü11cl1. E. v./Backhaus, 
Ehe- und Familienrecht, 16. A. 2010; Eherecht in Euro­
pa. hg. v. Süß, R„ 4. A. 2021 
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Eheregister ist das Personenstandsregister für die 
Beurkundung der Eheschließung durch den Stan­
desbeamten, in das der Standesbeamte die persönli­
chen Verhähnisse der Ehegatten, den gewählten 
Namen der Familie sowie den Tag und den Ort der 
Eheschließung einzutragen hat (§ 15 PStG). 

E hescheidung (§§ 1564ff. BGB) ist die Auflösung 
(Scheidung) der-+ Ehe durch richterliches-+ Urteil 
aus Gründen, die nach der Eheschließung eingetre­
ten sind. Die E., die in dem Verfahren in Ehesachen 
durchgeführt werden muss. kann auf Antrag eines 
-+ Ehegallen oder beider Ehegatten erfolgen. Eine 
Ehe kann geschieden werden, wenn sie gescheitert 
ist (Aufgabe des __. Verschuldensprinzips zugunsten 
des -+ Zerrüuungsprinzips), d.h. die -+Lebens­
gemeinschaft der Ehegauen nicht mehr besteht und 
nicht erwartet werden kann, dass die Ehegauen sie 
wiederherstelJen. Das Scheitern der Ehe wird unwi­
derlegbar vermutet, wenn die Ehegatten seit einem 
Jahr -+ getrennt leben und beide Ehegatten die E. 
beantragen bzw. der Antragsgegner der E. zustimmt 
oder wenn die Ehegatten seit drei Jahren getrennt 
leben (beachte aber die HärtekJauseln der §§ 1565 
Il, 1568 BGB). Mit Rechtskraft des Ehescheidungs­
urteils ist die Ehe in personenrechtlicher und ver­
mögensrechtlicher Hinsicht aufgelöst (z.B. ist der 
Güterstand beendet und kann jeder bisherige Ehe­
gatte neu heiraten). Die E. hat einen -+ Unterhalts­
anspruch eines Ehegauen gegen den anderen zur 
Folge, wenn ein Ehegatte nach der E. nicht selbst für 
seinen Unterhall sorgen kann (§§ 1569 ff. BGB). 
Während der Ehezeil begründete oder aufrechterhal­
tene -+ Anwartschaften oder Aussichten auf eine 
-+ Versorgung wegen Alters. -+ Berufsunfähigkeit 
oder -+Erwerbsunfähigkeit sind bei fehlen einer 
anderweitigen Vereinbarung auszugleichen (-+Ver­
sorgungsausgleich, Rentensplitting §§ 1587 ff. 
BGB). Die elterliche-> Sorge für ein gemeinschaft­
liches Kind wird auf Antrag einem Elternteil -
grundsätzlich auf gemeinsamen Vorschlag der EJtern 
- durch das -> Familiengericht zugesprochen 
(§ 1671 BGB). Der geschiedene Ehegaue behält 
grundsätzlich den-+ Ehenamen(§ 1355 V l BGB). 
Das katholische und anglikanische --+ Kirchenrecht 
lassen die E. grundsätzlich nicht zu (Ehescheidun­
gen in Deu1schland 192438 und in England und 
Wales 147000 [1998].) 
Lit.: Schwab. D./Görtc-Leib/e, M., Meine Rechte bei 
Trennung und Scheidung, 9. A. 2017, 10. A. 2022; 
Grziworz, H„ Trennung und Scheidung, 9. A. 2018; 
Göppinger./Börger. U„ Vereinbarungen anlässlich der 
Ehescheidun~, 11.A. 2018; Krenzler. M.. Scheidungs­
recht für An langer, 4. A. 2018; Haus11wnn. R„ Lntema­
tionales und europäisches Ehescheidungsrecht. 2013 

Eheschließung(§§ J310ff. BGB) ist die Vereinba­
rung der Eingehung der __. Ehe. Die Ehe wird da­
durch geschlossen, dass die Eheschließenden vor 
dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzeiti­
ger Anwesenheit - ohne Bedingung oder Zeitbe­
sti1nmung - erklären, die Ehe miteinander eingeben 
zu wollen. Von der welllichen E. ist die kirchen­
rechtliche. nach kirchlichem Recht erforderliche E. 
zu trennen. die bis 2008 der weltlichen E. grundsätz­
lich nicht vorangehen durfte (§ 67 PStG, Ord­
nungswidrigkeit des Trauenden). 
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Lit.: Wagt11it;:. T./Bamhofe11. H .. Handbuch des Ehe­
schließungsrechts. 1998 

Ehestörung ist die Störung der ehelichen 
- Lebensgcmcmschaft, msbesondere ihres räum­
lich-gegenständlichen Bereichs. als eines absoluten 
Rechts durch emen Drinen (z.B. Eindringen der 
Geliebten des Mannes in die Ehewohnung). Gegen 
sie besteht ein Störungsabwehra~pruch. Inwieweit 
-+ Schadcnsersallanspliiche erwachsen können, ist 
umstritten. 
L1t.: Maier, S.. Die Abwehr von Ehestörungen, 1996 

Eheverbot (§§ 1306ff. BGB) ist die Vorschrift. die 
bei Vorliegen bestimmter Umstände die -+Ehe­
schließung verbietet. Soweit es tre1111e11des E. ist. 
begrlindel es -+ Eheaufhebbarkcit (z.B. Verwandt­
schaft, Doppelehe. eingetragene Lebenspartner­
schaft). Von dem E. der Annahme als Kind kann das 
Familiengericht auf Antrag Befreiung erteilen 
(§ 1308 BGB). Dem E. entspricht in dem -+Kir­
chenrecht das ..... Ehehindernis. 
Ln.: Klein. 8., Das neue Eheverbot der bestehenden 
eingetragenen Lebenspartnerschaft, 2008 

Ehevermittler - Ehevermittlung 

Ehevermittlung (Ehc\ermmlungsvertrag. Heirats­
vermittlung) ist der auf den Nachweis oder die Ver­
mittlung eines Ehepartners gerichtete -+ Vertrag 
(Dienstvertrag mll Sonderregeln) zwischen einem 
Ehevermittler und emem anderen Menschen. Durch 
das Ver~prcchen des Lohnes wird keine -+ Ver­
bindlichkeit begründet (§ 6561 1 BGB), doch kann 
das auf Grund des Versprechens Geleistete nicht 
wegen Fehlens einer Verbindlichkeit für die Leis­
tung zurückgefordert werden (§ 656 l 2 BGB), wes­
halb Ehevermittler Vorauszahlungen anstreben. Dies 
gilt für Partnerschaftsvermittlungsverträge ent­
sprechend. 
Lit.: Bürst111glu11is, U., Das Recht der Partnerschafts­
vermiulung. 1995: Peters, M„ Die Pannerschaftsver­
miulung, 2019 

Ehevertrag(§ 1408 BGB) ist der-+ Vertrag, durch 
den Ehegallen ihre güterrechtlichen Verhältnisse und 
auch den Ausschluss des Versorgungsausgleichs 
regeln können (nicht L. B. Kindererziehung. Unter­
halt). Der E. kann vor oder nach der -+ Ehe­
schließung bei gleichzeitiger - nicht notwendig 
persönlicher - Anwesenheit vor einem -+ Notar 
geschlossen werden. Dritten gegenüber hat der E. 
grundsävhch nur bei Eintragung in dem 
-+ Güterrechtsregister Wirkung. 
Lit.: Brambn11g. G„ Ehevertmg. 8. A. 202!; l.Angenfeld, 
G./Mil:er. Handbuch der Eheverträge und Scheidungs­
vereinbarungen. 8. A. 2019: l.Angmfeld. G .• Wandlun­
gen des Ehevertrags, NJW 2011. 966: Klein. M.. Ehe­
verträge. 6. A 2020 

E hre ist der innere und äußere Wert eines Men­
schen, \eine Würde und Geltung innerhalb der 
menschlichen Gesellschaft. Die Verletzung der Ehre 
ist strafbar (§§ 185 ff. StGB) und begründet in der 
Fom1 der Verletzung eines -+ Schutzgesetzes bzw. 
der Verletzung des allgemeinen -+ Persönlichkeits­
rechts auch einen ..... Schadensersatzanspruch aus 

Eidesmündigkeit 

unerlaubter -+ Handlung. Gegenüber einer -+ Stö­
rung der E. besteht cm Störungsabwehranspruch 
(Besei11gungsanspruch. Unterlassungsanspruch). 
LiL. Siebrec/11. /., Der Schu11 der Ehre im Zivilrecht. 
JuS 2001. 337: Knebel. S .. Die Ehrcnschutzvorschriftcn. 
2004 

ehren (V.) Ehre erweisen 

Ehrenamt ist das unentgeltlich wahrgenommene 
hoheitliche --. Amt -+ Ehrenbeamter 
Lll .. Roth. R .. Das Ehrenamt, 1997 

Ehrenbeamter (§ 5 BeamtStG) ist ein Mensch, der 
ein hoheitliches -+ Amt ohne -+ Dienstbezüge und 
-+ Versorgungsansprüche (neben einem ausgeübten 
Beruf) wahrnimmt. Der E. ist ..... Beamter. lhm wird 
eine Ernennungsurkunde ausgehiindigt und für ihn 
gelten mit den erforderlichen Abweichungen die 
Beamtengesetze. E. linden sich vor allem in dem 
-+Kommunalrecht (l. B. Bürgermeister, Beigeord­
nete). Daneben können andere amtliche Tätigkeiten 
ehrenamtlich au\geübt werden, ohne dass der Be­
treffende E. i'1 (z.B. Schöffe). 
Lit.: Stober, R., Ocr Ehrenbeamte, 1981 

Ehrendoktor -+ Doctor 

Ehrengericht i'>t das (staatliche) -+Gericht über 
Standesangelegenheiten bestimmter ..... Berufe (z.B. 
-+Rechtsanwalt§§ l 16fl BRAO. Arzt).-+ Berufs­
genchl 

Ehrenrecht tsl dm. mit besonderer persönlicher 
Wertschäv.ung verbundene ..... Recht (z.B. Wahl­
recht). § 45 StGB lässt eine eingeschr'Jnkte Aber­
kennung bzw. einen Verlust von Rechten ( ..... Amts­
fähigkeit. Wählbarkeit. Stimmrecht) ah Folge einer 
Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr zu. 

Eid ist die Anrufung einer Macht als Zeugen für die 
Wahrheit einer Aussage. Der in dem Verfahrensrecht 
vielfach verlangte E. (z.B. § 59 StPO, u.a. 
-+ Zeugeneid, • Sachven.tilndigcneid, -+ Parteieid, 
-. Offenbarungseid) ist mit den Worten ich schwöre 
es. so wahr mir Gott helfe oder ich schwöre es (oder 
notfalls ja) 1u leisten. Wer vor -+Gericht oder vor 
einer anderen wr Abnahme von Eiden 1uständigen 
Stelle (vorsü111ich) falsch schwört, wird bestraft 
(§ 154 StGB, -+ Memeid). -+Versicherung an Ei­
des Statt 
Lit .. Haller. K., Der Eid im Strafverfahren, 1998 

Eideshelfer (Eidhclfer) ist nach neuzeitlicher Wis­
senschaftssprache 1m frühmiuela.herLichen deut­
schen Recht ein Mensch. der schwört, dass ein Eid 
emes Eideslebtenden rein - und nicht mein - sei. 
der also zu der Glaubhaftigkeit eines Menschen, 
nicht zu der von diesem erklärten Aussage Stellung 
nimmt (und deswegen nicht --+ Zeuge ist). 

eidesmündig ..... Eidesmündigkeit 

Eidesmündigkeit ( § 393 ZPO. § 60 Nr. 1 StPO) ist 
die altersbedingte und ge1stcsbeding1e Berechti­
gung. einen -+ Eid zu leisten (Vollendung des 



eidesstattlich 

16. Lebensjahrs. genügende Vorslellung von der 
Bedeutung des Eides). 

eidesstattlich (Adj.) an der Stelle eines Eides stehend 

eidesstattliche Versicherung -+ Versicherung 

eigen (Adj.) einen Menschen selbst betreffend 

Eigenbedarf ist der Nutzungsbedarf des Eigentü­
mers (oder unter Umständen auch eines nahestehen­
den Schwagers) an einer Sache, der gegebenenfalls 
Voraussetzung einer Kündigung der Miete einer 
Wohnung ist. 
Lit.: Burow, P.. Die Eigenbedarfskündigung. 1997; 
Hinz. \.V., Neue Akzente beim Eigenbedarf. NJW 2017, 
3473; Gerber, K., SLreitfall Eigenbedarf. 2010 

Eigenbesitz-+ Eigenbesilzer 

Eigenbesitzer (§ 872 BGB) ist der eine -+Sache 
als ihm gehörig besitzende -+Besitzer (-+Besitz) 
wie l. B. der Dieb. Der E. wird vor allem bei dem 
Erwerb von Sachenrechten besonders behandelt 
(§§ 900, 927, 937 ff .. 958 BGB). [hm steht der 
Fremdbesitzer (z.B. Mieter) gegenüber. 
Lit.: Em:,t, W.. Eigenbesitl und Mobiliarerwerb, 1992 

E igenbetrieb ist das winschaftliche, grundsätzlich 
auf GewinnerLielung angelegte -+ Unternehmen 
einer -+Gemeinde (z.B. Stadtwerke) ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit Der E. ist ein nichtrechtsfähi­
ges, organisatorisch verselbständigtes -+ Sonderver­
mögen (eigene Buchführung, eigener Wirtschafts­
plan). Er kann Lu seinen BenulJ.ern in öffentlicb­
rechtlich oder privatrechtlich geregelte Beziehungen 
treten. Bestimmungen über den E. enthalten -+ Ge­
meindeordnungen und die Eigenbetriebsverordnung 
bzw. Eigenbetriebsgesetze. Der E. ist zu unterschei­
den von der -+ Eigengesellschaft, von dem nicht­
wirL~chafllichen Unternehmen der Gemeinde und 
von dem -+ Regiebctrieb. 
Lit.: Öffentlich-rechtliche Unternehmen der Gemein­
den. hg. v. Pricewa1erhouscCoopcrs AG, 6. A. 2015 

eigener Wirkungskreis -+ Wirkungskreis. eigener 

Eigengl-schäflsführung (§ 687 BGB) ist in dem 
Schuldrecht die Besorgung eines objektiv fremden 
-+ Geschäfts als eigenes Geschäft. Sie ist unerlaub­
te E .• wenn der Handelnde weiß. dass er dazu nicht 
berechtigt ist (§ 687 II BGB). und irrtiimliche E., 
wenn der Handelnde das Geschäft in der Meinung 
besorgt dass es sein eigenes sei (§ 687 l BGB). Im 
ersten Fall finden die Regeln über die -+ Geschäfts­
führung ohne Auftrag teilweise Anwendung, im 
zweiten dagegen keine Anwendung. 
Lit.: Köbler, G., Schuldrecht, 2. A. 1995 

Eigengesellschaft ist dac; winschaftliche Unterneh­
men einer -+ Gemeinde. das in der Rechtsform 
einer privatrechtlichen rechtsfähigen -> Gesellschaft 
betrieben wird (z.B. Salzgitter AG). 
Lit.: Parmentier, M .. Gläubigerschutz in öffentlichen 
Unternehmen, 2000; Schirrmacher, C., Der Schutz der 
Gläubiger einer kommunalen Eigengesellschaft mbH, 
2019 
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eigenhändig (Adj.) mit eigener Hand erfolgend 
--. Delikt. Testament 

E igenheim (§ 20 I 1. WobauG) ist das in dem 
-+ Eigentum eines oder mehrerer Menschen stehen­
de -+ Grundstück mit einem Wohngebäude. das 
nicht mehr als zwei -+ Wohnungen enthält, von 
denen eine zu einem Bewohnen durch den Eigentü­
mer oder seine Angehörigen bestimmt ist. Ab 
1.1.2006 wird keine Eigenheimzulage mehr ge­
währt. 
Lit.: Wacker. R .• Eigenheimzulagengesetz, 3. A. 2001 

Eigenjagd (F.) eigene Jagd 

Eigenjagdbezirk (§ 7 1 BJagdG) ist in dem Jagd­
recht die zusammenhängende Grundnäche mit einer 
landwirtschaftlich. forstwirtschafLlich oder fische­
reiwirtschaftlich nutzbaren Fläche von mindestem. 
75 Hektar. die sich in dem -> Eigentum ein und 
derselben Person oder einer Personengemeinschaft 
befindet. Der E. ist ein besonderer -+ Jagdbezirk, 
der in Gegensatz zu dem gemeinschaftlichen Jagd­
bezirk steht. In einem E. ist der Eigentümer jagdaus­
ü bu ngsberecht i gt. 

E igenkapital ist das dem Inhaber des Unterneh­
mens gehörende -> Kapital einschließlich der Rück­
lagen. Das E. steht in Gegensatz zu dem -+ Fremd­
kapital. 
Lit.: Beck, S .• Kritik des Eigcnkapitalersatzrcchts, 2006 

Eigenkirche ist nach herrschender, aber streitig 
gewordener Ansicht (Ulrich Stutz.~) in dem frühmit­
telalterlichen Kirchenrecht die einem (vielfach welt­
lichen) Grundherrn gehörige Kirche. 

Eigenmacht (§ 858 BGB) ist in dem Sachenrecht 
die Entziehung oder Störung des -. Besitzes des 
unmittelbaren Besitzers. Sie ist, sofern das Gesetz 
sie nicht gestattet, widerrechtlich (verbotene E.) und 
löst Ansprüche aus -+ Besitzschutz aus. Der durch 
verbotene E. erlangte Besitz ist fehlerhaft(§ 858 Tl 1 
BGB). 

Eigenschaft eines Gegenstands bzw. einer Person 
ist allgemein die ihm bzw. ihr anhaftende Besonder­
heit oder das ihm bzw. ihr anhaftende Merkmal. E. 
einer -> Sache ist jedes Verhältnis, das wegen seiner 
Art und Dauer nach der Verkehrsanschauung Ein­
fluss auf Wertschätzung oder Brauchbarkeit der 
Sache auszuüben pflegt (nicht der Preis der Sache 
selbst). Nach § 119 BGB kann, wer bei der Abgabe 
einer -+ Willenserklärung über eine verkehrswe­
sentliche E. in einem -+Irrtum war, die Erklärung 
anfechten. Nach § 434 TU BGB gehören zu der übli­
chen Beschaffenheit einer Sache auch Eig.enschaf­
ten, die der Käufer nach den öffentlichen Außerun­
gen (z.B. Werbung, Kennzeichnung) des Verkäufers, 
des Herstellers oder seines Gehilfen erwanen kann. 

E igentum ist in dem Verfassungsrecht (Art. 14 GG) 
jede vermögenswerte privarrechtliche Rechtsposi­
tion (also auch Rechte [Forderungen]) sowie jede 
öffentlich-rechtliche Rechtsposition, die überwie­
gend das Äquivalent eigener Leistung d. h. des Ein-
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satzes eigener-+ Arbeit oder eigenen -+ Kapitals ist 
(u. a. auch das Besitzrecht des Mieters an einer 
Mietwohnung oder der Auskunftsanspruch des Ak­
tionärs gegen den Vorstand der Aktiengesellschaft in 
der Hauptversammlung oder ein durch Frequenznut­
zungsbedingungen einschränkbares Mobilfunkfre­
quenznutzungsrecht). E. ist seit der Verfassungsge­
bung durch die -+ Verfassung garantiert, allerdings 
nur innerhalb bestimmter Schranken (z.B. baurecht­
liche Gesetze. die ihrerseits zumutbar sein müssen 
und z.B. bei Denkmalsschutz nicht die Nutzung 
gänzlich ausschließen dürfen). Der obrigkeitliche 
Entzu~ von E. ist nur zu dem Wohl der -+ AJl­
gemei'i'iheil, auf Grund eines -+ Gesetzes und gegen 
-+Entschädigung zulässig(-+ Enteignung). In dem 
Sachenrecht ist E. das -+ Recht, mit einer -+ Sache 
- grundsätzlich - nach Belieben zu verfahren (z.B. 
benutzen, verbrauchen, belasten, veräußern, Schran­
ken ergeben sich dabei aus § 903 BGB, der Verfas­
sung, sonstigem öffentlichem Recht Lz. B. Pflicht 
zur Duldung der Pflanzung eines Baumes an einer 
öffentlichen Straße], Treu und Glauben, Nachbar­
recht und den beschränkten dinglichen Rechten) und 
andere von jeder Einwirkung auszuschließen (§ 903 
BGB). Das E. ist gegen Störungen geschützt (§ 1004 
BGB Beseitigungsanspruch, Unterlassungsanspruch, 
vgl. §§ 242 ff. StGB). Seine Verletzung (z.B. Be­
schädigung eines Kraftfahrzeugs, Verbindung ein­
wandfreier Teile eines Herstellers mit mangelhaften 
Teilen eines Zulieferers zu einer neuen Sache) be­
gründet Schadensersatzansprüche nach den 
§§ 823 ff. BGB (nicht z.B. Staubablagentng infolge 
Abbrucharbeiten auf Nachbargrundstück). Der Ei­
gentümer kann auf Grund des Eigentums grundsätz­
lich die betreffende Sache herausverlangen 
(§§ 985 ff. BGB), wobei auch nach einer Verjährung 
des Anspruchs auf Herausgabe andere Ansprüche 
aus dem Eigentum bestehen bleiben (können). E. in 
diesem Sinn steht dem-+ Besit1 und den beschränk­
ten dinglichen -+Rechten (z.B. Pfand) gegenüber. 
Erwerb, Schutz und Verlust des Eigentums sind in 
den §§ 873 ff. BGB (getrennt nach unbeweglichen 
Sachen und beweglichen Sachen) geregelt. Arten 
des Eigentums sind neben dem Alleineigentum das 
-+ Gesamthandseigentum und das -+ Miteigentum 
(Bruchteilseigentum) sowie das -+ Sichenmgs­
eigellfum. Losgelöst von dem körpergebundenen 
Sachenrechtsbegriff des Bürgerlieben Gesetzbuchs 
wird auch von geistigem E. gesprochen. 
Lit.: Annbriiscer, C., Eigentumsschutz, NJW 2003, 
3087: Lehmann, J., Sachherrschaft und Sozialbindung?, 
2004; Jochum, H. u.a .. Grundfälle zu Art. 14 GG. JuS 
2005, 220; Bt!rg. W, Entwicklung und Grund~trukturen 
der Eigentumsgarantie, JuS 2005, 961; Mvlich, F., Die 
Eigentumsverletzung, JuS 2014, 298 ff. 

Eigentümer (M.) ist die Eigentum aufweisende 
Person. 

E igeotümergrundschu ld (§ 1196 BGB) ist in dem 
Sachenrecht die dem -+ Eigentümer an seinem 
eigenen -+ Grundstück zustehende -+ Grundschuld. 
Die E. entsteht entweder ursprünglich - durch ein­
seitige Erklärung gegenüber dem Grundbuchamt 
und Eintragung in dem Grundbuch- oder abgeleitet 
(durch Umwandlung einer -+ Eigentümerhypothek, 
der keine gesicherte Forderung mehr zugrunde liegt 

Eigentumsbindung 

sowie durch Zahlung auf die Grundschuld, § 1177 
BGB). Aus ihr kann der Inhaber nicht die 
- Zwangsvollstreckung in sein eigenes Grundstück 
betreiben. 
Lit.: Rem, A .. Die Verwertbarkeit der Eigentiimergrund­
schuld, 1994 

E igentümerhypothek (§ 1163 BGB) ist in dem 
Sachenrecht die dem -+ Eigentümer an seinem 
-+ Grundstück 1.ustehende -+ Hypothek. Die E. 
entsteht vor allem, wenn der Eigentümer des Grund­
stücks an den Hypothekengläubiger zahlt (§§ 1143 
1, 1153 l, 1177 BGB bzw. § 1163 r 2 BGB, nach­
trägliche E.). Leistet der Schuldner, so entsteht für 
den Eigentümer regelmäßig eine -+Eigentümer­
grundschuld (§§ 1163 1 2, 1177 l BGB), da der 
Eigentümer die Hypothek dann ohne Forderung 
erwirbt und eine Hypothek ohne Forderung nicht 
bestehen kann. Die E. ist vorläufige E., so lange die 
zu sichernde Forderung mangels Valutierung (noch) 
nicht entstanden ist oder der Hypothekenbrief einer 
-+ Briefhypothek dem Gläubiger noch nicht über­
geben ist (Fall ursprünglicher E.). Sie wandelt sich 
auch hier in eine Eigcntümergrundschuld um 
(§§ 1163 1, 1177 BGB). 

E igentümer - nichtberechtigter Besitzer - Ver­
hä ltn is (§§ 987 ff. BGB) ist das gesetzliche 
-+Schuldverhältnis (sLr.) zwischen dem ->Eigen­
tümer einer Sache und einem -+ Besitzer, der kein 
Besitzrecht hat (sog. -+ Vindikationslage). Der Ei­
gentümer kann von dem Besitzer Ersatz von 
-+Nutzungen (§§ 987 ff. BGB) und -+Schäden 
(§§ 989ff. BGB), der Besitzer von dem Eigentümer 
Erstattung von -+Verwendungen (§§ 994ff. BGB) 
verlangen. Dabei wird unterschieden zwischen dem 
gutgläubigen Besitzer und dem bösgläubigen Besit­
zer, dem verklagten Besitzer (nach Rechtshängig­
keit) und dem unverklagten Besitzer (vor Rechts­
hängigkeit). dem unentgeltlichen Besitzer und dem 
entgeltlichen Besitzer sowie dem deliktischcn Besit­
zer und dem nichtdeliktischen Besitzer. Die 
§§ 987 ff. BGB verdrängen in weitem Umfang ande­
re Ansprüche (z.B. aus den§§ 812ff., 823JJ. BGB. 
-+ Fremdbesitzerexzess). 

Lit.: Lorenz, S .. Grundwissen. Zivilrecht Das Eigentü­
mer-Besitzer-Verhältnis. JuS 2013, 495; Odemer. H .. 
Schadensersatz ~Lall der Leistung im Anspruchssystem 
des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses, 2018: Thöne, M .. 
Die Grundprinzipien des Eigentümer-Besitzer­
Verhällnisses. JuS 2021, 809 

Eigtmlumsaufgabt! (§§ 959. 928 BGB) ist ck:r -
rechtsgesehäftliche - -+ Verzicht auf das -+ Eigen­
tum(-+ Dereliktion). Die E. erfolgt bei beweglichen 
Sachen durch Besitzaufgabe mit Eigentumsver­
zichL~willen bzw. bei unbeweglichen Sachen durch 
Verzichtserklärung gegenüber dem Grundbuchamt 
und Eintragung der Verzichtserklärung in das 
Gntndbuch. Mit der E. ist die Sache grundsätzlich 
herrenlos (eigentümerlos) und steht für einen neuen 
ursprünglichen Eigentumserwerb offen. 

Eigentumsbind ung ist die Beschränkung der Herr­
schaftsmacht des -+ Eigentümers. Nach § 903 BGB 
wird das Belieben des Eigentümers durch das Ge-



Eigentumserwerb 

setz und die Rechte Dritter beschränl-.'1. Darüber 
hinaus unterliegt das Eigentum nach Art. 14 GG der 
-+ Sozialbindung. 
Lit.: Rol.ek, J .• Die Unterscheidung von Eigentumsbin­
dung und Enteignung, 1998 

E igentumserwerb (§§ 873 ff. BGB) ist der Erwerb 
des -+ Eigentums an einer Sache. Der B. kann ur­
sprünglich bzw. originär (in der Gegenwart selten) 
oder abgeleitet bzw. derivativ (in der Gegenwart 
häufig) sein. Er erfolgt bei Grundstlicken - ur­
sprünglich durch Eintragung in das Grundbuch 
(§ 928 II BGB) oder - abgeleitet grundsätzlich 
durch-+ Einigung(-+ Aunassung) über die Rechts­
änderung und -+ Eintragung der Rechtsänderung in 
das -+ Grundbuch (§ 873 BGB). Bei beweglichen 
Sachen vollzieht sich der abgeleilete E. durch 
-+ Einigung (dinglicher Vertrag) und (tatsächliche) 
-+Übergabe (§ 929 S. 1 BGB) oder -+Übergabe-
surrogat (§§ 929 S. 2ff. BGB. Vereinbarung eines 
-+ Besitzmittelungsverhältnisses, -+ Abtretung des 
-+ Herausgabeanspruchs), der ursprlingliche E. vor 
allem durch -+Ersitzung (§§ 937 ff. BGB), -+Ver­
bindung,-+ Vennischung,-+ Verarbeitung(§§ 946 ff. 
BGB) und -+Aneignung (§§958ff. BGB). Daneben 
erfolgt E. durch-+ Gesamtnachfolge (z.B. Erbfolge) 
oder Hoheitsakt (z. B. -+ Enteignung des bisherigen 
Eigentümers zugunsten des neuen Eigentümers). 
Lit.: Weber. R„ Der rechtsgeschäftliche Erwerb des 
Eigentums, JuS 1998, 577; Meier, P. u. a., Der Eigen­
tumserwerb vom Nichtbesitzer. JuS 2017, 1155 

E igentumsherausgabeanspruch (§ 985 BGB. llat.] 
rei vindicatio [F.]) ist der Anspruch des -+ Ei­
gentümers gegen den --+ Besitzer auf-+ Herausgabe 
der Sache (z.B. Rückgabe der Mietwohnung nach 
der Mietzeit), der allerdings nur durchdringt, wenn 
der Besitzer kein BesiLZrecht (z.B. Anwartschafts­
recht, Miete, Zurlickbehaltungsrecht) hat (§ 986 
BGB). 

Lit.: Opperma1111. R„ Die Kollision der Vindikation mit 
schuldrcchtlichen Besitzübertragungsansprüchen, 2003 

Eigentumsstörung (§ 1004 BGB) ist die (rechts­
widrige) -+ Beeinträchtigung des Eigentums in 
anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthal­
tung des -+Besitzes (z. B. starker Länn). Bei E. 
kann der Eigentümer grundsätzlich -+ Beseitigung 
oder -+ Unterlassung verlangen. Ist die E. auch 
unerlaubre -+ Handlung, kommt weiter ein -+ Scha­
densersatzanspruch in Betracht (§§ 823 l, 823 IT 
BGB i. V. m. § 303 StGB, § 826 BGB). 
Lit.: umiartz. A„ Störungsbeseitigung und Schadenser­
satz. 1998: Kirchgeßner, S„ Abwehr und Ausgleich von 
Eigentumssrörungen unter Nachbarn, 2018 

Eigentumsübertragung 
-+ Eigentumsverlust 

-+ Eigenrumserwerb, 

Eigentumsverlust - Eigentumserwerb. -+ Eigen­
tumsaufgabe 

E igentumsvermutung ist die gesetzliche -+ Ver­
mutung des -+ Eigentums (z.B. bei Besitz einer 
beweglichen Sache § 1006 BGB, bei Besi12 einer 
Sache eines oder beider Ehegatten§ 1362 BGB). 
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Lit.: Hoffrichter. C„ Widerlegung der Eigentumsvemrn­
tung des§ 1006 1 1 BGB. 2020 

Eigentumsvorbehalt (§ 449 BGB) ist der einer 
--+ Einigung über den Eigentumsübergang beigefüg­
te Vorbehalt des -+ Eigencümers einer beweglichen 
-+Sache (nicht Grundstück. vgl. § 925 U BGB) in 
dem Rahmen eines -+ Rechtsgeschäfts, das Eigen­
tum nicht sofort, sondern erst bei Eintritt einer (wei­
teren) Bedingung (z.B. Kaufpreiszahlung) auf den 
Erwerber übergehen zu lassen. Wird in dem schuld­
rechtlichen Rechtsgeschäft (z.B. Kauf) vereinbart, 
dass der Eigentümer (sein Eigenrum) nur unter E. 
übeEeignen soll. so ist er nur zu der bedingten 
-+ Ubereignung verpflichtet. Fehlt eine solche Ver­
einbarung. erklärt .~er Eigentümer aber gleichwohl 
spätestens bei der Ubereignung (Einigung) einen E„ 
so handelt er zwar schuldrechtlich venragswidrig 
(vertragswidriger E.), doch kann der Erwerber bei 
Annahme des enLc;prechenden Angebots nur beding­
tes Eigentum erlangen. Der E. dient vor al lem der 
Sicherung der Kaufpreisforderung des Verkäufers 
oder anderer Forderungen (Kontokorrentvorbehall, 
Konzernvorbehalt, erweiterter E.). Bei verwickelte­
ren Geschäften geschieht diese in drei Sonderfor­
men. Davon liegt der 11achgesclzaftete E. vor, wenn 
der Käufer. ohne den E. offen zu legen, die Sache 
seinerseits unter (eigenem) E. weiterverkauft. Bei 
dem weitergeleiteten E. verpflichtet sich der Käufer 
dem Verkäufer gegenüber, die unter E. gekaufte 
Sache nur in der Weise weiter zu übereignen, dass 
der Verkäufer Vorbehaltseigentümer bleibt. Der 
verlängerte E. ist gegeben, wenn Verkäufer und 
Käufer vereinbaren. dass an Stelle der betroffenen 
Sache bzw. des Eigenrumsvorbehalts. wenn dieser 
(z.B. durch Weiterveräußerung, Verbindung, Verar­
beitung) erlischt, die neue Sache oder die daraus 
entstehende Forderung treten soll. 
Lit.: Serick, R„ Eigentumsvorbehalt und Sicherungs­
übertragung. Bd. 1 ff. 1963 ff.; Serick, R., Eigentumsvor­
behalt und Sicherungsübertragung. Neue Rechtsent­
wicklungen, 2. A. 1993: Habersack. M.!Schümbrand, 
J„ Der Eigentumsvorbehalt nach der Schuldrechisre­
fonn, JuS 2002, 833; Lorenz. S„ Der Eigentumsvorbe­
halt, Jus 201 1, 199 

Eigentumswohnung -+ Wohnungseigentum 
Lit.: Seuss, H., Die Eigentumswohnung, 12. A. 2008; 
Die Eigentumswohnung, hg. v. Deckert, W., 2001 

Einbenennung (§ 1618 BGB, § 3la PStG) -+Na­
menserteilung 
Lit.: Birkhalm. A., Das Kindesnamensänderungsrecht 
2003 ' 

Einbrechen (§ 243 l Nr. 1 StGB) ist das gewaltsa­
me, ~ber nicht notwendigerweise substanzverletzen­
de Öffnen einer den Zutritt verwehrenden Um­
schließung von außen. Das E. ist eine der möglichen 
Voraussetzungen eines besonders schweren Falls des 
-+ Diebstahls. Es ist zugleich -+ Hausfriedensbruch. 

einbringen (V.) hineinbringen, hineinschaffen 

Einbringen von -+Sachen (§§ 562, 701 BGB) ist 
der rein tatsächliche Vorgang des gewollten Hinein­
schaffens beweglicher Sachen in die Mieträume 
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bzw. Beherbergungsräume. An den eingebrachten 
Sachen des Mieters entsteht ein gesetzliches 
-+ Pfandrecht des -+ Vermieters für seine -+ For­
derungen aus dem Mietverhältnis. Ebenso hat ein 
Gastwirt, der gewerbsmäßig Fremde zur Beherber­
gung aufnimmt, an den eingebrachten Sachen des 
Gastes für seine Forderungen für Wohnung und 
andere dem Gast zur Befriedigung seiner Bedürfnis­
se gewährte Leistungen ein Pfandrecht (§ 704 
BGB), muss aber auch den an ihnen entstandenen 
Schaden ersetzen (§ 701 BGB). 
Lit.: Köhler. G„ Schuldrecht, 2. A. 1995; Mohren, P., 
Leistungsstörungen beim Einbringen von Sacheinlagen, 
2013 

Einbürgerung (§§ 3 Nr. 5, 8 ff„ 40bf. StAG) ist der 
staatliche Hoheitsakt, durch den einem -+ Aus­
länder auf Antrag die inländische -+ Staatsange­
hörigkeit verliehen wird. Die E. ist ein an sich in 
dem Ermessen der Behörde stehender -+ Ver­
waltungsakt. Sie setzt Niederlassung in dem (jewei­
ligen) Inland, unbeschränkte ....... Geschäftsfähigkeit. 
Unbescholtenheit sowie Sicherstellung des Lebens­
unterhalts voraus. Seit 2000 hai der seit acht Jahren 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in dem lnland 
(DeutschJand) habende Ausländer bei Vorliegen der 
Voraussetzungen grundsätzlich einen Anspruch auf 
E., sofern er ausreichende Kenncnisse der deutschen 
Sprache hat, wozu er einen deutschsprachigen Text 
des täglichen Lebens (z.B. Zeitungsartikel) lesen, 
verstehen und mündlich wiedergeben können muss. 
und nicht Bestrebungen untersliitzt, die sich gegen 
die freiheitlich demokratische Grundordnung rich­
ten. Nach sechs Jahren ist eine E. möglich, wenn der 
Einbürgerungswillige eine völkerrechtliche Steilung 
hat, bei der die E. empfohlen wird (z.B. Asylberech­
tigter). 
Lit.: Domis. C„ Einbürgerung in Deutschland, 2001 

Eindringen (§ J 76a Il Nr. 1 StGB) ist sowohl das E. 
in den Körper des Opfers wie auch das E. in den 
Körper des Täters. 

Einfuhr (F.) Import 

einführen (V.) hineinführen, einleiten 

Einführung (F.) Hineinführung, Einleitung 

Einführungsgesetz (EG) ist das der Einführung 
eines (umfassenderen) Gesetzes dienende -+ Gesetz 
(z.B. EGBGB), das vor allem Übergangsvorschrif­
ten enthält. 

Eingabe (F.) Bitte, Anregung, Antrag 

eingeben (V.) hineingeben 

eingeben (V.) hineingehen 

Eingehung ist allgemein die Hineingehung oder die 
Verwirklichung. 

Eingehun gsbetrug ist der -+ Betrug. bei dem die 
Täuschung zu einer Eingehung einer schuldrechtli­
chen Bindung fl.ihrt und der Schaden in dem Miss-

Eingriffsverwaltung 

verhältnis von Leistung und Gegenleistung gerade in 
Bezug auf den Getäuschten besteht (z.B. A verkauft 
B einen Gegenstand, der entgegen seiner Angabe 
aus einem geringerwertigen Material besteht und 
daher seinen Preis nicht wert ist). 
Lit.: Klein, K., Das Verhältnfa von Eingehungs- und 
Erfüllungsbetrug, 2003 

ein gerichtet (Adj.) eine Einrichtung betreffend 

eingerichteter Gewer bebe trieb -+ Gewerbebetrieb 

eingeschränkt (Adj.) eine Einschränkung enthal­
tend 

eingeschränkte Schuld theorie -+ Schuldtheorie, 
eingeschränkte 

eingetragen (Adj.) in ein Verzeichnis aufgenommen 

e ingetragene Genossenschaft -+ Genossenschaft, 
eingetragene 

eingetragener Verein -+ Verein, eingetragener 

Eingriff ist das auf einen anderen in dessen ur­
sprünglichem Zuständigkeitsbereich einwirkende 
Verhalten einer Person. In dem Verwaltungsrecht ist 
E. eine Beschränkung der Rechte und Freiheiten des 
Bürgers durch den Staat bzw. die Verwaltung 
(-+ Eingriffsverwaltung z.B. Steuer. Platzverweis, 
Durchsuchung. Verlangen einer Unterschriftsliste 
aller Teilnehmer einer Lehrveranstaltung eines 
Lehrveranstaltungsleiters durch einen anderen Lehr­
veranstaJtungsleiter in Form einer dienstlichen Wei­
sung). Jeder E. des Staates in die Freiheit des Ein­
zelnen bedarf einer gesetzlichen Grundlage. 
Enteignungsgleicher E. ist in dem Verwaltungsrecht 
ein rechtswidriger hoheitlicher Eingriff, der, wäre er 
rechtmäßig, -+ Enteignung wäre (z.B. rechtswidrige 
Versagung einer Grundstilckteilungsgenehmigung). 
Er ist also eine -+ Beeinträchtigung mindestens 
einer geschützten Rechtsposition, die aJle Vorausset­
zungen einer Enteignung erfüllt, außer dass sie nicht 
rechtmäßig ist. Da schon bei der (rechtmäßigen) 
Enteignung eine Entschädigung zu leisten ist, ist bei 
dem rechtswidrigen enteignungsgleichen Eingriff 
erst recht (analog Art. 14 rn GG) eine-+ Entschädi­
gung zu entrichten. -+ Staatshaftung 
Lit.: Benfer. J.!Bialon, J„ Rechtseingriffe von Polizei 
und Staatsanwaltschaft, 4. A. 2010; Fischer, H„ Ent­
schädigungsanspruch aus Enteignung und enteignungs­
gleichem Eingriff. 4. A. 2017 

Eingriffskondiktion ist der auf einem Eingriff des 
Bereicherungsschuldners in das Vermögen des Be­
reicherungsgläubigers bernhende -+ Bereicherungs­
anspruch (z.B. Verbrauch fremder Sachen). 
-+ Nichtleistungskondiktion 
Lit.: Ellger, R„ Bereicherung durch Eingriff, 2002 

Eingriffsverwaltung ist die -+ Verwaltung, die zur 
Erhaltung der öffentlichen -+ Sicherheit und Ord­
nung in die Rechte und Freiheiten des Bürgers ein­
greift (z.B. Abriss eines baufälligen Hauses). Ihr 
Gegensatz ist die -+ Leistungsverwaltung. Der Ein-



Einheit 

griff der E. bedarf 7wecks Wahrung der grundsä11li­
chen Freiheit des Bürgen. einer ge.<;elLlichen Grund­
lage. 
Lit.: Kay. W./BöC'king, R., Allgemeines Verwaltungs­
und Eingriffsrecht im Politcidiensl, 14. A. 2017 

Einheit (F.) G:1111hcit. Verbundenheit 

einheitlich (Adj.) Einheit betreffend 

Einheitliche Europäische Akte _. Europäi„chc 
Akte 

Einheitliches Kaufrecht ist das grundsälllich auf 
Kaufverträge über bewegliche Sachen zwischen 
Parteien mit N1ederla~sung1m in verschiedenen Ver­
trags~taaten de\ 1 laager Kaufrcchtstibercinkommens 
(von dem 1.7.1964) anwendbare. jedoch praktisch 
weitgehend erfolglos gebliebene Recht. - Fin­
heitliches UN Kaufrecht 

Einheitliches UN-Kaufrecht ist das durch das 
Wiener CISG-Überernkommen geschaffene Kauf­
recht. Ihm hat der Bundestag durch Gesetz von dem 
5.7.1989 1uges11mmt. An dem l 11991 trat es in 
Kraft. 
Lit.: Srhlechrriem, P.!Sc/111 e11::.er. /./Sehmeter, U. G. 
Kommentar 1um UN-Kaufrecht - CJSG. 7. A. 2019 

Einheitlichkeit (E) Einheitlichsein 

Einheitlichkeit'>\\ Hie -+ Nichtigkeit 

Einhcitsfreiheil<;slrafe (§ 38 StGB) i~t die an die 
Stelle der früheren verschiedenen Frciheit!>strafen 
(Zuchthaus. Gefängnis, Ein!>chließung. Haft) getre­
tene -+ freihcihstrafc. 

E inhei tsstra fe (§ 31 JGG) ist die einhellhche 
-+ Strafe für mehrere Straftaten - Jugendhchcr Sie 
steht in Gegensatt zu der sonst in dem Strafrecht bei 
-+Tatmehrheit auf Grund von Einzelstrafen gebil­
deten -+ Gesamtstrafe. Bei der E. dürfen die gesell.­
liehen llöchstgrcn;,en der Strafe nicht überschritten 
werden. 
Lit.: Schnarr. K„ Einführung der Emheit-;stmfo. 2001; 
Eisenberg U„ Jugendgerichtsge,ell. 23. A. 2022 

Einheit.stäter ist in dem Recht der -+ Ordnung">­
widrigkeiten jeder. der einen ursächlichen Beitrag 
zu der Tatbestandsverwirklichung geliefert hat. 
Demgegenüber un1crsche1det das Strafrecht bei 
Vorsatzdelikten 1wischen -+ Täter und •Teil­
nehmer. Andercf'cils mncht auch m dem Schuld­
recht § 830 BGB jeden. der einen -+ Schaden durch 
eine unerlaubte -+ l landlung mitverursacht hat. für 
den Schaden verantwortlich. 

LiL.: Scl111hma1111, H .. Zum Einheilstätersystem des§ 14 
OWiG. 1979; 'fnmk. S Einheitstäterbcgnff, 1987; 
Hamdorf. K„ Bete1ligungsmodelle. 2002 

Einheitswert <* 180 AOl i'it der für mehrere 
-+ Steuern außerhalb der jeweiligen Vemnlagungs­
verfahren festgelegte Wert emes Gegenstands (1 B 
landwirtschaftlicher und fon.twirtschaftlicher Be­
trieb. Grundstück. gewerblicher Betrieb). Die Fest-
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.stellung erfolgt in regelmäßigen Zeitabständen. Der 
E. entspricht nicht dem Verkehrswert. -+ Bewertung 
Lit.: Riüsler. R./Fmll. M., Bcwcrtungsgcseti (Lbl.), 
33. A. 2021 

einigen (V.) Einigung bewirken 

Einigung (§§ 873. 929 BGB) ist in dem Sachen­
recht der für den -+ Eigentumserwerb und den Er­
werb beschränkter dinglicher Rechte erforderliche 
Cdmghche) -+ Vertr.1g zwischen dem Erwerber und 
dem Vcräußerer über den Übergang des Rechtes 
(F.'ieen111m) bzw die Rl•griindung de~ Rechte<> (be­
schränktes dingliches Recht). Die E. ist grundsätz­
lich fonnfre1 (anders § 925 BGB. -+ Auflassung), 
ist (für Grundstücksrechte) dem -+ Grundbuchamt 
gegenüber aber durch öffentliche oder öffentlich 
beglaubigte -> Urkunde nachzuweisen (§ 29 GBO). 
Die E. isl frei widerruflich. solange nicht eine der 
VorausselZungen des § 873 II BGB vorliegt (z.B. 
notarielle Beurkundung. Einreichung bei dem 
Grundbuchamt). Sie ist grundsälllich abstrakt d. h. 
von emem ihr regelmäßig zugrundeliegenden 
Grundverhältnis (Verpflichtungsgeschäft z.B. Kauf) 
unabhängig. Keine E. erfolgt zwischen einer Bank 
und dem eine gefundene Scheckkarte und eine bei­
liegende persönliche Identifikationszahl (PIN) ver­
wendenden Abheber von Geld, weil die Bank nur an 
den wirklichen ausgewiesenen Kontoinhaber über­
eignen will. In einem weiteren Sinn ist E. auch die 
Übereinstimmung allgemein (z.B. §§ 154. 155 
BGB) bzw. die Übereinkunft. 

Eini~ungsmangel ist die mangelnde Übereinstim­
mung zweier auf den Abschluss eines -+ Vertn1gs 
gerichteter Willen,erklärungen. -+ Dissens 

Einigungsstelle-+ Betr1eb,rat 

Lit.: Elrriclr/Fröhltrh. Die EimgungsMelle. 2. A. 2010: 
Beseler. L, Die Einigungsstelle, 2020 

Einigungsvertrag ist der an dem 31.8.1990 zwi­
schen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Deutschen Demokratischen Republik abgescbJosse­
ne Vertrag über die Her...tellung der Einheit DeuL-;ch­
lands. Danach wurden die in der Deutschen Demo­
krnti-.chen Republik neu gebildeten Länder 
Brandenburg. Mecklenburg-Vorpommern. Sachsen. 
Sachsen-Anhalt und Thüringen an dem 3.10.1990 
Länder der Bundesrepublik Deutschland. wurde 
Berlin Hauptstadt Deutschlands und trat mit diesem 
Be1lntt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
nach Maßgabe des Einigu11gsve1 trag:> uml :-.eim:r 
Anlagen in dem Gebiet dieser Länder in Kraft. Die 
Anlage l enthäll besondere Bestimmungen zur 
Überleitung von Bundesrecht, gegliedert nach den 
Geschäftsbereichen der ein1elnen Bundesministe­
rien. 
l.it.: Einigungsvcrtr.ig und Wahl\'crtr.ig mit Vertr.igsge­
scllen. hg. \'. Stt·m. K. u.a„ 1990; ifügner. H„ Der 
Einigungsvenrng nach dem Bc1tritt. 199.J 

Einkammersystem ist die Staatsfonn, in der das 
parlamentarische Gesevgebungsorgan nur aus emer 
- Kammer besteht. - • Zweikammersystem 
Ltt.: Zippe/ius. R„ Allgemc111c Siaall.lchrc, 17. A. 2017 
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Einkauf (M.) Kauf aus der Sicht de~ Käufers. Ge­
gen'>at1 Verkauf au'> der Sicht des Verkäufers 

einkaufen (V) kaufen (aus der Sicht des Käufers. 
Gcgensatt verkaufen) Einkaufskommission ist die 
1u dem Zweck emes Emkaufs vereinbane 
-+ Komm1ssmn. Bei der E. wird regelmäßig der 
-+ Kommission<1r -+ Eigentümer der Kaufsache. die 
er an den Kommittenten weiter überträgt(-+ Durch­
gang„erwerb) Dies kann aber entweder durch 
-+ Abtretung de\ Übereignuogsanspruc~ und eige­
ne Geltendmachung oder durch -+ Bevoll­
mächtigung .-u dem Eigentumserwerb für den 
Kommittenten vermieden werden. 

einkommen (V.) hineinkommen 

Einkommen ist allgemein das einer Person aus 
ihrer Teilnahme an dem Wirtschaftsverkehr in einem 
bestimmten Zeitraum zunießende -+Vermögen. In 
dem Steuerrecht <* 2 EStG) ist E. der Gesamtbetrag 
der -+ Einkünfte nach (seil dem 1.1.2004 [Sockel­
betrag 1 Million Eur<lJ eingeschränktem) Ausgleich 
mit • Verlusten und Abzug der-+ Sonderausgaben. 
Ausgenommen smd die für die Pflege eines Ange­
hörigen erlangten Beträge. Das E. ist Steuerobjekt. 
In dem Sozialhilferecht ist E. alles. was jemand m 
der ßedarf-.1eit we11mäßig da.zu erhält (z.B. auch 
eme Steuererstattung). 

Einkommensteuer 1\t die von dem -+ Einkommen 
natürlicher Personen als Steuerobjekt zu entrichten­
de -+ Steuer. durch die der Staat vor allem auch 
1wecks Sicherung semer Macht entgegen dem 
grundsättlichen Leistungsprinzip egalisierend Ver­
mögen m erheblichem Maße umverteilt. Sie ist 
- • Personensteuer b1w. • Besitzsteuer und -+ Ver­
kehrsteuer Sie ist in Deutschland zwischen -+ Bund 
und -. Ländern aufgeteilt. Die Bemessungsgrundla­
ge der E. biklct das zu versteuernde Einkommen. 
Di~ Bei.teuerung erfolgt nach einer (verhältnismäßig 
genn~en) Null.-:one (steuerfreies Einkommen) pro­
gressiv Cl l.1.20051 15-42 Prozent) bis zu einem 
Spi11ensteuersa11. Erhotien wird die E. z. T. durch 
die Artieitgebcr (-+Lohnsteuer) sowie ansonsten 
durch den Staat. 
l .it.. Einkommen- und Lohnsteuerrecht, 3. A. 2021; 
Brmuli.1. P.llleuemu11111. 8.. Ertragstcuerrecht (Lbl.), 
159. A. 2021; Schmidt. L. Einkommensteuergesetz. 
40. A. 2021. llil/e. A .• Grund,-üge des Einkommensteu­
errechts. JuS 2012. 512 

Einkunft ist das einer Person a~ ihrer Teilnahme 
an dem WirtschafL<,prozess m einem bestimmten 
Zcitr.ium 1Unießende • Vermögen. ln dem Steuer­
recht unterliegen die Einkünfte aus Landwirtschaft 
und ~ors.twirt-.chaft. Gewerbebetrieb. selbständiger 
Arbc1.t. mcht-.e;:lbständiger Arbeit. Kapitalvermögen. 
Vermietung und Verpachtung sowie bestimmte sons­
tige Einktinfte (msgesamt 7 Einkunftsanen) der 
- „ Einkommensteuer(§§ 2, 13 ff. EStG). E. ist dabei 
in den cr:-.ten drei Einkunftsanen der -. Gewinn 
(b1w. Verlust), in den übrigen der Überschuss der 
~innahmen über dtc Werbungskosten (b~w. der 
Ubcr ... chuss der Werbungskosten über die Einnah­
men). Zwischen den Ergebnissen der einzelnen 

Einlassungsfrist 

Einkunftsarten erfolgt - ge<,elllich immer stärker 
ein~eschrankt - eine Verrechnung (Verlustaus­
gleich). Nach der Rechtsprechung des Bundesver­
fass.ungsgeric.:hts mu-.s dabei der Gesetzgeber die 
Gle~chhell bei der Durchsellung eines Steuergeset­
zes m der Steuererhchung sichern 
Lit.. Nickel. J„ Ahgrcn1ung und Konkurrenz von Ein­
künftetatbestandcn. 1998; Fufk11er. M„ Die Eink:unfter-
11elungs~~sicht, 2009; Goet:.e. A.. Die Ersetzung der 
sieben Einkunlt-.ancn des EStG durch eine einzige 
2010 . 

Einladung (F.) Herc1nladung. Aufforderung 

Einladung zu einem Antrag bzw. Einladung zu 
einem Angebot (lat. invitauo [F.l ad offerendum) ist 
die Aufforderung, einen auf den Abschluss eines 
-+ Vertrags gerichteten -+ Antrag abzugeben (z. B. 
Katalog, Inserat. Prospekt. Plakat, Schaufensteraus­
lage, Einstellung in die Internetseite eines Internet­
auktionshauses). Sie 1M (noch) kerne -+Willens­
erklärung. will aber eine solche veranlassen oder 
herbeifUhren. Gegenüber einer Willenserklärung 
fehlt dem ihr 1ugehöngen Verhalten der rechtsge­
schäftliche Bindungswille (Verpnichtungswille) 
gegenüber der unbestimmten Vielzahl etwa der 
Katalogempfiinger oder möglichen Schaufensteraus­
lagenbetrachter. 

Einlage (1. B. § 705 BGB) ist der Beitrag eines 
Gesellschafters 1u der Förderung des Zweckes der 
-+Gesellschaft. Die E. kann in Geld. Sachen (Sach­
einlage). Rechten oder sonstigen Leistungen bestehen 
und wird Bestandtei 1 des-. Gesellschaftsvermögens. 
Bei den -. Personengesellschaften bestimmt die E. 
grund-.ät,-ltch den --. Geselbchaftsante1l. bei den 
-+ Kapitalgcselbchaften den Anteil an dem 
-. Grundkapital. Nach dem Ausscheiden eines 
Kommanditisten kann die Forderung auf E. nur noch 
ein Rechnungsposten der Berechnung des Abfin­
dungsguthabens sein. In dem Steuerrecht ist E. der 
vom Steuerpl11ch11gen dem Betrieb zugeführte Ver­
mögensgegenstand. 
Lit.: Hiort. M„ Einlagen obligatorischer Nutzungsrech­
te. 2004; Wa,r:ner. M .. Die Einlagensicherung bei Ban­
ken, 200-I 

einlassen (V.) hmemla„sen, 'erhandeln 

Einlassung i'>t die • Verhandlung (Zugestehen. 
Bestrclle!n, Vorbringen von Einreden) des - Be­
klagten (b1w Angeklagten) in dem Verfahren. Die 
E. i~t eine Proresshandlung. Sie bt gegeben, sobald 
nicht mehr nur Prtuessfragen. sondern auch Sach­
fragen behandelt werden (vgl. §§ 269 VI. 328 l Nr. 2 
ZPO). Sie. bewirkt. dass die Unzuständigkeit des 
Gerichts mein mehr geltend gemacht werden und 
der Kläger die Klage nicht mehr ohne Zusummung 
des Beklagten 1Urücknehmen kann. Bleibt die E. 
aus. kann in dem Zivilpro1css eine Tatsache als 
zugestanden ange-.ehen werden (§ 138 III ZPO) 
oder ein „ Versäumnisurteil ergehen ( § 331 t ZPO). 
Lit.. Zerb<•. P.. Die l:.inlu~sung. 1998 

Einlassungsfrist (1.. B. § 274 III ZPO) ist die zwi­
schen der -. Zustellung der -+ KlageschrifL und 



Einmanngesellschaft 

dem -+ Termin zu der • Verhandlung zu Gunsten 
des Beklagten notwendige -+ Frist. 

Einmanngesellschaft ist die - nur bei -+ Kapllal­
ge<;ellschaften (§ 2 AktG. § 1 GmbHG) mögliche -
nur aus einem Gesell'>chafter bestehende - • Gesell­
schaft (in Frankreich sen 1999). 
Lit.: Ochs, V., Die Einpersoncngesellschafl 10 Europa, 
1997; Pfister, W. Einmann-Personengesellschaft. 1999 

Einrede ist in dem Zivilprotessrecht jedes gegen 
den Klaganspruch gerichtete Vorbringen. das nicht 
meinem bloßen Leugnen besteht (z.B. ja, aber). Die 
E. kann prozessrcchthcher oder materiellrcchthcher 
Natur sein sowie rechtsvernernend ( -+Einwendung) 
oder rechtshemmend (materiellrechtliche E.). In 
dem materiellen Recht ist E. (nur) ein > Recht 
(Gei;taltungsrecht), das die Verwirklichung eines 
bestehenden Anspruchs beschränkt (Leistungsver­
weigerungsrecht) und besonders geltend gemacht 
werden muss. Die E. kann zerstörend (perempto­
risch, z.B. Verjährung § 214 BGB, Aufrechnung) 
oder aufschiebend (dilatorisch, z.B. Stundung, Vor­
nusklage. E. des nichterfül lten Vertrag!. §§ 320 f. 
BGB, Zurückbehaltung:,recht §§ 273, 1000 BGB) 
sein. Sie kann u. U. durch eine Gegeneinrede ent­
krtiftet werden. Sie steht in Gegensatt zu der 
-+ Einwendung. E. des 11ichterfiillte11 -+ \/errrags ist 
das Recht, in einem gegenseitigen -+ Vertrag grund­
-;äulich die eigene Leistung bis w der Bewirkung der 
Gegenleistung zu verweigern. E. der Vorar/.\klage ist 
das Recht des-+ Bürgen, die Leistung zu verweigern, 
bis der Gläubiger fruchtlos die -+ Zwnngsvoll­
slrcckung gegen den -+ Schuldner versucht hat. 

Lit.: Roth, H„ Die Einrede des bürgerltchcn Rechts, 
1988; Knemeyer. L .. Die Behandlung von Einrcdctatsa­
chcn in der Relation, JuS 1995, 594: Ufric1. B .• Ein­
wendungen und Einreden. JuS 2011, LQ.l 

einrichten (V.) hineinrich1en. auss1auen 

Einrichtung ist in dem Privatrecht(§ 258 BGB) die 
„ Sache, die einer anderen Sache körperlich hinzu­

gefügt i<;t und deren wirtschaftlichen Zwecken dient. 
In dem öffentlichen Recht iM E. der Gegem.tand. der 
benuttbar ist (z.B. Anlage, Unternehmung). Er ist 
bjfentliche E., wenn er der Erfüllung einer öffentli­
chen Aufgabe dient und der Öffentlichkeit zur Ver­
fügung gestellt ist (vor allem in der -+Leistungs­
verwaltung). 

Lit.: Mager, U .• Einrichtungsgarantien. 2003 

Einschreiben i:.t die Postsendung, deren Übcrmiue­
lung die -+ Post gegen besondere -+ Gcbilhr mit 
besonderer Gewähr übernimmt (seit 1.9.1997 Über­
gabeeinschreiben, nicht genügend das sog. Einwurf­
einschreiben, bei dem der bloße Einwurf in den 
Briefkasten für den Zugang genügt). Eine durch E. 
abgesandte empfangsbcdürftige Willenserklärung 
wird grundsätLlich nicht wirksam. wenn die bei dem 
Postamt niedergelegte Sendung von dem Adressaten 
trotz schriftlicher Mitteilung über die Niederlegung 
nicht abgeholt wird. Erforderlich ist vielmehr 
gnmdsätzlich ein weiterer Versuch der Verbringung 
in den Machtbereich des Empfängers. 
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Lit.: Dü/Jhers, R.. Das neue Einwurf-Einschreiben. 
NJW 1997. 2503; Putz. A„ Beweisfragen bei Einschrei­
besendungen. NJW 2007. 2450 

einseitig (Adj.) (nur) eine Seite betreffend 

e inseitiget. Rech tsgeschäft + Rechtsgeschäft. ein­
seitiges 

Einsicht 1~1 das Sehen und Verstehen eines Um­
stands durch einen Menschen. 

eins ichtsfähig (Adj.) zu Einsicht fähig 

Eins ichtsfähigkeit (§ 20 StGB, * 828 II BGB) i'>t 
die Fahigkeit 1u der Einsicht des -+ Unrechts der 
Tat. Sie ist em Teil der -+ Schuldfähigkeit. Sie bil­
det in dem -+ Strafrecht 1usammen mit der 
-+ Steuerungsfähigkeit den psychischen Bereich, in 
dem sich die biologische Komponente der Schuld­
unfähigkeit auswirken muss. um die Schuldfähigkeit 
zu beseitigen oder zu vermindern Sie ist eine indi­
viduelle Eigenschaft des e11uelnen Menschen. Be­
züglich der -+ Einwilligung eines Berechtigten in 
die Verletzung seiner Rechtsgüter bedarf es der 
natürlichen Flihigkeit der Einsicht in die Bedeutung 
des geschützten Interesses und die Tragweite der 
Tat. 

Einsperren (§ 239 StGB) ist in dem Strafrecht das 
Verhindern an dem Verlassen eines Raumes durch 
äußere Vomchtungen. E. ist eine Form der -+ Frei­
heitsberaubung. Das E. endet m1t der Aufhebung des 
Verschlusses. 

E inspruch ist eine in Worte gefasste Verwahrung 
gegen em bestimmtes Geschehen. In dem öffentli­
chen Recht findet sich ein E. an sehr verschiedenen 
Stellen. So kann nach Art. 77 llf GG der -+ Bun­
desrat bei - Einspruchsgesellen nach Abschluss 
des -+Vermittlungsverfahren binnen zweier Wo­
chen E. gegen ein von dem -+ Bundestag beschlos 
senes -+ Gesetz einlegen. In dem Zivilverfahrens­
recht ist der E. gegen -+ Versäumnisurteile 
(§§ 338 ff. lPO). der den Prozess in die Lage vor 
dem Eintnll der Säumnis zurückversetzen kann, 
oder der E gegen -+ Vollstreckungsbescheide 
C§ 700 III ZPO) zulässig. In dem Strafverfahren hat 
der E gegen den -+ Stralbefehl (§ 409 StPO) die 
Durchführung einer Hauptverhandlung zu seiner 
Folge ( § 410 StPO). ln dem Verwaltungsverfahrens­
recht ist an die Stelle des Einspruchs grundsätzlich 
der - Widerspruch getreten, doch kennl das Be­
steuerungsverfahren den E. gegen -+ Bescheide der 
Finan1behörden (§§ 348. 367 AO). In dem Ord­
nungswidrigkeitsverfahren (§§ 67 IT. OWiG) fuhrt 
der E. gegen einen -+ Bußgeldbescheid zu einem 
gerichtlichen Verfahren. 
Lit.: Jesse, 1-. Einspnach und Klage im Steuerrecht, 
4. A. 2017 

Einspruchsgesetz ist in dem Verfassungsrecht da.'> 
- Geset1. gegen das der -+ Bundesrat auf Grund 
der Festlegungen der Verfassung nur -+ Einspruch 
einlegen kann (Art. 77 GG). Der Einspruch kann 
von dem Bundestag mit der gleichen Mehrheit, wie 
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ihn der Bundesrat beschlossen hat, zurückgewiesen 
werden. Der Gegensatz zu dem E. ist das -+ Zu­
stimmungsgesetz. 

einsteUen (V.) hineinstellen, beenden 

Einstellung ist ü1 dem Verfahrensrecht die endgülti­
ge oder vorläufige Beendigung eines -+ Verfahrens. 
In dem Zivilverfahrensrecht kann der Schuldner die 
einstweilige E. der -+ Zwangsvollstreckung bean­
tragen(§§ 707, 719, 769 ZPO). In dem Strafverfah­
ren kann in dem -+ Ermittlungsverfahren die 
-+ Staatsanwaltschaft, falls die Ermittlungen (aus 
prozessualen, materieUrechilichen oder tatsächli­
chen Gründen) keinen genügenden Anlass zu der 
Erhebung der öffentlichen -+ Klage bieten, die E. 
vornehmen (§ 170 n StPO). Ist die Klage erhoben. 
so kann die -+ Staatsanwaltschaft mit Zustimmung 
des -+ Angeschuldigten und des -+ Gerichts 
(§ 15311 StPO) oder das Gericht mit Zustimmung 
des Angeschuldigten und der Staatsanwaltschaft die 
E. bewirken (vgl. a. § 154 II StPO). Stellt sich das 
Fehlen einer Prozessvoraussetzung oder ein Pro­
zesshindernis in dem gerichtljcben Verfahren heraus, 
so ist, wenn der Mangel behebbar ist (z.B. Nachho­
lung eines Strafantrags), die vorläufige E. notwendig 
(§ 205 StPO), andernfalls die endgültige E. Sie 
erfolgt außerhalb der Hauptverhandlung durch Be­
schluss, in der Hauptverhandlung durch Urteil 
(§§ 206a, 260 Ill StPO). In dem Recht der (privat­
rechtlichen und öffenllich-recbtlichen) Dienstver­
hältrlisse ist E. die Begründung des Dienstverhält­
nisses (vgl.§ 3 BLV). 
Lit.: Nädler. S„ Der Wiedereinstellungsanspruch, 2004 

einstweilig (Adj.) vorläufig 

einstweilige Anordnung -+ Anordnung. einstwei­
lige 

einstweiliger Ruhestand -+ Ruhestand. einstwei­
liger 
einstweilige Verfügung-+ Verfügung, einstweilige 

Eintrag (M.) Eintragung 

eintragen (V.) hineintragen, schriftlich festlegen 

Eintragung ist die schriftliche Festlegung einer 
rechtserheblichen und eintragungsfähigen Tatsache 
in ein öffentliches Verzeichnis (z.B. Grundbuch). 
Sie ist durch zahlreiche gesetzliche Vorschriften 
gt:buLt:11 (z.B. §§ 873 ff. BGB, § 29 HGB u. a.). Tn 
dem Sachenrecht ist die E. der Rechtsänderung in 
das -+ Grundbuch Voraussetzung des Eintritts der 
angestrebten Rechtsänderung(§§ 873ff. BGB). 
Lit.: G11s1av11s, E., Handelsregisteranmeldungen, 10. A. 
2020 

Eintragungsbewilligung -+ Bewilligung 

eintragungsfähig (Adj.) einer Eintragung fähig 

Eintragungsfähigkeit ist die Eigenschaft (eines 
Umstands). in ein öffentliches Verzeichnis unter 
Eintritt der damit verbundenen Rechtsfolgen aufge-

Einwilligung 

nommen werden zu können. ln das -+ Grundbuch 
eingetragen werden können nur Grundstücksrechte, 
-+ Vormerkungen, -+ Widersprüche, relative 
-+ Verfügungsbeschränkungen sowie einige weitere 
Tatsachen. Die Eintragung einer nicht eintragungs­
fähigen Tatsache ist bedeutungslos, die Nichteintra­
gung einer eintragungsbedürftigen Tatsache dagegen 
rechtserheblich. 

Eintritt ist das freiwillige Einrücken in eine Stel­
lung. 

Eintri ttsrecht ist das Recht zu einem Eintritt. Ln 
dem Erbrecht ist E. (§ 1924 Ill BGB) das RechL der 
->Abkömmlinge (z.B. Enkel) eines vor dem 
->Erblasser verstorbenen (d. h. vorverstorbenen) 
Abkömmlings (z.B. Sohn), an dessen Stelle Erbe zu 
sein. In dem Verwaltungsrecht kann die vorgesetzte 
Behörde ein E. (-+ Devolutionsrecht) gegenüber 
einer untergeordneten Behörde haben. das ihr die 
eigene Ausführung der an sich der anderen Behörde 
zustehenden Aufgabe gestattet. 

Einvernahme ist die Befragung eines Menschen 
(z.B. Verdächtigen) durch ein staatliches Organ 
(z. B. in einem Em1itUungsverfahren). 
Lit.: Sege, P., Kommunikative Aspekte der Einver­
nahme im Strafprozess, 1995 

Einverständnis ist die rntbestandsausschließende 
-+ Einwilligung. die dann möglich ist. wenn die 
Tathandlung ihren Unwert gerade daraus herleitet, 
dass sie nach der gesetzJichen Verhaltensbeschrei­
bung gegen oder ohne den Willen des Verletzten 
erfolgt (z.B. scheidet Wegnahme i. S. v. § 242 StGB 
bei freiwilliger Gewahrsamsaufgabe aus). 

Lit.: Rö1111a11, T., Grundwissen - Strafrecht Einwilligung 
und Einverständnis. JuS 2006, 18; Scl111111wm, L., Das 
mittels List erschlichene Einverständnis im Rahmen des 
§ 239 I Alt. 2 StGB. 2018 

einwenden (V.) entgegensetzen, vorbringen 

Einwendung ist in dem Verfahrensrecht jede Ab­
wehr des prozessualen -+ Anspruchs des -+ Klägers 
(z.B. Bestreiten). In dem materiellen Recht ist E. 
ein Umstand. der das Recht des Gegners beseitigt, 
wobei der Umstand entweder die Entstehung des 
Rechtes verhindern (rechtshindemde E .. z.B. Ge­
schäftsunfähigkeit, Gesetzesverstoß) oder das Recht 
nachträglich entfallen lassen kann (rechrsvemich­
tende E., z.B. Erfüllung, Unmöglichkeit). Die E. ist 
in Gegensatz zu der ....... Einrede von Amts wegen 
ohne besondere Geltendmachung zu berücksichti­
gen. 

LiL.: Gross, H., Einwendungen des Driuschuldners. 
1997; Ulrici. 8., Einwendungen und Einreden, JuS 
2011, 104 

einwilligen (V.) Einwilligung erteilen, mstimmen 

Einwilligung (§ 183 BGB) ist die vor Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts erteilte _. Zustimmung des 
Berechtigten, die da<; von einem anderen für ihn 
geschlossene Rechtsgeschäft (ihm gegenüber) wirk­
sam macht Darüber hinaus ist die (vorherige.) zu-



Einwohner 

läs~igc (u. a. den guten Sitten entsprechende) und 
dem 1 ater bekannte (str.) E. (z.B. 228 StGB) ein 

• Rechtfertigungsgrund (eine nach Verabreichung 
einer Beruhigungsspritze auf dem Weg zum Opera­
tionssaal unterzeichnete Erldärung ist z.B. keine 
wirksame E.) Mutmaßliche E. als Unterstellung 
einer E. auf Grund einer Rechtslage. bei der ange­
nommen werden kann, dass der Betroffene. wenn er 
gefragt werden könnte. einwilligen würde (z.B. 
Üpt:rJ!ion eines Bewussllosen). ist ebenfalls Recht­
fcn igungsgrund. 
l.11. A111e/1111g. KJEyma11n, F.. Die Einwilligung des 
Vcrlc111en 1m Str.ifrecht. JuS 2001. 937: 0/rfy, A„ Vo­
lc1111 non fit iniuria, 2002; D11rt11e. G„ Der BGH auf 
rech1sphilosoph1schcn Abwegen, NJW 2005. 260; Rö11· 
1u111, r. Grundwissen - Strafrecht Einwilligung und 
EinveNiindnh. JuS 2006. J 8; Fateh·Moghadam, B„ 
Die Einwilligung in die Lebendorganspende, 2008; 
Em.11. S„ Die Einwilligung in Werbeanrufe. NJW 2013, 
2637 

Einwohner ist der in einem - Staat oder einer 
• Gemeinde wohnende Mensch. Als E. ist er be­

rechtigt. <lie vorhandenen Einrichtungen zu benut-
1cn. Er ist 1ugleich verpflichtet, mit anderen die 
! .asten 1u tragen. 
Lll ·Lippe/im. R„ Allgemeine Staa1~lehre. 17. A. 2017 

Einzelakt ist <las ein1elne VerhaJten. 

Eituelaktstheorie ist die auf die besondere Belas­
tung durch ern1elnes Verhalten abstellende Theorie 
<ler - Enteignung. Danach liegt eine Enteignung 
d•inn vor. wenn eine Eigentumsentziehung oder 
Eigentum-.bda-.tung Einzelne oder Gruppen un­
gleich 1rifh und zu einem besonderen Opfer 
( ~ Sonderopfer) für die -+ Allgemeinheit zwingt. 
Der E. \leht die -+ Zumutbarkeitstheorie gegenüber. 

Einzelhandel ist der Teil des Handeb. der die Ware 
dem Verbraucher unmillelbar zuführt. Das Betreiben 
des Eintelhandels bedurfte bis zu den Entscheidun­
gen BVerfG 19, 330. BVerfG 34, 71 der -+Er­
laubmi. (§ 3 EinzelhandelsG). Den Gegensatz zu 
dem E. bildet der Großhandel. 

Lu.: \4m,·erk. D .. Die Prüfung der Kaufleute im Einzel­
handel. 16. A 2013 

Einzelkaufmann ist der -+ Kaufmann. der -.ein 
- • Handebgewerbe ohne (offenen) Geselbchaftcr 
betreibt. 
Lit.: 11:1101/r, A Die Ein1elun1emehmung. 2003 

einzeln CAdj ) vcreintelt. alleinig 

Ein1elrechtsnaehfolge (Smgularsukzess1on) 1s1 die 
Nachfolge m em einzelnes Recht in Gegensatz lU 

der • Gcs;untrcchtsnachfolge 
l .11 . Co11111wndew; G„ Betriebs- und Finncnübemahmc. 
:?. A 2002 

EinLelrichter ist der - Richter. der seine Amhtä-
11gkell alh!in ausübt. E. '>ind ini;besondere in dem 
erslcn - Rechtszug der ordentlichen -. Gerichts­
b<trkcit tätig. Seit 1993 sieht § 348 ZPO 1ur Verein­
fachung des Verfahrens den E. auch an dem Landgc-
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richl als Regel vor. wobei seit 2002 die Zivilkammer 
grundsü11lich durch eines ihrer Mitglieder als E. 
(originärer E.) entscheidet. ..,ofem nicht ein besonde­
rer Au-.nahmctatbestand gegeben ist (§ 348 ZPO). 
und die Zivilkammer dii: Sache durch Beschluss 
einem ihrer Mitglieder ab E. Cobhgatorischer E.) 1ur 
Enl\chci<lung übenrägt. wenn die Sache keine be­
'onderen Schwierigkeiten aufweist. keine grundsätz­
liche Bedeutung hat und nicht bereits in dem Haupt­
tennin vor der Zivilkammer zur Hauptsache 
verhandelt worden ist (§ 348a ZPO) (2006 bei 
Landgenchten TJ Prozent der Fälle vor dem originä­
ren E.l. 
Lit„ fe.1/wm, C., Die ZuMändigkeit des Einzelrichter.-. 
gemäß § 568 /.PO. NJW 2003. 856; Daubach, H„ 
Kammer oder Ein1clrichtcr?, 2003 

Einze lvollmacht -+ Vollmacht 

einziehen (V.) hineinziehen, beschlagnahmen 

Einziehung ist allgemein die Entziehung eines 
Gegem.tan<ls aus emem bisherigen Bereich. In dem 
Verwaltungsrecht 1sl die E. die Ent\\.idmung der 
öffentlichen • Straße, die dadurch ihre Rechtsstel­
lung al„ öffentliche Straße verlien. Sie darf dann 
erfolgen, wenn die Straße ihre Verkehrsbedeutung 
verloren hat oder überwiegende Gründe des öffentli­
chen Wohles eine E. erfordern. In dem Strafverfah­
ren ist E. die Wegnahme rnn Sachen oder Wenen. 
<lie 1u einer „ Straftat gebraucht (L. B. Mordwaffe. 
in'>Lrumcntum scelcris) oder durch sie hervorge­
bracht worden '>ln<l (z.B. gefübchte Urkunde. pro­
ductum ~celeris) Sie geschieht aJs -+ Strafe oder 
Sicherungsmaßnahme durch --+ Uneil (§§ 74ff. 
StGB). Sie ist nur unter bestimmten Voraussetzun­
g1m 1uläss1g. Sie erfolgt in dem Hauptverfahren 
oder au-.nahmswei-.e in einem selbständigen Verfah­
ren(§§ 74ff. StGB, 430ff. StPO). 
Lit.: löl111ke, ·1., Der Ein1iehungsgegens1and im Einzie­
hungsrecht. 1992 (Diss.); 8i11111a1111, F. u. a„ Handbuch 
der strafrechtlichen Vermögcnsab~chöpfung. 2020 

Einziehungsermächtigung ist die -+ Ermächtigung 
einer Person durch eine andere, deren Recht im 
eigenen Namen geltend tu machen. insbesondere 
deren -+ Forderung ein1u1iehen. Dabei verbleibt die 
Stellung ab „ Gläubiger dem bisherigen Gläubiger 
(andcr. bei „ Abtretung). doch wird (zuJässiger­
wcbc) einem an „ich Nichtberechtigten eine Befug­
m-. 1u einzelnen bcsllmnucn Handlungen (z.B. 
Ein1ichung) in dem eigenen Namen für Rechnung 
des Dcrcchtiglcn übcnrngen (in dt:m Recht!>!>trdt 
Pro1cssstan<lschaft). Die E. i-.1 gesetzlich nicht gere­
gelt. aber :tuläs-.ig. 
Liv Roth, G.!Fit:. H„ Suite Zession. lnkassozession. 
Ein11ehungscrmächtigung. JuS 1985. 188; Kubis.. S„ 
Schuldnel'\chut1 bei Forderungsabtretung und Ein1ie­
hung,crmfü:htigung. :?007 

Einziehungsverfahren (§§ 430 ff. StPO. §§ 22 ff. 
OWiG) ist das der Einziehung dienende Strafverfah­
ren oder Verwaltungsverfahren. Es ist regelmäßig 
gegen eine bestimmte Person gerichtet (subjektives 
E.). Ausnahmsweise ist es nur auf einen Gegenstand 
bezogen (objektive~ E.). 
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Lit.: Schödle1; S .. Dritte im Beschlagnahme- und Ein­
ziehungsverfahren, 2012 

E isen (N.) ein sehr hartes und schweres Metall als 
chemisches Element vor allem in dem Erdkern 

Eisenbahn ist das auf Schienen laufende. dem öf­
fentlichen oder ihm ähnlichen Verkehr dienende 
Transportminel. Die berühmteste Definition stammt 
von dem Reichsgericht des (zweiten) Deutschen 
Reiches von dem 17. Män 1879 (RGZ 1. 247, 252). 
Der -+ Unternehmer einer E. muss nach den §§ 1 ff. 
HPflG filr betriebsbedingte Schäden aus -+ Ge­
fährdungshaftung einstehen. Die Eisenbahnver­
kehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes wird 
in bundeseigener Verwaltung geführt. Eisenbahnen 
des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in 
privatrechtlicher Form betrieben. -+ Bundeseisen­
bahnvermögen, -+ Deutsche Bahn Aktiengesell­
schaft 
Lit.: Thoma, A. u. a., Kommentar zur Eisenbahn-Bau­
und Betriebsordnung, 5.A. 2006; Eisenbahnrecht (Lbl.). 
hg. v. Kunz, W. 2004; Beck'scher AEG Kommentar (All­
gemeines Eisenbahngesetz), hg. v. Hennes, G. u. a .. 
2006; Eisenbahnregulierungsgesecz, hg. v. Stabe. E., 
2018 

elektrisch (Adj.) Elektrizität betreffend 

E lektrizität ist die Gesamtheit der ruhende oder 
bewegte elektrische Ladung betreffenden Gegeben­
heiten in Natur und Technik. 

E lektron (N.) leichtestes elektrisch geladenes Teil­
chen 

elektronisch (Adj.) auf Elektronen bezogen, Elekt­
ronen betreffend, auf Elektronen aufbauend 
Lit.: Wissenschaft online - Elektronisches Publizieren, 
hg. v. Tröge1; B., 2000; Viejhues, W, Das Gesetz über 
die Verwendung elektronischer Kommunikationsformen 
in der Justiz, NJW 2005. 1009; Giesberrs, L/Hilf. J„ 
Elektro- und Elektronikgerätegesetz, 3. A. 2017; Roß­
nagel, A. u. a., Elektronische Dokumente als Beweismit­
tel, NJW 2006. 806: Dege11, T./Emmert, U„ Elektroni­
scher Rechtsverkehr. 2016 

Elektronische Datenver arbe itung (EDV) ist die 
mit Hilfe der Eigenschaften des elektrischen Stro­
mes automatisierte -+ Datenverarbeicung. 

Lit.: Redeker. H„ IT-Recht, 7. A. 2020 

elterlich (Adj.) Eltern betreffend 

elterliche Gewalt -+ Gewalt, elterliche 

elterliche Sorge-+ Sorge, elterliche 

E ltern sind Vater und Mutter eines -+ Kindes 
( §§ 1591 f. BGB). Ihnen steht grundsätzlich die 
elterliche Sorge über das -+ Kind gemeinsam zu. In 
einem Zweifel bekommt die Mutter das Kind und 
der Vater zahlt und nicht umgekehn. (Seil Ende 
1999 sind in dem angloamerikanischen Recht zwei 
homosexuelle Männer als Elternteil 1 und Elternteil 
2 eines Kindes einer Leihmutter anerkannt.) 

Emeritierung 

Elte rngeld ist die auf Grund des Elterngeldgesetzes 
(BEEG) ab 1.1.2007 (statt Erziehungsgeld) für 
höchstens 14 Monate (höchstens 12 Monate für 
einen Elter) nach der Geburt eines Kindes gewähne 
Einkommensersatzleistung des Staates. Anspruch 
auf E. hat, wer ein Kind nach seiner Geburt selbst 
betreut und ert.ieht und in dieser Zeit keine volle 
Erwerbstätigkeit ausübt. Die Höhe des Elterngelds 
ist (von 300 Euro an bis 1800 Euro) progressiv ge­
staffelt. 
Lit.: B1vsius-Gersdorf. F., Das Elterngeld, NJW 2007, 
177; Hmmer. R., Finanzielle Hilfen für junge Familien, 
2021 

E lternze it (§ 15 BEEG) ist die Eltern als Arbeit­
nehmern unter Zahlung von Elterngeld durch den 
Staat zu der Erziehung eines Kindes gewährte ar­
beitsfreie Zeit von höchstens drei Jahren, die von 
jedem Elter(nteil) allein oder von beiden Elterntei­
len gemeinsam genommen werden kartn. -+ Eltern­
geld 
Lit.: Ebene1; J„ Mutterschutz - Elterngeld - Elternzeit, 
2016; Fuchsloch, C. u. a., Leitfaden Elterngeld. 2007 

E ma nzipation ist die Befreiung aus einem Zustand 
der Beschränkung oder Abhängigkeit (z.B. römi­
sches Hauskind, Sklaven, Frauen). 
Lit.: Kaser. M„ Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

emanzipieren (aus der Hand nehmen, befreien) 
-+ Emanzipation 

Embargo ist ursprünglich die Zurückhaltung frem­
der Handelsschiffe in eigenen Gewässern, danach 
das Verbot der Ausfuhr bestimmter Waren in be­
stimmte Länder. -+ Außenwirtschaftsrecht 
Lit.: Neumann, N„ ln1erna1ionale Handelsembargos, 
2001 

Embryo ist der in der Keimesentwicklung befindli­
che Organismus (bei Menschen die befruchtete 
entwicklungsfähige Eizelle von dem Zeitpunkt der 
Kernverschmelzung an sowie jede einem E. ent­
nommene teilungsfähige und entwicklungsfähige 
totipotente Zelle bis zu dem Ende des zweiten Mo­
nats der Schwangerschaft). Geschützt wird der E. 
durch das Embryonenschutzgesetz vom 13.12.1990. 
Danach darf eine Eizelle nur (von einem Arzt) be­
fruchtet werden, wenn damit bei der Frau, von der 
die Zelle stammt, eine Schwangerschaft ausgelöst 
werden soll. Eine Geschlechtswahl bei der künstli­
chen Befruchtung ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
_. nasciturus 
Lit.: Giinrher. H.!Taupitz. J./Kaiser. P., Embryonen­
schutzgesetz, 2008; Khosravi. S., Die Strafbarkeit nach 
dem Embryonenschutzgesetz und Stammzellgesetz, 
2017 

emeritiert (Adj.) von Lehrverpflichtung kraft Alters 
entbunden, aber lehrberechtigt 

Em eritierung ist die Entbindung der (zeitlich noch 
vor den neuen Landeshochsclmlgeselzen - § 76 
HRG oder einer sonstigen zeitlichen Grenze z. B. in 
Österreich) als ordentliche Professoren verbeamte­
ten Hochschullehrer) von ihren amtlichen Verpflich-



Emission 

tw1gen (Entpfüchtung) unter zeitlich nicht be­
schränkter Belassung der Amtsbezeichnung, der 
---> Dienstbezüge (und des Rechtes. Lehrveranstal­
tungen und zugehörige Prüfungen abluhaJten) (ohne 
Entrechtung) (alle bisherigen Rechte - keine bishe­
rigen Pflichten) in Gegensatz zu der dem allgemei­
nen Beamtenrecht oder Arbeiu.recht entsprechenden 
bloßen Pensionierung der nach dem jeweiligen 
Stichtag verbeamteten Hochschullehrer. 
Lit.: Köbler. G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007 

Emission (Aussendung) ist die Ausgabe und Unter­
bringung neuer Anleihen oder ---> Aktien auf dem 
Kapitalmarkt. Sie erfolgt zumeist mit Hilfe von 
Banken. Daneben ist E. auch die von etwas ausge­
hende Beeinl!ächtigung etwas anderen. - Immis­
sion 
Li1.: Michaelis. l./Hol1wisd1. C.. Die deutsche Umset­
wng der europäischen Emissionshandelsrichtlinie, 
NJW 2004. 2127 

emitt ieren (V.) ausgeben, aussenden --. Emission 

Empfang (M.) Aufnahme. Entgegennahme 

empfangen (V.) annehmen, aufnehmen 

Empfänger ist die zu Empfang (z.B. einer Willens­
erklärung) bestimmte oder auch <lie den Empfang 
ausführende Person. 
Lit.: Ecklzardt, P., Die Rechtsstellung des Empfäng~rs 
im Frachtrecht. 1999 

Empfängerhorizont ist die objektive Verständnis­
möglichkeit des Empfängers einer empfangsbedürf­
tigen Willenserklärung. Der E. ist bei der - Aus­
legung zu berücksichtigen. Jn dem Bereicherungs­
recht wird die Leistungsbeziehung nach dem E. 
festgelegt. 

Lit.: Sclmtiutler, F., Wider <las Dogma vom Empfänger­
horizont, NJW 1999, 2841; Stöhr; A„ Der objektive 
Empfängerhorizont, JuS 2010, 291 

Empfängnis ist allgemein das Empfangen und be­
sonders ilie Aufnahme der männlichen Samenzelle 
durch die weibliche Eizelle des Menschen, mit der 
neues Leben beginnt. 

Empfängniszeit (§ 1600d ffi BGB) ist die Zeit, die 
für die Er.teugung eines Kindes nach den tatsächli­
chem Erfahrungen är1.tlicher Wissenschaft in Be­
tracht kommt. Als E. gilt grundsätzlich die Zeil voo 
dem 181. bis zu dem 300. Tag vor der Geburt. Steht 
fest. dass das Kind außerhalb dieses Zeitraums emp­
fangen wurde, so gilr der abweichende Zeitraum als 
E. In dem Verfahren auf gerichtliche Feststellung 
der -+ Vaterschaft wird als Vater vermutet, wer der 
Mutter während der E. beigewohnt hat, sofern nicht 
schwerwiegende Zweifel an der Vaterschaft beste­
hen<- exceptio plurium). 
Lit.: Bürge, A .. Rechtsvereinheitlichung im Laufe der 
Jahrhundene. JuS 2003, 425 

empfängsbedürftig (Adj.) eines Empfangs bedür­
fend 

Empfangsbedürftigkeit ist die Eigenschaft be­
stimmter ---> WillenserkHirungen, nur bei Empfang 
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durch den Adressaten wirksam zu werden (§ 130 
BGB, z.B. Kündigung. Angebot, Annahme). 

Empfangsbote (M.) bei dem Empfang einer Wil­
lenserklärung beteiligter - Bote 
Lit.: Barcaba, D., Der Empfangsbote. 2002 

Empfangszuständigkeit ist die Zuständigkeit für 
die das Erlöschen der Schuld bewirkende Entgegen­
nahme der Leistung (z.B. bei Minderjährigen). 
Lit.: Müller-Laube. H.. Die Empfangszuständigkeit. 
1978 

empfehlen (V.) vorscbJagen 

Empfehlung (§ 675 TI BGB) ist der Vorschlag eines 
Verhaltens. Die E. ist wegen Fehlens der Verbind­
lichkeit keine Willenserklärung. Sie verpflichtet als 
solche nicht den Empfehlenden zum Ersatz des aus 
ihrer Befolgung entstehenden Schadens. 

emptio (F.) venditio ([lat.J Kauf - Verkauf) ist in 
dem römischen Recht die Bezeichnung für den 
- Kaufvertrag, der ursprünglich Handkauf war und 
sich erst allmählich zu einem schuldrechtlichen 
Geschäft entwickeh haben soll. 
Lil.: Kaser; M .. Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

Ende (F.) Schluss 

Endurteil (§ 300 ZPO) ist in dem Zivilprozessrecht 
<las ---> Urteil. das die Endentscheidung über einen 
Rechtsstreit enthält. Es steht in Gegensatz zu dem 
-+ Zwischenurteil und z.u dem - Vorbehaltsurteil. 
Es kann entweder - Schlussuneil {Vollendurteil) 
oder - Teilurteil(§ 301 ZPO) sein. 

Energie (F.) {gemäß dem Gesetz zur Neuregelung 
des Energiewirtschaftsrechts) sind Elektrizität und 
Gas, soweit sie zu der leitw1gsgebundenen Energie­
versorgung verwendet werden. 

Lit.: Altrock/Oschmami/Theobald, Erneuerbare-Ener­
gien-Gesetz. 4. A. 2013: Oscl1mann. V., Neues Recht für 
erneuerbare Energien, NJW 2009, 263; Windenergiean­
lagen, hg. v. Maslaton. M .. 2. A. 2017; Energieeinspa­
rungsgesell. Energiceinsparverordnung, hg. v. Frenz/ 
lülsdorf. 2015: Fra11zius, C., Da~ Recht der Energie­
wende, JuS 2018, 29: Erneuerbare Energien-Gesetz, hg. 
v. Creb/Boi'we, 2018 

Energieentziehung (§ 248c StGB) ist die Entzie­
hung fremder elektrischer Energie mittels eines 
Leiters, der zur ordnungsmäßigen Entnahme nicht 
bestimmt ist, in der Absichl, die elektrische Energie 
sich oder einem Dritten rechtswidrig zuweignen 
oder einem anderen rechtswidrig Schaden zuzufü­
gen. 

Energierech t ist die Gesamtheit der die (aus Kohle, 
Öl, Gas, Wasser, Sonne, Atomspaltung usw. gewon­
nene) Energie betreffenden Rechtssätze. Dru. E. ist 
teilweise Bestandteil des Sachenrechts. Monopole 
bei der Versorgung mit Strom und Gas sind in 
Deutschland ~eit 1998 beseitigt. 
Lit.: Energierecht, hg. v. Nill-Theobald, C. u.a .. 15. A. 
2017; Energierecht (Lbl.), hg. v. Theobald. C./Kühling, 
J., 112. A. 2021; Gmmvald. J .. Das Energierecht der 
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europäischen Gemeinschaften, 2003; Scholrkn, B.I 
Marri11, J„ Die Emwicklung des Energierechts. NJW 
2018, 912; Theobald/Theobald. Grundzüge des Ener­
giewirtschaftsrechts. 3. A. 2013: Recht der Energiewirt­
schaft. hg. v. Sclmeider!Theobald, 4. A. 2013; Energie­
winschaftsgesetz, hg. v. Brirz, G.!Hellermann, J.I 
Hennes. G„ 3. A. 2015: Pritzsche, K.Nacha, V.. Ener­
gierecht, 2017: Fren~. W, Erneuerbare-Energien-Ge­
setz, 5. A. 2018 

Energieversorgung <F.) Versorgung mit Energie 

Energieversorgungsunternehmen ist das 
-+ Unternehmen. das andere Personen mit Energie 
(Strom. Gas usw.) versorgt oder ein Netz für die 
allgemeine Versorgung betreibt. Der Inhaber unter­
liegt nach dem Energiewi11Schaftsgesetz einer be­
sonderen Aufsicht. Er ist dem -+ Abschlusszwang 
unterworfen. Für Schäden haftet er aus -+ Gefähr­
dungshafLUng (§ 2 HPllG). 
Lit.: Ohere11der. P., Wettbewerb in der Versorgungswirt­
schaft, 2004 

England -+ Großbritannien 

Enklave ist - aus der Sicht des betreffenden Staates 
- der Gebietsteil eines fremden --> Staates, der von 
diesem räumlich getrennt und von Gebiet des eige­
nen Staats vo!Jständig umschlossen ist. -+Exklave 
Lit.: Zippeli11s, R„ Allgemeine Staati;lehre, 17. A. 2017 

Enquete (F.) Untersuchung 

Enquetekommission (§ 56 GeschOBT) ist die je­
weils auf Antrag von dem Bundestag gebildete par­
lamentarische Untersuchungskommission, die eine 
gewichtigere Sachentscheidung vorbereitet. 
Lit.: Altenhof. R. , Die Enquete-Kommission. 2002 

Enqueterecht (Art. 44 GG) ist das der Überwa­
chung der ausführenden Gewalt dienende Recht 
eines Parlaments, - Untersuchungsausschüsse ein­
zusetzen. 

enteignen (V.) Eigentum entziehen 

Enteignung ist die - in Gegensatz zu dem enteig­
nungsgleichen -+Eingriff (rechtmäßige) - Entzie­
hung oder Belastung des -. Eigentums durch staat­
lichen Hoheitsakt z;u der Befriedigung öffentlicher 
Belange. Gemäß Art. 14 111 GG darf eine E. nur 
durch (formelles) Gesetz (Legalemeigmmg z.B. 
BauGB) oder auf Grund eines Geseues durch die 
Verwaltung (Ad111inistrativenteigm111g) und zu dem 
Wohl der -+ Allgemeinheit erfolgen. Nach 
An. 14 111 2 GG muss das die E. ermöglichende 
Gesetz Art und Ausmaß der -->Entschädigung re­
geln (-+ Junktimldausel). Wann nicht nur eine Ei­
gentumsbindung, sondern bereits eine E. vorliegt, 
ist. weil nicht jede Belastung für eine E. genügt, in 
dem Einzelfall an Hand der -+ Einzelakttheorie 
(Sonderopfenheorie) oder - Zumutbarkeitstheorie 
zu entscheiden. Bei Streitigkeiten über die Höhe der 
Entschädigung steht der Rechtsweg zu den ordentli­
chen -+Gerichten offen (Art. 14 III 4 GG). Wird 
der enteignete Gegenstand zu der Befriedigung 
öffentlicher Belange nicht mehr benötigt, ist er dem 

Entgeltfortzahlung 

früheren Eigentümer zurückzuübereignen. In dem 
k.lassischen Sinn ist E. die entschädigungspllichtige 
Ubertragung von Grundeigentum durch gesetzlich 
zugelassenen Verwaltungsakt (Administrativemeig­
nung) wegen eines in ö.ffentlichem Interesse liegen­
den Unternehmen~. Keine E. ist der hoheitliche 
Eingriff in nichtvermögenswerte Rechte. -+Auf­
opferung 
Lit.: Aust. M./Jacobs, R./Pastemak, D.. Die Enteig­
nungsentschädigung, 7. A. 2014; Gel;;er/Busse!Fischer. 
Entschädigungsanspruch aus Enteignung und cnteig­
nungsgleichem Eingriff. 4. A. 2017 

enteignungsgleicb (Adj.) in der Wirkung einer 
Enteignung gleichstehend 

enteignungsgleicher Eingriff -+Eingriff, enteig­
nungsgleicher 

E ntente (F.) Einverständnis, Bündnis 

enter ben (V.) Erbe (N.) entziehen 

Enterbung (§ 1938 BGB) ist in dem Erbrechi der 
Ausschluss eines Verwandten oder des Ehegatten 
von der gcseLzlichen -+ Erbfolge durch -+ Verf­
üglmg von Todes wegen (z. B. wegen Heirat zuläs­
sig). Die E. ist ein einseitiges-+ Rechtsgeschäft, das 
ausdrücklich oder auch konkludent z.B. durch 
-+ Erbeinsetzung einer anderen Person vorgenom­
men werden kann. Sie kann die Entstehung von 
-+ Pnichueilsrechten zur Folge haben (§ 2303 
BGB). 
Lit.: G11bser. M., Strafcnterbung 2001 

entfalten (V.) Falten beseitigen 

Entfaltung (F.) Entwicklung, Befreiung von Falten 

Entfal tung, freie -+ Handlungsfreiheit 

entfernen (V.) räumlich trennen 

E ntfernung ist allgemein die räumliche Trennung. 
E. aus dem Diens/ ist eine Disziplinarmaßnahme 
gegen --> Beamte, die nur unter bestimmten Voraus­
setzungen zulässig ist und das Beamtenverhältnis 
gegen den Willen des Beamten unter Verlust der 
Versorgungsrechte beendet. E. aus dem Sitzungs­
zimmer ist das die E. eines Menschen aus dem Ver­
handlungsraum betreffende-+ Ordnungsmittel. 
LiL.: Leppek, S„ 8ca111tc11n:;d1t. 13. A. 2019 

entgangen (Adj.) nicht erlangt. verloren 

entgangener Gewinn -+ Schaden 

Entgelt ist die meist in -+ Geld zu entrichtende 
Gegenleistung für eine Leistung. 

Lit.: Entgeltklauseln in der Kreditwirtschaft und e­
eommerce von Kreditinstituten. 2002; Vianden, S„ 
Gleiches Entgelt für gleiche und gleichwertige Arbeit. 
2020 

Entgeltfortzahlung (F.) Fortzahlung von Entgelt 



Entgeltfortzahlungsgesetz 

Entgeltfor tzahlungsgesetz ist das an die Stelle des 
älteren Lohnfortzahlungsgesetzes getretene, die 
Fortzahlung von Entgelt im Falle von Krankheit 
usw. (d. h. trotz Fehlens einer Arbeitsleistung) re­
gelnde Gesetz ( 1 .6.1994). Danach müssen alle Ar­
beitnehmer dem Arbeitgeber eine Arbeitsunfähigkeit 
unverzüglich anzeigen. Dauert die Arbeitsunfähig­
keit länger als 3 Kalendertage, muss ein ärztliches 
Attest vorgelegt werden. Der Arbeitgeber kann 
schon an dem ersten Tag der Abwesenheit des Ar­
beitnehmers eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbe­
scheinigung verlangen. 
Lit.: Schmitt. J .. Entgcltfonzahluogsgesetz. 8. A. 2018: 
Marburger, H.. Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. 
l l. A. 2019 

entgeltlich (Adj.) gegen eine Gegenleistung erhält­
lich, Entgelt betreffend 

Entgeltlichkeit ist die Abhängigkeit von einer 
geldwerten Gegenleistung. -+ Unentgelllichkeit 

entbaften (V.) frei werden von Haftung oder Haft 

Enthaftung ist das Freiwerden von einer Haftung 
oder von einer Haft. 
Lit.: Altmeppen. H., Die Enthaftung des ausscheidenden 
Personengesellschafters. NJW 2000. 2529; Miißig, L., 
EntJ1aftung durch Zustimmung, 2021 

entlassen (V.) weglassen, freigeben 

Entlassung ist allgemein die Freigabe aus einem 
Verhältnis. ln dem öffentlichen Recht ist die E. 
möglich bezüglich der -+ Staatsangehörigkeit 
(§§ 17 ff. SlAG), des -+Beamtenverhältnisses 
(§§ 22ff. BeamtStG, bei Vorliegen bestimmter 
Gründe oder auf schriftlichen Antrag) oder des 
-+ Strafvollzugs (hier auch bedingt möglich). In 
dem Arbeitsrecht ist die E. der durch die 
-+ Kündigung des -+Arbeitgebers herbeigefühne 
Fall der Beendigung des -+ Arbeitsverhältnisses. 
Lit.: Walrem1ann, R., ArbeiU;recht, 20. A. 2021; Sclzu/ze. 
M., Die bedingte Haftentlassung, 2003; Miickl, P. u.a_, 
Die richtige Durchführung des Massenentlassungsver­
fahrens, NJW 2017. 2957 

entlasten (V.) von Last befreien 

Entlastung ist aJJgemein die Entfernung einer Last 
bzw. in dem Verbandsrecht die Billigung der Ge­
schäftsführung geschäftsführender Organe durch 
Aufsichtsorgane. 
Lit.: Scluneli11g. C .• Die Entlastung, 2004 

Entlastungsbeweis (z.B. § 831 I 2 BGB) ist der 
Nachweis des Nichtvorliegens eines haftungsbe­
gründenden Tatbestandsmerkmals durch die beweis­
belastete Partei. 

Entmündigung war bis 31.12.1991 die Entziehung 
oder Beschränkung der dem Entmündigten dem 
Alter nach an sich zustehenden -+ Geschäfts­
fähigkeit. -+ Betreuung 

entnazifizieren (V.) von dem Gedankengut des 
Nationalsozialismus befreien 
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Entnazifizierung ist (bzw. war nach dem 8. Mai 
1945) die Reinigung der Menschen und ihrer Schrif­
ten von dem Gedankengut des -+ National­
sozialismus. 
Lit.: Köbler, G .. Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Weinke, A., Die Verfolgung von NS-Tätern im geteilten 
Deutschland. 2002; Meyer, K., Die Entnazifizierung von 
Frauen, 2004 

entschädigen (V.) Schaden ausgleichen 

En tschädigung ist vielfach der angemessene Aus­
gleich für einen erlittenen -+Schaden (-+ Scha­
densersatz). Insbesondere ist der -+ Staat bei 
-+ Enteignung, enteignungsgleicbern -+ Eingriff, 
(-+Amtspflichtverletzung) und der Verhaftung oder 
Verurteilung Unschuldiger in dem Strafverfahren zu 
E. verpflichtet. Bei der E. wird der entstandene 
Schaden nicht unbedingt voll ausgeglichen. 
Lit.: Schlick. W.. Die Rechtsprechung des BGH zur 
öffcn11ich-rechtlichen Eutscbädiguug, NJW 2011. 3142 

entscheiden (V.) Entscheidung treffen 

Entscheidung ist die gerichtUche Entschließung in 
einer bestimmten Frage (-+Urteil , -t Beschluss 
oder -+ Verfügung). Sie ist in einem vorgeschriebe­
nen Verfahren zu treffen(§§ 192ff. GVG). Sie wirkt 
grundsätzlich nur unter den Verfahrensbeteiligten. 
Lil.: Anders, M./Gehle. B„ Antrag und Entscheidung im 
Zivilprozesi., 3. A. 2000; Jura-Kartei auf CD-ROM, hg. 
v. Coesrer-Waltjen, D. u. a., 2000 ( 4102 Entscheidungen 
zwischen 1979 und 2000) 

Entscheidung der Europäischen Gemeinschaft 
bzw. E uropäischen Union ist die individualbezo­
gene Handlung der Europäischen Gemeinschaft 
bzw. Europäischen Union gegenüber einem Mit­
gliedstaat oder einem Unternehmen oder einem 
Einzelnen vor allem in dem Wettbewerbsrecht und 
in dem Beihilfenaufsichtsrecht. 
Lit.: Bockey, A., Die Entscheidung der Europäischen 
Gemeinschaft, 1998 

Entscheidung nach Lage der Akten (§§ 251 a, 
33 1 a ZPO) ist die Entscheidung allein auf Grund der 
schriftlich dem Gericht vorliegenden Tatsachen und 
Anträge (Aktenlage). Sie ist in einem -+ Zivilpro­
zessrecht zulässig, wenn in einem Termin zur münd­
lichen -+ Verhandlung beide Parteien nicht erschei­
nen oder nicht verhandeln oder eine allein 
erschienene Partei nicht verhandelt. Ein daraufhin 
zulässigerweise ergehendes Urteil ist ein -+ End­
urteil. 

Lil.: Gebe/, N., Die Entscheidung nach Lage der Akten. 
1933 

Entscheidungsgrund ist der für den Inhalt der 
Entscheidung maßgebliche Grund. In dem Verfah­
rensrecht dienen die Entscheidungsgründe (§ 313 1 
Nr. 6 ZPO) der Begründung der gerichtlichen Ent­
scheidung gegenüber den -+ Parteien. Sie sind not­
wendiger Bestandteil des -+ Urteils und des an­
fechtbaren -+ Beschlusses. Sie haben nur die die 
Entscheidung tragenden Gründe (in bündiger Kürze) 
aufzuzeigen. Ihr Fehlen ist ein Verfahrensmangel, 
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sofern sie nicht von Gesetzes wegen entbehrlich 
sind (§ 313a ZPO. 1. B. bei Unzulässigkeit eines 
Rechtsmittels und Verzicht der Parteien oder Auf­
nahme ihres wesentlichen Inhalts in das Protokoll). 
Lit.: Huber. Grundfragen der Entscheidungsgründe, JuS 
1987, 2 13; Scl111eide1; E./Höve/, M. van den„ Richterli­
che Arbeitstechnik, 6. A. 2021 

Entscheidungssammlung ist die geordnete Zu­
sammenstellung der Entscheidungen einer Behörde, 
insbesondere der Urteile eines Gerichts (z.B. 
BGHZ). 
Lit.: Köbler. G .• Wie werde ich Junst?, 5. A. 2007 

entschließen (V.) aufschließen. durch Entschließung 
erl-.lären 

Entschließung ist sowohl die Bildung einer emp­
fehlenden oder auch anweisenden Erklärung wie 
auch diese selbst (7.. B. Regierungsentschließung, 
Ministerialentschließung, auch Resolution). 
Lu.: Riemonn-Preflm. J„ Die Entschließung der Staats­
anwaltschaft, 5. A. 2012 

E ntschluss i!.t eine abschließende Willensbildung. 
-+ Tatentschluss 

entschuldigen (V.) Schuld erklären und aufheben 

entschuldigend (Adj.) die Schuld erklärend und 
aufhebend 

entschuldigender Notstand -. Notstand, enL<;chul­
digender 

Entschuldigung (F.) Befreiung von Schuld 

Entschuldigungsgrund ist tn dem Strafrecht der 
Grund, der eine derart starke Herabsetzung d~ 
Unrechtsgehalts und Schuldgehalts einer -+ Tat 
bewirkt. dass ein Schuldvorwurf nicht erhoben wer­
den kann (z. 8. entschuldigender Notstand, ent­
schuldigende Pflichtenkollision). Ein -+ lmum über 
das abstrakte Bestehen oder die Grenzen eines Ent­
schuldigungsgrunds i~t bedeutungslos. Der unver­
meidbare Irrtum über da~ konkrete Vorliegen eines 
anerkannten Entschuldigungsgrund<; ent.<;chuldigt 
den Täter. Der entsprechende vermeidbare Irrtum 
lässt nach einer Ansteht nur eme Bestrafung wegen 
-+Fahrlässigkeit, nach anderer Ansicht nur eine 
-> Strafmilderung entsprechend § 35 II StGB zu. 
Lit.. Klimsch, M„ Die dogmatische Behandlung des 
Irrtums über Entschuld1gungsgriinde, 1993 

Entsendegesetz (N.) -+ Arbeitnehmerentsendege­
setz 

entsenden (V.) senden, aussenden. ausschicken 

entwickeln (V.) auseinanderwickeln, entfalten 

Entwicklung ist die vielfach nach mehr oder weni­
ger vorgegebenem Mu ... ter eintretende Veränderung 
in dem Zeitablauf. 

EntwickJungskriminalitä t ist in der Kriminologie 
die für die in der Entwicklung von dem -+ Kind zu 

Erbanfall 

dem Erwachsenen befindlichen Men,chen typische 
Kriminalität Ihr wird durch das ~Jugendstrafrecht 
begegnet. Dieses nimmt auf Entwicklungsfragen 
besondere Rücksicht. -+ Jugendkriminalität 

entwidmen (V.) Widmung entfernen 

Entwidm ung ist die Beseitigung emer -• Widmung 
eines Gegenstands für einen Zweck (l. B. einer 
Bahnanlage oder einer Straße) 
Lll Sd1111i1:.-Va/cke11be~. A„ Entwidmung. 2002; 
Raschke, D.. Die Regionalisierung al\ Vorau~etzung 
der Entwidmung von Bahnanlagen. 2007 

entziehen (V.) wegnehmen, entfernen 

Entziehung ist die ohne Willen des Betroffenen 
erfolgende Entfernung durch einen anderen. E. des 
-. Besitzes <* 858 BGB) ist die vollständige und 
andauernde Beseitigung der Sachherrschaft des 
Besitzers. Sie ist ein Tatbestandsmerkmal der verbo­
tenen -+ Eigenmacht. In dem Strafrecht ist die E. 
Minderjähriger gegenüber Eltern. Elternteilen. Vor­
mündern oder Pflegern strafbar <* 235 StGB. Frei­
heitsstrnfe bis zu 5 Jahren oder Gcldstrnfe). Sie liegt 
auch vor. wenn der allein sorgeberechligte Ei­
tcr(nteil) dem nur umgangsbercchtigtcn Elter(nteil) 
das Kind entzieht. 

Entziehungsanstalt ist die ärztlich geleitete, auf das 
Ziel der Befreiung von dem Hang. alkoholische 
Getränke oder andere berauschende Mittel (z.B. 
Haschisch) in einem Übermaß 1u sich zu nehmen, 
gerichtete Einrichtung. Die Unterbringung in einer 
E. ist eine -+ Maßregel der Bes\crung und Siche­
rung(§ 61 Nr. 2 StGB). Sie c;etzt den Hang zu dem 
Rau„chmittelmissbrauch, eine damJI zusammenhän­
gende rechtswidrige -+ Tat und die _. Gefahr weite­
rer erheblicher rechtswidriger Taten voraus. 

Lit.: Metrikat, !„ Die Unterbnngung in einer Entzie­
hungsanstalt. 2002 

Enumeration ist die Art einer Angabe von 
-+ Tatbestandsmerkmalen, welche die einzelnen 
erfa%ten Falle besonders benennt (z.B. Art. 73 GG). 
Sie hat einschränkende Tendenz. Sie <.tcht in Gegen­
sal/ zu der -+ Generalklausel. 

enumera t iv (Adj.) aufzählend -+ Enumeration 

enumerieren (aufzählen) -+ Enumeration 

Enzyklika ClF.J Rund~chreiben) i<;t in dem katholi­
i.chen -+ Kirchenrecht ein päpstliches Rundschrei­
ben (an die Bischöfe oder die Allgemeinheit) bezüg­
lich einer allgemeinen Frage der kirchlichen Lehre. 
das nach seinen Eingangsworten benannt wird 
(l. B. E.. humanae vitae). 

Enzyklopädie (F.) universale Bildung. Gesamtheit 
des Wissens. Darstellung der Wis<,ensinhalte 

eo ipso Clat.) von selbst. automatisch 

Erbanfall ist der vorläufige Erwerb der -+ Erb­
schaft, der nur noch durch -+ Ausschlagung rück-



Erbbaurecht 

wirkend beseitigt werden kann. Der E. an den Erben 
erfolgt kraft Gesetzes mit dem Tode des Erblassers 
(§ 1942 J BGB). Einer WiJlenserklärung des Erben 
bedrui" der E. nicht. 

Lit.: Neher. M.. Der Erbanfall in der Insolvenz. 2011 

Erbbaurecht (§ 1 ErbbauVO. seit 30.11.2007 um­
benannt in ErbbaurechtsG) ist das veräußerliche und 
vererbliche ---+ Recht. auf oder unter fremdem Grund 
und Boden ein Bauwerk (z.B. Haus, Keller) zu 
haben. Das E. ist in der besonderen Erbbaurechts­
verordmmg von 1919, seit 2007 ErbbaurechtsG, 
geregelt. Es entsteht durch ---+ Einigung und ---+ Ein­
tragung in das -> Grundbuch. wobei ein besonderes 
Grundbuchblau (Erbbaugrundbuch) angelegt wird. 
Für die Bestellung eines Erbbaurechts wird meist 
ein ---+ Erbbauzins als Gegenleistung vereinbart. Das 
E. wird grundsätzlich wie ein ---+ Grundstück behan­
delt. Das Bauwerk ist wesenllicher ->Bestandteil 
des Erbbaurechts. Mit dem Erlöschen des Erbbau­
rechts geht das Bauwerk in das - Eigentum des 
Grundstückseigentümers über. Das E. ist wegen 
seiner rechtlichen Schranken rechcstatsäcWich nicht 
sehr verbreitet. 
Li1.: Oefele, H. Frhr. 1'.fllvinkfer. K .. Handbuch des Erb­
baurechts. 7. A. 2021 

Erbbauzins ist das in wiederkehrenden Leistungen 
zu entrichtende Entgell für die Bestellung eines 
--> Erbbaurechts (§ 9 ErbbaurechtsG). 
Li1.: linde. T.. Erbbaurecht und Erbbauzin~. 3. A. 2001 

erbbiologisch (Adj.) die Biologie des Erbguts be­
treffend 

Erbbiologisches Gutachten ist das früher bedeut­
same, auf einer vergleichenden Untersuchung erb­
bedingtcr Körpermerkmale eines Menschen beru­
hende -+ Gutachten, das gegenüber der eindeutige 
Ergebnisse ermöglichenden DNA-Analyse bedeu­
tungslos geworden ist. 

Erbe (M.) ist der Gesamtnachfolger des -+Erb­
lassers (§ 1922 1 BGB. ---+ Erbrecht). Der E. erlangt 
mit dem ---+Erbfall die -+ Erbschaft und haftet für 
die -+ Nachlassverbindlichkeiten t§ 1967 1 BGB). 
Der E. kann kraft ---+ Gesetzes E. werden (gesetzli­
cher E.) oder durch letztwillige -+ Verfügung (ge­
willkürter E.). E. kann auch eine in dem Zeitpunkt 
des Erbfall!> bestehende juristische --> Person sein. 
Von dem Erben zu trennen ist der -+ Vermächt­
nisnehmer. Wer gewerbsmäßig unbekannte Erben 
sucht. erlangt dadurch keinen Anspruch aus Ge­
schäftsführung ohne Auftrag oder aus ungerechtfer­
tigter Bereicherung gegen den Erben. 

Erbe (N.) - Erbschaft 

Erbeinsetzung ist die gewillkürte Zuwendung 
(Rechtsgeschäft) der -+ Gesamtaachfolge in das 
ganze ---+ Vermögen des -. Erblassers oder einen 
Teil davon. Sie kann durch -+Testament (§ 1937 
BGB. dann einseitiges Rechtsgeschäft) oder-+ Erb­
vertrag (§ 2278 TI BGB) erfolgen. Ihr Gegensatz ist 
die--> Enterbung. 
Lit.: Bret:inger. 0., Handbuch Testament, 2021 
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Erbengemeinschaft (§§ 2032 ff. BGB) ist die bei 
mehreren Erben kraft Gesetzes entstehende Ge­
meinschaft (an dem Nachlass). Die B. ist eine (nicht 
rechtsfähige) ---+ Gesamthandsgemeinschaft, (so 
das~ z.B. ein von einem Vertreter der E. abgeschlos­
sener Mietvertrag nur mit den einzelnen Miterben zu 
Stande kommen krum). Die neueren Grundsätze 
über die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts sind 
nach der Rechtsprechung des BundesgerichL~hofs 
auf sie nicht libertragbar. Der -+ Nachlass wird 
gemeinschaftliches. grundsätzlich gesamthänderisch 
gebundenes ---+ Vermögen der Erben (§ 2032 1 
BGB). Jeder ---+ Miterbe kann (aber entgegen dem 
Gcsamthandsprinzip) über seinen Anteil an dem 
Nachlass verfügen (§ 2033 J BGB). wobei den übri­
gen Miterben ein -+ Vorkaufsrecht zusteht. Die 
Auflösung der E., die jeder Miterbe grundsätzlich 
jederzeit verlangen kann. erfolgt durch - Ausein­
andersetzung. 
Li1.: A1111, C., Die Erbengemeinschaft. 2001; Sarres. E., 
Die Erbengemeinschaft. 2. A. 2006; Jäke/, H., Die 
Rechtsfähigkeit der Erbengemeinschaft und ihre Betei­
ligungsfähigkeit an Personengesellschaften. 2007; 
Ruhwinkel. S.. Die Erbengemcinsehaft, 2. A. 2021 

Erbenhaftung (§ 1967 BGB) ist die Haftung des 
oder der Erben für eine ...... Nachlassverbindlichkcit. 
Grundsätzlich haftet der Erbe unbeschränkt, d. h. 
außer mit dem Nachlass auch mit seinem sonstigen 
unabhängig von dem Erbfall vorhandenen Vem1ö­
gen. Die E. kann aber von dem Erben auf den Nach­
lass beschränkt werden (§ 1975 BGB). ---+Nach­
lassverwaltung. Nachlassinsolvenzverfahren, -+ In­
ventar 

Li1.: Joachim, N.. Die Haftung des Erben. 2. A. 2006 

ErbenJaub ist in dem mittelaJterlichen deutschen 
Recht die Einwilligung (Erlaubnis) des oder der (zu 
der Zeit der Verfügung) nächsten Erben zu bestimm­
ten Verfügungen des (künftigen) Erblassers. 
Lit.: Köhler. G., Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Erbenlosung ist in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht das Recht des Erben, ein von dem Erblasser 
ohne -+ Erbenlaub verkauftes Grundstück gegen 
Kaufpreiserstattung auszulösen (Näherrecht). 
Li1.: Köbfer. G .• Zielwörierbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Erbenwartrecht ...... Erbenlaub 

Erbfall ii.t der Tod des ---+ Erblassers (§ 1922 1 
BGB). Mit dem E. gehl das --. Vermögen eines 
Erblassers als Ganzes auf einen oder mehrere 
--> Erben über (---+ Gesamtrechtsnachfolge, Univer­
salsukzession ). Der Erbe kann aber die Erbschaft 
ausschlagen und dadurch den gesetzlichen Erbanfall 
an ihn unwirksam machen. 
Lit.: Der mtemalionalc Erbfall. hg. v. Flick, H./Pi/rz. D .. 
2. A. 2008: la11dsi11el, R„ Gestaltungsmöglichkeiten 
von Erbfällen und Schenkungen. 3. A. 2006: Lange. K.I 
Werkmiiller. M., Der Erbfall in der Bankpraxis, 2002: 
Krug, W., Die Rechte des Erben vor dem Erbfall. 2021 

Erbfolge ist die Nachfolge des -> Erben in die Ver­
mögensrechte des -> Erblassers c- Erbrecht). Die 
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E. i5t -+ Gesamtrechtsnachfolge. Sie geschieht in 
dem Burgerlichen Geseubuch als gesetzliche E. 
grundsätzlich nach dem -+ Parentelensystem (mit 5 
Ordnungen). Danach sind (jeweils außer dem Ehe­
gatten) gesevhche Erben erster Ordnung die - zu 
gleichen Teilen erbenden - -+ Abkömmlinge des 
Erblassers(§ 1924 1 BGB), Erben zweiter Ordnung 
die Eltern des Erblassen. und deren Abkömmlinge 
(§ 1925 J BGB). Erben dritter Ordnung die Großel­
tern des Erblassers und deren Abkömmlinge 
(§ 1926 1 BGB). Erben der vienen Ordnung die 
Urgroßeltern des Erblassers und deren Abkömmlin­
ge(§ 1928 1 BGB) usw. Fehlen Verwandte und Ehe­
gatte, so erbt der -+ Fiskus als gesetzlicher Erbe 
(§ 1936 BGB). Die gcwillkürte E. ist insofern an 
keine festen Regeln gebunden. Soweit ein Erblasser 
die Anordnung gewillkilner E. durch Willenserklä­
rung unterlässt. tritt gesetzliche E. ein. 
Lit.: lloyenberg, P. '"· Vorweggenommene Erbfolge. 
2010; ßretzinger. 0„ l landbuch Testament, 202 1 

Erblasser ist in dem Erbrecht der Mensch als natür­
liche Person mit seinem Tode. Sein -t Vermögen 
geht mit dem Erbfall auf die -+ Erben über. Eine 
juristische Person wird demgegenüber an ihrem 
Ende aufgelöst und abgewickelt (z. B. §§ 45 ff. 
BGB). 
Lit . Boehm, L. Der demenzkranke Erblasser. 2017 

Erbleihe ist in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht die erbliche und damit vererbbare (entgeltli­
che) Überlassung (Leihe) von Grundstücken. 
Lit.: Daimlwm, W.. Römische Emphytheuse und deut­
sche Erbleihc, 2003 

Erbpacht ist in dem mittelalterlichen und neuzeitli­
chen Recht die erbliche und damit vererbbare Pacht 
(veräußerliches dingliches Nutzungsrecht) von 
Grundstücken. --> Erbbaurecht (vgl. noch An. 63 
EG BGB). 
Lit.: Kii/Jler. G.. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Erbrecht ist objektiv die Gesamtheit der das 
-. Vermögen eines verstorbenen Menschen (Erblas­

sers) betreffenden Rechtssätze (§§ 1922ff. BGB). 
Subjektiv i~l E. die bei dem Tod des -+ Erblassen; 
für eine oder mehrere andere Personen entstehende 
Berechtigung an dem -+ Nachlass. Das E. ist durch 
An. 14 J GG als Institution gewährleistet. Gesetzli­
ches E. ist das sich allein aus dem Gesetz ergebende 
E„ gewillkünes E. das (auch) auf einer Willenser­
klärung in Testament oder Erbvertrag beruhende E. 
Nach der ab 17.8.2015 geltenden Europäischen 
Erbrechtsverordnung entscheidet für Staatsangehö­
rige einel:i Mitgliedstaats der Europäischen Union 
(aul:igenommen Dänemark, Großbritannien u~d 
Irland) der gewöhnliche Aufenthallson zu dem Zett­
punkt des Todes (etwa auch außerhalb der E~opä_i­
schen Union) darüber, welches Landesrecht fur die 
Erbfolge maßgeblich ist, sofern nicht durch letztwil­
lige Verfügung die Geltung eines anderen Landes­
rechts bestimmt tM. 

Lit.: Walker. ~V. u. a„ Erbrecht, 29. A. 2021; Leipold. D .• 
Erbrecht, 21. A. 2016; Ferid. M.!Firsching. K./ 
Ha11sma1111. R„ Internationales Erbrecht (Lbl.), 119. A. 

Erbschaftsteuer 

2021. Münchener Pro1essformularbuch Erbrecht. hg. v. 
Klmger. B. 4. A. 2018; Münchener Anwalt~-Handbuch 
Erbrecht, hg. v. Scherer. 5., 5. A. 2018; S1ebert, H„ Die 
Entwicklung des Erbrechts. l\IJW 2018, 1064; Röthel. 
A .• Erbrecht, 18. A. 2020; Dmta, A./Weber. J .. Interna­
tionales Erbrecht. 2016: U1t1!(e. K .• Erbrecht. 2. A. :!017 

Erbschaft ist da-. -+ Vermögen (Rechte und Pfüch­
ten) des-+ Erblas-.ers (§ 1922 1 BGB), das bei des­
sen Tod kraft Geset1es als GanLes auf eine oder 
mehrere andere Personen übergeht. Darüber hinaus 
zählen w der E. auch Rechtsverhältnisse nichtver­
mögensrechtlichen Inhalts, nicht jedoch höchstper­
sönliche Rechtsbe.liehun~en des Erblassers (z.B. 
beschränkt persönliche Dienstbarkeit § 1090 II 
BGB, Renten, Ansprüche aus Lebensversicherung, 
bis 1990 auch der Anspruch auf Schmerzensgeld 
§ 847 BGB). 

Erbschaftsanspruch (§ 2018 BGB) ist der 
-+ Anspruch des -+ Erben gegen den -+ Erb­
schaftsbesiLZer auf Herausgabe des Erlangten als 
Ganzes (samt -+ Surrogaten und -t Nutzungen), der 
neben den -+ l l erau~gabean~prüchen auf die einzel­
nen Gegenstände steht. Der gutgläubige, unverk.lag­
te Erbschaftsbesitzer haftet, soweit er zur Herausga­
be außerstande i-.1. nach den Vorschriften über die 
Herausgabe einer ungerechcfen1gten -+ Bereiche­
rung(§ 2021 BGB). der verklagte bösgläubige Erb­
schaft.~besil.ler oder der deliktische Erbschaftsbesit­
zer nach den Regeln über das -> Eigentümer -
nichtberechtigter Best11er - Verhältnis (§§ 2023 ff. 
BGB). 
Lit.: Maurer. R„ Das Rechtsverhällms Lw.sehen Erbe 
und Erbschahsbes1uer, 1999; Richter. K.. Das Verbält­
ni-. des Erbschaflsanspruchcs 1um Eigentumsherausga­
beanspruch, JuS 2008. 97; Prü11i1111. J., Examen~prob­
leme des Erbschaftsanspruchs, JuS 2015, 205 

Erbschaftsbesitzer (§ 2018 BGB) ist die auf Grund 
eines ihr in Wirklichkeit nicht zustehenden -+ Erb­
rechts etwas aus der -+ Erbschaft erlangt habende 
Person. + Erbschaftsan~pruch 
Lit.: Maurt•r. R .. Das Rechtsverhällnb zwischen Erbe 
und Erbschafhbcsitzer, 1999 

Erbschaftserwerber (§ 2030 BGB) ist die die 
__. Erbschaft durch + Vertrag von einem --> Erb­
schaflsbesitzer erwerbende, in dem Verhältnis zu 
dem Erben einem Erbschaftsbesitzer gleichstehende 
Person. 

Erbscbaftskauf ist der (schuldrechtltche) - Kauf­
vertrag (-+ Kauf) mu dem -+Erben über die ihm 
angefallene ....... Erbschaft (auch Erbteil. auch Nach­
erbenanwartschaft). Der E. bedarf der notariellen 
-+ Beurkundung(§ 2371 BGB). Für den E. gilt mit 
gewissen Modifikationen da'> Kaufrecht. Erfüllt 
werden kann der Verkauf der gesamten Erbschaft 
nur durch Ein1elübenragung aller wgehörigen Ge­
genstände (§ 2374 BGB. anders bei dem -+Erbteil 
§ 2033 BGB). 

Lit.: Giebel. M .. Der Frbschaflskauf, 2010 

Erbschaftsteuer ist die -+ Steuer auf den Yennö­
gensilbergang durch Tod. Sie ist geregelt in dem 
Erbschaftsteuer- und Schcnkungsteuergesetz 



Erbschein 

(ErbStG). Sie wird nach drei Steuerklassen erhoben 
(Ehegatte, Kinder, Stiefkinder. Enkel und deren 
Abkömmlinge. Eltern und Voreltern bei Erwerben 
von Todes wegen; Ge~chw1ster. Stiefeltern. Schwie­
gereltern. geschiedener Ehegatte: sonstige Erwer­
ber). Danach bestimmen -.ich die ... Freibeträge 
(5CX>O bis 300000 Euro) und die Steuerslille (7-30 
Prozent, 12-40 Pro1en1. 17-50 Prozent). 1 n Öster­
reich ist die E. wegen Verfa.„suagswidrigkeit abge­
schafft. 
Lit.: l:::rbSL Einführung \. Ht1/ac~ins/...): R„ 27. A. 2021; 
Tm//. M ./Gebe/. l>./Jiilwlier. M. u. a.. 1:.rbschaftstcucr­
und Schcnkungstt.~ucrgc1;et1. (Lbl.). 2021, Mueud1, D./ 
Loo.u· . Erb~ch.iJtstcucr. 4. A . 2017: W1·111mu111tl 
Reve11.1unff!Offerlu111vl.::r/...is, Erbschafü•· und Schen­
kungstcucrrechL. 4. A. 2017 

Er bschein (§ 2353 BGB) ist das amtliche. von dem 
--+ Nachlassgericht auf Antrag auszustellende Zeug­
nis des -+ Erben über sem • Erbrecht und, wenn er 
nur 1u einem Teil der Erbschaft berufen ist. über die 
Größe des ->Erbleib. Der E. begründet eme 
- Vennutung für das Bestehen des angegebenen 
Erbrechts (§ 2365 BGB). Ein Dritter kann von dem. 
der in einem Erbschein als Erbe bezeichnet ist. 
durch --+ Rechtsgeschäft einen Erbschalhgegen­
stand-+ gutgläubig erwerben(§ 2366 BGB). 
Lit.: Gregor. K„ Erbscheinwerfahren. 4 A 2008: Lim­
mamwin. W. Erbschein. 3 A 2016: Zi111111emw1111. iv.. 
Das Erbscheinsvcrfahrcn im Fa.mFG. JuS 2009. 817 

Er bteil ist der Anteil eines • \1iterbcn (§§ 1922 II. 
2032ff. BGB) an dem +Nachlass. Er ist eine Ge­
sumthandsberechtigung. Auf ihn finden grundsätz­
lich die Vorschriften ilbcr die --+ Erbschaf! Anwen­
dung. 

Erbuntertänigkeit i'>t in dem neuzeillichen deut­
schen Recht cm feudales Abhängigkeitsverhäh.nis 
des Bauern vom Gutsherrn. 

er bunwürdig (AdJ.) eines Erbes unwürdig 

Erbunwü.rdigkeil (Vermächtn1sunwürdigkeit, 
Pnichtteilsunwürdigke1l) ist die Unwürdigkeit, 
.... Erbe (--+ Vermächtnisnehmer oder „ Pnicht­

teilsberechtigter) 1u sein(§§ 2339. 2345 BGB) Dte 
Grunde für die E. ~ind in dem Gesetz einzeln fcMge­
lcgt (z.B. vorsäll.lichc und widerrechtliche Tötung 
des Erblassers, Beslnnmung 1ur Errichtung oder 
Aufhebung einer Verfügung von Todes wegen durch 
arglistige Täuschung oder Drohung). IM ein Erbe 
(auf Anfechtungsklage eines Nachberechtigten) für 
unwürdig erklärt, so gilt de1 Anfall de1 Erbschaft an 
ihn als nicht erfolgt(§ 2344 BGB). 
Lit.: Nehmer. M., ErbunwürdigkciL 2013 

Erbvertrag ist der-> Vcn.rag (zwischen mindesten<> 
l'wci Personen), in dem mindestens einer der Ver­
tragsschließenden (--> Erbla.~<oer) vertragsmäßige 
-„ Verfügungen von Todes wegen trifll ( § 2278 
BGB). Er ist eine Verfügung von Todes wegen. Er 
kann grundsätzlich nur ror Niederschrift eines 
-. Notars geschlossen werden (§ 2276 BGB). Er 
beschränkt die --+ Verfügung durch + Rechtsge­
'-Chäft unter Lebenden regelmäßig nicht ( § 2286 
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BGB). Er ist in allen Mitgliedstaaten der Europäi 
sehen Union anerkannt mit Ausnahme Großbritan­
niens. Irlands und Dänemarks. 
L1t.. Rl'l11U11111. W. TeMamcnL und Erbvenrag. 7. A. 2020 

Erbverzicht ist der --+ Venrag zwischen dem 
-+ Erblasser und einem -> Verwandten. Ehegatten. 
gewillkünen - Erben oder -+ Vermächtnifmehmer. 
durch den dieser auf sein -+ Erbrecht bzw. die Zu 
wendung an ihn verzichtet (§§ 2346, 2352 BGB). 
Der Vertrag bedarf der notariellen - Beurkundung. 
Der E. ist ein ab\trakt~. unnuttelbar den Verlust des 
Erbrecht.., bewirkendes Rechtsgeschäft. Der Vemcht 
auf das gcse111iche -+ Erbrecht ergreift grundsät1.· 
lieh ohne Weiteres den -+ Pnichtteil, doch kann 
auch em E. unter Vorbehalt des Pflichtteilsrechts 
oder cm Verzicht auf da-. Pflichtteilsrecht allein 
(Pfllchtteilsver7icht) erklärt werden. Nach dem Tod 
der Ver1.ichtenden kann der E. nicht mehr aufgeho­
ben werden. 
Liv Krczmm. M, Entstehung und Be:-.eiligung der 
Rechtw1irkungcn ernes Erbvcr1ichts, 2004 

ereignen (sich) (V.) geschehen 

Ereignis 1sl das wirkende Geschehnis oder Gesche­
hen. 

erfahren (V.) erleben, kennen lernen 

Erfahrung - Lebenserfahrung 

erfinden (V) linden, schaffen, lösen 

Erfinder ist der Urheber einer-> Erfindung. 
Lit.: W11ß111g, II., Fachlexikon Forscher und Erfinder. 
2005 

Erfindung 1't die (erste oder) neue Lösung emcr 
Aufgabe In dem lmmaterialglilcrrecht ist E. die 
neue. (e111e gewisse ge1s11ge Höhe erreichende.) 
anwendbare. nicderlegungi.fähigc und ausführbare 
Lösung eines technischen Problems durch einen 
Mem.chen (Erfinder) oder künftig vielleicht auch 
son..,tigcn Träger künstlicher Intelligenz. Sie kann 
Schul/ als --+ Patent oder als --+ Gebrauchsmuster 
erlangen (vgl.1„ B. Patentgc,etz) •Arbeitnehmer­
erfindung. 
Li1.: Barte11had1, K./Vol'::„ F., Arbcllnehmerertindungs· 
gesell. 6. A. 2019 

Erfolg ist da<; (bezweckte) Ergebnis eines Verhal­
tens oder c111e\ sonstigen Fri•1gni,,c, 
Lu.: Puppe. !„ Die Erfolgvurechnuog im Strafrecht, 
2000. Steinberg. G„ Die Erfolgsqualifikauon, JuS 2017. 
1061 

Erfolgsabwendung (f.) Abwendung eines drohen­
den Erfolgs 

Erfolg.'i8bwcnduogsp0icht (Garantenptlicht) ( § 13 
StGB) ist die Verpfhchtung, cm bestimmtes Ergeb­
nis nicht emtreten zu las\en. In dem Strafrecht 1s1. 
wer es unterlässt. einen „ Erfolg abzuwenden. der 
zu dem Tatbe<;t.and eines StrJfgcseues gehön. straf­
bar, wenn er rcchllich dafür einw-.tehen hat, dass 
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der Erfolg nicht eintritt, und wenn das - Unter­
lassen der Verwirklichung des gesetzlichen Tatbe­
stands durch ein Tun enLSpricht. Eine E. ergibt sich 
aus einer-> Garantenstellung. 
Lit.: G1111ia, S .. Strafrechtliche Garantenstellungen. 2001 

Erfolgsdelikt ist das ---> Delikt, dessen Tatbestand 
außer einem ----. Verhalten einen gedanklich ab­
grenzbaren -+ Erfolg in der Außenwelt voraussetzt 
(z.B. Totschlag erfordert Tötungshandlung und 
Todeserfolg, Straßenverkehrsgefährdung erfordert 
auch Gefährdungserfolg). Der Gegensatz zu dem 
Erfolgsdelikt ist das ---> Tätigkeitsdelikt. Die Er­
folgsdelikte zerfallen in ---> Verletzungsdelikte und 
(konkrete)---> Gefährdungsdelikte. 
Lit.: Freund, G., Erfolgsdelikt und Unterlassen, 1992; 
Mik11s. R., Die Verhalleosnonn des fahrlässigen Er­
folgsdelikts, 2002: Huber. R., Die Bedeutung der Opfer­
Selbstgefährdung für die Täterstratbarkeit beim fahrläs­
sigen Erfolgsdelikt, 2017 

Erfolgshaftung ist die ---> Haftung, die bei dem 
Vorliegen eines ---> Erfolgs eintritt, ohne dass es auf 
die Vorwerfbarkeit eines Verhaltens (Verschulden) 
ankommt. Sie steht in GegensaLZ tu der ---> Ver­
schuldenshaftung. Ein Fall der E. ist die -> Gefähr­
dungshaftung. 

Erfolgshonorar ist die von dem Eintritt des er­
wünschten Ereignisses abhängig gemachte Vergü­
tung. Die Vereinbarung eines prozessualen Erfolgs­
honorars durch einen -+ Rechtsanwalt ist standes­
rechtlich nicht mehr grundsätzlich unzulässig, wird 
aber rechtstatsächlich zunächst selten verwendet. 
Zulässig ist die Prozessfinanzierung gegen Erfolgs­
beteiligung durch Drille. 
Lit.: Jaskol/a, J., Prozessfinanzierung gegen Erfolgsbe­
teiligung, 2004; Teubel. J./Schons, H. Erfolg~honorar 
für Anwälte. 2008: Mayer. H .. Das neue Erfolgshonorar, 
2021 

Erfolgsort ist der Ort, an dem der - Leistungs­
erfolg eintreten soll. in Gegensatz zu dem 
---> Handlungsort (Ort der Leistungshandlung). Der 
E. bestimmt sich nach § 269 BGB. E. und Hand­
lungsort fallen bei der-+ Schickschuld auseinander. 

erfolgsqualifiziert (Adj.) durch einen Erfolg beson­
den; qualifiziert 

erfolgsqualiliziertes Delikt -+ Delikt, erfolgsquali­
fiziertes 
Lit.: Köhler. C.. Beteiligung und Unterlassen beim 
crfolgsqualifiz1erten üeltkt, 2000; S1e111berg, G., Die 
Erfolgsqualifikation im juristischen Gutachten, JuS 
2017.970 

Erfolgsunrecht ist das in dem Rahmen der Prüfung 
der---> Rechtswidrigkeit durch einen von der Rechts­
ordnung missbilligten Erfolg indizierte Unrecht 
(z.B. eine Tötung eines Menschen LErfolg] ist 
grundsätzlich rechtswidrig, d. h. der Erfolg als sol­
cher deutet auf das Vorliegen der Rechtswidrigkeit). 
Das E. steht in Gegensatz zu dem ---> Handlungs­
unrecht. Die Lehre von dem E. prüft die Verletzung 
eines Gebots tu sorgfältigem Verhalten Stall bei der 
Rechtswidrigkeit bei der Schuld (Fahrlässigkeit). 

Erfüllungsgehilfe 

Lit.: Olil'et, P., Erfolgsunrechtslehre und Handlungsun­
rechtslehre, 1989; Schales, /., Spetifische Fehlverhal­
tensfolgen und hypotheti~che Kausalverläufe, 2014 

erforderlich (Adj.) notwendig - Erforderlichkeit 

Erforderlichkeit ist die Notwendigkeit eines Um­
stands für eine bestimmte Folge (z.B. Notwehr ist 
die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen ge­
genwärtigen rechtswidrigen Angriff abzuwehren, 
§ 227 Il BGB). Fehlt die Notwendigkeit, so triu die 
von der E. abhängige Rechtsfolge nicht ein (z.B. 
war die Handlung zur Abwehr nicht erforderlich, so 
liegr keine Notwehr vor). 
Lit.: Bühm, K., Die ex-ante-Betrachtung beim Merkmal 
der Erforderlichkeit. Diss. jur. Münster 1996 

erfüllbar (Adj.) einer Erfüllung zugänglich ---> Er­
füllbarkcit 

Erfüllbarkeit ist der Zeitpunkt, von dem ab der 
-+ Schuldner leisten darf. Nach § 271 ll BGB ist in 
einem Zweifelsfall anzunehmen, dass der Schuldner 
auch vor der fiir die Leistung bestimmten Zeit die 
Leistung bewirken kann. Demnach liegt die Erfüll­
barkeit häufig zeitlich vor der-+ Fälligkeit. 

erfüllen (V.) ausfüllen, füllen, Erfüllung bewirken 

Erfüllung ist das Bewirken der geschuldeten 
---> Leistung (z.B. Übereignung der Kaufsache. bare 
Zahlung des Kaufpreises, Gutschrift auf Bankkonto 
infolge einer Überweisung) durch den -+ Schuldner 
an den -+ Gläubiger btw. die dadurch eintretende 
Schuldtilgung (§ 362 r BGB), die das --->Schuld­
verhältnis erlöschen lässt. Die Leistung eines ande­
ren Gegenstands ([lat.] aliud) als des geschuldeten 
Gegenstande; ist ebensowenig E. wie die Leistung an 
eine andere Person als den Gläubiger (vgl. § 36211 
BGB). Die E. erfolgt als reale Leistungsbewirkung. 
erfordert also nicht in jedem Fall ein recbtsgeschäft­
liches Handeln (z.B. Reparatur einer Maschine) 
oder eine besondere vcnragliche Vereinbarung der 
Parteien über das Erlöschen der Forderung. 
-+ Leistung an Erfüllungs Statt und -+ Leistung 
erföllungshalber sind grundsätzlich nicht E., son­
dern zunächst nur Erfilllungsversuche (vgl. aber 
§ 3641 BGB). 
Lit.: Gemhuber. J., Die Erfüllung und ihre Surrogate, 
2. A. 1994: Mu.sche/er, K.lßloch, W. Erfüllung und 
Erfüllungssurrogate, JuS 2000, 729; Lorenz. S .. Erfül­
lung. JuS 2009, 109; Becklwm. G .. Die Rechtsnatur der 
Erfüllung, 2012 

Erfüllungsbetrug (§ 263 StGB) ist in dem Straf­
recht der -+ Betrug, bei dem ein Vertragsteil bei 
einer Erfüllung eine Leistung erhält, die in Bezug 
auf Menge oder Güte hinter der Vereinbarung zu­
rückbleibt (z.B. Lieferung eines älteren Automo­
deUs als vereinbart). 
Lit.: Klei11. K.. Das Verhältnis von Eingehungs- und 
Erfüllungsbetrug, 2003; \.fülz/, M., Die Schadensbc­
:;timmung beim Eingehungs- und Erfüllungsbetrug, 
2007 

ErfiiUungsgehilfe (§ 278 BGB) ist eine Person, die 
mit Wissen und Wollen des -+ Schuldners rein tat-



Erftillungsinteresse 

sächlich in dessen Pfüchtenkreis tätig wird (1. B. 
Verkäufcnn des Kaufhausunternehmens, Fahrer des 
Transportunternehmers. Krankenhausarzt für Kran 
kenbausträger, über die Zurückbehaltung von Miete 
beratender Mieterschutzverein für Mieter, nicht das 
pathologische Institut der histologischen Untersu­
chung in dem Verhältnis zu dem behandelnden 
Arzt). Der Schuldner (muss sich das in Erfüllung 
der Verbindlichkeit vorgenommene Verhalten des 
Erfüllungsgehilfcn zurechnen Jassen und) hat das 
-+ Verschulden eines Erfi.illungsgehilfen (ohne 
eigenes Verschulden) in gleichem Umfang 1u vertre­
ten wie eigenes Verschulden. Nicht verwechselt 
werden dart mit dem Erfüllungsgehilfen der (im 
Bereich er unerlaubten Handlungen bedeu~ame) 
-+ Verrichtungsgehilfc (§ 831 BGB), obgleich ein 
E. vielfach lugleich Verrichrungsgehilfe ist. 
Lit.: Delmere, J .. Der ErfUllungsgehilfo in § 278 BGB. 
1989 {Dis~.); Lorenz, S.. Grundwissen - Zivilrecht 
Haftung für den Frfüllungsgehilfen. JuS 2007. 983 

ErfüUungsinteresse bt das Interesse an der -+ Er­
füUuog eines -+ Rechtsgeschäfts io Gegensau 1u 
dem bloßen Vertrauensinteresse. Hat der Schuldner 
das E. zu ersetlen, so hat er den Gläubiger so 1u 
stellen, wie dieser '>tehen würde. wenn der Schuld­
ner ordnungsgemäß erfüllt hätte. Er hat also den 
Schaden lU erseu.en. der dem Gläubiger durch die 
Nichterfüllung entsteht -+ Vertrauensinteresse 
Lit.: Köblcr. G., Schuldrecht, 2. A. 1995; Zander; G„ 
Die Versicherung des ErfUllungsinteresses des privnten 
Bauherrn, 2018 

Erfiillungsort (Handlungsort, Leistungsort) ist der 
On. an dem der Schuldner die -+ Leistungs­
handlung vor1unchmen hat. Den Gegensall lU dem 
E. bildet der + Erfolgsort. E. und Erfolgsort fallen 
bei der + Schichchuld auseinander. Europarccht­
lich muss in dem Vorlageverfahren lelltlich der 
Gerichtshof (der Europäischen Union bzw. der Eu 
ropäische Gericht~hof) den E. besummen. Dafür 
lässt er das Recht maßgeblich sein, das nach den 
Kollisionsnormen des mit dem Rechtsstreit befass 
ten Gerichts für die streitige Verpflichtung maßgeb­
lich ist. 
Llt.: Sc/iack, II„ Der Erfüllungsort. 1985; Hadi.e11bef1:, 
u„ Der Erfüllungsort von Lei,lung:.ptlichten. 2000; 
Lynker. T. , Der besondere Gerichl'iStand am Erfüllungs­
ort in der Brü\\cl-1 Verordnung. 2006 

E rfüllungsübem ahme ist die auf Rechtsgeschäft 
gegründete Verpflichtung einer Per:.on gegenüber 
einem -+ Schuldner, dessen -+ Gläubiger zu befrie­
cligcn. ohne da.'~ der Gläubiger gegen deu D1 iucn 
einen Anspruch erlangt (vgl.§ 329 BGB). In Gegen· 
satz zu der -+ Schuldübernahme hat der Gläubiger 
also bei der E. keine -+Forderung gegen den Drit· 
ten. Nur der Schuldner selbst kann Erfüllung von 
dem Übernehmer verlangen. 
Lit.: Pieper. H.. Venragsilbemahme und Vertragsbci1riu. 
1963; Weimer. G.. Die Hebung stiller Lasten in der 
Steuerbilan1, 2017 

ergänzen (V.) gan1 machen 

Ergänzung ist die Vervollständigung etwas Unvoll­
ständigen. 
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Ergänzungspflegschaft (§ 1909 BGB) ist die neben 
einer elterlichen -+ Sorge oder einer -+ Vor­
mundschaft für Angelegenheiten, an deren Besor­
gung die Eltern oder der Vormund verhindert sind. 
bestellte-+ Pflegschaft. 

Lit.: Häsemeyer, S„ Die Ergän1ungi.ptlegschaft bei 
minderjährigen Ge:-.ellhchaflem in Familienunterneh­
men. 2019 

Ergänzungsurteil (z.B. § 321 ZPO) ist das ein 
vorausgegangenes Urteil in einem versehentlich 
offen gelassenen Punkt auf Antrag und nach münd­
licher Verhandlung ergän1endc -+ Urteil. 

Lu.: Böttcher; V.. Bem:hugung und Ergänzung von 
Urteilen, 1995 

ergo (lat. [lnterj.)) also. folglich 

erheblich (Adj.) gewichtig, bedeutsam 
Lit.: Scheuble, 8„ Der Begriff der Erheblichkeit. 1997 

erinnern (V.) zurückdenken. gedanklich zurückrufen 

Erinnerung (z.B. § 766 ZPO) ist allgemein das 
Gedächtnis des Menschen und in diesem Rahmen 

besonders der -+ Rechtsbehelf gegen untergeord­
nete Entscheidungen und Maßnahmen von Justizbe­
hörden, vor aJlem eines -+ Rechtspflegers, -+ Ur­
kundsbeamten oder -+ Genchtsvollziehers (z.B. E. 
gegen Kostenfestsetlllngsbeschluss). Der E. kann 
der Handelnde vielfach abhelfen. Andernfalls ent­
scheidet über sie das 1uständigc -+ Gericht. 

Lit.: Kun-:.. B„ Erinnerung und Beschwerde, 1980 

erkennen (V.) sehen. einsehen. erfassen 

Erkenntnis ist allgemein die von dem Bewusstsein 
der Wahrheit begleitete Einsicht in einen Sachver­
halt sowie das Ergebnis dieses Vorgangs. Jn dem 
Verfahrensrecht ist das E. eine ältere Bezeichnung 
für-+ Urteil. 

Erkenntnisverfahren ist der Teil des Verfahrens. in 
dem über die Streitsache meist durch Urteil ent­
schieden wird. Dem E kann ein -+ Vorverfahren 
vorausgehen (z. B -+ Ermiulungsverfahren). Grund­
sätzlich schließt ~ich ihm ein -+ Vollstreckungs­
verfahren (z.B. -+ Zwangwolbtreckung) an. 

Lil.: Tempel. 0„ Mustertexte 1um Zivilprozess. Band 1 
Erkenntnisverfahren. 10. A. 2020 

erklären {V.) klar machen. äußern. mitteilen 

Erklärung ist allgemein die gewollte Klarstellung 
eines Umstands. Sie kann u. a. die Äußerung blw. 
Kundgabe des wegen seiner Bildung in dem 
menschlichen Gehirn objektiv für andere zunäch~t 
unbekannten subjektiven + Willens an die Außen­
welt durch Schallwellen oder durch verständliche 
Zeichen sein. Diese Kundgabe des in dem Inneren 
des Menschen gebildeten Willens ist als Willenser­
klärung ein grundlegender Baustein vor allem des 
Privatrechts. 

Ltt.: Waclawil., E„ Die Bedeutung des rechtsgeschäfth­
chen Willens und seiner Erklärung. 2001 
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ErkJärungsbewusstsein ist das Bewusstsein, durch 
cm Verhalten eme Erldtirung abzugeben. Es wird als 
subjektive Voraussetzung bzw. als Teil einer Wil­
lenserklärung behandelt. Als Beispiel für das Fehlen 
des Erklärungsbewusstseins wird der Trierer Wein­
versteigerungsfall angesehen, bei dem ein Ortsun­
kundiger bei einer Weinversteigerung die Hand hebt, 
um einen Freund zu grilßen, und (in Trier bei einer 
Weinversteigerung) da1; Heben der Hand allgemein 
ah Erklärung des Einvcr..tiindnisses mit einem An­
gebot angesehen wird. 
Lit.: leenen, D .. Ist das richtig so?, JuS 2008, 579; 
Klocke. D„ Erklärung~bewusstsein und RechlSbin­
dungswille. 2014 

ErkJärungshandlung ist die äußere. objektive 
Handlung eines Menschen bei Abgabe einer Wil­
lenserklärung wie beispielsweise Sprechen oder 
Schreiben. 

ErkJärungsirrtum (§ 119 1 2. Alt. BGB) ist der 
--. lntum über die Erklärungshandlung. Bei ihm 
will der Erklärende eine Erklärung dieses Inhalts 
überhaupt nicht abgeben (z.B. Verschreiben, Ver­
sprechen). Der E. bewirkt die Anfechtbarkeit der 
betroffenen Willenserklärung. 
Lit.: Kramer. E„ Grundfragen der vertraglichen Eini­
gung - Konsens, Dbsens und Erkläruogsimum, 1972 

Erklärungstheorie ist die auf die feststellbare äuße­
re Erklärung des Willens (in Gegensatz zu dem nicht 
wirklich bekannten inneren Willen) abstellende 
Theorie.--. Willenserklärung 
Lit.: Heibeyn, C.. Willens- und Erklärungstheorie bei 
Steuerverwa.ltungsaktcn. 2003 

Erklämngswille ist der Wille, eme rechtserhebliche 
Erklärung abzugeben. - Willenserklärung. -+ Er­
klärungsbewusstsein 
Lit.: Hep1i11g. R .• Erklärungswille, Vertrauensschutz und 
rechtsgei;chäftliche Bindung, F'S der rechtswissen­
schaftlichen Fakultät Köln, 1988. 209ff. 

Er lass ist in dem Verwaltungsrecht die für den in­
temen Dienstbetrieb -+ der Verwaltung bestimmte 
allgemeine Anweisung (der übergeordneten Behör­
de) (Verwaltungsvorschrift 1. B. Ministerialerlass). 
In dem Schuldrecht ist E. der Vertrag (-+Auf­
hebungsvertrag) zwischen Gläubiger und Schuldner, 
111 dem der Gläubiger auf die Forderung verzichtet. 
Hier ist der E. ein abstraktes - Verfügungsgeschäft 
(§ 397 I BGB), dem meiM emc Schenkung als 
Gnmdge"chäf1 1u Clmnde liegt. bei deren Wegfall 
§ 812 BGB zu beachten ist. 
Lit.: Becker. C„ Der Steuererlass, 2003; Gerber. C„ 
Stundung und Erla.'>S von Steuern, 5. A. 2006; Hemiig· 
hausen. J„ Da." Gchot der Unabhängigkeit bei Erlass 
eines Teiluneils. 2021 

erlassen (V.) anordnen, aufgeben 

erlauben {V.) zulassen, einverstanden sein (V.) 

Erlaubnis ist in dem Verwaltungsrecht die Erklä­
rung einer - Behörde, dass sie ein bestimmtes 
Verhalten zulässt (z.B. Bauerlaubnis, Baugenehmi-

erledigen 

gung). Sie ist ein gestaltender bcgün,tigender 
--+ Verwaltungsakt, der die Voraussetwng für die 
Rechtmäßigkeit des zu erlaubenden Verhaltens (z.B. 
den Bau) bildet. Bei der geb1111dene11 E. muss diese 
bei Vorliegen bestimmter gesetzlicher Voraussetzun­
gen eneilt (oder im Übrigen versagt) werden. Bei 
der fn•ie11 E. besteht nur ein Anspruch auf ermes­
sensfehlerfreie Entscheidung. Die E. i. w. S. umfasst 
die - Bewilligung (Verleihung, Kon7ession), die 
ein volles subjektives öffentliches Recht gewährt, 
und die E. i. e. S., die nur emen öOentlich-recht­
lichen Besitzi.tand unbeschadet privater Rechte 
Dritter begründet. ln dem Str.ifrecht ist als E. der 
Rechtfenigungsgrund zu ver..tehen. der ein an sich 
verbotenes Tun ausnahmsweise erlaubt. 
L1t.: Piet<.cker. J„ Der Anspruch aut ermessensfehler­
rrcic Entscheidung. J uS 1982, 106: Vog/e1; 8„ Der 
Genehmigungsanspruch, 2000; Ba11emscl1111i1t. C„ Die 
Strafbarkeit des Online-Glücksspielanbieten. und de.s 
hierbei eingeschalteten Z1hlungsdienstlcistcrs gemäß 
§§ 284ff. StGB, 2021 

Erlaubnisirrtum ist in dem Strafrecht der - Irrtum 
des Täten. über die rechlhchen Grenzen eines aner­
kannten -+ Rechtfertigung!-.grunds (1. B. Intensität 
der erlaubten Abwehr bei - Notwehr) oder der 
Glaube :m das Eingreifen eines Rechtferugungs­
grunds, den ilie Rechtsordnung nicht anerkennt 
(z.B. irrtümlicher Glaube an ein - Züchtigungs­
recht). Er ist ein lrrtum über die Rechtmäßigkeit des 
Verhaltens. Auf den E. finden (als indirekten Ver­
botsirrtum) die Regeln über den • Verbotsirrtum 
Anwendung. 
Ltt.: Kelker. 8 .. Erlaubmstatbestandsimum und Erlaub­
n1s1r11um. Jura 28 (2006) 591 ff. 

Erlaubnistatbestandsirrtum ist der - Irrtum über 
die latbe!>tandlicben Vornussetzungen eines aner­
kannten • Rechtfertigungsgmnds. Der Täter hält 
die Umstände für gegeben, die, falls sie tatsächlich 
vorlägen, die Tat rechtfertigen würden (z.B. Täter 
hiilt sich intümlich für angegriffen). Nach § 16 I 
StGB analog (str.) entfällt der - Vorsatz. Die Straf­
barkeit wegen - fahrlässiger Begehung bleibt unbe­
rilhn. Umgekehrter E. ist das Handeln 111 Unkenntnis 
einer objektiv gegebenen Rechtfcrtigungslage (Straf­
barkeit als Versuch, str.). 
Lit Her:.berg. R./Scheinfeld. J„ Der crlaubot<.tatbc­
standsimum. JuS 2002, 649; He11chemer. M„ Der Er­
laubnistatbestandsirrtum. 2005; Kelker. B. Erlaubnis­
tatbcstands1mum und Erlaubnisimum. Jura 28 ('.?006) 
591 ll.: He11chemer. M„ Die Behandlung des Erlaubnis­
tatbcstandsimums. JuS 2012, 795 

Erlaubnisvorbehalt ist in dem Verwaltungsrecht 
der einem präventiven - Verbot (z.B. Verbot des 
Baucns) beigefügte -+ Vorbehall der regelmäßig bei 
Vorliegen der gesetzlichen Voraussettungen zu ertei­
lenden -+ Erlaubnis (Z.B. Verbot des Bauens ausge­
nommen das Bauen mit erteilter Bauerlaubnis). 
Lll.. Chemg, M„ Verbote mit Erlaubmsvorbehalt im 
Rechte der Ordnungsverwaltung, 2001. Frit:,5che, M„ 
Verhote mll Erlaubnisvorbehalt im Kündigungsschutz­
recht, 2006 

erledigen (V.) tun, ausführen, ledig machen 



Erledigung 

Er ledigung 1\I das Gegem.tandslow•erden eme-. 
-+ .\mr.ig!. oder Begehren'> durch ein nach Verfah­
ren\beginn liegendes Ereignis (Z.B. die eingeklagte 
Geldsumme wird bezahlt). Erklären beide Parteien 
die Hauptsache für erledigt ( --+ Klagciinderung), so 
entscheidet das -> Gericht nur noch durch -+ Be­
\Chlus~ über die-+ Kosten (vgl.§ 91a ZPOl. Erklärt 
nur der Kläger die Hauptsache für erledigt und ist 
sie tatsächlich erledigt, so ergeht ein -+ Endurteil. 
l it.: Deckenbmck. C./Diitsc/1. W. Die Erledigung in der 
llaupt~ache 1m Verwaltungsprozess. JuS 200.t 489: 
Stucken, A .. Die Erledigung in der Recht\m11telini.tan1. 
2007: K11iiri11Jwr. D., Die Erledigung der Hauptsache im 
/ivilprou~-.. JuS 2010. S6ll; Exner. 7:, Die Erledt 
gungserklärung im Verwaltungsprozess. JuS 2012. 607 

Erlöschen 1\t die vollständige Beendigung emes 
Rcchtwerhähnisses (7. ß. Schuldverhiiltnis) oder 
einer Reclmmacht (z.B. Vertretungsmacht). 
l.it„ Gem/111/Jer. J .. Die trfüllung und ihre Surrogate, 
2.A. 199..i 

ermächtigen (V.) Macht erteilen 

Ermächtigung (vgl.z. B § 185 BGB) ist der in dem 
Bürgcrhchen Gesetzbuch nicht besonders geregelte 
Vorgang der Ubertragung der Befugnis. über ein 
fremdes Recht in eigenem Namen tu verfügen oder 
das Recht aus1.uüben. sowie das Ergebnis dieses 
Vorgangs (l. B. -+ Eill.lichungsem1ächtigung). Die 
L. i'>t ein UmerfaU der -+ E.inwilligung. Sie ist 1u 
unter-.cheiden von der • Stellvertretung und von 
der -+ Abtretung. In dem Verfahrensrecht ist eine l:. 
bei eigenem schutzwürdigen Interesse des zu Er­
mächtigenden 1ulässig ( + Prozessstand,chaft). 

l .1t.. Doris, P Die rechhgc"häftlichc Ermücht1gung. 
1974; }amen. T>„ Verfas,ungsrcchtliche Grenzen von 
Delegationen, 2019 

Ermächti~ungsgesetz ist das --+Gesetz, dru; (ein 
Verfassungsorgan) zu einem bislang mcht 1uläl.s1gcn 
Verhalten ermächtigt. Es findet sich an verschiede­
nen Stellen. RcchtsgeschichtJich besonders bedeut· 
sam ist das Gesetz zur Behebung der Not von Volk 
und Reich <23.3.1933) de'> Deutschen Reiches. da-. 
nach älteren Vorbildern die Gesevgcbungszustan­
digkeit de' Reichstag~ entgegen dem Grundsatz der 
Gewaltenteilung auf die Reichsregierung übertrug 
und diese dadurch zur Gcset1gcbung cnnächLigte. 

Lit. Kiibler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005: 
Da' Ermachugungsgcsev. emgel. , .. LuujJ. A„ 2003: 
Da' Ermächtigungsgesct1 vom 24. Mtlr1 1933. hg. v. 
Moruy, R„ 2010 

ErmächtigungsgmndJagc i'>t die verfassungsmäßi­
ge Grundlage der Ermachligung zu einem bestimm­
ten Verhalten Gemäß An. 80 l GG bedarf der Erlass 
einer -+ Rechtsverordnung einer E. in der Form 
eine~ formellen -+ Geset1cs. das Inhalt. 7weck und 
Ausmaß der erteilten Ermächtigung bestimmen 
mu-,:;. Die E. ist m der Verordnung an1ugeben. 
l .it.: Cmncm, G.. Die Gcldwäschegcscllgebung ah 
Ermächtigungsgrundlage fUr den Informationsau,. 
tausch. 2007 

ermahnen (V.) mahnen, hinweben 
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Ermahnung ist der eindringliche Hinweis auf ein 
angeme-.-.enes Verhalten. 
Lit.: Pfo/rl, R. Jugcndrichtcrliche Ermahnungen, 1973 

ermessen (V) ausmessen. erfa.~~en 

Ennc~n <* 40 VwVfG) i~l der auf Zweckmäßig­
keit in dem einzelnen Fall abstellende Maßstab auf 
der Rcchtsfolgenseite für das -+ Verwaltungs­
handeln Hat eine -+ Behörde E„ so ist ihr Handeln 
nicht (schon) durch die RechtJ>vorschriften. welche 
die Grundlage dafür bilden. eindeutig beMimmt, 
sondern es besteht ein gewisser Spielraum (1„ B. 
t::mbürgerung. Gestaltung \'On Beschränkungen für 
Fernsehaufnahmen in einem Gericht). Die Behörde 
ist auf die Lösung verwiesen. die angesichts der 
besonderen konkreten Umstände des Falles dem 
Zweck der Handlungsermächtigung am besten ge­
recht wird. Sie hat ihr E. entsprechend dem Zweck 
der Ermti(.;htigung austuüben und die gesevlichen 
Gren1en des Ennessen' einwhalten. Ob eine Vor­
schrift der Behörde E. einräumt. ist durch Ausle­
gung 1,u ermitteln. wobei die Wörter ka1111, dwf auf 
freies E. und soll auf gebundenes E. deuten. E. ist 
ausgeschlossen. wenn die Behörde bei Vorliegen der 
1m gesculichen Tatbesland bezeichneten Voraus-.et· 
zungen einen Verwaltungsakt erla-.sen muss oder 
nicht erlassen darf (gebundener Verwaltungsakt 1. B. 
bei unbestimmten Rechtsbegriffen wie z.B. öffentli­
ches Interesse. öffentliches Wohl. Zuverlfuisigke1t) 
-+ Enne-.sensfehler machen den + Venvahungsakt 
fehlerhaft und damn angreifbar. In dem Privatrecht 
(§§ 315 ff. BGB) ist die Bestimmung der ..... Leis­
tung durch einen Dritten in der Regel nach billigem 
E. zu treffen. 

Lit.. Brinktrine, R, Verwahungscrmcssen. 1998, ~frs 
verschmicft. /\., Gesc11gebungsermcsscn. 2000: Srickell>­
rock. B„ Inhalt und Grcnlen richterlichen Ermessens 11n 
Zivilpmress, 2002: Rode. L. § 40 VwVfG und die 
deutsche Ermessenslehre. 2003: E/.111er. T.. Da..\ Ermes­
sen im lichte der Reinen Rechtslehre. 2011, Fi.w-her. 
8„ Das F.rmessen des Bundeskanellamtes, 2014; ßrl'n:. 
J„ Die Prüfung von Ermessensnormen in der poli1ei­
rcchtlichen Fallbearbeitung. JuS 2021. 934 

Enne.ssensfehler ist der Fehler in der Ausübung des 
--+ Ermes,cns. E. können -+ Em1essensüben.chrc1-
tung. Ermessensunterschreitung bzw. vollslündigcr 
--+ Ern1cssen~mangel und -+ Ermessensmissbrauch 
<.ein. Der E. macht den Venvaltungsakt fehlerhaft 
und damit anfechtbar 
Llt.: Bleckmw111, A .. Ermcs~ensfehlerlchrc, 1997 

Ermessensfehlgebrauch --+ Em1cssensmissbrauch 

E rmessensmangel ist das Fehlen der Prüfung und 
Abwägung aller Möglichkeiten der Entscheidung 
und aller in Betracht kommenden Gesichtspunkte 
durch die -+ Behörde bei Anwendung einer Ermes­
sensnorm.-+ Ermesscnsumer.;chre1tung 

Ermessensmissbrauch ist der Gebrauch des 
-+ Ermessens in einer dem Zweck der Ermächti­
gung nicht entsprechenden Art und Wei!>e (!. B. 
Berücksichtigung suchfremder Erwügungen. Verlet­
zung des Gleichheitsgrund<>atzcs). 
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Ermessensnichtgebrauch 
schreitung 

-+ Ermessensunter-

Ermessensreduzierung (Ermessensreduktion) ist 
die Einschränkung des Ermessensspielraums durch 
die besonderen Umstände des bestimmten Falls, die 
so weit gehen kann, dass aus rechtlichen Gründen 
nur eine einzige Entscheidung in Betracht kommt 
(Ermessensreduzierung auf null). 
Lit.: Laub, K., Die Ermessensreduzierung. 2000 

Ermessensübersch reitung ist die Überschreitung 
der gesetzlichen Grenzen des -+ Ermessens (z.B. 
Anordnen einer vom Gesetz nicht zugelassenen 
Rechtsfolge). 

Ermessensunterschreitung ist die Unterschreitung 
der gesetzlichen Grenzen des -+ Ennessens, die bis 
wm völligen -+ Ermessensmangel gehen kann. 

ermitteln (V.) untersuchen. hervorbringen, ausfor­
schen 

Ermittlung (Ermittelung) il>t die durch Nachfor­
schen und Untersuchen zu bewirkende Feststellung 
eines Sachverhalts. 
Lit.: Que111i11, A., Der verdeckte Ermittler, JuS 1999, 
134; Li1ulemww, T., Ermittlungsrechte, 2003; Cicha, J., 
Die Em1iulung von Brandursachen. 3. A. 2019 

Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft ist 
(seit 2004) der Angehörige einer durch -+ Rechts­
verordnung oder-+ Gesetz (z.B. § 404 AO. § 12 V 
BPolG) besonders bestimmten Gruppe von 
-> Beamten oder -+ AngestelJten. Die E. darf in 
besonderen Fällen vor allem bei Gefahr in Verzug 
besondere Ermittlung~handlungen vornehmen 
(§§ 81 a Il, 81 c V, 98, 1 OOb 1Tl StPO u. a.). In allen 
anderen Ffülen hat sie den Anordnungen der Staats­
anwaltschaft Folge zu leisten. Sie ist nicht Mitarbei­
ter der Staatsanwaltschaft, sondern nur Zuarbeiter 
zwecks Unterstützung der Staatsanwaltschaft. All­
gemeine Voraussetzung nach * 152 1 GVG ist, dass 
die Betroffenen Angehörige des öffentlichen Diens­
tes sind. das 21. Lebensjahr vollendet haben und 
mindestens zwei Jahre in den betreffenden Beam­
tengruppen oder Angestelltengruppen tätig gewesen 
sind, was vor allem, aber nicht nur für Polizeibeam­
te des milllercn und gehobenen Dienstes nach Ab­
leistung der genannten Berufspraxis gilt. 
Lit.: Sclmupp, G .• „Enniltlungsperson" löst „Hilfsbeam­
ten" ab, 2005: Reisch, B .. Der Polizeivollzugsbeamte als 
Ermittlungsperson der Staatsanwaltschaft, 2008 

Ermittlungsrichter (§§ 162 ff. StPO) ist der in dem 
_. Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft 
tätige -+ Richter. der die dem Rfohter vorbehalleneo 
Amtshandlungen in dem -+ Ermittlungsverfahren 
durchführt (z.B. Erlass eines Haftbefehls. eidliche 
Vernehmung eines Zeugen, Durchsuchung von 
Räumlichkeiten). 
Lit.: Wies11eth, C .. Handbuch für das ermi1tlungsrichter­
liche Verfahren, 2006: Finke, A.. Die Durchsuchung von 
Räumlichkeiten im Ermittlungsverfahren, 2009; Köster, 
/., Der Rechtsschutz gegen die vom Ermittlungsrichter 
angeordneten und erledigten strafprozcssualen Grund­
rechtseingriffe, 2021 

Eröffnungsverfahren 

Ermittlungsverfahren (§ 160 StPO) ist in dem 
Rahmen des Strafverfahrens das vorbereitende Ver­
fahren (Vorverfahren). Es dient dazu, Belastungs­
gründe und Entlastungsgründe in Bezug auf die 
einer-+ Straftat Verdächtigen zwecks Emschließung 
darüber zu sammeln, ob die öffentliche -> Klage zu 
erheben ist. Zuständig für das E. ist die -+ Staats­
anwaltschaft. die von der -+ Polizei (§ 163 StPO) 
(Kriminalpolizei) unterstützt wird. Eingeleitet wird 
das E. durch amtliche Wahrnehmung. -+ Anzeige 
(Strafanzeige) oder -+ Antrag auf Strafverfolgung. 
Es endet mit der Uederzeit widerruflichen) -+ Ein­
stellung des Verfahrens ( § 170 l1 1 StPO) oder der 
trhebung der öffentlichen --> Anklage durch Einrei­
chung einer -+ Anklageschrift bei dem zuständigen 
-+ Gericht ( § 170 1 SLPO). Daneben gibt es auch in 
dem Recht der -+ Ordnungswidrigkeiten ein E. 
(§§ 35 ff. OWiG). ln dem Jahre 2009 wurden in 
Deutschland 4, 1 Millionen E. erledigt ( 14 Prozent 
durch Anklage. 13 Prozem durch Stralbefehlsan­
Lrag). 
Lit.: Weihrauch M„ Verteidigung im Ermittlungsverfah­
ren, 8. A. 2015; Burlrof!. D .• Handbuch für das straf­
rechtliche Ermittlungsverfahren. 8. A. 20 19, 9. A. 2021 

ernennen (V.) Namen geben 

Ernennung (§ 8 BeamtStG) eines -+Beamten ist 
die Festlegung der Rechtsstellung eines Beamten 
nach Art und Inhalt. Dazu gehören die Einstellung 
als Beamter, die erste Verleihung eines Amtes, die 
Verleihung eines anderen Amtes und die Umwand­
lung des Beamtenverhältnisses. Die E. ist ein mit­
wirkungsbedUrftiger -> Verwaltungsakt. Sie erfolgt 
durch Aushändigung einer -+ Urkunde. Sie kann 
nichtig sein oder 7urückgenommen werden. 
Lit.: Leppek. S., Beamtenrecht, 13. A. 2019 

eröffnen (V.) aufmachen, beginnen. mitteilen 

Eröffnung (F.) Mitteilung. Beginn 

Eröffnungsbeschluss (§ 203 StPO) ist der Be­
schluss des -+ Gerichts über die Eröffnung des 
-+ Hauptverfahrens auf Grund der Erhebung der 
öffentlichen ->Anklage. Das Gericht beschließt die 
Eröffnung, wenn nach den Ergebnissen des vorbe­
reitenden Verfahrens der Angeschuldigte einer Straf­
tat hinreichend verdächtig erscheint. Der E. kann 
von dem -. Angeschuldigten nicht angefochten 
werden. 
Lit.: Mich/er. G„ Der Eröffnungsbeschluss im Strafver­
fahren. 1989 <Diss.): G11/de. V.. Die Anordnung der 
Eigenverwaltung durch das Insolvenzgericht im Eröff­
nungsbeschluss. 2005 

E röffnungsbilanz _. Bilanz 

E röffnungsverfahren (Zwischenverfahren) ist das 
Verfahren zwischen dem -+ Ermittlungsverfahren 
und dem -. Hauptvert'ahrcn. Es beginnt mit dem 
Antrag der Staatsanwaltschaft, das Hauptverfahren 
zu eröffnen und endet mit dem Erlass des -+ Er­
öffnungsbeschlusses (§ 203 StPO) oder seiner (nicht 
mehr anfechtbaren) Ablehnung durch das Gericht. 
In ihm wird über die Eröffnung des Hauptverfahrens 



erpressen 

beschlossen. Die Ablehnung des Eröffnungsbe­
schlusses kann von der - Staatsanwaltschaft mit 
sofortiger -+ Beschwerde angefochten werden. lst 
die Eröffnung des Hauptverfahrens durch einen 
nicht mehr anfechtbaren Beschluss abgelehnt, so 
kann die Anklage nur auf Grund neuer Tatsachen 
oder Beweismittel wieder aufgenommen werden 
(§ 211 StPO). In dem -+ Insolvenzverfahren ist E. 
das Verfahren der Eröffnung des Insolvenzverfah­
rens (§§ 11 ff. lnsO). 
Lit.: Foertsch. U., Die Berücksichtigung von Beweis­
verboten, 2002; Gulde, V., Die Anordnung der Eigen­
verwaltung durch das Insolvenzgericht im Eröffnungs­
beschluss, 2005 

erpressen (V.) auspressen 

Erpresser (M.) Erpressender 

erpresserisch (Adj.) erpressend 

erpresserischer Menschenraub - Menschenraub, 
erpresserischer 

Erpressung(§ 253 StGB) ist die Beschädigung des 
-+ Vermögens eines anderen durch -+Nötigung 
dieses oder eines anderen Menschen in der Absicht, 
sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern. 
Die E. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
bestraft. Der Versuch ist strafbar. Räuberische E. 
(§ 255 StGB) ist die E„ bei der die Nötigung durch 
-+ Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung 
von Drohungen mit gegenwäniger Gefahr für Leib 
oder Leben begangen wird (z.B. Drohung, Waren zu 
vergiften oder Züge entgleisen zu lassen). Der Täter 
ist gleich einem Räuber zu beslrafen. Von dem 
-+ Raub unterscheidet sich die E. dadurch, dass der 
Täter nicht wegnimmt, sondern sich geben lässt, von 
dem -+ Betrug durch die Anwendung von Zwang 
statt durch Täuschung. 
Lit.: Schneider; G„ Versicherungsscbulz gegen Erpres­
sungen, 2003; Seesko. T., Notwehr gegen Erpressung 
durch Drohung mit erlaubtem Verhalten, 2004 

erringen (V.) erwerben, gewinnen 

Error (lat. [M.J Irrtum) ist die lateinische Bezeich­
nung für den -+ Irrtum. E. in negorio (lmum über 
die Geschäftsart) ist ein Fall des -+ lnhaltsimums. 
E. in obiecto (Irrtum über das Objekt) ist in dem 
Privatrecht ein Fall des - Inhaltsirrtums. In dem 
Strafrecht ist e. in obiecto ein -+ Irrtum über das 
Tatobjekt (z.B. T will auf A schießen, verwechselt 
ihn aber mit B). Dieser Irrtum ist unbeachtJich (Str.), 
wenn die verwechselten Objekte gleichwertig smd 
(z.B. Menschen). Bei ungleichwertigen Objekten 
(z.B. Mensch und Tier) kommt Bestrafung wegen 
eines -+ Versuchs hinsichtlich des angestrebten 
Objekts und eines-+ Fahrlässigkeitsdelikts hinsicht­
lich des tatsächlich betroffenen Objekts in Betracht. 
E. in persofla (Irrtum über die Person) ist in dem 
Privatrecht ein Fall des -+ Inhaltsirrtums, in dem 
Strafrecht ein Fall des -+ (unbeachtlichen) Irrtums 
über das Tatobjek'l ( error in obiecto ). 
Lit.: Grorendiek. S., Strafbarkeit des Täters, 2000 

Errungenschaft (F.) Erwerb. Gewinn 
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Errungenschaftsgemeinschaft ist in dem (älteren) 
Familienrecht eine Form der Gütergemeinschaft. in 
der das von den Eheleuten in der Ehe errungene Gut 
gemeinschaftliches Vermögen wird. die voreheli­
chen Vermögen dagegen getrenntes Vermögen der 
jeweiligen Berechtigten bleiben. 
Lit.: Köhler; G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (fntemel) 

Ersatz ist die Person bzw. der Gegenstand oder die 
Maßnahme, die an die Stelle einer nicht mehr vor­
handenen oder geeigneten Person bzw. Sache oder 
Maßnahme tritt 
Lic.: KlJbler, G., Schuldrecht, 2. A. 1995 

Ersatzdienst ist a.llgemein ein an Stelle eines an 
sich geschuldeten Dienstes geleisteter Dienst. Zivi­
/er E. ist der von Kriegsdienstverweigerern statt des 
Kriegsdiensts zu leistende E. Geregelt war der zivile 
E. bis 2011 in dem besonderen Zivildienstgesetz. 
Seit 1.7.2011 gilt das BundesfreiwiUigendienstge­
setz, das einen vergüteten freiwilligen Dienst vor­
sieht (2011 bis zu 330 Euro monatlich). 
Lit.: Topp, P.. Wehrdienst und Ersatzdienst im Grundge­
setz, 2020 

Ersatzerbe (§ 2096 BGB) ist der _, Erbe, der von 
dem Erblasser für den Fall eingesetzt ist, dass der 
Erbe vor oder nach dem Eintritt des -+Erbfalls 
wegfällt (z.B. durch Tod, Erbunwürdigkeit). Dabei 
kann der Erblasser mehrere Ersatzerben nacheinan­
der einsetzen. Der E. wird mit dem ~ Erbfall (be­
dingter) Erbe. 
Lit.: Kletecka, A„ Ersatz- und Nacherbschaft, 1999 
(Österreich) 

Ersatzfreiheitsstrafe (§ 43 SLGB) ist die -+ Frei­
heitsstrafe, die kraft Gesetzes an die Stelle einer 
rechtskräftig verhängten, aber tatsächlich unein­
bringlichen -+ Geldstrafe tritt (. wobei einem 
-+Tagessatz [der Geldstrafe] ein Tag Freiheitsstrafe 
entspricht). 

Lit.: Kollmar, R., Schuldangemessene Vermögensstrafe 
und adäquate Ersattfrciheitsstrafe, 1998; Seebode, M., 
Problematische Ersatzfreiheitsstrafe, 1999; Krörz. V.. 
Auswirkungen der sozialen Ungleichheit auf die 
Rechtswirklichkeit von Strafe, 2021 

Ersatzgeschäft -+ Umdeutung 

Ersatzkasse(§§ 168ff. SGB V) ist die die-+ Kran­
kenversicherung betreibende -+ Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, deren freiwillige Mitgliedschaft 
von der Mitgliedschaft in einer Pflichtkrankenkasse 
befreit. Es gibt Ersatzkassen für -+ Arbeiter und für 
-+ Angestellte (z.B. Barmer Ersatzkasse 9 Millio­
nen Versicherte, Deutsche Angestelltenkrankenkasse 
5,6 Millionen Mitglieder). Die E. unterliegt staatli­
cher Aufsicht durch das zu dem l. l.2020 in Bundes­
amt für soziale Sicherung umbenannte Bundesversi­
cherungsamt. Neue Ersatzkassen werden nicht mehr 
zugelassen. 
Lit.: Wigge. P.. Die Stellung der Ersatz.kassen. 1992 

Ersatzvermächtnis (§ 2190 BGB) ist das für den 
Fall. dass der zunächst Bedachte das-+ Vennächtnis 
nicht erwirbt, bestellte Vermächtnis. 
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Ersatzvornahme(§ 10 VwVG, § 887 ZPO) ist die 
ersat1weise Vornahme einer (vertretbaren) Hand­
lung, die an sich ein Dritter schuldet, durch (die 
-+Verwaltung oder) einen (von ihr damit betrauten) 
anderen. Sie ist ein -. Zwangsmütel in dem Rah­
men der Verwaltungsvollstreckung bzw. der Voll­
streckung, das der Vollstreckung der Verpflichtung 
zu einer vertretbaren -+ HandJung dient. [hre Kosten 
trägt der Pflichtige. 

Lit.: Giehl, M„ Ersatzvornahme im Zivilrecht, Diss. jur. 
Göttingen. 1995: Ackemu11111, C., Die klassische Ersatz­
vornahme, 2000 (Schweiz); Kje/lsso11, R .• Das Zwangs­
miuel der Ersatzvornahme, 2019 

Ersatzzeit ist bei der -+ Rentenversicherung die 
beitragsfreie, jedoch auf Wartezeiten und bei der 
Rentenberechnung anrechenbare Zeit (z.B. Wehr­
dienst) vor dem l. 1.1992. 

Lit.: Marschall, K., Historische Hafizeiten als Ersatzzei­
ten. 1980 

Ersatzzustellung (z.B. §§ 181 ff. ZPO) ist die auf 
andere Weise als durch Übergabe an den Zustel­
lungsempfänger bewirkte -+ Zustellung (z.B. Über­
gabe an Dienstboten, Zurücklassung an Ort und 
Stelle. nicht Übergabe an einen nicht in der Woh­
nung des Adressaten lebenden Familienangehöri­
gen). 
Lil.: No11mra, H„ Ersatzzustellung und Rechtsbehelfe 
des Zustellungsadressaten, FS D. Leipold. 2009. 713 

Ersatzzwangshaft (§ 16 VwVG, § 888 ZPO) ist die 
Haft. die das -+ Gericht anordnen kann. wenn das 
verhängte -+ Zwangsgeld uneinbringlich ist und bei 
Androhung des Zwangsgelds auf die Möglichkeit 
der E. hingewiesen worden ist. 

Lit.: Cirul/ies, M., Zwangsmittel und Haftbefehl - Die 
Anordnung von Ersatzzwangshaft, NJW 2013. 203: 
Sadler; G., Verwaltungsvollstreckungsgesetz, 8. A. 2013 

Erscheinen ist allgemein das öffentliche Sichtbar­
werden. In dem Verfahrensrecht ist persönliches E. 
die Anwesenheit eines Verfahrensbeteiligten in Per­
son. Persönliches E. kann etwa in dem Zivilprozess­
recht von dem -+ Gericht hinsichtlich der -+ Par­
teien angeordnet werden(§§ 141. 273 II Nr. 3 ZPO). 
Es soll angeordnet werden, wenn dies zu der Auf­
klärung des Sachverhalts geboten erscheint. 

Lil.: Kahfert, H .. Anordnung des persönlichen Erschei­
nens im Zivil- und Arbeitsgerichtsprozess, NJW 2003, 
3390; Rasch, E.. Persönliche Vorsprache im Verwal­
tungsrechr, 2007 

Erschleichen einer Leistung(§ 265a StGB) ist das 
Entgegennehmen einer Leistung auf Grund eines 
den Anschein der Ordnungsmäßigkeit vennittelnden 
Verhaltens. Dafür genügt beispielsweise das Nicht­
lösen oder Nichtentwerten eines Fahrausweises 
sowie ein unauffälliges und unbefangenes Auftreten. 
Nicht erforderlich sind heimliches Vorgehen, List, 
Täuschung oder Umgehung von Sicherung oder 
Kontrolle. Das E. von Leistungen wird mit Frei­
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe be­
straft. Der Versuch ist strafbar. 

Lit.: Küper. W. Strafrecht, Besonderer Teil, Definitio­
nen, 9.A. 2015 

Ersitzung 

erschließen (V.) aufschließen 

Erschließung ist die Gesamtheit der Maßnahmen, 
die erforderlich sind. -+ Grundstücke, die für die 
bauliche oder gewerbliche Nutzung bestimmt sind, 
dafür geeignet zu machen (z.B. Straße. Strom, Was­
ser, Kanal). Nach § 30 BauGB ist die Sicherung der 
E. Voraussetzung für die Bebauung. Die E. ist nach 
den §§ 123 ff. BauGB Aufgabe der -+ Gemeinde, 
doch können zu der Deckung des damit verbunde­
nen Aufwands -+ Beiträge von den betroffenen 
-+ Eigentümern verlangt werden. 

Lit.: Driehaus. HJRaden. M .. Erschließungs- und Aus­
baubeiträge. 11. A. 2022: Grziwotz, H„ Baulander­
schJießung, 2. A. 2021 

erschöpfen (V.) ausschöpfen 

Erschöpfung ist die vollständige oder weitgehende 
Ausnutzung einer Möglichkeit. Gemäß § 17 ll UrhG 
kann der Urheber, wenn mit seiner Zustimmung 
Werke oder deren Vervielfältigungsstücke in Verkehr 
gebracht sind, nicht mehr bestimmen, welchen Weg 
die Werke nehmen. Vielmehr kann der rechtmäßige 
Erwerber entscheiden, wem er das Werk weitergibt 
(z.B. dürfen bei genehmigten Vertrieb von Schall­
platten in einem Mitgliedstaat des europäischen 
Wirtschaftsraums Schallplatten auch nach Deutsch­
land eingeführt werden). 

Lit.: Koppe, C.. Die urheberrechtliche Erschöpfung, 
2004; Böttcher; H., Die urheberrechtliche Erschöpfung. 
2013 

ersetzen (V.) Ersatz schaffen 

Ersetzung ist die Bewirkung einer Ersatzleistung. 

Ersetzungsbefugnis (flat.] facultas [F.) altemaliva) 
ist die Befugnis des -+ Schuldners oder -. Gläu­
bigers, statt der an sich geschuldeten bestimmten 
Leistung eine andere bestimmte Leistung zu erbrin­
gen oder zu verlangen (z.B. statt Naturalherstellung 
Geldersat1 § 251 Il BGB). Sie ist ein Gestaltungs­
recht. Mit ihrer Ausübung erlischt die an sich ver­
einbarte oder gesetzlich entstandene Verpflichtung. 

LiL: Hahn, E .. Die zivilrechtliche Ersetzungsbefugnis, 
2011 

ersitzen (V.) aussitzen, Eigentum durch Zeitablauf 
erwerben 

Ersitzung (§§ 937 ff. BGB) ist der Erwerb des 
-+Eigentums durch Zeitablauf. Die E. ist ein 
Rechtsgrund für den Eigentumserwerb des Erwer­
bers und den Eigentumsverlust des bisherigen Ei­
gentümers. Sie erfordert bei beweglichen -+ Sachen 
zehnjährigen gutgläubigen -. Eigenbesitz. Bei 
-+ Grundstücken erwirbt das Eigentum wer, ohne 
Eigentümer zu sein, als -+ Eigentümer in dem 
-+ Grundbuch eingetragen ist (Bucheigentümer), 
wenn die Eintragung 30 Jahre bestanden und er 
während dieser Zeit das Grundstück in -> Eigen­
besitz gehabt hat(§ 900 BGB,-> Buchersitzung). 
Lit.: Fi11ke11a11er; 1:, Eigentum und Zeitablauf, 2000; 
Wilhelm. J„ Ersitzung als Rechtsgrund, NJW 2017, 193 



erstatten 

erstatten (V.) ersetzen. ausgleichen 

Erstattung ist der Ausgleich einer Vermögensver­
schiebung. 

Erstattungsanspr uch ist der Anspruch auf Aus­
gleich einer Vermögensverschiebung. Öffentlicher E. 
ist der Rückgewähranspruch (vgl. § 49a VwVfG, 
§ 196 SGB IX 2018) wegen rechtsgrundlos erfolgter 
vennögenswerter Leistungen (z.B. Zahlung auf 
Grund eines fehlerhaften, wirksam beseitigten Ver­
waltungsakts). Er bemht - wie der Anspruch aus 
den §§ 812 ff. BGB - auf der allgemeinen Erwä­
gung, dass eine mir der Rechcslage nicht überein­
stimmende Vermögenslage auszugleichen ist. Er 
kann sich sowohl gegen einen Einzelnen wie auch 
gegen ein Rechtssubjekt des öffentlichen Rechts 
richten. 
Lit.: Weber, H .. Der öffentlich-rechtliche Erstauungsan­
spruch, JuS 1986. 29; Franckenstein. G. v.. Parallelen 
und Unterschiede, 1998 

e rsuchen (V.) bitten, beantragen. verlangen 

Ersuchen ist das von Behörde zu Behörde gerichte­
te Verlangen auf-. Rechtshilfe oder-+ Amtshilfe. 

ersucht (Adj.) erbeten, beantragt 

ersuchter Richter -+ Richter 

E rtrag ist das Ergebnis, die Einnahme oder der 
Wert einer in einer bestimmten Zeit erbrachten Leis­
tung. 

Ertragshoheit ist das Recht auf das Steueraufkom­
men. Die E. steht für einzelne -+ Steuern -+ Bund, 
-+ Länder und -+ Gemeinden gemeinsam zu. die 
sich den Ertrag nachträglich teilen (z.B. Art. 106 V, 
VI 4 GG. Verbundsystem), für andere Steuern ent­
weder dem Bund. dem Land oder der Gemeinde. 

Lit.: Friedrich, K„ Der ~i!griff der Ertr:1gshohcit im 
Finanzverfassungsrecht, DOV 1976, 761 ; Hese/11a11s, F.. 
Abgabenhoheit der Europäischen Gemeinschaft in der 
Umweltpolilik. 1998 

Ertragsteuer ist die - wie die Einkommensteuer -
an die Einkünfte anknüpfende -+Steuer (-+Ge­
werbesteuer,--+ Grundsteuer). Die E. i.e. S. geht von 
objektiven Einkommeni,quellen aus, während die 
Einkommensteuer die persönlichen Verhältnisse des 
Steuerpflichtigen berücksichtigt. 
Lit.: Rose. G .. Ertragsteuern. 21. A. 2017 

Erwerb ist die Erlangung einer rechtlich relevanten 
Stellung (z.B. -+Eigentum). Der E. erfolgt entwe­
der ursprünglich (erstmalig, originär) oder (von 
einem anderen) abgeleitet (derivativ). Er kann in 
Kenntnis der wahren Rechtslage oder gutgläubig (in 
Unkenntnis der wahren Rechtslage) geschehen. Der 
gurgläubige E. ist besonden. bedeutsam in dem 
Sachenrecht. Hier kann etwa das -+ Eigentum ao 
beweglichen Sachen von dem Nichtberechtigten 
durch -+Einigung. -+Übergabe und guten 
-+Glauben des Erwerbers an das (nicht bestehende) 
Eigentum des Veräußerers erworben werden (§ 932 
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BGB). Dies gilt nicht, wenn die Sache - ausge­
nommen -+Geld, -+ Inhaberpapiere und im Wege 
öffentlicher -+ Versteigerung veräußerte Sachen -
_...abhanden gekommen war (§ 935 BGB). Bei 
gebrauchten Kraftfahrzeugen schließt die Nichtvor­
legung des Kraftfahrzeugbriefs den gutgläubigen 
Erwerb aus. Für Grundstücke kommen die §§ 891 ff. 
BGB zur Anwendung. 
Lit.: Sonntag, 8„ Gutgläubiger Erwerb von Lagergü­
tern, 2003: Thoma/e, C.. Der gutgläubige Forderungs­
erwerb im BGB. JuS 2010, 857; Ki11dle1; P.. Redlicher 
Erwerb, JuS 2013. 393 ff.: Lon>nz. S. u. a .. Grundwissen 
- Zivilrecht Der gutgläubige Erwerb, JuS 2017. 822: 
Temming. F., Der Aussch lu~~ des gutgläubigen Erwerbs 
bei abhanden gekommenen Sachen. JuS 2018, 108 

erwerben (V.) gewinnen, erlangen 

Erwerbsunfähigkeit (§ 44 I1 SGB VI) war bis 
31.12.2000 die durch Krankheit oder Behinderung 
auf nicht absehbare Zeit bedingte Unfähigkeit, den 
geordneten Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdie­
nen (, die eine Voraussetzung für eine Erwerbsmin­
derungsrente ist bzw. für eine nach Vertrauens­
schutzgesichtspunkten weiterzuzahlende Erwerbs­
unfähigkeitsrente war). 

Lit.: Roth. H .. Berufs- und Erwerbsunfähigkeit, 2000 

Erwerbsverbot ist das Verbot. einen Gegenstand zu 
erwerben (z. B. § 938 I ZPO). Es ist zulässig. Es 
wird dem relativen Veräußerungsverbot gleichge­
stellt. 
Lit.: Foerste, U„ Grenzen, 1986 

Erzbischof ist in dem katholischen -+ Kirchenrecht 
der Leiter einer Kirchenprovinz (Erzbistum). 

erziehen (V.) ziehen, ausziehen, bilden 

Erziehung (vgl. § l 626 n BGB) ist die Sorge für 
die siulicbe, geistige und körperliche Entwicklung 
des _,Kindes, der Inbegriff aller pädagogischen 
Maßnahmen, durch die das Kind zu einer vollentwi­
ckelten Person werden soll. Die E. ist Gegenstand 
der elterlichen Sorge. Nach § 1631 1f BGB hat das 
Kind ein Recht auf gewaltfreie E. 

ErLiebungshilfe ist aJJgemein die Unterstützung bei 
der Erziehung eines Kindes. Seit 1.1.1991 ist die 
Hilfe zur Erziehung durch die §§ 27 ff. SGB VUJ 
geregelt. Sie wird geleistet als Beratung oder Unter­
stützung von Kindern, Jugendlichen. Eltem und 
anderen Erziehungsberechtigten 111 schwierigen 
FamilienJagen. 

Lit.: Stickdom. J„ Der Umbau der Erziehungshilfen, 
2003; Erziehungshilfe konkret, 2004 

Erziehungsmaßregel ist die der-+ Erziehung eines 
gefährdeten -+Jugendlichen dienende. vom Famili­
enrichter oder vom Jugendrichter anwendbare Maß­
nahme(§§ 9ff. JGG). Erziehungsmaßregeln sind im 
Jugendstrafrecht die Erteilung von -. Weisungen 
und die Anordnung, Hilfe :wr Erziehung in An­
spruch zu nehmen. Den Erziehungsmaßregeln ste­
hen -+ Zuchtmittel und-+ Jugendstrafe gegenüber. 
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Erziehungsurlaub ..... Elternzeit 

erzwingen (V.) mll Zwang herbeiführen 

Erzwingung ist die HerbeifUhrung eines Verhaltens 
mit Zwang. 

E n wingungshaft ist in dem Verwaltungsrecht die 
in Haft bestehende Maßn,lhme wr ..... Vollweckung 
eines Anspruchs auf eine +Geldbuße<§ 96 OWiG) 
-+ Ersatzzwangshaft. Ordnung,haft 
Lit.: .\.1ro:ek. P., Die Bedeutung der Erzwingung~haft 
im Abfallrecht. 2012 

Estland ist der von Lculand, Russland und der 
Ost~ee begrenzte, an dem 20.8.1991 von der 
-+ Sowjetunion verselbstlind1gte Staat. 
Lit.: Deutsch-estnische Rcchti;fragen, hg. v. Redecke1: 
N. 1·„ 2003: Deutsch-estnische Rechtsvergleichung und 
Europa, hg. v. Ohat1r. S u. a„ 2004 

ethisch (Adj.)-+ Ethik betreffend 

Ethik ist die Lehre \'Oll den Regeln menschlichen 
Verhaltens und ihrer Rechtferugung. 
Ln.: Die ethischen Grundlagen des Privatrechts. hg. v. 
B1·dlinski, F./Mayer-M<1f)'. T.. 1994; Pford1e11. D '"/„ 
Rechtsethik, 200·1 · 

etwas-+ Bereicherung 

EU -+ Europaische Union 

Eur-Lex ist die Datenbank der ..... Europäischen 
Union für die Vertr'Jge der Gemeinschaft. da.' 

+ Amtsblatt. das geltende Recht in konsolidierter 
Fa<;sung und die Rccht,prechung des ---.. Euro­
päischen Gerichtshof<. bzw. des Gerichtshofs (der 
Europäischen Union). 
Lit.: fü.,ber. R„ Eur-Lcx. NJW 1998. 2805 

Euro ist der 1995 festgelegte Name für die ab 
1.1.2002 ausschließlich geltende Währungseinheit 
der der Europäischen Währungsunion (Eurozone) 
angehörenden Mitgliedstaaten der -+ Europilischen 
Union (Belgien. Deutschland. Estland, Finnland. 
Frankreich. Griechenland. Irland. Italien. Luxem­
burg. Malta. Niederlande. Österreich. Portugal. 
Slowakei. Slowenien. Spanien. Zypern. 8 weitere 
Verpflichtungen. Aussllegsoption für Dänemark und 
Vereinigtes Königreich). Der E. wird in Cent geteilt. 
Der Schutz des E. bL wichtig für das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Wührung!.cinheit. so dasi. die 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union für eine 
strafrechtliche Absicherung sorgen mlissen. 
Lil.: Schorkopf. F., Die Einführung des Euro, NJW 
2CXH. 3734 

Euroholding ..... Holding 

Eurojust ist d1e von der Europäischen Union durch 
Beschluss des Rates von dem 28.2.2002 geschaffene 
Emrichtung zur Ver-.tärkung der Bekämpfung der 
schweren Kriminalit:it mit eigener Rechtliper~ön­
lichkeit und Sit7 in Den Haag (deutsches Eurojusl­
Gesetz von dem 18.5.2004 ). 

Europäische Atomgemeinschaft 

L1t Sclwmburg. W. lmemauonalc venrJghche Rechts­
hilfe in Strafsachen. NJW 2005. 3262; Demmelba11er. 
8.. Europol. Eurojust und das europäische justizielle 
Netz, 2012; Hackner. T ./Scl1ierl10lr, C„ Internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen. 3. A. 2017 

Eurokorps ist die von der ..... Europäischen Union 
gestellte Eingreiftruppe. 
L11.: n.11.ue111'erg. B„ Das Eurokorp,, 1999; Bla<.ek. M„ 
Die Geschichte des Eurokorps. 2017 

Europa ist die ab selbständiger Kontinent angese­
hene westliche Halbinsel Asien' 1wischen Atlantik. 
Ei-.mecr. Mittelmeer und UrJJ (ca 10 Mill. qkm). 
Seil dem Zweiten Weltkrieg ~trebcn viele in E. be­
'tehende Einzelstaaten eine einheitliche Rechts-, 
Winschafo- und Sozialunion an. In der Europäi­
schen Union sind bereits erhebliche Teile des Rech­
tes europäisch vereinheitlicht. -+ Europäische Uni­
on. ---.. Europarat 
Lit : Köhler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäischer 
Recht,gcschichte, 6. A. 2020 (Internet). Europ~ uni­
versale rcchtsordnungspolitische Aufgabe im Recht des 
dritten Jahnausends. hg. \. Kiibler. G. u. a„ 2000: Zah­
len. hg. \.Statistischen Amt der Europa1schen Gemein­
schaft. 2000: S1rein::/Ohler/Hern11a1111, Die neue Verfas­
'ung für Europa. 2005: Hesse. J„ Vom Werden Europas. 
2007. Scliröller. H„ Kleines Europa-Lexikon, 2010; 
Europa von A bis Z - Taschenbuch der europäischen 
ln1egra11on, hg. v. Weide11fe/d. ~V. u a„ 15. A 2020 

europäisch (Adj.) Europa betreffend 

Europäische Akte (Einheitliche Europfüsche Akte) 
ist die von (damals 16) Mitgliedstaaten der 
- +Europäischen Gemeinschaften an dem 28.2.1986 
untcr1eichnete und an dem 1 7. 198 m Kraft getre­
tene Vereinbarung über die poliusche Zusammenar­
bell, welche die Römischen Vertr.ige über die Euro­
pa1schen Gemeinschaften ( 1957) mit dem Ziel eines 
gemeinsamen Binnenmarkts abänderte. 
Lit.: Welck, G. 1„ Die Bundeslander und die einheitliche 
europäische Akte, 1991 

Europäische Aktiengesellschaft (Societm. Euro­
paea) ist die durch Verordnung der Europäischen 
Gemeinschaft (von 2001) ennöglichte Aktiengesell­
schaft des europäischen Rechtes. Sie ist eine Han­
delsgesellschaft mit eigener Rechtspef'.'>önlichkeit 
( Körpcf'.'>chaft. juristische Pel'\on). für die nur 
ihr Gesellschaftsvennögen haftet und die über ein 
m Aktien zerlegtes Grundkapital (mmdestens 
120000 Euro) verfügt. Ihre Organe sind Hauptver­
sammlung der Aktionäre und Leitung,organ bzw. 
1u'.'>:ittlid1 Aufsicht:.01gan ((i Jah1c). Die Regeln über 
die Arbeitnehmerbeteiligung !iind in einer Richtlinie 
festgelegt. 
Lit . Europäische Aktiengesellschaft, hg. v. Graf Kanitz 
u a .• 4. A. 2016; Europäische Al.liengcscllschaft SE. hg. 
v. Man~. G. u. a„ 3. A. 2019 

Europäische Atomgemeinschaft i-.t die durch Ver­
trag von dem 25. Män 1957 gemeinsam mit der 
Europäischen Wirtschafbgememschaft geschaffene 
europäische Gemeinschaft der Atommdu~trie. Sie ist 
nicht mit der Europäischen Union fusionien und 
behält auch nach dem lnkrafureten des Vertragi. über 
die Europäische Union und des Venrags über die 



Europäische Gemeinschaft 

Arbeitsweise der Europäischen Union (2009) ihre 
Recht<;persönlichkcit. -. Europäische Gemeinschaf­
ten 

Europäische Gemeinschaft ist die durch den Ver­
trag über die Europäische Union von dem 7.7.1992 
aus den -+ Europilischen Gemeinschaften entstan­
dene, zu dem 1.11.1993 zu der -+ Europäischen 
Union weiterentwickelte und durch den Vertrag von 
Lissabon 2009 in die Europäische Union überge­
führte europäische Staatengemeinschaft. 

Europäische Gemeinschaft für Kohle und S tahl 
( 18.4.1951. nach Auslaufen des Veruags an dem 
23.7.2002 dem Vertrag über die Gründung der Eu­
ropäischen Gemeinschaft unterstellt. Organe mit den 
entsprechenden Organen der früheren Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen 
Atomgemeinschaft verschmolten, ab dem 22.7.2002 
wurde der Inhalt des Vertrags über die E. G. f. 
K. u. S. in seinem Kern in die allgemeinen Vor~chrif­
ten des Vertrags über die Europäische Gemeinschaft 
übernommen, die Europäische Gemeinschaft ihrer­
seits ging danach in der Europäischen Union auf) 
-+ Europäische Gemeinschaften 

Europäische Gemeinschaften sind die Vorläufer 
der Europäischen Union. 

Europäische Kommission b1w. Kommission 
(Art. 17 EUV, Art. 244 AEUV) ist ein supranationa­
les Organ der Europäischen Union tu der Wahrneh­
mung ausführender Aufgaben mit dem allt:m1gen 
lnitiativerecht in dem Rechtsetzungsverfahren und 
Klagerecht hinsichtlich der Einhaltung des Europa­
rechh durch die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union vor dem Gerichtshof (der Europäi-.chen Uni­
on). Die E. K. wird von dem Präsidenten der Euro­
päi:;chen Kommission geleitet und hat ihren Sill in 
Brüssel. Sie wird jeweils nach der Wahl 1u dem 
Europäischen Parlament (bzw. nach 5 Jahren) unter 
Mitwirkung der Mitgliedstaaten, des Europäischen 
Rates und des Europäischen Parlaments neu beset1.I 
und hat (dcrteit doch wieder) je ein Mitglied für 
jeden Mitgliedstaat. 
Lit.: Becker. S„ Die turopä1~che Kommission der Euro· 
krisc. 2019; Handle:-;.1kon der Europäischen Union. hg. 
'" Bergmwm. J .. 5.A . 2015 

Europäische Konvention 1um Schuv. der 
-+ Menschenrechte und Grundfreiheiten ist der von 
dem -+ Europarat ausgearbeitete, 1952 von der 
Bundesrep11hlik al' Ge„etz angenommene völker­
rechtliche + Vertrag von dem 4.11.1950, der allen 
der Herrschaft der angeschlossenen Staaten unter­
stehenden Ländern die grundlegenden menschlichen 
Freiheiten sichern will (z.B. Meinungsfreiheit. 
rechtliches Gehör. Recht auf Privatsphäre) (, die 
inhaltlich meist weniger weit reichen als die Grund­
rechte des Grundgcscue' der Bunde,republik 
Deutschland). Die E. K. ist von der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte zu unterscheiden. die 
in Paris an dem 10. Dezember 1948 von den Verein· 
ten Nationen verkündet wurde. Verletzt ist die E. K. 
beispielsweise in dem Recht auf Privatsphäre, wenn 
ein homosexueller Soldat aus dem Mililärdienst 
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ausgeschlossen wird. Nicht als Verletzung wird es 
bisher angesehen, wenn ein Konvcntionsstaat eine 
Bitte um eine vorläufige Maßnahme (z. B. Ausset­
zung der Vollstreckung einer Todesstrafe) missach­
tet. 
Lit.: Meyer-Ladewig, J„ EMRK - Europäische Men­
schenrechtskonvention, 4 A. 2016; Grabenwarier. C.I 
Pabel, K„ Europäische Menschenrechtskonvention, 
6. A. 2016; Karpe11steil1, U./Ma~·er. F.. EMRK - Kon­
vention zum Schutz der Men-.chenrechte und Grund­
freiheiten. 2. A. 2015: Petai, A./A/twicker. T., Europäi­
sche Menc;chenrechtskonvention, 2. A. 2012: Braasch. 
/~. Einführung in die Europäische Menschenrechtskon­
\'ention. JuS 2013. 603 

Europäische Menschenrechtskommission ...... Eu­
ropäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

Europäische Menschenrechtskonvention -+ Eu­
ropäische Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte 

Europäische Sozialcharta ( 18.10.1962) ist die 
soziale Angelegenheiten betreffende Ergänzung der 
-+ Europäischen Konvention zum Schutz der Men­
schenrechte. 
Lit.: Neubec/.... X.. Die europäische Sozialcharta. 2002: 
Wippennann, S., Der Einfluss der europäischen Sozial­
charta, 2013 

Europäische Union ( 1. 11.1993) ist die aus der 
-> Europäischen Gemeinschaft (bzw. aus den Euro­
päischen Gemeinschaften) entwickelte politische 
Union der Europäischen Gemeinschaft. Sie ist juristi­
sche Person, die mit (der Europäischen Kommission, 
dem Europäischen Parlament, dem Europäischen 
Gerichtshof. dem Mini ... terrat der Europäischen 
Union und dem Rat der F.uropiiischen Union) über 
Organe verfugt (str.). 2004 hatte(n) Deutschland 
82,5 Millionen Einwohner ( 17 Prozent), Frankreich 
59,9 ( 12,4 Prozent), Großbritannien 59,5 (12,3 Pro­
zent), Italien 57,5 (11.9 Prozent), Spanien 41 (8,5 
Prozent), Polen 38,2 (7,9 Prozent), (Rumänien 2J.7 
14,5 Prozent]), Niederlande 16,3 (3.4 Prozent), 
Griechenland 11 ,0 (2.3 Prozent), Portugal 10.5 (2.2 
Prozent), Belgien 10,4 (2.1 Pro1cnt), Tschechische 
Republik 10.2 (2, 1 Prozent), Ungarn 10, 1 (2.1 Pro-
1ent). Schweden 9,0 ( 1.9 Prozent), Österreich 8.1 
( 1.7 Prozent). (Bulganen 7.8 ( 1,6 Prozent]), Däne­
mark 5.5 ( 1.1 Protent). Slowakei 5,4 (l, 1 Prozent). 
Finnland 5,2 ( 1, 1 Prozent), Irland 4,0 (0.8 Prozent). 
Litauen 3.5 (0.7 Prozent). Lettland 2.3 (0,5 Prozent), 
Slowenien 2,0 (0,4 Pro1ent), Estland 1,4 (0,3 Pro-
71'nt), Zypern 0.7 (0,2 Pro.1ent), Luxemburg 0,5 (0, l 
Prozent) und Malta 0,4 Millionen (0, 1 Prozent) 
Einwohner von insgesamt 484,4 Mill ionen und 
damit nach dem vom 1. November an geltenden 
Vertrag von Nizza 29 Summen (8,4 Prozent), 29 
(8,4 Prozent). 29 (8.4 Prozent), 29 (8,4 Prozent), 27 
(7,8 Prozent). 27 (7,8 Pro1.ent), (14 [4.1 Prozent]). 
13 (3,8 Prozent), 12 (3,5 Prozent), 12 (3.5 Prozent), 
12 (3.5 Prozent), 12 (3,5 Prozent), 12 (3,5 Protent) 
10 (2.9 Prozent), 10 (2,9 Prozent), ( 10 [2,9 Pro­
tent]), 7 (2,0 Prozent), 7 (2,0 Prozent). 7 (2,0 Pro­
zent), 7 (2,0 Prozent), 7 (2,0 Prozent), 4 ( 1,2 Pro-
1cnt). 4 (2,2 Prozent), 4 ( 1,2 Prozent). 4 ( 1.2 
Prozent), 4 ( 1,2 Pro1ent) und 3 (0, Prozent) von 345 
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Stimmen in dem Ministerrat. An dem 17./l 8. Juni 
2004 wurde der Vertrag über eine Verfassung für 
Europa verabschiedet und an dem i9. I 0.2004 unter­
zeichnet. Wegen des Widerstands bei Volksabstim­
mungen in Frankreich und in den Niederlanden 
befand er sich lange in der Schwebe, bis er zu dem 
1.12.2009 durch den Vertrag von Lissabon abgelöst 
wurde, der etwa die Sitzverteilung in dem Europäi­
schen Parlament verschob. Die Europäische Nach­
barschaftspolitik strebt den Aufbau von Stabilität, 
Sicherheit und Wohlstand in der Ukraine, Weißruss­
land, Moldau. Armenien, Aserbeidschan, Georgien, 
Marokko, Algerien. Tunesien. Libyen, Ägypten. 
Israel, Palästina (Autonomiegebiete). Jordanien, 
Libanon und Syrien an. Seit dem Vertrag von Lissa­
bon { 1.12.2009) ist die Europäische Union eine 
eigene juristische Person. An dem 23. Juni 2016 
spricht sich eine knappe Mehrheit der Stimmberech­
tigten Großbritanniens für einen Austritt aus der 
Europäischen Union aus. der an dem 31. Januar 
2020 verwirklicht wird. so dass seit dem 1. Januar 
2021 das Vereinigte Königreich nicht mehr Teil des 
Binnenmarkts der Europäischen Union und der 
Zollunion ist. 
Lit.: Das Recht der Europäischen Union (Lbl.). hg. v. 
Grabitz. E./Hifj. M./Nettesheim, M., 74. A. 2022; EU­
Kommentar, hg. v. Schwar::.e, J. u. a„ 4. A. 20 l 9: Gei­
ger, R./Kha11/Kotv1r, Vertrag über die Europäische Uni­
on und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 7. A. 2022; Handbuch des Rechtsschutzes in der 
Europäischen Union, hg. v. Re11geli11g/Middeke/Geller-
11wm1, 3.A. 2014: Pachinger. M„ Der Vertrag von Lissa­
bon. hg. v. Strein::., R. u.a., 2.A. 2008; R11jfer1. M„ Die 
Grundverkehrsfreiheiten im Recht der Europäischen 
Union. JuS 2009, 97: Ca/lies. C„ Die neue Europäische 
Union. 2010: EUV/AEUV, hg. v. Strein:,, R„ 3.A. 2018: 
EUV/AEUV, hg. v. Ca/fies. C./Ruffen, M„ 6.A. 2022; 
Europäisches Unionsrecht, hg. v. Vedder. C.!Heimschel 
von Heinegg. W., 2.A. 2017: Kment, M.. Da~ Eigenver­
waltungsrecht der Europäischen Union, JuS 2011, 211; 
Bonin, A. v., Die Entwicklung des Unionsrechts, NJW 
2017. 3759: 8iebe1; R. u.a., Die Europäische Union, 
14.A. 2021: Mayer. F., Die Europäische Union als 
Rechtsgemeinschaft, NJW 2017, 3671 

Europäische Universi tät ist die in dem Venrag 
über die -. Europäische Awmgemeinschaft geplan­
te Universität für Kernforschung. an deren Stelle 
durch Übereinkommen von dem 19.4.1972 das 
Europäische Hochschulinstitut mjt Sit7 in Florenz 
gegründet wurde. 

E uropäische Wirtscha ftliche Interessenvereini­
guog ist die nach dem Vorbild Frankreichs von dem 
Recht der Europäischen Union zur Verfügung ge­
stellte Unternehmensform, die Unternehmen und 
freiberuflich tätigen Personen in den Mitgliedstaaten 
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermög­
licht oder erleichtert. ohne dass die Mitglieder dieser 
Interessenvereinigung der Rechtsordnung eines 
bestimmten Mitgliedstaats unterworfen werden 
(1997 rund 800 EWfV, 2000 rund 1000 EWIV vor­
handen). Sie ähnelt einer offenen Handelsgesell­
schaft, hat aber wie eine Gesellschaft mit beschränk­
ter Haftung besonders bestellte Geschäftsführer. Die 
E. W. l. V. geht auf eine Verordnung (EWG) des 
Rates von dem 25.7.1985 zurück. die unmittelbar in 
den Mitgliedstaaten geltendes Recht ist. Sie ist 

Europäischer Gerichtshof 

durch das EWIV-Ausführungsgesetz von dem 14.4. 
l 988 zu dem 1.1.1989 für die Bundesrepublik 
Deutschland einzelstaatlich ergänzt. Die Firma der 
Europäischen Wirtschaftlichen lnteressenvereioi­
gung muss mindestens die Worte Europäische wirt­
schaftliche Interessenvereinigung oder die Abkür­
zung EWTV enthalten. 
Lit.: Lenz. G„ Die europäische wirtschaftliche Interes­
senvereinigung, 1997: Ernst, M., Die europäische wirt­
schaftliche Interessenvereinigung. 2007 

Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (25.3.1957) 
(Deutschland, Frank.reich, Italien. Belgien. Nieder­
lande, Luxemburg, 1973 Dänemark. Großbritannien, 
lrland. 1981 Portugal, Spanien, Griechenland. 1995 
Österreich, Schweden, Finnland} -. Europäische 
Gemeinschaften 

Europäische Zentralbank (EZB) ist die zur Siche­
rung der Europäischen Währungsunion in der Euro­
päischen Union eingerichtete Zentralbank (Art. 13 
EUV, Art. 282ff. AEUV) mit Sit7 in Frankfurt am 
Main. Tbre vorrangige Aufgabe ist die Gewährleis­
tung der Preisstabilität. lhre Organe sind Rat und 
Direktorium. Tatsächlich hat sich die Europäische 
Zentralbank auf intensives Betreiben der verschul­
deten Mitgliedstaaten seit 2015 besonders wn mög­
lichst niedrige Zinsen 1.wecks Begünstigung der 
Schuldnerstaateo der Europäischen Union bemüht, 
wodurch Gläubiger erhebliche Mittel verloren. 
Lit.: Kramer. U. u.a„ Die Europäische Zentralbank. JuS 
2015. 673; Hei11e. M„ Die Europäische Zentralbank. 
2021 

Europäi'scher Betriebsrat ist der auf Grund des 
Europäischen Betriebsrätegesetzes von dem 28. LO. 
1996 vereinbarte oder eingerichtete -> Betriebsrat, 
der seit 2000 auch mehr als 30 Mitglieder haben 
kann. 

Europäischer Gericht<>hof (EuGH) bzw. (seit 2009 
der) Gerichtshof (der Europäischen Union) in Lu­
xemburg ist der gemeinsame Gerichtshof, der die 
einheitliche Anwendung, Auslegung und Fortbildung 
des ->Europäischen Gemeinschaftsrechts sichern 
soll. Er hat (derzeit) 27 Richter und 8 bzw. 9 General­
anwälte. Für ihn gilt eine besondere Verfahrens­
ordnung. Die wichtigsten Verfahrensarten sind 
Vertragsverletzungsverfahren. Nichtigkeitsklage, 
Untätigkeitsklage, Amtshaftungsklage und Vorabent­
scheidungsverfahren. 1999 wurden 543 Verfahren 
anhängig (davon 47 Prozent Vorabentscheidungsver­
fahren. 30 Prozent Vertragsverletzungsverfahren, 13 
Prozent Rechtsmittelverfahren und 10 Prozent Nich­
Ligkeitsvert'ahren, bis 2006 rund 14000 Entschei­
dungen, davon ein Drittel Vorabentscheidungsver­
fahren, 2009 543 Rechtssachen abgeschlossen). 
Nach der Rechtsprechung des (Europäischen) Ge­
richtshofs haften z.B. die Mitgljedstaaten für Verlet­
zungen europäischen Rechtes durch Gesetzgebers, 
Verwaltung oder Gerichtsbarkeit. Seit dem Vertrag 
von Lissabon ( 1.12.2009} heißt der Europäische 
Gerichtshof Gerichtshof (der Europäischen Union). 
Lit.: Kremer. C., St.aatshaftung für Ven.töße gegen Ge­
meinschaftsrecht durch letztinstanzliche Gerichte, NJW 
2004. 480 (C-224/2001 ); Seyr. S„ Der verfahrensrecht-
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hche Ablauf vor dem EuGH, JuS 2005. :l 15: Thiele. A , 
Europäisches Prozessrecht, 2007: Wilg<•11ba11r. 8„ 
EuGHVerfO, 2. A. 2017; ßalres. K„ Die demokratische 
Legitimation und die Unubhilngigkei1 des EuGIJ und 
des EuG. 201 1 

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) bt der auf der Grundlage der --+ Euro­
päischen Konvention zum Schutz der Menschen 
rechte geschaffene Gerichtshof in Straßburg. Jede 
natürliche Pe~on oder JUnstische Per.on, die sich 
durch eine (nicht unerhebliche) Verleuung der m 
der Europiiischen Menschenrechtskonvention oder 
den Protokollen dazu anerkannten Rechte durch 
einen der vertragsschließenden Staaten beschwert 
filhlt, kann sich an den Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte wenden, wenn der jeweilige 
nationale Rechtsweg erschöpft ist (vgl. Merkblau 
NJW 1999, 1166). Der Gerichtshof besteht aus je 
einem Richter der (1999 40, 2008 47) Vertragssta:.1-
ten Jeder Richter gehört einer von insgesamt Her 
Sektionen an. Der Gerichtshof entscheidet grund­
sätzlich durch Kammern mit je 7 Richtern. Die 
Kammer, die im Einzelfall entscheiden soll, setzt 
sich zusammen aus dem Präsidenten. dem nationa­
len Richter und ftinf weiteren. vom Präsidenten 
bestimmten Richtern. Die Kammern bilden Aus­
schüsse zu drei Richtern, die lndividualbe8chwerden 
einstimmig rnr unzulässig erklären können. 1999 
liefen rund 20000 Beschwerden ein und wurden 117 
Urteile verkündet. 2007 25 802 Beschwerden unzu­
lässig, 1735 Verfahren mit Urteil fin Englisch oder 
Französisch) beendet, davon 17 durch die große 
Kammer, 2008 rund 80000 Beschwerden anhängig. 
davon 2500 gegen Deutschland, in der Mine des 
Jahres 2012 rund 150000 Beschwerden anhängig, 
mehr als 90 Prozent der Beschwerden meist wegen 
offensichtlicher Unbegründetheit als unzulässig 
zurilckgewiesen, 2011 152 000 Verfahren verteilt auf 
47 Richter). Das Urteil hat nur feststellende Wir­
kung. Die tatsächliche Umsetzung beruht (leLZIJ1ch 
auf der Freiwilligkeit seitens des verurteilten Staates 
bzw. auf der völkerrechtlichen VerpOichtung der 
Vertragsstaaten der Europäischen Menschenrechts­
konvention, da„ endgültige Urteil des Gerichtshofs 
tu befolgen fa besteht die Möglichkeit. Verweisung 
an die große, mit 17 Richtern entscheidende Kam­
mer des Gerichtshofs zu beantragen. Für die Über­
wachung ist der Ministerrat zuständig. 

L1t.. M_~erLadewig, J./Pet~old, H .. Der neue l>tändige 
Europai~che Gench1shof für Menschenrech1e, NJW 
1999, 1165; Kie~·d1ke, 0 .. Die Praxis des Europäischen 
G~richtshofi. ~Ur ~enschenrechte. 2003; Meyer-lade­
w1g. J. u. a.. Die ßmdung deuL~cher Gerichte an Uncile 
des EGMR, NJW 2005, 15; Haß, S .. D1c Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. 2006; 
Meyer-ladewig, J., 50 Jahre Europäischer Gericht~hol 
für Menschenrecht, NJW 2009, 3749: Meyer·Mews. H., 
Der Weg eines S1rafverfahrcns zum EGMR, NJW 2018, 
213: Ha11g. T. Die Pflicht deutlicher Gerichte zur Be­
rücksichtigung der Rechtsprechung des EGMR NJW 
2018. 2674 • 

Europäischer Rat war die aus dem Rat jeder der 
drei Europäischen Gemcmschaften hervorgehende. 
1972 beschlossene Vorstufe des --+ Ministerrats der 
Europäisc.hen Union bzw. - des Rates der Europäi­
schen Union. In der Gegenwart ist der Europäische 

Rat (Art 15 1 EUV) das (je nach der einzelstaat­
lichen Verfassung) aus den Staatschefs oder Staats­
präsidenten (Fmnkreich, Litauen, Rumänien, 
Zypern) und den Regierungschefs oder Ministerprä­
sidenten (Belgien, Bulgarien, Dänemark, DeuLsch­
land. Estland. Finnland. Griechenland. Irland. 
Italien, Kr<?atien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nie­
derlande, Österreich, Polen. Portugal, Schweden, 
Slowakei. Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn) 
der Mitgliedstaaten der Europäbchen Union, dem 
Präsidenten der Europäischen Kommission und dem 
(von dem Europäischen Rat auf 2,5 Jahre gewähl­
ten) Präsidenten des Europäischen Rates gebildete 
Organ der Europäischen Union. Der Europäische 
Rat bc„timmt die politischen Zielsetzungen der 
Europäischen Union. Er kann zusammen mit dem 
Europäi,chen Parlament und den Mitgliedstaaten 
die europäischen Verträge der Europäischen Union 
ändern. Er nominiert den Präsidenten der Europäi­
sc.hen Kommbsion. Er ernennt die Mitglieder des 
D1rektonum' der Europäischen Zentralbank. Er 
fasst Beschlüsse etwa m dem Bereich der gemem­
samen Außenpolitik und Sicherheitspolitik.. Erfor­
derlich kann Einstimmigkeit. qualifizierte oder ein­
fache Mehrheit sein. wobei die Pr'.isidentcn der 
Europäischen Kommission und des Europäischen 
Rates nicht ~timmberechtigt sind. Für die Berech­
nung der Mehrheiten gilt Art. 235 l AEUV entspre­
chend Gesetzgeberisch wird der Europäische Rat 
grundsätLlich nicht täug. Rechtstatsächlich ist er das 
mächugste Organ der Europäischen Union. obwohl 
er protokollarisch hinter dem Europäischen Parla­
ment zurücksteht. 

Lit.: Hopp. L. Europäischer Ra1, Jb. der europaischen 
Integration. 2020, 91 

Europäischer Rechnungshof ist der 1975 geschaf­
fene und 1995 angepasste Rechnungshof der Euro­
päischen Gemeinschuft(en) mit Sitz in Luxemburg 
und 27 Mitgliedern, der die Rechnungsprüfung 
wahrnimmt (Art. 285 ff. AEUV). 

Lit.: Frird111ar111, B„ Der Europäische Rechnungshof. 
1994; Europäischer Rechnungshof, 201 1 

Europäischer Wirtschaftsraum (EWR) ist der in 
Verhandlungen (2.5. 1992) zwischen der -+ Euro­
päischen Gemeinschaft und den --+ EFTA-Staaten 
(ausgenommen die Schweiz) angestrebte einheit-
1.!che Wirtschaftsraum, der an dem l. l.1994 mit 
Osterreich. Schweden, Finnland (b1:. 31.12.1994). 
Liechtenstein ( l.5. l 995), Norwegen und Island 
einerseits sowie den (12 bzw. 15 bzw. 25 bzw. 28 
bzw. 27) Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
andererseit' m Kraft trat -+ Europäische Union 

Lit.: Strdt. A Das Abkommen über den Europaischen 
Winschafl,raum. NJW 1994. 555; 25 Jahre Europäi­
scher W1rtschalL~raum, 2020 

Europäli;ches Gemeinschaftsrecht ist das besonde­
re. zwischen Völkerrecht und staatlichem Recht 
angesiedelte Recht der • Europ<iischen Gemem­
schaften. Dieses se11t :-.ich zusammen aus dem zur 
Bildung der Europäischen Gemeinschaften geschaf­
f~~en Vertrugsrec:ht (primiire~ E.G .• Gründungsver­
trage. em\chheßhch 'Pätere Andcrungen der Grün­
dungsverträge z.B. durch die Einheitliche Euro-
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päische Akte, Verträge von Maasuicht, Amsterdam, 
Nizza und Lissabon, Beitrittserklärungen der später 
beigetretenen Mitgliedstaaten, Gewohnheitsrecht 
der Europäischen Gemeinschaft, allgemeine 
Rechtsgrundsätze der Gemeinschaft - z.B. Grund­
rechte, Rechtsstaatsprinzip, SoziaJstaatsprinzip, 
Demokratieprinzip ) und dem von den Organen der 
Europäischen Gemeinschaften erlassenen Recht 
(sekundäres E.G., bis zu dem Ende des Jahrs 1998 
rund 1450 RichUinien, daneben Verordnungen, Ent­
scheidungen, Empfehlungen und Stellungnahmen). 
Das Europäische Gemeinschaftsrecht gilt teilweise 
unmittelbar in den einzelnen Mitgliedstaaten und hat 
dann Vorrang vor dem Recht des einzelnen Staates. 
Nicht E. G. ist das nationale, auf Grund gemeinsa­
men Beschlusses der Mitgliedstaaten geschaffene 
Recht Seit dem Aufgehen der Europäischen Ge­
meinschaft in der Europäischen Union ist das be­
sondere Europäische Gemeinschaftsrecht in dem 
einheitlichen Recht der Europäischen Union aufge­
gangen 
Lit.: Hakenberg, W., Europarecht. 9.A. 2021; Momag, F.I 
Bo11i11, A. 1•., Die Entwicklung des europäischen Ge­
meinschaftsrechts bis Mitte 2009, NJW 2009. 3620 

Europäisches Gericht erster Instanz -+ Gericht 
erster Jnstanz 

Europäisches Gerichtsstands- und Vollstre­
ckungsübereinkommen (EuGVÜ) ist das Überein­
kommen europäischer Staaten über Gerichtsstand 
und Vollstreckung in dem Zivilprozess von dem 
27.9.1966 (völkerrechtlicher Vertrag). Neben ihm 
steht das Luganer Parallelübereinkommen von dem 
16.9.1988 zwischen den Staaten der Europäischen 
Gemeinschaft und den Staaten der Europäischen 
Freihandelszone ([Finnland,] Island, Norwegen, 
[Österreich,l Schweiz [und Schweden]) (LGVÜ). 
Durch beide Übereinkommen sind wichtige Teile 
des Zivilprozessrechts in Europa weitgehend ver­
einheiUicht. Seit 1. März 2002 gilt (ohne besondere 
sachliche Änderungen als Gemeinschaftsrecht ver­
bindlich und unmittelbar in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union) stattdessen die umnittelbar 
geltende, im Wesentlichen inhaltsgleiche EU­
Verordnung 44/2001 über die gerichLliche Zustän­
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung in 
Zivil- und Handelssachen (EuGVVO) (ausgenom­
men Dänemark, EuGVÜ gilt noch). 
Lit.: Pilt<.. 8 .• Vom EuGVÜ zur Brüssel-1-Verordnung, 
NJW 2002, 789; Krop/10/ler; J., Europäisches Zivilpro­
zessrecht, 9. A. 2011. 10. A. 2022; Pau/us/Pfeifferl 
Pfeiffer. Em opai~che Gei ichL5stands- und Vollstre­
ckungsverordnung (Brüssel la). 2019 

Europäisches Parlament (Versammlung) ist das 
aus Vertretern der Völker der in der Europäischen 
Gemeinschaft (bzw. Europäischen Union) zusam­
mengeschlossenen Staaten bestehende gemeinsame 
parlamentarische Hauptorgan der __. Europäischen 
Gemeinschaften bzw. Union mit ( 1994) 518 bzw. 
(1995) 626 bzw. (2007) 785 bzw. (2009) 736 bzw. 
(2013) 766, (ab 2014 einschließlich des Präsidenten) 
751 Abgeordneten und ab 2020 (nach dem Austritt 
Großbritanniens) 705. Es ist auch Organ der 
- Europäischen Union. Der BevölkerungszaJ1I der 

Europarat 

Bundesrepublik Deutschland entspräche eine Sitz­
zahl von (mindestens) 137 Abgeordneten. Tatsäch­
lich hat Deutschland 96 Sitze (Höchsttahl) inne 
(Frankreich 74 + 5, [Großbritannien 73 - 73,] Italien 
73 + 3, Spanien 54 + 5, Polen 51 + l, Rumänien 32 
+ 1, Niederlande 26 + 3, Belgien 21, Griechenland 
21, Portugal ~ 1, Tschechien 21. Ungarn 21. Schwe­
den 20 + l, Österreich 18 + 1, Bulgarien 17, Däne­
mark 13 + 1, Finnland, 13 + l Slowakei 13 + 1, 
Irland 11 + 2, Litauen 11. Kroatien 11 + l, Lettland 
8, Slowenien 8, Luxemburg 6, Zypern 6. Estland 6 + 
l, Malta 6). Die Befugnisse des Europäischen Par­
laments sind. obwohl bei der Festsetzung des Haus­
halts und auf anderen wichtigen Gebieten der 
Gesetzgebung seine Mitwirkung inzwischen erfor­
derlich ist. noch gering. fmmerhin kann das Europä­
ische Parlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln 
seiner Abgeordneten die Europäische Kommission 
zum einem Rücktritt zwingen. 
Lit.: Maurer. A.. Das Europäische Parlament, 2003; 
Dia/er. D./Maurer. A.!Richter. M., Handbuch zum Euro­
päischen Parlament, 2015 

E uropäisches Recht ist das in -+ Europa geltende 
bzw. das von Europa ausgehende __. Recht. __. Euro­
päisches Gemeinschaftsrecht, Europarecht 
Lit.: Rabe, H. , 50 Jahre NJW: Die Europäisierung der 
Rechtsordnung. NJW 1997, 2631; Weber. R .• Eur-Lex, 
NJW 1998, 2805; Europas universale rechtsordnungs­
politische Aufgabe im Recht des dritten Jahnausends, 
hg. v. Köhler. G. u. a., 2000 

Europäisches Währungssystem (EWS) ist das 
1979 in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
beschlossene Währungssystem. 
Lit.: Col/ig11on, S.. Das Europäische Währungssystem. 
1996 

Europarat ist der am 5.5. 1949 in London von 10 
Staaten errichtete völkerrechtliche Zusammen­
schluss europäischer Länder von Grönland bis Sibi­
rien (1990 24 Mitgliedstaaten, 1995 34, 1996 40, 
1999 41. 2001 43, 2002 44. 2003 45, 2004 46. 2007 
47, u.a. Belgien, Dänemark, Frankreich, Irland, Ita­
lien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, 
Großbritannien, Bundesrepublik Deutschland [ 1950), 
Griechenland [ 1949 bzw. 1974), Island [ l 959), 
Malta (1965], Österreich [1956], Finnland [1989). 
San Marino (1988], Spanien (1977). Portugal 
[ 1976], Schweiz. [ 19631, Türkei [ 1949), Zypern 
f l 961J. Liechtenstein [ 1978], Ungarn L l 990J, Est­
land [ 1993], Litauen, Slowenien, Tschechoslowakei 
[21.2.1991, später Tscbechei, Slowakcil, Polen 
[26.ll.1991], Bulgarien [1992], Rumänien [4.10. 
1993], Andorra [1994), 1995 Lettland, 1996 Alba­
nien, Moldawien, Ukraine, Mazedonien, Russland, 
Kroatien, 1999 Georgien, 2001 Armenien, Aserbei­
dschan, 2002 Bosnien-Herzegowina, 2003 Serbien[­
Montenegro], 2004 Monaco, 2007 Montenegro, 
noch nicht Mitglied nur Weißrussland) mit dem Ziel, 
eine engere allgemeine und wirtschaftliche Verbin­
dung der Mitgliedstaaten herzustellen. Der E. hat 
seinen Sitz in Straßburg. Seine Organe sind das 
Ministerkomitee (der Außenminister, die unter 
wechselndem Vorsitz jährlich zu zwei Sitzungen 
zusammenkommen), die Parlamentarische Ver-
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sammlung (von 11999 286] Vertretern der Parlamen­
te der Mitgliedstaaten, die dreimal jährlich zusam­
mentreten) und das Sländige Sekretariat. Der E. 
wirkt über Konferenzen. Empfehlungen und (bis 
1997 165, bis 1999 173) Konventionen. Er hat die 
-+ Europäische Konvention zum Schutze der Men­
schenrechte und Grundfreiheiten geschaffen und den 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ge­
gründet. Seine Beschlüsse haben empfehlende Wir­
kung. Der Kongress der Gemeinden und Regionen 
Europas (gegliedert in je eine Kammer der Gemein­
den und der Regionen) vertritt etwa 200000 kom­
munale und regionale Gebietskörperschaften. 
Lit.: Oppermami, T., Europarat, 1991; fünfzig Jahre 
Europarat, hg. V. Holt<.,. u„ 2000: Council ofEurope, hg. V. 
Srreinz. R .• 2000; Wi11i11ger. M .• Der Europarat. 2005: 
Ohliger. V., Nalionale Parlamentarier im Europarat. 2019 

Europarecht ist das gesamte. europäische Organi­
sationen betreffende Recht. Hierzu wird insbesonde­
re das Recht der Nordatlantischen Verteidigungsor­
ganisation (NATO), (der Westeuropäischen Union, 
WEU), der Organisation für wirtschaftliche Zu­
sammenarbeit und Entwicklung (OECD), des 
-+Europarats, der Europäischen Freihandelsassozi­
ation (EFfA) und das --+Europäische Gemein­
scbafisrecht (Unionsrecht) - in einem engeren Sinn 
allerdings nur dieses - gezählt. Dem europäischen 
Unionsrecht kommt in dem Verhliltnis zu dem Recht 
der Mitgliedstaaten (einschließlich des Verfa~sungs­
rechts) (innerhalb der praktisch nicht bedeutsamen 
verfassungsrechtlichen Emiächtigung) Anwen­
dungsvorrang zu. 
Lit.: EuR Europarecht, 28. A. 2020; EuroparechL, hg. v. 
Bieber. R., 26. A. 2020: Streinz. R .. Europarecht, 11. A. 
2019; Herdegen. M., Europarecht, 22. A. 2020; Haken­
berg, W., Europarecht. 9. A. 2021; Schroeder, W.. 
Grundkurs Europarecht, 7. A. 2021; Hummer. W. u. a .. 
Europarecht m Fällen, 7 A. 2020; Oppenna1111, T. u.a .. 
Europarecht. 9. A. 2021: Bieber, R. u. a .. Europarecht. 
14. A. 2021 

Europarechtswidrigkeit ist d.er Widerspruch zu 
dem Europarecht. E. bewirkt auch Verfassungswid­
rigkeit. Der Europäische Gerichtshof als gesetzli­
cher Richter nach Art. 10 J I 1 GG wird entzogen, 
wenn das nationale Gericht (z.B. Bundesarbeitsge­
richt Deutschland) eine eigene Lösung entwickelt, 
die nicht auf die bestehende Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs zurückgeführt werden 
kann und auch nicht einer eindeutigen Rechtslage 
entspricht. 

Euro<>rherk -+ Eurocheque 

Eu ropawahl ist die Wahl zu dem -+ Europäischen 
Parlament. 
l.,it.: Europawahlgesetz., 7. A. 2009 

Europol ist die europäische Polizeibehörde zur 
Bekämpfung schwerwiegender Fälle grenzüber­
schreitender organi~ierter Kriminalität in den Mit­
gliedstaaten der Europäischen Union durch Informa­
tionsaustausch mit Sitz in Den Haag, die an dem 
1.10.1998 in 4 Abteilungen mit 160 Mitarbeitern 
ihre Tätigkeit aufnahm. 
Lit.: Schröde1; G .. Europol. 2021 
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Eurovision ist das seit 1954 bestehende Programm­
austauschsystem der Europäischen Rundfunkunion. 

Euthanasie ist die Hilfe bei dem Sterben eines 
anderen Menschen. Die E. ist grundsätzlich als 
--> Tötungsdelikt strafbar (beachte § 216 StGB). 
sobald sie das Leben durch Beschleunigung des 
Sterbens abkiirzt (Str.) . In den Niederlanden ist sie 
straflos, während in anderen Staaten noch angemes­
sene Lösungen gesucht werden (Österreich ab 
2022). 
Lit.: Wemstedt, T.. Sterbehilfe in Europa, 2004; Luken­
da, G.. Ethik der Sterbehilfe - Das niederländische 
Modell. 2021 

EUV (M.) Vertrag zur Gründung der Europäischen 
Union bzw. Vertrag über die Europäische Union 
Lit.: EUV/AEUV, hg. v. Strein<.. R., 3. A. 2018; Cal­
liess. C., EUV. AEUV. 6. A. 2022 

Evaluation (F.) Auswertung (z.B. der Lehre durch 
Studierende der Universitäten, vielfach subjektiv, 
möglich ist Kollusion zwischen überdurchschnittli­
che Noten vergebenden Prüfern und dadurch beein­
flussten Srudierenden) 

evahtieren (V.) auswerten. bewerten --+ Evaluation 
Event (M.) Ereignis Veranstaltung 
Lit.: Risch-Kersr, M., Evcntrccht kompakt, 2. A. 2011 

eventual (Adj.) möglich. eine bestimmte Entwick­
lung betreffend 

Eventualaufrechnung ist die in einem Rechtsstreit 
für den Fall erklärte -+ Aufrechnung, dass andere 
Verteidigungsmittel gegenüber einem Anspruch 
nicht durchgreifen. Sie ist trolZ § 388 S. 2 BGB 
wirksam, da sie die Aufrechnung nicht von einer 
echten --> Bedingung, sondern nur von einer Rechts­
bedingung (Bestehen der Hauptforderung) oder 
einer Scbeinbedingung (Nichtdurchgreifen der ande­
ren Verteidigungsmittel) abhängig macht. In dem 
Eventualfall wirkt sie wie jede andere Aufrechnung. 

Eventualmaxime ist der Verfahrensgrundsat,, wo­
nach eine -+ Partei eines -+ Prozesses zur Vermei­
dung des Ausschlusses ihres Vorbringens (-+ Prä­
klusion) ihren gesamten Vortrag einschließlich aller 
Eventualitäten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
in den -+ Zivilprozess einzubringen hat. Ansätze 
einer E. finden sich in den§§ 282 Ill, 296 ill ZPO. 
Lit.: Schulte, J., Die Entwicklung der Evenlualmaxirne. 
1980 

Eventualvorsatz (flat.] dolus [M.) eventualis) 
--+Vorsatz 

evident (Adj.) offensichtlich 

Evideoztheorie ist die Theorie, nach der ein 
-+ Verwaltungsakt nichtig ist. wenn ihm offenkun­
dig ein schwerer Fehler anhaftet. Nach§ 44 VwVfG 
ist ein Verwaltungsakt nichtig, soweit er an einem 
besonders schwerwiegenden Fehler leidet und dies 
bei verständiger Würdigung aller in Betracht kom­
menden Umstände offenkundig (evident) ist. Evi-
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dent ist die Nichtigkeit, wenn sie dem Verwaltungs­
akt gewissermaßen auf die Stirn geschrieben ist. 
Lit.: Krugmann, M„ Evidenzfunktionen, 1996 

Eviktion (F.) Entwemng, Besitzaufgabe 

Evokation (F.) Herausrufung 

Evokationsrecht (Herausrufungsrecht) ist in dem 
mittelalterlichen und neuzeitlichen deutschen Recht 
das (später durch gegenläufige Nichtevokationspri­
vilegien geschwächte) Recht des Königs, jeden 
Rechtsstreit vor sein Hofgericht zu ziehen. In dem 
geltenden Recht bestehen verschiedentlich Befug­
nisse einer an sich nicht generell zuständigen -+ Be­
hörde, ein -+ Verfahren an sich zu ziehen (z.B. 
§ 74a II GVG, § 386 IV AO). Das E. ist aber die 
Ausnahme gegenüber der Zuständigkeit. 
Lit.: Köhler. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

ex, e (lat. [Präp.J) aus, heraus 

ex ante (lat.) aus damaliger Sicht, von vornherein 

ex lege (lat.) kraft Gesetzes 

ex nnnc (lat.) von nun an (z.B. von dem Zeitpunkt 
des Zugangs einer Willenserklärung ao) 

ex officio (tat.) von Amts wegen 

ex post (lat.) im Nachhinein, nachträglich 

ex tnnc (lat.) von damals an (z.B. von dem Zeit­
punkt des ursprünglichen Wirksamwerdens einer 
Willenserklärung an) 

Examen (Prüfung) ist im Rahmen der - zweistufi­
gen - juristischen Ausbildung vor allem die erste 
juristische Prüfung (früher erste juristische Staats­
prüfung, Staat<;ausbildungsdicnsteingangspri.ifung) 
und die zweite juristische Staatsprilfung (Staatsaus­
bildungsd.ienstabschlussprüf ung), durch die nach § 5 
DRiG die Befähigung zu dem Richteramt erworben 
wird. Der ersten juristischen Prilfung muss ein Stu­
dium der Rechtswissenschaft von grundsätzlich 
mindestens dreieinhalb Jahren an einer Universität 
vorangehen, zwischen der ersten juristischen Prü­
fung und der zweiten juristischen Staatsprüfung 
muss ein Vorbereitungsdienst von zwei Jahren lie­
gen. Jede der beiden Prüfungen gliedert sich vor 
allem in Klausuren (schriftliche Aufsichtsarbeiten) 
und eine mündliche Prüfung. Einzelheiten sind den 
jeweiligen Justizausbildungsgesetzen und Justizaus­
bildungsordnungen zu entnehmen. Als durch Punkte 
weiter aufgeteilte Noten sind regelmäßig vorgesehen 
sehr gut, gut, vollbefriedigend, befriedigend (eine 
durchschnittliche Leistung), ausreichend, mangel­
haft (und unzulänglich). Je besser die Examensnote 
ist, desto höher sind die beruflichen Einstellungs­
chancen. 
Lit.: Köhler, G .• Wie werde ich Jurist?. 5. A. 2007 

Exceptio (lat. [F.] Einrede) ist in dem römischen 
Recht zunächst in dem Prozess die für den Beklag­
ten günstige Ausnahme von den Bedingungen, unter 

Exklave 

denen er zu verurteilen war, woraus sich die privat­
rechtliche -+ Einrede entwickelte. 
Lit.: Köhle1; G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
~cher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

exceptio (F.) doli (lat.) Einrede der Arglist (vgl. 
§ 242 BGB) 

exceptio (F.) plurium (lat.) Einrede des Mehrver­
kehrs 

Exegese ([F.] Auslegung) ist die Erklärung eines 
Textes. Sie wird in der Gegenwan hauptsächlich auf 
historische Texte (z.B. Bibel,-+ Digesten,-+ Sach­
senspiegel) bezogen. Die E. eines Textes kann Auf­
gabe einer rechtsgeschichtlicheo -> Übung oder Teil 
einer -+ Promotion sein. Allgemein ist E. jede Gu­
ristische oder andere) Texterklärung. Sie findet 
dementsprechend (l. B. in Kommentaren) sehr viel 
häufiger statt als das Wort E. noch verwendet wird. 
Lit.: Schlosser, H./Swnn, F./Weber. H., Die rechtsge­
schichtliche Exegese, 2. A. 1993: Waßme1; M.!Witte­
mamr. F., Die verfassungsgeschichtliche Exegese. 1999 

Exekution (F.) Ausführung, Vollstreckung, Hinrich­
tung 

exekutiv (Adj.) ausführend, vollziehend 

Exekutive ist die vollziehende -+ Gewalt. [n dem 
System der -+ Gewaltenteilung erfasst sie jegliche 
Ausübung staatlicher Gewalt, die nicht -+ Gesetz­
gebung oder -+ Rechtsprechung ist. Vielfach be­
zeichnet aber E. die rein ausführenden nachgeordne­
ten Verwaltungsbehörden und nicht zugleich auch 
die politische Tätigkeit der-+ Regierung. 
Lit.: Zippe/i11s, R., Allgemeine Staatslehre, 17. A. 2017 

exemt (A<lj.) ausgenommen, befreit 

Exequatnr ([lat.J er übe aus) ist in dem Völkerrecht 
die Zustimmung des Empfangsstaats zur Entsen­
dung des -+ Konsuls eines anderen -+ Staates in 
sein Staatsgebiet. 

exbibitionis tisch (Adj.) zeigend, offenbarend 

exhibitionistische Handlnng -+ Handlung, exhibi­
tionistische 

exhumieren (V.) ausgraben 

Exhumierung (§ 87 rn StPO) ist die Ausgrabung 
einer schon beerdigten Leiche, die in dem -+ Straf­
verfahren im Rahmen einer Untersuchung zu der 
Besichtigung oder Öffnung statthaft ist. 

Exil (N.) Verbannung 

Exklave (F.) ist - aui. der Sicht des betreffenden 
Staates - in dem Völkerrecht das eigene Gebiet eines 
-+ Staates. das von diesem räumlich getrennt und 
von dem Gebiet eines fremden Staates vollständig 
umschlossen ist (z.B. Büsingen E. Deutschlands in 
der Schweiz, Kleines Walsertal E. Österreichs in 
Deutschland). -+ Enklave 



Exkommunikation 

Exkommunikation ist in dem katholischen 
--> Kirchenrecht der strafweise Ausschluss eines 
Mitglieds aus der Gemeinschaft der Gläubigen -
nicht jedoch aus der formellen Kirchenmüglied­
schaft -. Die E. ist grundsätzlich nur vorübergehen­
der Natur. Nach seiner Besserung hat der Betroffene 
einen Anspruch auf Lossprechung (vgl. 1077 Gang 
König Heinrichs IV. nach Canossa). 

Lit.: Gerosa. L. Exkommunikation, 1995: Otter, J .. Die 
Exkommunikation Manin Luthers aus rechtshistori­
scher Perspektive, 2021 

Exkulpation (§ 831 BGB) i~t die Entlastung, durch 
die sich der Geschäftsherr von der Schadcnsersa1.2-
verpflichtung für Handeln eines -+ Verrichtungs­
gehilfen befreien kann. Die Schadensersatzpflicht 
tritt nicht ein, wenn der Geschäftsherr nachweisen 
kann, dass er bei der Auswahl der bestellten Person 
([lat.] --> culpa in eligendo) und. sofern er Vorrich­
tungen oder Gerätschaften zu beschaffen oder die 
Ausführung der Verrichtung zu leiten hat. bei der 
Beschaffung oder der Leitung ([lat.I ...... culpa in 
custodiendo) die im Verkehr erforderliche -->Sorg­
falt beobachtet hat oder dass der Schaden auch bei 
Anwendung dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 
Unabhängig von der E. des GeschäfL~herm kann der 
Verrichtungsgehilfe selbst aus unerlaubter --> Hand­
lung einstehen müssen. 

Lit.: Eubel, P., Die Haftung des Gcschiift~herrn für den 
Gehilfen nach deutschem und japanischem Recht. 1981 

exkulpieren (V.) von Schuld befreien ...... Exkul­
pation 

Exmatrikulation (F.) Ausschreibung, formelle 
Beendigung der Studien an einer Universität in 
Gegensatz zu der -. Immatrikulation (Einschrei­
bung) 

Lit.: Gehrke. L. Die Exmatrikulation. 1996 

exmatrikulieren (V.) ausschreiben. Studium been­
den 

Experte (M.) Fachmann. Sachverständiger 

Expertensystem ist in der -+ lnformatik die Ver­
wendung der elektronischen Datenverarbeitung als 
Ergänzung oder Ersatz des Sachverständigen. In der 
--> Rechtsinformatik geht es in diesem Zusammen­
hang um das juristische E. Den Menschen kann das 
juristische E. bisher nicht ersetzen, doch schreitet 
<lic E11twi1;klung iutclligentc::r Syslcmc erkennbar 
zügig voran (künstliche Intell igenz). 

Lit.: Jandach. T.. Juristische Expertensysteme. 1993; 
Harileb. V., JUREX - das juristische Expertensystem, 
2016 

explodieren (V.) sprengen. aueinanderplatzen 
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Explosion ist die durch einen chemischen oder 
physikalischen Vorgang verursachte, Zerstörungen 
bewirkende plötzliche Volumenvergrößerung einer 
Sache. Das Herbeiführen einer E. durch Freisetzen 
von Kernenergie oder anders, besonders durch 
Sprengstoff, ist strafbar, wenn dadurch Leib oder 
Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen 
von bedeutendem Wert gefährdet werden (§§ 307 f. 
StGB). Streitig ist, ob hierzu auch ähnliche Erschei­
nungen (Implosionen) und Kleinexplosionen gehö­
ren. 

Export (M.) Ausfuhr 
Lit.: Hoffmam1, S. u. a .. Exportverträge. J 999 

expressis verbis (lat.) mit ausgedrückten Worten, 
ausdrücklich 

extensiv (Adj.) ausdehnend 

exterritorial (Adj.) dem Recht des Aufenthaltsstaats 
nicht unterliegend 

Exterritorialität ([lat.] extra territorium, außerhalb 
des Landes) ist in dem Völkerrecht die begrenzte 
Befreiung von Menschen (--> Diplomaten) und Sa­
chen (Gesandtschaftsgebäude) eines fremden 
--> Staates von der Hoheitsgewalt des Aufenthalts­
staatS. Der Umfang der E. hängt von Vereinbarungen 
und von dem Völkergewohnheitsrecht ab. Allgemein 
sind die Diplomaten grundsätzlich von der -+ Ge­
richtsbarkeit des Aufenthaltsstaats befreit. 

extraordinaria cognitio {lat. [F.j) außerordentliche 
Erkenntnis, -+ cognitio extra ordinem 

Extravaganten (F.PI.) außerhalb Umherirrende 
- corpus iuris canonici 

extrem (Adj.) äußerste - Exrremist 

Extremist ist der Vertreter einer (extremen oder) 
radikalen. die anerkannten gesellschaftlichen Ver­
haltensregeln missachtenden und verletzenden Welt­
anschauung. 
Lit.: Jahn, J .. StrafrechUiche Mittel gegen Rechtsextre­
mismus. 1998; Pfahl-Traughber. A., Extremismus und 
Terrorismus in Deutschland, 2020 

Exzess ist die Ausschreitung oder die Überschrei­
tung bestimmter Grenzen. So liegt z.B. ein Not­
wehrexzess vor, wenn der Angegriffene Maßnahmen 
ergreift. die über die durch --. Notwehr gerechtfer­
tigten Abwehrhandlungen hinausgehen (--->Not­
wehri.iberschreitung). Der --> Anstifter und der 
--> Gehilfe sind in dem Strafrecht nicht für einen E. 
des -. Täters verantwortlich. 
Lit.: Altenlzuin, K .. Die Strafbarkeit des Teilnehmers, 
1994 



Fabrik ist das Gebäude oder der Raum, in dem 
industriemäßig aus Rohstoffen Erzeugnisse (z.B. 
Zahnpasta. Kraftwagen, Arzneimillel) hergestellt 
werden. Nach § 3 HPOG haftet, wer eine F. betreibt, 
für den -+Schaden. den ein Bevollmächtigter. ein 
Repräsentant oder ein zur Leitung oder Beaufsichti­
gung des Betriebs angenommener Mensch durch ein 
Verschulden in Ausführung der Dienstverrichtungen 
an Leben oder Leib eines Menschen herbeigeführt 
hat. Für die Arbeit in der F. gilt grundsätzlich das Ar­
beiL<;recht. 

Lit.: Ruppert, W, Geschichte von Arbeit und Industria­
lisierung, 1983; Schenk, M.. Fabrikplanung und Fabrik­
betrieb, 2004 

Fabrikation (F.) Herstellung 

Fabrikationsfehler ist der bei der Herstellung des 
einzelnen Stückes einer Ware entstehende Fehler (sog. 
Ausreißer z.B. Verunreinigung einer bestimmtem 
Lieferung von Impfstoffen durch Bakterien). Soweit 
er unvermeidbar war, trifft den Produzenten keine 
Ersatzpflicht für den daraus entstehenden-+ Schaden. 
-+Produkthaftung,-+ Produzentenhaftung 

Lit.: Diederid1sen. U„ Die Entwicklung der Produzen­
tenhaftung, VersR 1984. 797 

Fach (N.) Abteilung, Gebiet 

Fachanwalt(§ 43c BRAO) ist der für ein besonde­
res Fach der Rechtswissenschaft besonders qualifi­
zierte -+ Rechtsanwalt ( 1994 4307. 1998 1 1 080, 
davon 3315 für Arbeit.<;recht, 2997 für Familien­
recht, 2792 für Steuerrecht, 2004 knapp 15 Prozent 
aller Rechtsanwälte, 2007 27953 davon 7047 für 
Arbeitsrecht, 2009 35 919). Die Verwendung des 
Begriffs F. für ein besonderes Fach ist nach Be­
schlüssen der Satzungsversammlung der deutschen 
Rechtsanwaltschaft zulässig für ( 1997 vier, später 
23 Rechtsgebiete) Agrarrecht (2009). Arbeitsrecht, 
Bankrech1 und Kapitalmarktrecht, Baurecht und 
Architektenrecht. Erbrecht, Familienrecht, gewerb­
licher Rechtsschutz, Handelsrecht und Gesell­
schaf1srecht, lnforma1ionstechnologierecht. Insol­
venzrecht, internationales Wirtschaftsrecht (2013), 
Medizinrecht, Mietrecht und Wohnungseigentums­
rechl, Migrationsrecht ( 1.3.2016), Sozialrechl, Steu­
errecht, Strafrecht, Transportrecht und Speditions­
recht, Urheberrecht und Medienrecht. Vergaberecht 
(2015). Verkehrsrecht, Versicherungsrecht, Verwal­
tungsrecht. Das Recht zur Führung der Bezeichnung 
für höchstens zwei Fachgebiete wird auf Grund des 
Nachweises der Qualifikation durch die zusländige 
Rechtsanwaltskammer verliehen. Die nachzuwei­
senden Kennmisse sind im Recbtsanwaltsfachan­
wahsbezeichnungsgesetz von dem 27.2.1992 bzw. 
in der satzungsförmigen Fachanwaltsordnung von 
dem 11.3.1997 festgelegt. Fachanwallsuchdienst 
08003224269, www.0800Fachanwalt.de 
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Lit.: Offermarm-Bun:kart, S., Fachanwalt werden und 
bleiben. 2003: Dahlmanns. K .• Die Einführung neuer 
Fachanwalisbezeichnungen. 2007: Handbuch des Fach­
anwalts Familienrecht, hg. v. Gerhardt, P., 12. A. 2021 

Fachaofsicht ist die -+ Aufsicht bestimmter Perso­
nen oder-+ Behörden (z.B. Staat) über andere Per­
sonen oder Behörden (z.B. Gemeinde), welche die 
Kontrolle der Rechtmäßigkeit und der Zweckmä­
ßigkeit des Handelns der beaufsichtigten Behörde 
erfasst. Die Aufsichtsbehörde hat ein -+Weisungs­
recht. Die F. steht in Gegensatz zur -+ Rechtsauf­
sicht und findet in dem Verhältnis zwischen Staat 
und Gemeinde in dem sog. übertragenen Wirkungs­
kreis statt (nicht dagegen bei Selbstverwaltungsauf­
gaben [und Pflichtaufgaben zur Erfüllu11g nach 
Weisung]). 
Lit.: lock. C„ Das Instrument der Fachaufsicht. 2011 

Fachbereich ist der (seit 1998 nicht mehr zwingend 
vorgeschriebene) Teilbereich einer -+ Universität 
(Hochschule), der nach Landeshochschulgesetzen 
an die Stelle der älteren Fakultät getreten ist. Der F. 
erfüllt für sein Sachgebiet die Aufgaben der 
-+ Hochschule (Forschung, Lehre, Verleihung aka­
demischer -+Grade [Promotion, Habilitation). 
Selbstergänzung durch Berufung). Organe des 
Fachbereichs sind Fachbereichsrat und Fachbe­
reichssprecher (Dekan). 

Fachhochschule ist die -+ Hochschule, die neben 
der Universität eine gehobene Fachbildung vermit­
teln soll, die zu selbständiger Tätigkeit in einem 
Beruf befähigt. Sie ist regelmäßig -+ Körperschaft 
des öffenUichen Rechts. Sie verleiht den akademi­
schen -+ Grad des Diplomierten (z.B. Diplom­
Betriebswin [FH)), der einen Berufseinstieg zu 
angemessenen Bedingungen gewährleistet. 
Lit.: Schomerus, T.. Stand und Perspektiven des Wirt­
schaftsrechtsstudiums an Fachhochschulen, JuS 1999. 
930; Scl10111erus. T., Berufseinstieg von Diplom-Wirt­
schaftsjuristen (FH). JuS 2001, 1244 

Fachschaft ist die Organisation der Studenten eines 
_.. Fachbereichs. Zu den Aufgaben der F. gehört die 
Wahrnehmung der wahren Interessen der Fachstu­
denten, nicht die Wahrnehmung der persönlichen 
Jnteressen der Fachschaftsorganmilglieder. Organe 
der F. sind Fachschaftsversammlung. Fachschaftsrat 
und Fachschaftssprecher. 
Lit.: Köbler, G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007: Miil­
le1; U„ Die rechtliche Srellung der Fachschaften. 1997 

Factoring ist der gemischte Vertrag (Sonderfall der 
-+ lnkassozession). bei dem der Factor in der Regel 
eine -+ Forderung w voller eigener Gefahr der 
Leistung des Schuldners gegen um einen Abschlag 
vcrkürltcs Entgelt übertragen erhält. 
Lit.: Sehwal'{., W. Factoring. 4. A. 2002; Philipp. C.. 
Factoringvertrag, 2006: Gru11d111a1111. W. Leasing und 
Factoring. 3. A. 2021 



facuJtas 

facultas (lat. [F.]) Befugnis. Befähigung 

facultas (F.) alternativa {lal.) - ErsclZungsbe­
fugnis 

fahnden (V.) verfolgen 

Fahndung ist vor allem die Verfolgung eines einer 
- Straftat Verdächtigen durch den -+ Staat zwecks 
Entdeckung und Ergreifung. Zuständig für die F. ist 
vor allem die Polizei (- Kriminalpolizei) als Hilfs­
organ der - Staatsanwaltschaft (beachte daneben 
z.B. auch die Steuerfahndung). Bei der F. wird viel­
fach die Bevölkerung durch ein -> Fahndungs­
schreiben um Mithilfe gebeten. 
Lit.: Klever. S„ Die Rasterfahndung, 2003; Mangold. 
H., Fahndung nach dem Raster, 2017 

Fahndungsschreiben (§§ 131, 457 StPO) ist die 
öffentliche Aufforderung eines Staatsanwalts oder 
Richters zur Ergreifung und Einlieferung eines 
flüchtigen oder verborgenen Straftäters. -+ Fahn­
dung, -> Haftbefehl, _, Steckbrief 

Fahne (F.) Tuch. Flagge 

Fahnenflucht (§ 16 WStG) ist das eigenmächtige 
Verlassen der Truppe oder der Dienststelle oder das 
eigenmächtige Fernbleiben von der Truppe oder der 
Dienststelle durch einen Bundeswehrangehörigen, 
um sieb der Verpflichtung zu dem -+Wehrdienst 
dauernd oder für die Zeit eines bewaffneten Einsat­
zes zu entziehen oder die Beendigung des Wehr­
dienstverhältnisses zu erreichen. Die P. ist strafbar. 
Vergleichbar mit der F. ist bei Ersatzdienstpflichti­
gen die Dienstflucht (§ 53 ZOG). 
LiL: Seidler. F.. Fahnenflucht, 1993; Kraft. T., Fahnen­
flucht und Kriegsneurose, 1994 

Fahreignung ist die Eignung zu dem Filhren eines 
Kraftfahrzeugs. Ab 1. Mai 2014 ist statt des früheren 
Verkehrszentralregisters bzw. - Bundesverkehrs­
zentralregister in Flensburg -> ein Fahreignungsre­
gister (FAER) eingerichtet. Für dieses werden einfa­
che Ordnungswidrigkeiten ohne Regelfahrverbot, 
grobe Ordnungswidrigkeiten mit Regelfahrverbot 
und Straftaten ohne Entziehung der Fahrerlaubnis 
(sowie Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis) 
unterschieden, die mit einem Punkt, zwei Punkten 
oder drei Punkten belegt werden. Je nach der Schwere 
des Verstoßes verjährt ein Punkt nach 2,5, 5 oder 
10 Jahren, wobei bis zu einem Stand bis zu höchstens 
5 Punkte ein Punkt innerhalb von fünf Jahren durch 
Teilnahme an einem freiwilligen Fahreignungssemi­
nar abgebaut werden kann und Auskunft iiber den 
Punktestand nur noch auf Antrag erteilt wird. 
Lit.: Koehl, F., Die Systemalik des Fnhreignungs-Be­
wertungssystems, NJW 2018, 1281 

fahren (V.) sich mit einem Fahrzeug bewegen 

Fahrer (M.) ist der Lenker eines Fahrzeugs. 

Fahrerflucht-> VerkehrsunfalJOuchl 

Fahrerlaubnis (§ 2 StVG, §§ 1 ff. Fahrerlaubnis­
verordnung) ist die -+ Erlaubnis der (zuständigen) 
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-+ Verwaltungsbehörde (Fahrerlaubnisbebörde), die 
zu dem Führen von Krafüahrzeugen auf öffentlichen 
-+ Straßen grundsätzlich erforderlich ist. Sie kann, 
wenn der Inhaber sich durch bestimmtes Verhalten 
als ungeeignet zu dem Führen eines Kraftfahrzeugs 
erweist. durch die zuständige -> Verwaltungsbe­
hörde (§ 3 StVG) oder das -+Gericht (§ 69 StGB, 
beachte § 111 a StPO) auf Zeit oder auf Dauer ent­
zogen werden. Nach Ablauf entsprechender Zeit ist 
eine neue Erteilung der F. möglich. Die auf der 
Grundlage einer deutschen F. erfolgte Ausstellung 
eines ausländischen -> Führerscheins (Umtausch) 
bewirkt nicht das Erlöschen der deutschen F. Men­
schen mil der F. eines Mitgliedstaat~ der Europäi­
schen Union dürfen in Deutschland im Rahmen 
dieser F. Fahrzeuge auch dann fiihren, wenn seit 
Begründung ihres ständigen Aufenthalts im Inland 
mehr als 12 Monate vergangen sind. 
Lit.: Hentschel, P.. Trunkenheit, Fahrerlaubnisentzie­
huog und Fahrverbot. l 0. A. 2006; Bouska, W, Fahrer­
laubnisrecbt, 3. A. 2004; Killfz. R .• Aus der Prax:is - Die 
ungerechtfertigte Fahrerlaubnisentziehung, JuS 2005, 
806; Gübner, R. u. a„ Verteidigungsstrategien bei dro­
hender Fahrerlaubnisentziehung, NJW 2007, 2801; 
Fahrerlaubnis Alkohol Drogen. hg. v. HentscheV 
Krumm, 7. A. 2018 

Fahrhabe -+ Fahrnis 

fahrlässig (Adj.) nachlässig, sorgfaltswidrig 
-+Fahrlässigkeit 

Fahrlässigkeit ist in dem Privatrecht (§ 276 fl 
BGB) die Außerachtlassung der im Verkehr objektiv 
- im Verkehrskreis des Handelnden - erforderlichen 
-> Sorgfalt. In dem Strafrecht bedeutet F. den Vor-
wurf, dass der Täter eine objektive -+ Sorgfalt­
spflicht nicht erkannt oder die daraus folgenden 
Sorgfaltsanforderungen nicht erfüllt hat, obwohl er 
dazu nach seinen persönlichen Fahigkeiten und dem 
Maß seines individuellen Könnens imstande gewe­
sen wäre. Bewusst ist die F., wenn der Täter mit der 
Möglichkeit der Verwirklichung eines Erfolgs rech­
net, aber (in dem Privatrecht) fahrlässig bzw. (in 
dem Strafrecht) pflichtwidrig und vorwerfbar darauf 
vertraut, dass er ihn nicht verwirklichen werde (es 
wird schon nichts passieren). Unbewusste F. liegt 
vor. wenn der Täter die Möglichkeit der Verwirkli­
chung eines Erfolgs (in dem Privatrecht) fahrlässig 
bzw. (in dem Strafrecht) pflichtwidrig und vorwerf­
bar nicht erkennt. Grobe F. ist in dem Privatrecht die 
Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt in außergewöhnlichem Maß, d. h. wenn der 
Handelnde das nicht beachtet, was im gegebenen 
Fall jedermann einleuchten musste (z.B. handelt 
grob fahrlässig, wer bei hoher Geschwindigkeit 
einem Kleintier ausweicht und dabei von der Straße 
abkommt, wer als Frachtführer diebstahlsgefährde­
tes Gut durch bestimmte Gebiete Italiens mit eii1em 
einzigen Fahrer führt. wer bei Rot iiber eine Ampel 
fährt, wer seinen Schlüssel in einer vollbesetzten 
GasLc;tätte auf dem Tisch liegen lässt oder wer nicht 
ständig sein Gepäck beobachtet). Nicht grob fahr­
lässig ist z.B. das Parken eines verschlossenen, 
alanngesicherten Kraftfahrzeugs in einer beleuchte­
ten Hauptstraße in Mailand, das Belassen des Kraft­
fahrleugscheins in dem Handschuhfach des Kraft-
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fahrzeugs oder das N1chtven.perren einer in ein 
Schloss gefallenen Haustilrc Die F. gehört in dem 
Privatrecht zu der -+ Schuld. Sie steht dem -+ Vor­
satz gegenüber. 
Lit.: Dewsch, E., Fahrlässigkeit und erforderliche Sorg­
falt, 2. A. 1995; Sauer; D . Die Fahrlässigkeitsdogmatik, 
2003: Jacob. M .• Die Beurteilung des Rechtsbegriff.\ 
der groben Fahrlässigkeit, 2007: Wigger; D., Automati­
siertes Fahren und sLrafrcchtlichc Verantwortlichkeit 
wegen Fahrlässigkeit. 2020. Rostalsk1. F.. Theorie und 
Praxis der Fallbearbc1rung beim Fahrlässigkei1sdchk1, 
Jus 2021. 827 

Fahrlässig.keitsdelikt ist das _. Delikt, bei dem (in 
Gegensatz zu dem Vorsatzdelikt) fahrlässiges 
-+ Verhalten mit Strafe bedroht ist (z. B. fahrlässige 
Körperverletzung). Es lässt sich gliedern in Tatbe­
standsmäßigkeit (Eintritt und Verursachung des 
tatbestandlichen Erfolgs, objektive Sorgfaltspllicht­
verletzung bei objektiver Vorhersehbarkeit des tat­
bestandlichen Erfolgs. objektive Zurechnung des 
Erfolgs (Schutzzweckzusammenhang. Pflichtwid­
rigkeitszusarnmenhangJ). Rechtswidrigkeit Schuld 
(Schuldfähigkeit, pcr.önliche Vorwertbarkeit der 
rechtswidrigen Handlung !subjektive Sorgfalts­
pflichtverletzung bei subjektiver Vorhersehbarkeit 
des Erfolgs. Möglichkeit der Unrechtseinsicht = 
potenzielles Unrechtsbewusstsein, Fehlen von Ent 
schuldigungsgründen einschließlich der Unzumut­
barkeit rechtmäßigen Verhaltens f). persönliche 
Strafausschließungsgründc, persönliche Strafaufhe­
bungsgründe sowie Strafantrag. 
Lit.: Mik11I. R., Die Verhaltcnsnoml des fahrlässigen Er­
folgsdelikts, 2002: Ka.~pur; J.. Grundprobleme der 
Fahrlässigkeitsdelikte, JuS 2012. 16 

Fahrlehrer ist der das Führen emes Kraftfahrzeug~ 
mit dem Ziel der Erlangung der -+ Fahrerlaubnis 
unterrichtende Lehrer 
Li1.: Dauer. P.. Fahrlehrerrecht, 2010: Bergdolj; H .. Be­
rufsziel Fahrlehrer, 10. A 2021 

Fahrnis ist in dem mittelalterlichen und neuzeitli­
chen deuL~chen Recht die bewegliche Sache in Ge­
gensatz zu der unbeweglichen Sache (Liegenschaft). 
Lit: Käl>ler. G .. Zielwönerbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6 A. 2020 (Internet) 

Fabmisgem einschafl ist in dem (älteren) Familien­
recht die Fonn der -+ Gütergemeinschaft, in der das 
bewegliche Vennögen der Ehegauen gemeinschaft­
liches Vennögen ist (z. T. auch voreheliche Fahrnis 
und eheliche Errungenschaften). 
Lit.: Hlllmer; R., Deursches Privatrecht, 5. A. 1930 

Fahrt (F.) Fahren mit ei nem Fahrzeug 

Fahrtenbuch ist der schriftliche Nachweis über jede 
einzelne Fahrt mü einem Kraftfahrzeug und den 
jeweiligen Fahrzeugführer. Die Eintragung muss der 
Kraftfahrzeughalter oder sein Beauftragter unver­
züglich nach Beendigung der Fahrt vornehmen. Die 
Führung emes Fahrtenbuchs kann einem Kraftfahr­
zeughalter auferlegt werden. wenn nach einer Zuwi­
derhandlung gegen Verkehrsvorschriften die Fest­
stellung des Fahrzeugführeri. nicht möglich ist 
(§ 3 Ja StVZO). In dem gewerblichen Güterkraft ver-

Fahrzeugschein 

kehr haben die Unternehmer stets ein F. zu führen. 
Das F. dient auch dem Nachweb der Aufwendungen 
in dem Steuerrecht. 
Llt.: As.miann. E .• Kraftfahrzeug und Steuern. 2. A. 1996 

fahruntüchtig (Adj.) nicht tauglich w fahren 

Fahruntüchtigkeit ist das - insbesondere auf Alko­
holgenuss beruhende - Fehlen der Tauglichkeit 
(Tüchtigkeit) eines Menschen, ein Fahrzeug in dem 
-+ Straßenverkehr ordnungsgemäß 1u führen. Das 
Fahren trotz F. kann als -+ Ordnungswidrigkeit 
verfolgt werden (§ 24a StVG). Nach den §§ 315c, 
316 StGB ist strafbar, wer in dem Verkehr ein Fahr-
1eug führt, obwohl er infolge des Genusses alkoho­
li))Cher Getränke oder anderer berauschender Mittel 
mcht in der Lage ist, das Pahr1.cug sicher zu führen. 
F. liegt dabei vor, wenn der Führer eines Kraftfahr-
1.cugs einen -+ Blutalkoholgehalt von mindestens 
1, I Promille ( 1,0 Promille Grundwert. 0.1 Promille 
Sicherheitszuschlag) aufweist (abso/111e F.) oder 
wenn der Betreffende zwar einen Blutalkoholgehalt 
von wemger aJs l.l Promille aufwei'>t. aber unsicher 
fahrt (1.. B. in Schlangenlinien, mit erheblich über­
höhter Geschwindigkeit, relati1·e F.). Da" Führen 
eines Kraftfahrzeugs in dem --+ Straßenverkehr mit 
cmcm Blutalkoholgehalt von 0.5 Promille (Gefah­
rengrenzwert) oder mehr ist ordnungswidrig (§ 24a 
StVG). Die absolute Fahruntauglichkeit für Radfah­
rer hegt bei einem Blutalkoholgehalt von 1,6 Pro­
mille vor. Der Nachweis von Drogenwirkstoffen in 
dem Blut eines Fahrzeugführer ... erweist allein noch 
nicht F. (str.). 

Lit.: llenac/1e/, P., Trunkenheit. rahrerlaubnisentzie­
hung. Fahrverbot. 10. A. 2006 

Fahrver bot C§ 25 StVG. § 44 StGB) ist das Verbot. 
in dem öffentlichen -+ Suaßenverl.ehr auf die Dauer 
von 1 bis 3 Monaten ein -+ Krafüahr1eug zu führen. 
Da-, F. ist -+ Nebenstrafe bei einer -+ Straftat, die 
der Täter bei oder in Zusammenhang nut dem Füh­
ren eines Kraftfahneugs oder unter Verletzung der 
Pflichten eines KraftfahneugfUhrers begangen hat 
(1. B. §§ 31 Sc. 316 StGB. seit 2001 auch bei Fahrten 
mit einem höheren Blutalkoholgehalt als 0,5 Pro­
mille). Außerdem ist es Nebenfolge bestimmter 

+ Ordnungswidrigkeiten. Über eine Rechtsbe­
schwerde. die ein F. mitbetrifft, darf nicht der Ein-
1elrichter allein entscheiden. Von der Verhängung 
eine)) Fahrverbots kann ausnahmswei'e abzusehen 
sem. wenn ein ArLI eine Geschwindigke1tsbegren-
7LJ0g überschreitet. um einem Kranken möglichst 
r•1sch zu helfen. 
LiL. /Jemschel. P., Trunkenheit, Fahrcrlaubnisemzie­
hung, Fahrverbot, 10. A. 2006; Krumm, C., Das Fahr­
verbot in Bußgeldsachen, 3. A. 2014; Krumm, C., Neu­
es 1um strnfrechtlichen Fahrverbot, NJW 2018, 1738 

Fahrzeug ist allgemein das zu dem t'ahren (auf dem 
Lande. auf See oder in der Luft) bestimmte Fortbe­
wcgungsmittcl. ~ Kraftfahm:ug 

Fahrzeugbrief -+ Kraftfahrzeugbrief 

Fahrzeughalter -+ Kraftfahr1cughalter 

Fahrzeugschein -+ Kraftfahrzeugschein 



fair 

fair (Adj.) redlich, anständig, freundschaftlich 

Fairness (F.) redlicher Umgang, anständiges Verhal­
ten 
Lit.: Fairness im Spon. 2021 

Fairnessgrundsatz ist der GrundsatL des redlichen 
Umgangs 111i1 (einem) anderen Menschen. Der F. 
gebietet in dem Verfahrensrechl, die Eingriffsrechte 
des Staates in die Freiheitsrechte des Einzelnen in 
einem Zweifelsfall zu mildern und die Abwehrrech­
te des Einzelnen gegenüber den Eingriffen des 
Staats zu stärken. Zu den Grundlagen eines fairen 
Verfahrens gehön jedenfalls das Recht, durch einen 
Rechtsanwalt verteidigt zu werden und dieses Recht 
nichl bereits als Folge einfachen Nichterscheinens 
zu verlieren. Ein Verfassungsgericht verletzt den in 
An. 6 l EMRK enthaltenen Grundsatz des fairen 
Verfahrens vor Gericht dann, wenn es mehr als sie­
ben Jahre lang nicht entscheidet. 
Lit.: Rzepka, D., Zur Fairness im deutschen Strafverfah­
ren, 1999; Fleck. W. Die Rcdlichkeitsptlichten der 
Parteien im Zivilprozess. 2004 

Faksimile ([lat.) fac simile mach' ähnlich) ist die 
künstliche Wiedergabe einer Vorlage. Das F. einer 
__. Unterschrift ist nur Nachbildung der Unterschrift 
und deswegen grundsätzlich keine Unterschrift 
gemäß § 126 BGB. Es genügt jedoch für die Unter­
zeichnung einer __. lnbaberschuldverschreibung 
(§ 793 II 2 BGB). 

faktisch (Adj.) tatsächlich 

faktische Gesellschaft __. Gesellschaft, faktische 

faktischer Vertrag ...... Vertrag, faktischer 

Faktura (F.) Rechnung 

Fakultät ist die ältere Bezeichnung der Abteilungen 
der Universität. die sich ursprilnglich (nur) in artisti­
sche (philosophische), theologische, juristische und 
medi1inische F. gliederte. Die F. war der Träger der 
universitären Aufgaben ihres SachgebieL~. Organe 
der (engeren) F. waren regelmäßig die Gesamtheit 
der ordentlichen __. Professoren und (als ihr Ge­
schäftsführer) der ...... Dekan. Die F. sind seit etwa 
1970 vielfach durch die -+Fachbereiche ersetzt, 
ansonsten entsprechen sie (bei fom1aler Beibehal­
tung der Benennung) diesen inhalllich. 
Lit.: Köbler, G„ Deuische RechtSgescbichte, 6. A. 2005 

FakuHätentag ist die gemeinsame Tagung von 
Venretern der Fakultäten desselben Faches (z. B. 
Rechtswissenschaft) verschiedener Universitäten. 
Lit.: Knemeyer, F. u. a., 75 Jahre Deuischer Fakultäten­
tag. 1995 

fakultativ (Adj.} möglich, freigestellt, Gegensatz zu 
__. obligatorisch 

Fall ist ursprünglich die Bewegung von oben nach 
un.ten vo~ allem auf Grund der Erdanziehungskraft, 
spater die dem entsprechende einzelne konkrete 
rechtlich relevante Geschehenseinbeit (z.B. ein 
bestimmter Verkehrsunfall). 
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Lil.: Köbler. G., Die Anfängerübung, 7. A. 1995; Kolt­
ler-Gehrig. E .• Technik der Fallbearbeitung, 2000 

Fallgerechtigkeit ist die auf die konkreten Umstän­
de des einzelnen Falles abgestellte ...... Gerechtigkeit. 
Sie steht in einem steten Spannungsverhältnis zu 
dem der abs1rakten __. Norm immanenten Ziel der 
generellen Gleichbehandlung aller gleichgelagerten 
Fälle. Sie ist schwer zu allgemeiner Zufriedenheit zu 
erreichen. 

fällig __. Fälligkeit 

l<'äJligkeit ist der Zeitpunkt, von dem ab der 
__. Gläubiger die -+ Leistung von dem -+ Schuldner 
verlangen darf. Nach § 271 l BGB ergibt sich die F. 
aus der besonderen Parteibestimmung oder den 
Umständen. Anderenfalls kann der Gläubiger sofort 
fordern und der Schuldner sofort leisten. Leistet der 
Schuldner bei F. nicht, so kann er in __. Verzug gera­
ten. 
Lit.: t:Jasre/ski, K., Die Zeit ah Bestandteil des Leis­
tungsmhalts, JuS 1962, 289 

FälligkeitskJausel ist die Klausel bzw. Vereinba­
rung, dass die gesamte __. Schuld fällig wird, wenn 
der Schuldner einzelne fällige Teile oder Neben­
sc~ulden (Raten, Zinsen} nicht ordnungsgemäß 
erfüllt (vgl. § 498 BGB für Teilzahlungsverbrau­
cherdarlehen). 
qt.: Köbler. G:· Schuldrecht, 2. A. 1995; Nie111öller; C„ 
Die Beschleumgung fälliger Zahlungen. 2000 

Fallrecht (case-law) ist das Recht, das auf den rich­
terlichen Entscheidungen einzelner Falle beruht 
sich an diesen bei jeder neuen Entscheidung orien~ 
ti~rt (Pr'J~udizienrecht) und nur durch diese fortge­
bildet wird. Das F. steht in Gegensatz zu dem 
__. Geset:zesrecht. F. sind das angloamerikanische 
Recht und das klassische römische Recht. 
Lit.: Metz. F.. Casc-bascd reasoning, L997 

Falsa dernonstratio (F.) non nocet ([lat.] die un­
richtige Bezeichnung schadet nicht) ist die Be­
s7hreibung für die Voraussetzungen und Folgen 
crnes besonderen gemeinschaftlichen -+ Irrtums. bei 
dem die Parteien dasi.elbe wollen, es aber gemein­
sam falsch benennen (z.B. Parteien meinen bei 
einem Grundstücksverkauf die Parz.eile 115, benen­
nen sie aber fälschlich als Parzelle 119). Die f. d. 
?egril~det kein Anfechtungsrecht wegen Irrtums. Sie 
ist .kein ...... Dissens. Sie ist unschädlich weil das 
tatsächlich Gewolhe erkennbar oder 11~weideulig 
feststellbar ist. 
Lit.: Semmelmayer, J„ FaJsa demonstratio non nocet, 
JuS 1996. L 9 

falsch (Adj.) gefälscht, unrichtig, unwahr 

Falschaussage ist die (vorsävJiche) falsche-. Aus­
sag~ eines ....... Zeugen oder --> Sachverständigen vor 
Gencht. Sie kann uneidliche oder eidliche F. sein. 
Sie ist stratbar (§§ 153 ff. StGB) (falsche uneidliche 
Aussage seit 1943). 
Lit.: Müller. H .. Falsche Zeugenaussage und Beteili­
gungslehre, 2000 
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Falschbeurkundung ist allgemein die in Wider­
spruch zu der Wahrheit stehende -+ Beurkundung. 
Mitte/bare F. (§ 271 StGB) ist die Bewirkung der 
öffenllichen Beurkundung unwahrer Tatsachen mit 
Hilfe eines -+Beamten, der die Unwahrheit der 
beurkundeten Tatsachen nicht kennt. Die hergestell­
te --+Urkunde ist fonnell echt, inhaltlich aber 
unwahr (z.B. falscher Zeitpunkt für nächste Haupt­
untersuchung eines Kraftfaluzeugs in dem Kraft­
fahrzeugschein). Keine F. im Amt ist es z. B., wenn 
der Notar eine Beurkundung außerhalb seines 
Amtsbezirks vornimmt und dabei wahrheitswidrig 
angibt. dies sei an dem Ort seines Amtssitzes ge­
schehen. oder wenn der Notar eine unrichtige Anga­
be über den Zeitpunkt des Vollzugs oder der Aner­
kennung einer Unterschrift vermerkt. 

Fa.lscheid (§ 161 StGB) ist die tatsächlich falsche 
eidliche -+Aussage, die der Schwörende für wahr 
hält. Der F. ist strafbar, wenn der Handelnde fahrläs­
sig falsch schwört (:z„ B. wenn der Täter die Un­
wahrheit seiner Angaben nicht kennl, obwohl er sie 
kennen könnte und müsste). Die Verleitung zu ei­
nem F. (falschen Eid) ist ebenfalls strafbar (§ 160 
StGB). 

fälschen (V.) Fälschung herstellen 

Fälscher ist der Täter der -+ Fälschung. -+ Proto­
koll 

Falschgeld (§§ 146ff. StGB) ist das falsche Geld 
d. h. nachgemachte oder verfälschte -+ Münzen und 
--+ Banknoten. Herstellung und Verbreirung von F. 
sind strafbar. Darüber hinaus sind -+ Kreditinstitute 
besonders verpflichtet. F. anzuhalten. 
Lit.: Walz, K.. Falschgeld, 1999 

Fa lschlieferung ist die -+ Leistung eines anderen 
Gegenstands ([lat.] aliud) al~ des geschuldeten Ge­
genstands. Sie ist grundsätzlich keine Leistung, 
sondern nur ein Leistungsversuch. Es gelten die 
Regeln über die -+ Nichterfüllung, nicht dagegen 
die Regeln über die Sachmängelhaftung (anders 
teilweise in dem Handelsrecht). 
Lit.: Reinicke, D.!Tiedrke, K., Kaufrecht, 8. A. 2009: 
Musie/ak, H„ Die Falschlieferung, NJW 2003, 89 

fälschen (V.) falsch machen 

Falschmünzer ist der Hersteller von --. Falschgeld. 

Fäh;i.:hung ist die zu betrügerisd1em Zweck vorge­
nommene Veränderung oder Nachbildung eines 
Gegenstands (z. 8. eines Protokolls einer Fakultäts­
sitzung). In dem Strafrecht sind vor allem die 
_. Geldfälsch1111g, die -+ Wertzeichenfälsch1mg. die 
-. Urkundenfälschung, die -> Persone11stands­
fälschu11g und die F. technischer -+ Auft.eidm1mgen 
(nicht z.B. die Verwendung einer Gegenblitzanlage 
gegen eine Geschwindigkeitskontrolle, die nur die 
technische Begrenztheit des Geschwindigkeitsmess­
geräts aufzeigt, str.) straJbar (§§ 146, 148, 169, 267, 
268 StGB). Die landesverräferisc!ze F. ist als Fall 
der Gefährdung der äußeren Sicherheit mit Strafe 
bedroht(§ lOOa StGB). 

Familiengesellschaft 

falsus (Adj.) falsch 

falsus procura tor (M.) (1 lat.J falscher Vertreter) ist 
der-. Vertreter ohne -+ Vertretungsmacht. 

FamFG Gesetz über das Verfahren in Familiensa­
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit 
Lit.: Bahren/11.ts, D .. FamFG, 3. A. 2017: Münchener 
Kommentar FamFG, 2. A. 2013; B11miller. U./Harders, 
D./Schwamb, W.. FamFG, 12. A. 2019: Scl111lre-81mer1/ 
Weinreich. FamFG Kommentar, 6. A. 2020: FamFG 
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, hg. v. 
Ha11ßleiter. M., 2. A. 2017 

Familie ist der Kreis der durch -+ Ehe, -+ Ver­
wandtschaft und -+ Schwägerschaft oder andere 
rechtlich anerkannte Gestaltungen verbundenen 
Menschen, insbesondere die Ehegatten und ihre 
-+ Kinder. Für die F. gilt das -+ Familienrecht. 
Nach Art. 6 l GG steht die F. unter dem besonderen 
Schutz der staatlichen Ordnung (institutionelle Ga­
rantie) und nach der Europäischen Menschenrechts­
konvention besteht ein Anspruch auf Achtung des 
Familienlebens, bei dessen Verletzung durch eine 
Behörde oder ein Gericht der betreffende Staat dem 
Betroffenen Entschädigung leisten muss. 
Lit.: Sclwma1111, E .. Die nichteheliche Familie, 1998: 
Hili, P.. Familiensoz.iologie, 2015: Thom, Petra, Fami­
liengründung mit Samenspende. 2008 (Beratungsnetz.­
werk Kinderwunsch Deutschland e. V.) 

Familienbuch (§ 12 PStG) war bis 31.12.2008 das 
von dem _. Standesbeamten geführte Buch, das den 
jeweiligen -+ Personenstand der Familienangehöri­
gen ersichtlich machen soll. An seine Stelle sind 
elektronische Personenstandsregister getreten. Das 
F. war bis 31.12.2013 dem Standesbeamten. der den 
Heiratseintrag über die Ehe führt (Standesamt der 
Eheschließung), zu übersenden. 

Familienfideikommiss (Art. 59 ff. EGBGB) ist die 
hergebrachte, durch die Weimarer Reichsverfassung 
des (zweiten) Deutschen Reiches und ein nachfol­
gendes besonderes Gesetz aufgelöste, auf rechtsge­
schäftlicher Stiftung beruhende Bindung eines (ad­
ligen) Familienguts in dem Mannesstamm. 
Lit.: Ecken, J .. Der Kampf um die Familienfideikom­
misse. 1992 

Familiengericht ist die (seit l 977) bei dem 
-+ Amtsgericht eingerichtete Abteilung, deren Rich­
ter über -+Familiensachen und Kindschaftssachen, 
insbesondere die Scheidung einer -+ Ehe und ihre 
Folgewirkungen entscheiden. Vor ihm besteht viel­
fach Anwaltszwang. Über Rechtsrniuel befindet ein 
für Familiensachen zuständiger Senat des Oberlan­
desgerichts (gegebenenfalls Rechtsbeschwerde zu 
d.em Bundesgerichtshof). 
Lit.: Peschel-Gutzeit, l ., 25Jahre Familiengerichte in 
Deutschland. NJW 2002, 2737: Familiengerichtskosten­
gesctz, hg. v. Schneider. N. u.a., 2.A. 2013; Familienge­
richtliches Verfahren, hg. v. Musielak/Borth, 6. A. 2018 

Familiengesellschaft ist die vor allem aus Mitglie­
dern einer -+ Familie als Gesellschaftern zusam­
mengesetzte -> Gesellschaft. 



Familienname 

Lil.: Moos. A. v„ Familienunternehmen erfolgreich 
führen, 2003 

Familienname(§ 1355 BGB) ist der-. Name, den 
die Ehegatten gemeinsam führen sollen (-. Ehe­
name). Bestimmen die Ehegarten keinen F. (Ehena­
men). so führen sie ihren zur Zeit der Eheschließung 
geführten Namen auch nach der Eheschließung. Ein 
Ehegaue, dessen Geburtsname nichi Ehename wird, 
kann seinen (einteiligen) Geburtsnamen oder den 
zur Zeil der Erklärung über die Bestimmung des 
Ehenamens geführten Namen als Begleitnamen 
voranstellen oder anfügen. Oie häufigsten Familien­
namen in [)eutschland sind rechtstat.sächbch Müller, 
Schmidt und Schneider, der häufigste Familienname 
in Bayern ist Huber 
Lit.: Wagenitz, T./Bomlwfen. H„ Familiennamens­
rechtsgeselz, 1994: Diederichsen, U„ Die Neuordnung 
des Familiennamensrechts, NJW 1994, 1089; S111be11-
schro11, M„ Die Namenswahl, 2021 

Familienrecht ist die Gesamtheit der die Rechts­
verhältnisse der durch -. Ehe. -. Verwandtschaft 
und -+ Schwägerschaft verbundenen Menschen re­
gelnden Rechtssätze. Das F. ist in dem Bürgerlichen 
Gesellbuch als viertes der fünf Bücher gefasst 
(§§ 1297 ff. BGB). Es zerfällt in das Eherecht, Ver­
wandtschaftsrecht und Vormundschaftsrecht. 
Li1.: Schwab, D .. Familienrecht, 29. A. 2021; Praxis­
handbuch Famihcnrechl (Lbl.), hg. v. Scholz, H. u.a„ 
41. A. 2022; Beck'sches Formularbuch Familienrecht, 
hg. v. Bergschrieider. L. 5. A. 2017; Weber, A„ Die 
Entwicklung des Familienrechts. NJW 2017. 2964: 
Siede. W./Brudennüller. G„ Die EmwickJung des Fami­
lienrechts. NJW 2018, 1297: Ausländisches Familien­
recht (Lbl.). hg. v. Rieck, .!„ 21. A. 2021; Dethfoff, N„ 
Familienrecht. 32. A. 2018, 33. A. 2022; 40 Jahre Fami­
lienrechtsreform, hg. v. Götz. l./Sch11ifz/e1; K„ 2017; 
Peschel-G11tzei1, L„ Fortwährende Reformen - Die 
Entwicklung des Familienrechb seil 1947, NJW 2017. 
2731; Formularbuch des Fachanwalts - Familienrecht, 
hg. v. Jildt u. a„ 6. A. 2021: Dethloff. N„ Familienrecht 
in Europa - quo vadis?. NJW 2018. 23: Hau.mzann, R., 
Internationales und europäisches Familienrecht. 2. A. 
2018 

Familiensache (§ 1J1 FamFG) ist die von dem 
Gesetz als solche bezeichnete Streitigkeit in familiä­
ren Angelegenheiten (z.B. Scheidung einer Ehe, 
Kindschaft, Unterhalt, Lebenspartnerschaft). Für 
Familiensachen ist das -+ Familiengericht zustän­
dig. Die-+ Berufung und die-+ Beschwerde gehen 
zu dem-+ Oberlandesgericht (§ 119 GVG). 
Lit.: Hoppen:, R., Familiensachen, 9.A. 2009: Firsching/ 
Schmid, Familienrecht 1. Hbbd. Familiensachen, 8. A. 
2015; Giers, M .. Die sonstigen Familiensachen, NJW 
2018.357 

Familienunternehmen ist das vor allem von den 
Angehörigen einer Familie geführte -. Unterneh­
men. 
Lit.: Sudhojf. Familienunternehmen, 2. A. 2005; Wie­
demwm, A.!Kögel, R., Beirat und Aufsichtsrat im Fami­
lienunternehmen, 2008 

Familienverfahrensrecht ist das Recht des Verfah­
rens in Familiensachen. Es ist in dem Gesetz. über 
das Verfahren in Familiensachen und in Angelegen­
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit zu dem 
1.9.2009 geregelt. 
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Lil.: Bumiller. U./Harders, D., FamFG Freiwillige Ge­
richtsbarkeit, 12. A. 2019; Familienverfahren Freiwilli­
ge Gerichtsbarkeit. bg. v. KeU/e/, T., 20. A. 2020; Mün­
chener Kommentar FamFG, 2. A. 2013 

Fang (M.) Fangen, Beute 

fangen (V.) fassen, ergreifen 

Fangp rämie ist ein Geldbetrag (Prämie) für den 
Fang eines Tieres oder die Ermittlung eines Straftä­
ters. 
Ll1.: Dierscft, T., Die Fangprämie beim LadendiebstahJ, 
2000 

Faschismus ([ital.J fascio (M.] Rutenbündel) ist die 
politische Bewegung mit nationalistischer, totalitärer 
Zielsetzung lLaliens, die ihren historischen Ausgang 
von Benilo Mussolini (1919) genommen hat. 
Lit.: Köbler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Faus t (F.) geballte Hand 

Faustpfand ist das -. Pfandrecht an beweglichen 
-+ Sachen, bei dem der unmittelbare -. Besitz an 
den Pfandgläubiger übenragen wird. Das Pfandrecht 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist als F. gestaltet 
(§ 1205 BGB). Seine rechtstatsächliche Bedeutung 
ist gering, weil der Schuldner zwecks Nutzung mög­
lichst in dem Besitz der verpfändeten Sache bleiben 
will. 

Faustrecht ist die Bezeichnung eines Zustands, in 
dem sich jeder sem Recht mit eigener Faust 
(-+Selbsthilfe) zu erkämpfen versucht. Das F. steht 
in Gegensatz zu der staatlichen Gestaltung des 
Rechtswesens. Es ist daher in der Gegenwart bis auf 
geringe Reste (z.B. §§ 227 ff„ 859 BGB, 32 StGB) 
beseitigt. 
Lit.: Köhler, G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Fax -+ Telefax 

Fehde ist in dem mi1telalterlichen deutschen Recht 
der Zustand der rechtmäßigen Feindschaft zwischen 
dem Verletzten und dem Verletzer. Die F. ist zulässi­
ge - Selbsthilfe. Sie endet vielfach mit der Urfehde 
(Versöhnung). 
Li1.: Köhler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (lnteme1); Reinle, 
C„ Bauernfehden. 2004; Bemoth, C„ Die Fehde des 
Sichar, 2008 

Fehl (Partikel) fehlerhaft 

fehlen (V.) fern sein, ausfallen 

Fehlen (N.) Ausfallen, Fernbleiben 

FehJen der Vollendung - Vollendung 

Fehler (Mangel [M.]) ist die dem -. Käufer 
(§§ 434 ff. BGB Sachmangel, Rechtsmangel) bzw. 
Mieter usw. ungünstige. nicht unwesentliche Ab­
weichung des tatsächlichen Zustands einer-+ Sache 
von der von beiden Parteien vereinbarten oder vor-
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ausgesetzten oder allgemein üblichen Beschaffen­
heit in Bezug auf irgendein tatsächliches oder recht­
liches Verhältnis, das nach der Verkehrsanschauung 
auf die Wertschätzung der Sache Einfluss hat (z.B. 
falscher Kilometerstand eines Gebrauchtwagens, 
erheblich höherer Kraftstoffverbrauch eines Neuwa­
gens, geringere Wohnfläche als vereinbart, Hoch­
wassergefährdung einer Mietwohnung, früherer 
Gebrauch eines Grundstücks als Abfalllagerplatz). 
Für einen F. in dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
muss der Verkäufer einstehen. -+ Fehlerhaftigkeit 
Lit.: Knöpj1e. R .• Der Fehler beim Kauf. 1989; Ulrich, 
S., Vermeidbare Fehler im Notariat. l l A. 2022 

fehlerhaft (Adj.) Fehler habend 

feblerbaftig (Adj.) Fehler habend 

Fehlerhaftigkeit ist die ungünstige Abweichung 
eines Geschehens oder Zustands von einer ord­
nungsmäßigen Beschaffenheit. In dem Verwaltungs­
recht ist eine F. des -+ Verwaltungshandelns und 
damit des -+ Verwaltungsakts gegeben, wenn die 
betreffende Maßnahme der Verwaltung materiellem 
Recht oder formellem Recht widerspricht. Die F. 
kann sieb gründen auf Inhaltsfehler (z.B. materielle 
Rechtswidrigkeit), Zuständigkeitsfehler (z.B. unzu­
ständige Behörde), Formfehler (z.B. Nichtausstel­
lung einer vorgeschriebenen Urkunde) und Verfah­
rensfehler (z.B. Fehlen des rechllichen Gehörs). Bei 
evidemer, schwerwiegender F. tritt __. Nichtigkeit, 
sonst -+ Anfechtbarkeit ein (§§ 44 ff. VwVfG). 
Teilweise F. führt zu gesamter F. nur, wenn der foh­
lerhafte Teil so wesentlich ist, dass die Behörde 
ohne ihn nicht gehandelt haben würde. In dem Ver­
fahrensrecht sind Fehler (fehlerhafte Entscheidun­
gen) mit den jeweils zulässigen -+ Rechtsbehelfen 
zu beseitigen. F. des -+Besitzes (§ 858 TI 1 BGB) 
ist in dem Sachenrecht gegeben, wenn der Besitz 
durch verbotene -+ Eigenmacht erlangt ist. Diese F. 
geht grundsätzlich auf den Besitznachfolger über. 
Sie begründet einen Besiuherausgabeanspruch 
(§ 861 BGB). Für fehlerhafte-+ Willenserklärungen 
gelten die§§ l 16ff. BGB. 
Lit.: Hufen, F./Siegel, Thorsten. Fehler im Verwaltungs­
verfahren, 7. A. 202 l; Schnapp, F./Cordewener, A., 
Welche Rechtsfolgen hat die Fehlerhaftigkeit eines 
Verwaltungsakts?. JuS 1999, 39 

Fehlgeburt ist die noch nicht lebensfähige, tot ge­
borene Leibesfrucht einer Frau. Zwecks Abgrenzung 
von der-+ Totgeburt wird teilweise auf eine Höchst­
größe von 35 cm bzw. auf ein Gewicht unter 
500 Gramm ( 1994) abgestellt. Eine F. erfüllt nicht 
die Voraussetzungen einer Entbindung und ist keine 
__.Leiche. 
Lit.: Beutel, M., Der frühe Verlust eines Kindes. 2002 

Feier (F.) Fest 

Feier tag ist der kraft Gesetzes arbeitsfreie Arbeits­
tag (z.B. Tag der deutschen Einheit 3. 10.). Maßgeb-
1.ich sind hierfür vor allem Landesgesetze. Einen 
beschränkten staatlichen Schutz genießen einzelne 
kirchliche. staallicb geschützte Feiertage. 
Lit.: Westplzal, K„ Die Garantie der Sonn- und Feiena­
ge, 2004 (elektronisch) 

Fernabsatzvertrag 

Feld (N.) größere BodenOäche. ebene Flur 

Feldjäger ist der Angehörige der Militärpolizei der 
Bundeswehr. 
Lit.: Heinen, J., Rechtsgrundlagen Feldjägerdienst, 
1LA.2018 

Felonie (F.) Treubruch 
Llt.: lflmer, F., Treubruch, Verrat und Felonie im deut­
schen Strafrecht, 1938 

Feme ([F.] Strafe?) ist in dem spätmiltelalterlichen 
<leutschen Recht eine auf die Verbe~serung der 
Rechtspflege (Strafrechtsptlege) abzielende Bewe­
gung innerhalb der -+ Gerichtsbarkeit, die. von den 
westfälischen Grafengerichten ausging, wegen der 
(möglichen) Missbräuche nach einem Höhepunkt in 
dem 15. Jahrhundert aber rasch an Bedeutung verlor. 
-+ Femegericht 

Lit.: Köbler. G., Zielwönerbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet); Fricke, 
E .. Die westfälische Veme. 2002 

Femegericht (Femgericht) ist in dem spätmiuelal­
terlichen deutschen Recht das mit einem Freigrafen 
und 7 Freischöffen, die in die Regeln (Geheimnisse) 
der -+ Feme eingeweiht waren, besetzte --+ Gericht 
der Feme. Die Freischöffen hatten auch die Pflicht. 
ihnen bekannt gewordene Straftaten zu rügen und 
bei der Zustellung von Ladungen mitzuwirken. 
Blieb der Geladene aus, wurde er verfemt und konn­
te ohne Weiteres hingerichtet werden. 

Ferien (Feiertage, Ruhetage) des --+ Gericht5 (Ge­
richtsferien § 199 GVG) war bis L 1.1997 in dem 
Verfahrensrecht die Zeit zwischen dem 15. Juli und 
dem 15. September jeden Jahres. Nach Abschaffung 
der F. besteht nach § 227 III ZPO in dem Zivilpro­
zess in bestimmten, nicht besonders eilbedürfligen 
Fällen für den Zeitraum von dem 1. 7. bis 31. 8. des 
Jahres ein Anspruch auf Verlegung des Temlins. 

Feriensachen -> Ferien 

fern (Adj.) entfernt 

Ferna bsatz ist der Absatz von Waren und die Er­
bringung von Dienstleistungen über -+ Fernkom­
munikationsmittel. -+ Fernabsatzgesetz, -+ Fern­
absatzvertrag 
Lit.: Reuter, M.. Der Fernabsatz, 2003; Aig11er, D.I 
flofmann. D., Fernabsatzrecht im Internet. 2004; Dieter, 
K., Fernabsatz bei Lebensmitteln. 2019 

Fernabsatzvertrag (§ 312c BGB) ist der Vertrag 
über die Lieferung von Waren oder über die Erbrin­
gung von Dienstleistungen zwischen einem Unter­
nehmer und einem Verbraucher unter ausschließli­
cher Verwendung von --+ Fernkommunikations­
mitteln, bei dem der Vertragsschluss in dem Rahmen 
eines für den Fernabsatz organisierten Vertriebs- und 
Dienstleistungssystems erfolgt. Bei dem F. hat der 
Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig klar und 
verständlich zu unterrichten (§ 3 l 2d BGB). Der 
Verbraucher hat ein Widerrufsrecht nach § 355 
BGB. Von den Vorschriften der§§ 312ff. BGB darf 



Fernkommunikationsmittel 

nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen 
werden. 
Lit.: Bii/011; P./Artz, M .. Fernabsatzverträge, NJW 2000, 
2049; Felke, K. u. a.. Umsetzung der Femabsatz­
Richllinie für Finanzdienstleistungen. NJW 2005. 71 O; 
Coenen-Adt. 0 .• Der Fernabsatzvertrag, 2009 

Fernkommunikationsmittel (§ 312b II BGB) ist 
das zweck:. Anbahnung oder Abschlusses eines 
Vertrags zwischen einem Verbraucher und einem 
Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche Anwe­
senheit der Vertragspanner einseti.bare Kommunika­
tionsmittel (z.B. Brief. Katalog. Telefon, Te.lekopie, 
e-mail, RundtunJ... Teledienst. Med1end1enst. lnter­
net). --> Fernabsatzvertrag 

Fernmelde (Partikel) ist die über erhebliche Entfer­
nung erfolgende Nachricht. 

Fernmeldegeheimnis ist die die Tatsache und den 
Inhalt von Ferngesprächen, Fernschreiben und 
Telegrammen schützende Geheimhaltungspflicht. 
--> Korrespondenzgeheimnis 
LiL: Groß. T., Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, 
2000; Schneider. B„ Fernmeldegeheimnis und Fernmel­
deaufklärung. 2020 

Fernmelderecht ist die Gesamtheit der das Fern­
meldewesen betreffenden Rechtssätze. -+ Tele­
kommunikation, -->Telekommunikationsgesetz 
Lit.: Wis.mumn. M .. Telekommunikationi.recht. 2003; 
Hol:nagel, B„ Telekommunikationsrecht, 2. A. 2006: 
Ne11ma1111, A„ Telekommunikatiom;rccht kompakt, 2021 

Fernmeldewesen ist die 1,.usammenfassende Be­
zeichnung für die Verhältnisse der Fernsprechanla­
gen, Fernschreibanlagen und Funkanlagen, an deren 
Stelle seil etwa 1995 vor aUem das Wort Telekom­
munikation getreten ist. 

Fernsehen ist dfo Aufnahme, Überuagung und 
Wiedergabe sichtbarer Zustände oder Vorgänge mit 
Hilfe des elektrischen Stromes oder elektr0magneti­
scher Wellen. 
Li1.: Götz von Ole11huse11. A„ Film und Fernsehen. 
2001: Re11ner, K. Grundwis~en Fernsehen, 2022 

Fernsehrecht ist die Gesamtheit der -+ Fernsehen 
betreffenden Rechtssätze. 
Li1.: Handbuch des Film-, Fernseh- und Videorechts, 
hg. v. Hanlieb. H. i:!Schwarz. M„ 5. A. 2011 

Fernunterricht ist der örtlich von einer Unter­
richtsanstalt gelrennte Unterricht. Für ihn gilt das 
Fernunterrichtsschutzgesetz. Das Studium u. a. der 
Rechtswissenschaft ist möglich an der Fernuniversi­
tät Hagen (insgesamt 55000 Studierende, 6 Fachbe­
reiche, 25 Studiengänge. 80 Pro1,ent Berufstätige, 40 
Prozent Graduierte, 70 Studienzentren, 50 Prozent 
Studienabbrecher, viele Weitcrbildung:o.lehrgänge 
z.B. Recht für Patentanwälte, japanisches Zivilrecht, 
http://www.femuni-hagen.de). 
Lit.: Ven11ema1111, M„ FemuntcrrichtsschutzgeseLZ, 2. A. 
2014 

Fessel ist das zur Einschränkung der Bewegungs­
möglichkeiten eines Menschen oder Tieres verwen-
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dete Band oder sonstige Hilfsmiuel. Seit 1983 gibt 
es in den Vereinigten Staaten von Amerika. ausge­
hend von New Mexico ( 1977) und Florida, die 
elektronische. kostensparende F., die Kanada, Israel, 
Australien, Schweden, Niederlande, Großbritannien 
und die Schweiz. übernahmen. 1997 beschlossen die 
deutschen Justizminister auf vier Jahre befristete 
Versuche in Hamburg und Berlin zur Erprobung der 
elektronischen F. In Hessen begann am 2.5.2000 ein 
Modellversuch mit 36 Fußfesseln bei auf Bewäh­
rung verurteilten Straftätern. Die bisherige Verwen­
dung ist trotz einer Kostensenkung von 80 Prozent 
gegenüber der Haft begrenzt. 
Lit.: Bemsma1111. H„ Elektronisch überwachter Hausar­
rest, 2000 

fest (Adj.) han. widerstandsfähig 

Festhalten ist das Verhindern der Ortsveränderung. 
Nach § 177 GVG kann der Vorsitzende einer Ge­
richtsverhandlung zur Unterbindung einer Störung 
das F. eines Menschen bis zu 24 Stunden anordnen. 
Ähnliches gilt nnch § 164 StPO für sonstige Amts­
handlungen in dem Strafverfahren. Das F. verletzt 
die Europäische Menschenrechtskonvention, wenn 
eine eindeutig durch das einzelstaatliche Gesetz 
vorgeschriebene Frist überschritten wird. 

Festnahme ist die Entziehung der Fortbewegungs­
freiheit, die nur in den gesetzlich besonders zugelas­
senen Fällen rechtmäßig ist. Sofern kein -+ Haft­
befehl oder Unterbringungsbefehl vorliegt, kann die 
F. nur vorläufig sein (vorlät~{ige F.). Danach ist der 
Festgenommene gemäß § 128 StPO spätestens an 
dem Tage nach seiner F. dem -+ RichLer vori.ufüh­
ren, der entweder die Tnhaftienmg oder die Freilas­
sung anordnen muss. Befugt zur vorläufigen F. ist 
nach § 127 1 StPO jedermann, der einen Straftäter 
auf frischer Tat betrifft oder verfolgt, wenn der Täter 
nicht sofort fest~tellbar ist oder _. Fluchtgefahr 
besteht. Dabei darf jedermann den Flüchtenden von 
hinten anspringen, dadurch zu Boden werfen, dort 
festhalten und dann in Notwehr würgen, wenn ihn 
die Gegenwehr dazu berechtigt. _.Staatsanwalt­
schaft und --> Polizeibeamte sind darüber hinaus 
nach § 127 n StPO auch dann i.ur vorläufigen F. 
berechtigt. wenn die Voraussetzungen eines Haftbe­
fehls vorliegen. Nach § 127b StPO sind Staatsan­
waltschaft und Beamte des Polizeidien.sts zu der 
vorläufigen F. eines auf frischer Tat Betroffenen 
oder Verfolgten auch dann befugt, wenn eine unver­
zügliche Entscheidung in dem beschleunigten Ver­
fahren wahrscheinlich ist und auf Grund bestimmter 
Tatsachen zu befürchten ist. dass der Betreffende, 
würde er nicht festgenommen. der Hauptverhand­
lung fernbleiben wird. Weitere Rechte zur vorläufi­
gen F. enthalten die § 177, § 183 S. 2 GVG, § 164 
StPO oder § 229 BGB. Der Festgenommene ist. 
sofern er nicht wieder in Freiheit gesetzt wird, un­
verzüglich. spätestens an dem Tage nach der F. dem 
Richter bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk er 
festgenommen wurde. zu der Einvernahme vorzu­
führen. Der Richter kann die Freilassung anordnen 
oder (auf Antrag der Staatsanwal~chafl) einen Haft­
befehl oder Unterbringungsbefehl erlassen (§ 128 
StPO). 
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Lit.: Dittmer. A., Die vorlaufigc Festnahme, 2003; Si­
dwr. J„ Das Fcstnahmcrccht nach § 127 1 1 StPO im 
System der Rechtfcnigungsgründe. JuS 2012. 1074. 
Nimmervoll. R„ Die poli1c1autonome Festnahme, 2012 

festnehmen (V.) verhaften, Bewegungsfreiheit ent­
ziehen 

Festpreis ist der durch Gesetz. Hoheitsakt oder 
Rechtsgeschäft in seiner Höhe festgelegte Preis. 
Lit. Lange. J., Melhodl\chc Grundlagen. 2002 

feststeUen (V.) ermith.:ln. wahrnehmen 

Feststellung (F) Em1ittclung. Wahrnehmung 

Feststellungsinteresse ·• Peststellungsklage 

Feststellungsklage ist die auf Feststellung des Be­
stehens oder Nichtbestehens eines -+ Rechtsverhält­
msses. auf Anerkennung einer -+ Urkunde oder 
Feststellung ihrer Unechtheit (§ 256 ZPO) bzw. der 
-+Nichtigkeit e111es • Verwaltungsak~ (§ 43 
VwGO) gerichtete -+ Klage Sie erforden e111 recht­
liches bzw. berechtigtes Interesse des Kläge~ an 
alsbaldiger Feststellung <Pcststellungsinteresse). Im 
Zweifel ist sie gegenüber anderen Klagen subsidiär. 
Das auf ctie F. hin ergehende Fesllitellungsurteil ist 
grundsätzlich nicht volbtrcckung$fäJug. 
Lit.: Chern. C„ Die Fcst,tellungsklage im Zivilpro1css, 
Diss. jur. Köln 1997; Seih, W.. Die verwaltungsgericht­
liche Feststellungsklage, 1998: Geis, E. u. a„ Grundfälle 
zur verwahungsprozessualen FestMellungsklage, JuS 
2012. 599; Tlwle, C. Aktuelle Entwicklungen bei der 
negativen Femtellung~klage. ~JW 2013. 1192 

FeststeUungsurteil ist da.-. die Feststellung des Be­
stehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältms­
ses. die Anerkennung einer Urkunde oder ctie Fest­
stellung ihrer Unechtheit b1w. die Nichtigkeit einei. 
Verwaltungsakts aussprechende -+ Urteil. 

feudal (Adj.) Feudalismus betreffend 

Feudalismus ist die soziale, wirtschaftliche und 
politische Ordnung, in der eine (adelige) Ober­
schicht vom Hemcher mn Rechten an --. Gebieten 
und anderen Gegenstlinden als Ausgleich für 
Kriegsdienste und andere Dienste ausgestattet wird 
(-+ Lehnsrecht) und außerdem Grundsrücke an 
abhängige Bauern 1u tatsächlicher händischer Be­
wirtschaftung vergibt ( • Grundhemchaft). Der F. 
steht in Gegensa11 sowohl 1u dem -+ Absolutismus 
wic au1.:h i.u tlc1 -> Yulks:o.vuvc1U11ilä1. Dt:i F. wu1tlc 
seit 1789 beseitigt. 
Lit.: Köh/e1; G.. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Recht.sgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); Fryde, N., 
Die Gegenwart des Feudalismus, 2002 

feudum (lat. (N.l>-+ Lehen 

Feuer (N.) sichtbare Eßcheinung e111er Verbrennung 

Feuerschau ist die regelmäßige amtliche Überprü­
fung aller Gebäude auf ihre Feuersicherheit. 

Feuerversicherung (§§ 142ff. VVG Gebäudefeuer-

Filmrecht 

ve~ichcrung) ist die -+ Versicherung. die Schäden 
abdecken soll, die aus Brand. Blillschlag oder Ex­
plosion entstehen oder damit unmiuclbar zusam­
menhängen. 
L11.: Bo/dr. H„ Die Feuerversicherung. 7. A 1995; Jos­
te11, 8„ Die Feuerindustricversichenmg. 1999: Bruck. E./ 
Mül/1!1; H„ Kommentar zum Yer~ichcrungsvenragsge­
setz, 8. A. ßd. 3 2002 

Feuerwehr ist die .wr Bekämpfung gefährlicher 
Feuer durch den Menschen gebildete Emrichtung. 
Sie ist te1b frei\!. illige F. teils BeruMeuerwehr. Ihr 
Recht ist landesrechtlich geregelt. 
l.11. Ilm/. A„ Die Einordnung der rcuerwchrcn. Diss. 
JUr München 1996; Scl10hu, W. Kostenersatz nach 
rcucrwehrein~iillen in Bayern. 2. A 2<Xl8: Ha111i/ro11. 
W. Handbuch für den Feuerwehrmann, 20. A. 2004 

Fideikommiss (Treueanvcrtrauung) ist in dem römi­
schen Recht die erbrechtlichc Verfügung. durch die 
ein Erblasser die Erfüllung einer Angelegenheit der 
Treue eines anderen anvertraut. In dem deutschen 
Recht wird als F. (M.) sett dem Mittelalter das in 
e111er Familie gebundene Gut, da' jeweils der Ver­
waltung eines Familienm11glle<l„ anvertraut ist. be­
zeichnet (-> Familienfideikomm1'>s) Seit der Auf­
klärung wird seine Aufhebung angestrebt. 
L11.. Kcuer. M„ Römisches Privatrecht, 21. A. 2017: 
Eckar, J„ Der Kampf um die Familicnlideikommisse. 
1992, Köbler. G„ Deut~che Rechtsgeschichte. 6. A. 
2005 

Fides (lat. [F.J Treue) iM in dem römischen Recht 
die anfangs morali~che, dann auch rechtliche Ver­
pflichtung. zu seinem Won zu \lchcn. 
Lit Söllncr. A„ Römische Recht<.gcsch1chtc 5 A. 1996 

fiducia (lat (F.)) Treue.--. Treuhand 

fiduziarisch (Adj.) treuhän<lcnsch 

Fiktion (Erdichtung) ist der Rcchtssal/, der eine 111 
Wahrheit nicht bestehende Tatsache als bestehend 
behandelt (z.B. § 894 ZPO Ist der Schuldner zu der 
Abgabe einer -+ Willenserklärung verurteilt, so gilt 
die Erklärung als abgegeben. sobald dai. -+ Urteil 
-+Rechtskraft erlangt hat, § 1923 11 BGB). Die F. 
kann 111 Gegensatz zu einer gcset11ichen -+ Vermu­
tung mcht durch Gegenbewei„ entkräftet werden. 
L11 Jod111w11n. M„ Die Fikuon 1m öffentlichen Recht. 
1998: L111. C„ Fikuonen und Vermutungen im Recht der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. 2002 

Fiklionstheorie ist die Theorie 1u der juristischen 
-+ Person. die davon ausgeht, <lass für die Zuord­
nung herrenloser Rechte die juristische Person durch 
-+ Fiktion geschaffen werden müsse. 
L11.: Kiihler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A 2005 

Filiale (r.) Zweignieder(a.,sung 

Film (M.) eine Kunstfonn bewegter Bilder. ober­
nachliche Beschichtung 

Filmrecht i\t die Gesamtheit der Filme betreffenden 
Rechtssäve. 
Lit.: Klage.~. C„ Grundzüge des Filmrechts. 2004: 
Sch11°tll'<., M„ Handbuch Filmrecht. 6. A 2021 



final 

final (Adj.) den Zweck oder die Absicht umfassend, 
zwcckgerichtet 

finale Handlungslehre -+ Handlungslehre. finale 
Finanz, Finanzen, ist die Bezeichnung für die be­
stehende Vermögenslage. insbesondere des -+ Staa­
tes. 
Lit.: Rehm, H.. Kommunale Finanzwirtschaft. 2003; 
Franke, G.. Finanzwirtschaft des Unternehmens. 6. A. 
2009; Z.0111ow. R. u. a„ Finanzwirtschaft des Unterneh­
mens. 4. A. 2016 

Finanzamt ist die unterste -+Behörde der (Landes-) 
-+ Finanzverwaltung (§ 2 FVG). Das F. ist zustän­
dig für Personen und Gegenstände, die in seinem 
Be1Jrk ihren -+Wohnsitz oder ihre Lage haben. 
Über dem F. steht die Oberfinanzdirektion. 
Lil.: Weyand, R .. Was weiß das Finan1..amt vorn Steuer­
t.ahler?, 8. A. 2000 

Finanzausgleich (vgl. Art. 107 GG) ist der angemes­
sene Ausgleich der ungleichen Steuererträge und der 
unterschiedlichen Finanzkraft zwischen -+Bund, 
-+Ländern und-+ Gemeinden. Er ist h01fr.ontaler F., 
wenn er zwischen Körperschaften gleicher Ebene 
(z.B. Ländern, Gemeinden) erfolgt, vertikaler F., 
wenn er zwischen Körperschaften verschiedener 
Ebenen (Bund-Länder) vollzogen wird. 
Lit.: Scherf. W.. Der Länderfinanzausgleich. 2000; Käm­
merer, J„ Maßstäbe für den ßunde~finanzausgleich?. JuS 
2003, 214; Häde. U., Finanzausgleich, 2020 

Finanzderivat ist das von herkömmlichen Finanz­
beziehungen wie Krediten, Aktien, Anleihen oder 
abstrakten Fonnen wie Aktienindizes abgeleitete 
(derivierte). der Steuerung von Preisänderungsge­
fahren dienende Finanzinstrument (Derivat z.B. 
Option, Future, Swap, Zertifikat). 
Lit.: Kem, M„ Kreditderivate. 2003; Finanzderivate, hg. 
v. Zerey, J„ 4. A. 2016; Kruse. S., Aktien-, Zins- und 
Währungsderivate. 2021 

Finanzdienstleistung (§ l Ia KWG) ist die Vennitt­
lung von Geschäften über die Anschaffung und 
Veräußerung von Finanzinstrumenten. die Anlagebe­
ratung. der Betrieb eines multilateralen Handelssys­
tems und Ähnliches. Die gewerbsmäßige Erbrin­
gung von Finanzdienstleistungen bedarf der 
staatlichen Erlaubnis. Sie untersteht der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. 
Lit.: Albert, C. u.a., Vergleichsportale in der Finanz­
dien~lleistung, 2020 

Finanzgericht ist das Gericht erster Instanz der 
-+ Finanzgerichtsbarkeit. Es ist ein (oberes) Lan­
desgericht. Seine Senate sind mit 3 Berufsrichtern 
und 2 ehrenamtlichen Richtern besetzt. Durch § 33 
FGO ist den Finanzgerichten eine Vielzahl von 
Rechtsstreitigkeiten in dem Bereich des Agrarver­
waltungsrechts zugewiesen. 
Lit.: AO/FGO Steuerverfahrensrecht,45. A. 2021; Gräber, 
F., Finanzgerichtsordnung, 9.A. 2019; Ax, R./Große, T./ 
Melchior. J., Abgabenordnung und Finanzgerichtsord­
nung, 22. A. 2021, Abgabenordnung und Finanzgerichts­
ordnung, hg. v. Kühn. R .. 22. A. 2018 

Finanzgerichtsbarkeit ist die die öffentlichen 
-+ Finanzen. insbesondere die -+ Steuern betreffen-
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de -+ Gericht.~barkeil. Sie ist ein verselbständigter 
Sonderfall der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Sie ist in 
der Finanzgerichtsordnung (Gerichte, Verfahren, 
Kosten und Vollstreckung. Übergangs- und Schluss­
bestimmungen) besonders geregelt. Ihre Organe 
sind -+ Finanzgericht und -+ Bundesfinanzhof. Eine 
Klage vor dem Finanzgericht durch den Bürger ist 
w1zulässig. wenn die betreffende Steuer von einem 
Unternehmen unmittelbar abgeführt wird. 
Lit.: Sauer. 0 .. Wie führe ich einen Finanzgerichtspro· 
zess, 5. A. 2001; Gerharz, J„ Der Einzelricht.er in der 
Finanzgerichtsbarkeit, 1999; 100 Jahre Finanzgerichts­
barkeit, hg. v. Brandt, J„ 2018 

finanzierter Abzahlungskauf-+ Verbraucherkredit 

Finanzierung ist die Beschaffung von (geldlichen 
oder sonstigen finanziellen) Mitteln für bestimmte 
Zwecke. Sie kann Eigenfinanzierung oder Fremdfi­
nanzierung sein. Als Fremdfinanzierung verwendet 
sie hauptsächlich das Gelddarlehen bzw. Darlehen 
(§§ 488ff. BGB). 
Lit.: Schneck, 0 .. Finanzierung, 2. A. 2004 

Finanzierungsleasing -+ Leasing 
Lit.: Wolf. J„ Die Rechtsnatur des Finanzierungslea­
sings, JuS 2002, 335; Löhnig, M. u.a., Grundfälle turn 
Finanzierungsleasing, JuS 2009, 491; Omlor. S„ Finan­
zierungsleasing. NJW 2010. 2694: Beckmann, H„ Lea­
singrecht, 4. A. 2015; Pierson, T.. Grundlagen und Pro­
bleme des Finanzierungsleasings, JuS 2021, 8 

Finanzinstrument ist das iu dem Bereich von Fi­
nanzen verwendete Instrument (z.B. Rechnungsle­
gung, Besteuerung, Aufsichtsrecht, Wertpapier, 
Devise). 
Lil.: Haisch. Rccht~handbuch Finanzinstrumente, 2. A. 
2021 

Finanzmarkt ist der Markt für den Handel mit 
Vennögenswerten. insbesondere Wertpapieren. 

Lit.: Reuscllle, F., Viertes Finanzrnarktförderungsgesetz, 
2002; Jaletz.ke/Vera1111ema11, FinanzmarklStabilisie­
rungsgesetz, 2009 

Finanzmonopol (Art. 105, 106 GG) ist die aus­
schließliche Berechtigung des -+ Staates, aus dem 
Vertrieb eines Gegenstands Einkünfte zu erzielen 
(z.B. Branntweinmonopol). 

F inanzplanung ist die Planung der künftigen Ent­
wicklung und Gestaltung der-+ Finanzen. 
Lit.: Wieland, J., Bausteine zu einer strategischen Fi­
nanzplanung, 1991; Stürmer, A., Das Einmaleins der 
privaten Finanzplanung, 2021 

Finanzrecht ist die Gesamtheit der die öffentlichen 
-+ Finanzen betreffenden Rechtssätze. Da.zu zählen 
besonders das Finanzverfassungsrecht, das 
-+ Steuerrecht. das Haushaltsrecht und dai. sonstige 
Finant.verwaltungsrecht. Das F. bildet die rechtliche 
Grundlage von Finanzwirtschaft, Finanzpolitik und 
FinanLplanung. 
Lit.: Srrickrodr, G .. Finanaecht, 1975: Bemharrlr, H„ 
Kommunales Finanz- und Abgabenrecht, 12. A. 2010 

F inanzverfassung (Art. 104a ff. GG) ist die Ge­
samtheit der die Ordnung des Geldwesens und den 
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Ablauf der Finanzvorgänge in der Haushaltswirt­
schaft, Vennögenswirtschaft und Schuldenwirtschaft 
der -+ Körperschaften des öffentlichen Rechts be­
treffenden Rechtssätze. 
Lit.: Schwarz. K. u. a .. Schwerpunktbereich - Einfüh­
rung in das Finanz- und Haushaltsverfassungsrecht. JuS 
2007, 119; Kloepfer. M., Finanzverfassungsrecht. 2014 

Finanzvermögen ist das -+ Vermögen öffentlich­
rechtlicher -+ Körperschaften, das den Zwecken der 
Verwaltung nur mittelbar durch seinen Wert oder 
seine Erträge (z.B. Grundstück, Pachtzins) dient. 
Dai. F. steht neben dem -+ Verwaltungsvennögen. 
Es unterliegt aber grundsätzlich den Regeln des 
-+ Privatrechts. 

Finanzverwaltung (Art. 108 GG, Finanzverwal­
tungsgesetz) ist die Verwaltung der öffentlichen 
-+ Einnahmen durch die öffentlich-rechtlichen 
-+ Körperschaften. Dabei werden -+ Zölle. -+ Fi-
nanzmonopole, die bundesgesetzlich geregelten 
-+ Verbrauchsteuern und die Abgaben im Rahmen 
der Europäischen Gemeinschaften bzw. Europäi­
schen Union durch Bundesfinanzbehörden, die übri­
gen Steuern durch Landesfinanzbehörden verwaltet, 
soweit diese die Verwaltung nicht den -+ Ge­
meinden übertragen haben. Die F. gliedert sich in 
Finanzministerium, -+Oberfinanzdirektionen, (die 
sowohl Bundesbehörden wie auch Landesbehörden 
sind), und -+ Finanzämter. 
Lit.: Richrer. H., Die bundesstaatliche Finanzverfas­
sung, JuS 1996, 119; Bilsdorfer. P., Die lnfonnatioas­
quellen, 8. A. 2009 

Finanzwissenschaft ist die Wissenschaft von der 
Vermögenslage (des Staates). 
Lit.: Wigge1; 8., Grundzüge der Finan:zwissenschafl, 
2. A. 2006; Schetf, W, Offentliche Finanzen. 2. A. 
2011; Zimmennann, H., Finanzwissenschaft, 13. A. 
2021 

F indelkind ist das von unbekannten Eltern ausge­
setzte neugeborene Kind. Die 1.uständige Verwal­
rungsbehörde setzt den vermutlichen Tag und Ort 
der Geburt fest und bestimmt den Vornamen und 
Familiennamen des F. Möglich ist danach eine An­
nahme an Kindes Statt. 

Finder (§ 965 BGB) ist der eine verlorene-+ Sache 
entdeckende und an sich nehmende Mensch. 

Finderlohn (§ 971 BGB) ist der Lohn, den der 
-. Finder bei dem Fund von dem Empfangsberech­
tigten verlangen kann. Er beträgt von dem Wert der 
Sache bis zu 500 Euro 5 Prozent, von dem Mehr­
wert 3 Prozent, bei Tieren 3 Prozent. Der Finder 
kann, wenn sich der Eigentümer nicht ermitteln 
lässt, nach §§ 973 ff. BGB Eigentum erwerben. 

Finger (M.) ist eines der fünf beweglichen Glieder 
der Hand des Menschen und höherer Primaten. 

Fingerabdruck ist der Abdruck der Fingerspitzen 
der menschlichen Hand. Der F. ist seit 1892 (in 
Deutschland 1903 Fingerabdruckbläuer) eines der 
wichtigsten Hilfsmittel der Personenfeststellung, 

Fischer 

dessen Bedeutung darauf beruht, dass die Tastlinien 
(Papillaren) der Fingerspitzen (selbst bei eineiigen 
Zwillingen) individuell ausgebildet sind (und seit 
etwa 1990 auch mit automatisierten Fingerabdruck­
identifizierungssystemen wie z.B. Afis erkannt 
werden können). Ergänzt wird der F. durch den 
Handinnenseitenabdruck. -+ Genetischer Fingerab­
druck, DNA-Analyse 
Lit.: Malto11i, D .. Handbook of fingerprint recognition, 
2003; Hero, K.. Der genetische und der daktylische 
Fingerabdruck. 2012 

fingieren (V.) unwahre Gegebenheiten als wahr 
darstellen 

Finne (M.) Staatsangehöriger Finnlands 

Finnland ist der an Schweden, Norwegen und Russ­
land angrenzende, nordeuropäische Staat. der seit 
1.1.1995 Mitglied der Europäischen Union ist. Das 
Finnische ist eine nichtindogermanische Sprache. 
Das Recht Finnlands ist durch die lange Beherr­
schung Finnlands durch Schweden geprägt. 
Lit.: Reirerei: A., Finnland, 2004; Köbler. G., Rechtslin­
nisch, 2004 

Firma (§ 17 HGB) ist (nur) der -+ Name des 
-. Kaufmanns. unter dem er in dem Handel seine 
Geschäfte beLreibt und die -+Unterschrift abgibt(, 
nicht dagegen auch das -+ Unternehmen). Für die 
Gestaltung einer F. gelten vor allem gesetzliche 
Regeln (§§ l8ff. HGB u.a .. Personenfirma, Sach­
firma). Insbesondere muss die Firma zur Kenn­
zeichnung des Kaufmanns geeignet sein und Unter­
scheidungskraft haben und damit grundsätzlich 
wahr, klar. unterscheidungskräflig und frei von 
täuschenden Angaben (z.B. GbRmbH) sein. Jedem 
Kaufmann steht es frei. eine Personalfirma, eine 
Sachfirma oder auch eine Fantasiefim1a zu wählen. 
Die F. entsteht (originär) durch einfache Annahme 
(des Namens). Sie kann zusammen mii dem Ge­
schäft übertragen werden. Sie soll nach dem Aus­
scheiden eines Gesellschafters regelmäßig fortge­
führt werden. Sie endet mit der Beendigung des 
kaufmännischen -+ Handelsgewerbes. Bei Einzel­
kaufleuten muss sie sei1 1998 die Bezeichnung ein­
getragener Kaufmann, eingetragene Kauffrau oder 
eine allgemein verständliche Abkürzung dieser 
Bezeichnung (z.B. e. K., e. Kfm .. e. Kfr.) enthalten 
(§ 19 HGB). Kapitalgesellschaften dürfen eine 
Sachfirma annehmen. Zulässig sind dabei Phanta­
siebezeichnungen. Unter seiner F. kann der Kauf­
mann klagen und verklagt werden. In der Umgangs­
sprache ist F. gleichbedeutend mit Unternehmen. 
Lil.: Scheibe, R., Der Grundsatz der Firmenwahrheit, 
JuS 1997, 414; Boke/11101111. G .. Das Recht der Firmen­
und Geschäftsbezeichnungen. 5. A. 1999 

fi rmieren (V.) als Namen führen, Geschäfte treiben 

Fisch (M.) ist das in dem Wasser lebende, Kiemen 
aufweisende Wirbeltier. 

fischen (V.) Fische fangen 

Fischer (M.) Fänger von Fischen 



Fischerei 

Fischerei ist die Hegung und Aneignung von Fi­
schen.--+ Fischereirecht 

Fischereirech t ist das Recht. (in einem Binnenge­
wässer) Fische, Krebse und andere nutzbare Wasser­
tiere (z.B. Frösche), die nicht Gegenstand des 
-. Jagdrechts sind, zu hegen und sich anzueignen. 
Es ist ein absolutes Recht. Es steht grundsätzlich 
dem Eigentümer des Gewässers zu, doch kann der 
Inhaber des Fischereirechts das Fischereiausübungs­
recht an einen Fischereiausübungsbercchtigten ver­
pachten. 
Lit.: Jens. G„ Fischereirecht in Rheinland-Pfalz. 4. A. 
2011: Karre111am1, R./Laibli11, W, Fischereirncht in 
Baden-Württemberg, 4. A. 2014: Lerz. A., Jagdrecht, 
Fischereirecht. 5. A. 2022 

F ischwilderei (§ 293 StGB) ist das Fischen unter 
Verletzung fremden Fischereirechts oder Fischerei­
ausübungsrechts und das Zueignen. Beschädigen 
oder Zerstören einer Sache. die dem Fischereirecht 
unterliegt. 

fiscus (lat. [M.]) Geldkorb 

F iskal ist in dem neuzeitlichen Verwaltungsrecht der 
Interessenvertreter des -+ Fiskus. 
Lit.: Köble1; G., Deutsche Rechtsge,.;chichte, 6. A. 2005 

fiska lisch (Adj.) Fiskus oder Fiskal betreffend 

Fis kus (lat. fiscus lM.I Geldkorb) ist der Träger 
öffentlicher -. Verwaltung. soweit er in privatrecht­
lichen Fonnen tätig wird (z. B. Land kauft ein 
Grundsliick, Land betreibt Brauerei, Land bewirt­
schaftet Domäne). F. ist also der -. Staat als juristi­
sche Person (des öffentlichen Rechts) in dem nicht­
hoheitlichen Bereich (Privatrechtssubjekt). Der F. 
kann klagen und verklagt werden und hat in dem 
Privatrecht einige Vorrechte (z. B §§ 928 II, 1936 
BGB), unterliegt aber auch Einschränkungen. 
Li1.: Maletzk>', M., Das Erbrecht des Fiskus, 2001 

fix (Adj.) fest, schnell 

F ixgeschäft ist das -. Rechtsgeschtift, bei dem die 
-. Leistung genau zu einer festbeslimmten Zeit oder 
innerhalb einer festbestimmten Frist 1.u bewirken ist 
und das Geschäft nach der Vereinbarung oder den 
soru.tigen Umständen mit Einhallung der Zei tbe­
stimmung stehen oder fallen soll (vgl. § 323 II Nr. 2 
BGB). § 376 HGB (Fixhandelskauf) gewähn einen 
-. Schadensersatzanspruch wegen -. Nichterfül­
lung. In Gegensatz zu dem damit geregelten relati­
ven (echten) F. hat bei dem absolucen (unechten) F. 
die -. Leistungszeit die Bedeutung, dass Leistung 
zu jeder anderen Zeit überhaupt unmöglich ist (z.B. 
Lieferung von Weihnachtsbäumen in dem Januar). 

Dach (Adj.) eben, glatt 

Fläche ist dru. zweidimensional durch Länge und 
Breite bestimmte Gebilde (ohne Höhe). 

Fläc hennutzung (F.) Nu12.ung von Flächen 
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Flächennutzungsplan (§ 5 BauGB) ist der den 
-. Bebauungsplan vorbereitende -. Bauleitplan des 
Bauplanungsrechts, der die beabsichtigte Art der 
Bodennutzung einer Gemeinde (z.B. Baugebiet, 
Verkehrsfläche) in Grundzügen darstellt. Er ist we­
der -. Rechtsnorm noch -. Verwaltungsakt. sondern 
eine hoheitliche Maßnahme eigener Art. welche die 
beteiligcen öffentlich-rechtlichen Planungsträger 
bindet. Seine Aufstellung leitet die Gemeinde durch 
einen bekannt zu gebenden Beschluss ein. Wirksam 
wird der F. nach der Bekanntgabe seiner Genehmi­
gung durch die höhere VerwaJtungsbehörde (§ 6 
BauGB). 
Lit.: K()ppit;:., H.!Srhwarri11g, G./Finkeldei, J., Der Flä­
chennu12ungsplan, 3. A. 2005: Rinsdorf, A„ Der Flä­
chennutzungsplan. 2004 

Flächens taat ist der nicht nur aus einer Stadt 
(-+Stadtstaat). sondern aus einem größeren Staats­
gebiet bestehende -. Staat (z.B. Baden-Württem­
herg, Bayern, Brandenburg. Hessen, Mecklenburg­
Vorpommem, Niedersachsen, Nordrhein-W~tfalen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt. Schles­
wig-Holstein, Thüringen). 

flexibel (Adj.) beugbar. beweglich. veränderbar. 
anpassungsfähig 

Flucht ist die rasche, meist durch die Furcht vor 
einer Gefahr veranlassle Ortsveränderung. 

flüchten (V.) fliehen 

Fluchtgefahr (§ 112 TJ St.PO) ist die Wahrschein­
lichkeit. dass der --. Beschuldigte sich eher dem 
Strafverfahren entziehen als sich ihm stellen werde. 
Indizien hierfür sind auffälliger Wohnungswechsel 
und Arbeitsplatzwechsel, Verwendung falscher Pa­
piere, frühere Flucht, Besitz größerer Mengen von 
Bargeld. Die F. ist ein -. Haftgrund der --+ Unter­
suchungshaft. 
Lit.: Freund. 0„ Die Anordnung von Untersuchungshaft 
wegen Flucht und Flucbcgefahr gegen EU-Ausländer, 
2010: Wolf. L., Die Fluchtprognose im Unlersuchungs­
haftrecbt, 2017 

flüchtig (Adj.) Oiehend. Flucht betreffend 

Flüchtling ist allgemein der aus seiner jeweiligen 
Umgebung geflohene Mensch. Ihm stehen regelmä­
ßig nur eingeschränkte Rechte zu. Besonder.. wich­
tig ist das -. Asylrecht. 
Llt : Cöbel-Zimnuummm, R„ Asyl- und Flüchtlings­
recht, 1999: Marx, R„ Handbuch zur Flüchtlingsaner­
kennung (Lbl.), 2007: Dörig. H. u.a„ Vollharmonisie­
rung des Flüchtlingsrechts in Europa. NJW 2016. 1 

Fluchtlinie -. Baulinie 

Flug (M.) ist die vorwiegend ebene Ortsverände­
rung in der Luft. 

Flugze ug (N.) Luftfahrzeug mit Flügeln -. Luft­
recht 

Flur (F.) offenes Gelände 



167 

Flurbereinigung isl die Zusammenlegung und Um­
gesta1Lung landwirtschaftlich genutzter - Grund­
stücke in einem öffentlich-rechtlichen Verfahren zu 
dem Zweck ertragreicherer Bewirtschaftung (vgl. 
§ 1 FlurbG). 
Lit.: Wingerter, K./Mayr, C.. Flurbereinigungsgesetz, 
JO. A. 2018 

Flurs tück isL die vermessungs1echnische Bezeich­
nung eines --+ Grundstücks (bzw. Grundstücksteils). 
Fob <rengl.l free on board, frei an Bord) ist die 
Klausel des internationalen Handelsverkehrs, nach 
welcher der Verkäufer die --+ Ware kos1enfrei an 
Bord eines Schiffs(--+ Erfüllungsort) bringt. 
Lit.: Sassoon, D.. C. I. F. and F. 0. B. comracts. 4. A. 
1995 

föderal (Adj.) einen Bund betreffend 

Föderalismus (la1. foedus [N.] Bund) ist die Lehre 
von der Gestaltung des - Staates, die neben der 
Einheit des Ganzen die Vielheit seiner Glieder (Ein­
zelstaaten, Länder) kenn!. Dem F. steht der 
--+Zentralismus (oder Unilarismus) gegenüber. 
Föderalistische Gestaltungsmöglichkeit ist vor allem 
der - Bundesstaat. 
Lit.: Se/mer. P.. Die Föderalismusreform, JuS 2006, 
1052: Sta rck. C., Föderal isrnusrefonn. 2007 

foedus (lat. (N.)) Bund 

Folge ist ein auf einem anderen Umstand ursächlich 
beruhender oder in dem Verhälmis zu ihm zeitlich 
späterer Umstand ...... Rechtsfolge 

folgen (V.) danach kommen, hinterher kommen 

Folgenbeseitigung ist die Beseitigung von Folgen 
eines Verhaltens oder Zustands. 

Folgenbeseitigungsanspruch ist der (seit 195 1 
anerkannte) Anspruch des Einzelnen gegen eine 
öffentlich-rechtliche --> Körperschaft, vor allem die 
talsächlichen Folgen eines wegen des Eingriffs in 
ein subjektives Recht ihm nachteil igen rechtswidri­
gen hoheitlichen Handelns zu beseitigen und den 
früheren Zus1and wiederherzustellen. Bei rechtswid­
rigen--> Verwaltungsakten ist entweder zuvor oder -
wie in der Praxis üblich - zumindest g leichzeiLig 
(§ 113 1 2 VwGO) der Verwaltungsakt aufzuheben. 
Gerichtet ist der Anspruch auf --> Beseitigung einer 
--> Störung, nicht auf Ersatz. Allerdings erscheint 
nach Maßgabe des in § 25 J II 1 BGB enthaltenen 
Rechtsgedankens ein Folgenentschädigungsan­
spruch nicht ausgeschlossen. Der F. kann verjähren. 

Lit.: Voßkuhle, A., Grundwissen - Öffentliches Rech1 -
Der Folgenbesci1igungsanspruch, JuS 2012. 1079 

Folgerecht ist das neben dem Urheberpersönlich­
keitsrecht und dem Verwertungsrecht bestehende 
Recht des -+ Urhebers e ines - Werkes der bilden­
den Kunst, bei einer Weiterveräußerung des Origi­
nals des Werkes durch einen Kunsthändler oder 
Versteigerer als Erwerber, Veräußerer oder Vermitt­
ler von dem Veräußerer 5 Prozent des Veräuße­
rungserlöses zu verlangen. Nach europäischem 

Forderungsübergang 

Recht soll das F. (in Höhe von 4 Prozent des Preises. 
höchstens 12500 Euro) bis zu 70 Jahre nach dem 
Tod des Urhebers währen. 
Lit.: Ehr/e1; L., Das Folgerecht, 2001; Yankova, S., Das 
Folgerecht und die Durchsetzung der folgcrechtlichen 
Vergürungsansprüche, 2016 

Folgeschaden ist der aus einer Verletzung erst nach­
folgende --+ Schaden an dem gesamten Vermögen. 
Er steht in Gegensatz zu dem -+ Verletzungs­
schaden. Er braucht bei § 823 l BGB nicht durch die 
-+ Handlung -. kausal und - adäquat herbeige­
führt worden zu sein. --> Mangelfolgeschaden 
Lit.: Maier-Sieg, E., Der Folgeschaden. 2000; Kiitemey­
er, J .. Haftungsrt:ehlliche Zurechnung, 2003; Choi. B .• 
Mangelschaden, Mangelfolgeschaden und Folgescha­
den ohne Mangel, 2003 

Folter ist die Zufügung oder Ausnutzung vem1eid­
barer nicht ganz. unerheblicher körperlicher oder 
seelischer Schmerzen oder Leiden, die unfreiwillige 
Unterwerfung unter medizinische oder wissen­
schaftliche Versuche sowie eine Drohung mit derar­
tigen Schmerzen, Leiden oder Maßnahmen, die von 
einem Staat oder einem entsprechenden Machtorgan 
selbsL bzw. mit dessen Billigung oder Duldung ein­
gesetzl wird, um den Gefolterten oder einen Dritten 
zu einer Aussage oder zu einem GesUindnis zu 
zwingen oder einen Drillen einzuschüchtern. Sie ist 
rechtswidrig (vgl. § 136a SlPO z.B. Verbot von 
Misshandlung, Ermüdung, körperlichem Eingriff, 
Verabreichung von Mitteln, Quälerei, Täuschung 
und Hypnose, Art. 104 J 2 GG). Sie verdient Bestra­
fung. 
Lit.: Morgan, R.. Bekämpfung der Folter in Europa. 
2003; Schild. W.. Folter, Pranger. Scheiterhaufen. 2021 

folte rn (V.) Folter zufügen 

Fonds (M.) ist die Gesamtheit für bestimmte Zwe­
cke gehaltener, vielfach unter besonderer Verwal­
tung stehender Geldmiuel oder sonstiger Vermö­
genswene. 
Lit.: Liidicke. JJArndt, J .. Geschlossene Fonds, 6. A. 
2013; Klöck11er, W.. Fonds erfolgreich verkaufen. 2003 

fordern (V.) verlangen, begehren 

förd ern (V.) hervorbringen, unterstützen 

Forderung (§ 398 BGB) ist das Recht des - Gläu­
bigers gegen den -+ Schuldner auf die --t Leistung. 
Die F. ist meist ein einzelnes Recht in dem Rahmen 
eines --> Schuldverhältnisses in weiterem Sinn. Sie 
entsteht durch -+ Rechtsgeschäft oder - Gesetz. 
und erl ischt durch - Erfüllung oder sonstige Been­
digungsgründe. 
Lit.: Köhle1; G., Schuldrecht, 2. A. 1995 

Förderung (F.) Hervorbringung, Unterstützung 

Forderungspfändung ist die --+ Pfändung einer 
--> Forderung. 
Lil.: Stöber. K., Forderungspfändung, 17. A. 2020 

Forderungsübergang ist der Übergang der Inha­
berschaft einer - Forderung von einem bisherigen 



Forderungsverletzung 

-+ Gläubiger auf einen neuen Gläubiger. Er kann 
kraft Gesetzes (-+ Legalzession), durch einen ein­
zelnen Hoheitsakt (z.B. § 835 ZPO) oder durch 
-+ Abtretung (Verfügungsgeschäft, § 398 BGB) vor 
sich gehen. Er ist von dem Willen des Schuldners 
grundsätzlich unabhängig. 
Lit.: Rosch. C„ Der geset11iche Forderungsübergang 
nach der Reform des Versicheruogsvenragsrecht. 2009 

Forderungsverletzung ist die Verletzung einer 
Forderung bzw. eines -+ Anspruchs. Positive F. 
(sonstige Pflichtverletzung) war bis 2002 eine eige­
ne Leistungsstörung des Schuldverhältnisses. Seit­
dem ist sie in der allgemeinen Pflichtverletzung 
aufgegangen(§§ 280, 324. 325 BGB). 
Lit.: Kiibfer. G„ Schuldrecht, 2. A. 1995; Pohlrrwnn, A., 
Die Haftung wegen Verletzung von Aufkfärungspflich­
ten, 2002; Papier. H„ Die Forderungsverlellung im 
öffentlichen Recht, 2019 

Förderungsver waltung ist der auf Förderung aus­
gerichtete Unterfall der --> Leistungsverwaltung, bei 
dem bewusst geldwerte Leistungen von der Verwal­
tung ohne Gegenleistung erbracht werden (z.B. 
individuelle Ausbildungsförderung, Förderung der 
Geldkapitalbildung durch Sparprämien). 
Lit.: \Ve11ge1; K., Förderungsverwaltung, 1973 

forensisch (Adj.) gerichtlich (zu [lat.) forum IN.) 
Gericht) 

Form ist die sinnlich wahrnehmbare (äußere) Ge­
stalt eines Gegenstands oder einer Vorstellung. In 
dem Verfahrensrecht bedarf etwa das --. Urteil einer 
bestimmten F. (z.B. § 313 ZPO). l.n dem Privatrecht 
besteht zwar weitgehend --> Formfreiheit, doch wird 
für einzelne--> Willenserklärungen durch--> Gesetl 
oder -+ Vereinbarung auch eine F. vorgeschrieben, 
was der Beweissicherung, der Kontrolle oder der 
Warnung vor überstiirzlem Handeln dienen soU. Die 
wichtigsten Formen sind die-+ Schrifrfonn (§ 1261 
BGB, z.B. bei Bürgschaft, Auflösungsvertrag des 
ArbciLwerhältnisses), die elektronische Fonn 
(§ l 26a BGB). bei welcher der Aussteller der Erklä­
rung dieser seinen Namen hinzufügen und das elekt­
ronische Dokument mit einer qualifizierten elektro­
nischen Signatur nach dem Signa1urgesetz versehen 
muss. die Textform (§ 126b BGB). die öffentliche 
-+Beglaubigung (§ 129 1 BGB. z.B. bei Eintra­
gungsbewilligung) und die notarielle --> Beurkun­
dung(§ 128 BGB. z.B. bei Grundstilckskauf) sowie 
der ihr gleichstehende gerichtliche Vergleich(§ l27a 
BGB). Ein Rechtsgeschäft, das der vorgeschriebe­
nen F. ennangelt, ist grundsätzlich nichtig (§ 125 
BGB, anders z. B. § 5 18 II BGB). In dem Verwal­
tungsrecht gilt für Fehler hinsichtlich der F. eines 
-+ Verwaltungsakts § 46 VwVfG (keine Folgen, 
wenn offensichtlich ist. dass die Verleuung der 
Fonn die EnL~cheidung in der Sache nicht beein­
flusst hat). 

Lit.: Heiss. H .. Fonnmängel. 1999; Häh11che11, S .. Das 
Gesetz zur Anpassung der Formvorschriften des Privat­
rechts, NJW 2001, 2831; Annbriister. C., Trcuwidrig­
keil der Berufung auf Formmängel. NJW 2007. 3317 

formal (Adj.) die Form betreffend, äußerlich 
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Formalbeleidigung -+ Beleidigung 
Lit.: Masi11g, J .. Schmähkritik und Fonnalbcleidigung. 
2013 

Formel ist die förmlich festgelegte, häufig wieder­
kehrende Aussage (z.B. Eidesformel). in der 
Rechtsgeschichte auch das Muster für Urkunden in 
typischen Geschäften. 
Lit.: Kiibler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

formell (Adj.) föm1lich. die Form betreffend 

formelle Rechtskraft __. Rechtskraft formelle 

formelle Verfassung -+ Verfassung, formelle 

formelles Recht --> Recht, formelles 

Formfreiheit ist die Freiheit einer rechtlich relevan­
ten Handlung von einer besonderen -+Form. Sie ist 
in dem Privatrecht die Regel. Nur ausnahmsweise 
bedürfen--> Rechtsgeschäfte einer besonderen Form. 
Li1.: Blanchard. N .. Die prozessualen Schranken der 
Formfreiheit, 2005 

Formkaufmann (§ 6 TI HGB) ist der-+ Kaufmann 
kraft Rechtsform. Darunter ist ein --> Verein, dem 
das Gesetz ohne Rücksicht auf den Gegenstand des 
-->Unternehmens die Eigenschaft eines Kaufmanns 
beilegt (z.B. Gesellschaft mit beschränkter Haf­
tung), oder eine Handelsgesellschaft zu verstehen 
(str.). Fiir den F. gelten die Vorschriften über die 
--> Firma, die __. Handeli.biicher und die -+ Prokura 
auch, wenn das Unternehmen nach Art oder Umfang 
(ausnahmsweise) einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbeuieb nicht erfordert. 

Formular ist das auf die allgemeinen Merkmale 
einer Rechtshandlung beschränkte Erklärungsmus­
ter. das durch die Einfügung von Einzelfallmerkma­
len konkretisiert werden kann. 

Lit.: Kroiß. l./Neurauter. l„ Fonnularsammlung für 
Rechtspflege und Verwaltung, 28. A. 2021 ; Bcck 'sches 
Formularbuch Bürgerliches, Handels- und Wirtschafts­
recht, hg. v. Hoffma1111-Becking, M./Rawert, P.. 13. A. 
2019; Beck'sches Prozessformularbuch, hg. v. Hoff­
ma1111-Becking. M. u. a„ 14. A. 2019; Kersren!Biih/ing, 
Fonnularbuch und Praxis der freiwilligen Gerichtsbar­
keit, 26. A. 2019; W11rm/Wag11ertZart111a11n, Das Rechts­
Fonnular-Buch. 1.7. A. 2015; Beck'sches Fonnularbuch 
für die Anwaltskanzlei, hg. v. Heinz. G. u. a„ 2014: 
Beck'sches Fonnularbuch für die Rechtsabteilung, hg. 
v. Vaagt, C. u.a., 2017 

Formularverfahren ist in dem römischen Recht das 
durch die Verwendung zahlreicher. aus der -+ actio 
des Klägers und einer eventuellen --> exceplio des 
Beklagten gebildeter Verfahrensformeln (Prozess­
programme) gekennzeichnete Verfahren. das dem 
älteren --> Legisaklionenverfahren zeitlich nachfolgt 
und seinerseilS durch das neuere -> Kognitionsver­
fahren abgelöst wird. 

Lit.: Sölfner. A„ Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

Formwechsel (§§ 190 ff. UmwO) ist der Wechsel 
der Rechtsform eines Rechtsträgers. -+ Umwand­
lungsgesetz. 
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forschen (V.) untersuchen. ennitteln 

Forschung ist die Bemühung um neue nachvoll-
11ehbarc Erkenn1ni-.. 
L11. Wm;:er. W. For;chungs- und Ent\\icklungsverträge. 
2.A :?Oll 

Forschungsfreiheit ist die grundgesetzlich gewähr­
leistete Freiheu 1u wissenschaftlicher Forschung. 
Lit. l"or-.chungsfreihell, 1996: Sachs, M .. Grenzen der 
For-.chungsfreiheit, 2013 

fortResetzt CAdj ) von län~erer, nicht durch eiD 
Ereignis un1erbrochencr Dauer, weiter geführt 

fortgesetzte Gütergemeinschaft __. Gü1ergemein­
schafl. fortgese11.te 

fortgesetzte Handlung -+ Handlung. fortgesetzte 

fortsetzen (V.) weiterführen 

Fortsetzung (F.) Weiternihrung 

Fortsetzungsfeststellungsklage (§ 113 14 VwGO) 
l\t die ~ Fcststellungsl...lagc. die einen nach der 
Klageerhebung. aber vor dem -+ Urteil erledigten 

• Verwahungsakt betrifft. Hat der Kläger ein be­
rech11gtcs Interesse dar.rn. so spricht das Gericht auf 
Antrag durch Urteil aus. dass der Verwaltungsakt 
rechtswidrig gewesen i\t. Bei Verwaltungsakten. die 
~ich vor der Klageerhebung erledigt haben. gilt * 113 1 4 VwGO analog. Es ist weder die erfolglose 
Durchführung eines Vorverfahrens noch die Wah­
ning einer Klagefri<,l erforderlich. 
Lit. Goepfert. A.. Die fomeuungsfeststellungskJage. 
1991!; Ro~ek. J„ Neues wr Fortsetzungsfeststellungs­
klage, JuS 2000, 1162 

Fortsetzungszusammenhang __. Handlung. fortgc-
seilte 
Ltt.: Eitel. II„ Fortset1.ungs1usammenhang 1m Ord­
nungswi<lrigkei1emccht. 2001 

forum (lat. [N.J) Markl, Gericht. Gerichtsstand 

forum (N.) delicti commissi (la1.) Gerichtsstand des 
begangenen Delikts 

forum <N.) rei s itae (lat.) Gerichtsstand der belege­
nen Sache b1w. des Grundstücks 

Foto <N.) L1chtb1ld 

Fotokopie CF.J Vervielfältigung durch Fototechnik 

fotokopieren (V) fotomechanisch \'ervielfältigen 

Fotokopieren ist das fototechnische Vervielfältigen 
eines Schriftstüch. Es ist für einzelne urheberrecht­
liche Beiträge w dem privaten Gebrauch erlaubt. Es 
kann c111 • Urheberrecht verletzen (z. B. bei ge­
werbsmäßiger Tätigkeil eines Rccherchediensls). 

Fotokopierabgabe ist die umverteilende Gebühr. 
die Großbetreiber von Fotokopiergeräten seit der 

Frage, soziale 

Änderung des § 54 II 1 UrhRG (24.6.1985) an die 
Verwertungsgcsell~chaft Wort 1u entrichten haben. 
Daneben mus„ der Hersteller für jedes Fotokopier­
geräl e111e ebenfalls um\'ertc1lende einmalige Abga­
be (angemessene Vergütung) be1ahlen Die F. soll 
den Urhebern wgute kommen, erfordert aber eige­
nen Verwaltungsaufwand und erhöht \'Or allem Kos­
ten. 

Fotorecht ist die Gesamtheit der Fotos betreffenden 
Rechtssäl/e. 

L11.: \Vwwkel, E„ Foto- und Bildrecht. 5. A. 2017 

Fracht CF.) Lohn für Beförderung. auch befördertes 
Gut 

Frachtbrief (§ 408 HGB) ist die (in drei Original­
ausfertigungen ausgei.tellte) -+ Urkunde. die der 
Absender von Gütern auf Verlangen des -+ Fracht­
führers über das FrachtgeschUfl ausstellt. Der F. ist 
nach seiner Übergabe Beweisurkunde über den 
Abschluss und Inhalt des Frachtvertrags. nicht da­
gegen __. Wertpapier. Der Empfänger des Frachtguts 
hat die noch geschuldete Fracht bis w dem Betrag 
lU lahlen, der au<, dem F. hervorgeht (§ .+2 J 0 
HGB). 
Lit.: Pd.· D. frachthrief, 1989; Scl1ildn11, P., Der 
Seefrachtbrief. 1991 

Frachtführer C§ 407 HGB J ist der Unternehmer. 
der es gewerbsmäßig übernimmt. die Beförderung 
von Gütern 1u Lande oder auf Flüssen oder son'>ti­
gen Binncngewilsscm au~zuüben. Der Frachtführer 
hat über seine Stellung al\ Werkunternehmer hinaus 
besondere Rechte und Pflichten (§§ 407 ff. HGB). 
Er ist Kaufmann (beachte§ 407 II HGBJ. 
Lit.. Tm.11, J. Die Haltung de' Frachtführcri.. 1999 

Frachtgut ist die von einem -+ Frachtführer beför­
derte bewegliche ~ Sache. 

Frachtrecht (§§ 407 ff. BGB. §§ 631 ff. BGB) ist 
die Gesamtheit der die -+ Fracht bzw. den Fracht­
vertrag betreffenden Recl11ssät1e. 

Lit.: Helm. J„ frnchtreeht, 4 A. 1994; Helm. J„ Fracht­
recht II CMR, 2. A 2002: Oetker. H„ Versendungskauf, 
Frachtrecht und Dritt\chaden~liquidation, JuS 2001, 
833 

Frachtvertrag (§§ 407 ff. HGB) ist der auf emgelt­
ltche Güterbeförderung gerichtete Vertrag. Er ist ein 
Fall des -+ Werkvertrags. Da bei ihm typischerweise 
Ab:.cnder. Frachtführer und Empfänger beteiligt 
sind. 1M er regelmäßig ein „ Vertrag (de~ Absen­
der~ und Frachtführers) ;ugun,ten Dntter (des Emp­
fängers) 
Lit.: Mmt, S'. Der muhimodale FrJcht\'ertrag. 2002: 
Hi14.. R„ Frachtvertrag und Frachtführerhaftung, 2005 

Frage (F.) ist die eine Antwort erwanende Äuße­
rung. 

Frage, soziale i"t in der Rechtsgeschichte das Prob­
lem der von dem Liberalismus verursachten Ver­
elendung der Arbeiter m dem 19. Jh., 1.u dessen 
Bekämpfung die Betroffenen Selbsthilfcorganisatio-



fragen 

neo bilden und der Staat Deutsches Reich zwecks 
Gewinnung der Arbeiter a ls Wähler seit 1881 die 
Sozialgesetzgebung erlässt. 
Lit.: Köbler; G .. Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

fragen (V.) Frdge stellen 

Fragestunde (§ 105 GeschOBT) ist die besondere 
Zeit der Bundestagssitzung, in der jeder --+ Abge­
ordnete berechtigt ist, ln1rze Anfragen zur mündli­
chen oder schriftlichen Beamwortung an die --+ Bun­
desregierung zu stellen und die Bundesregierung, 
wenn sie antwortet. zur Wahrheit verpflichtet ist. 
Lit.: GecJ... H., Die FrJgesiunde, 1986 

Fraktion (Bruchteil) ist die rechtsfähige Vereini­
gung der Mitglieder einer - oder mehrerer nicht 
miteinander konkurrierender - --+ Partei(en) in dem 
--+ Parlament (§ 10 I GeschOBT, in dem Landtag 
ein bürgerlichrechtlicher, nichtrechtsfähiger, aber 
parteifähiger und grundrechtsfähiger Verein). Die F. 
hat besondere Rechte in dem parlamentarischen 
Geschäftsbetrieb. Seit 11.3.1994 ist das Recht der 
mindestens 5 Prozent der Mitglieder des Bundestags 
voraussetzenden Bundestagsfraktionen Deutsch­
lands in dem Abgeordnetengesetz ( §§ 45 ff.) gere­
gelt. 
Li1.: Hölscheidt, S .. Das Recht der ParlamenL~fraktio­
nen. 2001 

Fraktionszwang ist der Zwang zu einem Anschluss 
des einzelnen --+ Abgeordneten an dje von seiner 
-. Fraktion beschlossene Haltung. Er ist trotz § 38 1 
GG nicht unzulässig. RechtstatsächJjch findet er 
unausgesprochen wohl oft statt. 
Lit.: Menens, E .. Können Normen gefährlich werden? 
Fraktionszwang versus Artikel 38 1 GO, 2012 

franchise (Franz. fF.]) Privileg, Ausnahmeregelung, 
Freisein 
Lit.: Haager. B .• Die Entwicklung des Franchiserechts 
seit dem Jahre 2002, NJW 2005, 3394 

Franchisevertrag ist der gemischte, pachtähnliche 
Vertrag, bei dem der Franchisenehmer in eigenem 
Namen und für eigene Rechnung gegen Entgelt 
Namen, Marken. Schutzrechte, technische Ausstat­
tung usw. des Franchisegebers bei dem Vertrieb von 
Waren oder Dienstleistungen gewerblich nutzen darf 
(z.B. McDonald's, Coca Cola). Inhalt des Franchi­
severtrags ist die Gebrauchsüberlassung eines Ge­
schäftssystems. Sie ist grundsätzlich entgeltlich. 
Lit.; Liesegang. H., Der Franchise-Vertrag, 7.A. 2011; 
Riedl. H. u. a., Der Franchisevenrag, 20 l 7 

Franchising _. Franchisevertrag 
Lit.: Praxishandbuch Franchising, hg. v. Met<.laff. K„ 
2003; Siegmund, A., Franchising für Rechtsanwälte, 
NJW 2004, 1635 

Franke (Freier) ist in der Rechtsgeschichte der 
Angehörige einer auc; den Germanen erwachsenen 
Völkerschaft, deren Reich (5.-10. Jh.) in dem Osten 
die Grundlage des Deutschen Reiches und später 
des Heiligen Römischen Reiches (911-1806) bzw. 
in dem Westen Frankreichs bildet. Die Könige der 
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Franken entstammen den Dynastien der Merowinger 
und (ab 751) Karolinger. Unter ihnen verschmelzen 
Germanentum und römisch-christliche Antike zu 
dem Frühmittelalter. 
Lit.: Köhler. G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (lmemet) 

Frankfurt (N.) eine Stadt am Main 

Frankfurter Reichsverfassung (Paulskfrehenver­
fassung) ist die innerhalb des --+ Deutschen Bundes 
von der Frankfurter Nationalversammlung in der 
Paulskirche in Frankfurt am Mrun verabschiedete 
Reichsverfassung. Sie besteht aus einem Katalog der 
...... Grundrechte des deutschen Volkes (27.12.1848) 
und einem organisatorischen Teil (27.3.1849) mit 
--+ Bundesstaat, Erbkruser, Staatenhaus und Volks­
haus. Die F. R. kam infolge Scheiterns der Revolu­
tion von 1848 in dem Jahre 1849 nicht zur prakti­
schen Anwendung. 
Lit.: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/VerfdtReich 
1849.doc; Willoweit, D., Deutsche Verfassungsge­
schichte, 8. A. 2019; Best, H./Weege, W., Biographi­
sches Handbuch der Abgeordneten, 1996; Kii'111e, J., 
Die Reichsverfassung der Paulskirche, 2. A. 1998 

Frankreich ist der aus dem westlichen Teil des 
frühmittelalterlichen Reiches der --.. Franken ent­
i.tandene. durch die Revolution von J 789 schrittwei­
se zu einer Republik gewordene Einheitsstaat. Seine 
Rechtsordnung beruht vor allem auf der Gesetzge­
bung Napoleons zwischen 1804 und 1810 (--..Code 
civil u. a.). Seine Verfassungsgeschichte ist ziemlich 
bewegL 
Lit: Cossalrer. P./D11barry, J., Einführung in das fran­
zösische Recht, 2022; Hüb11e1; U.!Co11sra11ti11esco, V., 
Einführung in das französische Recht, 5. A. 2013; Dou­
cet, M./Fleck, K., Französisch-deutsch, 7. A. 2014; 
Doucet, M./Fleck. K., Deutsch-französisch, 7. A. 2012. 
Köhler. G„ Rechtsfranzösisch, 5. A. 2013; So1111e11ber­
ger; H./C/assen, C., Einführung in dru. französische 
Recht, 4. A. 2012; Schlichting, A. deNolmerange, X .. 
Einführung in die französische Rechtssprache, 4. A. 
2018 

Frau (Herrin) ist der erwachsene weibliche Mensch. 
Anders als in vergangenen Zeiten ist auf Grund der 
Gleichberechtigung der Geschlechter die Frau dem 
Mann rechtlich grundsätzlich gleichgestellt. Nur 
vereinzelt bestehen Sonderregelungen (z. B. -. Mut­
terschutz, -.. Vergewaltigung, -.. Rente). 
Lit.: Frauengleichstellungsgesetz. hg. v. Schiek, D. u.a., 
1996; Frauen in Deutschland. 2004; Frauen und Männer 
in Deutschland. 2. A. 2020 

Frauenhandel --+ Menschenhandel 

Frauenraub ist in dem altrömischen und germani­
schen Recht die (vielleicht zwecks Eheschließung 
begangene) gewaltsame Entführung ei.ner --+ Frau. 
--+ Entführung. Menschenraub 
LiL: Köhler. G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

frei (Adj.) w1gebunden, Jose 

Freibetrag ist der besondere steuerfreie Betrag, der 
zur Ermütlung des -.. steuerpflichtigen Betrags von 
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dem Gesamtbetrag abgezogen werden kann (z.B. 
Weihnachtsfreibetrag bei Einkommensteuer). Er 
verringert in geringem Umfang die zwecks politi­
scher Umverteilung ständig zunehmend bedrücken­
de Steuerpflicht. Dem der Einkommensteuer unter­
worfenen Steuerpflichtigen muss nach Erfüllung 
seiner Einkommensteuerschuld als Grundfreibetrag 
mindestens so viel verbleiben, wie er zu der Bestrei­
tung seines notwendigen Lebensunterhalts benötigt 
(z.B. indemJahre2015 8472Euro, 20199168 Euro). 

Freibeweis ist der -+Beweis, bei dem Erhebtmg, 
Verfahren und Beweismittel in dem -+Ermessen des 
Uerichts stehen. Er ist zulässig z. H. zur Feststellung 
von ausländischem Recht und von Erfahrungssätzen. 
Er steht in Gegensatz zu dem-+ Streng beweis. 
Lit.: Voigrel, S., Zum Freibeweis, 1998 

Freibleibend ([lat.] sine obligo, ohne Verpflichtung) 
ist die Bestimmung eines Vertragsantrags, durch die 
der Erklärende zulässigerweise die -+Bindung an 
seinen -+ Antrag ausschließt. Seine Erklärung ist 
daher nur eine -+ Einladung zum Angebot. Eine 
Annahme ist nicht möglich, so dass nur die Antwort 
der Gegenseite Anu·ag werden kann, der von dem 
Erklärenden noch angenommen werden muss, um 
Bindungswirkung zu entfalten. 

freier Beruf -+ Beruf. freier 

Freier-+ Gemeinfreier 

freie Rechtsschule -+ Rechtsschule 

freie richterliche Überzeugung -+ Überzeugung 

Freiexemplar (Freistück) ist das Exemplar eines 
Druckwerks. das der Verfasser - oder auch ein Sor­
timenter bei Abnahme einer größeren Menge - un­
berechnet erhält. -+ Verlag 
Lit.: Urhebe~ht, hg. v. Schricker. G./Loewenheim, U. v .. 
6.A. 2020 

Freigelassener -+ Freilassung 

freihändig (Adj.) mit freien Händen handelnd 

freihändiger Verkauf -+ Verkauf. freihändiger 

Frei Raus ist die Klausel, nach welcher der 
-+Verkäufer auf seine Kosten die Kaufsache bei 
dem Käufer (bzw. dessen Haus) anzuliefern hat. 

Freiheit ist allgemein die Möglichkeit der uneinge­
schr'Jnkten Entfaltung. Ihre geistige Voraussetzung 
ist die (von dem Lügner unredlicherweise verlasse­
ne) Wahrheit ([lat] in veritate libenas). Die F. ist in 
dem Verfassungsrecht in der Form der allgemeinen 
-+ Handlungsfreiheit und verschiedener einzelner 
Freiheiten grundgesetzlich abgesichert (Art. 2 ff. 
GG). Nach Art. 104 GG kann die F. der Person nur 
auf Grund eines fönnlichen Gesetzes und nur unter 
Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen be­
schränkt werden (Freiheitsentziehungsgesetz, 
§§ 63ff. StGB). Über die Zulässigkeit und Fortdauer 
einer Freiheitsentziehung hat nur der -+ Richter zu 

Freirecht 

entscheiden. In dem Strafrecht (§ 239 StGB) meinL 
F. nur die potentielle persönliche Bewegungsfrei­
heit. in dem Schuldrecht (§ 823 l BGB) die körper­
liche Bewegungsfreiheit sowie die F. von einer Nö­
tigung zu einer Handlung durch Drohung. Zwang 
oder Täuschung. In dem römischen, germanischen. 
mittelalterlichen und teilweise auch neuzeitlichen 
Recht ist F. ein besonderer sozialer Status, der in 
Gegensatz zur Unfreiheit steht. In der Europäischen 
Union sind Warenverkehrsfreiheit, Personenver­
kehrsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit und Dienst­
leistungsverkehrsfreiheit gesicherte Grundfreiheiten. 
Lit.: Amauld, A. v„ Die Freiheitsrechte. 1999; u1de11r. K., 
Negative Freiheitsrechte. 2000; Marscl111e1; R.Nolckc111, 
8 .. Freiheitsentziehung und Unterbringung. 6. A. 2019 

freiheitlich (Adj.) Freiheit betreffend 

freiheitliche demokratische Grundordnung 
-+ Grundordnung. freiheitliche demokratische 

Freiheitsberaubung (§ 239 StGB) ist das wider­
rechtliche Einsperren oder anderweitjge Berauben 
des Gebrauchs der persönlichen -+ Freiheit eines 
Menschen (L.. B. Wegnahme der Kleidung Baden­
der). Geschützt wird dabei nur die potentielle per­
sönliche Bewegungsfreiheit. Die F. ist ein -+ Dauer­
delikt. 
Lit.: Orth, T., Rechtsgut und Tatopfer, 1988; Schmidt. 
C.. Freiheitsberaubung aus Fürsorge, 2010 

Freibeitsentziehung-+ Freiheit 

Freiheitsstrafe ist die in dem Entzug der körperli­
chen Bewegungsfreiheit bestehende --> Strafe (z.B. 
auch Jugendstrafe). Die F. kann lebenslange oder 
zeitige (zwischen 1 Monat und 15 Jahren) F. sein. 
Sie wird in einer Strafvollzugsanstalt vollstreckt. Sie 
hat als -+ Einheitsstrafe (Einheitsfreiheits~trafe) die 
früher verschiedenen Fonnen der F. (Zuchthaus, 
Gefängnis, Einschließung, Haft) ersetzt. Auch die 
lebenslange F. ist verfassungsgemäß. Bei ihr kann 
nach 15 Jahren der Strafrest zu -+ Bewährung aus­
gesetzt werden(§ 57a StGB). (1997 betrug die Zahl 
der Häftlinge in deutschen Justizvollzugsanstalten 
68000, d. h. weniger als 1 Promille der Einwohner, 
um 2020 rund 46000.) Die Arbeit während der F. ist 
angemessen anzuerkennen. -+ Jugendstrafe 
Lit.: Kerr-Srraub, G.. Die lebenslange Freiheitsstrafe, 
2011 

F reikirche ist in dem Kirchenrecht die nicht mit 
dem Recht einer Körperschaft des öffentlichen 
Rechtes ausgestattete -> Religionsgesellschaft, die 
Rechtsfähigkeit als rechtsfähiger-+ Verein erwirbt. 

freilassen (V.) Freiheit gewähren 

F reilassung ist in dem römischen und mittelalterli­
chen Recht die Entlassung eines Unfreien uus der 
Unfreiheit. In der Gegenwart bezeichnet F. die Be­
seitigung eines rechunäßigen oder rechtswidrigen 
Entzugs der -+ Freiheit (z.B. nach Beendigung des 
Vollzugs einer Freiheitsstrafe). 
Lit.: Köbler, G .. Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Freirecht (N.) freies Recht 



Freirechtsschule 

Freirechtssch ule ist die gegen die --+ Begriffsjuris­
prudenz gerichtete Schule (ab 1907 Eugen Ehrlich, 
Fuchs. Kantorowicz) der Rechtswissenschaft 
(-+Rechtsschule), die davon ausgeht, dass die kon­
krete richterliche Fallentscheidung nicht auf logi­
scher -+ Subsumtion, sondern auf dem Rechtsgefühl 
beruhe. Der -+ Richter dilrfe und milsse von dem 
--+ Gesetz abweichen, sobald dessen Anwendung zu 
ungerechten Ergebnissen führe. Ihr rechtstatsächli­
cher Erfolg war gering. 
Lit.: /(jjb/e1: G„ Deutsche RechL~geschichte, 6. A. 2005 

Freisprechung --+ Freispruch 

Freispruch (Freisprechung) (§ 267 V SI.PO) ist die 
gerichtliche Feststellung, dass der --+ Angeklagte 
(z.B. mangels Beweises) einer Tat nicht ilberführt 
ist (in Deutschland in der Gegenwart jeweils 27000 
bzw. 3 Prozent der strafrechtlich Abgeurteilten). Der 
F. ist eine durch -+ Urteil getroffene Besttitigung der 
-+ Unschuldsvermutung. Der F. steht in Gegensatz 
zu der Verurteilung. Die -+ Kosten des Verfahrens 
sowie die notwendigen Auslagen des Angeschuldig­
ten fallen grundsätzlich der Staatskasse zur Last 
(§ 467 J SI.PO). 
Lit.: Kühl, K„ Unschuldsvennutung, Freispruch und 
Einstellung, 1983 

Freistaat (M.) Republik 

freistellen (V.) befreien 

FreistelJung ist die Befreiung von einem allgemei­
nen Rechtssatz oder von einer besonderen Verpflich­
tung. 
Lit.: Köppen. M., Gruppenfreistellungsvcrordoungen, 
2000; Roniger. R„ Das neue Vertriebskartellrecht, 2000: 
Moritz. M., Die Preisteilung zur Stellensuche. 2017 

Freistellungsanspruch ist der Anspruch eines 
--+ Schuldners gegenüber einem Dritten, von seiner 
Verpflichtung gegenüber seinem Gläubiger befreit 
zu werden (z.B. der Arbeitnehmer, der lbei einer 
--+Arbeit) einen Dritten schädigt, gegenilber dem 
Arbeitgeber). 
Lit.: Görmer. G., Die Durchsetzung von Befreiungsan­
sprüchen, 1992 

Freiteil ist in dem spätantil<en und frühmittelalterli­
chen Recht der von der christlichen Kirche geforder­
te Anteil des Hausvaters an seinem Vermögen 
(Nachlass). Aus dieser Forderung hat sich vielleicht 
eile Verfügungsfreiheit des Hausvaters über einen 
Teil des Familienvermögens entwickelt. ln dem 
Hochmittelalter kommt unterstützend die Aufnahme 
des im römischen Recht entwickelten Testaments 
hinzu. 
Lit.: Bruck. E., Kirchenväter und soziales Erbrecht. 1956 

freiwillig (Adj.) aus freiem Willen erfolgend 
L1t.: Gu1man11. T., Freiwilligkeit alb Rechtsbegriff. 
2001; Bender, A., Die Freiwilligkeit der datenschutz­
rechtlichen Einwilligung, 2021 

freiwillige Gerichtsbarkeit -+ Gerichtsbarkeit. 
freiwillige 
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freiwillige Versicherung --+ Versicherung. Sozial­
versicherung 

freizeicbnen (V.) als frei erklären 

Freizeichnung ist die nuf Grund der -+ Venrags­
freiheit grundsätzlich ohne Weiteres gegebene Mög­
lichkeit des vertraglichen Ausschlusses bzw. der 
vertraglichen Einschränkung der --+ Haftung. Nach 
§ 276 II1 BGB kann die Haftung wegen -+ Vor­
satzes dem Schuldner nicht im Voraus erlassen wer­
den. Die Haftung filr Vorsatz eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen kann dagegen im 
Voraus erlassen werden. 
Lit.: Sd1111id1-Saf'm; J., Produkthaftung. Bd. 2 Frei­
zeichnungsklauseln, 2. A. 1985: Hochstra~ser. M„ Frei­
zeichnung zugunsten und zulasten Drilter, 2006 

Freizeit (F.) freie Zeit 

Freizeitarrest (§ 16 JJ JGG) ist die mildeste Fom1 
des--+ Zuchtmittels-+ Jugendarrest, die mindestens 
1 und höchstens 2 wöchentliche Freizeiten (Wo­
chenende, meist von Sa1mtag 15 Uhr bis Montag 6 
Uhr) umfasst. 
Lit.: BrwJS. B„ Jugendliche im Freizeitarrest. 1984 

freizügig (Adj.) frei bezüglich der Ortsverändenmg 

Freizügigkeit ist das Recht der freien Ortsverände­
rung. Nach Art. 1 1 GG genießen alle --+ Deutschen 
F. in dem ganzen Bundesgebiet. Diese Freiheit kann 
unter bestimmten Voraussetzungen durch --+Gesetz 
oder auf Grund Gesetzes eingeschränkt werden 
(beschränkter -+ Gesetzesvorbehalt, z.B. zu einer 
Seuchenbekämpfung). fnnerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft gewährt Art. o.1.5 AEUV die F. der 
Arbeitnehmer. Die Mitgliedstaaten der Europäi­
schen Union dürfen Staatsangehörige anderer Staa· 
ten der Europäischen Union nicht allgemein aus 
dem öffentlichen Dienst (z.B. Schulwesen. For­
schung) ausschließen. 
Lit.: Schulz, G .. Freizügigkeit für Unionsbiirger, 1997: 
Braun, S„ Freizügigkeit und Platzverweis. 2000; Böhm. 
V., Die betriebliche Altersversorgung, 2004; Dienelt, K .. 
Freizilgigkeit nach der EU-Osterweiterung, 2004; Fren­
z,el. E., Grundfälle zu Art. 11 GG. JuS 201 l. 595 

fremd (Adj.J ausländisch, femstehend 

Fremdbesitz ist der --+ Besitz. einer Person, die eine 
Sache als einer anderen Person gehörend bzw. in 
dem Eigentum einer anderen Person befindlich 
besitzt (.t:. B. Mietei). Dt:t F. stt:hl in Gt:gt:nsatz zu 
dem --+ Eigenbesitz. Entscheidend ist der erkennba­
re ....... Wille des Besitzers. 
Lit.: Emst, W. Eigenbesitz und Mobiliarerwcrb. 1992; 
Köbler. S., Die Beteiligung Berufsfremder an AT71pra­
xen, 2011 

Fremdbesitzer ist der eine Sache als einer anderen 
Person gehörend bzw. in dem Eigentum einer anderen 
Person befindlich besitzende Besitzer. -+Fremd­
besitz 

F remdbesitzerexzess ist die Überschreitung des -
tatsächlichen oder vermeintlichen - Besitzrechts 
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durch den Fremdbesitzer. Der nichtberechtigte 
Fremdbesiuer haftet troLZ der an sich abschließen­
den Regelung des - Eigentümer - nichtberechtigter 
Bcsitler Verhältnisses ( §§ 987 ff. BGB) nach 
§ 823 1 BGB, weil er sonst besser stünde als der 
bercchugte Fremdbesitzer (z.B. Mieter). der bei 
schuldhafter rechtswidriger Eigentumsverletzung 
ohne Weiteres • Schadensersatz leisten muss. Die 
Haftung für F ist aho eine Ausnahme von dem 
Ausschluss der §§ 823 IT. BGB durch die §§ 987 ff. 
BGB 
Lit .. Wilhelm. J„ Die Lehre vom Frcmdbesitzerexzess. 
JZ 59 (2004>. 650 

Fremdenrecht ist die Gesamtheit der die Stellung 
der -+ Fremden (-+ Ausländer) betreffenden Rechts­
sätze. Es ist insbesondere in dem Ausländergesetz 
enthalten. Globalisierung und Menschenrechtsaner­
kennung legen tendenziell Gleichstellung nahe. 
Lit.: Bergman11, J./Dienelt, K„ Ausländerrecht. 13. A. 
2020. 14. A. 2022: Dolli11ger. F., Ausländerrecht, 3. A. 
2006 

Fremder ist der nich1 die -+ Staatsangehörigkeit 
des betreffenden Landes habende Mensch. Für den 
fremden gilt. abgesehen von dem besonderen 
Fremdenrecht, grundsätzlich das allgemeine staalli­
che Recht. In älteren Zeiten war der Fremde vielfach 
rechtlo~. -+ Asyl 
Lit.: Kiibler. G.. Zielwönerbuch integrativer europäi­
scher Rccht,ge,chichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Fremdkapital ist das (dem Unternehmer) von ei­
nem Dnuen 1ur Verfügung gestellte -+ Kapital 
(-+ Darlehen und sonstige Verbindlichkeiten) in 
Gegensatz 1u dem Eigenkapital. 
Li1.: Bauer. M„ Fremdkapitalbeschaffung. 2004: Schön. 
iv.. Eigenkapital und Fremdkapital, 2013 

Friede isl in dem Völkerrecht der Zustand ungestör­
ter Ordnung. in dem sich niemand gewaltsamer 
Mittel bedient, um seine besonderen Interessen 
durchLusellen. In dem Völkerrecht bildet den Gc­
gen~alJ: 1.um Frieden der - Krieg, der durch Ab­
schluss eines Friedensvertrags fom1ell beendet wird. 
In dem Frieden gelten die friedensrechtlichen Re­
geln des + Völkerrechts (z.B. diplomatische Bezie­
hungen, Auslieferung). 
Lit.: Rinke. B„ Frieden und Sicherheit. 2004 

Friedenspnicht ist die (<>chuldrechtJ1che) Verpflich­
tung der Parteien eines -4 Tarifvertrags. während 
der Vertragsdauer Maßnahmen de~ -4 Arbeits­
kampfs 1u unterlassen. vor einem Arbeitskampf über 
dessen Vermeidung zu beraten sowie auf ihre Mit­
glieder mit dem Ziel der Unterlassung von Arbei~­
kampfmaßnahmen em7U\\ 1rken Die Verlet.zung der 
F. kann einen ~ Schadenser.atzanspruch begrün­
den. 
Lit.: Waltemu11111. R„ Arbeitsrecht. 20. A. 2021 

Friedensvertrag ist in dem Völkerrecht der den 
Kriegszustand zwischen mehreren -4 Staaten been­
dende völkerrechtliche-+ Vertrag. 
Lit.: Wewier. B„ Wie Kriege enden, 2002; 100 Jahre 
Friedensvertrag von Saint-Gennain. 2019 

Frondienst 

Friedhof ist der On. an dem die Toten bestattet 
werden. Er kann gemeindlicher oder kirchlicher F. 
sein. Seine Benut1.ung wird in öffentlich-rechtlichen 
Friedhofsordnungcn geregelt 
Lit.: Gaedk.e. J„ Handbuch de„ Friedhofs- und Besta1-
1ungsrechts. 12 A. 2019 

friedlos (Adj ) ungeschi.illl, ausgestoßen 

Friedlosigkeit ist in dem älteren Recht vielleicht 
der Zustand des Ausgestoßenseins aus der Rechts­
gemeinschaft (Outlaw wie z.B. Robin Hoo<l), in dem 
der Friedlo\e möglicht•rwei~e folgenlo<. getötet wer­
den kann. 
Li1.: Brei.Ich, A„ Frid och frcdlö~het, 1994 

Frist ist der bestimmte oder bei.timmbare Zeitraum 
für ein Verhalten. Er kann durch - Gesetz, Hoheits­
akt oder -+ Parteivereinbarung festgelegt sein. All­
gemeine Regeln über die Berechnung von Fristen 
enthalten die §§ 187 ff BGB (sog. Zivilkomputa­
tion). Fällt der lcvte Tag der für eine Willenserklä­
rung oder eine Leistung geselLten F. auf einen (an 
dem Leistungsort staatlich anerkannten allgemei­
nen) Feiertag, Sonntag oder Sonnabend, so Lritt an 
die Stelle dieses Tages der nächste Werktag (§ 193 
BGB) Fristen sind meist Ausschlussfri!>ten oder 
Verjährungsfristen. Die F. 1ur Leistung einer Zah­
lung wird durch Absendung eines einen Scheck 
enthaltenden Bnefes gewahrt. Bei Fnslwahrung 
durch Telefax muss die Ver.endung so rechtzeitig 
begonnen werden. dass unter gewöhnlichen Um­
'itilnden mit dem Abschluss innerhalb der F. gerech­
net werden kann. 
Lit.: Bu~chbell· Ka11iell'.1ki, P.. Fris1entabelle für die 
Anwaltspraxis. 10. A. 2018. [.jjJi11111g. M„ Fristen und 
Tennine im Zivilrecht, 2003: Sehmeter. U„ Die Fristen­
bercchnung 1m bürgerlichen Recht. JuS 2007, 1: 
Gruschwit;:. S„ Kleine Frb1cnkunde ZPO, JuS 2012, 
1090 

fris tlos (Adj.) ohne Frist erfolgend 

Fristsetzung ist die Festlegung einer -4 Frist zu der 
Vornahme einer bestimmten -+ Handlung oder 
-> Unterlassung. Ocr ergebnislose Ablauf einer 
einem anderen gese11ten Frist ist oft Voraussetzung 
für bestimmte -+ Rechtsfolgen (1.. B. vertragliche 
Schadensersatzansprüche. vgl. §§ 281, 323 l BGB). 
In dem - Zivilpro1ess kann das Gericht den Partei­
en für ihr Vorbringen Fristen -;etzen (§§ 273 Il Nr. I , 
275 1 S. 1. III. IV, 276 1 S. 2. III. 520 II ZPO). Bei 
Nichteinhaltung dieser Fristen drohl die -> Prä­
klusion (Ausschluss) des nach Fristablauf erklärten 
Vorbringens. 

Fron (lU ahd fro Herr) herrschaftlich. Herren„ „ 
Herrendienst 

Fronbote ist in dem m11telalterlichen deutschen 
Recht ein Gehilfe des Richter... 
Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Peter.1. W. Bezeichnungen, 1991 

Frondienst ist in dem älteren deutschen Recht bis 
zu der Bauernbefreiung des 19 Jh.s der einem 



fronen 

Grundherrn zu erbringende Dienst (z.B. Pflügen, 
Dreschen. Mähen). 
Lil.: Siebeck, 0., Der Frondienst, 1904 

fronen (V.) Herrendienst lejsLen. beschlagnehmen 

Fronbof (M.) Herrenhof 

Fronung ist in dem mittelalterlichen deutschen Recht 
die öffentliche Beschlagnahme von Gegeni.tänden 
(Grundstücken) in der Zwangsvollstreckung. 

Frucht ist die aus einem Gegenstand bestimmungs­
gemäß hervorgehende Nutzung(§ 99 BGB). F. einer 
-+Sache (z.B. eines Grundstücks) ist das Erzeugnis 
der Sache (L. B. Apfel) und die sonstige ihrer Be­
stimmung gemäß aus ihr gewonnene Ausbeute (z.B. 
Kies), F. eines-+ Rechtes (z.B. Aktie) ist der seiner 
Bestimmung gemä~ aus ihm gewonnene Ertrag 
(z.B. Dividende). Uber diese unmittelbaren (natür­
lichen) Früchte hinaus sind mittelbare (red1tsge­
sd1äftlic-he) Früchte auch die Erträge. die eine Sache 
oder ein Recht vermöge eines Rechtsverhältnisses 
gewährt (z.B. Mietzins. Darlehenszins). Das für 
eine F. im Einzelnen geltende Recht ist an verschie­
denen Stellen geregelt (z.B. §§ 953 ff. BGB). Die F. 
ist ein Unterfall der-+ Nutzung. 

früh (Adj.) frühzeitig 

Frühgeburt ist die Geburt eines Menschen vor dem 
Ende der 37. bzw. 38. Schwangerschaftswoche 
(s. § 6 I MuSchG) (bzw. das bei der Geburt weniger 
als 2500 Gramm wiegende Kind). 
Li1.: Jorw. M„ Trauma Frühgeburt?, 2004 

führen (V.) vorangehen, leiten 

Führer ist der bestimmende Leiter einer Gruppe. 
Nach dem Tode des Reichspräsidenten Hindenburg 
1934 legte sich Adolf Hitler an dem 2.8.1934 den 
Titel F. und Reichskanzler zu. Außerdem organbier­
te er Deutschland nach dem Führerprinzip (Führer 
befiehl, wir folgen dir). 
Lit.: Wif/oweit, D .. Deutsche Verfassungsgeschichte, 
8.A.2019 

Führerschein (§ 2 StVG) ist die amtliche Beschei­
nigung über die-+ Fahrerlaubnis. -+ Fahrerlaubnis 
Lit.: Bode, H„ Fahrerlaubnis, 5. A. 2006: Meine Filhrer­
scheinprilfung. 36. A. 2021 

Führerstaat ist der nach dem Führerprinzip 
(-+Führer) organisierte Staat. 

Führung (F.) Leitung. Verhalten 

Führungsaufsicht (§§ 61 Nr. 4, 68 ff. StGB, 
1.1. 1975) ist die -+ Maßregel der Besserung und 
Sicherung. bei der das Verhalten des Verurteilten 
(grundsätzlich für 2 bis 5 Jahre) der Überwachung 
durch eine Aufsichtsstelle unterstellt wird. Die F. 
dient sowohl der -+ Resozialisierung des Verurteil­
ten wie auch der Sicherung der Allgemeinheit. Sie 
wird entweder von dem zuständigen -+ Gericht 
angeordnet oder triu kraft-+ Gesetzes ein. 
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Lit.: Baw: A„ u.a„ Die Führungsaufsicht. JuS 2010, 
404; Lehmann, D., Das Rechtsinstitut der Führungsauf­
sicht, 2020 

Führungszeugnis rn§ 30 ff. BZRG) ist das Zeugnis 
über den einen bestimmten Menschen betreffenden 
lnhah des Zentralregisters. Es wird auf Antrag des 
Betroffenen bzw. seines gesetzlichen Vertreters, der 
bei der Meldebehörde einzureichen ist. ausgestellt. 
In dem F. erscheinen grundsätzlich alle noch nicht 
getilgten Strafvermerke (strafgerichtliche Verurtei­
lungen. Anordnungen einer Maßregel der Besserung 
und Sicherung usw.), bestimmte Entscheidungen 
von Verwaltungsbehörden und Gerichten, Vennerke 
über Schuldunfähigkeit und besondere gerichtliche 
Feststellungen. 
Lit.: Burc:hardi. K„ Strafregister und polizeiliches Füh­
rungszeugni:>, 3. A. 1960 

Fund (§§ 965ff. BGB) ist das Enldecken und An­
sichnehmen (Besitzerwerb) einer verlorenen (besitz­
losen. nicht dagegen eigentümerlosen) beweglichen 
-+ Sache eines anderen. Der F. ist ein -+ Realakt. Er 
begründet ein gesetzliches SchuldverhäJLnis zwi­
schen -+ Finder und Empfangsberechtigtem (meist 
dem Eigentümer). Den Finder trifft eine Anzeige­
pflicht, Verwahrungspflicht und Ablieferungspflicht, 
den Empfangsberechtigten eine Aufwendungserstat­
tungspflicht und Finderlohnwhlungspflicht. U. U. 
erwirbt der Finder-+ Eigentum (§ 973 BGB, beach­
te§ 977 BGB). Besonderheiten gelten für den Fund 
in öffentlichen Behörden oder Verkehrsanstalten 
(§ 978 BGB). 

Lit.: Lins, K„ Das Fundrecht des BGB, 1994 (Diss.); 
H11tt11er. G., Fundrecht in der kommunalen Praxis, 5. A. 
2020 

fünf (Num Kard.) ist die Grundzahl zwischen vier 
und sechs. 

Fünfprozentklausel isl die Bestimmung von Wahl­
gesetzen. nach der zwecks Schaffung arbeitsfähiger 
Volksvertretungen (bzw. Verringerung von Wettbe­
werb und Begünstigung größerer Parteien) nur solche 
-. Parteien Abgeordnetensitze in dem - Parlament 
erhalten, die mindestens 5 Prozent der abgegebenen 
gültigen Stimmen (in dem gesamten Wahlgebiet 
ausnahmsweise evtl. auch in einem Teilgebiet) er­
halten haben (nicht z.B. zeitweise Partei des demo­
kratischen Sozialismus, Südschleswigscher Wahler­
verband). Die F. begünstigt größere Parteien und 
deren Besitzstände. Sie ist Uedenfalls für Kommu­
nalwahlen) deswegen rechtswidrig. 
Lit.: Beeilt, E„ Die 5 Prozent-Klausel im Wahlrecht. 1990 

fungibel (Adj.) vertretbar 

Funktion (F.) Aufgabe, Stelle 

funktionell (Adj.) Funktion betreffend 

funktionelles Synallagma -+ Synallagma, funktio­
nelles 

Funküonsna~bfolge (Aufgabennachfolge) ist der 
tatsächliche Übergang von Aufgaben eines Verwal-
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tungsträgers aur einen anderen ohne Rechtsnachfol­
ge (z.B. Fortführung uer Funktionen des Deutschen 
Reiches durch die nach seinem Zusammenbruch 
entstandenen Länder). Die F. hat einen Übergang 
auch der Verpflichtungen zur Folge. 

Funktionstheorie ist die Theorie 1u Art. 34 GO, 
§ 839 BGB, die aus -+ Amtspflichtverletzung die 
-+ Körperschaft haften lässt, deren FunkLionen 
(Aufgaben) der Amtsträger bei Begehung der 
Pflichtverletzung wahrgenommen hat. Sie kommt 
nur dann in Betracht, wenn der Handelnde mehrere 
Dienstherren hat. -+ Anstellungstheorie 

fur (lat. [M.]) Dieb,-+ furtum 

Fur ([M.I semper in mora ([lat.] der Dieb ist im­
mer in Verzug) ist die rechtssprichwörtliche Be­
schreibung der Bestimmung, dass, wer zu der Rück­
gabe einer -+ Sache verpflichtet ist, die er einem 
anderen durch eine unerlaubte -+ Handlung entzo­
gen hat, grundsätzlich auch ohne-+ Verschulden für 
Untergang, Unmöglichkeit der Herausgabe und Ver­
schlechterung verantwortlich ist(§ 848 BGB). 

furiosus (lat. [M.]) Geisteskranker (z.B. der sich als 
Nachtwächter gerierende Universitätsprofessor, der 
unter Verfolgungswahn leidende Kranke, der Juris­
prudenz und Medizin verwechselnde Gelehrte) 

Fürsorge (F.) Sorge, Vorsorge, Obsorge 

Fürsorgeerziehung-+ Erziehungshilfe 

Fürsorgepflicht ist die Pflicht zu der besonderen 
Berücksichtigung der Interessen eines anderen Men­
schen. Sie hat Bedeutung vor allem in dem Recht 
der Dienstleistungen. ln dem Dienstvertragsrecht 
{-+Arbeitsrecht) trifft sie den Dienstberechtigten 
(-+Arbeitgeber) {vgl. §§ 617. 618 BGB, sonst 
§ 242 BGB). in dem -. Beamtenrecht den Dienst­
herrn(§ 45 BeamtStG). Auf ihr beruhen tahlreiche, 
von Wissenschaft und Rechtsprechung entwickelte 
Einzelpflichten (z.B. zu der Verwahrung von Sachen 
des Dienstverpflichteten, zu der Gewährung von 
Rechtsschutz). Die Verletzung bestimmter Fürsor­
gepflichten ist nach § 225 StGB stratbar. Tn dem 
...... Prozess kann das Gericht auf Grund von -+ Treu 
und Glauben eine F. haben (z.B. durch Hinweise 
und Fragen dahin .w wirken, dass sachdienliche 
AnLräge gestellt werden). 

Lit.: Mu/ler-Pet;;.er. S .• Fürsorgepflichten des Arbeitge­
bers. 2003; Reithmann. U.. Die dienst.rechtliche Fürsor­
geptlicht in der Rechtsprechung des Gerichts für den 
öffentlichen Dienst der Europäischen Union. 2019 

Futtermittel 

Fürsprech (M.) ...... Fürsprecher 

Fürsprecher (M.) oder auch Fürsprech ist in dem 
hochmittelaltcrlichen und spätmillelalterlichen deut­
schen Recht der Vertreter eines Menschen vor Ge­
richt in dem Wort. nicht in der Sache (wie z.B. der 
Anwalt oder Rechtsanwalt). 
Lit.: Köbler. G.. Zielwönerbuch integrativer europäi­
scher RechL~geschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

F ürst (Vorderster) ist in dem mittelalterlichen und 
neuzeitlichen deutschen Recht ein Adeliger, dessen 
Stellung ursprünglich durch die unmittelbare Beleh­
nung durch den König gekennzeichnet war. Unter­
schieden werden geistliche Fürsten und weltliche 
Fürsten sowie Kurfürsten und sonstige (Reichs-) 
Fürsten. Mit der Monarchie ist der F. (1806/)1918 
als Aufgabenträger verschwunden. 

Furtum (lat. [N.] Wegtragung) ist der wichtigste, 
Sachen betreffende Tatbestand des römischen De­
liktsrechts (Diebstahl, Unterschlagung, Begünsti­
gung, Hehlerei). -+ fur 
Lit.: Söllner; A., Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 
1996: Kaser. M .. Römisches Privatrecht. 21. A. 2017 

furtum (N.) usus (lat.) ...... Gebrauchsanmaßung 
(vgl. § 248b StGB) 

Fusion (F.) Verschmelzung 

Fusionskontrolle ist in dem Kanellrecht die vor­
beugende Kontrolle von Unternehmenszusammen­
schlüssen durch Kartellbehörden der Europäischen 
Union (Europäische Kommission) und der Mitglied­
staaten (z.B. Bundeskartellamt) zwecks Verhinde­
rung dauerhafter Verschlechterung der Struktur des 
Marktes. Eine von dem Bundeskartellamt Deutsch­
lands untersagte Fusion kann der Bundesminister für 
Wirtschaft unter Umständen erlauben (Ministerer­
laubnis). 
Lit.: Korth, S., Verfahrensrechte in der europäischen 
Fusionskontrolle, 2003; Brinker; !. , Anmeldepflichten 
nach § 39a GWB. 2021 

Futter (N.) Nahrung 

Futtermittel ist der zu der (oralen) Tierernährung 
besLirrume Stoff {sowie ein zugehöriger Zusatzstoff 
und eine Vormischung). Für F. gilt das Lebensmiuel­
(Bedarfsgegenstände- und) und Futtermittelgesetz­
buch von dem 1. September 2005 (in Kraft 7.9. 
2005) 
L11.: Lengerke11. J. 1\, Qualität und Qualitätskontrolle 
bei Futtermitteln, 2004; Durst. L. Futtermittel für 
landwirtschaftliche Nutztiere, 2021 



Garage ist der zur Unterstellung von 
-+ Kraftfahrzeugen bestimmte Raum mit mindes­
tens einem Dach und zwei Seitenwänden. 
Li1.: Kll11ski, S„ Die novellierten Stellplatzbestimmun­
gen, 2001 

Garagenersatz (M.) ist der Ersatz für eine rechtlich 
notwendige. aber tatsächlich rechtswidrig fehlende 
Garage für ein Kraftfahrzeug. 

Garagenersatzvertrag ist der öffentlich-rechtliche 
(. in seiner Zulässigkeit fragliche) -+ Vertrag, durch 
den sich ein Bauherr gegenüber einer Gemeinde 
verpflichtet, statt der an sich vorgeschriebenen 
Schaffung von -+ Garagen oder Einstellplätzen für 
Kraftfahrzeuge auf seinem Grundstück andere Leis­
tungen (z.B. Geldleistung) zu erbringen. 
Lit.: Reuss, C., S1ellplatzverpflichtung - Stellplatzablö­
se?. 2000 

Garant (M.) Gewährleistender, Inhaber einer Ga­
rantenstellung 

Garantenpflicht ist die Pflicht (zu einer Handlung 
und damit) zu der Abwendung eines -+ Erfolgs. Sie 
ergibt sich aus einer -+ GarantensteHung. Erfüllt sie 
der Verpflichtete nicht, so kann er durch die Unter­
lassung eine Bedingung für einen Erfolg (z.B. Tod 
eines Menschen) setzen. Er verwirklicht dann ein 
unechtes-+ Unterlassungsdelikt. Der-+ Irrtum über 
die Garantenpflicht ist -+ Gebot<>irrtum. 

Lit.: Herbem., L„ Die lngerenz - eine Garantcnptlicht 
aus Gefährdungsunrecht, 2020 

Garantenstellung ist die Stellung, kraft deren je­
mand rechtlich dafür einstehen muss, dass ein be­
stimmter -+ Erfolg nicht eintritt (vgl. § 13 StGB). 
Sie kann beruhen auf-. Gesetz (z.B.§ 1353 BGB), 
freiwilliger tatsächlicher Übernahme (auf Grund 
eines -. Vertrags, z.B. Kinderschwester), auf enger 
Familiengemeinschaft, Lebensgemeinschaft oder 
Gefahrengemeinschaft (z.B. Verlöbnis) oder auf 
vorausgegangenem gefahrbegründendem und 
rechtswidrigem (str.) Verhalten (lngerenz, z.B. Ver­
ursacher eines Verkehrsunfalls) oder allgemeiner auf 
besonderen SchutzpOichten für bestinunte Rechts­
güter oder auf der Verantwortlichkeit für bestimmte 
Gefahreuquellen. 

Lit.: Grün, U. v. d., Garantenstcllung, 2003; Bayer. S. 
Die betrugsspezifische Garantcnstellung, 2021 

Garantie ist die einem anderen gegenüber abgege­
~ne Beteuerung der Richtigkeit einer Erklärung. 
Übernimmt der Verkäufer oder ein Dritter eine G. 
für die Beschaffenheit der Sache oder dafür, dass die 
Sache für eiue bestimmte Dauer eine bestimmte 
Beschaffenheit behält (Haltbarkeitsgarantie), so 
stehen dem Käufer in dem Garantiefall unbeschadet 
der gesetzlichen Ansprüche die Rechte aus der G. zu 

G 

den in der Garantieerklärung und der einschlägigen 
Werbung angegebenen Bedingungen gegenüber dem 
zu, der die G. eingeräumt hat, wobei bei einer Halt­
barkeiL~garantie vermutet wird, dass ein während 
ihrer Geltungsdauer auftretender Sachmangel die 
Rechte aus der G. begründet (§ 443 BGB). lnstitu-
1ionclle G. ist die durch das --> Grundgesetz gewähr­
te Absicherung des Bestands bestimmter Einrich­
tungen. Die so geschützte -+ Institution kann dem 
- öffentlichen Recht (z.B. Presse und Rundfunk, 
An. 5 1 2 GG) oder dem -+ Privatrecht angehören 
(z.B. Ehe und Familie oder Eigentum und Erbrecht, 
Art. 6 1, 14 1 GG). Demgegenüber versteht ein Teil 
des Schrifttums unter institutioneller G. nur den 
Schutz öffentlich-rechtlicher Einrichtungen und 
kennzeichnet den Schutz einer privatrechtlichen 
Institution mit dem Begriff der Institutsgarantie. 
--+ Garantievertrag 
Lit.: Horn, N„ Bürgschaften und Garantien, 8. A. 2001; 
Ha111me11, H„ Zum Verhältnis der Garantie zu den Män­
gelrechten aus § 437 BGB, NJW 2003, 2588: Dorrschy. 
J., Die Bankgarantie, 2006: 1.ichtenthiiler. S„ Besitzver­
bot und Eigentumsschutz, 2020 

Garantiegeschäft --+ Bank 

Garantiefrist ist die -. Frist, die je nach Sinn und 
Zweck der Vereinbarung entweder die -. Ver­
jähnmg, sofern dies zulässig ist, auf die Dauer der 
G. abkürzen oder ihren Beginn um die Dauer der G. 
hinausschieben soll. 

garantieren (V.) Garantie geben 

Garantievertrag ist der gesetzlich nicht geregelte 
selbständige -+ Vertrag, durch den jemand einem 
anderen verspricht, für das Eintreten oder Nichtein­
t.reten eines -+ Erfolgs einzustehen, insbesondere 
die Gefahr. die dem anderen aus irgendeiner Unter­
nehmung erwächst, also einen künftigen, noch nicht 
entstandenen -+ Schaden. zu übernehmen. Er ist von 
der - Schuldmitübernahme wie von der -+ Bürg­
schaft zu trennen. 
Lit.: Hom, N., Bürgschaften und Garantien, 8. A. 2001: 
Krat7,, N., Rechtsdogmatik des Garantievertrages. 1989 
(Diss.); Rieder. J„ Bürgschaft, Schuldübernahme. Ga­
rantievertrag, 6. A. 2018 

Gar ten -. KJeingarten 
Lit.: Kaub, R„ Gartenrecht, l l. A. 2008 

Gas -+ Energie, Energieversorgungsunternehmen 

Gast (M.) Besucher. Fremder 

Gaststätte ist das Unternehmen zu gewerbsmäßiger 
Bewirtung oder Beherbergung von Menschen. Der 
Betrieb einer G. ist ein (stehendes) -+ Gewerbe (§ 1 
GaststättenG, Schankwirtschaft, Speisewirtschaft, 
Behcrbergungsbetrieb). Seine Ausübung bedarf 
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einer an besondere landesrechtliche Voraussetzun­
gen (z.B. Zuverlässigkeit, § 4 GaststättenG) ge­
knüpften-+ Erlaubnis(§ 2 GastställenG). 
Lit.: Pauly. R„ Das Gaststättengesetz, 14. A. 2003; 
Schö11/eiter. U., Gaststäuengesetz. 2012 

Gastwirt ist der Tnhaber einer Gaststätte, der ge­
werbsmäßig Gäste bewirtet. Er bedarf in dem Ver­
waltungsrecht zum Betrieb des Gaststättengewerbes 
einer -+Erlaubnis (§ 2 GaststättenG). In dem 
Schuldrecht hat der G„ der gewerbsmäßig Fremde 
zur Beherbergung aufnimmt, grundsätzlich den 
-. Schaden zu ersetzen, der durch Verlust, Zerstö­
rung oder Beschädigung von Sachen entsteht, die 
ein Gast eingebracht hat (§ 701 BGB, -+Erfolgs­
haftung. ausgenommen Fahrzeuge. in Fahrzeugen 
belassene Sachen, Tiere, höchstens 3500 Euro, bei 
Geld, Wertpapieren und Kostbarkeiten höchstens 
800 Euro). Er bat ein gesetzliches -+Pfandrecht für 
seine aus der Aufnahme erwachsenden -+ Forderun­
gen an den eingebrachten -+ Sachen (§ 704 BGB). 
Tn dem Interesse des Jugendschutzes ist er verpflich­
tet, mindestens ein alkoholfreies Getränk nicht teu­
rer als das billigste alkoholische Getränk (auch 
hochgerechnet auf einen Liter) zu verabreichen (§ 6 
Gastst.ättenG). 
Lit.: Herzog, M„ Die Haftung des Gastwins. 1999: 
Endres, P., Was der Gasrwin wissen sollte. 11. A. 2004 

GATS (engl., General Agreement on Trade in Servi­
ces) Allgemeines Übereinkommen über den Handel 
mit Dienstleistungen (1994),-+ WTO (1994) 
Lit.: F11clts, P., Das allgemeine Abkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen, 2003 

GATT (engl.. General Agreement on Tariffs and 
Trade) Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 
(1947),-+ WTO 
Lit.: Hummer. W/Weiss. F., Vom GATf '47 zur WTO 
'94, 1997; Hilpold, P., Die EU im GATIIWTO-System, 
1999 

Gatte (M.) Artgenosse, Gleicher 

Gattung (lat. [N.] genus) ist die Gesamtheit von 
Gegenständen, die sich durch besondere, gemeinsa­
me Merkmale von anderen Gesamtheiten von Ge­
genständen wesentlich unterscheidet. Wann eine G. 
(z.B. Äpfel. Cox Orange-Äpfel, Orangen, Clemen­
tinen, Haifischfleisch) vorliegt, lässt sich nur nach 
der Verkehrsanschauung (und dem Parteiwillen) 
bestimmen. Die Abgrenzung kann im Einzelfall 
schwierig sein. 
Lit .. Ca~w. D„ Die suspendierte Gattung - Zur Kritik 
der europäischen Flüchtlingspolitik, 2021 

Gattungskauf ist der einen nur nach gattungsmäßi­
gen Merkmalen bestimmten Gegenstand betreffende 
Kauf (z.B. ein Volkswagen Passat Baujahr 2016 
blau mit serienmäßiger Ausstattung). Der G. ist eine 
-+ Gattungsschuld (§ 243 BGB). Bei ihm gelten 
gegenüber dem gesetzlichen Regelfall der Stück­
schuld bzw. des-+ Stückkaufs Besonderheiten (z.B. 
Konzentration). 

Gattungsschuld ist die --+ Schuld eines nicht nach 
individuellen. sondern nur nach gattungsmäßigen 

Gebietskörperschaft 

Merkmalen bestimmten Gegenstands (t.. B. l Zent­
ner Kartoffeln). Die G. steht in Gegensal7 w der 
-+Stückschuld. Ein Unterfall ist die beschränkte G. 
(Vorratsschuld). Ob eine G. vorliegt, bestimmt sich 
nach dem -+Parteiwillen. hilfsweise nach der Ver­
kehrsanschauung. Bei der G. hat der Schuldner eine 
Sache miulerer Art und Güte aus der Gallung (bzw. 
aus dem Vorrat) zu leisten (§ 243 I BGB). Aus der 
G. wird eine Stückschuld durch -+ Konzentration 
(->Konkretisierung,§ 243 U BGB). 
Lit.: Medicus, D„ Die konkretisierte Gattungsschuld, 
JuS 1966, 297; Lemppenau, J„ Gatrungsschuld und 
Beschaffungsschuld, 1972; Ha111111e11, H„ Die Gattungs­
handlungsschuld, 1995: Ki.rch, W., Gattung~5chuld und 
Wahlschuld, 2013 

Gattungsvermächtnis (§ 2155 BGB) ist das einen 
nur der Gattung nach bestimmten Gegenstand be­
treffende-+ VermächUlis. 

ge (Präf.) zusammen, gemeinsam 

Gebäude ist das von Menschen errichtete Bauwerk. 
ln dem Strafrecht (§ 243 1 Nr. 1 StGB) ist G. ein 
durch Wände und Dach begrenztes. mi1 dem Erdbo­
den fest - wenn auch nur durch eigene Schwere -
verbundenes Bauwerk, das den Eintritt von Men­
schen gestattet und Unbefugte abhalten soll. In dem 
Verwaltungsrecht bedarf der Bau der meisten G. 
einer -+ Erlaubnis (Bauerlaubnis. -.. Baugenehmi­
gung). In dem Privatrecht sind G. grundsätzlich 
wesentliche Bestandteile des Grundstücks, auf dem 
sie errichtet werden. Nach § 836 BGB ist der Be­
sitzer eines Grundstücks u. U. verpflichtet, den 
--. Schaden zu ersetzen. der durch den Einsturz 
eines Gebäudes oder eines anderen mit einem 
Grundstück verbundenen Werkes (z.B. Gerüst) oder 
durch Ablösung von Teilen des Gebäudes oder des 
Werkes an Personen oder Sachen entsteht. 
Lit.: Dierz, H., Wohngebäudeversicherung, 1999; Pe­
tershagen, J., Die Gebäudehaftung, 2000 

Gebiet ist die größere önlich abgegrenzte Fläche. 
Das G. unterliegt in der Regel einer -+ Gebiets­
hoheit. In dem Verwaltungsrecht gibt es neben den 
Gebieten der Gemeinden vereinzelt auch gemeinde­
freies G., in dem der -+ Eigentümer die Aufgabe 
einer Gemeinde erfüllt. 
Lit.: GebieL~refonn in ländlichen Räumen. hg. v. 
Schneider. H. u. a„ 1994 

Gebietshoheit ist die Befugnis zur Entfaltung ho­
heitlicher Macht in einem bestimmten Gebiet. Sie 
steht dem • Staat und den sonstigen -+ Gebiets 
körperschaftcn zu. Die G. mehrerer Hoheitsträger 
wird durch bestimmte Organisationsnom1en aufein­
ander abgestimmt (Bund, Länder. Gemeinden, vgl. 
Art. 28 II GG). 
Lit.: Peters. A., Das Gebietsreferendum im Völkerrecht, 
1995; Dawn, 8., Gr.:nzverletzungen und Völkerrecht. 
1999 

Gebietskörperschaft ist die -+ Körperschaft. deren 
Mitglieder alle Bewohner eines bestimmten -+ Ge­
biets sind (z.B. Gemeinde. Gemeindeverband. 
Staat). Die G. steht in Gegensatz zu der -+Per­
sonalkörperschaf1 (z.B. Rechtsanwaltskammer) und 



Gebot 

1u der -+ Realkörperschaft (z.B. Jagdgenoltsen­
schaft). bei denen die Mitgliedschaft von einer per­
sönlichen Voraussetzung (1. B Beruf, Willen) oder 
einer sachlichen Voraussetzung (z.B. Eigentum. 
Sit1) abhängt. Bei der m11telbaren G . .sind nur juris­
tische -+ Personen des öffentlichen Rechb Mitglie­
der. 
Lit. lamer. C.. Verkchrsspcz1tische Ausgaben und 
Eurnahmen der Gebiehkörperschaftcn. 2001 

Gebot ist die hoheit liche Anordnung eines bestimm­
ten -+ Verhaltens. Den Gcgensall zu dem G. bildet 
das -+ Verbot. In der Regel ist das G. mit einer 
Rechtsfolge für den r all der Unterlassung Je„ gebo­
tenen Verhaltens zu versehen. ln dem Zi,ilverfah­
rcnsrccht ist G. außl!rdem ein in dem Rahmen der 
„ Zwangsvollstreckung abgegebener Antrag zu 

einem öffentlich rechtlichen Vertrag (/.B. Meistge­
bot) (Str.). 

Lit. Swdllwfer-Wi.uinger. A„ Das Gebot in der 
/wangwersteigerung. 1993: Friedrich, K„ Das Gebot 
der thilprozessualen Waffengleichheit, 2021 

geboten (Adj.) durch Gebot bewirkt. durch Gebot 
bestimmt 

gebotenes Ding -+ Ding, gebotenes 

Gebotsirrtum ist der • lmum über die + Garan­
tcnpflicht bzw. das Gebotensein eines Verhaltens. 
Der Unterlas„ende kennt zwar alle Umstände, die 
'>eine Garantell!>tellung begründen, glaubt aber. die 
rechtlich gcfordene Handlung unterlassen w dürfen. 
Der G. wird wie ein • Verbotsimum behandelt. 
Li1.: Sar:.ger. H .. Der irrende Garant 1.ur Abgrc111ung 
von Tatbestands- und Gcbo1s1mum beim vor\ät11ichen 
uncchien Unterlassungsdclik!, Jura 33 (2011 ). 4J2 

Gebrauch (\1 ) Nut1ung. Verwendung 

gebrauchen (V) nullen. benützen, verwenden 

Gebrauchsanmaßung ([lat.J furtum JN.J usus. 
§ 248b StGB) ist die lngebrauchnahme eines 

• Kraftfahrzeugs oder Fahrrads gegen den Willen 
des Berechtigten. Sie ist in Gegensal/ 1u der sonsti­
gen vorübergehenden Bcnuttung fremder + Sachen 
(1 . B. einCl> Stuhles) auf Antrag des Bercchugten 
~.tralbar. Strafbar ist auch der unbefugte Gebrauch 
eines - Pfandgegen<,t:u1ds durch einen öffentlichen 
Pfandleiher(§ 290 StGB) 
f..:it . Franke, D .. Zur unberechtigten lngcbrauehnahme 
c111es Fah17eugs, NJW 1974. 1803; Kruse. M .. Die 
scheinbare Rcch1wcrlcr,rung, 1 QRfr Hw <\ f)j,• C:e­
brauch\anmaßung, 2015 

Gebrauchsmuster (§ 1 GebrMG) ist die Gestaltung 
einer Arbeitsgerätschaft oder eines Gebrauchsge­
genstands oder eines Teiles davon. die dem Arbeits-
1wcck oder Gebrauchvweck durch eine neue Ge­
swltung. Anordnung oder Vorrichtung dienen soll. 
Das G. genießt einen besonderen Schutt, der hin­
<>ichtlich der ertindemchen Höhe inl\vischen durch 
die Rechtsprechung dem Patent gleichgestellt ist. 
Bei rechtswidriger Verlct1ung können Unterlas­
sung,ansprüche und Schadenser.;atzansprüche ent­
<,tehen. 
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Lit : 8ilhn11f.1. M .• Gcbrauchsmustcrgcset7. 9. A. 2021; 
Mes, P., Patcntgcse11, Gehrauchsmus1ergcset1, 5. A 
2020; llenkartl, G., Paten1geset1, Gcbrauch!>mustcrge 
set1, 11. A 2015: Lorh. H .. Gebrauchsmus1ergcsc11. 
2.A 2017 

Gebrauchsvorteil (§ 100 BGB) ist der natürliche 
Vonell, den der Gebrauch einer--+ Sache oder eines 
Rechtes gewährt blw. dessen Wert (z.B. erzielbarer 
Miet1ins, durch Verwendung erlangten Geldes 1ur 
Schuldentilgung ersparte Darlehenszinsen bei § 818 
BGB) Ocr G. ist ein Fall der-+ Nutr.ung. 
Ln.. Wiirtltll"ei11. S.. Schadcn,crsat1 für Vcrlu't der 
Nu11ung,möglichkeit, 2001 

gebrechlich (Adj.) hinfällig. schwächlich 

Gebrechlichkeitsptlegschaft -+ Betreuung 
(§§ 1896fl. BGB) 

Gebühr ist die Geldleistung. die als Gegenleistung 
für eme besondere. von dem Einzelnen veranlasste 
Inanspruchnahme der -+ Verwaltung verlangt wird 
Sie ist eine öffenllich-rechthche -+ Abgabe. Sie 
kann entweder eine Benu11ungsgebühr (l. B. für 
Hallenbad. Str.1ßenbahn, Museum) oder eine Ver­
waltung~gebühr (z.B. für Beurkundung) sein. Es gilt 
das • Aquivalenzprinzip für die einzelne G. und 
da'> + Kostendeckungsprinzip für das gesamte Ge­
bührc.:naufkommen. Daneben ist G. auch die Vergü 
tung des Rechtsanwalts (Verfahrensgebühr. Ter­
mtn-.;gebühr. Eimgungsgcbühr) 
Lit.. u1ppe. f./Hel/swb. 11.. Geblihrentabellcn für 
Rechtsan\\älte, 25. A. 2021; Hö1•er. A.!Ober/ad, H .. 
GebUhrcniabcllen, 38. A. 2021: Ma)·er. H./Kroiß. LI 
Te11bel. J. Das neue Gebührenrecht, 200-i; Birk. D .• 
GebUhrcn für die Erteilung von verbindlichen Au~künf 
ten der Finanzverwaltung. NJW 2007. 1325 

gebührenpflichtig (Adj.) 1u einer -. Gebühr ver­
pflichtend 

Gebührenüberhebung (§ 352 StGB) ist die vor 
siilf.lichc unberechtigte Erhebung von -+ Gebühren 
oder anderen Vergütungen durch einen ...... Amts­
Lräger. • Rechtsanwalt oder sonstigen -+ Rechts­
beistand. der Gebühren oder andere Vergütungen für 
amtliche Verrichtungen zu seinem Voneil zu erheben 
hat. Nach § 353 StGB ist auch die ,·or„ätzlich unbe­
rechtigte Erhebung von Steuern. Gebühren oder 
anderen Abgaben für eine öffentliche Kasse durch 
einen Amtsträger. der das Erhobene ganz oder teil­
weise nicht 1ur Kasse bringt, strafbar. 

gebunden (Adj.) einer Bindung unterliegend 

gebundene Verwaltung--+ Verwaltung. gebundene 

Geburt i'>t der Vorgang. durch den die Leibesfrucht 
des Menschen - oder eines höheren Tieres - aus 
d~m mütterlichen Körper an die Außenwelt gelangt 
Die G. set1t ein mit dem Anfang der in dem weite 
ren Verlaul zu der Ausstoßung der Frucht führenden 
Wehen ("chmerzhaften Muskelbewegungen in dem 
m~tterhchcn Unterleib). In dem Privatrecht beginnt 
mit der Vollendung der Geburt die -. Rechtsfähig­
keit des McnJ>chen (§ 1 BGB, in Deutschland 1999 
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767000 Geburten bei mehr als 80 Millionen Ein­
wohnern). In dem Scrafrecht ist bereits die -+ Tö­
tung eines Kindes in der G. strafbar. 
Lit.: Selb. W. Schädigung des Menschen vor der Ge­
burt, AcP 166. 76: Appelt. M„ Geburten. 2003 

Geburtenregister (§ 21 PStG) ist das über die 
-> Geburten geführte -+ Personenstandsregister, das 
vom 1. Januar 2009 bis zum 31. Dezember 2013 das 
bisherige Geburtenbuch abgelöst hat. 

Geburtsname(§ 1355 U, VI BGB) ist der-+ Name, 
der in die Geburtsurkunde eines Ehegallen zu dem 
Zeitpunkt der Erklärung über einen Ehenamen ge­
genüber dem Standesbeamten einzutragen ist. fhn 
bekommt man bei der -. Geburt von seinen Eltern 
bzw. bei ->Namenserteilung (§ 1618 BGB) oder 
-> Annahme als Kind. Das Kind erhält den Ehena­
men seiner Eltern als Geburtsnamen(§ 1616 BGB). 
Führen die Eltem keinen Ehenamen und steht ihnen 
die Sorge gemeinsam zu, so bestimmen sie durch 
(u. U. öffentlich zu beglaubigende) Erklärung ge­
genüber dem Standesbeamten den Namen, den der 
Vater oder die Mutter zur Zeit der Erklänmg führt, 
zu dem Geburtsnamen des Kindes (und der weiteren 
Kinder) (§ 1617 BGB). Treffen die Eltern binnen 
eines Monats nach der Geburt des Kindes keine 
Bestimmung, so überträgt das Vormundschaftsge­
richt das Bestimmungsrecht einem Elternteil. Füh­
ren die Eltern keinen Ehenamen und steht die elter­
liche Sorge nur einem Elternteil zu, so erhält das 
Kind den Namen, den dieser Elternteil im Zeitpunkt 
der Geburt des Kindes fühn (§ l617a BGB). doch 
kann der allein sorgeberechtigte Elternteil dem Kind 
mit Einwilligung des anderen Elternteils und nach 
Vollendung des fünften Lebensjahrs auch des Kin­
des durch Erklärung gegenüber dem Standesbeam­
ten den Namen des anderen Elternteils erteilen. 
-+ Familienname 

Geburtsurklinde ist die die -+ Gebun eines Men­
schen beweisende öffentliche -+ Urkunde. 

Gedinge (N.) Vertrag, Übereinkunft 

LiL: Adlww. S.. Gedinge- und Vortriebszeichen im 
sächsischen Erzbergbau. 1998 

Gefahr ist die Sicherheit oder (nach h. L. hinrei­
chende) Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines 
-+ Schadens oder sonstigen Nachteib. In dem 
Schuldrecht betrifft die -> Leistungsgefahr die Fra­
ge. ob der Schuldner bei dem Untergang des Leis­
tungsgegenstands von seiner Verpflichtung frei wird 
oder die Leistung noch erbringen muss, die 
-+ Gegenleistungsgefahr (Preisgefahr, Vergütungs­
gefahr) die Frage. ob der Gläubiger der untergegan­
genen Leistung von der Gegenleistung frei wird 
oder sie noch bewirken muss (beachte grundsätzlich 
§ 326 BGB). In bestimmten Fällen legt das Gesetz 
besondere Zeitpunkle des Gefahrübergangs fest 
(z.B. §§ 446, 447 BGB). Ln dem Verwaltungsrecht 
ist G. eine Sachlage, die bei ungehindertem Ablauf 
erkennbar zu einem Schaden führen würde (z.B. 
Abstellen eines straßenverkehrsordnungswidrigen 
Kraftfahrzeugs auf einem Parkplatz). Es ist die Auf­
gabe der -+ Polizei. eine G. fiir die öffentliche 

Gefährdungshaftung 

-+ Sicherheit und Ordnung abzuwenden (z.B. wird 
die Warnung unbefugter Dri1ter vor verdeckten 
GeschwindigkeiL<>kontrollen der Polizei als eine G. 
für die öffentliche Sicherheit eingestuft). G. im Ver­
zug (z.B. § 98 StPO) ist die Möglichkeit, dass bei 
einem Unterlassen soforligen Handelns ein Schaden 
eintritt, weshalb in solchen Fällen vielfach eine 
normalerweise nicht gegebene -> Zuständigkeit 
(Eilzuständigkeit) zu einem Handeln besteht. Ge­
meine G. ist in dem Strafrecht die tatsächliche G. für 
bestimmte Rechtsgüter einer unbestimmten Zahl 
von Personen. 

Lit.: f>rr'""'· R./WarkP, {i !Vogel. K. Gefahrenabwehr. 
9. A. 1986; Tl·chaler. T., Das Moment der Schadenszu­
rechnung, 2000; Krüger. E .. Der Gefabrbegriff im Poli­
zei- und Ordnungsrecht, JuS 2013. 985; Handbuch des 
Polizeirechts - Gefahrenabwehr, Strafverfolgung. 
Rechl<>schutz, hg. v. Biicke1; M., 7. A. 2021 

gefährden (V.) in Gefahr bringen 

Getibrdung ist das Verhalten oder der Zustand, die 
eine ->Gefahr in sich bergen. Eine G. ist in vielen 
Fällen von der Rechtsordnung zugelassen, weil 
andernfalls die allgemeine -+ Handlungsfreiheit zu 
sehr beschränkt würde (z. 8. Essen, Trinken, Laufen, 
Radfahren, Autofahren, Klettern, Schwimmen, Flie­
gen, Tierhalten. Stromherstellen. Munitionherstel­
len). In anderen Fällen ist schon eine G. strafbar 
-+ (Gefährdungsdelikt) oder begründet bei Verursa­
chung eines Schadens eine Ersatzpflicht(-+ Gefähr­
dungshaftung). 
Lit.: Will, M., Quellen erhöhter Gefahr, 1980 

Gefährdungsdelikt ist das Delikt (-+ Erfolgsde­
likt), zu dessen Verwirklichung die Herbeiführung 
einer Gefahrenlage für das im Tatbestand vorausge­
selZte Schutzobjekt ausreicht. Bei dem konkreten G. 
ist der wirkliche Eintritt der -+ Gefahr in dem kon­
kreten Einzelfall erforderlich (z.B. § 3 l 5c StGB), 
bei dem abstrakten G. wird die bestimmte Verhal­
tensweise als für das Schutzobjekt schon generell 
gefährlich angesehen (z.B. § 316 StGB). Der Ge­
gensatz des Gefährdungsdelikts ist das -> Verlet­
zungsdelikt. 
Lit.: Ziesclumg, F., Die Gefährdungsdelikte, 1998: 
Schmid. J., Untersuchung zur Dogmatik und zum Abs­
traktionsgrad abstrakter Gefährdungsdelikte, 1999; 
Walters, W. Deliktstypen des Präventionsstr.lfrechts, 
2000; Kiss. A .. Das abstrakte Gefährdungsdelikt, 2006 

Gefährdliogshaftung ist das einseitig verpflichten­
de gesetzliche -+ Schuldverhältnis. in dessen Rah­
men Ersatz zu leisten ist, wenn durch eine abstrakt 
gefährliche Betätigung oder Anlage, die als solche 
nicht verboten, sondern rechtmäßig ist, ein Schaden 
entsteht. Der regelmäßige Gegensatz ist die -+ Ver­
schuldenshaftung. Die wichtigsten Fälle der bisher 
nur in Einzelgesetzen geregelten G. sind die 
--+ Kraftfahrzeughalterhaftung (§ 7 [ StVG), die 
Eisenbahnuntemehmerhaftung (§ 1 HPflG). die 
Luftfahrzeughaftung (§ 33 T 1 LuftVG) und die 
-+ Tierhalterhaftung (§ 833 S. 1 BGB). Vgl. weiter 
die § 2 HPtlG, § 25 AtG. § 22 WHG, § 29 BJagdG, 
§ 1 l 1 ProduktHaftG, §§ l, 2 UmweltHG. Die Haf­
tung ist meist auf Höchstbeträge beschränkt. 



Gefahrenabwehr 

Lil.: Blaschrzok. A., Gefährdungshaftung und Risiko­
zuweisung. 1993; Hehl, S., Das Verhältnis von Ver­
schuldens- und Gefährdungshaftung, 1999; Diet;. F., 
Technische Risiken und Gefährdungshaftung, 2006; 
Rein, J., Die Zweckmäßigkeit der arzneimittelrecht­
lichen Gefährdungshaftung, 2021; Lore11z. S.. Grund­
wissen - Zivilrecht: Grundlagen der Gefährdungshaf­
tung, Jus 202, 307 

Gefahrenabwehr ist die --+ Tätigkeit der -+ Polizei 
bzw. der Ordnungsbehörde zur Aufrechterhaltung 
der -+ öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch 
die Bekämpfung von Sachlagen, die bei ungehinder­
tem Ablauf zu Beeinträchtigungen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung tühren Wtirden. --+ Gefahr 
Lit.: ~Vielsch, T., Die europäische Gefahrenabwehr, 
L998; Kamop, S .. Recht der Gefahrenabwehr, 1998; 
Perre-.\ E .. Gefahrenabwehr und Internet., 2003; Hand­
buch ·des Polizeirechts - Gefahrenabwehr, Strafverfol­
gung. Rechtsschucz, hg. v. Bäcker. M .. 7. A. 2021 

gefährlich (Adj.) eine Gefahr umfassend 

gefährliche Körperverletzung --+ Körperverlet­
zung, gefährliche 

Gefahrstoff (M.) gefährlicher Stoff 
Lit.: H6rarh, H., Gefabrstoff-Verzeichnis, 1 1. A. 2020 

Gefahrstoffverordnung ist die Verordnung über 
bestimmte gefährliche Stoffe. 
Lit.: Hörath, H .. Gefährliche Stoffe und Zubereitungen, 
7. A. 2007 

Gefahrtragung ist in dem Schuldrecht die Belas­
tung mit der Gefahr des Untergangs des Leistungs­
gegenstands. Normalerweise trägt in dem gegensei­
tigen --+ Vertrag der --+ Schuldner die --+ Leistungs­
gefahr (regelmäßig bis zu der -+ Konkretisierung) 
und in der Regel mit der Konkretisierung geht die 
Gefahr dann auf den Gläubiger über. Ausnahmswei­
se kann auch die --+ Gegenleistungsgefahr auf den 
Gläubiger übergehen (z.B.§ 37911 BGB). 
Lit.: Völker. G., Vorvertragliche Pflichten und Gefahr­
tragung beim Unternehmenskauf, 2003; Ewert. A., Die 
Gefahrtragung beim Kaufvertrag, 2007 

gefällig (Adj.) entgegenkommend, hilfreich 

Gefälligkeit ist das freiwillige hilfreiche Verhalten 
außerhalb einer Rechtspflicht (z.B. Auskunft über 
die Uhrzeit, Vortretenlassen an einer Kasse, Warnen 
vor einem Verlust). 
Lit.: Willoweit, D., Schuldverhältnis und Gefälligkeit, 
JuS 1984, 909; Richter. B., Die Kulanz als unselbstan­
dige Gefälligkeit, 1984; Maier. D .. Geflilligkeit und 
Haftung, JuS 2001, 746: Paulus, D., Die Abgrenzung 
zwischen Rechtsgeschäft und Gefälligkeit., JuS 2015. 
496 

Gefälligkeitsverhältnis ist das Verhältnis, auf 
Grund dessen eine Person an eine andere (unentgelt­
lich) eine Leistung erbringt, ohne dass sie rechtlich 
zu der Leistung verpflichtet sein will. Ob ein 
--+ Rechtsbindungswille - und damH ein ..... Schuld­
verhältnis und kein G. - vorliegt. beurteilt sich da­
nach. ob der Leistungsempfänger aus dem Handeln 
des Leistenden unter den gegebenen Umständen 
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nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Ver­
kehrssiue auf Grund der Art der Leistung. ihres 
Grundes und Zweckes. ihrer rechtlichen und wirt­
schaftlichen Bedeutung, der Interessenlage der Par­
teien und sonstiger begleitender Umstände auf einen 
solchen -+ Willen schließen durfte. 
Lit.: Pal/1na1111, H., Rechtsfolgen aus Gefälligkeitsver­
hältnissen. l 971; Kolbirsch. L.. Die Haftung im Gefäl­
ligkeitsverhüllnis, 2020 

Gefangenenbefreiung(§ 120 StGB) ist das Befrei­
en eines -+ Gefangenen sowie das VerJeiLen zum 
Entweichen und das Fördern des Entweichens. Die 
G. wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
miL Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
Lit.: Helm, M.. Das Delikt der Gefangenenbefreiung, 
2010 

Gefangenenmeuterei (§ 121 StGB) ist der Tatbe­
stand, bei dem sich mehrere --+ Gefangene zusam­
menrotten und mit vereinten Kräften entweder Auf­
sichtspersonen nötigen oder tätlich angreifen oder 
gewaltsam ausbrechen oder irgendeinem Gefange­
nen gewaltsam zum Ausbnich verhelfen. Die G. 
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
Lit.: Scl1omaker. J., Der Tatbestand der Gefangenmeule­
rei, 1967 

Gefangener (§ 120 StGB) ist der Mensch. dem in 
Ausübung von Polizeigewalt oder Strafgewalt die 
-+ Freiheit in gesetzlicher Fom1 und in öffemlichem 
Interesse entzogen ist. so dass er sich in der Gewalt 
einer zuscändigen-+ Behörde befindet. 

Gefängnis war bis zu dem 2. Strafrechtsreformge­
sctz von dem 4.7.1969 eine Art der -+ Freiheits­
strafe und das .wgehörige Gebäude. 
Lit.: Köbler. G .. Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Gefolge (N.) Folge, Begleitung 

Gefolgschaft ist in dem germanischen Recht mögli­
cherweise eine Gruppe von um einen Adeligen ge­
scharten jungen Kriegern (str.). 
Lit.: Diesner. J., Westgotische und langobardische 
Gefolgschaften. 1978 

gegen (Präp.) wider, entgegen 

Gegenbeweis ist der zur Entkräftung eines Bewei­
ses (Hauptbeweises) oder einer Vennulung von der 
Gegenseite ~orgebrachte --+ Beweis. Er ist geführt, 
sobald die Uberzeugung des Gerichts vom Beweis 
oder der Vermutung erschiiltert ist. Eine öffentliche 
Urkunde begründet vollen Beweis des beurkundeten 
Vorgangs(§ 415 ZPO). 

Gegendarstellung ist die in Verhältnis zu der Veröf­
fentlichung einer Tatsache andere Darstellung. Die 
Darstellung braucht nicht falsch und die G. braucht 
nicht objektiv richtig zu sein. Nach den Pressegeset­
zen der Länder sind verantwortlicher Redakteur und 
Verleger eines periodisch erscheinenden Druck­
werks (ähnlich Rundfunk und Fernsehen) verpflich­
tet. eine G. einer Person zum Abdruck zu bringen, 
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die durch eine in dem Druckwerk aufgesteUle Tatsa­
chenbehauptung betroffen ist Die G. darf nur Tatsa­
chenbehauptungen enthalten. Es kann u. U. auch 
ihre Anbringung auf einer litelseite verlangt wer­
den. In der RechhwirkJichkeit kann die G. in der 
Regel den von (kollus1ven) Rufmördern mittels der 
Macht der Presse bewirkten Rufschaden nicht aus­
gleichen. Die Besummungen über das Recht der G. 
sind -+ Schu1tgeset1e i. S. v. § 823 ll BGB. 
Lit.. Kra11u, f.'.. D~ Gegendarstellungsrecht, 2003; 
Seit:.. W. Der Gcgend;w;tcllungsanspruch. 5. A. 2017 

Gegenforderung ist bei der -+ Aufrechnung die 
Fon.lcrung des (uufrcc.:h11cndcn) Schuldners (§ 387 
BGB) und allgemein die einer Forderung gegen­
überstehende -+ Forderung. 

Gegenschluss (lat. argumentum tN.} e contrario) 
-+Umkehrschluss 

Gegenseile (F.) gegenüberstehende Seite 

gegenseitig (Adj.) einen anderen oder etwas anderes 
ab Gegenseite umfassend 

gegenseitiger Verlrag -+ Vertrag, gegenseitiger 

gegenseitiges Testament -+ Testament, gegenseiti­
ges 

Gcgenseitig)<eit ist das wechselseitige Gegenüber­
stehen 1weier Pel"lionen oder Momente. lo dem 
-+ Völkerrecht ist G. die Ausrichruog des eigenen 
Verhalten~ eines Staates auf das Verhalten eines 
anderen Staates in einer besummten Angelegenheit. 
G. der Forderungen (§ 387 BGB) liegt vor, wenn 
der ~ Schuldner der einen -+ Forderung -+ Gläubi­
ger der anderen Forderung ist und umgekehrt. ln 
dem Vc~ichcningsrecht ist der Versicherungsverein 
auf G. eine Versicherungsform. 
Lit.: D11.1·er. r.. Gegenseitigkeit unc.1 Anerkennung, 1999 

Gegenstand ist allgemein alles, woran eine Berech­
tigung entstehen kann. Zum Teil wird unter G. nur 
verstanden, was Bcstand1eil des --+ Vermögens sein 
kann (1. B. Geschäftsgeheimnis. Unternehmen) oder 
auch nur -+ Sachen. Energien und sonstige Vermö­
gensrechte, nicht dagegen Persönlichkeitsrechte, 
Familienrechte und unselbständige Gestaltungsrech­
te. Nach § 90 BGB sind jedenfalls -+ Sachen nur 
ein (körperlicher) Unterfall der Gegenstände. 

Gegensrands~ert 1!-.t der in Geld bemessene Wert 
der von dem + Rechtsanwalt behandelten Angele­
genheit. Der G bestimmt die Vergütungshöhe. Für 
ihn ist der Streitwert wesentlich. 
Lit.: Maden. W. Dc:r Gegenstandswert. 5. A. 2008 

gegenüberstellen (V.) him.tellen, vorführen 

Gegenüberstellung (§ 58 ll StPO) ist die Vorfüh­
rung des --> Beschuldigten (allein, Einzelgegenüber­
stellung oder neben anderen Menschen. Wahlgegen­
überstellung) vor dem -+ Zeugen. Sie soll 
Aufi.chluss darüber geben, ob der Zeuge den Be­
schuldigten ab Tatbeteiligten identifizieren kann. 
Sie dient der Erkennung eines Tatverdächtigen. 

geheimer Vorbehalt 

Lit.: Odemhaf, H. . Die Gegenüberstellung im Strafver­
fahren, 3 A. 1999; Schenk. A., Gegenüberstellung, 2002 

Gegenvormund(§ 1792 BGB) ist der zur Kontrolle 
eines --> Vormunc.ls bestellte Vormund. Er soll be­
stellt werden. wenn mit der Vormundschaft die Ver­
waltung erheblichen Vermögens verbunden isL Ist 
das Jugendamt Vormund. kann kein G. bestellt wer­
den. 

Gegenvorstellung (Remonstration) ist der formlose, 
fristlose unc.I oft auch fruchtlose -+ Rechtsbehelf, 
mit dem sich eme betroffene Person an die 
-. Behörde wendet. die eine EnL\Cheidung ode1 
sonstige Maßnahme getroffen hat. um die Änderung 
oder Aufllebung der Entscheidung oder Maßnahme 
zu erreichen. Sie begründet keinen Anspruch auf 
Behandlung und Bescheidung. Wendet sich der 
Betroffene an die nächst höhere Behörde, liegt eine 
--. Dienstaufsichtsbeschwerde vor. 
Lit.: Bauer. M .• Die Gcgenvorslellung im Zivilprozess, 
1990 

Gegenwart (F.) Gegenwärtigkeit. Zeitgleichheit 

Gegenwärtig ist ein die 1.c1tlich-räumliche Anwe­
senheit betreffendes Merkmal. Ein --+ Angriff (§ 32 
StGB,§ 227 BGB) ist g. von dem Augenblick seines 
unmmclbaren Bevorstehens bis zu seinem vollstän­
digen Abschluss (z B. ist der Angriff noch g .• wenn 
der mit der Beute flüchtende Dieb verfolgt wird). 
Gegenüber dem gegenwärtigen Angriff ist die Ab­
wehrhandlung rechtmäßig. 
Lit.: Kültl, K .. Die Beendigung des vorsätzlichen Bege­
hungsdeliktcs. 1974 

gegerueichnen (V.) gleichzeitig zwecks Absiche­
rung ab1eichnen 

Gegenzeichnung (Kontrasignatur) ist die Unter­
schrift eines z.wctten Menschen nach der Unter­
schrift eines zu einer Handlung in erster Linie zu­
ständigen Menschen. Die G. dient der Kontrolle. In 
dem Verfassungsrecht bedürfen Anordnungen und 
Verfügungen des • Bundespräsidenten zu ihrer 
Gültigkeit der G. durch den -+ Bundeskanzler oder 
den zuständigen --> Bundesminisler (Art. 58 GG). 
Lit.: Biehf. H. Die Gegcn1.c1chnung. 1971: Weber. C.. 
Das Gcgen1e1chnungsrecht, 1997 

Gt!halt (N.) ist in dem Recht der Dienstleii.tungen 
das Entgelt für die Täugkell der -+ Beamten und 
-+ Angc-.tellrcn. fa 1~t Gegenleistung. Ihm eot­
spncht in dem Arbeitwerhältnis der -+ Lohn der 
-+ Arbeiter. 
Lit.: Zonder. l:.' .• Handbuch der GehaltsfcsL\elLung. 5. A. 
1990; Ht111a11, P./Arteaga, M„ Gehaltsumwandlung zur 
betrieblichen AltcfS\el"\orgung. 1999 

geheim (AdJ.) nicht öffentlich, heimlich 

geheime Wahl + Wahl. geheime 

geheimer Rat -+Rat. geheimer 

geheimer Vorbehalt -+ Vorbehalt. geheimer 



Gehilfe 

GehiU'e (§ 27 StGB) ist der Mensch, der vorsätzlich 
einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener 
rechtswidriger -+Tat hilft oder Hilfe leistet. ln 
Gegensatz zu dem -+ Mittäter beschrankt sich der 
G. auf psychische oder physische Unterstüt1ung. Es 
genügt. dass der G. dem Täter ein Tatmitlel willent­
lich in die Hand gibt (z.B. Überlassung eines Kraft­
fahrzeugs oder eines Messers) und damit bewusst 
die Möglichkeit schafft, dass durch den Einsatz des 
Tatmittels eine Straftat begangen wird. Die-+ Strafe 
für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung 
für den Täter. In dem Schuldrecht steht der G. einem 
Mittäter gleich (§ 83011 BGB, -+ Erfiill1111gsgehilje. 
-+ Verrich11mgsgehilfe, H{l11d/1111gsgehi/fe). 
Li1.: Sclzeffier, U., Zur Konkretisierung des Gehilfenvor­
satzes, JuS 1997, 598: F1111de/, S., Die Haftung für 
Gehilfünfehlverhalten, 1999 

Gehör ist allgemein das Hören oder Zuhören eines 
Lebewesens. Reclztficlzes G. ist die aus dem Rechts­
staatsgedanken erwachsende Verpflichtung einer 
-+ Behörde, einer beteiligten Person Gelegenheit zu 
einer Stellungnahme zu geben. Nach Art. 103 I GG 
hat vor -+ Gericht jedermann Anspruch auf rechtli­
ches G. (vgl. § 32la ZPO. § 46 H ArbGG, § 173 
VwGO, § 202 SGG. § 155 FGO Gehörsrüge gegen 
alle mit Rechtsmitteln oder Rechtsbehelfen nicht 
mehr angreifbaren Entscheidungen bei Verletzungen 
des rechtlichen Gehörs). 
Li1.: Wald11er, W., Der Anspruch auf rechtliche~ Gehör, 
2. A. 2000; Polep, T. u.a„ Die Gehör:.rilge C§321a 
ZPO;. 2004: Z11ck, R„ Rechtliches Gehör. NJW 2005, 
1226; Otto. M„ Grundfälle zu den Justizgrundrechten 
Art. l03 1 GG. JuS 2012. 412 

Gehörsrüge -+ Gehör 

gehorsam (Adj. ) hörend. folgend, sich unterordnend 

Gehorsam (M.) Befolgen eines Befehls 

Geborsamspßicht ist die Pflicht einer Person, die -
verbindlichen - Anweisungen einer anderen Person 
zu befolgen. Besondere Gehorsamspflichten beste­
hen in dem -+ Wehrrecht, ---> Beamtenrecht. -+ Ar­
beitsrecht und -+ Familienrecht. Allgemein ist der 
HoheitsgewalL Gehorsam .w leisten und besteht nur 
ausnahmsweise ein Widerstandsrecht. 
Li1.: Wa/1erman11, R„ Arbeitsrecht, 20. A. 2021; Korte, 
M., Das Handeln auf Befehl, 2004 

gehen (V.) sich bewegen 

Gehweg ist der von der Fahrbahn deutlich abge­
grenzte und äußerlich erkennbar für den Fußgänger­
verkehr bestimmte Teil einer-. Straße. 
Li1.: A11ge11e11d1. W., Gehwege mit Benutzungsmöglich­
kei1en für Radfahrer. 1997 

Geisel ist im dem römischen, germanischen und 
mittelalterlichen Recht der in Gewahrsam genom­
mene Mensch. der mit Freiheit oder Leben für die 
Erfüllung bestimmter Pflichten einstehen muss. ln 
der Gegenwart ist G. der zur Erreichung bestimmter, 
meist strafbarer Ziele gegen seinen Willen von ei­
nem Nichthoheitsträger in Gewahrsam genommene 
Meni;ch. -+ Geiselnahme 
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Li1.: L11t1e1vrh, A., Die Gei:;el im Rechtsleben, 1922; 
Köhler. G., Zielwörterbuch integrativer europäischer 
Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); Göres, U„ 
Kostentragung für Geiselbefn:iung, NJW 2004. 1909 

Geiselnahme (§ 239b StGB) ist das Entführen oder 
Sichbcmächtigen eines anderen zu dem Zweck, 
einen Dritten durch die Drohung mit dem Tode oder 
einer schweren Körperverletzung (§ 226 StGB) des 
Opfers zu einer Handlung, Du.ldung oder Unterlas­
sung zu nötigen. G. ist eine Straftat. G. ist auch in 
dem -+ Völkerrecht verboten (str.). 

Lit.: Brambach, M„ Probleme der Tatbestände des 
erpresserischi>n Menschenr:111h~ und rler C1ciseln11hme. 
2000; Nikolaus. S„ Zu den Tatbeständen des erpresseri­
schen Menschenrnubs und der Geiselnahme. 2003 

Geist (M.) Denkvermögen 

geisteskrank (Adj.) in dem Denkvermögen gestört 

Geisteskrankheit ist die Störung der Geistestätig­
keit eines Menschen, die so hochgradig ist, dass die 
Fähigkeit vernünftiger Willensbildung der eines 
Kindes unter 7 Jahren entspricht (z.B. Erklärender E 
verwechselt 0 und 1. J und 2, Vater und Mutter, 
Jurisprudenz und Medi7in, ich und du, mein und 
sein). Wer infolge von G. seine Angelegenheiten 
nicht zu besorgen vermag, konnte bi& 31.12.1991 
-+entmündigt werden (§ 6 BGB) und war dann 
-. geschäftsunfähig (§ 104 Nr. 3 BGB). Seit 1.1. 
1992 ist eine -+ Betreuung möglich, die grundsät.:­
lich keine Geschäftsunfähigkeit bewirkt. In dem 
Strafrecht kann G. -> Schuldunfähigkeit begründen 
(§ 20 StGB). In dem Verwaltungsrecht kann G. die 
Freiheitsentziehung in der Form der Anstaltsunter­
bringung zur Folge haben. 

Geistesschwäche ist eine Störung der Geistestätig­
keit eines Menschen. die so hochgradig ist, dass die 
Fähigkeit vernünftiger Willensbildung nur der eines 
Kindes über 7 Jahren entspricht. Wer infolge von G. 
seine Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, 
konnte bis 31.12. 1991 -+ entmündigt werden (§ 6 
BGB) und war -+geschäftsunfähig (§ 104 Nr. 2 
BGB), sofern seine freie Willensbestimmung ausge­
schlossen war. In dem Strafrecht kann G. 
-+Schuldunfähigkeit begründen(§ 20 StGB). 

geistig (Adj.) Geist betreffend 

Geistiges Eigentum ist die uneingeschränkte Herr­
schaft über ein unkörperliches Gut (-+ lmmaterial­
gut). Die Lehre von dem geistigen Eigentum wurde 
von dem-+ Naturrecht begründet und fand Eingang 
in ein englisches Gesetz von 1709, 1710, Statute of 
Anne, in französische Gesetze von 1791 und 1793 
(propriete litteraire et artistique) und das preußische 
Gesetz zu dem Schutz des Eigentums an Werken der 
Wissenschaft und Kunst von 1837. Sie besagt, dass 
das Werk als verselbständigter Teil des menschli­
chen Geistes seinem Urheber als g. E. gehört. Dem­
gegenüber ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
des Deutschen Reiches von 189611900 Eigentum 
nur an einem körperlichen Gegenstand möglich. 
-+ Urheberrecht 
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Lil:: f!iibla G. Deu1,che Rechtsgeschichte, 6. A. 2005. 
Ge1s11ges Eigentum. Vor..chriflensammlung. hg. v. 
~~ächte/. f<: u.a„.4. A 2014; Guldhammer. M„ Geistiges 
Eigentum und F.igentum~lheorie. 2012 

geistlich (Adj.) die Kirche betreffend 

Geistlicher ist der Inhaber eines höheren kirchli­
chen Amte' der anerkannten öffentlich-rechtlichen 
Religionsgemeinschaften (z B. Priester, Pfarrer). 
Der Geistliche hat besondere --+ Aussageverweige­
rungsrcchte (z.B. § 51 1. II StPO). Er ist nicht ver­
pfüch1e1, geplante schwere _, Straftaten. die ihm in 
seiner Eigenschaft als Seelsorger mitgeteilt werden, 
an1u1eigen (§ 139 11 StGB) und bestimmte_, Ämter 
1,u Ubernehmen (Schöffe, Vormund §§ 34 GVG, 
§§ 1784, 1888 BGB). 

geistlicher Vorbehalt _, Vorbehalt, geistlicher 

Geld (vgl. § 146 StGB. § 244 1 BGB) ist das von 
einem „ Staat oder einer durch ihn ermächtigten 
Stelle als Wertträger beglaubigte. zu Umlauf in 
öffentlichem Verkehr bestimmte --+Zahlungsmittel. 
In engerem Sinne bt G. nur das Zahlungsmiuel, das 
kraft staatlicher Anordnung als solche~ angenom­
men werden muss. fa besteht in der Gegenwart aus 
-+ Mün7en (Metall,c:eld) und -+ Banknoten (Papier­
gelt/J. die als Sachen behandelt werden (z. B. Über­
eignung nach den§§ 929ff. BGB). Vom Stofflichen 
gelöst sind da.-; · „ Buchgeld und da~ Ner::geld 
Lit. Blmd1c:ok, :\./Schmidt, K. Geldrecht. 1998: Bor­
d1a1, M. Geld und Kredit, 8. A 2003: Heemrarm. P.. 
Geld und Geldge\Chafte. 2003: Woda. K„ Elektroni­
'>Ches Geld, 2003; M11rtem, s„ Grundfälle LU Geld und 
Gelthchulden. JuS 2014. 105 

Geldbuße ( §§ l 7f. OWiG) ist die für eine 
-+ Ordnungswidrigkeit (oder sonstige Pflichtverlet­
:wng) festgeset/le Rechtsfolge. Sie beträgt grund­
sützlich 1wischen mindestens 5 und höchstens 
1000 Euro. Sie wird von der-+ Verwaltungsbehörde 
(Ordnungsbehörde) festgelegt. 
Lit.: Ft.>hl, E„ Monetäre Sanktionen, 2002: leger. T. van, 
Geldbuße gegen juristische Personen. 2002 

Geldersatz ist die statt in einer anderen Art und 
Weise ersatzweise m -+ Geld zu erbringende 
-+Leistung. In dem Schuldrecht kann bei Scha­
densersaLZ statt der -. Naturalhcrstellung unter be­
stimmten Voraussetzungen (1.. B Verletzung einer 
Person. Beschädigung einer Sache. ergebnisloser 
Fristablauf. Unmöglichkeit der Naturalherstellung. 
Ungcnügcndheit der N:uuralher<;tellung. Unverhält­
nismäßigkeit der Naturalherstellungskosten) der 
da1u erforderliche Betrng oder eine Entschädigung 
in Geld verlangt werden ( §§ 249 S. 2. 250. 251 
BGB). 
Ltt · Sd1e11i11g, M.. Der Gelder.;at1. für immalerielle 
Schäden. 2002 

Geldfälschung (§ 146 StGB) ist das Nachmachen 
oder Vcrfl.ilschen inländischen oder ausländischen 
--+ Geldes in der Absicht, dass es als echt in Verkehr 
gebracht oder dass ein solches Inverkehrbringen 
ermöglicht werde, das Verschaffen falschen Geldes 
in dieser Absicht und dai. Inverkehrbringen falschen 

Geldwäsche 

Geldes als echt, nachdem es der Betreffende ent­
sprechend nachgemacht. verfälscht oder sich ver­
schafft hat. G. wird grundsävlich nlll Freiheitsstrafe 
mch1 unter einem Jahr bestraft. 
Lit.: Kim St'<m. H. Gelddelikte 1m Strafrecht. 1991 

Geldforderung ist die in -+ Geld zu erfüllende 
-+ Forderung (1. B Kaufpreisforderung). 
Lit. Kiil>ler. G .. Schuldrecht. 2. A 1995: Jung. D., 
Erfüllung der Geldschuld. 2002 

Geldkarte i'>t die Karte. deren Inhaber in Höhe 
eines auf ihr elektronisch gespeicherten Wertes 
gegenüber dem jeweiligen Sys1em angeschlossenen 
Händlern unter Verwendung der Karte bargeldlos 
bezahlen kann (seit Ende 1996 ). 
~11. : frg1•bm11'1; !„ Die Geldkarte. 2002: Kempny, S., 
überblick zu den Geldkartendelikten, JuS 2007. 1084 

Geldrente (z.B. § 1612 BGB bei Unterhalt) ist die 
in --+ Geld 1u lei-.1ende _, Rente. 

Geldsanktion {F.) in Geld ausgedrild.te Sanktion 

Geldsanktionsgeseti i'>t das das Gesetz über die 
mtema11onale Rechl\hilfe in Strafsachen in dem 
neunten Teil erweiternde. die Voll\treckung auslän­
d1\cher Geldbußen in Deutschland em1öglichende 
Gesetz des Jahres 2010. ~ 
Lit.: Kmmm, C. u.a„ Das neue Geldsanktionsgesetz, 
2010 

Geldschuld l'>t die in -+ Geld zu erfüllende 
-+ Schuld. Die G. ist keine Sachschuld - anders bei 
der Verpflichtung 1ur Le1'>tung konkreter Geldstücke 

sondern grundsätzlich eine -+ Wertschuld in wei­
terem Sinn, die mit Mün1en oder Banknoten (fast) 
beliebiger Stückelung erfüllt werden kann. Sie kann 
Gcldbetrag~schuld (1. B Darlehen) oder Geldwert­
schuld (Wertschuld i e. S. 1.. B. Schadensersatz­
schuld) sein. Geldschulden sind --+ Schickschulden 
mit besonderer Gefohrtragungsregelung (§ 270 I 
BGB). U. U. kann eine G. durch eine Wertsiche­
rungsklausel gesichert werden. .... Geldwertsiche­
rungsklauscl 
Li1: Schmit/1, K„ Geld und Geldschuld im Privatrecht, 
JuS 1984. T1i7: Jung, D„ Erfüllung der Geldschuld. 
2002: Frei111g. R., Die Geld..,chuld 1m europäischen 
Privatrecht. AcP 211 (2013), 128 

Geldstrafe ( §~ 40 ff StGB) ist clie durch Zahlung 
von -> Geld 1u bewirkende -+ Strafe. Sie wird in 
mindesten-. 5 und grundsät.d1ch höchstens 360 Ta­
gessät1en 1wischen 1 und 30000 Euro festgesetzt. 
Gemäß § -Ba StGB i'>t die Höhe der G. durch das 
Vermögen des Täters begrenzt (Vermögensstrafe). 
An die Stelle einer uneinbringlichen G. triu 
_, Fre1heifö1rafe C§ 43 S1GB. Ersallfreiheitsstrafe). 
Lit.: Seile, /) 1. Gerechte Geldmafe. 1997: Fehl, E„ 
Monetäre Sanktionen im deutschen Rechtssystem. 2002 

Geldwäsche (§ 261 StGB) ist das Verbergen. Ver­
'ichleiem der l lerkunfl. Vereiteln oder Gefährden der 
Em1i1tlung der Herkunft. des Auffindens. des Ver­
falls, der Ei111ichung oder der Sicherstellung eines 
aus einem Verbrechen eines anderen oder aus be-



Geldwäschegesetz 

stimmten Vergehen eines anderen herrührenden 
Gegenstands. Die G. ist (in Deutschland seit 1993) 
strafbar. Die Strafe ist FreiheitSstrafe von drei Mo­
naten bis zu fünf Jahren. Nicht als G. beurteilt wird 
die Annahme eines Honorars aus Drogengeschäften 
durch einen Verteidiger (zw.). In der Rechtswirk­
lichkeit erweisen sich 98 Prozent der Verdachtsan­
zeigen als unberechtigt und erfolgen Verurteilungen 
kaum, obwohl gewaltige Ströme illegalen Geldes 
Umlaufvermögen wie Anlagevermögen berühren. 
Lit.: Busch, D .. Das neue Geldwäscherecht, 2003: Ba/­
zer. C., Die berufstypische Strafbarkeit des Verteidigers. 
2004; Klugman11, M„ Das neue Geldwäschegesetz, 
NJW 2017. 2lSlSlS; Geldwäschegesetz, bg. v. Herzog, f. 
u.a„ 4. A. 2020; Gazeas, N„ Das neue Geldwäsche­
Strafrccht. NJW202l, 1041 

Geldwäschegesetz ist das die Strafbarkeit der 
-+Geldwäsche (von Gewinnen aus schweren Straf­
taten) regelnde Gesetz von dem 25.10.1993. 
Lit.: Herwg. F.. Geldwäschegesetz, 4. A. 2020 

Geldwert (M.) Wert des Geldes 

Geldwertsicherung (F.) Sichenrng des Geldwerts 

Geldwertsicberungsklausel ist die Klausel, die den 
Wert einer Geldschuld durch Bindung an eine den 
Geldwertverlust mittelbar ausgleichende Bezugs­
größe zu sichern versucht, obgleich der Staat dies zu 
seinem Vorteil möglichst verhindert. 
Li1.: Nies, L., Geldwertsicherungsk.lauseln, 4. A. 1991; 
Steiner. U„ Wertsicherungsklauseln, 2003 

gelegen (Adj.) günstig 

Gelegenheit ist die günstige Handlungsmöglichkeit. 

Gelegenheitsgesellschaft (Konsortium) ist die 
-+Gesellschaft (des bürger)jchen Rechts), die nur 
vorübergehend zu der Erreichung eines einzelnen 
Zweckes vereinbart wird (z.B. Konsortium von 
Banken zu einer Emission einer Anleihe). 
Lit.: Bick, 0 .. Die Gelegenheilsgcsellschaf1. 2. A. 1968 

Gelegenheitstäter ist der --.. Täter. der seine Straftat 
nur auf Grund einer besonderen Gelegenheit begeht. 
Er steht in Gegensatz zu dem -+ Hangtäter (Ge­
wohnheitstäter), der aus Veranlagung oder erworbe­
nem Hang tätig wird. Der G. bedroht die Allge­
meinheit nur in geringerem Maße und braucht in der 
Regel nicht resozialisiert zu werden. 

Geleit ist in dem mittelalterlichen und ne117eitlichen 
Recht die vor Gefahren sichernde Führung eines 
Reisenden durch Bewaffnete gegen Entgelt. Sicheres 
G. (§ 295 StPO) ist in dem Strafprozessrecht die 
Zusicherung der Befreiung von der -+ Unter­
suchungshaft durch das Gericht gegenüber einem 
abwesenden Beschuldigten wegen einer bestimmten 
Tat. Es erlischt, wenn ein auf -+ Freiheitsstrafe 
lautendes -+ Urteil ergeht oder wenn der Beschul­
digte Anstalten zur Flucht trifft oder wenn er Bedin­
gungen, unter denen ihm das sichere Geleit erteilt 
worden ist, nicht erfüllt. 
Lit.: Köblet; G„ Ziclwön.erbuch imegrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

geleiten (V.) begleiten, sichern 

geloben (V.) feierlich versprechen 

Gelöbnis ist das ausdrückliche Versprechen. 
Lit.: Wet;;el, A„ Eid und Gelöbnis, 2001 
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GEMA (Gesellschaft für musikalische Auffüh­
rungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) ist 
der wirtschaftliche, durch staatliche Verleihung 
rechtsfähige -+ Verein zur Wahrung der Rechte der 
-+ Urheber von Musik-werken. Aufgabe der G. ist es 
vor allem. im Interesse ihrer Mitglieder (Komponis­
ten, Textdichter und Musikverleger), die mit ihr 
einen Berechtigungsvertrag geschlossen haben, die 
Einhaltung der Urheberrechtsvorschriften und Wie­
dergabevorschrifLen zu überwachen und die anfal­
lenden Gebühren für die Müglieder einzuziehen. 
Mittelbar werden durch die Erfüllung der Aufgabe 
auch eigene wirtschaftliche Interessen der Gesell­
schaft (und ihrer Organe sowie Bediensteten) be­
friedigt. Die G. hat zwar nicht rechtlich, aber 1at­
sächlicb eine Monopolstellung. 
Lit.: Scholz. L., GEMA. 2003; S1ede11. R .• Das Monopol 
der GEMA 2003: Recht und Praxis der GEMA. hg. v. 
Kreile, R. u. a„ 2. A. 2008; Haßbach, N„ Verwertungs­
gesellschaften. 2020; Stade. P.. YouTube vs. GEMA -
Musik und Urheberrecht im digitalen Kapitalismus, 
2021 

gemein (Adj.) allgemein 

Gemeinde ist in dem öffenilichen Recht die einfache, 
unmittelbare kommunale -+Gebietskörperschaft mit 
- vom Staat abgeleiteter - -+Gebietshoheit zur 
-+Selbstverwaltung (Art. 28 JI GG. Satzungsgewalt, 
Personalhoheit, Finanzhoheit) universal überlassener 
örtlicher Aufgaben (Grundsatz der -> Allzuständig­
keit, eigener-+ Wirkungskreis) und zu Fremdverwal­
tung zugewie~ener Aufgaben (übertragener -+ Wir­
kungskreis). Ihre Größe soll danach bemessen sein, 
dass sowohl eine örtliche Verbundenheit der Ein­
wohner wie auch eine angemessene Leistungsfähig­
keit gewährleistet ist. Wegen des letzten, auch zu 
einer Besoldungserhöhung der Funktionsträger 
führenden Grundes wurde zu Beginn des letzten 
Drittels des 20. Jh.s durch Gemeindereformgesetze 
die Zahl der Gemeinden auf etwa ein Drittel verrin­
gert. Die G. kann entweder kreisfrei oder kreisange­
hörig sein. Die kreisa11gehörige G. untersteht meist 
der Kommunalaufsicht der umeren staatlichen 
-+ Verwaltungsbehörde (Landrat). Die kreisfreie G. 
erfüllt außer ihren Aufgaben als G. auch die Aufga­
ben der unteren staatlichen Verwaltungsbehörde 
(Landrat) und untersteht der -+ Aufsicht der höhe­
ren Verwaltungsbehörde. 
Lit.: Gem, A .. Gemeindeverzeichnis, 7. A. 2009; Ge­
meindeverzeichnis-lnfonnalionssystem (Statistisches 
Bundesamt) 2009 ff. 

Gemeindebeamter ist der in einem Dienst einer 
-> Gemeinde stehende -+ Beamte. Er ist mittelbarer 
Staatsbeamter. 

Gemeindebetrieb ist das wirtschaftliche -+ Unter­
nehmen einer -+ Gemeinde. Der G. kann -+ Eigen-
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betrieb. - Anstalt oder juristische - Person des 
Privatrechts sein (z.B. Versorgungsbetrieb, Ver­
kehrsbetrieb, Sparkasse). 
Lit.: Arndt, M„ Das Kommunalunternehmen. 2003; 
Waldma1111. K„ Das Kommunalunternehmen. 2005 

gemeiodefrei (Adj.) außerhalb der Grenzen von 
Gemeinden liegend gemeindefreies Gebiet - Ge­
biet. gemeindefreiesGemeindeordnung ist das 
(staatliche) die - Gemeinden betreffende - Ge­
setz. Es ist in der Gegenwart Landesgesetz. Von 
1935 bis 1945 galt die einheitliche DeuL<;cbe G. von 
dem 30.1.1935. 
Lit.: Schmidt-Jorrzig. E„ Kommunalrecht, 1982; 
Schmidt-Eichstaedc, G.IS1<1de, l./Borchma1111. M„ Die 
Gemeindeordnungen und Kreisordnungen in der Bun­
desrepublik Deutschland (Lbl. ); Thiele, R„ Niedersäch­
sische Gemeindeordnung, 8. A. 2007 

Gemeinderat ist die gewählte Gemeindevertretung 
der - Gemeindeverfassung. 
Lit.: SLrt, W/Notheis, K 11. a„ Der Gemeinderat in Ba­
den-Württemberg, 2014 (pdf); Karst, M„ Der rechts­
widrige Gemeinderatsbeschluss, 1994 (Diss.) 

Gemeinderecht ist die Gesamtheit der die 
- Gemeinden betreffenden Rechtssätze. Das G. ist 
außelj in Art. 28 GG und Artikeln der Landesverfas­
sungen vor allem in den Gemeindegesetzen c- Ge­
meindeordnungen) der Länder (landcsrechllich 
verschieden) geregelt. Dazu kommt das von der 
Gemeinde kraft ihrer Satzungsgewall geschaffene 
Recht<- Satzung). 
Lit.: Kliiber. H„ Das Gemeinderecht in den Ländern der 
Bunde!.republik Deutschland, 1972; Gem, A., Deut­
sches Kommunalrecht. 4. A. 2019 

Gem eindesteuer (Art. 105 ff. GG. insbesondere 
Art. 106 Vl) ist die durch - Gemeinden erhobene 
- Steuer. Dazu zählen vor allem -+ Grundsteuer 
und -+ Gewerbesteuer sowie eine Reihe weniger 
ertragreicher Steuern. Den Gegensatz bilden Lan­
dessteuer und Bundessteuer. 
Lit.: Schwarti11g, G„ Kommunale Steuern. 1999; Rei11-
dorf. T., Kommunale Steuern und Abgaben vor dem 
Unionsrecht. 2018 

Gemeindeverband ist die zusammengesetzte, un­
mittelbare oder mittelbare - Gebietskörperschaft 
zu Erfüllung insgesamt überlassener übergemeindli­
cher und bzw. oder ergliozender Aufgaben sowie 
allgemein oder einzeln zugewiesener - Ausgleichs­
aufgaben (z.B. Landkreis, evtl. Bezirk. Land­
schafL~verband, in einigen Ländern Ämter, Samtge­
meinden). Die Bildung der Gemeindeverbände soll 
verhindern, dass die Erledigung bestimmter Aufga­
ben an der Leistungsschwäche der einzelnen Ge­
meinden ~cheitcrt. Der G. hat - Selbstverwa.ltungs­
recht (Art. 28 Il GG). 
Lit.: Bovenschul1e, A„ Gemeindeverbände, 2000 

Gemeindeverfassung ist die Gesamtheit der die 
innere Organisation der - Gemeinde betreffenden 
Rechtssätze. Die G. muss nach Art. 28 1 GG eine 
Venretung des Volkes, die aus allgemeinen, unmit­
telbaren, freien, gleichen und geheimen - Wahlen 
hervorgegangen ist (Gemeinderat), oder eine Ge-

Gemeingebrauch 

meindeversammlung enthalten. Ansonsten kann sie 
durch die Landesgesetzgebung verschieden organi­
siert sein. Bei der monistischen G. ist der Rat be­
schließend und vollziehend das einzige Organ der 
Gemeinde. so dass die einzelnen Funktionsträger 
(z.B. Bürgermeister, Magistrat) nicht Organ sind, 
sondern nur in dem Auftrag des Rates handeln (z.B. 
Baden-Württemberg) und jede Verwaltungsmaß­
nahme als unmittelbar von dem Ral vollzogen gilt. 
Die dualistische G. enthält neben der gewählten 
Vertretungskörperschaft (Gemeindevertretung, Ral) 
einen für die Führung der laufenden Geschäfte zu­
ständigen Amtsträger (Verwaltungsausschuss. Ma­
gistrat, Bürgermeister, Gemeindedirektor) (z.B. 
Bayern). Trialistisch ist eine G„ wenn die Erstzu­
ständigkeiten bei drei Organen liegen (Gemeinde­
vertretung. Gemeindevorstand 1 Magistrat], Gemein· 
devorsteher) (so z.B. Hessen). Die G. kann 
-> Bürgermeisterverfassung oder -+ Magistratsver­
fassung sein. 
Li1.: Waibel. G„ Gemeindeverfassungsrecht Baden­
Württemberg. 5. A. 2007; lpsen, 1„ Kommunalverfas­
sung, 2002 

gemeine Gefahr -+ Gefahr 

Gemeineigentum (Art. 15 GG) ist das - Eigentum 
der Gemeinschaft (Gesellschaft) in Gegensatz zu 
dem Jndividualeigentum einer einzelnen Person. 
Nach Art. 15 GG können Grund und Boden, Natur­
schätze und Produktionsmittel durch ein -+ Gesetz, 
das Art und Ausmaß der - Entschädigung regelt, in 
G. überführt werden (Sozialisierung), doch ist die 
Bestimmung in der Rechhwirklichkeit bedeutungs­
los geblieben. In dem älteren deutschen Recht steht 
die - Allmende (1. B. Alm) in G. (einer Realge­
meinde). 

gemeines Recht - Recht. gemeines 

gemeinfrei (Adj.) allgemein frei 
Ltt.: Peukert, A., Die Gemeinfreiheit, 2012 

Gemeinfreier ist in der deutschen Rechtsgeschichte 
der einfache Freie. der nach klassischer Ansicht in 
germanischer und fränkischer Zeit die breite Masse 
des Volkes gebildet hat. 
Lit.: Köhler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Gemeingebrauch ist das jedermann zustehende 
subjektiv-öffentliche Recht, eine der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stehende (gewidmete) - Sache in 
dem Rahmen der bcstimmungsgcmäßcn Nutzung 
(Widmung) ohne besondere Zulassung - und unent­
geltlich - zu gebrauchen (z.B. Fahren auf einer 
Straße, vgl. § 7 BFStrG, Verteilen von Schriften in 
einer Fußgängerzone. Aufstellen eines Anhängers 
mit Werbehinweisen in dem öffenllichen Straßen­
raum, Anbringen von Kreuzen für Verkehrsunfallop­
fer an dem Straßenrand, Parken auf öffentlichem 
Parkplatz. Baden in öffentlichen Gewässern). Ein 
gesteigerter G. kommt dem Anlieger <-Anlieger­
gebrauch) zu (Str.). Ein darüber hinausgehender 
Gebrauch ist --+ Sondernutzung (z.B. Freihallen 
eines Abstellplatzes auf einem öffentlichen Park­
platz durch einen Oriuen, Rollhockeyspielen auf 



gemeingefähr lich 

einer öffentlichen Slraße, Flohmarkt auf öffentli­
chem Platz, Love Parade, lnlineskating [zweifel­
haft]). 

Lit.: Neumann, H„ Sport auf öffentlichen Straßen, 
2002; Fehling, M„ Gemeingebrauch und Sondernut­
zung, JuS 2003, 246; Knopp. G„ Wasserrechclicher 
Gemeingcbrauch, 2011 

gemeingefährlich (Adj.) allgemein gefährlich, 
-+ Gemeingefährlichkeit 

gemeingefäh r liche Mittel .- Mittel. gemeingefähr­
liche 

gemeingefährliche Vergiftung -+ Vergiftung, ge­
meingefährliche 

Gemeingefähr lichkeit ist die Gefährlichkeit eines 
Verhaltens für eine unbestimmte Vielzahl von Men­
schen oder Sachen. 

Lit.: Seyffert /„ Der Begriff der Gemeingefährlichkeit, 
1942: Bnuhofer, S„ Gemeingefährliche Straftäter, 2000 

Gemeinkosten sind -+ Kosten, die einem Erzeugnis 
oder einer Leistung nkht unmillelbar zugeordnet 
werden können und deshalb in dem Wege einer 
Umrechnung aufgeteilt werden (z.B. allgemeine 
Verwaltungskosten). 

Lit.: Sauter, R„ Marktorientierte Steuerung der Ge­
meinkosten, 2002 

gemeinnützig (Adj.) den allgemeinen Nutzen be­
treffend 

Gemeinnützigkeit ist die (in Gegensatz zu dem 
Eigennutz stehende) Nützlichkeit eines Verhaltens 
für die Allgemeinheit. In dem Steuerrecht werden 
gemeinnützige Zwecke u. a. dadurch gefördert, dass 
ihr Träger von einer -+ Steuer befreit wird und 
Spender eine steuerlich als steuerfreier oder steuer­
begünstigter Aufwandsnachweis verwendbare Quit­
tung erhalten können. Gemäß § 52 r 1 AO sind dabei 
gemeinnützig solche Zwecke, durch deren Erfüllung 
ausschließlich und unmittelbar die Allgemeinheit 
auf materiellem. geistigem oder sittlichem Gebiet 
selbstlos gefördert wird. Die steuerbegünstigende 
Wirkung der G. ist in steuerlichen Ein1elgesetzen 
angeordnet. Die G. kann dadurch verloren werden, 
dass der Träger unangemessen hohe Aufwendungen 
für Verwaltung oder Werbung tätigt Dem Betreiben 
eines Gewerbes steht eine gemeinnüc-Lige Zielset­
zung nicht entgegen. 

Lit.: Bucltna, J„ Gemeinnützigkeit im Steuerrecht, 
11. A. 2015, 12. A. 2022: Schaulwff. S., Handbuch der 
Gemeinnützigkeit, 3. A. 2010, 4. A. 2022; Wa/lenlwrst/ 
Ha/aczinsJ.y. Die Besteuerung gemeinnUlziger Vereine, 
Stiftungen und der juristischen Personen des öffentli­
chen Rechts. 7. A. 2017 

gemeinsam (Adj.) gemeinschaftlich 

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ist die die Ag­
rarproduktion in der Europäischen Union betreffen­
de, mehr oder weniger planwirtschaftlich gestaltete 
gemeinsame Agrarpolitik in der Europäischen Union 
(Art. 38 ff. AEUV). 
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Gemeinsame Außenpolitik und Sicher heitspolitik 
(GASP) (Art. 2 IV AEUV, Art. 23 ff. EUV) ist die 
von einem hohen Vertreter der Union für Außen­
und Sicherheitspolitik geleitete, neben der mitglied­
staatlichen Außenpolitik und Sicherheitspolitik ste­
hende gemeinsame Außenpolitik und Sicherheitspoli­
tik der-+ Europäischen Union. Nach Art. 2 lV AEUV 
ist ein Teil der gemeinsamen Außenpolitik und Si­
cherheitspolitik die gemeinsame Sicherheitspolitik 
und Verteidigungspolitik. 

Gemeinsamer Bundesausschuss ist ein in Deutsch­
land 2003 geschaffenes Selbstverwaltungsgremium 
von Ärzten und Krankenkassen. 

gemeinsamer Sena t _, Senat, gemeinsamer 

Gemeinsch aft ist die Mehrheit von Personen, die 
durch eine Gemeinsamkeit verbunden sind (u. a. 
Staarsvolk). In dem Schuldrecht(§ 741 BGB) ist G. 
jede gemeinschaftliche Inhaberschaft eines einzel­
nen -+ Rechtes durch mehrere, für die keine beson­
deren gesetzlichen Regeln eingreifen. Sie ist Bruch­
teilsgemeinschaft, wobei in einem Zweifelsfall den 
Teilhabern gleiche ideelle Anteile zustehen (§ 742 
BGB). Die Verwaltung des Rechtes geschieht ge­
meinschaftlich. Jeder Teilhaber kann über seinen 
Anteil verfügen (§ 747 BGB). Die Aulbebung der 
G. erfolgt durch Teilung oder Verkauf (§§ 749ff. 
BGB). Besondere Vorschriften gelten für die Bruch­
teilsgemeinschaft an Eigentum(-+ Miteigentum). In 
Gegensatz zu der allgemeinen G. steht die besonde­
re-+ Gesamrlumdsgemei11schaf1 (Gesamthand). 
Lit.: Paulus, A„ Die internationale Gemeinschaft im 
Volkerrecht, 2001 

gem einschaftlich (Adj.) Gemeinschaft betreffend, 
gemeinsam 

gemeinschaftliches Testament ...... Testament, ge­
meinschaftliches 

Gemeinschaftsaufga be (Art. 9 Ja GG) ist die Auf­
gabe der ---. Länder, bei deren Erfüllung der 
...... Bund, weil sie für die Gesamtheit bedeutsam ist 
und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung 
der Lebensverhältnisse erforderlich ist, mitwirkt 
Gemeinschaftsaufgaben sind der Ausbau und Neu­
bau von -+ Hochschulen (bis 31.8.2006). die Ver­
besserung der regionalen WirtschaftsslrUktur sowie 
die Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten­
schutzes. Durch Bundesgesetze sind die Gemein­
!':chaflsaufgaben näher bestimmt. Danach trägt der 
Bund grundsätzlich die Hälfte der für Gemein­
schaftsaufgaben erforderlichen Ausgaben in jedem 
Land. In weiterem Sinne sind Gemeinschaftsaufga­
ben auch andere Aufgaben, zu deren Erfüllung Bund 
und Länder zusammenarbeiten (z.B. Art. 87 S. 2 
GG). 

Lit.: Gschwa11dtne1; T„ Gemeinschaftsaufgabe im Wan­
del, 2002 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist das durch die 
Verordnung der Europäischen Gemeinschaft über 
das G. geregelte --. Geschmacksmuster. Das G. 
ohne Eintragung bietet drei Jahre Nachahmungs-
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~chult ab Offenbarung. Bei dem eingetragenen G. 
hat der Inhaber ein ausschließliches Benutzungs­
rech1 von 5 (evtl. 25) Jahren. 
Li1.: Mmer. P. Leitfaden Gemeinschaftsgeschmacks­
muster. 2003 

Gemeinschaftsmarke 1s1 die bei dem Hannonisie­
rungsamt für den Binnenmark1 der Europäischen 
Union m Alicanie eintragbare. für alle Mitgliedstaa­
ten geschüt1te -+ Marke. 
Lu.: Gcmcin-.chaftsmarkc und Recht der EU­
M1tglicd<,taa1cn. hg. "· Schricker. G. u.a., 2006: Pohl-
11101111. A.. Verfahrensrecht der Gemeinschaftsmarke, 
2012 

Gemeinschaftsrecht ist die Gesamtheit der eine 
-+ Gemeinschaft betreffenden Rechtssätze. -+ Ge­
meinschaft, Europäisches Gemeinschaftsrecht 
Li1.: Jlakenberg. W., Grundzüge des Europäischen Ge­
mcinschaftsrechls, 3. A. 2003; Hakenberg, W.. Europa­
recht, 9. A. 2021 

Gemeinschaftsschule ist die -+ Schule. an der 
Lehrer verschiedener Bekenntnisse Schüler ver­
schiedener Bekenntnisse nach allgemeinen abend­
ländischen Grund'>ätzen erziehen. Die G. steht in 
Gegensall 1u der -+ Bekenntnisschule. Die G. ist in 
Deutschland die Regelschule. 
Lil . Fisd1er. E., Bckenntnb- oder Gemeinschaftsschu­
le'?. 1966 

Gemeinschafts'ltert bt in dem Verfassungsrecht der 
allgemein für die Gemeinschaft bestehende Wert. Er 
ist ab.m/111er G.. wenn er unabhängig von einer 
bestimmten politischen Ausrichtung ist (z.B. Volks­
gesundheit). Er kann Freiheit.seinscbrän.kungen 
rechtfentgen. 

Gemeinschuldner + Schuldner 

Gemeinwohl-+ Allgemeinwohl 
Li1.: Zezschwitz. F. "·· Das Gemeinwohl als Rechtsbe­
griff, 1967 CDiss.) 

gemischt (AdJ.) aus verschiedenen Teilen zusam­
mengcsetll 

gemischte Schenkung-+ Schenkung. gemischte 

gemischter Vertrag -+ Vertrag, gemischter 

Gen (N.) (molekular definierte) Erbanlage,-+ Gen­
recht 

genehmigen (V.) Genehmigung erteilen. gestatten. 
erlauben 

genehmigt (Adj.) mit einer -+ Genehmigung verse­
hen (Adj.) 

genehmigtes Kapital -+ Kapital, genehm1gtes 

Genehmigung ist die Erklärung des Einvers1ändnis­
ses mit emem Verhallen. In dem Verwaltungsrecht 
isl G. vielfach gleichbedeutend mil (vorheriger) 
-+ Erlaubnis (z.B. Baugenehmigung), vielfach aber 
auch die no1wendige nachträgliche Billigung durch 

<dneralkonsens 

eine Aufsichtsbehörde (Satzungsgenehmigung). ln 
dem Privatrecht C§ 18-l 1 BGB) ist G. die zu der 
Wirksamken erforderliche nachträgliche -+ Zusum­
mung zu einem -+ Recht,geschäft. Sie wirkt grund­
sätzlich auf den Zei1punkt der Vornahme des 
Rechtsgeschäfts Lurück (ex tune). Eine Verfügung. 
die em + Nichtberechtigter über einen Gegenstand 
tnffl. wird wirksam. wenn eine G. durch den Be­
rechtigten erfolg1 (§ 185 ll 1 BGB) 
Lit.. Schröder. A., Die personelle Reichweite öffentlich­
rechtlicher Genehmigungen. 2000; Weitkum, S.. Ge­
nehmigungsbedürfugc Verträge, 2002 

general (Partikel) allgemein. hauptsächlich 

General Agreement (N.) on Trade in Services 
(GATS) Allgemeines Übereinkommen über den 
Handel mit Dienstleistungen 
Lit.: Fuchs. P., Das allgemeine Abkommen über den 
Handel mit Dicns1lcistungcn. 2003 

Generalanwalt -+ Europäischer Gerichtshof, Ge­
richtshof der Europäischen Union 
L1t.: Volkert, A . Die Genemlanwälte am EuGH. JuS 
2021, 637 

Generalbundesanwalt(§ 142 GVG) ist der oberste 
Beamte der + Staatsanwaltschaft bei dem -+ Bun­
desgerichtshof Er ist das Strafverfolgungsorgan des 
Bundes (Behörde) und hat rund 600 Mitarbeiter. Er 
darf auch wegen versuchten Mordes oder gefährli­
cher Körperverletzung ennitteln, wenn durch diese 
Taten die innere Sicherheit Deutschlands beeinträch­
tigt wird. 

Generaleinwilligung -+ Generalkonsens 

generalis (lat.) allgemein. - lex generalis 

Generalklausel isl der Rechtssatz, der nur einen 
allgemeinen Grundsall aufstellt und die konkrete 
Bestimmung im Einzelfall den -+ Gerichten Uber­
lässt (t. B. §§ 242, 138 BGB). Die G. steht in Ge­
gensatz w der -+ Enumeration. Sie verringert die 
-+ Rechtssicherheit, gewährt andererseits aber in 
weitem Umfang die Möglichkeit der Rechtsfortbil­
dung. was allerdings u. U. auch von Nachteil sein 
kann. Polizeiliche G. ist der Sau, dass die Polizei­
behörden in dem Rahmen der geltenden Gesetze die 
nach pflichtgemäßem --> Ermessen notwendigen 
Maßnahmen tu treffen haben. um von der Allge­
meinheit oder dem Einzelnen -+ Gefahren abtuweh­
ren. durch welche die öffentliche + Sicherheit oder 
Ordnung bedroht wird (vgl den früheren § 14 l 
PrPVG von 1931 ). Sie bildet eine umfassende Gene­
ralermächtigung für das Eingreifen der -+ Polizei­
behörden und Ordnungsbehörden. 
Lit : Hedemann, 1 .. Die Flucht in die Generalklauseln. 
1933: Ohh, A„ R1chterrcch1 und Generalklausel im 
Recht des unlauteren Wenbewerbs. 1997; Bähr. G .. Das 
Generalklausel- und Aufsichtssy•aem dei. VAG. 2000: 
Wißmann, H . Gcneralklau,eln. 2008 

Generalkonsens (Gencraleinwill1gung) ist die um­
fassende -+ Einwilligung in (bzw. Zu~limmung zu) 
eine(r) gan.lc(n) Reihe von lUnächst nicht individua­
lisierten Geschäften (z.B. eines Minderjährigen). 



Generalprävention 

Gener alprävention ist die allgemeine Abschre­
ckung möglicher Täter. die durch eine Strafdrohung, 
die durch Verurteilung und Vollwg in ihrer Emst­
lichkeit bekräftigt wird, von der Begehung einer 
- Straftat zurückgehalcen werden sollen. Die Theo­
rie der G. ist eine relative - Straftheorie. Die G. 
steht in Gegensatz zur - Spezialprävention. 
Lit.: Neuß, F.. Der Strafzweck der Generalprävention, 
2001: Honer. T., Die fakultative Strafmilderung, 2020 

Generalsekretär ist vielfach ein Geschäftsführer 
einer Vereinigung (z.B. Vereinte Nationen, Partei, 
Wirtschaftsverband). 

Generalstreik ist die besondere Fom1 des 
- Streiks, bei der alle Arbeitnehmer eines Gebiets 
unabhängig von der Art ihrer Tätigkeit die Arbeit 
niederlegen. 
Lit.: \Valtermwm, R .. Arbeitsrecht, 20. A. 2021 

Generalversammlung ist die allgemeine Versamm­
lung aller Mitglieder einer Personengemeinschaft 
(z.B. G. der Vereinten Nationen). In dem Gesell­
schaftsrecht (§ 43 GenG) ist G. das Hauptorgan der 
- Genossenschaft, das aus den Mitgliedern unmit­
telbar oder aus gewählten Vertretern bestehen kann. 
Diese G. entspricht der - Hauptversammlung der 
- Aktiengesellschaft. Sie beschließt über den Jah­
resabschluss, die Verteilung von Gewinn und Verlust 
und die Entlastung anderer Organe. 

Lit.: Mose1; C., Abwehrbeschlüsse der Generalver­
sammlung. 2021 

Genera lvollmacht ist die umfassende, keinen Be­
schränkungen unterliegende - Vollmacht in Gegen­
satz zu einer - Spezialvollmacht. 
Lil.: Lei11er, R .. Die GeneralvollmachL, Diss. jur. Biele­
feld 1998: Grooterhom. V„ Vollmachten in Unterneh­
men, 6.A. 2014 

genetisch (Adj.) die Entstehung beLreffend. die 
Gene betreffend 

genetischer Fingerabdruck - DNA-Analyse 
Lit.: Wiiste11ey. M., Rechtliche Zulässigkeit sogenannter 
DNA-Massentests, 2003; Hero. K.. Der genetische und 
derdakLylischc Fingerabdruck, 2012 

genetischesSynallagma ___. Synallagma, genetisches 

Genf (N.) ein Ort in der Schweiz 

Genfe r Konventionen sind verschiedene, seit dem 
22.8.1864 (in Genf) abgeschlossene völkerrechtliche 
Verträge zu der Humanisierung des - Kriegsrechts. 
Davon sind die vier Genfer Rotkreuz-Abkommen von 
dem 12.8.1949 die bislang umfassendste Regelung 
des humanitären Kriegsrechts. Derzeit sind 194 Staa­
ten den 1949 überarbeiteten Abkommen beigeLreten. 
Lit.: Kimminich, 0 .. Schutz der Menschen in bewaffne­
ten Konflikten. 1979 

Genom (N.J ist die Gesamtheit der Gene e ines 
Chromosomensatzes eines Lebewesens. 
Lit.: Hojinann, C.. Rechtsfragen der Genomanalyse, 
1999; Pn·mrose. S .. Principles of genome analysis, 2003 
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Genosse (Mitbenützender) ist das Mitglied einer 
-+ Genossenschaft oder sonstigen - Gemeinschaft. 

Genossenschaft (§ l GenG) ist die - Gesellschaft 
mit nicht geschlossener Mitgliederzahl (mindestens 
3), welche (vor allem) die Fördenmg des Erwerbs 
oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder mittels gemein­
schaftlichen Geschäftsbetriebs bezweckt (z.B. Kon­
sumverein, Raiffeisengenossenschaft, Wohnungs­
baugenossenschaft, daneben kann Zweck z.B. auch 
die Erhaltung eines Denkmals sein). Die (eingetra­
gene) G. ist juristische--. Person und - Kaufmann 
(Fonnkaufmann), aber nur uneigentliche. gleichge­
stellte - Handelsgesellschaft(§ 17 GenG). Sie wird 
gegründet durch - Vertrag (Statut. Salzung) und 
entstehl durch - Eintragung in das von dem Regis­
tergerichl geführte Genossenschaftsregister (§§ 3, 
13 GenG). rhre Organe sind - Generalversamm­
lung, Vorstand und Aufsichtsrat. Die Genossen haf­
ten der ihrerseits ihren Gläubigern unbeschränkt 
haftenden G. je nach Vereinbarung entweder unbe­
schränkt oder auf eine bestimmte Haftungssumme 
beschränkt. Wird die G. aufgelöst, so erfolgt grund­
sätzJich ___. Liquidation. Rechtsgeschichtlich leitet 
sich die neuzeitl iche G. von älteren Vereinigungen 
lU der gemeinsamen Wahrnehmung bestimmter 
Aufgaben her (z. B. -+ Markgenossenschaft). 
Lit.: Lang. J.!Weidmilller, L. Genossenschaftsgesetz, 
39. A. 2019, 40. A. 2022: Beck'sches Handbuch der 
Genossenschaft, 2009; Glenk. H.. Genossenschafts­
recht, 5. A. 2013; Genossenschaftsgesetz, hg. v. 
Be111hin, V., 17. A. 2017 

Genozid (N .• Wort L944 von dem Juristen Raphael 
Lemkin geprägt) ___. Völkennord 

Lit.: Schabes, W.. Genozid im Völkerrecht. 2003; Hiib­
r1er. J., Das Verbrechen des Völkennordes, 2004: Tams/ 
Bersler!Sd1ijfba11er. Convention on Lhe Prevenlion and 
Punishment of the Crime of Genocide, 2014 

Gen.recht ist die Gesamtheit der das Erbgut von 
Lebewesen betreffenden Rechtssätze. Das G. befasst 
sich insbesondere mit den von der modernen Wis­
senschaft eröffneten Möglichkeiten der künstlichen 
Veränderung der Gene. Hiergegen gerichtete Be­
schränkungen sind an dem Verfassungsgrundsatz der 
Menschenwürde ausgerichtet. Gesetzlich geregelt 
sind einzelne Fragen durch das Gesetz zur Regelung 
von Fragen der Gentechnik von dem 20.6.1990. 
Gentechnisch veränderte neuartige Lebensmillel 
(novel food) müssen besonders gekennzeichnet sein. 
In Großbritannien kann eine Lebensversicherung 
von dem Ergebnis eines Gentests abhängig gemacht 
werden. In Deutschland bietet eine Versicherung 
freiwillige Gentests an. Der Anbau gentechnisch 
veränderter Pflanzen ist (seit 2004) unter strengen 
Auflagen möglich. 
Lit.: Hofmann, A., Die Anwendung des Gentechnikgeset­
z.es auf den Menschen, 2003; Ka11ch, P., Gentechnikrecht, 
2009; Gerrenger. A„ Das neue Gendiagnostikgcsetz, NJW 
2010, 113; Gendiagnostikgesetz, hg. v. Kern. B .. 2012 

Gentechnik -+ Genrecht 
Lit.: Si11n, F. u.a., Schwerpunktbereich Einführung in 
das Gentechnikrech1, JuS 201 1, 797 

genus (lat. [N.)) Geschlecht, Gattung 
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Genuskauf + Gattungskauf 

Genu~chuld -+ Gauung-.schuld 

Genu~rccht ist da-. in dem -+ Genussschein ver­
körperte Rcchl auf einen besonderen Vermögensvor­
teil. 
ltt.: 7empel, /., Gcnu"rcchle, 2001 

Genussschein (§ 221 lll AktG) ist da" --+Wert­
papier (mei-.t Inhabe~chuldverschreibung), das 
unabhilng1g von einer Milgliedschaft einen An­
~P• ud1 auf einen IJc„0111.hmrn Vc1 mügc11l>vo1tcil (Ge­
nussrecht) einräumt (z.B. Anteil an Reingewinn 
oder Liquidationserlös als Belohnung für Angestell­
te oder Entgell für Überlassung von Patenten). 
Lit.: Sclzo11, K„ Genussscheine, 1995; Prosser. A., Anle­
gerschutt bei Genussscheinen. 2001 

Gerade ist in dem mittelalterlichen deutschen Recht 
der Pamilienhausrat, der in einer Sondererbfolge an 
die nächste weibliche Verwandle fällt. 
Ltt.: Kiibll'r. G„ Deutsche Rechtsge-.chichte. 6. A 2005 

gerade (Adj.) genau 

gerade Linie -+ Linie. gerade 

Gerät (N.) Anlage. Werkzeug 

Geräte- und Produktsicherheitsgesetz isl das 
vorrangig dem Schutz der Verbraucher dienende, die 
Sicherheit von (Gcrfüen und) -+ Produklen betref­
fende, zu dem 1.5.2004 in Kraft getretene Gesetz, 
das durch das Produktsicherhcilsgeseu von dem 
8.11.2011 abgelöst wurde. 
Lit.: Jeuer. W./Kli11dt, r. Gerätesicherheit.~gesetz, 3. A. 
2003; Kli11d1, T.. Da\ neue Geräte- und Produktsicher­
heihgescu. NJW 2004. 465; Produktsicherheitsgesetz, 
hg. \ Kli11dt. T.. 3. A. 2021 

gerecht (Adj.) -. Gerechtigkeit anstrebend. richtig 

gerechter Krieg --+ Krieg. gerechter 

Gerechtigkeit ist das zeitlos gültige Maß richtigen 
Verhaltens. b soll in dem jeweils gehenden positi­
ven Recht verwirklicht werden. Dies gelingt aber 
stets nur verhältnismäßig und damit unvollkommen. 
so das-. G. zwar ständig angestrebt werden muss. 
aber nicht immer erreichl werden kann. Nach dem 
antik-gric1:hischcn Philosophen Ari$totcles wird 
1wischen mugleichender G. <lfat.) iustitia [F.1 
commutativa) und wwei/e11der G. ([lat.] iustitia [F.] 
di-.tributi\'a) unterschieden. Die ausgleichende G. 
gilt vor allem in dem Verhältnis der Einzelnen zu­
einander und fordert mengenmäßige Gleichheit 
(l. B. Ersatz des vollen Schadens). Die austeilende 
G. betrifft vor allem das Verhältni~ del> Einzelnen zu 
dem Gan7.en und fordert nur eine den unterschiedli­
chen Verhältnissen angepasste Gleichheit (Zuteilung 
an Jeden nach seinen Fähigkeiten oder Leistungen). 
Lit.: flöffe. 0., Gerechtigkeit, 6. A. 2021; Rüthers, B„ 
Das Ungerechte an der Gerechtigkeit, 3. A. 2009; Sen, 
A., Die Idee der Gerechtigkeit, 2010 

Gerichtsassessor 

Gericht (Art. 92 GG. § 1 GVG) ist da.s Organ. das 
--+ Rechtsprechung Cnchterhche Gewalt) auszuüben 
hat. Das G. i" grundsätzlich staatlich. ausnahms­
weise pnvat c- Schiedsgericht) Es isl mit mindes­
tens einem • Richter beset/t, ist aber ofl ..... Kol­
legialgericht, obgleich aus Kostengründen auch an 
dem Kollegialgericht vielfach der Einzelrichter tätig 
wird. Innerhalb der Gerichte wird nach den Zweigen 
der .... Genchtsbarke1t (/. B. ordentliches Gericht. 
Verwaltungsgericht) und nach dem Aufbau der Ge­
richtszweige (7. B. --+ Amtsgencht. - Landgericht) 
unterschieden. Grundsätllich entscheidet das G. den 
RechtS!>treit durch ein Urteil, das Rechtskrafl erlan­
gen kann. Besondere Gerichte (§ 14 GVG) sind die 
für bestimmte Angelegenheiten der Schifffahrt be­
sonders 1ugefa„senen Gerichte. RcchtMatsächlich 
glauben 2018 nur noch 26 Prozent der Bürger in 
dem Westen Deutschlandi. und 14 Prozent der Bür­
ger in dem Osten Deutschlands, dass bei Gerichten 
alles mit rechten Dingen 1ugch1. 
Lit.: Ki.1sel. O./Mayer. 1-1„ Gerichtsverfassungsgesetz. 
10. A. 2021: Das Orts· und Gerichtsverzeichnis, 16. A. 
2011 h11p://www.<leut\che1usii1.de 

Gericht (der Europäischen Union) in Luxemburg ist 
das Lunächst auf An. 225 EGV gegründete, an dem 
31. 10.1989 kon-.tituierte Gericht der -> Euro­
päischen Gemeinschaften. das der Entlastung des 
Europäischen Gericht\hofs dienen soll. Es ii,t mit 
(der1e11) 27 Richtern beset11. fa ist 1uständig für 
Wettbewerbsstreitigke1ten. bestimmte Verfahren 
nach dem Europäbche Gesellschaft für Kohle und 
Stahl-Vertrag sowie damit in Zusammenhang ste­
hende Schaden-.crsat1klagen 1999 wurden bei ihm 
384 Verfahren rcchtshang1g (bis 2006 rund 4000 
Entscheidungen) Seine Zuständigkeit soll erweitert 
werden. 
Lit.: Brandt, K„ Der Europäische Gerichtshof (EuGHJ 
und das Europfüsche Gericht erster Instant (EuG). JuS 
1994, 300: KirJcl111er. H./Kliipfel, K., Das Gericht erster 
Instant der Europäischen Gemeinschaften, 2. A. 1998 

Gericht erster Instanz der Europäischen Ge­
meinschaften s. seit 2009 Gericht (der Europäi­
schen Union) 
L1t: Kinc/111('1; /f./Kliipfel, K„ Das Gcrichl erster ln­
~lllnt der Europiihchen Gemeinschaften. 2. A. 1998 

Gericht für den öffentlichen Dienst der Europäi­
schen Union m Luxemburg ist das 1.eit 1.10.2006 
mit -.ieben Richtern bcsetlte erste Fachgericht der 
Europäischen Union für Rechts\treitigkeiten zwi­
<>chen Bedit>ns1t•1t•n clt•r h1ropiii-.chen llnion und 
europäischen Einrichtungen Es soll das Gericht 
(erster ln\lan1 der europäischen Gemeinschaften 
btw der Europäi-.chen Union) entlasten. Über Ein­
sprüche gegen seine Entscheidungen entscheidet das 
Gericht (er-.ter lnstanL der europäischen Gemein­
schaften b1w. der Europaischen Union). 
Ln · Re11hma1111. U„ Die d1cnstn:chtltche Fürsorge­
pllicht. 2019 

Gerichtsassessor ist die ältere Bezeichnung für den 
im Bereich der Rech1.-.pl1ege tätigen - Beamten des 
höheren Dienstes auf Probe (§ 12 DRiG). Sie ist 
durch die Bc1cichnung des Eingangsamts (Richter. 



Gerichtsbarkeit 

Staatsanwalt) mit dem Zusatz zur Anstellung ersetzt. 
Spillestens fünf Jahre nach der Ernennung ist der 
Richter auf Probe LU einem Richter auf Lebenszeit 
oder zu einem Staato;anwalt zu ernennen. 

Ger ich tsbarkeit ist in weiterem Sinne die auf Ver­
wirklichung der bestehenden Rechtsordnung gench­
tete Tätigkeit des - Staates (Juslizhoheit des Bun­
des und der Länder). Sie LCrfällt in die 
Justizverwaltung und in die G. in engerem Sinne. 
Diese ist die Tätigkeit der - Gerichte bei der Rechts­
anwendung in dem Ein1elfall. die richterliche oder 
rechtsprechende Gewalt. Die G. ist Teil der gesamten 
Staatqätigkeit Sie 1erfällt einen;eits in dte streitige 
und tn die freiwillige G .• anderseits in die ordentliche 
und die sonstige G. Die .~treitige G. ist nach den Ge­
richtszweigen gegliedert in Verfassungsgerichtsbar­
keit. ordentliche G., Verwaltungsgerichtsbarkeit, 
Arbeitsgerichtsbarkeit, Finanzgerichtsbarkeit. Sozi­
algerichtsbarkeit, Patentgerichtsbarkeit, Ehrenge­
richtsbarkeit und Wehrdienstgerichtsbarkeit. Orde111-
/iche G. i~t die nach dem Gencht.sverfassungsgesel7 
(§§ 12. 13 GVG) bestehende G. in Zivil'>achen und 
Strafsachen. Freiwillige G. ist die staatliche Organi­
!>Ution und das staatliche Verfahren (in dem Rahmen 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit) zu Hilfe in privat­
rechtlichen Angelegenheiten, bei denen es sich 
meist nicht um die 1wangsweise Durchführung 
erncs privatrechtlichen Anspruchs handelt. Für die 
freiwillige G. galt früher da.\ Gesetz über die Ange­
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (fGG). 
danach das Gesetz über dac, Verfahren in Familien­
sachen und in Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FamFG) von dem 17.12.2008. Es 
kennt -> Beteiligte. - Beschlüsse und -> Be­
schwerden. Sein Verfahren ist durch • Untersu­
chungsgrund~at7 und Entbehrlichkeit der • Öffent­
lichkeit und --. Mündltchkeit gekennzeichnet Zu 
der freiwilligen G gehören sachlich vor allem Vor­
mundschafüsachen. (einzelne) Familiem.achcn, 
Betreuungssachen, Unterbringungc,sachen, Nach­
lasssachen. Grundbuchsachen und Register..achen. 
Eingangsgericht ist grundsätzlich das • Amtsge­
richt. S. Familienverfahrensrecht 
Ln. FamFG Familienverfahren freiwillige Gerichts­
barkeit. hg. v. Keidel. 1:. 20. A. 2020: Knnringer. D„ 
Freiwilhgc Gerichtsbarkeit, 5. A. 2010. Llmmemumn. 
\Y.. Das neue FamFG. 2009: GNotKG. hg. v ßorman11, 
J. u. a ., 4. A. 2021: Berger, J .. Einführung in die interna­
tionale Gerichtsbarken. JuS 2017. 828 

Ger ich tsferien -> Ferien 

C.erichtsgebra m:h "' der von einem oder mehreren 
-> Gerichten eingehaltene Gebrauch (Übung) Der 
G. kann sich auf die Bildung von -+ Gewohn­
hettsrecht auswirken. Eine allgemeine Bindung an 
eine konkrete Entscheidung eines Gerichb besteht 
allerdings grundsälllich nicht. 

Gerichts hilfe ist die Unterstil!J.:ung (einer Behörde 
oder eines Gerichts) durch ein - Gericht. Nach 
§ 160 lll StPO kann die - Staatsanwaltschaft G. in 
Anspruch nehmen. Die G. enbpricht der · „ Amb­
hilfe unter Behörden rn 4 VwVfGJ. 

Lit.: Renschler-Delcker. U„ Die Gericht<thilfc. 1983: 
Koclr, V.. Erwachsenengerichtshilfe. 1999 
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Gerichts hof ist die Bezeichnung für ein mit mehre­
ren - Richtern besetztes (höheres) - Gericht (z.B. 
- Bundesgerichtshof, - Verwaltungsgerichtshof). 
- Europäischer Gerichtshof. +Internationaler Ge-
richtshol). 

Gerichts hof (der Europäischen Union) (in Luxem 
burg) ist (seit 1.12.2009, Art. 19 EUV) das gesamte 
Gerichtssystem der (-> Europäischen Gemeinschaf­
ten bzw.) Europäischen Union. das die einheitliche 
Anwendung, Auslegung und Fortbildung des 
- Europäischen Gemeinschaftsrechts sichern <;OIJ 

(Art. 258 ff AEUV). Innerhalb des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ist der (Europäische Gerichts­
hof oder einfacher der) Gerichtshof das oberste 
Gericht. dem (seit 1989 das europäische Gericht 
erster Instanz. seit 2009) das Gericht (der Europäi­
schen Union) vorgeschaltet ist und unterhalb dessen 
eigenständige Fachgerichte geschaffen sind (Gericht 
für den öffentlichen Dienst) bzw. geschaffen werden 
können Er hat (deneit) 27 Richter und 9 General­
anwälte. Für ihn gilt emc besondere Verfahrens­
ordnung. Oie wichtigsten Verfahrensarten sind 
Vertragsverlc11ungsverfahren. Nichtigkeitsklage. 
Untätigkeitsklage. Amtshaftungsklage und Vora­
bentscheidungsverfahren. Der (Europäische) Ge­
richtshof ist auch Organ der Europäischen Union 
(slr.). 1999 wurden 543 Verfahren anhängig (davon 
47 ProLcnt Vorabentscheidungsverfahren, 30 Pro­
zent Vertr.1gsverletzungsverfahrcn, J3 Prozent 
Rechtsmtttelvcrfahren und 10 Prozent Nichtigkeits­
verfahren. bts 2006 rund 14000 Entscheidungen, 
davon ein Drittel Vorabentscheidungsverfahren). 
Nach der Rechtsprechung de::. (Europäischen) Ge­
richtshofs haften z.B. die Mitgliedstaaten für Ver­
stöße des Gesetzgebers, der Verwaltung oder der 
Gerichtsbarkeit gegen europäisches Recht. 
Lit.: Kremer. C., Staatshaftung für Verstöße gegen Ge­
meim.chaft,recht durch lculinstan11iche Gerichte, NJW 
2004. 480 (C-224/2001 ): Sevr. S.. Der verfahrensrecht­
liche Ablauf vor dem EuGH. JuS 2005, 315: Tlrie/e, A., 
Europäisches Prozessrecht, 2007; Wägelllm11r; B„ 
EuGl-IVcrfO, 2008; Balres, K„ Die demokratische Legi­
timation und die Unabhängigkeit des EuGH und des 
EuG. 2011 

Ger ichtskasse ist die bei etnem - Gericht emge­
richtete Zahlstelle (für - ~ Gerichtskosten). Sie tst 
Amtska\Se bei der Justizverwaltung bei den Amts­
gerichten. Sie iM zugleich Volbtreckungsbehörde 
nach der Justizbeitreibungsordnung. 
Lit.: Kori11t1mberg, W., Kostenordnung, 18. A. 2010 
(Gerichts- und Notarkostcngeset1.). 22. A. 2022 

Gerichts kosten (§ 1 GKG. § 1 GNotKG) sind die 
->Abgaben an den-+ Staat für die Inanspruchnahme 
der ->Gerichte. Die G. setzen sich zusammen au!. 
- Gebühren und Auslagen. Dabei sind die Gebühren 
die Gegenleistung für die Inanspruchnahme des Ge­
richts. Auslagen auch die Kosten der Dienstleistungen 
von Hilrspcrsonen. Geregelt sind die G. für die streiti­
ge Genchtsbarkeit in dem Gerichtsl..ostengesetz, filr 
die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
und der Notare(§ 140 KostO) in der Kostenordnung. 
Sie bestimmen sich vor allem nach dem - Streitwert 
oder Geschäftswert. Sie werden tn der Kostenrech­
nung fostgclegt. Zu dem 1. Juh 2013 wurde die frühere 
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Kostenordnung durch das Gerichts- und Notarkos­
tengese11 ersetzt. 

Lil.: Meyer. D .. Gcrichl\kostengeselZ. 17. A. 2019; 
Bin:; K./Diirndoifer. J./Per~o/d, R./Zi"m1emia11n. W. 
Gcnchtskostcngescll. JuMi1vergütung<:- und -entschädi­
gung-;ge~ctz. S ..\. 2021: Korinrenberg. Gerichts- und 
Notarkmtcngc,cu. 22. A. 2022: Wa/dner. iv.. GNotKG 
für Anfon~er, 10. A. 2021: Kroiß, L. Die Ent"-icklung 
de' Gcrich1skos1cnrechts. NJW 2018. 438 

Gcrichtskostenvorscbuss t'>t der verschiedentlich 
vor lngangseuung emes Gerichtsverfahren:. erfor­
derliche Vorschuss auf die---+ Gerichtskosten(§§ 10, 
6.5 GKG). 
Lit. . Me)w. D .. Gerichtskostengesetz, 17.A. 2019; 
Kuri111enberg. GNotKG Gerichts- und Notarkostenge-
11et1, 22. A. 2022 

Gerichtsreferendar -+ Referendar 

Gericht~schreiber war bis etwa 1923/1927 die 
Be1.eichnung für die wichtigste Hilf:.person des 
Richters, an die seil 1909/1921 LUnehmend rich­
terliche Aufgaben übenrngen worden waren. 
„ RechtspOeger, Urkundsbeamter 

1.11.: Dumke. D„ Vom GcrichM~hreiberzum Rechtspfle­
ger. 1992 <D1ss ); Küb/er. G .. Zielwörterbuch integrati­
\er curopaischer Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Gcrichl<;sprache <* 184 GVG) ist die von dem 
-+ Gericht verwendete Sprache. in der das Verfahren 
durchgcfühn wird Vor deutschen Gerichten ist die 
G. deutsch. Allerdings ist. wenn unter Beteiligung 
von des Deutschen nicht mächtigen Personen ver­
handelt \'.ird. cm Dolmet'>cher zuzuziehen<* 185 1 1 
GVG) 
Ln /.ilkl', 0 .. Die Sprache in Gerich~urteilen. NJW 
1995. 1067 

Gerichtsstand (lat. [N.[ forum) ist grundsätzlich die 
önlichc teilweise auch die sachliche 
-. Zm.tändigkcit eines --> Gerichts. Sie ist für den 
Zivilprozess insbesondere in den §§ 12 ff. ZPO 
geregelt. Ocr allgemeine G. eines Menschen wird 
grundslilllich durch den -+Wohnsitz bestimmt 
(§ 13 ZPO). Ihm geht aber jeder durch Gesetz als 
ausscltließliclter G. angeordnete G. vor (Z.B. § 29a 
ZPO in Miet- und Pachtsachen). Dieser kann auch 
nicht durch eine Gcrichtsstandsvereinbarung (Pro­
rogation) ausgeschlossen werden(§ 40 II ZPO) Für 
eine Klage können mehrere Gerichtsstände beste­
hen. Der G. des Vennögcfü <§ 23 ZPO) gilt europa­
rechtlich nicht mehr 
l.i1.: Brande.~. F., Der semeinsarne Gerkht,stand. 1998: 
Dolli11ger. C.. Gerichtsstände im Verbraucherkreditge­
schäft. 1999: Baltlw.mr. S .. Der be~ondere Gerichts­
stand am Erfilllungson JuS 2004. 571 

Gerichl'itag (§ 500 ZPO a. F.l ist der Tag, an dem 
Sillungen des Gerichts stalltinden. In bürgerlichen 
Rechts„trcitigkciten konnten bis 1976 die Parteien 
bei dem - AmL'>gcricht an einem G. auch ohne 
Einreichung einer Klage und ohne Ladung zu der 
Verhandlung er.chcincn. 

GcrichLsverfahren "t das vor und von Gerichten 
durchgcfi.ihne -+ Verfahren. das im Einzelnen in 
den Pr01cssgcse11cn geregelt ist. 

Germane 

Li1.: Link. P./Dorp. T. wm. Rechtsschutz bei überlangen 
Gerichtsverlahrcn. 2012 

Ge_richl<>verr~ung <§§ 1 ff. GYG) ist die organisa-
1onsche Ge~taltung der -+ Rechhpflege. Sie betrifft 
vor allem den Aufbau und die Zuständigkeit der 
-+ Genchtc und anderer Recht\pflegeorgane, die 
hauptsachlich in der - + Verfassung. in dem Ge­
nchtsverras„ungsgesel/ und in anderen Gericht~ord­
nungen rc„1geleg1 sind Das Recht der G. ist Teil des 
öffentlichen Rechts 

Li1.. Scl1ilkt•11. E .. Gerich1wcrfa.,sungsrcch1. 4. A. 2007 

Gerichtsvcrfassungsgeset.t ist das die -+ Gerichts­
verfassung betreffende Gesell von 187711879. 
Li1.: Ki.1.1e/, 0./Mcnw. II„ Gcrichtsvcrfa~sungsgesetz, 
10.A.2021 . 

GerichL'ivcrwaltung (bei der ordentlichen Ge­
richtsbarkeit Justitverwaltung) ist der die ---+Ge­
richte betreffende Teil der - Verwaltung (z.B. 
Beschafü1ng von Grundstücken, Arbeitsmitteln und 
Pcn.onal für Gerichte) Sachlich ist die G. Verwal­
tung, wird aber aus praktischen Überlegungen der 
rechtsprcchendcn Gewalt Lugcordnet. -+ Verwal­
tungsakte der G der ordentlichen Genchte können 
nach den §§ 23 ff. EGG VG angefochten werden. 

Lit Ki.1.1e/. O./Maya. H. Gcrichtwerfassungsgesetz 
10. A 2021 . 

Gt>richtsvollzieher ( § 154 GVG) ist der mit den 
-+ Zustellungen. -> Ladungen und -+ Vollstreckun­
gen 1u betrauende - +Beamte (m Deutschland 1996 
rund 4000 G.) Der G ist regelmäßig ein selbständi­
ger Beamter des mittleren Dienstes mit eigenem 
Bezirk. der neben festen • Dienstbezügen --> Ge­
bühren und Kosten nach dem GerichtsvollLieherkos-
1engeset1 erhält. Seine Rechtsstellung ist in beson­
deren landesrechtlichen Gcrichtsvollzieherordnun­
gen geregelt. Sem l lauptaufgabengebiet is1 die 
-+ Zwangsvollstreckung. Hier wird der G. auf 
Grund eines sog. Auftrags (d. h. eines ein öffentlich­
rechtliches Ycrhliltnis begründenden Vollstreckungs­
antrags) einer Partei tätig. Einen Verwahrungsver­
trag z. 8. 1ur Unterbringung nicht der Zwangsvoll­
streckung unterliegender Sachen schließt der G. 
nicht in eigenem Namen . ..,ondem in Venre1ung des 
Staates (Fiskus). Seit 1998 ii.t der G. auch für die 
Entgegennahme de" Vermögensverzeichnisses und 
die Annahme der Oflcnbarungsver.icherung (2013 
Vennögcnsauskunft des Schuldners) zuständig. Seit 
2016 1\t 1n Baden-Würuemberg ein Studium zu dem 
Genchtwol111ehcr CLL. B.) an der Hochschule für 
Rechtspllege in Schwc11ingen möghch. 
L11„ Sd1riider Ka.1 J.!Gt•rltid1. K./Wimer. G„ Das Ko'­
tenv. c,en der Gcrich1woll1ieher. 14. A . 2020: Ulric1. B .. 
Die Adresscnniulung durch den Gerichtsvollzieher. 
NJW 2017. 2661 

geringfügig (Adj.) von geringer Bedeutung oder 
von geringem Umfang seiend 

geringste (Adj. Supcrl.) niedrigste 

geringstes Gebot •Gebot. geringsh:s 

Germane bt der Angehörige emcr (vermutlich 
Luer!-.t) 111 Nor<l<leuhchland und (dann in) Südskan-



Gerüft 

dinavien an dem Ende der jüngeren Steinzeit 
(2. Jt. v. Chr.?) feststellbaren Gruppe indogermani­
scher Völkerstämme. Ihr nicht überzeugend erklär­
barer Name erscheint erstmals kurz vor der Zeit­
wende. Aus mehreren germanischen Völkerschaften 
(Franken, Alemannen. Bayern, Sachsen, ThUringer, 
Friesen u. a.) entwickeln sich während des Frühmit­
telalters die Deutschen. 
Lit.: Köhler. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Gerüft ist in dem mittelalterlichen Recht die durch 
Geschrei erfolgende Verlautbarung eines - rechts­
widrigen - Geschehens (z.B. bei Vergewaltigung). 

gesamt (Adj.) gemeinschaftlich, vollständig, gan1 

Gesamtakt ist das aus parallel gerichteten -+ Wil­
lenserklärungen mehrerer Personen bestehende 
-+ Rechtsgeschäft (z.B. Beschluss der Mitglieder 
eines Vereins). 
Lit.: Köck, F., Der Ge...amtakt in der deutschen Integra­
tionslehre. 1978 

Gesamtgläubiger (§ 428 BGB) ist einer von mehre­
ren -+ Gläubigem, die eine-+ Leistung in der Weise 
.lU fordern berechtigt sind, dass jeder die ganze 
Leistung fordern kann. der -+ Schuldner aber die 
Leistung nur einmal zu bewirken verpflichtet ist. Da 
der Schuldner nach seinem Belieben an jeden der 
Gläubiger leisten kann, vermeiden Gläubiger nach 
Möglichkeit eine Gesamtgläubigerschaft 
Lit.: Selb. W., Mehrheiten von Gläubigem und Schuld­
nern, 1984 

Gesamtgläubigerschaft -+ Gesamtgläubiger 

Gesamtgut (§ 14l6 BGB) ist bei dem Güterstand 
der -+ Gütergemeinschaft das aus dem vorehelichen 
und ehelichen Vermögen des Ehemanns und dem 
vorehelichen und ehelichen Vermögen der Ehefrau 
gebildete gemeinschafUiche -+ Vermögen der Ehe­
gatten. Von ihm ausgenommen sind nur das -+ Son­
dergut (§ 1417 BGB) und das -+ Vorbehaltsgut 
(§ 1418 BGB). Das G. ist gesamthänderisch gebun­
den(§ 1419 BGB) und kann von jedem der Ehegat­
ten allein oder von beiden gemeinsam verwaltet 
werden. 
Lit.: Sontheimer, J., Güterstand und Steuerrecht. NJW 
2001. 1315 

Gesamthand ist eine Mehrheit von Personen, denen 
ein -+ Sondervennögen in besonderer Art und Wei­
se (ges:unthlinderisch) zusteht. Die Beteiligten ha­
ben weder einen realen (wirklichen) noch einen 
ideellen (gedachten) Anteil an dem einzelnen Ver­
mögensgegenstand des Sondervermögens. sondern 
nur eine Beteiligung und einen -+ Auseinander­
setzungsanspruch hinsichtlich des gesamten Son­
dervennögens. Die G. steht zwischen natürlicher 
Person und juristischer Person. Eine G. ist nur mög­
lich als-+ Gesellschaft(§§ 705ff. BGB, §§ 105ff. 
HGB), als-+ Gütergemeinschaft(§§ 1415ff. BGB) 
und als -+ Erbengemeinschaft (§§ 2032 ff. BGB). 
Bei der G. kann der Gesamtbänder über einen Anteil 
an einem einzelnen Gegenstand, meist auch über 
einen Anteil an dem Gesamthandsvermögen (anders 
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bei der Erbengemeinschaft) nicht verfügen. In einem 
Zweifelsfall muss er, wenn er seine Ziele zumindest 
mittelbar doch erreichen will, dje Auseinanderset­
zung betreiben. 
Lit.: Schiineman11, W., Gnmdprobleme der Gesaml­
handsgesellschaft, 1975: U/mer. P.. Die Gesarnthands­
gesellschaft. AcP 198 (1998), 1 13 

Gesamthandsgemeinschaft -+ Gesamthand 

Gesamthochschule ist die gestufte Studiengänge 
mit verschiedenen Abschlüssen anbietende 
-+ Hochschule. Sie kann integrierte oder kooperati­
ve G. sein. Sie soll die Bildungschancen des Einzel­
nen erhöhen, scheint das Ziel, eine insgesamt erfolg­
reichere Möglichkeit zu sein. aber zu verfehlen. 
Lit.: Reich. A„ Hochschulrahmengesetz, 10. A. 2007 

Gesamthypothek (§ 1132 BGB) ist die für eine 
-+ Forderung an mehreren -+ Grundstücken bestell­
te oder durch Teilung eines hypothekarisch belaste­
ten Grundstücks entstehende -+ Hypothek. Bei ihr 
haftet jedes Grundstück für die gesamte Forderung. 
Wird der Gläubiger aus einem der Grundstücke 
befriedigl. werden alle Grundstücke von der Belas­
tung frei(§ J 181 II BGB) . 
Lit.: Becher, W., Die Bewegungsvorgänge bei der Ge­
samthypothek, 1976 

Gesamtprokura (§ 48 II HGB) ist die an mehrere 
Personen gemeinschaftlich erteilte -+ Prokura. Sie 
bedeutet eine Beschränkung der Prokura. weil Ge­
samtprokuristen nur gemeinschaftlich handeln kön­
nen. Sie ist zu der -+ füntragung in das -> Handels­
register anzumelden(§ 53 1 HGB). 
Lit.: Preuß, N., Vollmachten im Unternehmen, 5. A. 
2008 

Gesamtrechtsnachfolge (Universalsukzession) ist 
die Nachfolge in einen Inbegriff von Vermögensge­
genständen ohne einzelne Übenragungsakte. Sind in 
dem -+ Vermögen -+ Grundstücke enthalten, muss 
folglich nur eine Grundbuchberichtigung vorge­
nommen werden. Der wichtigste Fall der G. ist die 
-+ Erbfolge, bei der mit dem Tod des Erblassers 
sein Vermögen als Ganzes auf den oder die Erben 
übergeht (§ 1922 BGB). Den Gegensatz zu der G. 
bildet die nonnale -+ Sonderrecht.~nachfolge (Ein­
zelrechtsnachfolge, Singularsukzession). Bei ihr 
sind Eintelübertrngungsgcschäfte erforderlich. 
Lit.: Muschelei; K.. Universalsukzcssion und Von­
selbslerwerb, 2002 

GesamtscbuJd (§ 421 BGB) ist die -> Schuld, die 
mehrere Schuldner in der Weise schulden, dass jeder 
die ganze Leistung zu bewirken verpflichtet, der 
Gläubiger aber die Leistung insgesamt nur einmal 
zu fordern berechtigt ist. Bei ihr kann der Gläubiger 
die Leistung nach seinem Belieben von jedem 
Schuldner ganz verlangen, weshalb Gläubiger die G. 
anstreben. Durch die Leistung des einen Schuldners 
erlischt die Schuld aller Schuldner (§ 422 BGB). In 
dem lnnenverhähni:, besteht bei G. eine gesetzliche 
Ausgleichspflicht (§ 426 BGB) unter den Gesamt­
schuldnern. Die G. entsteht durch -+ Gesetz oder 
-+ Rechtsgeschäft. Die Regeln über die G. gelten 
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nicht bei der sog. tmechten G. (scheinbaren G .. z.B. 
Brandstifter und Feuerversicherung). zu deren Ab­
grenzung von der G. aber noch kein allgemein aner­
kanntes gememsames Merkmal aller (echten) 
Gesamtschulden gefunden worden ist (z.B. Zweck­
gemeinschaft. wechsebeitige Ttlgungswirkung. 
Gleichstufigkeit der Verbindlichkeiten). 
Lit.: Sd1wedhel111. U.. Das Gesamtschuldverhältni!>. 
2003. Swmm. J„ Oie Ge~u.chuJd auf dem Vor­
marsch. NJW 2003. 2940; Stamm. J„ Die Bewältigung 
der „gestörten Gesamtschuld", NJW 2004. 811; Pri~ L, 
Die Bürgenhtütung nach § 776 BGB im Spannungsver­
hältnis 1ur GesamL\chuld. 2021; Flöck, F., GrundfäUe 
1.ur Gcsamt.,chuld. JuS 2022. 9 

Gesamtschuldner -+ Gesamtschuld 

Gesamtsteuerung ist die umfassende Einflussnah­
me auf einen Sachverhalt zu dessen Regelung. 

Gesamtstrafe (§§ 53 IT. StGB) ist die bei -+Tat­
mehrheit zu verhängende -+Strafe. Die G. ist zu bil­
den, wenn mehrere Straftaten gleichzeitig abgeurteilt 
werden oder wenn ein rechtskraftig Verurteilter, bevor 
die gegen ihn erkannte Strafe vollstreckt, verjährt oder 
erlassen ist, wegen einer anderen Straftat verurteilt 
wird. die er vor der früheren-+ Verurteilung begangen 
hat Bei ihr wird die höchste verwirkte Strafe erhöht. 
ohne dass die Summe der -+Einzelstrafen erreicht 
werden darf(Asperationspnnzip). 
Lit. · l\lapp.11ei11, V.. Die Ge~mtstrofänbildung, JuS 
2010. 785 

Gesamtvertretung ist die gemeinschaftliche 
-+Stellvertretung einer Person durch mehrere Ver­
tn~ter (l. B. beide Eltern als gesetzliche Vertreter des 
Kindes). Sie erfordert grundsätzlich gemeinschaftli­
ches Handeln der mehreren Vertreter. doch kann 
jeder den anderen von ihnen bevollmächtigen oder 
sein Handeln genehmigen. Zur Empfangnahme 
einer-+ Willenserklärung ist jeder allein ermächtigt. 
Li1.: Kumtreich. T.. Gesamtvertretung. 1992 (Diss.) 

Gesamtvorsatt ist der -+ Vorsatz. der sämtliche 
Teile einer Handlungsreihe als Teilstücke eines 
einheitlichen Geschehens so umfasst, dass die ein-
1elnen Teilal..te ab, unselbständige Bestandteile einer 
Tat 1mcheinen. Der G. ist Tatbestandsmerkmal der 
fortgesetzten -+ Handlung. 

Gesandter in weiterem Sinne ist der diplomatische 
Vertreter eines -+ Staates bei einem anderen Staat 
oder einer internationalen Organisation. In engerem 
Sinne iM G. ein Angehöriger der zweiten der seit 
dem 19. Jh. unterschiedenen vier - jetzt drei -
Rangklassen der diplomatischen Vertreter. die sich 
in -+ Botschafter und apostolische Nuntien. Ge­
sandte 1.e.S. und apostolische Internuntien (Minis­
terresidenten) sowie Geschäftsträger gliedern. Die 
Botschafter und Gesandte i. e. S. werden bei dem 
anderen Staatsoberhaupt beglaubigt. Die Bestim­
mung der Rangklasse seines diplomatischen Vertre­
ters steht dem Entsendestaat zu. Der Gesandte hat 
diplomatischen Schutt. 

Geschiirt ist allgemein die einen bestimmten Zweck 
verfolgende Tfüigkcit und zwar sowohl die einzelne, 

Geschäftsbedingung, allgemeine 

evtl. an gewisse Voraussetzungen geknüpfte Hand­
lung (vgl. Rechtsgeschäft) wie auch der Inbegriff 
der Tätigkeit samt den damit verbundenen Substra­
ten (vgl. Handelsgeschäft, Unternehmen). G. mit 
dem (oder fiir den). den es angeht, ist das 
-+ Rechtc;gcschü!t mit einer Lwar nicht selbst han­
delnden. aber wirtschaftlich eigentlich betroffenen 
Person fa ist ein Fall der -+ Stellvertretung, bei der 
dac; Vertretungsverhältnis nicht offenbart wird. Es ist 
zulässig bei schuldrechtlichen Bargeschäften des 
täglichen Lebens und bei Übereignung beweglicher 
Sachen, bei denen es dem Veräußerer meist gleich­
gültig ibl, wer erwirbt. Mit Hilfe dieses Geschäfts 
treten die Rechtsfolgen nicht bei dem handelnden 
--+ Vertreter, sondern unmittelbar bei dem unbe­
kannten -+ Vertretenen ein. 
L11.: Kühler, G„ Schuldrech1. 2. A. 1995 

geschäftsähnlich (Adj ) einem Rechtc;geschäft ähn­
lich 

geschäftsähnllche Handlung -+ Handlung. ge­
schäftsähnliche 

~chäftsanteil (§ 14 GmbHG. § 7 GenG) ist - bei 
em1gen -+ Gesellschaften - der Anteil eines Ge­
sellschafters an dem ~ Gesellschaftsvermögen. Bei 
der Gesellschaft mn beschränkter Haftung bestimmt 
er sich nach der + Stammetnlage und ist veräußer­
lich und vererbhch. Bei der-+ Genossenschaft stellt 
er den Betrag <lar. bis zu dem sich die einzelnen 
Genossen mit Einlagen beteiligen können 
Lu.: Sd1iifer. Der stimmrechtslosc Geschäftsanteil. 
1997; Wolkerswrfer. T. , Erbfolge in den GmbH­
Geschäflsanteil, 2022 

Geschäftsbedingung, allgemeine (§ 305 BGB) ist 
die für eine Viel1ahl (mindestens drei) von -+ Ver­
trägen vorformulierte Vertragsbedingung. die eine 
Vertragspartei (Verwender, meist Unternehmer) der 
anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags 
stellt (und die nicht 1wischen den Vertragsparteien 
einzeln ausgehandelt ist) (vgl. w dem Anwen­
dungsbereich auch § 310 BGB). Die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil 
eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertrags­
schluss ausdrücklich oder hc1 Vorliegen besonderer 
Umstände durch deutlich sichtbaren Aushang an 
dem Ort de1. Vertragsschlusses auf sie hinweist und 
der anderen Partei die Möglichkeit der Kenntnis­
nahme in zumutbarer Weise verschafft und die ande­
re Vertr..igspanci mit ihrer Geltung einverstanden ist 
(§ 305 II BGB). Eine G „ die so ungewöhnlich 1Sl, 

dass der Vertrag!>partner des Verwenders mit ihr 
nicht zu rechnen brauchte. wird nicht Vertragsbe­
standteil(§ 305c 1 BGB). Zweifel bei der Auslegung 
einer allgemeinen G. gehen lU Lasten des Verwen­
ders (§ 305c II BGB). ht eme allgemeine G. nicht 
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam, 
bleibt der Vertrag ansonsten grundsälllicb wirksam 
und richtet sich msowe11 nach den gesetzlichen 
Vorschnften (§ 306 BGB). Eme allgemeine G. ist 
nach § 307 BGB unwirksam (lnhaltskontrolle), 
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders unan­
gemessen benachteiligt (7„ B. mit wesentlichen Ge­
danken der abgeHndertcn geset1.lichen Regelungen 
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unvereinbar ist oder die Erreichung des Vertrags-
1wecb geftihr<let). Bestimmte (missbilligte) Klau­
seln 'in<l allgemein mit Wertungsmöglichkeit oder 
ohne Wcnung ... möghchkeit unwirksam (§§ 308f. 
BGB). Unwirksam sind 1. B eine Zehnjahreslauf-
1eitldam.el für Unfallver-.icherungsvcnr'cige. weil c;ie 
es dem Verbraucher verwehrt. die Ver.;icherung an 
unvorhergesehene Umstande anzupassen. oder die 
Klauseln in dem Versandhandel mit neuen Waren 
gegenüber Nichtkaufleuten bei Lieferung gegen 
Nachnahme iibemimmt der Käufer die Nllclmahme· 
lwsten oder offensichtliche Mängel sind binnen ei11er 
iföcht· mrwbn11ge11 oder die Klausel. dass der 
Kunde sein Einverständnis mit telefonischer Wer· 
bung erklärt. oder die Klausel. dass entwickelte 
Filme nur gegen Vorlage eines bestimmten Auswei­
ses zu1iid..gegeben werden, oder die Klausel, dass 
au~ technischen und betrieblichen Gründen zeitwci· 
lige Beschränkungen und Unterbrechungen des 
Zugangs 1u dem Bankrechner ohne jede l laflungs­
folge möglich sein sollen. Noch nicht allgemeine 
Geschäflsbe<lingungen sind Standardformulierungen 
eines Notar'>, die dieser in eine Vielzahl individuel­
ler Verträge aufgenommen hat. Die individuelle 
Vertragsabrede hat den Vorrang vor der allgemeinen 
G (§ 105b BGB). 
Lit: Ulmer. PJBra11d11er. H./Hensen. ff. u.a .• AGB· 
Recht, 12. A. 2016. 13. A. 2022: Niebling. J„ Allgemei­
ne Ge,chafüi>l.:dingungen, 10. A. 2017: Ver1r.1g,recht 
und AGB-Klau-.clwerke (Lbl.), hg. v. Westphalen. F. 
Graf 1:, ·ff A 2022; Stoffels. M„ AGB-Recht, 4. A. 
2021: i\tJlf/Lindacher/Pfeiffer, AGB-Rccht Kommentar, 
7. A 2020; Sd1mid1. H .. Einbeliehung von AGB 1m 
Verbraucherverkehr. NJW 2011. 1633: Lölmig. M. u.a .. 
Grundfälle 1um Recht der Allgemeinen Geschäft~be­
dingungcn, JuS 2012. 393; We11phalen. F. Graf 1:, 
ABG·Recht. NJW 2018. 205; Kappus. A„ Der steinige 
Weg des AGB-Verwcnder.. zur ln<lividualvercinbarung, 
NJW 2016. 33. /.,euscluwr, L. Die Kontroll~trenge des 
AGB Rechts, NJW 2016, 1222: Wes1phale11, F. Graf 1· •• 

Allgemeine Einkaufsbedingungen, 7. A.2018: Westplw­
h-11, I·: Graf v .. AGB-Recht, NJW 2018. 2238 

Geschiiftsberichl (§ 160 AktG) war früher der in­
haltlich gesetzlich vorgeschriebene periodische 
Bericht über den Geschäfliiverlauf und die Lage der 

• Gesellschaft (jelZl Lagebericht. Anhang). 
L.11. llei\/en. V.. GeschäfLc;berichte richtig ge~tal!en, 
2004 

Geschiirt<;bcsorgung (l. B. §§ 662. 675 BGB) ist 
die Ausführung einer Tätigkeit für einen anderen. 
Die Tä1tgkeit kann rechtsgeschäftlicher Natur (z.B. 
Vertragsschluss) oder rein tatsächlicher Natur (z.B. 
Mauerbau) sein. Sie kann in dem Rahmen eines 
entgeltlichen Rechtsgeschäfts (z.B. Werkvertrag, 
Dienstvertrag) oder eines unentgeltlichen -> Rechts­
geschäfts (7.. B. Auftrag) oder ohne bereite; vorlie­
gendes -• Rcchtwerhältnis (Geschäfoführung ohne 
Auftrag) au,gefühn werden. In dem Rahmen eines 

• Geschäftsbesorgungsvertrags wird der Begriff 
der G. 111 einem engeren Sinn verstanden 
l.it. /wie, H„ GeschäfL~be,orgung, 1935: l'ataki, T, 
l)er Gcschäfhbesorgungsgedanke, 1998: uJre11z,. S .. 
Grundwi\\en Zivilrecht Auftrag und Gcschäfhbesor· 
gung, JuS 2012. 6: Scl11w11der. F.. Das Recht der Ge­
schäftsbesorgung, 2013 
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Gcschäftsbesorgung.svcrtrag (§ 675 BGB) ist ein 
->Dienstvertrag oder ->Werkvertrag. der eine 

+ Geschäftsbesorgung in engerem Sinne als Ge­
genstand hat. Die Geschäftsbesorgung erfordert eine 
Verpflichtung 1u einer selbständigen Tätigkeit wirt· 
schaftlicher An in fremdem Interesse gegen Entgelt 
(z.B. Bankvertrag. Vermögensverwaltung. Rechts· 
anwalt). Für einen G. gilt - auch bei Entgelüichkeit 

weitgehend das Recht de„ -+ Auftrags. Ein eine 
Rechtshesorgung betreffender G. kommt bei einem 
Zweifel nur mit den Rechtsanwälten. nicht auch mit 
den Steuerberatern und Wirtsehafüprüfern einer aus 
Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsprü· 
fem 1usammengeset7.len Sozietät zustande. 

Geschäftsbetrieb (§ 1 11 HGB) ist die äußerliche 
Organisation eines -+ Kaufmanns. mit deren Hilfe 
er seine Geschäfte betreibt. 
Lit.: Jlerbm. U .. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb 
des gemeinnUt11gen Vereins, 1988 

geschäftsfähig (Adj.) Geschäftsfähigkeit habend 

Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit. mit rechtlicher 
Wirkung durch eigene Handlung -+ Rechtsgeschäfte 
vor1unehmen Die G. ist em Unterfall der ---> Han· 
dlungsföhigkeit. Sie steht grundsätzlich jedem voll­
jährigen Men-.chen unbeschränkt zu. Sie wird durch 

+Geschäftsunfähigkeit ausgeschlossen (§ IQ.l 
BGB). Beschrankte G. ist die nach Maßgabe der 
§§ 107 111 BGB emgeschr'.inkte G. Bei ihr bedarf 
der Handelnde 1u einer -+ Willenserklärung. durch 
die er nicht lc<ligltch einen rechüichen (nicht: wirt· 
schaftlichen) Vorteil erlangt (z.B. Kaufvertrag. ander-. 
Einigung über Eigentumserwerb), der -+ Einwilli­
gung (vorherigen Zustimmung) seines geselllichen 
- Vertreters. Ein ohne Einwilligung geschlossener 

-+ Venr.ig, der nicht mit dazu überlassenen Mitteln 
erfüllt worden ist, ist bis tu einer Genehmigung 
(nachträglichen Zustimmung) durch den gesetzli­
chen Vertreter (schwebend und nach Verweigerung 
der Genehmigung endgültig) unwirksam, ein ohne 
Einwilligung vorgenommenes einseitiges -+ Rechts· 
gcschlifl ist Uberhaupt unwirksam. Beschränkte G. 
kommt + Minderjährigen, die das 7. Lebensjahr 
vollendet haben. zu. Die Regeln über die beschränk­
te G. sind 1wingendc Schutzvorschriften. Teilweise 
G. ist die in §§ 112, 113 BGB geregelte G. (Han­
delsmundigke1t. Arbc1tsmündigke1t). Die juristische 
Pcr~on handelt notwendig durch ihre geset7Jichen 
Organe. 
L11. • Miiller. G., Betreuung und Geschäftsfähigkeit. 
1998: C:egu/111, /„ Gc\Chäft.sfähigkeit. 2003: Loren:. S .. 
KechL\· und Ge,chäflsfähigkcit, JuS 2010. 11 

Geschäfl<.führer ist allgemein der tatsächliche 
Leiter oder Führer eines Unternehmens oder Ver· 
band<,. In dem Gesellschaftsrecht ist G. ein Organ 
der -+ Gesclhchafl mit beschränkter Haftung und in 
dem Schuldrecht der Handelnde bei der -+ Ge· 
schäflsführung ohne Aufrrag. G. einer Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung kann nur sein, wer jeder· 
1eit in das zugehörige territoriale Rechtsgebiet ein­
reisen darf 
Lit.. Kiih11. C„ Gmbll-GeschäfL~fUhrer. 4. A. 2018; 
Jaeger. G„ Der Anstellungsvertrag des GmbH-Ge­
schäfüföhrers. 6. A. 2016 
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Geschäftsführung ist die Führung eines oder meh­
rerer Geschäfte insbesondere für einen oder mehrere 
andere. --> Geschäftsführer. --> Geschäftsführung 
ohne Auftrag 
Lit.: Met:.. E„ Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsfilh­
rung, 7. A. 1999 

Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677ff. BGB) 
ist das gesetzliche, unvollkommen zweiseitige 
__. Schuldverhältnis, das dadurch entsteht, dass eine 
Person (Geschäftsführer - ohne Auftrag -) ein Ge­
schäft für einen anderen (Geschäflsherrn) besorgt. 
ohwohl 7Wischen ihnen noch kein -. Rechtsver­
hällnis (z.B. Vertrag, Amtsstellung) besteht Der 
Geschäftsführer hat das Geschäft so zu führen, wie 
das --> Interesse des Geschäftsherrn mit Rücksicht 
auf dessen wirklichen oder mutmaßlichen -+ WiJlen 
es erfordert hat die Übernahme anzuzeigen und hat 
(§§ 681 S. 2, 667 BGB) das Erlangte heratL~zuge­
ben. Der Geschäftsherr hat ihm unter besonderen 
weiteren Voraussetzungen die Aufwendungen zu 
erstatten (§§ 683 S. l , 670 BGB). Die G. ist 1111be­
rechrig1. wenn die Besorgung des Geschäfts in Wi­
derspruch mit dem wirklichen oder mutmaßlichen 
Willen, ohne die Voraussetzungen des § 679 BGB 
oder ohne die Genehmigung durch den Geschäfts­
herrn erfolgt. Dann kann der Geschäftsführer Her­
ausgabe des Erlangten (§ 684 S. l BGB) und der 
Geschäftsherr Schadensersatz (§ 678 BGB) verlan­
gen. Keine G. ist die unerlaubte Eigengeschäftsfüh­
rung oder die irrtümliche -+ Eigengeschäftsführung 
(§ 687 BGB). 
Lit.: Alpmann, J„ Auftrag. GOA. Bereicherungsrecht, 
14. A. 2007: Hey, F., Die Geschäftsführung ohne Auf­
trag. JuS 2009, 400; Berg111a1111, A„ Die Geschäftsfüh­
rung ohne Auftrag als Subordinationsverhälmis, 201 O; 
Lorenz. S„ Grundwissen - Zivilrecht - Geschäftsfüh­
rung ohne Auftrag. JuS 2016, 12: Alpmann-Pieper. A. 
u. a .. Auftrag, GoA. Bereicherungsrechc, 6. A. 2016 

Geschäftsgebühr ist die Gebühr des Rechtsanwalts 
für die außergerichtliche Vertretung. 
Lit.: Oao, K„ Die neue Geschäftsgebühr. NJW 2004, 
1420; Schons, H .. Die ersten Entscheidungen zur Ge­
schäftsgebühr, NJW 2005. 1024; Sonderkamp, J„ Die 
Geschäftsgebühr nach dem RVG in Verkehrsunfallsa­
chen, NJW 2006. 1477 

Geschäftsgeheimnis ist das dem Inhaber eines 
Unternehmens und seinen Arbeitnehmern bekannte 
besondere geschäftliche Wissen. Der Verrat eines 
Geschäftsgeheimnisses ist stratbar (§ 17 UWG, 
Freiheitsstrafe bis lU drei Jahren oder Geldstrafe). 
Die Vt:rlt:t.wug 1.lt:1> Ge:.chäftsgehei mnisses kann 
Schadensersatzansprüche begründen. 
Lit.: Hausberg. D., Der Schutz von Betriebs- und Ge­
schäftsgeheimnissen, 2004 

Geschäftsgrundlage ist die Gesamtheit der Vorstel­
lungen und Erwartungen von dem Vorhandensein 
oder dem künftigen Eintritt bestimmter Umstände. 
von denen sich die Parteien bei dem Abschluss eines 
-> Recht<>geschäfts haben leiten lassen (subjektive 
G.) bzw. die Gesamtheit der sonstigen objektiven 
Verhältnisse (objektil'e G.). Haben sich die Umstän­
de, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind. 
nach Vertragsschluss schwerwiegend veränden und 
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hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit ande­
rem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung 
vorausgesehen häuen, oder stellen sich wesentliche. 
zur Grundlage des Vertrags gewordene Vorstellun­
gen als falsch heraus. so kann Anpassung des Ver­
trags verlangt werden, soweit einem Teil unter Be­
rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, 
insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen 
Risikoverteilung, das Festhalten an dem unveränder­
ten Venrag nicht zugemutet werden kann, oder 
kann, wenn Anpassung des Vertrags nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist, der benachteiligte Teil vom 
Vertrag zurücktreten und bei Dauerschuldverhältnis­
sen kündigen (§ 313 BGB). 
Lit.: Feldha/111, P., Die Störung der Geschäftsgrundlage, 
NJW 2005, 3381: Riese11/111ber. K. u. a„ Der Tatbestand 
der Geschäflsgrundlagenstörung in § 313 BGB, JuS 
2006, 208; Z/111. Z.. Geschäftsgrundlage und Risikover­
teilung, 2021 

Geschäftsguthaben ist der sich in seiner Obergren­
ze aus dem -+ GeschäfL~anteil ergebende Geldbe­
trag. mit dem ein __. Genosse an einer Genossen­
schaft taL~ächlich beteiligt ist. 
Lit.: Glenk, H„ Die eingetragene Genossenschaft, 1996 

Geschäftsherr ist die ein Geschäft verantwortlich 
durchführende Person. 
Lit.: Walter. S„ Die Pllichcen des Geschäftsherrn im 
Strafrecht, 2000 

Geschäftshermpfficbtverletzung (§ 831 BGB, 
Haftung für -+ Verrichtungsgehilfen) ist das gesetz­
liche __. Schuldverhältnis, auf Grund dessen der 
Geschäftsherr den von seinem Verrichtungsgehilfen 
verursachten -+ Schaden eines Dritten zu ersetzen 
hat Die G. ist eine unerlaubte __. Handlung. Sie 
setzt voraus, dass jemand als Geschäftsherr einen 
Verrichtungsgehilfen bestellt hat, dass dieser durch 
rechtswidrige (nicht [notwendig] schuldhafte) Hand­
lung einen Dritten geschädigt hat, dass dies in Aus­
führung der Verrichcung geschehen ist und dass der 
Geschäftsherr nicht die Vermutung entkräften kann, 
bei der Auswahl der bestellten Person und bei der 
eventuellen Beschaffung von Vorrichtungen oder 
Gerätschaften oder Leitung der Ausführung der 
Verrichtung eine Pflicht schuldhaft verletzt zu ha­
ben. Sie begründet also eine Schadensersatzver­
pflichtung bzw. eine Haftung des Geschäftsherrn 
aus vermutetem -. Verschulden. die nur durch 
-+ Exkulpation (Entlastung) ausgeschlossen werden 
kann. 
Lit.: Kupisch. B .. Die Haftung für Verrich111ngsgehilfen 
(§ 831 BGB). Jus 1984, 250 

Geschäftsjahr (§ 242 HGB) ist der Zeitabschnitt. 
für den der Unternehmer die __. Bilanz (Jahresbi­
lanz) aufstellt. Es fällt mit dem Kalenderjahr nicht 
notwendig zusammen. Es darf 12 Monate nicht 
überschreiten (§ 240 II HGB), wohl aber unter­
schreiten. 

geschäftsmäßig (Adj.) geschäftlich, Geschäftsmä­
ßigkeit betreffend 

Geschäftsmäßigkeit (z.B. § 30 l BDSG 2018) ist 
die gegebenenfalls stralbegrilndcnde Qualifikation 
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einer Handlung, die voraussetzt, dass der Täter bei 
der Tat die Absicht hat, die Wiederholung gleichar­
tiger Taten zu einem dauernden oder mindestens 
wiederkehrenden Bestandteil seiner Beschäftigung 
zu machen. 
Lit.: Haas. V.. Ist das Tatbestandsmerkmal der Ge­
schäftsmäßigkeit in § 217 StGB ein besonderes persön­
liches Merkmal'?, (in) Gedächtnisschrift filr H. Tröndle, 
2019,525 

Geschäftsordnung ist die Gesamtheit der Regeln. 
nach denen bestimmte Personenmehrheiten bei der 
Durchführung ihrer -+ Geschäfte verfahren. Sie 
wird meist von den Betroffenen selbst aufgestellt. 
Bedeutsam ist insbesondere in dem Verfassungs­
recht die G. des -+ Parlaments (GeschOBT für den 
Bundestag). [n dem Verwaltungsrecht kann eine G. 
als -+ Verwaltungsvorschrift für nachgeordnete 
Behörden erla<>sen werden (str.). 
Lit.: Roll. H„ Geschäftsordnung des Deutschen Bundes­
tages, 2001; Meier. H„ Zur Geschäftsordnung. 3. A. 
2011 

Geschäftsraum ist der geschäftlichen Zwecken 
dienende Raum (z.B. Bilro, Werkstatt, Laden). 

Geschäftsraummiete ist die -+ Miete von geschäft­
lichen Zwecken dienenden Räumen. -+ Gewerbe­
raummietrecht 
Lil.: Bub. W./Treier. G„ Handbuch der Geschäfts- und 
Wohnraummiete, 5. A. 2018; Geschäftsraummiete. hg. 
v. li11dner-Fig11ra/Opree!Srel/111ann, 4. A. 2017 

Geschäftsstelle ist allgemein der Ort, der einer 
Organisation für den Verkehr mit ihren Mitgliedern 
oder Dritten dient. In dem Verfahren.~rccht ( § 153 
GVG) ist eine G. zur Erledigung der nicht von 
-+ Richtern oder --+ Rechtspflegern wahrgenomme­
nen Aufgaben bei jedem --+ Gericht und jeder 
-+ Staatsanwaltschaft einzurichten und mit der er­
forderlichen Zahl von-+ Urkundsbeamten zu beset­
zen (früher Gerichtsschreiberei). Die wichtigsten 
Tätigkeitsbereiche sind Verwaltung des Schriftguts 
und Mitwirkung bei -+ Ladungen und -+ Zustellun­
gen. 
Lit.: Kissel, O.!Mayer, H„ Gerichtsverfassungsgesetz, 
10. A. 2021 

Geschäfts träger ist der Angehörige der untersten 
Rangklasse der diplomatischen Venreter (-+Ge­
sandten). 

geschäftsunfähig (Adj.) zu RechtSgeschäften recht­
lich unfähig 

Geschäftsunfähigkeit (§ 104 BGB) ist die Unfä­
bigkeil, mit rechtlicher Wirkung durch eigene Hand­
lung -+ Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäfts­
unfähig ist. wer nicht das siebente Lebensjahr 
vollendet hat und wer sich in emem seiner Natur 
nach nicht nur vorübergehenden. die freie Willens­
bestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit befindet (bis 31.12. 
1991 auch wer wegen -+ Geisteskrankheit entmün­
digt war). Oie -+Willenserklärung eines Geschäfts­
unfähigen ist --+ nichtig (§ 105 BOB, zwingende 
Schutzvorschrift), doch können nach § 105a BGB 
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volljährige Geschäftsunfähige Geschäfte des tägli­
chen Lebens in Ansehung von Leistung und Gegen­
leistung grundsätzlich wirksam vornehmen. 
Li1.: Kniepe1; J„ Geschäfte von Geschäftsunfähigen, 
1999; Czeg11/m, f„ Geschäftsfähigkeil, 2003 

Geschäftsverteilung ist die Veneilung der Dienst­
aufgaben innerhalb einer -+ Behörde auf die ver­
schiedenen Ämter und die verschiedenen Amtswal­
ter. In dem Bereich der Gerichtsverwaltung sichen 
die G. das Recht auf den gesetzlichen -+ Richter 
(vgl. Art. 101 1 GG). Sie erfolgt teils hierarchisch, 
teils kollegial (vgl. § 21 g CiVG). 

Lit.: Kisse/, 0./Mayer, H„ Gerichtsverfassungsgesetz. 
10. A. 2021; Marquardt, M„ Die Rechtsnatur präsidia­
ler Geschäftsverteilungspläne, 1998 

Geschäftswert ist der Wen eines Geschäfts bzw. der 
die Bestandteile eines Unternehmens übersteigende 
Gesamt wert des -+ Unternehmens. 
Li1.: Stengel, P.. Der Geschäftswert im Bilanzsteuer­
recbl, 2000 

Geschäftswille ist der Wille, mit einer Erklärung 
eine bestimmte Rechtsfolge herbeizuführen. Er feh lt 
dem, der mit einer ErkJärung keinen rechtlichen 
Erfolg herbeiführen will. Als Beispiele dafür werden 
angesehen, dass sich der Handelnde über den Text 
seiner Erklärung im (z.B. Schreibfehler) oder sei­
nen Wonen eine andere als die rechtlich maß­
gebliche Bedeutung beimisst. -+Willenserklärung, 
Rechtsfolgewille 
Lit.: leenen, 0„ Ist das richtig so?. JuS 2008, 579 

Geschmacksmuster (§ J GeschmMO) war das 
ästhetisch wirkende, gewerbliche Muster (flächig. 
z. T. Tapetenmuster) oder Modell (räumlich, z.B. 
Geschirr), das, wenn es neues und eigentümliches 
Erzeugnis ist, durch Gesetz zugunsten des -+ Urhe­
bers besonders geschützt ist. Der Urheber hat das 
ausschließliche Recht der freien Nachbildung und 
Verbreitung. Der Schutz umfasst bis zu 3 (evtl. 15) 
Jahre von dem Tag der Anmeldung zur Eintragung 
in das Musterregister an. Zu dem 6.3.2002 ist die 
europäische Verordnung über das -+ Gemeinschafts­
geschmacksmuster in Kraft getreten. Seit 1. Januar 
2014 heißt das G. eingetragenes -+Design, das 
Geschmacksmustergesetz ..... Designgesetz. 
Li1.: Eichmann, H./Fa/ckenstei11, R„ Geschmacksmus­
tergesetz, 4. A. 2010 

geschworen (Adj.) durch Schwur bekräfligt 

Geschworener ist in dem mittelalterlichen und 
neuzeitlichen Recht. wer unter Ablegung eines 
Schwures ein besonderes Amt (der Rechtspflege) 
übernommen hat (z.B. ehrenamtlicher Richter an 
dem Schwurgericht). -+ Schöffe 

Geselle (Saalgenosse) ist der -+ Handwerker. der 
die nach einer Lehrzeit abzulegende Gesellenprü­
fung bestanden hat. 
Lit.: Wa/rem1ann. R„ Arbeitsrecht, 20. A. 2021 

Gesellschaft ist in dem Privatrecht die Vereinigung 
mehrerer Personen und bei Kapitalgesellschaften 
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mindestens einer Person (--+ Einmanngesellschaft) 
durch -+ Rechtsgeschäft zu der Erreichung eines 
gemeinsamen --+Zweckes. Sie kann --+ rechtsfähig 
sein (--+ Verein, t. B. Aktiengesellschaft, Gesell­
schaft mit beschränkter Haftung) oder nichtrechts­
fähig (Innengesellschaft des bürgerlichen Rechts). 
Bei ihr kann die persönliche Beteiligung (--+Per­
sonengesellschaft) oder der kapitalmäßige Anteil 
(--+Kapitalgesellschaft) in dem Vordergrund stehen. 
Geregelt ist die G. in dem Bürgerlichen Gesetzbuch, 
in dem Handelsgesetzbuch und in Sondergesetzen. 
Die wichtigsten Gesellschaften sind die G. des bür­
gerlichen Rechts (einschließlich der --+stillen Ge­
sellschaft), die offene -+ Handelsgesellschaft, die 
--+ Kommanditgesellschaft, die G. mit beschränkter 
Haftung. die --+ Aktiengesellschaft, die Komman­
ditgese!Jschaft auf Aktien, die --+ Genossenschaft, 
die --+ Reederei, und der--+ Versicherungsverein auf 
Gegenseitigkeit. Fehlerluifte G. ist die G., die feh­
lerhaft entstanden, geändert oder aufgelöst worden 
ist. Für sie gelten die allgemeinen Vorschriften über 
die Folgen von Vertragsmängeln grundsätzlich nur 
für die Zukunft (ex nunc, anders aber bei Mängeln 
der Willenserklärungen einer nicht unbeschränkt 
geschäftsfähigen Person). Die bloß faktische G„ bei 
der ein Gesellschaftsvertrag nicht abgeschlossen 
worden ist, ist keine G. (2006 gab es rund 30000 in 
Deutschland nach dem Recht der englischen Limi­
ted gegründete Gesellschaften.) 
Lit.: Kl1111ti11ger. E., Grundzüge des Gesellschaftsrechts, 
16. A. 2012; Just, C.. Die englische Limitetl in der Praxis, 
4.A. 2012: Schwarz, G., SE-VO. 2005; Hulfe, K. van, 
Handbuch zur europäischen Gesellschaft, 2007: Oec/1s­
ler. J„ Die Geschichte der Lehre von der fehlerhaften 
Gesellschaft, NJW 2008. 2471; Kliebisch, R., Die Lehre 
von der fehlerhaften Gesellschaft, JuS 2010. 959 

Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (§ 705 
BGB) ist die in dem Bürgerlichen Gesetzbuch gere­
gelte Grundform der Gesellschaft (Personengesell­
schaft) (str.). Die G. d. b. R. entsteht durch formlos 
mögliches --+ Rechtsgeschäft (Gesellschaftsvertrag) 
zwischen mindestens zwei Personen, die sich zur 
Erreichung eines bestimmten Zweckes zusammen­
schließen. Sie ist als -+Gesamthand mit unbe­
schränkter -+ Haftung organisie1t, so dass durch die 
Aufnahme der Wendung mit beschränkter Haftung 
in den Namen der G. d. b. R. oder durch Beschrän­
kung der Haftung in allgemeinen Geschäftsbedin­
gungen eine Haftungsbeschränkung auf das Gesell­
schaftsvermögen nicht erreicht werden kann, 
vielmehr eine besondere Haftungsbeschränkungs­
vereinbarung in jedem Einzelfall erforderlich bleibt. 
Nach einer Entscheidung des Bumlt:i.gcri1;ht::.hufs 
von dem 29.1.2001 hat eine (Außen-) G. d. b. R. 
Rechtsfähigkeit, soweit sie durch Teilnahme an dem 
Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begrün­
det und kann eine G. d. b. R. unter ihrem Namen 
klagen und verklagt werden, so dass eine Klage 
gegen einen Gesellschafter nur noch erforderlich ist, 
wenn auch in dessen Privat vermögen vollstreckt 
werden soll. Bei jeder Klage einer G. d. b. R. bleibt 
aber (2009) anzuraten. zusätzlich den gesamten 
aktuellen GeseUschafterbestand in der Klageschrift 
aufzuführen und spätere Änderungen umgehend zu 
berücksichtigen. Nach einer Entscheidung des Bun­
desverfassungsgerichts DeutschJands von dem 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

2.10.2002 ist eine G.d.b. R. für Art. 14, 10112 und 
103 I GG grundrechtsfähig. -+ Geschäftsführung 
und --+ Vertretung stehen in einem Zweifelsfall allen 
Gesellschaftern gemeinsam zu. Die G. d. b. R. endet 
u. a. durch Vereinbarung oder durch Übertragung 
aller Mitgliedschaftsrechte auf einen einzigen Er­
werber, während sie bei Ausscheiden eines Gesell­
schafters regelmäßig fortgeführt wird. Der -+ Auf­
lösung folgt eine Abwicklung. Der Name kann 
fortgeführt werden. Die G. d. b. R. kann reine lnnen­
gesellschaft sein (z.B. --+ stille Gesellschaft). Sie 
kann in dem Grundbuch eingetragen werden (vgl. 
§ 47 II GBO auch Gesellschafter einzutragen. § 82 
S. 3 GBO Gesellschafterwechsel, § 899a BGB Ver­
mutung der Gesellschaftereigenschaft, vermutlich 
ohne große praktische Bedeutung) und unter ihrer in 
dem Rechtsverkehr verwendeten Sammelbezeich­
nung einen Scheck oder Wechsel ausstellen. Sie 
kann Gesellschafter einer Gesellschaft des bürgerli­
chen Rechts, einer Handelsgesellschaft oder einer 
Genossenschaft sein. Die Gesellschafter müssen für 
Schulden der Gesellschaft entsprechend § 128 HGB 
einstehen. Die G. d. b. R. kann aJs solche Bauherrin 
sein. Für eine Marke sind bei einer Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts auch der Name und die An­
schrift mindestens eines vertretungsberechtigten 
Gesellschafters anzugeben. 
Lit.: La11ge11feld, G .. Die Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts, 7. A. 2009; Tzschaschel, H., Die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts. 1 1. A. 2009; Ulmer. P. u. a., Ge­
sellschaft bilrgerlichen Rechts und Partnerschaftsgesell­
schafi, 8. A. 2021; Ruhkamp, M./Ger/ach, J .. Die Ge­
sellschaft bürgerlichen Rechts, 6. A. 2010; Nagel, R .. 
Die sog. „GbR mbH", 2007; Altmeppen, H., Rechts­
entwicklung der GbR trotz§ 899a BGB nicht aufzuhal­
ten, NJW 2011. 1905 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
ist die in dem Gesetz über die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung geregelte rechtsfähige Ge­
sellschaft (Kapitalgesellschaft, 1997 500 000 in 
Deutschland, 2001 nahezu eine Million. 2016 mehr 
als l, 15 Millionen) mit beschränkter Haftung (der 
Gesellschafter, aber unbeschränkter Haftw1g der 
Gesellschaft selbst für Schulden der Gesellschaft 
mit ihrem gesamten Vermögen). Die GmbH 
(GmbH) erfordert grundsätzlich mindestens einen 
Gesellschafter (--+ Einmanngesellschaft), ein 
--+Stammkapital von mindestens 25000 Euro (§ 5 
GmbHG) und entsteht mit der--+ Eintragung in dem 
--+ Handelsregister. Die nach dem Recht eines Mit­
gliedstaats der Europäischen Union wirksam ge­
gründete GmbH is1 in allen Mitgliedstaaten ohne 
Weiteres ao.werkcrn1c11, auch wenn sich die Bezie­
hung zu dem Gründungsstaat in dem Gründungs­
vorgang, der womöglich in dem Gründungsstaat 
besonders einfach ist, erschöpft. Die GmbH gilt 
stets als __. Handelsgesellschaft (§ 13 In GmbHG, 
Formkaufmann). Chre Organe sind -+ Geschäfts­
führer (, Aufsichtsrat) und Gesellschafterversamm­
lung. Die Firma der G. m. b. H. muss die Bezeich­
nung Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder 
eine allgemein verständliche Abkürzung dieser 
Bezeichnung enthalten (§ 4 GmbHG). Hält ein Ge­
sellschafter-Geschäftsführer einer GmbH in maß­
geblichem Umfang Anteile an mehreren Gesell­
schaften mit beschränkter Haftung, so droht ihm die 



Gesellschaft, stille 

unbeschränkte persönliche Haftung für alle Verbind­
lichkeiten. Gesellschafter, Geschäfü,führer. Proku­
rist und l lancllungsbevollmächtigter einer An­
waltsgeselbchafl mit beschränkter Haftung (in 
Deut~chland 1999 rund 40, 2003 159) darf nur em 
Rechcsanwalt. Patentanwalt. Steuerbcr.11er. Steucr­
bcvollmächugtcr. Wimchaftsprilfer oder vereidigter 
Buchprüfer sein. Gesichert werden muss, dass 
Rechtsanwälte die Mehrheit der Gesellschafter und 
Geschäftsführer stellen Die Mindesthaftpflichtver-
1,1cherungssumme dieser Geselbchaf1 muss 
2500000 Euro betragen. lugel:u.sen wird die An­
walts-GmbH von der örtlich zuständigen Rechtsan­
waltskammer. In einem Streit um die Parteifähigkeit 
oder Pro1essfäh1gkeit einer G. m. b. H. gilt die 
G. m. b. H. bi!'. zu einer Klurung der Frage als pane1-
fähig und proze.,sfähig. Die GmbH wird hauptsäch­
lich durch Zeitablauf. Beschluss der Gesellschafter. 
gerichtliches Urteil oder Eröffnung eines lnsolve1u­
verfahrens aufgelöst (§ 60 GmbHGl. Bei bloßer 
Vermögenslosigkeit ist sie nicht zwangsläufig zu 
löschen. 2008 wurde 1m Wettbewerb mit ausländi­
schen Gesellschaften die vereinfachte Umemehmer­
gesellschaft wgelassen, die auch vereinfacht ge­
gründet werden kann. 
L1t.. Al1meppe11, H„ GmbH Gesetz. 10.A 2021; NnacJ., 
U.!Sermtim. W./Haas. U .• GmbH-Gesetz. 23. A. 2022; 
Wc1/d11er, W/1,Wi{fel, E., So gründe und führe ich eine 
GmbH. 10. A. 2017; Münchener Arl\\alt~handbuch 
GmbH-Rech1. hg. v. Rämenm11111, V., 4.A. 2018; Bin;:. M/ 
Sof"K. M„ Die GmbH & Co. KG. 12.A. 2018; GmbHG 
Großkommentar. hg. v. Ulmer. P./HabasurJ.. M.!Winter, 
M„ Bd. 1 ff. 2005 ff„ 2. A 2014 ff., Bcck\ches Hand­
buch der GmbH. 6. A. 2021; Münchener Kommentar 
GmbH-Gesell. hg. v. FleiKher, H./Goeue. IV.. 3. A. 
Bd 1 ff. 20181l.: Rowedder/Sd1midt·Le1thojf. C„ 
GmbHG. 6. A. 2017, 7.A. 2022; Reichert. J/ 
Sd111111aclu•r. F. , Der GmbH Venr.ig, 4. A. 2014: 
GmbHG. hg v. Saenger. l.//11he~·1c>r.M„ 3. A. 2016; 
GmbHG, hg. v. Michalski u.a„ 3. A 2017ff.; Münchc 
ner Handbuch des Gc\Cllschaftsrechts Bd 3 Gesell­
'chaft mit be-.chränkter Haltung. 5. A . 2018 

Gesellschaft , stille--+ stille Gesellschaft 

Gesellschafter ist der -• Teilhaber (Mitglied) einer 
• Geselhchaft. der auf Gnmd des Gc,clbchaftsver­

trags Rechte (Verwaltung,rcchte, Vennögensrechte) 
und Pflichten (BeitragspOicht, Treupl1icht) gegen· 
iiber der Gesellschaft hat. Ein G. kann Organ der 
Gesellschaft sein. muss dies aber nicht Ein G. kann 
auch Arbeitnehmer der Gesellschalt scm Seit 1. Juli 
2018 ist eine Gesell'ichafterlistenverordnung in 
Kraft. 
Lit.: Kottwit.:.. II. '"• Konnil..1.iu:.tragu11g in der Zwc1-
Pcrsonen-GmbH 2003; Lllt: R Der Gesellschafter· 
streu. 7. A. 2021 

Gesellschaflcrbeschlus!> 1~1 der -+ Beschluss der 
Gesellschafter einer -+ Gesellschaft. Nach § 709 1 
BGB ist bei der Gesellschaft des bürgerlichen 
Recht'.> für jedes Geschäft grund,äuhch die Zu 
1,t1mmung aller --+ Gesellschafter erforderlich. Die 
Befugnis 1ur Geltendmachung der Unwirksamkeit 
eines Gesellschafterbeschlusses kann verwirkt wer­
den 
L.11. Schmiu, A .. Das Be„chlu„smangelrccht der Perso­
nengese11'chahcn, 1997: Schuld, J .. Orgam.chaftlichc 
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Beschlusvurechoung. 2003. Lolmu11111. M„ Die An­
wendbarl.ell der§§ 104-185 BGB auf die Stimmabgabe 
und den Gcsclbchafterbeschluss. 2019 

Gesellschaftsanteil 1s1 der Anteil eines Gesellschaf­
ters an einer-+ Gesellschaft. 
Li1.: Peters. r Treuhand und Unterhctc1ligung an Ge­
sellschafh;rnteilen. 2003: Hepp-Schwah, H„ Die Mu­
gliedschaft des Personengesellschafters und der Nieß­
brauch an seinem GesellschafLsanteil. 2020 

Gesellschaftsrecht 1s1 das Recht der -+ Gesell­
schaft(en des Privatrechts). Das G. iM ein Teil des 
bürgerlichen Rechtes und des -+ Hnndclsrcchts und 
zerfällt m das Recht der einzelnen Gesellschaften. 
Deren Recht ist te1lwe1se in dem Bürgerlichen Ge­
se12buch und in dem Handelsgesellbuch. teilweise 
aber auch m besonderen Geset1,en geregelt (l. B. 
Aktiengcset1, Geset1 betreffend die Gesellschaften 
IDJL beschränkter Haftung. Gcnossenschafügese11). 
LiL: Kl111r:i11ger, E„ Grundzüge des Gesellschaftsrecht„. 
16. A. 2012; Grw1ewuld. B„ Gesellschaftsrecht, 11. A. 
2020: H1ißi•r, U./Koch, J„ Gesellschaftsrecht, 12. A. 
2021: Wimlbichler, C„ Gesellschaftsrecht, 24. A 2017; 
//abersC1ck M.Nerse, D .. Europäisches Gesellschafts­
recht. 5. A 2019: Hirte. II .. Die Entwicklung des Un­
temehmem.· und Gesellschaf~rechts. NJW 2016. 1216: 
Schäfer. C„ Gesellschaftsrecht. 5. A. 2019; Hens.\ler/ 
Stro/111, Gesellschaftsrecht. 5. A. 2021; Münchener 
Vertragshandbuch Bd. 1 GesellschaftHech1, 8. A 2018; 
Wegen/Spahlinger/Burth, Gesellschaftsn:cht des Aus­
lands in Ein1eldars1ellungen. 2. A. 2018. Kalss, S. u. a., 
Europäisches Gesellschaftsrecht. 2015, Geselbchafts­
recht in der Notar- und Gestaltungspraxis, hg. \. Herr­
/e1; S .. 2. A 2021 

Gesellschuft.sschuld "t die -+ Schuld einer -+ Ge­
sellschaft Zu ihrer Erfüllung \teht das -+ Gesell­
schafLwermögen zur Verfügung. Daneben haften bei 
den nicht rechtsfähigen Gesellschaften auch die 
Gesellschafter mit ihrem Vennögen (§§ 427, 431 
BGB.§§ 128. 161 II HGB). 
Lit.: Homherg, J„ Das rechtliche Schicksal der Durch­
griffshaftung in Abhängigkeit zur Gescllschafü • ..chuld. 
2020 

Gesellschaftsvermögen (z.B. § 718 BGB) ist das 
-+ Vem1ögen der --+ Gesellschaft. Das G. entsteht 
durch Lei„tung der Gesellschaf1erbe1träge und Er­
werb von Gegenständen durch die -. Geschäfts­
führung für die Gesellschaft. Bei der Gesellschaft 
des bürgerlichen Recht\. der offenen Handebgesell­
schafl und der Kommanditgesellschaft ist das G. von 
dem Vermögen der Gesellschafter getrenntes, ge­
samthänderisch gebundenes -+ Sondervermögen. Es 
wird bei der Abwicklung oder _, Liquidation durch 
Auseinandersetzung aufgeteilt. Zu einer _, Zwangs­
vollstreckung in das G. einer Gesellschaft des bür­
gerlichen Rechts i!.t seit einer Entscheidung de ... 
Bundesgerichtshofs von dem 29.1.2001 ein -+Voll­
streckungstitel gegen alle Gesellschafter nicht mehr 
erforderlich (entgegen § 736 ZPOJ. weil die Gesell­
schaft unter ihrem Namen klagen und verklagt wer­
den 1-.ann. 
Lit.: Milllu Chris1111m111, 8. u. a., Durchblick, JuS 1998. 
1080 

Gesellschaftsvertrag (z.B. § 705 BGB) ist der 
.zwecks Gründung einer -+ Gesclbchaft unter den 
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Gesellschaftern abgeschlossene --+ Vertrag. Er ist 
ein schuldrechtlicher, grundsätzlich auch gegensei­
tiger (slr.) Vertrag. Er bedarf als solcher keiner be­
sonderen --+Form (anders bei Einbringung von 
Grundstücken und bei Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung und Aktiengesellschaft). Mängel des Ver­
trags sind vielfach nur für die Zukunft zu beachten 
(fehlerhafte --+ Gesellschaft). 
Li1.: Hey. F., Freie Gestaltung in Gesellschaftsverträgen, 
2004; Sommer, M.. Die Gesellschaftsverträge der 
GmbH & Co. KG. 5. A. 20 J 8 

Gesetz ist in dem materiellen Sinn jede abstrakte 
und generelle (auf hoheitlicher Anordnung bzw. 
Setzung beruhende) ---. Regelung (z.B. die meisten 
[formellen] Gesetze, die Rechtsverordnungen, die 
Satzungen) und in dem formellen Sinn jeder von 
dem ---. Parlament (Bundestag, Landtag) in dem 
besonderen --+ Gesetzgebungsverfahren verabschie­
dete Beschluss (z.B. auch Haushaltsgesetz). Das G. 
ist in der Gegenwart die wichtigste Rechtsgeltungs­
quelle. Es kann entweder --+ Bundesgesetz oder 
--+ Landesgesetz sein sowie (in dem deutschen Bun­
desrecht) ----> Einspruchsgesetz (ungefähr 50 Prozent 
der Bundesgesetze) oder --+ Zustimmungsgesetz. 
Möglich ist ein Blanke11gesetz (d. h. ein noch ausfül­
lungsbcdürftiges Gesetz). A/lgemei11e Gesetze in 
dem Sinne des Art. 5 II GG sind Gesetze, die sich 
nicht gegen die -+ Meinungsfreiheit als solche rich­
ten, sondern den Kreis des erlaubten Verhaltens 
unabhängig von der Meinungsbildung abstecken 
und dabei nur nebenbei auch die Meinungsfreiheit 
berühren. 
Li1.: Starck, C.. Der Gesetzesbegriff des Grundgesetzes. 
1970: Das missglückle Gesetz, hg. v. Diederichsen, U., 
1997; Liicke, J .. Die allgemeinen Gesetze, 1998 

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
---. Kartellgesetz, ----> Wettbewerbsbeschränkung 
Li1.: Bechto/d, R./Bosch, GWB. Gesetz gegen Wetlbe­
werbsbeschränkungen. 9. A. 2018 

Gesetz über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge­
richtsbarkeit (FamFG) von dem 17 .12.2008 ist das 
zu dem 1.9.2009 in Kraft getretene, für Neufälle das 
Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit und die Bücher 6 und 9 der Zivil­
prozessordnung ersetzende Gesetz (z.B. Kind­
schaftssachen, Unterhaltssachen, Betreuungssachen, 
Nachlasssachen, Registersachen, Freiheitsentzie­
hungssachen. Aufgebo~sachen u. a., ohne Klage, 
Prozess, Partei. Urteil). 
Lii.: Hart111c11111. P.. Neues Familienverfahren und ZPO. 
NJW 2009. 321: Rakete-Dombek. ! .. Dru. FamFG, NJW 
2009. 2769; FamFG Kommentar, hg. v. Sch11/te-B1mert. 
K.. 7. A. 2022 

Gesetzblatt (vgl. Art. 82 GGJ ist das amtliche 
Druckwerk, in dem (seit dem Ende des 18. Jh.s) 
-+ Gesetze (und -+ Rechtsverordnungen) zu ver­
künden sind (7.. ß. Bundesgesetzblatt). 

Gesetzbuch ist das wegen seines Umfangs als Buch 
eingeordnete bzw. benannte Gesetz (z.B. Bürgerli­
ches Gesetzbuch, Allgemeines Bürgerliches Gesetz­
buch, Handelsgesetz.buch, Strafgesetzbuch, Sozial-

Gesetzespositivismus 

gesetzbuch, Baugesetzbuch, Zivilgesetzbuch). 
-+ code, --+ codex 

Gesetzesanalogie ist die an eine einzelne Bestim­
mung eines Gesetzes geknüpfte --+ Analogie (z.B. 
Anwendung des § 31 BGB auf den nichtrechtsfähi­
gen Verein, Verbindlichkeit der staatlich genehmig­
ten Wette analog § 763 BGB). Sie ist ein Fall der 
Analogie. Jnnerhalb der Analogie steht die G. neben 
der --+ Rechtsanalogie. 
Llt.: Zippelius. R .. Juristische Methodenlehre. 12. A. 
2021 

Gesetzeseinheit (Gesetzeskonkun-enz) ist in dem 
Strafrecht der Fall der unechten -+ Konkurrenz. 
Zwar sind dem Gesetzeswortlaut nach mehrere 
Straftatbestände erfüllt, doch verdrängt das in erster 
Linie anzuwendende -+ Gesetz die übrigen Gesetze 
bzw. Tatbestände (z.B. räuberischer Diebstahl ver­
drängt Diebstahl, dagegen verdrängt versuchter 
Raub mit Todesfolge nicht vollendete Körperverlet­
zung mit Todesfolge). ln einem Einzelfa!J kann 
dabei ...... Spezialität. --+ Subsidiarität oder -+ Kon­
sumtion vorliegen. 
Lit.: Hochmayr. G .. Subsidiarität und Konsumtion, 1997 
(Österreich); Seher. G .. Zur strafrechtlichen Konkur­
renzlehre. JuS 2004. 392 

gesetzesfrei (Adj.) frei von Gesetzen 

gesetzesfreie Verwaltung --+ Verwaltung, gesetzes­
freie 

Gesetzesinitjative ist die initiative von Gesetzen 
durch Einbringung von Gesetzesvorlagen (in dem 
-+ Parlament). Nach Art. 76 1 GG haben die 
-+Bundesregierung, die Mitglieder des --+Bundes-
tags und der -+Bundesrat das Recht zur G. für 
--+ Bundesgesetze der Bundesrepublik Deutschland. 
Sehr oft geht dabei in der Rechtswirklichkeit die G. 
von der Bundesregierung aus. 
Lit.: Schiir111a11n, M., Grundlagen und Prinzipien des 
legislatorischen Einleitungsverfahrens, 1987 

Gesetzeskonkur renz-> Gesetzeseinheit 
Lil.: P11ppe, ! .. Was ist Gesetzeskonkurrenz. JuS 2016. 
961 

Gesetzeskraft (Art. 82 GG) ist die Verbindlichkeit 
einer Regel aJs (materielles) --+ Gesetz. Ein Gesetz 
erlangt G. an dem von den Gesetzgebungsorganen 
festgesetzten Tag. Fehlt eine besondere Bestim­
mung, so trill jedes Gesetz (und jede Rec-ht"vemrd­
nung) des Bundes der Bundesrepublik Deutschland 
mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an 
dem das betreffende --+ Bundesgesetzblatt ausgege­
ben worden ist. 

Gesetzespositivismus ist das Festhallen an dem 
(Wortlaut des) Gesetz(es) als einziger Richtschnur. 
Der G. leugnet übergesetzliche, dem Gesetzgeber 
vorgegebene Werte. Ihm garantiert das formell ord­
nungsmäßig zustande gekommene Gesetz als sol­
ches die --+ Gerechtigkeit. 
Lit.: K11pisch, B.. Gesetzespositivismus im ßerciche­
rungsrecht. 1978 



Gesetzesrecht 

Gesetzesrecht ist das durch -+ Gesetz geschaffene 
Recht. Es steht in Gegensatz zu dem -+ Ge­
wohnheitsrecht und zu dem -> Fallrecht (Richter­
recht). Es ist in Deutschland der wichtigste Teil des 
Rechtes. 
Lit.: Geyer. P., Das Verhältnis von Gesetzes- und Ge­
wohnheitsrecht, 1999 

Gesetzessammlung ist die Sammlung von 
-+ Gesetzen. Sie kann privat oder amtlich betrieben 
sein. Sie zielt auf die Vermittlung einwandfreier 
Übersicht über die geltenden Gesetze, ist selbst aber 
kein Gesetz. 
Lit.: Köhler. G .. Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Gesetzesumgehung ist das Anstreben eines von 
dem -+Gesetz missbilligten oder verbotenen Er­
folgs durch ein von dem Gesetz nicht ausdrücklich 
verbotenes, dem Zweck des Verbotsgesetzes zuwi­
derlaufendes Verhalten. Ein Rechtsgeschäft, das 
gegen ein gesetzliches Verbot verstößt, ist grund­
sätzlich nichtig (§ 134 BGB, wenn sich nicht aus 
dem Gesetz ein anderes ergibt). Die Abgrenzung des 
noch erlaubten Verhaltens von der rechtswidrigen G. 
ist schwierig und zweifelhaft. -+ Umgehungsge­
schäft 
Lit.: Teic/1111111111. A.. Die Gesetzesumgehung. 1961; 
Heeder. 0 .. Fraus legis, 1998; 8e11ecke. M., Gesetzes­
umgehung im Zivilrecht, 2020 

Gesetzesvorlage ist die den Beratungen des Gesetz­
gebungsorgans zugrunde zu legende schriflliche 
Fassung eines Gesetzgebungsvorhabens. -+ Ge­
setzesinitiative 

Gesetzesvorbehalt (An. 19 GG) ist der den einzel­
nen Grundrechten beigegebene - oder auch u. U. 
sonst anzunehmende (str.) - Vorbehalt, unter wel­
chen Voraussetzungen das -+ Grundrecht durch 
-> Gesetz eingeschränkt werden darf. Ein be­
schränkter G. ist der G., bei dem nur aus den bei 
den Grundrechten aufgeführten Gründen eine 
GrundrechtsbeschränJ...-ung zulässig ist. Der G. ist zu 
unterscheiden vom -+ Vorbehalt des Gesetzes. 

Lit.: Sachs, M., Die Gesetzesvorbehalte der Grundrech­
te, JuS 1995. 693; Holoubek, M., Die StruJ...'tur der 
grundrechtlichen Gesetzesvorbehalte, 1997; Misero­
Lang. K., Dogmatische Grundlagen der Einschränkbar­
keit vorbehaltloser Freiheitsgrundrechte. 1999; Krey, V., 
Studien zum GeseLzesvorbehalt im Strafrecht, 2021 

gesetzgebend (Adj.) Gesetz schaffend 

gesetzgebende Gewalt -+ Gewalt, gesetzgebende. 
Gewaltenteilung 

Gesetzgeber (M.) ist die für die Schaffung von 
Gesetzen zuständige Stelle eines Staates. 
Lit.: Seil/, M .. Was will der Gesetzgeber?. 2019 

Gesetzgebung ist das Verfahren der Schaffung von 
(formellen) -+ Gesetzen. Zur Vermeidung von Strei­
Ligkeiten und Überschneidungen ist in einem Bun­
desstaat eine Regelung der -> Zuständigkeit zu der 
G. erforderlich. Nach An. ?Off. GG ist der Bund für 
bestimmte Materien ausschließlich für die G. zu-
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ständig, für andere konkurrierend mit den Ländern 
sowie für wieder andere überhaupt nicht (aus­
schließliche Landeszustäncligkeit). Für bestimmte 
Angelegenheiten hatte der Bund bis 2006 das Recht, 
-+ Rahmenvorschriflen oder Grundsätze zu erlassen 
(An. 75. 109 tri GG). Widerspricht das -+Landes­
recht dem -> Bundesrecht, so wird es von diesem 
gebrochen (Art. 31 GG). -+ Gesetzgebungsverfah­
ren, -+ Gesetzesinitiative 
Lit.: Handbuch der Rechtsfönnlichkeiten, hg. v. Bun­
desministerium der Justiz.. 2. A. 1999; Schneider. H., 
Gesetzgebung, 3. A. 2002; Kt1rpe11, V., Gesetzgebungs­
lehre, 2006; Bä11111ericlt, M. u. a., Grundfälle zu dem 
Ge~eugebu11gsverfalm::n, JuS 2017, 1067 IT. 

Gesetzgebungsnotstand -+ Gesetzgebungsverfah­
ren 

Gesetzgebungsverfahren (z. 8. An. 76 ff. GG) ist 
das Verfahren der Schaffung fom1eller -> Gesetze. 
Zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens steht die 
auf Grund eines Rechtes zu einer -+ Gesetzes· 
initiative ( 1) bei dem -+ Bundestag eingebrachte 
Gesetzesvorlage, die in bestimmten Fällen zunächst 
dem -+ Bundesrat oder über die Bundesregierung 
dem -> Bundestag zuzuleiten ist. Der Bundestag 
beschließt (2) - grundsätzlich mit einfacher Mehr­
heit - das Gesetz in drei Lesungen und leitet es dem 
Bundesrat zu. Bei Meinungsverschiedenheiten zwi­
schen Bundestag und Bundesra1 kann ein -+ Ver­
mittlungsverfahren in Gang gesetzt werden. -> Ein­
spruchsgesetze können gegen den Einspruch des 
Bundesrats, -+ Zustimmungsgesetze nur mit Zu­
stimmung des Bundesrats zustande kommen (3). 
Das zustande gekommene Gesetz wird von dem 
Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefer· 
tigt (4) und in dem -+Bundesgesetzblatt verkündet 
(5). Ein erleichternd abgewandeltes G. gilt für den 
Fall des Gesetzgebungsnotstand~ (Art. 81 GG). 

Lit.: leunig, S .. Föderale Verhandlungen, 2003; Fre11zel. 
E., Das Gesetzgebungsverfahren, JuS 2010, 27 

Gesetzgebungszuständigkeit ist die -+ Zuständig­
keit zu dem Erlass von (formellen) -+ Gesetzen. Die 
G. beruht grundsätz.lich auf der -> Verfassung 
(z.B. Art. ?Off. GG). Daneben wird sie für (wenige) 
bestimmte Falle auch auf die -+Natur der Sache 
(z.B. Bestimmung des Sitzes der Bundesregierung 
durch den Bund) oder auf den -+ Sachzusammen­
hang gegründet. 

gesetzlich (Adj.) auf Gesetz beruhend, dem Gesetz 
entsprechend 

gesetzliche Erbfolge -+ Erbfolge. gesetzliche 

gesetzlicher Güterstand -> Güterstand, gesetzlicher 

gesetzlicher Richter -+ Richter, gesetzlicher 

gesetzlicher Vertreter -> Vertreter, gesetzlicher 

gesetzliches Erbrecht -> Erbrecht, gesetzliches 

gesetzliches Pfandrecht -+ Pfandrecht, gesetzliches 
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gesetzliches Schuldverhältnis -+ Schuldverhältnis. 
gesetzliches 

gesetzliches Zahlungsmittel --+ Zahlungsmittel, 
gesetzliches 

Gesetzlichkeit (F.) Gesevmäßigkeit 
Lit.: Kargl. W. Strafrecht - Einführung in die Grundla­
gen von Gesetz und Gc.:sc11hchkeit. 2019 

GesetzHchkeitsprinzip ist der Grundsatz, dass 
Jemand für eine -+ Tat nur bestraft werden kann. 
wenn die -+ Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war. 
ehe die Tat begangen wurde (An. 103 n GG, § 1 
StGB, [lat.) nullum crimen, nulla poena sine lege. 
vgl. dazu auch die Nilrnberger Kriegsverbrecherpro­
zesse). 
Lit.: Das Gcsetzlichkeitsprintip im Strafrecht. hg. v. 
Hilgendorf, E. u.a„ 2013 

gesetzmäßig (Adj.) den Gesetzen entsprechend 

Gesetzmäßigkeit der Verwaltung ist der Grund­
satz. dass die --+ Verwaltung keine Maßnahmen 
treffen darf, die geset1w1dng sind. Einzelausprä­
gungen dieses Prirmps sind die Grundsätze des 
-+ Vorrangs des Geset1es und des -+ Vorbehalts des 
Gesetzes. 

gesetzwidrig (Adj.) einem Gesetz widersprechend 

G~etzwidrigkeit ist der Widerspruch eines Verhal­
tens oder Zustands 1u der -+ Rechtsordnung. Insbe­
sondere kann ein -+ Rechtsgei.chäft gesetzwidrig 
sein (§ 134 BGB). Dann iM es bei einem Verstoß 
gegen ein Verbot in einem einzelnen Zweifelsfall 
-+nichtig. 
Lit.: Degner. P.. Gese11esvcNoß aJ., siucnwidrige Wen­
bewerbshandlung, 1996 

Gesinde (N.) (Reisegefährten, Gefolgsleute) ist in 
dem neuzeitlichen deutschen Recht die Gesamtheit 
der in einem Hauswesen beschäftigten und der Per­
sonalgewalt (ahd. -+ munt) des Hausvaters unterste­
henden Dienstboten. 
LiL.: Kähler. W, Gesindcwescn und Gesinderecht in 
Deutschland. 1896: Gesinde im 18. Jahrhunden, hg. v. 
Friihsorge. G„ 1995 

Gestalt (F.) sichtbare Erscheinung 

gestalten (V.) machen. schaffen 

Gestaltung ist die von einem Gestaltenden gewoll­
te, erstmalige Schaffung oder nachträgliche Verän­
derung einer Gegebenheit einschließlich ihrer Besei­
tigung. 

Gestaltungsakt ist die -+ Handlung (Akt), durch 
die unmittelbar eine Rechtslage gestaltet wird. Dies 
kann z.B. in dem Privatrecht durch Ausübung eines 
-+Gestaltungsrechts (1. B. Kündigung) geschehen. 
In dem Verfahrensrecht kann da'> Gericht einen G. 
vornehmen. 
Lit.: Ne1mer. J„ Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
RechLs, 12. A. 2020 

gesund 

Gestaltungsklage ist die -+ Klage. mit welcher der 
Kläger von dem Gericht die Vornahme emer rechtli­
chen Gestaltung begehrt. Der G. liegt kein Anspruch 
1ugrunde (str.). Die auf Grund einer G. folgende 
Gestaltung wirkt (ohne Vollstreckung) für und gegen 
alle (z. ß. Ehescheidung, Autllcbung einc.s angefoch­
tenen Verwaltungsakts). 
Lit: Kiihler. H.._. Der Streugegenstand bei Geslaltungs­
klagcn, 1995: 0;:.en, K„ Die protessuale GeMaltungs­
klage analog§ 767 ZPO. JuS 2010. 124 

Gestaltungsrecht ist das (einseitige) -+ Recht auf 
unmittelbare Rechtsänderung. Es i't cm subjektives 
Recht. Das G. kann ein ull>stii11d1ges G. (z.B. 
-+ Aneignungsrecht) oder ein 11mellwii11diges. aus 
einem bereits bestehenden Rechtwerhtiltnis erwach­
sendes G. (z.B. -+ Anfechtung einer Willenserklä­
rung, -+Kündigung, -+ Rücktrill) sein. Es kann 
sich auf Erwerb, Änderung oder Autllebung einer 
Rechtsstellung richten. fn der Regel wird es durch 
(tatsächliche Handlung f z.B. Aneignung] oder) 
fom1lose -+ Erklärung (z.B. Kündigung) geltend 
gemacht. Die als emseit1ges empfangsbedürfliges 
Rechtsgeschäft durchzuführende Ausübung ist 
grundsätzlich unwiderrullich 
Lit. Go11getre11. s„ Gestaltun~NCChte ah Vollstre­
ckungsgegenstände, 2001: Kali. A . Die hegründungs­
unabhängigc GeMaltungserkHirung. 2003 

Gestaltungsurteil ist das auf eine 1ulässige und 
bcgriindete --+ GestaJtungsklage hin ergehende Ur­
teil. Das G. führt mit seiner -+ Rechtskraft unmit­
telbar 1u einer Veränderung des Rechtszustands, so 
dass eme -+Vollstreckung mcht nötig und möglich 
ist. Es sellt voraus. dass ein materielles oder prozes­
'uales -+Recht auf die Gestaltung besteht und dass 
der Berechtigte diese Änderung nicht einseitig herbei­
fiihren kann (vgl. die §§315111. 31912. 2342 BGB. 
§§ l 17, 127.1311Nr.4HGB.§§323, 767. 771 ZPO>. 
Lit. Sd1lmser. P.. Gestaltungsklagen und Gestaltungs­
urteile. 1966 

Geständnis ( § 288 ZPO) ist dus lugcstehen der 
Wahrheit emer (von emem anderen behaupteten) 
Tatsache durch einen Verfahrcnsbetciligtcn. In dem 
Strafverfahrensrecht. in dem die Er1wingung eines 
Gestiindmsses ausdrücklich \erboten ist (§ l 36a 
StPO). unterliegt das G. der freien - • Beweis­
würdigung ( § 261 StPO) In dem Zh iherfahrens­
recht bedarf die in einem gerichtlichen G. 1Ugestan­
dene Tatsache keines -+ Bewei„es mehr. 
l 11. Beneke. B„ Das falsche Geständnl\, 1990: König, 
S„ D:l\ Geständnis im postmodernen 1.onsensualen 
StrafproLess. NJW 2012. 1915 

gestatten (V.) erlauben 

Gestattung ist bei der --+ Sondernullung die neben 
der behördlichen -+ Erlaubms (Z.B. des Straßenbau­
lastträgers) vielfach noch erforderliche Einverständ­
niserklärung des Eigentümers der benutzten Sache 
(7 B. des Straßeneigentümers). Daneben kann G. 
auch ein behördlicher Akt sem. 

gestehen (V.) zugeben. einräumen 

gesund (Adj.) heil 



Gesundheit 

Gesundheit ist der ungestöne Ablauf der inneren 
Lcb<:nworgänge. In dem Verwaltungsrecht ist G. der 
zu,tand. der dem Einzelnen die Ausübung der kör­
J>'!rhchcn und geistigen Funk't1onen ennöglicht. 
Verk11ung der G. ist in dem Schuldrecht (§ 823 1 
BGB) die Störung der inneren Lebensvorgänge. 

Llt SGB V Öffentliches Gesundhe11:>wcsen. 21. A. 
2020; GesundheiMecht, 6. A. 2009; Ki11gree11. T.. Die 
En1w1d.lung des Gei.undheitsrechti.. NJW 2014, 3413: 
Handbuch Compliancc im Ge;uodheitsweseo. hg. v, 
Dil'l1er.1, P. 3. A. 2010, 4. A. 2022: GesuodheiL,mana­
gcmcnt und Krankheit im ArbeitsverhälLDis, hg. v. Stein, 
J 1•am u. a„ 2. A 2021 

Gesundheitsamt ist die bei der unteren --> Ver­
waltung1>behörde eingerichtete (staatliche) -+ Be­
hörde des Gesundheitswesens. Das G. wird von 
~einem Amtsarll geleitet. Seine Aufgaben sind 

u. a. Schulgesundheitspflege, Müuerberatung, Über­
wachung von Geschlechtskrankheiten, wobei die 
Durchführung vorgeschlagener Maßnahmen Aufga­
be der 1uständigcn Stellen ist. 

Lit.: llellmeier. iv.. Aufgabenwahrnehmung durch die 
Gcsundhc1hämter. 1990; Steffen. E„ Gesundheitsämter 
im Wamlel. 2002 

Gesundheits fond ist (seit 2009) der durch das zu 
dem 1 1.2020 in Bundesamt für soziale Sicherung 
umbenannte Bundcwer..icherungsamt verwaltete 
fon<l 1ur Finan11erung der gesetzlichen KrJnkenvcr­
-;icherung. Er erhält die zur Krankenversicherung 
von den Vcrsichenen gelei5teten Beiträge und Bun­
dcsmmcl (§ 271 SGB V). Er gewähn den Kranken­
kassen als Zuwendungen zur Deckung ihrer Ausga­
ben eine Grundpauschale, Zlßchläge und Abschfäge 
zwech Risikostrukturausgleich sowie Zuweisungen 
für sonstige Aul>gaben. 
Lit.: H1•11ke, K.. Der Ge~undheitsfood. 2007 

Gesundheitskarte ist die seit 2011 von der gesetzli­
chen Krankenversicherung ausgegebene elektroni­
sche Kanc mit der Möglichkeit der Speicherung der 
Gesundheitsdaten(§§ 291 a ff. SGB V) 
Lit.: Httles, S. u. u„ Die elektronische Gesundheitskarte. 
NJW 2012. 2475; Ami11R. M„ Die elektronische Ge­
\Undhcnskane. 2019 

Gc'iundheitsschädigung (§ 223 StGB. bis 1998 
Gesundheitsbeschädigung) ist das Herbeiführen 
oder Steigern einer körperlichen oder seelischen 
Krani...hcit. Die G. ist ein Fall der mit Freiheitsstrafe 
bi'> 1u fünf Jahren oder mit Geldstrafe bedrohten 
Körpervcrlc11ung. Der Versuch ist strafbar. 
Lit.: Wimilwrw. T. Der Rech~begriff der :.chweren 
Gcsundheih-.chädigung. 2001 

GC!)undheitsverletzung - Gesundheit 

getrennt CAdJ) abgetrennt, gesonden, einzeln 

Getrcnntleben (§ 1567 BGB) ist der Zustand zwi­
schen Ehegatten, bei dem .twischen ihnen keine 
häusliche Gemeinschaft besteht (Nichtbestehcn 
einer häuslichen Gemeinschaft) und (mindestens) 
cm Ehegane sie erkennbar nicht herstellen will, weil 
er die eheliche + Lebensgemeinschaft, lU der die 
Ehegatten einander nach § 1353 BGB verpnichtct 
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'>tnd, ablehnt (Trennungsabsicht). Das G. über drei 
Jahre. evtl auch nur über ein Jahr begründet eine 
unwiderlegbare - Vermutung dafür. dass die Ehe 
gescheiten ist (Zerrüuungsvermutung). Nach fünf­
jährigem G. i...ann die Ehe in jedem Fall geschieden 
werden. Das G. hat außerdem Auswirkungen auf 
den -. Unterhalt, die Hau~ratsvertcilung und die 
Eigentumsvermutungen C§§ 1361 ff. BGB). 

Lit.: Erbarth, ,\ . Der Anspruch des die Ehewohnung 
verlas„enden Ehegauen auf Entrichtung einer Benut­
Lungsverglltunp fllr die /..eil des Gctrenntlebcns. NJW 
2000. 1 ~79; Gr.;,nrnr._. H Trennung und Scheidung. 
9. A 2018; Sclnwib, D., Meine Rechte bei Trennung 
uncJ Scheidung. 10. A. 2022 

gewährleisten (V.) einstehen 

Gewährleistung (§§ 434ff .. 633ff. BGB) ist die 
gesc111ichc Vcrpnichtung des -+ Schuldners, für die 
Mangelfreiheit einer Sache oder eines Werkei. ein­
IUMchcn. Der -+ Verkäufer einer Sache hat dem 
Käufer die Sache frei von Sachmängeln und 
Rcclm.mängeln zu verschaffen(§ 433 12 BGB). Die 
Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gc­
fah1ilbergang die vereinbarte Beschaffenheit hat. 
Soweit die BeschaOcnheit nicht vereinbart ist. ist die 
Sache frei von Sachmängeln. wenn c;ie sich ftir die 
nach dem Vcnrag vorausgesetzte Verwendung eig­
net, sonst. wenn sie sich für die gewöhnJiche Ver­
wendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, 
die bei Sachen der gleichen An üblich ist und die 
der Kaufer nach der An der Sache erwarten kann. 
Zu der Beschalfonheit gehören auch Ei~enschaften. 
die der Käufer nach den öffentlichen Außerungen 
de-. Veri...äufcrs, des Hersteller.. oder seines Gehilfen 
insbesondere in der Werbung oder bei der Kenn­
.tcichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache 
erwancn l\ann. es sei denn. da~s der Verkäufer die 
Äußerung nicht kannte und auch nicht kennen muss­
te, dass sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses tn 
gleichwertiger Weise berichtigt war oder dass sie die 
Kaufentscheidung nicht bccinnussen konnte (§ 434 
BGB). Oie Sache ist frei von Rechtsmängeln. wenn 
Drille in Bezug auf die Sache keine oder nur die im 
Kaufvertrag übernommenen Rechte gegen den Käu­
fer geltend machen i...önnen oder in dem Grundbuch 
kein Recht e111getragcn ist, das nicht besteht (§ 435 
BGB). Ist die Sache mangelhaft. kann der Käufer 
( 1) grundsä11Jich nach § 439 BGB Nacherfüllung 
verlangen. (2) nach den §§ 440. 323 und 326 V 
BGB von dem Vertmg zurüci...'treten oder nach§ 441 
BGB den Kaufpreis mindern und (3) nach den 
§§ 4·W. 280. 281, 283 und 31 1 a BGB Scbadcn::.cr­
sal/ oder nach § 284a BGB Ersatl vergeblicher 
Aufwendungen verlangen (§ 437 BGB). Die Män­
gelam.pruche verjähren m 30 Jahren bei in dingli­
chen Rechten oder sonstigen in dem Grundbuch 
eingetragenen Rechten bestehenden Mängeln. in 
fünf Jahren bet Bauwerken und sonst in zwei Jahren 
C§ 438 BGB) Bei einem Werkvenrag hat der Unter­
nehmer dem Besteller das Werk frei von Rechts­
mängeln und Sachmängeln zu ''erschaffen (§ 633 1 
BGB). Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es 
die vcrdnbanc Beschaffenheit hat. Soweit die Be­
schafTenhen nicht vereinbart ist, ist das Werk frei 
von Sachmängeln, wenn es sich für d1e nach dem 
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Vertrag vorausgesetzte. sonst für die gewöhnliche 
Verwendung eignet und eine Beschaffenheit auf­
weist, die bei Werken der gleichen Art üblich ist und 
die der Besteller nach der Art des Werks erwarten 
kann. Einern Sachmangel steht es gleich, wenn der 
Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder 
das Werk in zu geringer Menge herstellt. Das Werk 
ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug 
auf das Werk keine oder nur die im Vertrag über­
nommenen Rechte gegen den Besteller geltend 
machen können (§ 633 IT BGB). Bei Mängeln kann 
der Besteller nach § 635 BGB Nacherfüllung ver­
langen, nach § 637 BGB den Mangel selbst beseiti­
gen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
verlangen, nach den §§ 636, 323 und 326 V BGB 
von dem Vertrag zurücktreten oder nach § 638 BGB 
die Vergütung mindern und nach den §§ 636, 280. 
281, 283 und 31 la BGB Schadensersatz oder nach 
§ 284 BGB Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
verlangen (§ 634 BGB). Die Mängelansprüche ver­
jähren in zwei Jahren bei Herstellung. Wartung oder 
Veränderung einer Sache, in fünf Jahren bei einem 
Bauwerk und sonst in der regelmäßigen Verjäh­
rungsfrist(§ 634a BGB). 

Lit.: Siegburg, P.. Handbuch der Gewährleistung beim 
Bauvertrag. 4. A. 2000; Franzius, C„ Gewährleistung 
im Recht 2009 

Gewahrsam(§ 242 StGB) ist ein tatsächliches, von 
einem Herrschaftswillen getragenes Herrschaftsver­
hältnis. Objektiv setzt G. voraus. dass nach den 
Anschauungen des täglichen Lebens der Verwirkli­
chung des Willens zu der unmittelbaren Einwirkung 
auf die Sache keine Hindernisse entgegenstehen. 
Subjektiv ist der Wille erforderlich, sich die Mög­
lichkeit ungehinderter Einwirkung auf die Sache w 
erhalten. G. hat danach z.B. der Autofahrer über das 
geparkte Auto(--+ Gewahrsamsbruch,--. Diebstahl). 
ln dem Verfahrensrecht (§ 808 ZPO) ist G. die rein 
tatsächliche Herrschaft über die Sache. ln dem Poli­
zeirecht ist G. das Herrschaftsverhältnis der Polizei 
über einen Menschen oder eine Sache. 

Lit.: Oldemeier, H., Rechtsgrundlagen des Verbrin­
gungsgewahrsams, Diss. jur. Bielefeld 1999: Riimzau. 
T., Gewahrsam, JuS 2009. 1088; S1oenne1; C., Der 
polizeirechtliche Gewahrsam, 2019 

Gewahrsamsbrucb (§ 242 StGB) ist die Aufhebung 
des --+ Gewahrsams ohne Willen des Gewahrsams­
inhabers. Es genügt, dass der Gewahrsamsinhaber 
die Sache unabhängig von seinem Einverständnis 
oder seiner Mitwirkung dem Zugriff des Täters 
preisgegeben glaubt (z.B. Vortäuschen einer Be­
schlagnahme, Vorbeigehen an der Ladenkasse des 
Selbstbedienungsgeschäfts mit versteckter Ware, 
Einschieben eines mit einem Klebestreifen versehe· 
nen Geldscheins in einen Geldwechselautomaten 
und Herausziehen des Geldscheins mittels des Kle­
bestreifens nach Erhalt des Wechselgelds). Der 
Bruch fremden Gewahrsams (auch des bloßen Mit­
gewahrsams eines anderen) ist ein TatbesLands­
merkmaJ der--+ Wegnahme und damit des--+ Dieb­
stahls. 

Gewähr (F.) Sicherheit. Garantie 

Gewaltenteilung 

Gewährschaft ist in dem mittelalterlichen Recht die 
Verpflichtung des Veräußerers einer Sache für den 
Fall. dass ein Dritter von dem Erwerber die Sache 
herausverlangt, an Stelle des Erwerbers dem Verlan­
gen des Dritten entgegenzutreten oder den Kaufpreis 
zu erstatten und weitere Nachteile (Buße) auf sich 
zu nehmen. 
Lit.: Köhler, G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Gewalt ist allgemein der Einsatz von Kraft zur 
Erreichung eines Zieles sowie die Möglichkeit hier­
zu. In dem Verfassungsrecht wird zwischen gesetz­
gebender G., vollziehender G. und rechtsprechender 
G. unterschieden (--+Gewaltenteilung). Ve1fass1111g­
gebe11de G. ist die Macht, eine Verfassung zu schaf­
fen. In dem Strafrecht (§ 240 StGB) ist G. die zur 
Überwindung eines wirklichen oder vermuteten 
Widerstands eingesetzte körperliche Kraft. Dabei 
genügt es nach umstrittener Ansicht, wenn der Täter 
auf den Körper des anderen ohne dessen Willen mit 
einem betäubenden Mille! einwirkt. Nicht genügend 
ist. dass sich ein Mensch dort aufhält, wo ein ein­
zelner anderer Mensch durchgehen möchte. Die G. 
kano ihrer An nach eine Willensentscheidung oder 
Willensverwirklichung des anderen gänzlich aus­
schließen ([lat.J vis [F.] absoluta. absolute G., z.B. 
Fesselung) oder nur beeinträchtigen ([lat.] vis [F.) 
compulsiva, zwingende G., z.B. Zerstörung von 
Sachen des Betroffenen). Höhere G. ist ein (von 
außen kommendes) außergewöhnliches Ereignis, 
das unter den gegebenen Umständen auch durch 
äußerste oder größte. nach Lage der Sache von dem 
Betroffenen zu erwartende und .wmutbare Sorgfalt 
nicht verbinden oder abgewendet werden kann. Es 
muss ihn daher in bestimmten Fällen gerechterweise 
von negativen Folgen (z.B. Versäumung einer Kla­
gefrist) entlasten. Elrerliche G. war bis 1980 die 
Gewalt der Eltern über ein --. Kind. Nach § 1631 II 
BGB hat das Kind ein Recht auf ErL.iehung ohne G. 
-+ Sorge, elterliche 

Lit.: Löh11i11g, M.!Saclcs, R„ Zivilrechtlicher Gewalt­
schutz, 2002; Heinneyer. W, Gewalt, 2004; Swoboda. 
S„ Grundwissen Strafrecht Der Gewaltbegriff, JuS 
2008. 862 

Gewaltenteilung ist seit der früben Neuzeit (John 
Locke 1689. Charles de Montesquieu 1748) die in 
Ablehnung des Absolutismus erfolgende, den 
Rechtsstaat vorbereitende Aufteilung der staatlichen 
Hoheitsgewalt in mehrere, sich gegenseitig kontrol­
lierende und beschränkende Gewalten, die von ver­
schiedenen und deshalb einander grundsätzlich 
überwachenden Menschen ausgeübt werden. Die G. 
ist in dem -+ Grundgesetz angestrebt (Art. 1 lll. 20 
II GG), wenn auch nicht vollständig durchgeführt 
(z.B. Rechtssetzung durch Rechtsverordnung der 
vollziehenden Gewalt. Haushaltsfestlegung durch 
Gesetz der gesetzgebenden Gewalt). Herkömmlich 
wird dabei innerhalb der Gewaltenteilung L.Wischen 
gesetzgebender (legislativer), vollziehender (exeku­
tiver, ausübender) und rechtsprechender Uudikativer, 
richterlicher) Gewalt unterschieden. 

Lit.: Gewaltenteilung heute, hg. v. lsensee, J., 2000: 
Voßkuhle. A. u. a„ Grundwissen - Öffemtiches Recht 
Der Grundsatz der Gewaltenteilung, JuS 2012. 314 



gewalttätig 

ge~alttiitig (Adj.) gewaltsam 

Gewalttä tigkeit ( § 125 StGB) ist der binsatl physi­
scher Kraft durch aggressives Tun von einiger Er­
heblichkeit. mit dem unmittelbar auf Menschen oder 
Sachen, u. U. auch mittelbar auf Menschen einge­
wirkt wird. Die Beteiligung an Gewalttätigkeiten 
gegen Menschen oder Sachen kann -> Landflie­
densbruch sein 

Lit Eilsbe""t'r. R.. Die Kölner Str.ißcnhlockadc -
BGH. NJW 1969, 17701T .JuS 1970. 164 

Ccwalh •crh iiltnis bt du.' auf -? Gewalt gegründete 
Verhältnis zwischen zwei Beteiligten wie l . B. zwi 
sehen -+ Staat und Eintclnem. Dabei ist das allge­
meine G. das zwi:.chen dem Staat und Jedem seiner 
Angehörigen bestehende. aus dem Wesen des Staa­
tes entspringende Verhältnis. Da-; (als Rechtsfigur 
1wischen 1870 und 1918 entstandene.) ab solches 
mehr und mehr umstrittene besontlerc G. (-+ Son­
derrechtsverhahms. be~ondcres Pflichtenvcrhältms> 
ist das für bestimmte Gruppen von Ein1elnen - teib 
kraft freiwilligen Eintritts. tcib kraft gesetzlicher 
Anordnung bestehende. ihnen besondere Pflichten 
auferlegende Verhältms des Staates 1u ihnen (z.B. 
Strafgefangene, Schüler. Studenten, Beamte) In ihm 
wird zwischen Grundverhiiltnis und Betriebsver 
hähnis unterschieden. Zu dem Grundverhältnis 
gehören die Maßnahmen, die das besondere G. 
begründen. ändern und aufheben und wegen ihrer 
Gewichugkett -+ Verwaltungsakte s111d. die einer 
gesel/lichen Grundlage bedürfen. Dagegen zählen 
1u dem Bctric.'bsverhähnis solche Maßnahmen. die 
nur der Verwirklichung des Zweckes dienen. zu dem 
das jeweilige besondere G. begründet wurde (Ein-
1clweisungen). In dem Privatrecht bestand lWischcn 
Eltern und • Kindern ein G. (elterliche Gewalt 
bzw. jetzt elterliche-+ Sorge). 

l.it. · Losd1dcler. \V., Vom besonderen Gewaltverhältnis 
1ur Sonderverbindung. 1982: Luthe. E .. Da.' besondere 
Gewaltverhältnis, 1989 

Gewässer ist die (nicht gan;: unbedeutende) An­
'ammlung von Wasser Das G, kann Binnengewäs­
'ier. Küstengewä-.ser oder hohes Meer scm. das 8111-
ncngewässcr oberirdisches G. oder Grundwasser. 
das oberirdische G. (nach lundcsgesevlicher Rege· 
lung) je nach -.einer Größe und Bedeutung ein G 
der ersten Ordnung (Bunde,was-.erstraßen und be· 
sonders aufgeführte Flüsse und Seen). der zweiten 
Ordnung (alle sonstigen bedeutenderen G.) oder 
driuer OrdnunJ? (unbedeutendere G.). Da'-+ Eigen­
tum an den Gewässern der ersten Ordnung steht 
dem Bund (Art. 89 GG) oder den Ländern. das Ei­
gentum an den übrigen Gewässern me1't den jewe1 
ligen Eigentümern der Ufergrundstiicke LU. Die 
Benutzung der G. bedarf. soweit sie nicht -+ Ge­
meingebrnuch (z.B. Kahnfahren. Schwimmen, 
Schöpfen mit Handgefäßen) ist. einer behördlichen 

+ Erlaubms oder einer Bewilligung (1. B. Entnah 
me von Wasser. Einleitung von Stoffen. Einleitung 
von -+ Abwasser). 

Lit. Korulle1, M„ Rechtliche ln-.trumcntc des Grund­
wasser..chuvcs, 1999: Seidl'I, W. Ge"a"'cr.chutz durch 
europäisches G.:memschaftsrccht. 2000 
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Gewerbe (§ 1 GewO. vgl. auch § 1 GewStDV) 1't 
die erlaubte. auf Dauer und Gewinnerzielung (str.) 
gerichtete selbständige Tiltigkeit (kein G. soll des­
halb z. B der Betrieb eines gemeindlichen Schlacht­
hofs sein. bei dem durch Satzung die Gew111n­
erzielung ausgeschlossen ist). Ausgenommen smd 
herkömmhcherweise allerdings Urproduktion 
(Bergbau, Landwirtschaft, Jagd). freie -+ Berufe 
(Arzt. Rcchtsaowall, Architekt) und die Wahrneh­
mung öffentlicher Aufgaben (Notar) ~owie die 
'chlichte Verwaltung eigenen Vennögens. Für alle 
G. gilt die (allgemeine) -+ Gewerbeordnung. für 
besondere G. das jeweilige besondere Gesetz (1. B. 
l landwerksordnung. Gashtättengeset1, Personenbe­
förderungsgesetz). für • Handel~gewerbe auch das 
-+ Handelsgesetzbuch. Das G. kann Mehendes G. 
(§§ 14ff. GewO) oder Reisegewerbe (ambulantes 
Gewerbe) sein (§§ 55 ff. GcwO). Wer den selbstän­
digen Betrieb eines stehenden Gewerbes oder den 
Betrieb emer Zwe1gnicderlru;sung oder einer un­
selbständigen Zweigstelle anfängt. muss dies der 
zuständigen Behörde gleicbzeiug anzeigen. Bei 
Vorliegen der geselllichen Voraussetzungen (Un1.u­
verlässigkeit) kann die ruständige Behörde die Aus­
übung des Gewerbes untersagen(§ 35 GewO). 
Lit.: Stdnlin1:er. J., Der Gewerb.:bcgriff im Handcb­
und Steuerrecht. 1989 

Gewerbeaufsicht(§ 139b GewO) ist die spätestens 
c;elt der Industrialisierung einsel/ende staatliche 
-+ Aufsicht über die „ Gewerbe. Hierzu gehön 111 

weiterem Sinn da~ Recht der-+ Zulassung zu einem 
Gewerbe b1w der Untersagung eines Gewerbes. in 
engerem Sinn vor allem die Überwachung der Ein­
haltung des -? Arbeitsschutzrechts. Ausgeübt wird 
die G. hauptsächlich durch die Gewerbeauf-.ichh· 
ämter. 
Lit.: Buck-Heilig. L.. Die Gewerbeauf~icht, 1989 

~werbebetrieb ist 111 dem Verwaltungsrecht die 
Au<,übung eines -+ Gewerbes und die dazu erforder­
liche orgamsatorischc Einheit. Jn dem Schuldrecht 
(§ 823 1 BGB) ist das Recht an dem eingerichteten 
1111d amgeiibte11 G. em sonstiges -+ Recht. dessen 
Verlet1ung LU einem -+ Schadensersatzanspruch 
führen kann (str.). Erforderlich ist allerdings ein 
unmitlelbarer, betriebsbe1ogener -> Eingriff (z.B. 
Blockade des Gewerbebetriebs, Aufforderung zu 
Boykott, herabse11endes Wenurteil, unberechtigte 
Behauptung e111es Patent-.). 
Lit.: Kel/('llhuger. C.. Der verfa.„,ungsrcchtliche Schutz 
des eingerichteten und ausgeübten Gcwerbcbcinebs. 
1 <>99: Suck. R .. D:is Recht am Gewerbebetrieb. 2007; 
Becker. M„ Mittelbare Eingriffe in da.-. Recht am Ge­
werbe~tricb. 2018 

Gewerbefreiheit (§ 1 GcwO. An. 12 GG) ist die 
(seit 1869 gewährleistete) Freiheit der gewerblichen 
Betätigung Danach ist der + Betrieb eine:. 
-+ Gewerbe~ grundsä11hch jedermann gestattet und 
darf der Beginn und die Fortsetzung des Gewerbe­
betriebs nur den gesevlich feMgelegten Beschrän­
kungen (z.B. Gewerbeerlaubnis. Konzession) un­
terworfen werden. Oie Ausübung eines Gewerbes 
darf weitergehend geregelt werden. Rechtstatsäch­
hch bedarf die Au~übung eines Gewerbes vielfach 
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der verwaltungsrechtlichen Zulassung und bei Be­
endigung der Abmeldung. 
Lit.: lolwge, G.. Zünfte und Gewerbefreiheit, 2003: 
Derer. G .. Zwischen Gilde und Gewerbefreiheit, 2015 

Gewerbeordnung (GewO) ist das an dem 
21.6. 1869 (in dem Norddeulscheu Bund) zu der 
grundsätzlichen Regelung des Rechtes der -+ Ge­
werbe geschaffene-> Gesetz. Die G. enthält (neben 
einigen allgemeinen Bestimmungen) besondere 
Vorschriften vor allem für das stehende Gewerbe, 
das Reisegewerbe. den Marktverkehr und die ge­
werblichen Arbeiter. Die Verletzung gewerblicher 
Vorschriften wird meist als -+Ordnungswidrigkeit, 
ausnahmsweise auch aJs -+ Straftat behandelt. 
Lit.: La11dmcm11. R./Rohmer. G. 1•., Gewerbeordnung 
(Lbl.), 86. A. 2021; Te11i11ger. P./Wank, R., Gewerbeord­
nung, 9. A. 2020; Gewerbeordnung. hg. v. Pielow, J., 
41. A. 2020: Pielow, J., Gewerbeordnung, 2. A. 2016 

Gewerberaum ist der zu einer Ausübung eines 
Gewerbes genützte oder geplante Raum. 

Gewerberaummiete isl die Miete von Gewerbe­
raum. 
Lit.: Schuftz. M., 2015, 2. A. 2022 

Gewerberaummietrecht ist das Recht der Miete 
von Gewerberaum. -+ Geschäftsraummiete 
Lit.: Fritz. J .. Gcwerberaummietrecht, 5. A. 2009; Fritz, 
J., Die Entwicklung des Gewerbcraummietrechts, NJW 
2015. 1064: Ta11k/Bau111garte11/K111z. Gewerbemummiet­
rechL. 2011; Ghassemi· Tabar/Leo. AGB im Gewerbe­
raumrnietrccht. 2011; Schutt;:. M., Gewerb.:raummiete. 
2015, 2. A. 2022: Gewerberaummiete, hg. v. Ghassemi­
Tabar. N. u. a .. 3. A. 2015; U11d11er-Figura. J. u.a., Die 
Entwicklung des GewerbcraummieLrechts, NJW 2018, 
1060 

Gewerberecht ist die Gesamtheit der -+Gewerbe 
betreffenden Rechtssätze. 
Lit.: Robinski, S., Gewerberecht. 2. A. 2002; Handbucb 
des Sicherheitsgewerberechts, hg. v. Stober, R. u. a., 
2004; Wonnit, M .. Einführung in das allgemeine Ge­
werberecht, JuS 2017, 641 

Gewerbesteuer ist die von den -+ Gewerbebe­
trieben erhobene -+ Steuer. Sie ist -+ Ertragsteuer 
(-+ Realsteuer) und -+ Gemeindesteuer. Steuerob­
jekt sind grundsätzlich die Gewerbeerträge (Gewin­
ne aus Gewerbebetrieb), die aber in den einzelnen 
Gemeinden unterschiedlich hoch besteuert werden. 
Lit.: Körperschaft- und Gewerbesteuerrecht, 3. A. 2021; 
Glanegger. P./Güroff, G .. Gew.:1bt:~1eucrgesetz. 10. A. 
2021; Brandis. P./Heuenntm11, B., Ertragsteuerrecht 
(Lbl.), 159. A. 2021; Handbuch zur Körperschaft und 
Gewerbesteuerveranlagung 2021, 2022; Frotscher. G .. 
Körperschaftsteuer. Gewerbesteuer. 2. A. 2008 

Gewerbetreibender ist. wer ein-+ Gewerbe ausübt. 
Lit.: Robimki, S .. Gewerberecht. 2. A. 2002 

Gewerbezentralregister (§ 149 GewO) iM das bei 
dem -+ Bundeszentralregister (Bundesamt für Justiz 
in Bonn) eingerichtete Register für Gewerbe. 
Lit.: H111111e1; G., Bundeszemralregister und Gewerbe· 
zentralregistcr. 2. A. 2010 

Gewerkschaft 

gewerblich (Adj.) ein Gewerbe betreffend 

gewerblicher Rechtsschutz -+ Rechtsschutz, ge­
werblicher 

gewerbsmä ßig (Adj.) einem Gewerbe vergleichbar. 
gewerbHch -+ Gewerbsmäßigkeit 

Gewerbsmäßigkeit (z.B. § 180a 1 StGB Prostitu­
tionsförderung, § 292 II StGB Jagdwilderei) ist die 
Qualifikation einer -+ Handlung, die vorliegt, wenn 
es einem Täter darauf ankommt. sich aus wiederhol· 
ter Begehung einer Tat eine fortlaufende Hauptein­
nahmequelle oder auch nur Nebeneinnahmequelle 
von einiger Dauer und einigem Umfang zu schaffen. 
Die G. kann ein straJbegründendes oder strafschär· 
fendes Tatbestandsmerkmal einer-+ Straftat sein. 
Lit.: Schnef/, B .• Der gewerbsmäßige BeLrug, 1990 
(Schweiz); Schiipbach. D„ Gewerbsmäßigkeit in der 
zivilen Luftfahrt. 2019 (Schwei1.) 

Gewere ist in dem mittelalterlichen deutschen Recht 
ein (sachenrechtlicher Vorgang, Einkleidung eines 
Menschen mi1 einer Sache oder einem Recht, lat. 
invesLitura, und das hieraus erwachsende) Verhältnis 
eines Menschen zu einer-+ Sache (oder auch einem 
Recht). kraft dessen ihr Träger rechtswidrige Ein­
griffe abwehren (Defensivfunktion), die Sache nach 
Wegnahme zurückfordern (Offensivfunktion) und 
die (Rechte an der) Sache übenragen darf (Transla­
tivfunktion). Fonnelhaft wird die G. in der Gegen­
wart als Kleid d. h. äußere Erscheinungsform (z.B. 
Innehaben, Nutzen) des (als solchen nicht sichtba­
ren, aber übertragen unter dem Kleid verborgenen 
bzw. mit Hilfe des Kleides sichtbar gemachten) 
Rechtes (z.B. Eigentum) an der Sache beschrieben. 
Sie kann leibliche (körperliche) G. oder ideelle 
(unkörperliche) G. sein. Die Rechtsfigur könnte als 
Folge komplizierterer Rechtsverhältnisse an Sachen 
an dem Übergang von dem einfacheren (germani­
schen) Altertum bzw. der Antike zu dem Mittelalter 
von der Kirche entwickelt worden sein. 1n der Neu­
zeit tritt an die Stelle des Begriffs G. der von lat. (F.) 
possessio abgeleitete Begriff -+ Besitz (leibliche G. 
unmittelbarer Besitz, ideelle G. miuelbarer Besitz). 
Lit.: Köbfe1; G .. Deutsche Recbtsgeschich1e, 6. A. 2005 

Gewerk (N.) Arbeit in dem Bauwesen. Bauleistung 

Gewerke (M.) Mitwirkender, Anteilseigner, Mitei­
gentiimer 

Gewerkschaf t ist allgemein ein Zusammenschluss 
tätiger Menschen (Gewerken) zu einem bestimmten 
Zweck. ln dem Gesellschaftsrecht war die berg­
rechtliche G. die nichtrechtsfähige (gesamlhänderi­
sche) Mehrheit (G. alten Rechtes) oder rechtsfähige 
Mehrheit (G. neueren Rechtes) von Eigentümern 
eines Bergwerks. Durch § 163 BBergG ist die G. zu 
dem 1.1.1986 grundsätzlich aufgelöst worden. In 
dem Arbeitsrecht ist die G. ein auf Grund der sog. 
sozialen -+Frage in dem 19. Jh. entstandener frei­
williger - durch Art. 9 lll GG geschlitzter - Zu­
sammenschluss von -+ Arbeitnehmern zu der Siche­
rung und Verbesserung der wirtschaftlichen und 
sozialen Lage ihrer Mitglieder insbesondere gegen· 



Gewillkürt 

über-+ Arbeitgebern. Die G. ist eio nichtrechtsfähi­
ger --+ Verein, dem aber --+ Tariffähigkeit und 
-+Parteifähigkeit (vgl. § 101 ArbGG) zukommen. 
Organisien sind die Gewerkschaften in der Regel 
nach Industrieverbänden (z.B. Bau, Steine. Erden; 
Metall, Dienstleistungen). wobei die Einzelgewerk­
schaften in dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(2003 nmd 7,4 MiUionen Mitglieder. 2018 rund 
6 Millionen) (und in dem wenig bedeutenden 
Christlichen Gewerkschaftsbund) zusammenge­
schlossen sind. Ihre Organe sind regelmäßig Haupt­
versammlung und Vorstand. 
LiL: Däubler, iv.. Gewerkschaftsrechte im Betrieb. 
12. A. 2017; Schneider, M .. Kleine Geschichte der 
Gewerkschaften, 2. A. 2000: Bouerweck. J., Gewerk­
schaftspluralismus im Betrieb, 2007 

Gewillkilrt ist eine Qualifikation eines Geschehens, 
die voraussetzt, dass es durch -+ Willen (Paneiwil­
len) und damit gewolll bewirkt worden is1 (z.B. 
gewillkürte -+ Erbfolge, gewillkürte Form, gewill­
kürte Stellvertretung). Den Gegensatz bildet die 
kraft Gesetzes eintretende Bewirkung (z.B. gesetz­
liche Erbfolge. gesetzliche Form, geset1liche Venre­
tung). 

gewillkürte Erbfolge -+Erbfolge. gewillkürte 

Gewinn ist allgemein der Enrag einer Gütererzeu­
gung abzüglich der aufgewandten Kosten. Gegen­
satz des Gewinns ist der --+ Verlust. ln dem Han­
delsrecht und Steuerrecht ist G. grundsätzlich die 
durch Vergleich der Jahresbilanz mit der vorange­
henden Jahresbilanz festzustellende Vermehrung des 
-+ Vermögens bzw. bei der Überschussrechnung der 
Überschuss der Betriebseinnahmen über die Be­
triebsausgaben. 
Lit.: Bombita, R./Köstler. 8 .. Gewinnermittlung. 1998: 
Halfpap, F.. Der entgangene Gewinn, 1999; lange, J., 
Verdeckte Gewinnausschüttungen, 2003 

Gewinnabschöpfung ist die Abschöpfung eines 
Gewinns eines Handelnden zu Gunsten der Allge­
meinheit. Sie ist in vielen verkehrsrechrlichen Buß­
geldverfahren möglich. Geregel1 ist die G. dabei in 
§ 17IV OWiG. 
Lit.: Knimm, C.. Gewinnabschöpfung durch Geldbuße, 
NJW 2011, 196: Ja11sse11. A„ Präventive Gewinnab­
schöpfung, 2017 

Gewinnanteil (z.B.§ 121 HGB) ist der Anteil des 
einzelnen Gesellschafters an dem -+ Gewinn der 
--+ Gesellschaft (z.B. Dividende). In der Regel kann 
der Gesellschafter jährliche Auszahlung seines Ge­
wmns verlangen. ü er ausgezahlte G. ist Einkunfl. 
Lit.: Arnold, M.. Der Gewinnauszahlungsanspruch, 
2001 : lasa. F., Der Gewi nnantei 1 des slillen Gesell­
schafters, 2007 

Gewinnaufspürung ist die Aufspürung (recht.~wid­
riger) Gewinne. Zu diesem Zweck sind zunehmend 
zahlreiche Pflichten der an dem Zahlungsverkehr 
w1d bestimmten Geschäften Beteiligten festgelegt. 
Beispielweise müssen Kreditinstilute Einzahler von 
Bargeld ab 15 000 Euro identifizieren, damit-+ Geld­
wäsche besser bekämpft werden kann. 
Lit.: Frank, R. , Die Bekämpfung der Geldwäsche in den 
USA,2002 
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Gewinnermittlung -+ Gewinn 

Gewinnzusage (§ 66la BGB) ist die Zusage eines 
Gewinns. Ein Unternehmer, der Gewinnzusagen 
oder vergleichbare Mitteilungen an Verbraucher 
sendet und durch die Gestaltung dieser Zusendun­
gen den Eindruck erweckt, dass der Verbraucher 
einen Preis gewonnen hat, hat dem Verbraucher 
(Lrotz eines möglichen geheimen Vorbehalts kraft 
gesetzlicher Bestimmung) diesen Preis zu leisten. 
Ein Vertragsschluss ist nicht erforderlich, dje Ermitt­
lung des (meist über e-mail) Zusagenden tatsächlich 
vielfach allerdings kaum möglich. 
L1t.: Wied, G .. Gewinnversprechen von Versandfirmen, 
2003; Schröder. R./ThiesseTI, J„ Gewinnzusagen. NJW 
2004, 719: Leibte. S .. Luxemburg locuta, NJW 2005. 
796; Kühl. M .. Die Gewinnzusage nach § 66Ja BGB, 
2007 

Gewissen ist die Gesamtheit der Überzeugungen des 
Einzelnen von dem siulich gesollteo Verhalten. Nach 
Art. 4 Ill GO darf niemand gegen sein G. zu dem 
Kriegsdienst mit der-+ Waffe gezwungen werden. 
Lit.: Filmei; F., Das Gewissen als Argument im Recht, 
2000; Ostendorf, /.,., Das Gewissen im Recht, 2020 

Gewissensfreiheit (Art. 4 I GO) ist die Freiheit der 
Gewissensbildung wie der Gewissensbetätigung. 
Die Berufung auf das -+ Gewissen befreit unter 
Umständen von einem äußeren Zwang zu einem 
bestimmten Handeln (z.B. Kriegsdienst mit Waffen) 
oder Unterlassen. Die Freiheit des Gewissens ist 
nach Art. 4 J GO unverletzlich. 
Lit.: Höcker. R., Das Grundrecht der Gewissensfreiheit, 
2000; Naujok, J., Steuerpflicht und Gewissensfreiheit, 
2003; Krutzler. M., Der Gewissenstäter im kanonischen 
Recht, 2020 

gewohnheitsmäßig (Adj.) der Gewohnheit entspre­
chend-+ Gewohnheitsmäßigkei1 

Gewohnheitsmäßigkeit (z.B. Wilderei § 292 11 
StGB) ist die Qualifikation einer Handlung, die 
vorliegt. wenn der Täter aus einem durch Ubung 
ausgebildeten, selbständig fortwirkenden Hang (in 
mindestens zwei Fällen) tätig wird, dessen Befriedi­
gung ihm bewusst oder unbewusst ohne innere Au­
seinandersetzung gleichsam von der Hand gehl. Die 
G. kann ein strafbegründendes oder straferhöhendes 
Tatbestandsmerkmal einer -+ Straftat sein. 

Gewohnheitsrecht ist das durch langdauemde 
Übung in der Überzeugung. damit recht zu handeln. 
von den Beteiligten gesd1affene --+ Recht. Es steht 
als ungesetztes Recht dem --+ Gesetz (gesetzten 
Recht) gegenüber. Durch Art. 2 EGBGB (jede 
Rechtsnorm) ist es ausdrücklich anerkann1. Es kann 
geschrieben oder ungeschrieben sein und ist rechts­
tatsächlich in älteren Zeiten verbreitet. in dem mo­
dernen Rechtsstaat dagegen selten. 
Lit.: Neuhaus. K., Gewohnheitsrecht, JuS 1996, L 41; 
Ostertun, D.. Gewohnheitsrecht in der Europäischen 
Union, 1996: Menschenrechtsschutt durch Gewohn­
heitsrecht, hg. v. Klein, E., 2003 

Gift ist der chemische Stoff, der zu Gesundheits­
schäden führen kann (z.B. Arsen, auch Alkohol oder 
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Kochsalz in großen Mengen). In geringen Mengen 
1-..ann G. Heilmittel sein. Die Beibnngung von G. ist 
als gefährliche Körperverletzung strafbar (§ 224 1 
Nr. 1 StGB). 
Lit.: Marq11ard1, H., Lehrbuch der Toxikologie, 4. A. 
2019: Lül/111a1111, II .. Pharmakologie und Toxikologie, 
18.A. 2016 

Gilde ist in dem mittelalterlichen deutschen Recht 
eme Berufsvereinigung (z.B. Kaufmannsgilde). 
Lit.: Köhler. G .. Deut--che Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Giral (Panikel) Giro betreffend 

Giralgeld (N.) Buchgeld 
Lit.: Münd1. C.. Das Giralgeld, 1990 

Giro (it. [M.]) Umlauf 

Girovertrag (§§ 675cff. BGB) ist der - Vertrag 
eines Betreibers eines - Kreclilinstituts mii einem 
Kunden, der die bargeldlose Abwicklung von An­
sprüchen oder Schulden des Kunden als Gegenstand 
hat. Er ist ..... Geschäflsbesorgungsvenrag. Er ver­
pflichtet den Unternehmer. für den Kunden ein 
Konto einzurichten. eingehende Zahlungen auf dem 
Konto gutzuschreiben und abgeschlossene Überwei­
sungsverträge zu Lasten dieses Kontos abzuwickeln. 
Die Überweisungen erfolgen Uber die verschiedenen 
Gironetze der einzelnen Unternehmer. Für die Fra­
ge, wer Inhaber eines Girokontos ist, kommt der 
Bezeichnung bei der Kontoeröffnung regelmäßig 
besonderes Gewicht 1u. Fortführende Miterben 
erlangen eine eigene persönliche Rechtsbeziehung 
1u dem jeweiligen Kreditinstitut. 
Llt.: Klam/. A./Koch, C, Da\ neue Übcrweisungsgesell. 
NJW 1999, 2776; 8rüg111a11n, S .. D~ Recht auf ein 
Girokonto, 1999; Gesrhwo11d111er, M. u. a.. Girokonto 
für jedermann. NJW 2007. 1253 

Glaube (Art. 4 T GG) ist in dem Verfassungsrecht 
die Gesamtheit der Übcr:tcugungen des Einzelnen 
von der Stellung des Menschen in der Welt und 
seiner Beziehung zu höheren Mächten und tieferen 
Seinsschichten. In dem Privatrecht ist der öffentliche 
G. der Schutz, den der genießt, der sich auf die 
Richtigkeit bestimmter öffentlkher ..... Urkunden 
verlässt (z. B. -+ Grundbuch §§ 892, 893 BGB. 
..... Erbschein § 2366 BGB) Der auf die öffentliche 
Urkunde vertrauende Erwerber erwirbt (kraft gesetz­
licher Bestimmung) ern Recht auch dann, wenn die 
ötTentliche Urkunde in Widerspruch zu der wahren 
Rechtslage steht. Der wahre Berechtigte erleidet 
kraft Gesetzes einen entsprechenden Rechtsverlust. 
Erforderlich ist allerdings guter G. des Erwerbers. 
Dies bedeutet hier, dass der Erwerber nicht (positiv) 
wissen darf. dass z.B. das Grundbuch unrichtig ist. 
Bei dem Erwerb des -+ Eigentums an beweglichen 
..... Sachen von dem ..... Nichtberechtigten (§ 932 
BGB) ist der Erwerber nicht m gutem G .. wenn ihm 
bekannt oder infolge grober ..... Fahrlässigkeit unbe-
1-..annt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer ge­
hört. Bei der - Er.iv.ung (§ 937 II BGB) fehh der 
gute G .. wenn der Besit1.er in dem Zeitpunkt des 
Besitzerwerbs weiß oder infolge grober Fahrlässig­
keit nicht weiß, dass er nicht Eigentümer wird. 

Gläubigeranfechtung 

Lll .. limmennann. R., Good faith in European contract 
law, 2000; Heim. K.. Glaube und Denken. 2003 

Glaubensfreiheit (§ 4 1 GG) ist die Freiheit, einen 
eigenen -+ Glauben zu bilden, .tu äußern und dafür 
1.u werben. Gemäß Art. 4 1 GG iM die Freiheit des 
Glaubens unverletzlich. Dem ..... Staat ist es verbo­
ten, die Bildung und den Be~tand des Glaubens des 
Einzelnen 1u beeinnussen. 
Li1.. Gru/ich. R., Religion\- und Glauben,freihcil als 
~lenschenrechte. 1980; Jakol>.1. C. Krcuzc in der Schu­
le. 2000 

glau1'haft (Auj.) glau1'~üruig, - Glauuhaftma­
chung 

Glaubhaftmachung (§ 294 ZPO) iM die Begrün­
dung tumindest der überwiegenden Wahrschein­
lichkeit eines bestimmten Geschehensablaufs. Die 
G. ist eine abgeschwächte Form der Beweisführung. 
Sie ist nur in den gesetzlich bestimmten Fallen w­
ltis~ig (1. B. § 44 II ZPO). Sie geschieht außer durch 
die (sofon erhebbaren) • Beweismiuel durch 

• Versicherung an Eides statt seitem. der ..... Pane1 
oder eines Dritten. Eine -+ Beweisaufnahme ist nur 
'>tatlhaft, wenn sie o;ofort erfolgen kann (§ 294 11 
ZPO). 
Lll.: Scherer. 1 .• Das Beweismaß bei der Glaubhaftma­
chung. 1996. Koch, R., Die Glaubhaftmachung im An­
trag uufWiedereinsetwng, NJW 2016, 2994 

Gläubiger (§ 241 BGB) ist die Person. die aus 
einem --> Schuldverhältnis berechtigt ist, von dem 

+ Schuldner eine Leistung zu fordern. Der Begriff 
wird über das materielle Recht hinaus auch in dem 
Verfahrensrecht verwandt (z.B. §§ 710 ff ZPO). Der 
G einer Forderung kann 1.ugleich Schuldner einer 
Gegenforderung sein (Z.B. Käufer und Verkäufer in 
dem Kaufvertrag oder allgemein beide Beteiligte 
des gegenseitigen Vertrags). Der G. braucht nicht 
Vertragspartei des der Forderung 1ugrundeliegenden 
Schuldverhältnisses zu sein ( ..... Abtretung, berechti­
gender --> Vertrag zugunsten Dritter). 
Ln.: Rillten. iv.. Mehrheit von Gläuhigcm. 1989; 
Frommhold. /., Die Gläubigerkonkurre111, 2004: Kal­
meier. C.. Lohnpfändung, 12. A. 2022 

Gläubigeranfechtung (§ 1 AnfG) ist die 
--> Anfechtung einer seine Glaubiger benachteili­
genden Rechtshandlung eines • Schuldner.. außer­
halb des Insolvenzverfahrens durch den Gläubiger 
Lu dem Zweck seiner Befriedigung. Die G. ist in 
dem besonderen, mit Wirl-ung von dem 1.1.1999 
seinen Vorläufer aulliebenden Anfechtungsgesetz 
geregelt. Zu der Anfechtung ist jeder Gläubiger 
berechtigt, der einen vollstreckbaren Schuldtitel 
erlangt hat und dessen Forderung fällig isl. wenn die 
Zwangsvollstreckung in das Vennögen des Schuld­
ner. nicht zu einer vollständigen Befriedigung des 
Gläubigers geführt hat oder wenn an1unehmen ist. 
da's sie nicht dazu führen würde. Anfechtbar ist 
eine Rechtshandlung, die der Schuldner in den letz­
ten 1ehn Jahren vor der Anfechtung mit dem Vor­
'av. seine Gläubiger .tu benachteiligen. vorgenom­
men hat. wenn der andere Teil den Vor:,at7 des 
Schuldners kannte. Anfechtbar ist weiter ein von 



Gläubigerversammlung 

dem Schuldner mit einer nahestehenden Person 
geschlossener entgeltlicher, die Gläubiger unmittel­
bar benachteiligender Vertrag. Anfechtbar ist 
schließlich eine unentgeltliche Leistung des Schuld­
ners in den letzten vier Jahren vor der Anfechtung. 
Was durch die anfechtbare Rechtshandlung aus dem 
Vermögen des Schuldners veräußcn, weggegeben 
oder aufgegeben ist. muss dem Gläubiger, soweit es 
zu dessen Befriedigung erforderlich ist. zu seiner 
Verfügung gestellt werden. Die Anfechtbarkeil kann 
durch Einrede, der Anfechtungsanspruch durch 
Klage geltend gemacht werden. 

Lit.: Allgayn; P.. Rechr~folgen uncl Wirkungen der 
Gläubigeranfechtung, 2000; Fahlbusch. W. lnsolven:t.­
recht und Anfechtungsrecht, 11. A. 2020 

Gläubigerversammlung (§ 74 InsO) ist die Ver­
sammlung der - Gläubiger eines Schuldners (in 
dem Insolvenzverfahren). Sie wirkt bei besonders 
wichtigen Fragen des _, Insolvenzverfahrens mit 
(z.B. Wahl oder Überwachung eines Insolvenzver­
walters. Schließung oder Fortführung des Ge­
schäfts). Bei anderen Fragen wird der Insolvenz­
verwalter ~elbständig tätig. 
Lit.: Köhler; M.. Praxishandbuch Gläubigeraus~chuss 
und Gläubigerversammlung, 2. A. 2022 

Gläu bigerverzug (§ 293 BGB) oder Annahmever­
zug ist in Gegensatz zu dem Verzug des Schuldners 
die Vert.ögerung der _, Erfüllung durch Fehlen 
eines zu dem Eintritt der Erfüllung notwendigen 
Verhaltens des Gläubigers, insbesondere der An­
nahme der-+ Leis1ung. G. ist ein seltenerer Fall der 
-+ Leistungsstörung. Der G. erfordert eine Leis­
tungspflicht des Schuldners, die -+ Erfilllbarkeil der 
-+ Schuld, die Möglichkeit der Leistung, das Ange­
bot der Leistung oder dessen Entbehrlichkeit (§ 296 
BGB) und die Nichtannahme bzw. Nichrmitwirlamg 
seitens des Gläubigers. Seine Recht<;folgen 
(§§ 300ff. BGB) können Einschränkung des 
---. Vertretenmüsscns, -+ Gefahrübergang, WegfaU 
einer Zinspflicht, Einschränkung einer Nutzungs­
herausgabeptlicht, Hinterlegungsrech1, Besitzaufga­
berecht und Aufwendungserstattungsrecht sein. 
Lit.: Lamm ich, K .. Gläubiger- und Schuldnerverzug. 2003 

g.laubwürdig (Adj.) glaubhaftig. vertrauenswürdig, 
verlässlich, wverlässig 

Glaubwürdigkeit - Zeuge 
Lit.: Gödert. H„ Forensische Glaubhaftigkeitsbeurtei­
lung. 2002 

gleich (Adj.) sehr ähnlich. übereinstimmend, iden­
tisch 

gleichar tig (Adj.) von gleicher Art seiend 

gleichartige Tateinheit-+ Tateinhei1, gleichartige 

Gleichar tigkeit ist die Zugehörigkeit LWeier Hand­
lungen oder Gegenstände zu der gleichen Art (z.B. 
Geldforderung und Geldforderung). In dem Schuld­
recht ist die G. der geschuldeten Leistungen Voraus­
sett.ung der -+Aufrechnung (§ 387 BGB). ln dem 
Art. 105 II GG besteht ein Gleichartigkei1sverbot. 
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Lit.: Holst, B .• Das Gleichanigkeitwerbot, 1990: Kiiss-
11er, M .. Die Abgrenzung der Kompetenzen, 1992 

Gleichbehandlung ist die gleiche, nicht diskrimi­
nierende Behandlung von Menschen, die seil 2006 
in Deutschland durch ein vier Richtlinien der euro­
päischen Gemeinschaften umsetzendes, vor allem 
ArbeitSverhältnisse betreffendes allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz gesichert ist. 
Lit.; Bauer/Krieger; AGG - Allgemeines Gleichbehand­
lungsgesetz, 5. A. 2018: Allgemeines Gleichbehand­
lungsgesetz, hg. v. Däubler; W. u.a„ 4.A. 2018, 5.A. 
2022: Lobinger, 1:, Perspektiven der Privatrechtsdogma­
tik am Beispiel cles allgemeinen Gleichbehandlungs­
rechts, AcP 216 (2016), 28 

Gleichbehandlungsgrundsatz (An. 3 GG) ist der 
aus der-+ Verfassung (alle Menschen sind vor dem 
Gesetz gleich) folgende Grund~atz, dass alle Perso­
nen rechtlich gleich lU behandeln sind. Er hat über 
das Verfassungsrechl hinaus aber nur in einigen 
Bereichen konkrete Bedeutung. Insbesondere sind in 
dem Verwaltungsrecht alle - Behörden verpflichtet, 
verschiedene Personen bei gleichen Voraussetzun­
gen gleich zu behandeln (z.B. Unterrichtung mehre­
rer Zeitungsunternehmer durch eine Verwaltungsbe­
hörde). Andernfalls ist das _, Verwaltungshandeln 
fehlerhaft. In dem Gesellschaftsrecht hat die 
-+ Gesellschaft ihre Gesellschafter (z.B. Stimm­
recht). in dem Arbeitsrecht der -+ Arbeitgeber seine 
Arbeitnehmer (z.B. Gratifikation) grundsätzlich 
gleich zu behandeln (Str.). Die Verletzung der Ver­
pflichtung begründet regelmäßig einen Gleichstel­
lungsanspruch der Benachteiligten. 
Lit.: Mllhlberg. L, Der wettbcwerbsrechtliche Gleich­
behandlungsanspruch, 2003: Richtei: N„ Der Gleichbe­
handlungsanspruch befristet beschäftigter Arbei1neh­
mer, 2020 

Gleichberechtigung (Art. 3 D GG) ist der Grundsatz 
der gleichen Rechte für Männer und Frauen. Gemäß 
Art. 3 Ill GG darf niemand wegen seines Geschlechts 
benachteiligt oder bevorzugt werden. Allerdings 
können nach der Rechtsprechung des Bundesverfas­
sungsgerichts objektive biologische und funktionale 
Unterschiede eine verschiedene Behandlung von 
Männern und Prauen rechtfertigen. Die G. ist ein 
Unterfall des allgemeinen _,Gleichheitsgrundsatzes 
(str.). Nach Art. 3 II 2 GG fördert der Staat die tatsäch­
liche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern. Nach einer Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofs von dem 17.J 0. J 995 
dürfen Frauen bei gleicher Qualifikation nicht grund­
sätzlich gegenüber Männern bevorzugt werden. 
Lit.: Leicht-Scholten, C.. Das Recht auf Gleichberechti­
gung. 2000: Graue, B .. Der deutsche und europäische 
öffenlliche Dienst, 2004, Menz, M., Gleichberechtigung 
in Deutschland, 2022 

gleiche Wahl -.. Wahl, gleiche 

Gleichheit (F.) weitgehende Ähnlichkeit, Identität, 
Ubereinslimmung in wesenllichen Merkmalen 
Lit.: Breclttke11. M„ Der Wert der Geschichte, 2021; 
Buggeln. M„ Das Versprechen der Gleichheit. 2022 

Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 1 GG) ist der Grund­
satz. dass alle Menschen vor dem -.. Gesetz gleich 



209 

sind. Gemäß Art. 3 llI GG darf niemand wegen 
(seines Geschlechts,) seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, 
seines Glaubens oder seiner religiösen oder politi­
schen Anschauung benachteiligl oder bevorzug1 und 
wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. 
Dadurch wird der Gesetzgeber verpflichtet. in 
-+ Gesetzen wesentlich Gleiches gleich zu regeln. 
Jede Anwendung von Gesetzen muss dem Rechnung 
u-agen (unterschiedliche Auslegung eines Gesetzes 
ist aber zulässig). Aus dem G. leitet sich auch das 
Verbot der willkürlich verscliiedenen Ordnung oder 
Behandlung ab. Der G. ist vor allem dann verletzt, 
wenn eine Gruppe von Nonnadressaten im Ver­
gleich zu anderen Normadressaten anders behandelt 
wird, obwohl zwischen beiden Gmppen keine Un­
terschiede von solcher Art und solchem Gewicht 
bestehen, dass sie die ungleiche Behandlung recht­
fertigen können (z.B. ungleiche Behandlung von 
Soldaten und Soldatinnen hinsieht! ich der Haar­
tracht, ungleiche Behandlung von Durchschnittszeit­
studierenden und Langzeitstudierenden hinsichtlich 
der Gebühren). 
Lit.: Wolfrum. R .. Gleichhcil und Nichtdiskriminierung, 
2003; Boysen, S., Gleichheit im Bundesstaat, 2004; 
Sclnva17., K., Grundfälle zu M. 3 GG, JuS 2009. 417; 
lampert, S., Die wahlrech11ichen Gleichheitssä1ze, JuS 
2011, 884; Sachs, M. u. a., Der allgemeine Gleichheits­
satz. Jus 2016. 769 

global (Adj.) (den Globus) umfa%end, weltweit 

Globalzession ist die -+Abtretung einer allgemein 
bestimmten Vielzahl von -+ Forderungen. Sie ist 
grundsätz.lich zulässig. Sie kann aber in einem Ein­
zelfall gegen die guten-+ Sitten verstoßen. 
Lit.: Köhler. G., Schuldrecht, 2. A. 1995: Yazlwri. F.. 
Verlängerter Eigenrumsvorbehalt und Globalzession, 
2002; Sroll. R., Die Globalzession, 2010 

Glossator ist der Verfasser einer -+ Glosse (Worter­
klärung) (insbesondere der mittelalterliche obcrita­
Jienische Rechtswissenschaftler, der seil etwa 1100 
[bis ungefähr 1230] vor allem die römischen und 
kanonischen Rechtsquellen mit Glossen versieht 
[z.B. Imerius. Bulgarus, Hugo, Jacobus, Martinus]). 
Li1.: Lange. H., Römisches Recht im Mittelalter, 1997 

Glosse (griech. [F.] Zunge) ist ursprünglich das 
ungewöhnliche. erklärungsbedürftige Wort, später 
die Erklärung eines solchen Wortes sowie die Ge­
samtheit der einzelnen Glossen (Erklärungen) zu 
einem bestimmten Text (z.B. zu dem später sog. 
-+ corpus iuris civilis ode1 zu dem -+ Sach:.en­
spiegel, 7. B. Buch'sche Glosse, Petrinische Glosse). 

Glück (N.) ist der günstige Ausgang eines Gesche­
hens oder Ereignisses und die Zufriedenheit mit 
einem Zustand. 
Lil.: Glilck - ein interdisziplinäres Handbuch, hg. v. 
Thomä, D., 201 l 

Glücksspiel (§§ 284f. StGB) ist das (entgeltliche) 
Spiel, bei dem weniger Fähigkeiten des Spielers und 
mehr Zufälligkeiten über Gewinn und Verlust ent­
scheidet (z.B. Roule1te. Toto, Lotto). Wer ohne 
behördliche Erlaubnis (§ 33d GewO) öjfe11tlich ein 

Goodwill 

G. veranstaltet oder hält oder die Einrichtungen 
hier.tu bereitstellt, oder wer sich an einem öffentli­
chen G. beteiligt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das (er­
hebliche staatliche Einnahmen ermöglichende) 
staatliche Monopol soll (angeblich) der Einschrän­
kung der mit dem G. verbundenen Gefahren und 
nicht der Einnahmenerzielung dienen. 
Lit.: Bardr, H., Staat und Glücksspiel in Deutschland, 
2004; Die1lei11/Hecker/R111tig, Glücksspielrecht, 2. A. 
2013. 3. A. 2022; Za.nkl. W. Online-Glücksspiel in 
Europa, 2011: Srreill;/Liesching/Hambach. Glücks- und 
Gewinnspielrechl in den Medien, 2014 

G mbH -+ Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

G nade ist die großzügige, nicht zu erwartende 
Nachsicht, Milde oder Gunst. Sie wirkt sich im 
Recht vor allem in der Minderung einer -+ Strafe 
aus außerrechtlichen Gründen aus. Rechtsgeschichl­
lich wird sie entweder auf eine gö1tliche Einwir­
kung. die Willensfreiheit des Verletzten oder die 
Macht eines Herrschers .wrückgeführt. 
Lit.: Birkhoff. HJlemke. M., Gnadenrecht 2012 

Gnadenakt ist der nicht auf -+ Recht, sondern auf 
-+ Gnade (Wohlwollen und Ermessen) beruhende 
Akt (Gnade geht vor Recht. z.B. -+ Begnadigung 
eines einzelnen Strafgefangenen oder allgemeine 
-+Abolition, -+Amnestie). auf den kein Rechtsan­
spruch besteht. Der G. ist grundsätzlich gerichtlich 
nicht überprüfbar. Er ist in einem Rechtsstaat vor 
allem wegen des Gleichheit<;grundsatzes nicht un­
problema1isch, weshalb eine Ansicht vordringt, die 
eine gerichtliche Überprüfung zulässt. 
Lit.: Seiner. 0 .. Die Rechtsnatur des Gnadenakls, 1962: 
Schätzler: J .. Handbuch des Gnadenrechts. 2. A. 1992 

Gnadener weis -+ Gnadenakt, -+ Begnadigung 

Gold (N). ist das sehr wertvolle, gelb glänzende 
Edelmetall mit der chemischen Ordnungszahl 79. 
das insbesondere auch für die Münzprägung ver­
wendet wird. 

golden (Adj.) aus Gold bestehend. wie Gold ausse­
hend 

Goldene Bulle ( 1356) ist (in dem Deutschen Reich) 
das Gesetz bzw. Privileg, das vor allem die Rechte 
der Kurfürsten sichert (u.a. Unteilbarkeit der Kur­
fürstentümer). Es ist in weitgehender bloßer Bestä­
tigung der Rechtswirklichkeit von Kaiser Karl rv. 
den sieben -+ Kurfürsten ertc:ill. Der niclit begüns­
tigte Herzog von -+ Österreich aus dem Geschlecht 
der Habsburger will vergleichbare Vorrechte durch 
Fälschung einer Urkunde (sog. privilegium maius 
1358/1359) gewinnen, die zwar zunächst als Fäl­
schung zurückgewiesen, aber unter dem Habsburgcr 
Friedrich III. als König 1442 tatsächlich doch aner­
kannt werden. 
Lit.: Köbler, G.. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet): Lmifs, A„ 
Das Reichsgrundgesetz, NJW 2006, 3189 

Good will (engl. fN.] guter Wille) ist die Gesamtheit 
der tatsächlichen Beziehungen und Verhältnisse 
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eines -+ Kaufmanns zu Lieferanten und Kun<len. 
Der g. w. i-.t ein wesentlicher Teil des -+ Un­
ternehmens. der den inneren Geschäftswert (Fir­
menY.ert) ausmacht. Zahlenmäßig schlägt er sich 
nur bei einer Ver'.iußerung oder Abfindung nieder. 

Gott i't (vor allem nach christlicher Ansicht) das 
über dem Men-.chen stehende. von ihm verehrte 
Wesen mit übermenschlichen Kräften. In vielen 
Religionen sind deranige Wesen in Ein1ahl (Mono­
theismus) oder Mehrzahl (Polytheismus) anerkannt. 
Die christliche Religion geht von einem emzigen, 
aber dreieinigen Goll (Vater, Sohn und Heiliger 
Geist) aus, der <lie Welt erschaffen hat und m dem 
jlingstcn Gericht über die Taten jedes Menschen mit 
der Möglichkeit der Gewährung ewigen Lebens für 
Gute und Verurteilung zu Sanktionen für Böse ur­
teilt. 

Gottes Gnaden, von (lat. dci gratia [F.)) ist in dem 
älteren deutschen Recht eine dem Herrschertitel 
beigefügte. die Unabhängigkeit von anderer irdi­
scher Gewalt anzeigende Fom1el. 
L.it.: Flor. G„ Gottesgnadentum und Herrschergnade. 
1991 : Willoweit. D.. Dcut~che Verfassungsgeschichte. 
8. A. 2019 

Gottesfriede ist 10 dem hochmittelalterlichen Recht 
da-. ('eit dem 10. Jh. in Südfrankreich. z. ß . Char­
rou\ 989) von der Kirche ausgehende Friedensge­
bot, dessen Verletzung mit kirchlichen Sanktionen 
verfolgt wurde -+ Landfriede 
Li1.: Achter. \~. Über den Ursprung der Goucsfricden. 
1955: Gernen. T.. Pratiquc juridique de Ja paix. 20().4 

Gotteslästerung ist die seit 1969 straflose bcson­
dcr' vcrlctJcndc öflentliche Kundgabe der Missach­
tung des chri,tlichen Gottes. 
Lit„ Reimdorf. C„ Zen,ur im Namen des 1 lerrn, 1997 

Gottesstaat (M.) der von Goll geprägte Staat 
Ln.: Roe.l'ke, K„ Fortwirkende Antike. 2021 

Gottesurteil (Ordal) ist in dem mittelalterlichen. 
wohl insofern von der chnstlichen Kirche (str.) 
bccinnussten Recht die behauptete Entscheidung 
über die Schuld oder Unschuld eines Beschuldigten 
durch ein auf (einen einzigen d. b. den christlichen) 
Goll zurückgeführtes äußeres Zeichen (L. B. unver­
let1tes Tmgcn eines glühenden Eisens. Bahrprobe. 
E10tauchen 10 Wa.~ser. str. ob auch Los. Zweikampf). 
Lit.: Kbb/e1; G .. DcuL~che Rechtsgeschichte. 6 . A. 2005, 
Kn.H, P.. Gottc,urteile im Mmelalter. 2003 

Grab ist die Stelle der Erdoberfläche. an der die 
Leiche eines Menschen unter Beachtung des Ver­
waltung,rechts (für eine längere Zeit) in der oberen 
Schicht untcrgebr.icht werden kann und wird. Die 
Grabberechtigung ist ah personengebundenes, ho­
heitlich verliehenes Sondemuv.ungsrecht nichtver­
mögensrechtlicher An nicht durch Rechtsgeschäft 
übertragbar und nicht vererbbar. Sie wird durch 
einen mitwirkungsbedüftigen Verwaltungsakt von 
einem FriedhofMräger (z. B. Gemeinde. Kirchenge­
meinde) unter Gebührenpflicht an einen Antrag~tel­
ler verliehen. 
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Lil. GaedÄ<', J .. l landbuch des Friedhofs- und Bestal­
tun~Ncchb. 12. A. 2019 

Grad (Schntt) 1-.t da., Maß zur Bestimmung der 
Nähe der • Verwandtschaft. das auf die Zahl der 
vermittelnden Geburten abstellt. Akademischer G. 
ist die auf Grund wissenschaftlicher Qualifikation 
von einer staatlichen -+ Hochschule kraft staatlicher 
-+ Ermächtigung verliehene. dem Namen hinzufüg­
bare, aber ab 1.1.2009 nicht mehr in Personen­
~tandsregi\lcr einzutragende öffentliche Würde 
(z.B. Doktorgrad. Diplomgrad). Der akademische 
G. kann auch ehrenhalber verliehen werden (z.B. 
Ehrendoktor. Verleihung kann kollush sein z.B. an 
einen Geldwäscher oder Paten). 
L1t.. Ktibler. G .• Wie werde ich Jurist?. 5.A. 2007; Zim-
111erli1111. 1-V.. Akademische Grade und 'litel, 2. A. 1995 

gradual (AdJ.) Grad betreffend 

Gradualsystem "t das von den -+ Graden der 
-+ Verwandtschaft ausgehende System zu einer 
einleuchtenden Bestimmung der gesetLlichen --> Er­
ben. das nach den§§ 1928 n. 1929 n BGB von der 
vierten Ordnung ( • Parentel) der Erbfolge an zur 
Anwendung kommt. 

graduiert (Adj.) durch einen akademischen Grad 
ausgezeichnet 

Graduierter ist der emcn akademischen -+ Grad 
erlangt oder eme Staatsprüfung erfolgreich abge­
schlos~en hallende Men~ch. 
l.it.: Kiihlc1; G. W1e werde ich Jurist?. 5. A. 2007 

Graf 1s1 in dem mittelalterlichen und frühneuzeitli­
chen deutschen Recht der ursprünglich königliche, 
örtliche Amtsträger und Richter, später ein Angehö­
riger des höheren + Adels. 
L11.: Borgoltt·, M., Die Grafen Alemanniens, 1986: 
Kiihln G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Gratifikation is t die Vergütung, die aus besonderem 
Anlass 1usUt1lich w dem -+Arbeitslohn gewährt 
wird (z. ß Weihnachtsgratifikation). Sie ist keine 
-+ Schenkung. Sie darf den Arbeitnehmer nicht 
libcnnäßig an den Betrieb binden. 
Lit.. Wei11rid1. ß„ Graltfikationen. Anwesenheits- und 
Treueprämien. Tan11cmen. 4. A. 1998 

gratis <Adv l mit Dank. ohne En1gelt 

grau (AdJ.) ein Fa.rbreiz zwischen weiß und 
schwar7. mit geringem farbigem Eindruck 

grausam (Adj.) Grauen erregend-+ Grausamkeit 
Lit. Witt, O„ Das Mordmerkmal grausam. 1996 

Grausamkeit (§ 211 II StGB> ist das (für Mord 
mögliche) Qualifikationsmerkmal einer ~Tötung. 
das voraussetlt, dass dem Opfer besonders starke 
Schmerzen oder Qualen körperlicher oder seelischer 
Art aus gefühlloser. unbarmherziger Gesinnung 
Lugefligt werden. 
L1t.. \Vill, 0 .. Das Mordmerkmal grausam, 1996 



211 

gravamen (lat. [N.]) Beschwer 

G renze ist die Trennungslinie Lwischen zwei Berei­
chen. In dem Völkerrecht ist G. die Trennungslinie 
zwischen zwei --. Staaten. In dem Sachenrecht ist 
G. die durch amlliche Markierung festgelegte Tren­
nungslinie zwischen zwei -+ Grundstücken. Bei 
einer Grenzverwirrung entscheidet u. U. der __,Be­
sitzstand (§ 920 BGB). Grenzanlagen unterliegen 
bei Zweifeln der gemeinschaftlichen Benutzung und 
Unterhaltung(§ 922 BGB). Dabei ist z.B. eine He­
cke insgesamt Grenzeinrichtung, wenn auch nur 
einige Stämme der Bepflanzung dort. wo sie aus 
dem Boden herausragen, von der Grenzlinie betrof­
fen sind. 
Lit.: R11/11vi11kel. S„ Die Rechtsverhälmisi.e beim Grenz­
überbau. 2004 

Griechenland ist der von Albanien. Nordmazedo­
nien, Bulgarien, der Türkei und dem Mittelmeer 
begrenzte südosteuropäische. seit L. l.l 981 der Eu­
ropäischen Gemeinschaft (Europäischen Union) 
angehörende Staat (131990 qkm, 10,5 Mill. Ein­
wohner). 1995 beschloss G„ dessen Recht vor allem 
von Frankreich und Deutschland beeinflusst ist, als 
letzter Mitgliedstaat der Europäischen Union (bis 
2009) ein -+ Grunclbuch einzurichten. Durch man­
gelnde Haushaltsdisziplin gefährdete G. zeitweilig 
den Euro. 
Lit.: Papagiannis, !„ Griechisches Wirtschafts- und 
Umemehmensrecht. 1998; Griechenland in Europa, bg. 
v. Gomig, G., 2000: Köl>ler; G .. Rcchtsgriechisch, 2. A. 
2011; Schömmer. 1-1./Kosmidis. A„ lntemationales 
Erbrecht Griechenland, 2007; Schwarz. D./Takou. E .. 
Worterbuch Recht Griechisch-deutsch, Deutsch­
gricchisch, 2012; Tigre, P.. Handbuch der deutschen 
juristischen Fachsprache, 2. A. 2018 

grob (Adj.) auffällig, bedeutsam 

grobe Fahrlässjgkeit -+ Fahrlässigkeit, grobe 

grober Unfug-+ Unfug, grober 

grober Unverstand -+ Unverstand, grober 

Groß (§ 306b StGB) ist in dem Ausmaß erheblich 
oder überdurchschnittlich. 14 Menschen können 
strafrechtlich eine große Zahl von Menschen sein. 

Großbritannien ist das auf dem Boden der ur­
sprünglich von Kelten besiedelten römischen Kolo­
nie Britannia erwachsene, von Angelsachsen (5. Jh.) 
wie französisierten Nom1annen ( 1066) geprägle 
nordwesteuropäische Königreich. Es bat Lrotz oder 
gerade wegen seiner freiheitsrechtlich geprägten 
Geschichte (z.B. 1215 -+ Magna charta libertalurn) 
keine formelle Verfassung. ln -+ England und Nord­
irland gelten common Jaw und equity (Billigkeits­
recht), in Scbouland gilt ein stark römischrechtlich 
beeinflusstes Gewohnheitsrecht. Einzelne Rechtsge­
biete sind geset.tlich geregelt (statute law). Seit 
L. L.1973 gehört G. den -+ Europäischen Gemein­
schaften bzw. der -+ Europäischen Union an, ent­
scheidet sich aber 2016 mil knapper Mehrheit für 
einen Austritt, der an dem 31.1.2020 verwirklicht 
wird. 

Grundbuchamt 

Lit.: Bl11111e111vi1:., D .. Einführung in das angloamerika­
nische Recht. 7. A. 2003, 8. A. 2022; Dietl, C„ Wörter­
buch für Recht. Wirtschaft und Politik. Deutsch­
Englisch, 5. A. 2005. Englisch-Deutsch. 7. A. 2016; 
Romai11, A./Bader, H.!Bvrd, 8., Wörterbuch der Rechts­
und Wirtschaftssprache: Englisch-Deutsch. 5. A. 2000, 
Deutsch-Englisch. 4. A. 2002: Bernsrorjf. C. Graf 1•„ 

Einführung in das englische Recht, 4. A. 2011; ßynl, 8 .. 
Einführung in die anglo-ameri.kanische Rechtssprache. 
2. A. 2001, Bd. 2 2. A. 2010: Köbler. G .. Rechtseng­
lisch, 8. A. 201 1 ; Dietl, C.lloren~. E., CD-Wörterbuch 
für Recht, Wirtschaft und Politik, 2002; He11rid1. 
D.!Huber, P.. Einführung in das englische Privatrecht. 
3. A. 2003: Buchho/d, D„ Die Vollstreckung deutscher 
Titel in Großbritannien, NJW 2007. 2734; Beck'sches 
ronnularbucb L'..1vil-, W1rtschatlS- und Unternehmens­
recht Deutsch-Englisch, hg. v. Walz, R„ 4. A. 2018; 
Cownie, F. u.a„ English legal system in comext. 5. A. 
2010: Englisches Gesellschaft!.recht, hg. v. Just, C., 
2008; Linhan. K„ Englische Rechtssprache, 4. A. 2017; 
Bugg. S.. Contracls in English. 3. A. 2016: Li11lwrr, K .. 
Wörterbuch Recht Englisch-Deutsch Deutsch-Englisch. 
2. A. 2017; TriebeWoge11auer. Englisch als Vertrags­
sprache, 2018 

großer Sena t -+ Senal, großer 

Großhandel ist der Handel von Zwischenhändlern 
mit Wiederverkäufern sowie die Lieferung von Fer­
tigwaren oder Maschinen an Produzenten. 
Lit.: Tiet~. W., Kundenbindung im Großhandel, 2002 

Grund (M.) Boden, Ursache 

Grundabtretung-+ Bergrecht 

Grundbuch (§§ 873 ff. BGB. §§ 1 ff. GBO) ist das 
von dem -+ Grundbuchamt grundsätzlich bei dem 
Amtsgericht geführte, alle die Rechtsverhältnisse an 
-+ Grundstücken betreffenden -+ Beurkundungen 
aufnehmende öffentliche -+ Register. Das G. enlhält 
für jedes Grundstück grundsätzlich eine besondere 
Stelle (Grundbuchblatt, Realfoliensystem), doch 
können auch mehrere Grundstücke eines Eigentü­
mers auf einem gemeinschaftlichen Grundbuchblatt 
(Personalfolium) geführt werden. Das Grundbuch­
blatt gliedert sich in das beschreibende Bestandsver­
zeichnis und drei Abteilungen (EigentumsverhälL­
nisse. dingliche Belastungen, Grundpfandrechte). 
Das G. kann von jedem, der ein berechtigtes 
-+ Interesse hat. eingesehen werden (z.B. auch von 
recherchierenden Journalisten). Eine Rechtsände­
rung an einem Grundstück setzt zu ihrer Wirksam­
keit regelmäßig die -+ Eintragung voraus (§§ 873 ff. 
BGB, Buchungszwang). Das G. genießt öffentlichen 
-+ Glauben. so dass sein lnhalt trot7 Unrichtigkeit 
bei Glauben an die Richtigkeit als richtig gilt (§ 892 
BGB). Bei dem maschinell geführten (elektroni­
schen) G. ist der in den dafür bestimmten Daten­
speicher und auf Dauer unverändert in lesbarer Forrn 
wiedergabefähig eingegebene Inhalt des Grund­
buchblatts das G. 
Lit.: Schöner. H.!Stöber. K„ Grundbuchrecht. 16. A. 
2020; Jiickel, H„ Rechbbehelfe in Grundbuchsachen, 
JuS 2006, 410; Böttcher. R., Die Entwicklung des 
Grundbuch- und Grundstücksrechts. NJW 20 l8. 831 

Grundbuchamt (§ J GBO) ist das für die Führung 
des -. Grundbuchs 1.uständige Amt des Staates. Das 



Grundbuchberichtigung 

G. ist in der Regel eine Abteilung des -+Amts­
gerichts in dem Rahmen der freiwilligen -+ Ge­
richtsbarkeiL Die meisten Aufgaben werden von 

• Rechtspflegern ausgeführt. 
Lll. · H1111er. A.. Die richterliche Anweisung an das 
Grundbuchamt. 1992 

Grundbuchberichtigung -+ Berichtigung (des 
Grundbuchs) 

Grundbuchordnung isL das das formelle Grund­
stücksrecht regelnde -+ Gesetz (außerhalb des Bür­
gerlichen Gesetzbuchs). Die G. fordert für eine 
-> Einm1gung grunds:lllhch die Eintragungsfähig­
keit, einen an sich formlosen Eintragungsantrag 
( § 13 GBO) des Betroffenen oder Begünstigten, die 
Eintragungsbewilligung des Betroffenen(§ 19 GBO. 
beachte § 20 GBO) und die Voreintragung des Be­
troffenen (§ 39 GBO. beachte § 40 GBO). Bei meh­
reren Anträgen gilt das -+ Prioritätsprin1ip (§ 17 
GBO). 
Lit Demlwrter. J .• Grundbuchordnung. 32. A. 2021: 
Bauer. H./Scha11b. Grundbuchordnung. 4. A 2018; 
Grundbuchordnung. hg v. Hiixel. S.. 4. A. 2020: Stäber. 
K.IM11n•i/ius. T., GBO-Verfohren und Grund,tilck,sa­
chcnrcch1. 4. A. 2022; Witsch, H .• Grundbuchordnung 
für Anfänger, 2. A. 2017 

Grundbuchverfügung ist die verfahrensrechtliche 
Vorschnften in Erganzung der -+ Grundbuchord­
nung enthaltende Verordnung von dem 8.8.1935 
(Neufas<;ung von dem 24.1.1995). 
Lit.: Ku111~. J., Grundbuchrecht, 8. A. 2019 

Grunddienstbarkeit <*§ 1018 ff. BGB) ist die 
• Dienstbarkeit, bei der ein -+ Grundstück tuguns­

ten des jeweiligen Eigentümen; eines anderen 
Grundstücks in der Weise belascet wird. dass dieser 
das Grundstück in ein1elnen Beziehungen benut1en 
darf oder dac;s auf dem Grundstück gewisse Hand­
lungen nicht vorgenommen werden dürfen oder dass 
die Ausübung eines Recht~ ausgeschlossen ist. das 
sich aus dem-> Eigentum an dem belasteten Grund­
stück dem anderen GrundslUck gegenüber ergibt 
(1. B Gehrecht, Leitungsrechl, Bebauungsverbot). 
Lit .. Ahre11.~. C.. Dingliche Nutzung~rechte, 2. A 2007 

Gründe - Grund. - Uneilsgrund, -+ Entschei­
dungsgrund 

Grundeigentum (§ 903 BGB) ist das - • Eigentwn 
an einem -+ Grundstück. Es erfasst auch den Luft­
raum über ihm und den Erdraum unter ihm - soweit 
die normale HemchaftsgcwaJt reicht ·. Es unterliegt 
1.ahlreichen geseulichen Beschränkungen (z.B. 
Baurecht). 
Lit.: Menge/, A .. Naturschull. Landnutzung und Grund­
eigentum, 2004 

griinden (V.) begründen, schaffen 

Gründer (M.) Begründer. Urheber _. Gründungs­
vcnmg 

Grunderwerb (M.) ist der Erwerb (Kauf) eines 
Grundstücks. 
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Grunder werbsteuer ist die bei dem Erwerb (Kauf) 
eines -> Grundslilcks zu entrichtende -+ Steuer. Sie 
beträgt (seil 1.1.1997) in der Regel 3,5 Prozent, 
doch können die Länder sie \eit 2006 unterschied­
lich fcsbellen Unter bestimmten Umständen kön­
nen die Kosten eines Bauplans einen grunder­
werbMeuerpOichtigen Sachverhalt bilden. 
Lit.: Got1wald. S .. Grunderwerbsteuer, 6. A. 2021 

Grunderwcrbsteuergesetz iht das die Besteuerung 
des Erwerbs von -+ Grundstücken regelnde Gesetz 
(BGBl. 1997, 419). 
Lit.: Vislwrf. H ·Uc .. Grundcrwcrbstcuergesetz, 20. A. 
2022~ Pah/I:e, A., Grundcrwerb,teuergesetz, 7. A. 2022: 
Hofmann. R./Hofmann. G .. Grunderwerbsteuergesel/, 
11. A. 2017 

Grundgehalt ist der grundlegende Teil der 
-+ Dienstbezüge eines -+ Beumten. Das G. berück­
sichtigt die Leistung und die Verantwortung des 
-+ Amtes. Seine Höhe ist durch die -+ Besoldungs­
ordnung festgesel2t. 
Lit.: Lt·ppek. S .. Beamtenrechl. 13. A 2019 

Grundge!tell (GG) für die Bundesrepublik 
Deutschland (23.5.1949 http://www.koeblergerhard. 
de/Fontes/Grundgesetz l949.doc) ist die -+ Verfas­
sung der Bundesrepublik Deutschland. Das G. wur­
de von dem -+ Parlamentarischen Rat auf der 
Grundlage de' Entwurfs eines Sachver..tändigenaus­
schu-,ses <Herrenchiemseer Entwurf) an dem 8.5 
1949 beschlossen, von den all iierten Besatzungs­
mächten genehmigt und mit Ausnahme Bayerns von 
allen ( 11) seinerzeitigen Bundesländern angenom­
men. Es 1erfiillt in eine Prliambcl, einen Grund­
rechtsteil und einen organisatorischen Teil (Verhält­
nis 1w1schen Bund und Ländern. Bundestag. 
Bundesrat, Bundespräsident. Bundesregierung. Bun­
desgese11gebung. Bundesgese11ausführung, Bun­
desverwaltung, Rechtsprechung, Finanzverwaltung). 
Es kann nur durch ein -+ Gesct1 geändert werden. 
das den Wortlaut des Gnindgesetzes ausdrücklich 
ändert oder ergänzt. Eine solche Änderung bedarf 
der Zustimmung von zwei Driueln der Mitglieder 
des „ Bunde~tags und zwei Dritteln der Stimmen 
des „ Bundesrats. Eine Anderung. durch welche 
die Ghedcrung des Bundes in Länder. die grundsäll­
liche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung 
oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten 
Grundsäl/c berührt werden, ist unzulässig (An. 79 
GG). Tragende Grundsätze sind Bundesstaatlichkeit, 
Volkssouveränität. Rechtsstaatlichkeit und Sotial­
staatlichke1l. 
Lit.. Dürig, G./Her..11g. R.!Sclwh, R.. Grundgesel/ 
(Lbl ), 2021, /.,eiblwl:. G./RimJ„ HJHesselberger. 
Grundge-.et1 (Lbl.): Jaran. H./Pieroth, B .• Grundgc­
seu, 16.A 2020, 17.A. 2022. Mangoldt, H. i'./Klcin. FI 
Starrk. C.. Das Bonner Grundgeseu, 7. A. Bd. 1 ff 
2018 f.; Grnndgeseiz. hg. v. Sachs, M., 9. A. 2021; 
Grundgcsell. hg. v. Sodan. II., 4. /\. 2018: Grundgesetz 
ror die Bundesrepublik Deutschland. hg. V. Hömig. D. 
u.a .. 13. A 2022 

Grundherrschaft ist in dem mittelalterlichen und 
neuaitlichcn deutschen Recht (bis w der Agrarre­
form btw. Bauernbefreiung in dem frühen 19. Jh.) 
die vielleicht nach römischem Vorbild ernem (weh-
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liehen oder geistlichen) Grundherrn (z. B. König, 
Erzbischof, Herzog, Abt) gehörende Gütergesamt­
heit. die dieser - von einem Haupthof (Fronhof, 
Salbof) aus - mit Hilfe abhängiger Bauern (Grund­
holden, H.intersa~sen) bewirtschaftet, mit den da.rauf 
befindlichen Menschen. 
Lit.: Ossenbrink, J„ Gut~betrieb und Grundherrschaft, 
2003: lpsen. J„ Grundherrschaft und Bauernbefreiung. 
2021 

Grundkapital (§ 6 AktG) ist das von den 
-+Aktionären der -+ Aktiengesellschaft mindestens 
aufzubringende Kapital. Das G. muss auf einen 
Nennbetrag in Euro lauten. Sein Mim.lestnennbetrag 
ist 50000 Euro (§ 7 AktG). Es zerfäl lt in -+Aktien 
(Nennbetragsaktien oder Stückaktien). wobei sich 
der Anteil an dem Grundkapital bei Nennbetragsak­
tien nach dem Verhältnis ihres Nennbetrags zu dem 
Grundkapital, bei Stückaktien nach der Zahl der 
Aktien bestimmt (§ 8 IV AktG). Eine Veränderung 
des Grundkapitals bedarf einer Satzungsänderung. 
Das G. ist -+ Eigenkapital und in der --+ Bilanz 
unter die --+ Passiva aufzunehmen. Es ist nicht iden­
tisch mit dem von dem Geschäftsverlauf abhängigen 
--+ Gesellschaftsvermögen. 
Lit.: Bordt, K., Das Grund- und Stammkapital der Kapi­
talgesellschaften, 2. A. 1999; Das Kapital der Aktienge­
sellschaft in Europa, hg. v. Lulfer, M .• 2006 

Grundlohn ist in dem Arbeitsrecht der auf den 
Kalendertag umgerechnete Arbeitslohn, der in dem 
Sozialverwaltungsrecht vielfach Bemessungsgrund­
lage für Beiträge und Leistungen ist. 
Lit.: Waltermarm. R .. Arbeitsrecht, 20. A. 2021 

Grundordnung ist die grundlegende Ordnung. 
Freiheitliche demokratische G. (Artt. 18, 91 GG) ist 
der Inbegriff der unveränderbaren Bestandteile der 
freiheitlichen Ordnung. Sein Bestand ist für die 
Bundesrepublik Deutschland vor allem aus den 
Art. 79 lll, Art. l und Art. 20 GG zu entnehmen 
(str.) und betrifft das -+ Rechtsstaatsprinzip, das 
--+ Demokratieprinzip, das -+ Sozialstaatsprinzip 
und die--+ Bundesstaatlichkeit. 
Lit.: Schulz. S„ Die freiheitliche demokratische Grund­
ordnung, 2019 

Grundpfand (N.)--+ Grundpfandrecht 

Grundpfandrecht ist in dem Sachenrecht das Si­
cherungsrecht (Pfandrecht) an -+ Grundstücken. Es 
ist ein beschränktes dingliches -+ Recht. Es ist ent­
weder -+ Hypothek, - Grundschuld oder --+ Ren­
tenschuld. 
Lit.: Gerhard/, W., Grundpfandrechte im Insolvenzver­
fahren. 11. A. 2005; Scherber. N .. Europäische Grund­
pfandrechte, 2004 

Grundpflicht ist die grundlegende Pflicht. 
Li1.: Schmidt. T., Grundpflichten, 1999; Nitschke. A„ 
Die materielle Polizeipflicht. 2014 

Grundrecht (Artt. 1 ff„ 142 GG) ist das dem Ein­
zelnen und in eingeschränktem Umfang auch der 
Vereinigung (z.B. der juristischen Person) zuste­
hende. verfassungsmäßig verbürgte grundlegende 

Grundrente 

Recht (Artt. l-19, 20 a, IV, IOlfT. GG). Das G. 
gewährt in erster Linie Schutz gegenüber staatli­
chem --+Eingriff (Freiheitsrechte). Daneben strah­
len die Grundrechte als Wenordnung auf das gesam­
te Recht aus (--+Drittwirkung) (Str.). Gegen die 
Verletzung eines Grundrechts durch die öITentliche 
-+ Gewalt kann jeder Betroffene die -+ Verfass­
ungsbeschwerde erheben (Art. 93 l Nr. 4a GG). Von 
dem G. als verfahrensrechtlich durchsetzbarem 
subjektivem Recht zu trennen ist die bloße, den 
Staat verpflichtende Nonn des objektiven Verfas­
sungsrechts (z.B. Recht auf Genuss der Natur­
schönheiten und Erholung in der freien Natur in 
Sachsen). Innerhalb der Europäischen Union cnrhlllt 
der Vertrag von Lissabon von dem l .12.2009 eine 
Grundrechtecharta. 
Lit.: Pieroth. 8./Schlin/.., 8 .. Grundrechte, 37. A. 2021: 
Kielmansegg, S. Graf I'., Grundfälle zu den allgemeinen 
Grundrechtslehren, JuS 2009. 19ff.: Kirchhof, F.. 
Grundrechtsschutz, NJW 201 J, 3681; Brodowski. D„ 
Grundfälle zu den Juslilgrundrechten, JuS 2011. 980: 
Ludwigs. M„ GrundrechtSschutz im Spannungsf~ld, JuS 
2017, 385; Voßkuh/e, A. u.a., Grundwissen - Offenlli­
ches Recht - Grundrechte im Unionsrecht, JuS 2017. 
1171; Goldlwmmer, M. u. a„ Juristische Person und 
Grundrechtsschutz in Europa, JuS 2018. 22; Li11d11e1: J„ 
Landesgrundrecht, JuS 2018. 233: Knoth. A. u.a„ 
Grundfälle zur Grundrechtecharta, JuS 2021, 928 

g rundrechtsfähig (Adj.) für Grundrechte fähig, 
fähig Träger von Grundrechten zu sein 

Grundrechtsfähigkeit ist die Fähigkeit, Träger von 
-+ Grundrechten zu sein. Sie besteht bei dem Men­
schen grundsätzlich von der --+ Geburt an. Sie steht 
nicht dem Staatsorgan Staatsanwaltschaft als Straf­
verfolgungsorgan zu. 
Lit.: Barden, S„ Grundrechtsfähigkeit gemischt-win­
schaftlicher Unternehmen, 2002: Kater. J„ Grund­
rechtsbindung und Grundrechtsfähigkeit gemischtwin­
schafüicher Aktiengesellschaften, 2016 

Grundrechtsmündigkeit ist die Fähigkeit des Men­
schen,-+ Grundrechte selbständig geltend zu machen. 
Lit.: Reinicke. M„ Der Zugang des Minderjährigen zum 
Zivilprozess - ein Problem der „Grumlrechtsmündig­
keit". 1989 

Grundrechtsschranke ist die durch -+ Gesetzes­
vorbehalt oder durch das -+ Grundgesetz selbst 
(Veifassu11gsvorbeltalt, z. B. Art. 9 1 r GG) vorge­
nommene Begrenzung von -+ Grundrechten. /mma-
11ente G. ist die nicht durch Gesetzesvorbehalt oder 
Verfassungsvorbehalt ausdrücklich angeordnete, 
sondern dem Grundrecht selbst ungeschrieben in­
newohnende und durch -+ Auslegung zu ermittelnde 
G. Die Notwendigkeit immanenter Grundrechts­
schranken ergibt sich daraus. dass die Grund­
rechtsausübung des einen dort enden muss. wo die 
Grundrechtsausübung des anderen dies erfordert 
(Art. l GG). 
Lit.: Sachs. M.. Grundrechtsbegrenzungen außerhalb 
von GesetLesvorbehalten, JuS 1995, 984: K11be. H„ 
Einzelfragen zur Rechtmäßigkeitsprüfung von Grund­
rechtsschranken, JuS 2003. 461 

Grundrente ist einerseits in der Wirtschaftswissen­
schaft der Ertrag. den der Grund (Grundstücke) 



Grundsatz 

ohne Arbc1baufwand und ohne Kapitalaufwand des 
Eigentümer ... abwirft. Anderen.e1ts ist G. in dem 
Soziah'erwaltungsrecht ein Teil der • Rente, der 
unabhängig von dem Einkommen des ße1Ugsbe­
rechtigten gewahrt wird. 
Lit.: Jllhrli11g-Ral111efeld, 8 .. Verfassungsmäßigkei1 der 
Grundrente. 2002: Gierlich, /..., Reform der Grundrente. 
2020 

Grundsatz i'>t der allgemeine. grundlegende Sat1 
Dieser wird aber vielfach durch ein1elne Ausnah­
men durchbrochen. Durch __. Zu~timmungsge~ell 
(Art. 109 IlI GG) können für Bund und Länder 
gcmcin ... am geltende Grundsätze für da~ l lau\halts­
recht. eine konjunkturgerechte Hau~haltswirtschaft 
und eine mehrjährige Finanzplanung festgelegt 
werden. In dem Verwaltung!>rccht (Art. 33 V GG) 
sind die hergebrachfl'll Gnmdsiitze des Bemf~beam­
temums die das Bcamtentum tragenden, l.eit länge­
rem anerkannten Grnndregeln (z.B. die Ausgestal ­
tung des -+ Bcumtenverhältnisses als öffcntlich­
rechtliches Dienst- und Treueverhältnis. die Gewäh­
rung angemessener Be1üge - nicht die Gewährung 
von -+ Beihilfe . der G. parteipoliti'>Cher ~eutr.ili ­
tät im Amt, das Koaliuonsrecht. der Schutl gegen 
willkürliche Beendigung des Beamtenverhältnis'>C!i 
und die Möglichkeit gerichtlichen RechL<>schut1es). 

Ln.: Leppek. S .. Beamtenrecht. 13. A. 2019; Hum. K .. 
Die Grundsäue tlc ... Grundgeseues, 1999 

Grundschuld <* 1191 BGB) ist die Bela.-;tung eines 
-+ Grundstücks in der Weise, dass an den, zu dessen 
Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte 
Geldsumme au' dem Grundstück zu zahlen ist Die 
G. l\t ein bc\chrjnktes dingliches -+ Recht 
(-+Grundpfandrecht). Sie entsteht durch E:.lmgung 
und Eintragung in da ... Grundbuch(§ 873 1 BGB). In 
Gegensatz tu der „ Hypothek ist sie nicht von dem 
Bestand einer - • Porderung abhängig (nicht akles­
sorisch) und wird de!>wegen in der Rechtswirklich­
keit - in der Form der zur Sicherung einer Forde­
rung geschaffenen Sicherungsgrundschuld der 
Hypothek vielfach vorge.wgen, ist aber in der 
Rechl'-wirklichkeit zunehmend mit der Gefahr der 
Abtretung an einen Sicherungsabreden nicht beach­
tenden Gli!ubigcr behaftet. Die G. kann ab 
-+ Briefgrundschuld oder -+ Buchgrund'>chuld und 
für den Eigentümer <* 1196 BGB, -+ Eigenllimer­
grundschuld) oder für den jeweiligen Inhaber des 
Grundschuldbriefs <* 1195 BGB Inhabergrund­
schuld) bestell! werden. 
Lit.: Goert:... A./Roft!ff. S., Die Anwendung des Hypo­
thekenrechh auf die Grundschuld. JuS 2000, 762; Ga 
berrlicl, H., Kredil\ichcrung durch Grund,chuldcn, 
10.A. 2020 

Grundsicherung für Arbeitsuchende iM die au!> 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für Erwerb!>fäh1gc 
in Deutschlund 2005 gebildete staatliche, aus Stcu­
ergeldem ge1ahlte Geldleistung für rund 3 \.11llio­
nen Empfänger. 
Lit.: Eicher/Sj1elll>rink. SGB II , 5. A. 2021. Harich. 8 .. 
Handbuch der Grund\lcherung für Arbeit,uchende, 
2014 

G rundsteuer ist die von -+Grundstücken und 
grundstücksgh.:ichen Rechten 7u entrichtende 
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-+Steuer. Sie i\t -+Realsteuer (-+Ertragsteuer) 
und -+Gemeindesteuer. Sie wird auf Grund des 
„ Einheit:.werts erhoben. wobei zwischen landwirt­

~chaftlichen und forstwirtschaftlichen Grundstiicken. 
baureifen Grundstücken und bebauten Grundstücken 
unterschieden wird. 

Lit.: Troll, M./EiW'lt'. I>., Grundsteuergesetz. 12. A. 
2021; Stöcke /, R„ Gnmd,teucrrccht, 2.A. 20l2, 3.A. 
2022 

Grundstück ist der räumlich abgegrenzte Teil der 
Erdoberfläche. der in dem Bestandsverzeichnis 
eines Grundbuchblatts unter einer besonderen 
Nummer gt:bucht ist Da' G bt eine unbewegliche 
-+ Sache. Für Grundstücke gelten in dem Sachen­
recht teilweise besondere Regeln (7.. B. -+ Über­
eignung durch -+ AuOassung und -+Eintragung in 
da.~-+ Grundbuch, §§ 87'Hf. BGB). Von dem G. ist 
tu unterscheiden die vcrmcssungstechnische Flur­
\lücknummer (Katastcrpar1elle). Ein G. kann verän­
den werden durch Vereinigung, Abschreibung oder 
Zuschreibung (§§ 5 ff. GBOJ. 
L1t.: 811b. W./Schmid. M , Grundsltickc:. 8. A. 2007 

G rundstückskauf ist der -+ Kauf eines -+ Grund­
-.tücks. Nach § 311 b BGB bedarf ein -+ Vertrag. 
durch den sich der cme Teil verpflichtet. das Eigen­
tum an einem Grundstück zu übertragen oder zu 
erwerben, der notariellen • Beurkundung. Ein ohne 
Beobachtung dieser Fonn geschlossener Venrag ist 
gnmdsä12lich nichtig ( § 125 BGB), wird aber sei­
nem ganzen Inhalt nach gUltig, wenn die Auflassung 
und die Eintr.igung in da~ Grnndbuch erfolgen 
C§ 31 lb S. 2 BGB). Nicht formbcdürflig ist dagegen 
beispielsweise der Auftrag zu einem treuhänderi­
schen Erwerb von Miteigentumsanteilen an einem 
Grundstück. 

Lit.: Krüger. \\.-. , Der Grund,tückskauf. 11. A. 2016. 
12. A. 2021; Dubischar. R .. Der fehlgeschlagene Grund­
stüchkauf, JuS 2002. 131 

Grunds tücks recht i-.t die Gesamtheit der 
~ Grundstücke betreffenden -+ Rechtssätte. Rech­

te an einem einzelnen Grundstück. sind neben dem 
-+ Eigentum (und dem • Erbbaurecht) bestimmte 
beschränkte dingliche -+ Rechte (z.B. -+ Grund­
pfandrecht. Grunddien ... tbark.cit. Nießbrauch. Vor­
kaufsrecht. Rcalla\t), die entweder emer Per;on 
1Personalrechl) oder dem jeweiligen Eigenrt,imer 
eines Grundstück!> (Realrecht) zustehen. Die Uber· 
tragung des Eigentums an einem Grundstück, die 
Belastung eines Grundstucks mll einem Recht sowie 
die Übertragung oder BclaMung eines Rechts bedür­
len der Einigung und Eintragung in das -+ Grund­
buch (§ 873 BGB). Die Aufbcbung eines Rechtes an 
einem G1undstück setlt grnndsätzlich die Aufgabe­
erklärung und die -+ Löschung des Rechtes in dem 
Grundbuch voraus <§ 875 BGB). Für Änderungen 
de~ lnhalLc; eines Rechtes an einem Grundstück 
gelten die §* 873. 875 BGB entsprechend C§ 877 
BGB). 

Lit. Weirich, HJfro. M .. Grum.ls1ücbrecht. 4. A. 2015 

G rundstücksverkehr iM der -+ Erwerb bzw. die 
+ Veräußerung von -+ Grundstücken. Er unterliegt 

teilweise öffentlich-rechtlichen Genehmigungs-
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pflichten (Grundstückwerkehrsgesetz für landwirt­
schaftliche und forstwirtschaftliche Grundstücke). 
Er unterföJlt der Gnmderwerbsteuerpflicht. 
Lit.: Bub, \V./Schmid. M Grundstücke, 8. A. 2007 

gründen (V.) Grund legen. beginnen 

Gründung einer Gesellschaft (z.B. §§ 23 ff. AktG) 
ist die Bildung der -+ Geselbchaft durch Abschluss 
des -+Gesellschaftsvertrags (Einheitsgründung§ 29 
Al.tG, keine Stufengründung mehr). Sie ist meist 
eine von mehreren Vorausseuungen für die EnLste­
huns der Ce„ellsch:ift. Mit der G. entsteht mindes­
tens eine Vorform der angestrebten Gesellschaft 
(Vorgesellschaft), die mit der späteren Gesellschaft 
grundslltzlich identisch ist. 
Li1.: Ki1'.ßli11g. /::„ Vorgründungs- und Vorgesellschaften, 
1999; Koch, J„ Die Nachgründung. 2002; Rultwi11kel. 
C., Gründung einer europäischen Aktiengesellschaft. 
2004 

Gründungsfre iheit -+ Vereinigungsfreiheit 

G ründungsgesellschaft -+ Gründung 

Gründungsvertrag tst der zwecks Bildung einer 
• Gesellschaft unter den künftigen Mitgliedern 

(Gründern) abgeschlossene Vertrag (Gcsellschafts­
vertrng, -+ Sat1ung. Statut). Der Vertrag wird \'iel­
fach als -+ Gesamtakt angesehen. Sein Mindestin­
halt ist von der Art der zu bildenden Gesellschaft 
abhängig Cz. B. *§ 57 f. BGB. § 23 AktG). 

Grundurteil (1. B. § 304 ZPO, § l 11 VwGO) i~t 
das -+ Urteil. 111 dem über den Grund des klägeri­
schen -+ Anspruchs vorab enbchieden wird. Es iM 
cm -+ Lwischenurtetl, wird aber hinsichtlich der 
Rechtsnuttel wie ein -+ Endurteil behandelt. Es 
set7l voraus, dass ein Anspruch nach Grund und 
Betrag i.treillg ist und das Gericht den Anspruch 
dem Grunde nach als begründet ansieht. 
Lit.: Amo/d, H„ Dns Grundurteil. l 996; Schröer. Ur­
teilsformel bei Teil-. Schluss- und Grunduneil. JA 1997, 
318 

G rundwehrdiens t ist der Tell des -+Wehrdiensts 
eines Wehrpflichtigen. welcher der grundlegenden 
mihlllnschen Aw,bildung dient. Seit 1. Juli 2011 ist 
in der Bundesrepublik Deutschland die Pflicht .rur 
Ableistung des Grundwehrdiensts ausgesetzt. 

Gruppe ist eine Mehr.rahl von Menschen, die durch 
einen um,tantl /U cim:r Einheit .wsamnu:ngefa.\St 
i<.t. Sie ist Pnmäry.:r11ppe. wenn sie durch~ enge. 
persönliche Bekanntschaft verbunden ist (z. B. Fa­
milie), anderenfall, sekundäre G. (z.B. Übungsteil­
nehmer. Besucher eines Fußballspiels). lnnerhalb 
der G. besteht Gruppendynamik (z.B. Bildung von 
Rangverhältnissen. Minoritäten. Rollen). 
Lit. Köbler. G .. Wie werde ich Jurist?. 5. A. 2007 

Gruppenfreistellung ist die Freistellung einer 
Gruppe Beteiligter von einer allgemeinen Bestim­
mung wie etwa dem Kartellverbot. 
Li1.: Udm·her/Flohr/Pe1.1cl11!, Handbuch der EU-Grup­
pcnfrebtcllungsverordnungen, 2. A. 2012 

Güterabwägung 

G ruppenklage 1s1 die von einer Gruppe Berechtig­
ter erhobene Klage (in dem amerikanischen Recht, 
dass ac11on) 
Lit.: Eichlwl: .. S. Die US ·amerikanische class action. 
2002. Ueg.1al-:. ·\ Die US amerikanio;che dass action, 
2012 

Gruppemrnhl ist die Form der -+ Wahl. bei der die 
Wahlberechtigten vorweg 111 Gruppen aufgeteilt 
werden und innerhalb dieser nach dem Grundsatz 
der Verhliltniswahl wählen. Das PrinLip der G. gill 
für die Wahl des -+ Personalrats. 

günstig (AdJ.) vorteilhaft 

Günstigke it (F.) Vorteilhaftigkeit 
Lit.: Pahl. S„ Funktionen der Gün~tigkcit, 2004 

Günstigkcitsprinzip (§ 4 111 TVG) ist der Grund­
satz, dass von mehreren auf ein Arbeitsverhältnis 
anwendbaren Bestimmungen jeweils die für den 
-+Arbeitnehmer günstigste gilt. 
Lit.: He111, J 1 .• Das Gunstigkeitspnn1ip, 1999: Höfling, 
W u. a„ Das Guns11gke1t,prin11p. NJW 2005. 469 

gut (Adj ) br.iuchbar. vorteilhaft 

G ut (N.) Wert. Vennögen, Landgut 

Gutachten tst die Beurteilung einer Angelegenheit 
durch emen Fachmann. In dem Verfahrensrecht wird 
ein G eines Mitglieds eines Genchb vielfach als 
Entscheidungsvorschlag verwandt. Deshalb besteht 
die JUmllsche Ausbildung an der Universität vor 
allem in der Erstellung von G. LU (vereinfachten) 
Recht<>fiillen. Diese G. sind nach der Gutachtenme­
thode 1u verfas<>en. die mit den Voraussetzungen 
beginnt und auf ein Ergeb111s hinführt. Sie ist ge­
kennzeichnet durch die Wörter also, folglich und 
steht in Gegensal/ .rur Urteilsmethode, die ein vor­
angestelltes Ergebnis nachträglich begründet (denn, 
weil). In einer Ausbildungsarbeit ist meist dann, 
wenn die Zulässigkeit emcr Klage in dem G. ver­
neint wird, die Begründetheit der Klage in einem 
Hilfsgutachten 1u prüfen. Daneben dienen in dem 
Verfahrensrecht die G. von -+ Sachverständigen den 
Gerichten als Entscheidungshilfen bei der Beurtei­
lung von Tmsachen (1. B. Pahruntauglichkeit, Vater­
schaft), vermitteln also nur fehlende Sachkunde. Die 
Würdigung des Gutachtens -;teht allein dem 
-+Gericht 1u (vgl. § 286 ZPO). 
Ln Saue/macher. P./Sirp. W./Sclmschke. W. Bericht. 
Gutachten und Urteil. '4 A. 2008: Zimmen11am1. W. 
Klage. Gutachten und Urteil. 21. A 2019; Dölling, B„ 
Gutachten aus anderen Verfahren 1m Z1vilprozess, NJW 
2018.2091 

Güter (N PI.) Vermögen. • Gut 

Güterabwägung ist der Vergleich (des Wertes) 
zweier Güter Die G. tst vielfach dann erforderlich, 
wenn von 1wc1 - Rechtsgütern nur eines auf Kos­
ten des anderen gerettet werden b1w. sich entfalten 
kann. Dann darf nur das minderwertige Gut zu 
Gunsten des höherwertigen verletzt bzw. einge­
schränkt werden (vgl.§§ 228, 904 BGB). 
Lit.: Sass, M„ Güternbwilgung in der Medi1in. 1991 



Gütergemeinschaft 

Gütergemeinschaft (§ 1416 BGB) ist der vertragli­
che -+Güterstand. bei dem grundsäl21ich die Güter 
als das gesamte -+ Vennögen der Ehegatten, das sie 
bei Eingehung der __. Ehe haben oder später erwer­
ben, kraft Gesetzes gemeinschaftliches -+ Vennö­
gen (Gesamtgul) wird. Ausgenommen bleiben nur 
Sondergut und Vorbehaltsgut. Das Gesamtgut der G. 
ist gesamlhänderisch gebunden und wird regelmäßig 
gemeinschaftlich verwaltet, kann aber auch von 
jedem der Ehegatten einzeln verwaltet werden. 
Stirbt einer der Ehegatten, so endet grundsätzlich 
die G. Es kann aber auf Grund vorherigen 
__.Ehevertrags der überlebende Ehegatte die G. mit 
den gemeinschaftlichen Abkömmlingen fortsetzen 
(fortgesetzte G„ §§ 1483 ff. BGB). Die G. wird 
rechtstatsächlich kaum noch vereinbart. 
Lit.: Rohr. M., Die fortgesetzte Gütergemeinschaft. 
Diss. jur. Münster 1999; Willich, T. Die Gütergemein­
schaft. 2000; Möller; G., Die Gütergemeinschaft im 
Wandel der Gesellschaft, 2010: Urban, K„ Die Güter­
gemeinschaft des BGB, 2010 

guter Glau be__. Glaube, guter 

Güterkraftverkehr ist die geschäftsmäßige oder 
entgeltliche Beförderung von Gütern mit Kraftl"ahr­
zeugen mit einem höheren zulässigen Gesamtge­
wicht als 3,5 Tonnen (in Deutschland 1997 rund 
50000 Unternehmen). Für den G. gill das Güter­
kraftverkehrsgesetz. Nach ihm ist der gewerbliche 
G. erlaubnispOichtig, ausgenommen der Werksver­
kehr (Beförderung eigener Güter). Auf Grund der 
sog. Kabotagefreiheit kann ab 1. 7 .1998 jeder Trans­
portunternehmer mit sog. Gcmeinschaftsli7..enz in 
beliebigem Umfang Transportaufträge in anderen 
Ländern der Europäischen Union ausführen. 
Lit.: Koller; /., Transportrecht, 10. A. 2020 

Güterrecht, eheliches (§§ 1363 ff. BGB) ist die 
Gesamtheit der die Vermögensverhältnisse der Ehe­
gatten betreffenden Rechtssätze. Gesetzliches Güter­
recht ist nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch der 
Güterstand der -+ Zugewinngemeinschaft (Güter­
trennung mit Zugewinnausgleich bei Ehebeendi­
gung). Die Zugewinngemeinschaft kann aber durch 
-+ Ehevertrag abbedungen werden (§ 1408 BGB). 
-+ Gütergemeinschaft., Gütertrennung 
Lit.: Börger: V„ Eheliches Güterrecht. 1989 

Güterrechtsregiste r (§§ 1558 ff. BGB) ist das öf­
fentliche __. Register für die das vertragliche eheli­
che -> Güterrecht betreffenden Eintragungen. Es 
wird bei dem -+ Amt<;gericht (des gewöhnlichen 
Aufenthaltsorts eines Ehegauen) in dem Rahmen 
der freiwilligen -+ Gerichtsbarkeit geführt und ge­
nießt negative -+ Publizität. Die Einsicht ist jedem 
gestattet. 
Lit.: Keller: H„ Das Güterrechtsregister, 1950 

Güterstand ist der das -+ Güterrecht der Eheleute 
betreffende Stand (Zustand) der Vermögensverhält­
nisse. Der G. kann gesetzlicher G. <-Zugewinn­
gemeinschaft) oder gewillkürter (venraglicher) G. 
(Wahlgüterstand, -+ Gillergemeinschaft, __. Güter­
trennung) sein. Er kann auch über die Beendigung 
der Ehe hinauswirken (fortgesetL.te Gütergemein-
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schaft). Vor dem 1.7.1958 (Gleichberechtigungsge­
setL.) geschlossene -+ Eheverträge. die auf ältere 
Güterstände Bezug nehmen. gelten fort. Der bloße 
Ausschluss des gesetzlichen Güterstands ohne Ver­
einbarung eines vertraglichen Güterstands bewirkt 
den Eintrill der--+ Gütertrennung(§ 1414 BGB). 
Lit.: Ka11z/eiter. R., Vereinbarungen unter Ehegauen, 
7. A. 2004 

Gütertrennung(§ 1414 BGB) ist der Zustand. der 
hinsichtlich der Vennögensverhältnisse der Ehegat­
ten eimritt, wenn die Ehegatten den gesetzlichen 
-+Güterstand (-+Zugewinngemeinschaft) aus­
schließen oder autbeben und nicht in einem 
-+ Ehevertrag etwas Anderes vereinbaren. Dann 
werden sie ehegütcrrechtlich so behandelt, als wären 
sie nicht verheiratet. Jedem von ihnen stehen die 
ihm gehörigen und die von ihm erworbenen Gegen­
stände ausschließlich zu. 
LiL: Jordan. T., Der Ausgleich von Leistungen unter 
Ehegauen. 2002 

gute Sitten --+ Sitten, gute, -+ Sittenwidrigkeit 

G ütes telle ist die in dem Zivilprozess für den vor 
bestimmten -+ Klagen (nicht z.B. Mahnverfahren) 
erforderlichen Einigungsversuch vorgesehene Stelle. 
Thre Einrichtung ist dem Landesgesetzgeber über­
lassen (201 l - in Berlin, Bremen, und Thüringen 
nicht geplant, 2013 in Baden-Württemberg abge­
schafft). Dadurch ist bereits an dem Ende des Jahres 
2001 in Deutschland unnötige Rechisunsicherheit 
eingetreten. 
Lit.: Zietst/1, U./Roschma1111, K„ Die Regelungen des 
vorprozessuaJen Güteverfahrens, NJW 2001, Heft 51. 
Beilage 3*: Senve, A„ Giltestellen- und Schlichtungsge­
setz Nordrhein-Westfalen, 2002; Greger. R„ Die von der 
Landesjustizstelle anerkannten Gütestellen, NJW 201 1. 
1478 

G üteverfahren oder gütliche Beilegung des Rechts­
streits (§ 278 I ZPO) ist das Verfahren, das eine 
einverständliche Lösung eines Streites anstrebt. In 
dem Zivilverfahrensrecht geht der mündlichen Ver­
handlung eine Güteverhandlung voraus, sofern nicht 
bereit& ein Einigungsversuch vor einer außergericht­
lichen Gütestelle stattgefunden hat oder die Güte­
verhandlung erkennbar aussichtslos erscheint. ln 
dem Arbeitsverfahrensrecht (§ 54 ArbGG) beginnt 
die mündliche __. Verhandlung mit einer Verhand­
lung vor dem -+ Vorsitzenden zwecks einer gütli­
chen Einigung der Parteien (Güteverhandlung). Das 
G. endet vielfach mit einem -> Vergleich. 
Lit.: Morasch, Schieds- und Schlichtungsstellen in der 
Bundesrepublik, 1984; Feb:. K„ Die Verankerung ein­
vernehmlicher Streitbeilegung, 2004 

Güteverhandlung (§ 278 n 1 ZPO) ist die in 
-+ Güteverfahrens stattfindende mündliche Verhand­
lung vor dem Vorsitzenden des Gerichts bzw. Ar­
beitsgerichts (§ 54 ArbGG). Nach § 278 Il 2 ZPO 
hat nach Anordnung des persönlichen Erscheinens 
der Parteien das Gericht in der G. den Sach- und 
Streitstand mit den Parteien unter freier Würdigung 
aller Umstände zu erörtern und, soweit erforderlich, 
Fragen zu stellen. Erscheinen beide Parteien nicht, 
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ist das Ruhen des Verfahrens anzuordnen. Erscheint 
eine Partei nicht oder ist die G. erfolglos, soll sich 
die mündliche Verhandlung unmittelbar anschließen 
(§ 279 I 1 ZPO). 
Lit.: Huber, M.. Grundwissen - Zivilprozessrecht -
GUteverhandJung (§ 278 ZPO). Jus 2015, 210 

Gutglaubensscbutz -> Erwerb, gutgläubiger 
Lit.: Unrau, D .. Gutglaubensschutz bei der Ablösung 
von Grundpfandrechten. 1993 

gutgläubig (Adj.) guten Glauben betreffend, guten 
Glaubens seiend 

gutgläubiger Erwerb --. Erwerb. gutgläubiger 

Gutschein ist die einfache, ein Gut verkörpernde 

Gutsherrschaft 

Urkunde über ein Recht. Sie kann -. lnhaber-
1eichen oder -. Schuldschein sein. Des Öfteren 
wird stau Geld ein G. ausgegeben. 
Lit.: Sen.ff. H. , Die Gutscheine. 2003 

gütlich (Adj.) friedlich 

Gutsherrschaft ist in dem frühncu1eitlichen Recht 
Ostmitteleuropas (vielfach nach dem so genannten 
Bauernlegen) das geschlos~ene, in Eigenwinschaft 
durch Tagelöhner bewirtschaftete Großgrundeigen­
tum, wobei der Eigentümer meist auch die unteren 
hohc-i1lichen Funktionen (C.erirh1,b:trkei1. Polizei) 
ausübt. 
Lit. Ktibler, G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet); Maur. E .. 
Gutsherrschaft. 2001 



Haag (Den Haag oder veraltet der Haag) (N.) Ort 
des Sitzes des Parlaments und der Regierung der 
Niederlande 

Haager Kaufrechtsübereinkommen von dem 
1. 7 .1964 ist das völkerrechtliche Übereinkommen 
über den Abschluss und die Ausgestaltung eines 
internationalen -+ Kaufes beweglicher Sachen, das 
durch da~ Wiener UNCITRAL-Übereinkommen 
über internationale Warenkaufverträge von dem 
11.4.1980 (in Kraft seit 1.1.1988) fortgeführt ist. 
Lit.: Poss. A„ Der Anwendungsbereich des Einheitsge­
setzes über den Kauf beweglicher körperlicher Gegen­
stände. 1977; Reimers-Zocher; B„ Beweislastfragen im 
Hanger und Wiener Kaufrecht, 1995 

Haager Landkriegsordnung (HLKO) ist das auf 
den Haager Friedenskonferenzen von 189911907 
geschlossene Abkommen über die Geserze und 
Gebräuche de~ Landkriegs. Die HLKO regelt vor 
allem die erlaubten Kriegshandlungen, die Behand­
lung von -+ Kriegsgefangenen und die Rechte der 
-+ Besatzungsmächte. Sie gilt in der Gegenwart als 
Bestandteil des allgemeinen -+ Völkerrechts. 
Lit.: Schircks, R„ Die Martcns 'sehe Klausel, 2001: 
Frii/11vald, P.. Die Haager Landkriegsordnung, 5. A. 
2021 

Habeas-Corpus-Act (du mögest einen Körper ha­
ben-Akte) ist das englische Gesetz von 1679, das es 
verbietet, dass ein englischer Untertan ohne gericht­
liche Untersuchung in-+ Haft gehalten wird. 
Lit.: Köbler; G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Habgier (§ 211 II StGB) ist das Qualifikations­
merkmal eines Verhaltens, das ein übertriebenes 
Streben nach wirtschaftlichen Vorteilen voraussetzt. 
Es genügt. das!> der Täter von dem Verlangen getrie­
ben ist, um jeden Preis und ohne jede Rücksicht 
irgendeinen dem Opfer zustehenden Vennögensge­
genstand zu erwerben. Wer aus H. einen Menschen 
tötet, ist-+ Mörder. 

habgierig (Adj.) von Habgier bestimmt 

Habilitation i~l (theoretisch) der Nachweis einer 
erhöhten wissenschaftlichen Befähigung an einer 
-+ Universität. Die H. setzi die - gute bis sehr gute 
- -+ Promotion voraus. Sie erfolgt durch den 
--+ Fachbereich (Fakultät) meist auf Grund einer 
Habilitationsschrift und eines wissenschaftlichen 
Kolloquiums (sowie einer Probevorlesung). Die H. 
begründet in den meisten Bundesländern die Befug­
nis .tu der Abhaltung von Lehrveranstaltungen 
-+ (venia legendi), gewährt allerdings keinen An­
spruch auf ein -+ Amt oder eine -+ Besoldw1g. 
Meist ist sie eine tatsächliche Voraussetzung für die 
Berufung in ein Amt (-+Professur. Lehrstuhl. Do­
zentur) an einer Universität. ( 1997 wurden in 

H 

Deutschland 1740 Habi litationen abgeschlossen. 
2020 1533 bei einem Fauenanteil von etwa einem 
Drittel.) Aus politischen Gründen wird ab 2002 die 
H. in Deutschland durch Einrichtung von 
--+ Juniorprofessoren an sich eher entbehrlich. Prak­
tisch kann gelegentlich die H. (z.B. bei einem 
65jährigen Assistenten) zumindest versuchsweise 
auch ersessen oder kollusiv erlangt werden. 

Lit.: Köbler. G„ Wie werde ich Jurist'?. 5. A. 2007; 
Ber11ing. E., Das Habilitationswcsen an den Universitä­
ten in Bayern, 2001 

habilitieren (V.) Habi litation erlangen. Habilitation 
erteilen 

Haft ist die amtliche Entziehung der Bewegungs­
freiheit vor allem zwecks Untersuchung (oder Be­
strafung, -+ Freiheitsstrafe) und der Erzwingung 
einer -+ Handlung. In dem Strafverfahrensrecht 
(§ 112 StPO) kann der Beschuldigte bei Vorliegen 
dringenden -+ Tatverdachts sowie eines -+ Haf­
tgrunds in -+ Untersuchungshaft genommen wer­
den. Ein auf frischer Tat festgenommener Täter kann 
bis zu eine Woche in H. genommen werden, wenn in 
dieser Zeit in einem beschleunigten Verfahren auf 
Grund des einfachen Sachverhalts oder der klaren 
Beweislage die--+ Hauptverhandlung zu erwarten ist 
(§§ 127b ll, 417ff. StPO). In dem Zivilverfahrens­
rech t kann der persönliche -+ Arrest (Sicherheitsar­
rest) durch die H. erfolgen (§ 933 ZPO). Gegen 
-+ Zeugen kann zwecks Erzwingung des ~ Zeug­
nisses die H. angeordnet werden (§ 390 ll ZPO, 
§ 70 11 StPO). (In Deutschland kostete die Haft 
eines Häftlings um das Jahr 2010 rund 85 Euro 
täglich.)-+ Zwangshaft 

Lit.: Heische/, 0., § 455 SLPO - Die Haftverschonung 
aus Gesundheitsgründen, 1998; Falber, T.. Die Haupt­
verhandlungshaft, 2000; Limg11e1; S„ Untersuchungs­
haftanordnung, 2003 

Haftbefehl (z.B. § 114 StPO) ist die schriftliche 
-+ Anordnung eines .lllStändigen -+ Richters. einen 
Menschen in -+ Haft zu nehmen. Der H. hat grund­
sätzlich einen bestimmten Mindestinhalt. Er ist dem 
Betroffenen bei der -+ Verhaftung bekannt zu ge­
ben. Von der Verhaftung ist ein -+ Angehöriger oder 
eine Vertrauensperson zu unterrichten. In dem Haft­
prüfungsverfahren ist zu prüfen. ob der H. aufzuhe­
ben oder sein Vollzug auszusetzen ist. Der H. ist 
aufzuheben, wenn seine Voraussetzungen nicht mehr 
vorl iegen. Von dem H. ist die (einfache) -+Fest­
nahme zu umerscheiden. 

Lit.: \41/k, E., Haftbefehle, 1995; Böhm, K .. Das neue 
europäische Haftbefehlsgesetz, NJW 2006, 2592; Hag­
genmilller. S .. Der europäische Haftbefehl, 2018 

haften (V.) dem Zugriff in der Zwangsvollstreckung 
unterworfen sein 

Haftgrund ist der Grund, weshalb ein Mensch in 
-+ Haft genommen werden kann. In dem Strafver-
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fahrensrecht ( §§ 112 ll. StPO) sind die Haftgründe 
genau bestimmt Ein H. besteht danach vor allem, 
wenn auf Grund bes11mmter Tatsachen festgeMellt 
wird, dass der · -+ Beschuldigte flüchtig ist od"er sich 
verborgen hält (Flucht), bei Würdigung der Umstän­
de des Ein1elfalb die - Gefahr besteht, dass der 
Beschuldigte sich dem Strafverfahren entziehen 
werde (Fluchtgefahr) oder das ...... Verhalten des 
Beschuldigten den dringenden Verdacht begründet, 
er . werde - Beweisminel vernichten. verändern. 
bcl\Ctte schaffen. unterdrücken oder fälschen oder 
auf Mitbcschuldigtc. ...... Zeugen oder ...... Sach­
ver\ländige in unlauterer Weise einwirken oder 
andere 1u solchem Verhalten veranlassen. und wenn 
deshalb. die Gefahr droht. dass die Ermittlung der 
Wahrhc11 erschwert werde (Verdunkelungsgefahr) 
oder wenn bei bestimmten Straftaten die Gefahr der 
Fortset1ung oder Wiederholung besteht (Wiederho­
lungsgefahr). Bei em1elnen besonders schweren 
Straftaten genügt als H. der dringende ...... Tatver­
dacht 
Lll. · Sch/oth, S .. Die Haftgründe der Wiederholungsge­
fahr und der Schwere der Tat, 1999: l.Lmgner; S., Umer­
suchungshaft;Jnordnung, 2003 

Häftling ist der in ...... l laft befindliche Mensch. 

Haftpflicht 1\t die Verpntchtung 1u dem --+ Ersatz 
eines ...... Schaden\. Die H. kann sich auf eine rechts­
widrige schuldhafte - Handlung gründen oder auf 
eine rechtswidrige. schuldlose Schädiguno durch 
eine gefährliche ...... AnJage oder einen gefährlichen 
--+ Gegenstand. Gegen Inanspruchnahme aus einer 
H ist der Abschluss einer Versicherung möglich. 
Li1.: Btulewig. 1../Geltrlem. M.. Das Haftpflichtrecht 
nach der Refonn, 2003 

Hartpflichtgesetz bt das au dem 7.6.1871 als 
- Reichshaftpflichtgesc11 geschaffene und seil dem 
4.1.1978 umbenannte Gesetz über die Haftpflicht 
(-+ Gelllhrdungshaftung) von Bahnbctriebsunter­
nehmcrn. Energieanlageinhabern und sonstigen 
beMimmten Betriebsunternehmern. 
Lit.: Filthm11. ~V.. llaftpflichtgesetz. 10. A. 2019 

Hartpflichtprozess ist der eine --+ Haftpflicht be­
trcfTende -> Zivilpro1ess 
Lit.: Geige/ R .• Der Haftpflichtprozess, hg. v. Haag K. 
28. A. 2020 . . 

Haftpflichhersicherung (§§ IOOff. VVG) ist die 
- Ver.icherung gegen Inanspruchnahme au!> einer 
--. HaftpOicht (z.B. Kraftfährzeughaf1ptlich1versi -
cherung). Die H ist eine ...... Schadensversicherung. 
bei welcher der Versicherer verpflichtet ist. den 
Ver.icherungsnehmer von Ansprüchen freizustellen. 
dte von einem Dnnen auf Grund der Verantwon­
lichkeit des Vcn.icherungsnehmers für eine während 
der Ver,icherungveit eintretende Tatsache geltend 
gemacht werden. und unbegründete Ansprüche 
ab1uwehren b1w. dem Versicherungsnehmer die 
Lci\tung 1u er\ct1en. die dieser auf Grund seiner 
Verantwortlichkeit für eine während der Versiche­
rungs1e1t eintretende Tatsache an einen Dritten zu 
bcwirl.en hat. Vielfach leistet der Versicherer dem 
Drillen unmiuclbar. Einen Direktanspruch gegen 

Haftung 

den Versicherer des Schädigcrs hat der Geschädigte 
m der. Kraftfahr7eugpflichthaftpflichtver..icheru'ßg 
und bei ln<.olvenz oder unbel.anntem Aufenthalt des 
Schäd1gers (§ 1151 VVG). 
~it.. Hei111bi1dier. B .. Einführung in die Haftpflicbtver­
s1chcrung. 5. A 2003: Dmg/er; M .. Die Haftpflichtver­
"cherung. 1 A 2003. Biüken. R.. Allgemeine Haft­
pfüchtver-.1chci:ung. 5. A. 2003: Späte!Sclri111iko1i·ski. P.. 
Haf1pfl1ch1vcr-.1cherung. 2. A. 2015: Piomek. S .. Haft­
pfüchtvcrs1cherung. 2016: Dil/er; M. Berufshaftpflicht­
ver-.1cherung der Rechtsanwälte, 2. A 2017 

Hartprüfung C§ 117 StPO) ist die gerichtliche Prü­
fung, ob der --+ Haftbelehl aurwheben oder sem 
"'.oll1ug .aus1Us~tzen ist. Der - Beschuldigte kann 
die 11. Jederzeit beantragen. Stattdessen kann er 
auch--+ Beschwerde erheben (§ 304 StPO). 
Lit.: So/haclt, Probleme der Haftbeschwerdeentschei­
dung und de~ Haf1prilfungsanu·ags, JA 1991, 85 ff. 

Haftstrafe war bis lU dem 4.8. 1953 die durch Haft 
volllogene besondere Form der --+ Freiheits5trafe. 
Lit.. Kö/Jlt•r. G .. Deut,che Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

haftunfähig (Adj.) unfähig Lu Haft 

Haftunfähigkeit ist die körperlich bedingte Unfä­
h1gke1t eines Men'Chcn, in • Haft genommen und 
bL\\.. oder gehalten 1u werden. Sie führt entweder zu 
~er ~ufhebung der Haft oder 1u einer Überwachung 
m einer Krankenanstalt oder sonstigen geeigneten 
...... Anstalt. 

Haftung i'>t in crsler Linie das Un1erworfensein des 
- Schuldners als Person mit dem -+ Vermögen -
nich~ der Person sel~st unter den Vollstreckungs-
10gnff des + Glaub1ger1.. Gegensatz hierzu ist die 
-+ Schuld ab das Leistensollen des Schuldners das 
seinem Inhalt nach auf eine bcMimmtc Lcistu,ngs­
handlung gerichtet ist. Dabei gilt zwar der Grund­
satL wer schuldet, der haftet (grundsätzlich mit 
seinem gesamten Vermögen), doch gibt es aus­
nahmsweise auch Schuld ohne Haftung (z.B. bei 
dauernder Einrede) und Haftung ohne Schuld (z.B. 
bei -+ Pfandrechten) Be:.cliränkte H. ist die entwe­
der auf ei1vclne Gegenstände, eine bestimmte 
Höchstsumme oder einen bestimmten Teil einer 
Schuld beschränkte H., wobei w beachten ii.L dass 
die sog. + Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) ebenso wie grundsatzlich jeder Schuldner 
unbeschränkt, also mit ihrem ganten Vermögen, 
ha~tet. .~ach § l 629a BGB ist die Haftung eines 
Mmde1Jahngen auf den Bestand des bei Eintritt der 
Volljährigkeit vorhandenen Vennögefü beschränkt. 
Ansonsten wird Haftung auch in dem Sinn von 
Schuld gcbr.iucht (z. B § 840 ! BGB) oder bedeutet. 
dass bei Vorliegen gewisser Tatbestände die Rechts­
folge + Schadenser.alL eintrit! (L. B. --+ Verschul­
denshaftung, - Gefährdungshaftung. -+ Billigkeits­
haftung ....... Aufopfcrungshaflung) 
Lit.: Stoll. H .. Haftungsfolgen 1m bürgerlichen Recht, 
1993: Wem•11l>ruch. J .. Die Haftung von Ge~cllschaften. 
2000; Sa11d111a1111. 8., Die llaftung von Arbeitnehmern 
Geschäftsführern und leitenden Angestellten, 2001; 
Berg111w111. K„ Die Amhahung. 4. A. 2014: Walker. W.. 
Haftungsprivilcg1erungen, JuS 2015, 865 



haftungsausfülJend 

baftungsaus füllend (Adj.) Haftung ausfüllend 

haftungsausfüllende Kausaljtät -+ Kausalität. 
haftungsausfüllende 

Haftungsausschluss ist der gesetzliche oder rechts­
geschäftliche Ausschluss einer -+ Haftung. Er ist 
grundsätzlich zulässig. Der rcchtsgeschäftliche H. 
kann aber durch Gesetz besonders ausgeschlossen 
(z.B. § 276 ill BGB) oder wegen Sittenwidrigkeit 
unwirksam sein. 
Lit.: Wienhaus, U., Haftungsfreizeichnungsklauseln, 
2003: Wultemumn, R .. Haftungsfreistellung bei Perso­
nenschaden, NJW 2004. 901 

haftungsbegründend (Adj.) Haftung begründend 

baftungsbegründende Kausalität -+ Kausalität, 
haftungsbegründende 

Haftungsbeschränkung ist die Beschränkung der 
-+ Haftung. Die H. kann auf Gesetz oder Rechtsge­
schäft beruhen. Die Haftung wegen (eigenen) Vor­
satzes kann dem Schuldner vorweg nicht erlassen 
werden(§ 276 Ul BGB). Nach§ 1629a BGB ist die 
Haftung eines Minderjährigen auf den Bestand des 
bei Eintritt der Volljährigkeit vorhandenen Vermö­
gens beschränkt. 
Lit.: Haftungsbeschränkungen/Karlsruher Porum 1999, 
1999; Meye1; J., Haftungsbeschränkung im Recht der 
Handelsgesellschaften, 2000; Bruns. A.. Haftungsbe­
schränkung und Mindesthaftung, 2003; Zim111em1a1111, 
C.. Haftungsbeschränkung stau Versicherung, NJW 
2005. 177; Fischi11ger; P., Haftungsbeschränkung im 
bürgerlichen Recht, 2015 

Haftungsrecht ist das die -+ Haftung betreffende 
Recht --+ Schadensersatz 
Lit.: De111sc:li, E., Allgemeines Hafnmgsrecht, 2. A. 
1996; Greger, R.. Haftungsrecht des Straßenverkehrs, 
5. A. 2014; Rotem1und, C., Haftungsrecht in der kom­
munalen Praxis, 6. A. 2016; Wummesr. W.. Grundzüge 
eines europäischen Haftungsrechts. 2003 

halb (Adj.) Hälfte umfassend 

Halbwaise ist das Kind, dessen Vater oder Muuer 
verstorben ist, dessen anderer Elter also noch lebl. 

Hals (M.) Verbindung zwischen Körper und Rumpf 
Halsgericht (N.) Gericht über den Hals mit der 
Möglichkeit des Todesurteils 

Halsgerichtsordnung ist in dem spätmiuelalterli­
chen und frühneuzeitlichen deutschen Recht eine 
Bezeichnung für ein Strafgesetz und St.rafvcrfab­
rensgesetz (z.B. die Peinliche Gerichtsordnung 
Karls V. von 1532, [lal.l Constitutio [F.J Criminalis 
Carolina). 

Lit.: Köbler; G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); Oie Pein­
liche Gerichtsordnung Kaiser Karls V., hg. v. Schroeder. 
F., 2000 

halten (V.) stehen bleiben. anhalten, haben 

Halten ist in dem Straßenverkehrsrecht jede gewoll­
te, nicht verkehrsbedingte Unterbrechung der Fahn. 
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Nach § 12 1 StVO ist an zahlreichen Stellen H. un­
zulässig. Die Verletzung des Halteverbots ist Ord­
nungswidrigkeit -+ Parken 

Lit.: Huppenz, B .. Halten - Parken - Abschleppen, 
6. A. 2022 

Halter ist (in Gegensatz zu Eigentümer oder Besit­
zer) als solcher kein gesetzlich bestimmter Ausdruck 
für den lnhaber der Verfügungsgewalt beispielswei­
se über ein Kraftfahrzeug oder ein Tier. -+ Kraft­
fahrzeughalter. Tierhalter 

Hamburg ist das an der unteren Elbe gelegene, 
überwiegend von Niedersachsen und Schleswig­
Holstein eingeschlossene --+ Bundesland (Freie und 
Hansestadt Hamburg) der Bundesrepublik Deutsch­
land. Seine Landesverfassung stammt von dem 
6.6.1952. Seine Organe sind -+ Bürgerschaft und 
-+Senat. 

Lit.: Hamburgische Gesetze (Lbl.), hg. v. Ramsauer. V .• 
2022 

hamburgisch (Adj.) Hamburg betreffend 

Hammel (M.) männliches Schaf 

Hammelsprung (§ 5 1 GO-BTag) ist das bei Unei­
nigkeit iiber ein Abst.immungsergebnis in einem 
Parlament anzuwendende Verfahren zu einer Enniu­
lung des Abstimmungsergebnisses, bei dem die 
-+ Abgeordneten den Sitzungssaal durch eine von 
drei mit ja, nein, oder Enthaltung gekennzeichneten 
Türen betreten und dabei gezählt werden. 
Lit.: Berg. Ti., Hammelsprung. 2021 

Hand ist der zu dem Greifen geeignete Körperteil 
eines Primaten. Öffentliche H. ist die Bezeichnung 
für die Gesamtheit der juristischen -+ Personen des 
öffentlichen --+Rechtes in ihrer Eigenschaft als 
Teilnehmer an dem allgemeinen Wirtschaftsverkehr. 
Lit.: Seer. R., Steuerrechtliche Gemeinnützigkeit der 
öffentlichen Hand, 2002; Poster; D., Durchsetzung und 
VolJstreckung von Forderungen gegen die öffentliche 
Hand. 2019 

Hand wahre Hand ist in dem hochmiuelalterlichen 
deutschen Recht die in Alter und Herkunft streitige 
Wendung, die ausdrücken soll. dass der Eigentümer, 
der einem anderen eine bewegliche Sache anver­
traut. diese nur von diesem, nicht dagegen von ei­
nem Dritten. an den die Sache von dem unmittelba­
ren Empfänger aus gelangt ist, zurückverlangen 
kann. 
Lit.: Köbler. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
A1111ers. E„ Hand wahre Hand, 1952 

Handel ist in dem engeren Sinn der Ankauf und 
Verkauf von -+ Waren, in dem weiteren Sinn die 
Gesamtheit der Tätigkeiten, die den Umlauf der 
Güter von einem Hersteller zu einem Verbraucher 
vermitteln. Das Recht des Handels ist in der-+ Ge­
werbeordnung, dem -+ Handelsgesetzbuch und 
verschiedenen Einzelgesetzen geregelt. Tn der Win­
scbaft wird vor allem zwischen -+ Großhandel und 
-+ Einzelhandel unterschieden. 

handeln (V.) tun, verkaufen 
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Handeln ist das willensgeLragene menschliche Ver­
halten zu der Gestaltung der Wirklichkeit (-+ Hand­
lung, Verhalten). Konkludentes (sch/iissiges) H. ist 
das Verhalten. das eine Zielsetzung nicht unmittel­
bar durch eine ausdrückliche -+ Erklärung, sondern 
nur mittelbar durch sonstiges Verhalten erkennen 
lässt (z.B. Tanken und Bezahlen an einer Selbstbe­
dienungstankstelle als auf den Abschluss eines 
Kaufvertrags [und auf Einigung über den Eigen­
tumsübergang] gerichtetes -+ wortloses H.). Wann 
konkludentes H. - und damit nicht bloßes 
-+Schweigen - vorliegt, muss durch (oft schwieri­
ge) -+ Auslegung ermittelt werden. H. auf eigene 
Gefahr ist das bewusste Sichselbstgefährden (z. B. 
Mitfahren mit einem Fahrer ohne Führerschein). 
Wird der Handelnde bei dem Geschehen verletzt, so 
ist sein Verhalten nach § 254 BGB zu berücksichti­
gen. Dadurch kann sich die Pflicht des anderen zu 
Leistung von -+Schadensersatz verringern. H. in 
eigenem Namen ist das Auftreten einer Person für 
sich selbst, H. in frenulem Namen das Auflreten für 
einen anderen. Die unmittelbare -+ Stellvertretung 
erfordert die Abgabe einer Willenserklärung in dem 
Namen des Vertretenen. Schlicht-hoheitliches H. ist 
das H. eines Trägers hoheitlicher Gewalt zu öffent­
lich-rechtlichem Zweck in öffentlich-rechtlicher 
Form unter Verzicht auf Verwaltungszwang (z. B. 
Daseinsvorsorge). 
Lit.: Ne1111er. J .. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts, 12. A. 2020; Choi, S„ Handeln auf eigene Ge­
fahr, Diss. jur. Würzburg 1996 

Handelsbilanz --+ Bilanz 
Lit.: Wöhe, G., Die Handels- und Steuerbilanz, 7. A. 
2020 

Handelsbrauch (§ 346 HGB) ist die Gesamtheit der 
unter -+ Kaufleuten in dem Handelsverkehr gelten­
den Gewohnheiten (nicht -+ Gewohnheitsrecht) und 
Gebräuche bzw. die -+ Verkehrssitte des Handels. 
Der H. entsteht durch tatsächliche Übung während 
eines gewissen Zeitraums auf Grund der Zustim­
mung der Beteiligten. Er gilt ohne besondere Be­
zugnahme in dem Einzelvertrag und geht nachgiebi­
gem -+Recht vor (teilweise str.). Der H. dient der 
Ausfüllung von Lücken in Einzelvereinbarungen. Er 
wird von dem jeweils zuständigen Gericht auf 
Grund von -+ Gutachten der -+ Industrie- und Han­
delskammern ennittelt. 
Lit.: Ußner. S .. Handelsbräuche, 1999; Merkblatt für die 
Feststellung von Handelsbräuchen, 2000; Heilwege, P., 
Handelsbrauch und Verkehrssitte. AcP 214 (2014), 853 

Handelsbuch (§§ 238 ff. HGB) ist das von dem 
--+Kaufmann geführte Buch, in dem dieser seine 
-> Handelsgeschäfte und die Lage seines -+ Ver-
mögens nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
-+Buchführung ersichtlich zu machen verpflichtet 
ist. Bei der Führung der Handelsbücher hat sich der 
Kaufmann einer lebenden Sprache zu bedienen. Die 
Handelsbücher sollen gebunden und Blatt für Blatt 
oder Seite für Seite mit fortlaufenden Zahlen verse­
hen sein und sind 10 Jahre aufzubewahren. 
Lit.: Sclmud1-Busemam1. W., Entstehung und Bedeucung 
der Vorschriften über Handelsbücher, Diss. rer. pol. 
Göttingen 1977; Lejfson, U .. Die Grundsätze ordnungs­
gemäßer Buchführung, 7. A. 1987 

Handelsgesetzbuch 

Handelsgericht ist das für Handelssachen zuständi­
ge Gericht -+ Bundesoberhandelsgericbt 

Handelsgeschäft (§ 343 1 HGB) ist das-. Geschäft 
(Tätigkeit) eines -> Kaufmanns, das zu dem Betrieb 
seines -+ Handelsgewerbes gehört. Dabei gelten 
(§ 344 1 HGB) die von einem Kaufmann vorge­
nommenen -+ Rechtsgeschäfte bei Zweifeln als zu 
dem Betrieb seines Handelsgewerbes gehörig. Ein­
seitige Handelsgeschäfte sind Rechtsgeschäfte, die 
nur für einen der beiden Teile Handelsgeschäfte sind 
(§ 345 HGB), beiderseitige Handelsgeschäfte 
Rechtsgeschäfte, die für beide Teile Handelsge­
schäfte sind. Für Handelsgeschäfte gehen teilweise 
besondere, von dem bürgerlichen Recht abweichen­
de Regeln(§§ 343ff. HGB). Darüber hinaus hat H. 
auch die Bedeutung -+ BeLrieb bzw. -+ Unter­
nehmen(§§ 22 IT. HGB) eines Kaufmanns. 
Lil.: Handbuch der Handelsgeschäfte, hg. v. Pfeiffer. T.. 
1999: Theiße11. M„ Die Schuldenhaftung nach § 25 
HOB. 2000: Gildeggen, R. u. a., Internationale Handels­
geschäfte, 5. A. 2018 

Handelsgesellschaft ist die -+ Gesellschaft, die 
notwendig oder doch in der Regel ein -+ Han­
delsgewerbe beLreibt. Dazu gehören vor allem die 
offene Handelsgesellschaft, die -+ Kommandit­
gesellschaft, die -+ Aktiengesellschaft, die -+ Kom­
manditgesellschaft auf Aktien und die -+ Gesell­
schaft mit beschränkter Haftung sowie uneigentlich 
auch die -+ Genossenschaft und der große 
-+ Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. nicht 
dagegen die stille -+ Gesellschaft. Die H. kann 
grundsätzlich rechtsfähig oder nichtrechtsfähig sein. 
Die offene H. (OHG) (§§ 105 ff. HGB) ist die 
-> Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb eines 
--+ Handelsgewerbes unter - irgendeiner - gemein-
schaftlichen -+ Firma gerichtet ist und bei der sämt­
liche Gesellschafter den Gläubigern unbeschränkt 
haften. Die offene Handelsgesellschaft ist keine 
juristische Person, kann aber in der Gesamtheit ihrer 
Gesellschafter (wie eine juristische Person) unter 
ihrer -+ Firma -+ Rechte erwerben und -+ Verbind­
lichkeiten eingehen, (als offene Handelsgesellschaft) 
klagen und verklagt werden. Sie ist -+ Gesamthand. 
Die Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsver­
mögen erfordert einen gegen die offene Handelsge­
sellschaft gerichteten Vollstreckungstitel. Nach 
§ 105 II HGB kann auch eine Gesellschaft. deren 
Gewerbebetrieb nicht schon nach § 1 11 HGB ein 
Handelsgewerbe ist oder die nur eigenes Vermögen 
verwaltet, als offene Handelsgesellschaft (bzw. nach 
den §§ 105 lI , 161 U HGB als Kommanditgesell­
schaft) in das Handelsregister eingetragen werden. 
Lit.: Wünsche. K.. Ansprüche gegen die OHG, 2009: 
Seefelder. G .. Die offene Handelsgesellschaft. 2019 

Handelsgesetz (N.) ist das den Handel betreffende 
Gesetz. -+ Handelsgesetzbuch, Wertpapierhandels­
gesetz 

Handelsgesetzbuch (HGB. 189711900) ist das das 
Recht des -+ Handels regelnde -+ Gesetzbuch. Es 
gliedert sich in 5 Bücher (Handelsstand. -+ Han­
delsgesellschaften und stille -+ Gesellschaft, Han­
delsbücher, --+ Handelsgeschäfte und Seehandel). Es 
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ist insbesondere durch die Regelung des Aktien­
rechts in dem besonderen -+ Aktiengesel.l sowie 
durch die ausführliche Regelung des Rech~ der 
Handelsbücher verändert worden. Ihm geht zeitlich 
da'> in dem Deuischen Bund (1815-1866) vereinbar­
te -. Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch 
(AOHGB. 1861 ff.) voraus. 
Lit Handelsgesetzbuch. hg. v. Fleischer. H.. 66. A. 
2021. Hopt. K„ l landclsgc<;etzbuch. 41. A. 2022: Koller. 
//Roth. H./Morck, ~V.. Handelsgesetzbuch. 9. A. 2019: 
Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch, hg. v. 
Schmidt, K. u. a. Bd 1 ff. 5. A. 2022ff.; Staub, H .. HOB 
Großkommentar. 5. A. Band l ff. 2008 ff.; Handelsge­
scvbuch, hg. v. Otttker. H„ 7. A. 2021; Gemein~chafts­
kommentar 1um Handelsgesetzbuch. hg. v. E11stlwler. 
J„ 8. A. 2015; Handelsgesetzbuch. hg. v. Hii11b/ein, M. 
u.a„ 2018 

Handelsgewerbe(§ 1 II HOB) ist jeder Gewerbebe­
trieb, es sei denn, dass das Unternehmen nach An 
und Umfang einen in kaufmännischer Weise einge­
richteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert. Ein ge­
werbliches Unternehmen, dessen Gewerbebetrieb 
nicht schon nach § 1 IT HGB H. ist, gilt als H„ wenn 
die Firma des Unternehmens in das -+ Handels­
register eingetragen ist. Der Unternehmer ist berech­
tigt, aber nicht verpflichtet, die Eintragung nach den 
für die Eintragung kaufmännischer Finnen gelten­
den Vorschriften herbeizuführen (Kannkaufmann. 
§ 2 HGB) Auf den Betrieb der Landwirtschaft und 
Forstwirtschaft findet § 1 HOB keine Anwendung 
(§ 3 1 HGB). Für ein landwirtschaftliches Unter­
nehmen oder ein forstwirtschaftliches Unternehmen, 
das nach Art und Umfang einen in kaufmännbcher 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert, gilt 
§ 2 HGB mit der Maßgabe, dass nach der Eintra­
gung in das Handelsregister eine Löschung der 
Finna nur nach den allgemeinen Vorschriften über 
die Löschung kaufmännischer Firmen stattfindet. 
Lit.; lieb. M„ Probleme des neuen Kaufmannsbegrift\, 
NJW 1999.35 

Handelskammer ist die Körperschaft des öffentli­
chen Rechtes zur Wahrung und Förderung der Inte­
ressen der ein Handelsgewerbe betreibenden Mit­
glieder. -+ Industrie- und Handelskammer 
Lit: Frenu.el, G./Jiike~ E./Ju11ge. W.. Industrie- und 
Handelskammergesetz. 7. A. 2009 

Handelskauf (§§ 373 ff. HGB) ist der -+ Kauf, der 
ein • Handehgcschäft ist. Für ihn gelten einige. 
von dem Kaufrecht des bürgerlichen Rechtes abwei­
chende Vorschriften (insbesondere --> Unter­
suchungspflicht und Rügepflicht § 377 HGB). An­
sonsten umcrfällt er dem allgemeinen Kaufrecht. 
Lit Emmerich, V., Der Handelskauf. JuS 1997. 98: 
Stad/er, H„ Allgemeine Geschäftsbedingungen im 
intemauonalen Handel. 2003 

Handelsklasse ist die Güteklasse für Handelswan:n. 
Für l landelsklassen gtlt das Handelsklassengesetl 
von dem 23. 1 1 1972. Danach sind Handelsklassen 
(durch Rechtsverordnung) nach bestimmten Merk­
malen (Qualität, Herkunft usw.) festzulegen. 
L1t.: Leitfaden für die Anwendung der EG-Vennark­
tungsnom1cn und deutschen Handelsklassen für frisches 
Obst, 7. A. 2001 
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Handelsmakler (§ 93 1 HGB) ist die gewerbsmäßig 
für andere. ohne von ihnen vertraglich ständig damit 
betraut zu sein. den Abschlu!>s von -+ Kaufverträgen 
über Gegenstände des Handelsverkehrs gegen 
- Provision vermittelnde Person (nicht Grund­
stücksmakler. weil Grundstücke keine Waren sind). 
Dt:r H. vertritt vielfach beide Vertragsparteien. Für 
die Vermittlung erhält er in einem Zweifelsfall den 
Maklerlohn von jeder Partei zu einer Hälfte C§ 99 
HOB). 
L1t.. lln.\t11nge11-H11e11e. G. \\, Die kaufmännischen 
llilfspcl'.onen, 1996 

handelsmündig (Adj.) trotz Minderjährigkeit für 
Handelsgeschäfte unbeschränkt geschäftsfähig 

Handelsmündigkeit (§ 112 BGB) ist die unbe­
schränkte -+ Geschäftsflihigkeit eines Minderjähri­
gen für alle Rechtsgeschäfte, die der Geschäftsbe­
trieb eines Erwcrbsgei.chäfts mit sich bringt. Sie 
ergibt sich daraus, dass der gesetzliche Vertreter mit 
Genehmigung des Vormundschaftsgerichts den 
Mindcrjähngen 1u dem Betrieb des Erwerbsge­
schäfts ermiichtigt. Sie geht mit der Volljährigkeit in 
der allgemeinen Geschäfl<;fähigkeit auf. 

Handelsorganisation (F.) ist die den Handel betref­
fende Organisation. __. Wellhandelsorganisation 

Handebrecht ist das Sooderpnvat:recht der 
--> Kaufleute C§§ 1 IT. HGB. Art. 2 EGHGB). das vor 
allem in dem -. Handelsgesetzbuch geregelt ist. 
Teilweise wird es als Gesamtheit der Rechtssätze 
angesehen. die das -+ Unternehmen in seiner eigen­
arugcn Stellung und Bedeutung in dem Verkehrsle­
ben regeln sollen (Unternehmensrecht). Grundle­
gender Bewgspunkt ist jedoch der -. Kaufmann 
(§§ 1 ff. HGB). In einem weiteren Sinn umfasst es 
das II. i.c. S., das -+Gesellschaftsrecht. das 
-+ Wertpapierrecht, das Bankrecht und Börsenrecht, 
das + Versicherungsrecht und das Recht des ge­
werblichen -+ Rechtsschutzes (bzw. bestimmter 
lmmaterialgUler). Das Scchandclsrccbt wurde dabei 
durch das Geset1 1u der Reform des Seehandels­
rechts von dem 20. Apnl 2013 vielfach geändert. 
Lu. · Vertrags und Formularbuch zum Handels-. Gesell­
'chafts- und Bankrecht, hg. v. Hopt, K„ 4. A. 2013, 
5. A 2022; Kind/er. P. Grundkurs Handels- und Gesell­
'chaJtsrccht. 9. A 2019; Schmidt, K„ Handelsrecht, 
6. A. 2014: l.eul. T. llandel,recht, 5. A. 2021: Brox. H.J 
/--le11.uler. M„ l landelsrcchl. 23. A 2020: Mankowski. P.. 
Commercial Law, 2019 

Handelsregister ist das öffentliche Verzeichnis 
gewisser Tahachen. die für den Handelsverkehr 
bcdeuham sand Es wird m dem Rahmen der frei­
willigen - -+ Gerichtsbarkeit von den --> Gerichten 
(Amtsgerichten) elektronisch geführt (§ 8 HGB). 
doch können seit 1998 die Landesregierungen bzw. 
Landcsjustil.verwaltungcn probeweise den fndust­
nekammern b1w. Handelskammern die Führung des 
Handcbregisters tibenragcn (Art. 28 des Handels­
rechtsreformgeseucs von dem 22.6. 1998). Es kann 
von JCdem zu lnformationszwecken eingesehen 
werden(§ 9 1 HGB). In die Abteilung A werden vor 
allem eingctmgen die Einzelkaufleute. offenen 
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-+ Handelsgesellschaften und -+ Kommanditgesell­
schaften, in Abteilung B hauptsächlich die 
-+ Aktiengesellschaften und -+ Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung. Ist eine einzutragende Tatsa­
che unrichtig bekannt gemacht, so kann sich ein 
Dritter dem Eintragspnichtigen gegenüber auf die 
bekannt gemachte Tatsache berufen, es sei denn. 
dass er die Unrichtigkeit kannte (§ 15 ill HGB). 
Ansonsten kann eine eintutragende, aber nicht ein­
getragene Tatsache einem Dritten nur entgegenge­
selll werden, wenn dieser sie kannte (negative 
-+Publizität, § 15 1 HGB). während eine eingetra­
gene und bekannt gemachte Tatsache grundsätzlich 
jedem Dritten entgegengehalten werden kann (posi­
tive-+ Publizität.§ 15 II HGB). 
Lit.: Gusravus, E„ Handelsregisteranmeldungen, 10. A. 
2020; Sclu11id1-Kessel, M./Le11t11er. G./Miither. P. Han­
delsregisterrecht, 2010 

Handelsregisterverfügung ist die Einzelheiten der 
Einrichtung und Führung des -+ Handelsregisters 
regelnde Verordnung von dem 12.8.1937. 
Lit.: Krajka. A./Kiilm. U .. Registerrecht. 11. A. 2019 

Handelsrichter ( §§ 93 ff. GVG) ist der ehrenamt­
liche -+ Richter in + Handelssachen. Vorausset­
zung ist insbesondere die Eintragung in das -+ Han­
delsregister als -+ Kaufmann, als --+ Vorstand einer 
-+ Aktiengesellschaft, ab -+ Geschäftsführer einer 
-+ Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine 
Tlitigkeit als Vorstand einer juristischen --+ Person 
des öffentlichen Rechts. Die Kammern für Handels­
sachen sind mit einem Vorsitzenden und zwei Han­
delsrichtern besetzt. 
Lu.: lilldlo/1, K„ Der Handelsrichter und sein Amt, 
6.A. 2012 

Handelssache (§ 95 GVG) ist in dem Verfahrens­
recht die bürgerliche Rechtsstreitigkeit, in der durch 
-+ Klage ein in § 95 GVG besonders benannter 
-+ Anspruch geltend gemacht wird (z.B. gegen 
einen Kaufmann aus beiderseitigen Handelsgeschäf­
ten). Für Handelssachen ist an dem -+ Landgericht 
die mit Handelsrichtern besetzte -> Kammer für 
Handelssachen zuständig. 
Lit.: Kisse/, O./Mayer. II„ Gerichtsvcrfassungsgeseu, 
10. A. 2021; Sharma. [)„ ZuMellungen im europäischen 
Binnenmarkt. 2003 

Handelsvertrag ist der den Handel zwischen min­
destens zwei -+ Staaten oder sonstigen Völker­
rechtssubjekten betreffende + Vertrag. 
Lit„ SLh(!rrer. c„ Glob.il rulc~ for tradc, 2001 

Handelsvertreter (§ 84 HGB) i!.t, wer als selbsliin­
diger Gewerbetreibender ständig damit betraut ist. 
für einen anderen --> Unternehmer -+Geschäfte zu 
vermitteln (-+ Vem1ittl1mgs1•ertreter) oder in dessen 
Namen abzuschließen (-+ Absd1/11.uvertreter). Der 
H. ist grundsätLlich +Kaufmann und von dem 
-+ Angestellten (-+ Handlungsgehilfen) zu trennen. 
Er wird auf Grund eine!. --+ Geschäftsbesorgungs­
vertrags (Geschäftsbesorgungsdienstvertrags) tätig. 
Er erhält für seine (erfolgreiche) Tätigkeit 
-+ Provision (§§ 87 ff. HGB) und Ersatz seiner 
-> Aufwendungen. Nach Beendigung des Vertrags-
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verhältnisses hat er u. U. einen ~ Ausgleichs­
anspruch (§ 89b HGB). Infolge einer EG-Richtlinie 
wurde das Recht der H. vereinheitlicht (23.10.1989). 
Lit.: Eberstein, H„ Der Handelwertretervertrag, 9. A. 
2008; l/opt, K„ Handelsvenreterrecht, 6. A. 2018; 
Stiitte1; K„ Das Recht der Handelsvertreter, 6. A. 2007; 
Abramczik, J„ Der Handelsvertretervertrag. 2017 

Handgeschäft ist in dem Privatrecht das Geschäft, 
bei dem -+ Verpflichtungsgeschäft (l. B. Kauf) und 
--+ Erfüllungsgeschäft (z.B. Übereignung) äußerlich 
und damit tatsächlich ununterscheidbar zusammen­
fallen. Rechtlich sind Verpflichtungsgeschäft und 
Erfüllungsgeschäft auch bei dem H. streng zu tren­
nen. Das H. findet sich vor allem bei den Kleinge­
schäften (z.B. Barkäufen) des täglichen Lebens 
(z.B. Handkauf in einem Lebensmittelladen. Hand­
schenkung bei Geburtstagen). 

handhaft (Adj.) den Täter bei der Ausführung er­
greifen lassend 
Lit · \Vulff. H„ Notwehr. Friedlosigkeit und bandbafte 
Tat in den Rechtsquellen des Mittelalters. 1951 

handbafte Tat -+Tat. handhafte 

Handkauf ist der sofort (tatsächlich zeitgleich mit 
dem Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts [z.B. 
Kaufvertrag] durch Übergabe von Hand zu Hand) 
vollzogene Barkauf (--> Handgeschäft), bei dem 
...... Verpflichtungsgeschäft und -+ Erfüllungsge­
schäft äußerlich ununterscheidbar Lusammenfallen 
(z.B. in einem Lebensmittelladen). 

HandJung ist das menschliche -+ Verhalten. das als 
vom ...... Willen beherrschbar gedacht ist und daher 
objektiv zugerechnet werden kann. In dem -+ Straf­
recht versteht die Lehre von dem sozialen Hand­
lungsbegriff unter H. jedes sozial-erhebliche Verhal­
ten in dem Sinne einer Antwon des Menschen auf 
eine erkannte oder wenigstens erkennbare Situa­
tionsanforderung durch Verwirklichung einer nach 
seiner Preiheit :w Gebote stehenden Reaktionsmög­
lichkeit. Demgegenüber stellt die finale Handlungs­
lehre auf die (finale) Steuerung des kausalen 
Ge-.chehens in Richtung auf eine vorgestellte Um­
weltveränderung ab. Für die kausale Handlungslehre 
ist H das auf menschliches Wollen wrückführbare 
Bewirken einer Veränderung in der Außenwelt. Die 
H kann entweder in einem -+ Tu11 oder in einem 
--+ U111erlm.\e11 bestehen. In Gegen!.all zu ihr steht 
vor allem der bloße Reflex. Mit iijfentlicher Strafe 
bedrohte H. (s1rafbare H .• str:ifbedrohte H.) ist die 
H.. die Voraussetzung für die Verhängung einer 
Strafe ist. Fortgesetzte H. ist die von der Rechtspre­
chung angenommene Erscheinungsform der rechtli­
chen -+Handlungseinheit (§ 52 StGB, Tateinheit), 
bct der sich die Einzelakte einer Handlungsreihe 
gegen dasselbe -+ Rechtsgut richten. in der Bege­
hungsweise gleichartig sind und von einem Gesamt­
vor ... atz (str.). der die konkrete Tat in ihren wesentli­
chen Grundzügen nach Zeit. On und Art der 
Begehung sowie der Person des Verletzten erfassen 
muss. getragen werden. Voraussetzung für die Ver­
bindung mehrerer Verhaltensweisen, die jede für 
sich einen Straftatbestand erfüllen. zu einer fortge-
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setzten H. ist dabei. dass dies zu der sachgerechten 
Erfassung des verwirklichten Unrechts und der 
Schuld unumgänglich ist. Die Recht~prechung 
schränkt seit 1994 die Anwendung der fortgcset/ten 
Handlung erheblich ein. Sexuelle H. (§ l 84c SIGB) 
ist die H .• die entweder schon nach ihrem äußeren 
Erscheinungsbild für das allgemeine Verständnis als 
geschlechtsbczogen erscheint oder die. obschon 
äußerlich nicht erkennbar geschlechtsbc1.ogen. 
durch die Absicht motiviert ist. eigene oder fremde 
Geschlccht\lust zu erregen oder zu befriedigen. Oie 
sexuelle H. muss in Hinblick auf das Jeweils ge­
schilllte Rechtsgut von einiger Erheblichkeit sein. 
Die sexuelle II. vor einem anderem muss vor emem 
anderen vorgenommen werden. der den Vorgang 
wahrnimmt. E.xhibitio11istische H. (§ 183 StGB) ist 
die sexuelle 11„ deren Schwerpunkt darin liegt, dass 
ein Mensch einem anderen seinen entblößten Ge­
schlechtsteil vorweist. um sich sexuell zu erregen 
oder zu befriedigen. Rechtsgescl1äftsä/111/ic/1e oder 
gesc:häft.1ii/mliche H. ist in dem Privatrecht die Vor­
stellungsäußerung oder WiJlensäußerung. die nur 
auf einen taL'iächlichen und damit nicht aur einen 
rechtlichen -+ Erfolg gerichtet ist. emen rechtlichen 
Erfolg abl:r nach sich 1ieht (z.B. -+ Mahnung. An­
zeige. Benachrichtigung. Mineilung. Aufforderung. 
Androhung, Weigerung). Sie ist keine -+ Willens­
erklärung. wird aber weitgehend analog lU ihr be­
handelt. Unerlauhte 11. (§§ 823 ff. BGB) ist das 
einseitig verpflichtende gesetzliche -+ Schuldver­
hältnis. bei dem grundsätzlich bei Vorliegen von H .. 
-+ Rechtswidrigkeit. „ Schuld und -+ Schaden ein 
-+ Schadensersattanspruch entsteht Die wichtigs-
ten einzelnen Tatbe-.tände der unerlaubten H. sind in 
den ** 823 J (Verlellung des Lebens. Körper.. der 
Gesundheit. der foreiheit. des Eigentum\ oder cmcs 
sonstigen Rechts eines anderen). 823 11 (Verletwng 
eines den Schul/ eines anderen bezweckenden Ge­
set.Zcs). 826 (sittenwidrige vorsättliche Schädi­
gung). 831 ( + GeschiiftsherrnpflichtverletLung) und 
839 BGB ( • Amtspnichtverlet7.Ung) fc~tgelcgl. 
Vertretbare H. ist die H., bei der es für den Gläubi­
ger gleichgültig ist, ob sie statt des Schuldneri. ein 
Dritter vornimmt. 
Lll.: Ne1mer. J, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts. 12. A. 2020; Je1Jwbs. G.. Der strafrechtliche 
Handlungsbegrifl. 19<)2; Dmbch. E.. Delikhrccht -
Unerlaubte Hamllungcn. Schadensersatz und Schmer­
zensgeld. 6. A 2014: Mil/er. G .. Neuere Entwicklungen 
zur fortgcsct1tcn Handlung. Di~. jur. Tübingen 1997; 
Ulrici. 8„ Gcschäf1sähnliche Handlungen. NJW 2003. 
2053 

Ilandlung~bevollmächtigter (§ 54 HOB) iM, wer 
ohne Erteilung der-+ Prokura zu dem Betrieb eines 
-+ Handelsgewerbes oder zu der Vornahme einer 
bestimmten 1u einem l landelsgewerbc gehörenden 
Art von Geschäften oder zu der Vornahme emzelner 
zu einem Handelsgewerbe gehöngcr Ge::.chiifte 
ermächtigt ist(-. Handlungsvollmacht). 
Lit.. Humell, 1:, Die Besonderheiten der handebrcchtli­
chen Stellvertretung. JA 1984. 178: Ho.rningen-llut·11e, 
G. 1· •• Die kaufmänni,chcn Hilfsper..onen. 1996: Gi111'1i.ir; 
0 .. Prokuri't und Handlung~bcvolhnächtigter. 2. A 2017 

Handlungseinheit (§ 52 StGB Tateinheit) ist zu­
nächst die-. Handlung, bei der sich ein Handlungs-
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entsehluss in einer Willensbetätigung verwirklicht. 
Darüber hinaus liegt rechtlich auch dann eine H. 
vor. wenn der gesetzliche Tatbestand mehrere natür· 
liehe Willensbetätigungen zu einer rechllich-so1ia­
len Bewenungseinheit verbindet (t. B. Dauerdelikt, 
Raub). Mehrere gleichartige Tätigkeitsakte bilden 
dann eine H., wenn sie auf einem einheitlichen Wil­
lensentschluss beruhen und den gleichen -+ Straftat­
bestand in unminelbarer Aufeinanderfolge wieder­
holt verwirklichen (1. B mehrere Verkehrsstraftaten 
in dem Rahmen einer einzigen Verfolgung). Bei H. 
liegt nur eine eiru.1ge + l lundlung in dem Sinne \"On 
§ 521 StGB vor. Da.-. führ1 hin<;ichtlich der Konkur­
renz LU der Bejahung der-+ Tateinheit. 
L11.. Miller. G .• Neuere Entwicklungen zur fortgesclllen 
Handlung, 1997 

handlungsfähig (Adj.) 1.u Handlungen allgemein 
und zu RechL~handlungcn fähig 

Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit. durch eige­
nes -+ Handeln Rechtswirkungen (Rechte, Pflich­
ten) herbeizuführen. Die H. ist von der 
-+ Rechtsfähigkeit zu trennen Sie hat auf einzelnen 
Rechtsgebieten unter~chicdhche Voraussetzungen 
und ist dement~prechcnd aurzugliedem (1.. B. 
-+ Geschäftsfähigkeit, + Ehefähigkeit, -+ TeMier­
fähigkeit. -+ Deliktsfähigkeit). Bei Fehlen der H. 
muss ein -+ Vertreter oder -+ Organ statt der hand­
lungsunfähigen Person handeln oder die Handlung 
muss unterbleiben. 

Handlungsfreiheit ist die -+ Freiheit des menschli­
chen -+Handeln-.. Allgt'mei11e II (An. 21 GG) ist 
das -+Recht des Einzelnen auf freie Entfaltung 
seiner -+ Persönhchke1t Schranken bilden die 
Rechte anderer. die verfassungsmäßige -+ Ordnung 
und das -+ Sittengesell Zu dem unantastbaren 
-+ Wesensgehalt der H. gehören lntimsphäre, Ei­
genständigkeit und Selbstverantwortlichkeit der 
Person. 
Lit.: Kukk, A.. Vcrfassungsgesch1chtlichc Aspekte 1um 
Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit. 2000; 
Ke1hl, iv.. Grundfälle 1u Art. 2 1 GG. JuS 2008. 499. 
Kulm, C.. Die Verwirklichung des freien Dienstleis­
tungsvcrkehri.. 2012 

Handlungsgehilfe C§§ 59 ff. HGB) ist der -+Ar­
beitnehmer. der in einem • Handelsgewerbe zu der 
Leistung kaufmännischer Dienste angestellt ist (z. B 
Verkäufer, Buchhalter). Für den Handlungsgehilfen 
gelten als arbeit~rechtliche Sonderregeln die 
§§ SQ ff. HGB neben den §§ 611 IT. BGB. lnsbeson 
dere besteht während des Dienstverhältnisses ein 
gesetzliches und danach u. U. ein vertragliches 
-+Wettbewerbsverbot(§§ 60. 74 HGB). 

Lit.: Wagner. S .. Die Besonderheiten beim Arbcitsvcr­
hiiltnb des Handlungsgehilfen, 1993; Hoy11inge11-
Huene. G. i,, Die kaufmünni,chen Hilf-;personen. 1996 

Handlungshaftung i!-.t die poli1eiliche Verantwon­
lichkeit einer Pcr.on für eme eme -+ Störung verur­
sachende -+ Handlung. Sie steht in Gegensa11 zu 
der -+ Zustandshaftung. Bei der H. richten sich die 
zur Abwehr erforderlichen Maßnahmen der ---.. Po­
lizei gegen die handelnde Person. 
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L1t. Moser, E .. Welche Vcrursachungstheorie gih im 
Rahmen der polize1rechthchcn Handlungshaftung'!. 
1960: Vogt, U., Handlungshaftung im Umweltrecht, 1996 

Handlungs lehre ist in dem Strafrecht die Lehre von 
dem Wesen einer -+ Handlung. Nach naturalistisch­
kausaler H. ist Handlung ein gewillkürtes Körper­
verhalten, eine auf menschliches Wollen zurück­
flihrbare Bewirkung einer Veränderung in der Au­
ßenweh. Nach der so1ialen H. ist Handlung das von 
dem menschlichen Willen beherrschte oder be­
herrschbare sozialerhebhche Verhallen. Die finale H. 
versteht unter Handlung das bewusst auf ein Ziel 
ausgerichtete Wirken. 
Lit.: Wef;:el, H„ Das neue Bild des Strafrechtssystem~. 
4. A. 1961: Gi.issel. K„ Wertungsprobleme des Begriffs 
<ler finalen Handlung, 1966 

Handlungsobjekt ist das ein1elne Objck'1 (u. a. 
-+ Gegenstand), an dem die Tathandlung voll1.ogen 
wird (z.B. ein Mensch uls Opfer. eine Sache). 

HandJungsort ist der Ort. an dem der Schuldner die 
1ur --> Erfüllung nöuge -+ Handlung vornehmen 
mu<;s. Er ist zu untcr.cheiden von dem -+ Erfolgs­
ort. Er bestimmt sich nach § 269 BGB. 

Handlungspnicht ist die Pflicht (->Verpflichtung). 
eine bestimmte -+ Handlung vor1unehmen. Sie ist 
eine Verhaltensp01cht und ~tcht in Gegensatz zu der 
Unterlassungspflicht. Sie kann auf --> Gesetz (bzw. 
sonstigem Recht), hoheitlicher Einzelanordnung 
oder-+ Rechtsgeschäft beruhen. 

Handlungsunre<:ht ist die ~ Rechtswidrigkeit. die 
au-. einem Ven.toß gegen cm VerhaltensgeboL abge­
leitet wird Dieser VeNoß gegen eine Verhalten<,­
pflicht muss als solcher besonders fes1gestellt wer­
den. D~ H. steh! m Gcgensat7 zum -+ Erfolgs­
unrecht. Die Lehre von dem H. prüft dte Verletzung 
eines Gebots zu sorgfältigem Verhalten in dem Be­
reich der Rechtswidngkeit. Zu dem Verschulden 
gehört dann Fahrlässigkeit nur insofern, als damit 
gesagt sein soll. dass das schadenstiftende Verhalten 
dem Schädiger auch pcr ... önlich vorgeworfen werden 
kann. Dementsprechend kommt es nach ihr auf ein 
Verschulden grundsäulich nicht mehr an. 
L1t.: O/il'et, P. Erfolgsunn:chtslchrc und Handlungsun­
rechtslehre aus der Sicht des öffcmhchen Recht-.. 1989: 
Hoff, A, Das Handlungsunrecht der Steuerhinterzie­
hung, 1999: D111tge. G . Zur BcstimmLhen des Hand­
lungi.unwens von Fahrläss1gke1tsdelikten, 2001 

Handlungsvollmacht (§ 54 HGB) ist die -+ Voll­
macht, die - ohne Prokura zu sein - zu dem Betrieb 
eines -> Handelsgewerbes (Generalhandlungsvoll­
macht) oder zu der Vornahme einer bestimmten zu 
einem Handelsgewerbe gehörigen Art von 
-+ Geschäften (Arthandlungwollmacht) oder 1u der 
Vornahme einzelner 1u emem Handelsgewerbe 
gehöriger Geschäfte em1ächug1 (Spezialhandlungs­
vollmacht). Bestimmte bedeutendere Geschäfte 
(z.B. Veräußerung von + Grundstücken) werden 
von ihr nur auf Grund besonderer Erklärung um­
fasst. Sonstige Beschränkungen braucht ein Dritter 
nur gegen sich gelten 1u Jassen. wenn er sie kannte 
oder kennen musste. 

Handwerk 

Lit.: M1iller. K„ Prokura und Handlungwollmacht, JuS 
1997. 1000 

Handlungswille ist der Wille, ein äußeres Verhalten 
durchzuführen. Der H. fehlt bei einem unbewussten, 
nicht willensgesteuerten Verhalten, das dennoch als 
Ausdruck des Willens erscheint. es solle ein Rechts­
geschäft geschaffen werden. Das kommt rechtstat­
sächlich selten vor (z.B. wenn e111em willenlosen 
Betrunkenen im Schlaf die Hand wr Unterschrift 
unter einen Vertrag geführt wird) -+ Willenserklä­
rung 
L II l 1'1'111!11. n 1~1 da~ richtig \O') luS ?008 'i7Q 

Ha ndschenkung (§ 51811 BGB) 1<>t die -+ Schen­
kung. bei der Abschluss und VollJUg (Verpflich­
lungsgeschäft und Erfilllungsgeschäft) äußerlich 
ununterscheidbar zusammenfallen. Rechtlich sind 
sie dennoch streng zu unterscheiden. Der Mangel 
der notariellen Beurkundung des Schenkungsver­
sprcchens der H. wird durch die gleichLeitige Be­
wirkung der Leistung geheilt <* 518 fl BGB). 
-+ Handgeschäft 
Lit.: Fi.~cher. M„ Die Unentgehlichkeit tm Zivilrecht. 
2002 

Handschrift ist die mit der l land geschriebene, 
menschliche -+Schrift in Gegensall 1.u der mit 
emer Maschine geschriebenen oder gedruckten 
Schrif'l. Die H. jedes Menschen webt besondere 
Merkmale auf, weshalb sich auch anonym arbeiten­
de, Druckschrift verwendende Schmierer meist von 
Jedennann oder zumindest von Schrifhachversrän­
digen eindeutig erkennen lassen. Seit der Erfindung 
des Buchdrucks mit beweglichen Lettern (um 1450). 
der Schreibmaschine (ab 1808) und des elektronisch 
gesteuerten, grundsätzlich jedermann leicht verfüg­
baren Druckers (nach etwa 1985) wird die H. von 
dem Druck bzw. der Druckschrift 1urückgedräng1. 

Lit.: Se1b1, A .. Forensische Schnftgutnchten, 1999 

Hand- und Spanndienst -+ Frondienst 

Handwerk ist materiell die selb!>tändigc Erwerbstä-
11gke11 auf dem Gebiet der Bearbeitung und Verar­
bei!Ung von Stoffen. gerichtet auf die Befriedigung 
mdividuahsierter Bedürfnisse durch Arbeiten und 
Le1\1Ungen. die ein Ergebnis der umfassenden Aus­
bildung und des Einsav.es der pcr..önlichen Kräfte 
und M11tel des gewerblichen Unternehmers sind. 
Fam1el/ ist H. die Summe der in der -+ Handwerks­
rolle vcoeichneten. eine der m der Anlage A zu der 
-+ l landwerksordnung g1ma1111te11 Tütigk1::1h::n aus­
führenden -+ Betriebe (§ 1 II HnndwO, nicht z.B. 
Trockenbau. Akustikbau). Die Eintragung eines 
Inhabers eines Betriebs setzt grundsätzlich das Be­
stehen der -+ Meisrerprüfung vor.ius <* 7 llandwO. 
großer -+ Befähigungsnachweis. Ausnahmen seit 
1.1 1994 erweitert), doch wird das -+ Grundrecht 
der -+ Berufsfreiheit verlelll. wenn JCde handwerk­
liche Tätigkeit (z.B. einfache Reparatur eines elekr­
mchen Geräts) von dem Bestehen der betreffenden 
Me1\terprüfung abhängig gemacht wird. Sachlich 
gekenn1eichnet ist H. in Gegensat7 1u sonstigem 
-+ Gewerbe durch persönlich-fachliche Mitarbeit 
des Inhabers. Beschäftigung ausgebildeter Fachkräf-



Handwerker 

le. Einzclferugung. Auftragsfertigung. örtlich be­
schränkten Kundenkreis, Verwendung verhältni„mä­
ßig weniger Maschinen). Der Inhaber eine~ Hand­
werksbetriebs ist meist-+ Kaufmann C§§ 1 f. HOB). 
Lit.: M11sielak. H./De11erbeck. S .• Das Recht des l land­
werks. 3. A. 1995: Ziekow. J„ Zur Einführung - lland­
werksrecht. JuS 1992, 728 

Handwerker ist <ler in einem -+ Handwerl tätige 
Mensch. 

Handwerksinnung __. Innung 
Lit.: Detterbeck. S„ Die Uandwerksinnungcn. 2003 

Handwerkskammer (§ 90 HandwO) ist dje • Kör­
perschaft des ölTentlichen -+Rechtes, deren Mitglie­
der <lie selb'>liindigen -+Handwerker und Inhaber 
handwerksähnlicher Betriebe sowie die _,Gesellen 
und Lehrlinge (Auszubildende) dieser Gewerbetrei­
benden in einem bestimmten Bezirk sind. Sie i'>t eine 
-+ Selbstvcrwaltungskörperschaft. deren wichtigste 
Aufgaben die Wahrung und Förderung der Interessen 
des -+Handwerks sind. Ihre Organe sind Vollver­
sammlung. Vo~tand und Ausschüsse. Die Pflichtmit­
gliedschaft m der H. verletzt nicht die verfas„ungs­
mäßigen Freiheitsrechte des Einzelnen. 
Lit.: Mu.~iclak, 11./Dl'llerbeck, S„ Das Recht de~ Hand­
werks, 3. A. 1995; Kelber. M .• Grenzen des Aufgaben­
bereichs einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
1998 

Handwerkskarte -+ Handwerksrolle 

Handwerksordnung (HandwO bzw. l lwO} ist das 
das -+ Recht des -+ Handwerks ordnende ·• Ge­
setz. Es geht der • Gewerbeordnung als Spezialge­
setz vor. Es regeh die Ausübung eine!, Handwerk\, 
die__. Berufi.b1ldung. die -+ Meisterprüfung und die 
Organisation des Handwerks. Die Anlage A enthält 
ein Verzeichnii. von (un.prünglich 12S. 1998 94 
Handwerke, S7 handwerksähnlicbe Gewerbe, 2003 
41 Handwerke mit Meisterzwang) -.. Gewerben, die 
als Handwerk betrieben werden können. 
Lit.: Honig, G„ llandwcrksordnung, 5. A. 2017: Det­
terbeck, S„ Handwerk,ordnung, 4. A. 2(!08 btw online 
3. A. 2016: Handwerksordnung. hg. V. ui.mer. W, 
14.A 2021 

Handwerksrolle (§ 6 HandwO bLw. Hw0) ist das 
von den -+ Handwerkskammern geführte öffentli­
che -.. Ver7eichnis, in dru. die '>Clbständigen 
- Handwerker des Bezirks mit dem von ihnen 
betriebenen • Handwerk einzutragen sind. Die 
Einsicht in die H. ist jedermann gestaltet. Die Ein­
tragung ist Voraussetzung für den selbständigen 
Betrieb eines 1 landwerks. Über die Eintragung hat 
die Handwerkskammer eine Bescheinigung aus1u 
stellen (Handwerkskarte,§ 10 lI HandwO). 
Lit.: M11sielak, 11./Detterheck, S„ D3l. Recht des Hand­
werks, 3. A 1995 

Hardware ist die aus dem Angloamerikani-;chen 
stammende Be1eichnung für Geräte der elektroni­
schen Datenverarbeitung (z.B. Computer, Drucker, 
Bildschirm. Scanner, Tru.tatur. Maus} in Gcgensat1 
zu Software (Programmen). 
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Hare-Niemeyersches Sitzverteilungsverfahren ist 
das Verfahren der Verteilung der Sitze (Mandate) 
eines -+ Parlaments oder eines sonstigen Gremiums, 
bei dem die Zahl der 1u vergebenden Sitze mit den 
auf eine Liste abgegebenen Stimmen vervielfacht 
und dann durch die Gesamuahl aller für die SitLvcr­
teilung maßgeblichen Stimmen geteilt wird. Falls 
hinter dem Komma der sich dabei ergebenden Sitz­
zahl eine Bruchstelle verbleibt, werden ilie restli­
chen Sitze in der Reihenfolge der Höhe der Bruch­
teile vergeben. (Sind 1. 8. von 110000 gültigen 
Stimmen 60000 auf A. 30000 auf B. 10000 auf C 
und die restlichen auf Gruppierungen entfallen, die 
unter die -+ Fünfprozentklausel fallen, und sind SO 
Sit1e zu vergeben, l.O erhaJlen A SO x 60000 : 
100000 = 30, B 50 x 30000 : 100000 = 15 und 
C 50 x 10000 : 100000 = S Sitze.) Hierbei kön­
nen kleinere Parteien, die an der Sitzverteilung teil­
nehmen, günstiger abschneiden als nach dem 
--. d'Hondtschen Höchst7t1hlverfohren. -+ Sainte­
Lague-Schepers:;ches Sitl7Uteilungsverfahren 

Häresie ist in dem katholischen -+ Kirchenrecht die 
dem kirchlichen Dogma widersprechende Irrlehre 
(Kellerei) 
Lit.· Pieper. /., Häre~ien, 2003 

Haupt (N.) Kopf 

Hauptantrag ist der in erster Linie gestelJte 
-+ Antrag einer Antragshäufung. Er ist H. in dem 
Verhältnis zu eventuell gestellten -+ Hilfsanträgen. 
Erst nach seiner Erledigung können Hilfsanträge 
bedeutsam werden. 
L.it. · Schroer. Haupt und llilfsvorbringen. JA 1990. 
Ubungsblätter für Referendare 231 

Hauptforderung ist bet der -+ Aufrechnung die 
-> Forderung (des Gläubigers), gegen die der 
-+ Schuldner aufrechnet (§ 387 BGB). Sie steht m 
Gegensatz zu der -+Gegenforderung (des aufrech­
nenden Schuldners). Daneben kann H. auch die 
Grundforderung in Gegensatz zu Nebenforderungen 
sein. 

Hauptintervention (§ 64 ZPO) ist die -+ Klage 
eines Dritten. der die -+ Sache oder da.c; __. Recht. 
worüber zwischen anderen Personen em 
„ Recht%treit anhängig geworden ist ganz oder 

teilweise für sich in Anspruch nimmt Cz. B. wahrer 
Eigentümer in einem Streit zweier Nichteigentü­
mer). Die H. richtet sich gegen beide in einem 
Reehti;streit beteiligte Purteicn. Sie ist eine selbstän­
dige Klage, die einen neuen selbständigen -> Pro­
zess begründet (Interventionsprozess). Der Haupt­
pro1ess kann auf Antrug einer Partei bis zu der 
rechtskräftigen Entscheidung über die H. -.. aus­
gesetzt werden. Den Gegensatz zu der H. bildet die 
-+ Nebenintervention. 

Hauptpflicht ist die in dem Verhältnis zu anderen 
P01chten (-+ Nebenpfüchten) besonders wichtige 
POicht (z.B. Übereignungspflicht in dem Verhältnis 
zu der Verpackungspflicht bei einem Kaut). 
Lit.: Conville. A. de. Schuldrcchtliche Haupt- und Ne­
benpflichten. 1986 
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Hauptsache ist in dem Prozessrecht die von der 
streiteinleitenden Partei vor allem begehrte 
---+ Rechtsfolge (z.B. -+ Streitgegenstand). Haben 
die Parteien den Rech1sstrei1 in der H. fiir erledigt 
erklärt, so entscheidet das Gericht (nur noch) über 
die ---+Kosten (§ 9Ia ZPO). In dem materiellen 
Recht steht die J-1. vor allem in Gegensatz zu 
-+ Bestandteilen und-+ Zubehör. 
Lit.: Shen, K. , Die Erledigung der Haupt~ache. 2000 

Hauptsacheklage ist die Bezeichnung der -+ Klage 
in dem Verhältnis zu dem Antrag auf vorläufigen 
Rechtsschutz durch • Arrest oder einstweilige 
-+ Verfügung. Bei ihr gehl es um die Verwirkli­
chung, nicht nur um die vorläufige Sicherung des 
-+ Anspruchs. 
Lit.: Kur. A .. Streitwert und Kosten in Verfahren wegen 
unlauteren Wettbewerbs, 1980 

Hauptsatzung ist die -+ Satzung einer Gemeinde, 
in der die Grundzüge der kommunalen ---+ Selbst­
verwaltung festgelegt sind. Die Hauptsatzung be­
stimmt u.a. die-+ Fonn für öffentliche---+ Bekannt­
machungen. Die Errichtung einer H. wird durch die 
---+ Gemeindeordnungen vorgeschrieben. 
Lit.: Rump, 0., Die Hauptsatzung der Gemeinde, 1980 

Hauptstrafe (§§ 38 ff. StGB) ist in dem Strafrecht 
die -+ Strafe, die als solche allein verhängt werden 
kann (-> Freiheitsstrafe, -+ Geldstrafe). Ihr kann 
eine-+ Nebenstrafe gegenüberstehen. 
Lit.: Speis, F.. Gemeinnützige Arbeit ah selbständige 
Hauptstrafe im Erwachsenenstrafrecht. 2008 

Haupttermin ist in dem ->Zivilprozess der zur 
---+Erledigung des-+ Rechtsstreits dienende, umfas­
send vorbereitete ->Termin (§ 2721 ZPO). Seine 
Vorbereitung kann durch einen frühen ersten Termin 
oder durch schriftliches Vorverfahren erfolgen 
(§ 272 Il ZPO). Die Güteverhandlung und die 
mündliche Verhandlung sollen so früh wie möglich 
stattfinden(§ 272 ill ZPO). 

Hauptverfahren (§§ 199 ff. StPO) ist der Teil des 
->Strafverfahrens, in dem vor dem -+ Gericht über 
die ---+ Anklage verhandelt wird. Sein Kernstück 
bildet die ->Hauptverhandlung. Das H. endet mi t 
der---+ Rechtskraft des -+ Urteils. 
Lit.: Schroeder. F./Verrel. T.. Strafprozessrecht. 7. A. 
2017 

Hauptverhandlung (§§ 226 ff. StPO) ist in dem 
Strafprozess die -+ Verhandlung, in der das 
->Gericht über -+ Schuld und -> Strafe eines 
-> Angeklagten entscheidet. Sie erfolgt in ununter-
brochener Gegenwart der zu der Urteilsfindung 
berufenen Menschen. der -> StaatsanwaJtschaft 
sowie eines ---+ Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
und in der Regel auch des -+ Angeklagten. Die H. 
steht unter der Leitung des -+ Vorsitzenden. Sie darf 
bis zu 21 (evtl. 30) Tagen -+unterbrochen werden 
(§ 229 StPO). Die H. beginnt (§ 243 StPO) mit dem 
-+ Aufruf der Sache. Es folgen die Feststellung der 
Anwesenheit des Angeklagten. seines -> Verteidi­
gers und der -> Beweismittel. die -> Vernehmung 
des Angeklagten über seine persönlichen Verhältnis-

Hausarbeit 

se. die Verlesung des ---+ Anklagesatzes, die eventu­
elle Äußerung des Angeklagten zur Sache, die 
-> Beweisaufnahme, die -+ Schlussvorträge 
(---+Plädoyers) des Staatsanwalts und des Angeklag­
ten (letztes Wort) sowie die -> Beratung und 
---+Verkündung des -+ Urteib (§ 260 StPO,-> Frei­
sprechung, -> Verurteilung, Anordnung einer 
->Maßregel, -+Einstellung). Nach den §§ 417ff. 
StPO kann die Staatsanwaltschaft den Antrag auf 
Entscheidung in dem beschleunigten Verfahren 
stellen. wenn die Sache auf Grund des einfachen 
Sachverhalts oder der klaren Beweislage zu der 
sofortigen Verhandlung geeignet ist. 
Lit.: Bur/toff. D.. Handbuch für die strafrechtliche 
Hauptverhandlung, 10. A. 202 l; Sehellenberg, F., Die 
Hauptverhandlung. 2. A. 2000; Greiser. P./Arrkämper, 
H .. Die gestörte Hauptverhandlung, 5. A. 2017 

Hauptverhandlungshaft ist die zwecks sofortiger 
Durchführung einer Hauptverhandlung zulässige 
Haft. 
Lit.: Fiilber. 1:. Die Hauptverhandlungshaft, 2000 

Hauptversammlung (§§ 118ff. AktG) ist die Ver­
sammlung der -+ Aktionäre einer -+ Aktien­
gesellschaft (oder -> Kommanditgesellschaft auf 
Aktien). Sie ist ein Organ der Aktiengesellschaft. 
Die H. findet als ordentliche H. jährlich innerhaJb 
der ersten acht Monate des Geschäftsjahrs s1at1, die 
außerordentliche H. in besonderen Fällen. Die H. 
beschließt vor allem über die Bestellung (eines Tei­
le!.) der Mitglieder des -+ Aufsichtsrats. die Ver­
wendung des Bilanzgewinns, die Entlastung der 
Mitglieder des -+ Vorstands und des Aufsichtsrats. 
Satzw1gsänderungen sowie die -> Aut1ösung der 
Gesellschaft. Der -> Beschluss der H. kann in ein­
zelnen Fällen -+ nichtig oder -+ anfechtbar sein 
(§§ 241 ff. AktG). 
Lit.: Ek, R .• Praxisleitfaden für die Hauptversammlung, 
3. A. 2018; Arbeitshandbuch für die Hauptversammlung. 
hg. v. Seniler, J. u.a„ 4.A. 2018; Webei; R./Kersjes, J., 
Hauptversammlungsbeschlüsse vor Gericht. 2010 

Hauptversammlungsbeschluss ist der-+ Beschluss 
der-+ Hauptversammlung. 
Lit.: Baums, T., Die Anfechtung von Hauptversamm­
lungsbeschlüssen, 2000; Weber. R./Kersjes. J„ Haupl­
versammlungsbescbJüsse vor Gericht, 2010 

Haus (N.) ist das seit der Scsshaftwerdung von 
Menschen grundsätzlich von Menschen für Men­
schen errichtete Gebäude. 

Hausarbeit ist die zu Hause durchgeführte Arbeit. 
In der juristischen Ausbildung ist H. die nicht unter 
Aufsicht verfasste Bearbeitung einer Aufgabe. Sie 
setzt (wie z.B. die Dissertation) die wissenschaftli­
che Verarbeitung von Literatur voraus (Literaturver­
zeichnis, Anmerkungen unter Einschluss der Nach­
weise aller bewusst aus der Literatur übernommener 
fremder Gedanken). doch ist ihre persönliche Erstel­
lung kaum überprüfbar, weswegen sie seit 2002 in 
der Staatsprüfung aufgegeben wird. 
Lit.: Köhler. G.. Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007; 
Poppe, Häufige Fe~ler in der praktischen häuslichen 
Arbeit, JA 1992, Übungsblätter für Referendare 60; 
Mi.illers. T.. Juristische Arbeitstechnik. 10. A. 2021 



Hausfriede 

Hausfriede ist das Recht, innerhalb der eigenen 
--. Wohnung und des zugehörigen umfriedeten Le­
bensbereiches ungestön zu sein. 

Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) ist das wider­
rechtliche Eindringen in die --. Wohnung, die Ge­
schäftsräume oder das befriedete Besitztum eines 
anderen oder in abgeschlossene, zu einem öffentli­
chen Dienst oder Verkehr bestimmte Räume, das 
unbefugte Verweilen darin sowie das Ausbleiben des 
Entfernens auf eine Aufforderung des Berechtigten 
hin. H. wird mit FreihcilssLrafe bis zu einem Jahr 
oder mit GeldsLrafe beslraft. H. ist auf _. Antrag 
strafbar. Schwerer H. (§ 124 StGB) liegt vor, wenn 
sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrOL­
tet und in der Absicht, Gewaluätigkeiten gegen 
Menschen oder Sachen mit vereinten Kräften zu 
begehen, in die Wohnung, die Geschäftsräume, das 
befriedete Besitztum eines anderen oder in abge­
schlossene, zu einem öffentlichen Dienst bestimmte 
Räume widerrechtlich eindringt. 
Lit.: Olheg, R.. Hausrecht und Hausfriedensbruch 
(§ 123 StGB) in Gerichtsgebäuden, 2001; Rampf. C„ 
Hausfriedensbruch, 2006 

Hausgehilfe ist der in einem Haushalt hauswirt­
schaftliche Dienste leistende --. Arbeitnehmer (l.. B. 
Wirtschafterin, Köchin, Butler). 
Lit.: Waltennann. R., ArbeitSrecht, 20. A. 2021 

Hausgemeinschaft ist die Gemeinschaft der in 
einem Haushalt lebenden Menschen, die in dem 
-. Dienstvertragsrecht besondere Ansprüche der in 
der H. lebenden Menschen (§§ 617, 618 Verpfle­
gung, ärZlliche Behandlung, § 1969 BGB), aber 
auch besondere Verpflichtungen (z.B. § 2028 Aus­
kunftspflicht gegenüber dem Erben) begründet. 

Hausgesetz (Hausvertrag) ist in dem älteren deut­
schen Recht die Gesamtheit der Rechtssätze. die 
adelige Familien kraft Autonomie für sich gesetzt 
haben (z.B. Ausschluss der Töchter von der Erb­
folge). 

Haushalt ist die der Erfüllung der (öffentlichen) 
Aufgaben djenende Gesamtheit der -> Einkünfte 
und --. Ausgaben (eines Hauses bz.w.) einer Uuristi­
schen) -> Person (des öffentlichen Rechtes). Der 
ordemliche H. einer juristischen Person des öffentli­
chen Rechtes erfasst die ordentlichen Einkünfte 
bzw. Ausgaben, der außerordentliche H. die außer­
ordentlichen Einnahmen (vor allem aus der Auf­
nahme von Darlehen) bzw. Ausgaben. In dem Pri­
vatrecht ist H. die häusliche Wohngemeinschaft und 
Verbrauchsgemeinschaft. 2016 winschaftete der 
Bund in der Bundesrepublik Deutschland mit 26 den 
Gesamtüberblick über die Haushaltslage erschwe­
renden Nebenhaushalten. 

Lit.: Wies11er. H„ Das staatliche Haushalts-. Kassen­
und Rechnungswesen, 9. A. 2012; Blümich, H„ Der 
Haushalt der Europäischen Union. 1999: Hennekel 
StrobVDiemen. Recht der kommunalen Haushaltswirt­
schaft, 2008 

Haushaltsgesetz (Art. 110 ITT, IV GG) ist das den 
--. Haushalt feststellende formelle --. Gesetz (z.B. 
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Bundeshaushaltsgesetz). Es ist mangels inhaltlicher 
Regelung materiell kein Gesetz. Es bindet hinsicht­
lich der Verwendung der Mittel die ..... Verwaltung. 
ohne dass es Ansprüche Dritter begründet. 
Lit.: Schäfer. K.. Das Haushaltsgesetz jenseits der Kre­
ditfinanzierungsgrenzen. 1996 

Haushaltsgrundsatz ist der für eine geordnete 
Führung eines -t Haushalts allgemein anerkannte 
grundlegende Rechtssatz. Die Haushaltsgrundsätze 
sind teilweise in An. 110 GG, teilweise in besonde­
ren Gesetzen niedergelegt (HaushaJtsgrundsätzege­
setz. Bundeshaushaltsordnung). Die wichtigsten 
Haushaltsgrundsätze sind die Vollständigkeit der 
Veranschlagung aller --. Einnahmen und -.. Aus­
gaben, die Beschränkung auf einen --. Haushalts­
plan für jedes Jahr, die Gesamtdeckung (alle Ein­
nahmen dienen als Deckung für alle Ausgaben). die 
Vorherigkeit. die Haushaltsklarheit und Haushalts­
wahrheit sowie der formale Ausgleich der Einnah­
men und Ausgaben. 
Lit.: Heller. R., Haushalt..~grundsätlC, 2. A. 2010 

Haushaltsplan (Art. 1 10 GO) isl die vor Beginn 
einer Rechnungsperiode aufgestellte Übersicht über 
die der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben dienen­
den voraussichtlichen --. Einkünfte und --. Aus­
gaben. Der H. ist in Einnahmen und Ausgaben aus­
zugleichen. Er wird in der HaushaJtsvorlage von der 
-> Verwaltung (Regierung) als dem planenden Or­
gan dem feststellenden oder beschließenden Organ 
(-> Parlament) vorgelegt und durch dessen Billi­
gung für die staatlichen Organe verbindlich 
(->Haushaltsgesetz, bei Gemeinden--. Satzung). 
Lit.: Schwarting, G„ Den kommunalen Haushaltspan 
richtig lesen und verstehen, 4. A. 2010 

Haushaltsrecht (Art. 110 ff. GO) ist die Gesamtheit 
der den --. Haushalt betreffenden Rechtssätze. Der 
Haushalt von --. Bund, -> Ländern und sonstigen 
juristischen -> Personen des öffentlichen Rechts ist 
getrennt aufzustellen. Der Haushalt wird von der 
Regierung (-Verwaltung) geplant und von dem 
-> Parlament durch formelles --. Gesetz festgestellt. 
Seine ordnungsgemäße Ausführung wird nachträg­
lich von dem --. Rechnungshof überprüft (Art. J 14 
GG). Seit 1998 sind Kostenrechnung, Leistungs­
rechnung und Budgetierung möglich. 
Lit.: Haushaltsrecht, hg. v. Sch11y, J„ 31. A. 2021; Coe-
11e11, A., Die Strafbarkeit von Verstößen. Diss. jur. Köln 
2000: Reus, A.!Mühllwuse11, P., Haushaltsrecht in Bund 
und Ländern. 2014 

HausbaJtsvorlage - Haushaltsplan 
Lit.: Pid11ch. E„ Bundeshaushaltsrecht (Lbl.), 2. A. 2007 

Bausmeier ([lat.1 maior [M.] domus, Größerer des 
Hauses) ist in dem Frühmittelaller der (karolingi­
sche) Inhaber des leitenden königlichen Hofamts 
(der Merowinger, bis 751 ). 
Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Semmler. J„ Der Dynastiewcchsel von 751, 2003 

Hausordnung ist die von dem Berechtigten durch 
Entscheidung oder in Übereinkunft mit Betroffenen 
festgelegte Gesamtheit von Regeln für die Benut­
zung eines Hauses und seiner Bestandteile. 
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Li1.: Schmid, M„ Die Hausordnung in Miete und Woh­
nungseigentum. NJW 2013. 2145 

Hausrat ist die Gesamtheit der Gegenstände. die 
tatsächlich der Bewinschaftung eines -+ Haushalts 
dienen (z.B. Wohnungsemrichtung. Geschirr. \Vä­
sche. Bücher, Haustiere, Ganenmöbel. Personen­
kraftwagen, u. U. auch Motoryacht). ln Gegensatz. 
hicrw stehen die 1u dem persönlichen Gebrauch 
bestimmten Gegcn~tände (Z.B. Kleider. Schmuck). 
Li1.: Kolm.1Ch. C.. D..:r Hausrat. 1995 

llausral'iteilung ist die Aufteilung des -. Hausral'> 
bei emer _. Ehescheidung auf die Ehegatten. Sie 
erfolgt grundsätzlich durch -+ Vereinbarung der 
Eheleute. Können diese sich nicht einigen, so regelt 
auf __. Antrag der -+ Richter (Familiengericht) die 
Rechtsverhältnisse (an der Wohnung und) an dem 
Hausrat nach den (Vorschriften der Hausratsverord­
nung von dem 21.10.1944. die zu dem l. 9 .2009 in 
die) §§ 1568a BGB (Ehewohnung), bzw. 1568b 
BGB (Haushaltsgegenstände) (überfühn wurden). 
wobei die widerlegliche Vermutung gilt. dass die 
während der Ehe angeschafften HaushalL5gegen­
stände gemeinsames Eigentum beider Ehegatten 
sind. 
L11.: Schöpf. S„ Die Hau,ratsteilung, 1991 (Diss.) 

Hausratsverordnung -+ Hausratsteilung 

Hausratversicherung ist die -+ Versicherung von 
--+ Hau~r.11. gegen Beschädigung bzw. Zerstörung. 
Lit.: H11gel. C .. Die Hau,ratversicherung. 4. A. 2004 

Hausrecht ist das Recht, über die Benutzung eines 
Raumes b1w. eines Hauses lU bestinunen. Es kann 
jedem Drillen gegenüber geltend gemacht werden 
(z.B. vom Mieter gegenüber dem Vermieter oder 
einem Nachbarn [str.J). Seine Verletzung ist 
-> Hausfriedensbruch. 
Lit.: Engeln. W., Das Hausrecht und die Berechtigung 
lU seiner AusUbung. 1989; Christoph. A .. Das Haus­
recht in der Verwaltung. 1996; Oli<.eg, R., Hausrecht 
und Hausfriedensbnich, 2001; Kalscher. F. u. a„ Das 
digitale Hausrecht von Hoheitsträgern. NJW 2018, 
2358; Bre.m•mdmf. 1: v„ Das private „Hausrecht". 2020 

Haussuchung -+ Durchsuchung 

Haustüre ist die ein Haus von der Außenwelt ab­
trennende Türe. • Haustürgeschäft 

Haustürgeschäft ist das zwischen emem Unter­
nehmer und einem Verbraucher durch Vertrag abge­
schlossene Rechtsgeschäft, das eine entgeltliche 
Leistung als Gegenstand hat und zu dessen Ab­
schlus~ der Verbraucher durch mündliche Verhand­
lungen an semem Arbeitsplatz oder in dem Bereich 
einer Privatwohnung oder anlässlich einer von dem 
Unternehmer oder von einem Dritten zumindest 
auch in dem Interesse des Unternehmers durchge­
fühnen Frei1eitveranstaltung oder in dem Anschluss 
an ein überraschendes Ansprechen in Verkehrsmit­
teln oder in dem Bereich öffentlich zugänglicher 
Verkehrsflächen bestimmt worden ist (z.B. Kauf, 
Bürgschaft [. aber nicht die der Absicherung einer in 

Heer 

dem Rahmen einer Erwerbstätigkeit oder nicht eines 
Haustürgeschäfts eingegangenen Verpflichtung 
dienende Bürgschaft!>. bei dem der Kunde typi­
scherweise unvorbereitet getroffen wird (str. für 
Wohnungsmietverträge). Dem Verbraucher steht ein 
Widerrufsrecht gemäß § 355 BGB tu (evtl. ein 
Rückgaberecht) Die erforderliche Belehrung über 
da'i Widerrufsrecht oder das Rückgaberecht muss 
auf die Rechtsfolgen hinweisen. Der Verbraucher­
schutt bei dem Hau\türgeschäfl wurde auf euro­
päischer Ebene en.tmals in der Richtlinie 1985/ 
577/EWG des Rates der Europäischen Union von 
dem 20.12.1985 geregelt und das daraufhin geschaf­
fene Gesetz später in § 312 und § 3 l 2a BGB aufge­
nommen. der bei Wahrung der Interessen der Umer­
nehmer mit Wirkung tu dem 13.7.2024 ziemlich 
detailliert und für Verbraucher kaum übersichtlich 
geändert wurde. Bedeutsam sind vor allem die be­
sonderen Umstände, die Belehrungspflichten der 
Unternehmer und die Widerspruchsrechte der Ver­
braucher. 

Lil.: Wemer. 0„ l laustUrgeschäft, 2001; Kommentare 
und Lehrbücher 1u den einschlilgigen Bestimmungen 
de~ Bürgerlichen Gese11buchs 

Hausverbot i..,t das Verbot eines Trägers eines 
--+ Hausrechts gegenüber einem Dritten, sich in dem 
betreffenden Raum (b1w. Haus) auflUhalten. Bezüg­
lich öffentlicher Gebäude kann ein H. privatrechtlich 
(z B. bei Sparkasse) oder öffentlich-rechtlich sein. 
Öffentlich-rechtlich und damit belastender -+ Ver­
waltungsakt ist es dann, wenn es den Zugang zu 
einer Verwaltungsstelle mit dem Ziel der Verfolgung 
eigener verwaltungsrechtlicher Angelegenheiten 
betrifft. 
Lit.: Hecker. iv.. Bahnhöfe, 2002 

Haverei ist die Einbuße an Schiff oder Ladung 
während einer Seereise (1.. B. auch als Folge einer 
Havarie, vgl. auch § 78 BinSchG). Dabei umfasste 
die kleine H. (§ 621 HGB, am 25.4.2013 aufgeho­
ben) nur die durch die Schifffahrt entstehenden 
Kosten (z.B. HafengebUhr). die große H. (§§ 588, 
591 HGB) alle Schliden, die der Schiffer dem Schiff 
und der Ladung zur Rettung aus einer gemeinsamen 
Gefahr lUfügt (z.B. Seewurf, Aufgrundsetzen). Bei 
der großen H. werden die Schäden auf Schiff, Fracht 
und Ladung aufgeteilt. Besondere H. sind alle sons­
tigen Schäden und Kosten. 

Lit.: Bemm, G.. Rechtsprobleme der großen Haverei, 
1997. Schii11gel. N„ Die Zukunft de' Rechtsinstituts der 
großen Haverei. 2019 

heben (V.) in die Höhe führen 

Hebesatz (§ 16 GewStG, § 25 GrStG) ist ein Pro-
1entsatz. mit dem der --+ Steuennessbettag der 
-+Gewerbesteuer und -+Grundsteuer (der Ge­
meinden) 1u der Berechnung der Steuerschuld zu 
vervielfältigen ist. 
Lii: Heckt. \V., Zur Begrcntung des Realsteuer-Hebe­
satzrechts der Gemeinden, 1981 

Heer ist der 1u Land kämpfende Teil der Streitkräfte 
eines Staates. 



Heerbann 

Heerbann ist in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht das königliche Aufgebot der Heerfolge. 
Lit.: Jung. E., Heerbann und Gerichtsbann, 1926: 
Köhler, G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Heergewäte (oder Hergewäte) (Heerbekleid~ng) ist 
in dem mittelalterlichen deutschen Recht die Aus­
rüstung als Krieger, die aus wirtschaftlichen Überle­
gungen bei mehreren Erben in ein_er Sondererbfolge 
ungeteilt an den nächsten männlichen Verwandten 
vererbt wird. 

Li1.: 81111ge11swck. W, Heergewäte und Gerade, 1966 
(Diss.) 

Hedgefonds ist der durch speku.l~tive Anlagestr~te­
gie, große Chancen und hohe R1s1ken gekennze1eh­
nete, Derivate und Leerverkäufe nutzende Invest­
mentfonds (zu ne. hedge, V., absichern). 
Lit.: Schneider. F., Private Equity und Hedge Fonds. 
2019 

Hegemonie (griech. [F.}) Vorherrschaft 

hehlen (V.) verheimlichen, als Hehler handeln 

HeWer (§ 259 StGB) ist. wer (vorsätzlich) eine 
-+ Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst durch 
eine gegen fremdes Vennögen gerichtete rechtswid­
rige (nicht notwendigerweise schuldhafte) Tat er­
langt hat, ankauft oder sonst sich oder einem Dritten 
verschafft, absetzt oder absetzen hilft, um sich oder 
einen Driuen .lu bereichern (-+ Hehlerei). H. kann 
nicht sein. wer an der Vortat mitgewirkt hat. Aller­
dings können -+Teilnehmer der Vortat H. hinsicht­
lich der durch andere Teilnehmer erJangten Sachen 
sein. 
Lit.: Ros;)wwsf..i. E .. Die zivilrechtliche Haftung des 
Hehlers. 1938 

Hehlerei (§ 259 StGB) ist in dem Strafrecht die Tat 
des -+ Hehlers. Die H. ist ein -+ Vermögensdelikl, 
das mit FreiheiL~strafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft wird. § 259 StGB wendet sich 
(Perpetuierungstheorie) gegen die Aufrechterhaltung 
(Perpetuierung) der durch die Tat geschaffenen 
rechtswidrigen Vermögenslage durch einverständli­
ches Zusammenwirken mit dem Täter. Gewerbsmä­
ßige H., Bandenhehlerei und gewerbsmäßige Ban­
denhehlerei sind qualifizierte Begehungsformen. 
Wer gewerbsmäßig mit den in § 147a 1 Gewü be­
zeichneten Gegenständen Handel treibt oder ge­
werbsmäßig Edelmetalle und edelmetaJlhaltige 
Lt:gienmgen und Rückstände hiervon schmilzt. 
probiert oder scheidet oder aus den Gemengen und 
Verbindungen von Edelmetallabfällen mit Stoffen 
anderer Art Edelmetalle wiedergewinnt und bei dem 
Betrieb eines derartigen Gewerbes einen der in 
§ 147a l bezeichneten Gegenstände, vo~ dem er 
fahrlässig nicht erkannt hat, dass ihn e111 anderer 
gestohlen oder sonst durch eine gegen ein fremdes 
Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat. 
ankauft oder sich oder einem Dritten verschafft, ihn 
absetzt oder absetzen hilft, um sich oder einen ande­
ren zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft (§ 148b 
Gewü). 
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Lit.: Seelmann, K„ Grundfälle 1ur Hehlerei (§ 259 
S1GB). JuS 1988, 39; Bessel. S .. Hehlerei durch d~likti­
sche Sachverschaffung, 1995; Wilbert, F., Begünsugung 
und Hehlerei, 2007 

heil (Adj.) gesund 

Heil (N.) Gesundheit, Wohlergehen, Erlösung 

heilen (V.) gesund machen, gesund werden 

heilig (Adj.) Heil versprechend. Heil betreffend, 
gesegnet 

Heilige Allianz ist die an dem 26.9.1815 zwi~chen 
dem Zaren von Russland. dem Kaiser von Öster­
reich und dem König von Preußen vereinbarte Ab­
sichtserk.Jämng, die christlichen Grundsätze zu der 
Grundlage der Politik zu machen. 
Lit.: Köhler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Die Heilige Allianz. hg. v. Schubert, A., 2018 

Heiliger Stuhl (Apostolischer Stuhl) is~ die Be­
zeichnung des Papstes als Völkerrechtssubjekt. 
Lit.: Köck, H., Die völkerrechtliche Stellung de~ Heili­
gen Stuhls. 1975; Rossi, F.. Der Vatikan. 2004 

Heiliges Römisches Reich ist die zeitweise amtli­
che, stückweise entstandene Bezeichnung des ersten 
deutschen Reiches (911-1806) (1034 Romanum 
[mperium, 1157 Sacrum Imperium, 1254 Sacrum 
Romanum Imperium, 15. Jh. H. R. R.). 

Lit.: Wil/oweit, D„ Deutsche Verfassungsgeschichte, 
8. A. 2019: Petersen, H .. Heiliges Römisches Reich 
deutscher Nation, 2011 

Heilkunde ist die Lehre von der Feststellung, Hei­
lung oder Linderung von Krankheiten. Leiden oder 
Körperschäden von Menschen (nicht z.B. Prüfung 
der Sehschärfe durch Optiker). Ihre Ausübung be­
darf der -+ Approbation oder der -+ Erlaubnis (bei 
Heilpraktikern). -+ Arztrecht 

Heilmittel (N.) Mittel zu Heilung von Krankheit 

Heilmittelwerbung ist die Werbung für Heilmittel, 
die wegen möglicher Schäden durch Heilmittel und 
deren Bewerbung gesetzlich beschränkt ist. 
Lit.: 811ß, F.. Irreführende Heilmittelwerbung, ~01.2; 
Ber1/i11gs, J„ Die Sanktionierung irreführender Heilmll­
telwerbung, 2020 

Heilmittelwerbegeseu ist das Gesetz über die Wer­
bung auf dem Gebiet der Heilmittel. 
Lit.: Biilou: P.. Heilmittelwcrbegesetz. 5. A. 2016, 6. A. 
2022: Riegger. H„ Heilminelwcrberecht. 2009; Heilmit­
telwerbegesetz, hg. V. Doepner. U.!Reese. u„ 3. A. 2018 

Heil- und Pflegeanstalt ist das Krankenhaus für die 
Behandlung seelisch Kranker. Oie zwangsweise 
-+ Unterbringung in einer H. bedarf wegen des 
dafür erforderlichen Eingriffs in die Freiheit des 
Betroffenen der richterlichen Anordnung oder Bes­
tätigung (vgl. Art . 104 GG). 

Heilung ist allgemein das Gesundmachen oder 
Gesundwerden (Konvaleszenz). ln dem Privacrecht 
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ist die H. eines --+ Mangels eines -+ Rechts­
geschäfts die Beseitigung seiner Folgen. So wird 
z.B. der Mangel der notariellen --+ Beurkundung 
eines Grundstückskaufs durch die -+ Aunnssung 
und --+ Eintragung in das --+Grundbuch geheilt 
(§ 3 l lb 12 BGB). In dem Verwaltungsrecht können 
-+ Fehler eines --+ Verwaltungsakts geheilt werden 
(§ 45 VwVfG, z.B. durch nachträgliche Antragstel­
lung oder nachträgliche Begründung). 
Lit.: Casper, M., Die Heilung nichtiger Beschlüsse, 
1998; Schröder; W, Die zeitlose Wissenschaft der Hei­
lung, 2022 

Heim (N.) Haus. Heimat 

Heimarbeit ist die gewerbliche --+ Arbeit, die der 
Beschäftigte in seiner eigenen Wohnung oder Be­
triebsstäne gegen Entgelt io einem Auftrag von 
Gewerbetreibenden oder Zwischenmeistern leistet, 
wobei er die Verwertung seiner ArbeiL~ergebnisse 
und damit den kaufmännischen Gewinn und das 
Risiko seinen Auftraggebern überlässt (neuere Be­
zeichnung anscheinend zumindest teilweise Telear­
beit). Die H. ist durch das Heimarbeitszeitgesetz 
besonders geschützt. 
Lit.: Schmidt. K./Koberski. W!Tiedema1111. B. u. a., 
Heimarbeitsgesetz, 4. A. 1998: Tate, J„ Heimarbeit in 
der Europäischen Union. 1995 

Heimarbeiter(§ 2 J HArbG) ist, wer--+ Heimarbeit 
leistet. Der H. ist wegen fehlender persönlicher 
Abhängigkeit nicht -+ Arbeitnehmer, aber arbeit­
nehmerähnliche Person. Für ihn gilt das Heimar­
beitsgesetz. 
Lit.: Stad/er, H., Der Schutz des Heimarbeitnehmers. 
1982 

Heimat ist der örtliche Bereich, aus dem jemand 
stammt und in dem er zu Hause ist. Die allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Natio­
nen schürzt das Recht jedes Menschen - zu einem 
Verlassen seines Staates und - zu einer Rückkehr in 
ihn. 

heimatlos (Adj.) einer Heimat entbehrend 

heimatloser Ausländer - Ausländer 

beimatver trieben (Adj.) aus der Heimat vertrieben 

Heimatvertriebener (§ 2 BVFG) ist der aus seiner 
(ostdeutschen) -+ Heimat vertriebene -+ Deutsche 
bzw. dessen - Angehöriger. Ihm gewährte das 
Bundesvcrtriebenengesett. gewisse Hilfen und Er­
leichterungen. 
Li1.: Goi/er, E„ Fern der Heimat, 2018 

Heimfall (M.) Rückfall eines Gegenstands an einen 
Berechtigten 

Heimfallsrecht ist das Recht auf Rückfall eines 
Gegenstands an einen ursprünglich Berechtigten. In 
dem Sachenrecht hat der -+ Grundstückseigen­
tümer, der ein -+ Erbbaurecht bestellt, bei Eintrill 
bestimmter Voraussetzungen einen Anspruch auf 
Übertragung des Erbbaurech1s. ln dem älteren deut-

heizen 

sehen Recht hatte der Lehnsherr (ausgenommen der 
deutsche König) ein H. an einem erledigten Lehen. 
Li1.: Fischei; A„ Die Sicherung des Erbbauzinses. 2002: 
Köbfer. G., Zielwörterbuch integrativer europäischer 
Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (In1eme1) 

Heimgesetz ist das die Heime betreffenden Angele­
genheiten regelnde Gesetz. Es befasst sich u.a. mit 
Fragen des Mietrechts, Baurechts und Sozialrechts. 
Lit.: Kunz. E.IB11tl.. M./Wiedema11n, E„ Heimgesetz. 
10. A. 2004; K1111z. E./Butz. M./Wiedema1111, E .. Heim­
recht, 11 . A. 2014; Cröjlma1111, G. u. a„ Heimgesetz. 
5. A. 2002; Heimgesetz, 2003 

Heimtücke (F.) Hinterlist, Ausnutzung von Arglo­
sigkeit und Wehrlosigkeit, -+ heimtückisch 
Lit.: Sd1/ecluriem, B„ Das Mordmerkmal der Heimtü­
cke. 1986; Dömer, B„ .. HeimtUcke". 1998; äiczyk, R .. 
Das Mordmerkmal der Heimtücke, JuS 2004, 750: 
Zom, A„ Die Heimtücke im Sinne des § 211 Abs. 2 
StGB, 2013 

Heimtückisch (§ 21 1 II StGB) ist die Qualifikation 
eines Verhaltens, bei dem der Täter die 1atsächlich 
vorhandene Arglosigkeit und Wehrlosigkeit seines 
Opfers bewuss1 ausnützt (z.B. Herabwerfen von 
Steinen von einer Autobahnbrücke auf nahende 
Fahrzeuge). Das Opfer ist arglos, wenn es sich im 
Zeitpunkt der Tat keines Angriffs oder keiner Feind­
seligkeit versieht bzw. versehen kann. also erwartet, 
es werde ihm von Seilen des Täters nichts Arges 
zus1oßeu, und auf Grund der Arglosigkeit wehrlos. 
wenn es keine Möglichkeit zur Abwehr des Angriffs 
hat bzw. infolge seiner Arglosigkeit in seiner natür­
lichen Abwehrbereitschaft und Abwehrfähigkeit 
stark eingeschränkt ist. H. ist ein Tatbestandsmerk­
maJ des --+ Mordes. 
Lit.: Hassemer. W, Die Mordmerkmale. insbesondere 
heimlückisch und 11iedrige Beweggründe. JuS 1971. 
626; Veh, H., Mordtatbestand und verfassungskonforme 
RechL~anwendung, 1986 

Heirat -+ Eheschließung 

heira ten (V.) Ehe schließen 

Heiratsbuch -+ Personenstandsbuch 

Heiratserlaubnis ist die -+ Einwilligung eines 
Drillen in eine -+Eheschließung eines Mannes und 
einer Frau. In dem älteren deutschen Recht war 
verschiedentlich eine H. erforderlich (z.B. bei Be­
an1ten, Unfreien). Nach ~ 1303 BGB bedürfen be­
schränkt -+ Geschäftsfähige zu der Eingehung der 
Ehe grundsätzlich der Befreiung seitens des Famili­
engerichts. Widerspricht der gesetzliche Vertreter 
oder sonstige Inhaber der Personensorge, so darf das 
Familiengericht die Befreiung von der Vorausset­
zung der Volljährigkeit nur erteilen, wenn der Wi­
derspruch nicht auf triftigen Gründen beruht. 

Heiratsurkunde ist die öffentliche -+ Urkunde. 
welche die Eheschließung zweier Menschen beur­
kundet und damit beweist. 

Heiratsvermittlung -+ Ehcvennirtlung 

heizen (V.) wärmen, warm machen 



Heizkosten 

Heizkosten (F.PI.) Kosten des Heizens 

Heizkostenverordnung ist die die Grundsätze der 
Abrechnung von Heizkosten zwischen Vermieter 
und Mieterbetreffende -+ Verordnung. 

Lit.: Lamme!. S .. Heizkos1cnverordnung. 4. A. 2015 

helfen (V.) unterstützen, beis1ehen, -+ Beihilfe, 
-+Gehilfe 

hemmen (V.) hindern 

Hemmung (§§ 203ff. BGB) isL allgemein die Be­
hinderung eines Geschehens oder Ablaufs. Bei der 
H. der -+ Verjährung (z.B. durch schwebende Ver­
handlungen der Beteilig1en, Erhebung der Klage auf 
Leistung oder auf Feststellung, Zustellung des 
Mahnbescheids usw.) wird der Zeitraum, während 
dessen die V. gehemm1 ist, in die Verjährungsfrist 
nicht eingerechnet (§ 209 BGB). Nach Fortfall der 
H. läuft die Frist weiter. 

Lit.: Mork. K .• Die Verjährungshemmung des § 204 
BGB, 1992 

heranwachsen (V.) zwischen 18 und 21 Jahren 
wachsen 

Heranwachsender (§ 1 Il JGG) ist, wer zu der Zeit 
der Tal achtzehn, aber noch nicht einundzwanzig 
Jahre alt ist. Auf einen Heranwachsenden ist 
-+ Jugendstrafrecht anzuwenden, wenn die Ge­
samtwürdigung der Persönlichkeit des Täters ergibt, 
dass er zu der Zeit der Tat einem -+ Jugendlichen 
gleichstand oder es sich bei der Tat um eine Jugend­
verfehlung handelt (§ 105 JGG). Ansonsten gi lt 
auch das allgemeine -+ Strafrecht für einen Heran­
wachsenden nur abgemildert(§ 106 JGG). 
Lit.: Eisenberg. U./Kölbel. R.. Jugendgerichtsgesetz, 
23. A. 2022; Weiss. E .. Die Anwendbarkeit von Jugend­
strafrecht auf Heranwachsende, 2021 

Herausgabe ist allgemein die Hingabe eines Ge­
genstands - oder auch eines Menschen, z.B. Kind -
an einen anderen. In dem Sachenrecht ist die H. 
(z.B. § 985 BGB) die Übertragung des unmittelba­
ren -. Besitzes an den H. Verlangenden bzw. an den 
Berech1igten. Sie ist Inhalt des Herausgabean­
spruchs. 
Lit.: Knoll. M„ Die Herausgabevollstreckung, 1999: 
Manzke, S., Die Pnicht zur Herausgabe, 2020 

Berausgabeanspruch ist der Anspruch auf die 
-+ Herausgabe eines Gegenstands - oder eines Men­
schen-. Der H. kann sich auf-+ Vertrag (z.B. § 667 
BGB) oder-+ Gesetz (z. B.§§ 812, 823 i. V.m. den 
§§ 249, 985 BGB) gründen. Er kann den Besitz 
e iner Sache oder einen sonstigen Gegenstand (z.B. 
§ 812 BGB etwas. z.B. Gebrauchsvorteil) betreffen. 
Der wichtigste H. ist der des -+ Eigentümers gegen 
den nichtberechtigten -+ Besitzer (§ 985 BGB). 
Allgemeine Grundsätze über (alle) Herausgabean­
sprüche fehlen. 
Lit.: Spaw1, S„ Der Herausgabeanspruch bei Diebstahl, 
2003; Zhou, M., Der Herausgabeanspruch aui. miltelba­
rem Besitz. 2004; Odemer, H„ Schadensersatz s1au der 
Leistung im Anspruchssystem des Eigemümer-Besitzer­
Verhällnisses, 201 8 
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herausgeben (V.) geben, aushändigen, veröffentli­
chen 

Herausgeber ist, wer eine Druckschrift veröffem­
licht, ohne (alleiniger) -+ Urheber zu sein. Nach 
§ 10 II 1 UrhG wird er in bestimmten Fällen wie der 
Urheber behandelt. 
Lil.: Sellie1; A., Die Rech1e der Herausgeber. Mitarbei­
ter und Verleger bei Sammelwerken. 1964 (Diss.); 
Körner. J .. Der Herausgeber, 2002 

hereditas (lat., [F.]) Erbschaft, Erbe (N.) 

heres (la1., [M.)) Erbe (M.) 

hergebracht (Adj.) bewahrend, bewahrt 

hergebrachter Grundsatz -+ Grundsatz, herge­
brachter 

Hergewäte -+ Heergewäte 

Herkommen ist die hergebrachte -+ Sitte oder 
-+ Gewohnheit. Das H. ist keine Rechtsquelle. Es 
kann aber in dem Rahmen der -+ Verkehrssitte bei 
-+ Auslegung von -+ Verträgen Beachtung finden. 

Hermeneutik ist die Lehre von der -+ Auslegung, 
das wissenschaftliche Verfahren der Erklärung eines 
Schriftwerks und die philosophische Melhode des 
Verstehens des menschlichen Seins. 
Li1.: Zippeli11s. R„ Juristische Methodenlehre, 12. A. 
2021; Wemet, A., Hermeneutik, 2004. 2. A. 2022 

Herr (M.) Mann. Herrscher 

l:lerrenchlemsee (N.) Kloster, Schloss und Insel in 
dem Chiemsee 

Herrenchiemseer Verfassungskonvent (M.) ist der 
von der Konferenz der Mini.sterpräsidenten der 
Länder (des früheren Deutschen Reiches) 1948 
bestellte Ausschuss von Sachverständigen zu der 
Vorbereitung eines -+ Grundgesetzes für die 
-+ Bundesrepublik Deutschland. 
Lit.: 50 Jahre Herrenchiemseer Verfassungskonvenl. hg. 
v. Bundesral. l 999 Köhler. G., Zielwörterbuch integrati­
ver europäischer Rech1sgcschichte, 6. A. 2020 (lntemet) 

Herrenlos (Adj„ § 958 BGB) ist die im Fehlen von 
-+ Eigentum bestehende Eigenschaft einer -+ Sache 
(z.B. derelinquierte Sache). Wer eine herrenlose 
bewegliche Sache - ohne Verletzung eines gesetzli­
chen Verbots oder eines Aneignungsrechts einer 
anderen Person - in -+ Eigenbesitz nimmL erwirbt 
das -+ Eigentum. H. ist zu unterscheiden von (nur) 
besitzlos (-+ Fund). Bei der -+ Zwangsvoll­
streckung in ein herrenloses Grundstück ist von dem 
Vollstreckungsgericht ein ..... Vertreter zu bestellen 
(§ 787 ZPO). 

Herrschaft ist die Macht oder Gewalt eines Herrn 
über einen Menschen oder einen Gegenstand. In der 
Rechtssoziologie (M. Weber) werden als Idealtypen 
der H. nach deren Legitimation die cha1isma1ische 
(heilsbetonte) H„ die 1radi1io11elle (herkommensbe-
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stimmte) H. und die rationale (vernunftbezogene) 
H. unterschieden. 
Lit.: Herrschaft und Chamma, hg. v. Nippel, iv.. 2000; 
Kaak, H., Herrschaft. 2003 

Herrschaftsrecht iM das • Recht, das eine 
__. Herrschaft über - einen Menschen oder - einen 
Gegenstand begründet (absolutes -> Recht). Das H. 
i!.l ein subjektives Recht und steht in Gegensatz zu 
dem relativen --+ Recht und tu dem --+ Gestaltungs­
recht. 
Li1.: Diederichsen, U.. Das Recht zum Bes111 auf 
schuldrechtlicher Grundla~e ah relative~ Herrschafts­
recht, 1962; Riklin, F., Da~ UrheberrechL. 1978 

Her rschaftsvertrag 11>1 der --+ Vertrag, durch den 
die --+ Herrschaft einer Person Uber andere begrün­
det wird (Unterwerfungsvertrag. Gesellschaftsver­
trag). 
Li1.: Voigt. A .. Der Hemchaflwenrag, 1965: ZippelitH, 
R .. Allgemeine Staat~lehrc. 17 A 2017 

her rschen (V.) Herr !.ein. Herrschaft ausüben 

herrschend (Adj.) überwiegend. vorherrschend 

herrschende Lehre ..... Lehre. herrschende 

herrschende Meinung --+ Meinung, herrschende 

herstellen (V.) machen, schaffen, bauen. anfertigen 

Herstellung (F.) Schaffung, Bau. Anfertigung 

Herstellungsklage ist die -+ Klage auf Herstellung 
der ehelichen ..... Lebensgemeinschaft (§ 1353 
BGB). Sie ist in dem Verfahren in ->Ehesachen 
geltend zu machen. Da<; --+ Urteil kann aber nicht 
vollstreckt werden. 

Herzog ist in dem mittelalterlichen deutschen Recht 
der Heeresführer oder Stammesführer eines Volkes 
(z. B. Bayern, Sachsen, Alemannen, Franken, Frie­
sen. Thüringer). seit dem 12. Jh. der --+ Fürst eines 
größeren Gebiets (z.B. auch Österreich, Westfalen, 
Braunschweig). 
L11.: Köhler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Herzogtum ist das Herrschaftligebiet eines -. Her­
zogs (zunächst Stammesher10gtum. später Aml\her­
zogtum). 
Lit: Köhler. G., Historisches Lexikon der deutschen 
Umder. 7. A. 2007 

Hessen ist das (als Groß-Hessen) 1945 aus Teilen 
des Volksstaats Hessen (Großherzogtum Hessen­
Dannstadt) und Preußens (Provinz Hessen-Nassau) 
entstandene. von Rheinland-Pfalz. Nordrhein­
Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Bayern und 
Baden-Württemberg begrenzte Land (des Deutschen 
Reiches und spätere --+ Bundesland) der Bundesre­
publik Deutschland. Seine -+ Verfassung stammt 
von dem l. l2. l 946. Seine Organe sind ->Landtag 
und -. Landesregierung. 
L11.. Köhler. G., Historii;chc~ Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007: Lunde~rccht Hessen, hg. v. 

Hilfeleistung 

/.R;:,~dnl'it'-, F. 1:. 31. A. 2021. Fulrr. E./Pfeil. E .. Hessi­
sche Verfas:.ungs- und Verwahungsgeset1e ( Lbl.). 2021 

Heuer (§§ 37 ff. SeeArbG) ist der ->Arbeitslohn 
eines Besatzungsmitglieds eines See11chiffs. 

Heuervertrag (§§ 28 ff. SecArbG) ist der zwischen 
einem Besatzungsmitglied eines Seeschiffs und dem 
Reeder unter Mitwirkung des Seemannsamtli ge­
schlossene --+ Arbeitsvertrag. 
Lit. Eßlmger. F.. Die Anknüpfung des Heuerveruages. 
1991: Hugenduhel. M .. Die Be\limmung de:. Arbeitssta­
tuts. 1998 

Hexe ist nach dem Volksglauben eine 1auberkundi­
ge Frau mit magisch-schädigenden Kräften (seit 
etwa 1430 bis zu der Aufklärung des 18. Jh.s viel­
fach verfolgt und verbrannt). 
Lit.: Decker. R., Hexen. 2004 

Hexenprozess ist der -> Hexen betreffende Straf­
pro1ess. 
Li1 . Mer:.bacher. F., Die Hcxenprotesse in Franken. 
2. A 1970; Wilde, M., Oie Zauberei- und Hc~enprozes­
se in Kursachsen. 2003 

Hierar chie (griech. [F. I heili~c Herrschaft) ist die 
siufenmäßig aufgebaute, auf Uberordnung und Un­
terordnung beruhende Ordnung (z.B. Beamtenhie­
rarchie in der Verwaltung, kirchl ichc 11.). 
L11.: Rausch. R., Hierarchie. in: Geschichtliche Grund­
begriffe, Bd. 3 1982. 103 

Hilfe (F) Unterstützung, Beistand 

Hilfe zur Erziehung C§ 27 SGB VIJl ) ist in dem 
So1ialrccht die staatliche Umerstütwng dei; Perso­
ncnsorgeberechligten bei der Erziehung eines Kin­
des oder eines Jugendlichen. Auf 11. z. E. bestehe 
Anspruch, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen entsprechende Er1ichung nicht ge­
währleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung 
geeignet und notwendig ist. H. 1. E. umfasst insbe­
sondere die Gewährung pädagogischer und thera­
peutischer Leistungen. 
L11: Schmidt. M., Effekte cmchcri,cher Hilfen. 2003: 
Me1111t', K., Erziehungsberatung ab. Hilfe 1ur Er1iehung, 
2017 

Hilfeleisten (§ 27 StGB) ist in dem Strafrecht das 
Erbringen eines Tatbeitrags. der die Haupttat ermög­
licht oder erleichtert oder die von dem Täter began­
gene Recht!>gutsverlet.wng vcr:-Liirkl. fü genügt, 
dass die Haupttal irgendwie gefördc11 wird. ohne 
dass das H. Voraussetzung für den -+ Erfolg der 
l laupltat sein muss. Das H. führt lUr Bestrafung als 
-+Gehilfe. 
Lit.: Roxin. C.. Täterschaft und TatherrschafL IO. A. 
2019 

Hilfeleistung ist die Erbringung von Unten.tüLZung. 
U111erlusse11e H. (§ 323c StGB) ist in dem Strafrecht 
das Unterlassen der H. bei Unglücksfällen oder 
gemeiner Gefahr oder Not. obwohl die H. erforder­
lich und zumutbar wäre. Die unterlassene H. ist ein 
echtes --+ Unterlassungsdelikt. 



llilflos 

Lit.: Harzer. R„ Die tatbestandsmlißige Situation der 
unterlassenen Hilfeleistung. 1999; Giesele1; K .• Unter­
lassene Hilfclcis1ung, 1999: Damdt::.. K. v .• Die jusli­
zielle Verarbei1ung. 2002 

Hilflos (z.B. § 243 1 S. 1 Nr. 6 StGB) is1. wer -
wenn auch nur voriibergehend - nicht ohne fremde 
Hilfe sein bzw. sich nicht ohne fremde Hilfe aus 
einer Notlage befreien kann (nicht z.B. Schlat). 

Hilfsantrag ist in dem Verfahrensrecht der -+ An­
trag, den der Kläger neben einem -+ Hauptantrag 
für den Fall stellt, dass er mit dem Hauptantrag nicht 
durchdringt. Ein H. kann in allen Verfahren, in de­
nen die -+ Disposilionsmaxime ( _. Verfügungs­
grundsatz) gilt. gestellt werden. Über ihn wird nur 
entschieden, wenn der Hauptantrag unzulässig oder 
unbegründet ist. 
LiL: Schröer, Haupt- und Hilfsvorbringen, JA 1990. 
Übungsblätter für Referendare 231: We11d1/a11d. H„ Die 
Verbindung von Haupt- und Hilfsantrag im Zivilpro­
zess. 2001: Hipke. A.. Die Zulässigkeit der unechten 
Evemualklagenhäufung. 2003 

Hilfsbeamter der -+ Staatsanwaltschaft (§ 152 
GVG) (bis 31.8.2004) -+Ermittlungsperson der 
Staatsanwaltschaft 

Lit.: Görgen. F.. Die organisatioru.rechtlichc Stellung 
der Staatsanwaltschaft, 1973; Kisse/, O./Mayer, H„ 
Gerichtsverfassungsgesetz, 10. A. 2021 

Hilfsbegründung ist die Begriindung eines -+ An­
lrags. die nur neben einer hauptsächlichen Begriin­
dung (Hauptbegriindung) angeführt wird. 

HiJfsgutacbten -+ Gutachten 

hinkend (Adj.) behindert gehend. lahmend, beein­
Lrächtigl 

hinkendes Inhaberpapier -+ lnhaberpapier, hin­
kendes 

hinreichen (V.) genügen, ausreichen 

hinreichend (Adj.) genügend, ausreichend 

hinterblieben (Adj.) zuriickgeblieben, zuriickgelas­
sen 

Hinterbliebener ist der nahe -+ Angehörige eines 
Verstorbenen. Der Hinterbliebene kann zu einem 
Bezug von -+ Rente. -+ Versorgung oder sonstigen 
fi11a11.11icllcn Leistungen berechtigt sein. Ihm kann in 
Nachlass anfallen. 

Lit.: Z1111111emumn, ~V.. Rechtsfragen bei einem Todes­
fall. 7. A. 2015 

hinterlegen (V.) in amlliche Verwahrung geben 

Hinterlegung(§§ 372 ff. BGB) ist die in dem Rah­
men eines -. Schuldverhältnisses erfolgende Über­
gabe einer hinterlegungsfähigen -+ Sache durch den 
-+ Schuldner an die öffentliche Hinierlegungsstelle. 
Hinterlegungsfähig sind --> Geld, -+ Wertpapiere, 
sonstige ->Urkunden sowie Kostbarkeiten (§ 372 
BGB). 1-linterlegungsstellc ist dai. - Amtsgericht 
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des -+ Leistungsorts. Erforderlich ist ein Hinterle­
gungsgrund (§ 372 BGB, z.B. -+ Annahmeverzug, 
unverschuldete Ungewissheit über den Gläubiger). 
Ist die Rücknahme der hinterlegten Sache ausge­
schlossen. so wird der Schuldner durch H. wie durch 
eine -> Leistung befreit (§ 378 BGB). In anderen 
Fallen kann er den Gläubiger auf die hinterlegte 
Sache verweisen. Die lw11delsrechtliclte H. (§ 373 r 
HGB) ermöglicht unter vereinfachten Voraussetzun­
gen die H. jeder -+ Ware. Zwischen dem Schuldner 
und der Hinterlegungsstelle entsteht durch die Hin­
terlegungsanordnung (Verwalcungsakt) ein öffent­
lich-rechtliches Rechtsverhältnis. 
Lit.: Bülow. A.!Schmidr. J .. Hinterlcgungsordnung mit 
Nebenbe~timmungen. 4. A. 2005; Gemhuber. J„ Die 
Erfüllung und ihre Surrogate, 2. A. 1994; Preuß, N., Die 
notarielle Hinterlegung, 1995; Remmertz. F.. Rechts­
schutz durch Hinterlegung digitaler Wirtschaftsgüter, 
2022 

Hinterlist (§ 224 J Nr. 3 StGB KörpcrverletLung 
mittels eines hinterlistigen Überfalls) ist die plan­
mäßige Täuschung unter Verdeckung der wahren 
Absicht. Sie setzt voraus. dass der Täter, wenn er 
das Opfer plötzlich von hinten angreift, dabei plan­
mäßig in einer auf Verdeckung seiner wahren Ab­
sicht gerichteten Weise vorgeht, um dadurch dem 
Überfallenen die Abwehr des nicht erwarteten An­
griffs zu erschweren und eine Vorbereitung auf die 
Verteidigung auszuschließen. 

Hinweis ist das Aufmerksammachen auf einen Um­
stand oder eine Gegebenheit. 

hinweisen (V.) aufmerksam machen. zeigen 

Hinweispßicht -t Aufklärungspflicht 

Lit.: Schaefer. T., Was ist denn neu an der Hinweis­
pflicht?. NJW 2002, 849; Re11sen, H„ Die richterliche 
Hinweispflicht, 2002; leisch, F.. lnfonnalionspOichten, 
2004; Goflier. D„ Die arbeitsgerichtliche Hinweib­
pflicht. 2022 

Hirte (M.) ist der Wächter Uber eine Herde. 

Hirtenbrief ist die zur Verbreitung bestimmte Stel­
lungnahme eines _, Bischofs oder einer Bischofs­
konferenz zu kirchlichen, aber auch weltlichen Fra­
gen. 
L1t.: Bertram, A„ Hirtenbriefe und Hirtenworte, 2000 

histor isch (Adj.) geschichtlich 

historische Rechtsschule -+ Rechtsschule, histori­
sche 

hoch (Adj.) oben befindlich 

Hochgericht (N.) Obergericht, Blutgericht 

B ochgericht'lbarkeit ist in dem mittelalterlichen 
deutschen Recht die Gerichtsbarkeit über besonders 
schwere Verbrechen (überwiegend Blutgerichtsbar­
keit. -+ Todesslrafe). 

Lit.: Sagsreuer. M„ Hoch- und Niedergerichtsbarkeil im 
spätmittelalterlichen Herzogtum Bayern, 2000 
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Hochschuldozent i\t cm m der Regel auf 6 Jahre 
beamteter. meist habiliticrtcr Hochschullehrer (Do­
zent), der nicht Professor ist. 
L11.: Reich. A .. Hoch„chulruhmcngcsctz, 10. A. 2007 

Hochschule bt (in der Regel) die -+Körperschaft 
des öffentlichen -+ Rechte!-t, deren Aufgaben in 
Forschung und Lehre bestehen. Sie untersteht hin­
sichtlich dei. Lehrbetrieb\ und des Lehrergebnisses 
der -+Aufsicht des jeweiligen Landes, wobei für 
staatliche Angelegenheiten - Fachaufsicht, für 
Selbstverwaltungsangelegenheiten -+ Rech11>auf­
sich1 Platz greift. Sie hat hin„ichtlicb der Organisa­
tion der Forschung und der Lehre das Selbstverwal­
tungsrecht (Zusammen ... et?Ung des Lehrkörpers, 
Anstellung wissen„chaftltcher und nichtwissen­
schafllicber Dienstkr'.ifte, Pestlegung der Lehrveran­
staltungen, AbhalLUng von Universitätsprüfungen). 
Hochschulen sind die ...... Universitäten und andere 
Hochschulen (früher § 1 HRG, 1. B. Fachhochschu­
le). lhre Organe 'ind für die Gesamtheit Präsident 
(Rektor). Konlil und Senat so1Nie für die Fachgebie­
te die Organe der-+ Fakultät(-+ Fachbereich). Das 
Recht der Hochschulen wurde 1n dem Hochschul­
rahmengesetz (26.1 1976) geregelt (In DeuL<;chland 
gab es recbtstatsächlich 2003 329 staatliche oder 
staatlich anerkannte l lochschulen mit mehr als 9300 
Studienmöglichkeiten und 2020 422, davon 108 
Universitäten.) 
Lit.: Hochschulrecht. hg. v. llcmmer. M. u. a .. 2004; 
Hochschulrecht 1n Bund und Ländern, 2021 

Hochschulgrad ...... Grad 

Hochschulrahmengesetz ist das -+ Rahmengesetl 
des Bundes von dem 26. 1.1976, welches da.-. Recht 
der -+ Hochschulen allgemein regelt und durch 
Hochschulgesetze der Länder ausgefüllt bzw. seit 
der Födera!i<.musrefom1 von 2006 cr„etzt wird. 
Lit.: Reich. A.. Hoch„chulmhmcngcsctz, 10. A. 2007 

Höchstbetragshypothek ist die auf einen Höchst 
betrag beschränkte -+ l lypothek. -+ Sicherungs­
hypothek 
Lit.: Kurzbauer. P., Die lfoch,tbctragshypothek. 1999 
(Österreich) 

höchste (Adj .. Superlativ) oberste. höchst gelegen 

Höchstpersönlich ist die Qualifikation emes 
-> Rechtes. die vorliegt, wenn cm Recht ausschließ­
lich an einen ind1v1ducllcn Berechtigten gebunden 
ist. Höchstpersönliche Rechte erlöschen mit dem 
Tod des Berechtigten. Sie können von diesem auch 
nicht übertragen werden (z.B. § 1059 BGB Nieß­
brauch, § 727 BGB Gesellschaft). 

Höchstpreis ist ein durch eine Höchstgrenze festge­
legter Prei<. oder auch der höchste von mehreren 
möglichen Preisen. 

Höchstzahl (F.) höchste Zahl 

Höchstzahherfahren -. d'Hondt„ches H. 

Hochverrat (§ 81 StGB! i!-tt da<> -+Unternehmen 
der Beeinträchtigung des Bestands der -. Bundes-

hoheitlich 

rcpubhk Deutschland (oder eines Landes) oder der 
Änderung der auf dem ---> Grundgese11 der Bundes­
republik Deutschland beruhenden verfassungsmäßi­
gen Ordnung mit -+ Gewalt oder durch Drohung 
mit Gewalt. H. ist ein -+ Staatsschu11dclikt. H. wird 
grundsättlich mit lebenslanger he1hcitsstrafe oder 
mit Freiheit!.strafe nicht unter 1ehn Jahren bestraft. 
l .it: ßbuger. M„ Der Hochverr,11 in der höchstrichterli­
chen Rcchhprechung der Weimarer Republik. 1998 

Hof i-.t allgemein zunäch.'t der zu cmem Haus un­
mittelbar gehörige Platz oder Raum. dann der land­
winschaftliche Betrieb und 'chließlich der engere 
Lebensbereich und Wirtschafbbereich eines Adeli­
gen. Fürsten oder Königs. 
l.ii.: Köblrr. G„ Deutsche Recht,gcschichte. 6. A. 2005: 
umge, J„ Auswirkungen der Hofaufhebung, 1997 

Hofamt ist in Anschluss an die Spätantike in dem 
mittelalterlichen und neuleillichen deutschen Recht 
da'> -+ Amt der -+ Verwaltung eines Teilbereich-. 
dc!-t für„tlichen oder königlichen Hofes (1. B. Truch­
„es-.. Kämmerer, M:m;chall. Schenk). 
Lit Kiihler. G .. DeuL'iChe Recht'>geschichtc. 6. A. 2005 

Höfe CM.PI.)-+ Hof 

llöfcordnung-+ Höferecht 

Höferecht ist das für bestimmte lundwinschaflliche 
~ Betriebe geltende Sonderrecht (Bundesrecht). das 

in der ehemaligen britischen Besal/ungslone in der 
Höfeordnung geregelt ist. Zur Erhaltung der Wirt­
schaftsfohtgkeit eines Hofes ist cme gesetzliche 
Sondererbfolge eines einzelnen -+ Erben festge­
settt, gegen den die son<.tigen (weichenden) ...... Mit­
erben nur einen be~hränkten Abfindung„anspruch 
haben. Die Bestimmung des Hoferben erfolgt durch 
le11tw111ige-+ Verfügung oder durch • Gc!-tetz. 
l.it U/dtke-Handjery. C.!Jei11.H'11, 1•„ Höfcordnung. 
11. A. 2015: Wehner. R„ Hofübergabe, 7 A. 2000; 
Wiihr111a1111, O.!Graß, C.. Landwirtschaftscrbrechl. 
11. A. 2019 

Hofgericht ist seil dem Hochmittelalter das an dem 
für-.tlichcn oder königlichen Hof befindliche Gericht 
(Obcrgenchl). 
Lll. Kiihler. G .• Deut-;che Rechhgcschichtc. 6. A. 2005: 
Urkundenregesten zurGe~hichte de'> dcut~chen Königs­
und Hofgerich~. hg. \. Die.11elk.cu11p. 8 .. Bd. 1 ff. 1988 ff. 

Hofrat ist in dem hochmittelalterlichen und neuzeit­
lichen deutschen Recht das ober'>te Verwaltungsor­
gan und Rechtsprechungsor.gun eines Für:.tcn sowie 
ein Titel der Mitglieder. In Osterreich kann der Titel 
bis in die unmittelbare Gegenwart an Verwaltungs­
bedienstete verliehen werden. 

Hoheit (F.) oberste Staatsgewalt. Herrschaft, eine 
Anrede für Fürsten 
Lit · uirges. K„ Die Entwicklung des Hoheitsbegriffes. 
1998 

hoheitlich (Adj.) Hoheitsgewalt betreffend. kraft 
staatlicher Hoheitsgewalt erfolgend. in öffentlich­
rechtlicher Handlungsform geschehend 



Hoheitsakt 

Hoheitsakt ist der von einem Träger von -+ Ho­
heitsgewalt in deren Wahrnehmung vorgenommene 
Akt (z.B. Verwaltungsakt, Urteil). 
Lit.: Ma11ssen, G„ Privatrechtsgestaltung durch Ho­
heitsakt. 1994 

Hoheitsgewalt ist die Befugnis des -+ Staates, 
einseitig rechtlich verbindliche -+ Anordnungen zu 
erlassen. Die H. ergibt sich aus dem Wesen des 
Menschen anerkannten Staates. Die Ausübung der 
H. erfolgt durch die -+Verwaltung, insbesondere 
durch -+ Beamte. 
Lit.: Klinke. R„ Bestimmungsmerkmale von Hoheits­
gewalt im YölkerrcchL, Diss. jur. Bonn 1999 

Hoheitsgewässer ist das der -+ Hoheitsgewalt eines 
-+ Staates unterstehende -+ Gewässer. Zu dem 
l.1.1995 dehnte die Bundesrepublik Deutschland 
ihre H. an Nordsee und Ostsee zwecks Schutzes des 
Wattenmeers auf eine Tiefe von 12 Seemeilen aus. 
Lit.: Schmidt, B„ Die Erweiterung der scewärtigen 
Hoheitsrechte, 1989 

Hoheitsrecht ist das dem -+ Staat (-+ Bund und 
-+ Ländern) zur Ausübung der -+ Hoheitsgewalt 
zustehende Recht. Dabei wird unterschieden zwi­
schen den Befugnissen zu -+ Rechtsprechung, Voll­
ziehung und -+ Rechtssetzung. Nach Art. 24 1 GG 
kann der Staat Hoheitsrechte durch Gesetz auf zwi­
schenstaatliche Einrichtungen übertragen. 
Lit.: König, D„ Die Übertragung von Hoheitsrechten, 
1998 

Hoheits-Leichen ist das die -+ Hoheitsgewalt des 
Staats verkörpernde Zeichen (z.B. Flagge, Wappen, 
Amtsschild, Siegel). -+ Bundesflagge 
Lit.: Kutschke, P., Ehemalige staatliche Hoheitszeichen 
als Marke, 20l2 

höhere (Adj. Komparativ) weiter oben befindlich 

höhere Gewalt -+ Gewalt. höhere 

Holding (F.)-+ Holdinggesellschaft 

Holdinggesellschaft (bzw. Holding) ist die -+ Ge­
sellschaft. die nicht selbst erzeugt, sondern nur als 
Dachgesellschaft - eines -+ Konzerns - die Ge­
schäftsanteile oder Aktien anderer Gesellschaften 
verwaltet. 
Lit.: Schaumburg, H„ Holdinggesellschaften im interna­
tionalen Steuerrecht, 2002; Beck'schcs Roiding Hand­
buch, hg. v. Hasselbach/Nawroth/Rödding. 3. A. 2020 

holen von einem anderen Ort zu dem eigenen Ort 
bewegen 

holographisch (Adj.) ganz (selbst) geschrieben, 
eigenhändig 

holographisches Testament -+ Testament, ho­
lographisches 

Holschuld ist die - Schuld, bei welcher der Hand­
lungsort des Schuldners (und -+Erfolgsort) der Ort 
des -+ Wohnsitzes des -+ Schuldners ist (z.B. Kauf 
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in einem Geschäft). Sie ist zu trennen von der 
-+ Bringschuld und der -+ Schickschuld. Bedeutung 
hat die Unterscheidung für den Leistungsinhalt und 
die -+ Konkretisierung und damit für die Rechtsfol­
gen bei dem Untergang geschuldeter Gegenstände. 
Lit.: Köhler. G„ Schuldrecht, 2. A. 1995; Bemhard, J„ 
Holschuld, Bringschuld, JuS 2011. 9 

Homosexualität (Gleichgeschlechtlichkeit) ist die 
sexuelle Beziehung zu einem Menschen desselben 
Geschlechts (also eines Mannes zu einem Mann 
oder einer Frau zu einer Frau). 1994 wurde die 
Stra1barkeit homosexueller Handlungen zwischen 
bestimmten Männern (§ 175 StGB) aufgehoben. 
Durch § 182 StGB werden Jugendliche unabhängig 
von ihrem Geschlecht gegen sexuellen -+ Miss­
brauch geschützt. In den Niederlanden besteht seit 
Februar 1998. in Hamburg seit Mai 1999 und in 
Deutschland allgemein seil 2001 die Möglichkeit. 
dass homosexuelle Paare ihre -+ Partnerschaft bei 
dem zuständigen Standesamt registrieren lassen, in 
Massachusetts seit 2004 die Möglichkeit der Ehe­
schließung. ln Deutschland ist seit 20 l 7 die Ehe­
schließung zwischen zwei Menschen desselben 
Geschlechts rechtmäßig. Geplant ist auch die Zulas­
sung der Annahme als Kind. Weltweit dringt mit der 
Zivilisation die Anerkennung der H. vor. 
Lit.: Frank. 0„ Die Strafbarkeit homosexueller Hand­
lungen, 1997; Risse. J„ Der verfassungsrech11iche 
Schutz der Homosexualität, 1998; Feustel. R„ Die 
Geschichte der Homosexualität, 2003 

homosexuell, gleichgeschlechtlich, -+ Homosexu­
alität 

Hondt, Victor d' (Gent 20.11.1841-Gent 30.5. 
1901), Jurist und Universitätslehrer -+ d'Hondt­
sches Höchstzahlverfahren 

Honorar (Ehrengeschenk) ist in dem -> Dienst­
vertragsrecht die Vergütung für höhere Dienste (z.B. 
Architekt, Arzl, Künstler. Rechtsanwalt). Für 
Rechtsanwälte setzt das Rechtsanwaltsvergiilungs­
gesetz in Hinblick auf die Erstattungsfähigkeit durch 
den Gegner in streitigen Verfahren enge Grenzen. In 
dem außergerichtlichen Bereich kann das H. aber 
vereinbart werden (Erfolgshonorar). Die Höhe des 
festen Stundensatzes betrug 2009 durchschnittlich 
182 Euro, des variablen Stundensatzes vielleicht 
200 Euro. 
Li1.: Madert, W., Die Honorarvereinbarung des Rechts­
anwalts, 2. A. 2002; Rochon. S.. Die erfolgshonoriene 
Proze,o;sfinanzierung. 2003 

Honorarordnung für Architekten und Ingenieure 
(HOAT) ist die gesetzliche Rahmenregelung für das 
--+ Honorar von Architekten und Ingenieuren. 
Lit.: YOB HOAI. hg. v. Werner, U.!Pastor, W., 36. A. 
2020; Korbion. f/./Mamscheff, J.Nygen, K„ Honorar­
ordnung für Architekten und Ingenieure, 9. A. 2016, 
10. A. 2022; Messerschmidt/Niemöller/Preussner. Ho­
norarordnung für Architekten und Ingenieure, 2015. 
2. A. 2022; Beck'scher HOAI- und Archilektenrechts­
Kommeotar, hg. v. Fuchs/Berger/Seifert, 3. A. 2021 

Honorarprofessor (Professor ehrenhalber) -+ Pro­
fessor 
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honoris causa (lat.) (h. c.) ehrenhalber (z.B. Ehren­
doktor, Honorarprofessor) 

hören (V.) mit dem Ohr oder Gehör iiber Schwin­
gungen Laute vernehmen und mit dem Gehirn ver­
arbeiten 

Hörensagen ist das Hören der Mitteilung (bzw. des 
Sagens) eines anderen. Ein Zeuge vom H. ist in dem 
Verfahrensrecht ein Mensch, der eine die Tal betref­
fende Tatsache nicht unmittelbar wahrgenommen 
(gesehen, gehört usw.) hat, sondern nur den (mittel­
baren) Bericht eines unmittelbaren Zeugen bzw. 
eines anderen hiervon. Der Zeuge vom H. ist mittel­
barer Zeuge. Ein -+Urteil kann auf seine Aussage 
grundsätzlich nur dann gestützt werden, wenn diese 
durch andere wichtige Gesichtspunkte bestätigt 
wird. 
Lil.: Joachim, N„ Der Hörensagenbeweis im Strafver­
fahren, 1991 (Diss.): Wi11sel, A„ Der Zeuge vom Hören­
sagen. 2018 

hörig (Adj.) gehörig, abhängig 

Höriger ist in dem mittelalterlichen und neuzeitli­
chen deutschen Recht der grundherrschaftlich abhän­
gige, dem Grundherrn in gewisser Weise gehörige 
Mensch (bis zur-+ Bauernbefreiung in dem 19. Jb.). 
Lit.: Köbler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Horizont (M.) Gesichtskreis, (aus der Sicht des 
Menschen erkennbare) Grenzlinie zwischen Himmel 
und Erde 
Lit.: Marchan, 0., Der demokratische Horizont, 2022 

horizontal (Adj.) den Horizont als anscheinend 
waagrecht vedaufende Linie betreffend, auf gleicher 
Ebene liegend, Gegensarz vertikal 

horizontaler Finanzausg.leich -+ Finanzausgleich, 
horizontaler 

Hospitant (M.) Gast 

house (engl. [N.J) Haus. Kammer 

Honse (N.) of Commons (engl.) Unterhaus 

House (N.) of Lords (engl.) Oberhaus 

Hund ist das von dem Wolf abstammende Haustier 
des Menschen. Fiir von ihm verursachte Schäden 
muss grundsätzlich sein Halter einstehen. Nach 
Schätzungen gibt es in Deutschland in der Gegen­
wart rund 6 Millionen Hunde unterschiedlicher 
Rassen. 

hundert (Num. Kard.) Grundzahl zwischen 99 und 
101 

Hundertschaft ist in dem frühmittelalterlichen 
deutschen Recht vielleicht die kleinste familien­
übergreifende Untergliederung des Volkes (str.). In 
dem Verwaltungsrecht bezeichnet H. eine Forma­
lionseinheit der Bereitschaftspolizei und der Bun­
despolizei. 

Hypothekenbrief 

Hundesteuer ist die gemeindliche -+ Steuer für das 
Halten eines Hundes. Sie darf für Kampfhunde. für 
die auch ein besonderes Bundesgesetz von dem 
12. April 2001 gilt, entsprechend der größeren Ge­
fährlichkeit für die öffemliche Sicherheit erhöht 
sein. 
Li1.: Kunze. T., Kampfhunde. NJW 2001, 1608 

Hygiene (F.) Reinheit , Reinlichkeit 
Lit.: Hygiene und Recht, hg. v. Schneider, A. u. a„ L 997: 
Sinell, H., Einführung in die Lebensmittelhygiene. 
2004; Hemd/. C., Angewandte Hygiene. 202 1 

hygienisch (Adj.) Hygiene betreffend 

Hypothek (Unterpfand) (§ 111 3 BGB) ist die 
-+ Belastung eines -+ Grundstiicks (oder Miteigen­
tumsanteils an einem Grundstiick) in der Weise, dass 
an den (Hypothekengläubiger), zu dessen Gunsten 
die Belai.tung erfolgt bzw. besteht, eine bestimmte 
Geldsumme zur Befriedigung wegen einer ihm 
zustehenden -+ Forderung (gegen einen Schuldner, 
der mit dem Eigentümer des sichernden Grund­
stücks nicht identisch tu sein braucht,) aus dem 
Grundstiick zu zahlen ist. Die H. ist ein der Siche­
rung einer Forderung (z.B. eines Darlehens) 
dienendes, beschränktes dingliches -+ Recht 
(-+Grundpfandrecht), das nicht zu -+ BesitL be­
rechtigt. Sie ist von dem Bestand der Forderung 
abhängig (akzessorisch. -+ Akzessorietät). Sie kann 
-+ Briefbypolhek (sehen) oder -+ Buchhypothek 
sein (§ 1116 BGB). -+Verkehrshypothek oder 
(streng akzessorische) -+Sicherungshypothek 
(§ 1185 BGB). Die H. entsteht grundsätzlich - so­
fern die zu sichernde Forderung besteht - durch 
-+ Einigung und -+ Eintragung in das -+ Grund­
buch - sowie Ausschluss der Erteilung eines Hypo­
thekenbriefs bzw. -+ Übergabe des Hypotheken­
briefs oder -+ Übergabesurrogat-. Sie endet mit der 
Befriedigung des Gläubigers aus dem Grundstiick 
(§ 1181 BGB), Ausfall in der -+ Zwangs­
versteigerung oder-+ Aufhebung. Vielfach geht sie 
auf den -+ Eigentümer oder den persönlichen 
-+ Schuldner über. Wird die Schuld von dem 
Schuldner getilgt, entsteht kraft Gesetzes eine Ei­
gentümergrundschuld (§§ 1163, 1177 BGB). 
Lit.: Büdenbender, U„ Grundsätze des Hypotheken­
rechts, JuS 1996, 665 und L 57; Rauch, W.I 
Zim111ermc11111. S., Grundschuld und Hypothek. 2. A. 
1998; Lieder. J. u. a„ Die forderungslose Hypothek. JuS 
2017, 1052 

hypothekarisch (Adj.) Hypothek betreffend 

Hypothekenbank ist die -+ Bank, deren Geschäfts­
betrieb darauf gerichtet ist, durch -+ Hypotheken 
gesicherte Darlehen (bis zu etwa 60 Prozent des 
Grundstückswerts) zu gewähren und auf Grund der 
erworbenen Hypotheken Schuldverschreibungen 
(Hypothekenpfandbriefe) auszugeben. 
Lit.: Coedecke, W., Die deutschen Hypothekenbanken, 
4. A. 1997; Belli11ger, D./Kerl, V., HypoLhekenbankge­
sctz, 4. A. 1995; Mar;J, l„ Das Recht der Pfandbriefe 
und Hypothekenbanken, 2002 

Hypothekenbrief (§ 1116 BGB) ist die über eine 
-+ Hypothek (. bei der die Erteilung eines Hypothe-



Hypothekenpfandbrief 

kenbriefs nicht ausgeschlossen ist,) von dem 
-+ Grundbuchamt ausgestellte öffentliche --+ Ur­
kunde. Der H. ist ein sachenrechlliches -+ Wen­
papier (Namenspapier). Der Gläubiger erwirbt die 
Hypothek (Briefhypothek) mit -+ Übergabe des 
Hypothekenbriefs oder --+ Übergabesurrogat. Der H. 
ist wesentlich für die --+ Übenragung, --+ Belastung. 
-+Pfändung und Geltendmachung der Hypothek. Er 
genießt keinen öffentlichen -. Glauben, kann aber 
den öffentlichen Glauben des-+ Grundbuchs zerstö-
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ren (§ 1140 BGB). Das --+Eigentum an dem H. 
steht dem Gläubiger der Hypothek zu (§ 952 rI 
BGB). 
Lit.: K11ieper. E .. Der Hypothekenbrief, 1921 

Hypothekenpfandbrief -+ Hypothekenbank 

Hypothekenübernahme-+ Schuldübernahme 



IAO (F.) lnternationale Arbeitsorganisation (1919). 
..... ILO (N.) International Labour Organization 

Lit.: Schaub, G .• Globali\lerung des Arbeitsrechll>. FS 
A. Söllner. 2000 

lAS (F. PI.) International Accounting Standar&.. 
-+ Standar&. der + Rechnungslegung 
Lit.: Beck'scbes IFRS Handbuch, hg. v. Bohl. iv. u.a., 
6. A. 2020 

IATA (F.) Internationale Lufttransportvereinigung 

Lit.: Gran, A •• Die IATA, 1998 

JCAO (F.) International Civil Aviation Organization 
(Internationale Zivilluftfahrtorganisalion) 

ICC (F.) lnternational Chamber of Commercc 
-+ Internationale Handelskammer 

ideal (Adj.) vollkommen. geistig. beispielhaft 

Ideal (N.) Vorbild 

Idealkonkurrenz -+ Tateinheit 
Lit.: Dürr. A„ Funktionelle Äquivalente der strafrechtli­
chen Konkurrenzlehre im Common Law, 2019 

Idealverein (§ 21 BGB> ist der -+Verein. dessen 
Zweck ideell bestimmt und damit nicht auf einen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetneb gerichtet ist. Er 
erlangt -+ Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das 
..... Vereinsregister. Er steht in Gegensatz zu dem 
wirtschaftlichen Verein (z.B. Aktiengesellschaft). 
L1t.: Nahnvold, M„ Die wirt~chaftliche Betätigung von 
Idealvereinen, 2003; Discher. K„ Die Mitgliederhaftung 
im Idealverein. 2013 

Idee (F.) Einfall. Gedanke. Vorstellung 
Lit: Harke, D., Ideen schUt1en lassen, 2000; Becker. 
M .• Auf dem Weg zu einer Idee, 2022 

ideell (Adj.) Idee betreffend, ideenorientiert. geistig 
Identität (F. ) Gleichheit. Übereinstimmung. 

-> Repräsentation 

Identitätsfeststelluni; iM die Feststellung der Identi­
tät eines Menschen. Sie ist eine polizeiliche Maßnah­
me. die an gesetzliche Voniussetzungen gebunden ist. 
Sie ist entweder Anhaltung, erkennungsdienstlicbc 
Maßnahme oder Vorladung und kann teils nur ver­
dachtsabhängig, teils auch verdachtsunabhängig 
erfolgen. 
Lit.: Herrmann, M., Die Identitätsfeststellung. 2008 

Ideologie (fF.J Ideenlehre) ist die Gesamtheit der 
einer bestimmten Gruppe 1ugeordneten Denkweisen 
und Wertvorstellungen (Ideen) (str.). 
Lit.: Riitlters, B .. Ideologie und Recht im Systemwechsel. 
1992; He1111i11g, C„ ldeologic und Ideologiekritik. 2022 
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illegal (Adj.) ungesetzlich 
Lit.: Besou.i. C.. Illegal. legal - egal'?. 2001 

illegitim (Adj.) ungesetzlich, unehelich, nichtehe­
lich 

ILO (F.) (engl.) International Labour Organization 
• IAO 

Im Zweifel ist in Gesetze~texten die Auslegungsre­
gel, die immer dann die gesetzliche -+ Rechtsfolge 
eintreten lässt, wenn dai. Handeln beteiligter Perso­
nen eine (andere) gewünschte Rechtsfolge nicht 
eindeutig erkennen lässt (z.B.§ 262 BGB). 
Lit .. Leirner. \V., Der Zweifel im Staal\recht. 1958 

immanent (Adj.) innewohnend 

Lu · Rölli. M .. lmmanent denken. 2018 

immanente Grundrechtsschranke -+ Grund-
rechtsschranke, immanente 

lmmaterialgut ist das unkörperliche (immaterielle), 
geistige Gut (Idee). Au lmmateriulgütern können 
ebenso wie an Sachen -+ Rechte bestehen (aller­
dings [wegen der Definition des Eigentums als abso­
luter Herrschaft über eine Sache) nicht / B. Eigen­
tum) lmmateriaJgüterrechte sind etwa -+ Urheber­
recht oder -+ Patentrecht. 

Lu„ Forke/, H„ Grundfälle zu den lmmatcrialgillerrech­
ten, JuS 1989. 869; Hei11emw111. A .. lmmaterialgüter­
schutz in der Weubewerbsordnung. 2002; Haedicke. M .. 
Rechtskauf. 2003; Gnimbrechr. N„ Die geografische 
1 lerkunftsangabe als lnunaterialgut, 2017 

Immaterialgüte rrecht -+ lmmaterialgut 
Lit.: Horn, M., Parodien im lmm;11erialgUterrecht. 2022 

immalerieU (Adj.) unkörperlich. getst1g 
Lu. Unl..örperlicbe Güter im Zivilrecht. hg. v. Leibte, S. 
u.a. 2011 

immaterieller Schaden --. Schaden. immaterieller 

Immatrikulation (F ) Einschreibung (in eine Uni­
versitüt), fonnellcr Beginn von Studien in Gegensatz 
zu der-+ ExmalrikulaLion (Ausschreibung. Ende) 

immatrikulieren (V.) einschreiben (1.u einem Stu­
dium in einer Hochschule) 

immediat (Adj.) unmittelbar, ohne vermittelndes 
Zwischenstück 

Immission (fF.] Hinemsendung) ist die Zuführung 
(nicht Abhaltung) unwägbarer Stoffe (z.B. Gase, 
Dämpfe. Gerüche. Rauch, Ruß. Licht, Strahlen. 
Wärme, Ger'.iusch. Erschütterung). In dem Sachen­
recht kann der -+ Eigentümer eines -+ Grundstücks 



Immissionsschutz 

cme 1. insoweit nicht verbieten. als die Einwirkung 
die Benut1ung ... eines Gnmthtücks nicht oder nur 
unwesentlich _, beeinträchtigt oder eine wesentli­
che -+ Beeinträch11gung ortsüblich ist und durch 
1umutbare Maßnahmen nicht verhindert werden 
kann ( + Nachbarrecht). Er hat dafür aber u. U. 
einen Ausgleichsanspruch <* 906 II BGB). In dem 
Verwaltungsrecht bedürfen gewisse -+ Anlagen 
wegen der von ihnen ausgehenden Immissionen 
(§ J II BlmSchG) einer behördlichen -+ Genehmi­
gung. Dies dient dem SchuLZ von Menschen. Tieren. 
Pnanzcn und anderen Sachen vor schädlichen Um­
welteinwirkungen(~ 1 BlmSchG) 
l .il.. Abraham, r:„ Schutz vor industriellen lmmissionen. 
1997; Jolilt•n, M .. Die Beeinnussung privater lmmissions­
abwehrnnsprüchc durch das öffentliche Recht, 2001: Pill<.. 
M„ An1cige- und Genehmigungsverfahren. 8. A. 2007 

Immissionsschutz ist der SchuLZ vor schädlichen 
• lmm1ssionen. der vor allem in dem Bundesim­

mis~ionsschutz.gesetz geregelt ist. 
LI!.' Jams.~. f/., Bundcs1mmissionsschutzgesetz, 13. A 
2020: Sell11er!Reidt/Oh111s, lmm1ss10nsschutzrecht und 
Industrieanlagen. 1. A. :?006; Jarass. H„ Grundstruktu­
ren des lmmissionsschutaechts, JuS 2009. 608 

immobil (Adj.) unbeweglich 

immobiliar (Adj.) Immobilien betreffend 

lmmobiliarzwangsvollstreckung -+ Zwangsvoll­
streckung 
Lit.: l\11ee.\, 1\„ lmmobiliarzwang~\ollstreckung. 4.A. 
20Cß 

Immobilie (F.) unbewegliches Vem1ögensstück. 
unbewegliche Sache, Grundstück 
Lu. Rccht„handbuch lmmob1hcn (Lbl.). hg. v. Koeble. 
IV., Bd 1 f. 29 A. 2020; Sailer/Kippes/Rehk11gler. Hand­
buch filr lmmobilienmaldcrund Immobilienberater. 3. A. 
2017; Schiifer/Coll':.e11, Praxishandbuch lrnmobihen­
lnvc„titioncn, 4 A. 2020; Handbuch Immobilienrecht, 
hg. v. Sdm•ilm; K., 4. A. 2020; Waldner, W. Tmmobilien­
kaufvertrUgc. 3. A. 2020; Bcck'sches F'omlUlarbuch 
lmmob1lienrech1. hg. v. Weise. S./Fom. S .. 3.A. 2018: 
Beck'sches Handbuch Tmmobiliensteuerrecht, hg. v. 
f/aau. f:/Jad1111m111. M„ 2. A. 2020; Krauß, H„ lmmo­
bilienkaufvenrägc in der Praxb. 9. A. 2020 

immun (Adj.) abgabenfrei. sicher. geschülll 

Immunität (Art. 46 11 ff. GG) ist der Schutz des 
- •Abgeordneten vor bestimmten Maßnahmen, die 
sich gegen ~ein Verhalten außerhalb des - Par­
lamcnh richten. Nach Art. 46 II GO darf cm Abge­
ordneter des - Bundestags wegen einer mit Strafe 
bedrohten Handlung nur mit (nicht offensichtlich 
rcchhwidrigcr) Zustimmung des Bundestags lUr 
Vcrantwonung gezogen oder verhaftet werden 
(Aufüebung der 1.), es sei denn. da„~ er bei Bege­
hung der Tat oder 1m Laufe des folgenden Tags 
fe,tgenommen wird. Die 1. ist ein Verfahrenshinder­
nis (Pro1es<.,hindemis). Sie wird ergänzt durch die 
(materiell strafrechtlich wirkende) -+ Indemnität. ln 
dem älteren deutschen Recht ist die (aus der Spätan­
tike tibemommene) T. die Freiheit einer _.Grund­
herrschaft eines Grundherrn von königlicher bzw. 
gränicher Gewalt. 

240 

Lit.: Kiibler, G. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (lntemet); Lüke, M„ 
Die Immunität staatlicher Funktionsträger, 2000; Sato. 
C. Immunität internationaler Organisationen. 2~; 
Rm•tlu. 1:. Grund1üge der Staatenimmunität. JuS 2005. 
215: Klei11/ei11. r. Anforderungen an den Verzicht auf 
diplomati,che Immunität, NJW 2007. 2591 

imperativ (Adj.) befehlend 

imperathc<; Mandat -+ Mandat, imperatives 

Imperium Clat. (N.I) Befehl, Macht, Reich 

impfen (V.) einen Impfstoff zuführen 

Impfen (N.) ist das Zuführen einer geringen Menge 
von Krankheitserregern zwecks Aufbaus körperei­
gener Ahwehrstoffc.-+ Impfschaden,-+ Impfzwang 
Lit.· Ji/g, W, Der Impfkurs, 5. A. 2021 

Impfschaden (§§ 60 ff. lnfeklionsschutzG) ist der 
durch eine Impfung verursachte, über das übliche 
Ausmaß emer Impfreaktion hinausgehende Gesund­
heitsschaden. Wer durch gesetzlich vorgeschriebene, 
auf Grund • Gese11es angeordnete oder von einer 
1uständ1gen Behörde öffentlich empfohlene Imp­
fung einen !. erleidet. erhält auf -+ Antrag --+ Ver­
'>Orgung. 
Lit. SC'hi"'Y· H„ Impfung und Aufopferungsentschädi­
gung, 1974: Miiller-R1•x. K .. Impfschaden durch Corona 
Impfung, 2021 

Impfung Cl·) Zuführung eines Impfstoffs 

Impfzwang i'>t der (durch Gesetz) angeordnete 
Zwang 1u einer Impfung. 
Lll. · S11111di11~n; J„ Verfassungsrechtliche Untersuchung 
der Impfgesetzgebung in Deutschland, 2021 

Import (M.l Einfuhr 
L11.: Schick. S„ Basiswissen Import. 2021 

Impressum ((N.I Eindruck) ist die für -+Druck­
werke gesetzlich vorgeschriebene Benennung des 
Druckers und Verlegers, bei Zeitschriften und Zei­
tungen auch des verantwortlichen Redakteurs. 

In dubio pro rco ([lat ] im Zweifel für den Ange­
klagten) bt in dem Strafverfahrensrecht der unge­
schriebene Grundsall, nach dem dann, wenn der 
-+ Richter kcme volle Überzeugung von der 
-+ Schuld de„ -+ Angeklagten gewinnt, dieser fre1-
1u~prcchen oder nur wegen einer milderen. nachge­
w1esenem1aßcn erfüllten Strafvorschrift zu bestrafen 
i-.t. Dieser Grundsall beruht darauf, dass der Ange­
klagte ni~ht \eine Unschuld, sondern der Ankläger 
dse Schuld des Angeklagten nachweisen muss 
(-+ L;nschuldsvermutung). Er Min dieser Form seit 
1811 belegt, aber in Vorläufern schon unter Kaiser 
TraJ3n in Rom und in dem gelehnen Strafprozess­
recht de ... Spätmmelalter!\ nachzuweisen. 
Lit . Zopf\, J. Der Grundsnl7 m dubio pro reo. 1999; 
Sd111'ahe11bcmc•r. P.. Der Zweifelssatz im Suafprozess­
rcch1. 2012: Huber. M„ Grundwissen - S1rafprozess­
rech1 In dubio pro reo, JuS 2015, 596 

in fraudem legis (lat.) unter Umgehung des Gesetzes 



241 

In iure cessio (laL fF.] Übergang in der Entschei­
dungsstätte) ist in dem römischen Recht eine auf ein 
Scheinverfahren vor dem Magistrai gestützte Über­
tragung der Gewalt an einem Gegenstand. 
Lit.: Söllner, A .. Römische Rechtsgeschichte. 5. A. 1996 

Inbegriff (§ 260 BGB) ist die Gesamtheit unter 
einheitlicher Bezeichnung zusammengefasster 
-+ Gegenstände, die als solche wirtschaftliche Be­
deutung hat (z.B. Nachlass, Unternehmen, Biblio­
thek. Herde). Wer einen 1. von Gegenständen her­
auszugeben hat, hat dem Berechtigten ein 
Bestandsverzeichnis vorzulegen. 

Inbesitznahme -+ Besitznahme 

Incoterms ([N. PI.] international commercial terms) 
ist die von der Internationalen Handelskammer 1936 
erstmals veröffemlichte Zusammenstellung interna­
tionaler Handelsbegriffe wie z.B. von Handelsklau­
seln und deren Inhalt (z.B. cif. fob). 
Lit.: Piltz. B./Bredow. J .. lncotenns, 2016 

Indemnität ([F.] Straflosigkeit) (Art. 46 1 GG. § 36 
StGB) ist in dem Strafrecht die Befreiung der 
-+ Abgeordneten von der gerichtlichen oder dienst­
lichen Verfolgung wegen einer Abstimmung oder 
Äußerung im -+ Parlamem, ausgenommen ver­
leumderische Beleidigungen. Die 1. ist ein persönli­
cher materiellrechtlicher -+ Strafausschließungs­
grund, nicht nur ein Prozesshindernis. Der Schutz 
durch J. wird ergänzt durch die-+ Immunität. 
Lit.: Wurbs, R., Rcgdung&probleme der Immunität und 
der Indemnität. 1988: Hilgendorf. E., Die Entwick­
lungsgeschichte der parlamentarischen Redefreiheit, 
1991 

lndex ([M.l Anzeiger. Verzeichnis) ist in dem katho­
lischen Kirchenrecht das Verzeichnis der Bücher, 
welche die Kirchenmitglieder (bis l %6) ohne Er­
laubni~ nicht lesen durften. Nach wie vor dürfen 
aber nach katholischem Kirchenrecht Bischöfe 
Schriften prüfen und verwerfen. 
Lit.: S/eumer, A., Index Romanus, 11. A. 1956; Inquisi­
tion, Index, Zensur, hg. v. Wolf, H„ 2001 

Indien ist das von Pakistan, China, Nepal, Bhutan, 
Birma und Bangladesh begrenzte südasiatische 
Land. 
Lit.: Jain. M., Outlines of lndian legal history, 7. A. 
2014; Oppen, A. 1•., Eheschließung und Eheauflösung, 
2004; Sauer, S .. EigeotumsschulZ und Verfassungsstruk­
tur in Indien, 2004; Rechtsfragen des lndiengeschäfts, 
hg. v. Podehl. J. u.a .. 2007; Rothermund. D .. Indien, 
2008 

Indigenat (fN.] Eingeborensein. Staatsangehörig­
keit. Ortsangehörigkeit, Heimatrecht) ist die Zuge­
hörigkeit zu einem Gemeinwesen. Das in Art. 33 
GG enthaltene gemeinsame I. (aller Bundesländer) 
bedeutet, dass jeder --+ Deutsche in jedem --+ Land 
die gleichen staatsbürgerlichen Rechte hat. 
Lit.: Pfillw. U., Die Verfassungsmäßigkeit von Landes­
kinderklauseln, 1998 

Indignität (F.) Unwürdigkeit 

Indossament 

lndikatioo ([F.] Anzeichen, Anzeige) ist allgemein 
ein Hinweis. ln dem Strafrecht ist (z. 8. medizini­
sche oder soziale) 1. (Angezeigtsein) eine Vorausset­
zung. die den mit Einwilligung der Schwangeren 
durch einen Arzt vorgenommenen -+ Schwanger­
schaftsabbruch rechtfertigt. 
Lit.: La11, H.. Indikationen zum Schwangcrschafisab­
bruch, 1976; Möller, T., Die mediLinische Indikation 
lebenserhahender Maßnahmen, 2020 

indirekt (Adj.) mittelbar 

indirekte Stellvertrehrng -+Stellvertretung, indi­
rekte 

indirekte Steuer -+ Steuer, indirekte 

indirekter Verbots irrtum ~ Verbotsirrtum, indi­
rekter: -+ Erlaubnisirrturn 

indirekter Vorsatz--+ Vorsatz. indirekter 

individual (Partikel) einzeln 

Individualarbeitsrecht ist das das einzelne -+ Ar­
beitsverhällnis betreffende --+ Arbeil'>recht. Es um­
fasst insbesondere die Begründung, den rnhall 
(Rechte und Pflichten der beteiligten Parteien) und 
die Beendigung des Arbeitsverhälmisses. Es steht in 
Gegensatz zu dem-+ Kollektivarbeitsrecht. 
Lit.: Waltermann, R., Arbeitsrech~ 20. A. 2021; Hro­
madka. W/Maschmarm, F., Arbeitsrecht, Bd. 1 6. A. 
2020 

Individualrechtsgut ist da<; Rechtsgut eines Einzel­
nen in Gegensatz zu dem Recht<>gut einer Gemein­
schaft oder der --+ Allgemeinheit (z.B. Leben, Ehre, 
Gesundheit). Der Einzelne wird von dem Recht vor 
allem hinsichtlich seiner Individualrechtsgüter ge­
schützt (z.B. -+ Strafrecht, unerlaubte -+ Handlung. 
Abwehransprüche). 
Lit.: Nowak, C.. Individualrechtsschutz, 2002 

Indiz ([N.] Anzeichen) ist die Tatsache, aus deren 
Vorhandensein auf eine andere Tatsache geschlossen 
werden kann (Z.B. Rauch -+ Feuer, Lüge -+ Un­
redlichkeit, Schmiere -+ Betrug. schlechte Noten 
-+ Mängel, Rechtsbruch -+ Korruption). 
Lit.: Helmi, M., Die Tötungshemrnschwelle als lndi7 
zur Begründung bedingten Vorsatzes. 2012 

Indizienbeweis (Anzeichenbeweis, vgl. § 267 I 2 
StPO) ist in dem Verfahrensrecht der -+ Beweis auf 
Grund von Tatsachen. die nicht unmittelbar den zu 
beweisenden Vorgang beweisen. wohl aber mittelbar 
auf diesen schließen lassen (z.B. Spuren der Beklei­
dung oder der Haut des Täters unter den Fingernä­
geln des Opfers). Der 1. ist zulässig. Stützt sich das 
Strafurteil auf Indizien, so sollen diese angegeben 
werden. 
Lit.: Ha11se11, U., Der lndizienbeweis, JuS 1992, 327; 
Huber, M., Grundwissen - Zivilprozess- und Strafpro­
zcmechl - lndizienbeweis. JuS 2016. 218 

Indossament ([lat.J in dorso auf dem Rücken) 
(z.B. Art. 11 WG) ist in dem -+ Wertpapierrecht 



indossieren 

eine Erklärung (fllr mich an X. gez. Y), durch die 
eine Person (Indossant) die Rechte aus einem 
--. Orderpapier auf eine andere Person (Indossatar) 
überträgt. Das allgemeine (ausführliche) I. muss 
schriftlich auf den -+ Wechsel oder auf ein mit 
diesem verbundenes Blatt, das in der bloßen Unter­
schrift des Indossanten bestehende l. (Blankoindos­
sament) auf die Rückseite des Wechsels oder auf ein 
mit diesem verbundenes Blatt gesetzt werden. Das l. 
überträgt alle Rechte aus dem Wertpapier (Art. 14 
WG, Transportfunktion). Das 1. weist in ununterbro­
chener Kette den Inhaber als Berechtigten aus 
(Art. 16 WG Legitimationsfunktion). Das I. lässt 
den Indossanten für Annahme und Zahlung haften 
(Art. 15 WG Garantiefunktion). Das I. kann im 
Einzelnen noch verschieden gcstalcet werden (VoU­
machtindossamem, Pfandindossament., Treuhandin­
dossament u. a.). 
Lit.: Assig. A .. Das Inkassoindossament, 1985; Voit, K .. 
Das gefälschte und das nicht autorisierte Indossament, 
1992 

indossieren (V.) ein Indossament erstellen 

Industrie ist aJs Teil der Wirtschaft die gewerbliche 
Gewinnung, Bearbeitung und Verarbeitung von Roh­
stoffen oder Zwischenerzeugnissen zu Sachgütern. 

Industrie- und Handelskammer (IHK) ist die 
--. Körperschaft des öffentlichen -+ Rechtes, deren 
Zwangsmitglieder (verfassungsgemäß) grundsätz­
lich alle Gewerbetreibenden des be1reffenden Be­
zirks sind. Die 1. ist eine -> Selbstverwaltungs­
körperscbaft, deren wichtigste Aufgabe die Wahrung 
und Förderung der Interessen ihrer Mitglieder ist. 
Ihre Organe sind nach dem Gesetz zur vorläufigen 
Regelung des RechtS der Industrie- und Handels­
kammern ( 18.12.1956) Vollversammlung, Präsidium 
und Hauptgeschäftsführer. 
Lit.: Frent;:.e/, G./Jükel, E./Ju11ge, W., Industrie.. und 
Handelskammergesetz. 7. A. 2009: Jahn, R„ Wirt­
schaftskammer statt Staat, JuS 2002, 434 

Industrieverband (M.) ist der Verband in der In­
dustrie. 
Lit.: Fäßler, P., Auf der Höhe der Zeit - 70 Jahre Indust­
rieverband Klebstoffe e. V., 2016 

Industrieverbandsprinzip ist der Grundsatz der 
Gliederung der Organisationen der _. Arbeitgeber 
und -+ Arbeitnehmer nach Wirtschaftsbereichen 
(z.B. Einzelgewerkschaften) statt etwa nach _. Be­
rufen. 
Lit.: Kanin. T. , Tarifplur:ilität und l nclu~trieverbands­
prinzip, Der Be1rieb 49 (L996) 1921 

industriell (Adj.) lndustrie betreffend 

Industrielle Revolution ist der durch wissenschaft­
lich-technischen Fortschritt bewirkte, verhältnismä­
ßig rasche und weitreichende Übergang von der 
Agrargesellschaft zur Industriegesellschaft (in Eng­
land seit 1760. in dem Deutschen Bund seil 1850). 
Lit.: K<Jbler, G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechr.sgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); LRnger, 
F., Industrielle Revolution und Nationalstaat:sgrtindung, 
10. A. 2003; Kriime1; F., Die fünfte industrielle Revolu­
tion, 2010 

242 

infallibel (Adj.) unfehlbar 

Infallibilität (F.) Unfehlbarkeit 
Lit.: Rivinius, K„ Bischof Wilhelm Emmanuel von 
Ketteler und die Infallibilität, 1976 

infam (Adj.) ruchlos 

lnfamie (fF.J Ehrlosigkeit) ist in dem römischen 
Recht die mit gewissen Handlungen (z.B. Schau­
spielerei, Wucher) verbundene Rechtsfolge des 
Verlusts der bürgerlichen--. Ehre. 
Lit.: Söllner, A., Römische Rcchtsgcschichtc. 5. A. 1996 

Infektion (F.) Ansteckung mit Krankheitserregern 
Lit.: Steiner, R., Slichwort Infektion und Impfung. 2022 

Infektionsschutz (M.) Schutz vor Infektion 
LiL: Mers. J .. lnfektionsschutz im liberalen Rechtsstaat, 
2019 

Infektionsschutzgesetz (f.) ist das an dem 1. 1 .2001 
in Kraft getretene, dem Schulz vor Infektionen die­
nende Gesetz. 
Lit.: Ba/es, S./Bawna11n, H„ bifektionsschutzgesetz, 2. A. 
2003; Erdle, H„ Infektionsschutzgesetz. 8.A. 2021 

Informatik (F.) lnfonnationswissenschaft 
Lit.: lnfonnatikrecht im europäischen Umfeld, hg. v. 
Weber, R„ 1997; Schneider, U„ Taschenbuch der Infor­
matik, 7 A. 2012 

lnformatioo (F.) Nachricht, Unterrichtung, Datum, 
Kenntoisbeziehung 
Lit.: Kloepfer, M„ lnformationsrechr, 2002; Hoenm. T.. 
Zur Einführung Informationsrecht. JuS 2002, 947: 
Kersting, C„ Die Dritthaftung för Informationen im 
bürgerlichen Recht, 2007; Buclmer. F., Die IT-Ver­
sicherung. 2007; Richter. H„ lnformationsweiterver­
wendungsgesecz, 2018 

informationell (Adj.) Tnfonnationen betreffend 
Lit.: Riep/, F., informationelle Selbstbestimmung im 
Strafverfahren. 1998: Wilms, J„ Die Anwendbarkei1 des 
Rechts auf infom1ationelle Selbstbestimmung, JuS 
2004,577 

Informationsfreiheit (Art. 5 l 1 GG) ist die Freiheit 
der Beschaffung von Informationen. Sie ist das 
Gegenstück zur Freiheit der Meinungsäußerung. Sie 
ist ein Teil der -. Meinungsfreiheit. Da.~ Recht zu 
Empfang von Nachrichten nach Art. 10 EMRK 
verbietet einer Regierung, eine Person am Emptang 
von Nachrichten zu hindern. 

Lit.: Ricker. R./Weberling, Handbuch des Presserechts, 
7. A. 2021: Schocli. F.. lnfommtionsfreiheitsgesetz, 
2. A. 2016, 3. A. 2022; 8ri11k/Po/e11dBlatt, Informa­
tionsfreiheitsgesetz, 20 l 7 

Informationssystem ist die systematisch mit Hilfe 
der Methoden der Datenverarbeitung geschaffene 
Sammlung von Informationen (z.B. das Juristische 
Informationssystem JURIS). 
Lit.: Mielke, B„ Bewertung juristischer Informations­
systeme, 2000; Külper, K., Das polizeiliche lnforma­
tionssysrem CNPOL. Diss. jur. Konstanz 2000 
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Informations- und Kommunikationsdienstegesetz 
ist das einheilliche wartschaflliche Rahmenbedin­
gungen für lnfonnations- und Kommunikations­
dienste (z.B. Telebanking, Datendienst, Internet­
nutzung, Telespiele, nicht dagegen Rundfunk) 
festlegende Gesell. von dem 22. 7 .1997. 
Lit.: Beck'scher luKDGKommentar, hg. v. Enge/­
Flechsig, S. u. a., 2001, Gersdorf. H./Paal, B., lnforma­
llons- und Medienrecht, 2014 

Informationsweiterverwendungsgesetz 
Lit. Richter. H .• lnforn1ationswciterverwendungsgcseu, 
2018 

Infrastruktur (f.) Gesamtheit von Einrichtungen 
zu der Gestaltung von Abläufen 
Lit.: Theobald. C„ Aktuelle Entwicklungen des lnfra­
strukrurrechts, NJW 2003, J24 

lngenieur ist der tcchnikwissenschaftlich oder na­
turwissenschaftlich ausgebildete Fachmann (z.B. 
Elektroingenieur, Maschinenbauingenieur). 
Lit.: Heiemrann. W./Knipp. 8., Architekten- und Jngeni­
eurverträge, 1999: Rechtshandbuch für Ingenieure und 
Architekten. hg. v. Meurer. K .. 2007 

lngerenz (F.) ist das vorau!>gehende gefahrbegrün­
dende Verhalten (i;. B. Verursachen eines Verkehrs­
unfalls). Die l. begründet eine -> Garantenstellung. 
Aus dieser folgt verschiedentlich eine Pflicht zu 
einer---> Handlung (z.B. Sicherung der Unfallstelle), 
deren Unterlassung u. U. strafbar ist (->Unter­
lassungsdelikt). 
Lit.: Herbert::.. L. Die lngeren1 - eine Garantenpnicht 
aus Gefährdung:.unreeht, 2020 

Inhaber ist der einen Gegenstand (z.B. Forderung) 
unmiuelbar in seiner Verfilgungsgewall habende 
Mensch. In dem Wertpapierrecht ist I., wer rein 
tatsächlich in der Lage ist. dem ---> Schuldner das 
Papier zur Einlösung vor1.ulegen (z.B. Gläubiger 
einer Forderung, Besitzer eines Wertpapiers). 
Lit.: Klapper. W.. Die Rechtsstellung des Wechselinha· 
bers, 1992 

Inhaberaktie(§ 10 AklG) ist die auf den-> Inhaber 
lautende -> Aktie ( • lnhaberpap1er). 
Lu .. Terstege. U„ Inhaber- oder Namensaktien, 2001: 
Spoer/e, P.. Die Inhaberaktie. 2015 (Schweiz) 

Inhaberanteilsschein ist der auf den Inhaber ausge­
stellte Anteilsschein (z .. B. Investmentzertifikat einer 
-+ KapitaJanlagcgcsclbchuft, -. Inhaberpapier). 

lnl1aberklausel isL die den Wertpapierschuldner zu 
Leisrung an den berechtigten - ---> Inhaber des 
-+ Wertpapiers verpflichtende Klausel (z. B. an X 
oder Überbringer,-> Inhaberscheck.) 

Inhaberpapier ist da" ---> Wenpapaer, bei dem das 
verbriefte ---> Recht grundsätzlich von jedem -+ In­
haber geltend gemacht werden kann (z. B. -+ Aktie. 
-+ Grundschuldbrief. -> Inhaberschuldverschrei­
bung, ---> Inhaberscheck, -+ Briefmarke). Der Inha­
ber braucht seine Berechtigung nicht nachzuweisen. 
Der Verpflichtete kann aber die -> Leistung verwei-

Inhaltsfreiheit 

gern. wenn er nachweist. dass der Inhaber in Wahr­
heit nicht der Berechtigte i~l. Bea dem 1. wird das 
verbriefte Recht durch ---> Einigung und -+ Über­
gabe (§§ 929 ff. BGB) des Papier~ übertragen. (Das 
Recht aus dem Papier folgt dem Recht am Papier.) 
Hinkendes l. (§ 808 BGB) ist dni; • Namenspapier 
(qualifiziertes ---> Legitimationspapier), das mit der 
Bestimmung ausgegeben wird, dass die in der 
_. Urkunde versprochene Leistung an jeden Inhaber 
bewirkt werden kann (lnhaberklausel) fa ist (trotz 
der Bezeichnung als hinkendes 1.) kein 1., weshalb 
der Inhaber nicht berechtigt ist. die Leistung zu 
verlangen Der Schuldner win.I aber durch die 
-+ Leistung an den -+ Inhaber befrcit (z.B. ---> Spar­
kassenbuch). 
Lit.: D11de11, K .. Der Recht~erwerb vom Nichtberechtig­
ten. 1996: Haert/ein, L. Der abhandcngekommene 
Inhaberscheck. 1999; Meppen. D .. Das Inhaberpapier. 
2013 (Oiss.) 

Inhaberscheck ist der auf den + Inhaber (bzw. 
Überbringer) ausgefertigte (in der Gegenwan übli­
che) + Scheck. 
Lit.: Haertlein. L.. Der abhanden gd„ummcnc lnhaber­
~chcck, 1999 

Inhaberschuldverschreibung (§ 793 BGB) ist die 
-> Urkunde (Schuldverschreibung). in welcher der 
-+Aussteller dem -+ Inhaber (der Urkunde) eine 

·• Leistung verspricht (z.B. Industrieanleihe. Hypo· 
thekenpfandbrief, Lotterielos). Nach § 793 l 1 BGB 
kann der jeweilige Inhaber der Urkunde von dem 
Aussteller Leistung des urkundlich Versprochenen 
verlangen. Die 1. ist (wie die •Anweisung) eine 
der bürgerlichrechthchen Grundfiguren des -+ Wen­
pap1en.. Sie ist ..... Inhaberpapier. 

Inhaberzeichen(§ 807 BGB) ist die Karte (lnhaber­
kane), die Marke (Inhabermarke) oder die ihnen 
ähnliche Urkunde (Zeichen). in dem ein --->Gläubiger 
nach! bezeichnet ist und das von dem --->Aussteller 
unter Umständen ausgegeben wird, aus denen sich 
ergibt. da% er dem Inhaber zu einer Leistung ver­
pflichtet sein will (z.B. Fahrkarte). D:is 1. wird nach 
§ 807 BGB teilweise wie eine + lnhaber..chuldver­
schreibung behandelt. Insbesondere.: kann der Inhaber 
des Zeichens von dem Aus„teller -. Leistung des 
urkundlich Versprochenen verlangen. 
Lit.: Richter. H .. Die Abgrcnwng der Inhaberzeichen 
und Lcg111ma11onszc1chen. 1932 

Inhalt ist allgemein das 1n etwas Enthaltene in Ge­
gcn<.,all vor allem zur Fom1 als einer äußeren Er­
scheinung. 
Lit.: Rombcy. S.. Das Arbeits;cugn1\ im Lichte des 
Daten~chutzrechts, 2021 (Dissertation) 

Inhaltsfreiheit ist die Freiheit, den Inhalt eines 
-> Rechtsgeschäfts festzulegen. Die 1. i\t durch 
Art 2 1 GG gewährleistet. Sie ist aber durch i;ahlrei­
che gesetzliche Bestimmungen wie durch allgemei­
ne Geschäftsbedingungen u. a. in w1ch11gen Berei­
chen we<,entlich eingeschrünl.;t (z. B -. Mietrecht. 
-> Arbeitsrecht). 
L11 · Liebetrm1, M., Der Zusammenhang von Kontrahie­
rungszwang und Beschränkung der vertraglichen In· 
hahsfreiheil. 20 t 9 



Inhaltsirrtum 

In haltsirr tum (§ 119 BGB) ist der -+ lmum (lat. 
[M.l error) über den lnhah einer - Erklärung. Er 
kann die Person des Erklärungsgegners, die Rechts­
natur des Geschäfts oder den Gegen~tand des Ge­
schäft~ betreffen (z.B. Lmum über die Identität des 
Gegenstands). Als Irrtum über den lnhah der Erklä­
rung gilt auch der Irrtum über solche -+ Eigen­
schaften der Person oder der Sache. die in dem Ver­
kehr als wesentlich angesehen werden (§ 11911 
BGB, z.B. Sachkunde einer Person. Echtheit eines 
Kunstwerks, nicht Wert einer Sache). Der l. berech­
tigt grundsätzlich zur -+ Anfechtung der Erklärung 
(anders z B in dem Kaufrecht bei Sachmängeln) 

Inhaltskontrolle ist die (gerichtliche) Überprüfung 
des Inhalts einer Bestimmung oder Vereinbarung 
(auf ihre Übereinstimmung mit höherrangigem 
Recht). 
Lit.: Fastrich, L, Richterliche Inhaltskontrolle im Pri­
vatrecht, 1992; Borges, G., Die Inhaltskontrolle von 
Verbraucherverträgen. 2000; Schll'ab, S., Privatautono­
mie und lnhalL'ikontrolle privatrechtlicher AGB. 2010; 
Wendland, M„ Vertragsfreiheit und Vertragsgerechtig­
keit, 2019 

Initia tive (F.) Anstoß. Ursachensetzung 

lniliativrech t ist das Recht zur-+ Gesetzesinitiative 
(Einbringung von Gesetzgebungsvorhaben in einem 
Parlament). 
Lil.: 81111/ar. C. 1• •• Das Initiativrecht der Europäischen 
Kommission, 2003 

iniuria (lat. [F.]) Unrecht 

Inkasso ist die Einziehung einer Forderung. Das 1. 
kann für den Gläubiger von einem Dritten gegen 
den Schuldner durchgeführt werden. Ein Inkassobü­
ro darf auch von einem Rechtsanwalt betrieben 
werden. Rechtstatsächlich bearbeiten lnkassounter­
nehmen in Deutschland teilweise sehr aggressiv 
jährlich 18,8 MilJioncn außergerichtliche Mah11un­
gen, während Gerichte 9 Millionen Mahnbescheide 
erlassen. 
Lit.: Inkasso-Handbuch, hg. v. Seitz. W.. 4. A. 2015; 
Le11the11sser-Schnarrenberger. S. u. a., Neue Wege bei 
der Bekämpfung unseriösen Inkassos. NJW 2017. 3207 

Jnkassomandat --+ Einziehungsermächtigung 
Li1.: Flemming. W.. Die Rechtsgrundlage des lnkasso­
mandaL~, 1936 

Jnkassozession ist die lediglich zwecks Einziehung 
1Jt:r --+ FonJt:rung erfolgende -+ AbtreLUng. Hier 
wird zwar der Erwerber der Forderung neuer Gläu­
biger. doch ist er aus dem lUgrundeliegenden 
Grundverhältnis (--+ Geschäftsbesorgungsvertrag) 
zwischen ihm und dem Abtretenden verpOichtet, das 
Erlangte an den Abtretenden (bisherigen Gläubiger) 
herauszugeben. 
LiL: Rudlojf. T., Ausgewählte Rechtsfragen der Inkas­
sounternehmen, 1997 

inkogni to (Adv.) unbekannt, bewusst ohne Kundga­
be der kennzeichnenden Merkmale 

inkompatibcJ (Adj.) unverträglich 
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Inkompatibilität ist die Unverträglichkeit zweier 
Erscheinungen, insbesondere die aus dem Gedanken 
der Gewaltenteilung entspringende Unvereinbarkeit 
der gleichzeitigen Bekleidung mehrerer bestimmter 
öffentlicher -+ Ämter durch dieselbe Person (z.B. 
Bundespräsident und Mitglied der Bundesregierung 
oder Abgeordneter, Art. 55 GG). 

Li1.: Krienke, N .. Interessenkonflikte, 2003: Sch11eider­
Häßler. T., lnkompatibilität im Kommunalrecht, 20t 7 

Inkorpora tion (F.) Einverleibung, Eingliederung, 
Eingemeindung 
Lit.: Dörr, U., Die Inkorporation, 1995: Dörr. U„ Die 
Inkorporation als Tatbestand der Staatcn~ukzession, 
2021 

Inkrafttreten - Gesetzeskraft, Wirksamwerden 

Lit.: Martinek, M., Zum Inkrafttreten des neuen Zivil­
gesetzbuches in Deutschland am 1. Januar 2040 - eine 
vorweggenommene Begrüßungsansprache - Abschieds­
vorlesung 28. November 2019. 2021 

Inland ist grund~ätz]ich das Gebiet innerhalb der 
Grenzen eines -+ Staates (bzw. des Gelrungsgebiets 
seines Rechtes) in Gegensatz zum -+ Ausland. 

Lit.: Larsen, F.. Die Bindung der Wahlberechtigung an 
den Wohnsitz im Inland, 2021 

innen (Adv.) innerhalb 

Innenbereich ist der in dem räumlichen Geltungs­
bereich eines qualifizierten --. Bebauungsplans 
liegende (beplanter I.) oder einen in Zusammenhang 
bebauten Ortsteil bildende (unbeplanter l.) Teil eines 
Gemeindegebiets. Er steht. in Gegensatz zu dem 
-+ Außenbereich. In dem J. darf entsprechend dem 
Bebauungsplan oder hilfsweise der bestehenden 
Bebauung gebaut werden. 

Lit.: Scharmer; E„ Das Bebauungsrecht im unbeplanten 
Innenbereich. 1992 

Innengesellschaft ist die in dem Jnnenverhältnis der 
Gesellschafter zueinander bestehende - Gesell­
schaft. Eine reine l. ist gegeben, wenn die Parteien 
lediglich ihr Innenverhältnis zueinander gesell­
schaftlichen Regeln unterstellen, während sie nach 
außen nicht gemeinschaftlich hervortreten (z.B. 
stille Gesellschaft). Grundsätzlich ist eine Gesell­
schaft in dem Innenverhältnis auch eine Gesellschaft 
in dem Außenverhältnis. 

Lit.: Klos1erkempe1; 8., Abhängigkeit von einer Innen­
gesellschaft, 2004; Kraus. E„ Die mituntemehmerische 
Innengesellschaft in der Gewerbesteuer, 2015 

lnnentendenz ist die innere Zielsetzung des Täters 
(-+ Ab~ichl). Sie ist überschießende I., wenn der 
Täter einen --+ Erfolg zwar in das Auge gefasst 
haben muss, diesen aber nicht erreicht zu haben 
braucht (z. B. Bereicherungsabsicht bei Betrug, 
§ 263 StGB, oder Zueignungsabsicht bei Diebstahl, 
§ 242 StGB). Die überschießende J. kann dabei 
entweder auf einen Erfolg gerichtet sein, der nach 
der Tat ohne Zutun des Täters eintreten solJ (z.B. 
§ 263 StGB) oder den der Täter durch eigenes Han­
deln selbst herbeiführen will (z.B. § 242 StGB). 
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Innenverhältnis ist das allein die unmittelbar betei­
ligten Personen betreffende Verhältnis. -+ Außen­
verhältnis 

Lit.: Langenfeld, H., Das Innenverhältnis bei den Gläu­
bigermehrheiten, 1994; Heister. C.. Gestalrungsfreiheit 
im Innenverhältnis der GmbH. 2019 

Ionenvollmacht--+ Vollmacht 

Lil.: Hofmann, K„ Vollmachten, 8. A. 2002 

innere (Adj. Komparativ) weiter innen befindlich, 
Gegensatz. äußere 

innere Verwaltung -+ Verwaltung, innere 

Innung ist der freiwillige Zusammenschluss selb­
ständiger Gewerbetreibender desselben -+ Gewer­
bes eines bestimmten Bezirks zur Förderung der 
gemeinsamen gewerblichen Interessen. Der Haupt­
fall der I. ist die Handwerksinnung. Sie ist eine 
-+ Körperschaft des öffentlichen Rechtes (§ 53 
HandwO), die mit der Genehmigung der Satzung 
rechtsfähig wird. Organe der Handwerksinnung sind 
die lnnungsversammlung, der Vorstand und die 
Ausschüsse. Die Aufsicht über die Handwerksin­
nung führt die -+ Handwerkskammer. Andere In­
nungen sind wirtschaftliche, rechtsfähige -+ Ver­
eine. 
Lit.: Detterbeck, S .. Die Handwerksinnungen, 2003 

Inquisition (lat. inquisitio [F.] Untersuchung, 
Befragung) ist seit dem Hochmittelalter in dem 
kirchlichen Recht das geisLliche -+ Gericht zu der 
Verfolgung der Ketzer, das sich zwecks Wahrheits­
ermittlung der Verschärfung der Befragung durch 
die --+ Folter bedient. Parallel zu der kirchlichen 1. 
setzte skh auch in dem weltlichen Recht die Verfol­
gung von Unrecht durch amtliche Untersuchung 
(gegenüber der bisherigen Selbsthilfe bzw. Klage 
des Verletzten) durch. Hieraus entstand der lnquisi­
lionsprozess. 
Lit.: Köbler. G.. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); 
Schwerhojf. G .• Die Inquisition, 2004 

lnquis itionsmaxime (--+ Untersuchungsgrundsatz) 
ist der Grundsatz, dass das -+ Gericht von sich aus 
die materielle Wahrheit erforscht. Die L steht in 
Gegensatz zu dem -+ Verhandlungsgrundsatz, bei 
dem sich das Gericht mit der fonnellen Wahrheit 
begnügt. Die !. gilt u. a. in dem Strafprozessrecht 
(§ 155 Il StPO), in dem Verwaltungsprozessrecht 
und in der freiwilligen Gerichtsbarkeit, nicht dage­
gen in dem Zivilprozessrecht. 
Lit.: Jauemig, 0., Verhandlungsmaxime. Inquisilions­
maximc und Streitgegenstand, 1967; Wtßgott, V., Das 
Beweisantragsrecht. 1998 

Inquis itionsprozess (Untersuchungsprozess) ist der 
von der amtlichen Verfolgung und Untersuchung 
(sowie Anklage) gekennzeichnete -+ Strafprozess 
(in Gegensatz. zum -+ Akkusationsprozess). 
Lil.: Strafrecht, Strafprozess und Rezeption, hg. v. 
Landau, P./Schroede1; F.. 1984; Burret. G., Der lnquisi­
lionsprozess im Laienspiegel des Ulrich Tenglcr, 2010 

lno;olvenz 

Insemina tion (F.) Einsäen, Besamung 

Lit: Hager, J., Die Stellung des Kindes nach heterolo­
ger Insemination, 1997; Hiige/, B .• Künstliche Befruch­
rung, 2002; Gayk, M., Vaterschaft und weitere Rechts­
probleme bei hetcrologer Insemination, 2020 

lnsicbgescbäft (§ 181 BGB) ist das -+Geschäft 
zwischen zwei Beteiligten, bei dem auf jeder Seite 
(infolge Vertretung) dieselbe Person steht (Selbst­
kontrahieren). Dies kann zu einer -+ Interessen­
kollision führen. Nach § 181 BGB kann ein -+ Ver­
treter, soweit nicht ein anderes ihm gestattet ist (z.B. 
-+Vollmacht), in dem Namen des Vertretenen (z.B. 
des A) mit sich in eigenem Namen oder als Vertreter 
eines Drillen (z.B. des D) ein Rechtsgeschäft nicht 
vornehmen (Verbot des Selbstkontrahierens), es sei 
denn, dass das Rechtsgeschäft ausschließlich in der 
Erfüllung einer Verbindlichkeit (z.B. geschuldete 
Übereignung von Geld) besteht. Das unzulässige J. 
des Vertreters ist schwebend --+ unwirksam. das 
zulässige T. dagegen wirksam. Die Befreiung von 
dem Verbot des Insichgeschäfts kann in dem Han­
delsregister eingetragen werden. 

Lit.: Cla11sse11, S., Grenzen der lnsichgeschäfle. 2000: 
Dierig. K.. § 181 BGB. 2019 

lnsicbprozess ist der -+ Prozess, bei dem auf bei­
den Seiten dieselbe Person steht. Von der Natur des 
Prozesses als Streitverfahren zu der Austragung von 
Interessengegensätzen her ist der 1. unzulässig. Aus­
nahmsweise wird er aber für den -+ Staat zugelas­
sen, wenn eine Einigung verschiedener Organe des 
Staates nicht mittels der -+ Aufsicht erreicht werden 
kann (str.) oder wenn Organe (desselben Rechtsträ­
gers) eigene Rechte geltend machen können. 
Lil.: Kisker. G .. lnsichprozess und Einheit der Verwal­
rung, 1968 

Ins ider (engl. [M.] Angehöriger, Venrauter. Wis­
sender) ist in dem Wirtschaftsrecht (z.B. § 13 
WpHG) ein Mensch, der auf Grund seiner Stellung 
(z.B. Beteiligung, Beruf, Tätigkeit, u. a. Vorstands­
mitglied, Journalist, Bankangestellter) Kenntnisse 
über nicht öffenLlich bekannte Ziele eines Unter­
nehmens hat, die in dem Falle ihres Bekanntwerdens 
den Kurs eines Wertpapiers erheblich zu beeinflus­
sen geeignet sind. Die Verwertung seines Wissens zu 
seinem persönlichen Vorteil (z.B. Spekulation mit 
Aktien) ist seit L994 strafbar. 
Lit.: Nietsch, M., Internationales lnsiderrecht, 2004: 
Hössl-Neunwnn. M„ Jnfonnnlionsregulierung durch 
Insiderrecht. 2020 (Diss. Wien) 

lnsignie (F.} Machtkennzeichen, Kennzeichen 

Insinua tion (F.) Bekanntgabe. Vorlage, Zustellung 

insolvent (Adj.) nicht flüssig, zahlungsunfähig 

Insolvenz (F.) ist die Zahlungsunfähigkeit einer 
Person. Der Schuldner ist zahlungsunfähig (insol­
vent), wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen 
Zahlungsptlichten zu erfüllen (§ 17 11 lnsO). Die l. 
ist allgemeiner Eröffnungsgrund des Insolvenzver­
fahrens. Beantragt der Schuldner die Eröffnung, so 
ist schon die drnhende I. Eröffnungsgrund. Bei einer 



Insolvenzanfechtung 

juristischen Person ist bereits die Überschuldung 
Eröffnungsgrund. In Deutschland 1.raten 2003 rund 
100000 Insolvenzfälle ein (61 Prozent Privatschuld­
ner, für die Wohlverhaltensperioden von 3, 5 oder 
6 Jahren gelten, 2015 rund 127 500 lnsolvenzen). 
Lit.: Jauemig. O./Berger, C .. Zwangsvollstreckungs- und 
lnsolvenzrecht. 23.A. 2010 (Juuemig. O.!Berger. C./ 
Tho/e, C.. Insolvenzrecht. 24.A. 2022); Insolvenz und 
Sanierung, hg. v. Nerlich, J. u.a., 3.A. 2019; Schmidt, A. 
Privatinsolvenz. 4. A. 2014; Mankowski. P. u. a. Europäi­
sche Jnsolvenzverordnung 2015, 2016: Zipperer, H., Die 
lnsolvenz. NJW 2016. 750; Beck, S./Depre, P.. Praxis der 
lnsolvem:, 3.A. 2017; Frirul, F.. Privatinsolvenz. 3.A. 
2021 

Insolvenzanfechtung(§ 129 lnsO) ist die Anfechtung 
der vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorge­
nommenen, die Insolvenzgläubiger benachteiligen­
den anfechtbaren Handlungen des Schuldners durch 
den Insolvenzverwalter nach den§§ 130ff. lnsO. 
Lit.: Ze1111er, M .. Die Anfech1.ung in der lnsolvenL, 2. A. 
2007 

Insolvenzdelikt ist die die Insolvenz betreffende 
Straftat. 
Lit.: Weya11d. IL lnsolvenzdelikle, 10. A. 2016 

Insolvenzgericht (§ 2 lnsO) ist das für das -+ In­
solvenzverfahren Luständige Gericht. Dies ist das 
Amtsgericht, in dessen Bezirk ein Landgericht sei­
nen Sitz hat, für den Bezirk dieses Landgerichts 
oder ein weiteres von der jeweiligen Landesregie­
rung durch Rechtsverordnung zu dem 1. bestimmtes 
Amtsgericht. Örtlich zuständig ist grundsätzlich das 
1.. in dessen Bezirk der Schuldner seinen allgemei­
nen Gerichtsstand hat. 

Insolvenzgesetz ist das die -+ lnsolvenz betreffende 
Gesetz. 

Insolvenzgläubiger (§ 38 lnsO) ist in dem 
-+ Insolvenzverfahren der persönliche Gläubiger, 
der einen zu der 2.eiL der Eröffnung des Insolvenz­
verfahrens begründeten Vem1ögensanspruch gegen 
den Schuldner hal (, den er schriftlich bei dem 
-+Insolvenzverwalter anzumelden hat.§ 174 lnsO). 
Lit.: Gogger. M., lnsolvenzgläub1ger-Handbuch, 4.A. 
2020 

Insolvenzmasse (§ 35 lnsO) iM in dem -+ Insol­
venzverfahren das gesamte, der Zwangsvollstre­
ckung unterliegende Vermögen, das dem Schuldner 
zu der 2.eit der Eröffnung des lnsolvenzverfahrens 
gehön und das er während des Verfahrens erlangt. 
Es ist Aufgabe des Insolvenzverwalters, ein Ver­
zeichnis aufzustellen. in dem die einzelnen Vermö­
gensgegenstände und ihr Werl aufgeführt sind. Aus 
der 1. werden die Kosten des Lnsolvenzverfahrens 
und die sonstigen Masseverbindlichkeiten vorweg 
befriedigt. 
Lit.: Brinkmann. M., Die Bedeutung der §§92, 93 lnsO. 
2001 

Insolvenzordnung ist das die Konkursordnung, 
Vergleichsordnung und Gesamtvollstreckungsord­
nung zu dem 1.1.1999 ablösende. die - fnsolvcnz 
eines Schuldners regelnde Gesetz (Ordnung). 
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Lit.: Insolvenzordnung, hg. v. Uhlenbmck, W u. a., J 5. A. 
2018, 16.A. 2022: Insolvenzordnung (Lbl) .. hg. v. Ner­
/ich. J.!Römermann, V.. 2021: Andres, D.!Leithaus. R .. 
lnso!venzordnung. 4.A. 2018: Insolvenzordnung, hg. v. 
Braun, E„ 8.A. 2020; Münchener Kommentar lnsolvenz­
Ordnung, hg. v. Kirclihof/lwowski/Stfimer; 4.A. 2017 ff.; 
Insolvenzordnung. hg. v. Schmidt, K., 20. A. 2022 

Insolvenzplan (§§ 217 ff. lni.0) ist der von den 
Vorschriften der-+ Insolvenzordnung abweichende, 
dem Schuldner und dem -+ fnsolvenzverwalter 
mögliche Plan über die Befriedigung der absonde­
rungsberechtigten Gläubiger und der -+ Insol­
venzgläubiger. über die Verwertung der -+ Insol­
venzmasse und deren Verteilung an die Beteiligten 
sowie iiber die Haftung des Schuldners nach der 
Beendigung des Insolvenzverfahrens. Zu der An­
nahme des Insolvenzplans (nach grundsätzlicher 
Prüfung durch das Insolvenzgericht) durch die 
Gläubiger sind grundsätzlich die Zustimmung der 
Mehrheit der abstimmenden Gläubiger und eine 
summenmäßige Mehrheit der Ansprüche der zu­
stimmenden Gläubiger erforderlich (§ 244 LnsO). 
Den angenommenen Plan muss das Insolvenzgericht 
durch Beschluss bestätigen. 
Lit.: Hess. H.!Obermiil/er. M.. lnsolvenzplan, Rest­
schuldbefreiung und Verbr.iucherinsolvenz, 4. A. 2014 

Insolvenzrecht is1. die Gesamtheit der die -+ In­
solvenz eines Schuldners betreffenden Rechtssätze. 
-+Zahlungsunfähigkeit, -+ fnsolvenz, -+Konkurs. 
-+ Vergleich 
Lit.: Insolvenzrechts-Handbuch. hg. v. Golfwald, P., 
6. A. 2020; Frege, M. u.a .. Insolvenzrecht, 8. A. 2015, 
9. A. 2022; Konzerninsolvenzrecht, hg. v. Flötlrer, 2. A. 
2018 

Insolvenzverfahren (§ 1 lnsO) ist das bei -> In­
solvenz anzuwendende Verfahren. Es dient dazu, die 
-+ Gläubiger eines -+ Schuldners gemeinschaftlich 
zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners 
verwertet und der Erlös verteilt oder in einem 
-+Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbe­
sondere zu dem Erhalt des Unternehmens getroffen 
wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit 
gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkei­
ten zu befreien. Das 1. kann über das Vermögen 
jeder natürlichen Person und jeder juristischen Per­
son, eines nichtrechtsfähigen Vereins, einer Gesell­
schaft ohne Rechtspersönlichkeit, einen Nachlass 
oder über ein Gesamtgut einer Gütergemeinschaft 
eröffnet werden (§ 11 l11sO). Es wird nur auf Antrag 
des Schuldners oder eines Gläubigers eröffnet. Er­
öffnungst,>nintl ist die Zahlungsunfähigkeit und evtl. 
die drohende Zahlungsunfähigkeit des Schuldners 
sowie die Überschuldung einer juristischen Person 
(§§ 17 ff. lnsO). Wird der Antrag auf Eröffnung 
mangels Masse abgewiesen. können die Kosten dem 
Antragsteller auferlegt werden. Der -+ Insolvenz­
verwalter hat die -+ rnsolvcnzmasse zu verwalten 
und lU verwerten (§§ 148 ff. lnsO) und die -+ In­
solvenzgläubiger, die ihre Forderung bei ihm an­
melden müssen, zu befriedigen (§§ 174 ff. InsO). 
Dazu werden die bei ihm angemeldeten Forderun­
gen nach Betrag und Rang geprüft. Wird gegen eine 
Forderung weder von dem Verwalter noch von ei­
nem Gläubiger Widersprnch erhoben, gilt sie als 
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festgestellt. Bei Bestreiten muss sie gerichtlich fest­
gestellt werden. Verteilungen an Insolvenzgläubiger 
sind möglich, so oft ausreichende Bannittel vorlie­
gen. Die Schlussverteilung findet nach Abschluss 
der Vel'\vertung der Masse statt. 
Lit.: Obermlille1; M., Das Insolvenzverfahren, 2004; 
Va/lender. H„ Aktuelle Entwicklungen des Regelinsol­
venzverfahrens, NJW 2017, 1357 

Insolvenzverwalter ist der von dem -+ Insolvenz­
gericht bestellte (geeignete. geschäftskundige und 
von den Gläubigem und dem Schuldner unabhängi­
ge) Mensch. der das -+Insolvenzverfahren leitet 
(§ 56 lnsO). Durch die Eröffnung des Insolvenzver­
fahrens geht das Recht des Schuldners, das tu der 
-+ Insolvenzmasse gehörende Vermögen zu verwal­
ten und über es zu verfügen, auf den 1. über (§ 80 
lnsO). Rechtshandlungen, die vor der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens vorgenommen worden sind und 
die -+ lnsolvenzgläubigcr benachteiligen, kann der 
1. anfechten(§ 129 InsO). 
Lit.: Staak, K., Der deutsche Tnsolven1.verwalter. 2004; 
Bin:, F, Der Insolvenzverwalter, 2004; Haarmeyer/ 
Wut:ke/Förster. Handbuch der vorläufigen lnsolvenz­
verwaltung, 2010 

Instanz (F.) zuständige Stelle 

Instanzcntbindung ist in dem neuzeitlichen Straf­
prozessrecht die vorläufige Beendigung eines--+ Ver­
fahrens aus Mangel an Beweisen mit der jederzeitigen 
Möglichkeit des Neubeginns.--+ absolutio ab instantia 
Lit.: Köhler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Instanzenweg (M.) ist der (vorgeschriebene) Gang 
durch die zuständigen Instanzen (Stellen). 

Institut ([N.J Einrichtung) ist die als relative Einheit 
zu begreifende Anzahl von -+ Rechtssätzen zu best­
möglicher Bewältigung eines Sachproblems (z.B. I. 
der Stellvertretung, der Ehe. des Berufsbcamten­
tunlS oder der Strafaussetzung zu Bewährung). In 
dem Wissenschaftsverwaltungsrecht ist 1. die der 
Wissenschaft dienende, rechtlich meist unselbstän­
dige Einheit von persönlichen Ltnd sachlichen Mit­
teln (z.B. L für Privatrecht). deren aus Verkehrung 
des Allgemeinwohls in Privatwohl erwachsenden 
Nachteile meist ihre Vorteile überwiegen. 

Institution (F.) Einrichtung 

insti tutionell (Adj.) Institution betreffend 

institu tionelle Garantie - Garantie, instiLUtionelle 

Institutionen (F. [PI.]. Einrichtungen[ des Rechtes)) 
ist die von der römischen Antike bis in das 20. Jh. 
gebrauchte Bezeichnung für Einführungslehrbücher 
des (römischen) Rechtes (z.B. L des Gaius um 160 
n. Chr„ 1. (Kai&er) Justinians 533 n. Chr.). 
Lit.: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/.htm: Söllner. 
A„ Römische Rechtsgeschichte. 5. A. 1996 

Institutsgarantie-+ Garan1ie 
Lit.: Mager. U., Einrichtungsgarantien, 2003 

Instruktion (F.) Belehrung, Au1k1ärung 

Interesse 

InstruktionsfebJer ist der in unzureichender Auf­
klärung über die bei Benutzung einer Ware mögli­
che Gefahr bestehende Fehler (z.B. Karies durch 
Kindertee, Lungenkrebs durch Tabakrauchen). 
--+ Aufklärungspflicht 
Lit.: Böhmeke-Tillmann, J., Konstruktions- und lnstruk­
tionsfehler. 1992; Klindr. T. u. a., Hafmng eine!. Herstel­
lers für Konstruktions- und lnstruktionsfchler, NJW 
2010, 1105 

lnstrumentum (N.) scele ris (laL) is1 das der Ein­
ziehung (§§ 74ff. StGB) unterliegende Werkzeug 
(Instrument) eines Straftäters. 

Insubordination (F.) Nichtunterordnung, Ungehor­
sam 

integer (Adj.) unbeschollen. anständig 

Integration (F.) Vereinheitlichung, Zusammen­
schluss 
Lit.: Integration und Recht. hg. v. Sahlfeld, K. u. a., 2003 

Integrationslehre ist die auf - Integration abstel­
lende, von Rudolf Smend ( 1882-1975) begründete 
Lehre von dem Wesen des -> Staates. Danach ist der 
Staat ein geistiger Zusammenhang, ein Einheitsge­
füge in dem Wollen und Erleben der Einzelnen. 
Daraus. dass die Bürger eines Staates gemeinsam 
miteinander leben wollen und ihr Verhallen darauf 
einstellen, entsteht eine geistige Einheit. 
Lit.: Bartlsperger. R„ Die Integrationslehre Rudolf 
Smends, 1964; Köck, H., Der Gesamtakt in der deut­
schen Integrationslehre. 1978 

Integritä t (F.) Unbescholtenheit. Unbestechlichkeit, 
Unverlet1lichkeit, Unversehrtheit 
Lit.: Wirzlebe11. F., Integrität und Freiheit, 2021 

Integritätsinteresse-+ Interesse (an Unversehrtheit) 
Lit.: Fänger. J„ Leistungsunabhängige Nebenpflichten 
zum Schutz des Integritätsinteresses, 2012 

Interaktion (F.) Zwischenhandlung, Zwischenbe­
ziehung 

Interesse ist in dem Schuldrecht meist der Umfang 
des zu ersetzenden -+ Schadens. Dabei wird vor 
allem zwischen Erflil/imgsinteresse (positivem 1.) 
und Venrauensillleresse (negativem J.) unterschie­
den. Als lntegritätsimeresse wird das I. des Geschä­
digten daran, dass sein Vermögen in seiner konkre­
ten Zusammensetzung erhalten bleibt, bezeichnet, 
als Wertimeresse oder Summenimeresse da~ 1. daran, 
dass es in seinem Wert Bestand hat. Daneben spricht 
das Bürgerliche Gesetzbuch auch von 1. an einer 
-+ Leistung als dem bestehen gebliebenen Verlan­
gen nach ihrer Bewirkung (z. B. § 286 II BGB). ln 
dem öffenLlichen Recht ist das öffentliche 1. das 
--+ Allgemeinwohl (Belange der Allgemeinheit). Es 
ist ein unbestimmler -> Rechtsbegriff. Sein Inhalt 
muss jeweils an Hand von Sinn und Zweck der 
betreffenden gesetzlichen Regelung ermittelt wer­
den (z.B. bei der Anordnung der sofortigen Vollzie­
hung eines Verwaltungsakts aus Gründen des öffent­
lichen J nteresses). 



Interessenjurisprudenz 

Lit.: K11obbe-Ke11k. 8 .. Vennögensschaden und Interes­
se, 1972; Uerpma1111, R., Das öffentliche Interesse, 
2000; Ackemw1111, T., Der Schutz des negativen Interes­
ses, 2007: Röper. T.. Abhängig beschäftigt - wie 
Deutschlands führende Politiker im Interesse der wirk­
lich Mächtigen handeln, 2021: Linke, M.. Das besonde­
re öffentliche Interesse, 2021 

Interessenjurisprudenz ist die methodische Rich­
tung in der Rechtswissenschaft, die davon ausgeht, 
dass wegen der Lückenhaftigkeit der vor allem 
durch Gesetze geschaffenen Rechtsordnung der 
-+ Richter sein -+ Urteil nicht logisch ableiten 
kann, sondern als wertende Entscheidung eines 
Konflikts abgeben muss. Dabei hat er sieb der von 
dem Gesetzgeber in den gesetzlichen Regeln abs­
trakt gefassten Konfliktentscheidungen und der 
dabei getroffenen Wertung der beteiligten Interessen 
oder Begehrenspositionen zu bedienen. Fehlt eine 
solche lnteressenbewenung, darf er selbst so ent­
scheiden, wie vermutlich der Gesetzgeber entschei­
den würde. 
Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Petersen, J., Von der Interessenjurisprudenz zur Wer­
tungsjurisprudenz, 2001 

Interessenkollision ist das Zusammentreffen (zwei­
er) widerstreitender Interessen. Hierfür kennt die 
Rechtsordnung keine allgemeine Lösung. ln einem 
Zweifelsfall ist das höherwertige Interesse dem 
geringerwertigen Interesse vorzuziehen und darf das 
eigene Interesse dem fremden 1 ntcresse vorange­
stellt werden. Verschiedenllich verbietet sich bei I. 
ein Tätigwerden. 
Lit.: Bauma1111s. P., Rechtsfolgen einer Interessenkolli­
sion bei AG-Vorstandsmitgliedern, 2004: Zippelius, R., 
Juristische Methodenlehre. 12. A. 2021 

Interessentheorie ist die auf das Interesse abstel­
lende Theorie zu der Abgrenzung von öffentlichem 
--+ Recht und --+ Privatrecht. Nach ihr gehört eine 
--+ Norm, die überwiegend dem Interesse der All-
gemeinheit dient, zu dem öffentlichen Recht, eine 
Norm, die überwiegend dem Interesse von Einzel­
nen dient, zu dem Privatrecht. 

Interimsschein (M.) Zwischenschein 

interlokal (Adj.) zwischenörtlich (z.B. fbis 
3.10.1990] zwischen Bundesrepublik Deutschland 
und Deutscher Demokratischer Republik) 

international (Adj.) zwischenstaatlich 
Lit.: Die internationale Dimension des Rechts, 1996 

Internationale Handelskammer (ICC [F.] Interna­
tional Chamber of Commerce) ist der 1919 erfolgte 
private Zusammenschluss von Unternehmen und 
Unternehmensverbänden zu einer Klärung von Han­
delsfragen mit Sitz in Paris. 
Lit.: Derains, Y./Sclnvartze. E., A Guide to lhe New ICC 
Rules, 1998: Rose11garte11, M., Die internationale Han­
delskammer, 2001 

internationale Organisation -+ Organisation, in­
ternationale 

internationale Zuständigkeit --+ Zuständigkeit 
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rnternationaler Gerichtshof ist das richterliche 
Hauptorgan der-+ Vereinten Nationen. Der Intema­
Lionale Gerichtshof setzt sich aus 15 auf je 9 Jahre 
gewählten Richtern zusammen. Vor ihm können vor 
allem alle Mitglieder der Vereinten Nationen kJagen 
und verklagt werden. (Vgl. BGB!. 1973 11505) 
Lit.: Rose1111e, S .• Tue World Court, 6. A. 2003 

internationaler Rechtsverkehr 
Lit.: Geimer. R./Schiitze. R„ Iniemationaler Rech1sver­
kehr in Zivil- und HandeL<;sacheo (Lbl.), 2022 

Internationaler Seegerichtshof ist der durch das 
Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen 
(United Nations Convention on the Law of the Sea) 
geschaffene, als zweites ständiges internationales 
Gericht mit universeller Zuständigkeit tätige. an 
dem 1.10. l 996 konstituierte Gerichtshof in Ham­
burg mit 21 unabhängigen, auf 9 Jahre gewählten 
Richtern (13 Entscheidungen bis 2005). 
Lit.: Ta/111011, S., Der Internationale Seegerichtshof. JuS 
2001. 550: flei1milller. S., Durchsetzung von Umwelt­
recht, 2001; Brevem, H. v„ Die Wogen gläiten, Anwalt 
2002. 7,21 

Internationaler Strafgerichtshof ist das in Den 
Haag ansässige, mit 18 hauptamtlichen Richtern 
besetzte Gericht für innere Strei1igkeiten in den 
Vertragsstaaten und für das Verbrechen des An­
griffskriegs (Aggression. Genozid, Verbrechen ge­
gen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen). Das 
Venragsstatut (17. 7.1998) trat kurz nach der Ratifi­
zierung durch 60 der 148 beteiligten Staaten an dem 
1. Juli 2002 in Kraft (2012 121 Staaten). Der Inter­
nationale Strafgerichtshof soll dann tätig werden, 
wenn ein Staat die genannten Straftaten nicht ernst­
haft verfolgen will. In DeuL<;chland ist in diesem 
Zusammenhang das gnmdgesetzliche Verbot, Deut­
sche auszuliefern. eingeschränkt worden (Art. 16 IJ 
GG). 
Lit.: Bruer-Schäfer. A., Der internationale Strafgerichts­
hof. 2001; Meißner; J„ Die Zusammenarbeit mit dem 
internationalen Strafgerichtshof, 2003; Razesberge1: F.. 
Tue lnternacional Criminal Court, 2006; Comag. C„ 
Der incemationale Strafgerichtshof im System kollekti­
ver Sicherheit, 2009; The Rome Statute of the Interna­
tional Criminal Coun. hg. v. Triffterer, 0. u. a .. 3. A. 
2016 

internationales Einheitskaufrecht -+ Kauf, ein­
heitliches Kaufrecht 
Lit.: Jagert, U./Derichsweiler, S .. internationales Ein­
heitskaufrecht, JuS 1989, 972 

internationales Privatrecht --+ Privatrecht, interna­
tionales 

internationales Recht-+ einzelne Rechtsgebiete 

Internet ist der Name des umfassenden internatio­
nalen Datenverarbeitungsnetzwerks (der Netz­
werke). Für das 1. werden von Vergabestellen (z.B. 
DENIC) Adressen (domains) vergeben (z.B. 
koeblergerhard.de). Eine lnternetadresse kann ge­
pfändel werden. 
Lit.: Köhler. M./Arndt, H., Rechl des Internet, 8. A. 
2016: Das Web-Adressbuch für Deuischland 2003, hg. 
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v. Weber. M„ 18 A 2014; Hoffmann. H„ Die Entwick­
lunl? des Internetrecht~. NJW 2018, 2453: Paal, B .. 
Internetrecht Zivilrechtliche Grundlagen. JuS 2010. 
953; Tueger. J„ Die Entwicklung des IT-Rechts. NJW 
2017, 3567; Handbuch IT- und Datenschutzrecht, hg. '· 
A11er-Reinsdorfj; A. u. a„ 3. A 2018: Redeker. H„ IT­
Recht. 7. A. 2020; Har111ng, M. u.a„ Legal Tecb - Die 
Digitalisierung des Rech~markts. 2017. Nachdruck 
2018: 811chho/1;. G .. Legal Tech, JuS 2017. 955 

Internuntius (lat. IM.j) niederer päpstlicher Ge­
sandter 

Interpellation (F.) Unterbrechung, Anfrage 

Jnterpellationsrecht (vgl. z.B. Art. 42 1 GG) ist das 
Recht des -+ Parlaments. die -+ Regierung um Aus­
kunft über bestimmte Angelegenheiten zu ersuchen. 
Lit.: Ht11schek, J„ Das lnterpellationsrecht. 1909 

interpellieren (V.) interbrechen, anfragen 

Interpolation ([F.] Einschaltung) ist in der Rechts­
geschichte die - oft verfälschende - Einschaltung 
von Wörtern oder Sätzen in den ursprünglichen 
Wortlaut eines Te,tes. insbesondere in dem Rahmen 
der die Schriften der kla~sischen römischen Rechts­
kundigen in den Digesten oder Pandektenverwer­
tenden Gesetzgebungstätigkeit Justinians (527-533 
n Chr.). 
Lit Siil/11er. tL Römische Rechtsgeschichte. 5. A. 1996 

interpolieren (V.) einschalten 

Interpretation (F.) Au~legung 

interpretieren (V.) auslegen 

Interregnum (lat. LN. I Zwischenherrschaft) ist die 
Zeit 1wischen dem Ende der einen und dem Beginn 
einer anderen Herrschaft wie z.B. die Zeit zwischen 
1254 (Tod König Konrads rv. aus der Familie der 
Staufer) und 1273 (Wahl Grnf Rudolfs von Habs­
burg zu dem König des deutschen Reiches). 
Lll: Kw1(1wld, M„ Interregnum, 2002 

intertemporal (Adj.) zwischenzeitlich 
Lit.: Dw111ecker. G„ Das mtenemporale Strafrecht, 
1993; Heß, 8. lntertempor.iJe, Pnvatrecht. 1998 

Intervention (F) Dazwischentreten, Eingreifen, 
-+ Hauptintervention, -+ Nebenintervention 
Li1 Trcwtttn: T. Die Einmischung. 1999; Ziegert, K., 
Die lnterven11onsw1rkung, 2003 

Interventionsklage • Drittwiderspruchsklage 
Lit„ Dann/er. C„ Gcwährle1stungs- und loterventions­
klage. 2005 

Interzession (Da1wischentreten) ist das Eintreten 
eines Dntten für die Schuld des Schuldners (z.B. 
-+ Schuldmirilbernahme. -+ Bürgschaft). 
Lit.: Werner. S„ Schuldrechthche Interzessionen, 1998; 
Aebi. D. Interzession, 2001 (Schweiz) 

Intestat (Panikel) untestiert 

Investitur 

lntestaterbfolge 1\t die bei Fehlen eines -+ Tes­
tamenb oder einer son'>tigen -+ Verfügung von 
Todes wegen eintretende (gesetzliche)--+ Erbfolge. 
LI!„ Stöh:.el, fl; Die Erbauseinandersetzung. 1989 

intim (Adj .) innerste. vertraut 

Intimsphäre i'>t der let1tc inncNe Bereich mensch­
licher + freihell Die 1 wird durch Art. 2 l GG als 
wc!>enthcher Teil cwc„ensgehalt) der allgemeinen 
-+ Handlungsfreiheit geschüut. Dadurch wird sie 
der Einwirkung der gesamten öffentlichen -+ Ge­
walt ent/ogen (z.B. ist die [. verletzt, wenn von 
einem Menschen grundlos Lichtbilder oder Finger­
abdrücke in einer poli1eilichen Kartei aufbewahrt 
werden). 
Lit.: Arzt. G .. Der ,trafrcchtlichc Schul/ der Intimsphä­
re. 1970; Pink. G„ lntirmphUre und Zcugcnpllich1, 2015 

Invalide (M.) Arbeitsunfähiger 

Invalidenversicherung-+ Rentenversicherung 
Lit.: Egli. P.. Grundprobleme m der lnvalidi1ätsbcmes­
'ung 1n der lnvalidcnveNchcnmg. 2021 

lmentar (IN 1 Bestand. Bcstandl\verteichnis) ist 
zunächst die Gesamtheit von ..... Gegenständen. die 
zu dem Betrieb eines ..... Unternehmens bestimmt 
sind (totes und lebendes 1.) und als -+Zubehör 
behandelt werden (7. B § 98 BGB). Daneben ist 1. 
ein genaues Verzeichnis der Vermögensgegenstände 
und Schulden mtt Angabe ihres \Venes. In dem 
Handelsrecht hat der • Kaufmann(§ 240 HGB) bei 
dem Beginn sernes -+ I landelsgewerbes und für den 
Schlu<,s des Geschäftsjahrs ein J. zu errichten. Ln 
dem Erbrecht erhält sich der , Erbe durch die Er­
richtung eines lnveniars die Möglichkeit der Be­
schränkung der -+ l laftung auf den -> Nachlass 
(§§ 199412. 2005 1 BGB>. 

Inventur (Auflindung, Auf1e1chnung) ist der Vor­
gang der Errichtung des -+ Inventars (im.besondere 
in dem l landelsrccht). 
Lit.: Goldstei11. E„ Inventur leicht gemacht. 2003 

investieren (V.) anlegen 

Investition (Anlage. Einl...Jeidung) ist die Verwen­
dung von Kapllal 1ur An-.chaffung von Wirtschafts­
gütern. 
Lit.: Olfut. K„ Investition. 14. A. 2019; Griebe/. J„ 
lntema1ionales lnvcslitionsrccht. 2008; Heß/Martin. 
lmesu11onvulagcnge,c11, 2009 

Investitur <W 1 Einkleidung) ist m dem mittelalter­
lichen Recht die Übertragung eines Gegenstands. 
insbesondere eines -+ Lehen-.. durch eine äußerlich 
sichtbare formale. vielfach symbolbche Handlung 
(Einkleidungshandlung). durch die der Investierte 
für die Allgemeinheit erkennbar die -+ Gewerc er­
langt. 
Lit.. 8e11/er1._. S„ Das Verbot der Laieninveslitur im 
Investiturstreit. 1991; Kiihler. G., Zielwörterbuch inte­
grativer europäischer Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 
(Internet) 



Investiturstreit 

Investiturstreit ist in der Rechtsgeschichte der 
zwischen Kirche (vor allem Papst Gregor VTI .) und 
Königen des Heiligen römischen Reiches (vor allem 
Heinrich IV.) geführte Streit um die Zuständigkeit 
zu der Übertragun~ geistlicher Ämter bzw. Einklei­
dung in geistliche Amtcr (1059/1075-1122). 
Lit.: Goe:., W.. Kirchenreform und Jnvesliturstreit, 2. A. 
2008 

Investment (N.) - Kapitalanlage 
Lit.: Investmentgesetz Investmentsteuergei.etz, hg. v. 
Berger. H./Sreck. K.lliibbe/1üsen, D„ 2010; lnvcslment­
gesetz. hg. v. Emde/Domseifer, 2013; Pa1v1er. A.!Döw; 
A. u.a„ Tnve:.tmentrecht. 3. A. 2017; lnvcMmentrecht, 
hg. v. Jesch/Klebeck/Dobrauz.. 2014: 1.nvestmenlsteuer­
gesetz, hg. v. Bödecker/Emsr/Harrmann, 2016 

lnveshnentgesellschaft 
schaft 

- Kapitalanlagegesell-

Lit.: Aehli11g, M„ lnvcslmentfonds, 2004 

invitatio (F.) ad offerendum (tat.) Aufforderung zu 
der Abgabe eines Antrags (Angebots). -+ Einladung 
zum Antrag (Angebot) 

Inzest (M.) Unreinheit.-+ Blutschande 

inzident (Adj.) hineinfallend 

ln:ddentkontrolle ist die Prüfung einer Rechtsfrage 
in dem Rahmen eines nicht unmiuelbar hierauf 
gerichteten ---> Verfahrens (z.B. prüft das Gericht, 
das untersucht, ob für einen Vollzugsakt eine 
Rechtsgrundlage vorhanden ist. inzident. ob die 
dafür in Frage kommende Norm rechtmäßig ist). 
Lit.: Hein. D„ Die lnzidentkontrolle sekundären Ge­
meinschaftsrechts, 2001 

Inzucht ist die Paarung überdurchschnittlich nahe 
verwandter Lebewesen. Sie birgt wohJ die Gefahr 
des Erbreinwerdens und rnerscheinungtretens uner­
wünschter Anlagen. Übertragen ist die Wechsel, 
Wettbewerb und wirkliche KontroUe zwecks Selbst­
bedienung des Entscheidungsträgers und seines 
Umfelds ausschließende 1. wegen der mit ihr regel­
mäßig verbundenen Korruptivität auch in einer Ver­
waltungsorganisation (z.B. Behörde. Fakultät) für 
die Allgemeinheit höchst gefährlich. aber heimlich 
wohl häufig. 

ipso iure (lat.) schon durch das Recht selbst - also 
ohne 1usät1lichen Willensäußerung einer Person -
(tritt eine Rechtsfolge ein. z.B. Erbfolge bei Erb­
fall). 

Irland ist der westlich Großbritanniens gelegene 
Staat Europas, der seit 1.1.1973 den -+ Euro­
päischen Gemeinschaften bzw. (1992/1993) der 
-+ Europäischen Union angehört. 

Lit.: Michel. V„ Gesellschafisrecht in Irland, 1996 

irren (V.) täuschen. unbewusst nicht kennen 

irrevisihel (Adj.) nicht durch Revision überpriltbar 

Irrtum ist die unbewusste Unkenntnis von dem 
wirklichen Sachverhalt bzw. das Auseinanderfallen 
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der (subjektiven) Vorstellung eines Handelnden und 
der (objektiven) Wirklichkeit. In dem Strafrecht 
lässt der beachtliche - Tarbesta11dsirrt11111 (§ 16 1 
StGB) den ___. Vorsatz entfallen (z. B. der beachtli­
che -+ error in obiecto. !. über den Kausalverlauf, 
- aberratio ictus, l. über die Voraussetzungen einer 
Garantenstellung). Der -+ Verborsirrwm (1. über die 
Rechtswidrigkeit) führt je nach Vermeidbarkeit oder 
Unvermeidbarkeit zu einer möglichen Milderung 
der -+ Strafe oder zu dem Wegfall der -+ Schuld 
(§ 17 StGB). Der 1. über einen - Rechtfertigungs­
grund (indirekter Verbotsirrtum) wird je nach seiner 
Art entweder in den Rechtsfolgen analog dem 
-+Tatbestandsirrtum behandelt <- Erla11b11istatbe­
sta11dsimum) oder uneingeschränkt als (indirekter) 
Verbotsirrtum(-... Erlaubnisirrtum). Der 1. über eine 
- Garanteopllicht (---> Gebotsirrtum) wird nach den 
Regeln des Verbotsimums beurteilt. Der 1. über das 
Vorliegen eines anerkannten -+ Entschuldigungs­
grunds entschuldigt bei Unvermeidbarkeit und mil­
dert (Str.) die Schuld bei Vermeidbarkeit (§ 35 TI 
StGB). Der 1. über persönliche - Strafaus­
schließungsgründe oder -+ Strafaufhebungsgründe 
ist unbeachtlich (Stralbarkeitsirrtum i. e. S.). Der 
umgekehrte I. (z.B. Täter hält untaugliches Mittel 
für tauglich oder erlaubtes Verhallen für verboten) 
führt zu einem strafbaren untauglichen -+Versuch 
bzw. zu einem straflosen - Wahndelikt. Ein l. in 
dem Sinne des § 263 StGB setzt die positive Vorstel­
lung einer der Wirklichkeit widersprechenden Tatsa­
che voraus, während das bloße Fehlen der Vorstel­
lung einer wahren Tatsache nicht genügt. In dem 
Privatrecht führt der 1. bei der Abgabe einer 
-+ Willenserklärung zu der -+ Anfechtbarkeit der 
Willenserklärung (§ 119 I BGB). Dies gilt sowohl 
für den Erklärungsirrtum wie auch den - lnhalts­
irrwm, wobei der I. über verkehrswesentliche Ei­
genschaften einer Person oder einer Sache als In­
haltsirrtum eingeordnet ist. Unbeachtlich ist der 
bloße-+ Motivirrtum. 

Lit.: Schroth, U„ Vorsatz und lrrtum, 1998: Kramer, E„ 
Der lrrtum beim Yeruagsschluss. 1998: Rö1111a11, T./ 
Fehling, M„ Durchblick Der Imum und seine Rechts­
folgen, JuS 2004, 667: Czi11pka, J„ Die Imumsgründe 
des§ 119 BGB, JuS 2009. 887 

ISBN (F.) lntemationale Standard-Buchnummer 
(seit 1972) 

ISDN (N.) lntegrated Services Digital Network, 
lntegrienes Digitales Fernmeldenetz 

lsl:.im ist die in Arabien von (dem Propheten) Mo­
hammed (um 569-632) in Kenntnis des Judentums 
und des Christentums gestift.ete, auch das Recht 
nutzende und beeinflussende Weltreligion. 
Lit.: Fischer. M. u. a., Islam und Mensche1irechtc, NJW 
2007, 2972; Rohe, M .. Das islamische Recht. 2009: 
Miille1; C., Recht und die historische Entwicklung der 
Scharia im Islam, 2022 

Istkaufmann (§ 1 HGB) ist die Person, die ein 
Handelsgewerbe betreibt. -+ Kaufmann 

IT Informationstechnologie 
L1t.: Redeker, H., IT-Recht. 7.A. 2019 
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Italien ist der in dem 19. Jahrhundert aus zahlreichen 
unterschiedlichen Herrschaften (Neapel-Sizilien, 
Parma-Piacenza, Modena, Toskana, Österreich, Kir­
chenstaat, Sardinien-Piemont u. a.) erwachsene süd­
europäische Einheitsstaat. Seine republikanische 
Verfassung stammt von dem 27 .12. J 947. Das nach 
dem Vorbild Frankreichs kodifizierte Privatrecht 
(Codice civile) wurde 1939/1941 umgestaltet und 
nach 1945 teilweise geändert. 
Lit.: Kobler. G.. Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007: Co111e, G./Boss, H., Wörterbuch der 
Rechts- und Wirtschaftssprache. Teil 1 5. A. 2001, 
Teil 2 7. A. 2018: Köbler, G .. Rechtsitalienisch. 3. A. 
2020; 7i"oike Strambaci, H./Hel}Jrich Mariani, e., Wör­
terbuch für Recht und Wirtschaft, Deutsch-Italienisch, 
2.A. 1997, Italienisch-Deutsch, 3.A. 2015: Italienisches 
Zivilgesetzbuch. hg. v. Patti, S .. 2. A. 2011: Maiwald. M., 
Einführung in das italienische Strafrecht und Strafpro­
zessrecht, 2009: Eccher. BJSch11rr, A./Christand/, G., 
Handbuch italienisches Zivilrecht. 2009: Kind/er, P., 
Einführung in das italienische Recht, 3. A. 2022: Wirt­
schaftsstandort Italien, 2. A. 2015 

itio (F.) in partes (lat.) Vorgehen in Teilen, Tren­
nung nach Parteien (z.B. Katholiken und Protestan­
ten) 

iudex (lat.. [M.), Gen. iudicis, Dat. iudici. Ak.k. 
iudicem, Abi. iudice, PI. iudices, PI. Gen. iudicum, 
PI. Dat. iudicibus, PI. Akk. iudices, PI. Abi. iudici­
bus) Richter 

iudex (M.) ad quem (lat.) Richter, zu dem (die 
Anfechtung der Entscheidung geht) 

iudex (M.) a quo (lat.) Richter. von dem (die anzu­
fechtende Entscheidung kommt) 

iudex (M.) inbabilis (Im.) ausgeschlossener Richter 

iu dex (M.) s usp ectus (lat.) wegen Befangenheit 
abgelehnter Richter 

iudicium (lat. [N.}, Gen. iudicii, Dat. iudicio. PI. 
iudicia, Gen. PI. iudiciorum, Dat. PI. iudiciis) Ge­
richt, U rtei 1 

iudicium (N.) parium (lat.) Pairsgericht, Gericht 
der Standesgenossen (z.B. in der--+ Magna Charta) 

iunctim (lat. [Adv.j) verbunden 

iungere (lat. [V.]) verbinden 

iunior (lat. [Adj. komparativ) jüngere 

iura (lat. [N. PI.)) Rechte,-+ ius 

lura (N. PI.) novit curia ([lat.l eins Recht bzw. die 
Rechtsregeln kennt der GerichL<>hof) ist der Rechts­
grundsatz, der besagt, dass die --+ Parteien nur Tat­
sachen beizubringen und zu beweisen haben. nicht 
dagegen Rechtssätze (gilt nicht für das in einem 
anderen Staate geltende Recht sowie die dem Ge­
richt unbekannten ___. Gewohnheitsrechte und Statu­
ten. § 293 ZPO). 

Lit.: Liebs, D .. Lateinische Rechtsregeln. 7. A. 2007 

lus utrumque 

ius (lat. [N.J. Gen. iuris. Dat iuri, Abi. iure, PI. 
--+ iura) Recht. Gericht 

l us (N.) ad rem ([lat.] Recht auf die Sache) ist in 
dem spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen 
Recht das Recht einer Person, die (z.B. schon ge­
kauft, aber) noch nicht das Eigentl1m erlangt hat, auf 
die Sache. 

l us (N.) civile ([lat.] Zivilrecht) ist in dem römi­
schen Recht das römische Recht der römischen 
Bürger in Gegensatz zu dem auch für Nichtrömer 
geltenden römischen Recht (ius gentium, ius hono­
rarium, ius praetorium), in dem mirtelalterlichen 
deutschen Recht meist das Stadtrecht. 
Lit.: Köbler. G .. Das Recht im frühen Mittelalter. 1971 

Ius (N.) cogens ([lat.l zwingendes Recht) ist das 
Recht, das durch Parteivereinbarung nicht abgeän­
dert werden kann (z.B. § 276 III BGB, Einstehen­
müssen des Schuldners wegen eigenen Vorsatzes). 

lus (N.) dis positivum (f lat.] nachgiebiges Recht) ist 
das Recht, das durch Parteivereinbarung abgeändert 
werden kann und nur dann gilt, wenn die Parteien 
nichts Anderes vereinbart haben (z.B. § 276 I 1 
BGB, Einstehenmüssen des Schuldners wegen Fahr­
lässigkeit). 

Ius (N.) divinum ([lat. I göttliches Recht) ist in dem 
Kirchenrecht das auf Gott zurückzuführende Recht 
(im Einzelnen str.). 

ius (N.) evocandi (lat.) Evokationsrecht 

ius (N.) gentium (lat.) Fremdenrecht, Völkerrecht 

lus (N.) honora rium ([lat.] Amtsrecht) ist in dem 
römischen Recht das (nicht von dem Gesetzgeber, 
sondern) von den Magistraten (--+ Prätor, Ädil) ge­
schaffene, auch für Fremde geltende Recht (in Ge­
gensatz zu dem -+ ius civile). 
Lit.: Söllner. A .. Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

ius (N.) humanum (lat.) menschliches Recht 

ius (N.) praetorium (lat.) Prätorenrecht, _, ius 
honorarium 

ius (N.) pr ivatum (lat.) Privatrecht 

ius (N.) publk um (lat.) öffentliches Recht 

lus (N.) sanguinis (Llat.J Recht des Blutes) ist der 
Grundsatz, dass das -+ Kind die --+ Staatsange­
hörigkeit seiner Eltern (Vater, Mutter) erlangt. 

lus (N.) soli ([lat.J Recht des Bodens) ist der Grund­
satz. dass das -+ Kind die -+ Staatsangehörigkeit 
des Geburtsorts erlangl. 

lus (N.) utrumque ([lat.] beide Rechte) ist seit dem 
12. Jh. die Sammelbezeichnung für das geistliche 
(kanonische) Recht und das weltliche (römische) 
Recht. 
Lit.: Köhler; G .. Wie werde ich Jurist?. 5. A. 2007 



iustitia 

iustitia (laL. rF. ], Gen. iustitiae, Akk. iustitiam) 
Gerechtigk.eiL 
Li1.: Haft, F.. Aus der Waagschale der Justitia, 4. A. 
2009 

iustitium (lat. [N.J) Stillstand der Recht~pflege 

Iustum pretium (N.) ([lat.] gerechter Preis) ist der 
in dem spätantiken, gelehrten spätmittelaJterlichen 
und fTtibneuzeitlichen Recht bei dem -+ Kauf zu 
berücksichtigende (gerechle) Preis. Ist die Abwei­
chung des wirklichen Preises von dem gerechten 
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Preis (Wert) zu groß ([lat.) laesio [F.] enormis), so 
kann seit Justinian der Verkäufer. wenn der Käufer 
den Unterschiedsbetrag nicht nachentrichtet. in 
verschiedenen Rechten (anders das deutsche Bürger­
liche Gesetzbuch) den Vertrag anfechten. 
Lit.: Kaser; M„ Römisches Privatrecht. 21. A. 2017 

IWF (M .) rntemationaler Währungsfonds mit Sitz in 
Washington 
Lit.: Lucke, P., Internationaler Währungsfonds, 1997: 
Dreher. A., Die KrediLvergabe von TWF und Weltbank, 
2003 



Jagd ist das Erlegen und Fangen jagdbarer -+ Tiere 
nach den Regeln des --+Jagdrechts. 
Lit.: Scholz, P., Jagdgenossenschaft und Jagdrecht, 
1996; Winter. T.. Jagd, 2003 

Jagdausübungsrecht-+ Jagdrecht, Jagdpacht 

Jagdbezirk (§ 4 BJagdG) ist der zu einer Einheit 
zusammengeschlossene --+ Bezirk, in dem die Jagd 
ausgeübt werden darf. Er ist entweder -+ Eigen­
jagdbezirk oder gemeinschaftlicher J. 
Lit.: Petrak, M., Jagdreviergestaltung, 2000 

Jagdgenossenschaft (§ 9 BJagdG) ist die von den 
-+ Eigentümern der Grundstücke, die zu einem 
gemeinschafUichen -> Jagdbez.irk gehören, gebilde­
te --+ Genossenschaft (slr. ob -+ Körperschaft des 
öffentlichen Rechts). Sie nutzt die -+ Jagd durch 
Verpachtung oder durch Jagd für eigene Rechnung. 
Organe der J. sind Jagdvorstand und Genossen­
schaftsversammlung. 
LiL: Schol~. P.. Jagdgenossenschaft und Jagdrecht, 1996 

Jagdpacht (§ 1 1 BJagdG) ist die die Ausübung des 
-+ Jagdrechts betreffende -+ Pacht. Der Jagdpacht­
vertrag ist schriftlich auf mindestens 9 Jahre abzu­
schließen. Pächter darf nur sein, wer einen Jahres­
jagdschein besitzt und schon vorher während dreier 
Jahre besessen hat. 

Jagdrecht in objektivem Sinn ist die Gesamtheit der 
die -+ Jagd betreffenden Rechtssätze. J. in subjekti­
vem Sinn (§ 1 BJagdG) ist die ausschließliche Be­
fugnis, auf einem bestimmten Gebiet wildlebende 
Tiere, die dem J. unterliegen (Wild), zu hegen, auf 
sie die Jagd auszuüben und sie sich anzueignen. Es 
steht untrennbar vom -> Eigentum dem -> Eigen­
tümer auf seinem Grund und Boden zu (§ 3 
BJagdG), kann also nicht selbständiges dingliches 
Recht sein, seine Ausübung kann aber den Gegen­
stand eines Pacbtvenrags bilden. 
Lit.: Leu<., A./Metzger; E./Stöckel, H., Jagdrecht, Fische­
reirecht. 4. A. 201 1; Kümmerle, G., Jagdrecht in Baden­
Württemberg. 12. A. 2015; Kopp. R., Das Jagdrecht im 
Lande Hessen, 8. A. 2000; Rose. H. , Jagdrecht in Nie­
dersachsen. 34. A. 2019; BundesjagdgeseLz hg. v. 
Schuck, M., 3. A. 2019 

Jagdschein (§ 15 BJagdG) ist die von der unteren 
-+ Verwaltungsbehörde - auf höchstens 3 Jahre -
ausgestellte, in dem gesamten Bundesgebiet gelten­
de -+ Urkunde über die Jagdausübungsberechti­
gung. Die erstmalige Ausstellung des Jagdscheins 
setzt die erfolgreiche Ablegung einer Prüfung vor­
aus. Wer die Jagd ausübt, muss einen auf seinen 
Namen lautenden J. bei sich führen(§ 15 BJagdG). 
Lit.: Müller; T., Die Jagdscheinprüfung. 2021 

Jagdwilderei (§ 292 StGB) ist in dem Strafrecht das 
Nachstellen, Fangen, Erlegen oder sich oder einem 
Dritten Zueignen von -+ Wild unter Verletzung 
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fremden -+ Jagdrechts oder Jagdausübungsrechts 
sowie das Zueignen, Beschädigen oder Zerstören 
einer dem Jagdrecht unterliegenden -+ Sache. 
Lit.: Kollmer, G .. Der Jagdfrevel, 2000; Vollmar. M„ 
Die Jagdwilderei, 2004 (Diss.) 

Jahr ii.t de1 durch die Daue1 des Erdumlauf:. auf 
einer Ellipse um die Sonne bestimmte Zeitraum von 
rund 365 Tagen (Umdrehungen der Erde um ihre 
eigene Achse). 

Jahr und Tag ist in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht dfo auf den Zeitraum eines Jahres (von etwa 365 
Erdumdrehungen um die eigene Achse) abstellende 
-+Frist, die meist tatsächlich 1 Jahr, 6 Wochen und 
3Tage umfasst (z.B. für Erlangung der rechten 
-+ Gewere auf Grund Verschweigung, Gewinnung der 
_.Freiheit durch Aufenthalt in einer Stadt). 
Lit.: Hardenberg, L. , Die Frist von Jahr und Tag, ZRG 
GA 87 ( 1970). 287 

Jahresbilanz (§ 242 HOB, Jahresabschluss) ist die 
nach Ablauf eines Jahres (Geschäftsjahrs) innerhalb 
eines angemessenen Bearbeitungszeitraums erstellte 
-. Bilanz. 
Lit.: Kaiser; T.. Berichtigung und Änderung des han­
delsrechtlichen Jahresabschlusses. 2000; Niemann, W., 
Jahresabschlussprüfung, 2002: Nie111a1111, W., Jahresab­
schlusserstellung, 2003 

Japan ist das aus vier Hauptinseln und vielen kleinen 
Nebeninseln bestehende ostasiatische Kaiserreich. 
Seine als Kompromiss zwischen hergebrachten altja­
panischen Vorstellungen und eingeführten amerika­
nisch-demokratischen Auffassungen entstandene 
Verfa<;sung stammt von dem 3.11.1946/3.5. 1947. Sein 
Recht wurde in dem späten 19. Jahrhundert unter dem 
Vorbild des (zweiten) -+Deutschen Reiches und 
-+Frankreichs in Gesetzbücher gefasst. 
Lit.: lgarashi, K., Einführung in das japanische Recht, 
1990; Yamada, A., Deutsch-japanisches Rechtswörter­
buch, 2. A. 1992; Gö1ze. J.. Deutsch-japanisches 
Rechtswörterbuch, 1993; MarUlschke, H .. Einführung in 
das japanische Recht, 2. A. 2010; Heath, C./Pe1emm, 
A .. Das japanische Zivilprozessrecht, 2002; Handbuch 
des japanischen Handels- und Wirtschaftsrechts. hg. v. 
Baum, H. u. a., 2009; Japanisches Recht im Vergleich, 
hg. v. Rosenau, H. u. a ., 2014; Eiufüh1ung in dai. japani­
sche Recht, hg. v. Kaspar. J. u.a., 2018 

Jobsharing (engl. [N.])-+ Teilzeitarbeit 

Jointventure (engl. [N.] Unternehmensverbindung) 
ist die meist zeitlich begrenzte vertragliche Beteili­
gung (rechtlich oft Gesellschaft) an einem Unter­
nehmen oder Projekt durch Kapital. Produktionsmit­
tel und bzw. oder Beratung unter Mitübernahme des 
Verwirklichungsrisikos. 
Lit.: Braun. H., Joint venrures, 2000; Vogel, M., Equity 
joint venlures, 2002; Schulte, N. u. a„ Joint-Venture­
Gesellschaften, 5. A. 2022 



Jude 

J ude ist der Angehörige der von (einem mythi­
l.chen) Abraham abgeleiteten Nachkommenschaft 
b;w. der Nachfahre der Bewohner des Landes Juda 
b1w. der Angehörige der Religionsgemeinschaft 
Judentum. Die vielleicht an dem Ende des 
1. Jahrtausends v. Chr tn dem Vorderen Orient (und 
dort 1eitweise in Agypten und Babylon) sichtbaren 
Juden zen;trcuten sich nach einem missglückten 
Aufi.tand gegen die Herrschaft der Römer seit dem 
1. Jh. n. Cl1r. in vieh: Gebiete. Seit dem 5. Jh. n. Chr. 
wurden sie wegen ihrer wirtschaftlichen Erfolge (in 
dem Handel und später in dem verzinslichen Geld­
darlehensgeschäft) vielfach grausam verfolgt. LU­
lellt besonders unter Adolf Hitler (l 93J 1945) und 
seiner Anhänger des _. Nationalso1iahsmus. 1948 
erreichten Juden mit Unten.tützung der wichtigsten 
Großmächte die Gnrndung eines eigenen Staates 
hrael zu Lasten von Palästinensern. 
L1t. Do1111er. H„ Geschichte des Volkes Israel und sei­
ner Nachbarn, 1983 IT.: Be11öhr. H„ Judenverfolgung, 
Judensteuern und Judenrecht 1m M1ttclaller und in der 
Ncu1ei1. JuS 1988. 8: !Xutsche Juri~ten jüd1..cher Her­
kunft. hg. v. HeinrichI. H. u. a„ 1993: Homolka. W, Dru. 
jtidi"he Eherecht. 2009; Kiibler. G„ Jüdische deutsche 
Juristen. ZIER 2 (2012) Internet 

Judikat (N.) Urteil 

Judikation (F.) Beurteilung 

Judikathe ist m dem gewallengeteillen •Staat die 
gemaß An. 92 GG den Richtern anvenrnute recht spre­
chende ->Gewalt ( ... Gewaltenteilung. •Recht­
sprechung). 

J udikatur (F.) Rechtsprechung 

Jugend CF.) ist die ungefähr zwischen dem 12. und 
dem 25. Lebensjahr liegende Leben~zc1t des Men­
'-C:hen 1wischen Kindheit und Erwach,ensein, für 
die teilweise besonderes Recht gilt. 
1 it.: H11rrelmam1, K.. Lebensphase Jugend, 14. A. 2022 

,Jugendamt (§ 70 SGB VILl) ist die für die 
( •Jugendwohl fährt b/\v.) Jugendhilfe 1uständige. 
bei krei!.freien Städten und Landkreisen errichtete 
-+ Behörde. Da.s J. ist ein Organ der öffentlichen 
-+ Jugendhilfe. Seme wichtig!>ten Aufgaben sind der 
Schutz und die Beaufsichtigung der POegckinder. 
Beistandschaft. POegschaft und Vonnund,chaft für 
Kinder und Jugendliche sowie der Schul/. der straf­
l1ill1gen-+ Jugendlichen. Die Aufgaben des Jugend­
amts werden durch den Jugendhilfeausschuss und 
durch die Verwaltung des Jugendamts wahrgenom­
men. Über den örtlichen Jugendämtern steht das 
jeweilige Landesjugendamt. 
l.it.: Gries. J„ Jugendamt und Jugendhilfe. 2. A. 2005 

Jugendarbeit bt die Arbeit Jugendlicher. in einem 
weiteren Sinn auch die Beschäftigung mit Jugendli­
eben. 

J ugendarbeitsschutl ist der besondere geseuliche 
-+ Arbeitsschutz der -+ Jugendlichen. Nach dem 
Jugendarbeibschu11gesev von dem 12.4.1976 be­
steht ein grundsät;liches Beschäftigungsvcrbm für 

254 

Kinder unter 15 Jahren. Kinder. die nicht mehr voll 
zeitschulpf1ichtig sind, dürfen nur in Berufsausbil­
dungsverhältnissen und sonst nur mit leichten ge 
eigneten Arbeiten bis zu 7 Stunden täglich und 35 
Stunden wöchentlich beschäftigt werden (§ 7 
JArbSchG). Jugendliche (Menschen zwischen 15 
und 18 Jahren). die vollzeibchulpflichtig sind. sind 
Kindern gleichgestellt (§ 2 III JArbSchG). Andere 
Jugendliche dürfen höchstens 40 Wochenstunden 
beschäftigt werden und haben mindestens 30 bzw. 
27 b1w. 25 ArbeiL~tage Jahresurlaub. 
Lit.: ~fültmnam1. R., Arbcllsrecht. 20. A. 2021; i~i>ber. 
H„ Jugendarbeil.!>schuv.gcset1. 10. A 2000; Lakie.1. 1:. 
Jugendarbcits~chutigesct7. 8. A. 2018 

Jugendarrest (§ 16 JGG) ist der kurLfristige Fre1-
heitsen11ug mit zugleich sühnendem und enieheri­
schem Charakter. Er ist ein „ ZuchLminel. keine 
-+ Jugendstrafe. Er kann -+ Freizeitarrest, -+ Kur1.­
arrest oder -+ Dauerarrest sein 
Lit„ W111kelmt11111, A„ Neue ambulante Maßnahmen -
Jugendam:st und WamarrcM. 2021: Enm, S„ Der Ju­
gendarrest. 2020 

jugendgefährdend (Adj.) Jugend gefährdend 

jugendgefährdende Schriften -t Schrift. jugend­
gefährdende 

Jugendgericht (§ 33 JGG) ist da-. über Verfehlun­
gen -+ Jugendlicher cnL'>chcidendc -+ Gericht Das 
J. ist der Strafrichter als Jugendrichter. das Schöf­
fengericht (Jugendschöffengericht) und die Straf 
kammcr (Jugendkammer). wobei ali. Jugendschöffen 
zu jeder l lauptverhandlung ein Mann und eine Frau 
herange;ogcn werden sollen. Der Jugendrichter 
leitet die Vollstreckung aller nach dem Jugendge­
richtsgesetz festgelegten Maßnahmen 
Lit.: Eisenberg, U„ Jugendgerichl\gesetz. 23. A. 2022: 
JugendgerichL'>geselZ. hg. v. Meier; B. u. a„ 2011 

Jugendger ichtsgesetz ist das das -> Jugendgericht 
betreITcnde Gesetz. 
Lit.: Ei.m1ber[.(. U., Jugendgerichtsgesetz, 23. A. 2022. 
Brr11111t•r. R.!Dlilling. D„ Jugendgerichtsgesetz. 13. A 
2011. 14. A 2022: Ostendorf. H„ Jugendgerichtsge,cll, 
LI A. 2021 

Jugendgerichtshilfe (§ 38 JGG) t!.t die von den 
-+Jugendämtern im Zusammenwirken mit den Ver· 
einigungcn für -+Jugendhilfe vor den -+Jugend­
gerichten fUr das Gericht und den jugendlichen 
Beschuldigten ausgeübte Hilfe. m deren Rahmen die 
Vertreter der J. in dem Verfahren vor den Jugendge­
richten die er1ieherischen. so1ialcn und fürsorgeri­
schen GeMchtspunkte zur Geltung bringen. 
Lit.: Klier. J. Jugendhilfe im Strafverfahren. 2. A. 2002 

Jugendhilfe (§§ 1 ff. SGB VIII ) ist die -+ Er1ie­
hungshilfc für ->Jugendliche. welche die in der 
Familie begonnene Eniehung unterstützen und 
ergänzen b1w. bei deren Fehlen ersetzen soll Die J. 
kann ößentl1ch (staatlich) oder frei (privat) sein ( § 3 
SGB VIII ). Organe der öffentlichen J. sind grund­
sätzlich die Jugendämter und Landesjugendämter 
(§§ 69 ff. SGB Vill). 
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Lit. Mmzm.1ki, P.. SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, 
5. A 2oo9. 6. A 2022. Klier. J .. Jugendhilfe im Straf­
verfahren. 2. A 2002; Kunkel. P, Jugendhilferecht. 
10. A 2021. Grie.1. J . Jugendamt und Jugendhilfe. 2. A. 
2005 

Jugendkriminalitä t 1<,t die Knminalität -+Jugend­
hchcr und +Heranwachsender (-+Diebstahl, 

+ Unter.chlagung. Straßenverkehrsdelikte). 
Ln: Handbuch Jugendkriminalität, hg. v. Dollinger. B .. 
3. A. 2018; Philipp. D. Jugendkriminalität und Gewalt 
in Deutschland, 2012 

Jugendlicher in dem Sinne des § 1 Il JGG iM, wer 
;ur Zeit der Tat 14, aber noch nicht 18 Jahre alt isL 
Für den Jugendlichen gilt das besondere -+ Ju­
gcndrcchl. In dem Privatrecht ist der J. beschränkt 

-+ geschilftsfäh1g. 
Lit„ Tapitz. W. Rechte der Jugendlichen, 3. A. 2000 

Jugendrecht ist das besondere. für -t Jugendliche 
geltende -+ Recht. Seine Schwerpunkte sind das 
-+Jugendstrafrecht und das-+ Jugendhilferecht, die 
in besonderen Gesellen (z. T. in dem SGB VlII. 
26.6. J 9901 geregelt „md. Daneben ist J. auch in 
allgemeinen Gese11en enthalten. 
Lu„ JugR. 42 A 2021; Sd1leicher. H„ Jugend- und 
f'anulienrecht, 15 A 2020 

Jugendrichter •Jugendgericht 
Lu Ro.1cl1. 8 .. llandbuch für den Jugendrichter. 2001: 
Summ. K .. Der Jugendrichter. 2003; Ramm. A„ Jugend­
richter und S1aatsanwälte. 2019 (Diss.) 

Jugendschutz 1<,1 der besondere öffentliche Schutz 
von -+ Kindern und -+Jugendlichen. Er ist vor allem 
in dem Jugendschutzgesetz geregelt (z.B. Verbot des 
Aufenthalts in Gaststätten, der Abgabe von Alkohol 
u.a.). das -.ich in erster Linie an die lnhaber der Ge­
fahrenquellen wendet (l. B. Gastwine). Hinzu ko~l 
besonders der Schul/ vor jugendgefährdenden Schnf­
ten (Geselt. von dem 12.7 .1985). 
Lit.: Liesd1i11g, M„ Jugendschuurccht, 5. A. 201 l, 6. A. 
2022 

Jugendstrafe ( § 17 JGG) ist -+ die freiheitsentzie­
hendc -. Strafe des -+ Jugendstrafrechts in einer 
Jugend\trJfanstalt. Sie ist 1u verhängen. wenn 
wegen der \Chädhchen Neigungen d~s -+ Jugend­
lichen. die in der Tat hervorgetreten sind. -+ Erzie­
hungsmaßregeln oder -+ Zuchtmittel zu der -+ Er-
1iehung nicht ausreichen oder wenn wegen der 
Schwere der Schuld Strafe erforderlich ist. Ihr Min­
destmaß beträgt 6 ~onate. ihr Höchstmaß 5 Jahre. 
bei <.chweren Verbrechen 10 Jahre. 
Lit.: Bald. S .. Jugend,tr.ife wegen schädlicher Neigun­
gen. 1995. Sd1öler. T, Die Rechtsfolgen der Jugend­
strnftat. JuS 1999, 973: Pedal. A„ Die Voraussetzungen 
der Jugend,trJfe, JuS 2008. 414: Schmidt, J .. Die Kop­
pelung von Jugcndarrc't und bedingter Jugend:.trafe. 
2020 

Jugendstrafrecht ist das bei -+ Straftaten -+ Ju­
gendlicher - und + Heranwachsender - an~uwen­
dende Recht. Das J. ist Täterstrafrecht und sieht als 
Folgen der Verfehlungen Jugendlicher -+ Erzic­
hungsmußrcgcln, -+Zuchtmittel oder -+Jugend-

J unktimkJausel 

strafe vor Das vor allem in den §§ 33-81 und 107-
109 JGG geordnete. nichtöffentliche - Verfahren 
ist vor dem besonderen -+ Jugendgericht durchzu­
führen. 
Lit. Kcmer. G./Scl1iich. II .. Knminologie. Jugendstraf­
recht. Strafvol11ug, 8. A. 2015; Zieger. M./Nöding, T.. 
Veneidigung in JugendstrJfsachen. 7 A. 2018: Osten­
dorf. H„ Jugcndstr.ifrecht, IO. A 2020 

J ugendvertretung(§ 57 BPersVG) ist die besonde­
re • Personahenretung jugendlicher Beschäftigt.er. 
Lit.: Waltermann. R. Arbeitsrecht, 20. A. 2021: Gimpel. 
D„ Die Praxb der Jugend- und Aus1ubildendenvenre­
tung. 11 A . • W2U 

Jugendwohlfa hrt i„t die leibliche, seelische und 
gesellschaftliche Tüch11gkci1 eines -+Kindes oder 
-+Jugendlieben. Jeder junge Mensch (bis zu der 
Vollendung des 27. Lebensjahrs) hat nach § 11 
SGB VIII (26.6. 1990) ein Recht auf Förderung seiner 
Entwicklung und auf Ertiehung 1u einer eigenver­
antwortlichen und gemeinschaftsföhigen Persönlich­
keit. Soweit der Anspruch von der Familie nicht erfüllt 
wird, triu. unbeschadet der Mitarbeit freiwilliger 
Tätigkeit, +Jugendhilfe (durch -+Jugendamt. Lan­
desjugendamt und ober...te Landesbehörden) ein. 
Lu. Mm:_\·11.1ki. P.. SGB VUJ Kinder- und Jugendhilfe, 
5. A 2oo<i. 6. A. 2022 

Jugoslawien ist der u.a. aus Gebieten Österreic~­
Lngams 1918 entstandene, 1929 J genannte. seit 
1991 durch Abspaltung em1elner Teilrepubliken 
(Slowenien. Kroatien, Bo„nien-HerLegowina, Ma­
zedonien. Montenegro) auf Serbien verkleinene und 
damit untergegangene südosteuropäische Staat. 
Lit.: Bür. S„ Der /..erfall Jugoslawien~. 1995 

j üngster Reichsabschied -+Reichsabschied. jüngs­
ter 

Juniorprofessor ist (seit 2002 b1w. 2004) der auf 
drei Jahre (mit der Möglichkeit der Verlängerung 
um weitere drei Jahre) als Beamter auf Zeit ernannte, 
w selbstilndiger Lehre und Forschung berechtigte 
Nachwuch<,professor (-+ iunior, landesunterschiedli­
che Be1cichnungen) Einstellungsvoraussetzungen 
sind abgeschlossenes Hochschulstudium: ~ädagogi­
sche Eignung und die in der Regel durch die hervor­
ragende Qualität (mindestens magna cum laude) 
einer Promotion nachgewiesene besondere Befähi­
gung 1u wbsenschaftlicher Arbell. Die Tätigkeit als 
J. sollte m der Regel Voraus\etzung für die Berufung 
als Professor sein, wodurch die früher übliche Habi­
litation entbehrlich \\erden soll. Nach einer Ent­
scheidung des Bundesvcrfassung~gerichts von dem 
27.7.2004 ist die 2002 geschaffene Regelung wegen 
Überschreitung der Bunde,zuständigkeit in dem 
Hochschulrecht nichtig. Seitdem gilt Landesrecht. 
Lit.: Goeben J. Die rechtliche Stellung des Juniorpro­
fes\Or... 2002 

Junktimklausel (Art. 14 111 2 GG) ist die Vor­
schrift, nach der eine-+ Enteignung nur dann recht­
milßig ist, wenn da<, -,je regelnde Gesetz zugleich 
(lat. IAdv.J -+ iunc11m) An und Ausmaß der zu 
gewährenden .-. Entschiidigung regelt. 



juridisch 

juridisch (Adj.) rechtswissenschaftlich 

J URIS ist das bekannteste deutschsprachige juristi­
sche lnfonnationssystcm auf der Grundlage der 
aulOmatisicnen Datenverarbeitung (kostenpflichllg, 
2001 gab es 19 juris CD ROMs auf der Grundlage 
von mehr als 600 ausgeweneten Fach1citschriflen, 
juris GmbH, Gutenberg~traße 23, D 66117 Saarbrü­
cken. Tel. 0681/58660, Fax 0681/58661274, ver­
trieb@juns.de, http://www.juris.de) 
Lit.: A/breclrt, P., Probleme bei der Prhatbierung staat­
licher lnformationspflichten, 2002 

Jurisdiktion (F) Rechtsprechung 
Lu .. Reinlwrclt. M„ Konmtente Jurisdiktion. 1997 

Jurisprudenz (F.) Rechtsklugheit, Rechtskunde, 
Rechtswissenschaft 

Jurist ist der planmäßig rechtswissenschafthch 
ausgebildete Rechtskundige. -+ Volljurist 
Lit.: http://www.kocblergerhllrd.de/werist.html; Köble1: 
G .. Wie werde ich Jurist?, S. A. 2007: Deutsche und 
europäische Juristen. hg. v. Kleinhl'yer. G./Sclrriider. J„ 
6. A. 2017. Köhler. G. Zielwörterbuch integratt\'er 
europäischer Rechtsgt!l>ch1chte. 6. A 2020 (Internet); 
Köhler. G., Wer ist wer im deutschen Recht, 2003 n. 
(Internet); Briefe an junge Juristen, hg. v. Go.11omzyk, 'f: 
u n .. 2015 

Juristentag -+ Deutscher Juri~tentag 

juristisch {Adj.) rechtlich, rechtswissenschafllich 

juristische Ausbildung -+ Ausbildung, Rlch1er­
amti.befäh1gung 

juristische Person -+ Person. juristische 

J ustitiar {Justitiar) is1 der angestellte oder beamlcte 
Rechtsberater einer Behörde, einei. Verbands oder 
eines Un1emchmens. 
Lit.: Köhler. G„ Wie werde ich Jurist?, 5 A 2007 

J ustiz (F.) Rechtspflege (vielfach nur der ordentli­
chen Gericht<;barkei1) 
Lil.: Handbuch der Jus111. bcarb. v. fiJlster. U .. 35. A. 
2020: Hmj~t. G„ An-Tel-Fax. Wegwei\cr w den Justi1-
bchörden, 16. A. 2008; Mill/er. H .• eJu~tice Die Justi1 
wird digital. JuS 2015. 609 

Justizausbildung --. Ausbildung, -+ Richteramts­
befähigung 

Justizbeitreibungsordnung i'\t das die Einziehung 
der -+ Ansprüche der Justizbehörden regelnde 

+ Gesell von dem 11.3.1937. Danach ist Vollwc­
ckungsbehörde die -+ Gerichtskasse. Für dai. Ver­
fahren gil1 vor allem die-+ Zivilpro1essordnung. 
Lit.. Lappe F.I Steinbild. F. Jusu.lbeitreibungsordnung, 
1960 

Justizgcwlihrungsaospruch ist der z.B. in 
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Lit: Diirr. O., Der curopäisiene Rcchtsschutz.auftmg. 
2003: \'oßkullle, A. u a .. Grundwissen - Öffen11iches 
Recht Der allgemeine Juslizgewährungsanspruch, JuS 
2014, 312; Langei; V., Die Funktion des Prozessver­
gleichs 11112'ivilpro1emecht, 2014 

justiziabel (Adj.) genchtlich entscheidbar 

Justizkosten -+ Kosten 
Lit.: Lappe. F.. Justizkosten-Verfahren. 1981: foppe, F., 
Modemes Juslizkostenrech1. NJW 2004, 2409 

Justizministerium ist das für die -+ Justiz zustän­
dige-+ Mini~terium Ob CQ mit einem Innenministe­
rium zusammengelegt wird, ist eine von dem 
1uständtgen Parlament 1u treffende Organisations­
entscheidung. In Hessen wurden 7U dem 1.1.2000 
alle fünf Gerichtszweige unter dem J. 1usammenge­
fasst. 
Lit.: Vo>:el. II .. LOO Jahre oberste deutsche Justitbchör­
de, 1977 

Justizmitteilung (F.) Mitteilung der Justiz 

Justizmitteilungsgesetz ist das Milleilungen pcrso­
nenbe1ogener Da1en 1n Zivilsachen und Strafsachen 
an öffentliche Stellen regelnde Gesetz. 
Lil.: Gale111/1iewsk1, C„ Mi1teilungcn durch die Justiz. 
2000 

J ustizprüfung (F.) Prüfung der Justiz, juri-.tische 
Prüfung 

Justizprüfungsamt is1 die für die organisatorische 
Durchführung juristischer -+ Prüfungen zuständige 
Landesbehörde. Das J. eneilt in Zweifelsfragen 
Au~kunfl und triff! notfalls auch verbindliche Ent­
scheidungen. Bei ihm ist die Zulassung zu juristi­
schen Staatsprüfungen zu beanlragen. 
Lit.: Kiibler. G .. Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007 

J ustizrat ist ein Ti1el, der (in den Bundesländern 
Rheinland-Pfal.G und Saarland) Rechtsanwälten (seit 
dem 19. Jahrhunden) in Würdigung einer beruni­
chen oder ehrenamtlichen Tätigkeit verliehen wer­
den kann. 

Justizvergütung (F.) Vergütung der Justiz 

Justizvergütungsgesetz ii.t das vereinheitlichende 
Entschadigungsregelungen für Zeugen. Sachver­
ständige, Dolmetscher, Überseucr, Dritte und eh­
renam1l iche Richter schaffende Gesetz Deut.c;chlands 
vu11 dem 1 Juli 2004. 
Lit.. Zi111mennan11. P.. Jusnzvcrgütungs- und -enLc;chä­
digungsgcsctz, 2005. Schneider. H., Justizvergütungs­
und -entschädigungsgesell, 3. A. 2018 

Justizverwaltung (Gerichtsverwaltung) 
Lit.. Pi/In R./Hen11w111, G.. Justizvcrwallungsvor­
-.chriften (Lbl.). 4. A. 1998 

Justizverwaltung (F.) Verwaltung der Justiz 

DeuLc;chland durch An 19 IV GG gesicherte An- Justizverwaltungsa kt -+ Gerichtsverwaltung 
spruch auf Behandlung einer Angclcgcnheil durch 
ein_. Gericht. Justizvollzug (M.) Vollzug der Jusll7. 
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JustizvollzugsanstaJt (§ 1 S1VollzG) ist die staatJi­
che Einrichtung, in der die -+ Freiheitsstrafen ein­
schließlich der ~Jugendstrafe und die freiheitsentzie­
henden -+ Maßregeln der Besserung und Sicherung 
sowie die -+ Untersuchungshaft vollzogen werden. 
Verschiedentlich wird derzeit aus Kostengründen 
geprüft, ob eine J. von einem Unternehmer betrieben 
werden kann. -+ Strafvollzug 

Justizwachtmeister 

Lit.: hup://www.deutschejustiz.de/justizvollzugsanstal­
ten.html 

Justizwachtmeister ist der ausführende Beamte des 
einfachen Dienstes bei Gericht. Seine Aufgaben 
betreffen u. a. die Aufrechterhaltung der Ordnung in 
dem Gerichtssaal und die Zustellung von Schriftstü­
cken. 



Kabinett (franz. [M.] cabinel) Nebenzimmer, 
-+Regierung 

Kabinettsjustiz ist in dem neuzeitlichen deutschen 
Recht die unmittelbare Ent!>Cheidung emes Rechts­
streits durch Machtspruch des Kabinetts bzw. des 
FUr~ten unte1 Umgehung ue1 -> Gei idll!.barkeit. 
Lit.: Regge. J .. Kabinettsjus117. m Brandenburg-Preußen. 
1977: Köb/er. G .. Zielwörterbuch integrativer europai­
scher RechL\gcschichte, 6. A 2020 (Internet) 

Kabinettsvorlage ist die der -> Regierung meist 
von einem -+ Minister zur Beratung und Beschluss­
fassung (schnftlich) unterbreitete Angelegenheit 
(insbesondere der Entwurf eines Gesel/es oder einer 
Rechtsverordnung), aus der sich vielfach eme 
-. Gesetzesvorlage entwickelt. 

Kabotage ist das Recht der Beförderung von Men­
schen oder Sachen durch Ausländer mncrhalb des 
Hoheitsgebiets eines Staates.-> Güterkraftverkehr 
Lit.: Griihe, C., Kabotage 1m Gilterkraflverkehr in Ita­
lien, 1996; Milbradt. C.. Liberalisierung der Seekabota­
gc. 1999; 1:.U Osterweiterung, 2009 

Kadi (M.) islamischer Richter 
Lit.: Mliller. C .• Der Kadi und seine Zeugen, 2013 

kaduzieren (V.) für verfallen erklären 

K 

Kaduzierung (§§ 21 GmbHG, 64 AktG) ist der 
Verlust des Gesellschaftsanteils und der geleisteten 
Beiträge eines -+ Aktionärs oder -+ GesellschaJters 
einer Gesellschaft mit be<;chränkter Haftung. der 
seine Einlage nicht recht1eitig voll geleistet hat, 
durch Erklärung seiten1, der Gesellschaft nach 
fruchtlosem Ablauf einer gesetzten Nachfrist 
Lit.: Ha/em. G 1'. , Die Kaduz1erung von Aktien. 1961; 
Melber. 0 .. Die Kaduzierung m der GmbH, 1993 

Kaiser (zu lat. Caesar) ist in dem miuelalterlichen 
und neuzeitlichen deutschen Recht die Bezeichnung 
für den Träger der höchsten weltlichen Würde des 
westlichen Abendlande, (seit Weihnachten 800 -
Karl der Große - bis 1806, Frankreich 1804, Öster­
reich 1804- 1918, Deutsche~ Reich 1871 191&)_ 

kaiserlich (AdJ.) den Kaiser betreffend 

Kaiserliche Botschaft ist die an dem 17 .11.1881 
von Kaiser Wilhelm L abgegebene Ankündigung, 
welche die Grundlage der anschließenden Gesetzge­
bung in dem Bereich der -+ Sozialversicherung mll 
weltweiten Auswirkungen wurde. 
Lit.: Ein Jahrhundert So1i:1lvcr~icherung, hg. v. Kiilrler. 
P. u.a .. 1981 

Kaiserrecht ist in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht aJles tatsächlich oder angeblich vom Kaiser 

ausgehende Recht (z.B. so genannter Schwabenspie­
gel). 
Lit.: Krwm. H .. Kaiserrecht und Re1eption. 1952 

Kalender (M.) ist die astronomische Festsellung 
zwecks Einteilung der Zeit in allgemein verständli­
che t10hc1ten. -+ Utes mterpellat pro homine 
L11.: Bcck ·,eher Juristenkalender (jährlich neu) 

Kalkül <lat. LM.J calculus) Steinchen, Rechenstein, 
Berechnung 

kalkulieren (V.) berechnen. veranschlagen 

Kalkulation (F.) Berechnung 

Kalkulationsirrtum ist der -+ Irrtum ilber die 
Grundlagen der Berechnung der Höhe eines Preise~ 
(Erklärung - mfolge eines Kalkulationsirrtums -
10 kg kosten 10 Euro, richtige Kalkulation 10 kg 
kosten den zehnfachen Preis eines Kilogrammprei­
ses von 1.20 Euro). Der K. ist unbcachtlich (-+Mo­
uvirrtum). sofern die Kalkulauon nicht so 10 der 
Erklärun~ enthalten i ... 1. dass der Erklärungsempfän­
ger l.te erkennen konnte. Dann berechtigt der K. 1u 
-+Anfechtung (str.) oder zu Geltendmachung der 
Störung der -+ Geschäftsgrundlage. Unter den Ge­
sichhpunktcn des Verschuldens bei Vertragsschluss 
([lat.) culpa m contrahendo) oder der unzuläs-.igen 
Rechtsausübung kann der Erklärungsempfänger ver­
pflichtet sein. den Erklärenden auf seinen K. hinzu­
weisen. 
Lit. Flei~d1er. H .. Ü\?r Kalkulation'lmum, Rabe!\ Z. 65 
(2001 ), 264 

Kammer ist in dem spätmittelaltcrlichen und früh­
neuzeitlichen deutschen Recht vor allem die fürstli­
che Behörde zu der Verwaltung der Einnahmen. In 
der Gegenwart ist K. die Volksvertretung (/. 8. 
Zwe1kummersystcm). die beruf<.ständische Körper­
schaft (z.B. Handwerkskammer. Rechtsanwalts­
kammer) oder der kollegiale Spruchkörper emes 
Gerichts (z .. B. Strafkammer. Kammer für Bauland­
sachen, Kammer für Handelssachen [§ 94 GVG)). 
Detachinte K. ist die K. eines Gerichts. die ihren 
Sitz un einem anderen Ort des Gcrichtsbccirks hat 
als die ilbngen Kammern des Genchts. 
LiL" Kis1e/, O.!Mm·er. H. , Gerichtwerfassung~gcsetz. 
10. A. 2021, Tettinger. P., Kammerrecht. 1997: Kh11h, 
W.. Kammern, 2004 

Kammergericht io;t in dem mittelalterlichen deut­
schen Recht da-; Gencht der kömglichen Kammer 
(1415- 1480). Nach semem Verschwinden entsteht 
1495 auf Drängen der Reichsstände das -+Reichs­
kammergericht des Heiligen römischen Reiches. 
Daneben bestand \Cit dem 14. Jh. ein K. des Reichs­
kämmerers (Markgraf von Brandenburg) für die 
Mark Bmndenburg, dessen Nachfolger in der Ge-
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genwart das K. als Oberlandesgericht Berlin ist. 
Li1.: Köbler. G., Zielwörterbuch integrativer europäi . 
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Kanada ist der aus Kolonien Englands und Frank­
reichs hervorgegangene, nördlich der Vereinigten 
Staaten von Amerika gelegene Staat (Verfassung 
1892), dessen Recht hauptsächlich englisch (und in 
der Provinz Quebec französ isch) geprägt ist. 
Lit.: Ha11dschug, S.. Etnführung in da~ kanadische 
Recht, 2003 

Kannkaufmann (§§ 2f. BGB) ist der Inhaber eines 
gewerblichen Unternehmens, dessen Gewerbebe­
trieb nicht schon nach § 1 II HGB Handelsgewerbe 
ist (, weil es nach Art oder Umfang einen in kauf­
männischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb 
nicht erfordert,) wenn die Firma des Unternehmens 
in das ---+ Handelsregister eingetragen ist. wozu der 
Unternehmer berechtigt, aber nicht verpflichtet ist. 
K. ist auch der-+ Inhaber eines landwirtschafllichen 
oder forstwirtschaftlichen -+ Unternehmens, das 
nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Wei­
se eingerichteten -+ Geschäfü,belrieb (§ 3 II HGB) 
erfordert. Er ist ebenfalls zur --.. Eintragung in das 
Handelsregister berechtigt. aber nicht verpflichtet. 
Mit der Eintragung wird der Unternehmer - Kauf· 
mann. 

Kanon (M.) Stab. Regel, Vorschrift,---+ canon 

kanonisch (Adj.) Kanon betreffend. kirchlich, kir­
chenrechtlich 

kanonisches Recht -+ Recht, kanonisches. 
-+ Kirchenrecht 

kanonisches Zinsverbot -+ Zinsverbot. kanoni­
sches 

Kanton ist die BeLeichnung des Bundeslands des 
Bundesstaats ---+ Schweiz. 
Li1.: Die Kantone im l ntegrationspro~ess. hg. v. Collier. 
T. u. a., 2000; Weber-Mwulrin, M .. Öffentliche Aufga­
ben der Kantonsverfassungen, 2001 

Kanzlei (F.) mit Schranken umgebener Schreibort. 
Schreibstube, Büro 
Lit.: Mauer. R./Krämer. A./Becker. R .. Kanzleiführung. 
2. A. 2000; Hoejlma.vr. D.. Kanzleimarketing. 4. A 
2012; Kaozleien in Deutschland. 15. A 2014 

Kanzler ist in dem miuelalterlichen und frühneu­
zeitlichen deutschen Recht der Angehörige oder 
Leiter einer-+ Kanzlei, in der Gegenwart ein leiten­
der Beamter der Universitätsverwaltung. ~ Reichs­
kanzler, -+ Bundeskan1lcr 
Lir.- Köbler, G .. Deursche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

kapern (V.) erobern. aufbringen 

Kaperei (zu Kauf) bt im frühneuzeitlichen Recht 
die Aufuringung feindhchcr Schiffe durch bewaffne­
te. staatlich dazu ermlichugte Privatschiffe. 
Li1.: Ziegler. K.. Völkerrechtsgeschichte, 2. A. 2007 

Kapitalanlegermusterverfahren 

Kapital (Haupt[-teil einer Schuld in Gegensatz zu 
den Zin~en)) ist jede verzinsliche Geldsumme, 
volkswiru;chafthcb jedes ertragbnngende Vermögen 
und betriebswirtschaftlich die Gesamtheit der in ein 
Unternehmen eingebrachten Mittel, die nach ihrer 
Verwendung Anlagekapital oder Umlaufkapital und 
nach ihrer Herkunft Eigenkapital oder Fremdkapital 
sein können. Die Erhöhung des Kapitals einer 
-+ Aktiengesellschaft ist in den §§ 182 IT. AktG. die 
Herabsetzung des Kapitals in den §§ 222 ff. AktG 
geregelt. Genehmigtes K. (§ 202 AktG) ist der Be­
trag, um den auf Grund Ermächtigung (in der Sat-
1Ung) der Vorstand einer -+ Akticn~esellschaft das 
-+ Grundkapital durch Ausgabe neuer Aktien gegen 
Einlage erhöhen darf. 
Llt... Preuß, N., Grundsätze der Kapitalaufbringung und 
Kap1talcrhallung, JuS 1999, 342; Das Kapital in Ak­
tiengc~ellschaften, hg. v. Luuer, M., 2006 

Kapitalanlage ist die Anlage von ---+ Kapital in dem 
Geschäftsverkehr zu der Erzielung von Einkünften. 
Seit 1. 11.2005 können Ansprüche wegen fehlerhaf­
ter Unterrichtung an dem Kapitalmarkt leichter in 
Musterverfahren geltend gemacht werden. An dem 
22.7.2013 trat ein Kapitalanlagengeseubuch mit 
rund 250 Paragraphen in Kraft. 
Lit. · Vomerk/Wolf. Kapitalanlegermusterverfahrensge­
sell, 2007; Handbuch des Kapitalanlagerechts. hg. v. 
A1J11w1111, H. u.a., 5.A. 2020; Feyerahe11d. H., Besteue­
rung privater Kapitalanlagen, 2009. 2. A. 2022; 7.oller. M., 
Die Huftung bei Kapitalanlagen, 4.A. 2019; Kommentar 
zum Kapitalanlagegese12buch, hg. v. Wei11u111er. W.J 
Boxberger. L./Anders, D., 3. A. 2021: Stack11um11, N .. 
Aktuelle Rechtsprechung 1um Kapllalanlagerecht. NJW 
2018.209 

Kapitalanlagebetrug (§ 264a StGB) ist das Erklä­
ren unrichtiger vorteilhafter Angaben oder das Ver­
schweigen nachteiliger Tatsachen in Zusammenhang 
mit dem Vertrieb von Wertpapieren, Bezugsrechten 
oder von Anteilen, die eine Beteiligung an dem 
Ergebnis eines Unternehmens gewähren sollen. 
Lit.: Schö11/Jom, W. v .. Kapitalanlagebetrug, 2003 

Ka pitalanlagegesellschaft (lnvc!.lmentgesellschaft) 
ist die - Aktiengesellschaft oder --. Gesellschaft 
mit beschränkter Haflung, deren Geschäftsbetrieb 
darauf genchtet ist. eingelegtes -> Geld in eigenem 
Namen für Rechnung der Einleger nach dem Prinzip 
der R1s1kornischung in -+ Wertpapieren anzulegen 
und über die hieraus sich ergebenden -> Rechte der 
Einleger -+ Urkunden (Zertifikate. Anteilscheine) 
auvustellen. Das Recht der K. ist 10 einem besonde­
ren Gc~eL.i: vun dem 14.1.1970 ge1egelt (KAGG). 
Zum Schutz der Einleger bilden die eingelegten 
Gelder und die damit angeschafften Wertpapiere ein 
--. Sondervennögen (§ 6 KAGG), das für die Schul­
den der K. nicht haftet. 
Lit.: l fandbuch des Kapitalanlagerechh. hg. v. Msmallll, 
H./Scl1ütze. R./Buk-Heeb. P., 5.A. 2020; 8ri11khaus. J.J 
Scherer. P., Gesetz über Kapualanlagegesellschaften. 
Auslandsmvestment-Gesetz, 2003 

Kapitalanleger ist der Anleger von Kapual. 

Kapitalanlegermusterverfahren ist das Kapitalan­
leger betreffende Musterverfahren. 



Kapitalanlcgermusterverfahrensgesetz 

Lu„ L.om. A„ Die Beiladung im Kapitalanlcgcnnustcr­
verfahren. 2021 

KapitalanJegermusterverfahrensgesetz isl das zu 
dem 1.11 200.5 in Krall getretene. bei mindestens 
zehn geschädigten Anlegern Musterverfahren mit 
bmdender Wirkung für alle Kläger erlaubende Ge­
setz. 
Lu .. \4m1-erk. V.l\•Voif. Kapiialanlegcrmustcrverfahrens­
gesetz. 2 A. 2020 

Kapitalanteil ist der auf einen bestimmten Geldbe­
trag lautende Anteil cmcs -+ Gesellschafters an 
einer ottencn -. Handclsgescllschafl oder einer 

~ Kommanditgesellschaft. 
Lit.: Huber. U„ Vermögen,anteil. Kapitalanteil und 
Geselbchaftsanteil, 1970 

Kapitalersatz ist der __. Kapital ersetzende Gegen­
stand (z. B l 'orderung). 

Kapitalersat7recht ist die Gesamtheit der Kapital­
ersatz betreffenden Rechtssätze. 
Lu: Gome. W. Eigenkapitulcrsatzrecht in der Praxis, 
5. A 2007: Handbuch de' Kapitaler;atm:chtS. hg. v. 
Gerkan, H. 1: u. a„ 3. A 2008 

kapitalersetzend (Adj.) Kapital ersetzend 

kapitalersetzendes Darlehen - Darlehen. kapital­
er.euendes 

Kapitalertrag (M.) Ertrag des Kapitals 

Kapitalcrtragsteuer (~ 20 EStG) isl die die Ein­
künfte aus __. Kapitahennögeo (Aktien. bestimmte 
ver1.insliche Wertpapiere) erfassende -+ Einkom­
mensteuer b~w. __. Körperschaftsteuer. Sie wird von 
dem Schuldner der Kapitalerträge (z.B. Aktienge­
'ellschaft) abgefühn. 1992 \\ urde durch das Gesell 
7llr Neuregelung der Zmscnbc~teuerung eine K. (mit 
Freibeträgen von [20121 801 Euro) auf Zmsen aus 
Sparguthaben usw. gesc111ich durchgesetzt. 
Lit.: Hare11berg. F., Die Besteuerung privater Kapital­
einkünfte. 4. A. 2007: Recnik, R„ Die BeMeuerung 
privater Kapitaleinkünfte durch die Abgeltungsteucr. 
2011 

Kapitalge~cllschaft ist die __. Gesellschaft. bei der 
die (reine) Kapitalbeteiligung in dem Vordergrund 
steht und es nicht wesentlich auf die Persönlichkeit 
des einzelnen Geselbchafters a.nkommt (vor allem 

_. Aktiengesellschaft. -+ Kommanditgesellschaft 
auf AkLicn und __. Gesellschaft mit beschrankter 
Haftung). Kennzeichen der K. sind -+ Rechts­
fähigkeit. ..... Drittorganschaft. Veräußcrlichkeit der 
Anteile und Fehlen persönlicher -+ 1 laftung der 
Gesellschafter. Allerdings kann die K. auch gewisse 
personalistische Züge annehmen. 
Lit: Raiser. T./Veil. R„ Recht der Kap1talgesell~chaftcn. 
6. A. 2015 .. Hine. H. KapualgeselhchaftsrechL. 9 .\ 
2021: Ki11dler. P., Grundzüge des neuen Kapitalgesell 
~chaftsrechh. NJW 2008. 3249; \VoljJ. 0„ Der Anhang 
der kleinen Kapllalgesell\chaft, 2. A. 2018 

Kapitalismus ist die Winschaftsordnung auf der 
Grundlage des Liberah<,mus und der Anerkennung 
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des Privateigentums. rn welcher der Einzelne für 
sich in Wettbewerb mit anderen den größtmöglichen 
Gewinn anstrebt. Als maßgeblicher Wirtschaftsfak­
tor en;chcint das -+ Kapital (in dem volkswirtschafl­
lichen Sinn). Alle Er7eugung erfolgt für den Markt 
(Marktwirtschaft. Vcrkehr..wirtschaft). 
Lit.: Kmmplwrdt. J„ Konzeptionen und Analysc:n des 
Kapitalismus. 4. A. 2004 

Kapitalmarkt ist der (von dem Geldmarkt abzu­
g.ren1endc) Markt ftir den Handel mit langfnsugen 
und mittelfristigen Kapnalanlagen (z.B. Wenpapie­
ren) und Unternehmensbeteiligungen. 
Lit.: Kümpe/, S„ Bank- und Kapitalmarktrecht. 5 A. 
2019: Groß. n~. Kapitalmarktrecht. 8. A. 202L Kap1-
talmarktrcchlskommentar. hg. \. Scl1wc1rk, E.. 5 ·\. 
2020; Weber. M„ Die Entwicklung de5> Kapitalmarkt­
rechts, NJW 2018. 995: Grunewald. 8. u.a .• Einführung 
in das Kapitalmarktrecht. 4. A. 2020; Buck-lh•eh. P.. 
Kap1lalmarktrecht. 11 A. 2020; llabersac/.:/Mflll>ertl 
Schli11. Handbuch der Kapitalmarkunrormauon. 3. A. 
2020; Schröder. C„ Handbuch Kapitalmarktstr.ifri„-cht. 
4. A. 2020: Münchener Anwaltshandbuch Bank- und 
Kapitalmarktrecht, hg. v. Fa11dricl1, A. u. a„ 2. A. 2018 

Kapitalverkehrsfreiheit ist die Freiheit des Kapi­
talverkehrs (Art. 63 AEUV). Sie besteht in dem 
Maß, 1n dem sie für das Funktionieren des Gemein­
samen Markts erforderlich ist. Grundsfüzlich sind 
alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs zwischen 
den M1tghedstaaten und dritten Landem verboten 
Lit.: Mill/er. J„ Kapitalverkehrsfrciheu. 290Q; Ohle;. '?·· 
Europäische Kapital- und Zahlungsverkehn;fre1he1t. 
2002 

Kapitular ist in dem frühmittelalterlichen deut­
schen Recht eine in Kapitel eingeteilte Anordnung 
oder auch Empfehlung des Königs an Amtsträger. 
Lit.: Boretius, A./Kra11se, V., Capitularia regum Frunco­
rum. Bd 1 f. 1883 tl. 

Kapitulation ist dte (in Kapitel erngeteilte) militäri­
sche Vereinbarung der Übergabe der eigenen Trup­
pen oder sonstigen militärischen Mittel. __.Wahl­
kapitulation 

kapitulieren (V.) in Kapiteleinteilen. aufgeben 

Kardinal ist in dem katholischen -+ Kirchenrecht 
der von dem Papst ernannte höchste kirchliche Wür­
denträger nach dem Papst. Das Kollegium der Kar­
dinäle bildet ein päpstliches Beratungsgremium. das 
den jeweils neuen Pupst wähl1 Ihm gehören Kardi­
nalbischöfe, Kardinalpriester und Kardinaldiakone 
an. 

Karenz (F.) Enthaltsamkeit, Verzicht 

Karen.1entschädigung ist die Entschädigung. die 
der -+ Arbeitgeber nach Beendigung des Arbeits­
verhältnisses für die Dauer emes vereinbarten 
__. Wettbewerbsverbots (Wettbewerbsverzichts) an 
den „ Arbeitnehmer kraft Rechtsgeschäft!> zahlen 
muss. 
Lit.: l..1iwe., H., Der lnteres~eoausgle1ch, 1988. \fü/1er­
mon11, R .• Arbeitsrecht. 20. A. 2021 
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Karenzzeit (Wartezeit)(§§ 74ff. HGB) ist die Zeit. 
innerhalb deren sich der - Arbeitnehmer nach 
Beendigung des - Arbeitsverhältnisses vereinba­
rungsgemäß des - Wettbewerbs enthalten muss, in 
anderen Fällen die Zeit einer beruflichen Nichttätig­
keit (z.B.--> Elternzeit). 

Karte ist allgemein das der zeichnerischen Wieder­
gabe menschlicher Überlegungen gewidmete einzel­
ne Stück Schreibstoff. Besondere Bedeutung 
gewinnt in der Gegenwart wegen ihres Speicherum­
fangs und ihrer maschinellen Nutzbarkeit die elekt­
ronisch beschriftete _. Chipkarte. Wird bei einer 
Zahlung eine dafür bestimmte K. oder ein zugehöri­
ges Merkmal von einem Dritten missbräuchlich 
verwendet. muss der Aussteller oder die betreffende 
Bank den Schaden tragen, nicht der Inhaber der K. 

K artell ist die Abrede selbständiger - Unter­
nehmer zwecks bestimmten gemeinsamen Verhal­
tens an dem Markt. Nach § 1 I 1 GWB sind Verein­
barungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von 
Umemehmensvereinigungen und aufeinander abge­
stimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung. 
Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs 
bezwecken oder bewirken. verboten. Ausgenommen 
sind z.B. Konditionenkanelle. Rabattkartelle, Ra­
tionalisierungskartelle u. a. ( §§ 2 IT. GWB ). --> Kar­
tellrecht 
Lit.: Bechrold. R .. Das neue Kartellgesetz. NJW 1998, 
2769: Dreher, M .• Gemcineuropäisches Kartellrecht. FS 
A. Söllner, 2000, 217; Reyma11n, C.. lnunaneme 
Schrartken des europäischen Kartellverbots, 2004; 
Kartellverfahren und Kartellprozess - Handbuch. hg. v. 
Kamann. H .. 2017 

Kartellbehörde ist die für die Überwachung der 
-+ Kartelle zuständige --> Behörde. Dies ist grund­
sätzlich neben der Kommission (der Europäischen 
Union bzw. der Europäischen Kommission) das 
- Bundeskartellamt. daneben der Bundesminister 
für Wirtschaft und in allen übrigen Fallen die nach 
Landesrecht zuständjge oberste Landesbehörde. Ihre 
Befugnisse sind gesetzlich geregelt (Auskunftsrecht, 
Einsichtsrecht, Prüfungsrecht). 
Lit.: Mozet, P., lnternationale Zusammenarbeit der 
Kartellbehörden. 1991 

Kartellgesetz ist das zu dem 1. 1. 1999 stark verän­
derte Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. 
Lit.: Becluo/d, R./ßoscli. W, GWB. KanellgeseLz. 9. A. 
2018 

Kartellrecht ist die Gesamtheit der den Schutz der 
Entscheidungsfreiheit auf wirtschaftlichem Gebiet -
insbesondere gegenüber -+ Kartellen - betreffenden 
Rechtssätze. Das K. enthält u. a. - Schuldrecht. 
- Verwaltungsrecht und -+ Strafrecht. Es ist vor 
allem in dem Gesetz gegen -+ Wettbewerbsbe­
schränkungen (Kartellgeseiz) geregelt. 

Lit.: Emmerich, V., Kartellrecht, 15. A. 2021: Dietze. v.J 
Janssen, Kartellrecht in der anwaltlichen Praxis. 5. A. 
2015, 6. A. 2022: Bosch, W, Die Entwicklung des deut­
schen und europäischen Kartellrechts, NJW 2017. 
1714; Handbuch des Kartellrechts. hg. v. Wiedemmm. 
H„ 4. A. 2020; EU-Kartellrecht, hg. v. Bechrold/ 
Bosch!Bri11ker. 3. A. 2015, 4. A. 2022: Kartellrecht, hg. 

kastrieren 

v. Loewenlieim u. a .. 4. A. 2020; ßrmte/Srancke. Kartell­
recht. 3. A. 2016. 4. A. 2022; lett/, T., Kartellrecht. 
4.A. 2017. 5.A. 2022; Volmar. M. u.a .. Einführung ins 
Kartellrecht. JuS 2018, 14: Bosch. W, Die Entwicklung 
des deutschen und europäischen Kartellrecht.\, NJW 
2018, 1731 

Kartengeld ist das auf einer (vorausbezahlten) 
-+ Karte in Werteinheiten elektronisch gespeicherte 
-+Geld. 
Lit.: Derken, S., Kreditkanengeschäfl, 1994 

Kasko (F.) (zu span. casco IM.] Schiffsrumpf. Be­
förderungsmittel)-+ KaskovcrsichcrUJig 

Kaskoversicherung ist die freiwillige -+ Versiche­
mng gegen Schäden durch eigene (oder fremde) 
Einwirkung an Beförderungsmjneln des Versicher­
ten. Sie kann Vollka-;koversicherung oder Teilkasko­
versicherung (für bestimmte Schäden) sein. Die K. 
steht in Gegensatz zu der-> Haftpflichtversicherung 
für Schäden an fremden Sachen, die durch Hand­
lung des Versicherten entstanden sind. 
Lit.: Maier, K.!Bie/a, A„ Die Kaskoversicherung, 1998; 
Srade. T., Die Ka5kovcrsicherung für Luftfahrzeuge, 
1999; Knöpper. /.,Versicherungsrecht, 6. A. 2021 

Kassation ([zu lat.] cassus [Adj.l leer) ist in dem 
älteren und ausländischen RechL die Vernichtung 
eines -+ Urteils auf Grund eines -+Rechtsmittels 
(Nichtigkeitsbeschwerde). 
Lit.: Sked/, F., Die Nichligkeitsbeschwerdc in ihrer 
geschichllichen Entwicklung, 1886 

kassatorisch (Adj.) vernichtend. --> Verfallsklausel 

Kasse (F.) Zahlstelle, --> Krankenkasse 

Kasse gegen Faktura ist die Klausel. nach welcher 
der -+ Schuldner schon gegen Empfang der Rech­
nung (das Entgelt) zu leisten hat, ohne dass die ihm 
geschuldete -+ Ware auch nur abgesandt zu sein 
braucht. 

Kasse gegen Verladungsdokumente (Verladedo­
kumente) ist die Klausel, nach welcher der 
- Schuldner gegen Empfang der Verladepapiere 
(Verladungsdokumente) (das Entgelt) zu leisten hat. 

Kassena rzt ist der für die Behandlung der Mitglie­
der der gesetzlichen - Krankenkassen und ihrer 
Angehörigen zugelassene Arzt. Die Zulassung er­
folgt nach einem Bedarfsplan, wobei seit dem 
1.1.1999 eine Altersgrenze von 68 Jahren gilt. Seit 
1989 hat ein Arzt über 55 wegen des überragenden 
Gemeinschaftsguts Stabilität der Krankenversiche­
rung keinen Anspruch auf Zulassung mehr. 
Lit.: Handbuch des Vertragsarztrechts, hg. v. Schnapp, 
F. u.a., 3. A. 2017; Wen11e1; U., Vertragsarztrecht nach 
der Gesundheitsrefomi. 2008 

kassieren (V.) in die Kasse nehmen 

Kastra tion (F.} Entfernen der Keimdrüsen 
Lll.: Heim. Die Kastration und ihre F'olgen bei Sexual­
straftätern, 1980 

kastrieren (V.) Keimdrüsen entfernen 



Kasuistik 

Kasuistik (F.) Rechtsprechung in Einzelfällen, 
Lehre von Einzelfällen, - Fallrecht, casus (tat. 
[M.]) 

kll.)uislisch (Adj.) Fall betreffend, Fälle betreffend 

Kataster i'>t das Verzeichnis von Personen oder 
Gcgcn,tänden, insbesondere dai; Verze1chms der 
--+ Grundstücke eines Bezirks mit genauen Angaben 
über die tal.'iächlichen Verhältnisse des Grundstücks 
(wichtig z.B. für Steuerveranlagung. Grundbuchfüh­
rung). - + Liegenschaftsbuch 

Kauf (§§ 433 ff. BGB) ist der gegenseitige. grund­
sät:llich formlose (anders § 311 b J 1 BGB für 
Grundstlicke) -+ Venrag, durch den sich der eine 
Teil (Verkäufer) zu der endgültigen Übenragung 
(Übereignung) eines Gegenstands (z.B. Übergabe 
einer Sache und Verschaffung des Eigentums an der 
Sache, Verschaffung der lnhaberschafl oder Berech­
tigung an Rechten oder sonstigen Gegenständen, 
Verschaffung der Berechtigung an einem zu dem 
Besit1 einer Sache berechtigenden Recht und Über­
gabe der Sache). der andere Teil (Käufer) sich zu 
der Zahlung (Übenragung) des vereinbarten Kauf­
pre1~es verpflichtet. Der K. kann sich auf ein Recht 
(Rechtskauf§ 453 BGB) oder eine Sache (Sachkm1f 
§ 433 BGB) be.tiehen. wobei es genügt. dass eine 
Sache mit rechtlicher Selbständigkeit erst künfug 
entMeht (1. B Ausstellungshalle mit Abbau von dem 
Grund,tück) Die Kaufsache kann nach der Gattung 
( + Gat111ngska11f. Genuskauf. z. B em Rechner der 
Marke A von dem Typ B) oder nach individuellen 
Merkmalen (-+ Stückkauf, Spezieskauf, z B. dieses 
gebrauchte Kraftfahrzeug) bestimmt sein. Bei dem 
Ver/m111cherkreditka11f (Darlehensvenrag § 488 
BGB) ist der Kaufpreis in Raten zu entrichten, bei 
dem EigentumsvorbehaJtskauf (§ 449 BGB) behält 
sich der Verkäufer das --+ Eigentum an der Kaufsa­
che bis 1.u der Bezahlung des Kaufpreises vor (be­
dingte -+ Übereignung, unbedingter K.). Bei dem 
Verbrc111chs1:iiterkauf kauft ein Verbraucher von 
einem Untemehmer eine bewegliche Sache 
(§§ 474 ff. BGB). lia11delskauf (§ 373 HGB) ist der 
K .• der ein -+ Handelsgeschäft ist. K. auf Probe 
(§ 454 BGB) ist der - bedingte - K .. bei dem die 
Billigung des gekauften Gegenstands (innerhalb 
einer vereinbarten oder angemessenen Frist) in dem 
Belieben des Käufers steht. Besonders geregelt sind 
bei dem K. die Fälle, dass der Kaufgegenstand einen 
- Sachmangel (§ 434 BGB) (-Gewährleistung) 
oder einen -+Rechtsmangel (§ 435 BGB) hat 
(Nachcrfilllung, Rücktritt, Minderung. Schaden.~er­
satl. Aufwendung-.ersatz, § 437 BGB). Die Mängel­
ansprüche verjähren in 30 Jahren (dingliches Recht. 
m dem Grundbuch einget.ragencs Recht), fünf Jah­
ren (Bauwerk) oder zwei Jahren ab Übergabe bzw. 
Ablieferung(§ 438 BGB). Neben dem Bürgerhchen 
Gesetzbuch kann da.\ am 1.1.199 J in Kraft getrete­
ne. auf dem Wiener CISG-Übcreinkommen beru­
hende (. bis 2005 von 65 Staaten ralifiLJerte) 
-+ Finheitliche UN-Kaufrecht Anwendung finden. 
Lit. ReimC'ke, D.ffiedtke. K., Kaufrecht. 8. A. 2008; 
Kommentar turn Einheitlichen UN-Kaufrecht. hg. v. 
Schleduriem, P./Schwenzer. /., 6. A. 2013; Rei11king, 
K.lßggert, C„ Der Autokauf, 13.A. 2017: International 
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Salcs Law undcr CISG, hg. v. Will, M„ 8. A. 1999: 
Pilt~. B„ Neue Entw1c1Jungen im UN-Kaufrecht. NJW 
2017. 2449; Pilu„ B„ Internationales Kaufrecht. 2. A. 
2008; Common European SaJes Law - Commentary. 
hg. v. Sdwl:.e, R., 2012 

Käufer • Kauf 

Kauffrau (§§ 1 1, 19 l Nr. l HGB) ist die ein 
- Handchgewerbe betreibende -+ Frau. 

Kaufmann (§ 1 I HGB) ist der ein -+Handels­
gewerbe hctrcibende Mensch bzw. dje ein Handels­
gewerbe betreibende Person. Der K. kann - Ist 
kaurmann oder --+ Kannkaufmann sein. Nicht K. ist 
der nicht in das -+ Handelsregister eingetragene 
Kleingewerbctreibende. dessen Gewerbebetrieb 
nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer 
Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfor­
dert. Auf • Handelsgesellschaften finden als solche 
die Vorschriften über den K. Anwendung(§ 6 HGB 
Formka11ji11a1111). Für den K. gilt neben dem allge­
meinen Recht da'--+ Handelsgesetzbuch. 
Ltt · lieb, M . Probleme des neuen Kaufmannsbegriffs. 
NJW 1999. 35; \llinkler. P., Kaufmann quo vadis?, 
1999; Mö11kemii{{er, L. Die Kleiogewerbetreibenden 
nach neuem Kaufmann,recht, JuS 2002. 30 

kaufmännisches Bestiiägungsschreiben --+ Bestä­
ugungsschrc1ben. kaufmännisches 

Kaufpreis • Kauf 

Kaufrecht ist die Gesamlheit der den --+ Kauf be­
treffenden Rechtssatte (§§ 433 ff. BGB u. a.). 
Lit.. Reinicke. D.ff1ed1ke, K., Kaufrecht, 8. A. 2008; 
Schlec/11rie111, P./Sd1roeter, U., Internationales UN­
Kaufrecht. 6. A. 2016: Ecken, H./Maife/d, J./Manhies­
.11111, M., Handbuch des KaufrechL<;, 2. A. 2014: Proposal 
for u Regulation on a Common Europcan SaJes Law, 
hg. v. Sta11de11111ayer. D., 2012; Rothenne/. M., Interna­
tionales Kauf·, Liefcr- und Vertriebsrecht, 2016; Höpf­
ner, C. u. a.: Die Refonn des kauf rechtlichen Gewähr­
leistungsrechts 2018, NJW 2017, 3745 (§§ 439, 475 
BGB); Nietsclt, M. u. a., Die kaufrcchtliche Sachmän­
gelhaftung nach dem Gesetz wr Änderung des Bauver-
1ragsrcchb, NJW 2018, 1; Kirchhefer-lAuber, A., Digi­
tales Kaufrecht 2022. Jus 2021, 918 

Kaurschein ist der Berechtigungsschein (Einkaufs­
ausweis). der von dem Einzelhändler an Letzt­
verbrauchcr 1u einem unmittelbaren Kauf bei dem 
Her.teller ausgegeben wird. 
Lit f'e:.er. K. Der Kaufscheinbegriff, 1989 

Kaufvertrag (§ 433 BGB) ist der zwischen Verkäu­
fer und Kaufcr über den --+ Kauf eines Gegenstan­
des (z B Sache, Recht bzw. Forderung) oder eines 
Inbegriffs von Gegenständen abgeschlossene, ge­
genseitige · -+ Venrag. 
Lit Re1111rk D.fliedtke, K.. Kaufrecht, 8. A. 2008; 
\llaldner. W, Praktische Fragen des Grundstückskauf­
vertrage~. 2003; Frewag. L. Grundstrukturen des Kauf­
venrags, 2007 

kausal (AdJ.) die Ursache betreffend, ursächlich 

kausale Handlungslehre --+ Handlungslehre, kau­
sale 
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Kausalgeschäft ist das emem anderen Geschäft 
ursächlich zugrundeliegende Geschäft. K. ist in dem 
Verhältnis zu einem + Erfüllungsgeschäft (z. B. 
-> Übereignung, -> Abtretung) das -. Verpfüch­
tungsgeschäfl (z.B. -. Kauf der Sache oder Kauf 
der Forderung). Nach dem -> Abstraktionsprinzip 
des geltenden (deutschen) Rechts sind -. Ver­
pnichtungsgeschäft und Erfüllungsgeschäft in ihrem 
Bestand grundsätzlich voneinander unabhängig, so 
da-,s Mängel des Kau-.algeschäfü, (z.B. lrrtum) die 
Erfüllung grundsätzlich nicht beeinträchtigen und 
nur einen-. Herausgabcanspruch nach § 812 BGB 
begründen (ander.; / B bei Mängeln. die (gleichzei­
tig) auch das Erfüllungsgeschäft betreffen). 
Lit.: Pohlmmm, P., Die Heilung fonnnichtiger Ver­
pflichtungsgeschäftc, 1992: Ma;;za. F., Kausale Schuld­
venräge, 2002 

Kausalität ist die (rechtlich beachtliche) Ursäch­
lichkeit eines Ereignis~cs llir einen -+ Erfolg. Die 
K. eines menschlichen Verh(lltens für einen Erfolg 
ist Voraussetzung für die Zurechnung des Erfolgs zu 
dem Verhalten. Die tu berücksichtigende K. wird in 
dem Privatrecht (innerhalb der Aquivalenzlheorie) 
nach der --+ Adäquannheorie. 1n dem Strafrecht nur 
nach der -> Äquivalenztheorie bestimmt. Alremati­
ve K. (Sprachgebrauch aber nicht einheitlich) - und 
damit K. überhaupt liegt vor. wenn ein Ergebnis 
von zwei Ereignissen gleichennaßen herbeigefUhn 
wurde. von denen jedes für sich allein genilgt hätte. 
den -> Erfolg herbei1UfUhren (z.B. A und B geben 
C gleichzeitig je eine tödliche Dosis Gift und sind 
daher jeweils wegen vollendeter -+ Tötung zu be­
<,trafen). K11m11lati1•e K. (Sprachgebrauch aber nicht 
einheitlich) - und dam11 keme K. - ist gegeben. 
wenn cm Ergebnis nur durch das Zusammenwirken 
zweier als solcher allein für deo Erfolg nicht genü­
gender Ereignisse hcrbcigcfUhn wird (z.B. A und B 
geben C gleichzellig je eine noch nicht tödliche 
Dosis Gift. die aber m ihrem Zusammentreffen 
tödlich wirken. A und B können mangels K. nicht 
wegen vollendeter Tötung bestraf! werden, beachte 
aber -+Versuch). /-laft1111gshewii11dende K. ist in 
dem Schuldrecht die K. zwischen -+ Verhalten 
(Handlung) und-> Verletwng (Erfolg) (z.B. Schuss 

Körperverletzung). lwft1111gsa11sfiille11de K. die K. 
zwischen -+ Verleuung und -+ Schaden (z.B. Kör­
perverletzung - Hcilung„kosten bzw Verdienstaus­
fall). Vber/10/emle K oder hypothetische K. ist m 
dem Schuldrecht eine Frage des Umfang<> des 
-> Schadenser;at1es (nicht der K.). die dann auftritt. 
wenn ein späteres Ereignis denselben Schaden ver­
ursacht hätte, den die 1u Schadensersatz verpflich­
tende Handlung bereits ungerichtet hat (z.B. Ein­
schlagen einer Fensterscheibe eines Hauses, das 
wenig später durch Blillschlag zerstört wird). 
Grund~ätzlich ist hier das spätere Ereignis außer 
Betracht zu lassen (anders bei Schadensanlagen z.B. 
Krankheit oder bei miuelbaren Schäden z.B. Nut­
zungsausfall emer beschädigten Sache). In dem 
Strafrecht ist die K. (U!'.achlichkeit) der überholten 
Handlung zu verneinen (z.B. K der von A vorge­
nommenen, aber im Verhältnis zu der von B durch­
gefühnen. langsamer wirkenden Giftbeibringung). 
doch kann Strafbarkeit wegen -+ Versuchs in Be­
tracht kommen. 

Kennenmüssen 

Lu.; Sch11/i11, 8., Der natürliche - vorrechtliche Kau­
„ahtittsbegriff. 1976; Frank. R.llüffler. W. Grundfragen 
der überholenden Kausalität, JuS 1985, 689; De11cker. 
F. Kausalität und Gesamuat. 1996: Weber. H„ Der 
Kaus:1litätsbewcis im Zivilproze~s. 1997; De11icke. S .. 
KausulitiitsfeMMellung im S1mfpro1ess, 1997; Wimer. 
A„ Der Abbruch reuender Kausalität, 2000; Rückrarh. 
L. Kausalität. Wahrscheinlichkeit und Haftung. 2004; 
Riinnau. T. u. a„ Durchblick: Kausalititt und objektive 
Zurechnung. JuS 200..t. 113: Medic1n. D„ Die psy­
chisch vcm1ittelte Kausalität im Zivilrecht, JuS 2005. 
289: Gebauer. M .. Hypotheti<tche Kausalitat und Haf­
tungsgrund. 2007: Srackmann, N. Probleme mit der 
Fiktion, NJW 2009. 3265; Sch<JI:.. J>. Haftungsbegrün­
dcnde und haftungsausfüllende K.iusalit:it im Zivil- und 
Zi\.ilproLessrccht. JuS 2021. 914 

Kautel (F.) Vorsicht. Sicherung. Sicherungsmittel 

kautclar (Partikel) Kautel betreffend 

Kautclarjurisprudenz ist die der vorsorglichen 
Verhütung von Rechtsstreitigkeiten durch vorherige 
Sicherung dienende juristische Tät1gke1t (z B. Bera­
tung bei Gestaltung einer Willenserklärung). 
Lit Kiibler. G„ Wie werde ich Jurist'l, 5. A. 2007; Sing­
lmrrl, J. Falllösungstechnil.. Kautelarrccht, Jus 2015. 15 

Kaution (§ 551 BGB) ist die rechtliche ->Sicher­
heitsleistung. Hat der Mieter dem Vermieter für die 
Erfüllung seiner Pflichten Sicherheit zu leisten. so 
darf diese grundsätzlich höchstens das Dreifache der 
Monatsmiete betragen. Der Vennieter hat eine ihm 
als Sicherheit überlassene Geldsumme grundsätzlich 
bei emem Kreditinstitut zu dem üblichen Zinssatz 
anzulegen. 
Lit. Ko:.1e11. K.. Die Kaullonsversicherung. 1996: 
Sd1111ül. M„ Mietkaution und Verm1cterpfandrecht, 
1997 

kein <Pron.) nicht ein, niemand 

Kcinmanngesellschaft ist die Gesellschaft. bei der 
alle Gesellschafter entfal len und alle Gesellschafts­
anteile auf die Gesellschaft übergehen. Die K. er­
lischt mit dem Erwerb des let1ten Anteils eines 
Gesellschafters durch die Gesellschaft. weil ohne 
mindesten-. einen Ge~ellschafter die Gesellschaft 
nicht bestehen kann. Es ist cmc Auflösung notwen­
dig. 
Lit · Brt•tsdmeider. A.. Die gesclbchafterlose Gesell­
schaft mit beschränkter Haflung. 1994: RiicJ., H .. Die 
Kernmann-Gesellschaft mit bcschr'jnl.;ter Haftung. 1994 
(D1ss.J 

Kclloggpakt (Briand-Kellogg-Pakt) ist der in Paris 
an dem 27.8. 1928 von .wnächst 11 Staaten unter-
1eichnete. nach Frank Billings Kellog (1856-1937) 
benannte Vertrag über die Ächtung des Krieges. 
Lll.: 811chhei1. E„ Der Briand-Kcllogg-Pakt von 1928. 
1998 

kennen (V.) wissen 

Kcnnenmüssen (§ 122 ll BGB) ist die auf-+ Fahr­
lässigkeit beruhende Unkenntnis emes Umstands 
seitens eines Menschen. Das K. des Grundes der 
Nichugkeit oder Anfechtbarkeit seitens des Geschä-



Kenntnis 

digten bewirkt etwa bei N1chugkeit. bei Mangel der 
Ernstlichkeit oder bei + Anfechtung wegen -+ Irr­
tums den Ausschluss eine!'> - Schadensersatz­
anspruchs. 

Kenntnis ist das Wissen eines Umstands seitens 
eines Menschen. K. ist Voraussetzung für Vorsatz. 
Der Vertretene muss sich grundsätzlich die Kenntnii. 
seines Vertreter'.'> zurechnen lassen(§ 1661 BGB). 
Lit.: Sc/1/iiler. K .. Kenntmsbeweis und Bankenhaftung, 
2004; Fater111,A .. DerBegriffderKenntnis.NJW2011,29 

Kette CF.) als Einheit gestaltete Aneinanderreihung 
einzelner Glieder 

Kettenarbeitsverhältnis ist das auf mehreren un­
mittelbar aneinander angeschlossenen, 1eitlieh be­
fristeten -+ ArbeitsvcnrUgen zwischen demselben 
Arbeitgeber und demselben Arbeitnehmer beruhen­
de --. Arbeitsverhältni'>. Es ist, wenn dadurch der 
Kündigungsschutz vere1tell wird. unzulässig, so dass 
dann d~ Arbeitsverhältnis grundsätzlich als auf 
unbestimmte Zeit geschlossen gilt. Dass ein Arbeit­
nehmer mit einer sog. Nebenlä11gke11 nicht seinen 
vollen Lebensunterhalt verdient, rechtfertigt allein 
noch 111cht die Befristung eine!'> Arbeitsvertrags. 
Lit.: Ualtemumn, R.. Arbeitsrecht. 20. A. 2021. Dros­
deck. T./Bitsch, C., Zulässigkeit von Keuent>cfrhrungen. 
NJW 2012, 977 

Ketzer ist in dem katholischen Kirchenrecht jeder 
bewusste Leugner eines kirchlichen Grundsatzes. 
Lit.. Holl. A„ Die Keller. 1994 

kidnapping (engl. [N.])-+ Kindesenuiehung 

Kind(§§ 1591 ff. BGB) ist in Gegensau lU anderen 
Verwandten eines Menschen der Abkömmling ersten 
Grades. sonst vielfach der Mensch 1w1schen der 
Gebun und der Vollendung des 14. Lebensjahrs. 
öfter auch darüber hinaus. Das K. konnte bis 1998 
-+ ehelich oder -+ niduehelich sern. doch stammt 
auch danach ein Kind entweder von miteinander­
verhe1rateten Eltern oder von nicht miteinander 
verhein1teten Eltern. Ein Mensch. der nicht (bereits) 
Abkömmling eines bestimmten anderen Menschen 
ist, l..ann durch --. Annahme an Kindes Stall 
(--+Adoption) von diesem bestimmten anderen 
Menschen als K. angenommen werden. ln dem 
Privatrecht steht das K. 1u den Eltern in einem El­
tern-Kind-Verhältnis (elterliche-+ Sorge) und ist bis 
zu serner --+ Volljährigkeit entweder (überhaupt) 
nicht oder (nur) beschränkt • geschüftsföhig. E.<; 
teilt bis 1u der Volljährigkeit den Wohnsiu der El­
lern btw. des Personensorgeberechtigten. wobei (in 
einem Streitfall) grundsätzlich die Mutter das Kind 
kriegt und der Vater zahlt. Es hat einen An,pruch auf 
Unterhalt <§ 1601 BGB, z. B auch troll Volljährig­
keit in dem Berufsschulgrundjahr) und einen An­
spruch auf Erziehung ohne Gewalt (§ 1631 n BGB). 
Die Geburt eines Kindes kann unter be~timmten 
Umständen als ein Schaden eingestuft werden (str.). 
In dem Arbeitsrecht darf ein K. eN ab 15 Jahren 
leichte Arbeiten verrichten. ln dem Strafrecht ist das 
K. 1n GegensalZ z.B. zu dem -+ Jugendlichen 
(noch) nicht verantwortlich. In dem Steuerrecht sind 
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auch zugunsten in nichtehelicher Lebensgemein­
<,chaft lebender Eltern Kinderbetreuungskosten und 
ern Haushalhfreibetrag steuennindernd zu berück­
sichtigen. Unter dem 20.11.1989 legten die Verein­
ten Nationen eine Konvention für die Rechte des 
Kindes vor. 
Lit .. Van El.1, H .. Das Kind im einstweiligen Rechts· 
..chutz im Familienrecht, 2000: Uilmig, M .. Das Recht 
des Kindes nicht verheirateter Eltern, 2001: Hu/111, D .. 
Kindheits-, Jugend- und Er1iehungsrecht. 2004; Carl, 
E. u.a., Kindesanhörung. NJW 2005. 1681; Hey, J .• Der 
neue Abzug für Kinderbetreuungskosten, NJW 2006. 
2001; Meysen, 1:. Neuerungen im zivilrechtlichen Kin­
dcr.chu17~ NJW 2008, 2673; Kcncl1er. W.. Die Rolle 
des Kindeswohb. NJW 2012. 1910; Bullojf. R .. Kinder 
vor dem Familiengericht. 3. A. 2018; Kirchhof. G., Die 
Kinderrechte des Grundgesetzes. NJW 2018, 2690 

IGnderertiehung ist die Beeinflussung der körper· 
liehen, geistigen und seelischen Form eines 
-+ Kindes. die grundsätzlich den -+ Eltern zusteht 
(§ 1631 BGB). Religiöse K. (§§ 1 ff. RelKEaG) ist 
die Fonnung eines Kindes in dem religiösen Be­
reich. Hierüber bestimmt tn erster Linie die freie 
Einigung der Eltern, doch steht nach der Vollendung 
des 14. Lebensjahrs dem Kind die Entscheidung 
darüber zu. ob und zu welchem religiösen Bekennt­
ms e~ '>ich halten will. 
L1t.: Summerer. lV., Das Verhältms von § 5 Sau. 1 des 
Reichsgesetzes Ubcr die religiöse Kindererziehung 1u 
Artikel 7 n GG, 1970; Kammerloher-Lis. S., Die Ent­
stehung, 1999 

Kindergarten ist die der Betreuung und Er1iehung 
von Kindern 111 dem Vorschulalter dienende außcr­
häusliche Einrichtung. 

Lit.: Engel, H.11/olfelder. Kindcrgancnrecht in Baden­
Wümcmberg, 8. A. 2003; Diirr. C., Kindergartenrecht 
Badcn-Wümembcrg, 2. A. 2011: KoJlowski, C., Kin 
dergarten und Grund~chule auf dem Weg zur lntcns1v­
kooperation. 2015 

Kindergeld (§§ 1 ff. BKGG) ist die staatliche Leis­
tung an Menschen mit --. Kindern (bis tu der 
Vollendung des 18. evtl. 27. Lebensjahres, evtl. auch 
Enkeln) oder gegebenenfaJls auch an Kinder selbst 
1u Venninderung ihrer Belastung. Das K. ist nach 
der Zahl der Kinder und der Höhe des Einkommens 
der Eltern gestaffelt (219 Euro ftir das erste Kind 
und das zweite Kind. 225 Euro für das dritte Kind. 
250 Euro für jedes weitere Kind). Die Durchführung 
des Bundcsk10dcrgeldgesetzes voll1ieht die Bundes­
agentur für Arbeit als Familienl..assc. Die Bezugsbe­
rechtigung und die Bctrng~hüht: werden von den 
Agenturen für Arbeit geprüft. Die Auszahlung er­
folgt monatlich durch die Agentur für Arbeit (Ar­
beitsamt). Ein Anspruch auf K. kann auch während 
eines Praktikums emes Studenten. während emes 
Volontariats. während eines Collegcbesuchs. wäh­
rend eines Sprachaufenthalts oder während eines 
Au~landspraklikums als Frcmd>.prachenassistcnt an 
einer Schule in dem Ausland sowie während einer 
ernsthaften und nachhaltigen Vorbereitung auf eine 
Promouon bestehen. Eltern eines behindenen voll­
jährigen Kmds haben auch dann Anspruch auf K .. 
wenn das Krnd auf Kosten eines Sozialleistungstr'J­
gers in einem He11n lebt. 



265 

Lit.: Marburger. F., Kindergeld. 14. A. 2019; Reimer, P.. 
Keine Bundeskompetenz für das Kindergeldrecht, NJW 
2012, 1927 

Kinderhandel (§ 236 StGB) ist das Überlassen des 
noch njcht achtzehn Jahren allen Kindes auf Dauer 
unter grober Vernachlässigung der Fürsorgepflicht 
oder Erziehungspflicht an einen anderen gegen 
Entgelt oder um sich oder einen Drillen zu berei­
chern. K. wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist straf­
bar. 
Lit.: Albrecht, H„ Kinderhandel, 2003; Berker. C., 
Getäuscht, 2003 

Kinderhilfe (§§ 1 ff. SGB Vill) ist rue Eniehungs­
hilfe für Kinder. -+Jugendhilfe 

Lit.: Mrozynski, P., SGB Vlfi Kinder- und Jugendhllfe, 
5. A. 2009, 6. A. 2022: Wiesner, R. u. a., SGB Vill 
Kinder- und Jugendhilfe, 5. A. 2015, 6. A. 2022 

Kindesannahme -+ Annahme als Kind. -+ Adop­
tion 

Kindesentziehung (§ 235 StGB) -+ Entzjehung 
Minderjähriger 
Lit.: Vomberg, W.!Neh/s, K„ Rechtsfragen der interna­
tionalen Kindesentführungen, 2002; Rieck, J„ Kindes­
entführung. NJW 2008. 182 

Kindesraub ~ Entziehung Minderjähriger, Men­
schenraub 

Kindschaft ist die Stellung als -+ Kind. -+ Kind­
schafLSsache 
Lil.: Internationales Ehe- und K.indschaftsrecht mit 
Staatsangehörigkeitsrecht, hg. v. Bergmann, A.!Ferid, M.I 
He11rich, D., 6. A. J 983 ff.; Motzer. S.. Kindschaftsrecht 
mit Auslandsbezug, 2003 

Kindschaftssache (§§ 151 ff. FamFG) ist die 
Rechtsstreitigkeit, rue eine bestimmte familienrecht­
liche Frage (Feststellung des Bestehens oder Nicht­
bestehens eines Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen 
den Parteien, Feststellung der Wirksamkeit oder 
Unwirksamkeit einer Anerkennung der Vaterschaft, 
Anfechtung der -+ Vaterschaft oder Feststellung des 
Bestehens oder Nichtbestehens der elterlichen 
-+ Sorge der einen Panei über die andere) als Ge­
genstand hat Zustänrug ist grundsätzlich das Amts­
gericht als Familiengericht. Das Verfahren ist weit­
gehend dem Verfahren in Ehesachen nachgebildet. 
Lit.: Grün, K .. Das neue Kindschafts- und Unterhalts­
recht, 1998 

Kirche (Art. 140 GO, Art. 137 WRV) ist die in 
eigenen Verfassungsformen geordnete, in dem 
christlichen Bekenntnis vereinigte Gemeinde und 
Glaubensgemeinschaft. Sie ist eine -+ Religions­
gesellschaft. Die Zugehörigkeit zu den Kirchen 
beginnt mit der Taufe und endet mit dem Tod oder 
dem Austritt. Die römisch-katholische K. ist nach 
ihrem Selbstverständnis die alleinige, wahre K., die 
von Christus zu dem Wohle der Menschheit gestiftet 
worden ist und dem Papst als Stellvertreter Christi 
und Nachfolger Petri als sichtbare Organisation 
untersteht. Die evangelische K. (-+Landeskirche) 

Kirchensteuer 

sieht sich als Gemeinschaft der Gläubigen. in deren 
Mittelpunkt das Evangelium Jesu Christi steht, wie 
es in der Bibel bezeugt und in den Bekenntnissen 
der von Martin Luther 1517 ausgelösten Reforma­
tion verbindlich ausgelegt ist. 
Lit.: Hei111ze11, M., Die Kirchen im Recht der Europäi­
schen Union, in: Dem Staate was des Staate~ ist. hg. v. 
lse11see. J. u. a., 1999; Klostermann, G„ Der Öffcntlicb­
keitsauflrag der Kirchen. 2000; Schlie111a1111. H.. Die 
neue Ordnung der Kirchengerichtsbarkeit in der evan­
gelischen Kirche in Deutschland, NJW 2005, 392 

Kirchenbuch ist das - in Deutschland seit dem 
16. Jh. - von dem jeweiligen Pfarrer der Ortskirche 
geführte Register der Taufen, Konfirmationen, Fir­
mungen, Trauungen und Todesfälle, das seit dem 
Kulturkampf und dem Personenstandsgesetz (1876) 
an tatsächlicher Bedeutung verliert. 
Lit.: Köhler, G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Kirchenbuße-+ Buße 

Kirch engemeinde ist in dem -+ Kirchenrecht rue 
unterste Stufe der kirchlichen Territorialgliederung. 
Die K. ist nach staatlichem Recht eine öffentlich­
rechtliche -+Körperschaft (Art. 140 GG i. V. m. 
Art. 137 WRV). Nach evangelischem Kirchenrecht 
ist sie ein örtlich bestimmter Kreis von Gliedern der 
Kirche, der die Verantwortung für die Verkündigung 
des Evan.ieliums, die Verwaltung der Sakramente 
und die Ubung christlicher Liebe und Zucht trägt. 
Thr leitendes Organ ist der Kirchenvorstand (Ge­
meindebrchenrat), der aus den Pfarrern und gewähl­
ten Gemeindevertretern (Kirchenvorsteher) besteht. 

Kirchenrecht ist die Gesamtheit der das Leben 
innerhalb der -+ Kirchen (inneres K., katholisch 
kanonisches Recht) oder das Verhältnis des Staates 
zu der Religion und zu den Religionsgemeinschaf­
ten (äußeres K„ -+ Staatskirchenrecht) betreffenden 
Rechtssätze. Das innere K. wird von der Kirche 
kraft -+Autonomie (Art. 140 ff. GG) gesetzt. Das 
äußere K. wird von dem -+ Staat durch -+ Gesetz 
oder -+ Vertrag geschaffen. 
Lit.: Ruf. N„ Das Recht der katholischen Kirche nach 
dem Codex luris Canonici, 5. A. J 989; Aymans, W.. 
Kanonisches Recht, 13. A. 1997; Lexikon für Kirchen­
und StaaLSlirchenrecht, hg. v. Campe11hause11, A. Frhr. 
v. u. a .. Bd. 1 ff. 1999 ff.; Handbuch des katholischen 
Kirchenrechts. hg. v. List/, J., 2. A. 1999; De Wall, H./ 
Mucke/, S., Kirchenrecht, 5. A. 2017, 6. A. 2022; Ulde­
cke, N.!Bier. G., Das römisch-katholische Kirchenrecht, 
2011; M1111soni11s, H„ Evangelisches Kirchenrecht, 
2014; Demel. S., Das Recht tließe wie Wasser, 2017 

Kirchenstaat ist das auf spätantiker-frühmitteJ­
alterlicher Grundlage aufgebaute, 1871 durch Ent­
eignung seitens des Staates Italien auf den -+ Vati­
kan beschränkte Staatsgebiet unter päpstlicher 
Oberhoheit in Italien. 
Lit.: Köbler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); Biichel. 
D .. Modell Rom?, 2003 

Kirchensteuer ist (in Ablösung des älteren Zehnten 
oder Zehntes) die durch die öffentlich-rechtlichen 
-+ Religionsgesellschaften erhobene -+ Steuer. Sie 
beruht auf staatlicher ~Ermächtigung (Alt. 140 



Kirchenvertrag 

GG i. V. m. Art. 137 111 WRV). Sie beläuft sich auf 
8 10 Prozent der staatlichen -+Einkommensteuer 
und wird durch die Maatltchen -+ Finanzbehörden 
eingezogen. Als Einkommen eines Ehegatten einer 
konfessionsverschiedencn Ehe wird dabei die Hälfte 
de' gemeinsamen Einkommens beider Ehegatten 
angesehen. 
Lit .. Suhrbier-Halm, U„ Da\ Kirchensteuerrecht. 1999: 
lfommer, F.. Rechtsfragen der Kirchensteuer. 2001; 
llerr111a1111. H„ Kirche. Klerus, Kapital. 2. A. 2003 

Kirchenvertrag ist der Vertrag des Staates mit der 
(e'v<mgelischen) -+ Kirche. 
Lit.: We11genro1h. D.. Die Rechtsnatur der Staahkir­
chenvenräg.e. 2001 

Kirchenverwaltung ist die -+ Verwaltung der inne­
ren Angelegenheiten der -+ Kirchen durch deren 
Organe. Die rein weltlichen Verwaltungsuufgaben 
werden durch Kirchenbeamte ausgeführt, für die 
~ubsidiär die stauthchcn Beamtengeselle gelten. 
Teilweise ist für die Kirchenbeamten der -+ Rechts­
weg zu den -+ Verwaltungsgerichten eröffnet. 
l.11. Campe11ha1ue11. A frhr. 1:. Kirchenleitung und 
Kirchenverwaltung. 1984, Stein, A .. Zweckmüßig arbei­
ten, 1993 

Klrchenzehnt-+ 7..chnt 

Klage(§ 253 ZPO> tst das Begehren de' -+Kläger~ 
an das -+ Gericht aul Rechl!ischutz gegenühcr dem 
-+ Beklagten. Die (Erhebung der) K. ist eine -+ Pro-
1esshandlung. Die K. kann -+ Leistungsklage, 

• Gestaltungsklage oder -+ Feststellungsklage und 
1m Strafprozess iijfl1111/iche K. (-+ Anklage) oder 
(seltener) pril'ate K. ( • Privatklage) sein. Sie wird 
(in der Regel) schriftlich eingereicht. Ihre wesentli­
chen Teile l>ind die Be1eichnung der -+ P<meien 
(z. B Kläger (ungenügend ist grund,ä11hch die 
Angabe eines Po,tfachs als Adresc;ej. Beklagter), 
des -+ Gerichts und des -+ Streitgegem.tands (An­
gabe des Gegenstand' und des Grundes de~ erhobe­
nen Anspruchs) sowie ein bestimmter Antrag. Über 
die K. wird seitens des Gerichts grundsälllich durch 

~ Urteil entschieden. Sie kann nur durchdringen. 
wenn ihre -+Zulässigkeit und - · Begründetheit 
gegeben sind. Seit 1999 kann Landesrecht vor­
schreiben. dass einer Klage mit einem Strenwert bis 
750 Euro. bestimmten Nachbarrechtsstreitigkeiten 
oder einer gerichtlichen Auseinanderseltung wegen 
einer nicht in Presse oder Rundfunk begangenen 
Verletwng der persönlichen Ehre ein erfolgloser 
Einigungsven.uch vor einer von der Landesjustiz­
verwalmng eingerichteten oder anerkannten 
-+ Gütestelle vorausgehen muss. Insgesamt ist seit 
1995 b1w. seit 2003 die Zahl der Klagen in Deutsch­
land - aus unterschiedlichen Gründen - rückläufig 
(2014 rund 1,4 Millionen Klagen und 5.8 Millionen 
Mahnanträge). 
Lit.: Sc/111eide1; E„ Die Klage im Zivilprozess, 3. A. 
2007: Zim111ernu11111, W. Klage, Gutachten und Urteil. 
21 A. 2019; Nichts 1u l..lagcn?, hg. v. Hi1/011el. A u. a„ 
2017 (Sammelband mit 10 Beiträgen) 

Klageänderung (z B. § 263 ZPO) ist die Anderung 
der -+ Klage durch Andcrung des -+ Strcttgegen­
stands (Stellung eines anderen Klageantrags. Stüt-
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zung auf einen anderen Lebenssachverhalt). Die K. 
ist nur ;ulässig, wenn der Beklagte einwilligt oder 
das Gericht sie für objektiv sachdienlich erachtet. 
Sie führt zu der Erse11ung der bisherigen Klage 
durch die geänderte Klage. 
Ln .. Sc/111/er. S„ Die KJageändenmg in der RevisiOn\ln­
stan1 in Zivilsachen. 1997: Bcmn!llther. J„ Die Klage­
änderung, JuS 1999. 479; Liebhcit. U„ Streitwert nach 
einer Klagelinderung. JuS 2001. 687 

Klageantrag (§ 253 ZPO. § 82 VwGO) ist der von 
dem + Kläger zu stellende bestimmte -+ Antrag 
auf eine Entscheidung des -+ Gerichts. Der K ist 
ein für die Zulässigkeit notwendiger Teil der 
-+ Klageschrift. Er bildet in seiner endgülugen 
Fom1 - 111 dem -+ Zivilprozess die obere Gren1e 
dessen. was da!> Gericht dem Kläger zu~prechen 
darf. 
Lit.: H1pke, A • Die Zulässigkeit der unechten Eventual­
klagenhäufung. 2003 

Klageart ist die besondere Art des Begehrens de' 
-+ Klägers. K. kann in dem Zinlprozessrecht 
-+ Lei\tungsklage, -+ Gestaltungsklage oder 
-+ Feshtellungsk.lage und in dem Verwaltungspro-
zessrecht + Anfechtungsklage (Gestaltungsklage), 
-+ Verptlichtungsklage (Leistungsklage), (allgemei­
ne) Leistungsklage oder Feststellungsklage sein. Die 
einzelne K. kann besondere Voraussetzungen erfor­
dern und \erschiedene Wirkungen äußern. 

Klagebefugnis ist die (behauptete) Berechtigung 
des -+ Klägers zu der -+ Kh1gc. Die K. ergibt sich 
in dem Zivilprozessrecht regelmäßig aus der (be­
haupteten) Inhaberschaft des materiellen Rechts 
(-+ Pro1essführungsbefugnis). In dem Verwaltungs­
prozessrecht ist sie. damit verhindert wird. dass jede 
beliebige Person jeden -+ Verwaltungsakt angreifen 
kann. eine besonders genannte -+ Prozessvoraus­
setwng. Ste ist gegeben. wenn der Kläger die 
schlüssige Behauptung aufstellen kann (str.), dass 
gerade er durch den Verwaltungsakt oder dessen 
Ablehnung oder Unterlassung in seinen Rechten 
verlellt werde. falls sich der Verwaltungsakt oder 
seine Ablehnung oder Unterlassung als objektiv 
rechtswidrig erweist. 
Ln. Hipp, A.IH11feld. U„ Grundfälle zur Klagcbefugni\ 
im Verw<1ltungsprozess, JuS 1998. 802; Ahrens. B„ Die 
Klagebefugnis von Verbänden im Europäischen Gc­
meinschafls~cht. 2002 

Klagebegehren (§ 44 VwGO) ist in dem Verwal­
tungsprozessrecht der prozessuale -+ Anspruch de:, 
-+ Klager.... Mehrere K. des Klägers können in einer 
Klage ;usammen verfolgt werden. 
L1t.. 8<1ck.1meier, P.. Da.\ „Minu'" beim unterlassung\­
rechtlichen Globalantrag. 2000 

Klagebegründung (z. 8. § 253 ZPO) ist die Angabe 
des Grundes des erhobenen • Anspruchs. Dies ist 
der konkrete Lebensvorgang (-+Sachverhalt), aus 
dem der Kläger die begehrte ~ Rechtsfolge ableitet. 
nicht dagegen eine rechtliche Begründung seines 
Antrags. Die Angabe aller klagcbcgründenden Tat­
sachen gehört zu der -+ Schltis~igkeit. Die K. ist ein 
Bestandteil der -+ Klageschrift. Fehlt sie gänzlich, 
ist die -+ Klage -+ unzulässig. 
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Klageerhebung isl in dem Zivilprozessrecht (und in 
dem Arbeitsgerichtsprozessrecht) die Einreichung 
der -+ Klageschrift des -+ Klägers und die (unver­
zügliche) -+Zustellung einer Abschrift an den 
-+Beklagten von Amts wegen (§ 253 ZPO), in 
anderen Verfahrensarten die Einreichung der Klage­
schrift oder der Klagevortrag zur Niederschrift des 
-+Urkundsbeamten der ->Geschäftsstelle (z.B. 
§ 81 VwGO). Die K. ist eine-+ Prozesshandlung. 
Sie begründet die -+ Rechtshängigkeit (z.B. § 26 l 
ZPO). In dem Strafverfahren erfolgt die Erhebung 
der öffentlichen Klage (Anklageerhebung) durch die 
-+ Staatsanwaltsch:lft entweder durch Einreichung 
der -+ Anklageschrift (§ 170 StPO) oder durch 
Erlass eines-+ Strafbefehls(§ 407 StPO). 
LiL: Merschform(ln11, R .. Der Umfang der Verjährungs­
unterbrechung durch Klageerhebung, 1992 

Klageer widerung (z.B. § 277 ZPO) ist die Antwort 
(Replik) des -+ Beklagten auf die -+ Klage. Zur 
Vorbereitung des frühen ersten Termins zur mündli­
chen -+ Verhandlung kann der -+ Vorsitzende des 
ProzessgerichLS dem Beklagten eine Frist zur 
schriftlichen K. setzen. Geschieht dies nicht. so ist 
der Beklagte aufzufordern, etwa vorzubringende 
Verteidigungsmittel unverzüglich durch den zu be­
stellenden Rechtsanwalt in einem Schriftsalz dem 
Gericht mitzuteilen. Bleibt eine K. gänzlich aus. so 
dringt die-+ schlüssige Klage durch. 
Li1.: Garbe, R.. Antrags- und Klageerwiderungen in 
Ehe- und Familiensachen. 3. A. 2003 

Klageerzwingung ist die Erzwingung der öffentli­
chen Klage. 

Klageerzwingungsverfahren (§ 172 StPO) ist das 
Verfahren, durch das der Verletzte. der die Strafver­
folgung des -+ Beschuldigten wünscht, aber wegen 
des -+ Anklagemonopols der -+ Staatsanwaltschaft 
selbst kein Strafve1fahren gegen den behaupteten 
Rechtsbrecher in Gang setzen darf, die Staatsan­
waltschaft zur Erhebung der -+Anklage zwingen 
kann. Zu diesem Zweck kann der Verletzte, der eine 
-+ Strafanzeige erstattet hal, gegen den Bescheid, in 
dem die Staatsanwaltschaft ihm die Ablehnung der 
Anklageerhebung mitteilt, binnen zweier Wochen 
-+ Beschwerde an den vorgesetzten Beamten der 
Staat.~anwaltschafl erheben - ausgenommen in Pri­
vatklagesachen und Verfahren, in denen für die 
Staatsanwaltschaft das -+ OpportuniläLSprinzip gilt 
-. Gegen dessen ablehnenden Bescheid kann der 
Verletzte binnen eines Monats gerichtliche Ent­
scheidung - des Oberlandesgericht~ - beantragen. 
Der Antrag auf gerichtliche EnLScheidung muss die 
Tatsachen, welche die Erhebung der öffentlichen 
Klage begründen sollen, und die -+ Beweismittel 
angeben. Er muss von einem -+ Rechtsanwalt un­
Lerzeichnet sein. Er ist bei dem für die Entscheidung 
zuständigen -+ Oberlandesgericht einzureichen. 
Erachtet das Gericht nach Anhörung des Beschul­
digten den Antrag für begründet. so beschließt es die 
Erhebung der öffentlichen Klage(§ 175 StPO). 
Li1.: Marhalke. A.. Die Funktion des Oberlandesge­
richts im Klageenwingungsverfahren 1996: lmberger­
Bayer, N .. Der Yerletztenbegriff im Klagcerzwingungs­
verfahren, 2000 

Klassenkampf 

Klagenhäufung (Klagenverbindung) ist die Verbin­
dung mehrerer -+Ansprüche (objektive K., An­
spruchshäufung) gegen denselben -+ Beklagten oder 
desselben Anspruchs für mehrere -+ Kläger oder 
gegen mehrere Beklagte (subjektive K.). Die objek­
tive K. ist zulässig, wenn für sämtliche Ansprüche 
das Prozessgericht zuständig und dieselbe Prozess­
an zulässig ist (vgl. § 260 ZPO). Die subjektive K. 
(-+ Streitgenossenschaft) ist vor allem zulässig, 
wenn die Betreffenden hinsichtlich des -+ Streit­
gegenstands in -+ Rechtsgemeinschaft stehen oder 
wenn sie aus demselben tatsächlichen und rechtli­
chen Grund berechtigt oder verpflichtet sind (vgl. 
§ 59 ZPO). Das Gericht kann von sich aus die K. 
auflösen oder herbeiführen (vgl.§§ 145 ff. ZPO). 
Li1.: Hipke. A.. Die Zulässigkeit der unechten Eventual­
klagenhäufung, 2003 

Kläger (z.B. § 255 ZPO) ist die Person, die von 
dem Gericht durch Erhebung der Klage Rechts­
schut1. begehrt (Partei im -. Prozess). 
Li1.: 811c/111er. 8., KJäger- und Bcklagtenschutz im 
Recht der internationalen Zuständigkeit. 1998 

Klagerücknahme (§ 269 ZPO) ist die Zurücknahme 
des Begehrens von Rechtsschutz in diesem Prozess 
durch den -+Kläger. Die K. ist -+Prozesshandlung 
und das Gegenstück zur-+ Klageerhebung. Sie kann 
in dem Zivilprozess ohne -+Einwilligung des 
-+Beklagten nur bis tu dem Beginn der mündlichen 
->Verhandlung des Beklagten zur Hauptsache erfol-
gen. Sie bewirkt dort. dass der Rechtsstreit als nicht 
anhängig geworden anzusehen ist. Den materiell recht­
lichen Anspruch berührt sie nicht 
Lit.: Walther. R .. Klageänderung und Klagerücknahme. 
1969; Bram111.m1, J./Leible, S., Die KJagerücknahme, 
JuS 1997. 54; Erbacher. T., KJagerücknahme vor 
Rechtshängigkeit?, 2006 

Klageschrift (§ 253 ZPO) ist der Schriftsatz des 
-+ Klägers, in dem er die -+ Klage erhebt Die K. 
erfordert einen gewissen Mindestinhalt (Bezeich­
nung der Parteien und des Gerichts. bestimmte An­
gabe des Gegenstands und des Grundes des erhobe­
nen Anspruchs sowie einen bestimmten Antrag). Sie 
muss eigenhändig unterschrieben sein und mit der 
erforderlichen Zahl von Abschriften eingereicht 
werden. 
Lit.: Pukall. F.. Der Zivilprozess in der gerichtlichen 
Praxis, 6. A. 2006 

Klassenjustiz ist eine nach Klassen unterscheiden­
de, in dem Dienst einer (herrschenden) Klasse ste­
hende RechtSpflege. Sie ist verschiedentlich behaup­
tet, aber kaum erwiesen worden. 
Lit.: Raseliom, T.. Recht und Klassen, 1974 

Klassenkampf ist die Auseinandersetzung zwischen 
einer herrschenden und einer beherrschten Klasse 
einer Gesellschaft. Nach dem historischen Materia­
lismus besteht in der Gegenwart ein durch K. zu 
lösender Gegensatz zwischen der ausbeutenden 
Bourgeoisie und dem ausgebeuteten Proletariat. 
Nach Beendigung des Klassenkampfs durch die 
proletarische Revolution ist angeblich oder viel­
leicht eine klassenlose Gesellschaft vorhanden, in 



Klausel 

der Recht entbehrhch Ist, doch ist dieser zu ... tand 
bisher nirgend' erreicht. 
Lit.: Köhler. G., Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Klausel isr die cinlelne Bestimmung in dem Rah­
men einer umfassenden Festlegung auf den vcr­
schiedcni,ten Rech1sgebie1cn (z.B. Generalklausel, 
clausula rcbus sie stantibus, cif u. a. m„ -+ Voll­
streckungsldausel). 
Lit.: D0Jmw1, R., Gcscllschaftsrcchtliche Abfindungs­
klauseln. 2003 

Klausur i<,t die räumliche Abgeschlo!>scnhcit und die 
in räumlicher Abgeschlossenheit bezüglich unerlaub· 
ter Hilfsmittel 1u bearbeitende Prüfungsaufgabe. 
Lit.: Köhler. G„ Die Anfüngerübung. 7. A. 1995: Knb 
ringer. D„ Die Assessorklausur im Zivilpro1ess. 18. A. 
2020: Dallmt1ver. t., Zivilrechtliche Musterklausuren 
für die AsscssorprOfung. l!. A. 2019, 9. A. 2022: Wim­
mer. A., Klausurtipps für das Assessorcxamen, 5. A 
2018; Heidrich. J\./Neller. /„ Die Assessorklausur 1m 
Strafprozess. 13. A. 2022; Schimmel, R.. Juristtsche 
Klausuren und Hausarbeiten richtig fonnulicrcn. 14. A. 
2020; 01:.en. D. u. a. Zi\ilrechtliche Klausurenlehre. 
8.A. 2015 

Kleingartengesetz -+ Bundeskleingartengeset1 
Lit.: Mai11c;:.yk.. L„ BundeskJeingattengesell. 12. A 
2019: Schwabe. J„ Grundrechtspra~is im Kleingarten 
recht, NJW 2008, 477 

Kleriker--> Klerus 

Klerus (griech./lat. [M.J Los, Erbteil) ist in dem 
katholischen __. Kirchenrecht der geistliche Stand in 
Gegensatt vor allem zu den Laien. Kleriker i1,t, wer 
wenigstem. eine bestimmte Weihe (Tonsur) erlangt 
bat. Dadurch ist er 1ugleich besonderer Tr'.igcr der 
Weihegewalt und Rechtsprechungsgewalt über die 
Laien. 
Lit.: Sch11lte-U111/111f'R, T.. Profcss1onal1s1erung des ka­
tholischen Klerus, 2003 

Kloster (Abgeschlossenes) ist in dem -+ Kirchen 
recht eine geschlossene, Ordensangehörigen als 
gemeinsame Wohnung, Gebetsstätte und Arbeitsstät­
te dienende Anlage 
Lit.: Kaiser. J .. KlöMcr in Baden-Wümemberg. 2004 

Knappe (M.J Bergmann 

Knappschaft ist der Zusammenscblu.'i. der Bergleu­
te zu der Sicherung gegen Unglücksfälle. Die K. 
wirkt sich 111 der Gegenwart vor allem tn der beson­
deren Knappschaftsvcrsichenmg (--> Rentenver­
sicherung. • Krankenversicherung) als Teil der 
--. Sozialversicherung aus. fhr Träger war die Bun­
desknappschaft als öffentlich-rechtliche -+ Selbst­
verwaltungskörpcrschaft. die zu dem 1 10.2005 zu 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft­
Bahn-Sec fusioniert wurde 
Lit.: Lmif. U„ Die Knapp~chaft. 199-1 

Knebel (M.) i1,t ein von dem Men<;chen entwickelter 
und verwendeter Gegenstand tu der Verhinderung 
des Sprechen„ oder Bewegens. 
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knebeln (V.) einen Knebel anbringen 

Knebelung (F.) Anbringen cinei. Knebels --> Kne­
belungsvertrag 

Knebelungsvertrag ist der -+ Vertrag, durch den 
die wirt5chaftlichc Bewegungsfreiheit einer Person 
ganz oder zu einem wesentlichen Teil beseitigt wird. 
Ein solcher Vertrag ist nach § 138 BGB wegen 
-+ Sittenwidrigkeit nichug. Er kann einen -+ Scha­
densersatzanspruch wegen vorsätzlich sittenwidriger 
Schädigung(§ 826 BGB) begründen. 
Lit.. Hüfner. P.. Selbständigkei1 und Ahhängigkt>it iru 
Bereich der mmehtändischcn Wirtschaft, 1993 

know (engl. [V.]) wissen 

Know-how (engl. [N.J. wissen-wie) ist dru. vor 
allem auf Erfahrung gegründete untemehmerisch­
technische Wissen. 
Lit.: Bartenbacl1, K./Germe11, K.. Patentlizenz- und 
Know-how-Veruag, 7. A. 2013: Westen11m111, /„ Hand­
buch Know-how-Schuu. 2007; Wur.:er. A„ Handbuch 
Internationaler Know how-Schutz. 2. A. 2011 

Koadjutor (M.) Weihbischof, Hilfsbischof. Titular­
bischof 

koalieren (V.) verbinden, 1usammenschließen 

Koalition ist vor allem der Zusammenschluss meh­
rerer in dem -+ Parlament vertretener -+ Parteien zu 
einer -+ Regierung. In dem Arbeitsrecht ist K. die 
freiwillige und überbetnebliche Vereinigung von 
-+ Arbeitnehmern oder • Arbeitgebern zu der 
Wahrung oder Förderung rhrer Interessen bei der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen und Wirt­
schaftsbedingungen. 
Lit.: Rosreck., C„ Koalitionsmanagement umer der 
Kanzlerschaft Kohl, 200.'3; Kloepfer. M„ Koalitionsver­
einbarungen. NJW 2018, 1799 

Koalitionsfreiheit (Art. 9 III GG) ist die -+ Freiheit 
der -+ Koalition. insbesondere die Freiheit, zu der 
Wahrung und Förderung der Arbeitsbedingungen 
und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bil­
den. Die K. steht sowohl einzelnen --. Arbeitgebern 
und -+ Arbeitnehmern wie auch ihren Vereinigun­
gen zu. Geschüw werden die Gründungsfreiheit 
und die Betätigungsfreiheit (posith·e K.) ~owie die 
Freiheit des Einzelnen. sich kemer Koalition an1u­
schließen (negative K.). Gegenläufige Abreden bzw. 
Maßnahmen sind nichtig b7.w. rechtswidrig. Die K. 
einer Gewerkschaft ist verletzt, wenn sie nicht Mit­
glieder u.a. durch Ausschluss maßregeln darf, die 
auf einer konkurrierenden Liste kandidieren. 
Ltt : Friese. B„ Kollekuvc Koalitionsfreiheit und Bc-
1nebsverfassung. 2000; Krerzscllmar. R„ Die Rolle der 
Koalitionsfreiheit, 2003: Schneider. A„ Die Drittwir-
1..ung der gewerkschnftltchen Koalitionsfreiheit. 2021 
<Di~s.l 

Kodifikation (Gescubuchmachung) ist (nur) die 
grundsätzlich erschöpfend gedachte Zusammenfas­
sung des gesamten Stoffes eines oder mehrerer 
Rechtsgebiete in einem einheitlichen Gesetzbuch 
(Gesetz) (z.B. Preußisches Allgemeines Landrecht 
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1794, grundsätzliche Gehung bis 1900, Code c1vtl 
18()..l, Allgemeines Bürgerliches Gese!Zbuch [Öster­
reichs 181 1/18121, Bürgerliche!. Gesetzbuch 1900, 
Zivilgesetzbuch [Schweitl 1907, nicht demgegen­
über jedes einfache Gesetz, die bloße Kompilation 
Justinians oder nach überwiegender Ansicht die 
Gesamtheit der drei umfassenden Gesetze Bayerns 
zwischen 1751 und 1756). Die K. will vielfach wei­
tere Rechtsquellen (1. B. Gewohnheitsrecht) gänz­
lich ausschließen. In der Praxis hat sie sich aber 
stets als ergänzungsbedürfllg und entwicklungsbe­
dürftig erwiesen. 
Lit.. Dimnann. M.. Da, Bürgerliche Gesetzbuch au\ 
Sicht des common la\\', 2001, Canmi. P., Gesetz und 
Gesetzbuch, 2003 

kodifizieren (V.) Kodifikation machen 

Kognat ist der - durch Abstammung von denselben 
Ellern oder Voreltern verbundene - Blutsverwandte. 
--+ Agnat, --+ Verwandter 
Lit.: Kaser. M„ Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

Kognition (F.) Erkenntnis 

Kognitionsverfahren i'>t m dem römischen Recht 
das einheitlich vor einem bemnteten Richter durch­
geführte Verfahren. das seit der Zeitenwende das 
ältere --+ Formularverfahren ablöst (--+ cogniLio). 
Lit.: Söllner, A„ Römische RechtsgcschichLc, 5. A. 1996 

Kollation (F.) Vergleich (mehrerer Handschriften), 
Ausgleich (der Vorempfänge ein1elner Miterben) 

kollegial (Adj.) mitabgeordnet. gemeinschaftlich 
L11.: Knauer. C.. Die Kollegialcnt..cheidung im S1r.1f­
rech1, 2001 

Kollegialbehörde ist die aus mehreren gleichbe­
rechtigten Mitgliedern be!.tehende, meist durch 
Stimmenmehrheit beschließende -+ Behörde (z.B. 
Kreisausschuss) in Gegensatz zu einer monokratisch 
organisierten Behörde (z.. B. Ministerium). 
Lit.: Groß. T.. Das Kollegialpnnzip in der Verwaltungs­
organisation. 1999 

Kollegialgericht ist das au-. mehreren Mitgliedern 
bestehende. durch Abstimmung entscheidende 
--+Gericht (z.B. --+Kammer, -+Senat) in Gegen­
salZ zu dem --+ Einzelrichter. 
Lit.: Koet;;. A„ Organi<>ation der Kollegialgerichte, 1993 

Kollegialorgan --+ Kollegialbehorde. -+ Kollegial­
gericht 

KoUektiv (N.) Gruppe. Arbeitsgemeinschaft 

KoUektivarbei tsrecht (kollektives Arbeitsrecht) ist 
die Gesamlhe1l der die einheitliche Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen und deren Voraussetzungen 
betreffenden Rechls,ät1e Da' K c;tehl in Gegensat7 
zu dem --+ Individualarbe11srech1. Es umfasst das 
Recht der Verbände der Arbeitgeber und Arbeitneh­
mer, das Arbemkampfrecht und das Schlichtungs­
recht. das Tarifvertragsrecht, das Betriebsverfas­
sungsrecht und da~ Personalvertretungsrecht. 

Kollusion 

Lit · Wal1enno1111. R„ Arbcit-.rccht, 20. A. 2021: Hro-
11uufü1. W./Masclmum11. F., Arbe1Mcch1. Bd. 1 7. A. 
2018, Bd. 2 7 A. 2017: Preis. V .• Arbeitsrecht Kollek­
tivarbeitsrecht, 6. A. 2020 

Kollektivbeleidigung -+ Beleidigung (einer Perso­
nenmehrheit). Gruppenbeleidigung 

Kollektiveigentum (N.) Gruppeneigentum 

Kollektivschuld (F.) Gruppenschuld 

Kollektivvertrag (M.) Grupp.!nvertrag. Tarifrertrag 
L11 Fllid1ter. A„ Kolleklivvenräge und Konfliktlösung 
1m SGB V, 2000: Tomand/, T.. Aktuelle Probleme des 
Kollektivvertragsrechts, 2003 

Kollision (F.) Zusammenstoß 

Kollisiommorm ([F.] Grenznom1) 1s1 in dem inter­
nationalen --+ Privatrecht der Rechtssav, der den 
Anwendungsbereich der deutschen Rechtsordnung 
festlegt (einseitige K.) oder den maßgeblichen An­
knüpfungspunkt (z.B. SLaa1sangehörigke11. Ort der 
Handlung, Ort der belegenen Sache) für die Frage. 
welche von mehreren Rechtsordnungen anwwenden 
t'>l. bestimmt (zweiseitige, mllkommene K.). 
L11 .. Kegel. G./Scl111rig. K„ Internationale~ Privatrecht, 
9 A. 2004 

Kollis ionsrecht - Privatrecht. internationales 
Lit.: Re1cherr-Facilides. D„ Fakultatives und zwingen­
des Kollisionsrecht. 1995: Systemwechsel tm europäi­
schen Kollisionsrecht. hg. v. Dmmer-Lieb. B .. 2002 

kolludieren (V.) rechtswidrig zusammenspielen 
1weier Personen zu dem Nachteil eines Dritten 

Kollusion ([F.) Zusammenspiel) ist das unerlaubte 
b1w. al lgemeinschädliche Zusammenwirken zweier 
oder mehrerer Menschen zu dem Schaden eines 
anderen (z.B. Bischof und Professor besorgen ei­
nem unqualifizierten gescheiterten überalterten 
Pressesprecher eine Stelle als Universitätsassistent. 
Arn schreibt Universitätsassistenten krank, damit 
dieser in dem Krankenstand des öffentlichen Diensts 
privatwirtschaftlich tätig die Bücher des Arztes 
gewinnbringend verlegen 1.ann. Dekan und Insti­
tutskonferenz. kolludieren bei der En11iehung wge­
sagter Millel eines Leistungsträgers. lügender Erklä­
rer E. und journalistischer Höfling H. wirken bei 
einer Medienkampagne gegen einen erfolgreichen 
Forscher z.usammen, BerufungskQmmissionsmil­
glieder set~n ungeeigneten Kun<li<lutcn gegen Leis­
tungen auf einen ListenplalZ und weisen qualifizier­
te auswärtige Bewerber auf von ihnen geplantes 
Mobbing in dem Fall ihrer Rufannahme hin, Assis­
tent organisiert Festschrift gegen Habilitationsgut­
achten, Rektor verschafft seiner Freundin trotz man­
gelnder Qualifikation eine hochdotierte Stelle, 
Kan7ler versucht mit parteiischer Presse Rufmord 
emes Pr'jsiden~chaftskandidaten. Präsident beför­
dert seine Geliebte zwecks leichteren Zugangs auf 
eme Spillenposition in seinem Vorzimmer. Kanzler­
schaftsbewerber manipuliert mit Unterslü!Zern Er­
gebnisse von Meinungsumfragen) 1u dem Nachteil 
eines Drillen (u. a. des Staates b1w. der Allgemein-
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heit). K. kann in dem Strafverfahrensrecht -+ Ver­
dunkelungsgefahr (§ 112 StPO) begrilnden. In dem 
Privatrecht kann K. zur -+ Nichtigkeit eines 
-+ Rechtsgeschäfts wegen -+ Sittenwidrigkeit 
(§ 138 BGB) und zu einem -+Schadensersatz­
anspruch wegen vorsätzlich sittenwidriger Schädi­
gung(§ 826 BGB) führen. 

Lit.: Menzel. C„ Kollusion in Auktionen. 2000 

Komitien -+ comitia 

Kommanditgesellschaft (KG) (§ 161 r HOB) ist 
die ..... Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb 
eines -+ Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher 
-+ Firma gerichtet ist und bei der bei mindestens 
einem Gesellschafter die Haftung gegenüber den 
Gesellschaft<:gläubigern auf den Betrag einer be­
stimmten Vermögenseinlage beschränkt (__..,. Kom­
manditist), bei mindestens einem anderen Gesell­
schafter - der auch eine juristische -+Person sein 
kann (z.B. GmbH bei der GmbH & Co. KG) - un­
beschränkt ist (-+ Komplementär). Die K. ist 
-+ Handelsgesellschaft und -+ Personengesell­
schaft. Abgesehen vom Sonderrecht der beschränkt 
haftenden Gesellschafter gilt für die K. das Recht 
der offenen -+ HandelsgeseUschaft (§§ 161 n, 
105 ff. HGB). Die K. kann in dem Einzelfall stärker 
personalistisch (geringere Bedeutung der kapitalisti­
schen Beteiligung) oder stärker kapitalistisch (ge­
ringere Bedeutung des persönlichen Einsatzes) aus­
gestaltet sein. Ein Kraftfahrzeug kann auf eine K. 
zugelassen werden, die insofern als juristische Per­
son eingeordnet werden kann. K. auf Aklien (KGaA) 
(§ 278 AktG) ist die (-> Kapital-)Gesellschaft mit 
eigener Rechtspersönlichkeit (also keine echte K.), 
bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesell­
schaftsgläubigern unbeschränkt haftet (Komplemen­
tär, kann z.B. GmbH sein) und die übrigen an dem 
in -+ Aktien zerlegten -+ Grundkapital beteiligt 
sind. ohoe persönlich für die Verbindlichkeiten der 
Gesellschaft zu haften. Für die K. auf Aktien gilt, 
von einigen Sonderregeln abgesehen, das Recht der 
-+ Aktiengesellschaft (§ 278 m AktG), nicht dage­
gen da.'> Recht der K. (besonders ausgestaltete Art 
der Aktiengesellschaft). 
Lit.: Bayreuther. F.. Die Kapitalgesellschaft & Co. 
KGaA. JuS 1999, 651; Wuldner, W./Wö/fel, E .. GbR. 
OHG, KG. 8.A. 2017: Halm, N./Ga11sel, A .. Der Ge­
sellschaftsve1trag der Kommanditgesellschaft. 3. A. 
2015: Nagel. S„ Die Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
2012. 2. A. 2023; ßiirgers/Fe11, Die Kommanditgesell­
schaft auf Aktien. 2. A. 2015. 3. A. 2022 

Kommanditist (§ J(i 1 1 HOB) ist der -+ Gesell­
schafter einer --> Kommanditgesellschaft. dessen 
--'> Haftung gegenüber den Gesellschaftsgliiubigem 
auf den Betrag einer bestimmten Vennögenseinlage 
beschränk! ist. Er ist von der -+ Geschäftsführung 
ausgeschlossen (§ 164 HOB). Sein Tod hat die 
-+ Auflösung der Gesellschaft nicht zur Folge 
(§ 177 HGB). Nach dem Ausscheiden des einzigen 
Komplementärs und dem Erwerb aller Gesell­
schaftsanteile kann der K. die Finna und das Unter­
nehmen fortführen. K. kann eine Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts sein. 
Lit.: Sudhoff. H„ Rechte und Pflichten des Kommandi­
tisten, 3. A. 1986; Kam111ergrube1: W.. Divergenzen der 
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Innen- und Außenhaftung des Kommanditisten, 2003; 
Altmeppen. H„ Außen- und Innenhaftung des Kom­
manditisten, NJW 2017. 3198 

Kommentar (M.) Erläuterung, Erklärung. Erläute­
rungswerk zu einem Rechtstext 

Kommentator ([ M l Erläuterer) ist der Verfasser 
eines Kommenlars. In der Rechtsgeschichte sind 
Kommentatoren die spätmittelalterlicheo oberitalie­
nischen Rechtswissenschaftler, die das gelehrte 
Recht (nicht mehr nur durch bloße Glossen, sondern 
darüber hinaus) durch Kommentare und Gutachten 
so erläutern, dass es in der Praxis verwendbar wird 
(z.B. Banolus l 313?-1357, Baldus). Wegen ihrer 
weiteren Tätigkeit als Gutachter heißen sie auch 
-+ Konsiliatoren. 

Lii.: Köhler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Tmemet); Lcmge, 
H., Römisches Recht im Mittelalter, 1997. Bd. 2 2007 

Kommilitone (M.) Mitkämpfer, Mitstudent, Student 

Kommissar ([M.] Beauftragter) (z.B. Art. 84 Ill 2 
GG) ist der Beauftragte, der notfalls zur Verwirkli­
chung von -+ Aufsichtsbefugnissen eingesetzt wer­
den kann. 

kommissarisch (Adj.) beauftragt, vertretungsweise, 
-+Richter. beauftragter.-+ Richter, ersuchter 

Kommission (§§ 383 ff. HGB) ist das besondere -
schuldrechtliche - -+Handelsgeschäft. bei dem es 
eine Person (Kommissionär) übernimmt, - gegen 
Entgelt - -+ Waren oder -+ Wertpapiere für Rech­
nung eines anderen (des Kommittenten) in eigenem 
Namen zu kaufen oder zu verkaufen. Der Kommis­
sionsvertrag ist ein -+ Geschäftsbesorgungsvertrag. 
Die K. kann -+ Einka1ifskom111issio11 oder -> Ver­
kaufskommission sein. Der Kommissionsvertrag 
zieht ein Ausführungsgeschäft mit einem Drillen 
sowie ein Abwicklungsgeschäft des Kommissionärs 
mit dem Kommittenten nach sich. Als K. werden auch 
gewisse ähnliche Geschäfte behandell (§406 HGB). 
Die §§ 383 ff. HGB finden ebenfalls Anwendung, 
wenn das Unternehmen des Kommissionärs nach Art 
oder Umfang einen in kaufmännischer Weise einge­
richteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert und die 
Firma des Unternehmenc; nicht nach § 2 HGB in das 
Handelsregister eingetragen ist. Daneben ist K. auch 
eine Gruppe von Menschen (Ausschuss). 
Lil.: Bülow. P., Handelsrecht, 7. A. 2015 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
war das geschäftsführende Hauptorgan der Europäi­
schen Gemeinschaften. -+ Europäische Kommission 
bzw. Kommission 
Lit.: Im Dienste der Bürger Europa&. 2002 

Kommissionä r (§ 383 HGB) ist, wer es gewerbs­
mäßig übernimmt, -+Waren oder -+Wertpapiere 
für Rechnung eines anderen im eigenen Namen zu 
kaufen oder zu verkaufen. Der K. ist zu Ausführung 
des Geschäfts. Rechnungslegung und Herausgabe 
des Erlang1en verpflichtet (§ 384 HGB). Er ist 
grundsätzlich Kaufmann.--. Kommjssion 
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Kommittent (§ 383 HOB) ist. wer einen 
-+ Kommissionär mil einer -+ Kommission betraut 
Er ist regelmäßig 1u der Zahlung eines Entgelts 
(-+ Provision) in dem t-:alle der Ausführung ver­
pflichtet. Zu dem Käufer oder Verkäufer trill er 
grundsätzlich in keine unmiuelbare Beziehung. 
Lit.: Herbert. D .. Die ßctc1hg.ung des Kommittenten am 
Ausführungsgeschäft bei der Warenkommission, 1972 

Komrnorieot (M.) Mitsterbcnder. gleichzeitig Ster­
bender 

Kommorieotenvermutung Cll 11 VerschG) ist die 
bei Unklarheit über die Reihenfolge des Ven.terbens 
mehrerer zusammen versterbender Menschen eintre­
tende-> Vermutung. dass '>IC gleichzeitig verstorben 
sind. Demnach kann keiner von ihnen den anderen 
beerben. Die Ve1111utung kann durch Nachweis einer 
1eitlfrhen Abfolge des Verstcrbens der betroffenen 
Menschen widerlegt werden. 
Lit.: Weliling. J. Kriti~chc Betrachtung der Kommo­
nentenvermutungen. 19 '4 

kommun (Adj.) gemeinsam. gemein„chaftlich 

kommunal (AdJ) gemeindlich 

Kommunalaufsicht ist die -+ Aufsicht de~ 
-+ Staates über die -+ Gemeinden in ihrem eigenen 
-+ Wirkungskreis. Sie bt Rechtmäßigkeitskontrolle, 
nicht auch Zweckmäßigkcitskontrolle. Die Gemein­
den müssen dazu Auskunft geben und u. U. Anzeige 
erstatten. Die Aul\ichtshchörde kann beanstanden 
und Änderungen oder Auflicbungcn verlangen sowie 
Anordnungen treffen. denen die Gemeinde folgen 
muss. Daneben bt -+ r::~atzvomahme und schließ­
lich auch die Bestellung eines -+ Kommissars (Be­
auftragten) möglich • Aul\ichti.behörde ist bei 
kreisangehörigen Gemeinden meist die untere staat­
liche -+ Verwaltungsbehörde (Landrat). bei kreis­
freien Gemeinden untl Kreisen (ausgenommen 1. B. 
Brandenburg. Saarland und Schleswig-Holstein, wo 
eine Mittelbehörde fehh.) die Miuelbehörde (->Re­
gierungspräsident). 
Lit.: Uibki11g, U .. Die Kommunalaul\1cht, 1998 

Kommunalrecht ist die Gesamtheit der die 
..... Gemeinden <Kommunen) und -+ Gemeindever­
bäntle (Kommunalverbände) betreffenden Rechh­
sätze. Das K. ist öffentliches -> Recht. das teib 
staatlich (z.B. Art. 28 GG !Bundesrecht], daneben 
vor allem Landesrecht wie Gemeindeordnung und 
Landkreisordnung). teil\ + autonom (Satzung) 
gesetzt ist. Es betrifft in erster Linie die Rechtsstel­
lung der Gemeinden und Gemeindeverbände. die 
Bildung und AuOfüung. die innere Verfassung, die 
Bestellung von Organen. die Willensbildung, tlie 
Rechte und Pflichten der Angehörigen sowie die 
Beschaffung der 1ur Erfüllung der Aufgaben benö­
tigten \littel. 
Lll.. Gem. A. u. a .. Deutsches Kommunalrecht. 4. A. 
2019: 811rgi. M., Kommunalrecht. 6. A 2019: Gei.r. M„ 
Kommunalrecht. 5. A 2020 

Kommunalverfassung ist tlie Gesamtheit der die 
Grundordnung der ·•Gemeinden (Kommunen) und 

Kommune 

+Gemeindeverbände (Kommunah-erbände) betref­
fenden Rechtssätze. In der Bundesrepublik Deutsch­
land seilte sich dabei in den 9Ü\!r Jahren des 20. Jh.s 
die duale Rat-Bürgermeister-Verfassung gegen die 
Magistratsverfassung durch. 
Lll: Rei11ers. T., Kommunalverfassungsrecht in den 
neuen Bundesländern. 1991: GrMlwf]. P.. Die Kommu­
m1lverfossung des Landes Brandenburg. 1999: Lingk. 
A„ Die Reform der nordrhcin-westfälischen Kommu­
nalverfassung, 1999: Lemmerm"nn. M Die Refonn der 
nicdcrsachsischen Kommunalverfassung. 2000 

Kommunalverfassungsbeschwerde ist die Verfa-.­
sungst>eschwerde einer Gemeinde wegen Verletzung 
der Selbstverwaltungsbefugnis vor einem Verfas­
sungsgericht. 
Lit.. Swrke, T., Grundfälle 1ur Kommunalverfassungs­
beschwerde, JuS 2008. 319 

Kommunalver band (M.) ist der kommunale Ver­
band. 
1 1t Kommunalverband Ruhrgebiet. 1995 

Kommunalverfassung (F.) ist die kommunale Ver­
fa"ung innerhalb eines Landes. 
l.1t Dreß/er. U.. Hessi<>ehe Kommunalverf:L\sung. 
2l A 2021 

Kommunalverfassungsklage ist dtc Klage gegen 
eine organisatorische Entscheidung eines kommuna­
len Organs in dem Rahmen der kommunalen Verfas­
sung. die kein ..... Ven.valtungsakt ist. Sie ist ein 
Verfahren eigener Art (str„ a. M. Fcshtellungsklage). 
das entwickelt wurde, um eine Möglichkeit zu er­
öffnen. organisatorische Entscheidungen kommuna­
ler Organe gerichtlich anzugreifen. Jeder, der sich 
durch einen Vorgang in seinen Rechten ab Organ. 
Organwaltcr. Fraktion oder Frakuonsmitglied einer 
Vertretungskörperschaft fur \'Crlclll hält. kann die 
K. mit dem Ziel der Feststellung der Vcrfassungs­
widngkett oder Geset1widrigkcit des Vorgangs be­
treiben. 
Lit.: Marre11se11, J .. Grundfülle 1u111 Kommunalverfas­
sung~recht. JuS 1995, 989. 1077; U11, M .. Vorläufiger 
Rechtsschutt im Kommunalverfassungsstreit. 2001; 
Ogorek. M.. Der Kommunaf\crfassungsstreit 1m Ver­
waltungsprozess. JuS 2009. 511 

Kommunalver waltung ist die -+ Verwaltung der 
-+Gemeinden (Kommunen) und • Gemeindever­
bande (KommunaJverbände) (tellwetse + Selbstver­
waltung). 
Ln„ Bartitel. C.. Der Pro1ess der Org:inisationsvcr'.indc­
rung. 2004 

Kommunalwahl ist die Wahl eines Organs einer 
-+ Kommune durch deren Mitglieder. 

Lit.: Saftig. A.. Kommunalwahlrecht in Deutschland. 
1990: Sd11111da. R .. Da~ Wahlrecht von Unionsbürgern. 
2003 

Kommune ((F.) Gemeinschaft. Gemeinde) ~ind die 
• Gemeinde und der -+ Gemeindeverband. Die K. 

1-.t -+Gebietskörperschaft des öffontlichen Rechts. 
Sie hat -+ SelbstverwaJtungsrecht 
L1t.. l landbuch Kommunale Unternehmen, hg. v. Hop­
pt" Ued11rirz. 2004; He11nt>ke/Pii111/a/Wllldl10jf. Recht 
der Kommunalfinanzen. 2006 



Kommunikation 

Kommunikation (F.) Mitteilung, Gespräch 
Lit.: Schlitz, R„ Kommunikationsrecht, 2005 

Kommunikationsfreiheit -t Meinungsfreiheit 
Lit„ Bu//inger. M„ Kommunikationsfreiheit, 1986; 
Buschle, D„ Kommunikationsfreiheit in den Grundrech­
ten und Grundfreiheiten des EG-Vertrages. 2004 

Kommunismus ist die Wirtschaftsordnung und 
Gesellschaftsordnung, in der alle Güter allen Men­
schen, entsprechend ihren Bedürfnissen, gemeinsam 
(kommun) zustehen und alle Menschengesellschaft­
lich gleichgestellt sind. -.. Kommunistisches Mani­
fest 

Lit.: Weber. H., Der deutsche Kommunismus, 1963; 
Ba11ma1111, C„ Kommunismus und Freiheit, 2023 

Kommunist (M.) Anhänger des Kommunismus 
Lit.: Weber, H., Deutsche Kommunisten. 2004 

kommunistisch (Adj.) Kommunismus betreffend 

Kommunistisches Manifest ist das von Karl Marx 
und Friedrich Engels erarbeitete, 1848 veröffentlich­
te Dok"Ument, das die politisch-ideologische Grund­
lage der kommunistischen Partei bildet. -+ Kommu­
nismus 
Lit.: [(jjb/er. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005: 
Rorty. R., Das kommunistische Manifest, 1998 

kommunizieren (V.) mitteilen, 1:.prechen 

Kompensation ist allgemein der Ausgleich eines 
Unterschieds. In dem Strafrecht ist K. einer mit 
Strafe bedrohten -+ HandJung durch die gleiche 
HandJung möglich (z.B. § 199 StGB wechselseitig 
begangene -+ Beleidigungen, bei denen der Richter 
beide Beleidiger oder einen der Beleidiger für straf­
frei erkJären kann). Sie trägt dem Umstand Rech­
nung, dass der erste Täter dadurch eine Vergeltung 
erfahren und der zweite häufig in Erregung gehan­
delt bat. 

Lit: Vosskuhle. A., Das Kompensationsprinzip. 1999; 
Dreier, T., Kompensation und Prävention, 2002; Syring, 
P., Der Kompensationsgedanke in aUgemeinen Ge­
schäftsbedingungen, 2003 

kompensieren (V.) zuwägen, ausgleichen 

Kompetenz (F.) Zuständigkeit 
Lit.: Rosin. R„ Kompetenzabgrenzung und Kompetenz­
ausübung, 2003; lpsen, 1„ Die Kompetenzverteilung 
zwischen Bund und Ländern, NJW 2006, 2801 

Kompetenzkompetenz ist dre --+ Zuständigkeit, 
über eine (Änderung der) Zuständigkeit zu entschei­
den (beachte An. 79 GG). 

Lit.: Gersre1; R„ Die Rechtswegeröffnung und -bestim­
mung zwischen Kompetenzkontlikl und Kompetenz­
kompetenz, 199 J 

Kompetenzkonflikt ist der S1reit (Konflikt) über 
die --+ Zuständigkeit (Kompetenz). Eine allgemeine 
Regelung für den Bereich der ordentlichen --+ Ge­
richtsbarkeit enthält§ 17 GVG. wonach ein Gericht 
gmndsätzlich an die Entscheidung eines anderen 
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Gerichts hinsichtlich der Zulässigkeit oder Unzuläs­
sigkeit des Rechtswegs gebunden ist. In dem Ver­
waltungsrecht entscheidet den K. grundsätzlich die 
vorgesetzte --+ Behörde. 
Lit.: Gerster. R., Die Rechtswegeröffnung und -bc­
stimmung zwischen Kompetenzkonflikt und Kompe­
tenzkompetenz. 199 J; Kissel, O.!Mayer. H„ Gerichts­
verfässungsgeseu., 10. A. 2021 

Komplementär (§ 161 I HGB) ist der unbeschränkt 
persönlich haftende -+ Gesellschafter (evtl. juristi­
sche Person) einer -+ Kommanditgesellschaft oder 
Kommanditgesellschaft auf Aktien. Für ihn gilt 
grundsätz.lich das Recht eines Gesellschafters einer 
offenen -+Handelsgesellschaft (§ 161 TI HGB). 
Demnach steht ibm regelmäßig die Geschäftsfüh­
rungsbefugnis zu. 
Lit.: Gänzle, T., Die Rechtsstellung des Kommanditis­
ten, 2001; Seeger, M„ Das Ausscheiden des einzigen 
Komplementärs, 20JO 

Komposition (F.) Zusammenstellung. Buße 

Kompositionensystem ist in dem altrömischen, 
germanischen und frühmillelalterlichen Recht das 
System, das wohl als Folge schwacher Herrschafts­
gewalt der Allgemeinheit Unrecht auf Verlangen des 
Verletzten (nur) durch Bußleistung an den Verletzten 
(- Wergeld, -+ Buße) ausgleicht (l. B. bei den 
Franken bei Tötung eines Freien Ausgleich durch 
Sachen in dem Wen von 200 Schillingen) und in der 
römischen Republik sowie im Hochmittelalcer mit 
dem Erstarken des Staates durch das System der 
staatlichen peinlichen -+ Strafen einerseits und des 
privatrechtlichen -.. Schadensersatzes andererseits 
abgelöst wird. 
Lit.: Köbler. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Kondiktion (zu tat. [F.] condictio. Ansagung) ist der 
- Anspruch aus ungerechtfertigter -+ Bereicherung 
(§§ 812ff. BGB). Die K. kann -+ Leistungs­
kondiktion oder -+ Nicbtleistungskondiktion sein. 
Der Umfang der Herausgabepflicht bestimmt sich 
nach den§§ 818ff. BGB. 
Lil.: Wilhelm, J., Die Kondiklion. NJW 1999, 3519; 
Schall, A .• Lcistungskoncliktion und sonsrige Kondik­
tion. 2003: Lorenz S. u. a., Bereichcrungsrecht. Grund­
typen der Kondiktionen, JuS 2012, 777 

Kondition (F.) Bedingung 

kondiziereo (V.) Herausgabe einer ungerechtfertig­
ten Bereicherung verlangen 

Kondominat, Kondominium (Gemeinschaftsge­
walt) ist die gemeinsame Ausübung der -+ Hoheits­
gewalt durch mehrere Hoheitsrräger (-+Staaten) auf 
e inem ihnen gemeinsam gehörigen Gebiet (z. B. 
Preußen und Österreich in Schleswig-Holstein 
1864-1866). 

Kondominium (N.)-+ Kondominat 

Konfession (F.) Bekenntnis 

Konfiskation (F.) Beschlagnahme. Einziehung, 
Enteignung 
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Konflikt (M.) Zusammentreffen von Gegensätzlich­
keiten, Streit 
Lit.: Greger/Unberath/Steffek, Recht der alternativen 
Konfliktlösung, 2. A. 2016 

Konföderation (F.) Staatenbund 

Konfusion ([F.] Zusammengießung) ist die Vereini­
gung des --+ Schuldners und - Gläubigers (bzw. 
ihrer Rechtsstellung) (z.B. der Schuldner wird Erbe 
des Gläubigers). Dadurch erlischt die - Forderung 
und grundsätzlich auch das -+ Pfandrecht an beweg­
lichen Sachen (§ 1256 BGB). Anders verhält es sich 
bei der - Konsolidation. 

Kongregation (F.) Vereinigung 

König ist in dem mittelalterlichen und frühneuzeit­
lichen deut-;chen Recht der Anführer des Volkes. Er 
erlangt seine Stellung auf Grund des Geblütsrechts 
und der Wahl durch die Großen, seit dem 
13. Jahrhundert durch die Wahl durch die -+ Kur­
fürsten. Seine Herrschaft beruht wesentlich auf 
seinen Gütern und bestimmten Rechten (z.B. 
--+ Königsbann). In der Neuzeit erlangen auch die 
Fürsten einzelner Territorien die Stellung als König 
(z.B. -+ Preußen, -+ Bayern). Das Königtum ver­
schwindet in DeutschJand 1918 mit dem Übergang 
zur -+ Republik. 
LiL: Käbler, G .. Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Willoweit. D.. Deutsche Verfassungsgeschichte, 8. A. 
2019; Die deutschen Herrscher des Mittelalters, hg. v. 
Schneidmiiller, 8 .. 2004 

Königsbann ist in dem frühmitrelalterlichen deut­
schen Recht die Berechtigung des -+ Königs, Gebo­
te und Verbote unter Androhung von Nachteilen für 
den Fall der Nichtbeachtung auszusprechen. 

konkludent (Adj.) schlüssig, nicht ausdrücklich 

konkludentes Handeln-+ Handeln, konkludentes 

Konklusion (F.) Schluss. Folgerung 

Konkordat ([N.] Übereinkunft) ist in dem katholi­
schen - Kirchenrecht der völkerrechtliche -+ Ver­
trag zwischen dem Heiligen Stuhl und einem Staat 
zu der Regelung einer kirchenpolitischen Angele­
genheit. 
Lit.: We11ge11rotlz, D.. Die Rechtsnatur der Staatskir­
chenverträge, 2001 

konkret (Adj.) zusammengewachsen. bestimmt 

konkrete Normenkontrolle - Normenkontrolle. 
konkrete 

konkretes G~fährdungsdelikt -+ Gefährdungs­
delikt, konkretes 

konkretisieren (V.) verdichten, Konkretisierung 
durchführen 

Konkretisierung ([F.] Konzentration. Verdichlllng) 
(§ 243 U BGB) ist der Vorgang der Umwandlung 

Konkurrenz 

einer - Gattungsschuld in eine - Stückschuld. 
Voraussetzung ist, dass der Schuldner da!. seinerseits 
Erforderliche getan hat, d. h. einen solchen Zustand 
hergestellt hat. dass die weitere Durchfühnmg der 
K. ohne sein Zutun geschehen kann. Dazu muss er 
bei der-+ Holschuld die einzelne zur Leistung be­
stimmte Sache aussondern und wörtlich anbieten, 
bei der --+ Schickschuld aussondern und an die 
Transportperson übergeben und bei der -. Bring­
schuld aussondern und dem Gläubiger tatsächlich 
anbieten. Die K. bewirkt. dass der Schuldner von 
der -+ Verpflichtung zu der -+ Leistung frei wird, 
soweit die Leistung infolge eines nach der Entste­
hung des Schuldverhältni!>ses eintretenden Um­
stands. den er nicht zu vertreten hat, (ihm oder je­
dennann) -+unmöglich wird (§ 275 1 BGB, z.B. 
Vernichtung durch Blitzschlag). 
Lit.: Köbler. G .. Schuldrecht, 2. A. 1995 

Konkubinat (M .• N.) ist bis in die jüngste Vergan­
genheit die missbilligte, auf längere Zeit abgestellte 
außereheliche Geschlechtsgemeinschaft. -+ Lebens­
gemeinschaft, nichteheliche 
Lit.: Eisenhmrlt, U .. Deutsche Rechtsgeschichte, 7. A. 
2019 

Konkurrent (M.) Mitwettbewerber, Wettbewerber 
Lit.: Nowak. C., Konkurrentenschutz in der EG, 1997; 
Wunsch. 0 .. Die Wettbewerbsklausel. 2002 

Konkurrentenklage ist in dem Wirtschaftsrecht die 
__. Klage gegen die Gewährung einer -. Subvention 
an einen Konkurrenten, durch die der Kläger geltend 
macht. durch hoheitliches Handeln in seiner Well­
bewerbsstellung und damit seinen -+ Rechten ver­
letzt zu sein, in dem Arbeitsrecht K. die Klage eines 
nicht berücksichtigten Stellenbewerbers, die zwi­
schen dem Abschluss des Bewerbungsverfahrens 
und der endgiiltigen Besetzung der Stelle erhoben 
werden muss. 
Lit.: Kembach, K., Die Konkurrentenklagc im Beam­
lenrecht 1995; Körber. 7:. Die Konkurrentenklage im 
Fusionskontrollrecht, 1996; Nordmunn. J .. Die negative 
Konkurrentenklage im EG-Beihilferecht. 2002; la11s­
nicker. F./Schwirr::.ek, T., Die Konkurrenten.klage im 
Arbeitsrecht. NJW 2003, 2481; Köhler, H .. Konkurren­
tenklagc, NJW 2008, 177; Schmid, S., Die beamten­
rechtliche Konkurrentenklage. 2015 

Konkurrenz ([F.] Zusammenlauf) ist der Wettbe­
werb mehrerer um ein Ziel. das grundsätzlich nicht 
alle zugleich en-eichen können. Insbesondere betriffl 
die K. die Frage des Zusammentreffens von 
-+Ansprüchen (->Anspruchskonkurrenz) und von 
-+Straftaten auf Grund einer wenigstens teilweisen 
Gleichheit von Tatbeständen (StrafLatkonkurrenz). 
Dabei wird in dem Strafrecht unterschieden zwi­
schen -> Gesetzeseinheit (u11ecliter K. bzw. Geset­
zeskonkurrenz. scheinbarem Zusammentreffen 
[Spezialirät, Subsidiarität, Konsumtion]), -> Tatein­
heit (Idealkonkurrenz, § 52 StGB, eine Täterhand­
lung. Handlungseinheit) und -+Tatmehrheit (Real­
konkurren:., § 53 StGB. mehrere Täterhandlungen, 
Handlungsmehrheit). Bei Gesetzeseinheit werden 
die miterfassten Straftatbestände verdrängt. bei 
Tateinheit wird die Strafe der Vorschrift, welche die 



konkurrieren 

schwcr<.tc Strafe androht (-+ Absorplionsprinz1p), 
entnommen. bei Tatmehrheit mehreren Strafvor­
'>Chriften unter Bildung einer --+Gesamtstrafe 
(- • Ao;perationspnnzip,-+ Kumulauonsprinzip) 
Lit · fü'KI<heicler. H.. Echte und -cheinbare Konkur­
rcn1. 1980: Miw-/1. iv.. Konkurrenzen im Strafrecht. 
JuS 1993. 385; Seher. G„ Zur strafrechtlichen Konkur­
rcn1lchrc. JuS 2004, 192: Rön11a11. T u. a .. Grundwissen 

Citr.ifrccht Konkurrenzen. JuS 2021. 17 

konkurr ieren (V.) in Wettbewerb stehen 

konkur rierend (Adj.) weubewerblich. in Weube­
wcrb Mchend 

konkurrierende Bundesgesetzgebung -+ Bundes­
gcsc1tgchung. konkurrierende 

Konkurs (! M .1 Zu~anunenlauf lder Gläubiger)) 
(§§ 1 ff. KO) war bis 3l.12.1998 das Verfahren 1ur 
gleicluei1igcn uncl gleichmäßigen Befriedigung aller 
-> Gläubiger e111es --+Schuldners (Gemeinschuld­
ner„) am. <.Jessen ->Vermögen, das wegen meist 
fohlen<lcr Vermögensmasse zuletzt nur noch in ei­
nem Viertel aller Fälle eröffnet wurde.-+ Insolvenz 
Lit.: He.1.1, H.. Kommentar zur Konkursordnung. 6. A. 
199R 

konnex (Adj.) 1usammenhängend 

Konnexität (§ 273 1 BGB) ist das Beruhen eines 
An,pruch' und eines Gegenanspruchs auf demsel­
ben rechtlichen Verhältnis. Für K. genügt ein inner­
lich 1Usammengehöngcs, einheitliches Lebensver­
hältni-.. ein innerer, natürlicher. winschaftlicher 
zu,ammenhang (z. B nichliger Vertrag). Oie K. i:.t 
Voraw,se11ung für das bürgerlich-rechtliche •Zu­
rückbchaltungsrecht. 
Lll. /Jra11d/111ber. K .. Konnexität bei Haupt- 1:1.nd Hilfs­
antrag, 1987; Liipfert, J„ Konnexität in EuGVU. 1997 

Konnivenz (§ 357 StGB) ([F.] Nachsicht) ist die 
Verleitung eines Untergebenen zu einer rceht~widri­
gen Tat in einem -. Amt durch einen Vorgesevtcn, 
das Unternehmen der Verleitung oder das Gesche­
hcnlasscn einer rechtswidrigen Straftat in einem 
Amt durch den Vorgesetzten. Gegenüber K. sind die 
allgemeinen Vorschriften über --+ Anstiftung und 

• Beihilfe -> subsidiär. 
l.11. Hai1w/d, M .. Die Amtsdelikte. JuS 1977. 353 

Konno ... „emcnt ([N.] Anerkenntnis) ist der See­
frachtbrief. den der Verfrachter (Reeder) dem Abla­
der (Absender) ausstellt und in dem der Verfrachter 
die Annahme der Güter anerkennt und sich tur Aus­
lieforung an den Inhaber der -+ Urkunde \"erpnich­
tct. Das K ist ein geborenes -+ Orderpapier 
<* 363 II HGB). kann aber auch als Rektapapier 
ausgestellt werden. Es ist entweder Übemalrmelwn-
110.u1·111c111 oder Bordko1111ossement. 
Lll äller. S. , Die neue Skripturhaftung bei Konnos­
semi:ntcn, 199-t; Giermwm, H .. Die Haftung des Ver­
frnchtef'i lür Konnossementsangaben. 2000 

Konrektor (M.) Mitrektor 

Konsen <; (M.) Zustimmung, Übereinstimmung (au!> 
lal. conscnsus. M„ Übereinstimmung) 
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Konsensprinz.ip i'>t der Grundsatz der Zustimmung. 
Formelles K ( § 19 GBO) ist der Grundsatz, das~ die 
Eintragungsbewilligung des durch eine Eintragung 
in da.' Grundbuch Bela<,teten die Grundlage der 
Eintr.igung bildet. ohne dass auf den materiellen 
Kom.ens (inhaltliche Übereinstimmung) in dem 
Rahmen der lllgrundeliegendcn Rechtsgeschäfte 
(l B. Kaufvertrag. Einigung) abgestellt wtrd. 
Lit .. Ertl. R .. Antrag. Bewilhgung und Einigung im 
Grundstück'>- und Grundhuchrecht, Rpfleger 1980. 41 

konsensua l (Adj.) übereinstimmend 

Konseni,ualvertrag ist der -> Vertrag, der auf der 
bloßen Übcrdnstimmung der Willenserklärungen 
der Vertragsparteien (--+ Antrag, -> Annahme) be­
ruht, also beispielsweise keine 1usätzliche Schri~­
form oder Hingabe einer Sache für die Wirksamkeit 
vereinbarter Verpflichtungen erfordert. 

konser vativ (Adj.) bewahrend 

Konsi1tnalion ist die --+ Kommission in dem Aus­
landsgeschäft, bei welcher der Konsignant dem 
Konsignatar eine Ware gibt. 
Ln .. Konsignauons-Lagervertrag. 2003 

Konsilia to r (oder Kommentator) ist in der Rechts­
geschichte der spätmmelaherliche obentalienische 
Juri'>t. der vor allem auf Grund des römischen Rech­
tes praktische Gutachten verfasste (früher ab 
PoMglossator be1eichnet) (z B. Bartolus. Baldus). 
Ltt.. Kobler. G.. Zielwörterbuch integrativer europäi­
-.chcr Rechtsgeschichte, 6. A 2020 (Internet) 

Konsilien<.,ammlun~ (F.) Gutacbtensammlung 

Konsilium (N.) Rat, Gutachten 

Konsistorium ist in dem katholischen Kirchenrecht 
<lie Vollversammlung der --+ KardinUle unter Vorsitz 
des -+ Papstes, in dem älteren evangelischen Kir­
chenrecht die territoriale Kirchenbehörde. 

Konskription (E) Zusammenschreibung (zwecks 
Heranziehung 1u einem Kriegsdienst) 

Konsolidation CIF.I Festigung) ist der Zusammen­
fall eine:-. beschränkten dinglichen -+ Rechtes (an 
einem Grundstück) mit dem Eigentum. Das be­
schränkte <lingliehe Recht (an -+ Grundstücken) 
erlischt nicht durch K. (§ 889 BGB.-. Eigentümer­
hypothek. -+ Eieentiimergnmd<>chuld) Bei bewegli­
chen Sachen erlischt das beschränkte dingliche 
Recht mel\t (l. B. § 1256 BGB.-+ Konfusion). 

Konsortium ({N.I Ante1lsgememschaft) ist die 
Gelegenheitsgesellschaft 1u einer Erledigung vor­
libergehender Ein1elaufgaben (z.B. Bankenkonsor­
tium 1ur Ausgabe emer Anleihe), mei:.i eine 
„ Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. 

Lit.. Schcmb, ß Der Konsortialvertrag. 1991; Meo. F. de, 
Bankenkonsortien. 1994; Pichert'r. M.. Sicherungsin­
~trumcntc bei Konsortiallinan1icrungcn, 2002 

Konstitution (E) Zusammensetzung. Festsetzung, 
Gc.<.cll, Verfassung 
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Konstitutionalismus ist die Staatsform, bei der das 
Staatsoberhaupt durch eine (formelle) -+ Verfassung 
in seinen Rechten beschränkt ist (z.B. konslitutio­
nelle Monarchie m Gegensatz Lur absoluten Monar­
chie). 
Lit.: Lippeli11s. R., Allgemeine Staatslehre. 17. A. 2017: 
Dobner. P.. Konstitutionalismus als Polilikform. 2002 

konstitutiv (Adj.) begründend. -+ Wirkung 

Konstruktion (F.) Zusammenbau 

Konstruktionsrehler ist der auf der Konstruklion 
olle1 Zus.immt:n~euung bl:1 uhemh: FehJe1 eine1 
Sache (z.B. U~.terwäsche aus feuergefährlichem 
StoIT. zu einem Uberschlag in engen schnell gefah­
renen Kurven drüngende Gestaltung eines Kraft­
fahrzeugs), für den der Hersteller einstehen muss. 
-+ Produzentenhaftung. Produklhaftung 
Lit.: ßöhmeke-Til/ma1111. J., Konstruktions- und Instruk· 
tionsfchler, 1992; K/111d1. T. u. a„ Haftung eines Herstel­
len. für Konstruktions- und lnstruktionsfehler, NJW 
2010. 1105 

konstruktiv (Adj.) aufbauend 

konstruktives 1\-tisstrauensvotum -+ Misstrauens­
votum. konstruktives 

Konsul ist der - nicht mit der Stellung als 
• Gesandter ver..ehene - Vertreter emei. -+ Staates 

in einem anderen Staat. Der K. kann Benifskonsul 
oder flmwrarkcm.rnl bLw. Wohlkonsul so-wie Gene­
ralkonsul, Konsul oder Vizekonsul sein und bedarf 
zu der Aufnahme seiner Tätigkeit des -+ Exe­
quaturs. In der Rechtsgeschichte ist K. der Höchst­
magistrat der römischen Republik. 
L11.: Hecker. G .. Handbuch der konsularischen Praxis 
(Lbl.). hg. v. Miiller-Clrorus, G .. 2. A. 2003 

Konsument (M.) +Verbraucher 

konsumieren (V.) verbrauchen 

Konsumtion (Verbrauch) ist der Fall der 
-+ Gesetzeseinheit (Gesetzeskonkurrenz), der vor­
liegt, wenn ein Tatbestand in einem anderen Tatbe­
stand ?war nicht notwendig enthalten ist, die eine 
Tat aber regelmäßig und typischerweise mit der 
Begehung einer anderen zusammentrifft, so dass ihr 
Unrecht~gehalt und ihr Schuldgehalt durch die 
i.chwerere Deliktsform miterfasst und aufgezehrt 
wird. Untcr..chicden werden dabei mitbestrafte 
(straf1osc) -+ Nachtat (1. B. Betrug mit anschließen­
der Unter..chlagung. Diebstahl mit nachfolgender 
Sachbeschädigung) und typische Begleittat (z. B. 
Einbruch~diebstahl § 243 I S. 2 Nr. 1 StGB und 
Hausfriedensbruch § 123 StGB ~owie Sachbeschä­
digung§ 303 StGB). 
Lu.: Krt111.H. D .. Zum BegnlT der straflosen Nachtat. 
GA 1965, 173; Selrer. G .. Zur strafrechtlichen Konkur­
rcn1lehre. JuS 2004. 482 

Kontakt ist die Berührung zweier Gegebenheiten. 
Geschäftlicher K. (§ 311 ll Nr. 3 BGB) oder ge­
schäftliche BeLiehung ist die in der Ausführung 
minde~tens begonnene Anbahnung von Verhandlun-

Kontratabularersitzung 

gen mit dem grundsätLlichen Ziel des Abschlusses 
emes -+ Rechtsgeschäfts. Geschäftlicher K. ist eine 
mögliche Vor.iussettung eine~ -+ Anspruchs aus 
-+ culpa in contrahendo. 
Lit.: Kilb/er. G„ Schuldrecht, 2. A. 1995 

Kontaktsperre ( § 31 EGGVG) ist die Unterbre­
chung der Verbindung emes Gefangenen mit der 
Außenwelt. Oie Anordnung einer K. ist (seit 1977) 
unter engen Voraussetzungen möglich. Diei.e sind 
von der zuständigen Landesregierung oder der von 
ihr bestimmten ober::.ten Landesbehörde oder dem 
R11ndt•<:ju1;1i1minis1<.•r fcqll"tellen und innerhalb 
von 1wei Wochen von dem 1uständigen Oberlan­
desgericht oder von dem Bundesgerichtshof zu 
be!>täligcn. 
Lit.: Kontaktsperre. hg. v. Bundesminister der Justiz. 
1978; Kissel. O./Maye1; H., Gerichtsverfassungsgesetz. 
10.A. 2021 

Konte rbande (F.) Kriegsgut, Schmuggelgut 

Konterrevolution (F.) Gegenrevolution 

Kontokorrent <IN.] laufende Rechnung) <§ 355 
HGB) ist die Geschäftsverbindung mit einem 
-+ Kaufmann (Z. B Inhaber einer Bank), bei der die 
aus der Verbmdung entspringenden beiderseiligen 
-+ Ansprüche und - Lcbtungen nebst -+ Zinsen in 
Rechnung gestellt und in regelmäßigen Zeitab­
schnitten durch Verrechnung und Fesl!.tellung des 
~lir den einen oder anderen Teil sich ergebenden 
Ubcrschusses (Saldo) ausgeglichen werden. Durch 
die Saldicrung werden die mehreren EillLelansprü­
che durch einen Saldoanspruch ersetzt. In den Ein­
zelheiten ist die Gestaltung des geselLlich nur un­
vollkommen geregelten Kontokorrents streitig. 
Lll.: Maier. A., Das Kontokorrent. JuS 1988. 196; Mar­
tin, C., Das Kontokorrent im schweizerischen Bankge­
schäft, 2020 

Konlokorrentvorbehall ist der -+ Eigentumsvor­
behalt, der den Erwerb des Eigentums davon abhän­
gig macht, dass der Käufer alle oder einen bestimm­
ten Teil der gesamten au!> der Geschäftsverbindung 
stammenden - Forderungen beglichen hat. 
Lit.: Bra1111, H .. Kontokorrentvorbehalt und Globalvor­
behalt. 1980 

kontrahieren (V.) 1usammcnziehen. abschließen, 
vereinbaren 

Kontrahierung.szwang-+ AbschJussLwang 
Lit.. 811sd1e, J„ Privatautonomie und Kontrahierungs­
zwang. 1999, Comi/.\. M„ Vertragsfreiheit und kanell­
rcchtlicher Kontrahierungs1wang. NJW 2001, 3758: 
Klin11e11f11ß, H. Der Kontrnhierungszwang. 2~: 
Friedl. A.. Der Kontmhierungv\\'ang im Wohnraum­
mietrecht, 201 'i 

Kontratabularersitzung (§ 927 S. 1 BGB) ist die 
„ Ers111ung des „ Eigentums an einem -+ Grund­

stück durch den nichteingetragenen Eigenbesitzer 
entgegen der • Eintragung ([lut.] contra tabulas, 
gegen die Bücher). Sie erfordert 30 Jahre -+ Ei­
genbesitz. Sie erfolgt durch Ausschluss des Einge­
tragenen in dem Wege des -+ Aufgebotsverfahrens 
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und anschließende Eintragung des Eigenbesitzen; 
als Eigentümer. 

Kon trollrat (alliierter) ist da5 in dem früheren 
Deutschen Reich von dem 5.6.1945 bis 20.3.1948 
tätige oberste, aus den vier Befehlshabern der 
-- Besatzungszonen (der Vcreinjgten Staaten von 
Amerika, der Sowjetunion, Großbritanniens und 
Frankreichs) gebildete, durch Auszug der Vertreter 
der Sowjetunion auf Dauer beschlussunfähig ge­
wordene Kontrollorgan der -+ Bcsauung!.mächte. 
Lit.: Mai, G„ Der Alliierte Kontrollrat in Deutschland, 
IQQ.:5 

Kontumazialverfähren (N.) Ungehorsamsverfah­
ren, Abwesenheitsverfahren, Versäumnisverfahren 

Konvaleszenz ([F.l Gesundung. Heilung) ist das 
nachträgliche Wirksamwerden eines nicht oder nicht 
voll wirksamen Geschäfts (z.B. -+ Heilwtg oder 
..... Bestätigung eines nichtigen Geschäfts, Geneh­
migung -->eines schwebend unwirksamen Ge­
schäfts). 

Lit.: Pletscher, U„ Genehmigung und Kom·aleszenz des 
Rechcsgeschäfts, Diss. jur. Mannheim 2000 

Konvent (M.) Zusammenkunft, Vereinigung 

Konvention (F.) Übereinkunft. Sitte 

Konvention über den Rechtsschutz von Kindern 
ist die den Kinderschutz betreffende, 1996 in Kraft 
getretene --> Konvention der Mitgliedstaaten des 
-+ Europarats. 

Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
--+ Europäische Konvention 

Konventional (Partikel) Konvention betreffend 

Konven tionalscheidung {F.) Ehescheidung auf 
Grund vertraglicher Übereinkunft 

Konventiona ls t rafe (F.) ..... Venragsstrafe 
Lit.: Vogel. D .• Vertragliche Pflichten des professionel­
len Mannschaftssportlers, 2018 

Konversion (F.) Umwendung, ..... Umdeutung 

Lit.: Krampe. C .. Die Konversion des Rechtsgeschäfts, 
1980: Bemeith. D .. Die Konversion, 2016 

konver tieren (V.) umwenden, bekehren 

konver tibel (Adj.) umkehrbar, umtauschbar 

Konvertibilität (F.) Umtauschbarkeil 

Konzentration (Verdichtung, Zusammenfassung) 
ist in dem Schuldrecht der Vorgang. der die Um­
wandlung einer--> Gattungsschuld in eine ..... Stück­
schuld bewirkt (->Konkretisierung). in dem Win­
schaftsrecht die Vereinigung von mehreren kleineren 
-+ Unternehmen zu wenigeren größeren Unterneh­
men, in dem Verwaltungsrecht die Zusammenfas­
sung von Zustäniligkeiten in einer _... Verwal­
tungsbehörde und in dem Verfahrensrecht die 
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Beschränkung einer Streitsache auf möglichst einen 
-+ Verhandlungstennin. 

Konzern (§ 18 AktG) ist dje unter Wahrung der 
rechtlichen Selbständigkeit erfolgende Zusammen­
fassung eines herrschenden und eines abhängigen 
Unternehmens oder mehrerer abhängiger-+ Unter­
nehmen (Unterord11u11gskonzem) oder mehrerer 
rechtlich selbständiger, nicht von einander abhängi­
ger Unternehmen (G/eichord11ungsko11zern) unter 
einheitlicher Leitung. Der K. ist ein verbundenes 
Unternehmen (§ 15 AktG). Es gelten ilie §§ 291 ff. 
AktG. 
Lit.: Milde. T., Der Gleichordnungskonzern, 1996: 
Konzernsteuerrecht, hg. v. Kess/e1; W. u. a .. 2. A. 2008, 
3.A.2015 

Konzernrecht ist die Gesamtheit der den ..... Kon­
zern betreffenden Rechtssätze. 
Lit.: Emmerich. V./ Habersack.. M„ Konzernrecht, 11. A. 
2020; Emmerich. V./Habersack. M .. Aktien- und GmbH­
Konzcmrecht. 9. A. 2019 

Konzernvorbehalt (oder Konzemeigentumsvorbe­
halt) ist der -+ Eigcnturnsvorbehall, der den Erwerb 
des Eigentums davon abhängig macht, dass der 
Käufer alle --> Forderungen des ..... Konzerns des 
Vorbehaltseigentümers beglichen hat. 
Lit.: Rei11ers, S„ Konzerneigentumsvorbehalt. 1987 

Konzession (Lf.J Zugeständnis, Erlaubnis) ist viel­
fach eine besondere behördliche ..... Erlaubrus. ins­
besondere zur Aufnahme bestimmter gewerblicher 
Tätigkeiten. 

Lit.: Templin, iv.. Recht der Konzessionsverträge, 2009; 
Zinn, M„ Der selbständige Apotheker und seine Kon­
zession. 2018 

Konzessionsabgabe ist die -+ Abgabe für eine 
-+ Konzession. 
Lit.: Feuerbom, A./Riechma1111, V., Verordnung über 
Konzessionsabgaben für Strom und Gas. 1994; So1111e11-
schei11, R .. Fragen und Antworten zu Konzessionsabga­
be und Konzessionsverträgen, 2000 

Konzessionssystem ist das in dem 19. Jh. gellende 
System, das die Entstehung einer juristischen 
-->Person von einer staatlichen Verleihung(-> Kon­
zession, __, Erlaubnis. -+ Genehmigung) abhängig 
macht. Es wurde durch das liberale System der 
-+ Nonnativbcstimmungen ersetzt. 

Konzil ([N.] Versammlung) ist in dem katholischen 
--> Kirchenrecht ein kollegiales. nichtständiges Or­
gan zur ßehandlung kirchlicher Angelegenheiten 
(Bischofsversammlung). 

Lit.: KJeines Konzilskompendium, hg. v. Ra/111e1; K., 
35. A. 2008 

Kopie (F.) Abschrift. Durchschrift. Ablichtung 

kopieren {V.) abschreiben, vervielfältigen 

Kopieren -+ Fotokopieren 

Kor ea 

Lit.: Einführung in das koreanische Recht. hg. v. Korea 
Legislation Research lnstituce, 2010 
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Körper ist allgemein ein räumlich begrenzter Ge­
genstand. Der K. des Menschen ist die Gesamtheit 
seiner Knochenteile und Weichteile, einschließlich 
aller festverbundenen künstlichen Körperteile als 
eine Einheit. Seine Verlcl7..ung kann Schadensersatz­
ansprüche begründen und strafbar machen. 
Lit.: Tnupitz. J„ Der deliktsrechtliche Schutz des 
menschlichen Körpers und seiner Teile, NJW 1995, 745 

körperlich (Adj.) Körper betreffend, räumlich ab­
grenzbar 

körperliche Misshandlung _, Misshandlung, kör­
perliche 

Körperschaft ist die mitgliedschaftlich verfasste. 
von dem Wechsel der _, Mitglieder unabhängige 
Personenvereinigung (z.B. Verein, Universität). In 
dem Verwaltungsrecht ist K. der mitgliedschaftlich 
verfasste. von einem Wechsel der Mitglieder unab­
hängige, mit _, Hoheitsgewalt ausgestanete Verwal­
tungsträger. Die öffentlich-rechtliche K. ist grund­
sätzlich juristische _, Person des öffentlichen 
--. Rechts. Je nach der Abgrenzung der Mitglfod­
schafl kann sie -+ Gebietskörperschaft (z.B. 
Gemeinde), _, Realkörperschaft (z.B. Jagdgenos­
senschaft). _, Personalkörperschaft (z.B. Ärztekam­
mer) oder --> Verbandskörperschaft (z.B. _, Zweck­
verband) sein. Nicht K. sind (zweifelhaft) z.B. 
(wegen mangelnder Loyalitätspflicht gegenüber 
dem Staat) die Zeugen Jehova.<;. 
Lit.: F/11me, W, Die juristische Person, 1983: Bohl, E„ 
Der öffentlich-rechtliche Körperschaftsstarus der Reli­
gionsgemeinschaften, 2001: Send/er. H„ Glaubensge­
meinschaften als Körperschaften des öffentlichen 
RechtS, DVBI. 119 (2004) 8 

Körperschaftsteuer <§§ l ff. KStG) ist die -+Ein­
kommensteuer der --> Körperschaften und ihnen 
gleichgestellten juristischen -+ Personen (Kapital­
gesellschaft. Genossenschaft, Versicherungiwerein 
auf Gegenseitigkeit, sonstige juristische Personen 
des privaten Rechts, nichtrechtsfähiger Verein, An­
stalt. Stiftung, Zweckvermögen, gewerbliche Be­
triebe öffentlicher Körperschaften). Zu versteuern ist 
das -->Einkommen, das nach dem Körperschaft­
steuergesetz und dem Einkommensteuergesetz er­
mittelt wird. Die K. beträgt grundsätzlich 15 Pro­
zent. 
Lit.: Körperschaftsteuerrecbt, hg. v. Streck, M„ 29. A. 
2018; Brandis, P./He11en11a11n. B„ Ertragsteuerrecht 
(Lbl.), 159. A. 2021; Körperschaftsteuergesetz, hg. v. 
Srreck, M„ 10. A. 2022 

Körperverletzung ist in dem Schuldrecht (§ 823 J 
BGB) der äußere Eingriff in die körperliche Unver­
sehrtheit, in dem Strafrecht (§ 223 StGB) die kör­
perliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung 
eines Menschen (möglich z.B. bei unnöligem Rönt­
gen). Die K. kann einen _, Schadensersatzanspruch 
bzw. eine Bestrafung (Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren 
oder Geldstrafe, Versuch strafbar) nach sich ziehen. 
Gefiilirliche K. (§ 224 StGB) ist die durch Beibrin­
gung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen 
Stoffen, mittels einer --. Waffe, insbesondere eines 
Messers oder eines anderen gefährlichen Werk­
zeugs. mittels eines hinterlistigen Überfalls, mit 

Korruption 

einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder 
mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung 
begangene K. Schwere K. (§ 226 StGB) ist die K„ 
die zur Folge hat. dass der Verletzte ein wichtiges 
Glied seines Körpers verliert oder dauernd nicht 
mehr gebrauchen kann, das Sehvermögen auf min­
destens einem Auge, das Gehör, das Sprechvern1ö­
gen oder die Fortpflanzungsfähigkeit verliert, in 
erheblicher Weise dauernd entstellt wird oder in 
Siechtum, Lähmung oder geistige Krankheit oder 
Behinderung verfällt. Strafbar sind auch K. mit 
Todesfolge (Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren, 
§ 227 StGB) und fahrlässige Körperverletzung 
(Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, 
§ 229 StGB). Fahrlässige K. und einfache vorsät7li­
che K. werden grundsätzlich nur auf Antrag bestraft 
(§ 230 StGB). 
Lit.: Wolters, G.. Die Neufassung der Körperverlet­
zungsdelikte. JuS 1998, 582: Niedennair. H .• Körper­
verletzung mit Einwilligung, 1999; Gröning. C„ Kör­
perverletzungsdelikte, 2004; Karakaya. /„ Doping und 
Unterlassen als strafbare Körperverletzung'?. 2004: 
Hnrdumg, B„ Die Körperverletzungsdelikte, JuS 2008, 
864 

Kor poration (F.) Körperschaft 

korrespektiv (Adj.)-+ wechselbezüglich 

korrespektives Testament -> Testament, kor­
respektives 

Korrespondenz (F.) Mitteilungsgemeinschaft, 
Briefwechsel 

Korr espondenzgeh eimnis (Art. 10 GG) ist die die 
Tatsache und den Inhalt von Briefen, Ferngesprä­
chen, Fernschreiben, Telegrammen und allen Post­
sendungen schützende Geheimhaltungspflicht 
(--.Briefgeheimnis, -+Postgeheimnis, -+Fern­
meldegeheimnis). Der Schurz besteht in dem 
--> Verbot staatlicher Übergriffe und in dem 
-+ Gebot staatlichen Schutzes gegen Übergriffe 
Dritter. Das K. unterliegt nach Art. 10 Il GG einem 
--. Gesetzesvorbehalt. 

korrumpieren (V.) verderben 

Korruption (f.) (zu lat. corruptio [F.J Verderbnis. 
Verderben, Verdorbensein) ist in weiterem Sinne 
eine allgemeine Bezeichnung für ofl sehr subtil 
gestaltete, elegant maskierte rechtswidrige Gege­
benheiten (z.B. Duldung und Förderung von Lüg­
nern, Schmierern, Fälschern, Betrügern und Hoch­
staplern in dem öffentlichen Dienst etwa einer 
Universität gegen entsprechende Gegenleistung, 
Sittenverfall. Rechtsbruch), in engerem Sinn für die 
in der Form der - Bestechung und der -+ Be­
stechlichkeit strafbaren Sachverhalte. K. ist bedin­
gungslos zu bekämpfen, so sehr die korrupten Betei­
ligten auch durch kollusive Gegenwehr das Recht zu 
schädigen versuchen. Sie schadet in jedem Fall der 
Allgemeinheit. Einen besonderen Straftatbestand 
der K. gibt es (bisher) nicht. Zu dem 15.2.1999 sind 
das OECD-Überein.kommen über die Bekämpfung 
der Bestechung ausländischer Amtsträger im inter­
nationalen Geschäftsverkehr und das Gesetz zur 
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Bekämpfung internationaler Bestechung in Kraft 
getreten. Vorgeschlagen wird angesichts der Be­
kämpfungsschwierigkeiten eine lnpflichtnahme von 
Unternehmen und lnhabem durch Geldbußen und 
Vermögensabschöpfung. 
Lit.: Überhoven. M .• Korruption und Bestechungsdelik­
te, 1999: Bannenl>erg, B./Scha11pensteiner. W., Korrup­
tion in Deutschland. Portrait einer Wachstumsbranche, 
2004; Hetzer, W.. Korruptionsbekämpfung in Europa, 
NJW 2004. 3746: Saliger, F. u. a., Korruption und Be­
trug durch Pancispendc, NJW 2005. 1073; Greeve, G., 
Korruptionsdelikte in der Praxis, 2005: Dölling, D„ 
Handbuch der Korruptionsprävention, 2007; Freund, 
M./Kallmayn; A./Kraft. 0 .. Korruption und Kartelle hei 
Auftragsvergaben. 2008; Zimmermann, T., Das Unrecht 
der Korruption. 2018; Bomke. K .. Geschlossene Gesell­
schaft, 2021 

Kosmetik {F.) Ordnung, Zier, Körperpflege 

Kosmetikverordnung 
Lit.: Reinharr, A., KosmetikVO, 2014 

kosmetisch (Adj.) Kosmetik betreffend. oberfläch­
lich 

kostbar (V.) wertvoU, selten 

Kostbarkeit (§ 372 BGB) ist die kleine Sache von 
großem Wert. Sie ist hinterlegungsfähig. Durch 
Hinterlegung kann der Schuldner frei werden. 

Kosten (PI. von Kost F.) sind allgemein die Werte, 
die für die Beschaffung oder Herstellung eines Gu­
tes aufgewendet werden. Rechtlich sind besonders 
bedeutsam die K. einer Leistung der Verwaltung 
(-+Gebühr) oder eines Gerichts (gerichtliche K., 
-+ Gerichtskosten) oder eines sonstigen Organs der 
Rechtspflege oder einer Partei (außergerichtliche 
K.). Die K. eines Rechtsstreits hat grundsätzlich die 
unterliegende -+ Partei zu tragen (§§ 91 ff. ZPO). 
doch entscheidet im dem Einzelfall das -+ Gericht. 
Werden die K. zweier Parteien gegeneinander auf­
gehoben. so trägt jede Partei ihre eigenen außerge­
richtlichen K. und die Hälfte der gerichtlichen K. 
Lit: Toussaim, Kostenrech1. 51. A. 2021 

Kostendeckung (F.) Deckung der Kosten 

Kostendeckungsprinzip ist der Grundsatz, dass die 
Gesamtheit der -+ Gebühren für bestimmte 
-+ Leistungen der -+ Verwaltung die Gesamtheit 
der Aufwendungen in diesem Verwaltungszweig 
nicht übersteigen darf. Da:; K. gilt 1m:ist auf Grund 
ausdrtlcklicher gesetzlicher Anordnung. Es folgt 
aber nicht schon aus dem Wesen der Gebühr. Außer­
dem lässt es der Behörde einen gewissen Spielraum. 
Für die einzelne Gebühr gilt das -+ Äquivalenz­
prinzip. 
Lit.: C/011se11, C.. Das gebührenrcchlliche Kostende­
ckungsprinzip, 1978; Metzger. R .. Verfahrenskostende­
ckende Masse. 2002; Wienbracke, M„ Beme.~sungs­
grenzen der Verwallu11gsgebühr, 2004 

Kostenentscheidung ist die von Amts wegen zu 
treffende Entscheidung Ober die Tragung der ge­
richtlichen -+ Kosten. Sie ist in der Regel Bestand-
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teil der Entscheidung in der .Hauptsache. Sie kann 
grundsätzlich nicht selbständig angegriffen werden. 
Li1.: Viej1111esMej1111es, Kostenentscheidungen und 
Sicherheitsleistungen. JuS 1992, 944; Oli1•e1, C„ Die 
Kostenverteilung im Zivilurteil. 4. A. 2006; Gem111er, 
H .• Die Baumbach'sche Kostenfom1cl im Ziviluneil, 
JuS 2012, 702 

Kostenfestsetzung (z.B. §§ 103 ff. ZPO) ist die auf 
Antrag des Berechtigten erfolgende förmliche Fest­
legung der ihm tatsächlich von dem Gegner zu er­
stattenden -+ Kosten. Das Gesuch um K. ist bei der 
- Geschäftsstelle des -+ Gerichts des ersten 
- Rechtszugs anzubringen. Für die Entscheidung 
ist der -+ Rechtspfleger zuständig. 
Lit.: Hel/stob. H„ Die Kostenfestsetzung. 24. A. 2021: 
Eicke11, K. v .• Die Kostenfestsetzung, 23. A. 2018 

KostenfestsetzungsbeschJuss (z.B. § 104 ZPO) ist 
der durch den -+ Urkundsbeamten der -+ Ge­
schäftsstelle getroffene Beschluss über die Höhe der 
einer Partei zu erstauenden -+ Kosten. Gegen den 
K. ist eine sofortige Beschwerde zulässig. 
Li1.: Hells1ab, H., Die Ko~tenfestsetzung. 22. A. 2015: 
Eicken. K. I\, Die Kostenfestsetzung, 24. A. 202 1 

Kostenordnung ist das die -+ Kosten der freiwilli­
gen Gerichtsbarkeit regelnde, zu dem 1. Juli 2013 
durch das Gerichts- und Notarkostengesetz ersetzte 
Gesetz. 
Lit.: Korimenberg, W.ll.appe, F./Be11ge/, M. u.a„ Kos­
tenordnung. 18. A. 2010 

Kostenrechnung ist allgemein der Überblick über 
die Herstellungskosten eines Gegenstands und be­
sonders(§§ 49ff. GKG) die dem zu der Tragung der 
Kosten Verurteilten von der -+ Geschäftsstelle er­
teilte Rechnung über die von ihm zu zahlenden 
-+ Gerichtskosten. Die eventuell erforderliche Er­
zwingung der Begleichung erfolgt nach der 
-+ Justizbeitreibungsordnung. 

Lit.: Zimmen11a11n, G„ Grundzüge der Kostenrechnung, 
8. A. 2001 

Kostenrecht ist die Gesamtheit der die Kosten be­
treffenden Rechtssätze. 
Lit.: Toussninl, Kos1.enrecht, 51. A. 2021 

Kraft (F.) verändernde Einwirkung auf einen Kör­
per 

Lit.: Assma1111/Peif!er, Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. 
20 18 

Kraftfahrt ist die Fahrt mit einem Kraftfahrzeug. 

Kraftfahrtbundesamt ist die oberste Bundesbehör­
de für den Straßenverkehr mit Sitz in Flensburg. 
Lit.: Haberlandt, l.. Aus der Chronik des Kraftfahrt­
bundesam1es. 1987 

Kraftfahrtversicherung -+ Kraftfahrzeugversiche­
rung 

Kraftfahrzeug (§ 1 ll StVG) ist das ohne Bindung 
an Bahngeleise durch Mascrunenkraft bewegte 
Landfahrzeug. Ein K. muss zu dem Betrieb auf 
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öffentlichen Wegen oder Plätzen von der zuständi­
gen -+ Behörde besonders -+ zugelassen werden. 
Hierfür gelten das Straßenverkehrsgesetz und die 
Straßeoverkebrszulassuogsordouog. Für den öffent­
lichen Verkehr mit Kraftfahrzeugen sind besondere 
Regeln in der -+ Straßenverkehrsordnung aufge­
stellt Für Schäden Dritter, die bei dem Betrieb eines 
Kraftfahrzeugs entstehen (z.B. durch Verursachen 
einer Ausweichbewegung eines Radfahrers, durch 
Verschmutzen einer Fahrbahn. durch Zerstören eines 
Weidegeländetors). hat der -+ Kraftfahrzeughalter 
auf Grund einer-+ Gefährdungshaftung einzustehen 
(§ 7 StVG). danehen auch der Fahr7eugfiihrer, der 
nicht nachweisen kann, dass der -+ Schaden nicht 
durch sein -+Verschulden verursacht ist (§ 18 
StVO). 
Lit.: Barheine, A„ Kraftfahneugerwerb im guten Glau­
ben, 1991; Böhme. K./Biela A .• Kraftverkebrs-Haft­
pfiicht-Schäden. 26. A. 2018; Schieferdecker. B .. Die 
Entfernung von Kraftfahricugen, 1998: Enstlwler, J.I 
Funk. M.!Stopper, M.. Handbuch des Automobilver­
triebsrechts, 2003; Oppermann/Stender-\kmvachs, 
Autonomes Fahren, 2017 

Kraftfahrzeugbrief (§ 12 FZV, Fahrzeugbrief) ist 
die (auf Grund einer allgemeinen Betriebserlaubnis 
für l'ypen) von dem Fahrzeughersteller ausgefüllte 
-+Urkunde, in der ein bestimmtes-+ Kraftfahrzeug 
beschrieben und weiter bescheinigt wird, dass das 
Fahrzeug den gel tenden Bestimmungen entspricht. 
Der von dem -+ Kraftfahrzeugschein zu unterschei­
dende K. dient der Sicherung von Rechten an dem 
Kraftfahrzeug. Er ist kein -+ Wertpapier. 
Lit.: Barheine. A„ Kraftfahrzeugerwerb im guten Glau­
ben. 1991 

Kraftfahrzeughalter (§ 7 StVG) ist, wer das 
-+ Kraftfahrzeug für eigene Rechnung in Gebrauch 
hat und die Verfügungsgewalt, die ein solcher Ge­
brauch voraussetzt, über das Kraftfahrzeug hat (z.B. 
Dieb bei Diebstahl zwecks längerer Benutzung, 
Mieter bei Miete für eigene Rechnung). Der K. 
braucht nicht -+ Eigentümer des Kraftfahrzeugs zu 
sein. Er muss nach § 7 StVG aus -+ Gefähr­
dungshaftung für -+ Schäden Dritter bei dem Be­
trieb des Kraftfahrzeugs (ausgenommen höhere 
Gewalt) einstehen. 
LiL: Redige1: A., Rechtliche Probleme der sogenannten 
Halterhaftung, 1993 

Kraftfahrzeugschein (§ 11 FZV. Fahrzeugschein) 
ist -+ die Urkunde über die behördliche -+ Zu­
lassung des einzelnen -+ Kraftfahrzeugs zu dem 
Betrieb auf öffentlichen Wegen und Plätzen. Vor der 
Zulassung ist der Abschluss einer -+ Haftpflicht­
versicherung über mindestens 250000 Euro nach­
zuweisen. Der K. ist von dem -+ Krafüahrzeugbrief 
zu umerscheiden. 

Kraftfahrzeugsteuer (§ 1 KraftStG) ist die für das 
Halten eines -+ Kraftfahrzeugs zu dem Verkehr auf 
öffentlichen Straßen erhobene -+ Steuer. 
Lit.: Teß, W., Die Veranlagung, l l. A. 2007; K1111err. U .• 
Die Abgaben auf Kraftfahrzeuge in Europa. 2003 

Kraftfahrzeugversicherung ist die -+ Kraftfahr­
zeuge betreffende Privatversicherung. Sie ist weit-

Krankenversichertenkarte 

gehend -+ Haftpflichtversicherung. Als solche be­
trilTt sie die mit dem Kraftfahrzeug verursachten 
Schäden Dritter, für die für den Halter die Versiche­
rung haftet. 
Lit.: Stiefel/Maier. K., Kraftfahrtversicherung, 19. A. 
2017: Feyock. H. u. a„ Kraftfahrtversicherung, 3. A. 
2009, 4. A. 2022 

Kraftverkehrsordnung 
Lit.: A11drese11. B„ Kraftverkehrsordnung. 6. A. 1996 

krank (Adj.) in der Gesundheit beeinträchtigt. mit 
von dem l111rchschnit1 (der Menschen) ungünstig 
abweichenden Störungen der Lebensvorgänge ver­
sehen, _. Krankheit 

Krankengeld ist in dem Sozialrecht die von den 
gesetzlichen -+ Krankenkassen aufgrund der 
-+ Krankenversicherung an den erkrankten -+ Ar­
beitnehmer gewährte Geldleistung zur Deckung des 
Verdienstausfalls. Da der --+ Arbeitgeber i. d. R. für 
die ersten Wochen der Erkrankung zu der Fortzah­
lung von -+ Entgelt verpflichtet ist, gewinnt der 
-+ Anspruch auf K. erst Bedeutung. wenn die Dauer 
der Erkrankung diesen Zeitraum übersteigt. Die 
Höhe des Krankengelds beträgt 70 Prozent des Re­
gellohns (§ 47 SGB V). 
Lit.: Marsclmer, A„ Krankengeldanspruch bei Arbeitsun­
fähigkeit, 1994; Geyer, K.!Knorr. G.!Krasney. 0., Ent­
geltfortzahlung, Krankengeld. Mutterschaftsgeld (Lbl.), 
7. A. 1996: Ger/ach. H„ Das Krankengeld. 8. A. 2008 

Krankenhaus (§ 2 Nr. 1 KHG) ist die Einrichtung, 
in der durch ärttliche und pflegerische Hilfeleislung 
Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festge­
stellt, geheilt oder gelindert werden sollen und in 
der die zu versorgenden Personen umergebracht und 
verpflegt werden können. Verbleibt ein Patient trotz 
Untenichtung über das Ende der Kostenübernahme 
durch die gesetzliche Krankenkasse in einem K„ so 
kann trotz Widerspruchs gegen die Zahlungspflicht 
durch das konkludente Verhalten des Verbleibens in 
dem K. ein Krnnkenhausbehandlungsvertrag in 
Betracht kommen. 
Lit.: Krankenhausrecht, hg. v. Oe11/ing. H.!Gerlaclt, A„ 
2. A. 2018; Krankenhausrecht, hg. v. Huster. S. u. a„ 
2. A. 2017 

Krankenkasse ist der Träger sozialer (gesetzlicher) 
-+ Krankenversicherung. Die K. ist eine öffentlich­
rechtliche --+ Selbi.tverwaltungskörperschaft mit 
einer Vertreterversammlung, einem Vorstand und 
eine1 Oe11chäftsführung als Organ. Sie kann vor 
allem allgemeine Ortskrankenkasse, lnnungskran­
kenkasse, Betriebskrankenkasse oder-+ Ersatzka'>se 
sein. (In Deutschland bestanden 1999 rund 770 
Krankenkassen.) 
Lit.: Bri11kscl1ttlte. E„ Krankenhaus und Krankenkassen, 
1998; Alexander. A„ Krankenkassen im Wandel, 2001 

Krankenversichertenkarte ist die von einer 
-+ Krankenversicherung einem Versicherten (seit 
l. l.l 995) zu der Vorlage bei dem -+ Kassenarzt 
ausgestellte Bescheinigung über den Anspruch auf 
Krankenhilfe. Sie ist dem Arzt bzw. Zahnarzt vor 
Beginn der Behandlung eines Versicherten vorzule-
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gen. Sie dient als Grundlage für die Abrechnung der 
Krankheitskosten zwischen Ar.lt und Krankenkasse. 
Seit 201 1 ist sie durch die elektronische Gesund­
heitskarte ersetzt. 

Krankenversicherung ist die -+ Versicherung 
gegen Krankheit. ln dem Verwaltungsrecht ist die 
(soziale) K. die Versicherung gegen Kosten aus 
Krankheit. Mutterschaf! und Tod. Sie ist ein Zweig 
der-+ Sozialversicherung, fi.ir den SGB V gilt. Ver­
~icherungspflichtig sind alle -+ Arbennehmer mit 
einem Jahresverdien~t bis zu 75 Prozent der für die 
Rentenversicherung geltenden _, Beitragsbemes­
sungsgrenze, -+ Arbeitslose, Rentner, Lehrlinge und 
gewisse Selb~tändige sowie Studenten, soweit sie 
nicht als Familienangehörige Anspruch auf Famili­
enhiJfe haben oder durch eine private Krankenversi­
cherung ausreichend geschützt sind. Die K. gewährt 
Krankenhilfe, Muuerschaftshilfe und Familienhilfe. 
Die private K. beruht auf einem -> Versicherungs­
vertrag zwischen einem Ven;icherten und einem 
-+ Versicherer. Der Versicherte leistet bei ihr unmit­
telbar z.B. an den Arzt und erhält die Kosten von 
dem Versicherer satzungsgemäß erstattet. (In 
Deutschland waren L 995 rund 88,5 Prozent der 
Bevölkerung in der gesetzlichen K .. 9,0 Prozent in 
einer privaten K .• 2.4 Prozent in sonstigen staatU­
cben Krankenschutzeinrichtungen versichert und 
nur 0, 1 Prozent ohne Krankenversicherungsschutz.) 
Lit.: Aichberge1; F., Gesetzliche Krankenversicherung, 
Soziale Pflegeversicherung (Lbl.); Bach. P.!Moser. H., 
Privace Krankenversicherung, 5. A. 2015; Soziale Kran­
kenversicherung, Pflegeversicherung (Lbl.), hg. v. 
Krauskopf. D.; Hiddemwm, 1:. Das Gesetz zur Moder­
nisierung der geseuhchen Krankenversicherung, NJW 
2004, 7; Becker/Kingreen, SGB V Gesetzliche Kran­
kenversicherung, 7. A. 2020, 8. A. 2022; Handbuch des 
Krankenversicherungsrechts, hg. v. Sod<m. H .. 3. A. 
2018 

Krankheit isL der regelwidrige Körperzustand oder 
Geisteszustand des Menschen (oder in einem weite­
ren Sinn wohl auch eine!> anderen Lebewesens), der 
äTLtlicher Behandlung bedarf (oder bzw. und Ar­
beitsunfähigkeit zu einer Folge hat). Die K. löst 
Anspruche aus der -. Krankenversicherung aus. In 
dem Arbeit.~recht enL~teht ein Anspruch auf 
-+ Fortzahlung von -+ Entgelt, doch kann der Ar­
beitgeber miulerer oder kleiner Unternehmen bei 
lang dauernder K. eines Arbeitnehmers diesem ge­
gebenenfalls auch kündigen. Ist die K. von einem 
Drillen verursacht worden, kommt ein Anspruch auf 
-+ Schadensersatz gegen den Drillen in Betracht. 
Lit.: Bauer, J. u. n„ Kronkheil im Arbei1svcrhä11.11is, 
3. A. 2006; Dodeg}le. G./Zi111111emum11, W., Gesetz über 
Hilfen und Schu1Lmaßnahmen bei psychischen Krank­
heiten. 2000; Schewe. P., Finanzielle Sicherheit bei 
langer Krankheit, 2021 

Kreation (F.) Schaffung, Erschaffung, Ausstellung 

Kreationstheorie ist die auf die Kreation abstellen­
de Theorie über die Entstehung der VerpflichtLmg 
(in dem Wertpapierrecht). Sie nimmt an, dass die 
-+ VerptlichLung aus einem -+ Wertpapier mit der 
bloßen Ausstellung (Kreation) des Papiers entsteht. 
Dabei wird der Schutz des -+Ausstellers zu wenig 
beachtet. 
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Kredit ist die zeitweise Überlassung von eigenen 
Mitteln an einen anderen zu einer wirtschaftlichen 
Verwertung (z.B. Darlehen, s.a. § 19 KWG, 
§ 265b OI StGB). Die Gewährung von K. geschieht 
7umeist in dem Rahmen eines schuldrechtlichen 
-+ Rechtsgeschäfts. Nach der Ausgestaltung in den 
Einzelheiten können verschiedene Arten von K. 
unte~chieden werden (z.B. Personalkredit, Real­
kredit, Akzeptkredit. Verbraucherkredit u. a.). 
Lit.: Bülow, P.. Recht der Krediisicherheiten, 10. A. 
2021: Weber. H„ Kreditsicherungsrecht, 10. A. 2018: 
Jos1e11. R .• Kreditvertragsrecht, 2. A. 2017 

Kreditauftrag (§ 778 BGB) ist der Auftrag an eine 
andere Person. in eigenem Namen und auf eigene 
Rechnung einem Drillen Kredit (Darlehen oder 
Finanzierungshilfe) zu geben. Der K. ist ein Auftrag. 
Er führt zu einer Haftung des Auftraggebers als 
_, Bürge für die entstehende Verbindlichkeit 
Lit.: Frese, J., Der Kreditauftrag, 1966; Horn, N., Bürg­
schaften und Garantien, 8. A. 2001 

Kreditbetrug (§ 265b StGB) ist die falsche Angabe 
wirtschartlicher Verhältnisse gegenüber einem ande­
ren Unternehmen anlässlich der Gewährung, Belas­
sung oder Veränderung der Bedingungen eines Kre­
dits für ein Unternehmen. 
Lit.: Lampe. E., Der Kreditbetrug, 1980; Hennings, F., 
Teleologische Reduktion des Betrugstatbestandes, 
2002; Alrhof, A„ Kredilinslitule als Zielscheibe für 
Kreditbetrug. 2012 

Kreditbrief war die -+ Anweisung (§ 783 BGB), 
bei welcher der Aussteller (Anweisende) eine andere 
Person (Anweisungsempfänger) em1ächtigt, bei dem 
Angewiesenen für Rechnung des Anweisenden unter 
Vorzeigung des Briefes Geldbeträge bis zu einem 
Höchstbetrag zu erheben (z.B. Reisekreditbrief). 
Lit.: Eisemann, F., Das Dokumentenakkreditiv, 1989: 
Goz/an. A .. fnternational letters ofcredit, 1999 

Kreditderivat ist das an dem Ende des 20. Jh.s 
entwickelte wichtigste Instrument zur Isolierung 
und Übertragung eines Kreditrisikos. 
Lit.: Berg. S .. Kreditderivate im deutschen Privatrecht, 
2000 

Kreditgeber ist eine Person, die in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit einen 
- Kredit gewährt (Darlehensgeber§ 491 BGB). 
Lit.: Kird111er. J„ Kreditgeberhaftung, 2003 

Kreditinstitut (§ 1 KWG) ist ein Unternehmen. das 
Bankgeschlifte gewerbsmäßig oder in einem Um­
fang betreibt, der einen in kaufmännischer Weise 
eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert (ausge­
nommen aber z.B. Bundesbank § 2 KWG). Der 
Betrieb eines Kreditinstituts bedarf der _, Erlaubnis 
de~ Bundesaufsichtsamts für das Kreditwesen. Der 
Betreiber ist Kaufmann. 
Lit.: Saurer. W.. Grundlagen des Bankgeschäftes, 2002; 
Liermann, M„ Die deutschen Kreditinstitute, 2002; 
Offe11/111ber, M .. Bmiken in der Metamorphose, 2021 

Kreditkarte ist die von einem -> Aussteller ausge­
stellte -+ Urkunde, die den -+ lnhaber berechtigt. 
bei bestimmten (angeschlossenen) Personen eine 
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Leistung ohne sofortige Gegenleistung in Anspruch 
zu nehmen. Über die dabei entstehenden Darlehen 
wird periodisch abgerechnet. Die K. beruht auf 
einem Rechtsgeschäft zwischen Aussteller und 
Empfänger. 
Lit.: Meder. S., Die Haftung im beleglosen Femabsatz­
Kreditkartcngcschäft. NJW 2000, 2076: Kie11holz. G., 
Die Zahlung mit Kreditkane. 2000; Langenbucher. A„ 
Effiziente Risikoallokation bei Kreditkartensystemen, 
2002; Schnauder, F., Risikozuordnung bei unbefugter 
Kreditkartenzahlung. NJW 2003, 849 

Kreditkauf ist der --> Kauf, bei dem der Kaufpreis 
nicht sofort bezahlt wird (Barkauf), sondern als 
Kredit des Verkäufers an den Käufer eine vereinbar­
te Zeit belassen wird. 

Kreditsicherung ist die Sicherung eines --> Kredits 
durch Recht.~geschäft (z.B. Bürgschaft, Pfandrecht, 
Hypothek, Grundschuld, Eigentumsvorbehalt, Si­
cherungsübereignung). 
Lit.: Bii/0111 P., Recht der Kreditsicherheiten. 10. A. 
2021; Das Recht der Kreditsicherung, hg. v. Lwowski, 
H .. 10. A. 2018; Weber, J .. Kreditsicherungsrecht, 10. A. 
2018; Goberdiel. H., Kreditsicherung durch Grund­
schulden, 10. A. 2020; Krüger. U., Kreditsicherungs­
recht, 2011 

Kreditvermittlung (F.) Vermittlung von Kredit 
Lit.: Mackemhun, T., Kreditvermittlung, 1985 

Kreditvermittlungsvertrag oder Darlehensvermitt­
lungsvertrag (§§ 655aff. BGB) ist der schriflfonn­
bedürftige Vertrag (Maklervertrag). nach dem ein 
Unternehmer es unternimmt, einem Verbraucher 
gegen Entgelt einen Verbraucherdarlehensvertrag LU 

vermitteln oder ihm die Gelegenheit zu dem Ab­
schluss eines Verbraucherdarlehensvertrags nach­
zuweisen. 

Kreditvertrag ist der Vertrag, durch den ein Kredit­
geber einem Verbraucher einen entgeltlichen Kredit 
in Form eines Darlehens, eines Zahlungsaufschubs 
oder einer sonstigen Finanzierungshilfe gewährt 
oder zu gewähren (Verbraucherdarlehensvertrag) 
verspricht. 
Lit.: Bauer. H .. Der Verbraucherdarlehensvertrag, 4. A. 
2003; losten, R., Kreditvertragsrecht. 2. A. 2017 

Kreditwesen (N.) ist das Kredit gewährende Bank­
wesen. 

Kreditweseogesetz ist das das Kreditwesen ordnen­
de Gesetz. 
Lii.: Kreditwesengesetz (Lbl.), hg. v. Consbmch, J. 
u.a., 126. A. 2021: Sehlette. V., Grundlinien des Kre­
ditwirtschaftsrechts, JuS 2001, 115 1; Kredit wesenge­
setz, hg. v. Boos, K. u. a., 5. A. 2016; Schwe1111i­
cke/Auerbach, Kredirwesengesetz, 4. A. 2021 

Kreditwucher -+ Leistungswucher 

Kreis ist allgemein die geometrische Linie, bei der 
alle Punkte gleichen Abstand von einem Mittelpunkt 
haben und in dem Verwaltungsrecht die kleinere 
....... Gebietskörperschaft, die eine Mehrzahl von 
_, Gemeinden zu der Erledigung gemeinsamer 

Kreistag 

Aufgaben (z.B. öffentlicher Sicherheit und Ord­
nung. Bauaufsicht) in der Form der -+ Selbst­
verwaltung zusammenfasst (, wobei das Verhältnis 
von Kreis und Gemeinden in den Einzelheite11 um­
stritten ist). Organe des Kreises sind --> Kreistag, 
--> Kreisausschuss und -+ Landrat. Daneben ist der 
K. zugleich unterer staatlicher Verwaltungsbezirk. 
so dass der Landrat gleichzeitig kommunale Aufga­
ben und staatliche Aufgaben wahrnimmt. 
Lit.: Schmid1-Eichstaed1. G./Srade, l./Borrhma1111, M .. 
Die Gemeindeordnungen und Kreisordnungen in der 
Bundesrepublik Deut.5chland, (Lbl.); Seele, G., Die 
Kreise in der Bundesrepublik Deutschland, l 990; Kreis­
recht. hg. v. He1111eke. H .. 2. A. 2007; Be11tling, A., Die 
Ergänzungs- und Ausgleichsaufgaben der Kreise, 2002 

Kreisausschuss ist dah kollegiale, vollziehende 
Verwaltungsorgan des -+ Kreises. Der K. vertritt 
den Kreis. bereitet die Beschlüsse des Kreistags vor 
und vollzieht sie. Er besteht aus dem --> Landrat und 
mehreren von dem Kreistag gewählten Kreisbeige­
ordneten. 
Lit.: Scl1oller, H .. Grundzüge des Kommunalrechts in 
der Bundesrepublik Deutschland, 4. A. 1990: Kreis­
recht. hg. v. Henneke. H., 2. A. 2007 

Kreisfrei ist in dem Verwaltungsrecht eine Eigen­
schaft einer -->Gemeinde. die in dem Fehlen der 
Zugehörigkeit zu einem --> Kreis besteht (bestimmte 
große Städte wie Düsseldorf. Frankfurt am Main, 
München, Nürnberg, Stuttgart). Die kreisfreie Stadt 
nimmt in ihrem Gebiet außer ihren Selbstverwal­
tungsaufgaben auch die Aufgaben des Kreises und 
der unteren staatlichen -+ Verwaltungsbehörde 
wahr. Sie unterliegt insoweit der - Aufsicht der 
höheren Verwaltungsbehörde. 
Lit.: Gern. A., Deutsches Kommunalrecht. 4. A. 2019 

Kreislauf (M.) ist der Ablauf eines Geschehens in 
der Fonn eines Kreises. 

Kreis laufwirtschaft ist der Ablauf eines wirtschaft­
lichen Geschehens in der Form eines Kreises. 

Kreislaufwirtschaftsrecht ist die Gesamtheit der 
der Wiederverwertung von --> Abfall (in einem 
Kreislauf) dienenden Rechtssätze. 
Lit.: Jarass, H.IR11cha>• D.!Weide11wn11. C.. Kreislauf­
wirtschafts- und Abfallgesetz (Lbl.); Versteyl. LI 
Mann/Schomerus, Kreislaufwirtschafts- und Abfallge­
setz, 4. A. 2019 

Kreisordnung ist das (staatliche,) _, Kreise betref­
fende Landesgesetz. 
Lit.: Kreisrecht. hg. v. He1111eke. H .. 2007 

Kreistag ist das das Kreisrecht beschließende (. 
willensbildende) Verwaltungsorgan des --> Kreises. 
Gemäß Art. 28 I 2 GG muss der K. aus allgemeinen. 
unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen 
--> Wahlen hervorgegangen sein. Ab Vertretungs­
körperschaft sind ihm die Entschei~_lmgen grund­
sätzlicher Art vorbehallen (z.B. Anderung der 
Kreissatzung, Feststellung des Kreishaushalts, Be­
stellung des Hauptverwaltungsbeamten). ln einigen 
Ländern steht statt des Hauptverwaltungsbeamten 
ein besonders gewählter Vorsitzender dem K. vor. 



Kreisverfassung 

Lit.: Trumpp, E./Pokrop, R., Der Kreistag in Baden­
Würtlemberg, 3. A. 1994 

Kreisverfassung ist die Gesamtheit der die innere 
Organisation des -+ Kreises betreffenden Rechtssät-
7..e. Die K. sieht regelmäßig einen -+ Kreistag als 
willensbildendes und leitendes Organ vor. Dazu 
kommen -+ Kreisausschuss und Hauptverwaltungs­
beamter(-+ Landrat). 

Lit.: Schol/e1; H„ GrundLüge des Kommunalrechts. 
4. A. 1990 

Kreuz (N.) ist in der einfachsten Form die durch 
einen rechten Winkel in ue1 Mille:: 1.weitc::r gerader 
Linien gebildete Figur. 
Lit.: Das Kreuz - Erkundungen über ein christliches 
Symbol. hg. v. Hafbnutyr. A„ 2022 

Kreuzver hör (§ 239 SlPO) ist die Vernehmung der 
von der -+ Staatsanwaltschaft und dem -+ Ange­
klagten benannten -+ Zeugen und -+ Sachverstän­
digen durch den Staatsanwalt und den -+ Verteidi­
ger (statl durch den Vorsitzenden des -+ Gerichts). 
Das K. ist auf übereinstimmenden Antrag der 
-+ Staatsanwaltschaft und des Verteidigers zulässig. 
Es ist in der Praxis ungebräuchlich, hat aber in dem 
angloamerikanischen Strarprozess grundlegende 
Bedeutung. 
Lit.: Srone. M„ Cross-examination. 1989 

Krieg (Anstrengung) ist die Austragung von Strei­
tigkeiten zwischen -+ Staaten mjt Gewalt (str.). Als 
gerechter K. galt seit der Spätantike (Augustin) der 
K. als Mittel zur Wiederherstellung verletzten 
Rechts, mit einem gerechten Ziel und unter Anwen­
dung rechtmäßiger Methoden, ohne dass über die 
Einzelheiten in den Einzelfällen zwischen den Be­
troCfencn stets Übereinstimmung bestand. Die Ge­
genwart bemüht sich - ohne überzeugenden Er­
folg -. Kriege wegen ihrer verheerenden Folgen 
möglichst zu vermeiden, weswegen insbesondere 
der-+ Angriffskrieg (anders als der Krieg gegen den 
Terrorismus) verboten wurde (vgl. Art. 26 GG). 
Lit.: Schroeder. J., Die Kriegsgefahr im deutschen Ver­
sicherungsrecht, 1996; Mii11kler. H., Die neuen Kriege, 
2004; Sommer. G„ Krieg und Frieden. 2004 

Kriegsdienst ist die tätige Mitwirkung an einem 
-+ Krieg durch Leistung einer kriegerischen Hand­
lung. Dies kann mit Waffen und ohne Waffen ge­
schehen. Der -+ Staat kann grundsätzlich den K. zu 
einer Pflicht des - Staatsbiirgers machen. 

Kriegsdienstverweigerung (An. 4 nr GG) ist die 
aus Gewissensgründen folgende Verweigerung des 
-+ Kriegsdiensts mit der --> Waffe. Sie ist nach 
Art. 4 III GG zulässig. Als Belastungsausgleich 
kann gemäß Art. l 2a II GG an die Stelle des 
Kriegsdiensts ein -+ Ersatzdienst treten. Mit der 
Aussetzung der Wehrpflicht entfällt auch ilie K. 
Lit.: Stei11/ech11er. ~V.. Kriegsdicnstverweigerungsgcsetz, 
1990: Brecht, H„ Kriegsdienstverweigerung und Zivil­
dienst. 5. A. 2004 

Kriegsgefan gener ist der während eines -+ Kneges 
in die Herrschaftsgewalt (Gefangenschaft) des 
Kriegsgegners geratene -+Soldat. In Gegensatz 
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zu der friiberen völligen Rechtlosigkeit gewähren 
ihm neuzeitliche völkerrechtliche Vereinbarungen 
(-+ Haager Landkriegsordnung, Genfer Abkommen) 
bestimmte M indestrechte (Z.B. ausreichende Ver­
sorgung, Unterbringung in hygienisch einwandfrei­
en Lagern. Unzulässigkeit der Erzwingung von 
Aussagen, Entlassung nach Ende der Feindseligkei­
ten). Die Freiheit ist ihm entzogen. 
Lit.: Ziegler. K .. Völkerrechtsgeschichte. 2. A. 2007 

Kriegsgericht ist in dem neuzeitlichen Recht das 
besondere -+ Gericht für _.. Soldaten. später für 
Straftaten der Soldaten. insbesondere während eine.~ 
- Krieges. 
Lit.: Ziegler. K„ Völkerrechtsgeschichte, 2. A. 2007 

Kriegsrecht ist die Gesamtheit der in einem 
-+ Krieg zwischen den beteiligten -+ Staaten und 
gegenüber neutralen Staaten geltenden Rechtssätze 
sowie in dem innerstaatlichen Recht die Gesamtheit 
der während eines Krieges geltenden besonderen 
innerstaatlichen Rechtssätze (z.B. Zwangswirt­
schaft). Das völkerrechUiche K. ist teilweise in 
Form völkerrechtlicher Vereinbarungen (-+ Haager 
Landkriegsordnung) festgelegt worden (z.B. Verbot 
unnötige Leiden verursachender Waffen). Eine Ver­
letzung des Kriegsrechts kann -+ Kriegsverbrechen 
sein. 
Lit.: Berber. F., Lehrbuch des Völkerrechts, Bd. 2 
Kriegsrecht, 2. A. 1969; Kimmillich. 0„ Schutz der 
Menschen in bewaffneten Koniliktcn. 1979; Hi11z. J„ 
Kriegsvölkerrecht, 1984 

Kriegsverbrechen ist das in Zusammenhang mit 
einem -+ Krieg begangene -+ Verbrechen. 
Lit.: Kriegsverbrechen, hg. v. G11tma11n, R„ 2000: 
Reemtsma, J., Verbrechen der Wehrmacht, 2002 

Kriegswaffe ist die in einem Krieg verwendete oder 
verwendbare Waffe. 

Kriegswaffenkontrolle ist die KoutroUe von 
Kriegswaffen. 

Kriegswaffenkontrollgesetz ist das der Kontrolle 
von Kriegswaffen dienende Gesetz. 
Lit.: Pollmeyer. K„ Kriegswaffenkontrollgesetz, 2. A. 
1994; Poser und Groß Naedlit<., H. v„ Die Genehmi­
gungsentscheidung nach dem Kriegswaffenkontrollge­
setz, 1999; Hinder. J„ Der Ausfuhrverantwonliche, 
1999; Steindotf. J.. Waffenrecht. 1 O. A. 2015, 11. A. 
2022 

kriminal (Partikel) Verbrechen betreffend 

Kriminalis tik ist die Lehre von der Aufklärung und 
Verhinderung des -+ Verbrechens. Sie umfasst Kri­
minaltaktik und Kriminaltechnik. Teilweise wird sie 
als Teilgebiet der-+ Kriminologie angesehen. 
Lit.: Ackermann, R./Cfages, H./Roll. H„ Handbuch der 
Kriminalistik. 5. A. 2019, 6. A. 2022; Weihmann, R„ 
Kriminalistik, 13. A. 2014; Mever. H„ Kriminalistisches 
Lehrbuch der Polizei, 8. A. 2003 

Krimina lität (Su-affälligkeit) ist die Begehung von 
->Straftaten. Sie iSI ein Teil menschlichen -+Ver­
haltens überhaupt. Sie lässt sich nach der A1t der Tat 



283 

(z.B. Vermögenskriminalität) oder der An tles Tä­
ters (z.B. -> Jugendkriminalität) gliedern. Die K. ist 
der Gegenstand sowohl der -> Kriminologie wie 
auch des -> Strafrechts. 
Lii.: Walter. M .. Jugendkriminalität. 4. A. 201 1; Sieber. 
U.!Bögel, M., Logistik der organisierten Kriminalität, 
1993; Zieschang, F., Strafrecht und Kriminalität in 
Europa, 2003 

Kriminalpolizei ist die Abteilung der(-> Vollzugs-) 
Polizei. die für die Bekämpfung von -. Straftaten 
(Aufklärung begangener Straftaten. u. U. Verhütung 
drohender Straftaten) zuständig ist. Die K. hat in dem 
Verhältnis zu der -> Staatsanwalt5chaft in dem 
->Ermittlungsverfahren ein Recht des ersten Zugriffs 
(§ 163 StPO). ist aber insgesamt nur Ermittlungsper­
son der Staatsanwaltschaft. Die Ktiminalpolizeibe­
hörden sind grundsätzlich ->Landesbehörden, aus­
genommen das-> Bundeskriminalamt in Wiesbaden. 
Lit.: Meyer. H., Kriminalistisches Lehrbuch der Polizei, 
8. A. 2003 

Kriminalprognose ist die vermutende Vorausschau 
(Prognose) über das wahrscheinliche Verhalten eines 
Täters oder eines anderen Menschen. 
Lit.: Volckart, B .. Praxis der Kriminalprognose. 1997 

Kriminals tatistik ist die zahlenmäßige Übersicht 
über die bekannt gewordenen -> Straftaten, dfo 
ermittelten Täter und die verurteilten Täter. 
Lit.: PoliLeiliche Kriminalstatistik 2002 Bundesrepublik 
Deuischland, hg. v. Bundeskriminalamt. 2003 

kriminell (Adj.) verbrecherisch 

Kriminologie ist die geordnete Gesamtheit des 
Erfahrungswissens über das --. Verbrechen, über 
den Rechtsbrecher, über die negativ soziale Auffäl­
ligkeit und über die Kontrolle dieses Verhaltens. Sie 
gliedert sich in Kriminalanthropologie (Kriminal­
biologie. Kriminalpsychologie) und Kriminalsozio­
logie. Für das Strafrecht ist sie empirische Grundla­
genwissenschaft. 
Lit.: Schwind, H. Kriminologie, 24. A. 2021: Kaiser. 
G./Schöch, H., Kriminologie. Jugendstrafrecht, Straf­
vollLug, 8. A. 2015; Eisenberg. U., Fälle zum Schwer­
punkt Strafrecht - Strafprozess. Kriminologie. Jugend­
strafrecht. Strafvollz.ug, 10. A. 2019; Meier. 8., 
Kriminologie, 6. A. 202 1; Eisenberg, U.!Kölbel, R., 
Kriminologie. 7. A. 2017 

Kroatien ist der südlich Sloweniens liegende. L 991 
von Jugoslawien verselbständigte südosteuropäische 
Sta:it, der zu dem L Juli 2013 al<: (28) Mitglied in 
die Europäische Union aufgenommen wurde. 
Lit.: Heidersbnc/1, U„ Kroatien. RechtStipi. für Expor­
teure, 1998: Bra11dic. D., Njemacko-hrvatski gospo­
darski pravni rjecnik - Deutsch-kroatisches Wirtschafts­
und Rechtswörterbuch, 1998 

Krone (Kranz) ist in der Rechtsgeschichte (und in 
dem ausländischen Recht) das Sinnbild der Würde 
und Macht des Kaisers. Königs oder sonstigen Fürs­
ten bzw. stellvertretend die damit verbundene Per­
son bzw. das damit verbundene Amt. 

Kronzeuge ist in dem (angloamerikanischen) Straf­
verfahrensrecht der -+ Zeuge des -+ Staates (bzw. 

Kulturkampf 

der Krone in dem Verfahren der Krone) gegen den 
->Angeklagten (vielfach ein Mittäter oder Teil­
nehmer der Straftat. vgl. § l 29a V StGB). Bei Straf­
tätern, die zur Aufklärung oder Verhinderung schwe­
rer Straftaten beitragen, können die Richter (in 
Deutschland ab 1.9.2009 wieder) die Strafe mildem 
oder von Strafe absehen. 
Lit.: Breucke1; M .. Die Kronzeugenregelung, 1999; 
Miililho./J. U./Mehrens, S., Das Kronzeugengesetz. 
1999; König, S., Die große Kronzeugenregelung. NJW 
2009,2481 

KSZE (F.) (regionale) Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa - OSZE 

KuJpakompensation (zu lat. culpa, F.. Schuld) ist 
in dem gemeinen Recht des späten Mittelalters und 
der frühen Neuzeit die Berücksichtigung des Mit­
verschuldens in dem Wege einer Aufrechnung. die 
zu einem Verlust des Ersatzanspruchs führt. 
Lit.: Coi11g. H., Europäisches Privatrecht, Bd. 1 f. 
1985 ff. 

KuJtur ist die Gesamtheit der Leben!>äußerungen 
eines Volkes oder einer vergleichbaren Menschen­
mehrheit. insbesondere die Gesamtheit der Bestre­
bungen nach Verfeinerung der menschlichen Persön­
lichkeit unter Zurückdrängung ihrer Triebnatur. Sie 
umfasst vor allem Bildung. Wissenschaft und Kunst. 
Ihre Verwaltung ist in Deutschland Teil der Landes­
verwaltung (Kulturverwaltungsrecht), wobei die 
Kultur nach Ansicht der Kultur Schaffenden Rege­
lungen benötigt, die sie als Wirtschaftszweig ernst 
nehmen und (z.B. durch vordergründig die Wirt­
schall treffende Umlagesysteme) auf Kosten der 
Allgemeinheit und damit aller Steuerzahler schützen 
bzw. subventionieren oder finanzieren. 
Lit.: Klein. A.. Kultur-Marketing, 2001; Fiedler. W/ 
Tume1; S., Bibliographie zum Recht des internationalen 
Kulturgüterschulles, 2003: Sprecher, J., Beschränkun­
gen des Handels mit Kulturgut, 2004: KulturschuLi:ge­
setz, hg. v. Elmenhorst, L/Wiese, V., 2018 

Kulturerbe ist das kulturelle Erbe von Menschen. 
Es wird in der Gegenwart auch zwecks kommerziel­
ler Nutzung zugunsten geschickter Interessierter 
vielfach geschützt. -> Weltkulturerbe 
Lit.: K110/l, G., UNESCO Weltkulturerbe und Touris­
mus, 2022 

Kulturhoheit ist die Zuständigkeit in kulturellen 
Angelegenheiten (z.B. Schule, Rundfunk). Sie steht 
(wegen ihrer geringen poli tischen Bedeutsamkeit) 
nach dem Grundgesetz den -+ Ländern zu (vgl. 
Art. 30 GG). Durch Art. 91a GO ist allerdings der 
Ausbau und Neubau von -> Hochschulen zu einer 
-+ Gemeinschaftsaufgabe geworden. 
LiL: Weber. K .. Die Bildung im europäischen Gemein­
schaftsrecht. 1993; Pabel, K .. Grundfragen der Kompe­
tenzordnung. 2003 

KuJturkampf ist in der Rechtsgeschichte der 
Kampf zwischen dem ...... Staat und der (katholi­
schen) -+ Kirche um die Säkularisierung von Staat 
und Gesellschaft (1871-1890). 
Lit.: Abelshauser. W, Kuln1rkampf. 2003: C/ark, C., 
Kulturkampf in Europa. 2003 



Kulturverwaltung 

Kulturverwaltung (F.) ist die Verwaltung von Kultur. 

Kulturverwaltungsr echt ist die unter Anerkennung 
freiheitlich-autonomer Eigengesetzlicbkeiten von 
dem + Staat erlassene verbindliche Ordnung für die 
Bereiche ..... Bildung. ..... Wissenschaft und 
-+ Kun\l. Bildung ist dabei jede staatliche Tätigkeit. 
durch welche die geistige Entwicklung des Einzel­
nen gefördert wird (Schule. Erwachsenenbildung). 
In dem K. besteht wegen der geringeren wirtschaft­
lichen Bedeutsamkeit ein höheres Maß an Autono­
mie, Freiheit und Distanz zu der ZwangsgewaJt des 
Staats als in anderen Verwaltungszweigen. 
Lu„ Oppt'nna1111, T. . Kulturverwalrungsrecht, 1969: 
Ehrlumlr. M. , Kulturverwaltungsrecht im Wandel, 1980 

Kummer ist die seit dem 17. Jahrhundert verdr'Jng­
te illtcre Bezeichnung filr-+ Arrest. 
Lit.: Köhler. G„ Etymologisches Rechtswörterbuch. 
1995 

Kumulation (F .• zu lat. cumulus, Haufe) Häufung 

Kumulationsprinzip (§ 53 II StGB) 1s1 der Grund­
sau. da~s mehrere -+ Strafen nebeneinander (kumu­
lativ) ausgesprochen werden. Es kommt bei -+ Tat­
mehrheit zu der Anwendung, soweit das -+ Asper.1-
tionsprin1ip ausnahmsweise nicht gilt oder in dem 
Einzelfall nicht angewandt wird. 
Lu. Sclill'eli11g, 0„ Die Bemessung der Gesamtstrafe. 
GA 1955. 289 

kumula tiv (Adj.) häufend. gehäuft 

kumula tive Kausalität -+ Kausalität. kumulative 

kumula tive Schuldübernahme -+ Schuldüber­
nahme, kumulative 

kumulieren (V.) häufen 

kund (Adj.) bekannt 

kündi~en (V.) kund tun, bekannt geben -+ Kündi­
gung 

Kündigung ist die auf die Beendigung eines auf 
Dauer angelegten -+Schuldverhältnisses (Dauer­
schuldverhällnisses) gerichtete empfangsbedürftige 

• Willenserklärung (z.B. §§ 542. 543. 620 II. 671, 
723 BGB) Sie ist ein einseitige~-+ Rechtsgeschäft. 
In Gegensat7 zu dem -+ Rücktritt ist c;ie nicht aur 
Rückabwicklung. sondern nur auf gegenwärtige 
oder zukünftige Abwicklung gerichteL Sie kann 
ordentliche K. und außerordentliche K„ befristete K. 
und unbefristete (fristlose) K. sein. wobei die or­
dentliche K. meist bcfri<.tete K. und die außerordent­
liche K. meist fristlo:;e K. ist. Die außerordentliche 
Kündigung bedarf eines wichtigen Grundes (§ 314 
BGB). d. h. des Vorliegens von Tatsachen. auf Grund 
derer dem Kündigenden unter Berucksichtigung 
aller Umstände des EinlelfaJls und unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des 
Vertragsverhiiltnisses bis zu der vereinbarten Been­
digung des Vertragsverhältnisses oder bis zu dem 
Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden 
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kann (z. ß . Diebstahl in dem Betrieb. dringender 
Diebstahlsverdacht, beharrliche Arbeitsverweige­
rung, beharrliches Leugnen von;ätzlicher Gleitzeit­
manipulation. Alkoholismus, nicht Einschlafen 
während der Nachtarbeit, in dem Vereinsrecht z.B. 
rück\\ irkcnde Beitragserhöhung). Langjährig Be­
schäftigten, die wegen Krankheit nur noch einge­
schr'.inkt beschäftigt werden können, darf nur in 
Ausnahmefällen außerordentlich gekündigt werden. 
Einer Prostituierten, die in einem zur privaten Nut­
zung gemieteten Wohnhaus Freier empfängt. darf 
nicht ohne Abmahnung gekündigt werden. In dem 
Arbeitsrecht muss (außer der außerordentlichen K. 
auch) die ordentliche. nach § 623 BGB der Schrift­
form bedürftige K. so1ial gerechtfertigt sein (§ 1 1 
KSchG), wenn sie wirksam sein soll. Sozial gerecht­
fertigt ist eine K. dann, wenn sie durch Gründe. die 
in der Person oder in dem Verhalten des Arbeitneh­
mcn. liegen (1.. 8. mangelnde Eignung), oder durch 
dringende betriebliche Erfordernisse, die einer Wei­
terbeschäftigung in diesem Betrieb entgegenstehen, 
bedingt ist. Ein Sonderfall der K. ist die -+ Än­
derungskündigung. Für da\ Dienstverhältnis. das 
kein Arbeitsverhältnis ist. legt § 621 BGB die all­
gemeinen Kündigungsfristen der ordentlichen K. 
fest. Die einheitliche Kündigungsfrist der ordentli­
chen Kündigung von Arbeitsverhältnissen beträgt 
4 Wochen zu dem 15. oder zu dem Ende eines Mo­
nats (§ 622 1 BGB). Die Küncligungsfrist bei K. 
durch den Arbeitgeber ( 1- 7 Monate) hängt von der 
Dauer der Betriebszugehörigkeit ab(§ 622 II BGB). 
Lit. · \fültmn(llm, R , Arbeit;.recht, 20. A. 2021; lepke. 
A. Kündigung bei Krankheit, 16. A. 2018: Ascheidl 
Prei.vSchmitlt, Künd1gung;.recht, 6.A. 2021; Sral1/hacke. 
E./Prei.\, U.lih.1Se11. R., Kündigung und Kündigungs­
schutl 1111 Arb..!itwerhaltnis, 1 1. A. 2015; l..u11k, S„ Die 
Vcrdacht;,kündigung, NJW 20!0, 2753; Afterbeck, J., 
Die verhahensbedingtc Kündigung, JuS 2017. 15 

Kündigungsschutz ist der gesetzliche Schutz gegen 
eine Kündigung (7... B. KSchG in dem Arbeitsrecht. 
§ 133 HGB in dem Gesellschaftsrecht). Der K. kann 
verschiedene Personengruppen erfassen (z.B. Be­
triebsratsmitglieder und Personalratsmitglieder). Er 
kann auf verschiedene Weise geltend zu machen 
sein (z. B § 4 KSchG Kiindigungsschutzklage). 
Lit : Gul/11e1; J./Me.mvertlt. W./Nägele. S„ Kündigungs­
schutm:cht I landkommentar. 7. A. 202 l; Stahlhucke! 
PreiJN<>.\Sfll. Kundigung und Kündigungsschutz im 
Arbcitwcrhahnis, 11. A. 2015; Berkowsky, W.. Kündi­
gungs'>chull. außerhalb des KSchG, NJW 2009. 113: 
Linck, R./Krauu. R./Bayreurher. F., Kündigungsschutz­
gescll. 16. A. 2019; Lingemu11n, S. u.a„ Der Kündi­
gungs~hut1pnueS\ in der Prnxi'. NJW 2011 280Q 
3077. .3354, 3624 

Kunst 1;.t allgemein das bestimmte Können und 
bcsondcr;. die an ä<.thetischen Werten ausgerichtete 
Gestaltung gleich welcher Form (z.B. Dichtung. 
Malerei, Musik, Plastik). -+ Kunstfreiheit 
Lit.: F.blinx. K./Sclml:.e. M, Kunstrecht, 2. A. 2012 

Kunstfehler ist die Verlellung der anerkannten Re­
geln einer Kunst oder Wissenschaft, insbesondere der 
medizinischen Wissenschaft, der in dem Schuldrecht 
eine +Schadensersatzverpflichtung begründen. in 
dem Strafrecht eine-+ Straftat darstellen kann. 
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L11.. llöxerml'ye1; H.. Är'llliche Kunstfehler. 1995: 
Orbe11. S„ Rechtliche Verantwonung ftir Behandlungs­
fehler. 2004; Spickhoff. A„ Grober Behandlungsfehler 
und Bcwel\las1umkchr. NJW 2004. 2345 

Kunstfreiheit (Art 5 III GG) ist in dem Verfas­
sungsrecht die Freiheit des künstlerischen Schaffens 
sowie die Möglichkeit. Geschaffenes in den Kom­
munikationsvorgang einzubringen. Eine Schranke 
der K bildet das Persönlichkeitsrecht anderer. Die 
Ahgren1ung von stniffrcier Kunst und strafbarer 
Rechtwerlel/ung ist in Einzelfällen schwierig. 
Lit.. Vof{el. S., Der Prüfungsumfang des Bundesverfas­
sungsgcncht~. 2004 

Künstler ist der mit oder ohne lnteresse an Einkünf­
ten über den Markl oder die Umverteilung durch 
den Staat _. Kunsl schaffende Mensch (in Deutsch­
land mehr als 130000 selbständige Künstler und 
Publitistcn). 
Lu.: Der KünMler und sein Recht, hg. v. Fischer; H.I 
R<>icl1. S„ 3.A. 2014; Fi11ke, H./8rach111a1111, W/Nordha11· 
se11, W, Klln\llerso1ialversicherungsgesetz. 5.A. 2019 

künstlich (Adj.) durch Kunst erfolgend. nicht natür­
lich 

Kunstverwaltungsrecht -+ Kullurverwaltungsrecht 

Kupon (fran1 [M.) coupon) (§§ 803. 804 BGB) ist 
das • Wertpapier (Inhaberpapier). dessen Vorlage 
den Vorlegenden als zur Entgegennahme von 
-+Zinsen und + D1v1denden berechtigt erweist. 

Kuppelei war bis 1973 der Straftatbestand der För­
derung sexueller Handlungen zwischen anderen. In 
der Gegcnwan werden die Förderung sexueller 
Handlungen Minderjähriger (unter 16 Jahren) und 
die Förderung der Prostitution mit Freiheitsstrafe bis 
1u drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft (§§ 180 1, 
180a StGB). 

kuppeln (V.) verbinden 

Kuratel (F.) Pnegschaft, Vormundschaft 

Kurator ((M.J POeger) ist vielfach der Leiter der 
staatlichen Verwaltung einer-+ Universität. 

Kur (F.) Wahl 

Kurfürst il>t in dem deutschen Recht (seit dem 
13. Jh.) ein ~ürst. der (aui; bisher nicht eindeutig 
gc!>id11:11c11 G1ündc11) da.'> Recht hat, bei der ..... Wahl 
(Kur) des -+ Königs mitzuwirken. Kurfürsten sind 
anfangs die Erzbischöfe von Mainz. Trier und Köln. 
der Pfal1gnif bei Rhein, der Herzog von Sachsen 
und der Markgraf von Brandenburg (sowie der Kö­
nig von Böhmen), \päter bis zu lO Fürsten. 1806 
endet mit dem Heiligen Römischen Reich auch die 
Tätigkeit und Stellung der Kurfürsten. 
Lit„ Willm1·eit. D„ Deut~che Verfassungsgeschichte, 
8. A. 2019 

Kurie (lat. coviria (F. I Männergemeinschaft) ist in 
dem römischen Recht eine Untergliederung der 
_.Volksversammlung (comitia curiata) und in dem 

Kux 

katholischen - Kirchenrecht die au<, mehreren 
Kardinalskongregauonen. Amtem und Gerichtshö­
fen (darunter die • rota Romana) be\tehende. zent­
rale Verwallung..,hchörde des -+ Papst\. 
Ltt: Siil/11er; \ Rünmche Recht<.ge,chkhte. 5. A. 1996 

Kurs isl der Preis eine' -+ Wenpapiers oder einer 
anderen börsenfähigen _. Ware an der-+ Börse. 
Ltt.: G11de. C. Strul..turänderungen und Unlemehmens­
bewenung 1um Bör,enl..urs. 2004 

kurz (AdJ.) von geringer Lüngc seiend 

Kurzarbeit ist die aus betrieblichen Gründen zeiunä­
ßig verkürzte •Arbeit. Sie i!.t auf Grund von 
-+ Tarifvenriigen oder auf •Antrag des -+Arbeit­
gebers mil Genehmigung der Regionaldirektion für 
Arbeit (Landesarbeitsamt) 1Ulässig (§ 19 KSchG). 
Durch sie wird der Lohnanspruch entsprechend ver­
ringert und entsteht u. U. ein Anspruch auf Kurzarbei­
tergeld aus der Arbeitslosenversicherung (§§ 95 ff. 
SGB III, bei Arbettskümpfcn § 100 SGB Tll). 
L11.: Schaub, G.!Sd1i11defe. F. Kurl3J'bci1. Massenent­
lassung. Solialplan, 3 A. 2011: Schmidt. 8., Kurzarbeit 
in Zeiten von Corona. :?021 

Kurzarrest (§ 16 III JGG) ist der -+Arrest bis zu 
6 Tagen. Er 1-.t -+ Jugendarrest und damit ..... Zucht­
minel (keine Strafe). Er wird stalt -+ Fre1ze1tarres1 
verhängt. wenn dieser aus er1iehenschen Gründen 
unzweckmäßig und der zusammenhängende Vollzug 
aus erzieherischen Gründen zweckmäßig erscheint 
und weder die Au-,b1ldung noch die Arbeit des 
-> Jugendlichen bce1ntrüchtigt werden. 

Kurzvortrag ist der kurze Vortrag (ah Teil einer 
Prüfung) 
Ln.. Kaiser. WJSd1ö11du!rg, B„ Der Kur7vonrag im 
Assessorexamen. 6. A. 2009: B11dde-Her111a11n. C., Der 
Kur1vortrag 1m A~sessorcxamen Zivilrecht. 6. A. 2009; 
Hormw111. J. u. a„ Der Kurzvonrag im As~cssorexamen 
- Arbcttsrecht, 13. A. 2022 

Küste ist auf der Erde die Bcgren1ung des mit Was­
ser gcfülhen Meeres durch das feste Land. 
Li1„ WoodmfJe. C.. Cml\ts, 2003 

Küstengewässer i't das der KüMe eines Staates 
angrenzende Gewüs-,er des offenen Meers (bis zu 
einer best11nm1en Entfernung von '3. 12 oder 200 
Seemeilen). Über die K. beanspruchen die an!,'fen­
zenden Staaten in bestimmter abgeschwächter Fonn 
cme -+ Hoheitsgewalt . Für deutsche K. gilt das 
--+ Wasserhau-,haltsge'>etl. -+ Hoheitsge\\ässer 

Kustos i<.t der Wächter. Wer als (egozentnscher) K. 
einen einem anderen gehörigen Gegenstand (z. B. 
ein sehr teures Univen.itätsl..la\ ier) unter Entrech­
tung aller anderen Nuller ausschließlich der eigenen 
Nutzung für Etüden in seinem DienslLimmer vorzu­
behalten versucht. mi-,shr.iucht seine Stellung. Das 
Instrument darf ihm 1wangswe1se enllogen werden. 

Kux C§§ 101 ff. PrABG) war bil> 1980 ein Anteil an 
einer bergrcchtlichen -+ Gewerkschaft. 
L11.: Gm/er. A„ Ocr Kux. 1960 



Jaden (V.) einladen 

Laden CM.) Brett, Verkaufsstand, Geschäft 

Ladenangestellter (§ 56 HGB) ist. wer von einem 
-+Kaufmann in einem --+Laden oder einem offe­
nen Warenlager angestellt. d. h. mit Wissen und 
Wollen des Inhabers mit bestimmten Verrichtungen 
(Verkauf. Ernpfangnahme) beschäftigt ist. Er gilt als 
ermächtigt zu Verkäufen und Empfangnahmen, die 
in einem deranigen Laden oder Warenlager gewöhn­
lich geschehen (gesetzliche-+ Scheinvollmacht). 
Lit.: Noy11i11ge11-Huene, G. l~. Die kaufmännischen 
Hilfspersonen, 1996 

Ladendiebstahl ist der-+ Diebstahl (§ 242 StGB) 
aus einem Laden (Selbstbedienungsladen), (beachte 
§ 248a StGB, Strafanlrag). 
Li!.: Schmilz. U., Der Ludendicbstahl. 2000: Lemke, /-/., 
Dicbstahlsverhütung, 2003; Thiess, R., Ladendiebstahl, 
2011 

Ladenschluss ist die tägliche Schließung der Ver­
kaufsstellen für Waren. Nach dem bundeseinheitli­
chen Ladenschlussgesetz musste der Laden zu be­
stimmten Zeiten geschlossen sein (vor allem 
[zwecks Freihaltung der kirchlichen Gottesdienstbe­
suchszeiten von irdisch-weltlichen AblenkungenJ an 
Sonntagen. an Feiertagen. montags bis freitags bis 6 
Uhr und ab 20 Uhr. samstags grundsätzlich bis 6 
Uhr und ab 20 Uhr). Für einzelne Arten von Ver­
kaufsstellen galten Sonderregeln. Seit 2006 sind für 
den L. die Landesgesetzgeber zuständig, weshalb 
der L. im Einzelnen unterschiedlich geregelt ist. 
Lit.: Ne11111a1111, D .. Ladenschlussgesetz. 4. A. 2003 

Ladeschein (§ 444 HGB) ist die -+ Urkunde. die 
der -+ Frachtführer über die Verpflichtung zu der 
Ablieferung ausslellt. Der Frachtführer ist zu der 
Ablieferung des Gutes nur gegen Rückgabe des (nur 
in der Binnenschifffahrt üblichen) Ladescheins. auf 
dem die Ablieferung bescheinigt ist. verpflichtet 
(§ 445 HOB). Der L. ist ...... Orderpapier. 
Lii.: Hasse. W. Der Ladeschem, 1935 

Ladung (z.B. § 214 ZPO) isl die Aufforderung, vor 
einer -+ Behörde oder einem _, Gericht zu einem 
bestinunten Zeitpunkt zu erscheinen. Die L. wird 
meist von Amts wegen veranlasst. Zwischen ihr und 
dem bestimmten Zeitpunkt (Termin) muss eine 
bestimmte -. Frist (Ladungsfrist) liegen. Die Miss­
achtung der L. hat meist rechtliche Nachteile zu 
ihrer Folge. Eine L. eines Angeklagten zu einem 
außerhalb der Hauptverhandlung bestimmten Fort­
setzuogstermin kann durch telefonische Mitteilung 
an den Verteidiger erfolgen. 

laesio (lat. [F.]) Verletzung 

Laesio (F.) enormis {nat.I ungeheure Verletzung) ist 
das erhebliche Missverhältnii. zwischen Leistung 

L 

(Wert) und Gegenleistung (Preis). In dem römischen 
Recht konnte, wenn der -+ Kaufpreis unter dem 
halben Warenwert lag, der _,Verkäufer den 
_. Rücktriu erklären oder den Differenzbetrag ver­
langen. Die Grundsätze der l.e. sind in einige neuere 
-+ Kodifikationen aufgenommen worden, nicht aber 
in das ..... Burgerliche Gesetzbuch des Deurschen 
Reiches von 189611900. 
Lit.: Schulze, W, Die laesio enonnis in der deutschen 
Privatrechtsgeschichte. Diss.jur. Münster 1973 

Lager (N.) Aufbewahrungsort 

Lagergeschäft C§§ 467 ff. HGB) ist der zwischen 
-+ Lagerhalter und EinJagercr geschlossene, entgelt­
liche -+ Verwahrungsvertrag über Lagerung und 
Aufbewahrung Jagerfähiger Güter (Lagervertrag). 
Lit.: Andresen, B., Speditions-. Fracht- und Lagerrecht, 
2000: So11111ag. B., Gutgläubiger Erwerb von Lagergü­
tern, 2003 

Lagerhalter (§ 467 HGB) ist, wer gewerbsmäßig 
die Lagerung und Aufbewahrung von Gütern über­
nimmt (Kaufmann). 

lagern (V.) aufbewahren 

Lagerschein (§ 475c HOB) ist die -+ Urkunde des 
Lagerhalters über seine Herausgabepflicht (Ver­
pfiichtw1g zu Auslieferung des erhaltenen Gutes) 
(--+Orderpapier, -+ Inhaberpapier oder--+ Namens­
papier). 
Lit.: Abmham. IJ .. Der Lagerschein. 1933; Weimer. W, 
Der Orderlagerschein und das Frachtbrietäuplikat, 
MDR 1971.550 

Lagervertrag -+ Lagergeschäft 

Laie (zu lgriech.] laikos, zu dem Volk gehörig, das 
Volk betreffend) ist allgemein der Nichtfachmann. 
in dem Kirchenrecht der einfache Gläubige in Ge­
gensatz zu dem Kleriker (Klerus). 
Lit.: Jankowerz. K., Ebcschließungsassistcnz durch 
Laien. 2003 

Laienrichter (§§ 1, 44 ff. DRiG) ist der nicht 
rechtskundige, ehrenamtliche -+ Richter (z.B. 
-. Schöffe, ..... Handelsrichter). Er ist neben dem 
..... Berufsrichter in verschiedenen Gerichten an der 
Rechtsprechung beteiligt (z.B. § 29 GVG Schöffen­
gericht). Er übt grundsätzlich das Richteramt in 
vollem Umfang aus. 
Lit.: Kissel, OJMayer. H .. GerichtsverfassungsgesetJ:, 
IO. A. 2021; Spona. D., Laienbeteiligung im Strafver­
fahren, 2000: Wolmerarh, M .. Der ehrenamtliche Rich­
ter in der Arbeitsgerichtsbarkeit, 2003: Badersd111eider. 
M., Der Bürger als ~ichter. 2010; Stoll, J., Fachkundige 
Laienrichter, 2021 (Osterreich) 

Land ist in dem Staatsrecht der Gliedstaat des 
-+ Bundesstaats. Die -+ Bundesrepublik Deutsch-
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land besteht \eit 1990 aus 16 ---+ Bundesländern 
(Badcn-Wüntcmberg, Bayern, Berlin. Brandenburg, 
Bremen, l lamburg. Hessen, Mecklenburg-Vor­
pommern, Niedersachsen. Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland Pfal1. Saarland. Sachsen. Sachsen­
Anhalt, Schlcs~ig-Hobtein. Thüringen). Die Zu­
ständigkcll des Landes mnerhalb des Bundesstaats 
ergibt 'ich au' dem -+ Grundgesetz (Am. 30, 70. 83 
GG). Grundlegende Rechtssäue für die Landesver­
fassung emhält Art. 28 GG (republikanischer, de­
mokratischer und so1ialer Rechtsstaat. Volksvertre­
tung au' allgemeinen. unmittelbaren. freien, 
gleichen und geheimen Wahlen). Die Länder wirken 
an der • Verwaltung und -+ Gesetzgebung des 
Bundes durch den „ Bundesrat mit. 

Li t.: ßl'l'tliold. N„ Die Bundesländer im Standon­
weubewcrh, 2003 

Landesarbeitsgericht (§§ 33 ff. ArbGG) ist das in 
Arbeitssachen in L.weiter Instanz zuständige 
-+ Gericht der • Arbeitsgerichtsbarkeit. 
L11.: LAG-Rcpon. 2001 ff. 

Landesbank ist die von einem oder mehreren Bun­
desländern errichtete Bank. 
Li1. · \\i/,11('11e1: D„ Organi~ationsrecht der Landesbanken 
und öfh:nthch-rechtlichen Versicherung,.an~talten. 
1999: Klein. M . Die Privali\ierung der Sparkru.sen und 
Landesbanken. ~003 

Landesgesetz l\t da-, von dem Landesparlament 
enhprechend dem in der Landesverfassung vorgese­
henen Gese11gebungsverfahren geschaffene ---.. Ge­
setz. Fin L. kann nur auf einem Rechtsgebiet 
zustande kommen, auf dem die Länder die Gesetz· 
gebungs1uständigke1t haben. In dem Rang steht es 
(wie ~clbst die Landesverfassung) unter der Bundes­
rechtwerordnung (vgl. Art. 31 GG). 

Landesgesetzgebung ist die -+ Gesetzgebung eines 
-+Landes (An. 70 GG) in Gegensatz zu der Ge­
sevgebung des -> Bundes. Die Länder haben da<; 
Recht der GesctL.gebung. soweit das Grundgesetz 
nicht dem Bund GesetL.gebungsbefugnisse verleiht. 
Die L. kann ausscltließlich oder konkurrierend (t.. B. 
auch im Strafrecht, Ant. 3 ff. EGStGB) sein. Bei der 
konkurrierenden Gesetzgebungszuständigkeit muss 
die L. der Bundesgcseugebung weichen. soweit 
diese stattfindet (Art. 31 GG ). 
Lit : fü•rwch. U„ Länderge~etzgebung io der Bundesre­
publik Deutschland, 1994: Richter. M .. Spielräume für 
die Lande,gese11gebung, 2021 

LamJe.„kin:he bt i11 c.lcm cvangefo,d1cn Ki11:hc11-
recht die Kirche eines Landes oder Landeste1b (frü­
heren Landes. / B. Kurhessen-Waldeck) Sie ist eine 
-+ Körper\chafl de' öffentlichen -. Rechts und 
Gliedkin:he der evangelischen Kirche in Deutsch­
land. Sie kann evangelische, lutherische. reforrnjerte 
oder unierte L. sem. Ihre Organe sind die Landessy­
node und der leitende Amtsträger <Bischof). Sie 
gliedert '>ich in Kirchenbezirke und Kirchengemein­
den. 

Landesplanung ist die ilberörtliche zusammenfas­
sende -+ Raumplanung in dem Gebiet eines 

-> Landes. 

Landesverrat 

Lit.: Koch. H./He1Ul/n R .. Baurecht. Raumordnungs­
und Lande,planung\rccht, 6. A. 2015 

Landesrecht i't das hcsondere Recht eine!> einzel­
nen • Landes in Gegensau zu /dem -+ Bun­
desrecht Es ist entweder Landesgesetz oder Landes­
rechts' crordnung (Baden-Württemberg 1997 rund 
300 Landesgeselle, 1100 Rechtsverordnungen und 
2100 Verwaltungwon.chnlten). Dem L. geht das 
Bundesrecht vor (An. 11 GG ). 

Landessoria lgcricht <** 28ff SGG) ist das in So­
zialrecht!>strcitigkeiten in 1weiter Instanz zuständige 
-+ Gericht der -+ So1ialgerichtsbarkeit (Z.B. für 
Niedersachsen und Bremen gemeinsam). 

Landesstrafrecht ist das nach den Art. 74 Nr. J 
GG, An. 3 EGStGB 1ulässige, insgesamt aber ziem­
lich bedeutungslose -+ Strafrecht eines __, Landes 
(Bundeslandes). 
Lit.: Beckmamt. G.. Da-, Verhältnis des Bundes:.traf­
rechts lUm L:mdesstrafrccht, 1956; Sd11edermair. R .. 
Gesel7 üher das l.andeswafrccht. 1969 

Landesverfassung ist die -+ Verfassung eines 
_, Landes (der Bundesrepublik Deutschland). Der 
L. geht da.-. gesamte Bundesrecht (abo selb~t der 
Landewerfas\ung auch eine Rechtwerordnung des 
Bundes) vor <An 31 GG) Macht ein Kläger die 
Verletzung eine-, Rechte'> gehend, das mit gleichem 
Inhalt in einer Landes,crfassung und m dem Grund­
gesetz enthalten J\I (1 ß. Recht auf rechtliche~ Ge­
hör), so kann auch das Landesverfassungsgericht 
eine Ent-;cheidung autbeben. der gegenüber die 
fehlerhafte Anwendung von Bundesrecht geltend 
gemacht wird (l B Zurückweisung emes Beweisan­
trags in einem Uneil eines Amtsgerichts). lst die 
Verleuung eine\ Grundrechts durch eine Landesbe­
hörde (z.B. Landesgericht) unter Berufung auf 
gleichlautende Grundrechte der Bundesverfassung 
und der Landesverfassung (z.B. Hes.-.ens) vor dem 
Bundesverfassungsgericht und dem Landesverfas­
sungsgericht behauptet. ist zu der Vermeidung 
abweichender Entscheidungen das Bundesverfas­
sungsgericht in er\ter Linie L.ur Entscheidung beru-
fen. ~ 

Lit : Verfassungen der deutschen Bundesländer. hg. v. 
Peswlo::;ll. C„ 10. A 2014; Klein. E./HaratJclz, A .. Die 
Landesverfassungshe~chwerde. JuS 2000. 209; Tjarks. 
E .. Zur Bedeutung der Landesgrundrechte, 1999: Drei­
er. H .. Grundrcchts'ichu1t durch L:mdes\erfa~sungsge­
richte, 2000; Cm•l/11, C. 1·„ Anwendung von Bundes­
recht nach Maßgabe der L:inde-.grundrechte'?. 2001 

LandeS \<e rrat <* 9-t StGB! ist der Verrat des Lan­
des. L. ist ein _. Staat:-.schuudehkt. L. begeht. wer 
ein -+ Stamsgehe1mn1-. einer fremden Macht oder 
einem ihrer Mittebmiinner miueilt oder \Onst. um 
die Bundesrepublik Deutschland L.U benachteiligen 
oder eme fremde Macht 1u begunstigen. an einen 
Unbefugten gelangen lässt oder öffentlich bekannt 
macht und dadurch die Gefahr eine!> schweren 
Nachteils fur die äußere Sicherheit der -+ Bundes­
republik Deutschland herbei fühn. 

Lit.: Kersren, K„ Die bnt w1d.lung der allgemeinen Straf­
bestimmungen gegen den Lande~vcrrat in Deutschland, 
1975: Choo. 11 .. l lochverrat und Landewerm1, 2000 



Landesverwaltung 

Landesverwaltung ist die --> Verwaltung durch 
Landesbehörden. Die L. ist unmittelbare --+ Staats­
verwaltung. Sie gliedert sich organisatorisch meist 
in Oberbehörde, Mittelbehörde und Unterbehörde. 
Sie kann sachlich eigene Verwaltung oder -t Auf­
tragsverwaltung sein. Die eigene L. ist zu unter­
scheiden von (der Auftragsverwaltung und) der 
-+ Selbstverwalrung der-+ Gemeinden. 
Lit.: Biller. M .. Strukturveränderungen. 2004 

Landeszentralbank (§ 8 BBankG) ist die Haupt­
verwaltung(sbehörde} der Deutschen -+ Bundes­
bank in einem -+ Bundesland oder in mehreren 
Bundesländern. Sie ist eine -+ Bundesbehörde. Der 
L. ist das Geschäft mit dem Land und mit den öf­
fentlichen Verwaltungen im Land sowie mit den 
Kreditinstituten des Landes vorbehalten. 
Lit.: Mars/J, D .. Die Bunde~bank, 1992; 50 Jahre Lan­
deszentralbank. 1998 

Landfriede ist in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht das in der Nachfolge der --+ Gottesfrieden zu 
Verhütung von Unrecht seit dem späten 11 . Jh. er­
lassene Friedensgebot. Der--> Landfriedensbruch ist 
Unrecht und wird meist mit peinlicher Strafe geahn­
det. 1495 kam in dem Heiligen Römischen-+ Reich 
(deutscher Nation} der ewige L. zustande. 
Lit.: Köbler, G„ Deutsche Rech~geschichte, 6. A. 2005; 
811schma11n. A .• Landfrieden. 2002 

Landfriedensbruch(§ 125 StGB) ist der Bruch des 
Friedens im Land. L. begeht, wer sich an Gewalttä­
tigkeiten gegen Menschen oder Sachen oder Bedro­
hungen von Menschen mit einer Gewalttätigkeit. die 
aus einer Menschenmenge in erner die öffentliche 
Sicherheit gefährdenden Weise mit vereinten Kräf­
ten begangen werden, als --+ Täter oder --+ Teil­
nehmer beteiligt oder wer auf die Menschenmenge 
einwirkt. um ihre Bereitschaft zu solchen Handlun­
gen zu fördern. Der L. isl eine ..... Scraftat gegen die 
öffentliche --+ Ordnung. 
Lit.: Reiner/, U .• Landfriedensbruch, 1999 

Landgericht (§§ 59 ff. GVG) ist das zwischen 
--+ Amtsgericht und -t Oberlandesgericht stehende 
-->Gericht der ordentlichen -+Gerichtsbarkeil, das 
teils in erster, teils in zweiter Instanz zuständig ist 
(§§ 71 ff. GVG). Es wird in -+ Zivilkammern und 
--> Strafkammern tätig. ln dem Zivilprozess besteht 
vor dem L. -+ Anwaltszwang (§ 78 ZPO. -t An­
waltsprozess). In Strafsachen ist das L. zuständig für 
alle --+ Verbrechen, die nicht zur Zuständigkeit des 
Amtsgerichts oder des Oberlandesgericht'1 gehören 
(§ 74 GVG}. 

Lit.: Kisse/, O./Mayer, H„ Gerichtsverfassungsgesetz. 
10.A. 2021 

Landkreis --+ Kreis 
Lit.: Linder. E.10/zog, G .• Die deutschen Landkreise. 
2. A. 1996; Lusc/1, U., Die Selbstverwaltungsaufgaben 
der Landkreise, 1998 

Landpacht (§ 585 BGB) ist die (durch den Land­
pachtvertrag erfolgende) Verpachtung eines Grund­
stücks mit den seiner Bewirtschaftung dienenden 
Wohngebäuden oder Wirtschaftsgebäuden (Betrieb) 
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oder eines Grundstücks ohne solche Gebäude über­
wiegend zu Landwirtschaft. Für sie gilt wsätzlich 
das Landpachrverkehrsgesetz vom 8.11.1985. 
Lit.: Lange. R./W11/ff. H./Uidtke-Handje1)'. C.. Land­
pachtrecht, 4. A. 1997: Nies, V.. Pacht in der Landwin­
schaft, 20()3 

Landrat ist das an der Spitze einer kleineren Ge­
bietskörperschaft (Landkreis) stehende Verwal­
tungsorgan mit Doppelfunk1ion. Einerseits ist der L. 
der Hauptverwaltungsbeamte der --+ Gebietskörper­
schaft (Selbstverwaltungskörperschaft} -. Kreis 
(Landkreis), andererseits der Leiter der unteren 
staatlichen-. Verwalrungsbchörde. Als Vorsitzender 
des -. Kreistags und des --+ Kreisausschusses berei­
tet er (in einigen Ländern} die Beschlüsse vor und 
vollzieht sie. Als Leiter der unteren staatlichen 
- Verwaltungsbehörde führt er staatliche Aufgaben 
aus und unterliegt der -+ Dienstaufsicht des -t Re­
gierungspräsidenten. Der L. wird, außer in Baden­
Württemberg und in Brandenburg, von der Bevölke­
rung unmiuelbar gewählt. 
Lit.: Scholler. H„ Grundzüge des Kommunalrechts. 
4. A. 1990; Schmitz. M., Der Landrat, 1991; Malcher. J., 
Der Landra1 im kommunalen Konfliktfeld Abfallentsor­
gung. 1992 

Landrecht ist in dem hochmittelalterlichen. spät­
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen deutschen 
Recht das für die Bewohner eines Landes geltende 
allgemeine Recht in Gegensatz vor allem zu dem 
-+Stadtrecht oder -+ Lehnsrecht (z.B. Sachsen­
spiegel Landrecht. vgl. auch preußisches Allgemei­
nes L.) sowie .tu dem älteren -+ Volksrecht. 

Lit.: Köbler. G .. Das Recht im frühen Mittelalter, 1971 

Landschaft ist das genossenschaftlich organisierte 
Bodenkreditinstitut eines (früheren) Landes. Die L. 
ist -+ Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sie will 
ihren Mitgliedern durch über ___. Pfandbriefe aufge­
brachte Mittel Kredite gewähren. 

Landschaftsverband ist in dem Verwaltungsrecht 
Nordrhein-Westfalens der gebietskörperschaftliche, 
aus benachbarten -. Landkreisen und kreisfreien 
-+ Städten zusammengesetzte höhere Kommunal­
verband (z.B. Rheinland. Westfalen-Lippe), dem 
einzelne überörtliche Aufgaben zugeteilt sind (z.B. 
Straßenwesen). 
Lit.: Burgi. M„ Regionale Selbstverwaltung durch die 
Landschaftsverbände. 2003 

Landstand ist in dem spätmittelalterlichen und 
frühneuzeillichen deu1schen Recht die Gesamtheit 
der Vertreter einer gewissen begrenzten Bevölke­
rungsgruppe, die zeitlich vor dem Absolutismus der 
Neuzeit zusammen mit dem Landesherrn die Herr­
schaft über das --> Land ausübt. Die Landstände 
sind rechtsfähige --+ Körperschaften. deren wich­
tigstes Recht das -. Steuerbewilligungsrecht ist. Sie 
gliedern sich meist in -t Riuer (weltlicher Adel), 
Prälaten (geistlicher Adel) und -+ Städte (Landstäd­
te), während die -> Bauern nur ausnahmsweise 
erfasst werden (z.B. Tirol). 
Lit.: Wi/loweil, D .. Deutsche Verfassungsgeschichte. 
8.A.2019 
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Landtag ist in den meisten Ländern (der Bundesre­
publik Deutschland) die Volksvertretung (sonst 
Abgeordnetenhaus. -+ Bürgerschaft). Der L. wird 
nach rechtsstaatlichen Wahlgrundsätzen von dem 
Volk des jeweiligen -+ Landes gewählt. Seine wich­
tigsten Aufgaben sind die Schaffung von Landesge­
setzen und die Kontrolle der Landesregierung. 

Lit.: Greß, F./Huth, R„ Die Landesparlamente. 1998; 
Hemmet; H„ Der Präsident des Landtags, 2000 

Landwirt ist der Unternehmer in der -. Land­
wirtschaft. 

Land wir tschaft (§ 585 12 BGB) ist die Nutzung 
des Bodens (Landes) zu Erzeugung pflanzlicher und 
tierischer Rohstoffe. Die L. erfähn wegen ihres 
relativen Produktivitätsrückstand~ gegenüber Ge­
werbe und Dienstleistungen in erheblichem Umfang 
staatliche Förderung. Nach § 3 HGB finden die 
Vorschriften des § 1 HGB (Istkaufrnann) auf den 
Betrieb der Landwirtschaft (und Forstwinschaft) 
keine Anwendung, doch gilt nach § 3 lI HGB die 
Vorschrift des § 2 HGB, so dass ein Unternehmer 
berechtigt ist, die Eintragung in das -> Handels­
register gemäß § 2 HGB herbeizuführen (Kann­
kaufmann). 
Lit.: Leingärtner, W.. Besteuerung der Landwirte (Lbl.), 
41. A. 2022; Engel, E„ Landwirtschaft oder Gewerbe, 
1998; Höde, K„ Die staatliche Förderung für die Land­
wirtschaft. 2004 

Landwirtschaftskammer ist die berufsständiscbe 
Vereinigung der Inhaber landwirtschaftlicher Be.­
triebe (Landwirte) auf landesrechtlichcr Grundlage. 
Sie ist eine -> Selbstverwaltungskörperschaft des 
öffentlichen Rechts. Ihre Aufgabe ist die Wahrneh­
mung berufsständischer Belange. 
Lit.: Köckler; D„ Landwirtschaftliche Unternehmensbe­
ratung, 1999; Lobbyverflechtungen in der deutschen 
Landwirtschaft. 2002 

La ndwirtscha ftsrecht ist die Gesamtheit der be­
sonderen, die -+ Landwirtschaft betreffenden 
Rechcssätze (z.B. in dem Erbrecht, Grundstücksver­
kehrsrecht). -> Agrarrecht 
Lit.: Kroeschell. K„ Deutsches Agrarrecht, 1983; Wöhr­
mann, 0./Graß, C„ Landwirtschaftserbrecht, 11. A. 2019; 
Bamstedt, F., Gesetz über das gerichtliche Verfuhren in 
Landwirtschaftssachen. 9. A. 2019: Seile, D. v„ Gesetz 
über das gerichtliche Verfahren in Landwirtschaftssa­
chen, 2017 

Lärm ist das laute. störende Geräusch. Der Verursa­
cher eines Lärmes (z.B. Läuten der Zeit von einem 
Kirchturm aus, Klavierspiel, Fluglärm) kann zu 
Unterlassung, bei einem daraus entstehenden Scha­
den auch zu Schadensersatz, verpnichtet sein. Erre­
gen unzulässigen Lärms ist eine Ordnungswidrigkeit 
(§ 117 OWiG). 
Lit.: Pfeifer; F., Lännstörungen, 9. A. 1999; Geulen, R.I 
Klinget: R„ Rechtsschutz Dritter gegen Flughafenlärm. 
NJW 2001. 1038; Schmidt, U .. Lärmstörungen. 2013 

Last ist die den Träger beschwerende Gegebenheit. 
Jn dem Schuldrecht ist L. eine Leistung, die aus 
einer -> Sache selbst zu entrichten ist und dadurch 
deren Nutzwert mindert. Öffentliche Lasten (§ 436 

laudatio auctoris 

BGB) sind Leistungen, die kraft öffentlichen Rech­
tes aus einem -> Grundstück zu entrichten sind oder 
auf diesem selbst ruhen (z.B. Straßenanliegerbei­
trag). Der Verkäufer eines Grundstücks haftet nicht 
für die Freiheit des Grundstücks von anderen öffent­
lichen Abgaben und anderen ölienilicben Lasten, die 
zur Eintragung in das Grundbuch nicht geeignet 
sind. Die öffentliche L. kann eine Geldleistungs­
pflicht oder eine Naturalleistungspflicht sein. 
-+Baulast 

Lastenausgleich(§ 1 LAG) ist der allgemeine Aus­
gleich der Schäden und Verluste, die sich infolge der 
Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegszeit und 
Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs ergeben 
haben oder in der sowjetischen Besatzungszone 
Deutschlands oder in dem Sowjetsektor Berlins 
entstanden sind, sowie die Milderung von Härten, 
die infolge der Neuordnung des Geldwesens nach 
dem Kriege eingetreten sind. Der L. erfolgt durch 
Erhebung von Ausgleichsabgaben einerseits und 
Erbringung von Ausgleichsleistungen (z.B. Kriegs­
schadensrente, Hauptentschädigung, Eingliede­
rungsdarlehen, Hausratentschädigung usw.) anderer­
seits. 
Lit.: Gallenkamp. G„ Der Lastenausgleich, NJW 1999, 
2486; Olde11hage, K„ Lastenausgleich, 2002 

Lastschrüt ist die in dem Rahmen eines -> Giro­
venrags erfolgende Belastung eines Kontos eines 
Kunden einer-. Bank. Auf Antrag eines Gläubigers 
erteilt dessen Bank ihm eine vorläufige Gutschrift in 
Höhe der bekannt gegebenen -+ Forderung (begrün­
det ihm also eine entsprechende Forderung auf 
Zahlung) und belastet damit die Bank des 
-+ Schuldners, die ihrerseits das Konto des Schuld­
ners belastet (also einen Anspruch des Schuldners 
auf Zahlung in der entsprechenden Höhe durch 
Erfüllung tilgt). Das Lastschriftverfahren kann dar­
auf beruhen. dass der Schuldner seine Bank dazu 
durch Generalanweisung (Abbuchungsauftrag) 
beauflragt (Abbuchungsverfahren) oder dass er 
seinen Gläubiger dazu ennächtigt (Einzugsermäch­
tigungsverfahren). Grundsätzlich besteht zwischen 
dem Schuldner und seiner Bank ein Deckungsver­
hältnis (Bankvertrag, Girovenrag), zwischen den 
beteiligten Banken ein Tnterbankenverhältnis (ban­
kenverbandsinternes Abkommen von dem 1.3.2002), 
zwischen dem Gläubiger und seiner Bank ein l nkas­
soverhältnis nach § 665 BGB und zwischen dem 
Gläubiger und dem Schuldner ein Valutaverhältnis 
(Geldschuld etwa aus Kaufvertrag mit Zahlungs­
nebenvereinbarung per Lastschrift). Seit dem 
9.7.2012 beruht die Einzugserrnächtigungslastschrift 
auf einer Vorabautorisierung und enthält das Last­
schriftmandat einen Zahlungsauftrag. 
Lit.: Bauer; K„ Das Lastschriftverfahren, Diss. jur. 
Bayreuth 1998; Matthies. S„ Die Lastschrift. JuS 2009, 
1074; Omfor; S„ Die neue Einzugsermächligungslast­
schrift. NJW 2012. 2150 

Lastsch r iftverfah ren -> Lastschrift 

latent (Adj.) in dem Verborgenen vorhanden, ver­
steckt 

laudatio (F.) auctor is (lat.) Urheberbenennung 



Laufbahn 

Laufbahn isL die Zusammenfassung aller -+ ÄmLer 
derselben Fachrichtung, die eine gleiche Vorbildung 
und Ausbildung voraussetzen (z.B. auswärtiger 
Dienst, Lokomotivbetriebsdiensl). Die Laufbahnen 
gehören zu den Laufbahngruppen des einfachen, 
mittleren, gehobenen und höheren Dienstes (Regie­
rungsral bis Staatssekretär) mit jeweils verschiede­
nen Zulassungsvoraussetzungen (erfolgreicher Be­
such der Volksschule, Miuelschule bzw. Realschule, 
Oberschule bzw. Gymnasium oder Hochschule). 
Laufbahnbewerber haben einen -+ Vorbereitungs­
dienst abzuleisten. 
Lit.: Bqßlsperger; M .. Laufbahnrecht des Bundes und 
der Länder, 1992; Mansfeld, M„ L'lutbahnen und Auf­
stiegsmöglichkeiten, 1998 

lau ter (Adj.) rein, klar, hell, ehrlich 

Lauterkeit ist die Ehrlichkeit und Angemessenheit 
menschlichen Verhaltens (Fairness). 

Lit.: K/we. N., Die aktuellen Entwicklungen im Lauter­
keitsrechL. NJW 2018, 1579; Lauterkeitsrecht (Mün­
chener Kommentar). 3. A. 2016; Jä11id1, V.. Lauterkcits­
recht. 20 l8; Köhler. H„ Fälle zum LauLerkeitsrecht, 
4. A. 2021; Alexander, C.. Lauterkeitsrecht, 2022 

leasen (V.) Leasing durchführen 

Leasing (N.) ist der (l 962 aus den VereinigLen Staa­
Len von Amerika in Deutschland gcwohnheitsrechl­
lich übernommene) -+Vertrag, bei dem sich der 
Leasinggeber zur Überlassung von -+ Besitz sowie 
-+ Nutzung an einer Sache und der Leru;ingnehmer 
zu einer Zahlung eines Entgelts verpflichtet. In 
GegensaLZ tu der -+ Miete trägt der Leasinggeber 
weder die Gefahr des Untergangs der Mietsache 
noch hat er für -+ Mängel oder -+ Schäden der 
Mietsache einzutreten. Nach Ablauf der Leasingzeit 
kann der Leasingnehmer den Leasinggegenstand zu 
Eigentum erwerben. Bei dem Produzentenleasing 
tritt der Produzent als Leasinggeber auf, bei dem 
Fi11a11zienmgsleasi11g dagegen ein (das Leasinggut 
bei dem Produzenten kaufender und dem Leasing­
nehmer leasender) Geldgeber (Bank). Die rechtliche 
Ausgestaltung ähnelt meist der Miete (atypischer 
Mietvertrag), teilweise auch dem-+ Kauf. Die perio­
disch anfallenden Kosten des Leasings werden steuer­
lich als Werbungskosten behandelt. (ln Deutschland 
wurden 2003 etwa 25 Prozent der neu verkauften 
Personenkraftwagen geleast. 2020 etwa 46 Prozent.) 
Li1.: Westpha/e11, F. Graf 11„ Der Leasingvertrag, 7. A. 
2015; Weber. J„ Die Entwicklung des Leasingrechts, 
NJW 2009. 2927: Greiner. S„ Das Finanzierungsleasing 
zwischen Vertrag und Gesetz, NJW 2012. 961; Harrie­
hausen, S„ Die aktuellen Entwicklungen im Leasing­
recht, NJW 2018, 1437; Beckmann. H./Sclzarff, U„ 
Leasmgrecht. 4. A. 2015: Engel. J„ Handbuch Kmft­
fahrzeuglcasing. 3. A. 2015; Handbuch des gewerbli­
chen Miet-. Pacht- und Leasingrechts, hg. v. Wolf. E. 
u.a., l I. A. 20l3 

Leben ist das auf der Erde aus unbekannter Ursache 
mögliche. natürliche, zeitlich begrenzte Dasein eines 
Lebewesens. Die Verletzung des Lebens eines 
Menschen ist in dem Strafrecht eine -+ Straftat 
(§§ 211 ff. StGB,-. Mord.-+ Tot5chlag,-+ Tötung) 
und in dem Schuldrecht eine unerlaubte -+ Hand­
lung(§ 823 1 BGB). 
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Lit.: Merten, C„ Die Bewenung des menschlichen 
Lebens im Haftungsrecht. 2007 

Lebensalter isl das Alter eines Lebewesens. Das L. 
eines Menschen kann für seine Rechtsstellung von 
wesentlicher Bedeutung sein (z.B. Vollendung des 
7. Lebensjahrs [beschränkte -+Geschäftsfähigkeit 
und beschränkte priva1.rechtliche Deliktsfühigkeit. 
§§ I06fT„ 828 II BGB, bei nicht vorsätzlichem 
Verkehrsunfall 10. Lebensjahr]. des l 4. Lebensjahrs 
[beschränkte -+Strafmündigkeit, §§ 1 ff. JGG], des 
16. Lebensjahrs [beschränkte -+ TesLierfiihigkeit, 
mögliche -+ Ehefähigkeit und -+ Eidesfähigkeit. 
§ 2229 BGB, § 1303 TI BGB, § 393 ZPO], des 
18. Lebensjahrs [-+ Geschäftsfähigkeit, Deliktsfä­
higkeit. -+ Ehemündigkeit, -+ Strafmündigkeil, 
aktives und passives --. Wahlrecht, Fähigkeit zu dem 
Erwerb der Fahrerlaubnis, -+ Wehrptlicht, ausge­
setzt! sowie des 60.-67. Lebensjahrs [Steuerfreibe­
träge, -> Rentenversicherungl). 
Lit.: Müller, T.. Aller und Recht, 2011; Alter und Recht, 
hg. v. Ei/mansberger. 1:. 2012 

Lebenserfahrung ist die Erfahrung, die der Mensch 
in dem Laufe seines Lebens in dem Umgang mit 
seinen Mitmenschen macht. Die a//gemeine L. ist 
die durchschniUJiche L. des Menschen. Sie kann als 
ergänzendes Hilfsmittel bei der Emlittlung und 
Beurteilung von Geschehensabläufen und Verhal­
tensweisen von Bedeutung sein (7... B. objektive 
Vorhersehbarkeit eines Erfolgs). 
Lit.: Böhme, G„ Erfahrung in Wissenschaft und Alltag, 
1995; Mummenho.lf. W.. Erfahrungssätze, 1997 

Lebensgemeinschaft ist das auf Dauer angelegte 
gemeinschafüiche Zusammenleben mehrerer Men­
schen. Elteliche L (§ 1353 1 BGB) ist der gesamte 
Inhalt des persönlichen Verhältnisses der -+ Ehe­
gauen zueinander. Die Ehegatten sind einander 
grundsätzlich zur ehelichen L. verpflichtet. Dazu 
zählen vor allem häusliche Gemeinschaft sowie in 
dem Rahmen des Möglichen Geschlechtsgemein­
schaft. Nichteheliche L. ist das eheähnliche Zusam­
menleben zweier Menschen verschiedenen (str.) 
Geschlecht.~. die nichl die -+ Ehe mit einander ge­
schlossen haben ( 1994 4 Millionen Menschen in der 
Bundesrepublik Deutschland). Für sie gill das 
-+ Eherecht (bisher noch) nicht Die Anwendung 
einzelner Bestimmungen des Familienrechts ist 
zweifelhaft. Grundsätzlich soll jedenfalls die nicht­
eheliche L. nicht besser gestellt werden als die 
gnmdgesetzlich geschützte eheliche L. Bei dem 
Tode des Mieters tritt aber auch der überlebende 
Angehörige seiner nichtebelichen L. in ein Mietver­
hältnis über Wohnraum (§ 563 T 2. Il 4 BGB) ein. 
Hinsichtlich einzelner Gegenstände kann eine 
Gesellschafl oder Gemeinschaft der Beteiligten 
vorliegen. Seil 2008 hat die Rechtsprechung bei 
Auflösung auch Ansprüche aus ungerechtfertigter 
Bereicherung und Wegfall bzw. Störung der Ge­
schäftsgrundlage (§ 313 BGB) für möglich erklärt. 
G/eichgesch/echtliche L. ist die L. zwischen zwei 
Menschen gleichen Geschlechts. Sie ist vor der 
möglichen EhescWießung keine Ehe und auch der 
ehelichen L. (bisher noch) nicht gleichgestellt. Al­
lerdings ist die Gleichstellung durch höherrangiges 
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Recht nicht ausgeschlossen. --+ eingetragene Le­
benspartnerschaft 
Lit.: Gniwotz. H .. Partnerschaftsvcrtrag für die nicht­
eheliche und nicht eingetragene Lebensgemeinschaft, 
4. A. 2002; Duderstadt, J„ Die nichteheliche Lebens­
gemein~chafl, 2. A. 2004; Grziworz. H .. Nichteheliche 
Lebensgemeinschaft. 5. A. 2014, 6. A. 2022; Kumpen, 
N„ Haftuagsrechlliche Aspekte der nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft. NJW 2016, 1046 

Lebensmittel (§ 2 II LFGB) ist allgemein der zu der 
Ernährung oder zu dem Genuss des Menschen durch 
Verzehr bestimmte Stoff. Die L. unterliegen wegen 
der Schutzbedürftigkeit nller Menschen in erhebli­
chem Umfang staatlicher Überwachung. Verletzun­
gen des Lebensmittelrechts sind teilweise Straftaten 
und teilweise Ordnungswidrigkeiten. Die Fragwür­
digkeit der Überwachung der L. in der Europäischen 
Union zeigt sich beispielhaft bei dem lange als für 
den Menschen gefährlich geleugneten Rinderwahn­
sinn, bei dem als Folge der Kaufenthaltung der 
verunsicherten Verbraucher Millionen von Rindern 
durch Verbrennung vernichtet wurden. Seil 7.9.2005 
gilt das Lebensmiuel-, Bedarfsgegenstände- und 
Futtermittelgesetzbuch (LFGB). welches das Le­
bensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz weitge­
hend ersetzt. 
Lit.: Zipfel, W/Rathke, K„ Lebensmittelrecht (Lbl.), 
2021; Voit. ~V./Grube. M„ Lebensmittelinforrnations­
verordoung, 2. A. 2016: Lebensmittelrechts-Handbuch 
(Lbl.), hg. v. Streinr.. R. u. a„ 42. A. 2021 

Lebenspartner (M.) ist aUgemein der Angehörige 
einer Lebenspartnerschaft. 

Lebenspartnerschaft ist die auf unbestimmte Zeit 
eingegangene Partnerschaft zweier Menschen .w 
einer gemeinsamen Lebensführung. Sie war seit 
1.8.2001 für gleichgeschlechtliche Partner als einge­
tragene L. mit eheähnlichen Wirkungen gestaltet 
(Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleich­
geschlechllicher Gemeinschaften). Sie wurde (nach 
einem möglichen Verlöbnis) durch gegenseitige 
persönliche und bei gleichzeitiger Anwesenheit vor 
der zuständigen Behörde abgegebene, bedingungs­
feindliche und zeitbestimmungsfeindJiche Erklä­
rung, miteinander eine Partnerschaft auf Lebenszeit 
führen zu wollen, begründet. Die Lebenspartner sind 
einander zu Fürsorge und Unterstützung sowie zur 
gemeinsamen Lebensgestaltung verpflichtet. Sie 
können einen gemeinsamen Namen bestimmen. Sie 
sind einander zum Unterhalt verpfüchtel. Sie leben 
in dem Güterstand der Zugewinngemeinschaft, 
weuu sit: 1ti1.:hl uurch Lt~n1>paitner:.chuJtsvertrag 

etwas Anderes (Gütertrennung, Gütergemeinschaft) 
vereinbaren. Die Vereinbarung durch Lebenspart­
nerschaftsvertrag ist in dem Güterrechtsregister 
einzutragen. Der überlebende Lebenspartner ist 
neben Verwandten der ersten Ordnung zu einem 
Viertel, neben Verwandten der zweiten Ordnung 
oder neben Großeltern zur Hälfte der Erbschaft 
gesetzlicher Erbe. Ein Lebenspartner gilt als Famili­
enangehöriger des anderen Lcbenspanners. Bei 
Getrenntleben ist Unterhalt tu leisten. Die L. wird 
auf Antrag mindestens eines Lebenspartners durch 
gerichtliches Urteil aufgehoben. Es findet ein Ver­
sorgungsausgleich statt. In Deutschland gab es 2010 

Legaldetinition 

rund 63 000 gleichgeschlechlliche Paare in einem 
Haushalt, wobei 23 000 Paare eine eingetragene 
Lebenspartnerschaft waren (seit 2006 etwa verdop­
pelt). Die Gleichstellung mit der Ehe wie in den 
Niederlanden, Belgien, Spanien, Norwegen, Schwe­
den, Kanada und Südafrika sowie einigen südameri­
kanischen Staaten hat der Bundestag Deutschlands 
an dem 30. Juni 2017 mit deutlicher Mehrheit und 
Wirkung ab 1. Oktober 2017 beschlossen, wobei 
bestehende eingetragene Lebenspartnerschaften ihre 
Rechtsstellung nicht ändern müssen, aber eine Neu­
begründung einer eingetragenen L. nicht mehr mög­
lich ist. 
Lit.: Muscheler, K„ Das Recht der eingetrngenen Le­
benspartnerschaft, 2. A. 2004: Winckler, K„ Die unwirk­
same eingetragene Lebcnspannerschafl, 2007; Michael, 
L, Lebenspartnerschaften. NJW 2010, 3537; Töfle. W. 
Die eingetragene Lebenspartnerschaft im steuerlichen 
Wandel, NJW 2011, 2165: Bömelburg, R„ Die eingetra­
gene Lebenspartnerschaft, NJW 2012. 2753 

Lebensrisiko ist die Gefahr eines Schadens, die das 
menschliche Leben als solches mit sieb bringt. Das 
allgemeine L. ist insoweit das übliche Risiko, dem 
jeder Mensch unterliegt und das der Einzelne selbst 
zu tragen hat. - Schäden. die auf Grund des allge­
meinen Lebensrisikos eintreten, kann der Geschä­
digte nicht ersetzt verlangen (z.B. Erkrankung in­
folge der allgemeinen Umweltbelastung, Ciguatera­
vergifrung durch ein Essen in einem von einem 
Reiseveranstalter vermittelten Hotel. Ausgleiten auf 
einem nass gewordenen Volleyballspielplatz eines 
Kreuzfahrtschiffs). Ein Schaden kann einem Verhal­
ten nur dann zugerechnet werden, wenn die Verhal­
tenspflicht auch gerade dieses Schadensrisiko erfas­
sen wollte. Andernfalls gehört er zum Bereich des 
allgemeinen Lebensrisikos. 
Lit.: Mädrich, M„ Das allgemeine Lebensrisiko, 1980; 
Köbler. G„ Schuldrecht, 2. A. 1995 

Lebensversicherung(§§ lSOff. VVG) ist die Versi­
cherung des Lebens eines Menschen. Sie ist eine 
--+ Personenversicherung, die sich auf das Leben des 
- Versicherungsnehmers oder eines Dritten bezie-
hen kann. Sie ist entweder Erlebensfallversicherung 
oder Todesfallversicherung sowie entweder Sum­
menversicherung (bzw. Kapitalversicherung) oder 
Rentenversicherung. Der Versicherte kann vereinba­
ren, dass die Versicherungsleistung an einen Dritten 
lU erbringen ist (Bezugsberechtigter, --+ Vertrag zu 
Gunsten Dritter). 
Lit.: Elfring. C.. Das System der drittbezogenen An­
sprüche bei der Lebensversicherung, NJW 2004, 483; 
8ee11ke11. M„ Lebensversicherung von A-Z. 20 13; 
Präve. P.. Lebensversicherung, 2016 

leer (Adj.) keinen lnhall habend, nichts enthaltend 

Leerverka uf ist der Verkauf eines Gegenstands, den 
der Verkäufer nicht hat. Der ungedeckte L. von 
Finanzderivaten ist in Deutschland seit 2010 rechts­
widrig. 

legal (Adj.) gesetzlich 

Legaldefinition ist die von dem Gesetzgeber in ein 
--+Gesetz eingefügte Bestimmung des Inhalts eines 



Legalenteignung 

Begriffs. mit dem der Gesetzgeber diesen Begriff 
verbunden wissen will (z.B. § 1 I HGB Kaufmann 
in dem Sinne dieses Gesetzbuchs ist. wer ein Han­
delsgewerbe betreibt). Die L. kann sich als zu eng 
oder zu weit herausstellen (str.), so dass -+ Analogie 
oder--. Reduktion erforderlich sein können. 
Lit.: Ebel, F., Über Legaldefinitionen, Diss. jur. Tübin­
gen 1973; Bund, E., Heucige Anforderungen an Legal­
dc6nitionen, in: Rationalisierung der Gesetzgebung, 
1984: Weber-Leje1me. S„ Legaldefinitionen. 1997 

Legalenteignung ist die durch ein Gesett erfolgen­
de --> Enteignung, gegen die der Betroffene nur mit 
der -+ Verfassungsbeschwerde gegen das die Em­
eignung anordnende Gesetz vorgehen kann. 

Legalisation (F.) Beglaubigung (bestimmter Urkun­
den) 

Legalität ([formelle] Gesetzmäßigkeit) ist die 
Übereinstimmung eines Verhalten.~ mit den Anforde­
rungen der Rechtsordnung. 
Lit.: Pou, C., Die Außerkraftsetzung der Legalität. 
1996: Erb. V., Legalität und Opportunität, 1999 

Legalitätsprinzip (LegaJitätSgrundsatz, Gesetzmä­
ßigkeitsgrundsatz) (z.B. § 152 lI SLPO) ist das Prin­
zip. dass die -+ Staatsanwaltschaft, soweit nicht 
gesetzlich ein anderes bestimmt ist, verpflichtet ist, 
wegen jeder verfolgbaren Straftat einzuschreiten, 
sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für 
eine solche Straftat vorliegen. Das L. beruht in der 
Gegenwart auf dem -+ Gleichheitsgrundsatz des 
-+ Grundgesetzes. Es ist an sich nur für wenige 
Randbereiche von dem -+ OpportuniüiL~prinzip 
durchbrochen. Es ist durch den Tatbestand der 
-+ Strafvereitelung in dem Amt strafrechllich abge­
sichert (§ 258a StGB). Es bedeutet in dem Verwal­
tungsrecht die Bindung der Verwaltung an Gesetz 
und Recht. 
Lit.: Döhring. S .. lsl das Strafverfahren vom Legalitäts­
prinzip beherrscht?, 1999; Sdmlenburg, J„ LegatitäLS­
und Opponunitätsprinzip. JuS 2004, 765; Das Legali­
tätsprinzip in Verwaltungsrecht und Rechtset.zungslehre, 
hg. v. Ultlman11, F., 2017 

legal realism (fengl.) N.) RechtsreaJjsmus 

Legalzession ([F.] Gesetzesabtrerun$., Übertragung 
kraft GesetZes) (§ 412 BGB) ist der Ubergang einer 
-> Forderung kraft Gesetzes. Die L. ist von dem 
Gesetzgeber in zahlreichen Einzelfällen angeordnet 
(z.B. §§ 268 m. 426 TI. 774 (BGB, 86 J 1 VVG). 
Nach § 412 BGB finden auf die L. die Vorschriften 
über die-+ Abtretung entsprechende Anwendung. 
Lit.: Olshausen, E. 1•., Gläub1gerrech1 und Schuldner­
schutz, 1988 

Legat (M.) -+ Gesandter 

Legat (N.) -+ Vermächtnis 

legatum (lat. [N.]) Legat,-> Vermächtnis 

legatus (lat. [M.)) Legat, -+ Gesandter 

Legis actio (lat. [F. l Vorgehen aus Recht, Legisak­
tion) ist in dem älteren römischen Recht die Art und 
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Weise, wie in feierlichen Spruchformen ein Recht 
verfolgt werden kann. Insgesamt gibt es 5 Formen 
des Legisaktionsverfahrens. das in zwei Abschnitten 
(vor dem Gerichtsmagistrat [in iure] und vor dem 
Geschworenenrichter [apud iudicem]) abläuft. Das 
Legisaktionenverfahren wird noch in dem altrömi­
schen Recht von dem Formularverfahren abgelöst. 
Lit.: Söllner, A .. Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

Legislative ([F.] Gesetzgebung) ist im gewaltenge­
teilten Staat die gesetzgebende-+ Gewalt(-+ Parla­
ment). 

Legislatur (F.) Gesetzgebung 

Legislaturperiode (Gesetzgebungsperiode) ist die 
Wahlperiode, für welche die gesetzgebende Körper­
schaft gewählt wird. 

Legistik (F.) Gesetzeskunde, Gesetzeslehre, Geset­
zeswissenschaft 
Lit.: Bußjäger, P., Lcgistik und Gemeinschaftsrecht, 
2001; Galdia, M., Legal Linguistics. 2009 

legitim (Adj.) rechtmäßig. ehelich 

Legitimation ([F.) Rechtfertigung, Nachweis) ist 
der Nachweis der Berechtigung eines Verhal­
tens oder Zustands. In dem Familienrecht (früher 
§§ 1719 ff. BGB) war bis zu dem Gesetz von dem 
16.12.1997 L. (nichtehelicher Kinder) die Verschaf­
fung der Stellung eines ehelichen -+ Kindes für ein 
nichteheliches Kind. 
Lit.: Schefczyk, M„ Umverteilung als Legitimations­
problem. 2003 Bruckmann. W., Die grundgesetzlichen 
Anfordenmgen, 2004 

Legitimationspapier ist die -+ Urkunde, bei deren 
Vorlage der -+ Schuldner ohne Prüfung der Berech­
tigung (grundsätzlich) mit befreiender Wirkung an 
den Vorlegenden leisten kann (z.B. -+Sparbuch, 
§ 808 I 1 BGB). Das L. kann -+ Wertpapier sein 
(z.B. Sparbuch), braucht es aber nicht (z.B. Garde­
robenschein. Gepäckschein, § 807 BGB llnhaber­
kartel). Ebenso ist nicht jedes Wertpapier auch L. 
(z.B. Wechsel). 

legitimieren (V.) rechtmäßig machen, rechtfertigen 

Legitimierung (F.) Rechtfertigung 

Legitimität ([F.) Gesetzmäßigkeit, Rechtmäßigkeit) 
ist die Rechtfertigung des -+ Staates durch inhaltli­
che Werte bzw. in einem weiteren Sinn die Überein­
stimmung eines Verhaltens oder Zustands mit einer 
behaupteten Wertordnung. 
Lit.: Gosau, T., Demokratie und Regieren in der Euro­
päischen Union, 2004 

Lehen, Lehn (zu leihen) ist in dem mitielalterlichen 
und frühneuzeitlichen deutschen Recht ein (umfang­
reiches) Gut (z.B. Bayern, Österreich), das ein (ade­
liger) Mensch (Lehnsherr. z.B. König) gegen (höhe­
re) Dienste und Treue einem anderen (adeligen) 
Menschen (Lehnsmann, z. B. Herzog) - ursprüng­
lich nur auf Zeit bzw. Lebenszeit - zu einer Nutzung 
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übcrlä-.st Für L. gilt das -+ Lehnsrecht. Von dem L. 
streng 1u trennen iM die -+ Grundherrschaft mit 
ihrem Rechtwerhältms zwischen adeligem Grund­
herrn uml meist unfreiem. 1u einfachen Diensten 
und Abgaben verpflichtetem Bauern. 
Lit.. Kiiblt•r. G .. Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005: 
Spieß. K. 0;1\ Lehnswesen. 2002 

Lehnsrecht < Lchensrccht, Lehenrecht. Lehnrecht) 
bt in dem älteren deutschen Recht objekti\ die Ge­
samtheit der das -+ Lehen betreffenden Rechtssäue 
sowie subjd.tiv die Berechtigung zu einem Lehen. 
1 il Kiihlrr: (i. Lehnrech1sbücher. in: Handwörterbuch 
1ur dcuischen Recht~geschichte, Bd. 2 1978. 1690; 
Spil'fJ, K„ Lehnsrecht, Lehnspolitik und Lehnsverwal­
lllng, 1978 

Lehrbeauftragter ist der in einem Hauptamt außer­
halb der „ Univcl"iität tätige Mensch (z.B. Privat­
gelehrter. Rechtsanwalt), der zu Ergänzung des 
Lehrangebots fiir eine besondere Lehrveranstaltung 
an der Univen;1tät eine besondere Beauftragung 
(Dienstvenrag) erhalten hat. 
Lit Rt•id1. A.. lloch\Chulrahmcngesetz. 10. A. 2007 

Lehre ist die Gesamtheit der von der Wissenschaft 
1u Fachfragen vorgetragenen An!>ichten sowie deren 
Vem1ittlung. Herrschende L. ist die Ansicht, die von 
der Mehrzahl der Autoren vertreten wird. Sie 
braucht nicht unbedingt auch richtige L. tu sein. Bis 
1969 wurde auch die -+ Berufsbildung als L. be­
zeichnet. 
Lit.: Kiibler. G„ Wie werde ich Juri~1?. 5. A. 2007 

Lehrfreiheit (An. 5 llI GG> ist die Freiheit, die 
wissenschattlich gewonnenen Einsichten und Über-
1eugungen uneingeschränkt 1u verbreiten, wobei die 
Freiheit der Lehre nicht von der Treue zur Verfa5-
sung bcfrett. 
Lit.. KmtjJwld. A„ Die Lehrfreiheit. 2006 

Lehrling ist die ältere. bis 1969 übliche Bezeich­
nung fllr den Menl>chen, der nach dem ----> Be­
ruf-,bildungsge~ett eine Berufsbildung durchläuft 
(-+ Aus1ubildendcr). 

Lehrstuhl ist die planmäßige Stelle eines (ordenlli­
chen) Professors. Sie wird auf Grund einer Berufung 
erlnngt. Dem L sind meist pcl"iönliche und sachli­
che Mittel 1ugeordnet. die mit der Berufungsverein­
barung dem Berufenen zugesichert werden und 
gegen <;einen Willen an sich nur durch Rechtsbruch 
c1111.ugcn \\C1den können<-- Pacta sunt ~ervanda). 
Lit.: Kbhh'r. G„ Wie werde ich Jurist?. 5. A 2007 

Leib ist der Körper {des Menschen) m Gegensatz zu 
unkörperlichen Gegebenheiten wie Seele oder Geist. 

leibeigen (Adj.) mit dem Leib einem anderen Men­
schen eigen oder gehörig 

Leibeigenschaft ist in dem neuzeitlichen deutschen 
Recht die meist durch Überla~sung von Bodennut­
wng und damit verbundener grundherrlicher Bin­
dung erreichte persönliche Abhängigkeit eines Men­
schen von einem andt:rcn Menschen. 

Leichtfertigkeit 

Lit.: Lcibeigen„chafl. hg. '" K/11ß111wm, J„ 2003: Blick­
Le, P.. Von der Leibeigen,chafl 1u den Menschenrech­
ten. 2003 

Leibesfrucht (lat. [M.J nasciturus) i'>t das -+ Kind 
in dem Munerle1b von der Zeugung bi'> zu der 
Vollendung der Gebun Die L. ist nicht rech~fähig 
(und noch kein Mensch). Sie wird aber in einzelnen 
Be1iehungen von der Rechtsordnung geschützt 
(1. B. § 844 II Sicherung di:s -+ Unterhaltsan­
spruchs, § 1923 II BGB -+Erbrecht. § 8::!3 I BGB 
-+ Schadcnscrsa11 wegen vorgebunlicher Schädi­
gung. in Deutschland 1. B rund 2750 durch das von 
Schwangeren eingenommene Schlafminel Conter­
gan Geschädigte). 
Lit : Wille. M„ Die Recht%tcllung de~ nasciturus. 2003 

Leibgedinge (Art. 96 EGBGB) ist der-+ Vertrag. in 
dem eine Person sich gegenüber einem Menschen zu 
Lci~tung von -+ Unterhalt auf dessen Lebenszeit 
verpflichtet. 
Lit.: Scht(li!1; A, Übernahme und Altenteil. 1994 

Leibrente (§ 759 BGB) ist das einheitlich nutzbare 
Recht. eingeräumt auf die Lebcnveit des Berechtig­
ten oder eine-. anderen Menschen. dessen Erträge 
(Nu11ungen) aus regdmäß1g wiederkehrenden 
gleichmäßigen Lei"ungen von -+ Geld oder ande­
ren + venretbaren Sachen bestehen. Die Verpflich­
tung zu der Bestellung einer L. kann auf unter­
schiedliche Weise erfolgen. Diese Verpflichtung 
wird erfüllt durch den Leibrentenvenrag. der hin­
~1chtlich der Verspn!chenserklärung grundsätzlich 
fonllbcdürftig ist ( § 761 BGB). 
Li1. luf n:nr~ K. Die Leibrente. 1994 (Di\s.): Streibl. 
F.. Lcibremcnvcnrag. 1999 

Leiche ist der Körper eines geMorbencn oder tot 
geborenen Menschen. Die L. ist privatrechtlich eine 
Sache, die au" Gtiindcn der Pietät dem Rechtsver­
kehr cnt1ogen ist (~tr.). Sie ist strafrechtlich in ge­
wisser Weise geschützt (§ 168 StGB Störung der 
Totenruhe). In dem Verwaltungsrecht sind für die 
Bestallung der L. bestimmte Fristen vorgeschrieben. 
Lit.: Striltz. 1-1„ Zivilrechtliche Aspekte der Rechtsstel­
lung des Toten. 1971: Stellpj111g. M., Der strafrechtliche 
Schu11 des menschlichen Leichnams. 1996 

Leichenschau (§ 87 StPO) ist die Betrachtung einer 
-+ Leiche. Sie ist eine fonll des -+ Augenscheins. 
Sie l.ann ii11ßere L. oder innere L. (Leichenöffnung) 
sein. 
Lit.: Die ärttlichc Leichenschau. hg. v. Made<1. 8„ 4. A. 
"Oll) 

leicht (Adj) einfach. gering an Gewicht 

leichtfert ig (Adj.) unbedacht. erhöht fahrlässig 

Leichtfertigkeit (1 B. § 251 StGB) ist in dem Straf­
recht der erhöhte Grad von • Fahrlässigkeit. der 
objekuv der groben Fahrlä-.s1gkeit des Privatrechts -
Außerachtlassung der Sorgfalt in ungewöhnlich 
hohem Maße entspricht. subjekuv aber die persön­
lichen Fähigkeiten und Kenntnisse des Täters 
zugrunde legt. L. kann ein Quali likationsmerkmal 
sein. Vgl. a. § 18 StGB. 
Lit.: Bim/Jm1111, C„ Die Leichtfenigkei1, 2000 
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Leihe (§§ 598ff. BGB, Leihvertrag) isl der unvoll­
kommen zweiseitig verpflichtende -+ Vertrag, in 
dem sich der eine Teil (Verleiher) verpflichtet, dem 
anderen Teil (Entleiher) den Gebrauch der -+ Sache 
auf Zeit unentgeltlich zu gestatten. In Gegensatz zu 
dem -+Darlehen (GeJd, § 488 BGB) ist dieselbe 
Sache (z.B. Fahrrad, Buch, Stift), die geliehen wur­
de, - nach Ablauf der Leihezeit - zurückzuerstatten, 
so dass der Entleiher nur -+ Besitz. nicht auch 
-+ Eigentum an der geliehenen Sache erlangt. In 
Gegensatz zu der -+ Miete ist der Entleiher nichl 
zu einem Entgelt verpflichtet. Der Verleiher hat nur 
für -+ VorsarL und grobe -+ Fahrlässigkeit zu haf­
ten. 

Lit.: Acker. G., Die Wertpapierleibe, 2. A. 1995: Lo­
schelder. M., Die Dauerleihgabe, NJW 2010, 705 

leisten (V.) schaffen, geben 

Leistung (§§ 241, 362 1 BGB) ist der Gegenstand 
der Verpflichtung des Schuldners gegenüber dem 
Gläubiger (z.B. Willenserklärung, tatsächliche 
Handlung, Unterlassung). Zu der Entstehung eines 
-+ Schuldverhältnisses ist erforderlich, dass die L. 
bestimmt oder mindestens bestimmbar ist. Das 
Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete L. -
ganz(, nicht nur teilweise, vgl. § 266 BGB - so, wie 
Treu und Glauben es mit Rücksicht auf die Ver­
kehrssitte erfordern,) an den Gläubiger bewirkt 
wird, ohne dass ein besonderer Erfüllungsvertrag 
nötig ist (str.). Hat der Schuldner nicht selbst zu 
leisten, kann ein Dritler die L. ohne Einwilligung 
des Schuldners bewirken (§ 267 BGB). Teilbare L. 
ist die L., dje sieb ohne Wertminderung und ohne 
Beeinträchtigung des Leistungszwecks in gleicharti­
ge Teile zerlegen lässt. L. in dem Bereicherungs­
recht ist jede bewusste und gegenüber dem Empfän­
ger zweckgerichtete Vermögensvermehrung. Sie ist 
Voraussetzung der -+ Leistungskondiktion. L. an 
ErfiJ/lung Statt (§ 364 I BGB) ist die L. eines ande­
ren als des an sich geschuldeten Gegenstands. Sie ist 
grundsätzlich ein erfolgloser Erfüllungsversuch. Sie 
bewirkt jedoch -+ Erfüllung, wenn der Gläubiger 
die andere, nichtgeschuldete Leistung (als Erfül­
lung) annimmt. L. erfiilltmgshalber ist die L. eines 
anderen als des geschuldeten Gegenstands, ohne 
dass der Schuldner damit unmittelbar erfüllen will. 
Das Schuldverhältnis erlischt daher auch erst dann, 
wenn dem Gläubiger aus der mit der L. erfüllungs­
halber zusätzlich geschaffenen Befriedigungsmög­
lichkeit tatsächlich Werte zufließen. Der Gläubiger 
ist, wenn L. erfüllungshalber vereinbart ist, aus 
__. Treu und Glauben verpflichtet. 1.uerst Befriecli­
gung au~ der L. erfUllungshalber zu suchen. 

Lit.: liarder. M.. Die Leistung an Erfüllungs Stau, 
1976; Geml111ber. J .. Die Erfüllung und ihre Surrogate, 
2. A. 1994: Lobinger, T., Die Grenzen recht~geschäftli­
chcr Leistungspflichten, 2004 

Leistungsbescheid ist der feststellende -+ Verwal­
tungsakt. in dem eine zu erbringende Leistung (1... B. 
Stipendium, Pension) des Staates verbindlich festge­
setzt wird. 
Lit.: Löwenberg, 8., Die Geltendmachung von Geldfor­
derungen im Verwaltungsrecht. 1967. Darr. G.. Leis­
tungsbescheide, 1979 
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Leistungsgefahr ist die Gefahr, bei Untergang des 
Leistungsgegenstands die -+ Leistung (noch) erbrin­
gen zu müssen. Sie trifft grundsätzlich den 
..... Schuldner (z.B. den Verkäufer einer Sache). Er 
wird bei der -+ Stückschuld aber durch nicht zu 
vertretende Unmöglichkeit von ihr befreit (§ 275 I 
BGB). Bei -+Gattungsschulden kann diese Folge 
regelmäßig erst nach ihrer -+ Konkretisierung (in 
eine --. Stückschuld) eintreten, so dass der Schuld­
ner, der noch nicht konkretisiert hat, trotz Unter­
gangs eines einzelnen Stückes bis zu der Erschöp­
fung der Gauung leisten muss. 
Lit.: Griebl. G .. Das Problem des Übergangs der Leis­
tungsgefahr. 1970; Chang, W, Die Abdingbarkeit der 
Regeln des Annahmeverzuges, 1999; Leenen, D .. Ist das 
richtig !.o?, JuS 2008. 579 

Leistungsinhalt ist der lnJ1alL der von dem 
-+ Schuldner zu bewirkenden -+ Leistung. Er kann 
in einem Handeln (--.Tun) oder -+Unterlassen 
(u. a. Dulden) bestehen. Er muss bestimmt oder 
(durch -+ Gesetz. eine -+ Partei oder einen Dritten) 
bestimmbar sein. 

Leis tuogskJage ist die auf eine -+ Leistung des 
Beklagten (Tun, Unterlassen f u. a. Dulden)) gerich­
tete -+ Klage. Die zulässige und begründete L. führt 
zu einem -+Leistungsurteil. Dieses kann vollstreckt 
werden. 
Lit.: Bitte1: H.. Leistungsklagen, 1995; Heilig, M., Die 
Klagearten der VwGO. 2008 

Leistungskoodiktion (§§ 812 ff. BGB) ist der 
-+ Bereicherungsanspruch, der sich darauf gründet, 
dass der Bereicherungsschuldner den herauszuge­
benden Vermögensvorteil (etwas) durch eine 
-+ Leistung des Bereicherungsgläubigers erlangt 
hat. Die L. steht in Gegensatz zur-+ Nichtleistungs­
kondiktion. Sie zerfällt nach der Art des Fehlens des 
rechtfertigenden Grunds in mehrere Unterfälle 
(§§8121 l,2,817S. I BGB). 
Lil.: Schall. A .. Leistungskondiktion und sonstige Kon­
diktion, 2003: Kahle, C.. Die Leistungskondiktion als 
Alternative zum Kartellschadensersatzanspruch. 2013 

Leis tungskont rolle ist die Überprüfung einer Leis­
tung. Studienbegleitende Leistungskontrollen unter 
Prüfungsbedingungen sind Leistungsnachweise. die 
in einem Studium in einer überwachten Prüfung zu 
erbringen sind.§ Sa IV DRiG sah von etwa 1985 bis 
1993 eine solche L. für das rcchtswissenschaftliche 
Studium vor. um eine sachgerechte Ausbildung 
abzusichern, scheiterte aber an Kollusion der wich­
tigsten Beteiligten. 

Li1.: Kiibler. G .• Die Anfängerübung. 7. A. 1995 

Leis tungsort (§ 269 BGB) (Erfüllungsort) ist der 
Ort. an dem der -+ Schuldner die -+ Leistung zu 
bewirken hat. Dies ist die Leistungsstelle, an wel­
cher der Schuldner die -+ Leistungshandlung vor­
zunehmen bat, wobei sich bei -+ Holschuld und 
-+ Bringschuld der L. (Leistungshandlungsort) mit 
dem -+ Enolgsort (Leistungserfolgsort) deckt. Der 
L. bestimmt sich gemäß § 269 BGB nach zwingen­
dem -+ Geseu, dann nach der -+ Parteiverein­
barung, dann nach den Umständen, insbesondere der 
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Natur des -+ Schuldverhältnisses. In einem Zwei­
felsfall ist L. der -+ Wohnsitz des Schuldners (an­
ders bei -+Geldschulden § 270 BGB). Bedeutsam 
ist der L. für den - Annahmeverzug. das -+ Zu­
rilckbehaltungsrccht, die -+ Konkretisierung, den 
-+ Gefahrübergang und den • Verzug. 
Lit.: Schock. H., Der Erfüllungsort, 1985: Döhmel. D .. 
Der Leistungsort, 1997 

Leistungsschutz CM ) ist der Schutz einer Leistung. 
Lit.: Rauch. T., Leistungsschutz im Lauterkeitsrecht, 
2021 (Österreich) 

Leistungsschutzr echt (§§?Off. UrhG) ist das dem 
-+ Urheberrecht verwandte lmmaterialgüterrecht an 
solchen geistigen Leistungen, die in der Entde­
ckung, Verwirklichung, Verwertung oder ~uslegung 
eines _. Werkes bestehen (z.B. Ausgabe emes urhe­
berrechtlich nicht geschüll.len Werkes [z.B. Tele­
fonbuch], Lichtbild, Vortrag, Aufführung). 
Lit.: Peuken. A.. Die Leistungsschutzrechte, 1999: 
Valberr, D .• Die Phil-Collins-Entscheidung _des E~GH. 
2001: Brost, S .. Ein Leistungsschutzrecht sui genens für 
Sportveranstalter. 2017 (D1ss.); Gerhard, C.. Leistungs­
schutzrecht für Presseverleger. 2017 

Leistungsstörung ist der Umstand, der den auf 
ordnungsgemäße Erfüllung der Pflichten des 
Schuldners gerichteten vereinbarten Ablauf des 
-+ Schuldverhältnisses nicht unwesentlich beein­
trächtigt. Von rechtlicher Bedcutu~g sind auf ~eiten 
des Schuldners allgemein Ausbleiben der Leistung 
(Nichtleistung),-+ Verzug und Man~elhaftigke~~ d~r 
Leistung (Schlechtleistung), auf Seiten des Glaub!­
gers -+ Annahmeverlug. Sie könn.~n ~u w~entli­
cher Umgestaltung des Schuldverhaltmsses ~hren. 
Bei Unmöglichkeit ist der Anspruch auf Leistung 
ausgeschlossen (§ 275 BGB). Bei Pflichtverletzung 
haftet der Schuldner nach § 280 BGB. 
Lit.: Emmerich, V., Das Recht der Leistungsstörungen, 
6. A. 2005; Medirns. D„ Die Leistungsstörungen ~m 
neuen Schuldrecht, JuS 2003, 522; Mir-:,kair. A .. Leis­
tungsstörung und Huftungsbcfrciung. 2008; Schwane. 
R„ Das Recht der Leistungsstörungen. 3. A. 2021 

Leistungsurteil ist das auf cme zulässige und be­
grilndece _. Leistungsklage hin ergehende.~ Urteil. 
Seine _. Vollstreckung erfolgt m dem Zivilverfah­
rensrecht nach den §§ 803 ff. ZPO. Sie hängt in ihrer 
Art von der Art des eingeklagten --+ Anspruchs ab 
(l. B. Geldforderung. Herausgabe von Sachen u. a.). 
Lit.: Zwach, U„ Die Leistungsuneile des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschcnrc<.;hle. 1996 

Leistungsver waltung ist die die Interessenverfol­
gung der Mitglieder des .Gemcin"'.~sens dltr~h ge­
währende Tätigkeit unm11tclbar fordernde offent­
liche _. Verwaltung (-+ Daseinsvorsorge, z.B. Wa<,­
serversorgung. Elektrizitatsver.;orgung, Müllabfuhr. 
Verkehrsbetrieb, Rundfunk). Sie steht in Gegensatz. 
zu der _.. Eingriffsverwaltung und bedarf (nicht in 
gleichem Maße) wie diese einer gesctLlich~o Grund­
lage (str.). Die Leistungsgcwahrung kann off~nthc~­
rechtlich oder privatrechtlich ausgestaltet sem. ~1e 
L. lässt sich gliedern 10 Vorsorgeverwaltung, Sozial­
verwaltung und Förderung~verwaltung. 

Leistungszeit 

Ln.: Hennes, G .. Staatliche lnfrastrukturverantwortung. 
1998; Schenk, W. Strukturen und Rt.-chtsfrJgen der 
gemeinschaftlichen Leistungsverwaltung, 2006 (Diss.) 

Leistungsverweigerung ist die Verweigerung der 
Leistungshandlung durch den -+ Schuldner. Sie i~t 
grundsätzlich eine Vertragspflichtverletzung. Sie 
kann aber durch ein -+ LeiMungsverweigerungs­
recht gerechtfertigt sein. 
Lit Brückner. C., Zurückbehaltungsrechte - vorüber­
gehende Leistungsverweigerung im Mietrecht. 2021 

Leistungsverweigerungsrecbt ist. da.s Rec~t des 
• Schuldners, die Bewirkung seiner -+ Leistung 

trot1 seiner Leistungsverpflichtung tu verweigern. 
Ein L. kann sich ergeben aus einem -+ Zurück­
behaltungsrechl (z.B. §§ 273, 1000 BGB, § 37 J 
HGB). Nach § 275 n BGB kann der Schuldner die 
Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand 
erfordert, der unter Beachtung des Inhalts des 
Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und 
Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem 
Leistungsinteresse des Gläubigers steht. w?bei zu 
berücksichtigen ist. ob der Schuldner das Le1stungs­
hmdern1s zu vertreten hat Nach § 275 111 BGB kann 
der Schuldner die Lebtung verweigern, wenn er die 
Leistung persönlich zu erbringen hat und sie ihm 
unter Abwägung des seiner Leistung entgegenste­
henden Hindernisses mit dem Leistungsinteresse des 
Gläubigers nicht zugemutet werden kann. Die Rech­
te des Gläubigers bestimmen sich in allen Fällen des 
§ 275 BGB nach den §§ 280. 283-285, 31 la und 
326 BGB. In einem gegen~eitigen Vertrag kann der 
Schuldner seine Leistung bis 1ur Bewirkung der 
Leistung der anderen Seite verweigern, wenn er 
nicht vorleistungspflichtig ist. sein Anspruch fällig 
ist und die Leistung hierauf noch nicht bewirkt ist 
C§ 320 I BGB). 
Ln.: ivh.mr, L, Das fonnelle Le1stungsvcrweigerun&s­
rccht des Versicherers, 1988: Deltmel, F.. Da~ Le1s­
tungsverweigerungsrccht des Arbeitnehmers an seiner 
Arbeitsleistung, 2009 

Leistungswettbewerb ist der positive, in der Förde­
rung der Absat7tätigkeit des eigenen Unternehmens 
durch die eigene tüchtige Leistung (Preis, Güte, 
Kundendienst) bestehende -+ We1tbewerb. In Ge­
gensatz. zu dem unerlaubten Beh~nderungsweube­
werb. bei dem die Angebote der Mitbewerber unter­
drückt werden, bringt der L. diese frei zur Geltung 
und öffnet den Markt. Der L. ist grundsätzlich er­
laubter Wettbewerb. auch wenn mit ihm der Erwerb 
zu Lasten emes Mitbewerbers be1weckt i~t. 
Lu.: W1111ke. J„ Sichenmg des l..cistungswellbe"".er~s. 
1995; Amdr, H„ Leistungsweltbcwcrh und ruinöse 
Konkurrenz, 2020 

Leistungswucher -> Wucher 

Leistungszeit (§ 271 BGB) ist die .le11. zu der die 
Leistung (Leistungshandlung) des „ Schuldners zu 
erbringen ist Dies kann sowohl der 7.c!tpunkt d~r 
-• Erftillbarkeit - der Schuldner darf leisten - wie 
auch der • Fälligkeit - der Gläubiger darf fordern -
sem (in emem Zwei.felsfall ist die Forderung gleich-
1citig erfüllbar und fällig). Die L. kann sie~ er~eben 
aus zwingendem - Gesell, der -+ Parte1vere1nba-
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rung, abänderbarem -+ Gesetz und den Umständen. 
In einem Zweifelsfall kann der Gläubiger die Leis­
tung sofort verlangen und der Schuldner sie sofort 
bewirken. Ist eine Leistungszeit bestimmt, so kann 
der Gläubiger in einem Zweifelsfall die Leistung 
nicht vor der Zeit verlangen, der Schuldner sie aber 
vorher bewirken(§ 271 II BGB). 
Lit.: Cllristiw1se11, J., Forderungsrecht und Lciswngs­
zeit, 1998: Heilfeier. M .. Die Lcistungsleit im Arbei1s­
verhäl1nis, 2003 

Leit (Partikel) führend 

leiten (V.) führen 

leitend (Adj.) führend 

leitender Angestellter -. Angestellter, leitender 

Leitsatz ist der aus dem Inhalt einer Entscheidung 
eines Gerichts cnmommene, deren wesentlichen 
Kern enthaltende Satz. Er ist in Veröffentlichungen 
von -+ Entscheidungen diesen vielfach vorange­
stellt. Er hat rechtlich jedenfalls keine größere Wir­
kung als die Entscheidung selbst. dient praktisch 
aber vielfach als Richtschnur für die anderen. meist 
unteren --> Gerichte. 
Lit.: Leiisaukartei des deutschen Rechts auf CD-ROM 
Sonderausgabe nur für Studenten und Rechtsreferenda­
re, 2006; LSK-DVD, zusammengestellt von der Redak­
tion der NJW, 2006-2018 

Leitung ist die planmäßige Führung eines Umstands 
oder einer Gegebenheit. 

Leitungsrecht ist objektiv die Gesamtheit der eine 
Leitung betreffenden Rechtssätze und subjektiv der 
Anspruch auf Anbringung und Nutzung einer Lei­
tung. 

Lit: Krimmel, T., Unentgeltliche Leitungsrechte, 
1998 

lenken (V.) leiten, führen, zielgerichtet gestalten 

Lenkung ist die bewusste Lielgerichtetc Gestaltung 
eines Ablaufs. 

Lenkungsabgabe ist die der Lenkung eines Ablaufs 
dienende Abgabe. 
Lit.: Sacksofsky. U .. Verfolgung ökologischer und ande­
rer öffentlicher Zwecke durch Instrumente des Abga­
benrechts, NJW 2000. 2619 

lesen (V.) beuachten. erkeru1en. beraten (V.) 

Lesung ist allgemein das Betrachten und Erkennen 
des Sinnes von Schriftzeichen und in dem Verfas­
sungsrecht (§§ 78 ff. GeschOBT bzw. GO-BT) die 
Beratung eines Gesetzentwurfs in dem -+ Par­
lament. Diese erfolgt grundsätzlich dreifach. ln der 
ersten L. werden die Grundsätze der Gesetzesvorla­
ge besprochen. In der nach Abschluss der Aus­
schussberatungen stattfindenden ;:,weiten L. wird 
über einzelne Bestimmungen beraten. In der ab­
schließenden dritten L. wird nochmals iiber Grund­
züge und Einzelheiten sowie die diesbezüglichen 
Abänderungsanträge beraten und dann abgestimmt. 
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letter (engJ. [N.]) Buchstabe. Brief 

let ter (N.) of intent (engl.) Absichtserklärung, Fi­
xierungsvertrag 
Lil.: l111ter; M., Der letter of intent, 3. A. 1998; Heus­
se11. 8., Letter of intent, 2002 

letzte (Adj. Superlativ) späteste, hinterste 

letzter Wille -+ Wille, letzter 

letztes Wort -+ Wort, letztes 

letztwillig (Adj.) dem letzten Willen entsprechend 

letztwillige Verfügung-. Verfügung, letztwillige 

Leumund (M.) Ruf. --> verleumden, Verleumdung 

Leumundszeugnis --> Führungszeugnis 

lex (lal. [F.),Gen. legis, Da1. 1.egi, Akk. Legern, Abi. 
Lege, Pl. N. leges, PI. Gen. legum, PI. Dat. legibus, 
PI. Akk. leges, PI. Abi. legibus) Gesetz, u. U. Klau­
sel, Recht 
Lit.: Köhler. G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Lex (F.) Aquilia ((lat.) aquilisches Gesetz) (286 v. 
Chr.) ist das römische Volksgesetz, das die Ersatz­
leistungen für Sachbeschädigungen (neu) regelt und 
damit einen Grundpfeiler für die gesamte folgende 
Entwicklung des --> Schadensersatzrechts bildet. 
Lit.: Hausma11i11ger. H., Das Schadenersatzrechl der !ex 
Aquilia, 5. A. 1996: Hausmcminger. H .. Casebook zum 
römischen Vertragsrecht. 8. A. 2021 

lex (F.) commissoria (lat.} Verwirkungsklausel 

Lex (F.) forj ([lat.] Gesetz des Gerichts, Recht des 
Gerichtsorts) ist in dem internationalen Privatrecht 
die möglicherweise anzuwendende Rechtsordnung 
des Entscheidungsorts. 
Lit.: Jaeckel, F., Die Reichweite der !ex fori, 1995; 
Hsieh, C., Die Begrenzung der Anwendung des Delikts­
statuts, 2003: Arnold, A .. Lex fori als versteckte An­
knüpfung, 2009 (Diss.) 

Lex (F.) generalis ([lat.] allgemeines Gesell) ist die 
allgemeine Bestimmung, die von einer besonderen 
Bestimmung (-+ !ex specialis) eingeschränkt wer­
den kann (lex specialis derogat legi generali) (z.B. 
§ 119 durch§§ 434ff. BGB). 

Lex (F.) imperfecta ([lat.] unvollkommenes Gesetz) 
ist das Gesetz, das für die Erfüllung seines 
--> Tatbestands keine --> Rechtsfolge (z.B. Strafe, 
Unwirksamkeit) vorsieht (z.B. früher Führen eines 
Kraftfahrzeugs ohne Anlegen eines Sicherheitsgurts 
trotz gesetzlicher Verpflichtung hierzu). 

Lex (F.) mcrcatoria ([lat.] kaufmännisches Recht) 
ist in dem römischen Recht die Gesamtheit der zum 
römischen --> ius gentium zählenden Handelsbräu­
che. In der Gegenwart ist 1. m. die Gesamtheit der 
aus völkerrechtlichen Gesetzen, Ordnungen interna-
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tionaler Organisationen, Vertragspraktiken, Urteilen 
und allgemeinen Rechtsgrundsätzen abgelei teten 
Sätze zu Entscheidung internationaler Wirtschafts­
streitigkeiten. Beispiele für 1. m. sind good faith 
(Treu und Glauben), pacta sunt servanda, clausula 
rebus sie stantibus, Rechtsmissbrauch (abus de 
droit) oder culpa in contrahendo. 

Lit.: Stein, U .. Lex mercatoria, 1995; Lieckweg, T.. Das 
Recht der Weltgesellschaft. 2003: Herda, M .. Zentrali­
sierung der Rechtsdurchsetzung am Beispiel der lex 
mercatoria, 2008 

lex (F.) posterior (lat.) späteres Gesetz 

Lex (F.) posterior derogat legi prior i ([lat.] da!> 
spätere Gesetz geht dem früheren Gesetz vor) ist ein 
wichtiger Entscheidungsgrundsatz beim scheinbaren 
Widerspruch zweier Gesetze. 
Lit.: Uebs. D„ Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007 

lex ( F.) prior (lat.) früheres Gesetz 

Lex (F.) rei si tae ((lat.J Gesetz der belegenen Sache) 
ist in dem internationalen Privatrecht die mögli­
cherweise anzuwendende Rechtsordnung des Ortes, 
an dem eine Sache (z.B. Grundstück) ist. 
Lit.: Ritterhoff, C., Parteiautonomie im internationalen 
Sachenrecht, 1999 

Lex (F.) Salica ([lat.j salisches Recht, 507-5 11 
n. Chr.) ist in der deutschen Rechtsgeschichte das 
lateinisch aufgezeichnete. in seiner Erstfassung von 
der Wissenschaft mit dem fränkischen bzw. mero­
wingischen König Chlodwig verbundene Stammes­
recht der salischen Franken. 
Lit.: Pactus legis Salicae, hg. v. Eckhardt. K„ 1962 

Lex (F.) s pecialis ([lat.] besonderes Gesetz) ist die 
spezielle Bestimmung, die eine allgemeine Bestim­
mung einschränken kann (z.B. § 2018 BGB gegen­
über§ 985 BGB). 

Lex (F.) specialis derogat legi generali ([lat.) das 
besondere Gesetz geht dem allgemeinen Gesetz vor) 
ist ein wichtiger Entscheidungsgrundsatz bei einem 
scheinbaren Widerspruch zweier Gesetze. 
Lit.: Liebs, D. , Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007 

liber (lat. [M.] (11) Buch 

liber (lal. [M.] (2j) Freier, freier (Mann) 

liberal (Adj.) freiheitlich, frei 

Liberalismus ist die in dem 18. Jh. (vor allem von 
Adam Smith, An inquiry into the nature and cau.~es 
of the wealth of narions, 1776) au.~gebildete Lehre 
von Staat, Wirtschaf1 und Gesellschaft, die sich von 
der freien Entfaltung des Einzelnen die bestmögli­
che Entwicklung der gesamten Gesellschaft e rhofft. 
Der L. strebt daher für den Einzelnen größtmögliche 
Freiheit an. Dem Staat belässt er nur die Funktionen 
des Schutzes und der Gewährleistung der individuel­
len Freiheit (Nachtwächterstaat)., wobei jeder Ein­
griff des Staates in die Freiheit des Einzelnen einer 
Rechtsgrundlage (gesetzlichen Grundlage) bedarf, 

Liegenschaft 

weshalb der Staat des L. auch als -+ Rechtsstaat 
verstanden werden kann. 

Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Leonhard. J., Liberalismus. 2001 

Liber (M.) extra (lat.)-+ Corpus iuris canonici 

Libe r (M.) sextus (lal.) -+ Corpus iuris canonici 

Libra l (Partikel) Waage 

Libralgeschäft ist in dem älteren römischen Recht 
das mit Erz und Waage ((lai.J per aes et libram) vor 
5 Zeugen und einem Waagehalter von einem Men­
schen (Erwerber) - in bloßer Gegenwart des Veräu­
ßcrers - vorgenommene Geschäft (z.B. Ergreifung 
einer handgreifbaren Sache eines anderen Menschen 
und Zuwägung des realen Gegenwerts in Erz). 
-+ Manzipation. 

Lit.: Kaser. M .. Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

licentia (lat. [F.]) Erlaubnis, früher auch Lehrbe­
rechtigung 

Lid (Partikel) Höriger? 

Lidlohn (Hörigen?-lohn) (z.B. §§ 59. 61 KO) war 
in dem -+ Konkurs der Entgeltanspruch für Dienst­
leistungen. 

lieb (Adj.) angenehm, freundlich, an1iehend 

Liebhaber (M.) Geliebter. Liebender 

Liebhaberinteresse ist der rein persönliche Erinne­
rungswert oder Gefühlswert des Geschädigten ge­
genüber der beschädigten Sache. der von dem 
-+ Schädiger grundsätzlich nicht ersetzt zu werden 
braucht. Ausgaben aus L. lassen sich in dem Steuer­
recht grundsätzlich nich1 steuermindernd von Ein­
künflen abziehen. 

L iechtenstein isl das zwischen Österreich und der 
Schweiz gelegene, sich nach dem ersten Weltkrieg 
zunehmend an die neutrale Schweiz anlehnende und 
dadurch von Österreich absondernde, wegen seiner 
Steuervoneile beliebte, zeitweise wegen Duldung 
von Geldwäsche angegriffene Fürstentum. 
Lit.: Köb/e1; G., Hi~torisches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A. 2007; Das neue liechtens1einische Straf­
gesetzbuch. hg. v. Stofler. H„ 1988: Die neue liechten­
steinische Strafprozessordnung, hg. v. Stauer. A„ 1988; 
Die liech1en~1einische Verfassung 1921, 1994; Wille, H .• 
Die Normenkontrolle, 1999; Wagner. J.IP/üss, A„ Han­
dels- und Winschafisrecht, 3. A. 2006; Meckler. M„ Der 
Kleinstaat im Völkerrecht, 2006: Rechtsreform und 
Zukunft des Finanzplaues Liechtenstein, hg. v. Heiss. 
H„ 2013; Private Universität in Liechtenstein http:// 
www.utl.li 

Lieferschein ist das Begleitpapier einer -t Ware 
eines Lieferanten. das nach Unterleichnung durch 
den Empfänger zu einer Beweisurkunde über den 
Empfang wird. 

Liegenschaft ist die (ältere) Bezeichnung für die 
unbewegliche-+ Sache(-+ Grundstück). 



Liegenschaftsbuch 

Lit. Kiibler. G., Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005: 
uwneister. 0.. Materielles Liegenschafürecht. 4. A. 
2006; Riegler. R.. Ein europäischer Liegenschaftwer­
lrJg, 1999: Kranewitter. H„ Liegenschafübewenung. 
2002 

Liegenschaftsbuch ist die Angabensammlung über 
· • L1egen~chaften ( 1995 für Brandenburg automati­
'>1ertes L.). + Kataster 

limited (engl [Adj.]) beschränkt 

Limiled Liability Partnersbip (LLP) i~t die in 
Großbritannien in dem April 2001 eingeführte, zwi­
schen Personengesellschaft und Kapitalgesellschaft 
stehende (hybride) Gesellschaftsform. 

Lit.. Sd111i1tker. H./Ba11k, S., Die LLP in der Praxis. 
2008: liauck, II„ Die Partnerschart mit beschränkter 
Berufshaftung. 2020 

limitiert (Adj.) begrenzt, beschränkt 

limitierte Akzessorietät -+ Akzessorietät, limitierte 

Linguistik is1 die Wissenschaft von der Sprache 
(lat. lingua) und ihren allgemeinen Erscheinungen. 
Die L. \'ersucht in~besondere allgemeine Erkennt­
nisse zu gewinnen, die unabhängig \'On einer histori­
schen Sprache gelten. Die L. ist für die -+ Rechts­
methodologie bedeutsam. 
Lit. Kiihler. G. WicwerdeichJurist?.5.A. 2007: Willi. U./ 
l..in/..e, A .. Studienbuch Linguistik. 5. A. 2004: Kiirscl1-
11er. W , Taschenbuch Linguistik, 3. A. 2007 

Linie ist die (kürzeste) Verbindung zweier Punkte. 
In dem Erbrecht sind -+ Verwandte in gerader L. 
Menschen. deren einer von dem anderen abstammt 
(1. B. Urgroßvater und Urenkelin). Verwandte in der 
Sei1e11/i11ic sind Verwandte. die nicht in gerader L. 
verwandt sind, aber von demselben Menschen ab­
stammen (z.B. Geschwister, Neffen und Nichten). 

liquid (Adj.) nussig 

Liquida tion ([F. I Verflüssigung, Berechnung, Ab­
wicklung) ist die Abwicklung der Rechtsverhältnis­
se einer aufgelösten --. Gesellschaft (z.B. §§ 47 ff .• 
730 ff. BGB, §§ 145 ff. HGB. §§ 264 ff. AktG). Sie 
findet immer dann stau, wenn die Gesclbchaftcr 
k~ine andere Fom1 der -+ Auseinandersetzung ver­
einbaren. Grundsätzlich erfolgt die L. durch Been­
digung der laufenden -+ Geschäfte. -+ Tilgung der 
Schulden, Einziehung der -+Forderungen, Umset­
zun~ d~s Vermögens in Geld sowie Verteilung des 
schhcßl1ch vorhandenen Geldvennögens. Die L. 
wird durchgeführt von Liquidatoren. Während der L. 
besteht die Gesellschaft als eine Abwicklungsgesell­
schaft (Gesellschaft m Liquidation). die mit der 
werbenden Geselbchaft bis auf den Gesellschaf1s-
1wcck identisch ist. fort. 
Lit.: lle.u. H./Weis, M„ Liquidation und Sanierung, 
1999; R1ek, R., Das Liquidationsstadium bei der AG, 
2003: Pas.wrge. M. u.a .. Die GmbH in der Liquidation, 
2008; Berthold. B., Gläubigerschutz in der Liquidation 
einer GmbH. 2021 

liquidieren (V.) verflüssigen 
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lis (lat. (f ]) Streit 

List (§ 234 StGB Menschenraub) ist das geflissent­
liche und schlaue Verbergen der verfolgten Absicht 
(7. B durch Täuschung). 
Lit.: KrcicJ.., R., List ah Straftalbestandsmerkrnal. 1994 

Liste (F.) schriftliche Aufstellung 

Listenwahl -+ Verhältniswahl 

Litis contesta tio (lat. [F.] Streitbefestigung, zu lat. 
li1;) i-.r in dem römi<;rhen Pr07es<;recht die Einset-
7Ung des Streite~ durch den Gerichtsmagistrat, wo­
mit sich die Parteien gegenüber dem Magistrat dem 
künftigen Spruch des Geschworenenrichters unter­
werfen und ein /'weiter Streit ausgeschlossen ist. 
Lit.: Kaser. M.lflackl, K .. Das römische Zivilprozess­
recht, 2. A. 1997 

litis denuntialio (lat. (F.]) Streitverkündung 

litte ra l (AdJ). literal, schriftlich 

Litteralvertrag bt in dem römischen Recht der 
Vertrag, bei dem die Obligation nur auf Grund eines 
Schriftakts entsteht. 
Ln„ Kawr. M .. Römische_, Privatrecht. 21. A. 2017 

Li.Lenz ((F.J Erlaubnis) ist in dem Immaterialgüter­
recht die von erncm Berechtigten einem Dritten 
ene1lte Erlaubni\, ern Recht wirtschaftlich zu nutzen 
(z. B • Patent. -+ Urheberrecht, Verlagsrecht). Die 
L. wird m der Regel auf Grund eines (entgeltlichen) 
Lizenzvertrags erteilt. Sre kann sich aber auch auf 
eine Gesetzesbestimmung (gesetdiche L.) oder auf 
eme hoheitliche Anordnung (Zwangslizenz) grün­
den. Der Umfang der L. kann verschieden sein. 
~it.: ßeck, ff„ Der LILenLvertrag im Verlagswesen, Diss. 
Jllr. München 1962: Pagenberg, J. u. a .. Lizenzverträge, 
6. A. 2008; Pfaff!Osterrieth. LiLenzverträge, 4. A. 2018 

lobby (engl. 1 N.J) Wandelhalle, Interessenvertretung 
Lit.: 811/rof:er; R„ Legislatives Lobbying. 1998: Giin­
di.l'clr. J./Mmlrijsen. P.. Rechtseuung und Jnteressenver-
1rctung 111 der Europliischen Union. 1999 

locatio (lat. IF.J) Hinstellung 

Locatio conductio (F.) operarum ([lat.) Hinstel­
lung - Mitführung von Werken) ist in dem römi­
schen Recht der--. Dienstvertrag. 
Li1.: A

0

C1.\('r. M. Rü111bd11:s Priva1reeht. 21. A. 2017 

L~atio conductio (F.) operis ([lat.) Hinstellung -
Muführung cmes Werkes) ist in dem römischen 
Recht der-+ Werkvertrag. 
Ln .. Kaser. M„ Römi,ches Privatrecht. 21. A. 2017 

Locatio conductio (F.) rei (flat.J HinstelJung -
Mitführung cmer Sache) ist in dem römischen Recht 
der-+ Mietvertrag. 
Lit.: Ka.1cr. M„ Römisches Privatrecht. 21. A. 2017 

Logik ist die F'ähigkeit des Menschen richtig bzw. 
überzeugend b1.w. nachvollziehbar zu denken. Ge-
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nauer versteht man unter Logik die Lehre von den 
formalen Be11ehungen ,,.,, ischen Denkinhalten. 
deren Beachtung m dem tatsächlichen Denkvorgang 
für de'isen Richtigkeit oder Überzeugungskraftent­
'cheidend oder voneilhafl ist Hauptteile der L. sind 
die Lehre von dem Begriff. von der Au~sage und 
von dem Schlus~e ( „ Syllogismus). In der Rechts­
wissenschaft steht die L nur neben der wenenden 
b1w. politischen Entscheidung. 
Li1 Sduwpp. I-:. Log1I. für Juristen. 7. A. 2016 

logisch (Adj.) verständig, vernünftig. nachvollzieh­
bar, überzeugend, rich1ig 

Lohn iM in dem Arbeitsrecht das Entgelt des Ar­
beitgebers für die Arbeit des Arbeitnehmers bzw. der 
-+Arbeitslohn des -+Arbeitnehmers, wobei es seil 
dem 1.1.2015 (vor allem Lwccks Erhöhung der 
Staatseinkünfte über höhere Steuereinnahmen und 
damit den Markt) einen allgemeinen Mindestlohn 
für grundsäl/lich jeden Arbeitnehmer in der Bundes­
republik Deutschland gibt. 
Lil. Vogelwmg, H. Entgclcfort1.ahlung. 2003: Hi/gen­
.Hock. C.. M1mlestlohngescll. 2014: Riechert, C./Nim­
mi:rja/111. 1 •. Mindestlohngesetz. 2. A. 2017: Boemke, 
B. Lohnanspruch(* 611 1 BGB) und Mindesllohn <* 1 
MiLoG>. JuS 2015, 385; 111iisi11g, G .• Mindestlohoge­
set1. ArbeitnehmcrcntsendegesetL, 2. A. 2015 

Lohnfortzahlung -+ Entgeltfortzahlung 

Lohnpfändung '** 850ff. ZPOl ist die Pfändung 
von Arbe1t~c1nkommen. Für den Lohn besteht ein 
besonderer ·• Pfändungsschutz. Bestimmte Bezüge 
sind unpfändbar bzw. nur bedingt pfändbar. Außer­
dem ist JCdes Arbeitseinkommen unpfändbar, das 
einen gewis„en Mmdestbetrag nicht übersteigt 
(§ 850c ZPO). Eine aU'„ländische Pfändung hat, 
solange die internauonale Rechtswirkung der Pfän­
dung nicht völkerrechtlich vereinbart ist, keine 
Rechtswirl.ung für den im Inland auszuzahlenden 
Lohn eines in dem Inland ansässigen und beschäf­
tigten Arbeitnehmers. 
Lit.: O<•pn'. P./8ach111a1111, W, Lohnpfändungstabcllen. 
7. A. 2011: Helll'ich, G .. Pfändung des Arbeitseinkom­
mens, 7. A. 2014; /lock. K./Hock. S., Lohnpfändung 
und Verbr.iucherinsolvcn1, 2. A. 2014 

Lohnsteuer (§§ 19. 38 ff. EStG) ist die - Steuer 
von -+ Einl.Unften aus nichtselbständiger -+ Arbeit. 
Sie ist cm Unterfall der -+ Einkommensteuer. Die 
Steuerbetrüge sind von dem -+ Arbeitgeber zu be­
rechnen. ein1ubehalten und an das Finanzamt abzu­
führen. D.:r Arbcilnchmcr kann an dem Jahresende 
die Durchführung eines Lohnsteuerjahresausgleichs 
beantn1gcn. 
Liv Einl.ommen- und Lohn,1euerrecht. 3. A. 2021: 
Luhns1euenabcllen. 2022: K1111r/Schlatlrer. Lohns1euer 
und S0Liaher.1chcrung (Lbl. ); Handbuch zur Lohnsteu­
er 2022. hg. '· Dcuischen wi~sen~ehaftlichen Steuerin­
slllUI der Steucrbc!rater c. V .. 2022 

lokal (/\dj ) önlich 

Lokaltermin (Ortstermin, 1. B. § 219 ZPO) ist der 
an einem anderen Ort als der Gerichtsstelle abgehal­
tene -+ Termin (1. B. 1wecks Einnahme eines 
-+ Augenscheins). 

Löschungsanspruch 

Lokus (M.) Ort 

L-Okusprintip (N.) Onsgrund-.atz, - Rang 

Lombard (M >langobardische (Beleihung) 

Lombardkredit ist das -+ Darlehen (Kredit), das 
durch -+ Pfandrechte oder -+ Sicherungsüber­
eignung beweglicher Sachen. insbesondere von 
-+ Wertpapieren. gcs1chen 1s1. 
Ln. Mmkric, l:. . Ocr Lombardl.redit, 2003 (Schweiz) 

London (N.) Hauptstadt Großbritanniens 

Londoner Deklaration i'>t die von keinem Beteilig­
ten ratifi1ierte. aber gleichwohl gewohnheitSrecht­
lich geltende Zusammenfassung der allgemein aner­
kannten Regeln des Vülkcrrechts über verschiedene 
Fragen des Seckncgsrcchls durch die Londoner 
Konfercn1 der Seemächte in dem fahre 1909. 

Londoner Schuldenabkommen ist das an dem 
27.2.1953 vereinbarte, mit Gesetz von dem 24.8. 
1953 von der Bundesrepublik Deutschland ange­
nommene und an dem 16.9.1953 in Kraft getretene 
Abkommen über die vor dem 8 .5. 1945 entstande­
nen. festgestellten oder fälligen deutschen Auslands­
schulden gegenüber ursprünglich 18 anderen Staaten 
in Höhe von 14.450 Milliarden Deutsche Mark. 
Lit.: Abs, H, Entscheidungen. 1991 

Looga manu traditio (tat. 1 F.) Übergabe langer 
Hand) ist die An der Übereignung, bei welcher der 
Erwerber mcht (bereits vor dem Erwerb) in dem 
Besill der Sache ist. -+ brev1 manu traditio 

longus (lat. !AdJ I> lang 

Los (Anteil) C§ 763 BGB) ist die -+ Urkunde über 
eine auf einen -+ Louencvertrag (Spielvenrag, 
Glückspielvertrag) gegründete Gewmnchance. Der 
Erwerb des Loses 1sL meist ein -+ Kauf einer Hoff­
nung (! lat. I emtio 1 F. J spei). Nach der Ziehung wird 
das gewinnbcrechllgte L. w einer -+ lnhaber­
schuldverschreibung. Daneben ist L. auch ein Un­
abhilngigkeit oder Unparteilichkeit sicherndes Ent­
sche1dungsm1ttel (1 .• B. § 6 II 5 BWG). 

löschen (V.) beseitigen. ersticken. aufheben 

Löschung ist die -+ Beurkundung, dass ein in ein 
öffentliches ~ Register cingetrJgenes -+ Recht 
aufgehoben wm.J. In dem Sachenrecht <* 875 BGB) 
ist LU der Aufhebung eines Rechtes an einem 
-+ Grundstück grund„titzlich außer der Aufgabeer­
klärung de' Berechtigten die L. des Rechte!> in dem 
Grundbuch erforderlich. Sie wurde (bei manueller 
Grundbuchführung) durch rotes Unterstreichen des 
betreffenden Textes durchgeführt. 
Li1: 811d111er. G .. Amhlüschung. 1988: Ke.11/er. M., 
Lfüchung und Um..,chrcibung von Vormerkungen, 2000 

Löschungsanspruch ( §§ 1179 ff. BGB) ist der 
__. Ampruch einer Person auf -+ Löschung einer 
Eintragung (in dem Gnindbuch). Ein L. kann sich 
nach -+ § 1179 BGB aus einer rechtsgesclüifllichen 



Löschungsbewilligung 

Verpflichtung des - Eigentümers ergeben. Darüber 
hinaus kann nach § 1 l 79a BGB der Gläubiger einer 
-+ Hypothek von dem Eigentümer kraft Gesetzes 
verlangen, dass dieser eine vorrangige oder gleich­
rangige Hypothek löschen lässt, wenn s ie in dem 
Zeicpunkt der Eintragung der Hypothek des Gläubi­
gers in das - Grundbuch mit dem Eigentum an dem 
Grundstück in einer Person vereinigt ist oder später 
vereinigt wird. Nach § 1J79b BGB steht unter die­
sen Voraussetzungen auch dem, der als Gläubiger 
einer Hypothek eingeo·agen ist, ein L. bezüglich des 
für ihn ausgewiesenen Rechts zu. 
Lit.: Rein. A„ Die Verwertbarkeit der Eigentilmergrund­
schu ld trorz des Löschungsanspruchs. 1994 

Löschungsbewilligung is1 die - Bewilligung eines 
Betroffenen zu der - Löschung eines -+ Rechtes an 
einem -+ Grundstück in dem -+ Grundbuch. 

Löschungsvormerkung (§ 1179 BGB) ist die 
__. Vormerkung zu der Sicherung des - durch Ver­
trag zwischen Eigentümer und Berechtigten ge­
schaffenen - Anspruchs einer Person (z.B. nachran­
giger Hypothekengläubiger) gegen den Eigentümer 
aur Löschung der -. Hypothek für den Fall, dass 
diese sich mit dem Eigentum in einer Person verei­
nigt Sie soll verhindern, dass der Eigentümer zu 
Lasten des nachrangigen Hypothekengläubigers eine 
-+ Eigentümerhypothek behält. -+ Löschungsan­
spruch 
Lit.: 'Zagst, G., Das Recht der Löschungsvo1111erkung 
und seine Reform. 1973 

Lotterie(§ 763 BGB) ist das in Form von Lotterie­
verträgen betriebene Spiel. 
Lit.: Louo und Lotlerie. 1997; Wilms, H .. Grenzüber­
schreitende Lotterietätigkeit, 2001 

Lotterievertrag (und Ausspielvertrag. § 763 BGB) 
ist der -+Vertrag, bei dem der Unternehmer mit 
einer Mehrheit von Spielern Verträge schließt, in 
denen er verspricht, gegen Einsätze, die meist in 
Geld bestehen, nach Maßgabe eines wesentlich auf 
dem Zufall basierenden Spielplans Gewinne an die 
spielplanmäßig ermittelten Gewinner zu leisten 
(z. B. Lotto, Toto). Der L. ist verbindlich. wenn die 
Lotterie staatlich genehmigt ist. Die öffenLliche 
Veranstaltung eines Glücksspiels ohne behördliche 
Erlaubnis wird mit Freiheitsstrafe bis zu z.wei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft (§ 284 StGB). 
LiL: Teltinger, P.!Enrmsd1a1, J„ Grundstrukwren des 
deutschen Lotterierechts, 1999 

Lucidum intervallum (lat. rN.] lichter Zwischen­
raum) ist der Zeitraum, in dem ein Geistesgestörter 
(ausnahmsweise) zurechnungsfähig ist. Die in die­
sem Zeitraum geschlossenen -+ Rechtsgeschäfte 
sind wirksam (vgl. § 104 BGB). In dem Strafrecht 
kommt es darauf an. ob -+ Schuldunfähigkeit nach 
§ 20 StGB vorliegt. 

lucidus (lat. [Adj.)) licht 

Lücke ist die Stelle, an der zwischen mindestens 
zwei Gegebenheiten etwas fehlt. In der Rechtsme­
thodologie ist L. der bei nachträglicher objektiver 
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Betrachtung von dem Gesetz (str.) nicht erfasste 
Regelungsbereich. Aufgabe der Methodenlehre ist 
die Feststellung der Lücke und deren sachgerechte 
Schließung (z.B. durch-+ Analogie). 
Llt.: Ca11aris, C., Die Fest5tellung von Lücken im Ge­
setz, 2. A. 1983: Hofer. S .. Das schweizerische Zivilge­
se1zbucb und das Problem der Gesetz.eslücken, ZNR 
2010. 189: Paulus, A.. Gesetzliche Regelungslücken 
nach Entscheidungen von BVerfG und EuGH, NJW 
2011, 3686; Kertai, B .. Stratbarkeitslücken ab Argu­
ment, JuS 2011. 976 

lucrum (lat. [N.J) Gewinn 

lucrum (N.) cessans (lat.) entgehender Gewinn, 
- Schaden 

L uf t ist die die Erdkruste umgebende, sauerstoffrei­
che Gasschicht. Sie wird durch das Verhalten des 
Menschen (Heizen, Beleuchten, Fahren, Reisen. 
Fliegen) zunehmend allgemein gefährdet. Zu ihrem 
Schutz sind globale menschliche Maßnahmen erfor­
derlich (Luftreinhaltung, Umweltschutz). 

Luftrecht ist die Gesamtheit der die Luft und den 
Luftraum -. welcher der Hoheit des -+ Staates un­
tersteht, über dessen Territorium er sich erstreckt, -
betreffenden Rechtssätze. Dazu gehört insbesondere 
das Luftfahrtrecht. Dieses ist vor allem in dem Luft­
verkehrsgesetz geregeh. Es bestimmt die grundsätz­
liche Freiheit der Benutzung des Luftraums durch 
Luftfahrzeuge. Weiter setzt es eine besondere 
-+Zulassung der LuftfahrL.euge (vgl. § 2 LuftVG) 
und eine besondere - Erlaubnis der Luftfahrer zu 
dem Luftverkehr voraus (§ 4 LuftVG). Der Halter 
eines Luftfahrzeugs haftet für die bei dem Betrieb 
des Luftfahrzeugs entstandenen ~ Schäden aus 
-+ Gefährdungshaftung (§§ 33 ff. LuftYG). Nach 
einer Konvention zum Schutz für Fluggäste in dem 
intema1ionalen Luftverkehr (Montreal 28.5.1999) 
haftet das Luftfahrtunternehmen bei unverschulde­
ten Personenschäden (Gesundheitsschädigung, Tö­
tung) bis z.u rund 12500 Euro. bei verschuldeten 
Personenschäden unbegrenzt. 

Lit.: Luftverkehrsrech1, hg. v. Kiimper; N .. 2. A. 2004; 
Grabherr; E.!ReidrlW)•sk. Luftverke~rsgesetz. (Lbl.), 
22. A. 2021: Re11schle. F.. Montrealer Ubereinkommen, 
2005; Sehladebach, M„ Luftrecht, 2. A. 2018: Sclzlade­
bach, M. u. a. , Einführung in das Luftrecht, JuS 2010. 
499; Fluggastrechte-Verordnung, hg. v. Sclunid, R„ 
2.A. 2021 

Lugano (N.) ein Ort in der Schweiz 

L uganer Gerichtsstands- und Vollstreckungs­
übereinkommen (LGVÜ) über die gerichtliche 
Zustäncligkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivilsachen und Handelssachen 
von dem 16.9.1988 ist das die Grundsätze des Euro­
päischen Gerichtsstands- und Vollstreckungsüber­
einkommens (EuGVÜ) der Sache nach auch auf 
Finnland, Island, Norwegen. Österreich, Schweden 
und die Schweiz erstreckende Übereinkommen. Seit 
l. März 2002 gilt die EU-Verordnung 44/2001. 

Lüge ist die bewusst unwahre Aussage (z.B. E. 
erklärt, X. missbrauche öffentliche Mittel. obwohl 
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E. weiß, dass das nicht zutrifft, oder E. erklärt. D. 
habe den Antrag gestelll, obwohl er weiß, dass er 
selbst ihn gestellt hat. oder E. erklärt Anwesenheits­
listen in Vorlesungen seien gang und gäbe, obwohl 
er weiß, dass sie völlig unüblich sind). Die L. ist als 
solche nicht strafbar. Sie ist aber in Offenbarung des 
Wesens des Lügners unredlich und kann Grundlage 
eines --. Betrugs werden. 
Lit.: Beck, F., Fragerecht und Recht zur Lüge, 2004 

lügen (V.) Lüge äußern 

Lügendetektor (bzw. Polygraph) ist das Gerät, das 
die Schwankungen etwa der Atmung oder des Blut­
drucks des Menschen bei Erregungszuständen auf­
zeichnet. Es soll dadurch unwahre Angaben. deren 
Äußernng angeblich eine Veränderung des Körper­
zustands bewirkt. erkennen lassen. In dem deut­
schen Strafverfahrensrecht ist der L. wegen der 
wissenschaftlichen Unsicherheit des Zusammen­
hangs zwischen Lüge und Körperreaktion bzw. 
zwischen emotionalen Zuständen eines Menschen 
und hierfür spezifischen Reak.Lionsmustem in dem 
vegetativen Nervensystem (z.B. ist es nicht gesi­
chert, dass ein zu Unrecht Verdächtigter emotional 
ruhiger reagiert als ein Täter) für das --. Straf­
verfahren nicht zugelassen (vgl. § l36a StPO). Die 
Verwendung eines Lügendetektors auf Antrag eines 
Angeklagten ist nicht grundgesetzlich geboten. 
Verfassungsrechtliche Bedenken gegen den L. be­
stehen nicht. 
Lit.: Karg/, W/Kirsch, S„ Zur Zulässigkeit eines un­
tauglichen Beweismittels im Strafverfahren. JuS 2000, 
537; Schiissler. M„ Polygraphie im deutschen Strafver­
fahren, 2002 

Lügner ist der eine --. Lüge äußernde Mensch 
(z.B. E. erklärt, er habe eine Weisung nicht erteilt, 
die er nachweislich erteilL hat). Es gilt das Rechts-

Lynchjustiz 

sprichwort wer einmal lügt, dem glaubt man nicht 
und wenn er auch die Wahrheit spricht. Der erwie­
sene L. hat sein GesichL bzw. seine Glaubwürdigkeit 
verloren. auch wenn er sich noch so sehr als Ehren­
mann zu gerieren versucht. 

Lust (F.) Freude, Drang 

Lustmord (§ 211 [) StGB) ist die -+Tötung eines 
Menschen zu der Befriedigung des Geschlechts­
triebs. --. Mord. 
Lit.: Marneros. A„ Sexualmörder, 3. A. 2007 

Luxemburg ist der von Deutschland, Belgien und 
Frankreich eingegrenzte mitteleuropäische Staat, der 
zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen 
Gemeinschaften bzw. Europäischen Union gehört. 
Sein Recht ist vor allem seit der Niederlage des 
Deutschen Reiches in dem Ersten Weltkrieg von 
Frankreich beeinflusst. L. ist Sitz des Gerichtshofs 
(der Europäischen Union) und des Gerichts (der 
Europäischen Union). 
Lit.: Köhler. G„ Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007 

Juxuria (lat. [F.)) Verschwendung 

Lynch (Partikel) gewaltsames Vorgehen von Men­
schen ohne rechtmäßiges Verfahren 

Lynchjustiz ist die rechtswidrige Bestrafung (Hin­
richtung) eines Menschen ohne rechtmäßiges Ver­
fahren, insbesondere durch eine aufgebrachte 
Volksmenge. Die Bezeichnung geht vielleicht auf 
einen amerikanischen Friedensrichter des 17. Jh.s. 
namens Lynch zurück. 
Lit.: K6bler. G„ Etymologisches Rechtswörterbuch, 
1995; Neliba, G„ Lynchjustiz, 2000 
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Maastricht (N.) eine Stadl in den Niederlanden 

Maastr ichter Vertrag (Vertrag von Maastricht) 
( 1992) ist der zweite die Römischen Venräge von 
1957 abändernde, die europäischen Gemeinschaften 
zu einer Europäischen Gemeinschaft verknüpfende 
und die Europäische Union vorbereitende Vertrag 
der -+ Europäischen Gemeinschaften (-+ Euro­
piüschen Wirtschaftsgemeinschaft. -+ Europäischen 
Union). 
Lit.: Maastricht - Ratifizierung und Verfassungsprozess, 
1993 

Macht ist die umfassendere Handlung!>möglich.keil. 
Fremde M. (z.B. § 93 1 StGB) ist die außerhalb der 
-+Bundesrepublik Deutschland bestehende, mit 
öffentlicher Gewalt ausgestattete Einrichtung auf 
höchster Ebene, insbesondere jede ausländische 
Regierung. Tatsachen. die vor ihr geheimgehalten 
werden müssen, sind-+ Staatsgeheimnisse. 

Machtpyra mide ist in dem Verfassungsrecht die Art 
der bildlichen Darstellung des -+ Staates, bei der 
auf einer breiten Staatsbasis (Staatsvolk) ein schma­
lerer Staatsunterbau (Staatsbedienstete) und auf 
diesem an der Spitze der Pyramide die Staatsfüh­
rung (Einzelmensch, kleines Gremium) steht 
-+ Lehnsrecht mil Lehnspyramide 
Lit.: Zippelius, R„ Allgemeine Staatslehre, 17. A. 2017 

Magister (lat. [M.] Lehrer) ist vor allem in dem 
mittelalterlichen und ausländischen. teilweise aber 
auch in dem geltenden deutschen Recht ein - später 
dem -+ baccalaureus folgender - akademischer 
-+Grad (vgl.z. B. master of arts [M.A.]. master of 
comparative law [M. C. L.J. master of laws [LL.M.). 
Lit.: Schwarz-Ha/111. S.. Bachelor und Master in 
Deutschland. 2004 

Magistrat (M.) Amt, Behörde. Amtsinhaber 

Magistratsverfassung ist die (dualistische) -+ Ge­
meindeverfassung mit einem MagisLrat. Die M. steht 
in Gegensatz zu der -+Bürgermeisterverfassung. 
Die 1111ech1e M. kennt neben dem willensbildenden 
und politischen Vertretungsorgan (Rat) als ausfüh­
rendes kollegiales Verwaltungsorgan den Magistrat 
(z. T. in Hessen). Die echte M .• bei welcher der 
Magistrat mitwirkendes Beschlussorgan ist (Zwei­
kammersystem), gibt es in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht mehr. Der Magistrat besteht aus 
ehrenamtlich und hauptamtlich tätigen Mitgliedern 
unter Vorsitz eines Bürgermeisters. 
LiL: Gern, A., Deutsches Kommunalrecht, 4. A. 2019 

Magna Charta (F.) liber tatum (f lat.) große Urkun­
de der Freiheiten) ist in der englischen Rechtsge­
schichte die Urkunde, in welcher König Johann 
(ohne Land) an dem 15. (?) 6. 1215 unmittelbar dem 

hohen -+ Adel Rechte (betreffend Freiheit. Eigen­
tum und Verfahren) zusicherte, die mittelbar auch 
- Bürgern und -+ Bauern zugute kamen. 
LiL: Köbler; G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); Breay, C., 
Magna Carta, 2002 

magoa cum laude (lat.) mit großem Lob (zweitbes­
te Notenstufe der Dissertationen bzw. Promotionen) 

magnus (lat. [Adj.]) groß 

Mahnantrag(§ 690 ZPO) ist der auf einen-+ Mahn­
bescheid gerichtete Antrag in dem-+ Mahnverfahren. 

Mahnbescheid (§ 692 ZPO) ist die in dem 
....... Mahnverfahren auf Antrag ergehende gerichtli­
che Entscheidung. die eine Aufforderung zur Erfül­
lung eines Anspnichs bzw. Bewirkung einer Leis­
tung enthält. Der M. ist ein -+ Beschluss. Nach 
seinem Erlass kann -+ Widerspruch gegen den An­
spruch erhoben werden. 
Lit.: Schneider; R., Der Mahnbescheid und seine Voll­
streckung, 7. A. 2017; Maniak, K., Die Verjährungsun­
terbrechung durch Zustellung eines Mahnbescheids, 
2000 

mahnen (V.) erinnern, auffordern 

Mahngericht ist das das -+ Mahnverfahren durch­
führende Gericht. In Bayern ist M. ein einheitliches 
Gericht für etwa l 500000 Verfahren jährlich. 

Mahnung (§ 286 I BGB) ist die einseitige emp­
fangsbedürftige -+ Erklärung des Gläubigers, mit 
der er den Schuldner dringlich zu der sofortigen -
ausnahmsweise zu einer fristgebundenen - -+ Leis­
tung auffordert. Als M. genügt jede eindeutige und 
bestimmte Aufforderung, mil der die geschuldete 
Leistung verlangt wird. Die M. ist keine -+ Willens­
erklärung, sondern nur eine rechtsgeschäftsähnliche 
-+ Handlung. Sie ist grundsätzlich Voraussetzung 
für das Eintreten des -+ Venugs. Sie ist unter be­
stimmten Voraussetzungen entbehrlich. 
Lit.: Wedel, T.. 66 wirkungsvolle Mahnbriefe, 1999 

Maboverfah1·eJ1 (§§ 688 ff. ZPO) ist die besondere 
Prozessart, in der für eine bestimmte Art voraus­
sichUich unstreitiger -+ Ansprüche (auf Zahlung 
einer bestimmten Geldsumme in Euro) ohne-+ Ver­
handlung dem -> Gläubiger eines _. Anspruchs ein 
rechtskräftiger. vollstreckbarer -+Titel verschafft 
werden kann. Das M. beginnt mit einem Antrag 
(Mahnantrag) des Gläubigers (Antragstellers) auf 
Erlass eines -+ Mahnbescheids. Auf den dem 
Schuldner (Antragsgegner) zugcstelJten Mahnbe­
scheid hin kann der Antragsgegner -+ Widerspruch 
erheben. Wird rechtzeitig Widerspruch erhoben. 
kann ein streitiges Verfahren durchgeführt werden. 
Wird nicht rechtzeitig Widerspruch erhoben, erlässt 
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das Gericht auf Antrag des Gläubigers (Antragstel­
lers) einen -+Vollstreckungsbescheid (§ 699 ZPO). 
Gegen den Vollstreckungsbescheid findet wie gegen 
ein Versäumnisurteil -+ Einspruch statt. Wird Ein­
spruch erhoben, so wird ein streitiges Verfahren 
durchgeführt. Für das M. ist das -+ Amtsgericht 
(-+ Rechtspfleger) zuständig (§ 689 ZPO). Eine 
maschinelle Bearbeitung ist zulässig (z.B. AG Bre­
men seil l. I 0.2001 ). Durch die Verordnung Nr. 1896/ 
2006 (EG) ist spätestens zu dem 12.12.2008 ein 
europäisches Vetfahren zu der Vereinfachung und 
Beschleunigung der Durchsetzung unbestrittener 
Geldforderungen mit grenzüberschreitendem Bezug 
(europäisches Mahnverfahren) eingeführt. 
Lit.: Selbmann, R., Das Mahnverfahren. 3. A. 2004: 
Saiten, U., Gerichlliches Mahnverfahren und Zwangs­
vollstreckung. 7. A. 2022: Sujecki, 8., Das europäische 
Mahnvetfahren, NJW 2007, 1622: Conrad. C., Das 
zivilprozessuale Mahnverfahren. JuS 2009, 12 

Makler (§ 652 BGB) ist die gegen Entgelt eine 
Gelegenheit zu dem Abschluss eines -+Vertrags 
nachweisende oder einen Vertrag vermittelnde Per­
son. Für den M. gelten die besonderen Vorschriften 
über den -+ Maklervertrag. Der M. kann -+ Kauf­
mann sein. Bestimmte M. sind nach den §§ 93 ff. 
HGB -+ Handelsmakler. In dem Verwaltungsrecht 
bedarf der gewerbsmäßige M. von Grundstücken, 
Räumen und Darlehen (lmmobilienmakler) einer 
-+ Erlaubnis zu der Ausübung seines -+ Gewerbes 
(§ 34c GewO). 
Lit.: Marclcs. P., Makler- und Bauträgerverordnung. 
10. A. 2019; Dyckerhoff. R./Brandt. J., Das Recht des 
Immobilienmaklers, 11. A. 2003: Handbuch für Immo­
bilienmakler und Immobilienberater, hg. v. Saile1; E. 
u.a., 3. A. 2017; Niemann, W., MaBV-Prüfung, 2010 

Maklerrecht ist die Gesamtheit der den Makler 
bzw. den Maklervertrag betreffenden Rechtssätze. 
Lit.: fbo/d, H., Maklerrecht, 3. A. 2015; Fischer, D., Die 
Entwicklung des Maklerrechts, NJW 2018. 1145: 
Hamm, C./Schll'erdtner, P., Maklerrccht, 7. A. 2016: 
Mäschle. W.. Ma.klerrecht. 3. A. 2017 

MakJervertrag (§ 652 BGB) ist der -+ Vertrag, bei 
dem sich der Auftraggeber unter der Voraussetzung 
des Zustandekommens eines Vertrags verpflichtet, 
dem -+ Makler für den Nachweis der Abschlussge­
legenheit oder für die Vertragsvermittlung eine Ver­
gütung (Maklerlohn) zu entrichten. Der Makler ist 
zu einer Tätigkeit nicht verpflichtet. Die Vergü­
tungspflicht entsteht nur, wenn der Vertrag infolge 
des Nachweises oder infolge der Verrnitllung des 
Maklers zustande kommt. 
Lit.: Kli11gma11n, J .. Maklerverträge im internationalen 
Privatrecht, 1999; Weislwupt, A., Der Ma.klervertrag im 
Zivilrecht, JuS 2003. 1166 

maJa fides (lat. [F.]) böser Glaube 

malus (lat. rAdj.I) schlecht, böse 

Manager ist der angestellte Leiter eines größeren 
Unternehmens. 
Lit.: Thii11u11el. R .. Persönliche Haftung von Managern 
und Aufsichtsräten, 5. A. 2016; Handbuch Managerhaf­
tung, hg. v. Krieger. G. u. a., 3. A. 2017 

Mangelfolgeschaden 

Mancipatio (lat. Lf. I Manzipation. Handgreifung) 
ist in dem römischen Recht für zahlreiche Geschäfte 
(z.B. Übertragung einer bestimmten An Sache llat. 
res mancipi], Adoption, Mitgift u. a.) der wichtige 
Fom1alakt (Libralgeschäft). bei dem ein Mensch 
(Erwerber) eine handgreifbare Sache ([lat.J res [F.) 
mancipi) eines anderen Menschen (Veräußerer) vor 
5 Zeugen und einem Waagehalrer unter Zuwägen­
lassen des realen Gegenwens in Erz ergreift. 
Lit.: Kaser. M .. Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

Mandant ist der Auftraggeber eines --. Rechts­
anwalts. Zwischen beiden besteht ein __. Geschäfts­
besorgungsvertrag (Mandat). Der Rechtsanwalt hat 
umfangreiche SorgfaJtspnichten und Aufklärungs­
pflichten. 
Lit.: Wink/er. C.. Das Vertrauensverhältnis zwischen 
Anwalt und Mandant, 2014 

Mandat ist die Beauftragung (z.B. eines Rechtsan­
walts durch einen -+ Mandanten). Der Beauftragte 
handelt in fremdem Namen, so dass das M. in Ge­
gensatz zu der -+ Delegation die -+ Zuständigkeit 
nicht verändert. In dem Verfassungsrecht hat - in 
einem davon verschiedenen Sinn - der -+ Abge­
ordnete ein M. (Art. 38 GG) als Vertreter des ganzen 
Volkes. Dieses M. ist kein imperatil'es M., weil es 
nicht an den ursprünglichen oder späteren Willen 
der Wähler des_. Abgeordneten geknüpft ist. 
Lit.: Uppenbrink, E., Das europäische Mandat, 2004: 
Lewinski, K. r .• Anwaltliches Berufsrecht und Mandats­
vertrag, JuS 2004. 396: Kilian, M .. Das anwaltliche 
Mandat. 2008 

mandatum (lal. [N.)) Auftrag 

Mangel (M .• z.B. §§ 434 ff. BGB) ist in dem 
Schuldrecht bei dem -+ Kauf der -+ Fehler eines 
Gegenstands oder das Fehlen der Freiheit des Ge­
genstands von Rechten Dritter. Der M. kann Sach­
mangel oder Rechtsmangel sein. Der M. begründet 
für den Gläubiger die Rechte des § 437 BGB (z. B. 
NacherfüJJung, Rücktritt, Minderung, Schadenser­
satz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen). Ge­
nehmig1111gsfäliiger M. ist der M .. der nicht so er­
heblich ist. dass der Verkäufer bei objektiver 
Betrachtung eine Genehmigung für ausgeschlossen 
hallen musste. Eine besondere Regelung für einen 
M. kennt auch das Recht der -+ Miete und des 
-+ Werkvertrags. 
Lit.: Meier. S .. Die kaufrechtlichen Mängeleinreden, 
2000; Lorenz, S .. Selbstvornahme der Mängelbeseiti­
gung, NJW 2003, 1417; Aschenbre1111er. H., Baumängel, 
2004; Gse/I, 8 .. Deliktsrechtlicher Eigentums~chutz bei 
wei1erfressendem Mangel, NJW 2004. 1913; Wälrer­
ma1111, F.. Die Mängelhaftung im neuen Schuldrecht, 
2004: K11iefert. S .. Wann ist ein Pferd mangelhaft, NJW 
2007.2895 

Mangelfolgeschaden (z.B. §§ 434ff. BGB) ist der 
Schaden, der infolge des -+ Mangels einer -+ Leis­
tung des -+ Schuldners an -+ Rechtsgütern des 
--. Gläubigers entsteht (z.B. wegen des mangelhaf­
ten Viehfutters des Lieferanten verenden die 
Schweine des Käufers). Der M. steht in Gegensatz 
zu dem -+ Mangelschaden. 
Lit.: Choi, B.. Mangelschaden, Mangelfolgeschaden 
und Folgeschaden ohne Mangel, 2003: Mankowski, P.. 



Mangelrüge 

Die Anspruchsgrundlage für den Ersatz von Mangelfol­
geschäden, JuS 2005, 481 

Mangelrüge ist die (fonnfreie) Anzeige eines 
____.Mangels nach seiner Art und seinem Umfang, die 
erkennen lässt, dass der Anzeigende von den aus 
dem Mangel für ihn hervorgehenden Rechten Ge­
brauch machen will. Die M. ist eine rechtsge­
schäftsähnliche ____. Handlung. Sie ist bei dem bei­
derseitigen ____. Handelskauf grundsätzlich eine 
unverzüglich zu beachtende Voraussetzung der Er­
haltung der Rechte des Käufers aus einem Mangel 
der Ware(§ 377 HGB). 
Lit.: Ja11ssen, A., Die Untersuchungs- und Rügepflich­
ten, 2001; Klaedtke, U .. Die Mängelrügefrist im UN­
Kaufrecht, 2003; Thamm, M .. Die Mängelrüge. NJW 
2004,2710 

Mangelschaden (z.B. §§ 434ff. BGB) ist der 
____. Schaden, der dem Betroffenen in Gestalt der 
mangelhaften Sache !>elbst entsteht (1. B. das gelie­
ferte Viehfutter hat wegen des Mangels einen gerin­
geren Wert). Der M. steht in Gegensatz zu dem 
____.Mangelfolgeschaden. 
Lit.: Choi, 8„ Mangelschaden, Mangelfolgeschaden 
und Folgeschaden ohne Mangel. 2003 

Mantel ist eine schützende Umhüllung eines Ge­
genstands oder einer Person. 

Mantelkauf ist der Kauf einer in das Handelsregis­
ter eingetragenen. noch nicht mit einem wirklichen 
Unternehmen verbundenen Firma als Finnenmantels 
oder Unternehmensmantels. 
Lit.: Schmidt. K„ Vorratsgründung, Mantelkauf und 
Mantelverwendung. NJW 2004, 1345 

Manteltarif (M.) ist der auf Grundlagen beschränk­
te Tarif. 

Manteltarifvertrag ist der grundlegende, auf länge­
re Zeil berechnete ____. Tarifvertrag, in dem die Ar­
beitsbedingungen geregelt werden, die nicht ständi­
ger Ändenmg unterliegen (z.B. -+Arbeitszeit, z.B. 
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst). 

Lit.: Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter 
des Bundes und der Länder, hg. v. Heel, F.. 6. A. 2003 

Manzipatioo (F.) Handgreifung, ____. mancipatio 

Marburg (N.) eine Stadt in Hessen an der Lahn 

Marburger Programm (1882) ist das Reformpro­
gramm Franz von Liszts für den Zweck der Srrafe, 
das eine Differenzierung der ____. Spezialprävention 
nach Tätertypen vorsieht (____.Gelegenheitstäter 
[Strafe als Denkzettel], verbesserliche -> Hangtäter 
[Strafe mit Resozialisierung). unverbesserliche 
Hang1äter [Verwahrung)). 
Lit.: Liszt, F. v., Von der Rache zur Zweckstrafe, hg. v. 
Ostend01f, H., 1982 

mare (lat. [N.]) Meer 

Mare (N.) liberum ([lat.J freies Meer) ist die Be­
zeichnung für den in dem neuzeitlichen Völkerrecht 
seit Hugo Grotius geltenden Grundsatz, dass das 
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offene Meer (mangels nachgewiesener Beherrsch­
barkeit und Beherrschung) keiner -> Hoheitsgewalt 
eines____. Staates unterliege, sondern frei sei. 

Marke (§ 3 MarkenG) ist das (schutzfähige) Zei­
chen (. insbesondere Wörter einschließlich Perso­
nennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, 
Klänge bzw. Hörzeichen, dreidimensionale Gestal­
tungen einschließlich der Form einer Ware oder 
ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen 
einschließlich Farben und Farbzusammenstellun­
gen), das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen 
eines U ntemehmens von den Waren oder Dienstleis­
tungen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Für 
die M. gilt das in dem ____. Markenrechtsrefonngeserz 
verkündete Markengesetz. Für die Marke entsteht 
Markenschutz durch die Eintragung eines Zeichens 
als M. in das von dem Patentamt geführte Register, 
durch Benutzung nach Erlangung von Verkehrsgel­
tung oder durch notorische Bekanntheit als M. (§ 4 
MarkenG). Der Markenschutz gewährt dem lnhaber 
nach gebührenpflichtiger Eintragung durch das 
Patentamt ein ausschließliches Recht auf 10 Jahre, 
aus dem ein Unterlassungsanspruch und ein Scha­
densersatzanspruch folgen können (§ 14 MarkenG). 
Für Beschwerden in Widerspruchsverfahren gegen 
Entscheidungen des deutschen Patent- und Marke­
namts und für Löschungsk.1agen in Markensachen ist 
das Bundespatentgericht zuständig. Letztlich ent­
scheidet der Bundesgerichtshof. 
Lit.: Groß11er, /„ Der Rechisschuti bekannter Marken, 
1998; Thilo, A„ Neue Formen der Marke im Marken­
recht. Diss. jur. Konstanz 1998; Schuhmacher; K., Die 
Marken(artikel)piraterie. 2005; Lange, P., Marken- und 
Kennzeichenrecht, 2. A. 2012; Fezer, K., Handbuch der 
Markenpraxis, 3.A. 2016; Pohlmann, A .. Das Recht der 
Unionsmarke, 2. A. 2018 

Markenartikel ____. Markenware 

Markengesetz ist das das Recht der ____. Marke re­
gelnde Gesetz. 
Lit.: Ströbele, P ./Klaka. R„ Markengesetz. 13. A. 2021; 
/11gerl, R./Rohnke, C.. Markengeseti, 3.A. 2010, 4.A. 
2022;Aufenangeru. a„ The German Trademark Act, 3.A. 
2006 

Markenrecht ist das die -+ Marke betreffende 
Recht. 

Lit.: Wettbewerbsrecht, Kanellrechl/Markenrecht, 44.A. 
2022: Engels. R„ Patent-, Marken- und Urheberrecht, 
11 .. A. 2020: Berlit, W., Markenrecht, 1 1. A. 2018: Fe­
zer. K„ Markenrecht. 4. A. 2009, 5. A. 2022; Pfeijfer, G. 
u. a„ Einführung in das Markenrecht, JuS 2006, 584; 
Lange. P.. Bingener. S .. Markenrecht. 3. A. 2017: Sn.<­
nitza, 0„ Deutsches und europäisches Markenrecht, 
3. A. 2022: Markengesetz hg. v. K11r; A. u. a„ 3. A. 2020 

Markenware ist das Eneugnis, dessen Lieferung in 
gleichbleibender oder verbesserter Güte von dem 
preisempfehlenden ____.Unternehmen gewährleistet 
wird und das mit einem seine Herktmft kennzeich­
nenden Merkmal (Firmenzeichen. Wortzeichen oder 
Bildzeichen) versehen ist (z.B. bestimmte Lebens­
mittel. Nivcacreme. Maggi, Odol, Persil). Für die M. 
ist grundsätzlich eine unverbindliche (vertikale) 
____.Preisempfehlung zulässig. 

Lit.: Ahlerr. D„ ExzellenL in Markenmanagement und 
Vertrieb. 2004 
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Markgenossenschaft ist seit dem Hochmittelalter 
die -+ Genossenschaft der an der -+ Allmende 
(Mark. Grenzgebiet zu anderen Gemeinden) Nut­
:wng~berechtigten. 

Markt (z.B . §§ 6-l ff GewO) ist die zu bestimmter 
Zeit und an bestimmtem Ort abgehaltene Veranstal­
tung zwecks Verkaufs und -+ Kaufes von -+ Waren 
(1. B. Wochenmarkt, Jahrmarkt, Messe). Danach 
wird auch die Stelle oder gar der gesamte On, an 
dem diese Veranstaltung <;tattfindet. als M. bezeich­
net. Ge111ei111amer M. ist das einheitliche Win­
schaftsgcbict der -+ Europliischcn Union. 
Lit.. Schubert. T.. Der Gemeinsame Markt al:. Rechtsbe­
griff. 1999; Sd11mlba, M .. Die wcttbewerbsbezogene ~b­
grcnzung des relevanien Marktes, 2000; Marktnuss­
brouchsvcrordnung, hg. v. Klö/111, L. u. a., 2018_; Meyer. A.I 
Römum, 1:Neil. R. Handbuch zum Marktrrussbrauchs­
recht. 2018 

Marktordnung ist die Beeinflussung des gesamt­
wirtschaftlichen -+Marktes eines bestimmten Ge­
biets durch regelnde Maßnahmen des -> Staates w 
Erreichung bestimmter wirtschaftspolitischer bzw. 
politischer Ziele. Die M. beschränkt die freie 
-+ Marktwirtschaft Sie findet sich in der Gegenwart 
insbesondere in dem Bereich der landwirtschaftli­
chen Er1eug01sse. 
Lit Mm~ek. M.. Europäi\ches Mark1ordnungsrecht 
2003. Kolbe. A., Marktordnung für Lobbyisten. 2011 

Marktpreis eines Orte~ ist der Durchschnittspreis, 
der sich unabhängig von besonderen zufälligen 
Umständen der Preisbildung aus der Vergleichung 
einer größeren An1ahl an diesem On zu der maß­
geblichen Zeit geschlossenen -+ Kaufverträge flir 
Waren der betreffenden Beschaffenheit ergibt. 

Marktrecht ist die Gesamtheit der einen Markt 
betreffenden Rechtssätze und in dem mittelalterli­
chen und neuzeitlichen deutschen Recht auch das 
durch Privileg gewährte Recht, einen Markt abzu­
halten. 
Lit.: Wolf. C., Grund•.trukturcn des MarktrcchLs, 1988 

Marktwirtschaft ist die Wirtschaftsform, in der die 
wirtschaftlich relevanten Entscheidungen über Pro­
duktion. Investition, Distribution und Kollsum 
de1entralisiert und den individuellen Wirtschafts­
subjekten überlassen sind. Grundsätzliche Voraus­
setzungen hierfür sind _,Privatautonomie (-+Ver­
tragsfreiheit), Eigentum (->Privateigentum) sowie 
_, Berul".lrc1he1t und --+ Uewerbelre1he1l. W1chugs­
ter Gegens:ll7 7U der M. ist die zentrale _, Plan­
wirtschaft. Bei der freien M hem.cht völlig freier 
_, Wettbewerb. bei der gelenkten M. (z. ~- sozialen 
M ) greift der Staat (7. B. aus i>ozialen Uberlegun­
gen) zu der Verhinderung gewisser Störungen oder 
Schwierigkeiten ein. 
Lit.: Soll und Haben. hg. v. Nörr. K„ 1999: P1ak, R .. 
Vom Ordoliber.ifümus 1ur ~oZJalen Marktwirtschaft_ 
2004 

Maschine bt die technisch nutzbare Arbeit leistende 
oder Energie von einer Form in eine andere Form 
umleitende Vorrichtung 7U der Erzeugung oder 

Maßregel 

Übertragung von Kr;iften. - Maschinenversiche­
rung 
Lit.; Fi.1cher. R., Elektrische Maschmen, 17. A. 2017. 
18. A. 2021 

maschinell (Adj.) Maschine betreffend 

Maschinenversiche rung ist die Vcr.icherung gegen 
einen Schaden einer Maschine 
Ln .. Scheuennt'\'er. R. , Ma,chinenver.,icherung. 2. A. 
1999 . 

1\1ac;se i~1 :illf.l'mrin clit grrifh:irt> Mrnge inc;beson­
dere die Vem1ögensmenge. -+ Insolvenzmasse 
Lit.: Oepe11, K .. Masscfremde Masse, 1999 

Massegläubiger (§ 53 InsO) ist der Gläubiger der 
Kosten des -+ lnsolven1verfahrens und der sonsti­
gen Masseverbindhchkeitcn. 
Lil.: Wei.\, M., Die Haftung des vorläufigen Insolvenz­
verwalter~. 2002 

Masseverbindlichkeit (§§ 53 ff. lnsO) sind die 
Kosten des -+ lnsolvcn1verfahrens (Gerichtskosten 
für das lnsolven1verfahren, Vergütungen und Ausla­
gen des -+ lnsolven1verwalters und der Mitglieder 
des Gläubigerausschusses) sowie die Verbmdlich­
keiten, die durch Handlungen des lnsolvenzverwal­
ters oder m anderer Weise durch die Verwaltung. 
Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse 
begründet werden. ohne tu den Kosten des lasol­
ven1verfahrens 1u gehören, die Verbindlichkeiten 
aus gegenseitigen Vcnrägen, soweit deren Erfüllun~ 
zur Insolvenlmasse verlangt wird oder für die Zeit 
nach der Eröffnung des Insolvcn1verfahrens erfol­
gen muss. und die Verbindlichkeiten aus einer unge­
rechtfertigten -+ Bereicherung der Masse (beachte 
auch § 55 II InsO). Nicht M. ist die rückständige 
Lohnforderung emes Arbeitnehmers. wohl aber der 
Sozialplananspruch. Die Kosten des Insolvenzver­
fahrens und die sonstigen Masseverbindlichkeitea 
sind aus der lnsolve1wmassc vorweg zu berichtigen. 
Lit.: Weis, M., Die Haftung des vorläufigen Insolvenz­
verwalters. 2002; Steinberg. !~. Insolvenzforderung oder 
Masseverbindlichl\eit die insolven1rechtliche Einord­
nung von Steuern. 2012 

Maßnahme (§ 11 1 Nr. 8 StGB) ist in <lem Straf­
recht Jede -+ Maßregel der Besserung und Siche­
rung. der Verfall, die Ein1iehung und die Unbrauch­
barmachung 

Moßoohmcrecht ist allgemein da.s Recht, das nicht 
eine unbestimmte Viel1ahl von Fallen betrifft, son­
dern offen oder verdeckt - nur emen oder einige 
rälle. Es kann rechtswidrig sein. In dem Strafrecht 
ist M. das d.Je str.ifrcchtlichen -+ Maßnahmen be­
treffende Recht C§§ 61 ff. StGB). Es steht neben dem 
eigentlichen. • Strafe aus-.prechenden Strafrecht 
(-+ Zwe1spurigke11 des Strafrechts). 
Lit.: Huber. K. MaßnahmegesetL und Rechtsgesel.l, 
1963 

Maßregel der Be.uerimg und Sicherung (§§ 61 ff. 
StGB) ist (insbesondere) in dem Strafrecht die staat­
liche Maßnahme, die dem Schut7 der Allgemeinheit 



Material 

und des Täters gegen eine Gefahr (des Rückfalls) 
dient. Sie steht in dem lwcispurigen System des 
Strafgesetzbuchs neben der ---. Strafe und unterliegt 
dem Grundsatz der -+ Verhältnismäßigkeit (§ 62 
StGB). Sie kommt auch gegen einen schuldunfähi­
gen Menschen in Betracht. Einzelne Maßregeln sind 
die Unterbringung in einem psychiauischen Kran­
kenhaus. einer -+ Entziehungsanstalt oder in der 
-+ Sicherungsverwahrung, die -+ Führungsaufsicht, 
die Entziehtmg der ...... Fahrerlaubnis sowie das 
-+ Berufsverbot. 
Lit.: Miiller-Christmmm, 8„ Die Maßregeln der Besse­
rung und Sicherung, JuS 1990, ROI: Vnlrkrm. R., Maß­
regelvollzug. 8. A. 2015; Maßregelvollzugsrecht, hg. v. 
Kmnmeier. H., 4. A. 2018 

Material ist der gestaltbare Stoff oder Werkstoff. 
Die Materialien einer Gesetzgebung sind die ihrer 
Vorbereitung dienenden Schriftstücke. Sie können 
zu der -+ Auslegung des -+ Gesetzes herangezogen 
werden (-+Auslegung, historische). Wichtige Ge­
setzgebungsmaterialien sind die -+ Motive und 
-+ Protokolle zu dem -+ Bürgerlichen Gesetzbuch 
des Deutschen Reiches von 1896/1900. 

Materialismus ist in der Philosophie die Richtung, 
die das gesamte Weltgeschehen von dem Stofflichen 
(Materiellen), nicht von dem Geistigen (ideellen), 
her zu erklären versucht. Dialektischer M. ist der 
von Karl Marx und Friedrich Engels begriindete, 
durch die Aufnahme des dialektischen Prinzips (der 
Wechselwirkung von gesellschafllichem Sein und 
jeweiligen Bewusstsein) gekennzeichnete M. Durch 
Anwendung auf geschichtliche Fmgen ist daraus der 
historische M. geworden, der in der gesamten 
menschlichen GeschichLe einen (gesetzmäßig ablau­
fenden) Naturvorgang sieht. dessen antreibende 
Ursachen in dem Bereich der Wirtschaft liegen. lhm 
ist das Recht nur ideologischer Überbau (des Kapi­
talismus bzw. der Bourgeosie) über die (kapitalisti­
schen) Produktionsverhältnisse und deswegen durch 
Klassenkampf und proletarische Revolution zu be­
seitigen. 
Lit.: Köhler. G .. Deutsche Rechrsgeschichte, 6. A. 2005; 
Kutschera, F. v„ Jenseits des Materialismus, 2003 

materiell (Adj.) stofflich, körperlich. inhaltlich, die 
Materie betreffend in Gegensatz zu der Form 

materielle Rechtskraft -+ Rechtskrafl, materielle 

materielle Verfassung ...... Verfassung. materielle 

materieller Schaden -+ Schaden, materieller 

mater ielles Recht -> Recht. materielles 

Mecklenburg-Vorpommern ist (seit 3. 10.1990) das 
nordöstlichste Land der Bundesrepublik Deutsch­
land. Seine Verfassung wurde 1993 geschaffen. 
Lit.: Köhler. G .. Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007: Gesetze des Lande~ Mecklenburg· 
Vorpommern (Lbl.). 2021: Landesrecht Mecklenburg­
Vorpommem, bg. v. Erbgut lt, W. u. a., 22. A. 2020; 
Staatshandbuch Mecklenburg-Vorpommern 2015 

mediat (Adj.) mittelbar, -+ Mediatisierung 
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Mediation ([F.] Vermitllung) ist die Behandlung 
einer zwischen mindestens zwei Beteiligten streiti­
gen Frage durch Einschaltung eines vermittelnden 
Dritten ohne Entscheidungsbefugnis. Seit 2013 sind 
Gerichte in Deutschland ermächtigt, Parteien in 
einem vertraulichen, strukturierten Verfahren zu 
einer von ihnen selbst bestimmten, die Rechtslage, 
den Streitgegenstand und die prozessuale Lage au­
ßer Acht lassenden (vermittelnden) Streillösung zu 
führen. 
Lit.: Fritz. R. u.a., Neue EntwickJungen in der anwaltli­
chen Mediationspraxis, NJW 20 1 1, 3204; Grege1; 
R./Unbemth, H„ Recht der alternativen Konfliktlösung 
- Mediationsgesetz, 2. A. 2016; Schmidt, F.flapp. T./ 
Mo11ße11, H., Mediation in der Praxis des Anwalts, 2012, 
2. A. 2022; Pilarr:. A.. Mediation im Arbeitsrecht, 
2012: Horstmeier. G., Das neue Mediationsgesetz, 
2013; Medialionsgesetz. bg. V, Klowait, J./Gläßer, u„ 
2. A. 2018; Ka.tpar, J., Mediation und konsensuale 
Konfliktlösungen im Strafrecht, NJW 2015, 1642; 
Haft/Schlieffe11, Handbuch Mediation, 3. A. 2016; Mas­
ser. K. u. a., Die Enrwicklung der Mediation in Deutsch­
land, 2018 

mediatisieren (V.) mittelbar machen 

Mediatisierung (Mittelbarmachung) ist in dem 
neuzeillicben deut~chen Recht die Beseitigung der 
Reichsunmittelbarkeit kleinerer Herrschaften (Ent­
zug der Landeshoheit) durch die (größeren) Landes­
fürsten (insbesondere 1803 und 1806). 
Lit.: Köhler. G.. Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007: Gollwitzer. H., Die Standesherren. 
2. A. 1964; Schroeder; K„ Das Alte Reich und seine 
Städte, 1991 ; Hufeid, U., Der Reichsdeputationshaupt­
schlu.~s von 1803. 2003 

Medienrecht ist die Gesamtheit der Medien betref­
fenden Rechtssätze. --> Presse 
Lit.: Fechner; F.. Medienrecht, 21. A. 2021; Paschke, 
M„ Medienrecht, 3. A. 2009; Spind/er, G.!Schuster; F., 
Recht der elektronischen Medien, 4. A. 2019; Hambur­
ger Kommentar Gesamtes Medienrecht, hg. v. Paschke, 
M./Berlit, W/Meyer; C.!Kröner; l., 4. A. 2020; Roßna­
gel, A., Beck'scher Kommentar zum Recht der Teleme­
diendienste, 2013 

Medium (N„ PI. Medien) Mittel, Mitteilungsmittel. 
-+ Medienrecht 

medius (lat. [Adj.J) mittel, milllere 

Medizin ist das -+ Krankheiten heilende Mittel und 
die damit befame Tätigkeit. Kunst oder Wissen­
schaft. Medizin und Jurisprudenz herühren sich in 
dem -+ Medi1.inrecht und -+ Arztrecht. Sie sind als 
solche aber für den vemunftbegabten Normalmen­
schen nicht verwechslungsfähig. 
Lit.: Dietrich. F. Standardisierung in der Medizin, 
2004; Ehlers, A„ Medizinisches Gutachten im Prozess, 
4. A. 2016 

Medizinrecht --> Arztrecht 
Lit.: Deutsch, E.!Spickhoff. A„ Medizinrecht, 6.A. 2008; 
Quaa.1, M./Z11ck, R./Cleme11s, Medizinrecht, 4. A. 2018; 
Münchener Anwahshandbuch Medizinrecht, hg. v. Ter­
bille, M. u.a„ 2. A. 2013; Spickhoff. A., Medizinrecht, 
3. A. 2018: Gesamtes Medizinrecht, hg. v. Bergmann, 
K. u.a„ 3. A. 2018; Fachanwaltskommentar Medizin-
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recht, hg. v. Priittiirg. D .. 5. A. 2019: Handbuch des Mehrtäterschaft --+ Ncbcnlälerschafl 
Mcdi1inschadensrcch1s, hg. v. Rat::el. R./Ussel. P.. 2013 

Medizinprodukt (~) mediz.inisches Erzeugnis 

\1edizinproduktegesetz bt dru. dru. Recht der me­
d111mschen Produkte regelnde Gese12 von dem 
2.8 1994 
Lu De1111d1. E„ Kommentar zum Medizinproduktcge­
scl/. 3. A 2018; Rehmann, \V./Wagner. S .. Medizinpro­
duktcgcsc11. 3. A. 2018: Hili. R. u. a„ Mediz.inprodukte­
rccht (Lbl.I. 23 A. 2020; Med1zinprodukterecht. hg. v. 
Anhalt, l./Dieners, P. 2 A. 2017 

mehr (Adj. Komparativ) eine größere Zahl betreffend 

Mehr heit ist (eine größere Zahl oder) der größere 
von 7wci Teilen (einer Personengesamtheit). In der 
Rechtsgeschichte entscheidet seit dem Spätmittelal­
ter die M. bei f'ragen, in denen keine einheitliche 
Meinung besteht. Unterschieden werden dabei vor 
allem <.hc ab.wlwe M. CM. der insgesamt Abstim­
mungsberechtigten) und die relmive M. (M. der 
tatsächlich Abstimmenden} sowie die einfache M. 
(50 Pr<)/ent + 1 l und die qualifi:.iene M. (z.B. Drei­
fünftclmehrhen. Zweidrittelmehrheit. Dreiviertel­
mehrheit). 
Liv Pal::a ·Rollinger. B. Zur Lcgitimil.ät von Mehr­
heitsen1scheidungen. 1995: Sd1111id. E„ Die Mehrheit 
von Sicherungsgebern. 2000 

Mehrheitswahl ist die auf die Mehrheit der SLim­
men vor allem in dem einzelnen Wahlkreis abstel­
lende Wahl. -+ Mehrheitswahlrecht 

Mehrheitswahlrecht l'>t das durch den Grundsatz 
der Mehrheit der Stimmen in dem einzelnen Wahl­
krei<. gekenn1eichnete ..... Wahlrecht. Dabei wird das 
Gebiet btw. die Lugehörige Bevölkerung in Wahl­
kreise cingcte11l, deren Zahl grundsätzlich den zu 
vergebenden Parlaments:-.itzen entspricht. Der Kan­
didat, der in dem jeweiligen Wahlkreis die meisten 
Stimmen (!entweder absolute Mehrheit oder! relati­
ve. einfache Mehrheit) uuf sich vereinigt, erhält den 
Parlamcnts!tit1. Die auf die unterliegenden Kandida­
ten abgegebenen Stimmen haben auf die Zusam­
mensel/ung des Parlaments grundsätzlich keinen 
Einflu" Gegensall ru dem M. ist das ..... Verhält­
niswahlrecht. In Deutschland ist ein gemischtes 
Wahlrcch1ssystem in Kraft. 
Lu„ Pmer. K.. M111derhe11enfreundhches Mchrhe11s­
w;1hlrccht 2001 (Ö,1erreich) 

Meh,...t:rnter i,1 in dl'm ~t:rnt'>angehörizkeit<;recht 
der Mensch, der die -+ Staatsangehörigkeit mehre­
rer • Staa1en hat. Er hat an <;ich die Rechte und 
Pflichten der Staat!-.bürger Jedes dieser Staaten. Ver­
wirklicht werden "e hauphächlich in dem Verhält­
nis 1u dem Staat. in dem der Betreffende sich über­
wiegend aufhält. 

mehri.tulig (Adj.) mehrere Stufen unterscheidend 

mehrstufiger Vernaltungsakt -+ Verwaltungsakt. 
mehr,tufiger 

Mehrtäler ist der Lusammen mit oder neben ande­
ren eine Tat begehende Täter. 

Mehrwert i-.t cm 1usät1hchcr Wert. 

Mehn~ertc;teuer ist die _. Steuer von dem Mehr­
wert b7Yi. von der Wertschöpfung eines _. Unter­
nehmens (Nettoumsat1steuer) Die Höhe der M. in 
den verschiedenen Staaten ist unterschiedlich. In 
Dcuhchland bctr.igt die Mehrwertsteuer seit 1.1. 
2007 19 Prozent. wodurch der Staat neue Mittel in 
erheblichem Umfang 1u der Ausgabe bzw. Umver­
teilung 1u seiner weitgehend egoistischen Verfügung 
hat. 
Lit.: Ri•iß, ~V.. UmsatNeucrrecht. 19. A. 2021; Kot­
sclwk, H„ Lchrhuch der Umsatlsteuer, 17. A. 2016: 
Hei11rich, T., Die Eri.tunung der Mehrwertsteuer bei 
wirtschaftlichem Tmalschaden. NJW 2004. 1916 

mein (Adj.) falsch, unredlich 

Meineid (§ 154 StGB) ist das vorsävliche falsche 
Schwören des Täters vor--+ Gerich1 oder einer ande­
ren zu einer Abnahme von -+ Eiden zuständigen 
Stelle. Erfas...t werden alle Eide (Voreid, Nacbeid, 
Zeugeneid, Sachverständigcne1d. Parteieid). In dem 
Vcrhiiltms 1u der falschen uneidlichen --+ Aussage 
C§ 153 StGB> i'>t M. eine qualifilierte Fonn. Der M. 
wird mll Freihell,strafe \On drei Monaten bis zu 
fünf Jahren bc!-.traft 
Lit .: Haller. 11.·„ Der Eid 1m Strafverfahren. 1998 

meinen <V.) denken. äußern. urteilen 

Meinung (Art 5 GGJ ist die einzelne Auffassung, 
dte Ansicht oder da'> Urteil ernes Menschen. Es 
genügt nicht die bloße Tahachenmmeilung. Erfor­
derlich 1:-.t vielmehr die Stellungnahme wertenden 
Tnhalt,, ohne dass es darauf ankommen kann, ob sie 
richtig oder falsch ist (zuläs~ig l. B. die Bezeich­
nung einer Ab1reibungsklinik ab Babycaust). Herr­
schende M. ist die unter mehreren Ansichten vor­
he1TSchende M. Öffe111liche Mein11t1g ist die öffent­
lich geäußerte M .. die bei einem überwiegenden Teil 
der Bevölkerung Zustimmung findet. Die öffentliche 
M. wird vor allem durch die Massenmedien 
(-+Presse. -+Rundfunk. Fernsehen) geprägt. Sie 
wird mcht in jedem fall einem sachlichen Verständ­
nis der Wirklichkeit gerecht. In dem ..... Rechtsstaat 
besteht - „ Meinungsfreiheit. 
L1t.: A/1lu111.\, S. 1)1e Konstruktion der herrschenden 
Meinung m der . 1um11schen Kommunikation. 1994 
<Diss ); 2'1//. 1. Öffentliche Meinung und politisches 
Handeln. 2003; Prl11wl.:. A. h. M. i'1 kein Argument. JuS 
2009.394 

Meinungsfreiheit <Art 5 1 GG) ist die Freiheit 
jede<, Menschen. seine --t Meinung tn Won. Schrift 
und Bild 1u äußern und 1u verbreiten und ~ich aus 
allgemem 1ugänglichen Quellen ungehindert zu 
unterrichten. Die M. ist eines der \\.ichtigsten demo­
kratischen • Gnmdrechte. Sie findet ihre Schran­
ken 111 den Vor\chnlten der allgemeinen --+Gesetze 
(z. 8. Strafgeset7buch), den gese11lichen Bestim­
mungen rn dem Schutte der-+ Jugend und in dem 
Recht der persönlichen • Ehre. Dadurch darf der 
Wesensgehalt (Wesenskern) dieses Grundrechts aber 
nicht beeinträchtigt werden. Aus An. 5 1 2 GG folgt 



meiste 

auch das Gebot, vorherrschende Meinungsmacht zu 
verhindern. Verlelzl wird z.B. die M., wenn ein 
Moderator wegen kritischer Äußerungen entlassen 
wird. 
Lit.: Fiedler. C.. Meinungsfreiheit in einer vernetzten 
Weil, 2002: Nolte, M.ffams, C.. Grundfälle zu Art. 5 l 1 
GG. JuS 2004, 294: Wenzel, E„ Das Recht der Wort­
und Bildberichterstattung, 6. A. 2018; Hoch/1111/i, M„ 
Die Meinungsfreiheit. 2007; Paya11deh. M„ Der Schutz 
der Meinungsfreiheit nach der EMRK. JuS 2016, 690 

meiste (Adj. Superlativ) häufigste, größte, höchste 

Meister eines -+Handwerks (§ 51 HandwO bzw. 
HwO) ist in dem Verwaltungsrecht, wer für dieses 
zulassungsptlichtige Handwerk die Meisterprüfung 
bestanden hat. Er ist a!Jein zu der Führung dieses 
Titels berechtigt (anders M. ohne Verbindung mit 
einem Handwerk). 
Lit.: Musie/ak. H.JDeuerbeck. S„ Das Recht des Hand­
werks, 3. A. 1995 

Meisterprüfung -+ Meister 

Meistgebot (§ 81 ZVG, § 817 ZPO) ist in dem 
Zwangsversteigerungsrecht das höchste Gebot, das 
in dem Versteigerungstennin abgegeben wird. Das 
M. ist ein -+ Antrag auf Abschluss eines -+ Vertrags 
(str.). Dem Meistbietenden ist in der -+Zwangs­
versteigerung der Zuschlag zu erteilen(§ 81 I ZVG), 
womit der (öffenllich-rechtliche) Vertrag zustande 
kommt. 
Lit.: Hoffmann. E„ Das Meistgebot. 1926 

melden (V.) berichten, mitteilen, angeben, anzeigen 

Meldepflicht (ab 1. November 2015 Bundesmelde­
gesetz) ist die Pflicht (einen Umstand, insbesondere) 
einen Wohnungswechsel bei der wständigen -+ Ver­
waltungsbehörde anzuzeigen (zu melden). Die M. 
(Wohnungswechselmeldept1icht) wird für die Erfül­
lung staatlicher Aufgaben vor allem des Rechtes der 
-+ Sicherheit und Ordnung aJs erforderlich angese­
hen, so dass die damit verbundene Einschränkung 
der Freiheit hingenommen werden muss. Die Mel­
debehörden dürfen nur die besonders genannten 
Daten speichern (--> Datenschutz). Die Verletzung 
der M. ist -+ Ordnungswidrigkeit. 
Lit.: Medert/Süßmurh, W., Melderecht des Bundes und 
der Länder (Lbl.) 

Memorandum (N.) Zuerinnemdes, Stellungnahme 

Mensch ist das mit Verstand und Sprachvem1ögen 
begabte, vor mehr als 100000 Jahren aus höheren 
Primaten entwickelte Lebewesen von seiner Geburt 
bis zu seinem Tode. Der M. steht in dem Mittel­
punkt des von ihm gestalteten Rechtes. Er bat be­
stimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat 
und verwendet zu seiner Entlastung die juristische 
Person als rechtliche Hilfsperson. 
Lit.: Vieweg, K./Röthe/, A„ Der verständige Durch­
schnitl~mensch. NJW 1999, 969; Lipp, V., Freiheit und 
Fürsorge - Der Mensch ab Rechtliperson, 2000; Schmi­
dinger, H„ Der Mensch, 2004 

Menschenhandel (§§ 232f. StGB) ist das wegen 
eines Vermögensvorteils einen anderen in Kenntnis 
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einer Zwangslage zu der Prostitution (oder anderen 
sexuellen -+ Handlungen) Zwingen (z.B. qualitativ 
andere, intensivere, nicht selbst gewollte Prostitu­
tionsausübung). Der M. ist eine Straftat gegen die 
persönliche Freiheit. Er wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Vgl. 
§ 232 StGB (Menschenhandel zu dem Zweck der 
sexuellen Ausbeutung). § 233 StGB (Menschenhan­
del zu dem Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft). 
Nach einem Beschluss der Innenminister und Jus­
tizminister der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union ist Menschenhändler, wer Menschen unter 
Anwendung oder Androhung von Gewalt. durch 
Nötjgung, Betrug oder Machtmissbrauch anwirbt, 
befördert oder beherbergt, um sie kommerziell oder 
sexuell auszubeulen. 
Lit.: Ober/oller, F., Das transnational organisierte Netz 
der Menschenhandelverbrechen. 2003: Schroeder; F., 
Das 37. Strafrechtsänderungsgesetz, NJW 2005, 1393: 
Karabayir-Günay, N., Der Menschenhandel, 2020 

Menschenraub (§ 234 StGB) ist das sich eines 
Menschen durch -+ List, -+ Drohung oder -+ Ge­
walt Bemächtigen, um ihn in hilfloser Lage auszu­
setzen oder in Sklaverei, Leibeigenschaft oder in 
auswärtige Kriegsdienste oder Schiffsdienste zu 
bringen. M. ist ein Sonderfall der -+ Freiheits­
beraubung. M. wird mit FreiheiLsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft. Bei erpresserischem M. (§ 239a 
StGB) entführt der Täter einen anderen oder be­
mächtigt sich eines andern, um die Sorge eines 
Dritten um das Wohl des Opfers zu einer --+ Er­
pressung auszunützen oder nützt die von ihm durch 
eine solche Handlung geschaffene Lage eines ande­
ren zu einer solchen Erpressung aus. 
Lit.: Nikolaus, S .. Zu den Tatbeständen des erpresseri­
schen Menschenraubs und der Geiselnahme. 2003 

Menschenrecht ist das dem Menschen (und damit 
nicht nur dem Staatsbürger) als solches (gegenüber 
dem - Staat) zustehende. angeborene (unveräußer­
liche, unantastbare) -+Recht (vor allem die Rechte 
auf Leben, Freiheit und Eigentum). Von den Verein­
ten Nationen ist (in Paris an dem 10. Dezember 
l 948) eine (noch nicht verbindliche) Allgemeine 
Deklaration der Menschenrechte, von den Mitglied­
staaten des -+ Europarats ( 1950) eine -+ Euro­
päische Konvention der Menschenrechte beschlos­
sen worden. In dem -+ Grundgesetz sind die von 
diesem anerkannten Menschenrechte als - Grund­
rechte aufgenommen. Das M. eines anderen (z.B. 
eines Kindes) missbrauchL als (Egomane bzw.) 
Menschenrechtstümler. wer es für eigene ungerecht­
fertigte Zwecke (z.B. Rosenkrieg gegen eine ver­
zweifelt entflohene Ehefrau) verwendet. 

Lit.: Menschenrechte, 7. A. 2018; bttp://www.koebler­
gerhard.de/Fontes/ AllgErklMenscbenrechte 1948.htm; 
Hartung, F./Commid1au, G., Die Entwicklung der Men­
schen- und Bürgerrechte, 6. A. 1998; Schilling, T., In­
ternationaler Menschenrechtsschutz, 3. A. 2016: Alb· 
recht, A„ Zur Erosion der Menschenrechte im 
demokratischen Recht~staat. 2007; Hoffmann. S .. Ge­
schichte der Menschenrechte, 2018 

Menschen würde (Art. l l GG) ist der innere und 
zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen 
um seinetwillen zukommt Die M. besteht darin, 
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dass der Mensch als geistig-sictliches Wesen von 
Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbe­
wusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Um­
welt auszuwirken. Die M. ist unantastbar. Daraus 
folgt. dass einerseits die Würde des Menschen nach 
der Verfassung der höchste Wert und damit der Mit­
telpunkt des Wertesystems ist und andererseits der 
- Staat ausschließlich um des Menschen willen da 
ist und Verletzungen der M. verhindern muss. 
An. 1 l GG ist eine objektive Verfassungsnorm, die 
sich in der Form einer modal ausgerichteten Gene­
ralklausel als Verhaltensnorm an alle richtet, die 
aber dem Einzelnen kein subjektives Recht gewährt. 
lhren Kern bildet der Schutz vor Tabuverletzungen. 
Eine ihrer wichtigsten Ausprägungen ist das allge­
meine - Persönlichkeitsrecht. Die M. ist auch ein 
allgemeiner Grundsatz des Gemeinschaftsrechts der 
Europäischen Union. 
Lit.: Meyer-Ladewig, J., Menschenwürde und Euro­
päische Menschenrechtskonvention. NJW 2004. 981; 
Menschenwürde, hg. v. Sa11dkiih/er, H .. 2007; Lade ur. K.I 
A11gsberg. !.. Die Funktion der Menschenwürde im 
Verfassungsstaat, 2008; Hufen, F., Die Menschenwµrde, 
JuS 201 O. 1: Linke, T., Die Menschenwürde im Über­
blick, JuS 2016, 888 

mental (Adj.) geistig 

Mentalreser vation (F.) geheimer - Vorbehalt 

Merchandising (N.) ist der auf Gewinnerzielung 
gerichtete - Vertrieb einer durch Mediendarbietun­
gen bekannt gewordenen - Ware mittels - Lizenz 
(z.B. Pumucklfigur, Clubtrikots usw.). 
Lit.: Meyer. M., Character mcrchandising, 2003 

merkantil (Adj.) Handel betreffend, kaufmännisch 

merkantiler Minderwerf - Minderwert, merkan­
tiler 

Merkantilismus ist das in Frankreich (für König 
Ludwig XIV.) unter dem Finanzminister Jean­
Baptiste Colbert (1619-1683) entwickelte wirt· 
schaftspolitische System, in dem der Staat zwecks 
Füllung der Staatskasse durch Überschuss der Aus­
fuhrerlöse über die Einfuhrkosten erstmals aktive 
Wirtschaftspolitik treibt (Förderung der innerstaatli­
chen gewerblichen Tätigkeiten u. a. durch Export­
subvention und Importzoll und gleichzeitig Abwehr 
der gewerblichen Tätigkeiten des Auslands durch 
Importzoll). 
Lit.: Stapelfeldt, G .. Der Merkantilismus, 2001 

merken (V.) erkennen, spüren, feststellen 

M erkmal ist das Zeichen, an dem man etwas erken­
nen (merken) kann. In der Rechtsmethodologie wird 
ein - Tatbestand (z. B. Diebstaltl) in einzelne 
Merkmale (Tatbestandsmerkmale z.B. Wegnahme 
bzw. Gewahrsamsbruch) unterteilt bzw. aus einzel­
nen Merkmalen zusammengesetzt. In dem Strafrecht 
(§§ 14 J, 28 StGB) sind besondere persönliche 
Merkmale persönliche Eigenschaften. Verhältnisse 
oder Umstände. Bestimmt das Gesetz, dass besonde­
re persönliche Merkmale die -+ Strafe schärfen, 
mildem oder ausschließen, so gilt das nur für den 

Miete 

Beteiligten (-+Täter oder-+ Teilnehmer), bei dem 
sie vorliegen (§ 28 U StGB, z.B. Bandenmitglied­
schaft, Absichtsmerkmale bei Mord, in de Einzelhei­
ten sehr str.). 

Messe (§ 64 GewO) ist der Markl von wirtschaftlich 
großer Bedeutung (7. B. Frankfurter Buchmesse). 
Lit.: Rieß, P.. Messe· und Ausstellungsrecht, 1998: 
Amofd. D .. Erfolgreiches Messemarketing, 2003 

Methode ist das planmäßige gedankliche Verfahren 
zu der Erreichung eines bestimmten Zieles. fn der 
Wissenschaft ist M. die Art und Weise zu forschen, 
um bestimmte Erkenntnisse zu gewinnen. Die M. 
kann entweder (rationalistisch) deduktiv ('von dem 
Allgemeinen auf das Einzelne ableitend) oder (em­
pirisch) induktiv (von dem Einzelnen zu dem All­
gemeinen hinführend) sein. 
Lit.: Raisch, P.. Juristische Methoden, 1995; Schmidt· 
Aßmn1111, E„ Methoden der Verwaltungsrechtswissen­
schaft. 2004 

Methodenlehre (Methodologie) ist die Lehre von 
den planmäßigen (wissenschaftlichen) Methoden 
(Verfahren). In der Rechtswissenschaft bildet den 
Kern der M. die Methodik der Rechtsanwendung 
d. h. der Gleichsetzung oder Zuordnung (-> Sub­
sumtion) (oder Ablehnung der Gleichsetzung oder 
Zuordnung) eines (einzelnen) tatsächlichen Gesche­
hens (--+Sachverhalts) tu (dem -Tatbestand [und 
damit in dem Ergebnis sich daraus ergebend 
zugleich der - Rechtsfolge]) einer (allgemeinen) 
- Rechtsnom1 in einem aus drei allgemeinen 
Wahrheiten gebildeten Vorgang (Tatbestand = 
Rechtsfolge, Sachverhalt = Tatbestand. - Sach­
verhalt= Rechtsfolge bzw. Tatbestand (= Rechtsfol­
ge) = Sachverhalt = Rechtsfolge). Wichtige Einzel­
fragen sind hierbei die -+ Auslegung von Rechts· 
norm und Sachverhalt, die Anwendung, - die 
Analogie, die Reduktion - Reduktion (Restriktion) 
und die Nichtanwendung einer Rechtsnonn sowie 
die Rechtsschöpfung. Die Einzelheiten sind sehr 
verwickelt und auch umstritten, doch findet die 
Rechtsanwendung seit langer Zeit an immer mehr 
Orten durch Menschen statt. 
Lit.: Zippe/ius. R.. Juristische Methodenlehre, 12. A. 
2021: Müller, F.. Juristhche Methodik. 11. A. 2013; 
Schwacke. P.. Juristische Methodik, 5. A. 2011: Schapp, 
J.. Methodenlehre und System des Rechts, 2009: 
Riilhers. B .. Wozu auch noch Methodenlehre?, JuS 
2011, 865; Krame1: E.. Juristische Methodenlehre, 6. A. 
2019; Reimer. F.. Juristische Methodenlehre. 2. A. 2020 

Meuterer ist der an einer-> Meuterei durchführeml 
beteiligte Mensch. 

Meuterei (§ 27 WStG) ist die Vereinigung mehrerer 
Menschen zu Ungehorsam oder Empörung gegen­
über Vorgesetzten. -+ Gefangenenmeuterei. Solda­
tenmeuterei 

meutern (V.) sich auflehnen, sich empören, unge­
horsam sein 

Miete (§§ 535 ff. BGB) ist der gegenseitige 
- Vertrag, in dem sich der eine Teil (Vermieter) 
verpllichtel, dem anderen Teil (Mieter) den Ge-



mieten 

brauch der vermieteten Sache (Sachteil, Sachge­
samtheit) während der Mietzeit zu gewähren (. wozu 
u. U. auch die Aufnahme der Eltern del> Mieters 
ohne Zustimmung des Vermieters gehören kann,) 
und der Mieter sich verpflichtet. den vereinbarten, 
während der Mietzeit nur nach besonderen Regeln 
erhöhbaren Mietzins zu bezahlen. Die M. ist ein 
---+ Dauerschuldverhältnis, das auf bestimmte oder 
unbestimmce Zeit vereinbart sein kann. Besondere 
Regeln gelten vor aHem für die M. von ---+ Grund­
stücken (§§ 578 ff. BGB), Räumen (§§ 578 ff. BGB) 
und Wohnräumen (§§ 549 ff. BGB). Die Folgen von 
---+ Sachmängeln und ---+ Rechtsmängeln sind beson­
ders festgelegt (§§ 536ff. BGB). Danach hat der 
Mieter u. a. einen Anspruch auf Beseitigung eines 
Sachmangels (§ 535 I 2 BGB) und evtl. auf Scha­
densersat1 (§ 536a BGB). Außerdem kann er von 
dem Mietzins ganz oder teilweise befreit sein(§ 536 
BGB) und evtl. auch fristlos kündigen(§ 543 BGB). 
Der Vermieter hat für seine Forderungen aus dem 
Mietverhältnis ein Pfandrecht an den eingebrachten 
Sachen des Mieters (§ 562 BGB). Die M. endet 
meist durch Zeitablauf oder - außerordentliche 
(§ 543 BGB) oder ordentliche (§ 542 BGB), meist 
fristgebundene und u. U. zusätz.lichen Regeln unter­
worfene - -. Kündigung (bei Wohnraum für Mieter 
3 Monate, für Vermieter bis zu neun Monate). nicht 
dagegen durch Veräußerung der Mietsache oder Tod 
des Mieters. Nach Beendigung des Mietverhältnis­
ses ist die gemietete Sache zurückzugeben (§ 546 
BGB). Gibt der Mie1er die Mietsache nicht zurück, 
ist die Lwangsweise Verwirklichung des Anspruchs 
(z.B. durch Räumungsklage vor dem Mietgericht) 
erforderlich. Außerdem entsteht ein Anspruch des 
Vermieters auf Zahlung einer NutzungsenL~chädi­
gung in Höhe des vereinbarten Mietzinses bzw. des 
ortsüblichen Mietzinses (§ 546a BGB) und ist die 
Geltendmachung eines weiteren Schadens nicht 
ausgeschlossen. Für Wohnräume gelten vielfach 
besondere. vor allem sozialere, den Mieter (zwecks 
Gewinnung der Wählerstimmen der Mieter für ge­
se1zgebende Politiker) schützende Regeln(§§ 549ff. 
BGB>. 
Lit.: Em111eridt!So11ne11schei11, Miete, 11. A. 2014: 
Schmid, M. , Handbuch der Mietnebenkosten. 17. A. 
2021; Bla11k, H.18iirstillghaus. U.. Miete, 6. A. 2020; 
Lürze11kirc:he11. K.. Besichtigungsrechte, NJW 2007. 
2152; Timme. M. u. a.. Schriftform bei langfris1igen 
Mietverträgen, NJW 2007, 3313; Börsti11gha11s, C., 
Mietminderungstabelle. 4. A. 2017; Böminghaus, U„ 
Miethöhe-Handbuch. 2. A. 2016; Emmerich, V.. Aufklä­
rungspflichten des Mieters, NJW 20 l 1. 2321: Börs1ir1g­
haus./Eise11schmid, Modemisierungs-Handbuch, 2014; 
Sm,.,-J. F. .. Schm1en~ers:tt7 filr Sub~ranz~chiiden an der 
Mie1sache. NJW 2018. 1723 

mieten (V.) eine Sache entgeltlich nutzen 

Mieter -+ Miete 

Mietgericht (§ 23 Nr. 2a GVG) ist die für Streitig­
keiten über Ansprüche aus einem Mietverhältnis 
über Wohnraum wständige Abteilung des 
--+ Amtsgerichts. 
Lit.: Beierlein u.a .. Der Mietprozess. 2006 

Mietkauf ist der -+Mietvertrag, der dem Mieter 
das Recht einräumt, innerhalb einer bestimmten 
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Frist die - meist neue - Mietsache zu einem vorher 
bestimmten Preis .lU kaufen, wobei die bis dahin 
gezahlte Miete ganz oder teilweise auf den Kauf­
preis angerechnet wird. Der M. ist ein gemischter 
---+Vertrag. Während der Mietzeit gilt Mietrecht, für 
den eventuellen Kauf Kaufrecht. -+ Leasing 
Lit.: Hügel, S.!Sa/zig, 0., Mietkauf und andere Formen 
des Grundstücks-Ratenkaufs. 2. A. 201 O 

Mietkaution -+ Kaution 

Mietrecht is1 die Gesamtheit der die ---+Miete be­
treffendeu Rechts~äto:;. 

Lit: Mietrecht, 2021: Gram/ich, B., Mietrecht, 15. A. 
2018: Scl1111idt-F1111erer. Mietrecht. 14. A. 2019: 
ßcck'sches Formularbuch Mietrecht, hg. v. Nies. G. 
u. a .. 6. A. 2020: Milnchener Anwaltshandbuch Miet­
rechl, hg. v. Ha1111e111a111i, T. u. a., 5. A. 2019; Münche­
ner Prozessformularbucb Mietrecht, hg. v. Börsting­
ha11s, U .. 6. A. 2020; Mietreeht, hg. v. Schach. K., 4. A. 
2019: Handbuch des F'achanwalls - Miet- und Woh­
nungseigentumsrecht, hg. v. Harz u. a., 7. A. 2021 

Mietsache ist rna1erial der Gegensland (Sache) der 
-+Miete und prozessual die Streitigkei1 über die 
Miete. Bei einem behaupteten Mangel der M. muss 
der Vermieter beweisen. dass die Ursache nicht aus 
seinem Verantwortungsbereich stammt, sondern aus 
dem Verantwortungsbereich des Mielers. 
Lit.: Werekamp, A .. Mietsachen, 5. A. 2022 

Mietspiegel(§ 558c BGB) ist die von der Gemeinde 
oder von Interessenvertretern der Vermieter und der 
Mieter gemeinsam erstellte und anerkannte Über­
sicht über die in einem Gemeindeteil, einer Ge­
meinde oder mehreren Gemeinden je nach Lage 
ortsübliche Vergleichsmiete (Mietzins) für Wohn­
raum (in Deutschland im Jahre 2000 in 453 Ge­
meinden Durchschnittsnettokaltmiete 5 Euro pro 
Quadratmeter. 2016 7,80 Euro). 
Lit.: Börsri11gha11s./Clar. Mietspiegel, 2022 

Mietvertrag --+ Mie1e 

Mietwucher -+ Wucher 

Mietzins (§ 535 BGB) bzw. Miete ist das von dem 
Mieter bei der --+ Miete für die Gebrauchsgewäh­
rung zu entrichtende Entgelt. 
Lit.: Driige, F., Handbuch der Mietpreisbewertung, 3. A. 
2005, 4. A. 2023: Hofacke1; T., Preisvorschriften für 
sogenannten prcisfreien Wohnraum, 2000; Ultzenkir­
dum. K.. Mietnt1bt:nkosten von A-Z, 6. A. 2014 

MlGA (F.) Multilaterale lnvestitions-Garantie­
Agentur 

Militär (N.) bewaffnete Streitkräfte 

Militärverordnung ist die von einem Organ einer 
Streitkraft erlassene oder diese betreffende Verord­
nung. ~ Besatzungsrech1 
Lit.: Köhler. G .. Deutsche Rech1sgeschichte, 6. A. 2005 

mindere (Adj.) kleinere. geringere 
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Minderheit ist der kleinere Teil einer Gesamtheit. 
In der Gegenwart gebührt einer M. an manchen 
Stellen ein besonderer Schutz. 
Lit: Rautz.. G„ Die Sprachenrechte der Minderheiten, 
1999; Neumann, P., Minderheiten. 2003; Cho. J„ Min­
derheitenschutz der abhängigen Aktiengesellschaft, 
2004; Klöhn, L, Minderheitenschutz im Personenge­
sellschaftsrecht, AcP 216 (2016) 281 

minderjährig (Adj.) noch nicht das 18. Lebensjahr 
vollendet habend 

Minderjährigkeit (s. § 2 BGB) ist der rechtliche 
Zustllild eines Menschen in dem Zeitraum von der 
Vollendung der --+ Geburt bis zu der Vollendung des 
18. Lebensjahrs. Der Minderjährige ist zwar 
--+ rechtsfähig, aber grundsätzlich entweder ge­
schäftsunfähig oder nur beschränkt geschäftsfähig. 
Tn Einzelbereichen kann er bereits vor Erreichen der 
-+ Volljährigkeit voll geschäftsfähig sein (z.B. 
§ 113 BGB). Nach § 1629a BGB beschränkt sich 
die Haftung eines Minderjährigen für Verbindlichkei­
ten, die seine Ellern in dem Rahmen ihrer gesetzlichen 
Vertretungsmacht oder sonstige vertretungsberechtig­
te Personen in dem Rahmen ihrer Vertretungsmacht 
durch Rechtsgeschäft oder durch eine sonstige 
HandJung mit Wirkung für das Kind begründet 
haben oder die auf Grund eines während der Min­
derjährigkeit erfolgten Erwerbs von Todes wegen 
entstanden sind, auf den Bestand des bei Eintriu der 
Volljährigkeit vorhandenen Vermögens des Kindes. 
Dasselbe gilt grundsätzlich für Verbindlichkeiten 
aus Rechtsgeschäften, die der Minderjährige gemäß 
den §§ 107, 108 oder § 111 BGB mit Zustimmung 
seiner Eltern vorgenommen hat oder für Verbind­
lichkeiten aus Rechtsgeschäften, zu denen die Ellern 
die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts er­
halten haben. 
Lit.: KrisUJffy, R„ Minderjährigenrecht, 5. A. 2012: 
Thiel. K., Das Gesetz zur Beschränkung der Hafrung 
Minderjähriger, 2002; Scheffen, E./Pardey, F.. Scha­
densersatz bei Unfällen mit Minderjährigen, 2. A. 2003; 
Czeguhn, /„ Geschäftsfähigkeit, 2003; Schmidt, K„ 
Minderjährigen-Haftungsbeschränkung, JuS 2004, 361; 
Maier-Reimer, G. u.a. Die Vertretung Minderjähriger 
beim Erwerb von Gesellschaftsbeteiligungen, NJW 
2005, 3025: Preuß, N.. Das für den Minderjährigen 
lediglich vorteilhafte Geschäft, JuS 2006. 305; S1a11di11-
ger. A. u.a„ Minderjährige im Zivilrecht, JuS 2012, 97 

mindern (V.) verringern. herabsetzen 

Minderung ist die Herabsetzung des an sich ver­
einbarten -+ Kaufpreises (§ 437 Nr. 2 BGB, z.B. 
100000 Euro) wegen Sachmangels auf einen wirk­
lich geschuldeten Kaufpreis, die nach § 442 m BGB 
in dem Verhältnis erfolgt in dem zu der Zeit des 
Verkaufs der Wert der Sache in mangelfreiem Zu­
stand (z.B. l20000 Euro) zu dem wirklichen, durch 
den Mangel verringerten Wert (z.B. 90000 Euro) 
gestanden haben würde. Der Anspruch auf M. (z.B. 
(90000 : 120000J x 100000 = 75000 Euro bzw. 
Wert in mangelhaftem Zustand : Werl in dem man­
gelfreiem Zustand x vereinbarter Kaufpreis = ge­
minderter Kaufpreis) ist ein für das Kaufrecht gel­
tender -+ Sachmangelanspruch. Die M. findet sich 
ähnlich in dem Recht des -+Mietvertrags (§ 536 
BGB) und des -+ Werkvertrags (§ 638 BGB, z.B. 

Minima non curat praetor 

Reisepreisminderung von 20 Prozent bei nächtlicher 
Barmusik neben einem als ruhiges Ferienhaus be­
schriebenen Hotel). 
Lit.: Himer, M„ Der Rechtsbehelf der Minderung. 
2000; Kinne, H„ Mängel in Mieträumen. 4. A. 2004; 
Eichel, F., Minderung und kleiner Schadensersatz im 
Kauf- und Werkrecht. JuS 201 J, 1064; Stöber, M„ Das 
Verhältnis der Minderung zu Rücktritt und Schadenser­
satz, NJW 2017. 2784 

Minderwert ist der geringere Wert. In dem Schuld­
recht ist der merkantile M. der Betrag, um den eine 
beschädigte und einwandfrei ausgebesserte Sache 
(Kraftfahrzeug) in dem Verkehr (nach der allgemei­
nen Einschätzung) rechtstatsächlich weniger wert ist 
als die gleiche nie beschädigte Sache. Der merkanti­
le M. ist auch dem -+ Eigentümer, bei dem er sich, 
- weil dieser die Sache nicht veräußert. - nicht in 
der Form eines geringeren Entgelts erkennbar aus­
wirkt, zu ersetzen. 
Lit.: Der merkantile Minderwert, bearb. v. Zeisberger; 
H. u.a„ 2012; Vitia, M„ Der merkantile Minderwert, 
NJW 2012, 3057: Walter, F. u. a., Der merkantile Min­
derwert beim Immobilienkauf, NJW 2016, 1985 

mindeste (Adj. Superlativ) geringste, niedrigste 

M indestgebot ist in dem Zivilprozessrecht das 
-+ Gebot, das in der -> Zwangsvollstreckung in 
dem ersten Versteigerungstermin mindestens er­
reicht werden muss. Seine Anordnung soll die Ver­
schleuderung bzw. Vernichtung von Werten des 
Schuldners durch die -+ Zwangsvollstredamg ver­
hindern. Nach § 74a 1 ZVG soll ein --->Grundstück 
in dem ersten Versteigerungstermin nicht unter 7110 
des Verkehrswerts. nach § 817 a 1 ZPO darf eine 
bewegliche -+ Sache nicht unter der Hälfte des 
Verkehrswerts versteigert werden. 

Mindestreserve ist das Mindestguthaben, das ein 
Kreditinstitut bei der Europäischen Zentralbank 
haben muss. Die in ihrer Höhe flexible M. ist ein 
wirtschaftspolitisches Steuerungsinstrument der 
Zentralbank. 
Lit.: Alti11g, J„ Europäische Zentralbank und Mindestre­
servepolitik, 1998 

Mineral (N.) ist der natürlich vorkommende Fest­
stoff mit einer bestimmten chemischen Zusammen­
setzung und einer bestimmten physikalischen Kris­
tallstruktur (definitionswidrig einschließlich von 
Quecksilber). 

Mineralöl (N.) in engerem Sinn ist das aus Erdöl 
durch Destillation hergestellte Grundöl. 

Mineralölsteuer ist die auf den Verbrauch von 
Mineralöl gelegte Steuer. 
Lit.: Soyk. S„ Mineralölsteuerrecht. 2. A. 2000: Teich-
11er; K./Alexa11der, S.!Reiclte, K„ Mineralölstcuergesetz, 
Stromsteuergesetz, (Lbl.), 1 S. A. 2003 

Minima non curat praetor ([lat.] sehr kleine Ange­
legenheiten besorgt der Gerichtsmagistrat nicht) ist 
ein Grundsatz des (römischen) Verfahrensrechts, 
nach dem wegen geringwertiger Angelegenheiten 
die Gerichtsbarkeit nicht in Anspruch genommen 
werden kann. 



Minister 

LiL: Uebs, D .. Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007; 
811.ß. T.. De minimis non curat lex. NJW 1998. 337 

Minister (Diener) (z.B. Art. 62 GG) ist das Mitglied 
einer -+ Regierung. das meist zugleich Leiter einer 
obersten -+Behörde der --> Verwahung (Ministeri­
um) ist. Der M. ist nicht -+ Beamter. In dem Rah­
men der Richtlinien des Regierungschefs (Bundes­
kanzlers, Ministerpräsidenten) leitet er in der Regel 
seinen Geschäftsbereich in eigener Verantwortung. 
Sein öffentlich-recbtljches -+ Amt beginnt mit der 
--> Ernennung und endet mit Rücktritt, --> Entlas­
sung oder Tod. -+ Bundesminister 
Lit.: Kröger. K„ Die Mimsterverantwonlichkeit, 1972: 
K111/ik, J„ Organisation und Kommunikation im minis­
teriellen und interministeriellen Leistungsbereich. 2002 

Ministerialblatt ist das von einem Ministerium 
(oder von mehreren Ministerien) unterhaltene Publi­
kationsorgan für amtliche Nachrichten und Veröf­
fentlichungen des jeweiligen--> Ministeriums. 
Li1.: Köhler. G., Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007 

Ministerium ist in der Neuzeit die oberste -+ Be­
hörde der --> Verwaltung. Das M. ist Teil der gesam­
ten hierarchischen Verwaltungsorganisation. Ein M. 
ist önlich für das gesamte -+ StaatsgebieL sachlich 
für ein einzelnes Verwaltungsgebiet zuständig. Es 
gliedert sich meist in Abteilungen und danach in 
Referate. Die fünf klassischen M. des neuzeiüichen 
Staates betreffen Auswärtiges. Inneres. Justiz, Fi­
nanzen und Krieg. 
Lit.: Hoffmann, ff., Die Bundesministerien 1949-1999, 
2003 

Ministerpräsident i~t vielfach der Leiter der 
-+Regierung (-+Bundeskanzler. Premjerminister). 
Er trägt in der Regel die Gesamtverantwortung für 
die Politik und bestimmt deren Richtlinien. Er kann 
meist die Ernennung und EntJassung der-+ Minister 
vorschlagen. 
Lit.: ZippelilLr, R„ Allgemeine Staatslehre, 17. A. 2017 

Ministerrat der Europäischen Union (Europäi­
scher Ministerrat) -> Rat der Europäischen Union 
isl das politisch bestimmende Organ der Europäi­
schen Gemeinschaft/Europäischen Union (str.) 
(Art. 16 EUV. Art. 237 ff. AEUV). Der M.d. E. U. ist 
damit - teilweise in Zusammenwirken mit dem 
Europäischen Parlament - auch das Hauptrechtset­
zungsorgan. Er hat aber kein Gesetzgebungsinitia­
tivrecht, sondern ist von Gesetzgebungsvorschlägen 
der (Europilischen) Kommission abhängig. E1 ver­
tritt die Europäische Gemeinschaft bzw. Europäi­
sche Union nach außen. Er besteht aus je einem 
Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der 
befugt ist, für die Regierung des Mitgliedstaats 
verbindlich zu handeln (z.B. der jeweilige Finanz­
minister, jeweilige Verkehrsminister, jeweilige Wirt­
schaftsminister usw.). Zu der Verwirklichung der 
Ziele und nach Maßgabe des Vertrags sorgt der M. 
für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der Mit­
gliedstaaten, hal er eine Entscheidungsbefugnis und 
überträgt er der Kommission in den von ihm ange­
nommenen Rechtsakten die Befugnisse zur Durch­
führung der Vorschriften, die er erlässt. Bei Ab-
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stimmungen mit der sog. qualifizierten Mehrheit 
waren bei 25 Mitgliedstaaten 258 von 345 Stimmen, 
72,27 Prozent und .13 Mitgliedstaaten erforderlich 
(Einzelheiten umstritten). -+ Rat der Europäischen 
Union 

Mischehe ist in dem Kirchenrecht die --> Ehe zwi­
schen Angehörigen verschiedener Konfessionen. Sie 
bildet nach katholischem Kirchenrecht ein -->Ehe­
hindernis, von dem aber unter bestimmten Voraus­
setzungen Befreiung erteilt werden kann. Die evan­
gelische Kirche kann die Einsegnung einer Ehe 
ablehnen, wenn die Erziehung der Kinder in ihrem 
Glauben nicht versprochen wird. 
Lit.: Bögershausen. U„ Die konfessionsverbindende 
Ehe, 2001: Ehen zwischen evangelischen und orthodo­
xen Christen, 2003 

mischen (V.) vem1ischen, vermengen, verrühren 

miss (Präf.) falsch 

Missbrauch ist der vernünftigen, allgemein aner­
kannten Regeln widersprechende Gebrauch eines 
Gegenstands. Nach § 226 BGB ist die Ausübung 
eines Rechtes unzulässig, wenn sie nur den Zweck 
haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen. ln 
ähnlicher Weise begrenzt auch der Grundsatz von 
-+ Treu und Glauben jede Rechtsstellung. Nach 
§ 826 BGB kann ein M. sogar zu der Begründung 
eines ->Schadensersatzanspruchs führen. In dem 
öffentlichen Recht muss (oder müsste eigentJich) bei 
M. von Rechtsstellungen (l.. 8. aus rein persönlichen 
Rachegelüsten erteilte Weisung eines bloß formalen 
Vorgesetzten. Lügen eines Dekans. Diskriminierung 
eines Prüfers) die übergeordnete vorgesetzte -> Be­
hörde eingreifen, unterlässt dies aber wegen persön­
licher Beziehungen oft mit vorgeschobenen Begrün­
dungen. In bestimmten Fällen kann ein M. eine 
Strafbarkeit begründen. Nach § 174 StGB ist der 
sexuelle M. von Schutzbefohlenen (unter 16 bzw. 
18 Jahren) strafbar, nach § 176 der sexuelle M. von 
Kindern (unter 14 Jahren [nicht z. B. das Vorzeigen 
oder übergeben von Schriften mit pornographi­
schem Inhalt oder pornographischen Abbildungen]), 
nach § 179 der sexuelle M. widerstandsunfähiger 
Menschen und nach § 182 der sexuelle M. eines 
Menschen unter 16 Jahren durch einen Menschen 
über 18 Jahren. M. einer strafprozessualen Vor­
schrift liegt vor, wenn eine strafprozessuale Befug­
ni~ nicht verfahrenszielgemäß eingesetzt wird. Bei 
M. der Verfassungsbeschwerde kann das Bundesver­
fassung:.geiidlt in vuu jedem Einsichtigen als völlig 
aussichtslos anzusehenden Fällen eine besondere, 
bisher nich.t sehr hohe Gebühr verlangen (z.B. für 
den Fall, dass ein Beschwerdeführer nicht ausrei­
chend darlegt, warum durch eine nicht gewährte 
Strafminderung ein Grundrecht verletzt sein soll). 

Lit.: Fahl, C., Rechcsmissbrauch im Strafprozess, 2004; 
Beduhn, E„ Schadensersat.l wegen sexuellen Kindes­
missbrauchs. 2004 

Missbrauchstatbestand (§ 266 StGB) ist in dem 
Strafrecht der Missbrauch der durch Gesetz, behörd­
lichen Auftrag oder Rechtsgeschäft eingeräumten 
Befugnis, über fremdes Vern1ögen zu verfügen oder 
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einen anderen 1u verpflichten. Der M. ist ein Fall 
der -+ Untreue. sofern der Missbrauch für den, 
dessen Vermögensinteressen zu betreuen sind. einen 
Nachteil bewirkt. Der M. -.etzt eine Verletzung der 
1m Innenverhältnis (zwischen dem Handelnden und 
dem Venretenen) be'tehenden Pflichten des Han­
delnden vorau'>. bei der \1ch der Täter zwar m dem 
Rahmen \eines rechtlichen Könnens hält. aber die 
Gren1en <;emes rechtlichen Dürfem überschreitet. 
Lit: fü·gcnaH, M„ ~füsbrauch und Treubruch. 199-l 

mi!>shandcln (V.) übel behandeln, unangemessen 
hehandcln 

Misshandlung ist die üble, unangemessene Behand­
lung. Körperliche M. (§ 223 StGB) ist die üble, 
unangemessene Behandlung eines anderen Men­
schen, durch die das körperliche Wohlbefinden des 
anderen Menschen nicht nur unerheblich beeinträch­
tigt wird (z.B. Ohrfeige). Die M. ist eine Bege­
hungsform der -+ Körperverletzung. 
Lit.: E1ge11wald, A .. Kindesmisshandlung, 2003 

missio (F) canonica (lal.) kirchliche Sendung. 
Lehrbefugnis 

misstrauen (V) nicht trauen 

Misstrauen (N ) Fehlen des Vertrauens 

Misstrauensvotum l't das Au,sprechen des Mi'>S­
trauen' durch die Parlamentsmehrheit gegenüber 
dem Regierungsführer (z.B. Bundeskanzler. Minis­
terpräsidenten) in der Fom1 einer Abstimmung (Ab­
stimmungsniederlage). Damit ist das M. eine Form 
der Kontrolle der • Regierung durch das -+ Par­
lament. Das /.:.011.lfrukt11·e M. (Art. 67 GG) ist das 
M„ das 1ur Voraussetlung hat, dass das Parlament 
zugleich mit dem Aussprechen des Misstrauens 
gegenüber dem bisherigen Regierungsführer mit der 
Mehrheit seiner Mi1gliedcr einen Nachfolger wählt. 
das also scheitert, wenn die angestrebte Wahl miss­
lingt. 
L1 t.: "1'i1, H„ Regierungswechsel in den Bundeslän­
dern. 1980 

Missverständnis -+ Dissens 

mit (Präp.) wsammen, gemeinsam 

Mitarbeit ist die Mitwirkung bei einer Tätigkeit. 
Für freie M gilt grundsäulich da!> Recht des Werk­
vertrag,, mcht dt•-. nicn,1wnrag' M cle" F.hegauen 
oder der Kinder i•.t Mitwirkung der Betreffenden bei 
der Tätigkeit des Ehegauen oder der Eltern. In ei­
nem üblichen und verhältnismäßigen Umfang ist die 
M. bt"- D1enstlei\tung der Kinder familienrechth­
<.:he Pflicht(§ 1619 BGB) und grundsätzlich unent­
geltlich 1u lci'>ten Mitarbeiter sind vielfach auch 
Arbeitnehmer. 
L1t.: O/e11/111.1e11, A. 1•„ rreic Mitarbeit in den Medien, 
2003: Reism•r. K./Freckma1111, A„ Freie Mitarbeit und 
Mini-Jobs nach der Han1-Rcform, 2003; Brers. P.. 
M1tarbciterkontmllcn. 2016 · 

Mitbesitz (§ 866 BGB) i<,t in dem Sachenrecht die 
gemeinsame tatsächliche -+ Gewalt (Besitz) mehre-

Miteigentum 

rer Personen über eine -+ Sache in der Weise. dass 
jeder die gan1e Sache - beschränkt durch den glei­
chen Besitz der übngen - besil7l. Der M. ist dem­
nach eine Sonderform des -+ Besitzes. Unter den 
einzelnen Mitbesiuern findet em _. Besilz_-;chutz 
insoweit nicht statt, als es sich um die Grenzen des 
den Ei111elnen 1Ustehenden Gebrauchs handelt. 

Mitbes timmung ist die Teilhabe an einer Entschei­
dung und die Einflussnahme auf eine Entscheidung. 
In dem Arbeitsrecht ist M. die Beteiligung der Ar­
beitnehmer an Willenshildungsvorgängen in der 
Wi11i.diaf1. Sie u111fa"t Mitwirkung (z.B. ln fonna­
tionsrecht, Vorschlagsrecht) sowie Mitentscheidung 
(z.B. Stimmrecht in Unternehmensorganen). Sie 
kann betriebliche M. wie iiberbetriebliche M. sein. 
In dem Betrieb hat der -+ Betriebsrat nach § 87 
BetrVG ein umfassendes Mitbestimmungsrecht in 
sozialen und anderen Angelegenheiten. In Organen 
von -+ Kapitalgesellschaften besteht eine M. von 
Arbeitnehmervertretern nach dem Mithestimmungs­
geset1 der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen 
und Stahl er1eugenden Industrie, nach § 76 des 
BetrVG 1952. nach dem bei einer Aktiengesell­
schaft oclt:r Kommanditgesellschaft auf Aktien der 
Auf~1chtsrat 1u emcm Driuel aus Vertretern der 
Arbeitnehmer bestehen mu-.s. sowie nach dem Mit­
bestimmungsgeset/ von 1976. das für Gesellschaf­
ten mit mehr ab 2000 Beschäftigten die gleichmä­
ßige (paritätische) Besevung des --. Aufsichtsrats 
mit Vertretern der Anteilseigner und der Arbeitneh­
mer - unter denen mindestens ein leitender Ange­
stellter sein muss - vorsieht Hier steht eventuell 
dem Auf1;1chtsratsvorsitzenden bei Stimmengleich­
heit eine 1we11e Stimme 1u 
Lit.. Nit•dn1/wff, II„ Mithestimmung. 14. A. 2005: 
Rafaer. T.Neil. R, M1tbcs11mmungsgesetz, 7. A. 2020: 
Wtß111a1111/K/1•i11w~e/Sd111b1•rt. Mitbestimmungsrecht. 
5. A. 2017. l/abersack, M./He11.11>/e1: M„ Mitbestim­
mungsrecht. 4. A. 2018; Europäische~ Mitbestim­
mungsrecht, hg. 11. (/1111/. 8. u. a .• 2015 

mitbcs traft (Adj.) gleichzeittg bestraft 

mitbes traftc Nachtat -. Nachtat, mitbestrafte 

Mitbürgschaft ist die -+ Bürgschaft mehrerer für 
dieselbe Verbindlichkell eines Hauptschuldners. Sie 
ist eine besondere Gestaltungsfonn der Bürgschaft 
(§§ 765ff. BGB) Die Mitbürgen haften als-+ Ge­
samtschuldner(§ 769 BGB). 

Miteigentum <li 1008 BGB) ist das -+Eigentum 
mehrerer Personen an emer Sache. Es ist in dem 
Regelfall Eigentum 1u ideellen Bruchteilen (anders 
bei Gesamthandsgememschaften). fa gilt daher da1; 
Recht der -+Gemeinschaft (§§ 741 ff BGB). da'> 
durch die §§ 1009 ff BGB abgeändert ist. Danach 
kann jeder M11e1gentümer über seinen Anteil frei 
verfügen und die An,prtiche aus dem Eigentum 
Drillen gegenüber in Ansehung der ganzen Sache 
gellend machen, den Anspruch auf Herausgabe 
jedoch nur 1ugunstcn aller Miteigentümer. M. ent­
steht 1. B. regelmäßig bei einem Erwerb von Hausrat 
flir einen gemein'iamen l laushalt durch einen Ehe­
gauen. 



Miterbe 

Lit.: Hess, R„ Miteigentum der Vorbehaltsliefcranten 
und Poolbildung. 1985 

Miterbe (§ 1922 BGB) ist der -+Erbe, der nur 
zusammen mit mindestens einer weiteren Person 
Erbe geworden ist. Der M. ist Mitglied der 
-+ Erbengemeinschaft. Veräußert der M. seinen Erb­
teil an einen Drillen, verliert er sein Vorkaufsrecht 
nach§ 2034 1 BGB. 
Lit.: Grashoff, F., Die Nachfolge von Miterben, 1997; 
Endriss, D .. Der Miterbe als Nachlassgläubiger, 2003 

Miterbengemeinschaft -+ Erbengemeinschaft 
Mitgil't ist das -+ Vennögen, das einem Ehegatten 
von einem Dritten in die Ehe mitgegeben wird. 
Soweit die M. von dem Vater oder der Mutter zuge­
wandt ist, kann sie -+ Ausstattung sein (§ 1624 
BOB). Ansonsten liegt eine-+ Schenkung vor. 

Mitglied ist der Angehörige einer Personengesamt­
heit (z. 8. -+ Gesellscha~ Verein). 

Mitgliedschaft ist das Rechtsverhältnis einer Person 
zu einer Personengesamtheit. Die M. begründet 
-+Rechte (Verwaltungsrechte wie z.B. ein Ge­
schäftsführungsrecht, Vermögensrechte wie z.B. 
einen Anteil an dem Vennögen) und -+ Pflichten 
(z.B. Mitverwaltungspflicht, Beitragspt1icht). Sie ist 
vielfach ein -+ höchstpersönliches Recht, in anderen 
Fällen aber auch ohne Weiteres veräußerlich und 
vererblich. 
Lit.: Haberst1ck. M„ Die Mitgliedschaft, 1996; Helms, 
A„ Schadensersatzansprüche wegen Beeinträchtigung 
der Vereinsmitgliedschaft, 1999; Gilorh, M., Kunden­
bindung in MitgUedschaftsystemen, 2003 

Mittäter (§ 25 lI StGB) ist in dem Strafrecht der 
Mensch, der eine -+Straftat als Täter gemeinschaft­
lich mit mindestens einem anderen Menschen be­
gehL Voraussetzung ist ein bewusstes und gewolltes 
Zusammenwirken der Beteiligten, von denen jeder 
Täter des gemeinsamen Tatentschlusses (einschließ­
lich z.B. der Zueignungsabsicht bei Raub) und der 
gemeinschaftlichen Tatbestandsverwirklichung ist. 
Erforderlich sind Tätertaugtichkeit, gemeinschaflli­
chcr Entschluss und kausaler, objektiver Tatbeitrag. 
Der M. ist -+Täter, nicht -+Teilnehmer. Er ist 
sukzessiver M., wenn das Einverständnis, eine be­
stimmte Straftat durch gemeinsames Handeln zu 
begehen, nach Beginn der Tatausführung hergestellt 
wird ((lat.] -+ dolus subsequens). In dem Schuld­
recht ist, wenn mehrere durch eine gemeinschaft­
lich begangene unerlaubte - Handlung einen 
-+ !:iehaden verursacht haben, jeder für diesen ver­
antwortlich(§ 830 l 1 BGB). 
Lit.: Kreucdger; S., Die Haftung von Mittätern und 
Gehilfen im Zivilrecht, 1985: Roxin, C„ Täterschaft und 
Tatherrschaft, 10. A. 2019: Seher; G., Vorsat1. und Mittä­
terschaft. JuS 2009. 1: Seher. G .. Grundfälle z.ur Mittä­
terschaft, JuS 2009. 2304 

Mittäterschaft -+ Mittäter 

mitteilen (V.) äußern, Gedanken weitergeben 

Mitteilung ist die Weitergabe von Gedanken an 
einen anderen Menschen oder für einen anderen 
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Menschen. Ihre rechtstatsächliche Bedeutung kann 
sehr unterschiedlich sein. 
Lit.: Adam, H„ Die Mineilungcn der Kommission, 1999 

Mittel ist der Gegenstand, mit dem eine Ursachen­
kette in Gang gesetzt wird. Gemeingefährliche M. 
(§ 2 L l StGB) sind M., deren Wirkung der Täter 
nach den konkreten Umständen nicht in der Hand 
hat (z.B. Sprengstoff, Kernenergie). Die _, Tötung 
eines Menschen unter Verwendung gemeingefährli­
cher Mittel ist -+ Mord. Kein taugliches M. z.B. für 
einen schweren Raub ist ein Lippenstift. 

Mittelalter ist (vor allem seit der Historia tripartita 
des Hallenser Historikers Christoph Cellarius bzw. 
Keller) die Zeit zwischen Antike und Neuzeit (etwa 
500-erwa 1500 n. Chr.). Das M. lässt sich gliedern 
in das f'riihmittelalter (etwa 500-etwa 1000 n. Chr .• 
fränkische Zeit [der Merowinger und Karolinger]), 
das Hochmittelalter (etwa 1000-etwa 1250 n. Chr. 
[Zeit der Salier und Staufer]) und das Spätmittelalter 
(etwa. 1250-etwa 1500 n. Chr. [Zeit wechselnder 
Herrscherhäuser, u. a. Habsburger. Wittelsbacher, 
Luxemburger]). 
Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

mittelbar (Adj.) unter Verwendung eines Mittels, 
eines Mitllers oder einer Zwischenstufe erfolgend 

mittelbare Falschbeurkundung -+ Falschbeurkun­
dung, mittelbare 

mittelbare Staatsverwaltung - Staatsverwaltung, 
miuelbare 

mittelbare SteUvertretung -+ Stellvertretung. 
miuelbare 

mittelbarer Besitz -+ Besitz, mittelbarer 

mittelbarer Schaden - Schaden, mittelbarer 

mittelbarer Täter-+ Täter. mittelbarer 

mittelbarer Zwang-+ Zwang, mittelbarer 

Mittelbehörde ist in einer dreigliederig aufgebauten 
-+ Verwaltung die zwischen oberer Verwaltungsbe­
hörde und unterer Verwaltungsbehörde stehende 
(höhere) -+ Verwaltungsbehörde (z.B. Bezirksregie­
rung, -+ Regierungspräsident). Die M. soll die 
Oberbehörde entlasten und die Verwaltung insge­
:.amt dekonzentrieren sowie die Unterbehörden 
beaufsichtigen und koordinieren. 
Lit.: Bitter. M„ Strukturveränderungen auf der mittleren 
staatlichen Verwaltungsebene, 2004 

Mitvermächtnis(§ 2157 BOB) ist in dem Erbrecht 
das -+ Vermächlnis, das mehreren Vermächtnisneh­
mem denselben Gegenstand vermacht. Jedem der 
Berechtigten steht ein entsprechender Teil des Ver­
mächtnisses zu. 

Mitverschulden (§ 254 BGB) ist das Außerachtlas­
sen der Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten, die ein 
ordentlicher und verständiger Mensch zu der Ver-
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meidung eigenen Schadens anzuwenden pflegt, 
durch den Beschädigten. M. ist also nicht ein 
-+Verschulden in dem Sinne einer vorwerfbaren 
rechtswidrigen Pflichtverletzung, sondern nur der 
vorwerfbare Verstoß gegen ein Gebot in eigenem 
Interesse (z. B. in dem Versicherungsrecht früher 
Motorradfahren ohne Sturzhelm. Mitnahme einer 
20000 Euro teuren Uhr zu einem Skilauf, Hocken 
oder Knien neben einem Fahrrad auf einer Fahrbahn 
in der Dunkelheit, nicht dagegen Übermitteln eine~ 
Scheckes in einem einfachen Briet). Hat bei der 
Entstehung eines Schadens ein M. des Beschädigten 
mitgewirkt, so hängt die VerpflichtunfZ zu dem Er­
satz sowie der Umfang des zu leistenden Ersatzes 
von den Umständen, insbesondere davon ab, inwie­
weit der Schaden vorwiegend von dem einen oder 
dem anderen Teil verursacht worden ist (§ 254 1 
BGB). Gleichgestellt werden dem die Fälle, dass der 
Beschädigte den Schuldner nicht auf die Gefahr 
eines ungewöhnlich hohen Schadens, die der 
Schuldner weder kannte noch kennen musste, auf­
merksam gemacht oder dass er den Schaden weder 
abgewandt noch gemindert hat oder dass er sich 
bewusst selbst gefährdet hat(-+ Handeln auf eigene 
Gefahr) oder dass er sich eine -+ Betriebsgefahr 
zurechnen lassen muss. § 254 BGB ist auch in dem 
Rahmen eines Beseitigungsanspruchs anwendbar. 

Lit.: Lt.mge, H., Schadensersatz, 3. A. 2003; Göben, J .. 
Das Mitverschulden des Patienten, l 998; Loosche/ders, 
D., Die Mitverantwortlichkeit des Geschädigten, 1999 

mitwirkungsbedürftig (Adj.) der Mitwirkung bei­
spielsweise eines Antragstellers bedürftig 

mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt --+ Ver­
waltungsakt, mitwirkungsbedürftiger 

Mitwirkungspnicht (§ 242 BGB) ist die Verpflich­
tung jeder Partei eines -+ Schuldverhältnisses, die 
Voraussetzungen, die für die erfolgreiche Durchfüh­
rung des --+ Schuldverhältnisses erforderlich sind. 
herLusteUen (z.B. Beschaffung einer behördlichen 
Genehmigung). Die M. lässt sich als (aus dem 
Grundsatz. von Treu und Glauben erfließender,) 
positiver Teil der -+ Treupflicht der Parteien sehen. 
Sie ist Nebenleistungspflicht oder Verhaltenspflicht. 
Lit.: Grüner. G„ Über den Mfasbrauch von Mitwir­
kungsrechten und die Mitwirkungspflichten des Vertei­
digers im Strafprozess, 2000 

Mobbing (engl. fN.]) ist das (arbeitsvertraglich 
nicht erlaubte) Schädigen eines anderen Menschen 
vor allem durch vorsätt:lic:hes Verbrt:ileu uuwahn:r 
Behauptungen über Arbeitnehmer seitens anderer 
Arbeitnehmer, Entzug von Personalmitteln, Geld­
mitteln und Sachmitteln sowie der Beeinträchtigung 
von Wirkungsmöglichkeiten (z.B. der verschwende­
rische, erfolglose, rechtsbrechende E erklärt. X sei 
eine unfähige Fehlbesetzung, missbrauche seine 
Wissenschaftsfreiheit und verschwende öffentliche 
Mittel, obwohl X in Gegensatz zu E nachweislich 
ungewöhnlich sparsam, rechtstreu und erfolgreich 
ist). 
Lit.: Esser. A., Mobbing, 10. A. 2020; Kollmer, N., 
Mobbing im Arbeitsverhältnis, 4. A. 2007: Bieszk, D. 
u.a„ Mobbing und Stalking. NJW 2007. 3382 

Monokratie 

mobil (Adj.) beweglich 

mobiliar (Partikel) Mobilien betreffend 
Lit.: Ka11j110/d, S.. Internationales und europäisches 
Mobiliarsichcrungsrecht. 1999 

Mobiliarsicherheit ist die durch bewegliche Sachen 
des Schuldners geschaffene Sicherheit des Gläubi­
gers einer Forderung (z.B. Pfand). 
Lit.: Rou. T., Vereinheitlichung des Rechts der Mobili­
arsicherheilen, 2000 

Mobiliarzwan2svollst reckung -+ Zwangsvoll-
streckung 
Lit.: Himzen. U.!Wolf. H., Handbuch der Mobiliarvoll­
streckung, 2. A. 1999; Hintzen. V., Vollstreckung durch 
den Gerichtsvollzieher, 5. A. 2020 

Mobilie (F.) bewegliche Sache 
Lit.: liidicke. J. Mobilienfonds. 1996 

Mode (F.) Art. An der Kleidung 

Moderecht 
Lit.: f/a/111, C., Moderecht, 2020 

Monar ch (M.) Alleinherrscher 

Monarchie ist die Staatsform, bei der ein einzelner 
Mensch als Träger der Staatsgewalt an der Spitze 
des Staates steht. Die M. kann absolute M„ ständi­
sche M .. konstitutionelle M. oder parlamentarische 
M. sein, wobei ko11sri1wionelle M. die durch eine 
-+ Verfassung, die bestimmte Rechte anderen 
Staatsorganen (z.B. --+ Parlament) zuteilt. gekenn­
zeichnete M. ist. Den Gegensau zur M. bildet die 
-+ Republik. 
Lit.: Zippe/ius, R .. Allgemeine Staatslehre, 17. A. 2017 

Monaco ist das an der Mittelmeerküste Frankreichs 
gelegene, unter dem Protektorat Frankreichs stehen­
de Fürstentum (2004 Mitglied des Europarats). 
Lit.: Köhler. G„ Hi~torisches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A. 2007; Franryois, N„ lntroduetion au droit 
monegasge, 1998; Mo111ebo11rg. A„ Monaco, 2001 

monarchisch (Adj.) einen Monarchen betreffend 

M onarchisches Prinzip ist das den --+ Monarchen 
als alleinigen Träger der Staatsgewalt betrachtende 
Prinzip des 19. Jh.s. 
Lit.: Eise11hard1, U .. Deutsche Rechtsgeschichte. 7. A. 
2019 

Monismus (Einheitslehre) ist in dem Völkerrecht 
die Einheit von -+ Völkerrecht und innerstaatlichem 
Recht. Dabei räumt ein Teil der Monisten dem in­
nerstaatlichen Recht, c.ler andere Teil c.lem Völker­
recht den Vorrang ein. Gegensätze hierzu sind der 
-+ Dualismus und der Pluralismus. 
Lit.: Eugster. K„ Pluralismus und Monismu~ 

Monokratie (griech. [F.J Alleinherrschaft) ist die 
Staatsform der Alleinherrschaft eines Ei1uelmen­
schen (z.B. Monarchie, Diktatur). In dem Verwal­
tungsrecht bildet die monokralische Organisations-



Monopol 

form einer Behörde den Gegensat7 zu der kollegialen 
Organisationsform. Bei jener stehen die behördlichen 
Befugnisse dem Leiter der Behörde, der sie delegieren 
kann. bei dieser einem Kollegium zu. 
Lit.: Zippe/ius. R., Allgemeine Staatslehre. 17. A. 2017 

Monopol (fN.] Alleinverkaut) ist allgemein die 
Marktfonn, bei der Angebot oder Nachfrage in einer 
Person vereinigt sind. In dem Schuldrecht hat ein 
Unternehmen dann ein M .. wenn es für eine be­
stimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistun­
gen keinem oder keinem wesentlichen -+ Wett­
bewerb ausgesetzt ist. Der Inhaber eines Monopols 
unterliegt einem -+ Abschlusszwang und die miss­
bräuchliche Ausnutlung einer Monopolstellung 
kann nach § 826 BGB zu -+ Schadensersatz ver­
pflichten.-+ Finanzmonopol 
Lit.: langer; T., Monopole, 1998: Ha11wclter; J .. Mono­
polmissbrauch, 1999 

Montan (Partikel) Berg 

Montanunion ist die (auf 50 Jahre Laufzeit verein­
barte) -+ Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (1951/ 1952). 1 n dem Bereich der Montanin­
dustrie gilt u. a. ein besonderes Recht der -+ Mit­
bestimmung. Nach Auslaufen des Vertrags über die 
M. an dem 23. Juli 2002 ist die M. dem Vertrag über 
die Grundung der Europäischen Gemeinschaft un­
terstellt. 
Lit.: 1952-2002 Europäische Gemeinschaft für Kohle 
und Stahl. 2002 

Moot-coort (engl. [N.]) {für Ausbildungszwecke) 
simulierte akademische Gerichtsverhandlung 

Lit.: How to please lhe court, hg. v. Wei:er; P.. 2004 

mora (lat. [F.]) Verzug 

Moral (F.) Gesamtheit der Sitten, sittliches Verhal­
ten 
Lit.: Geddert, H .. Recht und Moral, 1984: Braun, J., 
Recht und Moral im pluralistischen Staat, JuS 1994, 
727; Gehlen, A„ Moral und Hyperrnoral, 6. A. 2004. 
(Onlineressource 2016); Hörnle, T., Grob anstößiges 
Verhalten. 2005: Höfling. W., „Siuliehkeit" und Freiheit, 
JuS 2017, 617 

Moratorium (N.) Zahlungsaufschub, Stundung 

Mor d ist in dem Strafrecht die Tat eines 
-+ Mörders, in dem miuelalterlichen deutschen 
Recht die verheimlichte Tötung. Der M. ist ein qua­
lifi:derter - Totschlag (str.). 
Lit.: Rotscli, T.. Die Tötung des Familientyrannen, JuS 
2005, 12 

Mörder (§ 211 II StGB) ist der aus Mordlust. zu 
Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier 
oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtü­
ckisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen 
Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen 
oder zu verdecken, einen Menschen vorsät7Jich 
tötende Mensch. Der Mörder wird mit lebenslanger 
-+ Freiheitsstrafe bestraft (Täterstrafrecht). 
Lit.: Gerka11, 0. v .. Niedrige Beweggründe als Mord­
merkmnl. 1998: Voß. P.. Das Mordmerkmal der sonsti-
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gen niedrigen Beweggründe. 2011 (Diss.); Volle/er. V.. 
Das Mordmerkmal der „~oru.t niedrigen Beweggründe". 
2014 

Mor d lust ist in dem Strafrecht die Lust an der 
-+Tötung als solcher. Die M. ist ein gesetzliches 
Beispiel für einen niedrigen Beweggrund. Sie quali­
fiziert eine Tötung zu einem -+ Mord. 

Morgen (M.) ist die frühe Zeit des Tages. 

M orgengabe ist in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht die Gabe des Mannes an die Frau an dem 
Morgen nach der Hochzeit. 

Lit.: Schröder. R., Geschichte des ehelichen Güterrecht~ 
in Deutschland. 1863 ff.: Henrich, D., Die Morgengabe 
und das internationale Privatrecht. in: PrivaLrecht in 
Europa, 2QO..I., 389 

mos (lat. [M.J) Sitte, Brauch. Gewohnheitsrecht 

Motiv ist der Beweggrund für ein Verhalten eines 
Menschen. rn dem Su·afrecht kann ein M. ein 
--+Tatbestandsmerkmal sein (z.B. Tötung aus nied­
rigen Beweggründen, § 211 StGB) und kann an­
sonsten das M. bei der SLrafzumessung berücksich­
tigt werden. In dem Privatrecht kann das M. zu der 
-+ Geschäftsgrnndlage gehören. 

Motivirrtum ist der den Beweggrund betreffende 
-+ lrrtum (z.B. A kauft Trauerkleidung, weil er 
irrtümlich annimmt. B sei gestorben). Der M. ist 
grundsärzlich unbeachtlich und berechtigt nicht zu 
einer -+ Anfechtung der abgegebenen -+ Willens­
erklärung (z.B. Kaufangebot). 

Lit.: Ne1mer. J., Allgemeiner Teil des Bürgerlichen 
Rechts. 12. A. 2020 

M ulier taceat in ecclesia (lat.) - die Frau schweige 
in der Kirche (1. Kor. 14. 34). 
Lit.: Uebs. D., Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007 

multi (Partikel) viel. mehrere 

multilateral (Adj.) mehrseitig. vielseitig 

M ultilaterale Investitions-Garantie-Agentur (F.) 
CMIGA) 

Lit.: Potocnik. /., Die Multilaterale lnve:.tition~­
Garantie-Agcntur. Diss. jur. Tübingen 1998 

M ultimedia ist die Verschmelzung von Text, Bild, 
Ton und Video in digitaler Fonn. Gesetzliche Rege­
lungen von M. finden sich etwa in dem Teledienste­
gcsetz. Teledienstedatenschutzgesetz sowie in dem 
Signaturgesetz. 

Lit.: Handbuch Multimedia-Recht (Lbl.). hg. v. Hoere11. 
T. u.a .. 41. A. 2015; Recht der Multimediadienste 
(Lbl.), hg. v. Roßnage/, A., 7. A. 2005 

multinationa l (Adj.) mehrere oder viele Staaten 
betreffend 

multus (lal. [Adj.J) viel 

München (N.) Stadt in Bayern 



317 

Münchener Abkommen ist das in München an 
dem 29.9.1938 unter dem Druck Adolf Hitlers zwi­
schen dem Deutschen Reich. Großbri1.annien. llalien 
und Fr.1nkreich abgeschlossene. an dem 30.9.1938 
unterzeichnete Abkommen über die Abtretung des 
überwiegend von Deutschen bewohnten Gebiets 
Böhmen~ b1w. der Tschechoslowakei (28643 qkm. 
3,63 Mill. Einwohner. 20 Prozent der Fläche, 25 
Prozent der Bevölkerung der Tschechoslowakei) 
durch die an den Verhandlungen nicht beteiligte 
Tschechoslowakei an das Deutsche Reich. 
Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005: 
Klöt:;I, W.. 50 fahre Münchner Abkommen, 1988; Krä­
mer. A.. Hitler~ Krieg~kurs, 2014 

Mund (M.) ist die dem Essen, Trinken und Spre­
chen dienende Körperöffnung in dem Gesicht des 
Menschen. 

Mündel ist in dem Familienrecht der unter 
-+ Vormundschaft stehende Mensch (z. B. § 1793 
BGB). Der (oder das oder auch die) M. kann -+ ge­
schäftsunfähig oder beschränkt -+ geschäftsfähig 
sein. 

Mündelgeld (§ 1806 BGB) ist das zu dem 
-+ Vermögen des -+ Mündels gehörende Geld. Das 
M. ist \'On dem -+ Vormund verzinslich anzulegen. 
Die Anlegung soll nur m bestimmten Forderungen 
erfolgen ( § 1807 BGB. mündelsichere Anlage). 
Lit Sid11en11am1. S .• Da' Recht der Mündelsicherheil. 
3.A. 1980 

mündelc;icher • Mündelgeld 

mündig (Adj.) Mündigkeit erreicht habend 

Mündigkeit i'>t die rechtliche Verantwonlichkeit des 
Menschen für sem Verhalten auf einem Rechtsge­
biet. -+ Volljährigkeit, Ehemündigkeit. Strafmün­
digkeit 

Mündlich ist eine Qualifikation eines Geschehens, 
die durch Sprechen gekennzeichnet ist. -+Schrift­
lichkeit. 

Mündlichkeitsprinzip bt der Grundsatz. dass die 
-+ Verhandlung vor dem -+ Gericht bei persönlicher 
Anwesenheit der Beteiligten durch mündlichen 
Vonrag durchgefühn wird und grundsätzlich nur das 
mündlich Verhandelte der Entscheidung zugrunde­
gelegt wird (1 B. §§ 128, 136 ZPO). Dabei genügt 
es vielfach, dass mündlich auf bestimmte Schriftsäl-
1c Bc1ug genommen \1.-ird. Ent!>cheidungen de~ 

Gerichts, die keine Une1le sind. können grundsätz­
lich ohne mündliche Verhandlung ergehen (§ 128 IV 
ZPO). 
L11: Klein, S .• Die Grundsal/e der Öffentlichkeit und 
Mündlichkcit. 01,s. JUr Köln 1995: Westem·elle. P.. Der 
Mündlichkcil\gruntha1.1. 1998 

Mundraub war früher m dem Strafrecht der 
-+ Diebstahl oder die -+ Unterschlagung von Nah­
rungsmitteln und Genus\mitleln in geringer Menge 
oder unbedeutendem Wert. Nach § 248a StGB wer­
den Diebstahl und Unterschlagung geringwertiger 
Sachen u. U. nur auf Antrag verfolgt. 

Mutterrecht 

Munt (ahd [F 1) 1M in dem mittelalterlichen deut­
schen Recht die personenrechtliche Hau!>gewalt des 
Hausvaters über Kinder, Frau und Gesmde (vgl. Vor­
mundschaft, mündig. Mündigkeit). 
Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsge~chichte. 6. A. 2005 

Münzdelikt 1..,1 m dem Strafrecht die -+ Münzen 
oder allgemeiner Geld betreffende. mit Strafe be­
drohte Handlung (vgl §§ 146ff. StGB). -+Geld­
fälschung. Wen1e1chenfälschung 

Münze 1~t das nach Zusammensetzung und Gewicht 
genau bestimmte. in Metall geprägte Geld-;tück. 
Lit.: Amold. P.. Großer deutscher Münzkatalog, 30. A. 
2015 

Museum (N.) ist die Sammlung von Kulturgütern. 
-+Kultur 

Musik (F.) ist die organisienc Schallereignisse be­
treffende Kunst. 
Lit.: Handbuch der Mu,1kwirtschaf1, hg. v. Mose1; 
R./Sche11em1w111.A./Driicke. F., 7.A. 2018 

Muster (N.) Vorlage, Beispiel, Vorbild 
L1t.: PatR Patent und Designrecht. 16. A. 2022 

mustern (V.) prüfen 

Musterprozess ist der als klärender Einzelprozess 
für eine Vielrnhl möglicher Pro1esse gefühne Pro­
zess. 
Lit · Jarnbr. F.. Der Mustcrpro1eswertrag. 2000; 
MicWt:.. J1/Be11clrler. II. Musterklageverfahren, NJW 
2004. 1502 

Musterung (F.) Tauglichkeit~prüfung 

Musterverfahren ist das Verfahren. da~ bei mehr 
als 20 die Rechtmäßigkeit einer behördlichen Maß­
nahme angreifenden Verwaltungsstreitverfahren von 
einem Verwahung!>gericht ausgewählt unter Ausset­
zung anderer Verfahren vorab durchgeführt werden 
kann. 

mutmaßlich (Adj.) vermutlich 

mutmaßliche Einwilligung -+ Einwilligung, mut­
maßliche 
Lit. /..11d11iJ.1, l./u111J.1e. J., Mutmaßliche Einwilligung 
und willen,hc1ogcne Delikte. JuS 2000. 446 

Mutter (§ 1591 BGB> eine~ Kinde:, ist die Frau. die 
es geboren hat. Sie hat ver ... ch1edene Rechte uad 
Pflichten gegenüber dem -+ Kind. Sie ist entgegen 
einer abwegigen Ein1elmcmung grundsätzlich ver­
schieden von dem „ Vater und wisscn<,chaftlich in 
der Gegenwan verhaltnismäßig eindeutig nachweis­
bar. 

Mutterrecht (Matriarchat) ist in der Rechtsge­
schichte und Rechtsvergleichung die Familienform, 
bei der die mütterlichen Verwandten bevorrechtigt 
sind. 
Lit. 8C1rlrofe11, J .. D;1s Muuerrccht, 1861, 9. A. 1997 



Mutterschaft 

Mutterschaft (F.) ist die Stellung einer Frau infolge 
einer Geburt eines Kindes oder einer Annahme eines 
Kindes. 

Mutterschaftsgeld (§ 13 MuSchG) ist die in den 
beschäfLigungsfreien Schutzzeiten des -+ Mutter­
schutzes der Mutter gebührende steuerfreie, dem 
Progressionsvorbehalt unterliegende Geldleistung 
der gesetzlichen Krankenversicherung (z.B. 13 Euro 
täglich). -+ Elterngeld 
Lit.: Hmmer; R., Finaniiclle Hilfen für junge Familien. 
2021 

Multerschaftsurlaob -+ Elternzeit 

Mutterschutz (§§ 1 IT. MuSchG) ist der besondere 
Schutz (nur) der erwerbstätigen werdenden Mutter. 
Der M. ist ein Sonderfall des-+ Arbeitsschutzes. Er 
ist in dem Mutterschutzgesetz geregelt. Werdende 
Mütter dürfen nicht beschäftigt werden, soweit nach 
ärztlichem Zeugnis Leben oder Gesundheit von 
Muuer oder Kind bei Fortdauer der Beschäftigung 
gefährdet sind. Werdende Mütter dürfen grundsätz­
lich in den letzten sechs Wochen vor der Entbindung 
und bis zu dem Ablauf von acht Wochen nach der 
Entbindung nicht beschäftigt werden. Bei Gebunen 
vor dem berechneten Geburtstermin verlängert sich 
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(seit 2002) die achtwöchige Frist nacb der Geburt 
um den Teil der sechswöchigen Frist vor der Geburt, 
der wegen der vorzeitigen Gebun nicht beansprucht 
werden kann. Eine --+ Kündigung durch den Arbeit­
geber während der Schwangerschaft und vier Mona­
te danach ist grundsätzlich unzulässig. Besondere 
Bestimmungen gelten für Beamte. Zu dem l.1.2018 
ist das Mutterschutzgesetz auf mehr Frauen ausge­
dehnt und die Flexibilität für werdende Mütter er­
höht. 
Lit.: Brose, lV./Werli, S.Nolk, A., Mutterschutzgesetz, 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz. 9. A. 2020: 
Friese, B .. Das neue Muuerschutz.recht, NJW 2002. 
3209; Ebener, J., MunerschuLL., Elterngeld. Elternzeit, 
2013; Le~. M .• Mut1erschu1zgesetz, 2004; Williko11st..y, 
8., Kommentar zum Mu1terschuu.gesetz. 2. A. 2007 

muten (V.) Bergwerkseigentum beantragen 

Mutung (Begehren) war in dem Bergrecht bis 1980 
der an das Oberbergamt zu richtende Antrag auf 
Verleihung des -> Bergwerkeigentums in einem 
bestimmten Feld. 

mutuum (lat. [N.)) Darlehen 

mutuus (lat. [Adj.)) gegenseitig geliehen, gegenseitig 



nach (Präp.) hin, danach, nahe 

Nachbar isL der unmittelbar neben einem anderen 
Menschen (bauende b1w ) wohnende oder Grundei­
gentum habende Mensch. 
L1t.: Mucke/, S .. Der '-'achbar.chutz im öffenLlichen 
BaurechL Jus 2000, 132 

Nachbarkla ge ist m dem Verwaltungsrecht die 
Klage des -+Nachbarn (evtl. vorbeugend schon) 
gegen einen (drohenden) -+ Verwaltungsakt insbe­
sondere der Baugenehmigungsbehörde (-+ Bauge­
nehmigung). Voraussettung für eine -+ Anfech­
tungsklage ist die Behauptung. dass die Maßnahme 
gegen einen Rechts\at1 verstoße, der nachbarschüt­
zenden Charakter habe. aho den Nachbarn nicht nur 
objekti\ begünsugt, -.ondern ihm ein subjektives 
öffentliches Recht gewähn. Begründet ist die Klage, 
wenn die Baugenehmigung wegen Verletzung der 
nachbarschützenden Norm rechLswidrig und der 
Kläger tatsächlich und 1war gerade als Nachbar 
durch sie in einem Recht verletzt isl (vgl. § J J 3 
VwGO). 
Lit.: Brecht. J„ Die baurechtliche Nachbarklage, Diss. 
JUr. Konstanz 1998; Mmvne/.., U„ Nachbarschutz im 
öffenl11chen Baurecht. 20Cß 

Nachbarrecht (7 B. ** 906fl. BGB) ist die Ge­
samtheit der die ~ Eigentümer benachbarter 
-+ Grundstücke m dem Verhältnis zueinander be­
treffenden Rechtsstilze auf Grund Bundesrechts wie 
auch Lande:.rechts. In dem Sachenrecht kann cm 
Eigentümer eines Grundsllich unwesentliche oder 
ortsübliche -+ Immissionen auf Grund des Nachbar­
rechts nicht verbielen (1. B. l!erüberwehen von 
Bratendufl. Ablaufen von Regenwasser, Hinübcr­
niegen von Blättern. Eindringen von WoUJäusen). Er 
kann Wurz.ein und Zweige, die m sein Grundstilck 
hinei11reichen. beseitigen, Früchte, die auf sein 
Grundstück fallen, bchallen und für einen ent­
schuldbaren. zu duldenden -+ Überbau eine Geld­
entschädigung verlangen. In dem Verwaltungsrecht 
-.chützen bc~timmte baurcchLhche Von;chriften auch 
die Nachbarn (z. B Gren1abstand). Verletzt eine 
Baugenehmigung ein Recht eines Nachbarn, ist die 
-+ Nachbarklage möglich. In der Rechtspraxis wird 
die L.ahl der jahrltchen Nachbarrechtstreitigkeiten m 
der Bundesrepublik Deutschland auf etwa 500000 
geschätzt. 
Lit.: Bassenge. P.10/irl'I. C. Nachbarrecht in Schles­
wig-Holstein. 13. A 2017; Fliglei11, ~V.. Nacbbarrecht in 
Hessen. 22. A. 2019, Ran, J„ Das Nachbarrecht in 
Niedersachsen. 12. A. 2019; Allteit, H .• Naebbarrechl 
von A-Z. 12. A. 2010; Pt'llw. F. Das Nachbarrecht in 
Baden-Württemberg. 22. A 2015: Stad/er. W., Das 
'-'achbarrecht m Bayern. 8. A 2016: Schäfer. H./Fi11k· 
Jama1111. D./Peter. C. Nachbarrechtsgesetz für das Llind 
Nordrhein-Westfalen, 18. A 2022; Schäfer. H .. Thürin· 
ger Nachbarrechtsgescl/, 2. A. 2006; Bauer. H„ Thürin­
ger Nachbarrecht, 6. A 2018; Postier. R .. Nachbarrecht 
in Brandenburg. 5. A. 2012. Scltlifer. 11., Sächsisches 
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Nachbarrechtsgesetz, 2. A 2021: Schlick. W.. Nachbar­
recht für Rheinland-Pfalz. 7. A 2017: Kaner. A., Berliner 
Nachbarrecht. 1998: Net:. J„ Berliner Nachbarrecht, 
2006; Kavser. A„ Brandenburgisches Nachbarrecht, 2. A. 
1998; Eidam, G„ 'IJachbarrccht m Sach,en-Anhalt. 
1998; Parcley. F.. Nachbam:cht in Sach,en-Anhalt. 2. A. 
2005; Einigung am Gartenzaun Nachbarrecht in Sach­
sen-Anhalt. 16. A. 2018; Fnilmer. /-., Nachbarrecht für 
Sachsen-Anhalt. 1998: Scltiifer. fl .. Niede!"ächsisches 
Nachbarrecht:.geselZ, 3. A. 2021; Ne1111t•1; J. Das nach­
barrcchtliche Haftungssystem, JuS 2005. 385; Gnill'ot::. 
11./Saller. R„ Bayerisches Nachbarrecht, 3. A. 2015: 
/Jnms, P.. Nachbarrechtsgcsell ß:tden Wlintemberg, 
5. A 2021; G17.iwotvLiike/Saller. Pr.ixi\handbuch Nach­
barrecht. 3.A. 2020; flen11ig, P. u.a., Grundfälle des 
bürgerlich-rechtJichen Nachbarrecht\, JuS 2016. 591 

nachbessern (V.) nachträglich Mangel (M.) beseiti­
gen 

Nachbesserung (§§ 439 l , 635 1 BGB) ist in dem 
Schuldrecht die kostenlose nachlraglichc Beseili­
gung des -+ Mangels emcr + Leistung des 
-+Schuldners durch diesen. Sie ist ein Fa.II der 
Nacherfüllung. Sie kann in dem Kaufvertragsrecht 
und in dem Werkvertragsrecht von dem G läubiger 
verlangt werden. 

L11. · Mankowski, P., Nachbes~crung und Verbesserung 
beim Kauf. NJW 2011, 1025 

Nachbürgschaft ist die -+ Bürgschaft. bei welcher 
der Bürge (Nachbürge) dem Gläubiger dafür bürgt. 
dass der Schuldner einer Bürgschaft (Vorbürge oder 
l lauptbürge) seine Bürgschaftsschuld gegenüber 
dem Gläubiger erfüllt. Gegenüber der einfachen 
Bürgschaft (§§ 765 ff. BGB) besteht nur die Beson­
derheit, dass die zu sichernde - • Schuld bereils eine 
BUrgschaftsverpflichtung ist. 

Nacheid ist in dem Verfahrensrecht der nach Abga­
be einer Erklärung geleistete -+ bd in Gegensatz 
1um -+ Voreid. 

Nacherbe (§ 2100 BGB) ist der in der Weise einge­
setzte --> Erbe. dass dieser erst - 1u emem bestim'in­
ten <tpäteren Zeitpunkt (Nacherbfall. u. U. Tod des 
Vorerben) - Erbe wird. nachdem 1unachst ein ande­
rc1 E1lx; (-+ Vo1e1be) geworden bt. Der N. bt Erbe 
des Erblassers. Er erlangt mil dessen Tod eme 

+ Anwanschaft. Er hat gegen den Vorerben nach 
dem Eintrill der Nacherbfolge einen Anspruch auf 
-+ Herausgabe der-+ Erbschaft in dem Zustand, der 
sich bei einer bis zu der Hcrau<,gabe fongesetzten 
ordnungsmäßigen Verwaltung ergibt (§ 21301 
BGB). Der N. braucht in dem Zellpunkt des Todes 
des Frbla.\sers noch nicht cocugl 1u 'ein (§ 2101 
BGB). Steuerrechtlich wird der N. als Erbe des 
Vorerben behandelt. 
l .it. /.utlwig. /.. Vor- und Nacherbschaft im Grund­
stück,recht, 1996: Rotlt!Hmme~/Mielke. Vor- und Nach­
erbschaft. 2010 



nacherfüllen 

nacherfüllen {V.) nachträglich erfüllen 

NacherfüJlung (§ 323 1 BGB) tst die nachträgliche 
Erfüllung einer Verpflichtung des Schuldner; bei 
vorhergehender Bcwirkung einer nicht pflichtgemä­
ßen Leistung. Nach § 439 BGB kann der Käufer 
(Gläubiger) als N nach seiner Wahl die Beseitigung 
des Mangels (Nachbessenmg) oder die Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Nachlieferung) \'erlan­
gen. Der Verkäufer (Schuldner) hat die dafür erfor­
derlichen Aufwendungen .tu r:ragen. Der Verkäufer 
kann die von dem Käufer gewählte An der N. ver­
weigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen 
Kosten möglich ist. Verlangt bei einem Werkvenrag 
der Be,teller N., so kann der Unternehmer nach 
seiner Wahl den Mangel beseitigen (Nachbesserung) 
oder ein neues Werk herstellen (Nachlieferung) und 
mus!> die dafUr erforderlichen Aufwendungen tra­
gen, kann aber N. verweigern. wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist C* 635 
BGB). 

Llt.: Slwmei, F.. Nacherfüllung beim Sachkauf. 2008. 
Jae11.ll'h, M, Der Umfang der kaufrechtlichen Nacher­
füllung. NJW 2012. 1025; Ringe, W. Der Nacherfül­
lungsort im Kaufrecht, NJW 2012. 3393; Loren~. S. 
u.a .• Grundwi~scn - Zivilrecht Der Nacherfüllungsan­
spruch. JuS 2014. 7; Thon, M., Aus- und Wiedereinbau­
kosten im Rahmen der Nacherfüllung. JuS 2017. 1150 

Nachfolge ist die zeuliche Folge einer Person auf 
eine andere Per;on (in Bezug auf Rechte oder 
Pniehten). 

Lit.: Nachfolgerecht. hg. v. Kroiß/Hom/Solomo11, 2015 

Nachfris t (z.B. § 323 1 BGB) ist die -+ Frist. die 
der • Gläubiger bei einer -+ Leistungsstörung dem 
-> Schuldner zu der Bewirkung der Leistung oder 
zu der Nacherfüllung unter der Androhung der spä­
teren Ablehnung seilen kann. Sie muss angemessen 
sein. Ihr fruchtloser Ablauf hat die EntStehung be­
stimmter neuer Rechte des Gläubigers wr Folge 
(->Rücktrittsrecht§ 323 r BGB.-+ Schadensersau­
anspruch). 

Lit.: lluber, P.. Der Nacherfüllungsanspruch im neuen 
Kuufrecht. NJW 2002. 1004 

nachgiebig (Adj.) nachgebend. weich 

nachgiebiges Recht -> Recht, nachgiebiges 

Nachlas.<. (§ 1960 BGB) ist in dem Erbrecht das 
• Vermögen des -+ Erblassers in dem Zeitpunkt 

des -> Erbfall-.. In Gegensatz zu der Erbschaft 
(§ 1922 BGB) betrifft N. nicht die Re7ieh11ng de' 
Vem1ögens zu dem Erben, sondern zu den Gläubi­
gem und zu dem Nachlassgericht. ohne dass Jedoch 
dieser Spmchgcbrauch Mreng eingehalten wird. Der 
N. ist eine Vermögensgesamtheit. 
Lu.; Hehr. J./Frolm. P., Nachlasswesen. 2. A. 1999. 
Herzog. S .. Der digitale Nachlass, NJW 2013. 3745, 
Klot~sd1t'. J., Die Sicherung des Nachlasses. 2020 

nachlassen (V.) weniger werden. weniger berechnen 

Nachlassgericht (§ 23a GVG) ist das -+Amts­
gericht in dem Bereich der für Nachlasssachen be­
stehenden freiwilligen --+ Gerichtsbarkeit. Zuständig 
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ist grundsälllich der ..... Rechtspfleger des --+ Amts­
gerichts. in dessen Bezirk der -+ Erblasser seinen 
letzten --+ Wohnsit1 oder -+Aufenthalt hatte <§ 343 
FamFG). 

Lu .. Pfeiffer; M .. Recht'>fürsorge und Rechtsgestaltung 
durch das Nachlassgencht. 1983: Foth, K .. Das Nach­
lassgencht, 2003; Ki<>t:,.~d1e, J.. Die Sicherung des 
Nachlas-.es. 2020 

Nachlassinsolvenz ist die Insolvenz eines Nachlas­
ses. 

NachlaS!>insolvenzverfahren (§§ 315ff. InsO) ist 
dai. „ l11:.olvc111verfahrcn Uber einen --+Nachlass. 
Zu einem Antrag aur Eröffnung des NacWassinsol­
venlvcrfahrens ist jeder Erbe, der Nachlassverwalter 
sowie ein anderer Nachlasspfleger, ein Testaments­
vollstrecker, dem die Verwaltung des Nachlasses 
zusteht, und Jeder Nachlassgläubiger berechtigt. 
Eröffnungsgrund sind Zahlungsunfähigkeit, Über­
schuldung und u. U. drohende Zahlungsunfähigkeit. 
Mit der Eröffnung des Nachlassimmlvenzverfahrens 
beschränkt -.ich die Haftung des Erben für die Nach­
lassverbindlichkeiten auf den Nachlass (§ 1975 
BGB). 

L1t. lliise11w1111, B.. Das Nachlassinsolveozverfahren. 
D1ss. JUr Münster 1998 

Nachlasspfleger ( § 1960 BGB) ist der -+ Pfleger, 
der erforderlichenfalls bis zu der Annahme der Erb­
schaft w der Sicherung des Nachlasses von dem 
Nachlassgericht bestellt werden kann. 

Nachlnsspflegschaft -+ Pflegschaft. Nachlassver­
waltung 

Lit. Nachlas-.pOegschaft. bearb. v. Jochum. G. u. a .• 
6. A. 2020; /i11111u•rm1m11, \V., Die Nachlasspflegschafl. 
5. A. 2020 

Nachl~recht ist die Gesamtheit der den -+ Nach­
lass betreffenden Rechtssätze. 
L11.. Firsc/li11g, K./Grc1f. l-1„ Nachlassrecht, 11. A. 2018, 
12. A. 2022 

Nachlnssve rbindlichkeit ( § 1967 BGB) ist die 
-. Verbindlichkeit, für die der -+ Erbe bei dem 

+ Erbfall zu haften hat. Nachlassverbindlichkeiten 
smd die von dem Erblasser herrührenden Schulden 
(Erblasscr;chulden). die Verbindlichkeiten aus 
-+ Pfltchtteibrechten, -+ Vermächtnissen. --+ Auf­
lagen. --+ die Erbschaftsteuer, die -+ Beerdigungs­
lo-.ten. die Kosten des -+ Dreißigsten und die durch 
Verwaltung~hand lungen des Erben. eines Nachlass­
pflegers. Nuchlaswcrwalters oder Testamcnt:.voU­
streckcr' enblchendcn Schulden. Der Erbe kann 
seine Haftung für Nachlassverbindlichkeiten auf den 
(insofern von . ..emem vor dem Erbfall vorhandenen 
eigenen Vcm1ögen getrennten) Nachlass durch 
--+ ~achla.swcrwaltung, --+ Nachlassinsolven7ver­
fahrcn und Errichtung emes -+ Inventars beschrän­
ken(§§ 197Sff. BGB). 

Lit.: llurrfe1; M./Maller-Freie11fel.r, S., Grundzüge der 
Erbenhaftung. JuS 1980. 876 

Nac:hlassvcr waltung (§ 1975 BGB) ist die von dem 
--+ Nachlassgericht auf -+ Antrag angeordnete 
-+ Nachlasspflegschaft zwecks Befriedigung der 
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Nachlassgläubiger. Die N. bewirk! die Beschrän­
kung der -+ Haftung des -+ Erben fUr -+ Nachlas~­
verbindlichkeiten auf deo -+ Nachlass. Mit der An­
ordnung der N. verliert der Erbe die Befugnis, den 
Nachlass tu verwalten und Ober ihn zu verfügen 
(§ 1984 BGB). Lugunsten des NachJassverwalter<,. 
Lit .: Hi/lehrancl. S .. Die Nachlassverwaltung. 1998: 
Piiuer. T. Der NachJassverwalter. Dtss. JUf. Münster 
1999; lm.m1, J .. Die Nachlassvcrwaltung in der Erbcn­
gemcinschaft. 2020 

nachliefern (V.) nachträglich liefern 

Nachlieferung (§ 439 1 BGB> ist uie Liefc1u11g 
emer mangdfreien stau der bereits gelieferten man­
gelhaften -+ Sache. In dem Kaufrecht ha1 der 
-+ Käufer m dem Rahmen der -+ Nacherfüllung 
einen Anspruch auf Beseitigung des Mangels 
(-+Nachbesserung) oder N. Dieser steht neben dem 
Rücktrittsrecht, der -+ Minderung. dem Schadenser­
sat1 und dem Aufwendungsel'>atz (§ 437 BGB). 
Verlangt der -+ Besteller eines -+ Werkvertrags 
Nacherfüllung. so kann der -+ Unternehmer nach 
semer Wahl den Mangel beseitigen oder ein neues 
--+Werk herstellen(§ 635 1 BGB). 
Lit.: Huber; P., Der Nacherfüllungsanspruch im neuen 
Kaufrecht, NJW 2002. 1004 

Nachnahme ist die Aushändigung einer Sendung 
gegen 7..ahlung des Preises oder eines anderen ver­
einbarten Betrags an den Überbringer. 
Lit Srhlic/11, M . Die Nachnahme. 1999 

Nachname (Familienname)-+ Name 

Nachred e ist die Behauptung oder Verbreitung einer 
Tatsache m Be1ug auf emen anderen. Üble N. 
(§ 186 S1GB) isl die Behauptung oder Verbreitung 
einer ntcht erww.lich wahren Tatsache in Bezug auf 
einen andern, die geeignet ist, denselben ver'Jchtlich 
LU machen oder in der öffentlichen Meinung her.ib­
luwürdigen (L. B. Erklärender E. behauptet wahr­
heitswidrig, X gebe öffentliche Gelder für private 
Zwecke aus, E. behauptet wahrheitswidrig. X miss­
brauche die Wissenschaftsfreiheit. E. behauptet 
wahrhcilswidrig, X sei ein Lügner). Keine üble N 
ist die Behauptung einer erweislich wahren Tatsache 
(Z. B E. bt ein Lügner, P. ist ein Schmierer. 1. ist ein 
Betrüger, W. ist ein Fälscher usw.). In Gegensall 1u 
der -+ Beleidigung wird bei der üblen N. nicht die 
Kundgabe ..:igencr Missachtung. sondern die Förde­
rung fremder Missachtung bestraft. 
Li1.. Ja11.ue11, B .• Die Rccht,folgcn,ei1c de~ § (<){) 

Sat1 2 StGB. 2003 

Nachschieben ist allgemem das nachträgliche, 
unters1üt1cnde Verhalten. Da-. N. 1·on Gründen ist 
das nachträgliche Anführen von wsätzlichen Grün­
den fUr eine Maßnahme (1 .. B. -> Kündigung. 
-+ Klage, - Verwaltungsal„t). Es is1 in weitem Um­
fang möglich. Verspätet vorgebrachte Angriffsmittel 
und Verteidigungsmittel sind aber L. B. durch § 296 
ZPO ausgeschlossen 
L1L G1me-Rlibe. R .. Da\ Nachschiebcn von Verfahrens­
rügen, Diss. jur. Göttingen 1996; Schenke. R .. Das 
Nachsch1eben von Enncssen..crwägungen. JuS 2000. 

Nachtzeit 

230: A.t111a1111, M .. Da-. Nachschicbcn von Gründen im 
Verwaltungsrechtsstreit, 2001; Nägele-/11'rk11e1; A.. Das 
Nachschieben von Ki.lndigungsgründcn. 2015 (Diss.) 

Nachschuss (§ 26 GmbH. § 105 GenG) ist in dem 
Gesellschafbrecht die nachträgliche. über den ver­
embarten Gesellschafhbeitrag hinaus 1u bewirkende 
Leistung. Eine Pflicht w einem N. be'>tcht nur. 
wenn sie besonders vereinbart (GmbH) b1w. nicht 
besonders ausgeschlossen worden ist (Genossen­
schaft). 

Nachsicht (F.) ist allgemein die nachträgliche Sicht. 

Nachsichtwechsel (Art. 35 WG) ist in dem Wenpa­
pierrecht der e111e besummte Zeit nach Sicht (Vorle­
gung) fällige -+ Wechsel. 

Nacht (F.) ist die während der Drehung der Erde um 
ihre Achse ohne Lichtemfall der Sonne auf der Erde 
an jeweiligen Orten verlaufende Zen, die rechtlich 
besonders behandelt werden kann. 

Nachtat ist die m Bewg auf eine andere Tat nach­
folgende - und damit an sich von dieser getrennte -
-+Tat. Mitbe.\lrafte N. ist die Tat, die sich in der 
Auswertung oder Sicherung der durch die Vortat 
erlangten Position erschöpft, den schon angerichte­
ten Schaden nicht wesentlich erweiten und kein 
neues Recht-.gut verlelll (z.B. Dieb beschädigt die 
gestohlene Sache. Unterschlagender emes Scheckes 
lö-.t den Scheck in Bargeld ein). Sie ist em Fall der 
--+ Konsumtion und damit der -+ Konkurrent. 
Lu.: Höper. / .. Die mitheslrafte Vor- und Nachtat. Diss. 
jur. Kiel 1997, Sd1er. G .. Zur i.trafrcchtlichcn Konkur­
renilehre, JuS 2004, 482 

Nachtdiebstahl • Diebstahl 

nachträglich (AdJ ) nach einem zeitlichen Bezugs­
punkt eintretend 

nachträgliche Unmöglichkeit + Unmöglichkeit. 
nuchträgliche 

Nachtrag (M.) spätere Ergänzung. Zusatz 

Nachtragsanklagc (§ 266 StPO) ist in dem S1raf­
verfahrensrccht die -+ Anklage des • Srnatsanwalts 
wegen weiterer Straftaten eine~ • i\ngeklagten 
nach Eröffnung des -+ Hauptverfahrens. 
Lit.: Bischoff; G., Asscssorexamensklausur Strafrecht 
Die Nachtragsanklage. JuS 2004. 508 

Nachtragshaushalt ist in dem Verfassungsrecht 
b1w. Vc1 wahung.srech1 der zu Deckung unvorherge­
sehener Ausgaben u U nachträglich 1u be~chlie­
ßende -+ Haushalt. 

Nachtwächter ist der zur Nacht1c1t (be1 Bäckern 
Nachtzeit 22-5 Uhr) Wache für die Allgemeinheit 
haltende Mensch. In dem Miuelalter war der N. 
nicht ganz unbedeutend. In der mediengesellschaft­
lichen Gegenwan \'Cr„innbildlicht der N. Rückstand 
und Einfalt. 

Nachtzeit (F) /eil der Nacht 
L1t.: Aligbe. P, Der Begriff der „Nach11eit" in dem 
Arbeitsschutzrech1. 2021 



Nachvermächtnis 

Nachvermächtnis(§ 2191 l BGB) ist das -+Ver­
mächtnis. bei dem der --> Erblasser den vcnnachten 
Gegenstand von cmem nach dem Anfall des 
-+ Vermächtnisses eintretenden be!>timmten Zeit­
punkt oder Ereignis an einem Dtitten zugewandt 
hat. Das N. wird teilweise entsprechend l!incr 
--. Nacherbschaft behandelt (§ 2191 II BGB). Sem 
Gegenstück ist das Vorvermächtnis. 
Lit.: Reclimb1·~. K., Das Nachvermächtnis. 1908: 
Musclzela. /\.. Da' Vor- und Nachvermächtnis. 2008 

Nachversicherung ist die nachträgliche _. Ver­
sicherung eine-. R1\lkos. In dem So1ialver-iche­
rungsrecht ist die N. erforderlkh. wenn ein Mensch. 
der mll Rüchicht auf eine Versorgung~anwan<.chaft 
nicht verMcherungspllichtig war (z.B. Beamter). 
versichcrungspnichtig wird. 
Lit.: Fi11ke. V.. Nachversicherung. 8. A. 2010 

Nachwahl ist m dem Verfassungsrecht b1w. Verwal­
tungsrecht die nachträglich vorzunehmende -+ Wahl. 
Sie ist für den --> Bundestag (§§ 43 L BWG b1w. 
BWahlGJ dann erforderlich. wenn io einem Wahl­
kreis oder Wahlbcmk die Wahl nicht lU dem be­
stimmten Zeitpunkt durchgefühn worden i,1 oder 
ein Wahlkreisbewerber ?.wischen Zulas-.ung und 
Wahl sllrbt. mcht dagegen bei dem bloßen Tode 
eines gewählten • Abgeordneten. 

nah (Adj.) neben etwas befindlich 

nähere (Adj. Komparativ) stärker in der Nähe be­
findlich 

Näherrecht (Retrnlarccht) ist in dem mittelalterli­
chen deut,chen Recht d<t'> Anrecht bestimmter nahe­
stehender Per-onen (z.B. Verwandter. Nachbarn. 
Grundherren) auf ein Gut für den Fall der Vercrhung 
oder Veräußerung (vgl.§ 2034 BGB). 

Name ist die Bc1cichnung einer em.lelnen Person 
oder eines einzelnen Gegenstands zwecks l lcraus­
hebung aus einer Gattung bzw. Unterscheidung von 
anderen Personen und Gegenständen. In dem Privat­
recht i<;t der N einer Pcr ... on ein besonderes + Pcr­
sönlichkeihrecht (§ 12 BGB. Namensrecht), das bei 
Störungen <Bestreiten emes eigenen Gebrauchs 
durch Fremden. Gebrauch des eigenen Namens 
durch Fremden) einen -+ Beseitigungsanspruch und 
- Unterlassung ... unspruch gewähn. Gegebenenfalls 
kommt auch ein Schaden,ersatzanspruch in Be­
tracht. Der N. eines Menschen besteht aus dem (frei 
von den Ellern eines Kindes für dieses wählbaren) 
-+ Vornamen und dem (in Deutschland seit dem 
Hochmittelalter wegen der wachsenden Zahl er­
scheinenden grundsllL1lich festen. hauptsächlich 
durch die Abstammung bestimmten) -+ Familien­
namen (Beinamen. Nachnamen). Er wird vor allem 
durch -+Geburt (-->Geburtsname. § 1616 BGB), 
-+ Ehe ... chlicßung ( +Ehename. § 1355 BGB> oder 
-+ Annahme an Kindes Statt sowie auf Grund be-
sonderer Erklärungen erworben. Heiratet die ge­
schiedene sorgebcrcchllgte Muuer wieder, so haben 
die mit ihr in der neuen Familie lebenden Kinder ein 
Recht darauf, dass ihr (bisheriger) Familienname 
auch gegen den Willen ihres Vaters durch den neuen 
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Familiennamen der Mutter erscllt wird. Partner 
einer nichtehelichcn Leben<;gemeinschaft können 
bei gemeinsamem Sorgerecht einvernehmlich den 
Namen des Vaters oder den Namen der Mutter 1u 
dem Geburunamen des Kindes be~timmen. Der N. 
kann auf Antrag bei Vorliegen bestimmter Gründe 
geändert werden. -+ Handeln in eigenem Namen, 
Handeln in fremdem Namen. -+ Pseudonym 
L11.: Spoe11/a-Mettem1C'h. S 1., Namenserwerb. 1997; 
Sclzorlemer, 8. '"· Die m1lrechtlichen Möglichkeiten 
der Namensänderung. 1998: \1kHerma1111-Rei11hard1. J .. 
Das Ehe- und Familiennamcn,rccht. Dbs. jur. Hanno­
ver 1999: Wagner-Kem. /1,f,. Staat und "amensände­
rung, 2002: Beier. D .. Recht der Domainnamen. 2004 

~amensaktie <§ 10 AktG) ist die auf den Namen 
des Berechtigten lautende _. /\ktie. Eine Aktie muss 
auf den Namen lauten. wenn sie vor der vollen Leis­
tung des Nennbetrags oder Ausgabebetrags ausge­
geben wird. Die N. ist 111 das Aktienbuch einzutra­
gen (§ 67 AktG). Sie kann durch --> I ndos~ament 
übertragen werden (§ 68 1 AktG). Vinkulierte N. 
(§ 68 II Ak'tG) bt die N .. deren Übertragung nach 
der --> Satzung von der Zus11mmung der -+ Ge­
selbchaft abhängig ist. 
L11. Goedsche. M .. Da' Recht der Namensaktie. 2002 

Nam ensänderung-+ Name 

Namenserteilung oder Einbenennung (§ 1618 
BGB, § 45 1 Nr. 7 PStGJ ist die Erteilung (blw. 
Voranstellung oder Anfilgung) des Ehenamens eines 
Elters. dem die elterliche Sorge für ein unverheirate­
tes Kind allein oder gemeinsam mit dem anderen 
Elter zusteht. und seines Ehegauen. der nicht Elter 
des Kinde ... ist. an das in ihren gemeinsamen Haus­
halt aufgenommene Kind durch öffentlich beglau­
bigte Erklärung gegenüber dem Standesbeamten. 
Erteilung. Voranstellung oder Anfügung des Nameru. 
bedürfen der Einwilligung des anderen Elters, wenn 
ihm die elterliche Sorge gemeinsam mit dem den 
Namen erteilenden Elter zusteht oder das Kind sei­
nen Namen führt, wobei das Interesse des anderen 
Ehen; an einem Fortbei.rnnd des namensrechtlichen 
Bandes 1.war grundsällhch gleichwertig ist. aber 
gegebenenfalls dem Wohl de' Kindes weichen muss. 
Hat das Kind das fünfte Lebensjahr vollendet. ist 
auch seine Einwilligung erforderlich. Die Erklärun­
gen haben nur namem.rechtliche. mcht auch ab­
stammungsrechlliche Wirkung. 
l.11.: Birkhahn. A., Das Krndesnamensänderungsrecht. 
2003 

Namenspapier ist das -. Wertpapier, bei dem aus 
dem Papier grundsät1lich nur die in dem Papier 
selbst namentlich benannte Person berechtigt ist 
(l. B. -+Sparkassenbuch, -+ Hypothekenbrief). Bei 
dem N. folgt das Recht an dem Papier dem Recht 
aus dem Papier ... Entscheidend für die Berechugung 
ist daher die Ubertragung des Rechtes. der das 
-+ Eigentum an der -+ Urkunde nur nachfolgt 
(§ 952 1l BGB). N. mit /11/wberklause/ (§ 808 I 
BGB) ist da:, N., bei dem die -+ Urkunde. in wel­
cher der Gläubiger benannt bt, mit der besonderen 
Bestimmung ausgegeben ist, dass die in der Urkun­
de versprochene Lei~tung (auch) an jeden 
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-+Inhaber bewirkt werden kann (z.B. Sparbuch). 
(ohne dass der Inhaber seinerseits Leistungen ver­
langen kann). 

Namensrecht -+ Name 
Lit.: Giimher. J., Das Namensrecht in Deutschland. 2019 

nasci (lat. [V.]) geboren werden 

nasciturus (lat. [M.l) Entstehender. Leibesfrucht 
Lit.: Wi/fe, M„ Die Rechtsstellung des nascimrus. 2003 

Nasciturus (M.) pro iam na to habetur (!lat.] der 
Entstehende wird wie der schon Geborene behan­
delt). Nach § 1923 Il BGB gilt, wer zur Zeit des 
Erbfa1ls noch nicht lebte. aber bereits erzeugt war, 
als vor dem -+ Erbfall geboren. Er kann daher mit 
seiner Gebun -+ Erbe werden (§ 1942 BGB). ob­
wohl ansonsten Erbe nur ein in dem Zeitpunkt des 
Erbfalls lebender Menschen werden kann (§ 1923 I 
BGB). 
Lit.: Herma1111s-E11gel, K„ Die rechtliche Berücksichti­
gung des Menschen vor der Zeugung. 1997 

Nation (Volk) ist kulturell die durch die Einheit von 
Sprache und Kultur. politisch die durch die Gleich­
heit der politischen Entwicklung zusammenge­
schlossene Gesamtheit von Menschen. 
Lit.: Miihler. K .• Region und Nation, 2004 

na tional (Adj.) eine Nation betreffend 

na tionalsozial (Adj.) national und sozial 

Nationalsozialismus ist in der deutschen Rechtsge­
schichte die politische Bewegung. die unter Adolf 
Hitler (Braunau am Inn in Oberösterreich 20.4.1989 
- Berlin 30.4. 1945 [Selbsttötung]) als dem Reichs­
kanzler von dem 30.1.1933 bis zu dem (30. 4. bzw.) 
8.5.1945 in Deutschland die Macht ausübte. Der N. 
ist eine Art des Nationalismus. Sozialismu& und 
-+ Faschismus. ln dem Deutschen Reich hat er auf 
Grund formaler Wahlen zwischen 1933 und 1945 in 
der Form einer totalitären -> Diktatur gewirkt. 
Durch Gesetz von dem 25.5. J 990 ist die Möglich­
keit gegeben. durch Beschluss des zuständigen 
Oberlandesgerichts nationalsozialistische Unrechts­
urteile unter bestimmten Voraussetzungen aufüeben 
zu lassen. 
Lit.: Köhler, G .• Einfache Bibliographie europäisch­
dcutschcr Rechtsgeschichte, 1990; Schul:. G., Aufstieg 
des Nationalsozialismus. 1975; Hütte11berger. P., Bib­
liographie zum Nationalsozialismus. 1980: Kroesche/l, 
K„ Rechtsgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, 
1992; Willoweit. D., Deutsche Verfassungsgeschichte. 
8.A. 2019 

Nationa lstaat ist in dem Verfassungsrecht der 
-+ Staat. der die Einheit der -+ Nation und die Ab­
grenzung gegenüber anderen Nationen besonders 
betom (z.B. Frankreich, England). Er sieht in Ge­
gensatz w dem Nationalitätenstaat (z.B. Schweiz). 
Lit.: Albrow. M„ Abschied vom Nationalstaat. 1998; 
Der neue Nationals1.aat. hg. v. Voigr, R., 1998: Harth. T.. 
Nationalstaaten in der EU. 2003 

Nationalsymbol -+ Staatssymbol 

Naturallohn 

Nationalversammlung ist in dem Verfassungsrecht 
die die -. Nation vertretende -+ Versammlung aus 
besonderem Anlass. In der deutschen Rechtsge­
schichte sind als N. bekannt die Frankfurter N. 
(1848) und die Weimarer N. (1919), die sich als 
verfassungsgebende Versammlungen verstanden. In 
Frankreich ist N. das Parlament. 
Lit.: Köbln; G .. Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Best, H./Weege, W. , Biographisches Handbuch der Ab­
geordneten der Frankfurter Nationalversammlung. L 996 

Nato (F.), NATO, North Atlantic Treaty Organiza­
lion, Nordatlantische Bündnisorganisation der (2008 
28) Staaten Albanien (2008), Belgien, Bulgarien 
(2004 ), Dänemark, Deutschland ( 1955), Estland 
(2004 ). Frankreich, Griechenland ( 1951 ). Großbri­
tannien, Island. llalien. Kanada, Kroatien (2008), 
Lettland (2004), Litauen (2004). Luxemburg, Nie­
derlande. Montenegro (2016). Norwegen, Polen 
( 1999). Portugal. Rumänien (2004), Slowakei 
(2004), Slowenien (2004), Spanien ( 1982), Tsche­
chien (1999), Türkei ( 1951 ), Ungarn ( 1999) und 
Vereinigten Staaten von Amerika von dem 4.4.1949. 
Lit.: Vanvick. J .. Die NATO. 2008 

Natur ist die ohne menschliches Zutun entstandene 
Welt und die hinter ihr stehende Kraft sowie deren 
Wesen. N. der Sache isl in der Rechtsmethodologie 
das ihr von selbst eigene Wesen einer Sache. Die N. 
der Sache dient als Begründung für einleuchtende, 
nicht weiter erklärungsbedürflige und erklärungsfä­
hige --> Rechtsfolgen (z.B. Gesctzgebungsz.ustän­
digkeil des Bundes kraft N. der Sache für Bundes­
flagge). 
Lit.: Ballweg, 0., Zu einer Lehre von der Natur der 
Sache, 2. A. 1963 

Natural (Partikel) natürlich. Natur betreffend 

Naturalherstellung (§ 249 BGB) ist die Herstel­
lung des Zustands. der bestehen würde, wenn der zu 
einem -+ Ersatz eines -+ Schadens verpflichtende 
Umstand nicht eingetreten wäre. Da Geschehenes 
nicht ungeschehen gemacht werden kann. bedeutet 
N. nur Herstellung eines möglichst gleichartigen, 
wirtschaftlich gleichwertigen Zustandes (der be­
schädigten Sache bzw. des beschädigten Vermö­
gens). Die N. ist der Grundsatz des gellenden 
-+ Schadensersatzrechts. 
Lit.: To1main1, G„ Naturalherstellung und Geldent­
schädigung. 1992; Picker, U„ Die Naturalrestitution 
durch den Geschädigten. 2003 

Naturalisation (F.) Einbürgerung 

naturalisieren (V.) einbürgern 

Naturallohn ist in dem Schuldrecht der in anderen 
Wenen als Geld entrichtete -+ Lohn (z.B. Hingabe 
von Lebensmitteln oder Brennstoffen. Überlassen 
einer Nutzungsmöglichkeit z.B. Dienstkraftfahr­
zeug). Der N. ist zu dem Schutz der -+ Arbeit­
nehmer bei gewerblichen Arbeitnehmern und Aus­
zubildenden nur eingeschränkt zulässig (§ 107 
GewO) (Truckverbot). Die Gewerbetreibenden sind 
grundsätzlich verpflichtet, die Löhne ihrer Arbeit­
nehmer bar auszuzahlen. 
Lit.: Waltennmm. R .. Arbeitsrecht. 20. A. 2021 



Naturalobligation 

Naturalobligat ion (natürliche Verbindlichkeit) isl 
die unvollkommene -+ VerbindlichkeiL auf deren 
- Erfüllung (mangels rechtlich bestehender Ver­
bindlichkeit) nicht geklagt werden kann, bei der 
aber auch das Geleistete nicht als ungerechtfertigle 
-+ Bereicherung zurückverlangt werden kann (z.B. 
Ehemaklerlohn § 656 BGB. Spiebchuld § 762 
BGB). 
Lu. Kii/Jler. G .. Schuldrecht, 2. A. 1995; Sc/111/-::.e. G„ 
Nicht erzwingbare Leistungsforderungen im Zivilrecht.. 
JuS2011.193 

Natura lrestitution -+ Naturalherstellung 
Lu.: Gl'/Jauer. P., Naturalrestitution beim Schaden<;er­
sall wegen Nichterfüllung. 2002: Picker, U .. Die Natu­
ralrestilulion durch den Geschädigcen, 2003 

Naturalwirtschaft is1 die geldlose Wirtschaft, in 
welcher der Güterverkehr nur durch Tausch stattfin­
den kann. 

Natür lich ist die Qualifikation eines Umstands nach 
seiner Natur oder nach seinem Wesen. N. bildet 
insofern vielfach den Gegensatz zu rech11ich (juris­
lisch) (z.B. natürliche Person. natürliche Verbind­
lichkcil. natürliches Kind). 

Naturrecht ist in der Rechtsphilosophie die Ge­
samtheit der der Natur innewohnenden. zeitlos gül­
tigen. dem Menschen vorgegebenen Rechtssätze. die 
über den vom Menschen gesetzten Rechtssätzen 
(posilives -+ Recht) stehen. Das N„ dessen Herlei­
tung und Geltung umstritten sind. dient als Schranke 
b1.w. Korrektiv des gesetzten Rechtes. Vertreter der 
Idee eines Naturrechts sind griechische Philosophen, 
christliche Kirchen und neuzeitliche Philosophen 
(Vcmunftrecht). Auf N. lassen sich am ehesten die 
allgemeinen Menschenrechte oder -+ Grundrechte 
gründen. In dem Einzelfall ist der Nachweis eine:. 
Rechtssatzes als N. sehr schwer. 

Lil.: Kiib/er, G .. Zielwönerbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (lmemet); Schröder. 
P., Naturrecht und absolu1istischcs Staatsrecht. 2001: 
Rohl.v. M .• KanMches Naturrechl und historisches Zivil­
recht, 2004 

Naturschutz ist die Gesamtheit der Maßnahmen zu 
Erlmltung. Gestaltung und Pflege der natürlichen 
Umwelt des Menschen. Für die Durchführung des 
nationalen Naturschutzes sind in der Bundesrepub­
lik Deutschland die Länder zuständig. Das Recht 
des Naturschutzes ist in einem besonderen Bundes­
naturschutzgesetz und in Landesnaturschutzgesetzen 
geregelt. Danuch soll sieb jeder so verhalten. dass 
Natur und Landschaft möglichst wenig beeinträch­
tigt werden. Möglich sind Landschaftsplanung. 
Natur;chuugebiet, Landschaftsschutzgebiet, Natur­
denkmahchulz oder Anenschutz. 
Lit.: Natur..chutzrecht, 13. A. 2018: Mar:.ik. U .. Bun­
desna1urschu11gesecz, 2004; Gassner. E/Heugel, M .. 
Da.' neue Natur..chutzrecht, 2010: LorJKo11rud/Miihl­
ba11er u.a„ Natur;chutzrecht.. 3. A. 2013: Uikas, A., 
Naturschutzrecht. 2021 

neben (Präp.) nahe. an der Seite von. zusätzlich 

Nebenamt -+ Nebentätigkeit 
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Nebenbestimmung ist die zu einer Hauptbestim­
mung hinzutretende. 1u~ätzliche Bestimmung. Be­
deutsam ~ind insbesondere die Nebenbestimmungen 
zu einem + Verwaltungsak1. die seine Wirkungen 
beschränken {.Ja. abd'). Nebenbestimmungen sind 

+ Auflage. -. Autlagenvorbchalt. ..... Befristung. 
+ Bedingung und Widerrufs vorbehalt. 

Lu.. ßromer. J.. Der Ver.valtungsakt mit Nebenbe­
stimmungen, JuS 1996. 2!! 1: Hanf. C„ Rechtsschutt. 
gegen Inhalts· und Nebenbestimmungen zu Verwal­
tungsakten. 2003; l/11fe11. F u. a.. Der RechL~schutz 
gegen NebenOc!stimmungen. JuS 2~. 867 

Nebenfolge (§§ 45 ff. StGB) ist in dem Strafrecht 
die Rechtsfolge, die selbst keinen <;pezifischen 
S1rafcharakter hat. Die Nebenfolgen können nur in 
Verbindung mit einer -+ Hauptstrafe eintreten. Sie 
betreffen insbesondere den Verlust der Amtsfähig­
keit. der Wiihlbarkeit und des Stimmrechts. 

Li1.: Wi1111m•1; G .. Nebenmafen und Nebenfolgen in der 
Jugendgerichtsbarkeil. 1991: Gro11emeyer; D., Zur 
Reformbedürftigkeit der strafrechtlichen Fahrerlaubnis­
enlliehung. 2001; Snbma. S„ Die Nebenfolge im Sys­
lem wafrcch11ichcr Sanktionen. 2015 

Nebenintervention (Streithilfe) (§ 66 ZPO) ist die 
Bete1ltgun).' eines Drillen in eigenem Namen an 
einem lWischen 1we1 anderen Personen anhängigen 
-+ Rcchhstreit zwecks Unterstütlung einer -+ Par­
tei. Die N. ist 1ulüss1g. wenn der Dritte ein rech1li­
ches + Interesse daran hat, da.'is die unterstützte 
P<111e1 obsiegt Der l'\ebenmtervement darf alle 
-+ Pro1esshandlungen vornehmen. soweit sie nicht 
mit Erklärungen und Handlungen der Hauptpartei in 
Wider.pruch stehen (weitergehend bei der .Hreitge-
11öui.fche11 N. § 69 ZPO). Die N. bewirkt, das'> in 
einem nachfolgenden Prozess zwischen dem Umer­
stüt7enden und der unterstützten Panei der erste 
Rechhstreit als rich1ig entschieden gilt(§ 68 ZPO). 

Lu.: Wie.1er, E .. Das rechtliche Interesse des Nebenin­
tervenicntcn, 1965: Frohn, M„ Nebcnintervenlion und 
Streitverkllndung in der freiwilligen Gerichtsbarke11, 
1999; Ziegert, K .. Die lntervenlionswirkung, 2003: 
Stahl, \V., Beiladung und Nebenintervention. 2020 

Nebenklage C§§ 395 ff. StPO) isl die KJage eines 
Verle11ten neben der öffentlichen -+ Klage der 
-• Staa1sanwaltschaft. Zu einer N. sind berechtigt 
der 1ur • Privatklage Berechtigte. die Eltern, Kin­
der. Geschwister und Ehegatten eines durch eme 
rechtswidrige Tat Getöteten sowie der Verletzte, der 
die öffentliche Klage m dem -+ KJageerzwin­
gungsverfahren euwungen hat. Der Nebenk.läger 
h.1t nach erfolgtem Anschlu~' uie Rcd.111.: eine:. Pri­
vatkhigers <* 397 StPO). Die N. ist auch in dem 
Sicherungsverfahren 1ulässig. 

Lit . Amd11me11, C, Der Nebenkläger 1m Strafverfahren. 
1980; üch111a1111, G.. Str-Jfantrngserfordemis bei der 
Nebenklage, 1993: W11. K . Die Rechtsstellung des 
Verbrechcn,opfer<;, 2007: Hagen. J .• Die Nebenklage. 
2021 

Nebenkosten '>ind die neben einer Hauptleistung 
(Hauptkosien) 1u entrichtenden 1usätzlichen Kosten 
(wie z.B. Lohnnebenkosten bei einem Dienstver­
hiiltnis oder HciLtmgskostcn bei einem Mietverhält­
nis). In dem Steuerrecht sind die N. des Mieters 
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steuerptlicbtige Einnahmen des Vermieters aus Ver­
mietung und Verpachtung. 
Lit.: Schmid, M.. Handbuch der Mietnebenkosten, 
l7.A. 2019 

Nebenpflicht ist die neben einer - Hauptpflicht 
bestehende zweitrangige Pflicht. In dem Schuldrecht 
kann die N. eine Nebenleistungspflicht oder eine 
Verhaltenspflicht sein. Die Nebenptlichten lassen 
sich nicht erschöpfend erfassen, sondern hängen 
stark von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls 
ab(§ 241 II BGB). Sie sind meist Treuepflicht (z.B. 
Quiltungsausstellungspflicht. Ersatzteilführungs­
p!licht), Schutzptlicht, Obhutsptlicht, AulkJärungs­
pflicht oder Mitteilungspflicht. Die Verletzung einer 
N. kann Schadensersatzansprüche begründen. 
Lit.: Fichte11ba11e1; C., Bilrgschaftsrecht - Auskunfts­
pflicht als Nebenpflicht, 1995; Ebert, S., Nebenpflich­
ten des Unternehmers. Diss. jur. Bonn 1999 

Nebenrecht ist das neben einem Hauptrecht beste­
hende zweitrangige Recht. - Nebenpflicht 

Nebenstrafe (§ 44 StGB) ist die zu einer - Haupt­
strafe hinzutretende zusätzliche - Strafe. Als sol­
che kennt das Strafgesetzbuch ausdrücklich nur das 
- Fahrverbot. Hierher werden teilweise aber auch 
der - Verfall des aus einer rechtswidrigen Tat er­
langten Vermögensvorteils (§ 73 StGB) sowie die 
- Einziehung der durch vorsätzliche Straftat her­
vorgebrachten oder zu ihrer Begehung oder Vorbe­
reitung gebrauchten oder bestimmten Gegenstände 
(§ 74 StGB) gezählt. - Nebenfolgen 
Lit.: Wimmer. G., Nebenstrafen und Nebenfolgen in der 
Jugendgerichtsbarkeit. 1991 

Nebenstrafrecht ist das außerhalb des Strafgesetz­
buchs und anderen hauptsächlich auf strafrechtliche 
Regelung zielenden Gesetzen geregelte Strafrecht 
(z. B.§§ l6ff. UWG). 
Lit.: 811dde11diek, H.IR111kowski, J., Lexikon des Neben­
strafrechts (Lbl.), 2021; Erbs, G./Kohlhaas, M., Straf­
rechtliche Nebengesetze (Lbl.), 2021; Münchener 
Kommentar Strafgesetzbuch Nebenstrafrecht, 2. A. 
2013ff. 

Nebentäter sind mehrere Menschen, die ohne be­
wusstes und gewolltes Zusammenwirken Bedingun­
gen setzen. die zusammen oder auch für sich allein 
geeignet sind, den Erfolg herbeizuführen. Die Täter 
sind nicht - Mjttäter. Jeder von ihnen wird in dem 
Strafrecht selbständig für seine Tat bestraft bzw. in 
dem Schuldrecht zu Ersatz des adäquat verursachten 
-. Schadens verpflichtet (§ 840 BCB, -> Gesamt­
schuld). 
Lit.: M11rma1111, U„ Die Nebentäterschaft im Strafrecht, 
1993 (Diss.); Otzen. K., Die Haftung der Nebentäter, 
1997 

Nebentätigkeit ist die außerhalb der Berufstätigkeit 
liegende Tätigkeit eines - Beamten. Die N. kann 
als Nebenamt erscheinen. Die freiwillige N. bedarf 
überwiegend der Genehmigung durch die oberste 
Dienstbehörde, auf die aber ein Rechtsanspruch 
besteht, wenn durch die N. keine ungünstigen Aus­
wirkungen auf die Berufstätigkeit zu befürchten 
sind. Ein Beamter, der seit fast einem halben Jahr 

Negativtestament 

(oder gar auJ der Jagd nach einer Rente seit mehre­
ren Jahren) dienstunfähig erkrankt (oder jedenfalls 
krankgeschrieben) ist oder sein will, darf keine N. 
(z.B. Verlag von Lügenbaronen) ausüben, weil dies 
dem (behaupteten) Ansehen der öffentlichen Verwal­
tung (z. 8. einer Universität) schadet. 
Lit.: Wank, R„ Nebentätigkeit. 1995: Ossenbiih/, F.I 
Comils, M., Nebentätigkeit und Grundrechtsschutz, 
1999; llbertz. W., Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst, 
3.A. 2017 

Nebenverdiens t ist der neben einer regelmäßigen 
Vergütung zusätzlich erworbene Verdienst. 
Lit.: Biiltm(l1111, H./Niebler. M./Kohn, S .. Der Nebenver­
dienst, 6. A. 2001 

Ne bis in idem ([lat.] nicht zweimal wegen dersel­
ben Tat) (Arr. 103 lll OG) ist der Grundsatz des 
SLrafverfahrensrechts, der es verbietet, dass jemand 
wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen 
Strafgesetze mehrmals bestraft wird. An dem 
25.5.1987 schlossen die Mitgliedstaaten der Europä­
ischen Gemeinschaft ein Übereinkommen über das 
Verbot der doppelten Strafverfolgung. Abwegig ist 
es, jede Wiederholung eines Antrags unter Berufung 
auf n. b. i. i. abzulehnen. 
Lit.: Liebs. D„ Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007; 
Thomas, H., Das Recht auf Einmaligkeit der Strafver­
folgung. 2002 

Ne (eat iudex) ultr a peti ta ([lat.J nicht [gehe der 
Richter] über das Begehrte hinaus) (z. B. § 308 
ZPO) ist der Grundsatz des Verfahrensrechts, der es 
in den meisten Verfahrensarten dem -+ Richter 
verbietet, dem - Kläger mehr zuzusprechen, als 
dieser begehrt hat. Er ist schon in der Antike (De­
mosthenes) vorhanden und wird in dem 9. Jh. von der 
Kirche und in der frühen Neuzeit von der deutschen 
gemeinrechtlichen Wissenschaft übernommen. 
Lit.: Liebs, D .. Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007 

negativ (Adj.) verneinend, ungünstig, schädlich 

Negativattest (N.) Unbedenklichkeitsbescheinigung 

negative Koalitionsfreiheit - Koalitionsfreiheit, 
negative 

negative Publizität - Publizität, negative 

negatives Interesse - Interesse, negatives 

negatives Schuldanerkenntnis - Schuldaner­
kenntnis, negatives 

negatives Tatbestandsmerkmal -+ Tatbestands­
merkmal, negatives 

Negativtestament ist in dem Erbrecht das -+ Testa­
ment, durch das der - Erblasser einen Verwandten 
oder den Ehegatten von der gesetzlichen - Erb­
folge ausschließt, ohne einen -+ Erben einzusetzen 
(§ 1938 BGB). Der Ausschluss<- Enterbung) wirkt 
in einem Zweifelsfall nicht auch auf die - Ab­
kömmlinge des Ausgeschlossenen. Das Erbrecht des 
- Staates (§ 1936 BGB) kann der Erblasser mit 
einem N. nicht ausschließen. 



negatorisch 

negatorisch (Adj.) verneinend 

negatorischer Anspruch -+ Anspruch, negatori­
scher, Unterlassungsanspruch 
Lit.: Hohloch. G.. Die negatorischen Ansprüche und 
ihre Beziehungen zum Schadensersatzrecht, 1976 

neglegentfa (lat. [F.J) Nachlässigkeit 

negotiorum geslio (lat. [F.]) -+Geschäftsführung 
(ohne Auftrag) 

negotium (lat. [N. I) Geschäft 

Nehmer -+ Remittent 

neigen (V.) hinwenden, streben zu 

Neigung ist das Streben in eine bestimmte Rich­
tung. In dem Strafrecht ist, wenn wegen der schädli­
chen Neigungen des -+Jugendlichen, die in der Tat 
hervorgetreten sind, -+ Erziehungsmaßregeln oder 
-+ Zuchtmillel zu der-+ Erziehung nicht ausreichen 
oder wenn wegen der Schwere der Schuld Strafe 
erforderlich ist,-+ Jugendstrafe zu verhängen (§ 17 
JGG). 
Lit.: Bald, S., Jugendstrafe wegen schädlicher Neigun­
gen, 1995 

oemo (lat. [Pron.]) niemand 

Nemo plus iuris transferre potest quam ipse ha­
bet ([lat.] niemand kann mehr an Recht übertragen 
als er selbst hat) ist der Grundsatz des römischen 
Recht~. der (in dem römischen Recht) den gutgläu­
bigen-+ Erwerb eines Rechtes an einer Sache durch 
Rechtsgeschäft mit einem Nichtberechtigten aus­
schließt (anders z.B. §§ 892, 932 BGB). 
Lit.: Liebs, D .. Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007 

Nemo pro parte testatus pro parte intestatus 
decedere pofest ([l;u.J niemand kann teilweise mit 
Testament, teilweise ohne Testament sterben) ist der 
(nur) in dem römischen Recht geltende Grundsatz 
des Erbrechts, dass das Testament die gesamte Erb­
schaft erfassen muss. 
Lit.: Liebs. D .. Lateinische RechL\regeln. 7. A. 2007 

nennen (V.) Namen geben, benennen 

Nenn (Partikel) genannt 

Nennbetrag ist der Sollbctrag des Wertes eines 
Gegenstands (z.B. -+Grundkapital. -+Aktie). Er 
kann sich von dem Istbetrag als dem tatsächlichen 
Wen erheblich unterscheiden. Er dient z.B. in dem 
Aktienrecht zu der Ermiuelung der Beteiligungs­
quote und damit als mittelbarer Maßstab für Ge­
winnanteile und Stimmrechte. 
Lit.: Jahr. G .. Aktie ohne Nennbetrag, 1963; W111JJ. C., 
Kapitalmarktreaktionen auf Nennwcrtum:;tellungen, 
2001 

Nennkapital --+ Grundkapital 

netto (Adv.) rein, ab.wgslos 
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Netto Kasse ist die Vertragsklausel, nach welcher 
der vereinbarte Preis ohne Abzug (z.B. Skonto) zu 
bezahlen ist. 
Lit.: Fam~teiner. W., Die Klausel „netto Kasse gegen 
Dokumente", 1920 

Netz ist das durch Verknüpfen leichter Einzelteile 
(z. B. Garne) gebildete, der Sicherung und Verbesse­
rung des Lebens dienende Gerät. 

Netzgeld ist die elektronische Zahlungseinheit 
(Geld) in Rechnernetzen (z. B. Internet): Es ist in 
seiner Verwendung dem Bargeld ähnlich, ist aber 
eine besondere Form des Buchgelds. Es dient dem 
-+ Netzgeldgeschäft. Seine dogmatische Einord­
nw1g (Anweisung oder Inhaberschuldverschreibung) 
ist streitig. Rechtstatsächlich befindet es sich noch in 
einer frühen Entwicklungslage. 
Lit.: Kümpe/, S .. Elektronisches Geld, NJW 1999, 3 13; 
Neuma1m, D .. Die Rechtsnatur des Netzgeldes, 2000: 
Oberndörfer. J„ Netzgeld. 2003 

Netzgeldgeschäft ist das -+ Netzgeld schaffende 
und verwaltende Geschäft. Es ist ein Bankgeschäft. 
Es bedarf der Erlaubnis der Bankaufsichtsbehörde. 

Netzvertrag ist der bilaterale Einzelverträge unter 
Berücksichtigung eines einheitlichen Gesamtzwecks 
erfassende -t Vertrag. 
Lit.: Rolle. M., Netzven.rlige, 1998 

Netzwerk ist das den elektronischen Datenaus­
tausch zwischen mehreren unabhängigen elektroni­
schen Rechnern durch Vernetzung ermöglichende 
Werk sowie rechtstatsächlich auch das persönliche 
Beziehungsgeflecht. 
Lit.: umge, K., Das Rechl der Ne12werke. 1998; Neu­
werke komplexer Langzeitverträge, hg. v. Nicklisch, F., 
2000; Wiedrrer. T., Der Netzwerkvertrag. 200 l: Hurre, 
M .. Netz.werkverträge, 20 lO 

neu (Partikel) jung, frisch, erneut 

Neuhegelianismus ist die die Gedankengänge Ge­
org Friedrich Hegels (1770-1831) erneuernde Philo­
sophie. 
Lit.: Zippelills. R., Rechtsphilosophie. 6. A. 2011 

Neukantianismus ist clie die Gedankengänge Im­
manuel Kants ( 1724-1804) erneuernde Philosophie. 
Lit.: Alexy, R., Neukantianismus und Rechtsphiloso­
phie, 2002; Pärwld. D„ Der Neukantianismus, 2002; 
Zippeli11s, R., Rechtsphilosophie, 6. A. 2011 

neutral (Adj.) keinem von J:weien angehörig, un­
parteilich. --+ Neutralität 

Neutralitiit (Unpartei lichkeit) ist in dem Völker­
recht die Nichtbeteiligung eines -+ Staates an einer 
kriegerischen Auseinandersetzung mindestens zwei­
er beteiligter Staaten. Die N. kann dauernd (Neutra­
lisierung z.B. Schweiz) oder zeitweilig sein. Sie 
kann mit Waffengewalt verteidigt werden (bewaff11e-
1e N.). Die Rechte und Pflichten auf Grund der N. 
sind in internationalen Abkommen (Haager Ab­
kommen) des Jahres 1907 festgelegt. Österreich 
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wandel!e 2001 seine 1955 angenommene N. nach 
dem Beilritt zu der Europäischen Union in Alliant­
freiheit um. 
Lit.: Pieper, U., Neutrahtilt von Staaten, 1997: H11ste1; 
S .. Die ethische Ncutralitiit des Staates. 2002 

Neuzeit ist die (dem Altenum und) dem -. Mittel­
alter folgende, von etwa 1500 bis tu der Gegenwart 
reichende (neue) Zeiteinheit einer dreiteiligen Zeit­
einteilung (frühe N von etwa 1500 bis etwa 
178911806). 
Lit.: Köbler, G. Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

nicht (Parukel) fehlend 

Nichtanzeige (F.) Fehlen einer Anzeige, Unterlassen 
einer Anzeige 

Nichtanzeige einer geplanten Straftat (§ 138 
StGB) ist das Unterlassen der Anzeige bestimmter, 
in § 138 StGB besonder' genannter Straftaten trott 
glaubhafter Kenntnis. Die N.e.g. S. in dem Sinne 
des § 138 StGB ist grundstilllich stratbar. Nichtan­
zeige anderer Straftaten ist stranos. 
Lit.: Kis/i.er, S .. Die "lichtan1eige geplanter Straftaten, 
2002 

Nichtberechtigter ist eine Person, der d3!> -. Recht 
(b1w. die Verfügungsmacht) 1u dem von ihr geübten 
Verhalten fehlt. Die -. Rechtsgeschäfte eines Nicht­
berechtigten (z.B. Übereignung eines Nichteigen­
tümers. Rechtsgeschäfte eines nicht Bevollmächtig­
ten für einen anderen) ~ind grundsäl7lich (für den 
Berechtigten) - unwirksam. Sie können aber kraft 
-. Rechtsscheins oder guten • Glaubens ähnliche 
Wirkung entfalten wie die Handlungen eines Be­
rechtigten oder auch nur für den Handelnden Wir­
kungen wirken. 

Nichtehe ist in dem Familienrecht die auf einen 
völlig wirkungslosen Eheschließungsversuch ge­
gründete, keinerlei Ehewirkungen erzeugende „Ehe" 
(z.B. bei Fehlen des Eheschließungswillens, Fehlen 
der Mitwirkung des Stande!.beamten, vor 2017 noch 
Ehe mindestens zweier Menschen desselben Ge­
schlechts). 

Nicbtehelicb ist die aw„ der Möglichkeit der Ehe­
lichkeit erwachsende, von einem FehJea des Bezugs 
auf eine __. Ehe ausgehende Qualifikation einer 
Gegebenheit. Insbesondere steht die nichteheliche 
Lebensgemeinschaft in Gegensatz 1u der ehelichen 
-. Lebensgemeinschaft. In Deutschland wurde vor 
1998 auch zwischen ehelichen Kindern und nichL 
ehelichen Kindern unter..,chicdcn, während es seit­
dem nur noch Kinder gibl, deren Eltern miteinander 
verheiratet sind. und Kinder, deren Eltern nicht 
miteinander verheiratet sind. 
Lit.: Coester, M., Das mch1cheliche Kind, 1991, Esch­
bach. S., Die nichtchehche Kindschaft im rPR, 1997 

Nichterfüllung ist das Unterlassen oder Ausbleiben 
der -+ Erfüllung. N liegt beispielsweise vor. wenn 
ein Verkäufer nicht die POicht erfiillt, dem Käufer 
einer gekauften Sache das Eigentum frei von Rech­
ten Dritter zu übertragen. oder der Käufer den 
Kaufpreis nicht be1ahlt. Nach § 275 1 BGB ist der 

Nichtigkeit 

Anspruch auf Leistung ausgeschlossen, wenn die 
Leistung unmöglich ist. Soweit der Schuldner die 
fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet 
erbringt, kann der Gläubiger, wenn nicht der 
Schuldner die Pflichtverle11ung nicht 1,u vertreten 
hat, (bei nicht unerheblicher Pflichtverletzung) 
Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn 
er dem Schuldner, sofern dies nicht entbehrlich ist, 
erfolglos eine angemessene Frist 1ur Leistung oder 
Nacherfüllung bestimmt oder ihn bei Nichtin­
betrachtkommen einer Fristset7ung abgemahnt hat 
(§ 281 BGB). Bei einem gegenseitigen Vertrag kann 
der Gläubiger nach § 323 l BGB 1urucktreten, wo­
durch nach § 325 BGB ein Schadenser:.atzanspruch 
nicht ausgeschlossen ist. 
Lit.: Gebauer. P.. Naturalresticution beim Schadeoser­
stll/ wegen Nichterfüllung, 2002 

nichtig (Adj.) völlig unwirl.sam 

Nichtigkeit ist die völlige -. Unwirksamkeit einer -
an erheblichen. nicht billigenswenen Mängeln lei­
denden - __. Handlung. Die N. bewirkt, dass die 
Handlung von Anfang an die angestrebten Rechts­
wirkungen mcht hervorbringen kann. Sie wirkt für 
und gegen alle. bedarf keiner Geltendmachung und 
ist in einem Prozess von Amts wegen 1,u berücksich­
tigen. Sie kann grundsäL1lich nicht durch Heilung, 
sondern nur durch Neuvornahme der Handlung 
beseitigt werden. In dem Privatrecht betrifft die N. 
-. Rechtsgeschäfte. Die Gründe flir die N. können 
ver~chiedenster Art sein (z.B. § 105 BGB -. Ge­
schäftsunfähigkeit, § 117 BGB -. Scheingeschäfl, 
§ 118 BGB Mangel der Ern~thchkeit, § 125 BGB 

• Formmangel, § 134 BGB Ver..toß gegen ein 
geseuliches Verbot. § 138 BGB Verstoß gegen die 
guten Sitten. Anfechtung § 142 BGB u. a.). ln der 
Regel beschreibt das Gesell die N. mit den Worten 
iw 11icllflg. ist unwirksam oder h11111 nicht. Leidet ein 
Rechtsgeschäft unter teilweiser N„ !.O ist das ganze 
Rechtsgeschäft nichtig, wenn nich1 anzunehmen ist, 
dass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen 
sein würde <§ 139 BGB). Entspricht das nichtige 
Rechtsgeschäft den Erfordernissen eines anderen 
Rechtsgeschäfts, so kommt eine Umdeutung (Kon­
ver-.ion) in Betracht (§ 140 BGB). -. Kapi1al­
gesellsc/1afte11 können nur in bestimmten Fä1len 
(Mängel der __.Satzung in Bezug auf Höhe des 
-. Grundkapitals und Gegenstand des -. Untern­
ehmens) durch -. Urteil für mehlig erklärt werden 
(§§ 275ff. AktG, §§ 61, 75 GmbHG). In dem Ver­
waltungsrecht (§ 44 VwVfG) betrifft die N. vor 
allem den __. Venva/1w1g.wk1. Oie\er hat die -. Ver­
mutung der Richligkeit filr sich und ist nur nichtig, 
soweit er an einem besonders schwerwiegenden 
Fehler leidet und dies bei verständiger Würdigung 
aller in Betracht kommenden Umstände offenkundig 
ist. Betrifft die N. nur einen Teil des Verwaltungs­
akts, so ist er vollständig nichug, wenn der nichtige 
Teil so wesentlich ist, dass die Behörde den Verwal­
tungsakt ohne den nichligen Teil nicht erlassen hät­
te. In dem Verfahrensrecht können gerichtliche 
-. Entscheidungen nichtig sein. Da sie aber eben­
falls die --+ VemlUtung der Richugkeit für sich ha­
ben, kommt N. nur bei besonders schwerwiegenden, 
offensichllichen Fehlern in Betracht. 



Nichtigkeitsklage 

L1t: Pall'lowvki, H„ Rechtsge~chäftliche Folgen nichti­
ger Willenserklärungen. 1966: Beckmann, R., Nichtig­
keit und Pcr;onenschutz, 1998: Neuschäfer, C.. Blanko­
bürg~chafl und Formnichtigkeit. 2004; Köliler. H.. 
Einschränkungen der Nichtigkeit von Rech~ge!>thäften. 
JuS 2010. 665; Will, M. u.a .• Die Nichtigkeit von Ver­
waltungsakten gemäß § 44 VwVfG. JuS 2012. 1057; 
Schenke, W, Rechtsschutz gegen nichtige Verwaltungs­
akte, JuS 2016, 97; Engellwn. A., Die Nichtigkeit von 
Arbeitsvenrägen, 2020 

Nichtigkeitsklage (Z.B. § 579 ZPO) ist die -+ Klage, 
mit der die Wiederaufnahme eines rechtskräftig abge­
schlossenen Verfahrens angestrebt werden kann. Sie 
ist e 1111: -+ Ge~tahung~klage. Sie kann 11ur au~ ganL 
bestimmten fonnellen Gründen stattfinden (nicht 
vorschriftsmäßige Besetzung des erkennenden Ge­
richt•„ Mitwirkung eines ausgeschlossenen Richters. 
Mitwirkung einei. abgelehnten Richters, Fehlen der 
vorgeschriebenen Vertretung). Daneben ist N. auch 
die Klage. mit deren Hilfe eine-+ Kapitalgesellschaft 
für nichtig erklärt werden kann. 
Lit.: Abel, W, Zur NichtigkeiL~klagc wegen Mängeln 
der Vertretung, 1995; Drewes, E„ Entstehen und Ent 
wicklung des Rechtsschutzes vor den Gerichten d~r 
Europäischen Gemeinschaften, 2000; Börnes. A., Die 
Klagebcfugnb von Verbänden. 2002; Weber, R„ Haupt­
versammlungsbe~hlüsse vor Gericht. 2010 

Nichtleistungskondiktion ( § 8121 1 BGB) ist der 
-+ Bereicherungsanspruch. der sich darauf gründet.. 
dass der Bereicherungsschuldner den Vermögensvor­
tei I (etwas) - nicht durch Leistung des Bereiche­
rungsgläubigcrs, sondern - in sonstiger Weise auf 
Kosten des Bere1cherungsgläubigers erlangt hat. Die 
N. steht in Gegensatz zu der-+ Leistungskondiktion. 
Ihr wichtigster Fall ist die-+ Eingriffskondiktion. 

L11.: Schall, A„ Leistungskondiktion und sonstige Kon­
diktion, 2003 

nichtrechtsfähig (Adj.) nicht rechtsfähig, nicht 
Rechtsfähigkeit aufweisend 

nichts rech tsfähiger Ve re in -+ Verein, nichtrechts­
fähiger 

Nichturteil ii.t das scheinbare. keinerlei Wirkungen 
eines Urteils hervorrufende -+ „Urteil". bei dem 
schon der äußere Tatbestand eines Uneils fehlt (::>. B. 
Fehlen der Verkündung). 

Lit. Holt:.. H„ Nichturteil und nichtiges Urteil im Straf­
verfahren, 1968 

Nichtvermögensschaden (immaterieller Schaden) 
(§ 253 BGB) ist der-+ Schaden. der an Gütern eint>r 
Person, die nicht zu ihrem -+ Vermögen gehören. 
eintrill. Wegen eines Nichtvermögensscbadeas kann 
Enl\chadigung in Geld nur in den durch das 
-+ Ge~u bestimmten F":illen gefordert werden (z.B. 
-+ Schmerzensgeld). Entgegen der gesetzlichen 
Einschränkung hat die Rechtsprechung Geldersatz 
auch in weiteren Fallen (z.B. Verletzung des allge­
meinen -+ Persönlichkeitsrechte;) gewährt und au­
ßerdem immer weitere Nichtvermögensschäden als 
Vennögensschäden angesehen, diese Schäden also 
kommerzialisiert. 
Lit.: Lt1gliZJw11i, R., § 253 BGB uod der Nichtvermö­
gensschaden, 2000 
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Nichtzulao;sung (F.) ist das Fehlen der Zulassung. 
L11. Sclmudt, A„ Die Nichtzulas~ung der Revision 
mange!\ Frfolgsauss1chten, 2018 

Nichtzulassungsbeschwerde (z.B. § 132 1 VwGO) 
ist die • Beschwerde gegen die Nichtzulassung 
eines + Rechtsmittel\. das nur auf Grund besonde­
rer Zulassung eingelegt werden kann. 
Lu„ Wenzel. J .. Das neue 1ivilproussuale Revisionszu­
lassungsrcchl. NJW 2002. 3353: Eggen, M., Die Nicht­
zulassungsbeschwerde der VwGO, 2002; Winter, T., Die 
Nich11ulassungsbeschwerdc - ein Scheinrechtsmiuel. 
l\iJW 2016. 922; Nassall. ~V.. Nichtzulassungsbe­
schwerde und Revision. 2018 

Niede rlande 1s1 der von Deutschland, Belgien und 
der Nordsee begren1te, in dem Siedlungsgebiel von 
Franken und Friesen Uber Maria von Burgund 1477 
an Habsburg und dort 1526 an die spanische Linie 
l labsburgs gelangte, nach der durch Aufs1and er­
folg1en Befreiung aus der l lerrschaft der spanischen 
Habsburger 1648 aus dem Heiligen römischen 
Reich ausgeschiedene, 1830 um Belgien verkleiner­
te Staat. der w den Gründungsrnitgliedcm der 
Europliischen Gemeinschaften bzw. der -+ Euro­
päischen Union gehört. Sein Rech! ist von Frank­
reich beeinnusst. Sein (neues) Bürgerliches Gesetz­
buch besteht aus 9 Büchern (Personen- und 
Familienrecht. Juristische Personen. allgemeines 
Vermögensrecht. Erbrecht, Sachenrecht. Allgemei­
ner Teil des Schuldrechts, Besondere Verträge. Ver­
kehr..m1t1el und Transpon). 

Lit.: Köhler. G.. ll istorisches Lexikon der deutschen 
Llinder, 7. A. 2007; Nieper, F./Westerdijk. A .. Nieder­
ländisches BGB. Buch 2 fT. 1995 fT.: Langendorf. H., 
Wörterbuch der deu1schcn und niederländischen 
Rechtsspmche. 1996, 2. A Niederländisch-deuL<>ch, 
2010: Gm:en. P.. Niederländisches Handels- und Wirt­
schaftsrecht, 2 A 2000: Mincke, W., Einführung in das 
niederländische Recht. 2001; lntroduction to Dutch 
Law. hg. v. Clwms, J. u.a., 5. A. 2016, The Civil Code 
of the Netherlands. 2. A. 2011; Company and Business 
Legislauon of the Nethcrlands, 2011 

niederlassen (V.) nach unten lassen 

Niederlassung ist die Begründung eines festen 
Sivcs (Wohnsiues) und dieser -+ Sitz selbst. In 
dem l landelsrecht bedarf jeder -> Kaufmann einer 
N. (§ 29 HGB). Dabei kann der Kaufmann neben 
einer l lauptniederlassung auch eine oder mehrere 
-+Zweigniederlassungen haben (vgl.§ 13 HGB). 

!'liiederlussungsfre iheit (An. 11 GG) ist die-+ Frei­
heil jedes + Deu1schen, sich an jedem On inner­
halb des Bundesgebiets niederzulassen (und in 
einem weiteren Sinn in gleicher Weise Grundeigen­
tum zu erwerben und eine gewerbliche oder sonstige 
Tätigkeit 1u betreiben). Innerhalb der Europäischen 
Union besieht N filr alle Angehörigen der Milglied­
staaten. Diese umfasst die Aufnahme und Ausübung 
sclb'>tandiger Erwerbstätigkeiten sowie die Grün­
dung und Lc11ung von Unternehmen nach den in 
dem Aufnahmcs1aat für die eigenen Angehörigen 
geltenden Recht, ausgenommen die mit der Aus­
übung öffentlicher Gewalt verbundenen Tätigkeiten. 
Ln„ Unzicker, r:, Niederlassungsfreiheit der Kapitalge­
sellschaften, 2004; Knch. J„ Die europäische Niedcrla~­
sungsfreihcit, JuS 2004, 755 
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Niedersachsen ist das 1946 aus Teilen Preußens 
(Hannover). Oldenburg. Braunschweig und Schaum­
burg-Lippe erwachsene-+ Land der-+ Bundesrepu­
blik Deutschland. Seine -+ Verfassung srammt von 
dem 13.4.1951. An dem 13.5.1993 wurde sie neu 
gestaltet. 
Lit.: Köbler. G., Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; Mär;., G., Niedersächsische Gesetze 
(Lbl.), 2022; S1aats- und Yerwaltungsrechl Niedersach­
sen, hg. v. lpsen. 1./Külme, J., 9. A. 2014; Pardey, F.. 
Niedersächsisches Nachbarrechtsgesetz. 5. A. 2020; 
lpsen. J .. Niedersächsische Verfassung. 2011 

niedrig (Adj.) 11it:l.lt:re, wenig wt:1tvull, wcuig hoch 

niedriger Beweggrund -+ Beweggrund. niedriger 

Niederschrift (f.) Aufzeichnung, Beurkundung, 
Protokoll 

Niemeyer -+ Hare-Niemeyer 

Nießbrauch (§ 1030 BGB) ist die --+Belastung 
einer --+Sache in der Weise. dass der. zu dessen 
Gunsten die Belastung erfolgt, berechtigt ist. die 
-+ Nutzungen (z.B. Mietzinsen) der Sache zu zie­
hen. Der N. kann auch an einem -t Recht(§ 1068 I 
BGB) oder an den einzelnen Gegenständen eines 
-+Vermögens (§ 1085 BGB) bestellt werden (be­
achte§ 873 l BGB). Er ist eine-+ Dienstbarkeit und 
damit ein beschränktes dingliches -+ Recht. Er kann 
weder übertragen noch vererbt werden. Zwischen 
Eigentümer und Nießbraucher besteht ein gesetzli­
ches--+ Schuldverhältnis. 
Lit.: Almms, C., Dingliche NutLungsrechte. 2004; Goe­
bel. J., Der Nießbrauch an Personengesellschaf1en, 
2004; 8irke11beil, F.. Der Nießbrauch als Gestahungs­
mictel. 2020 

Nigeria 
Lit.: Mwali11111, C.. The Nigerian Legal System. Bd. 1 ff. 
2005ff. 

Nizza (N.) ein On in Südfrankreich 

Nizzaer Vertrag (Vertrag von Nizza) isc der in Niz­
za an dem 11. Dezember 2000 von den Mitglied­
staaten der Europäischen Union vereinbarte, von 
den Außenministern der Mitgliedstaaten der Europä­
ischen Union an dem 26. Februar 2001 unterzeich­
nete Vertrag über die Weiterentwicklung der Europä­
ischen Union vor allem durch Aufnahme neuer 
Mitglieder. 
Lil.: Fischer. K„ Ocr Vertrag von N1aa, 2. A. 2003; 
Miething, A.. Der EU-Yenrag von Nizza, 2009 

N. N. ([lat.J nomen nescio). den Namen weiß ich nicht 
(bzw. nomen nominandum) bzw. der noch zu nennen­
de Name. (bzw. Numerius Negidius) bzw. der abstrak­
te Beklagte des römischen Formularprozesses ist die 
aus dem römischen Recht stammende, nicht eindeutig 
auflösbare Abkürzung für den namentlich nicht be­
kannten Beteiligten einer Angelegenheit. 
Lit.: Söllner. A., Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

Nomologie (F.) Gesetzeskunde, Gese1z.eslehre 
Lil.: Barta, H .. Nomologie. 2021 

Normativbestimmung 

nomos (griech. [M.j) Gesetz 
Lit.: Nomos und Gesetz, hg. v. Behrends, 0. u. a., 1995 

Non liquet (llat.j es ist nicht klar) ist in dem Verfah­
rensrecht die Bezeichnung für den Zustand, dass 
weder für noch gegen einen behaupteten Umstand 
-+Beweis erbracht ist. In dem Zivilverfahrensrecht 
entscheidet dann die -+ Beweislast zu Lasten des 
mit ihr Belasteten. ln dem Strafverfahrensrecht gilt 
der Grundsatz -+ in dubio pro reo zugunsten des 
Angeklagten. 

Nord (Sh.) ist clie :mf cler Norclhalhkngel der Erde 
von der Sonne besonders ausgesparte Himmelsrich­
tung. 

norddeutsch (Adj.) den Norden Deutschlands be­
treffend 

Norddeul~cher Bund ist in der Rechtsgeschichte 
der unter Führung -t Preußens 1867 an die S1elle 
des 1866 aufgelösten -t Deutschen Bundes tretende 
Bundesstaat 22 norddeutscher Staaten ( 415 000 qkm, 
30 Mill. Einwohner). der 1871 um Bayern, Baden 
und Württemberg zu dem (zweiten) -+ Deutschen 
Reich erweitert wurde. 
Lit.: Köbler. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Norden (M.) ist die auf der Nordhalbkugel der Erde 
von der Sonne besonders ausgesparte Himmelsrich­
tung. 

Nordrhein-Westfalen ist das aus Teilen (Rheinland, 
Westfalen) Preußens 1946 erwachsene. von Rhein­
land-Pfalz, Hessen und Niedersachsen begrenzte 
-+ Land in dem Nordwesten der -t Bundesrepublik 
Deutschland (-+Verfassung von dem 28.6.1950, 
Abänderung 5.10.2016). 
Lit.: Köbfer. G., Histori~ches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; Die Bundesrepublik Deu1schland. 
Nordrhcin-Wes1falen Staa1shandbuch, 2006: Rehbom, 
H., Gesetze des Landes Nordrhein-Westfalen (Lbl.); 
Rechtsvorschriflen in Nordrhein-Wcs1falcn (Lbl.). hg. v. 
Pappennarm, E., Erichse11, H„ Staats- und Verwaltungi.­
recht Nordrhein-Westfalens, 28. A. 2018: Diet/einl 
811rgi/Hellen11a1111, Öffentliches Recht in Nordrhein­
Weslfalen, 7. A. 2019 

Norm (Regel. Vorschrift) ist die Richtlinie. nach der 
etwas geschehen soll. In der Rechtswissenschaft ist 
die rechtliche N. (Rechtssatz) eine rechtliche Sol­
lensanforderung. Sie setzt sich grundsätzlich aus 
einem --+ Tatbestand und einer --+ Rechtsfolge zu­
sammen. 
Lit.: Schil/i11g, T., Rang und Geltung von Normen in 
gestuften Rechtsordnungen, l 994; Heide11wn11, C.. Die 
Nonn als Tatsache. 1997: Hofmam1, H .. Nonnenhierar­
chien im europäischen Gemeinschaf1srecht. 2000 

normativ (Adj.) nonnorientien, wertend (z.B. gut, 
schlecht, richtig, unrichtig), in Gegensatz zu 
--+ deskriptiv, beschreibend (z.B. gerade, dreieckig) 

Normativbestimmung ist entweder die durch eine 
-t Norm aufgestellte oder die wie eine Norm wir­
kende Bestimmung. In dem Gesellschaftsrecht be­
deutet das System der Normativbestimmungen, dass 



normatives Tatbestandsmerkmal 

eine --+ Gesellschaft dann Anspruch auf Verleihung 
der --+ Rechtsfähigkeit hat. wenn sie die gesetzlich 
festgelegten (normativen) Anforderungen (Bestim­
mungen) erfüllt. In dem Arbeitsrecht wirkt ~ine N. 
eines -+Tarifvertrags wie ein -+ Gesell unrruttelbar 
(ohne Aufnahme in den Einielarbeit!>venrag) für 
und gegen die Beteiligten. 

normatives Tatbestandsmerkmal --+ Tatbestands­
merkmal. normatives 

Normenkontrolle ist die Überprüfung (Kontrolle) 
einer Norm ( • Rechtsnom1) durch ein -+ Gericht 
dahin. ob sie mit einer in dem Rang über ihr stehen 
den Rechtsnorm vereinbar ist. Die N geschieht bei 
Gesetzen vor allem durch die • Verfa!>sungs­
gerichte. Dabei ist die ab.Hrakte N. die Überprüfung 
einer Rechtsnorm unabhängig von einem konkreten 
Einzelfall. Sie kann vor dem --+ Bw1desverf:.t~sungs­
gerichl nur auf Antrag der. --+ Bundcsregierun.g. 
einer Landesregierung oder emes Drittels der Mit­
glieder des - „ Bundestags (An. 931 Nr. 2 GG> und 
vor dem Landesverfassungsgericht nur nach dem 
jeweiligen Landesverfassungsrecht erfolgen. Bei der 
konkreten N. wird die Gültigkeit einer Rechtsnom1 
in einem konl.reten Einzelfall überprüft Hier muss 
ein Gericht. wenn es ein Gesetz. auf dessen Gültigkeit 
es bei der Entscheidung ankommt. für verfassungs­
widrig hält. das Verfahren -+aussetzen und die Ent­
~cheidung des zuständigen -+Verfassungsgericht\ 
(Landcsverf assu ngsgericht. Bundes \erfassungsge 
richt) einholen (An. 100 GG). wobei gegenüber einer 
Unzulässigkeitsentscheidung des Verfassungsge­
richts eine Gegenvorstellung durch das vorlegende 
Gericht unzulässig isl. Bei einer bundesrechtlichcn 
__. Rechtwerordnung entscheidet das Gericht "elbst 
ohne Vorlage. Über die Gültigkeit von Satzungen, 
die nach den Vorschriflen des Baugeseubuchs erlas­
sen worden sind, sowie von Rechtsverordnungen auf 
Grund des § 246 II BauGB entscheidet auf Antrag 
das Oberverwaltungsgericht (§ 47 1 Nr. 1 VwGO), 
rür landesrechtliche, in dem Rang unter dem Lan 
desgesetz i;tehende Normen kann gemäß § 47 1 Nr, 2 
VwGO durch Landesgesetz ein subsidiäres Verfah­
ren zu der abstrakten N. vor dem --+ Oberver­
waltungsgencht eingefühn werden. in dem die Gül­
tigkeit solcher Recht!.normen überprüft wird (so 
1. B. in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hes 
sen. Schleswig-Holstein). Den Antrag kann jede 
durch die Rechtsvorschrift möglicherwei-.e betroffe­
ne Person sowie jede Behörde innerhalb von zwei 
Jahren nach Bekanntmachung der Rechtsvorschnh 
stellen. Daneben kann in einem konkreten Einzelfall 
das jeweilige Gericht die Rechu.widrigkcit cine1 
solchen Norm selbst feststellen. 
Lit.: Kamp, W. Das Verh!iltnis von verfa,sungsgericht· 
liehen und verwaltungsgenchtlichen Normkon1rollver­
fahren, 1995; Gril. P.. NormprUfungs- und Normvcr 
wcrfungskompetenz der Verwaltung. JuS 2000. 1080; 
Ki111z. R •• Die Normenkontrolle nach § 47 VwGO. JuS 
2000. 1099: Graßhof. M. Die Volbtreckung von Nor 
mcnkonLrOllentscheidungen. 2003; Gri.t, M u a .. 
Grundfälle 1ur abstrakten und konkreten Normenkon 
trolle, JuS 2012, 121; Eibem1ei11. II„ Grundfälle 1ur 
prinzipalen Normenkontrolle nach § 47 VwGO. JuS 
2021. 218 

Normenkontrollverfahren --+ Normenkontrolle 
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Normerlass (M.) ist der Erlass einer Nom1. 

Normerlassklagc ist die auf --+ Erlass einer 
-+ Recht~nonn gerichtete -+ Klage. 
LiL: G/ei.v1er. W, Die Nom1erl:u.sklage. 1993 (Oiss.): 
leonard, A„ Die Rechtsfolgen der Nichtumsetzung von 
EG-Richtlinien. 1997 

Notar C§§ 1 ff. BNotO) ist das zu der Beurkundung 
und zu der Wahrnehmung besummter anderer 
Rechtspflegeaufgaben von dem Staat bestel.lte unab­
hängige Organ der Rechtspflege. Der N. 1!>1. unab­
hängiger Träger eines -+ Amtes. das er teils als 
Hauptamt ( • N11nwwr), teils als Nebenamt (-->An· 
waltsnotar) ausübt. Voraussetzung für dieses Amt ist 
grundsät1.lich die-+ Richteramtsbefähigung. Der N. 
ist vor allem zuständig für -+ Beurkundungen. Er 
darf außerhalb seiner Diensträume beurkunden. Für 
seine Tätigkeit erhtilt er. -+ Gebühren und Auslagen 
( §§ 140 ff KostO). Er ist verpflichtet. eine Berufs­
haftpflichtversicherung abzuschließen (§ 19a BNo­
tO). Sein Amt endet mit dem Ende des Monats, 111 

dem er das 70. Lebens1ahr vollendet (§ 48a BNotO). 
(lo Deutschland gab es rechtslatsiichlich an dem 
1.1.2021 rund 6900 Notare, 2010 9934 Notare. 2009 
8341 Notare. davon 1486 hauptberufliche Notare 
und 6755 Anwaltsnotare. an dem 31. 12.2001 10428 
Notare, davon 8765 Anwaltsnotare. davon rund 750 
Frauen. und 1663 Numotare. davon rund 300 Frau­
en. 1981 7762 Notare. davon 959 hauptberufliche 
Notare und 6803 Anwaltsnotare) 
Lit.: Beck',ches Notarhandbuch„ hg. v Hecksehen. H„ 
7. A. 2019: Arndt, H„ Bundesnotarordnung. 8. A. 2016; 
Klei11e-C11.rnck. M .. Vom Universalnotar ium Spe1ialis­
ten. NJW 2005, 1230; Hmi.'!. H.!7Jmme1111a11n, C. Die 
Amhhaftung des Notars, 4. A. 2018; Hager. J. u a,, Oie 
Encw1cklung del. Notarrechts, NJW 2017, 1860; Gei· 
mer. R„ Trotz Niedcrh1sstmgsfreiheit kein Wandernota­
riat in Europa, NJW 2013, 2624; Die/111, T., Notarkos­
tenberechnungen. 7. A 2021; Die/111, T., Notarkosten, 
2.A. 2021 

Notariat ist das Amt und der Amtsraum eines 
-+Notars. Unter lateinischem N. versteht man das 
der Notariatsverfassung des napoleonischen Franl­
reich entsprechende N .. dessen Kennzeichen die 
Vollstreckbarken notarieller Urkunden ohne aus­
drückliche Vollstreckungsunterwcrfungserklärung 
ist. 
Lit.: Notariat~kunde, hg. v. Faßbmder. H. u. a„ 20 A 
2021: fü·111gürt11er. H. Vermeidbare Fehler im Notariat. 
10. A 2018. Reibo/d, I, Praxii. des Notariab. bcarb. v. 
Seebad1. /)„ 13. A. 2019 

notariell (Adj.) durch einen -. Notar erfolgend. 
einen Notar betreffend 

Note ist allgemein da'> schriftliche Zeichen. In dem 
Völkerrecht ist N. jede fönnliche schriftliche Mittei­
lung, die ein -+ Staal einem anderen auf diplomati­
schem Weg macht. In dem Verwaltungsrecht i'>t N. 
vor allem die Bewertung einer Leistung in Schule 
und Univcr..1tät. Hier hat der Prufcr einen Beunei­
lungssp1clraum. der Prüning einen Beantwortungs­
spielraum. In der juristischen Ausbildung sind als 
Noten vorgesehen sehr gut (eine sehr seltene N.), 
gut, vollbcfnedigcnd, befriedigend (eine durch­
schnittliche Leistung), ausreichend. mangelhaft und 
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ungenügend (auffällig relative Durchschnittspunkt­
zahl [ein und derselben Kandidatenmenge Nie­
dersachsens 1 ausgewählter Hausarbeiten 6,57, ent­
sprechender [anonymer[) Klausuren 5,23 und 
entsprechender [präsenter und damit persönlicher 
mündlicher Prüfungen 8,89). In dem Promotionsver­
fahren lauten die entsprechenden Bewertungen 
meist summa cum laude, magna cum laude, cum 
laude(. satis bene) und rite (sowie [ausnahmsweise) 
nicht bestanden). 
Lit.: Köbler. G .. Wie werde ich Juris1?. 5. A. 2007 

Noterbrecht _. Pflich1teil 

Notfris t (§ 224 T ZPO) ist in dem Zivilprozessrecht 
die gesetzliche -+Frist, die durch -+ Parteiver­
einbarung nicht verkürzt werden kann (z.B. Frist zu 
der Einlegung von -+ Berufung und -+ Revision). 
Notfristen sind nur die Fristen, die in der Zivilpro­
zessordnung als solche bezeichnet werden. Gegen 
die Versäumung der Notfristen ist -+ Wieder­
einsetzung in den vorigen Stand möglich. Nach 
Ablauf der N. kann ein bei dem Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle ein Notfristzeugnis dariiber 
beantragt werden, dass bis zu dem Ablauf der N. 
gegen eine bestimmte Entscheidung eine Rechtsmit­
telschrift nicht eingereicht ist. 

Nothilfe ist die Abwehr eines gegenwärtigen 
rechtswidrigen-+ Angriffs auf einen anderen Men­
schen (§ 32 TI StGB, § 227 II BGB). Sie entspricht 
bis auf das Opfer des Angriffs der -+Notwehr (Ab­
wehr eines Angriffs auf den abwehrenden Men­
schen). Die durch Notwehr oder Nothilfe gebotene 
Handlung oder Tat ist nicht rechtswidrig (§§ 32 I 
StGB, 227 1 BGB). 
Lit.: Kühl K .. Notwehr und Nothilfe, JuS 1993, 177; 
Koch, M„ Die aufgedrängte Nothilfe im StrJfrecht, 
2003 

Notifika tion (Bekanntgabe) ist die Mitteilung eines 
Völkerrechtssubjekts an ein Völkerrechtssubjekt 
oder an mehrere Völkerrechtssubjekte über eine 
völkerrechtserhebliche Tatsache oder Situation. die 
in seine Zuständigkeit fällt oder von ihm herbeige­
führt, abgeändert oder aufgehoben worden ist oder 
werden soll. Sie ist eine einseitige, selbständige 
Handlung(-+ Rechtsgeschäft) des Völkerrechts. 

notifizieren (V.) bekannt machen, bekannt geben 

nötigen (V.) rechtswidrig zwingen 

Nötigung (§ 240 StGB) ist das rechtswidrige Zwin­
gen eines anderen Menschen mit -+ Gewalt oder 
durch -+ Drohung mit einem empfindlichen Übel zu 
einer von ihm nicht gewollten Handlung, Duldung 
oder Unterlassung. Rechtswidrig ist die Tat. wenn 
die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des 
Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich 
anzusehen ist (§ 240 II StGB). Die N. ist eine 
-+ Straftat gegen die persönliche -+ Freiheit. Sie 
wird verdrängt von allen speziellen Nötigungsvor­
schriften und Tatbeständen, die eine Nötigung vor­
aussetzen (z.B. -+Freiheitsberaubung). Keine N. ist 
nach umstriuencr Ansicht des Bundesverfassungsge-

Notstand 

richts das friedliche Hinsetzen vor einer Einfahrt 
(Sitzblockade), doch kann es nach neuerer Recht­
sprechung auf Einzelumstände wie z.B. die Dauer 
und die verwendeten Mittel ankommen. Keine N. ist 
es auch, wenn sich ein Mitarbeiter eines Verkäufers 
einem Kunden in den Weg stelll, um die Überein­
stimmung von Rechnung und Jnhah eines Ein­
kaufswagens zu prüfen. Die N. wird mit Freiheits­
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Wer einen anderen mit Gewalt, durch Drohung mit 
gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder 
unter Ausnutzen einer Lage, in der das Opfer der 
Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist, 
nötigt, sexuelle Handlungen des Täters oder eines 
Dritten an sich zu dulden oder an dem Täter oder 
einem Drillen vorzunehmen, wird wegen sexueller 
N. mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr (in 
minder schweren Fällen zwischen sechs Monaten 
bis zu fünf Jahren, in besonders schweren Fällen 
nicht unter zwei Jahren) bestraft (§ 177 StGB). 
Nach § 237 1 StGB ist strafbar die N. zu der Ehe­
schließung. 
Lit.: Loderbauer, W.. Nötigungsfälle im fließenden 
Straßenverkehr, Diss. jur. Regensburg 2001; Harbeck. 
B.. Probleme des Einheits1atbestands sexueller Nöti­
gung, 2001; Sinn, A., Nötigung, JuS 2009, 578 

Nötjgungsnotstand -+ Notstand 

notorisch (Adj.) offenkundig, nicht beweisbedürftig 

Notstand ist der Zus1and gegenwärtiger -+ Gefahr 
für rechtlich geschützte Interessen, dessen Abwen­
dung nur auf Kosten fremder Interessen möglich ist. 
Der N. ist - w1ter Aufgabe der älteren Begriffe des 
Nötigungsnotstands und des übergesetzlichen Not­
stands - entweder ein -+ Rechtfertigungsgrund 
(z. B. §§ 228, 904 BGB) oder ein -+ Entschuldi­
gungsgrund. In dem Strafrecht liegt rechtfertigender 
N. (§ 34 StGB) vor, wenn ein Mensch in einer ge­
genwärtigen, nicht anders abwendbaren (objektive 
Erforderlichkeit) Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, 
Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut (Not­
standslage) eine Tat begeht, um die Gefahr von sich 
oder einem anderen abzuwenden (subjektiver Ret­
tungswille) und bei Abwägung der widerstreitenden 
Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter 
und des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das 
geschützte Interesse das beeinträchtigte Interesse 
wesentlich überwiegt. Entschuldigender N. (§ 35 
StGB) ist grundsätzlich gegeben, wenn ein Mensch 
in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren 
(objektive Erforderlichkeit) Gefahr für Leben, Leib 
oder Freiheit (Notstandslage) eine rechtswidrige Tat 
begeht, um die Gefahr von sich, einem Angehörigen 
oder einem anderen ihm nahestehenden Menschen 
abzuwenden (subjektiver Rettungswille). Der N. 
kann entweder aggressiv (-+Angriffsnotstand) oder 
defensiv (-+ Verteidigungsnotstand) sein. Aggressi­
ver N. (§ 904 BGB) ist in dem Privatrecht die Ein­
wirkung auf eine fremde, selbst nicht gefährdende 
-+ Sache, die gerechtfertigt ist. wenn sie zur Ab­
wendung einer gegenwärtigen - Gefahr notwendig 
und der drohende Schaden gegenüber dem aus der 
Einwirkung dem Eigentümer entstehenden Schaden 
unverhältnismäßig groß ist (z.B. Aufbrechen einer 



Notstandsexzess 

Berghütte in Bergnot). Defensiver N. (§ 228 BGB) 
ist die Beschädigung oder Zerstörung einer fremden, 
eine - Gefahr bewirkenden - Sache. um die durch 
die Sache drohende Gefahr von sich oder einem 
anderen abzuwenden, wenn die Beschädigung oder 
Zerstörung zur Abwendung der Gefahr erforderlich 
ist und der Schaden nicht außer Verhältnis zu der 
Gefahr steht (z.B. Tötung ei11es angreifenden Hun­
des). Bei dem aggressiven N. ist der Handelnde 
stets, bei dem defensiven N. ausnahmsweise zu 
-+ Schadensersatz verpnichtet (§§ 904 S. 2, 228 
S. 2 BGB). Überschreitet der Handelnde den durch 
N. gebotenen Handlungsrahmen (Notstandsexzess). 
treten die Wirkungen des Notstands nicht em. 
Lit.: Pawlik, M.. Der rechtfertigende Notstand, 2002; 
Erb, V.. Der rech1fertigende Notstand, JuS 2010, 17; 
Rii1111au, T., Grundwissen - S1rafrech1 - Entschuldigen­
der No1s1and (§ 35 StGB, JuS 2016, 786: Rönnau, 1:, 
ÜbergeseuJicher entschuldigender Notstand (analog 
§ 35 StGB), JuS 2017. 113; Bechre/, A„ Der übergesetz­
liche emschuldigende Notstand. JuS 2021. 401 

Notstandsexzess (Notstandsüberschreitung)-+ Not­
stand 

Notstandslage -+ Notstand 

Notstandsverfassung ist die Gesamtheit der für 
einen allgemeinen Notstand des -+ Staates (z.B. 
Verteidigungsfall, Bedrohung der freiheitlich-demo­
kratischen - Grundordnung. Naturkatastrophen) 
geltenden Regeln der - Verfassung (vgl. Art. 80a, 
11 Saff. GG. Gesetz von dem 24.6.1968). 

Nottestament (§§ 2249ff. BGB) ist das in besonde­
ren Gefahrensituationen in vereinfachter Form zu 
errichtende öffentliche -+Testament. Ein N. kann 
zu der Niederschrift des --+ Bürgenneisters in An­
wesenheit von -+zwei Zeugen (§ 2249 BGB) oder 
durch mündliche Erklärung vor drei Zeugen errich­
tet werden C§§ 2250. 2251 BGB. u. a. Seetestament). 
Lit.: Kappeßer. V.. Die Nouestamente des BGB. 1995 

Notverordnung ist die - in der Bundesrepublik 
Deutschland in der Gegenwart unzulässige - --+ Ver­
ordnung mit Gesetzeskraft. 

Lit.: Gather. H.. Das Notstandsrecht nach der Weimarer 
Reichsverfassung und dem Bonner Grundgesetz. Diss. 
jur. Köln 1963 

Notvorstand (§ 29 BGB) ist der bei Fehlen der 
erforderlichen Mitglieder des Vors1ands eines Ver­
eins in dringenden FäJlen von dem Registergericht 
(Amtsgericht) bestellte Vorstand eines - Vereins. 
Lil.: Blumenscliein. W., Der Nocvorstand der Aktienge­
sellschaft. 1979 

Notweg (§§ 917 f. BGB, genauer Notwegpflicht) ist 
die Verpllichtung eines - Eigentümers eines 
--+ Grundstücks. die Benutzung seines Grundstücks 
zu einem Durchgehen. Durchfahren und Durchleiten 
durch den Eigentümer eines anderen Grundstücks, 
dem - ohne Zutun seines Eigentlimers - die zu der 
ordnungsmäßigen Benutzung notwendige Verbin­
dung mit einem öffentlichen Weg fehlt. gegen 
- Entschädigung zu dulden. Der N. ist eine aus 
dem --+ Nachbarrecht folgende gesetzliche Eigen-

332 

tumsbeschränkung. Sie gewährt dem Begünstigten 
ein Notwegrecht, dessen er z.B. nicht bedarf. wenn 
er sein Kraftfahrzeug auch auf einer öffentlichen 
Verkehrsfläche abstellen kann. 

Lit.: Eggensperger. A„ No1wegrechl, Diss. jur. Würz­
burg 2000 

Notwehr (§ 227 BGB, § 32 U StGB) ist die Vertei­
digung, die erforderlich ist (objektive Erforderlich­
keit), um (subjektiver Verteidigungswille) einen 
gegenwärtigen rechtswidrigen - Angriff von sich 
oder einem anderen (Nothilfe) abzuwenden. Erfor­
derlich sind ein Angriff auf ein Rechtsgut beliebiger 
Art. seine Gegenwärtigkeit. seine Rechtswidrigkeit. 
der Verteidigungswille, die Verteidigungshandlung 
und die Erforderlichkeit der Verteidigungshandlung. 
Zu der sofortigen und endgültigen Abwehr darf der 
Angegriffene auch lebensgefährliche Mine! einsetzen 
und braucht sich nicht auf einen Kampf mit ungewis­
sem Ausgang einzulassen. Die durch Notwehr gebo­
tene Handlung ist nicht rechtswidrig (-+ Rechtfer­
tigungsgrund). Keine N. ist die Putativnotwehr, keine 
N. mehr ist die Notwehrüberschreitung. 

Lit.: Kilhl, K„ No1wehr und Nothilfe, JuS 1993. 177; 
Wit1e111a1111, F., Grundlinien und Grenzen der Notwehr, 
1997; Uihm1a11n, 0 .. Tötungsrech1 zur Eigentumsver­
teidigung?, 1999; Stiller. T.. Grenzen des Notwehr­
rechts, 1999; Kroß. A., Notwehr gegen Schweigegelder­
pressung, 2004; Rö1111a11, T., Grundwissen - Strafrecht 
Sozialethische Einschränkungen der Notwehr, JuS 
2012,404 

Notwehrexzess - NOLwehrüberschreilung 

Notwehrprovokation ist die beabsichtigte Herbei­
führung einer Notwehrlage (z.B. A hänselt B mit 
dem Ziel. dass B ihn tätlich angreift. A will B dann 
unter dem Vorwand der Notwehr niederschlagen). 
Die Beurteilung der N. ist streitig. Überwiegend 
wird die Berufung auf Notwehr als - Rechts­
missbrauch eingestuft oder bereits das Vorliegen 
einer Notwehrlage verneint. Nach der Lehre von der 
actio illicita in ca11sa soll zwar eine Notwehrlage 
gegeben und die Notwehrhandlung selbst an sich 
gerechtfertigt sein, die gleichwohl anzunehmende 
- Rechtswidrigkeit der Notwehrhandlung sich aber 
aus der vorangegangenen Provokationshandlung er­
geben. 
Lit.: Mitsch, W., No1wehr gegen fahrlässig provozierten 
Angriff, JuS 2001, 751; Hwa11g, H., Die Provokation 
bei Notwehr. 2003; Mitsch. W., Die provozierte Provo­
ka1ion, JuS 2017. 19 

~otwebrüberschreituog (Notwehrexzes) ist das 
Uberschreiten der Verteidigung, die erforderlich ist, 
um einen gegenwärtigen rechtswidrigen -. Angriff 
von sich oder einem Dritten (Nothilfe) abzuwehren. 
Das entsprechende Handeln ist nicht mehr durch 
-+ Notwehr gerechtfertigt. Überschreitet der Täter 
die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht 
oder Schrecken (ime11sii•e N.) so wird er in dem 
Strafrecht (nur) mangels Schuld nicht bestraft (§ 33 
StGB, Entschuldigungsgrund). Dagegen lässt die 
sonstige (extensive) N. die Strafbarkeit unberührt. 
LiL: Miiller-Ch1ist11UJ1111, 8„ Der Notwehrexzes~. JuS 
1989, 716: Morsch, T., Der straflose Notwehrexzess, 
2003; Theile. H„ Der bewusste No1wehrex.zess. JuS 
2006,965 
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notwendig (Adj.) erforderlich 

notwendige Streitgenossenschaft - Streitgenos­
senschaft. notwendige 

notwendige Verwendung -+ Verwendung, notwen­
dige 

notwendiger Verteidiger -+ Pflichtverteidiger 

Notzucht - Vergewaltigung ( 1973) 
Lit.: Fo/kers, C.. Die Reform der Notzuchttatbestände, 
NJ W 2000. 3317 

Novation -+ Schuldumschaffung 

Novelle (neues [Gesetz]) ist die Abänderung oder 
Ergänzung eines - Gesetzes in Einzelbereichen. 
Sie muss durch Gesetz erfolgen. ln der Rechtsge­
schichte sind die Novellen die Änderungsgesetze 
Justinians zur Ergänzung und Verbesserung seiner 
vorangehenden kompilatorischen Gesetzgebung 
(Codex. Digesten, Institutionen der Jahre 529-533) 
zwischen 534 und 565 (vierter Teil des später so 
genannten - corpus iuris civilis). 
Lit.: Söllner. A., Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

novus (lat. r Adj. l) neu 

noxa (lat.[F.)) Schaden, Schuld, SLrafe 

Noxal (Partikel) Schaden beLreffend 

Noxalhaftung ist in dem römischen Recht die Haf­
tung eines Gewalthabers für den von einem gewalt­
unterworfenen Menschen (Sklaven usw.) oder einer 
gewaltunterworfenen Sache (Tier) verursachten 
Schaden, die durch Preisgabe der schädigenden 
Person oder Sache (lat. noxae datio [F.]) abgewandt 
werden kann. 
Lit.: Kaser. M., Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

NSDAP (Nalionalsozialistische Deutsche Arbeiter­
partei) -+ Nationalsozialismus 

Nullum crimen, nuUa poena sine lege ([lat.] kein 
Verbrechen, keine Strafe ohne Gesetz) ist der die 
Grundlage des rechtsstaatlichen Strafrechts bildende 
Grundsatz. In einem Rechtsstaat kann eine Tat - auf 
Grund eines bestimmten Gesetzes - nur bestraft 
werden, wenn die Strafbarkeit und die Strafhöhe -
durch dieses bestimmte -+ Gesetz - gesetzlich fest­
gesetzt waren, bevor die Tat begangen wurde 
(Art. 103 fl GG, § 1 StGB). Hieraus folgen in dem 
Strafrecht der -+ Bestimmtheitsgrundsatz. das 
grundsätzliche -+ Rückwirkungsverbot und das 
~ Analogieverbot. 
Lit.: Krey, V., Keine Strafe ohne Gesel.t. 1983; Bro­
dowski. b .. Grundfälle zu den Justizgrundrechten, JuS 
2012,892 

nullus (lat. [Pron.]) kein 

numerus (lat. [M.]) Zahl 

Numerus (M.) clausus ([lat.] beschränkte Zahl) ist 

Nutzung 

die zahlenmäßige Beschränkung z.B. einer Zulas­
sung zu einem -+Amt oder einem Studium. Der 
n. c. steht als solcher in Widerspruch zu Art. 12 GG 
(-+ Berufsfreiheit). Das grundsätzlich bestehende 
Recht auf Zulassung zu einem Studium ist aber 
gesetzlich einschränkbar. 
Lit.: Köh/ke. H .. Numerus clausus von A-Z. 1984; 
Schröder. M., Numerus clausus der Immaterialgüter­
rechte. 2017 

Nuntius (M.) Bote, päpstlicher Botschafter 

Nürnber g (N.) Stadt an der Pegnitz in Nordbayern 

Nürnberger Gesetze sind die auf Anordnung Adolf 
Hirlers in Nürnberg an dem l5.9.l935 einstimmig 
verabschiedeten kun:en Gesetze (Reichsbürgerge­
setz, Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und 
der deutschen Ehre). 
Lit.: Eise11hardr, V .. Deutsche Rechtsgeschichte, 7. A. 
2019 

Nürnberger Prozesse sind die zwischen 1945 und 
1949 in Nürnberg von einem internationalen Mili­
tärgerichtshof bzw. amerikanischen Militärgerichten 
gegen Anhänger des - Nationalsozialismus wegen 
Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Mensch­
lichkeit und Verbrechen gegen den Frieden durchge­
führten Gerichtsverfahren (22 Hauptkriegsverbre­
cher, 177 weitere Angeklagte, 43 Todesurteile). 
Lit.: Kemper. R.. Das Dritte Reich im Kreuzverhör, 
1980: Kroeschell. K., Rechtsgeschichte Deutschlands 
im 20. Jahrhundert, 1992: Kasmer. K .. Von den Siegern 
zur Rechenschaft gezogen, 2001; Die Nürnberger Pro­
zesse - vor 75 Jahren, 2020 

nur (Adv.) lediglich 

Nurnotar (§ 3 BNotO) ist in dem Verfahrensrecht 
der (in einigen Bundesländern [u.a. Bayern. Bran­
denburg. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, 
Sachsen-Anhalt, Thüringen) vorgesehene) -4 Notar 
in dem Hauptamt. Er steht in Gegensatz zu dem 
-+ Anwaltsnotar. Voraussetzung der Bestellung als 
hauptberuflicher Notar ist - außer Bedürfnis und 
Eignung - die Ableistung eines Anwärterdiensts als 
Notarassessor. 
Lit.: Köhler. G., Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007 

nutzen (V.) verwenden. gebrauchen 

nützlich (Adj.) Nutzen bewirkend, vorteilhaft 

nützliche Verwendung - Verwendung, nützliche 

Nutzung (§ LOO BGB) ist die Frucht einer Sache 
oder eines -4 Rechtes sowie der Vorteil. den der 
Gebrauch der Sache oder des Rechtes gewährt. Die 
Vorteile brauchen keinen Vermögenswert zu haben. 
Das für Nutzungen geltende Recht ist an sehr ver­
schiedenen Stellen geregelt (z.B. §§ 987 ff., 953 ff., 
818 l BGB). Ersparte Darlehenszinsen sind gezoge­
ne Nutzungen gemäß § 818 1 BGB. Der Ausfal l 
einer N. kann - Schaden sein. - Nutzungsent­
schädigung 
Lit.: Tschödrich-Rotter, S., Die Ent~chädigung für Ein­
griffe in die ausgeübte Nutzung, 2004; Nutzungsaus­
fallentschädigung 2007. NJW 2007, 1638 



Nutzungsänderung 

Nutzungsänderung isL die Änderung der Benut­
zungsart. In dem-+ Baurecht ist eine N. anderweiti­
ger Gebrauch eines Bauwerks (z.B. als Gewerbe­
raum statt als -+Wohnraum). Diese N. bedarf 
grundsätzlich einer--+ Baugenehmigung. 
Lit.: Lenz, G„ Planungshilfen zur Nutzungsänderung, 
1989; Reimann, M„ Nutzungsänderung von Gewerbe­
räumen, 1997 

Nutzungsausfall --+ Nulzung 
Lit.: Bitter, G .. Wertverlust durch Nu12ungsausfalL 2005 

Nutzungsentschädigung ist die Entschädigung für 
eine verwirklichte oder unlerbliebene _. Nutzung. 
Sie wird in der Regel auf etwa 30 Prozent der ent­
sprechenden Mietkosten berechnet. --+ Schadens­
ersatz 
Lit.: Schulze. R., Nutzungsausfallemschäcligung, NJW 
1997, 3337: Nutzungsausfallentschädigung 2003. NJW 
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2003. 803; Nutzungsausfallentschädigung 2006, NJW 
2006, 19 

Nutzungspfand (Antichrese) (§ 1213 BGB) ist in 
dem Sachenrecht das --+ Pfandrecht, das in der Wei­
se bestellt ist, dass der Pfandgläubiger zur Ziehung 
der --> Nutzungen des --+ Pfandes berechtigt sein 
soll. Ist eine von Natur aus fruchttragende Sache 
(z.B. Kuh) dem Pfandgläubiger zu einem Alleinbe­
sitz übergeben, so ist in einem Zweifelsfall anzu­
nehmen, dass er zu dem Fruchtbezug berechtigt sein 
soll. 

Nutzungsrecht ist das Recht, einen Gegenstand zu 
nutzen. --+ Lizenz 
Lil.: Schneider. 8.. Nutzungsrecht auf 99 Jahre, 1996: 
Harder, G., Das verliehene Nutzungsrecht, 1998 



Obdach (N.) Unterkunft 

obdach.los (Adj.) eines Obdachs entbehrend 

Obdachlosigkeit ist das Fehlen einer Unterkunft 0. 
ist in dem Verwaltungsrecht eine -+ Störung der 
-+ öttent11chen Ordnung und Sicherheit, weil Men­
schen ohne Obdach (die Verwaltung) stören. Die 
Ordnungsbehörde muss grundsätzlich versuchen, 
jeden Obdachlosen in Räumen, die ihrer Verfü­
gungsgewalt umerstehen. unterzubringen. 
Lit.: Peppersack. T., Rechtsprobleme der Unterbringung 
Obdachloser, 1999 

Obduktion (F.) Überziehung. Verhüllung, Leichen­
öffnung (in der Gegenwart zunehmend durch Rönt­
genverfahren ersetzt). Leichenschau 

obduzieren (V.) Leiche öffnen 

Oberbundesanwalt ist der an dem -+Bundes­
verwaltungsgericht bestellte, an die Weisungen der 
-+Bundesregierung gebundene Vertreter des öffent­
lichen -+ Interesses. 
Lit.: Kopp/Sclie11ke, Verwaltuog~gerichtsordnung, 27. A. 
2021 

Oberbürgermeister ist der Inhaber des oder eines 
leitenden -+ Amtes einer kreisfreien Stadt oder 
einer großen kreisangehörigen Stadl. 

obere (Adj. Komparativ) höhere 

Obereigentum ist in dem gemeinen Recht die 
Rechtsstellung des Obereigentümers (z. B. Lehns­
herrn) eines in geteiltem -+Eigentum stehenden 
Gegenstands (z.B. Herzogtum als Lehen) in Gegen­
satz zu dem -+ Untereigentum (z.B. des Lehns­
manns). (Vgl. ~ 357 ABGB Österreichs von 
1811/1812.) 
Lit.: Köhler. G .. Deul~chc Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Oberfinanzdirektion (OFD) ist die zwischen Fi­
naruministerium und Finanzamt stehende Behörde 
der-+ Finanzverwaltung. Sie ist teils Bundesbehör­
de, 1eils Landc$behörde. Die Zahl der Bundesabtei­
lungen bei einer 0. wurde 1998 beschränkt (Karls­
ruhe. Rheinland, Koblenz. Magdeburg. Frankfun am 
Main. Münster, Niedersachsen, Bayerisches Lan­
desamt für Steuern, Landesamt für Steuern und 
Finanzen in Sachsen, Thüringer Landesfinanzdirek­
tion). 

Oberhof ist in der mittelalterlichen Rechtsgeschich­
te ein durch tatsächliches Verhalten Auskunftsstelle 
für andere Gerichte und Privatpersonen gewordenes 
Gericht (z.B. Aachen. Ingelheim, Nürnberg). 
LiL: Müller. H., Oberhof und neuzeitlicher Territorial­
staat, 1978 

0 

Oberjustizkasse ist die bei den Oberlandesgerich­
ten bestehende Oberkasse der Justizverwaltung. 

Oberkreisdirektor war der Inhaber des leitenden 
--.. Amtes in-+ Kreisen (mancher Bundesländer wie 
Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen). 

Oberlandesgericht (OLG) (§§ 115 ff. GVG) ist in 
dem Verfahrensrecht das zwischen -+ Bundesge­
richtshof und --.. Landgerichten stehende Gericht der 
ordentlichen -+ Gerichtsbarkeit. Bei ihm sind 
--.. Zivilsenate und ~ Strafsenate gebildet. Das 0. 
ist vorwiegend in zweiter Instanz oder dritter Instanz 
und nur sehen in erster-+ Instanz zuständig. Das 0. 
von Berlin wird als -+ Kammergericht bezeichnet. 
In Bayern stand (als mittelbare Folge des Beitritts 
Bayerns zum Deutschen Reich 187 1) bis 2006 über 
den Oberlandesgerichten noch das (angeblich aus 
Kostengründen aufgelöste, 2018 wieder errichtete) 
-+ Bayerische Oberste Landesgericht, das für einen 
Teil der Aufgaben der Oberlandesgerichte bzw. des 
Bundesgerichtshofs zuständig war und ist. 

Oberstadtdirektor war zwischen etwa 1945 und 
1994-1999 der Inhaber des leitenden -+Amtes in 
kreisfreien Städten (mancher Bundesländer wie 
Nordrhein-Westfalen oder Niedersachsen). 

oberstes Bundesgericht -+ Bundesgericht 

Oberverwaltungsgericht (OVG) (§ 2 VwGO) ist 
das zwischen --.. Verwaltungsgericht und -+ Bund­
esverwaltungsgericht stehende Gericht der Verwal­
tungsgerichtsbarkeit. Bei ihm werden -+ Senate 
gebildet. Dac; 0. ist meist in zweiter Instanz. ver­
schiedentlich auch in erster -+ Instanz zuständig. 
Gegen Urteile des Oberverwaltungsgericht.s ist bei 
Zulassung die -+ Revision lll dem Bundesverwal­
tungsgericht zulässig. In Baden-Württemberg, Bay­
ern und Hessen heißt (nach§ 184 VwGO in Abwei­
chung von § 2 VwGO) das 0. -+ Verwal­
tungsgerichtshof (VGH). 

Obhut (F.) Überwachung, Aufsicht, Schulz 

Obhutspflicbt ist die Verpflichtung, Rechtsgüter 
einer anderen Person zu überwachen und vor Schä­
den zu bewahren. In dem Schuldrecht kann die Ver­
letzung einer 0. einen -+ Schadensersatzanspruch 
begründen. In dem Strafrecht ist eine böswillige 
Verletzung einer 0. für Schutzbefohlene, die zu 
einer-+ Gesundheitsschädigung führt, strafbar. 

Obiter dictum (lat. f als N. verwendetl beiläufig [in 
dem Rahmen einer auf ein anderes Ziel gerichteten 
Entscheidung] bemerk.'t) ist in Gericht~entscheidun­
gen eine (beiläufige) Ausführung zu einer nicht 
entscheidungserheblichen Frage. 
Lit.: Schlüter; W.. Das Obiter dictum, 1973; Wie, H. , 
Obiter dictum und Divergenzausgleich in Strafsachen, 
1993 



Objekt 

Objekt (N.) Gegenstand 

objektiv (Adj.) gegenständlich. sachlich. unvorein­
genommen 

objektive Bedingung der StraJbarkeit -+ Be­
dingung der Strafbarkeit, objektive 

objektive Unmöglichkeit -+ Unmöglichkeit. objek­
tive 

objektives Recht ...... Recht, objektives 

objektives Tatbestandsmerkmal -+ Tatbestands­
merkmal, objektives 

objektives Verfahren -+ Verfahren. obje!..-tives 

Obliegenheit ist das Rechtsgebot in eigenem Inte­
resse (z.B. Meldung einer gefahrerhöhenden Verän­
derung in dem Versicherungsrec~t. 0. des Gesch~­
digten den Schaden möglichst genng _zu hal_ten). Die 
O. ist keine -+ Verpllichtung gegenüber einem an­
deren. Grundsätzlich steht dem Träger der 0. ihre 
Wahrung frei. doch hat er selbst die Folgen der 
Nichtbeachtung zu tragen (z.B. Verschlechterung 
der Rechtc;stellung). Der Gegner kann ihre Erfüll~ng 
nicht verlangen. Ihre Verletzung begründet für ihn 
auch keinen Schadenersatzanspruch. 
Lit.: Riihl, G., Obliegenheiten im ~ersiche1:ungsver­
tragsrech1. 2004; Hähnchen. S„ O~ltegenh~1ten und 
Nebenpflichten, 2010; Baue1; G., Obliegenbe11en, NJW 
2011. 646 

obligatio (lat. [F.]) Verbindlichkeit, Schuld 

Obligation (F.) -+ Verbindlichkeit, Schuld 

obligatorisch (Adj.) verbindlich. ein Schuldverhält­
nis betreffend 

obligo (lat., [als N. verwendet]) Verpflichtung 

Observanz ([F.) Beobachtung) ist das örtlich be­
grenzte Gewohnheitsrecht. 

occupatio (lat. [F.]) Aneignung 

Ochlokratie (griech. [F.J) Herrschafl des Pöbels 

Oder (F.) ein Strom in dem Oslen Deutschlands 

Oder-Neiße-Gebiete sind die östlich der Oder und 
der l.;iuc;itzer Neiße liegenden, an dem 31 12.1937 
zu dem StaatSgebiet des Deutschen Reiches gehö­
renden Gebiete (24,3 Prozent der Fläche, 13.8 Pro­
zent der Bevölkerung). In dem Potsdamer Abkom­
men der alliienen Siegermächte des Zweiten 
Weltkriegs von dem 2.8. 1945 wurden sie der Ver­
waltung der Sowjetunion (nördliches Ostpreußen 
um Königsberg) bzw. Polens unterstellt. Durch Ver­
träge von 199011991 wurde die dadurch erfolgende, 
Polen zu Gunsten der Sowjetunion bzw. Russlands 
nach Westen verlagernde Grenzziehung in dem 
Zuoe der Herstellung der Einheit DeutscWands mit 
Zu~Limmung der Bundesrepublik Deutschland als 
endgültig vereinbart. 
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Lit.: Köble1: G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (lntemet) 

OECD (Organization for Economic Cooperation 
and Developmenl) ist die Organisation für wirt­
schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ab­
kommen vom 14.12.1960) mit Sitz in Paris und 
anfangs 25. später 34 Mitgliedsta~ten (z.B .. die 
meisten Mitgliedstaten der Europfuschen Union, 
lsland. Japan, Kanada. Mexiko, Neus~laad,. ~or­
wegen. die Schweiz. Südkorea. Türkei. Vereinigte 
Staaten von Amerika). 

offen lAdj.) unabgeschlossen, erkennbar 

offenbaren (V.) kund tun, mitteilen, zugeben 

Offenbarung ist die Mitteilung ~ines Ums~ands 
durch einen Wissenden gegenüber mindestens einem 
Unwissenden. 

Offenbarungseid _, Versicherung an Eides Stall 

Offenbarungspflicht ist die Pflicht zur Offenba­
rung eines Umstands wie sie z.B. für ~inen Rechts­
anwalt gegenüber seinem Mandanten 1n Bezug auf 
einen Verhaltensfehler und einen daraus erwachsen­
den Rückgriffsanspruch besteht. Eine allgemein~ 0. 
gibt es nicht, weil auf ?run? des ~Ugememen 
Egoismus des Menschen mcht Jeder sem gesamtes 
Wissen überall und immer allen anderen offenbaren 
will und muss. Die Verletzung einer dennoch beste­
henden einzelnen 0 . kann einen Schadensersatzan­
spruch begründen. 
Lit.: Terbille. M./Schmir:.-Herscheidt. S„ Zur Offenba­
rung~pflJcht bei ärztlichen Behandlungsfehlern, NJW 
2000. 1749 

offene Handelsgesellschaft -+ Handelsgesellschaft, 
offene 

offenlegen (V.) offen kundrun. öffentlich darlegen. 
offenbaren 

Offenlegung ist die öffentliche Darlegung. 

Offenlegungsptlicht (§§ 264aff. HGB) ist die 
Pllicht zu einer Offenlegung einer Gegebenheit 
(z.B. eines Jahresabschlusses). 
Li1.: Höf11er. K .. Die Offenlcgungspflicht bei der GmbH 
& Co KG. NJW 2004, 475 

Öffentlich ist das Verhalten, das für einen nach Zahl 
und Individualität unbestimmten Kreis oder für 
einen nicht durch persönliche Beziehungen innerlich 
verbundenen größeren bestimmten Kreis von Men­
schen bzw. Personen wahrnehmbar ist. 
Lit.: Drell's!Wacke/Vogel. Gefahrenabwehr. 9. A. 1986 

öffentliche Aufgabe-+ Aufgabe. öffentliche 

öffentliche Beglaubigung -> Beglaubigung. öffent­
liche 

öffentliche Hand - Hand. öffentliche 

öffentliche Klage -+ Klage. öffentliche 
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öffentliche Last -+ Last, öffentJiche 

öffentliche Meinung -+ Meinung, öffentliche 

öffentliche Sache .-. Sache, öffentJiche 

öffentliche Sicherheit und Ordnung .-. Sicherheit, 
.-. Ordnung, öffentliche 

öffentliche Urkunde .-. Urkunde, öffentliche 

öffentliche Versteigerung -+ Versteigerung, öffent­
liche 

öffentliche Zustellung -+ Zustellung. öffentliche 

öffentlicher Belang-+ Belang, öffentlicher 

öffentlicher Dienst -+ Dienst, öffentlicher 

öffentlicher Glaube--+ Glaube, öffentlicher 

öffentliches Interesse -+ Interesse, öffenlliches 

öffentliches Recht -+ Recht. öffentliches 

öffentliches Testament -+ Testament. öffentliches 

öffentliches WohJ -+ Allgemeinwohl 

Öffentlichkeit ist der nach Zahl und Individualität 
unbestimmte Personenkreis (Allgemeinheit) sowie 
die Zugänglichkeit von Vorgängen für diesen. In 
dem Verfahrensrecht bedeutet das Prinzip der ö .. 
dass die Allgemeinheit bei GerichtsverhandJungen, 
insbesondere bei -+Verkündung von -+Urteilen 
und-+ Beschlüssen zugelassen ist (vgl.§ 169 GVG, 
55 VwGO). Die Notwendigkeit dazu wird aus 
Art. 20 Il l GG hergeleitet. Hierzu gehört auch, dass 
der Richter Fernsehaufnahmen vor oder nach den 
Hauptverhandlungstagen zulassen muss, wohinge­
gen Fernsehaufnahmen während der Verhandlung 
(noch) ausgeschlossen sind. In bestimmten Verfah­
ren gilt der Grw1dsatz der Ö. nicht (z. B. bei Gefahr­
dung der Staatssicherheit, öffentlichen Ordnung 
oder Sicherheit, Jugendgerichtssachen). ln dem 
Strafrecht kann die 0. -+ Tatbestandsmerkmal sein 
(§ J 83a StGB öffentliche Vornahme sexueller Hand­
lungen). 
Lit.: Kissel, O./Maye1; H„ Gerichtsverfassu.!Jgsgesetz. 
10. A. 2021; Klein, S„ Die Grundsätze der Offentlich­
keit und Mündlichkeil, Diss. jur. Köln, 1995; Seherz­
berg, A„ Die Öffentl_ichkeit der Verwaltung, 2000; Ol­
denburg, S„ Die ÖtTentlichkeit von Rechtsnonnen, 
2009; Schmitz, M., lJer ÖffenUichkeitsgrundsatz in der 
Kommunalverwaltung, JuS 2017. 31 

öflentlich-rechtUch (Adj.) das öffentliche Recht 
betreffend 

öffentlich-rechtliche Streitigkeit -+ Streitigkeit, 
öffentl ich-rechtliche 

öffentlich-rechtliche Verwahrung -+ Verwahrung, 
öffentlich-rechtliche 

öffentlich-rechtlicher Vertrag ~ Vertrag, öffent­
lich-rechtlicher 

ökumenisch 

Offerte (F.) Antrag, Angebot 

Office (M.) de lutte antifraud (franz.) (OLAF) ist 
die 1999 von der Europäischen Kommission einge­
richtete Organisationseinheit zu der Bekämpfung 
der Korruption bzw. des Betrugs (Büro zu Bekämp­
fung des Subventionsbetrugs in Brüssel), die der 
Kommission organisatorisch zugeordnet ist, aber 
operationelle Unabhängigkeit hat. OLAF (http;// 
ec.europa.eu/dgs/olaf/index_de.html) ist mit rund 
300 Mitarbeitern ausgestattet. Die Vorgängereinrich­
tung Uclaf bearbeitete l 998 5000 Falle in einem 
wertmäßigen Umfang von etwa einer Mill iarde 
Euro. Hinweise sind möglich unter 0800 1820595, 
Informationen erhältlich unter http;//europa.eu.int/ 
olaf/. Trotz der Organisationseinheit gibt es noch 
mehr als genug Korruption und Betrug vieler letzt­
lich zu Lasten ehrlicher einfacher Staatsbürger. 

officium (lat. [N.]) Pflicht, Dienst, Amt 

Offizia] ist in dem kalllolischen Kirchenrecht der 
(vereinzelt seit dem späten 12. Jh. erscheinende) 
Vorsitzende der bischöflichen Gerichtsbehörde. 
Lit.: Köbler, G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet) 

Offizialat ist in dem katholischen Kirchenrecht die 
bischöfliche Gerichtsbarkeit. 

Offizialmaxime (F.) Amtsprinzip, Amtsbetrieb 

Offizia lverfahren (N.) Amtsverfahren 

Offizialverteidigung (F.) Amtsverteidigung, 
-+ Pflichtverteidigung, -+ Verteidiger 

ökologisch (Adj.) umweltbewusst 

ökonomisch (Adj.) wirtschaftlich 

Ökonomische Analyse des Rechts ist die aus den 
Vereinigten Staaten von Amerika aufgenommene 
Überprüfung des Rechtes auf seine wirtschaftlichen 
Auswirkungen. 
Lit.: Eide11111iiller. H;i, Effizienz als Rechtsprinzip. 4. A. 
2015; Adams, M„ u konomische Theorie des Rechts, 
2. A. 2004; Towjigh, E. u. a„ ökonomische Methoden 
im Recht, 2010; Die ökonomische Analyse des Rechts, 
bg. v. Curti, C. u.a., 2013; Faltmann, L. Effizienz als 
Rechtsprinzip, 2018 

Oktroi (M.) Verleihung durch hoheitliche Urkunde 

Oktroisystem ist die in dem frühneuzeitlichen 
Recht herrschende Praxis der Verleihung von Ho­
heitsrechten und der Regelung der Verfassung einer 
Gesellschaft durch staatliche -+ Urkunde. Das 0. 
wird in dem 19. Jh. durch das Konzessionssystem 
abgelöst. 
Lit.: Köbler, G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

oktroyiert (Adj.) aufgezwungen 

ökumenisch (Adj.) umfassend. allgemein, weltweit 



Ökumenischer Rat der Kirchen 

Ök umenischer Rat der Kirchen ist der J 948 ge­
gründete Zusammenschluss nahezu aller christlichen 
-+ Kirchen der Weil - mit Ausnahme der katholi­
schen Kirche - zwecks Zusammenarbeit und Annä­
herung in Glaubensfragen. 

Oligarchie (griech. [F.)) Herrschaft weruger 

Oligokratie (griech. (F.J Herrschaft weniger) ist die 
-+Herrschaftsform, in welcher der Staatswille 
durch eine aus dem -+ Staatsvolk herausgehobene 
Gruppe weniger Menschen (z.B. -+ Adel) gebildet 
wird. 

Ombudsmann ist vor allem in skandinavischen 
Ländern der von dem -+ Parlament beauftragte 
Mensch, der als Verfassungsorgan den Einzelnen 
gegen staatlich-behördliche Rechtsverletzungen 
schützen soll. In Deutschland werden diese Aufga­
ben von dem Petitionsausschuss, der Verwallungsge­
richlsbarkeit und besonderen Beauflragten (z.B. 
Ausländerbeauftragter, Datenschutzbeauftragter, 
Wehrbeauftragter), in Österreich von dem Volksan­
walt übernommen. 
Lit.: Ombudsman in Europa, hg. v. Ma1sd1er. r:, 1994; 
Hippe/, T. v.. Der Ombudsmann im Bank- und Versiche­
rungswesen, 2000; Römer, V., Der Ombud5mann für 
private Versicherungen, NJW 2005, 1251 

Omni modo facturus (lat. [M.J in jedem Fall tun 
Werdender) ist der zu einer Tat fest entschlossene 
Mensch. Er kann nicht mehr angestiftet werden. Ein 
Driller kann daher hinsichtlich seiner Tat nicht we­
gen Anstiftung. sondern nur wegen-+ Beihilfe oder 
wegen versuchter-> Anstiftung strafbar sein. 

omnis (lat. [Adj.]) jeder 

online (engl. [Adv.)) angeschlossen, verbunden 

Lit.: lcewe11heim. U./Koch, Praxis des Online-Rechts, 
2001: Online-Handel, hg. v. Bräutigam. P./Leupold, A., 
2003 

Onom asiologie (zu griech. onoma [N.J Name) ist 
die Wissenschaft von den Bezeichnungen eines 
GegcnsLands (Namen einer Sache) oder Begriffs in 
Gegensatz lll der Wissenschaft von den Bedeutun­
gen eines Wortes (Inhalt einer Bezeichnung. Sema­
siologie). 

O peration ([F.] Verrichtung) ist die Ausführung 
einer Handlung, insbesondere der mit gewaltsamer 
Gcwcbcdurchtrcnnung verbundene blutige ärztliche 
Eingriff. Die ärztliche 0. stellt eine -> Körper­
verletzung dar (Str.), die aber in der Regel durch 
einen -> Rechtfertigungsgrund gerechtfertigt ist. 
wobei die Wirksamkeit einer -+ Einwilligung von 
der ordnungsgemäßen vorherigen -+ Aufklärung 
seitens des Arztes abhängt. Besteht dabei die Mög­
lichkeil, eine 0. durch eine konservative Methode zu 
vermeiden. so muss der Betroffene darüber aufge­
klärt werden. In dem Schuldrecht ist ein Geschädig­
ter auf Grund von § 254 BGB zu der Duldung einer 
0. verpflichtet. wenn diese kostenlos, gefahrlos und 
schmerzlos ist und sichere Aussicht auf Besserung 
bietet 
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Opfe r (N.) Darbietung einer Gabe, Erduldung eines 
Übels, Verletzter,-> Viktimologie 
Lit.: Kaiser. G./Jehle, Kriminologische Opferforschung, 
1995: Hassemer. W./Reemlsma, J., Verbrechensopfer -
Gesetz und Gerechtigkeit, 2002: Haupt. H. u. a., Hand­
buch Opferschutz und Opferhilfe, 2003 

Opferentschädigung ist die Entschädigung eines 
Menschen, der durch einen vorsätzlichen tätlichen 
Angriff auf ilm oder einen Dritten oder durch dessen 
rechtmäßige Abwehr einen Gesundheitsschaden 
erleidet, durch die Allgemeinheit. Für die 0. gilt 
das Opferentschädigungsgesetz von dem 7. 1.1985. 
Durch das Opferanspruchssicherungsgesetz von 
dem 8.5. 1998 haben Opfer von Straftaten ein gesetz­
liches Pfandrecht an Honoraransprüchen Tatbeteilig­
ter aus der urheberrechtlichen Verwertung der Tat. 
Durch das Opferschutzgei.etz von dem 18.12.1986 
wird dem Opfer bestimmter Gewalttaten das -> Ad­
häsionsverfahren erleichtert. 
Lit.: Ge/hausen, R/Weiner, B .. Opferentschädigungsge­
setz, 6. A. 2015 

Opfe rgrenze ist die Grenze, jenseits derer der Be­
troffene ein Übel nicht mehr ohne Ausgleich zu 
dulden braucht. D.ie 0. ist wichtig für die Ansprüche 
auf Grund rechtmäßiger Eingriffe Dritter in eigene 
Rechte. Beispielsweise ist das -+ Eigentum durch 
Art. 14 GG nicht gegenüber der bloßen ->So­
zialbindung, wohl aber gegen einen die 0. überschrei­
tenden enteignenden -+Eingriff geschützt, der nur 
unter Leistung einer-+ Entschädigung erfolgen darf. 

opportun (Adj.) zweckmäßig, günstig 

Opportunität (F.) Zweckmäßigkeit, Günstigkeit 

Opportunitätspr inz ip (Zweckmäßigkeitsgrund­
satz) ist in dem öffentlichen Recht der Grundsatz 
des staatlichen Handelns nach der Zweckmäßigkeit. 
In dem Strafverfahrensrecht gilt für die Verfolgung 
von Straftaten das 0. in dem Verhältnis zu dem 
-+ LegaJitätsprinzip (an sich) nur ausnahmsweise 
(z.B. § 153 StPO bei geringfügiger Schuld des Tä­
ters, vgl. weiter §§ l 53aff. StPO). ln dem Verwal­
tungsrecht herrscht das 0. für das Handeln der 
->Verwaltung, soweit eine gesetzliche Regelung 
fehlt oder das-+ Gesetz das Handeln der Behörde in 
ihr -+Ermessen stellt. Vgl. auch § 47 OWiG 
(pflichtgemäßes Ermessen). 
Lit.: Port, C.. Die Außerkraftsetzuog der Legalität. 
l 996; Erb, V., Legalität und Opportunität, 1999; Sch11-
/e11b11rg, J .. Legalitäts- und Opportunitätsprinzip, JuS 
2004, 765; Huber. M„ Grundwissen - Strafprozess­
recht: Opportunitätsprinzip. JuS 2021, 635 

Opposition ([F.J Gegensatz) ist in einem Staat die 
Gesamtheit der nicht an der -+ Regierung beteilig­
ten, politischen Kräfte. Die 0. hat die durch das 
Mehrparteiensystem, die Parteiengründungsfreiheit 
und die verhältnismäßige, durch eine Mindestklau­
sel (z.B. Fünfprozentklausel) aber erheblich einge­
schränkte Chancengleichheit der Parteien gewähr­
leistete Chance, einmal ;iur Mehrheit zu werden. 
Wahrend einer Wahlperiode hat sie in Deutschland 
die Möglichkeit des konstruktiven -+ Misstrauens­
votums. 
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Lit.: Haberlatul. S., Die vcrfa-;sungsrechtliche Bedeu­
tung der Opposition, 1995; Stliwe, K .. Die Opposllion. 
1997 

Option ist das Recht, durch einseitige --+ Erklärung 
{Willenserklärung) eine Rechtsstellung zu erlangen 
(z. B. --+Staatsangehörigkeit) oder einen --+Vertrag 
zu~tande zu bringen. Die 0. gewähn dem Berechtig­
ten keinen Anspruch auf cm Verhalten des Gegners, 
sondern ein --+ Gestaltungsrecht. Sie ergibt sich in 
dem öffentlichen Recht aus einem --+ Gesetz, in dem 
Privatrecht meist aus einem aufschiebend bedmgten 
--+ Venrag. bei dem durch die Erklärung der AU'>· 
übung der 0. die auhch1ebende --+ Bedmgung ent­
fällt. 
Lit.: Henrich, D„ Vorvcnrag, Optionsvertrag, Vor­
rechtsvertrag, 1965: Ulke. 0„ Stock Optioll!i. 2004; 
Casper, M„ Der Optionsvcrtrng. 2005 

Optionsschein ist der <.las Recht auf den Bezug des 
jeweiligen Optionsgegenstands (z.B. Aktie. Anleihe, 
Währungseinheit, Warenmenge) verbriefende Schein 
(--+Urkunde). 
Lit.: Göue, R„ Opuon\-;cheinc. 2011 

Ordal (N.)--+ Gottesurteil 

Orden (M.) Ehrenteichen, religiöse Gemeinschaft 
Lit.: Kirchner. H„ Deutsche Orden und Ehrenzeichen. 
5. A. 1997; Ni111111erg111, J. u. a„ Deutsche Orden und 
Ehrenzeichen 1800 1945. 23. A. 2021 

ordentlich (Adj.) allgemein, regelmäßig 

ordentliche Gerichtsbarkeit --+ Gericht<;barkeit. 
ordentliche 

ordentliche Kündigung -> Kündigung. ordentliche 

ordentliche r Rechtsweg --+ Rechtsweg, ordentli­
cher 

Order (F.) Befehl, Verfügung 

Orderklausel ist die BeMimmung (des -+ Aus­
stellers), durch die ein --+ Wenpapier die Eigen 
schaft als Orderpapier erhält (positive 0 .. z.B. oder 
an Order) oder verhen C11e.i:a1fre 0„ z.B. nicht an 
Order). 

Orderpapier ist das --+ Wcnpapier. das zwar eine 
bestimmte, namentlich betcichnete Person al~ be­
rechtigt benennt, aber den -+ Aussteller auch vcr­
pnichtet. an eine von dem Benannten durch -+ In· 
dossament als --+ Gläubiger bezeichnete Person w 
leisten. Das 0. erlangt seine Eigenschaft als 0. 
entweder durch --+ GeseL7 (!(eborenes 0„ z.B. 
Wechsel, Namensakue) oder durch --+ Rechtsge­
schäft (gekorene.\ 0 .. z.B. kaufmännische Anwei­
sung.§ 363 HGB). 

Ordinarius (M.) ordentlicher (Professor) 

Ordnung ist der einleuchtend geregelte zu„tan<.I 
mehrerer Gegebenheiten in dem Verhältnis zueman­
der. VerfassungsmäßiRe 0. (Art. 2 l GG) ist die 
verfassungsgemäße Rechtsordnung, also die Ge-

Ordnungsmittel 

<.am1hei1 aller --+ Gesetze. die mit den Normen des 
--+ Grundgesetzes und mit den ungeschriebenen 
elementaren Verfassungsgrundsätzen materiell und 
fom1ell übereinstimmen. Die verfassungsmäßige 0. 
is1 eine der drei Schranken der allgemeinen 

• Handlungsfreiheit. Öffentliche 0. ist (als wert­
ausfüllungsbedürftiger Begriff) die GesamLheit der 
(meist ungeschriebenen) Regeln. deren Befolgung 
nach den jeweils hemchenden so1ialen und ethi­
schen Anschauungen als unerläs\liche Vorausset­
wng für ein gedeihliches Zusammenleben innerhalb 
der Gemeinschaft bzw. innerhalb eines besLimmten 
Gebiets angesehen wird. Die Regeln der öffentli­
chen 0. sind keine Rechtworschriflen. sondern 
Wenvorstellungen. die erst dadurch rechtlich be­
deutsam werden. das~ bei ihrer Verle11ung (z.B. bei 
Zurschaustellung des nackten menschlichen Körpers 
in der Öffentlichkeit) die --+ Polizei oder -+ Ord­
nungsbehörde einschreitet. Die Beuneilungsmaßstä­
bc der öffentlichen 0. werden entscheidend von dem 
-+ Grundgeset7 geprägt. 
Lu · frcl111er. F., Öffentliche Ordnung. JuS 2003. 7~: 
Ba11dt·1w1. C.. Der Schutz der öffentlichen Ordnung im 
Versammlungsrecht. 2007 

Ordnungsbehörde ist die • Behörde (Landesbe­
hörde), deren Aufgabe die Wahrung und Sicherung 
der öffentlichen -. Ordnung und Sicherheit i~t (Ge­
fahrenabwehr durch z.B. Bauordnungsbehörde, 
Gewerbeordnungsbehörde. in manchen Ländern 
nicht die Polizei). Die 0. i.teht damit (als Folge der 
sog. Entpolizeilichung der Verwaltung) an der Stelle 
(teilweise auch neben) der früheren Polizeibehörde 
(Verwaltungsbehörde) (z. B Baupolite1, Feuerpoli­
tei. Gesundheitspolizei). Sie \.\.ird auf Grund beson­
derer ge<;etzlicher--+ Ermächugungen täug. 
Lit. Knemeyer, F., Polizei- und Ordnungsrecht, 1 1. A. 
2007; Sd1e1ik.e. R., Pohze1- und Ordnung\recht, 11. A. 
2021: Knemever. F./Schmidt. T.. Polizei und Ordnungs­
recht, 4. A. 2016 

O rdnungsgeld ist die bei Verstößen gegen vcrfah­
rensrechtliche Vorschriften vielfach angedrohte 
Pnicht zu einer Geldleistung. Das 0. ist ein --+ Ord­
nungsmittel. Es beträgt grundsaulich mindestens 
5 Euro und höchstens 1000 Euro(§§ 6 1 EGStGB. 178 
GVG. evtl. bis 25000 Euro). Vor Verhängung eines 
Ordnungsgelds muss ein Gericht em beantragtes 
Gespräch mit einem --+ Rechtsanwalt ermöglichen. 

ordnungsgem äß (Adj.) der Ordnung entsprechend 

ordnungsgemäße Buchführ ung --+ Buchführung, 
ordnungsgemäße 

Ordnungshaft ist die bei Ver:.1ößcn gegen verfah­
rensrechtliche Vorschriften vielfach angedrohLe 
Freiheitsentziehung. Sie ist ein -+ Ordnungsmittel. 
Ihr Ausmaß kann grundsätzlich 1w1schen einem Tag 
und 6 Wochen Haft betragen (Art. 6 U EGStGB). 
Die O. \.\.1rd regelmäßig auch für den Fall angeord­
net. dass ein --+ Ordnung ... geld nicht beigetrieben 
werden kann. 

Ordnungsmittel (Art. 5 ff. EGSLGB) ist das der 
Aufrechterhaltung der Ordnung und der Durchfüh­
rung von Verfahren durch Ahndung oder durch Er-



Ordnungsrecht 

zwingung eines Verhaltens dienende Mittel, das 
insbesondere zu der Ahndung ungebührlichen Ver­
halten.<; vor-+ Gericht angeordnet werden kann. Ein 
0. wird in vielen Verfahrensgesetzen angedroht 
(z.B. §§ 380, 890 ZPO). 0. sind -+ Entfernung aus 
dem Sitzungszimmer, -+ Ordnungsgeld und -+ Ord­
nungshaft. Die Befugnis, 0. festzusetzen, endet mit 
dem Abschluss der Hauptverhandlung. 

Ordnungsrecht ist die Gesamtlieit der die öffentli­
che -+ Ordnung betreffenden Rechtssätze. -+ Poli­
zeirecht 
Lit.: K11emeyer. F., Polizei- und Ordnungsrecht. 11. A. 
2007; Sche11ke, R., Polizei- und Ordnungsrecht, 11. A. 
2021; Kingreen/Poscher. Polizei- und Ordnungsrecht, 
11. A. 2020 

Ordnungsstrafe ist der durch die Begriffe --. Ord­
nungsmittel und -+Zwangsmittel abgelöste Begriff 
(vgl. § 5 EGStGB). 

ordnungswidrig (Adj.) der Ordnung widerspre­
chend 

Ordnungswidrigkeit (§ 1 OWiG) ist die rechtswid­
rige und vorwerfbare -t Handlung, die den Tatbe­
stand eines Gesetzes verwirklicht. das die Ahndung 
dieses Verhaltens mit einer-+ Geldbuße zulässt. Die 
0. ist Verwaltungsunrecht, nicht -+ Straftat. Wann 
eine 0. vorliegt, ist den Einzelgesetzen zu entneh­
men (z.B. § 24 StVG Verkehrsordnungswidrigkeit). 
Rechtsfolge einer 0. ist eine Geldbuße zwischen 5 
und 1000 Euro (evtl. auch höher, z.B. 2000 Euro 
§ 24 StVO). Nebenfolge ist die --. Einziehung. Für 
die Verfolgung einer 0. ist die -> Verwaltungs­
behörde (Ordnungsbehörde) oder die Staatsanwall­
schaft oder an ihrer Stelle für einzelne Verwaltungs­
handlungen der Richter (sowie hilfsweise die 
-+ Polizei) zuständig (§§ 35 ff. OWiG). Es gilt das 
-+ Opportunitätsprinzip. Bei geringfügigen Verstö-
ßen kann die Verwaltungsbehörde -+ verwarnen und 
bei der sog. gebührenpflichtigen Verwarnung zusätz­
lich ein Verwarnungsgeld von 5 bis 35 Euro (§ 56 
OWiG) erheben. Ansonslen wird die 0. durch ein 
-+ Bußgeld, das in einem Bußgeldbescheid festge­
setzt wird, geahndet(§ 65 OWiG). Gegen den Buß­
geldbescheid kann innerhalb zweier Wochen nach 
-+ Zustellung --. Einspruch erhoben werden, über 
den das --. Amtsgericht, in dessen Belirk die Ver­
waltungsbehörde ihren Sitz hat, durch --. Beschluss 
oder ...... Urteil entscheidet (§§ 67 ff. OWiG). Gegen 
die Entscheidung ist von einer Geldbuße von 
250 Euro an die Rechtsbeschwerde zu dem -+ Ober­
landesgericht n1Hissig (§§ 79ff OWiG) Vollstreckt 
wird der rechtskräftige -+ Bußgeldbescheid nach 
den --. Verwaltungsvollstreckungsgesetzen. 
Lit. : OWiG, 26.A. 2022; Rebma1111. K.!Rotlt, W/Herr­
mami, S., Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (Lbl.), 
30. A. 2021; Karlsruher Kommentar zum Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten, hg. v. Mitsch. W. 5.A. 2018; 
Göhler; E.. Ordnungswidrigkeitengesetz, 18. A. 2021; 
Handbuch filr das straßeaverkehrsrechtliche OWi-Yer­
fahren, bg. v. Burho.IJ, D., 4. A. 2015; Ordnungswidrig­
keitengesetl. hg. v. Krenberger. ß./Krumm. C .. 5.A. 2018 

Ordre public (franz. [M.] öffentliche Ordnung) 
(Art. 6 EGBGB) ist io dem internationalen Privat­
recht die Gesamilieit wesentlicher Grundsätze des 
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jewej)jgen nationalen Rechts (z.B. des deutschen 
Rechtes), insbesondere der Grundrechte. Sie können 
eine Schranke für die Anwendung eines ausländischen 
Gesetzes bilden. Trotz einer Verweisung durch das 
deutsche Recht auf ein fremdes Gesetz kann dieses 
nicht angewandt werden, wenn seine Anwendung 
gröblich grundlegende deutsche Rechtsanschauungen 
verletzt (z.B. ausländisches Eheverbot der höheren 
Weihen, ausländische Versagung des Rechtes der 
Verteidigung ohne persönliches Erscheinen). 
LiL: Kegel, G./Scl111rig, K„ lntemalionales Privatrecht, 
9. A. 2004; Fröhlich. J., Der gemeineuropäische ordre 
public, 1997; Briiriing. S., Die Beacbtlichkeit des frem­
den ordre publtc, J 9':J7; Völker. <.:., Zur Oogmabk des 
ordre pubHc. 1998 

Organ ([N.] Gerät, Werkzeug, Sinneswerkzeug) ist ­
abgeleitet von den Organen des menschlichen Körpers 
- die Person oder Personenmehrheit. durch die eine 
Personengesamtheit (z.B. --. Staat, --. Verein) han­
delt. Das 0. kann vor allem Beschlussaufgaben, Aus­
führungsaufgaben, Beratungsaufgaben, Aufsicht5auf­
gaben oder Entscheidungsaufgaben haben. Die Ein­
zelheiten ergeben sich aus dem jeweils für die einzelne 
Personengesamtheit geltenden Recht. Allgemein hat 
die Personengesamtheit für das Handeln der Organe 
einzustehen (Organhaftung, vgl.§ 31 BGB). 
Lit.: Pat-:_ina, R. u. a., Haftung von Unternehmensorga­
nen, 2010 

Organhaftung --. Organ 
L1l.: lhlas, H.. Organhaftung und Hafipllichtversiche­
rung, 1997 

Organisation ist allgemein die Gestaltung der Mög­
lichkeit sachgemäßen Handelns sowie deren prakti­
sches Ergebnis (z.B. Verwaltungsorganisation, Be­
triebsorganisation). Jedes auf Dauer angelegte 
zweckorientierte soziale Gebilde bedarf einer 0. 
Eine besonders wichtige politische 0. ist seit 1994 
die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit 
in Europa (-+ OSZE). 
Lit.: Rujfen, M.!Walter; C.. Institutionalisiertes Völker­
recht, 2. A. 2015 

Organisationsakt ist der Akt oder die Maßnahme 
zu einer -+ Organisation der Verwaltung. Ein 0. 
kann in der Form eines Gesetzes, einer Rechtsver­
ordnung, eines Verwaltungsakts oder auch einer 
bloßen innerdienstlichen Anweisung ergehen. 

Organisationsklausel oder Absperrklausel ist die 
unzulässige Klausel eines -+ Tarifvertrags, die den 
-> Arbeitgeber bei der Beschäftigung von > Ar­
beitnehmern binden soll. 

O rganisationsmangel ist der Mangel in der Gestal­
tung der Möglichkeit sachgemäßen Handelns. Er 
kann die Verletzung einer --. Verkehrssichenmgs­
pnicht und damit eine -+ Unterlassung gemäß 
§ 823 J BGB (str.) darstellen. Daraus kann ein 
--. Schadensersatzanspruch folgen. Auch für die 
-+ Haftung des --. Vereins nach § 31 BGB kann es 
als zu Schadensersatz verpflichtende Handlung 
genügen, dass ein 0 . vorliegt. 
Lit.: Mat11scl1e-Beckma1111, A.. Das Organisationsver­
schulden, 2001 
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organisiert (Adj.) auf eine Organisation bezogen 

organisierter Streik • Streik. organisierter 

Organleihe isl die Betrauung eines Organs einer 
anderen JUnsllschen Person des öffentlichen Rechtes 
mil einer Aufgabe einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechtes (z.B. zeitweise Europäische 
Union m dem Verhältnis zu den Europäischen Ge­
meinschaften). 
Lit.: Hirschberger. M .. Organleihe. 1989 (Oiss.): Hof­
sommer. A., Die Anfänge der völkerrechtlichen Organ­
leihc, 2011: Hirsch, M .. Organleibe und Bauen im Au­
ßenbereich. 2012 

Organschuft ist die Stellung und Tätigkeit als 
-+ Organ. Die 0. ist in dem Gesellschaftsrecht ent­
weder -+ Drittorganschaft (Fremdorganschaft) oder 
-+ Selbstorganschaft (Eigenorganschaft). Tn dem 
S1euerrecht ist 0. die finanzielle. wirtschaflliche und 
organisatorische Eingliederung eines rechtlich selb­
ständigen Unternehmens (Organs) in ein anderes 
-+ Unternehmen (Organträger) in der An. dass jenes 
keinen eigenen Willen hat. Die 0. führt bei ver­
schiedenen • Steuern zu emem Verlust der steuerli­
chen Selbständigkeit (z.B. Umsatzsteuer). 
LI!.: Sc/111/rmann, H„ Die Organschaft. 1994; Schmidt, 
L/Miiller. T./Stücker. E .. Die Organschaft im Körper­
schaftsteuer-. Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerrecht 
7. A. 2006: Stangl. l ./Wimer. M., Organschaft 2013/ 
2014.2014 

Organstreit ist m dem öffentlichen Recht der 
Rechtsstreit. an dem - Organe oder Organteile des­
selben -+ Staates. derselben -+ Körperschaft oder 
derselben -+Anstalt beteiligt sind und die den Um­
fang der Jeweiligen Rechte und Pflichten betrifft. 
Der 0. setzt voraus. dass es um die Rechtmäßigkeit 
einer Maßnahme geht, die mangels Außenwirkung 
kein -+ Verwaltungsakt ist. sondern nur innerorgani­
satorischc Wirkungen hat. Ein besonderer Fall ist 
das in Art. 93 1 Nr. 1 GG vorgesehene Streitverfah­
ren bei Bundesorganen. In dem Kommunalverfas­
sungsrecht fu llen die Organstreite unter die -+ Kom­
munalverfassungsstreitigkeiten. 
L11.: Buchwald. K„ Der verwaltungsgerichiliche Organ­
streit, 1998; Rmlr. iv. , Verwaltungsrcchiliche Organ­
streitigkeiten. 2001; Geis, E. u. a.. Grundfälle zum 
Organstreitverfahren. JuS 2011. 699 

originär (AdJ.) ursprünglich 

originärer Eigentumserwerb -+ Eigentumserwerb. 
ongmiirer 

Ort ist der räumlich besonders herausgehobene 
Plav (in Deutschland rund 125000 SiedJungsplätze 
als 0 . geführt, rund 13000 politisch eigenständige 
Orte). 
Ln.: Omverteichnis. Gerichte. Finanz- und Kommu­
nalbehörden. 31. A. 2014; Müllers Großes deutsches 
Ortsbuch, 14, A. 2015: Das Orts- und Gerichtsverzeich­
nis. 2011 

örtlich (Adj.) den Ort betreffend 

örtliche ZusHindigkeit -+ Zuständigkeit. örtliche 

Österreich 

Ortsbeirat ist der für einen Ort zuständige Beirat 
eines Verwaltungsorgans. 
Lu.: Bücher. H. , Ta,chcnbuch für Ortsbeiräte. 9. A. 2001 

Ortsgericht ist das besondere örtliche -+ Gericht 
der fre1w1 lhgen -+ Gencht~bad„eit in Hessen (Ge­
setz v. 2.4.1980). 
Lit.: fü1cker. R„ Hessi'>Ches Ortsgerichtsgesell. 1999 

Ortskrankenkasse, allgemeine (AOK). ist der all­
gemeine Träger der öffentlich-rechtlichen -+ Kran­
kenversicherung. Die 0. ist öffentlich-rechtliche 
-+ Selbstverwaltungskörpcrschaft. Sie ist in einem 
bestimmten Gebiet für alle nicht in einer anderen 
Krankenkasse versicherten Versicherungspflichtigen 
zuständig. 
L1t.: Berg, H„ Die regionalen Leistungsstrukturen der 
uJ lgemeinen Ortskrankenkassen. 1987 

Ortsüblich ist die die Üblichkeit an einem be­
stimm1en Ort betreffende Eigenschaft eines Um­
stands. Der Eigcntllmer eines Grundstücks kann 
nach § 906 BGB die Zuführung unwägbarer Stoffe 
(z.B. Gerüche, Dämpfe, Wellen) insoweit nicht 
verbieten, ah die Beemträcht1gung zwar wesentlich 
ist, aber durch eine ortsübliche Benutzung des ande­
ren Grundstücks herbeigeführt wird und nicht durch 
Maßnahmen verhindert werden kann. die Benutzern 
dieser Art wirtschaftlich 1umutbar sind. Nicht o. ist 
z.B. die Geruchsbelästigung au' einer ohne notwen­
dige Genehmigung betriebenen Schweincmästerei. 

Ortsverzeichnis -+ Ort 

Österreich ist der seit 1156 aus dem südöstlichen 
Teil des lfer10gtums der Bayern erwachsene. seit 
1806 (von dem -+ Deutschen Reich) verselbständig­
te. jedoch von 1815 bis 1866 den übrigen deutschen 
Staaten in dem ~ Deutschen Bund verbündete 
Staat, dem im Laufe der Zeit vor allem erbrechllicb 
umfangreiche fremdsprachige Gebiete (Böhmen, 
Mähren. Ungarn usw.) angefallen waren. 1918 ver­
hinderten die nichtdeutschen Mächte Europas und 
deutschfeindliche Kr1iflc eine von den nach der 
Verselbständ1gung der Tschechoslowakei. Ungarns 
und Jugoslawiens verbliebenen deutschsprachigen 
Teilen Osterreich-Ungarns angestrebte Verbindung 
mit dem (zweiten) Deutschen Reich. Von 1938 bis 
1945 war Ö. unter weitestgehender Zustimmung der 
Bevölkerung dem von dem ehemaligen Österreicher 
Adolf Hnlcr als Reichskan1ler geführten Deutschen 
Reich angeschlossen (-+Anschluss). verselbstän­
digte sich nach dem Untergang der Diktatur Adolf 
Hitler.; bl'w. der Niederlage de~ DcuL~chcn Reiches 
in dem Zweiten Weltkrieg aber erneut. An dem 
19.12 1945 wurde seme republikanische Verfassung 
von dem 1.10.1920 wieder in Kraft gesetzt. Sein 
bürgerliches Recht ist in dem später mehrfach geän­
derten Allgemeinen Bürgerlichen Geset1buch von 
181111812 geregelt. Die Zivilprozessordnung 
stammt von 1895. Das Handelsgeselt.buch wurde 
1938 aus dem Deutschen Reich übernommen. aber 
später in UnternehmensgcseLLbuch umbenannt. 
Strafrecht und Strafpro1essrecht wurden 1975 neu 
geregelt. 7u dem 1.1.1995 trat Ö. der -+ Euro­
piiischen Union bei. 2001 wandelte es die 1955 
erkläne-> Neutralität in Alliandreiheit um. 



Ost 

Li1.: Köhler. G .. His1orisches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A. 2007; Scluwer, M., Österreichische Gcset­
te (Lbl.), 78. A. 2022; Scltäffer. H.. Österreichische 
Verfassungs- und Verwaltungsgesetze (Lbl.), 94. A. 
2021; Dittrich, R.!Tades, H .. Das Allgemeine Bilrgerli­
che Gesetzbuch, 23. A. 2011; Ne11lrofer. H„ BGBl-Index 
2009.2009 

Ost (Sb.) ist die durch den scheinbaren Sonnenauf­
gang in dem Rahmen der Umdrehung der Brde um 
ihre Achse gekennzeichnete Himmelsrichwng. 

Osten (M.) ist die durch den scheinbaren Sonnen­
aufgang in dem Rahmen der Umdrehung der Erde 
um ihre Achse gekennzeichnete Himmelsrichtung. 

Osteuropa ist das (von 1945 bis 1990 von den dem 
Kommunismus geprägte) östliche Europa. 

Lit.: Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa 
(Lbl.). bg. V. Breidenbach, s„ 160. A. 2021; Justizre­
form in Osteuropa, hg. v. Schroeder. F.. 2004; Reform 
des Zivil- und Wirt.~chaftsprozessrech1~ in den Mi1-
gliedstaaten der GUS. hg. v. Boguslawskij, M. u. a„ 
2004 

Ostverträge sind die zwischen 1970 und 1974 von 
der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjet­
union. Polen, der Deutschen Demokratischen Re­
publik und der Tschechoslowakei geschlossenen 
Verträge (Moskauer Vcmag von dem 12.8.1970 
(3.6.1972] mit der Sowjetunion. Warschauer Vertrag 
von dem 7.12.1970 (3.6.1972] mit Polen, Grundla­
genvertrag von dem 21.12.1972 [21.6.1973] mit der 
Deutschen Demokratischen Republik. Vertrag über 
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die gegenseitigen Beziehungen von dem 1 1.12. 1973 
[19.7.1974] m.it der Tschechoslowakei). Ergänzend 
schlossen die vier Alliierten Siegermächte das Ab­
kommen iiber Berlin von dem 3.9.1971 (3.6.1972). 

Ostzone -t Deutsche Demokratische Republik 

OSZE (fF.] Organisation für Sicherheit und Zu­
sammenarbeit in Europa) ist seit 1994 die Nachfol­
georganisation der KSZE mit 55 Mitgliedern ( 1997) 
zwischen Vancouver und Wladiwostok. Eingerichtet 
sind Gipfeltreffen, Ministerrat, Hoher Rat und Par­
lamentarische Versammlung sowie als ständige 
Einrichtungen Ständiger Rat, Forum für Sicher­
heitskooperation, amtierender Vorsitzender, Gene­
ralsekretär (in Wien), Büro für demokratische Insti­
tutionen und Menschenrechte (in Warschau), 
Beauftragter für Medienfreiheit (in Wien) und Ho­
her Kommissar für nationale Minderheiten (in Den 
Haag). 

Lit.: Bortloff. J., Die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit, 1996; Tudyka, K .. Das OSZE-Hand­
buch, 1997: Leue, M., Die Organisation für Sicherhei1 
und Zusammenarbeit, 1999 

Outsourcing (engl. [N.]) ist das meist aus Kosten­
gründen erfolgende Ausgliedern (Funktionsauslage­
rung) eines Betriebsteils. 

Lit.: Balze, W./Rebel, W.!Sclwck, P. Outsourcing und 
Arbeitsrecht, 2002; Jongen, H., lntemational Outsour­
cing Law and Practice, Bd. 1 2011: Outsourcing im 
Finanzsektor. hg. v. Honten, M„ 2011 



Pacht (§ 581 BGB) isl der gegenseitige -+ Vertrag. 
in dem sich der eine Teil (-+ Yerpäch1er) verpflich­
tet, dem anderen Teil (Pächter) den Gebrauch des 
gepachteten Gegenstands und den Genu~s der 
Früchte, soweit sie nach den Regeln einer ord­
nungsgemäßen Wirtschaft als Ertrag anzusehen sind, 
während der PachtzeiL zu gestalten, und der andere 
Teil sich verpflichtet. den vereinbarten Pachtzins zu 
zahlen. Die P. unterscheidet sich von der -+ Miete 
durch ihre Erstrecl.amg über Sachen und Gebrauchs­
gewährung hinaus, doch gilt für sie in weitem Um­
fang Mietrecht (§ 581 fI BGB, abweichend §§ 582-
584b BGB). Sonderfälle der P. sind die Landpacht. 
die Kleingartenpacht sowie die Jagdpacht und die 
Fischereipacbt. 

Lit.: Wolf. E./Eckert, H./Ball. W., Handbuch des gewerb­
lichen Miet-. Pacht- und Leasingrecht:,, 1 1. A. 2013; 
Gerber. W./Eckert, H„ Gewerbliches Miet- und Pacht­
recht. 8. A. 2013 

Pächte r -+ Pacht 

Pachtkredit ist dac; -+ Darlehen (Kredit), das durch 
ein -+ Pfandrecht an dem landwirtschaftlichen 
-+ Inventar gesichert ist und für das das Pach1kre­
ditgesctz gilt. 
Lit.: Sparberg, D., Der zivilrechtliche Rechtsschuv der 
Pachtkredi1inslit11te, 1974 

Pacta (N. PI.) sunt servanda ([lat.l Verträge sind zu 
halten) ist der wichtigste Grundsatz des öffentlichen 
wie privaten Vertragsrechts. Wer (z.B. juristische 
Fakultät) Verträge (z.B. Berufungszusagen) bricht, 
handelt rechtswidrig. Je gewichtiger und nachhalti­
ger der Vertragsbruch ist. desto bedeutender ist der 
damit verbundene Ansehensverlust (Ehrlosigkeit). 

Lit.: Wolter. U, Jus canonicum in iure civili. 1975; 
Macedo We(ß. P., Pacta sun1 servandtl im Verwaltungs­
vertrag, 1999: Fufda. C.. Demokratie und pacta sun1 
servanda. 2002 

pactum (lat. IN.]) Vertrag 

pactum (N.) de non cedendo (lat.) Vertragsverspre­
chen (des Gläubigers. die Forderung) nicht abzutre­
ten. -> Abtretung 
Lit.: Goergen. U„ Das pactum de non cedendo, 2000 

pactum (N.) de non petendo (lat.) Vertragsverspre­
chen (des Gläubigers, die Leislung) nicht zu verlan­
gen. -+ Stundung 
Lit.: Cremer. K„ Das pactum de non petendo. 1959 

Pairing ist die paarweise parlamentarische Stimm­
rcchtsbeschränkungsvereinbamng unterschiedlicher 
Parteien zwecks Wahrung der Gewichtungsverhält­
nisse bei einer Abstimmung. 
Lit.: Rö1tge1; Die parlamentarische Stimmrechtsbe­
schränkungsvcreinbarung, JuS 1977, 7 
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Panaschie ren (bunt mischen) ist das nach Landes­
recht bei Gemeindewahlen nach dem -+ Verhäh­
niswahlrecht zulässige Zusammenstellen von Kan­
didaten verschiedener Parteien durch den Wähler auf 
seinem Stimmzettel. 
Lit.: Sixt. iv., Kommunalwahlrecht in Baden-Würllem­
berg, 7. A. 2009: Buck, P., Kumulieren und Panaschie­
ren, 2013 

Pandekten ([griech.I alles enthaltend) (oder [lat.] 
Digesten) sind in der Rechtsgeschichte die durch 
Kaiser Justin.ian (530/533) zu einem Gesetz(eswerk) 
zusammengestellten (kompilierten) Auszüge aus den 
Schriften der klassischen römischen Juristen (etwa 
von Christi Geburt bis 235 n. Chr.).-+ corpus iuris 
civilis 

Lit.: Söllner. A„ Römische Rechtsgeschichte. 5. A. 
1996; Kiibler. G., Zielwört.erbuch integra1iver europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Pandektensystem ist die in dem 18. Jahrhundert 
(Neuelbladt, Gustav Hugo) vorbereite1e. von Georg 
Arnold Reise ( 1807) aus den römischen Rechtsquel­
len gewonnene und von Friedrich Carl von Savigny 
(in Gegensatz zu dem einfacheren lnstitucionen­
syscem des Gaius [Personen, Sachen, Klagansprü­
che)) in dem 19. Jh. (Zürich, Sachsen) außer in 
Österreich allmählich durchgesetzte Einteilung des 
privatrechtlichen Rechtsstoffs nach Allgemeinem, 
Sachen, Schulden. Familie und Erbe. --. Bürger­
liches Gesetzbuch 
Lit.: Wieacker. /~. Privatrechtsgeschichlc der Neuzeit, 
2. A. 1967: Köbler. G„ Zielwörterbuch integrativer 
europäischer Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Jntemet) 

Pandektistik isl in der Rechtsgeschichte die auf den 
-+ Pandekten aufbauend systematisierende (roma­
nistische) Rechtswissenschaft des 19. Jh.s. 
Lit.: Henkel, T.. Begriffsjurhprudcnz und Billigkeit. 
2003; Haferkamp, H„ Wie pandektistisch war die Pan­
dcktistik?, 2015 

Papst ist in dem katholischen -+ Kirchenrecht der 
Träger der obersten Gesetzgebungsgewalt, Verwal­
tungsgewalt, Rechtsprechungsgewah und Lehrge­
walt der Kirche. Der P. ist als Bischof von Rom 
Nachfolger des Apostels Petrus uad Stellvertreter 
Christi auf Erden. Seine Entscheidungen in Glau­
bensfragen und Sittenfragen auf Grund der Lehrge­
walt gelten seit dem späteren 19. Jh. (J 870) als 
unfehlbar. Der P. wird von dea -+ Kardinälen in 
dem Konklave (unter Ausschluss der Außenwelt) 
gewählt (einstimmig, durch einen Ausschuss oder 
durch Abstimmung). Sein Amt ende1 durch Tod oder 
vorherige Aufgabe. 
Lit.: Sehlaich, K .. Das Recht der Papstwahl, JuS 2001, 
319; Schwaiger. C .. Kleines Lexikon der Päpste, 2. A. 
2005 

Paraphe (F.) mit Hilfe der Anfangsbuchstaben eines 
Namens abgekürzter Namenszug unter Schriftstücken 



Paraphierung 

Paraphierung ist die vorläufige Einigung über den 
Abschluss eines völkerrechtlichen --. Vertrags. Sie 
führt ooch zu keiner Verpflichtung. Deshalb setzen 
die Vertragsunterhändler unter den Vertragstext, auf 
den sie sich geeinigt haben. auch nur ihre Anfangs­
buchstaben(-+ Paraphe). nicht ihre vollen Namen. 

Lit.: Plettenberg. C. v„ Die Anerkennung eines Staates 
durch Paraphierung eines Venrages, 1975 

Parentel ist dje (seit 1740 durch Joachlln Georg 
Darjes 1714-1791) zu einer erbrechtlichen Ordnung 
zusammengefasste Gruppe von -+ Verwandten (El­
ternschaft. Familienschaft), die von einem gemein­
schaftlichen Vorfahren abstammen (z.B. Abkömm­
linge. Eltern und deren Abkömmlinge, Großeltern 
und deren Abkömmlinge, Urgroßeltern und deren 
Abkömmlinge). Nach der Zugehörigkeit zu einzel­
nen Parentelen erfolgt seit dem 18. Jh. die Bestim­
mung der gesetzlichen --. Erben. Ein Verwandter ist 
nicht zu der -+ Erbfolge berufen, solange ein Ver­
wandter einer vorhergehenden Ordnung (Parentel) 
vorhanden ist(§ 1930 BGB). 

parentela (lat. ff.]) Verwandtschaft, Gesamtheit der 
Abkömmlinge eines Menschen 

Parität (F.) Gleichheit, Gleichstellung 

paritätisch (Adj.) Parität betreffend 

Parken(§ 12 ll StVO) ist in dem Verwaltungsrecht 
das Verlassen eines Kraflfahrteugs in dem öffentli­
chen Straßenverkehr und das anschließend länger als 
3 Minuten dauernde Halten. Unzulässiges P. ist eine 
-+Ordnungswidrigkeit (§ 49 StVO). Nacb § 25a 
StVG kann das Bußgeld dann, wenn der verantwort­
liche Fahrer nicht oder nur mit unangemessenem 
Aufwand ermiueh werden kann, dem Halter des 
Kraftfahrzeugs auferlegt werden, obwohl er die 
Rechtsverletzung vielleicht nicht begangen hat. 
Lit.: Berr; W./Hauser. 1./Schäpe, M., Das Recht des 
ruhenden Verkehrs, 2. A. 2005; /111ppertz. B„ Halten -
Parken - Abschleppen, 6. A. 2022 

Parlament ist die Vertretung des Volkes zu einer 
Beratung allgemeiner Angelegenheiten. Das P. ist in 
dem gewalrenteilenden Staat das zu der -+ Gesetz­
gebung berufene --+ Organ. Es kann aus mehreren 
-+Kammern bestehen (z.B. Zweikammersystem), 
wobei dann meist die gewichtigere (zweite) Kam­
mer durch allgemeine und gleiche Wahl beschickt 
wird. Die Angehörigen des Parlaments sind die 
-+ Abgeordneten. Organe des Parlaments sind meist 
Präsident, Ältestenrat und Ausschüsse. 
Lit.: Parlamemsrecht und Parlamentspraxis. hg. v. 
Schneider, H., 1989: Parlamentsrecht, hg. v. Morlok. M. 
u.a., 2016 

parlamentarisch (Adj.) Parlament betreffend 

Parlamentarischer Ra t ist in der Rechtsgeschichte 
die von den Landtagen der Länder <.!er drei westli­
chen Besatzungszonen Deutschlands gewählte Ver­
sammlung von 65 Abgeordneten zwecks Beratung 
des -+ Grundgesetzes in dem Jahre 1948. 
Lic.: Feldkamp, M .. Der Parlamentarische Rat, 1998 
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Parlamentarismus ist die Regierungsform, in der 
die -+ Regierung von dem - Parlament abhängig 
ist. Diese Abhängigkeit kann darin bestehen, dass 
das Parlament entweder den Regierungsleiter (Mi­
nisterpräsidenten) oder alle -+ Minister entweder 
wählt oder bestätigt. Das führt politisch zu der Not­
wendigkeit, dass die Regierungsmitglieder der 
Mehrheitspartei oder den Mehrheitsparteien nahe­
stehen. Die Abhängigkeit der Regierung von dem 
Parlament kann durch das konstruktive -+ Miss­
trauensvotum gelockert sein. 
Lit.: Breit, G„ Parlamentarismus in der Bundesrepublik 
Deutschland. 2003; K11!111. A.. Bundesverfassungsgericht 
und Parlamentarismus, 2021 

Part (M.) Teil 

Partei ist in dem Verfassungsrecht (Art. 21 GG) die 
Vereinigung von Menschen (Bürgern), die dauernd 
oder fUr längere Zeil für den Bereich des -+Bundes 
oder eines -+Landes auf die politische Willensbil­
dung Einfluss nehmen und an der Vertretung des Vol­
kes in dem --+Bundestag oder einem --. Landtag teil­
nehmen wollen, wenn sie nach dem Gesamtbild der 
tatsächlichen Verhältnisse eine ausreichende Gewähr 
für die Ernsthaftigkeit dieser Zielsetzung bieten (§ 2 
ParteiG bzw. PartG). Sie ist meist nichtrecht-;fähiger 
-+Verein. Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich 
notwendiger Bestandteil der freiheitlich demokrati­
schen -->Grundordnung. Sie wirken bei der politi­
schen Willensbildung des Volkes mit. Sie lassen sich 
vor allem unterscheiden in Regierungspartei und 
Oppositionspartei, in Weltanschauungspartei und 
lnteressenpanei, in konservative, liberale und pro­
gressive Parteien sowie in unitarische oder föderalisti­
sche Parteien. Die P. kann im Einzelfall verfassungs­
widrig sein (Art. 21 GG). Sie darf von dem Ver­
fassungsschutz beobachtet werden. sofern der 
entsprechende Eingriff (z.B. Einsatz von Vertrauens­
männern) verhältnismäßig ist. In dem Zivilprozess ist 
P„ von wem und gegen wen (in dem Zivilprozess) 
Rechtsschutz begehrt wird, wer tatsächlich klagt oder 
verklagt ist. Jeder Zivilprozess verlangt zwei ver­
schiedene Parteien. Sie werden als -+Kläger und 
--+ BekJagteroder in besonderen Fällen als Antragstel­
ler und Antragsgegner (oder wegen der möglichen 
vorprozessualen Gegebenheiten beispielsweise als 
Gläubiger und Schuldner) bezeichnet. Eine P. kann 
ihre Stellung kraft Amtes innehaben (z.B. Konkurs­
verwalter, Insolvenzverwalter). In dem Privatrecht 
kann ein Beteiligter eines -+Schuldverhältnisses 
auch P. (Vertragspartei) genannt werden. 
Lit.: Maurer. H„ Die Rechtsstellung der politisch.:n 
Paneien, JuS 199 l. 88 l; Weste1welle, G„ Das Parteien­
recht, 1994 (Diss. jur. Hagen); Parteiengesetz, hg. v. 
lpse11. J„ 2. A. 2018; Parteiengesetz (PartG) und euro­
päisches Parteienrecht, hg. v. Kerstc11, J./Rixen, S .. 
2009; Markgraf. J. u. a„ Gesellschaften als Pancien im 
Zivilprozess. JuS 2010, 312; Decker. F., Parteien und 
Parteiensysteme in Deutschland, 2011 

Par teiänderung ist die Änderung einer - Partei 
während eines -+Prozesses. Sie ist sowohl kraft 
-+Gesetzes wie auch durch gewillkllrte -+Prozess­
~andlung möglich. ln dem materiellen Recht ist eine 
Anderung der Partei ebenfalls zulässig (z.B. §§ 563, 
613aBGB). 
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Lit.: Koliler, Die gewillkürte Parteiänderung. JuS 1993. 
315 

Parteiantrag (§ 308 ZPO) ist der von einer -+ Par­
tei in einem -. Rechtsstreit gestellte -. Antrag. Das 
-+ Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzu­
sprechen. was nicht beantragt ist (Grundsatz der 
Parteiherrschaft,--. ne [ea1 iudex] uhra pet.ila). 

Lit.: Melissionos. G„ Die Bindung des Gerichts an 
Parteianträge oach § 3Q8 ZPO. 1982; Frank, S.. Geset-
1.esbeschwerde. 2015 (Österreich) 

Pa rteibetrieb (Dispositionsmaxime) ist in dem 
Prozessrecht der Verfahrcnsgrundsntz, noch dem die 
Einleitung und Fortführung eines Prozesses nur auf 
Grund von Prozesshandlungen der --. Parteien er­
folgt (gilt z. 8. grundsätzlich im Zivilprozess, Ge­
gensatz-. Amtsbetrieb). 
Lit.: Ja11emig, 0„ Verhandlungsmaxime, lnqnisitions­
maxime und Streitgegenstand, 1967 

Pa rteienfinanzierung ist die Beschaffung von Mit­
teln zu der Durchführung der Aufgaben der politi­
schen -+Parteien. Parteien, die sich an der Bundes­
tagswahl mir eigenen Wahlvorschlägen beteiJigt 
haben und eine bestimmte MindestzahJ von Stim­
men erreicht haben, erhalten (in Deutschland seit 
1959) nach § 18 ParteiG die (angeblich) notwen­
digen Kosten eines angemessenen Wahlkampfs 
erstattet, wobei der jährliche Gesamtbetrag (201 1 
141,9 Millionen Euro, 2012 150,8 Millionen Euro) 
grundsätzlich nach dem Anteil der Zweitstimmen 
aufgeteilt wird und stetig steigt. Allgemein hat der 
Vorstand einer Partei über die Herkunft der Mittel, 
die seiner Partei - innerhal b eines Kalenderjahrs -
zugeflossen sind (z.B. Spenden), öffentlich Rechen­
schaft zu geben (Art. 23 GG). 
Lit.: He.xemer. H„ Parteienfinanzierun~ im internationa­
len Vergleich, 2000; Amim, H„ Die neue EU-Par­
teienfinanzierung, NJW 2005, 247; Nikklw, R„ Der Aus­
schluss aus der staatlichen Parteienfinanzierung, 2021 

Parteienstaa t ist der durch politische --. Parteien 
bestimmte-+ Staat. Nach Art. 21 GG wirken in der 
-+Bundesrepublik die Parteien bei der politischen 
Willensbildung - aJs notwendiger Bestandteil der 
freiheitlich demokratischen -+ Grundordnung - mit. 

Li1.: Puhle, H., Parteienstaat in der Krise, 2002: Ho/1-
11101111, E., Der Parteienstaat in Deutschland, 2017 

pa r teifähig (Adj.), fähig Partei eines Rechtsstreits 
zu sein 

r arteifähigkeit (§ 50 1 ZPO) ist die Fähigkeit. in 
einem -> Rechtsstreit -+ Partei zu sein. Die P. ist 
-+Prozessvoraussetzung und -> Prozesshandlungs­
voraussetzung. Sie kann aktive P. (-+Kläger) oder 
passive P. (-+ Beklagter) sein . Parteifähig ist grund­
sätzlich, wer -+ rechtsfähig ist. Der nichtrechL'>fähi­
ge -+ Verein ist nur passiv parteifähig (§ 50 II ZPO), 
die -+ Gewcrkschaf1 aber auch ah.'1iv (§ 10 ArbGG). 
-+ Offene Handelsgesellschaft und -> Kommandit­
gesellschaft können unter ihrer-> Firma kJagen und 
verkJagtwerden(§§ 1241.161 llHGB),ebensoseit 
2001 die Gesellschaft des bürgerlichen Rechtes. 
Lit.: Schemma1111, 7:, Parteifähigkeit im Zivilprozess, 
2002; E11gelma1111-Pilger. J„ Parteifähigkeit und 

partiarisches Darlehen 

Amtsprüfnng, NJW 2005, 716; Bera11ek. A„ Die Partei­
fahigkeit, 2009 

Pa rteiherrschaft ist der Grundsatz der Ve1fügungs­
gewalt der -+ Parteien eines -+ Rechtsstreits über 
den -+ Streitgegenstand. -+ ne (eat iudex) ultra 
petita 
Lit.: Frasselr-Romme, U., Parteiherrschaft im Verfahren 
vor dem EuGH, 1993; Tolani, M., Parteiherrschaft und 
Richtem1acht, 2019 

Parteiprozess (§ 79 ZPO) ist der -> Rechtsstreit, 
den die -+ Partei selbst oder durch jede prozessfähi­
ge Person als Bevollmächtigten führen kann. Der P. 
steht in Gegensatz zu dem -. Anwaltsprozess. 

Pa rteivereinba rung--. Vertrag 

Parteivernehmung (z.B. §§ 445 IT. ZPO) ist die 
-+ Vernehmung einer -. Partei eines --. Rechts­
streits über den -+ Streitgegenstand. Sie ist ein 
-. Beweismittel, falls eine Partei den ihr obliegen­
den Beweis mit anderen Beweismitteln nicht voll­
ständig geführt oder andere Beweismiuel nicht vor­
gebracht hat. Die Partei braucht sieb nicht zu 
äußern, doch darf das Gericht aus einer ~eigerung 
entsprechende Schllisse ziehen. Wenn sie sich äu­
ßert, muss sie die Wahrheit aussagen. Ein Geständ­
nis während der P. ist nicht möglich. 
Lit.: Lange, H„ Parteianhörung und Parteivernehmung, 
NJW 2002. 476: Kwaschik, A., Die Parteivernehmung. 
2004: Effer-Uhe, D„ Die Parteivernehmung, 2015 

Parteiverrat (Prävarikation) (§ 356 StGB) ist die 
pflichtwidrige Tätigkeit eines -. Rechtsanwalts oder 
anderen -+ Rechtsbeistands für beide -+ Parteien 
ein und derselben Rechtssache. Dieselbe Rechtssa­
che liegt auch vor, wenn derselbe sachlich-rechtliche 
Inhalt der anvertrauten Interessen Gegenstand meh­
rerer Verfahren ist. Die Pflichtwidrigkeit entfällt, 
wenn beide Parteien gemeinsam den Rechtsanwalt 
um seine Tätigkeit billen. 
Lit.: Prinz., G„ Der Parteiverrat, 1999; Hens~/er, M„ Das 
Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, NJW 
2001, 1521; Wegerich, D„ Modeme Kriminalgeseizge­
bung- Produzent von Parteiverrat?, 2015 

Pa rteivorbringen ist das Vorbringen einer Partei in 
dem Prozessrecht. 
Lit.: Nordlwes/Trinc:.ek. Zur„Lehre vom gleichwertigen 
Parteivorbringen, JA 1990. Ubungsblä1tcr für Referen­
dare 256 

Parteiwechsel ist der Wechsel einer Partei in dem 
Prozessrecht. 
Lir.: Roth. Gewillkürter Parteiwechsel, NJW 1988. 
2977; Bre1111e1; M., Der Parteiwechsel. 1992 (Schwei1.); 
Nagel, R„ Der nicht (ausdrücklich) geregelte gewillkür­
Le Parteiwechsel im Zivilprozess, 2005 

Pa rtenreed erei -+ Reederei 
Lit.: Schmidt, K„ Die Partenrecderei, 1995: Münchener 
Handbuch des Gesellschaf1srechts. Bd. 1 2. A. 2004 
(Rieggcr) 

partiarisch (Adj.) Teile betreffend 

partia riscbes Darlehen (N.) Beteiligungsdarlehen, 
-+Darlehen 



partiarisches Verhältnis 

partiarisches Verhältnis -. Verhältnis, partiari­
sches 

partiell (Adj.) teilweise 

partikular (Adj.) für einen Teil besondere 

Partikularrecht ist das in einzelnen Gebieten eines 
einheitlichen staatsrechtlichen oder völkerrechtlichen 
Gebildes besonders geltende Recht (z.B. in dem ers­
ten Deutschen Reich oder in der Gegenwart in dem 
Bereich des Verwaltungsrechts Deutschlands oder 
grundsätzlich in der Europäischen Union). Das P. 
steht in Gegensatz zu dem einheitlichen. insbesondere 
zu dem allgemeinen und zu dem gemeinen-+ Recht. 
Lit.: Bluhme. F.. Encyklopädie der in DeutscWand gel­
tenden Rechte, 1854ff.; Köble1; G., Zielwörterbuch 
integrativer europäischer Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 
(Internet) 

Pa r tner il>l der Teilnehmer bzw. Gesellschafter 
einer -+ Partnerschaft. 
Lit.: Spehl, S .. Partner werden in der Anwaltskanzlei, 
2.A. 2016 

Par tnerschaft ist das engere Zusammenwirken 
mehrerer Personen. Freiberufliche P. ist die register­
fähige Gesellschaft für die gemeinsame Berufsaus­
übung mehrerer freiberuflicher Tätiger (Partner­
l>Chaftsgesellschaft 1.7.1995, PartG. § 1 PartGG. 
[Aufzählung der freien Berufe in § 1 a 2 PartGGJ). 
Der Gesellschaftsvertrag, der nur von Menschen 
abgeschlossen werden kann. bedarf der Schriftform. 
Die P. ist in ein Partnerschaf1sregister einzutragen 
( 1997 850 Partnerschaftsgesellschaften, 2003 900 
Partnerschaften). Für die P. gilt das Recht der 
-. Gesellschaft des bürgerlichen Rechts. Die P. übt 
kein Handelsgewerbe aus (§ 1 1 2 PartGG). Der 
Name der P. muss den richtigen und vollständigen 
Namen mindestens eines Partners, den Zusatz und 
Partner oder P(lrtnerschaji sowie die Berufsbe­
zeichnungen aller in der P. vertretenen Berufe ent­
halten. Rechtsanwälten kann untersagt werden, 
mehreren Partnerschaften anzugehören, doch kann 
ihnen nicht verwehrt werden, sich mit Wirtschafts­
prüfern oder Steuerberatern zusammenwschließen, 
die ihrerseits einer weiteren Sozietät angehören 
(Sternsozietät). Unternehmen, die keine Partner­
schaftsgesellschaft sind, den Zusatz und Parmer 
oder Parmerschaft aber in ihrer Firma führen dür­
fen, müssen seit l.7.1997 in ihrer Firma durch Zu­
satz darauf hinweisen, dass sie eine andere Rechts­
fonn als die Partnerschaftsgesellschaft haben. In die 
Fim1a von nach dem Inkrafttreten des Partner­
schaftsgesellschaftsgesetzes gegründeten oder um­
benannten sonstigen Gesellschaften dürfen die 
Wendungen 1111d Partner oder Partnerschaft nicht 
aufgenommen werden. Seit 19.7.2013 ist eine Part­
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaf­
tung (PartGmbB) möglich. die aber eine deutlich 
höhere Berufshaftpflichtversicherung abschließen 
muss. P. in einem weiteren Silm ist auch die gleich­
geschlechtliche -+ Lebenspartnerschaft. 
Lit.: Michalski, l.!Römerma1111. V., Kommentar zum 
Parcncrschaftsgesellschaftsgeseu., 5. A. 2017: Gniwotz, 
H„ Partnerschaftsvenrag für die nichlcheliche und nicht 
eingetragene Lebensgemeinschaft, 5. A. 2012: Henssler. 
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M .. Partnerschaftsgesellschaflsgeserz, 3. A. 2018: Som­
mer. M. u. a., Die „Umwandlung" einer Partnerschafts­
gesellschaft in eine PartG mbB und ihre Folgen, NJW 
2013. 3269; Lieder. J. u.a., Die PartGmbB, NJW 2015. 
897 (Ende 2014 rund 1700, 2. B. CMS Hasche Sigle); 
Meilicke/Grtrf von Wes1phale11/Hoffi11a1111, Partner­
schaftsgesellschaftsgesetz. 3. A. 2015; laukemann. M .. 
Partnerschaftsgescllschaft, 3. A. 2016: Lölmig, M„ Das 
Untechaltsrecht der faktischen Panncrschaft, NJW 
2016. 1487; Lieder. J. u.a., Filnf Jahre PartG mbB, 
NJW 2018. 2175 

Pass (Schritt) (§§ 1 ff. PassG) ist die für den -+ Aus­
weis eines Menschen bei der Einreise, Ausreise und 
dem Aufenthalt in dem Ausland grundsätzlich erfor­
derliche öffentliche -+ Urkunde. Der P. gilt auch in 
dem Inland als Ausweispapier. Deutsche Pässe wer­
den nur -+Deutschen ausgestellt. Die Ausstellung 
ist bei Vorliegen bestimmter Gründe zu versagen 
(z.B. Gefährdung der inneren oder äußeren Sicher­
heit). Die Ausreise trotz bestehender passbeschrän­
kender Maßnahmen ist strafbar. 
Lit.: Si.ißmuth, W./Koch, H. W., Pass- und Personalaus­
weisrecht (Lbl.), 6. A. 2014; Hom1mg, G./Möller, J„ 
Passgesetz, Personalausweisgesetz, 201 l; Beimowski. 
J./Gawron. S .. Passgesetz. Personalausweisgesetz, 2018 

passiv (Adj.) erduldend, hinnehmend 

Passiva sind die Vem1ögensteile eines -. Unter­
nehmens, die auf der (rechts geführten) Passivseite 
der ->Bilanz ausgewiesen werden. Dazu gehören 
vor allem -+ Verbindlichkeiten und -> Eigenkapital. 
Den Gegensatz bilden die-+ Aktiva. 
Lit.: ßemdt, T.. Grundsätze ordnungsmäßiger passiver 
Rechnungsabgrenzung, 1998 

passives Wahlrecht -+ Wahlrecht, passives 

Passivlegitimation ist die Beklagtenbefugnis (pas­
sive Sachbefugnis z.B. de5 Käufers bei der Kauf­
preisklage des Verkäufers). Der Beklagte muss als 
-+ Beklagter in Bezug auf das -+ Recht zuständig 
sein. Fehlt die P. des Beklagten (z.B. verklagt ein 
Kläger einen anderen Menschen mit gleichem Na­
men), so ist die Klage jedenfalls unbegründet. (Ge­
gensatz-+ Aktivlegitimation des Klägers.) 
Lit.: J11/111ke. A., Die Passivlegitimat.ion bei Anfech­
tungs- und Vcrptlichcungsklage. 1985: Sd1ilke11. E .. 
Veränderungen der Passivlegitimation. 1987; Jasclike, 
F., Die Passivlegi1imation im Amtshaftungsrecht, 2020 

Passivverlrctung ist die Vertretung auf der Seite 
eines Erklärungsempfängers. 

Passpflicht -+ Pass 

Patent (von lat. [littera] [F.] patens, offener [Brief]) 
ist vor allem in der Rechtsgeschichte die --+ Urkunde 
über eine Rechtshandlung. durch die öffentlich ein 
Recht verliehen wird. In der Gegenwart ist P. das 
einem Erfinder von dem Staat ausschließlich erteilte, 
zeitlich - auf 20 Jahre ab dem Tage nach der Anmel­
dung der Erfindung (§ 16 PatG) - begrenzte, vererb­
liche Recht, eine -+ Erfindung (gewerbsmäßig) zu 
benutzen (§ 9 PatG). Patente werden erteilt für neue 
Erfindungen, die eine gewerbliche Verwertung ges­
tatten (§ l PatG). Nach dem Europäischen Patent-
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übereinkommen sind zwar Pflanzensorten und bio­
logische Verfahren zu Pflanzenzüchtung von dem 
Patentschutz grundsätzlich ausgeschlossen, doch 
können nach einer Entscheidung des Europäischen 
Patentamts pflanzensorten mittelbar Patentschutz 
erfahren, wenn Gegenstand des Patentanspruchs ein 
Erzeugnis ist. das nur für die Herstellung einer 
Pflanzensorte Bedeutung hat (gentechnische Verän­
derung als sortenunabhängige Erfindung). Das Recht 
auf das P. hat der Erfinder oder sein Rechtsnachfol­
ger(§ 6 PatG). Für das P. sind für das dritte und jedes 
folgende Jahr -+ Gebühren zu entrichten (§ 17 
PatG). Der Inhaber eines Patents kann sein Recht 
durch-+ Lizeozvenrag übertragen(§ 15 PatG). 
Lit.: Henn, G„ Patent- und Know-how-Lizenzvertrag. 
5. A. 2003; Pit(.. J„ Patentverletzungsverfahren, 2. A. 
2010; Götring, H„ Gewerblicher Rechtsschutz, 10. A. 
2014; Einheitspatent Einheitliches Patentgericht, hg. v. 
Tilmann, W./Plassmcum. C.. 2017 

Patentamt ist die für die Erteilung von -+ Patenten 
zuständige obere -+ Bundesbehörde (in München, 
l.l 1.1998 Deutsches Patent- und Markenamt) (§ 26 
PatG). 
Lit.: Festheft 50 Jahre Deutsches Patent- und Marken­
amt in München. 1999 

Patentan walt ist der berufsmäßige Berater in Paten­
tangelegenheiten. Voraussetzung für die Zulassung 
als P. sind eine technisch-naturwissenschafUiche 
Hochschulausbildung, eine praktische Vorberei­
tungszeit und eine juristische Prüfung vor einer 
Kommission (§§ 5 ff. Patemanwaltsordnung von 
dem 7.9.1966). Der P. steht weitgehend einem 
-+ Rechtsanwalt gleich. 
Lit.: Fitzne1; U .. Der Patentanwalt, 2020 

Patentgericht -+ Bundespatentgericht (§ 65 PatG) 

Patentgesetz ist das das -+ Patent belreffende 
-+Gesetz. 
Lit.: Schufte. R„ Patentgesetz. 11. A. 2021; Mes. P.. 
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz. 5. A. 2020; Bus­
se, R„ Patentgesetz, 9. A. 2020; Benkard, G„ Patentge­
setz, Gebraucbsmustergesctz. 1 1. A. 2015, 12. A. 2022 

Patentrecht ist objektiv die Gesamtheit der ein 
-+ Patem betreffenden Rechtssätze und subjektiv 
das Recht auf ein oder aus einem Patent. 
Lit.: Patent- und Designrecht. 16. A. 2022; A1111. C.. 
Patentrecht. 8. A. 2022: Europäisches Patentüberein­
kommen, hg. v. Stauder; D. u. a, 8. A. 2019. 9. A. 2022; 
Engels, R .. Patentrecht, Markenrecht und Urheberrecht, 
l J. A. 2020; Gruber. S. u. a„ Europäisches und interna­
tionales Patentrecht, 7. A. 2012; Osterrieth, C.. Patent­
recht. 6. A. 202 1; Europäisches Patenrübereinkommen, 
hg. v. Benkard, G„ 3. A. 2018: Handbuch des Paten­
rechts, hg. v. Haedicke, M„ 2. A. 2020 

pater (lat. [M.]) Vater 

pater (M.) familias (lat.) Hausvater 

Patient (M.) Leidender, Kranker in einem Kranken­
haus. Seit 1.9.2009 ist die schrifLliche, in dem Zu­
stand der Einwilligungsfähigkeit abgegebene ein­
deutige Erklärung (Verfügung) eines volljährigen 
Menschen, unter bestimmten Umständen von le-

Peregriner 

benserhaltenden Maßnahmen abzusehen, wenn er 
selbst in einer Lage außer Stande ist, sich hierzu zu 
erklären, für behandelnde Ärzte und Betreuer bin­
dend, auch wenn nach ärztlichem Urteil der nahe 
Tod nicht bevorsteht(§§ l901aff. BGB). 
Lit.: Göben. J„ Das Mitverschulden des Patienten, 
1998; Bol/weg, HJBrahms, K., Patientenrechte, NJW 
2003, 1505: Höfling. W. Das neue Patientenverfu­
gungsgesetz, NJW 2009. 2849; Walter, U„ Das neue 
Patientenrechtegesetz, 2013; Riitzenlwjf. S„ Das Patien­
tenrechtegesetz, 2017 

patrimonial (Adj.) väterlich, gutsherrlieh, grund­
herrschaftlich 

Patrimonialgericht (N.) Gutshermgericht 

Patrimonialgerichtsbarkeit ist die aus der Grund­
herrschaft entwickelte Gutshermgerichtsbarkeit (bis 
27 .1.1877). 
Lil.: Köhler; G„ Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005: 
Wie11for1, M„ Patrimonialgerichtc in Preußen, 2001 

Patristik (F.) Literatur der Kirchenväter 
Lit.: Fiedrowicz. M„ Handbuch der Patristik. 2016 

Patrizier (M.) ist der Angehörige der römischen 
sowie der millelalterlich-städtischen Oberschicht. 
Lit.: Patrizier, hg. v. Wüst, W., 2018 

Patron (M.) Schutzherr 

Patronat ist in dem --> Kirchenrecht die Gesamt­
heit der Rechte und Pflichten des Schutzherrn 
(~Patrons) einer meist auf dessen Grund und Bo­
den gebauten Kirche (Eigenkirche) in Bezug auf 
diese (z.B. Besetzungsvorschlagsrecht. Kirchenbau­
last). sonst der allgemeine Schutz. 
Lit.: Lindner. D„ Baulasten an kirchlichen Gebäuden. 
1995; Koch, J„ Die Patronatserklärung. 2005; Wolf. C.. 
Die Patronatserklärung. 2005 

Peculium (lat. [N.] Sondergut) ist in dem römischen 
Recht das besondere Gut, mit dem Gewaltunterwor­
fene (z.B. Haussohn) rechtstatsächlich wirtschaften 
können. 
Lit.: Kaser. M„ Römisches Privatrecht. 21. A. 2017 

peinlich (Adj.) Strafen betreffend (zu lat. poena [F.J 
Strafe) 

Peinliche Gerichtsordnung Karls V. ( 1532) 
-+ Constitulio Criminalis Carolina 

Pension (F.) Ruhegehalt (eines Beamten) 

Pensionsfonds(§§ J 12f. VAG) ist eine Körperschaft 
des Privatrechts in der Form eines Pensionsfondsver­
eins auf Gegenseitigkeit oder eine Aktiengesellschaft, 
die in dem Wege der Kapitaldeckung für mindestens 
einen Arbeitgeber Leistungen der betrieblichen Al­
tersversorgung an Arbeitnehmer erbringt. 
Lit.: Hassei. A„ Warum es kaum Pensionsfonds in 
Deutschland gibt, 2018 

Peregriner (M.) Fremder 



peregrinus 

peregrinus (laL. [Adj.) fremd 

peremptorisch (Adj.) zerstörend 

peremptorische Einrede -+ Einrede, peremptori­
sche 

Perpetuatio (F.) fori ([lat.] Fortdauer [der Zustän­
digkeit] des -+ Gerichts rbei - der Rechtshängigkeit 
nachfolgenden - Veränderungen)) ist der allgemeine 
Grundsatz des Verfahrensrechts (z.B. § 261 llI 
ZPO). dass die Rechtshängigkeit durch eine nach­
trägliche Veränderung der die Zuständigkeit begrün­
denden Umstände nicht berührt wird. 

Person ist, wer Träger von -+Rechten und -+ Pflich­
ten sein kann (-+Rechtssubjekt, -+Rechtsfähigkeit). 
Natlirliche P. ist - seit der allmählichen Entwicklung 
der juristischen Person als Hilfsmittel des Menschen 
vor allem in der Neuzeit - der Mensch und zwar von 
der Vollendung seiner-+ Geburt bis zu seinem-+ Tod, 
ohne dass zwischen Mensch und natürlicher Person 
künstlich geschieden werden kann. Juristische P. (frü­
her moralische P.) ist die rechtlich geregelte soziale 
Organisation (Zusammenfac;sung von Menschen oder 
Sachen), der wegen der Interessen des Menschen die 
geltende Rechtsordnung eine eigene allgemeine 
-+Rechtsfähigkeit zuerkennt, so dass sie unabhängig 
von ihrem Mitgliederbestand (grundsätzlich wie ein 
Mensch bzw. eine natürliche Person) selbst Träger von 
Rechten und Pflichten ist. Sie ist in dem geltenden 
Recht streng zu trennen von der-+ Gesamthand, die 
(noch) keine juristische P. ist. Jurisusche Personen des 
Privatrechts (§§21 ff. BGB) sind (rechtsfähiger) 
-+Verein (z.B. auch Aktiengesellschaft) und (prival­
rechttiche)-+ Stiftung, juristische P. des öffentlichen 
Rechts sind -+Körperschaft (z.B. -+Staat unter Ein­
schluss seiner als--. Fiskus bezeichneten privatrecht­
lichen Erscheinungsfoml, Universität, Gemeinde, 
Kreis, Handwerkskammer, Sozialversicherungsträ­
ger), (öffentlich-rechtliche)--+ Stiftung (z.B. Stiftung 
Preußischer Kulturbesitz) und rechtsfähige-+ Anstalt 
(z.B. Rundfunkanstalt, Bundesbank, Kreissparkasse) 
(vgl. § 89 BGB), wobei entscheidend ist, in welchem 
Rechisgebiet die Rechtsfähigkeit der juristischen 
Person ihren Ursprung hat. Für die juristische P. gilt 
ein besonderes Organisationsrecht. Ansonsten steht 
die juristische P. der natürlichen P., ~oweit dies sinnvoll 
ist, gleich. Arbeitnehmeräh11Liche P. ist der in 
--+ Heimarbeit Beschäftigte, der ihm Gleichgestellte 
sowie beslimmte wenig verdienende selbständige 
-+ Handelsvertreter. Sie sind keine -+Arbeitnehmer, 
werden diesen aber wegen ihrer wirtschaftlichen Un­
selbscändigkeit in bestimmten Beziehungen gleichge­
stellt. 
Lit.: Riede, J., Die Person der Zeitgeschichte. 2000: 
Uhlenbrock. H., Der Staat als juristische Person, 2000; 
Buck, P.. Wissen und juristische Person, 2001: Park, J., 
Arbeitnehmer und arbeitnehmerähnliche Personen, 
2004; Drylen, C. v., Die deliktischc Haftung juristischer 
Personen, 2010: Goldltammer, M. u. a., Juristische Per­
son und Grundrech1sschu1z in Europa, JuS 20 18, 22 

persona (lat.) [F.] Person 

persona (P.) ingrata (lat.) unerwünschte Person 

persona (F.) non grata (lat.) unerwünschte Person 
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personal (Adj.) Person betreffend, persönlich 

Personal (N.) ist die Gesamtheit der Bediensteten 
einer Einrichtung. 
Lit.: Kiiuner; W. Personalbuch - Arbeitsrecht, 
Lohnsteuerrecht, Sozialversicherungsrecht, 29. A. 2022; 
Vahlens großes Personallexikon, hg. v. Scholz. C .. 2009 

Personalakte (§ 50 BeamtStG, § 83 BetrVG) ist die 
über einen Bediensteten, insbesondere einen -+ Be­
amten. angelegte -+ Akte, bei welcher der Betroffe­
ne ein Recht auf Einsicht hat. 
Lil.: Graz. G .. Personalakte und Zeugnis, 2004: Reiter. 
G., Personalakte, Abmahnung. Arbeitszeugnis. 2. A. 
2018 

Personalausweis (§§ J ff. PAuswO) ist die zum 
--. Ausweis t!ines Menschen bestimmte öffentliche 
-+ Urkunde. Jeder Mensch in dem Bundesgebiet, 
der das l6. Lebensjahr vollendet hat, ist grundsätz­
lich verpflichtet, einen P. zu haben und ihn auf Ver­
langen einer zu einer Prüfung der Personalien er­
mächtigten -+ Behörde vorzulegen, soweit er sich 
nicht durch Vorlage eines gültigen -+ Passes aus­
weisen kann. Wer sich keinen P. ausstellen lässt. 
begeht eine mit -+ Bußgeld bewehrte -+ Ordnungs­
widrigkeit. 
LiL.: Siißmwh, W/Koch, H., Pass- und Personalausweis­
recht (Lbl.), 6.A. 2014; Borges. G .. Der neue Personal­
ausweis und der elektronische ldentitätsnachweis. NJW 
2010, 3334: Hornung, G./Möller. J., Passgesetz, Perso­
nalausweisgesetz. 2011; Beimowski, J./Gawron, S., 
Passgesetz. Personalausweisgesetz, 2018 

Personal Computer (PC) ist das (zu dem persönli­
chen Gebrauch bestimmte) Rechengerät der elektro­
nischen Datenverarbeitung. 

Personalfirma ist in dem Handelsrecht die aus dem 
Namen des -+ Kaufmanns oder eines oder mehrerer 
-+ Gesellschafter gebildete -+ Firma in Gegensatz 
zu der Sachfirma. 

Personalfolium (Personenblatt) (§ 4 GBO) ist in 
dem Sachenrecht das über mehrere -+ Grundstücke 
desselben -+ Eigentümers, deren -+ Grundbücher 
von demselben -+ Grundbuchamt geführt werden, 
geführte gemeinschaftliche Grundbuchblatt, das als 
Ausnahme von dem -+ Realfolienprinzip zulässig 
ist. solange hiervon Verwirrung nicht zu besorgen 
ist. 

Personalhoheit ist die--. Hoheitsgewalt des -+ Staa­
tes über seine --. Staatsangt:hö1igt:11 uml tlit: Bt:­
fugnis des -+ Dienstherrn (Staat, Gemeinde), sich 
seine Bediensteten in dem Rahmen der Gesetze 
nach freiem -+ Ermessen auszuwählen, sie einzu­
stellen, zu befördern und zu entlassen. 
La.: Gmein, A.. Die Personalhoheit der Gemeinden. 
Diss. jur. Bonn 1998 

Personalinformationssystem ist das mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung aufgebaute Sys­
tem von Daten über persönliche Verhältnisse, Eigen­
schaften oder Verhaltensweisen von Arbeitnehmern. 
Lit.: Schmeisser. W, Personalinformationssysteme & 
Personalcontrolling, 1999 
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Personalität (F.) Persönlichkeit 

Personalitätsprinzip isL der Grundsatz, rechtliche 
Verhällnisse nicht nach einem Ort (--+ Territoriali-
1ätsprinzip). sondern nach einer-+ Person bzw. nach 
persönlichen Verhältnissen zu bestimmen. Das P. 
galt in dem frühmittelalterlichen deutschen Recht, 
bis es seit dem 12. Jh. von dem Territorialitätsprin­
zip abgelöst wurde, und gilt noch in der Gegenwart 
beispielsweise an manchen Stellen des internationa­
len Privatrechts. Dort richten sich z.B. die Regeln 
über die Rechtsfähigkeit einer Person nach deren 
Heimatrecht (Art. 7 EGBGB). 
Lil.: Kegel, G.!Sclwrig, K., Internationales Privatrecht, 
9. A. 2004; Sch111i1:, A„ Das aktive Personalitätsprinzip 
im intema1ionalen Stmfrecht, 2002 

Personalkörperschaft ist die --+ Körperschaft des 
öffentlichen Rechts. bei der die Zugehörigkeit von 
einem persönlichen Tatbestand abhängt (z.B. Ärzte­
kammer, Rechtsanwaltskammer). 

Personalkredit ist das --+ Darlehen (Kredit), das 
(nur) durch die Person des Darlehensnehmers, 
--+Bürgen oder--+ Mitschuldners gesichert ist. Hier­
für gilt je nachdem das Darlehensrecht, Bürgschafts­
recht oder Schuldnermehrheitsrecht. Den Gegensatz 
zu dem P. bildet der Realkredit. 

Person alra t ist das geschäftsführende Organ in dem 
Rahmen der -+ Personalvertretung des öffentlichen 
Dienstes. Der P. wird von den Bediensteten nach dem 
Prinzip der Gruppenwahl (Auf1eilung der Mitglieder­
zahl entsprechend der jeweiligen Stärke der Gruppen 
der --+ Angestclllen. -+Arbeiter und -+ Beamten, 
innerhalb jeder Gruppe besondere--+ Verhältniswahl) 
gewählt. Er kann Beschwerden entgegennehmen und 
ist teils mit Mitbestimmungsrechten (Zustimmung), 
teils mit Mitwirkungsrechten (Aufklärung) an Ent­
scheidungen in dem Sozialbereich. dem Arbeits­
schutz und in Personalangelegenheiten beteilige. 
Li1.: Koberski, W. u. a„ Personalratspraxis. 1996; 
Thar111heiser; A„ Rationalisierung und Organisationsän­
derung, 1999 

Personalstatut ist in dem internationalen Privat­
recht die Gesamtheit der eine Person als solche 
betreffenden Angelegenheiten (z.B. Abstammung, 
Eheschließung), für die das deutsche internationale 
Privatrecht an die Staatsangehörigkeit (etwa in Ge­
gensatz .w dem Wohnsitz) anknüpft. 
Lit.: Kegel, G./Scl111rig, K„ lntemalionaJes Privatrecht. 
9. A. 2004 

PersonaJunion ([lat.] personalis unio [F.], 1776) ist 
die Verbindung zweier --+ Staaten (nur) durch die 
Person desselben -+ Staatsoberhaupts (z.B. England 
und Hannover 1714-1837, Preußen und Neuenburg 
1707-1848). 

Personalversammlung ist in dem öffentlichen 
Dienst die Versammlung aller Bediensteten der 
Dienststelle. Sie ist ein Organ in dem Rahmen der 
-+ Personalvertretung. Die ordentliche P., auf wel­
cher der --+ Personalrat seinen Tätigkeitsbericht zu 
erstatten hat. findet einmal jährlich stau. Die außer-

Personenrecht 

orde11tliche P. kann zwischenzeitlich aus besonde­
rem Anlass einberufen werden. 
Lit.: Roggenkamp, G., Personalversammlung, 2005 

Personalver tretung ist die Vertretung der -. Be­
amten. -> Angestellten und -> Arbeiter des öffentli­
chen --+ Dienstes. Ihre Errichtung bei jeder Dienst­
stelle ist durch die Personalvertretungsgesetze vor­
geschrieben. Sie soll 1u der Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen und der menschlichen Bezie­
hungen beitragen. Ihre Organe sind -+ Personal­
versammlung und --+ Personalrat. 
Lit.: llbenz, W/Widrm1ie1; V., Bundcspcrsonalvcrtrc­
tungsgeseLZ. 15. A. 2022: Richardi/Dömer/Weber. Per­
sonalvertretungsrecht, 5 A. 2020 

Personen (Partikel) Personen betreffend 

Personenbeförderung (F.) Beförderung von Perso­
nen 

Personenbeförderungsrecht ist die Gesamtheit der 
die Personenbeförderung betreffenden Rechtssätze. 
Lit.: F1vmm. G./Fey. M./Sel/mam1 K.lluck H., Perso­
nenbeförderungsrecht, 4. A. 2013; Heinze, C.!Feli11g, 
M./Fiedle1: L, Personenbeförderungsgesetz, 2. A. 2014; 
Gräl~. T.. Das Personenbeförderungsgesetz, 2016 

Personengesellschaft ist die -+ Gesellschaft. bei 
der die persönliche Beteiligung in dem Vordergrund 
steht und es nicht entscheidend auf die Kapitalbetei­
ligung ankommt. Kennzeichen der P. sind (Feh­
len der --+ Rechtsfähigkeit,) -+ Selbstorganschaft. 
grundsätzliche Unveräußerlichkeit der Anteile. per­
sönliche -+ Haftung und Mitarbeit der Gesellschaf­
ter. Personengesellschaften sind vor allem die 
-+ Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, die offene 
-+ Handelsgesellschaft und die -+ Kommanditge-
sellschaft. Die P. steht in Gegensatz z.u der -+ Ka­
pitalgesellschaft. Nach § 14 Il BGB ist eine rechts­
fähige P. eine P„ die mit der Fähigkeit ausgestattet 
ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten ein­
zugehen. 
Lit.: Bcck'sches Handbuch der Personengesellschaften. 
hg. v. Hoffma1111. W.!Müller. W., 5. A. 2020; Zi111111er­
ma11n, R., Die Per~onengesellschaf1 im S!euerrecht, 
12.A. 2017: Freund. R .• Der Rechtsformwechsel zwi­
schen Personengesellschaften, 2005: Kreme1; R„ Der 
venneintliche Erbe in der Personengesellschaft. 2008: 
Steinbeck, A„ Grundfälle zum Personengesellschafts­
recht. JuS 2012, 10; Brodyagin, A .. Weshalb die Perso­
nengesellschafl keine Gesamthand ist, 2012; Vermö­
gensverwaltende Personengesellschaften, hg. v. Haase. 
F. u. a„ 3. A. 2018: Münchener Anwaltshandbuch Per­
sonengcsellschaftsrechl, hg. v. Gummert, H., 3. A. 
2019; Mohamed, J„ Die Reform des Personengesell­
schaftsrechts, JuS 2021, 821 

Personen recht ist die Gesamtheit der die Personen 
des Rechtslebens belreffenden Rechtssätze. In dem 
Privatrecht ist das P. - unvollständig - in dem All­
gemeinen Teil des -+ Bürgerlichen Gesetzbuchs 
geregelt. Es bildet den Gegensatz zu dem 
-+ Schuldrecht und zu dem -> Sachenrecht. Es 
gliedert sich in das Recht der natürlichen Personen 
und das Recht der juristischen --+ Personen sowie 
der nicht rechtsfähigen Personenmehrheiten (nicht­
rechtsfähiger-+ Verein, -+ Gesamthand). 



Personenschaden 

Lit.: Thieme. W, Das deutsche Personenrecht. 2003 
(elektronisch 2019) 

Personenschaden ist der an Menschen (natürlichen 
Personen) entstehende Schaden in Gegensatl zu 
dem Sachschaden oder auch .lll dem Vermögens­
schaden. 
Lit.: Kiippersbusclz, G./Höher, H„ Ersatzansprüche bei 
Personenschaden, 13. A. 2020; Pardey. F., Berechnung 
von Pe!'l>onenschäden, 4. A. 2010 (elektronisch 2015); 
Jahnke/Bumwm1, Handbuch des Personenschadens­
rechts, 2016; Scho/ten, H„ Merkpunkte bei der Abfin­
dung von Personenschäden, NJW 2018. 1302 

Personensorge (§§ 1631 ff. BGB) isl das - Recht 
und dje -+ Pflicht der -+ Eltern oder anderer Be­
rechtigter, für die Person eines --. Kindes zu sorgen. 
Die P. ist ein Teil der elterlichen -+Sorge. Sie um­
fasst das Recht und die Pflicht. das Kind zu pflegen, 
zu erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufent­
halt zu bestimmen sowie es zu -+ vertreten. Weiter 
gehön dazu das Recht, die Herausgabe des Kindes 
von jedem zu verlangen, der es dem Berechtigten 
widerrechtlich vorenthält. Bei einem verheirateten 
Minderjährigen beschränkt sich die P. auf die Vertre­
tung in den persönlichen Angelegenheiten (§ 1633 
BGB). 
Lit.: Völker, M„ Sorge- und Umgangsrecht in der Praxis, 
8. A. 2021: Hoffnumn, B„ Personensorge. 3. A. 2018 

Personenstand (§§ 1 ff. PStG) ist das familienrecht­
liche. auf Abstammung oder Rechtsakt beruhende 
Verhältnis eines Menschen zu einem anderen Men­
schen bzw. rue sich aus den Merkmalen des Famili­
enrechts ergebende Stellung eines Menschen inner­
halb der Rechtsordnung einschließlich des Namens. 
Die Beurkundung des Personenstands erfolgt durch 
den --. Standesbeamten. Die Fälschung des Perso­
nenstands ist strafbar(--. Personenstandsfälschung). 
Lit.: Stuber, G„ Personenstandswesen. 1999: Pcrsonen­
standsgesetz, hg. v. Schmitz. H., 19. A. 2021 

Personenstandsbuch ist das (in Frankreich seit 
1804 und in dem Deutschen Reich einheitlich seit 
1.1.1876 bzw. seil 13.1 l.l937) von dem-+ Standes­
beamten über den -+ Personenstand gefühne öffent­
liche -+ Register. Es kann Familienbuch, Geburten­
buch. Heiratsbuch oder Sterbebuch sein. Die Per­
sonenstandsbücher beweisen bei ordnungsgemäßer 
Führung -+Eheschließung, -->Geburt und -. Tod 
(§ 60 PStG). An die Stelle der Personenstandsbücher 
sind in Deutschland von dem 1.1.2009 bis 31.12.2013 
elektronische Personenstandsregister getreten. 

Per sonenstandsregist er (§ 3 PStG) ist das von dem 
Standesbeamten an Stelle der früheren Personen­
standsbücher geführte elektronische Register. P. sind 
das Eheregister. Lebenspartnerschaftsregistcr, Ge­
burtenregister und Sterberegister. Die Personen­
standsregister beweisen bei ordnungsgemäßer Füh­
nmg Eheschließung, Geburt und Tod und die dazu 
gemachten Angaben. 
Lit.: Gam„ 8., Die Führung der Personenstandsregister 
in Musterbeispielen (Lbl.}, 2021 

Personenstandsfälschung (§ 169 StGB) ist die 
--. Fälschung des -+ Personenstands. Der Täter 

350 

schiebt entweder ein -+ Kfod unter oder gibt den 
Personenstand eines anderen gegenüber einer zu der 
Führung von -+ Personenstandsbüchern oder zu der 
Feststellung des Personenstands zuständigen --. Be­
hörde falsch an oder unterdrückt ihn. 
Lit.: Barthe. M. , Die Personenstandsfälschung, 1962; 
Goeschen, A„ Zur Strafbarkeit der Personenstandsfäl­
schung, ZRP 1972, 108 

Personenvereinigung ist die Verbindung mehrerer 
Personen zu einer Einheit. In einem engeren Sinn 
sind damil offene Handelsgesellschaft, Kommandit­
gesellschaft und nichtrechtsfähiger Verein gemeint. 
Nach §§ 30, 88 OWiG kann gegen diese Personen­
vereinigungen eine Geldbuße wegen einer Handlung 
eines Organs verhängt werden. 
Lit.: Sammeck. R„ Die Vollbeendigung einer Personen­
vereinigung, 1886; Jeger, T. v., Geldbuße gegen ju1isti­
sche Personen und Personenvereinigungen, 2002 

Pe rsonenversicherung ist die -t Versicherung, bei 
der nach dem Einlriu des -+ Versicherungsfalls der 
vereinbarte Betrag an Kapital oder -+ Rente zu 
1..ahlen oder die sonst vereinbarte --. Leistung zu 
bewirken ist (z.B. Krankenversicherung, Unfallver­
sicherung, Berufsunfähigkeilsversicherung, Reise­
rückuittsversicherung, --+ Lebensversicherung). 

LiL: Biilzren, H. van, Ausgewählte Probleme der Perso­
nenversicherung, 1998; Recht der privaten Personenver­
sicherung. 2016 ff. 

persönlich (Adj.) eine Person betreffend 

persönliche Haftung-+ Haftung, persönliche 

persönlicher Strafautbebungsgrund -+ Strafauf­
hebungsgrund, persönlicher 

persönlicher StrafausschJießungsgrund --> Straf­
ausschließungsgrund, persönlicher 

persönliches Ersch einen -+ Erscheinen, persönli­
ches 

Persönlichkeit ist die ausgeprägte Individualität 
eines Menschen:. Zu der Entwicklung der P. gehört 
es, sich in der Offentlichkeit angemessen bewegen 
zu können. Deshalb steht z.B. jedem1ann ein vor 
medialer Beobachtung geschützter Freiraum zu. 
Lit.: Funkei, T., Schut1 der Persönlichkeit durch Ersatz 
immaterieller Schäden in Geld, 2001; Persönlichkeits­
güterschutz vor und nach dem Töde, hg. v. Be11thien, V., 
2002; Neuner, J„ Der privatrech1liche Schutz der Per­
l.önlichkcit, JuS 2015, 961 

Persöulichke itsr ecbt (vgl. An. 2 1 GG) ist das 
--+ Recht jedes einzelnen Menschen auf Achtung 
seiner Würde und seines Eigenwerts als individuelle 
-+ Persönlichkeit. Dieses allgemeine P. ist in Ge­
gensatz zu einzelnen besonderen und damit in einem 
Streitfall vorrangigen PersönlichkeitSrechten (z.B. 
Recht an dem -+ Namen, Recht an dem Bild, Ge­
sundheit, Freiheit, Leben) nich1 gesetzlich festge­
legt. Es wird aber in der Gegenwart aus den Artt. 1, 
2 GG entnommen. Es schützt insbesondere die 
-+ Intimsphäre, die -+ Ehre und die -+ Gewis­
sensfreiheit. Seine Verletzung (z.B. durch Weiterga-
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be är111ichcr Bescheinigungen, heimliche Tonband­
aufnahme. Veröffentlichung eines Nackcfotos. Vor­
führung emes Strafgefangenen in einem weiteren 
Sm1fverfahren in Häftlingskleidung, frei erfundenes 
Interview. Be1eichnung einer bekannten Fernsehan­
sagerin als gemolkene und in ein zweitklassiges 
Tingeltangel auf der Reeperbahn gehörige Ziege) 
begründet -+ Unterlassungsansprüche (analog § 1004 
BGB). Beseitigungsansprüche, Bereicherungsan­
~prüche. -+ Schadensersav.ansprüche (§ 823 I BGB. 
u. a. „ Schmerzensgeld) und Gegendarstellungsan­
sprüche (L B. durch Widerruf auf der Ticelseite) 
sowie Beweisverwertungsverbote (z.B. Verbot der 
Verwertung der Vernehmung eines Zeugen über ein 
von ihm belauschtes Telefonat). Für die Höhe der 
GcldcntschHdigung für eine Verletzung eine:. Per­
sönlichkeitsrechts sind die Genugtuung des Opfers 
11.w.) und die Abschreckung des Täters bedeutsam. 
Die Gren1en des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
bilden die Rechte anderer, die verfai;sungsmäßige 
-+ Ordnung und das -+ Siuengesetz. Danach ge­
währt das allgememe P. Straftätern keinen Anspruch 
darauf, nicht durch einen Fernsehfilm unter verän­
dertem Namen ihrer Tat gegenübergestellL zu wer­
den. Es befreit nicht von der Zwangsmitgliedschaft 
in einer verfassten Studentenschaft. Es verhindert 
nicht die Verbreitung emer Gedenkmünze für einen 
\1enschen der Zeitge~chichte. Es berechtigt zu dem 
Rauchen emer Zigarre auf dem eigenen Balkon 
eines Mehrfamilienhauses. Nach dem Tod eines 
Men,chcn steht die wirtschaftliche Verwertung des 
(po,tmortalcn) Pe"önlichkeitsrechts den Erben auf 
die Dauer von tehn Jahren zu (Unterlassungsan­
sprüche. Schadenser.satzansprüche usw.). § 20la 
StGB schü11t da' Recht an dem eigenen Bild straf­
rechtlich besonders (Antn1gsdelil..t). 
Lit: Pab.\t, H., Ckr postmortale Persönlichkeitsschutz, 
NJW 2002. 999: Gowwlaki.1, G.!Rlwde, L, Persönlich­
kcits\chut1 im lntemct, 2002; Ufie11feld-Toa/, R. v„ Das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht juristischer Personen 
des Zivilrechts, 2003; Goehel. J., Testierfreiheit als 
Persönlichkeitsrecht, 2004; Gii11i11g/Scherrz/Sei1;:., Hand­
buch des Pcrsönlichkcitsrcchb, 2. A. 2018: Glasmacher; 
S., Gcldentschüdigungsanspruch bei Persönlichkeits-
1cch1werle11ungcn, JuS 2015. 203; Staake, M. u.a., 
Grundflillc 1u111 deliktischcn Schutz des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts, JuS 2015, 683: Stöber; M .. Zuläs­
s117keit und Grcn1en dt:r Videoüberwachung durch 
Pnvate. NJW 2016. 3681; Venetis, F. u.a., Videoüber­
wachung von Arbeitnehmern, NJW 2016, 1051 

petitio (lat. IF.J) Angriff. Bitte. Gesuch 

Petition (Art. 17 GG) i-.t in dem Verfassungsrecht das 
Fu1dc111 odc1 E1waJten einer bestimmten Handlung 
der zuMand1gen Stelle bzw. der Volksvertretung durch 
den Eini'elnen Dazu hat Jedermann einzeln oder in 
Gemeinschaft das-+ Recht (--+ Petitionsrecht). 
Ltt G11cJ.elherger. A . Der Europäische Bürgert>eauf­
tragte. 2CJO.t; Krit11:.t. G .• Die Petitionsfreiheit, JuS 2004. 
474; Die Petition wa~ sie ~t und wie du sie schreibst. 
2020 

Petition (N.) of Righls (engl.) ist in der Rechtsge­
schichte ein englische:. Verfassungsgrundgesetz 
( 1628), das -+ Steuern von der Zustimmung des 
-+ P;.1rlamcnts und Verhaftung von gesel7lichen 
Voraussettungen abhängig macht. 

Pfandbrief 

Lit.: Kiibler. G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechl\gesch1chte, 6. A. 2020 (Internet) 

Petitio nsausschuss ist der für die Entgegennahme 
und Behandlung einer -+ Petition zuständige 
-+ Ausschus' des • Parlaments. 
Lit.. Hama.\ , A„ Ckr Petition\aus,chuss des Europäi­
schen Parlaments. 1999: Petitionsausschuss und Peti­
tionsrecht. 2017 

Petitionsrecht (Art 17 GG) ist objel..tiv die Ge­
samtheit der Petitionen betreffenden Rechtssäize 
und subjektiv das jcdcnnann 1ustehende -+ Recht, 
sich ein1eln oder in Gemein-.chaft m.it anderen 
schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zu­
ständigen Stellen und an die Volksvertretung zu 
wenden. Dieses Recht darf durch den ->Staat nicht 
beeinträchtigt werden. Darüber hinaus sind die 
staatlichen Stellen vcrpnichtet, die --+ Petitionen 
entgegenzunehmen. sachlich zu prüfen und zu be­
antworten. Unterlassen sie dies. so ist -+Leis­
tungsklage auf formelle Aufnahme. Prüfung und 
Vcrbescheidung, nicht aber auf Vornahme einer 
sachlichen Handlung möglich 

L1t : Muu, J„ Da-. Pe1111onsrech1 beim Europäischen 
Parlamen1. 2000: GomclwlJ.. V.. Dao; Petitionsrecht 
2009 . 

pe lilio (F.) principii Clat.) Beanspruchen eines (un­
beweisbaren) Grundsal/es (für eine Beweisführung) 

petitorisch <Adj.) begehrend 

petito rische r Ans pruch -. Anspruch. petitorischer 

Pfand (§ 1204 BGB> ist in dem Sachenrecht die der 
Sicherung eines ~ Anspnichs dienende (bewegli­
che) -+ Sache b1w. das an ihr bestehende -+ Recht 
(Pfandrecht). Das P. (Pfandsache) kann grundsätz­
lich bei dem Pfandschuldner (besitzloses P.) bleiben 
oder in den Bcsit1 des Pfandgläubigers übergehen 
(Besit -:;pftuu/, -+ Famtpftmd), sich auf die Sache 
beschränken (-+ S11bsu111zpfa11d) oder auch die Nut­
zungen umfassen ( ~ N11tzu11g.1·1~fc111d) sowie durch 
--+Verkauf (Verka11f.1pfmul) oder-+ Verfall (Verfall­
pfand) verwertet werden. 

Lit.: Weber. J., Die Rechtsnatur de~ Flaschenpfands. 
NJW 2008. 948: Schwi111m1 ski, D.. Das besitzlose 
Pfandrecht. 2012 

pfändbar (Adj ) der • Pfändung unterworfen (z.B. 
verei.nbarter D1spo-.i11on,l..redit. nicht Duldung blo­
ßer Uber1ichung) 
Lll. Riider. H„ ABC der pfändbaren und unpfändbaren 
Sachen CLbl.). 2000 

Pfandbrief (7. B. l lypothckenpfandbnef) ist die 
festverzinsliche unkündbare -+ Schuldverschrei­
bung eines Kredilin-.tituts (Pfandbriefanstalt, Pfand­
brielbanl..). durch deren Ausgabe dieses :.ich Miuel 
verschafft. die es unter -+ hypothekarischer Siche­
ning als „ Darlehen ausgibt. Der P. verbrieft eine 
-+ Forderung gegen das Kreditinstitut. Er ist 
-+ Wcnpapier. Seit dem 19.7.2005 gilt das Pfand-
bricfgcsell. das mit Erlaubnis der BundesanstalL für 
Finarudie1Nleistungcn ttllen Kreditinstituten die 



Pfandbriefanstalt 

Einsetzung von Pfandbriefen als Retinanzierungs­
mittel ermöglicht. 
Lit.: Srümer; R„ Der deutsche Pfandbrief, 2000: Die 
Hypothekenbanken und der Pfandbrief in Europa, hg. 
v. Europäischer Hypothekenverband, 3. A. 2001: Hän­
sef. E .• Der Pfandbrief, 2010 

Pfandbriefanstalt -+ Pfandbrief 

pfänden (V.) als Pfand beschlagnahmen(, 1u tren­
nen von verpfänden [als Pfand geben!) 

Pfandgläubiger (§ 1204 BGB) ist der Inhaber 
(Gläubiger) eines -+ Pfandrechts an einer (bewegli­
chen) -+ Sache. 

Pfandkehr (§ 289 StGB) ist in dem Strafrecht die 
-. Wegnahme einer eigenen beweglichen -+ Sache 
(oder einer fremden beweglichen Sache zugunsten 
des Eigentümers derselben) von dem Nutznießer. 
-+ Pfandgläubiger oder dem. welchem an der Sache 
ein Gebrauchsrecht oder ein Zurückbehaltungsrecht 
zusteht, in rechtswidriger Absicht. P. wird (auf An­
trag) mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch il.t straibar. 
Lit.: Schöne. W, Das Vereiteln von Gläubigerrechten, 
JZ 1973, 446: Küchenhoff, B„ Dogmatik. 1975 

Pfandleiher ist der gewerbsmäßig durch -+ Pfand­
recht an beweglichen Sachen gesicherte -+ Darlehen 
gewährende Gläubiger. Der P. bedarf einer verwal­
tungsrechtlichen Erlaubnis (§ 34 GewO). 
Lit.: Damrau. J„ Pfandleihverordnung, 1990 

Pfandrecht ist das zu der Sicherung einer -+ For­
derung (z.B. Rückzahlung eines Darlehens) be­
stimmte dingliche --. Recht an einem fremden Ge­
genstand. kraft dessen der Gläubiger berechügt ist, 
sich aus dem belasteten Gegenstand (vorzugsweise) 
zu befriedigen. Das P. ist ein beschränktes dingli­
ches Recht. Es kann gesetzliches P. (z.B. § 562 
BGB Vermieter. § 647 Werkunternehmer) sein oder 
ver1ragfiches (rechtsgeschäftliches) P. Es kann sich 
auf eine bewegliche -+Sache (P. im eigentlichen 
Sinn), auf ein -+Recht (§§ 1273 ff. BGB) oder 
uneigentlich auf ein -+ Grundstück beziehen 
(-+Grundpfandrecht, d. h. -+Hypothek, -+Grund­
schuld. Rentenschuld). Das vertragliche P. an be­
weglichen Sachen ist in den §§ 1204 ff. BGB gere­
gelt. Es entsteht durch --+ Einigung über das P. und 
-+ Übergabe der Sache an den Pfandgläubiger 
(-+Faustpfand) (§ 1205 BGB), eventuell -+gut­
gläubig bei Einigung mit dem -+ Nichtberechtigten 
(§ 1207 BGB). Es hängt von dem Bei;tand derbe­
treffenden Forderung ab (->Akzessorietät, § 1252 
BGB, erlischt also mit Tilgung der Schuld). Die 
Befriedigung des Pfandgläubigers erfolgt, sofern der 
Pfandschuldner die gesicherte Forderung nicht 
rechtzeitig tilgt, bei -+ Fälligkeit (Pfandreife) durch 
-+Verkauf(§§ 1228ff. BGB). Rechtstatsächlich ist 
das gesetzlich geregelte venragliche P. in erhebli­
chem Umfang durch die gesetzlich nicht geregelte 
-+ Sicherungsübereignung verdrängt. Auf das kraft 
Gesetzes entstandene P. (also nicht auf die Entste­
hung des gesetzlichen Pfandrechts selbst) finden die 
Regeln über das rechtsgeschäftliche P. Anwendung. 
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Für das P. an Rechten gelten die besonderen Vor­
schriften der§§ 1273ff. BGB (u.a. Erforderlichkeit 
der Anzeige an den Drittschuldner, Befriedigung 
durch Einziehung der Forderung). 
Lit.: Rei11icke, D„ Kreditsicherung, 5. A. 2006, 6. A. 
2022; Schwimowski. D„ Das besirzlose Pfandrecht, 
2012; Alexander. C., Gesetzliche Pfandrechte an beweg­
lichen Sachen, JuS 2014, 1; Das Recht der Kreditsiche­
rung, hg. v. Lwowski, H., 10. A. 2018 

Pfan dreife -+ Pfand 

Pfandsiegel (§ 808 Il ZPO) ist in dem Zwangsvoll­
slleckung:.1ccht u<cs Kt.:mu.ek:heu (Siegel. Markt:). 
das der -+ Gerichtsvollzieher bei der Beschlagnah­
me (-+Pfändung) zu deren Kenntlichmachung an 
der betroffenen -+ Sache anbringt. 

Pfändung rn§ 803 ff. ZPO) ist die grundsätzlich 
dem -+ Staat vorbehaltene -+ Beschlagnahme eines 
Gegenstands zwecks Sicherung oder Befriedigung 
eines -+ Gläubigers wegen einer -+ Geldforderung. 
Die P. ist -> Zwangsvollstreckung in das bewegliche 
-+ Vermögen. so dass deren Vorausset:wngen vor­
liegen müssen. Sie hat eine öffentlich-rechtliche 
-+ Verstrickung und die Entstehung eines -+ Pfän­
dungspfandrechts zu ihrer Folge. Sie geschieht bei 
beweglichen Sachen durch Inbesitznahme durch den 
-+ Gerichtwollzieher (§ 808 ZPO). bei Forderungen 
und anderen Rechten (z.B. Internetdomain) durch 
Pfändungsbescbluss (§§ 829. 857 ZPO), der dem 
-+ Drittschuldner die -+ Leistung an seinen 
-+ Gläubiger (Schuldner) und diesem die -+ Ver-
fügung über das Recht verbietet. Zahlt der Schuld­
ner rechtzeitig seine Schuld, wird der gepfändete 
Gegenstand von dem Pfändungspfandrecht frei. Die 
Verwertung der gepfändeten Sache erfolgt durch 
öffentliche ->Versteigerung (§ 814 ZPO), die der 
gepfändeten Forderung durch __, Überweisung und 
Einziehung(§ 835 ZPO). 

Lit.: Stöber. K .. Forderungspfändung. 16. A. 2013; 
fjintzen. UJWolf. H„ Musteranträge für Pfändung und 
Uberweisung, 1 1. A. 2020 

Pfändungsbeschluss (§§ 829, 857 ZPO) ist der 
-+ Beschluss des -+ Vollstreckungsgerichts zwecks 
-+ Pfändung einer Forderung oder eines sonstigen 
Rechtes. Mit der Zustellung eines Pfändungsbe­
schlusses an einen Gesamtschuldner wird in der 
Regel nur die gegen ihn gerichtete Forderung ge­
pfändet. 

Lit.: Hadatsch. G./Wagner. K .. Die Bearbeitung von 
Ptandungsbeschluss und Drittschuldnererklärung, 6. A. 
2000; Fischr_r. R„ Aus der Praxis - Der lästige Pfim­
dungs- und Uberweisungsbe~chluss. JuS 2006, 416 

Pfändungspfnndrecbt ( § 804 ZPO) ist das durch 
die -+ Pfändung für den -+ Gläubiger entstehende 
-+ Pfandrech1 an dem gepfändeten Gegenstand. Es 
ist kein PfandrechL i. S. der §§ 1204 ff. BGB, son­
dern ein öffentlich-rechtliches, nichtakzessorisches 
-+Recht (str.). Es entsteht allein auf Grund der 
-+ Verstrickung. 

Lit.: Lipp. M„ Das Pfändungspfandrecht, JuS 1988, 119 

Pfändungsschutz(§§ 850ff. ZPO) isL der aus sozia­
len GrUnden geschaffene gänzliche oder teilweise 
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Schutz eines -t Schuldners vor -t Pfändung. Be­
stimmte Gegenstände sind -t unpfändbar(§§ 811 ff. 
ZPO z.B. die dem persönlichen Gebrauch oder dem 
Haushall dienenden Sachen. Studienbeihilfen, Fern­
sehgerät trotz Besitzes eines Radiogeräts), andere 
nur in bestimmtem Umfang pfändbar (Arbeitsein­
kommen § 850c ZPO z. B. (2015] 1073.88 Euro 
monatlich, ab 1.7.2021 1252,64 Euro, in einem 
Zweijahresabstand angepasst, z.B. zum l. 7.202 l). 
Lit.: Lippross, 0., Grundlagen und System des Vollstre­
ckungsschutzes, 1983; Ludwig, M., Der Pfändungs­
schutz für Lohneinkommen, 2001; Becker, U., Pfän­
dungsschutz bei Arbeitseinkommen, JuS 2004, 780 

Pflanze (F.) ist das auf der Erde weit verbreitete 
Lebewesen, das sich nicht fortbewegen kann und 
Fotosynthese betreib!. 

Ptlanzenschutz ist der Schutz von Pflanzen vor 
Schadorganismen und anderen schädlichen Einwir­
kungen (durch das Pl1anzenschutzgesetz von dem 
25.9.1986). 
Lit.: Lorz. A., Pflanzenschutzrecht. 1989: Glasmacher. 
S., Das Pflanzenschutzrecht, 2016 

Ptlege ist allgemein die Sorge eines Menschen um 
einen Menschen oder einen Gegenstand. Wegen der 
zunehmenden POegebedürftigkeit der alternden 
Industriegesellschaft (und wohl zwecks Schaffung 
von Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen zu Lasten 
der Freiheit des Einzelnen sowie Gewinnung von 
Wählerstimmen sozial Schwacher) ist in Deutsch­
land seit 1994 (zwangsweise) eine besondere soziale 
(Pl1icht-)Pflegeversicherung eingerichtet, in der ein 
Anspruch auf Pflegegeld bestehen kann. Ihr Träger 
ist die Pflegekasse. 
Lit.: Friede/, W/Petz. C.. Pflege und Betreuung, 2. A. 
2015 

Pflegekasse ist der Träger der Pflegeversicherung. 
Sie ist eine rechtsfähige Körperschaft des öffentli­
chen Rechtes. Sie ist bei jeder Krankenkasse einge­
richtet. 
Lit.: Die Pflegekasse. 2020 

Pflegekind (§ 44 SGB Vill) ist das dauernd oder 
nur für einen Teil des Tages, jedoch regelmäßig, 
außerhalb des Elternhauses in Familienp11ege (aus­
genommen Internat, Arbeitgeber, Verwandte) be­
findliche Kind. Die Aufnahme eines Pflegekinds, 
der in der Regel ein Pfiegevertrag zugrundeliegt, 
bedarf grundsätzlich einer -+Erlaubnis des -+ Ju­
gendamts. Das P. unterliegt der _. Aufsicht des 
Jugendamts. 
Lit.: Wiemarm, / .. Ratgeber Pflegekinder. 7. A. 2008; 
Schom. G., Das Pflegekind in der Rechtsprechung, 
2010 

pflegen (V.) umsorgen, betreuen, erhalten 

Pfleger -t Pflegschaft 

Ptlegerecht ist die Gesamtheit der Ptlegschaft und 
Pflegeversicherung betreffenden Rechtssätze. 
Lit.: Rossbruch, R .. Handbuch des PflegercchL~ (Lbl.). 
1996ff.; Ja11da, C„ Pflegerecht, 2019, 2. A. 2022 

Pflichtenkollision 

Pflegevers icherung ist die wohl auch zwecks 
Schaffung von Arbeitsplätzen und zusätzlichen 
Steuereinnahmen sowie Gewinnung von Wähler­
stimmen sozial Schwacher zu Lasten der Freiheit 
des Einzelnen durch Buch Xl des Sozialgesetzbuchs 
(Pflegeversicherungsgesetz vom 22.4.1994) von der 
Politik zu dem 1.1. 1995 eingerichtete. den Fall der 
Pflegebedürftigkeit ( 1996 rund 2 Millionen) betref­
fende Art der-+ Sozialversicherung. 
Lit.: Soziale Krankenver~icherung. Ptlegeversicherung 
(Lbl.). hg. v. Krauskopf. D., 2010ff.: SGB Xl - Soziale 
Pflegeversicherung. hg. v. Udsching, P. u. a .. 5. A. 2018; 
Se11glerfli11s111eister, Mein Recht bei Pflegebedürftig­
keit. 3. A. 2006; Richrt:1, R .. Die neue soziale Pflegever­
sicherung, NJW 2016, 598 

Pflegezeit ist die Zeit, für die Arbeitnehmer sich 
freistellen lassen oder in Teilzeit arbeiten können, 
um pflegebedürftige Angehörige zu betreuen und zu 
versorgen, ohne dadurch ihr Arbeitsverhältnis zu 
gefährden. Es gilt das an dem 1. Juli 2008 in Kraft 
getretene POegezeitgesetz. Während der P. haben die 
betreffenden Arbeitnehmer einen Sonderkündi­
gungsschutz. 

Pflegschaft (§§ 1909ff. BGB) ist das durch das 
(Vormundschaftsgericht bzw. das) Betreuungsge­
richt oder das Nachlassgericht zu begründende Für­
sorgeverhältnis eines Menschen (Pfleger) für einen 
anderen (Pflcgebefoblener) zu der Besorgung einer 
besonderen Angelegenheit. Die P. berechtigt den 
Pfleger zu einem Handeln nur innerhalb der ihm 
bestimmten Grenzen und lässt die -+ Geschäfts­
fähigkeit des Pflegebefohlenen an sich unberührt. 
Sie kann Ergänzungspt1egschaft. Abwesenheits­
pflegschaft, Nachlasspflegschaft sowie P. für eine 
-+ Leibesfrucht, für unbekannte Beteiligte und für 
Sammelvermögen sein. 
Li1.: Vormundschaft. Pflegschaft und Beistandschaft für 
Minderjährige, hg. v. Ober/oskamp, H., 4. A. 2017; 
So1111e11feld, S .• Betreuungs- und Pflegschaflsrecht, 2. A. 
2001 

Pflicht ist die Anforderung eines bestimmten Ver­
haltens. Die P. ist das Gegenstück zu dem (einzel­
nen) __.Recht. Der Berechtigung der einen Seite 
steht eine P. oder -+ Verpflichtung der Gegenseite 
gegenüber. Die P. kann sehr verschiedene Sachver­
halte betreffen (z.B. Steuerpflicht. -+ Wehrpflicht, 
Genehmigungspflicht, -+ Unterhaltspflicht, Unter­
lassungspflicht). Ö.ffemlich-rechtliche P. des Bürgers 
ist die Kehrseite der von der Gemeinschaft an die 
--+ Verwaltung gegebenen Ermächtigung. einen 
-> Bürger zu belasten. 
Lit.: Schreiber, H., Der Begriff der Rechtsptlicht. 1966; 
Winder. L .. Die Ptlichl. 2003 

Pflichtenkollision ist das Herantreten mehrerer 
rechtlich begri.lndeter Handlungspflichten an einen 
Menschen in der Weise, dass dieser die eine nur auf 
Kosten der anderen erfüllen kann, also zu der Erfül­
lung der einen die andere notwendigerweise verlet­
zen muss. In einer solchen P. handelt der Täter in 
dem Strafrecht nicht -t rechtswidrig. wenn er bei 
rangverschiedenen Pflichten die höherrangige 
Pflicht erfüllt und die andere verletzt. Bei gleichran­
gigen Pflichten entfällt bei Erfüllung der einen 



Pnichtenverhältnis 

Pflicht und gh.:ichzeitiger Verletzung der anderen 
Pflicht die-+ Schuld. 
Ltt.: Kiiper. W, Grund- und Grenz.fragen der rechtferti 
genden Pflkhtenkollbion im Strafrecht, 1979; Scheid. 
G.. Grund- und Grenzfragen der Pfltchtcnkollision. 
2000 

Pflichtenverhäl tnis-+ Gewaltverhältnis 

Pflichtexemplar ist da'> auf Grund einer gesetzli­
chen oder som.ugen -+ Verpflichtung (unentgeltlich) 
abzuliefernde Exemplar einer Druckschrift Cz. B. P. 
für die Deuhche Bibliothek in Frankfurt oder Je 
nach Promotionsordnung hii. 1u 200 Pflichtexempla­
re bei Dissertationen). Die Ablieferung der Pflicht­
exemplare kann Voraussel/ung für das Recht zu dem 
rühren des Doktortitels sein. Hat CIO Doktorand 
Pflichtexemplare an seine Fakultät abgeliefert, hat er 
sein Verbreitungsrecht erschöpft und kann nicht 
mehr Herausgabe verlangen 
Ltt. Dittric/1 W, Bibliotheken mit ptlichtcllemplar in 
Deutschland. 1995 

Pflichtteil C§ 2303 BGB) iM die (in den meisten 
Rechtsordnungen grundsätzlich zugelassene) unent-
1iehbare Mindestberechltgung naher, 1Umindest 
teilweise enterbter-+ Angehöriger an dem -+ Nach­
lass eines + Erblassers (Noterbrecht). Der P. steht 
den durch -+ Verfügung von Todes wegen von der 
Erbfolge au\geschlossenen -+ Abl..ömmlingcn. 

-+ Eltern und -+ Ehegauen des -+ ['.rblassers ge­
genüber dem -+ Erben zu Er besteht in der Hälfte 
des Wertes des gesetzlichen -+ Erbteils. Er ist {nur) 
ein schuldrechtlicher Geldanspruch (kein dingliches 
Recht an Nachlassgegenständen) Unter engen Vor­
au~setzungen kann der Pflichueil enuogen werden 
(§§ 2333 ff. BGB). Hin'>ichtlich des Ehegauen wird 
zwischen großem P. und kleinem P. unterschieden. 
Der pflichtteilsberechtigte Ehegatte. cJer mit dem 
Erblasser in dem geset1lichen Güter~tand der-+ Zu­
gewinngemeinschaft lebte. erhält, wenn er an dem 
Nachlass als Erbe oder Vern1üch1ni„nehmer beteiligt 
iM, seinen P nach dem gemäß § 1371 1 BGB zuge­
winnausgleichsmäßig erhöhten geset1lichen Erbteil 
(großer P.), der andere Ehegatte nach dem gemäß 
§ 1931 BGB berechneten, nicht erhöhten Erbteil 
{kleiner P.. bei dem der Zugewinnau-.gleich ander· 
weitig erfolgt)(§ 1371 11 BGB). 
Ltt.: Kli11gelhüf!er. /-/„ Pflichtteilsrecht. 4. A. 2014; 
Olle, G„ Da-. Pflichueilsrecht. AcP 202 (2002). 317: 
lfer..og, S„ Die Pflichtteihcnlliehuog. 2003: Pfl1cht­
tc1lsrecht, hg. '· Dauner·U<'h. 8. u.a„ 2010. 3. A. 2022. 
Handbuch Pflichtteilsrecht, hg. v. Schli11 G./Miifler. G., 
2. A. 2017; Ahele/Kli11ger/Mu11/bnsd1. Pflichtteilsan· 
sprüche rcdu1ieren und vem1eiden, 2. A 2018: Hom, 
C„ Die Regulierung von Pfüchueil<>ansprüchen. NJW 
2016. 1559 

Pflichtteilsberechtigter tst der einen Anspruch auf 
einen --. Pflichlleil habende Mensch. 
Ltt„ Eg11cr. A . Der Auskunhsanspruch des Pflichtteih· 
berechtigten nach§ 2314 BGB. 2. A. 1995 

Pflichtteilsergänzung (F.) ist die Ergänzung des 
Pflichtteils. 

Pllichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 BGB) ist 
der - Anspruch des + Pflichtte1lsberechl1gten gc-
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gen den -+ Erben auf Ergänzung de-. -+ Pflichueils. 
der sich ergibt, wenn der -+ Erblas~cr innerhalb der 
letzten 10 Jahre vor dem -+ Erbfall einem Drillen 
eine -+ Schenkung L.ugewendet hat. Er beläuft sich 
auf den Betrag, um den sich der Pflichtteil erhöht, 
wenn der verschenkte Gegenstand dem -+ Nachlass 
hinzugerechnet wird. Der Beschenkte selbst haltet 
nur subsidilir (§ 2329 BGB). 
Lit.: Kli11ich. T.. Rechtsnatur und Voraussetzungen des 
Pflichueihcrgänzungsanspruchs. 2000; Sieben, A., 
Grenze und Schutzbereich des Pflichtteib.ergän1ungs­
anspruchs. NJW 2006. 2948; Sclzmulr. A„ Der Pflicht· 
teilsergänzungsanspruch im ErbschafLMeuerrechL. 2009 

POichUeilsrestanspruch (§ 2305 BGB) ist der 
-+ Anspruch des -+ Pflichtteilsberechligten. dem 
ein -+ Erbteil hinterlassen ist. der geringer ab die 
Hälfte des gesetzlichen Erbteils ist, gegen den Erben 
oder gegen die -+ Miterben auf den Wert des an der 
Hälfte fehlenden Teih (Zusatzpflichtteil). 
Lit.: Klingt'llzöffer. H .. Pflichueilsrecht, 4. A. 2014 

Pflichtverletzung ist die Verletzung einer Pflicht 
(Rechtsptllcht) einer Person, insbesondere einer 
Rechtspflicht des Schuldners (Leistungspflicht oder 
Nebenpflicht). Verletz.t der Schuldner eine Pflicht 
aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger. 
sofern der Schuldner nicht - was er in einem Streit­
fall grundsätzlich beweisen muss {anders § 6 l 9a 
BGB zu Lasten der Arbeitgeber) - die P. nicht zu 
vertreten hat. Ersav des dadurch entstehenden 
Schadens verlangen (§ 280 T BGB). Schadensersatz 
wegen Veoögerung kann er nur unter den zusällli­
chen Voraussetzungen des § 286 BGB begehren 
(§ 280 II BGB). Schadensersall statt der Leistung 
nur unter den zusävlichen Voraussetzungen de.s 
§ 281, des § 282 BGB oder des § 283 BGB 
(§ 280 lll BGB). Bei einem gegenseitigen Vertrag 
ist neben dem Schadensersatzanspruch aus § 280 1 
BGB auch cm Rücktriusrecht gegeben. 
Lit.: Wllmm,·skJ. P.. Pfltchtverletzungen 1m Schuldrecht, 
2002; Reisehi, K., Grundfälle zum neuen Schuldrecht, 
Jus 2003, 453; Lorenz .• S„ Grundwissen - Zivilrecht 
Was ist eine Pflichtverletzung. JuS 2007. 213; Sel~er. 
D„ Pflichtverletzung im Leistungsstörungsrecht, 2022 

POichhersicherung ist die durch Recht\satz 
zwangsweise zu einer -+ Pilicht erhobene -+ Ver­
sicherung gegen ein Risiko bzw. eine Gefahr. Eine 
Versicherungspflicht besteht insbesondere für 
-+ KmflfahrLeughaher <§ 1 PflVG). wobei nach § 3 
PflVG der eventuelle Geschädigte hier sogar einen 
unmittelbaren -+ Anspruch gegen den -+ Versiche­
rer hat. In dem Soiialversicherungsrecht sind die 
-+ Kranl..enversicherung, die • Rentenversiche­
rung. dte -+ Unfallversicherung. die -+ Arbeits­
losenversicherung und die -+ Pflegeversicherung in 
weitem Umfang P. 
Lit.: Billi11ger. S„ Das Pflichtversicherungsmonopol der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 2001: Bauer. G„ Die 
Kraftfahrtvcr.tcherung, 6. A. 20!0: Kraftfahrtver.1che­
rung, hg. ' Feyock. H., 4. A. 2022 

Pflichtverteidiger (§ 14 1 StPO) ist der -+Ver­
teidiger, der einem _. Angeschuldigten. der noch 
keinen Verteidiger hai. in dem Fall der notwendigen 
-+ Verteidigung von dem -+ Vorsitzenden de~ zu-
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s1ändigen -. Gericht'> bes1ellt wird. Der P. wird 
möglichst aus der Zahl der bei einem Gericht des 
Gerichl\betirks 1ugelassenen -+ Rechtsanwälre 
- eventuell auch aus den -+ Referendaren - ausge­
wählt. Der Recht'\anwa.h muss grundsätzlich die 
Veneidigung tibemchmen (§49 BRAO). Ein Rechts­
anwalt. der Ange,chuldigter eines Strafverfahren!> 
ist. wird durch die Bestellung eines Pflichtveneidi­
gers ab solche nicht beschwen. 
Lit.: Ml'l1/e, B„ Ze11punkt und Umfang der Pflichtver­
teidigerbestellung, NJW 2007. 969; Ban11ehr. C., Der 
europäische Pfüchtveneidiger. 2020 

pllichtwidrig (Adj.) einer Pl1icht zuwiderlaufend, 
eine Pllichl verlcllcnd 

Pflichtwidrigkeit ist das einer Pflicht zuwiderlau­
fende Verhalten eines Menschen. 
Lit.: flühme, J„ Untreuerelcvante Pflichtwidrigkeit 
bei Risikogeschäften, 2018 

Pflichtwidrigkeitszusammenhang ist der zwischen 
Pllichtw1dngkei1 der Tathandlung und Taterfolg 
bestehende Zusammenhang, in dem sich die vorn 
Täter durch eine Sorgfaltspflichtverletzung geschaf­
fene, rechtlich missbilligte Gefahr verwirklicht, so 
das\ mangels Pflichtwidrigkeitszusarnmenhangs ein 
Fahrlässigkeitsläter (gerechterweise) nicht für einen 
Erfolg einstehen muss. den er auch bei Anwendung 
ordnungsgemäßer Sorgfalt nicht häue vermeiden 
können. 
Li1. M11g1111.1. D„ Der Pfiichtwiclrigkeitszusammenhang 
im Strafrecht. JuS 2015. 402 

Pharma (Panikel) Heilmittel, Gift, Zauber 

Pharmarecht iM das Pharmaka (griech. Gifte, Dro­
gen. Armcien) bzw. pharmazeutische Erzeugnisse 
betreffende Recht. 
Ln.: Handbuch des Pharmarecht,, hg. v. Dieners/Reese, 
201 O: Meier. A.IC~ettrirz, P. \•./Gabriel, M., Pharma­
recht. 2. A. 2018: Sticf. M. u. a., Venragshandbuch 
Pharma und l .ifc Scicnces, 2015, 2. A. 2021 

Phishing ist die rechtswidrige Ermittlung der Zu­
gangsdaten anderer 1u dem elektronischen Bankver­
kehr. das (allerdings rcchtstatsächlich kaum durch­
sellbare) Ansprüche aus ungerechtfertigter Be­
reicherung oder unerlaubter Handlung gegen den 
kaum greifbaren Täter begründen kann. 

plädieren (V.) beantragen, ~ich aussprechen für 

Plädoyer CN) tsl der tusammenfassende Vortrag 
eine' -+Rechtsanwalts oder -+Staatsanwalts in der 
gerichtlichen -+Verhandlung. iru.besondere der 
Schlussvonrag in dem-+ Strafprozess ( § 258 StPO). 
Ln Kmiß. 1 . Rcv1s1on und Plädoyer tm Strafproze:.s, 
2. A. 2001: ileber, J .• Junsusche Kommunikation. 2022 

Plagiat CIN.I fMenschen-IDiebstahl) ist die bewuss-
1e -+ Verlcl!ung eines -+ Urheberrechts durch 
Nachbildung unter dem Anschein der erstmaligen 
Schöpfung eines Werkes (.l. B. einer Dissertation). 
Das P. hegrlindct einen -+ Unterlassungsanspruch 
und (bei Nachweisbarkeil eines Schadens) einen 

Planung 

-+ Schadensersallan-.pruch. Es kann die Aberken­
nung de'> durch das rechtswidrige Verhalten erlang­
ten Grades begründen 
Lll .. Plagiate. hg. v Dreiei; T. u.a .. 2013: Weber. J .• 
Rechl\fragen im Neit Zitat und Plagiat. 2021 

Plan i'>t das gedankliche Vorhaben oder der Entwurf 
eines Vorhabens. 
L11.: Hildebra11d1. 8„ Der Planergarllungsan.spruch. 
1999; 811.ue, J.!Gr..i1\'(lt~ H„ Der Vorhaben- und Er­
,chließungsplan. 1999 

planen (V.) vorhaben. vorbereiten. beabsichtigen 

Planfcststellung ist die verbindliche. durch -+ Ver­
waltungsakt volltogene, gestaltende Feststellung 
eines durchwfUhrenden Vorhabens (z.B. Straßen­
bau). Sie erfolgt in dem Planfeststellungsverfahren, 
das in der Regel mit der Aufstellung und Bekannt­
gabe eines vorläufigen -+ Planes beginnt (z.B. § 72 
VwVfG. § 9b AtG). Dem folgt die Erönerung der 
hiergegen erhobenen -. Einwendungen der Beteilig­
ten (§ 73 VwVfG). Soweit eine Einigung nicht er-
11elt wird, entscheidet die Behörde über die Ein­
wendungen und stellt den (berichtigten) Plan durch 
Planfeshtellungsbeschlu<;s endgültig fest (z. B. § 74 
VwVfG). Durch die P. wird die Zulä!>sigkeit des 
Vorhabens einschließlich der notwendigen Folge­
maßnahmen an anderen Anlagen im Hinblick auf 
alle von ihm berührten öffentlichen -+ Belange 
festgestellt. 
Lll .. Stüer. H.!Pmb11/dd. W. Die PlanfeMslellung. 2. A. 
2016: l.ei11. A. u.a. Schwerpunktbereich - Einführung 
in das Planfes1s1ellungsrech1. JuS 2007, 995 

Planfeststellungsbeschluss -+ Planfeststellung 

Plangewährleislung (F.) ist die Gewährleistung 
oder Einhaltung eines Planes. 
Lit.: Sd1wt•n/1fef.(t'r. A.. Vcrtraucnsschu11 und Plange­
währlcislung im Subvenlionsrechl, 1993 

Plangcwährleistungsanspruch ist der -+ Anspruch 
auf künftige Einhaltung eines ordnungsgemäß zu­
stande kommenden -+ Planes (1.. B. -. Bebauungs­
plnn). Ein allgemeiner P. besteht nicht, weil er die 
Veränderung von Plänen grundsätzlich ausschließen 
würde. Ein P. ist aber bei besonders schuvwürdigem 
Venrauen auf den Fortbestand einer konkreten 
Rechtslage möglich Er kann dann auch einen An­
'pruch auf Ersau von in Vertrauen auf den Plan 
vorgenommenen Aufwendungen begründen. 
Lit Oldiges. M„ Grundlagen eines Plangewährleis­
tungsrcchts, 1970; Schwerdtfeger. A .. Venrauensschuu 
und Plangcwährlc1'1Un~ 1m Subvenuonsrecbt. 1993 

Planstelle 1s1 111 dem Verwahung!>recht die in dem 
-+ Haushalt-.plan enthaltene Stelle eines Bedienste­
ten des öffentlichen Rechtes. 

Planung 1\t die Vorbereitung eines Vorhabens 
(-+Planes) oder Aufstellung eines Zieles (z.B. 
Landesplanung. Raumplanung). die Teil der Gesetz­
gebung (Legalplanung) oder der Ausführung sein 
kann. 
Lit.: R1mellt•1!fi11·ch, M. Planungsrecht, 1986; Planung, 
hg. v. lfrbg111h. W u.a„ 2000; Steinberg, R.!Berf(, 



Planwirtschaft 

T./Wickel, M., Fachplanung. 4. A. 2012: Potschies, T., 
Raumplanung. Fachplanung und kommunale Planung, 
2017 

Planwirtschaft ist die nach einem staatlichen Ge­
samtwirtschaftsplan ablaufende -+ Winschaft. ln ihr 
werden von staatlichen Planungsinstanzen die we­
sentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen getrof­
fen. Sie ersetzt den freien Austausch durch die fest­
gelegte Zuteilung. Die P. steht in Gegensatz zu der 
-+Marktwirtschaft. Sie galt (bis etwa 1990) als 
zemrale P. insbesondere in den sozialistischen Staa­
ten Osteuropas. 
Lit.: Hoffnwnn. D„ Aulbau unu Krise der Planwin­
schaft, 2002 

Platz (M.) Raum. Fläche, Ort 

Platzgeschäft ist in dem Kaufrecht das an einem 
gemeinsamen Ort (Gemeinde) zwischen -+ Gläu­
biger und -+ Schuldner abgewickelte -+ Geschärt. 
Für dieses würde nach dem Wortlaut des § 447 BGB 
die besondere Gcfahrtragungsregelung des -+ Ver­
sendungskaufs nicht gelten. Diese muss aber nach 
ihrem Sinn und Zweck auch auf das P. angewandt 
werden. 

Plebej er (M.) Angehöriger der römischen Unter­
schicht 

plebiszitär (Adj.) durch Volksentscheid bestimmt 

plebiszitäre Demokra tie-+ Demokratie, plebiszitäre 

plebs (lat. 1 F. I) Volk. Menge 

Plenum {lat. [N.J) Volles. Vollversammlung 

plcnus (lat. [Adj.]) voll) 

Plural (M.) Mehr.tahl 

Pluralismus ist die Lehre, die eine Vielheit von 
Elementen oder Grundsätzen annimmt. Ln dem Ver­
fassungsrecht ist P. die Lehre, dass in der Gesell­
schaft eine Vielzahl von Machtgruppen und Interes­
sengruppen miteinander konkurrieren darf und soll. 
Lit.: Bast. J„ Totalitärer Pluralismu~. 1999: Recht im 
Pluralismus, hg. v. Horn, H„ 2003: Eugsrer. K„ Plura­
lismus und MonL~mus. 2021 

plus (lat. [Adv.)) mehr 

Plutokra tie (griech. [F.J) Herrschaft der Reichen 

Pogrom (russ. [N.] Verwüstung [seit etwa 1880]) 
mit Plünderungen und Morden verbundene Verfol­
gung von Juden oder anderen Menschen(gruppen) 

Polen ist der von Deutschland, Russland, Litauen, 
Weißrussland, Ukraine, Slowakei und Tschechien 
begrenzte, osteuropäische, 1945/1990 zu Lasten 
Deutschlands und zu Gunsten der Sowjetunion von 
Osten nach Westen verlagerte Staat (mit rund 
40 Millionen Einwohnern), der 2004 der Europäi­
schen Union beitrat. 
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Lit.: Käbler. G„ Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007: Polskie Ustawy (Polnische Gesetze) 
(Lbl.), 6. A. 2004; Kilia11. A .. Wörterbuch der Rechts­
und Wirtschaftssprache, Teil 1 Polnisch-deutsch 2000, 
Teil 2 Deutsch-polnisch 1996; Weyde, D„ Anerkennung 
und Vollstreckung deutscher Ent.scheidungen in Polen, 
1997; Das polnische Strafgesetzbuch vom 6.6.1997. 
übers. v. Weigend, E„ L998; Köb/e1; G„ Rechtspolnisch, 
2001. 2. A. 2022; Redeker, N. v., Die polnischen Ver­
treibungsdckrete, 2. A. 2004; Liebscher. M.!Zol/, F., 
Einführung in das polnische Recht, 2005; Mi11dach, C„ 
Polen, Grundstücksrecht. 4. A. 2005; Fra11kowski, S„ 
lntroduction to Polish law, 2005; Hellriegel, C., 
SchuJdnerschutz in Polen, 2007; 100 Jahre deutsche 
Polenpolitik. hg. v. Bingen, D„ 2022 

Police (F.) -+ Versicherungsschein 

Politik (F.) Gemeinschaftsgestaltungsverhalten 
Lit.: Drechsler. H./Hifligen, W!Neumam1, F., Gesell­
schaft und Staat - Lexikon der Politik, IO. A. 2003; 
/.,(llnprecht. R„ Richter machen Politik - aber das wol­
len sie nicht wahrhaben, NJW 2017, 3495 

politisch (Adj.) den Staat betreffend 

politische Verdächtigung -+Verdächtigung, politi­
sche 

Polizei (zu griech. politeia IE l Staat) ist in dem 
materiellen (klassischen) Sinn die Gesamtheit der 
auf-+ Abwehr von-+ Gefahren und-+ Beseitigung 
von -+ Störungen der öffentlichen -+ Sicherheit und 
-+ Ordnung gerichteten Staatstätigkeiten (z.B. auch 
Baupolizei), in dem i11sti1wio11el/e11 Sinn nur die 
Gesamtheit der durch die in dem Vollzugsdienst 
beschäftigten Dienstkräfte ausgeführten Staatstätig­
keiten bzw. die Gesamtheit der in dem Vollzugs­
dienst beschäftigten Dienstkräfte. Der Polizeibegriff 
wird in den einzelnen Ländern verschieden ver­
wandt. In der Regel ist die P. staatlich (Landespoli­
zei), nicht kommunal. 
Lit.: Zusammenarbeit der Polizei- und Justizverwaltun­
gen in Europa, hg. v. Hailbrormer. K„ 1996: Wönerbuch 
der Polizei, hg. v. Möllers, M„ 3. A. 2018 

polizeilich (Adj.) die-+ Polizei betreffend 

polizeiliche Generalklausel - Generalklausel, 
polizeiliche 

Polizeiordnung ist die in der frühen Neuzeit zu der 
guten Polizei (d. h. zu der guten Ordnung des Ge­
meinwesens) erlassene Anordnung des Landesherrn. 
Lit.: Köhler, G„ Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005; 
Repenorium der Policeyordnungen der frühen Neuzeit, 
hg. v. Härter. K. u.a„ Bd. 1 ff. 1996ff.; Simon. T., Gute 
Policey, 2004 

Polize ipllicht (F.) ist die Pflicht der Polizei zu Wah­
rung eines guten Zustands des Gemeinwesens und 
die Pflicht, den zu diesem Zweck getroffenen An­
ordnungen nachzukommen. 
Lit.: Nitschke, A„ Die materielle Polizeipflicht im Sinne 
einer Gefahrenabwehrpflicht, 2013 

polize ipflichtig (Adj.) der Polizei verpt1ichtet 
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Polizeipflichtigkeit _, Störer 
Lit.: Fischer. M., Unterlassene Hilfeleistung und Poli­
zeipflichtigkeit, 1989 

Polizeirecht ist die Gesamtbeil der die Aufgaben, 
Befugnisse und Organisation der _, Polizei betref­
fenden Rechtssätze. Je nach dem verschiedenen 
Polizeibegriff gehören dazu alle Regeln, die der 
AufrechterhalLUng der öffentlichen _, Ordnung und 
-+ Sicherheit dienen, oder nur die Rechtssätze. die 
den Vollzugsdienst betreffen. Das P. ist meist in 
besonderen Landesgesetzen geregelt (Sicherheit­
und Ordnungsgesetze). Dabei werden den Polizei­
behörden regelmäLS1g Belugrnsse außer durch spe­
zielle Regelung auch durch eine polizeiliche-+ Ge­
neralklausel gewährt. Sie ermöglichen ein Tätig­
werden durch Verordnung (->Polizeiverordnung) 
(der Polizeibehörden bzw. Ordnungsbehörden) oder 
durch -+ Verwaltungsakt (Polizeiverfügung z.B. 
Festnahme, Sicherstellung). -+ Adressat der polizei­
lichen Tätigkeit ist regelmäßig der _, Störer. 
Durchgesetzt werden kann die polizeiliche Maß­
nahme durch -+ Verwaltungszwang (in dem Voll­
zugsdienst meist unmiuelbarer-+ Zwang z.B. mit­
tels Wasserwerfer, Gummiknüppel, Diensthund). 
Li1.: Götz. V.. Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht, 
16. A. 2017, 17. A. 2022: Knemeyer. F.. Polizei- und 
Ordnungsrecht, 11 . A. 2007: Gusy. C„ Polizei- und 
Ordnungsrecht. 1 O. A. 2017; Pieroth. B./Schlink. 
B./Kniese/, M„ Polizei- und Ordnungsrecht, l l. A. 
2020; Schenke. W.. Polizei- und Ordnungsrecht. 11. A. 
2021; Finger. T., Polizeiliche Standardmaßnahmen. JuS 
2005, 116; Lindner. F., Die gcmeinschaftsrechLliche 
Dimension des Polizeirechts, JuS 2005. 302: Lisken. 
H./De11ni11ger. E„ Handbuch des Polizeirechts, 6. A. 
2018 

Polizeistaat ist in der Rechtsgeschichte der _, abso­
lute _, Staat des 17. und 18. Jh.s, der sich umfas­
send um die gute Ordnung des Gemei_awesens 
kümmert und sehr viele Angelegenheiten des Ein­
zelnen durch die -+ Behörden überwachen und 
gestalten lässt. Er wird von dem liberalen -+ Rechts­
staat (Nachtwächterstaat) des 19. Jh.s abgelöst. 
Daneben ist P. auch ein von den Kräften der _, Po­
lizei in dem institutionellen Sinn vollständig be­
herrschter autoritärer Staat (z.B. 1933-1945). 
Lit.: Willoweit, D„ Deutsche Verfassungsgeschichte, 
8. A. 2019 

Polizeistunde (§ 18 GastG Sperrzeit) ist der Zeit­
punkt. zu dem grundsätzlich _, Gaststätten ge­
schlossen werden müssen. Das Dulden eines Gastes 
in der Ga~tstätte nach Beginn der Sperrzeit ist eine 
_,Ordnungswidrigkeit. (Nordrhein-Westfalen be­
schloss 2001 die Einschränkung der P. auf eine 
Reinigungszeit zwischen 5 und 6 Uhr.) 
Lit.: Köhler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Polizeiverwaltung ist die Verwaltung der Polizei. 
Lit.: Leisner. M„ Polizeirecht und Polizeiverwaltung. 
1932 

Polizeiverwaltungsgesetz ist das die Polizeiverwal­
tung betreffende Gesetz. Das preußische P. (PrPVG) 
( 1.6.193 J) ist das preußische Landesgesetz, welches 
das -+ Polizeirecht auf der Grundlage der verwal-
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tungsgerichtlichen Rechtsprechung grundlegend 
regelte und in § 141 eine polizeiliche _,General­
klausel enthielt. An das preußische P. schließen sich 
die Landespolizeigesetze der Nachkriegszeit grund­
sätzlich an. 
Lit.: Kroeschel/. K„ Rechtsgeschichte Deutschlands im 
20. Jahrhundert. 1992; Naas, S., Die Entstehung des 
preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes, 2003 

Polizeiverfügung -+ Polizei 

Polizeiverordnung _, Polizei. Verordnung 

Polizcivollzugsdjcnsl ist der Vollwgsdieust der 
-+Polizei. 
Lit.: Dreima1111, A„ Public Service Motivation in der 
Polizei, 2021 

Polygraph (M.) Lügendetektor 

popular (Partikel) allgemein. jedermann 

Popularklage ist die -. Klage durch jedermann 
ohne Rücksicht auf seine konkrete Sachbefugnis 
oder Betroffenheit. Die P. ist zwecks Verhinderung 
der Überlastung der Gerichte grundsätzlich überall 
unzulässig (in dem -+ Verwaltungsprozessrecht 
§ 42 II VwGO. in dem -. Strafpro.lessrecht § 152 
StPO). Ausnahmsweise zugelassen ist die P. z.B. 
durch An. 98 S. 4, 120 BayVerf„ § 53 BayVfGHG, 
nach denen jeden11ann bei dem bayerischen _, Ver­
fassungsgericht die Verletzung eines _, Grundrechts 
der bayerischen Verfassung durch ein -+ Gesetz. 
eine _, Verordnung oder eine -+ Satzung geltend 
machen kann (ohne dass es bisher zu einer Überlas­
tung des Gerichts gekommen wäre). Unzulässig ist 
aber auch hier z.B. eine P. gegen die Regelung über 
Raucherräume in Gymnasien wegen bloßer Wieder­
holung einer bereits einmal entschiedenen P. 
Lit.: Neugii1111e1; /„ Die actio popularis in der WTO. 
2002; ßo}m, B„ Das Verfassungsprozessrecht der Popu­
larklage, 2012; F/11rschürz. 8., Die bayerische Popu­
larklage nach Art. 55 BayVfGHG, 2014 

Pornographie (F.) Darstellung sexueller Gescheh­
nisse unter Betonung des Körperlichen 
Lit.: Schmidt, A„ Pornographie, 2016 

Pornographisch (§ 184 StGB Verbreitung porno­
graphischer Schriften) ist sexuell unanständig auf­
reizend. Pornographisch ist eine Darbietung wenn 
sie nach ihrem objektiven Gehalt unter Hintanset­
zung sonstiger menschlicher Bezüge ausschließlich 
oder überwiegend auf die Erregung eines sexuellen 
Reizes bei dem Betrachter abzielt und dabei die in 
Einklang mit allgemeinen gesellschaftlichen Wert­
vorstellungen gezogenen Grenzen des sexuellen 
Anstands eindeutig überschreitet (nicht z.B. Ankla­
geschrift Wiedergabe des Verhaltens des Präsiden­
ten der Vereinigten Staaten von Amerika in der Le­
winsky-Affäre [Starr-Reportj). Die Verbreitung von 
pornographischen Schriften (vgl. § 184 StGB) oder 
Darbietungen in bestimmter Weise ist strafbar. 
Lit.: Schroeder. F.. Pornographie, Jugendschutz und 
Kunstfreiheit, 1992; Schreiba11e1: M., Das Pomogra­
phieverbot, 1999; Hesse/barth. C„ Kinderpornographie, 
2004; Schmidt. A„ Pornographie, 2016 



Portugal 

Portugal ist der südwestlichste, seit 1.1. 1986 den 
Europliischen Gemeinschaften bzw. ( 1992) der Eu­
ropäischen Union angehörige Staat Europas. 
Lit.: Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaft"prache, 
hg. '. Jayme. E.. Portugiesisch-Deut~h 2. A. 2013, 
Dcut'<:h-Ponug1es1..ch 2. A. 2013: Ramm Sill'eira. F.. 
Dicionario juridico. 1995: Das Recht der lusophonen 
Landcr. hg. v. Jayme. F::„ 2000; Roschmann. C.!Ramos 
da Si/l'O. E.. Einführung m die portug1es1sch/ 
hras1liamsche Rechtssprache, 2001; Köblt-r. G .. Rechts­
pc>rtug1esisch, 2006; I luul, E. u. a„ Erben und Vererben 
in Portugal, 2009: Portugbisches Zivilrecht Bund 1. 
Teilband 2 Miiller-Bmmley, S., Sachenrecht 2013; Ra-
1'1rnc111, A., Einführung in da\ portugiesi~chc Recht, 
2013: Do' brasilinni~chc Zivilgc::.ctzbuch 2002, über,. 
\. fü1/f 8 .. 2013 

POS (point of saJe) ist da-. Zahlungsverfahren, bei 
dem der Kunde an der Tenninalkasse eines Unter­
nehmens elektronisch gesteuert mittel!. einer von 
einem KreditinMitul ausgegebenen Codekarte bc-
1.ahh 
Lit.: Predul. J .. POS ·Marketing. 2010 

posilh (Adj.) gesellt. zustimmend. günstig 

positive Forderungsvcrlct.wng -+ Forderungsvcr­
lct1ung, positive 

pos itives Interesse + Interesse, positives 

posithes Recht --. Recht. positives 

Positivismus ist in der Philosophie eine Denkweise 
des 19. Jh.s, die nur in dem unmittelbar Wahrge­
nommenen eine sichere Gmndlagc des Erkennens 
sieht In der Rechtswissenschaft bedeutet P. Be­
schrankung auf ein hterarch1sches, angeblich ver­
nunftmäßig zu gewinnendes Sy~tcm rein JUm.11-
... cher, von der ge-.elbchaftlichen Wirklichkeit 
gelö„ter Begriffe (11 ine11sclwf1licher P„ -+ Bcgnfts­
jurisprudenz). Später wird das Recht stau auf die 
wissenschaftliche Autorität des ----. JunMen auf das 
den Volkswillen verkörpernde -+ Gesetz gegrilndel 
(Gesetze sposi ti 1 •i.\11111 ~) 

1.11.: S;:ekes.n, L. Gerechugkeit und inUusl\Cr Rcchts­
po,iuvi ... mu!oo. 2003; 011. W. Die Vielfalt de.., Rech1'po~i­
tiv1smus, 2016 

possc (lat. [V.J) können 

posscssio (lat. 1 F. l> Besi11 

po'iSl'„„ori<;('h (Ad; ) den Besitz beireffend 

po!>M!ssoris<'her Anspruch --+ Anspruch. pOs\csso­
n„cher 

pos t (lat. [Präp. IJ nach 

Post (F.) Standort CfUr den Pferdewechsel), -+ Bun­
de..,po ... t 
Lit. Po,trccht (Lbl.), hg v. Stern. K., 1997fl .: Neu, S. 
Marl..töffnung im nationalen und internationalen Post­
wesen. 1999: Dw11d1::. T. 1:. Verfassung\frugcn der 
gesc111ichcn Exklu\ivlilen1 der Deutschen Post AG, 
2002 
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Postgeheimnis ist in dem Verfassungsrecht die 
Geheimhaltungspflicht, die alle von der Post in 
ihren ven.ch1edenen Dienstleistungssparten (Beför­
derung von Sachen und Pcn;onen, Geldwesen) er­
langten Kenntnisse schützt -+ Korrespondenzge­
heimms 
Lit.: Spit::er. G .. Das Postgehcimni,, 1937 

Pos tgeset1 ist das die Rechte und Ptlichten der Post 
be:,timmende Gesetz. 
Lit.: Beck'schcr PostG-Kommemar. hg. v. Badura, R 
u. a„ 2 A 2004; Postrecht. 2000; Postgesetz 1997. hg. 
v. Sm111/. A„ 2007 

Postglossator ist in der Rechtsgeschichte die ältere 
Bezeichnung für die zeitlich ( 13. Jh.) nach (lal. post) 
den +Glossatoren folgenden Gelehrten de:> (römi­
schen) Rechtes.-+ Konsiliator. - Kommentator 
Li t.: Kühler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A 2020 (Interne{) 

Postulation CF.) Verlangen. Fordern 

Postula tionsfähigkeit bt die Fähigkeit, in eigener 
Person wirksam mit Gegner und Gericht in dem 
--> Pro1ess 1u verhandeln bzw. -+ Prozesshandlun­
gen die rcchtserhebliche Er:>cheinungsfom1 zu ge­
ben. In dem -+ Parteipro1ess kommt sie grundslill.­
lich jedem -+ Prozessflihigen, -+ m dem Anwalts­
prozess nur dem zugelassenen + Rechtsanwalt 1u 
(vgl. § 78 ZPO). Seit 1.1 .2000 darf jeder in einem 
Gericht'>bctirk an einem Amtsgericht oder Land­
gericht 1ugdassene - Rechtsanwalt vor jedem 
-+ Amtsgericht oder -+ Landgericht und seil 1.8. 
2002 (§ 78 1 2, 3 ZPO) Jeder an einem höheren 
Gericht (1.. B. Oberlandel>gcrichl) zugelassene 
Rechtsanwalt an diesem höheren Gericht (an allen 
Obcrlandesj!erichten) in samtlichen Sachen (Ange­
legenheiten) auftreten. 
Lit.: Ja/111!.e, K. Die fehlende Postulationsfähigkcit in 
Familiensachen, 2001: Ho/111·i:.ch. C.. Prozessvertretung 
durch Protcssoren - die Posuulauonsfähigkeit der jurh· 
tischen llochschu Hehrer. 2021 

postulieren (V.) verlangen, fordern 

Postverein (M) ist ein die Po„l betreffender Verein. 
-+Weltpostverein 

potentiell CAdJ) möglich, denkbar 

potentielles Unrechtsbewusstse in -+ Unrechtsbe­
wusstsein, potentielles 

Potsdam (N.) ein Ort in Brandenburg 

Pol~damer Abkommen ist die Sammelbezeichnung 
für eine Reihe von zwischen dem 17.7.1945 und 
dem 2.8.1945 von Großbritannien. den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Sowjetunion abge­
schlossenen Vereinbarungen Ober die Folgerungen 
aus der milil!irischen Niederwerfung des Deutschen 
Reiches. 
Lit : Kiihla G.. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet) 

Präambel i~l bei Staat!>verträgen und - Geseven 
der dem Tex.t vorangestellte Vorspruch, der 1war 
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grundsätzlich vor allem politische Programmsätze 
enthält, aber doch auch zur -+ Auslegung des Textes 
verwandt werden kann. 
Lit.: Kot:.111; M .. Theorieelemente des intemarionalen 
MenschenrechtsschuLZes, 2001 

prae (lat. LPräp.J) vor 

praescriptio (lat. [F.]) Vorschrift. Einrede (der lan­
gen Zeil), Verjährung 

praesumptio (lat. [F.J) Vennutung 

praeter Oat. [Präp.J) neben 

praeter legem (lat.) neben dem Gesetz. ohne Über­
einstimmung (, aber auch ohne Widerspruch) zu 
dem Gesetz 

Präjudiz ([N.] Vorentscheidung, vorausgegangene 
Entscheidung) ist das frühere-+ Urteil (in derselben 
Rechtsfrage, das auf eine spätere Entscheidung 
Einfluss haben kann). Das P. ist in dem angloameri­
kanischen Recht grundsätzlich rechtlich bindend. 
Will ein Obergericht von einer vorliegenden Ent­
scheidung (derselben Rechtsfrage) abweichen, muss 
es die Abweichung mit einer Verschiedenheit des 
alten Falles in dem Verhältnis zu dem neuen Fall, 
mit einer Änderung der gesellschaftlichen Gegeben­
heiten oder mit der Aufhebung eines früheren Feh­
lers begründen. In Deutschland wirken obergericht­
liche Vorentscheidungen meist nur tatsächlich 
bindend. Außerdem bestehen Regelungen zu der 
Sicherung der Rechtseinheit innerhalb eines Oberge­
richts oder einer -+Gerichtsbarkeit (z.B. §§ 121. 
136 GVG). 
Lit.: Pil11y, K., Pr'.:ijudizienrecht, 1993; Seifert, R., Ar­
gumentation und Präjudiz, 1996; lundmark, T.. Um­
gang mildem Präjudizienrccht, JuS 2000, 546 

Präklusion ([F.) Ausschluss) ist der Verlust einer 
Rechtsstellung unter bestimmten Voraussetzungen, 
insbesondere nach Ablauf einer -+ Frist (Präklu­
sivfrist, Ausschlussfrist, z.B. Rechtsmittelfrist, Ge­
währleistungsfrist). 
Lit.: 0110, H .• Die Präklusion, 1970; lieber; 8., Präklusion 
im Steuerverfahren, 1998; Hofm(llln, A .. Die Präklusion 
fehlerhafter Sachleitungsanordnungen, 2003; Stiicke­
mann, M., Die Rechtsstellung des Einzelnen, 2021 

Praktikant ist der in dem Rahmen einer theoreti­
schen Ausbildung in einem besonderen, unter 
-. Arbeilsrecht oder -. Berufsbildungsrecht ste­
henden Ausbildungsverhältnis praktische Erfahrung 
anstrebende Mensch. 
Lit.: Wa/1ermam1. R .. Arbeitsrecht, 20. A. 2021 

praktisch (Adj.) tatsächlich 

Prälat (M.) ist in dem (katholischen) -+ Kirchen­
recht ein hoher kirchlicher -+ Amtsträger, der kraft 
seines -+ Amtes Leitungsgewalt hat oder wegen 
seines Amtes oder seiner Mitgliedschaft in einem 
Kollegium den Titel P. ehrenhalber führt. 

Prälegat (N.)-+ Vorausvermächtnis 

Prätendentenstreit 

Prämie ist das zusätzlich zu -+ Lohn oder -+ Ge­
halt gewährte Entgelt für einen bestimmten, von 
dem -+ Arbeitnehmer oder Dienstverpllichteten 
beeinflussten -+ Erfolg (z.B. Treueprämie wegen 
Dauer einer Betriebszugehörigkeit). Die P. gehört 
nicht zu dem gewöhnlichen Arbeitsentgelt. In dem 
Verwaltungsrecht ist P. eine Leistung des -+ Staates 
bei Vorliegen bestimmter gewünschter Ergebnisse 
(z.B. Sparprämie). Tn dem Privatversicherungsrecht 
(§§ 33 ff. VVG) ist die P. die vereinbarte Gegenleis­
tung des -> Versicherungsnehmers für den Versiche­
rungsschutz, wobei der Versicherer eine gerichUiche 
Prüfung einer erhöhten P. nicht mit Hinweis auf eine 
Geheimhaltungspflicht verhindern kann. 
Lit.: Eckhardt. G .. Lohn und Prämie. 1987 

Pranger ist ursprünglich das Halseisen, mit dem in 
Mittelalter und früher Neuzeit ein Übeltäter an einen 
Schandpfahl (P.) befestigt und öffentlich zur Schau 
gestellt wird. 
Lit.: Bader; K., Der Pranger. 1935; Hamm, R., Im Zwei­
fel für den virtuellen Pranger. NJW 2018, 2099 

Prärogative (F.) Vorrecht (des absoluten Monarchen 
z.B. Sanktion der Gesetze) 

Präses (M.) Vorsitzender 

Präsident (Vorsitzender) ist vielfach das leitende 
Organ einer Personengesamtheit (z.B. Staat). 

Präsidial (Panikel) einen Präsidenten oder ein Prä­
sidium betreffend 

Präsidialdemokratie ist die Form der -+ Demo­
kratie, in welcher der Staatspräsident die vollzie­
hende -+ Gewalt ausübt, von dem -+ Volk gewählt 
wird und dem -+ Parlament nicht verantwortlich ist 
(z.B. Vereinigte Staaten von Amerika. Frankreich). 

Präsidialrat (§§ 49 ff. DRiG) ist die bei einem 
-+ Gericht bestehende Vertretung der Richter flir die 
Beteiligung bei der Ernennung von Richtern. 
Lit.: Kissel, 0„ Die Novelle 1999 zur Präsidialverfas­
sung. NJW 2000, 460 

Präsidium (Kollegium der Vorsitzenden) ist viel­
fach das kollegiale Leitungsorgan einer Personenge­
samtheit (z.B.§§ 2laff. GVG, P. eines Gerichts, das 
die Spruchkörper besetzt und die Geschäfte verteilt). 

Prätendent (M.) Anwärter 

Prätendentenstreit (§ 75 ZPO Gläubigerstreit) ist 
in dem Zivilprozessrecht der Streit um die -+ Gläu­
bigerschaft an einer -. Forderung. Nach § 75 ZPO 
ist, wenn von einem verklagten -+ Schuldner einem 
Dritten, der die geltend gemachte Forderung für sich 
in Anspruch nimmt, der Streit verkündet wird und 
der Dritte daraufhin in den Streit eintritt. der Be­
klagte nach -+ Hinterlegung des der Forderung 
entsprechenden Betrags zugunsten der streitenden 
Gläubiger auf seinen Antrag aus dem -+ Rechtsstreit 
zu entlassen und der Rechtsstreit über die Berechti­
gung an der Forderung zwischen den streitenden 
Gläubigem fortzusetzen. 



Prätor 

Prätor (M.) ist in dem älleren römischen Recht der 
wichtigste Gerichtsmagistrat, vor dem im --+ Legis­
aktionenverfahren und im -+Formularverfahren der 
Recht<;streil beginnt. 
Lit.: Söllner, A., Römische Rechtsgeschichte. 5. A. 1996 

Prävarikation (F.) --+ Parteiverrat 

Prävention ist die Vorbeugung beispielsweise gegen 
künftige --+ Kriminalität. Sie ist einer von mehreren 
möglichen--+ Strafzwecken. Sie ist entweder-+ Ge­
neralprävention oder Spezialprävention. 
Lit.: Wohlers, W., Deliktslypcn des Präventionsstraf­
rechts, 2000: Gärditz K ..• Strafprozess und Prävention, 
2003 

präventiv (Adj.) vorbeugend, verhütend 

präventives Verbot --+ Verbot, präventives 

Präzedenz (F.) ist allgemein das Vorangegangene. 

Präzedenzfall (vorangehender Fall) ist das frühere 
Geschehen, das sich (bei Rechtmäßigkeit) wegen 
des allgemeinen Gleichheitssatzes durch die Art 
seiner Behandlung auf ein späteres Geschehen aus­
wirken kann. 
Lit.: Cross, R„ Precedent in English law, 4.A. 1991, 
Neudruck 2004 

Preis ist der Gegenwert für die Erlangung einer 
-+ Leistung, insbesondere für --+ Verkauf bzw. 
Übereignung einer -+ Ware. In dem Schuldrecht 
unterliegt der P. grundsätzlich der --+ Vertragsfrei­
heit (anders z.B. bei Wucher, laesio enormis). Das 
Verwaltungsrecht verpflichtet zu bestimmter fomiel­
ler Gestaltung der Angaben des Preises für Waren 
und Dienstleistungen für Letztverbraucher (Verord­
nung Ober Preisangaben). 
Lit.: Ebisch, H./Gottschalk, J .. Preise und Preispriifun­
gen bei öffentlichen Aufträgen. 9. A. 2020; Völke1; S .. 
Preisangabenrccht, 2. A. 2002: Viigele/Borsrell/E11gler. 
Handbuch der Verrechnungspreise, 4. A. 2015: Schrei­
ber; R.!Nientimp, A., Verrechnungspreise. 10. A. 2021 

Preisausschreiben (§ 661 BGB) ist die -> Aus­
lobung, die eine Preisbewerbung als Gegenstand hat 
(z.B. 1000 Euro für die richtige Beancwortung der 
studentischen Anfrage Warum gibt es nicht mehr 
solche Professoren?). Sie ist nur gllltig, wenn in der 
Bekanntmachung eine Frist für die Bewerbung be­
stimmt wird. Die Entscheidung, ob eine innerhalb 
der Frist erfolgte Bewerbung der Auslobung ent­
spricht oder welche von mehreren Bewerbungen den 
Vorzug verdient, ist durch die in der Auslobung 
bezeichnete Person, hilfsweise durch den Ausloben­
den zu treffen. 
Lit.: S1ejfenlwge11, H. u. a .. Preisausschreiben und Weu­
bewerbsrecht, 1987 

Preisbindung iM die vertragliche Bindung der 
-+Verkäufer bestimmter --+Waren an einheitliche 
Festpreise. Horizomale P. ist dabei die P. zwischen 
Angehörigen derselben Winschaftsstufe. Vertikale P. 
ist die P. zwischen Angehörigen verschiedener Wirt­
schaftsstufen (Hersteller - Großhändler - Einzel-
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händler, sog. vertikale P. [zweiter Hand]). Beide 
(Vereinbarungen) sind als Verstoß gegen den Grund­
satz der -> Weubewerbsfreiheil grundsät4!ich ver­
boten. 
Lit.: Oben, A .. Die Preisbindung im Buchhandel, 2000; 
Walle11fels. D./Russ. C., Buchprcisbindungsgesetz. 7. A. 
2018; Waldenberger; A .. Preisbindung bei Zeitungen, 
NJW 2002, 2914 

Preisempfehlung --+ Preisbindung 

Preisgefahr ist bei gegenseitigen -+ Vertr'<lgen die 
--+Gefahr, bei Untergang des Leistungsgegenstands 
(z.B. Kaufgegenstand) den ->Anspruch auf die 
Gegenleistung (Kaufpreis) zu verlieren. Sie trifft 
grundsätzlich den --+ Schuldner (des Anspruchs auf 
den Leistungsgegenstand Kaufsache, d. h. den Ver­
käufer), der bei Untergang des Leistungsgegen­
stands (evtl. von seiner Leistungspflicht frei wird. 
dann aber auch regelmäßig) keinen Anspruch auf die 
GegenleistUJ1g (Kaufpreis) mehr hat (P. des Verkäu­
fers). Die P. „geht" jedoch in dem Zeitpunkt der 
->Übergabe (§ 446 T BGB) oder der Auslieferung 
bei dem -+ Versendungskauf (§ 447 BGB) auf den 
Gläubiger (~äufer) „über", der von diesem Zeit­
punkt des Ubergangs der Leistungsgefalir an trotz 
Untergangs des Leistungsgegenstands den Kaufpreis 
emrichten muss (P. des Käufers). 
Lit.: Leenen, D„ Ist das richtig so?. JuS 2008, 579 

Preisklausel (F.) ist die einen Preis betreffende 
Klausel. 

Preisklauselverordnung ist die an dem 1.1 .1999 in 
Kraft getretene, die Zulassung wertsichemder Preis­
klauseln betreffende, an dem 7.9.2007 durch das 
PrciskJauselgeseti ersetzte Verordnung von dem 
23.9.1998. -+ WertsicherungskJausel 

Preistreiberei (§ 4 1 WiStG Preisüberhöhung) ist 
das vorsätzliche oder leichtfertige Fordern, Verspre­
chen, Vereinbaren, Annehmen oder Gewähren von 
unangemessen hohen Entgehen für Gegenstände 
oder Leistungen des lebenswichtigen Bedarfs 
(--+ Ordnungswidrigkeit). 
Lit.: Lessing, V.. Die Preistreiberei, Diss. jur. Göttingen 
1973 

Presse (Art. 5 I 2 GG) ist die Gesamtheit der zu der 
Verbreitung geeigneten und bestimmten Drucker­
zeugnisse. Die P. ist neben Hörfunk und Fernsehen 
das wichtigste Instrument der Bildung der öffentli­
chen --+ Meinung. Für sie gilt das Grundrechl der 
Pressefreiheit. 
Lit.: Medienrecht. hg. v. SchiW)•, P.!Schilr:. W., 5. A. 
2010 

Pressedelikt ist die mit -> Strafe bedrohte-> Hand­
lung des Pressewesens (z.B. Verbreitung beschlag­
nahmter Druckwerke). Die Pressedelikte sind lan­
desrechllich geregelt. Daneben gilt auch in dem 
Bereich der Presse das allgemeine -> Strafrecht 
(z.B. Verleumdung durch von Betrüger E. gesteuerte 
Zeitungsartikel). 
Li1.: Uebbert, P., Die strafrechtliche Haftling des ver­
antwortlichen Redakteurs. 1995 
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Pressefreiheit (Art. 5 1 GG) ist die ---+ Freiheit der 
Verbreitung von -+ Meinungen, Nachrichten, Mit­
teilungen und sonstigem Gedankengut durch Dru­
ckerzeugnisse. Sie ist ein ---+ Grundrecht. Objektiv 
bedeutet die P. die Garantie der freien Presse als 
Rechtseinrichtung. Subjektiv steht sie allen in dem 
Pressewesen auf dem Gebiet der Meinungsäußerung 
und der Informationsbeschaffung tätigen Personen 
zu. Sie wird z.B. nicht dadurch verletzt, dass über 
Kinder bekannter Menschen nicht uneingeschränkt 
berichtet werden darf. Bei der Frage der inneren P. 
geht es um den untemehmensintemen Standort der 
Redaktion innerhalb eines Presseunternehmens. Sie 
ist bisher gesetzlich nicht geregelt. 
Lit.: Ziem, C„ Die Bedeutung der Pressefreiheit, 2003; 
Möhring, R„ Der gefährliche Kampf um die Pressefrei­
heit. 2022 

Presserecht ist die Gesamtheit der die -+ Presse 
beLreffenden Rechtssätze. 
Lit.: LCffler. M„ Presserecht, 6. A. 2015; Ricker. R.I 
Weberling. Handbuch des Presserechts, 7. A. 2021: 
Soehring, J.. Presserecht, 6. A. 2019; Riibenach, H„ 
Europäisches Presserecht, „2000: Saj1111tz. S„ Die Ent­
wicklung des Presse- und Außerungsrechts, NJW 2018, 
589; Korte, B„ Praxis des Presserechts, 2. A. 2019 

pretium (lat. [N.1) Preis---+ iustum prelium 

Preußen ist in der Rechtsgeschichte der aus der Mark­
grafschaft Brandenburg erwachsene. erst in dem 
16./17. Jahrhundert um früher dem Deutschen Orden 
gehörige. anfangs von baltischen Pruzzen bewohnte 
Gebiete zwischen Weichsel und Memel (Preußen) 
erweiterte und danach allmählich statt als Branden­
burg alsP. benannte Teil (Gliedstaat bzw. Mitglied) des 
---+ Heiligen Römischen Reiches, des - Deutschen 
Bundes und des zweiten ---+Deutschen Reiches. Es 
wurde als Staat bereits durch das Gesetz über den Neu­
aufbau des Reiches von dem 30.1.1934 aufgelöst. An 
dem 25.2.1947 wurde P. (wegen seiner Gefährlichkeit 
von den alliierten Siegennächten des Zweiten Welt­
kriegs) als-+ Staat (Land des Bundesstaats Deutsches 
Reich endgültig) aufgelöst und nicht wieder neu be­
gründet. Teile seines Gebiets gehören nunmehr zu 
- Hessen. -+Niedersachsen, Brandenburg, Bremen, 
(Bayern,) Mecklenburg-Vorpommern, _.Nordrhein­
Weslfalen, Sachsen-Anhalt und ---+Schleswig-Hol­
stein sowie zu Polen und Russland. 
Lit.: Köbler. G.. Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; Bomhak, K., Preußische Staats· und 
RcchL~geschicbte, 1903, Neudruck 1979; Weber. M„ 
Preußen in Ostminele1uopa, 2003; Preußen-Ploetz, hg. 
v. Sdil1m/...e, M„ 2004 

preußisches allgemeines Landrecht ---+ Allge­
meines Landrecht 

preußisches Polizeiverwaltungsgesetz -> Polizei­
verwaltungsgesetz. preußisches 

prima-facie (lat. [Adv.]) auf den ersten Blick. dem 
ersten Anschein nach 

prima-facie-Beweis -. Anscheinsbeweis 

Primat (M.) Vorrang 

Privatdozent 

Primogenitur (F.) Erstgeburt. AlJeinerbfolge 

primus (lat. f Adj. Superlativ]) erste 

Prinzipal (M.) ist der -+ Inhaber des --. Handels­
geschäfts. 

Prinzipat (M.) ist in dem römischen Recht die Be­
zeichnung der Staatsform für die der Republik fol­
gende und dem Dominat vorausgehende Zeit von 
Augustus (27 v. Chr. bzw. 1. Jh. n. Chr.) bis Diokle­
tian (3. Jh. n. Chr.). 
Lit.: Söllner. A_, Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

prior (lat. [Adj. Komparativ] frühere. zeitlich obere 

Prior (M.) Oberer. Klostervorsteher 

Priorität (F.) Vorrangstellung 

Prioritätsprinzip ist der Grundsatz der zeitlichen 
Aufeinanderfolge mehrerer Umstände, bei dem die 
-+ Rechtsfolge nach d.em chronologischen Hergang 
eines Geschehens bestimmt wird. Insbesondere 
hängt in dem Sachenrecht das Verhältnis mehrerer 
beschränkter dinglicher -+ Rechte von dem Zeit­
punkt ihrer Entstehung, -> Eintragung oder Anmel­
dung ab (vgl. die §§ 879, 1209 BGB, § 45 GBO). 
Allerdings kann die P. auch entgegen ilieser Reihen­
folge-+ gutgläubig erworben werden. 

Lit.: Becker. C.. First in time. first in righl, 2000; K110-
che, J./Biersack, C„ Das zwangsvollstreckungsrechtli­
chc Prioritätsprinzip, NJW 2003, 476: Sitrig, P.. Das 
Prioritätsprinzip im deutschen Verwaltungsrecht, 2013 

prior tempore potior iure (lat.) (je) früher in der 
Zeit, (desto) stärker im Recht,---+ Prioritätsprinzip 
Lit.: Liebs. D„ Lateinische Rechtsregeln, 7. A. 2007 

Prise ([F.] Genommenes) ist in dem Völkerrecht 
(Seekriegsrecht) das einem anderen weggenommene 
Gut. 

privat (Adj.) eigen, besondere, nicbt hoheitlich 

Privatautonomie (Eigenverantwortlichkeit) ist der 
Gnmdsatz, dass der Einzelne berechtigt ist, seine 
LebensverhäJtnisse in dem Rahmen der Rechtsord­
nung eigenverantwortlich zu gestalten. Die P. ist ein 
Teil des allgemeinen Selbstbestimmungsrechts des 
Menschen, das durch die Artt. 1. 2 GG geschützt wird. 
Sie gehört zu den Grundwerten der freiheitlichen 
Kechtsordnung der -+ Bundesrepublik Deutschland. 
Sie berechtigt zu der eigenverantwortlichen Begrün­
dung, Änderung und Aufhebung von -+Rechten und 
---+Pflichten. Ihre wichtigsten Erscheinungsformen 
sind ---+ Vereinigungsfreiheit, -+Vertragsfreiheit, 
---+ Verfügungsfreiheit und-+ Testierfreiheit. 
Lit.: Busche, J„ Privatautonomie und Kontrahierungs­
zwang, 1999; Hartenstein, 0„ Die Privatautonomie, 
2000; Tassikas, A„ Dispositives Recht und Rechtswahl­
freiheit, 2004 

Privatdozent ist in dem Verwaltungsrecht der Uni­
versitätslehrer, der (auf Grund der ---+ Habilitation) 
die Befugnis erlangt hat, eigenverantwortlich Lehr-



Private Eqnity 

veranstaitungen abzuhalten, wobei regelmäßig auch 
eine Verpflichtung zu Mindestlehrveranstaltungen 
(sog. Titellehre) besteht (in Deutschland 20 l 7 rund 
7000 Privatdozenten. Davon unabhängig ist die 
Frage der lnnehabung eines -t Amtes oder einer 
-+ Planstelle. Mit der Erlangung einer Stellung 
(Planstelle) als Universitätsdozent oder Professor 
endet die Privatdozenteneigenschaft. 
Lit.: Enumdts-Tri//, P., Die Privatdozenten und Extraor­
dinarien der Universität Heidelberg 1803-1860, 1997 

Private Equity 
Lit.: Rechtshandbuch Private Equity. hg. v. Jesch/ 
Striegel/Boxberger; 2010; Eiters, S./Kofjka, N./Macke11-
sen, M. u. a., Private Equity - Unternehmenskauf, Fi­
nanzienmg, Restrukturierung, Exitstrategien, 3. A. 2018 

privatisieren (V.) privat gestalten, Gemeineigemum 
in Eigentum Einzelner umwandeln 

Privatisierung ist die Umwandlung von Gemeinei­
gentum in -+ Eigentum einzelner Personen des 
Privatrechts. Die P. steht in Gegensatz zu der -t So­
zialisierung. Als P. wird auch die Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben durch private Unternehmer 
(z.B. Müllabfuhr) bezeichnet. 
Lit.: Beckers, T.. Privatisierung der Bundesautobahnen, 
2003: Rügemer; W., Privatisierung in Deutschland. 4. A. 
2008; Stöber, R„ Privatisierung öffentlicher Aufgaben, 
NJW 2008, 2301 

privativ (Adj.) wegnehmend, ausschließend 

privative Schuldübernahme -+ Schuldübernahme, 
privative 

Privatklage (§§ 374ff. StPO) ist die Verfolgung 
einer -t Straftat durch den Verletzten oder Antrags­
berechtigten ohne vorgängige Anrufung der 
-+ Staatsanwaltschaft. Die P. ist nur bei bestimmten 
Straftatbeständen zulässig (z.B. - Hausfriedens­
bruch, - Beleidigung, Briefgeheimnisverletzung, 
-+ Körperverletzung, Bedrohung, Bestechlichkeit 
oder Bestechung in dem geschäftlichen Verkehr, 
-+Sachbeschädigung). Sie setzt meist einen erfolg­
losen - Sühneversuch voraus (§ 380 StPO). Die 
Erhebung der -t Anklage geschieht zu Protokoll der 
-+ Geschäftsstelle oder durch Einreichung einer 
-+ Anklageschrift. Die Staatsanwaltschaft kann die 
Verfolgung, wenn sie in dem öffentlichen -+ In­
teresse liegt, jederzeit übernehmen und dadurch den 
PrivatkJäger zu einem -+ Nebenkläger machen. 
Über die P. entscheidet das -t Amtsgericht grund­
sätzlich nach den allgemeinen Regeln. Rechcsge­
schichtlich ist die P. der Überrest des -+ Akku­
sationsprozesses bzw. der -t Selbsthilfe des Ver­
letzten. 
Lit.: Ditnl'Gnger/Dempewolf. Handbuch des Privatkla­
gerechts, 1971; Muttelsee, A.. Die Sicherung des 
Rechtsfriedens, 1991; Erdag, A .• Der rechtliche Einfluss 
des Verletzten auf den Beginn des Strafverfahrens, 
2001; Wellen111a1111, R„ Drittgeschädigte Personen im 
Strafverfahren. 2020 (Schweiz) 

Privatrecht ist die Gesamtheit aller Rechtssätze, bei 
denen Berechtigter oder Verpflichteter nicht aus­
schließlich ein Träger hoheitlicher -+ Gewalt in 

362 

seiner Eigenschaft als solcher ist. Das P. bildet den 
Gegensatz zu dem öffentlichen -+ Recht. wobei die 
Abgrenzung in dem Einzelfall ziemlich schwierig 
sein kann. Seine wichtigsten Teilgebiete sind das 
bürgerliche Recht, das -+ Handelsrecht, das -+ Ar­
beitsrecht und das -+ Immaterialgüterrecht. Interna­
tionales P. (Art. 3 1 EGBGB, Kollisionsrecht. Ver­
weisungsrecht) ist die Gesamtheit der (deutschen, 
eventuellem Europarecht nachgeordneten) Rechtsät­
ze, die durch Verweisung auf die inländische oder 
eine ausländische Privatrechtsordnung festlegen. 
welche von mehreren möglichen nationalen Privat­
rechtsordnungen in einem Kollisionsfall zu der An­
wendung kommt (z. R Deutscher heiratet Chinesin 
in Peru). Das (autonome deutsche) internationale P. 
ist vor allem in den ArtL 3 ff. EGBGB (unvollstän­
dig) geregelt (Artl. 3-6 Verweisung. Artt. 7-12 na­
türliche Personen und Rechtsgeschäfte. Artt. 13-24 
Familienrecht, Artt. 25-26 Erbrecht, Artt. 27-42 
Schuldverhältnisse, 43-46 Sachenrecht). Die wich­
tigsten inhaltlichen Anknüpfungspunkte eines Sach­
verhalts an eine Privatrechtsordnung sind dabei die 
Staatsangehörigkeit, der Wohnsitz und der gewöhn­
liche Aufenthaltsort eines Menschen oder die Lage 
(Belegenheit) eines Gegenstands. Deutsches P. ist 
eine veraltende Bezeichnung für das ältere, aus 
germanischer bzw. germanistischer Wurzel stam­
mende. vor Schaffung des Bürgerlichen Gesetz­
buchs (.1900) auch ohne gesetzgeberischen Akt 
unmittelbar geltende, aJs Wissenschaftsgebiet nur 
aus dem Gegensatz zu dem römischen, rezipierten 
Privatrecht erwachsene P. in Deutschland. Zu Un­
recht wird ftir das P. Deutschlands deshalb meist die 
Bezeichnung Zivilrecht verwendet, die nur das 
Fremdwort für bürgerliches Recht ist. 
Lit.: Hübner, R.. Deutsches Privatrecht, 5. A. 1930; 
Kegel, G./Sclwrig, K., lntcmational.es Privatrecht, 9. A. 
2004; Köhler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 
2005; Hede111a1111. J„ Die Fortschritte des Zivilrechts im 
19. Jahrhundert. 1910 ff„ Neudruck 1968; Söll11er, A„ 
Privatrecht, in: Handwörterbuch der Rechtsgeschichte, 
Bd. 3 1984, 1971 ff.; Kropholler, J„ Internationales 
Privatrecht, 6. A. 2006; Köb/er, G„ Deutsches Privat­
recht der Gegenwart, 199 l; Internationales Privat- und 
Verfahrensrecht, hg. v. Jayme, E./Ha11sma1111. R„ 20. A. 
2020; Ka//wass, W., Privatrecht. Ein Basisbuch, 24. A. 
2021; Koch, H./Mag11us, U./Winkler vo11 Mohrenfels. P., 
IPR und Rechtsvergleichung, 4. A. 201 O; langenbu­
cher; K., Europarechtliche Bezüge des Privatrechts, 
4. A. 2017; Hoffmann. B. v./I'horn, K„ lntemat.ionales 
Privatrecht., 10. A. 2022; Rauscher, T. u.a„ Die Entwick­
lung des internationalen Privatrechts, NIW 2017, 3486; 
Zimmermann, R„ The Present State of Europcan Private 
Law, The American Journal of Comparalive Law 57 
(2009), 479: Handwörterbuch des europäischen Privat­
rechts. hg. v. Basedo11: J. u. a .. 2009; Triite11, D„ Die 
Entwicklungen des internationalen Privatrechts in der 
Europäischen Union, 2015; J1111ke1; A„ Internationales 
Privatrecht, 4. A. 2021; Zi111memw1111, R. u. a„ Perspek­
tiven des Privatrechts, AcP 216 (2016). l; Weller. M., 
Internationales Privatrecht - Ein Examens-Crashkurs, 
JuS 2016, 969; Europäisches Privat- und Wirtschafts­
recht, hg. v. La11ge11b11cher, K„ 5. A. 2022 

Privatschule (Art. 7 IV GO) ist die - Schule, de­
rea Träger keine juristische -t Person des öffentli­
chen Rechtes ist. Die P. ist zulässig, untersteht aber 
der staatlichen -+ Aufsicht. Das Verhältnis zwischen 
Schulträger w1d Schüler ist privatrechtlich. 
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Lit.: Vogel, J„ Das Recht der Schulen und Heime in 
privater Träger.chaft, 3. A. 1997: Wendeln, 8 .. Freie 
Alternativschulen, 2002; Dai. kirchliche Privatschulwe­
sen. hg. v. Ri1111ertlwler. A .• 2007 

Privatstrafe -+ Vertragsstrafe 
Lu Gmßfeld, B., Die Pnvatstrafe, 1%1: Ebert. /., 
Pönale Elemente im deutschen Privatrecht. 2004 

Privatstraße ist die -+ Straße, die nicht dem öffent­
lichen Verkehr gewidmet ist. Sie kann einer juristi­
schen + Person des öffentlichen Rechts gehören. 
Das Straßenrecht ist auf sie nicht anwendbar. 
Lit.: Kai, 0., Die Rechtsverhältnisse. 1957 

Privatversicherungsrecht (§§ 1 ff. VVG) ist die 
Gesamtheit der ein Versicherungsverhältnis(-+ Ver­
sicherungsvertrag) zwischen einem -+ Versicherer 
und -+ Versicherten betreffenden Rechtssätze des 
Privatrechts (Gegensatz Sozialversicherungsrecht). 
Das P. lässt sich in einem weiteren Sinn zu dem 
-+ Handelsrecht 1ählen. Es ist in erster Linie in dem 
Versicherungsvertrag~gesctz geregelt, das allgemei­
ne Vorschriften für sämtliche Versicherungszweige 
und besondere Vor.chriften für einzelne Versiche­
rungszweige (-+Schadensversicherung, -+Lebens­
versicherung. + Unfallversicherung) enthält. 
Lit.: VcrsR Privatver~icherungsrecht. 27. A. 2020; Hof­
mwm. E.. Pnvatver.icherungsrecht, 4. A. 1998: Base­
doi~~ J.. Europäi,ches Privatversicherungsrecht. 2002: 
Brims. A.. Privatver..icherung~recht, 2015 

Privileg ((N.] Sondergesecz. Sonderrecht) ist das 
einem oder mehreren Einzelnen (auf Grund beson­
derer behaupteter Gestaltungsmacht des Erteilers) in 
Gegensatl 7U der Allgemeinheit eingeräumte Vor­
recht. In der Rechtsgeschichte ist das von einem 
Herrn (König. Landesherr) verliehene P. als Mittel 
der politischen Gestaltung außerordentlich bedeut­
sam (z.B. Immunität, Stadtrecht). In der Gegenwart 
steht ihm grundsätzlich der Gleichheitsgrundsatz 
entgegen. 
Lit.: Ueb, T.. Privileg und Verwaltungsakt. 2004 

privilegiert (Adj.) bevorrechtigt 

privilegierte Straftat -+ Straftat, privilegierte 

Privilegium (N.) maius ([lat.) größeres Vorrecht) ist 
die später so benannte Fälschung Herzog Ru­
dolfs IV. von Österreich aus dem Geschlecht der 
Habsburger 1wecks Annäherung an die 1356 den 
-+ Kurfür.ten m der -+ Goldenen Bulle Kaiser 
Karb IV. 1ugestandenen bzw. bestätigten. Österreich 
dagegen mangels Kurfürstenwürde nicht gewährten 
Vorrechte ( 1358/ 1359). 
Ln.: Köhler. G, Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rech1sge<.ch1ch1e. 6. A. 2020 (Internet) 

Privilegium (N.) minus ([lat.l kleineres Vorrecht) 
ist dae später so benannte Urkunde über die von dem 
Staufer König Friedrich 1. in politischem Ausgleich 
zwischen Staufern, Welfen und Babenbergern (ge­
gen Rückgabe des von dem staufischen König 1139 
den welfischen Herzögen von Sachsen und Bayern 
enllogene und an die verwandten babenbergischen 
Markgrafen von Österreich verliehene Herzogtum 

Produktpiraterie 

Bayern durch die Babenberger) vorgenommene 
Erhebung Österreic~s zu einem Herzogtum unter 
Verselbständigung (Österreichs) von dem Stammes­
herzogtum der Bayern ( 1156. Weiberlehen). 
Ln.. Appelt. H.. Da' Henogtum Österreich. 1991: 
Köhler. G , Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

probation (engl. [N.]) Bewährung 

procuralor (lat. [M.j) Geschäftsführer. Verwalter. 
Prozessvertreter 

prodigus (lat. [M. J) Verschwender 

Productum (N.) scelcris ([lat.J Verbrechenserzeug­
nis) ist der durch eine vorsätzliche -+ Straftat her­
vorgebrachte, in dem Strafverfahrensrecht der 
-+Einziehung (§§ 74 ff. StGB) unterliegende Ge­
genstand. 

Produkt (§ 2 Nr. 22 ProdSG) ist die durch einen 
Fertigungsprozess hergestellte Ware, der durch ei­
nen Fertigungspro1ess hergestellte Stoff oder die 
durch einen Fenigungspro1ess hergestellte Zuberei­
tung. 

Produktfehler (§ 3 ProdHaftG) ist das Abweichen 
eines Produkts von der Sicherhe11, die berechtigter­
weise für die BenutLUng des Produkts erwanet wer­
den darf. 
Lit.: Mutltig, A. Die Haftung des Herstellers für Pro­
duktfehler. 1993; Bode11ig, T., Der Rückruf fehlerhafter 
Produkte, 1999; Uijtenegger. K.. Die delikusche Pflicht 
zum Rüd..ruf von Falmeugen. "JJW 2018. 2087 

Produkthaftung ist die ab 1. 1.1990 gellende, durch 
eine Richtlinie der Europäischen Gemeinschaft 
veranlasste Gefährdungshaftung des Herstellers eines 
-+Produkts für -+ Produktfehler. Für die P. gilt das 
Produkthaftungsgesetz. Der Haftungshöchstbetrag 
beträgt bei Personcn~chaden 80 Millionen Euro. Bei 
Sachschaden hat der Geschädigte einen Selbstbehalt 
von 565 Euro zu tragen. Unberührt bleiben die de­
liktischen Schadensersatzansprüche aui. __, Produ­
zentenhaftung. denen rechtstatsächlich größere 
Bedeutung tukommt. 
Lit.: Kat;:.enmeier. C., Entwicklungen des Produkthaf­
tungsrechL~. JuS 2003. 943, Wagener. A .. Produkthaf­
tung Deutschland USA von A Z. 2005; K111lma11n, H .. 
Die Rechtsprechung des BGH 1um Produkthaftpflicht­
recht. NJW 2005, 1907; K11ll111an11, H .. ProdHaftG, 7. A. 
2021: Molaorü, M u a., Die Entwicklung im Produkt­
haftung- und Produktsicherheitsrecht. NJW 2012, 1489. 
Uske11bayel'U, S .• Produk1haf1ung für Sof1ware im Inter­
net. 2008: Produkthaftungshandbuch. hg. \. Foerste. U./ 
Wellpllale11. F Gr<if I'.. 3. A 2012; Moliwris, M. u. a„ 
Die Entwicklungen im Produktsicherheits- und Pro­
dukthaftungsrecht. NJW 2017. 1582: Oecluler. J .. Pro­
dul..thartung beim JD-Druck. NJW 2018, 1569 

Produktpiraterie ist die widerrechtliche Ausnut­
zung der in einem fremden Produkt enthaltenen 
geistigen Lc1„tung. die durch das Gesetz zur Stär­
kung des Schutzes der geistigen Leistung und zur 
Bekämpfung der P. vom 7.3.1990 verstärkt be­
kämpft wird. 
Lit.: Rechtsschu11 gegen Dicn~tcpiraterie, hg. v. Dres­
se/, C. u. a., 2003; Gaul, A .. Die Durchsetzbarkeit mar-



Produktsicherheitsgesetz 

kcnrcchtlicher Ansprüche. 2003: Wölfe/, r., Marken­
und Produktpiraterie, 2003; Schiwek, F., Die S1rafbar­
kei1 der Markenpimterie, 2004: Weiser. N. ~„. Markcn­
und Produk1pirateric, 2. A 2020 

Produktsicberheitsgeset7 ist das in dem Del'cmber 
201 1 das -+ Geräte- und Produk1.,icherhc1tsgcset.J: 
ablösende Gesetz von dem 8.11.2011. 
Lit.: Produktsicherheitsgcsell, hg. v. Kli11dt, 1:. 3. A. 
2021 

Produktwarnung ist die öffentliche Warnung vor 
möglichen Schäden infolge einel> Fehlers eines 
Pro<lukL~. 

Lit.: Huussülil. T., Die Produl\twamung. 1999 

Produzent ist der (gewerbliche) Hen.tcller einer 
Ware. 

Produzentenhaftung bt die Haftung des Iler"cllers 
einer Ware (z.B. eines Gastwirts für ein Essen) aus 
unerlaubter Handlung (mit Verschuldensvermutung). 
Die P. betrifft Folgeschäden am; der Benullung der 
Produkte, die bei einem bestimmungsgemäßen Ver­
braucher oder einer sonstigen Person infolge emes 
Fehlers eintreten, wobei der Fehler ein • Kon­
struktionsfehler, -> Fabrikationsfehler oder -+ ln­
lilruktionsfebler sein kann. Die Schadensersatz­
pflicht setzt voraus. dass der Her..teller bei der 
Herstellung oder durch die lnverkehrbringung im 
Einzelfall die objekti\ gebotene Sorgfalt verletzt 
und damit gegen eine ihn treffende Verl..ehrssiche­
rungspflichl verstoßen hat. Neben die P. (vgl.* 15 II 
ProdllaftG) trat lU dem 1.1.1990 die -+Produkt­
haftung. 
Lit: Dietbom. C., Produtentenhaftung. 2000: Mt'Yer. F., 
Produzentenhaftung im Kon1cm, 2003: Pnxluunten­
haftung, hg. v. K111/mc111n. H u a (Lbl.): Fucli.~. M. u.a„ 
Ansprüche aus Produ1entenhaftung und Produl-thaf­
tung. Jus 2011. 1057 

Produzentenleasing + Leasing 

Professor (Bekenner) iM die Amtsbezeichnung der 
hervorgehobenen Lehrer an wissenschaftlichen 
-+ Hochschulen. wobei bei der Amtsbezeichnung 
Lwischen Professoren an w1<>senschaftlichen Hoch­
. schulen und Professoren an sonsllgen Hochschulen 
unterschieden werden muss. Die Professoren neh­
men die ihrer -+ Hochschule jeweils obliegenden 
Aufgaben in Wissenschaft und Kunst, Forschung 
und Lehre ia ihren Fächern nach näherer Ausges1al­
tung ihres Dienstverhältnisses selbständig wahr. 
Voraussetzung für die Einqelluog als P. (frilhcr § 44 
HRG) sind regelmäßig ein abgeschlossenes l loch­
schulsrudium, pädagogische Eignung. besondere 
Befähigung zu wisscnschafl11cher Arbeit. die in der 
Regel durch die Qualität einer Promotion nachge­
wiesen wird. oder besondere Befähigung 1u 1-.ünstle­
rischer Arbeit sowie 1.usätzliche wissenschaftliche 
oder künstlerische oder berufspraktische Leistun­
gen. Die in der Besoldung erkennbare Unterschied­
lichkeit einzelner Gruppen von Professoren sollte 
durch das HochschulrahmengeselZ äußerlich bese1-
tig1 werden. Besoldungsgruppen sind seit 2002 bzw. 
2004 W 1 (Juniorprofcssor seineuen 3406 Euro). 
W2 (seinerzeit 3880 Euro) und W3 (!-eine1?Ci1 
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4723 Euro und variable Leistungsbezüge). Hono­
rarprofessor ist der vielfach auf Grund persönlicher 
Beziehungen bJ'w. Netzwerke (nur) ehrenhalber zu 
einem P ernannte Mensch. 
Li1.: Kiibler. G„ Wie werde ich Jurist'?, 5. A. 2007 

Prognose {E) Vorschau. Vorhersage 
Li1.: Herre. S .. Die Prognoseldauseln der §§ 56 StGB 
und 21 JGG, 1997 

Progression (IF.J Fortschreiten) 1sl in dem Steuer­
recht die Art der Besteuerung. bei der die zu zahlen­
de -+ S1e11rr mit ~teigeoder Höhe der Bemessung„. 
grundlagc nicht nur enL~prechend (linear). sondern 
dariiber hinaus (progressiv erheblich) zunimmt (z.B. 
-+ Einkommensteuer). 
Lit.: lieb. R , Direkte Steuerprogression, 1992; Wo1-
sd1ofvk_1•, S., Der Progressionsvorbehalt. 1998 

Prokura (§ 48 HGB) ist die von dem -+Inhaber 
eines -+ Handelsgeschäfts oder seinem gesetzlichen 
-+ Vertreter erteilte besondere umfassende -+ Ver­
tretung ... macht des Handelsrechts. Die P. muss von 
dem Inhaber des Handelsgeschäfts oder seinem 
gesellhchen Vertreter mittels ausdrücklicher Erklä­
rung erteilt werden und ist w der Eintragung in das 
-+ Handel~registcr anzumelden (§ 53 l 1 HOB). Sie 
ermächtigt 1u allen Arten von Geschäften und 
Rechtshandlungen. die der Betrieb irgendemes 
-+ Handelsgewerbes mit sich bringen kann. Sie i'\t 
-+Vollmacht mit gesetzlich umschriebenem Um-
fang. Sie kann nur in der Forn1 der als Filialprokura 
auf den + Betrieb einer von mehreren Niederlas­
~ungen beschränkten P. (§ 50 III HGB) oder als 
-+Gesamtprokura mehrerer Prokuristen (§ 48 II 
HGB, nicht des Einzelkaufmanns und des Prokuris­
ten) beschränkt werden. Die P erlischt durch Wider­
ruf. durch Ernennung zu dem alleinigen GeschäfL\­
führer oder durch den Tod des Prokuristen. Das 
Erlöschen ist tu der Eintragung in das Handelsregis­
ter anzumelden. 
Lit.: l-loji11w111. K„ Der Prokurist, 8. A. 2007; Müller; K„ 
Prokura und llandlungsvollmacht, JuS 1998, 1000 

Prokuris t 1s1 der Mensch. dem -+ Prokura erteilt 
worden ist (nicht eine jurisusche -+ Person) . 
Ln. Jlof111u1111. K .• Der Prokurht, 8. A 2007: Or/01\'\ki. 
P.. Die arbciMcch1liche Stellung des Prokuristen, 2003 

Prolongation (F.) Verlängerung (der Laufleit), 
Stundung 

p rolon gieren (V.) ve1lä11gc111 

Promotion (F.) ist die Verleihung des -+ Doktor­
grads durch cme dazu berechtigte -+ Hochschule 
auf Grund emer wissenschaftlichen Leistung des 
Bewerbers. Die Vorausset1ungen und das Verfahren 
sind in besonderen Promotionsordnungen (Fachbe­
reichssa11ungen) geregelt. Die P. zu dem Dr. jur. 
setzt (danach) in der Regel das Bestehen der emen 
juristischen • Staatsprüfung mit einem gehobe­
nen Prädikat (vollbefriedigend, gegebenenfalls auch 
befriedigend) -, eine (schriftliche) -+ Dissertation 
(anders früher in Österreich, wo drei mündliche 
Prüfungen genüg1en), ein (mündliches) Rigorosum 
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(nur drei Rigorosen früher in Österreich) oder eine 
(mündliche) Disputation (und den Nachweis von 
Lateinkenntnissen) voraus. Die erfolgreiche P. be­
rechtigt - ohne Rücksicht auf die Note - nach Ein­
lieferung der - Pnichtexemplare und Aushändi­
gung der Promotionsurkunde w dem Führen des 
Doktorgrads. Die in Anschluss an das Studium 
ernsthaft und nachhaltig geführte Vorbereitung auf 
eme Promotion ist ein Teil e iner Berufsausbildung, 
die zu dem Bezug von Kindergeld berechtigt. 
Rechts tatsächlich erfolgten m Deutschland 2014 
rund 28000 (und 2016 29 300) Promotionen bei 
etwa 460000 Studienabschlüssen und rund 260 
Milliarden Euro Aufwendungen für Bildung, For­
schung und Wissenschaft. 
Lit.: Köhler. G., Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007: 
Miinch, f. 1'., Promotion, 3. A. 2006, Neudruck 2008 

Promotionsverfahren l'>I das Verwaltungsverfahren 
mit dem Ziel der - Promotion. Es beginnt nach 
Erwerb der (die Zahl der Bewerber stark einschrän­
kenden) Zulassungsvoraussetzung der mindestens 
durchschnittlich bestandenen ersten juristischen 
Staatsprüfung (Prädikatsexamen) grundsätzlich mit 
der Suche nach einem geeigneten. neue Erkenntnis­
se ermöglichenden Thema und einem betreuungsbe­
reiten Lehrer (Professor). Dem schließt sich die 
Arbeitsdisziplin und Einfallskraft erfordernde eigen­
ständige Ausarbeitung einer-+ Dissertation an. Den 
Beschluss bilden die selten ernsthaft problematische 
mündliche Prüfung und die formal das P. abschlie­
ßende Aushändigung der Promotionsurkunde nach 
Ablieferung der Pnichtexemplare. 
Lit.. Grätz. F., 33 Möglichkeiten ein Promotionsverfah­
ren ohne den gewünschten Erfolg 1u beenden. 1998; 
Beyerbuch. H„ Die JUri'>li'>che Doktorarbeit, 4. A. 
2021 

Promulgation (F.) Vcrl.ündung (eines Gesetzes) 

promulgieren (V.) verkünden 

proper (Adj.) eigen 

Properhändler (Eigenhändler) ist der in eigenem 
Namen und für eigene Rechnung tätige Händler. Er 
steht in Gegensat.z LU dem -+ Handelsvertreter. 
Unter besonderen Umständen können Einzelregeln 
des Rechtes der Handelsvertreter entsprechend auf 
den P. angewandt werden 

Proporz (M.) Verhältnis (insbesondere der Zahl der 
Angehörigen einer gesellschaltlichen Gruppe und 
der Zahl ihrer Vertreter in einem Entscheidungsgre­
mium z. B. Parteicnproport in Bezug auf die Vertei­
lung der gut besoldeten öffentlichen Ämter in kor­
ruptionsgefährdeten Ländern) 
Lu.: Didczulm. A„ Der Grund~atz der proportionalen 
föderalen Parität, 1990 

proprietas (lat. ( F.)) Eigentum 

Prorektor (M.) Stellvertreter des Rektors 

prorogatio (F.) fori (lal.) Gerichtsstandsvereinba­
rung 

Protest 

Prorogation (F.) GerichtsMandsvereinbarung, 
-+ Gerichtsstand 
Lit.: Huber. M„ Grundwissen - Zivilprozessrecht: Pro­
rogation. JuS 2013, 974 

Prospekt (M.) Vorausschau, Werbeschrift 

Prospektbaftung ist das Einstehenmüssen eines 
Anbieters für die von ihm in einem Prospekt veröf­
fentlichten Angaben. 
Ln . Arndt, J./Voß, T.. Verkauf~prospcktgesetz. 2008: 
leuenng. D.. Die Neuordnung der gesetzlichen Pros­
pckthaf1ung, NJW 2012. 1905 

prostituieren (V.) hinstellen. sexuelle Handlungen 
gegen Gegenleistung anbieten oder vornehmen 

Prostituierte (F.) sexuelle Handlungen gegen Ge­
genleistung anbietende Frau (schätzungsweise 
400000 in der Bundesrepublik Deurschland) 

P rostitution (§ l 80a StGB Ausbeutung Prostituier­
ter) ist in dem Strafrecht das Vornehmen oder Vor­
nehmenlassen von sexuellen Handlungen an. vor 
oder von wechselnden Partnern oder Zuschauern 
(Str.) während einer gewissen, nicht unbedingt län­
geren Dauer gegen Entgelt, das auch einem anderen 
zunießcn kann. Die P. selbst ist straflos, die Förde­
rung der P. dagegen in bestimmten Arten strafbar. 
Sind sexuelle Handlungen gegen ein vorher verein­
bartes Entgelt vorgenommen worden, so begründet 
diese Vereinbarung nach dem Prosti tutionsgesetz 
eine rechtswirksame, jedoch nichl abtretbare Forde­
rung. Nicht unter die Förderung der P fällt das blo­
ße Unterhalten eines Dirnenwohnheims, in dem nur 
die mit dem Gewähren von Wohnung, Unrerkunft 
oder Aufenthalt üblicherweise verbundenen Neben­
leistungen erbracht werden. In dem Sinn des Aus­
ländergesetzes ist P. Arbeit. In dem Wohnungseigen­
tumsrecht kann einzelnen Wohnungseigentümern 
ein Unterlassungsanspruch gegenüber der Nutzung 
eines Sondereigentums für die P. zustehen. Der 
jährliche Umsau. durch P. in Deutschland wird auf 
12 Milliarden DM (1997, 2020 14.6 Milliarden) 
geschätzt. 2001 wurde die P. in Deutschland ver­
rech11icht. 

Lu.: Dome111at, T., Lass dich \erwöhnen, 2003; Goten, 
M. Gräfin '"· Rechtsfragen der Pro~litulion, 2004: 
Malkmus, K., Prostitution in Recht und Gesellschaft, 
2005: Schmidbauer. lV., Das Prostitutionsgesetz, NJW 
2005,871 

Protektorat (IN.) Schutzgebiet) ii.t der zu Gunsren 
eines Protektorstaats in seiner Handlungsfähigkeit 
(1. B. Außenpolitik) eingeschränkte Staat bzw. das 
zwischen diesen beiden Staaten bestehende Verhält­
nis (z. B lndien - Bhutan, Frankreich - Monaco, 
früher kurzzeitig Deutschland - Böhmen und Mäh­
ren). 

Protest isl der förmliche Einspruch gegen ein Ver­
halten oder einen Zustand. In dem Wechselrecht 
(z.B. Art. 44 WG) ist P. die öffentliche -+ Beur­
kundung der Verweigerung der - Annahme oder 
der - Zahlung bei Vorlegung bestimmter - Wert­
papiere. Der P. ist grundsätzlich Voraussetzung für 



Protestatio facto contraria (non valet) 

den ->Rückgriff des ->Inhabers des Wertpapiers 
auf die für den Bezogenen haftenden Beteiligten 
(z.B. -+ Aussteller, -> Indossanten). 
Lit.: Breut'l.. /., Der Protest im Völkerrecht. 1997 

Protestatio [F.] facto contraria (non valet) ([lat. l 
die dem Leigenen] VerhaJten zuwiderlaufende Ver­
wahrung [hat keine Bedeutung)) ist ein in der Ge­
genwart § 242 BGB zuzurechnender allgemeiner 
Rechtsgrundsatz. 
Lit.: liebs. D., Laieinischc Rechtsregeln. 7. A. 2007 

Protokoll (z.B. § 160 ZPO) ist die - durch Unter­
schrift oder Genehmigung als richtig anerkannte -
Niederschrift über eine -> Verhandlung (fonauf­
nahmegerät zulässig. § 168a II StPO). insbesondere 
in dem Rahmen eines -> Verfahrens. Wer als Vorsit­
zender allein oder kollusiv mit anderen (z.B. der 
Protokollführerin) den Ablauf einer Verhandlung in 
dem P. bewusst unrichtig wiedergibt, ist Falscher. In 
dem Völkerrecht ist P. die Gesamtheit der Regeln 
des fönnlichen diplomatischen Verkehrs. 
Lit.: He11drix, P., Die Protokollführung in der Hauptver­
handlung, 8. A. 2000: Meyer-Mews. H., Das Wortproto­
koll in der strafrechtlichen Hauptverhandlung, NJW 
2002, 103 

Provision (z.B. § 354 HGB) ist die Vergütung für 
eine Tätigkeit, die in einem bestimmten Prozentsatz 
des Wertes des vermittelten Geschäfts (Ven11itt­
lungsprovisio11) oder des abgeschlossenen Geschäfts 
(Abschlussprovision) bemessen wird. Die P. kann 
Entgelt oder Zulage zum Entgelt sein. Anspruch auf 
P. haben besonders Handelsvertreter, Handelsmakler 
und Kommissionäre. -> Delkredereprovision 
Lit.: Ohnesorge. R., Provisionen im Maklerrecht. 1995: 
Umhau, G., Vergütungssysteme für die Versicherungs­
venniulung im Wandel, 2003 

P rozess ist der rechtlich geordnete, von Lage zu 
Lage bzw. Schritt zu Schrin sich entwickelnde Vor­
gang zu der Gewinnung einer richterlichen -> Ent­
scheidung über ein behauptetes materielles 
-+ Rechtsverhältnis. Der P. ist ein staatliches Verfah­
ren, das die früher vorwiegende -> Selbsthilfe er­
setzt. Er zerfälll nach der Gliederung der -> Ge­
richtsbarkeit in -> Zivilprozess und --. Strafprozess. 
--+ VerwaJtungsprozess sowie den P. vor dem Ar­
beitsgericht, Finanzgericht, Sozialgericht und Ver­
fassungsgericht. ->Prozessformular 

Pr ozessagent ist der (nichr als Rechtsanwah qualifi­
zierte, zahlenmäßig inzwischen ziemlich seltene) 
-+ Rechtsbeistand, der auf Grund besonderer Ges­
tattung durch die Justizverwaltung (Präsident des 
Amtsgerichts oder Präsident des Landgerichts) die 
Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten bzw. das 
mündliche Verhandeln vor Gericht gewerbsmäßig 
betreibt. 

Prozessbetrug ist der -> Betrug, bei dem ein 
--+ Richter durch falsche Behauptungen eines Betei­
ligten zu einer Entscheidung veranlasst wird, die das 
--+ Vem1ögen des Prozessgegners schädigt. 
Lit.: Piec/1, X., Der Prozessbetrug im Zivilprozess, 1998 
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P rozessbevollmächtigter ist die (-> prozessfähige 
und -> postulationsfähige) Person. der --+ Prozess­
vollmacht erteilt ist. 
Lit.: Bergerfurth, 8., Der Anwaltszwang und seine 
Ausnahmen, 2. A. 1988 

P rozessfähigkeit ist die Fähigkeit, vor -> Gericht 
zu stehen (§ 51 ZPO). Sie ist die Fähigkeit, -->Pro­
zesshandlungen selbst oder durch einen --> Prozess­
bevollmächtigten wirksam vortunehmen oder ent­
gegenzunehmen. Nach § 52 T ZPO ist eine Person 
insoweit prozessfähig, als sie sich durch Verträge 
verpflichten kann, d. h ....... geschäftsfähig ist. Ent­
sprechend der Geschäftsfähigkeit kann sich auch die 
P. auf Teilbereiche beschränken (vgl. § 113 BGB). 
Ergibt sich in dem Berufungsverfahren, dass dem 
Kläger seit der KJageerhebung die P. fehlt, ist die 
Klage als unzulässig abzuweisen. 
Lit.: Oda, T., Die Prozessfähigkeit. 1997 

P rozessformular ist das in dem Prozess hilfreiche 
--. Formular. 
Lit.: Das Prozessformularbuch, hg. v. \kmverk, V., 
11. A. 2019: Beck'sches Prozessformularbuch, 14. A. 
2018, 15.A. 2022 

Prozessführung ist die Führung eines Prozesses als 
richtige Partei in dem eigenen Namen. 
Lit.: Klei11heisterkomp. T., Prozessführung über gepfän­
dete Geldforderungen, 2001; Crückeberg, H., Zivilpro­
zessrecht - anwaltliche Prozessführung, 2002 

Prozessfüh rungsbefugnis ist die Befugnis, einen 
-> Prozess als die richtige --+ Partei in dem eigenen 
Namen zu führen. Sie steht grundsätzlich dem Trä­
ger des streitigen Rechts zu, entspricht also in dem 
materiellen Recht der -> Verfügungsbefugnis. 
Kommt sie einem anderen zu, liegt-+ Prozessstand­
schaft vor. 
Lit.: Weber, R„ Die Prozessführungsbefugnis als Sach­
urteilsvoraussetzung, 1992 (Diss.); Backman11, J./ 
Zender, 0., Die Prozessführungsbefugnis, JuS 1996, 
1084; ~Vieser, E .. Gründe gemeinschaftlicher Prozess­
führungsbefugnis. JuS 2000. 997 

Prozessgericht ist das -+ Gericht. vor dem der 
betreffende -> Prozess durchgeführt wurde, wird 
oder werden soU. 
Lir.: Wagner. A.. Zuständigkeitsverteilung zwischen 
Familiengericht und Prozessgericht, 2001 

Prozesshandlung ist die prozessgestaltende Beteili­
gung der -+ Partei und der Streitgehilfen bzw. ihrer 
-+ Vertreter (in einem weiteren Sinn auch des 
--> Gerichts, str.) an einem -> Verfahren. Die P. kann 
in einem -> Tun oder -> Unterlassen bestehen. Sie 
ist meist einseitig (z.B. -> Klage. -> Einspruch. 
-> Anerkenntnis, Behaupten. Gestehen. Bestreiten. 
Beweisantritt. Antrag an das Gericht). Die Wirk­
samkeit der P. erfordert bestimmte Voraussetzungen 
(ProzesshandJungsvoraussetzungen, nämlich vor 
allem--> Parteifähigkeit,-> Prozessfähigkeit,-+ Pro­
zessvollmacht, -+ Posmlationsfähigkeit). Für die P. 
gelten nicht die Regeln der materiellrechtlichen 
Rechtshandlungen(--+ Rechtsgeschäfte). 
Lit.: Ba11mgiirrel, G .. Wesen und Begriff der Prozess­
handlung, 2. unv. A. 1972; Stadlhofer-Wissi11ger. A., Das 
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Gebot in der Zwangsvcr..teigcrung - eine nicht anfecht· 
bare Prozesshandlung. 1993 

Prozesshandlungsvora ussetzung --> Prozesshand­
lung 

Pro.iesshindernis --> Prozessvoraussetzung 

p rozessieren (V.) Prozess führen 

Prozesskosten sind die ~ Kosten des --> Prozesses. 
Sie bat grundsätLlich die jeweils unterliegende 
-->Partei 1u tragen. Unter bestimmten Vorausset­
zungen besteht Anspruch auf--> Prozesskostenhilfe. 

Lit.: Riehl, J., Proze~skosten und die Inanspruchnahme 
der RechL~pflege, 2003; Schade, W.. Prozesskosten, 
NJW 2003, 1504 

Prozesskostenhilfe (§ 114 ZPO) ist (seit 1980) die 
vor Beendigung de~ Verfahrens zu bewilligende 
finanzielle Unterstüll'.ung einer --> Partei, die nach 
ihren persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnis­
sen die __. Kosten der Führung eines --> Prozesses 
nicht, nur zu einem Teil oder nur m Raten aufbrin­
gen kann. Die P. wird nur dann gewährt. wenn die 
beabsichtigte Rechtsverfolgung oder Rechtsvertei­
digung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und 
nicht mutwillig en.cheint. Die P. erfordert einen 
Antrag bei dem __. Prozessgericht. Die Bewilligung 
der P. bewirkt, dass die Partei Gerichtskosten und 
Vergütungsansprüche der beigeordneten --> Rechts­
anwälte (§ 122 ZPO) nicht begleichen muss. Die 
Gebühren der RechL'ianw1Ute werden aus der Staats­
kasse vergütet. Bei Verlust des Pro1..esses sind aller­
dings in der Regel die Kosten des Gegners (An­
waltSkosten) zu erstatten. 
Lit.: Sdroreit. A./Dcl111, J., Beratungshilfe. Pro;resskos­
tenhilfe, 14. A. 2018: Proze~\- und Verfahrcnskostenhil· 
fe Beratungshilfe, begr. v. Kaltlroe11er. E., lO. A. 2021. 
Dönulorfer. J.. Kostenhilferecht für Anfänger, 6. A. 
2014: Stackma1111, N„ Pro1esskostenhilfe im Zivilpro­
zess, JuS 2006, 233; Pollerfle11bel, Gesamtes Kosten­
hilferecht, 3. A. 2018; Nickel, M .. Pkh-AntragsteUung, 
NJW 2016. 853; Nickel, M, Der Pkh-Antrag für den 
höheren Rechtszug. NJW 2016, 2308 

Prozesskostenvorschuss ( § l 27a ZPO) war bis 
1.9.2009 (FGG-Refonngesetz) ein Vorschuss zur 
Bestreitung von Prozesskosten in Uncerhallssachen 
(vgl.§§ 1360a IV. 1361 IV BGB). 
Lu.: Glasmacher. S„ Ol!r Anspruch auf Prozesskoi.ten­
vorschuss, 2003; Caspary, E., Der Anspruch auf Pro­
zesskostenvoNlchuss. NJW 2005. 2577 

Prozessrecht ist die Gesamtheit der den --> Prozess 
betreffenden Rechtssä11e. 
Lit.: Peclrstein. M„ EU ProteS\reCht. 4. A. 2011: Wie­
ser. E„ Prozesl>rechtskommcntar Lum BGB, 2. A. 2002 

Proz~dschaft ist die Befugnis, in dem eige­
nen Namen einen _. Pro1ess über ein fremdes Recht 
(Fehlen der --> Sachbefugnis) zu führen. Die P. ist 
ein Fall der -+ Prozessführungsbefugnis. Sie kann 
geserz.liche P. sein (z.B. § 265 ZPO) oder ge11il/kiir· 
te P. (entsprechend § 185 I BGB). Diese erfordert 
außer der Ermächtigung durch den Rechtsinhaber 
ein eigenes schutzwürdiges --> Interesse des Pro-

Prozessvollmacht 

zessstandschafters. das fremde Recht gehend zu 
machen (z.B. Provisionsanspruch bei der Einzie­
hungsermächtigung). 
Lit.: Bisclropink. 0.. Die gese11liehe Prozessstand­
~chaft. 1997 

P rozesstaktlk ist das takli!.chc Verhallen eines Be­
teiligten in dem --> Prozess. P ist zulässig. Sie darf 
aber die -+ Rechtsordnung nicht verteilen. __. Pro­
zessven.chleppung 
Lit: Rinuhe, F.. Prozesstaktik, 4. A. 1999: Reufels, M„ 
Prozesstaktik im Arbeit~recht, 2019 

P rozesstrennung ist die Aufteilung eines Prozesses 
in mehrere selbständige Prozesse zu dem Zweck der 
Verfahrensvereinfachung durch den Richter (vgl. 
§ 145 ZPO, §§ 2 n. 4 StPO). 
Lit.: Schumacher. K„ Pro1.esstre11nung (§ 145 ZPO) und 
-verbindung (§ 147 ZPO). 1999 

Prozessurteil ist das auf dem Fehlen einer 
~ Prozessvoraussetzung (Rechtswegvoraussetzung) 

beruhende --> Urteil (z. B Abweisung. Verwerfung, 
Emstellung). Das P. steht m Gegensatz zu dem 
-+ Sachurteil, bei dem nicht nur über die fonnellen 
Vorausset7ungen ( ...... Zuläs'>igkeit), !>Ondem auch 
über das materielle Begehren ( • Begründetheit) 
enL-;chieden wird. Das P. erwächst nur hinsichtlich 
der Zulässigkeitsvoraussetzungen in -+ Rechtskraft. 
Lit.: Gnmsky, W., Prozess- und Sachurteil, ZZP 80. 55 

Prozessvergleich (z. B. § 160 III ZPO) ist der 
..... Vergleich vor einem --> Gericht in dem Rahmen 
eines __. Verfahrens durch Protolo..ollierung oder 
Feststellung durch richterlichen Beschluss. Er ist 
\owohl ..... Prozesshandlung wie auch -+ Rechts· 
geschaft. Er stellt einen -+ Vollstreckungstitel dar 
(§ 794 1 Nr. 1 ZPO). 
Liv E1se11reich. A„ Der Prozessvergleich. JuS 1999, 
797; Sweber. J„ Grundfragen lum Pro1essvergleich, 
2001; 811dacl1, W./Joh/er1, H„ Der Prozessvergleich im 
verwallungsgerichtJichen Verfahren, JuS 2002, 371; 
Flei11dl/Ha11mer, Der Prozessvergleich, 2015; Huber. 
M„ Grundwissen - Zivilpro1essrecht Prozessver­
gleich, JuS 2017, 1058 

Prozessverschleppung ist die gewollte Verzögerung 
eines -+ Rechtsstreits durch verspätetes Vorbringen 
von Behauptungen und -+ Beweismiueln. Ihr kann 
unter Umständen dadurch begegnet werden. dass die 
ent\prechenden --> Prozesshandlungen zurückge­
wiesen werden (z.B. § 296 ZPO), unberücksichtigt 
bleiben oder besonders kostenpnichtig gemacht 
werden.-+ Prozesstaktik 
Lit.: Kai/weit, U„ Die Prozessförderungspnicht der 
Parteien und die Präklusion vel'lipäleten Vorbringens, 
1983 (Dis~.); Hirsch. J .. Der zum Zwecke der Prozess­
ven.chleppung gestellte Bewei-.antrag, 1996 

Prozessvertrag ist der Vertrag Ober die Gestaltung 
eines Prozesses. Er ist Lulässig. Er kann 1wingendes 
Prozessrecht nicht abändern. 
Lit Wagner. G„ Prozessvertr'jge. 1998; Jacoby. F., Der 
Mu~terpro1essvertrag. 2000 

Prozessvollmacht (z.B. § 80 ZPO) is1 die zur Ver­
tretung in allen, einen -+ Rechtsstreit betreffenden 



ProzessvoraussetzWlg 

--. Prozesshandlungen ermächtigende, durch Vorla­
ge des Originals der Bevollmächtigungsurkunde 
nachzuweisende -+ Vollmacht. Sie ist --+ Prozess­
handlungsvoraussetzung. Sie kann sich entweder 
nur auf ProzesshandJungen oder auch auf-+ Rechts­
geschäfte erstrecken. 
Lit.: Paulus, C. u. a., Rechtsschein der Prozessvoll­
macht. NJW 2003. 1692 

Prozessvoraussetzung ist die Voraussetzung, die 
gegeben sein muss, damit ein -+ Sachuneil ergehen 
kann. lhr Vorliegen ergibt die -+ Zulässigkeit des 
Begehrens. Die wichtigsten Prozessvoraussetzungen 
des -+ Zivilprozessrechts sind Ordnungsmäßigkeit 
der Klageerhebung, Wirksamkeit der Klageerhebung 
als -+ Prozesshandlung, örtliche und sachliche 
-+ Zuständigkeit, deutsche -t Gerichtsbarkeit. Exis­
tenz der -+ Partei, -+ Parteifähigkeit, -+ Prozess­
fähigkeit oder --. Vertretung. --. Prozessführungsbe­
fugnis, Fehlen der --. Rechtskraft, Fehlen der 
-+ Rechtshängigkeit. Rechtswegzulässigkeit und 
-+ Rechtsschutzbedürfnis. 
Lit.: Hi11richre11. A., Zuständigkeitsfragen im Si.rafpro­
zess, 1993; Meyer-Goßner. L, Prozessvoraussetzungen 
und Prozesshindernisse. 201 1 

prüfen (V.) erkunden, begutachten, beurteilen 

Prüfung (Examen) ist das --. Verfahren zu der Be­
urteilung, insbesondere zu der Beurteilung einer 
Leistung (in dem Bildungswesen), das mit einer 
Prüfungsentscheidung abgeschlossen wird. Die 
Prüfungsentscheidung ist ein -+ Verwaltungsakt. Er 
ist abgesehen von einem -+ Beurteilungsspielraum 
des Prüfers, dem ein Beantwortungsspielraum 
(Antwonspielraum) des Prüflings gegenübersteht. 
gerichtlich nachprüfbar. Das Gericht kann aber 
keine eigene Bewertung an die Stelle der Bewenung 
eines Prüfers setzen. Mit der Anerkennung eines 
Bewertungsspielraums wird in Kauf genommen, 
dass verschiedene Prüfer dieselbe Prüfungsleistung 
unterschiedlich bewerten können (z.B. milder oder 
strenger als der Durchschnitt der Prüfer). 

Lit.: Lampe. M., Gerechtere Prüfungsentscheidungen, 
1999; Hartz. N. v.!Streiter, F., Mündliche Prüfung und 
Aktenvortrag im Assessorexamen, JuS 2001 , 790; Wag­
ner, C., Prüfungsrecht. 2003; Niehues, N.!Fischer/Jere­
mias, Prüfungsrecht. 7.A. 2018; Kaiser. T./Bannach, T., 
Prüfungswissen Jura für die mündliche Prüfung, 2. A. 
2015; Kaulbach, A., Die juristi:;che Prüfung auf dem 
Prüfstand, NJW 2017. 2805 

Prüfungsordnung ist in dem Verwaltungsrecht die 
(einer staatlichen Genehmigung bedürftige) -+ Sat­
zung einer -+ Hochschule (für Universitätsprüfun­
gen wie z.B. ...... Promotion) oder das staatliche 
Gesetz bzw. die staatliche Rechtsverordnung (für 
staatliche Prüfungen wie z.B. die erste juristische 
(Staats-)Prüfung), welche die für eine bestimmte 
-+ Prüfung geltenden Rechtssätze festlegen. 

pseudo (Partikel) falsch, erfunden 

Pseudonym ((N.] falscher Name) ist in dem Privat­
recht der vielfach von Künstlern verwandte Deck­
namc (-+Name i. S. v. § 12BGB). 

Lit.: Weigand. J .. Pseudonyme, 3. A. 2000; Scherer, H., 
Das Pseudonym, 2002 
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Psychiatrie ist das mit der Behandlung seelischer 
Krankheiten befasste Teilgebiet der Medizin, foren­
sische P. ihr rechtliche Fragen betreffendes Unterge­
biet (gerichtliche Medizin). 
Lit.: Rasch, W.. Forensische Psychiatrie, 1999: Mach­
leidt, W.. Psychiatrie, 7. A. 2004 

Psychotherapeut ist der Psychotherapie durchfüh­
rende Sachkundige. 

Psychotherapeutengesetz ist das die Rechte und 
Pflichten der Psychotherapeuten betreO'ende Bun­
desgesetz. 
Lit.: Graulich, K., Psychotherapeutengese1z, 2021; 
Jerouschek, G., Psychotberapeutengesetz, 2004; Haage, 
H., Psycholherapeutengesetz, 2015 

Psychotherapie (F.) ist die gezielte sachkundige 
Behandlung psychischer Erkrankungen. 

publicus (lat. [Adj.]) das Volk betreffend, öffentlich, 
allgemein 

publik (Adj.) öffentlich 

Publikum (N.) Öffentlichkeit 

Publikumsgesellschaft ist rechtstatsächlicb die 
Gesellschaft. bei der eine Vielzahl von nicht mitein­
ander besonders verbundenen Personen (Publikum) 
jeweils kleine Gesellschaftsanteile hält. Das gesetz­
lich geregelte --. Gesellschaftsrecht kennt nur ver­
einzelt Sonderregeln für die P. Demgegenüber hat 
die Rechtsprechung die P. verschiedentlich beson­
ders behandelt. 

Lil.: Kaczynski, D .• Der aktive Grossaktionär in der 
Publikumsgesellschaft, 2000; Bertram. R .. Die Anwen­
dung des Einwendungsdurchgriffs, 2004; A11dreae, C., 
Familienunternehmen und Publikumsgesellschaft. 2007 

Publizität ([F.) Offenkundigkeit) ist die mit einer 
jedermann erkennbaren--. Eintragung in ein öffent­
liches -+Register verbundene Rechtswirkung. ln 
dem Handelsrecht ist positive P. die Rechtswirkung 
einer eingetragenen und bekannt gemachten Tatsa­
che, dass sie grundsätzlich jedermann entgegen­
gehalten werden kann (§ 15 II HGB). Negative P. 
bedeutet. dass eine einzutragende, nicht eingetrage­
ne Tatsache grundsätzlich niemandem emgegen­
gehalten werden kann. sofern sie dem Betreffenden 
nicht ausnahmsweise bekannt war (§ 15 I HGB) 
(vgl. auch § 68 BGB für das--+ Vereinsregister). 

LiL.: Merkt, H.. Untcmehmenspublizität, 2000; Möllers, 
T./Rotter, K., Ad-hoc-Publizität. 2003; Körber, C. u. a .. 
§ 15 HGB in der Fallbearbeitung, JuS 2012, 303 

Publizitätsprinzip ist der Grundsatz, dass aUe Ver­
änderungen der (sachenrechtlichen) Rechtslage 
grundsätzlich offensichtlich werden müssen (bei be­
weglichen -> Sachen in der Regel durch eine Über­
tragung des --. Besitzes, z.B. §§ 929, 1205 BGB, 
bei -+ Grundstücken durch eine -+ Eintragung in 
dem --. Grundbuch, § 873 BGB). 
Li1.: Rothoeft, D., Zur Bedeu1ung und Tragweite der 
Publizität im Vollstreckungsrecht, 1966; Zhang, S., Das 
Publizitä1sprinzip, 2004 
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Punktation ist die Festlegung der wesentlichen In­
halte (Punkte) einer Vereinbarung. 

putare (lat. [V.]) glauben, meinen. berechnen. 
-+ Computer, pulaliv 

putatjv (Adj.) vermeintlich 

Putativnotstand ist die Abwehr eines vermeintli­
chen, von dem Handelnden nur angenommenen, in 
Wirklichkeit aber nicht bestehenden Zustands ge­
genwärtiger Gefahr für rechtlich geschützte Interes­
sen. Bei einem rechtfertigenden .- Notstand liegt 
ein -+ Erlaubnistatbestandsintum vor, bei einem 

Putativnotwehr 

entschuldigenden Notstand gelten die §§ 35 11, 49 T 
StGB. 

Putativnotwehr ist die Abwehr eines venneintli­
chen, von dem Handelnden nur angenommenen, in 
Wirklichkeit aber nicht bestehenden-+ Angriffs. Da 
objektiv kein Angriff vorliegt, ist keine -+ Notwehr­
lage gegeben und die Handlung nicht gerechtfertigt. 
sondern -+ rechtswidrig. Es liegt ein -+ Erlaubnis­
tatbestandsirrtum vor, der in dem Strafrecht wie ein 
-+ Tatbestandsintum zu behandeln ist. 
Lit.: Graul, E., Notwehr oder Putativnotwehr, JuS 1995, 
1049 



Quaestio (lat. [F.J Suchen. Befragung, Vernehmung) 
ist in der römischen -+ Rechtsgeschichte der aus 
gewählten -+ Geschworenen bestehende, auf Dauer 
eingesetzte und für bestimmte Arten von -+ Ver­
brechen zuständige Strafgerichtshof unter dem Vor­
sitz eines-+ Prätors (etwa 150v. Chr.0200n. Chr.). 
Das Kecht zu einer -+ Anklage vor der q. stand 
jedermann zu. Jn dem Mittelalter ist q. auch die 
einzelne (Untersuchung einer) Rechtsfrage. 
Lil.: Köbler, G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Grabma1111, M., Die Geschichte der scholastischen 
Methode, 1909 ff .• Neudruck 1955; Kunkel, W., Unter­
suchungen zur Entwicklung des römischen Kriminal­
verfahrens in vorsuUanischer Zeil. 1962 

Qualifikation ist die Eignung oder Befähigung zu 
einem Verhalten, in dem Strafrecht der in dem Verhält­
nis zu einem Grundtatbestand gesteigerte -+Straf­
tatbestand (z. B. -+Mord in dem Verhältnis zu 
-+Totschlag. str.). 

qualifiziert (Adj.) durch ein Sondermerkmal her­
vorgehoben 

qualifizierte Mehrheit-+ Mehrheil, qualifizierte 

qualifizierte Straftat -+ Straftat, qualifi7.ierte 

qualifizierter Versuch - Versuch. qualifit.ierter 

qualis (lat. [Pron.]) wie beschaffen 

quasi (lat. [Adv.]) gleichsam 

Quasidelikt ist in dem römischen Recht das den 
-+ Delikten ähnliche schuldrechtliche Institut (z.B. 
Klaganspruch wegen Hinauswerfen~ oder Ausgie­
ßens !von Gegenständen aus einem Haus auf die 
Straße]). 

Lit.: Kaser, M .. Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

Quasikontrakt ist im römischen Recht das den 
--> Verträgen ähnUche schuldrechtliche Institut (z.B. 
Geschäftsführung [ohne Auftrag], Gemeinschaft, 
ungeschuldete Leistung, Vermächtnis). 
Lit.: Kaser. M.. Römisches Privatrecht, 21. A. 2017; 
Deg11er. E„ Kollisionsrechtliche Probleme .t:um Quasi­
kontrakt, J 984 

quasinegatorisch (Adj.) vemeinungsähnlich,-+ An­
spruch, quasinegatorischer 

Quasisteuer ist die wie eine ...... Steuer wirkende, 
nicht als solche ausgewiesene -. Abgabe oder sons­
tige Leistung. 

Quästur ist in dem römischen Recht das höchste 
Amt der FinanzverwaJtung, in dem Verwaltungs­
recht vielfach die Universitätskasse. 

Lit.: Söllner, A., Römische Rechtsgeschichte, 5. A. 1996 

Q 

Quelle ist der Ursprungson einer Gegebenheit. 

Quellensteuer ist die durch Steuerabzug an der 
Que!Je erhobene Steuer (z.B. Lohnsteuer, Kapitaler­
tragsteuer) in Gegensatz zu derVeranlagungsteuer. 
Lit.: Becker, R., Die theoretische Ambivalenz der Wtr­
kung einer Kapitalquellensteuer, 1998 

Querulanz ist das Belasten bzw. Belästigen von 
Behörden und Gerichten durch dauernde, meist 
unbegründete Anträge. Bei deren Behandlung sind 
die staallichen Stellen zu rechtmäßigem Verhalten 
verpflichtet. Keine Q. ist die rechtmäßige Wiederho­
lung (durch Behörden bewusst oder versehentlich) 
rechtswidrig nicht oder falsch erledigter Anträge. 
Lit.: Dinger, A./Koch, U., Querulanz in Gericht und 
Verwaltung, 1992 

qui (lat. [Pron.]) wer, der 

quittieren (V.) beenden, belegen (V.) 

Quittung (§ 368 BGB) ist das schriftliche Emp­
fangsbekenntnis, das der Gläubiger auf Verlangen 
gegen Empfang der Leistung erteilen muss. Die Q. 
ist nur ein vom -+ Gläubiger gegen sich selbst her­
gestelltes -+ Beweismittel. Sie entsteht nicht durch 
--> Rechtsgeschäft. Ihre Beweiswirkung kann durch 
Gegenbeweis entkräftet werden. Der Überbringer 
einer (echten) Q. gilt als -+ermächtigt, die betref­
fende Leistung zu empfangen(§ 370 BGB). 

Lit.: Ahler~. R .. Die rechtliche Natur der Quittung, 1913 

Quorum ([lat.) von denen, zu lat. qui) ist die Be­
zeichnung fllr die Zahl von Angehörigen einer Per­
sonenmehrheil, die bei einer --> Abstimmung min­
destens anwesend sein oder an ihr teilnehmen (und 
gegebenenfalls .t:ustimmen) muss (z.B. Präsenzquo­
rum bzw. Anwesenheitsmindestzahl, Konsensquo­
rum bzw. Zustimmungsmindestzahl). 
Lit.: Schneidei; M.. Die Beschlussfähigkeit und Be­
schlussfassung von Kollegialorganen, 2000 

Quote (F.) Anteil 

Quotenaktie (- Stlickaktie, § 8 1 AktG) ist die 
nicht durch einen festen Nennbetrag bestimmte 
-+ Aktie. Bei der unechten nennwertlosen Aktie 
bleibt das Grundkapital der Gesellschaft erhalten, 
doch steht die Aktie nicht für eine feste, aufdruckba­
re Quote an dem Grundkapital, da Kapitalerhöhun­
gen den Anteil an dem Unternehmen ändern. 

Lit.: Coing, H .. Die nennwertlose Aktie als Rechtsprob­
lem, 2. A. 1962 

Quotenvorrecht ist das -+ Recht des --. Ver­
sicherungsnehmers, dessen -+ Schaden durch die 
Versicherungsleistung nicht völlig gedeckt ist, einen 
sonstigen -+ Schadensersatzanspruch gegen Dritte 
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vorrangig zu einer vollen Deckung seines Schadens 
Lu beanspruchen (Differenztheorie). Nur der nach 
Befriedigung de~ Ver..icherungsnehmers noch ver­
bleibende Teil dieser Schadensersatzforderung geht 
kraft Gesetzes (§ 86 1 1 VVG) auf den Versicherer 
über(vgl. § 1161 SGB X). 

Quotierung 

Lit.. Mössinger. R .. Das Quo1envorrech1 der Sozialver­
sicherungsträger. 1974 

quotieren CV.) Quoten festlegen 

Quotierung (F.) Festlegung von -+ Quoten 



Rabatt ([M.] Abschlag) ist der meist prozentuale 
Nachlass von einem -+Preis (z.B. Mengenrabatt., 
Skonto). Er ist zulässig. Unzulässig ist es, eine Kun­
denkarte auszugeben und 3 Prozent Rückvergütung 
dem zu versprechen, der mit Hilfe der Karte mindes­
tens Waren in einem Wert von 2500 Euro erwirbt. 
Lit.: Lange. K./Spätge11s, K .. Rabatte und Zugaben im 
Wettbewerb, 2001; Küsters. K., Der Rabau als steuer­
pflichtige (Betriebs-)Einnahme, 2018 

Rädel (N.) Rädchen, Schar (F.) ( 1) 

Rädelsführer (Scharführer. z.B.§ 129 IV StGB) ist 
in dem Strafrecht der geistig oder körperlich eine 
führende Rolle in einer (kleineren) Gruppe von 
Menschen einnehmende Mensch. Die Eigenschaft 
als R. kann stra1begründendes oder scrafschärfendes 
-+ Tatbestandsmerkmal sein. 

Rahmen (M.) Einfassung, Umrandung 

Rahmengesetzgebung (Art. 75 GG) war die 
-+ Gesetzgebung des -+ Bundes auf Grund der 
-+ Rahmenkompetenz. Sie ist zu dem 1.9.2006 
entfallen. Die Vorschrift ist aufgehoben. 
Lit.: Mächler; A., Rahmengesetzgebung, 1987 (Schweiz)" 
Lindner, J., Die Rahmengesetzgebung, JuS 2005, 577 ' 

Rahmenkompetenz (Art. 75 GG) oder Rahmenge­
setzgebungskompetenz war die (konkurrierende) 
-+ Zuständigkeit des -+ Bundes in bestünmten An­
gelegenheiten .w dem Erlass von -+ Rahmenvor­
schriften. 
LiL: Schneider, T., Rahmengesetzgebungskompetenz 
des Bundes, 1994 

Rahmenrecht ist das umfassende Recht, dessen 
konkreter Schutzbereich in dem Einzelfall ermittelt 
werden muss (z.B. allgemeine!> Persönlichkeits­
recht). 

Rahmen vertrag ist der einen allgemeinen Rahmen 
für auf längere Dauer und vielfältige Einzelverein­
barungen angelegte rechtsgeschäftliche Beziehun­
gen bildende-+ Vertrag. 
Lit.: Gass, Wlumge, K., Rahmenverträge, 1999; Bristot. 
R .. Verträge über Kommunikationsleistungen, 2002 

~hmenvorschrift ist der Rechtssatz, der nur ge­
wisse Grundzüge der rechtlichen Regelung enthält, 
ansonsten aber die inhaltliche Gestaltung offen lässt. 

Rang ist die bestimmte Stufe innerhalb einer hierar­
chischen Ordnung. In dem Sachenrecht (§§ 879, 
1209 BGB) besteht zwischen mehreren beschränk­
ten dinglichen -+ Rechten an einer Sache ein Rang­
verhältnis, nach dem sich insbesondere die Befrie­
digung bei der -+ Verwertung richtet. Der R. 
bestimmt sich bei Rechten an -+ Grundstücken nach 

R 

der örtlichen Stellung in dem -+ Grundbuch (Lo­
kusprinzip), bei beweglichen Sachen nach der Zeit 
der Entstehung (-+ Prioritätsprinzip, vgl. §§ 879, 
1209 BGB, § 45 GBO). Abweichende -+ Vereinba­
rungen sind möglich. Ein bestimmter R. kann auch 
-+ gutgläubig erworben werden. 
lit.: Steup. 8., Grundbuchrang und Grundbuchvormer­
kung. 2004 

Rangänderung ist in dem Sachenrecht die von der 
gesetzlichen Bestimmung des -+ Ranges eines 
Rechtes abweichende rechtsgeschäftliche Verände­
rung des Rangverhältnisses mehrerer Rechte. Erfor­
derlich ist grundsätzlich die -+ Einigung der Betei­
ligten und die Eintragung dieses abweichenden 
Rangverhältnisses in das Grundbuch (§ 879 ill BGB). 
Bei einer nachträglichen R. bedarf es der Einigung 
des zurücktretenden und des vonretenden Berechtig­
ten und der Eintragung der R. in das Grundbuch 
(§ 880 1, ll BGB). 
lit.: Wagner; 0.. Rangänderung und Rangvorbehalt, 
193 1 

Rangverhältnis -+ Rang 

Rangvorbehalt (§ 881 BGB) ist der Vorbehalt der 
Befugnis des -+ Eigentümers eines -+Grundstücks 
ein Recht entgegen dem Lokusprinzip mit de0.: 
-+ Rang vor einem - bereits in das -+ Grundbuch 
eingetragenen - Recht eintragen zu Lassen. Der R. 
entsteht durch -+ Einigung zwischen dem Eigentü­
mer und dem durch den R. belasteten Gläubiger des 
z~itlich früheren Rechtes und durch Eintragung bei 
diesem durch den R. beschränkten Recht. Wird 
später ein Recht auf Grund des Rangvorbehalts 
eingetragen, so geht es in der -+ Zwangsversteige­
rung dem älteren. durch R. belasteten Recht - nicht 
jedoch anderen Rechten - vor. 
Lit.: Wagner; 0., Rangänderung und Rangvorbehalt 
1931 • 

Rasse ist die durch kennzeichnende, gleiche Merk­
male abgrenzbare Art einer Lebewesengattung (aus­
genommen den Menschen). 
Li!.: Delb_riick. J., Die Rassenfrage. 1971; Rassen und 
Mmdcrhc1tcn, hg. v. Seid/er; H./Soritsch, A., 1983; 
Sat<.inger. H .. Rasse, Gene und Geschlecht. 2004 

Rassenschande ist der die von dem Nationalsozia­
lismus nicht erlaubte Vermischung bestimmter 
menschlicher Rassen bedrohende Straftatbestand der 
-+ Nürnberger Gesetze. 
Lit.: . Kroe.vche/f, K., Rechtsgeschichte Deutschlands im 
20. Jahrhundert, 1992: ler, M., Zum Schutz des deut­
schen Blutes, 1997: Prz)-·rembel. A.. Rassenschande 
2003 . 

Rassismus ist die in Anfängen in dem 17./18. Jh. 
erkennbare politische Lehre von dem Vorhandensein 
und der Bewertung (verschiedener) menschlicher 
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Rassen, die in der Gegenwart aus egalitären und 
humanitären Gründen abgelehnt wird. 
Lit.: Hering Torres. M., Rassismus. 2003 

Raster ist die gleichmäßige bzw. gezielte, an Be­
dingungen geknüpfte Unterteilung einer Fläche, 
eines Raumes oder einer Menge (z.B. Eierkarton, 
Millimeterpapier, Straßen in einer Stadt). 

Rasterfahndung (§§ 98a, 98b StPO) ist die mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung nach 
bestimmten kriminalistischen Prüfkriterien (Ras­
tern) erfolgende systematische Fahndung nach Straf­
tätern. In einem weiteren Sinn gehören hierzu auch 
Schleppnetzfahndung und Datenabgleich. In dem 
engeren Sinn ist R. die Überprüfung personenbezo­
gener, für andere Zwecke als für die Strafverfolgung 
erhobener und in Dateien von anderen Stellen als 
Strafverfolgungsbehörden gespeicherten Daten 
durch Strafverfolgungsbehörden an Hand von Ras­
tern. Ihre Zulässigkeit für die - Steuerfahndung ist 
streitig. 
Lit.: Klever. S., Die Rasterfahndung, 2003; Zrchoch. D .. 
Die präventiv-polizeiliche Rasterfahndung. 2007 

Rat isl der auf Sachverstand beruhende hilfreiche 
Vorschlag und daraus folgend vielfach die Bezeich­
nung für ein - meist kollegiales - - Organ einer 
Personerunchrheil (z.B. Aufsichtsral, Verwaltungs­
rat, Stadtrat, in der Rechtsgeschichte auch Hofrat, 
geheimer R. usw.), sowie daraus folgend auch ein 
Amtstitel für die Angehörigen des Organs (z.B. 
Landrat, Regierungsrat, in Österreich bis in die 
Gegenwart in der Verwaltung Amtstitel Hofrat trotz 
eines seit 1918 beseitigten Hofes). 
Lit.: Köble1; G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Rat (der Europäischen Union) (Ministerrat der 
Europäischen Union) (Art. 16 EUV. Art. 237ff. 
AEUV) ist das politisch bestimmende Organ der 
Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union. 
Der R.d.E. U. ist damit - teilweise in Zusammen­
wirken mit dem Europäischen Parlament - auch das 
Hauptrechtsetzungsorgan der Europäischen Union. 
Er bat aber kein GesetzgebungsiniLiativrecht, son­
dern ist von Gesetzgebungsvorschlägen der Europä­
ischen Kommission abhängig. Er vertritt die Euro­
päische Gemeinschaft nach außen. Er besteht aus je 
einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Minister­
ebene, der befugt ist. für die Regierung des Mit­
gliedstaats verbindlich zu handeln (z.B. der jeweili­
ge Finanzminister, jeweilige Verkehrsminister, 
jeweilige Wirtschaftsminister usw.). Zwecks Ver­
wirklichung der Ziele und nach Maßgabe des Ver­
trags sorgt der Ministerrat für die Abstimmung der 
Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten, hal er eine 
Entscheidungsbefugnis und überträgt er der Kom­
mission in den von ihm angenommenen Rechtsak.'ten 
die Befugnisse zu der Durchführung der Vorschrif­
ten, die er erlässt. 
Lit.: Eine Einführung in den Ral der Europäischen 
Union. 2002; Aleman, S. v., Der Rat der Europäischen 
Union. 2009 

Rat der Volksbeauftragten --. Räterepublik, Wei­
marer Republik 

ratio scripta 

Rate (Anteil) ist der Teilbetrag einer - Leistung. 
Insbesondere wird der - Kaufpreis des ---+ Abzah­
lungskaufs bzw. Verbraucherkreditkaufs bzw. die 
Rückzahlung des Verbraucherdarlehensvertrags in 
Raten entrichtet. Bei - Rücktritt wegen - Nicht­
erfüllung der Ratenzahlungsverpflichtungen sind die 
empfangenen -+ Leistungen zurückzugewähren. 
Li1.: Scholz, F.. Ratenkreditverträge, 1983; Ja11se11, R .. 
Renten, Raten. dauernde Lasten. 14. A. 2009; Billing. T. 
u. a., Der Ratenkauf im lnternet, NJW 2015, 2369 

Räterepublik ist die auf dem in dem ausgehenden 
J 9. J h. vorgeschlagenen Rätesystem aufgebaute 
(rechtstatsächlich bisher gescheiterte), - Republik. 
Dabei sind vielfach die Räte die von den Arbeitern 
in den Betrieben gewählten Vertreter, die in Vollver­
sammlungen und mil Hilfe von Ausschüssen und 
Kommissaren die Gewalt bis zu der endgültigen 
Verwirklichung des Sozialismus ausüben sollen. Die 
Räte haben ein imperatives - Mandat und sind 
jederzeit abberufbar. 
Lit.: Heim.e, R., Die Berliner Räterepublik. 2002; 
Schaupp, S .. Der kurze Frühling der Räterepublik. 2017 

Raterteilung (§ 675 TI BGB) ist die Äußerung einer 
Empfehlung, die als solche keine Verpflichtung zu 
dem - Ersatz des aus der Befolgung des erteilten 
Rates entstehenden --+ Schadens begründet. 
Lit.: Pfluger. H., Die Haftung der Banken bei Ratertei­
lung. 1935 

Rathaus ist das Gebäude des Sitzes des Rates einer 
Stadt. 

Rathauspartei ist in dem Kommunalrecht die 
Gruppe von Menschen, die sich in ihrer politischen 
Tätigkeit auf örtliche Ziele der kommunalen Ebene 
beschränkt. Sie sind keine politische, verfassungs­
rechtlich anerkannte - Partei. In den Gemeinden 
sind aber neben bloßen Rathausparteien meist auch 
die verfassungsrechtlich anerkannten Parteien tätig. 

Ratifikation ist in dem Völkerrecht die Billigung 
des von den Unterhändlern ausgehandelten Ver­
tragsentwurfs durch das staatliche Organ, das von 
der --+ Verfassung zu dem Abschluss eines solchen 
--. Vertrags ermächtigt ist. In engerem Sinn ist R. 
der Fom1alakt des --. Staatsoberhaupts. das durch 
Unter.reichnung der Ratifikationsurkunde den Bin­
dungswillen des Staates formal abschließend doku­
mentiert. Die R. ist damit der letzte Schrill in dem 
Verfahren des Vertragsschlusses im Völkerrecht. 
Lit.: TuschhojJ. G., Die Ratifikation völkerrechtlicher 
Verträge. 1976 

ratifizieren - Ratifikation 

ratio (lat. [F.l) Vernunft, Grund, Sinn, Zweck 

ratio (F.) legis (lat.) Sinn des Gesetzes, Zweck der 
Regelung 
Lit.: Herzberg, R„ Die ralio legis als Schlüssel zum 
Gesetzesverständnis. JuS 2005, 1 

ratio (F.) scripta (lat.) geschriebener Sinn 



Raub 

Raub (§ 249 StGB) ist die Wegnahme einer frem­
den beweglichen - Sache mit -+ Gewalt gegen 
einen Menschen oder unter Anwendung von 
_. Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib 
und Leben in der Absicht, sich oder einem Dritten 
dieselbe rechtswidrig zuzueignen. Der R. wird mit 
Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft. Der 
Versuch ist strafbar(§ 23 StGB). Der R. ist schwerer 
R. (§ 250 StGB), wenn ein Beteiligter eine Waffe 
oder ein anderes gefährliches Werkzeug bei sich 
führt, sonst ein -+ Werkzeug oder Mittel (nicht 
Lippenstifl, ungeladene Gaspistole) bei sich führt, 
um den Widerstand eines anderen durch Gewalt 
oder Drohung mit Gewalt zu verhindern oder zu 
überwinden, ein Beteiligter durch die Tat einen 
anderen in die Gefahr einer schweren -+ Gesund­
heitsschädigung bringt oder der Täter den R. als 
Mitglied einer Bande unter Mitwirkung eines ande­
ren Bandenmitglieds begeht. Verursacht der Täter 
durch den R. wenigstens leichtfertig den Tod eines 
anderen Menschen (Raub mit Todesfolge). so wird 
er mit lebenslanger Freiheitsstrafe oder Freiheits­
strafe nicht unter zehn Jahren bestraft (§ 251 StGB). 
Li1.: Brandts, R., Der Zusammenhang von Nötigungs­
mittel und Wegnahme beim Raub, 1990; Blesi11s, V., 
Raub-Gewalt, 2004; Erb, V., Schwerer Raub, JuS 2004, 
653; Hi11derer. P. u. a .. Der tatbestandstypische Zurech­
nungszusammenhang beim Raub mit Todesfolge, JuS 
2010,590 

rauben (V.) durch Raub wegnehmen 

Räuber (M.) ist der Täter des Raubes 

räuberisch (Adj.) Raub betreffend, durch Gewalt 
und Drohung gekennzeichnet 

räuberische Erpressung - Erpressung. räuberi­
sche 

räuberischer Diebstahl _. Diebstahl, räuberischer 

Raubmord ist der in -+Tateinheit mit einem 
-+ Raub begangene-+ Mord oder__. Totschlag. 
Lit.: \lo/bert, R., Tötungsdelikte im Rahmen von Berei­
cherungstaten, 1992 

raufen (V.) rupfen, prügelnd kämpfen 

Raufhandel -+ Schlägerei 

Raum ist das überörtliche Gebiet bzw. allgemein 
das dreidimensionale Gebilde bis hin zu dem Welt­
raum. 

räumen (V.) Raum machen 

Raumordnung (§ 1 ROG) ist die zusammenfassende 
überörtliche Ordnung des _. Raumes auf Grund vor­
gegebener oder erst zu entwickelnder Leitvorstel­
lungen. Die R. ist ein überfachliches staatliches 
->Verfahren mit dem Ziel, das Gebiet der Bundesre­
publik Deut~chland in seiner räumlichen Struktur 
einer Entwicklung zuzuführen, die der freien Encfal­
tung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft am meis­
ten dient. ihr LnstrumenL ist die-+ Raumplanung. 
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Lit.: Koch. H.1He11dler, R., Baurecht. Raumordnungs­
und Landesplanungsrecht, 6.A. 2015; Battis, V .• Of­
fentliches Baurecht und Raumordnungsrecht, 7. A. 
2017. 8. A. 2022; Mucket. S .. Fälle zum öffentlichen 
Baurecht, 8. A. 2019; Spaimowsky, W./Runkel, P./ 
Goppel, K., Raumordnungsgesetz, 2. A. 2018 

Raumplanung ist die zusammenfassende und über­
örtliche - Planung des Raumes zu dem Zweck der 
-+ Raumordnung. Sie ist deren zentrales Instrument. 
Sie gliedert sich in die vier Planungsstufen der Bun­
desplanung, der Landesplanung, der Regionalpla­
nung und der Ortsplanung (- Bauleitplanung). 
Lit.: Koch, H./Hendler. R .. Baurecht, Raumordnungs­
und Landesplanungsrecht, 6. A. 2015 

Räumung (§ 29a ZPO) ist die vielfach gewaltsam 
durchgeführte Freimachung eines Raumes. 
Lit.: Bruckma11n. E., Mietrechtsprechung von A-Z, 3. A. 
2009; Reiteig, K., Die politeilichc Beschlagnahme von 
Wohnraum, 2004: Schuschke. W.. Sechs Stolpersteine 
auf dem Wege zur Zwangsräumung einer Mietwoh­
nung, JuS 2008, 977; Meyer-Abich, M .• Kostenrisiken 
der Räumungsklage, NJW 2017, 3429 

Räumungsklage (F.) ist die Klage auf Räumung. 
Lit.: Spreng. N.. Umgang mit schwierigen Mietern. 
2. A. 2008; Schuschke, W., Sechs Stolpersteine auf dem 
Wege zur Zwangsräumung einer Mietwohnung, JuS 
2008,977 

Rausch ist der durch den Genuss von Rauschmitteln 
(z.B. Alkohol, Rauschgift) hervorgerufene, die psy­
chischen Fähigkeiten durch grundsätzlich vorüber­
gehende Vergiftung beeinträchtigende Zustand. Die 
in einem R. abgegebene -+ Willenserklärung kann 
nichtig sein(§ 105 11 BGB). In dem Strafrecht kann 
der R. -+Schuldunfähigkeit begründen <- Rausch­
tat). Das Führen eines Kraftfahneugs in dem Stra­
ßenverkehr unter der Wirkung eines Rauschgifts 
(z. B. Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin) ist 
grundsätzlich eine -+ Ordnungswidrigkeit. Bereits 
der einmalige Verbrauch von Haschisch durch einen 
Soldaten soll die militärische Ordnung und das An­
sehen der -+ Bundeswehr ernstlich gefährden. 
Lit.: Barth~l. C., Bestrafung wegen Vollrauschs trotz 
Rücktriu von der versuchten Rauschtat?, 2001; Kauf­
mann. M., Recht auf Rausch, 2003 

Rauschtat (§ 323a StGB) ist die in einem 
-+ Rausch begangene rechtswidrige -+ Tat. wegen 
welcher der Täter deswegen nicht bestraft werden 
kann. weil er infolge des Rausches -+ schuldunfähig 
war oder weil dies nicht auszuschließen ist. Die R. 
ist objektive -+ Bedingung der Strafbarkeit wegen 
-+ Vollrauschs. 
Lit.: lackner, K., Vollrausch und Schuldprinzip, JuS 
1%8, 215; Barthel, C., Bestrafung wegen Vollrauschs 
trotz Rücktrin von der versuchten Rauschtat?, 2001 

re (Präp.} zurück. wieder 

reagieren (V.) handeln, wirken 

Reaktion (F.) Gegenwirkung, Folgewirkung 

Reaktionszeit ist die zwischen einem äußeren Reiz 
und der daraufhin erfolgenden -+ Reaktion eines 
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Menschen (oder sonstigen Lebewesens) verstrei­
chende Zeit. Sie beträgt meist 0.1-0,2 Sekunden. Die 
durchschnittliche R. ist bei der Frage, ob ein 
-+Unterlassen bei einem raschen Geschehensablaufs 
(z.B. Verkehrsunfall)-+ schuldhaft ist, bedeutsam. 
Lit.: Draksal. M .. Reaktionszeit-Training, 2003 

real (Adj.) sachlich, wirklich, tatsächlich, eine Sa­
che betreffend 

Real Estate Investment Trus t (Reit) ist eine ihre 
Einnahmen vorrangig mfüels Vermietung und Ver­
pachtung von Grundstücken erzielende Aktienge­
sellschaft. Sie zahlt einen Großteil ihres Gewinns an 
die Anteilseigner und entrichtet in der Regel keine 
Steuern. Das entsprechende Gesetz Deutschlands ist 
rückwirkend zu dem 1.1.20()7 in Kraft getreten. 
Lit.: Schäfer, J., Gerrnan REITs, 2007; Helios, M.I 
Wewe/, U./Wiesbrock, M .. REIT-Gesetz, 2007; Wienbra­
ke, M.. Der deutsche Real Estate Investment Trust 
(REIT). NJW 2007, 2721 

Realakt ([M.] Tathandlung) ist die auf einen tat­
sächJichen Erfolg gerichtete Willensbetätigung, die 
kraft Gesetzes eine -+ Rechtsfolge hervorbringt 
(z.B. Besitzaufgabe, -> Fund, -> Verarbeitung). Der 
R. ist eine-+ Rechtshandlung. Auf sie finden grund­
sätzlich die für-+ Rechtsgeschäfte und damit für die 
Willenserklärung geltenden Vorschriften keine An­
wendung. 
Lit.: Widma1111. J„ Abgrenzung 1wischen Verwaltungs­
akt und eingreifendem Realakt. 1996; Siedler. R .• Zu­
rechnung von Realakten. 1999 

Realfolium (§ 3 GBO) ist in dem Sachenrecht die 
für jedes -+ Grundstück in dem -+ Grundbuch ein­
gerichtete besondere Stelle (Grundbuchblatt, lat. 
[N.) folium). Das Grundbuch ist grundsätzlich nach 
dem Realfoliensystem aufgebaut. Ein --.. Personal­
folium ist zulässig, solange hiervon Verwirrung 
nicht zu besorgen ist (§ 4 GBO). 

Realgemeinde ist in dem Verwaltungsrecht die auf 
einem sachenrechtlichen Verhältnis ihrer Mitglieder 
aufbauende Gemeinde (z.B. Markgenossenschaft), 
bei der z.B. (nur) die jeweiligen Eigentümer be­
stimmter Grundstücke Gemeindeglieder siod. 
Lit.: Wagenhoff. A., Der Wald in der Bovender Flur, 1990 

Realinjurie (F.) Beleidigung durch tatsächliches 
Handeln (z.B. auf Wahrnehmung durch einen ande­
ren ausgerichtetes Tippen an die eigene Stirne, Her­
ausstrecken der Zunge. Zeigen des nach oben ge­
streckten Mittelfingers) 
Lit.: Pe1ry. A„ Körperverletzung und Injurie, 1912 

Realkonkurrenz (F.) ->Tatmehrheit 

Realkontrakt (M.) --.. Realvenrag 

Realkörperschaft ist die an der Berechtigung an 
-> Sachen anknüpfende -> Körperschaft (z.B. Jagd­
genossenschaft, __. Realgemeinde). 

Realkredit ist der durch -+ Sachen gesicherte Kre­
dit (z.B. Bodenkredit, Pfand) in Gegensatz zu dem 
Personalkredit. 

Rechnung 

LiL: Kerl, V., Bankaufsichtliche Anforderungen an den 
Realkredit, 2. A. 2002 

Reallast (§ 1105 BGB) ist die dingliche -+Be­
lastung eines --.. Grundstücks mit aus dem Grund­
stück zu entrichtenden wiederkehrenden -+ Leistun­
gen (z.B. Verköstigung). Die R. ist ein beschränktes 
dingliches --+ Recht an dem Grundstück, auf dem 
außerdem dinglich jede Einzelleistung lastet(§ 1107 
BGB). Daneben besteht grundsätzlich auch ein 
persönlicher Anspruch gegen den -+ Eigentümer für 
die während der Dauer seines Eigentums fällig wer­
denden Leistungen(§ 1108 BGB). Die R. kann eine 
bestimmte Person (subjektiv-persönliche R.) oder 
den jeweiligen Eigentümer eines Grundstücks (sub­
jektiv-dingliche R.) berechtigen. 
Lit.: Preißma1111. K .. Die Reallast, Diss.jur. Bonn 1995 

Realrecht ist das mit (dem Eigentum an) einer 
--> Sache verbundene Recht (z.B. subjektiv-ding­
liche -+ Reallast). 
Lit.: Tesmer, G .. Das niedersächsische Realverbandsge­
setz. 8. A. 2010 

Realunion ist die verfassungsmäßig festgelegte 
Vereinigung zweier selbständiger -+ Staaten unter 
einheitlichem -> Staatsoberhaupt und mit gemein­
schaftlichen Einrichtungen bzw. Organen (z.B. 
Österreich-Ungarn 1867-1918). 
Lit.: Consrantopoulos. D .. Die Realunion, FS K. Hu­
gelmann 1959, l, 133 

Realvertrag ist (in dem römischen Recht) der durch 
Hingabe einer -+ Sache entstehende -+ Vertrag 
(z. B. Darlehen, Leihe, Verwahrung, Pfand). Solange 
die Hingabe nicht erfolgt ist, ist der Venrag nicht 
zustande gekommen. Ob das -+ Bürgerliche Ge­
seczbuch (noch) einen R. kennt, ist zweifelhaft. 
Lit.: Adler, K., Renlcontract und Vorvertrag, 1892: Ka­
ser, M .. Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

recllen (V.) gerade machen 

Rechenschaft (F.) Rechnung, Reclmungsdarlegung, 
Auskunft, Verantwonung 

Rechenschaftslegung (F.) ist die Ausführung und 
Darlegung von Rechenschaft. 

Rechenschaftslegungspflicbt (§ 259 BGB Rechen­
schaftspfücht) ist die -+ Verpflichtung, über das 
vermögensmäßige Ergebnis einer Tätigkeit eine 
Abrechnung vorzulegen. Die R. ist gesetzlich an 
verschiedenen Stellen bestimmt. Sie erfordert die 
Mitteilung einer geordneten Zusammenstellung der 
Einnahmen oder der Auslagen sowie, soweit i.iblich, 
eine Vorlage der Belege. 
Lit.: Klein, H„ Die Rechenschaftspflicht der Parteien, 
NJW 2000, 1441 

rechnen (V.) Gegenstände mit Zahlen logisch ver­
knüpfen 

Rechnung ist das Rechnen und das darüber angefer­
tigte Schriftstück. 
Lit.: Riepolr, J„ Die Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
nach § 4 Abs. 3 EStG. 2. A. 2021 



Rechnungshof 

Rechnungshof (z.B. für den Bund Art. 11411 GG) 
ist das Staatsorgan sowohl des Bundes wie der ein­
zelnen Länder (sowie z.B. auch der Europäischen 
Unfon), das die Rechnung sowie die Winschafllich­
keit und Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsführung 
und Wirtschaftsführung überprüft. Die Rechnungs­
prüfung dient der Kontrolle der gesamten --+ Ver­
waltung und ist für den Bund näher geregelt in den 
§§ 88 ff. BHO. Danach ist u. a. festzustellen. ob 
wirtschaftlich und sparsam verfahren wird und ob 
die Aufgabe mit geringerem Personalaufwand oder 
Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer 
erfilllL werden kann. 
Lit.: Friednw1111, 8., Der Europäische Rechnungshof, 
1994; Mayer. P., Die ErfolgskonLrOlle von Subventionen 
durch die Rechnungshöfe. 2001 

Rechnungslegung ist die Offenlegung des Rechen­
werks eines Unternehmers oder Unternehmens. 
Hierfür sind in dem Handelsrecht und in dem Steu­
errecht vielfach gesetzlich Regeln festgelegt. Zu­
nehmend setzen sich nach dem Vorbild der Vereinig­
ten Staaten von Amerika internationale Standards 
(International Accounting Standards, Generally 
Accepted Accounting Principles) durch. -+ Rechen­
schaftslegungspflicht 
Lit.: Gräfer. H .. Rechnungslegung, 5. A. 2016; Sd1effle1; 
E„ Bilanzen richtig lesen, 1 1. A. 2021; Rechnungsle­
gung nach HGB und IFRS. hg. v. Merkt. H. u.a„ 2017 

Recht ist der zentrale Begriff der Rechtswissen­
schaft, der so komplex ist, dass er sich außer als das 
Richtige nicht mehr sinnvoll einheitlich bestimmen 
lässt. Umso wichtiger sind seine einzelnen beson­
ders bestimmten Bedeutungen, die sich vielfach in 
Gegensatzpaaren gegenilbertreten. A. L Objektives 
R. ist die aus zahlreichen einzelnen, grundsätzlich 
einen Tatbestand mit einer RechtSfolge verbinden­
den Sätzen zusammengese1zte SoUensordnung, 
welche die Verhaltensweisen von einzelnen Men­
schen und gesamten Gesellschaften zueinander 
regelt, d. h. die jeweilige Summe alJer gellenden -
soziologisch gesehen aller tatsächlich befolgten -
--+ Rechtssätze. Das objektive R. unterscheidet sich 
von der -+ Sittlichkeit dadurch. dass es sich auf das 
äußere Verhalten. nicht (nur) auf die Gesinnung 
bezieht. Von der -+Sitte als den in der Gesellschaft 
geübten Gebräuchen trennt das R. seine rechtliche 
Geltungsanforderung, die notfalls mit staatlichem 
--+ Zwang verwirklicht wird. ll. Subjektives R. ist 
demgegenüber der von der Rechtsordnung - d. h. 
dem objektiven R. - einem--+ Rechtssubjekt verlie­
hene rechtliche Herrschafu.bereich gegenübt:i ande­
ren Rechtssubjekten oder --+ Rechtsobjekten. die 
individuelle Befugnis, das einzelne R. (z.B. --+ Ei­
gentum an einer Sache, --+ Anspruch gegen eine 
Person). Soweit sich das subjektive R. gegen einen 
Träger hoheitlicher--+ Gewalt als solchen richtet, ist 
es subjektives öffe111/iches R. (z.B. subjektives öf­
fentliches Recht auf Erteilung einer Baugenehmi­
gung). Es erfordert eine Rechtsnorm, die das Inte­
resse des Einzelnen nicht nur objektiv schützt, 
sondern diesen Schutz auch als Ziel bezweckt.B.I. 
Das objektive R. lässt sich u. a. nach seinem histo­
risch-sachlichen Bezugspunkt gliedern. Deursches 
R. ist dabei entweder nur das in Deutschland - auf 
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germanistischer Grundlage - entwickelte R. oder 
das überhaupt in Deutschland jemals in Geltung 
befindliche R. Römisches R. ist demgegenüber das 
bei den Römern bestehende R. oder das von den 
Römern der Nachwelt überlassene und von dieser 
fortlaufend abgeänderte R„ kanonisches R. das für 
die Kirche geltende R. Unter gemeinem R. versteht 
man das in der Neuzeit fortgebildete, unter gelehr­
tem R. das wissenschaftlich behandelte römische 
und kanonische R. Vorkonstitutionelles R. ist das der 
jeweiligen Verfassung vorausgehende R. Das objek­
tive R. kann weiter positives, von Menschen ge­
machtes R. oder überpositives, dem Menschen (von 
außen z.B. von einem Gott, von der Natur oder von 
der Vernunft) vorgegebenes R. (-+ Nawrrecht) sein. 
Es kann bewusst zu einer Steuerung des Zusammen­
lebens der Menschen gesetzles R. --+(Gesetz) oder 
allmählich und ohne bewussten einzelnen Setzungs­
akt zustande gekommenes R. (--+ Gewohnheitsrecht) 
sein. Es kann geschriebenes R. oder ungeschriebe­
nes R. sein. wobei Gewohnheitsrecht oft (aber nicht 
unbedingt) ungeschrieben ist und Gesetzesrecht 
meist nur (aber nicht grundsätzlich ausnahmslos) in 
Schriftform Gültigkeit erlangt. Es kann zwingendes 
(durch einzelne Betroffene nicht abänderbares) R. 
oder nachgiebiges (dispositives, der Disposition der 
Betroffenen unterliegendes) R. sein. Das objektive 
R. wird außerdem aus praktischen Gründen noch in 
folgenden verschiedenen Weisen gegliedert. Formel­
/es R. ist das R„ das die Form der Verwirklichung 
der Rechtsordnung regelt (-+ Verfahrensrecht), 
materielles R. ist das R., das den Inhalt der Rechts­
ordnung darstellt (z. B. -+ Verfassungsrecht, --+ Ver­
waltungsrecht, --+ Strafrecht. --+ Verfahrensrecht, 
-+ Privatrecht). Von grundlegender praktischer Be­
deutung ist die Trennung zwischen privatem R. 
(Privatrecht) und öffenrlichem R. Zu der dafür sinn­
vollen Abgrenzung sind verschiedene Theorien 
aufgestelll worden(--+ lnteressentheorie.-+ Subjek­
tionstheorie, -+ Subjektstheorie). Nach der am bes­
ten baodhabbarea modifizierten Subjektstheorie sind 
öffentliches R. alle Rechtssätze, bei denen Berech­
tigter oder Verpffichteter ausschließlich ein Träger 
öffentlicher -> Gewalt (z.B. -+ Staat, --+ Gemeinde) 
in seiner Eigenschaft als solcher (also als hoheitlich 
Handelnder) ist. Dieses damit umgrenzte öffentliche 
R. lässt sich dann gliedern etwa in --+ Verfassungs­
recht, -+ Verwaltungsrecht, --+ Verfahrensrecht und 
-+Strafrecht (sowie -+ Kirchenrecht. Europarecht 
und --+ Völkerrecht). Diesem öffentlichen R. ist es 
beispielsweise eigen, dass Ansprüche, die sich aus 
dem öffentlichen Recht eiues Staates ergeben, vor 
au:.läm.lhcheu Gt:ricblen grundsä1;dich nicht durch­
gesetzt werden können. Privates R. (-.Privatrecht) 
si11d dagegen alle Rechtssätze, bei denen Berechtig­
ter oder Verpnichtetcr nicht ein Träger öffentlicher 
Gewalt in seiner Eigenschaft als solcher ist. Das 
private R. wird verschiedentlich auch als bürgerli­
ches R. (oder als -+ Zivilrecht) bezeichnet, doch ist 
bürgerliches R. i. e. S. nur das R. des (jeweiligen) 
-+ Bürgerlichen Gesetzbuchs (Allgemeiner Teil, 
--+ Schuldrecht, -+Sachenrecht, -+ Familienrecht 
und --+ Erbrecht), neben dem als andere Teile des 
Privatrechts (Sonderprivatrecht) etwa -+Handels­
recht, --+ Immaterialgüterrecht und teilweise -. Ar­
beitsrecht stehen. 11. Das subjektive R. kann 
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--+ Hem.chaftsrecht (ab~olutes R.). ---+Anspruch 
(relatives R.) oder --+Gestaltungsrecht sein. Das 
Herrschaftsrecht (absol11teJ R.) ist das R. der aus­
schheßhchen Hemchaft einer Person (z.B. ---+ Ei­
gentum an einer Sache. -+ Nießbrauch an einem R., 
R an Erfindung, Name). Es wirkt gegenüber jeder­
mann. Soweit es sich auf eine Sache bezieht. ist es 
ein dingliches R„ wobei dieses (dingliche Recht) 
Vollrecht (Eigentum) oder beschränktes dingliches 
R. (z.B. --+ l lypothek. Dienstbarkeit) sein kann. Das 
relatfre R. beschränkt sich darauf. eine Person zu 
einem Verhalten LU verpflichten ( ...... Anspruch). Es 
wirkt grund~ötdich nur in dem Verhältnis der Betei­
ligten untereinander. Ein Dritter kann darauf nur 
mittelbar einwirken. Das Gestalwngsrecht ist ein 
einseitiges R. auf unmittelbare Rechtsänderung 
(z.B. Aneignungsrccht, Anfechtungsrecht, Rück­
trittsrecht). Rechte anderer (Art. 2 J GG) sind in 
dem Verfassungsrecht die nach der Gesamtentschei­
dung des Grundgesetzes schutzwürdigen fnteressen 
der Mitmenschen. Sie bilden eine der drei Schran­
ken der allgemeinen -+ Handlungsfreiheit. Sonstiges 
R. (§ 823 1 BGB) ist in Hinblick auf seine Nennung 
hinter -+ Eigentum cm R .• dac; denselben rechlli­
chen Charakter wie das Eigentum haL. also 
-+ absolut (ausschließlich) ist (z.B. -+ Anwart­
schaft, auch -+ BesitL [str.]. Umgangsrecht. nicht 
Recht an einem Arbeitsplatz). Seine Verletzung kann 
unterlassungspllichtig bzw. schadensersatzpflichtig 
machen. R. an einem ei11gerichtere11 und ausgeübren 
Gell'erbebetrieb ist da'> R. an dem Bestand eines 
-+ Gewerbebetriebs „amt aller seiner einzelnen 
Erscheinungsformen. die seinen wirtschaftlichen 
Wen mit ausmachen (z.B. Geschäftsbeziehungen). 
Dieses R. wird in dem Rahmen der -+ Eigentums­
garantie des Art. 14 GG geschützt. Seine Verletzung 
kann nach * 823 1 BGB -+ schadensersatzpfüchtig 
machen (1. B. bei zweitägiger Blockade des Einsat-
1es von Baumaschinen durch eine Protestdcmonstra-
1ion). 

Lit.: K(;/Jler. G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007; 
Kiibler. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Basistexte ÖffR. hg. v. De11erl1eck, S .. 3 l. A. 2021; 
Sartoriu.~. C.. Verfassung&- und Verwalrungsgesetze 
(Lbl.), 107. A. 2014. gebundene Ausgabe 2022; Haber­
.wck. Deutsche Geselle (Lbl.), 2021, gebundene Ausga­
be. 2022; Scltlegelberger/Friedrich, Das Recht der 
Gcgcnwan. 35. A. 2009; Waechrer. K. I'., Gemeines 
Recht Deutschlands, 1844; Liebs. D„ Römisches Recht, 
6. A. 2004: Coing, II., Europäisches Privatrecht Bd. 1 f. 
1985 IT.; Schwerrlrfeger. G./Schirerdrfeger. A .. Öffentli­
ches Recht in der Fallbearbeitung, 15. A. 2018; Amdr, 
lf.!Fet:.er. T., Öffentliches Recht, 16. A. 2013; Biihr. P., 
Urund1ügc des Burgerhchen Rechts, 12. A. 2013; Klun­
:.i111(er. E„ Einführung 1n dru, Bürgerliebe RechL. 16. A. 
2013; Grrmewald. B„ Bürgerhches Recht, 9. A. 2014; 
Meclicm. D., Bürgerhchcs Recht. 28. A. 2021; Schul;:., 
W./Jiirgem, (,., Da.\ Recht am eigenen Bild, JuS 1999, 
664; 7.1ppel1m, R., Einführung in das Recht. 7. A. 2017; 
Medic11s. D.. Grundwissen 1.um Bürgerlichen Recht, 
12. A 2021; Soda11, H./Ziekow. J .. Grundkurs öffentli­
ches Recht. 9. A. 2020: Reiman11, M./Zekoll, J., Iniro­
duction to Gennan Law. 2. A. 2006; Robber.1, G .• Ein­
führung in das deutsche Recht. 7. A. 2019: Ramsa11er. 
U .. Die Dogmatik der subjektiven öffentlichen Rechte, 
JuS 2012, 769; Simon, H. u.a .. Deutsche Rec_:htssprache, 
6. A. 2017, 7. A. 2022; Deuerbeck, S., Öffentliches 
Recht, 1 1. A. 2018, 12. A. 2022; Frese. Y., Recht im 
1weiten Maschine111e1talter. NJW 2015, 2090; Miille1; 

Rechtmäßigkeit 

T.. Aufbauschemata Öffentliches Recht. J 8. A. 2021 
(Alpmann-Schmidt); Ac/am. S .. Da.' absolute Recht im 
Zivilrecht. JuS 2021. 109 

rechtfertigen (V.) mit einer Rechtfertigung verse­
hen (V). als rechtmäßig dar.teilen 

Rechtfertigung ist die Erklärung einei. Verhaltens 
als richtiges in'>bc'>ondere der --+ Rechtsordnung 
entsprechendes -+ Verhallen. 
Lit.: Eser. A., Rechtfertigung und Entschuldigung. 1987 

Rechtfertigungselement i't das einzelne Element 
eines -+ Rechtfenigungsgrunds. Es kann objektiv 
sein (z.B. Notwehrlage bei Notwehr) oder subjektiv 
(z.B. Verteidigungswille bei ---+ Notwehr). 
Lit.: R/;1111t111, T., Subjektive Rechtfcrtigungselemente, 
JuS 2009, 594 

Rechtferligungsgrund ist der Umstand. der einem 
an sich recht1iwidrigen Verhalten ausnahmsweise die 
-+ Rechtswidrigkeit nimmt (Unrechtsausschlie­
ßungsgrund). Ein R. hat in dem -. Strafrecht zu 
seiner Folge, dass ein bestimmtes, an sich verbo­
tenes Verhalten nicht strnfbar 1sl, und in dem 
-+ Schuldrecht, dass an ein bestimmtes schädigen­
des Verhalten keine Schadensersatzverpflichtung 
(nach den §§ 823 ff. BGB) geknüpft werden kann. 
R. sind vor allem -+ Notwehr (§ 227 BGB, § 32 
StGB). -+Notstand rn 228. * 904 BGB. 34 StGB), 
erlaubte -+Selbsthilfe(§§ 229. 679 BGB), rechtfer­
tigende -+ Einwilligung. mutmaßliche -+ Einwilli­
gung. pmalrechtliche oder öffentlich-rechtliche 
Befugnis (z.B. § 193 StGB, §§ 81 ff„ 127 StPO, 
§ 758 ZPO) sowie u. U. politisches Widersrands­
recht. Eine nachträglich festgestellte Notwendigkeit 
eines medizinischen Eingriffs rechtfertigt grundsätz­
lich einen ohne erforderliche (rechtfertigende) Ein­
willigung de!. Betroffenen vorgenommenen Eingriff 
eines Arztes in den Körper eines Patienten nicht. 
Lit.: Weber. H„ Der 1ivilrcchtlichc Vertrag als Rechtfer­
ligungsgrund 101 Strafrcch1. 1986; Thiel, S., Die Kon­
kurrenz von RcchtfcnigungsgrOndcn, 2000; Hevert, C., 
Das private Festnahmerecht nach § 127 Abs. 1 S. 1 
StPO, 2005 

rechtlich (Adj.) da~ Recht betreffend 

rechtliches Gehör -+ Gehör, rechtliches 

rechtlos (AdJ.) ohne Recht seiend 

RechtJoslgkelt isl das Fehlen von Rechten (.t:. B. bei 
fremden und Unfreien). 
Lit.. Kobler. G.. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgc~hichte. 6. A 2020 (Internet) 

rechtmäßig (Adj.J dem Recht entsprechend 

Rechtmäßigkeit ist der Maßstab zu der Bewenung 
eines Verhaltens oder Zustands, der !>ich an deren 
formellen und materiellen Übereinstimmung mit der 
Rechtsordnung ausrichtet. Die R. einer Verwaltungs­
tätigkeit wird in dem Rahmen der-. Rechtsaufsicht 
geprüft. Ansonsten sind die Gerichte für die Fest­
stellung der R. 1.:uständig. 



Rechtsakt 

Lit.: Bockwoldr, G„ Rechtmäßigkeit und Kostentra­
gungspflicht polizeilichen Handelns, 2003; linker. J., 
Die Rechtmäßigkeit der Entgelte der Banken, 2004 

Rechtsakt ist das auf Recht beruhende - rechtlich 
relevante - menschliche Verhalten. Es steht in Ge­
gensatz zu dem --> Gnadenakt (scr.). Seine Kennzei­
chen sind rechtliche Grundlage und rechtliche 
Überprüfbarkeit. seine Erscheinungsformen sind 
sehr unterschiedlich. 
Lit.: A111wcker. C., Der fehlerhafte Rechtsakt im Ge­
meinschafts- und Unionsrecht, 1998 

Rechtsakt der Europäischen Gcrncini.diaftcn 
bzw. der Europäischen Union ist das auf Recht 
beruhende - rechtlich relevante Verhalten der Euro­
päischen Gemeinschaften bzw. der Europäischen 
Union. Die wichtigsren Fälle sind Verordnung, 
Richtlinie, Entscheidung, Empfehlung und Stellung­
nahme sowie gegebenenfalls nicht näher bezeichne­
te Rechtsakte. 

Rechtsakzeptanz ist die innere Annahme einer 
Rechtsordnung durch die von ihr Betroffenen, die 
umso größer ist, je stärker das Recht den Bedürfnis­
sen aller Menschen entspricht. 
Lit.: Pic/1/e1; J.!Griese, K., Rechtsakzeptanz, 1993 

Rechtsanalogie ist die an mehrere rechtliche Be­
stimmungen anknüpfende, und deren Rechtsfolgen 
auf einen zusätzlichen Tatbestand anwendende 
--> Analogie (z.B. quasinegatorischer Anspruch). 
Sie ist eine Art der Analogie. Sie steht in Gegensatz 
.lU der -+ Gesetzesanalogie, bei der nur eine einzel­
ne Bestimmung analog angewandt wird. 
Lit.: Clumos, A„ Begriff und Grundlagen der Rechts­
analogie, 1994 

Rechtsangleichung ist die Angleichung des Inhalts 
unterschiedlicher Rechtsordnungen. Sie erwächst als 
Möglichkeit und Aufgabe bei jeder Begegnung 
zweier Rechtsordnungen. Besonderes Gewicht 
kommt ihr bei der Bildung eines Staatenbunds, 
Staatenverbunds (z.B. Europäische Union) oder 
eines Bundesstaats zu. 
Lit.: G1111del, J„ Die Neuordnung der Rech111anglei­
chung durch den Vertrag von Amsterdam, JuS 1999, 
1171: Schwartze. A„ Europäische Sachmängelgew1ihr­
leistung. 2000; Jansen, N„ Binnenmarkt, Privatrecht 
und europäische Identität, 2004; Herok. J„ Rechtsan­
gleichung durch Richtlinien, 2021 

Rechtsanwalt(§§ l. ff. BRAO) ist der berufene unab­
hängige fachmännische Berater und Vertreter in allen 
Ret:htsangelegeuheiten. Der R. ist ein unabhängiges 
-+Organ der -+ Rechtspflege. Er übt einen freien 
-+Beruf aus. Als R. kann auf -+Antrag durch eine 
Rechtsanwaltskammer) .lugelassen werden, wer die 
Befähigung zu dem-+ Richteramt erlangt (oder eine 
besondere Eignungsprüfung bestanden) hat. Jeder R. 
muss bei einer bestimmten Rechtsanwaltskammer 
zugelassen sein (§ 12 BRAO). Bei dem Bundesge­
richtshof ist eine besondere Zulassung nach § 164 
BRAO zu der Rechtsanwaltschafl bei dem Bundesge­
richtshof nötig (2007 31 Rechtsanwälte. 2018 42 von 
etwa 150600). Die Rechte und Pflichten des Rechts­
anwalts sind in der -+ Bundesrechtsanwaltsordnung 
und ergänzend in der Satzung Berufs- und Fachan-
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waltsordnung für Rechtsanwälte ( L l.3. l 997) näher 
geregelt (z.B. Fantasiebezeichnung als Firma 
rechtswidrig). Mit seinem -+Mandanten schließt der 
R. einen -+ Geschäftsbesorgungsvenrag, wobei sich 
sein Entgelt nach dem Rechtsanwaltsvergi.itungsge­
setz oder einer Vereinbarung richtet. Der R. ist zu 
Verschwiegenheit verpflichtet. Er hat ein Zeugnis­
verweigerungsrecht. Er muss eine Haftpflichtversi­
cherung abschließen. Er ist Pflichtmitglied der für ihn 
zuständigen Rechtsanwaltskammer (28 regionale 
Kammern, eine Bundesrechtsanwaltskammer). Meh­
rere Rechtsanwälte können sich zu einer -+ Sozietät 
oder zu einer _.Partnerschaft zusammenschließen 
oder auch eine-+ Gesellschaft mit beschränkter Haf­
tung oder eine Aktiengesellschaft bilden. Der R. 
darf einen Zweitberuf (z.B. wissenschaftlicher Mit­
arbeiter. nicht dagegen Geschäftsführer eines Ver­
sicherungsmaklerunternehmens) ausüben. ln dem 
--> Anwaltsprozess kann nur ein R. eine -+Prozess­
handlung vornehmen. Bei der ersten Geltendma­
chung eines Schadenssatzanspruchs ist in einfach 
gelagerten, eindeutigen Schadensfällen die Einschal­
tung eines Rechtsanwalts grundsätzlich nicht erfor­
derlich. Die Tätigkeit als R. ist auch dann keine bloße 
Liebhaberei, wenn in 20 Jahren nur Verluste in Höhe 
von insgesamt 500000 Euro erzielt werden. Ein R. 
aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union kann sich entweder in Deutschland unter der 
Berufsbezeichnung seines Herkunftslands niederlas­
sen oder eine besondere Eignungsprüfung ablegen 
oder mindestens drei Jahre in dem deutschen Recht 
tätig sein und seine Kenntnisse des deutschen Rechtes 
durch Vorlage der bearbeiteten Fälle und gegebenen­
falls ein Fachgespräch nachweisen oder sich drei 
Jahre in Deutschland aufhalten und einen kürzeren 
Zeicraum in Deutschland tätig sein und seine Kennt­
nisse des deutschen Rechts durch Vorlage der be­
arbeiteten Fälle und ein Fachgespräch nachweisen 
und sich nach Nachweis dieser Voraussetzungen 
unter der deutschen Berufsbezeichnung R. niederlas­
sen. (1950 gab es in Deutschland 12844, 1960 18347 
Rechtsanwälte. 1970 22882. 1980 36077, 1990 
56638. 2000 104607, 2003 in Deutschland 126800 
Rechtsanwälte (62000 Einzelanwälte], davon 27924 
Frauen, 2013 161835, 2015 163540, 1997 in der 
Europäischen Union rund 480000 Rechtsanwälte, 
2002 in den Vereinigten S1aaten von Amerika 281 
Einwohner pro Rechtsanwalt, in Spanien 416, in 
Deutschland 683 und in Japan 8125.) (Anwalt­
Suchservice Tel. 0180-5254555, Deutsche Anwal1s­
auskunft TeL 0180-5 J 81805. nachgefragt werden vor 
allem Auskünfte über Eherecht, Familienrecht, Ar­
beit:sred1t, Mietrecht, Verfahrensrecht, Verwaltungs­
recht, Erbrecht, Sozialrecht, Baurecht und Strafver­
fahrensrecht.). Alle Rech1sanwälte in Deutschland 
verfügen als teilweise erwünschte Folge der allge­
meinen Zunahme der Digitalisierung des menschli­
chen Lebens ab 1. Januar 2016 über ein besonderes 
elektronisches Rechtsanwahspostfach (beA. § 31 a 
BRAO) mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. mit 
dessen Hilfe sie untereinander und mit den am elekt­
ronischen Rechtsverkehr teilnehmenden Gerichten 
digital sicher kommunizieren können, das aber wegen 
bekannt gewordener Sicherheitsmängel an dem 
22. Dezember 2017 bis zu dem 3. September 2018 
wieder außer Betrieb genommen wurde. 
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Lit.: Beck'sches Rechtsanwahshandbuch, hg. v. Büch­
ting, H. u. a„ 11. A. 2016. 12. A. 2022: Rinsche, F., Die 
Haftung des Rechtsanwalts und Notars, 8. A. 2010; 
Liste von Rechtsanwälten und Patentanwähen im Aus­
land, hg. v.d. Bundesstelle für Außenhandelsinfom1a­
lion, 20. A. 2005; lach, B„ Die Möglichkeiten der 
Niederlassung europäischer Rechtsanwälte in Deutsch­
land. NJW 2000. 1609; Römermann, W./Harnmg, W. 
Aowaltliches Berufsrecht, 3. A. 2018; Hoffmann, A., 
Die anwaltliche Kapitalgesellschaft, 2003; Grunewald, 
B„ Die Entwicklung des anwaltlichen Berufsrechts. 
NJW 2017, 3627; Kanzleien in Deutschland (Wirt­
schaftsanwälte). 13. A. 2012; Hartung, W, Berufs- und 
Fachanwaltsordnung, 7. A. 2020; Frenz. W u. a„ 
Rc:d1u.anwal1~täti~kei1 in anderen EU-Staaten, NJW 
2011, 1262: Srreck, M„ Beruf Anwalt Anwältin, 2. A. 
2011: Bauerschmidt. J„ Der materiell-rechtliche An­
spruch auf Erstattung von Rechtsanwaltskosten, JuS 
2011. 601: Heussen, 8., Anwaltsunternehmen führen, 
3. A. 2016; Ring. G„ Anwaltliches Werberecht, 2011: 
Borgmtmn, B„ Die Rechtsprechung des BGH zum 
Anwaltshaftungsrecht, NJW 2016, 3412; Vollkommer/ 
Greger/Heinemann. Anwaltshaftungsrecht. 5. A. 2021: 
Brosch, C. u. a„ Das besondere elektronische Anwalts­
postfach. NJW 2015. 2760: Kilian, M.!Koch, L.. An­
waltliches Berufsrecht, 2. A. 2018, 3. A. 2023: De­
ckenbrock, C., Die Haftung des Anwalts für gerichtliche 
Fehler, NJW 2018, 1636 

Rechtsanwaltsgehilfe - Rechtsanwallsfachange­
stellter 

RechtsanwaJtsfacb angestellter ist (ab 1.8.1995) 
ein durch eine dreijährige Ausbildung qualifizierter 
Angestellter für einfachere, mehr technische als 
juristische Angelegenheiten eines - Rechtsanwalts 
(um 2020 rechtstatsächlich etwa 140000, Zahl der 
Ausbildungsverträge zwischen 1980 und 2016 von 
10442 auf rund die Hälfte verringert). 
Lil.: Jakoby/Kruse/J1111gbauer, Handbuch für Rechtsan­
waltsfachangestellte, 22. A. 2020 

RechtsanwaJtsvergütung ist die dem Rechtsanwalt 
nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz seit 
1.7.2004 zustehende Vergütung für seine Leistung 
(z.B. Grundgebühr, Verfahrensgebühr, Terminsge­
bühr, Einigungsgebühr, zusätzliche Gebühr). Danach 
gibt es Dezimalgebühren statt Bruchteilsgebühren. 
Bei der außergerichtlichen Vertretung ersetzt die 
Geschäft~gebühr die frühere Besprechungs- und 
Beweisgebühr, die Einigungsgebühr die Vergleichs­
gebühr, in dem Rechtsstreit ersetzt die Verfahrens­
gebühr die Prozessgebühr und die Terminsgebühr 
die Verhandlungsgebühr. Beweisgebühr und Erörte­
rungsgebühr. Die Gebührentatbestände sind in einer 
Anlage angefügt. Für Beratungen sind seit 1.7.2006 
Gebührenvereinbarungen erforderlich (Muster NJW 
2006. 1910). 
Lit.: RVG. 14. A. 2021; Mayer, H./Kroiß, L. Rechtsan­
walt.<;vergütungsgesetz, 8. A. 2021; Enders, H„ RYG für 
Anfänger, 20. A. 2021: Geivld/Scltmidt, Rechtsanwalts­
vcrgütungsgesetz, 25. A. 2021: Zimmermann, W, An­
waltsvergütung außerhalb des RYG, 2007; Hartung, W 
u. a„ RechlSanwaltsvergiitungsgesel2., 3. A. 2017; May­
er, H. , Entwick.lungen zur Rechtsanwaltsvergütung. 
NJW 2018, 1652; Riedel/S11ßbauer, Rechtsanwaltsver­
gütungsgese12. 10.A. 2015: Schneider, N„ RVG Pra­
xiswissen, S. A. 2019, 6. A. 2022 

Rechtsanwendung ist die Bewertung eines tatsäch­
lichen Geschehens an Hand der rechtlichen Sollens-

Rechtsbankrott 

ordnung durch Anwendung des (gesollten) Rechtes 
auf die (tatsächlich vorliegende) Wirklichkeit Dies 
geschieht regelmäßig in dem grundsätzlich logi­
schen Verfahren der -+ Subsumtion (bzw. der Zu­
ordnung oder Gleichsetzung) eines konkreten Wirk­
lichkeitsausschnins <-Sachverhalts) unter (den 
-+ Tatbestand) eine(r) abstrakten -+ Rechtsnorm in 
der Methodik des Syllogismus. Ist der Sachverhall 
einem Tatbestand eines Rechtssatzes ausreichend 
gleich. gill für ihn die Rechtsfolge des Rechtssatzes, 
andernfalls nicht. Erforderlich wird dabei meisl die 
-+ Auslegung von Tatbestand und Sachverhalt sowie 
des öfteren auch cüc Ausdehnung (-+Analogie) 
oder Einschränkung <-Reduktion) der Rechts­
norm. 
Lit.: Köf)le1; G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007: 
Deckert, M„ Folgenorientierung in der Rechtsanwen­
dung, 1995; Treder, L., Methoden und Technik der 
Rechtsanwendung, 1998; Hirsch, G„ Rechtsanwen­
dung, Rechtsfindung, Rechtsschöpfung, 2003 

Rechtsarchäologie ist die Wissenschaft von den 
Gegenständen des älteren Rechtes (z.B. Gerichts­
ställen, Folterwerkzeuge, Moorleichen). 
Lit.: Schwe1in, C. v„ Rechtsarchäologie, Bd. 1 1943; 
Köbler, G„ Bilder aus der deutschen Rechtsgeschichte, 
1988 

Rechtsaufsicht ist die --+ Aufsicht des - Staates 
über die Rechtmäßigkeit einer Verwaltungstätigkeit. 
Sie besteht, sobald eine Person des öffentlichen 
Rechtes in einem eigenen Wirkungskreis -+ Selbst­
verwaltungsaufgaben wahrnimmt. Sie ist auf die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit des Handelns der be­
aufsichtigten Person beschränkt, darf also nicht auch 
die Zweckmäßigkeit beurteilen. Sie steht in Gegen­
satz zu der --+ Fachaufsicht. Maßnahmen der R. sind 
unverbindlicher Hinweis, Beanstandung. Rückgän­
gigmachungsverlangen, Auflösung eines Entschei­
dungsorgans sowie-+ Ersatzvornahme. 
Lit.: Biicl111er, C„ Die Abgrenzung der Finan:z.aufsicbt 
von der sonstigen Rechtsaufsicbt im deutschen Versi­
cherungsrecht. 2002: Herz. B„ Neue Rechtsprechung 
zum Zugang zu Informationen von Finanzaufsichtsbe­
hörden. NJW 2018, 2601 

Rechtsausübung ist die Verwirklichung eines 
Rechtssatzes, insbesondere eines in einem Rechts­
satz gewährleisteten subjektiven Rechtes. Diese hat 
allgemein nach -+Treu und Glauben zu erfolgen. 
Setzt sich der Handelnde hierzu in Widerspruch. 
begeht er unzulässige R. (z.B. Aufrechnung gegen 
Forderung aus Treuhandverhältnis) ...... Rechtsmiss­
brauch 
Lit.: Mader, P.. Rechtsmissbrauch und unzulässige 
Rechtsausübung. 1996 (Österreich) 

Rechtsbankrott ist das Unvermögen einer Rechts­
ordnung, den Rechtsunterworfenen Recht zu ver­
schaffen. Eine Einrichtung, insbesondere eine 
Rechtseinrichtung offenbart beispielsweise R„ wenn 
sie Lügner an die Spitze gelangen lässt, Schmierer 
zu Schriftführern macht, Betrüger zu Kassierern, 
Fälscher zu Protokollanten, Hochstapler zu Beisit­
zern und Erpresser zu der Rechtsaufsicht. Eine Bes­
serung verspricht unter solchen Umständen allein 
die vollständige Rückkehr zu allgemein anerkannten 



Rechtsbegriff 

Werten (1. B. Wahrheit, Freiheit) und Rechtsgrund­
sätzen (1. B. pacta sunt servanda, Willkürverbot. 
offener Wettbewerb usw.). 

Rechtsbegriff ist der in dem Recht zu der Äußerung 
bzw Dal'\tellung der Sollensanforderungen ver­
wandte Begriff. Er ist 1111bestimmt, wenn er zu seiner 
Anwendung einer näheren, an objektiven (in Gegen­
sa11 1u subjektiven Überlegungen stehenden) Re­
geln ausgerichteten Bestimmung bedarf. die durch 
-+ Auslegung zu ermitteln ist (z.B. -+ Gemeinwohl, 
öffentliche -+ Sicherheit und Ordnung, öffentliches 

• lnterc:.sc, berechtigtes Interesse, dienstliche:. 
Bedürfnis, gute Sitten, persönlich ungeeignet, unsitt­
lich, Eignung! Befähigung, Zuverlässigkeit, vor­
übergehende Überlastung einer ordentlichen Straf­
kammer, Dunkelheit, niedriger Beweggrund). Er 
kann deskriptiv (beschreibend. auf Gegenstände der 
Wirklichkeit bc:lOgen) oder normativ (eine wertende 
Stellungnahme erfordernd) sein. Bei der Auslegung 
und Anwendung kann es - nicht unbedingt lU nur 
einem richtigen, sondern - zu verschiedenen Ergeb­
nissen kommen. weil manche (wertende) unbe­
stimmte Rechtsbegriffe (z.B. Eignung eines Kindes 
für eine Gymnasialschule) notwendigerweise einen 
· • Beurteilungsspielraum mit <;ich bringen. Dement­
sprechend muss auch in dem Verwaltungsrecht die 
Kontrolle der Entscheidung durch die -+ Verwal­
tungsgerichte beschränkt werden (str.). Eine Rechts­
verlellung geschieht insbesondere dann. wenn die 
Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs objek­
tiv willkürlich erfolgt. Von dem unbestimmten R. 
verschieden i" das (subjektive Abwägungen zulas­
\cnde) • Ern1essen. 
Lit.: Schof:.. H„ Der objektive Wert als Rechtsbegriff, 
2003 

Rechl<ibehelf ist in dem Verfahrensrecht jedes ver­
fahrensrcchtliche Mittel w der Verwirklichung eines 
-+ Rechtes, in dem engeren Sinn nur ein Mille! nach 
Beginn eines förmlichen -+ Verfahrens. Die wich­
tigsten Rechtsbehelfe sind die -+Rechtsmittel (Be­
rufung, Revision, Beschwerde) sowie -+ Einspruch, 
-+ Widerspruch, -+ Erinnerung und -+ Wiederauf­
nahme des Verfahrens. Die Rechtsbehelfe sind nicht 
in jedem Fall von einer besonderen Form oder Frist 
~.bhängig (z.B. -. Dienstaufsichtsbeschwerde). 
Ubcr i.ie wird teils auf gleicher Stufe, teils auf über­
geordneter Stufe entschieden. 
Lit. : Schmidt, R„ Vcrwahungsrechlliche Rechtsbehelfe, 
2. A. 1998: ~mkel. Rechbmittel- und Rechtsbehelfabe­
schr.inkung. JA 1998, 72ff.: Birkenfeld, W./Daumke. M„ 
Da' neue .iußcrgcrichtliche Recht~behelf,vc1fal1n:n. 
2. A . 1996; Swck.111a1111. N„ Rechtsbehelfe im Zivilpro-
1ess, 2004 

Rechtsbehelfsbelehrung (§§ l 15 IV, 1 1 Sa III. 171 
StPO, § 211 BauGB, §§ 58f., 73 111 VwGO) ist d1e 
Belehrung durch eine -+ Behörde oder ein -+ Ge­
richt über die gegen ein Verhalten möglichen 

• Rechtsbehelfe. Die R. ist in einzelnen Fällen 
besonders vorgeschrieben. Ihr Fehlen kann verfal1-
rensrcchtliche Folgen haben (z.B. § 44 StPO 
-. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) 
Lit.: Hmgerl. J„ Die Rechtsbehelfsbelehrung in den 
Verfahrensordnungen des öffentlichen Rechts, 1982 
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Rechtsbeistand (Rechtsberater) (früher§ l RBerG) 
ist ein Mensch. der, ohne -+ Rechtsanwalt zu sein. 
geschäftsmäßig die Besorgung fremder Rechtsange­
legenheiten betreibt (2005 354 Rechtsbeistände in 
Deutschland, 2012 298 Rechtsbeistände Mitglieder 
von Rechtsanwalt!.kammem, i.o genannte Kammer­
rcchtsbe1stände) Der R. bedarf grundsätzlich einer 
-+ Erlaubnis durch die zuständige -+ Behörde 
(Amtsgericht\prä<.ident oder Land~erichtspräsident). 
Die Erlaubnis wird nach der Änderung des § 1 
RBerG vom 18.8.1980 (zum Schut7 der Rechtsan­
wälte und der Öffentlichkeit) nur noch Rentenbera­
tern, Frachtprüfern, vereidigten Veri.teigerem. ln­
kassounternehmern und Rechtskundigen in einem 
ausländischen Recht für einzelne Sachbereiche 
erteilt. Nach § 6 RDGEG darf die Berufsbezeich­
nung Rechtsbeistand oder eine ihr zum Verwechseln 
ähnliche Bezeichnung nur von Kammerrechtsbei­
ständen und registrierten Rechtsbeiständen geführt 
werden. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur 
Neuregelung des Rechtsberatungsrechts am J. Juli 
2008 wurde das Rechtsberatungsgesetz durch das 
Rechtsdienstle1stungsgesetz abgelöst, doch war eine 
Überleitung möglich. 
Lit. Rc1111e11. G.!Caliebe. G„ Rechtsberatungsgesetz. 
3. A. 2001 

Recht<;berater .... Rechtsbeistand, ..... Rechtc;anwalt, 
-+ Recht„beratung 

Rechtsberatung ist die Beratung von Personen in 
Recht„angelegenheiten. Dies ist in erster Linie Auf­
gabe des -+ Rechtsanwalts (auch an dem Telefon). 
Andere Personen bedürfen zu einer geschäftsmäßigen 
Au„übung von R. einer Erlaubnis (z.B. Versiche­
nmgsberater) 2007 wurde das Rechrsberatungsge­
setl (zum 1 7.2008) durch das Rechtsdienst­
leistungsgeseu ersellt. -+ Rechtsbeistand 
Lil: Chemnit:.. J./Jolmigk. F., Rechtsberatungsgesetz, 
11. A. 2003; Gr1111ewa/d, 8. u.a„ Ausländische Recht~­
beratungsgesellschaften, NJW 2005, 465; Rück.er. S„ 
Rechtsberatung, 2007 

Recht'ibereinigung ist der auf das Rechtsstaatsprin-
1ip zu gründende Versuch, eine geschichtlich ge­
wachsene und durch die Vielfalt der Geschehnisse 
unübcri.ichtlkh gewordene Gesamtheit von Rechts­
regeln durch Vereinheitlichung und evtl. auch Ver­
einfachung wieder übersichtlich und einsichtig zu 
machen. 
l.i1.: Ko11:el11101111. A„ Methode landesrechtlicher 
Rechtsbereinigung, 1997: Herren-Koch. R„ Rechtset­
tung und Recht~bercinigung in Europa, 2003 

RechL\be.<,chwerde ist grundsätzlich die -. Be­
~chwerde. die sich auf die Verletzung des 
-+ Rechtes, nicht auf die falsche Ermittlung von 
Tatsachen gründet (l. B. § 574 ZPO, §§ 70 ff. 
F'amFG. § 79 1 1 Nr. 1 OWiG). In dem Zivilprozess 
ist gegen einen Beschluss die R. statthaft, wenn dies 
m einem Gesetz ausdrücklich bestimmt ist oder das 
Beschwerdegericht, da~ Berufungsgericht oder das 
Oberlandesgericht in dem ersten Rechtszug sie in 
dem Beschluss wgela~sen hat, und zulässig, wenn 
die Rechtssuche gnmdsätzliche Bedeutung bat oder 
die Fortbildung des Rechtes oder die Sicherung 
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einer einhe11hchen Rechtsprechung eine En~chei­
dung de' Recht„beschwerdegerichts erfordert. 
Lit.: Ba11kelmc11111, P.. Die Zulassung der Rechtsbe­
'chwerde im Bußgeldverfahren, 1983: Seiler. F.J 
W11mch. l.. S1a11haf1igkci1 und Zulässigkeit der Rechts­
be-.chwcrde. NJW 2003. 1841: Boecklt. W. Beschwerde 
und Rechtsbeschwerde 1m Zi' 11\'erfahren. 2007 

Rechtsbesitz ist der „ Besitz eines Rechtes in 
Gegen-.:ilt 1u dem Besit.l (einer Sache). 
Lit.: Pawlowsh H, Der Rechtsbesitz. 1961: Beennann. 
C.. Be~1t1'chu11 bei beschränkten dinglichen Rechten. 
2000 

Rechtsbeugung (§ 336 StGB) ist die mindestens 
bedingt vorsät1liche falsche Anwendung oder 
Nichtanwendung von --+ Recht durch einen --+ Rich­
ter, einen anderen --+ Amtsträger (nicht z.B. Ge­
richtsvol11iehcr) oder einen --+Schiedsrichter bei 
der Leitung oder EnLscheidung einer Rechtssache .lU 
dem Vorteil oder w dem Nachteil einer--+ Partei. 
Lit.: Kil\cll'il'f<'r. V.. Der Begriff der Rechtsbeugung, 
1999; Q11mte11, D„ Die Judikatur des Bundesgerichts­
hof\ 1ur Rechtsbeugung im NS-Staat und in der DDR. 
200J 

Rechtsbindung ist die Bindung des Menschen 
durch das Recht. 

Rech tsbindungs\\ ille ist der für eine --+ Willcns­
crklarung erforderliche Wille, an die abgegebene 
Außerung rechtlich gebunden zu sein. Er fehlt bei 
dem • Gefälligke1tsverhältnis. Deswegen ist eine 
nur 1weck~ Gefälligkeit abgegebene Erklärung 
grundsüvlich keine WillenserkJärung. 
Lit.. Klt>ck.e. D., Erklärung~bewusstseio und Rechtsbin­
dungswille, 2014 

Rechl'tblindheit ist die zeitweise bedeutsame Be­
zeichnung für das Nichterkennen der Unrechtmä­
ßigkeit eines rechtswidrigen Verhaltens. -. Vorsalz­
theorie 
Lit.: Mill/er, !·:. Oie Problematik der Rechtsblindheit, 
1966 

Rechtsbuch ist in der Rechtsgeschichte die grund­
\ätzlich umfas-;ende Aufzeichnung des (geltenden) 
Rechtes in einem Buch durch einen nichtamtlich 
tällgen Verfasser (/ .. B --+ Sachsenspiegel Eike von 
Repgows 1221/1224) (in Gegensatz zu der Schaf­
fung eines Gesetzbuchs durch den - kodifiLierenden 

Gesev.geber). 
Lit. K;;b/er. C., Deu1~che Recht<>gesduchte. 6 . A 2005· 
Oppit-:,. V„ Deutsche Rechtsbücher des Mittelalter-.. 
Bd. 1 ff. 1990 

Rechtsdenkmal ist das Zeugnis über eine Gegeben­
heit des Rechtef> (t. B Handschrift eines Rechts­
texts. Galgen, Grcn.lstem). 
Lit.. Ktibkr. G„ Bilder aus der deutschen Recht,ge­
schichtc. 1988 

Rechtsdienstleistung ist Jede Tätigkeit m konkreten 
fremden Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche 
Prüfung des Ein1elfa.Jb erfordert (§ 2 RDG). Dazu 
gehört grundsiit.llich immer die Einziehung fremder 
o<ler zwecks Einziehung auf fremde Rechnung ab-

Rechtsfähigkeit 

getretener Forderung als e1genständ1ges Geschäft 
(lnkassodienstleistung). Ausgenommen sind etwa 
die Erstat1ung wis~nschaftlicher Gutachten. die 
Mediation oder die an die Allgemeinheit gerichtete 
D.m.tellung und Erörterung von Rechtsfragen und 
Rechtsfällen in den Medien. Die selb'>tändige 
Erbringung :iußcrgerichtlicher Rechbd1enstleistun­
gen ist nur in dem Umfang .luläss1g. in dem sie 
durch dieses Gesell oder durch oder aufgrund ande­
rer Geselle erlaubt wird ( * 3 RDG ). Erlaubte Ne­
benleistung ic,t eine R. in Zusammenhang mit einer 
Testamentsvolbtreckung, Haus- und Wohnungsver­
wultung oder Förderm1ttclbcn1tung (§ S RDG). 

Rechtsdienstleistungsgescu ist <las 2007 das 
Rechtsbcratungsgeset1. Deutschlands ablösende 
deutsche Bundeltgei.ctz. Es behält das Rechtsan­
waltsmonopol für den gesamten Kernbereich recht­
licher Dienstleistungen bei. Allerdings gestattet es 
Architekten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, 
Insolvcn1bcratem, Erhenenmtllern oder Banken zu 
ihrem jeweiligen Tätigkeibbild gehörende rechtsbe­
ratende Nebenleistungen. 
Lu.: Detkt·11bmck C ./l/en.nler. M. Rechtsdienstleis­
tung,ge~ll. 5 A :?021 

Rechtsdogmatik i~t die wissem.chaflliche Behand­
lung und Darstellung des geltenden _, Rechtes. Die 
R. steht m Gegensau. 1u der --+ Rechtssoziologie 
und 1u der -. Rechtsphilosophie sowie zu der 
_, Recht<>gesch1chte. - • Rechts\·ergleichung und 
_, Rechtspoli11k Sie bildet den wichtigsten Gegen­
stand der rech!'>wisscnschaftlichen Ausbildung. 
L1t. fltppel. t.. v„ Rechhtheone und Rechtsdogmatik.. 
1964; Rüthen, 8 .. Rechtsdogmatik und Rechtspolitik 
unter dem Einnuss des Richtcm:chts, 2003; Bumke, C.. 
Rechtsdogmatik. 2017 

Rechtseinheit ist die Einheit der Rechtsordnung. Zu 
ihr gehört auch die Einheitlichkeit der Rechtspre­
chung. 1u deren Wahrung besondere --+Senate (ei­
nes Obergerichts) eingerichtet sind. Widersprüche 
einer Rechtsordnung machen sie angreifbar. 
Lit.: Koch, E., 10 fahre deutsche Rechtseinheit. 2001: 
ScM/e1; C„ Deutsche Rechtseinheit, 2004 

Rechtser wer b ist der Erwerb eines einzelnen 
--+ Rechtes. Der R. kann 1mpril11glich (originär) 
oder abgelettet (deril'Clfll') sein. Dem R. einer Per:.on 
steht vielfach der (gleich1eiuge) Verlust eines Rech­
tes einer anderen Person gegenüber. 
L11.. Z1111111em1111111, M.. Der Rechtserwerb hinsichtlich 
eigener Sachen. 2001 

Rechtsethik ist die Ethik im Bereich des Rechtes. 
Lit .. Pftmlten. /). 1 •• Recht,ethik. 2. A. 2011 

rechtsfähig <AdJ.) der Trägerschaft eines Rechts 
fähig, --+ Rechtsfähigkeit 

rechl'!fiihiger Verein - Verein, rechtsfähiger 

Rechtsfähigkeit ist die Fähigkeit (einer Person). 
Träger von --+ Rechten und -+ P:llichten zu sein 
(1. B. • Eigentümer einer Sache, -+Schuldner 
einer Verpflichtung). Nach § 1 BGB beginnt die R. 
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des Menschen mit der Vollendung der -+ Geburt. 
Juristische -+ Personen erlangen R. mit der Eintra­
gung in ein öffentliches ----> Register. Die R. endet 
bei Men-;chen mit dem --. Tod, bei juristischen 
Personen mit der -+ Löschung der -+ Eintragung. 
Von der R. w trennen ist die-+ Handlungsfähigkeit 
(-+Geschäftsfähigkeit, -+ Deliktsfähigkeit. -+Pro 
zessfähigkc1t). Nach § 14 lI BGB ist rechtsfähige 
Pen.onengcscllschaft die n11L der Fähigkeit. Rechte 
zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen (vgl. 
§ 124 Tl HGBl. ausgestatlete Personengesellschaft. 
Lit.: Elrler.1, D. Die Lehre von der Teilrechtsföhigkeit 
jurisLi,cher Personen Jes öffentlichen Rechts und die 
Ultra-\ire-.-Dok1rin des öffentlichen Recht.,. 2000: 
Mahr. J .. Der Beginn der Rcch1sfähigkei1. 2007; Lorenz. 
S .. Rechts- und Geschüflsfühigkeit, JuS 2010. 11 

Rechtsfolge ist die durch einen -+ Rechlssal/ (filr 
einen [nbslraktenl -+Tatbestand) vorgeschriebene 
(abi.trakte) Folge des Rechtes (1.. B. § 242 StGB 
[Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen 
in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem 
Dritten rechtswidrig 1.uzueigncn.J wird mit Frei­
heitsstrafe bis 1u fünf Jahren oder mtt Geldstrafe 
bestraft). Bei der -+ Analogie wird die R eines 
Rechtssal/es auf einen (ungerechterweise) nicht 
erfassten Tatbestand ausgedehnl bei der • Re­
duktion auf einen (von dem Wortlaut der Rechts· 
norm ungercchterweise) erfassten Tatbestand nicht 
angewandt. Bei der -+ Subsumtion oder Zuordnung 
wird. falls unter angemessener Rechtsfolgcnorien­
tierung der - Sachverhalt als ein bestimmter ein­
zelner Fall des abstrakten Tatbestands angesehen 
(bLw. untergeordnet b1w. gleichgesel.lt) wird. die 
abstrakte R. in bestimmter vereinzelter Form ausge­
c;prochcn (1 B. A wird wegen Diebstahls [dieser Sa­
che) zu einem Jahr Freiheitsstrafe 'erurteih). andern 
falls die abstrakte R. nicht in bestimmter einLelncr 
Form ausgesprochen (z B. A wird nicht wegen Dieb· 
stahls verurteilt. stmdem freigesprochen). 
Lit.: Derkert, M„ Folgenoricnlierung in der Rechtsan 
wendung. 1995: Krciltl. M„ Tatbestand und Rechtsfolge, 
1999 

Rechtsfolgenirrtum ist der regelmäßig unbeachtli­
che Irrtum über die Rechtsfolgen eines Verhaltens. 

Rech~folgenvcrweisung ist die - Verwei<,ung 
(nicht auf den Tatbe..,tand bzw. Rechtsgrund, son­
dern nur> auf die „ Rechtsfolgen einer anderen 
- Vorschrift (1. B § 21 StGB) - Recht~grundver­
weisung 

Rechtsfolgewille • Geschaflswille 

Rechtsfortbildung ist die - infolge der Veränderung 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Verhällnisse 
1. B. durch neue technische Möglichkeiten notwen­
dig werdende Weiterentwicklung des - Rechtes. 
Sie erfolgt in ersterLmic durch gewollte Schaffung, 
Be:-.eitigung oder Anderung von -+ Gesellen: Bei 
deren gerechtigl..eitswidrigem Ausbleiben 1'l auch 
-+ Richterrecht möglich, gegebenenfalls 'ogar ge­
SelLC!>andemdes Gewohnheitsrecht. 
Li1.: He111e11roder. C.. Zivilprozessuale Grundlagen 
richterlicher Rcch1sfortbildung, 1995: Sduil=e. R .. 
Richterrcchl und Rech1sfo11bildung in der europäischen 
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Rech1sgememschaft, 2003; M1clwel. R., Richtlimenkon­
forme Rechtsfortbildung. NJW 2015. 2392; Meier. P. 
u. a .• Rechtsfortbildung. JuS 2016, 392 

Rechtsgang ist in der Rechtsgeschichte das sich in 
der germanischen und frllnkischen Zeit an einen 
Unrecht.serfolg anschließende - Verfahren. Es 
konnte nach allgemeiner Ansicht in -+ Selbsthilfe 
oder einer Lösung des Streites mit Hilfe der Allge­
meinheit (gerichtliches -+ Verfahren) bestehen. Ver­
mutlich diente dabei anfangs die Volksversammlung 
aJ<, Ort der Verhandlung. 

Rechtsgefühl ist (in Parallele beispielsweise zu dem 
sog. Sprachgefühl) das vor allem durch Erfahrung 
zu gewinnende Empfinden eines Menschen. dass em 
bestimmtes Verhalten am ehesten richtig ist. 
Lit.: LAmpe. E .. Das sog. Rechtsgefühl, 1985: Meier. C.. 
Zur Diskussion ilbcr das Rech1sgefilhl, 1986 

Rechtsgesamtheit isL die Gesamtheit von 
- Rechten. Die R. steht m Parallele zu der -+ Sach­
gesamtheit. Über eine R. kann ein einheitliches 
-+ Verpflichrungsgeschäft geschlossen werden. doch 
ist die -+Übertragung jedes Rechtes einzeln vorzu­
nehmen. 

Rechtsgeschäft isl das für das Recht bedeutsame 
Geschäft als eines auf dem Parteiwillen aufbauen­
den Gesamllatbestands. der einen mit einer 
-+ Willenserklärung angeMrebten Rechtserfolg her­
beiftihn. Das R. erfordert :.leis mindestens eine 
Willenserklämog (L. B. Kündigung), vielfach auch 
weitere Voraussetzungen (7 B. 1.weite Willenserklä­
rung. ----> Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. 
-+ Schriftform). Da<. R. i„t ein Fall der menschli­
chen - Handlung. fa kann einseitig sein oder zwei­
seiug. Das einseitige R. erfordert nur die Willen<.er­
klärung einer Person (z.B. - Bevollmächtigung). 
Das ::.weiseinge R. benöugt (aufeinander bezogene) 
Willenserklärungen mindestens 1.weier Personen 
(-+Vertrag, -+ Gesamtakl. - Beschluss). Das R. 
kann weiter -+ abstrakt oder -+ kausal, -+ Ver­
pflichtungsgeschäft oder ----> Verfügungsgeschäft 
sein. -+ Fehler können das R. -+ nichtig oder _, an­
fechtbar machen. Die elektronische Kommunikation 
ver'.indert da<; R. grundsät1lich nicht rechtlich. son­
dern nur technisch oder tatsächlich. 
Lit .. Rechtsgeschäfte 1m Ne11. hg. v. Lehmann. M .. 
1999: Dömer. H .• Rechtsgc,chähe im Internet. AcP 202 
(2002). 363 

rechtsgescbäftsähnlich (Adj.) einem Rechtsge­
schäft ähnlich 

rechtsgeschäftsähnlichc Handlung -+ Handlung, 
rechtsgeschäftsähnliche 

Rechtsgeschichte ist die Lehre von dem vergange­
nen bzw. Geschichte gewordenen Recht vergangener 
rechtlicher Sollensordnungen Die R. ist ein Teil 
(der-+ Rechtswissenschaft wie) der Geschichtswis­
senschaft. Auf Grund des tahächlichen geschichtli­
chen Ablaufs (m Deutschland b1w. Europa) wird die 
R. herkömmlicherwe1se in die römische R., die sich 
mit dem von den Römern ausgebildeten und in 
Deutschland und an anderen Orten seil dem Mittel-
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alter rezipierten Recht befasst, und in die deutsche 
R. (oder englische, französische, spanische usw. R.), 
die sich mit dem auf germanistischer Grundlage 
entstandenen oder in Deutschland (bzw. in dem 
deutschen Sprachraum bzw. in England, Frankreich, 
Spanien usw.) geltenden Recht beschäftigt, einge­
teilt. Zeitlich wird die deutsche R. in (die germani­
sche Zeit [2. Jt. v. Chr.-500 n. Chr.],) die fränkische 
oder frühmittelalterliche Zeit (500-900 bzw. 1100), 
das Hoch- und Spätmittelalter (900 bzw. 1100-
1500) und die Neuzeit ( 1500-Gegenwart) geglie­
dert. Sachlich erfasst die R., weil alles Recht eine 
Geschichte hat, alle Rechtsgebiete (z.B. -+ Verfas­
sungsrecht, -+ Verwaltungsrecht, -+ Verfahrens­
recht, -+ Strafrecht, Privatrecht, -+ Kirchenrecht, 
_, Europarecht,_, Völkerrecht usw.). 
Lit.: Köhler. G .. Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005; 
Kroeschell, K., Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 1 ff„ 
versch. Aunagen; Söllner, A„ Römische Rechtsge­
schichte, 5. A. 1996; Liebs, D„ Römisches Recht, 6. A. 
2004; Eisenhardr, U„ Deutsche Rechtsgeschichte, 7. A. 
2019; Hallenhauer, H„ Europäische Rechtsgeschichte, 
4. A. 2004; Kroesche/l, K., Rechtsgeschichte Deutsch­
lands im 20. Jahrhundert. 1992; Köhler. G., Zielwörter­
buch integrativer europäischer Rechtsgeschichte, 6. A. 
2020 (Internet); Lange, H., Römisches Recht im Miltcl­
alter, Bd. 1 ff. 1997 ff.; Wesel, U.. Geschichte des 
Rechts. 4. A. 2013; Wesel, U„ Geschichte des Rechts in 
Europa, 2010; Gmiir. R.!Rorh, A., Grundriss der deut­
schen Rechtsgeschichte, 15.A. 2018; Kunkel. W/ 
Schermaier, M., Römische Rechtsgeschichte, 14. A. 
2014; Schlosser. H„ Grundzüge der neueren Privat­
rechtsgeschichte, 10. A. 2005; Waldstein, W.!Rai11er. M„ 
Römische Rechtsgeschichte, 11. A. 2014, 12. A. 2022; 
Schlosser, H., Neuere europäische Rechtsgeschichte, 
3. A. 2017; Schlosser, H., Europäische Rechtsgeschich­
te, 4. A. 2021; Boosfeld, K„ Grundzüge der römischen 
Rechtsgeschichte, JuS 2017, 490 

Rechtsgrund ist der von der Rechtsordnung ge­
währte oder geforderte Grund in dem Sinne einer 
einsichtigen Grundlage für ein Recht (z.B. Kaufver­
trag oder Schenkungsvertrag für eine Übereignung). 
Der R. enthält den sachlichen Grund für ein Recht. 
Eine ohne R. erlangte -+ Bereicherung isl herauszu­
geben (§ 812 BGB). 
Lit.: Scheel, J., Die Entwicklung des Rechtsgrundbegrif­
fes bei den Leistungskondiktioncn, 1989; Braczyk, B., 
Rechtsgrund und Grundrecht, 1996; Mazz.a, F.. Kausale 
Schuldverträge, 2002: Sorge. C„ Verpnichtungsfreicr 
Vertrag als schuldrechtlkher Rechtsgrund. 2017 

Rechtsgrundsatz ist der besonders wichtige, grund­
legende -+ Rechtssatz (:t. B. § 1 BGB). Er ist allge­
meiner R., wenn er zwar in einer einzelnen Bestim­
mung lür ernen beschränkten Geltungsbereich zu 
einem Ausdruck gekommen ist, tatsächlich aber 
(gerechterweise) allgemeinere Geltung haben müss­
te (z. 8. § 242 BGB, clausula rebus sie st.antibus, in 
praeteritum non vivitur. ne bis in idem, Gleichmä­
ßigkeit, Verhältnismäßigkeit, Bestimmtheit, Minder­
heitenschutz). 
Lit.: Jacoby. S., Allgemeine Rechtsgrundsätze, 1997; 
Hammer-Stmad, E., Das Bestimmtheitsgcbot al~ allge­
meiner Rechtsgrundsatz, 1999 

Rechtsgrundverweisung ist die -+ Verweisung 
sowohl auf die taibestandlichen Voraussetzungen 
bzw. den Grund wie auch die -+ Rechtsfolgen einer 

Rechtshängigkeit 

anderen-+ Vorschrift (z.B.§ 951 BGB, str.). Bei ihr 
isl die Rechtsfolge des Rechtssatzes. auf den ver­
wiesen ist, nur anwendbar, wenn auch sein Tatbe­
stand erfüllt ist. Die R. steht in Gegensatz zu der 
(bloßen) ---> Recbtsfolgenverweisung. 

Rechtsgut ist das rechtlich anerkannte lnteresse des 
Einzelnen oder der Allgemeinheit, das wegen seiner 
besonderen Bedeutung Rechtsschutz genießt (z.B. 
Leben, -+Gesundheit, -+Freiheit, § 823 1 BGB). 
Das R. wird in dem Privatrecht von dem subjektiven 
--+ Recht (z.B. Eigentum,§ 823 1 BGB) geschieden. 
Diese Unterscheidung ist aber durch die Anerken­
nung des allgemeinen -+Persönlichkeitsrechts ein­
geebnet und wird in dem -+ Strafrecht auch nicht 
beachtet. 
Lit.: Biinte, R., Die künstlerische Darbietung als persön­
liches und immaterielles Rechtsgut, 2000; Rön11a11, T., 
Der strafrechtliche Rechtsgutbegriff, JuS 2009, 209 

Rechtshandlung ist in einem weiteren Sinn jedes 
rechtlich bedeutsame menschliche -+ Verhalten, an 
das die -+ Rechtsordnung eine ---> Rechtsfolge 
knüpft. In einem engeren Sinn ist R. im Privatrecht 
jedes rechtlich bedeutsame menschliche Verhalten, 
das nicht -+ Rechtsgeschäft ist. Dazu gehören 
rechtsgeschäftsähnliche -> Handlungen (z.B. Mah­
nung), Tathandlungen (-+Realakte z.B. Fund) und 
rechtswidrige Handlungen (--+Delikte z.B. Dieb­
stahl). 
Lit.: Walser, M., Die Rechtshandlung im kanonischen 
Recht, 1994 

rechtshängig (Adj.) in einem rechtlichen Verfahren 
anhängig 

Rechtshängigkeit (§§ 261 ZPO, 90 VwGO) ist in 
dem Prozessrecht das Schweben einer zwar begon­
nenen. aber noch nicht beendeten Streitsache in 
einem Urteilsverfahren. Die R. ist ein Fall der 
---> Anhängigkeit. Sie wird grundsätzlich durch die 
Erhebung der -+ Klage (-+Zustellung der Klage, 
eventuell Klageeinreichung bei Gericht, in dem 
Strafprozess -+ Eröffnungsbeschluss) begründet. Sie 
hat verfahrensrechtliche und sachlich-rechtliche 
Wirkungen. Insbesondere kann verfahrensrechtlich 
einer erneuten Klage die -+ Einrede der R. entge­
gengehalten werden (§ 261 IlI Nr. 1 ZPO), ist eine 
-+ Klageänderung nur unter besonderen Vorausset­
zungen möglich (§ 263 ZPO), bat die -+ Ver­
äußerung oder-+ Abtretung des -+Rechtes auf den 
-+ Prozess keinen Einfluss (§ 265 Tl ZPO) und muss 
über die Streitsache durch --+ En<l11rteil ent~chieden 
werden. Sachlich-rechtlich werden vor allem --->Ver­
jährung, --+ Ersitzung und viele -+Ausschlussfristen 
unterbrochen. entsteht ein Anspruch auf -+Pro­
zesszinsen (§ 291 BGB) und erweitert sich die 
-+Haftung (§§ 987 ff. BGB). Die R. endet z.B. mit 
der -+ Klagerücknahme, dem --->Prozessvergleich 
oder der formellen-+ Rechtskraft des-+ Urteils. 
Lit.: Srafyla, A., Die Rechtshängigkeit des EuGVü, 
1998; Biiumer. A„ Die ausländische Rechtshängigkeit, 
1999; Schulre, N., Die anderweitige (ausländische) 
Rechtshängigkeit im U.S.-amerikanischen Zivilprozess­
rcch1, 2001; Pahsr, S .. Entscheidungszuständigkeit und 
Beachtung ausländischer Rechtshängigkeit in Ehesa­
chen, 2009 



Rechtshilfe 

Rechtshilfe isL die Hilfe. die von -+ Gerichten 
(§ 156 GVG) und von _.Verwaltungsbehörden 
gegenüber Gerichten in Hinblick auf eine Tätigkeit 
der Rechtspflege geleistet werden kann. Sie ist ein 
notwendiger Bestandteil geordneter Verwaltungstä­
tigkeit eines Staates. Sie wird durch Art. 35 GG 
geboten. 
Lit.: Schomburg. W./Lagodn)\ 0.!Gleß. SJHack11er. T., 
Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 6. A. 2020; 
Schomburg, W.. Internationale vertragliche Rechtshilfe 
in Strafsachen, NJW 2003, 3392; Hackner. T./ 
Schierho/J, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. 
3. A. 2017: Ambos/Kii11ig/Rackow. Rechtshilferecht in 
Suafaachc:n. 2. A. 2020 

Rechtsinformatik ist die Wissenschaft von der 
Anwendung der Informatik auf das Rechr. Sie ist ein 
Teilfach der Informatik. Sie soll den Juristen dazu 
befähigen, sich der automatischen Datenverarbei­
tung auch bei der Rechtsanwendung aJs Hilfsmittel 
zu bedienen (rechtstatsächlich bedeutsam z.B. 
bei Grundbuch. Handelsregister. SteuererkJärung, 
Mahnverfahren, Litenitursuche). 
Lit.: Hilge11dorf. E .• [nformationsstrafrecht und Rechts­
informatik, 2004; Gräwe. S.. Die Entstehung der 
Rechtsinfom1atik, 2011 

Rechtsinstitut ist die zu der allgemeinverbindlichen 
Regelung eines Sachproblems geschaffene Gesamt­
heit oder Summe von -+ Rechtssätren (z. B. -+ Ei­
gentum, -+ Ehe, Vorausvermächtni~. Immunität). 
- Institut 
Lit.: Bauerreis, J .. Das französische Rccbtsinslitut der 
action directe, 2001 

Rechtsirrtum ist der -+ Irrtum über die bestehende 
Rechtslage. insbesondere über ein rechtliches 
-+ Verbot. In dem -+ Privatrecht beseitigt der R. den 
-+Vorsatz(-+ Vorsatztheorie). In dem-+ Strafrecht 
ist der R. -+ Verbotsirrtum. 
Lit.: Stiller, D., Der Rechtsirrtum des Steuerberaters. 
2000; Scheuc/1, A .• Rechtsimum und Rechtsungewiss­
heit, 2021 

Rechtskraft (§§ 322, 325 ZPO) ist die Verbindlich­
keit einer -+ Entscheidung. Dabei ist zwischen for­
meller R. und materieller R. zu unterscheiden. For­
melle (äußere) R. ist die -+ Unanfechtbarkeit der 
--> Entscheidung. Sie bedeutet insbesondere, dass 
gegen die Entscheidung keine -+ Rechtsmittel mehr 
möglich sind. Sie ist Voraussetzung der materiellen 
R. Materielle (innere) R. (§ 322 ZPO) ist die Maß­
geblichkeit des rnhalts der Entscheidung. Sie bedeu­
tet. dass die Gerichte in einem späteren Prozess der 
Parteien über denselben -+ Streitgegenstand an den 
lnhalt der Entscheidung gebunden sind. Die Beseiti­
gung der R. ist nur in besonderen Ausnahmefällen 
möglich (z.B. -+ Wiedereinse1.zung, --> Abände­
rungsklage, -+ Wiederaufnahmeklage. gesetzliche 
Anordnung, vorsätzlich sittenwidrige Schädigung). 
Rechlskräftige Entscheidungen der Obergerichte 
wirken sieb tatsächlich auf nachfolgende Verfahren 
vor Untergerichten aus. 
Lit.: Prütting, H./Werh, S., Rechtskraftdurchbrechung 
bei unrichtigen Titeln. 2. A. 1994; Reisehi, K., Die 
objektiven Greiuen der Rechtskraft im Zivilprozess, 
2002; Rimmelspacher. B., Materielle Rechtskraft und 
Gestaltungsrechte. JuS 2004, 560 
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Rechtslage ist die sich unter dem Blickpunkt des 
Rechtes ergebende Lage. Ist nach der R. in einem 
Fall gefragt. so ist dieser an Hand der gesamten 
Rechtsordnung umfassend zu beurteilen. Von der R. 
zu unterscheiden ist die Sachlage. 

Lit.: Köhler. G., Die Anfängerübung, 7. A. 1995 

Rechtslehre ist die Gesamtheit der das --> Recht 
betreffenden Wissenssätze. 
Lit.: Röhl, K .. Allgemeine Rechtslehre, 4. A. 2018; Hau, 
W., Grundlagen der Rechtslehre, 9. A. 2017 

Rechtslexikon ist die lexikalische Zusammenfas­
sung der-+ rechtswissenschaftlichen Erkenntnisse. 
Lit.: Deutsches Rechtslexikon. hg. v. Tilch, H./Arloth, F.. 
3. A. 2001; Geiger/Mlirhelli11derer/Obe11aus, Beck'sches 
Rechtslexikon, 3.A. 2003; Afpmwm. J., Brockhau~ Stu­
dienlexikon Recht,4.A. 2014 

Rechtslinguistik ist der das Recht betreffende Teil 
der Linguistik. 
Lit.: Untersuchungen zur Rechtslinguistik. hg. v. Mül­
ler, F.. 1989; Neue Studien zur Rechtslinguistik, hg. v. 
Miille1; F., 2001 

Rechtslogik ist der das Recht betreffende Teil der 
_.Logik. 
Lit.: Wei11berger, 0 .. Rechtslogik, 2. A. 1989; Schneider. 
E., Logik für Juristen, 7. A. 20 16 

Rechtsmangel (z.B. § 435 BGB) ist der Mangel 
einer Sache in Bezug auf Rechte Dritter an ihr bzw. 
die -+ Nichterfüllung der -+ Verpflichtung, einen 
Gegenstand frei von Rechten Driuer zu verschaffen 
(§ 433 1 2 BGB). R. ist beispielsweise eine be­
schrankte persönliche Dienstbarkeit an einem 
Grundstück zu Gunsten eines Energieversorgungs­
unternehmens bezüglich einer Femwänneleitung. 
Die Kaufsache ist frei von einem R., wenn Drille in 
Bezug auf sie keine oder nur die in dem Kaufvenrag 
übernommenen Rechte gegen den Käufer geltend 
machen können, wobei es einem R. gleich steht, 
wenn in dem Grundbuch ein Recht eingetragen ist. 
das in Wirklichkeit nicht besteht. In dem --> Kauf­
recht bestimmen sich die Rechte des -+ Käufers bei 
einem R. nach § 437 BGB (-+ Leistungsverweige­
rungsrecht, -+ Nacherfüllung. _. Rücktrittsrecht, 
-+ Minderung, -+ Schadensersatzanspruch, Auf­
wendungserstattung). 
Lit.: Ernst, W.. Rechtsmangelhaftung. 1995; Haedicke, 
M., Rechtskauf und Rechtsmängelhaftung, 2003; Pah­
low, L., Der Rechtsmangel beim Sachkauf, JuS 2006. 
289 

Rechtsmedizin ist der das Recht betreffende Teil 
der Medizin (z. B. forensische Pathologie, Vater­
schaftsgutachten, künstliche Insemination, Toxiko­
logie). 
Lit.: Wirth, l./Stmuch, H.. Rechtsmedizin. 2000; Ma­
dea. 8., Praxis Rechtsmedizin. 2003 

Rechtsmethodologie ist die Lehre von den planmä­
ßigen Denkverfahren der Rechtswissenschaft. In 
ihrem Mittelpunkt steht die Anwendung (der 
Rechtsfolge) eines abstrak.'ten -+ Rechtssatzes auf 
einen konkreten -+ Sachverhalt in konkreter Form 
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(-+ Rechtsanwendung). Sie geschieht mittels 
-+ Subsumtion oder Zuordnung oder Gleichsetzung. 
Erforderlich können dabei -+ Auslegung, -+ Ana­
logie, -+ Reduktion (Restriktion) oder -+ Umkehr­
schluss werden. 
Lit.: Köbler. G.. Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007; 
Miiller. F./Christemen, R., Jurislischc Methodik, 11. A. 
2013 

Rechtsmissbrauch ist die unberechtigte Ausübung 
eines an sich bestehenden -+Rechtes (z.B. Wei­
sungsrecht). Diese ist nach § 226 BGB unzulässig, 
wenn sie nur den Zweck haben kann, einem anderen 
-+ Schaden zuzufügen oder ihn zu schikanieren. 
Darüber hinaus kann die Ausübung eines Rechtes 
auch wegen Verstoßes gegen § 242 BGB unzulässig 
sein (z.B. Berufung auf eine durch eigenes Verhal­
ten verursachte Verjährung). 
Lit.: Haferkamp. H., Die heutige Rechtsmissbrauchsleh­
re, 1995; Knödfer, C., Rechtsmissbrauch im öffentli· 
chen Recht, 1999: Fahl, C„ Rechtsmissbrauch im Straf­
prozess. 2004 

Rechtsmittel ist das Miuel, mit dem eine Partei eine 
ihr ungünstige -+ Entscheidung vor -+ Rechtskraft 
mittels Nachprüfung durch ein höheres ->Gericht 
zu beseitigen versuchen kann. Das R. ist ein beson­
derer FaU des allgemeineren -+ Recht~behelfs. Die 
R. sind grundsätzlich gekennzeichnet durch -+ Sus­
pensiveffekt und -+ Devolutiveffekt. Dabei kann in 
dem -+Zivilprozess gegen _.Endurteile, gewisse 
--+Zwischenurteile und -+Beschlüsse durch R. 
vorgegangen werden, wobei als R. -+ Berufung, 
-+ Revision und - Beschwerde zu Verfügung ste­
hen (§§ 511 ff. ZPO). 1n dem -+ Strafprozess richten 
sich -> Berufung und -+ Revision gegen -+ Urteile, 
die --+ Beschwerde dagegen gegen -+ Verfügungen 
und -+ Beschlüsse (§§ 296ff. StPO). ln dem 
- Verwaltungsprozess stehen gegen -+ Uneile 
- Berufung und -+ Revision zu Verfügung. Gegen 
viele sonstige Entscheidungen ist die -+ Be­
schwerde zulässig (§§ 124ff. VwGO). R. gemäß 
§ 839 BGB sind alle Rechtsbehelfe in dem weitesten 
Sinn, die eine Beseitigung der schädigenden Anord­
nung und zugleich eine Abwendung des -+Schadens 
selbst bezwecken und ennöglichen. Unzulässige R. 
werden grundsätzlich verworfen. unbegründete R. 
werden zurUckgewiesen. Nach einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts Deutschlands ist die 
RechtsmiuelkJarheit verletzt. wenn die Rechtspre­
chung außerordentliche Behelfe schafft, um tatsäch­
liche oder ve1meintliche Lücken in dem bisherigen 
Rechtsschutzsystem zu schließen. (Rechtstatsächlich 
wurden in Deutschland 1998 46 Prozent der ange­
griffenen vorinstant.lichen Entscheidungen in der 
Rechtsmittelinstanz abgeänden.) 
Lit.: Rödel. R./Dahmen, T., Rechtsmittel in der anwalt­
lichen Praxis, J 997; Rechtsmittel im Strafrecht, hg. v. 
Becker. M. u. a .. 2000; Stürner. M., Die Anfechtung von 
Zivilurteilen, 2002; Sc/111/tz, M., Rechtsrnittelbegrün­
dungsfrist und Prozesskostenhilfe, NJW 2004, 2329 

Rechtsmittelbelehrung ist die Belehrung durch 
(eine Behörde oder) ein -> Gericht über die gegen 
eine -+ Entscheidung möglichen -+ Rechtsmittel. 
Sie ist in einzelnen Fällen besonders vorgeschrieben 
(z.B. § 35a StPO). Ihr gänzliches oder auch nur 

Rechtsobjekt 

teilweises Fehlen (z.B. nur schriftliche R. bei 
schwerer Verständlichkeit für einen Laien) kann 
verfahrensrechtliche Folgen nach sich ziehen (§ 44 
StPO). -+ Rechtsbehelfsbelehrung 

Lit.: K1111z. C., Rechtsmittelbelehrung durch die Zivilge­
richte, 2000; Car/, C., Die Pflicht zur Rechtsmittelbe­
lehrung, 2002 

Rechtsmittelverzicht ist der nach Erlass einer 
-> Entscheidung erklärte _. Verzicht eines Betrof­
fenen auf Überprüfung einer Entscheidung durch ein 
dafür zuständiges Gericht. Der von allen Beteiligten 
erklärte R. bewirkt die sofortige -? Rechtskraft der 
Entscheidung. Eine Vereinbarung eines Rechtsmit­
telverzichts mit dem Angeklagten vor der Urteils­
verkündung ist unzulässig. 

Lit.: Rimmefspache1; 8„ Die Wirkungen des Rcchrsmit­
telverzichts im Zivilprozess, JuS 1988, 953; Meyer, F., 
Wi1Jensmängel beim Rechtsmittelverzicht des Ange­
klagten. 2003; Sat:,ger. H„ Zur Unwirksamkeit eines 
abgesprochenen Rechtsmittelverzichts, NJW 2004. 
2487 

Rechtsnachfolge ist die Nachfolge einer Person 
nach einer anderen Person in Bezug auf ein 
-+ Recht. Sie kann -+ So11derrechts11achfolge (Sin­
gularsukzession) oder -+Gesamtrechtsnachfolge 
(Universalsukzession) sein. Sie kann kraft -+Ge­
setzes oder kraft -> Rechtsgeschäfts entstehen. Sie 
ist ausgeschlossen bei höchstpersönlichen Rechten 
und Pflichten. 

Lit.: Dinstiihler. K., Rechtsnachfolge und einstweiliger 
RechtsschuLL., 1995; Riedl, M., Die Rechts- und Pflich­
tennachfolge im öffentlichen Recht, 1999; Nofte, M.I 
Niestedt, M., Grundfälle zur Rechtsnachfolge im öffent­
lichen Recht, JuS 2000, 107; Burg, T.. Zivilrecht bei 
Rechtsnachfolge unter juristischen Personen des öffent­
lichen Rechts. 2004; Hahn. J .. Die Rechtsnachfolge in 
der Personengesellschaft beim Tod eines Gesellschaf­
ters, Jus 2017, 720 

Rechtsnorm ist die einzelne allgemeine rechtliche 
Sollensanfordenmg bzw. der einzelne Rechtssatz 
(z.B. Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben. den 
Körper. die Gesundheit, die Freiheit. das Eigentum 
oder ein sonstiges Recht eine1> anderen widerrecht­
lich verletzt, ist dem anderen zu Ersatz des daraus 
entstehenden Schadens verpflichtet. § 823 I BGB). 
Die Rechtsnorm besteht regelmäßig aus einem (ab!>­
Lrakten) -+ Tatbestand und einer (abstrakten) 
-+ Rechtsfolge. Ausnahmsweise kann sie auch un­
vollständig sein (z.B. erläuternde R. wie § 90 BGB, 
einschränkende R. oder venveisende R. wie § 823 II 
BGB). (2006 bei LexisNexis 666000 Rechtsnormen 
abruibar.) 

Lit.: Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit, hg. v. Aamio, 
A.. 1993; Veddeler. K.. Rechtsnorm und Rechtssystem 
in Rene Königs Normen- und Kulturtheorie, 1999 

Rechtsobjekt ist der -> Gegenstand, auf den sich 
ein -+Recht beziehen kann (z.B. -+Sache, - For­
derung). ln der Regel steht das R. unter der Herr­
schaftsmacht eines -> Rechtssubjekts. Es kann als 
R. nicht selbst Träger von Rechten sein. 

Lit.: Fischer. D .. Die Elektrizität als Rechtsobjekt. 1957: 
lfgner, H., Der Schrittmacher als Rechtsobjekt, 1990 



Rechtsordnung 

Rechtsordnung ist die Gesamtheit der (das Zu­
sammenleben ordnenden) Rechtssätze einer Rechts­
gemeinschaft. 
Li1.: Wandel der Rechtsordnung, hg. v. Heß. B„ 2003 

Rechtspen:en,ion ist die Perversion von Recht in 
Unrecht. Sie liegt vor, wenn unter dem Schein des 
Rechtes Unrecht geschieht. Sie 1st beispielsweise (in 
besonderem Maße) gegeben. wenn von einem Mit­
glied eines (rechtswissenschaftlichen) Gremiums 
verlangt wird, dass es seine Mitgliecbrechte nicht 
ausübt und gleichwohl von den übrigen Mitgliedern 
des Gremiums ilber seine sonstigen Rechte 7U 'ei­
nen Lasten entschieden wird, eine Stelle nur zum 
Schein ausgeschrieben wird oder -+ Inzucht, -+ Be­
trug und -+ Korruption sowie -+ Kollusion allge­
mein das scheinbar gewahrte Recht rcchtstati;ächlich 
verdrängen. Historisch gewichtige Fälle von R. sind 
endlicher Rechtstag, Verfassungen in totalitären 
Diktaturen oder die Nürnberger Gesetze. 
Lit.: flippel. F. v„ Die Perversion von Rechtsordnungen, 
1955 

Rcchtspnege ist die Ausübung der -+ Gerichts­
barkeit durch die dazu berufenen -+ Organe. Sie 
kann streirige oder unstreitige R. sein. Sie ist grund­
sät1hch staatliche Tätigkeit. 
Lit.: Riehl. J„ Prozesskosten und Inanspruchnahme der 
RcchL,pOege. 2003 

Rechtspn eger ist der -+Beamte des gehobenen 
Dienstes, dem (aus Kostengründen) bestimmte (einfa­
chere) Aufgaben (Mahnverfahren. Nachlass verfahren, 
Zwangsvollstreckungsverfahren. Grundbuchsachen. 
Registersachen, Vormundschaftssachen, Strafvoll­
streckung, Kostenfestsetzung) der _..Rechtspflege 
übertragen worden sind. Seme Rechtsstellung ist in 
den §§ 1 IT RPllG näher geregelt. Voraussetzung der 
Betrauung mit den Aufgaben eines Rechtspflegers 
siml (Abitur,) die Ableistung eines-+ Vorbereitungs­
diensts von drei Jahren und das Bestehen der Rechts­
pflegcrprllfung. Dem R. kommt sachliche _.. Unab­
hlingigkeiL w. Gegen die Entscheidung des 
Rechtspflegers ist die ..... Beschwerde, die soforuge 
Beschwerde oder aulTangweise die der Abhilfe 1.u­
gängliche -+Erinnerung an den -+Richter ~ulä'!sig. 
Der gesetzliche Ausschluss der richterlichen Uberprü­
fung verletzt die Rechrsweggaranlie. Nach § 36b 
RPflG können Landesregierungen (aus Kostengrün­
den) durch Rechtsverordnung Geschäfte des RechL'l­
pflegers auf den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
übertragen (z B. in dem Mahnverfahren). (In der Bun­
de,repuhlik Ot>111<:rhland gab es 1999 14 194 Rechts­
pfleger, davon 7593 Frauen, 2017 rund 13 000). 
Li1.: Amold/Meyer-Stalte, K. u. a„ RechtspOegerge,etz. 
8. A. 2015. 9. A. 2022; Basl·enge. P./Herbst. G.!Roth, 
II„ Gesc11 über da' Verfahren in Familiensachen und in 
den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeil. 
Rechtsptlegerge~erz. 12. A. 2009: KJau~urenbuch für 
die Recht,pOegerprüfung, hg. v. König. R. 1: u.a„ 2000; 
Diimdnrfer. J„ Rechtspflegcrgescll.. 3. A. 2020 

Rechtsphilosophie ist die Lehre von den Grundfra­
gen und Grundwerten des -+ Rechtes. Sie iM ein 
Teil (der -+ Rechtswissenschaft wie) der Philoso­
phie. Ihre Hauptanliegen betreffen die Herkunft, das 
Wesen und die -+ Gerechtigkeit des Rechtes bzw. 
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die Möglichkeiten einer rationalen Begründung 
nichtpositivcr Richtigkcitsgaranlien und die Be­
stimmung einer sinnvollen Begrenzung rechtlicher 
Regelungen. 
Lit · /.ippe/i11s, R„ RechL~philosophic, 6. A. 2011: See/-
1m11111, K., Rechtsphilo,ophie. 7. A. 2017: Einführung in 
RechL\philo!>0ph1e und Rechtstheorie der Gegenwart, 
hg. v. Ka11f111a1111, A./Hassemer. ~V.. 9. A. 2016; Braun, 
J., Einführung m die Rechtsphilosophie. 2. A. 2011: 
Sieck111111111, J., Rechtsphilosophie. 2018 

Rechtspolitik ist das den gesellscbaftJichen Teilbe­
reich -. Recht betreffende (staatliche) Handeln. Die 
R. ist dum1t ein Teil der Politik insgesamt. Sie kann 
wie jedes (staatliche) Handeln intensiv oder extensiv 
sowie aufrechterhaltend oder verändernd sein. 
Li1.: Hippe/. E. v„ Rechtspolitik, 1992; Wichmann, K.. 
Rechtspolitik IUr die deutsche Einheit, 2002 

Rechtspositivismus ist der das Recht betreffende 
-. Positivismus. 
Li1.: Kiibler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
011. W., Der Rcchispositivismus, 2. A. 1992: S:ekessy. 
L, Gerechtigkeit und inklusiver Rechtspositivismus, 
2003 

Rechtspraxis ist die praktische Anwendung des 
Rechtes m dem Alltagsleben. 
Lu .. Sauelmm·her. P./Sirp. W./Sclwschke. W.. Bericht. 
Gutachten und Urteil, 34. A 2008 

Rechtsprechung (Art. 92 GG) ist die -+ Ent­
scheidung konkreter Rechtsstreitigkeiten durch die 
dafür zuständige Stelle. Die R. ist der Teil der staat­
lichen • Gewah, der durch die -+ Richter ausgeübt 
wird. Stä11di1w R. ist dabei die inhaltlich gleiche 
Entscheidung einer Rechtsfrage über einen längeren 
Zeitraum hm. 
Lit.: Sdwck. H./Ackn1a1111, H„ Höchstrichterliche Recht­
i.prechung zum bürgerlichen Recht, 7. A. 2017; Roxin, 
C.. Höchslnchterliche Recht.~prechung zum Allgemei­
nen Teil des Stmfrcchts, 1998: Mager. u„ Höchstrich­
lcrliche Rccht.'>prcchung 7um Europarecht, 2004 

Rechtsquelle ist der Ursprungsort eines --. Rechts­
sat1es oder mehrerer Rechtssätze. Die R. kann 
Rechtserkenntnisquelle (Quelle für die Erkenntnis 
oder das Wissen von Recht) oder Rechtsgeltungs­
quelle (Quelle für die Geltung von Recht) sein. Als 
Rechtsgeltungsquelle sind in der Gegenwart _... Ge­
setz (im materiellen Sinn) und-+ Gewohnheitsrecht 
(sowie -+ Richterrecht) anerkannt. Historische 
Rechtserkenntnisquellen smd z.B. Volksrechte, 
Rccht!lbücher. Stadtbücher. Weistümer. Urbare. Ur­
kunden, Bilder, Chroniken, Romane. Reformatio­
nen, Polizeiordnungen. Kodifikationen usw. 
Li1.: Kilb/er. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Eng/linder. A. Diskurs als Recht-.quelle. 2002 

Rechtsreferendar ist in der Bundesrepublik 
Deutschland der die en.te jurii.tische -+ Prüfung 
bc~tehcnde Mensch. Der R. muss zu der weiteren 
Ausbildung (Lu einem Volljuristen) einen prakti­
schen -+ Vorbereitungsdienst (auf die spätere beruf­
liche Tätigkeit) von 1wei Jahren ableisten (§ 5b 
DRiG). -+ Richteramtsbefähigung, -+ Referendar 
Lit.: Kli'1/e1; G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007: 
Fel.m; M„ Das erfolgreiche Rechtsreferendariat, 2. A. 
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1999: Ecken. F.. Die Wahrnehmung von Aufgaben der 
Rechtspflege durch den Rcch1srcferendar. JuS 2001. 
1003; Rei11hard, J., Der Rcchhreferendar als Sitzungs· 
vertre1er der S1aatsanwuhschafl. JuS 2002, 169 

Rechts reflex ist die lediglich tatsächliche (. keine 
eigene Rechtsqualität impli1ierende) Auswirkung 
einer rechtlichen Regelung. In Gegensatz lU dem 
subjektiven - Recht i'>l bei dem R. die Regelung 
nicht dazu bestimm!. auch den Einzelinteressen 
dessen zu dienen. der sich auf sie beruft. In dem 
Einzelfall ist die Abgren1ung lWtschen R. und sub­
jektivem Recht schwierig (l. B. Anspruch Driuer aur 
Tätigwerden der • Politei gegenüber einem 
- Störer: vgl. auch § 11 StVZO hinsichtlich des 
Fahrlehrers). 

Rech tssatz ist der Recht in Sprache ausdrückende, 
meist aus --. Tatbestand und - Rechtsfolge beste­
hende Sau. - Rechtsnorm 
Lil.: Jaag. T.. Die Abgrcn1ung 1wischen Rechtssat7 und 
Einzelakt. 1985; Köhler. G. Die Anfängerübung. 7 A. 
1995 

Rech tsschein i'.'>t der äußerliche Anschein <Schein) 
des Bestehens eines in Wirklichkeit nicht bei.tehen· 
den - Rechtes. Der R tst kein Recht und gewähn 
auch kein Recht. Ausnahmsweise kann aber ein 
-> Gutgläubiger in semem Vertrauen auf den Schein 
eines Rechtes geschützt werden (Z.B. gutgläubiger 
-->Erwerb [l.B. § 932 BGB], §§ 170ff. BGB, 
--> Grundbuch, --> Erbi;chein, §§ 5, 15 HGB). 
Lit.: Stöhr. A., Rech1sschetnhaflung nach§ 172 1 BGB, 
JuS 2009. 106; Barge.1, G„ Rechtsscheinhaftung im 
Internet. NJW 2011. 2400 

Rechtsschöpfung ist dte Schaffung (Schöpfung) 
eines bisher mcht vorhandenen -+ Rechtssaues. Für 
die R. sind nach allgemeiner Ansicht der - Gesetz· 
geber (-> Gesetz) und das durch ihn repräsentierte 

• Volk (-+ Gewohnheitsrecht) wständig. Inwieweit 
die R. in einem Einzelfall dem - Richter überlas­
sen ist, ist streitig und 1weifelhaft, so dass die ric/1· 
terliche R. in dem -> gewnllengeteilten Staat jeden­
falls nicht die Regel sein können wird. 
Lit.: Hirsch, G„ Rechtsanwendung. Rechtsfindung, 
Rechtsschöpfung.2003 

Recb tsschuJe ist die Lchr..täue oder Geistesrichtung 
mnerhalb der -> Rechtswissenschaft. Als Lehrstät­
ten <;ind in der Rechtsgeschichte besonders bedeut­
~am die ::;pätantike R. von Beirut und die hochmil­
telalterlicbe R. von Bologna. R. m dem geistigen 
Sinn sind vor allem die historische R. und die freie 
R. Oie historische R. (Friedrich Carl von Savigny 
Frankfurt am Main 1779-Berlin 1861) sieht das 
Recht als einen an seine gc<>chichtlichen Vorausset­
zungen gebundenen, aus dem innersten Wesen der 
Nation geborenen Teilbereich der Gesamtkultur, der 
organisch wachsen müsse Die freie R. (Eugen Ehr· 
lieh Czemowitz 1862-Wien 1922) gehl davon aus. 
das~ der Richter von dem Gesetz abweichen dürfe, 
sobald dessen Anwendung 1u ungerechten Ergebnis­
sen führe. 
Lit.: Wieacker. F.. Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 
2. A. 1967; Köhler. G„ Zielwörterbuch integrativer 
europäischer Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Intemet) 

Rechtssetzung 

Rech tsschutz ist der durch die -> Rechtsordnung 
gewährleistete Schutz der - Rechtsgüter. Der R. ist 
in den besonderen. von der Rechtsordnung bereitge­
Mellten • Verfahren geltend w machen, durch die 
der Selbstschutz des Einteinen ( .., Selbsthilfe) 
weitgehend verdrängt worden ist. Der gewerbliche 
R. ist die Gesamtheit der Rechtssäl1e. welche die 
gewerblich-geistige Leistung des Ein1elnen schill-
1en (-+ Patentrecht. -+Markenrecht. ~Gebrauchs­
musterrecht, -+ Design und -+ Weubewerbsrechl). 
Vor/iiufiRer R. tst der von der Rechtsordnung vorläu­
fig gewährte Schlllz (-+Anordnung. einstweilige. 
~ Arrest, -- Verfiigung. eimawetlige). 
Lit.: Gewerblicher Rcch1s-;chu11 Weubewerbsrecht 
Urheberrecht CLbl.), bearb. v. llt·1111•111111111. A. 69. A. 
2021; Ei~e11ma1111. H„ Grundnss gewerblicher Rechts· 
schult und Urheberrecht, 11.A. 2022; Fi11ke/11burg, 
K./Domhert. M./Katpmt11111, C„ Vorläufiger Rechtsschutz 
un Verwaltungsstrei1verfahren, 7.A. 2017: Scl111schke, 
W./\fülker. W., Volhtrcckung und vorläufiger Rechts· 
schut1. 7. A. 2020; Beck'sche Pormular.ammlung zum 
gewerblichen Recht:;schut7 mit Urheberrecht bearb. v. 
ß11ddt•bef'1(. M u. a„ 6. A. 2021; Gewerblicher Rechts· 
schult. Urheber- und Pres-.crccht, hg. v. Mes, P.. 5. A. 
2018: Münchener Anwaltshandbuch Gewerblicher 
Rechtsschutz. bg. \. Hassl'lbluu. G„ 5. A. 2017; Göt-
1i11R. II„ Gewerblicher Rechtsschu11. 11. A. 2020; PfO.. 
1esskommentar zum gewerblichen Recht'.'>schutz, hg. v. 
C1·pl. M.JY.oß, U„ 2. A. 2018: Voßkultle. A. u a„ Grund­
wissen Offentliches Recht Vor11iufiger Rechtsschutz, 
JuS 2016. 1079; Schenke. W., Rcchtsschull bei nonnati­
vem Unrcch1, NJW 2017, 1062 

Rech tsschutzbedürfn is i~t das berechtigte -+ Inte­
resse b"'"· Bedürfnis einer Per-.on an - Rechts­
schutl m den dafür vorgesehenen • Verfahren. Das 
R. 1s1 allgememe - ProzesworaussetLung, die aber 
bei - Lei1,tungsklagen und -+ Gestaltungsklagen in 
der Regel ohne Weiteres gegeben ist. Nach § 256 
ZPO kann eine -. Feststellungsklage dagegen nur 
erhoben werden. wenn der Kläger ein berechtigtes 
Interesse an alsbaldiger Feststellung durch richterli­
che Entscheidung hat. 
Lit.: 71u11mhä1Lfer. G„ Die neuere Rechtsprechung 1um 
Rechtsschutzbedürfnis, Diss. jur. Regensburg 1998: 
S11•i11, V.. Die Sachenti.cheidungsvoraussetwng, 2000; 
ui.rnl. F. Ungeschriebene Korrekturinstrumente im Zi· 
vilpm1essrecht - Rechtsschu11bcdürfnis und Treu und 
Glauben. 2018 

Rech tsschutzversicherung<§§ 125 ff VVG) ist die 
Privatversicherung für den gerichtlichen Streitfall. 
Bei ihr übernimmt der Versicherer unter bestimmten 
Bedingungen Verfahrenskosten des Ver<,1cherungs­
nehmers. Dies könnte die Klagebereitschaft fördern. 
Lll.: Harbauer, W., Rech1sschut1Ver~icht?rung, 9. A. 
2018; Sd111eide1; K„ En1w1cklung bei den allgememen 
Bedingungen für die Rechtsschuttversicherung. NJW 
2018. 2169: 811/tren. II. 1•a11/PlotC', II„ ARB Rechts· 
schutlversichcrung, 3. A. 2013: SC'l111e11ler. K„ Rechts· 
Sl"hUtlvcrsicherung für Anfänger. 2. A 2017 

Rech tssetzung ist die Schaffung von Recht durch 
eine bewusste und gewollte Set1ungshandlung (z.B. 
Gesetzgebung, Verordnungserlass, Sauungsgebung). 
Lit · Müller. G„ Elemen1c einer Rech1,sel1ung:.lehr.:. 
1999. 8ogda11dy. A. '"· Gubemativc Rechtsseuung. 
2000, Axer. P.. Nomlseuung der Exekutive in der Sozi­
alversicherung. 2000; Karpell, U., Rcchtssellungslehre. 
JuS 2016, 577 



Rechtssicherheit 

Rechtssicherheit 1s1 1.he Beständigkeit der für ein 
Verhalten eintretenden --+ Rechtsfolgen. Die R. ist 
ein wesentlicher Grundwert einer --+ Rechtsord­
nung. Sie ennöglicht dem Ein.leinen eine geordnete 
Planung seiner Lebensgestaltung. Sie kann in dem 
Einzelfall in Widerstreit zu der --+ Gerechtigkeit 
geraten. Einer ihrer wichtigsten Ausprägungen ist 
die --+ Rechtskr.1f1. 
Lit.: Auer. C.. Deul\ches 1memationales Dehkhrccht im 
Spannungsfeld 1wi,chen Rccht~sicherhcit und Gerech­
tigkeit. 2003 

Rechtssoziolog.ie ist die Lehre von der so1ialen 
Wirklichkeu des --+ Rechtes. Sie ist ein Teil (der 
-->Rechtswissenschaft wie) der Soziologie. Sie sieht 
insbesondere das Recht weniger als eine Vielzahl 
von Sollenssä11en al!> vielmehr als eine Gesumthci1 
von tatsächlich beachteten Verhaltensregeln. Dar­
über hinaus befasM sie sich mit den besonderen 
t:usächlichen gesellschaftlichen Bedingungen. unter 
denen Rechtsregeln enhtehen und wirken. Die R ab 
Erfahrungv.v1ssenschaft kann weder --> Rechtsdog 
matik noch -+ Rcch1-,politik erserzen. 
Lit.; Rehbmder. M. Rechts,oziologie. 8. A. 2014: Ma­
c/Jura. S .. Recht"o11ologie in der Juristenausbildung. 
JuS 1997. 9.53: Raiur. T.. Grundlagen der Recht\so1io­
logie. 6. A. 2013 

Rechtssprache i11t die besondere Fachsprache der 
-+ Juristen. Sie baut auf der Grundlage der allge­
meimm Sprache auf. Daneben ist sie aber durch eine 
Vielzahl von (besonderen Begriffen wie) besonderen 
Bedeutungen allgemeiner Begriffe gekenn1cichnct. 
Sie haben sich gcscluchthch entwickelt. Ihre Kennt­
nis ist eine wichtige Voraussetzung für rcchtswis­
senschaftlichc Tä11gke11. 
Lit.. Deut,che' Rcch1swörterbuch, Bd. 1 ff. 1914ff. 
Köble1; G .. Etymologi,chcs Rechtswörterbuch. 1995; 
Simon. H. u. a .. Deul\chc Rechtssprache, 6. A 2017 (für 
anglophone und fmnkophone Leser): Köhler. U.. Wer­
den. Wandel und Wesen des deutschen Privatrcchts­
wortschalles. 2010 

Rechtssprichwort ist das einen rechtlichen Tatbe­
stand erfassende Sprichwort (z.B. Aller guten Dinge 
sind drei. Das Gut rinnt wie das Blut. Wer lUCf\t 1ur 
Mühle kommt. soll 1uen.t mahlen. Lügen haben 
k"llr1e Beine. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht 
und wenn er auch die Wahrheit spricht). Die deut­
schen Rechtssprichwörter gelten vielen als urtümli­
che Zeugnisse guten alten Rechte!.. la.:;sen \!Ch aber 
vor dem Hochmi11elalter grundsätzlich nicht bele­
gen. Die Zahl der wirklich geläufigen Rechts­
sprichwörter ist 1iemlich gering. 
Lit.: Lit'bs. D .. La1e1nische Rech1sregeln, 7. A. 2007: 
Foth. A., Gelehrtes römisch-kanonisches Recht in deut 
sehen Rechtssprichwörtern. 1971: Deutsche Rechtsre­
geln und Rcch1ssprichwörtl.!r, hg. v. Schmidt-WieRcmd, 
R .. 2002: Köhler. G .. Zielwörterbuch integrativer euro­
päic;cher Rcch1,gcscluchtc. 6. A. 2020 (Internet) 

Rechtsstaat (Art 20 GGJ ist der bewusst auf die 
Vef\\:irklichung von „ Recht ausgenchtete - Staat 
(seit dem 19. Jh. auf Grund der Rechtslehre Imma­
nuel Kants. 1797). Formel/ bedeutet R. die Bindung 
der Staatsgewalt an Recht und -+ Geset1 ~owie 
die Überprülbarkell staatlicher Maßnahmen durch 
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unabhängige (staatliche) -+ Gerichte (Rechtsmittel­
staat [Gewaltenteilung, Grundrechte, Gesetzes­
bindung, Unabhängigkeit der Gerichte, Verfas­
sungsgerichtsbarkeit!). Materiell beinhaltet R. die 
Verpflichtung der Staatsgewalt auf die Idee der 
--> Gerechtigkeit (Chancengleichheit, Entfaltungs­
freiheit). 
Lit.: Sobota. K .. Das Prin1ip RechL\staat, 1997; Cal­
liess. C.. Rechlsstaat und Umweltstaai. 2001: Auf dem 
Weg in einen neuen Rechtsstaat, hg. "· Pitschas, R .. 
2004: Trenmrann, C.. Die Grundlagen des Rechtsstaats­
begriffs, Jus 2017. 979 

Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 GG) ist in dem Ver­
fassungsrecht der Grundsall, dass die gesamte 
-+ Staatsgewalt an das von dem --> Volk oder seinen 
-+ Organen gesetzte -+ Recht gebunden isL Das R. 
i~t in die (deuL~che) -+ Verfassung nicht aw;drück­
lich aufgenommen (vgl. aber Art. 28 I GG), gehört 
jedoch gleichwohl zu den wichtigsten Verfassungs­
grundsätzen. Seine Konkretisierung erfolgt je nach 
den sachlichen Gegebenheiten. Zu seinen bedeut­
samsten Ausprägungen tählen -+ Vorrang des Ge­
set7es und -+ Vorbehalt des Gesetzes. Ein weiterer 
wesentlicher Bestandteil des Rechtsstaatsprinzips ist 
die -+ Rechtssicherheit, die etwa in dem -+ Straf­
recht die --+Rückwirkung von Gesetzesänderungen 
verbietet. In dem Verfahrensrecht gründen sich auf 
das R. die Anforderungen. dass das Verfahren nach 
festen Grundregeln gestaltet l>ein. vor einem gesetz­
lich feststehenden (Art. 101 1 GG) und unabhängi­
gen (Art. 97 1 GG) -+ Richter stallfinden und die 
verfassungsmäßig garantierten -+ Grundrechte ge­
währleisten muss. Weiter werden zu dem R. gezählt 
Verfassungsstaatlichkeit. Freiheitlichkeit, Rechts­
gleichheit und Grundrechte, Gewahenteilung. 
Rech1sgebundenhe1t. Gerichtsschutz, öffentlicb­
rechtliches Ersatzleistungssystem und Übermaßver­
bot Danach ist etwa das R. dann verletzt. wenn in 
einem vormundschaftsgerichtlichen Verfahren nach 
mehr als sechseinhalb Jahren noch nicht einmal die 
Grundlagen für eine erstinstanzliche Entscheidung 
des Vormundschaftsgerichts für eine Umgangsrecht­
regelung geschaffen wurden. Ein Rechtsbehelf darf 
nicht nur deswegen als unzulässig angesehen wer­
den. weil sein Vorbringen unzureichend gelungen 
ist. Ein Verhalten eines Pro1essn:rtreters darf nich1 
als schuldhaft angesehen werden. wenn es nach der 
Rechtsprechung eines obersten Bundesgerichts nicht 
7U bcan.'itanden ist 
L11.: Roxin. 1.. Die Recht\folgen schwerwiegender 
Rcch1:;staa~verstöße in der Strafrechtspflege. 4. A. 
2004: Giirisch. C .. Die Inhalte des Rechtsstaatsprin7ips. 
JuS 1997, 988; Voßkuhle, A u.a„ Das Rechtsstaatsprin­
zip, Jus 2010. 116 

Rechtsstreit ist der Streit mehrerer Beteiligter über 
em (Recht bzw. ein) -+ Rechtsverhält.nis vor einer 
entscheidungsbefugten Stelle Er ist nach den be­
sonderen verfahrensrechthchen Vorschriften auszu­
tragen und das Ergebnis des Rechtsstreit!. ist eben­
falls nach besonderen Regeln tu verwirklichen. Seit 
etwa 2015 zeigt sich dabei cm grundlegender Wan­
del der Streitkultur. m dem die Eingangszahlen bei 
den Gerichten deutlich 1urUckgehen und der Ge­
set1geber aus Kostenüberlegungen die außergericht­
liche Slreitbeilegung besonders fördert. 
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Lit.: Wi11dma1111, M„ Der Einflus~ einCl> außergerichtJi­
chen Vergleichs auf einen laufenden RechlSstreit. 2003 

Rech tsstreitigkeit ist die in ihrer rechtlichen Beur­
teilung umstnttene Angelegenheit. 
Lit.: Feü, K., Die Verankerung einvernehmlicher Streit­
beilegung. 2~ 

Rech tssubj ekt ist der Träger von ...... Rechten und 
• POichten Dies kann ein Mensch (, eine Mehrheit 

von Menschen) oder eine juristische Person sein. 
Dem R. kommt -+Rechtsfähigkeit, nicht unbedingt 
auch stets -+ Handlungsfähigkeit zu. 
Lit.: Schmidt, T., Das Tier - ein Rechtssubjekt?, 1996: 
Hempel, M„ Die Völkerrechtssubjektivität, J 999: Wei­
gand, J„ Das Pflegekind als Rechtssubjekt, 2002 

Rech tssymbol ist die Handlung oder der Gegen­
stand, die ein Rechtsgeschäft oder ein Rechtsver­
hältnis versinnbildlichen. Rechtssymbole könnten in 
dem älteren Recht eine größere Rolle gespielt haben 
als in der Gegenwart (7. B. Marktkreuz als Zeichen 
des Marktrechts). Auch heute sind aber beispiels­
wei<;e die Straßenverkehrszeichen rechtstaLSächlich 
sehr bedeutsam. 
Lit.: Gnmm, J„ Deutsche Rechtsaltertümer, Bd. 1 ff. 
4. A. 1899, Neudruck 1965: Köhler. G„ Bilder aus der 
deutschen Rechhgesch1chte, 1988: Carlen, L. Orte, 
Gegenstände, Symbole kirchlichen Recht~lebens. 1999 

Rechtstag ist m der Rechtsgeschichte der Gerichts­
tag. Endlicher R. iM in dem neuLeitlichen Strafpro­
lessrecht der Gerichtstag, an dem das durch -+ ln­
qu1s111on vorbereitete öffentliche -+ Verfahren 
formal durchgeführt wird. 
Lit.: Kiihler. G„ Dcut<>che Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Rech tsta tsache ist die für <las Recht bedeutsame 
Tatsache. 
Lit.: Schwörbel, D„ Automation als Rechtstatsache des 
bürgerlichen Rechts, 1970 

Rech tsta tsachenforschung ist die Erforschung der 
konkreten Verhältnisse der Rechtswirklichkeit (z.B. 
Erforschung der Zahl der Abtreibungen. der Orte 
von Trunkenheitsfahrten oder der Dauer von Prozes­
sen). Die R. ist ein Teil der--+ Rechtssoziologie. Sie 
vermi11eh Tatsachenmaterial, das als rechtspolitische 
Entscheidungshilfe dienen kann. 
Lit.. Riihl, K., Das Dilemma der Rechtstatsachenfor­
schung. 1974: Pmksd1, R„ Recht'itatsächliche Untersu­
chung 1ur Refom1 des Kmdschafürechts. 2002 

Rechtstheorie 1\t die Beschäftigung mit den allge­
meinen 1--°r.lgen des Rechtes. insbesondere mit seiner 
logischen Struktur. Die R steht in der Gegenw~ in 
gewissem Wettbewerb mit der --+ Rechts~h1lo­
sophie. Sie scheint sie zu verdrängen, ohne sie er­
setzen w können. In einem weneren Sinn lässt sich 
zu der R. auch die --+ Rechtsmethodologie zählen. 
Lit.: Adomeit. K„ Rechtstheorie für Studenten. 7. A. 
2018; Emführung in Rechtsphilosophie und Rechtslhe­
orie der Gegenwart, hg. v. Ka11f111a1111. A./Hassemer. W., 
9 A. 2016; Riithers, B./Fischer. C./Birk, A., Rechtstheo­
rie. 10. A. 2018: Vesting, T.. Rechtstheorie, 2. A. 2015: 
Krüger. E„ Die Bedeutung der Rechtstheorie, JuS 2012, 
873 

Rechtsverordnung 

Rech tsübergang-+ Rechtserwerb 

Rech tsübertragung --+ Rechtserwerb 

Rech tsvereinheitlichung ist die Vereinheitlichung 
unterschiedlicher Rechte zu einer inhaltlichen Ein­
heit. 
Lit.: Wagner. R .. Die Vereinheitlichung des intemauona­
len Privat- und Zivilverfahren~rechts, NJW 2005, 1754 

Rechtsvergleichung ist die vergleichende Be­
trachtung verschiedener (Rechtsvor;tellungen oder) 
-+ Rechtsordnungen. insbesondere räumlich ver­
schiedener, gleichzeitig gehender Rechtsordnungen. 
Der R. muss die Ermiulung des fremden Rechtes 
vorausgehen. Die eigentliche R. kann genealogisch 
(entwicklungsgeschichtlich) oder institutionell (auf 
einzelne Institute be1.ogen) erfolgen. wobei es in der 
Regel besonders sinnvoll ist, die Gri.inde und Vor­
ausscv.ungen einer verschiedenartigen Gestaltung 
lU erforschen. 
Lit.: Z11·eigert, K./KiHz. ff. Einführung in di~ RechlS­
vergleichung, 3. A. 1996; Dal'id/Gra.mu11111, Die großen 
Rechtssysteme der Gegenwart, 2. A. 1988; Koch. H.I 
Me1gn11s. U./Wink/er 1•a11 Mohrenfet~. P.. rPR u~~ 
Rechtsvergleichung,. 4. A. 2010: Ramer. J., Europai­
'ches Privatrecht. Die Rechls\'ergle1chung. 2. A. 2007; 
Tue Oxford handbool.. of comparative law, hg. v. Rei­
ma1111, M./Zimmemu11111. R„ 2CX>8. Küchel. U„ Rechts­
vergleichung. 2015 

Rech tsverhä ltnis ist die rechtliche Beziehung einer 
...... Person zu einer anderen oder tu einer --+ Sache. 
die als ..... Rechtsfolge aus einem konkreten 
-+ Tatbestand erfließt. Einzelne Rechtsverhältnisse 
sind z.B. cm Verwahungsrechtsverhältnil> (-+Be­
amtenverhältnis, • Anstalu.nutzungsverhäJtnis) 
oder ein -+ Schuldverhiiltnis. Für das ein1elne R. 
gehen grundsätzlich besondere Regeln. Das Beste­
hen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses 
kann in dem -+ Verfahrensrecht allgemein Gegen­
stand der -+ Feststellungsklage sein (z.B. § 256 
ZPO). 
Lit.: R1·bak. F., Ous Rechtsverhältnis zwischen dem 
Lizen1fußballer und ~einem Verein, 1999 

Rech tsverkehr ist der Verkehr zwischen Personen 
in Angelegenhc11en des Rechts. 
Li1.: Büfoll'. A u. a .• Der internationale Rechtwerkehr 
( Lbl. ), 2000 ff. 

Rechtsvermutung -+ Vermutung 

Rechtsverordnung ist in dem Verfassungsrecht die 
in dem Rang unter dem fonnellen -+ Gesetz stehen­
de, von einer zu\tänd1gen --. Verwaltungsbehörde 
auf Grund einer Rechts<,et7Ungsennächtigung 
(Rechtsgrundlage. Ennacht1gungsgrundlage) erlas­
sene, abstntkte und generelle -+ Regelung. Durch 
die Verordnungsennächtigung m einem --+ Gesetz, 
das Inhalt. Zweck und Ausmaß der -> Ermächtigung 
festlegen muss (vgl. Art. 80 l GG), wird rechrsset­
zende Gewalt durch die gesetzgebende Gewalt (von 
dieser) auf die volltiehende Gewalt übertragen, das 
Prinzip der -+ Gewaltenteilung a~so - .in unec~ter 
-+ Delegation durchbrochen. Die R. ist matene!I 
_. Gesetz. Sie regelt in Ausführung des ennächu-



Rechtswahl 

genden fonnellen GeseL1es Einzelheiten von gerin­
gerer Bedeutung ( „ Ausführungsverordnung). Sie 
kann Bundesrechtsverordnung oder Landesrechts­
verordnung sein und von der -+ Regierung. einiel­
nen -+ Ministern oder nachgeordneten -+ Behörden 
(z.B. Ordnungsbehörden) erlassen werden. Art. 80 l 3 
GG sieht eine besondere Angabe der Recht'>grund­
lage ausdrüd.lich vor (Zitiergebot). Das Verfahren 
des Erl~ses einer R„ insbesondere einer Poli1eiver­
ordnung oder Ordnungsverordnung, ist m Landesge­
setzen näher geregelt. Erforderlich ist Mets eine 
ordnungsgemäße -+Verkündung (vgl. das Gesetz 
über die Verkündung von RechLSverordnungen von 
dem 30.1.1950). Ein Erlass einer R. meinem Um­
laufverfahren führt dann zu Nichligkeit der R .• wenn 
Schweigen stets als Zustimmung gewertel wird. 
LiL: U/1/e, A .• Parlament und Rechtsverordnung, 1999: 
Kwitz. C., Der Rechtsschutz gegen unmittelbar wirken­
de Rechtsverordnungen. 2001: Schmidr, J., Die Betei­
ligung des Bundestages beim Erlas~ von Rechtwer­
~rdnungcn. 2002; Voßkulile, A. u.a., Grundwissen 
Öffentliches Recht - Die Rechlwerordnung, JuS 2015, 
311 

Rechtswahl ist die Fntscheidung für eine von meh­
reren wlässigerwetse m Betracht kommenden 
Rechtsordnungen in dem mtemationalen Recht. 
Lit.: Dreher. K.. Die Rechtswahl 1m mtemattonalen 
Ehegüter- und Erbrecht, 1999; Riihl. C.. Rechtswahl­
freihei1 und Rechtswahlklauseln, 1999; Tas.vikcis, A., 
Disposiuves Recht und Rechtswahlfreiheit. 2004: Sah-
11er. A., Matcrialisienmg der Rechtswahl im intemulio 
nalen Familienrechl, 2019 

Rechtsweg ist das gc\etzlich eröffnete -. Verfahren, 
in dem die staatliche -+ Gerichtsbarkeit Rechts­
schutz gewährt. Nach An. 19 TV GG steht jeden falb 
bei einer Rechtwerlct7ung durch die öffentliche 
Gewalt der R offen. Dieser gliedert sich nach den 
Zweigen der -+ Gerichtsbarkeit (z.B. Verfassungs­
gericht, Verwaltungsgericht), so dass der Betroffene 
den richtigen Rechtswegzweig beschreiten muss. 
Die Zulässigkeit des Rechtswegs (§ 13 GYG u.a.) 
ist eine zwingende allgemeine -+ Prozessvoraus­
setzung. deren Fehlen die -+ Klage -+ unzulässig 
macht und damit staatlichen Rechtsschutz verbin­
den. Der orde11tliche R. umfasst den R. zu der -+ Zi­
vilgerichtsbarkeit und 1u der allgemeinen • Straf 
gerichtsbarkeit. 
Lit.: Ehle. D .. Rechtsweg und Zus1ändigkei1. JuS 1999. 
166; Re11rk, L.. Der Recht~wcg im gerichtlichen Verfah­
rensrecht, JuS 2000, 1001. Höfele. M„ Die Auswirkung 
der ~eufa~sung der§§ 17 bis l 7b GVG. 2002 

Rechtsweggarantie ist die durch Art. 19 IV 1 GG 
gewährleistete Möglichkeit jedes Einzelnen, 1u dem 
Schutz vor • Eingriffen der öffentlichen Gewalt in 
seine Rechtssphäre die -+ Entscheidung eine:. 
-+ Gerichts herbeiwführen. 
Lit.: Dorr. 0.. Der curop;iisicrtc Rcchtsschuvauftrag 
deutscher Gerichte, 2003 

Rechtswegzulässigkeit ist die Zulässigkeit des 
-+ Rechtswegs. 

Rechtswidrigkeit ist der Widen.pruch .tu der 
-+ Rechtsordnung. Die R. dient vor allem zu einer 
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Bewenung eines einen Erfolg verursachenden 
-+ Verhaltens (z.B. eines Verwaltungshandelns, 
emer -+Straftat oder einer unerlaubten -+ Hand­
lung). Die R. ist entweder als Verstoß gegen ein 
Verhaltensgebot besonders festzustellen (Hand­
lungsunrecht) oder als durch den Erfolg indiziert 
aniunehmen (Erfolgsunrecht) (Abgrenzung str.). 
Die R. wird durch da.' Vorliegen eines -+ Rechtferti­
gungsgrunds beseitigt 
Lit.: Oliver. P.. Der verantwortungsbezogene Recht<,­
w1drigkeitsbegriff. 2. A. 1996; Kb:id1, A„ Der Statli!i des 
Merkmals rechtswiclng. 1999; Jakob, iv.. Rechtswidrig· 
keit im Staatshaftung~recht. 2004. B11mke, C.. Relative 
Rechtswidrigkeil, 2004 

Rechtswidr igkeitszusammenhang ist der notwen­
dige Zusammenhang iwischen einer Verhaltens­
pnicht und einem eingetretenen Schaden. 
Lit.: John, D„ Rcchtswidrigkeitszusammenhang und 
Schuczzweck der Norm, 2020 

Rechtswirt (in dem Rechtsanwaltsfach oder in dem 
Notarfach) ist der nach einer mindestens dreijähri­
gen Berufserfahrung und einer Fortbildung geprüfte 
Fachangestellte des Rechbanwalts (Rechtsanwalts­
fachangestellte) bzw. Notars. 

Rechtswissenschaft ist die die rechtliche Sollens­
ordnung betreffende -+ Wissenschaf1. Sie ist eine 
Geisteswissenschafl und Sozialwissenschaft in ei­
nem weiteren Sinne. die ihren Anfan&. in Italien auf 
Grundlagen des Altertums an dem Ubergang von 
dem Frühmittelalter zu dem Hochmittelalter nimmt. 
Sie lässt sich gliedern in -+ RechLSgeschich1e, 
-+ Rechtsvergleichung, • Rechtspolitik. -+ Rechts­
soziologie. --+ Rechtsphilosophie. -+ Rechtstheorie 
und -+ RechtsdogmaLik. 
Lit: Köhler. G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007: 
Srint:.ing, R./Lm1dsbef'8, E.. Geschichte der deutschen 
Rechtswissenschaft, Bd. 1 fl. 1880 IT.; Kleinheyer. G./ 
Schröder, J„ Deutsche und europäische Juristen aus fünf 
Jahrhunderten. 6. A. 2017; Bra1111, J„ Einführung in die 
Rechtswissenschafl, 4. A. 201 1; Rcchtswissenschafts­
lhcorie, hg. v. Jestaedt, M. u. a., 2008; Kiihl, K. u. a„ 
Einführung in die Rechlswisscnschaft, 3. A. 2019: 
Lepsius. O.. Relationen: Pll!doyer für eine bessere 
Rechtswissenschaft, 2016: Walter, T., Kleine Stilkunde 
für Juri\ten. 3. A. 2017 

Rechtswort ist das für da\ Recht und sein Verständ­
nii. für alle Beteiligten und Interessierten bedeutsa­
me Wort der Sprache. 
Lit.: Hyldgaard-Jensm. K., Rcchtswongeographischc 
Studien. 1964 

Rechtswörterbuch ist ein das Recht betreffendes 
Wörterbuch (Lexikon). 
Lit.: Weber. K„ Rechtswörterbuch, 24. A. 2022 (mehr 
ab 12000 Stichwörter) 

Rechtszug ist der jewe1lc. einem bestimmten 
-+ Gericht wgeordnete Verfahrensabschnin eines 

+ Rechtsstre1L<;. Das Verfahren beginnt vor dem 
Gerichl des ersten Rechtvugs (1 .. B. --+ Amtsgericht, 
-+Landgericht. -+Verwaltungsgericht, u. U. aber 
auch -+ Oberlandesgericht, § 120 GVG). Soweit das 
Verfahrensrecht dies vorsieht. kann das Verfahren 
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auf Grund von --+ Rechtsmitteln vor das Gericht des 
zweiten oder dritten Rechtslugs gelangen. doch ist 
<ler Gesetzgeber in dem Ob un<l Wie <ler Einrichtung 
eines Rechtszugs grundsätllich frei. 
Lit.: Weit;:el, J„ Über Oberhöfe, Recht und Rechtszug, 
1981 

Rediskontierung--+ Di..,kont 

Reduktion (teleologische) ist die Einschränkung 
einer scheinbar für einen weueren --+ Tatbestand­
(sbereich) angeordneten --+ Recht~folge auf einen 
(gerechterweisc) :illein zu erfassenden Tatbe­
stand(sbereich) (z. B Einschränkung des § 181 
BGB). Sie beginnt Jen ... ells der einschränkenden 
--+Auslegung. Sie erfordert eine - nach besserer 
Einsichl - zu weitgehende Regelung einer Rechts­
nom1 bzw. einen zu weiten Tatbestand einer Rechts­
nonn sowie eine hinreichende Verschiedenheit eines 
speziellen Tatbestands(bercichs) von einem allge­
meinen Tatbestand. Die R. steht in Gegensatz zur 
-+ Analogie. 
L1t.: Jäger, \V. , Teleologi,chc Reduktion de~ § 181 
BGB. 1999 

reduzieren (V.) 1urückführen. verringern. ein­
schränken 

Reeder (§ 476 HGB) isl der --+Eigentümer eines 
ihm zu dem Erwerb durch die Seefahrt dienenden 
Schiffes (Schiffseigner). Er ist --+ Kaufmann. Er 
haftet für jeden --+ Schaden. den ein Angehöriger 
der Schiffsbesatzung einem Drillen schuldhaft zu­
fügt. doch bes1ehen auch Haftungsbeschr'.inkungs­
möglichkeiten. 
Lit.: Pötscl1ke, J„ Dre Haftung de~ Reeders für Ansprü­
che aus Konnossementen. 1999 

Reederei ist die Verbindung mehrerer --+ Reeder. 
Sie ist eine besondere Art der --+ Gesellschaft. Der 
Anteil des einzelnen Reeders ist der Schiffspart. 
Lit.: Schmidt. K., Die Pnrtenreederei. 1996 

Referendar (Berichterstatter) ist der in dem 
-+ Vorbereitungsdienst fUr die höhere Lautbalm des 
--+ Beamtenrecht\ und damit in der Berufsausbil-
dung stehende Anwärter In der Rechtsgeschichte ist 
R. ein hoher königlicher Amtsträger. -+ Rechts­
referendar 
Lit. Köbler. G., Wie werde ich Jurist'!. 5. A. 2007: 
Felser. M., Das erfolgreiche RechL\referendariat, 3. A. 
2006: Vehslage/Bergmamr!Kiihler/Zabel. Referendariat 
und Berufseinslieg. 2. A 2007 

Referendariat (N.) ist der Ausbildungsabschnill 
(Vorbereitungsdienst des Referendars). 

Referendum (lat. (N I> 1u Berichtendes. Volksent­
scheid 

Reflex (M.) iM die unwillkürliche. neuronal vennil­
telte. rasche und stets gleichartige Reaktion eines 
Organismus auf einen bestimmten Reiz. 

Reflexrecht --+ Rech1i.rcl1ex 

Regelbeispiel 

reformatio, lat.. Umgestaltung. Verbesserung. Apul. 
(um 125-175 n. Chr.) 

Reformatio (F.) in peius ((lat.] Zurückbildung in 
das Schlechtere) ist die Abänderung einer gerichtli­
chen -+Entscheidung in einer htfüeren ->Instanz 
1u dem Nachteil des -+ Angeklagten oder des 

+ Anfechtenden. In dem Zivilprozess darf das 
Urteil nur insoweit geändert werden, als eine Abän­
derung beantragt ist (§ 528 II ZPO) In dem Straf­
pro1essrecht darf das Urteil m Art und Höhe der 
Rechtsfolgen der Tat nicht 1u <lern Nachteil des 

+ Angeklagten geändert werden. wenn ledij?lich 
der Angeklagte. zu seinen Gun,ten die --+ Staats­
anwaltschaft oder sein gesel/hcher -+ Vertreter 
--+ Berufung oder--+ Revision eingelegt hat ( §§ 331. 
358 StPO). 
L11.: Ch1111g, H„ Das Problem der rcformatio in peius im 
Zivilprozess, Diss. jur. Köln 1998: Ba11ma1111, L., Das 
stmfpro1essuale Verbot der reformatio in pcius. 1999 

Reformation ist allgemein die Zurüd..bildung eines 
gegenwärtJgen (schlechten) Zustands bzw. einer 
gegenwärtigen (schlechten) Fonn 10 den ursprüngli­
chen (einwandfreien) Zustand (b1w 10 die ursprüng­
liche gute Fonn). In der Rechhgcschichte finden 
sich besonders deutliche Reformationsbestrebungen 
an dem Ende des Mittelalters. Hier kommt es nicht 
nur 1u einer religiösen R„ sondern bereits vorher 
auch zu 1ahlreichen Reformationen einzelner parti­
kularer Rechte (z.B. des Stadtrechts von Nürnberg 
1479), in denen tatsächlich aber nur hergebrachtes 
Recht und aufgenommenes (re1ipiertes) römisches 
Recht zu neuen Einheiten verbunden werden. 
Lit Reformation der Stadl Nürnberg. hg. v Köbler. G .. 
1984. Reformation der Stadt Franckenfort am Meine. 
hg. \..Köhler. G„ 1984: Der Stau Wormb~ Reformation, 
hg. '"· Kii/Jler. G., 1985: Nüwe Staurechten und Statuten 
der loblichen Statt Fryburg, hg. v. Kiibler. G. 1986 

Regal ([N.l königliches [Recht]) bt in dem mittelal­
terlichen und neuzeitlichen deutschen Recht das 
dem--+ König zustehende--+ Recht (z.. B. Bergregal, 
Forstregal, Salzregal. Postregal, Befestigungsrecht, 
Gerichtsbarkeit). Die Regalien sind später meist auf 
die Landesfürsten (Landesherren) und damit auf die 
einzelnen --+Länder übergegangen (vgl. Art. 73 
EGBGB. nach dem die landesgeselllichen Vor­
schriften über Regalien unberührt hle1ben). Sie 
spiegeln sich noch in einzelnen Hoheit!>rechten 
wieder. 
Li!.' Volc-kan. 0„ Regaliencrwerb und Monopolbildung. 
1996 

Regel (F.) Leitlinie, Richtlinie, Vor,chrift 

Regelbeispiel ist der in einer Rechtsnorm als keon-
1eichnendei. Beispiel für ein durch.J,choittliches 
besonderes Verhalten angeführte Tatbestand. Die 
Merkmale des Regelbeispiels :.rnd keine Tatbe­
standsmerkmale. sondern Teile erner Stmfzumes­
sungsregel (str.). Regelbeispiele finden sich etwa in 
§ 243 StGB für besonders schwere Fälle des Dieb­
stahls. 
Lit.. Reineke. P.. Regelbeispiele im Su-afprozess. 1991; 
Hom, E„ Die besonders schweren Hille und Regelbci-



Regelbetrag 

spiele. 2001; f:iie/e. J„ Die Regelbeispiebmelhode im 
Strafrecht. 2~ 

Regelbetrag ist der in der Regel als Unterhalt 
(--+ Regelunterhalt) erforderliche bzw. angemessene 
Betrag. 

regeln (V.) mit einer Regel versehen 

Regelstrafe ist die in einem --+ Gesell. in Forn1 
eines Strafr.thmens angegebene -+ Strafe, die ver­
hängt werden soll. wenn keine besonderen Umstän­
de vorliegen. die eine Anpac;sung der Strafe an den 
besonders gelagenen Einz.elfaJI erfordern (z.B. 
§ 249 StGB bei Raub Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr). ln Gegensatz hierzu werden in be· 
stimmten Fällen (etwa besonders schweren oder 
minder schweren Fällen, 1.. B. § 249 lJ StGB) höhere 
oder geringere Strafrahmen vorgesehen. 

Regelung (§ 35 VwVfG) ist die Festlegung von 
-+ Rechtsfolgen für Tatbestände. Ihr Kennzeichen 
ist, dru;s sie auf unmittelbare Rechtswirkung (nach 
außen) gerichtet ist. Nach ihrem Ausspruch muss sie 
festlegen, was rechtens sein soll. Solange sie indivi­
duell und konkret (Bescheid gegenüber einer Person 
in einem bestimmten Fall), individuell und abstrakt 
(eine bestimmte Person in einer unbestimmten Viel­
zahl von Fällen) oder generell und konkret (unbe­
stimmt viele, aber durch den konkreten Fall be­
stimmbare Personen, Allgemeinverfügung) ist, ist 
sie Tatbestandi.merkmal des -+ Verwaltungsakts. Sie 
unterscheidet diesen von der bloßen wiederholenden 
Verfügung. von der -+ Auskunft und von der -+ Zu­
sage. Die generelle und abstrak-te R kennzeichnet 
demgegemlber das (materielle)-+ Gesetz. 
Lit.: Schreiha. M„ Die gesetzliche Regelung der Lc­
bendspende. 2004 

Regelungsverfügung -+ Verfügung 

Regelunterhalt(§ 1612a BGB) ist der für ein min­
derjähriges Kind in dem Regelfall erforderliche 
Unterhalt. Er wird als Regelbetrag durch + Rechts­
verordnung der Bundesregierung jeweils festgelegt 
und kann bis w der l ,5fachen Höhe aufgestockt 
werden. Verlangen kann ihn das Kind \On dem Elter 
bzw. Elternteil. mit dem es nicht in einem Haushalt 
lebt (in der Regel also vom Vater). 
Ln.: Dmn·~. T., Scheidung und Unterhalt. 1995 

Regie (F.) Leitung 

Regiebetrieb ist der Wirtschaftsbetrieb einer 
--+ Körperschaft des öffentlichen Rechtes, der von 
ihr als öffentlich rechtliches ...... Unternehmen durch 
-+ Beamte oder sonstige eigene Bedienstete verwal­
tet wird. Er steht tn Gegensau zu dem stärker verselb­
ständigten -+Eigenbetrieb. Er kann völlig unselbst· 
ändig (z.B. Gemeindefon.tverwaJtung) oder relativ 
verselbständigt sein (nichtrechtsfähige An'>talt z.B. 
Bundesbuchdruckerei, Bundesschlepperei). 
Lit.. Kummer. U.. Vom Eigen- oder Regiebetrieb 1um 
Kommunalunternehmen. 2003; Seibold-Freimd, S„ 
Besteuerung von Kommunen - Regiebetricb, Eigenbe­
trieb und kommunale Gmbl J, 2015 
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regieren (V.) herr..chen. leiten 

Regierung (z.B. Art. 62 ff. GG) ist das den Staat 
nach der Verfassung politisch und m der Ausführung 
der Gesetze leitende kollegial gebildete Verfas­
sungsorgan. Die R. ist einerseits Exponent der Par­
lamentsmehrheit und damit des -+ Parlaments und 
des Volkswillens. andererseit.'i die Spitze der voll­
ziehenden -+ Gewalt. Sie besteht aus dem -+ Bun­
deskanzler bzw. -+ Ministerpr'.isidenten und den 
-+ Fachministern. Der Bundeskanzler wird von dem 
-+ Bundestag gewählt. die Bundesminister werden 
von dem -+ Bundespräsidenten auf Vorschlag des 
Bundeskanzlers ernannt. Über die nachgeordneten 
Behörden hat die R Weisungsfunktionen und Auf­
sichtsfunkrionen (gegenüber den Länderverwaltun· 
gen hat die Bundesregierung grundsätzlich nur 
-+ Rechtsaufsicht). In dem Verwaltungsrecht ist R. 
(Be1.irksregierung) in Flächenstaaten die Mittelbe­
hörde (höhere -+ Venvaltungsbchörde) der Landes· 
verwaltung. An ihrer Spitze steht der Regierungs­
präsidem. fhre Aufgaben bestehen vor allem in der 
-+ Aufsicht über die Unterbehörden und der (ein­
heitlichen) Erledigung überörtlicher VerwaJtung!t· 
aufgaben. 
Lit.. Hesse. J„ Da:. Regierungs~y!>lcm der Bundesrepub­
lik Deut.:;chland, 2004; Böckr11forde, E„ Die Organisa­
uonsgewah im Bereich der Regierung, 2. A. 1998. 
lle1111is, ~V.. Regieren, 1999; Progressive Govemance. 
hg. v. Schröder. G„ 2001 

Regierungsbezirk isL in dem Verwaltungsrecht der 
örtliche Zuständigkcit'ibereich der Mittelbehörden 
der meisten Bundesländer(-+ Regierung). 
Lit.: Stöbe, S.. Die Zukunft der Bezirksregierungen, 
1996; Bfazek. M„ Von der Landdrostey zur BeLirksre­
gienmg. 2014 

Regierungspräsident ist in den meisten Bundes­
ländern der Leiter der mittleren -+ Verwaltungs­
behörde (Bezirksregierung). 
Lit.: Dreist, M„ Die DUsscldorfer Bezirksregierung, 
2003 

Regierungsvorlage ist die Gesetzesvorlage der 
-+ Regierung für das Parlament. 

Register ist das amtlich über bcsummte rechtlich 
bedeutsame Verhältnisse gefühne Verzeichnis (z.B. 
Handelsregister) meist der freiwilligen -+ Gerichts­
barkeit. 
Li1: Krafka. A„ Registerrecht, 11. A. 2019; Krafka, A„ 
Einführung ln das Reg1sterTCch1, 2. A. 2008; Wild. G„ 
Publizitat und Register 1m gewerblichen Rechtsschull. 
2022 

Regress ([M.I Rückschritt) ist der Rückgriff emes 
tunächst zu einer Leistung Verpnichteten auf ci.nen 
weiteren. vielfach nur in dem Innenverhältnis zu der 
Erbringung der -. Leistung Verpnichteten. Regress­
fälle sind an sehr verschiedenen Stellen gesetzlich 
geregelt (z.B. § 78 BBG für Dienstpflichtverletzun­
gen von -+ Beamten, § 426 1 BGB für Ausgleichung 
m dem Verhältnis mehrerer -+ Gesamtschuldner 
zueinander). Eine besonders ausführliche Regelung 
hat der R. im -+ Wechselrecht erfahren (Art. 43 ff. 
WG). 
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Lit.: Rößing, J .. Der Regress des Verb~ucbe.rs gegen 
den Hen,teller, 2000: Müller. C„ Der Ruckgnff gegen 
Angehörige von So1ialhilfcempfängern. 7. A. 2016 

Regulation (Regulierung) iM in der Rechtsgeschich­
te die Ausgleichung der bei der Veränderung der 
Agrarverfassung zu Beginn des 19. Jh.s geänderten 
-+ Eigentumsverhällnissc an -+ Grundstücken (z.B. 
durch Geldleistungen dt.:r -+ Bauern als Abfindung 
an die früheren -+ Grundherren). 

Ltt.: Köhler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

regulieren (V.) rrut Regeln gestalten 

Regulierung (F.) Gestaltung nach Regeln, 
-+ Regulation 
Lit.. Hi/d, T.. Grenzen einer strafrechtlichen Regulierung 
des Kapitalmarktes, 2004; 8erri11ger, C„ Regulierung. 
2004· IOJahre wettbewerbsorientierte Regulierung von 
Nct1i.ndustrien in Deutschland. hg. v Picor,A„ 2008 

Reich (N.) Land. Gebiet. Staat. •Deutsches Reich 

Reichsabschied ist d1t.: Zusammenfassung der Be­
'chlüsse de::. -+ Reichstags des (eNen deutschen 
bzw.) Heiligen römischen Reiches anlässlich seines 
Auseinandertretens ( 1654 jiingwer d. h. letzter R.). 
LiL: Willoweit. D„ Deutsche Verfa.\sungsgcschichte. 
8. A. 2019: Götte, H„ Der jüngMe Reichsabschied. 1998 

Reichsacht ist die fUr das ganze (erste) deutsche 
Reich geltende -+ Acht. 
Lit.: Battenberg. F.. Reichs:1cht und Anleite im Spätmit· 
telalter, 1986; Eise11Jwn/1 u„ DeuL\Che Rechtsge­
c;chichte. 7. A. 2093 

Reichsdeputatioosbaupl<tchluss ist der Beschluss 
des letzten Ausschusses !Deputation) des (er..ten 
Heiligen Römischen).- Deutsche~ Reichs von.dem 
25.2.1803. in dem LU der Ausgleichung der links­
rheinischen Gebielsvcrluste deutscher Fürsten an 
das okkupierende napoleonische Frankreich. die 
geistlichen Fürstentümer zu Gunst~n welLl.1cher 
Fürstentümer -+ säkularisiert und die wellltchen 
kleineren reichsunmittelbaren Herrschaften zu 
Gunsten weltlicher größerer Fürstentümer (1. B. 
Baden, Württemberg, Bayern) .- mediatisiert (mit­
telbar gemacht) wurdt.:n 
Lit.: Köbler. G .. Deutsche Rechhgeschich1e. 6. A. 2005: 
Hoemig. K., Der Retch,dcpuwtionshauptschluss vom 
25.2.1803. 1969: Schroeder. K.. Der Reichsdepu1a1tons­
haup1schluss vom 25.2. 1803, JuS 198?., 351: Köhler. G„ 
HiMorisches Lexikon der deutschen Uinder. 7. A. 2007 

Reichsdeutscher t'>t (/wischen 1918 und 1945) der 
innerhalb der Gren1en des (zweiten) Deutschen 
Reiches lebende Deutsche 111 Gegensatz zu Aus­
landsdeutschen und Volksdeutschen. 

Reichsgericht (RG) ist dus a~ dem 1.10. ! 879 in L.e1p­
zig eingerichtete. grund,ät1l!ch bis Mru 1945 tau~e 
höchste -+Gericht des (1.we1ten) -+Deutschen Rei­
ches. -+ Reichsoberhandelsgericht, -+ Bundesge­
richtshof 
Lit.. Köhler. G .. Deutsche Rech1sgcsch1chte, 6. A. 2005: 
Fünfzig Jahre Reichsgericht, 1?29, }.fölle~ .K„ Die 
Recht.sprechung des Reichsgerichts m Z1v1lsachen, 
2001 

Reichspräsident 

Reichsgesetzblatt (RGBl) ist das •Gesetzblatt des 
( 1we1tt.:n) -+ Deutschen Reiches ( 1871-1945 ). 
L1t„ Kmesc/Jell. K .. Rechtsgeschichte Deutschlands im 
20. Jahrhundert. 1992 

Rcichshaftpnichtgesetz ist das vor allem di~ 
-+ Gefährdungshaftung für Per.onenschäden bei 
dem Betrieb einer -+ Eisenbahn anordnende Gesetz 
(1871 ), das inzwischen mehrfach erweitert bzw. 
ergänzt wurde. -+ Haftpfltchtgesetl 

Li1 · Filrlumt, \\.'., Haftpnichtgöctt. 10.A. 2019 

R eichs hofrat isL das von 1498 b1' 1806 m dem 
(eT\ten) Deutschen Reich neben dem -+ Reichs­
kammergencht stehende -+Gericht (Höchstgericht 
des Kaisers) in Wien. 
Lit.: Die Ordnungen des Reichshofra1es 155(~ 1766, hg. 
v. Seilen, W.. Bd. 1 1981: Sellerl, ~V.. Reichshofrat und 
Reich\kammergericht, 1999: qemeinc Besc~eide, ein­
gel u hg. v. Ocstmann. P„ Tctl 2 Re1chsholrat 1613-
1798. 2017 

Reich.c;justizgesetz ist das an dem 1.10.187? in 
KrJft getretene Verfahren,geset1 des (zweiten) 

• Deutschen Reiches <GVG. StPO. 7PO. KO). 

Ltt 811!1'1, G .. Bayerns Ju,uznum,tcr ' Faustlc un~ die 
Re1ch\jus1izge~clJ'e, 2003, Ki.1.1d, o„ 125 Jahre Re1chs­
JUSti1gese11e. NJW 200-i, 2872 

Reichskammergericht ist das von 1495 bis 1806 
tätige. auch nach gemeinem Recht rich tende oberste 

•Gericht (der Stände) des (ersten) -+ Deutschen 
Reichs, das zuletzt in Wet1lar amtierte. 
Ln Repertorium der Akten des Reichskammergerichts, 
hg. v Knser. 0 .. Bd. 1 f. 1933 fl. Da' Reichskammerge­
rich1. hg ' Diesrelkamp, 8 .. 2003 

Reichskonkordat i!.t der (1933) 1w1„chen dem 
(1weiten) ...... Deutschen Reich (b1w. gemäß Art. 123 
GO den an seine Stelle tretenden Ländern) und dem 
„ Heiligen Stuhl geschlos..,ene völkerrechtliche 

-+ VerLrag über Angelegenheiten der katholischen 
-+ Kirche (z. B. Rechtsstellung des Klerus, Beset-
1ung kirchlicher Ämter. Religionsunterricht). 
Lit. \41U„ L.. Das Reich..,konkordal vom 20 Juli 1933, 
1972 

Reichsobcrhandelsgericbt 1't das von 1871 bis 
1879 bestehende ober.te • Reichsgericht in 
...... Handelssachen. das in dem Reichsgericht auf­
geht. .- Bundesoberhandehgencht 
Ltt .: Köhler. G„ Deutsche Recht,geschichte. 6 . .\. 2005: 
Samthchc Emscheidungen des Rc1chsobcrhandelsge­
nchts, hg. v. F11chsberger. U .. ~. A. t9<X> 

Reichspräsident ist (als Nachfolger des Kaisers) 
das .- Staatsoberhaupt des (Lwci1en) -+ Deutschen 
Reiches von 1919 bis 1934. Der R. wurde von dem 
-+ Volk gewähh und ernannte und entließ den 

+ Reichskanzler. Er haue nach Art 48 ll WRV das 
Recht. 1m Falle einer Störung der öftentlichen Si­
cherheit und Ordnung die erforderlichen Maßnah­
men 1u treffen (sog . .- Notverordnungsrecht)'. Nach 
dem Tode des Reichspräsidenten Paul von Hinden­
burg (2.8. 1934) übernahm Adolf Httler .1.n t~tsäcMi­
cher Abänderung der Verfassung 1u,at1hch sem 
Amt. 



Reichsrat 

l .it.: Pü11der. II .• Der Reichspräsident in der Weimarer 
Republik. 1961 

Reichsrat isl das bei der Gesetzgebung milwirken­
de Kollegialorgan der Länder des (zweiten) 
- • Deutschen Reiches. 
Lit.: Rose, G .. Der Re1chsr.11 der Weimarer Republik, 
1964 

Reichsrecht isl das von dem -+ Reich geschaffene 
bt\" m dem Reich geltende Recht. In der Gegen­
wan gilt R. nach Art. 123 GG fort. soweit es dem 
-+ Grundgeselt nicht wider~pricht. fa ist teils 
-+ Bumle;::.11.:c.:ht, Lc::ils -+ Landesrecht geworden 
(Art 124. 125 GG). 
Lit. Nehse. H. Kurzgcfa"Lcs Lehrbuch hir das wich­
llgste Reich"·ccht. 1926: Pf1111drner. H .• Das neue deut­
sche Reichsrecht. 1933 ff. 

Reichsregierung iM die -• Regierung des (zweiten) 
• Deutschen Reiches. 

Lit: Ro.~emlwl. E .. Die Reichsregierung. 1911 

Reichsstadt ist in dem hochmittelaHerlichen, spät­
miuelaherlichcn und frühneuLenlichen deutschen 
Recht die dem --+ Reich CKai<,er) unmmclbar unter­
stehende „ Stadt (zeitweise bis zu 125 Städte u. a. 
Nürnberg. rrankfun am Mam. Regensburg. Worms. 
Speyer, Wetzlar. Zell am Harmersbach u.a.). Die 
meisten Reichsstädte wurden ~pätesten„ 1803 (durch 
d~n Re1chsdeputationshauptschluss) -+ medi.atisien 
Die letzten Überreste der Retcbsstadtc smd die 
Stadtstaaten Hamburg und Bremen. 
Lit.. Köhler. G.. 1-üstorischcs Lc~kon der deutschen 
Linder. 7 A 2007: Sehmetier. K„ Das alte Reich und 
seine Städte. 1991 

Reichsstand -+ Stand (in dem Heiligen römischen 
Reich, Kurfür'>t. sonstiger Reichsfürst. Reichsstadt) 

Reichsstatthalter ist der seil 7.4.1933 von dem 
Reichspr'.is1denten oder von Adolf Hitler ernannte 
stlindigc Vertreter des Reichskanzlers 111 einem Land 
des (7weiten) Deutschen Reiches. der die Aufsicht 
üher die jeweiltge Landesregierung führte. 
Lll . Leluler. W. Die staatsrechtliche Stellung der 
Reichsstatthalter, 1937 

Reichstag ist das die Gesamtheit des -+ Volkes 
repräsentierende. bei der Gesetzgebung mitwirkende 
Kollegialorgan des -+ Deutschen Reichö Der R 
bestand in dem Heiligen Römischen Reich aus den 

+ Reichsstilnden (Kurfürsten, sonstige Reichsfürs­
ten, Reichsstädte). In dem l'.weit1:u -> Dc::ucschcn 
Reich (und damit auch in der so genannten 

+Weimarer Republik) seme er 'ich aus -+Ab­
geordneten tusammen, die nach demokratischen 
Wahlgrundsätzen gewählt worden waren. Zwischen 
1933 und 1945 hatte der R. nur Scheinfunktionen. 
l.11 .: Ansd1iil;:. G., Yerfa."ung des Deu1schen Reichs. 
14. A 1933: Schuben. F.. Der deutsche Reichstag in der 
Staatslehre der frühen 1'eu1eit, 1966: ßil'fcmg, A., Bis­
marcks Reicl1stug, 2002 

Reichsverfassung ist die Grundordnung des 
•Deutschen Reiches. In dem -+ Heiligen Römi­

schen Reich smd -+ Kaiser, Reichsstände und Lan-
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desfürsten die bedeutsamsten Organe bzw. Kräfte 
der (materiellen) R .. in dem monarchischen (1wei­
ten) Deutschen Reich von 1871 Kaiser (Präsidium). 
Bundesrat und Reichstag. 111 dessen republikanisch 
geprägter (Weimarer) Zeit (1918- 1933) -+Reichs­
tag, + Reichspräsident, --+ Reichsregierung und 
Reichsrat, 1wischen 1933 und 1945 Führer und 
Partei. 
Lit.: Köbler. G .. DeuL-;che Rechl.ligesch1chtc. 6. A. 2005; 
Wi/loweit. D„ Deutsche Yerfa~sungsgcschichte. 8. A. 
2019: Imme/. J .. Hugo Preuß und die Weimarer Reichs­
verfassung, 2002 

Reichsversicherungsordnung (RVO) ist das die 
-+ Kmnkenversichenmg. -+ Unfallvcr;icherung und 
Rentenversicherung 1usammenfassend regelnde 
-+ Gesett vom 19.7.1911, das in der Bundesrepub­
lik Deutschland später durch das -+Sozialgesetz­
buch abgelöM wird. 
Lit .. Rotlrer. K .• Die Rcichwersicherungsordnung 1911. 
1994 

reif (AdJ.) entwickelt, ausgereift 

Reife ist der Zustand abgeschlossener Ent\\1cklung. 
Nach § 3 JGG ist ein -+ Jugendlicher strafrechtlich 
\'Crantwortltch, wenn er zu der Zeit der Tat nach 
seiner siulichen und geistigen Entwicklung reif 
genug ist. das -+ Unrecht der Tat einzusehen und 
nach dieser Einsicht 1u handeln. Diese R. muss m 
dem Ein1elfall festgestellt werden. 

rein (Adj.) klar, bloß, grUndlich 

Reine Rechtslehre ist die von Hans Kelsen (1881-
1973) begründete pos.lli\btiscbe Rechtstheorie. die 
sich unter Ablehnung jeder transzendentalen Rechts­
idee um eine wertfreie allgemeine Rechtsmethode 
hauptsächlich formal technischer An auf der Grund­
lage einer (einzigen hypothetischen) Grundnorm 
bemüht. 
Lit.: K/11~. U.. Prinzipien der Reinen Rechtslehre. 1974; 
Jablo11e1; C., Logischer Empirismu~ und reine Rechts­
lehre. 2001 

Reise (§ 651a BGB) ist die gewollte Veränderung 
eines Menschen von einem On an einen anderen 
entfernteren Ort. Sie kann eine Beförderung. eine 
Unterbringung oder eine andere Teilleistung ein­
schließen. Sie ist vor allem Bezugspunkt des 1u den 
Werkverträgen zu zählenden-+ Reisevertrags. 

Reisebüro ist das Unternehmen b1w. der Geschüfts 
raum eines -. Reisen vermittelnden Unternehmers. 
Lit.: Nie_1, I Reisebüro. 3. A. 2011 

Reisegewerbe (§ 55 GewO) ist das Anbieten oder 
Bestellen von Waren und gewerblichen Leistungen 
sowie das Darbieten von Schaustellungen in eigener 
Person außerhalb der Räume einer eigenen gewerb­
lichen Niederlassung oder ohne eine solche. Die 
Ausübung des Reisegewerbes bedarf grundsättlich 
einer Reisegewerbekarte, für deren Ausstellung die 
untere -+ Verwaltungsbehörde zuständig ist. Eine 
Vorschrift eines M11gliedstaats der Europäi-,chen 
Union, nuch der Bäcker. Fleischer und Lebensmit-
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Lelhändler nur dann m einem VerwaJtungsgebieL im 
Umherziehen Waren feilbieten dürfen, wenn sie in 
diesem Verwaltungsgebiet auch eine ortsfeste Be­
triebsstiitte haben, ist europarechtswidrig. 
L1L.: Scheibe, J„ Das Reisegewerbe, 1971 

Reisekos ten (F.PI.) sind die Kosten einer Reise. 
Lit.: Hartma1111, R„ Reisekosten. 26. A. 2022 

Reisekostenrecht ist die Gesamtheit der die Reise­
kosten (vor allem eme~ in einem Auftrag eines 
Dienstherrn reisenden Menschen) betreffenden 
Rechtssäcze. 
Lit.: Kottke, K., Reben, Spesen. Zechen und das Fi­
nanzamt. 24. A. 2003; Vogel, H .• Steuer-Update Reise­
kosten 2020. 2019 

reisen (V.) Reise durchführen. verreisen 

Reisereclit ist die Gesamtheit der Reisen (Erho­
lungsreisen) betreffenden Rechtssätze. -+ Reise­
vertrag 
Lit.: Fiihrich, E .• Rci\erecht. 8. A. 2019: Fiihrich, E .• 
Basiswissen Reiserecht, 4. A 2018: Kappus. A„ Allge­
meine Reisebedingungen. 2008: Staudinger. A. u. a„ Die 
Entwicklung des Rei\erechts. NJW 2018. 9087: Füh­
rich, E„ Die neue Pau,chulreiserichtlinie. NJW 2016, 
1204: Fiihrich. E.. Das neue Pauschalreiserecht, NJW 
2017, 2945; Bergmann, S„ Das neue Reiserech1, 2018 

Reisescheck -+ Travellerscheck 

Reiseversicherung ist die Reisekosten betreffende 
Privatversicherung. 
Lit„ Bühren, H. 1•an/Nies. /.. Reiseversicherung, 4. A. 
2021 

Reisevertrag(§§ 651aff. BGB) ist der-+ Vertrag. 
durch den sich ein Reiseveranstalter verpflichtet, 
gegen Entgelt einem Reisenden eine Gesamtheit von 
Reiseleistungen (Reise) zu erbringen. Der R. ist ein 
gesetzlich besonders geregelter -+ Werkvertrag. Der 
Reisende hat insbesondere unabdingbare Kündi­
gungsrechte, Minderungsrechte, Schadensersatz­
rechte und Rücklriusrechte, muss aber dem Reise­
veranstalter grundsät71ich die Möglichkeit der 
Nachbesserung einräumen. + Reiserecht 
Lit: Tomier. K„ Der Rc1scvertrJg, 5. A. 2007; Führich, 
E., Reisevenrag nach modemisienem SchuJdrechL, 
NJW 2002. 1082; Tonner. K„ Auswirkungen von Krieg. 
Epidemie und Naturlatastrophe auf den Reisevenrag. 
NJW 2003. 2783: Scha11e11kirrh11er. S„ Preisminderung 
bei Reisemängeln. 2. A. 2012 

Rei vindicatio (lat. (F.J Herausgabe der Sache) isl 
die romanistische Be1eichnung für den -+ Heraus­
gabeanspruch des -+ Eigentümers gegen den nicht­
berechtigten-+ Besit1er (§§ 985. 986 BGB). 
LiL: Kaser. M„ Römi-.chcs Privatrecht, 21. A. 2017; 
Günter. F., Verurteilung .rur Herausgabe. 1994; Sliwka. 
C. Herausgabeansprüche ah Teil des zivilrechtlichen 
Eigentumsrechts?, 2012 

Rektapapier (N.) ..... Namenspapier 

Rektor ist der (nebenamtliche) Leiter einer 
-+ Uojversität. Er ist in der Gegenwart weitgehend 

Relevanztheorie 

durch den auf Zeil hauptamtlich tätigen Präsidenten 
der Universität ersetzt. Seine Vertreter smd vielfach 
Konrektor und bzw. oder Prorektor bzw. Vizerektor. 

Rela tion (lat. relalio [F.J Bericht) ist die schriftliche 
Arbei t in der Ausbildung als juristischer -+ Re­
ferendar (Rechtsreferendar). Dabei isl (in dem Pri­
vatrecht bzw. Zivilprozess) für einen konkreten 
Streitfall nach der Enniulung des unstreitigen und 
des streitigen Geschehens. der Behauptungen des 
Kltigers und des Beklagten ~owie der Beweisanord­
nungen und Beweiserhebungen aus den Akten bei 
der rechtlichen Würdigung des Falles in der sog. 
Prozessstation die Zulässigkeit der -+ Klage, m der 
sog. Klägerstation die Schlüssigke1t des klägeri­
schen Begehrens. in der sog. Beklagtenstation die 
Erheblichkeit der Einwände des Beklagten, in der 
sog. Beweisstation die BcweisbedUrftigkeit der 
jeweiligen Behauptungen der Parteien sowie dje 
Beweiswürdigung zu erörtern und i„t in der sog. 
Tenorierungsstation ein Entscheidungsvorschlag ab-
1ugeben. Die DarstelJung erfolgt als Gutachten mit 
Entscheidungsvon.chlag (Uneil). wobei der Bericht 

von dem die R. ihren Namen herleitet - vor aJlem 
in dem -+ Tatbestand des Entscheidungworschlags 
enthalten ist. 
Lu.: Sattelmacher. P./Sirp, W./Scl111schke. W. Bericht, 
Gutachten und Uneil, 34. A. 2008; Griineberg. C./ 
Ma111e11fel, T., Die anwaltliche Relationsklausur. JuS 
1996.55 

rela tiv (Adj.) verhältnismäßig 

relative Fahruntüchtigkeit -+ Fahruntüchtigkeit, 
relatJVe 

rela tive Mehrheit -+ Mehrheit, relative 

relative Straftheorie -+ Straftheone, relalive 

relative Unwirksamkeit -+ Unwirksamkeit, relative 

relatives Recht -+ Recht, relatives 

Relegation (Verbannung) ist die verweil.ende Strafe, 
insbesondere auch der disziplinarische Ausschluss 
eines Studenten von dem Studium. dessen heutige 
Ent.5prechung der Ausschluss von dem Studium auf 
Zeit ist (früher§ 28 HRG). 
Lit. · Re1cl1, A„ Hocltschulrahmengcsetz. 10. A. 2007 

relegieren (V.) ausschließen 

relevant (Adj.) erheblich 

Relevanz (F.) Erheblichkeit 

Relevanzthoorie ist die vercin1clt vertretene. die 
Relevanz berücksichtigende Theone zu der 
-+ Kausalität eines -+ Verhaltens für einen -+ Er­
folg. Sie gehl von der Bedingungs1heorie (-+ Äquj­
valenzlheorie) aus und stellt 1usätzlich auf die straf­
rechtliche Relevanz des Geschehens ab. Als zu­
rechenbar erkennt sie nur die tatbestandsrelevanten 
Bedingungen eines Kausalverlaufs an (L. B. A veran­
lasst seinen Erbonkel 0, mit einer wie er. nicht 



Religion 

jedoch 0 weiß - um.ichcrcn Chartcm1aschine zu 
fliegen. Eine Maschine stürzt mit 0 ab. Hier ist das 
Verhalten des A kausal. aber nicht relevant. weil sich 
der Erfolg jeder Berechnung entzieht). Häufiger 
wird die überzeugendere + Adäquannhcorie ver­
wendeL 

Religion ist allgemein das Ergriffenwcrden von dem 
Göttlichen. Nach Art. 4 II GG ist die ungestörte 
Religionsausübung grundgesetzlich gewährleistet. 
Oie Störung der Religionsausübung (§ 167 StGB, 
FreiheilSMrafc bis zu drei fahren oder Geldstrafe) ist 
neben einigen anderen. sich auf R. und Weltan­
schauung beziehenden ·• Straftate11 mit Straft: bt:­
droht. 
Lit.: Reuter. A., Religion m der verrechtlichten Gesell­
\C haft. 20 14 

Religionsfreiheit (Art. 4 II GG) iM die Freiheit der 
ungestörten Ausübung der-+ Religion. 
L11 .. Cla.~se11, C„ Rehg1on,freiheit und Staatskirchen­
recht, 2003, Maraulm, T., Grundrechtlicher Schutz vor 
religiöser Macht'>, 2003: Ungem-Stembrrg, A. i~. Reli­
gionsfreiheit in Europa, 2008: Rewer~. E„ Gesichtwcr­
hUllungsvcrbote und Religionsfreiheit. 2022 

Religionsgesellschaft (Art. 140 GO. Art. 137 WRV) 
ist die Verem1gung von Angehörigen derselben oder 
mehrerer verwandter Glaubensbekenntnisse zu ge­
meinsamer Ausübung der -+ Religion. Die Verfas­
sung gewährleistet die freiheit der Bildung von 
Religionsgesellschaften \Owie deren - Selbst­
verwaltungsrecht. Religion-;gesellschaften können 
-+ Körperschaften des öffentlichen Rechtes sein 
(z.B. Diözesen der katholischen Kirche, Evangeli­
sche Kirche m DeaV;chland, evangelische Lande~­
kirchen. einige evangelische Freikirchen. die neu­
apostolische Kirche. die Mormonen. die jüdischen 
Gemeinden u. a.). Als solche können sie nach Lan­
desrecht -+ Steuern (-+ Kirchensteuer) erheben. 
Voraussetzung für die Anerkennung als Körper­
schaft des öffentlichen Rechtes ist die Bereitschaft 
zu Wahrung des Rechtes. Als R. hat da' Bundesver­
waltungsgericht Deutschlands der islamischen Fö­
deration da.c; Recht zugesprochen. lll Berlin an öf­
fontlichen Schulen Religionsunterricht 7U erteilen. 
Lit: Piemtll. 8. u. a„ Wa, 1s1 eine Relig1onsgcmem­
schaft?, JuS 2002. 937; Hei11ig, H .• Öffentlich-recht­
liche Religionsgcscllschaf1en, 2003; Magen. S„ Körpcr­
schaftsstatus und Religionsfreiheit, 2004: Griebe/. 8„ 
Die Religionsgesellschaft zwischen Staabrecht und 
Europarecht. 2014 

Religionsunterricht (Art. 7 lll GG) ist die schuli 
sehe -+ Erziehung in einem religiösen Bekenntnis. 
Der R. ist in den öffentlichen Schulen der meisten 
Länder der Bundesrepublik Deutschland mit Aus­
nahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches 
Lehrfach. Über die Teilnahme eines Kindes an dem 
R. entscheidet bis zur Vollendung des 14. Lebens­
jahrs der gesetzliche -+ Vertreter. danach das Kind 
selbst. 
Lit.: Hildebrandt, U„ Da.'> Grundrecht auf Religion~un­
terricht, 2000, Rcligionsuntenicht im Plausibilisie­
rungsstrcss. hg. v. Domsgen. M .. 2022 

Remittent (Nehmer) ist die Person, an die auf 
Grund eines -+ Wechseb die Geldsumme ausge-
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zahlt werden soll. Der R. erlangt auf Grund der 
Ausstellung wie der Aushändigung des Wechsels 
noch keinen -+ Anspruch gegen den Bezogenen. 
Der Betogene soll zwar nach dem Willen des Aus­
stelle" an den Nehmer zahlen. wird aber erst durch 
die eigene ..... Annahme (Art. 28 WG) der in dem 
Wechsel enthaltenen Anweisung verpflichtet, den 
Wechsel bei -+ Verfall zu bezahlen. 

Remonstration (f.) Gegenvorstellung 
Lit.: fo/1r. P.. RemonMrat1on ab Jn,titution. 2021 (im 
frühen chinesischen Kaiserreich) 

Kemonslrationspflicht C§ 63 lJ BBG) ist die Pflicht 
des -+ Beamten. bei Bedenken gegen die Rechtmä­
ßigkeit einer dienstltchen Anordnung unverzüglich 
seinen „ Vorgesetzten und evtl. de'>sen Vorgesett­
ten hierauf aufmerksam zu machen. Sie ist eine 
Dienstpflicht (Beratungspflicht). Ihre Erfüllung be­
freit ihn trotz Ausführung der Anordnung. zu der er 
wegen der Gehorsamspflicht grundsätzlich ver­
pflichtet 1\1, von dis1iplinarrechtlicher und haftungs­
rechtlicher Verantwortung. Die R. ist fi.lr den Beum­
ten zugleich Remonstrationsrecht. 
Lit.: Ronumn, D .. Remonstrationsrecht und Remonstra­
tionspfüch1. D1ss. JUr. Speyer 1996 

rcmuneratoriseh (Adj.) belohnend 

remuncratorische Schenkung - Schent..ung, 
remuneratonsche 

Reno (Abkürzung für Rechtsanwalt und Notar) 

Rente (tu lat. rendere. zurückgeben) ist das Ein­
kommen. das auf Vermögen (Bodenrente. Kapital­
rente). Ver.icherungsansprüchen oder Versorgungs­
ansprUchen beruht. Oie größte Bedeutung kommt in 
der Gegenwart (noch) den Renten aus der -+ So­
zialversicherung (vor allem -+ Rentenversicherung) 
zu. die sich als wichtigste. infolge der Überalterung 
der Bevölkerung aber kaum noch bezahlbare Absi­
cherung gegen wesentliche Risiken des Alltagsle­
bens erwiesen haben. Die R. fällt periodisch. meist 
monatlich. an. Dynamisierte (dynamische) R. ist die 
zwech Gewinnung von Wählerstimmen für politi­
sche Parteien von djcsen in ihrer Höhe an Verände­
rungen de!-. Einkommensniveaus angepasste R. Früh­
rente "' die vor Erreichung des allgemern für 
Altersrenten festgeset1ten Lebensalters erlangte R .• 
die von manchen ln1ucht-Belriigem rechtswidrig zu 
Lasten der Allgemeinheit erschlichen wird. Ab 
1.1.2005 werden in Deutschland 1wecks Gewinnung 
neuer Steuereinnahmen von den Regierungsparteien 
alle Renten der geset1lichen Alterwcrsorgung (wie 
die Pensionen der Beamten) ~chrittweise (2005 zu 
50 Prorent mit Freibeträgen, tatsächlich ab monat­
lich rund 1575 Euro. 2040 zu 100 Prozent) besteuert 
und 1wecks (angeblichen) Ausgleichs dafür die 
Beiträge der Beschäftigten zu ihrer Altersversorgung 
bis 2025 schrittweise steuerfrei gestellt. 
Lit.: Ackc1; S., Renten in Europa. 1996; Gesetzliche 
Rente. 2004 

Reoteoberaler ist der (neben der kostenlosen Ren­
tenberatung der So11alversicherungsträger tällge) 
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geschäftsmäßige Berater in Angelegenheiten der 
sozialen Rente. 
Li1.: J1111gh/111, M„ WISO-Rentenbcrater, 2. A 2004 

Rentenschuld (§ 1199 BGB) ist die in der Weise 
bestelhe __. Grundschuld, dass m regelmäßig wie 
derkehrenden Terminen eine bestimmte Geldsumme 
(z.B. Leibrente, Hausgrundstüd.sverkauf auf Ren­
tenbasis) aus dem -+ Grundstück w zahlen ist. Für 
sie gilt teils -+ Grundschuldrecht, tei ls -+ Hypo­
thekenrecht. In der Rechtswirklichkeit tritt die R. 
hinter der --. Reallast zuruck. 
Lit.: B/an/.;. T. Bürgschaft Hypothek Pfandrecht. 
Grund- und Rentenschuld, 2000 

Rentenversicherung ist die -+ Versicherung, die 
gegen eine (laufende) -+ Prämie von einem be­
stimmten Ereignis an (z.B. Vollendung des 67. Le­
bensjahrs) bis zu dem Tode regelmäßige Zahlungen 
leistet. Sie rst (meist) eine -+ Sozial\'ersicherung. 
Vcr,ichcrungspflichtig sind alle unselbständig Be­
schäftigten sowie gewisse Selbständige. Ver:.iche­
rung:.fall ist vor allem die Erreichung der --. Alter.­
grcn1e (--.Altersruhegeld) (grundsätzlich 67. Le­
bensjahr, evtl. erniedrigt) bzw. für Anspruche 
Hinterbliebener der Tod des Versicherten. Die Leis­
tungen der R. sind hauptsächlich --. Renten und 
Leistungen 1.wecks Erhaltung, Bes\erung und Wie­
derhcNellung der Erwerbsfähigkeit. Träger der R. 
sind -+ Landes\'ersicherungsanstahen u.a. Möglich 
ist auch die private R„ die wegen drohender Zah­
lungsunfrihigkeit der sozialen R. in der Zukunft 
immer größere Bedeutung erlangen wird bzw. soll 
(z.B. sog. Riesterrente). Zu dem 1. l.l 992 wurde das 
Recht der R. als Buch VI in das-+ Sozialgesetzbuch 
übernommen, mit Geset.z von dem 9 .12.2004 b1w. 
14.12.2004 die Arbeiterrentenver.icherung (und die 
knappschaflliche R.) Teil der Deutschen Rentenver­
sicherung und die früheren Landewersicherungsan­
stalten Regionalträger der gesct1llchen Rentenver~i­
cherung. 
Lit.: Rentenversicherung, hg. v. Aichberger, (Lbl.) 
2021 ff.; So11algcsetzbuch VI Gcset1liche Rentenver­
sicherung, hg. v. Kreikebohm, R„ 6. A. 2021 

ren\-'Oi (fr..m1 .. [M.]) Rückverweisung 
Lit„ Sonnemag. M„ Der Renvo1 im internationalen 
Privatrecht. 2001: Che11, W, Rück- und Weiterverwei­
sung. 2004; Nawroth, M Der \Cn.teckte Renvoi im 
deutschen internationalen Privatrecht, 2007 

Reparation (F.) Wiedergutmachung (Kriegsschä­
denwicdergutmachung) 

Repetitor (lat. [M.] Pauker) ist in der juristischen 
All!ibildung der außerhalb der Universität gegen 
Entgelt JUnsusches Wissen (durch Wiederholung 
und Ver.tändlichennachung) vermittelnde Pnvatleh­
rer, der keine amtliche Prüfungsberechtigung hat, 
aber Aui;bildungswilligen tatsächlich vielfach 1u 
einem sonst kaum oder nur schwerer erreichbaren 
Erfolg verhilft. 
Lit.: luef.:, S„ Die Entstehung und Entwicklung des 
jurhti~chen Privatunterrichts in den Repetitorien, 1993 
(Diss.): Kniidler. C„ Zur Koalition von Universität und 
kommer1iellem Repetitor, JuS 1999. 1032; Berge, A./ 
Rath, C./We1pler. F.. Examen ohne Repetitor. 2. A. 2001 

Republik 

Replik ([F. ] Entgegnung) ist in dem neuzeitlichen 
(gelehrten) Prozessrecht die Erwiderung des 
-+Klägers auf cm Verteidigungsvorbringen des 
-+Beklagten, auf die der Beklagte mit einer 

• Duplik antworten kann. 
Lit.: Köbler. G„ Dcu1..che Rech~gcschichtc, 6. A. 2005 

Repräsentant (M.) Vertreter 
Lit.: Leonharrlt, II„ Die Reprä.~enwntendoktrin im 
Privatversicherungsrechi, 1999 

Repräsentation (Vergegenwärtigung) ist die Ver­
körperung einer Gesamtheit durch Vertreter. insbe­
'ondere in dem Verfassungsrecht die Verkörperung 
des Gesamtvolks durch die --. Abgeordneten­
versammlung (1. B. Art. 38 GG). Die R. bildet den 
Gegensatz zur ldenlltlit, da bei ihr der repräsentier­
ten Personenmehrheit der Wille des repräsentieren­
den Organs nur 1ugerechaet wird, nicht ihr Wille 
selbst ist. Deshalb kann bei der R der Wille der 
Repräsentanten auch in Widerspruch 1u dem Willen 
der Repräsentierten stehen (z. B Einführung der 
Todesstrafe, Überwachung von Kommunikation, 
Maut für Scraßenbcnutwng. Diäten von Abgeordne­
ten, Aufnahme von Asylanten bzw. Wirtschafts-
11üchtlingen. Mineralölsteuer). 
Lit.: Hofmann. II„ Repräsentation, 1974, 4. unv. A. 
2004: Herzog, D„ Parlament und Gesellschaft. 1993 

Repräsentationsprinzip rst in dem Erbrecht der 
Grundsatz. dass der mJL dem --. Erblas..,er am nächs­
ten verwandte - Angehörige eines jeden Stammes 
während semer Lebens1eit die weiteren Angehöri­
gen des Stammes (1. B. der Sohn i.cine Kinder) 
repräsentiert und deswegen von der Erbfolge aus­
schließt (vgl. § 1924 II BGB). --. Eintrittsrecht 
L1t.: Eckhardt. B„ Verbraucherschutz und Repräsenta­
llon~pnnzip. 2006 

repräsen tativ (AdJ.) vertretend 

repräsentative Demokratie -+ Demokratie, reprä­
sentative 

Repressalie ((F.] Vergeltungsmaßnahme) ist die 
Beantwortung einer Rechtsverletzung mit einer 
gleichartigen möglichst angemessenen. grundsätz­
lich auf die Wicdcrhen;tellung eines (völkerrechts­
gemäßen) Zustandes gerichteten Maßnahme. 
Lit.: Dzida, B„ Das Recht der Repressalie, 1997; K11-
lick, A„ Die humanitäre Repressalie, 2018 (Online-Res­
source) 

Repression (F.) Unterdrückung 

repressiv (AdJ) unterdruckend 

repressives Verbot --. Verboc. repressives 

reprivatisieren (V) erneut privatisieren 

Reprivatisierung (F.) erneute -+ Pnvatisierung, 
Rückprivatisierung 

Republik (öffentliche Sache, Gemeinwesen, Frei­
staat) ist die Staatsfonn, bei der ein gewähltes 



Requisition 

-+ Staatsoberhaupt an der Spicze des Staates steht. 
Die R. bildet emen Gegensatz zu der -+ Monarchie. 
Die R. kann aristokratische, liberale oder sozialisti­
sche R. sein. 

Requisition (F.) Aufsuchung, Beitreibung 

r es (lat. [F. D Sache (Gen. re1. Dat. rei, Akk. rem, 
Abi. re. Nom. PI. res, Gen. PI. rerum. Dat. PI. rcbus, 
Aide PI. res. Abi. PI. rcbus)-+ rei vmd1cat10 

reservatio {F.) menta lis (tat.) geistiger Vorbehalt, 
-+ Vorbehalt. geheimer 

Res (F.) extra commercium ([lat.] Sache außerhalb 
des [Rechts)handels) ist in dem römischen Recht die 
nicht verkehrsfähige, nicht veräußerliche und nicht 
in Eigentum einer Person stehende -+ Sache (z. ß . 
Tempel, für die Gegenwart vgl. z.B. Rathaus, Stra­
ße, Kirche, Fnedhof. Leiche). 
Lit.: Kase1; M„ Römi\ches Privatrecht, 21. A. 2017 

Residenz (F.) Wohnsitz (eines Fürsten). Wohnon 

Residenzpflicht ist die -+ Verpflichtung. an einem 
Dien!.ton zu wohnen. 
Lit.: Grete. D„ Oie Vcrfassungsmäßigkell berufsrcchtti­
cher Residcnzptlichtcn, 1999 

resolutiv (Adj.) aullösend,-+ Bedingung 

resozialisieren (V.) wieder in die Gesellschaft ein­
gliedern 

Resozialisie rung (vgl. § 46 12 StGB) ist die Wie­
dereingliederung des verurteilten Täters in die Ge­
sellschaft in dem Rahmen des -+ Strafvoll1ugs 
(-+ Spezialpr'civention). 
Lit.: Handbuch der Reso1ialisierung, hg. v. Comel. fl. 
u. a .• 3. A. 2009 

res (F.) public11 (lat.) öffentliche Sache, Gemeinwe­
sen. Staat 

Ressort (Geschäftsbereich) ist der Bereich b1w. der 
Amtsbereich e111er • Behörde. insbesondere emes 
-+ Ministers. Nach An. 65 GG leitet Jeder MiniMer 
sein R. innerhalb der vom -+ Bundesl..anzler be­
stimmten Richtlinien der Politik selbständig und 
unter eigener Verantwonung (Ressonprinzip). Die 
klassischen Ressons smd Auswänjges, Inneres, 
Justiz, Finan1en und Krieg (bzw. Verteidjgung). 
Lit.: Brauswettt•r; H., Kanzlerprinzip, Ressonprin11p 
und Kabinc11sprin1ip. 1976 

resti tuieren (V.) zurückstellen, zurückerstauen, 
wiederei nsellen 

R estitutio (F) in integrum ([lat.) -+ Wiederein­
setzung in den vorigen Stand) ist dje m dem römi­
schen Recht entwickelte verfahrensrechtliche Mög­
lichkeit der Be~1ugung 'achwidriger Ergebnt~se 
durch Wiederherstellung des zuvor bestehenden 
Verfahrensstands. 
Lit.: Kaser; M .• Römisches Privatrecht. 21. A. 2017 
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Restitution (F.) Wiederherstellung 
Lit.: Schlechtriem, P., Restitution und Bereicherungs­
ausgleich in Europa, 2000: ~fümruth. J„ Aufarbeitung 
der unter NS-Herrschaft verübten Entziehung von 
Kunstwerken, NJW 2014, 747 

Restitutionsklage (z. B. * 580 ZPO) ist die auf 
-+ Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlos­
senen Verfahrens gerichtete Klage. Sie steht neben 
der -+Nichtigkeitsklage. Sie ist nur bei Vorliegen 
ganz bestimmter Gründe zulässig (z.B. Nachweis 
einer für das -+ Une1I ursächlichen -+ Straftat. 
Auffinden eines früheren Uneils oder einer anderen 
günstigeren -. Urkunde). 
Lit.: Braun, J., Recht.\kraft und Restitution, 1985; 
Braun, J., Restitutionsklage wegen Verlettung der eu­
ropäischen Menschenrechtskonvention. NJW 2007, 
1620 

Restkaufpreis (M.) ist der noch offene Rest eines 
nicht vollständig bezahlten Kaufpreises beispiels­
weise für ein Grundstück 

Restkaufpreishypothek ist die zu der Sicherung 
des Anspruchs des Verl..äufcrs eines -+ Grundstücks 
auf den Rest eines nicht vollständig bezahlten 
-.. Kaufpreises bestellte -+ Hypothek. Sie ist bet 
einem Kauf ein -+ Rechl~mangel des Grundstücks, 
dessen Beseitigungspflicht aber (meist) vereinba­
rungsgemäß ausgeschlossen worden ist. Der Verkäu­
fer braucht sie daher entsprechend § 435 BGB nicht 
7U beseitigen, sondern erfüllt trotz dieses Rechl~­
mangels vereinbarungsgemäß vollständig. 

Restriktion (F.) Einschr'Jnkung 

restriktiv (Adj.) einschr'.inkend 

Restschuldbefreiung (§§ 286 ff. lnsü) ist die (seit 
1.1.1999 vor allem 1wecks von den Herstellern 
angestrebten Förderung verstärkten Warenabsatzes 
und dafür notwendiger zusätzlicher Verschuldung 
von Verbrauchern durch Kaufvenräge ohne ausrei­
chende vorhandenes Zahlungsmittel ermöglichte) 
Befreiung des lnsolventschuldners von den in dem 
--+ Insolvenzverfahren nicht erfüllten Verbindlich­
keiten (bis 2009 rund 800000 Fälle, zuletzt jährlich 
etwa 100000). Die R. i\t nur bei natürlichen Perso­
nen möglich. Sie sellt emen Antrag des Schuldners 
voraus. rbm lSt die Erklärung be1iufügen. da~s der 
Schuldner seine pfändbaren Forderungen auf 
Dienstbezüge oder andere laufende Bezüge zeitwei­
se an einen vom Gericht w bestimmenden Treuhän­
der abtrin. Über den Antrag entscheidet da'! Insol­
venzgericht. 
Lit.: Hess. H./Obermiiller, M„ Insolvenzplan, Rest­
schuldbefreiung und Verbrnueherinsolvenz, 4. A. 2014; 
Vallender; H .. Restschuldbefreiung, JuS 2004, 665 

Retention (F.) Zurückhaltung, Zurückbehaltung 

Retentionsrecht (N.)-+ Zurückbehaltungsrecht 

Retorsion (Wiedervergeltung) ist die Erwiderung 
einer unfreundlichen oder rechti,widrigen Handlung 
durch eine ähnliche Handlung. In dem Völkerrecht 
ist R. bei unfreundlicher Handlung (z.B. Zollbelas-
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tung, Ausweisung von Diplomaten) möglich. In dem 
Strafrecht kann R. bei -+ Beleidigungen und 
-+ Körperverletzungen eine Strafmilderung oder ein 
Absehen von Strafe begründen (vgl. §§ 199, 233 
StGB).-+ Kompensation 

Relrakt (M.) Zurückziehung 

Retraktrecbt -+ Näherrecht 

Reue ist allgemein dac, Bedauern eines Menschen 
über ein Verhalten wie bel'ptelsweise eine rech~­
widrige oder unangemessene Handlung und eine 
Bereitschaft zu einer Anderung. In dem Strafrecht 
ist tätige R. (§ 24 StGB. vgl.§§ 142 IV, 306e StGB) 
der -+ Rücktritt von dem beendigten -> Versuch. 
Die tätige R. setzt eigene, auf Verhinderung der 
Tatvollendung gerichtete Tätigkeit, die den Willen, 
die konkrete Tat endgültig aufzugeben. erkennen 
lässt, Gelingen der Erfolgsabwendung bzw. Aus­
bleiben des Erfolgs und freiwilliges und ernsthaftes 
Bemühen um die Abwendung sowie Freiwilligkeit 
des Rücktritts voraus. Sie führt zu Straffreiheit, bet 
§ 142 IV StGB zu Strafmilderung oder zu Absehen 
von Strafe. 
L1t.: Kniitel, C.. Tätige Reue 1m Zivilrecht, 2000; Fed­
ders, C., Tatvorsatz. und tittige Reue, 2002 

Reugeld (Reuegeld) (§ 353 BGB) ist die früher 
häufigere vereinbarte Geldleistung, von deren Ent­
richtung die Wirksamkeit eines vertraglich vorbehal­
tenen -+ Rücktritts abhängig gemacht sein kann. 
Der Rücktritt ist dann unwirksam. wenn das R. nicht 
vor oder bei der Erklarung entrichtet wird und der 
andere Teil aus diesem Grund die Erklärung unver­
züglich zurückweist. Ote ErkJärung ist wirksam. 
wenn das R. unverzüglich nach Zurückweisung der 
Erklarung entrichtet wird 
Lu.: Fick. K .. Das Reugcl<.1, 1912 

revidieren (V.) erneut betrachten und daraufhin 
möglicherweise ändern 

revis ibe l (Adj.) einer-+ Rcvii.ion zugänglich 
Lit.: Hess. 8. u. a.. Die Revisibilität ausländischen 
Rechts, NJW 2009, 3132 

Revis ion (,.Rückbetrachtung". erneute Betrachtung 
bzw. Überprüfung) (z. B § 542 ZPO, § 333 StPO) 
iM das -+ Rechtsmittel zweckc, Nachprüfung eines 
-+ Urteils in rechtlicher nicht tatsächlicher - Hin­
sicht. Die R. findet in dem -+Zivilprozessrecht 
grundsätzlich gegen die in der Berufungsinstanz 
erlassenen -+ Endurteile stau, wenn das Berufungs­
gericht in dem Urteil oder dac, Revisionsgericht auf 
Beschwerde gegen die Nicht1ulassung sie besonders 
zugelassen hat (§ 543 1 ZPO). Sie ist zuzulassen, 
wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat 
oder die Fortbildung des Rechtes oder die Sicherung 
einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entc;chei­
dung des Revisionsgenchts erfordert. Das Revisi­
onsgericht ist an die Zulassung durch das Beru­
fungsgericht gebunden. Sie kann nur darauf gestützt 
werden, dass die Entscheidung auf der Verletzung 
de!. Bundesrechts oder einer Vorschrift beruht, deren 
Geltungsbereich sich über den Bezirk eines Ober-

Rezeption 

landesgerichts hinaus erstreckt ( § 545 ZPO. Revisi­
onsgründe). Sie kann nicht darauf gestützt werden. 
dass das Gericht des er.>ten Rechtszugs seine Zu­
Mänd1gkeit w Unrecht angenommen oder verneint 
hat. Das Recht ist verletzt, wenn eine Rechtsnorm 
nicht oder nicht richtig angewendet worden ist 
(§ 546 ZPO). Bestimmte Geset1.esvetletzungen sind 
stets Revisionsgrund (absoluter Revisionsgrund, 
§ 547 ZPO). Die R. ist binnen eines Monats ab 
->Zustellung des Urteils zu erheben <§ 548 ZPO, 
Revic,ionsfrist, Notfrist). Sie ist binnen zweier Mo­
nate ab Zustellung zu begründen ( § 551 ZPO). Seit 
2014 ist die Rücknahme der R. nur m11 Zustimmung 
des RevisionbelJagten zulässig. In dem -+ Strafpro-
1ess ist R. gegen die Urteile der -+Strafkammern 
und der ...... Schwurgerichte sowie die im ersten 
Rechtszug ergangenen Urteile der Oberlandesge­
richte zulässig (§ 333 StPO). Ihr Verfahren is1 in 
§§ 336 ff. StPO geregelt. Eine besondere An der R. 
ist die -+ Spru11gre1•ision (§ 335 StPO, § 566 ZPO), 
durch die das Berufungsgericht übergangen werden 
kann. 
Lit.: Da/J.1, H.. Die Revision 1m Strafprozess. 9. A. 
2017; Brößler. L/Kunne.r, C., Strafprozessualc Re\isi­
on, 11 A 2021; Barton. S., Die Abgrcn1ung der Sach­
von der Verfohrensriige. JuS 2007, 977; Hamm, R .. Die 
Rev1Mon in Strafsachen, 8. A. 2021: Geis, M .. Revision 
und Beschwerde im Verwaltungspro1ess. JuS 2013, 799 

Revisionsgericbt ist das für die Revision zuständige 
Gericht (Bundesgerichtshof, Oberlandesgerichte, 
Bundesverwaltungsgericht, Bundesarbeitsgericht. 
Bundessozialgericht, Bundesfinan1hof 

Revisionsgrund -+ Revision 

Revolution (Umwälzung) ist die plötzliche Erschüt­
terung oder grundlegende Umgestaltung eines be­
\tehenden (gesellschafLlichen oder politischen) 
Zustands. Kennzeichnend sind <.11e Beseitigung der 
bisherigen Machtträger und der Versuch der Recht­
fertigung der eigenen Macht. Mu\ter der R. ist die 
Fran1.ösische Revolution des Jahres 1789. 
Lit.: Griell'a11k, K., Der neuzeirliche Revolutionsbegriff, 
1985; Scl1111i11. E .. Die französische Revolution. 5. A. 
2015 

rezens ieren (V.) mustern. besprechen 

Rezension (F.) Musterung, Besprechung 
L11.. Frt!Y. H., Eine Rezension über ReLensionen. NJW 
2011, 7il 

Re7e>ption (Aufnahme) ist dte (grundsätzlich überall 
und jederzeit mögliche) Übernahme einer Gegeben­
heit in eine neue Umgebung, die in der Mensch­
heitsgeschichte auf Grund der geistigen Fähigkeiten 
des Menschen grundlegende Bedeutung erlangt hat. 
In der Rechtsgeschichte bt die R. (vor allem) die 
Aufnahme des römischen (und kanonischen) gelehr­
ten -+ Rechtes in Deutschland und in anderen euro­
päischen Ländern während des Mittelalters und der 
Neuzeit. Über ihre Ur.;ache besteht Streit. doch setzt 
eine Veränderung wegen de\ vorherrschenden 
Egoismus des Menschen an sich die Überzeugung 
einer dadurch erfolgenden Verbesserung voraus. In 
Deutschland gilt das gelehrte Recht infolge der R. 



Rezess 

als gemeines RechL Dic~es ist teilweise erst durch 
das -+ Bürgerliche Geseubuch des (1weiten) Deut­
schen Reiches ( 1896/ J 900) abgelöst worden. Neben 
dieser R. gibt es vielcrom. auch andere rechtliche 
Rezeptio~crscheinungen etwa zugum.ten des fran 
1.ös1schen Rechte:. in dem 19. Jh. oder des amenka· 
nischen Rechtes in der 1weiten Hälfte des 20. Jh s 
oder unzählige Rezeptionsvorgänge auf allen Gebie­
ten des mehr und mehr globalisierten menschlichen 
Lebens (z.B. Schule. Universität, Fortbewegungs­
mittel, elektronische Datenverarbeitung. Medika­
mente, Mode). 
Lit.: Kosdwker. P.. Europa und das römische Recht, 
4. A. 1966; Kiil>ler. G .. Zielwörterbuch integrativer 
europäischer Rec~isgeschichte. 6. A. 2020 (Internet); 
Janssen, H„ Die UbertrJgung von Rechtsvon.tellungen 
auf fremde Kulturen, 2000 

Rezess (M.) Rückschritt, Vergleich 

rezipieren (V) aufnehmen. nachmachen 

reziprok (Adj) gegenseitig 

reziprokes Testam ent -+ Testament. reziprokes 

Rhein (M.) ist der von den Alpen in die Nord~ec 
fließende und dabei vor allem die Bundesrepublik 
Deutschland von Frankreich abgren1cnde Strom, 
dessen Nuuung rechtlich geregelt ist. -+ Schiff­
fahrt:.gericht 

Rheinland-Pfalz ist das nach dem Ende des Zwei­
ten Wellkriegs 1946 unter der Besauung Frank­
reichs aus Teilen Preußens. Bayerns (Pfalz) und des 
Volksstaats Hessen gebildete -+ Land (der -+ Bun­
desrepublik Deutschland). Seine + Verfassung 
stammt von dem 18.5.1947. Sie wurde an dem 
16.2.2000 1u dem 18.5.2000 reformjert. 

L11.: Köhler. G., Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; Landc~rccht Rheinland·Pfalz. hg. v 
Hufen, F.. 9. A. 2021: Ver1eichnis rheinland-pfälzischer 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, hg. v. Ministe­
rium der Justiz, 2002; Hendler. R., Landesrecht Rhein­
land-Pfalz. 7 A. 2014; Verfassung für Rhcmland-Pfalz, 
hg. v. Grimm. C. u.a .. 2001; StaaL,handbuch Rheinland­
Pfol1_ 2018 

R hetor (M.) Redner 

Rhetorik (Redekunst) ist die Lehre von der richti· 
gen Gestaltung der Rede, die insbesondere auch die 
Rede vor Gericht einschließt. 
Lit.: Gast, W.. Juristische Rhetorik. 5. A 2015; Franck, 
N .. Rhetorik für Wissenschalller, 2001. Hägg. G„ Die 
Kun:.t. ilber1eugend zu reden, 2003; R1111/nler. R„ Rhe­
torik und Dialektik. 17. A 2016 

richte n (V.) gerade machen, entscheiden, urteilen 

Rich ter ist der als zu der Entscheidung von Rechts­
streitigkeiten berufenes • Organ der -. Rechts­
pflege wirkende Men„ch. Den Richtern i:.t nach 
Art. 92 GG die rechtsprcchende -. Gewalt anver­
traut. Der R. ist entweder -+ Bernfsrichter oder 
ehrenamtlicher R. Ocr Berufsrichter erlangt sein 
-+ Amt grund<oätzlich nur auf Grund der -+ Rich­
teramtsbcfühigung. Nach An. 97 GG smd die R. 
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(sachlich und persönlich) -+ unabhängig, weitge­
hend unven.etzbar, unabsetlbar und nur dem -+ Ge­
setz unterworfen. Die Rechtsverhältnisse der R. sind 
in dem DcuL,cben Richtergesetz geregelt. Gesetzli­
cher R (Art. 101 GG) ist der allgemein und vor 
Beginn emes einzelnen -+ Verfahrens für die Be­
handlung emer gewissen Art von Sachverhalten 
bestimmte R. Diesem darf zwecks Verhinderung 
subjektiver Willkür niemand entzogen werden. Aus 
diesem Grund darf ein Gericht eines Mitgliedstaats 
der Europai-.chen Union (z.B. Österreich) auch em 
Vorabentscheidungsverfahren zu der Entscheidung 
einer europarechtlichcn Rechtsfrage nicht rechts­
widrig unterlassen oder nach Einleitung rechtswid­
rig zurücknehmen. Die von einem vorsitzenden 
Richter für die Geschäftsverteilung nach§ 21g GVG 
aufgestellten Grundsätze müssen schriftlich abge­
fasst sein. Es ist grundslitzlich geboten, für mit Be­
rufsrichtern ilberbesetzte Spruchkörper eines Ge­
richL<; vorweg nach allgemeinen Merkmalen zu 
besummen. welche Richter an welchen jeweiligen 
Verfahren mitzuwirken haben. Bea11ftrag1er R. ist in 
dem Zivilprozessrecht das mit einzelnen Maßnah­
men (z.B. Beweisaufnahme) betraute Mitglied des 
erkennenden -+ Gerichts, ersuchter R. das um ein­
zelne Maßnahmen (Beweisaufoahme) ersuchte Mit­
glied emes anderen Gerichts (§§ 361 f. ZPO). Vor­
sitzender Richter ist der mit der Leicung eines 
Kollegialgerichts betraute Richter. (An dem 
31.12.2000 gab es 111 Deutschland 20 880 Richter, 
davon 5780 Frauen. an dem 31.12.2018 21340 Be­
rufsrichter, davon 15490 in der ordentlichen Ge­
richtsbarkeit, 2350 in der Verwaltungsgerichtsbar­
keit, 1880 in der So1ialgerichtsbarkeit, 930 in der 
Arbeitsgerichtsbarkeit, 560 in der Finanzgerichts­
barkeit. 100 in der Patentgerichtsbarkeit, an Amtsge­
richten 8100, an Landgerichten 5330 und an Ober­
lande:.gerichten 1830.) 
Lit.: Sd1111idt-Räntsch. G.. Deutsches Richtergesetz, 
6. A. 2009, 7. A. 2022; Schneider. E./Hä1·e/, M. 1·a11 den, 
Richterliche Arbeitstechnik. 6. A. 2021: Beck'sches 
Richterhandbuch, hg. v. Seirz. W./Büche/, H.. 3. A. 
2012; 1Jiißerffom1er. Das zivilrichtcrliche Dezernat, 
2010; Otto, M., Grundfälle zu den Justizgrundrechten 
Art, 101 1 2 GG Das Recht auf den gesetzlichen Rich­
ter, JuS 2012, 21: Srrev/, E. u.a .. Der Proberichter. NJW 
2017, 153 . 

Richteramtsbefähigung (§ 5 DRiG) ist die Befähi­
gung. lU einem ...... Richter (Berufarichter) ernannt zu 
werden. Die R. wird grund~ätzlich durch das Bestehen 
zweier •Prüfungen (juristischer Prüfungen) erwor­
ben. Ocr ersten Prilfung muss ein Studium der 
Recht~wissenschaft von grundsätzlich vier Jahren 
vorangchcn. Ab 1.7 .2003 beträgt dabei der hochschul­
eigene Anteil anderer<;ten Prüfung (in einem Schwer­
punktbereich) 30 Pro1ent (was sich in erkennbar op­
tisch besseren Bewertungen niedergescWagen hat). 
Zwischen der ersten und zweiten PrUfung muss ein 
-+Vorbereitungsdienst von zwei Jahren liegen. Die 
Einzelheiten regeln die Justizausbildungs- und 
-prüfungsordnungea (JAPO) der Länder. 
Lit.: Sclrmiclt-Ränr.\clr. G.. Deut~chcs Richtergesetz, 
6.A.2009.7.A.2022 

Richterbrief ist in der Zen des -+ Nationalso11alis­
mus (1933 1945) der regelmäßige Rundbrief des 
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Justizministers an die Richterschaft über nationalso­
zialistische Entscheidungsvorstellungen. 
Lit.: Richterbriefe, 1942; Wahl, 8 .. Die Richterbriefe. 
1981 

Richterprivileg (§ 839 n BGB) ISt d1e besondere 
Beschränkung der -+ Haftung aus -+ Amtspflicht­
verlet1ung bei -+ Richtern. Verletzt ein --+ Beamter 
bei dem -+ Urteil in einer Rechtssache die ihm 
einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so 
ist er - und für ihn nach Art. 34 GG der Staat - nur 
dann verantwortlich, wenn die Pflichtverletzung in 
einer Straftat besteht. Dieses R. belastet den Ge­
schädigten unangemessen. 

Richterrecht ist das durch den --+ Richter durch 
--+ Rechtsfortbildung geschaffene -+ Recht. Inwie­
weit der Richter angesichts der -+ Gewaltenteilung 
zu einer Rechtsschöpfung berechtigt ist, ist zweifel­
haft und streitig. Unabhängig hiervon sind aber 
zahlreiche Rechtssätze als R. entstanden (z.B. 
-+ Verwirkung). 
Ln.: Lan1:enbucl1er. K. , Die Entwicklung und Ausle­
gung von R1chterrech1., 1996; Sch11/<.e, R .• Richterrecht 
und Rechhfortbildung. 2003; Ct111iess. C.. Grundlagen. 
Grenzen und Perspektiven europfüschen Richterrecht~. 
NJW 2005, 929; Richterrecht zwischen Gesetzesrecht 
und Rechtsgestaltung. hg. v. Bwnke, C.. 2012 

Richtlinie ist ein leitender Grundsal7 oder eine anlei­
tende Anweisung (LiIDe) för ein bestimmtes Verhal­
ten. fn dem Recht der--+ Europäischen Union können 
auf Vorschlag der Europäischen Kommission Europä­
isches Parlament und Rat der Europäischen Union als 
die zuständigen Organe verbindliche Richtlinien 
(Sekundärrecht) für den nationalen Gesetzgeber 
schaffen. Adressat der unmitlelbaren Wirkungen von 
Richtlinien sind alle staatlichen Stellen. d. h. alle juris­
tischen Pe,..,onen des öffentlichen Rechts. Für den 
Mitglieds1aat iM die R. hinsichtlich des zu erreichen­
den Ziels verbindlich, doch ist den innerstaatlichen 
Stellen grundsälllich die Wahl der Form und der Mit­
tel der Umsetzung überlassen. Ein Verbraucher kann 
demgegenüber aus einer noch nicht umgesetzten R. 
gegenüber einem Hersteller keinen Anspruch erheben 
(.aber evtl. gegen den-+ Staat). lnnerhalb der Umset­
zungsfrist einer R. darf ein Mitgliedstaat keine Vor­
schrift erlassen, die geeignet ist, die Erreichung des in 
der R. angestrebten Ziels ernsthaft in Frage zu stellen. 
In dem Verfassungsrecht Deutschlands bestimmt der 
-+Bundeskanzler die Richtlinien der Politik (Art. 65 
GG). ln dem Verwaltungsrecht erlässt eine vorgesetz­
te-+ Behörde vielfach Richtlinien für das einheitliche 
Verhalten der nachgeordneten Behörden (z.B. Ein­
kommensteuerrichtlinien). 
Lit.. Alher.r, C.. Die Haftung der Bunde..<;republik 
Deutschland für die Nichtumseuung von EG-Richt­
linien, 1994: Schmidt, C.. Der Einfluss europäischer 
Richtlinien, 1997; Schröder. C.. Europäische Richtlinien 
und deutsches Strafrecht, 2002; Herr111a1111, C. u. a„ 
Wirkungen von EU-Richtlinien, JuS 2009, 1065: 
RiStBV und MiStra. hg. v. Graf. H .• 2015 

Rigorosum (lat. (N.]. strenges [Examen]) ist die 
mündliche Prüfung in dem Rahmen des Promo­
tionsverfahrens. 
Lit.: Köbler. G .. Wie werde ich Juri~t?, 5. A. 2007 

Rücklage 

Rite ([lat., Adv.( ordnungsgemäß. ausreichend) ist 
die ausreichende Note der--+ Doktorprüfung. 

Robe ist die Amtskleidung des Richtei'>, Staa~an­
wal~ oder Rechtsanwalts. Eine Berufspflicht eines 
Rechtsanwalts zu emem Erscheinen m R. besteht 
vor Amtsgerichten m dem Zivilprozessrecht nicht. 
Ein Richter, der gegenüber einem Rechtsanwalt auf 
Anlegen der R. besteht. kann aber nicht als befangen 
abgelehnt werden. 
Lit.: Kissel. O./Mt1ver. H., Gerichtsverfassungsgesetz. 
10. A. 2021; Piefke. W. Die Robenpnicht der Rechts­
anwälte, NJW 2007. 'l251 

Römer (M.) ist der Bewohner Roms und der Bürger 
des römischen Reiches. 

römisch (Adj.) Rom betreffend, Römer betreffend 

römisches Recht -+ Recht, römisches 

Rota (F.) Romana (lat.. römisches Rad) oder sacra 
rota Romana (heiliges römisches Rad) ist in dem 
katholischen Kirchenrecht der bedeutendste Ge­
richtshof der päpstlichen --+ Gerichtsbarkeit zu der 
Entscheidung kirchlicher Rechtsstreitigkeiten. 
Lit.: Castel/, E., Alkoholismus in der RechL\prechung 
der Rota Romana, 1997: Killen11a1111, S .. Die Rota Ro­
mana, 2014 

Rubrum (lat. (N.I Rotes) ist der - früher mit roter 
Tinte geschriebene - Uneilskopf, der in erster Linie 
die Bezeichnung der -+ Parteien und des --+ Ge­
richts enthält (vgl.~ 313 ZPO). 

rück (Partikel) wrück 

Rückbürgsch aft ist die --+ Bürgschaft, bei welcher 
der Bürge (Rückbürge) dem Gläubiger einer Bürg­
schaftsrückgriffsschuld (einer vorgelagerten Bürg­
schaft) dafiir bürgt. dass der Schuldner (der ersten 
Bürgschaft) diesem gegenüber seine Rückgriffs­
schuld erfüllt. 

Rückgewähr (F.) Rückgabe 

Rückgewähranspr uch ist der Anspruch auf Rück­
gewähr einer erbrachten -+ Lei!itung. -+ Rückge­
währschuldverhältnis 
Lit.: So/mecke, K., Die Haftung für den RUckgewähran­
spruch bei der Sicherungsgrundschuld, 1996; Büde11-
be11der. U., RUckgew1lhransprüche, JuS 1998. 38; Krebs. 
M .• Die Rückabwicklung im UN-Kaufrecht, 2000 

Rückgewährschuldverhä ltnis ist das auf die Rück­
gewähr von • Leistungen gerichtete -+Schuld­
verhältnis (z.B. das auf Grund eines • Rücktritts 
entstehende Schuldverhältnis, §§ 346 ff. BGB). 
Lit.: Kaiser. D .• Die RücilcabwickJung, 2000: Herold, K .. 
Das Rückabwicklungsschuldverhältnis, 2001; Schwab, 
M .. Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002. JuS 2002. 
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Rückgriff -+ Regress 

Rücklage (Reserve) ist der Überschus.., des tatsäch­
lich eingesetzten -+ Eigenkapitals über das nominell 



Rücknahme 

als solches festgesetite Eigenkapital. Die R. ist stille 
R., wenn sie dadurch enbteht, da~ in der - Bilanz 
Vennögensgegenstände unter ihrem tatc;ächlichen 
Wert angegeben werden, so dass em vorhandener 
Überschus!> nicht erscheint. o.ffene R., wenn sie -
unter den - Passiva - in der Bilanz ausgewiesen 
wird. Gesetzliche R. isl die kraft Gesetzes (z.B. 
§ 150 AktG) zu bildende R.,freiwil/ige R ist die aus 
freien Stücken gebildete R. 
Lit.. Oed, C., Stille Rücklage, 1997 

Rücknahme ist die nachträgliche Zurücknahme 
einer Handlung durch eine Gegenhandlung. In dem 
Verwaltungsrecht ist die R. emes -+ Veni·alt1mgs­
akts (§ 48 VwVfG) die Aufhebung eines rechtswid­
rigen Verwaltungsakts. Sie ist ein Unterfall der 
-+ Aufhebung des Verwaltungsakts. Sie ist auch bei 
Unanfcchtbarkeit des Verwahungsakts grundsätzlich 
zulässig. Dies ist unproblematisch bei belastenden 
Verwaltungsakten. Dagegen darf ein Verwaltungs­
akt, der ein Recht oder einen rechtlich erheblichen 
Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender 
Verwaltungsakt), nur unter besonderen Ein.c;chrän­
kungen turückgenommen werden. Der Verwal­
tungsakt darf regelmäßig nicht zurückgenommen 
werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des 
Verwaltungsakts vertraut hat und sem + Vertrauen 
unter Abwägung mit dem öffentlichen -+ ln1eresse 
an einer Rücknahme schutzwürdig ist. Dies ist in 
der Regel dann der Fall. wenn der Begünstigte ge­
währte Leistungen verbraucht oder eine Vermögens­
disposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur 
unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen 
kann Soweit der Verwaltungsakt zurüd.genommen 
wird, sind bereits gewährte -+ Lelstungen enL<;pre­
chend §§ 812ff. BGB zu erstatten. 
Lit.: Arndt, M., Rücknnhmc und Widerruf von Verwal­
cung~akten, 1998; Breitkopf. D.. Die Klageerhebung 
und -rilcknahme. 2004; Engst, K.. Die Rücknahme 
rechtswidriger Verwaltung,akte, JuS 2007. 225 

Rückruf ist das meLSt vor allem in einem eigenen 
lnteres~e geäußerte Verlangen eines Herstellers 
eines Erreugnisses nach freiwilliger kunfristiger 
Rückgabe zwecks Schäden vorbeugender Beseiti­
gung emes Fehlers. 
Lit.: Bodewig, T., Der Rückruf fehlerhaf1cr Produkle, 
1999; Nickel, F./Nickel-Fiedler. A„ Rüc"-rufkostenversi­
cherung. 2018 

Rückstellung ist die vorsorgliche Aufnahme eines 
Geldbetrags umer die -+ Passiva der -+ Bilan.z 
zwecks Ausgleichung drohender Verluste, notwen­
diger Aufwendungen otlc1 ungewisser Verbindlich­
keiten. 
Lit.: ller:Jg. N„ Rückstellungen wegen öffemlich­
rech1hch begründeter Verbindlichkeiten, 1994; Herzig, 
N„ Rüch1ellungen für ungewisse Verbindlichkeiten. 
1999 

Rücktritt ist die von dem Handelnden ausgehen­
de nachträgliche Zurücknahme einer Handlung 
durch ein entgegengesewes -+Verhalten. In dem 
- Schuldrecht ist R. die einseitige, empfangsbe­
dürftige -+ Willenserklärung (-+ Rücktrittsrecht), 
durch die ein Schuldverhältnis in ein -. Rück­
gewährschuldverhähnis mit dem Ziel umgewandeh 
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wird, den vor dem Schuldverhähnis bestehenden 
Zustand wiederher1ustellen. Der auf Grund eines 
venraglichen Rücktrittsrechts erfolgende R. ist 1n 
Voraussetzung und Abwicklung m den §§ 346 ff. 
BGB geregelt. Danach sind noch nicht erbrachte 
Leistungen nicht mehr zu bewirken und erbrachte 
Leistungen grundsäl1lich zurüd.7ugewähren. Kann 
die erhaltene Leistung nicht mehr zurückgewähn 
werden, ist an sich Wener:;atz zu leiMen (§ 346 II 
BGB>. doch entfallt diese Verpflichtung unter den 
Voraussetzungen des § 346 III BGB. Die Vorschrif­
ten gelten für gesetzliche Rücktrittsrechte entspre­
chend (beachte § 346 m Nr. 3 BGB), wobei nach 
§ 325 BGB der R. das Recht, bei einem gegenseiti­
gen Vertrag Schadensersatz zu verlangen, nicht 
ausschließt. In dem Strafrecht ist der R. von dem 

•Versuch möglich(§ 24 StGB>. sofern der Versuch 
nicht fehlgeschlagen ist. Der R. wirkt strafbefreiend, 
wenn der Täter vor Beendigung des Versuchs die 
Ausführung der Tat freiwillig aufgibt oder bei dem 
beendigten Versuch tätige Reue übt Der R. ist per­
sönlicher-+ Strafaufhebung~grund. 
Lit.: Wolf. E., Rilck1rit1, Vcrtretenmüssen und Verschul 
den, AcP 153, 1954: Scheinfeld, J„ Der strafbefre1ende 
Rücklrirt vom Versuch in der Fallbearbeitung. JuS 2002, 
250; A11gerer. V.. Rücktritt im Vorbereitungsstadium. 
2004, Muther.1 . C.. Der Rücktrill vom Venrag, 2008; 
Fmut. F.. Haf1ung bei Störungen 1m Rückgev. ähr­
schuldverhältni,, JuS 2009, 481; u>ren:. S„ Grundwi'>· 
sen Zivilrecht Rccht,folgen von RUcktrin und Wider­
ruf. JuS 2011, 871: Hoven, E„ Der Rücktritt vom 
Versuch in der Fallbearbeitung. JuS 2013, 403 

Rücktrittsrecht ist das subjektive -+ Recht auf 
-+ Rücktrilt. Es "t cm -+ Gestaltungsrecht. Es kann 

auf -+ Gesetz (1. B. § 323 BGB Rücktritt wegen 
nicht oder nicht vcnragsgemäß erbrachter Leistung 
in dem gegenseitigen Vertrag grundsätz.lich nach 
erfolgloser Set1ung einer angemessenen Frist zu 
Leistung oder Nacherfüllung[, Ver1Ug nicht nötig, 
Ablehnungsdrohung nicht erforderlich], § 324 BGB 
Rücl.triu wegen Verletzung emcr Pflicht nach 
§ 241 rJ BGB bei Unz.umutbarkeit des Festhaltens 
an dem Vertrag, § 326 V BGB Rücktritt bei dem 
Ausschluss der Lcistungspllicht des Schuldners 
wegen Unmögl1chl.eit der Leistung oder wegen 
Leistungsverweigerungsrechts) oder auf -+ Rechts­
geschäft beruhen. 
L11„ Ha11se11. E„ Das Rücktriusrccht des Reisenden. 
1988 

Rückversicherung ist die -+ Versicherung eines 
• Versicherer' gegen die Tnan,pruchnahme durch 

-+ Versicherung,nrhmcr 
L11.: Lüer. D./Schwepcke, A., Rückvcr~icherungsrccht, 
2014 

Rückverweisung (Art. 4 1 2 EGBGB, (franz.] ren­
voi) ist in dem internationalen -+Privatrecht die 
Verweisung de!> -+ Rechtes eine„ fremden -+ Staa­
tes. dessen Geselle durch deutsches Recht für maß­
gebend erklärt worden sind, das aber seine Sach­
norm nicht angewandt haben will, auf ein deutsches 
Gesetz. Die R. führt zur Anwendung deutscher 

• Gesetze Cz B. Beerbung emes in Deutschland 
wohnenden Engländers). 
L11„ Kulm, H., Der Rcnvoi. 1998 
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Rückwirkung ist die Zurückw1rkung eines Ereig­
nisses auf die vor dem Zeitpunl.t seines Geschehens 
liegende Zeit. Nach § 142 BGB hat die -+An­
fechrung R., weil das angefochtene anfechtbare 
Rechtsgeschäft als von Anfang an -+ nichtig anzu­
sehen ist. Problematisch ist aus Gründen der Rechts­
staatlichkeit die (nicht vorhersehbare) R. von -+ Ge­
setzen. Dabei ist zwischen echter und unechter R. lU 
unterscheiden. Unechte R. ist die Änderung künfti­
ger Recht!.folgen von Tatbeständen, dte selbst in der 
Vergangenheit liegen (z.B. Auswirkung eines 2002 
für die Besteuerung von Zinseinkünften erlassenen 
Gesell.es auch auf vor diesem Zeitpunkt verzinslich 
angelegte Gelder ab Inkrafttreten des Gesell.es), 
echte R. die Änderung der rechtlichen Beurteilung 
von abgewickelten, der Vergangenheit angehörigen 
-+Tatbeständen. Die echte R. zu dem Nachteil des 
Betroffenen ist grundsätzlich unwirksam (vgl. für 
das materielle-+ Strafrecht ausdrücklich An. 103 U 
GG). Bei der unechten R. schränkt der -+Ver­
trauensschutz die Handlungsmöglichkeiten de~ 
Gesetzgebers ein. Durfte der Einzelne auf eine be­
stimmte Rechtslage vertrauen und brauchte er mit 
bestimmten entwertenden Eingriffen des Gesetzge­
bers nicht zu rechnen, ~o sind diese auf Grund des 
Gedankens des Vertrauensschutzes rechtswidrig. 
Lit.: Wemsmann, R„ Grundfälle zur verfassungsrechtli­
chen Zulässigkeit rückwirkender Gesetze, JuS 1999, 
1177; Fischer; K., Die Verfassung~mäßigkeit rückwir­
kender Normen, JuS 2001. 861; MellinRhojf. R .• Rück­
wirkung von Steuerge~llen. 2003 

Rückwirkungsverbot ist das Verbot der -+ Rück­
wirkung. 

Rückzahlung (F.) ist die Zurückzahlung erhaltenen 
Geldes. 

Rückzahlungsklausel 1Sl die Vereinbarung, bei 
Vorliegen oder Eintreten bestimmter Gegebenheiten 
eine Zahlung zurück1ugewähren. 
Lit.. Wtilra111a1111, R., Arbeitsrecht, 20. A. 2021 

Ruf i~t die Einschät1ung des Wertes eines Men­
schen durch andere (und das darauf gegründete 
Angebot eines hochwertigen Arbeitsplatzes z.B. in 
einer Universität). Auch eine Einrichtung (1. B. 
Universität, juristische Fakultäl) kann einen R. ha­
ben. Er ist besonders schlecht, wenn die kenn7e1ch­
nende Personalpohllk m Inzucht. Betrug und Kor­
ruption dauerhaft allgemeinschädlich ist. 
Lit.: Redam. S„ Bcreichcrungsanspruch und Schadens­
t:1~au bei Au~bcutung de~ guten Rufä, 2000 

Rüge ist allgemein der tadelnde Hmweis, m dem 
Verwaltungsrecht eine disziphnansche -+ Maß­
nahme, in dem Verfahrensrecht die Behauptung 
einer Verletwng des Geseues durch einen Verfah­
rensbete1hgten. 

rügen (V.) tadeln 

Rügepflicht (§§ 377f. IIGB> ist bei dem -+ Han­
delskauf die zu der Erhaltung der Mängelrechte 
erforderhche -+ Obliegenheit 7u der sofortigen 
Anzeige der-+ Fehler einer Ware. 

Rumänien 

Lit · lammich, K.. Sachmängelhaftung und Rügeobliga­
uon, 2000; Vogel, H .• Die Unterwchungs- und Rügc­
ptlicht im UN-Kaufrecht, 2000 

Ruhe (F.) Stille, Ende der Bewegung 

Ruhegehalt (z.B. §§ 4ff. BeamtVG) ist das dem 
-+ Beamten bei Eintrict in den -+ Ruhestand zu 
zahlende -+ Gehalt. Es ist ein Teil der aus dem Be­
amtenverhältnis entspringenden -+ Versorgung. Es 
berechnet sich auf der Grundlage der ruhegehaltsfä­
h1gen + Dienstbezüge und der ruhegehalLc;fähigen 
Dienst1eit. 
L11.: Volmer; A., Ruhegehalt, 1994; Volmer; A. u. a., 
Ruhegehalt plus, 2002 

ruhen (V.) Ruhe halten, nichts tun 

Ruhen des Verfahrens (§ 251 ZPO) ist die auf dem 
Verhalten aller Beteiligten beruhende Nichtfortfüh­
rung des Verfahrens Das R. d. V. ist ein besonderer 
Fall der --+ Ausset1ung des • Verfahrens. Das Ge­
richt hat das R.d. V. anzuordnen, wenn beide Partei­
en dies beantragen und anzunehmen ist, dass diese 
Anordnung z.B. wegen Schwcbens von Vergleichs­
verhandlungen zweckmäßig ist 
Lit.: liermann, 8., Ruhen des Verfahrens als Verwir­
kungsgrund, Diss. jur. Bonn 1997 

Ruhestand ist allgemein der Zu~tand der Ruhe und 
in dem Dienstrecht die Stellung eines (auf Lebens­
zeit berufenen) - Beamten (blw. Richters bzw. 
Arbeitnehmers) nach Beendigung des aktiven 
--+ Dienstes. In den R. tritt der Beamte nach Errei­
chung der --+ Altersgrenze. Außerdem kann er we­
gen -+ Dienstunfähigkeit oder auf Antrag mit 
Vollendung des 62. Lebensjahrs in den R. versetzt 
werden. Mit Eintnll in den R. erhält der Beamte 
-+ Versorgungl.bezüge und hat Anspruch auf Schutz 
und Fürsorge, unterliegt aber auch gewissen Beam­
tenpflichten. Ein.vrwei/iger R. ist der R., m dem der 
betreffende Beamte einer erneuten Berufung in ein 
Bearntenverhältni!' auf Lebenszeit Folge leisten 
muss. In den einstweiligen R. können insbesondere 
polillsche ----> Beamte - jeder1cit versetzt werden. 
Lit · Raloff. J„ Der Übergang vom Erwerbsleben in den 
RuheMand, 2004: Tölle, iv.. Alles, was Sie über Steuern 
im Ruhestand wissen müssen 2001, 8. A. 2022 

Ruhestandsverhältnis ist da' ----> Daucr;chuld­
verhältms zwischen -+ Arbeitgeber und -+ Arbeit­
nehmer. das nach Beendigung des Arbeitsverhältnis­
ses wegen -+ Arbeitsunfähigkeit oder Erreichen 
einer -. Altersgrcn1c an die Stelle des • Arbeits 
verhäJtnisses tnll. Es ist kein Arbeitsverhältnis. Der 
Arbeitgeber kann eine Ruhcgehaltszahlungspnicht 
und Fürsorgepflicht, der Arbeitnehmer eine gewisse 
Treuepflicht haben. 
Lit.: Wiese. U., Das Ruhestandsverhältnis. 1990 

Ruhestörung ist die vem1e1dbare, zu mindestens 
einer erheblichen Belästigung geeignete Erregung 
von Lärm ohne berechtigten Anlass (-+Ordnungs­
widrigkeit.§ 117 OWiG). 

Rumänien ist der von Bulgarien. Jugoslawien. 
Ungarn. Uknune, Moldawien und dem Schwarzen 



rund 

Meer begren7te südosteuropäische Staat. der 2007 
der Europäischen Union beigetreten ist. 
L11.: Moecke, ff„ Rumänien, Pnvatisierungsrecht, 1997; 
llt1rtwig. /., Die Europapoltlik Rumänien\, 2001; lla 
ge11berg-Mili11, E„ Rumänien, 2006. Tevl's, J.. Rumä­
nien, 2003; S;:a.f;:. C„ Handbuch Rumamcn-Kontaktc, 
2003; Köbler. G., Recht<;rumänisch, 2006 

rund (Adj.) kreisähnlich. abgerundet 

Rundfunk 1s1 die Verbreitung von Darbietungen m 
Ton oder Bild durch elektromagnellsche Wellen. Die 
Veranstaltung von R. ist eine öffentliche Aufgabe 
überwiegend der -+ Uindcr. Es ist verfassungsrecht­
lich nicht zu beanstanden. auch die nur Programme 
privater Sender empfangen wollenden Rundfunk­
teilnehmer oder angeblich auch jeden Rundfunk 
nicht empfangen wollenden Haushalt LU der Zah­
lung der Rundfunkgebühr 1u verpflichten (zw.). 
Lit.. Hesse. A„ Rundfunkrecht. 3. A. 2003: Go1::.ma1111, C„ 
Die Staat..aufsicht über die öffentlich-rechtlichen Rund­
funkanstalten. 2003: Binder. R./Vesting. T., Beck'scher 
Kommentar /Um Rundfunkrecht. 4.A. 2018: Herm1a1111, 
G./La11se11, M., Rundfunkrecht, 2. A. 2004 

Rundfunkfreiheit (Art. 5 GG) ist die grundge~elL­
ltch gewährleistete -+ Freiheit der Berichter..tattung 
durch den -+ Rundfunk. -+ Meinungsfreiheit 
Lit.: Ladeur. K./Gostom:.cvk. T., Rundfunkfreiheit und 
Rechtsdogmatik. JuS 2002". 1145: Ji. S„ Die Ausgestal­
tung der Rundfunkfreiheit, 2004 
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russisch (Adj.) Ru!>sland betreffend. Russen betref­
fend 

Russland (Russische Föderation) ist der bedeu­
tendste aus dem Zerfall der -+ Sowjetunion 
(25.12.1991 Rücktritt Michael Gorbatschows als 
Präsident) hervorgegangene Staat an der Grenze 
Europas zu Asien. Zu dem 1.1.1995 ist der erste Teil 
des neuen Zivilgesetcbuchs in Kraft getreten (Rech­
te von Bürgern und Organisationen. Eigenheim, 
Wenpapier. Vertrag). 1996 ein 1weiter Teil (Kauf. 
Schenkung, Pfan~ Glücksspiel, Schadensersatz). 
Seit 1. l.1997 gilt ein neues Strafgesetzbuch. 
Lit.: Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache, 
hg. v. Dccsi, G./Karc·sa); S., Teil 1 Russisch-Deutsch, 
1990. Teil 2 Deutsch-Russisch. 1985: Da.'> Zivilgc~tz­
buch der Russischen Föderation, übers. v. Solotych. S„ 
1996; Die neuen Kodilikatiooen in Russland. h~. v. 
Schroder. F., 2. A. 1999; Käbler, G„ Rechtsruss1sch, 
2. A. 2008; Resch. /„ Untcmehmen~recht in Russland. 
2005: Kettler. S„ Wörterbuch der RechlS- und Win­
schaftsspr.iche. 2006: MtMlmyag11l, N., Zum Eigentums­
schutz im Sinne der EMRK im ukrainischen und russi­
schen Recht. 2007; EinfUhrung in das russische Recht, 
hg. v. N11ßberger, A„ 2010; Niibler. N.: Einführung in 
die russisch-deutsche Rechtsterminologie. 2016; Ha11.1-
son. E„ Das Gesamti.ystem der Mängelrechte des Käu­
fers nach neuem deutschen und russischen Recht, 2013: 
Plagemt11111, F., Die russische Aktiengesellschaft. 2014; 
Seibel, T.. Das russische Zwangsvollstreckungsrecht. 
2015 



Saarland ist dru; vor allem aus dem '>Cit 1815 1u Preu­
ßen gehörenden Saargebiet erwachsene, von 1918 bis 
1935 und von 1945 bis 1.1. 1957 Deutschland tatsäch­
lich bzw. rechtlich zugunsten Frankreichs en1zogene 

+Land des Deutschen Reiches b1w. der---+ Bundes­
republik Deutschland. Seme ---+ Verfassung \lammt 
von dem 15.12.1947. Es gliedert sich in Landkreise 
und die Stadt Saarbrücken. 
Lit Köbler. G„ Histomches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A. 2007; Hümmerich/Kopp, Saarländische 
Gesetze (Lbl.). 2021; Staatshandbuch Saarland, 2009; 
Landesrecht Saarland. 23. A. 2017 

Sachbefugnis (Sachlegitimation) ist die + Zu­
stlindigkeit m Bezug auf ein geltend gemachtes 
Recht. Besteht das gellend gemachte Recht ;wi­
schen Kläger und Beklagtem nicht, ist die Klage 
jedenfalls unbegründet. Erforderlich sind ---+ Aktiv­
legitimation des Kläger.. und ---+ Passivlegitimation 
des Beklagten. 

Sachbeschädigung(§ 303 StGB) "t das rechtswid­
rige Beschädigen oder Zerstören einer -. fremden 
---+ Sache. Beschädigen ist dabei das Einwirken auf 
die Substanz einer Sache in der Weise, dass dadurch 
ihre bestimmungsgemäßc Brauchbarkeit nicht nur 
vortibergehend beeinträchtigt wird (1. B. Luftablas­
scn aus Autoreifen, Bemalen einer Hauswand?, 
Be<,prühen von Eisenbahnwaggons mit Spraydosen 
[zw.]). Zerstören ist em Einwirken, durch das die 
bestimmungsgemäße Brauchbarkeit einer Sache 
völlig aufgehoben wird. Bestraft wird die S. mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstra­
fe. Der Ver..uch iM str.tfbar. Nach § 303c StGB kann 
die einfache S. (wie die Datenveränderung 1§ 303a 
StGB] und die Computersabotage [§ 303b StGB!) 
bei besonderem öffentlichem Interesse von Amts 
wegen verfolgt werden. Qualifi-:.ierte S. sind die 
gemeinschädliche S. (§ 304 StGB) sowie die Zen.tö­
rung von Bauwerken(§ 305 StGB). Die fahrlässige 
S. ist als solche straflos. 
lll. /11gelfi11ger. R.. Graffiti und Sachbeschädigung. 
2003 

Sachdarlehen (§ 607 BGB) ist (seit 2002) der 
---+ Vertrag, in dem sich der eine Teil (Darlehensge­
ber) verpflichtet. dem anderen Teil (Darlehensm:h­
mer) eine vereinbarte vertretbare Sache (z.B. Wert­
papier, Flasche. Palette, seit 2002 gelten besondere 
Regeln für Geld (--+Darlehen]) oder mehrere ver­
tretbare Sachen zu überlassen, und der Darlehens­
nehmer sich verpflichtet, ein vereinbartes Entgelt 
(Darlehensentgelt) zu 1ahlen und bei Fälligkeit 
Sachen gleicher Art, Güte und Menge zurückluer­
statten. Das Entgelt kann m Gewinnanteilen (Betei­
ligungsdarlehen, part1arisches D.) bestehen. Der 
Sachdarlehensnehmer wird durch Übereignung 
Eigentümer der dargelichenen Sachen (z.B. Eier) 
und muss deshalb bei der Rückgabe auch wieder (in 
der Regel andere vertretbare Sachen dieser An wie 

s 
z B. Eier) an den Sachdarlehensgeber übereignen. 
Die Fä1Jigke1t der Rückerscauung hängt von der 
Vereinbarung oder einer Kündigung ab, so dass der 
Sachdarlehensnebmer das S. gegen den Willen des 
Sachdarlehensgebers nur bei Vorliegen besonderer 
Umstände vor1eitig zurückerstatten kann. 
Lu.: Liidenbarh, N„ B1lanz1erung von Sachdarlehen 
und Pachterneuerungsanspruch bei Betriebsauf<,paltung, 
2011 -

Sache(§ 90 BGB) ist der---+ körperliche---+ Gegen­
stand. Es muss sich um einen nach natürlicher An­
schauung durch r'.iumliche Abgrenzung für sich 
bestehenden. in dem Verkehrsleben besondel'!> be-
1cichneten körperlichen (räumlich ausgedehnten) 
Gegenstand handeln. Er kann fest, flüssig oder gas­
förmig sein. Er darf nicht wesentlicher ---+ Bestand­
teil einer anderen Sache sein. Keine Sache ist der 
Mensch oder (nach neuerer gesetzlicher Bestim­
mung von dem 20.8.1990) das Tier (§ 90a BGB). 
Für die Sachen gilt das Sachenrecht. Innerhalb der 
Sachen finden sich im Privatrecht verschiedene 
Gliederungen. ---+ Gnindstück (1111bewegliche s„ 
immobile S.) ist der abgegrenzte Teil der Erdober­
fläche, der in dem -. Grundbuch ah selbständiges 
Grundstück eingetragen i'>t. bewegliche (mobile) S. 
ISt die s„ die weder Gnmdst:ück noch Gnindstücks­
bestandteil ist (beachte die §§ 929 ff„ 1204 ff. BGB). 
Vertretbare (fungible) S. (§ 91 BGB) ist die beweg­
liche S„ die m dem Verkehr nach Zahl. Maß oder 
Gewicht bestimmt zu werden pflegt (z.B. Kartof­
foln, Milch). Gat1u11gssache ist die S., die durch die 
Parteien nur nach artmäßigen Merkmalen (Gat­
tungsmerkmalen) (z.B. 1 kg Kartoffeln). Sriicksache 
die S„ die durch die Parteien nach individuellen 
Merkmalen (.l. B. diese Kartoffel) bezeichnet wor­
den ist. Verbrauchbare S. (§ 92 BGB) ist die beweg­
liche S„ deren bestimmungsgemäßer Gebrauch in 
dem Verbrauch oder m der Veräußerung besteht 
(l. B. Benzin, Zigarre). Teilbare S. ist die S~. die sich 
ohne Wertminderung in gleichartige Teile 1crlegen 
lä.\st. fn dem Verwaltungsrecht ist öffentliclte S. das 
„achliche Hilfsmittel der Träger der öffentlichen 
---+ Verwaltung lU der Durchführung ihrer Aufgaben, 
d. h. die S„ die unmittelbar durch ihre Benutzung 
entweder der Öffentlichkeit oder den Zwecken der 
Verwaltung dient und die, mindc„tens so weit ihre 
Zweckbestimmung re1ch1, dem öffentlichen Recht 
unterliegt. Insoweit ist das privatrechtliche 
---+ Eigentum infolge einer durch Widmung begrün­
deten Sachhemchaft in der Form einer öffemlich­
rechtlichen Dienstbarkeil überlagen. lhr Inhalt ist 
die Pflicht des Eigentümers, den -. Gemeinge­
brauch. Sondergebrauch, An<,talt'>gebrauch oder 
Verwaltung„gebrauch zu dulden. S. i11 Gememge­
brauch ist dabei die S., die der Öffentlichkeit ohne 
besondere Zulassung 1u der allgemeinen bestim­
mungsgemäßcn Nutzung zur Verfügung steht (1. B. 
Straße, Flus„, Luft). S m So11derJ:ebra11ch ist die S„ 
deren Inanspruchnahme nach ihrer Zweckbestim-
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mung nur dem 1ustcht, dem der öffentlich-rechtliche 
Sachherr durch begünstigenden -+ Vcrwaltungsal-..t 
ein subjektiv-öffentliches Recht auf eine bestimmte 
BenulL.ung eingeräumt hat (1 B. grundsätzlich Ge­
wässer). S. in Amtaltsgebrc111ch ist die S., die unmit­
telbar zu dem Betrieb der -+ Anstalt gehört und ihre 
Funktionsfähigkeit bedingt (z.B. Museumsgcbiiu­
de). S. in Venm/111ngsgebra11ch (-+ Verwalrungsvcr­
mögen) ist die S., die der öffentlichen Verwaltung 
unmiuelbar durch ihre Gebrauchsmöglichkeit zu der 
Erfüllung ihrer Aufgaben dient und von den Verwal­
tungwägem selbst benutzt wird (7. B Verwaltungs­
gebäude, Fahr1euge, Büromaterial). Nicht öffentli­
che S. ist der Gegenstand des -+ Finanlvem1ögens 
und die nur tatsächlich öffentliche S .• die der Be­
rechtigte nur rein tatsächlich der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. hat (z.B. nicht abgeschlosl.cnes 
Privatgrundstück). ln einem ursprünglicheren Sinn 
ist S die (streitige) Angelegenheit (z.B. Strafsache, 
Zivilsache). In Osterreich ist Sache (weiterreichend) 
alles. was von der Pen;on verschieden ist und dem 
Gebrauch der Menschen dient. 
Lit.: Papier. H„ Recht der öffentlichen Sachen, 3. A. 
1998; 8\'d/inski. P., Der Sachbegriff im elektroni'<Chen 
Z.Citalter. AcP 198 ( 1998). 287 

Sacheinla.ge ist die durch Leii.tung einer -+ Sache 
(z. 8 Schreibtisch, Grund\tück. Geld. Wertpapier, 
aber auch Forderung oder Recht auf Nutzung des 
Wertes eines Sportverems) erfolgende-+ Einlage. 
Lit.: Fischer, Sucheinlagen, 1997; De/111C11, 8., Die Be­
wenung von Sacheinlagen. 1997: A/1ric/11er-Her..berg, 
T.. Tatbes1and und Rechtsfolge der verd..:cl-..ten Suchein­
lage. 2004: Me-;er, M .• Die Scheinlage im Aktienrecht, 
2025; Gerlc1cli, C., Die gemisch1e Sacheinlage. 2016 

Sachenrecht ist die Gesamtheit der -+ Sachen be­
treffenden Rechtssätze. In dem -• Privatrecht ist es 
ein Teil des bürgerlichen -+Rechtes (§§ 854 ff. 
BGB) in engerem Sinn und gliedert sich vor allem 
in da.-. Recht des -+ Besit1es, des -+ Eigentums und 
der beschränkten dinglichen -+ Rechte. Besondere 
Gnmdsät:ze des Sachenrechts sind ~ Speziahtäts­
prinzip. -+ Publizitiitsprinzip und ...... Abstraktions­
prinzip. Subjek11v ist S die Berechtigung einer 
einzelnen Person an einer bestimmten Sache (z.B. 
Eigentum an einem Grundstück). In dem -+ Ver­
waltungsrecht ist das Recht der öffentlichen Sachen 
ein Teil des allgemeinen Verwaltungsrechts. 
Lit.: Baur. J./Stümer. R„ Sachenrecht. 18. A. 2009. 
19. A. 2023: Priitting, H„ Sachenrecht, 37. A. 2020; 
Wellenhof er. M„ Sachenrecht. 36. A. 2021: Schapp. J.I 
Schur. W.. Sachenrecht. 4. A 2010; Schreiber. K„ Sa­
chenrecht, 7. A. 2018: liike, ~V.. Sachenrecht. 4. A. 
2018; Bar. c... '"· Gemeineuropäbches Sachenrecht. 
Bd. 1 2015 

Sachcnrechtsbereinigung (F.) ist die Bereinigung 
des Sachenrecht'> von Verschiedenheiten. Wider­
sprüchen und Unklarheiten. 

Sacbenrechtsbcreioigungsgesetz ist das als Folge 
des Be1trins der Deutschen Demokra11schen Repub­
lik zur Bundesrepublik Deutschland (1990) ge~chaf­
fene Gesetz zur Angleichung der untcn.chiedlichen 
sachenrechtl ichen Rechts verhiiltnisse. 
Lit.. ivssius. 0., Sachenrechhberei111gungsgesell„ 2. A. 
1996. digital 2013 
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Sachfirma <* 17 HOB) ist der aus dem sachlichen 
-+ Gegenstand des -+ Unternehmens gebildete 
-+ Name des -+ Kaufmanns, unter dem er sein 
-+ Handelsgewerbe betreibt (z.B. Gothaer Allge-
meme Ven;icherung AG). Wird als Kern der S. einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung eine Gat­
lungsbeze1chnung (z.B. Das Bad) verwendet, ist ein 
individualisierender Zu~atz nötig. 
Lit„ Goffer1e. ~V.. Die Sachfirma, 1933 

Sachgesamtheit (Sachinbegriff) bt die Vielheit von 
emzclnen -> Sachen, die durch einen gemeinsamen 
Zweck mitein:mder verbunden erscheinen und in der 
Regel in dem Verkehr mit einem einheitlichen Na­
men belegt werden (z. B Herde, Warenlager, Inven­
tar). Die S kann als solche zwar Gegenstand des 
Schuldrechts (l. B. eines einzigen Kaufvertrags), 
nicht aber Gegenstand des Sachenrechts sein, viel­
mehr bestehen Sachenrechte nur an den einzelnen 
Sachen der S. Dies gilt nicht bei solchen Sachen, bei 
denen der natürliche Teil m dem Rechtsverkehr so 
bedeutungslos ist, dass er sinnvollerweise nicht 
Gegenstand ein7elner Sachenrechte <,ein kann (z.B. 
[Sandkörner m dem] Sandhaufen, [Tropfen in der] 
Flüssigkeit). 
Lit.: Da11ber111a1111, E., Die Sachgesamtheit als Gegen­
stand des klasshchen römischen Rechts, 1993 

Sachinbegriff -+ Sachgcsamllleit 

Sachkunde ist die Gesamtheit der fachmännischen 
Kenntnisse eines Menschen auf einem besonderen 
Gebiet. die in dem -+ Verwaltungsrecht Vorausset­
lung für die -+ Erlauhni!> zur Ausübung eines 
-+ Gewerbes sein kann (z. B. in dem Handwerk). 
L11„ Wardenbac/1, F.. lnteressenkonfükte und mangeln­
de Sachkunde. 1995 

Sachlegitimation -+ Sachbefugnis 

sachlich (AdJ.) die Sache betreffend 

sachliche Zustä ndigkeit -+Zuständigkeit, sachliche 

Sachmangel (§ 434 BGB) ist bei dem -+Kauf die 
Abweichung einer Sache von der vereinbarten Be­
schaffenheit in dem Zeitpunkt, in dem die-. Gefahr 
auf den -+ Käufer übergeht (subjektiver Fehlcrbe­
gnfl). Soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist. 
ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn sie sich 
für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwen­
dung eignet. sonst wenn sie sich für die gewöhnliche 
Verwendung eignet uml eiae Beschaffenheit auf­
weist, die bei Sachen der gleichen An üblich ist und 
die der Käufer nach der Art der Sache erwarten kann 
(z.B. kann ein Gebrauchtwagenkäufer erwarten. 
dass ein Gebrauchtfahr1eug keinen Nichtbagatell­
).Chaden erlitten hat, dagegen kann 7. B. ein Käufer 
von Granitniesen nicht erwarten, dass keine Eisen­
einschlüsse in dem Gestein enthalten sind). Das 
Bestehen emer Herstellergarantie für ein Kraftfahr­
zeug ist in der Regel ein Beschaffenheitsmerkmal, 
so dass ihr Fehlen einen Sachmangel begründe!. Zu 
der Beschaffenheit gehören auch Eigenschaften, die 
der Käufer nach den öffentlichen Außerungen des 
Vcrkaufers, del> Herstellers oder seines Gehilfen 
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insbesondere an der Werbung oder bei der Kenn-
1eichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache 
erwanen kann, es sei denn. dass der Verkäufer die 
Außerung mcht kannte und auch nicht kennen muss­
te. dass <.1e 1m Zeitpunkt des Vertragsschlusses in 
gleichwertiger Weise berichtigt war oder dass sie die 
Kaufentscheidung mcht beemflussen konnte. Ein S. 
ist auch gegeben, wenn die vereinbarte Montage 
durch den Verläufer oder dessen Erfülluogsgehilfen 
unsachgemäß durchgeführt worden ist. Ein S. liegt 
bei einer 1.ur Montage bestimmten Sache ferner vor, 
wenn die Montageanleitung mangelhaft ist. es sei 
denn rlir Sache i't fehlerfrei montiert worden. Ei­
nern S. steht es gleich, wenn der Verkäufer eine 
andere Sache oder eine 7U geringe Menge liefert. Ist 
die Sache mangelhaft (z.B. Standzeit eines neuen 
Krartfahr1eugs von mehr als 12 Monaten), kann der 
Käufer nach § 437 BGB Nacherfüllung verlangen, 
von dem Vertrag 1Urücktreten, den Kaufpreis min­
dern und (bei nicht unerheblichem Mangel) Scha­
densersat1. oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
verlangen. Die Mängelansprüche verjähren nach 
§ 438 BGB in dreißig. fünf oder regelmäßig zwei 
Jahren. Die Rechte des Käufers wegen eines Man­
geb sind ausgeschlossen, wenn er bei Vertrags­
schluss den Mangel kennt (§ 4421 1 BGB). Ver­
gleichbare Regelungen gelten bei Miete (§§ 536 IJ. 
BGB) und WerkvertrJg §§ 633ff. BGB). 
L11.: Scl11mrt~e. A. Europäi'\Che Sachmängelgewähr­
lmtung beim Warenkauf. 1999: Derleder. P., Sachmän­
gel- und Argh„thaftung nach neuem Schuldrecht, NJW 
2004. 969; lro~er. T.. Grundf:iJle zum Sachmangel, JuS 
2005. 503. Cetiner. B„ Die Sachmängelhaftung, 2006: 
Weller. M„ Die Verantwortlichkeit des Händlers für 
Her..tellerfehler. NJW 2012. 2312 

Sachschaden ist der an einer -+ Sache entstehende 
-+ Schaden. Er steht in Gegensatz zu dem -+ Per­
sonenschaden. -+ Vermögensschaden oder -+ Nicht­
vermögensschaden. 
Lit.: Sanden, G.Nölt<.. J„ Sachschadenrecht des Kraft­
vcrkehn., 9. A. 2011 

Sachsen ist (seit 3.10.1990) das von Bayern, Thü­
ringen. Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Polen und 
Tschechien begrenlte Land der Bundesrepublik 
Deutschland. Es ist Freistaat. Seine Verfassung 
stammt von dem 27.5.1992. 
Lit.. Kiiblt!f; G„ Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7 A 2007; Gesetze des Freistaates Sachsen 
(Lbl.). hg. v_ Knii//, 11./Antom, M„ 2011; Müller. K„ 
Verf:Mung des Freistaats Sachsen, 1993: Landesrecht 
Sach,en. hg. v M"sall. P u.a„ 25. A. 2011 

Sachsen-Anhalt ist (seit 3.10.1990) das von Thü­
ringen. Nieder.;achsen. Mecklenburg-Vorpommern. 
Brandenburg und Sachsen begrenzte Land der Bun­
desrepubhl.. Deutschland (Verfassung von dem 
16.7. 1992) 
Lit · Küble1; G„ H1s1on'\Chcs Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; Geset1e des Landes Sachsen/Anhalt 
(Lbl.), hg. v. Kniill. H./Brachman11. R„ 2022; Reich, A„ 
Verfa%ung des Landes Sachsen-Anhalt, 1994: Landes­
recht Sachscn-Anhah ( Lbl.). 2021 

Sachsenspiegel ( 1221-1224 ?) ist das -+Rechtsbuch 
des rechtswissenschafLlich ungelehrten, aber latein-

Sachverständiger 

kundigen Eike von Repgow. das auf Grund verschie­
dener, u. a. auch gelehrter Quellen das hochmittelalter­
liche ostfälische Recht (-+ Landrecht, -+Lehnsrecht 
bzw. Lehnrecht) ohne amtlichen Auftrag und ohne 
Rechtssetzungsabsicht (7uer.;t - aber zumindest nicht 
vollständig erhalten in Latein. dann erstmals und 
weitverbreitet m der mmelniederdeutschen Sprache) 
zusammenfasst. -. Deutschensp1egel. -+Schwaben­
spiegel 
Lit.: h11p://www.koeblergcrhard.de/Fontes/Sachsenspie­
gell 221-1224.hun: Küb/er. G„ Deutsche Rechtsge­
schichte, 6 A. 2005 

Sachurteil ist das 1n der !fache selbst entscheidende, 
die -+ Zulässigkeit voraussetzende -+ Urteil. Es 
steht in Gegensatz 1u dem -+ Prozessurteil, das nur 
über die Zulässigkeit der Klage befindet. Es gibt der 
-+ Klage statt oder weist sie ab. 

Sachverhalt ist das tatsächliche einzelne Geschehen 
in der Lebenswirklichkeit (z.B. ein Arbeitsverhält­
nis, ein Hausbau, ein Verkehrsunfall). Der rechclich 
relevante S. ist Gegen~tnnd der -+ Rechtsanwen­
dung. Bei ihr wird überprüft. welche (konkrete) 
-+ Rechtsfolge der S. wegen möglicher Zuordnung 
zu einem Tatbestand einer -+ Rechtsnorm nach sich 
11eht. In dem -+ Verfahrensrecht wird (verwirrend­
erweise) der S. vielfach al~ -+Tatbestand bezeich­
net (z.B. § 313 1 Nr 5 ZPO). obwohl die Rechtsme­
thodologie unter Tatbei.tand die Summe der 
abstrakten Voraussetzungen einer abstrakten Rechts­
folge versteht. 
Lit.: Köbler. G.. Wie werde ich Jurist?. 5. A. 2007: 
But:er. ff„ Arbeitstechnik im öffentlichen Recht. 3. A. 
2006 

Sachversicherung ist die -+ Versicherung einer 
-+ Sache oder eines anderen Gegenstands. 
Lit.: Martin. H„ Sachvers1chenmgsrecht. 4. A. 2010; 
Martin. A„ Sachversicherung, 4. A. 2020; Jula. R„ 
Sachversicheningsrecht. 4. A. 2018; Spielmann. S„ 
Deckungsfragen in der Sachversicherung. 4. A. 2018 

sachverständi~ (Adj.) sachkundig 

Sachverständiger ist der Mensch. der auf einem 
bestimmten Gebiet besonderes Wissen (Sachkunde) 
hat. In dem Verfahrensrecht i\t S. die (grundsätzlich 
erset1bare) Hilf~person des -+Gerichts. die diesem 
auf Grund ihres Fachwissens fehlende Kenntnisse, 
insbesondere abstrakte Erfahrungssätze sowie aus 
diesen zu 1iehende Schlfü„~e. vennittelt. Der Sach­
veN:tlind1ge 1s1 -+ Bewe1sm1ttcl (z.B. §§ 402 ff. 
ZPO). Seme Au~wa!JI e1 folg1 durch da.5 -.. Prozess­
gericht. Der 1ur Erstattung von -+ Gutachten der 
geforderten Art öffentlich bestellte Sachverständige 
(vgl. § 36 GewO) sowie einige weitere Gruppen der 
Sachverständigen haben der Ernennung durch das 
Gericht Folge zu leisten. Der Sachverständige steht 
zu dem Gericht m einem öffenthch-rechtl1cheo Ver­
hältnis. Das Gericht würdigt sein Gutachten als 
Beweismittel nach freier Überzeugung (§ 286 ZPO). 
Das Gutachten eines privat beauftragten Sachver­
ständigen ist nur Gegenstand des Parteivorbringens. 
Nicht S. ist der sachverständige -+ Zeuge, bei dem 
es nur um die Wahrnehmung vergangener Tatsachen 
oder Zust.ände geht (§ 414 ZPO). Jn dem -+Straf-
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prozess können durch das Gutachten des Sachver­
ständigen nur sog. Befundtatsachen. die der Sach­
verständige wegen seiner Sachkunde wahrnehmen 
oder feststellen kann, in die -+ Hauptverhandlung 
eingeführt werden. Nach § 839a BGB ist ein ge 
richtlicher S. zu Ersatz verpnichtet, wenn er vorsätz­
lich oder grob fahrlässig ein unrichtiges Gutachten 
erstattet und eine darauf beruhende (wohl meist 
letztinstan7Jiche) gerichiliche Entscheidung (nich1 
Vergleich) einem der Verfahrensbeteihgten Schaden 
zufügt. 
Lit.: Je.mm:.er. K„ Der gerichtliche Sachver.tändige, 
12. A. 2007; Praxi,handbuch Sachverständigenrecht. 
red. v. Bayer/ein. iv., 6. A. 2021; Sachvcl'\ländigcnbc­
weis im Verkehn.rechl, hg. v. Buck. J. u.a., 2008; \'c-1/:.t•, 
H„ Sachverständigenfrngen, 3. A. 20!0; lilb/i11gho.O: J, 
Das Gesell zur Anderung des Sachven.tändigenrechti., 
NJW 2016, 3329 

Sachvortrag ist die Darlegung der Sachlage durch 
den Betroffenen oder einen Dritten. 
Lit.: Sewemwm. Die Anforderungen an den Sachvor· 
trag der Parteien. MDR 1997. 615 

Sachwalter ist der die lnteressen eines anderen 
wahren sollende. an dem Abschluss und an der Ab­
wicklung eines Vertrags beteiligte, nicht selbs1 Ver­
tragspartei werdende Dritte (z.. B. Stellvertre!er). 
Lit: Henke. A., Sachwaherhafrung. 1997; Sd1a111e.1, 
C./Mallmann, R„ Die Eigenhaftung des Sachwalters, 
Jus 1999, 537 

Sachwucher -+ Wucher 

Sachzusammenhang iM der auf der sachlichen 
Nähe zweier Gegebenheiten beruhende sinnvolle 
Zusammenhang zwischen ihnen. Er kann m dem 
Verfassungsrecht eine ungeschriebene -+ Gesetz­
gebungszuständ1gke1t begründen. Diese kann aber 
nur Lücken gesevlicher Zuständigkeitsnormen 
schließen. 
Lit: Auer. A.. Die internationale Zuständigkeit des 
Sachzusammenhangs, Diss. 1ur. Regensburg. 1999; 
Weiß. R„ Zust!lndigkeit kraft Sachzusammenhongs. 
Diss. jur. Bayreuth 1999 

Sainte-Lague-Scheperssches Sitz.zuteilung.sver­
fahren ist ein 1832 von Daniel Webster in den Ver­
einigten Staaten von Amerika vorgeschlagenes, 
später von dem fran:rösischen Mathematiker Andre 
Sainte-Lague gerechtfertigtes, seit 1980 in dem 
Bundestag Deutschlands für die Verteilung von 
Ausschusssitz,en auf Grund eines Vorschlags Hans 
Sehepen;' verwendete~ Situ:uteilungsverfahren, bei 
dem die Stimmenzahlen der Parteien durch 1, 3, 5 
oder 0.5, 1,5, 2,5, 3,5 usw. geteilt und die Silzc in 
der Reihenfolge der größten sich ergebenden 
Höchstzahlen zugeteill werden. 

Sakrament (Eid) ist in dem katholischen -+ Kir­
chenrecht das von Christus emgesellte äußere Ze1 
eben, das die heiligmachende Gnade verleiht oder 
vermehrt. Das katholische Kirchenrecht kennt als S. 
Taufe, Firmung, Kommunion. Buße. letzte Ölung, 
Weihe und Ehe. In dem evangelischen Kirchenrecht 
sind nur Taufe und Abendmahl Sakramente. 
Lit.: BerKer. D„ Was ist ein Sakl".tment, 2004 
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Sakrileg (N.) Tempelraub. Entweihung 

säkular (Adj.) wclUich 

Säkularisation ((F.J Verwel!lichung) ist die eine 
Enteignung enthaltende Überführung des Vennö­
gens geistlicher Berechtigter in weltliche Träger­
schaft (z.B. durch den Merowinger Karl Martell als 
Hausmeier des Reiches der Franken in dem 8. Jh„ 
durch die französische Revolution von 1789. durch 
den --+ Reichsdeputauonshauptschluss des Jahres 
1803). 
l 11 • Wer::. M. Gren1en <lcr Säkularisierung. 2000; 
Maier. H .. Säkularisation und Säkularisierung 1803-
2003, 20<» 

säkularisieren (V.) verwel1lichen 

Sala (ahd. [F.I Übergabe) ist in dem miuelalterli­
chen deutschen Recht die Übertragung einer Sache. 
insbesondere eines Grundstücks (vgl. engl. sale). 
Lit.: Köhler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

Saldo (M.) ist der Vergleich der Aktivposten 
(-+ Aktiva) mit den Pass1vposten (-+ Passiva) einer 
(laufenden) Rechnung. Er ist besonders bedeutsam 
fi.ir das -. Kontokorrent und die Berechnung der 
herauszugebenden -+ Bereicherung. Er kann 'iich 
mit jedem neuen Aktivpo~ten oder jedem neuen 
Passivposten fortlaufend ändern. 
Lit.: Tröll. C .• Der Anspruch auf den Tagessaldo, 2001 

saldieren (V.) vergleichen, begleichen, Saldo bilden 

Saldotheorie ist die aur den • Saldo abstellende 
Theorie Lur Berechnung der herauszugebenden 
Leistung bei ungerech1fert1gtcr -+ Bereicherung. 
Nach ihr bestehen bei beiderseil\ erbrachten Leis­
tungen und gleichartigen Rückgewähransprüchen 
nicht zwei Bereicherungsansprüche der beiden Be­
teiligten gegeneinander, sondern nur ein einhei!li­
cher Anspruch auf Heraui.gabe des Überschusses der 
umfangreicheren Leistung Ober die weniger umfang­
reiche Leistung. Die S. ist grundsätzlich an.zuwenden 
und nur ausnahmswei\e durch die -+ Zweikon­
diktionentheorie zu ersetzen (1.. B. bei Beteiligung 
von nur beschränkt -+ gcschäfhfiihigen Personen). 
Li1.: Finkenauer, T. Vindil.;ation. Saldotheone und 
Arglisteinwand. NJW 20<». 1704; Loren:.. S„ Grund­
wi!>scn - Zivilrecht Die Sal<lo1heorie. JuS 2015. 109 

Sammelklage ist die Zusammenfassung der An­
spruche 7..ahlreicher Klager z.u einem einheitlichen 
Verfahren. Sie ist dem deutschen Recht als solche 
bisher unbekannt. Sie isl in den Vereinigten Staaten 
von Amerika verbreitet (cla~s action). 
Lit.: Auf dem Weg 1.u erncr europäischen Sammelkla­
ge?, hg. v. Ca.1per. M. u. a„ 2009; Brand, P.. US­
Sammclllagen und kollekliver RechMchutz in der EU. 
NJW 2012. 1117 

sammeln (V.) zusammensuchen. 1usammenbringen 

Sammelwerk (§ 4 UrhG) ist das aus Beiträgen 
verschiedener -+ Urheber zusammengesetzte. von 
einem Herausgeber geordnete Werk. Das S. wird 
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wie ein selbständiges Werk geschützt. Die Rechte an 
ibm sind auf Herausgeber und Verfasser aufgeteilt. 

SammJung ist die unentgelUiche Gewinnung von 
Beiträgen Dritter zu einem bestimmten Zweck. Eine 
S. (von Geld) ist nach Landesrecht erlaubnispflich­
tig. Sie bedarf der Überwachung, weil Sammler 
vielfach in Selbstbedienung eigensüchtige Ziele 
unter scheinbar gemeinnützigen Vorwänden anstre­
ben. 

sam t (Präp.) zusammen 

Samtgemeinde ist der in Niedersachsen mögliche 
Sonderfall einer kommunalverbandlichen -+Ge­
meinde. 

sanieren (V.) heilen 

Sanierung (F.) Mängelbeseitigung, Heilung 
Lit.: Fieseler, H.. Städtebauliche Sanierungsmaßnah­
men, 2000; Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, hg. 
v. 811th/Her111am1s, 4. A. 2014, 5. A. 2022: Gerichtliche 
Sanierung, hg. v. Paulus, C.!Kneclu, T.. 2018 

Sanktion (F.) Gesetzesbefehl, Zwangsmaßnahme, 
Rechtsfolge 
Lit.: Sanktionen als Mittel zur Durchsetzung des Ge­
meinschaftsrechts, hg. v. Van Gerve11, W. u. a„ 1996; 
Streng, A„ Dienstrecht in internationalen Organisatio­
nen, 2002 

Satzung ist die (gemeinsame) Handlung der ver­
bindlichen Festsetzung von Rechtssätzen und deren 
Ergebnis. ln dem Privatrecht ist S. der aJs 
-+ Rechtsgeschäft zustande gekommene -+ Vertrag 
der Gründer eines -+ Vereins, der die Grundlage 
seiner Verfassung bildet (§ 25 BGB). Die S. muss 
mindestens den Zweck, den -+ Namen und den 
-+ Sit7 des Vereins enthalten und ergeben, dass der 
Verein eingetragen werden soll (§ 57 BGB). Dane­
ben soll sie verschiedene weitere Bestimmungen 
umfassen. Sie kann nachträglich durch ----> Beschluss 
abgeändert werden (§ 33 BGB). In dem -+ Ver­
waltungsrecht ist S. die - eventuell genehmigungs­
bedürftige - Rechtworschrift, die von in den Staat 
eingeordneten juristischen -+ Personen des öffentli­
chen Rechts (z.B. Gemeinde, Universität, SoziaJver­
sicherungsträger) innerhalb der ihnen gesetzlich 
verliehenen -+ Autonomie (Satzungsrecht, Sat­
zungsgewah) erlassen wird. Die S. ist materiell 
-+ Gesetz. Sie ist in Gegensatz zu der -+ Rechts­
verordnung nicht Ausdruck einer dekonzentrierten, 
sondern Instrument einer dezentralisierten Rechts­
setzung. 
Lit.: Vogel, A„ Die Vereinssatzung, 9. A. 2008; Becker, 
U./Sichert, M„ Einführung in die kommunale Rechts­
setzung, JuS 2000, 144; Wahlers, H., Die Satzung der 
kleinen Aktiengesellschaft, 3. A. 2003 

Satzungsrech t ist objektiv die Gesamtheit der durch 
-+ Satzung geschaffenen Rechtssätze und subjektiv 
das Recht zu der Schaffung einer Satzung (Sal­
zuogsgewalt). Das Recht zu der Schaffung einer 
Satzung beruht in dem Privatrecht auf der -+ Pri­
vatautonomie und in dem öffentlichen Recht teils 
unmittelbar auf der ----> Verfassung (z.B. Art. 28 I1 

Schadensersatz 

GG), teils auf sonstigem formellem -+ Gesetz. 
Durch die Verleihung des Satzungsrechts räumt der 
Staat dessen Tr.iger die Befugnis ein, nicht nur auf 
einem bestimmten Sachgebiet, sondern in dem um­
fassenden Rahmen des gesamten Kompetenzbe­
reichs, Recht zu setzen. 
Lit.: Adler. L„ Das Satzungsrecht. 1997; Engel-Boland, 
S„ Gemeindliches Satzungsrecht. 1999; Kim. S„ Das 
kommunale Satzungsrecht: 2000 

Säumnis (§§ 330ff. ZPO) ist das Nichterscheinen 
oder Nichtverhandeln einer -+Partei trotz ord­
nungsgemäßer -+ Ladung zu einem zu einer not­
wendigen -+ Verhandlung bestimmten -+Termin. 
Folge der S. kann ein ----> Versäumnisurteil oder eine 
-+ Entscheidung nach Lage der Akten sein. Bei zu 
entschuldigender S. kann der Prozess in die ur­
sprtlngliche Lage zurückversetzt werden. 
Lit.: Heinrich. C.. Säumnis im Zivil- und Arbeitsge­
richtsprozess, 2001 

Schaden ist die unfreiwillige Einbuße an rechtlich 
geschützten Gütern auf Grund eines bestimmten 
Ereignisses. Der S. steht in Gegensatz zu der 
----> Aufwendung. Der S. einer Person ist grundsätz­
lich von ihr selbst zu tragen und ausnahmsweise nur 
dann von einer anderen Person zu ersetzen, wenn 
eine in dem Recht enthaltene Schadensersatzpflicht 
(Schadensüberwälzungsnorm) eingreift. Innerhalb 
der Schäden werden dabei verschiedene Arten un­
terschieden. Positiver S. (lat. damnum [N.j emer­
gens) ist die entstandene Einbuße an positiv vorhan­
denen rechtlich geschützten Gütern (z.B. Zerstörung 
einer Sache), negativer S. die Einbuße an erst zu 
erwerbenden Gütern, deren Gewinnung infolge der 
Schädigung nicht erfolgen kann (lat. lucrum [N.] 
cessans, entgehender Gewinn § 252 BGB). Nichter­
fiillungsschaden ist der durch das Fehlen der Erfül­
lung eingetretene S„ Vertrauensschaden der in dem 
Vertrauen auf die Gültigkeit einer Handlung ent­
standene S. AbstrakJer S. ist der abstrakte (z.B. 
§ 288 l BGB), konkreter S. der konkret erwachsene 
(und berechnete) S. -+ Vermöge11sschade11 (mate­
rieller S.) ist der an materiellen Gütern (z.B. Sache), 
-+ Nichtvermögensschaden (immaterieller S.) der an 
immateriellen Gütern (z.B. Freiheit, Ehre) eingetre­
tene S. Unmittelbarer S. ist der an dem verletzten 
Gut selbst entstandene, mittelbarer S. (Folgescha­
den) der an anderen, nicht selbst betroffenen Gütern, 
insbesondere an dem Vermögen des Verletzten ent­
standene S. 
Lit.: Heß, R./Jahnke, J„ Das neue Schadensrecht, 2002; 
Riede!, U.. Kind als Schaden, 2001; CJignleit, H.. Der 
mangelbedingte Betriebsausfallschaden, JuS 2004, 745; 
Weide, G„ Die rechtliche Bewältigung von Schäden 
durch Bäume, NJW 2011, 1702; Spa11cke11, S. u. a., Die 
Berechnung des zu ersetzenden Schadens, JuS 2012. 
298; Pardey, F., Der HaushaltSführungsschaden, 10. A. 
202 l; Eisele, J. u. a., Der Schadensbegriff bei den Ver­
mögensdelikten, JuS 2018. 97 

Schadensersatz ist der Ersatz oder Ausgleich eines 
eingetretenen-+ Schadens. Ein S. durch eine andere 
Person ist nur erforderlich, wenn diese auf Grund 
einer Rechtsnorm (Schadensüberwälzungsnorm z.B. 
Garantievertrag, Vertragspflichtverletzung [§ 280 l 
BGB], Verzögerung[§§ 280 U, 286ff. BGB], Scha-



Schadensersatzanspruch 

densersatz stau der Leistung 1 §§ 280 III, 281, 282, 
283), Delikt. Eigentümer - nichtberechtigter Besit­
zer Verhältnis) dazu verpflichtet ist. In der Regel 
ist hierfür etne -+ Handlung. deren -+ Rechts­
widrigkeit und -+ Schuldhaftigkeit, ein -+ Schaden 
sowie die _...., Kausalität und -+ Adäquanz der Hand­
lung (bzw. einer dazwischengeschalteten Rechtsgut­
verleuung) für den Schaden erforderlich. In anderen 
Fallen reicht die Verursachung des Schadens für die 
Entstehung der Pflicht zum Ersatz aus (-+ Gefähr­
dung!.haftung). S. slllJt der leiswng (früher S. we­
gen Nichterfüllung) wegen nicht oder nicht wie 
geschuldet erbrachter Leistung (z. B Kosten für eme 
Ersatzbeschaffung. Folgeschäden eingeschlossen) 
kann der Gläubiger grundsätzlich bei zu vertreten­
der, nicht unerheblicher Pnichtverletzung des 
Schuldners verlangen, wenn er dem Schuldner nach 
§ 281 l 1 BGB erfolglos eine angemessene Frist zu 
der Leistung oder Naeherfüllung (Ablehnungsdro­
hung nicht erforderlich) besumml hat, mus'> dann 
aber eme bereits erhaltene oder mangelhafte Leis­
tung 1urückgeben (§ 281 V BGB). Der Gläubiger 
kann auch weiter Erfüllung verlangen, sofern er 
nicht Schadensersatz bereit„ gefordert hat(§ 284 IV 
BGB). Das Recht, bei einem gegenseitigen Vertrag 
S. zu verlangen, wird durch den Rücktritt nicht 
au.sgeschlossen (§ 325 BGB). S. stau der Leistung 
wegen VerletLung einer POichl nach § 241 11 BGB 
kann der Gläubiger bei Vertretenmüssen des 
Schuldners verlangen. wenn ihm die Leistung durch 
den Schuldner nicht mehr zuzumuten ist (§ 282 
BGB) Braucht der Schuldner nach § 275 1-Ill nicht 
zu leic;ten, kann der Gläubiger nach § 283 BGB 
unter den Voraussetzungen des § 280 1 BGB S. stau 
der Leistung verlangen. Der S. hat (nach § 249 S. 1 
BGB) grundsät1hch durch --> Natur.ilresLitulJon tu 
erfolgen. Bei Personenverletzung. Sachbeschädi­
gung(§ 249 S. 2 BGB) oder fruchtlosem Fristablauf 
(§ 250 BGB) kann der Gläubiger stau dessen 
-+ Geldersatz fordern. Ist die Herstellung nicht 
möglich oder zu der Entschadigung des Gläubiger> 
nicht genügend, ist Geldersatz zu leisten (§ 251 l 
BGB). lsl die Herstellung nur mit unverhältnismäßi­
gem Aufwand möglich. kann der Schuldner den 
Gläubiger in Geld enLo;chädigen (§ 251 II BGB). Als 
unverhältnismäßig werden dabei grundsätzlich die 
Reparaturkosten einer beschädigten Sache angese­
hen, wenn sie mehr als 130 Prozent des Wertes 
(Wiederbeschaffungswerts) der Sache betragen. Der 
S. eines Körper,chadens oder Gesundheitsschadens 
hat auch die seelischen Folgen dei. schädigenden 
Verhaltens zu umfassen. Der Strafschadensersatz der 
Vereinigten Staaten von Amerika (mmdesten<. ein 
Prozent des Nettounternehmenswerts des Schädi­
gers) soll demgegenüber den Täter bestrafen und 
von künftigen Missetaten abhalten. 

Lit.. Lange. H./Schie11um11. G.. Schadensersatz, 3 A. 
2003: Kiipperslmsch, G„ Ersa11.ansprüche bei Per:.oncn­
schaden, 13. A. 2020; Sch11/z-Bon:k, II„ Schadenen.atz 
bei Ausfall von Hausfrauen, 6. A. 2000; Cahn, A„ Ein­
führung in das neue Schadcnser:.aurecht. 2003. G~ell, 
8., SubstanzVerlc11ung und Herstellung. 2003: fü1g11er. 
G .• Der Unfallen.atzlarif. NJW 2007, 2149: Srrupp, D„ 
Schadensersall statt der Lc1Mung bei gegen~citigen 
Verträgen, 2007; Vitia, M .. Die Ermittlung des „Normal­
tarif\", NJW 2008, 2369: Oskierski, J Schadensersatz 
im europäischen RechL 2010; Ster.,mger. C„ Schadens-
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position Umsa11.s1euer bei Unfällen mit Kraftfahneu­
gen, NJW 2011, 2181: Ackermann, 1:. Schadenersatz 
statt der Leistung, JuS 2012, 865: Hirsch, C., Schadens­
er;at1 stan oder neben der Leistung. JuS 2014, 97: 
Pardev. F., Der llaushaltsfilhrungsschaden. 10. A. 2021; 
Wagner. G., Schadensersatz in Tode~fällen - Das neue 
Hinterbliebenengeld. NJW 2017, 2641 

Schadensersatzanspruch ist der auf -+ Schadcns­
ersav gerichtete _. Anspruch. 
Lit.: C/aßen, C„ Nichtumsetzung von Gemeinschath­
richtlinien, 1999 

Schadensversicherung (§§ 74ff. VVG) ist die auf 
die Deckung eines -+ Schadens gerichtete private 
-+Versicherung (z.B. Haftpflichtversicherung. Feu­
erversicherung). 
Lit.: Miiller. H., Der Begnff des Versicherungsfalles in 
der Schadensversicherung. 1976 

schäd lich (Adj ) einen Schaden bewirkend 

schädliche Neigung _. Neigung, schlidlicbe 

Schatz (§ 984 BGB Schatzfund) ist in dem Sachen­
recht die (bewegliche) -+ Sache, die so lange ver­
borgen (d. h. nicht ohne Weiteres sinnlich wahr­
nehmbar) gelegen hat, dass der -+ Eigentümer nicht 
mehr zu ermiueln ist (1 B. mittelalterliche Münze. 
nicht z.B. Fossilienfund, weil das Fossil aus vor­
rechtlicher Zeil stammt, in er es kein Eigentum 
gibt). Durch Inbesitznahme werden grundsätzlich 
Entdecker und Eigentümer der Sache. in welcher der 
SchatL verborgen war, je zur Hälfte -+ Miteigen­
tümer. Nach Landesrecht kann bei einem Bodenal­
tertum ein Auswertungsrecht oder Enteignungsrecht 
des Landes bestehen. 
Lit.: Seger. P. SchIDrecht und Denkmalschut1ge~etz­
gebung. 1925 

Schau (F.) Sicht, Veranstaltung. Darbietung 

scha uen (V.) sehen 

Scha uprozess bt der zur Wahrung eines gewissen 
Anscheins von Rechtsstaatlichkeit verwendete, in 
dem Ergebnis grundsätzlich bereits vorweg feMste­
hcnde, die Öffentlichkeit gegen den Angeklagten 
verwendende, rechtswidrige Prozess. 
Lit.: Wer::. K„ Der Schauprozess im 20. Jahrhundert in 
Deutschland. 2016 

Scheck ist die der Erleichterung des Zahlungsver­
kehrs dienende be:.timmtc -+ Anwci!-tung auf ein 
Bankguthaben. Der S. ist geregelt 111 dem Scheckge­
setz. Er ist eine abstrakt zu ermillclnde Anweisung 
des Ausstellen; an seine Bank (Angewiesene) und 
ein geborenes -+ Orderpapier. Er kann nicht von 
dem Angewiesenen angenommen werden (Aktept­
verbol, Art. 4 ScheckG). Fällig ist der S. bei Vorlage 
(Sicht) (Art. 28 ScheckG) seitens de'> Anweisungs­
empfängers oder eines anderen Berechtigten. Er 
kann zu einem (infolge der allgemeinen Geschäfts­
bedingungen der Banken rechtslats!ichlich weithin 
üblichen) -+ Inhaberpapier oder -+ Namenspapier 
gemacht werden. Sonderformen sind --> Verred1-
m111gsscheck und gekreu;:,rer S .• bei denen die Bar-
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zahlung ausgeschlossen bLw. eingeschränkt 1s1. 
Bezahlt der Angewiesene nicht. so haften Aussteller 
und Übenrager. 
Lit.: Engels, V., Der Scheck. 20. A. 2003 

Scheckgesetz ist das das Recht des --> Scheckes 
regelnde Geset1. 
Li1.: Baumbacll/Hefem1ehVCasper. Wechselgesev 
Scheckgesetz Recht der kartengestützten Zahlungen. 
24. A. 2020; Bii/011, P. Wechselgesetz. Scheckgc~etz, 
Allgemeine Geschäfl\bedingungen. 5. A. 2013 

Scheirlemiime i't in dem Verwaltungsrecht die 
-+ Münze aus unedlem Metall. deren Metallwert 
unter ihrem Nennwert liegt. die aber kraft --> Ge­
setzes - in mengenmäßig eingeschränktem Umfang 
(bis zu 50 Euro bei einer Zahlung) - als -+ Zah­
lungsmittel angenommen werden muss (z.B. 1 
Cent-Münze in der Europäischen Union). 

scheiden (V.) trennen 

Scheidung -+ Ehescheidung 
Lit.: Scl1wab, D .• Handbuch des Scheidungsrech~. 8. A 
2021: Krenz/er. M .. Vereinbarungen bei Trennung und 
Scheidung. 5. A 2013; Gr;:ilrnl;:. H., Trennung und 
Scheidung. 9. A. 2018; HeinHchel-Heinegg, 8. i'., Mate­
rielles Scheidungsrecht, 10. A. 2012 

Schein (oder oft auch Anschein) ist der äußere Ein­
druck des Vorhandenseins eines in Wirklichkeit 
nicht oder nicht in dieser Weise vorhandenen Um­
\tands. Der bloße S. eoeugt grundsätzlich keine 
Rechtswirkung. Zu dem Schutz des Verkehrs sind 
aber von der Rechtsordnung ver,dtiedene Schein­
tatbestände wirklichen -+Tatbeständen hinsicht­
lich der --> Rechtsfolgen angeglichen worden. 
--> Rechtsschein 

Scheinbestandteil -. Bestandteil 

Scheinehe-+ Nichtehe 
Lit.: Lumpp, S„ Die Scheineheproblematik - Eine dog­
matische Untersuchung des fehlenden Willens zur ehe­
lichen Lebensgemeinschaft. 2007 

scheinen (V.) leuchten. •.trahlen, aussehen als ob 

scheinbar (Adv.) dem An,chcin nach. aber in Wiri..­
lichkeit nicht 

Scheinerbe ist die nur schembar -+ Erbe gewordene 
Per;on Ihre Hanrllungen werden nur auf Grund des 
öffentlichen -+ Glaubens des -+ Erbscheins wirk­
sam (§ 2366 BGB). Soweit der S. -+ Erbschafls­
besitLer ist, hat der Erbe einen Anspruch auf 
--> Herausgabe des Erlangten gegen ihn (§§ 2018 fT. 
BGB). 
Lit.: Schrever; N„ Die Aufnahme des Prozesses 
durch den Scheinerben. 1996 

Scheingefahr ist die nur schembar bestehende. in 
Wirklichkeit nicht vorhandene -+ Gefahr (bei der 
die Ordnungsbehörde nicht cmgreifen darf). 
Lit.: Schwemer. H .. Polizei und allgemeines Ordnungs­
recht, 11. A. 2005 (Alpmann) 

Schengener Abkommen 

Scheingeschäft (§ 117 1 BGB) 1<,t das nur zu dem 
Schein abgeschJossene Rechtsgeschäft bLv.. die 
einverständliche Abgabe einer empfangsbedürftigen 

+Willenserklärung zu dem Schein. Das S. ist ein 
__. Rechtsgeschäft. Es ist -+ nichtig, weil den Par­
teien der -+ Rechtsfolgewille fehlt. Wird durch ein 
S. em anderes Rechtsgeschäft verdeckt, so finden 
die für das verdeckte Rechtsgeschäft geltenden Vor­
schriften Anwendung (§ 117 IT BGB. z.B. Schen­
kung stall Kauf). Kein S. 1<,t das Geschäft des 
-+ Treuhänders oder Strohmann-. oder das ernstlich 
gewollte --> Umgebungsgeschäft. 
Lit.: Bacck. U., Dns Scheingeschäft, 1988 

Scheinkaufmann (§ 5 HGB) i~t eine ein Gewerbe 
betreibende Person, die nicht "" Kaufmann ist, 
deren -+ Firma aber in dem + Handelsregister 
eingetragen ist (Kaufmann kraft Eintragung). Der S. 
kann gegenüber dem. der sich auf die Eintragung 
beruft. nicht gellend machen, dass das unter der 
Firma betriebene --> Gewerbe kein -+ Handelsge­
werbe sei. Daneben wird a.llgemein kraft -+ Ge­
wohnheitsrecht.' jeder. der (auch ohne Gewerbebe­
trieb und Handelsregistereintragung) wie ein 
Kaufmann auftrin. zugunsten -+Gutgläubiger wie 
ein Kaufmann behandel1. 
L11.: Sieber/, J .. Scheinkaufmann und Schein-KG. Diss. 
jur Kiel 1999 

Scheinprozess ist der nur zu dem Schein geführte 
·+ Pro1ess. An ihm i..ann wegen der besonderen 

Wirkungen eines Urteils ein ernsthaftes Interesse 
bestehen. Grundsätzlich ist er jedoch Rechtsmiss­
brauch. 
Lit Sol/ner. A .. Römische Rechtsgeschichte. 5.A. 1996: 
Cos1ede, J .. Scheinprozes~. D"'· jur Göttingen 1968 

Scheinselbständigkeit (§ 7 1 2 SGB IV) ist die nur 
1wecks äußeren Anscheins geschaffene Selbstän­
digkeit. Durch sie kann beispielsweise der für nicht 
-+ selbstiindig tätige Beschäftigte geschaffene 
Rechtsschutz umgangen werden. In dem Zweifel 
sind die tatsächlichen Gegebenheiten 1u berücksich­
tig1m. 

Scheinur teil -+ Nichtune1J 

Scheinvollmacht -+ Duldungwollmacht. An-
schemsvollmacht. Rechts~chem 
L1t : Hofma1111, K., Vollmachten. 8. A. 2002: Wen;:el. W. 
Die Anscheinsvollmacht. 1995 

scheitern (V.) misslingen, fehlschlagen 

Scheitern einer Ehe-+ Zerrüllung 

Sehengen (N.) ein Ort in Luxemburg 

Schengener Abkommen ist da" an dem 14.6.1985 
1unachst zwischen den Regierungen Deutschlands. 
Frankreichs. der Niederlande. Belgiens und Lu:-<em­
burgs getroffene. seil 26.3.1995 für Deutschland. 
Frankreich, Niederlande, Belgien. Luxemburg. Spa­
nien und Portugal, weiter seit 26.10.1997 für Italien. 
seit 1.12.1997 für Österreich. seit 1. J.2000 bzw. 
26.3.2000 für Griechenland b1,w. !.eil 25.3.2001 



schenken 

auch für Dänemark. Schweden und Finnland bLw. 
später alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(außer Bulgarien. Rumänien. Zypern. Irland und 
Großbritannien) sowie über Zusa17_abko111men auf 
Grund der Nordischen Passunion auch für Norwe­
gen und Island und wellere Abkommen 2005 für die 
Schweiz sowie 2011 für Liechtenstein (26. M11glied) 
verwirklichte, in dem Bedarfsfall zeitwci~e teilweise 
außer Kraft setzbare Abkommen zu einem schritt­
weisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen 
Grenzen. 
Lit. Hummer. W./Ob1rexer. ~V.. Die Schcngcner Ab­
kommen. 1996: Hacu. N.. Die Scheogcncr Abkommen. 
2001 

schenken (V.) unentgeh 1 ich Eigentum übcnragen (V.) 

Schenker -t Schenkung 

Schenkung (§§ 516 IT. BGB) ist der --. Venrag, 
durch den sich der eine Teil (Schenker) verpflichtet. 
den anderen Teil (Be~chenktcn) durch eine Zuwen­
dung aus seinem Vermögen unentgeltlich 1u berei­
chern (str.). Der Rückforderungsanspruch wegen 
Verannung des Schenl.ers ist auch nach ~einem Tod 
noch durch den NachlasspOeger an einen So1ialhil­
feträger oder an einen Krankenhausträger abtretbar. 
Die S. ist Ha11d.1c/1e11k1111g, wenn --. Verpflichtung 
und ..... Erfüllung LUsammenfallen. Die nicht sofort 
volltogene S. (Schenkungwersprechen) bedarf der 
notariellen ..... Beurkundung de~ Ver..prechens 
<* 518 1 BGB). doch wird ein ..... Mangel der Form 
durch Vollzug der Verpflichtung mittels Erfüllung 
geheilt Die gemischte S. ist der Austauschvertrag, 
bei dem der unteilbaren Leistung der einen Seite 
eine geringerwenige Leistung der anderen Seite 
gegenübersteht und die P;irteien 5ich einig ~ind, dass 
der Mehrwert der einen Leistung eine unentgellliche 
Zuwendung sein soll. Sie ist je nach dem Schwer­
punkt des Geschäft~ gan1 oder teilwei~e ah S anzu­
i.ehen. S. unter Auflage ist die S„ bei der die Be­
stimmung hillL.ugefUgt bt, dass der Empfänger Lu 
einer ..... Leistung verpflichtet sein soll, re1111111eraw­
rische S. clie S„ bei der mit der Zuwendung ein 
bestimmtes Verhalten belohnt wird. S wm Todes 
wegen (§ 2301 BGB) ist das (formbedürftige) 
Schenkungsversprechen, da.~ unter der Bedingung 
erteilt wird, dass der Beschenkte den Schenker über­
lebt. Ponnfrei möglich bt der Vertr.ig 1ugunsten 
eines Dritten auf den Todesfall des Begünstigenden 
(§ 331 BGB, Lebensversicherung). 
Lit.: Haar111a1111. C„ Die Rückforderung von Schcnkun­
grn ()j~, jur Mün~ter 19Q8; Fromm, R.Nogt.11„ Richtig 
schenken und vererben. 7 A 2013: Fnt;;.. T.. Ge11elte 
Vermögensnachfolge durch Te~Lament und Schenl.ung. 
2003 

Schenkungsteuer ist die ....... Steuer auf den Vem1ö­
gensübergang infolge ~ Schenkung. Sie ist geregcll 
in dem Erbschaftsteuer- und Schenkungstcuergeset.G. 
Sie wird wie die -~ Erbschaftsteuer behandelt. 
L11.: Troll. M./Gebel, D./Jiilicher. M. u a„ Erbschafts­
teuer- und Schenkungsteuergesetz (Lbl.). 2021. Schul:;. 
B .• Erbschaftsteuer. Schcnkungs1euer. 9. A. 2010; Erb­
~h:lftsteuer- und SchenkungsteuergesclL. hg. v /lan­
ne.~. F./Holt-:,. F.. 18. A 2021: Hor.~chit.;.. II„ Bewer­
tungsrecht. Grundsteuer, Erbschaft- und Schenkung-
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sieuer, 18. A. 2014; Wei11111a1111/Reve11.510rjf/Offerha11s/ 
Erkis. Erbschafts- und Schenkungsteuerrecht. 4. A. 
2017 

Sehen (M.) Spaß 

Seherzer klär ung (§ 118 BGB) ist die nicht ernst­
lich gememte „ WiUenserklärung. die in der sub­
jektiven Erwartung abgegeben wird, der Mangel der 
Ernstlichkcit werde nicht verkannt. Die S. ist 
--+ nichtig. weil ihr der Rechtsfolgewille fehlt. Der 
Drille. der auf die Erklärung vertraute. kann einen 
Anspruch auf Ersatz des -+ Vertrauensschadens 
haben(§ 122 BGB). 

schicken von einem eigenen Ort durch einen ande­
ren an cmen anderen be~timmten Ort bewegen las­
sen, senden 

Schickschuld ist die --. Schuld, bei welcher der Ort 
der + Leistungshandlung der Ort des -+ Wohn­
sitzes des • Schuldners ist. der Schuldner aber w 
der Vornahme der Absendung an einen davon ver­
schiedenen -+ Erfolgsort. an dem der Leistungser­
folg eintreten soll (meist On des Wohnsitzes des 
Gläubiger!.), verpflichtet ist (z.B. Geldschuld, 
grundsät11ich auch die Warenschuld in dem Han­
delsrecht). Die S. steht der ..... l lolschuJd und der 
....... Bringschuld gegenüber. Bei der S. muss der 
Schuldner 1u der Leistung und zu der Umwandlung 
einer eventuellen -t Gattungsschuld in eine 
-+ Stückschuld (Konkretisierung) mehr tun als bei 
der Holschuld. 
Lit.: Kübll'I; G., Schuld.recht, 2. A. 1995 

Schied (M.) Entscheidung emer Streitigkeit durch 
einen nichtstaatlichen Dritten 

Schiedsabrede(§ 1029 II ZPO> ist die selbstänclige 
..... Schiedsvereinbarung. 
Lit.: Ba/du.~. 8., Der elektronisch geschlossene Vertrag 
mil Schiedsabrede, 2004 

Schiedsgericht (z.B. §§ 1025 ff. ZPO) ist in dem 
Verfahrensrecht die aus einem Dritten oder mehre­
ren Dritten (m dem Zweifelsfall drei [§ 1034 1 2 
ZPOI> Lusammengesellle Einrichtung, die außer­
halb sta;itlicher -+ Gerichtsbarkeit über eine 
-+ Streitigkeit entscheidet. Schiedsgerichte finden 
sich sowohl in dem Bereich des Völkerrechts wie 
auch eines einLelstaaLlichcn Rechtes. Die Tätigkeit 
des Schiedsgerichts seut grundsätzlich eine 
-+ Sch1edsvere10barung voraus. Diese ist in dem 
..... Verfahrensrecht nur möglich in Sachen. in denen 
die Paneicn einen -t Vergleich schließen können. 
Das Verfahren des deutschen innerstaatlichen 
Schiedsgerichts bestimmt sich nach den §§ 1042 ff. 
ZPO. Es endet regelmäßig mit emem Schiedsspruch 
oder einem Schiedsvergleich. Gegen einen Schieds­
spruch kann nur ausnahmsweise ein Antrag auf 
gerichtliche Aufuebung gestellt werden (§ 10591 
ZPO> 
L11.· Sclnmb. K./'.Valter. G.. Schiedsgericht~barkeit. 
7. A. 2005: Schütze. R., Schiedsgencht und Schiedi.ver­
fahren. 7. A 2021; Practitioner's Handbook on Interna­
uonal Arbi1rn11on, hg. v. Weigand, F.. 2002; Ade11, M., 
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Internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit, 2. A. 
2003; Institutionelle Schiedsgerichtsbarkeit, hg. v. 
Schiilu. R„ 2. A. 2011; Kriill. S„ Die Entwicklung des 
Schiedsrechts, NJW 2018, 836: Rehm, F.. Die Schieds­
genchhbarketl im Rechtssystem. 2009 

Schjedsgericbtsordnung ist die für das Schiedsge­
richt geltende Ordnung (z.B. 1.7.1998 S. der Deut­
schen Institution für Schtedsgerichtsbarkeit e. V.). 
Lit.: Schiifl.•r, E„ Die I CC-Schied~gerichtsordnung in 
der Praxis, 2000; 

Schiedsgutachten ist die verbindliche Klärung 
einer Streitfrage durch die Stellungnahme eine<. 
unabhängigen. unparteiischen und sachverständigen 
Dritten. 
Lit.: Greger. R./Stubbe. C., Schiedsgutachten, 2007 

Schiedsgutachter ist ein Mensch, der auf Grund 
einer Vereinbarung zweier Parteien bestimmte Tat­
sachen verbindlich festlegen soll (1.. B. Preis). 
Lit.. R11dolph, K„ Der Sachver\ländige als Schied~gut­
achter. 1986 

Schiedshof ist eine Entscheidungsstelle in Schieds­
verfahren. Der sog. ständige S. ( 1996 für 82 Ver­
tragsstaaten) hat seinen Sitz in Den Haag. Er ver­
fährt nach besonderen Schiedsordnungen. 
Lit.: Fug/sang, iv.. Der amerikanisch-holländische 
Streit um die Insel Palmas. 19'31 

Schiedsklausel (§ 1029 n ZPO) IM ilie als KJausel 
in einem Vertrag enthaltene -+ Schied!>vereinbarung. 
Lit.: Jlicker. W., Zur Beachtung bei der Gestaltung na­
tionaler und internationaler Handelsverträge mit 
Schiedsklausel, 1995 

Schiedsmann ist in mehreren, ehemaJs zu Preußen 
gehörenden -+ Ländern der Mensch. vor dem der 
fiir eme + Privatklage erforderliche -+ Sühnevcr­
such stattzufinden hat (§ 380 StPO). 
Lit.: G111k11echt. T., Das Schhchtungsverfahren vor dem 
Schiedsmann, 1995 

Schiedsrichter (§ 1034 ZPO) ist der Angehörige 
eines -+ Schiedsgericht<;, der in der Regel durch die 
-+ Parteien. hilfsweise von dem wständigen -+ Ge­
richt bestimmt wird. 
Lit.: Scheef. H„ Der einstweihge Rechtsschutz. 2000 

SchiedsstelJe ist die außergerichtliche Streitschlich­
tungsstelle (z.. B. Hess. Schiedsamtsgesetz von dem 
1.10.1944). 
Lit.: Sch11/te, G„ Taschcnlcxil.on für Schiedsämter und 
Schiedsstellen. 8. A. 2016 

Schiedsvereinbarung (§ 1029 ZPO) ist die grund· 
sätzlich fonnbedürftige (§ 1031 ZPO) Vereinbarung 
(z.B. Schiedsabrede, Sch1edsl...tausel) mindestens 
zweier Beteiligter, aJle oder ein1elne Streitigkeiten 
in Bezug auf ein bestimmtes Rechtsverhältnis der 
Entscheidung durch ein Schiedsgericht z.u unter­
werfen. Sie ist wirksam, soweit die Parteien über 
den -+ Streitgegenstand vergleichsberechtigt sind 
(§ 10301 ZPO). Sie begriindet eine prozesshmdem­
de -+Einrede gegenüber cmer -+Klage (§ 1032 
ZPO). 
Lit.: Epp111g. M„ Die Schiedsvereanbarung, 1999 

schlecht 

Schiedsverfahren ist das Verfahren in Schiedsange­
legenheiten. 
Lit.: Nationales und antemationales Schiedsverfahrens­
recht, hg. v. Lab<•s, H u a .. 1998: He1111. G„ Schiedsver­
fahrensrecht, 3. A 2000: Bande/, S.. Einstweiliger 
Rechtsschutz im Schiedsverfahren, 2000; up.1ch.\~ M .. 
§ 1051 ZPO, 2003: WoljJ. R., Grund/üge des Schieds­
verfahrensrechts, JuS 2008. 108; Rtulkowski, L. Einfüh­
rung in das Schiedwerfahrensrecht. JuS 2013, 398: 
Hammer. G., ÜberprOfung von Schiedsverfahren durch 
staatliche Gerichte 111 Deutschland, 2018: 1 ntcmationale 
Schiedsverfahren. hg. v. Salgerll'rittmw111. 2018 

Schiff ist da~ grö&-ll' Wa~-;erfaht7cug Das S. kann 
nach Eintragung in das von dem -. Amtsgericht 
des Heimathafens geführte Schiffsregister rechtlich 
wie ein Grundstück behandelt werden. Zu einer 
-+ Übereignung gehört bei Seeschiffen (->See­
recht) die -+ Einigung, bei Binnenschiffen die Eini­
gung und die -+ Eintragung des Eigentumsüber­
gangs in da'> Binnenschiffsregister. während für 
nicht eingetr.1gene Schiffe ilie §§ 929. 929aff. BGB 
gelten. 
L1t.: Prause, F.!We1d1en. A.. Schiffssachenrecht und 
Schiffsregisterrecht, 1974 

Schjfffahrtsgericht (§ 14 GVG) ist das f'lir Binnen­
schifffahrtssachen in erster Insta111 rnständige 
-+ (Amts-)Gericht der Schifffahrt (Rheinschiff­
fahrtsgerichte, Mo>.elschifffahrtsgericht) 
Lit.: Hofmann, J„ Die gerichtliche zu~tand1gkeit in 
Binnenschifffahrtssachen. 1996; Sd1m1tt. H„ Rhein­
schif!Tahrtspolileiverordnung. 2005 

Schikane (F.) böswillig bereitete Schwierigkeit 
Lit.: Josko de Man, A. Arbeitgcberhaf'lung fUr Schika­
ne am Arbeitsplatz, 2018 

Schikaneverbot (§ 226 BGB) ist das Verbot der 
Ausübung emes -+ Rechtes, die nur den Zweck 
haben kann, einem anderen -+ Schaden 1u1.ufügen. 
Dai. S. ist ein Sonderfall des allgemeinen Gedankens 
der Unzulässigkeit des -+ Rechtsmissbrauchs. Die 
i.chikanöse Rechtsausübung ist rechtswidrig und 
kann -+ schadensersavpflichtig machen. 
Lil.: Nabe. M„ Das Schikaneverbot. 1915, Poleev, A., 
Schikaneverbot, 2020 (digital) 

schlagen (V.) hauen 

Schläger (M.) Schlagender, Gerät zu dem Schlagen 

Schlägerei (§ 231 StGB) ist der tätliche Streit zwi­
schen mindestens drei Menschen einschließlich 
eines Angegriffenen. Ist durch die S. - oder einen 
von mehreren gemachten Angriff - der • Tod eines 
Menschen oder eine schwere -+ Körperverletzung 
verursacht worden, so ist jeder Beteiligte, schon 
wegen djeser Beteiligung mit Freiheitmrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe strafbar. Nicht straf­
bar ist, wer an der S. oder dem Angriff beteiligt ist, 
ohne dass ihm dies vorzuwerfen ist. 
Lit.: EckRn. M„ Die nicht vorwertbare Beteiligung an 
einer Schlägerei, 2002; Pichler. D„ Beteiligung an einer 
Schlägerei. 2020 

schlecht (Adj.) von dem Durchschnitt hinsichtlich 
der Güte nach unten abweichend 



SchJechtleistung 

Schlechtleistung -+ Pflichtverletzung 
Lit.: Kiibler. G, Schuldrech1, 2. A 1995; Gent. A. Die 
Schlcchtleistung des Arbeitnehmers, 2015 

schleppen (V.) 1iehcn. schleifen 

Schleppnetz (N.) durch Schleppen bewegtes Ncll 
für den Fang von Fischen 

Schleppnetzfahndung (§ 163d StPO) ist die Fahn­
dung nach Verdachtigen unter Verarbeitung und 
Nutzung der bei Massenkontrollen und Grentkon­
trollen anfallenden Daten für den Bereich der Str.if­
verfolgung zu der Aufklarung bestimmter Taten. 
-+ Rasterfahndung 
Lit.: Wi111g, P. Schleppnetzfahndung, Rasterfahndung 
uod Datenabgleich, JuS 1997. 961 

Schleswig (N.) eine Stadt in Schleswig Holstein an 
der Meeresbucht Schlei mit rund 25 000 Einwohnern 

Schleswig-Holstein ist das lange Zeit mit Dänemark 
verbundene, von 1866 bis 1947 zu Preußen gehö­
rige. nördlichste -+ Land der -+ Bundesrepublik 
Deutschland. Seine von dem 13.12.1949 stammende 
Landessat1ung (Fassung von dem 15 3.1962) \\.urde 
mit Wirkung von dem 1.8.1990 in die-+ Verfassung 
von S. umgeändert. In dem Verwaltungsrecht kennt 
S. keine Mittelbehörden. 
Lit.: Köhler. G„ Historisches Lexikon der deutschen 
Länder, 7. A. 2007; Gesetze des Landes Schleswig­
Holstein (Lbl.). 2021; Die Bundesrepublik Deutschland 
- Schleswig-llolMein, 2011; Landesrechl Schlesw1g­
Holstein. 27 A 2021 

schlicht (Adj.) eben. einfach 

schlichten (V.) schlicht machen. ebnen. beilegen 

Schlichtung ist das • Verfahren zu der Ausglei­
chung der Interessen zwischen Beteiligten. insbe­
sondere zwischen -+Tarifvertragsparteien. Die S. 
ist auf Erhaltung des Arbeitsfriedens gerich1e1. in­
dem sie zu dem Abschluss einer Gesamtvereinba­
rung Hilfe leistet. Sie kann entweder vereinbarte S. 
sein oder (subsidiäre) swarliche S. Der Schlich­
tungsvorschlag der Einigungsstelle ist grundsätzlich 
nur ein unverbindlicher Von.chlag. Nach erfolgloser 
S. ist der -+ Arbeitskampf zulässig. Seit 2000 i\t 
nach Landesrecht (Landesgeset7) die 1ivilprozessua­
le KJage vielfach in einfachen Sachen von einer 
voran2ehenden S. vor einer -+ Gütestelle abhängig 
gema;ht (lange in Bremen, Hamburg. Niedersach­
sen. Rheinland Pfalz, Sachsen und Thüringen nicht 
geplant). 
Lit: ßel111i11g. lJ„ Die Schlichtung in der kollckliven 
Arbeilsverfassung, 1994 (Diss.)~ Wolfram Korn, 
M.!Schmar.1/i, P.. Außergerichtliche Strei~chlichtung in 
Deutschland, 2001; Lietsch. U./Roschmann, K.. Die 
Regelungen des vorpro1cssualen Gütev~rfahrens. NJW 
2001. Heft51, Beilage)•, Bitter. G .. Die Crux mit der 
obligatorischen Streitschlichtung. NJW .2005, 1235 

schließen (V ) ver;perren beenden. folgern 

Schluss (M.) E.nde. Folgerung 

Schlussabnahme (F.) endgüllige Abnahme 
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Schlussabnahmeschein -+ Bauaufsicht 

Schlüssel (M.) etn Gerät 7.U dem Schließen und 
Öffnen eines Schlosses 

Schlüsselgewalt (§ 1357 BGB Geschäft zur De­
ckung des Lebensbedarf~,) ist die - früher nur der 
Frau. jetzt - jedem nicht getrennt lebenden Ehegat­
ten zustehende Berechtigung, Geschäfte zu der 
angemessenen Deckung des Lebensbedarf'> der 
Familie (z. B Kauf von Lebensmi11eln und Hausrat. 
gegebenenfalls selbst Kraftfahr1eug) mit Wirkung 
auch für den anderen Fhega11en 111 besorgen. Die 
Berechtigung stellt sich JC nach dem Auftreten de~ 
Handelnden als geset11iche -+ Vertretung oder (bei 
einem Auftreten in eigenem Namen) als gesetzliche 
-+ Ermächtigung w einer Verpflichtung dar. Die 
Regelung der S. ist verfassungsgemäß. Eine einsei­
tige Beschränkung oder Aufllebung der S. ist mög­
lich, hat aber Außenwirkung nur bei Veröffentli­
chung. 
Ln.: Bonke. J„ Probleme bei der Mitverpflichtuog. 
1998; Brudermüller. G„ Schlüsselgewalt und Telefon­
\ex. NJW 2004, 2265; lferberger. M„ Von der ,.Schlüs­
selgewalt" zur reziproken Solidarhaftung, 2020; Graf. 
H., Schlüs!ielgewalt. 2021 

Schlusserbe (§ 2269 BGB) ist der Erbe des überle­
benden Ehegatten bei ein gemeinschaftliches Testa­
ment als Berliner Testament errichtenden Ehegatten. 
Lit.: Degert. K., Die Rechtsstellung des Schlusserben, 
2001 

schlüssig (Adj.) folgerichtig, logisch geschlossen. 
Schluss ermöglichend 

schlii~ges Handeln + Handeln, '>chlüssiges 

Schlüssigkeit ist die logische Geschlossenheit einer 
-+ Klage - oder einer sonstigen Erklärung -. Eine 
Klage ist schlüssig, wenn die von dem -+ Kläger 
vorgetragenen Tatsachen, deren Unstreiti.gkeit und 
damit Richtigkeit unterstellt, seinen -> Antrag 
rechtfertigen. Eine unschlüssige KJage ist. sofern sie 
nicht bis zu dem Schlus~ der letzten mündlichen 
Verhandlung schlüssig gemacht wird, als -+ un­
begründet abzuweisen. Eine schlüssige Klage ist, 
falls (von dem Gegner) keine abweichenden Tatsa­
chen vorgetragen werden, auch -+ begründet Die S. 
ist insbesondere in dem -+ Versäumnisverfahren 
bedeutsam. 
Lit.: Pulte, P./Lr.·mde(kl'r, f:. Zum Umfang der Schlüs­
si2keitsprüfuog -im Rahmen einer Rl'lation. JuS 1995. 
59 

Schlussurteil ist das eine Instanz abschließende 
Urteil eines Rechtsstreits. 
Lit.: Schmer. Urteilsfonncl bei Teil-. Schluss- und 
Grunduneil, JA 1997, 318 

Schlussverkauf in dem Einzelhandel ist der z. B. an 
dem Schluss eines Zeitmums durchgeführte Verkauf, 
der nach neuerem Recht immer möglich ist. 
l it.: Schl'rer. H„ Jeder Tag 1,1 Schlussverkauf. 2001 

Schlussvortrag (§ 258 StPO) ist der Voruag des 
-> Staatsanwalts einerseits und des -+ Angeklagten 
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andererseits nach dem Schluss der --+ Beweis­
aufnahme. 
Lit.: Höß, R., Rec~tsfragcn 1m Zu~ammenhang mit dem 
Schlussvortrag, D1ss. JUr. München 1999 

Schmerz ist die vielfach einer Einwirkung von 
außen folgende unangenehme körperliche oder 
se~lische, aber inhalllich kaum eindeutig zu quanti­
fiL1erende Empfindung des Menschen oder Tieres. 

Schmerzensgeld (§ 253 II BGB) ist die billige 
E~Lschädigung in -+ Geld, die bei Verletzung des 
Korpers, der Gesundheit. der Freiheit oder der sexu­
ellen Selbstbestimmung auch wegen des Schadens 
verlangt werden kann, der nicht --+ Vennögens­
schaden ist. S. ist also ein Fall des Schadensersatzes 
vo~ --+ ~ichtvermögensschäden. Der Anspruch auf 
S. ist (seit 14._3. 1990) auch vor--+ Rechtshängigkeit 
oder vertraglicher Anerkennung übertragbar und 
vererblich. Das S. kann je nach Wahl des Verletzten 
als einmaliger KapitalbeLrag oder als Rente tu leis­
ten sein. Ein S. ist ebenfalls aus Billigkeitsgründen 
möglich(§ 829 BGB). Das S. hat nach hemchender 
Meinung auch Genugtuungsfunktion. Seine Höhe. 
für die der Kläger im Prozess zumindest eine Be­
tragsvorstellung vorlegen mus<., bei deren Gewäh­
rung er nicht beschwert 1~t. lässt sich nur durch 
Entscheidung des Richter~ festlegen (l. 8. 
6000 Euro bei mehrfacher brutaler Vergewaltigung, 
20000 Euro bei äußen.t brutaler Vergewaltigung, 
50000 Euro bei mehrfacher Vergewaltigung, beglei­
tet von lebensbedrohlich grausamer sadistischer 
Gewaltanwendung mit schweren physischen und 
psychischen Folgen für das Opfer, 55 000 Euro für 
den Verlust dreier Kinder bei einem Verkehrsunfall 
375000 Euro und monatlich 750 Euro Rente [2001 J 
11ir vollständige Defonn1erung der Persönlichkeit zu 
einem die Tragwette setnes Schicksals gerade noch 
erkennenden Kleinkind). fa soll ganz zu verneinen 
sein, wenn der Körperverlet1ung alsbald derTod folgt. 
Lit.: Hacks/\Vellner/liacke1; Schmerzensgeldbeträge. 
39. A. 2021; S/i;:.yk, A„ ßeck'schc Schmerzensgeldta­
belle, 14. A. 2017 (ca. 3700 Entscheidungen); Slizvk. A„ 
Schmerzensgeld 2022, 2021: Steß'en. E„ Schmerzens­
geld bei Persönlichkeitsverletwng durch Medien, NJW 
1997. I~: Neimer. J„ Das Schmerzensgeld, JuS 2013, 
577; Slr:yk, A„ Konlo.n:t1s1crung der Schmerzensgeld­
bemessung. NJW 2021 3757 

schmieren (V.) fetten. ölen. besrechen. undeutlich 
schreiben 

Schmierer ist der schmierende Mensch (z.B. in 
Schrift oder durch Schmiergeld). 

S~hmiergeld ist das w der Erreichung eines sonst 
mcht oder wahrscheinlich nicht erreichbaren Zieles 
(z.B. eines staatlichen Auftrags bei überhöhten 
Kosten. einer Krankschrcibung eines gesunden As­
sistenten, einer Plam.tellc für einen inzüchtigen 
Berufslosen oder einer Honorarprofessur für einen 
Verwaltung~let1er einer Kltmk) dem Entscheidungs­
träger unerlaubt und mci'>t heimlich zugewandte 
-+Geld (oder son'>ltgc geldwertgleiche Mittel). 
Steuerrechtlich ist S. eine sonstige Einkunft, deren 
Rückzahlung ab Ausgabe steuermindemd geltend 
gemacht werden kann. 

Schranke 

Li1.: Boldt, K„ Schmiergelder im Einkommensteuer­
recht: 1999:„ Giinder. N., St~uerrecht und Korruption. 
1999, Sch/111er. J„ Steuerltches Abzugsverbot von 
Schmiergeld. 2007 

Schöffe rn 30 GVG) bt der ehrenamtliche 
-+ Ri?hter, der neben Berufsjuristen llitig wird. S. 
kann 1n Deutschland nur ein --+ Deutscher sein, der 
nicht unfähig zu diesem Amt ist. Be'>timmte Men­
schen sollen nicht zu Schöffen berufen werden (z.B. 
Poli1e1vollzugs~amte). Andere dürfen die Berufung 
ablehnen (7. B. Arzte). Die Schöffen werden von den 
--+ Gemeinden vorgeschlagen und von einem Aus­
schuss för fünf Jahre gewählt. Sie üben während der 
Hauptverhandlung grundsätzlich das Richteramt in 
vollem Umfang aus. Sie werden in dem -+ Schöf­
f~ngericht, der -+ Strafkammer, dem -+ Schwurge­
richt, dem -+ Jugendgericht und der -+ Jugend­
kammer Uitig (2014 in Deutschland rund 37000 
Schöffen, 2015 vielleicht mehr als 60000 ehrenamt­
liche Richter). 
Lit : lieber. H„ Handbuch für Schöffinncn und Schöf­
fen. 2001 

Schöffengericht (§§ 28ff. GVG) 1-.t das bei den 
+ Amt'>gerichten für die Verhandlung und Ent­

sc~e1dung der zu den amtsgerichtlichen Zuständig­
keiten gehörenden Strafsachen. für die nicht der 
~trafrichtcr (allein) zuständig ist, gebildete -+Ge­
ncht, das regelmäßig aus dem Richter bei dem 
Amtsgericht als Vorsitzendem u. U. einem L.weiten 
zugezogenen Richter - und zwei -+ Schöffen be­
'>teht. 
L1t.: Kissel. O./Maver. H„ Gcrichtwcrfas-.ungsgesetz 
10 A. 2021 ' 

schön (Adj.) anziehend, angenehm. heiter 

Schönheit (F.) anziehendes Aussehen 

Schönheitsrepa ra tur ist in dem Mietrecht die äs­
thetischen Gesichtspunkten entsprechende Bearbei­
tung einer abgenutzten Mietsache (z. B. Tünchen). 
Zu ihr ist grundsätzlich eigen1lich der Vermieter 
verpflichtet. doch kann durch Vereinbarung die S. 
dem Mieter überuagen oder auferlegt werden. Eine 
allgemeine Geschäftsbedingung darf den Mieter 
aber nicht unangemessen benachteiligen. 
Lit.: Langenberg. H. u. a„ Schönheibreparatllren. 6. A. 
2021 

Schom s tein CM.) Kamm, Rauchfang 

Schorns teinfeger (M.) Kaminkehrer 

Schorns teinfegergesetz oder Schornsteinfeger­
Handwerksgesetz ist das die Rechtsverhältnisse der 
Schornstetnfeger regelnde Gesell 
Lit.: Mtuielak, H./Manke, M.!Sd11r(I, H. Schomstcinfe­
gcrhandwcrki.geselZ. 9. A. 2009; Scluru. li„ Schorn.~-
1einfegcr-Handwerogese11. 3. A 2018 

Schranke ist das zu der Einengung der Fonbewe­
~ungsmög~ichkeit oder son-.tigen Entfahungsmög­
ltchke1t etnes Menschen kün-.tlich geschaffene, 
meist bewegbare Hindernis. Schranken werden 
insbesondere errichtet an Grenl'übergängen oder 



Schreibtisch 

Eisenbahnkreuzungen. Übertragen bes1ehen auch 
fUr Rechte Schranken. 
Lit„ Bamberger. C.. Verfa,sungswertc ab Schranken 
vorbehaltloser Freiheitsrechte. 1999 

Schreibtisch ist der für Schreibarbeiten bestimmte 
Tisch. 

Schreibtischtäter ist der von dem Schreibtisch aus 
handelnde Straftäter (Schreibtischmörder). Er kann 
mittelbarer Täter sein. In einem etwas anderen Sinn 
bedeutet S. auch den Täter, der besonders Wirt­
schafü.delil'te begeht (sog. white-collar-crime) 
Lit Ah. G„ Biedcnnann und Schreibtischtäter. 2. A. 
19R9 . 

Schrift ist die Gesamtheit der Zeichen, die zu der 
sichtbaren und damit lesbaren Wiedergabe der Laute 
einer Sprache benu11t werden, sowie da.'> mit ihrer 
Hilfe geschaffene Werk. bt in dem Privatrecht durch 
Gesetz - oder Rechtsgeschäft - schriftliche • Form 
vorgeschrieben. so musi. die -+ Urkunde von dem 
--+ Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift 
oder mittels notariell beglaubigten Hand1eichens 
unterzeichnet werden (§ 126 BGB). Als Ersal/ ist 
die elektronische Form anerkannt, wobei die Be1ei­
ligten ausdrücklich oder durch schlüssiges Handeln 
ihre Anwendung billigen und deshalb mit dem Zu­
gang einer elektronischen Willenserklärung rechnen 
müssen. Für bestimmende Schriftsätze wird die 
vorgeschriebene Schriftform durch ein elektroni­
sches Dokument (e-mail) dagegen nicht gewahrt. 
Um die elektroni~che Form zu erfüllen, muss nach 
§ l 26a BGB der Auc;steller der Erklärung semen 
Namen hinzufügen und das elektronische Dokument 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach 
dem Signaturgesell versehen. Bei einem Vertrag 
mlis~cn die Parteien jeweils ein gleichlaU1endes 
elektronischci; Dokument mit einer qualifi1ierten 
Signatur signieren. Die gewillkürte Schriftfonn 
einer ErkJärung isl trotz Fehlens einer Unterschrift 
dann gewahrt, wenn die mit der Fonnvercinbarung 
angestrebte Klarheit erreicht ist In dem Verfas­
sungsrecht (Art. 5 GG) hat jeder das Recht, seine 
Meinung in Wort und S. frei zu äußern und 1u ver­
breiten (-+Meinungsfreiheit). AJlerdings kann die 
Verbreitung einer S in bestimmter Weise strafbar 
sem (z.B. § 184 StGB pornographische S„ § 90a 
StGB staatsverunglimpfende S .• jugendgefährdende 
S. f Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender 
Schriften, jugendgefährdende Schriften smd dabei 
Schriften, Aufnahmen. Abbildungen oder Darstel­
lungen, die Kinder oder Jugendliebe sittlich gefähr­
den)). 
Lit.: Nohadam, T.. Zugang und Schriftfom1 beim Tele­
fax. 1997; Seibt. A„ Forensi.~che Schriftgutachten, 
1999; Heine11umn. J„ Neubestimmung der pro1essualen 
Schriflfonn, 2002: Blochi11g. M. u.a„ Schriftfonnklau­
seln. NJW 2009, 3393 

Schriftform--+ Schrift, Form 

schriftlich (Adj.) eine Schrift betreffend 

schriftliches Verfahren + Verfahren, !'.chriflliches 

Schriftlichkeil _, Schrift 
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Schriftsatz (7.. B. § 129 ZPO) ist die schriftliche 
Erklärung (in einem Verfahren). Sie kann vorberei­
tender S„ d. h. der Ankündigung des Vortrags in der 
Verhandlung dienender S. oder bestimmender S„ 
d. h. eine Parteierklärung enthaltender S. (z. B 
- Klage. Rechtsmittelbegründung) sein. Der be­
stimmende S. muss eigenhändig unterl>chrieben 
sein. Seit 5.4.2000 kann in Deutschland ein S. auch 
durch Computcrfax mit eingescannter Unterschrift 
eingereicht werden. 

Lit.: M1cllel, H./Bnms. P.. Der Schriftsatz des Anwalts 
im Ziv1lpro1css, 6.A. 2004. 7.A. 2021: Gross. D„ 
Grundstrukturen erfolgrc1chcr SchrifL~ätze, JuS 1999. 
171 

Scbrütwerk (§ 2 UrhG) ist das in einer-+ Schnfl 
niedergelegte geistige Erzeugnis. 

Schuld ist in dem Privatrecht einerseits die - Ver­
pflichtung (-+Schuldverhältnis z.B. -+Gattungs­
schuld. -+Geldschuld) einer Person und andererseits 
überhaupt die Bewertung eines Verhahens eines Men­
schen ab vorwerfbar (-+Verschulden). Schuldformen 
sind dabei -+Vorsatz und + Fahrlä<>sigkeil. In dem 
Strafrecht ist S. die rechtliche Vorwerfbarkeit. Dem 
Täter wird vorgeworfen, dass er rechtswidrig gehan­
delt hat, obwohl er unter den konkreten Umständen 
fähig war, sich von der Rechtspflicht zu normgemä­
ßem Verhalten bestimmen zu lassen. Elemente der S. 
sind in dem Strafrecht (nach der finalen Handlungs­
lehre) +Schuldfähigkeit, -+ UnrechtsbewussLc;ein 
(eventuell crforderljches spe1ie1te ... Schuldmerkmal) 
und -+ Schuldausschließungsgrilnde (Ent~chuldi­
gungsgrilnde). Nach §46StGB ist die S. des Täters die 
Grundlage für die Zumessung der-+ Strafe. Die S. ist 
um so schwerer, je einfacher filr den Täter ein rechts­
treues Verhalten gewesen wäre 

Lit.: Ku11fmun11, A„ Das Schuldprinzip, 2. A. 1976; 
Frister. II„ Oie Struktur de„ voluntativen Schuldele­
ments. 1993; Chrismumn. R„ Str.ifrechtliche Schuld 
und gesellschaftliche Wirklichkeit, 2002: Rau. P., 
Schweigen als Indiz der Schuld, 2004; Frister. H„ Der 
strafrech1sdogmatische Begriff der Schuld, JuS 2013, 
1057 

SehuJdanerkenntnis (§ 781 BGB) ist der einseitig 
verpflichtende _. Vertrag. in dem der eine Teil 
(-+Schuldner) anerkennt. dem anderen Teil 
(-+Gläubiger) eine Leistung als abstrakte Verbind­
lichkeit 1u schulden (ko11.1titutil'es S.). Das S. bedarf 
einer schriftlichen Erteilung der Anerkenntniserklä­
rung. Durch das S. entsteht eine neue - Schuld, die 
bei Fehlen eines Rechtsgrunds nur nach den 
§§ 812 fl. BGB heraus verlangt werden kann. Von 
dem (konstitutiven) S. zu unterscheiden ist da~ de­
klarcllorifche S., bei dem dai. Entstehen oder Beste­
hen der bereits vorhandenen Schuld lediglich besta­
tigt werden soll, so dass nur auf bestehende 
Einwendungen verzichtet wird und bei Fehlen der 
Schuld überhaupt keine Verpflichtung vorliegt Als 
negatii•es S. wird der Vertrag 1wischen dem Schuld­
ner und dem Gläubiger bezeichnet, in dem der 
Gläubiger anerkennt. dass keine Schuld besteht 
(§ 397 II BGB). 

Lit.: Ba11ma11n. iv.. Das Schuldanerkenntnis. 1992: 
Haas, J. Schuldversprechen und Schuldanerkenntnis. 
2020 (Dass.) 
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Schuldausschliellung (F.) ist die Ausschließung 
von Schuld oder Verschulden. 

SchuldausschJiellungsgrund iM der besondere, dai. 
-+ Verschulden aus,chließende Grund (1 B. 
-+ Schuldunfähigkeit, entschuldigender --+ Not-
i.tand. entschuldigender -+ Verbotsimum, -+ Not­
wehrüberschreitung), bei dessen Vorliegen die von 
einer Schuld abhängigen Rechtsfolgen (-+Strafe. 
-+ Schadensersatz) wegen Fehlens von Schuld nicht 
eintreten können. 
Lit.: Kli111Jc/1, M„ Die dogmatische Behandlung des 
lmums ühcr Entschuldigungsgründe, 1993 

Schuldbeitritt -+ Schuldübernahme, kumulative 
Lit.: Bartt'I.\, K.. Der vertragliche Schuldbeioitt. 2003 

schuldfähig (Adj.) fähig schuldhaft 1u handeln 

Schuldfähigkeit ist die Fähigkeit eines Menschen, 
schuldhaft zu handeln. Die S. i\l Vomussetzung für 
-+Schuld. Sie kann gänzlich fehlen (§§ 19, 20 
StGB) oder vermindert sein (§ 21 StGB). In dem 
Slmfrccht ist schuldunfähig, wer bei Begehung der 
Tat noch nicht 14 Jahre all ist. Ohne Schuld handelt. 
wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften 
seelischen Störung. wegen einer tiefgreifenden 
-+ Bewusstseinsstörung oder wegen Schwachsinns 
oder einer schweren anderen seelischen Abartigkeit 
unfähig ist. dai. Unrecht der Tat e1111usehen (--+Ein­
sichtsfäh1gkeit) oder nach diel>Cr Einsicht zu handeln 
(-+ Steuerungsfähigkeit). Nach § 3 JGG ist ein 
--+Jugendlicher, der 1.war 14, aber noch nicht 
18 Jahre alt ist. bedingt schuldfähig. Er ist straf­
rechtlich verantwortlich. wenn er zu der Zeit der Tat 
nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung 
-+ reif genug ist, das Unrecht der Tat ein1Usehen 
und nach dieser Einsicht zu handeln. In dem Straf­
recht ist die erheblich verminderte S. (z.B. bei 2· J 
Promille BlutaJkohol) möglicher Strafmilderungs­
grund (§ 21 SlGB). doch können (\eil 28.4.1997) 
Straftäter, die unter erheblichem Alkoholeinnus!. 
eine Straftat begehen, nicht mehr damit rechnen, 
ohne Weiteres wegen verminderter S. milder be~traft 
zu werden. In dem + Privatrecht ist nicht schuldfä­
hig, wer nicht das 7. Lebensjahr vollendet hat 
(§ 828 1 BGB), wer zwar das 7„ nicht aber das 
18. Lebensjahr vollendet hat oder taubstumm i~t und 
bei Begehung der schädigenden Handlung nicht die 
zu der Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderli­
che Einsicht hat (§ 828 H1 BGB). sowie grundsätz­
lich. wer in einem Zustand der --+ Bewusstlosigkeit 
oder in einem die freie Willensbestimmung aus­
schließenden Zustand krankhafter Störung der Ue1s­
testätigkeit einen --+ Schaden verursacht (§ 827 
BGB) 

Lu.: L111/u', R., Die 1weifelhafte Schuldfähigkeu, 1996; 
Forsrer. ß./Joa<:him, 1-1„ Alkohol und Schuldfähigkeit, 
1997; Krober. L, Verminderte Schuldfähigkeit, 2001; 
En::.. B„ Verminderte Schuldfähigkeit. 2016 

Schuldform ist die Form oder Art des + Ver­
schuldens. Schuldfom1en sind in dem Privatrecht 
nach § 276 I l BGB -+ Vorsat.z und --+ Fahrlässig­
keiL In dem Strafrecht gehört nach der finalen 
Handlungslehre der Vorsatz nicht zu der Schuld. 
!>ondern 1u dem subjektiven Talbestand. 

Schuldrecht 

Schuldinterlokut ist das (dem gehenden deutschen 
Strafprozessrecht unbekannte. von dem --+ Urteil 
über die Straffrage getrennte) Zwischenurteil über 
die -+ Schuld. 
Lu.· Dölling. D Die Zweiteilung der Hauptverhand­
lung. 1978 

Schuldmerkmal ist das die -+ Schuld betreffende 
Merkmal. Sptdelles S. ist in dem Strafrecht ein 
Merkmal. da~ den in der Tat zum Au~druck kom­
menden Gesinnung,unwen näher beschreibt und das 
Maß dafür darstellt. inwieweit die Einstellung des 
Täters 1u dem Recht mehr oder weniger tadelnswert 
erscheint (z.B. niedrige Beweggründe § 211 StGB. 
Rücksichlslosigkeit § 315c StGB) Das S wird in 
dem Rahmen der Schuld nach der + Schuld­
fähigkeit und dem --+ Unrechtsbewusstsein geprüft. 

Scbuldmitübernahme -. Schuldübernahme, kumu­
lative 

Schuldner ist der aus einem • Schuldverhältnis zu 
einer -> Leistung Verpflichtete (7.. B. der zu der 
~aufpreiszahlung verpflichtete Käufer. der zu der 
Ubcreignung der Kaufsache verpflichtete Verkäu­
fer). Der S. ist --+ Partei des + Schuldvcrhaltnisses. 
Er kann zugleich --+ Gliiubiger einer „ Gegen­
leistung (l. B. Gläubiger des Anspruchs auf Über­
eign~ng der Kaufsache. Gläubiger des Anspruchs 
auf Ubereignung de-. Kaufpreisgelds) sein 
Lll. l\tihler. G„ Schuldrecht, 2. A. 1995; 8iicll111w111. K„ 
Der Schutz des Schuldners. 1997 

Schuldnerverzcichnjs (§ 882b ZPO) ist das von 
dem 1entralen + Vollstreckungsgericht geführte. 
auf Antrag von Jedennann e111sehbare Ver1eichnis 
aller Pen;onen, deren Eintragung der Gerichtsvoll­
zieher. die Volbtreckungsbchörde oder das lnsol­
ven1gericht angeordnet haben. Die Eintragung in 
da-. S wird nach drei Jahren gelöscht (§ 882e ZPO). 
Ltt.. Lappe. F.. Die neue Schuldnerverzeichniwerord­
nung, NJW 1995. 1657: Srra11l>. G .. Das Sehuldncrvcr-
1eichn1s. Diss. jur. Regensburg. 1995 

SchuJdnerverwg --+ Verzug 

Schuldrecht (§§ 241 ff. BGB) ist das Recht der 
-+ Schuldverhiiltnisse. Das S. ist e111 Teil de!> bürger­
lichen -+ Rechtes 111 engerem Sinn und gliedert sich 
m e111en allgemeinen Teil und einen besonderen Teil. 
In dem allgemeinen Teil sind der Begriff. die Arten. 
die Entstehung, der Inhalt, die Störungen und die 
Beendigung des Schuldvcrhtilutii;ses allgemein 
geregelt. Der besondere Teil befasst sich mit den 
Besonderheiten von rund 25 ein1elnen Schuldver­
hältnissen (z.B. -. Kauf. unerluubte -+ Handlung). 
Der wichtigste Grundsatz des Schuldrechts ist die 
-+ Privatautonomie ( -> Venragsfreiheit). die auch 
alypische Schuldverhältnisse ennöglicht. In Verän­
derung ist das S. seit seiner Entstehung. moderni­
siert wird da'> S. des Bürgerlichen Gesetzbuchs seit 
dessen Schaffung. Zwecks Umsetzung von Richtli­
nien der Europiiischen Union und aus anderen 
Gründen wurde 111 der Bundesrepublik Deutschland 
an dem 26.11.2001 ein eigenes Gesetz 7U der Mo­
dernisierung de-. Schuldrechts erla.-.sen, das zu dem 



Schuldrechtsänderung 

1.2.2002 in Kraft trat und in der anschließenden 
volbtünd1gen Neubekanntmachung des Bürgerli­
chen GcsCLJbuchs (BGBI 2002. 42) berücksichtigt 
wurde. 
Lit .. /3m1. H./Wa/ker. ~V.. Allgemeines Schuldrecht. 
-16. A. 2022: Brox, H./Walker. W. Besonderes Schuld­
recht. 45. A. 2021; Medicu.1, D.!Ltiren::.. S„ Schuldrecht 
T Allgemeiner Teil. 22. A. 2021: Medic1u. D./Lore11:. S .. 
Schuldrecht II Besonderer Teil. 18. A. 2018; Köhler, G .. 
Schuldrecht. 2. A. 1995; Emmerich. V.. BGB Schuld­
recht Besonderer Teil. 16. A. 2022; Loo.1chelders. D„ 
Schuldrecht Allgemeiner Teil, 18. A. 2020: UJoschel­
den„ D„ Schuldrecht ßesonderer Teil. 16. A. 2021: 
Brii1111({(' f./fonner, K.. Das neue Schuldn:cht. 2022 

Schuldrechtsänderung (r.) ist die Änderung de!> 
Schuldrechts. 

Schuldrechtsänderongsgesetz ist das als folge des 
Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik 
zu der Bundesrepublik Deutschland geschaffene 
Gese11 1u der Angleichung unterschiedlicher 
schuldrcchtlicher Verhä.ltmsse. 
Lit.. l1iiele, 8. u. a., SchuldrechL\anderungsgesetz 
(Lbl.), 2. A. 1995; Schnabel. G„ Schuldrechtsände­
rungsgesc11. 1995 

Schuldrechtsmodernisierung - Schuldrecht 

Schuldschein (§ 371 BGB) ii.t die eine -+Ver­
pflichtung entweder begründende oder nur bestäti­
gende. von dem -+Schuldner zwecks Sicherung des 
Beweises über das Bestehen der Schuld für den 
Glüubiger ausgestellte -+ Urkunde Der S. ist nur 
Beweispapier. nicht dagegen - Wertpapier oder 
-+ Legitimationspapier. Er ist fur die Schuld aJi, 
solche nicht erforderlich. Wird er ausgestellt, so 
steht da~ -+ Eigentum an ihm dem Gläubiger zu 
(§ 952 1 1 BGB), doch kann der Schuldner bei Leis­
rung '>eine Rückgabe (sowie eine - Quittung) \'er­
langen < § 171 S. 1 BGB). 
Lit.. Gii111lwr, H„ Der Anspruch des Schuldners auf 
Rückgabe von Schuldschein. Inhaberschuldverschrei­
bung und Wechsel. 1970: ~·ber, A„ Der Schuldschein, 
2004 

Schuldtheorie ist die in dem -+ Unrccht1,bewusst­
sein cm von dem Vorsatz (Tatbcstandsvorsatz) ge­
trenntes ... clbständiges Element der -+ Schuld se­
hende Theorie. Nach der S. lässt das Fehlen des 
Unrechtsbewusstseins den Vorsatl unberührt und 
betrifft ab -+ Verbotsirrtum nur die -+ Schuld. 
Dabei sieht die streitf(e S in jedem Irrtum über die 
Rechi...widrigkeit einen Verbotsirrtum. die - vorzu­
i:ichcnde ei11geschrd11k1e S. nur in den Fällen des 
-+ Erlaubnisirrtums. nicht auch in den Pjllen des 
-+ Erlaubnistatbcstandsirrtums, für dessen Rechts-
folgen '>ic § 16 r 1 StGB ( „ Fahrlässigkeit) anwen­
det 
Lit. Juri11e/.:-S111111er. A„ Schuldtheorie in der Kme, 1981 

Schuldübernahme ist die vertragsweise Übernah­
me einer bestehenden ... Schuld durch einen neuen 
-+ Schuldner. Die S. 1s1 ein Fall der Partct!inderung 
in dem Schuldrecht. Bei der privalil'l'll S wird der 
neue Schuldner verpßichtct und der alte Schuldner 
befreit. weshalb i.ie nur unter Mitwirkung (mindes-
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tens Zustimmung) des -+ Gläubigers erfolgen kann 
(§§414. 415 BGB). Bei der in dem Gesetz 111cht 
geregelten kum11lct1il'e11 S. (Schuldmitübernahme. 
Schuldbeitrill) triu durch Vertrag mtt dem Gläubiger 
oder dem Schuldner oder kraft Gesetzes nur neben 
den alten Schuldner ein neuer Schuldner, ohne dass 
der alte Schuldner befreit wird, so dass sie ohne 
M1tw1rkung des Gläubigers vereinbart werden kann, 
weil sich seine Rechtsstellung durch diesen Vorgang 
jedenfalls nicht verschlechtert. Übernimmt der Er­
werber emes Grundstücks die hypothekarisch gesi­
cherte Schuld des Veräußerers und ist er als Eigen­
tümer in das Grundbuch eingetragen und teilt er 
dem Gläubiger die Übernahme schriftlich mit dem 
Hinweis mit, dass er an die Stelle des bishengen 
Schuldners trete, wenn die Genehmigung der Über­
nahme nicht binnen 6 Monaten verweigert wird. 'iO 

gilt trotz Schweigens des GH!ubig~~s mit Ablauf 
dieser Frist die Genehmigung der Ubernahme als 
erteilt(§ 416 BGB, sog. Hypothekenübernahme). 
Lu: Nörr, K. u.a .• Sukzessionen, 2 A 1999: Maurer, 
T, Schuldübernahme, 2009: R1eder, J., Burgschah. 
Schuldübernahme, Garantievertrag. 6. A. 2018 

Schuldumschaffung (Novation) ist die (gesettlich 
nicht geregelte. aber zulässige und bereits dem rö­
mischen Recht bekannte) Verbindung der vertragli­
chen -+ Aufhebung eines -+ Schuldverhältm~ses 
mit der Begründung eines neuen Schuldverhältnts­
ses m der Weise, dass das neue Schuldverhältnis an 
die Stelle des alten Schuldverhältnisses treten soll. 

schuldunfähig (Adj.) unfähig -;chuldhaft zu handeln 

Schuldunfähigkeit ist die Unfähigkeit, schuldhaft 
1u handeln bzw. das Fehlen der -+ Schuldfähigkeit. 
Die S. ist Zurechnungsausschließungsgrund (Straf­
ausschließungsgrund). Schuldunfähig sind Kinder 
und Geiste<;kninke (vgl. §§ 827 ff. BGB, § 20 
StGB). 

Schuldver hältnis ist das - Rechtsverhältnis 1wi­
schen mindestens 1wei Personen, auf Grund dessen 
mindestens die eine Person der anderen etwao., 
\Chuldet (S. i. 11·. S.). Dieses S. ist eine Rahmenbe1ie­
hung oder ein Organismus und steht etwa einem 
Sachenrechtsverhiiltni'> gegenüber. fü kann je nach 
seinem Zui.tandekommen rec/11sgeschäftliche.s S. 
(1.. B. Kaut) oder gesetzliches S. (1. B. -. Geschäfts­
führung ohne Auftrag. ungerechtfertigte - Berei­
cherung, unerlaubte -+ Handlung) sein. Es endet aus 
einer Reihe von anerkannten Gründen (§§ 362 IT. 
BGB). Zugleich ist S. auch die cinrclne -. Sc.huld 
des Schuldners (1.. B. Kaufpreisschuld, S. i. e. S.). 
Verwa/11111g~-rechtliches S. ist in dem - Verwal­
tungsrecht cm privatrcchtsähnliches öffentlich-recht­
liches Rechtsverhältnis (i:. B. wegen der Entschiidi­
gungsansprüche nach Enteignung. wegen der Rück-
1.ahlung zuviel gc1ahlter Beamtenbezüge, wegen der 
Nutzung öffentlich-rechtlicher Einrichtungen). Es 
kann sich auf einen öffentlich-rechtlichen -+Ver­
trag, einen -+ Verwaltungsakt, eine -+ Benut.wngs­
ordnung u. a. gründen. Bei ihm führt eine Verletzung 
von Pflichten zu „ Schadensef!>allansprüchen. bei 
denen der Ein1elne günstiger gestellt i!.l als bei 
-+ Amtspflichtverleuungsansprüchen. Die Verwal-
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tung kann aber ihre Haftung u. U. einschränken oder 
ausschließen. 

Lit.: Medic11s, D., Gesetzliche SchuldverhälLnisse. 6. A. 
2022: Keller. R.. Vorvenragliche Schuldverhältnisse 
1m Verwaltungsrecht. 1996; \föndt. M .. Ge!>elzliche 
Schuldverhältnisse. IO. A 2020; Schmidt. R .. Ge~tzh­
che Schuldverhällnisse. 13. A 2019; Oec/1sler. J .• Ver­
tragliche Schuldverhältnisse, 2. A 2017: Janse11, N., 
Gese111iche SchuldverhälLnissc, AcP 216 (20 l6). 112 

Schuldverschreibung -+ Inhaberschuldverschrei­
bung 

Lit .. Vogel, H., Da.'> Schuldver..chrcibungsgesetz. 1996; 
Vogel, II, Die Vergemeinschaftung, 2000: Schultlvcr· 
schreibungsgcsetz. hg. v. Verm111ema11. P., 2. A. 2016 

Schuldversprechen (§ 780 BGB) ist der einseitig 
verpnichtende -+ Vertrag, in dem der eine Teil 
(-+Schuldner) dem anderen Teil (-+Gläubiger) 
eine -+ Leistung als abstrakte -+ Verbindlichkeit 
verspricht. Die Ven;prechenserklärung bedarf der 
-+ Schriftfonn (§ 780 BGB). l~t das Versprechen 
ohne Rechtsgrund eingegangen. kann die darauf 
begründete -+ Schuld nach § 812 BGB herausver­
langt werden. 

Lit.: Böttcher. C.. Das abstrakte Schuldversprechen in 
der Kreditsicherung. 2007; /iaas, J .. Schuldversprechen 
und Schuldanerkenntnis. 2020 (Di<,s.) 

SchuJdzins ist der für eine Geldschuld zu leistende 
-+Zins (. der in dem Steuerrecht Werbungskosten 
oder Betriebsausgabe sein kann). 

Lil." Huld1111:. J., Der Abzug von Schuldzinsen, 2001 

Schule ist die durch planmäßige Unterweisung 
grundlegende Kenntnisse venniuelnde Einrichtung 
zwecks Förderung der gei~llg-so1ialen Entwicklung 
von Menschen, insbesondere von Kindern in dem 
Schulpflichtalter. Die S. ist m der Regel ah nicht­
rechtsfoh1ge -+ Anstalt des Schulträger!> (Gememde, 
Kreis, Land. Kirche, Privatperson) ausgestaltet. Für 
die Unterrichtung in der Schule gilt das Schulrecht. 
(Recht~tatsächlich bestanden in Deutschland 1999 
rund 20000 Schulen.) 
Lit: R111. J., Schulrecht. 6. A. 2018, Staupe. J., Schul­
recht von A-Z. 6. A. 2<Xl7; Menarius. HJFiissel. H .. 
Schulrecht im Überblick. 2008; Kramer. U .. Grundfälle 
zu Art. 7 GG. JuS 2009. 1090; Nielrues, N.!Fiscl1er. E.I 
Jeremias, C.. Prüfungsrecht. 7. A 2018 

Schüler ist der die -+ Schule 1wecks Förderung 
seiner geistig-sozialen Entwicklung besuchende 
Mensch. 
Lit.: /1110, II., Fragen und Amwonen Lur Schülcru11fall 
versicherung. 7. A. 2006; Miilr/1g. 0 .. Die KonLrolle von 
Schülergewalt. 2004 

Schulgewalt ist die -+ Gewalt des -+ Staates und 
seiner Schulorgane über die Schüler. Diese stehen 
zu der Schule in einem besonderen -. Gewalt­
verhältnis (Pflichtenverhällnb, str.). dem Schulver­
hältnis, dessen Einzelheiten durch -+ Gesell, 
-+ Verordnung und -+ Verwaltungsvorschrift gere­
gelt smd. Die wichtigsten Ausprägungen der Schul­
gewalt sind -+ Schulpflicht und SchuJdisziplinargc­
wah. -+ Schule 
Lit .. Hecke/, H .. Die Grenzen der Schulgewalt. 1954 

Schutzbriefversicherung 

Schulpflicht ist die öffentlich-rechtliche 
-+ Verpflichtung 1u dem Besuch einer -+ Schule 
(von dem 6. bis zu dem 17./18. Lebensjahr). Sie ist 
eine Ausfonnung der -+ Schulgewalt. Sie rechtfer­
tigt sich aus der sozialstaatlichen -+ Daseins­
vorsorge. Die S ist m besonderen Schulgesetzen 
(Landesschulgesetzen) festgelegt. Sie kann durch 
Zwangsmaßnahmen verwirklicht werden (Schul­
zwang). -+ Schule 

Lit.: Sammlung schul- und prüfungsrcchtlicher Ent­
scheidungen (Lbl.), hg. v. Knudsen, H. 2000tT.; Eh­
mann, C., Schulvcr.,äumnisse und so1.ialer Ausschluss. 
2003 

SchuJze (Schultheiß. Schuldheischer) ist m dem 
mittelalterlichen und neuzeitlichen deutschen Recht 
der [nhaber eines örtlichen, niederen -+ Amtes der 
Verwaltung und Gerichtsbarkeit. 

SchuJzwang-+ Schulpflicht 

Schuma n-Pla n ist der an dem 9.5.1950 von Robert 
Schuman als Außenllllnister Frankreichs lWCcks 
vorbeugender Rüstungskontrolle Deutschlands vor­
geschlagene Plan, die Kohle- und Stahlindustrie 
Frankreichs, Deutschlands und anderer, überwiegend 
frankophiler europföscher Länder zusammenzulegen 
und einer gemeinsamen Hohen Behörde 1u unterstel­
len.-+ Montanunion.-+ Europäische Union 

Lu .. Hahn, Der Schuman-Plan. 1953: Breim. F.. Vom 
Schuman-Plan 1um Vertrag von Am~terdam. 2000 

Schutz (M.) Abschirmung, Abdeckung, Sicherung 

Schutzbereich ist ein Bereich, der ernem besonde­
ren Schutz unterliegt. ln dem Verwaltungsrecht ist S. 
ein Gebiet, in dem zu dem Schutz und zu der Erhal­
tung der Wirksamkeit von Verteidigungsanlagen die 
Benutzung von -+ Grundstücken auf Grund beson­
derer Anordnung der lUständigen Behörde be­
schränkt ist (§§ 1 ff. SchutzbereichG von 1956). In 
dem Privatrecht ist S. einer Norm der sachliche bzw. 
persönliche Bereich, zu dessen Schutt der betref­
fende - Rechtssatz geschaffen worden ist. so dass 
ein außerhalb des Schutzbereichs liegender -+ Sach­
verhaJt von der -+ Rechtsfolge der betreffenden 
Nonn nicht mehr erfasst wird. Der S. der Nonn ist 
insbesondere bedeutsam bei § 823 II BGB (z.B. 
Jugendschutzgesel/ soll nicht vor Verletzung bei 
Arbeit, sondern nur vor Schädigung durch Arbeit 
schlitzen). 
Li1.: Basto11-Vo111. M., Der sachliche SchulLbereich des 
zivrlrcchlllchen allgemeinen Per..onlichke1mechts, 
1997; Dolder. F.. Der Schutzbereich von Patenten, 
1999: Schurer. R., Der Schutzbereich der Eingriffskon­
dikuon, Diss. JUr. Tübingen 2000: Gülderrsteirr. L. 
Schutzbereich und Eingriff in der europä1\chen Grund­
rechtsdogmatik, 2021 

Schutzbrief (M.) ist der rechtlichen Schutt sichern­
de Brief. 

Schutzbriefversicherung ist die mit Hilfe eines 
sog. Schutzbriefs erfolgende Vcr..ichenmg gegen 
Schaden in Zusammenhang mit Kraftfahr1eugen. 
Li1.: Hof111a1111. E., Schutzbriefversicherung, 1996 



schützen 

schützen (V.) Schutz geben 

Schutzgesetz(§ 823 II BGB) ist der Rechl'i<>atz. der 
nicht lediglich die Allgemeinheit. sondern mindes­
tens auch einen oder mehrere Einzelne schützt (z.B. 
§§ 229. 303, 323c StGB, §§ 31 ff. WpHG. nicht z.B. 
§ 32 11 Nr. 1 Wpl IG). Die Verletzung eines Schuv­
gesetzes kann nach § 823 11 BGB eine -+ Scha­
densersatzptlicht begründen. Voraussetzung ist dabei 
aber jedenfalls, dass alle Tatbestandsmerkmale des 
SchutLgesetzes (einschließlich Rechtc;widrigkeit und 
Schuld) erfüllt sind. 
Lit.: Bütridi. W. Voraus..e12ungcn für die Quahlika 
tion einer Nonn ah Schullgesetz. 1981, Ko110/d. R„ 
Gestreckte Schut1gc\clle. 2000; Maier-Reimer. G., 
Schutzgeselle, NJW 2007, 3157: Schneit/er. B., Schu11-
gcsevhaftung für fehlerhafte Rechnungslegung. 2021 

Schutzpflicht (§ 241 TI BGB) ist die Vcrhaltens­
pnicht zu dem Schutz eines bestimmten -+ Rechts­
gucs. Die S. führt wie die Vernntwortlichkeit für eine 
bestimmte Gt!fahrenquelle zu einer -+ Garanten­
stellung (. wobei etwa einer psychiauischen Klinik 
beispielswei<te nicht die S. auferlegt wird. alle Türen 
und Fenster emer offenen Station verschlossen zu 
halten). Eine S. kann sich ergeben aus besonderen 
Rechtssätzen. freiwilliger tatsächlicher Übernahme 
oder enger Gemeinschaft. 
Lit.: Miiller. I~. SchuupOichten im bürgerlichen Recht, 
JuS 1998, 894 

Schutzrecht ist das dem Schutz einer Person vor 
Nachteilen dienende Recht (z.B. gewerbliche Schul/­
rechte wie Patent, Gebrauchsmuster. Design. Marke 
oder Arbeitnehmererfindungsrecht). +Rechtsschutz 
Lit.: Rebe/, D./U.•11dl'Oi, T. Gewerbliche SchuLTrechtc, 
7.A. 2017 

Schutzrechtsverwarnung ist die Verwarnung we­
gen der Verlevung emes -+ Schutzrecht.~. 
Lit.: Blaumck., U .. Die Schutzrechtsverwarnung, 1970; 
Reuthal, P.. Die unberechtigte wetlbewerbsrcchtlichc 
Abmahnung, 1985; 7im111er111a1111, M .• Die unberechtigte 
Schutzrechtsverwarnung, 2008 

Schutzschrift ist die (in dem Wettbewerbsrecht 
entwickelte.) dem Schutz von Rechten dienende 
Schrift. Die S. wird unabhängig von einem Rechts· 
streit vorbeugend bei Gericht hinterlegt. um zu ver­
hindern, dass in einem zu erwartenden Verfahren des 
vorläufigen ·• Rechtsschutzes bestehende oder 
behauptete Rechte nur deswegen nicht berücksich­
tigt werden, weil das Gericht ohne aufwendiges 
Beweisverfahren oder ohne mündliche Verhandlung 
entscheidet und ein rechtzeitiges Vorbringen der 
eigenen Rechtsposition demzufolge nicht möglich 
ist. Die S. ist gesetzlich nicht geregelt. wird aber auf 
den Grundsall des rechtlichen -+ Gehörs gestü111. 
Rechtstatsächlich werden jährlich etwa 20000 
Schutzschriften bei Gerichten Deutschlands hinter­
legt. 
Lit.: Uehlau. A„ Die Schutz.o,chrift. 2. A. 2015 

Schutzzweck einer Norm ist das Ziel. zu dessen 
Schutz ein -+ Rechtssat7 aufgestellt worden ist. 
Lit.: Dege11er. VI., Die Lehre vom Schutnweck der 
Norm und die strnfgesclllichen Erfolgsdelikte, 2001; 
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John. D., Rech1sw1drigkei1S1usammcnhang und Schutz­
zwecl der Nonn, 2020 

Schwabe ist der Angehörige eines aus den Aleman· 
ncn hervorgegangenen Teilei. der Deutschen. 

Schwabenspiegel ist in der Rechtsgeschichte die 
neuzeitliche "Bezeichnung durch Mclchior Golda~t 
(Espen/Bischofszell 1578 Gießen? 1635) für ein 
wohl in Augsburg um 1275 auf der Grundlage des 
-+ Deutschenspiegels · und damit letztlich des 
mittelniederdeutschen • Sachsenspiegels - vor 
allem durch Übcrsevung in das Mittelhochdeutsche 
entstandenes Rechtsbuch (Kaiserrecht). das in Ober­
deu1schland sehr weite Verbreitung erfahren und 
seinen gegenwärtigen Namen erst in dem 17. Jahr­
hundert erhalten hat. 
Lit.: http://www.koeblergerhard.de/Fontes/Fontcs.htm: 
Der Schwabenspiegel, hg. v. /..a.uberg. F., 1840; Köbler. 
G .. Zielwörterbuch integrativer europäischer Rechtsge­
schichte. 6. A. 2020 (Internet); Der Schwabenspiegel, 
übers. v. Derschka. R .. 2002 

Schwager -+ Schwägerschaft 

Schwägerin -+ Schwägerschaft 

Schwägerschaft (§ 1590 BGB) ist das Verhältnis 
der -+ Verwandten eines Ehegauen zu dem anderen 
Ehegatten (z.B. Bruder der Ehefrau [Schwager des 
Ehemanns. S. zweiten Grades in der Seitenlinie], 
Schwester des Ehemanns [Schwägerin der Ehefrau]. 
Schwiegereltern [S. ersten Grades in gerader Linie], 
Stiefkinder u.a.). wobei Lanie und Grad der S. durch 
den Grad der jeweiligen Verwandtschaft bestimmt 
werden. Die S. dauert fort. auch wenn die -+ Ehe, 
durch die sie begründet wurde. aufgelöst ist. Die S. 
begründet in dem Strafrecht em Verhältnis als 
-+Angehöriger(§ 11 1 Nr. la StGB, Verschwägerte 
in gerader Linie, Geschwi,ter der Eheganen). 
Lit.: Peter. 8., Ausgewählte Probleme des neuen Ehe­
schließungsrechts, 2001 

schwanger (Adj.) eine Leibesfrucht in dem Leib 
bzw. der Gebärmuuer tragend 

Schwangerschaft ist allgemein der von der Be­
fruchtung einei. Eies bi<, 1u der -+ Geburt eines 
-+ Kindes reichende Zeitabschnitt m dem Leben 
einer Frau. In dem ArbeiL'irccht begründet die S. den 
-+ Munerschull. Eine Bewerbenn um eine befriste­
te Arbeitsstelle darf nicht deswegen abgelehnt wer­
den, weil sie wegen S. nicht von Anfang an einge­
~eut werden dai f. -+ Schwangerschafcsabbruch 

Schwangerschaftsabbruch (§ 218 StGB . Abtrei­
bung) ist der Abbruch der -+ Schwangerschaft nach 
Abschluss der Einnistung des befruchteten Eies in 
die Gebärmutter der Frau. Der S. wird mit Freiheits­
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Der Versuch des Schwangerschaftsabbruchs ist 
!.trafbar, ausgenommen für die Schwangere !.elbi.t. 
Der S. ist ,traflos (§ 2 l 8a StGB). wenn erstens die 
Schwangere den S. verlangt und dem Attt durch 
eine Bescheinigung einer Beratungsstelle nachge­
wiesen hat, dass sie sich minde~tens drei Tage vor 
dem Eingriff hat beraten lassen, zweitens der S. voo 
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einem Arn vorgenommen wird und drittens seil der 
Empfängnis nicht mehr ab zwölf Wochen vergangen 
sind. Der mit Einwilligung der Schwangeren von 
einem Arzl vorgenommene S. ist nicht rechtswidrig, 
wenn er angezeigt ist. um eine Gefahr für das Leben 
oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträch­
tigung des körperlichen oder seeli~chen Gesund­
heitszustands der Schwangeren abzuwenden. die 
zumutbar nicht anders abgewendet werden können. 
Von einer deranigcn Lage wird auch ausgegangen, 
wenn die Schwangel'ichafl vennuthch auf einer Tat 
nach §§ 176 bis 179 StGB beruht und seit der Emp­
fängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen 
sind. Die Schwangere ist nicht nach § 218 StGB 
strafbar, wenn der S nach Beratung von einem Arzt 
vorgenommen worden ist und seit der Empfäng­
nis nicht mehr als 22 Wochen verstrichen 'ind 
(§ 218a IV 1 StGB). Das Gericht kann von Strafe 
absehen. wenn die Schwangere sich zu der Zeit des 
Eingriff\ m besonderer Bedrängnis befunden hat. 
Eine Minderjährige bedarf zu dem S. der Zusum­
mung des gesetzlichen Vertreters. (Seit 6. 7 .1999 ist 
im Übrigen das Medizinprodukt Mifegyne zu dem 
S. bis 1u dem 49. Tag der Schwangerschaft freige­
geben. doch bat sich der Sondervertriebsweg gemäß 
§ 47a 1 Ar1neimiuelG bisher nicht bewährt.) 
Lit.: Roloff. J„ Schwangerschaftsabbruch, 1997; Lmk, 
/., Schwangerschaftsabbruch bei Minderjährigen. 2004 

Sch warz ist der Farbeindruck. der (bei Menschen) 
entsteht. wenn die Nc1Lhau1 keine Lichtwellen oder 
nur Lichtwellen gennger In1ens1tät in dem sichtba­
ren Bereich wahrnimmt. In dem Recht kann schwarz 
für rechtswidrig oder rechtlich zweifelhaft stehen. 

Schwan.arbeit ist die ohne die gesetzlich vorge­
schnebene Anmeldung bei der zu~tändigen --+ Be­
hörde ausgeführte, Abgabenerspamis w Lasten des 
Staates ennöglichende --. Arbeit. S. iM bei erhebli­
chem Umfang und Gcv. innsuchl eine --+ Ordnungs­
widrigkeit sowohl des -+ Arbeitnehmers wie auch 
des --+ Arbeitgebers. Sie führt nicht zu der --+ Nich­
tigkeit des privatrechtlichen --+ Dienstvertrags. Ihrer 
Bekämpfung dienten bzw. dienen u. a. das Gesetz 
zur Bekämpfung der illegalen Beschäftigung von 
dem 5.12.1981 und das Gesetz zur Bekämpfung der 
S. von dem 30.5.1957 in der Fassung von dem 
1.1.1982 bzw. 26.7.1994 bzw. 23.8.2004. Ihren 
sozialen Grund hat die S. in der hohen Abgabenbe­
lastung der behördlich überwachten Arbeitsein­
kommen bzw. in der durch den Gesetzgeber auch 
eigennüt11g genutzten Geldgier der Allgemeinhell. 
l .it · Mr1nrhall, D.. Bekämpfung illegaler Beschlifti­
gung, 3. A. 2003; Obe1wus/Brügge/Herden/Scllö11höfr, 
Schwar1arbeitsbekämpfungsgesetz, 2016 

Schwarzfahren ist das Benutzen eines öffentlichen 
Verkehrsmillels ohne Leistung des dafür vorgesehe­
nen Entgelts. Das S ist ein Fall des strafbaren Er­
schleichens einer Beförderung (§ 265a I StGB). 
wenn der Täter Sicherungsmaßnahmen umgeht 
(str.). Die Zahl der Schwarzfahrten 10 Deutschland 
wird auf ( 1995) jährlich 120 Millionen geschät11. 
Lit.: Weth. S„ Zivilrechtliche Probleme des Schwaofah­
rens. JuS 1998. 795; E.mcr. T., Strafbares „Schwaofah­
ren", JuS 2009. 990: P11t:l<.e. C. u.a„ Schwarzfahren als 
Befördcrungserschlc1chung, JuS 2012. 500 

Schweiz 

Schwarzgeld ist das unter Verstoß gegen Rechtssät­
ze erlangte. insbesondere vor der Steuerverwaltung 
verheimlichte --> Geld. Es ist vielfach Gegenstand 
der --+ Geldwäsche. Als Ergebnb einer Straftat kann 
es der Einziehung unterliegen. 
Lit. Göt:.enberger; A„ Schwaugcld-Anlage m der 
Praxis. 7. A. 2002: Wieland, J„ SchwarLC Ka\Sen. NJW 
2005, 110 

Schwarzkauf ist der Kauf eines Grundstücks zu 
einem in Vergleich zu dem beurkundeten Preis hö­
heren tatsächlichen Preis zwecb.s Steuereinsparung 
und Gebühreneinsparung. Der Kauf zu dem beur­
kundeten Preis ist als --+ Scheingeschäft mchtig, der 
Kauf zu dem tatsächlichen Preis ist wegen Fonn­
mangels nichtig (§§ 117 IJ, 313, 125 BGB). Die 
Aunassung und die Eintragung des Erwerber. in das 
Grundbuch heilen den Mangel der Fom1 (§ 313 S. 2 
BGB). 
Lit.: Kiibler. G., Schuldrech1. 2. A. 1995; Keim. C„ 
Keine Bindungsv..irkung de), nicht vollzogenen 
Schwankaufs, JuS 2001. 636 

schweben (V.) niegen, hängen 

schwebend (AdJ.) in Schwebe befindlich. vorläufig 

schwebende Unwirksamkeit --+ Unwirkl.amkeit, 
schwebende 

Schweden ist der von Norwegen. Finnland und der 
o~tsec begrenzte nordeuropäische Staat. der /U dem 
1.1.1995 der--+ Europäischen Union beigetreten ist 
Lit.: Kiibler. G„ Historisches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A. 2007: Swedish law. hg. v. Be11gtuo11. B. 
u a .. 1994; Ring, G.10/sen-Ring. L, Einführung in das 
)kandmavische Recht, 2. A. 2014 

schweigen (V.) ~till ~ein 

Schweigen i!.t das Unterlassen einer Willensäuße­
rung. S. ist, soweit es nicht als schlüssiges 
--+ ! landein auszulegen ist, keine --+ Willenserklä­
rung (vgl. aber BGH NJW 1995, 1733). In dem 
Schuldrecht kann S. unter bestimmten Vorausset­
zungen eine --+ Schadenser;atzpnicht begründen 
(§ 663 BGB), in dem Handelsrecht unter bestimm­
ten Voraussetzungen als --. Annahme eines --+ An­
trags gelten (§ 362 HGB). 
Lit.: Ebert, /., Schweigen im Vertrags- und Dd1ktsrecht. 
JuS 1999, 754; Rau. P., Schweigen als Indiz der Schuld, 
20(µ; Fischinger; P.. Grundfälle wr Bedeutung des 
Schweigens, Jus 2015, 29-Hf. 

Schweigepflicht ist die Pfücht. Kenntnisse oder 
Mitteilungen nicht weiter7ugeben. Die Verletzung 
be!.llmmter Schweigepflichten ist strafbar (§ 203 
StGB). Außerdem kann sie --+ Yertragsptlichtver­
le11ung sein. 
Lit.: Weber. A.. Die Schweigepflicht des Bctriebsrrus. 
2000; Hujfer. H, Schweigepflicht 1m Umbruch. NJW 
2002. 1382; Saft, M„ Die Schweigepflicht der Arzte, 
2003 

Sch weiz ist der aus der 1231/1240 von dem deut­
schen König bzw. Kaiser 1wecks Sicherung der 
Alpenpässe gewahrten Re1ch'>unminelbarke11 der 
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Leute von Uri und Schwyz in Zusammenschluss mit 
weiteren, ehemals den Grafen von Habsburg unter­
stehenden Gebieten seit 129 l allmählich erwachse­
ne. 1648 aus dem • Deu1schen Reich vcrselbslän­
digte Staat. Seine dauernde -+ Neutralilät wurde 
1815 anerkannt. Die Verfassung von dem 12.9.1848 
machte aus dem lockeren, gemischi.sprachigcn Staa­
tenbund einen festeren vcrschiedensprachigcn Bun­
desstaat. In diesem wurde nach dem Vorbild des 
Dresdener Entwurfs eines Obligationcnrcchls ( J 866) 
1881 zunächst das Obligationenrecht (Schuldrecht) 
einheitlich geregelt. Dem schloss sich 1907 ein 1912 
in Kraft getretenes, 1926 durch die Türkei über­
nommenes. inhalU1ch m11 dem Obhgationenrecht 
eine Einheit bildende~ Zivilgesetzbuch mit 977 
Artikeln an. 1942 wurde ein Strnfgeset1.buch ge­
schaffen. An dem 21 6.1999 einigten sich die S. und 
die -+ Europäische Union auf sieben Abkommen zu 
einer Verbesserung ihrer Beziehungen (Personen­
verkehr, Landverkehr, Luftverkehr, öffentliches 
Beschaffungswesen, Forschung, Landwirtschaft. 
technische Handelshemmnis~e). Zu dem 1.1.2000 
wurde die Verfassung überarbeitet (z B. Streikrecht, 
Sozialziele, Recht des Kindes). Staatsoberhaupt ist 
der jährlich unter den sieben Mitgliedern des Bun­
desrats (bzw. der Bundesregierung) wechselnde 
Bundespräsident. Geset1.geber ist die Bundesver­
sammlung (Nationalrat und Ständerat). An dem 
5.6.2005 sprachen sich die einen Beilrill 1.u der 
Europäischen Umon bisher ablehnenden Schweizer 
ftir einen Beitritt zu den Schengenabkommcn aus. 
An dem 1.1.2007 ist ein Bundesgerichtsgese11. und 
ein Verwaltungsgerichtsgesell in Kraft getreten. An 
dem 19.12.2008 verabschiedeten Nationalrnt und 
Ständerat eine die 26 Prozessordnungen der Kanto­
ne ersetzende Zivilpro1cssordnung, die an dem 
1.1.2011 in Kraft trat, an dem 5.7.2007 eine schwei­
zerische Strafprozes'iordnung. 
Li!.: Köhler, G.. Hi\torisches Lelf.ikoo der deutschen 
Länder. 7. A. 2007; Eidgenössischer Staatskalender. 
hg. v. d. Bundeskan1lei, vertrieben v.d. Eidgenössischen 
Drucksachen- und Materialzentrale. CH 3000 Bern; 
Curlen, L, Rechtsgeschichte der Schweiz, 3. A. 1988; 
Schweizerische Geset1e (Lbl.). 202211'.: Der Einflus~ 
des europäischen Rechts auf die Schweiz. hg. v. Zlich, 
R., 1999; Wiuibschlager. M„ Einführung in das schwei-
1erische Recht. 2000. 2. A. (Vasella. J.) 2022; Benescl1. 
S., Das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Gemeinschaft. 2007 

schwer (Adj.) gewichtig, bedeutsam, schwierig, 
stark 

Schwerbehinderter bzw. schwerbehinclener 
Mensch C§§ 151 ff. SGB lX 2018) ist der infolge 
körperlicher. geistiger oder ~eelischcr Behinderung 
nicht nur vorübergehend um mindestens 50 Prozent 
in seiner --+ Erwerbsfähigkeit gemindene Mensch. 
Der Schwerbehinderte wird in dem Arbeitsleben 
besonders gcschüll.t (Beschäftigungspflicht. Kündi­
gungsschutz). -+ Arbeitgeber sind grundsiitzlich 
verpflichtet, einen bestimmten Anteil der Arbeits­
pläll.e mit Schwerbehinderten zu besetzen oder eine 
Ausgleichsabgabe tu t:ntrichten. Der Schwerbehin­
derte ist so einzusetzen, dass er seine Fahigkeiten 
und Kenntnisse möglichst voll verwerten und wei­
terentwickeln kann. (In Deutschland 1990 rcchtstat-
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sächlich 5,3 Millionen Schwerbehinderte, 2001 
6,6 Millionen, 2019 7,9 Millionen mit voraussicht­
lich zunehmender Tenden1.) 
Lit.: Ne1111um11, DJPahlen. R.!Gremer. S./Winkler. J. 
/Jubbe11, J., SoZJalgesetzbuch lX. 14. A. 2020: Mu· 
jer.1k1-Pahle11/Pahle11. Mein Recht als Schwerbehinder­
ter. 8. A. 2009; FucllS!Rit:/Rosenmo. SGB IX. 7. A. 2021 

Schwerbeschädigter (§§ 1, 31 II BVG) ist der 
infolge einer gesundheitlichen Schiidigung (z.B. im 
Krieg, als Soldat, als Opfer) nicht nur vorüberge­
hend um wenigstens 50 Prozent in seiner -+ Er­
werbsfähigkeit gemindene Mensch. Der S. kann 
u. U. eine • Rente erhalten oder früher -+ Alters­
ruhegeld beantragen. 

schwere Brandstiftung-+ Brandstiflung, schwere 

Schwere (E) Größe, Gewichtigkeit, Gewicht 

Schwere der Schuld -+ Schuld 

schwere Körperverletzung -+ Körperverletzung, 
schwere 

Schwur (M.) Eid 

Schwurger icht (§§ 74 II, 76 II GVG) ist die mit 
drei • Richtern einschließlich des Vorsitzenden und 
zwei • Schöffen besetzte -+ Strafkamm.er bei den 
in § 74 II GVG bezeichneten Strafsachen (z. B 
-+ Mord, -+Totschlag und zahlreichen anderen 
Strnftatcn mit Todesfolge). In dem älteren und aus­
ländischen Recht ist S. das mit 3 Richtern und 12 
-+ Geschworenen besetzte Gericht, bei dem die 
Geschworenen über die Schuldfrage entscheiden. 
Lit.: K1uel. 0.!Mayer. H„ Gerichtsverfassungsgeseu. 
10. A. 2021. Jonakait, R .• Tue Amcrican jury system. 
2003: Huber, M.. Grundwissen Strafprozessrecht 
Schwurgericht. JuS 2009. 406 

Scire leges non est verba earurn tenere, sed vim 
ac polestatem (lat.). Die Gesetze kennen heißt 
nicht, ihren Wortlaut zu beherrschen, sondern ihren 
Sinn und ihre Tragweite (Digesten 1.3.17) (b1w. 
Verstehen ist mehr als Wissen.) 
Lit.. lieh D„ Lateinische Rechtsregeln. 7. A. 2007 

secundum (lat. !Präp.]) gemäß. nach, entsprechend 

secundum legem (lat.) ent.~prechend dem Gesetz 

SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschland~) ist 
die 1946 durch Zusammenschluss von Kommunisti­
scher Partei und Soz.ialdemokrauscher Partei ent­
standene Einheitspartei der sowjetischen Besat­
zungst0ne bzw. ( 1949) Deutschen Demokratischen 
Republik, die sich 1989 in Partei des demokrati 
sehen Sozialismus (PDS) und 2007 in die Linke 
umbenannte. 
Lit.: Kubier, G .. Deutsehc Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

See ist die große Fläche stehenden Wa<>sers auf der 
Erde. die bei Süßwasser als Ma'>kulinum und bei 
Salzwasser al<.. Femininum (Meer) eingeordnet wird. 
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Seerecht ist die Gesamtheit der die See und die 
Seeschifffahn betreffenden Rechtssätze. Das S. ist 
teils Völkerrecht, teils staatliches Recht (vor allem 
Seehandelsrecht, §§ 476ff. HGB). Es betrifft auch 
das -+ Arbeitsrecht, das -+ Versicherungsrecht und 
das -+ Verwaltungsrecht. 
Lil.: Internationales Seerecht, hg. v. Plqfzödei; R./ 
Grunenberg, H.. 1990; Becken/Breuer. Offentliches 
Seerecht, 1991; Das VN-Seerechtsübereinkommen. hg. 
v. Erbguth, W. 1994; Herber. R., Seehandelsrecht. 2.A. 
2016, 3. A. 2023; Handbuch des Seerechts, hg. v. 
Vitzthum, W Graf 1~, 2006; Schwampe. D„ Seekasko­
versicherung. 2009; Kraffi. M„ Der Seefrachtvertrag, 
2009; Buhe11z.er, C. u. 3., Seearbeitsgesetz, 2015; Rabe. 
D./Bal111se11. Seehandelsrecht, 5. A. 2018 

Seitenlinie ist die bildlich in die Seite führende 
-+ Linie (der Verwandtschaft eines Menschen). 

Sektor (M.) ist ein Ausschnitt eines Kreises. 

Sekto renverordnung ist die auf Grund der Richtli­
nie 2014/25/EU das Recht der Sektorenvergabe 
öffentlicher Aufträge in dem Bereich des Verkehrs, 
der Trinkwasserversorgung und der Energieversor­
gung festlegende Verordnung. 
Lit.: C/ass, T., Sektorenverordnung. 2018 

Selbs tändig (§ 84 I 2 HGB) bzw. selbstständig ist. 
wer wesentlich frei seine Tätigkeit gestalten und 
seine -+ Arbeitszeit bestimmen kann (persönliche 
Freiheit, z.B. bei Tankstellenpächter, Wirtschafts­
prüfer, Vorstandsmitglied). Der selbständige Ge­
werbetreibende kann Handelsvertreter sein. In 
dem Schuldrecht ist die Leistung selbständiger 
-+ Dienste Gegenstand des bürgerlichrechtlichen 
-+ Dienstvertrags, der in relativem Gegensatz zu 
dem -+ Arbeitsvertrag steht. (In Deutschland wird 
rechtstatsächlich für 2002 eine Zahl von rund 
2,5 Millionen Scheinselbständigen geschätzt. für 
2018 eine Gesamtzahl von Selbständigen von mehr 
als 4 Millionen, von denen die Mehrzahl ihr Unter­
nehmen ohne abhängig Beschäftigte betreibt.) 
Lit.: Schaub. G./Reiserer. K. , Ich mache mich selbstän­
dig, 6. A. 2008; Schmidt, B./Schwerdtner, P., Schein­
selbständigkeit. 2. A. 2000: Henrici, H .. Der rechtliche 
Schutz für Scheinselbständige, 2002: Reiserei: K. u. a„ 
Scheinselbständigkeit, NJW 2003, 180; Winistöifer; N .. 
Ich mache mich selbstiindig, 13. A. 2013 (Schweiz) 

Selbs tanzeige ist die (vielfach straibefreiende) An­
zeige eines (möglicherweise) rechtswidrigen Verhal­
tens durch den Täter (z.B. in dem Steuerrecht oder 
in dem Disziplinarrecht). 
Lit.: Stahl. R„ Selbstanzeige und stratbefreiende Erklä­
rung, 2. A. 2004: Gehm, M., Die Selbstanzeige nach 
§ 371 AO. NJW 2010, 2161; Miille1; 1., Die Selbstan­
zeige im Steuerstrafverfahren, 2012; Rolletschke. S.I 
Roth, D„ Die Selbstanzeige, 2015 

Selbstauflösung ist die Auflösung eines Verbands 
oder einer sonstigen Personenmehrheit infolge eige­
ner Entscheidung. 

Selbstaullösungsrecbt ist das Recht eines Verbands 
oder einer sonstigen Personenmehrheit, sich durch 
eigene Entscheidung aufzulösen. Das S. ist in dem 
Privatrecht auf Grund der -+ Privatautonomie 

Selbstbindung 

grundsätzlich ohne Weiteres gegeben. Nach dem 
-+Grundgesetz hat der - Bundestag kein S. 
Lit.: Lemke. S .. Die Auswirkungen eines Selbstaullö­
sungsrechts des Bundestages. 1995 

Selbstbedienung ist die Bedienung durch den Nut­
zer oder Verbraucher selbst statt durch einen Be­
diensteten des Unternehmers. Die S. hat sich von 
den Vereinigten Staaten von Amerika ausgehend als 
kostensparend in dem Einzelhandel und an den 
Tankstellen in dem 20. Jahrhundert durchgesetzt. 
Problematisch und der Korruption ähnlich ist die 
dem lnsichgeschäft vergleichbare S. durch Angehö­
rige des öffentlichen Bereichs mjt öffentlichen Mit­
teln, Stellen und Nutzungsrechten zu privatem Wohl 
(z.B. Diätenerhöhungen für Parlamentarier durch 
djese selbst, ausschließliche Nut.1.ung eines öffentli­
chen UniversitäL~instruments unter Ausschluss aller 
anderen durch den Kustos, ausschließliche Vergabe 
freier P lanstellen an Behördenangehörige oder Par­
teimitglieder w1d ihre Klientel). 
Lit.: Amim, H .. Selbstbedienung in Südwest-Manier. 
2021 

Selbstbeliefe rung (F.) ist die Belieferung eines 
Verkäufers durch sich selbst. 

SelbstbelieferungskJausel ist die KJausel, dass ein 
--> Kauf, bei dem der Verkäufer sich die zu leistende 
Sache erst selbst beschaffen muss, unter der Bedin­
gung abgeschlossen wird, dass ihm die Beschaffung 
gelingt. 

Selbs tbestimmung ist die Bestimmung eines Men­
schen oder einer Gruppe von Menschen durch sich 
selbst. 
Lit.: Die Zukunft von Privatheit und Selbstbestimmung, 
hg. v. Roß11agef. A„ 2022 

Selbstbes timmungsrecht ist das Recht des Einzel­
nen und der Gruppen von Menschen auf freigewähl­
te und eigenverantwortliche Gestaltung der eigenen 
Angelegenheiten. Es ist innerhalb gewisser Schran­
ken durch Art. 2 GG gewährleistet. ln dem Völker­
recht ist S. der (theoretische) An~pruch jedes 
-+Volkes (z.B. Kurden) auf freie Entscheidung 
hinsichtlich eines Zusammenschlusses zu einem 
selbständigen -+ Staat, der auch dazu führt, dass 
eine Einverleibung eines Staates oder Staatsteils nur 
mit Zustimmung der betroffenen Bevölkerung zuläs­
sig ist. lnforma1io11elles S. ist das auf Grund von 
Art. 2 1, Art. 1 GG anerkannte Recht des Einzelnen, 
grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwen­
dung der ihn betreffenden persönlichen -+Daten zu 
bestimmen. Einschränkungen dieses Rechts sind nur 
in überwiegendem Tnteresse der Allgemeinheit und 
nur auf der Grundlage eines Gesetzes zulässig. 
Lit.: Cafe. M./West. R., The Right of Seif-Determination 
of Peoples and it.s Applieation to lndigenous Peop lc~ in 
the USA. 2000; Meu. F., Das Konzept des Selbstbe­
stimmungsrechts der Völker, 2004; Hilpold. P., Das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker, 2009: Fisch. 1„ 
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker. 2010 

Selbstbindung ist die - Bindung durch eigenes 
Handeln. In dem Verwaltungsrecht ist eine S. der 
-+ Verwaltung möglich, sofern die Verwaltung einen 



Selbsteintritt 

Enhchcidungsspielraum hat. Nach Art. 3 1 GG hal 
sie diesen in grundsättlich gleicher Weise auszufül­
len. so dass sie einer Bindung an ihre ersten Ent­
scheidungen und ihre selbslgesetzten Maßstäbe 
unterliegt. 
l.it.: Men:el. C„ Zur Bedeutung staallichcr Selbstbin­
dung in der Umweltpolilil.:. 2002 

Selbsteintritt ist der Einuiu einer Person, die ein 
Geschäft nur vermi11cln oder ausführen soll, als 
-+ Partei dieses Gcschilfts. Der S. ist grundsät1lich 
1.ulässig (§§ 400, 458 HGB). Er begründet aber 
gewt-.se verändene Rechtsfolgea gegenüber der 
bloßen Venniulungstät1gkeit oder Ausführungstätig­
keit 
l.11.: J11ng/1eisch. H .. Der Selbsteinirin des Spediteur-., 
1984: G1111e11berg, U., Weisungsbefugnisse und Selbst­
c11uri11, 1992: Wendel. M, Asylrechtlichcr Sclb!>lcinttitt 
und Hüchtlingskrisc, 2016 

Selbsthilfe ist die Durchsetzung oder Sicherung 
eine\ -+ Anspruchs durch eigenes -+ Handeln de~ 
Inhabers. Mit dem Vordringen staatlicher Gewalt ist 
die S. immer mehr 1urückgedrängt worden. Nach 
§ 229 BGB isl die Wegnahme, Zerstörung oder 
ßeschädigw1g einer -+ Sache, die -+ Festnahme 
eines Ouchlverdächtigcn Verpflichteten und die 
gewaltsame Beseitigung des Widerstands eine$ Ver­
pflichteten gegen eine Handlung, die dieser zu dul­
den vcrpnichtet ist, zu dem Zweck der S nicht \\i­
dcrrechtlich, wenn obrigkeitliche l lilfc nicht 
rccht1eitig zu erlangen ist und ohne sofon1ges Ein­
greifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung 
des Anspruchs vereitelt oder wesentlich er~chwert 
werde. 
l.il. Schiinemwm, B„ Selbsthilfe 1m Rechtssystem, 
1985; Werner. 0„ Staatliches Gewaltmonopol und 
Selbsthilfe 1m Rechtsstaat, 1999; D11chs1e111. M„ Die 
Selbsthilfe. Jus 2015. 105 

Selbsthilferecht ist das -+ Recht. einen -+ An­
spruch durch eigenes Handeln (Selbsthilfe) durch­
zusetzen oder zu sichern. Ein S. besteht nur ganz 
vere111zelt (§§ 229, 859, 562b, 704 BGB) Anl>oni.ten 
ist jedermann auf Inanspruchnahme _,staatlicher 
1 lilfe zu der Verwirklichung '-einer Rechte :mgcwie­
sen 

Selbsthilfeverkauf(§ 383 BGB.§ 373 HGB) ist der 
• Verkauf geschuldeter beweglicher hintcrle-

gungf.unfähiger oder verderblicher - -+Sachen für 
Rechnung des Gläubigers durch öffentliche -+ Yer­
stcigcnmg. Der S. iM unter bestimmten Vorausset-
1ungen zulässig. Der Erlös tritt bei • Hinterlegung 
an die Stelle der veräußenen Sache. 
Lit J('/Jisch. D .. Der Selbsthilfeverkauf in 'Theorie und 
PrJx1s. 1973 

Selbstkontrahieren • ln..,ichgeschäft 

Selbstmord (Selbsllötung) ist die gewollte Beendi­
gung des eigenen Lebens. Der S. ist weder grund­
rechtlich garantiert noch strafrechtlich verboten. Es 
gibt daher auch keinen -+ Versuch und keine 
-•Anstiftung oder _,Beihilfe zu dem S als Straf­
tatbestände. Suafbar kann aber die Totung durch 
-+ Unterlassung sein, falls eine -+ Gamntcnstellung 
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besteht (str.). Strafbar i:.t die miltelbare Selbsttö­
tung. Seit 2015 ist nach § 217 StGB die geschäfts­
mäßige Förderung der Selbsllötung (Gelegenheit 
gewährt. verschafft oder vermittelt) mit Freiheits­
str.ife bis 1u drei Jahren oder Geldstrafe sLrafbar. Ab 
2022 ist in Österreich die ärztlich kontrolliene 
Selbsltötung durch Medi1'.amcntc in engen Grcn1en 
zulässig. 
Lit.: Ri11gel. E„ Der Selbstmord, 11. A. 2017; Gii11zel. 
F., Das Recht auf Selbsttötung, 2000; Gaede, K„ Die 
Strafbarkeit der geschäfü.mäßigen Förderung des Su1-
1.id~ - § 217 StGB. JuS 2016. 385: Schnorr. T.. Die 
Freivcrantwonlichkeit des SuilidenL~chlusses, JuS 
2021. 732 

Selbstorganschaft (Eigenorganschaft) isl die Ge­
schäfhf lihrung durch einen Gesellschafter. mehrere 
Gesellschafter oder alle Gesellschafter selbst (in 
Gegcnsall zu der -+ Driuorganschafl bzw. Frem­
dorgan~chalt durch Nichtgesellschafter). 
Llt.. ffridemwm. G., Der 1wingende oder disposilive 
Charakter de~ Pnnzips der Selbstorganschaft, Diss. JUr. 
Bayreuth 1999; Köhl, D .. Einflus' der europäischen 
winschaftlichcn Interessenvereinigung, 2001 

selbstschuldoerisch (Adj.) wie als Schuldner ver­
pflichtend 

selbstschuldnerische Bürgschaft -+ Bürgschaft. 
selbstschuldnerische 

Selbstverteidigung ist die (rechtmäßige) -+ Ab­
wehr eines (rechtswidrigen) + Angriffs (-+ Not­
wehr) oder einer drohenden -+Gefahr (-+Not­
stand). 
Lit.: Vmgtlli11der. R„ Notwehrrecht und kollektive Ver· 
antwortung, 2001 

Selbsher\taltung ist die eigenverantwortliche 
Wahrnehmung überlassener oder zugewiesener 
eigener öffentlicher Aufgaben durch unterstaalliche 
Träger öffentlicher-+ Verwaltung. Eigene Aufgaben 
sind dabei solche Angelegcnhcilen. die sich unmit­
telbar auf den sie wahrnehmenden Verwaltungsträ­
ger be1iehen. Das Recht zu der S. Mehl den Ge­
meinden und Gemeindeverbänden auf Grund von 
Art. 28 II GG zu. 
Lit.: \.~>gtl,S:elcm.s:. K. u. a„ Kommunale Selbstverwal­
tung. 2. A. 1997; Klos1emum11. C„ Die akade1JUsche 
SelbMverwaltung in der Europaischen Union, 1997: 
Schäfer; L Die deutsche kommunale Selbstverwaltung 
in der buropilischcn Union, 1998: Handbuch der euro· 
päischen Chana der kommunalen Selbstverwaltung, 
2002: Je.Haeclt, M.. Demokrausche Legitimation, JuS 
.2004. 649; Magen, S., Die Garantie kommunaler 
Selbstverwaltung, JuS 2006, 404: J1mkemheinricl1. M„ 
Kommunale Selbstverwaltung und staatliche Regulie­
rung. 2022 

Selbstverwaltungskörperschaft isl die _,Körper­
schaft, der das Recht zu -+Selb!tlverwaltung zuge­
standen worden ist. Kom1111111a/e Selbstverwaltungs­
körperschaftcn sind Selbstverwallungskörperschaften 
in dem Bereich des Kommunalrechts. Dabei ~md 
unmi11"1bure kommunale Selb-.tverwaltungskörper­
schaften c;olche, deren Bürger eme Vertretung haben, 
die au-; unmittelbaren Wahlen hervorgeht oder au~ 
den Wahlberechtigten selbst besteht(--+ Gemeinden, 
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--+ Kreise), mittelbare Selbstverwaltungskörper­
schaften dagegen Selbstverwaltungskörperschaften, 
die durch Zusammenschluss kommunaler Körpcr­
~~haften entstanden sind (z.B. Samtgemeinden. 
Amter, Landschaftsverbände). 
Lit.: Dols. HJP/ate, K .. Kommunalrecht Baden-Würt­
temberg. 8. A. 2018 

Semantik (zu griech. sema [N.J Zeichen) ist die die 
Bedeutung von Wörtern. Sätzen und Texten erfor­
schende Wissenschaft. Die S. ist Teil der Sprachwis­
senschaft. Sie versteht die Bedeutungen als sprach­
unabhängig z.u fassende Begriffe oder Vorstellungen, 
die in dem Bewusstsetn des Emlelnen üblicherweise 
mit den Wörtern assoLiallv verknüpft sind. 
Li1.: 811ne, D .. Juns1tsche SemantiL., 1993: Semamik, 
hg. v. Siechem: A. 1•„ 1995 

Semasiologie (zu griech. sema [N.] Zeichen) ist <lie 
von dem jeweiligen Wort selbst ausgehende und 
dessen Bedeutung (gcgebenenfalb in Kontexten) 
errniuelnde Wissenschaft 

Semiotik (zu griech. scma [N.] Zeichen) ist die 
Lehre von den Zeichen 
Lit. Schreckenberger. W. Rhetorische Semiotik. 1978; 
Seibert. T.. Zeichen, Pn)lesse, 1996 

Senat (IM.) Rat der Alten) ist in dem römischen 
Recht ein der Beratung (ursprünglich des Königs, 
dann in der Republilo..) der Magistrate dienendes 
Verfassungsorgan. In dem gegenwärtigen Verfas­
sungsrecht ist S. das höchste Regierungsorgan der 
Stadtstaaten (--+ Hamburg, --+Bremen, --+Berlin) 
und in dem Verwaltungsrecht das neben dem Präsi­
denten (Rektor) stehende Leitungsorgan der -+ Uni­
versität (akademischer S.). In dem Verfahrensrecht 
ist S. der kollegiale Spruchkörper eines oberen 
-> Gerichts (z.B. Bundesverfac;sungsgcricht, Bun­
desgerichhhof. Oberlandesgericht. Oberverwal­
tungsgericht. Finanzgericht. Bundespatentgericht). 
Gemeinsamer S. ist dabei der zur Wahrung der Ein­
heitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Ge­
richtshöfe des Bundes gebildete S. (An. 95 m GG), 
großer S (§ 132 GVG) der bei allen obersten Ge­
richtshöfen lur Wahrung der Einheitlichkeit der 
-> Rechtsprechung gebildete S. für --+Zivilsachen 
oder --. Strafsachen blw. für Zivilsachen und Straf­
sachen (Vereinigte Große Senate). 
Lit.. Miebac/1, K., Der gemeinsame Senat der obersten 
Gerichll>höfe des Bunde\, 1971 

Senatskonsult ist in dem römischen Recht der Rat­
schlag des --+ Senat~. de1 teilweiM! geseLZel>glcichc 
Kraft hat. 
Li1.: Söllner. A .. Römische Rechl!.ge~chichte. 5. A. 1996 

Sendgericht (zu lat. [M.] synodus, Versammlung) 
ist in dem mittelalterlichen Kirchenrecht dac; kirch­
liche --+ Gericht des Bischofs. später des Archidia­
kons oder Pfarrers über Verstöße von Laien gegen 
kirchliche Gesetze. 
Lit.: Koeniger. A., Die Sendgerichte in Deutschland. Bd. 1 
1907: Feine, H., Kirchliche Rechtl>geschichte, 5.A. 1972 

Seneschall (M.) Altknecht (cm Hofamt m dem 
Frühmittelalter in dem fränkisch-deutschen Reich) 

Sicherheit 

sententia (lat. [ F. I> Urteil 

Seques ter (M.) Verwalter--. Sequestration 

Sequestra tion ([F.] Absonderung, Verwaltung, 
Zwangsverwaltung) ist die abgesonderte Verwaltung 
eines Gegenstands. Sie betrtfft in dem Völkerrecht 
die Verwaltung emcs (beset1ten) --+ Staates oder 
Staatsgebiets, in dem Verfahrensrecht die --+ Ver­
waltung einer -+ Sache durch einen Drillen (Se­
quester) (z.B. §§ 848. 855 ZPO) 
Lit.. A11~11s1in, A„ Der Genchtwollzieher als Sequester, 
1996 

servitus (lat. [F.J) Knechtschaft, Dien\tbarkeit, 
Servitut 

Servitut (F.) Dienstbarkeit, Grunddienstbarkeit 

servus (lat. [M.]) Sklave, Knecht. Diener, Unfreier 

Sexual (Partikel) Geschlecht betreffend 

SexuaJdelikt rn§ 174 ff. StGB) ist die -+ Straftat 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung. 
Li1. Dunge. G. u a.. Das Gesell zur Änderung der 
Vorschriften über die Straftaten gegen die sexuelle 
Selbstbestimmung, NJW 2004. 1065; Gössel, K.. Das 
neue Sexualstrafrecht. 2006; Renzilwwski, J.. Nein!. 
NJW2016.3553 

sexuell (Adj.) geschlechtlich 
Lit.: K11111mer. K., Sexuelle Belilstigung aus strafrechtli­
cher Sicht, 2002 

sexuelle Handlung -> Handlung, sexuelle 

sexueller Missbrauch --+ Missbrauch, sexueller 

Sezession ist die Abspaltung eine-\ Teile~ eines Staa­
te~ von dem gesamten Staat. Sie muss oder müsste 
wegen entgegenstehender Interessen auch Betroffe­
ner bei Entschiedenheit regelmäßig durch Zwang 
versucht werden (Z.B. Kroatien in Jugoslawien 
1991. Eslland in der Sowjetunion, Schottland in 
Großbritannien, Katalonien in Spanien). Vielfach 
wird sie gewaltsam verbinden (z.B. Tschetschenien 
in Russland 1994 ff.). 

L11.: Dördelma1111, G„ Rechtseth1sche Rechtfertigung 
der Sc1e~sion, 2002. Neugestaltung der Staatenwelt im 
21 Jahrhundert, hg. v Bergbauer. H .. 2021 

Sicherheit ist der gefahrfreic Zustand. In dem Ver­
waltungsrecht ist die öjfemliche S. die Unversehrt­
heit von Leben, Gesundheit. Ehre. Freiheit und 
Vermögen des Einteinen sowie Bestand und Funk­
tionieren des --+ Staates und seiner Einrichtungen 
bzw. die unbeeinträchtigte Wirkung der Gesamtheit 
der die öffentlichen und privaten - Interessen 
schützenden --+ Normen. Aufgabe der - Pohlei ist 
es. + Gefahren, welche die öffentliche S. bedrohen, 
zu bekämpfen. Die öffentliche S. ist demnach eines 
der Schutzobjekte der poli7eilichen --+General­
klausel. In dem Strafrecht (§ 125 StGB) liegt eine 
Gefährdung der öffentlichen S vor. wenn die Ge­
walttätigkeiten oder Bedrohungen für unbestimmte 



Sicherheitsleistung 

Personen die Gefahr solcher Schäden begründen. 
dass dadurch in der AllgemeinheiL das Gefühl aus­
reichender Sicherheit gegen die Verletzung von 
Rechtsgütern durch weitere entsprechende Aus­
schreitungen beeinträchtigt wird. 
Lit.: Go/1<111. L. Private Sicherheitsdienste, 1999; Sro/f, 
T.. Sicherheit als Aufgabe von Staat und Gesellschaft, 
2003; Handbuch des Sichcrheitsgewerberechh. hg. v. 
Srober. R.10/Jdtof... /-1„ 2004; SicherheiL\recht des Bun­
des. hg. v Sd1e11kt. W u a .• 2. A. 2019 

Sicherheibleistung (Kaution) ist die in bestimmten 
Fällen zwech Sicherung eines Verhaltens :tu erbrin­
gende -. LeiMung. Wann S. e1fo1d1:11id1 i:o.t. bt 
Einzelvon.chriften (7 B. § 709 ZPO), hoheitlicher 
Anordnung oder rechtsgeschäftlicher Bestimmung 
zu entnehmen. Die Art der S. unterliegL grundsäll­
lich der Vereinbarung. Hilfsweise richtet sie sich 
nach den §§ 232 ff. BGB. Danach kann S. vor allem 
bewirkt werden durch die -+Hinterlegung von 
-+ Geld oder -+ Wertpapieren, -> Verpfändung be­
stimmter -+ Forderungen, Verpfändung beweglicher 
-> Sachen. Bestellung von -> Hypotheken und 
Stellung eines tauglichen -+ Bürgen. 
Lit.: Thiiniue11, L. Die Sicherheitsleistung durch Bank­
bürgschaft. 2000 

Sicherheitsrat ist das aus Venretern von 15 Staaten 
(5 sich selbst privilegierenden. ein Vetorecht gegen 
Beschlüsse führenden ständigen Mitgliedern [Verei­
nigte Staaten von Amerika, Russland, Großbrit:m­
nien. Frankreich, China!. 10 nichtständigen. jedes 
Jahr zu einer Hälfte wechselnden Mitgliedern) be­
stehende, die Hauptverantwonung für die Wahrung 
des Weltfriedens tragende Organ der -+ Vereinten 
Nationen. 
Lil.: HenieRen, M„ Die Befugnisse des UN·S1cher­
heitsraLcs. 1998; BirkhiiuJer. N„ Sankooncn des Sicher­
hei~rats der Vereinten Nalionen gegen Individuen, 2007 

Sicherheitsüberprüfung ist die Überprüfung der 
Sicherhell. 

Sicherhcitsüberprüfungsgesetz ist das die Über­
prüfung von mit gehcimhallungsbedürfugen Tatsa­
chen vertrauten Personen regelnde Gesetz ( 1994 ). 
Lit.: Den11eh<>rt(, E„ SicherheitsüberprüfungsrcchL 
(Lbl.), 1995 

sichern (V.) sicher machen. absichern 

sicherstellen (V) beschlagnahmen. gewährlc!isten 

Sicherstellung 1\t die Sicherung von Gegenständen 
für be.<,timmtc Zwecke. Nach den §§ 111 bff. StPO 
können Gegenstände und Vennögensvorteile insbe­
sondere dann sichergestellt werden. wenn Gründe 
für die Annahme vorhanden sind. dass die Voraus­
setzungen für ihren -+ Verfall odl!r ihre -> Ein­
ziehung vorliegen. Diese S. erfolgt durch -+ Be­
schlagnahme oder dinglichen --+Arrest. 
Lit.: Hee.1. ~~. Die Zurüd..gewinnungshilfe. 2003: Hu­
ber. M .. Grundw1,scn Strafprozessrecht: SichcNel­
lung und Be,chlagnahme. JuS 2014, 215 

Sicherung (F.) Sichern 
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Sicherungsabrede • Sicherungsvertrag 
Lit.: Brohain. U„ Die Reichweite formularmäß1ger 
Sicherungsabreden. 1992 

Sicherungsabtretung (fiduziarische Zession, Siche­
rungszession) ist die nur zu der Sicherung des Er­
werbers vorgenommene -> Abtretung einer --+ For­
derung an ihn. Die S. ist ein Fall eines Siche­
rungsgeschäfts. Sie hat rechtstatsächlich die in den 
§§ 1279 ff. BGB vorgesehene -+ Verpfändung von 
Forderungen weitgehend verdr'.ingt. Sie erfordert 
einen kausalen Sicherungwertrag, zu dessen Erfül­
lung die S. in der Form des § 398 BGB erfolgt. Bei 
Eintntt des zu sichernden Ereignisses fällt je nach 
Vereinbarung die Abtretung von selbst weg oder ist 
eine Rückabtretung vorzunehmen. 
Lit.: Weber. H., Kreditsicherungsrecht, 10. A. 2018; 
Meyer. P.Narel, H. 1~. Die Sicherungszession, JuS 2004. 
192 

Sicherungsbetrug ii.l die (aJs mitbestrafte Nachtat 
si.ra.flose) Handlung, die nur die aus der Vortat ge­
wonnenen Vorteile sichern und verwerten soll und 
keinen weiteren andersartigen -+Schaden verur­
sacht. 
Li1: Ball. iv.. Der Sicherungsbetrug, 1963: Wendr. U„ 
Konstellationen des Sicherungsbetruges. Diss. jur. 
Tübingen 1995 

Sicherungseigentum ist das bei der -+ Siche­
rungsübereignung entstehende, nur der Sicherung 
dienende Eigentum. 

Sicherungsgeschäft ist das nur zwecks Sicherung 
eines Anspruchs durchgeführte Rechtsgeschäft 
(-+ Sicherungsabtretung, -> Sicherungsübereig­
nung, Pfandrechtsbe'>tellung, Bürgschaft). 
Lit.: Biilm1~ P 1~. Sicherungsgeschäfte als Haustürge­
schäfte. NJW 1996. 2889: Weber. H„ Kreditsicherungs­
recht, 10 A. 2018 

Sicherungsgesellschaft 
Lit.: Wiegand, N., Die Sicherungsgesellschaft - Der 
Sicherungsvertrag bei der Sicherungsübereignung als 
BGB-Gesellschaftsvertrag. 2006 

Sicherungsgrundschuld ist die - gesetzlich nicht 
geregelte - zweckl. Sicherung einer -+ Forderung 
bestellte -+ Grundschuld. Die S. ist - anders als die 

+ Sicherungi.hypothek - von dem Bestand und 
Fortbestand der Forderung unabhängig. Bei Fehlen 
der Forderung besteht aber ein Anspruch auf Rück­
gewähr der S. aus dem 1ugrundeliegenden -> Siche­
rungsvertrag od1!1 (~u.) aus§ 812 1 2 BGB. 
Lit.: Clemente, H„ Recht der Sicherungsgrundschuld, 
5. A. 2010; Weber. H„ Kreditsicherungsrecht, 10. A. 
2018; Weller. M„ Die Sicherungsgrundschuld, JuS 
2009.969 

Sicherungshypothek (§ 1184 BGB) ist die 
-+ Hypothek. bei der · vereinbarungsgemäß - das 
Recht des -+ Gläubigers au„ der Hypothek sich nur 
nach der -+ Forderung bestimmt und der Gläubiger 
sich zu dem Beweis der Forderung nicht auf die 
-. Eintragung berufen kann. Die (streng akzessori­
sche) S. mus~ in dem • Grundbuch als solche be­
zeichnet werden und kann nur -> Buchhypothek 
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sein. Ihr Sonderfall ist die l löchstbetragshypothek. 
§ 648 BGB gewährt dem Unternehmer eines Bau­
werks oder eines einzelnen Teiles eines Bauwerks 
das Recht. für seine Forderungen aus dem Vertrag 
die Einräumung einer S an dem Baugrund~.tück des 
Bestellers zu verlangen. S sind auch Zwangshypo­
thek und Arresthypothek. 
Li1.: Kltift, G„ Die Bauhandwerkers1cherung, 1998; 
Henkel. K„ Bauhandwerkersicherung. 1999: Stammkät­
rer. /\„ Gesell über die Sicherung der Bauforderungen, 
2003; Stei11vii1•er. U„ Bauhandwerkersicherung nach 
Abnahme, NJW 2004. 2490 

Sicherung,„übereignung ist die nur zwecks Siehe 
rung des Erwerbers vorgenommene Übertragung des 
---. Eigentums an einer beweglichen -+ Sache an 
diesen. Die (gcsetdich nicht geregelte) S. ist ein Fall 
des Sicherungsgeschäfts. Sie hat die in den 
§§ 1204 ff. BGB vorgesehene ---. Verpfändung von 
Sachen (mit Besitzübergabe) weitgehend verdräng1. 
Sie erfordert als Rechtsgrund einen kausalen Siche­
rungsvertrag. zu dessen Erfüllung die S. - nach 
§ 930 BGB, so dass der Sicherungsgeber unmittel­
barer -+ Besitzer bleibt, - erfolgt. ht der Veräußercr 
nicht • Eigentümer, sondern nur Anwartschafo,be­
rechtigter. so ist regelmäßig die Übertragung der 
-+ Anwartschaft als gewollt antusehen. Bei Eintritt 
des LU sichernden Ereignisses fällt je nach Vereinba­
rung die Übereignung von selbst weg oder ist eine 
Rückübereignung vorzunehmen. Der Sicherungs­
eigentümer hat bei der ( • Einzel-)Zwang~voll­
streckung gegen den Sicherungsgeber die -+ Dritt­
wider~pruchsklage und bei -+ Insolvenz des 
Sichcningsgebers (nur) ein • Absonderungsrecht. 
Bei der EinzelzwangsvollsLreckung gegen den Si­
cherungseigentümer haL der Sicherungsgeber die 
-+Drittwiderspruchsklage und bei Insolvenz des 
Sicherungseigentümers ein -+ Aussonderungsrecht. 
falb er die gesicherte Forderung tilgt. 
Lit.. Serick. R„ Eigentumworbchalt und Sicherungs­
übereignung, Bd. 1 ff. 1963 ff.: Senck. R„ Eigentums­
vorbehalt und Sicherungsilbenragung, Neue Rechts­
entwicklungen, 2. A. 1993; Weber. li .. Kreditsiche­
rungsrecht, 10. A. 2018: Rieder. J„ Einführung in das 
Recht der Sicherungsübereignung. 10. A. 2007 

Sicherungsverfahren (§§ 413 ff. StPO) ist die 
besondere Verfahrensan. die der selbständigen An­
ordnung von Maßregeln -+ der Besserung und 
Sicherung dient. Das S. setzt voraus, dass ein Straf­
verfahren wegen -+ Schuldunfähigkeit oder Ver­
handlungsunfähigkeit eines Täters nicht durchge­
führt wird. Von einigen Sondervorschriften 
abgesehen gilt das allgemeine Recht der -+ Stmf­
vcrfahren (§ 414 1 StPO). 
Lil.. Sr.ji. N. Das Sicherungwerfahren. 2002: Flai.i:. 
A„ Die nachtr'jgliche Sicherungsverwahrung. 2009 

Sicherungsvertrag ist der w einem ->Sicherungs­
geschäft ( ·• Sicherungsabtretung, -> Sichenings­
übercignung) verpflichtende -+ Vertrag. Der S. ist 
die ~chuldrcchtJiche Gnmdlagc beispielsweise der 
Sicherungsübereignung oder der Sicherungsabtre­
tung Er ist von dem Erfüllungsgeschäfl grundsäv­
lich zu trennen. 
Lit.: Bmilum. U.. Die Reichweite formularmäßiger 
Sicherungsabreden. 1992 

Signatur 

Sicherungsverwahrung (§ 66 StGB) ist der auch 
nachträglich (seit 2008 auch gegen Jugendliche) 
mögliche Entzug der -+ Freiheit zwecks Sicherung 
der Allgemeinheit gegen besonders gefährliche 
-+ Täter. Die S. ist eine freiheitsentziehende Maßre­
gel der -> Besserung und Sicherung. Sie erfordert 
beispielsweise ~ Verurteilung wegen vorsäl71icher 
Tat zu zeitiger Freiheitsstrafe von mindestens zwei 
Jahren, zweimalige rechtskräftige Vorverurteilung. 
entweder Verbüßung von 2 Jahren Freiheitsstrafe 
oder Volllug einer freiheitsent1Jehenden Maßregel 
sowie Gefährlichkeit für die Allgemeinheit infolge 
eine:> Hanges Lu erheblichen Straftaten. Die erste 
Unterbringung m S. darf zehn Jahre nicht Uber­
schreiten (§ 67d StGB). In Deutschland befanden 
sich 2010 rechtstatsächlich 536 Menschen (darunter 
3 Frauen). 2018 566 Menschen in S. 
Lit.: Sender, S„ Die nachträgliche Sicherungsverwah­
rung, 2007; Ki11z1J1, J„ Die Neuordnung des Rechts der 
Sicherungsverwahrung. NJW 2011. 177; Mit.vdi. W. 
Was ist Sicherungsverwahrung und was wird aus ihr?. 
Jus 2012. 785 

Sichtvermerk (M.) Vermerk über erfolgte Sicht 
-+Visum 

SichverschalTen (§ 146 1 Nr. 1 StGB) von Falsch­
geld ist das Annehmen mit dem Willen 1u selbstän­
diger Verfügung. 

Siegel ist dJe (amtliche) Kennzeichnung eines Ge­
genstands und der dadurch gekenn1e1chnete amtli­
che Verschluss. -+ Siegelbruch 

Siegelbruch (§ 136 11 StGB) ist das Beschädigen, 
Ablösen oder Unkenntlichmachen dienstlicher. lU 
Beschlagnahme, dienstlicher Verschließung oder 
Bezeichnung angelegter Siegel. Der S. wird mit 
Freiheitsstrafe bic, 1u einem Jahr oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
L1t.: Meißner. W, Der S1egelbruch. 1914 

Signatur ist die Erkennbarmachung (Kennzeich­
nung) durch ein besonderes Zeichen. Als gcsetLliche 
digitale S. wird das System des privaten und öffent­
lichen Schlüssels definiert. der durch eine Zertifizie­
rungsstelle verwaltet wird (Kryptogramm elektroni­
c,cher Dokumente). Elektronische S. '.'.ind Daten in 
elektronischer Form. die anderen elektronischen 
Daten beigefügt oder logisch mit ihnen verknüpft 
sind und zu der Authentifizierung dienen. Fortge­
schrittene elektronische Signaturen sind elektrooi­
"che Signaturen. die ausschließlich dem Signatur­
schlüsselinhaber wgeordnet sind, die ldent1fi1ierung 
des Signaturschlüsselinhaber.. ermöglichen. mit 
Mitteln er.i:eugt sind. die der Signaturschlüsselinha­
ber unter seiner alleinigen Kontrolle halten kann, 
und mit den Daten. auf die sie sich beziehen. so 
verknüpft sind. dass eine nachträgliche Veränderung 
der Daten erkannt werden kann. Qualifiziene elekt­
ronische Signaturen sind fortgeschrillcne elektroni­
sche Signaturen. die auf einem lU dem Zeitpunkt 
ihrer Erzeugung gültigen. qualifizierten Zertifikat 
beruhen und mit einer sicheren Signaturcrstellungs­
emheit erzeugt werden. Der Schlüs~cl Lll dem Sig­
nieren durch den Absender ist nur ihm bekannt der 



signieren 

Schlüssel zu dem Prüfen der S. durch den Empfän­
ger ist in einem allgemein Lugänglichen Schlüssel­
verzeichms enthalten. Seit 23.9.1998 ist der Regu­
lierungsbehörde für Telekommunikation und Post in 
Mainz die Zertifizierungsstelle für digitale Signatu­
ren zugeordnet. Die Regulierungsbehörde stelh 
Zertifikme für die Zertifizierungsstellen (z.B. Tele­
see. Signtrust. DATEV. Bundesnotarkammer. Steu­
erberaterkammer Nürnberg. Saarland. Bremen) aus. 
die privatwirtschaftlich in freiem Wettbewerb einge­
richtet werden können. In dem Januar 2000 begann 
Niedersachsen mit der Einführung der digitalen S. in 
der Landesverwaltung. Neue Personalausweise 
lüum:n nach Aunadung eines Signaiur1cnifikacs zu 
einem Anbringen einer qualifizierten elektronischen 
Signatur genutzt werden. 
Lit.: R(lpp. C., Rechtliche Rahmenbedingungen und 
Fonnqualitilt elektronischer Signaturen, 2002; Heibe/, 
H„ Die digitale Signatur. 2004: Roßnage/, A„ Elektro­
nische Signaturen mit der Bankkarte?. NJW 2005, 385: 
Fischer·Dieska11, S. u. a .. Erste höchstrichterliche Ent­
scheidung 1ur elektroni,chen Signatur. NJW 2007. 
2897 

signieren (V.) mit einem Zeichen versehen (V.) 

sine tempore (lat. (s. t.I> ohne (zusät1liche) Zeit 
(d. h. genau zu der angegebenen Zeit, 1.. B. 12 h. s. t.) 
Der Gegensatz ist -+ cum tempore mll (1usätzlicher) 
Zeit 

Singular (Partikel) Einzel, Sonder 

Singularsukzes.sioo (F.) -+ Sonderrechtsnachfolge 

Sippe ist 1n dem germamschen und frühmittelalter­
lichen deutschen Recht der um einen Stammvater 
gruppierte Familienverband. 
Lit.: Kro1·~d1ell, K., Die Sippe 1m germanischen Recht, 
ZGO 77 ( 1960); Köbler. G„ Zielwörterbuch integrativer 
europäi\cher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (Internet); 
Weidemann, M .• Geschichte der Sippenhaftung, 2002 

Sippenhaft ist die in Anlehnung an den Begriff der 
--. Sippe erfolgende. in jedem Rechtsstaat unzuläs-
-;ige Anwendung von Maßnahmen gegenüber Ange-
hörigen oder sonstigen Naheper;oncn eines Be­
kämpften oder Verfolgten. 

Sippenhaftung ist die in einem Rechtsstaat rechts­
widrige Haftung einer Sippe oder Gruppe von Ver­
wandten. 

sistieren (V.) einstcUen. festhalten 

Sistierung (F.) vorläufige -+ Festnahme, Festhal­
tung 

Sitte ist der in der Gesellschaft geübte -+ Brauch. 
die gefestigte, nicht enwingbare und keine Organi­
sation voraussetzende Verhaltensnorm. Zwischen S. 
und -+ Recht bestehen Wechselwirkungen. Nach 
§ 157 BGB sind Verträge so auswiegen, wie 
-+Treu und Glauben mit Rücksicht auf die -+ Ver­
kelmsitte es erfordern. Ein -+ Rechtsgeschäft. das 
gegen die guten Sitten, d. h. gegen das durchschnitt­
liche Anstandsgefühl aller billig und gerecht Den­
kenden, verstößt, ist nichtig (§ 138 1 BGB z. B. 
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Kncbeluogsvertrag). Das rechtsgrundlos Erlangte ist 
herauszugeben (andel'$ u.U. § 817 BGB). Wer in 
einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise 
emem anderen vorsätLlich Schaden 1ufügL 1st dem 
anderen zu -+ Eri.atz des -+ Schadens verpflichtet 
C§ 826 BGB). 
Lit.: Mayer-Malv, T., Zur Einführung Die guten Sitten 
al\ Maßstab des Rechts. JuS 1986, 596 

Sittengesetz (Art. 2 J GG) ist d1e (eine der drei 
Schranken der allgemeinen Handlungsfreiheit bil­
dende) Gesamtheit der siulichen -+ Norn1en, welche 
die Allgemeinheit als richtig anerkennt und ab für 
ein Zusammenleben smhcher Wesen verbindlich 
betrachtet. 
Lu.: Erbe/. G„ Das Sittengesev. als Schranke der 
Grundrechte, 1971 

sittenwidrig (Adj.) die guten Sitten verletzend 

Sittenwidrigkeit ist der Verstoß gegen die guten 
-+ Sitten. Er hegt vor, wenn ein Verhalten gegen das 
Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden 
veNößt. Ein -+ Rechtsgeschäft, das gegen die guten 
Sitten verstößt (z.B. Gewinnspiel nach Schneeball­
system. Schuldanerkenntnis wegen Detektivkosten, 
Schmiergeldabrede, entgeltliche Abrede über den 
Wech!tel eines Sportlers von einem Verein zu emem 
anderen Verein, Kauf eines akademischen Titels, 
überhöhte Honorarvereinbarung eines Rechtsan­
walts, Übernahme eines Unternehmens zwecks 
Un1erhaltszahlungsvereitelung. Kaufvertrag über 
Radarwarngerät. Umgehung einer Anrufsperre für 
Sexnummern durch einen Provider. str. z.B. für 
Werbung für Telefonsex, nicht sittenwidrig Erbunfä­
higkeitskJausel des hohen Adels bei unebenbilrtiger 
Ehe, nicht sittenwidrig Vornahme sexueller Hand­
lungen gegen ein vorher vereinbartes Entgelt). ist 

•nichtig <§ 138 BGB). Eine Beschäftigung gih als 
siuenwidng und unzumutbar, wenn die Vergütung 
30 Prozent unter der ortsüblichen Vergütung liegt. 
Wer m einer gegen die guten Sillen verstoßenden 
Weise einem anderen vorsätzlich -+ Schaden zufügt, 
i..,t diesem schadensersatzpflichtig (§ 826 BGB). 
Unabhängig von der privatrechtlichen S. eines 
Rechtsgeschäfts ..,ind die daraw. erzielten Einkünfte 
öffentlich-rechtltch einkommensteuerpflichtig. 
Lu .. Schmitt. A„ Die S1ttcnwidrig"e1t von Testamenten, 
1999; Anders, 8., Subjektive Elemente des Sittenw1d­
rigkcitsbcg:riffs, 2000; Bodenbrenner. H„ Rechtsfolgen 
~ittenwidriger Ratcnl rcdi tverträge, JuS 2001, 1172; 
Krme, K .• Rechhtrcue und lauterer Wettbewerb. 2003 

sittlich (AdJ.) die Sitte betreffencl, den Sitten ent­
sprechend, moralisch, einwandfrei 

Sittlichkeit (Moral) ist die Gesamtheit der inneren, 
auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. 
Sittliches Verhalten iM das auf das Gute um seiner 
selbst willen gerichtete Verhalten. Oie Ausrichtung 
an dem Gewissen und an dem Guten unterscheidet 
die S. von dem • Recht. In Konniktlagen zwischen 
Recht und S. verlangt das Recht grundsätzlich 
Rechtsgehorsam, berücksichtigt aber vielfach die 
Anforderungen der S. durch Milderung der 
-. Rechtsfolge des Rechtsbruchs. In engerem Smn 
ist S. die geschlechtliche Moral. 
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Lit.: Remert, H„ Die Grundlagen der Sittlichkeit, 1973; 
Böckenförde, E., Recht, Siulichkcit und Toleranz, 2001; 
Hömil>, 7„ Grob anstößige~ Verhalten, 2005 

Sittlichkeitsdelikt (Sexualdelikt) ist die -+ SLraftat 
gegen die sexuelle Selbstbestimmung ( §§ 17-Hf. 
StGB). 
Lit.. Dm.He. \V.. Bekidigung ah Siulichkeitsdelil.l"l. 
1972 

Sitz ist der Ort der Niederlassung. __, Sitztheorie 

sitzen (V) einen Sitz oder eine Sitzhaltung mit 
aufrec.htcm Oberkörper und angewinkelten Ober­
schenkeln auf emer Unterlage einnehmen 

Sitztheor ie ist die auf den • Sitz einer Gesellschaft 
als Anknüpfungspunkt des für sie gellenden Rechts 
abstellende Theorie des internationalen Gescll­
schafarechts. Nach ihr kann eme Zweigniederlas­
sung einer z.B. nach englischem Recht gegründeten. 
aber in England (nach Sitzverlegung) keinen tat­
sächlichen Sitz aufweisenden Gesellschaft nicht in 
das deutsche Handebregister eingetragen werden. 
Der Europäische Gerichtshoflehm die S. als europa­
rechtswidrig ab. 
Llt.: Sed1•111111ul. J., Die Sitztheorie im deutschen inter­
nationalen Steuerrecht. 2004 

Sitzung ist die der Be'>prechung oder Beratung 
dienende Zusammenf...unft mehrerer Menschen. In 
dem Verfassungsrecht ist S. die Zusammenf...unft 
eine:. kollegialen Verfassungsorgans, wobei die 
Siuungen des -+ Parlaments 1u einer von diesem 
selbst bestimmten Sitzungsperiode zusammenge­
fasst werden In dem Verfahrensrecht ist S. die fest­
gelegte Zeit der Tätigkeit des -+ Gerichts. in der 
Arbeitsgenchtsbarkeit der em1clne Sitzungstag. Für 
die Aufrechterhaltung der -+ Ordnung m der S. hat 
der-+ Voßil/ende zu sorgen(§ 176 GVG). 
Lit.: Bonefe/cl, Mcrkblau für die Sivungsvertretung. 
JURA 1994. 666 

Sitzungsperiode -+ Siuung 

Sitzungspolizei -+ Ordnungsm11tel. -+ Sitzung 
Lit.. Hab,•tlw. J„ Anfechtung sivungspolizeihcher 
Maßnahmen im Strafprozess. NI\\' 2015, 3627 

Sitzverteilung(§ 6 BWG b1w. BWahJG) ist in dem 
Wahlrecht die Aufteilung der-> Mandate (Sitze) der 
--. Abgeordneten eines -+ Parlaments oder der Mit 
glieder eines anderen Gremium-.. Sie erfolgt mei\l 
nach dem -+ d'Hondtschen Höch.stzahlverfahren. 
(in dem Bundestag Deutschlands) nach dem 
-+ Harc-Niemeyerschen Sitzverteilungsverfahren 
oder nach dem St. Lague-Schepersschen SitzJute1 
lungsverfahren. Nach § 6 BWG werden für die Ver­
teilung der nach Landeslisten zu besetzenden Sitze 
die für jede Landesliste abgegebenen Zweitstimmen 
zusammcngeliihlt. Nicht berücksichtigt werden 
dabei die Zwcitc;limmen der Wähler. die ihre Erst 
stimme für einen in dem Wahlkreis infolge Mehrheit 
erfolgreichen Bewerber abgegeben haben, der ohne 
Landesliste kandidierte Von der Gesamtzahl der 
Abgeordneten wird die Zahl der erfolgreichen 

sofort 

Wahlkreisbewerber abgezogen, die ohne Landesliste 
kandidierten oder von einer nicht 111 berücksichti­
genden Panei vorgeschlagen werden. Die verblei­
benden Sitze werden auf die Landc'h"ten auf der 
Grundlage der Zweitstimmen verteilt Dabei wird 
die Gesarnuahl der verbleibenden S111e. verviel­
facht mll der Zahl der Zweitstimmen. die eine Lan­
desliste im Wahlgebiet erhalten hat, durch die 
Gesamtzahl der Zweitstimmen aller 1u berücksich­
tigenden Landeslisten getei lt. Jede Landesliste erhält 
1unächst so viele Sitze. wie gan1c Zahlen auf sie 
entfallen. Danach 1u vergebende Sit1c sind in der 
Reihenfolge der höch\ten Zahlenbruchteile zuzutei­
len 

Skonto (fM.J Abzug) ist der Nachlass < „ Rabatt) 
auf den -+ Kaufpreis bei sofortiger, grundsätzlich 
vollständiger .lahlung. Er muss besonders vereinbart 
oder eröffnet sein. FUr die Wahrung einer Skomo­
frist genügt dabei die Vornahme der Zahlungshand­
lung (z.B. Absendung eines Verrechnungsschecks) 
innerhalb der vercmbarten Frist. 
LH .. K11i11~ D„ Sl..omo und Preisnachla'' beim Bauver­
trag. 4. A. 1998 

Slowakei ist der 1993 aus der Aufteilung der Tsche­
choslowakei hervorgegangene, von Tschechien, 
Österreich. Ungarn, Ukraine und Polen begrenzte 
Staat. 
Lit. · Fiisser. H. Shi\\akei - Rechtstipp' für Exponeure. 
1998. Stmhbt1d1, ( . Slowakei - Winschah,trends. 
2~ 

Slowenien isL der an Österreich angrcn1endc. aus 
-+ Jugoslawien verselbständigte, der Europäischen 
Union beigetretene südosteuropäischc Staat. 
Lu.: Fiisser. E„ Slowenien. Privausierungsgesetzge­
bung. 1994; Sc/111b'. D .. Slowenien. 2003 

societas (lat. [F ]) Gesellschaft 

Societas Europaca (SE) (F.) ist die seit dem Ende 
des Jahres 2004 mögliche Europäische Af...tiengc­
sellschaft in der Europäischen Union und in dem 
Europäischen Wirtschaftsraum. 
Lit · Habenacl.., M./Ori11ha111e11, 1 SF-Rccht. 2. A. 
2016 

Socictas Privata Europaea (SPE)(!-.) Europäische 
Privatgesellschaft IM die besondere supranationale 
Rechtsform für kleinere Unternehmen. 
Lit.. S1ei11er. S„ Socicta' Privata Europacu. 2CXl9: Flaig, 
K S:1171rng der Sodetai. Europaea !SPE>. 2010: Mün­
chener Komment;ir, \ktiengesctz Band 7. l '\. 2011 

socius (tat. [M ]) Gesellschafter. Geno"e· Mitglied 
einer societas 

Sodom (N.) ein mythischer Ort in dem Tanach an 
dem Jordan in dem späteren Jordanien 

Sodomie (F.) (seil 1969 straflose) Un1ucht von 
Menschen mit Tieren 

sofor t (Ad\.) so schnell wie nach den Umständen 
möglich 



sofortig 

soforti~ (Adj.) so schnell wie nach den Umständen 
möglich 

sofortige Bescb"erde---+ Beschwerde. „ofonige 

Soft Jan (lengl.I sanftes Recht) i„l die aus dem 
Angloamerikanischen kommende Bezeichnung für 
empfehlende Beschlüsse internationaler Orgamsa­
tionen (l. B. OSZE) und mchtbmdende Erklärungen 
intema11onaler Staatengruppen. Das :..1. kann Vor­
stufe von Völkergewohnheitsrecht sein. Es ist grund­
sätzlich nicht erzwingbar und durchset1bar. 
Lit . Krcm.1er. II .. Soft Law der UNESCO und Grund­
ge,ev. 1996. Mwquier. J .. Sof1 law, 2003 

Software ist die aus dem Angloamerikamschen 
stammende Be1eichnung für Computerprogramme 
(d. h vollständige Anweisungen zu der Lösung eines 
bestimmten Problems durch elektronische Rechner) 
und sonstiges Datenverarbeitungswi~sen. 
Lit.: J11e~er!Me1~er. Open Source Software. 4. A. 2016: 
Marh·. J„ Prnxishamlbuch Softwarerecht. 7. A. 2018 

Solawechsel (ein1.iger Wechsel. eigener Wechsel) ist 
in dem Wertpapierrecht der -+ Wechsel, von dem 
nur eine Ausfertigung besteht blw. 1n dem sich der 
--+ Aussteller selbst Lur Zahlung der Wechselsumme 
verpnichtet. 
Lit .: Rb.~chmann. M .. Der Solawech..el der Deutschen 
Golddi,kontbank, 1942 

Sold (M.) Entgelt für Kriegsdienst 

Soldat (§ 1 SG) i~t der auf Grund der --. Wehr­
pflicht oder freiwilliger -+ Verpflichtung in einem 
Wehrdienstverhältnis stehende Mensch. Der S ist 
Angehöriger etne!'. besonderen öffenthch-rechthehen 
Dienst- und Treueverhältnisses. Er kann --+ Wehr­
pnichliger, Soldat auf Zeit (bis zu 15 Jahre. bis 1u 
dem 40. Lebensjahr) und Berufssoldat sein. Seine 
Grundpflicht beMeht darin. der -+ Bundesrepublik 
Dcuhchland treu zu dienen und das Recht und die 
Frcihell (des deutschen Volks) tapfer tu verteidigen. 
Lit Wehrpfhcht und Soldatenrecht. 31 A 2009; Po­
retschkin A .. Soldatengesell, 10. A 2018. 11. A. 2022 

Soldatenmeuterei (§ 27 1 WStG Meuterei) ist die 
Gchor~amsverweigerung. die Bedrohung, Nötigung 
oder der tätliche Angriff gegenüber einem -+ Vorge­
setzten durch mehrere. sich zusammenrottende 
-+ Soldaten. 

solidarisch (Adj.) gemeinschaftlich. gemeinsam 

Solidarität (F.) Gemeinschaftlichkeit 
Lit.: Ro1ecker. M .. Solidaritut, 2004 

Solidaritätsbeitrag ist die Leistung eines Beitrags 
auf Grund einer tatsächlichen oder erwarteten Soli­
darität. In dem Arbeitsrecht ist S. die in einem 
-+Tarifvertrag 1u Lasten von-. Arbeitnehmern. die 
kerner „ Gewerkschaft angehören. getroffene Ver­
pfüchtung, einen Beitrag 1u den Kosten gewerk­
schaftlicher Tiitigkeit an die betreffende Gewerk­
schaft LU zahlen. In dem Steuerrecht ist S. eine 
verfas'>ungsrechtlich zuläs'>1ge Sonden.teuer (zu der 
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Finanzierung der Koi,ten des Beitritt!> der Deutschen 
Dcmokratii;chen Republik zu der Bundesrepublik 
Deutschland). 
Lll. Höppner. R„ Zukunft gibt es nur gememsam. 2000 

Soll (Partikel) erwartetes Verhalten, geschuldetes 
Verhalten 

Sollvorschrift ist die Bestimmung. die ein Verhalten 
zwa.r gebietet, aber nicht 1wingend vorschreibt. 
Lit.: Weber-Petra.1, D .. Ordnungs- und Sollvorschriften 
1m Strafprozessrecht. 1992 

solus (lat. (AdJ.I) alleinig 

solvent (AdJ .) lösend. zahlungsfähig.-+ Insolvenz 

Solvenz (F.) Flilssigkeit, Zahlungsfähigkeit 

Sommer (M.) ist die zwischen Frühling und Herbst 
liegende wärmste Zeit des Jahres auf der Nordhalb­
kugel der Erde. 

SommerLeit ist die seil 197'3 auf VorscWag Frank­
reich!> in Europa zwecks (m Wirklichkeit nicht er­
reichter) Energieeinsparung für die Sommennonate 
eingeführte, die Tageszell (von März bis Septem­
ber/Oktober) um eine Stunde (z.B. von tatsächlich 2 
Uhr auf gewünschte 3 Uhr) vorstellende Zeil. nach 
deren Ende wieder eine Rückstellung um eine Stun­
de auf die Normalzeit erfolgt. 
Lit.: Bo11illon. H., Mikro. und Makroanalyse der Aus­
wirkungen der Sommerzell, 1983 

Sonder (Partikel) besondere, zusät1lich 

Sonderausgabe (§§ IOll. EStG) ist die besondere 
Ausgabe, die - zwar keme Betriebsausgabe und 
auch kein Werbungskostenposten ist, aber auf 
Antrag dCl> Steuerpflichtigen bei der Ennittelung der 
-+ Einkommensteuer von dem Gesamtbetrag der 
-+ Einkünfte m unbeschränkcer (z.B. Kirchensteuer) 
oder beschränkter Htlhe (z.B. Beiträge für 
Bausparkassen, Spenden) abgezogen wird, weil sie 
ihn besonders belastet. 
Lit.. /.,ma, H .• Vorsorgeaufwendungen und Altersvor­
sorgebeiträge 2002 

Sonderbehörde ist die nicht in die allgemeine Ver­
waltung eingegliederte Behörde (z.B. Gewerbeauf­
s1ch1samt). Sonderbehörden bestehen insbesondere 
auch auf Kreisebene. Sachliche wie organisatorische 
Gründe sprechen regelmäßig für die Einfügung von 
Sonderbehörden in die allgemeinen Verwaltungsbe­
hörden. 
Lit.: Fortk, F.. Die Problematik der Sonderbehörden. 
1969 

Sonderdelikt ist die mit -+ Strafe bedrohte 
-+ Handlung, bei der die in dem gesculichen Tatbe­
stand umschriebene Eigenschaft des Handlungssub­
jekts den Tätcrkreis begrenzt (z.B. Amtsträger 
§§ 331. 332, 340 StGB), so dass sie nicht von je­
dermann begangen werden können. Bei dem echten 
S. wirkt die besondere Subjektsqualität strafbegrün­
dend. bei dem unechten S. nur strafverschärfend 



431 

(qualifizierend) (z.B. §§ 120 ll. 133 III StGB). Das 
S. ist nicht identisch mit dem eigenhändigen -+ De­
likt. 
Lit.: langer. W.. Das Sonderverbrechen. 1972 

Sondererbfolge ist die Nachfolge in Einzelgegen­
stände der -+ Erbschaft. Sie ist ein Fall der -+ Son­
derrechtsnachfolge (Singularsukzession). Sie ist 
durch das geltende Prinzip der -+ Gesamtnachfolge 
der Erben (Universalsukzession) ausgeschlossen. Es 
besteht aber eine Ausnahme in dem -+ Höferecht 
und in Widerspruch zu dem bürgerlichen Erbrecht 
auch in dem - Gesellschaftsrecht. 
Lit.: Windel. P.. Über die Modi der Nachfolge. 1998 

Sondergericht -+ Gericht. besonderes 

Sondergut(§ 1417 BGB) ist der Gegenstand, der 
nicht durch -+ Rechtsgeschäft übertragen werden 
kann (z.B. nicht abtretbare-+ Forderungen). Das S. 
ist in dem Familienrecht selbständiger Vermögens­
bestandteil jedes Ehegatten bei der -+ Güterge­
meinschaft. Es steht in Gegensatz zu -+ Gesamtgut 
und -+ Vorbehaltsgut. 

Sondernutzung ist der - nach Festlegung der recht­
setzenden, ausführenden oder rechtsprechenden 
Gewall - den Gemeingebrauch überschreitende 
Gebrauch einer öffentlichen -+ Sache (z.B. Abstel­
len eines Lastkraftwagens mit einer darauf befestig­
ten Werbetafel auf einer öffentlichen Straße, Stauan­
lage an einem Gewässer. nicht das stille Betteln). 
Die S. bedarf einer besonderen, meist gebühren­
pflichtigen -+ Zulassung (durch -+ Verwaltungsakt, 
z.B. -+ Erlaubnis §§ 4 ff. WHG. Bewilligung § 8 
WHG, Gebrauchserlaubnis § 8 BFStrG). Die S. 
gewährt ein subjektives öffentliches Recht. Sie ist 
besonders bedeutsam in dem Straßenrecht und in 
dem Wasserrecht. Möglich ist auch die Begründung 
eines privaten Rechtes zu einer gesteigerten, den 
Gemeingebrauch nicht beeinträchtigenden Nutzung 
beispielsweise durch Vermietung oder Verpachtung. 
In dem Privatrecht können Sondernutzungsrechte 
recbtsgeschäftlich begründet werden. 
Lit.: Bomema.nn. T., Der Erwerb von Sondernutzungs­
rechten im Wohnungseigentumsrecht, 2000; Fehfing. 
M„ Gemeingebrauch und Sondernutzung, JuS 2003. 
246; Häublein, M„ Sondernutzungsrechte, 2003: Ho­
ge11schu17,, J„ Das Sondernutzungsrecht nach WEG, 
2008 

Sonderopfe r ist die nur einer Person oder einer 
Gruppt: von Pt:rsorn:u be:.onders. nicht dagegen 
allen in gleicher Weise abverlangte Einbuße an 
Rechtsgütern. die in dem -+ Verwalrungsrecbt einen 
Ausgleichsanspruch begründet (-+ Einzelaktstheo­
rie, -+ Aufopferung). 
Lit.: Kr11111biegel, P., Der SonderopferbegrilT in der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes. 1975; Feuer­
stein, N„ Das Sonderopfer bei Eigentumsbeschränkun­
gen, 1993 (Schweiz) 

Sonderrecht ist das besondere Recht. Es verletzt 
den seit der Revolution in Frankreich von 1789 
zunehmend verwirklichten Gleichheitsgrundsat.l. 
Deswegen bedarf es einer besonderen Begründung. 

Sondervotum 

Lit.: Das Sonderrecht für die Juden, hg. v. Walk, J„ 
2. A. 1996; Duve, T., Sonderrecht in der frühen Neuzeit, 
2008; Kräme1; G„ Das Sonderrecht der Farniliengesell­
schaften. 2019 

Sonder rechtsnachfolge (Einzelrechtsnachfolge) ist 
die besondere Nachfolge in ein einzelnes -+ Recht 
durch -+ Rechtsgeschäft (z.B. -+ Übereignung), 
Hoheitseinzelakt (z.B. Enteignung) oder -+Gesetz 
(z.B. -+ Legalzession). 

Sonderrechtstheorie -+ Subjektstheorie 

Sonderrechtsverhältnis ->Gewaltverhältnis, be­
sonderes 

Sonderverbindung ist das Uber das übliche Maß 
hinausgehende Verwaltungsrechtsverhältnis zwi­
schen -+ Verwaltung und -> Bürger. Die S. kann 
sowohl durch öffentliches Recht wie auch durch 
privates Recht begründet, gestaltet oder beendet 
werden. Sie kann durch -+Rechtssatz (z.B. § 839 
BGB. Art. 34 GG),-+ Verwaltungsakt (z.B. Sicher­
stellung eines Gegenstands wegen Diebstahlsver­
dachts durch die Polizei) oder-+ Vertrag entstehen. 
Lit.: Krebs, P.. Sonderverbindung und außerdeliktische 
Schutzpflichten, 2000; Arndt, B„ Die Schadensersatz­
pflicht des Fremdbesitzers im Exzess, 2015 

Sondervermögen ist das von der Rechtsordnung 
mit einer Sonderstellung ohne Rechtsfähigkeit ver­
sehene Vermögen einer oder mehrerer Personen 
(z.B. Gesamthandsvermögen der -+ Gesellschaft, 
§ 718 BGB). Das S. unterliegt teilweise besonderen 
Regeln. Vielfach treten an die Stelle von aus ihm 
ausscheidenden Gegenständen Ersatzgegenstände 
(-+Surrogation. z.B.§ 2019 BGB). 
Lit.: Dau11er-lieb, D.. Unternehmen in Sondervennö­
gen, 1998; Trott zu Solz. T. v„ Erbrechtlose Sonderver­
mögen. 1999; Thom, A., Handbuch für die BesLeuerung 
von Fondsvennögen, 2002; Che11, D„ Die Treuhand als 
Rechtsfonn für Sondervermögen. 2020 

Sonderverordnung ist die innerhalb besonderer 
-+ Gewaltverhältnisse (besonderer Rechtsverhält­
nisse) ergehende Verwaltungsvorschrift (z.B. Prü­
fungsordnung, Hausordnung, Dienstordnung). Sie 
ist (, weil das besondere Gewaltverhältnis kein 
rechtsfreier Raum sein darf,) -+ Rechtsquelle. Der 
Verwaltung fehlt aber in weitem Umfang (noch) die 
zu ihrer Rechtssetzung (an sich) erforderliche ge­
setzliche-+ Ermächtigungsgrundlage. 
Lit.: Erichsen, H„ Besonderes Gewaltverhältnis und 
Sum.h::1 vt:101tl11ung. 1973. An.~/i1115t:1, J„ Die Sonderver­
ordnung, 1996 (Diss.) 

Sondervotum ist die besondere, von einer Gesamt­
entschließung eines Gremiums abweichende Ansicht 
eines einzelnen Mitglieds. Das S. ist in dem Verfah­
rensrecht grundsätzlich unzulässig (vgl. § 196 
GVG). In dem Verfassungsgerichtsverfahren kann 
jeder Richter seine in der Beratung vertretene ab­
weichende Meinung zu der Entscheidung des 
-+ Gerichts oder ihrer Begründung in einem S. 
niederlegen(§ 30 n BVerfGG). 
Lit.: Lamprecht, R„ Richter contra Richter. l 992: Egge­
ling, C„ Das Sondervotum in der Verfassungsgerichts-



Sonntag 

barkeit der neuen Bundesländer. 2008; Klan, M .• Das 
Sondervotum bei dem Bundesverfassungsgericht, 2022 

Sonntag ist der siebente. in dem Interesse der Kir­
chen an einem ungestönen Zugriff auf ihre Mitglie­
der weitgehend arbeitsfrei gehaltene Tag der (sie­
bent!igigen) Woche.--+ Feienag 
Li1 .. Riclumli, R .. Sonn- und Feienagsarbei1, 1999: 
Schiepek, II .. Der Sonntag, 2. A. 2009 

sonstig (AdJ ) ansonsten vorhanden, zusätzlich 

sonstiJ?es Recht --+ Recht, sonstiges 

Sorge ist das bedrückende Gefühl der Unruhe und 
Angi.t und die daraus folgende Mühe für das Wohl­
ergehen. In dem Familienrecht (§ 1626 BGB) ist 
elterliche S. das Recht und die Pflicht der Eltern 
(d. h. de~ Vaters und der Mutter), für das minderjäh­
rige --+ Kind zu sorgen. Die ellerliche S. umfasst die 
S. filr die Person (-->Personensorge) und das Ver­
mögen ( + Vcrn1ögenssorge) des Kindes. Zu der 
elterlichen S. gehört auch die --+ Vertretung des 
Kindes, die grundsätzlich durch die Eltern gemein­
schaftlich erfölgl. In dem Rahmen der elterlichen S. 
sind die Kinder in gewi!>Sem Umfang an wichtigen 
Entscheidungen LU beteiligen (§ 1626 11 BGB). Zu 
dem Wohl des Kindes gehön in der Regel der Um­
gang mit beiden Ellern oder Elternteilen sowie mit 
anderen Menschen. tu denen das Kind Bindungen 
hat wenn deren Aufrechterhaltung für seine Ent­
wicklung förderlich ist (§ 1626 ill BGB). Für ein 
gemeinsames Sorgerecht beider Eltern ist kein 
Raum, wenn diese nicht mehr die Fähigkeit und die 
Bereitschaft aufbringen können. in den Angelegen­
heiten des Kindes zu dessen Wohl zusammenzuar­
beiten. Streiten die Eltern erbitten über die S., so ist 
sie der Mutter 1u übenragen. wenn diese als Haus­
frau die Kinder überwiegend versorgt. sich die Kin­
der bei ihr wohl fühlen. eine starke emotionale Bin­
dung 1wischen den Kindern und ihr besteht und der 
Vater als Berufstätiger (z.B. Klavierspieler) fremde 
Hilfe filr die Ausübung der elterlichen S. in An­
spruch nehmen müsste. Sind die Eltern bei der Ge­
burt des Kindes nicht miteinander verheiratet, so 
steht ihnen die elterliche S. dann gemeinsam zu. 
wenn sie 1n öffentlicher Urkunde erklären, dass sie 
die S. gemeinsam übernehmen wollen (Sorgeerklä­
rung) oder wenn sie einander heiraten (§ 1626a 1 
BGB). An,onsten bat die Mutter die elterliche S. 
(§ 1626a ll BGB). Leben Eltern, denen die elterliche 
S. gemeinsam 1usteht, nicht nur vorübergehend 
getrennt, ~o kann JC<ler l!ltcr beantragen. dil":. ibm 
das Familiengericht die elterliche S. oder einen Teil 
der elterlichen S. allein übenrage (§ 1671 BGB). 
Sofern dies nicht bewirkt wird, ist bei Ent;,cheidun­
gen von erheblicher Bedeutung gegenseiuges Ein­
vernehmen erforderlich, während in Angelegenhei­
ten des täglichen Lebens der Elter allein enL-;cheidet, 
bei dem sich das Kind berechtigt aufhält (§ l687 1 
BGB). In dem Falle der-> Ehescheidung bleibt das 
gemeinsame Sorgerecht bestehen. wenn kein Elter 
etwas Anderes beantragt. 

Lit.: Scf111lte, A., Eltern und Kinder. 3. A. 2011; Zom. 
D .. Das Recht der elterlichen Sorge. 2006; Vofkmer. R .. 
Die elterliche Sorge bei nichtehelichen Kindern, 2011 
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Sorgerecht <§ 1626 1 BGB) ist das Recht der Eltern 
eine;, minderjährigen Kindes, kraft der elterlichen 

+ Sorge für die Person und das Vermögen des 
+ Kindes 1u sorgen. --> Personensorge. --> Vermö­

genssorge 
Lu. Brum. K., Das Sorgerechtsverfahren. 2004: Völker. 
M„ Sorge- und Umgangsrecht in der Pra'<is, 8. A. 2021 

Sorgfalt ist die Genauigkeit oder Gewissenhaftig­
keit des menschlichen Verhaltens. In dem Schuld­
recht ist die im Verkehr erforderliche S. der Maßstab 
cur S.Nunmung der -+ Fahrlässigkeit (§ 276 II 
BGB) In vcr~chiedcnen Fällen bleibt von einer 
Schadensersat1pflicht frei, wer die S. angewendet 
hat. die er in eigenen Angelegenheiten anzuwenden 
pflegt rn 277 BGB, z.B. §§ 690, 708. 1359. L664. 
2131 BGB. flat. J diligentia quam in suis). 
Lil.: Oeutscll, E„ Fahrlässigkeit und erforderliche Sorg­
falt. 2. A 1995 

sorgfältig (Adj.) Sorgfalt betreffend, sorgsam. vor­
sichtig 

Sorgfall<;pOicht ist die Pfltcht. die aus einem kon­
kreten Verhalten oder Geschehen erwachsende 
--> Gefahr für ein geschüllles Rechtsgut zu erkennen 
und sich darauf nchtig ein1ustellen. aho die gefähr­
liche Handlung entweder zu unterlassen oder sie 
zumindest nur unter ausreichenden Sicherheitsvor­
kehrungen vortunchmen (1.. B. A fähn in einer ge­
schlossenen Onschafl mit 45 l,,m/Std. an einer auf 
beiden Seilen einer Stmßc spielenden Kindergruppe 
vorbei) Dabei ergeben sich Art und Maß der anzu­
wendenden Sorgfalt aus den Anforderungen. die bei 
einer Betrachtung der Gefahrenlage in der konkreten 
Situation an einen besonnenen und gewissenhaften 
Menschen 1u stellen sind. Die Verletzung einer S. 
kann in dem Schuldrecht eine -->Schadensersatz­
verpflichtung und in dem Strafrecht --+ Strafbarkeit 
begründen. 
Li1.: Do111111er11111rh, S .. Publizistische Sorgfaltspllichten, 
2003; l/a11.1·is. M.. Der lirztlichc Behandlungsfehler. 
2021 

Sorte (E) Art, Klasse 

Sortenschutz ist der dem --+ Patent ähnliche Schutz 
der Erfindung neuer Sorten von Pflanzen. für den 
deutsche'> und europäisches Recht besteht. 
Ln . N1rJ... R.IU/111101111, E„ Patent-. Gebrauchsmuster­
und Soncnst:huwccht, 3. A. 2007: Leßma1111, H./ 
Würte11/1ef'l(t' r. G .• Deutsche~ und europäisches Sorten­
~chuurcchi . 2. A 7()0<); Kt'11J.:ensclirij1·er. A .. Sorten­
\Chull, 2.A. 2017; Sortcnschutzrecht. hg. ' · Metz..,~er. A. 
u.a .• 2016 

sou\oerä n (Adj.) höchste. allumfa.c;send 

Souveränität ist (seit Jean Bodin. 1530-1596) 
die höchste, allumfassende und unbeschränkte 
--> Staatsgewalt. Sie ist dann gegeben, wenn die das 
Staatsgebiet und das Staat~volk beherrschende 
Staatsgewalt keinen höheren Gewalthaber mehr über 
sich hat und Völkerrechtssubjekt ist. Allerdings wird 
rechtstutsächlich die S. der (kleineren) Völkerrechts­
~ubjekte durch übergeordnete Gesichtspunkte (grö­
ßerer Völkerrechtssubjekte) eingeschränkt (z.B. 
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1999 Kosovokrieg. 2003 lrakkrieg, 2015 ff. Syrien­
krise). 

Lit.: Bentzien. J., Die völkerrechtlichen Schranken der 
nationalen Souveränität. 2007 

sowjet (russ. [M.1) Rat 

Sowj etische Besatzungszon e ist der 1945 von der 
Sowjetunion als Besatzungsmacht besetzte. von der 
Elbe bis zu der Oder reichende Teil des Deutschen 
Reiches.-+ Deutsche Demokratische Republik 
Lit.: Kroesche/l, K., Rechtsgeschichte Deutschlands im 
20. Jahrhundert, 1992 

Sowjetunion war der seit der Oktoberrevolution 
(7.11.) 1917 der Bolschewisten aus dem früheren 
Russland gebildete Staatenbund von J 5 U nionsre­
publiken, der von der Kommunistischen Partei be­
herrscht wurde. 1991 benannte sich die S. um in 
Union der souveränen Sowjetrepubliken. Die kom­
munistische Partei verlor ihre führende Rolle. Est­
land, Lettland, Litauen, Armenien und Georgien 
traten aus der Union aus. An dem 25.12.1991 
(Rücktritt des Präsidenten Michael Gorbatschow) 
endete die S. An ihre Stelle trat die losere Gemein­
schaft souveräner Staaten (GUS aus Aserbeidschan, 
Armenien, Weißrussland, Russland, Kasachstan, 
lGrgisistan, Moldawien. Usbekistan, Tadschikistan, 
Turkmenistan, Ukraine und Georgien). RechL~nach­
folger der S. wurde überwiegend -+ Russland. 
Lit.: Schroeder; F.. 74 Jahre Sowjetrecht, 1992; Die 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion, hg. v. Nitsche. P., 
1994 

sozial (Adj.) gesellschaftlich, die Allgemeinheit 
betreffend 
Lit.: Maydell. B. Baron v .. Soziale Rechte in der EG, 
1989; Karrass, A., Europa (jeber sozial ab neoliberal, 
2004 

Sozialadäquanz ist die gesellschaftliche Üblichkeit 
und Anerkanntheit. Ein Verhalten ist dann sozial­
adäquat, wenn es sich völlig in dem Rahmen der 
normalen, geschichtlich gewordenen sozialen Ord­
nung bewegt. Nach umstritlener Ansicht schließt die 
S. die -+ Rechtswidrigkeit eines --. Verhaltens aus. 
Lit.: Sommer. T, Die Bedeutung der Sozialadäquanz 
bei der rechtlichen Bewertung, 1986; Rö1111au, T, 
Sozialadäquanz. JuS 201 1, 311; Pali/, F., Die Sozia­
ladäquanz im Korruptionsstrafrecht, 2021 

Sozialaus wahl ist die beispielsweise bei der 
- Kündigung in dem - Arbeitsnxht t:rfun.lt:rlidu.: 
Auswahl aus sozialen Überlegungen. 
Lit.: Bürefisch. W.. Die Sozialauswahl, 2000; Gmssma11n, 
U., Zur Vergleichbarkeit. 2002; Boeck, B.. Die Unter­
haltspflichten im Rahmen der Sozialauswahl, 2021 

Sozialbindung ist die einschränkende Bindung aus 
sozialen Überlegungen zu dem Wohle der -+ All­
gemeinheit. S. des Eigemums (Art. 14 II GG) ist die 
Beschränkung der Freiheitsrechte des -+ Eigen­
tümers, bei der Eigentum in seinem Gebrauch neben 
seiner Privatnützigkeit zugleich dem Wohl der All­
gemeinheit dienen soll. Der Gesetzgeber hat für die 
Bestimmung der S. des Eigentums einen weiten 

Sozialgesetzbuch 

Raum (z.B. Besteuerungsrecht, Beschränkung des 
landwirtschaftlichen Grundstücksverkehrs). 
Lit.: lei.mer, W.. Sozialbindung des Eigentums, 1972: 
leinemam1, F.. Die Sozialbindung des geistigen Eigen­
tums. 1998; Lehmann. J., Sachherrschaft und Sozial­
bindung?, 2004 

soziale F rage -+ Frage, soziale 

soziale Handlungslehre-+ Handlungslehre. soziale 

soz ia ler Wohnungsbau - Wohnungsbau, sozialer 

Sozialethik ist die Lehre von den -+ sittlichen Ver­
haltensnormen, die in einzelnen menschlichen 
Gruppen gelten. 
Lit.: Könner. U., Evangelische Sozialethik, 1999: Spieß. 
C .. SoLialethik des Eigentums, 2004 

Sozialgericht (§§ 7 ff. SGG) ist das - Gericht der 
ersten Instanz der Sozialgerichtsbarkeit. Es ist zu­
ständig für Sozialrechtsstreitigkeiten (z.B. Sozial­
versicherung). Es besteht aus -+ Kammern mit ei­
nem -+ Vorsitzenden und zwei ehrenamtlichen 
Richtern. Ansprüche auf Zahlung von Beträgen zur 
privaten Pflegeversicherung können (seit 1998) 
außer durch Leistungsklage vor dem S. auch in dem 
Mahnverfahren vor dem Amtsgericht geltend ge­
macht werden. 
Llt.: Herold-Tews, H.!Merkel, G .. Der Sozialgerichts­
pro1..ess, 7. A. 2017: Meyer-Ladewig, J. u.a., Sozialge­
richtsgesetz, 13. A. 2020; Kras11ey, O.!Udsching, P.. 
Handbuch des sozial gerichtlichen Verfahrens, 7. A. 
2016; Sozialgerichtsgesetz. hg. v. Lüdtke, P.. 5. A. 2017; 
K1'0de/, T., Das sozialgerichtliche Eilverfahren, 4. A. 
2017, 5. A. 2022; Harks, T. , Die So1jaJgerichte, JuS 
2021, 51 l 

Sozialgesetzbuch ist das seit etwa 1975 aufgebaute, 
aus 12 Teilen (SGB I Allgemeiner Teil 1976, SGB ll 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 2004. SGB III 
Arbeitsförderung 1997, SBG TV Sozialversicherung 
Gemeinsame Vorschriften 1977, SBG V Gesetzliche 
Krankenversicherung 1989, SGB VI Gesetzliche 
Rentenversicherung 1992, SGB VH Gesetzliche 
Unfallversicherung 1996, SGB Vill Kinder- und 
Jugendhilfe J 991, SGB IX Rehabilitation und Teil­
habe von Menschen mit Behinderungen 2018, 
SGB X Verwaltungsverfahren 1980, SGB XI Soziale 
Pflegeversicherung 1995, XII Sozialhilfe 2005) 
bestehende GeserJ.:buch des Sozialrechts. -+ Sozial­
gesetzgebung 
Lit.: Sozialgesetzbuch, 50. A. 2021; Sozialgesetzbuch 
(Lbl.), hg. v. Aichberger, F., 153. A. 2022; SGB X So­
.dalverwaltungsverfaluen und Sozialdatenschutz, hg. v. 
Schiit~e. 8„ 9. A. 2020; Kreikebohm, R./Roßbach, G„ 
Sozialgesetzbuch VI - Gesetzliche Rentenversicherung, 
6. A. 2021 ; Ne11man11, D./Palllen, R./Greiner. S./Winkler. 
J./Jabbe11. J., Sozialgesetzbuch lX, 14. A. 2020; L.ii11s. 
M.!Herold-Tews. H .. SGB II Grundsicherung flir Arbeit­
suchende. 3. A. 2011; Münder; J. u. a., Sozialgesetzbuch 
XII. 8. A. 2008; Sozialgesetzbuch XI Soziale Pflegever­
sicherung. hg. v. Klie, T./Kra11mer; U., 3. A. 2009: So­
zialgesetzbuch V Gesetzliche Krankenversicherung, hg. 
v. BeckedKingreen, 8. A. 2022; Mroi.ymki, P., Sozialge­
setzbuch J Allgemeiner Teil, 6. A. 2019; Kossens/vo11 
der Heide/Maaß. SGB LX Rehabilitation, 4. A. 2015. 
5. A. 2022; Groth, A. u. a .. Die Rechtsprechung des 
BSG zum SGB Il. NJW 2016, 2932; Eicher. W.. SGB Il 



Sozialgesetzgebung 

Grundsicherung für Arbeitsuchende, 5. A. 2021: Mt111-
der. .!„ Sozialgeseizbuch 11, 7. A. 2021; Kreikebohm, R„ 
Sozialgesetzbuch IV Gemeinsame Vorschriften 3. A. 
2018; Groth, A.. Aktuelle Entwicklungen im SGB II, 
NJW 2018. 2370 

Sozialgesetzgebung ist die -+ Gesetzgebung in 
sozialen Angelegenheiten. Sie beginnt erst nach der 
Entstehung der sozialen -+ Frage in dem 19. Jh. 
Grundlegende Sozialgesetze sind dann die w der 
Abwehr sozialistischer Bestrebungen geschaffenen 
So1ialversicherungsgeset.zc ( 1881 bzw. 1884, 1911 
Reichsversicherungsordnung), denen seil der Wei­
marer Republik zahlreiche Einzelgesetze folgen. In 
der Gegenwart ist die S. in dem -+ Sozialgesetzbuch 
zusammengefasst. 
Li1.: Pelika11, "<, Aktuelle Probleme der Sozialgesetz­
gebung, 1999: Zick, S., Mythos ,.Bismarcks Sozialpoli­
lik", 2016 

Sozialhilfe (§ 1 SGB XII) ist die Hilfe des -+ Staa­
tes för den bedürftigen -+ Bürger (in Deutschland 
1996 3,3 Prozent der Bevölkerung, 1997 2,7 Mil­
lionen Menschen, 1999 knapp 20 Milliarden DM). 
Sie ist subsidiäre Staatstätigkeit mit dem Ziel, dem 
Empfänger nach Entscheidung vorwiegend egois­
tisch denkender, auf Wählerstimmen i.ielender Ent­
scheidungsträger auf Kosten anderer die Führung 
eines Lebens zu ermöglichen. das (angeblich) der 
Würde des Menschen entspricht. Sie ist nicht ab­
hängig von Vorleistungen oder Ausgleichslagen, 
sondern richtet sich nach der Besonderheit des Ein­
zelfalls. Die S. umfasst Hilfe zu dem Lebensunter­
halt und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Sie kann 
in persönlicher Hilfe (z.B. Beratung) sowie in Geld­
leistuugen oder Sachleistungen bestehen. Die S. 
wird durchgeführt durch kreisfreie -> Städte und 
-+ Landkreise, ausnahmsweise auch durch überge­
ordnete Behörden. Die S. für Erwerbsfähige ist seit 
2004 mit der Arbeitslosenhilfe zu der Grundsiche­
rung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) zu­
sammengefasst (Eckregelsatz für Alleinstehende 
2013 382 Euro). 
Lit.: Brühl, A., Mein Recht auf Sozialleistungen, 20. A. 
2007; Grube. C./Wahrendorf, V., SGB XII Sozialhilfe, 
6. A. 2018; Hiiuenbrink, J., Sozialhilfe und Arbeitslo­
sengeld 11. 13. A. 2018: Schef//1om, W./Scl1el/hom, H.I 
Hohm, K. Kommentar zum SGB XII Sozialhilfe, 20. A. 
2020 

sozialisieren (V.) vergesellschaften 

Sozialisierung (Vergesellschaftung) (Art. 15 GG) 
ist die Ein.$liederung in die Gesellbchaft, insbeson­
dere die Uberfühnrng von Gütern in -. Gemein­
eigentum oder andere Fonnen der Gemeinwirt­
schaft. welche die Interessen der Allgemeinheit 
stärker berücksichtigen. Nach Art. 15 GG können 
Grund und Boden, Naturschätze und Produktions­
millel durch ein Gesetz, das An und Ausmaß der 
Entschädigung regelt, sozialisiert werden. Die S. 
bildet den Gegensatz zur -> Privatisierung. 
Lit.: Wittkowski, 0., Sozialisierung und Völkerrecht. 
1993 

Sozialismus ist die in dem 19. Jh. von einzelnen 
Denkern ausgebildete und auf der Suche nach Un-
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tersl!ilzung verbreitete Staatslehre und Gesell­
schaftslehre, die sieb statt an dem individuellen 
Wohl des Einzelmenschen an dem Gesamtwohl der 
Allgemeinheit orientiert. Die Zielsetzung des S. ist 
sehr unterschiedlich (Sozialisierung. VolJbeschäfti­
gung, Wirtschaftsplanung, Gleichheit, Abbau von 
Privilegien), doch ist die Förderung auf der einen 
Seite meist mit Einschränkungen anderer verbun­
den. Der S. steht vor allem in Gegensatz zu dem 
-. Liberalismus und zu dem -+ Kapitalismus. 
Lit.: Adler. G .. Geschichte des Sozialismus und Kom­
munismus von Plato bis zur Gegenwart, 3. A. 1931: 
Müller. H .. Ursprung und Geschichte des Wortes Sozia­
lismus und seiner Verwandten. 1967 

Sozialist ist der Anhänger des Sozialismus. 

Sozialistengesetz ist das unter Reichskanzler Otto 
von Bismarck in dem (zweiten) Deutschen Reich 
1878 erlassene, nach Übergang zu der Sozialversi­
cherung 1881 ff. als verfehlt 1890 aufgehobene 
Ausnahmegesetz gegen die gemeingefährlichen Be­
strebungen der Sozialdemokratie. 
Lit.: Barte/, H .. Das Sozialistengesetz. 1980; Riick, F., 
Der Weg der deutschen Sozialdemokratie. 2018 

Sozialleistung ist die von einem Leistungsträger auf 
Grund sozialrechtlicher Vorschriften einer Privatper­
son gewahrte Leistung. Die S. ist ein Fall staatlicher 
Leistung. Sie lässt sich in verschiedene Arten eintei­
len (z.B. Naturalleistung und Geldleistung). 
Lit.: Brühl, A„ Mein Recht auf Sozialleistungen, 20. A. 
2007 

Sozialleistungsanspruch ist der gerichtlich durch­
setzbare subjek6v-öffentliche Anspruch (Recht) des 
Einzelnen auf eine -+ Sozia!Jeistung. 

Sozialleistungsquote ist in dem Verwaltungsrecht 
das statistische (. steigende) Verhältnis der Summe 
aller Sozialleistungen zu dem Bruttosozialprodukt 
eines jeden Jahres. 

Sozialpartner ist die -. Tarifvertragspartei (->Ar­
beitgeber,-+ Arbeitnehmer bzw. deren Verbände). 
Lit.: Fischer. U .. Betriebliche Personalpolitik. 2004 

Sozialpflicht (F.) Gemeinschaftspflicht 

sozialpfüchtig (Adj.) der Gesellschaft verpflichtet 

SozialpOicbtigkeit ist die zwecks Gewinnes von 
Wählerstimmen freiwillig aufgegriffene Verpflich­
tung des -+ Staates zu Hilfeleistungen in Notlagen 
(Arr. 20 1 GG). 
Lit.: lau. L. Die Sozialpl1ichtigkeit des Eigcniums, 
1997 

Sozialplan ist die Einigung zwischen -+ Unter­
nehmer und -+ Betriebsrat über einen möglichen 
Ausgleich oder eine mögliche Milderung wirtschaft­
licher Nachteile für -. Arbeitnehmer bei Betriebs­
linderungen. Der S. ist ein Fall der -+ Mitbestim­
mung. Er hat die Wirkung einer -+ Betriebsverein­
barung. 
Lit.: Röder, G./Baeck, V„ Interessenausgleich und Sozi­
alplan, 5. A. 2016; Laß111am1, N., Handbuch Interessen­
ausgleich und Sozialplan, 5. A. 2021 
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Sozia lrech t ist das Rechl des Ausgleichs einzel­
menschlicher Güterunterschiede durch Leistungen 
eines Trägers öffentlicher -+ VerwaJrung. Das S. isl 
ein Teil des -+ Verwaltungsrechts und damit des 
öffentlichen -+ Rechtes. Zu ihm gehören vor allem 
das -+Sozialversicherungsrecht, das Kriegsopfer­
versorgungsrechl, die -+Sozialhilfe, das Ausbil­
dungsförderungsrecht, das Arbeitsförderungsrecht, 
das -+ Kindergeldrecht und das -+ Wohngeldrecht. 
Lit.: Arbeits- und Sozialordnung. hg. v. Ki1111er. M .. 
44. A. 2021: Sozialrechtshandbuch, hg. v. Maydell. 8. 
v .. 6. A. 2018: Europäisches Sozialrecht, hg. v. Fuchs, 
M .. 7. A. 2018. 8. A. 2022: Eichenhofer. E„ Sozialrecht. 
12. A. 2021: Wal1erman11, R. , Sozialrecht, 14. A. 2020; 
Münchener Anwaltshandbuch Sozialrecht, hg. v. Pla­
gemo1111, li., 5. A. 2018; Mucke/, S., Sozialrecht, 5. A. 
2019: Kommentar zum Sozialrecht, hg. v. Knickre/1111/ 
Kreikebohm/Wal1en11a1111. 7. A. 202 l; Eichenhofer. E., 
Sozialrecht der Europäischen Union, 7. A. 2018, 8. A. 
2022: Voe/zke. T.. Das Sozialrecht, NJW 2017, 1867 

Sozialrente ist die aus der -+ Sozialversicherung 
entspringende-+ Rente. 

sozialschädlich (Adj.) gemcinschaflsschädlich 

Sozialschädlichkeit ist die Schädlichkeit eines 
Verhaltens für das gesellschaftliche Zusammenle­
ben. Das sozialschädliche Verhalten bewirkt eine 
Störung des sozialen Friedens. Zu seiner Unterdrü­
ckung wird es von der Gesellschaft und ihren poli­
tischen Funktionären an unterschiedlichen Orten 
zu unterschiedlichen Zeilen in gewissem Umfang 
-. kriminalisiert. 

Sozialstaat (Art. 20. 28 GG) ist der -+ Staat, der 
aus egoistischem Interesse der entscheidungsberech­
tigten Politiker eine Mitverantwortung für die Aus­
gleichung sozialer Gegensätze innerhalb des StaaL<;­
volks übernimmt. Der S. stellt sich die Aufgabe, 
eine soziale Revolution durch soziale Reforn1 unter 
annähernd gleichmäßiger oder noch verträglicher 
Wohlförderung und Lastenverteilung zu verhindern. 
Sein Gegensatz ist der liberale -+ Rechtsstaat, des­
sen GrundJage die formal gleiche -+ Freiheit bildet 
(srr.). 
Lit.: Heinig. H., Der So7.ialstaat im Dienst der Freiheit, 
2008 

Sozialstaatsprinzip ist der den Staat als Sozialstaat 
gestaltende Grundsatz. 
Lit.: Kingreen, T.. Das Sozialstaatsprinzip im europäi­
schen Verfassungsverbund, 2003; Voßkuh/e, A. u.a., 
Grundwissen - öffentliches Recht - Das Sozialstaats­
prinLip, JuS 2015, 693 

Sozialunion ist die Union in dem Bereich der sozia­
len Angelegenheiten. 
Lit.: Waldschmitt, E., Die europäische Sozialunion, 2001 

Sozialversicherung ist die in dem Grundsatz auf 
dem Leistungsprinzip und dem Gegenleistungsprin­
zip aufgebaute, durch die Kaiserliche Botschaft von 
dem 17.11.1881 in dem Deutschen Reich durch 
Reichskanzler Otto von Bismarck eingeleitete Versi­
cherung sozialer Gefahren, die auf die gemeinsame 
Deckung eines möglichen. in seiner Gesamtheit 

Sozietät 

schätzbaren Bedarfs durch Verteilung auf eine orga­
nisierte Vielheit abzielt Die S. ist eine öffentlich­
rechtliche-+ Zwangsversicherung mit sozialer Aus­
richtung. Sie gliedert sich in Krankenversicherung, 
Rentenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitslo­
senversicherung und POegeversicherung. In be­
stimmten Fällen ist freiwillige Versicherung bzw. 
Weiterversicherung möglich. Gefährdet ist die S„ 
wenn infolge Bevölkerungsrückgang bzw. Überalte­
rung hohen Leistungen unzureichende Beitragszah­
lungen gegenüberstehen und aus Rücksicht auf die 
Wahlchancen der Abgeordneten des Gesetzgebers 
weder Leistungen verringert noch Beiträge erhöht 
werden sollen. 
Lit.: Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht 
(Lbl.), red. v. Niese/, K.. 116. A. 2021: Sclwele. W, Die 
Sozialversicherung, 18. A. 2018; Weber, A.lleie11bad1, 
V.. Die Systeme der sozialen Sicherung in der Europäi­
schen Union. 4. A. 2000: Fuchs, M./Preis, V .. Sozial­
versicherungsrecht, 3. A. 2021 

Sozialversicherungsanspruch isl in der -+ Sozial­
versicherung das gerichtlich durchsetzbare, subjek­
tive öffentliche Recht eines Berechtigten auf eine 
Versicherungsleistung. 

Sozialversicherungsbeitrag ist in der -+Sozial­
versicherung die Leistung (Vorsorgeleistung) des 
Verpflichteten (Versicherter, Arbeitgeber, sonstige 
Person) zur Deckung des Gesamtbedarfs der Versiche­
rung. 
Lit.: Branz, A., Das Vorenthalten von Arbeitnehmerbei­
Lrägen, 2002 

Sozialversicherungsträger ist der Träger der -+So­
zialversicherung. Der S. ist grundsätzlich Selbstver­
waltungskörperschafl des öffentlichen Rechtes. S. 
sind beispielsweise Deutsche Rentenversicherung. 
Landesversicherungsanstalten, Krankenkassen. Be­
rufsgenossenschaften, Pflegekassen. 
Lit.: Hein. M .. Die Verbände der Sozialversicherungs­
träger in der Bundesrepublik Deutschland. 1990; Vime­
burg, H .. Die Ausschüsse bei den Sozialversicherungs­
trägern, 2003; R11land, F., Unternehmenseigenschaft 
von Sozialversicherungsträgern. JuS 2005, 212; Möh­
lenkamp, S„ Regressansprüche der Sozialversicherungs­
träger, 2021 

Sozialversicherungswahl isl die --+ Wahl zu einem 
Organ der-+ Sozialversicherung. 
Li1.: Düker, H .. Wahlordnung für die Sozialversiche­
rung, 9. A. 2016 

Sozia lver waltungsrecht isl das -+ Sozialrecht als 
Teil des --+ Verwaltungsrechts. --+ Leistungsverwal­
tung. 
Lit.: Dörr. G./Fra11cke, K .. Sozialverwaltungsrecht, 3. A. 
2012 

Sozialwohnung ist die (bis 31.1.2001) aus sozialen 
Gründen öffentlich geförderte --+ Wohnung. 
Lit.: Förs1e1: W.. Sozialer Wohnungsbau. 2002 

Sozietät (F.) Gesellschaft (des bürgerlichen Rechts. 
z.B. AnwaJtssozictät, S. zwischen Anwaltsnotar und 
Wirtschaftsprüfer). -+ Partnerschaft 
Lit.: Peres, H./Senji, K., Sozietätsrecht, 3. A. 2015; 
Schmidt, K.. Die Sozietät als Sonderform der BGB-Ge-



Soziologie 

scllschafl. NJW 2005. 2801; Die Anwaltssozietät, hg. v. 
Dombek. 8. u.a .. 2. A 2015 

Soziologie ist die Wissenschaft von der Gesellschaft 
(Gesellschaftswissenschaft) 
1.it.: Lexikon 1ur So11ologie. hg. v. Klimke. D. u.a .. 
6. A. 2015: Korte, H., Soziologie. 2. A. 2011 

Sozius (lat IM.J socius) Gesellschafter. Mitglied 
einer Sozietät 

Spanien ist der von dem Mittelmeer. von Portugal. 
von dem Atlantik und von Frankreich begrenzte 
südwesteuropärsche. seil 1.1.1986 den Europäischen 
Gemeinschaften bzw. (1992) der -+Europäischen 
Union angehörige Staat. Sein Recht ist von Frank­
reich beeint1uss1 (u.a. Codigo civil. Bürgerliches 
Gesevbuch 1888 bzw. 1889). 1996 erneuerte S. den 
von 1848 stammenden Codigo penal (Strafgesetz­
buch). 
l.it : Adomeit, K./Friihbeck, G .. Einl1lhrung in daJ> spani 
sehe Recht. 4. A. 2018; lbdn. 1„ Einführung in das spani­
sche Recht, 2.A. 2000: Köble1; G„ Rechtsspanisch, 3.A 
2012: De1um/Sa11che:/Becher. Wönerbuch Recht Spa­
nisch-Deutsch Deutsch-Spanisch. 2.A. 2015; Becher. H .• 
Wörterbuch Recht, Wirtschaft. Politik Spanisch-Deutsch 
Deutsch-Spanisch, 2.A. 2016: Becher. H„ Wöncrbuch 
Recht und Wirtschaft Spanisch-Deutsch. 6. A. 2013. 
Deutsch-Spanisch. 6.A. 2015: Da11m/Sullin. Spani<;chc 
Rechtssprache. 3. A. 2015; Daum/Sal611/Bed1er. Wörter­
buch Recht Spani"Ch-Deut-;ch Deutsch-Spani<,ch. 2. A. 
2016 

Sparbuch ist die -+ Urkunde über eine ...... Dar­
lehensforderung eines Sparers gegenüber einem 
Kredilln\lltut (Sparkasse). Das S. ist ein qualifizier-
1es • Legitimationspapier (§ 808 BGB). bei dem 
der Schuldner grundsätzlich durch die Leistung an 
jeden „ Inhaber befreit wird. Das -+ Eigentum an 
dem S. folgt dem Recht aus dem Papier (§ 952 
BGB). Das Recht des Spardarlehensvenrags gründet 
sich u. a. auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Kreditwesen~ sowie das Kreditwesengesctz. 
Lit.: Herbst. G .. Rechtsfragen beim Sparbuch, 20. A. 
1994; Bothmann, K„ Sparbuch 19. A. 2009; Pöppl, K., 
Aktuelle Rcchcsfragen zum Sparbuch. 2015 

sparen (V.) bewahren. erhalten (V.). verwahren 

Sparkasse (§ 40 KWG) ist das Kreditinstitut. das 
Spardarlehen annimmt und verwaltet sowie andere 
Bankgeschäfte betreibt. Die S. ist meist eine ge­
meinnüllige, rechtsfähige -+ Anstalt des öITenth­
chen Rechts (z.B. Stadtsparkasse). vereinzelt auch 
ein privates Kredi11ns1i1ut. Ihr Recht ist 1eils in dem 
Krcdilwescngesetz. teils durch landesrechtliches 
Kommunalrecht geregelt. Organe der S. sind meist 
VerwahungsrJt. geschäftsführender Von.tand und 
Kreditausschuss. 
Lu. S11•ppeler. IV./Kiin~le, J., Kommentar zu den Spar­
kassen ·AGB. 3. A. 2003; Schlierbach. H .. Das Sparkas­
senrech1. 5. A. 2003; Klüpfel. W.. Kommentar zum 
Sparkassengeset1, 8. A. 2011 

specialis (lat. IAdj.J) besondere, Sonder-, -+ lex 
specialis 

species (lat. IF.J)--. Stück 
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Spediteur (§ 453 HGB) ist der -+Kaufmann, der 
es gc:werbsmaßig übernimmt, Güterversendungen 
durch - Frnchtführer oder durch Verfrachter von 
Seeschiffen für Rechnung eines anderen (des Ver­
senders) in eigenem Namen gegen Vergütung zu be­
sorgen. 
LiL. · \Vitlmc111n, H .. ADSp Allgemeine Deut.M:he Spe­
diteurbedin!?Ungcn. 6. A 1999; Lin. 1„ Die Haftung des 
SpcdJteun.. 1999 

Spedition ( §§ 453 ff. HGB Spcditionsvertrag) ist 
das besondere -+ Handelsgeschäft des -+ Spedi­
teun. Es führt in der Re~el zu einem -+ Geschäfts­
besorgungi.vertrag (§ 675 BGB), der einen----> Werk­
vertrag zum Gegenstand hat. Der Versender wird 
durch den Spcditionsvenrag verpflichtet, die verein­
barte Vergiitung zu bezahlen, wenn das Gut dem 
Frachtführer oder Verfrachter libergeben worden ist 
Lit.: Wid111u1111, 11„ ADSp - Allgemeine Deutsche Spe­
diteurbedingungen, 6. A. 1999: Kn1111111eich. K .. Fracht­
und Spcditionsrccht, 2003 

Spende ist die freiwillige (unentgelLliche) Zuwen­
dung (eines Gegenstands) an einen anderen (z.B. an 
eine Pane1. § 27 1 PartG, z.B. auch Orgaospende). 
Sie i\t grundsätzlich eine Schenkung, wenn sie auch 
oft bewusst und offen unausgesprochen ein Ziel 
oder eine Absicht verfolgt. Eine Spende an eine 
Partei in einem Wert von mehr als 10000 Euro muss 
veröffentlicht werden. 
Lit.. M<Jrl<Jk. M .• Spenden - Reche~~haf1. Sanktionen. 
NJW 2000. 761. Bergmann. M .. Erweitcne Sonderaus­
gabcnab1.ug,fühigkeu. 2004 

spenden (V.) geben. 1uwenden 

sperren (V) abschließen. ver~perren 

Sperrstunde ... Poli1.eistunde 

Sperr1.eit „ Polizeistunde 

Spezial (Pa1tikel) Sonder 

Spezialhandlungsvollmacht (§ 54 1 HGB) ist die 
zu eintelnen w einem -> 1 landelsgewerbe gehöri­
gen Geschiiflen ermächtigende -+ Handlungsvoll­
macht. 
Lu.: l-l<Jji11a1111. K„ Vollmachten, 8. A. 2002 

Spezialitiit ist allgemein die Hervorhebung einer 
Art durch ein besonderes Merkmal innerhalb einer 
Gattung. in dem Strafrecht der Fall der Gesetzesem­
heit. der vorliegt, wenn eme (spezielle) Strafvor­
schrifl begrifhnotwendig alle Merkmale einer ande­
ren (allgemeinen) Strafvorschrift erfüllt und darüber 
hinaus noch ein weiteres Merkmal enthäJt (z.B. 
-+ Raub in dem Verhältnis zu -+ Diebstahl und 
-+Nötigung). 
Lu.: h1tfrmi; A .. Der Grundsatz der strafrechLlichen 
Spc11:1htät im Auslieferungsrecht, 1968; Seher. G„ Zur 
strafrechtlichen Konkurrenzlehre, JuS 2QO.i. 482 

Spezialitiitsprinzip ist der auf die besondere Gege­
benheit abstellende Grundsatz. In dem Sachenrecht 
besagt das S .• dass dingliche -+ Rechte nur an ein-
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zeinen -+ Sachen. nicht dagegen an --+ Sachgesamt­
heiten oder noch nicht individualisierten Sachen 
bestehen können. Demzufolge ist die Übertragung 
einer Sachgesamtheit durch eine einheitliche sa­
cbenrechtliche Handlung nicht möglich. 
Lit.: Jacobs. M .. Die Auflösung von Tarifkonkurrenzen. 
2012 

Spezialprävention ist die Vorbeugung gegen die 
künftige --+ Kriminalität eines bestimmten Men­
schen. Die S. ist einer von mehreren -+ SLraf­
zwecken. Sie kann gegenüber dem Unverbesserli­
chen durch dauernde Sicherungsverwahrung und 
gegenüber dem Besserungsfähigen durch Resoziali­
sierung erfolgen. --+ Generalprävention 
Lit.: Kiwull. H .. Kurzfristige Freiheitsstrafen, 1979 

speziell (Adj.) besondere 

spezielles Schuldmerkmal --+ Schuldmerkmal, 
spezielles 

Spezies (F.) Art, Stück 

Speziesschuld --+ Stückschuld 

Spezifikation ist die nähere Bestimmung einer 
zunächst nur allgemein bestimmten --+ Leistung 
(§ 375 HGB, -+ Spezifikationskaut). In dem Sa­
chenrecht ist S. die ->Verarbeitung (eines Stoffes 
zu einer neuen-+ Sache)(§ 950 BGB). 

Spezifikationskauf (§ 375 HGB) ist der ->Kauf 
einer beweglichen -+ Sache, bei dem der Käufer die 
nähere Bestimmung über Form, Maß oder ähnliche 
Verhältnisse vornehmen kann, bei Verzug aber mit 
Bestimmung durch den Verkäufer, Schadensersatz­
anspruch oder Rücktritt rechnen muss. 
Lit.: Heymann, 0„ Der Spezifikationskauf. 1924 

Sphäre (F.) Kugel, Bereich 

Sphärentbeorie ist die Theorie, nach der in dem 
Fall des Fehlens von -+ Verschulden die Nachteile 
der zu tragen hat, zu dessen --+ Sphäre ein dafür 
ursächlicher Umstand zu rechnen ist. Danach wird 
in dem -+ Arbeitsrecht bei einer allgemeinen (einfa­
cheren) Becriebsstörung (z.B. Energiemangel, 
Brand) der -> Arbeitgeber nicht von seiner Vergü­
tungspflicht frei. Anders verhält es sich etwa bei 
einer auf einem ->Teilstreik oder einem -+Krieg 
beruhenden Betriebsstörung. 
LiL: Kli11k. J .. Eine Sphärenthcorie, 1982 

Spiel ist die Tätigkeit, die allein aus Freude an ihr 
selbst und ohne praktische Zielsetzung geschieht. ln 
dem Schuldrecht ist Spiel (§ 762 BGB) der-> Ver­
trag, bei dem sich die Parteien eine Leistung unter 
entgegengesetzten Bedingungen versprechen, um 
sich zu unterhalten und bzw. oder Gewinn zu erzie­
len. Dadurch wird eine -+ Verbindlichkeit nicht 
begründet. doch kann das auf Grund des Spieles 
Geleistete nicht deshalb zurückgefordert werden, 
weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat. Ln 
dem --+ Strafrecht ist die unerlaubte Veranstaltung 
eines öffentlichen -+ Glücksspiels mit Freiheitsstra-

sprechen 

fe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe strafbar(§ 284 
StGB). 
Lit.: Weisemann, U./Spieker; U .. Sport, Spiel und Recht, 
2. A. 1997: Diegma1111/Hoff111a1111/0hlma1111, Praxishand­
buch für das gesam1e Spielrech1, 2008 

spielen (V.) aus Freude tun 

splitten (V.) spalten 

Splitting (Aufspaltung) (§ 32a V EStG) ist in dem 
Steuerrecht die Art der von den Ehegatten wählba­
ren Berechnung der -+ Einkommensteuer der Ehe­
gatten, bei der die Einkommen beider Ehegatten 
zusammengerechnet und dann halbiert werden und 
die davon berechnete Steuerschuld verdoppelt wird. 
In dem Verfassungsrecht ist S. der Stimmen die Auf-
1eilung der Erststimme und Zweitstimme auf ver­
schiedene -+Parteien. In dem Familienrecht erfolgt 
bei der Ehescheidung ein Rentensplitting in dem 
Rahmen des --+Versorgungsausgleichs (§§ 1587 ff. 
BGB). 
Lit.: Vollmer. F.. Da~ Ehegattensplitting, 1998 

sponsio (tat. [F. 1) Gelöbnis 

Sponsion (F.) Gelöbnis z.B. bei Erhalt eines 
Diploms 

Sponsor (M.) Förderer 

Sponsoring ist die vielfach zu Lasten anderer (z.B. 
der Verbraucher über den Preis der Ware) aus Wer­
beüberlegungen vorgenommene geldliche Unter­
stützung einer Veranstaltung oder einer sonstigen 
Gegebenheit. 
Lit.: Hermann, A. u. a., Sponsoring. 3. A 2008; Poserl 
Backes. Sponsoringvertrag. 4. A. 2010; Bntlm. M .. 
Sponsoring, 201 8 

Sport ist die eigentlich um ihrer selbst willen, zu 
einer Stärkung der Gesundheit oder aus Interesse an 
dem körperlichen Wettkampf ausgeübte körperliche 
Tätigkeit. Die in dem Rahmen einer sportlichen 
Betätigung zugefügte -> Körperverletzung ist. so­
weit sie ohne Regelverstoß begangen wurde, nicht 
rechtswidrig. Eventuell kann selbst bei einem Re­
gel verstoß ein -+ Schadensersatzanspruch bzw. eine 
Stratbarkcit ausgeschlossen sein(-> Einwilligung in 
Verletzung, ->Mitverschulden). Sportliche Regel­
werke, denen sich auch Nichtmitglieder durch 
Rechtsgeschäft unterstellen können, unterliegen der 
lnhaltskontrolle nach § 242 BGB. Bei über Medien 
Verbrauchern als Zuschauern mittelbar zugänglich 
gemachtem Berufssport dürften geldliche Interessen 
vielfach die eigentliche Zielsetzung überwiegen. 
Lit.: Frir;;weiler, J., Rechtsprechung zum Sportrecht, 
NJW 2006, 960; Praxishandbuch Sportrech1, hg. v. 
Fritz.weiter. J. u. a., 4. A. 2020: Haas. U./Martens, D., 
Sportrecht, 2012; Formularbuch für Sportverträge, hg. 
v. Partikel. A.. 4. A. 2021 

Sportel (F.) dem beteiligten Amtsträger zufließende 
Verwaltungsgebühr 

sprechen (V.) sagen 



Sprecher 

Sprecher (M.) Sprechender 

Sprecherausschuss isl die lnteressenvertrclUng der 
leitenden Angcstelhen in allen Betrieben mit mehr 
als zehn leitenden Ange::.tcllten gegenüber dem Ar­
beitgeber (GcsetL. von dem 20. 12.1988). 
Llt.: Uiu>isch, M., Kommentar zum Sprccherausschuss­
gese11.. 2. A 1994; Romer. U., Das Sprccherausschuss 
gesetz, Dis•. JUr Bayreuth 1996; Goldscl1mid1. U .. Der 
Sprecherau-.schu<.s. 2. A. 2007 

Spruch (M.) Gesprochenes, Ausspruch 

Spruchkörper (§ 21e GVG) ist das die Entsche1-
dungstä11gkeit ausübende -+ Gericht Seine Be­
setzung wird durch das Präsidium des Gerichts 
bestimmt. Innerhalb des mit mehreren Richtern 
besetzten Spruchkörpers werden die Geschäfte 
durch Beschluss aller dem Spruchkörper angehö­
renden Berufi.richter auf die Mitglieder verteilt 
(§ 2 lg 1 GVG). 

spruchreif (Adj.) reif für eine behördliche oder 
gerichtliche Ent,cheidung 

Spruchrichter (M.) ent~cheidender Richter 

Spruch richterprivileg -+ Rtchterprivileg 

Spruchverfahren 
Lit.: Si111011, S., Spnachverfahrensgesetz. 2007: Melber. 
M .. Das gesellschaftsrechtliche Spruchverfahrcn. 2007 

Sprung (M.) Springen. springende Bewegung 

Sprungrevisfon (z. B § 566 ZPO. § 335 StPO) t\I 
die unter freiwilliger einverstiindlicher Übergehung 
der .... Berufungsinstanz gegen die in dem ersten 
Rechtszug erlassenen -+ Endurteile unmittelbar 
eingelegte -. Revision. Die S. kann in der Regel nur 
auf die Verletzung des materiellen Rechtes gegrün­
det werden. Die S. muss nach § 566 1 ZPO von dem 
Revisionsgericht 1ugelassen werden. 

Staat ist die auf Dauer berechnete Zusammen­
fassung einer größeren Anzahl von Menschen 
(-+Staatsvolk) auf einem bestimmten Teil der Erd­
obertläche (--+ StaaL'igebiet) unter Regelung aller für 
deren gemeinschaftliches Leben notwendigen Be­
lange durch einen innerhalb der Gemeinschaft 
obersten Willensträger (-+ Staatl>gewalt) (Drei­
Elementc-Lehre). falls sich die von diesem Willens­
Lr'dger aur~eMcl lte Ordnung carsächllch durchgesetzt 
hat und keinem völkerrechtswidrigen Zweck dient 
(bzw. da' rechllich geordnete, mit unabhängiger 
Regelungsmacht ausgestattete Gefüge menschlichen 
Zusammenlebens) Der Begriff S. kann daneben 
entweder umfassend verwandt werden (Staatsorga­
ne, Staatsangehörige) oder weniger weit (alle öffent­
lichen Körperschaften, Anstalten und Einrichtungen) 
oder ganz eng in dem Sinne einer juristischen 
-+Person (des öffentlichen Rechts) Staat (Bund 
einerseits. Länder anderen.eits). Je nach seiner poli­
tischen Ausrichtung kann der Staat -+ Polizeistaat, 
-+ Rechtsstaat, -+ Sozialstaat, -+ Wohlfahmstuat 
u. a. sein. 
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Lu.: Zippelius. R .. Allgememe Staat\ lehre. 17. A. 2017, 
Silagi, M., StaaL~untergang und Staatennachfolge, 1996; 
Hil/gruber. C., Die Aufnahme neuer Staaten in die 
Volkerrechti.gememschaft, 1998; Di fobio, U.. Da~ 
Recht offener Staaten. 1998; Uhlenbrock, H„ Der Staat 
als juristische Perhon. 2000; Zippeli11s, R., Geschichte 
der Staatsideen, 10. A. 2003; Evangelisches Staatslexr­
kon, hg. v. Heun, W. u. a., 2006 

Staatenbund (Konföderation) tst der Zusammen­
schluss (Bund) von --t Staaten. bei dem die beteilig­
ten Staaten ihre (volle) +Souveränität behalten 
(z.B. -+ Detlli>cher Bund. ähnlich Staatenverbund 
Europäische Union. Vereinte Notionen). Der S. ist 
kein Staat. Er hat keine eigene SouveränitäL 
Lit.: Siemann. \V., Vom Staatenbund zum Nationalstaat, 
1995 

s taatenlos (Adj.) ohne Staatsangehörigkeit lebend 

Staatenlosigkeit i\t das Fehlen einer -+ Staatsan­
gehörigkeit. Staatenlose Menschen werden regelmä­
ßig Ausländern gleichgestellt. doch ist ihre Einbür­
gerung erleichtert. S. soll grundsätzlich vermieden 
\\erden. 
Lit.: Weis. P.. Staatsangehörigkeit und Staatenlosigkeit 
im gegenwärtigen Völkerrecht. 1962 

Staatennachfolge ist der vollsländige Übergang der 
territorialen -> Souvcränitfü und Gebietshoheit von 
einem ursprünglichen Inhaber auf einen Nachfolger. 
der nunmehr auf diesem Gebicl eigene Souveränität 
und Hoheit ausübt (z.B. • Deutsches Reich und 
-+ Bundesrepublik Deutschland. Sowjetunion und 
Russland. Jugosla'>"ien und Slowenien). 
Lit.: Silagi, M .. Staabuntcrgang und Staatennachfolge. 
1996: Zimmermam1, A.. Staatennachfolge in völker­
rechtliche Venrägc. 2000: Jäger. P.. Staatennachfolge 
und Mcnschcnrcchtwenrüge. 2002 

Staatenstaat ist die Staatenverbindung. bei der ein 
-+Staat als Oberstaat beslimmte Staaten aJs Unter­
staaten derart beherrscht, <.lass ~ie ihm insbesondere 
zu Heerfolge und Geldleistungen verpflichtet sind 
(z. B. Osmanisches Reich und seine Unterstaaten). 

Staatsangeh örigkeit ist die Mitgliedschafc eines 
Menschen (bzw. einer natürlichen Person) in einem 
-+ Staat. Die S. ist ein offentlich-rechtliches Rechts­
verhältnis. aus dem Rechte (z.B. -+ Wahlrecht, 
Schutzrecht) und Pflichlen (z. B -+ Wehrpflicht. 
-+ Steuerpflicht) crnießen. Das Recht der (deut­
schen) S. ist in dem Staatsangehörigkeitsgesell 
geregelt. Grundsätzlich gilt fur den Erwerb der S. 
entweder das (lat.) -• ius (N.) sanguinis (Recht des 
Blutes. Abstammungsprinzip, so bis 1999 das deut­
sche Recht) oder das (lat.) -. ius (N.) soli (Recht 
des Bodens. Gebietsprinzip). Nach § 3 StAG wird 
die deutsche Staatsangehörigkeit erworben durch 
-+ Geburt. durch Annahme ab Kind und für einen 
Ausländer durch Einbürgerung. Seit l. l.2000 er­
werben in Deutschland geborene Kinder (aw;ländi­
<;cher Eltern), deren Vater oder MuHer sich seit acht 
Jahren rechtmäßig in Deutschland aufhält. die deut­
sche S. (§ 4 llJ StAG). Haben sie eine weitere S., so 
müssen sie sich bis 1lrr Vollendung des 23. Lebens­
jahrs für eine der beiden S1aatsangehörigkeiten 
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entscheiden. Wer keine Erklärung abgibt verliert die 
deutsche S. (§ 29 StAG). Der Verlust erfolgt ansons­
ten durch Entlassung. durch den Erwerb einer aus­
ländischen Staatsangehörigkeit (ohne Beibehal­
tungserlaubnis), durch Verzicht und durch Annahme 
als Kind durch einen Ausländer(§ 17 SlAG). Nach 
Art. 161 J GG darf die dcuhche S. nicht entzogen 
werden. Der Verlust der deutschen S. gegen den 
Willen des Betroffenen darf nur eintreten, wenn 
dieser dadurch nicht -+ staatenlos wird. Die bis 
1934 primäre S. der Länder (Landeszugehörigkeit) 
ist in der Gegenwart bedeutung:.los. Neben der S. 
Mehl die Unionsbürgerschaft in der Europäischen 
Union. 

Lll.: Internationale~ Ehe- und Kimhchaftsrecht mit 
Staatsangehörigkeiti.rccht. hg. v. Berg111t11111, A./Ferid, M./ 
lle11rich, D., 6. A. 1983 ff.: Hal/bro1111er, T<.I Maaße11, 
H./Hecker; J./Ka11. M„ Staatsangehöngkeitsrechl, 7. A. 
2021: Masi11g, J .. Wandel im Staatsangehörigkeitsrecht, 
2001: Verwaltungsvorschnftcn 1urn StaalSangehörig­
keits- und Ausländerrecht mit einer Einführung v. Re11-
11er. G„ 2001: Hokema. 7:. Mehrfache Staatsangehörig­
keit. 2002: Kolo11oril.1. n.. Staa1sbürgerschaf1 und 
Venreibung, 2004: Leopold, A„ Einführung in das 
Staatsangehörigkeitsrecht. JuS 2006. 126; Münch, /. 1:. 
Die deutsche Staatsangchörigkeil. 2007 

S taatsanwalt ist der einzelne Angehörige bzw. 
Vertreter der _, Staatsanwaltschaft. (An dem 
31.12.2001 gab es in Deutschland 5044 Staatsan­
wälte, davon 1559 Frauen, 2007 knapp 5 100.) 
Lit: Handbuch für den Staatsanwalt. hg. v. Vordermay­
er u.a .• 2000: Bn11111er. R.lffri11tschel-Hei11egg, 8. 1:, 
Staatsanwaltschafllicher Siuungsdienst - eine Anlei­
tung für Klausur und Praxis. 13. A. 2011: Hegh111a1111.~. 
M„ Das Arbeit,gebiet des Staatsanwalts. 5 A. 2017: 
De1·e111er. A.. Staatsanwaltschaftlicher Sitzungsdienst. 
4. A. 2021; Pragst, R„ Mein Jahr ab Staatsanwalt. 
2011: Theiß. C.. Sit,rungsdien~t des Staatsanwalts. 
10. A. 2021 

Staatsanwaltscha ft rn§ 141 ff. GVG) ist die zur 
staatlichen Strafverfolgung bcnifene -+ Behörde. 
Sie ist eine hierarchisch aufgebaute Juslizbehörde. 
Das Amt der S. wird ausgeübt durch einen -+ Ge­
neralbundesanwalt. • Bundesanwälte. General­
~laatsanwälte. ObeNaatsanwälte. -+ Staatsanwälte 
und - Amtsanwälte. Der S .... tehen Ermittlungsper­
sonen (§ 152 GVG) 1ur Seite. die von den Landes­
regierungen oder LandesJUStiLverwaltungen beson­
ders bestimmt werden (Polilei). Die S. hat ein 
beschränktes -+ Anklagemonopol und ist grundsätz­
lich w einem Einschreiten verpflichtet (-+ Legali­
tätsprinzip)(§ 152 StPO). 

Lit.: Bri11111er. R„ Abschluswerftigung der Staatsanwalt­
schaft. 15. A. 2021 

Staatsaufsicht ist die + Aufsicht des -+ Staates 
über die juristischen + Personen des öffentlichen 
Rechtes, soweit diese öffentliche Verwaltungsaufga­
ben wahrnehmen Die S. ist -+ Rechtsaufsicht in 
dem Bereich der -> Selbstverwaltungsaufgaben 
(eigener -> Wirkungskreis). Sie ist -> Fachaufsicht 
in dem Bereich der -+Auftragsaufgaben (übertra­
gener_, Wirkungskreis). 

Lit.: Kahl W, Die Srnatsaufsicht, 2000; Franz. T.. Die 
Staatsaufsicht über die Kommunen. JuS 2004. 937 

Staatshaftung 

Staatsbürger _, Staatsangehörigkeit 
Lu„ Model, 0./Creifelds, C.. Staat~bUrger-Taschenbuch, 
34. A. 2018, 35. A. 2022 (Aic/1hefNer/Hiiberle/Hake11-
berg/Koch/Wi11kler) 

Staatsbürgschaft ist die Bürgschaft durch den Staat 
als Bürgen. 

Lit.. Niggemami. P.. Staatsbürg!>chaften, 2001: Lei­
ner. M„ Staatsbürgschaften, 2002 

Staatsform ist die besondere Art der formalen Or­
ganisation eine:. -+Staates (1 .. B. Aristokratie, 
--. Monokratie. Ochlokratie. Oligok1atic und-+ De­
mol-.ratie). 

S taa tsgebiet ist der einem --. Staat zugehörige 
bestimmte Teil der Erdoberfläche. 

Stanl'>geheimnis (§ 93 1 StGB) ist die Tatsache, der 
Gegenstand oder die Erkenntnis. die nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich ist und vor 
einer fremden Macht geheimgehalten werden muss. 
um die Gefahr eines schweren Nachteils für die 
außere Sicherheit des Staates bzw der _, Bun­
desrepublik Deutschland abzuwenden. -+Landes­
verr.it 

L1t Breith. H.. Patente und Gebr.iuchsmuster für 
Staatsgeheimnisse. 2002 

Staa tsgerich tshof ist die Bezeichnung für (obere) 
Verfassungsgerichte (der Länder). 
L11 · Günther. H., Verfassungsgerichtsbarkeit in Hessen. 
2004 

Staatsgewalt ist die den --. Staat kennLeichnende 
oberste Herrschaftsgewalt (Hohettsgewalt. Befehls­
gewalt und Zwangsgewalt). Sie ist da~ funktionale 
Element des Staates. Sie betrifft das • Staatsgebiet 
und das _, Staatsvolk. Sie geht 1m demokratischen 
Staat von dem -+Volk aus: Sie ist in dem Rechts­
staat vielfach geteilt in gesetzgebende Gewalt, voll­
tiehende Gewalt und rechtsprechende -+ Gewalt 
(Art. 20 II GG). 

Lit.: Remhard. ~V.. ~schichte der Sta:mgewall, 3. A. 
2002. Weber-Fas, R„ Uber die Staatsgewalt, 2000 

Staatshaftung ist die Haftung des • Staates für 
Schäden. Die S. sollte m der Bundesrepublik 
Deutschland 1981 in einem Sondergesetz geregelt 
werden, da.~ § 839 BGB ( + Amtshaftung) er­
'>el.11. • Aufopfenmgsanspruch, enteignungsglei­
chcn _. Eingriff und - Enteignung aber unberührt 
liissl. Das Bundesverfassungsgericht erklärte das 
betreffende Gesetz wegen Verletzung der Zust.'in­
digkeitsbestimmungen für nichtig. Nach europäi­
schem Gemeinschaftsrecht haftet der Staat rür legis­
latives. administratives und judikative~ Unrecht 
durch Verletzung des europäischen Rechts (z.B. 
rechtswidrige Entscheidung eines Höchstgerichts in 
Österreich). 
Lit. · Ossenbühl, F.. Staatshaftungsrecht, 6. A 2013: 
Beljin, S., Staatshaftung 1m Europal'C(;ht. 2000; Mans­
.m1, G.. Verkehrssicherheit und Amt!>haftung. 2003; 
Schlick, ~V.. Die Rechtsprechung de!> BGH lU den öf­
fentlich-rechtlichen Ersau.lcistungen, NJW 2017, 2509; 
Hoppe, C„ Staatshaftung und Rechtsschut1 bei Verlet-



Staatskanzlei 

1ung grumlfrciheitlichcr Schutzpflichcen, 2006; Schön­
dorf Ha11hold. 8 .. Die Haftung der Mitgliedstaaten für 
die Vcrlcll.ung von EG-Recht durch nationale Gerichte, 
JuS 2006. 112; Sdr/icJ„ ~V.. Die Rechtsprechung de~ 
BGH 1u den öffentlich-rechtlichen Ersatzleistungen, 
'.ISJW 2018. 2684; Sauer. H„ Staatshaftungsrecht. JuS 
2012.695,800 

Staatskanzlei i't die (vor allem) dem -+Staats­
oberhaupt für seine Geschäfte unmittelbar zugeord­
nete Behörde. --+ Bundespräsidialamt, Bundeskanz­
leramt 
Lit.: lläußer. 0„ Die Staat.~kanzleien der Länder, 1995 

Staatskasse ist die von dem --+ Staat eingerichtete 
Zahlstelle (z.B. Gerichtskasse). 
Lit.: /Jradke, S„ Die Staatskasse als Beute. 2000 
(Schwci1} 

Staatskirche i-.t die von dem --+ Staat mit besonde­
ren Vorrechten ausgestaltete und ihm zugleich in 
ihren wichtigen f:.ntscheidungen unterworfene Kir­
chengemeinschaft (durch Art 140 GG, Art. 137 I 
WRV für Deutschland ausgeschlossen). 

Staat~kirchenrecht ist das Recht welches das Ver­
hältni„ 1wischen -+ Staat und --+ Kirche (Religions­
gemeinschaft) betrifft (äußere:. -+ Kirchenrecht). 
Nach Art. 140 GG, Art. 137 WRV ist das (deu~che) 
S der Gegenwart durch den Grundsatz der Tren­
nung von Kirche und Staat gekennzeichnet. Der 
Staat anerl.ennt das -+ Selbstverwaltungsrecht der 
Kirchen und nimmt auf die inneren Angelegenheiten 
der Kirchen grundsätzlich keinen Einnuss. 
Lit.: Ca111prnha11se11, A. Fr/11: 1L Staatskirchenrecht, 
4. A. 2006; Handbuch des Staatskirchenrecht~ der Bun­
desrepublik Deutschland. 2. A. hg. v. Lin/, J. u. a„ 
Bd. 1 f. 199.tf.: Jea11d'He11r, B./Koriorh. S., Grund1üge 
de' Staatskirchenrecht.\, 2000. Winter. J„ SLaabkirchen­
rcchl, 2001: Dirksen, G„ Das deutsche Staatsl.irchen­
recht. 2003 

Staatskommissar ist der von dem Staat (Regierung) 
an Stelle des an sich wständigen, aber zu ordnungs­
gemUßcr Aufgabenwahrnehmung nicht fähigen oder 
nicht willigen Organs eingesetzte Beauftragte. 
Llt.: Sclrat::.11u11111, J. Der SLaatskommissar. 1972 

Staatslehre ist der seit dem Ende des 18. Jh.s ent­
stehende, sich mit dem Wesen des -+ Staates als 
'olchem befassende Wis~enschaftszweig. 
Lit .. 7.ippelius. R .. Allgemeine Staatslehre. 17. A. 2017; 
Hemecli.. K., Allgemeine Staatslehre und DeutM:hes 
Staat„rccht, 15. A 2007; \'oßlmh/e, A., Die Renabsance 
der allgcmeinen Staatslehre. JuS 2004. 2; Schöbener. B. 
u.a„ Allgemeine Staat~lehre. 4. A. 2019 

Staatsnotstand -+ Notstandsverfassung 
Lt! : Jahn. M„ Das Strafrecht des Staatsnohtandes. 2004 

Staatsoberhaupt ist das an der Spitze Mehende 
• Organ eine\ -. Staates. S. kann em Kollegium 

oder ein ein1elner Mensch sein. In der Regel vertritt 
das S den Staat völkerrechtlich. 
Lit.: Zeh1ulrr. B„ lmmunilät von Staatsoberhäuptern, 
200.1 
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Staatspartei ist die in einem Staat allein zugelasse­
ne b1w. ihn tatsächlich allein beherrschende --+ Par­
tei. 

Staatspräsident i~t in Republiken vielfach das 
-+ Staatsoberhaupt (l.. B Fr.mkreich). -+ Bundes­
pr'.bident 

Staatsprüfung is t die von dem -+ Staat vorge­
schriebene und durchgeführte --+ Prüfung (z.B. erste 
Juristische Prüfung b1w. S., 1weite juristische S.). 

Slaa!3recht iM Jic Gesamtheit dt:r dt:n -+ S1aat 
allgemein betreffenden --+ Rechtssätze. Das S. ist 
ein Teil des öffentlichen „ Rechtes. Der Ausdruck 
S. wird vor allem von dem Begriff des --+ Ver­
fassungsrechts in den Hintergrund gedrängt. Das S. 
umfas::.t - wie das Verfassungsrecht - die grundle­
genden Rechtsslitzc über die Organisation des Staats 
(Staatsorganisationsrecht) und die allgemeinen 
Rechtssät1e liber das Verhältnis von Staat und Ge­
sellschaft, insbesondere die --> Grundrechte. 
Lu: Baclura, P., Staatsrecht, 7.A. 2018; Stern. K .. Das 
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1 ff. t.. 
T. 2. A. 1984 ff„ Handbuch des Staatsrechts. bg. v. 
lsemee. J./K1rd1lwf. P.. Bd. 1 ff. 1987 ff., z. T. 3. A. 
2003 ff • Bd. 10 Gesamtregister, 2000: Stein. E./Frank, 
G„ Staal\rccht, 21. A 2010: Degenhart, C„ Staat!.rechL 
Bd. 1 37. A. 2021; lpsen. J. Staatsorganisationsrecht. 
33. A. 2021. Staatsrecht U 24. A. 2021: Staats- und 
Verwaltungsrecht Bundesrepublik Deutschland. hg. ' · 
Kin·hlwf. P.. 61. A. 2021; Sclrll'eitzer. M„ Staabrech1. 
Volkerrech1, Europan.>cht. 12. A. 2020: Maurer, H .. 
Stamsr.:cht, 6. A. 2010; Sdrorlwpf. F., Staatsrecht der 
internationalen BeL.iehungen, 2017; Zippeliits, R./ 
Würte11hef'J{er. T., Deutsches Swatsrecht, 33. A. 2018 

Staatsreligion ist die in einem Staat allein zugelas­
sene bzw ihn tatsächlich allein beherrschende 

•Religion 
Lit.: Schul:. Me111en. H .• Die Staatsreligion, 2000 

Staatsschuld (F.) ist die Schuld, deren Schuldner 
ein Staat ist. Zwecks Gewinnung von mit Wähler­
stimmen verbundener Macht verschulden sich nahe­
zu alle Staaten in der Gegenwart immer mehr. Aus 
ihrer Sicht folgerichtig bekämpfen sie Schuldzinsen 
ihrer Gläubiger beispielsweise durch die von ihnen 
bestimmte Politik der Europäischen Zentralbank so 
nachdrücl.lich, dass in der Gegenwart für Darlehen 
kaum noch Zinsen l.U 1.ahlen sind. 

Staat<;.<;chulttenrt>cht i-;1 die Gesamthei1 der Schul­
den de!-. • Staates betreffenden Rechtssätze. 
Lu Hiifli11g. iv.. Stamsschuldenrecht, 1994: Jah11dorf, 
C„ Grundlagen der Staatsfinanzierung. 2003 

Staatssekretär ist der hohe Amtsträger (Sekretär) 
des „ Staates. In der Gegenwart ist S. grundsätzlich 
der beamtete Stellvertreter des --+ Ministers (politi­
scher Beamter). Der parlamentarische S .. der einem 
Mitglied der --+ Bundesregierung zu seiner Unter­
stü11ung beigegeben werden kann, ist grundsätzlich 
ein nicht beamtetes Mitglied des -+ Parlaments 
(anders zenweise in dem Bundeskanzleramt). 
Lit.: Wieur. B„ Der Staatssekretär, 1997 (Österreich) 



441 

Staatssymbol ist das einen Staat verkörpernde Zei­
chen (1. B. Fahne, Hymne. Wappen, Festtag, Gebäu­
de. Orden). 
Lit.: liattenlra11er. II„ Geschich1e der deutschen Natio­
nalsymbole. 3. A. 1998. laite11berger. 8./Bauier. M„ 
Wappen und Flaggen der Bundesrepublik Deutschland. 
5.A. 2000 

Staatsvertrag ist der 1wischen mindestens 1wei 
-+ Staaten geschlossene völkerrechtliche -+ Vertrag 
sowie der von mehreren -+ Ländern eines Staates 
geschlossene Vertrag (z.B. Doppelbesteuerungsab­
kommen). Er kann bilateraler Vertrag oder muhil:ue­
raler Vertrag sein. Der völkerrechtliche S. wird 
zunächst -+ paraphiert, dann vom 1uständigen in­
nerstaatlichen Organ durch Zusummungsgesetz 
angenommen und danach durch das -+ Staats­
oberhaupt-+ ratifiziert. 
Li t.: Bortnikm. V.. Staatsverträge der Llinder, J uS 2017. 27 

Staatsverwaltung ist die Ausführung der Aufgaben 
des -+ Staates. Geschieht sie durch eigene Behörden 
(Organe) ohne Rechtspersönlichkeit, liegt unmittel­
bare S. vor. Dagegen iM mittelbare S. die Ausfüh­
rung der Aufgaben durch selbständige jumusche 
-+Personen des öffentlichen Recht\ (-+Gemeinde. 
-+ Gemeindeverband, -+ Anstalt). 

Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die 
sich auf dem Gebiet emes bestimmten -+ Staates 
befinden und die allein schon infolge dieser Tatsa­
che dessen -+ Staatsgewalt unterstehen. Das S. ist 
das personale Element des Staates. Von ihm gehl im 
demokratischen Staat alle -+ Gewalt aus. 

Staatszweck ist der Grund der Bildung des 
-+ Staates sowie seiner Ausgestaltung in besonderer 
Art und Weise. Tn der Rechtsgeschichte ist der Staat 
meist entweder auf eine überna1ürliche Macht oder 
einen rationalen -+ Gesellschaftsvertrag (Staatsver­
trag) 1Urückgefühn worden. In der Gegenwan 
herrscht die Ansicht vor, dass der Staat verschiedene 
Zwecke habe (Verwirklichung der Gerechtigkeit, 
Gewährleistung der Sicherheit. Unterstützung der 
Schwachen, Alimen1auon der Funktionäre). 
Lit.: Hebeisen, ~V.. Staatvweck, 1996 (Schweiz); Sehla­
debach. M., Staaisziclbestimmungcn im Verfassungs­
recht. JuS 2018. 118 

Stadt 1<,t (in der Rechtsgeschichte) die größere, 
gewerblich ausgerichtete, befe~tigte Siedlung mit 
besonderem --+ Stadtrecht. In dem gegenwärtigen 
Verwaltungsrecht ist die S. als solche grund:;ät11ich 
rechtlich bedeutungslos (anders + Gemeinde. kreis­
freie Stadt). doch wird kraft Tradmon die hil.tomche 
S. weiterhin als S. bele1chnet. Krei,1freie S i\t in 
dem Verwaltungsrecht die -+ Gebiet!>körperschuft, 
die rechtlich dem + Kreis (Landkreis) gleich~teht. 
In einigen Ländern hat die selbständige S. oder die 
große kreisangehörigt· S. (krcisverwaltungsangehö­
rige S.) eine ähnliche Stellung. 
Lit.: Jolumek. P., Vielerlei Städle, 2004 

Städtebau (M.) is1 der Bau von und in Städten. 

Städtebauförderung (F.) ist die Förderung des 
Städtebaus. 

Stammeinlage 

Städteba uförderungsrecht ist das ursprünglich 1n 
dem besonderen Städtebauförderungsgesetz von 
dem 27.7. 1971 geregelte Recht der städtebaulichen 
Sanierungsmaßnahmen und Entwicklungsmaßnah­
men -+ Baugesetzbuch 
Lit Kra111::.berger. M„ Städ1cbauförderungsrech1 (Lbl.), 
69. A. 2021; Fiese/er. H„ Städtebauliche Sanierungs­
maßnahmen, 2000; Th11row/Hochstudtffe1fehr; Städte­
bauliche Entwicklungsmaßnahmen. 2009: Schll'ab. K„ 
St;idtcbauliche Vertr'jge. 2017 

Stadtkreis -+ S1adt, kreisfreie 

Stadtluft macht frei ist in dem mi1telalterlichen 
deuLo;chen Recht der Grundsatz, dass unfreie Men­
schen durch den unangefochtenen Aufenthalt wäh­
rend eines Jahres (, sechser Wochen und dreier 
Tage) in einer Stadt Freiheit erlangen. 

Stadtrat ist die Gemeindevenrelung der -+ Stadt 
sowie deren ein1elnes Mitglied. 

Stadtrecht ist in der Rechtsgeschichte das besonde­
re Recht einer -+ Stadl. fa kann durch -+ Privileg, 
-+ Satzung bzw. Einung oder -+ Gewohnheit ent­
standen sein. In der Gegenwart ist die Verleihung 
des Stadtrechts ohne juristische Bedeutung (bloßes 
Recht. sich Stadl .1u nennen). 
Lu · Keurgen. F.. Urkunden 1ur städtischen Verfas­
sungsgeschichte. 1901: Köhler. G,, Das Recht im frühen 
Mmclalter. 1971, Pla11it:.. H, Die deutsche Stadt im 
Miuelalter, 5. A. 1980 

Stadtstaat ist der vor allem aus einer -+ Stadt be­
stehende -+ Staat (1 B. Berlin. Bremen, l lamburg) 
in Gegensatz zu dem -+ Flächenstaat. 

Stalking (Nachstellung) ist das durch § 238 StGB 
mit Strafe bewehrte, in dem unerlaubten Verfolgen 
bzw. Naheseinwollen eines anderen Menschen be­
stehende Verhalten eines Menschen. 
Lit.. Smi.l'chek, L. Stalking, 2006; Ped1stned1, V., v„ 
Zivilrechtliche Abwehrmaßnahmen gegen Stalking, 
NJW 2007, 1233; Bies:J.;. D. u.a„ Mobbing und Stal­
king. NJW 2007. 3382 

Stamm C§ 1924 BGB) ist allgemein der Teil eines 
Baumes zwischen Wurzeln und Ästen und in dem 
Erbrecht die Gesamtheit der --+ Abkömmlinge eines 
Abkömmlings. Der S. bildet eine Gruppe. die zu 
Lcb1eiten des Abkömmlings von der -+ Erbfolge 
ausgeschlossen ist. Umgekehn tritt der S. auch an 
die Stelle eines 1u dur Zeit des Erbfalls nicht mehr 
lebenden Abkömmlings (Erbfolge nach Stämmen). 

Stammaktie i'>t die vorrechtslose -+ Akue m Ge­
gensatl ZLI der Vortugsaktie und zu der MehNimm­
rechtsaktie. 
Lil · Doerks. iv.. D.:r Kursunterschied zwischen Stamm­
und Vortugsakticn, 1992 

Stammeinlage (§ 5 GmbHG) 1s1 bei der -+Ge­
sellschaft mit beschränkter Hartung der Teil des 
-+Stammkapitals der Gesellschaft, der von dem 
einzelnen Gesellschafter übernommen wird. Die S. 
muss mindestens 100 Euro betragen. Sie kann durch 
Sachleistung entrichtet werden. Kem Gesellschafter 



Stammesrecht 

kann bei Errichtung der Gesellschaft mehrere 
Stammeinlagen übernehmen Die S. darf dem Ge­
sellschafter weder erlasc,en noch gestundet werden. 
En.1 wenn auf jede S. ein Viertel eingetahlt ist und 
die Hillfte des Mindestsiammkapitals erreicht ist, 
kann die Gesellschaft 1u der Eintragung io das 
-+ Handelsregister angemeldel werden ( § 7 GmbHG). 

Stammesrecht isl in der Rechti.geschichte das 
Recht der einzelnen germamsch-deuL-.chen Völker­
schaft blW. Stammes (Volksrecht) des rrühmiuelal­
Lers (t. B. Lex Salica, Lex Baiwariorum). 
Lit: 811d111er; R„ Die Rechtsquellen. t953 

Stammkapital (§ 5 GmbHG) ist das auf einen be­
stimmten Nennbetrag festgesetzte -+ Eigenkapital 
einer • Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Es 
muss mindestens 25 000 Euro betragen, kann aber 
für die so genannte • Unternehmensge'>ellschaft 
auf bi' zu einen Euro emiäßigt sein. Es gliedert sich 
in die ~ Stammeinlagen der einzelnen Gesellschaf­
ter. 
Lit.: Borrlr. K„ Das Grund- und Stammkapital der Kapi­
talge~ellschaften. 2. A. 1999 

Stand ist das unveränderliche Stehen, die Stellung 
oder der Zustand. In dem Hochmiuetalter und 
Spätmittelalter sowie in der Neuzeit sind die Stände 
in dem Deutschen Reich cm wesentliches Verfas­
sungsorgan (Reichsstände [Kurfürsten, sonstige 
Reichsfilrsten. Reichsstiidte ]. Landstände 1 Riuer. 
Prälaten, Landstädte]) mit eigenen Rechten. das 
neben dem -+Staatsoberhaupt (-+Kaiser bzw. 
König. -+ Fürst bzw. Landesherr) steht Dritter S. 
sind dabei vor allem (in Fr.inkreich) die -+ Bürger 
(sowie die -+ Bauern). viener S. in dem 19. Jh. die 
Arbeiter (Proletarier). Daneben bedeutet S. in dem 
mittelalterlichen und neuleitlichen deutschen Recht 
auch die Zugehörigkeit 1u einer bestimmten Gesell­
schaftsgruppe mü besonderen Rechten (z.B. 
-+Adel. -+ Freie, Unfreie) oder auch zu einem 
besonderen Beruf(sstand) (1. B. Arzt. Rechtsanwalt). 
Lit.: Kö/Jler. G .. Deu1schc Rechtsgesch1ch1e, 6. A. 2005; 
Ständische Vertretungen in Europa im 17. und 
18. Jahrhunden. hg. v. Gerhard, D., 1969; Ständische 
Ge„elhchaft und soziale Mobilicät, hg. v Schulze. \V.. 
1988 

Standesamt ist das von dem ...... Standesbeamten 
ausgeübte -+ Amt und die 1ugehörigc Rilumlichkeit. 
Lit.: Standesbeamte und Standesamt in Europa. 2001 

S tandei.beamter ist der kommunale • Bcomtc. der 
vor allem die staatlichen Aufgaben der -+ Ehe­
schließung und Führung der amtlichen Register 
(bzw. früher -+ Personenstandsbücher) wahrnimmt. 
S. ist m klemeren Gemeinden meist der • Bürger­
mebter. Lehnt der Standesbeamte die Vornahme 
einer Am1shandlung ab. so kann er auf Antrag der 
Beteiligten oder der Aufsichtsbehörde durch das 
-+Gericht dazu angehalten werden(§ 49 PStG). 
Lit.: Standesbeamte und Standesamt in Europa. 2001 

Standesrecht ist das besondere Recht eines be­
stimmten Berufsstands (/. B. Rechtsanw;iltc §§ 43 ff. 
BRAO. Ar1te usw.). Es ist nur ansa11weise gesetz-
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lieh geregelt. Es wird durch -+ Ehrengerichte über­
wacht Die Standesrichtlinien der Rechtsanwälte 
wurden zum 11 . 3. 1997 neu geordnet. Sie gestauen 
grundsätzlich Werbung in sachlicher und berufsbc-
1ogener Form (auch mit einer bebilderten Broschü­
re) auf Messen. als Sponsor usw. Die Angabe von 
(bis zu drei und mehr) nachweisbaren Tätigkeits­
.schwerpunkten (1. B Reiserecht. Bankrecht. Bau­
recht) ist zulässig. 
Lit.: BORA/FAO. Berufüche Fachanwallsordnung. hg. 
v. flar11111g, W./Sclwnner, H„ 7. A. 2020. 8. A. 2022; 
f/eberer. J„ Das i.ir.i:tliche Berufs- und Standesrecht. 
2. A. 2001 

Standrecht ist das in dem Ausnahmezustand oder 
Kriegszustand geltende Recht. zur Erhaltung der 
Ordnung in bestimmten Fällen in einem abgekümen 
Verfahren zu entscheiden und die Entscheidung zu 
vollstrecken. Nach Art. 101 l 1 GG sind Standge­
richte als -+ Ausnahmegerichte unzulässig. Nach 
An. 102 GG 1sl die mit dem S meist verbundene 
-+ Todesstrafe abgeschafft. 

Station (Stelle, Stellung) ist die Bezeichnung des 
Ausb1ldungsabschnins des -+ Rechlsreferendars und 
des Arbeitsabschnitts bei der-+ Relation. 
Lit: Köbler. G„ Wie werde ich Jurist'?, 5. A. 2007: 
Happ. M. u. a., Die S1ation in der öffontlichen Verwal 
tung, 7. A. 2012; Ernemmm, A./Friscl1, A. u. a„ Die 
Station in Strafsachen, 8. A. 201 l: Dallmayr, T., Die 
Station in Zivilsachen, 11. A. 2021: Anwaltlichc~ Be­
ruhrccht. hg. v. Römennann, VJHartw1g, W.. 3. A. 2018 

Statistik ist die zahlenmäßige Zusammenfassung 
bestimmter Sachverhalte. Sie ist ein wichtige.., 
Hilfsmiuel der Rechtspolitik. Flir die S. ist ein eige­
nes Statistisches Bundesamt mit Sitz in Wiesbaden 
errichtet. 
Lit . Dorer. P./Mainusch, H./Ti1b1es, ff„ BundeS\latis­
tikgesetL, 1988: Jledderich, JJSachs. L. Angewandte 
Stati,tik. 17. A. 2020; Bolik. J„ Angewandte Statistik. 
2019 

statistisch (Adj.) Statistik betreffend 

Statt (F.) Stätte. Stelle. On 

statthaft (Adj.) grundsätzlich L.uläss1g. -+ Sta11-
haftigkeit 

statthaftig (Adj.) stauhaft, wlässig 

Statthaftigkcit ist die grundsatzliche -+ Zuläs­
sigkeit Ein -+ Rechtsbehelf ist dann statthaft, wenn 
er gegen eine Enti.cheidung dieser Art überhaupt 
gegeben ist (z.B. § 5 11 ZPO Die Berufung findet 
gegen die im ersten Rechtszug erlassenen Endurteile 
statt). Die S i..,t eine -+ Zulässigkeitsvoraussetzung 
emc.., Rechtsbehelfs. 
Lit . Ka11ffmam1. H„ Zur Statlhafugkcll der Beschwer­
de. 1978 

Status (tat. [M.) Stand) ist nach der zwecks besserer 
Erklärung des Verhähnisses 1wischen Staat und 
Einteinen verfassten Statuslehre (G. Jelline/.:.) die 
Stellung des Emtclnen zu dem -+ Staat. Der s. acti-
1•us (aktive Stand) verleiht das Recht lU der Teil-
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oahme an der staatlichen Willensbildung (-+ Wahl­
recht). Der s. 11e1:atil'tl.\ (negative Stand) gewährt die 
Freiheit von Eingriffen des Staates in das grund­
rechtlich geschUtzte Ein1elinteresse (z.B. --> Hand­
lungsfreiheit). Der s. positivus (positiver Stand) 
verschafft dem Einteinen Lei!,tungsanspriiche gegen 
den Staat (z.B. An-.pruch auf Rechtsschutz). 
Lit.: Jelli11ek. G., Allgemeine Staahlehre, 3. A. 1914 

Statusprozess <§§ 640ff ZPO) war der Prozess in 
-+ Kindschafl.!>sachcn. 

status (lat. [M.)) Zustam.I 

status (M.) quo (lat.) Zustand. in dem (sich eine 
Angelegenheit derzeit befindet) 

s tatus (M.) quo ante (tat.) Zustand, in dem (sich 
eine Angelegenheit) vorher (befunden hat). 

S tatut ([N.] Satz. Gcset1) ist in dem internationalen 
-+ Pnvatrecht die anwendbare Rechtsordnung. 

S ta tutenkollision ist der Widerspruch der Rechts­
sätze ver..chiedener Rechtsordnungen. Zu ihrer 
Lösung ist insbesondere das (jeweilige nationale) 
imemationale -+Privatrecht bzw. allgemeiner das 
(jeweilige narionale) internutionale Recht ausgebil­
det worden. Es entscheidet, welche von mehreren 
miteinander kollidierenden Rechtsordnungen im 
Einzelfall anwendbar ist. 
Lit.: Kegel, G./Sclruri.J<, K„ Internationales Privatrecht, 
9.A. 2004 

Statutentheorie ist die von dem Vorrang der 
-+Staturen ausgehende. von den spätmirtelalterli­
chen Juristen eniw1ckelte Theone .i:u dem Verhältnis 
von gemeinem -+ Recht und lokalen -+ Statuten. 
Danach sollten vorrangig die partikularen Rechte 
und subsidiär oder ergän1cnd das römische -+ Recht 
oder allgemeiner das gelehrte Recht zu der Anwen­
dung kommen. Rechtstatsächlich entwickelte sich 
jedoch eine umgekehrt für die Anwendbarkeit des 
römischen Rechts sprechende Vermutung. 
Lit.. Köhler, G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rech~gci.chichte, 6 A 2020 (Internet) 

s tecken (V.) sein. festmachen 

Steckbrief (§§ 131, 457 II StPO) ist das schriftlich 
an alle -+ Behörden ergehende Ersuchen. einen 
llüchtigeo oder sich verbergenden Menschen festzu­
nehmen und ihn der e ri.ucheoden --> Behörde zu 
übergeben. Der S. kann grundsätzlich von dem 
-+ Richter oder der-+ Staatsanwaltschaft auf Gnmd 
eines -+Haftbefehls oder -+ Unterbringungsbcfehls 
erlassen werden. evtl. auch von der -+ Polizei. Der 
S. '>Oll den Verfolgten bc1eichnen und soweit wie 
möglich beschreiben. 

stehlen (V.) heimlich wegnehmen. -+ Diebstahl. 
-+Wegnahme 

Stein-Hardenbergische Reform ist die uncer den 
Staatsministern Freiherr vom Stein und Fürst Har­
denberg 1807 begonnene und 1812 abgeschlossene 

sterilisieren 

liberale Refonn in Preußen (Bauernbefreiung. Ge­
werbefreiheit, Selbstverwaltung) 
Lit.: Küb/er. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Säseman11, B .. Gemeingeist und Bürgersinn, 1993 

Stelle (F.) Standort, Platz, durch Organii.alionsrecht 
geschalTene. von dem Wechsel der sie jeweils inne­
habenden Menschen unabhängige. in gewisser Wei­
se ver~elbständigte Organisauon'>einheit 

s tellvert retend (Adj.) eine Stelle vertrerend 

stcll,c rt retendes commodum (N ) -. commodum. 
stellvenretendes 

Stellvertretung (§§ 164ff. BGB) ist das-+ rechts­
geschäftliche Handeln einer Person (-+Vertreter, 
--> Stellvertreter) in dem Namen einer anderen Per­
~on (-+ Venretener) (in fremdem Namen) für diese 
(für fremde Rechnung) (sog. direkte, echte, offene 
oder 1111111ittelbare S.). Nicht S. in diesem Sinn ist 
das rechtsgeschäftliche Handeln in dem eigenen 
Namen für fremde Rechnung (111d1rekte. unechte, 
mmelbare S., z.B. des Kommissionärs). Die S. 
erfordert recht:.gescbäftliches + Handeln. -+ Ver­
tretungswillen und -+ Vertretungsmacht \Owie Zu­
lässigkeit der S. (ausgeschlossen l. B. bei Testa­
mentscrrichtung). Nach § 164 1, III BGB wirkt eine 
-+ Willenserklärung durch den oder gegenüber dem 
Vertreter unmittelbar für und gegen den Vertretenen. 
Soweit die rechtlichen Folgen einer Willenserklä­
rung durch -+ Willensmängel oder durch die Kennt­
nis oder das -+ Kennenmüssen gewisser Umstände 
beemnusst werden. kommt nicht der Yenretene, 
sondern der Vertreter in Betracht(§ 166 J BGB). Die 
Vertretungsmacht des Venreters kann auf Rechtsge­
schäft (-+Vollmacht. gewill/..iirre S.) oder auch auf 
Gesell (gesediche S . .t. B. Eltern für ein Kind) 
beruhen. Fehlt die Vertretungsmacht. so liegt Vertre­
rung ohne Vertretungsmacht vor, die zu schweben­
der ..... Unwirksan1keit des geschlossenen Vertrags 
führt (§ 177 BGB). Dieser kann nur durch -+Ge­
nehmigung des Vertretenen wirksam werden. Wird 
sie verweigert, ist der Venreter grundsätzlich selbst 
LU -+ Erfüllung oder lU -+ Schadensersatz ver­
pnichtet (§ 179 BGB). 
Lt1 Niemom1, K .• Die rechtsge~chäftlichc und organ­
schaftltche Stellvertretung. 2004; Mock, S .. GrundfäJle 
1um Stellvertretungsrecht, JuS 2008. 309; Lorenz. S., 
Stellvertretung. JuS 2010. 382 

Sterbebuch -+ Personenstandsbuch 

Sterbehilfe -+ Euthanasie 
Lit.: Wemstedt, T., Sterbehilfe in Europa, 2004; K11sch. 
R„ Tabu Sterbehilfe, NJW 2006. 261 

s terben (V.) tot werden. versterben 

s teril (Adj.) unfruchtbar 

S terilisation (F.) Unfruchtbannachung 
L11." Hoffmt11111, B„ Sterilisation geistig behinderter 
Erwachsener. 1996: Ley. A .. Zwangsstcriltsa11on. 2004 

ste rilisieren (V.) unfruchtbar machen 



Stern 

Stern (M.) ein durch Sonnenlicht beleuchteter und 
dadurch strahlender Himmelskörper 

Sternsozietät - Partnerschaft (Angehörigkeit eines 
Rechtsanwalts in mehreren beispielsweise durch ihn 
stemartig verbundenen Sozietäten), durch die § 59a 
BRAO, § 31 BORA für Rechtsanwaltssozietäten 
verboten (str.) 
Lit.: Kilian, M., Das Verbot der Sternsozietät. NJW 
2001, 326 

Steuer (§ 3 AO) ist dje einmalige oder laufende 
Geldleistung. die nicht eine Gegenleistung für eine 
besondere Leistung darstellt und von einem öffem­
lich-rechtJichen Gemeinwesen zu der Erzielung von 
Einkilnften allen auferlegt wird, bei denen der Tat­
bestand zutrifft, an den das Gesetz tlic Leistungs­
pflicht knüpft (in Deutschland 1995 38 Steuerarten 
und 21 Quasisteuern). Die S. ist eine --+Abgabe 
(Zwangsabgabe). Sie kann direkte oder indirekte S. 
sein - je nachdem, ob der, der die S. zahlt oder an 
das Finanzamt abführt, sie auch tatsächlich endgül­
tig trägt (z.B. Grundsteuer, Einkommensteuer, an­
ders Umsatzsteuer, Lohnsteuer) -. weiter _.Per­
sonalsteuer (Subjektsteuer) oder ....,. Realsteuer 
(Objektsteuer) sowie --+ Besit:,steuer (z.B. -+ Ein­
kommensteuer), -+ Verkehrste11er (t. B. --+ Umsatz­
steuer), -+ Verbrauchsteuer (z.B. Tabaksteuer) oder 
--+ Zoll. Nach der An des Berechtigten werden un­
terschieden Gemeinschaftsteuer (z.B. Umsatzsteuer. 
Lohnsteuer), Bundessteuer (z.B. Tabaksteuer), Lt.111-
desste11er (z.B. Kraftfahrzeugsteuer) oder --. Ge­
meindesteuer (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer) 
sowie --+ Kirchensteuer. 
Lit.: Formularbuch Recht und Steuern, 10. A. 2021; 
SteuerG, 26. A. 2021; Steuergesetze (Lbl), 2021. ge­
bunden 2021; Steuertabellen, CLbl.) 2021; Homburg, S„ 
Allgemeine Steuerlehre, 7. A. 2015; Schieß/, H„ Der 
Jurist in der Steuerverwaltung, JuS 2005, 284; Steuer­
gesetze, 2021 

Steuerberater (§§ 32 ff. StBerG) ist der steuerliche 
Beratungshilfe leistende Fachmann in Steuerangele­
genheiten. Zu der Prüfung als S. ist insbesondere 
zugelassen, wer ein rechtswissenschaftliches oder 
wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium 
abgeschlossen hat und danach 3 Jahre auf dem Ge­
biet des Steuerwesens hauptberuflich praktisch tätig 
war (z.B. ein Rechtsanwalt, der seinen Beruf 
3 Jahre ausgeübt hat). Die Tätigkeit des Steuerbera­
ters ist freier --+ Beruf. Sie ist in dem Gesetz ilber 
die Rechtsverhältnisse der Steuerberater und Steuer­
bevollmächtigten näher geregelt. Seit 1994 ist die 
Zusammenarbeit mil einem Rechtsanwalt in einer 
Kanzlei erlaubt. Partnerschaftsgesellscbaften, Akti­
engesellschaften und Gesellschaften mit beschränk­
ter Haftung sind zulässig. Rechtstatsächlich gab es 
in Deutschland 2002 rund 71 000. 2021 knapp 
90000S. 
Lit.: Koslowski. Steuerberatungsgeseu, 7. A. 2015; 
Beck'sches Steuerberaterhandbuch, hg. v. Pelka, J„ 
202112022; Lawerbach, A„ Berufsziel Steuerbera­
ter/Wirtschaftsprüfer, 21. A. 2021; Eckert, W.!Böttcher. 
H„ Steucrberatervergiltungsverordnung. 6. A. 2017. 
7. A. 2022 

Steuerbescheid ist der -+ Verwaltungsakt, durch 
den die -+ Steuer festgesetzt wird. Er ist vielfach 
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fehlerhaft. Gegen ihn sind der Einspruch und die 
Anfechnrngsklage zulässig. 
Lit.: Lobenhofer, M„ Die Korrektur von Steuerbeschei­
den. 1997; Hufeid, U./Abeln, M„ Die Korrektur von 
Steuerbescheiden, JuS 1999, 684 

Steucrbevollmächtigter ist der dem --+ Steuer­
berater weitgehend gleichgestellte berufsmäßige, 
nicht wissenschaftlich ausgebildete Helfer in Steu­
ersachen. 

Steuerbilanz--+ Bilanz 
Lit.: Wöhe, G„ Die Handels- und Steuerbilanz, 7. A. 
2020 

Steuerer klärung ist die Erklärung der steuerlichen 
Verhältnisse eines -. Steuerpflichligen für eine 
bestimmte --+ Steuer und einen bestimmten Zeit­
raum oder einen bestimmten steuerauslösenden 
Sachverhall gegenüber dem --+ Staal (bzw. gegen­
über der-+ Finanzverwaltung). 
Lit.: Carl, D./Klos. J„ Die Steuererklärung, JuS 1996. 
402; Schneidewind, G„ Steuern sparen 2004, 2003 

Steuererlass ist der anweisende Erlass an die nach­
geordneten Behörden in dem --+ Steuerrecht bzw. 
der Erlass einer Steuer. 
Lit.: Steuererlasse (Lbl.). 2021: Becket; C„ Der Steuer­
erlass nach § 227 Abgabenordnung, 2003 

Steuerfahndung ist die auf die Aufdeckung von 
-+ Steuerhinterziehungen gerichtete Maßnahme der 
- Finanzvenvaltung. Hierzu gehört die Ermittlung 
von Besteuerungsgrundlagen in Zusammenhang mit 
der Erforschung von Steuerstraftaten auch dann. 
we110 hinsichtlich dieser bereits Strafverfolgungs­
verjährung eingetreten ist. Ohne einen bestimmten 
Tatverdacht eioer Steuerpflichtwidrigkeit ist eine 
Rasterfahndung unzulässig. 
Lit.: S1reck, M„ Die Steuerfahndung, 5. A. 2017: Rcmdt. 
K„ Der Steuerfahndungsfall. 2004; Fromme//, H. u. a., 
Steuerfahndung im Dreiländereck, 2009 

Steuergeheimnis (§ 30 AO) ist in dem Verwaltungs­
recht die Geheimhaltungspflicht des Steuerbeamten 
oder amllich zugezogenen Sachverständigen hin­
sichtlich des ihm amtlich bekannt gewordenen Wis­
sens über Verhältnisse eines Steuerpflichtigen. Die 
vorsätzliche Verletzung des Steuergeheimnisses ist 
strafbar(§ 355 StGB). 
Lit.: Ruegenbug, G., Das nationale und internationale 
Slcucrgcheimnis, 2001 

Steuergesetz ist das eine -+ Steuer betreffende 
-+Gesetz. 
Lit.: Steuergesetze (Lbl.), 2021; Steuergesetze, 2021 
(gebunden) 

Steuerhehlerei (§ 374 AO) ist das Ankaufon, Ver­
schaffen oder Absetzen von Erzeugnissen oder Wa­
ren, hinsichtJich deren --+ Verbrauchsteuer oder 
-. Zoll hinterzogen worden oder Bannbruch began­
gen worden ist, in der Absicht, sich oder einen Drit­
ten zu bereichern. 
Lit.: Krisch, M„ Die Steuerhehlerei, 1993 (Diss.) 
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Steuerhinterziehung (§ 370 AO) ist das Erschlei­
chen ungerechtfcnigter Steuervoneile oder Bewir­
ken der Verkür1Ung von Steuereinnahmen zu dem 
eigenen Voncil oder zu dem Voneil eines Dritten. 
Lit.: Beckmtmn. C.. Steuerh1mer1iehung. 2003; Rol­
/etschke. S.. Die Steuerhmterziehung. 2004 

Steuerhoheit ist da„ Recht des Staates oder anderer 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften zu der Festset­
zung und Eintreibung \'On -. Steuer. 
Lit. Pl1cl1-llt111.1.1enheimb. F.. Die Verstrickung von 
Wirtschalhgiltcm. 1991 

Steuerpflicht ist die -. Pflicht, bei Vorliegen der 
gese1zlich festgelegten Sachverhalte -. Steuer zu 
zahlen. Die $. ist ein Fall der allgemeinen Pflichlig­
keit des Angehörigen eines -. Staates gegenüber 
diesem. Die S. kann unbeschränkt oder auf besonde­
re Teilsachverhalte (z.B. die in der Bundesrepublik 
erzielten Einkünfte) beschränl.t sein. 
Lit.: Na111ok. J .. Steuerpflicht und Gewissensfreiheit, 2003 

Steuerpflichtiger --. Steuerpflicht 

Steuerrecht ist die Gesamthell der -. Steuern be­
treffenden Rechtssätze. Das S. ist ein Teil des 
-+ Verwaltung-.rechts. Es glieden sich in das allge­
meine S und das Recht der einzelnen Steuern sowie 
d~ Steuerverfahrensrecht und das Steuerstrafrecht. 
fa ist in der -+ Abgabenordnung und zahlreichen 
Einzelgesetzen und Verordnungen geregelt. Vielfach 
sind Steuererklärungen des Steuerpflichtigen nötig. 
Es bestehen Aufbewahrungsfristen von 10 bzw. 8, 
ab 2015 7 Jahren. 
Lit.: Tipke, K/Lang, J. Steuerrecht, 24. A. 2021: Steu­
ergeselle (Lbl.), 2021. \Vi/ke, K/\Veber, J., Lehrbuch 
des Internationalen Steuerrechts. 15. A. 2020; Anuft. H .• 
Steuerecht, 4. A. 2009; Arndt. H., Allgemeines Steuer­
recht, 3. A. 2016; Ple11ka, H., Die Entwicklung des 
Steuerrechts, NJW 2018, 2526; Birk. D. u.a., Steuer­
recht. 24. A. 2021; Ackermann, R., Grundzüge des 
internationalen Steuerrechts, JuS 2015, 793; Koko11, J., 
Das Steuerrecht der Europäischen Union, 2018; Beck-
11w1111, C.. Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes 
im Steuerrecht, JuS 2021. 837 

Steuerrichtlinie ist die von der zuständigen Ober­
behörde ausgegebene -> Richtlinie wr Ermittelung 
der Steuer im Einzelfall 
Ln.· Steucrrichtlimen (Lbl.). 2021: Steuerrichtlinien 
(gebundene Ausgabe) 2021 

Steuersache "' die eine -+Steuer betreffende Ange­
legenheit. Zu geschäftsmäßiger Hilfe in Steuersachen 
sind -+Steuerberater. -+ Steuerbevollmächtigte. 
Rechtsanwälte. niedergelassene europäische Rechts­
anwälte. Winschalhprüfer. vereidigte Buchprüfer. 
von ihnen gebildete Partnerschaftsgesellschaften. 
Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesell­
schaften. Winschafhprüfungsgesellschaften, Buch­
prüfungsgesellschaften und entsprechende Berechtig­
te in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
berechtigt ( § 3 StBerG ). 

Steuerschuld ist die -+ Schuld des -+ Steuer­
pflichtigen gegenüber dem berechtigten Hoheitsträ­
ger. 
Lit.: Nacke. A .. Oie l laftung für Steuerschulden, l 999 

Stiftung 

Steuerstrafrecht t!'>t das steuerliche Verhältnisse 
betreffende + Strafrecht. Da.s S. ist vor allem in der 
-> Abgabenordnung geregelt. Seine beiden wich­
ugsten Tatbe!->tände sind -+ Steuerhehlerei und 
-+Steuerhinterziehung. 
Ln.: Joec:ks. W./Jä1:er!Rt111dt. Steuer:.trafrecht, 9. A. 
2022. Bi/sdmfer. P. Die Entwicklung des Stcucrstraf­
und Steuerordnungswidrigkeitenrechts. NJW 2018, 
1443; Wulf. M., Schwerpunktbereich - Einführung in 
das Steuerslr.Ürecht. JuS 2008. 206: Ku/111/Weigell, 
Steuerstrafrecht. 3. A 2019. Handbuch des Winschaft.s­
und Steuer.trJfrechts. hg. v. Wabnitz. H/Ja1101•sky, 
T/Sc/1mi11, L, S. A 2020: Rolletschke, S .. S1euerstraf­
recht. :'>. A. 2021; Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, hg. 
v. Lei111er. ~V. u a .. 2017, 2. A. 2022 

Steuertabelle ist die tabellarische Übersicht über 
die Höhe der zu entrichtenden -+ Steuer. 
Lit.: Steuertabellen (Lbl.), 2021 

sleuerungsfähig (Adj.) zu Steuerung des Verhaltens 
fähig 

Steuerungsfähigkeit (§ 20 StGB) ist die Fähigkeit. 
nach einer Einsicht in das -+ Unrecht einer Tat zu 
handeln. Die S. ist der voluntative Faktor der psy­
chologischen Komponente der -. Schuldfähigkeit. 
Fehlt die S . ist der Täter schuldunfähig. Ist sie er­
heblich vcrmrndcn. kann die + Strafe gemilden 
werden. Es gibt keinen gesichenen Erfahrungssatz 
dahingehend, das!'> allein wegen einer bestimmten 
Blutalkoholkonzentration 7U der Talleit von einem 
Vorliegen einer alkoholbed1ngt erheblich verminder­
ten S auszugehen ist. 

Steuerveranlagung ist das Verfahren zur Ermittlung 
einer Steuerleistungspflicht. 
Lit.: Handbuch der Steuerveranlagungen ES1G. KStG, 
GewStG, UStG 2021. 2022 

Steuerverbund ist die gemeinsame Berechtigung 
verschiedener -+ Gebietskörperschaften an einem 
Steuerauflcommen (7. B. ->Einkommensteuer, 
Art. 106 lll, V GG). 

Slief (Parllkel) verwandt mtt dem Ehegatten eines 
Elters nach dem To<l des anderen Elters 

Stiefkind ist das Kmd emes Ehegatten in Bezug auf 
einen neuen Ehegauen des anderen überlebenden 
Eitel"'>. Zu diesem steht es in dem Verhältnis der 
-. Sch1,1,agerschaft er!'>ten Grade„ in gerader Linie. 
Es gibt weder eine Unterhaltspfücht noch ein ge­
setzliches Erbn..--cht Sen 1999 sieht Stiefeltern im 
Rahmen der Betreuung und Verantwonung in dem 
täglichen Leben ein Sorgerecht zu. 
Lit.: Carre·Jersd1 . . \„ Das Sticfkindverhältnis, 1995: 
Kremer. S.. Da' Stiefkind im Unterhaltsrecht. 2000: 
Pol~er. A . Pmbleme und Chancen der Stieffamilie, 
2003 

stiften (V) geben. gründen, Vermögen widmen 

Stiftung ist die Widmung von -+ Vermögen zu 
einem bestimmten Zweck durch -. Rechtsgeschäft 
bzw. die auf Dauer angelegte Zusammenfassung 
vennögcnswcrter Gegenstände zu der Erfüllung 
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eines von dem Slifter bestimmten, in der Satzung 
festgelegten, das Gemeinwohl nicht gefährdenden 
Zweckes. Unselbständige S. ist die S., bei welcher 
der Rechtsträger nicht eine eigene, diesem Zweck 
dienende juristische -> Person, sondern eine unab­
hängig von der S. vorhandene, da~ Vermögen treu­
händerisch verwaltende Person ist. Reclttsflihige S. 
ist die S., die als solche selbständige juristische 
Person ist. Unter einer S. des öffe11tliche11 Rechtes ist 
eine S. zu verstehen, die vermöge ihrer Beschaffen­
heit dem Organismus eines öffentlich-rechtlichen 
Verbands (-.Staat. -+ Kirche) eingefügt ist. Sie 
wird durch Gesetz errichtet. Sie ist Träger hoheitU­
cher Gewalt. Die rechtsfähige S. des Privatrechts ist' 
in den §§ 80ff. BGB in Grundzügen (sowie in ein­
zelnen Landesstiftungsgesetzen in Einzelheiten) 
geregelt. Sie entsteht durch das Stiftungsgeschäft 
(Rechtsgeschäft z.B. schriftliche Erklärung, Testa­
ment) und die landesrechtliche -. Genehmi­
gung, wobei ein Mindeststiftungsvermögen von 
50000 Euro erwartet wird. Nach § 84 BGB („Stä­
dclparagraph") gilt dabei eine Stiftung, die erst nach 
dem Tode des Stirters als rechtsfähig anerkannt 
wird, für die Zuwendungen des Stifters als schon 
vor seinem Tode entstanden. Die S. ermöglicht die 
Vermeidung von Erbschaftsteuer, wenn ein Unter­
nehmer sein Vermögen in eine gemeinnützige Stif­
tung einbringt, die er mit Nießbrauchsvorteilen für 
die erbberechtigte Person belasten kann. Außerdem 
darf bis zu einem Drittel der Einkünfte an den Stif­
ter und seine Angehörigen fließen. in Deutschland 
können seit 1.1.2000 Steuerpflichtige bis zu 
20450 Euro jährlich steuerfrei an gemeinnützige 
Stiftungen spenden und neu gegründeten Stiftungen 
in den ersten zehn Jahren bis zu 307000 Euro ge­
währen. Denkbar ist auch eine typische stille Gesell­
schaft an dem Stiftungsvennögen. Die S. erlischt 
durch Zeitablauf', Bedingungseintriu oder Aufhe­
bung. Mit dem Erlöschen fällt das Vermögen an die 
in der Verfassung der S. bestimmten Personen. In 
Deutschland gab es 2000 rund 10000 Stiftungen, 
von denen mehr als 95 Prozent gemeinnützig waren 
(2006 13500, 2008 16406, www.stiftungen.org, 
2018 22274 Stiftungen mit einem geschätzten Ver­
mögen von 100 Milliarden Euro). 
Lit.: Stiftungsrecht (Textausgabe), 2017, 2. A. 2023; 
H111111i11s. S .. Die Vorstiftung, Diss. jur. Jena 1999; 
Bemdt, H., Stiftung und Unternehmen. 8. A: 2009: 
Pues, L./Scheerbarth, W., Gemeinnützige Stiftungen im 
Zivil- und Steuerrecht, 3. A. 2008; Schlüter. A.!Sto/1e, 
S., Stiftungsrecht, 3. A. 2016, 4. A. 2022; Stiftungs­
rechts-Ha.ndbuch, hg. v. Seijart/Campenhausen, A. Frhr. 
v., 4. A. 2014; Swmpf. C.IS11erbau111, J./Sclmlte. M./ 
Pcm/i, R., ~.uttungsrecht, 3. A. 2011S: Zi11unermaim. K., 
Aktueller Uberblick über das deutsche Stiftungsrccht, 
NJW 2011. 293 1; Landesstiftungsrecht. hg. v. Hii11e­
ma1111, R. u. a.. 2011; Zi111111erma1111, K. u. a .. Die Ent­
wicklung des Stiftungsrechts, NJW 2018, 516. 

still (Adj.) ruhig, geheim 

Stille Gesellschaft (§ 230 HOB) ist die Gesell­
schaft, bei der sich jemand in Verfolgung eines ge­
meinsamen Zweckes an dem -> Handelsgewerbe 
eines anderen mit einer in dessen Vennögen überge­
henden Einlage - gegen einen Anteil an dem Ge­
winn - beteiligt. Die s. G. ist keine -. Handels-
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gesellschaft, sondern reine Innengesellschaft und 
-. Schuldverhältnis. Der lnhaber des Handelsge­
schäfts wird aus den in dem Betrieb geschlossenen 
Geschäften allein berechtigt und verpflichtet. 
Lit.: Schulze zur \Viesche, D., Die GmbH & Still, 7. A. 
2019; Schoor. H .. Die GmbH & Still im Steuerrecht, 
4.A. 2005 

Stills tand ist der Zustand ohne Bewegung oder 
Fortschritt. S. der Rechtspflege ist in dem Verfah­
rensrecht das Aufhören der Tätigkeit der-. Gerichte 
durch Krieg oder andere einschneidende Ereignisse. 
Nach § 24'5 ZPO wird für die Dauer des Zustands 
des Stillstands der Rechtspflege das -. Verfahren 
unterbrochen. S. des Verfahrens(§§ 239ff. ZPO) ist 
das Au1bören der Tätigkeit des-+ Gerichts in einem 
bestimmten einzelnen _, Verfahren. Der S. des 
Verfahrens tritt ein bei der -+ Unterbrechung, der 
-+Aussetzung (und dem Ruhen) des Verfahrens 
sowie bei dem tatsächlichen S. infolge Autbörens 
des Betreibens des Verfahrens durch die Parteien. 
Aussetzung und Unterbrechung haben zur Folge, 
dass der Lauf jeder-+ Frist aufhört und während der 
Unterbrechung oder Aussetzung vorgenommene 
-+ Prozesshandlungen unwirksam sind (§ 249 
ZPO). 

Stimme ist die Fahigkeit des Menschen zu sprechen 
und in dem _, Recht vor allem die Möglichkeit, 
eine Entscheidung einer Personenmehrheit durch 
seine S. mitzugestalten. -. Stimmrecht 

Stimmrecht ist das Recht, an einer -+ Abstimmung 
einer Personenmehrheit teilzunehmen. In dem öf­
fentlichen Recht spielt das S. vor allem als-> Wahl­
recht (mit möglicherweise einer Erststimme und 
einer Zweitstimme) und als S. innerhalb von Vertre­
tungskörperschaften eine Rolle. in dem -. Privat­
recht ist das S. ein Verwaltungsrecht der -. Mit­
glieder von -. Gesellschaften und juristischen 
Personen. 
Lit.: Heusser. P., Stimm- und Wahlrecht für Auslände­
rinnen, 2001; Yilmaz. A., Stimmrecht und Kapitalbetei­
ligung. 2002 

Stipula tio (lat. [F. l Gelöbnis) ist in dem römischen 
Recht der aus einer formelhaften Frage des Gläubi­
gers (spondesne? gelobst du?) und der bejahenden 
Antwort des Schuldners (spondeo, ich gelobe) be­
stehende, ab~trakte -. Vertrag (Verbalkomrakt, 
Schuldversprechen). 
Lit.: Kaser. M., Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

s tipulieren (V.) vereinbaren, sich zusagen lassen, 
-+ stipulatio 

St.-Lague s. Sainte-Lague 

Stoff (M.) Materie, Substanz 
Lit.: Wagner. J. u. a., Einführung in das Stoffrecht. JuS 
2016, 412 (Teil des Umweltrechts) 

s tören (V.) unterbrechen, beunruhigen, beeinträchti­
gen 

Störer ist der Verursacher einer -> Störung. Der S. 
ist in dem Sachenrecht(§ 1004 BGB) Adressat eines 
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-+ Beseitigungsanspruchs oder -+ Unterlassungs­
anspruchs des von der Störung betroffenen -+ Ei­
gentümers. In dem Verwaltungsrecht ist S. der 
Adressat eines polizeilichen oder ordnungsbehördli­
chen Handelns der -+Gefahrenabwehr. Der S. ist 
Handlungsstörer, wenn er durch seine Handlung die 
Störung verursacht hat, und Zustandsstörei; wenn er 
eine störende Anlage hält, deren Beseitigung von 
seinem Willen abhängt (z.B. Miteigentümer eines 
von Lastkraftwagenfahrem als Abstellplatz benutz­
ten Grundstücks, Eigentümer eines infolge eines 
technischen Fehlers an elektrischen Leitungen in 
Brand geratenden und das Nachbargrundstück be­
schädigenden Grundstücks). 
Lit.: Herrma1111, E„ Der Störer nach § 1004 BGB, 1987: 
Spießhofer, 8„ Der Störer im Allgemeinen und im Son­
derpolizeirecht. 1989: Hoeft. M„ Die Entschädigungs­
ansprüche des Störers, 1995; Wen;:el. J„ Der Störer, 
NJW 2005. 241 

stornieren (V.) rückgängig machen. aufheben 

Storno [M., N.] ist die Rückgängigmachung eines 
Geschäfts, insbesondere einer irrtümlichen Gut­
schrift durch ein -+ Kreditinstilut. 
Lit.: Schönmann, K„ Das Stomorccht der deutschen 
Kreditinstitute. 1990 (Diss.) 

Störung (§ 1004 BGB) ist in dem Sachenrecht die 
Beeinträchtigung des -+ Eigentums einer Person in 
anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthal­
tung des --+ Besitzes. Die S. ist daher eine besondere 
Form der Rechtsverletzung. ln dem -+ Verwaltungs­
recht ist S. die Beeinträchtigung der öffentlichen 
-+ Sicherheit und Ordnung. Die S. kann H(lndlungs­
srörimg sein, wenn sie durch eine Handlung herbei­
geführt wird (z.B. Betreten eines Grundstücks), 
oder Zustandssrörung. wenn sie auf dem - nicht 
allein auf Naturkräfte zurückgehenden (str.) - Zu­
stand einer Sache beruht (z.B. Froschquaken in 
einem künstlich angelegten Teich). -+ Störer 
Lit.: Pfeifer, F.. Lärmstörungen, 9. A. 2000; Sch111id1, U„ 
Lärmstöru11gen. 2012; Hermiarm, E„ Die Haftungsvor­
aussetzungen nach § 1004 BGB. JuS 1994, 273; Fi­
scher. K„ Das polizeiliche Abschleppen von Kraftfahr­
zeugen. JuS 2002. 446 

Strafantrag (§§ 77ff. StGB) ist die zu der Verfol­
gung bestimmter -+ Straftaten erforderliche oder 
mögliche Erklärung einer von der -+ Staatsan­
waltschaft verschiedenen Person bei der zuständigen 
--+Behörde, dass sie die -+ Strafverfolgung wün­
sche. Der S. ist von dem Verletzten. u. U. von sei­
nem Ehegatten, seinen Kindern, Eltern, Geschwis­
tern oder Enkeln, seinen gesetzlichen Vertretern 
oder u. U. seinen Dienstvorgesetzten binnen 3 Mo­
naten ab Kenntnis von der Tat zu stellen, kann aber 
zurückgenommen werden. Der S. ist bei -+ Antrags­
delikten -+ Prozessvoraussetzung. 
Lit.: Brahmer, S„ Wesen und Funktion des Strafantrags. 
1994: Böhme. F. u. a., Strafantragsrecht, JuS 2016. 234 

Strafanzeige (§ 158 StPO) ist die Mitteilung des 
Verdachts einer -+ Straftat bei der zuständigen 
Behörde mit der Anregung zu prüfen, ob sie zu 
verfolgen ist. Die S. kann von jedermann bei 
der -+ Staatsanwaltschaft, den -+ Behörden und 

Strafaussetzung 

-+ Beamten des Polizeidiensts und den -+ Amts­
gerichten mündlich oder schriftlich (auch anonym) 
angebracht werden. Eine allgemeine A01.eigepflicht 
für begangene Straftaten besteht grundsätzlich nicht. 
Lit.: Kiirzinger. J„ Private Strafanzeige und polizeiliche 
Reaktion, 1978: Hanak. G„ Phänomen Strafanzeige, 
2004; Klesczewski, D„ Strafakte. 2004 

Strafarrest (§§ 9 IT. WStG) ist die - Freiheitsstrafe 
für -+ Soldaten zwischen 2 Wochen und 6 Monaten. 

Strafautbebung (F.) ist die Authebung einer Strafe. 

Strafautbebungsgrund ist in dem Strafrecht der 
erst nach Begehung einer-+ Straftat eintretende, die 
bereits verwirklichte Strafbarkeit für den Täter 
rückwirkend wieder beseitigende Umstand (z.B. 
Rücktritt von dem Versuch). Der S. ist nach Vorlie­
gen des ~Tatbestands i. w.S. zu prüfen. Ein 
-+ Irrtum über ihn ist unbeachtlich. 

Strafaufschub (§ 455 StPO Strafausstand) ist in 
dem Strafvollstreckungsrecht der Aufschub der 
-+ Vollstreckung einer ~ Freiheitsstrafe. Der S. ist 
bei Vorliegen bestimmter Gründe (z.B. Geistes­
krankheit) zulässig. Er kann dauernd oder vorüber­
gehend sein. 

Strafausschließung ist die Ausschließung einer 
Strafe. 

Strafausscbließungsgrund ist der schon zu der 
-+ Tatzeit vorhandene Umstand. der trotz an sich 
eingetretener Verwirklichung eines Straftatbestands 
des Täters ausnahmsweise die Strafbarkeit aus­
schließt (z.B. § 36 StGB ~Indemnität eines Abge­
ordneten). Der S. ist nach Vorliegen des -+Tat­
bestands i. w. S. zu prüfen. Ein-+ lmum über ihn ist 
unbeachtlich. 
Lit.: Kom, M., Das Handeln auf Befehl als Strafaus­
schließungsgrund, 2004 

Strafaussetzung ist in dem Strafverfahrensrecht die 
Aussetzung der -+ Vollstreckung einer -+ Freiheits­
strafe. Die S. kann S. zur Bewährung (§§ 56ff. 
StGB) sein. Diese ist zuJässig bei einer Verurteilung 
zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr. ausnahms­
weise von bis zu zwei Jahren, wenn auf Grund einer 
Einzelfallprüfung zu erwarten ist. dass der Verurteil­
te sich schon die -+ Verurteilung zu einer Warnung 
dienen lassen und künftig auch ohne die Einwirkung 
des Strafvollzugs keine Straftaten mehr begehen 
wird. Die Bewährungszeit beträgt 2 bis 5 Jahre. 
Nach ihrem Ablauf wird die Strafe erlassen, wenn 
sich kein Anlass zu einem Widerruf der S. ergeben 
hat. Der Widerruf einer gnadenweisen S. zur Be­
währung ist ein rechUich gebundener Akt. Neben 
der S. z.B. steht die Aussetzung des Strafrests zur 
Bewährung (§§ 57 bei zeitiger Freiheitsstrafe. 57a 
StGB bei lebenslanger ~ Freiheitsstrafe). Sie er­
folgt, wenn zwei Drittel - in besonderen Fällen die 
Hälfte - der verhängten teitigen Freiheitsstrafe bzw. 
15 Jahre lebenslanger Freiheitsstrafe verbüßt sind, 
verantwortet werden kann zu erproben. ob der Ver­
urteilte außerhalb des Strafvollzugs keine Straftaten 
mehr begehen wird und der Verurteilte einwilligt. 



strafbar 

Dabei kommt bei einem lang dauernden Vollzug den 
Umständen der seinerzeiugcn Tat nur noch eine 
eingeschränkte Bedeutung 1u. Die auch mö~lic~e 
bedingte S. in dem Gnadenweg (§ 452 StPO) ist ein 
..... Gnadenakt 
L11.: Diek111a1111. 4 .• Die Su-alrestau.ssetzung 1ur Bewäh­
rung nach§ 57 1 StGB, 1992; Speiemumn, J., Zur Rest 
strafcnausscuung, 1995; Hohlander. M., Der Widerruf 
der S1rafausscllung. 1999 

strafbar (AdJ.) mit Strafandrohung \'ersehen (Adj.). 
stralbedroht 

Strafbarkeit ist die Qualifikation eines -+ Verhal­
tens durch SlrJfandrohung oder Sanktion mit einer 

•Strafe. 
Lit.: Geisler, C., Zur Vereinbarkeit objektiver Bedin­
gungen der Strafbarkeit mit dem Schuldprinzip, 1998; 
Plate, J .. Psyche. Unrecht und Schuld, 2002 

Strafbarkeitsirrtum in weiterem Smn ist allgemein 
ein -+ lrrtum über ein Merkmal einer -+ Straftat. in 
engerem Sinn der lrrtum iiber persönliche -+ Straf 
ausschließungsgründe und Strafaufh~bungsgründe. 

• Irrtum 

stratbedrohl (Adj.) mit einer-+ Strafe bedroht 

strafbedrohtc Handlung -+ Handlung. mit Strafe 
bedrohte 

Strafbefehl (§§ 407 ff. StPO) ist dte amtsrichter­
Jiche -+ Verfiigung, die auf + Antrag der -+ Staat!. 
anwaltschafl ohne -+ Hauptverhandlung ergeht und 
in der grundsätzlich htichstcn~ -+ Geldstrafe oder 
u. U. Freiheitsstrafe bis LU einem Jahr mit Bewäh 
rung verhängt werden kann. Gegen den S. kann 
innerhalb 1weier Wochen -+ Einspruch eingelegt 
werden, auf den hin Tennin :w der 1 lauptverhand­
lung anberaumt wird. Wird kein Einspruch einge­
legl, erlangt der S. die Wirkung eines recht\kräftigen 

~ Urteils. Dies gilt aber nichl bei Eintreten neuer 
Tatsachen. Nicht zulässig ist die öffentliche Zustel­
lung des Strafbefehls an den Beschuldigten. 
Lit · Fisch. A.. Das Strafbefehlsverfahren. Drss. JUr. 
Bochum 1999; Ranft, 0 .. Grundzüge des Sirafbefehls­
verfahrens. JuS 2000. 633: Maleika, E .. f'reiheitsstmJc 
und Strafbefehl, 2000 

Strafe (§§ 38 ff. StGB) ist die Zufügung eines der 
Schwere von • Unrecht und -+ Schuld angemesse­
nen. öffentliche Missbilligung ausdrückenden Übeb 
(-+ Rechtsfolge) rür eine mit S. bedrohte Rechtsver­
h.:t1ung t:im::> Mt:11~d1t:11 (Tatbt:stam.I) durch die 
Allgemeinheu (-+ Staat) ohne unmittelbaren Vorteil 
für den Verteilten. Die S. ist demnach eines von 
mehreren möglichen Übeln (-+ Zwe1spurigkeit des 
-+ Strafrechts). Sie ist in der Gegenwart -+ Frei­
heitsstrafe oder -+ Geldstrafe. während etwu 
..... Todesstrafe, Leibesstrafc u.Ä. ausgeschlossen 
sind. -+ Nebenstrafe ist das -+ Fahrverbot Hinw­
trcten kann als Nebenfolge eine Aberkennung von 
Rechten und Fähigkeiten (§ 45 StGB). Yorausset-
1ung der Strafe sind materiell • Tatbestand. 
„ Rechtswidrigkeit. -+ Schuld, Vorliegen cmer 

eventuellen -+ Bedingung der StrJfbarkeit. Fehlen 
von -+ Strafausschlicßungsgri.inden, Fehlen von 

448 

Strafautllebungsgründen und eventuell erforderli­
cher -+ Strafantrag sowie formell ein -+ Straf­
verfahren. Gemildert werden kann die Strafe nach 
§ 46a StGB beispielsweise. wenn der Täter seine Tat 
ganz oder überwiegend wiedergutmacht (Täter­
Opfer-Au'>gle1ch). Oie Zusage einer be~timmten LU 
verhängenden S. bei Ablegung eines GeständniS\CS 
ist in dem Strafverfahren bei Wahrung der unver-
1ichtbaren Grundsätze des Strafrechts und des 
Strafverfahren"irechts LUHissig. wenn Richter, Staats­
anwalbchah und Verteidiger mitwirken und die 
1ugesag1e Höchststrafe der Schuld des Angeklagten 
entspricht. 
Lit.: Dreher. E., Über die gerechte Strafe, 1947: Lampe, 
E .• Stmfphilo,ophie, 1999: Radtke, H .. Mus~ Strafe 
-.cm?, 2004 

Strafgedinge-+ Strafversprechen 

Strafgefangener ist der dem Vol11ug einer -+ Frei­
heitsstrafe unterworfene Straftäter ( ..... Gefangene). 
ln He!>sen waren rechL~tatsächlich 1999 40 Protent 
der Strafgefangenen Ausländer. Ausländer können 
derzeit nur mit ihrer Zustimmung dem -+ Straf­
vollzug m ihrem Heimatstaat unterworfen werden. 
Lit.: Giiue. S.. Die M11betroffenhe1t der Kinder und 
Ehepartner von Strafgefangenen. 2000 

Strafgericht ist das für das -+ Strafverfahren zu­
ständige + Gericht der ordentlichen -+ Gerichts­
barkeit. S. sind an dem -+ Amtsgericht der-+ Straf­
richter und das -+ Schöffengericht. an dem Landge­
richt die -+ Strafkammer (kleine Strafkammer, 
-+ Schwurgencht, große Strafkammer) sowie an 
dem -+ Oberlandesgericht und an dem -+ Bundes­
gerichb.hof der -+ Strafsenat. -+ Internationaler 
Strafgerichtshof, Weltwafgeriehtshof 
Lit: Roggemt11111, H., Die internationalen Strafgerichts­
höfe. 2. A 1998; Katlrolnigg, 0 .. Srrafgerichtsverfa'>­
sungsrecht. 3 A. 1999 

Strafgerich tshof -+ Internationaler Strafgerichtshof 

Strafgesetz ist das gesetzte Strafrecht bzw. der eine 
-+ Strafe ab -+ Rechtsfolge (eines bestimmten 
Tatbestands) anordnende Rechtssall (Gesell in 
materiellem Sinn, meist auch Gesetz in formellem 
Sinn). S. 1u Verbrechen gegen Frieden und die Si­
cherheit der Menschheit ist ein 1996 unternomme­
ner Versuch der -+ Vereinten Nationen, eine Grund­
lage für die Verfolgung internationaler -+ Ver­
brechen zu schaffen. 

Strafgc~tzbuch (StGB) ist das dre wesentlichen 
Materien des -> Strafrechts regelnde -+ Gesetz 
(-+ Geset1buch) von dem 15.5.1871. Es gliedert 
sich in einen allgemeinen Teil, in dem die allgemei­
nen Vornu~setzungen und Folgen der -+ Strnflat 
festgelegt sind. und m einen besonderen Teil 
(§§ 80 ff. StGB). Dieser teilt die ein1elnen besonde­
ren Straftatbestände m 28 Abschnitte (z.B. Strafta­
ten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. gegen das 
Leben. gegen die persönliche Freiheit u. a.). 
Lit.: Stmfge'-Ctzbuch, 60. A. 2022: Sclrönke/Schriider, 
Strafge..eubuch. 30. A 2019; Fischer. T.. Strafgesetz­
buch, 69. A. 2022: Leipziger Kommentar, 12. A. 
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2006 ff.; Erbs, G.!Kohlhaas, M .. Strafrechlliche Neben­
gesetze (Lbl.), 2021; Joecks, W., Studienkomment.ar 
StGB, 13. A. 2021; Stralgesetzbuch, hg. v. Ki11dhä11ser. 
V. u. a„ 9. A. 2022: Münchener Kommentar Strafge­
setzbuch, Bd. 1 ff. 2. A. 2011 ff.; lackne1: K./Kiihl, K., 
Strafgesetzbuch, 30. A. 2022; Heintschel-Heinegg. 1•011, 
SLrafgesetzbuch, 4. A. 2021 ; Str.ifgesetzbuch, hg. v. 
Mau. H.!Renzikoivski, J .. 2. A. 2020 

Strafkammer (§§ 60ff. GVG) ist die Abteilung des 
-+ Landgerichts, die in Strafsachen tätig wird. Die 
kleine S. ist mit dem -+ Vorsitzenden und zwei 
-+ Schöffen besetzt und entscheidet über die -+ Be­
rufung gegen ein Urteil des-+ Strafrichters oder des 
-+ Schöffengerichts. Das -+ Schwurgericht ist mit 
drei Richtern und zwei Schöffen besetzt und ist für 
die in § 74 U GVG besonders bezeichneten Strafta­
ten zuständig. Die große, mit grundsätzlich zwei. 
ausnahmsweise mit drei Richtern und zwei Schöffen 
besetzte S. entscheidet in allen übrigen Fällen. 
Lit.: Kissel, O./Mayer; H., Gerichtsverfassungsgesetz, 
10. A. 2021 

Strafmaß ist das Maß bzw. der Umfang der 
-+ Strafe. Das S. ist allgemei11 durch den -+ Straf­
rahmen festgelegt. Für den Einzelfall wird es in der 
-+Strafzumessung bestimmt. 
Lit.: Hirsch, A. v., Strafmaß und Strafgerechtigkeit, 1991 

Strafmaßberufung ist die auf die -+ Strafzu­
messung beschränkte -+ Anfechtung eines Strafur­
teils mil dem -+ Rechtsmirtel der -+Berufung. 
Umstritten ist, ob dem nicht angefochtenen -+Teil 
des Strafurteils -+ Rechtskraft zukommt. insbeson­
dere ob das Rechtsmittelgericht an den Schuld­
spruch gebunden ist. 

Strafmaßrevision ist die auf die -+ Strafzumessung 
beschränkte -+ Anfechtung eines Strafurteils mit 
dem-+ Rechtsmiuel der-+ Revision. Umstritten ist, 
ob dem nicht angefochtenen -+Teil des Strafurteils 
-+ Rechtskraft zukommt, insbesondere ob das Rechts­
mittelgericht an den Schuldspruch gebunden ist. 
Lit.: Zipf, H .. Die Strafmaßrevision. 1969 

Strafmilderung (F.) ist die Milderung der Strafe. 

Strafmilderungsgrund (§§ 49 f. StGB) ist der 
Grund. eine -+ Strafe zu mildem. S. ist (in Deutsch­
land seit 28.4. 1997) nicht (mehr) ohne Weiteres der 
erhebliche Alkoholgenuss vor der Tat. -+ Strafzu­
messung 
Lit.: Schnarr. K., Alkohol als Strafmilderungsgrund, 
2001 

strafmündig (Adj.) altersbedingt und geistesbedingt 
straffähig 

Strafmündigkeit (§ 19 StGB) ist die altersbedingte 
und geistesbedingte Straffähigkeit. Nach § 19 StGB 
ist schuldunfähig, wer bei Begehung der Tat noch 
nicht vierzehn Jahre alt war. Nach § 3 JGG ist ein 
->Jugendlicher strafrechtlich verantwortlich, wenn 
er zu der Zeit der Tat nach seiner sittlichen und 
geistigen Entwicklung reif genug ist, das Unrecht 
der Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu han­
deln (bedingte S.). 

Strafrecht 

Lit.: Fischer, A., Strafmündigkeic und Strafwürdigkeit 
im Jugendstrafrecht. 2000 

Strafprozess ist das gerichtliche -+ Verfahren, in 
dem über das Vorliegen einer -+ Straftat verhandelt 
wird. Der S. ist geregelt durch die Strafprozessord­
nung. Das Strafverfahren gliedert sich grundsätzlich 
in -+ Ermittlungsverfahren (vorbereitendes Verfah­
ren), -+ Eröffnungsverfahren (gerichtliches Zwi­
schenverfahren) und --> Hauptverfahren sowie 
-+ Vollstreckungsverfahren. Für besondere Verfah­
ren gelten besondere Gesetze (z.B. Jugendgerichts­
gesetz. Abgabenordnung, Ordnungswidrigkeitenge­
setz). 

Lit.: Graf. P., Mustertexte zum Strafprozess, 9. A. 2015, 
10. A. 2022; Vollmer; W./Heidrich, A.. Die Assessor­
klausur im Strafprozess. 12. A. 2019; Murma1111. U.I 
Grassma1111, N., Die strafprozessuale Zusatzfrage im 
ersten juristischen Staatsexamen, JuS 2001. Heft 3; 
Göbel, K.. Strafprozess, 8. A. 2013, 9. A. 2022; Joecks, 
W.. Studienkommentar StPO. 13. A. 2021 

Strafprozessordnung (StPO) ist das den -+ Straf­
prozess bzw. das -+ Strafverfahren ordnende 
-+ Gesetz. Die S. gliedert sich in die Bücher allge­
meine Vorschriften, Verfahren im ersten -+ Rechts­
zug, -+ Rechtsmittel, -+ Wiederaufnahme eines 
durch rechtskräftiges Urteil abgeschlossenen Verfah­
rens, Beteiligung des Verletzten am Verfahren, be­
sondere Arten des Verfahrens, -+ Strafvollstreckung 
und -+ Kosten des Verfahrens. Sie stammt in ihrer 
ursprünglichen Fassung von dem 1.2.1877. 
Lit.: StPO, 2022; Meyer-Goßner, USchmitt, 8., Straf­
prozessordnung, 64. A. 2021, 65. A. 2022; Löwe/Rosen­
berg, Strafprozessordnung, 26. A. 2006 ff.: Karlsruher 
Kommentar zur Strafprozessordnung, 8. A. 2019: 
Joecks. W.. Studienkonunentar StPO. 13. A. 2021; Sali­
ger. F., Absprachen im Strafprozess, JuS 2006, 8; Graf. 
J., Strafprozessordnung, 4. A. 2021; Münchener Kom­
mentar, Strafprozessordnung, hg. v. Kna11er. C. u. a .. 
Bd. l ff. 2015 

Strafprozessrecht ist die Gesamtheit der den 
-+Strafprozess betreffenden -+ Rechtssätze. 
Lit: Roxin, C./Ache11bach. H .. Strafprozessrecht, 17. A. 
2019; Schroeder, F./Verrel, T., Strafprozessrecht, 7. A. 
2017, 8. A. 2022: Beulke, W.. Strafprozessrecht, 15. A. 
2020; Kiihne, H., Strafprozessrecht, 9. A. 2015 

St rafrahmen ist der in dem abstrakten Strafrechts­
satz (Strafgesetz) durch eine Obergrenze und eine 
Untergrenze abgesteckte Bereich, in dem sich in 
dem Einzelfall die Strafzumessung unter Berück­
sichtigung der Schwere der Schuld (§ 46 StGB) 
hallen muss (z. 8. Der Totschläger w1.rd mit r rei­
heitsstrafe nicht unter 5 Jahren bestraft, § 212 
StGB). 
Lit.: Gö11i11g, B., Gesetzliche Strafrahmen, 1997; Scholl. 
T.. Gesetzliche Strafrahmen. 2004 

Strafrecht ist die Gesamtheit der auf die Vorausset­
zung -+ Straftat die Rechtsfolgen -+ Strafe und 
bzw. oder -+ Maßregel der Besserung und Siche­
rung androhenden Rechtssätze. Das S. ist ein Teil 
des öffentlichen -+ Rechtes. Es gliedert sich in 
einen allgemeinen Teil. der allgemein die-+ Straftat 
und ihre -+ Rechtsfolge ordnet, und einen besonde­
ren Teil, in dem einzelne besondere. mit Strafe be-



Strafrechtsentschädigung 

drohte Handlungen in ihren Voraussetzungen und 
Folgen geregelL sind. Außerhalb des -+ Strafge­
setzbuchs steht das -+ Nebenstrafrecht. In der 
Rechtsgeschichte gewinnt das öffentliche S. in 
nachantiker Zeit erst seit dem Hochmittelalter und 
dem erstarkenden Staat an Bedeutung. 
Lit.: Strafrecht (Lbl.), 2021; Wesse/s, J./Beulke, W., 
SLrafrecht, Allgemeiner Teil, 51. A. 2021; (Wessels, 
J.l)Heninger; M„ Strafrecht. Besonderer Teil l. 45. A. 
2021; Wessels, H./Hille11Jwmp, T., Strafrecht, Besonde­
rer Teil 2, 44. A. 2021: Kühl. K., Strafrecht Allgemeiner 
Teil, 8. A. 2017: Ar:.t, G„ Die Strafrechlsklausur, 7. A. 
2006. 8. A. 2022; Rengier, R„ Strafrecht Allgemeiner 
Teil. 13. A. 2021: Rengier; R„ Strafrecht Besonderer 
Teil I, 23. A. 2021: Rengier. R .• Strafrechl Besonderer 
Teil II, 22. A. 2021: Ambos, K .. Internationales Straf­
recht, 5. A. 2018; Riiping. H./Jero11schek, G., Grundriss 
der Strafrechtsgeschichte. 6. A. 201 1: Gesamtes Straf­
recht. hg. v. Dölli11g, D. u. a„ 5. A. 2021; Satzger. H„ 
Internationales und europäisches Strafrecht, 9. A. 2020: 
Sieber!Satzgerlvon Heintschel-Heinegg, Europäisches 
Slrafrecht, 2. A. 2014; Milli/, J .. Strafrecht ohne Frei­
heitsstrafe. 2015; Murmann. U., Grundkurs Strafrechl, 
6. A. 2021 

Strafrechtsentschädigung isL die Entschädigu11g 
für Schäden durch rechtswidrige Strafverfolgungs­
maßnahmen. 

Lit.: Meyer. D., Strafrechtsentschädigung. 9. A. 2014 

Strafregister -+ Bundeszentralregister 

Strafrichter isL der in -+ Strafsachen tätige Einzel­
richter. 
Lit.: Arzt. G„ Der befangene Strafrichter, 1969; Sch11/te­
Noi•er. S., SLrafrichter, 2003 

Strafsache ist die eine Strafe als Folge eines Verhal­
tens zu dem Ziel habende Angelegenheit. 

Lit.: Appl. E.. Die Uneile in Strafsachen, 30. A. 2021; 
Ememan11, A. u. a., Die Station in Strafsachen, 8. A. 
2011 

Strafschärfung ist die Schärfung einer Strafe. 

Strafschärfungsgrund ist ein Grund, eine Strafe zu 
schärfen. -+ Strafzumessung ist die Zumessung der 
bestimmten Strafe in einem einzelnen Strafverfahren 
auf Grund der einzelnen Tatums1ände. 
Lit.: Griegel, R„ Einbruchsdelikle - Strafzumessung, 
2021 

Strafsenat ist die in Strafsachen entscheidende, teils 
mit drei, teils mit fünf Richtern besetzte. vor allem 
fUr-+ Revisionen zuständige(§§ 120ff., 135 GVG) 
Abteilung des -+ Oberlandesgerichts und des 
-+ Bundesgerichtshofs. 

Straftat (Delikt) ist das durch -+ Gesetz mit 
-+ Strafe als -+ Rechtsfolge bedrohte menschliche 
-+ Verhalten (allgemein und in dem einzelnen Fall). 
Die S. erfordert grundsätzlich ein Verhalten (Tatbe­
stand i.e.S.), -+Rechtswidrigkeit und -+Schuld. 
Innerhalb der Straftaten können allgemein verschie­
dene Arten unterschieden werden (z.B. --+ Be­
gehungsdelikt und -+ Unterlassungsdelikt, --+ Er­
folgsdelikt und -+ Tätigkeitsdelikt, --+ Verletzungs­
delikt und -+Gefährdungsdelikt, -+ Vorsatzdelikt 
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und -+ Fahrlässigkeitsdelikt, versuchtes Delikt und 
vollendetes Delikt. -+ Sonderdelikt, eigenhändiges 
-+ Delikt sowie -+ Vergehen und -+ Verbrechen). 
Die besonderen Straftaten werden nach den ge­
schützten Rechtsgütern geordneL (z.B. -+ Staats­
schutzdelikt. -+ Sexualdelikt, -+ Vermögensdelikt 
u. a.). Privilegierte S. ist der mit einer milderen 
Strafe bedrohte Unterfall einer S. (z.B. § 213 
StGB), qualifizierte S. der mit einer höheren Strafe 
bedrohte Unterfall einer S. (z.B. § 212 a StGB). 
(2003 wurden in Deutschland 6572135 Straftaten 
polizeilich erfasst. 3486685 aufgeklärt, 2355161 
Tat verdächtige.) 

Lit.: Freund, G., Der Aufbau der Straftat in der Fallbe­
arbeitung, JuS 1997, 235; Werfe, G„ Die allgemeine 
Srraftatlehre, JuS 2001, L 33; Srrarenwerth, G„ Die 
Straftat, 6. A. 2011 (Schweiz); Fuhrmann, H., Das 
Begehen der Straftat, 2004 

Straftheorie ist die Theorie (des Zweckes) der 
->Strafe (-Strafzweck). Die S. ist ein Versuch der 
RechLfertigung der Strafe. Unterschieden werden 
absolute S. und relative Straftheorien. Nach der 
absolwe11 S. sind Wesen und Zweck der Strafe iden­
tisch. Strafe ist Zufügung von Übel zwecks Aus­
gleichs von Übel (Kant, Hegel). Die relatfren Straf­
theorien sehen Strafe als Mittel zu der Vorbeugung 
(--+Prävention) gegen künftige Straftaten an. Sie 
können auf -+ Generalprävention oder -+ Spezial­
prävention abgestellt sein. Besonders bedeutsam ist 
dabei das Bemühen um -+ Resozialisierung durch 
Strafe oder während des Vollzugs der Strafe. In der 
Gegenwart werden überwiegend Theorien vertreten, 
welche die Elemente dieser einzelnen Theorien 
vereinigen (Vereinigungst.heorien). 

Straftilgung (§§ 45ff. BZRG) ist die Entfernung 
einer Eintragung über eine -+ Verurteilung (vor 
allem nach Ablauf einer bestimmten Frist [5-
15 Jahre]) aus dem Bundeszentralregister. 
Lit.: Tremml, B .. Die Rechtswirkungen der Straftilgung, 
1975 

Strafurteil (§ 260 StPO) ist das in dem 
-+Strafprozess ergehende -+ Urteil. Sein Gegen­
stand isL die in der -+ Anklage bezeichnete Tai, wie 
sie sich nach dem Ergebnis der -+ Hauptverhand­
lung darstellt. Das S. kann -+Prozessurteil oder 
..... Sachurteil sein. Es kann auf -+ Einstellung des 
Verfahrens, -+ Freispruch. -+ VerurteiJung, Anord­
nung einer -+ Maßregel der Besserung und Siche­
rung oder Anordnung einer sonstigen Rechtsfolge 
lauten. Gegen das S. sind regelmäßig - Rechts­
mittel stauhaft. 
Lit.: Appl. E .. Die Urteile in Strafsachen, 30. A. 2021: 
Kessel, F., Die Abfassung des Strafurteils, 1997; Vö/z­
mmm, A .. Die Bindungswirkung von Straf-urteilen im 
Zivilprozess, 2006; Ziegler. T., Das Strafurteil, 9. A. 
2021 

Strafvereitelung ( § 258 SlGB) ist die absichtliche 
oder wissentliche, gänzliche oder teilweise Vereite­
lung der Bestrafung (oder Unterwerfung unter eine 
Maßnahme) eines anderen oder der Vollstreckung 
der gegen einen anderen verhängten Strafe (oder 
Maßnahme). Nicht hierzu zählt z.B. die Bezahlung 
einer Geldstrafe durch einen Dritten, die Nichtan-
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zeige der Straftaten der Anstaltsbediensteten der 
Juslizvollzugsanstalcen gegenüber Strafgefangenen 
durch Anstaltsbedienstete oder die Nichtfestnahme 
eines durch --+ Haftbefehl Gesuchten durch einen 
Polizisten außerhalb der Dienstzeit. Die S. ist mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstra­
fe bedroht. 
Li1.: Ferber. S .• Strafvereitelung, 1997: Wo/ff. 8 .. Be­
günstigung. Strafvereitelung und Hehlerei, 2002; Jahn. 
M. u. a., Strafvcrcitelung, JuS 2009. 408 

S trafverfahren ist das zu der Verhängung einer 
-+Strafe erforderliche staatliche -+ Verfahren (in 
Deutschland jährlich etwa 500000). Es unterliegt 
der -+ Strafprozessordnung. Es kann beschleunigt 
durchgeführt werden. wenn eine Strafe von nicht 
mehr als sechs Monaten Freiheitsentzug zu erwarten 
ist und Sachverhalt und Beweislage einfach und klar 
sind (§§ 417 ff. StPO). -+ Strafprozess 
Lit.: Roxin, C.!Schiinemam1, B .. Strafverfahrensrecht, 
30. A. 2022: Schäfer. G./Sa11der. G.. Die Praxis des 
Strafverfahrens an Hand einer Akte. 7. A. 2007; Nie­
möller. M. u. a .. Gesetz zur Verständigung im Strafver­
fahren, 2016; Wieneck, T., Das beschleunigte Verfahren 
gemäß§§ 417 ff. StPO, JuS 2018, 249 

Strafverfolgung ist die Verfolgung einer-+ Straftat. 
Die S. erfolgt grundsätzlich durch die -+ Staats­
anwaltschaft. u. U. auf-+ Antrag eines Strafantrags­
berechtigten. Sie wird durch -+ Verjährung ausge­
schlossen (§ 78 StGB, Fristen je nach angedrohter 
Strafe zwischen 3 und 30 Jahren, ausgenommen 
-+ Mord und Völkermord). Bei ungerechtfertigter S. 
kann ein Anspruch auf Entschädigung gegen den 
Siaat entstehen (Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen). 
Li1.: Ahlers. M„ Die deutsche Strafverfolgungspra~is, 
2001: Meyer. D„ Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen, 11. A. 2020; Michels. H .. 
Straftaten und Strafverfolgung im Internet, 2003 

Strafversprechen oder Venragsstrafversprechen 
(§§ 339 ff. BGB) ist das Versprechen einer meist in 
-+ Geld bestehenden -+ Leistung für bestimmte 
Gegebenheiten. Das S. ist ein _.. Rechtsgeschäft. Es 
ist selbständiges S„ wenn der Schuldner die Strafe 
verspricht für den Fall, dass eine -+ Handlung vor­
genommen oder unterla<;sen wird, ohne sich jedoch 
zu der Handlung oder -+ Unterlassung zu verpflich­
ten. Das S. ist dagegen unselbstiindiges S. (Vertrags­
strafe), wenn es an eine Hauptverbindlichkeit ange­
lehnt ist. 
LiL: Engel. 0., Konventionalstrafen im Arbeitsvertrag. 
1990 

Strafverteidiger ist der -+ Rechtsanwalt in dem 
-+ Strafprozess. Die Selbstbezeichnung eines 
Rechtsanwalts als S. ist allerdings berufswidrige 
Werbung. -+ Verteidiger. Strafprozess 
Lit.: Beck'sches Formularbuch für den Strafverteidiger, 
hg. v. Hamm. R.llohberger, ! .. 6. A. 2018; Münchener 
Anwaltshandbuch Strafverteidigung, hg. v. Widmaier. 
G. u. a., 3. A. 2021; Neuhaus. R. u. a .. Kriminaltechnik 
und Beweisführung im Strafverfahren. 2014 

Strafvollstreckung ( §§ 449 ff. StPO) ist die Durch­
setzung einer -+ rechtskräftigen -+ Entscheidung 

Straße 

über eine -+ Strafe. Die S. ist also das dem -+ Er­
kenntnisverfahren folgende -+ Vollstreckungsver­
fahren des -+ Strafprozesses. Sie ist -+ Justiz­
verwaltung. Sie erfasst alle Maßnahmen, durch 
welche die Ausführung des rechtskräftigen Strafer­
kenmnisses verwirklicht werden soll, wobei sie 
durch die -+ Staatsanwaltschaft - bzw. den Jugend­
richter - erfolgt (§ 451 StPO, § 821 JGG). Die S. 
verjährt nach dem Ablauf bestimmter Fristen (§ 79 
StGB, ausgenommen Strafen wegen Völkermords 
und lebenslange Freiheitsstrafen). 
Li1.: Rüttle. R./Wagner. A., Strafvollstreckung, 8. A. 
2009. 9. A. 2022; La11bcnthal/Ncstlc1; SLrnfvollstre­
ckung. 2. A. 2018 

Strafvollzug is t die -+ Vollstreckung der -+ Frei­
heitsstrafe sowie der freiheitsentziehenden Maßre­
geln -+der Besserung und Sicherung. Der S. ist ein 
Fall der -+ Strafvollstreckung. Er ist durch das 
Strafvollzugsgesetz von dem 1.1.1977 geregelt. Er 
erfolgt in -+ Justizvollzugsanstalten. Ziele sollen die 
Verhinderung von Straftaten und die Vem1ittlung der 
Fähigkeit sein, künftig in sozialer Verpflichtung ein 
Leben ohne Straftaten zu führen. Hierfür wird ein 
Vollzugsplan erstellt. Es besteht eine Verpflichtung 
zu Arbeit. 
Lit.: Laul1e111hal, K. u. a .. Strafvollzugsgesetze. 12. A. 
2015: Kaiser. G.!Scl1öch, H .. Strafvollzug. 8. A. 2015; 
Arlotlz, F./Krä, H.. Strafvollzugsgesetze, 5. A. 2021; 
Strafvollzugsgesetz, hg. v. Schwind, H. u. a .. 6. A. 20 J 3 

Strafvorschrift (§ 200 StPO) ist die eine -+ Strafe 
als-+ Rechtsfolge anordnende Vorschrift. 

S trafzumes.5ung (§ 46 StGB) ist die Festsetzung 
der -+ Strafe durch das _.. Gericht in dem Einzel­
fall. Die Grundlage der S. bildet innerhalb des 
-+ Strafral1mens die --+ Schuld des Täters. Zu be­
rücksichtigen sind die Wirkungen, die von der Strafe 
für das künftige Leben des Täters in der Gesell­
schaft zu erwarten sind. Bei der Abwägung des 
Gerichts sind insbesondere zu beachten die Beweg­
gründe und Ziele des Täters. seine Gesinnung und 
sein Tatwille. das Maß der Pflichtwidrigkeit, die Art 
und die verschuldeten Folgen der Tat, das Vorleben 
des Täters, seine persönlichen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse sowie sein Verhalten nach der Tal. 
Lit.: Schäfer. G./Sander. G.!Ge111111ere11, G. vtm, Praxis 
der Strafzumessung, 6. A. 2017: Brögelma1111, J„ Me­
lhodik der Strafzumessung, JuS 2002, 903; Meie1; 8„ 
Licht ins Dunkel, JuS 2005. 769 

Strafzweck ist der Zweck der Strafe bzw. das Ziel 
der Bestrafung. Der S. steht nicht ein für allemal 
fest, sondern hängt von der Einordnung der Straftat 
in das gesellschaftliche Leben ab. Dazu haben sich 
in dem Laufe der Entwicklung verschiedene 
-+ Straftheorien gebildet. 
Lit.: Stratenwerth, G .. Was leistet die Lehre von den 
Str.ifzwecken?. J 995; Neuß, F., Der Strafzweck der 
Generalprävention, 2001: Hömle, T.. Straftheorien. 
2011 

S traße ist der planmäßig angelegte, für das Befah­
ren mit Fahrzeugen geeignete Verkehrsweg. Die 
öffentliche S. ist eine öffentliche ->Sache. Sie wird 
in verschiedene Klassen eingeteilt (Bundesfemstra-



Straßenbaubehörde 

ße, Landstraße erster und zweiter Ordnung, Ge­
meindestraße). 
Lit.: Wichmann. M., Straßenreinigung und Winterdienst, 
8. A. 2018; Hoppe, W./SchlamU111n, H.!Buclme1; R .. 
Rechcsschutz _bei der Planung von Straßen, 3. A. 2001; 
Sauthoff. M., Öffentliche Straßen, 2. A. 2010 

Straßenbaubehörde ist dru. zuständige Verwal­
tungsorgan des -+ Straßenbaulastlrägers, dessen 
Aufgabe vor allem darin besteht, die Rechtsgeschäf­
te und tatsächlichen Handlungen vorzunehmen, die 
erforderlich sind, um der gesetzlichen Verpflichtung 
1.u Bau und zu Unterhaltung der-+ Straßen zu ge­
nügen. 

Straßenbaulast (§ 3 FStrG) ist die Verpflichtung 
des Straßenbaulastträgers zu Herstellung, Unterhal­
tung, Erweiterung und Verbesserung der besonders 
bezeichneten Straßen in einem bestimmten Gebiet in 
dem Rahmen der finanziellen und administrativen 
Leistungsfähigkeit. Straßenbaulastträger ist für 
Bundesfernstraßen (Autobahnen, Bundesstraßen) 
der -+ Bund (§ 5 FStrG), für Ortsdurchfahrten von 
Bundesstraßen Gemeinden mit mehr als 80000 
Einwohnern, für Landstraßen erster Ordnung 
(Staatsstraßen) das -+ Land, für Landstraßen zwei­
ter Ordnung (Kreisstraßen) der -+ Landkreis bzw. 
die kreisfreie -+ Stadt, für Gemeindestraßen die 
-+Gemeinde. Der Träger der S. unterliegt der Stra­
ßenaufsicht (meist der obersten Straßenbaubehörde 
des Lands bzw. der Rechtsaufsichtsbehörde). 
Lit: Möller, G„ Das Verhältms von Straßenbaulast und 
Verkehrssicherungspflicht, 1964 

Straßenbaulastträger -+ Straßenbaulast 

Straßenrecht ist die Gesamtheit der die -+ Straßen. 
Wege und Plätze betreffenden Rechtssätze. Es ist 
insbesondere in dem Bundesfemstraßeogesetz und 
in Ländergesetzen geregelt. ln t!inem weiteren Sinn 
gehört zu dem S. auch das Recht des -+ Straßen­
verkehrs. 
Lit.: Koda/, K./Krämer. H„ Handbuch Straßenrecht, 
8. A. 2021; Wiesi11ger, M., Straßenrecht, 2003 

Straßenverkehr ist die Benutzung der jedermann 
oder bestimmten Gruppen dauernd oder vorüberge­
hend zu Benutzung offenstehenden -+ Straßen. Das 
Recht des Straßenverkehrs ist insbesondere geregelt 
in dem Straßenverkehrsgesetz, der Straßenverkehrs­
ordnung {z.B. § I U StVO. Verbot des Benutzens 
eines Telefons in der Form des Aufnehmens oder 
Haltens eines Hörers während der Fahrt durch einen 
Kraftfahrzeugführer § 23 Ia StVO) und der Straßen­
verkehrszulassungsordnung. Sie enthalten zahlrei­
che Einzelvorschriften über die -+ Zulassung zu 
dem S. sowie die Regelung der konkreten Gestal­
tung des Verhaltens in dem S. § 7 StVO setzt dabei 
für den Halter eines -+ Kraftfahrzeugs grundsätzlich 
eine-+ Gefährdungshaftung fest. Bestimmte Verhal­
tensweisen in dem S. sind als Straftatbestände mit 
-+ Strafe bedroht (insbesondere die §§ 315b ff. 
StGB. § 3 l 5c StGB Straßenverkehrsgefährdung). 
Lit.: Greger, R./Zwickel, M., Haftungsrecht des Straßen­
verkehrs, 6. A. 2021; Zimmer111a1111, F., Die Straßenver­
kehrsgefährdung(§ 315c StGB). JuS 2010, 22: 811sch­
bel/, H., Radfahrer im Straßenverkehr, NJW 2011, 3605 
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Straßenverkehrsbehörde (§ 44 StVO) ist die zu 
der Ausführung der -+ Straßenverkehrsordnung 
zuständige -+Verwaltungsbehörde. Dies ist die 
untere -+ Verwaltungsbehörde (z.B. -+Landrat). 
Sie stellt z.B. -+ Verkehrszeichen auf. 

Straßenverkehrsordnung ist das den -+ Straßen­
verkehr ordnende Gesetz. 
Lit.: Stl111rig, R., Straßenverkehrsordnung. 17. A. 2020 

Strafleoverkehrsrecht -+ Straßenverkehr 
Lil.: Hentschel. P./KöniR, P./Dauer, P.. Straßenverkehrs­
recht, 45. A. 20J9, 47. A. 2022; Bur111a1111, M./Heß, RI 
Jalmke, J./Janker, H„ Straßenverkehrsrcchl, 26. A. 
2020; Handbuch des Straßenverkehrsrechts (Lbl.) hg. v. 
Ber:.. U.!Burma11n, M., 2021; Heß, R. u. a„ Die Ent­
wicklung des Straßenverkehrsrechcs im Jahre 2012, 
NJW 2013. 1647: Münchener Anwaltshandbuch Stra­
ßenverkehrsrecht, hg. v. Buscllbell, H., 5. A. 2020; 
Münchener Kommentar zum Straßenverkehrsrecht. 
Bd. 1 ff„ hg. v. Bender. E./König. P. u.a., 20J6ff.; Heß; 
R. u.a., Die aktuellen Entwicklungen im Straßenver­
kehrsrechl, NJW 2018, 1141; Lexikon Straßenverkehr!,­
recht. hg. v. May. U. u. a„ 2016 

Streik ist die gemeinsam und planmäßig durchge­
führte, auf ein bestimmtes Ziel gerichtete Ar­
beitseinstellung einer verhältnismäßig großen Zahl 
von _. Arbeitnehmern. Der S. ist ein Mittel des 
-. Arbeitskampfs. Er kann -+ Generalstreik aller 
Arbeitnehmer,-+ Vollstreik aller Arbeitnehmer eines 
Betriebs oder Wirtschaftszweigs oder -. Teilstreik 
(Schwerpunktstreik) sein sowie organisierter (von 
Gewerkschaften geleiteter) S. oder wilder - und 
damit rechtswidriger (str.) - S. Der Arbeitgeber ist 
nicht verpflichtet, einen bestreikten Betrieb oder 
Betriebsteil soweit wie möglich aufrechtzuerhalten. 
Er muss jedoch Lohn bezahlen. wenn ein befürchte­
ter S. ausbleibt und er die Arbeitnehmer infolge 
vorsorglicher Vergabe der gefährdeten Arbeiten an 
ein fremdes Unternehmen nicht beschäfügen kann. 
Lit.: Scherer, /., Grenzen des Slreikrechts, 2000; Kraus, 
J., Erhaltungsarbeiten im Streik, 2000; A1.1kt01; C„ Der 
Wellenstreik, 2002; He11lage, C„ Sind Streiks ohne 
Urabstimmung wilde Streiks?, NJW 2004, 3299; Leis­
ner, W., Der Streik im öffentJichen Dienst. NJW 2006, 
1488; Gumnior, P., Die Rechtmäßigkeit des Sympathie­
mciks, 2007 

streiken (V.) Arbeit niederlegen, Streik ausführen 

Streit ist dai, gegeneinander gerichtete gegensätzli­
che Verhalten zweier Menschen. Der Kostenerspar­
nis dient die außergerichtliche Streitbeilegung, de­
ren erfolglose Durchführung nach Landesrecht zu 
einer Voraussetzung der gerichtlichen Austragung 
bestimmter Streitigkeiten gemacht werden kann 
(§ l 5a EGZPO). Zuständig können Gütestellen, 
Gütestellen von Verbänden oder Rechtsanwälte oder 
Notare sein. 
Lit.: Hartmann. P., Das neue Gesetz zur Förderung der 
außergerichtlichen Streitbeilegung, NJW 1999, 3745: 
Außergerichtliche Streitschlichtung, hg. v. Prii11i11g, H„ 
2003; Czemich, D. u. a„ Streitbeilegungsklauseln im 
internationalen Vertragsrecht, 2017 

streiten (V.) kämpfen, Streit austragen 
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Streitgegen'itand isl in dem Prozessrecht der pro-
1essuale -+ Anspruch btw. nach Ulll5trittener An­
sicht en1weder das Begehren des Klägers an das 
Gericht um Entscheidung oder eine an den Beklag­
ten gerichtete Rcchhbehauptung. Der S. ist ein rein 
pro1essua.lcr Begriff. Er ist nicht das umstrittene 
Objek1 selbst, der konkrete, streitauslösende 

-+ Sachwrhalt oder der materiellrecbllicbe -+ An­
spruch Je nach An-,1ch1 wird er bestimmt durch die 
Behauptung eines materiellen Rechtes. durch den 
Klageantrag und den vom Kläger zu der Begrün­
dung vorgetragenen Sachverhalt oder nur durch den 
Antrag. Praktisch bedeutsam ist der S. wegen seiner 
Maßgcblichkei1 fiir die -+ Bestimmtheit der 

-+ Klage. die sachliche -+ Zuständigkeit, die objek­
tive -> Klagehäufung, die -+ Klageänderung. die 
-+ Rechtshängigkeit und die -+ Rechtskraft. 
Lit.: M11sit•lak, H„ Der rcchtskräflig entschiedene Le­
benssachverhalt, NJW 2000. 3593: Bub, P.. Streitgegen­
sland und Rechtskraft bei Zahlungsklagen, 2001: \Ver­
ni:cke. f:, Die Einhei1lichkeit des europäischen und des 
na1ionalcn Begriffs vom Streitgegenstand. 2003; Stein, 
F.. Der S1rettgegens1and 1m Zivilprozes~. JuS 2016, 122 

Streitgenosse ist der Beteiligte einer -+ Streit­
genossenschaft. 

Streitgenossenschaft (7. B. §§ 59 IT. ZPO) ist das 
Auftreten mehrerer -+ Paneien oder -+ Beteiligter 
auf einer Seite eines • Rechtsstreits. Die S. setzt 
voraus. dass die BetrefTenden hinsichtlich des 

-+ Streugegenstand'> in Rechtsgemeinschaft stehen 
oder aus dem ... elben tatsächlichen oder rechtJjchen 
Grund berechtigt oder verpflichtet sind (eigentliche 
S. z 8. bei Miteigentum) oder (im Wesentlichen) 
gle1chan1ge An'>prüche oder Verpfitchtungen den 
Gegenstand des Rechtsstrei1s bilden (w1eige111fiche 
S. 1.. B. mehrere Mieter). Grundsätzlich gereichen 
die Handlungen des einen Streitgenossen dem ande­
ren weder 1u einem Vorteil noch :w einem Nachteil 
(einfache S.). Bei der 11olll'endige11 S., die vor allem 
dann vorliegt, wenn das streitige Rechtsverhältnis 
allen Streitgenossen gegenüber nur einheitlich fest­
gestellt werden kann, werden die säumigen Streit­
genossen als durch die nicht säumigen Strei1genos­
sen vertreten angesehen (l. B. bei Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts). 
Lit.: lindad1er. w:. Die Streilgcnossenschaft. JuS 1986. 
379; Dirkse11-Sdmw1e11fc111d. M„ Die Auswirkungen der 
notwendigen Strcilgenossenschaft. 1996; Wieser. E„ 
No1wendigc S1rcitgeno,,cn,chaft. NJW 2000. 1163 

streitig CAdJ.l einen Streit betreffend 

streitige Gerichtsbarkeit -+ Gerichtsbarkeit. strei­
uge 

Streitigkeit ist allgemein die zu einem Streit füh­
rende Meinungsverschiedenheit mindestens Lweier 
Per.onen. 70 Pro1ent aller zu einem RechL<;anwalt 
gelangenden Stre11igkeiten werden ohne gerichtli­
che;. Verfahren gelöst. Die Amt~gerich1e beenden 94 
Pro1ent, die Landgenchte 86 Prozent aller vor sie 
gebrachten Streitigkeiten endgültig. ln dem Verfah­
rensrecht ist S. der --+ Rechtsstreit. Eine öffentlich­
rechtliche S. (§ 40 1 VwGO) ist die S .. bei welcher 
der Streitgegensiand eine unmittelbare Folge des 

Strohmann 

öffentlichen -+ Rechtes i\t Sowcil der Gese1zgeber 
eine S nicht au'>drücklieh den Verwaltungsgerichten 
oder Zivilgerich1en 1ugeordnet hat. entscheidet dje 
innere Natur der S Maßgebend ist dabei die wahre 
Natur des von dem Kläger behaupteten Anspruchs. 
nicht dagegen die behauptete Na1ur des An.'>pruchs 
oder die t-;a1ur des wirklichen Anspruch'>. Verfas­
s1111g~rechtliche S. (§ 40 VwGO) 1s1 die S. zwischen 
den obersten Staa1sorganen oder in der -+ Ver­
fassung mit eigenen Rechten ausgestatteten Teilen 
eines obersten Staahorgans über die Auslegung uad 
Anwendung von ...... Verfassungsrecht (vgl. An. 93 
GG. § 11 ßVcrfGG). 
Li1.: Mm.1chlt•r. II„ Kostenrech1 in öflen1lich-rechlhchcn 
Strci1igkci1cn, 2003 

Streitverkiindung (1. B. §§ 72 ff. ZPO) ist die förm­
liche Benachrichtigung eines Drillen von einem 
anhängigen -+ Rechtsstreit durch eine -+ Partei. Die 
S. ist 1ulässig. wenn eine Panei für den Fall des ihr 
ungünstigen Ausgangs eines Rech!S\trcit' einen 
Anspruch auf Gewährlc1s1ung oder Schadloshaltung 
gegen einen Dnuen erheben 1u können glaubt oder 
den Anspruch eines Drillen besorgt. Der Dritte kann 
dem Streu wie ein • Nebcnintcrvenient beitreten 
und wird \päter in dem Verhältnis zu der Hauptpar­
tei nicht mehr damit gehön. dass der Rechtsstreit 
unrichtig entschieden sei. 
Li1. Witmer. S1rctthilfc und Streuverkündung. JuS 
1985. 703: Fmh11, M .. Nebenintervention und Strei1ver­
kündung in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit. 1999; 
Stemeker. 1. Die Vcrjährungsunterbrechung durch die 
Streitverkündung, 2000; Grmd11n1;;. S„ Streitverkün­
dung gegenüber dem Pn)fcssbl:volhnächtigten. 2015 

Streitwert (1 B §§ 2 ff ZPOl "' der in ->Geld 
bemessene Wert des -+ Strc11gegens1ands. Der S. 
wird von dem -+ Gericht grundsä1zlich nach freiem 
-+ Em1essen durch Beschluss festge~etzt. Er hat 
Bedeutung für die sachliche -+ Zuständigkeit, die 
-+Gebühren und die • Beschwer (t .. B. § 546 
ZPO). 
L11.: Anders. M. u. a„ S1rc11wcn-Lcxikon, 4. A. 2002: 
Dömdnrfer, J„ Ocr Streuwert für Anfiinger, 5. A. 2009: 
Scl111eider/K11rpat. S1re11wen-Kommcntar filr den Zivil­
protess. 15 A. 2021 

streng (Adj.) hart. be;.ummt. vollständig 

Strengbeweis ist 111 dem Verfahrensrecht der ...... Be­
weis. der al<. L1cl hat. in dem ...... Beweisverfahren 
und mit den • Beweismineln gemäß §§ 355 ff. ZPO 
die volle Überteugung des Gcrkhls herbci1ufülm:n . 
...... Freibcwe1-.. -+ Glaubhaftmachung 
Lil„ Dallmen•r. J ßewci~führung 1m Strengbeweisver­
fahrcn. 2002 

strenge Schuldtheorie • Schuldtheorie, strenge 

Stroh (N.) getrockne1es Getreide 

Strohmann (btw. Strohfrau) 1\t die von einem wirk­
lich handelnden Geschäftsmann vorgeschobene 
Person. die nach außen in eigenem Namen auftritt, 
in dem lnnenvcrhäh111'> aber den Weisungen des 
wirklichen Geschäftsherrn unterworfen ist. 



Strom 

Strom ist zunächst das größere fließende Gewässer, 
mehr und mehr aber die gerichtete Bewegung elekt­
rischer Ladungsträger. Der Strom kann von dem 
Menschen seit dem 20. Jh. maschinell und seit dem 
20. Jh. digital in vielfältiger Weise genutzt werden. 
Er ist nur begrenzt speicherbar, aber letztlich wohl 
mit auch schädlichen Folgen unbegrenzt herstellbar. 

Stromeinspeisung (F.) Einspeisung von Strom in 
ein Leitungsnetz 

Stromeinspeisungsgesetz ist das die Einspeisung 
von elektrischem Strom in Leitungsnetze betreffen­
de Gesetz von dem 7 .12.1990. 
Lit.: Sa/je, P., Stromeinspeisungsgesell, 1999 

Stromentwend ung - Energieentziehung 

Stromsteuer (F.) Steuer auf Verwendung von Strom 

Stromsteuergesetz ist das die Besteuerung der 
Verwendung von Strom betreffende Gesetz. 
Lit.: Arndt. H„ Stromsteuergesetz. 1999 

Stück (N.) Teil 

Stückaktie (§ 8 IH, IV AktG) ist die sich aus der 
Teilung des - Grundkapitals einer -> Aktienge­
sellschaft durch die Zahl der ausgegebenen Aktien 
ergebende Aktie. Die S. Lautet auf keinen Nennbe­
trag. Der auf die einzelne Aktie entfallende anteilige 
Betrag des Grundkapitals darf einen Euro nicht 
unterschreiten. 
Lit.: Heidom. T., Die Umstellung auf die Stückaktie. 
1998; Treeger-Huber. B.. Rechtliche Probleme der 
Stückaktien, 2004 

Stücksch uJd ist die auf einen nach besonderen, 
einzelnen Merkmalen bestimmten Leistungsgegen­
stand gerichtete -+ Schuld (z.B. Kauf der Mona 
Lisa) in Gegensatz zu der ->Gattungsschuld. Sie 
entsteht durch -+ Vereinbarung oder durch -+ Kon­
kretisierung der -+ Gattungsschuld (während ihrer 
Erfüllung). Ulre wichtigsten Sonderregeln betreffen 
den Inhalt der Leistung (§ 243 1 BGB) und das 
Freiwerden bei-+ Unmöglichkeit(§ 275 1 BGB). 
Lit.: Pammler. S„ Zum Ersatzlieferungsanspruch beim 
Scückkauf, NJW 2003. 1992 

Student ist das lernende Mitglied einer -+Hoch­
schule. Die ~rundsätzlich die Hochschulreife (Abi­
tur bzw. in Osterreich Matura) u. a. voraussetzende 
MitgHedschaft des Studenten in der Hochschule 
wird begründet durch Jnimatrikulativn (Ein:.chrd­
bung in die Matrikel) und beendet durch Exmatriku­
lation (Löschung in der Matrikel). Die Rechtsstel­
lung des Studenten bestimmt sich nach (dem 
früheren -+ Hochschulrahmengesetz,) den Landes­
hochschulgesetzen und der -+ Satzung der Hoch­
schule. -+ Studium 
Lit.: Reich. A„ Hochschulrahmengesetz. 10. A. 2007 

Studentenausschuss ist der Ausschuss der - Stu­
denten. Der allgemeine, in der Regel aus einem oder 
zwei Vorsitzenden und mehreren Fachreferenten 
bestehende S. (AStA) ist das geschäftsführende 
Kollegialorgan der-+ Studentenschaft einer_. Uni-
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versitäl. Er wird von dem - Studentenrat gewählt 
und vollzieht dessen ~ Beschlüsse. 
Lit.: Köbler; G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007; 
30 Jahre AStA FHD. 2003 

Studentenschaft ist die Gesamtheit der -+ Stu­
denten einer Hochschule. Sie verwaltet nach Lan­
desrecht ihre Angelegenheiten in dem Rahmen der 
rechtlichen Bestimmungen selbst. Ihre geschäftsfüh­
renden Organe sind auf zentraler Ebene der allge­
meine -+ Studentenausschuss und auf der Ebene des 
Fachbereichs die Fachschaftssprecher. Daneben 
wirken studentische Mitglieder auch in den Hoch­
schulorganen (-> Senat, Konzil [Konvent), -+ Fach­
bereichsrat) mit. Die S. untersteht der Rechtsauf­
sicht der Leitung der Hochschule und der 
zuständigen Landesbehörde. 
Lit.: Das soziale Bild der Studentenschaft in der Bun­
desrepublik Deutschland. 1998 

Studentenwerk ist die Organisation zu der sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und gesundheitlichen 
Betreuung der -+ Studenten (meist ein rechtsfähiger 
-+ Verein. eine ~ Anstalt oder -+ Stiftung). Seine 
wichtigsten Aufgaben sind der Betrieb der Mensa, 
die VennittJung von Wohnplätzen und die Studien­
förderung durch Stipendienvergabe. Finanziert wer­
den die Studentenwerke vor allem durch Zuschüsse 
von Bund und Ländern. 
Lit.: Köbler. G„ Wie werde ich Jurist?. 5. A. 2007: 
Akom, S„ Die Studentenwerke, 2011 

Studien (N.PI.) _. Studiwn 

Studienordnung ist die von der -> Hochschule auf 
der Grundlage der -+ Priifungsordnung erlassene 
Regelung der Ausgestaltung eines konkreten 
-+ Studiums eines Faches. 
Lit.: Reich, A„ Hochschulrahmengesetz, 10. A. 2007 

Studium ist die durch wissenschaftliche Vermitt­
lung von Kenntnissen und Fähigkeiten erfolgende 
Ausbildung der -+ Studenten an -> Hochschulen 
(z. ß. Universitäten). Das S. ist praktisch eine der 
wichtigsten Voraussetzungen für die gehobene Be­
rufstätigkeit, insbesondere die höhere Laufbahn des 
öffentlichen -. Dienstes. Voraussetzung der Zulas­
sung zu dem S. ist der Nachweis der erforderlichen 
Qualifikation, der grundsätzlich durch den erfolgrei­
chen Abschluss einer auf da:. S. vorbereitenden 
Schulbildung erbracht wird. In der Rechtswissen­
schaft ist ein Studium von grundsätzlich dreieinhalb 
Jahren Voraussetzung für die -> Zulassung zu der 
ersten juristischen Prüfung. Eine besondere Form 
des Studiums ist das Fernstudium, das unabhängig 
von einem Aufenthalt an einem Ort einer -+ Hoch­
schule durchgeführt wird (z.B. Fernstudium an der 
Fernuniversität Hagen), in der juristischen Ausbil­
dung aber bisher von eher geringer Bedeutung ge­
bHeben ist. Politisch umstritten ist die Einführung 
von Studienbeiträgen (Studiengebühren) für das S. 
Von erheblicher Bedeutung für den Erfolg des Stu­
diums ist die Qualität der Lehre. wofür die Perso­
nalpolitik (Kreativität, Leistung, Wettbewerb und 
Internationalität statt Selbstbedienung, Inzucht, 
Betrug und Korruption) der jeweiligen Fakultät die 
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wichligste Voraussetzung ist. 2006 waren in 
Deutschland 99 100 Studierende der Rechtswissen­
schaft eingeschrieben (51 Prozent Frauen, 15 600 
Studienanfänger, 13 300 Studienabschlüsse, davon 
9800 erste juristische Prüfungen, 1900 Promotionen 
und 1600 anderweitige Abschlüsse, Fachsrudien­
durchschnittsdauer 10,4 Semester, Erstabsolventen­
durchschnittsalter 26, 7 Jahre). 
Lit.: Köhler. G., Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007; 
Longe. B .• Jurastudium erfolgreich, 8. A. 2015; Haft, F., 
Einführung in das juristische Lernen, 7. A. 2015; Koe­
der. W., Studieren lernen, 6. A. 2019; Möllers, T., Juris­
tfache Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten. 
l 0. A. 2021; Gramm/Wo(ff. Jura - erfolgreich studieren, 
8. A. 2021; Putt,ke, H., Juristische Arbeiten erfolgreich 
schreiben, 7. A. 2021: Schmidt, T., Grundlagen rechts­
wissenschafllichen Arbeitens. JuS 2003. 551; Kahr­
mann, J., Die Anforderungen an die Jurasrudierenden 
im Laufe der Jahrzehnte, JuS 2009, 92: Die Schwer­
punktbereiche in der ersten juristischen Prüfung. JuS 
2012,278 

Stufe (F.) Tritt. Ebene 

StufenkJage (§ 254 ZPO) ist der Fall der objektiven 
-+ Klagenhäufung, der die gleichzeitige Geltendma­
chung eines Auskunftsanspruchs und eines Zah­
lungsanspruchs ermöglicht. 
Lit.: Kel/ermarm-Schröder. M., Die Sturenklage in der 
zivilrechtlichen Assessorexamensklausur. JuS 2015, 
998 

Stufentheorie ist in dem Verfassungsrecht die drei 
Stufen unterscheidende Theorie des -+ Bundesver­
fassungsgerichts zu der -+Berufsfreiheit (Art. 12 
GG). Auf der ersten Stufe liegen alle Regelungen, 
die ausschließlich die -> Berufsausübung betreffen, 
auf der zweiten Stufe subjektive. die persönliche 
Qualifikation des Bewerbers erfassende Zulassungs­
voraussetzungen zu dem Beruf (z.B. Studium und 
Prüfung) und auf der dritten Stufe objektive Zulas­
sungsvoraussetzungen zu dem Beruf (z.B. Bedarf). 
Der Gesetzgeber muss jeweils auf der Stufe tätig 
werden, die den geringsten Eingriff in die Freiheit 
der Berufswahl mit sich bringL und zu der Bekämp­
fung einer Gefahr ausreicht. Auf der ersten Stufe 
(Berufswahl) kann er auf Grund von Zweckmäßig­
keitserwägungen vorgehen. auf der zweiten Stufe 
(subjektive Zulassungsvoraussetzungen) nur zu dem 
Schutz eines wichtigen Gemeinschaftsguts und auf 
der dritten Stufe (objektive Zulassungsvorausset­
zungen) nur zu dem Schutz eines iiberragend wich­
tigen, absoluten -> Gemeinschaftsguts. 

stunden (V.) zeitlich hinausschieben 

Stundung isL die Hinausschiebung der -+ FälligkeiL 
(§ 271 I BGB) einer -+Forderung. Die S. beruht 
meist auf-+ Vertrag. sehener auf Hoheitsakt. Ihr nur 
ähnlich ist das -+ einredebegründende Versprechen 
des -+ Gläubigers, die schon fällige Forderung zeit­
weise nicht geltend zu machen ([lat.] pac1um [N.) de 
non petendo). 
Lit.: Gerber. C., Stundung und Erlass von Steuern, 5. A. 
2006 

sub (lat. [Präp.]) unter 

Subsidiarität 

Su bhastation (F.) -+ Zwangsversteigerung 

Subjekt (N.) Person, Träger 

Subjektion (E) Unterwerfung 

Subjektionstheor ie ist die von der Subjektion (Un­
terwerfung) ausgehende Theorie zu der Abgrenzung 
von öffentlichem Recht und privatem -+ Recht. Sie 
stellt darauf ab, ob sich die Beteiligten in einem 
Überordnungsverhältnis bzw. Unterordnungsver­
hältnis oder einem Gleichordnungsverhältnis gege­
nüberstehen (Staat - Bürger). Sie leidet daran. da:.:s 
es in dem öffentlichen Recht auch Gleichordnungs­
verhältnisse und in dem privaLen Recht ebenfalls 
Unterordnungsverhältnisse gibt. 

subjektiv (Adj.) von persönlichen Wertungen be­
slimml, auf eine Einzelperson bezogen, innerlich 

subjektive Unmöglichkeit _, Unmöglichkeit, sub­
jektive 

subjektiver Tatbestand -+ Tatbestand. subjektiver 

subj ektives öffentliches Recht -+ Recht, subjekti­
ves 

subjektives Recht -+ Recht, subjektives 
Lit.: Fe<.er. K„ Teilhabe und Verantwortung. 1986 

subjektives Rechtfertigungselem ent -+ Rechlferti­
gungselement, subjektives 

subjektives Tatbestandsmerkmal _, Tatbestands­
merkmal. subjektives 

subjektives Unrechtselement -+Unrechtselement, 
subjektives 

subjektJos (Adj.) ohne Inhaber bestehend (z.B. 
Recht) 

Subjektstheorie ist die von dem Subjekt ausgehen­
de Theorie zur Unterscheidung von öffentlichem 
Recht und privatem Recht. Nach der iilteren S. ist 
öffentliches Recht jeder Rechtssatz. dessen Zuord­
nungsobjekt der -+Staat oder ein anderes öffentli­
ches Subjekt ist. Nach der modiji-t.ierten S. gehören 
zu dem öffentlichen Recht alle Rechtssätze, bei 
denen Berechtigter oder Verpflichteter ausschließ­
lich ein Träger hoheitlicher Gewalt in seiner Eigen­
schaft als solcher sein kann (also z.B. nicht. § 812 
BGB, wohl aber der dessen Rechtsgedanken ent­
sprechende Erstattungsanspruch). 

Subordination (F.) Unterordnung 

Subordinationstheorie-+ SubjeklionsLheorie 

subsidiär (Adj.) nachrangig, hilfsweise 

Subsidiari tät ist das Verhältnis der Nachrangigkeit. 
Die Frage der S. stellt sich insbesondere in dem 
Rahmen der Europäischen Union hinsichtlich der 
Zuständigkeit von Union, Mitgliedstaat und Bundes-
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land (grundsätzliche S. der Europäischen Union). Ln 
dem Strafrecht ist S. ein Fall der - Gesetzeseinheit. 
Danach beansprucht ein Tatbestand ausdrückJich 
oder sonst erkennbar nur für den Fall Geltung, dass 
ein anderer Tatbestand nicht zu dem Zuge kommt 
(z.B. ist Trunkenheit am Steuer subsidiär gegenüber 
Gefährdung anderer,§§ 316, 315c StGB). 
Lit.: Subsidiarität, hg. v. Nörr. K. u.a., 1997; Btiucher. 
W.. Subsidiarität für Europa. 2002: Seher, G .. Zur straf­
rechtlichen Konkurrenzlehre. JuS 2004, 482 

substantiieren (V.) Substanz geben, ausfüllen 

Substantüerung (Substanziierung) ist die inhaltli­
che Ausfüllung (z.B. einer Behauptung mit gewis­
sen Einzelheiten, eines Begehrens mit bestimmten 
Gründen). 
Lit.: Han.sen, Die Substanliierungslast. JuS 1991, 588; 
Frohn. P., Subsrantiierungspnicht der Parteien und 
richterliche Hinweispflicht nach § 139 ZPO, JuS 1996, 
243: Meyke, R., Darlegen und Beweisen im Zivilpro­
zess. 2. A. 2001 

Substitut (M.) ist die als Ersatz eines anderen Per­
son auftretende Person. Grundsätdich hat jeder 
Schuldner in eigener Person seine Verpflichtung zu 
erfüllen, darf jedoch in dem üblichen Rahmen 
- Erfüllungsgehilfen beiziehen. Nach § 664 T 1 
BGB darf der Beauftragte in einem Zweifelsfall die 
Ausführung des - Auftrags nicht einem Dritten 
(Substituten) übertragen. Jsl jedoch die Übertragung 
gestattet, so hat der Übertragende nur ein ihm bei 
der Übertragung zu Last fallendes -+ Verschulden 
zu vertreten. In sonsliger Hinsicht scheidet er aus 
der-+ Verpflichtung aus. 

Substitutionsrecht -+ Eintrittsrecht 

subsumieren (V.) unterordnen 

Subsumtion ist die vergleichende Unterordnung 
oder Zuordnung (Gleichsetzung) eines konkreten 
-+Sachverhalts unter eine(n oder zu einem 
- Tatbestand einer) abstrakte(n) -+ Norm. Dabei 
sind zwei verschiedene Ergebnisse möglich, Lwi­
schen denen der Rechtsanwender so überL.eugend 
wie ihm möglich entscheiden muss. Ist der konkrete 
Sachverhalt x (L. B. Erklärung des E) ein Unterfall 
des abstrakten Tatbestands X (z.B. Annahme eines 
Angebots), so ist die abstrakte Rechtsfolge Y (z.B. 
Abschluss eines Vertrags) der Rechtsnorm X -+ Y 
in der konkreten Form y (z.B. Abschluss dieses 
Vertrags) anzuwenden. Ist der konkrete Sachverhalt 
x (Verhallen des E) dagegen kein Unterfa.11 des abs­
trakten Tatbestands X (z.B. Annahme), so ist die 
abstrakte Rechtsfolge Y der Rechtsnorm X -+ Y in 
der konkreten Form y nicht anzuwenden. 
Lit.: Köbler. G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007: 
Wolter, T., Die juristische Subsumtion, 1994 

Subsumtionsirrtum ist der -+ Irrtum über die 
rechtliche Einordnung eines --> Sachverhalts (z.B. 
der Täter sieht eine -+ Urkunde fälschlich nicht als 
Urkunde an). Der S. ist kein Tatbestandsimum, 
sondern grundsätzlich unbeachtlich. Erforderlich für 
die vorsätzliche Tatbestandsverwirklichung ist aller­
dings, dass der Täter auf der Grundlage des Wissens 
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um die zugrundeliegenden Tatsachen diese nach 
Laienart richtig wertet (Parallelwerrung in der Lai­
ensphäre). Andernfalls befindet er sich in einem 
-+ Tatbestandsirrtum. Der umgekehrte S. ist eine 
irrtümliche Annahme des Täters über den Anwen­
dungsbereich einer Norm (-+ Wahndelikt) (z.B. der 
Täter glaubt, ein bloßes Stück Papier sei eine Ur­
kunde). 
Lit.: HeidingJfelder. T.. Der umgekehrte Subsumlionsirr­
tum, 199 J; Sehweg/er. /„ Der Subsumtionsirrtum, J 995 

Subunternehmer ist der durch Vertrag mit einem 
Unternehmer für diesen gegenüber dem Besteller 
tätige Unternehmer. 
Lit.: Köst/er, 8„ Der ausländische Subunternehmer. 
2000; Weimar. R„ Subunicmchmcrvertrag - Out~our­
cingvertrag, 1999: Elsner. T.. Bauverträge gestalten, 
2. A. 2004 

Subvention ist die vermögenswene Zuwendung 
z.B. durch eine juristische - Person des öffentli­
chen Rechts an einen privaten -+ Unternehmer zu 
einem öffentlichen Zweck ohne marktmäßige Ge­
genleistung. Die S. ist ein Instrument der staatlichen 
Wirtschaftslenkung. Sie bedarf jedenfalls dann einer 
besonderen -+ gesetzlichen Grundlage, wenn sie 
notwendig einen Drillen belastet oder wenn der 
Gewährleistungsbereich eines - Grundrechts spezi­
fisch betroffen ist. 
Lit.: Schroth, H.!Koch, C„ Subventionsbeschwerde, 
2001: Kilb, W., Subventionskontrolle durch europäi­
sches Beihilferecht, JuS 2003, 1072; Grave, C„ Der 
Begriff der Subvention, 2002; Ebeling. C. u.a„ Subven­
tionsrecht als Verwaltungsrecht, JuS 2014. 217 

Subventionsbetrug (§ 264 StGB) ist der verselb­
ständigte Sondertatbestand des -+ Betrugs zwecks 
Erlangung einer - Subvention. 
Lit.: Die Bekämpfung des Subventionsbetruges im EG­
Bereich. hg. v. Da1111ecker. 1993: Schmid. T.. Die Verga­
be von Wirtschaftssubventionen. 1994 

Süd (Sb.) ist die von der Sonne auf der Nordhalbku­
gel zu der Mittagszeit besonders stark belichtete 
Himmelsrichtung der Erde. 

Südafrika ist der südlichste, lange Zeil von Hollän­
dern und Engländern beherrschte Staat Afrikas. 
Lit: lntroduction to the Law of South Africa. hg. v. Van 
der Menve, C. u. a„ 2004 

Süden (M.) ist die von der Sonne auf der Nordhalb­
kugel zu der Mittagszeit besonders stark belichtete 
Himmelsrichtung der Erde. 

Suffragan (M.) Wähler, Helfer (z.B. Bischof in 
dem Verhältnis zu dem Erzbischof) 

Sühne ist der versöhnende Ausgleich für ein 
rechtswidriges Verhalten. In dem Strafverfahrens­
recht muss bestimmten Fällen der - Privatklage ein 
-+ Sühneversuch (vor dem Schiedsmann) als 
- Prozessvoraussetzung vorhergehen(§ 380 StPO). 
In dem - Zivilprozessrecht soll das - Gericht in 
jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beile­
gung des -+ Rechtsstreits oder einzelner Streitpunk­
te bedacht sein. Es kann die Pa11eien zwecks Sühne-
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versuchs vor einen beauftragten oder ersuchten 
--+ Richter verweisen (§ 279 1 ZPO). Durch Landes­
gesetz kann in bestimmten Streitigkeiten ein vermit­
telndes Vorverfahren vorgeschaltet werden (§ l 5a 
EGZPO). --+ Güteverfahren. -+ GütesteUe 
Lit.: Gain, H„ Leitfaden für das Schlichtungsverfahren 
vor Schiedsämtern und Schiedsstellen. 6. A. 2015 

sühnen (V.) büßen, versöhnen 

Sui heredes (lat. [M. PI.] seine Erben) sind in dem 
römischen Recht die Angehörigen der Hausgemein­
schaft als Erben. 
Lit.: Kaser; M„ Römisches Privatrecht, 21. A. 2017 

Suizid (M.) Selbstlötung, Selbstmord 

sujet (franz. [M.l) Subjekt 

sujet mixte (franz. [M.J) gemischtes Subjekt. 
-+ Mehrstaater 

Sukzession (F.) Nachfolge 
Lit.: Nörr; K. u. a .. Sukzessionen. 2. A. 1999 

sukzessiv (Adj.) nachfolgend 

Sukzessivlieferung (F.) zeitlich folgende Teilliefe­
rung 

Sukzessivlieferungsvertrag ist der -+ Vertrag, bei 
dem die Lieferung einer Warenmenge in einzelnen 
Teillieferungen (auf Abruf) zu erfolgen hat (z.B. 
Bierlieferungsvertrag). Der S. ist ein -+ Dauer­
schuldverhältnis. Die --+ Unmöglichkeit oder der 
-+ Verzug hinsichtlich eine --+ Leislung kann zu 
einem -+ Schadensersatzanspruch oder einem 
-+ Rücktrittsrecht sowohl hinsichtlich dieser Leis­
tung wie auch hinsichtJich des ganzen Vertrags füh­
ren. Für das lnsolvenzverfahren vgl. §§ 103 ff. lnsO. 
Lit.: Gollub, F.. Verzug und Zurückbehaltungsrecht 
beim Sukzessivlieferungsvertrag, 1989 

Summa cum laude ([lat.] mit höchstem Lob) ist die 
beste Note des --+ Promotionsverfahrens. 

summarisch (Adj.) zusammenfassend. beschleunigl 

Summe (F.) Ergebnis einer Zusammenzählung 

Summeninteresse -+ Interesse 

summus (lat. [Adj. Superlativ]) höchste 

super (lat. [Präp.]) über 

Superintendent ist in dem evangelischen --> Kir­
chenrecht (teilweise) der--+ Dekan. 

supranational (Adj.) überstaatlich 

Surrogat (N.) Ersatz, Ersatzgegenstand 
Lit.: Gern/111ber. J., Die Erfüllung und ihre Surrogate, 
2. A. 1994 

Surrogation (F.) ist die Ersetzung eines Gegen­
stands eines --+ Vermögens durch einen Ersatzge-

Syllogismus 

genstand (Surrogat). Die dingliche S. tritt kraft 
Gesetzes ein (z.B. § 718 II BGB zu dem Gesell­
schaftsvermögen zählt auch. was auf Grund eines zu 
dem Gesellschaftsvermögen gehörenden Rechts 
oder aJs Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung 
oder Entziehung eines zu dem Gesellschaftsvermö­
gen gehörenden Gegenstands erworben wird. vgl. 
weiter die§§ 1247 S. 2, 2041. 2019 BGB). Bei der 
schuldrec/11/ichen S. erlangt der Berechtigte nur 
einen schuldrechtlichen Anspruch auf das Surrogat 
(§ 285 BGB). 
Lit.: Menke11, H., Die dingliche Surrogation bei den 
Sondervcnnögen de:; Familien- und Erbrechl!>, 1991. 
Fmmmhold, ! .. Die Gläubigerkonkurrenz, 2004 

suspendieren (V.) vorläufig aufheben, befreien 

Suspendierung (F.) vorläufige Aufl1ebung, vorläufi­
ge Enthebung (gelegentlich erfolglos von korrupten 
Vorgesetzten gegenüber korrekten Arbeitnehmern 
versucht) 
Lit.: Lepsien, R., Die Suspendierung eines Arbeitneh­
mers. 1996 

suspens iv (Adj.) aufschiebend,-+ Bedingung 

Suspensiveffekt ist die Wirkung des Hinausschie­
bens der formellen --> Rechtskraft einer --> Ent­
scheidung. In dem Verfahrensrecht haben --> Rechts­
mittel einen S. (z.B. §§ 316 1, 343 1 StPO). ln dem 
VerwaJtungsverfahrensrecht kommt auch dem 
--> Widerspruch und der --> Anfechtungsklage -
ohne Rücksicht auf ihre --> Zulässigkeit oder -+ Be­
gründetheil - ein S. zu (§ 80 1 1 VwGO). Die auf­
schiebende Wirkung entfälJl allerdings in bestimm­
ten Fällen, insbesondere bei der Anforderung von 
öffentlichen Abgaben und Kosten, bei unaufschieb­
baren -+ Anordnungen von Polizeivollzugsbeamten 
und bei besonderer Anordnung(§ 80 Il VwGO). Auf 
Antrag kann das Gericht der Hauptsache in diesen 
Fällen die aufschiebende Wirkung ganz oder teil­
weise anordnen oder wiederherstellen (§ 80 V 
VwGO). 
Lit.: Martens, iv., Suspensiveffekt, SofortvolJzug und 
vorläufiger gerichtJicher Rechtsschutz, 1983 

suus (lal. [Pron.]) sein (Pron.) 

suzerän (Adj.) Schutzherrschaft ausübend 

Suzeranjtät (IF.] Schutzherrschaft) ist die lose 
Staatenverbindung zwischen einem Oberstaat und 
einem oder mehreren Vasallenstaaten (z. H. Usmm1i­
sches Reich - Serbien). 
Lit.: Pische/, R„ Der Begriff der Suzeränität. 1897; 
Zippelius. R., Allgemeine Staatslehre. J 7. A. 2017 

Syllogismus ist der aus zwei (gleichsetzenden, als 
richtig vorausgesetzten) Urteilen (Prämissen. Ober­
satz. und Untersatz) einfach deduktiv folgende (ab­
leitende bzw. gleichsetzende) Schluss (Schlusssatz, 
Schlussurteil). (Z.B. Der Mensch ist ein Sterblicher 
fM = S bzw. s, Obersatz). Ulixes ist ein Mensch 
[ U = M, Untersatz]. (Folge oder Schluss:) Ulixes ist 
ein Sterblicher fU = S bzw. sl, Schlusssatz. bei 
Richtigkeit der beiden Prämissen [d. h. bei Gleich-
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heil von M und S sowie von U und Ml als notwen­
digerweise richtig erwiesen[e Gleichheit von U und 
S bzw. sl). In der Rechtsanwendung bildet die aus 
Tatbestand und Rechtsfolge zusammengesetzte 
-+ Rechtsnorm den Obersatz, der (Vergleich des 
Tatbestands der Rechtsnorm mit dem) Sachverhalt 
den Untersatz (--4 Subsumtion). Aus der logischen 
Verknüpfung beider Sätze folgt dann der bei Rich­
tigkeit der Prämissen notwendigerweise richtige 
SchlusssatL. (Z.B. Durch die Annahme eines An­
trags wird ein Vertrag abgeschlossen. Das Verhalten 
des A gegenüber B isl eine [einzelne! Annahme 
eines Antrags. Folglich wird durch das Verhalten des 
A gegenüber B ein feinzelner Fall des] Vertrag(s] 
abgeschlossen [, auf den die allgemein für den Ver­
trag geltenden Regeln Anwendung finden]). 
X (=) Y(=y) 
X X~~-
X -+ (=) y (= Y) 
Lit.: Metier; f/ .. Die Syllogistik des Aristoteles, 1900: 
Köhler, G., Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007: Engisch, 
K., Einführung in da.~ juristische Denken, 12. A. 2018 

syn (griech. [Präp.)) mit 

SynaJJagma ([N.] Übereinkunft) ist die gegenseitige 
Abhängigkeit von Venragsleistungen. Genetisches 
S. ist dabei die Abhängigkeit der Entstehung der 
einen -+ Verpflichtung von der Entstehung der an­
deren Verpnichtung. Fu11ktio11elles S. ist <lie Abhän­
gigkeit der Geltendmachung der einen Verpflichtung 
von der Bewirkung der anderen Verpflichtung 
(§ 320 BGB). Konditionelles S. ist d.ic Abhängigkeit 
des ganzen Rechtsverhältnisses von der Störung 
einer--> Leistung. 
Lit.: Klinke, U., Causa und genetisches Synallagma. 
1983; Ernst, W., Die Einrede des nichtcrfülltcn Vertra­
ges, 2000; Rumpf. S .• Das Synallagma im Dauerschuld­
verhältnis, 2003 

Syndikat (N.) ist das -+Kartell mit gemeinsamer 
Einkaufsorganisation oder Verkaufsorganisation. 
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Syndikus (M.) Rechtsberater eines Unternehmens 

Syndikusanwalt (§ 46 BRAO) isl der __. Rechts­
anwalt, der zugleich auf Grund eines -+ Dienst­
vertrags gegen festes Entgelt als ständiger Berater 
eines Unternehmers tätig ist (io Deutschland 1996 
ca. 5000 Syndikusanwälte, 2003 rund 10000) und 
deswegen seinen Dienstberechtigten nicht als 
-+ Rechtsanwalt vertreten darf. Das Gesetz zu der 
Neuregelung des Rechts der Syndikusanwälte ist mit 
einem gesonderten Zulassungsverfahren für Syndi­
kusanwälte bei ihrer Rechtsanwallskammer an dem 
1. Januar 2016 in Kraft getreten. Danach müssen 
Syndici keine Berufshaflptlicbtversicherung ab­
schließen und können wie bisher für die Altersver­
sorgung in die bestehenden Versorgungswerke des 
Berufsstands einzahlen. 
Li1.: Hommerich, C./Priitti11g, H .. Das Berufsbild de~ 
Syndikusanwalts. 1998; Offerman11-Burckar1, S., Das 
Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndikusanwäl­
le, NJW 2016,113; Kilger, H./Offem1a1111-Burckart. 
S.!Schaj11ause11, M. u. s .. Das neue Syndikusrech1. 2016 

Synode ([F.) Konzil) ist in dem --. Kirchenrecht die 
kirchliche Versammlung. In dem katholischen Kir­
chenrecht berät die S. den Bischof. In dem evangeli­
schen Kirchenrecht ist sie Selbstverwaltungsorgan 
mit Gesetzgebungsrecht. 

System ist das planmäßige, möglichst logische 
Gefüge einer Gedankenmehrheit. 
Lit.: Peine. F., Recht als System, 1983; Canaris, C.. 
Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 
2. A. 1983; Systembildung und Systemlücken in Kern­
gebieten des europäischen Privatrechts, hg. v. Grund­
mann. S .• 2000; Röhrich, W., Die politischen Systeme. 
1999 

system atisch (Adj.) ein System beLreffend 

systematische Auslegung ..... Auslegung, systemati­
sche 



tabula (laL. [F.]. PI. Nom. tabulae, PI. Gen. tabula­
rum, PI. Dat. tabuh\, PL At..t... tabulas. PI. Abi. iabu­
lis) Tafel. 1isch + Zwölftafelgeset1 

Tabolar (Panikel) Tafel, Buch 

Tabularersitzung (ßuchcrsi11ung) -+ En;itwng 

Tabularverschweigung (Tabularversitzung, Buch­
versiuung) -+ Versll1ung 

Tag (M.) ist aus menschlicher Sicht der Zcitab­
i.clutiu der Umdrehung der Erde um ihre Achse, 
während dessen sie von der Sonne beleuchtet wird. 
-+Nacht 

Tagessatz (§ 40 StGB> ist 111 dem -- Strafrecht 
grundsätzlich der Betrag. den der -+ Täter durch­
schninJich an einem Tag al„ Nenoeinkommen hat 
oder haben könnte (mindestens 1 und höch.\tens 
30000 Euro). Er wird von dem 1uständigen Gericht 
unter Berlicksichtigung der persönlichen und wirt­
schaftlichen Verhältnisse des Täters bestimmt. Da­
nach berechnet sich die l löhe der - in mindestens 5 
und grundsätzlich höch'>tens 360 Tagessätzen ver­
hängten - -+ Geldstrafe. 
Lu.: Sclmeffer. R .. Oie Bemessung der Tagessatzhöhe. 
1978; Kreil/, C., Dte Ermittlung der Tat'iachengrundlage 
1ur Bemessung der Tagessal/höhe bei der Geldl>Lrafe. 
1985 

Talion (lat. [F.J Wiedervergeltung) ist die Vergeltung 
erner Rechtsverlel/ung dun:h ein gleichartiges Übel 
(Auge um Auge). Die T. ist in dem gegenwärtigen 
-+ Strafrecht Deutschlands uni'ulässig. Ln reiner 
Form wird sie vermutlich nirgends verwirklicht wor­
den sein. 
Ltt.: Hennesdorf. H .. Pocna tahonis, 1965 

Ta.Ion (M.) Erneuerungsschein 

Tantieme (F.) Gewinnbeteiligung 

Tara (N.) Verpackungsgewicht 

Tarif ist der einheitliche Prcii. oder die einheitliche 
Bedingung für Leistungen bestimmter Art. 
Lit.: Hromadka, W. u.a .. Der Tarifwechsel, 1996; 
Schleef. H.!Oetker. H., Tarifpolt1ik im Wandel, 2000 

Tarifausschluss CM.) ist der Ausschluss eines Ta­
nfs. 

TarüausschlusskJausel ist die (fragwürdige) Klau­
sel eines-+ Tarifvertrags. die es dem-+ Arbeitgeber 
verbietet. den anders oder nicht organisierten 
„ Arbeitnehmern bestimmte tarifliche Vergün~ti 

gungen zu gewähren. 
Lit.. Hueck, A., Tarifausschlussklausel, 1966 

T 

Tarifautonomie ist die -+ Freihctl der Tarifver­
tragsparteien (-+Sozialpartner). die -+Tarife für 
die Arbe11sleistungen durch vertragltche Verhand­
lung zu bestimmen. 
Lit .: Pickn: E .. Die Tarifautonomie. 2000: Tarifautono­
mie im Wandel. hg. v. Tliiising. G .. 200J 

tarHTähig (Adj.) zu einem Abschluss emes Tarifver­
trags fölug 

Tarilfähigkeit (§ 2 TVG) ist die nur -+ Gewerk­
schaften, -+ Arbeitgebervereinigungen und einzel­
nen - Arbeitgebern (mit größeren Betrieben) (Ta­
rifpartnern) 1ustehende Fähigkeit, einen -+Tarif­
vertrag ab Vertragspartei abzuschließen 
L11 · Docrlicl1. K„ Die Tariffähigkeit der Gewerkschaft. 
2002 

tarifgebunden (Adj.) an einen Tarif und einen Ta­
rifvertrag gebunden 

Tarifgebundenheit ist die Gcbundenhei1 an die 
Normen des-+ Tarifvertrags. 
Lit.: Bart:, A„ Die Friedenspnicht der Gewerkschaft. 
2002 

Tarifpartner -+ Tariffähigt..eil 

Tarifrecht ist die Gesamtheit der Tarife b1.w. Tarif­
venr'.ige betreffenden Recht-;säl/e. 
Lit: Sr/lt'lter. ~V.. Das Tanfrccht der Ange„telhen in 
Kr.mJ..cnhäuscm, 7. A 2002; Tarifrecht, hg. v. Tltiising. 
G./Brwm. A., 2. A. 2016; Er/11:. P., Arbeits- und Tarif­
recht des öffentlichen Dienstes, 4. A. 2021 

Tarifvertrag ist der (schriftliche) -+ Vertrag zwi­
schen einem -+ Arbeitgeber oder einem Arbeitge­
berverband und einer -+ Gewerkschaft 1wecks 
Regelung arbeit!>rechtlicher fragen (7. B. Arbeitsbe­
drngungen [vor aJJem Arbeihlohn 1. Rationafü,ie­
rung. Urlaubskassen). Der T. iM nach umstrittener 
Ansteht -+ Rechtsquelle und • Vertrag. Er kann 
- • Vnbcmdswrifl'ertrag oder „ U11temeh111e11s-
1111~(l·ertmg (Werktarifrertrag). - -> Manteltarifver­
trag oder Lohntarifwrrrag sem. Er kann durch eine 
-+ AllgemeinverbindlichkeiL~etldfü ung übe1 uie un­
mitlelbaren Veru·agsbeteiligten hinaus erstreckt 
werden. Er soll nicht zwingend an den Gleichheits­
sat1. gebunden sein. so dai.s 1.. B. Wert..studenten 
au„genommcn werden dürfen. 
Lu Pulte. P.. Allgemcinverbindhche Tarifvenriige. 
1995: Kiirtge11. A .. Der Tarifvenrag 1m Rc(;ht der Euro­
p;mchen Gemeinschaft. Dts\. jur. Munster 1998; Wie­
demwm. H .. Tarifvenragsgcscl/, 8. A. 2019: Tarifver­
LrJgsgesell. hg. v. Dä11bler. W. 4. A. 2016. 5. A. 2022: 
Witt. A.. Der Firmentarifvcnrag. 200-t: l.iill'isch. M.I 
Rie/Jle. \ ~. Tarifvertragsgese11. 4 A 2017 

Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ist der zu 
dem 1.10.2005 den Bundesangestclltcntarifvertrag 



Tasche 

und die Tarifvenräge für die Arbeiter ablösende 
Tarifvertrag für nicht beamtete Beschäftigte des 
öffentlichen Dienstes (des Bundes und der Kommu­
nen). Für die meisten Länder gilt seit 1.12.2006 der 
TV-L. 
Lit.: CerjJ. G./Wi111er. A„ TVöD BAT Textsammlung 
(Lbl.); Bepler/Böhle!Meerkamp/S1öhr. TVöD (Lbl.). 
2021; Conze. P., Personalbuch TVöD, 7. A. 2021; 
TVöDffV-L Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, 
begr. v. Bredemeier. J./Ne.ffke, R .. 5. A. 2017, 6. A. 2022 

Tasche (F.) ist ein BehäJLnis für kleinere Gegenstän­
de aus meist biegsamen Material wie beispielsweise 
Leder. Stoff oder Plastik. 

Taschengeld ist das von einem vermögenderen 
Menschen (z.B. gesetzlichen Vertreter) einem weit­
gehend mittellosen Menschen (z.B. Kind) für kleine 
Ausgaben des täglichen Lebens zu freit:r Verfügung 
gegebene Geld. 
Lit.: Haumer. T.. Der Taschengeldanspruch zwischen 
Ehegauen, 1995 

Taschen geldparagraph ist die das Taschengeld 
bestreffende gesetzliche Vorschrift bzw. die abkür­
zende Bezeichnung für § 110 BGB, der bestimmt, 
dass der von einem ...,.. Minderjährigen ohne Zu­
stimmung des geseulichen ---.. Vertreters geschlos­
sene...,.. Vertrag nicht, wie§ 108 BGB gnmdsätzlich 
festlegt, schwebend unwirksam ist, sondern als von 
Anfang an wirksam gilL, wenn der Minderjährige die 
vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt hat, 
die ihm zu diesem Zweäe oder zu freier Verfügung 
(Taschengeld) von dem Vertreter oder mit dessen 
Zustimmung von einem Dritten überlassen worden 
sind. 
Lit.: Faltermeier. H„ Konstruktion und Problematik des 
§ 110 BGB, 1978 

Tat ist das gestaltende menschliche - Verhalten. 
Die T. ist insbesondere Anknüpfungspunkt für 
Schadensersatzpflichten und Strafen. Dabei ist 
rechtswidrige T. in dem Strafrecht (§ 11 1 Nr. S 
StGB) die T., die den ...,.. Tatbestand eines _. Straf­
gesetzes verwirklicht (z. B. auch mehrere Höchstge­
schwindigkeitsverletzungen während einer einzel­
nen Fahrt). ln der Rechtsgeschichte ist handhafte T. 
die T„ in deren unmittelbarem zeitlichem oder sach­
lichem Zusammenhang der Täter ergriffen wird 
(vgl. § 127 StPO Wird jemand auf frischer Tat be­
troffen oder verfolgt). Fortgesetzte T . ...,.. Handlung, 
fortgesetzte 
Lit.: Wu(ff. H„ Notwehr, Friedlosigkeit und handhafte 
Tal in den Rechtsquellen des Mittelalters, 1951; Goos­
sens, M„ Zum Begriff der frischen Tat, 1997; Zur 
Rechtswirklichkeit nach Abschaffung der fortgesetzten 
Tat, hg. v. Geisler; C.. 1998; Ne11efei11d, Prozessualer 
Tatbegriff und materieller Tatbegriff. JA 2000, 791 ff .• 
S1re11g, F., Das Tatobjekt als Bezugspunkt der Tathand­
lung. JuS 2002, 454; Ranft, 0.. Der Tatbegriff des 
Strafprozessrechts, JuS 2003, 417; Huber. M„ Grund­
wissen - Str:lfprozessrecht: Die Tat im prozessualen 
Sinn, JuS 2012, 208 

Tatbestand ist in der Rechtstheorie die Gesamtheit 
der Voraussetzungen (eines Rechtssalzes) für eine 
...,.. Rechtsfolge. Ein T. ist regelmäßiger Teil einer 
...,.. Rechtsnonn. In dem SLrafrecht ist T. der T. der 
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mit Strafe bedroh1en Handlung. Er umfasst in weite­
rem Sinn alle Voraussetzungen der Strafbarkeit (T. 
in engerem Sinn, - Rechtswidrigkeit, - Schuld, 
objektive --> Bedingung der Strafbarkeit), in enge­
rem Sinn nur die Merkmale, die dem jeweiligen 
Delikt das besondere Gepräge in Gegensatz zu den 
anderen Delikten geben. Dabei unterscheidet man 
den objektiven T. (Summe der objektiven - Tat­
bestandsmerkmale, z.B. Täter tötet das Opfer) von 
dem subjektiven T. (Summe der subjektiven Merk­
male. z.B. Vorsatz [Wissen und WollenJ, eventuelle 
zusätzliche Absicht). T. in dem Verfahrensrecht 
(§ 313 I Nr. 5 ZPO) ist die gedrängte Darstellung 
des Sachstands und Streitstands eines -. Verfahrens 
- also eines ---.. Sachverhalts -. Dabei sollen die 
erhobenen Ansprüche und die dazu vorgebrachten 
Angriffsmittel und Verteidigungsmittel unter Her­
vorhebung der gestellten Anträge nur ihrem wesent­
lichen Inhalt nach knapp dargestellt werden. Dieser 
T. ist ein Teil des ...,.. Urteils. Er ist meist in einen 
einleitenden Satz, den unstreitigen Sachverhalt, die 
bestrittenen Tatsachenbehauptungen des Klägers. 
-;einen Antrag, den Antrag des Beklagten und das 
Verteidigungsvorbringen des Beklagten geteilt. Er 
ist entbehrlich, wenn ein Rechtsmittel gegen das 
Urteil nicht zulässig ist oder die Parteien auf 
Rechtsmittel verzichten(§ 3 l3a ZPO). 
Lit.: Krahl, M„ Tatbestand und Rechtsfolge, 1999; 
Puppe. /„ Die Lehre von Tatbestand, Rechtswidrigkeit. 
Schuld. 2002; Schmid, C., Das Verhältnis von Tatbe­
stand und Rechtswidrigkeit, 2002 

Tatbestandsirrtum (§ 16 l StGB) ist der - lrrtum 
de~ ...,.. Täters bei Begehung einer Tat über einen 
Umstand. der zu dem gesetzlichen ...,.. Tatbestand 
gehört (z.B. A glaubt irrtümlich die Sache, die er an 
sich nimmt, sei seine eigene, B weiß nicht, dass zu 
dem Halten eines Kampfuunds eine öffentlich­
rechtliche Erlaubnis erforderlich ist. J hält einen 
Treiber für ein Schwein. X verwechselt versehent­
lich Gift und Arznei, Z erkennt nicht, dass er einen 
fremden Brief öffnet). Der T. ist ein Fall des lrrtums. 
der sowohl tatsächliche (deskriptive) wie auch nor­
mative (wertende) Begriffe erfassen kann. Er hat das 
Fehlen von -+ Vorsatz zur Folge, so dass eine Be­
strafung wegen vorsätzlicher Begehung einer Tat 
ausgeschlossen ist, lässt aber eine Strafbarkeit we­
gen ---.. fahrlässiger Begehung unberührt. Umgekehr­
ter T. liegt vor. wenn der Täter irrig einen straf­
begründenden oder straferhöhenden Umstand für 
gegeben hält (z.B. A. glaubt irrtümlich, die Sache, 
die er stehlen will, sei nicht seine eigene). Dann 
kann ein untnuglicher - Versuch gegeben sein. 
Lit.: Herzberg. R./Hardtw1g, B„ Grundfülle zur Abgren­
zung, JuS 1999, 1073; Sc;!1iitz. S .. Tatbestandsirrtum und 
Verbotsirrtum. 2000 (Osterreich); Stemberg-liebe11, 
D. u. a„ Der Tatumstandsirrtum (§ 161 1 StGB), Jus 
2012.289 

Tatbestandsmerkmal ist das einzelne, zu der Bil­
dung eines ...,.. Tatbestands in dem Sinne der Ge­
samlheit der Voraussetzungen einer ...,.. Rechtsfolge 
verwandte Merkmal. Das T. kann deskriptiv oder 
nonnativ. objektiv oder subjektiv sein. Deskrip1ives 
T. ist das rein beschreibende T. (z.B. Jahr), normati­
ves T. das wenende, wertausfüllungsbedürftige T . 
(z.B. Fremdheit). Objek1ive Tatbestandsmerkmale 
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bestimmen das äußere Erscheinungsbild der Tat 
(z.B. Wegnahme), subjektive Tatbestandsmerkmale 
gehören dem inneren, psychisch-seelischen Bereich 
der Vorstellungsweh des Täters an (z. B. Bereiche­
rungsabsicht). Negative Tatbestandsmerkmale sind 
nach einer besonderen Lehre (str.) bestimmte Um­
stände, deren Fehlen Tatbestandsmerkmal ist (Vor­
aussetzungen der Rechtfertigungsgründe). 
Lit.: Han, J., Normative Tatbestandsmerkmale und 
umgekehrter lmum, 1993 (Diss.); Uerpma1111, R„ Das 
öffentliche Interesse, 1999 

Tuteinheit (Idealkonkurrenz. Handlungseinheit) ist 
das Verletzen mehrerer Strafgesetze oder das mehr­
fache Verletzen eines Strafgesetzes durch eine einzi­
ge -+ Tat. T. ist ein Fall der echten -+ Konkurrenz. 
T. ist dann gegeben (§ 52 I StGB), wenn dieselbe 
Handlung mehrere-+ Strafgesetze (ungleichartige T. 
1... B. Auentäter verletzt Menschen und beschädigt 
Sachen, versuchte Tötung und vollendete Körperver­
letzung, versuchter Raub mit Todesfolge und voll­
endete Körperverletzung mit Todesfolge) oder das­
selbe Strafgesetz mehrmals (gleichartige T. z.B. 
Attentäter tötet mehrere Menschen) verletzt. Bei T. 
wird nur auf eine ---. Strafe erkannt. die bei der 
gleichanigen T. dem einzigen verletzten Strafgesetz 
entnommen und bei der ungleichartigen T. nach dem 
Gesetz bestimmt wird, das die schwerste Strafe 
androht (§ 52 Il StGB). T. kann auch entsprechend 
dem -+ Verklammerungsprinzip begründet werden. 
T. kann bei aufeinander folgender Verletzung mehre­
rer einzelner Menschen dann vorliegen, wenn eine 
Aufspaltung in Einzeltaten wegen des außergewöhn­
lich engen zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs 
als Willkür erschiene. Die T. steht in Gegensatz zu 
der -+ Tatmehrheit (Realkonkurrenz) und zu der 
-+ Gesetzeseinheit (Gesetzeskonkurrenz). 
Lit.: Lee, K„ Die Präzisierung der Tateinheit, 2002; Frank, 
A., Die Abgrenzung von Tateinheit und Tatmehrheit bei 
Straßenverkehrsordnungswidrigkeiten. 2004; Pttppe. !„ 
Die Lehre von der Tateinheit, JuS 2017, 503, 637 

Tutentschluss ist die Verwirklichung des gesamten 
subjektiven-+ Tatbestands(-+ Vorsatz und sonstige 
subjektive -+Tatbestandsmerkmale). Der T. ist 
Voraussetzung für den ---. Versuch. Er muss endgül­
tig gefasst sein. 
Lit.: Roxin, C., Täterschaft und Tatherrschaft, 10. A. 
2019: Damvitz. H. v„ lst die Mittäterschaft abhängig 
von einem gemeinsamen Tatentschluss der Beteiligten'?. 
1994 

T äter (§ 25 I StGB) ist der eine -+ Straftat selbst 
oder (millelbar) durch einen anderen Menschen 
begehende Mensch. Der T. ist von dem -+ Teil­
nehmer(-+ Anstifter,-> Gehilfe) zu unterscheiden. 
Der T. kann (unmittelbarer oder) mittelbarer T. sein. 
Der mittelbare T. lässt die Tathandlung von einem 
Tatmittler - der nicht selbst Täter ist - in Gestalt 
eines menschlichen-+ Werkzeugs ausführen. Dabei 
muss sich die Tat als Werk des steuernden Täters 
darstellen, das Werkzeug darf also (infolge -+ Irr­
tums, -+ Zwanges oder -+ Schuldunflihigkeit) nicbt 
den Tatbestand selbst rechtswidrig und schuldhaft 
verwirklichen (z.B. A lässt durch B von seinem 
Lagerplatz Material holen, von dem er B vorspie­
gelt, es gehöre ihm). 

Tatherrschaft 

Lit.: Roxin, C., Täterschaft und Tatherrschaft, 10. A. 
2019; Rem.ikowski. J., Restriktiver Täterbcgriff und 
fahrlässige Beteiligung, 1997; Koch, A„ Grundfälle zur 
mittelbaren Täterschaft, JuS 2008, 496: Rö1111au, T.. 
Grundwissen - Strafrecht: Der „Täter hinter dem Tä­
ter". JuS 2021, 923 

Täte r-Opfe r-Ausgleich (§ 46a StGB) ist das (er­
folgreiche) Bemühen des Täters, einen Ausgleich 
mit dem Verletzten (Opfer) zu erreichen, das zu 
einer Strafmilderung oder zu einem Absehen von 
Strafe führen kann. 
Lit.: Bibliographie Täter-Opfer-Ausgleich (2003); Jes­
ser, M„ Täter-Opfer-Ausgleich und Wicdergucmacbung 
im Steuerstrafrecht, 2004; Mayer. S„ Täter-Opfer-Aus­
gleich im Strafvollzug. 2018 

Täterschaft ist das Handeln als -+Täter (§ 25 1 
StGB, auch als mitielbarer Täter). 
Lit.: Roxi11, C„ Täterschaf1 und Tatherrschaft, 10. A. 
20L9; Noltenius, 8„ Kriterien der Abgrenzung von 
Anstiftung und mittelbarer Täterschaft. 2003; Schlösser. 
J„ Soziale Tatherrschaft, 2004; Koch, A„ Grundfälle zur 
mittelbaren Täterschaft, JuS 2008, 399: Re11gie1; R„ 
Täterschaft und Teilnahme, JuS 2010, 281 

T äterschaftsrecht ist das die Strafe an die Gefähr-
1 ichkeit des -+Täters. nicht an sein -+Verhalten 
(Tat) knüpfende -+ Strafrecht. Im T. wird der Täter, 
weil er als solcher die Tat begangen hat, bestraft. 
Die Su·afe orientiert sich an der Persönlichkeits­
struktur des Handelnden. Das T. ist in Gegensatz zu 
dem Tatstrafrecht nicht geltendes Recht. Das gelten­
de Recht berücksichtigt aber die Persönlichkeit des 
Täters bei der ...... Strafzumessung. 

Täterschaftstheorie ist die den Täter von dem 
_. Werkzeug und von dem ->Teilnehmer abgren­
zende strafrechtliche Theorie. Nach der älteren 
formal-objektiven T. ist Täter, wer die Tatbestands­
handlung ganz oder teilweise selbst vornimmt, Teil­
nehmer, wer nur durch eine Vorbereitungshandlung 
oder durch eine Unterstützungshandlung zu der 
Tatbestandsverwirklichung beiträgt. Nach der sub­
jektiven T. ist Täter, wer mit Täterwillen ([lat.] ani­
mus fM.] auctoris) handelt und die Tat als eigene 
will, Teilnehmer, wer mit Teilnehmerwillen (flat.] 
animus LM.] socü) handelt und die Tat als fremde 
veranlassen oder fördern will (widerspricht in ex­
tremer Handhabung§ 25 1 l StGB). Nach der Lehre 
von der-+ Tatherrschaft ist Täter, wer als Zentralge­
stalt (Schlüsselfigur) des Geschehens die planvoll 
lenkende oder mitgestaltende Tatherrschaft hat und 
somit die Tatbestandsverwirklichung nach seinem 
Willen hemmen oder ablaufen lassen kann. Demge­
genüber ist -+ Teilnehmer. wer keine Tatherrschaft 
hat, sondern die Tat nur veranlasst (Anstifter) oder 
fördert (Gehilfe). 
Lit.: Ro.xin. C„ Täterschaft und Tatherrschaft. 10. A. 
2019 

Tatherrschaft ist in dem Strafrecht die von dem 
-+ Vorsatz umfasste Beherrschung des tatbestands­
mäßigen Geschehensablaufs. T. hat, wer nach Art 
und Gewicht seines objektiven Tatbeitrags sowie auf 
Grund seiner Willensbeteiligung das Ob und Wie 
der Tatbestandsverwirklichung in der Weise be-



tätig 

herrscht, dass der-> Erfolg als das Werk mindestens 
auch seines zielstrebig lenkenden oder die Tat mit­
gestaltenden ->Willens erscheint. Die T. unter­
scheidet Täter und Teilnehmer. 
Lir.: Roxin, C., Täterschaft und Tatherrschafl, 10. A. 
2019; Schlösser. J .. Soziale Tatherrschaft. 2004 

tätig (Adj.) gestaltend, handelnd 

tätige Reue -> Reue, tätige 

Tätigkeit ist das gestaltende Verhalten. In dem 
Schuldrecht ist die T. für einen anderen Gegenstand 
des-+ Dienstvertrags. Ist sie selbständige T., so gilt 
allein das bürgerliche -> Recht, ist sie abhlingige T., 
so ist in erster Linie das weitgehend außerhalb des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs entwickelte ->Arbeits­
recht anzuwenden. 

Tätigkeitsdelikt ist in dem Strafrecht der in einem 
Tätigwerden bestehende Straftatbestand (z.B. § 153 
StGB falsche uneidliche -+ Aussage, § 316 StGB 
Trunkenheit im Verkehr) (in Gegensatz zu dem 
-> Erfolgsdelikt). 

Tatinterlokut ist das (dem deuL-;chen Recht unbe­
kannte) Zwischenurteil über die Tat und deren Zu­
rechnung. 
Lir.: Garbe. J .. Strafzumessung und Hauptverhandlung. 
1997 

Tatmehrheit (Realkonkurrenz. Handlungsmehrheit) 
ist das Verletzen mehrerer Strafgesetze oder das 
mehrfache Verletzen eines Strafgesetzes durch meh­
rere Taten. T. ist ein Pali der echten -> Konkurrenz. 
T. liegt vor (§ 53 1 StGB), wenn jemand durch meh­
rere selbständige -+ Straflaten mehrere nebeneinan­
der anwendbare -> Gesetze verletzt, und zwar ent­
weder mehrere verschiedene Gesetze (ungleich­
artige T.z. B. Täter stiehlt ein Gewehr, mit dem er 
einen anderen tötet) oder dasselbe Gesetz mehrmals 
(gleiclzarrige T. z.B. Täter stiehlt mehrfach K.raft­
fahneuge). Dann wird. wenn die Taten gleichzeitig 
abgeurteilt werden, grundsätzlich auf eine -> Ge­
samrstrafe erkannt (-> Asperationsprinzip), aus­
nahmsweise auch auf mehrere Einzelstrafen (---+ Ku­
mulationsprinzip). Die T. steht in Gegensatz zur 
Tateinheit (Idealkonkurrenz) und zur Gesetzesein­
heit (Gesel7eskonkurrenz) 
LiL.: Seher, G„ Zur strafrechtlichen Konkurrenzlehre, 
JuS 2004, 482; Fra11J... A„ Die Abgrenzung von Tatein­
heit und Tatmehrheit bei Straßcnverkehrsordnungswid­
rigkeiten. 2004 

Tatort ist der Ort, an dem der -> Täter handelt oder 
trotz Rechtspflicht, zu handeln, nicht handelt oder 
an dem der Taterfolg eintritt oder nach der Vorstel­
lung des Täters eintreten sollte. ---+Zuständigkeit. 
Lit.: Srhulze. D., Sofortmaßnahmen am Taton. 2003 

Tatsacbe (§ 186 StGB) ist in dem Strafrecht - bei 
der üblen -> Nachrede - etwas Geschehenes oder 
Bestehendes, das in die Wirklichkeit getreten und 
daher dem Beweis zugänglich ist (z.B. E lügt, F 
korrumpiert, H plagiiert, 1 betrügt. M kolludiert. P 
schmiert. R fälscht, S hochstapelt, W erpresst, alle 
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zusammen sind korrupt usw.). Den Gegensatz hierzu 
bildet das Werturteil. Die Abgrenzung in einem 
jeweiligen Einzelfall ist schwierig oder kann 
schwierig sein. Ln dem Prozessrechl ist für die Fest­
stellung von Tatsachf?.n grundsätzlich das Eingangs­
gericht und für die Uberprüfung das Berufungsge­
richt zuständig. 
Lit.: Hilgendorf, E„ Tatsachenaussagen und Werturteile 
im Strafrecht. 1998; Thomma, S., Die Grenzen de.'> 
Tatsachenbegriffs, 2003; Be11der, R./Nack, A.!7're11er, W, 
Tatsachenfeststellung vor Gericht, 5. A. 2021 

Tatstrafrecht ist das die ---+ Strafe an die verbotene 
->Handlung des -> Täters knüpfende -+ Strafrecht. 
Gegensatz des TalSlrafrechts ist das -> Täterstraf­
recht. Das geltende deutsche Strafrecht ist T., be­
rücksichtigt aber die Täterpersönlichkeil bei der 
Strafzumessung. 

Tatumstand ist ein Umstand einer Tat. 

Tatumstandsirrtum -> Tatbestandsimum 

Tatverdach t ist die Vermutung (Verdacht). dass ein 
bestimmter Mensch etwas Bestimmtes (Tat) getan 
hat. In dem Strafverfahrensrecht ist dringender T. 
z.B. Voraussetzung der -> Untersuchungshaft(§ J 12 
StPO). Er besteht, wenn nach dem gegenwärtigen 
Stand der Ermittlungen die Wahrscheinlichkeit groß 
ist, dass der Verfolgte schuldiger -+Täter oder 
->Teilnehmer ist. Nach § 203 StPO beschließt das 
Gericht bei hinreichendem T. die Eröffnung des 
-> Hauptverfahrens gegen den Angeschuldigten. 
Dies setzt die Wahrscheinlichkeit der späteren Ver­
urteilung bei einer vorläufigen Tatbewertung voraus. 
Lit.: lolmer, E .. Der Tatverdacht im Ermittlungsverfah­
ren, l 994; Eberr, A„ Der Tatverdacht, 2000; Schulz. L, 
Normiertes Misstrauen, 2001 

taubstumm (Adj.) nicht hörfähig und nicht sprech­
fähig 

Taubstummheit ist die Stummheit bei oder als 
Polge angeborener oder früh eingetretener Taubheit. 
Stellt ein hörbehinderter oder sprachbehindener 
Mensch (Tauber, Stummer oder Taubslllmmer) einen 
Antrag auf einen Verteidiger, so ist dem Antrag zu 
entsprechen(§ 140 fl 2 StPO). 
Lit.: Stic/moth. T., Taubstummheit. 1985 

Taufe ist die Begründung der Mitgliedschaft in der 
christlichen Kirche durch Begießung mit Wasser. 
Lit.: Reichert. A .. Das Verständnis der Taufe, 2003 

taufen (V.) zu einem Mitglied der christlichen Kir­
che machen 

Tausch (§ 480 BGB) ist der gegenseitige ->Ver­
trag, in dem sich beide Seilen zu einer Hingabe 
eines bestimmten Gegenstands gegen Hingabe eines 
jeweils anderen bestimmten Gegenstands verpflich­
cen (z.B. Grundstückstausch, Wohnungstausch, 
Briefmarkentausch), wobei keiner der Gegenstände 
ein -> Kaufpreis (Geld) ist Der Ausgleich eines 
Wertunterschieds durch zusätzliche Geldzahlung 
einer Seite schadet nicht. Auf den (entwicklungsge-
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schichtlich alten, rechtstatsächlich wegen der wirt­
schaftlichen Überlegenheit des Zahlungsmittels 
Geld in der Gegenwart eher unbedeutenden) Tausch 
finden die Vorschriften über den -+ Kauf entspre­
chende Anwendung. 
Lit.: Sroessel. E .. Der Tauschvertrag, 1927 

täuschen (V.) irreführen 

T äuschung (§ 263 StGB, § 123 BGB) ist das zu 
eiuer lrreführung bestimmte und damit der Einwir­
kung auf die Vorstellung eines anderen dienende 
Gesamtverhalten. Es kann durch ___.Tun (ausdrück­
liches Vorspiegeln. schlüssiges Vorspiegeln) oder 
-+Unterlassen (Nichtaufklären bei Vorliegen einer 
Pflicht zu einer Aufklärung) geschehen. In dem 
Strafrecht ist die T. Tatbestandsmerkmal des -+ Be­
LrUgs. Arglistige T. (§ 123 BGB) ist in dem Privat­
recht die T .. bei welcher der Täuschende den Täu­
schungswillen hat, den Gegner also bewusst über 
eine Tatsache in Unkenntnis zu halten oder zu ver­
setzen sucht. und sich dabei bewusst ist. dass der 
andere ohne die Täuschung die Willenserklärung 
möglicherweise nicht oder nicht mit dem jetzigen 
Inhalt abgeben würde. Wer zu der Abgabe einer 
-+ Willenserklärung durch arglistige T. (z.B. wahr­
heitswidrige Beantwortung einer zulässigen Frage 
nach Vorstrafen und laufenden Ermittlungsverfahren 
oder nach der Schwerbehinderteneigenschaft, anders 
bei der Frage nach einer Schwangerschaft) bestimmt 
worden ist, kann die Erklärung -+ anfechten. 
Li!.: Gauger, M .. Die Dogmatik der konkludenten Täu­
schung, 2001: Gur:.eit, M., Der arglistig täuschende 
Verkäufer, NJW 2008, 1359; Becker. C., Konkludente 
Täuschung beim Betrug, JuS 2014, 307 

Technik (F.) Kunstfertigkeit, Verfahren 

technisch (Adj.) Technik betreffend 

Technischer Überwachungsverein -+ Überwa­
chungsverein, Technischer 

Teil ist der abgegrenzte Abschnitt eines Ganzen. Ge­
setze (oder auch Rechtsgebiete) sind verschiedentlich 
in einen allgemeinen T. und einen besonderen T. ge­
gliedert (z.B. Bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetz­
buch, Verwaltungsrecht). Der allgemeine T. enthält 
dann die für den ganzen oder den überwiegenden 
Regelungsbereich geltenden Bestimmungen. der 
besondere T. die (demgegenüber nur) für einzelne 
Unterbereiche anzuwendenden Nonnen. 
Lil.: Ne1111er. J„ Allgemeiner Teil tles Bürgerlidu:n 
Rechts. 12. A. 2020; Brox, H./\.Valker. W., Allgemeiner 
Teil des BGB, 45. A. 2021: Köhler, H .. BGB Allgemei­
ner Teil, 45. A. 2021; Siadler, A., Allgemeiner Teil, 
20. A. 2020; Schack, H .• BGB Allgemeiner Teil. 16. A. 
2019: Leipold, D„ BGB 1, 10. A. 2019 

teilbar (Adj.) in Teile aufgliederbar 
Lit.: Hoffmann, J„ Die Teilbarkeit von Schuldverträgen, 
JuS 2017, 1045 

teilbare Leistung-+ Leistung, teilbare 

Teilbesitz (§ 865 BGB) ist der -+Besitz eines tat­
sächlichen, abgrenzbaren Teiles einer -+ Sache, 

TeiJnehmer 

insbesondere eines abgesonderten Wohnraums oder 
anderen Raumes. Der T. ist zu unterscheiden von 
dem -+Mitbesitz (§ 866 BGB). Er wird behandelt 
wie der-+ Besitz an einer Sache. 
Lit.: Kachold. H .. Der Teilbesitz, 1911 

Teileigentum (§ 1 WEG) ist das nur ausnahmsweise 
mögliche -+ Eigentum an einem Sachteil (z.B. an 
nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines 
Gebäudes). 
Lit.: Möller; G., Die Rechtsstellung de~ Werkunterneh­
mers bei der Erstellung von Wohnungs- oder Teileigen­
tum, 1980 

teilen (V.) Teile bilden, aufteilen 

Teilgläubiger ist der Gläubiger einer Gläubiger­
mehrheit, der nur einen Anspruch auf einen Teil der 
Leistung hat. 

Teilgläubigerscha ft ist die Fonn der Gläubiger­
mehrheit, bei der jeder von mehreren -+ Gläubigem 
nur einen -+ Anspruch auf einen Teil der 
-+ Leistung hat. Sie soll nach § 420 BGB bei einem 
Zweifel vorliegen, wenn mehrere eine teilbare Leis­
tung zu fordern haben. Sie belastet den Schuldner 
nicht besonders. 
Lit.: Riedler. A .. Gesamt- und Teilgläubigerschaft, 1998 

Teilleistung (§ 266 BGB) ist die in Bezug auf die 
-+ Schuld irgendwie unvollständige -+ Leistung. 
Zur T. iM der Schuldner grundsätzlich nicht berech­
tigt (Ausnahmen z.B. nach § 389 BGB, An. 39 II 
WechselG, § 757 I ZPO). Hat der Schuldner eine T. 
bewirkt, so kann der Gläubiger Schadensersatz statt 
der ganzen Leistung nur verlangen. wenn er an der 
T. kein fnteresse hat(§ 281 1 2 BGB). 
Lit.: Nacken. G .. Teilleistung und teilbare Leistung. 
1976; Stei11leh11er-Stelvier. 8., Die Teilleistung, 1984 

Teilnahme ist die Beteiligung eines Menschen an 
einem Geschehen, insbesondere die Beteiligung an 
einer fremden Straftat. Die strafrechtliche T. kann 
-+Anstiftung oder -+Beihilfe sein. Sie setzt eine 
rechtswidrige Haupttat voraus. Von mehreren gleich­
zeitig verwirklichten Teilnahmeformcn ist die leichte­
re gegenüber der schwereren subsidiär (z.B. Beihilfe 
gegenüber Anstiftung). Notll'endige T. ist die T., 
welche die Voraussetzung für die Verwirklichung 
der Haupttat bildet (z.B. § 180 Förderung sexueller 
Handlungen Minderjähriger). 
Lit.: Her../Jerg, Täterschaft und Teilnahme. 1977: 
Gropp. W., Deliktstypen mit Sonderbeteiligung. 1992: 
Stein. H., Die Regelungen von Täterschaft und Teil­
nahme im europäi~chen StrafrechL, 2002 

teilnehmen (V.) dabei sein. beiwohnen 

Teilnehmer ist der sich an einer (fremden) Hand­
lung beteiligende Mensch. In dem Strafrecht ist T„ 
wer einen anderen zu dessen vorsätzlich begangener 
rechtswidriger Tat bestimmt (--+Anstiftung) oder 
ihm zu einer vorsätzlich begangenen rechtswidrigen 
Tat vorsätzlich Hilfe leistet (-+Beihilfe). Seine 
--+ Strafe richtet sich nach der Strafdrohung für den 
-+Täter (vgl. § 27 11 StGB), doch ist das Fehlen 



teilnichtig 

oder Vorliegen besonderer persönlicher Merkmale 
zu beriicksichtigen (§ 28 StGB) und jeder Beteiligte 
nach seiner -+ Schuld ohne Rücksicht auf die 
Schuld anderer zu bestrafen(§ 29 StGB). 

teilnicbtig (Adj.) teilweise nichtig 

Teilnichtigkeit ist die -+ Nichtigkeit eines Teiles 
einer Handlung. fn dem Privatrecht hat die Nichtig­
keit eines Teiles eines-+ Rechtsgeschäfts die Nich­
tigkeit des ganzen RechLSgeschäfts zur Folge. wenn 
nicht anzunehmen ist, dass das Rechtsgeschäft auch 
ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein würde 
(§ 139 BGB). In dem Verwaltungsrecht ist ein teil­
nichtiger -+ Verwaltungsakt ganz nichtig, wenn der 
nichtige Teil so wesentlich ist, dass die -+ Behörde 
den Verwaltungsakt ohne den nichtigen Teil nicht 
erlassen hätte (§ 44 IV VwVfG). 
Lit.: Gaedertz, C., Die Teilnichtigkeit we11bewerbsbe­
schränkender Verträge, 1994; Ki11trup. L. Teilnichtig­
keit von Rechbnonnen, 1999 

Teilschuldner (M.) ist der Schuldner einer Schuld­
nermehrheit, der our zu einem Teil der Leistung 
verpflichtet ist. 

Teilschuldnerschaft ist die Form der Schuldner­
mehrheit, bei der jeder von mehreren -+Schuldnern 
nur zu einem Teil der -+ Leistung verpflichtet ist 
Sie soll nach § 420 BGB in einem Zweifelsfall vor­
liegen, wenn mehrere eine teilbare Leistung schul­
den. Sie ist aber wegen ihrer Unbequemlichkeit für 
den Gläubiger (in dem Verhältnis zu der Gesamt­
scbuldnerschaft) tatsächlich selten. 

teilrechtsfähig (Adj.) auf bestimmte Angelegenhei­
ten beschränkt rechtsfähig 

Teilrechtsfähigkeit ist die auf bestimmte Angele­
genheiten beschränkte -+ Rechtsfähigkeit einer 
Person. 
Lit.: Ehlers, D .. Die Lehre von der Teilrechtsflihigkeit 
juristischer Personen des öffentlichen Rechts, 2000 

Teilstaat (M.) ist der teilweise Staat oder der Teil 
eines Staates. 

Teilstaatenlehre ist die von Bund und Ländern als 
Teilstaaten ausgebende Theorie über den Aufbau der 
-+ Bundesrepublik Deutschland. Danach sind Bund 
und Länder gleichgeordnete Teilstaaten eines Ge­
samtgefüges, das selbst keine Staatsqualität besitzt. 
fhm fehlen deshalb auch Organe. 

Teilstreik ist der nur einen Teil der-+ Arbeitnehmer 
erfassende-. Streik. 
Lit.: Krejci, H., Lohnzahlung bei Teilstreik?, 1988 
(Österreich) 

Teilung ist die Zerlegung eines Ganzen in einzelne 
Abschnitte. fn dem Verfassungsrecht ist besonders 
bedeu~am die -+ Gewaltenteilung, in dem Verfah­
rensrecht die T. des--+ Vermögens des Schuldners in 
der -+Zwangsvollstreckung (§§ 874 ZPO, 106 
ZVG). In dem Privatrecht sind Einheiten oder ge­
meinschaftliche -+ Vermögen durch T. auflösbar 
(Auseinandersetzung z.B. §§ 734. 752, 2047 BGB). 
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Lit.: Schmidt-Eichstaedt, G. u.a., Teilungsgenehmigung 
und Grundbuchsperre, NJW 1999, 385: Fiedler, M., 
Teilverpfändung von GmbH-Anteilen, 2003 

Teilungsanordnung (§ 2048 BGB) ist die Anord­
nung des -+ Erblassers über die Art und Weise der 
-+ Auseinandersetzung der Erben. Die T. begründet 
keinen unmittelbaren Anspruch auf -+ Herausgabe 
eines bestimmten Gegenstands. sondern nur auf 
Auseinandersetzung gemäß der T. Die Miterben 
können eine abweichende Vereinbarung treffen. 
Lit.: Erdmann, M., Einzelzuwendungen an Miterben, 
2001 

Teilungsversteigerung ist die zwecks -+ Teilung 
eines Vennögens erfolgende -+ Versteigerung. 
Lit.: Eick111a11n, D., Die Teilungsversteigerung. 6. A. 
2007; Srorz. K./Kiderlen, Praxis der Teilungsversteige­
rung. 6. A. 2016, 7. A. 2022 

Teilunmöglichkeit-+ Unmöglichkeit. teilweise 

Teilurteil (z.B. § 301 ZPO) ist das -+Endurteil, in 
dem über einen Teil eines oder mehrerer -+Streit­
gegenstände entschieden wird. Das T. beendet inso­
fern den --+ Rechtsstreit. Es kann selbständig ange­
fochten werden. 
Lit.: Gottwald, Das Teilurteil, JA 1997, 573; Schröer. 
Urteilsformel bei Teil-. Schluss- und Grundurteil, JA 
1997. 318: Scholz. 8., Das unzulässige Teilurteil. 1998 

Teilzahlung ist die in -+ Teilleistungen bewirkte 
-+ Erfüllung einer auf Zahlung gerichteten -+ Ver­
pflichtung sowie die einzelne Teilleistung. 

Lit.: Kraemer. P., Factoring. Leasing und Teilzahlung, 
1970; Billing. T. u. a .• Der Ratenkauf im Internet, NJW 
2015,2369 

Teilzahlungsabrede ist die -+ Vereinbarung der 
Vertragsparteien, dass der -+ Kaufpreis oder die 
entsprechende Vergütung - entgegen der allgemei­
nen gesetzlichen Regelung(§ 266 BGB) - nicht auf 
einmal, sondern in mindestens 2 Teilen (Raten bzw. 
Anzahlung und Rate) zu leisten ist. 

Teilzahlungsgeschäft (§ 507 BGB) ist das Zahlung 
der Schuld in Teilbeträgen betreffende (und dadurch 
zugleich Kredit gewährende) Geschäft. Auf das T. 
zwischen einem Unternehmer und einem Verbrau­
cher finden die §§ 507 ff. BGB Anwendung. Dem­
nach muss die vom Verbraucher zu unterzeichnende 
Vertragserklärung bestimmte Angaben über den 
Barzahlungspreis, den Teilzahlungspreis (Gesamtbe­
trag von Anzahlu111:1 uud allt:n vun dem Vt:rbraucher 
zu entrichtenden Teilzahlungen einschließlich Zin­
sen und sonstiger Kosten), Betrag, Zahl und Fällig­
keit der einzelnen Teilzahlungen. den effektiven 
Jahreszins, die Koslen einer in dem Zusammenhang 
mil dem T. abgeschlossenen Versicherung und die 
Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts oder einer 
anderen zu bestellenden Sicherheit angeben. Wird 
die Schriftform nicht eingehalten oder fehlt eine der 
vorgeschriebenen Angaben, ist das T. grundsätzlich 
nichtig. Der Unternehmer kann von einem Teilzah­
lungsgeschäft wegen Zahlungsverzugs des Verbrau­
chers nur unter den in § 498 Satz 1 BGB bezeichne­
ten Voraussetzungen zuriicktreten (§ 508 BGB). 
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Lit.: IVeipert, L •• Teil1ahlungsgeschäf1 und Ven>iche­
rung. 1966 

Teilzahlungskredit i-.t der durch eine -+ Teillah­
lungsabrcde gekennzeichnete Kredit. 
Lit.: Miiller-umbe. H., Teilzahlungskredi1 und Umsatz­
gc~häft. 1973 

Teilzeitarbeit ist die Arbeit. bei der die Wochenar­
beitslell der betreffenden Arbeitnehmer kürzer ist 
ab die durchschnittliche Wochenarbeitszeit ver­
gleichbarer Arbeitnehmer. Zwangsweise T. von Be­
amten ist verfas~ungswidrig. In Deutschland besteht 
seit 1. 1.2001 ein gesetzlicher Anspruch des Arbeit­
nehmer;, gegen den Arbeitgeber auf T. 
Li1.: Me11111l. D.!Hew1, J.!Herms, S .. Teilzeit- und Befris· 
tungsgeseu, 5. A. · 2015, 6. A. 2022: Schell, J.. Der 
Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit, 2004: Pau/y, S., Teil-
1.c1tarbcit und geringfUgige ßeschäfligung, 2004; Nehe11-
dahl. M, Tcil1citarbeitwertrag. 3. A. 2005; Uiux, ff.! 
Sd11lwltter. M„ Tei l1ei1- und Befrisiungsgesell, 2. A. 
2011 

Teilzeitwohnrecht (§ 481 BGB) (engl. [N.J time­
sharing) isl das auf eine Teilzeit beschränkte Wohn­
recht Bei dem der Schriftform bedürftigen (§ 484 1 
BGB) Teilzc1twohnrechtevertrag verspricht oder 
verschafft ein L'nternehmer einem Verbraucher ge­
gen Zahlung eines Gesamtprebes das Recht, für die 
Dauer von mindesten~ drei Jahren ein Wohngebäude 
oder einen Teil eines Wohngebäudes jeweib für 
einen bestimmten oder 1u bestimmenden Zeitraum 
des Jahres zu Erholungszwecken oder Wohnzwe­
cken 1.u nullen Der Verbraucher hat ein Widenufs­
recht nach§ l55 BGB(§ -t85 1 BGB). 
L1t .. Scltwul/e1; C 1·. Das Teilzeitwohnrcchtegesetz, 1999: 
lt:nz. C Da' 1imc-Sharing, D1ss.jur. Münster2000 

Tele (Panikcl) fern, entfernt. weit 

Telebankin~ ist der elektronische Geschäftsverkehr 
1wischen Bank und Bankkunden. 
Lit.: Dt1f11e1; C„ Dus öffentliche WirtSchaftsrecht der 
Teledienste. 2003 

Telediens t ist die unter Verwendung von Fernkom­
munika11onsmineln erfolgende Dienslleistung für 
andere. 
Lil.. Gola. P. Teledienstgesetz. Telediens1datenschu11-
gcsctz. 2000; Oafner. C.. Das öffentliche Wiru;chafts­
rccht der Teledienste. 2003; Spind/er. G./Schmir:. P./ 
GeiJ. 1„ Telcdicnstegcse1z, 2004 

Telefa' (Fernschreibgerät) ist das auf der Grundlage 
der elektronischen Datenverarbeitung wirkende 
Schnftfcmübenmgungssystem. Die Einlegung und 
Begründung von Rechtsmitteln per Telefaxgerät ist 
zulä'>sig. doch mu\S, wenn eine Verbrndung per 
Telefax zu dem Pro1essgericht misslingt. zu der 
Fnstwahrung das Rechtsmittel bei dem Rechtsmit­
telgericht eingelegt werden. Ein Schriftsatz geht 
dabei grundsä111ich erst in dem Zeitpunkt zu. in dem 
er bei dem Empfänger (wenn auch in Teilen) voll­
ständig ausgedruckt vorliegt. Die von Mängeln des 
Empfangsgeräts oder der Leitung ausgehende Stö­
rnngsgefahr trägt grundsät1lich das Gericht. das die 
Übermittelung frii.twahrender Schriftsätze durch T. 

Teleshopping 

eröffnet. Ein Tclcfa,schrcibcn ist grundsätzlich 
keine Urkunde. Zur Wahrung der gewillkünen 
Schriftfonn und auch ;ur Wahrung der recht'ige­
'chäftlichen Vereinbarung. da" eine Kündigung 
m1tteb eingeschriebenen Briefes erfolgen müsl>C, 
reicht eine Fernkopie aber aus. Für T und damit 
auch Verv1elfältigung em1öglichende Geräte ist in 
dem Interesse der Urheber von Werken und ihrer 
Agenten eine Vergütung nach dem Urheberrechtsge­
setz w entrichten. 
Lit.: Sd1111itt111c11111, J„ Telefaxübennittlungen. 1998: 
Beckemper. K„ Die Urkundenqualität von Telefaxen, 
JuS 2000. 123; Dilwl'll, F. Compu1erfax richterrechtlich 
zugclas!tcn, NJW 2000, 3334; GrPgor. S.. Der OK­
Vermcrk de~ Telefaxscndcprotokolb als Zugangsnach­
weis. NJW 2005, 2885 

Telefon (Femsprcchgcrät) iM das der elektrischen 
Übenragung akui.iischcr Umstände dienende Gerät. 
Li1.: We.Hplwh•11, f· Graf 1•. u. a„ Der Tclefondienslver­
lrag. 2001: Hilrting. N„ Recht der Mehrwertdienste 
() 190/0900. 2004 

Telekommunikation (Fernunterhaltung) is1 die auf 
der Grundlage der elektronischen Möglichkeiten 
wirkende 1wischcnrncnschl1che Verständigung. 
Lit„ Tclemcdtarecht, hg. v. Geppat. M./Roßnt1gel. A„ 
12. A 2022; Win11u11111, M„ Telekommunikationsrecht -
Pra.\ishandbuch. 2. A. 2006 

Telekommunikationsgesetz ist das der Förderung 
des Wettbewerbs. der Gewährleistung von Dienst­
leistungen und der Fe<,tlegung einer Frequenzord­
nung dienende. die - Telekommunikation betref­
fende Bundesgescl/. 
Lu.. Telekommunikationsgcsev. hg. \. Sche11rle, K.I 
May1•11, T .. 3. A. 2018; Telekommunikationsgesetz, bg. 
v. Geppt'rt u a„ 4. A. 2013: Telekommunikationsgesetz, 
hg. v. Arndt. II. u.a„ 2. A 2015: Fetzer. T., Tclekommu­
nikm1onsgeset1. 3 A. 2021 

Tclekommunikation~übcrn achung.•I\ erordnung 
ist die die Überwachung in offenen lnformations­
net1en und Kommunikationsnetzen regelnde Ver­
ordnung. 
Lit.: /lol::.naJ:t'I, H.IN1•/11'.V, U./Sokol, 8., Die neue 
TKÜV, 2002 

Tclemcdicngcscl/ ist das an dem 18.1.2007 verab­
schiedete Gcsct1 w der Regelung der rechtlichen 
Anforderungen für clektroni-;chc Informationsdiens­
te und Kommunikationsd1e11-.1e Deutschlands. 
Lu. Hoere11. T. Da' Telemediengesetz. NJ\\ 2007. 
801. Spind/er. G./Sd1111i1:. /~ u.a„ Telemediengesetz. 
2. A.2018 

teleologisch ( l\dj.) tielgcrichtet 
Lu · Drii1·11. A. Über '>mn und Zweck des Gesetzes. 
Jus 1997. l 81 

teleologische Auslegung --+Auslegung, teleologi­
sche 

teleologische Reduktion • Reduktion 

Teleshopping (N.) (Fcmemerb) ist der rechtsge­
schäftlichc Erwerb (z.B. Kauf) nuttcls elektroni­
scher Datenverarbeitung. 



telos 

Lit.: Olaf. W.. Teleshopping - c-commercc. 2001: Daf 
ner. C., Das öffentliche Winschaftsrecht der Telediens­
te. 2003 

telos (griech. [M.]) Ziel, Zweck 

Tendenz (F.) Streben, Neigung 

Tendenzbetrieb (§ l l8 BetrVG) ist der -+Betrieb, 
der unmittelbar und überwiegend politischen (auch 
nichtparteipolitischen), konfessionellen, wissen­
schaftlichen und ähnlichen Bestimmungen dient 
(z.B. Zeitungsverlag). Auf den T. finden die Vor­
schriften des Betriebsverfassungsge.~etzes nur einge­
schränkt Anwendung, insbesondere nur insoweit, 
wie ihnen nicht die Eigenart des Betriebs entgegen­
steht (z.B. sind die Pressefreiheit einschränkende 
Mitbestimmungsrechte ausgeschlossen). Die Fest­
stellung des Tendenzschutzes eines Unternehmens 
kann vor den Arbeitsgerichten beantragt werden. 
Lit.: Noll. G„ Arbeitsrecht im Tcndenzbetrieb. 2001; 
Brandt, B„ Tendenzschutz in öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten. 2008 

Tenor (lat. tenor [M.) Haltung, Inhalt) ist die 
-+ Urteilsfonnel (z.B. der Beklagte wird verurteilt, 
1000 Euro an den Kläger zu zahlen. Der Beklagte 
trägt die Kosten. Das Urteil ist gegen Sicherheits­
leistung in Höhe von 1500 Euro vorläufig voll­
streckbar). Der T. ist notwendiger Bestandteil eines 
-+Urteils (vgl.§ 313 ZPO). Er muss aus sich heraus 
verständlich und der -+ Zwangsvofütreckung zu­
gänglich sein sowie die in der letzten mündlichen 
-+ Verhandlung gestellten -+ Anträge erschöpfend 
erledigen. 
Lit.: Martsdörfer. M.!Timmerbei/, S„ Grundfälle wr 
Tenoricrung strafrechtlicher Entscheidungen, JuS 2001. 
1102: Hii1•el, M. van den, Die Tcnoricrung im Zivilur­
teil. 8. A. 2020 

tenorieren (V.) Tenor bilden 

Termin (Zeitpunkt, Frist) ist in dem Privatrecht 
(§§ 186ff. BGB) der bestimmte Zeitpunkt, an dem 
etwas geschehen soll (z.B. Lieferung einer Kaufsa­
che) oder eine Rechtswirkung von selbst eintritt 
(z.B. -+Fälligkeit der Kaufpreisschuld). Dieser 
Zeitpunkt kann durch -+ Gesetz, Hoheitsakt oder 
--. Rechtsgeschäft bestimmt sein. In dem Verfah­
rensrecht (z.B. §§ 214ff. ZPO) ist T. ein vorweg 
durch das -+ Gericht genau bestimmter Zeitpunkt 
für gemeinschaftliche -. Prozesshandlungen des 
GerichtS mit Parteien oder Drinen. Er beginnt mit 
dem Aufruf der Sache. Er ist von einer Partei ver­
säumt. wenn sie bis .w dem Schluss nicht verhan­
delt. 
Lit.: Uil111ig, M„ Fristen und Termine im Zivilrecht, 
2. A. 2006; Schneider, E., Tem1insverlegung, NJW 
2006. 886; Dimsic, M„ Die Terminswahmehmung in 
der Zivilgerichtsbarkeit, JuS 2015. 414 

Terminsgebühr ist die nach den §§ 2 11, 13 RVG 
dem --> Rechtsanwalt in jeder Instanz einmal für 
Wahrnehmung eines Termini. entstehende -+ Ge­
bühr. 

territorial (Adj.) ein Territorium betreffend, ge­
bietsmi.ißig 

466 

Territorialität (F.) Gebieuichkeit, Bezugnahme auf 
ein räumliches Gebiet 

Terri toriaHtä tsprinzip ist der auf ein räumliches 
Gebiet abstellende Grundsatz (z.B. § 3 StGB). 
-+ PersonalitätSprinzip 
Lit.: Boh/ma1111, U .. Kommerzielle Weltraumaklivitäten 
und die technischen gewerblichen Schutzrechte. 2002 

Territorialstaat ist der ein bestimmtes Gebiet (Ter­
ritorium) als räumliche Grundlage seiner Staatsge­
walt beherrschende -+ Staat. In der Neuzeit ist der 
Staat grundsätzlich T. Dagegen besteht in älteren 
Zeiten eine Herrschaftsgewalt vor allem über Perso­
nenverbände. 
Lit.: Zippelius. R„ Allgemeine Staatslehre, 17. A. 2017; 
Wi/loweit, D„ Rechtsgrundlagen der Territorialgewah, 
1975 

Testament (Zeugenakt) (§§ 2064 ff. BGB) ist die 
einseitige, nicht empfangsbedürftige und jederzeit 
frei widerrufliche -+Willenserklärung des -+Erb­
lassers. mit der dieser eine recbtsgeschäftliche Rege­
lung vor allem seiner Vermögensangelegenheiten für 
den Fall seines Todes trifTl - und dadurch die gesetz­
liche Rechtslage gewillkürt abändert -. Das T. ist 
eine letztwillige -+ Verfügung und eine -+ Verfü­
gung von Todes wegen. Es ist von dem Erblasser 
persönlich zu errichten(§ 2064 BGB) und kann vor 
allem -+ Erbeinsetzung, -+ Vennächtnis. ~ Auf­
lage und -->Testamentsvollstreckung enthalten. Es 
kann von einem -+ Minderjährigen errichtet werden, 
wenn er das sechzehnte Lebensjahr vollendet hat. 
Die Errichtung ist in ordentlicher Form (ordenrli­
ches T. in Gegensatz zu dem außerordentJichen, 
zeitlich nur beschränkt gültigen T„ Nottestament 
z.B. Bürgenneistertestarnent, Dreizeugentestament, 
Seetestament, Militärtestament, Konsulartestament) 
entwe~r zu der Niederschrift (mündliche Erklärung 
oder Ubergabe einer Lnicht notwendigerweise von 
dem Erblasser selbst geschriebenen und auch nicht 
notwendigerweise handschriftJich geschriebenenj 
Schrift) -+eines Notars (öffentliches T. § 2232 
BGB) oder durch - wenn auch mit Unterstützung -
eigenhändig (also nicht maschinenschriftlich) ge­
schriebene und (unterhalb des Textes. evtl. auf dem 
Umschlag) eigenhändig unterschriebene Erklärung 
(holographisches T„ eigenhändiges T., § 2247 BGB) 
möglich. Es ist wirksam, wenn seine Voraussetzun­
gen erfüllt sind. entfaltet seine Wirkungen aber erst 
mit dem Tode des Erblassers. Es kann (z.B. durch 
Durchstreichen oder Zerreißen) widerrufen werden 
(, erlangt dann aber durch bloßes Zusammenkleben 
nicht wieder Wirksamkeit). Ein gemeinschaftliches 
T. ist möglich, kann aber nur von Ehegatten errichtet 
werden (§ 2265 BGB). Es kann einerseits nur rein 
äußerlich gemei11schaftliches T. sein oder anderer­
seits auch inhaltlich gemeinschaftlich sein. Es ist 
gegenseitiges T. (reziprokes T.), wenn sich die Ehe­
gatten gegenseitig zu Erben einsetzen (§ 2269 
BGB). Dieses ist, wenn bestimmt wird. dass nach 
dem Tod des Überlebenden der beiderseitige Nach­
lass an einen Dritten fallen soll, in einem Zweifels­
fall -+ Berliner T. Es ist wechselbe:ügliches (kor­
respektives) T„ wenn mindestens ein Ehegatte seine 
Verfügung nur mit Rücksicht auf die Verfügung des 
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anderen machl, sie also mit dieser stehen und fallen 
soll. Rechtstatsächlich fenigt in Deutschland in der 
Gegenwan nur eine Minderheit aller Erblasser ein T. 
an (2012 l 8 Prozent der Menschen über 16 Jahre). 
Lil.: Nieder. H./Kössinger, Handbuch der Testamentsge­
~taltung. 6. A. 2020; Testament und Erbvertrag, hg. v. 
Reima1111. W., 7. A. 2020: Fml111mayer. T.. Geschiede­
nentestament. 2004: Köster, E., Das Schicksal des ge­
meinschaftlichen Testaments nach Auflösung der Ehe, 
JuS 2005. 407: Scllulte. J., Testarnentsgestaltung. 2006; 
lee11e11. D., Ist das richtig so?, JuS 2008, 579; Kössinger, 
R .. Das Testament Alleinstehender, 4.A. 2010; Die/111, T., 
Das zentrale Testamentsregister, NJ W 2011, 481: Horn, 
C./Kroiß, L„ Testamentsauslegung, 2012; Hom. C„ Ge­
:>taltung eines Einzcltestamcni:,, NJW 2016. 3500 

Testamentser öffnung (§§ 2260ff. BGB) ist die 
amtliche Öffnung eines in der Verwahrung des 
Nachlassgerichts befindlichen --+ Testaments durch 
das Nachlassgericht in einem festgesetzten Termin 
nach dem Tode des Erblassers. 
Lit.: Cre111e1; F.. Die Testamentseröffnung. 1932 

Testamentsvollstrecker (§§ 2197 ff. BGB) ist die 
von dem --+ Erblasser zwecks Ausführung seiner 
letztwilligen Anordnungen durch letztwillige--+ Ver­
fügung berufene Person. Der T. ist Träger eines 
Amtes, nicht gesetzlicher -+ Venreter. Dieses Amt 
beginnt mit der Annahme, es endet mit -+ Kündi­
gung durch den T., Entlassung durch das Nachlass­
gericht. Erledigung der Aufgabe. Tod u. a. Der T. hat 
die letztwilligen Verfügungen des Erblassers zur 
Ausführung zu bringen (§ 2203 BGB), die -+ Aus­
einandersetzung zu bewirken und den -+ Nachlass 
zu verwalten. Dadurch ist notwendigerweise eine 
-+ Verfügungsbefugnis des -+ Erben ausgeschlos­
sen. Der T. hat Anspruch auf eine angemessene 
VergüLUag. 
Lit.: Wink/er. K„ Der Testamentsvollstrecker nach bür­
gerlichem, Handels- und Steuerrecht, 23. A. 2020: 
Handbuch der Testamentsvollstreckung, hg. v. Bengel, 
M./Rei111a11n, \V., 7. A. 2020; Zimmermann. W., Die 
Testamentsvollstreckung, 5. A. 2020 

testieren (V.) Testament errichten, ändern oder 
aufueben 

testierfähig (Adj.) zu testieren fähig 

Testierfähigkeit (§ 2229 BGB) ist die Fähigkeit, ein 
-+Testament zu errichten, zu ändern oder aufzuhe­
ben. Die T. ist ein Sonderfall der -+ Handlungs­
fähigkeit. Sie steht grundsätzlich jedem Menschen 
zu. der das l 6. Lebensjahr vollendet hat und nicht 
wegen krankhafter Störung der -+ Geistestätigkeit, 
wegen -+ Geistesschwäche oder wegen -+Bewusst­
seinsstörung nicht in der Lage ist, die Bedeutung 
einer von ihm abgegebenen Willenserklärung einzu­
sehen und nach dieser Einsicht zu handeln. In be­
stimmten Fällen besteht nur eine beschränkte T. 
(z.B. § 2247 11 BGB). Schreibunfähigen und 
Sprechunfähigen fehlt nicht in jedem Fall die T. 
Lit.: Wagner. S., Die Testierfähigkeit im internationalen 
Privatrecht, 1996; Wetterli11g, T., freier Wille und neu­
ropsychiatrische Erkrankungen. 2020 

Tes tierfreihcit ist die Freiheit des Menschen, nach 
Belieben -+ Verfügungen von Todes wegen zu er-

Tier 

richten. Die T. ist ein Unterfall der --> Privatauto­
nomie. Sie wird beschränkt durch das -+ Pflicht­
teilsrecht, eine eventuelle Wechselbezüglichkeit 
eines gemeinschaftlichen -+ Testaments. einen 
-+ Erbvenrag sowie die (allgemeinen) guten 
-+Sitten. 
Lit.: Familienerbrecht und Teslierfrcihcit tm europäi­
schen Vergleich, hg. v. Henrich, D./Schwab, D., 2001; 
Goebel, J., Testierfreiheit als Persönlichkeitsrecht. 2004 

testis (lat. [M.J, Da1. testi, Akk. testem, Abi. teste. 
PI. Nom„ Akk.. testes. Gen. testium, Dat., Abi. testi­
bus) Zeuge 

Text (M.) äußere Gestalt einer Wortfolge 

Textform (§ 126b BGB) ist die Abgabe einer Erklä­
rung in einer Urkunde oder auf andere zu einer 
dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete 
Weise, die Nennung der Person des Erklärenden und 
der Abschluss der Erklärung durch Erkennbarma­
chung durch Nachbildung der Namensunterschrift 
oder in anderer Weise. 
Lit.: Nissel, R., Neue Formvorschriften bei Rechtsge­
schäften, 2001: Röger. H., Gesetzliche Schriftform und 
Textform, NJW 2004, 1764 

Textver arbeitung ist die Sammelbezeichnung für 
Methoden und Verfahren zu der Erarbeitung und 
Bearbeitung von Texten vor allem mit Hilfe der 
automalisienen Datenverarbeitung (und unterschied­
licher Textverarbeitungsprogramme). 
LiL: Henke, K„ Textverarbeitung für Rechtsanwalts­
und Notarfachangestellte, 2003; Dinger. K., Textverar­
beitung mit Büropraxis mit Office 201372016 (Stand 
2021). 2021 

T heater (N.) Schaustätte, Schauspielhaus 

Theaterrecht ist die Gesamtheit der den Betrieb 
eines Theaters betreffenden Recht~sätze. 

Lit.: Kurz. H./Kehrl/Ni.x, Praxishandbuch Thea.tcr- und 
Kulturveranstalrungsrecht, 2. A. 2015 

Theokratie (griech. fF.]) Gottesherrschaft 

Theologie (F.) Gotteskunde, Gotteslehre. Reli­
gionswissenschaft 

theos (Oi:~. griech. [M.l) Gott 

T hing-+ Ding 

Thüringen ist (seit 3.10.1990) das (aus mehreren 
Kleinstaaten der emesti nischen Wettin er 1920 ge­
bildete, 1945 unter die Besatzungsherrschaft der 
Sowjetunion gegebene,) von Bayern. Hessen, Nie­
dersachsen. Sachsen-Anhalt und Sachsen begrenzte 
Land der Bundesrepublik Deutschland. 
Li1.: Köbler, G., Historisches Lexikon der deutschen 
Länder. 7. A. 2007; Gesetze des Landes Thüringen 
(Lbl.}, hg. v. Knöll, H., 2021; Landesrecht Thüringen. 
hg. v. Dette, H. u. a., 23. A. 2020; Thüringen-Handbuch, 
hg. v. Post, B. u. a., 1999 ff. 

Tier ist das Lebewesen, das sich von dem Menschen 
durch das Fehlen von Vernunft und Sprache sowie 



Tierhalter 

von der Pflanze durch Bewegungsvermögen und 
Empfindungsvermögen unterscheidet (str. für Mik­
roorganismen und Viren). Das T. wurde bis zu dem 
Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung des 
Tieres in dem bürgerlichen Recht von dem 20.6. 
1990 rechtlich als - Sache behandelt. Ab 1.9.1990 
bestimmt § 90a BGB. dass Tiere keine Sachen sind. 
Allerdings ist auf Tiere das für Sachen geltende 
Recht entsprechend anzuwenden, soweit nicht ein 
anderes bestimmt ist. Tiere, die in dem häuslichen 
Bereich und nicht zu Erwerbszwecken gehalten 
werden, sind grundsätzlich der Pfändung nicht un­
terworfen (§ 811 c ZPO). Das unnötige Quälen u. a. 
eines Tieres isl strafbar (vgl.§§ 17, 18 TierSchG). 
Die Transport7eit für Schlachttiere ist auf höchstens 
8 Stunden begrenzt. Die Genehmigung von Legebat­
terien mit zu geringem Raum für Käfighühner ist 
rechtswidrig. Das rechtstatsächliche Verhältnis des 
modernen Menschen zu dem Tier zeigt sich am 
anschaulichsten in der Rinderwahnsinnskrise und 
anderen Massenliervemichtungsvorfällen. 

Li1.: Bernhardt, K., Das Tier im Recht, 1995; Graul, E .. 
Das Tier als Sache i.S. des StGB. JuS 2000, 215; Ei­
chelberger; J. u.a .. Tiere im Kaufrecht, JuS 2009, 201; 
Rosbach. P. u. a., Pferderecht, 2. A. 2018 

Tierhalter (§ 833 BGB) ist die Person. die ein 
- Tier in ihrem Hausstand oder Wirtschaflsbetrieb 
in eigenem Interesse nicht nur vorübergehend ver­
wendet. Der T. haftet grundsätzlich bei einem durch 
das Tier verursachten - Schaden nach den Regeln 
über die - Gefährdungshaftung. Bei einem Haus­
tier, dai; dem - Beruf. der -+ Erwerbstätigkeit oder 
dem -. Unterhalt des Tierhalters zu dienen be­
stimmt ist, tritt die Ersatzpflicht nicht ein. wenn 
entweder der Tierhalter bei der Beaufsichtigung des 
Tieres die im Verkehr erforderliche -+ Sorgfalt be­
obachtet hat oder der Schaden auch bei Anwendung 
dieser Sorgfalt entstanden sein würde. 

Lit.: Lorenz. W., Die Gefährdungshaftung des Tierhal­
ters nach § 833 Satz 1 BGB, 1992 (Diss.); Dal/emand, 
C./Balsam, ~V.. Rechtsfragen der Haustierhaltung, 1997; 
Greven, G„ Die Tierhaltung aus strafrechtlicher Sicht, 
Diss. jur. Köln 1998 

Tierhüter (§ 834 BGB) ist der für den -. Tierhalter 
die Führung der -+ Aufsicht über ein Tier durch 
-+ Vertrag übernehmende Mensch, der für den 
durch das Tier verursachten - Schaden verantwon­
lich ist. sofern er nicht bei Führung der Aufsicht die 
in dem Verkehr erforderliche - Sorgfalt beobachtet 
hat oder der Schaden auch bei Anwendung dieser 
Sorgfalt entstanden sein würde. 

Tierkörper (M.) ist der Körper des Tieres. 

Tierkörperbeseitigung (F.) ist die Beseitigung des 
Körpers größerer toter Tiere zwecks Vermeidung 
von Gefahren für Menschen. 

T ierkörperbeseitigung.\Techt ist die Gesamtheit 
der die Beseitigung der Körper toter Tiere betreffen­
den Rechtssätze. 

Lit.: Griinewald, C.. Das Tierkörperbeseitigungsrecht. 
1993 (Diss.) 
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Tierschutz -. Tier 
Lit.: Lon, A., Tierschutzgesetz, 7. A. 2019; Hirt, A./ 
M"isack, C./Moritz, J .. Tierschutzgesetz, 3. A. 2016, 
4. A. 2022 

Tierzucht (F.) ist die Zucht oder Züchtung von 
Tieren. 

Tierzuchtrecht ist die Gesamtheit der Zucht von 
- Tieren betreffenden Rechtssätze. 
Lit.: Pelhak, J., Tierzuchtrecht (Lbl.), 29. A. 2017 

tilgen (V.) beseitigen, beenden, zahlen 

T ilgung ist die Beseitigung einer Gegebenheit. 
insbesondere einer - Schuld. Die T. tritt vor allem 
ein. wenn die geschuldete Leistung an den Gläubi­
ger bewirkt wird (§ 362 1 BGB, -. Erfüllung), doch 
kann die Schuld auch aus zahlreichen weiteren 
Gründen erlöschen <-Hinterlegung, _, Aufrech­
nung, -+ Erlass u. a.). In dem Strafverfahrensrecht 
erfolgt u. a. nach bestimmter Frist eine T. der 
-+ Strafe in dem - Bundeszentralregister. 
Lit.: Gern/111ber; .! .. Die Erfüllung und ihre Surrogate. 
2. A. 1994; Kiihler; A„ Tilgung uneinbringlicher Geld­
strafen. 2002 

time-shariog (engl. [N.])-. Teilzcitwohnrecht 
Lit.: len:, C., Das Time-sharing, 2000 

T itel (Aufschrift, Zeichen, Name) ist die Bezeich­
nung eines Menschen mit einem Ehrennamen (u. a. 
Doktonitel) sowie die Bezeichnung eines Schrift­
werks o<ler Textes (Titelschutz möglich [vgl. 
http://www.titelschutzanzeiger.de l nach Titelschutz­
anzeige, sofern der T. sich ajcht in der Beschreibung 
des Inhalts erschöpft) oder eines Teiles eines sol­
chen (z.B. Untergliederung eines Gesetzes). Die 
unbefugte Führung von Titeln ist strafbar (§ l 32a 
StGB). In dem Zwangsvollstreckungsrecht ist für 
die Durchsetzung einer Forderung grundsätzlich ein 
vollstreckbarer T. erforderlich. - Vollstreckungs­
titel 
Lit.: Zimmerli11g, W.. Akademische Grade und Titel, 
2. A. 1995; 8rögelma1111, J., Titelumschreibung, Diss. 
jur. Bonn 1994; Kahle, F., Der Missbrauch von Titeln. 
1995; Deutsch. V./Ellerbrock, T., Titelschutz. 2. A. 2004 

Tod ist das unumkehrbare Erlöschen der Lebensäu­
ßerungen, insbesondere der Stillstand von Kreislauf 
und Atmung bzw. das irreversible Erlöschen der 
Gehirntätigkeit (!Hirntod,) Einzelheiten wegen der 
Möglichkeiten der Transplantation streitig) eines 
Lebewesens. Mit dem T. erlischt die - Rechts­
fähigkeit des Menschen. Seine Rechte und Pflichten 
werden durch das -+Erbrecht in weitem Umfang 
auf andere Personen überföhn. Ansonsten enden sie. 
Die Totenfürsorge steht bei Verheirateten in erster 
Linie dem überlebenden Ehegatten zu. In dem Pro­
.cess unterbricht der T. der Partei das Verfahren. [n 
dem Strafprozess beendet der T. des Angeklagten 
das Verfahren, das föm11ich durch Einstellung abge­
schlossen wird. In der Rechtsgeschichte ist der bür­
gerliche T. das Enden der allgemeinen Rechtsfähig­
keit infolge des Eintritts in ein Kloster oder einer 
schweren Bestrafung. 
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Lit.: Schmidt-Jom.ig. E„ Wann ist der Mensch Lot?, 
L999; Hirntod und Organtransplantation. hg. v. Högli11-
ger. G. u. a .. 1999; Zi111111emu11111, W., Rechtsfragen bei 
einem Todesfall. 7. A. 20L5; Horndascl1, K .• Tod und 
Unterhalt, NJW 2015, 2168; Hufen, F., Selbstbestimm­
tes Sterben, NJW 2018, 1524 

Todeserklä rung (§§ 2 ff. VerschG) ist die Feststel­
lung des -+ Todes eines -+ Verschollenen auf Grund 
eines -+ Aufgebotsverfahrens. Die T. erfolgt durch 
--. Beschluss des -+ Amtsgerichts (freiwillige 
-+ Gerichtsbarkeit, Hoheitsakt). Sie ist vor allem 
zulässig, wenn ein Mensch verschollen ist und seit 
dem Ende des Jahres. in dem der Verschollene nach 
den vorhandenen Nachrichten noch gelebt hat, lO 
(evtl. 5) Jahre verstrichen sind. Die T. begründet die 
-+ Vermutung, dass der Verschollene in dem in dem 
Beschluss festgestellten Zeitpunkt gestorben ist(§ 9 
VerschG, Todesvermutung). Erweist sich die T. als 
falsch, so ist sie mit Rückwirkung aufzuheben. 

Lit.: Nitsche, H„ Das internationale Privatrecht der 
Todeserklärung, 1971: Schumacher, R., Die Todeserklä­
rung, 1980 

Todesstra fe ist die Bestrafung eines Menschen 
durch Tötung. Sie ist in der Rechtsgeschichte in 
vielfältigen Formen (Hängen, Enthaupten, Vienei­
len, Rädern, Pfühlen, Erschlagen, Ertränken, Erdros­
seln, Begraben, Einmauern, Steinigen, Verbrennen, 
Vergiften. Vergasen, Elektrifizieren, Aussetzen 
u. a. m.) sehr verbreitet. In der -+ Bundesrepublik ist 
sie abgeschafft (Art. 102 GG). Rechtstatsächlich 
wurden wellweit 1999 3857 Todesurteile mit 1813 
Hinrichtungen in 31 Ländern bekannt, davon l 077 
in China und verhältnismäßig viele in den Vereinig­
ten Staaten von Amerika. 2002 einigten sich 36 
Mitgliedstaaten des Europarats auf die Abschaffung 
der T. auch in einem Kriegsfall. 2020 war rechtstat­
sächlich in 108 Staaten der Erde die Todesstrafe 
abgeschafft, doch wurden mindestens 1477 Todesur­
teile in 54 Staaten verhängt. 
Li1.: Köbler, G„ Bilder aus der deuLSchen Rechtsge­
schichte. 1988: Manschukat, J .. Geschichte der Todes­
strafe in Nordamerika. 2002; Seitz., A.. Die Todesstrafe 
ist keine Strafe, 2003 

Topik ist die Lehre von den gängigen, allgemein 
anerkannten Begriffen, Sätzen und Argumenten. 
Lit.: Viehweg, T., Topik und Jurisprudenz. 5. A. 1974; 
Schramm, M., Die Prinzipien der aristotelischen Topik, 
2004 

tot (Adj.) gestorben. getötet-+ Tod 

töten (V.) den Tod eines Lebewesens verursachen 
oder herbeiführen 

Totgeburt is1 der Vorgang der Geburt der während 
der Schwangerschaft oder der Geburt gestorbenen 
Leibesfrucht und diese Leibesfrucht selbst 
(-+Fehlgeburt). Geburtsanzeige und Bestallung 
einer T. sind erforderlich. 
Lit.: Be111e/, M„ Der frühe Verlust eines Kindes. 2. A. 
2002 

Totschlag (§ 212 StGB) ist die vorsätzliche 
-+ Tötung eines Menschen, die kein --. Mord ist. T. 
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ist der Grundtatbestand der vorsätzlichen Tötung 
(str.). T. wird mit -+ Freiheitsstrafe nicht unter 
5 Jahren, in besonders schweren Fallen mit lebens­
langer -+ Freiheitsstrafe bestraft. 
Lit.: Glatze/, J„ Mord und Totschlag, 1987 

Tötung ist die Verursachung des Todes (eines Men­
schen). Die rechtswidrige schuldhafte T. ist strafbar 
und. kann fahrlässige T. (§ 222 StGB) oder vorsätz­
liche T. (-+Totschlag[§ 212 StGB]. - Mord[§ 211 
StGBJ. T. auf Verlangen [§ 216 StGB], vgl. auch 
--. Abtreibung bzw. -> Schwangerschaftsabbruch 
[§ 218 StGBl) sein. Die Zahl der vorsätzlichen Tö­
tungsdelikte in Deutschland wird auf jährlich 1000-
2000 geschätzt. 
Lit.: Mitsch, W.. Grundfälle zu den Tötungsdelikten. JuS 
1995, 787; Koslowski, R., Die Kriminologie der Tö­
tungsdel ikte, 1999: Zwiehoff. G., Die provozierte Tö­
tung, 2001; Mi110, L., Die Stellung der Tötung auf Ver­
langen, 2003; Lange, D., Die politisch motivierte 
Tötung, 2007: Ladiges. M„ Erlaubte Tötungen, JuS 
2011, 879; Köhne, M„ Die Tötungsdelikle, JuS 2014, 
1072; Bechre/, A., Selbstlötung, Fremdtötung, Totung 
auf Verlangen. JuS 2016, 882 

traditio (lal. [F.]) Übergabe 

t rans (lal. LPräp.]) über 

Transfer (M.) Übertragung 

Transform a tion (F.) Umformung 

Transformationsgesetz ist das staatliche -+ Gesetz, 
durch das Völkerrecht bzw. Völkervertragsrecht 
(z.B. Richtlinien der Europäischen Union) in inner­
staatliches Recht überführt wird. 
Lit.: Weher, 8„ Bilanzrichtlinie, Transformationsgesetz 
und Steuerbilanz. 1985 

Transfusion (F.) ist die Übertragung von Flüssig­
keiten (z.B. von Blut). 

Lit.: Dewsch, E. u. a., Transfusionsrecht, 2. A. 2007; 
Deutsch, E .. Medizinrecht 7. A. 2014 

transparent (Adj.) durchsichtig 

Transpa renz (F.) Durchsichtigkeir 

Transpa renz- und Publizitätsgesetz ist das we­
sentliche Bereiche des Aktienrechts ändernde Ge­
setz von dem 19.7.2002. 
Lit.: Hirre, H., Das Transparenz- und Publizilätsgesetz, 
2003; ßröhme1, J., Transparenz als Verfassungsprinzip. 
2004; Kotze11berg. J. u. a., Das Transparenzregister 
kommt, NJW 2017, 2433 

Transplan ta tion ([F.l Organverpflanzung) ist die 
Entnahme eines Organs eines Menschen zu einer 
Verpflanzung in den Körper eines anderen Men­
schen. Für die T. gilt das Transplantationsgesetz von 
dem 5.11.1997. Danach ist die Organentnahme 
zulässig. wenn der Organspender in die Entnahme 
eingewilligt oder hilfsweise sein nächster Angehöri­
ger ihr zugestimmt hat, der-+ Tod (z.B. Hirntod) 
des Organspenders festgestellt ist und der Eingriff 
durch einen Arzt vorgenommen wird. 
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Lit.: Transplantationsgeset7., hg. v. Höfling, W.. 2. A. 
2013: Taupilz, J .. Richtlinien in der Transplantations­
medizin, NJW 2003, 1 145; Esser. D .. Kommentar zum 
Transplantationsgescu, 2003; Pfeiffer. /\., Die Regelung 
der Lcbendorganspcnde. 200-l; Schroth/König/Gur­
mamt/Od11ncu. Transplantationsgesetz, 2005 

transplantieren (V.) verpflanzen 

Transport ist die Beförderung von Menschen oder 
Gegenständen. -+ Fracht, Güterverkehr 
Lit.: Transportgesetze, hg. v. Herber, R., 2. A. 2000; 
Koller,/., Transportrecht, 10. A. 2020; Herber; R./Pipe1; 
H., CMR. Internationales Straßentransportrecht, 1996; 
Thume, K./Mo11e. H. eil: la/Eltle1 ~. Transportversiche­
rungsrecht, 2. A 2010; Knorre/Dem111h/Scltmid, Hand­
buch des Transportrechts, 2. A. 2015, 3. A. 2022; 
Paschke/F11rnell, Transportrecht, 2011: Gran, A„ Die 
Rechtsprechung zum Transportrecht, NJW 20 l 8, 991; 
Münchener Kommentar Handelsgesetzbuch§§ 407-619 
Trnnsportrecht. 4. A. 2020 

transportier en (V.) befördern 

Tratte (F„ zu lat. tractus. gezogen) ist der gezogene, 
d. h. den Bezogenen zu der Zahlung anweisende 
....... Wechsel.(-+ Solawechsel) 

trauen (V.) vertrauen. wagen, Ehe schließen 

Trauung(§ 1312 BGB) ist die (kirchliche und stan­
desamtliche) Fom1 der-+ Eheschließung. 
Lit.: Sanders, F.. Die rein kirchliche Trauung, 2001 

traveller (engl. [M.]) Reisender 

Travellerscheck ist die -+Anweisung an eine Bank, 
dem Inhaber des Travellerschecks (Reisenden­
schecks) eine bestimmte Geldsumme auszuzahlen. 
Lit.: Bösch, R„ Der Reisescheck, 1987 

treiben (V.) drängen, jagen 

Treibhaus (N.) ist das von Menschen seit der Neu­
zeit entwickelte Gebäude, in dem Pflanzen mittels 
zugeführter Wärme und Luftfeuchtigkeit besonders 
schnell wachsen. 

Treibhausgas (N.) ist das vor allem von Menschen 
geschaffene, die Erderwärmung beschleunigende 
Gas. 

Treibhausgasem issionshandel'>gesetz ist das an 
dem 15.7.2004 in Kraft getretene, mehr als 2000 
Anlagen betreffende Gesetz über den Handel mit 
Rechten zu Emissionen von Treibhausgasen. 
Lit.: Treibhausgasemissionshandelsgesetz, hg. v. Maslti­
con, M .. 2005; Körne1; R.Merho11s, H .. Treibhausgas­
emissionsbandelsgesetz. 2005; Hojfma1111, L.. Treib­
hausgasemissionshandelsgesetz, 2017 

Trennung -+ Prozesstrennung, Gütertrennung 
Lit.: Schwab, D.. Meine Rechte bei Trennung und 
Scheidung, 10. A. 2022; Grziwotz. H„ Trennung und 
Scheidung, 9. A. 2018 

Treu -+ Treu und Glauben 

Treubruchstatbestand (§ 266 StGB) ist die Ver­
letzung der einem Menschen kraft Gesetzes, be-
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hördlichen Auftrags. Rechtsgeschäfts oder eines 
Treueverhältnisses obliegenden Pflicht, fremde Ver­
mögensinteressen wahrzunehmen. Der T. ist ein Fall 
der -+ Untreue, sofern der Treuebruch für den, des­
sen Vermögensinteressen zu betreuen sind, einen 
Nachteil bewirkt. Der T. setzt ein Treueverhältnis 
gehobener Art mit Pllichten von einigem Gewicht 
voraus. zu deren Erfüllung dem Verpflichteten ein 
gewisser Spielraum eingeräumt ist (z.B. Architek­
tenvertrag). 
LiL: Wegenast, M., Missbrauch und Treubruch, 1994 

Treue ist die innere, feste Bindung eines Menschen 
an einen Menschen, einen Gegenstand oder eine 
Idee. 

Treuepflicht -+ Treupflicht 

t reuga Dei (lat. IF. I) Waffenruhe Gottes, -+ Gottes­
friede 

Treugebcr -+ Treuhand 

Treuhand (lat. [F.J fiducia) ist das -+ Rechts­
verhältnis, bei dem ein Teil (Treuhänder) nach au­
ßen mindestens ein Vennögensrecht als eigenes 
Recht hat, dieses aber aur Grund einer schuldrecht­
lichen Abrede (Treuhandvertrag, Sicherungsvertrag) 
ganz oder teilweise in dem Interesse des anderen 
Teiles (Treugebers) ausüben soll. Die T. ist in 
Deutschland gesetzlich nicht geregelt. Dient sie 
vorwiegend den Interessen des Treugebers, so ist sie 
fremd11iJl;:.ig. Dient sie hauptsächlich den [nteressen 
des Treuhänders, so ist sie eigenniitzig. Aus der 
Treuhandabrede ist der Treuhänder verpflichtet, die 
ihm übertragenen Vermögensrechte nur der Verein­
barung oder ihrem Zweck entsprechend zu benut­
zen, der Treugeber, die erforderlichen Übertra­
gungshandlungen vorzunehmen. Durch sie wird der 
Treulländer gegenüber Dritten vollberechtigt. In der 
-+ Insolvenz und in der -+ Zwangsvollstreckung ist 
aber eine wirtschaftliche Betrachtungsweise maß­
geblich. 
Lit.: Treuhänderische Stiftungen. bearb. v. Schi11dler. A. 
u.a., 7. A. 2002; Grundmann, S .• Der Treuhandvertrag, 
1997; Peters, F., Treuhand und Unterbeteiligung an 
GesellschaftSanteilen, 2003 

Treuhänder -+ Treuhand 

treuhänderisch (Adj.) Treuhänder betreffend 

Treunehmer -+ Treuhand 

TreupOicht (Treuepflicht) ist die in Rechtsverhält­
nissen bestehende -+ Pflicht zu einem besonderen, 
die Interessen der anderen Seite berücksichligenden 
Verhalten. ln dem Verwaltungsrecht trifft den -+ Be­
amten eine aus der Natur des Dienstverhältnisses 
folgende T. gegenüber seinem Dienstherrn. Sie 
verbietet, dass der Beamte die Interessen einer be­
stimmten Partei oder Gruppe denen des gesamten 
Volkes vorzieht. Sie gebietet. da'ls jeder Beamte bei 
seiner Amtsführung für die freiheitliche demokrati­
sche -+ Grundordnung eintritt und seine Handlun­
gen an dem Wohl der -+ Allgemeinheit ausrichtet 
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und nicht zwecks pcr.önlicher Selbstbedienung 
betreibt. In dem Schuldrecht Lriffl jede Partei 
de~ Schuldverhältnisses au-. § 242 BGB eine T., 
deren Inhalt sehr stark von der An d~ jeweili­
gen -+ Schuldverhältnisses (z.B. -+ Dienstvertrag, 
-+ Gesellschaftsvertrag) abhtingt. 
Lit.: Nodoushani. A .. Die Trcucpnicht der Aktionäre, 
1997; ScJmorb111. Y., Treupnichten im Aktienrecht, JuS 
1998. 877: Tröger. T. TrcupOicht 1m Konzernrecht, 2000 

'ITeu und G la uben ist der das -+ Verhalten eines 
redlich und anständig denkenden und handelnden 
Menschen zugrundelegende Verhaltensmaßi;tab. In 
dem Schuldrecht <§ 242 BGB) ist der Schuldner 
verpflichtet. die Leistung 'o zu bewirken. wie 
T. u. G. mit Rücksicht auf die -+ Verkehrssitte es 
erfordern. Hieraus ist ein allgemeiner, jede Aus­
übung von Rechten und jede Erfüllung von Pflichten 
betreffender Grundsall entwickelt worden. der für 
das gesamte Recht Bedeutung hat. Besonderes Ge­
wicht kommt ihm für die Art und Weise der Leis­
tung, die mögliche Änderung des Lcii.tungsmhalts 
(Wegfall oder Fehlen der -+ Geschäftsgrundlage). 
die Begründung .wsät1hchcr -+ Pflichten (Neben­
leistungspflichten. Verhaltenspflichten) und die 
unzulässige Rechtsau-.übung (Widerspruch zu eige­
nem Tun, Forderung eines gleich zurückgewährea­
den Gegenstandes. -+ Verwirkung) 1u. 
Lit.: Wieacker. F., Zur rechhtheoretischen Präzisierung 
des § 242 BGB, 1956; Pfister. 8., Die neuere Recht­
sprechung zu Treu und Glauben im Zivilprozess, 1998: 
Berger. M .. Treu und Glauben und vorvcnraglich~ Auf­
klärungspflichten, 2003: Loval. F.. Ungeschriebene 
Korrekturinstrumente im Zivilprozessrecht, 2018 

Tribunal (N.) Amtss1ll. Gericht 

1Ticbotomie ([F.I Dreiteilung) ist die frühere Glie­
derung der -+ Straftaten in --+ Verbrechen. -+ Ver­
gehen und die jetzt nicht mehr \traJbarea --+ Uber­
treiungen. -+ Dichotomie, -+ Ordnungswidrigkeit 
Lil.: Richter. H., Die Tnchotomie des allgemeinen Ver­
waltungsrechts, 1996 

tridentinisch (Adj.) Triem betreffend 

Tride ntinisches Konzil l\t da\ 1wanzigste allge­
meine. von 1545 bi!>. 1563 in Trient tagende Kon.ltl 
der katholischen Kirche. das die \'erbindliche Wir­
kung der kirchlichen Dogmatik festlegte (7 Sa!Ja­
mcnte, Erbsünde. Fegefeuer usw.). 
Lit.: Das Konzil von Tne111 und die Modeme. hg. v. 
Prodi, P. u. a .• 2001 

TRIPS ([engl.] Agreement [N.J on Trade-Rclated 
Aspects of Jntcllectual Property Rights) ist das 
übereinkommen über handclsbezogene Aspekte des 
Rechts des geistigen Eigentums in dem Rahmen der 
Wellhandelsorgani~ation World Trade Organization 
(WTO). 
L11.: From GATI to TRIPS. hg. v. Be1er. F. u.a .. 1996; 
Kreibich. S .. Das TRIPS Abkommen in der Gemein­
\Chaftsordnung. 2003; l..iihr. S .. Da' TRIPS-Abkommen, 
2008: Steinbach, J .. Wcubcwcrbsbcschrän.kungen durch 
das Markenrecht. 2019 (Di" l 

Trödel (M.) Kram 

Tun 

'ITödelvertrag ist der ge„etzltch mcht geregelte 
... Vettrag. durch den (gebrauchte) Sachen zu einem 

Verkauf überlassen werden mit der Abrede, zu ei­
nem gewissen Zeitpunkt entweder einen vereinbar­
ten Preis zu zahlen oder die Sachen zurückzugeben. 
Lil.: Ofti1111e1; K., Der Trödelvcrtrng, 1937 (Schweiz); 
Kllser. M .. Römisches Privatrecht, 21 A. 2017 

Truchsess ([M.] Leuteseuer) i\t ein mittelalterli­
ches l lofamt vor al lern für den König. 

truck (engl. [V.]) eintauschen) 

Trucksystem ist die Vergütung der -+ Arbeit durch 
von dem -+ Arbeitgeber vertriebene -+ Ware statt 
durch Geld. Das T. war zwecks Schut1e\ der Arbeit­
nehmer durch die §§ 115 ff. GewO grundsätzlich 
verboten (Truckverbot). -+ Naturallohn ist jedoch in 
eingeschränktem Umfang .wlässig (§ 107 II GcwO). 

trunken (Adj.) betrunken, berauscht 

'ITunkenheit in d em S traßen verkehr (§ 316 StGB 
Trunkenheit in dem Verkehr) ist das Führen eines 
Fahrzeugs m dem Verkehr durch einen Menschen. 
der infolge de~ Genusses alkoholischer Getränke 
oder anderer berauschender Mittel nicht in der Lage 
l'>t. da<. Fahrzeug sicher zu führen . T. ist ein abstrak­
te\ -+ Gefährdungsdelikt. das mit Freiheitsstrafe bis 
zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bedroht ist. Bei 
konkreter Gefährdung von Menschen oder bestimm­
ten wertvollen Sachen in diesem Zu~tand entsteht 
Stralbarkcit nach § 3 l5c StGB (Gefährdung des 
Straßenverkehrs). 
Ln„ He111schel. P.. Trunkenheit. Fahrcrlaubnisenuie­
hung. Fahrverbot. 10. A. 2006; He111schel/Knimm. 
Fahrerlaubni„. Alkohol. Drogen. 7 A 2018 

T runksucht (§ 6 BGB. aufgehoben) ist der Hang zu 
dem häufigen. übermäßigen Genus<, alkoholischer 
Getrtinke, dem 7U widerstehen der Betroffene nicht 
mehr die Kraft hat. 

'ITust CM.) Konzern 
Lit. Kiit: H .. Trust und Treuhand. 1993: Kramz. D., 
Trusts 1m schouischen Recht. 1997 

Tschechien bz\\. Tschcchi'>che Republik ist (neben 
der Slowakei) der 1992 zu dem 1.1.1993 aus der 
Tschechoslowakei entl!tandene mitteleuropäische. 
von Deutschland. Polen, der Slowakei und Öster­
reich begrenzte Staat. 
Lat : Tschechisches Bürgerhches Gesc11buch, über... v. 
Wehe1: 1\.. 1995; Tscheclusches llandclsgeseubuch, 
übers. v. Weber. A., 2003: 1998; Jli>:er. J., Neuordnung 
der tschechischen Gesellschaft mit den Milleln des 
Rechts, Diss. jur. Münster 1999: Die Neugesialtung des 
Privatrechts in Miuclcuropa und Osteuropa. hg. v. 
Horn, N„ 2002: Horalkom, M .. Nemccko cesky pravni­
cky slovnik Deutsch tschech"ch Rechtswörterbuch. 
2003; Küb/er. G .. Rechtstschechisch. 2003; Wabnit;:, BJ 
H11/lii11der. P.. Einführung in da.s tschcchi'-Che Recht. 
2. A 2020 

tun (V.) machen. gestalten 

Tun ist das gestaltende -+ Verhalten. Es ist vielfa­
cher Anknüpfungspunkt für Rechtsfolgen. Aus ei-



Türkei 

nem 11orangega11genen T. kann sich eine Verpflich­
tung zu bes1immten Verhalten ergeben (--+ Garan­
tenptlich1,--+ venire contra factum proprium). 
Lit.: Welp, J .. Vorangegangenes Tun. 1968 

Türkei ist der in dem Südosten an Europa angren­
zende, die Aufnahme in die Europäische Union 
anstrebende. seit 1.1.1996 durch eine Zollunion mit 
der Europäischen Union verbundene Staat, dessen 
gegenwärtiges Recht in erheblichem Umfang euro­
päisch geprägt ist (z.B. 1926 Zivilgesetzbuch nach 
dem Vorbild der Schwci.t.). 
Lit.: Kiygi. N .. Winschaftswörterbuch Deutsch-1ürkisch, 
1995; Varol. R./Baetge, D., Gesellschaftsrech1 in der 
Türkei. 1996: Hah/en, R., Türkisches Ehegauen- und 
Geschiedenenunterhaltsrecht, 1996; lntroduction to 
Turkish law. hg. v. Ansay. T. u. a .. 6. A. 2011; Kiygi, N„ 
Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache Tür­
kisch-deutsch, 1997, Deutsch-türkisch, 2.A. 2013: Das 
türkische Strafgesetzbuch. ilbers. v. Tellenbach. S .. 2. A. 
2001; lntroduction to Turkish business law, hg. v. An­
say. T./Sclmeider, E., 2001; Kö/Jler. G., Rechtstiirkisch. 
2. A. 2011: Rumpf. C.. Einführung in das türkische 
Recht, 2. A. 2015; Schömmers. H./Kesen, N .. ln1cma­
tiooales Erbrecht Tiirkei. 2004: Aksoy. M., Die Türkei 
auf dem Weg in die EU, 2007 

tutela (lat. IF.]) Schutz, Vormundschaft 

Tutor ([M.] Beschützer, Vormund. Betreuer) ist der 
in dem Rahmen der-+ Studienordnungen Studenten 
w1d studentische Arbeitsgruppen in ihrem -. Stu-
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diwn meist unter Aufsicht eines Professors unter­
slützende und dadurch beeinflussende Mensch. 

TÜV --+ Überwachungsverein, Technischer 

Typ (M.) Gestalt, Vorbild, Grundfigur, Muster 

Typengenehmigung ist die öffentlich-rechtliche 
--+ Genehmigung eines ganzen Typs von Vorhaben 
(z.B. Fertighausbau, Kraftfahrzeugherstellung). 
Lit.: Sclwible, J., Die Rechtsnatur der Typengenehmi­
gung, 1971 

Typenverschmelzung ist die Verschmelzung meh­
rerer Typen von Vertrag. 

Typenverschmelzungsvertrag ist der durch die 
untrennbare Verschmelzung von Elementen ver­
schiedener Vertragstypen in einer von einer--+ Partei 
geschuldeten -> Leistung gekennzeichnete --+ Ver­
trag (z.B. Sanatoriumsaufenthaltsvertrag). 

Typenzwang ist die Bindung an bestimmte abstrak­
te Rechtsverhältnisse (Typen, Modelle, lnstitute) 
durch zwingende gesetzliche Vorschrift (z. 8. in dem 
Sachenrecht, Gesellschaftsrecht, weniger bedeutsam 
in anderen Rechtsgebieten). 
Lit.: Radke, W. Bedingungsrecht und Typenzwang. 
2001; Deeg, P., Testierfreiheit und Typenzwang. 2003; 
Ka11/bach, A .. Typenzwang im BGB?, JuS 201 l, 397 



über (Präp.) hinüber. jenseih, sehr 

Überbau (§ 912 BGB) ist in dem Sachenrecht die 
Errichtung eines Gebäude ... über die -+ Grenze eines 
-+ Grundstücks. Der Ü. ist eine -+ Störung des 
-+ Eigentums an dem überbauten Grundstück (des 
Nachbarn) C§ 1004 BGB>. Er ist. wenn dem Über­
bauer weder -+ Vorsatz noch grobe -+ Fahrlässig­
keit zur Last fällt und der Nachbar nicht vor oder 
sofort nach der Gren1übcrschreitung Widerspruch 
erhoben hat, zu dulden (e11tsch11/dig1er Ü.). Der 
Nachbar ist dur~h eine Gcldren1e 1.u entschädigen. 
Er kann gegen Ubertragung des Eigentums an dem 
überbauten Teil des Grundstücks den Wert dieses 
Teiles ersetzt verlangen. Das Gebäude gehört bei 
dem entschuldigten Ü. dem Überbauer. bei dem 
unentschuldigten Ü. cnbprechend dem Eigentum an 
den überbauten Grundstücksteilen teils dem Nach­
barn. teils dem Überbauer. 
LiL Ruhll'inkel, S„ Die Rechtwerhältnisse beim Grenz­
überbau, 2004 

übereign en {V.) Eigentum übertragen (V.) 

Übereignung ist die Übertragung des -+ Eigentums 
an einer -+ Sache. Sie verschafft dem Erwerber 
derivativ Eigentum unter Verlust des Eigentums des 
Veräußerers. Sie erfolgt bei -+ Grundstücken durch 
-+Auflassung und - Eintragung (§§ 873 ff. BGB. 
nach den §§ 13. 19. 20. 39 GBO sind Eintragungs­
antrag, Eintragungsbewilligung. vorherige Einigung 
und Voreimragung des Betroffenen erforderlich). 
Bei .. beweglichen -+Sachen sind -+Einigung und 
-+ Ubergabe oder -+ Ubergabesurrogat (-+ Besitl 
des Erwerbers. Vereinbanmg eines -+ Besitzmirte­
lungsverhältnisses, __. Abtretung eines -+ Heraus­
gabeanspruchs) erforderlich(§§ 929 ff. BGB). Erfolgt 
die Einigung mit einem -+Nichtberechtigten. kann 
der Eigentumserwerb nur -+gutgläubig geschehen, 
setzt also Gutgläubigkeit dei. Erwerbers hinsichtlich 
der Berechtigung de~ Ver'.iußerer.. voraus. 
Lit.: Hahn. T., Die Eigentum\ilbertragung von ~wegli­
chen Sachen beim Kauf. 1998; füulle, E„ Die Ubcrtra· 
gung des Eigentum\ nach § 929 S. 2 BGB. JuS 2000, L 
57 

Überfall ist in dem Sachenrecht (§ 91 J BGB) die 
von einem Baum oder Strauch auf ein Nachbar­
grundstück hinüberfallende, als Frucht des aufneh­
menden Grundstücks geltende -+ Frucht. In dem 
Strafrecht (§ 224 StGB) ist Ü. der - Angriff, der 
das Opfer unversehens trifft. Der hi11terlistige Ü. ist 
ein mögliches Tatbc\tandsmerkmal der gefährlichen 
-+ Körpcrverlet.zung 
Lit.: Ribbert. H. Überfälle auf Sparkassen. 2002 

überfallen (V.) fallen über. hinüberfallen 

Übergabe (§ 929 BGB) ist in dem Sachenrecht die 
Verschaffung des unmittelbaren -+ Besitzes an einer 

u 
--. Sache durch Übertragung der tatsächlichen Herr­
schaftsgewalt. Vielfach ist die Ü. Teil einer Übereig­
nung. Nach § 433 1 1 BGB ist \tC grundsätzlich 
Inhalt der Verpflichtung des Verkäufer.. bei einem 
Sachl..au f. 
Lll .. Mayer. J„ Der Übergabevertrag in der anwaltlichen 
und nocuriellen Praxis. 3. A 2013; /\bit~ E„ Die Woh . 
nungsabnahme. 2003 

Übergang ist das Fortschreiten oder Hinüberwech­
seln. insbesondere eines Rechtes von einem bisher 
betroffenen Rechtssubjekt auf ein anderes Rechts­
~!Jbjekt, der auf einer gewollten -+ Übergabe oder 
Ubemahme beruhen oder kraft + Gesetzes eintreten 
kann. 

übergeben (V.) hinübergeben. geben. Besitz ver­
schaffen 

übergehen (V.) hinübergehen. hinübcrwechseln 

übergesetzlich (Adj.) auf über dem Gesetz stehen­
dem Recht beruhend 

übergesetzlicher Notstand - Notstand 

Überhang (§ 910 BGB) ist die von dem Nachbar­
grundstück eingedrungene Wur1el b1w. der herüber­
ragende Zweig, der in der Regel (nach vorheriger 
angemessener Fristsetzung) durch den betroffenen 
Nachbarn abgeschnitten und behuften werden kann. 
-+ Nachbarrecht 

überhängen (V.) hinüberhiingen 

Überhangmandat ist in einem gemischten Wahl­
rechtssy1>1em das Abgeordnetenmandat. das entsteht, 
wenn die Zahl der nach -+ Mehrheitswahlrecht 
vergebenen Direktmandate (Abgeordnetensitze) ei­
ner Partei die Zahl der einer Partei nach dem 
- Verhältniswahlrecht zustehenden Mandate über­
schreitet. Seit 2013 :.md Überhangmandate einer 
Partei durch Ausgleichsmandate für die anderen 
Parteien auszugleichen, wodurch sich die Gesamt­
zahl der (gut dotierten) Abgeordneten des betreffen­
den Parlaments bemerkenswert erhöhen kann. 
Lit.: Jakob, H„ Überhangmandm und Gleichheil der 
Wahl, 1998 

überholen (V.) von hinten nach vom vorbei bewegen 

überholend (Adj.) sich neben etwas Anderem von 
hinten nach vom vorbei bewegend 

überholende Kausalität -+ Kausalität. überholende 

Übermaß (N.) überhöhtes Maß 

Übermaßverbot ist da:. Verbot. eine Maßnahme 
(l.. B. Stmfe) in dem Verhähni~ 1u einem Um~tand 



Übernahme 

(!. B. Schwere der Tat und Verschulden des Täters) 
zu hoch anzusetzen. Das Ü. ist eine Ausprägung des 
Gnindsatzes der -+ Verhältnismäßigkeit und des 

• Rechl%laatsprint.ips. Es wendet sich an -> Ge­
sellgcber. -+ Rechtsprechung und -+ Verwaltung 
Li1.: Lnd1e, P. , Übermaß und Vcrfa-;sung<.recht, 2. A. 
1999: Bartelt, J„ Be„chränkung des Schatlem.er-avum­
fang' durch das Übemiaßverbot, 2003; Kn1111111, C„ 
Verfassungsrechtliches Übermaßverbot, NJW 2~. 328 

Übernahme ist das freiwillige Erwer~n eines 
Rechtes oder einer Rechtslage (1. B. U einer 

•Schuld[--+ Schuldübernahme]. [früher auch eines 
• Vennögens • Vennögensübemahmej oder eines 
+ l/a11delsgeschäfts [§ 25 HGB) oder Unterneh-

mens). 
L1t.. Bröcker. N./Wei.111er. A„ Übernahmeangebote, 2003: 
Tlwerer. R./Brandi, T., Öffentliche Übemuhmcn, 2003 

überschießen (V.) hinüberschießen, hinausschießen, 
übertreffen 

überschießend (Adj.) über das Ziel hinausschie­
ßend 

überschießende Jnnentendenz -+ Innentendenz, 
überschießende 

Überschuldung ist das Überwiegen der bcMehen­
den Verbindlichkeiten ( +Schulden) über die Werte 
des Vermögens eines Schuldners. Insolvenucchtli­
che Ü. ist die rechnensche Ü. und die Unwahr­
scheinlichkeit der Änderung dieses Zustands (nega­
tive Fortbestehensprognose), wofür die buchmäßige 
Überschuldung in der Jahre!>bilanz nicht mehr als 
ein z.B. durch Aufdeckung stiller Reserven wider­
legbares Indiz ist. Die ü. emer juristischen -+ Per­
son bt ein-+ Eröffnungsgrund für das + Insolvenz­
verfahren(§ 19 lnsO). 
l.it.: Houenrou. V.. Die Über.;chuldung privater Haus­
halte. 2003; Göti,. J„ Überschuldung und Hantlcbbi­
lan.1, 2004 

übersichern (V.) übermäßig sichern 

Übersicherung ist die unangemessen hohe Siche­
rung einer Forderung. Ü. ist gegeben. wenn der Wert 
der Sicherung den Wert der Forderung um 50 Pro­
.1ent übersteigt. Bei ü. kann der Sicherungsgeber 
einen Freigabeanspruch in angemessener Höhe 
haben. 
Lil.: Weber. H„ Kreditsich~rungsrechl, 10 A 2018: 
Gu.w, J .. Grundschuld und Übersicherung, 2002; Gill­
lemwm. D„ Kredlt,ichcrungsrechl, 2020 

Überstunde ist die über die betriebliche regelmäßi­
ge - Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeitsstunde. 
Sie kann nach Geseu oder nach Tarifvcrtr.tg einen 
Anspruch auf (25-prozcnliJl:en) Zuschlag zu der 
Vergütung begründen. Die 0. ist wegen der Knapp­
heit der durch Lohnnebenkosten zu teueren Arbeit 
rechtspolilisch umstritten 
Lit.: Hamm, /.. Mehr.irbeit. Überstunden. 2002 

übertragen (Adj.) durch Willen'>handlung überge­
ben (V.). sinnbildlich 
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übertragen (V.) hinübertragen, übereignen 

übertragener Wirkungskreis -+ Wirkungskreis. 
übertragener 

Übertragung ist der gewillkürte Übergang einer 
Rechtsposition von einer Person auf eine andere. 
Die ü. ist meist ErfiilJun_gsgeschäft l.U einem Ver­
pflichwngsgeschäfl. Die Ü. einer-+ Forderung oder 
eines sonstigen -+ Rechtes erfolgt durch -+ Abtre­
tung (§§ 398. 413 BGB), die Ü. des -+Eigentums 
durch + F.migung und -+ Eintragung bzw. Eini 
gung und - • Übergabe(§§ 873ff„ 929ff. BGB). 
Lit.: Beül'i. \V,, Der Unternehmenskauf, 7. A 2016~ 
Reindl. M Die Übenragung von Ver„orgungsverbmtl­
lichkei1en. 2003: K11leje11ski, /)„ Der Anspruch auf 
Domainübertrngung, 2003 

übertreten (V.) hinübertreten, vcrlctren 

Übertretung war bis 1974 neben Verbrechen und 
Vergehen die einfachste Form einer -+ Straftat(. die 
in der Gegen\.\art entweder Vergehen oder -+ Ord­
nungswidrigkeit oder überhaupt entfallen ist). 
Lit.: 8ifltli11g, K„ Die Normen und ihre Übertretung. 
1872; KiJhler. G„ DeuLl>chc Rechtsgeschichte. 6. A. 
2005 

Überwachungsverein, Technischer (TÜV) bt der 
mit der technischen Kontrolle überwachungspflich­
liger \nlagen und Kraftfahr1euge (§ 29 StVZO) 
beauftragte -+ Verein des bürgerlichen Rechtes. Er 
nimmt als ~ Beliehener (beliehener Unternehmer) 
-+ öffentliche Aufgaben wahr. In l lessen wird die 
1echnische Überwachung von staatlichen Behörden, 
den Teclr111.1·chen Übenl'Gcl11111gsä111tem (TÜA), 
durchgeführt. 
Lit · Gwr:Jwm, K„ Der technische Ub.:rwachung„vcr­
ein. 1994 

überwcii.cn (V.) hinüberweisen, durch Überweisung 
tilgen 

Überwcisun~ ist im Rahmen eines Überweisungs 
vertrags (-+ Geschäftsbesorgungsvertrags) der 
-+ Auftr.ig (Vertrag bz" Vertragsantrag) zu der 
Belastung de-, Kontos des Überweisenden und 1u 
der Gutschrift auf dem Konto de-, Empfänger-. Ah 
Folge vcmngert sich die vorhandene - -+ For­
derung des Überweisenden gegen das Kreditinstitut 
durch Abbuchung und erhöhl sich die Forderung des 
Empfängers gegen ein Kr~.ditinsti tul durch Zubu­
chung entsprechend. Die U. bedeutet bargeldlose 
Zahlung. wobei die Gutschrift an dem Tage des 
Eingangs der Ü. zu erfolgen hat. Die Ü. ist grund­
sätJJich so bald wie möglich .1u bewirken (grenz .• 
überschre11ende Überweisungen m dem Euroraum 
binnen fünf Bankgeschäftstagen, Inlandsüber­
weisungen binnen drei Bankgeschäftstagen. kre­
di tinstitutsi nteme Überweisungen binnen lWei 
Bankgeschäftstagen und hauplstelleninterne blw. 
zweigMelleninteme Obci::veisungen binnen einem 
Bankgeschäftstag). Die L'berwei:-.ungswirkung tritt 
ein. wenn die Empfängerbank mit äußerlich erkenn­
barem Rechtsbindungswillen die Daten der Gut­
schrift dem Empfä;ger zugänglich macht (z.B. 
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vorbehaltloses Absenden der Kontoauszüge, Bereit­
stellung der Kontoauszüge, Einspeisen der Daten in 
den Bestand eines Kontoauszugsdruckers usw.). 
Führt eine Bank einen gefälschten Auftrag auf Ü. 
aus. so hat sie grundsätzlich den daraus entstehen­
den Schaden zu tragen. In dem Zivilverfahrensrecht 
ist die Ü. einer Fordenmg die Übertragung der 
-+ Verfügungsbefugnis (Einziehungsbefugnis) (vgl. 
§ 835 ZPO). 
Lit.: Hi11rzen, U., Musteranträge für Pfändung und Über­
weisµng. 11. A. 2020; Das Recht der grenzüberschreiten­
d.en Überweisung, hg. v. Blaurock, U., 2000; Wölj1e, A .. 
Uberweisungs- und Lastschriftverkehr, 2000; La11ge11b11-
clter. K. u.a., Zahlungsverkehr, 2004; Kie11ie, F., Die 
(~hlerhaftc Banküberweisung, 2004: Reymann, C .. 
Uberweisung und SEPA-Zahlungsdienste, JuS 2012, 781 

Überweisungsbeschluss (§ 835 ZPO) ist in der 
Zwangsvollstreckung der gerichtliche -+Beschluss, 
der dem Gläubiger das mit dem Pfändungsbeschluss 
gepfändete Recht überweist. 

Überweisungsvertrag(§ 676a BGB) ist der Vertrag 
(Geschäftsbeso~gungsvertrag), durch den das über­
weisende (die Uberweisung ausführende) Kreditin­
stitut gegenüber dem (die Überweisung veranlas­
senden) Überweisenden verpflichtet wird, dem 
Begünstigten einen bestimmten Geldbetrag zu der 
Gutschrift auf dessen Konto bei dem überweisenden 
(die Überweisung ausführenden) Kredilinstitut zu 
der Verfügung zu stellen. Soll die Gutschrift durch 
ein anderes Kreditinstitut erfolgen, ist das überwei­
sende Kreditinstitut verpflichtet, den Überwei­
sungsbetrag rechtzeitig und grundsätzlich ungekürzt 
dem Kreditinstitut des Begünstigten unmittelbar 
oder unter Beteiligung zwischengeschalteter Kredit­
institute zu diesem Zweck zu übermiueln. Der 
Überweisende kann bei entsprechender Vereinba­
rung dem Kreditinstitut den zu überweisenden 
Geldbetrag auch in bar zu Verfügung stellen. 
Lit.: Bemt, !., Der Überweisungsvertrag, 2007 

überzeugen (V.) Gewissheit verschaffen, entspre­
chen 

Überzeugung ist die durch Überlegung erlangte 
Gewissheit. Freie richterliche Ü. ist die unabhängig 
von gesetzlichen Regeln erlangte richterliche Ge­
wissheit, die einen solchen Grad erreicht haben 
muss, dass möglichen Zweifeln Schweigen geboten 
ist, ohne dass sie allerdings vollständig ausgeschlos­
sen sein müssen. In dem ~Zivilprozess hat das 
-+Gericht in freier Ü. die~ Beweise zu würdigen 
(§ 286 I ZPO), die Schadenshöhe zu ermitteln 
(§ 287 1 ZPO) oder das Vorliegen bestimmter 
-+Tatbestandsmerkmale festzustellen (z.B. §§ 296 
1, 11 ZPO). 

Überzeugun gstäter ist der Täter, der sich auf 
Grund seiner sittlichen, religiösen oder politischen 
-+ Überzeugung zu dem Verstoß gegen eine gliltige 
Strafbestimmung verpflichtet bzw. berechtigt glaubt 
und deswegen allenfalls bei der Strafzumessung 
besser gestellt werden kann. 
Lit.: Ebert, U .• D~.r Überzeugungstäter, 1975; Hirsch, 
H., Strafrecht und UberLeugungstäter. 1996 

ultra posse nemo obligatur 

überziehen (V.) darüberziehen, überschreiten, be­
lasten, umhüllen 

Überziehung (F.) Überschreitung einer vereinbarten 
Grenze 

Überziehungskredit ist der grundsätzlich nur auf 
Grund einer Vereinbarung in einem Girovertrag 
zulässige Kredit (Gelddarlehensvertrag), der da­
durch enL~teht, dass der Kunde bei Bedarf ein 
-+ Gelddarlehen in von ihm für nötig gehaltener 
Höhe tatsächlich in Anspruch nimmt und damit sein 
Konto negativ belastet (überzieht). Die Zinsen für 
Überziehungskredite sind regelmäßig höher als 
andere Gelddarlehenszinsen. Das Kreditinstitut hat 
den Darlehensnehmer vor der Inanspruchnahme 
eines solchen Gelddarlehens über die Höchsrgren.1:e 
des Gelddarlehens, den zum Zeitpunkt der Unter­
richtung geltenden Jahreszins, die Bedingungen der 
Abänderbarkeit des Jahreszinses und die Regelung 
der Vertragsbeendigung zu unterrichten. Der An­
spruch auf Ü. ist pfändbar. 
Lit.: Do1War1h, S., Der Schutz de1. Verbrauchers beim 
Überziehungskredit, 1999 

übel (Adj.) böse, schlecht 

üben (V.) zwecks zunehmenden Erlemens häufig 
tun 

üble Nachrede -+ Nachrede, üble 

Übung ist das häufig durchgeführte und dadurch 
wiederholte Verhalten zu einer Erreichung eines 
Zieles(-+ Brauch, Gewohnheit Sitte, Verkehrssitte). 
ln dem juristischen -+ Studium ist Ü. die Lehrver­
anstaltung (Praktikum), in der die juristische Ar­
beitstechnik der Rechtsanwendung an Hand (verein­
fachter tatsächlicher oder erfundener) Fälle durch 
Lehrer vorgeführt und durch Studierende nachge­
ahmt wird. Der erfolgreiche Besuch von Übungen 
kann Voraussetzung der Zulassung zu einer Prüfung 
sein. Eine betriebliche Ü. kann dadurch geändert 
werden, dass der Arbeitgeber sich anders als zuvor 
verhält und die Arbeitnehmer der neuen Handha­
bung des Arbeitgebers drei Jahre lang nicht wider­
sprechen. 
Lit.: Köbler; G .. Die Anfängerübung, 7.A. 1995; K/1111-
zinger. E .. Übungen \!ß Privatrecht, 10. A. 2014; Walker. 
W., Die betriebliche Ubung, JuS 2007, l 

UdSSR (Union der sozialistischen Sowjetrepubli­
ken)-> Sowjetunion 

Ultimatum ([N.] Zuendegegangenes) ist die (letzt­
malige) Erklärung einer Anforderung unter Andro­
hung von Folgen für den Fall der Nichterfüllung 
(z.B. Österreich an Serbien 1914). 
Lit.: Joluum, H„ Begriff und Bedeutung des Ultima­
tums im Vcilkerrecht. 1967 

ultimus (lat. [Adj. Superlativ) letzte 

uJtra (lal. [Präp.]) darüber hinaus 

ultra posse nemo obligatur (tat.) zu Unmöglichem 
ist niemand verpflichtet 



Ultra-vires-Lehre 

Ultra-vires-Lebre ist die in dem angloamerikani­
schen Rechtskreis geltende Lehre, wonach die 
Rechte einer juristischen -. Person auf ihren Auf­
gabenkreis beschränkt sind. Sie hat in den deutschen 
Rechtskreis nur insofem Eingang gefunden, als 
unterstaatliche Körperschaften und Anstalten auf 
ihren Funktionsbereich beschränkt sind und nicht in 
jedem Fall erwerbswirtschaftlich tätig werden dür­
fen. Darüber hinaus gilt sie nicht allgemein. 
Lit.: Eggert, M., Die deutsche ultra-vires-Lehre, 1977; 
Ehlers, D„ Die Lehre von der Teilrecht~fähigkeit juris­
tischer Personen des öffentlichen Rechts und die Ultra­
vires-Doktrin des öffentlichen Recht$, 2000; Mayer, F.. 
Kompetenzüberschreitung und Lct;:tcnischcidung, 2000 

um (Präp.) hemm, bei, anders 

umdeuten (V.) Deutung umändern 

Umdeutung (Konversion) (§ 140 BGB) ist die 
rsetzung eines gewollten, aber --+ nichtigen 
-+ Rechtsgeschäfts durch ein anderes nicht gewoll­
tes. aber in seinen Voraussetzungen gegebenes 
Rechtsgeschäft. Dazu ist außer dem Vorliegen der 
Erfordernisse des anderen Geschäfts notwendig, 
dass die Geltung des anderen Geschäfts bei Kennt­
nis der Nichtigkeit gewollt sein würde (z. B. Nieß­
brauchbestellung bei nichtiger Grundstücksveräuße­
rung, vgl. auch § 2084 BGB). In dem -+ Verwal­
tungsrecht kann der fehlerhafte -+ Verwaltungsakt 
grundsät7lich in einen anderen Verwaltungsakt um­
gedeutet werden, wenn er auf das gleiche Ziel ge­
richtet ist, von der erlassenden Behörde in der ge­
schehenen Verfahrensweise und Form rechtmäßig 
hätte erlassen werden können und die Voraussetzun­
gen für seinen Erlass erfüllt sind(§ 47 VwVfG). 
Lit.: Lieder. J. u.a„ Die Umdeutung nach § 140 BGB, 
Jus 2015. 1063 

Umgang (M.) Begegnung, Verkehr, Bekanntschaft 

Umgangsrecht (§ 1684 BGB) ist das Recht eines 
Menschen auf Umgang mit einem anderen Men­
schen. Das Kind hat das Recht auf Umgang mit 
jedem Elter und jeder Elter ist zu einem Umgang 
mit dem Kind berechtigt und verpflichtet. Das 
-+Familiengericht kann über den Umfang des Um­
gangsrechts entscheiden und dieses einschränken 
oder ausschließen. Großeltern und Geschwister 
haben ein Recht auf Umgang mit dem Kind. wenn 
dieser dem Wohl des Kindes dient (§ 1685 I BGB). 
Der nur biologische Vater hat bei Fehlen eines so­
zial-familiären Bandes kein U. Von einem mitwir­
k.ungsbcreiten Driuen begleiteter Umgang kann z. B. 
bei Gewalt oder Angst angeordnet werden. 
Lit.: Mallory, V.. Sorge- und Umgangsrecht in der Pra­
xis, 8. A. 2021: Deut::;che Standards zum begleiteten 
Umgang, 2008; Begleiteter Umgang von Kindern. hg. v. 
Fthenakis, W., 2008; He11nenu11111, H„ Das Wechselmo­
dell als Umgangsregelung, NJW 2017, 1787 

umgehen (V.) herumgehen 

Umgehung (f.) Herumgehen 

Umgehungsgeschäft ist das Geschäft, durch das die 
Beteiligten einen Zweck erreichen wollen, den sie 
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wegen des Verbots oder der Folgen eines anderen 
Geschäfts mil diesem nicht oder nicht in dieser 
Weise erreichen können. Das U. kann, z.B. je nach 
dem Zweck eines gesetzlichen Verbots, --+ nichtig 
sein (z.B. Vorschieben eines Landwirts als Stroh­
mann bei einem nur für Landwirte zulässigen Ge­
schäft. Vertrag über bloße Zurverfügungstellung des 
Meistertitels für einen Handwerksbetrieb). In ande­
ren Fallen ist das ernstlich gewollte U. wirksam. 
Lit.: Burchard, F. v., Das Umgehungsgeschäft beim 
Waffenexport, 1987; Sieker, S .. Umgehungsgeschäfte. 
2001 

Umkehr (F.) Umkehren, Rückkehr, Wende 

Umkehrschluss ([lat.] argumentum [N.] e conlrario) 
ist in der Rechtsmethodologie der Schluss von der 
Verschiedenheit der Voraussetzungen auf die Ver­
schiedenheit der Folgen. Der U. ist dann anwendbar, 
wenn nach Sinn und Zweck der Regelung in den 
Tatbestand des betreffenden Rechtssatzes das Wort 
nur eingefügt werden kann. Dies muss von dem 
jeweiligen Rechtsanwender rechtspolitisch entschie­
den werden. 

Umlage ist die durch Umlegen (Verteilen) eines 
Gesamtbetrags auf die Betroffenen ermittelte Form 
einer Einnahme (mit steuerähnlichem Charakter). 
Lit.: Langenberg, H.IZ-ehelein, K„ Betriebskosten- und 
Heizkostenrechtrecht, 9. A. 2019; Takak, M .• Die ord­
nungsgemäße Umlage von BeLriebs- und Nebenkosten, 
2017 

Umlauf (M.) Herumlaufen 

Umlaufverfahren ist die die Beteiligten einzeln 
zeitlich nacheinander erfassende Benachrichtigung 
oder Entscheidungsbildung (z.B. bei Erlass einer 
--+ Rechtsverordnung). 

Umlaufvermögen ist in dem Handelsrecht das zu 
Veräußerung, Verbrauch oder Abwicklung bestimm­
te Vermögen (z.B. Bargeld, Forderung, Warenvor­
rat). Ein Gegensatz ist das-+ Anlagevermögen 
Lit.: Haußer, J„ Die Bewertung von Wertpapieren des 
Umlaufvermögens, 2003 

umlegen (V.) anders legen 

Umlegung (z.B. §§ 45ff. BauGB) ist die Umord­
nung von Grundslücken zu einer zweckmäßigen 
baulichen oder sonstigen Nutzung. Das von den 
-+ Gemeinden durchgeführte Umlegungsverfahren 
wird durch den Umlegungsbescbluss eingeleitet. Die 
betroffenen Grundstücke werden zunächst vereinigt 
und nach Absonderung bestimmter Flächen auf 
Grund eines durch Beschluss aufgestellten Umle­
gungsplans neu verteilt. 
Lit.: Dieterich, H„ Baulandumlegung, 5. A. 2006 

Umsatz ist der Wert oder die Menge der in einem 
bestimmten Zeitraum veräußerten Waren. In dem 
Steuerrecht ist U. (§ 1 l UStG) die Liefernng und 
sonstige Leistung, die ein -+ Unternehmer in dem 
Inland gegen Entgeltausführt. der Eigenverbrauch in 
dem Inland und die Einfuhr von Gegenständen in 
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das inländische ZollgebieL Dieser U. unterfällL 
grundsätzlich der-+ Umsatzsteuer. 

Umsat7.steuer (§§ 1 ff. UStG) ist die -+Steuer von 
dem zu versteuernden und steuerpflichtigen -+ Um­
sacz. Die U. ist eine Verkehrsteuer und in ihrem 
Ergebnis eine -+ Verbrauchsteuer, die von dem 
Steuersubjekt (Unternehmer) auf dem Markt über 
den Preis auf den Verbraucher überwälzt wird (indi­
rekte S1euer). Bemessungsgrundlage ist das jeweili­
ge Gesam1entgelt. das der Unternehmer erhäH, doch 
darf er von der Umsatzsteuerschuld die in der Vor­
phase auf ihn überwälzte U. mittels Vorsteuerabzugs 
abziehen, so dass er selbst nur den Untersclued 
zwischen Eingangsleistung (Einkaufspreis) und 
Ausgangsleistung (Verkaufspreis) versteuern muss 
(Allphasennettoumsatzsteuer, Mehrwertsteuer). Der 
Steuersatz beträgt derzeit in der Regel 19 Prozent 
(§ L2 UStG, 1. J .2007), für Lieferung von Grundnah­
rungsmitteln. Holz, Druckerzeugnissen und geisti­
gen Leistungen 7 Prozent. Eine Vereinheitlichung 
der in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
unterschiedlich hohen U. ist bislang nicht gelungen. 
Lit.: Umsatzsteuerrecht. 40. A. 2022; B11njes, J .. Um­
satzsteuergesetz, 20. A. 2021; Sölch/Ringleb. K.. Um­
satzsteuer (Lbl.). 2021: Lippross, 0., Umsatzsteuer, 
24. A. 2017. 25. A. 2022; Koemm, M., Grundzüge des 
Umsatzsteuerrechts. JuS 2013. 690; Wevmiil/e1: Um-
satzsteuergesetz, 2. A. 2019 · 

umsetzen (V.) anders setzen, Umsatz durchführen 

umwandeln (V.) ändern. verändern 

Umwandlung ist die Veränderung z.B. eines 
-+Unternehmens in ein anderes Unternehmen (oder 
eine andere Rechtsform) unter Ausschluss der Ab­
wicklung(--> Universalsukzession), die für besonde­
re Fälle ( _. Verschmelzung, Spaltung, Vermögens­
überuagung und bloßer Formwechsel) in den 
Einzelheiten in dem besonderen Umwandlungsge­
setz geregelt ist. 
Lit.: Schmiu, J./Hörtnag/, R./Stratz, R .• Umwandlungs­
gesetz, Umwandlungsteuergesetz. 9. A. 2020; Umwand­
lungsgesetz, hg. v. Sem/er. J./Stengel. A .• 5. A. 2021: 
Engl, R„ Formularbuch Umwandlungen, 5. A. 2020; 
Umwand.Jungsteuergesetz. hg. v. Harit::., D. u.a .• 5. A. 
2019; Sagasser/Bula/Brünger. Umwandlungen. 5. A. 
2017. 6. A. 2022; Münchener Handbuch des Gesell­
schaftsrechts Bd. 8 Umwandlungsrecht, hg. v. liede1; J. 
u.a .• 5. A. 2018 

Umwelt ist der den Menschen umgebende Lebens­
bereich der Erde bzw. die Gesamtheit der die natür­
lichen Lebensbedingungen der Menschen bi ld!!ml!!n 
Gegenstände. 

Umwelta udi t (N.) ist die Kennzeichnung eines 
Betriebs als geprüfter Standort nach Prüfung auf die 
Einhaltung von Umweltschutzbestimmungen durch 
unabhängige Gutachter. 
Lit.: Wassmut/i, B„ Umweltaudil, 2001 

Umwelthaftung ist die die Umwelt betreffende 
Haftung. 

Umwelthaftungsgesetz ist das seit 1.1.1991 gelten­
de Gesetz, das - als -+ Gefährdungshaftung - lnha-

Umweltschutz 

ber bestimmter Anlagen zu Ersatz für aus Umwelt­
einwirkungen entstehende Schäden verpnichtet. 
Lit.: Schimikowski. P.. Umwelthaftungsrecht und Um· 
welthaftpOichtversicherung. 6. A. 2002; Vogel, J .. Er· 
kennen und Tarifieren von Umweltrisiken, 4. A. 2007; 
Salje, P./Peter. J.. Umwelthaftungsgesetz, 2. A. 2005; 
Vogel. J.!Stockmeier; H., Umwelthaftpflichtversicherung 
Umweltschadensversicherung, 2. A. 2009 

Um weltinformation (F.) die Umwelt betreffende 
lnformation 

Um weltinform ationsgesetz (von dem 16.7.1994, 
Neufassung 22.12.2004) ist das Gesetz, das in § 4 T 
UlG jedermann grundsätzlich Anspruch auf freien 
Zugang zu behördlichen Informationen über die 
.... Umwelt gewährt. 
Lit.: Sdwmerus, T. u.a., Umweltinformationsgesetz, 
2. A. 2002; Göt::.e, R., Umweltinformationsgesetz, 2017 

Um weltkriminalität (§§ 324 ff. StGB) ist die 
--> Kriminalität bzw. die Gesamtheit der --> Straf­
taten gegen die -+ Umwelt. Stratbar sind insbeson­
dere die Verunreinigung eines Gewässers, des 
Bodens. bestimmte Verunreinigungen der Luft. 
bestimmte Arten der Verursachung von Lärm sowie 
unerlaubtes Betreiben gewisser Anlagen. Fahrlässi­
ges Verhalten ist grundsätzlich, Versuch meist straf­
bar. 
Lit.: Kloepfer, M./Hege1; M.. Umweltstrafrecht, 3. A. 
2014; Umweltschut7.strafrecht (Lbl.), hg. v. Sack. H .. 
2021; Saliger. F., Umweltstrafrecht, 2. A. 2020 

Umwelt recht ist die Gesamtheit der die -+ Umwelt 
betreffenden Rechtssätze. Geplant ist ein Umwelt­
gesetzbuch. Einzelne wichtige Umweltgesetze sind 
das Atomgesetz. das Baugesetzbuch, das Bundes­
immissionsschutzgesetz, das Chemikaliengesetz, die 
Gefahrstoffverordnung, das Kreislaufwirtschaflsge­
setz, das Umwelthaflungsgesetz, das Wasserhaus­
haltsgesetz usw. 
Lit.: Umweltrecht. hg. v. Stonn. P., 30. A. 2021; 
Schmidt. R./Kahl. W./Gärditz, K., Umweltrecht, 12. A. 
2021; La11d111ann, R. v./Rohmer. G., Umweltrecht (Lbl.), 
2022; Kloepfe1; M .• Umweltrecht, 4. A. 2016; Storm, P., 
Umwelt:rechi, 30. A. 2021: lampert. S .. Die Bedeutung 
des Umwelrrechts in den Staatsprüfungen, JuS 2013. 
507; Kowlla. M .. Umweltrecht, 7. A. 2018; Umwelt­
recht, hg. v. Giesbens, l../Reinhardt. M., 2. A. 2018 

Umwel tschaden ist der an der Umwelt entstehende 
Schaden. Seinem Ersatz dient ein Teil des Umwelt­
rechts (in Umsetzung der Umwellhaftungsrichtlinie 
Umweltschadensgesetz von dem 10. Mai 2007 zu 
dem 14.11.2007 in Kraft). Vorteilhafter und preis­
werter wäre umweltfreundliches Gesamtverhalten 
aller Menschen. 
Lit.: Becker. B .• Das neue Umweltschadensgesetz, 2007; 
Diederichse11. L., Grundfragen zum neuen Umwelt­
schadensgesetz, NJW 2007. 3377 

Umweltschutz ist der Inbegriff der Maßnahmen zu 
Erhaltung und zu Schutz der -+ Umwelt vor Ver­
schmutzung. Vergiftung und Zerstörung. -+ Um­
weltrecht 
Lit.: Umwel1schu11. (Lbl.). hg. v. Kloepfer. M .. 2021; 
Sacksofsky. U.. Umwehschul.l durch nicht-steuerliche 
Abgaben, 2000; We.wphal, P.. Art. 20a GG - Staatsziel 



Umweltverträglichkeitsprüfung 

Umweltschutz. JuS 2000, 339; Kloepfer. M„ Umwclt­
schutuecht, 3. A. 2020 

Umweltverträglichkeitsprüfung ist die Prüfung 
der Auswirkungen von Vorhaben (z B. Bau von 
Fabnken, Deponien, Verbrennungsanlagen) auf die 
gesamte -+ Umwelt. 
Lit.: Pt•ters, H„ UVPG, 4 A. 2019: Gass11er. [..,Gesetz 
über die Umweltverträglichke1tsprüfung, 2006 

Umweltzeichen ist das von der Bundesregierung zu 
umwcltpolitischen Zwecken vergebene Zeichen. 
Ln.· Kiefer. G„ Das deutsche Umweltzeichen. 2000 

umziehen (V.) an einen anderen Ort liehen. anden. 
anz.iehea 

Umzug ist das Ziehen eines oder mehrerer Men­
schen von einem Ort 1.u einem anderen Ort meist 
unter Mitnahme von Gütern. 

Umzugskosten sind die Kosten eines Um1ugs. 

Umzugskostenrecht 1s1 die Gesamtheu der die 
Kosten eines Umzugs eines öffentlich Bediensteten 
betreffenden Rechtsstille. 
Lit.: Osterhojf. M„ Reisekosten, U!Tl1ugskosten. Tren­
nungsgeld, 3. A. 2000; Reisekosten-, Um1.ugskosten-, 
Trennungsgeldrecht. hg v. Reima1111, J„ 2021 

UN (Partikel) die Unitcd Nations oder Vereinten 
Nationen betreffend 

unabdingbar (Adj.) durch Vereinbarung nicht ab­
änderbar, rechtsgcschüftlich unabänderlich 

Unabdingbarkeit ist die vertragliche Unabänder­
lichkeit eines Rechtssa11es. -+ Recht. abdingbares 

unabhängig (AdJ.) nicht abhäng1g 

Unabhängigkeit ist das Fehlen einer Bindung. In 
dem Verfassungsrecht (An. 97 GG) ist die U. des 
Richters gewährleistet. Sie ist ein Element des 
-+ Rechtsstaats. Dabei ist weltliche U. die Freiheit 
des Richters - und -+ Rechtspflegers - von Weisun­
gen. persönliche U die Unabsetzbarkell. nach der 
Richter auf Planstellen wider ihren Willen nur durch 
Richter..pruch und nur au~ gesetzlich bestimmten 
Gründen vor Ablauf ihrer Amtszeit aus dem Amt 
entfernt oder verset11 werden können. 
Lit.: Baer. A., Die Unabhl1ngigke1l der Richter, 1999; 
Papic>r. li„ Die nchtcrlichc Unabhängigkc11 und ihre 
Schranken. NJW 2001. 1089: Säcker. F. R1ch1crliche 
Unabhängigkeit. NJW 2018. 2375 

unabwendbar (Adj.) nicht abwendbar 

unbefugt (Adj.) nicht befugt. unerlaubt, rechtswid­
rig 

unbestimmt (Adj.) nicht eindeutig be::.timmt 

unbes timmter Rechtsbegriff - Rechtsbegriff. 
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unbewegliche Sache -+ Sache, unbewegliche 

unbewusst (Adj.) nicht bewusst 

unbewusste Fahrlässigkeit -+ Fahrlässigkeit. un­
bewusste 

UNCITRAL (United Nation~ Commission on In­
ternational Trade Law) iM die internationale Kom­
mission der Vereinten Nationen. die u. a. ein 
Übereinkommen über internationale Warenkaufver­
träge von dem 11.4.1980 und ein intem.~llonales 
Modellgeseu über den internationalen Uberwei­
sungsverkehr von dem 15.5.1992 verabschiedete. 
Lit.. Herber. R, Wiener UNCITRAL-Übereinkommen 
über mtcmauonale Warenkaufvcnrtige, 2. A. 1983: 
W111JJ. 0„ Du~ Uncitral-Modellgcsct1 über den grc1v­
liberschrcitcndcn Warenverkehr, 1998; fieidbiichef, V., 
Das UNCITRAL-Übereinkommcn über unabhängige 
Gamnticn, 1999 

UNCTAO (United Nation!> Comm1ssion for Tradc 
and Development) ist die Organisation der Vereinten 
Nationen für Handel und Entwicl..tung. 

unecht (Adj.) nicht echt. nicht wirklich 

unechte GesamtscbuJd -+ Gesamtschuld, unechte 

unechte Rückwirkung -t Rückwirkung. unechte 

unechte Urkunde-+ Urkunde. unechte 

unechtes Sonderdelikt -+ Sonderdelikt. unechtes 

unechtes Unterlassungsdelikt ...,. Unterlassungs­
delikt, unechtes 

Unehelich (Art. 6 V GG) 1~t die ältere, in dem all­
gemeinen Sprachgebrauch (2004) noch vorherr­
schende Bezeichnung für die 1979 gesetzlich festge­
legte Bezeichnung -t nichtchclich als Gegensatz zu 
ehelich oder eine Ehe betreffend. 

uneigentlich (Adj.) nicht e1gen11ich 

uneigentlicher Werkjjeferungsvertrag -+Werk­
lieferungsvertrag. une1genthcher 

unentgeltlich (Adj.) nicht cntgehlich 
Lit.: Grundmwm. S„ Zur Dogmatik der unentgeltlichen 
Rechtsgcsch!iftc, AcP 198 ( 1998). 457 

Unentgeltlichkeit (z. B.§ 516 BGB) ist das Fehlen 
einer Gegenleistung als Entgelt für eine Leistung. 
Die U. is1 Voraussetzung einer-+ Schenkung, einer 
-+ Leihe und eines -+ Auftrags. Darüber hinaus 
können auch andere -+ Rechtsgeschäfte unentgelt­
lich sein (z. B. -+ Sachdarlehen, -+ Verwahrung, 
-+ Bürgschaft). 
Lit.: Loren~. S„ Grundwissen Zivilrecht: Unentgeltli­
che Rechtsgeschäfte. JuS 2017. 6 

unbcsttmmter unerlaubt (Adj.) nicht erlaubt 

unbeweglich (AdJ.) mcht beweglich unerlaubte Handlung -+ Handlung, unerlaubte 
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unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Ver­
kehrsunfall 

UNESCO (F.) United Nations EducaLional, Scienti­
fic and Cullural Organizalion (1945. Sitz in Paris) 
Lit.: Unesco, hg. v. Hüfner. K. u.a., 1996 

Unfall ist das plötzliche. zeitlich (auf höchstens 
etwa die Dauer einer Arbeitsschicht) begrenzte (äu­
ßere) Ereignis, durch das die nicht ganz unerhebli­
che Verletzung eines Menschen verursacht wird 
(z.B. Explosion). Der U. geht meist ursächlich auf 
ein menschliches - Verhalten zurück. In dem 
Schuldrecht kann anlässlich eines Unfalls eine 
- Schadensersatzptlicht entstehen. In der Sozial­
versicherung kann der U. einen - Versicherungsfall 
darstellen. Besondere rechtliche Bedeutung haben 
- Arbeitsunfall (Unfallversicherung) und -+ Ver­
kehrsunfall. _, Unglücksfall 
Lit.: Van Biihre11, H .. Unfallregulierung, 9. A. 2019; 
Balzer, T. u. a.. Das Auslesen von Fahrzeugdaten zur 
UnfallrekonsLruktion im Zivilprozess. NJW 2016, 193 

unfallbeteiligt (Adj.) an einem Unfall beteiligt 

Unfallbeteiligter (§ 142 IV StGB) in dem - Stra­
ßenverkehr ist jeder Mensch, dessen Verhalten nach 
den Umständen zu der Verursachung des Unfalls 
beigetragen haben kann. 
Lit.: E11gelstädter. R., Der Begriff des Unfallbeteiligten, 
1997; Diitz. A.. Der Unfallbeteiligte, 2001 

Unfallhaftpflicht ist die Haftpflicht nach einem 
Unfall. 

UnfaJlhaftptlichtrecht ist die Gesamlheit der die 
- Haftptlicht bei einem - Unfa.11 betreffenden 
Rechtssätze. 
Lit.: Wusso»\ W.. Unfallhaftpflichtrecht. 17. A. 2021 

Unfallverhütung ist die vorbeugende Vorsorge 
gegen - Unfälle. Die U. ist Aufgabe der Versiche­
rungsträger der - Unfallversicherung (-Berufs­
genossenschaften). Diese erlassen - als ->Satzung -
besondere UnfaJlverhütungsvorschriften. Ihre Ein­
haltung wird durch technische Aufsichtsbeamte der 
Berufsgenossenschaften überwacht. Bei Verstößen 
kann - Geldbuße bis zu l 0000 Euro verhängt wer­
den. 
Lit.: Ke111pe1; H .. Unfallverhütung, 2002 

Unfallversicherung ist die -+ Versicherung eines 
Menschen gegen die (wirtschaftlichen) Folgen von 
- Unfällen. Der gesetzlichen U. des Sozialversiche­
rungsrechts unterliegen vor allem unselbständige 
Beschäftigte (§§ 1 ff. SGB VII). Versicherungsfälle 
sind der -+ Arbeitsunfall und die Berufskrankheit 
(§§ 7 ff. SGB VII). Versicherungsleistungen nach 
Eintritt des Versicherungsfalls sind Leistungen, 
Heilbehandlung, Rehabilitation. Pflege. Geldleis­
tungen. Renten, Beihilfen und Abfindungen. Bei 
dem Tod des Versiehenen können Renten an die 
- Hinterbliebenen zu leisten sein. Getragen wird 
die gesetzliche U. hauptsächlich von den durch die 
Arbeitgeber und damit über die Kosten und den 
Markt der Verbraucher finanzierten -+ Berufs-

Unidroit 

genossenschaften. Von der gesetzlichen U. ist die 
privatrechtliche U. durch - Versicherungsvertrag 
zu unterscheiden. Sie ist eine - Personenversiche­
rung. Für sie gelten als Sonderregeln die §§ 178 ff. 
VVG. (Rechtstatsächlich waren in Deutschland 
1995 mehr als 50 Millionen Menschen durch gesetz­
liche U. oder private U. geschützt.) 
Lit.: Schmiu. J., SGB Vll Gesetzliche Unfallversiche­
rung, 4. A. 2009: Plagemann, H. u. a., Gesetzliche 
Unfallversicherung, 2. A. 2007: Kloth, A„ Private Un­
fallversicherung, 2008; Sclwbach!Ja1111se11, Private 
Unfallversicherung, 20 IO; Plagema1111, H. u. a., Aktuelle 
Entwicklungen im Recht der gesetzlichen Unfallversi­
cherung, NJW 2017, 1363; Gri11u11, W., Unfallversiche­
rung AUB-Kommentar, 6. A. 2021; Marburger, D., Die 
Unfallversicherung in der betrieblichen Praxis. 4. A. 
2021 

Unfug, grober war früher in dem Strafrecht eine 
__.Übertretung (vgl.§ 118 OWiG). 

Ungarn ist der von einem aus dem Uralgebiet ein­
strömenden Volk in dem späteren Frühmütelalter 
geschaffene. von 1526 bis 1918 zu Österreich (ab 
1867 Österreich-Ungarn) gehörende, von Öster­
reich, der Slowakei. der Ukraine, Rumänien. Jugos­
lawien, Kroatien und Slowenien begrenzte, bis 1989 
sozialistisch ausgerichtete mitLeleuropäische. seit 
2004 der Europäiscben Union angehörige Staat. 
Lit.: Ham101hy, A. u. a., lmrocluction LO Hungarian law. 
1998; He1111e. T.. Deutsches Recht und Juristenausbil­
dung in Ungarn, JuS 2000, 1037; Köbler, G„ Rechts­
ungarisch. 2004: Mindach, C., Ungarn, 3. A. 2006: 
Klipper. H„ [).ie ungarische Verfassung nach zwei Jahr­
zehnten des Ubergangs, 2007; Klipper, H., Einführung 
in das ungarische Recht, 2011: Die Entwicklung der 
Verfassung und des Rechts in Ungarn, hg. v. Mathe. H., 
2017 

ungerechtfertigt (Adj.) ohne Rechtsgrund gesche­
hen 

ungerechtfertigte Bereicherung -+ Bereicherung. 
ungerechtferligte 

ungleichartig (Adj.) nicht gleicharlig 

ungleichartige ldealkonkurrenz -+ Tateinheit, 
ungleicharlige 

ungleichartige Realkonkurrenz -+ Tatmehrheit, 
ungleichartige 

Unglück (N.)-+ Unglücksfall 

Unglücksfall (§§ 323c, 243 1 Nr. 6 StGB) ist das 
plötzliche äußere Ereignis, das eine erhebliche 
- Gefahr für Menschen oder Sachen bringt oder zu 
bringen droht. 
Lit.: Harz.er, R., Die tatbestandsmäßige Situation der 
unterlassenen Hil relcistung, 1997 

Unidroit (N.) Internationales Institut zur Vereinheit­
lichung des Privatrechts (in Rom, 1926 als Hilfsor­
gan des Völkerbunds gegründet, danach unabhängi­
ge internationale Organisation mit [2012] 63 
Mitgliedstaaten, z.B. Principles for international 
commercial contracts) 



Universal 

Universal (Partikel) gesamt, allein, allseitig, all­
zuständig. vollständig 

Universalerbe (M.) Alleinerbe 

Universalität ist dje Allscitigkeit einer Gegeben­
heit. In dem Verfassungsrecht (Art. 28 Il GG) ist die 
U. der -+ Gemeinde die Allzuständigkeit ihres Wir­
kungskreises und damit die umfassende sachliche 
Zuständigkeit einer Gemeinde für alle Angelegen­
heiten der örtlichen Gemeinschaft. Nach diesem 
Grundsatz darf die Gemeinde alles in den Bereich 
ihrer Wirksamkeit ziehen, was die Wohlfahrt des 
Ganzen sowie die materiellen lnteresscn und die 
geistige Entwicklung der Einzelnen - in dem örtlich 
begrenzten Gebiet - zu fördern vermag. Zwar ist die 
U. nur in dem Rahmen der-+ Gesetze gewährleis­
tet, doch darf durch diese der Wesensgehalt des 
-+ Selbstverwaltungsrechts nicht angegriffen wer­
den. Allerdings bestehen in neuerer Zeit zunehmend 
Tendenzen, die Selbstverwaltungsgarantie in ein 
bloßes Mitwirkungsrecht umzudeuten. 
Lit.: Blumenwitz. D .. Die Universalität der Menschen­
rechte, 2003 

Universalrechtsgut ist das Rechtsgut der -+ All­
gemeinheit (z.B. Bestand des Staates, Sicherheit des 
Geldverkehrs. Gesundheit des Volkes u. a.). 

UniversaJsukzession -+ Gesamtrechtsnachfolge 
Lit.: MrtScheler. K., Universalsukzession und Von­
selbsterwerb, 2002; Mümefering. M., Zivilrechtliche 
Schranken der partiellen Universalsukzession. 2003 

Universität ist zunächst nur die wissenschaftliche 
-+ Hochschule, welche die gesamte Breite der Geis­
teswissenschaften und Naturwissenschaften in For­
schung und Lehre umfasst. U. in einem weiteren 
Sinn ist auch jede andere Hochschule. Inzwischen 
wird wegen der unübersehbaren Mängel mancher 
universitärer. erfolgsunabhängiger J uristenausbil­
dung auch an Fachhochschulen eine Ausbildung zu 
Juristen (Winschaftsjudsten) betrieben. Außerdem 
wurde in Hamburg 2000 eine Privatuniversität (Bu­
cerius Law School) für Juristen gegtiindet. Die U. 
ist juristische Person des öffent.licben Rechts (seit 
2002 auch in Österreich). Rechtstatsächlich waren 
beste deutsche Universitäten 2014 München, Hei­
delberg, Berlin (HU), München (TU). Berlin (FU), 
Tübingen, Freiburg im Breisgau. Bonn und Göttin­
gen. Rechtstatsächlich waren 2019 von 394 Hoch­
schulen der Bundesrepublik DcuL~chland 12 l Uni­
versitäten und 216 Fachhochschulen. 
Lit.: Köbier. G.. Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007; 
Westenvelle. A„ Die besten Universitäten für Juristen, 
1997 (mit schlechten Noten und schlechten Plätzen für 
schlechte Fakultäten und schlechte. vor allem durch 
Personalmisswirtschaft. Inzucht, Betrug und Korruption 
verursachte Verhältnisse) 

UN-Kaufrecht -+ Kauf 
Lit.: Piltz, B .• Neue Entwicklungen im UN-Kaufrecht, 
NJW 2013, 2567; Kommentar zum UN-Kaufrecht, hg. 
v. Honsell, H., 2.A. 2010, Kommentar zum UN-Kauf­
recht, hg. v. Brunna. C., 2020; Kommentar zum UN­
Kaufrecht. bg. v. Schlechrriem, P., 7. A. 20J 9 
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UN-Konvention über die Rechte des Kindes ist 
das an dem 20. J 1 .1989 von der Generalversamm­
lung der Vereinten Nationen verabschiedete und an 
dem 5.4.1992 für DeuL~chland in Kraft getretene, 
aber innerstaatlich nicht unmittelbar anwendbare, 54 
Artikel umfassende Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte des Kindes. 
Lit.: Bae1; /., Übereinkommen der Vereinten Nationen 
über die Rechte des Kindes. NJW 1993, 2209 

unlauter (Adj.) unredlich, unsauber, nicht lauter 

unlauterer Wettbewerb -+ Wettbewerb. unlauterer 

unmittelbar (Adj.) nicht mittelbar, ohne Vernien­
dung eines Mittels oder eines Mittlers als Zwischen­
stufe 

unmittelbare Stellvertretung -+Stellvertretung, 
unmittelbare 

unmittelba re Wahl -+ Wahl. unmittelbare 

unmittelbarer Besitz -+ Besitz, unmittelbarer 

unmittelbarer Schaden -+ Schaden, unmittelbarer 

unmittelbarer Zwang -+ Zwang, unmittelbarer 

Unmitte lbarkeit ist die Verbindung zwischen zwei 
Gegebenheiten ohne ein drilles vermittelndes Glied 
(z.B. Handlung - Erfolg, Kaiser- Reichsfürsten). In 
dem Verfahrensrecht bedeutet der Grundsatz der U., 
dass --+Verhandlung und -+ Beweisaufnahmegrund­
sätzlich vor dem erkennenden Gericht stattfinden 
müssen. Insbesondere ist in dem-+ Strafprozessrecht 
dann. wenn der __. Beweis einer Tatsache auf der 
Wahrnehmung eines Menschen beruht, dieser in der 
-+ Hauptverhandlung zu vernehmen (§ 250 StPO). 
Nur ausnahmsweise darf die Vernehmung durch die 
Verlesung einer Niederschrift über eine ftiihere 
richterliche Vernehmung ersetzt werden. 
Lit.: Geppert. K .. Der Grundsatz der Unminelbarkeit im 
deutschen Strafverfahren. 1979: Pranile, N„ Die Be­
weisunmillelbarkeit im Zivilprozess. 1991 

unmöglich (Adj.) nicht möglich, nicht bcwirkbar 

Unmöglichkeit (§ 275 BGB) ist in dem Schuldrecht 
die Unbewirkbarkeil der --+ Leistung des Schuld­
ners. Die U. ist ein Fall der-+ Leistungsstörung. Sie 
kann zurückgehen sowohl auf tatsächliche Gründe 
(z.B. Untergang der Sache) wie auch auf rechtliche 
Gtiinde (z.B. Beschlagnahme der Sache). Soweit 
die Leistung für den Schuldner (subjektive U.) oder 
für jedermann (objektive U.) (infolge mit zumutba­
rem Aufwand nicht behebbarer Leistungshindernis­
se) unmöglich ist (anfängliche U. oder nachträgliche 
U .. von dem Schuldner zu vertretende U. oder von 
dem Schuldner nicht zu vertretende U.). ist (trotz 
fortbestehender Gültigkeit des Rechtsgeschäfts) der 
Anspruch des Gläubigers auf Leistung (nicht auch 
der Anspruch auf Schadensersatz) ausgeschlossen 
(§ 2751 BGB), während einige andere Sachlagen 
dem Schuldner nur ein Leistungsverweigerungsrecht 
gewähren (§ 275 U BGB Leistungserschwerung, 
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§ 275 III BGB). Die Rechte des Gläubigers be::.tim­
men sich nach den §§ 280 ff. BGB (Schadensersall 
wegen w venretender Pnichtvcrletzung, Schadens 
ersatz wegen Verzögerung unter den zusätzlichen 
Voraussetzungen des * 286 BGB. Schadensersall 
statt der Leistung unter den zusat1lichen Vorau,set­
zungen der §§ 281, 282 oder 283 BGB). 283 bis 
285, 311 a und 326 BGB. Danach steht es der Wir!,. 
samkeit eines Yenrags zwar nicht entgegen, dass der 
Schuldner wegen (anfänglicher) U. nach § 275 l- llJ 
nicht zu leisten braucht und das Leistungshindernis 
schon bei Vertragsschluss vorliegt (anfängliche U.). 
doch kann der Gläubiger (ohne Pflichtverletzung 
des Schuldner~,) nach seiner Wahl Schadenser..ati. 
statt der Leistung (Erfüllungsmteresse) oder Ersatz 
seiner Aufwendungen in dem in § 284 BGB be 
stimmten Umfang verlangen, sofern nicht der 
Schuldner das Leistungshindernis bei Vertrags­
schluss nicht kannte und seine Unkenntnis auch 
nicht zu vertreten hat ( § 31 1 a BGB l. II, beachte 
§ 311 a II 3 BGB, wegen Verleuung einer vorvcr­
traglichen Mitteilungspflicht über anfängliche U.). 
Das Recht. bei einem gegenseitigen Vertrag Scha­
densersatz zu verlangen, wird durch den Rücktritt 
nicht ausgeschlossen (§ 325 BGB). Braucht der 
Schuldner nach § 275 1-IJJ nicht w leisten, entfällt 
der Anspruch auf die Gegenleistung (§ 326 1 1 
BGB). sofern nicht der Schuldner m dem Fall der 
nicht vertragsgemäßen Leistung die Nacberfüllung 
nach § 275 1 llJ BGB nicht tu erbnngen braucht 
Der Gläubiger kann nach § 326 V BGB zurücktre­
ten. Bei einer Teilleistung findet § 441 III BGB 
entsprechende Anwendung. Ist der Gläubiger für 
den UmMand, auf Grund dessen der Schuldller nach 
§ 275 1 III BGB nicht zu leisten braucht, allein oder 
weit überwiegend verantwortlich, so behält der 
Scbuldner den Anspruch auf die Gegenleistung. 
muss sich jedoch anrechnen lassen. wru. er infolge 
der Befreiung von der Leistung erspart oder durch 
anderwei1tge Verwendung seiner Arbeitskraft er­
wirbt oder w erwerben böswillig unterlässt(§ 326 II 
BGB). Verlangt der Gläubiger Herausgabe des für 
den geschuldeten Gegenstand erlangten ErsallCs 
oder Abtretung des Ersallanspruchs, so bleibt er 1u 

der (eventuell geminderten) Gegenleistung ver­
pflichtet (§ 326 III BGB). Soweit die nach diesen 
Vorschriften nicht geschuldete Gegenleistung be­
wir!,.t ist. kann das Geleistete nach den §§ 346 ff. 
BGB zurücl,.gefordert werden(§ 326 IV BGB). 
Lit.: Cekol'ic-Vuletic, S., Haftung wegen Unmöglich­
keit. 2003; Looschelders. D .. Unmöglichkeit und Scha 
dcnsersatz statt der Leistung. JuS 2010, 849: Freite11:. 
R_ Rt'chi,fnlg<'n der Unmöglil'hl..cit und Unzumutbar 
keit der Le1'tung. NJW 2014. 11 J 

UNO (Unitcd Nations Organiz.ation) _. Vereinte 
Nationen 
Lii.: Unser. G .. Die UNO. 7. A. 2CXl3 

unpfändbar (Adj.) nicht pnindbar 

Unpfändbarkeit (§ 811 ZPO) ist der gesetzliche 
Ausschluss der _. Pfändung bestimmter - Gegen­
stände<- Pfündungsschull) 

Unrecht ist das der -. Rechtsordnung widerspre­
chende Verhalten einschließlich der hieraus erwach-

Unschuldsvermutung 

senden Folgen. Ge~chieht durch ein---+ Verhalten U .. 
so treten gnandsät1lich bestimmte ---+ Rechtsfolgen 
em. fnsbesonderc hat die ---+ Straftat eine -+ Strafe 
und die unerlaubte ---+ Handlung eine ~ Schadens­
ersatzverpflichtung als Folge. Ausnahmsweise kann 
eine Verletzung der Rechtsordnung durch einen 
---+ Rechtfertigungsgrund besonders gerechtfertigt 
sein, so dass das betreffende Verhallen nicht U. ist. 
Li!.: Kle1111er. H., Recht und Unrecht, 2004: limperg, B. 
u.a .• Wenn aus Recht Unrecht wird, NJW 2016, 3698 

Unrechtsbewusstsein (Rechtswidngkeitsbewusst­
'ein) ist dil' Fin-.1cht des Handelnden, dass sein 
---+ Verhalten rechtlich verboten ist Das U ist ein 
Teil der -+Schuld. Der Imum über das U. ist 
---+Verbotsirrtum (~ 17 StGB). Da\ U ist aktuelles 
U., wenn dem Täter das Unrecht seines vorsätzli­
chen Verhaltens klar vor Augen steht und potentiel­
les U., wenn er bei dem ihm 1umutbaren Einsatz 
seiner Erkenntniskräfte und Wertvor.tellungen die 
Einsicht in dru. Unn:cht der Tat gewinnen konnte. 
Nach h. M. genügt für die Strafbarkeit das potentiel­
le U. 
Ln.: Rudolphi. H., Unrechtsbewusstsem. Verbotsimum 
und Vermeidbarkeit des Verbotsimums. 1969; Ecken, 
JJ .. Schuld. Verantwortung, Unrechtsbewusstsein, 1999; 
Karami, P.. Das Unrechtsbewusstsein von Wirtschafts­
und Untemehmcnsstraltätem, 2019 

Unreclitselcmcnt, subjektives ---+ Tatbestand, sub­
jektiver 

unregelmäßig (Adj.) nicht regelmäßig, von der 
Regel abweichend 

unregelmäßige Verwahrung _. Verwahrung, unre­
gelmäßige 

unrichtig (Adj.) nicht richtig, falsch 

Unrichtigkeit ist die fehlende Richtigkeit eines 
Umstands. U. des Gr1111db11chs ist das Abweichen 
der in dem ... Grundbuch verzeichneten Rechtslage 
von der wirklichen Rechtslage (z.B. statt A ist B als 
Eigentümer eingetragen). U. des Grundbuchs kann 
einen Ampruch auf --+ Berichtigung des Grund­
buchs für den Beeinträchtigten begründen (§ 894 
BGB). 
Lit.: Dou. K. Täuschung und objckuve Unnchtigkeit 
von Angaben eines Beteiligten als Widemifsgruod, 
1964; Köble1; G.. Der Grundbuchberichtigungsan­
spruch, Jus 1982. 181 

Unschuld (F.) Fehlen von-+ Schuld 

Unschuldsvermutung ist die bis lU dem Nachweis 
der Schuld bestehende VemlUtung der Unschuld 
eines einer Str.iftat Verdächtigten. Die U. ist eine 
besondere Ausprägung des Rechtsstaatsprinzips. 
Kraft Art. 6 II MRK (und des zugehörigen Zustim­
mungsgesctzes) ist sie Bestandteil des geltenden 
Rechtes in dem Range emes Bundesgesetzes. 
Lit.. Kühl, K.. Unschuldsvermutung. f'reispruch und 
Einstellung. 1983; Peg/011, Unschuldsvermu1ung und 
Widerruf der Strafoussetz.ung, JA 2001. 244 ff.: Esclzke, 
C., Die Geltung der Unschuldsvcmrntung. 2003; 
Diercks, U., Die Unschuldsvermutung, 2021 



untätig 

untätig (Adj.) nicht tätig 

Untätigkeit ist das Fehlen einer (erwarteten) Tätig­
keit. 

Untätigkeitsklage (§ 42 T VwGO) ist die gegen die 
Untätigkeit einer -+Behörde gerichtete -+Klage. 
Die U. ist ein Unterfall der -+ Verpflichtungsklage 
und damit der -+ Leistungsklage. Sie kann erhoben 
werden, wenn die Behörde auf einen -+ Antrag auf 
Erlass eines -+ Verwaltungsakts hin nicht tätig ge­
worden ist. 
LiL: S1ege/ma11n-Nof1e11. P, Das Widerspnichsverfahren, 
1994; Steinbeiß-Winkelmmm, C.. Die Verfassungsbe­
schwerde als Untätigkeitbeschwerde?, NJW 2008, 1783 

untauglich (Adj.) nicht tauglich, nicht geeignet 

untauglicher Versuch -+ Versuch, untauglicher 

unter (Präp.) darunter, nach unten, tiefer befindlich 

unterbrechen (V.) abbrechen, aussetzen, dazwi­
schenreden 

Unterbrechung ist das mindestens zeitliche oder 
räumliche Ruhen oder Abbrechen eines Gesche­
hensablaufs oder sonstigen Umstands. Insbesondere 
kann ein -+ Verfahren unterbrochen werden (z.B. 
§ 265 IV StPO Aussetzung zur Vorbereitung der 
Anklage oder der Verteidigung, § 239 ZPO U. bei 
dem Tode einer Partei). Diese U. ist ein Fall des 
-+ Stillstands des Verfahrens. Nach der U. wird das 
Verfahren dort fortgeführt, wo es abgebrochen wor­
den war. In dem Strafprozess muss die unterbroche­
ne Hauptverhandlung grundsätzlich spätestens an 
dem 11. Tag (evtl. am 31. Tag) nach der U. fortge­
setzt werden (§ 229 StPO). In dem materiellen 
Recht bewirk"t die U. des Laufes einer-+ Frist. dass 
diese nach der U. neu zu laufen beginnt (z. B. 
-+ Ersitzung § 943 BGB, -+ Verjährung § 78c 
StGB). Die U. eines Kausalverlaufs durch ein Ein­
greifen eines Drillen beseitigt die -+Kausalität 
grundsätzlich nicht 
Lit.: Be1!.11er1, S .. Die ~nterbrechung der Verjährung, 
1996; Woljl, B .• Der Schiebetermin, JuS 2000. 277 

unterbringen (V.) Unterkunft beschaffen 

Unterbringung ist die Beschaffung einer Unter­
kunft für.einen Menschen. In dem Verwaltungsrecht 
kommt die z.wa11gsweise U. eines Menschen in einer 
Ansto.h zu der • Beseitigung einer • Störung in 
Betracht, wobei nach Art. 104 GG die Freiheit des 
Menschen nur auf Grund eines fönnlichen -+Ge­
setzes (Freiheitsentziehungsgesetz) und nur unter 
Beobachtung der darin beschriebenen Formen be­
schränkt werden kann und über die Zulässigkeit und 
Fortdauer der Freiheitsentziehung nur der -+ Richter 
zu entscheiden hat. Tn dem Strafrecht ist die U. in 
einem psychiatrischen Krankenhaus, in einer Ent­
ziehungsanstalt sowie in der -+ Sicherungsverwah­
rung eine -+ Maßnahme der Besserung und Siche­
rung (§ 61 StGB). Eine einstweilige U. in einem 
psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entzie­
hungsanstalt kann von dem zuständigen Gericht 
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nach § J26a StPO angeordnet werden, wenn drin­
gende Gründe für die Annahme vorhanden sind. 
dass jemand eine rechtswidrige Tat in einem Zu­
stand der -+ Schuldunfähigkeit oder verminderten 
-+ Schuldfähigkeit begangen hat 
Lit.: Kieß, P.. Betreuungs- und Unterbringungsrechl. 
7. ~- ~022; l!f arsclmer, R.I Lesting, W./Stah111a1111, R .. 
Fre1he1tsentz1ehung und Unterbringung, 6. A. 2019: 
Pomme1; S .. Unterbringung im Rechtsvergleich, 2003· 
Hullner. G.. Die Unterbringung Obdachloser, 5. A'. 
2014; 1:f11t111~r. . G.. Die Unterbringung Obdachloser 
durch die Polizei- und Ordnungsbehörden, 2. A. 2017 

unterdr ücken (V.) nach unten drücken, behe1T­
schen, verheimlichen 

Unterdrücken einer Urkunde(§ 274 StGB) ist jede 
Verhinderung der Benutzung der Urkunde als 
-+ Beweismittel durch den Berechtigten. Die Tal ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld­
strafe bedroht. Der Versuch ist stratbar. 
Lit.: Helle, K„ Die nachträgliche Veränderung einer 
Urkunde. 2001 

~tere (Adj. Komparativ) weiter unten gelegen, 
uefere 

Untereigentum ist in dem gemeinen Recht die 
Rechtsstellung des Untereigenlümers (z.B. Lehns­
manns) eines in geteiltem ..... Eigentum stehenden 
Gegenstands in Gegensatz zu dem -+ Obereigen­
tum. 
Lit.: Wi/ke, A., Das Recht an der Siedlerstelle, 1932 

Unterhalt isl die Gesamtheit der für den Lebensbe­
darf eines Menschen erforderlichen Aufwendungen. 
Angemessener U. ist dabei der nach der jeweiligen 
Lebensstellung des Bedürftigen bestimmte U. 
(§ 1610 BGB). Der U. ist grundsätzlich durch Ent­
richtung einer Geldrente (vorweg) zu gewähren 
(§ 1612 BGB). Haben Eltern einem unverheirateten 
Kind U. zu gewähren. so können sie bestimmen, in 
welcher Art und für welche Zeit der U. gewährt 
werden soll. Auf die Belange des Kindes ist die 
g~botene Rücksicht zu nehmen. Auf Antrag des 
Kindes kann das Familiengericht aus besonderen 
Gründen die Bestimmung der Eltern ändern. Ist das 
Kind minderjährig, so kann ein Elter, dem die 
-+ Personensorge für das Kind zusteht, eine Be­
stimmung über die Art des Unterhalts für die Zeit 
treffen, in der das Kind in seinen Haushalt aufoe­
nommen ist. Nach einer Entscheidung des Bund~s­
finanzhofs Deutschlands sind (2006) jährlich bis zu 
7869 Euro Unterhalt für bedürftige Angehörige 
steuerlich absetzbar. -+ Regelunterhall 
Lit.: Niepma1111. P!Schwamb. W., Die Rechtsprechung 
zur Höhe des Unterhalts. 14. A. 2019; Der Unterhalts­
prozess, hg. v. Eschenbruch, K„ 7. A. 2021: Heiß, B.I 
Heiß~ H„ Die Höhe des Unterhalts, 12. A. 2018; Soyka, 
J .. Die Berec~nung des Ehegattenuncerhalts, 3. A. 2012; 
Soyka, J„ Die Berechnung des Volljährigenunterhalts. 
4. A. 2011; Strohal, F., Unterhaltsrechtlich relevantes 
Einkommen bei Selbstständigen, 5. A. 2017; Biite/ 
Poppe!i!Merme. Unterhaltsrecht., 3. A. 2015; Morawierz. 
W., Die Aufhebung des Vorrangs des Geschiedenenun­
terhalts, 2009; Andrae, M„ Das neue Auslandsunter­
haltsgesetz, NJW 2011. 2545; G11tde111sch. W., System 
der Unterhaltsberechnung, 2018 
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Unterhaltsanspruch ist der einem Menschen ge­
genüber einem anderen Menschen zuslehende 
-+Anspruch auf --+Unterhalt. -> Unterhaltspflicht. 
-+ Unterhaltsrecht 

Unterbaltspaicbt ist die auf-+ Gesetz oder-+ Ver­
trag beruhende Verpflichtung eines Menschen. ei­
nem anderen Menschen _,Unterhalt zu leisten. 
Nach § 1601 BGB sind -+Verwandle in gerader 
Linie verpflichtet. einander Unterhalt zu gewähren, 
wobei unterhaltsberechtigt nur ist, wer außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten(§ 1602 BGB) und die 
U. grundsätzlich entfällt wenn der Betroffene bei 
Berücksich1jgung seiner sonstigen Verpflichtung 
nicht in der Lage ist, ohne Gefährdung seines ange­
messenen Unterhalts den Unterhalt zu gewähren 
(§ 1603 BGB). Mehrere Unterhaltspflichtige sind in 
einer bestimmten, gese1zlich festgelegten Reihen­
folge umerhaltspflicbtig (z.B. Abkömmlinge vor 
Verwandten aufsteigender Linie. § 1606 BGB). Der 
Elter, der ein minderjähriges unverheiratetes Kind 
betreut, erfüllt seine Verpflichtung zu dem Unterhalt 
des Kfodes beizutragen, in der Regel durch die Pfle­
ge und die Erziehung des Kindes (§ 1606 III 2 
BGB). Nach§ 1360 BGB sind daneben die Ehegat­
ten einander verpflichtet. durch ihre Arbeit und mil 
ihrem Vermögen die Familie angemessen zu unter­
halten. Ist einem Ehegatten die Haushaltsführung 
übertragen, so erfüll! er seine Verpflichtung, durch 
Arbeit zu dem Unterhalt der Familie beizutragen. in 
der Regel durch die Führung des Haushalts (§ 1360 
S. 2 BGB). Nach der Ehescheidung hat der Ehegat­
te, der nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann. 
unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch 
auf Unterhall (§ 1569 BGB. z.B. wegen Betreuung 
eines gemeinschaftlichen Kindes.§ 1570 BGB). Die 
Verletzung der Unterhaltspflicht ist bei Gefährdung 
des Lebensbedarfs des Unterhallsberechtigten straf­
bar (§ 170 StGB, Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe). Hat ein Arzt bei einer Sterilisation 
eines Manns nicht ausreichend über die Notwendig­
keit eines Spermiogramms aufgeklärt und kommt es 
trotz des Eingriffs zu der Geburt eines Kindes. so kann 
dessen Unterhaltsbedarf als Schaden von dem Arzt 
verlangt werden.--+ Unterhalt,-> Unterhaltsrecht 

Lit.: Esche11bruch/Kli11klwmme1; Der Unterhaltsprozess. 
7. A. 2020 

Unterhaltsrecht ist die GesamtheiL der den 
--+ Unterhalt betreffenden -+ Rechtssätze. 
Lit.: Handbuch Unterhaltsrecht, hg. v. Koch, E., 13. A. 
2017; Heiß, B./Bom. W., Unterhal1srech1 (Lbl.), 60. A. 
2021; Wcndl/Dosc, Das Unterhaltsrecht in der familien­
rich1erlichen Praxis, 10. A. 2019; Büte, D./Poppen, 
E./Menne. M., Unterhaltsrecht, 3. A. 2015; Hamm. M., 
Strategien im Unterhaltsrecht, 2. A. 2009; Niepmann, 8. 
u.a„ Die Entwicklung des Unterhaltsrechts, NJW 2018, 
2603 

UnterhaJtsvorschuss ist der Vorschuss. den der 
Staat in bestimmten Fällen an Kinder alleiner.lie­
bender Elternteile längstens für insgesamt 72 Mo­
nate für den Fall leistet. dass der zu -+ Unterhalt 
verpfüchtele Elter seine Verpflichtung nicht oder 
nicht regelmäßig erfüllt. 
Lit.: Scholz. R., Unterhahsvorschussgesetz. 5. A. 2004; 
Grube, C., Unterhaltsvorschussgesetz, 2. A. 2020 

Unterlassungsdelikt 

unterlassen (V.) nicht tun. nicht handeln, nicht 
vornehmen 

unterlassen (Adj.) nicht getan, nicht vorgenommen 

Unterlassen (Unterlassung) ist das Nichtvornehmen 
einer bestimmten --+ Handlung (etwas LGebotenes] 
nichL tun). Das U. ist ein Fall des menschlichen 
-+ Verhaltens. Es steht in Gegensatz zu dem Han­
deln. Die Abgrenzung zu dem Handeln ist vielfach 
schwierig. Am ehesten ist in einem Zweifelsfall auf 
den SchwerpunkL des Geschehens abzustellen. Das 
U. ist Anknüpfungspunkt zahlreicher Rechtsfolgen. 
So kann z.B. die -+Leistung des Schuldners in 
einem U. bestehen (§ 241 I 2 BGB) oder ein 
Mensch durch U. strafbar werden (§ 13 StGB). 
Vielfach wird das U. dabei aber rechUich nur dann 
relevant. wenn es gegen eine -+ Handlungspflicht 
(Gebot) verstößt. Die Zwangsvollstreckung wegen 
ei11er U. erfolgt in dem Zivilprozess durch Verurtei­
lung zu einer-+ Geldstrafe oder-+ Haft in dem FaJl 
des Zuwiderhandelns (§ 890 ZPO). 
Lit.: Kalllo. M .. Die Handlungsfonn der Unterlassung 
als Kriminaldelikt. 2001: Damm. R./Rehbock, K., Wi­
derruf, Unterlassung und Schadensersa1z in den Me­
dien, 3. A. 2008; Kick. H .• Handeln und Unterlassen. 
2003; Reimer, E., Der Ort des Unterlassens, 2004 

unterlassene Hilfeleistung -+ Hilfeleistung, unter­
lassene 

Unterlassung-+ Unterlassen 

Unterlassungsanspr uch ist der -+ Anspruch auf 
eine --+ Unterlassung. In dem Sachenrecht kann 
nach § 1004 I 2 BGB der --+ Eigentümer, der wei­
tere rechtswidrige Beeinträchtigungen seines Ei­
gentums zu besorgen hat, Unterlassung verlangen 
(negatorischer Anspruch). Unter entsprechender 
Anwendung der §§ 1004 1 2, 12 BGB u.a. besteht 
ein U. gegenüber entsprechender Beeinträchtigung 
aller absoluten Rechte und Rechtsgüter (quasinega­
torischer Anspruch. z.B. U. auf Unterlassung der 
Zusendung unerwünschter Wurfwerbung [auf Grund 
des allgemeinen Persönlichkeitsrechts]). Der U. 
kann vorbeugender U. - gegenüber künftigen 
-+Beeinträchtigungen - oder beseitigender U. -
gegenüber bestehenden Beeinträchtigungen sein. 
Lit.: Friruche, J., Umerlassungsanspruch und Unterlas­
sungsklage, 2000; Fricke, V., Der Un1erlassungsan­
spruch gegen Presseunternehmen. 2003; Hofmann, F.. 
Unterlasssuagsanspruch und Verhältnismäßigkeit. NJW 
2018. 1250 

Unterlassungsdelikt ist das auf eine -+ Unter­
lassung gegründete mü -+ Strafe bedrohte -+ Ver­
halten. Das U. ist damit ein Unterfall des-+ Delikts 
überhaupt. Es ist echtes U. wenn es in einem bloßen 
Unterlassen einer von dem Gesetz geforderten Tä­
ligkeit besteht (z.B. §§ 138 StGB Unterlassung 
einer erforderlichen Anzeige, 323c StGB Unterlas­
sung einer erforderlichen Hilfeleistung) und unech­
tes U., wenn der Täter trotz einer Erfolgsabwen­
dungspflicht (auf Grund einer --+ Garan1eostelluog) 
durch seine Unterlassung einen - von dieser ver­
schiedenen - -+ Erfolg verursacht (§ 13 StGB, Tot­
schlag durch Unterlassung einer erforderlichen 



Unterlassungsklage 

Abwendungshandltmg). Das unechte U. ist eine 
spiegelbildliche Erscheinung zu dem jeweiligen 
-+ Begehungsdelikt (z.B. Totschlag durch Handlung 
oder durch Unterlassung). 
Lit.: Wilhelm, E., Die Konkurrenz zwischen Begehungs. 
und Unterlassungsdelikten, 1991 (Diss.); Scheid, G., 
Gnmd- und Grenzfragen der Pflichtenkollision beim 
strafrechtlichen Unterlassungsdelikt, 2000; Ra11siek, A., 
Das unechte Unterlassungsdelikt, JuS 2010. 490 

Unterlassungsklage ist die auf eine -+ Unter­
lassung gerichtete -+ Klage (z.B. § 1004 12 BGB). 
Die U. ist ein Fall der -+ Leistungsklage. Sie ist 
ausnahmsweise auch als vorbeugende U. zulässig, 
wenn andernfalls ein Rechtsschutz nicht oder nur 
unzureichend möglich wäre. 
Lit.: Ritter; S., Zur Unterlassungsklage, 1994 (Diss.); 
Fli1z,1·che, J., Unterlassungsanspruch und Unterlas­
sungsklage, 2000 

Untermiete (§ 540 BGB) ist der -+Mietvertrag 
zwischen dem -+ Mieter und einem Dritten über den 
selbständigen, alleinigen Gebrauch der gemieteten 
-+Sache oder eines ihrer Teile gegen Entgelt. Der 
Mieter ist zu einer Untervermietung oder zu einer 
Gebrauchsüberlassung an einen Drilten grundsätz­
lich ohne Erlaubnis des -+ Vermieters nicht berech­
tigt. Bei -+Wohnraum kann der Mieter u. U. einen 
Anspruch auf die Erlaubnis haben. Der Vermieter 
hat keinen Anspruch auf Herausgabe eines vom 
Mieter durch Untervermietung erzielten Mietzinses. 
Die Räumungsvollstreckung kann gegen den Un­
termieter nicht auf Grund eines gegen den Haupt­
mieter erwirkten Titels betrieben werden. Beachte 
auch § 565 BGB bei gewerblicher Weitervennie­
tung. 
Lit.: Hei111:,marm. W.. Die gewerbliche Untenniete. 
NJW 1994, 1177; Ahrens, S., Der Untermieter im sozia­
len Mietrecht, 1994 (Diss. jur. Kiel) 

unternehmen (V.) tun, handeln 

Un ternehmen ist das gestaltende Tun. In dem Pri­
vatrecht ist U. die organisatorische Einheit - aus 
Sachen. Rechten und sonstigen Werten-. innerhalb 
der ein Unternehmer (-+ Kaufmann, -+ Gesell­
schaft) entferntere wirtschaftliche oder ideelle Ziele 
verfolgt. Dem U. können ein oder mehrere -+Be­
triebe dienen. Das U. ist Anknüpfungspunkt ver­
schiedener Rechtsfolgen. Wird ein U. (Handelsge­
schäft) veräußen, so darf mit Einwilligung des 
bisherigen Inhabers die bisherige --. Firma fortge­
führt werden(§ 221 HGB). Wer das unter Lebenden 
erworhene Handelsgeschäft (U.) unter der hisheri­
gen Firma fortführt, haf1et grundsätzlich für alle in 
dem Betrieb des Geschäfts begründeten -+ Verbind­
lichkeiten des friiheren lnbabers (§ 25 HGB, der 
frühere Geschäftsinhaber haftet für diese Verbind­
lichkeiten nur, wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren 
fäJ]jg und daraus Ansprüche gegen ihn gerichtlich 
geltend gemacht sind). Nichtwirtsdiaftliches U. 
(einer Gemeinde) ist das nicht auf Gewinn ausge­
richtete U. In dem Strafrecbt ist das V. einer Tm 
deren -+ Versuch und deren -+ Vollendung (§ 11 1 
Nr. 6StGB). 
Lit.: Holwpfel. H.!Pöllmh. R.. Unternehmenskauf in 
Recht und Praxis. 16. A. 2021; Unternehmensbesteue-

484 

rung und Rechtsfonn, hg. v. Jacobs, 0., 5. A. 2015; 
Jacobs, 0„ Toternationale Unternehmensbesteuerung, 
8. A. 2016: Will~msen, H.!Hohenstat(, K./Schweibert. 
U.!Seibt, C., Umstrukturierung und Ubertraguog von 
Unternehmen, 6. A. 2021; Sieg, R.!Mt1sd1111an11, F.. 
Unternehmensumstrukturierung, 3. A. 2020; Fock. T.. 
UBGG, 2005; W1m.e//Schram,!Becker; Rechtspraxis der 
kommunalen Unternehmen, 4. A. 2021; Scherer; S„ 
Umernehmensnachfolge. 6. A. 2020; Hine, H„ Die 
Entwicklung des Unternehmens- und Gesellschafts­
rechts. NJW 2018, 1221; Hannes, F., Fonnularbuch 
Vennögens· und Unternehmensnachfolge, 2. A. 2017; 
Beise//Kl11mpp. Der Unternehmenskauf, 7. A. 2016; 
Beck'sches Handbuch Untemehmenskaur im Mil­
telstand, hg. v. E11i11ger/Jacq11es. 3. A. 2021 

Unternehmensdelikt 
Lit.: Mitsch, W. . Das unechte Unternehmensdelikt, JuS 
2015,97 

Unternehmensta rüvertrag ist der für ein bestimm­
tes-+ Unternehmen (von einem einzelnen Arbeitge­
ber) mit einer -> Gewerkschaft vereinbane -> Tarif­
venrag. 
Lit.: Will, A .. Firmentarifvertrag. 2004 

Unternehme r (§ 14 1 BGB) ist eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personen­
gesellschaft (d. h. eine mit der Fähigkeit, Rechte zu 
erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen, ausges­
tattete Personengesellschaft), die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ibrer gewerbli­
chen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit han­
delt. 
Lit.: Unternehmerhandbuch, hg. v. Heussen/Korf/ 
Schröder/Weber. 2005; Krekeler; W./Werner; E„ Unter­
nehmer und Strafrecht, 2006; Schmid1, K., Der Einzel­
unternehmer, JuS 2017, 809 

Unternehmergesellschaft (UG) ist (zwecks Wett­
bewerbs mit der englischen Limited) die zu dem 
1.11.2008 geschaffene Gesellschaft mit beschränk­
ter Haftung. deren Grtindung erleichtert und be­
schleunigt ist und deren Mindestkapital auf einen 
Euro beschränkt ist (§ Sa GmbHG, rechtstatsächlich 
oft 1000 Euro). Sie darf in ihrer Firma nichl den 
Rechtsformzusatz GmbH führen. sondern muss sich 
Unternehmergesellschaft bzw. UG (haftungsbe­
schränkt) bezeichnen. Möglich ist auch die UG & 
Co. KG. 2014 gab es in Deutschland 91104 Unter­
nehmergesellschaften. 
Lit.: Miras. A„ Die neue Unternehmergesellschaft. 2. A. 
20 15; Römermann, V., Die Unternehmergesellschaft, 
NJW 2010, 905; Hucke, A. u.a„ Die Unternehmerge­
sellschaft. JuS 2010, 861; Miras, A„ Die UG (haftungs­
beschränkt) als gegnerische Parrei, NJW 2015. 1430; 
Mlras, A„ Die Beendigung der Unternehmergesellschaft 
(hartungsbeschränkt). NJW 2015, 3081 

untersagen (V.) verbieten 

Untersagung ist das ausdrückliche -> Verbot eines 
-+ Verhaltens, das sowohl von einem Nichthoheits­
träger (z.B. U. des Betretens eines Grundstücks) wie 
auch von einem Träger von Hoheitsgewalt (z.B. U. 
der Ausübung eines Gewerbes) ausgesprochen wer­
den kann. 
Lit.: Hei11ke, S„ Eingriff, Vermeidung, Ausgleich und 
Untersagung, 1997 
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unterschieben (V.) unter etwa<. schieben 

Unterschieben eines Kindes (§ 169 StGB) ist der 
-+ Straftatbestand, der erfordert, dass jemand mit­
tels -+ Täuschung anderer ein -+ Kind in eine tat­
sächliche, namentlich räumliche Beziehung zu einer 
Frau zu dem Zweck bringt, es nach der äußeren 
Sachlage als deren leibliches Kind erscheinen zu 
lassen, und dass dadurch die behördliche Feststel­
lung des Personenstand'> gefährdet wird. Das U.e. K. 
ist ein Fall der -+ Pcrsonenstandsfälschung, die mit 
Freiheitsstrafe bis zu 1we1 Jahren oder mit Geldstra­
fe bestraft wird. Der Versuch is1 strafbar. 

unterschlagen (V.) rechtswidrig zueignen, hinter­
ziehen, geheim halten 

Unterschlagung (§ 246 StGB) ist die rechtswidrige 
-+ Zueignung einer fremden beweglichen -+ Sache 
an sich oder an einen Dritten (z.B. Veräußern einer 
entliehenen Sache, Ableugnen des Besitze::. einer 
gefundenen Sache). Jede Zueignung mittels Weg­
nahme in Zueignungsabsichl ist-+ Diebstahl und U. 
zugleich. Geschützt ist das ~ Eigentum. Die U. ist 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geld­
strafe bedroht. Der Versuch ist strafbar. Ein qualifi­
zierter Fall der U. ist die • Veruntreuung. 
Lit.: Jäger. C.. Unterschlagung, JuS 2000. 1167; Kud­
lich. H .. Zueignung'>bcgriff und Restriktion des Untcr­
schlagungsLatbestands, JuS 2001, 767; Schmid­
Hopmeier, S., Das Problem der Drittzueignung, 2000 

unterschreiben (V.) Namen darunterschreiben, 
unterzeichnen 

Unterschrift isl der ab Zeichen der Anerkennung 
des Inhalts unter den Tex1 einer -+ Urkunde geseu.­
te, -+ eigenhändig geschriebene -+ Name des Men­
schen. Es genügt. das<. ein die Idem1tät des Unter­
schreibenden ausreichend kennzeichnender, in­
dividuell gestalteter Namens:rug vorliegt, der die 
AbsichL erkennen lässt, eine volle U. zu leisten. Der 
Namenszug braucht weder die einzelnen Buchsta­
ben klar erkennen 1u lassen noch im Ganzen lesbar 
zu sein. Eine bewusste und gewollte Namensabkür­
zung (z.B. unter einer Quittung) ist jedoch keine U. 
Auch eine bloße -+ Paraphe ist keine U., doch ver­
letzt es das Recht auf cm faires Verfahren. wenn cm 
Gericht eine lange Zeit unbeanstandete Paraphe 
plötzlich nicht mehr als U. anerkennt. Der groß 
geschriebene Anfangsbuchstabe des Namens i\t 
keine U. Die Angabe des Vornamens und des An­
fangsbuchstabens des Nachnamens genügen nicht in 
einem notariell beurkundeten Kaufvertrag. Ein Na­
menszug oberhalb des Textes (Überschrift) auf ei­
nem Überweisungsformular bewirkt zwar nicht die 
Nichtigkeit der Überweisung. aber doch den Verlust 
der Echtheitsvermutung der §§ 440 U, 416 ZPO. 
Auch ein links neben dem Text stehender Namens­
zug (Nebenschrift) ist keine U. Allerdings darf bei 
erkennbarer Raumknapphei1 unterhalb des Textes 
eine U. auch auf freiem Raum oberhalb des Textes 
angebrach1 werden. Die d1g11ale -+ Signatur ~.teht 
der händischen U. gleich. -+Elektronische Form, 
-+Textform 
Lit.: Ho/d1auer, H., Die eigenMindige Unterschrift, 
1973: Bieser. W. Die digitale Unterschrift. 1998 

Untersuchungshaft 

untersuchen (V.) betrachten. prüfen. erforschen, 
bestimmen. feststellen 

Untersuchung ist die prüfende Betrachtung eines 
UmMands zwecks Feststellung eines Ergebnisses. 
Die U. ist in verschiedenen Rechtsbereichen bedeut­
sam. In dem Handelsrecht (§ 377 HGB) hat der 
Käufer eines beiderseitigen -+ Handelskaufs die 
..... Ware - zwecks Erhaltung seiner Mängelrechte -
1u untersuchen, wobei allerdings das bloße Unter­
lassen der U. keinen Rechtsnach1e1l nach sich zieht. 
-+ Rügepnicht 

Untersuchungsausschuss ist der „ Ausschuss des 
-+ Parlaments zu Umersuchung und Feststellung 
ein1elner polilischer Sachverhalte. Nach Art. 44 GG 
kann ein Viertel der Mitglieder des -+ Bundestags 
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
verlangen. Der U. erhebt die erforderlichen -+ Be­
weise. Er kann keine -+ Urteile fällen. Seine Be­
schlüsse sind der richterlichen Erörterung entzogen. 
Gerichte und Verwaltungsbehörden sind ihm gegen­
über zu -+ Rechtshilfe und -+ Amt<.hilfe verpflich­
tet. Rechbtatsächlich ist der U. ein nur selten wirk­
lich mhalllich bedeutsames pohllsches Instrument 
der Opposition gegen die Regierung. 
Lit. Ma.fi11g, J.. Parlamentarische Unter„uchungen 
privater Sachverhalte, 1998: \Vei.lgerher, A., Das Ber 
weiscrhebungsverfahren, 2003: Pliid, J„ Die Stellung 
des Zeugen. 2003: Schul;:., J., Prüfungswissen zum 
Untcrsuchungsausschussrcclu. JuS 2010, 969; Untersu­
chungsausschussgesetz. hg. v. WC1lclhoff. C. u. a., 2015 

Untersu chungsgrundsatz (lnquisitionsmaxime) ist 
das Prinzip, dass das -+ Gericht von Amts wegen 
Ta1sachen erforscht. sie in die Verhandlung einführt 
und ihre Wahrheit feststellt. Der U. gilt insbesondere 
111 dem -+Strafverfahrensrecht -.ow1e 111 dem -+ Ver­
waltungsprozessrecht. Dagegen wird das -+ Zivil­
prozessrecht stärker von dem • Verhandlungs­
grundsat1 beherrscht. 
Lit.: Ka11f111a1111, M., Untersuchungsgrundsal/ und Ver­
waltungsgerichtsbarkeit, 2002 

Untersuchungshaft (§ 112 StPO) ist in dem Straf­
verfahrensrecht die -+ Enttiehung der -+ Freiheit 
des Beschuldigten zwecks Sicherung des -+ Er­
kenntnisverfahrens oder der • Vollstreckung. Die 
U. ist von der einstweiligen • Unterbringung 
(§ l 26a StPO) und der vorläufigen -+ Festnahme 
(§ 127 StPO) sowie der Vollstreckung der -+Frei­
heits<.trafc (-+ Strafhaft) zu trennen. Sie erfordert 
grundsätzlich einen dringenden -+Tatverdacht. 
einen -+Haftgrund (Flucht, -+ Fluchtgefahr. -> Ver­
dunklungsgefahr, evtl. Wiederholungsgefahr), 
-+ Verhältnismäßigkeit sowie einen schriftlichen 
-+ l laflbefehl des zuständigen -+ Rich1er~. Ihre 
Gestaltung ist in der Untersuchungshaftvollzugsord­
nung ntiher geregelt. Sie darf die Dauer von 
6 Monaten nur ausnahmsweise überschreiten(§ 121 
StPO). Sie geht bei -+ Rechtsl..raft des -+ Straf­
urteils nicht von selbst in Stmfhafl über. ist aber auf 
d1e-.c insbesondere zu Guns1en Jugendlicher und 
heranwachsender Straftäter grund-;äulich anzurech­
nen (§ 51 StGB). (Rechtstatsächlich waren in 
Deutschland 1998 etwa 45000 Menschen gleichzei­
tig in Untersuchungshaft.) 



Untersuchungsrichter 

Lit.: Sclt/otltauer. R.!Weider. H.. Untersuchungshaft, 
5. A. 2016: Milnchhaljfen, G.!Gatzwei/er; N., Das Recht 
der Untersuchungshaft, 3. A. 2009: Huber. M.. Die 
Anordnung von Untersuchungshaft. JuS 2009. 994 

Untersuchungsrichter war bis 1974 der in dem 
Strafverfahrensrecht mit der Voruntersuchung be­
traute -+ Richter. 

Untervermächtnis (§ 2147 BGB) ist das -+Ver­
mächtnis. bei dem Beschwerter (nicht der Erbe, 
sondern) ein Vennächtnisnehmer ist. 
Lit.: Bam. 0., Das Untervermäcblllis, 1910 

Unterversicherung ist die (unzulässige) Versiche­
rung unterhalb des wirklichen Wertes des Versiche­
rungsgegenstands. 
Lit.: Ristlzaus, 8 .. Die Unterversicherung, 1999 

Untervollmacht ist die -+Vollmacht. bei der Be­
vollmächtigender (nicht der ursprünglich Bevoll­
mächtigende, sondern) ein seinerseits bereits Be­
vollmächtigter ist. der seine Vertretungsmacht 
(teilweise) weitergibt. 
Lit.: Gerlach, W, Die Untervollmacht. 1967; Hofmann, 
K„ Vollmachten. 8. A. 2002 

untreu (Adj.) nicht treu. treubrüchig. treulos 

Untreue (§ 266 StGB) ist das in dem Verletzen 
einer Treuepflicht bestehende Vermögensdelikt. Die 
U. umfasst einen -+ Missbrauchstatbestand und 
einen -+ Treubruchstatbestand. Der Missbrauchstat­
bestand ist gegeben, wenn jemand die ihm durch 
Gesetz, behördlichen Auftrag oder Rechtsgeschäft 
eingeräumte Befugnis, über fremdes Vermögen zu 
verfügen oder einen anderen zu verpflichten. miss­
braucht und dadurch dem, dessen Vennögensinteres­
sen er .w betreuen hat, einen Nachteil zufügt (z.B. 
Verjährenlassen einer Forderung durch Prokuristen). 
Der Trcubruchstatbestand liegt vor, wenn jemand 
die ihm kraft Gesetzes, behördlichen Auftrags, 
Recht~geschäfts oder eines Treueverhältnisses -
gehobener An mit Pfüchten von einigem Gewicht -
obliegende Pflicht, fremde Vermögensinteressen 
wahrzunehmen, verletzt und dadurch dem, dessen 
Vermögensinteressen er zu betreuen hat, einen 
Nachteil zufügt (z.B. unredJiches Kassieren in 
Selbstbedienungsladen). U. wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Lil.: Wolf, G., Die Strafbarkeit der rechtswidrigen Ver­
wendung öffentlicher Miuel, 1998: Stre/czyk, C., Die 
Strafbarkeit der Bildung schwarzer Kassen, 2008; 
Mansdörfer; M., Die Vermögensgefährdung, Jus 2009, 
114; Mirsc/1, W., Die Untreue, JuS 2011, 97; Lüthge. 8., 
Das Delikt der Untreue. 2017 

Unvermögen ist die subjektive, (nur) für den 
Schuldner(. nicht jedoch beispielsweise für mindes­
tens einen anderen) bestehende -+ Unmöglichkeit 
(vgl. § 275 BGB, z.B. Verkauf eines entwendeten 
Kraftfahrzeugs). -+ Unmöglichkeit 
Lit.: S11tschet, H., Haftung für anfängliches Unvermö­
gen, NJW 2005. 1404 

Unverstand ist der unzureichende Verstand. Grober 
U. (§ 23 UI StGB) ist die völlig abwegige Vorstel-

486 

lung von bekannten Ursachenzusammenhängen 
(z.B. E behauptet, der Vater kriegt das Kind). Hat 
der Täter eines untauglichen -+ Versuchs aus gro­
bem U. verkannt, dass der Versuch nach der Art des 
betroffenen Gegenstands oder des betreffenden 
Mittels überhaupt nicht zur Vollendung führen konn­
te, so kann von Strafe abgesehen oder diese gemil­
dert werden (z.B. Tötungsversuch durch Verbrennen 
einer das Opfer verkörpernden Puppe). 

unvertretbar (Adj.) nicht vertretbar 

unvertretbare Sache -+ Sache, unvertretbare 

Unverzüglich (§ 121 I 1 BGB) ist die Befristung 
des -> Verhaltens, die besagt, dass dieses ohne 
-+ schuldhaftes Zögern zu erfolgen hat (z.B. An­
fechtung). U. ist, da es eine angemessene Überle­
gungsfrist ermöglicht, weniger knapp als sofort. 
Eine Verlustmeldung einer Kreditkarte eineinhalb 
Stunden nach dem Bemerken des Verluste; erfolgt 
aber bereits nicht mehr u. 

unvollkommen (Adj.) nicht vollkommen, nicht 
vollsrändig 

unvollkommene Verbindlichkeit -+ Verbindlich­
keil, unvollkommene 

unvordenklich (Adj.) nicht erinnerlich 

unvordenkliche Verjährung -+ Verjährung, unvor­
denkliche 

unwirksam (Adj.) nicht wirksrun 

Unwirksamkeit ist das Fehlen der Wirksamkeit. 
Die U. eines Verhaltens bedeutet, dass es nicht die 
angestrebten -+ Rechtsfolgen nach sich z.ieht. ln 
dem Privatrecht ist die absolute U. ~Nichtigkeit. 
Dagegen treten bei relt11iver U. grundsätzlich die 
gewollten -+ Rechtsfolgen ein, doch bleibt eine 
besonders geschützte Person von ihnen ausgenom­
men (z.B. §§ 136, 135 1 1 BGB, z.B. Verfügung 
entgegen der -+ Beschlagnahme in der -+ Zwangs­
vollstreckung. bei der ein Erwerber -+Eigentum in 
dem Verhältnis zu jedem Dritten, aber - abgesehen 
von dem Fall eines gutgläubigen -+ Erwerbs - nicht 
in dem Verhältnis zu dem Geschützten erlangt). 
Schwebende U. ist die vorläufige. bis zu einer weite­
ren Klänmg durch Enischtießung des Berechtigten 
bestehende U. (z.B. § 108 BGB, -+ U. des Vertrags­
schlusses eines Minderjährigen ohne Einwilligung 
des gesetzlichen Venreters, vgl. auch die §§ 177. 
185 BGB). Die schwebende U. wird mit der Ent­
schließung je nach deren Inhalt entweder zu Wirk­
samkeit oder zu endgültiger Unwirksamkeit. 

Lit.: Cerra. P.. Widerruf und schwebende Unwirksam­
keit nach den Verbraucherschutzgesetzen, 2000; Glat­
ze/. L.. Unwirksame Bauvertragsklauseln, 12. A. 2015 

unwürdig (Adj.) nicht würdig 

Unwürdigkeit ist das Fehlen der erwarteten Ange­
messenheil eines Verhaltens (z.B. Erbunwürdigkeit). 
Lit.: K111/ik, J., Der Entziehungsgrund Unwürdigkeit, 
1996 
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Unzucht war bis 1973 die Be?eichnuag für die 
strafbare sexuelle -+ l landlung, welche die ge­
schlechUiche Sittlichkeit vl!rletzl. 

unzulässig (Adj.) nicht zulässig 

Unzulässigkeit ist die fehlende Zulässigkeit eines 
-+ Verhaltens. Insbesondere kann die Ausübung 
eines -+ Rechtes wegen Missbrauchs unzulässig 
~ein. Daneben sind m dem Verfahrensrecht -+ An­
tr'.ige oder sonstige Handlungen dann unzulässig, 
wenn ihnen die fonnell erforderlichen Vorausset­
zungen fehlen (-+Abweisung oder ---+Verwerfung 
ohne Entscheidung in der Sache selbst). 
Lit.: Hem111nns. S .. Grenlen 1ulässiger Rechtsberatung. 
2000 

unzumutbar (Adj.) mcht lumu1bar 

Unzumutbarkeit ist die fehlende Zumutbarkeit 
eines Verlangens. Welche Anforderungen regelmä­
ßig als zumutbar angesehen werden. ergibt sich aus 
den einzelnen RechL,sätzen der Rechtsordnung. 
Daneben kommt eine Berufung auf die allgemeine 
U. nur ausnahmsweise in Betracht (und zwar in dem 
Strafrecht als -+ Entschuldigungsgrund z.B. bei 
---+ Unterlassungsdelikten). In dem Schuldrecht ist 
die U. der FonsetL.ung eines Venragsverhältnisse~ 
bis zu dem Ablauf einer ordnungsgemäßen Kündi­
gungsfrist Voraussctwng für eine außerordentliche 
--. Kündigung(§ 314 BGB). 
Lit.: Wortma1111, L, Inhalt und Bedeurung der Un1U­
mutbarkeit normgemäßen Verhaltens, 2002: Freitax. R .. 
Rechtsfolgen der Unmöglichkeit und Unzumutbarkeit 
der Leistung. NJW 2014. 111 

unzurechnungsfähig (Adj.) nicht 1urechnungsfähig 

Unzurechnungsfähigkeit (Schuldunfähigkeit, De­
liktsunfähigkeit) ist das Fehlen der Voraussetzungen 
der Verantwortlichke11. • Schuldfähigkeit 
Li1.: Gonwlez-Ril'ero. P., S1rafrechtliche Zurechnung 
bei Defektzuständen. 2001 

ur (Partikel) sehr. durch und durch, aus 

Urabstimmung ist die Abi.timmung von Gewerk­
'chaftsmitgliedern über einen ---+ Streik. GrundsätL.­
lich beschließt der Gewerkschaftsvorstand emen 
Streik nur, wenn sich drei Vienel der abstimmungs­
berechtigten Mitglieder für ihn ausgesprochen ha­
ben. Das Ergebni\ der U. hängt in hohem Maß von 
seiner psychologischen Vorbereitung (durch den 
Vorstand) ab. 
Lit.: Michfik, F., Die gewerkschaftliche Urabstimmung, 
1995 

Urfehde ist in dem mittelalterlichen deutschen 
Recht das Versprechen (der Beendigung der Feind­
schaft). mit dem die • Fehde endet. 
L11.: Ebel, iv.. Die Rostocker Urfehden, 1938: Bood.­
mann, A., Urfehde. 1980; Kühler. G., Zielwörterbuch 
integrativer europäischer Rechhgeschichte. 6. A. 2020 
(Internet) 

Urheber (§ 7 UrhG) ist der etwas bewirkende oder 
veranlassende Mensch wie l. B. der Schöpfer eines 
Werkes. 

Urheberrecht 

Lll.: Se11h, S .. Wie kommt der Urheber zu seinem 
Recht?, 2003: Schul:.e, G .. Meine Rechte als Urheber, 
7 A. 2020; Maamar. N„ Computer a(<, Schöpfer. 2021 

Urheberbenennung (§§ 76 f. ZPO) isl in dem Zi­
vilproressrecht die - rcchtstatsächlich seltene -
Benennung des nach Ansicht des „ Beklagten rich­
tigerwcise zu Beklagenden (z. B mittelbarer Besit­
L.er). die in dem Ergebnis dazu führen kann, dass der 
Beklagte aus dem -+ Prozess ausscheidet und der 
Drille seine Stellung einnimmt 
L11 .. Heimo11n, N., Die Problematik der dogmatischen 
Quahli1ierung der Interventionsfiguren 1996 

Urheberpersönlichkeit ist die Persönlichkeit des 
Urhebers. 

Urheberpersönlichkeitsrecht ist das eigentümliche 
Per<>önlichkeitsrecht des Urhebers. ---+ Urheberrecht 
Li1.: Heeschen. V., Urheberpcr~önlichkeitsrecht und 
Multimedia, 2003; Müller. L. Das Urhcberpcrsönlicb­
ke1tsrccht, 2004 

Urheberrecht ist objektiv die Gesamtheit der ein 
md1v1duelles geistiges -+ Werk (geistiges Eigentum) 
<,chüuenden Rechtssatze. Das U ist insbesondere in 
dem Urheberrechtsgesetz und m internationalen 
Vereinbarungen (7. B. -+ Berner Übereinkunft. 
Welturheberrechtsabkommen 1952, Agreement on 
Trade-Related Aspects of lntcllcctual Property 
Rights -+TRIPS) geregelt. Der „ Urheber eines 
Werkes hat das ausschließliche subjektive U. der 
Verfügung liber das Werk in Form und lnhall. Die­
ses umfasst Urheberpersönlichkeitsrechte (z.B. 
Recht auf Anerkennung der Urheberschaft, Recht 
auf Unterlassung einer Ent<.tellung) und Verwer­
tungsrechte (z.B. Verv1elfö.ltigungsrecht. Auffüh­
rungsrecht). Das subjektive U. erlischt grundsäulich 
70 Jahre nach dem Tode des Urhebers (§ 64 UrhG). 
Seme Verletzung (z.B. durch Emscannen und Spei­
chern eines Pressespiegels und Verbreiten durch e­
mail) hat strafrechtliche und schadensersatuechtli­
che Folgen. Zulässig ist zwecks Fortcntwicklung 
von Kunst und Wissenschaft die freie Benutzung 
eines urheberrechtlich geschützten Werkes ohne 
Zustimmung des Urhebers. um cm neues, selbstän­
diges Werk hervorL.ubringen (§ 24 UrhG). wobei die 
bei dem Fotokopieren von Werken notwendigerwei­
se entstehenden Rechti.verlcllungen summarisch 
bzw. pauschal über den Markt durch die letztlich 
von dem Verbraucher rn be1ahlende -+ Foto­
kopierabgabe ausgeglichen werden. Neben dem U. 
steht da<. -+ Leistungsschutaecht. 
Lit.: Gewerblicher Recht,schut1 Wcltbewcrbsrechi 
Urheberrecht (Lbl.), 69. A. 2021; Urheber- und Verlags­
recht, 20. A. 2021; Rehbinder. M./Pe11kert, A. Urheber­
recht, 18. A. 2018; Sc/111/u'. E./Schul:.e. M„ Recht­
sprechung zum Urheberrecht ( Lbl.}, 51. A. 2006; 
E11Rt•l.1. R., Patentrecht. Markenrecht und Urheberrecht, 
1 1 . A 2020: Praxiskommentar 1Um Urheb<!rrccht, hg. v. 
Wwultke. A./Bullinger. W. 5. A 201b: Dreier. T.I 
Schul~e, G„ Urheberrechhgescv. 6. A 2018, 7. A. 
2022: Schad„ H .. Urheber- und Urhebervertragsrecht, 
10. A. 2021: Nordeman11, 8. u. a.. Gcsc11gcbung und 
höehstnchterliche Rechtsprechung im Urheberrecht 
2017, NJW 2018. 756: Urheberrecht. hg. \. Schricker. 
G.lloewe11hei111, U. i~. 6. A. 2020; Spind/er, G„ Reform 
des Urheberrechts, NJW 2008. 9: Ge1s11gcs Eigentum. 



Urheberrechtsabkommen 

hg. v. Vögele, 2014. 2. A. 2021; Möhring/Nicolini, 
Urheberrecht, 4. A. 2018; Hilgert, P./Greth, R„ Urhe­
berrechtsverletzungen im Internet. 2014 

Urheberrechtsabkommen ist ein das Urheberrecht 
betreffendes Abkommen. -+ Welturheberechtsab­
kommen 

Urkunde (§ 267 StGB) ist die verkörperte (d. h. für 
einige Dauer in eine körperliche Form wie z.B. in 
Schrift gebrachte) Gedankenerklärung. die allge­
mein oder für Eingeweihte verständlich ist. den 
-+Aussteller erkennen lässt und zu dem -+Beweis 
einer rechtlich erheblichen Tatsache geeignet und 
bestimmt ist (z.B. Geburtsurkunde, Prüfungszeug­
nis, Parkschein. amtliches Kraftfahrzeugkennzei­
chen. Prüfplakette in fester Verbindung mit Kraft­
fahrzeugkennzeichen). Meist ist die U. ein 
Schriftstück. Bei diesem ist eine feste Verbindung 
mehrerer Blätter eines Vertrags nicht erforderlich, 
wenn sich die Einheit aus sonstigen Merkmalen 
zweifelsfrei ergibt. Unechte U. ist die U., die den 
Anschein erweckt, von einer anderen Person als 
dem wirklichen Hersteller herzurühren (z.B. gibt 
ein Hersteller einer Urkunde durch die Gestaltung 
des Textes und eine nachgemachte Unterschrift vor, 
sie stamme von Kaiser Nero). Echte U. ist die U„ 
die von dem herrührt, von dem sie herzurühren 
scheint. Verfälschte Urkunde ist die inhaltlich abge­
änderte (echte) U. Die Herstellung einer unechten 
U. zu einer Täuschung in dem Rechtsverkehr, die 
Verfälschung einer echten U. und der Gebrauch 
einer unechten U. oder einer verfälschten U. sind 
-+ Urkundenfälschung. In dem Verfahrensrecht ist 
U. (§§ 4 15 ff. ZPO) nur die in Schriftzeichen ver­
körperte Gedankenerklärung, so dass die bloße Ab­
lichtung einer U. als solche keine U. darstellt. Die 
U. kann öffentliche oder private U. sein. Öffentliche 
U. ist die von einer öffentlichen -+Behörde inner­
halb der Gren1..en ihrer Amtsbefugnisse oder von 
einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person 
(z.B. Gerichtsvollzieher) innerhalb des ihr zugewie­
senen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen 
Form aufgenommene U. Sie begründet vollen Be­
weis des durch die Behörde oder die Urkundsperson 
beurkundeten Vorgangs(§ 415 1 ZPO). Privaturkun­
de ist die V„ die nicht ö. U. ist. Sie begründet, sofern 
sie von dem - Aussteller unterschrieben ist, vollen 
Beweis dafür, dass die in ihr enthaltene Erklärung 
von dem Aussteller abgegeben ist. Vollstreckbare U. 
(§ 794 1 Nr. 5 ZPO) ist die - notarielle d. h. von 
einem -+ Notar aufgenommene oder gerichtliche -
U. über bestimmte-+ Ansprüche, wegen derer sich 
der -+ Schuldner der sofortigen -+ Zwangsvoll­
streckung unterworfen hat. 
Lit.: Gustaffson, 8., Die scheinbare Urkunde. 1993 
(Diss.); Brirz. Urkundenbeweisrecht und Elektronik­
technologie, 1996: le11t11er. G„ Die vollsireckbare Ur­
kunde im europäischen Rechtsverkehr, 1997; Helle, K„ 
Die nachträgliche Veränderung einer Urkunde durch 
ihren Aussteller, 2001; Wolfstei11er. H., Die volJstreck­
bare Urkunde, 4. A. 2018 

Urkundenbeweis (z.B. §§ 415 ff. ZPO) ist der 
-. Beweis durch (echte) -+ Urkunden. In der Regel 
genügt die Vorlage der Urkunde. ln dem -+ Straf­
prozess ist ihre Verlesung erforderlich. 
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Lit.: Brirz. Urkundenbeweisrecht und Elektroniktechno­
logie, 1996: Meye1; J., Der Urkundenbeweis in der 
Hauptverhandlung, 1999 

Urkundendelikt ist die eine-. Urkunde betreffen­
de-+ Straftat. -. Urkundenfälschung 
Lit.: Freund, G„ Urkundenstraftaten, 1996: Ryu, C., Die 
Urkundendelikte, 1997 

Urkundenfälschung (§ 267 StGB) ist die Herstel­
lung einer unechten -+ Urkunde (z.B. -+ Privi­
legium maius in Österreich um 1358), die 
-+ Verfälschung einer echten Urkunde oder der 
Gebrauch einer unechten oder verfälschten Urkunde 
-+ zu einer Täuschung in dem Rechtsverkehr oder 
zu einer fälschlichen Beeinflussung einer Datenver­
arbeitungsanlage in dem Rechtsverkehr (z. 8. Abän­
derung des Geburtsdatums in der Geburtsurkunde. 
Abänderung eines Parkscheins in dem ausgedruck­
ten Parkzeitende, Überkleben eines Kraftfahrzeug­
kennzeichens mit spiegelnden Folien, nicht dagegen 
überkleben eines Verkehrszeichens mit Klebefolie 
oder Aufbringen reflektierender Mittel). Die U. wird 
mit -+ Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geld­
strafe bestraft. 
Lit.: Jakobs. G„ Urkundenfälschung, 2000; Dörfler, C.. 
Urkundenfälschung,2000 

Urkundenprozess (§§ 592 ff. ZPO) ist der die Zah­
lung einer bestimmten Geldsumme (z.B. auch aus 
Miete) oder die -+Leistung einer bestimmten Men­
ge anderer venretbarer -+Sachen oder - Wert­
papiere betreffende, auf den Beweis durch Urkun­
den beschränkte Prozess. In dem U. muss die Klage 
die Erklärung enthalten, dass in ihm geklagt werde. 
Der U. ist eine besondere Verfahrensart mit be­
schränkter -> Verhandlung. bei der dem Beklagten 
die Ausführung seiner Rechte vorbehalten bleiben 
kann (-+ Vorbehaltsurteil). Ein Sonderfall des Ur­
kundenprozesses ist der Wechsel- und Scheckpro­
zess(§§ 602ff. ZPO). 
Lit.: Schröer. Besonderheiten des Urkunden- und Wech­
selprozesses, JA 1993, Übungsbläuer für Referendare 
230; Peters, G„ Rechtsnatur und Beschleunigungsfunk­
lion des Urkundenprozesses, 1996; Hövelbemdr, A., 
Grundzüge des Urkunden-. Wechsel- und Scheckpro­
zesses, JuS 2003, 1105; Lepczyk, D., Das Urkundenver­
fahren, Jus 2010. 30; Tun::.e, c„ Der UrkundenprOi.ess. 
JuS 2017, 1073 

Urkundenunterdrückung (§ 274 StGB) ist das 
Vernichten. Beschädigen oder Unterdrücken einer 
-+ Urkunde oder technischen -+ Aufzeichnung, die 
dem Täter nicht ausschließlich gehört. in der 
-+ Absicht. einem anderen einen mit der Verwend­
barkeit der Urkunde zusammenhängenden Nachteil 
zuzufügen. Die U. wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Ver­
such ist strafbar. 
Lit.: Helle, K., Die nachträgliche Veränderung einer 
Urkunde.2001 

Urkundsbeamter (§ 153 GVG) ist der -+ Beamte 
des minieren oder gehobenen -+ Dienstes, der nach 
gesetzlich besonders geregelter Ausbildung an der 
-+ Geschäftsstelle eines -+ Gerichts tätig wird (z.B. 
-+Beurkundung, Protokollführung, Aktenführung). 
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Lit .. Schemmerer. F., Url..und,bcamte. Rechlspfleger. 
2000 

Urlaub (Erlaubnis der Nichtarbeit statt vereinbarter 
Arbeit) ist die (von dem Arbeitgeber) bezahlte ar­
beitsfreie -+ Arbeitszeit des Arbeitnehmers. Nach 
den §§ 1. 3 BUrlG hat jeder _.Arbeitnehmer in 
jedem Jahr Anspruch auf mindeMens 18 Werktage 
Erholungsurlaub. Der tatsächliche Umfang des ein­
zelnen Urlaubs bestunmt sich nach -+ Gesetz. 
-+ Verordnung, -+ Tanfvertrag, -+ Betriebsverein­
barung und -+ Ein1elvertrag. Oie genaue zeitliche 
Festlegung des Urlaub'> bedarf der vorhengen Zu­
'timmung des Arbeitgeber .... Ocr U 1s1 grundsätzlich 
zusammenhängend in dem laufenden Kalenderjahr 
zu gewähren. Während des Urlaubs darf keine. dem 
Urlaubszweck zuwiderlaufende entgeltliche Tätig­
keit ausgeübt werden. Bei Erkrankung in dem U. 
werden die nachgewiesenen Krankheitstage nich1 
angerechnet. Neben das Urlaubsentgelt (Arbeitsent­
gelt) kann ein besonderes Urlaubsgeld treten. Ein 
Anspruch auf unbe1ahlten Sonderurlaub besteht 
grundsätzlich nur in engerem Rahmen. Für -+ Be­
amte und -+ Soldaten gelten Sonderregeln. 
Lit.: lei11emam1, W/Li11d„ R .• Urlaubsrecht. 2. A. 2001 : 
Ne11ma1111. D„ Urlaubsrech1. 12. A 2000; Frese. B„ 
Urlaubsrecht. 2003: Pol:er. N. u. a . Verfallbare und 
unverfallbare Urlaubsall'.prüchc. NJW 2015, 2289 

Urproduktion ist die Gewinnung von Naturerzeug­
ni!.sen oder Rohstoffen (z.B. Bergbau, Landwirt­
schaft, Jagd). Die U. stellt kraft -+Gewohnheits­
rechts kein -+ Gewerbe dar. kann aber Gegenstand 
eines Handelsgewerbes sein. Für -+ Betriebe der 
Landwirtschaft und FoNwirtschaft gilt die Sonder­
vorschrift des § 3 HGB ( • Kannkaufmann). 
L11 : 811cl111er. F.. Urprodul..uon. 1997 

Ursache ist der Grund oder Anlass für einen 
-+ Erfolg oder erne Wirkung, insbesondere für eine 
-+Verletzung oder einen -+Schaden. In dem Straf-
recht und in dem Schuldrecht kann einem Verhalten 
vielfach ein Erfolg nur 1ugerechnet werden, wenn 
jenes die U. für diesen ist. Die Überprüfung der 
Ursächlichkeit (Kau~alität) erfolgt mit Hilfe der 
-+ Äquivalenztheorie (b1-w + Adäquan.ztheorie). 

ursächlich (Adj.) die-+ Un;ache bildend 

Ursächlichkeit -+ Ur.ache, Kam.alitä! 

Urteil (z.B. § 3 1 l ZPO) ist die gerichtliche, einer 
besonderen -+ Fonn bedUrftige _,. Ent!>eheidung. 
Das U. besteht aus dem -+ Rubrum (Urteilskopf), 
dem -+Tenor (Urteilsformel). dem -+Tatbestand. 
den -+ Entscheidungsgründen in dem Strafprozess 
stau Tatbestand und Entscheidungsgründe nur 
-+Urteilsgründe (§ 267 StPO) sowie u. U. der 
-+ Rechtsmittelbelehrung. E:.s befindet meist über 
eine -+ Klage, entsteht auf Grund der Beratung, ist 
mündlich in dem Namen des Volkes zu verkünden 
und -+ schriftlich abzufassen Das U. kann durch 
-+ Rechtsmittel angefochten werden. Es erwächst m 

... Rechtskraft. Es bildet einen -+ Vollstreckungs­
titel. Unterschieden werden vor allem -+ Endurteil, 
-+ Zwischenurteil und -+ Vorbehaltsurtcil, streitiges 

Usus modernus pandectarum 

U. und -> Versäumnisurteil. -+ Pro1essurteil und 
+ Sachurteil. _. Leistung!.urte1I. • r:eststellungs­

u11eil und -> Gestaltungsu11cil. Die Veröffentlichung 
von Gerichtsentscheidungen, an denen bisher auch 
kein besonderes Urheberrecht besteht, ist eine öf­
fentliche Aufgabe. bei der alle Betreffenden gleich 
1u behandeln sind. Knapp 100000 Entscheidungen 
aus Deutschland und der Welt der teilten 20 Jahre 
sind für jedermann kostenlos 111 dem Internet unter 
jusnews_index_ einsehbar 
Lll Sllttelmllcher. P./Sirp. \tl!:Jd1111chl.:e W. Berich1. 
Gutachten und Uneil. 34. A 2008. /.i111111emu11111. W. 
Klage. Gutachten und Uneil. 21 A :>OIC)· \ppl, E„ Die 
Urteile lll Strafsachen. 30. A. 2021. 1111/>er. M. Da~ 
/.1v1lunc1I, 2. A. 2003: Siegbuf'M, P. Einführung in die 
Une1lstechnil.., 9. A. 2021; Hiil'el. M. wm den. Die 
Tenorierung im Ziviluncil. 8. A 2020; S1eg/)(J11er. B„ 
Das Uncil in Straf- und Bußgeldsachen, 4. A. 2019; 
Bal'(<'r. C. u. a., Das Urteil im Zivilpmzcss, 3. A. 2018 

Urteil'iformel -> Urteil 
L1t · Michel, Die Urteilsfom1cl hci Einspruch und Ein­
stellung. MDR 1993. 1 IOff.: Schriit•r. Uncilsformel bei 
Tell-. Schluss- und Grundurteil. JA 1997. 318 

Urteilsgebühr (vgl. Anlage 1 1um GKG) ist die mit 
Erlass eine~ -+ Urteils gnmdsät1lich entstehende 
Gebühr (anders in dem Sozialgericht\prozess sowie 
in dem Arbeitsgeriehti.prozesi. erster Instanz). 

Urteilsgrund (§ 267 StPO) ist in dem Strafprozess­
recht der Grund für das -+ Urteil. Die Urteilsgründe 
fassen im Strafurteil -+ Urteibtatbcstand und 

• Entscheidungsgründe zusammen. Sie mü:.sen die 
für erwiesen erachteten Tatsachen angeben. m denen 
die gcseulichen Merkmale der -> Str.tftat gefunden 
werden 
Lu : Sa.\.1c11/Jerg-\Valter. U„ Die Uncibgrümle im Straf­
verfahren, 1987: Hillenkamp. T. Die Uncilsabsetzungs­
und die Rcvisionsbegründungsfrist, 1998 

Urteilsmethode ist die für ein Urteil (1n Gegensatz 
1u einem Gutachten) erforderliche Methode, welche 
die Entscheidung voranstellt und danach ihre Grün­
de darlegt (c/em1. weil). 

Lu Kiibler. G„ Die Anfängerübung. 7. A. 1995 

Urteilstenor -+Tenor. Urteil 

Usance (F.) Brauch. Handelsbrauch 

usus (lu1. [M.]) Brauch, Gebmuch 

Usus (M.) modernus pandectarum Cllat.I moder­
ner Gebrauch der Pandekten) ist nach einem Buchti­
tel Samuel Stryks von 1701 die Bc1e1chnung für die 
ältere Zeit dei. gemeinen Rechtes ( 16. 18. Jh.). in 
der nach \foglicbke1t das anuke römische Recht 
z. B auch durch Ausscheidung uberholter Bestand­
teile an die neuzeitliche Wirklichl..ell angepasst 
wurde. 
lit: L11ig. K. , Samuel Stryl.. 1640 17 IO und der uslß 
mo<lemu„ pandectarum. FS Gagncr. S .• 1991: Köhler, 
G„ Ziclwönerbuch integrativer europäischer Rcchtsgc­
schichlc, 6. A. 2020 (lntemet) 
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Utilitarismus isl die von Jeremy Bentham ( 1748- Lit.: Gesang, B„ Eine Verteidigung des Utilitarismus, 
1832) und John Stuart Mill ( 1806-1873) systemati- 2003 
siene so1Jalphilosophische Lehre, die eine Hand-
lung nach ihrer Nützlichkeit (Utilität) für den Men-
schen bewertet. 



Valuta (F.) Wert, Gegenwert 

Valutavcrhältnis--> Zuwendungsverhältnis 

Vater (§ 1592 BGB) eines Kindes ist der Mann, der 
zu dem Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des 
Kindes verheiratet ist. der die Vaterschaft anerl..annt 
hat oder dessen Vaterschaft nach § J600d BGB 
gerichtlich festgestellt ist. V ist der Mann auch. 
wenn die Ehe durch Tod aufgelöst wurde und inner­
halb von 300 Tagen nach der Aunösung das Kind 
geboren wurde(§ 1593 S. 1 BGB). V. ist der Mann 
nicht, wenn auf Grund einer Anfechtung rechtskräf­
tig festgestellt ist, dass der Mann nicht der V. des 
Kindes ist(§ 1599 1 BGB). Der V. ist zusammen mit 
der Mutter grundsätzlich Trjger der elterlichen 
--> Sorge. Ihn treffen verschiedene Pflichten, insbe­
sondere die--> Unterhaltspflicht. 
Li1.: Wemi1::11ig, 8„ Meine Rechte und Pnichten als 
Vater. 2. A. 2014 

Vaterschaft (§§ 1592 ff. BGB) ist die Stellung als 
-+ Vater. Sie wird für den Ehemann angenommen, 
wenn das Kind nach der -+ Eheschließung geboren 
wird und der Ehemann der Frau innerhalb der 
-+ Empfängniszeit beigewohnt hat und die V. nicht 
rechL'>kräftig angefochten ist. Ansonsten wird die V. 
durch Anerkennung oder durch gerichtliche Ent­
scheidung festgestellt. Sie wird gemäß den 
§§ 1592 ff. BGB bestimmt. Auf die Klage des Man­
nes gegen das Kind oder auf Klage der Muuer oder 
des Kindes gegen den Mann entscheidet das Famili­
engericht über die Feststellung einer nicht entspre­
chend dem§ 1592 Nr. l bzw. Nr. 2 BGB gegebenen 
V. oder über die Anfechtung einer entsprechend dem 
§ 1592 Nr. 1 bzw. Nr. 2 BGB gegebenen V. In dem 
Verfahren auf gerichtliche Feststellung der V. wird 
als Vater vermutet. wer der Mutter während der 
-+ Empfängniszeit beigewohnt hat. sofern nicht 
schwerwiegende Zweifel an der V. bestehen 
(§ 1600d II BGB). Die gerichtliche Anfechtung der 
V. ist binnen zwei Jahren möglich. Die Frist beginnt 
mit dem Zeitpunkt. in dem der Berechtigte von den 
Umständen erfährt, die gegen die V. sprechen, Je­
doch nicht vor der Geburt des Kindes und nicht, 
bevor die Vaterschaftsanerkennung wirksam gewor­
den ist. Eine ohne Zustimmung des Kindes vorge­
nommene Untersuchung 1u der Feststellung der 
Abstammung ist wegen Verlet1ung des Persönlich­
keitsrecht'> des Kindes rechtswidrig und kann des­
halb nicht als Beweismittel 111 dem Rahmen einer 
Anfechtung der Vaterschaft verwendet werden, doch 
besteht ein gerichtlich durchset1barer Anspruch auf 
Einwilligung in die Klärung der Vaterschaft. Die 
Feststellung der V. und die Feststellung der Nichtva­
terschaft sind durch die DNA-Analyse sehr viel 
zuverlässiger geworden ab die'> jemals früher der 
Fall war. Sie wären taL<;ächlich fraglos. wenn in 
einer globalen Gendatenbank die Daten jedes Men­
schen enthalten wären. 

V 

Lit.: Hildebra11d1, D„ Der positive VaterschafL<;nach­
weis, Diss. jur. Göltingcn 1997; Roth, W, Vaterschafts­
anfechtung durch den biologischen Vater, NJW 2003. 
3153; Wel/enlwfer. M„ Das aeue Gesetz zur Klärung 
der Vaterschaft. NJW 2008. 1185; Heidaluif]: 8 .. An­
spruch des Kindes auf Klärung der genetischen Vater­
\chaft'?. NJW 2016. 1918 

Va terschaftsanerkennung (§ 1594 BGB) ist die 
Erldärung, dass der Anerkennende ein-+ Kind als von 
ihm erzeugt an\ieht. Die V. ist eine einseitige, formbe­
dürftige. nicht empfangsbedürftige. bedingungsfeind­
liche und zeitbestimmungsfeindliche, nur beschränkt 
widerrufliche -+Willenserklärung, der die Mutter 
und dann. wenn der Mutler insoweit die elterliche 
Sorge nicht zusteht, auch das Kind zu„timmen muss. 
Sie bewirkt, dass der Anerkennende ah Vater des 
Kindes fesL<;teht. Sie kann u. U. unwirksam sein oder 
durch Mann. Mutter und Kind(§ 1600 BGB) bmnen 
zwei Jahren (§ l 600a BGB) gerichtlich angefochten 
werden. Eine V. ist nicht wirksam, solange die Va­
terschaft eines anderen Manns besteht. 
Lit.. Schubert, E„ Die Rechtsnatur der Vaterschaftsan­
erkennung. 1932. Kae.~ling, K., Die Neuregelung der 
m1ssbräuchhchen Vaterschaftsanerkennung und das 
Wohl des Kindes, NJW 2017. 3686 

Va terschaftsgutachten ist das wissenschaftliche 
..... Gutachten über die -+Vaterschaft eines Mannes 
an einem -+ Kind. Das V. ist in dem -+ Rechtsstreit 
um die Vaterschaft das wichtigste -+ Beweismittel. 
Es kann vor allem · -> DNA-Analyse. Blutgruppen­
untersuchung. (vor allem vor Entwicklung der 
DNA-Analyse) erbkundlicbes Gutachten 1xler Tra­
gezeitgutachten sein. 

Vaterschaftsvermutung (§ 1600c BGB) i~t die 
-+Vermutung, dass ein bestimmter Mann -+Vater 
eines bestimmten -+ Kindes ist. In dem Verfahren auf 
Anfechtung einer -. Vaterschaft wird vermutet, dass 
da'> Kind von dem Mann abstammt, dessen Vater­
schaft nach den§§ 1592 Nr. 1, 1592 Nr 2 und 1593 
besteht, es sei denn. dass eine -+ Vaterschaftsaner­
kennung angefochten wird und an einem Willens­
mangel nach den §§ 119 1, 123 BGB leidet. Die V. 
kann durch einfachen Gegenbeweis entkräftet wer­
den. 
Li1.: Reichelt, A„ Verfahren. Zulfu.~igko:il um! Au~wii­
kungen der DNA Technologie. 1992, Rath, W. Die 
Bedeutung der Vaterschaftsvennutung nach § 1600d 
Abs. 2 BGB. Dis,. JUr. Münster 1998 

Vatikan ist der (nach Aufhebung dei. Kirchenstaats 
an dem 20.9.1870 durch den König Italien!>) durch 
die zwischen Italien und dem Heiligen Stuhl ge­
schlossenen Lateranverträge an dem 11.2.1929 (neu) 
entstandene, unabhängige Kirchenstaat mit dem 
..... PapM ah (weltlichem) Souverän. demgegenüber 
der Heilige Stuhl das Papstamt ah em von dem V. 
ven.chiedenes c;ouver'Jnes Völkerrechtssubjekt ist. 
Lit.: Rossi, 1-:. Der Va11kan. 3. A. 2011 



Vatikanisches Konzil 

Vatikanisches Konzil (N.) ist das nach dem 
-+ Vatikan benannte. in Rom abgehaltene Konzil 
(1869/1870, 1962-1965). 
Lic.: Aubert, R„ Vaticanum 1 (deutsche Übersetzung). 
1965; Seeber. D .. Das Zweite Vaticaoum. 1966; Kleines 
Konzilskompendium, hg. v. Rahner. K„ 35. A. 2008 

VDE (M.) Verband deutscher Elektriker 

VDI (M.) Verein deutscher Ingenieure 

VELKD (F.) Vereinigte Evangelisch-Lutherische 
Kirche Deutschlands 
Lit.: Me1z, C., Die Rechtsprechung der Gerichte und 
Schlichtungsstellen der VELKD, Dis~. jur. Marburg 
1980; Leitlinien kirchlichen Lebeos der vereinigten 
evangelisch-lutherischen Kirche Deutschlands, 2005 

Venia (F.) legendi ([lat.] Erlaubnis des Lesens bzw. 
Vorlesens) ist die Lehrbefugnis (in einem bestimm­
ten Wissenschaftsfach) an einer -+ Universität. Sie 
wfrd regelmäßig durch die -+ Habilitation erlangt. 
Außerdem sind Professoren knft Amtes allgemein 
(in Österreich auch nach Emeritierung krafl Geset­
zes) und Lehrbeauftragte kraft besonderer Beauftra­
gung in jedem Einzelfall w dem Abhalten von 
Lehrveranstaltungen an ihrer Universität befugt. 
Lit.: Köbler. G„ Wie werde ich Jurist'?. 5. A. 2007 

Venire (N.) contra factum proprium ([lat.] Zuwi­
derhandeln gegen eigenes Tun) ist der widersprüch­
liches Verhalten ausschließende Rechtssatz. Das 
v. c. f. p. ist ein Fall der aus § 242 BGB folgenden 
Einschränkung oder Aufhebung eines bestehenden 
Rechtes. Eine Partei kann danach ein Recht dann 
nicht geltend machen, wenn seine Ausübung in 
Gegensatz :w dem eigenen vorangegangenen -+ Tun 
steht (z.B. Vertragsstrafeansprucb des Gläubigers 
und eigene verzögerliche Mitwirkung bei der Erfül­
lung, Verlangen der Teilung einer universitären 
Einrichtung und Nichtanerkennung der Selbständig­
keit eines durch die Durchführung der Teilung ent­
stehenden Teiles durch Betrüger). 
Lit.: Deue, H„ Venire contra factum proprium nulli 
conceditur, 1985; Si11ger, R .. Das Verbot widersprüchli­
chen Verhaltens, 1993 

venture capitaJ (engl. fN.l) Wagniskapital 
Lit.: Weimauer, W.. Handbuch Venture Capital, 5. A. 
2016 

verabreden (V.) vereinbaren, absprechen 

Verab redung ist die gemeinsame Absprache eines 
Verhaltens. In dem Strafrecht ist die V. eines 
-+ Verbrechens strafbar(§ 30 II StGB). Sie liegt vor, 
wenn sich jemand bereit erklärt, das Erbieten eines 
anderen annimmt oder sich mit einem anderen ver­
abredet, ein Verbrechen zu begehen oder zu ihm 
anzustiften. Die V. eines Verbrechens wird milder 
bestraft als die Begehung desselben Verbrechens. 
Lit.: Fieber. U. Die Verbrechensverabredung, 2001 

Verächtlichmachen (§ 90a StGB) ist das den An­
griffsgegenstand als der Achtung der Bürger unwert 
und unwürdig hinstellende Verhalten. 
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Lit.: !.Ast, U„ Die Staatsvenmglimpfungsdelikte, 2000; 
Koch. S„ Schutz vor kommerzieller Markenverunglimp­
fung, 2001 

verändern (V.) ändern, abändern 

Veränderung ist die Verscbaffung oder Erlangung 
eines anderen Aussehens oder Wesens. Ln dem 
Strafprozessrecht(§ 265 StPO) ist die V. des rechtli­
chen Gesiclz1sp1111kts das Hervortreten neuer rechtli­
cher Gesichtspunkte (vor allem das Auswechseln 
des Anklagetatbestands). Der-+ Angeklagte darf in 
einem Rechtsstaat nicht auf Grund eines anderen als 
des in der gerichtlich zugelassenen _. Anklage 
angeführten -+ Strafgeset2es verurteilt werden, ohne 
dass er zuvor auf die V. des rechtlichen Gesichts­
punkts besonders hingewiesen und ihm Gelegenheit 
zu der -t Verteidigung gegeben worden ist (z.B. 
Anklage wegen des Missbrauchstatbestands der Un­
treue. drohende Verurteilung wegen des Treubruchs­
tatbestands). 

Ver änderungssperre(§ 14 BauGB) ist das -t Ver­
bot, genehmigungsbedürflige oder sonstige wert­
steigemde bauliche -t AnJagen zu errichten oder 
andere wertsteigemde Veränderungen des -+ Grund­
stücks vorzunehmen. Die V. kann von der --> Ge­
meinde als genehmigungsbedürftige -+Satzung 
beschJossen werden. Sie dient der Sicherung der 
-t Bebauungsplanung und ist u. U. schon vor ihrem 
Erlass beachtlich. 
Lit.: Schenke. W., Veränderungssperre und Zurückstel­
lung des Baugesuchs, 1995; Jiide. H„ Gemeinde und 
Baugesuch, 5. A. 2014: Birk. H„ Bauplanungsrecht in 
der Praxis, 6. A. 2015 

veranlagen (V.) Steueranspruch festsetzen 

Veranlagung (§ 37 AO) ist in dem -+Steuerrecht 
die Feststellung und Festsetzung des Steueran­
i.pruchs in dem Einzelfall. Die V. ist ein als Einzel­
veranlagung oder Zusammenveranlagung von Ehe­
gatten mögliches sceuerliches Verwaltungsverfahren. 
Dieses endet mit dem -->Steuerbescheid (-+Ver­
waltungsakt). 
LiL.: Warerkamp, A„ Ehegauenveranlagung und Freizü­
gigkeit in der Europäischen Gemeinschaft, 1993: Veran­
lagung, hg. v. Schick, G„ 2003 

Veranlagungsteuer ist die durch -+ Veranlagung 
erhobene -+ Steuer (in Gegensatz zu der -t Quel­
lensteuer). 
Lit.: Bomhofen. M„ Steuerlehre 2, 42. A. 2022 

vera ntwor ten (V.) antworten, einstehen 

verantwortlich (Adj.) Verantwortung tragend 

Verantwortlichkeit ist menschliches Einstehen­
müssen für einen Umstand. In dem Strafrecht be­
steht eine V. für bestimmte Gefahrenquellen, die 
sich aus einem vorausgegangenen gefährlichen 
-t Tun ergibt. Sie begründet eine _. Garanten­
stellung. In dem Schuldrecht bewirkt die V. für be­
stimmte Gefahrenquellen eine -+ Verkehrssiche­
rungspnicht. fh.re Verletzung kann eine -+ Scha­
densersatzverpflichtung nach sich 7Jehen. 
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Lu .. Kin11er. \V.. Die 1ivilrcchtlichc Verantwonlichkeit 
für Ad-hoc Mi11e1lungen. 2003; Sch/iiner. J .. Mjuelbare 
md1v1duellc Verantwonlichkeit 1m V'olker:.trafrechi.. 
2004 

vera r beiten (V) verwenden, umbilden 

Vera r beitung (Spezifikation) (§ 950 BGB) ist in 
dem Sachenrecht die Herstellung einer neuen -
nicht nur erneuerten - beweglichen -. Sache durch 
Verarbeitung oder Umbilden eines oder mehrerer 
Stoffe (1. B. Backen von Brot, Drucken einer Zei­
tung, Stricken eines Pullovers. Verwertung eines 
Motorblock~ 1u einem Komplettmotor, Zusammen­
setzen eines Motorrads aus gestohlenen Einzeltei­
len). wobei ab V. auch das Schreiben oder eine 
ähnliche Bearbeitung einer Oberfläche anzusehen 
ist. Der für die V. Verantwortliche (Hersteller, z.B. 
Betriebsinhaber) erwirbt das -> Eigentum an der 
neuen Sache unter Untergang des Eigentums der 
bisherigen Eigentümer an den Stoffen -. sofern 
nicht der Wen der V. oder der Umbilduno erheblich 

• b 
geringer ist als der Wen des Stoffes. Wer infolge der 
V. einen Recht~verlust erleidet, kann von dem Be­
günstigten Vergütung in Geld nach den Vorschriften 
über die Herausgabe einer ungerechtfertigten -> Be­
reicherung fordern. Vielfach ist die V. in __. allge­
meinen Geschliftsbedingungen abweichend geregelt. 
Lll„ Reit.· M . Der Tatbestand der Vemrbeiruog. 1996 

verä ußern (V) weggeben. übertragen 

Verä ußerung ist die Weggabe eines -. Gegenstands 
an einen anderen. Die V. umfa~!.l in der Regel so­
wohl da' hchuldrechtliche) --> Verpfüchtuogsge­
schäft (1. B. Kauf) wie auch das (sachenrechtliche) 
-+ Verfligungsgeschäft (1. B. Übereignung) (str.). 
Beide sind aber rechtlich streng von einander zu 
trennen. 

Lit.: 7l1hadmvkow1. S„ Der Erwerb und die Veräuße­
rung von Mitunternehmeranteilen. 2003; Fleisch111a11n, 
0„ Die .. verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen 
der Veraußcrung von Verwaltungsvermögen, 2003; 
Ruckre.\ch/ei; A., Die Veräußerung strcitbefangener 
GcgenMiindc, 2021 

Veräußerungsverbot ist das -> Verbot, über einen 
+ Gegenstand durch --> Veräußerung zu -> ver­

fügen. Das V. kann auf -+ Gesetz oder Hoheitsakt 
(z.B. ein,tweihge Verfügung) - rucht auf Rechtsge­
schäfl ( § 137 BGB. möglich aber Verpflichtung, 
nicht LU verfügen) - beruhen. Bei einem Verstoß 
gegen cm V ist die betreffende Verfügung je nach 
dem Ziel de' Verbot' (allgemein) ..... unwirksam 
(vgl § 134 BGB) oder nur relatjv (d. h. lediglich 
gegenüber besummten geschülLten Personen) un­
wirksam. Gutgläubiger-+ Erwerb ist möglich. 

Liv Mehrtem. G .. Das ge\etzliche Veräußerungsverbot. 
1974: Fllhi<md M„ Das Verfügungsverbot nach§§ 135. 
136 BGB. 1976 

verbaJ (Adj.) wönlich 

Verbalinjurie (F.) Beleidigung (z.B. eines korrek­
ten erfolgreichen Wissenschaftlers durch seine kor­
rupte erfolglose Umwelt) durch Wone (z.B. Lügner, 
Scharlatan, Kulturbanause, Nestbeschmutzer, Ver-

Verbandsstrafe 

rückter. Querulant. Demagoge. Giftzwerg. Esel, 
ldjot, Blödmann, Arschloch). 

Verband ist die Vereinigung von Gegenständen oder 
Pe~onen sowie das umfassende Band. In dem Ver­
fassungsrecht um.I m dem Wirtschaftsrecht ist V. 
im.besondere eine Vereinigung (rechtsfähiger) Un­
teme~mcn mn dem Ziel, GeselLgebung und Verwal­
tung m dem Interesse eines Wirtschaftszweigs zu 
beeinnussen (z. B Arbeitgeberverband). Der V. 
wirkt bei der politischen Willensbildung auf einer 
Vor\tufe mit. Seine Existenz ist durch An. 9 GG 
gewäh~leiMet. Seine rechtliche Gestaltung kann 
verschieden sem. In Deutschland gab es rechtstat­
s~ichlich 2015 rund 15000 Verbände. 
Lit:: Handbuch des Vereins- und Verbandsrechts. hg. v. 
Re1clter1, 8. u. a„ 14. A. 2018: Schiifer. C.. Die Lehre 
vom fehlerhaften Verband, 2002 

Verbandsklage ist in dem -> Verwaltungspro­
zessrecht die -+ Klage eines -> Verbands umer 
eigenem Namen. Sie ist wegen der erforderlichen 
-+ Klagebefugnis (§ 42 II VwGO) nur zulä~sig, 
wenn der Verband die Verle11ung eines eigen;n 
-+ Rechtes geltend macht. Dagegen ist sie grund­
sät1lich un1ulässig. wenn nur die Verletzung von 
Rechten der Verbandsmuglieder oder der Allge­
meinheu behauptet wird. Jedoch kann einem Ver­
band die Befugnis für solche Klagen durch Gesetz 
zuerkannt werden (1 B die Klagebefugnis der 
-> Industrie- und Handel\kammer gern. § 12 Hand­
wO, § 42 II VwGO). Möglich ist eine V. bei dem 
Bundesverwaltungsamt oder bei der Europfüschen 
Kommission registrierter Einrichtungen gegen Ver­
stöße gegen Verbrauche~chutzgesetze. Nach dem 
Unterlas-,ungsklagengesetz (BGBI. 2001 l, 3138) 
besteht ein Verbandsunterlassungsklagerecht bei 
Verstößen gegen verbraucherrechtliche Bestimmun­
gen, ausgenommen das Arbeitsrecht. 

Lit.: GreKer. R„ Neue Regeln für die Verbandsklage. 
NJW 2000, 2457; Callie.1s, C.. Die umwelLrechtliche 
Verband~klagc. NJW 2<X>2, 97; Schmidt, A„ Die natur­
schutaechtliche Verbandsklage, 2003; Roos. P., Die 
AGB-Verbanthklage im Urhebervenragsrecht, 2016 

Verbandskompetenz ist die ZuständigkeJt eines 
Organs eines Verbands. Fehlende V. ist gegeben. 
wenn ein Organ eines fremden Rechtsträgers anstel­
le eines Organs des allein 1uständigen Rechtsträgers 
einen -+ Verwaltungsakt crläs~t (1. B. Bundesbehör­
de statt Landesbehörde). Eme solche fehlende V. 
begründet die Nichugkeit des Verwaltungsakts. 
Lu„ Ba11ma1111, D., Die sachlichen und rüumlichen 
Grenzen der Verbandskompo:ten1 ötTentJ1ch-rechtlicher 
Kreditin~titute. 2000 

Verbandskörperschaft i\t die -+ Körperschaft, 
deren Mitglieder-+ Juristische Per„onen (Verbände) 
sind (z B. -. Zweckverband). 

Verbandsstrafe 1'-t die von einem Verband festgeleg­
te Maßnahme strafenden Charakters bzw. die einem 
Verband (juristischen Person) auferlegte Strafe. 
Lit.: Freier, F. 1•., Kritik der Verbands'>trafe, 1998: Ver­
bandsstrafe, hg V. l/et1i11Ker. M .. 2002; Martens. s„ 
Vcrbandsstr:ifcn fUr Fußballfans. NJW 2016, 3691 



Verbandstarifvertrag 

Verbandstarüvertrag ist der -+ Tarifvertrag, bei 
dem auf der Arbeitgeberseite ein -+ Verband als 
Vertragspartei auftritt. 

verbannen (V.) ausschließen 

Verbannung ist in der -+ Rechtsgeschichte die 
Bestrafung mit dem Ausschluss aus der -> Ge­
meinschaft durch Vertreibung aus dem von dieser 
Gemeinschaft beanspruchten -+Gebiet. 
Lit.: Köhler. G., Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 (lntemet) 

ver bieten (V.) umersagen 

verbinden (V.) binden, verpflichten, zusammenfü­
gen 

verbindlich (Adj.) verpflichtend 

Verbindlichkeit (Obligation) ist in dem Schuldrecht 
die -+ Verpflichtung (-+ Schuld) des -+ Schuldners. 
Sie kann auf ..... Gesetz (z.B. § 823 1 BGB) oder 
-+ Rechtsgeschäft (z.B. Kaufvertrag) beruhen. Sie 
wird als unvollkommene V. bezeichnet, wenn sie 
nicht eingeklagt, das einmal Geleistete aber von 
dem Schuldner auch nicht deshalb zurückgefordert 
werden kann, weil eine V. nicht bestanden habe 
(vgl.z. B. § 7621 BGB). 
Lit.: Waclawik, E„ Die Verbindlichkeit von Devisenter­
minvereinbarungen, 2000 

Verbindung ist die Vereinigung mehrerer Umstände 
zu einer Einheit. In dem Sachenrecht ist V. die Ver­
einigung einer beweglichen -+Sache mit einem 
-+ Grundstück oder anderen beweglichen Sachen 
dergestalt, dass sie wesentlicher -+ Bestandteil des 
Grundstücks oder einer einheitlichen Sache wird 
(§§ 946 f. BGB). Die V. hat zur Folge, dass sich das 
-+ Eigentum an dem Grundstück auch auf die be­
wegliche Sache erstreckt oder dass die bisherigen 
Eigentümer mehrerer beweglicher Sachen entweder 
--. Miteigentümer werden oder, wenn eine der meh­
reren beweglichen Sachen als die Hauptsache anzu­
sehen ist, ihr Eigentümer das Alleineigemum er­
wirbt. Umgekehrt erlöschen die entsprechenden 
Rechte bisheriger Eigentümer und evtl. weiterer 
Berechtigter(§ 949 BGB). Wer infolge der V. einen 
Rechtsverlust erleidet. kann von dem Begünstigten 
Vergütung in Geld nach den Vorschriften über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten --+ Bereiche­
rung verlangen (§ 951 BGB -+ Rechtsgrundver­
weisung, str.). In dem Verfahrensrecht ist eine V. 
mehrerer Veifahren möglich (z.B. § 147 ZPO). 

Verbot ist die ausdrückliche -+ Anordnung, ein 
-+ Verhalten zu -+ unterlassen. Das V. kann grund­
sätzlich gesetzlich, behördlich oder rechtsgeschäft­
lich festgelegt sein. Der Verstoß gegen ein gesetzli­
ches V. hat in dem -+ Strafrecht in der Regel 
-> Strafe zu seiner Folge. Ta dem -> Verwaltungs­
recht ist er vielfach eine Störung der öffentlichen 
-+ Sicherheit und Ordnung. In dem Privatrecht ist 
ein -+ Rechtsgeschäft. das gegen ein gesetzliches V. 
verstößt, -+ nichtig, wenn sich nicht aus dem Gesetz 
ein anderes ergibt (§ 135 BGB). ln dem Verwal-
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cungsrecht wird dabei zwischen verschiedenen Arten 
des Verbots unterschieden. Das V. ist präventives V. 
mit -+ Erlaubnisvorbehalt, wenn es nicht wirklich 
das Verfahren allgemein oder grundsätzlich verhin­
dern, sondern nur in Fallen tatsächlicher Gefahr 
oder Störung ausnahmsweise verbieten will (z.B. 
Bauen, Bauerlaubnis). Es ist dagegen repressives V. 
mit -+ Befreiungsvorbehalt, wenn das Verhalten 
wegen seiner schädlichen Auswirkungen grundsätz­
lich verhindert und nur ausnahmsweise erlaubt wer­
den soll (z.B. Waffenbesitz, Waffenschein). 
Lit.: Schule11/mrg, J., Das Verbot der vorweggenomme­
nen Beweiswürdigung im Strafprozess, 2002; Batris, U., 
Verfassungsrech1Jiche Anforderungen an ein gese1zli­
ches Verbot des Kopftuches von Beamtinnen, 2004 

verboten (Adj.) untersagt, rechtswidrig 

verbotene Eigenmacht-+ Eigenmachl, verbotene 

Verbotsirrtum (§ 17 StGB) ist in dem Strafrecht 
der - in dem Rahmen der --+ Schuld zu prüfende -
-+Irrtum über die --.. Rechtswidrigkeit (das Verbo­
tensein) der Tat. Dem Täter fehlt die Einsicht, 
-+ Unrecht zu tun. Er weiß zwar, was er tatbestand­
lich tut, nimmt aber irrig an, die verbotene Hand­
lung sei erlaubt. Der unvermeidbare V. ist -+ Schul­
dausschließungsgrund, so dass der Täter nicht 
bestraft werden kann. Der vermeidbare V. schließt 
die StraJbarkeit nicht aus, kann aber zu einer 
(Schuldmilderung und damit zu einer) Strafmilde­
rung (§§ 17, 49 StGB) führen. Direkter V. ist gege­
ben, wenn der Täter die seine Tat unmittelbar betref­
fende Verbotsnorm (z.B. § 212 StGB) nicht kennt, 
sie für ungültig hält oder infolge unrichtiger Ausle­
gung zu PehJvorstellungen über ihren Geltungsbe­
reich gelangt und aus diesem Grund sein Verhalten 
als rechtlich zulässig ansieht. Indirekter V. (-+ Er­
laubnisirrt11m, z. T. auch -> Erlaubnistatbestandsirr­
tum) ist der Irrtum Uber das Verbotensein der Tat 
trotz Vorhandensein des Tatbestandsvorsatzes. (Der 
Täter weiß z.B., dass Töten verboten ist, glaubt aber 
irrtümlich an das Eingreifen eines -+ Rechtfer­
tigungsgrunds.) 
Lit.: Tisclzler. W., Verbo1simum und 1rrtum über norma­
tive Tatbestandsmerkmale, 1984; Herzberg, R./Hard­
tung, B .• Grundfälle zur Abgrenzung, JuS 1999, 1073; 
Ries, G„ Die Verrneidbark<!il des Verbotsimums, 2000; 
LOw, C„ Die Erkundigungspflichl beim Verbotsirrtum 
nach § 17 StGB, 2002; Rodenbeck, J„ Die Berufung auf 
einen Vcrbotsintum als Schutzbehauptung, 2012 

verbrauchbar (Adj.) autbrauchbar 

verbrauchbare Sache -> Sache, verbrauchbarc 

verbrauchen (V.) aufbrauchen, verzehren 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann 
(§ 13 BGB, z.B. Arbeitnehmer bei Abschluss eines 
Arbeitsvertrags). Der Gerichtshof der Europäischen 
Union legt für den Verbraucherschutz als Leitbild 
den durchsctuuttlich unterrichteten, aufmerksamen 
und verständigen Durchschnittsverbraucher zugrun-
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de. Der V. muss vor einer unangemessenen Benach­
teiligung durch allgemeine -+ Geschäftsbedingun­
gen be11onders geschützt werden (§§ 305 ff. BGB, 
z.B. Schu11 dagegen, dass Telefonwertkarten nur 
mit 1eitlich beschränk1er Gültigkeitsdauer verkauf! 
werden). 
Lit.. Kilitm. 8 .. Der VerbmuchcrbcgrifT in der Europai 
\Chen Union, Dis,. jur. Augsburg 1998: Scl11111dt, K., 
Verbraucherbegriff und Verbrnuchenenrag, JuS 2006, 
1: Fmw. F.. Begriff des Verbrauchen„ JuS 2010. 254: 
Pfeiffer. 7:. Was kann ein Verbraucher, NJW 2011. 1: 
Borowski/Röthemt!)'er/Steike. Da' neue Verbraucher­
~tre1tbcilegungsgesetz. 2016: Roder/Röthermeyer/Brwm. 
SLreitbeilegungsgesetz. 2017; Kiirhhefer-Lauber. A. 
Verbrnuchervertr'Jge über digitale Produk1e. JuS 2021. 
1125 

Verbraucherdarlehen (§§ 491 ff. BGB) ist das 
entgeltliche Darlehen (Gelddarlehen) zwischen 
einem -+ Unternehmer als Darlehensgeber und 
einem -+ Verbraucher als Darlehensnehmer mit 
Au..,aahme besonden. genannter Verträge ( § 491 II 
BGB. beachte auch § 491 III BGB). Das V. bedarf 
der -+Schriftform und mus-. bestimmte Inhalte 
aufweisen (§ 492 BGB). Andernfalls ist es nach 
§ 494 BGB nichtig. Der Darlehensnehmer hat 
grundsä111ich ein -+ Widem1fsrecht nach § 355 
BGB (§ 495 BGB). Die Gesamtfälligstellung bei 
-+ Teiltahlungsdarlehen wegen Zahlungsver1ugs 
des Darlehensnehmers iM nur gemäß § 498 BGB 
möglich 
Lit · 811f"R/w11s. T.. Verbraucherdarlehen. 2003: Kramer. 
D., Der Widerruf von Verbraucherdarlehen, 2020 

Verbraucherinformation ist die für den Verbrau­
cher bestimmte und von dem Verbraucher benötigte 
Information. Dac; Verbraucherinformationsgesel/ 
gibt Verbrauchern bestimmte Ansprüche auf Infor­
mation und Behörden Rechte zu ihrer lnformauon. 
L11.. Bnerlein. T./Bon:hert, G .. Verbraucherinfonna­
tion,gc..et1. 2010; Grube. M. u a . Verbraucherinfonna­
lionsrccht. 2013 

Verbruucherinsolvenz (§§ 304 ff. lnsO) ist die 
-+ lföolvcnz des -+ Verbrauchers. In dem Verbr.iu­
cherinsolvenzverfahren muss der -+ Schuldner mit 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren'> 
über sem Vermögen eine Beschemigung einer ge­
eigneten Person oder Stelle vorlegen. aus der 'ich 
ergibt. dass eine außergerichtliche Einigung mit 
seinen Gläubigem über eine Schuldenbereinigung 
auf der Gnmdlage eines l n~olvenzplans innerhalb 
der let1ten sechs Monate gescheiten ist. Erforderlich 
sind weiter ein Vennögensveocichnis. ein Sch11l­
denver1eichnis und ein Schuldenbereinigungsplan . 
Ist em Verfahren über den Schuldenbereimgung\­
plan ge,cheiten. kann da.'> Verbr.iucherinsolven1vcr­
fahrcn weitergefühn werden. Sein vorrangiges Ziel 
ist die -+ Restschuldbefreiung dci. redlichen Schuld­
ners. 
Ltt.: He1111111~. K .• Der Ablauf eines Verbraucherinsol­
venzverfahrens. NJW 2009. 2943; Pape. G .. Die Ent­
widdung de'> Verbrnucherin,olvenzverfahren,. NJW 
2017.28 

Verbraucherkredit ist die entgclthche Kred11ge­
währung eines gewerblich oder beruflich tätigen 

Verbrechen 

Kreditgebers an ernen Verbraucher. -+ Verbrau­
cherdarlehensvenrag. -+ Kreditvertrag. Kreditver­
miulungsvertrng 
L11.: Godefmid. C.. Verbraucherlreditvenrüge. 3. A. 
2008; Bii/cm. P. Neue-. Vcrbraucherkred1trech1 in Etap­
pen. NJW 2010. 1713; Bii/cm: P./Art:.. M. Verbraucher­
kreditrecht. 10. A 2019 

Verbraucherkreditgesetz ist das an dem 1. 1.1991 
in Kraft getretene, u. a. das Abtahlung~gcsctL. von 
1894 ablösende und 1u dem 1.1.2002 1n das Bürger­
liche Gese11buch (§§ 488ff. BGB) eingefügte Ge­
setz. 
Ln. /Jiilm~: P./,\rt: • . \.1 Verbraucherkreditrecht, 10. A. 
2019 

Verbraucherrecht ist die Gesamtheit der Verbrau­
cher betreffenden Rechtssätze. 
Lil.: Reich. N./Micklit~. H .. Europäbches Verbraucher­
recht. 4. A. 200J: Verbraucherrecht. hg ' 1C1mm. M. 
u a„ 3. A. 2020 

Verbraucherschutz i„t der SchutL des Verbrauchers 
vor rechtlicher Benachteiligung durch Hcr'.'>teller 
oder Kreditgeber (u.a. §§ 474ff. BGB). 
Lit.: Martü. R.!Mt'i11/10f. A., Verbraucherschullrecht. 
2. A. 2005: Starke. C., Verbraucherschu1:r und Grundge­
setz. 2021 

Verbraucherschutzgesetz ist das dem Verbraucher­
c,chutz dienende GesclL (z.B. Haustürgeschäftswider­
rufsgesev. Vcrbraucherkreditgeseu. Teil1e1twohn­
rechtsgesetz, Fernabsatzgesetz, Fernun1errichtsgesel7 
usw., vgl.§§ 474 ff. BGB Verbrauchsgüterkauf). 

Verbrauchsgut CN.) ist dai. für den Verbrauch durch 
Verbraucher bestimmte bewegliche Gut. 

Verbrauchsgüterkauf C§ 474 BGB) i\l der Kauf 
emes beweglichen Gute!> bzw. emer beweglichen 
Sache von einem Unternehmer durch einen Verbrau­
cher. Ausgenommen ist der Kauf gebrauchter Sa­
chen in einer öffentlichen Versteigerung. an welcher 
der Verbraucher persönlich teilnehmen kann. Der 
Verbraucher wird durch das Verbot verschiedener 
abweichender Vereinbarungen. durch Beweislast­
umkehr für binnen „echs Monate nach Gefahrübcr­
gang auftretende Sachmängel. Sonderbestimmungen 
für Garantien und em1ges Andere be<,onder-. ge­
schützt C§§ 475 n. BGB). 
Lit.: Schreier. B .. Vergleich der Umse11ung ausgewähl­
ter Verbrauchcrsc:hu11richtlinien. 2004: Sehmeter. U .. 
Probleme des Anwendungsbereichs des Vcrbrauchsgü­
t<!r'-.nufrecht.~. JuS 2006. 682: Loren~. S .. GrunJwhscn -
Zivilrecht - Verbrauchsgüterkauf. JuS 2016. 398 

Verbrauchsteuer ist die -+ Steuer auf den -+ Ver­
brauch von Gütern (7. B. Tabak~tcuer. i. w S. auch 
Umsatzsteuer). 
Lit.: Zölle und Verhr:iuchsteuem (Lbl.). hg. v. Witte. P., 
2021: 80111:c11·t~. M./Schröer-Sdwlle11huf:. S.. Ver­
brauchstcuerrecht. l A 2018 

Verbrechen ist in erncm weiteren Sinn da' von dem 
-+Tatbestand des -+ Strafgesetzes 111 semen Merk­
malen festgelegte. mll Strafe bedrohte Unrecht, für 
das der Täter einen Schuldvorwurf verdient. In ei-



Verdacht 

nem engeren Sinn (§ 12 1 SLGB) ist V. die rechts­
widrige Tat, die mindestens miL -> Freiheitsstrafe 
von einem Jahr und darüber bedroht ist (z.B. § 146 
StGB Geldfälschung, § 154 J StGB Meineid. § 177 I 
StGB sexuelle Nötigung. Vergewaltigung. § 211 
StGB Mord, § 212 StGB Totschlag usw.), wobei 
qualifizierte Tatbestände. privilegierte Tatbestände 
und Sondertatbestände eigenständig zu betrachten 
sind. lnsofcm steht das V. in Gegensatz zu dem 
-+Vergehen. Der - Versuch eines Verbrechens ist 
stets strafbar (§ 23 1 StGB). Die versucbLe Anstif­
tung zu einem V. ist sLrafbar (§ 30 I StGB). Bei 
einem V. kann nicht von der Verfolgung abgesehen 
werden und kmm kein --. Stialbefehl ergehen. Bei 
einem V. ist stets Verteidigung durch einen Rechts­
anwall notwendig. 
Lit.: Lesc/1, H .. Der Verbrechensbegriff, 1999; Kusclmik, 
B.. Der Gesamltatbcstand des Verbrechens gegen die 
Menschlichkeit, 2009 

Verdacht ->Tatverdacht 
Lit.: Schulz. L. Nonniertes Misstrauen, 2001 

verdächtigen (V.) Verdacht äußern 

verdächtigt (Adj.) durch einen Verdacht gekenn­
zeichnet. unter einem Verdacht stehend 

Verdächtigter isL in dem Strafverfahrensrecht, wer 
unter dem Verdacht steht, eine mit -+ Strafe bedroh­
te-+ Handlung begangen zu haben. Der Verdächtig­
te wird .w einem -+ Beschuldigten, sobald gegen 
ihn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Bis 
dahin kann der Verdächtigte als -+ Zeuge vernom­
men werden. 

Verdächtigung ist die Äußerung oder Begründung 
eines_. Verdachts. Falsche V. begeht(§ 164 BGB), 
wer einen anderen bei einer -+ Behörde oder öffent­
lich wider besseres Wissen einer rechtswidrigen Tat 
oder einer Dienstpflichtverletzung in der Absicht 
verdächligt, behördliche Maßnahmen gegen ihn 
herbeizuführen oder fortdauern zu lassen. Die fal­
sche V. kann auch durch Verschweigung einer Tatsa­
che bei einer sonst wahrheitsgemäßen Anzeige er­
folgen. Die falsche V. wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Wegen politi­
scher V.(§ 241a StGB) ist strafbar, wer einen ande­
ren durch eine Anzeige oder V. der Gefahr aussetzt, 
aus politischen Gründen verfolgt zu werden und 
hierbei in Widerspruch zu rechtsstaatlichen Grund­
sätzen durch Gewaltmaßnahmen oder Willkürmaß­
nahmen Schaden an Leib oder Leben zu erleiden. 
der Freiheit beraubt oder 111 serner berufücben oder 
wirtschaftlichen Stellung empfindlich beeinträchtigt 
zu werden. Die politische V. wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der 
Versuch ist stra!bar. 
Lit.: langer. W., Die falsche Verdächtigung, 1973; Bem­
lwrd. L. Falsche Verdächtigung. 2003 

Verdienst (M.) Lohn, Entgelt 
Lit.: Jalmke, J„ Der Verdienstausfall im Schadensersatz­
recht, 2000 

Verdikt (N.) Wahrspruch, Uneil 
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verdingen (V.) Arbeit oder Lieferung vergeben 

Verdingung ist die Vergabe von Arbeiten oder Lie­
ferungen durch Ausschreibung. 

Verdingungsordnung ist (eine ältere Bezeichnung 
filr) eine von nichtstaatlichen Fachgremien be­
schlossene Ordnung eines Verfahrens für die Verga­
be öffentlicher Aufträge in dem Bereich der Leis­
tungen (VOL). der Bauleistungen (VOB) und der 
freiberuflichen Leistungen (VOF). Chre Anwendbar­
keit auf öffentliche Aufträge folgt aus der jeweiligen 
Vergabeordnung.-> Vergabe- und Vertragsordnung 

Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) (aus­
genommen Bauleistungen) ist die VerwalLUngsvor­
schrift über die bei der Vergabe von öffentlichen 
Leistungsaufträgen geltenden Grundsätze. 
Lit.: Daub, W./Meierrose, R„ Kommentar zur VOL-B, 
hg. v. Eberstein, H .. 5. A. 2003; Daub, W.!Eberstein, ff .. 
Kommentar zur VOUA, 5. A. 2000; Schal/er, H„ Ver­
gabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teile A und 
B, 5. A. 2014; Lei11e111a11n. R„ Die Vergabe öffentlicher 
Aufträge, 7. A. 2021 

verdunkeln (V.) dunkel machen 

Verdunkelung (F.) Verdunkeln, Verschleiern 

Verdunkelungsgefahr (§ 112 Il Nr. 3 StPO) ist der 
dringende__. Verdacht, dass der Verdächtige in dem 
Falle der Nichtverhaftung auf die Integrität der 
__. Beweismittel unlauter einwirken wird und dass 
deshalb die -+ Gefahr droht, dass die - Er­
mittelung der Wahrheit erschwert werde(, weshalb 
die V. ein -+ Haftgrund isl). 
Lit.: Hen11es. T., Der Haftgrund der Verdunkelungsge­
fahr, 1992; La11g11er. S .. Untersuchungshaftanordnung. 
2003 

vereidjgen (V.) Eid ablegen, Eid abnehmen 

Vereidigung (z. ß. §§ 478 ff. ZPO) ist die Ablegung 
bzw. Abnahme eines Eides zu der Bekräftigung 
einer Aussage durch einen -+ Eid. Die V. kann jeden 
Menschen betreffen. der einen Beitrag leistet, der 
für die Wahrheitsfindung bedeutsam ist. Die V. er­
folgt durch das -+ Gericht. Bei ihr schwört der Ver­
eidigte, die Wahrheit zu sagen. Die vorsätzlich fal­
sche Aussage entgegen dem Eid isl als __. Meineid 
strafbar(§ 154 StGB). 
Lit.: P<1rk. T.. Die Vereidigung von Zeugen im Strafpro­
zess, JuS l998. 1039 

Verein ist in dem Verfassungsrecht (Art. 9 GU) ein 
Zusammenschluss mehrerer -+ Personen. Die Frei­
heit, einen V. zu bilden, ist durch die Verfassung 
ebenso gewährleisteL wie die Freiheit, einem V. nach 
Belieben fernzubleiben (-+ Vereinigungsfreiheit). In 
dem Verwaltungsrecht(§ 2 VereinsG) ist V. die Ver­
einigung, t.u der sich eine Mehrheit von Personen 
für längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck 
freiwillig und mildem Ziel organisierter Willensbil­
dung zusammengeschlossen hat. In dem Privatrecht 
ist V. eine auf eine gewisse Dauer berechnete Perso­
nenvereinigung mit körperschaftlicher Verfassung, 
die als einheitliches Ganzes gedacht wird, daher 
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einen GesamLnamen führt und in dem Bestand von 
dem Wechsel der -+ Mitglieder unabhängig ist 
(rechlstatsächlich in Deutschland 1980 rund 180000 
eingetragene Vereine. 2001 rund 544 700 eingetra­
gene Vereine in rund 600 Vereim.registem. davon 
215 439 Sportvereine, 95 044 Fre11e11vereine. 72 350 
sozial-karitative Vereine und 61 983 kulturelle Ver­
eine, 2005 rund 594000 eingetragene Vereine, 2020 
rund 620000). Der V kann entweder-+ rechtsfähig 
(eingetragen, juristische -+ Person) sein oder nicht­
rechtsfühig (nicht eingetragen). Der (recht.efiihige,) 
nichtwimclraftliche V. (ldeaherein) erlangt Rechts­
fähigkeit durch -+ Eintragung in das -+ Vereins­
register des zuständigen __.Amtsgerichts (§ 21 
BGB). der (rechtsfiihige.) wirtsclwftliche V. entwe­
der nach den besonderen Vol"\chriften (z.B. AktG, 
System der Nonnauvbestimmungen) oder durch 
staatliche Verleihung (§ 22 BGB, Konzessionssys­
tem). Für die Annahme eines winschafllichen Ge­
schäftsbetriebs reichen dabei von den Mitgliedern 
des Vereins angestrebte wirtschaftliche Vorteile 
allein nicht aus. Voraussetzungen der Eintragung des 
Vereins sind eine schriflliche -+Satzung mit be­
stimmten unerlässlichen und weiteren angestrebten 
Bestimmungen (§§ 57 f. BGB). Mindestmitglieder­
zahl von 7 Personen C§ 56 BGB) und Anmeldung 
durch alle Vorstandsmitglieder in ölTenllich beglau­
bigter Form(§ 59 BGB). Vor der Eintragung erfolgt 
eine Überprüfung durch das Amtsgericht und die 
untere -+ Verwaltungsbehörde. -+ Organe des Ver­
eins sind (dann) -+ Mitgliedervcr.ammlung und 
-. Vorstand (§§ 32. 26 BGB). Nach § 31 BGB ist 
der V. fllr einen __.Schaden verantwortlich, den der 
Vorstand, ein Mitglied des Vor:.tands oder ein ande­
rer vcrfa:.sungsmäßig berufener • Vertreter emem 
Drillen durch eine m Ausführung der ihm zustehen­
den Verrichtung begangene. zu Schaderu.ersatz 
verpnichtende __. l landlung zugefügt hat. Der 11icht­
rechtsfiihige V. unterscheidet sich von dem rechtsfä­
higen V. durch das Fehlen der • Rechtsfähigkeit. 
Nach § 54 S. l BGB sollen auf ihn (zwecks Ein­
schränkung von Gewerkschaften) die Vorschriften 
über die __. Gesellschaft Anwendung finden, doch 
wird diese - Verweisung allgemein als verfehlt 
angesehen und weitestgehend das Recht des rechts­
fähigen V auch auf den nichtrechtsfähigen V. ent­
sprechend angewandt. Die Haftung der Mitglieder 
aus Rechtsgeschäften ist regelmäßig stillschweigend 
auf den Anteil an dem Vereinsvermögen beschränkt. 
Seit 2009 ist die Haftung ehrenamtlich tätiger Ver­
eins- und Sriftungsvorslände gesetzlich auf Vol"\atz 
und grobe Fahrlässigkeit eingeschränkt (§ 3la I 1 
BGB). Der Vorstand ist nur zu der Vertretung des 
Vereins ermächtigt. nicht auch 1u Vertretung der 
Vereinsmitglieder. 

Lit.: Swber. K .• Handbuch rum Vereinsrecht. 12. A. 
2021: Der eingetragene Verein, hg. v. Sa111er. E./ 
Schwevcr, G./Wa/d11er, W, 21. A. 2021: Märkte. R„ Der 
Verein im Zivil- und Steuerrecht. 1 l A. 2022: 811rhoff. 
D .. Vereinsrecht. 10. A 2018: Sclrleder. H„ Steuerrecht 
der Vereine. 12. A. 2018; \Vörle-H1mmel, C.. Vcreme 
gründen und erfolgreich führen, 13. A. 2017; Gr1111d­
mar111. C„ Das fast vergessene öfTcntliche Verein\fecht, 
1999: Sauer, O.!Luger. F., Vereine und Steuern. 6. A. 
2010: Tm1er. P., Neues JUm Vereinsrecht, NJW 2008. 
16: Hand- und Fonnularbuch de„ Vereinsrecht„, hg. v. 
Ba11111a11n, T. u.a„ 3. A. 2022 

Vereinigung 

\'ereinbareo (V.) verabreden. Vertr.ig schließen 

Vereinbarung (E) Vertrag 

Vereinbarungsdarlehen ist da.s -+ Darlehen oder 
Sachdarlehen, das dadurch entsteht. dass der 
__. Schuldner. der dem -. Glaub1ger -. Geld oder 
andere vertretbare -. Sachen schon aus einem ande­
ren Grund schuldet, mit diesem nachträglich verein­
ban. dass das Geld oder die Sachen ah Darlehen 
oder Sachdarlehen geschuldet werden sollen 
Lit.: Srl'i11, J„ Das Vercinbarungsdarlehen. 1935 

vereinen (V.) 1usammenfassen, zusammenschlie­
ßen. verbinden 

vereinigen (V.) 1usammcnfasscn, zusammenschlie­
ßen, verbinden 

vereinigt (Adj.) zusammengefasst. zusammenge­
schlossen. verbunden 

Vereinigte Staaten von Amerika (United States of 
America, USA) sind ein aus ehemaligen Kolonien 
vor allem Englands und Frankreichs (sowie Spa­
niens) 177611783 erwachsener Bundesstaat. Dessen 
Recht ist als folge der vielfachen Herkunft aus 
englischen Kolonien und des bedeutenden Anteils 
britischer Siedler !>eil dem 19. Jh. weitgehend 
__. Fallrecht. doch finden sich auch Teilkodifikatio­
nen. Die Verfassung stammt von dem 17.9.1787 und 
wurde zu dem 21.6.1788 in Kraft geset.tt. 
Lit.: /l/11111eT1witz. D .. Einführung in das angloamerika­
nische Recht. 7 A. 2003. 8. A. 2022; Bruggt•r. iv.. Ein­
filhrung in da\ öffentliche Recht der USA, 2. A. 2001: 
Li1111eweber, A .• f.inführung in da.s US-amcnkanische 
Verwaltungsrecht, 199~; Köl>/er, G„ Rechtsenglisch, 
8. A. 2011; Hcrn P., US-Amerikanisches Recht, 7. A. 
2020: ßyrd, B„ Einführung in die anglo-amerikanische 
Rccht•"pracbe. 3. A. 2011, Bd 2 2. A. 2010, Sclwck. 
H„ Einführung in das US-arncnkanische Zivilprozess­
recht, 5. A. 2020: Reimann, M„ Emfiihrung 1n das US­
arnerikanischc Privatrecht, 2. A. 2004; D11hber, M„ 
Einführung in das US-amerikanische Strafrecht, 2005: 
Merkt. H./Götlrel. S„ US-amerikanisches Gcsellschafü­
rccht, 3. A. 2013 

Vereinigung (Art. 9 1 GG) ist in dem Verfassungs­
recht der --+ Verein und die + Gesellschaft. ausge­
nommen die öffentlich-rechtliche __. Körperschaft. 
Es besteht -. Vereinigungsfreiheit. Vereinigungen, 
deren Zweck oder deren Tätigkeit den Str.ifgesetzen 
zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungs­
mäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der 
Völkerverständigung richten. sind verboten. Krimi­
nelle V. (§ 129 StGB Bildung krimineller Veremi­
gungen) ist die auf die Begehung von Straftaten 
gerichtete V. Wer eine knminelle V. gründet oder 
unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu Hlnf Jah­
ren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch die Gründung 
einer terroristischen V. oder die Beteiligung an ihr 
als Mitglied oder die Tätigkeit in einer ausländi­
schen kriminellen und terroristischen Organisarion 
ist Mrafbar (§§ 129a, 129b StGB). 
Lit.: Sclreiff. 8., Wann beginnt der Strafrechtsschutz 
gegen kriminelle Vcrem1gungen·l, 1997; N1•/rri11g, M., 
Kriminelle und terronstische Vereinigungen im Au~­
land, 2007 



Vereinigungsfreiheil 

Vereinigungsfreiheit (Art. 9 1 GG) ist in dem Ver­
fassungsrecht die -> Freiheit aller D~~tschen, 
-> Vereinigungen zu bilden (positive V.). Uber die 
Gründungsfreiheit hinaus ist dadurch auch die Betä­
tigungsfreiheit geschützt. Umgekehrt enthüll Art. 9 1 
GG negativ die Freiheit, Vereinigungen fern zu 
bleiben (negative V.). 
Lit.: Scholz. R., Koalitionsfreiheit als Verfassungsprob­
lem, 1971; Murswiek, D .. Grundfälle lUT Vereinigungs­
freiheit - Art. 9 1, II GG, JuS 1992. 116; Kret;,schmar, 
R„ Die RoUe der Koalitionsfreiheit, 2003: Ferenschild. 
S .. Zwischen Recht und Realität - Vereinigungsfreiheit 
und Kollektivverhandlungen, 2017 

Vereinsfreiheit-> Vereinigungsfreiheit 

Vereinshaftung--+ Verein 

Vereinsregister (z.B.§§ 21. 55 BGB) ist das öffent­
liche, von den -> Amtsgerichten geführte --+ Re­
gister. in das die rechtsfähigen, nichtwirtschaftlicheo 
-> Vereine eingetragen werden. -> Vereinssache 
Lit.: Krajka. A./Kiihn. Registerrecht, 11. A. 2019 

Vereinssach e ist die den -> Verein betreffende An­
gelegenheit. -> Vereinsregister 

vereint (Adj.) vereinigt, verbunden, zusammenge­
fasst, wsammengeschlossen 

Vereinte Nationen (UNO) ist der Zusammenschluss 
der (meisten) ->Staaten der Welt ( l999 188 Mit­
glieder, 2004 191, 2007 bzw. 2015 bzw. 2021 193) 
zu dem Zweck der Wahrung des Weltfriedens w1d 
der imernationalen Sicherheit durch Kollektivmaß­
nahmen (UN-Charta von dem 26.6.1945, Inkrafttre­
ten an dem 24.10.1945 für 51 Mitgliedstaaten). 
Grundlage der Vereimen Nationen ist ihre Satzung. 
Organe der Vereinten Nationen sind Vollversamm­
lung, -> Sicherheitsrat und -+ Generalsekretär bzw. 
Generalsekretariat. Filr zahlreiche Teilaufgabenbe­
reiche bestehen Sonderorganisationen (z.B. 
->UNESCO). Bis 2000 haben die Vereinten Natio­
nen rund 500 internationale Vereinbarungen begrün­
det. 
Lit.: Charta der Vereinten Nationen. Kommentar, hg. v. 
Si111m(1, 8. u. a„ 1991: Rosenwick. N., Die Organisation 
der Vereinten Nationen, Jus 1994. 1000; Thc Charter of 
lhe United Nations. hg. v. Sim11u1, B. u. a., 2. A. 2002; 
Unser. G., Die UNO. 7. A. 2004; Die Vereinten Natio­
nen. hg. v. Mü11k, H„ 2008; Payundeh, M., Einführung 
in das Recht der Vereinten Nationen. JuS 2012, 506 

verfahren (V.) tun, handeln. behandeln, bewältigen 

Verfahren ist die Art und Weise der Bewältigung 
einer Aufgabe oder eines Vorhabens. Insbesondere 
erfolgt das Vorgehen der -> Verwaltung in dem 
besonderen Verwaltungsverfahren. In einem engeren 
Sinn ist V. das Entscheidungsverfahren der ...... Ge­
richte über eine -> Rechtsstreitigkeit. Dabei werden 
verschiedene Arten des Verfahrens unterschieden. 
Eine Art der Unterscheidung gründet sich auf die 
verschiedenen Rechtswege, in denen auf Grund ge­
schichtlicher Entwicklung Rechtsstreitigkeiten aus­
getragen werden (z.B. ->Zivilverfahren, ->Straf­
verfahren, -. Verwaltungsstreitverfahren u. a.). 
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Weiter wird oft zwischen -+Vorverfahren (z.B. Er­
mittlungsverfahren), ->Erkenntnisverfahren und 
-> Vollstreck11ngsverfahre11 getrennt. Schriftliches V. 
ist das ausschließlich schriftlich, m.iindliches V. das 
grundsätzlich mündlich durchgeführte V. Objektives 
V. ist das nicht auf die Verurteilung eines Menschen 
gerichtete V. (z.B. §§ 440 ff. StPO selbständiges 
Einziehungsverfahren). Beschleunigtes V. ist das 
besonders rasch durchgeführte, auf einzelne Förm­
lichkeiten verzichtende V. in einfacheren Angele­
genheiten (z.B. §§ 417 ff. StPO). Der Anspruch aus 
den §§ 198ff. GVG wegen überlanger Verfahrens­
dauer ist eine weder Rechtswidrigkeit noch Ver­
schulden voraussetzende, prozessrechtlich begrün­
dete Risikohaftung. 
Lit.: leipo/d, D .. Vereinfachung und Beschleunigung 
des Rechtsschutzes durch summarische Verfahren, 
1998; Schlfichte1; E .. Herausforderung Beschleunigtes 
Verfahren. 1999; Marx, M. u. a., Rechtsschutz bei über­
langen Gerichts- und Em1ittJungsverfahren, 2013; Stah­
necker. T., Entschädigung bei überlangen Gerichlsver­
fahren. 2013 

verfahrcosfähig (Adj.) zu der Beteiligung an einem 
Verfahren fähig 

Verfahrensfähigkeit ist die Fähigkeit, an einem 
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit beteiligt 
zu sein. 

Verfahrensgebühr ist die dem Rechtsanwalt nach 
den §§ 2 ll, 13 RVG für das Verfahren in jeder In­
stanz nur einmal entstehende Gebühr. 

Verfahrensgrundsatz ist das allgemeine, filr die 
Durchführung eines -+ Verfahrens geltende Prinzip 
(Verfahrensprinzip, Verfahrensmax.ime, z.B. -> Öf­
fentlichkeit. -+ MündJichkeit, -> Unmittelbarkeit, 
-> Verhandlungsgrundsatz, -> Verfügungsgrund­
satz. -> Untersuchungsgrundsatz und rechtliches 
->Gehör). 
Lit.: Yildirim, K., Zivilprozessrecht im Lichte der Ma­
ximen, 2001 

Verfahrenspflegschaft ist die (nach § 276 FamFG 
vorgesehene) .._. POegschaft für einzelne -> Ver­
fahren. 
Lit.: Bienwa/d, W.. Verfahrensptlegschaft. 2002; Harm. 
U.. Verfahrenspt1egschaft in Betreuungs- und Uoter­
briogungssachen, 5. A. 2018 

Verfahrensrecht ist die Gesamtheit der das 
->Verfahren betreffenden Rechtssätze. Das V. ist 
grundsätzlich öffentliches -> Recht. Es ist formelles 
Recht. Das gerichtliche V. ist vor allem in dem Ge­
richtsverfassungsgesetz, der-> Zivilprozessordnung, 
der ->Strafprozessordnung, der -> Verwaltungsge­
richtsordnung und weiteren Prozessordnungen gere­
gelt. Für das (außergerichtliche) Verwaltungsverfah­
rensrecht gelten die-> Verwaltungsverfahrensgesetze 
des-> Bundes und der-+ Länder. 
Lit.: Grunsky. W., Grundlagen des Verfahrensrechts, 
2. A. 1974: fntemationales Privat- und Verfahrensrecht. 
hg. v. Jayme, E./Hausmann, R .. 20. A. 2020: Zimmerli, 
U .. Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts. 2004 

Verfahrensverschleppung 
pung 

-> Prozessverschlep-
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Verfa ll i-.1 der Vertw,t emes Rechtes ohne Willen des 
Berechugten. In dem Strafrecht (§§ 73ff. StGB) 
kann der V. eines aus einer -+ Straftat erwachsenen 
Vem1ögensvorteils angeordnet werden. wobei ein 
Dntter den Vorteil dann nicht durch die Tat erlangt 
hat. wenn er mll dem Täter em rechtmäßiges ent­
geltliches Rechtsge~chäft geschlossen hat. Dieser 
2017 in Ein1iehung geänderte V. ist keine Strafe, 
'>Ondcm eme Prävention bezweckende Maßnahme 
eigener An. In dem Privatrecht wird verschiedent­
lich der V. für den Fall der -+ NichterfülJung einer 
-+ Verpflichtung vereinban (vgl. -+ VerfalJsklausel. 
__. Verfallspfand). In dem Wechselrecht ist V. des 
Wcch,cls die Flllligkeit. 

Lit.: llusherg. ~V.. Verfall bei Bestechungsdelikten, 
1999; Dollmm111, M .• Die Regelung de~ Verfalls. 2003: 
Podol.~ky, J., Vermögensabschöpfung im Straf- und 
Ordnungswidrigkei1enverfahren, 6. A. 2019 

Verfallsklausel ist die Vereinbarung zwischen 
+ Schuldner und -+ Gläubiger. dass der Schuldner 

bei „ Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung 
einer Verpfüchtung seine Rechte verliert. 

Verfa lls pfand (Verfallpfand) (§ 1229 BGB) ist das 
-+ Pfand. bei dem vereinbart ist, dass dem 

+ Pfandgläubiger. falb er nicht oder nicht rechtzei­
tig befriedigt worden ist. das -. Eigentum an der 
Sache 1ufallcn oder übertragen werden soll. Die 
Vereinbarung einer derartigen Rechtsfolge vor dem 
Emtrill der Verkaufsberechtigung ist zu dem Schutz 
des Pfandschuldner.. nach geltendem Recbt 
Deutschlands nichtig. Grundsätzlich ist dai. Pfand 
Verkaubpfand. 

verfas.'lcn (V) in eine Fassung bringen. schaffen 

Verfasser ist der Urheber einer Gegebenheit. insbe­
sondere eines Sprachwerks. 

Lit.: Verfasser-Datenbank - die Autoren der deutsch­
sprachigen Literatur von den Anfängen bis zur Gegen­
wart. 2012 (elck1ronischc Ressource De Gruyter Berlin) 

Verfassung ist der Zustand oder die Grundordnung 
einer Gegebenheit oder einer -+Körperschaft, ins­
besondere de~ ; Staates. wobei soziologisch jede 
Körperschaft eine tatsächliche (materielle) V. hat. ln 
dem Verfassungsrecht ist formelle V. ein in besonderer 
Form zustande gekommenes -+Gesetz (Verfassungs­
urkunde). das nur auf bestimmtem. vorgeschriebenem 
Weg und mit bestimmten vorgegebenen Kräften 
(1. B. Mehrheiten) ge:indert werden darf und daher 
eine erhöhte Bestandsgewähr in '>ich lrägt. Materiel­
le V. ist dagegen die Gesamtheit der Regeln über die 
Leitung des Staates. die Bildung und den Aufgaben­
kreis der obersten -+ Staatsorgane. die grundlegen­
den Staatseinrichtungen und die StclJung des 
-+ Bürge.-.. im Staat. Fom1elle V. und materielle V. 
entsprechen "eh weitgehend. aber nicht vollständig 
(l B. ungeschriebene Zuständigkeit z. B. aus der 
Natur der Sache). Fonnelle VerfaJ>sungen gibt ei. 
nach allgemeiner Ansicht (er:.t) seit 1776 (Virginia 
Bill of Rights, danach Polen und Frankreich 179 1, 
Bayern 1808). Obwohl in den meisten Staaten der 
Gegenwart fom1ellc Verfassungen geschaffen wor­
den sind, ist die formelle V. nicht Voraussetzung 

Verfassungsbeschwerde 

eines Staates (vgl z.B. Großbritannien). -. Grund­
gcsetl 

Lit http://w\\"'·kocblcrgerhard.de/Fonies/Fontes.htm: 
Verfa"ungen der deutschen Bundesländer. 10. A. 2014: 
Die Verfassungen der EU M11glied,taatcn. hg. \ Kim­
me/, . \ . 6 A. 2005; Die Entstehung einer europäischen 
Verfassungsordnung. hg. \. Schwarze. J., 2000; Häber­
lc. P Europäi,che VerfaS\ungslehre. 8. A. 2016 

verfassunggebend (Adj.) eine formelle Verfassung 
schaffend 

verfassunggebende Gewalt -+ Gewalt, verfassung­
gebende 

Ve rfassungsänderung ist in dem Verfassungsrecht 
die Abänderung der-+ Verfassung, insbesondere der 
Verfassung in formellem Sinn. Nach Art. 79 I GG 
kann das • Grundgc~etz nur durch ein -+Gesetz 
geändert werden. das den Wortlaut des Grundgeset­
zes ausdrücklich ändcn oder ergänzt. Ein solches 
Gesell bedarf der Zustimmung von twei Drilleln 
der Mitglieder sowohl des -. Bundestags wie auch 
des -+Bundesrats (Art. 79 II GG). Unzulässig ist 
nach Art. 79 II I GG eine Anderung. durch welche 
die Gliederung des + Bundes in -+ Länder, die 
grundsät1lichc Mitw1rl..ung der Länder bei der 
-+ Geset1gebung oder die in den Artikeln 1 und 20 
GG niedergelegten Grundsäl/e berührt werden. 

Lit. Wiuekindt. C„ Matencllrechtliche Schranken 
von Verfassungsanderungen. 2000 

Ve rfassungsauslegung 1<,t die -+ Auslegung der 
-+ Verfassung. 

Lll.: Swrd. C.. Pra:im der Verfassungsau,legung. 1994; 
Park, L. Die verfassungskonforme Auslegung als rich­
terliche Verfa,sungskonl..retisierung. 2000 

Verfassungsbeschwerde ist die verfassungsrechtli­
che Möglichkeit, das -+ Verfassungsgericht zu dem 
Schutz eines dem Beschwcrdcfllhrcr nach seiner 
Ansicht 1ustehendcn -+ Rechtes anzurufen. Nach 
Art. 93 1 Nr. 4a GG kann jedermann eine V. bei dem 
-+ Bundesverfassungsgericht mit der Behauptung 
erheben, c1 sei durch die öffentliche -+ Gewalt 
(-+ Gcset1.gebung. _, Rechtsprechung. -+ Verwal­
tung) in einem seiner Gnindrechte oder in einem 
seiner in den Artl. 20 IV, 33. 38. 101. l03 und 104GG 
enthaltenen Rechte verletzt worden. Diese V. ist ein in 
den §§ 13 Nr.8a, 90ff. BVerfGG näher geregelter 
-+Rechtsbehelf. Sie ist innerhalb eines Monats zu 
erheben und 1u begrtinden (§ 9311 BVcrfGG). Sie 
kann sich vor allem gegen -+ Gcsc11c. -+ l lneile und 
-+Verwaltungsakte richten, setzt aber grundsä11.lich 
die Erschöpfung des -+ Rechtswegs voraus (§ 90 ll 
BVerfGG. bis 31 12.1999 wurden 75140 V. einge­
legt. davon 1986 2935, 1992 4214, 1999 knapp 
5000. davon 2.6 Prozent erfolgreich, 2007 6005, 
davon 2.45 erfolgreich. 2011 6036. 2014 1,92 Pro-
1.cnt erfolgreich. 2016 5376 Verfassungsbeschwer­
den 1.86 Pro1ent erfolgreich), wobei in dem Zivil­
proressrech1 der Rechtsweg nicht erschöpft ist. 
wenn das Revisionsgcncht den Rechtsstreit an die 
Vorini.tanl lurückverwcist. Seit 1993 ist eine V. nur 
noch dann 1ur Entscheidung anzunehmen, wenn ihr 
gnmdsä11liche verfassungsrechtliche Bedeutung 



Verfassungsfeind 

zukommt oder die Annahme zu der Durchsetzung 
der Grundrechte angezeigt ist (§ 93a IT BVerfGG). 
Eine aus drei Richtern bestehende Kammer ent­
scheidet die offensichtlich unbegründete und die 
offensichtliche begründete V. endgültig und legt die 
übrigen Verfassungsbeschwerden dem Senat vor. 
1998 entschied das Bundesverfassungsgericht über 
eine V .• die der Beschwerdeführer bereits zurückge­
nommen halle. Außerdem schloss es eine V. wegen 
Verletzung der Allgemeinheit und Gleichheit der 
Wahl in den Ländern wegen Vorrangs der Artl. 28 1 
2, 38 I 1 GG aus. 
Lit: Clausen. H„ Landesverfassungsbeschwerde und 
ljundesstaatsgewalt, 2000; Kleme-Cosack, M., Verfas­
sungsbeschwerden und Menschenrechtsbeschwerde, 
2. A. 2007; Vogel, S„ Der Prüfungsumfang des Bundes­
verfassungsgerichts bei Verfassungsbeschwerden. 2004; 
Zuck, R .. Das Recht der Verfa~sungsbeschwerdc, 6. A. 
2021: Klein, 0. u. a., Aktuelle Zulässigkcit~probleme, 
NJW 2007. 945; Geis, M. u.a., Grundfälle zur Verfas­
sungsbeschwerde, JuS 2012. 316 

Verfassungsfeind ist der (aktive) Gegner der jeweils 
geltenden -+Verfassung. Gegen verfassungsfeindli­
che Tätigkeiten können staatliche Abwehrmaßnah­
men zulässig und erforderlich sein. ln dem Strafrecht 
sind einzelne verfassungsfeindliche Verhaltenswei­
sen, die aJs verfassungswidrig angesehen werden, mit 
-+Strafe bedroht worden(z. B. §§ 84ff.StGB). 
Lil.: Schönbohm, W., Verfassungsfeinde als Beamte?, 
1979 

Verfassungsgericht (z.B. Art. 93 GG) ist das für 
Verfassungsstreitigkeiten (z.B. ___. Verfassungsbe­
schwerde, --. Normenkontrolle) zuständige --. Ge­
richt des -+Bundes (-+Bundesverfassungsgericht) 
oder eines Landes (z. T. als Staatsgerichtshof, Ver­
fassungsgerichtshof, V. bezeichnet). Das V. ist Teil 
der rechtsprechenden -+ Gewalt. Seine Organisation 
und sein Verfahren sind in der Verfassung und in 
besonderen Gesetzen (z.B. Bundesverfassungsge­
richtsgesetz) geregelt. Ist die Verletzung eines 
Grundrechts durch eine Landesbehörde (z.B. Lan­
desgericht) unter Berufung auf gleichlautende 
Grundrechte der Bundesverfassung und der Landes­
verfassung (z.B. Hessen) vor dem Bundesverfas­
sungsgericht und dem Landesverfassungsgericht 
behauptet, ist zwecks Venneidung abweichender 
Entscheidungen das Bundesverfassungsgericht in 
erster Linie zu der Entscheidung berufen. 
Lit.: Sehlaich, K./Korioth. S., Das Bundesverfassungs­
gericht, 12. A. 2021; Fleill)\ R .. Verfassungsprozess­
recht, 10. A. 2017; Verfassungsgerichtsbarkeit in West­
europa, hg. v. Starck, C. u. a„ 2. A. 2007; Verfassungs­
gerichLsbarkeit in Mittel- und 0Meuropa, hg. v. 
Luchterlumdt, 0. u. a .• 2007; Verfassungsgerichtsbar­
keit, hg. v. M{l~ing. J. u. a„ 2011; Voßkuhle. A. u. a„ 
Grundwissen - Öffenlliches Recht: Die Verfassungsge­
richtsbarkeit, JuS 2022, 1137 

Verfassungsgeschich te ist die Beschäftigung mit 
der vergangenen -+ Verfassung. Sie ist, soweit die 
Verfassung Teil des jeweils geltenden Rechtes ist, 
ein Bestandteil der-+ Rechtsgeschichte. Sie umfasst 
in dem Grundsatz und deshalb auch in der taLSächli­
chen Ausführung der Darstellung meistens nicht nur 
die Geschichte der formellen Verfassungen, sondern 
auch der materiellen Verfassungen. 
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Lit.: Köbler. G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Waitz. G„ Deutsche Verfassungsgeschichte Bd. 1 IT. 
Neudruck 1953ff.; Huber. E„ Deutsche Verfassungsge­
schichte, Bd. ! ff. versch. A. 1967 ff.; Willoweit, D„ 
Deutsche Verfassungsgeschichte, 8. A. 2019; Zippelius, 
R„ KJeine deutsche Verfassungsgeschichte, 7. A. 2006; 
Frr>tscher. W./Pieroth, W., Verfassungsgeschichte, 19. A. 
2021; Weber. A., Europäische Verfassungsvergleichung, 
2010 

Verfassungsgrundsa tz (Verfassungsprinzip) ist der 
für die -. Verfassung wesentliche Gnmdsatz (z.B. 
die -+ Gewaltenteilung, die Durchführung von 
-+ Wahlen, die -> Bindung von [Gesetzgebung,] 
Verwaltung und Rechtsprechung an -> Gesetz und 
-t Recht [Arl. 20 GG], die Gliederung des (Bun­
des-)Staates in -+ Länder, die Garantie von 
-t Grundrechten u.a. m.). 
Lit.: Reimer. F.. Verfassungsprinzipien, 2001 

verfassungskonform (Adj.) der Verfassung entspre­
chend 

verfassungskonforme Auslegung _. Auslegung, 
verfassungskonforme 

verfassungsmäßig (Adj.) der Verfassung enLSpre­
chend 

verfassungsmäßige Ordnung -+ Ordnung. verfas­
sungsmäßige 

verfassungsmäßiger Vertreter _. Vertreter, verfas­
sungsmäßiger 

Verfassungsorgan ist das in der -+ Verfassung zu 
dem Handeln für den Staat bestimmte -+ Organ. ln 
der Verfassung des -+ Bundes sind V. vor allem der 
-+ Bundestag, der -+ Bundesrat, der -> Bundes­
präsident, die -t Bundesregierung, die -> Bundes­
gerichte und der -t Bundesrechnungshof. Daneben 
üben die -> Parteien bei der Beteiligung an den 
Parlamentswahlen Funktionen eines Verfassungsor­
gans aus (str.). 

Lit.: Bieber. R .. Das Verfahrensrecht von Verfassungsor­
ganen, 1992 

Verfassungsprinzip -+ Verfassungsgrundsatz 

Verfassungsprozess -> Verfassungsgericht 

Verfassungsrecht ist die Gesamtheit der die -+Ver­
fassung betreffenden -+Rechtssätze. Das V. ist ein 
Teil des öffentlichen Rechtes. Formel/es V. sind alle in 
die Verfassungsurkunde aufgenommenen Rechtssät­
ze, materielles V. alle die Grundordnung der Gemein­
schaft betreffenden Rechtssätze.-+ Staatsrecht 
Lit.: Sartorius, C„ Verfassungs- und Verwaltungsgeset­
ze, (Lbl.) 2021, gebundene Ausgabe 2021: Häberle, P., 
Gemeineuropäisches Verfassungsrecht. 1997: Ende, M„ 
Entwicklungslinien des europäischen Verfassungs­
rechts. 1999; Bethge. H„ Verfassungsrecht, 4. A. 2012; 
Heimt11111, H .. Verfassungsrecht und Verfassungsprozess­
recht, 2004; Kloepfer. M„ Verfassungsrecht Band 1 f. 
2010f. 

Verfassungsschutz (An. 73 Nr. lOb GG) ist der 
Schutz der freiheitlichen demokratischen --. Grund-
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ordnung. des Bestands und der Sicherheit des 
--+ Bundes oder eines + Landes. Dazu kommt der 
Schutz vor ungesetzlichen Beeinträchtigungen der 
Amtsführung von Mitgliedern verfassungsmäßiger 
Organe des Bundes oder eines Landes sowie gegen 
sicherheitsgeflihrdendc oder gehcimdiensfüche Tä­
tigkeit für eine fremde Macht und gegen Bestrebun­
gen. die durch Gewalt auswärtige Belange der 
--+ Bundesrepublik gefährden (§ 3 BVfSchullG). 
Der V. erfolgt auf verwaltungsrechtlicher. verfah­
rensrechtlicher und strafrechtlicher Ebene. Verwal­
tungsrechtlich werden das + Bundesamt für V.. die 
Landesämter für V. - 1u der Sammlung und Auswer­
tung von Infonnationen uber verfassungsfeinclliche 
Bestrebungen - sowie die --+ Polizei tätig. Verfas­
sungsverfahrensrechtltch ist das Bundesverfassungs­
gericht für die Entscheidung Uber eine -+ Verwir­
kung von --+ Grundrechten (Art. 18 GG) und über 
die Verfassungswidrigkeit einer --+ Partei (Art. 21 
GG) zuständig. Strafrechtlich wird die Verfassung 
vor allem durch die §§ 81 ff .• 105 ff. StGB geschüll't. 
Lit.: Nordbruch. C., Der Verfassungsschutz. 1999; 
Bundesamt für Verfas-.ungsschu11. 2000 

Verfassungsstreitigkeit -+ Streitigkeit. verfas-
sungsrechtliche 

Verfassungsvorbehalt + Grundrechtsschranke 

verfassungswidrig (Adj.) der Verfassung wider­
sprechend 

Verfassungswidrigkeit ist der Widerspruch lU der 
-+Verfassung. In dem Verfassungsrecht kann insbe­
sondere ein -+ Rechtssatz wegen Verletzung einer 
Verfassungsvorschnft verfassungswidrig sein. Die V. 
kann fonneller Art (1. B. fehlende Gesetzgebungs-
1uständigkeit) oder matene/ler Art (z.B. Ven.toß 
gegen Gleichheitsgrundsatl) \ein. V. ist auch die 
Europarechtswidrigkeit. Die V. einer -+ Norm ist 
durch --+ Nonnenkontrolle 1u überprüfen. 

verfolgen (V.) folgen, nachlaufen, ermitteln 

Verfolgung -+ Ermittlung. Ermittelung. Legalitäts­
prinzip 

Verfrachter ( § 481 HGB) ist der durch Seefmcht­
vertrag Güterbeförderung Übernehmende. 
Lit.: Hoffmann, A., Die l laftung de~ Verfrachter., 1996 

verfügen (V.) anordnen, bestimmen 

Verfügung ist die anordnende Bestimmung. In dem 
Verwaltungsrecht (§ 35 VwVfG) ist V. der Verwal­
tungsakt, der ein -+ Gebot oder--+ Verbot ausspricht 
(l. B. Polizeiverfügung. • Allgemeinverfügung). 
Dabei ist die bloß wiederholte V. kein eigener Ver­
waltungsakt. In dem Verfahrensrecht is1 V. die von 
dem -+ Vorsitzenden. beauftragten Richter oder 
ersuchten --+ Richter erlassene. meist prozessleiten­
de gerichtliche -+ Entscheidung. Gegen sie ist re­
gelmäßig Beschwerde möglich. Einstweilige V 
(§§ 935 ff. ZPO} ist die 1wecks Sicherung emes 
Rechtes zu der vorläufigen Regelung eines Zustand'> 
getroffene V. Sie ist J:ulässig. wenn zu befürchten 

Verfügungse rmächtigung 

ist, dass durch eine Veränderung des bestehenden 
Zustands die Verwirklichung des Rechtes (Verfü­
gungsanspruch) einer Partei vereitelt oder wesent­
lich er~ehwert werden könnte (§ 935 ZPO) oder 
wenn die einstweilige Regelung in Be1ug auf ein 
streitiges Rechtsverhällni!t 1u einer Abwendung 
wesentlicher Nachteile oder 1ur Verhinderung dro­
hender Gewalt oder aus anderen Gründen nötig 
erscheint (Regelungsverfügung, § 940 ZPO) (Verfü­
gungsgrund). Das Gericht bestimmt nach freiem 
-~ Ermessen. welche Anordnungen 1ur Erreichung 
des Zweckes erforderlich 'ind. Außerdem sind 
grundsällhch die Vo~chriften über das --+ Arrest­
verlahren entsprechend anzuwenden. In dem Privat­
recht ist V das - meist zwei<.cit1gc - ... Rcchtsge­
schiift. durch das ein --+ Recht unmittelbar geändert. 
aufg,ehobcn, übertragen oder helastel wird (z.B. 
--+ Übereignung, --+ Abtretung). Diese V. ist streng 
1u trennen von der ihr möglicherweise zugrundelie­
genden -+ Verpflichtung (z.B. -+ Kauf. -+ Forde­
rungskaul) Sie ist ihr gegenüber -+ abstral..t. Sie ist 
grundsiltzltch nur wirksam. wenn der Verfügende 
~ Verfügungsbefugni'> hat oder einwilligt oder 

genehmigt(§ 185 BGB). Andernfalls kommt nur ein 
gutgläubiger --+ Erwerb in Betracht let~fll'illige V. 
ist in dem Erbrecht das -.. Testament bzw der Erb­
vertrag. In dem Strafrecht (§ 26.l StGB) genügt zu 
einer V. liber -+ Vermögen jedes unmittelbar ver­
mögenswirksame Handeln, Dulden oder Unterlas­
sen. 
Lit.: Bu11eke, W/Schiittpe/;:,, E., Die einstweilige Verfü­
gung m Wettbewerb~sachen. 4. A. 2018; llaedicke. M„ 
Der bürgerlich-rechtliche Verfügungsbegriff. JuS 2001, 
966; Tempel. 0., Arrest. eimtwe11ige Verfügung. 5. A. 
2003; Menins. W. Die eim.twe11ige Verfügung. JuS 
2009. 911: lieber. H./Zim111em1111111, A. Die einstweilige 
Verfügung im gewerblichen Recht"chu11, 2010: Rön-
111111, 1:. Grund\\ issen - Strafrecht Der Wrfügung~be­
grifl t>c.!im Betrug. JuS 2011, 982 

Verfügung von Todes wegen bt die für den Fall des 
--+ Todes getroffene-+ Verfügung. Sie kann -+ Testa­
ment ( let1t wi Jlige Verfügung) oder--+ Erbvertrag sein. 
Sie lindert das gesetzliche-+ Erbrecht gewillkürt ab. 
Lit.: Smid. S .. Probleme bei der Auslegung lelltwilliger 
Verfügungen. JuS 1987. 283: Re111u11111, w:. Testament 
und Erb\ertrag. 7. A. 2020 

Ventigungsbefugnis ist die Befugnis < Berechti­
gung). über cm -+ Recht lU verfügen Die V. steht 
grundsävlich dem Inhaber des Rechtes 1u. Dessen 
V. kann aber beschränkt oder beseitigt sein (z.B. 
Insolvenz. § 80 lnsO. gesetzliches oder gerichtlichei. 
-+ Vcrilußcrungi;verbot. §§ 135 f. BGB). Verfügt ein 
-+ Nichtberechtigter. so bedarf '>eine Verfugung der 
.lustimmung des Berechtigten. Ein -+gutgläubiger 
Dritter wird aber vielfach gcschUtzt (vgl. z.B. 
§ 135 II BGB,§ 366 1-IGB). 
L11.: GohrJ..e, T., Die Verfügungsbefug1m nac.:h § 8 Ver­
mögens7uordnungsgesetz. 2001, Spri11g, M. Geschäfts­
fähigkeit und Verfügungsbcrech11gung. 2001 

Ventigungsennächtigung ist die • Em1lichtigung. 
in dem eigenen Namen über ein Recht de~ Ermäch­
tigenden zu verfügen. Sie entsteht durch Einwilli­
gung des Ennächtigenden (vgl. § 185 1 BGB). 
l.it.: Dacltrodt. H., E1gentumworbehalt und Verfü­
gungl.cm1äch1igung. 1934 



Verfügungsgegenstand 

Verfügungsgegenstand ist der Gegenstand, Uber 
den eine -+ Verfügung stattfindet oder stan1inden 
soll. 

Verfügungsgeschäft ist das -. Rechtsgeschäft, 
durc:h d~ eine --+Verfügung getroffen wird (z.B. 
-+ Übereignung, -. Abtretung). Auf Grund des 
-+ Abstraklionsprinzips ist das V. streng zu trennen 
von dem ihm möglicherweise zugrundeliegenden 
-+ Verpflichtungsgeschäft. Von einem Mangel des 
Verpilichtungsgcschäfts wird das V. deshalb gn111d­
säl2l ich unmittelbar nicht berührt, doch erfolgt in 
der Regel ein Ausgleich über die ungerechtfertigte 
-+ Bereicherung. 

Lit.: Maurer, J., Die Prinzipien der Abstraktion. Kausa­
lität und Trennung, insbesondere bei Verfügungen. 2003 

Verfügungsgrundsatz (Dispositionsmaxime) ist der 
Grundsatz, dass die -+ Parteien über den Gang und 
den Inhalt des Verfahrens (-+ Streitgegenstand) frei 
verfügen können. Der V. gilt in za11Jreichen Verfah­
rensarten mit mehr oder minder starken Einschrän­
kungen (z.B. -+ Zivilprozess). Den Gegensatz zu 
dem V. bildet der-. Amtsbetrieb. 
Lit.: T/111ba11vi/le, W.. Die Wirkungen, 1993 

Verfügungsverbot ist das - Verbot, eine -+ Ver­
fügung vorzunehmen. Es kann auf-+ Gesetz (z.B. 
§ 81 lnsO) oder hoheitlicher Einzelanordnung bern­
hen. Die entgegen einem V. vorgenommene Verfü­
gung ist in der Regel (relativ) unwirksam. Nach 
§ 13511 BGB finden aber die Vorschriften zugunsten 
derer, die Rechte von einem -> Nichtberechtigten 
herleiten, entsprechende Anwendung. 
Lit.: Biilow, P., Grundfragen der Verfügungsverbote, 
JuS 1994, 1: Berger. C., Rechtsgeschäftliche Verfü­
gungsbeschränkungen, 1998 

verführen (V.) wegführen, irreführen. verleiten 

Verführung (§ 182 StGB) war früher in dem Straf­
recht die Verleitung eines Mädchens unter 
16 Jallren, mit dem Täter den -. Beischlaf zu voll­
ziehen. Jetzt wird allgemein der sexuelle Miss­
brauch von Jugendlichen (unter 16 Jahren) bestraft 
rn 182 StGB, Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder 
Geldstrafe, Absehen von Strafe möglich). Der Täter 
muss das Alter des Opfers (bedingt) kennen. 

Vergabe (F.) Ausgabe, Hingabe 
LiL: Lei11emtmn, R .. Die Vergabe öffentlicher Aufträge, 
7. A. 2021; Die Vergabe, hg. v. Schwar.,e, J., 2000; 
Herrwig, S., Praxis der öffentlichen Auftragsvergabe. 
6. A. 2016: Pape, U„ Die Voraussetzungen vergabefrei­
er in-house-Gcschäftc, NJW 2005, 2264; Bvok, J., Die 
Entwicklung des Vergaberechts. NJW 20 l 7.'1519 

Vergabe- und Vertragsordnung (früher Verdin­
gungsordnung) für Bauleistungen (VOB) ist die 
-> Verwaltungsvorschrift über die bei der Vergabe 
öffentlicher Leistungsaufträge geltenden Grundsät­
ze. deren innerdienstliche VerbindJichkeit eine un­
mittelbare Rechtswirkung nach außen nicht begrün­
det (seil 26.11.1993 teilweise Gesetz, 2.5.2002 von 
dem Deutschen Vergabe- und Vertragsausschuss in 
neuer Fassung beschlossen). Oie V. enthält u. a. (Teil 
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A allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von 
Bauleistungen, Teil ß) -> Geschäftsbedingungen, 
die ähnlich wie allgemeine Geschäftsbedingungen 
behandelt werden. für die Abwicklung der Leistung. 
Obwohl sie nur für Bund und Länder unmittelbar 
gilt, wirkt die V. vielfach wie eine -+ Verkehrssitte 
und begründet mittelbar Rechtswirkungen (z.B. 
Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss). 

Vergabekammer ist das bei Bund (Bundeskartell­
amt) und Bundesländern eingerichtete, unabhängige 
Entscheidungsorgan für die Nachprüfung der Verga­
be öffentlicher Aufträge. Gegen seine Entscheidun­
gen ist die sofortige Beschwerde zu dem örtlich 
.lUStändigen Vergabesenat des OberlandesgerichtS 
statthaft. 

Vergaberecht (§§ 97 ff. GWB) ist die Gesamtheit 
der die Vergabe von Bauaufträgen, Liefärungsauf­
trägen und Dienstleistungsaufträgen öffentlicher 
Auftraggeber betreffenden Rechtssätze. die dem 
Staat, seinen Untergliederungen und Institutionen 
(z.B. Gebietskörperschaften und deren Sonderver­
mögen) eine bestimmte Vorgangsweise (z.B. offenes 
Verfahren, nichtoffenes Verfahren, Verhandlungsver­
fahren) bei der Inanspruchnahme von Leistungen 
oder bei dem Kauf von Gütern am Markt durch 
einen gegenseitigen entgeltlichen Vertrag vorschrei­
ben. 
Lit.: Vergaberecht, hg. v. Jasper. U./M(lrx. F.. 24. A. 
2021: Prieß, J„ Handbuch des europäischen Vergabe­
rechts, 3. A. 2005; Praxishandbuch Bauvergaberecht, 
hg. v. fllijler. li./Bayer, W. 3. A. 2012; Byok, A„ Die 
Entwicklung des Vergaberechts, NJW 2012, 1124: 
Beck'schcs Formularbuch Vergaberecht, hg. v. Prieß, H. 
u.a .. 3. A. 2018; Lux, J .. Einführung in das Vergabe­
recht, JuS 2007, 968; Weyand, R„ Vergaberecht, 4. A. 
2012. 5. A. 2022: Beck'scher VOB- und Vergaberechts­
kommentar VOB Teil C, hg. v. Englert/Karzenbach/ 
Mot::.ke. 3. A. 2014: Beck'scher Vergaberechtskommen­
tar Vergaberecht Band 2, hg. v. Burgi/Dreher. 3. A. 
2018: Kramer, U. u.a .. Gnmdzüge des vergabcrechtli­
chen Rechtsschurzes, JuS 2009, 906; Ziekow/Völlink, 
Vergaberecht, 4. A. 2020; Probst, H. u. a., Einführung in 
d~s Vergaberecht, JuS 2015, 121; Byok, J„ Die Ent­
wicklung des Vergaberechts, NJW 2015, 1490; Vergabe­
recht, hg. v. Piinder, H. u. a .. 3. A. 2019; 811rgi, M., 
Vergaberecht, 3. A. 2021; Vergaberecht, hg. v. 811rgi, 
M./Dreher. M .. 3. A. 2017; Wietersheim, v. M .. Vergabe­
recht, 2. A. 2017 

vergehen (V.) vorbeigehen, enden, übertreten 

Vergehen ist die mit Freiheitsstrafe in dem Min­
destmaß von weniger als einem Jahr oder mit Geld­
mafo bedrohte Straftac (z.B. fahrlässige Körperver­
letzung, vorsätzliche Sachbeschädigung). Sie steht 
innerhaJb des allgemeinen Teiles des Strafrecht.~ in 
Gegensatz z.u dem Verbrechen (und zu der Ord­
nungswidrigkeit rfrüher Übertretung]). Ihr Versuch 
ist nur bei besonderer gesetzlicher Androhung straf­
bar. 

vergelten (V.) entgelten 

Vergeltung -+ Repressalie, Retorsion 

vergesellschaften (V.) vergemeinschaften 
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Vergesellschaftung -+ So1ialisierung 

vergewaltigen (V.) mit Gewalt Beischlaf erzwingen 

Vergewaltigung (Notzucht) (§ l77 11 Nr. 1 StGB) 
ist die durch Vollziehung des Beischlafs oder die 
Vornahme ähnlicher sexueller, besonders erniedri­
gender, insbesondere mit einem Eindringen in den 
Körper verbundener Handlungen erfolgende sexuel­
le -+ Nötigung. Die V. ist ein besonders schwerer 
Fall sexueller Nötigung, der mit Freiheitsstrafe nicht 
unter zwei Jahren bestraft wird. Stratbar sind dane­
hen auch die sexuelle Nötigung und der sexuelle 
Missbrauch Widerstandsunfähiger (§§ 178, 179 
StGB). 
Li1.: Am1ze11. F., Die Vergewaltigung aus kriminologi­
scher Sicht, 2. A. 1994 

vergiften (V.) Gift beibringen 

Vergiftung -+ Körperverletzung (durch Beibringen 
von Gift) 
Lit.: Schiebe/. B„ Zur Problematik und Reformbedürftig­
keit des Tatbestandes der Vergiftung, Diss. jur. Köln 1995 

Vergleich (§ 779 BGB) ist der gegenseitige 
-+ Vertrag, durch den der Streit oder die Ungewiss­
heit der Parteien über ein -+ Rechtsverhältnis durch 
gegenseitiges Nachgeben beseitigt wird. Erforder­
lich ist dabei ein bereits bestehendes Rechtsverhält­
nis in weitestem Sinn. Gegenseitiges Nachgeben 
sind Zugeständnisse irgendeiner Art von Seiten 
beider Parteien mit der Begründung, dass auch der 
Gegner nachgibt. Der V. kann das Schuldverhältnis 
modifizieren oder durch ein anderes ersetzen. Er 
wird vielfach in dem Rahmen eines streitigen Ver­
fahrens abgeschlossen (-+ Prozessvergleich, proto­
kolliert oder festgestellt. 2004 bei Verfahren mil 
einem Verhandlungstermin vor dem Amtsgericht 29 
Prozent Vergleiche, vor dem Landgericht 38 Prozent 
Vergleiche). 
Lit.: Duve. C„ Mediation und Vergleich, 1998: Fischer. 
R., Aus der Praxis Der unvorteilhafte Vergleich. JuS 
2006, 140 

Vergleichsmiete (§ 558 BGB) ist die Miete für 
vergleichbare Sachen. Die ortsübliche V. für Wohn­
raum wird gebildet aus den üblichen Entgelten, die 
in der Gemeinde oder einer vergleichbaren Gemein­
de für Wohnraum vergleichbarer Art, Größe, Aus­
stattung, Beschaffenheit und Lage in den letzten vier 
Jahren vereinbart oder geändert worden ist. Der 
Vermieter von Wohnraum k11nn grnncisät7lich die 
Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete bis zu der 
ortsüblichen V. verlangen, wenn die Miete seit 
15 Monaten unverändert ist. wobei sich die Miete 
grundsät.zlich innerhalb von drei Jahren um nicht 
mehr als 20 Prozent erhöhen darf. 
Lit.: Hi11kel111an11, 8„ Die ortsübliche Miete. 1999; Re­
dondo Gonzdlez. M„ Erstellung von Mietspiegeln, 2002 

Vergleichsverfahren -+ Vergleich 

vergüten (V.) entgelten 

Vergütung ist das Entgelt für eine Leistung (z.B. 
eines Rechtsanwalts). Eine V. ist grundsätzlich frei 

Verhältnismäßigkeit 

vereinbar. Es können aber rechtliche Schranken 
bestehen (z.B. gesetzliche Festpreise, Sittenwidrig­
keit). 
Lit.: Maden, W.I Sclw11s, H .. Die Vergütungsvereinba­
rung des RechtsanwalL~. 3. A. 2006 

Vergütungsgefahr -+ Preisgefahr 

verhaften (V.) festnehmen 

Verhaftung -+ Festnahme, vorläufige, Untersu­
chungshaft 

verhalten (V.) sein (V.). tun 

Verhalten ist die willensgesteuerte Lebensäußerung 
(vor allem) eines Menschen. Das V. kann in einem 
-+Tun (-+Handeln) oder einem -+Unterlassen 
bestehen. Es ist Anknüpfungspunkt sehr verschiede­
ner Rechtsfolgen, insbesondere einer -+ Strafe oder 
einer -. Schadensersatzpflicht. In der Rechtssozio­
logie ist abweichendes V. das den allgemeinen Er­
wartungen nicht entsprechende V. Eine besondere 
Form dieses abweichenden Verhaltens ist die 
-+Kriminalität als das den in Strafvorschriften 
aufgestellten Erwaitungen nicht entsprechende V. 
Lit.: Bönirz. D„ Strafgesetze und Verhaltenssteuerung, 
1991; Wit1ig, P.. Das tatbestandsmäßige Verhalten des 
Betrugs. 2004 

Verhaltenshaftung --+ Handlungshaftung 

Verhältnis ist die Beziehung zwischen mindestens 
zwei Gegebenheiten. Parria1isches V ist die Bezie­
hung zwischen zwei Personen, auf Grund deren in 
Verfolgung unterschiedlicher eigener Interessen die 
eine Person einen Teil des Erwerbs der anderen 
erhalten soll (z.B. partiarisches --+ Darlehen [Sach­
darlehen 1 als Hingabe vertretbarer Sachen gegen 
einen Anteil an dem mit Hilfe des Darlehens [Sach­
darlehens] erzielten Gewinn).--+ Schuldverhältnis 

verhältnismäßig (Adj.) in einem angemessenen 
Verhältnis stehend. angemessen, entsprechend 

VerhäJtnismäfligkeit ist die Angemessenheit eines 
Verhältnisses. In dem öffentlichen -+ Recht besagt 
der Grundsatz der V„ dass die -+ Verwaltung unter 
mehreren möglichen und zu Erreichung eines 
rechtmäßigen Zieles geeigneten Maßnahmen nur die 
Maßnahme wählen darf. die den Betroffenen und 
die Allgemeinheit am wenigsten beeinträchtigt 
(Grundsau: der Erfurderlichkeit. G1um.lsatz der An­
wendung des mildesten Mittels), und dass der von 
einer rechtmäßigen Maßnahme zu erwartende Scha­
den nicht außer Verhältnis bzw. nicht in grobem 
Missverhältnis zu dem erstrebten, rechtmäßigen 
Erfolg stehen darf (vgl. z.B.§§ 112, 120 StPO). Das 
der V. widersprechende hoheitliche Verhalten ist 
fehlerhaft (z.B. Sicherstellung eines stark beschä­
digten gestohlenen Kraftfahrzeugs, dessen Restwert 
nur so gering ist wie das Doppelte der Abschlepp­
kosten, Verbot des Erwerbs einer 50 Euro kostenden 
Armbanduhr durch einen Strafgefangenen). Das 
Prinzip der V„ bei dem die Verwirklichung öffentli­
cher Interessen desto dringlicher sein muss, je stär-



Verhältniswahlrecht 

ker der Eingriff in eine geschüme Rechtsstellung 
wirkt, ist eine Auspr'.igung des --> RechL'istaats­
prinzips. Es ist auf alle hoheitlichen Maßnahmen 
anzuwenden, die nicht ausschließlich begünstigende 
Wirkung haben und bei denen der Behörde das 
Handeln nicht zwingend vorgeschrieben ii.t. 
Lit: Hanau. H .. Der Grundsatz der Verhältni-.mäßigkeit, 
2004: Krugmam1. M .. Der Grundsatz der Verhältnbmä­
ßigkcit 1m Völkerrecht. 2004: Klau. M u.a .. Der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. JuS 2014, 193: 
Verhältni:.mäßigkc11, hg. v. Jestaedt. M u. a .. 2016 

VerhäJtniswahlrecht ist das auf das Verhältnis der 
in dem Wahlgebiet auf die verschiedenen einzelnen 
Parteien abgegebenen Stimmen abstellende 
--> Wahlrecht. Bei dem V. wird die Gesamtzahl der 
Parlamentssitze auf die einzelnen Parteien in dem 
Verhältnis der Gesamtstimmenzahl zu der auf die 
einzelne Partei in dem ganzen WahJgebiet abgege­
benen Zahl der Stimmen verteilt (z.B. erhält eine 
Partei, auf die insgesamt 60 Prozent aller Stimmen 
abgegeben wurden, 60 Prozent der Sitze). Bei dem 
personalisierten V kann der Wab.ler innerhalb eines 
Wahlvor..chlags einer Partei durch die Stimmabgabe 
für bestnnmte Kandidaten auf deren Reihenfolge 
Einfluss nehmen. • Mehrheiti.wahlrecht 
Lit.: Hermem, F.. Mehrheitswahlrecht oder Verhältnis­
wahlrecht?, 1949; Zippt'lius, R .. Allgemeine Staatslehre, 
17. A. 2017 

verhandeln (V.) erörtern, besprechen. aushandeln 

Verhandeln ist das Erörtern einer Angelegenheit 
unter mehreren Beteiligten mit offenem Ausgang. 
Lit.: Diiubler; W. Verhandeln und Gestalten, 2003: 
Mielke. /\.., Mcdiauon und interessengcrechtcs Verhan­
deln, 2003 

Verhandlung ist die Erörterung einer Angelegenheit 
mit offenem Ausgang. In dem Verfahrensrecht 1<,t V. 
auch der Zeitraum, in dem eme rechtliche Angele­
genheit vor dem --> Gericht erörtert wird. Nach 
§ 128 ZPO verhandeln die -->Parteien über den 
_. Rechtsstreit vor dem erkennenden Gericht grund­
sätzlich -> mündlich. Die V. k.ano prozessuale Fra­
gen oder die l lauptsache betreffen. streitig oder 
unstreitig sein (1 B bei Säumnis). ln dem --+ Straf 
verfahrcnsrecht ist die - Hauptverhandlung von 
größter Bedeutung. 
Lit.: Fe~er. G .. Die Funktion der mündlichen Verhand­
lung. 1970: l/e1fr. 1-:. Verhandlung und Media1ion. 2. A. 
2000: Handbuch Vertragsverhandlung und Vertrag'>ma­
nagement. hg v. He11.uen, 8., 5 A. 2021 

Verhandlungsfähigkeit --> Postulationsföhigkcit 

Verhandlungsgebühr war bis 2004 die für die 
mündliche Verhandlung vor einem Gericht oder 
einer Behörde anfallende Rechtsanwaltsgebühr 
(§ 33 Nr. 2 BRAGO). --> Terminsgebühr 

Verhandlungsgrundsatz ist der auf die Verhand­
lung abstellende Grundsatz. Der V, überlässt es den 
- Parteien. 1u bestimmen, welche Tato;achen sie 
dem Gericht 1u der Entscheidung unterbreiten. Der 
V. gilt grundsätzlich in dem -+ Zivilpro1essrecht. 
Das Gericht darf Tatsachen, die nicht von einer 
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Partei vorgetragen sind. bei einer Entscheidung 
nicht berücksichtigen. Der V. steht in Gegensatz zu 
dem --> Untersuchungsgrundsatz. 
Lit.. Batlre, H., Verhandlungsmaxime, 1977; Ri11ck, K. , 
Die Auswirkungen von Verhandlungs- und Untersu­
chungsmaxime auf die Stoffsammlung, 1987 

verharmlosen (V.) als harmlos darstellen 

Verharmlosen von Gewalttätigkeiten ( § 131 
StGB) ist dai. der wirklichen Bedeutung widerspre­
chende Verkleinern der Wertwidrigkeit, der Gefähr­
lichkeit oder der schwerwiegenden Folgen bestimm­
ter Gewaluätigkeiten. 

verherrlichen (V.) aJs herrlich darstellen 

Verherrlichen von Gewalttätigkeiten (§ 131 
StGB) ist das Bewerten von Gewalttätigkeiten, das 
bewirkt. dass diese als Austluss einer anerkennens­
werten Grundhaltung erscheinen. 

verjähren (V.) durch 7.cHablauf Bedeutung verlie­
ren 

Verjährung ist der durch Zeitablauf eintretende 
Verlust (der Durch'iet1barl-.eit) von --+ Rechten. 
Nach § 194 BGB unterliegt das Recht, von einem 
anderen ein -->Tun oder ein --> Unterlassen zu ver­
langen, der V. (ausgenommen Ansprüche aus einem 
fam ilienrechtlichen Verhältnis auf Herstellung des 
dem Verhältnis ent:.prechenden Zustands für die 
Zukunft). Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 
3 Jahre (§ 195 BGB). Ansprüche auf Übertragung 
des Eigentums an einem Grundstücl-. sowie auf 
Begründung. Übertragung oder Aufhebung eines 
Rechtes an einem Grund,tücl-. oder auf Änderung 
des Inhalts eines solchen Rechtes sowie die Ansprü­
che auf die Gegenleistung verjähren in zehn Jahren. 
ohne dass es auf Kenntnis oder Kennenmüssen an­
kommt(§ 196 BGB). In 30 Jahren verjähren grund­
sätzlich Herausgabeansprüche aus Eigentum und 
anderen dinglichen Rechten, fami lienrechtliche und 
crbrechüiche Ansprüche, rechtskräftig festgestellte 
Ansprüche. Ansprüche aus vollstreckbaren Verglei­
chen und vollstreckbaren Urkunden und Ansprüche. 
die durch die im Insolvenzverfahren erfolgte Fest­
c;tellung vollstrecl-.bar geworden sind 1§ 197 BGB). 
ohne dass es auf Kenntnis oder Kennenmüssen an­
kommt. Die V. begründet ein dauerndes --> Le1s­
tungs\'erweigerungsrecht (§ 214 BGB, Einrede). 
Das zu der Befriedigung eines verjährten Anspruchs 
Geleistete kann nicht zurilckgefordert werden. Die 
regelmäßige V. beginnt mtt dem Schluss des Jahres, 
in dem der Anspruch entsLanden ist und der Gläubi­
ger von den den Anspruch begründenden Umstän­
den und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt 
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste. 
Zehn Jahre nach Entstehung des Anspruchs verjährt 
<lcr Anspruch auch bei Unkenntnis und Nichtken­
nenmtiSsen (§ 199 JV BGB). Andere Ansprüche 
verjähren nach weiteren Regeln des§ 199 BGB. Die 
V. kann gehemmt werden (§§ 203 ff BGB. z. B. bei 
Schweben von Verhandlungen zwischen Schuldner 
und Gläubiger über den Anspruch oder die den An­
spruch begründenden Umstände bis zu der Verwei-
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gerung der Fortsetzung der Verhandlungen, bei 
Rechtsverfolgung nach § 204 BGB, bei Vorliegen 
eines Leistungsverweigerungsrechts des Schuldners, 
bei höherer Gewalt oder bei Ansprüchen wegen 
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung bis zu 
der Vollendung des 21 . Lebensjahrs des Gläubigers). 
Ein die bereits angelaufene Verjährungszeit außer 
Betracht Jassender Neubeginn (des Laufes) der V. 
tritt nach § 2121 BGB nur ein, wenn der Schuldner 
den Anspruch des Gläubigers anerkenn! oder wenn 
eine gerichtliche oder behördliche Vollstreckungs­
handlung vorgenommen oder beantragt wird. Für 
die V. der Mängelansprüche in dem Kaufrecht g.ilt 
§ 438 BGB, für die Verjährung der Mängelansprü­
che in dem Werkvertragsrecht § 634a BGB. Jn dem 
Strafrecht verjährt die Befugnis zu der Strafverfol­
gung (§§ 78 ff. StGB, ausgenommen sind seii 1979 
Mord und Völkermord) (-+ Prozessvoraussetzung), 
in dem Strafverfahrensrecht die Befugnis zu der 
Strafvollstreckung (§ 79 StGB, vgl. a. § 31 OWiG). 
In dem Steuerrecht betrifft die Festsetzungsverjäh­
rung die Frage, wie lange eine Steuer für einen 
Sachverhalt festgesetzt werden darf, die Zahlungs­
verjährung die Frage, wie lange eine festgesetzte 
Steuer eingetrieben werden kann. Unvorde11kliche V. 
ist in dem älteren Recht die Bezeichnung für einen 
Zustand, der als solcher besteht, solange die Erinne­
rung der Betroffenen wrückreicht, so dass er eine 
widerlegbare -+ Vermutung für das Bestehen eines 
Rechtes begründet. 
Lit.: Munse/, H„ Die Neuregelung des Verjährungs­
rechts. NJW 2002, 89; Will. C., Schuldrechtsmoderni­
sierung 2001/2002 - Das neue Verjährungsrecht. JuS 
2002, 105; Birr, C., Verjährung und Verwirkung, 2. A. 
2006; Gucke/berger. A., Die Verjährung im öffentlichen 
Recht. 2004: Bitrer. G. u. a„ Die Rechtsprechung zum 
Aufschub des Verjährungsbeginns bei unklarer Rechts­
lage, NJW 201 1, 2081 ; Asholt. M .. Verjährung im Straf­
recht, 2014 

Verkauf bzw.-+ Kauf ( § 433 BGB) ist der ge&~nseiti­
ge-+ Vertrag, durch den sich ein Teil zu der Ubertra­
gung eines Gegenstands (z.B. Sache. Recht) gegen 
die Verpnichtungdes anderen Teiles zu der Bezahlung 
des ->Kaufpreises verpflichtet. Freihändiger V. 
(§ 385 BGB) ist der V. einer Sache, die einen Börsen­
preis oder Marktpreis hat durch eine zu einer öffentli­
chen -> Versteigerung befugte Person zu dem laufen­
den Preis. Der freihändige V. ist bei der Versteigerung 
hinterlegungsfähiger Sachen zulässig. 
Lit.: Westpha/en, F. Graf v„ Allgemeine Verkaufsbedin­
gungen. 8. A. 2016: Alpmc11111-Pieper. A„ Kaufrecht. 
Werkvenragsrecht, Mfotrecht, 18. A. 2015; Amdt, 
J.Nuß, T., VcJkauf~µtobpektgesetz. 2008 

verkaufen (V.) aus Sicht des Verkäufers einen 
Kaufvertrag abschließen 

Verkäufer (§ 433 BGB) ist die einen Gegenstand 
mittels eines Kaufvenrags verkaufende Person. 

Verkaufskommission ist die zu dem Zweck des 
Verkaufs eines Gegenstands vereinbarte Kommis­
sion zwischen Kommittenden und Kommissionär. 

Verkehr ist die soziale Bewegung, insbesondere die 
Bewegung oder Befördenmg von Menschen oder 
Gegenständen auf dafür vorgesehenen Wegen. 

Verkehrssicherungspflicht 

Lit.: Fischer, G„ Verkehrsschutz im internationalen 
Vertragsrecht, 1990: Lackne1; H .. Gewährleistungsver­
waltung und Verkehrsverwaltung, 2004; Berr/Hauser/ 
Schäpe, Das Recht des ruhenden Verkehrs, 2. A. 2005 

verkehren (V.) umkehren, Verkehr ausführen 

Verkehrsgeschäft ist das übliche Geschäft des 
allgemeinen Handelsverkehrs (z.B. Kaul). In enge­
rem Sinn ist V. das Geschäft, bei dem Veräußerer 
und Erwerber einer Sache verschiedene Personen 
sind, wobei die Personenverschiedenheit nicht nur 
rechtlicher, sondern auch wirtschaftlicher Art sein 
muss. Nur bei einem V. ist gutgläubiger --+ Erwerb 
möglich (§§ 892, 932 BGB). 
Lit.: Wiukowski. L . Die Lehre vom Verkehrsgeschäft, 
1990 

Verkehrshypothek ist in dem Sachenrecht die zu 
dem Umlauf in dem rechtsgeschäftlichen Verkehr 
bestimmte -+ Hypothek. Die V. kann -+ Brief­
hypothek oder -+ Buchhypothek sein. Sie steht in 
Gegensatz zu der -+Sicherungshypothek (§ 1184 
BGB). 

Verkehrspflicht ist die in dem rechtlichen -+ Ver­
kehr der Menschen entstehende -+ Pflicht (z.B. 
Sorgfaltspflicht, Aufklärungspnicht). -> Verkehrs­
sicherungspflicht 
Lit.: Bar. C.1'. , Verkehrspflichten, 1980; Raab, T.. Die 
Bedeutung der Verkehrspflichten, JuS 2002, 1042 

Verkehrsrecht ist haupt-;ächJich die Gesamtheit der 
den -+Straßenverkehr betreffenden Rechtssätze. Es 
ist vor allem in dem Straßenverkehrsgesetz, in der 
Straßenverkehrsordnung und in der Straßenverkehrs­
zulassungsordnung geregelt. Daneben gehört zu dem 
V. das Recht des Eisenbahnverkehrs, Luftfahrzeug­
verkehrs und Schi fffahnsverkehrs.-+ Transportrecht 
Lit.: EG-Verkehrsrecht (Lbl.), hg. v. Frolmmeyer, A./ 
Miickenlta11se11. P., 4. A. 2004; Bühren, H. van, An­
walts-Handbuch Verkehrsrecht. 2003: Rebler. A„ Ver­
kehrsrecht kompakt, 2007: Verkehrsrecht., hg. v. Janec­
zek, C./Rotlr, H„ 5. A. 2022; Gesamtes Verkehrsrecht, 
hg. v. Haus, K. u.a .. 3. A. 2021 

Verkehrssicherung (F.) ist die Sicherung des Ver­
kehrs vor Gefahren vor allem auf öffentlichen We­
gen durch Pflichten Sicherungspflichtiger. 

Verkehrssicherungsptlicht ist die Pflicht. den Ver­
kehr gegenüber Gefahrenquellen abzusichern. Die V. 
ist eine -+ Handlungspflicht (§ 823 l BGB), deren 
VerletL:ung -> Schadensersatzansprüche nach sich 
ziehen karm. Sie verpflichtet jeden, der eine Gefah­
renquelle schafft, die notwendigen Vorkehrungen zu 
dem Schutz Dritter vor Schäden zu schaffen (z.B. 
Reinigen eines Geschäftseingangs. Beseitigen von 
Höhenunterschieden zwischen Terrasse und Innen­
raum einer Gaststätte, Verweigerung des Verkaufs 
erkennbar gefährlicher Feuerwerkskörper an Kinder 
in dem Grundschulalter). Bei öffentlich-rechtlichen 
-+ Körperschaften kann diese V. sich - durch aus­
drücklichen Organisationsakt, str. - in eine -+ Amts­
pflicht umwandeln, für deren Verletzung nach § 839 
BGB i. V. m. Art. 34 GO einzustehen ist. Als Amts­
pllicht sehen die Straßenverkchrssicherungspflicht 
die meisten Straßengesetze. 



Verkehrssitte 

LiL.: Patzelt. G„ Verkehrssicherungspflicht, 4. A. 2006; 
Schlund. G„ Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichem 
Grund, 4. A. 2006: To1mer, K„ Vertragliche und delikti­
sche Verkehrssicherungspflichten im Reiserecht, NJW 
2007, 2738: Wesm; S., Verkehrssicherung, NJW 2008, 
3761; Merg11er, T. u. a„ Gefahrenquellen und Verkehrs­
sicherungspflichten, NJW 2015, 197 

Verkehrssitte (§§ 157. 242 BGB) ist die in be­
troffenen Kreisen (Verkehr) ausgeführte -+ Übung 
(Sitte). Die V. ist nur -+ Gewohnheit oder 
-+ Brauch, nicht jedoch -+ Gewohnheitsrecht. Sie 
ist aber bei der -+ Auslegung von -+ Venrägen und 
der Bewirkung von Leistungen zu berücksichtigen. 
-+ Handelsbrauch 

Lit: um:.i, M„ Die Verkehrssitte und ihre z1vilprozes­
suale Behandlung. 1982; Heilwege. P.. Handelsbrauch 
und Verkehrssiue, AcP 214 (2014). 853 

Verkehrsteuer ist die an Vorgänge des Rechtsver­
kehrs anknüpfende Art der -+ Steuer (z.B. Grund­
erwerbsteuer, Mehrwertsteuer, Kraftfahrzeugsteuer). 

Lit.: Rose, G„ Umsatzsteuer mil Grunderwerbsteuer 
und kleineren Verkehrsteuern, 18. A. 2013 

Verkehrsstrafrecht -+Verkehrsunfall 
Lit.: Janiszewski, H„ Verkehrsstrafrecht, 5. A. 2004; 
8/um, H. u. a„ Verkehrsstrafrecht. 2015 

Verkehrsunfall (§ 142 StGB) ist das plötzliche 
Ereignis in dem öffentlichen Verkehr, das zu der 
Tötung oder Verletzung eines Menschen oder zu 
einer nicht völlig belanglosen Sachbeschädigung 
führt. § 34 StVO verpflichtet nach einem V. jeden 
Beteiligten. vor allem unver1üglich zu halten, den 
Verkehr zu sichern und anderen am Unfallort anwe­
senden Beteiligten und Geschädigten anzugeben, 
dass er am Unfall beteiligt ist. und mindestens eine 
nach den Umständen angemessene Zeit zu warten 
und am Unfallort Namen und Anschrift zu hinter­
lassen. Wenn ein Unfallbeteiligter sich nach dem 
Unfall in dem Straßenverkehr von dem Unfallort 
entfernt, bevor er zugunsten der anderen Unfallbe­
teiligten und der Geschädigten die Feststellung 
seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner 
Beteiligung durch seine Anwesenheit und durch die 
Angabe, dass und wie er an dem Unfall beteiligt ist. 
ermöglicht oder eine nach den Umständen angemes­
sene Zeit gewartet hat. ohne dass jemand bereit war, 
diese Feststellungen 1.u treffen, kann er nach § 142 
StGB wegen unerlaubten Entfernens von dem Un­
fallort strafbar werden. Der Straftatbestand schützt 
das private Interesse der Unfallbeteiligten und Ge­
schädigten an der Aufklärung des SachverhaltS 
zwecks Verfolgung oder Abwehr von Schadenser­
sat.tansprüchen. Das unerlaubte Entfernen von dem 
Unfallort ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bedroht. Rechtstatsächlich weist in 
Deutschland jeder zehnte Verkehrsunfall belastungs­
starke Anteichen von Manipulation bzw. Kollusion 
auf. 

Lit.: Grü11eberg, C., Haftungsquoten bei Verkehrsunfäl­
len, 16. A. 2020; Nugel, M„ Haftungsquoten bei Ver­
kehrsunfällen. 2021; Pamer, J .. Neues Recht der Scha­
densregulierung bei Verkehrsunfällen im Ausland, 
2003; Garbe. T./Hllgedom, A„ Die zivilrechtliche Haf­
tung beim Verkehrsunfall, JuS 2004, 287; Mitsch. W.. 
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Unvorsätzliches Entfernen vom Unfallort, JuS 2010. 
303; Schulz-Merkel, P. u. a .. Grundfälle zur Haftung bei 
Verkehrsunfällen, JuS 2015, 201 

Verkehrsunfallflucht-+ Verkehrsunfall 
Lit.: Himmelreich, K. u. a„ Verkehrsunfallt1ucht, 7. A. 
2019 

Verkehrswert ist der in dem rechtsgeschäftlicheo 
-+ Verkehr angenommene Wert eines Gegenstands. 
Lit.: Kleiber. lf. u. a„ Verkehrswertermittlung von 
Grundstücken, 9. A. 2020 

verkehrswesentlicb (A<lj.) für c.lt:n aUgemeinen 
Geschäftsverkehr wesentlich 

Verkehrswesentlichkeit (§ 119 II BGB) ist die 
Bedeutsamkeit oder Wesentlichkeit für den allge­
meinen Geschäftsverkehr. 

Verkehrswirtschaft -+ Marktwirtschaft 

Verkehrszeichen (§ 39 StVO) ist das Zeichen zu 
der Regelung des -+ Straßenverkehrs. Die V. sind 
Gefahr.reichen, Vorschri ftzeic.hen (d. h. Gebotszei­
chen oder Verbotszeichen) oder Richtzeichen. Die 
Vorschriftzeichen verkörpern -+ Allgemeinverfü­
gungen. Eia Verstoß gegen sie ist -+ Ordnungs­
widrigkeit. Für die Anordnung zu einem Anbringen 
von V. ist die ~ Straßenverkehrsbehörde, evtl. die 
Straßenbaubehörde, für das Anbringen und Unter­
halten der -+ Straßenbaulastträger zuständig. 
Lit.: Bitter, G./Ko11ow, C.. Bekanntgabe und Wider­
spruchsfrist bei Verkehrszeichen, NJW 2001. 1386; 
Giesa. S.. Hinweise für das Anbringen von Verkehrszei­
chen, 13. A. 2014; Kilmper, B„ Das Verkehrszeichen, 
Jus 2011. 731 

Verkehrszentralregister -+ Bundesverkehrszen-
Lralregister-+ Fahreignungsregister 

verklammern (V.) mit einer Klammer verbinden 

Verklammerung (F.) Verbindung mit einer K.Jcun­
mer 

Verklammerungsprinzip ist in dem Srrafrecht der 
Grundsatz zu der Begründung einer -+ Tateinheit. 
der besagt, dass zwei an sich selbständige Handlun­
gen durch eine dritte Handlung zu einer Tateinheit 
verklammert werden, wenn sie jeweils zu dieser 
dritten I-lancUung in Tateinheit stehen und die ver­
klammernde Tat mindestens ebenso schwer ist wie 
die beiden anderen Taten (z. ß. Körperverletzung. 
Sachbeschädigung, Raub). 

verklaren (V.) zwecks Verklarung oder Aufklärung 
berichten 

Verklarung (§§ 522ff. HGB) ist die Einreichung 
eines Berichts des Kapitäns eines Schiffes über den 
Hergang eines Unfalls bei dem zuständigen 
-+ Amtsgericht zwecks Beweissicherung. 
Lit.: liedtke, C„ Die Verklarung, 2002 

verkünden (V.) kund tun. öffentlich bekannt ma­
chen 
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Verkündung ist die öffentliche Bekanntmachung. In 
dem Verfassungsrecht ~ind --+Gesetze und --+Ver­
ordnungen durch Veröffentlichung in dem -... Ge­
setzblatt zu verkünden (z.B. An. 82 GG). In dem Ver­
fahrensreclu bedürfen gericht liehe-... Entscheidungen 
vielfach der V. z.B. in Form der Vorlesung der 
-... Urteilsfonnel (§ 31 I ZPO), wobei die Vorlesung der 
Urteilsfonnel durch eine Bezugnahme auf die Urteils­
fom1el ersetzt werden kann, wenn bei der V. von den 
Parteien niemand erschienen ist. 
Lit.: Ziegler, W., Die Verkündung von Satzungen und 
Rechtsverordnungen, 1976 

Verkündungsblatt ist das Druckerzeugnis, in dem 
amtliche Verlautbarungen veröffentlicht werden 
(müssen). --+ Gesetzblatt 

Verlag ist der gewerbsmäßige Vertrieb von Erzeug­
nissen. In dem -... Immaterialgüterrecht (§§ 1 ff. 
VerlG) ist V. die Vervielfältigung und Verbreitung 
eines --+ Werkes der Literatur oder Tonkunst. Durch 
den Verlagsvertrag verpflichtet sieb der Verfasser, 
dem Verleger das Werk zu Vervielfältigung und 
Verbreitung für eigene Rechnung zu überlassen. Der 
Verleger verpflichtet sich, das Werk zu vervielfälti­
gen und zu verbreiten sowie eine vereinbarte Vergü­
rung zu entrichten. Besondere Formen des Verlags 
sind Kommissionsverlag sowie Selbstverlag. In 
Deutschland gab es 1999 etwa 400 Verlage zu recht­
lich bedeut5amen Sachgebieten. Marktführer ist der 
Verlag C. H. Beck mit dem Franz Vahlen Verlag. 
Lit.: Delp, L. Der Verlagsvertrag, 8.A. 2008; Mu11dhen­
ke, R.ffe11bner, M„ Der Verlagskaufmann, 9. A. 2002; 
Ha11pr. S.. Electronic Publishing, 2002; Wegner. K./ 
Wallenfels, D./Kaboth, D., Recht im Verlag, 2. A. 2011 

Verlagsrecht ist objektiv die Gesamtheit der den 
-... Verlag betreffenden Rechtssätze, subjektiv das 
ausschließliche, von dem Verfasser dem Verleger 
eingeräumte Recht, ein -+Werk der Literatur oder 
Tonkunst zu vervielfältigen und zu verbreiten (§ 8 
Ver!G). 
LiL.: Urheber- und Verlagsrecht, hg. v. Hillig. H., 20. A. 
2021; Ulmer-Ei/fort, C./Obergfe/l, E. u. a., Verlagsrecht, 
2. A. 2021 

verlängern (V.) länger machen 

verlängert (Adj.) länger gemacht, länger geworden 

verlängerter Eigentumsvorbehalt -+ Eigentums­
vorbehal l. verlängerter 

verlegen (V.) umlegen, Erzeugnisse vertreiben 

Verleger -+ Verlag 

verleihen (V.) ausleihen. vergeben 

Verleihung ist die - gebührenpflichtige - Vergabe 
eines -+Rechtes oder einer Rechtsstellung, insbe­
sondere durch den -+ Staat. In dem --+ Privatrecht 
erlangt der wirtschaftliche -+ Verein in Ermange­
lung besonderer gesetzlicher Vorschriften die 
-+ Rechtsfähigkeit durch staatliche V. (§ 22 BGB). 
In dem -+Verwaltungsrecht erfolgt z.B. die Be-

Verleumdung 

gründung eines - subjektiv öffentlichen - Rechtes 
auf Sondergebrauch einer öffentlichen --+ Sache 
durch staatliche V. (-... Erlaubnis z.B. -... Bewilli­
gung§§ 8ff. WHG). 
Lit.: Heim/ich, J„ Die Verleibungsgebühr. 1996: Drö­
mann, D., Nichti.teuerliche Abgaben, 2000 

verleiten (V.) verführen, anstiften. bestimmen 

Verleiten zur Ableistung eines falschen -+ Eides, 
einer falschen -+ Versicherung an Eides statt oder 
einer falschen uneidlichen-... Aussage(§ 160 StGB) 
ist das Bestimmen eines anderen - der wenigstens 
nach Meinung des Täters gutgläubig ist - zu der 
unvorsätzlichen Tat. Das V. wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu sechs Monaten oder Geldstrafe bis zu 
180 Tagessätzen bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
Lit.: Kühne. A., Verleitung .lur Falschaussage, 2001 

verlesen (V.) vorlesen, lesen 

Verlesung ist das Vorlesen eines Schriftstücks. Es 
genügt das laute Ablesen des Textes von einem 
Bildschirm (z.B. durch den Notar). 
Lit.: Mihm, K.. Pflicht zur Verlesung notarieller Urkun­
den. NJW 1997. 3121: Gubirz. M. u.a„ Die Verlesung 
von Vernehmu11gsniederschriftcn. NJW 2008, 958 

verletzen (V.) verwunden, beeinträchtigen, beschä­
digen 

Verletzter ist, wer eine-+ Verletzung erlitten hat 
Lit.: Schröter. T.. Der Begriff des Verletzten, 1998; 
Daimagiiler. M„ Der Verletzte im Strafverfahren. 2016 

Verletzung ist die Beschädigung des Körpers eines 
Menschen oder eines sonstigen Recbtsguts sowie in 
einem übertragenen Sinn die Nichtbeachtung einer 
gesetzlichen Vorschrift. 
Lit.: Rusch, K. , Gewinnhaftung bei Verletzung von 
Treuepflichten, 2003 

Verletzungsd elikt ist in dem Strafrecht das -+ De­
likt, das eine (mindestens versuchte) Schädigung 
des in Betracht kommenden Handlungsobjekts er­
fordert (z.B. Körperverletzung). Das V. ist --+ Er­
folgsdelikt. Sein Gegensatz ist das --+ Gefährdungs­
delikt. 
Lit.: Fii11fsi1111, H„ Der Aufbau des fahrlässigen Verlet­
zungsdelikts, 1985 

verlcun1den (V.) wider besseres Wissen eine un­
wahre Tatsache über einen anderen Menschen ver­
breicen 

Verleumdung (§ 187 StGB) ist die wider besseres 
Wissen erfolgende Behauptung oder Verbreitung 
einer unwahren Tatsache in Beziehung auf einen 
anderen, die geeignet ist, denselben verächtlich zu 
machen oder in der öffentlichen Meinung herabzu­
würdigen oder dessen Kredit zu gefährden. Die V. 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Mit wahren Tatsachen (z.B. dass 
E lügt, 1 betrügt und P. schmiert usw.) kann nicht 
verleumdet werden. 
Lit.: Ja11ssen, 8.. Die Rechtsfolgenseite des § 190 
Satz 2 StGB. 2003 



verloben 

ver loben (V.) einander Eingehung einer Ehe ver­
sprechen 

Verlöbnis (§ 1297 BGB) ist der -+ Vertrag, durch 
den sich zwei (geschäftsfähige) Menschen (ver­
schiedenen Geschlechts) gegenseitig versprechen, 
die -+ Ehe miteinander einzugehen sowie das da­
durch begründete Gemeinschaftsverhältnis. Aus 
einem V. kann nicht auf Eingehung der Ehe geklagt 
werden, doch können bei einem -+ Rücktritt einzel­
ne Ersatzansprüche entstehen. Das V. kann weitere 
Rechte (z.B. Zeugnisverweigerungsrecht) oder 
Pnichten (z.ß. Hilfeleistungspflichten) begründen. 
-+ Verlobung 
Lit.: Montarwri, R., Verlobung und Verlöbnisbruch, 
1974; Köksal. M .. Das Verlöbnis und seine Auflösung, 
1995 

Verlobung ist der -+ Vertrag, durch den sich zwei 
(geschäfisfäh.ige) Menschen (verschiedenen Ge­
schlechts) gegenseitig versprechen, die -+ Ehe mit­
einander einzugehen sowie das dadurch begründete 
Gemeinschaftsverhältnis. -+ Verlöbnis 

Verlust ist die unfreiwillige Einbuße an Werten. Der 
V. kann darauf beruhen. dass aufgewandte Kosten 
einer Gütererzeugung deren Ertrag übersteigen. In 
dem-+ Handelsrecht und in dem-+ Steuerrecht ist V. 
grundsätzlich die durch Vergleich der Jahresbilanz mit 
der vorangehenden Jahresbilanz festzustellende Ver­
ringerung des Vermögens bzw. der Überschuss der 
Betriebsausgaben über die Betriebseinnahmen. 
Lit.: Wiesbrock, M.. Die Verlustrückstellung, 1999; 
Simon, W.. Der Verlust des Ehegattenerbrechts, 2004 

vermachen (V.) durch ein Vermächtnis zuwenden 

Vermächtnis (§ 1939 BGB) ist die -+Verfügung 
von Todes wegen, durch die der -+ Erbla~ser einem 
anderen einen einzelnen Vermögensvorteil zuwen­
det, ohne ihn als -+ Erben einzusetzen. Der Ver­
mächtnisnehmer erlangt (nur) einen schuldrechtli­
chcn -+Anspruch (§ 2174 BGB) auf Übertragung 
des Zugewandten gegen den beschwerten Erben 
oder Vermächtnisnehmer (Damnationslegat in Ge­
gensatz zu dem älteren dinglich wirkenden Vindika­
tionslegat). Er wird durch den Erbfall (allein) z. ß. 
nicht Eigentümer der vermachten Sache. -+ Unter­
vermächtnis 
Lit.: Sarres. E., Vermächtnis, 2009; Muscheler. K .. Das 
gemeinschafllichc Vermächtnis. NJW 10 l2, 1399: Roth, 
W./Maulbe1scl1, TJScl111/1e, J .• Verrnäcbtnisrecht. 2013; 
Hom, C., Vermächtnisse in der Testamentsgestaltung. 
NJW 2018. 1000 

Vermächtnisnehmer ist der Begünstigte eines Ver­
mächtnisses -+ Vermächtnis 

vermeidbar (Adj.) verhinderbar 

vermeidbarer Verbotsirrtum -+ Verbotsimum, 
vermeidbarer 
Lit.: Roos. C., Die Vermeidbarkeit des Verbotsimums, 
2000 

Vermieter ist bei -+ Miete der den Gebrauch der 
Mietsache gewährende Vertragsteil in Gegensatz zu 
dem Mieter. 
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vermindert (Adj.) verkleinert, herabgesetzt 

verminderte Schuldfähigkeit -+ Schuldfähigkeit, 
verminderte 

vermischen (V.) vermengen, venilhren 

Vermischung (§ 948 BGB) ist in dem Sachenrecht 
die - praktisch - untrennbare Vennengung mehrerer 
beweglicher-+ Sachen (z.B. Milch mehrerer Eigen­
tümer in dem Tankwagen, Münzen in der Kasse, 
Wertpapiere in dem Sammeldepot). Bei ihr werden 
die bisherigen Eigentümer gnmdsätzlich -+ Mit­
eigentümer der einheitlichen Sache, ausnahmsweise 
der Eigentümer einer Hauptsache Alleineigentümer. 
Der gegebenenfalls eintretende Rechtsverlust ist 
durch Vergillung in Geld zu entschädigen (§ 951 
BGB). 
Lit.: Steffen, H., Zur Vermischung fungibler Sachen, 
1989 (Schweiz); Gehrlein, M., Eigentumsrechte nach 
einer Geldvermengung, NJW 2010, 3543 

vermitteln (V.) eine mittlere Lösung finden, eine 
Verbindung oder Einigung herbeiführen 

Vermittclung, Vermittlung ist die Herstellung einer 
Verbindung oder Einigung. 
Lit.: Feu:, K .. Die Verankerung einvernehmlicher Streit­
beilegung, 2004 

Vermittlungsausschuss (An. 77 n GG) ist der aus 
- je gleich vielen - Mügliedem des -+ Bundestags 
und des -. Bundesrats der Bundesrepublik Deutsch­
land bestehende, in dem -+ Gesetzgebungsverfahren 
zwischen diesen Bundesorganen zu einer Vermitt­
lung berufene Ausschuss. Seine Einberufung kann 
binnen drei Wochen nach Eingang eines Gesetzes­
beschlusses des Bundestags von dem Bundesrat, bei 
-. Zustimmungsgesetzen auch von Bundestag und 
-+ Bundesregierung verlangt werden. Der V. darf 
eine Änderung, Ergänzung oder Streichung nur 
vorschlagen. wenn und soweit der Vorschlag in dem 
Rahmen des Anrufungsbegehrens und des ihm 
zugrundeliegenden Gesetzgebungsverfahrens bleibt. 
Schlägt der V. eine Änderung des Gesetzesbeschlus­
ses vor, so hat der Bundestag erneut Beschluss zu 
fassen. Außerdem kann der Bundesrat bei Ein­
spruchsgesetzen nach Abschluss des Vermittlungs­
verfahrens - Einspruch erbeben. 
Lit.: Dästner. C.. Die Geschäftsordnung des Vermitt­
lungsausschusses, 1995; Bauer. T.. Der Vermittlungs­
ausschuss, 1999: Mikrofiche-Edition uer Protokolle des 
Vermitllungsausschusses dei. deutschen Bundestages 
und ues Bundesrates. 2004; Desens. M., Kompetenz­
grenzen des Vermittlungsausschusses. NJW 2008, 2892 

Vermittlungsvertreter (M.) zu Vermittelung be­
stimmter -+ Vertreter 

ven11ögen (V.) können 

Vermögen ist die Gesamtheit der einer Person zuste­
henden Güter und Rechte von wirtschaftlichem Wert 
einschließlich der Erwerbschancen. Das V. kann zwar 
als solches verkauft(§ 311 b IJ, ill BGB), aber grund­
sätzlich nicht als solches, sondern nur in Einzel­
rechtsgeschäften übertragen werden. Was zu dem V. 
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gehört. ist streitig und durch sachgerechte Auslegung 
1u bestimmen (z.B. Gebrauchsvorteil. nicht dagegen 
Einbuße an Freizeit). (Die Deutschen hatten 2000 
rechtstatsächlich ein V. von rund 14 Billionen Deut­
sche Mark, 2017 von rund 9,6Billionen Euro, pro 
Kopf brutto 85 000 und netto 62 000 Euro.) 
Lit.: Troll. M .. Vennögcnsllbcrtragungen, 1995; Rö11· 
11a11, T.. Vennögensabschöpfung in der Praxis, 2. A. 
2015; Sclu11id1, R„ Straftaten gegen das Vennögen, 
22. A. 2021: Sch11orr. R„ Die \teuerrechtliche Abgren· 
zung zwischen Gcwerbcbctneb und Vennögensverwal· 
tung. NJW 2004. 3214 

Vermögensabschöpfung ist der Enuug rechtswid­
rig erlangten Vermögens durch den Staat gemäß 
dem neuregelnden Gesetz zur Reform der strafrecht­
lichen Vermögensabschöpfung von dem 13. April 
2017. 
Lit.: Meißner!M./Schiitrumpf. M„ Vem1ögensabschöp­
fung, 2018 

Vermögensbildung (F) Bildung von Vermögen 

Vermögensbildungsgeseu 
Llt.. Schmidt, G„ Vcrmögcn,b1ldung. 7. A. 1999; Ge· 
rare/, W./Göbel, H„ Staatliche Förderung der Altersvor­
sorge und Vermögensbildung (Lbl.) 

Vermögensdelikt ist die gegen das -+ Vermögen 
gerichtete Straftat. 
Lit.: Re11gie1; R„ Vermögensdelikte. 23. A. 2021 

Vermögensgesetz 
Ln.: Fieberg. G. u. a„ VcnnG (Verniögensgesetz) (Lbl.), 
2014tf.: Rechtshandbuch Vermögen und Investitionen 
in der ehemaligen DDR (Lbl.). hg. v. C/emm, H„ 
2022ff. 

Vermögensnachfolge ist dte Rechtsnachfolge in ein 
-+ Vermögen. 
Lit.: Esch. G./Ba11111a1111, W./Sch11f:e zur Wiesche, D„ 
Handbuch der Vennögcn~nachfolge, 7. A. 2009; Spie· 
gelberger. S„ Vennögensnachfolge, 2. A. 2010: Krauß, 
F.. Vermögensnachfolgeinder Praxis, 2021 

Vermögenspflegschaft - Pflegschaft 

Vermögensrecht ist subjekuv das in -+ Geld be­
wertbare -+ Recht sowie objektiv die Gesamtheit 
der das Vermögen betreffenden RechtSsätze (z.B. 
Schuldrecht, Sachenrecht). 
Lit.: Säcker, F., Vermögen,recht, 1995: Baum. A„ Ver· 
mögensrechtliche und nichtvermögensrcchtliche Strei· 
tigkeiten. Diss. jur. Bonn 2000: Me•rerrchmidt, B. Dil' 
Entwicklung des Vermögens- und Investitionsrechts 
2002/2003. NJW 2003, 2945 

Vermögensschaden ist der in Geld bewertbare 
-+ Schaden einer Person an ihrem -+ Vermögen. 
Der V. ist eine Art des Schadens. die in Gegensat~ 
zu dem -+ Nichtvermögensschaden steht. Die jewei­
lige Abgrenzung ist schwierig und umstritten, aber 
wegen der beschränkten Er,atzpnicht bei Nichrver­
mögensschäden bedeutsam (z. B Ausfall des Inter­
netzugangs). 
Lit.. Lange. H„ Schaden~cf\al/, 3. A. 2003: Gräfe. J.I 
Briigge. M„ Vermögensschaden-Haftpflichtversiche­
rung. 2. A. 2013; Van,·ig. M„ Zum Tatbestandsmerkmal 

Vermögensvorteil 

des Vcnnögensschadeni. (§ 263 StGB). 2011 , Beyer. \V., 
Vennögensschadenhafrpflichtvcf\1cherung. 2020 

Vermögenssorge (§ 1626 1 BGB) ist das -+ Recht 
und die -+ Pflicht der Eltern eines minderjährigen 
-+ Kindes, für das - Yern1ögen des Kindes zu 
sorgen. Die V. ist ein Teil der elterlichen -+ Sorge. 
Die Vermögensverwaltung ist in den §§ 1638 ff. 
BGB näher geregelt. Danach sind Schenkungen 
verboten und ist Geld wirtschaftlich anzulegen. 
Außerdem bedürfen bestimmte Rechtsgeschäfte der 
-+Genehmigung del> -+Familiengerichts (§ 1643 
BGB>. 
Lu · Malik. D .. Die Grenzen der elterlichen Vermögens­
sorge. 2000: Schmidt. H„ Aufgabenkreis Vermögens­
sorge. 2. A. 2002 

Vermögensstrafe (§ 43a StGB) ist die durch den 
Wert des -+ Vermögens des Ttltcrs in ihrer Höhe 
begrenzte (. wegen Verlevung des Bestimmtheits­
gebots verfassungswidrige) - Geldstrafe. 
Ln. Rie.1, G„ Die VermögenS\tr.ife. 1999 

Vermögensteuer (§§ 1 ff. VStG) ist die von dem 
-+ Vermögen einer Person (in Deutschland bis 
31 12.1996) erhobene. Umverteilung durch Politiker 
erleichternde ..... Steuer. 

Vermögensübernahme (§ 419 BGB a. F.) war bis 
2002 die gesetzlich besonders geregelte Übernahme 
des -+ Vem1ögens einer Person sei tens einer ande­
ren durch einen-+ Verpflichtungsvertrag. 
Lit.: Tiedema1111, S„ Die Haftung aus Vermögensüber· 
nahme 1m internationalen Recht. l 995 

Vermögensverfügung (§ 263 StGB) il>t in dem 
Str.ifrecht das Handeln, Dulden oder Unterlassen. 
das sich unmittelbar vermögensmmdemd auswirkt 
(z.B. Unterlassen der Geltendmachung eines An­
spruchs). Die V. ist ein Tatbestand,merkmal des 
- Betrug~. Sie muss auf dem -+ !mum des Ge­
täuschten beruhen. In dem Privatrecht(§ 1365 BGB) 
ist V. eine Verfügung eines Menschen über sein 
gan1es Vermögen. Dazu kann sich ein Ehegatte in 
einer Zugewinngemeinschaft nur mit Einwilligung 
des anderen Ehegatten verpflichten. 

Lit.: Joecks, IV.. Zur Vermögensverfügung beim Betrug. 
1982; Jii11icke. H„ Gerich11iche Ent,cheidungen als 
Vennögen~verfiigung.2001 

Vermögensverwaltung ist die Verwaltung eines 
Vennögens. -+ Vermögenssorge 
Lit.: Sclwfer/Setlle/La11g. Handbuch der Vcnnögcns­
verwultung, 2. A. 2016, 3. A. 2022 

Vermögensverzeichnis ist die genaue Aufstellung 
des - Vermögens einer - Person. In dem Zwangs­
vollstreckungsverfahren hat -+ der Schuldner auf 
Antrag des -+ Gläubigers ein V. vorzulegen. wenn 
die - Pfändung nicht zu der vollständigen Befrie­
digung des Gläubigen. geführt hat. Die Richtigkeit 
der Angaben hat der Schuldner - eidesstattlich zu 
versichern(§ 807 ZPO). 

Vermögensvorteil (§ 263 StGB) ist die günstigere 
Gestaltung der Vermögenslage. Die -+ Vorteilsver-



vermuten 

schaffungsabsicht bei dem --+ Betrug muss auf einen 
V. gerichtet sein. Der V. ist rechtswidrig. wenn der 
Täter auf ihn keinen --+ Anspruch hat. 

vermuten (V.) annehmen, mutmaßen 

Vermutung ist die Annahme eines Umstands als 
wahrscheinlich gegeben. In dem Verfahrensrecht ist 
V. eine gesetzliche Bestimmung, nach der von dem 
Vorliegen eines bestimmten Umstands auf einen 
bestimmten anderen Umstand geschlossen werden 
soll. Die V. 1-.t Ta1Jache11\'en1111t11ng. wenn der 
Schluss auf eine Tatsache gerichtet ist (z B § 9 
VerschG. Todeszeitpunkt) und Rechm·em111umg. 
wenn er auf ein Recht gerichtet ist (z.B. § 1006 
BGB, Eigentum). Die V. dient in dem Verfahrens­
recht der Beweiserleichterung. In der Regel ist der 
Gegenbeweis zulässig (widerlegliche V.). In Gegen­
satz zu der--+ Fiktion kann bei der V. der vermutete 
Umstand tatsilchlich gegeben sein. 
LiL: /une1; D., Die Vermutungen des GWB, 1998: Li11, 
C., Fiktionen und Vermutungen im Rech! der allgcmei · 
nen Geschäftsbedingungen. 2002 

vernehmen (V) hören, befragen. verhören, heraus­
finden 

Vernehmung ist die meist mündliche Befragung 
eines Menschen Uber verfahrensrechtlich bedeutsa­
me Umstände. Vernommen werden können vor 
allem -+ Zeugen, --+ Sachverständige, --+ Beschul­
digte, -+ Parteien (Parteivernehmung) und --+ Betei­
ligte (§§ 376ff. ZPO, §§ 68 ff .• 133 IT. StPO). Die 
Betroffenen können ein -+ Aussageverweigerung­
srecbt haben. Bestimmte Vernehmungsmethoden 
sind verboten (vgl. § l 36a SI.PO). In dem Strafpro­
zess ist. wenn der + Beweis einer Tatsache auf der 
Wahrnehmung eines Menschen beruht, dieser in der 
--+ Hauptverhandlung persönlich zu vernehmen 
(§ 250 StPO). 
Lit.: Bender. R.!Nack, A., Tatsachenfeststellung vor 
Gericht, Bd. 2 Vemehmungslehre, 2. A. 1995: Rieke. A., 
Die poliLeiliche und staatsanwalLSchaflliche Verneh­
mung Minderjähriger, 2003; Wend/er. A./Holfmwm. II .. 
Techni~ und Taktik der Befragung. 2009. 2. A. 2015 

Vernunft (F.) Ver;tand, Vernünftigkeit, Denkvermö­
gen des Menschen 

Vernunftrccht ist das allein durch die Vernunft 
gerechtfertigte und begründete ..... Recht. In der 
RechL<;geschichte ist das V. das säkularisierte Natur­
recht der frühen NeuLeit (Hugo Grotius, Christian 
WoljJ). Es findet seinen praktischen Niedcr.-.chlag in 
den Kodifikat1onen der --+ Aufklärung (Allgemeines 
Landrecht Preußen 1794. Code civil Frankreich 
1804. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch Öster­
reich 1811 b1w. 1812). 
Lit.: WieaC'ker. f:. Pnvatrechtsgcscbichte der NeUL.eit, 
2.A. 1967 

verordnen (V.) anordnen, bestimmen. festset1en 

Verordnung ist die behördliche Anordnung an eine 
unbestimmte 7..ahl von Personen und für eine unbc 
stimmte Zahl von fällen. Die V. ist in dem Verhält­
nis zu dem formellen -+ Gesetz eine abgeleitete 
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Rechtsquelle (materielles Geseu). Sie kann auf 
Grund einer gesevlichen _. Ermächtigungsgrund­
lage von der --+ Regierung, ein7elnen ..... Ministern 
oder nachgeordneten --+ Behörden erlassen werden 
(-> Rechtsverordnung). Wegen des dabei zu wah 
renden einfacheren Verfahrens kann sie leichter und 
schneller entstehen und geänden werden als das 
formelle Gesetz. 
L1t.: Seidel. S .. Die Pra)(iS der Verordnungsgebung, 2005 

verpacken (V.) einpacken. ummanteln 

Verpackung (V.) Schut7, Ummantelung. Umhül­
lung 

Verpackungsverordnung ist die die Verpackung 
von Waren und zugehörige umweltschutzrechtliche 
Fragen regelnde Verordnung. 
Lit.: Flanderka. F.. Verpackungsverordnung. 1999; 
Mich/er. H .. Neue Verpackungsverordnung, 2000 

verpachten (V.) entgeltlich zu Nutzung unter 
Fruchtziehung überlassen 

Verpächter ist der den Pachtgegenstand überlassen­
de Vertrag:.teil der--+ Pacht 

verpfänden (V.) als Pfand geben 

Verpfändung (§§ 1204 ff. BGB) ist die rechtsge­
schäftliche Begründung eines --+ Pfandrechts. Sie 
erfordert die -+Einigung des -+Eigentümers einer 
beweglichen --+ Sache und des -+ Gläubigers einer 
Schuld darüber. dass dem Gläubiger das --+ Pfand­
recht an der beweglichen Sache des Eigentümers 
wstehen soll. die -. Übergabe der Sache oder einen 
--+ Übergabeersatz (sowie das Bestehen der 
-+ Forderung). Die V. einer Sache kann evtl. auch 
durch einen -+ Nichtberechtigten (Nichteigentümer) 
erfolgen, doch muss dann der Gläubiger gutgläubig 
hinsichtlich der Berechtigung de~ Nichtberechtigten 
sein. 
Lit.: Herrmann, A., Sicherungsabtretung und Verpfän­
dung der An~prüchc aus dem Lebcnsversicherungsver­
lrag, 2003 

verpfficbtet (AdJ.) durch eine Pflicht oder Ver­
pflichtung gebunden 

Verpflichteter ist grundsätzlich. wen eine -+ Pfücht 
1.u einer -+ Handlung, „ Duldung oder -+ Unter­
lassung aifft. In dem + Strafrecht (§ 11 Nr. 4 
StGD) bt ein fii1 de11 üffe11rlid1e11 Dienst besonders 
V., wer, ohne Amtsträger zu sein, bei einer -> Be­
hörde oder einer sonstigen Stelle die Aufgaben der 
öffentlichen -+Verwaltung wahrnimmt oder bei 
einem Verband oder einem sonstigen Zusammen­
schluss. Betrieb oder Unternehmen. die für eine 
Behörde oder für eine -.onstige Stelle Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung ausführen, beschäftigt oder 
für sie tätig und auf die gewissenhafte Erfüllung 
seiner Obliegenheiten auf Grund eines Ge!>etJ:es 
förmlich verpflichtet ist. 

Verpflichtung ist die • Pflicht. -+ Schuld oder 
-+ Verbindlichkeit. Die V. entsteht durch --+ Geseu 
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oder -+ Rechtsgeschäft. Sie erlischt insbesondere 
durch + Erfüllung. 
Lu.: lobinger. T. Rccht„gcschäfthche Verpflichtung 
und autonome Bindung. 1999; Schmidt, D.. Die Ver­
pnichtung zum Ausbildungsunterbah. 2004 

VerpOich tungsgeschäft ist das auf Begründung 
einer -+ Verpflichtung gerichtete -+ Rechtsgeschäft 
(1. B. Kaufvenrag). Es ist streng zu trennen von dem 
aus ihm möglicherweise folgenden -+ Erfüllungs­
geschäft ( + Verf'.µgungsgeschäft. z.B. Übereignung 
der Kaufsache, Ubercignung des Kaufpreises, Ab­
tretung der gekauften Forderung), so dass eine 
Mangelhaftigkeit des Verplltchtungsgeschäfts grund­
sättlich nicht auch eine Mangelhaftigkeit des Erfül­
lungsgcschäfts bedeutet. Das V. kann entweder für 
einen oder für mehrere Beteiligte Verpflichtungen 
begründen (z.B. Kaufvertrag mit Pflichten für Ver­
käufer und Kllufcr). 
Lit.: Willig. J„ Das abstrakte Verpnicbtungsgeschäft, 
1996; Schmidt, C„ Die ~ogenannte Akzessorietät der 
Bürgschaft, 2001 

Verpflichtungsklage (§ 42 1 VwGO) ist die Klage 
auf Veruneilung zu dem Erlass eines abgelehnten 
oder unterlassenen -+ Verwaltungsakts. Die V. ist 
eine Unteran der • Leistungsklage. Sie kann 
-+ Vomahmet.dage (bzw. Weigerungsklage) oder 
-+ Untätigkeitsklage sein. Ist die Sache vor -+ Ge-
richt nicht spruchreif, kann der Ausspruch auf die 
Verpflichtung gehen. den Kläger umer Beachtung 
der Rechtsauffa„sung des Gerichts zu bescheiden 
CBescheidungsklage. § 113 V 2 VwGO). 
Lit. · J11/111ke. A., Die Passivlegitimation bei Anfech­
tungs und Verpflichtungsklage, 1985 

Verra t i~t die unbefugte Lreuwidrige Offenbarung 
eines -Geheimnisses (vgl.§§ 80ff. StGB.-+ Hoch­
vemll, • Landesverrat) 

verra ten (V.) preisgeben. miueilen 

verrechnen (V.) berechnen, rechnerisch berücksich­
tigen, falsch rechnen 

Ver rechnung ist die rechnerische Berücksichtigung 
eines Umstand~. Sie dient der rechtlichen Vereinfa­
chung. Bcsondcr~ geregelte Fälle der V. sind 

• Aufrechnung und - Kontokorrent. 
Lit Eisenreich, A„ Aufrechnung und Verrechnung der 
So1iallcistungstrilgcr, 2000 

Verrechnung~beck (Art. 39 ScheckG) ist in dem 
Wertpapierrecht der -+ Scheck, bei dem der 
-+ Aussteller oder -+ Inhaber durch den quer über 
die Vorder..eite gesetzten Vermerk nur ::.ur Verrecl1-
m111g dem Bezogenen die Barauszahlung verbietet. 
Die einlösende Bank darf die Schecksumme dem 
Einliefercr nur auf emem Konto gutschreiben. Den 
Gegensav 1u dem V bildet der Barscheck. 

verrichten (V.) tun. machen, bewirken. ausführen 

Verrichtung ist die auf verbessernde Ausführung 
angelegte Handlung. 

Versammlungsfreiheit 

Verrichtungsgehilfc (§ 831 BGB) ist der Mensch, 
dem von einer anderen Person (z. B Arbeitgeber), 
von deren Weisungen er mehr oder weniger abhän­
gig iM (z.B. Arbeiter. angei.tellter Arl.t. Werkstudent, 
nicht dagegen handwerklicher Unternehmer). eine 
Täugkeit „übertrJgen worden ist, wobei es genügt, 
da.s„ der Uberuagende die Tätigkeit des Handelnden 
jederzeit beschf'jnken oder entziehen oder nach Art 
und Umfang bestimmen kann. Der V. ist eine Hilfs­
person. Für sein rechbwidriges schädigendes Ver­
halten hat der Geschäftsherr einzustehen. wenn er 
sich nicht von dem Vorwurf enUasteo kann, eine 
Auswahlpllicht oder Übcrwachungspnicht verletzt 
zu haben (-+ Geschäflshermpflichtverletzung). Der 
V. ist streng zu trennen von dem auf rechtsgeschäft­
liche Verpflichtungen beschrHnkten -. Erfüllungs­
gehilfcn (§ 278 BGB), obgleich der V. oft zugleich 
tatsächlich auch Hrfüllungsgehilfe ist. 
Li1.: Kupi.1clr. B„ Die Haftung für Vcrrichtungsgehilfen 
(§831 BGB), JuS 1984. 250; Sd1mi1z. F., Die dclikti­
schc Haftung für Arbeitnehmer, 1994; Bilfer. F., Die 
Eigenhaftung des Verrichtungsgehilfen, 2006 

Vcrsailler Vertrag ist der an dem 28.6.1919 zwi­
schen 27 alliienen und assoziierten Mächten einer­
\eits und dem (zweiten) DeuL'ichen Reich anderer­
seiL'> ohne die Möglichkeit eigentlicher inhaltlicher 
Verhandlungen nach Zustimmung der deutschen 
Nationalvcr:.ammlung (23.6.1919 237 Ja-Stimmen, 
6 Enthaltungen, 138 Nein-Stimmen) m Versailles 
abgeschlossene, den Ersten Weltkrieg gegenüber 
Deutschland formell beendende Friedensvertrag, der 
an dem 10. 1 1920 m Kraft trat. Von vielen Deut­
schen wurde er wegen seines diktathaften Charak­
ter.. innerlich nicht angenommen. Sie versuchten 
(erfolglos unter dem Reichskanzler Adolf Hitler). 
durch den Zweuen Weltkrieg seine Folgen zu Guns­
ten Deutschlands abzuändern. 
Lit.: Haff11er. S. u a„ Der Vertr.ig von Versailles, 1978 

Versailles (N.) Ort in Frankreich 

versammeln (V.) sammeln, ansammeln, zusammen­
rufen, zusammenkommen 

Versammlung (Art. 8 GG) ist die örtliche Zusam­
menkunft einer (in Gegensatz iu der bloßen An­
sammlung in mnerer Verbindung stehenden) Vielheit 
von Menschen (b1w. mehrerer Menschen) zwecks 
gemeinsamer, auf die Teilhabe an der öffenUichen 
Meinungsbildung gerichteten Erörterung oder 
Kundgebung. Unter..chieden wird dabei die V. u111er 
freiem Himmel von der sonsugen V. Die öffentliche 
V. unter freiem Himmel ist spätestens 48 Stunden 
vor der Bekanntgabe der zu~tändigen Behörde an­
zumelden(§ 14 Vcr..ammlG). Eine V kann nur unter 
bestimmten Vorausscllungen verboten werden 
(§§ 5. 15 Ver;ammlG), doch ist stets auch der Ver­
häJtnismäßigkeitsgrundsat1 besonder.. zu beachten. 
ln dem -+ Strafrecht wird unter V teilweise jedes 
Beisammensein emer größeren Zahl von Menschen 
zu einer Verfolgung eines bestimmten Zweckes 
verstanden (1. B. § 80a StGB). 

Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) ist das für aJle 
•Deutschen bcstehemle Recht, sich ohne Anmel-



Versammlungsgesetz 

dung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 
-+ versammeln Oie V. ist ein -+ Grundrecht, das 
die gemeinsame Willensbildung und Meinungsbil 
dung schüllt. Sie ist durch das Versammlungsgcset1 
beschränkt. 
Lit.: Dietel, A./Gintzel, K./Kniese/, M .. Versammlungs 
gesctze, 18. A. 2019 

Versammlungsgesetz ist das das Recht der 
--> Versammlung ~treffende Gesetz. 
Lit.: Ou. S./Waec/11/a. II„ Ge,etz über Ver.ammlungen, 
7.A. 2010 

Versammlungsrecht isl objektiv die Gesamtheit der 
-+ Versammlungen betreffenden Rechtssätze und 
subjektiv das Rech1. eine Versammlung 1u bilden. 
Li1.: Het1id1, M„ Versammlungsrecht in der kommuna­
len Pmxis. 2003; Kniesei, M. u.a„ Die Entwicklung des 
Versammlungsrcchls 2000 h1s 2003, NJW 20<», 422: 
Handbuch Ver.ammlungsrccht. hg. v. Peters, W./Janz. 
N„ 2. A. 2021: Diirig-Friedl, C./Enders, C, Versamm­
lungsrcchl. 2016, 2. A 2022; Boesenbe~. /. u a„ 
Handbuch Versammlungsrech1, 2021 

versäumen CV) verfehlen, vergessen (V.), troll. 
Notwendigkell nicht tun 

Versäumnis (N. oder F.) Versäumen, Unterlas ... en 
-+Säumnis 

Versäumnisurteil (§§ 330ff. ZPO) ist das bei 
-+ Säumnis einer -+ Partei auf -+ Antrag des Geg­
ners zu erlassende - Urteil. Das V. gegen den 
-+ Kläger selll Säumnis, Antrag des -+ Beklagten, 
das Vorliegen der allgemeinen Prozessvomussetwn­
gen :.owie Fehlen eines Versäumnisausschlusses 
vorau<-. das V gegen den Beklagten außerdem 
- Schlüs-.1gkell der Klage. Das V. muss als solches 
bezeichnet sein. Gegen das V. ist der -+ Einspruch 
binnen 2 Wochen ab -+ Zustellung 7.ullissig 
(§§ 338 f. ZPO). Er versetzt den Prozess in die Lage 
zurück, in der er sich vor EinLriU der Versäumnis 
befand. Der Säumige triigt die durch die Versäumnis 
veranlassten • Kosten. Gegen ein zweites V. i't 
kein Einspruch mehr möglich (§ 345 ZPO). Aus­
nahm~wc1se ist gegen ein V., gegen da" der Ein­
spruch an <.ich nicht \tatthaft ist. die -+ Berufung 
oder Anschlu\sberufung zulässig. wenn sie darauf 
gestüt1t wird, das„ der Fall der schuldhaften Ver­
säumung (z.B. wegen Straßenverkehrsstaus) nicht 
vorgelegen habe ( * 514 n ZPO). Das in der Berufs­
ordnung der • Rechtsanwälte Deutschlands enthal­
tene Ve1bvt, uh11c Vorankündigung ein V gegen 
einen nicht (recht1eitig) erschienenen Kollegen 1u 
beantragen, vcrlct?l das Grundrecht der Berufsfrei­
heit. 

Li1.: Stcinha11e1; J:. Versäumnisurteile in Europa, 1996: 
Metzing. A„ Der Einspruch gegen da\ Ver.;äumni„urtcil, 
Jus 2016. 679 

Versäumnisverfahren 1"t das bei Säumm' einer 
Pane1 in dem Pro1cs' mögliche Verfahren. • Ver­
säumnisurteil 
Lu.: Ebner. Au~gewähhe Probleme des Versäummsvcr­
fahrens, JA 1996, 583; Stadl er. A. u. a., Das Versäum­
nisverfahren, JuS 2006. 14 
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Versäumung (§ 230 ZPO) ist die Nichtvornahme 
(oder unwirksame Vornahme) einer -+ Pro1e:.s­
handJung innerhalb des für die Vornahme vorge­
~chriebenen Zeitraums. Die V. einer Prozesshandlung 
hat 7ur Folge. dass die Partei mit der vor7.unellmenden 
Prozesshandlung ausgeschlossen wird. War die Panei 
ohne ihr -+Verschulden verhindert, eine bestimmte 
-+Frist (u. a. Notfrist, Berufungsbegründungsfrist 
und Revisionsbegründungsrnst) einzuhalten (z.B. 
Erkrankung, PostverLögerung, Büroversehcn), ist ihr 
auf Antrag -+ Wiedereinsetzung in den vongen 
Stand zu gewähren. 
Lit.: Homick. A„ Der fäll der Vcrs;iumung (§ 513 II 1 
ZPO). 1995: liie1; G .. Die Versäumung im Berufungs­
verfahren, 2003 

verschaffen (V.) besorgen, erlangen 

Verschaffen ist dai. durch l landlung Erlangen. Zum 
Sichverscluiffe11 eines -+ Staatsgeheimnisses (§ 96 
StGB) genügt jede + Handlung, durch die der Täter 
bei körperlichen Sachen Gewahrsam, in den übrigen 
Fällen Kenntnis erlangt. Bei -+Hehlerei C§ 259 
StGB) setzt V. einverständliches Zusammenwirken 
mi1 dem Vortäter (derivativen Erwerb) voraus. durch 
das der Täter eigene tatsächliche Verfügungsgewalt 
bzw. Mitverfügungsgewalt erlangt (Annahme mit 
dem Willen zu eigenständiger Verfügung) oder für 
einen Dritten vermittelt. 

Verscbaffung (F.) Besorgung. Erlangung 

Verschaffungsvermäehtnis <§§ 2169f. BGB) ist 
da.\ -+ Vermächtnis, bei dem sich der vennachte 
Gegenstand nicht in dem -+ Nachlass befindet. 
sondern von dem Beschwerten erst beschafft werden 
muss. 
Ln.: Sa1•igny, C. 1:. Die Unmöglichkeit der Leistung 
beim Ven;chaffungsvem1ächtnis, 1939 

verscWeppen (V.) fortbringen, weitergeben 

VerscWeppung (§ 234a StGB) ist das -+ Gefähr­
dungsdelikt, das voraussct1t, dass der Täter einen 
anderen durch -+ List, -+ Drohung oder -+ Gewalt 
in ein Gebiet außerhalb des räumlichen Geltungsbe­
reichs des Strafgesevbuch' verbringt oder veran­
lasst, sich dorthin zu ~geben. oder davon abhält, 
von dort zurückzukehren, und dadurch der Gefahr 
aussetzt. aus politischen Gründen verfolgt zu wer­
den und hierbei in Widerspruch 1u rechtsstaatlichen 
Grundsätzen durch Gewaltmaßnahmen oder Will­
kUm1aßnahmcn Schaden an Leib oder Leben zu 
erleiden, der Freiheit beraubt oder in seiner berufli­
chen oder wirtschaftlichen Stellung empfindlich 
beeinträchtigt zu werden. 

verschmelzen (V.) zusammenschmelzen 

Verschmelzung (§ 2 UmwG) ist die Auflösung von 
Rechtsträgern (offene Handelsgesellschaft, Kom­
manditgeseUschaft, Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung. Aktiengesellschaft, Kommanditgesell­
schaft auf Aktien, eingetragene Gesellschaft. einge­
tragener Verem, genossenschaftlicher Prüfungsver­
band, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit 
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sowie wirtschaftlicher Verein oder übernehmend als 
Alleingesellschafter einer Kapitalgesellschaft natür­
liche Person) ohne Abwickelung. Die V. kann erfol­
gen in dem Wege der Aufnahme durch Übertragung 
des Vermögens eines Rechtsträgers oder mehrerer 
Rechtsträger als Ganzes auf einen anderen bestehen­
den Rechtsträger oder durch Übertragung der Vermö­
gen zweier oder mehrerer Rechtsträger jeweils als 
Ganzes auf einen neuen, von ihnen gegründeten 
Rechtsträger. Die V. ist ein Fall der-+ Umwandlung, 
sodass das-+ Umwandlungsgesetz gilt 
Lit.: Katschinski. R .. Die Verschmelzung von Vereinen, 
1999; Naraschell'ski, A., Stichtnge und Bilanzen bei der 
Verschmelzung, 2001: Ruhwi11kel. C., Gründung einer 
Europäischen Aktiengesellschaft (SE) durch Ver­
schmelzung. 2004 

verschollen (Adj.) nicht aurfindbar, unauffindbar 

VerschoUenheit (§§ 1 ff. VerschG. ursprünglich von 
dem 4.7.1939 stau der §§ 13-20 BGB) ist das feh­
len von Nachrichten über das Leben oder Versterben 
eines Menschen, dessen Aufenthalt während länge­
rer Zeit unbekannt ist und an dessen Fortleben nach 
den Umständen ernstliche Zweifel bestehen. Ein 
Verschollener kann durch Aufgebotsverfahren für tot 
erklärt werden. Die -+ Todeserklärung begründet 
eine -+ Todesvermutung. 
Lit.: Nolre, 1„ Die Regelung der intemalionalrechtlichen 
Fragen im Verschollenheitsrecht, 1971 

verschulden (V.) Schuld begründen 

Verschulden ist das objektiv pflichtwidrige und 
subjektiv vorwerfbare Verhalten (str.) der schuldfä­
higen Person. V. ist in dem Schuldrecht vielfach die 
Voraussetzung für einen -+Schadensersatzanspruch 
(z.B. §§ 823 I, 276 T l BGB) und in dem Strafrecht 
die Voraussetzung für eine -+ Strafe. ln dem 
Schuldrecht muss der -+ Schuldner teilweise auch 
für fremdes V. einstehen (-+ Erfüllungsgehilfe, 
gesetzlicher -+Vertreter § 278 BGB). Weiter ist in 
dem Schuldrecht V. bei Vertragsschluss ein eigenes, 
zu -+ Schadensersatz als Rechtsfolge verpflichten­
des Institut (-+ culpa in contrahendo, § 311 II 
BGB), bei dem ein Schuldverhältnis auch zu Perso­
nen entstehen kann, die nicht Vertragspartei werden 
sollen, aber in besonderem Maße Vertrauen für sich 
in Anspruch nehmen (z.B. Begleiter des Verhan­
delnden, Verkaufsvertreter, Anlageberater. Verwalter, 
Gutachter). -+ Mitverschulden 
Lit.: Scher, R .. Das Verschulden im Wandel, 1992; Kötz. 
H./Wagner, C .. Deliktsrccht. 14.A. 2021; Fuchs. M .. 
Deliktsrecht, 7. A. 2009 

Verschuldenshaftung ist die ein schuldhaftes Ver­
halten voraussetzende -+ Haftung. Sie steht in Ge­
gensatz zu der -+ Gefährdungshaftung. Sie wird 
auch in der Gegenwart noch als Grundsatz des 
-+ Schadensersatzrechts angesehen. 
Li1.: Hehl. S .. Das Verhältnis von Verschuldens- und 
Gefährdungshaftung, 1999; Spickhoff. A.. Die Grund­
struktur der deliktischen Yerscbuldenshaftung. JuS 
2016, 865 

Verschuldensvermutung (z.B. § 831 BGB) ist die 
-+ Vermutung. dass ein -+ Verhalten schuldhaft ist. 

Versendungskauf 

Der mit der V. Belastete kann diese in dem jeweili­
gen Einzelfall aber durch einen -+ Gegenbeweis 
entkräften. Dann gelten die allgemeinen -+ Be­
stimmungen über die Beweislast. 
Lit.: Witte, V., Die Verschuldensvermutung, 1998 

verschweigen (V.) verheimlichen, nicht sagen 

Verschweigen ist das Unterlassen einer Erklärung 
trotz Wissens oder Wissenmüssens. Besteht eine 
-+ Aufklärungspflicht. so stellt das V. eine Pflicht­
verletzung dar, die zugleich eine arglistige -+ Täu­
schung sein kann. Daneben kann das V. eines Rech­
tes unter bestimmten Voraussetzungen zu dessen 
Verlust führen.-+ Verwirkung.-+ Versitzung 

Verschweigung ist in dem mittelalterlichen deut­
schen Recht die fehlende Geltendmachung eines 
Rechtes. die meist nach Jahr und Tag (ein Jahr, 
sech~ Wochen und drei Tage) zu einem Recht.wer­
lust führt (z.B. Stadtluft macht frei). In dem 
Erbrecht (§ 1974 BGB) ist V. die gesetzliche 
Gleichstellung eines -+ Gläubigers, der seine Forde­
rung später als fünf Jahre nach dem -+ Erbfall gel­
tend macht, mit einem ausgeschlossenen Gläubiger. 
Lit.: lmmenvahr. W. Die Verschweigung im deutschen 
Recht. 1895 

verschwiegen (Adj.) nicht mitteilend 

Verschwiegenheit (F.) Schweigen 

VerschwiegenheitspOicht ist die -+ Pnicht, ein 
-+ Geheimnis nicht zu offenbaren. Die V., die auch 
durch ein non disclosure agreement (Verschwiegen­
heitszusage) begründet werden kann. ist insbesonde­
re in dem Arbeitsrecht und Verwaltungsrecht be­
deutsam. Ihre Verletzung kann strafrechtliche, 
dienstrechtliche und schuldrechtliche Folgen nach 
sich ziehen. 
Lit.: Henss/er. M.. Das anwallliche Berufsgeheimnis, 
NJW 1994, 1817; Gödde. K.. Die nachvenragliche 
Verschwiegenheitsptlicht. Diss. jur. Bonn 1999; Strobel, 
B., Verschwicgenheits- und Auskunflspflicht kommuna­
ler Vertreter. 2002 

versenden (V.) senden, schicken, verschicken 

Versendung (F.) Versenden 

Versendungskauf (§ 447 BGB) ist der-+ Kauf, bei 
dem der Verkäufer auf Verlangen des Käufers die 
verkaufte Sache nach einem anderen Ort als dem 
-+ Erfüllungso11 versendet. V. kann immer nur dann 
in Betracht kommen. wenn der Verkäufer nicht 
schon iiberhaupt zur Beförderung der Sache ver­
pflichtet war (wie z. 8. bei -+Bringschuld etwa des 
Versandhauses). Bei dem V. geht nach § 447 I BGB 
die -+ Gegenleistungsgefahr - außer vor der Erfül­
lung - schon vor der -+Übergabe auf den Käufer 
über, und zwar mit Auslieferung an die zu der Aus­
führung der Versendung bestimmte Person oder 
-+ Anstalt. so dass der Käufer den Kaufpreis auch 
bei Verlust der Sache während der Versendung be­
zahlen muss. 
Lit.: Oetker. H., Versendungskauf, Frachtrecht und 
Drittschadensliquidation. JuS 2001, 833; Goldt, A., 



versetzen 

Sachenrech1lkhc Fragen, 2001; Wenenbmch. J .. Ge· 
fahrtragung beim Versendung~kauf, JuS 2003. 625 

versetzen (V.) an einen anderen Ort oder an eine 
andere Stelle setzen, umse1zen. verschieben 

Versetzung ist in dem Beamtenrecht die dauernde 
Zuweisung einer anderen Amtsstelle unter Verlus1 
der bisherigen Amtsstelle. Die V erfolgt auf Antrag 
des --. Beamten oder auf Grund eines dienstlichen 
Bedürfnis~es. Ohne Zustimmung des Beamten is1 
sie nur unter besonderen Voraussetzungen möglich 
(u. a. Be~itt<;tandswahrung). Für die V eines 
- Richters gelten Sonderre&~ln. ln dem pnvatrecht­
lichen Bereich ist die V die Ubertragung einer ande­
ren dienstlichen Tätigkeit. 
Lit.: Hoy11inge11-/111e11e, G. 1•.!Boemk.e. 8 .. Die Verse1-
zung, 1991: Daclzmdt. II.. Personelle Einzelmaßnuh­
mcn, 2001 

Vers ichere r isl der Unternehmer der Ver..icherung. 
Lit.: Gort't,J."), K., Die Lc1stungspflich1 dc\ Versiche­
rers. 1998: Wemi11k. C„ Die gewohnheitsrechtliche 
Erfüllung~haftung der Versicherer, 2003 

versichern (V) sicherer machen. Versicherung ab· 
schließen 

Versicherung ist die Schaffung von Sicherheil 
durch ein Verhalten. In dem Versicherungsrecht ist 
V. die Deckung eines durch bestimmte Ereignisse 
(l. B. Krankheit. Diebstahl, Brand) hervorgerufenen 
zufälligen schät1baren Bedarfs (z.B. voraussichtli­
che Kosten aller Krankheiten) unter Verteilung auf 
eine möglichst große Zahl gleichartig allgemein 
bedrohter. aber nur in Einzelfällen tatsächlich 
betroffener Personen. Die V. beruht auf der Wahr­
scheinlichkeitsrechnung. Sie kann + Sozialver­
sicherung oder --> Privatversicherung sein, Zwangs­
ver-.icherung oder freiwillige Versicherung. Die 
Privatversicherung ist in dem Versicherungsver­
tragsgesetz geregelt. Sie ist entweder + Schadens­
versicherung oder ... Personenversicherung. 
Lit.: Fiirstenll'ertli, r: v„ Versicherungsalphabet, 11. A. 
2019; Geike11, M„ Die Versicherung der Arbeitnehmer. 
10. A. 2004; Wiecl111wm1/Block. J„ Versichcrungsgesct 
ze (Lbl.). 46. A 2021, Vettli. J./Gräfe. J„ Der Vcr,iche­
rungspro1css, 4 A. 2020; Versicherungsmechanismen 
im Recb1. hg. 1.-. 8rt•l1111t'. C. u. a.. 2016 

Versicherung an Eides S ta tt (eidesstattliche Ver.i­
cherung) ist die Möghchke1t. eine tatsächliche Be­
hauptung durch Erklärung in besonderer Fonn 
glaubhaft tu machen(§ 294 ZPO). Wer vor einer 1ur 
Abnahme einer Versicherung an Eides Statt 1uslän­
digen Behörde (vor allem Gerichte [§ 899 ZPO]. seil 
1999 für eides!.lallliche OITeabarungsversicherung 
Gerichtsvol11icher [§ 807 ZPOJ. nicht dagegen Poli-
1.ei und Staatsanwaltschaft) eine solche Versiehe 
rung falsch abgibt oder unter Berufung auf eine 
solche Ver.-.icherung falsch aussagt. wird mit Frei­
heitsstrafe bis 1u drei Jahren oder mit Geldslrafc 
bestraft(§ 156 StGB). 
Lit.; Keller. U .. Die eidesstattliche Versicherung. ::!. A. 
1999 

Versicherungsaufs icht ist die staatliche -+ Aufsicht 
über die Vers1cherungsun1emehmen. Die V. umfasst 
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die Zulassung und die Überwachung des laufenden 
Geschäftsbetriebs. Für die m dem Versicherungsauf­
sichtsgesetz. geregelte V. iM (seit 1.5.2002) vor allem 
die Bundesanstalt für Finanzdienstleislungsaufsicht 
/UStändig. 
Lit.: VersR Privatversicherungsrecht. 28.A. 2022; Kll11l­
baclz, D./Bär. G.!Poh/11um11, P.. Versicherungsaufsicht!>· 
gesell., 6.A 2019: Pröl.u/Dreher. Versicherungsauf­
sich1sgeseu, 13.A. 2018; Handbuch des Versicherungs­
;1ufsichtsrechts, hg. v. Biihr. G„ 2011. 2.A. 2022: 
Heulwmp. W.. Das neue Versicherungsaufsichtsrecht, 
2016 

Versichernug:.bt.-din~uu~ ist die für jeweils für 
best.1mmte Arten von • Versicherungen von den 
Ver:.icherungsuntemehmcn den - Versicherungs­
verträgen zugrundegelegte allgemeine --+ Geschäfts­
bedingung. Die Versicherungsbedingungen werden 
grundsätzlich nur durch Bezugnahme Bestandteil 
des Einzelversicherungsvertrags. Sie bedürfen der 
Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanz­
dienstleistungsaufsicht. Bekannte allgemeine Versi­
cherungsbedingungen sind 1 .. B. die Allgemeinen 
Ver.-.icherungsbcdingungen für die Haftpfüchtversi­
cherung (AHB) oder die Savung der Versorgungs­
anstalt des Bundes und der Länder. 
Lit.: Allgemeine Versicherungsbedingungen, hg. -.. 
Dämer. H„ 7. A. 2015 (Textausgabe); Littbarski, S„ 
Allgemeine Ver:.icherungsbcdingungen für die Haft­
pflichtversicherung. 2001 

Versicherungsberater (M.) Berater in Versiche­
rungsfragen -+ Rechtsberatung 

Versicherungsbilanz (§ 341 HGB) i\t die von ei­
nem Versicherer bl.W einem Versicherungsunter­
nehmen vorzulegende Bilanz. 
Lit ,: BecJ..'i.cher Vers1chenmgsbilanzkommentar, hg. v. 
Budde, \V. u. a .. 1998 

Versicherungsfall (z.B. § 1 VVG) ist das Ereignis. 
das die Leistungspflicht des -> Versicherers (Versi­
cherungsunternehmers) auslöst (z. B. Tod des durch 
Lebensversicherung versicherten Versicherungs­
nehmers, Brand bei Brandversicherung, Unfall). 
Lit.: Höpfner. A„ Der Nachweis des Versicherungsfalls, 
1996 

VersicherungsmakJer ist der --+ Makler von 
•Versicherungsverträgen. 

Lit. Griess, H„ Der Versicherungsmakler. 3. A. 1997 

Versicherungsmissbrauch (§ 265 StGB) ist der 
Stran.atbestand, bei dem der Täter eine gegen Unter­
gang, Beschädigung, Bcein1rächtigung der Brauch­
barkeit, Verlust oder Diebstahl versicherte -+ Sache 
beschädigt, zerstört. in ihrer Brauchbarkeit beein­
trächtig1, beiseite schafft oder einem anderen über­
lässt, um sich oder einem anderen Leistungen aus 
der--. Versicherung 1u verschaffen. Der V. wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren od.er mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch i-.t str.ifbar 
Lit.. Bröckers, K„ Vers1chcrungsm1ssbrauch, 1999; 
Schröder; R .. Vers1chcrungsmis\brnuch, 2000 

Vers icherungsnehmer (z. B. § 1 VVG) ist die Per­
'>On. die auf Grund eines _.Versicherungsvertrags 
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ein Risiko bei einem Versicherungsunternehmer 
versichert. 
Lit.: Herrmo1111, A .• Sicherungsabtretung und Verpfän­
dung der Ansprüche, 2003 

Versicherungspflicht ist die Pflicht, ein Risiko zu 
versichern bzw. kraft Gesetzes zwangsweise gegen 
ein Risiko versichert zu sein (z.B. in dem --+ So­
zialversicherungsrecht, -+ Haftpnichlversicherung, 
--+ Feuerversicherung). 
Lit.: Benne1; W.. Versicherungspflicht und Versiche­
rungsfreiheit, 21. A. 1998 

Versicherungspolice-+ Versicherungsschein 

Versicherungsprämie (§§ 33 ff. VVG) ist in dem 
Privatversicherungsrecht die Geldleistung, die der 
--+ Versicherungsnehmer als Gegenleistung für die 
Tragung des Risikos durch den Versicherer an die­
sen zu erbringen hat. 
Lit.: Guthojf. A„ Die Ermittlung von Risikoprämien, 
2001 

Versicherungsrecht ist die Gesamtheit der die 
--> Versicherung betreffenden Rechtssätze. 

Lit.: Versicherungsgesetze (Lbl.). hg. v. Wiechma1111, 
J.18/ock u. a„ 46. A. 2021; Münchener Anwaltshand­
buch Versicherungsrecht. hg. v. Terbille. M .. 4. A. 2017; 
Petersen, J„ Versicherungsunternehmensrecht, 2003; 
Beckmann, RJMat11sche-Beckmarm, A., Versicherungs­
rechts-Handbuch, 3. A. 2015, 4. A. 2022 

Versicherungsschein (Versicherungspolice) (§ 3 
VVG) ist die von dem --+ Versicherer unterzeichne­
te, an den --+ Versicherungsnehmer auszuhändigen­
de Textform bzw. --+Urkunde über den --+Ver­
sicherungsvertrag. 
Lit.: Kisch. W., Der Versicherungsschein, 1951 

Versicherungsverein (§§ 15 ff. VAG) ist in dem 
Privatversicherungsrecht der zu dem Zweck der 
Versicherung eines Risikos gegründete rechtsfähige 
-+ Verein. Rechtstatsächlich sind bei ihm grundsätz­
lich -+ Versicherer und --+ Versicherungsnehmer 
identisch (Versicherung auf Gegenseitigkeit). Die 
Versicherungsprämie richtet sich nach dem Bedarf. 
Fehlbeträge und Überschüsse werden ausgeglichen. 
Der V. (auf Gegenseitigkeit) ist entweder großer V. 
oder (einfacher strukturiert) kleiner V. Der große V. 
kann auch Nichm1itglieder versichern. 
Lit.: Merdausl, C„ Der europäische Versicherungsver­
ein auf Gegenseitigkeit, 2000: Miiller. H„ Der Versiche­
rungsverein auf Gegenseitigkeit. 2000; Benkel, G„ Der 
Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. 2002 

Versicherungsvertrag(§ 1 VVG) ist in dem Ptivat­
versicherungsrecbt der zwischen --+ Versicherer und 
--+ Versicherungsnehmer über die entgeltliche Tra­
gung eines Risikos (formlos) abgeschlossene Ver­
trag. Der V. ist gegenseitiger ...... Vertrag. Seine 
Hauptpflichten bestehen in der Tragung des Risikos 
(str.) und der Entrichtung der --+ Prämie. Für ihn 
gelten insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz 
und die allgemeinen -> Versicherungsbedingungen. 
Lit.: Prölss, E.!Martirl, A„ Versicherungsvertragsgesetz, 
31. A. 2021 ; Dewsch, E„ Versicherungsvertragsrecht. 
7. A. 2015; Römer. W.Jlangheid. T., Versicherungsver-

versprechen 

tragsgesetz. 5. A. 2016: Schimikowski, P., Versiche­
rungsvenragsrecht, 6. A. 2017. 7. A. 2022; Europäi­
sches Versicherungsvertragsrecht. hg. v. Basedow, J. 
u. a .. 2002: Langheid. 1:/Miiller-Frank, C„ Rechtspre­
chungsübersicht zum Versicherungsvertragsrecht, NJW 
2018. 2302; la11gheid. T., Die Refonn des Versiche­
rungsvertragsgesetzes, NJW 2007. 3665: Bruck/Möller, 
Großkommentar zum Versicherungsvertragsgesetz. 
Bd. 1 ff. 2008 ff.; Versicherungsvercragsgesetz. hg. v. 
Riiffer, W. u. a„ 4. A. 2020; Versicherungsvertragsgesetz, 
hg. v. langheid, T.!Rixecke1; R., 6. A. 2019, 7. A. 2022 

Versicherungszwang ist in dem Versicherungsrecht 
der gesetzliche Zwang zu einer-+ Versicherung, der 
entweder ein Versicherungsverhältnis ohne Ab­
schluss eines Versicherungsvertrags oder die Ver­
pflichtung zu einem Abschluss eines solchen be­
gründen kann. 

vers itzen (V.) durch Versitzung vcrUeren 

Versit.zung ist der Verlust eines -+ Rechtes durch 
dessen --+ Ersitzung seitens einer anderen Person. 
Buchversitzung ist dabei der Verlust eines zu Un­
recht gelöschten oder nicht eingetragenen Rechtes 
an einem fremden -+ Grundstück, der mit der 
-+ Verjährung des Anspruchs gegen den Eigentümer 
eintritt (§ 901 BGB). Die V. ist (wie auch die Ersit­
zung) rechtstatsächlich nicht sehr häufig. 

ver sorgen (V.) besorgen, geben, erhalten (V.), si­
chern 

Versorgung ist in dem Verwaltungsrecht die Siche­
rung des Lebensunterhalts außerhalb eines aktiven 
Dienstverhältnisses. Die V. ist für Beamte in dem 
Beamtenversorgungsgesetz geregelt. Sie umfasst vor 
allem -+ Ruhegehalt, Unterha.ltsbeitrag, -+ Hinterb­
liebenenversorgung, Unfallfürsorge und Übergangs­
geld. V. können auch Kriegsopfer und -+ Soldaten 
erhalten. 
Lit.: Gilbert, H./Hes.1·e, G., Die Versorgung der Beschäf­
tigten des ötTemlichen Dienstes (Lbl.), 2014 ff.; Kilger, 
H.!Prossli11e1; M„ Das Recht der berufsständischen 
Versorgung, NJW 2016, 3138; Henke. K„ lntegricrte 
Versorgung. 2004 

Versorgungsausgleich (§§ 1587 ff. BGB) ist (seit 
1977) der Ausgleich der Ansprüche auf Versorgung 
zwischen zwei Ehegatten in dem Fall der -+ Ehe­
scheidung. Ausgleichspflichtig ist der Ehegatte mit 
werthöheren Anwartschaften oder Aussichten auf 
eine auszugleichende Versorgung. Dabei ist seit 
2009 jedes einzelne Anrecht zu teilen. Der V. könnte 
ein Grnnrl fiir nie rückläufige Zahl von Eheschlie­
ßungen sein. 
Lit.: Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung 
bei Ehescheidung, hg. v. d. Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte, 2007: Bergner. l„ Der reformierte 
Versorgungsausgleich. NJW 2009, 1169 ff.; Rula11d, F.. 
Versorgungsausgleich. 4. A. 2015; Ruland, F.. Der neue 
Versorgungsausgleich, NJW 2009, 1697, 2781; Mlin­
chener Kommentar Bürgerliches Gesetzbuch Versor­
gungsausgleich, 9. A. 2022; Götsche, F. u.a .. Versor­
gungsausgleichsrecht, 2012; Bergner, l., Ausgleich von 
bereits laufenden kapitalgedeckten Versorgungen, NJW 
2015, 2295; Münc/1, C„ Vereinbarungen zum refonnier­
ten Versorgungsausgleich. 2. A. 2015 

versprechen (V.) zusagen 



Versprechen 

Versprechen ist die Zusage eines Verhaltens. Das V. 
bewirkt dort eine VerpOichtung. wo es lnhall eines 
Rechtsgeschäfts ist. Darüber hinaus gibt es keinen 
allgemeinen Tatbestand des Versprechens. In einem 
anderen Sinn ist V. das fehlerhafte Sprechen eines 
Worts (-+Irrtum). -+Schuldversprechen, -+Aus­
lobung 

verstrultlichen (V.) in Staatseigentum überführen 

Verstaatlichung-+ Sozialisierung 

Versteigerer ist die eine-+ Versteigerung durchfüh­
rende Person. 
Lit.: Wicher, H„ Der Versteigerer, 1986; Marx. H.I 
Ames, H„ Der Auktionator, 1992 

versteigern (V.) an den Meistbietenden veräußern 

Versteigerung ist der öffemliche -+ Verkauf eines 
Gegenstands an einen Meistbietenden. In dem 
Schuldrecht ist öjfemliche V. (§ 383 m BGB) die 
öffentlich erfolgende V. durch einen für den Verstei­
gerungsort bestellten -+Gerichtsvollzieher oder zu 
Versteigerungen befugten anderen -+ Beamten oder 
öffentlich angesteUten Versteigerer. Sie ist zulässig 
bei hinterlegungsunfähigen Sachen. Bei ihr gellen 
das -+ Gebot des Bieters als -+ Antrag-, der durch 
das nächste Gebot erlischt, - und der -+Zuschlag 
als -+Annahme (§ 156 BGB). In dem Verfahrens­
recht (§ 8J4 ZPO) sind die gepfändeten -+Sachen 
von dem Gerichtsvollzieher öffentlich zu verstei­
gern. Diese öffentliche V. ist ein Hoheitsakt. Sie 
muss zulässig sein. Sie bewirkt die Veräußerung der 
Sache durch den Zuschlag und die Ablieferung, die 
beide öffentlich-rechtliche Akte sind und nur in ihrer 
Wirkung dem Kaufvertrag und der Übereignung 
entsprechen. Die Empfangnahme des Erlöses durch 
den Gerichtsvollzieher gill als Zahlung von Seiten 
des Schuldners (§ 819 ZPO). Die öffentlich­
rechtliche V. von -+ Grundstücken heißt -+ Zwangs­
versteigerung. 
Lit.: Fackler. H./Konemumn, P., Praxis des Versteige­
rungsrechts, 2. A. 2004 

Verstoß gegen eine Regel ist das der Regel wider­
sprechende Verhalten. 
Lit.: Stammbach, F., Verstoß gegen die anerkannten 
Regeln der Technik, 1997 

verstoßen (V.) fortstoßen, zuwiderhandeln 

verstricken (V.) Verstrickung bewirken 

Verstrickung ist die Begründung und das Bestehen 
einer staallichen Verfügungsmacht an einem Gegen­
stand unler Ausschluss der früheren privatrechtli­
chen Verfügungsmacht des Berechtigten (vgl. 
§§ J 35 f. BGB). Die V. in dem Rahmen der -+ Pfän­
dung von Sachen beginnt mit der Pfändung und 
endet vor allem mit der Beendigung der Verwertung 
oder der Aufhebung der Pfändung (Entstriekung). 
Die V. wird durch§ 136 StGB geschützt. 
Lit.: Schönfeld, A. \'., Djc Verstrickung. 1964; Gerlach, 
N„ Die Pfändung dem Schuldner derzeit nicht zuste­
hender Forderungen, 1998 
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Verstrickungsbruch (§ 136 StGB) ist das Zerstö­
ren, Beschädigen, Unbrauchbannachen oder der 
Verstrickung Entziehen einer gepfändeten oder sonst 
dienstlich in Beschlag genommenen -+ Sache. 
Lit.: Kmse, 0„ Der Verstrickungsbruch, 1934; Berg­
haus, H„ Der Mrafrechtliche Schutz der Zwangsvoll­
streckung, 1967 

vers tümmeln (V.) körperlich dauerhaft sichtbar 
erheblich verletzen 

Verstümmelung (§ 109 StGB) ist das (strafuare) 
Enlfernen oder Unbrauchbarmachen eines Teiles des 
menschlichen Körpers durch eine unmittelbare me­
chanische Einwirkung auf den Körper (z.B. Entfer­
nen eines Organs). -+Wehrpflichtentziehung 

Versuch ist in dem Strafrecht die Betätigung des 
Entschlusses zu einer Begehung einer -+ Straftat 
durch-+ Handlungen, die zu der Verwirklichung des 
gesetzljchen Tatbestands unmittelbar ansetzen, aber 
nicht zu der Vollendung führen. Bei dem V. fehlt 
also ein - mehr oder weniger umfangreicher - Teil 
des objektiven --. Tatbestands, während der subjek­
tive Tatbestand (Entschluss, -+ Vorsatz) vollständig 
vorliegt (z.B. der Täter schießt auf das Opfer, trifft 
es aber nicht oder der Täter will stehlen, findet aber 
nichts oder der Täter will rauben, wird aber von dem 
Opfer überwältigt). Tatbestandsmerkmale des Ver­
suchs sind folglich ___,Tatentschluss. Ansetzen zu 
der Tatbestandsverwirklichung (str. z.B. für Klingeln 
an der Wohnungstüre eines ausgewählten Opfers) 
bzw. teilweise Tatbestandsverwirklichung und Feh­
len der Tatvollendung. Der V. eines Verbrechens ist 
stets strafbar (§ 23 StGB), der Versuch eines Verge­
hens nur, wenn dies besonders gesetzlich bestimmt 
ist. Ein unbeendeter V. liegt vor, wenn der Täter 
glaubt, noch nicht alles getan zu haben. was nach 
seiner Vorstellung zu der Vollendung der Tat erfor­
derlich ist. Gibt der Täter dann freiwillig die weitere 
Ausführung der Tat auf, indem er den Entschluss 
fasst, auf die konkrete Tat endgültig zu verzichten 
und die 1.atbestandsverwirklichende Handlung ab­
bricht, wird er nicht wegen Versuchs bestraft 
(§ 24 [ 1 StGB). Ein beendeter V. ist gegeben, wenn 
der Täter nach seiner Vorstellung alle zu der Ver­
wirklichung des Tatbestands erforderlichen Hand­
lungen vorgenommen hat (z. 8. Verbergen eines 
Kleidungsstücks unter dem Mantel und Zustreben 
zu dem Ladenausgang [str.]). Verhindert hier der 
Täter die Tatvollendung durch eigene, hierauf ge­
richtete Tätigkeil, so wird er nicht wegen Versuchs 
bestJafl. Wird dit: Tat ohne Zutun des Zurücktreten­
den nicht vollendet, so wird er straflos, wenn er sich 
freiwillig und ernsthaft bemüht. die Vollendung zu 
verhindern (§ 24 1 StGB). Dabei bleibt bei einem 
q11afijiz.ier1e11 V„ bei dem in dem V. bereits eine 
andere vollendete Straftat enthalten ist (z.B. Kör­
perverletzung bei einem Tötungsversuch), der Han­
delnde trotz des Rücktritts (von der nicht vollende­
ten Straftat z.B. Tötung) wegen der vollendeten 
Straftat (z.B. Körperverletzung) strafbar. Untaugli­
cher V. ist der besondere Fall des Versuchs, der 
vorliegt, wenn die Ausführung des Tatentschlusses 
entgegen der Vorstellung des Täters aus tatsächli­
chen oder rechtlichen Gründen nicht zu einer voll-
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ständigen Verwirklichung des objektiven Unrechts­
latbestands führen kann. Der Täter hält hier ein 
tatsächlich fehlendes --+Tatbestandsmerkmal (Tat­
subjekt. Tatobjekt. Tatmiue)) ll1tümlich für gegeben 
(umgekehrter „ Tatbestandsimum z.B. Schwan­
gerschaftsabbruch mll Zuckerwasser). Der untaugli­
che V. ist strafbar C§§ 22. 23 lll StGB). Der V. kann 
milder bestr.tft werden als die vollendete Tat (§ 23 lJ 
StGB). Der V. emcs erfolgsqualifizierten Delikts ist 
in der Form eines crfolgsqualifizierten Versuchs 
möglich. Außerhalb des Strafrechts hat der Versuch 
in anderen Rechtsgebieten keine besondere Bedeu­
tung. 

Lit.: Rath, J.. Grundfälle 1um Unrecht des Versuch~. 
JuS 1998. 1006; Sei er. J. u. a., Unt:iugliche. grob unver­
ständige und abcrgläubi~chc Versuche, JuS 1999, 456: 
Bacher. A„ Vcn;uch und Rücktritt vom Versuch beim 
crfolgsqualifizierten Delikt, 1999: Meinecke, D., Die 
Gcscllgebungssystematik der Versuchsstrafbarkeit 
Diss. jur. llcidclbcrg 2000: Kiihl. K., Vollendung und 
Beendigung bei den Eigentums- und Vennögensdelik­
ten, JuS 2002, 729; P111:ke. H .• Der stratbare Versuch, 
JuS 2009, 894: Rö111u111, T .. Versuchsbeginn bei Mi!Ui­
terschaft, mmclbarer Täterschaft und unechten Unter­
las~ungsdelikten, JuS 2014, 109: Murma1111. U., Der 
fehlgeschlagene Versuch. JuS 2021. 385 

versuchen (V) emen Versuch ausführen 

vertagen (V.) einen neuen Termin bestimmen 

Vertagung (7. B § 227 1 ZPO) ist die Bestimmung 
eines neuen +Termins lU der Verhandlung in ei­
nem noch ntcht beendeten Termin. Sie erfordert 
erhebliche Gründe. Sie ist zu unterscheiden von der 
Aufhebung oder Verlegung eines Termins. 

verteidigen (V.) schüt1cn. helfen, abwehren 

Verteidiger (§ 137 SLPO) ist das unabhängige Or­
gan der Rechtspflege, dessen Aufgabe es ist, vor 
einem, in einem und nach einem Strafverfahren dem 
Betroffenen bzw. --+ Beschuldigten Beistand zu 
leisten. Dieser Beistand besteht darin, alle wgunsten 
des Beschuldigten sprechenden tatsächlichen und 
rechtlichen GesichLspunkte geltend zu machen. Der 
V. hat das Recht lU Akteneinsicht, zu grundsätzlich 
unbeschrän1'.tem Verkehr mit dem Beschuldigten 
(vgl. aber Kontaktsperregesetz) sowie ein Fra­
gerecht, Er1'.liirungsrecht und Antragsrecht. Zu Ver­
teidigern können die bei eanem deutschen Gericht 
1ugelassem:n --+ Rechtsanwälte sowie die Rechts­
lehrer an deutschen Hochschulen gewählt werden 
(§ l 1R C::tPO „ Wal1/wmeidiger). In bestimmten 
gew1ch11gcn Fallen ist ein u. U. vom Gericht zu 
bestellender V notwendig (§ 140 StPO. -+ Pflichr-
1·erreidiKer) 
Li1 Bcck·,chcs Fom1ularbuch für den Strafverteidiger, 
hg. v. Hamm. R.lu>hberger. /., 4. A. 2002; Dalis, H .. 
Handbuch de.' Strafverteidigers. 8. A. 2015; Meli/hom, 
S., Der Strafverteidiger al~ Geldwäscher, 2004 

Verteidigung C§§ 137 ff. StGB) ist die Beistandleis­
tung. vor allem wgunstcn eines Beschuldigten, in 
dem Strafpro1ess. --+ Verteidiger 
Lit.: _Volcktirr, 8., Verteidigung in der Strafvollstreckung 
und 110 VolllUg. 3. A. 2001; Müllei; E .. Verteidigung in 
Straßenverkchrs~achen, 10. A. 2013; Weihrauch. M .. 

Vertrag 

Verteidigung 1m Ermiulungsverfahren, 8. A. 2015; 
Zieger. M„ Verteidigung in Jugentbtrafsachen, 7. A. 
2018; lel111um11, J„ Die notwendige Verteidigung JuS 
2004.492 • 

VerteidigungsraJI (Art. l 15a GG) ist der von dem 
-• Bunde.,tag fesllustellende Fall, dass das Bundes­
gebiet mit Waffen angegriffen wird oder ean solcher 
Angriff unmittelb;ir droht. Der V bewirkt Änderun­
gen in der -+ ZusUindigkell mr --+ Gesetzgebung 
und --+ Verwaltung. die eine den Umständen ent­
sprechende, sinnvolle Weiterführung der Staatsge­
schäfte cm1öglichcn sollen. Rechtstatsächlich ist der 
V. (in Deutschland) bisher noch nicht eingetreten. 
Lit.: Kersri"ß· K, Bündnisfall und Verteidigungsfall, 
1979; Dalt•k1. W., Arttl-.el 80a des Grundgesetzes, 1985 

Verteidigungsnotstand ist der in einer Verteidigung 
gegen einen Angriff bestehende--+ Notstand 

verteilen (V.) teilen. aufteilen 

Verteilung ist die Aufteilung eines Gegenstands auf 
mehrere Berechtigte oder sonstige Empfänger 
(z. B. V. des Steueraufkommens. V. des Erlöses der 
Zwangsversteigerung§§ 105ff. ZVG. V. bei Aufhe­
bung einer Gemeinschaft § 752 BGB). 
Li1.: Mblrn11g He.ne, M„ Die demokratische Ordnung 
der Verteilung. 2004 

vertieren (V) ucfer machen 

Vertiefung eines - • Grundstücks(§ 909 BGB) ist in 
dem Sachenrecht die Senkung der Höhe der Ober­
fläche emcs Grundstücks. Die V. ist unzulässig, 
wenn dadurch der Boden des Nachbargrundstücks 
die erforderliche Stül/e verliert. Bei unzulässiger V. 
entsteht em Anspruch auf--+ Beseitigung sowie evtl. 
-+ Schadenseri.at1. 

vertikal {Ad.J.) verschiedene Ebenen berührend, 
senkrecht 

vertikaler Finan7.ausgleich ·• Finanzausgleich, 
vertikaler 

Vertrag ist dus 1weiseitige -• Rechtsgeschäft., das 
grundsällhch durch 1.wei sich deckende bzw. einan­
der wechselseitig entsprechende -> Willenserklä­
rungen { • Antr.ig, --+ Annahme) zustande kommt 
(vgl.§ 151 S. 1 BGB). Deshalb bt der sog.faktische 
V., bei dem nur tatsächliches Handeln vorliegt., kein 
anerkannter V Der V. kann entweder einseitig ver­
pllichtender V (nur eme der beiden Seiten verpflich­
tender V. wie z.B. Schenkung), unvollkommen 
zweiseitig verpflichtender V. (z. B Auftrag) oder 
vollkommen zweiseitig verpflichtender d. h. gegen­
seitiger V. (1. B Kauf) sein. Dabei ist unvollkommen 
zwe1se1ug i•erpflichre11der V. em V., bei dem zwar 
beide Parteien einander w Leistungen verpflichtet 
sein können. diese ;iber nicht gleichgewichtig (ge­
genseitig. synullagmatisch) sind (z.B. muss der 
Auftragnehmer den unvollkommen zweiseitig ver­
pflichtenden - Auftrag ausfUhren, doch muss der 
Auftraggeber kein Entgelt leisten, sondern nur für 
den Fall von Aufwendungen des Auftragnehmers 
diese dem Auftragnehmer gegebenenfalls erstatten). 
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Gegenseitiger (vollkommen zweiseitig verpflichten­
der) V. ist der V., bei dem sich die beiderseits not­
wendigerweise erwachsenden Verpflichtungen in der 
Weise gegenüberstehen, dass jede Leistung gerade 
um der Gegenleistung willen versprochen ist (z.B. 
Eigentumsverschaffung und Kaufpreiszahlung). Für 
den gegenseitigen V .. bei dem der Gläubiger der 
einen Leistung Schuldner der Gegenleistung und der 
Schuldner der einen Leistung Gläubiger der Gegen­
leistung ist. gelten Sonderregeln ( §§ 320 ff. BGB, 
Einrede des nichterfüUten Vertrags, Verurteilung zu 
Leistung Zug um Zug, RücktritL wegen nicht oder 
nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung, Befreiung 
von der Gegenleistung). Der V. kann einem gesetz­
lich geregelten Vertragstyp entsprechen (z.B. Kauf) 
oder gemischter (oder gekoppelter oder wsammen­
gesetzter) V. (oder theoretisch auch völlig neuartiger 
V.) sein, wobei sich das auf den gemischten V. an­
wendbare Recht nur nach der Hauptleistung (Ab­
sorptionstheorie) oder nach dem jeweils betroffenen 
Vertragsteil (Kombinationstheorie) oder nach dem 
Schwerpunkt des einzelnen GeschäftS (Schwer­
punkttheorie) bestimmt oder bestimmen kann. Der 
V. kann sich auf die beteiligten Parteien beschränken 
oder auch auf Drille erstrecken. Dabei ist ein V. cu 
Lasten Dritter auf Grund der -+ Privatautonomie 
nicht möglich, wohl aber ein V. ::11 Gunsten Dritter. 
Dieser kann schützender, ermächtigender oder be­
rechtigender V. zu Gunsten Dritter sein. Berechti­
gender V. zu Gunsten Dritter (echter V. zu Gunsten 
Dritter, § 328 I BGB) ist der V„ durch den eine 
-+ Leistung an einen Dritten mit der Wirkung be­
dungen wird, dass der Dritte unmittelbar das 
-+ Recht erwirbt. die Leistung zu fordern (z.B. 
Bezugsberechtigter in der Lebensversicherung, 
§ 330 BGB). Ermäcluigender V. zugunsten Dritter 
(unechter V. zugunsten Dritter) ist der V., bei dem 
der Schuldner zwar an einen Dritten zu leisten er­
mächtigt ist. dieser aber keinen -+ Anspruch auf die 
Leistung hat (z.B. Erfüllungsübemahme § 329 
BGB). Schützender V. zugunsten Dritter (V. mit 
Schutzwirkung zug1111sre11 Dritrer, § 311 flJ BGB) ist 
der Vertrag, bei dem zwar die Leistung allein an den 
Gläubiger zu erbringen ist, der Schuldner aber ge­
genüber bestimmten Dritten, die in besonderem 
Maße Vertrauen für sich in Anspruch nehmen und 
dadurch die Vertragsverhandlungen oder den Ver­
tragsschluss erheblich beeinflussen bzw. die typi­
scherweise mit der Leistung in Berührung kommen 
(Leistungsnähe) und denen der Gläubiger zu Für­
sorge verpflichtet ist (Fürsorgepflicht). Verhaltens­
pflichten hat. bei deren Verletzung er, wenn er diese 
Um~tände erkennen konnte, dem Verletzten t.u 
Schadensersatz verpflichtet ist (z. B Mietvertrag 
oder Werkvertrag mit Schutzwirkung zu Gunsten 
der Ehefrau des Mieters oder Bestellers. Vertrag 
über ein Gutachten zu Grundstückswertermittlung 
mit Schutzwirkung zu Gunsten einer namentlich 
nicht bekannten Vielzahl privater Kapitalanleger, 
Arztbebandlungsvenrag einer Schwangeren zu 
Gunsten des nichtehelichen Schwängerers). Öffe11r­
lich-rechtlicher (verwaltungsrechtlicher) V. (§ 54 
VwVfG) ist der V., in dem mindestens eine zu re­
gelnde Rechtsbeziehung dem öffentlichen -+ Recht 
cuzuordnen ist (z.B. Verpflichtung zu Voraus1.ah­
lung von Erschließungsbeiträgen). Entscheidend ist 
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dabei der Vertragsgegenstand. Demnach ist der Ver­
trag öffentlich-rechtlich. wenn er notwendigerweise 
Rechtsbeziehungen zu einem Träger öffentlicher 
Gewalt begründet, ändert oder autbebt. Er kann 
auch zwischen Rechtssubjekten des Privatrechts 
geschlossen werden (z.B. Enteignungsvertrag nach 
dem Baugesetzbuch). Der öffentlich-rechtliche V. ist 
koordinationsrechtlicher öffentlich-rechtlicher V„ 
wenn die Beteil igten grund~ätzl ich gleicbgeordnet 
sind (z.B. zwei -+ Gemeinden) und subordinations­
rechtlicher öffentlich-rechtlicher V., wenn die Betei-
1 igten in einem Überordnungsverhällnis und Unter­
ordnungsverhältnis zueinander stehen (z.B. -+Staat, 
-> Bürger) und die Behörde - statt einen Vertrag zu 
schließen - auch einen -+Verwaltungsakt erlassen 
könnte. Völkerreclulicher V. ist der zwischen Subjek­
ten des Völkerrechts abgeschlossene V„ der meist 
durch Verhandlung, -> Paraphie1ung, Zustimmung, 
-+ Ratifizierung und Austausch oder Hinterlegung 
von Ratifizierungsurkunden zustande kommt. 
Li1.: Münchener Vertragshandbuch, Bd. 1 ff. 6. A. 
2007 f .• 7. A. 20 l l ff .• 8. A. 2017 ff.: Venrags- und For­
mularbuch zum Handels-. Gesellschafts-, Bank- und 
Transportrecht, hg. v. Hopt, K., 2. A. 2000. 3. A. 2007; 
Grziworz. H„ Vertragsgestaltung im öffentlichen Recht, 
2002; Papst, R„ Die Fonentwicklung des Vertrages mit 
Schutzwirkung, 1999: Venragsrechl und AGB­
Klauselwerkc (Lbl.), hg. v. Wesrphalen, F. Graf v .. 
41. A. 2018; Llmgenfeld, G., Venrag.sgestahung. 3. A. 
2004: Baldus, B., Der elektr0nisch geschlossene Ver­
trag, 2004; Stummel, D„ Standardvertragsmuster zum 
Handels- und Gesellschaftsrecht Deutsch-Englisch, 
5. A. 2015: Juncker, A./Kamanabrou, S„ Vertragsgestal­
tung, 4.A. 2014: Bugg, S„ Contracts in English, 3.A. 
2016; umgenfeld, G„ Grundlagen der Vertragsgestal­
tung. 2. A. 2010, 3. A. 2019; Höhne. C. u. a„ Der Ver­
trag mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter JuS 2012, 
1063: Voßkuhle, A. u.a., Gnmdwissen - Öffentliches 
Recht - Der öffenllichrechllicheVertrag. JuS 2013, 687; 
Schmiuar, K.. Einführung in die Vertragsgestaltung, 
4.A. 2015: Sonrheimer, J. u.a., Vertragsgestaltung und 
Steuerrecht, 3. A. 2017: Vertragsgestaltung für Ge­
schäftsführer, Vorstände und Aufsichtsräte, hg. v. 
Holrhause11. J./Kurschat, R„ 2017; Lore11r. S., Grund­
wissen - Zivilrecht: Der Vertrag 1u Gunsten Dritter, JuS 
2021. 393 

vertraglich (Adj.) einen-+ Venrag betreffend 

Vertrag mit Schutzwirkung -. Vertrag 
Lit.: Lieb111am1. M., Der Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter, 2006; Pinger, W u, a„ Der Vertrag 
mit Schurtwirkung, JuS 2008, 675; armer, A„ Der 
Vertrag mit Schutzwirkung, NJW 2009, 1030; Lorenz. 
S., Grundwissen: Der Vertrag mit Schutzwirkung für 
Dri tte, JuS 202 l, 812 

Vertrag über die abschließende Regelung in Be­
zug auf Deutschland ist der an dem 12.9.1990 nach 
den -+ Zweiplusvierverhandlungen abgeschlossene 
Vertrag zwischen der bisherigen Bundesrepublik 
Deutschland, der bisherigen Deutschen Demokrati­
schen Republik und den vier alliierten Siegermäch­
ten des Zweiten Wellkriegs. 
Lit.: Blumenwirz, D„ Der Vertrag vom 12.9.1990 über 
die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. 
NJW 1990, 3041 

Vertrag von Lissabon ist der nach langen Verhand­
lungen an dem 1.1 2.2009 in Kraft getretene Re-



519 

fonnvenrag der Europäi„chen Union. Er sieh! einen 
auf 2.5 Jahre gewählten Präi.identen des Europäi­
schen Rates und einen hohen Venreter für die ge­
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik und ver­
mehne Rech1e des Europäischen Parlaments vor 
(Deutschland 96 Sitze, Frankreich 74. Großbritan­
nien (2021 ausgeschieden) 73. ltalien 73, Spanien 
54, Polen 51, Rumänien 33, Niederlande 26, Bel­
gien 22, Griechenland 22, Po~_ugal 22, Tschechien 
22, Ungarn 22. Schweden 20, Oi.terreich 19, Bulga­
rien 18. Dänemark 13. Finnland 13, Slowakei 13, 
Irland 12, Litauen 12. Lettland 9, Slowenien 8, Est­
land 6. Luxemburg 6. Mo.ltn 6, Zypern 6). Er enlhiilt 
Ausnahmen von der Geltung der in ihm enthaltenen 
Grundrechtecharta für die Mitgliedstaaten (Großbri­
tannien,) Polen und Tschechien. fn dem Bereich 
Innerei. und Justiz wird in dem Ministerrat mehr­
heitlich abgestimmt. 
Lit.: Mayer. F., Der Venrag von Lissabon im Überblick, 
JuS 2010, 1189: Strein<!Ohler/Hem11a11n. Der Vertrag 
von Lissabon, 3. A. 2010; Fischer. K., Der Veruag von 
Lissabon. 2. A. 2010 

Vertrag zu Gunsten Dritter --+ Vertrag 

Vertrag zu Lasten Dritter --+ Vertrag 

Vertragsfreiheit ( § 305 BGB) isl die Freiheit. 
..... Venräge zu schheßcn. Die V. ist eine Auswirkung 
der durch Art. 2 1 GG geschützten allgemeinen 
..... Handlungsfre1hell. Sie 1erfällt in --+ Abschluss­
freiheil. • Fonnfreihett und -+ lnhal~freiheit. 
LH .. l/emrich, C.. Fonnale Frei heil und materiale Ge­
rechtigkeit. 2000; mwner. ~V. . Vertragsfreiheit im UN­
Kaufrcch1, 2004: M1Hielak, H.. Venragsfreiheit und ihre 
Gren1en. JuS 2017, 949 

Vertragshändler ist. wer erstens auf Grund eines 
auf gewisse Dauer geschlossenen Rahmenvertrags 
verpflichtet isl, Waren eines anderen (Hersteller) in 
eigenem Namen und auf eigene Rechnung zu ver­
kaufen und 1,weitens dadurch in dessen Verkaufsor­
ganisation eingegliedert ist. 
Lit.: Niebli1111. J„ Vertragshändlerrecht. 1999; Wesrphal, 
B„ Ver1riebsrech1. Bd. 2. 2000; Wa11schk11h11, U., Der 
Vertragshändlervertrag. 3. A. 2009 

Vertragskarte ist ein besonderes Gestaltungsmittel 
internationaler Rechtsselzung 
Lit: Kha11. /)., Die Venmgskarte, 1996 

Vertrag.spflichherletzung --+ Vertragsverletzung 

Vertragsrecht ist die Gesamtheit der Vert.r'cige be­
treffenden Rechtssätze. rhre allgemeinen Regeln 
gehören 1u dem allgemeinen Teil des Rechtes. Die 
wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen Deutsch­
lands h1er1u enthalten die §!i 145 ff. BGB, die ihrer­
sells die §!i 116 ff. BGB (-+ Willenserklärung) vor­
aussetzen. • Venrng 
Lll .. Rei1l111w1111. C .. ln1emationales Veruagsrecht. 8. A. 
2015. 9 A. 2022; Venragsrcch1 und AGB-KJauselwerke 
CLbl.), hg. v. H'es1phule11, F. Graf 11 •• 2016 ff.: Riesenhu­
her. K„ Europiilsches Venragsrech1. 2. A. 2006; ~erran. 
F./Ki1•11i11ger. E./Ma11kow.1·ki, P. u. a., lntemauonales 
Venr3gsrccht, 3. A. 2018: Körz. H„ Veruagsrecht, 2. A. 
2012; Klit-;:.. II .• Europäisches Veruagsrecht. 2015; For­
mularbuch Vertragsrecht, hg. v. Sc/111/re-Nölke. H. u. a .. 

Vertragsübernahme 

3. A. 2010; Gülle111an11. D .. Internationales Vertrags­
recht. 2011. H1d11:r. K Die Entwicklung des europäi­
schen Vertragsrechts · Von den Römischen Verträgen 
bis LU dem Venrng von Lissabon. 2. A. 2016: Sc/111/-;;.e, 
R./loll, f:. Europäi~ches Vertragsrecht, 3. A. 2021: 
Kür:. H. Risikoverteilung im Vertragsrecht. JuS 2018, 1 

Vertragsschluss C!i!i 145 ff. BGB) ist der Abschluss 
eines -+ Vertrags. Der V. erforden emen wirksamen 
--. Antrag und eine -.ich mit diesem deckende 
..... Annahme. Beides sind empfangsbedürftige 
--+ Willenserklärungen. Die verspätete oder abän­
dernde Annahme gilt aber nicht als Annahme, son­
dern als neuer Antrag, der fur einen Vertragsschluss 
eine Annahme der Gegenseite benötigt. Die Annah­
me ist grundsät1lich dem Antragenden gegenüber zu 
erklären (1u äußern), es sei denn, dass eine solche 
..... Erklärung nach der --+ Verkehrssitte nicht zu 
erwarten ist oder der Antragende auf sie -+ ver­
zichtet hat (§ 151 S. 1 BGB). In dem Selbstbedie­
nungsladen wird der V. dadurch sichtbar, dass der 
Verkäufer die Annahme des Antrags des an die Kas­
se kommenden Kunden dadurch konkludent erklärt, 
dasi. er die den Ausdruck einer Gesamti.umme aus­
lösende Bontaste der Kai.se drückt. Ähnliches gilt 
für den V. mtt elektronl'chen Hilfi.mi11eln. 
Lit.. Hrmsell. H./Hol~ Dalirenswedt, Grundprobleme 
dec, Veruagsschlusses. JuS 1986, 959; Thor. N .. EleklIO­
OJ\Cher Vertr.igsschluss, 1999: \Vildemann, D., Vertrags­
schluss 1m Netz. 2000: Bisclwß: K., Der Vertragsschluss 
beim verhandelten VertrJg. 2001; Rinker. M„ Vertrags­
schluss im bör..lichen elektronischen Handelssystem . 
2003 

Vertragsstatut ist in dem mtemanonaJen Privat­
recht da.<, auf Verträge anwendbare Recht (Art. 27 ff. 
EGBGB), für das der Grundsatz der Vertragsfreiheit 
gilt. 
Lil.: Har1111a1111, J„ Das Venragsstatut. 1972 

Vertragsstrafe (§ 339 BGB) ist die meii.t in Geld 
bestehende -+ Leistung. die der --+ Schuldner für 
den Fall der ..... Nichterfüllung (§ 340 BGB) oder 
der nicht gehörigen ~ Erfüllung(§ 341 BGB) einer 
Verbindlichkeit verspricht. Die V. ist unselbständi­
ges --+ Strafversprechen. Sie ist verwirk! mit dem 
_. Verwg und ist entweder statt oder neben der 
Erfüllung 1u erbringen. Ist sie unverhältnismäßig 
hoch. kann -.ie durch Urteil herabgesellt werden 
(§ 343 BGB, andw. die !1§ 348 [, 351) HOB). 
Lit.: Oberlw11.1er, /„ Vcruags-.trafe. 2003; Osrendorf. P.. 
Venragsstrafe und pauschahcner Schadensersatz. JuS 
2015, 977: l.itft. M, Die Vcnr.igsstraJe im VOB/B­
Bauveruag. NJW 2016. 2470 

Vertragsübernahme i<,t die Übertragung (bZ\\c. 
Übernahme) der Stellung als -+ Partei eines 
--+ Schuldverhältnisses auf (b1w. durch) eine dritte 
Person. Die V. ist gesetzlich nicht allgemein geregelt 
und wird entweder als drciseniger Vertrag oder als 
-+Vertrag 1we1cr Beteiligter mit Zustimmung des 
Drillen oder als Verbindung von --+Forderungs­
abtretung und --+Schuldübernahme konstruiert. Von 
Gesel7es wegen geht die Stellung als Vertragspartei 
über 1.. B. nach den§§ 563, 564, 566, 6 l 3a. 1251 BGB. 
Lit.: Emmerich, V., Die Anfechtung der Vertragsüber­
nahme. JuS 1998. 495: Klimke. D„ Die Vertragsüber­
nahme, 2010 



Vertragsverletzung 

Vertragsverletzung ist die Verletzung einer Ver­
tragspflicht. Die V. ist Rechtsbruch, weil Verträge 
grundsätzlich einzuhalten sind. Die V. ist in den all­
gemeinen Figuren der ->Leistungsstörung (-> Un­
möglichkeit, -+ Ver.t.Ug, -. Pflichtverletzung und 
---. Gläubigervenug) geregelt. Verletzt eine Partei 
eine Venrngspflicht. so entstehen regelmäßig sekun­
däre Pflichten auf eine Leistung oder sonstige Rechte. 
-. Forderungsverletzung, Schadensersatz. Rücktritt. 
Innerhalb der Europäischen Union gibt es ein beson­
deres Venragsverletzungsverfahren gegen einzelne 
Mitgliedstaaten wegen V. der Gemeinschaftsverträge. 
LiL: Fa11ste11. T.. Ansprüche de~ Versicherungsnehmers 
aus posiLiver Vertragsverletzung. 2003: Hauser. S .. Das 
Vertragsverletzungsverfahren, 2004 

vertrauen (V.) trauen 

Vertrauen ist die sichere Erwartung des Eintretens 
eines bestimmten Umstands. -+ Vertrauenshaftung 

Lil.: Scltweer. M„ Vertrauen als Organisationsprinzip. 
2003 

Vertrauensarzt ist der bei einem Sozialversiche­
rungsträger tätige Arzl, der auf Ersuchen der Kran­
kenkasse die Arbeitsfähigkeit eines Versicherten und 
die Verordnung von Versicherungsleistungen gut­
achUich überprüft. 

Lit.: Tltom. V., Amtsärzlliche Untersuchung öffentlich 
Bediensteter, 1999 

Vertrauensfrage (Art. 68 GG) ist der -+ Antrag des 
-. Bundeskanzlers an den -. Bundestag. ihm das 
Venrauen auszusprechen. ErhälL der Antrag keine 
Mehrheit. so kann der -+ Bundespräsident auf Vor­
schlag des Bundeskanzlers den Bundestag binnen 
21 Tagen auflösen. Wann der Bundeskanzler die V. 
st.elh, entscheidet er selbst und trägL deswegen dabei 
auch selbst die Gefahr, nach einer nicht überzeugend 
beg1ündeten V. die anschließende Bundestagswahl 
zu verlieren und unLer Aufgabe möglicherweise 
vorhandener Überzeugungen mit einem wegen sei­
ner politischen Einflussmöglichkeiten vorzüglich 
dotienen Aufsichtsratsvorsitz in dem Ausland vor­
lieb nehmen zu müssen. 

Li1.: Brandt, E .. Die Bedeutung parlamentarischer Ver­
trauensregelungen. 1981 

Vertrauensgrundsatz ist der von dem -. Vertrauen 
ausgehende Grundsatz, der darin besteht, dass jeder 
grund~älzlich darauf vertrauen darf, dass sich jeder 
Rechtsgenosse rechtsfreundlich und nicht rechts­
ft:imJlit:h verhält, also das -. Recht hä.IL und nicht 
bricht. Vertrauensgrundsatz in dem Stmße11verkehr 
ist der von der Rechtsprechung entwickelte straßen­
verkehrsrechtJiche Grundsatz. wonach ein Kraftfah­
rer regelmäßig darauf vertrauen darf, dass sich ande­
re Verkehrsteilnehmer verkehrsgerecht verhalten. lst 
allerdings nach der Verkehrslage mit Verkehrswid­
rigkeiten anderer Verkehrsteilnehmer (z.B. Kinder, 
erkennbar Kranker, erkennbarer Rechtsbrecher) zu 
rechnen, so muss der Kraftfahrer sein --o Verhalten 
hierauf einstellen und beispielsweise auf sein Vor­
fahrtsrecht verzichten (§ 1 StVO). 
Lit.: Mauer. R„ Die Funktion des Vertrauensgrundsalz.es, 
1995; Bri11k11w1111, 8„ Der Vertrauensgnmdsau, 1996 
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Vertrauenshaftung ist die Haftung für die Verlet­
zung eines Vertrauens. 
Lit.: Canaris, C.. Vertrauenshaftung im deutschen Pri­
vatrecht, 2. A. 1981: Fehlmann. R„ Vertrauenshaftung, 
2002 

Vertrauensinteresse (negatives Interesse) ist das 
-+ Interesse des durch einen -+ Vertrauensschaden 
Geschädigten. Er kann verlangen, so gestellt zu 
werden, wie er stünde, wenn er von dem betreffen­
den Geschäft nie etwas gehört hätte. Dann hätte er 
beispielsweise Aufwendungen für Verpackung oder 
Versendung nicht getätigt. -+ Erfüllungsinteresse 
Lit.: Müller. M„ Schadensersatz- und Entschädigungs­
ansprüche des Investors. 2000 

Vertrauensschaden ist der in dem -+ Vertrauen auf 
die Gültigkeit eines in Wirklichkeit nicht bestehen­
den -+ RechtsgeschäftS entstandene -. Schaden 
(z.B. Verpackungskosten im Rahmen eines nach­
träglich angefochtenen Rechtsgeschäfts). Der V. ist 
z.B. nach§ 122 I BGB zu ersetzen. Er steht in Ge­
gensatz zu dem -+ Nichterfüllungsschaden und 
bedeutet, dass der Geschädigte verlangen kann, so 
gestellt zu werden, wie er stünde, wenn er das 
Rechtsgeschäft nicht abgeschlossen hätte. 
Lit.: lange, H .. Schadensersatz, 3. A. 2003; Willems, 
C„ Ersatz von Vertrauensschaden und Begrenzung auf 
das Erfüllungsinreresse nach § 122 und § 179 ll BGB, 
JuS 2015, 586 

Vertrauensschutz ist die rechtliche Berücksichti­
gung eines entgegengebrachten -> Vertrauens. Diese 
erfolgt in verschiedener Art und Weise. ln dem Pri­
vatrecht werden vielfach Tatbestände des -. Rechts­
scheins zugwisten -. Gutgläubiger wie tatsächlich 
bestehende Tatbestände behandelt. In dem Verwal­
tungsrecht können -. Verwaltungsakte nur in be­
grenztem Umfang zu Lasten auf ihren Bestand Ver­
trauender aufgehoben werden. 

Lit.: Blanke, H„ Veru-auensschutz und europäisches 
Verwaltungsrecht, 1999: Blanke, H„ Vertrauensschutz 
im deutschen und europäischen Verwaltungsrecht. 
2000; Sdnvar.,. K„ Vertrauensschutz als Verfassungs­
prinzip, 2002: Aftmeye1; S„ Vertrauensschutz im Recht 
der Europäischen Union und im deutschen Recht, 2003; 
Voßkuhle, A. u. a., Grundwissen - Öffenlliches Recht 
Vertrauensschutz, JuS 2011, 794 

vertreiben (V.) forttreiben. handeln mit, verteilen 

vertretbar (Adj.) ersetzbar. annehmbar 

vertretbare Handlung-+ Handlung. vertretbare 

vertretbare Sache -. Sache. vertretbare 

vertreten (V.) einstehen für, handeln für 

Verlretenmüssen (§ 276 l 1 BGB) ist die gesetzli­
che Verpflichtung, für ein beslimmtes (schuldhaftes) 
-> Verhalten einzustehen. Grundsätzlich hat der 
-+ Schuldner, wenn eine strengere oder mildere 
Haftung weder bestimmt noch aus dem sonstigen 
Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der 
Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungs­
risikos zu entnehmen ist, (eigenen) --+ Vorsatz und 
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(eigene) + Fahrlässigkeit zu vertreten. Außerdem 
hat er ein Verschulden (Vorsatz. und Fahrlässigkeit) 
seines gesetzlichen -+ Vertreters und der Personen, 
deren er sich tur Erfüllung seiner Verbindlichkeit 
bedient ( • Erfüllungsgehi lfen), (ohne eigenes Ver­
schulden) in gleichem Umfang zu vertreten wie 
eigenes Verschulden(§ 278 l 1 BGB). 

Lit.. Loren~. S .. Rücktritt, Minderung und Schadenser­
sal7 wegen Sachmängeln im neuen Kaufrecht: Was hat 
der Verkäufer tu vertreten?. NJW 2002, 2497 

Vertreter (btw. Stellvertreter) ist die für einen an­
deren auftretende -+ Person (-+Stellvertretung, 
Handelsvertreter). Der V. handelt in fremdem Na­
men für fremde Rechnung. Seine mit Vertrerungs­
willen und Vertretungsmacht abgegebene ..... Wil­
lenserklärung wirkt unmillelbar für und gegen den 
-+ Vertretenen. Der V. kann gesetzlicher V. (z.B. 
§ 1629 BGB Eltern für Kind) oder gewillkürter V. 
(Bevollmächtigter l. B. Prokurist), Empfangsvertre­
ter oder Erklärungsvertreter sein. Er unterscheidet 
sich von -+ Boten durch die eigene, selbständige 
Willensbildung. Für den gesetzlichen V. gilt § 278 
BGB. so dass der Schuldner (sich das Verhalten des 
gesevlichen Vertreters wrechnen Jassen muss und) 
das -+ Verschulden des geselZJichen Vertreters 
(ohne eigenes Verschulden) in gleichem Umfang zu 
vertreten hat wie eigenes Verschulden. Verfassungs­
miißiR berufener V. nach § 31 BGB ist, wer durch 
die Sat1ung eines -+ Vereins oder die Verwaltungs­
organisation einer öflentJich-rechtlichen ~ Körper­
schaft 1u einer Tätigkeit innerhalb eines bestimmten 
Geschäftsbereichs berufen ist. Das sind alle Perso­
nen, denen durch allgemeine Betriebsregelung we­
sensgemäße Funktionen der juristischen -+ Person 
zur selbsUind1gen Erfüllung tugewiesen sind (z.B. 
Filialleiter einer Bank). Fügen sie durch eine in 
Au~führung der ihnen 1ustehenden Verrichtungen 
begangene l landlung einem Dritten einen -+ Scha­
den 1.u. so ist die juristische Person für diesen ver­
antwort lich. Der verfassungsmäßig berufene V. ist 
-+ Organ, nicht -+ Stellvertreter. Er handelt für die 
juristische Person, nicht als deren V. In dem Verwal­
tungsstreit verfahren wird .tur Vertretung eines Lan­
des oder einer Landesbehörde ein V. des öffentlichen 
-+ lmeresses bestellt(§§ 35 ff. VwGO). 
Lu.: Sc/11111d1. K .• Die gesel71iche Vertretung durch die 
Eltern. NJW 1989. 1712~ Srhmidt-Tredenwnn, U., Ge­
sch1iftsführung und Vertretung im Gesellschaftsrechl, 
2004 

Vertretergeschäft ist in dem Privatrecht das von 
eiern - Vertreter vonunehmende -+ Rechtsge­
schält 

Vertretung ...... Stellvertretung 

Vertre tungsmacht ist die Rechtsmacht. in fremdem 
Namen für fremde Rechnung zu handeln. Die V. ist 
Voraussel/ung für die wirksame Vertretung bzw. 
-+Stellvertretung. Fehlt sie - ganz oder in Bezug auf 
die vorgenommene Handlung-. so liegt Vertretung 
ohne V. ( §§ 177 ff. BGB) vor. Die V. kann auf 
-+Gesell. Hoheitsakt oder-+ Rechtsgeschäft(-+ Be­
vollmächtigung) beruhen. 
Li1.: Stertkamp. U„ Eine rechtsvcrgleichende Untersu­
chung zur Stellvertretung ohne Vertretungsmacht. 1999: 

verurteilen 

Vedder. K.. Missbmuch der Vertretungsmacht, 2007: 
Metzing. A.. Folgen des Erlöschens organschaftlicher 
Vertretung,macht, NJW 2017. 3194 

Vertretungswille ist der Wille. in fremdem Namen 
für fremde Rechnung 1u handeln. Der V. ist eine 
Voraussetzung für die wirksame -+ Stellvertretung. 
Triu der Wille, in fremdem Namen zu handeln. nicht 
erkennbar hervor, -.o kommt der Mangel des Wil­
len-.. in eigenem Namen tu handeln. grundsätzlich 
nicht in Betracht (§ l~ II BGB). Vielmehr wird 
dann der Handelnde, auch wenn er dies nicht will, 
selbst verpflichtet und berechtigt. 

Vertrieb (M.) Verteilung, Vermittlung. Verkauf 
Lit.: Roniger. R.lllemetsberger. W.. KFZ-Vertrieb neu, 
2003: ßechto/d, R .. Zulassungsansprüche zu selektiven 
Vertriebssystemen, NJW 2003, 3729; Winke/111a11n, P., 
Marketing und Vertrieb. !!. A. 2013 

vertrie ben (Adj.) fortgetrieben 

Ve rtriebener ist der deutsche Staatsangehörige oder 
Volkszugehönge. der seinen Wohnsil7 in den frühe­
ren deutschen Ostgebieten oder außerhalb des Deut­
schen Reiches im Zu-.ammenhang ITTJt den Ereignis­
sen des Zweiten Weltkriege... infolge Vertreibung 
verloren hat (sowie der ihm gleichgestellte Mensch). 
L11.: Sclrenckend"rff. M. 1~ u. a .. Vcrtnebcncnrecht und 
Flüchtling..,recht !Lbl.). 1998; Nawmtil. H.. Schwarz­
buch der Vertreibung. 15. A. 2013: Urban. T.. Der Ver­
lust, 2004 

Vertriebsrecht ist obJekuv die Gesamtheit der den 
Vertrieb von Waren betreffenden Recht-;sätze und 
subjektiv das Recht w dem Vertneb von Waren. 

Lit.: Handbuch des Vertriebsrechts. hg. v. Muni11ek, M. 
u.a., 4. A. 2016; Ruff. A„ Vertriebsrecht im Internet. 
2003; Emdt'. R„ Vertrieb-.recht, 3. A. 2014; Martinek, 
M ./Sem/er. F.IF/ohr. 1:... Formularsammlung Vertriebs­
recht. 2. A. 2021: F/olrr. E.!Wc111schk11l111. U .. Vertriebs­
recht. 2.A. 2018 

veruntreuen (V.) unterschlagen. treuwidrig handeln 

Veruntreuung (§ 24611 StGB) ist die ...... Unter­
schlagung einer dem Täter besonders anvertrauten 
Sache (1.. B. bei Eigentumworbehaltskauf). Die V. 
ist mit Freiheitsstrafe bis 1u 5 Jahren oder Geldstra­
fe bedroht. Der Ver-.uch ist strafbar. 
L1t.: Anu/er. J. lur Abgrenzung twischen Dieb~tahl 
und Veruntreuung, 1972 

verursachen (V) Ursache \Cllen, bewirken 

Verursacher ist der die Ursache einer Wirkung oder 
emes Erfolgs set7ende Men~ch (oder Umstand). 
Lit.: F/ac/1.1/>arth. 1 •• Die Verwirklichung des Verursa­
cherprinzips. 1998 

Verursachung ist die Setwng einer Ur ... ache für 
einen Erfolg. -+ Kausalität 
Lit.: Kiibler. G .• l.chn Gebote Schadcn„recht. FS A. 
Söllncr, 2000; Pmpiclr. C.. llaftung nach dem Umwelt­
haftungsgesetz, 20<~ 

verurte ilen (V.) Rechtsfolge durch Urteil anordnen 



Verurteilung 

Verurteilung ist das Anordnen einer -+ Rechtsfolge 
in einem Ein1elfall durch eia -+ Urteil. Die V. be­
trifft außer der Hauptsache grundsätzhch auch die 
- Kosten. Die strafverfahrensrechtlicbe V. ist in das 
-+ Bum.les1cntralregister einzutragen (§ 3 BZRG). 
(Rechtstatsächlich erfolgten in Deutschland 1998 
rund 700000 strafrechtliche Verurteilungen.) 
Lit. H11ber. .'>1„ Das Strafurteil. 2. A. 2004. H1/ger. A., 
Die Verurteilung deutscher Zivilisten. 2003 

ver vielfältigen (V.) vermehren. ablichten 

Vervielfältigung ist die Vermehrung um ein Vielfa­
ches. In dem lmmaterialgilterrecht steht das Recht 
der V cmes Werkes dem -+Urheber zu (§ 16 
UrhG). Es ist ein Teil des Verwertungsrechts des 
Urhebers. 
l it.: Freiwald. S .. Die private Vervielfliltigung im digi­
talen Kontext, 2004 

verwahren (V.) aufbewahren 

Verwahrung(§ 688 BGB) ist entweder der entgelt­
liche und damit gegenseitige oder der unentgeltliche 
und damit unvollkommen zweiseitig verpflichtende 
-+ Vertrag, durch den sich der eine Teil (Verwahrer) 
verpflichtet, eine ihm von dem anderen Teil (Hinter­
leger) übergebene bewegliche Sache aufzubewahren 
und nach Vereinbarung bzw. Verlangen zurück1uge­
bcn. Wichtige Fälle der V. sind -+Lagergeschäft 
und + Depotgeschäft. Unregelmiißige V. (§ 700 
BGB) hegt \'Or, wenn vertretbare -+Sachen in der 
Art hinterlegt werden, dass das -+ Eigentum auf den 
Verwahrer übergehen und dieser verpflichtet sein 
'>Oll, (diese Sachen oder andere) Sachen von gleicher 
Art, Güte und Menge zurückzugewähren. Öf!e111-
lich-rerh1/iche V. isL in dem Verwaltungsrecht eine 
öffentlich-rechtliche Sonderverbindung. auf welche 
die Vorschriften Ubcr die V. (§§ 688 ff. BGB. ausge­
nommen die §§ 695, 690 BGB) und die Leistungs­
störungen entsprechend anwendbar sind. Öffentlich­
rcchtliche V. besteht, wenn die Verwa.ltung bewegli­
che Sachen kraft öffentlichen -+Rechtes (z.B. Be­
schlagnahme, Sicherstellung) zu einer Aufbewah­
rung m Besiv hat. Ansprüche aus öffentlich­
rcchtlicher V. sind nach § 40 n VwGO von den 
-+ Z1v1lgcnchtcn geltend zu machen. -+ Verwah­
rung-.bruch 
Lit: ßii/le.\buch. R., Die öffentlich-rechtliche Verwah­
nmg. 1994 (Dis-..); Weingärtner. H., Das notarielle 
Vcrwahrung„gcschäft. 1998 

Verwahrungsbruch (§ 133 StGB) ist das Zerstören. 
Beschat.ligcn. Unbrnuchbarmachen oder der dienst­
lichen Verfügung Enviehen von Schriftstücken oder 
anderen beweglichen -+ Sachen. die in dienstlicher 
Vcrw~hrung oder amtlicher Verwahrung einer 
Rehg1onsgesellschaft des öffentlichen Rechtes -
sind. Der V. ist eme Straftat gegen die öffentliche 
Ordnung. Der V. ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Geldstrafe bedroht. 

Ln. Brii11Re11wn11, V.. Der Verwahrungsbruch, 1981 

verwalten (V.) betreuen. besorgen. verantwortlich 
leiten 
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VerwaJtung ist die auf längere Dauer angelegte 
Besorgung einer Angelegenheit. fn dem öffentlichen 
Recht l't V. 1.hc öffentlich-rechtliche oder privat­
rechtliche - Staatsllitigkeit. die nicht -+ Gesetz­
gebung. --. Rechtsprechung oder -+ Regierung ist. 
Die V betrifft jede nicht grundlegende Gestaltung 
der Angelegenheiten der Gemeinschaft und der 
einzelnen Per;onen durch konkrete Maßnahmen. Sie 
bcl.teht vor allem in der Ausführung der-+ Gesetze. 
Sie kann die ausw!irtigen Angelegenheiten (auswär­
tige V.) oder die inneren Angelegenheiten (innere V. 
wie 1.B. Angelegenheiten der Gemeinden, Kommu­
nalverb1indc. öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
Gesundheitswesen, Bauwesen, Straßen. Wege, Was­
ser, Personenstände, Namen. Ausländer Waffen 
Sozialwesen. Wahlen usw.) betreffen sowie -+Ein~ 
grif!sverwa/11111g oder -+ Leis111ngsverwt1/ru11g, (so­
wie in Be1ug auf das Ob und das Wie der Vornah­
me) entweder freie V. (gesetzesfreie, nicht auch 
rechts freie V .. z.B. in dem Bereich der Leistungs­
verwaltung, in dem Bereich der Sportverwaltung, in 
dem Bereich t.ler Kulturverwaltung) oder (an die 
Rechtsordnung b1w. die Geset1e fest) gebundene V. 
(1. B. § 57 GewO. Versagung einer Reisegewerbe­
karte) sein Nach Art. 30 GG ist die V. in Deutsch­
land au\ geschichtlichen Gründen grundsätzlich 
Sache der -+ Länder und nur ausnahmsweise des 
Bundes. Von daher ist 1u unterscheiden zwischen 
-+Bundesverwaltung und -+ Landesverwaltuno. 
Beide sind aber unmmelbare -+ Staatsverwalt~g 
und stehen als solche in Gegensatz zu der(-+ Auf­
tragsverwaltung und zu der)-+ Selbstverwa.ltung 

Lit.: Verwaltungslexikon. hg. \'. Eichlwm, P., 3. A. 
2003: /lupp, M. u. a„ Die Station ia der öffentlichen 
Vcrwah_ung. 7 A. 201~: Volkert, _iv.. Die Verwaltungs­
entscheidung Bescheide - Schnftsätze - Schreiben -
Verfügungen. 5. A. 2010 

Verwaltungsakt (§ 35 VwVfG) ist die - formlos 
mögliche . -+Verfügung(-+ Allgemeinverfügung), 
-+ Entscheidung oder andere hoheitliche -+ Maß­
nahme, die eine ...... Behörde zu der -+ Regelung 
eines Einzelfalls aur dem Gebiet des öffentlichen 

• Rechtes trifft und die auf unmittelbare Rechts­
wirkung nach außen gerichtet ist (z.B. -+ Bauge­
nehmigung. Beamtenernennung, Steuerbescheid. 
Ausschluss eines Schülers von einer Klassenfahrt 
Staatsprüfung. wasserrechtJiche Bewilligung. An~ 
ordnung gegen einen Störer, Verwarnung, Wid­
mung). Der V. ist ein Fall des -+ Verwaltungs­
handelns Der V. kann begiimtigerul (z.B. Gewerbe­
erlaubni\) oder evtl. auch - belastend (z.B. 
Steuerbescheid) \em, Personen (personaler V.) oder 
Sachen Cdi1111licher V.) betreffen sowie entweder nur 
den Adressaten oder auch Drille erfassen. Ein mi1-
wirk1111g.1bedürj1iger V. liegt vor, wenn der V. der 
M1tw1rkung t.les Betroffenen (in der Form eines 
Antrags) bedarf (z.B. Beamtenernennung). ein 
111ehn111jiger V„ wenn die Mitwirkung weiterer 
Behörden erforderlich i•.t (1. B. Baugenehmigung für 
Bauvorhaben 111 dem Außenbereich). Weiter unter­
!.cheidet man vorschreibende, gebietende. verbie­
tende (7 B. Verbot der Benutzung eines verkehrsun­
s1cheren Fahf/eugs). ge!>taltende (z.B. Enteignung). 
feMstellende (z. ß. Eichung), streitentscheidende 
(z.B. §§ 112 ff. BBauG) und beurkundende Verwal-
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tungsak1e (z.B. Beurkundung in dem Personen­
Mandsregister). Der V. hat - sofern er nicht nichtig 
ist - von der Bekanntgabe an grundsätzlich Wirk­
samkeit und nach ungestörtem Ablauf der Wider­
spruchsfristen und Klagcfris1en Bestandskraft. Der 
fehlerhafte V. kann in dem Verwaltungsverfahren 
(--.Widerspruch) und rn dem Verwaltungsrechtsweg 
angegriffen werden (--.Anfechtungsklage. -+Fest­
MellungskJagc). Wird nach Festl>tellungsklage die 
Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsakts festgestellt, 
so ist nicht mehr dessen Regelungsgehalt maßgeb­
lich. sondern die ohne Geltung des Verwaltungsakts 
bc~tehende Rechtslage. Der V. ist zu trennen von 
dem -+ Gesetz (-+ Verordnung. --. Satzung), von 
dem öfTentlich-rechthchen -+ Vertrag. von der in­
ternen -+Verwaltungsvorschrift und von der bloßen 
-. Auskunft. 
Lit.: Polmmki, R., Der automatisierte Verwaltungsakt, 
1993 {Diss.); Fischer. C., Der Verwaltungsakt, Diss. jur. 
Bonn 2000: 8111ren1•egge, G.. Verwaltungsvertrag und 
Verwaltungsakt. 2001: Brirz. G u. a .. Die Aufhebung eines 
gemeinschaftsrechtswidrigen nicht begünstigenden Ver­
walwngsakts, JuS 2005. 198. \1oßk11'1Je. A. u. a .• Der Ver­
waltungsakt, Jus 2011, 343: Jakel. D .. Der Verwaltungs­
akt imSinnedes§421VwGO,JuS2016.4 IO:Banwk. T. 
Typologie des Verwaltung\alm. JuS 2018. 238 

Verwaltungsbehörd e(§ 1 IV VwVfG) isl die Aufga­
ben der öffentlichen -. Verwaltung wahrnehmende 
Stelle (bzw. die durch Organisationsrecht geschaffe­
ne, von dem Wechsel der sie jeweils innehabenden 
Menschen unabhängige, in gewisser Weise verselb­
ständigte Organisationseinheit). Die V. kann Bun­
desoberbehörde (z.B. Bundeskanzlerrune [oberste 
Bundesbehörde]. Bundesministerium [oberste Bun­
dei.behörde], Bundesarchiv, Umweltbundesamt, 
Kraftfahrtbundesamt). Bundcsmitlelbehörde (z.B. 
Oberfinanzdirektion) und Bundesunterbehörde. Lan­
desoberbehörde (z.B. Landesministerium [oberste 
Landesbehörde), Landeskriminalamt. Landesamt für 
Verfassungsschutz). Landesmittelbehörde (Bezirks­
regierung) und Landesunterbehörde (z.B. Land­
ratsamt, Kreisausschuss. Finanzamt) sein. In der Re­
gel führt die obere V. über die untere V. die 
--. Aufsicht.-+ Verwaltungslehre 
Lit.: Hufeid. U„ Die Vertretung der Behörde. 2003 

Verwaltungsgebühr ist die -+ Gebühr für die Vor­
nahme einer Amtshandlung (z.B. Erteilung einer 
Baugenehmigung). 

Verwaltungsgemeinschaft war in dem Privatrecht 
bis 1953 ein Giiter~tam.I dci. -+ Ehegüterrechts. In 
dem öffentlichen Recht können zwischen Hoheits­
trägern Verwaltungsgemeinschaften gebildet wer­
den. 
Lit.: Die Verwaltungsgemeinschaften in Bayern (Lbl.) 
2002 

Verwaltungsgericht (VG) (z.B. §§ 2. 5 VwGO) ist 
da-. --+ Gericht der el'.ten ~ lnslanz der -+ Verwal­
tungsgerichtsbart...eit. Bei dem V. sind -+ Kammern 
gebildet. doch soll zwect...s Verfahrensbeschleuni­
gung die Kammer in der Regel die Entscheidung 
emem ihrer Mitglieder ab Ein1elrichter übertragen. 
Das V. ist grundsälllich für alle Verwaltungsrechts­
streiligkei1en in erster lnstan1 zuständig. 

Verwaltungshandeln 

Lll : Kronisch, J .. Behördenvertreter vor dem Verwal­
tungsgerichL 1997; 80.~c/1, E./Schmidt. J. Praklische 
Einführung in das verwaltungsgerichtliche Verfahren, 
9. A. 2012 

Verwaltungsgerichtsbarkeit ist die für verwal­
tungsrechlliche Streitigkeiten (allgemeine, öffent­
lich-rechlliche Streitigkeiten nichtverfassungsrecht­
licher Art. § 40 I VwGO) zuständige -+ Gerichts­
barkeit. Sie dient der gerichtlichen Kontrolle des 
-+ Verwaltungshandelns. Sie wird durch --+ Ver­
waltungsgerichte, -+ Oberverwaltungsgerichte bzw. 
Verwaltungsgerichtshöfe und das -+ Bundesver­
waltungsgericht ausgeübt. Vorausset1ung eines 
verwahungsgerichtlichen Verfahrens ist regelmäßig 
die Durchführung eines Vorverfahrens (Wider­
spruchsverfahrens, §§ 68 ff. VwGO). In der V. gilt 
grundsätzlich der Untersuchungsgrundsatz (Offizi­
almaxime). Rechtsgeschichtlich hat sich die V. in 
der Mitte des 19. Jh.s (->Rechtsstaat) entwickelt 
(Baden 1863). 
l .il.: Schoch, F.. Die Europäisierung des verwaltungsge­
nchtlichen Rechtsschutzes. 2000; Kaufmann, M.. Un­
ter.uchungsgrundsm und Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
2002: Kussel, S .. Die Digitalisierung der Vel'\valtungs­
gerichtsbarkeit. 2003 

Verwaltungsgerichtsgesetz der amenkaruschen Be­
satlungs.wne ist das der --. Verwaltungsgerichts­
ordnung von dem 21.1.1960 vorausgehende Gesetz 
libcr die Verwaltungsgerichtsbarkeit in der amerika­
nischen Besatzungszone des (zweiten) Deutschen 
Reiches. 
Lit.: Cyennann, E., Verwaltungsgenchhgesetz für Bay­
ern. 1950 

Verwaltungsgerichtshof (VGH) (§ 184 V\\GO) ist 
1n einigen Ländern (z.B. Bayern. Baden-Württem­
berg. Hessen) die Bezeichnung für das --+ Oberver­
waltungsgericht (zwischen Verwaltungsgericht und 
Bundesverwaltungsgericht). 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ist das die 
Verfassung und das Verfahren der --+ Verwaltungs­
gericht<.,barkeit regelnde Bundesgese11 von dem 
21.1.1960. Die V. gliedert sich vor allem in die Teile 
-+ Gerichtsverfassung. -+ Verfahren. -+ RechlS­
miuel und -+ Wiederaufnahme de<., Verfahrens. 
-+ Kosten und -+ Vollstreckung. Sie hat darüber 
hinaus auch das -> Verwaltungsverfahren durch 
Einführung des Wide~pruchsverfahrcns (§§ 68 ff. 
VwGO) vereinheitlicht Nach § 17'.l VwGO gelten 
sub'>i<liär das Gerichtsverfassungsgesetz und die 
-+Zivilprozessordnung. 
Lit.: Kopp, F./Schenke. W.. Verwaltung,gerichtsordnung, 
27. A. 2021. 28. A. 2022: Rt•deker. K.!Oeme11. II. v .. 
Verwaltungsgenchtsordnung, 17. A. 2022: Schoch. F.I 
Sclmeider/Bier. Verwaltungsgenchtsordnung (Lbl.), 
2017 ff.: Wo(O; H./Decker. A., Studienkommentar VwGO 
VwVfGO. 4.A. 2021: Eyemia1111, Verwaltungsgerichti.­
ordnung. 15.A. 2019. 16.A. 2022; Vcrn1altungsgerichts­
ordnung, hg. '· Posser; H./Wolff. II .. 2.A. 2014; So­
dan/7.iekon; Verwaltungsgerichtsordnung. 5.A. 2018; 
Verwaltungsgerichtsordnung. hg. v. Wnk. P.. 3. A. 2020 

Verwaltungshandeln is1 in dem öffentlichen Recht 
<las --. Handeln der--. Verwaltungsbehörden. Das V. 
kann in der Rechtssetzung (-+ Rechtsverordnung. 



Verwaltungslehre 

+ Sat.wng. + Verwaltungsvorschrift), in dem Ab­
schluss eines öffentlich-rechtlichen -+ Vertrags oder 
in dem Erlass eines _. Verwaltungsakts bestehen. 
Das V. kann mehr oder weniger eng an _. Gesetze 
gebunden oder grundsätzlich frei sein. Die Komrolle 
des Verwaltungshandelns erfolgt durch die Aufäicht 
dec; Staates und die -> Verwaltungsgerichtsbarkeit. 
Schlichtes V ist das rem tatsächliche Handeln der 
öffentlichen + Verwaltung durch Tathandlungen. 
die nicht + Verwaltungsakt smd (z.B. Vorberenung 
eines YerwaltungsakL'i). 
Lit: Sc/111/re. M„ Schlichtes Verwaltungshandeln. 1995; 
Ktiml'I P.. lnformi'lll.'~ Verwaltung~handeln. 2000; 
Kellner. M .• Haftungsprobleme bei informellem Verwal­
tungshandeln, 2004: Pla1111er. R„ Digitales Verwal­
tung\handeln. 2021; Meier. M„ Verwaltungswbsen­
schaftlich inspiriertes Verwaltungshandeln 2021 

Verwaltungslehre bt die Lehre über das Wesen und 
die Organisation der öffentlichen _. Verwaltung. 
Die V. ist Hilfswissenschaft des -+Verwaltungs­
rechts. Ihre Gegenstände sind vor allem Aufgaben, 
Komrollc. Organisation und HandJuogen der öffent­
lichen ... Verwaltung sowie die Grundsätze der 
Verwaltungsführung und Verwaltungseffizienz. 
Lit.: F'i11111er. G .. Verwaltungslehre. 4. A. 2007: 711ieme. 
W.. Einführung m die Verwaltungslehre, 1995; Wimmer. 
N.. Dynamische Verwaltungslehre. 2004 (Österreich) 

Verwaltungsprivatrecht ist da„ die Verwaltung 
betreffende Privatrecht. Es findet Anwendung, wenn 
ein Trüger öftCntlicher-+ Verwaltung in privatrecht­
lichen Rechtsformen handelt (z.B. Stromver.;or­
gung. Abwasserbeseitigung, Subvention rDarle­
hen)) Das V. ist grundsätzlich -+ Privatrecht, wird 
aber durch gewisse Aus,trahlungen des öffentlichen 

-+ Rechtes modifiziert. Die -+ Behörde ist bei­
spielsweise auch bei Handeln in privatrechtlichen 
Formen an die -> Grundrechte (z.B. Art. 3 GG) und 
die verwaltungsrechtlichen Grundsät1.e des -+ Ver­
wahung!.handelns gebunden. 
Lit.. Becke1; J.. Verwaltungspnvatrecht und Verwal-
111ngsgcsellsehaftsrecht, 1994; Srelkens. U.. Verwal­
tungsprivatrecht. 2005 

Verwaltungsprozess (Verwaltungsstreitverfahren) 
ist das gerichtliche _. Verfahren, in dem über eine 
allgemeine öffentlich-rechtliche -... Streitigkeit 
nichtverfa.,sungsrechtlicher An entschieden wird. 
Der V. ist in der Verwaltungsgerichtsordnung gere­
gelt. Er kenm insbesondere die -+ Anfechtungs­
klage. --+ Verpflichtungsklage. -> Feststellungsklage 
und allgemeine -+ Leistungsklage. Nach § 87 l 2 
VwGO bt eine Heilung behördlicher Verfahrensfeh­
ler und Formfehler noch in dem V. möglich. 
Lit.: Kulr/a. ~:IHiJttenbrink. J .. Der Verwaltungsprozess. 
3. A 2002; Stem. K., Verwaltungsprozessrecht in der 
Klausur. 9. A 2008; Prozesse in Verwaltungl>sachcn, hg. 
v. Quam. M. u.a .. 2008; Jansen, U. u.a .. Das Urteil im 
Verwahungsprotess, JuS 2009, 32 

Verwaltungsprozessrecht ist die Gesamtheit der 
den ... Verwaltungsprozess betreffenden Rechu.sät­
le. 
Lit.: Sclrmke, W.. Verwaltungsprozessrecht, 17. A. 2021: 
Hufen. F., Verwaltungsprozessrecht. 12. A. 2021; Mün­
chener Prozessformularbuch Bd. 6 Verwaltungsrecht, 
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hg. "· Julrlm, H .. 5. A. 2018; Gärditz. K .. Europäisches 
Verwaltungspnll.essrecht. JuS 2009. 385 

Verwaltun~srecht ist die Gesamtheit der die öffent­
liche + Vernaltung betreffenden Rechtssätze. Das 
V in weiterem Sinn ist _. Verwaltungsprivatrecht 
und V in engerem Sinn. Das V. (in engerem Sinn) ist 
em Teil des öffentlichen -> Rechtes. Es gliedert sich 
meinen allgemeinen Teil und einen besonderen Teil. 
Der allgt·meine. von der Wissenschaft erarbeitete 
und 1n den -+ Verwaltungsverfa!Jrensgesetzen teil­
weise geset1ltch festgelegte Teil behandelt die all­
gemeinen Fragen des Verwaltungsrechts wie z.B. 
das Subjekt des Verwaltungsrechts, das Objekt des 
Verwaltungsrechts (öffentliche _. Sache), da.'> 
„ Yerwahungshandcln (u. a. Verwaltungsakt) und 

die Ansprüche gegenüber der -+Verwaltung (z.B. 
auf Handeln, Unterlassen, Folgenbeseitigung oder 
Ausgleich). Der besondere Teil umfasst zahlreiche 
ein1,elne Bereiche, von denen die wichtigsten das 
-+ Beamtenrecht, + Poli1eirccht, -+ Baurecht und 
-> Gemeinderecht sowie in einem weiteren Sinn 
auch das • Steuerrecht und das -+ Sozialrecht siod. 
Das V ist liberwiegend -+ Landesrecht (anders z.B. 
VwGO. BauGB). 
Lit · Mcwrer. 11./Wuldlroff. C.. Allgemeines Verwal­
tungsrecht. 20. A. 2020; Allgemeines Verwaltungsrecht. 
hg. v. l:.'rid1.m1. II. u. a. 14. A. 20 IO: Besonderes Ver­
waltungsrecht, hg. v. Sclrmidt-Aßmann, E .. 14. A. 2008: 
Besonderes Verwaltungsrecht. hg. v. Steiner. U .. 8. A. 
2006: Woljf. H./Bachof. O./Stober. R./K/111h. ~V.. Verwal­
tung\recht. Bd. 1 13. A. 2017, Bel. 2 7. A. 2010. 8. A. 
2022. Sartonm. C. Verfassung~- und Verwaltungsge­
:-.et1e. 2018 (gebundene Ausgabe 2018): Staats- und 
Verwaltungsrecht Bundesrepublil.. Deutschland, hg. v. 
Kirrlrlrnf. R u.a .• 61. A. 2021: Peine, F., Allgemeine~ 
Verwaltungsrecht. 13. A. 2020: Pape11lreim, G .• Verwal­
tungsrecht für die so11alc Praxis. 26. A. 2018; Detter­
berk. S„ Allgemeines Verwaltungsrecht, 19. A. 2021: 
Scl11mrze. J.. Europäisches Verwaltungsrecht. 2. A. 
2006; Allgemeines Verwaltungsrecht - zur Tragfähig­
keit eines Kon1ep1s, hg. v. Trute, H. u.a., 2008; Stei11-
heiß-Wi11ke/111a1111. C„ Europäisienmg des Verwaltungs­
rechtsschut1cs, NJW 2010, 1233; lpsen. J .. Allgemeines 
Verwaltungsrecht, 11. A. 2020. 12. A. 2022; Verwal­
tungsrecht der Europiiischen Union, hg. v. Terheclrte. J„ 
2011. Münchener Anwaltshandbuch Verwaltungsrecht. 
hg. v. Joh/n1. II. u. a„ 4. A. 2017: Münchener Prozess­
formularbuch Verwaltungsrecht, hg. v. Johlen, H„ 5. A. 
2018 

Verwaltungssache ist die Verwaltungsrecht betref­
fende Rechtssache. 
Lit.: Pro1cssc in Verwaltungssachen. hg. v. Quaas, M 
u.a .. 2.A. 2011 

Verwaltungslräger ist der Träger einer Zustän­
digkeit lU der Aw„übung öffentlicher --. Verwal­
tung. 
L1t · Schul~. A„ Para,taatliche VerwaltungsLräger, 2000 

Verwaltungslreuhand -+Treuhand 

Verwaltungsunrecht ist da~ in Widerspruch zu 
einem Ordnungsgcset7 bzw. einer Ordnungsvor­
schrift stehende -+ Verhalten ( _. Ordnungswidrig­
keit). Es ist Unrecht, hat aber nicht denselben Un­
wert wie eme -> Straftat. Es wird durch -> Geld­
buße geahndet(§§ 1 ff. OWiG). 
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Verwaltungsverfah ren (§ 9 VwVfG) ist die nach 
außen wirkende Tät1gke1t der -+ Behörden, die auf 
die Prüfung der Voraussel/ungen, die Vorbereitung 
und den Erlass eines • Verwaltungsakts oder auf 
den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen -+ Ver­
Lrags gerichtet ist (einschließlich des Erlasses des 
Verwaltungsak~ und Abschlusses des öffentJich­
rcchtlichen Vertrags). Nicht hierzu gehören das 
Verfahren zu dem Erlass von -+ Verordnungen und 
--+ Satzungen sowie das rein verwaltungsinterne 
Verfahren. Das V. ist grundsätzlich nicht an be­
stimmte Fonnen gebunden und einfach: zweckmä­
ßig und 7ligig d11rch111fiihrcn (§ 10 VwVfG). Da., V 
der -+ Bundesbehörden und der Bundesauftrags­
verwaltung ist m dem Ver.valtungsverfahrensgesetz 
des Bundes (1976) geregelt (§ 1 I VwVfG), da\ 
Verfahren der Landesbehörden in den Landesver­
waltungsverfahren~gesetzen. 

Lit.: Hufen, F. u. a„ Fehler im Verwaltungsverfahren, 
7. A. 2021: Hoffma1111-Rie111, W., Verwaltungsverfahren 
und Verwaltungsverfahrensgcscu, 2002: Roßnage/, A„ 
Das elektronische Verwaltungsverfahren. NJW 2003, 
469: Piinder. H„ Grundlagen des Verwallungsverfah­
rensrechts, JuS 2011. 289 

Verwal tungsverfahre nsgesetz i~t das dru. -+ Ver­
waltungsverfahren regelnde Gesetz. 
Lit.: Kopp. F./Ramsauer. U„ Verwaltungsverfahrensge­
sel7, 20. A. 2021: Stt'ike11.1, P./Bonk, //./Sachs. M„ Ver­
waltungsverfahrcn~gesetl, 9. A. 2018: Knack, H„ Ver­
waltungsverfahrensgesetl, 11. A. 2020; Wo/ff, H.I 
Decker. A„ Studienkommentar VwGO. VwVfGO, 4. A. 
2021: Ziekoll', J„ Verwaltungsverfahrensgesetz, 4. A. 
2020; Vcrwalmngsverfahrcnsgesell, hg. v. Bader. J.I 
Rm1e//e11fi1sch, M„ 2 A. 2016; Huck, W./Miiller. M„ 
Verwaltungsverfahrensgesell. 3. A. 2020 

Verwaltungsvermögen ist die Gesamt.heil der Ge­
genstände, die unmittelbar hoheitlichen Zwecken 
dienen (z.B. Verwaltungsgebäude, Krankenhaus). 
öffentJiche -+ Sache 
Lit.: Papier. ff„ Das Recht der ölTemlichen Sachen. 
3. A. 1998; Fleifdmu11111, 0„ Die verfassungsrechtli­
chen Rahmenbedingungen, 2003 

Ve rwaltungsverordnung-+ Verwallw1gsvorschrif1 

Verwaltungsvertrag 1s1 der von der -+ Verwaltung 
abgeschlossene öffentlich-rechtltche -+ Vertrag. 
Lit.: Maurer. H .. Die Pruxis des Verwaltungsvertrags im 
Spiegel der Rechtsprechung. 2. A. 1997: G11r/i1, E„ 
Verwalmngsvenrag und Gesetz, 2001; 81111emegge, G .. 
Verwaltungsvenrag und Verwaltungsakt. 2001; Ha-
111a11n. C„ Der Verwaltungsvenr.ig im Städtebaurech1, 
2003 

Ve rwaltungsvollstreckung ist die zwangsweise 
Verwirklichung der Anordnungen der -+ Verwal­
tung. Es gih der Grundsat7 der Selbstvollstreckung 
durch die -+ Verwaltungsbehörde. Als -+ Voll­
sLreckungstitel dient der -+ Verwaltungsakt. Unter­
schieden werden Vollstreckung wegen -+ Geldfor­
derungen (§§ 1 ff. VwVG) und Erzwingung von 
-+ Handlungen. • Duldungen oder --+ Unterlas­
sungen, wobei -+ Zwangsmittel die --+ Ersatzvor­
nahme, das -+ Zwangsgeld und der unmittelbare 
-+Zwang sind(§§ 9ff. VwVG). Die V. des Bundes 
erfordert grundsätzlich die Unanfechtbarkeit des 

Verwaltungszwang 

-+ Ver.valtungsakts oder seine sofortige -+ Voll­
sLrcckbarkeit. Für die Anwendung der Zwangsmittel 
ist der Grundsatz der • Verh1iltnismäßigkeit zu 
beachten. Für bestimmte Sonderbereiche der Ver­
waltung gelten Sondergesetze (-+ /\bgabenordnung, 

• J ustizbeitreibungsordnung, --+ Sozialgesetzbuch). 
Lit.: App. M„ Praxishandbuch Vcrwaltungsvolhtre­
ckungsrccht, 6. A. 2016, 7. A. 2022: App. M„ Einfüh­
rung in das VerwaltungsvollsLrcckung\rCcht. JuS 2004, 
786; Voßk11hle. A„ Grundwb-.cn Onentliche\ Rech1 
Vcrwaltungsvolb1.reckung. JuS 2016. 698 

Venrnltungsvolls treckungsgeset7 (des Bundes) ist 
das dte --+ Verwaltungsvollstreckung betrettende 

+Gesetz (des-+ Bundes). 

L1t.: E11gl•llwrdt/App!Sdilatmm111, A „ Vcrwaltungsvoll­
strcckungsgeset.z. Verwaltungvustcllungsgcsctz. 12. A. 
2021; Sadler; G., Verwaltungsvollwcckungsgesetz. Ver­
wultungstustellungsgesetz, 10. A. 2020 

Verwaltungsvorschrift (früher Yerwaltungwerord­
nung) ii.t die Regelung, die innerhalb der Verwal­
tungsorgamsa1ion von übergeordneten Ver.valtungs-
1rägern an nachgeordnete Verwaltungsträger ergeh! 
und dazu dient, Organisation und Handeln der Ver­
waltung näher zu bestimmen (Erlass. -+Verfügung, 
Dienstm1weisung. -+ Richtlinie). Rech1stheoretisch 
iM die V. -+ Rechtsnonn (slr.). hat ahcr nur bedingt 
Außenwirkung. Grundlage für ihren Erlass ist die 
Organisationsgewalt der -+ Yer.vultung (Slr.). Der 
gegenständliche Inhalt ist sehr verschieden. Allge­
meine Verwaltungsvorschriften für den Vollwg der 
Bundesgesetze durch die Länder in dem Auftrag des 
Bundes können ausschließlich von der Bundesregie­
rung mit Zustimmung des Bundesrat<; erlassen wer­
den. 
Lit Rogma1111, A„ Die Bindungswirkung. 1998: Jaruss. 
II„ Bindungswirkung von Vel""altung\vor~chriflen. JuS 
1999, 105: Renner. G .. Ven\altungsvor,chriften zum 
Staatsangehörigkeit~- und Ausltlndcrrccht, 2001: Voß­
kuh/e, A. u. a„ Grundwissen Öffentliches Recht -
Vcrwaltungworschriften. JuS 2016. ~14 

Verwaltungswissenschaft ist die Wissenschaft von 
dem Wesen und der Organisation der Yer.valtung. 

+ Verwaltungslehre 
Lll Sd111ppert. G„ Vcrwaltungsw1ssenschaft. 2000 

Ver~altuogszustellung ist dte • zu„tellung eines 
1;chnfthchen oder elektronischen Dokuments der 
-. Verwaltung, die für Bundesbehörden in dem 
Ver.valtungszustellungsgcset7 ( 1962> geregelt i~t. 
Danach be!>teht die Zustellung z.B. in der Übergabe 
eines SchriftstUcks in Urschrift, Ausfertigung oder 
bcgluubig1er Abschrift oder in di.:m Vorlegen der 
Urschrift. Zugestellt wird grundsät1lich durch die 
Po\t mit Zustellungsurkunde oder miuels einge­
schriebenen Briefes - oder durch die -+ Behörde, 
wobei die Behörde die Wahl 1w1schen den emzelnen 
Zustellungsarten hat(§§ 2 ff. VwZG). 
Llt.: E11gellrard1. H.!App, M„ Vcl""Jltungwolhtn:ckung~­
gesett. Ver.valtungszustellungsge\cll. 12 A 2021: Sad­
lt'r. G„ Ver.valtungsvollstreckung~gcsctl, Vcrwaltungs-
1ustcllungsgesetz. 10.A 2020 

Ver waltungszwang ist die Erzwingung der von der 
Verwaltung gegebenen Anordnung - de~ belasten-



ver wandt 

den - Verwaltungsakts - durch die - Verwaltung 
~elbsr. Anders ab eine Privatperson kann die Ver­
w:1hung kraft ihrer Stellung als Hohe1t<.träger ihre 
auf gesetzlicher Grundlage bestehenden Ansprüche 
ohne gerichtliche oder -.onstige staatliche Hilfe 
-.elbst vollstrecken. Mittel des Verwaltungvwangs 
sind - Er'>atzvomahme. -+Zwangsgeld und unmit­
telbarer-+ Zwang(§ 9 VwVG). 
Lu.: Hnmiann, K.. Die Anwendung von Verwaltungs-
1.wang, 1988 

\cr wandt (Adj.) blutsverwandt. in der Abstammung 
gleich 

\.ernandte r ( * 1589 BGB) emes Menschen l\I ein 
Mensch. der zu diesem Menschen oder LU emem 
gcmcmsamcn dntten Menschen in einem Abi.tam­
mungsverhältnis steht (l. B. Sohn, Tochter, Neffe, 
Nichte, Schwester, Bruder, Enkelin. Großmutter. 
Onkel. grundsätzlich nicht Fhegatte). 

Verwandtschaft <* 1589 BGB) ist das personen­
rcchthche Verhältnis zwischen Menschen. die von­
einander (V. i11 gerader li111e) oder gemeinsam von 
demselben dritten Menschen (V. i11 Seiu•nlinien) 
ab1'tammen. Die V. is t bedeutsam vor allem für fa. 
mihenrcchtliche und erbrechtliche Rechte und 
Pnichten. Die näch\te V (Verwandte in gerader 
L m1e. Gesch\.\ ister) begründet ein -+ Eheverbot ( * 1307 BGB). Der Grad der V. bestimmt sich nach 
der Zahl der sie vem1it1elnden Geburten (!. B. Ge­
'>Ch\.\l~ter sind Vel"\.\andte zweiten Grades in der 
Seitenlinie). 
Lit.: Schröder. /., Die kulturelle Konstruktion von Ver­
wandtschaft. 2003 

ver warnen (V.) warnen. rügen. ermahnen 

Verwarn (Partikel) Warn, Rüge, Ermahnungs 

Verwam geld ~ Verwarnung 

Ver warnung (§ 14 JGG) ist die eindringliche Zu­
rechtweisung eines jugendlichen Täter-, unter Vor­
haltung des Unrechts der begangenen • Straftat. 
Die V ist ein ~ Zuchtminel. In dem allgemeinen 
Strafrecht ist eme besondere V rrut Strafvorbehalt 
zulä,s1g (§ 59 StGB), bei der in dem Urteil 1war die 
Strafe der Höhe nach festgesetzt wird. ihre Verhän­
gung aber mit der BeMimmung aufgeschoben wird, 
da~s sie nur wirksam werden soll. wenn der Verur­
teilte sich während einer Bewährungszelt nicht be­
\\-ähn. rn dem „ Verwaltungsrecht kann die dazu 
ennächugte Verwaltungsbehörde bei gcnngfüg1gen 
~ Ordnung:.widrigkeiten eine - vielfach gebühren­
pllichlige - V. (Verwamgeld. Verwarnungsgcld, 5 
bis 55 Euro) erteilen'** 56ff. OWiG). 
L1t„ Scheel, J., Die Rechtswirllichkeit der Verwarnung, 
1997: Ja11is::.ewski. /l./811ddendiek, H.. Verwarnungs­
und Bußgeldkatalog mit Punkte~ystcm. 7. A. 2000: 
Oogmra\". G .• Zur Reform der Verwarnung mit Strafvor­
b.:hah. 2003: Beck, W, Der aktuelle und bunde\einhcit­
liche Verwarnung~- und Bußgeld-Katalog. 17. A. 2017 
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VerwcisunA ist die Bezugnahme, Weiterleitung oder 
Abweisung. Bei der V. von einer Vorschrift auf eine 
andere Vorschrift bewirkt die V., dass die in Be1ug 
genommene Bestimmung Teil der bezugnehmenden 
Bestimmung wird. ln dem Prozessrecht kann ein un­
zuständiges Gericht - teilweic;e auf Antrag. teilweise 
von Amts wegen - in der Regel bindend eine V. an ein 
zuständiges Gericht beschließen ( §§ l 7a ff. GVG). 
Li1.: Morir~. N .. Verweisung im Gesetz auf Tarifvenr~i 
ge. 1995: Fit'dle1; P., Stabilisierungsklauseln und mate­
rielle Verweisung im internationalen Vertragsrecht. 
2001: Kosror:. P. Die Verwebung im Recht der So1ial­
versicherung. 2002 

Verweisungsrecht ~ Privatrecht, internationales 

verwenden (V.) aufwenden, benutzen. gebrauchen 

Verwendung (§ 994 BGB) ist die gewollte Vermö­
gensaufwendung. die einer Sache zugute kommen 
soll. indem sie diese wiederherstellt, erhält oder 
verbessert (1. B. Reparatur eines Kraftfahneugs). 
Streitig ist. ob noch eine V. vorliegt. wenn die Sache 
grundlegend verändert wtrd (l. B. llausb3ll auf bh­
lang unbebautem Grundstück). Die V. ist ein Son­
derfall der -+ Aufwendung. In dem -+ Eigentümer­
nichtberechtigter Besi1zer-Verhältnis kann der Be­
sitzer für die 11otwendige V. d. h. die V., die zu der 
Erhaltung oder ordnungsgemäßen Bewirtschaftung 
der Sache objek1iv erforderlich ist (z.B. Hebungs­
ko~ten emes Wracks, Füllern eines Tieres) - von 
dem Eigentümer grundsällhch Ersatz verlangen, 
wobei sich für die bösgläubig oder nach Eintritt der 
Rechtshängigkeit durchgeführte notwendige V. die 
Ersat1pnicht nach den Vorschriften Ober die_,. Ge 
schäftsführung ohne Auftr.1g bcslimmt. so dass 
dann. wenn sie nicht auch dem Willen des Eigentü­
mers enhpricht. nur ein Anspruch auf Herausgabe 
der ungerechtfertigten Bereicherung in Betracht 
kommt. für die 11iirzliche V - d. h. die V.. die nicht 
notwendige V. ist (z.B. Färben von Fellen. Ordnen 
von Büchern einer Bibliothek) kann der Besitzer 
Ersatz nur verlangen, wenn sie gutgläubig und vor 
Eintritt der Rechtshängigkeit gemacht wird. 
Lit.: Kntlfksredr, U.. Der Verwendungsbegriff. 1993 
(Diss.). \~1lj: G., Die Strafbarkeit der rechtswidrigen 
Verwendung öffentlicher Mittel. 1998: Verse. D„ Ver 
wendungen 1m Eigen1tlmer-Bes1tler-Verhältnis. 1999: 
l-lii/111d1en. S .. Notwendige und nü111iche Verwendun­
gen im Eigentümer-Besil.ler-Verhältnis. JuS 2014, 877 

verwerten (V.) Wert schöpfend nut1cn 

Verwertung 1\t die Wen ~chöpfcnde Nutzung eines 
Gegem.tands. 

Verwertungsgesellschaft ist die Gesellschaft. deren 
Zweck 111 der vermögensrechtlichen Verwertung von 
(nichtvennögensrechtlichen) Rechten (anderer) liegt 
(z. 8. V. •WORT,_,. GEMA). 
Lit.: u.>s.1111w111, T.. Verwenungsgcsellschaften. Diss. jur. 
Münster 2000: Scholz. G .. GEMA. GVL & KSK. 2003: 
Hoßbach, N„ Verwertungsge„ellschaften, 2020: Stade, 
P.. YouTub.: vs. GEMA - ~usik und Urheberrecht im 
digi1alen Kapilahsmus. 2021 

~enteisen (V.) hinweisen. vorhalten cm1ahnen. Ver\\ertungs\'erbot (§ 33 III StPO) ist das von der 
wcgwe1„en Rechtsordnung an ein -+ Gericht oder eine 
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-+ Behörde gerichtete Verbot, bestimmte Tatsachen 
bei der Entscheidungsbildung zu berücksichtigen 
(str.). Beispielsweise darf eine Aussage eines Zeu­
gen gegenüber dem Verteidiger des Angeklagten 
nicht verwertet werden, wenn der Zeuge sich vor 
Gericht auf sein Aussageverwcigenmgsrecht bemft. 
Jst ein Beweisminel unter Verletzung eines Persön­
lichkeitsrechts erlangt. ist es ebenso unverwertbar 
wie der in ein Zivilverfahren rechtswidrig eingeführ­
te Tatsachenvortrag. 
Lit.: Fink. A„ Die Verwertharkcu rechtswidrig erlangter 
Beweismittel im Zivilprozess. Diss. jur Köln 1994, 
I lnpif RP)?lfl. F. On, kancllrcchtliche Verwertungsver· 
bot, 1994: Nagel. M„ Verwertung und Verwertungwer­
bote im Strafverfahren. 1998 

verwir ken (V.) infolge verspäteter Geltendmachung 
verlieren 

Verwirkung ist der aus -+ Treu und Glauben fol­
gende Verlust eines Rechtes infolge verspäteter 
Geltendmachung. Die V. ist ein Fall un7ulässiger 
Rechtsausübung. Sie erfordert. dass ein -+ An­
spruch oder ein -+ Gestaltungsrecht längere Zeit 
nicht geltend gemacht wurde und die jetzige Aus­
übung auf Grund besonderer Umstände gegen Treu 
und Glauben ven.tößt (nicht z.B. V. eines recht~l.räf­
tig ausgeurteilten 7..ahlungsanspruchs durch UnLer­
lassen von Vollstreckungsversuchen während 
13 Jahren). Sie ist eine -+Einwendung und deshalb 
von Amts wegen zu beachten. Die V. tarinicher 
Rechte ist ausgeschlossen (§ 4 IV TVG). In dem 
Verfassungsrecht kann ein -+ Grundrecht durch 
Missbrauch verwirkt werden (Art. 18 GG). Diese V. 
ist von dem -+ Bundesverfassungsgericht auszu­
sprechen(§§ 36ff. BVerfGG) 
Lit.: Wolfslast. G .. Staatlicher Strafanspruch und Ver­
wirkung. 1995; Koche11diirfer. M„ Die Verwirl.'llng des 
Unterlassungsanspruchs 1m Markenrecht, 2000; Birr. 
C.. Verjährung und Verwirkung, 2. A 2006; Kofler. R„ 
Die Verwirkung von Unterhaltsansprüchen, NJW 2011. 
2470 

Verwirkungsklausel (F.) kassatorische Klausel, 
-+ Verfallsklausel 

Verzicht ist die rechtsgeschäftliche Aufgabe eines 
-+ Rechtes oder eines rechtlichen Vorteils. Der V. iM 
nicht allgemein geregelt. ln dem Schuldrecht ist der 
V. auf eine -+ Forderung als -+ Erlass nur durch 
-+ Vertrag möglich (§ 397 BGB. ähnlich §§ 2346 ff. 
BGB, Erbverzicht). Auf andere Rechtsstellungen 
sowie in anderen Rechtsgebieten kann dagegen 
meist durch ein~l.'itigt>" -+ Rt>cht ... gcschäft ver-Lichtet 
werden (z.B. §§ 875, 928, 959 BGB. §§ 515, 566 
ZPO). 
Lit.: Komexl, T., Der Zuwcndungsverzicht. 1998; K/ei11-
scl1111idt. J„ Der Vcoicht im Schuldrecht, 2004 

verzichten (V.) durch Rechtsgeschäft aufgeben 

Verzichtsurteil (§ 306 ZPO Verzicht) ist das auf 
Grund eines -+ Verzichts des -+ Klägers und eines 
Antrags des Beklagten ergehende -+ Urteil. 
L1t.: Metzger. G„ Das Verlichtsurtcil und das Aner­
kenntnisurteil, 1996 

verziehen (V.) umziehen, venögern. --. Verzug 

Viehkauf 

Verzug (§§ 286ff. BGB) i'>t die rechtswidrige Ver­
zögerung der -+ Leistung durch den -+ Schuldner. 
Der V. ist ein Fall der -+ Leistungsstörung in dem 
Schulc.lverhältnis. Er erfordert eine -+ Verpflichtung. 
die noch nicht erfüllt ist, aber noch erflillt werden 
kann, die -+ Fälligkeit, eine -+ Mahnung (§ 286 I 
BGB bzw. Erhebung der Leistungsklage oder Zu­
stellung eines Mahnbescheids in dem Mahnverfah­
ren) oder deren Entbehrlichkeit (§ 286 n BGB) 
sowie -+ Vertreterunüssen (§ 286 IV BGB). Der 
Schuldner einer Geldforderung (Entgeltforderung) 
kommt spätestens in V„ wenn er nicht innerhalb von 
30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rech­
nung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leis­
tet, wobei ein Verbraucher als Schuldner auf diese 
Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung 
besonders hingewiesen worden sein muss(§ 284 m 
BGB). V. ist ausgeschlossen. soweit ein Leistungs­
verweigerungsrecht wegen Leistungsmängeln be­
steht. Der V. begründet vor allem einen Anspruch auf 
Ei">al.l des Verzögerungsschadcns (§§ 280 II, 286 
BGB) und u. U. (im gegenseu1gcn Vertmg immer) ein 
Leistungsablehnungsrecht b1w • Rücktrittsrecht 
sowie einen Anspruch auf -+ Schadensersatz 
(§ 288 IV BGB). Eine Geldschuld l'>t während des 
Verzugs für das Jahr mit fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz nach § 1 des Diskontüberlei­
tungsgesetzes zu verzinsen (§ 288 1 BGB. bei 
Nichtverbrauchern neun Pro1cntpunl.te über dem 
Basiszinssatz). Der Schuldner hat während des Ver­
zug~ jede Fahrlässigkeit zu vertreten und haftet 
wegen der Leistung auch für (Umergang durch) 
Zufall, es sei denn. dass der Schaden auch bei recht­
zeitiger Leistung eingetreten sein würde (§ 287 
BGB). Der V. ist zu trennen von dem -+ Gläu­
bigerverzug oder Annahmeverzug. Er endet mit 
-+ Erfüllung. --. Unmöglichkeit oder -+ Verjährung. 
Eine Klage auf Feststellung von V ist unzulässig. 
Kein unmittelbarer Zusammenhang besteht mit der 
-+ Gefahr im V. 
Lll : ~ii1hl. F.. SchuldncrverLug, 1998; 1-lttber. U„ Leis­
tungsstörungen, 1999; Lt.1111111ich. K„ Gläubiger- und 
Schuldnerverzug, 2003; Der/eder, P.. Vom Schuldner­
verLUg turn GläubigerverTug und 1urücl., NJW 2004. 
2787: Derleder. P. u. a„ Schuldncrver1ug und Zuriick­
behaltungsrechte de~ allgemeinen Schuldrechts. JuS 
2014. 102 

Veto (lat.) ich verbiete. Einspmchsrccht 

victima {lat. [F.]) Opfertier. Opfer 

Video (Partikel) ein d1g11ales Werl.zeug Videogerät 
betreffend 

Videokonferenz (§ l 28a ZPO) ist die seit 2001 in 
dem Zivilprozess zulässige Konferenz der Beteilig­
ten unter Verwendung von Videogeräten. 
Lit.: Nissen. U„ Die Onhnc-Vidcol.onfcrenz. 2004: 
Mit~ch. iv.. Videoaufzeichnung al\ Vemehmungssurro­
gat in der Hauptverhandlung. JuS 2005. 102 

Vieh (N ) Gesamtheit der landwirhchafthch nutzba­
ren Tiere 

Viehka uf(§§ 481 ff. BGB a. F.) war (bis 2002) der 
-+ Kauf be~timmter-+ Tiere (Pferd, Esel. Maulesel, 



Vikar 

Maultier, Rind, Schaf, Schwein). bei dem der Ver­
käufer nur Hauptmängel und diese nur innerhalb 
bestimmter Gewährfristen und nur in der Form der 
- Wandlung, evtl. der - Nachlieferung zu vertre­
ten hatte. 
Ltt Lrn:he. F, ViehgewährschaftsrechL 1955; Sommer, 
M„ Der Pferdc:kauf. Oiss. jur. Münster 2000 

Vika r {M.) Stellvertreter. Theologe zwischen erster 
und 1weiter Prüfung 

Viktimologie (Opferkunde, zu lat. -+ victima, F. 
Opfertier) ist das Teilgebiet der -. Kriminologie, 
das die Beziehungen zwischen Täter und Verletztem 
(Opfer) einer-+ Straftat betrifft. 
Lit.: Kiefl, ~~~. Soziologie des Opfers, 1986; Kmpp, C., 
Vikt1111olog1e, JuS 2005, 686; Sautner. L, Viktimologie. 
2014 

vindicalio (lat. [F.]) Gewaltsagung, Herausgabever­
langen 

Vindikation iM der aus dem römischen Recht 
stammende --+ Herausgabeanspruch des --> Eigen­
tümers gegen den nichtberechtigten --+ Besitzer 
(§§ 985 IT. BGB). 
Lit.. A.aser. M. u a., Römische<, Pri\'atrecht. 21. A. 
2017; Kiibla. G .. Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgc:sch1chte. 6. A. 2020 (Internet); Fi11ke-
11C111er. T. Vindikation, Saldotheorie und Arglisteinwand. 
NJW 200.J. 170-i 

Vindikationslegat (Herausgabevermächtnis) ist da\ 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch fremde --+ Ver­
mächtnis, bei dem der Vermächtnisnehmer das 
Recht (z.B. Eigentum) an dem Vermächtnisgegen­
~tand mit dem -. Erbfall erlangt. -+ Damnations­
legat (§ 2174 BGB) 

Vindikationszession (F.) Abtretung des Herausga­
bcanspruchs, vgl. § 931 BGB 

vinkuliert (Aclj.) gebunden 

vinkulierte Namensaktie --. Namensaktie. vinku­
ltc11c 

Virginia Bill of Rigb ts ( 12.6.1776) ist das Gesell 
des amerikanischen Staates Virginia, das als en.tes 
grundlegende Rechte des Einzelnen (-+ Grund­
rechte) verkündete (nach allgemeiner Ansicht er..te 
formelle --> Verfa.,sung). -+ Bill of Righh 

vis (lat. [F.I> Gewalt 

vis {F.) absoluta (lat.) absolute GewalL--. Gewalt 

vis (r) compulsh a (lat.) zwingende Gewalt, --> Ge­
walt 

vis <F) maior (lat.) höhere Gewalt. -. Gewalt 

Visum C[N.] „Gesehen", Sichtvermerk) ist in dem 
Verwaltungsrecht der in den --. Pass eines --. Aus­
länden. eingetr.igene Vermerk der - ~taatlichen -
-+ Erlaubnis der Einreise (evtl. auch der Ausreise). 
Lit: l/ildebra11d1, A„ Visumpraxis, 1999 
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Vivisektion (F.) Versuch an einem lebenden Lebe­
wesen 

V-Mann (M.) Vertraueru.mann, amLc;fremder Infor­
mant 
Llt. Kruuß, K„ V-Leute im Strafprozess. 1999: Kar-:.er. 
S .. Oie Tätigkeit durch V-Leute. 2001: Gös:mer, R„ 
Geheime Informanten, 2003 

VOB (F.) • + Vergabe- und Vertragsordnung (Ver­
dmgungsordnung) für Bauleistungen 

VOF CF.) Verdingungsordnung für freiberufliche 
Lcbtungen bei öffentlichen Aufträgen mit einem 
Mindestauftragsvolumen von 200000 ECU 
Lit„ Voppel/Ose11briick/811bert, Vergabeverordnung 
Abschni11 6 Vergahe von Architekten- und Ingenieur­
leistungen, 4 A. 2018 

Vogt (zu tut. advocatus) ist in dem mittelalterlichen 
deutschen Recht der schüt.zende (weltliche) Sach­
walter einer Person oder Kirche. 
Lit.: frme, H. Kirchliche Rechtsgeschichte, 5. A. 1972 

VOL (E) • Verdingungsordnung für Leistungen 
Ln · Sclwller, II , Verdingungsordnung für Leistungen. 
4. A 2008 

Volenli non fit iniuria ([lat.) dem Einwilligenden 
geschieht kem Unrecht) bt ein allgemeiner Rechts­
grund,atz. dessen deutlichste Ausprägung die Ein­
ordnung der -• Einwilligung als -+ Recbtferti­
gungsgrund ist. 
Ln. 0111)~ A .. Volcnt1 non fit iniuria. 2002 

Volk ist die anfangs vor allem durch die gemeinsa­
me Sprache (7. B. Indogermanen, Griechen, Römer. 
Kellen. Slawen, Germanen, Goten, Vandalen, Bur­
gunden, Franken, Bayern. Alemannen, Thüringer, 
[-'riesen. Sachsen. Angeln, Deutsche, Engländer. 
han1oscn. ltaliener, Spanier, Portugiesen, Rumä­
nen. Russen, Tschechen, Polen, Araber, Chinesen, 
Japaner), in der Gegenwart durch gemeinschaftliche 
geistige. kulturelle oder politische Entwicklung 
verbundene größere Menschenmehrheit (z.B. 
Schweizer, Belgier. Amerikaner, Inder, demnächst 
wohl auch Deutsche vielfältigster Herkunft und 
Verbundenheu). 
L11.: EI.wer, B .. Die Bedeutung des Volkes im Völker­
recht, 2000 

Völkerbund ist die vertragliche Vereinigung von 
vielen • Staaten 1u der Sicherung des Weltfriedens 
zwi<.chen 1920 und 1946.--+ Vereinte Nationen. 
Li!." Kii/Jler. G.. Z1elwönerbuch integrativer europäi­
\Cher Rc:chtsge~ch1ch1e. 6. A. 2020 (lntemet): Wi111;:er, 
J„ Oeut'><:hland und der V<ilkerbund 1918- 1926, 2006 

Völkermord (früher § 220a StGB. aufgehoben 
durch das Gesell zu der Einführung des Völkerstraf­
gesell.buchs von dem 26.6.2002, Genozid) ist die 
vorgenommene volksschädigcnde Handlung in der 
Ab!.icht, emc nationale, rassische, religiöse oder 
durch ihr Volkstum bestimmte - ethnische - Gruppe 
(1.. B. Armenier, Zigeuner, Kroaten, Albaner, Hutus, 
Juden) als solche ganz oder teilweise zu vernichten 
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(z.B. Tötung von Mitgliedern der Gruppe). Der V. 
wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Für 
ein Verfahren wegen Völkermords in dem Ausland 
ist ein Gericht in Deutschland zuständig, wenn ein 
genügender Anknilpfungspunkt zu Deutschland 
besteht (z.B. langjähriger Aufenthalt des Täters mit 
fortbestehender Meldung in Deutschland). 

Lit.: Sajferli11g, C„ Wider die Feinde der Humanität, 
JuS 2001, 735; Schabas, W.. Genozid im Völkerrecht, 
2003; Morge11besse1; M .. Staatenverantwortlichkeit für 
Völkermord, 2003; Hiibner. J„ Das Verbrechen des 
Völkermordes, 2004 

Völkerrecht ist die Gesamtheit der Rechtssätze, 
welche die Verhaltensweisen regeln. die tu einem 
geordneten Zusammenleben der Menschen notwen­
dig und nicht im innerstaatlichen Recht der einzel­
nen souveränen -+Staaten(-+ Souveränität) enthal­
ten sind. Obwohl dem V. ein Zwangscharakter fehlt, 
ist es Recht (str.). Es beruht auf Rechtsüberzeugun­
gen, die über alle kulturellen und ideologischen 
Verschiedenheiten hinweg grundsätzlich von allen 
Völker anerkannt werden. Es ist (in Ermangelung 
eines Subjekts mit Gesetzgebungsrecht) überwie­
gend -+ Gewohnheitsrecht. teilweise auch Vertrags­
recht. Es gilt grundsätzlich (nur) für die Staaten 
(Völkerrechtssubjekte) und nicht für deren Staatsan­
gehörige. Es muss daher. um gegen Staatsangehöri­
ge wirken zu können, von dem Einzelstaat in inner­
staatliches Recht umgesetzt (transfonniert) werden. 
Lit.: lpsen. K„ Völkerrecht. 7. A. 2018; Stein, T., Völker­
recht, 14. A. 2017: Völkerrechtliche Verträge, hg. v. 
Dön; 0„ 15. A. 2019; Herdegen, M., Völkerrecht, 
21. A. 2022; Terhechte. J., Einführung in das Wirt­
schaflsvölkerrecht, JuS 2004, 959: Völkerrecht, hg. v. 
Vitzrhum, W. Graf. 8. A. 2019; Werfe, G./Jeßberger, F., 
Völkerstrafrechl, 5. A. 2020: Ruffert, M./Walter, C„ 
Jnstitutionalisiertes Völkerrecht. 2. A. 2015: Sehmahl, 
S„ Das Verhältnis der deutschen Rechtsordnung zu 
Regeln des Völkerrechts, JuS 2013, 961 

Völkerrechtssubjekt ist der Träger der sieb unmit­
telbar aus dem -+ Völkerrecht ergebenden Rechte 
und Pflichten (--+ Staaten, innerstaatliche Organisa­
tionen. in bestimmten Beziehungen auch Einzelper­
sonen). 
Lit.: Steck, P., Zwischen Volk und Staat, 2003 

Volksabstimmung ist die --+ Abstimmung der 
stimmberechtigten Staatsbürger über eine einzelne 
Sachfrage. Die V. kann Volksbegehren oder Volks­
entscheid sein. Sie ist in dem --+Grundgesetz. der 
Bundesrepublik Deutschland abgesehen von 
Art. 29 GG - aus Misstrauen gegenüber dem Volk 
und zwecks Sicherung der Macht von Politikern 
nicht vorgesehen, so dass die Zielsetzungen der 
führenden Politiker vielfach nicht mit dem Willen 
der Mehrheit des Volkes übereinstimmen. 
Lit.: Huber; P.. Volksgesetzgebung, 2003; Herrmann, 
K„ Volksgesetzgebungsverfahren, 2003 

Volksbank ist das in der Rechtsform einer eingetra­
genen --+ Genossenschaft geführte und einem Prü­
fungsverband angehörende Kreditinstitut unter der 
Firma V. -+ Bank 
Lit.: Zörcher. J„ Zwischen Markt und Hierarchie, 1996 

Volkshochschule 

Volksbegehren ist das einer -+ Volksabstimmung 
zuzuführende politische Begehren eines Teiles eines 
Staatsvolks. 
Lit.: Ht1/Jer, P., Volksgesetzgebung, 2003 

Volksdemokratie ist in dem - sozialistischen -
Verfassungsrecht die - der bürgerlichen Demokratie 
sprachlich bewusst entgegengesetzte - Regierungs­
form, in der die politische Macht in den Händen der 
kommunistischen Arbeiterpartei als Vertreterin des 
Volkes liegt. Aus der V. soll eine sozialistische D. 
entwickelt werden. Seit 1989 nehmen die bisherigen 
Volksdemokratien von diesen Vorstellungen zuneh­
mend Abstand in Richtung auf die allgemeine bür­
gerliche Demokratie. 
Lit.: Weber. H„ Parteiensystem zwischen Demokratie 
und Volksdemokratie, 1982 

Volksdeutscher war (zwischen 1918 und 1945) der 
Deutsche fremder Staatsangehörigkeit. 
Lit.: Ja11se11, c„ Der volksdeutsche SelbstschUl/ in 
Polen. 1992 

Volksentscheid --+ Volksabstimmung 

Volksgeist ist in der Rechtsgeschichte des 19. Jh.s 
die (behauptete) Gesamtheit der einem --+ Volk 
innewohnenden, teilweise unbewusst wirkenden 
schöpferischen Kräfte. Nach der historischen 
-+Rechtsschule des 19. Jh.s (Savigny) ist die Fort­
bildung des Rechtes dem V. zu ilberlassen. Eine 
-+ Kodifikation ist ( 1814 nach Ansicht Friedrich 
Carl von Savignys vor einer wissenschaftlichen 
Durchdringung der - römischen - Quellen) über­
flüssig oder schädlich. 
Lit.: Köbler. G„ Zielwörterbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); Mährlein, 
C .. Volksgeist und Recht, 2000 

Volksgemeinschaft ist in dem --+ Nationalsozialis­
mus die Gesamtheit der von ihrer -+ Rasse her zu 
einem--+ Volk gehörenden (deutschen) Menschen. 
Lit.: Stöver. B„ Volksgemeinschaft im Dritten Reich, 
1993 

Volksgerichtshof war seit 24.4.1934 (bis 8. Mai 
1945) das Sondergericht des Dritten Reiches für 
politische Straftaten, dessen Urteile als natfonalsozi­
alistisches Unrecht durch Gesetz von dem 25.8.1998 
aufgehoben wurden. 
Lit.: Marxen, K„ Das Volk und sein Gerichtshof, L994: 
Richter. !„ Hochverratsprozesse, 2001 

Volksgesetzbuch ist das volkstümliche, das gesamte 
Recht eines Volkes verständlich zusammenfassende 
Gesetzbuch(. dessen Unternehmen in dem-+ Natio­
nalsozialismus angesichts des Zweiten Weltkriegs 
über einen Entwurf zu einem ersten Buch - 1941 -
und verschiedene Vorarbeiten kaum hinausgelangte). 
Lit.: Köbler. G„ Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Volkshochschule ist die bekannteste Einrichtung 
zur Fortbildung von Erwachsenen (verschiedener 
Träger ohne einheitliche rechtliche Regelung). 
Li1.: Opelt. K„ Volkshochschule in der SBZ. DDR, 2004 



Volksschädling 

Volksschädling war in dem -+ Nalionalso1ial1smus 
der den Interessen des deu1schen Volkes schadende 
und deshalb stmfbarc Mensch. 
Lit.: Kroeschell. K„ Rcch1sgcschichtc Deutschlands im 
20. Jahrhundert, 1992 

Volksschule (Grundschule) ist die allgemeinbilden· 
de öffentliche • Schule (Pflichtschule) für Kinder 
ab dem 6. Lebensjahr 

Volkssouver änitä t (Art. 20 ll GG) ist die lnneha­
bung der -+ Staatsgewalt durch das -+ Volk. 
Liv Kiibll'r. G. Zielwörterbuch integr:u1ver europäi­
scher RechL,geschichte, 6. A. 2020 (Internet); Beiire. J„ 
Volkssouveränität und Demokratie. 2004 

Volksverhetzung (§ 130 StGB) ist der Angriff ge­
gen die Menschenwürde anderer durch Aufstacheln 
zu Hass gegen Teile der Bevölkerung, durch Auffor­
dern zu Gewaltmaßnahmen und Willkünnaßnahmen 
gegen sie oder durch ihr Beschimpfen. böswilliges 
Verächtiichmachen oder Verleumden, wenn dies in 
einer Weise geschieht. die geeignet ist. den öffentli­
chen Frieden 1u stören. Die V. wird mit Freihe11~­
strafe von drei Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. In 
Deutschland ist dabei wegen V. auch strafbar. wer in 
Australien die Behauptung in das Internet stellt, dass 
es den Völkermord an den Juden durch den Natio­
nalsoLialismus nicht gegeben habe. 
Lit.: Wehinger; M., Kollektivbeleidigung - Volksverhet­
zung, 1994; Foemner. G„ Kollektivbeleidigung, Volks 
verhetzung. 2002 

Volksversammlung ist in dem altgriechischen, 
altrömischen und germanischen Recht (sowie an­
derswo) die Vcr-.ammlung der freien Angehörigen 
eines .,... Volkes. Sie wird periodisch „owie aus be­
sonderem Anlass abgehalten. Sie entscheidet vor 
allem über Krieg und Frieden und vermutlich oder 
vielleicht auch über einzelne rechtliche Angelegen­
heiten und Streitigkeiten. 
Lit.: Jehne. M .• Demokr.iue in Rom?, 1995: Kobfer; G„ 
Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Volkswirtschaft ist die Gesamtheit der Wirtschafts­
vorgänge in cmem Volk oder Staat. 
Li1.: Sieben. II„ Einführung in die Volkswinschaft~lch­
re. 15.A. 2007. 16.A. 2022: Ho/ilftein, M. u.a„ Lexi· 
kon der Volkswirt,chaft. 3. A. 2009 

voll (AdJ.) gefüllt 

vollenden (V.) hecnn('n ab-;chlicßen 

Vollendung ist der erfolgreiche Abschluss eines 
--. Versuchs. 

volljährig (Adj.) dus 18. Lebensjahr abgeschlossen 
habend ...... Volljährigkeit 

Volljährigkeit ist das -+ Lebensalter. mit dem der 
Mensch die unbe~chränkte -+ Geschäftsfähigkeit 
erlangt. Die V. tritt mit der Vollendung des 18. Le­
bensjahrs ein (§ 2 BGB, an dem Geburtstag um 0 
Uhr,§ 187 II 2 BGB). Die Haftung für Verbindlich­
keiten. die Eltern oder sonstige vertretungsberech-
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tigte Personen mit Wirkung für das Kind begründet 
haben. beschrlinkt sich uuf den Bestand des bei 
Eintritt der V. vorhandenen Vermögens des Kindes 
(§ 1629a BGB). 
LiL: Halm, D., Kindheits-. Jugend- und Erziehungs­
recht, 2004 

Volljurist ist der durch erfolgreiche Ablegung der 
er.>ten juristischen Prüfung und der zweiten juristi­
schen Staatsprüfung die + Richteramtsbefähigung 
erworben habende Mensch 
Lit : Köhler. G .. Wie werde ich Jurist?. 5. A. 2007 

Vollmacht (§ 166 IJ BGB> ist die durch ...... Rechts­
geschäft erteilte -+ Venretungsmacht. Die V. ist von 
der gesetzlichen Vertretungsmacht durch die Art 
ihrer Begriindung und von dem meist zugrundelie­
genden lnnenverhähnis ( • Auftrag) durch ihre 
Zielrichtung unterschieden. Sie entsteht durch das 
einseitige. grundsät11ich nicht fonnbedürftige. aber 
durch eine Vollmachtsurkunde absicherbare Rechts­
geschäft der-+ Bevollmächtigung (§ 167 BGB, für 
die V. eines Darlehensnehmers zu dem Abschluss 
eines Verbraucherdarlehensvertmgs sind Schriftform 
und Mindesunhalt erforderlich § 492 IV BGB. aus­
genommen Prozessvollmacht. notariell beurkundete 
Vollmacht). Wird die Bevollmächt igung gegenüber 
dem lU Bevollmächt1genden vorgenommen. liegt 
/1111e1111ollmac/1t. bei Vornahme gegenüber Dritten 
A11.ße11110/lmacht vor. Von dem Umfang her kann die 
V. Generalvollmacht oder Spezialvollmacht sein. 
Sonderfälle in dem Handelsrecht sind die -+ Hand­
lungsvollmacht und die -+ Prokura sowie in dem 
Verfahrensrecht die-+ Pro1e'isvollmacht.-+ Schein­
vollmacht sind die -+ Duldungsvollmacbt und die 
-+ Anscbeinsvollmacht (str.) Die V. ist grundsätz­
lich jederzeit-+ widerruflich(§ 168 S. 2 BGB). Sie 
erlischt an sich nicht mit dem Tode des Vollmacht­
gebers. Je mehr (z.B. bei einer Vorsorgevollmacht) 
der Auftragsgegenstand auf die Person und die per­
sönlichen Verhältnisse (und weniger auf das Vermö­
gen) des Auftraggebers zugeschnitten ist, desto eher 
ist aber anLUnehmen, dass der Auftrag mit dem Tode 
des Auftraggebers erlöschen soll. Die V. kann aller­
dings über ihr Erlöschen hinaus wirken (§§ 17 l ff. 
BGB). 
Lit.: Lekaus. U .. Vollmacht von Todes wegen, 2000; 
Spitzbarth, R.. Vollmach1en im Unternehmen. 6. A. 
2014; Tscluwner. H„ Die postmortale Vollmacht. 2001: 
LorenJ.. S .. Die Vollmacht. JuS 2010. 771 

Vollrausch (§ 323a StGB) ist da~ abstrakte -+Ge­
fährdungsdelikt, bei dem ~ich der Täte1 vo1:,ät.did1 
oder fahrlässig durch alkoholische Getränke oder 
andere berauschende Mittel in einen -+Rausch 
versetzt und (objektive ·• Bedingung der Strafbar­
keit, Str.) in diesem Zustand eine rechtswidrige 
-+ Tat begeht dcrctwegen er (nur deswegen) nicht 
bestraft werden kann. weil er infolge des Rausches 
...... schuldunfähig war oder weil dies nicht auszu­
schließen ist. § 323a StGB. bei dem sich das -+ Ver­
!.chulden nur darauf be11cht, dass der Täter sich in 
emen Rausch verseut hat. wird verdrängt, wenn die 
Rauschtat unter dem Gesichtspunkt der -+ actio 
libera in causa strafbar i~t. bei der sich das Ver­
schulden auch auf die rechtswidrige Tat erstreckt. 
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Lit.: Cramer. P., Der Vollrauschtatbestand als ab\traktcs 
GcfährJungsdelikt, 1962: Kusch. R„ Der Vollrausch, 
1984; Hwang, C., Die Rechtsnatur des Vollrauschtatbe­
standes (§ 323a StGB). 1988; Fahl, C„ Der stralbare 
Vollrausch. JuS 2005. 1076 

vollstreckbar (Adj.) durch Volbtreckung ausführbar 

vollstreckbare Urkunde-+ Urkunde, vollstreckbare 

Vollstreckbarkeit (§ 704 ZPO) 1~t die Eignung 
eine~ Rechtes oder Schriftstücks 1u der Durchfüh­
rung der -> Vollstreckung. Die V. ist die Vorausset­
zung für die Erteilung der -+ Vollstreckungsklausel 
sowie die -+ Zwangsvoll<itreckung überhaupt. Die V. 
kann eine vorläufige \ein C§§ 708 ff. ZPO). 
Lit.: Kopp. K.. Die vollstreckbare Urkunde. 1994 
(Diss.); Briick11e1; C„ Die Vollstreckbarkeit des Aus­
kunftsanspruchs. 2003; Wolfsteiner, ff„ Die vollstreck­
bare Urkunde. 3. A. 2011: ßrögelma1111. J .. Anordnung 
der vorläufigen Vollstreckbarkeit. JuS 2007, 1006: 
Wiedemmm. D., Vollslreckbarkell, 2017 

Vollstreckung ist die zwangsweise Durchsel/ung 
eines -+ Anspruchs oder einer -. Anordnung. Die 
V. erfordert eine hoheitliche Entstehung oder Aner­
kennung und eine hoheitliche Durchführung (z.B. 
-+Urteil durch Gericht, -+Zwangsvollstreckung 
durch Vollstreckungsorgane, -+ Strafvollstreckung, 
-+ Verwaltungsvollstreckung). Die Rechtspraxi~ der 
Vereinigten Staaten von Amerika bedient sich zu der 
Erreichung der Ziele der V. auch der außergerichtli­
chen Bedrängung des -+Schuldners (z.B. Telefon, 
Schattenmann [in Deutschland wegen Weube­
werbswidrigkeit rechtswidrig]). 
Lit.: L1ppmss. 0„ Vollstreckungsrecht. 12. A 2017: 
Handbuch der Mobiharvollsrreckung. hg. v. Him::.en, 
U„ 2. A. 1999: Scl111sd1ke. W./Walker. W., Vollstreckung 
und vorliluliger Rechtsschutz. 7. A. 2020: Stackmm111, 
N.. Eilentscheidungen Lur Vollstreckungsabwehr. JuS 
2006,980 

Vollstreckungsabwehrklage -. Vollstreckungsge­
genklage 

Vollstreckungsanordnung (§ 3 VwVG) 1s1 die 
Anordnung der zwangsweisen Verwirklichung eines 
Anspruchs durch die Verwaltungsbehörde. die den 
Anspruch geltend machen kann. Sie ist ein öffentli­
cher ...... Auftrag an die Vollstreckungsbehörde, die 
VoU<..trcckung durch1uführen, und ersetzt den in 
dem Verwaltungsvollstreckungsverfahren nicht not­
wendigen Vollstreckungstitel. Sie erfordert einen 
Leis1ungsbcsd1t:id, Fälligkeit der Leistung und Ab­
lauf der Frist von einer Woche seit Bekanntgabe des 
Le1stung~bescheids b1w. Eintriu der Fälligkeit. 

Vollstreckungsbefehl 
streckungsbescbeid 

(seit 1977) -t Voll-

Vollstreckungsbescheid (§ 699 ZPO> ist der an dem 
-+ Mahnverfahren auf der Grundlage des -. Mahn­
bescheids bei Fehlen eines -+ Widerspruchs au[ 
~ Antrag erlassene -+ Vollstreckungstitel. Der V. 
steht einem für vorUiufig vollmeckbar erklärten 
-+ Versaumnisurteil gleich. Gegen ihn ist -. Ein­
spruch möglich. 

Vollstreckungsrecht 

Ln. Braun, J„ Die materielle Rcchtskmfl Jes Vollstre­
ckungsbescheich, JuS 1992, 177 

Vollstreckungserinnerung C§ 766 ZPO) i\t der 
-+ Rechtc;behclf gegen die An und Weise des Vorge­
hen<; eines -> Vollstreckungsorgans (z. B Pfändung 
unpfändbarer Gegenstände). der bei dem -> Voll­
streckungsgericht einzulegen ist. 
Lit.: Ne11111iiller. B„ Vollstreckungserinnerung. Vollstre­
ckungsbc~chwerde und Rechtspflegererinnerung. 1981: 
Schmidt. K .. Die Volhtreckung„erinnerung im Rcchts­
syi.tem, JuS 1992. 90: Wime'l1ier. J .. Die Vollsrre­
ckungserinnerung. JuS 1999, 585; Glenk, //., Last Exit 
Yolhtrcckungscrinncrung, NJW 2016, 1861 

Vollstreckungsgegenklage (oder Vollstreckungs­
abwehrklage) (§ 767 ZPOJ ist die KJage, durch die 
der -> Schuldner - vor dem -+ Prozessgericht -
Einwendungen gegen den 1n dem -> Urteil festge­
stellten -+ Anspruch geltend machen kann Die V. 
kann nur "'egcn o;olcher Einwendungen erhoben 
werden. die in dem Verfahren, auf dem der -+ Voll­
streckungstitel beruht, nicht berücksichtigt werden 
konnten (z.B. spätere Zahlung). Sie ist darauf ge­
richtet. die -+ Zwangsvolbtreckung für un1Ulässig 
zu erklären. 
Lit. Tlmm. N„ Die Vollstreckungsgegenklage. JuS 
1995. 1111; Rott111<11111. J„ Die Volbtreckungsgcgcnkla­
ge. 1995 

Vollstreckungsgericht (§ 76.t ZPO) h.t die für die 
- Zwangsvollstreckung ( funk11onell) 1uständige 
Abteilung des -+Amtsgerichts. Das V. ist ein für 
bestimmte Maßnahmen 1uständiges • Voll­
~treckungsorgan. fa kann ohne mündliche -+ Ver­
handlung entscheiden. 

Vollstreckungsglüubiger ist die Person, welche die 
-+ 7wangsvollstrcckung aus dem in dem -+ Voll­
streckungstitel enthaltenen -. Anspruch 1u Lasten 
des • Vollstreckungsschuldners betreibt 
Lit„ f/ase11jiige1; 8 .. Weisungsbefugnisse des Gläubi­
gers?, 1993 

Vollstreckungsklausel (§ 725 ZPO) is1 der Vermerk 
(des • Urkundsbeamten) auf der vollstreckbaren 
Au<,fcrtigung eines -+ Vollstreckungstitels, der die 
-+ Vollstreckbarkeit bescheinigt. Sie lautet Vorste­
hem/e Ausferti>11111g wird dem (Bezeichnung der 
Partei) ::.um Zweck der lll'llll,f(.11·0/lstreck1111g erteilt. 
Sie ist notwendiger Bestandteil der volbtreckba­
rcn Ausfertigung und damit Voraussel/ung der 
-+ Zwangsvollstreckung. 
L1t · Pflugmacher. K .. Beweiserhebung und Anerkennt­
nis 1m Klauselertc1lungsverfahrc11. 2001 

Vollstreckungsorgan ist das Maatliche -+ Organ. 
dali die -+ Zwangsvollstreckung durchführt. V. sind 
-+ Gerichcsvol11ieher. + Vollstreckungsgericht, 
-+ Prozessgericht und -> Grundbuchamt, Ihre je-
weilige Zuständigkeit ergibt sich au~ den cin1elnen 
besonderen Vor:-.chriflen. 
Lit.: Sälf11er. J„ Der Zwangsverwalter nach dem ZVG 
Lw1schcn Unternehmen und Vollstreckungsorgan, 1992 

Vollstreckungsrecht -+ Zwangsvollstreckungsrecht 



Vollstreckungsschuldner 

\ ollst reckungsschuldner 1't die Per:.on. gegen djc 
der in dem + Vollstreckungstitel enthaltene --+ An­
~pruch zugunsten des • Vollstreckungsgläubigers 
vollstreckt wird. 
Li!." J..rc111le. G .. Rcchtsschul.l'garantien für den Voll­
\treckungsschuldner nach dem Verwaltungsvoll­
s1reckung<,gesc11, 1961 

Vollstreckungsschutz i~t die Gesarnthett der geseti­
lichcn Bestimmungen. die 1u dem Schutz des 

• Vollstrecl..ungsschuldners gegen Maßnahmen der 
+ Zwangsvolbtrcclrn.ng crlai.sen worden sind (z.B. 

die §§ 765a, 811, 850a ZPO). Insbesondere kann 
das --. Vollstreckungsgericht auf Antrag des --+ Voll­
strcd.ung<,schuldners eine Maßnahme der Zwangs­
volbtreckung ganz oder teilweise aufheben. unter­
sagen oder einstellen. wenn ~ie wegen gan1 
bc~onderer Umstände eine l läne bedeutet. die mit 
den guten Sitten nicht vereinbar ist. 
l .11. l\raemu, J. Vollst~d.ungsschull im Steuerrecht, 
1987; Wen~d F„ Die Rest--chuldbefreiung. 1994 

Vollstreckungstitel (z.B. §§ 704. 794 ZPO) ist die 
-+ Entscheidung oder beurkundete Erklärung. auc; 
der durch + Gesetz die --+ Zwangsvollstreckung 
1ugelassen ist. Der V. l'>t Vornussetzung der 

+ Zwa.ng:..volbtreckung. Die wichtigsten V. sind 
rechtskräftige oder für vorläufig vollstreckbar cr-
1...Järte --+ Endurteile. --+ Pro1essvergleiche, -+ Kos­
tenfestsetzungsbeschlüsse. -+ Vollstreckungsbe­
scheide und vollstreckbare - Urkunden. 
Lll.. Falck, A. 1~. lmplemenuerung offener ausländi­
scher Vollstreckungstitel, 1998; Wagner; R„ Der europä­
ische Vollst.n:ckungstitel, NJW 2005. 1157 

Vollstreckungs'\-ereitelung (§ 25811 StGB)--+ Slr.lf­
' ercitelung 
L11.: Nofi1u11111. D„ Die Entwicklung und Bedeutung der 
Vereitelung der Zwangsvolhtreckung. D1ss. jur. Ma1111 
1997 

Vollstreckungsverfahren ist das der -+ Voll­
streckung cmes --+ Urteils mit -+ Zwangsmitteln 
dienende--+ Verfahren ( • Lwangsvollstrcckung). 
l .11.. Ba11111falli.. W. ZPO Erkenntnisverfahren. Volhtre­
ckung-.,crfahrcn, Grundzüge des Insolvcn.rverfahrens. 
19. A. 2013 (Alpmann) 

Vollstreik ist der einen gesamten Wimchaftszweig 
oder einen gesamten -+ Betrieb voll„tändig erfas­
sende-+ Streik. 

Vollurteil iM das über die Klage in ihrem vollen 
Umfang entscheidende „ Urteil (in Gcgensat.l tu 
dem-+ Teilune11l. 

Vollziehung ist die Vern 1rklichung (Vollzug) einer 
-+Anordnung oder Vorstellung. In dem --+Ver­

waltungsrecht kann unter bestimmten Voraussetzun­
gen die sofortixe V. eines -+Verwaltungsakts ange­
ordnel werden. Dadurch entfällt der -+ Suspens1v­
clfekt von „ Widerspruch und -+Anfechtungsklage 
(§ 80 IJ VwGO). Das--+ Gericht der Hauptsache kann 
aber die aufschiebende Wirkung auf Antrag anordnen 
oder wiederherstcl len. 
Llt . G/euß11u, / „ Die Voll1ichung von Arrest und eimt­
weiliger Verfügung. 1999 
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Vollzug 1„t die Verwirklichung (Vollziehung) einer 
Anordnung oder Vorstellung. --+ Strafl'ollzug 
Lit.: Ro.nen, II„ Vollzug und Verhandlung. 1999 

Vollzugsanstalt ist die dem Voll1Ug der Strafe die­
nende bauliche Einrichtung. 
Li1.: Verzeichnis der Vollwgsanstahcn, 1999 

Vollzugsbehörde ist m der -+ Strafvollstreckung 
die -+ Behörde, die Anordnungen der -+ Strafvoll­
streckungsbehörde durch Vollzug der -+ Freiheits­
strafe. der • Maßnahme der Besserung und Siche­
rung und des-+ Jugcndurre~ts auMufUh1en hat. 

Vollzug.'idiens t ist die Tätigkeit der -+ Vollzugs­
behörden, msbesondere der--+ Vol11ugspolize1. 
Lit.: Schmid, S„ Poli1ei heute, 1995 

Vollzugsnorm (engl. self-executing-norm) ist die 
--+ Norm. die den + Bürger selbst unmittelbar in 
seinen + Rechten betrifft. Die V. bedarf keines 
Vollzugs durch eine --+ Verwaltungsbehörde. Gegen 
sie ist eine -> Verfa~sungsbeschwcrde unmittelbar -
ohne Er-.chöpfung eines vorgeschalte1en -+ Rechts­
wegs - möglich (\gl. § 93 II BVerfGG). 
Lit.: Brollm. ~V.. Vollzugsnorm und Rechtsschull im 
Baurecht, D1ss. jur. Heidelberg 1958 

Vollzugspolizei ist die ..... Polizei i.e.S. Die V be­
steht aus Beamten. dte für den laufenden Einsal/ in 
Einzelakten 1ur Verfügung stehen. Sie hat außer 
besonders benannten Einzelzuständigkeiten das 
Recht des ersten Zugriffs, die Aufgabe der allge­
meinen Überwachung und die Pnicht zu Hilfe bei 
einem -+ Vollzug von --+ Verwaltung~handeln. Die 
V. gliedert sich in Schut7polizci. Krirrunalpohze1, 
Wasserschutzpolizei und Bereitschaftspolizei. 
Lit.: Hed.enberger; iv.. Aufgaben und Befugnisse der 
VoUz.ug~polilei, 1997 

Volontär (M.) Freiwilhger. unentgeltlich aus.wbil­
dender Arbeitnehmer 

von (Prap.) aus 

Von Amt!. wegen ist die Bezeichnung für den 
-+Amtsbetrieb. Sie bedeutet, dass eine -+Behörde 
oder ein + Gericht von sich aus ttilig wird. Ein 
Antrag cmer Privatpcr;on ist dafür also rucht erfor­
derlich. 
Lit.: R1111111d~pocher. B„ Zur Prüfung von Amts wegen 
im Zivilpro1ess. 1966 

vor (Prap.) örtlich oder zeitlich vorher 

vorab CAdv.) vorweg, vorher 

vorabeotscheiden (V.) vorher entscheiden 

Vorabentscheidung (F.) vorherige Entscheidung 

Vorabent'icheidungsverfabren (An. 267 AEUV) 
ist das das Auslegungsmonopol des Gerichtshofs 
(der Europaischen Union) in allen Fragen des Ge­
meiru;chaft~rechts der Europäischen Umon verwirk­
lichende Verfahren. Wird eine Frage betreffend die 
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Auslegung des Vertrags zu der Gründung der Euro­
päischen Gemeinschaft. betreffend die GüJtigkeit 
und die Auslegung der Handlungen der Organe der 
Gemeinschaft und der Europäischen Zentralbank 
oder betreffend die Auslegung der Satzung der 
durch den Rat geschaffenen Einrichtungen in einem 
auf eine Entscheidung mit Rechtsprechungscharak­
ter ab1ielenden Verfahren (rucht z.B. in einem Han­
delsregisterverfahren) einem Gericht eines Mitglied­
staats gestellt. so kann dieses Gericht diese Frage 
dem Gerichtshof zu einer Entscheidung vorlegen 
(lnstanzgericht) bL.w. muss es, wenn seine Entschei­
dung nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatli­
chen Rechts angefochten werden kann (Höchstge­
richt), diese Frage dem Gerichtshof zu einer 
Entscheidung vorlegen. lnstanzgerichte vertögern 
unnötig die Kltirung unionsrcchtlicher Fragen und 
beeinträchtigen gegebenenfalls die Rechte der Be­
troffenen, wenn sie diese Möglichkeit nicht nutzen. 
Nicht völlig verhindern lässt sich dadurch aller­
dings, dass das innerstaatliche Letztgericht europa­
rcchtsfeindlich die Vorlagepflicht trotz einer aus­
dlilcklichen gegenteiligen Stellungnahme der 
Europäischen Kommission nicht (mehr) für gegeben 
hält und unter Vcrle11ung des Grundsatzes des ge­
selllichen Richters selbst in der Sache europa­
rechtswidrig entscheidet (vgl. VwGH der Republik 
Österreich ZI 98/12/0167 btw. EuGH C-224/2001) 
Lit . De111srs, M„ Da' Vorabentscheidungsverfahren 
nach Art. 177 EG-Vertrag. 2. A. 1995; Sc/1ima. B„ Das 
Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH. 2. A. 
2005; Unkrich. R„ Da'> Vorabentscheidungsverfahren, 
2006: Lu1:el. C u. a„ Das richuge Vorabentscheidung~­
verf ahren, NJW 2013. 271: Mächtle, C.. Das Vorabent­
scheidungsverfahren, JuS 2015. 314. Kiihli11g. Jiirge11 
u. a„ Alle~ „acte clair"'? - Die Vorlage an den EuGH als 
Chance. NJW 2017. 2950 

vorangegangen (Adj.) vorher gegangen, vorher 
geschehen 

vorangegangenes Tun _.. Tun. vorangegangenes 

Voraus (§ 1932 BGB) ist in dem -+Erbrecht der 
(neben einem gesetzlichen Erbrecht stch~nde) 
-+ Anspmch dci. überlebenden Ehegatten auf die zu 
dem ehelichen Haushalt gehörenden Gegenstände, 
soweit sie nicht Zubehör eines Grundstücks(§§ 97. 
98 BGB) sind. und die Hoch1eitsgeschenke. 
Lit.: Lich1i11~er. f .. Der Voraus. Diss. jur. Regensburg 
2000 

Vorausabtretung ist die (wlüssige) -> Abtretung 
einer + Forderung vor dem Zeitpunkt ihre Entste­
hung. 
Lit.: Ktilu:r. lV., Die Tauglichkeit der Voraui.abtretung. 
1960; Bomholt/1, K„ Leasingnehmer. 1999 

Vorausklage ist die 1eitlich einem anderen Verhal­
ten vorausgehende -+ Klage. ln dem Schuldrecht 
(~ 771 BGB) ist die-+ Einrede der V. das Recht des 
-+ Bilrgcn, die Befriedigung des -+ Glä~bigers .zu 
verweigern, solange nicht der Gläubiger eine 
-+ Zwangsvollstreckung gegen den Schuldner ohne 
Erfolg versucht hat. Diese Einrede kann (vertrag­
lich) ausgeschlossen sein oder werden. 

Vor bereitung 

Lit.: Hanelbach, J. 1•„ Vorausklage und SchadJosbürg­
schaft, 1922 

Vorausvermächtnis (§ 2150 BGB) ist die von der 
-+ Gesamtnachfolge ab Erbe unabhängige. beson­
dere Zuwendung c1111elner Gegenstände an einen 
->Erben 
Lit.: Enlmann. M„ Ein1el1uwendungen an Miterben. 
2001 

Vorbehalt ist die vorherige Einschränkung. V. des 
Geset:.e.\ ist der Grund~at7, dass Eingriffe des Staa­
tes in -. Freiheit und -> Eigentum des Einzelnen 
nur auf Grund einer gesetzlichen -+ Ermächtigung 
Lulässig sind. Der V. des Gcset1cs ist eine Ausprä­
gung der „ Gcset1mäßigkeit der -+ Verwaltung. 
Nach überwiegender Ansicht gill er nur für die 
-. Eingriffsverwaltung, nicht auch für die -+ Leis­
tungsverwaltung. ln .~cm -> Privat~·echt k~nn insbe­
sondere bei der -+ Ubcreignung cm -+ Eigentums­
vorbehalt vereinbart oder gemacht werden (beachte 
aber § 925 II BGB). der den Eigentumsübergang -
vorilbergehend verhindert. Geheimer V. isl in dem 
Privatrecht die innerliche, gedankliche Einschrän­
kung, etwas tatsachlich nach außen Erklärtes in 
Wirklichkeit nicht 1u wollen. Der geheime V. führt 
nicht zu der • Nichugkcit der -+ Willenserklärung. 
sondern ist wirkungslos(§ 116 BGB). Geistlicher V. 
i~t in der Rechtsgeschichte der V„ da<,s der Wechsel 
der Rehg1onstugehörigkeit eines geistlichen Lan­
desherrn (von dem katholbchen Glauben zu einem 
protestantischen Bekenntnis) nicht den Verlust der 
weltlichen HeITTchafLsrechte 1ur folge hal (1555). 
Lit. Kbbltr. G .. Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005: 
Lelmer. D., Der Vorbehalt des Gcset1es, 1996: Bussalb. 
J„ Gilt der Vorbehalt des Geset1es auch für die Recht­
setzungsbcfugnis. der Gemeinden?. 2002: Voßkuhle. A„ 
Grundwissen - Öfientliches Recht Der Grundsatz des 
Vorbehal~ des Gesc11cs. JuS 2007, 118 

Vor behal tsgut (§ 1418 BGB) ist bei der 
-+ Glitergcmcinschaft der Ehegatten das besondere, 
aus dem -> Gesamtgut ausgeschlossene, der alleini­
gen Zuständigkeit und selbständigen VcrwaJtung 
durch den einzelnen Ehegatten vorbehalrene Gut. 
Das V. entsteht durch +Rechtsgeschäft(-> Ehever­
u·ag. Bestimmung eines Erblasser.; oder Schenkers). 
Es erfasst auch die Gegenstände. die ein Ehegatte 
auf Grund eines tu seinem VorbehaJtsgut gehören­
den Rechtes oder ab Er~al/ für die Zerstörung usw. 
eines Gegenstands des V erwirbt (-> Surrogation). 
Lit.: Mellwig, R. Da„ VorbchaJhgu1 als Vennögen in 
§ 1 KO. 1988 

VorbehaJtc;urteil C§§ 302. 599 ZPO) ist das 
-+ Urteil. das den Streit unter VorbehaJt der Ent­
scheidung der.elben Instanz ilber bestimmte Ein­
wendungen des Beklagten erledigt. Es ist ein auflö­
send bedingtes Endurteil. Es steht in Gegensatz zu 
dem unbedingten -- Endurteil und zu dem 
-. Zwischenurteil 
Lit„ Becknwnn. C. Die Bmdungsw1rkung. 1992: Hall. 
R„ Vorbchaltsanerkcnntnis und Anerkenntnisvorbe­
haltsurtc1l 1m Urkundcnpro1ess, 1992 

vorbereiten (V.) vorher bereiten. bereit machen 

Vorbereitung (F.) Vorbereiten 



Vorbereitungsdienst 

Vor bereitungsdienst 1s1 die prak'tische Ausbildung 
des Anwärters auf eine beamte1e Tätigkeit des min­
ieren, gehobenen und höheren Diensles des S1aatcs. 
Der V. beginnt nach dem Bestehen einer Aufnahme­
prüfung (z. ß. erste juristische Prüfung). Er endet 
mit dem Bestehen oder endgilltigen Nich1bes1ehen 
einer Abschlus'.'>p1ilfung (l. B. zweite juris1ische 
S1aa1sprüfung). 

Vorbereitungshandlung ist die -+ Handlung. die 
für die Durchführung der geplanten Tal geeignete 
Vorbedingungen schaffen soll. aber noch nicht 1u 
der Verwirklichung des -+Tatbestands unmmclbar 
ansetzt (z.B. Kauf eine'> Me:>sers zu einem Mord). 
Die V is1 ein ab solcher noch strafloser vorbereiten­
der Zeitabschnlll einer ab dem Beginn des Versuchs 
mil Strafe bedrohten Handlung. Verein.teil ist sie 
aber als solche w einem selbständigen -+ Straflal­
bestand erhoben worden (z.B. § 149 StGB Vorberei­
tung der Fälschung von Geld und Wenzeichcn). 
Besondere Formen der Vorbereitung schwerer 
staatsgefährdendcr Gewalttaten sind seit 2009 -.traf. 
bar. 

Lit.: Neuha11.1, II„ Die stralbarc Delik1svorbereitung. 
1993: Angerer. V.. Rücktritt im Vorbereitungs"adium. 
2004 

Vorbesche id is1 in verschiedenen Verwaltungs\'cr­
fahren und Gcnchtsverfahren der meist LUnäch'>l nur 
vorläufig wirksame + Bescheid. dessen Nichtbe­
achtung ein anerkennenswerter Entscheidungstr~iger 
aber bei gleichbleibenden Tati;achen eigentlich be­
sonder~ über1eugend begründen müsste (vgl. EuGH 
C-22412001 ). 

Lit.: Reicl1el1. T, D.:r Vorbescheid im Vemaltungsver­
fahren. 1989; Drt'.~c/1u: R .. Rechtsprobleme des bau­
rechtlichen Vorbescheids. 1993 (Diss.); Wink/er. T., Der 
Vorbescheid in der freiwilligen GerichL\barken. 2002 

Vorbeugehaft ist die + Haft zu einer Verhinderung 
einer -+ Straftat Sie ist grundsälzlich unzulässig. 
Nach § l l 2a StPO kann aber in bestimmten Fällen, 
in denen die l laft zu der Abwendung der drohenden 
Gefahr erforderlich ist, die -+ Wiederholungsgefahr 
-+ Haftgrund sein. 

Lit.: Terlwnt, K, Poli1eiliche planmäßige Überwa­
chung, 1985 

vorbeugen (V.) nach vom beugen. verhindern wol­
len 

vorbringen (V) darlegen 

Vorbringen ist das Darlegen eines Umstand'> vor 
anderen. 

~iL.: Hi11se11. Das versptitete Vorbringen. JA 1989, 
Übungsblätter für Referendare 129: Gaier. R„ Uncils­
tatbestand und Mündlichkeitsprinzip, 1999 

Vorbürge ist die Person(-+ Bürge). für deren Bürg­
schaflsverpOichtung sich bei der--. Nachbürgschaft 
der Nachbürge verburgt (§§ 765 ff. BGB). 

Voreid ist der vor Abgabe einer Erklärung geleistete 
-+Eid. 

Lit.: Heineke, K„ Einschränkung der Eide im Prozess, 
1925 
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Vorer be(§§ 2100ff. BGB) ist der-+ Erbe. der in 
der Weise zunäclu,1 1u der -+ Erbschaft berufen ist. 
dass nach ihm - zu ernem bestimmten späteren 
Zeitpunkt (Nacherbfall) - ein anderer Erbe 
(-+Nacherbe) wird. Der V. wird mit dem Erbfall 
Erbe und kann grundsät1lich Uber die zu der Erb­
schaft gehörigen Gegen!>lände · mit gewissen Ein­
schränkungen - verfügen (§§ 2 112ff. BGB). Nach 
dem Nacherbfall hat der V. die Erbschaft herauszu­
geben. 
Ln.: Ludwig. /„ Vor- und Nacherbschafl im Grund­
\tücksrccht, 1996: Friedrich. W. Recht'>geschäfte zwi­
schen Vorerben und ~acherben, Diss. jur. Erlangeo­
Nümberg 1998; Wi11g,•ne1; A.. Die Erweiterung der 
Befugnisse des befreiten Vorerben, 2000; Ro1h/Ha1111es/ 
Mielke. Vor- und Nachcrbschaft. 2010 

vorermitteln (V.) vorher crmiueln 

Vore rmittlung ist die gesetzlich nicht geregelte 
Ermittelung der Staatsanwaltschaft zwecks Ent­
scheidung, ob ein ihr zur Kenntni!. gelangter, unter­
halb der Schwelle des Anfangsverdachts liegender 
Sachverhalt die Einleitung eines Ermittlungsverfah­
rens begründet Grundrechtsberührende Maßnahmen 
sind unzulässig. Eine Pfücht zu einer V. besteht 
grundsätzlich nicht 
L11.: Lange, N„ Vorem1ittlungcn. 1999: Bieler. F., Vor­
cm1iulung und Untersuchungsverfahren im Dis1iplinar­
rcchl. 3. A. 2000: WiJ/fl, 8„ VorcrmiuJungcn der Staats­
anwaltschaft, JuS 2001, 479 

Vorfahre CM.) vorherlebender Verwandter (in gera­
der Linie) 

l'Orfahren (V.) nach vom fahren 

Vorfahrt(§ 8 StVO) 1~t bei einem Zusammentreffen 
mehrerer Fahrzeuge in dem Straßenverkehr die 
Fortsetzung der Fahrt eines rahrzeugs unter Zu­
rückbleiben der anderen Fahr1euge. Das Recht zu V. 
ergibt sich aus den Regeln des -+ Straßenverkehrs­
rechts. Danach hat das Recht tu V. an nicht beson­
ders durch Yorfahrtshinweise gekennzeichneten 
Einmündungen oder Kreuzungen von Straßen 
grundsätzlich (der Lenker des von rechts kommen­
den FahrLeugs bLW.) das von rechts kommende 
Fahrzeug. 
Li1. Stephan, R„ Einsaubcreiche von Knotenpunkten. 
2003 

l'Orführen (V.) vor (Jemanden) führen 

Vorführung ist in dem Verfahrensrecht die Erzwin­
gung des Erscheinens eines Menschen vor einer 
-+ Behörde oder einem Gericht Die V. ist möglich 
gegenüber einem ·• Beschuldigten (§ 134 StPO) 
oder einem -+ Zeugen ( §§ 51 StPO, 380 II ZPO). 
Sie erfolgt auf Grund eines -+ Vorführungsbefehls 
durch die-+ Polizei. 

\'orführungsbefehJ (7. B. § 134 StPO) ist die ho­
heitliche Anordnung der Er.twmgung des Erschei­
nens eines Menschen vor einer -+ Behörde oder 
einem -+ Gericht. Der V wird meist von dem Ge­
richt nach vorheriger Androhung für den Fall des 
Ausbleibens erlassen bzw. ausgestellt In Gegensatz 
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zu dem -+ Haftbefehl bewirkt der V. eine Ingewahr­
samnahrne erst zu dem späteM notwendigen Zeit­
punkl. 

Vorgesellschaft ist die der (zustande gekommenen) 
-+ Gesellschaft in dem Gründungsstadium vorher­
gehende Gesell<.chaft. Die V. ist mit der späteren 
Gesellschaft wesensgleich. Deren Recht ist auf sie 
entsprechend anzuwenden (str.). 
Lit.: Kersti11g, C., Die Vorgescllsch:1ft im europäischen 
Gesellschaftsrecht, 2000: Sclnmr... G, Der praktische 
Fall - Gcsellschafürecht -. JuS 2001. 55: Schaffner. P.. 
Die Vorieselbchaft. 2003 

vorgesetzt (Adj.) vor etwa' oder jemanden geset7t 

Vorgeset.dcr ist der -+ Beamte, der einem anderen 
Beamten in seiner dienstlichen Tätigkeit -+ Weisun­
gen erteilen kann (z.B. Refcratsleiter). Demgegen­
über ist + Dienstvorgesetzter. wer für die dienst­
rechtliche Ent-.cheidung über die persönlichen 
Angelegenheiten eines Beamten (z.B. Urlaub. 
Dien'\trc1se) dienstlich Luständ1g ist. Sonderregeln 
gelten für militärische Vorgeseme. 
Lit.: Mah/111an11, R., Dilemma Führung, 2003 

vorhersehbar (Adj.) vorher sehbar, vorher erkenn­
bar + Vorherschbarkeit 

Vorhersehbarkeit ist clie Möglichkeit des vorheri­
gen Erkennen;. eines Geschehen'> oder eines Erfolgs. 
Ein Mensch. der trotz V. eines rechtlich negativ 7U 
wenenden vorhersehbaren Erfolgs tätig wird, ver­
wirklicht den Erfolg zumindest -> fahrlässig. Er 
kann sich Mrnfbar oder schadensersatzpflichtig ma­
chen. 
Llt.: Faust. F.. Die Vorhersehbarkcit de~ Schadens, 1996 

Vorkauf (M.) vorgehender Kauf 

Vorkaufsrecht (§ 463 BGB) ist das einer Person 
(Vorkäufer, Verkaufsberechtigter) wstehende, un­
übertragbare, durch Erklärung geltend zu machende 
-+ Recht, einen Gegenstand von dem Verpflichteten 
(Eigentümer. Verkäufer) zu erwerben. sobald dieser 
den betreffenden Gegenstand an einen Käufer ver­
kauft. Das V ist ein -+ Gestaltungsrecht (str„ oder 
der Vorlo..aufsvenrag ein doppelt aufschiebend be­
dingter Kaufvertrag). Es kann durch -+Gesetz (z.B. 
§§ 577, 2034 BGB) oder -+ Rechtsgeschäft entste­
hen. schuldrechtlich (auf eine bestimmte Person 
beLOgen) oder sachenrechtlich <*§ 1094ff. BGB) 
(auf einen Jeweiligen Eigentümer bezogen) sein. Die 
Ausübung des Vorkaufsrechts föhn zu einem 1wei­
ten -+ Kaufvenrag mit pan11lelem Inhalt. 
Lit.: Sd1t1ri8, K„ Das Vorkauf~rechl im Privatrecht, 
1975; Klinke. M., Dns Vorkaufsrecht der Miterben, 
1995; flei111~ 1„ Das Vorkaufsrecht des Mieten., 1998; 
Om/or. S. u.a„ Da.~ dingliche Vorkaufsrecht, JuS 2017, 
2260 

vorkonstitutioneU (Adj.) (1enhch) vor der Verfas­
sung enhtanden 

vorkonstitutionelles Recht -+ Recht, vorkonstitu­
tionelles 

Vorleistungspflicht 

Vorlage (F.) Vorlegen. Vorlegung, Entwurf 

Vorlageverfahren (An. 100 GG) ist das besondere 
Verfahren der Vorlage einer Streitsache durch ein 
-+Gericht an (etn anderes Gericht. 10,besondere an) 
das -+ Verfa\sungsgericht. Das V. an das Verfassung:.­
gericht ist zulässig, wenn ein Gericht cm -+Gesetz, 
auf dessen Gültigkeit es bei der Entscheidung an­
kommt. für verfassungswidrig hält (konkrete -+ Nor­
menkontrolle), wenn in einem Rechtss1reit tweifel­
haft ist, ob eine Regel des-+ Völkerrecht\ Bestandteil 
des-+ Bundesrechts isl und ob sie unmittelbar Rechte 
und Pflichren für den F.inzelnen er7eugt. und wenn ein 
Landesverfassungsgencht bei der Auslegung des 
-+Grundgesetze~ von einer -+Entscheidung des 

+Bundesverfassungsgerichts oder eines (anderen) 
Landesverfassungsgerichts abweichen will. In dem 
-+ Europarech1 hm dus V. an den •Europäischen 
Gerichtshof (-+ VorabentScbeidungsverfahren) be­
sondere Bedeutung. 
Lit.. Da11Sel, M„ Das Vorabentscheidungsverfahren 
nach An. 177 EG-Venrag. 2. A. 1995: Schmw. B .. Das 
Vorabentscheidungsverfahren. 3. A. 2015; Kellt'ndorfer. 
1„ Die Richrervorlage 1m Eilverfahren. 1998 

vorläufig (Adj.) vorlaufend, voriibergehend 

vorläufige Einstellung -+ Einstellung, vorläufige 

vorläufige Festnahme -+ Fes1nahme, vorläufige 

vorläufiger Rechtsschutz - Anordnung. einstwei­
lige, -+ ArrcM, -+Selbsthilfe, -+ Verfügung. einst­
weilige 
Lit.: Uick, D., Vorläufiger Rechtsschutt und Vergabe­
recht, 2003: Hummel. L.. Der vorläufige RechtsschulZ 
im Verwaltung,pro1css, JuS 2011, 317 

vorläufige Vollst re<'.kba rkeit -+ Vollstrcckbarkei1. 
vorläufige 

vorlegen (V.) vor etw<L~ oder vor jemanden legen, 
unterbreiten 

Vorlegung (F.) Vorlage. Vorlegung, Unterbreitung 

Vorlegungspnicht (Vorlagepflicht) ist die Pflicht 
etwas (z.B. cme Urlo..unde. einen Priifungsbericht) 
jemandem vor?.ulegen. ins~ondere die Pflicht 
eines -+Gerichts, in bestimmten Fällen eine Streit­
sache einem höheren Gericht vorzulegen ( § 121 TI 
GVG). 
Lit.: Hacker, 1„ Die Pnicht des Unternehmers zur Vor­
lage des Prüfung,benchts, 2002 

Vorleistung (F) vorherige Leistung 

Vorleistungspnicht (§ 320 I 1 BGB) ist die 
-+ Pflicht, eine -+ Leistung zeitlich vor der -> Ge­
genleistung LU erbringen. Besteht eine V .• so kartn 
die Bewirkung der Leistung nicht von der Erbrin­
gung der Gcgenlebtung abhängig gemacht werden 
(Ausschluss eines -+ Leiswngsverwcigerungs­
rechts). Vorleistungspnich1ig sind / B. Werkunter­
nehmer, Dienstverpflichteter. Vermieter. doch kann 
eine gesetzliche V. vertraglich abbedungen werden. 



vormerken 

Lit.: '7..L>ller. E. , Vorleistungspflicht und ABO-Gesetz. 
1986 

vormerken (V) vorläufig eintragen. vorher merken 

Vormerkung (§ 883 BGB) ist die vorläufige 
Grundbucheintragung zur Sicherung emes --+ An­
spruchs auf -> Eintragung einer Rechtsänderung. 
Die V. ist ein dingliches. in das Grundbuch einzutra­
gendes Sicherungsmiuel eigener Art für die Zeit 
zwischen dem Abschluss des RechLSgeschäfls (z.B. 
GrundstücksJ...auf) und der Eintragung der damit 
angestrebten Rechtslage (Z.B. Eigentum des Erwer­
bers) in das Grundbuch. Sie bewirkr da<;s eine 
„ Verfügung, die nach der Eintragung der V. über 

das „ Grundstück oder das -- Recht getroffen 
wird, insoweit unwirksam isl, als sie den Anspruch 
vereiteln oder beeinträchtigen würde (relative 

• VerfUgungsbeschriinkung). Soweit der Erwerb 
eines eingetragenen Rechtes oder eines Rechtes an 
einem solchen Recht gegenüber dem, w dessen 
Gunsten die V. besteht, unwirksam ist. kann dieser 
von dem Erwerber die -> Zustimmung zu der 
„ Eintragung oder der -- Löschung verlangen, die 

zu der Verwirklichung des durch die V. gesicherten 
Anspruchs erforderlich ist (§ 888 BGB}. Daneben 
besteht gegen den Vertragspanner der Anspruch auf 
-> Erfüllung (z.B. des Kaufvertrags} fort. In Be­
tracht kommt auch ein Anspruch auf Herausgabe 
von Nuvungen entsprechend § 987 BGB. Die V 
verliert ihre Bedeutung und erlischt mit Erlöschen 
des An-.pruchs und mit endgültiger Eintragung. Eine 
erloschene V. kann durch erneute Bewilligung ohne 
Grundbuchberichtigung und inhaltsgleiche Neuein­
tragung wieder 1u der Sicherung eines neuen de­
ckungsgleichen Anspruchs verwende! werden. wo­
bei der Rang durch den Zeitpunkt der neuen 
Bewilligung bestimm! wird. Besonders wichtige 
P.illc der V. sind die -> Aunassungsvorrnerkung und 
die -> Löschungsvormerkung. Die rechtstat<>ächli­
che Bedeutung der V. hängt wesentlich von der 
Länge der Zeil zwischen Rechtsgeschäft und Eintra­
gung ab. 
Lil.'. Assmt11111, D„ Die Vonncrkung, 1998; Stamm, J„ 
Die Aunassungsvom1erkung, 2003; Sreup, B„ Grund­
buchrang und Grundbuchvormcrkung, 2004; Sen•atius, 
W. , Vormerkung und Erbgang, JuS 2006, 1060, /.iJ/mig, 
M. u. a. , Grundfälle zur Vonnerkung. JuS 2008. 102 

Vormiete + Vom1ietrech1 

Vormietrecht ist das dem _. Vorkauf entsprechende 
Recht einer Person (Vormieter) gegenüber dem 
Verptltchteten (Vermieter}, einen parallelen --+ Miet­
vcnrug 1ustnnde zu bringen, ~obald der Verpflichlt:lt: 
mit einem Drillen einen Mietvertrag abschließt. 
l.it.: He1nenpj111g, F.. Die Vormiete. 1928 

Vormund ist die als solche durch Anordnung des 
-- Vormundschaftsgerichts zu Führung einer 

+ Vormundschaft bestellte Person ( § 1789 BGB) 
Die Tätigkeit als V. ist grundsätzlich öffentlich­
rechtl1che Pnicht (§ 1785 BGB). Für die Auswahl 
eines Vormunds gelten bestimmte geset1licbe Re­
geln. V. kann ein rechtsfähiger Verein (§ 1791a 
BGB) oder da~ Jugendamt(§ 179 lb BGB) sein. Der 
Berufsvormund kann eine Vergütung erhalten. 
Lit.: Fra11;.ke. H„ Vommnd und POeger. 4. A. 1983 
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Vormundschafl (§§ 1773ff. BGB) ist die amtlich 
verordnete. grundsätzlich unentgeltlich geführte. 
verwaltende 1-"ürsorgetätigkeit für -> Minderjährige, 
die nicht unter elterlicher -- Sorge stehen oder de­
ren Eltern weder in den die Person noch in den das 
Vermögen betreffenden Angelegenheiten zu der 
Vertretung des Minderjährigen berechtigt sind (so­
wie bi'i 31.12.1991 -> Volljährige, die ..... ent­
mündigt sind). Die V. ist ein geset1Jiches Dauer­
schuldvcrh:iltnis eigener Art mit geschäftsbe­
sorgungsrechtlicher Ausrichtung. Sie wird von dem 
-- Vormund gefUhrt. Dieser hat das Recht und die 
Pnichl. für die Person und das Vermögen <le<: Mün­
dels LU sorgen. insbesondere den -+ Mündel zu 
vertreten (§ 1793 BGB gesetzlicher -+Vertreter). 
Bestimmte Geschiifte bedürfen der -- Genehmigung 
des Vomrnndschaflsgerichts (z.B. Verfügung über 
ein GrundstUck, § 1821 BGB). Die Führung der V. 
unterliegt der -+ Aufsicht des Vormundschaftsge­
richts. Sie ist befreite V. (§§ 1852 ff. BGB), wenn 
der Vonnund von bestimmten Beschränkungen oder 
P01chten (z. B __.Gegenvormund) befreit ist. Die V. 
endet vor allem bei Eintritt der Volljährigkeit, der 
elterlichen Gewalt, Tod oder Entlassung (§§ 1882 ff. 
BGB). Nach der Beendigung seines Amtes hat der 
Vormund dem Mündel das verwaltete -- Vermö­
gen • herausrngeben und über die Verwaltung 

+ Rechenschaft 1u legen. 
Lit Vormund,chafl. Pnegschaft und Beistandschaft für 
Minderjährige, hg. v Oberloskamp. H .. 4. A. 2017; 
Hansl>tmer. P.. Vormundschaft m Deut\chland, 200t 

Vormundo;chaftsgericbt (früher § 35 FOG) war die 
vor allem für die VormundschafLSsachen (Vormund­
schaft. Betreuung, Pnegschaft) zuständige Abteilung 
des + Amtsgerichts, die 1u dem 1.9.2009 zu Gun~­
ten des Betreuungsgerichts (Abteilung des Amtsge­
richts) und des Familiengerichts entfallen ist. 
Lu: lalm/111, G. u. n„ Vonnundschaftsgerichtliche Ge­
nehmigung. 1995; u1b11f111, G.Neldtmp, D.llabttlm, A., 
Familiengericht und Vormundschaftsgericht, 1999 

Vormundschaftsrecht --> Vormundschaft 
Lit.: Vonnundschaft, Pflegschaft und Beistandschaft für 
Minderjährige. hg. v. Oherloskamp, H., 4. A. 2017: 
Firsching, K.llJodeRRe. G.. Familienrecht, Halbbd. 2, 
8. A. 2015 

Vornahme CF.) Durchführung 

Vomahmeklage (§ 421 VwGO) ist die Klage auf 
Erlass eines abgelehnten -> Verwaltungsakts. 
-> Verpnichtungsk.lage. 
Lit.. Bühler. E . Der Streitgegenstand der verwaltungs­
gerichtlichen Anfechtungs- und Vomahmeklage. 1955 

Vorname(§ 12 BGB) ist der aus dem ursprünglich 
alle1mgen Namen (eines Deutschen) seit dem 
Hochmiuelahcr erwachsene individuelle oder be­
sondere + Name eines Menschen (z.B. Reinhard. 
Alma) innerhalb einer Familie in Gegensatz zu dem 
(gemeinsamen} Namen seiner Familie (Familienna­
men 1 .. B. Köblcr). Der V. ist oder mehrere Vornamen 
l>ind Bestandteil des Namens des Menschen (z.B. 
Reinhard Frank Willibald Köbler). Er wird durch 
Beilegung seitens des Personensorgeberechtigten 
oder einer Behörde erworben und kann auch mit 
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einem Familiennamen eines Elters gleich <;ein (z.B. 
Lütke, aber nicht z. B. Schmitz). Der V. muss zuHis­
sig (d. h. grundsätz.lich geschichtlich anerkannt) sein 
und darf nicht das Wohl des Kindes gefährden (z.. B. 
Kiran zulässig. Waldmeister oder Satan unzulässig). 
Die zulässige Zahl der Vornamen wird teils auf vier 
bis fünf, 1eils auf höchstens \leben begrenzt. Der V. 
kann auf Antrag durch die umere -+ Verwaltungs­
behörde geändert werden. 
Lit.: fü1/:.:, G., Der Vorname, Diss. jur. Tübingen 1998: 
Hitschma1111. S .. Der zivilrechtliche Schutz des Vorna­
mens. 2000 

vornehmen (V.) tun, durchführen 

vorpfänden (V.) vorweg pfänden bzw. von bevor­
stehender Pfändung benachrichtigen 

Vorpfändung (§ 845 ZPO) ist die (grundsätzlich 
wie ein Arrest wirkende) Benachrichtigung des 
-+ Gläubiger.. an den -+ Schuldner und Drittschuld­
ner. das<, die -+ Pfändung bevorstehe. 
Lit.: lmmele. A .• Die Vorpfändung. 1939 

Vorprüfung (F.) vorbereitende Prüfung 

Vorprüfungsverfahren ist das dem eigentlichen 
Entscheidungsverfahren vorgeschaltete Verfahren 
zur Herbeiführung einer Vorentscheidung. Seit 1991 
bedarf die Verfa!>sungsbeschwerde in einem V. der 
Annahme tu einer Entscheidung. Eine aus drei 
Bundes verfassungsrichtem besiehende Kammer 
kann in dem V. die Annahme der Verfassungsbe 
liChwcrde ohne Begründung ablehnen oder die Verfns­
sungsbeschwerde annehmen(§§ 93aff. BVerfGG). 

Vorr ang (M.) vorgehender Rang 

Vorrang des Gesetzes ist der Grundsatz. dass der in 

Form einel. (formellen) -+Gesetzes geäußerte 
Staatswille Vorrang vor jeder anderen staatlichen 
Willensäußerung hat. Der V. d. G. ist eine Ausprägung 
des Grundsattes der-+ Gcsetlmäßigkeit der Verwal­
tung. Der Verstoß einer rangnicderen -+ Nom1 gegen 
eine ranghöhere Norm bewirkt Nichtigkeit der nrng­
niedercn Norm. 
Lii.: m•/11; M .. Grundfälle zu Vorrang und Vorbehalt des 
Gescucs. JuS 1997. 231 

Vorrat ist die Gesamtheit der bereits vorhandenen. 
für die spätere Verwendung b1w. den späteren Ver­
brauch bestimmten Sachen eines Berechtigten. 

Vorratsschuld ist die Schuld (beschränkte -+ Gat­
tungsschuld), bei welcher der nach allgemeinen 
gattungsmüßigen Merkmalen bestimmte Gegenstand 
der-+ Leistung nur aus einer bestimmten Menge zu 
nehmen ist (z. B. 10 Flaschen Wein aus dem Lager 
des A). 

Vorrecht ist das in dem Verhältnis zu anderen 
-+ Rechten vorgehende oder besondere Recht (z. B 
Privileg). 

Vorruhestand ist die aus arbeitsmarktpolitischen 
Gründen ausgesonderte Zeit 1wischen dem tatsäch-

Vorsatzschuld 

liehen Ausscheiden aus dem Erwerbsleben (58. Le­
bensjahr) und der Zeit, in welcher der Betreffende 
nach den allgemeinen Regeln in den ~ Ruhestand 
getreten wäre (65. btw. 67. Lebensjahr). 
Ln : Schüren. P. Vorruhcstandsgcse11, 1985: Ju11r.jo­
lu11111. K .• Vorruhestand. 2002 

Vorsatz ist die bewusste willentliche Ausrichtung. 
In dem Schuldrecht ist V. das + Wissen und 
-+ Wollen des rechtswidrigen -+ Erfolgs in dem 
Bewusstsein der -+ Rechtswidrigkeit, in dem Straf­
recht (§ 15 StGB) der Wille zu der Verwirklichung 
eines Straftatbestands (Wollen [ str.]) in Kenntnis 
aller seiner objekti\'en Tatumsrände (Wissen). Der V. 
bezieht i.ich \tets auf menschliches + Verhalten. Er 
1i.t lß dem Schuldrecht eine -+ Schuldfonn 
<§ 276 I l BGB. str.) und gehön in dem Strafrecht 
/.U dem subjektiven + Tatbestand (str.). Der V. mus:. 
in dem Zeitpunkt der Handlung vorliegen (also 
1wischen Versuchsbeginn und Tatvollendung) ([lat.] 
dolus [M.J antecedcns). kann aber bei +Mittätern 
in Form der nachträglichen Billigung em1elner 
HandJungsteile <llat.J dolus [M.] suhscqucns) nach­
folgen. Der V. kann unbedingter oder bedingter V. 
sein. U11bedi111wr (direkter) V. ([lat. J dolus [M.] 
direcrus) liegt vor, wenn der Täter weiß oder als 
sicher voraussieht, dass sein Handeln tu der Ver­
wirklichung des geset1lichen Tatbestands (Erfolgs) 
führt (z.B. A 1ündet eine Scheune an. obwohl er 
weiß. dass der betrunkene B in ihr schläft Hier will 
twar A nur. dass die Scheune abbrennt. '>ieht aber 
den Tod des B als sicher rnraus und muss ihn des­
halb, wenn er handelt, notwendigerweise auch wol­
len). Bedingter (indirekter) V. (llal.] dolu~ [M.] 
indirectus, dolui-. IM.I eventualis. Evcntunlvorsatz) 
ist gegeben. wenn der Täter es als möglich voraus­
sieht und billigend in Kauf nimmt btw. ernstlich für 
möglich hält und <;ich damit abfindet. dass sein 
Handeln zu der Verwirklichung de' gesetz.hchen 
Tatbestands (Erfolgs) führt (l. B. der Tfüer weiß 
nicht. ob das Kind, an dem er sexuelle Handlungen 
vornimmt. unter 14 Jahren ist.§ 176 StGB, hält dies 
aber nach seiner äußeren Erscheinung ernstlich für 
möglich und findet sich damit ab). Grundsätzlich 
genügt als V. der bedingte V .• es sei denn. da' Geset7 
seilt ein Handeln wider besseres Wissen oder ein 
\\1ssent1iches Handeln (oder Absicht) \Omus. Bei 
dem a/1ematil'e11 V. weiß der Täter nicht, welchen 
von zwei 1.,ich gegenseitig ausschließenden Tatbe­
ständen er verwirklicht, nimmt aber beide Möglich­
kei ten zumindesl billigend in Kauf b1.w. hält sie 
ernstlich für möglich (1. B. Täter finde! eine fremde 
Brieftasche, von der er nicht weiß, ob ~•c der F.igen­
tümer nur verlegt [Diebstahl, § 242 StGBI oder 
verloren [Unterschlagung.§ 246 StGB) hat) 
L1t: Schmth, U.. Die Differen1 von dolus e\en1ualis 
und bewusster F:lhrHis'1gkeit, JuS 1992. I; Schlelwfer. 
H.. Vorsatz und T.uabweichung, 1996: Sd1m1h, U .. 
Vorsatz und Irrtum, 1998: Römu111, T., Vorsall, JuS 
2010. 675; S1embert<·Liebe11, D.u.a .. Vorsal/ im Straf­
recht, JuS 2012, 884: Hömle. T.. Vorsat1fesl"1!llung in 
„Raser-F:illen". NJW 2018. 1576 

vorsätzlich (Adj) bewusc;t und gewollt. + Vorsatz 

Vorsau.schuld ist m dem Strafrecht die Vorwerfbar­
keit des vor..,lit1lichen -> Handelns gegen ein rech1-



Vorsatztheorie 

lichcs VerboL Die V. besteht in der vor ... äll.lich­
fehlerhaften Einstellung des Täters 1u der Rechts­
ordnung. Sie ist durch den Vorsatz (Tatbestandsvor­
sall) indiziert. entfällt aber bei Vorliegen eines 

• hlaubnistatbcstands1mums. 

\orsatztheor ie ist die Theone. die in dem .._ Vor­
s•ll7 ein -+ Schuldmerkmal sieht, das neben dem 
Wi,sen und Wollen der Thtbestandsverw1rldichung 
auch das --+ Unrechtsbewusstsein erfasst. Nach der 
V. kann der ohne Unrechtsbewusstsein Handelnde 
nicht vorsätzlich handeln (teilweise ander.. in dem 
Fall der Rechtsblindheit oder Rcchtsfoindschaft). 
Die V ist in dem Bereich de:- ---. Strafrechh. in dem 
die L ntersche1dung /\\ ischen vor,älllichem und 
fahrlüssigem Handeln sehr bedeutsam i'>t, durch * 17 StGB nunmehr ••u~geschlosscn, gilt aber in 
dem -+ Schuldrecht. 
Lit.: Müller; F., Die Problematik der Rechtsblindheit, 
1966 

\Orschreiben (V.)"' ingend verlangen 

\orschrift (F.) Regel. Gebot. Verbot 

vorschiefSen (V.) vorweg geben 

Vorschuss (M.) vorhergehender Schuss. vorausge­
hende Teillei~tung 

Vorschussleistung ist die besondere Art der 
~ Erfüllung. bei der auf eine noch nicht enhtande­

ne oder noch nicht nillige --+ Forderung (z.B. Lohn­
forderung) vorweg geleistet wird. ohne dass eine 
RUckerstattung gewollt ist. 
1 it.: Philipps. 11„ Die Vorschus~leistung, 1931 

Vor'i ilz (M.J durch Vorrang gekeDDLeichnetc Stel­
lung in einer Personenmehrheit. Leitung. Aufsicht 

Vorsitzender ist der l .eiter eines Kollegialorgans 
(1. B. Aufsichtsrat. Kammer) oder emer 'onstigen 
Personenmehrhe1 t. 

Vorsorge (F.) vorausblickende Sorge, Fürsorge 

vorsorgen (V.) vorausblickend sorgen 

Vorsorgerecht ist das Recht der Vol"\orge ft.ir den 
f<all künftiger eigener Hilflosigkeit. 
L11.: Vorsorgerech1 Vollmacht Patlentcnvcrfilgung 
lcb1eitige Verfügungen, hg. v. K11r:e, D .. 2017 

Vorsorgevollmacht <* 1896 n 2 BGB) ISt die für 
den Fall künftiger eigener Hitnosigkeil vorsorgende, 
- • Betreuung venneidende -+ Vollmacht. 
lit. \\l1l1er; l .. Die Vorsorgevollmacht. 1997: Wink/er; 
M„ Vor..orgeverfUgungcn, 5. A 2016; Handbuch der 
Vorsorgeverfügungen. hg v. L1pp. V., ::?009; L1111111er­
mw111. ~V.. Die Formulierung der Vorsorgevollmacht, 
NJW ::?014, 1573 

vor~piegeln (V.) vorgeben 

\ orspicgcln emer Tatsache (§ 263 StGB) 1s1 das 
Auf\tellen einer unwahren Behauptung. Dies kann 
ausdrücklich geschehen (z.B. Lügen eines Prfü„es, 
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Kranksp1elen eines Gesunden, Umtauschen von 
Preisschildern in einem Warenhaus) oder schlüssig 
(Bestellung von Speisen als V. der Zahlungsfähig­
keit in einer Gaststätte). Das V. ist ein Tatbestands­
merkmal des -+ Betrugs. 

Vorspruch (M.) Vorwort. Vorbemerkung -+ Pra­
ambcl 

Vorstand 1M das geschäftsführende Organ einer 
Personenmehrheit oder einer juristischen Person 
(z.B. bei -+ Verein, -+ Aktiengesellschaft). 
L11.: Roth, M.. Untemehmensches Ermessen und Haftung 
des VoNands. 2001; Haa~. H/Uhlendorf. B .. Anstel­
lungsvertr.ig des Vorstandsmitglieds der Aktiengesell­
schaft. ::?004; Vorstand der AG, hg. v. Liicke, 0. u. a .. 2.A 
2010; K11l>i~ffüdtmwm, Arbcit:.handbuch für Vorstand'­
mitglicdc1, 3.A. 2021; Handbuch Vorstandsrecht, hg. v. 
Fleischer; ff .. 2006, 2.A. 2022; Pitkowitz, M .. Praxis­
handbuch Vor~lands- und Aufäichtsratshaftung, 2014; 
Sevfarth, G„ Vorstandsrecht. 2016, 2. A. 2022 

Vorsteuer ist in dem Umsatzsteuerrecht die einem 
Unternehmer von seinem Lieferanten in Rechnung 
gestellte • Umsatzsteuer Der Unternehmer kann 
sie von seiner eigenen Steuerschuld abziehen. Da­
durch verringert sich seine Steuerschuld auf den 
Umsal/ des von ihm geschaffenen Mehrwerts. 
Lit.: Stad1e II .. Das Recht des Vorsteuerabzuges. 1989; 
RieKler. 8„ Vergütung der VorMeuer, 1991 

Vorstrafe ist die zeitlich vor einer Verurteilung 
liegende + Strafe. Sie kann sich in ver!ichiedener 
Hinsicht negativ auswirken (-+Strafzumessung, 
-+ Sicherungsverwahrung). Nach der -+ Straftil­
gung in dem Bundeszentralregister darf die V. 
grunds1i1Llich nicht mehr berücksichtigt werden. 
Liv Erhard. C .• Strafzumessung bei Vorbestraften. 1992 

Vortat ist die zeitlich vor einem Verhalten liegende mit 
-+Strafe bedrohte -+ Handlung. Eine mitbestra.fte V. 
ist ein Fall der -+ Konkurrenz. bei der die V. straflos 
bleibt, weil das Unrecht durch die BeMrafung der 
Haupttat mitnbgegolten wird (z. ß. -+Gefährdungs­
delikte bei unschließendem -->Verletzungsdelikt, 
-+Versuch bei anschließender -+Vollendung). Eine 
andere V kann bei der Strafzumessung berücksichtigt 
werden. 
Lit.. ll<iper. 1„ Die mitbestrafte Vor- und Nachtat. D1ss. 
jur. Kiel 1997. Seher. G .. Zur strafrechtlichen Konkur­
rentlchrc. JuS 2004, 482 

vortäuschen (V.) vorgeben. tun ab ob 

Vortäuschen einer Straftat (§ 145<l StGB) ist die 
entgegen besserem Wissen vor einer -+ Behörde 
vorgebrachte Behauptung. dass eine rechtswidrige 
Tat (z.B. -.exueller Missbrauch) begangen worden 
:.ei oder eine bestimmte rechtswidrige Tat bevorste­
he. um dadurch ein Einschreiten auszulösen. Die 
Vorschrift schlitzt dje Rechtspflege gegen unge­
rechtfertigte Inanspruchnahme des staatlichen Ver­
folgungsapparats (z.B. Polizei. Staatsanwaltschaft). 
Bestraft wird das V.e.S. mll Freiheitsstrafe bis zu 
drei Jahren oder mit Geldstrafe. 
Lu.: Saal, M, Das Vortäuschen einer Straftat, 1997; 
Janou. G. Täuschungen mit Wahrheit~kem im Rahmen 
des Vortäuschens einer Straftat, 2()(µ 
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Vorteil ist der Nutzen oder die günstigere Lage. 
Nach § 107 BGB bedarf der Minderjährige zu einer 
Willenserklärung, durcb die er nicht lediglich einen 
rechtlichen Vorteil erlangt. der Einwilligung seines 
gesetzlichen Venreters. Ein lediglich rechtlicher V. 
(§ 107 BGB) liegt z.B. vor. wenn ein -+Grund­
stück, das mit einem -+ Nießbrauch belastet ist, 
durch -+ Schenkung einem Minderjährigen übertra­
gen wird. In dem Strafrecht kann der V. Tatbe­
standsmerkmal des objektiven Tatbestands (z. 8 . 
Vorteilsannahme) wie des subjektiven Tatbestands 
(z.B. Betrug) sein. 
Lit.: Sd11nef(er. D„ Der Vorteilshcj!ritT, 1996: Schie­
mann. G .. Vorteilsanrechnung heim werkvertraglichcn 
Schaden\er.all. NJW 2007. 3037; Harre, S .. Der Be­
griff des lediglich rechtlichen Vorteils i.S.d. § 107 
BGB. 2008 

Vorteilsannahme (§ 331 StGB) ist das Fordern. 
Sichversprechenlassen oder Annehmen eines Vor­
teils durch einen Amtsträger oder einen für den 
öffentlichen Dienst besonder-. Verpflichteten für sich 
oder einen Drillen für die Dien-.tausübung (beachte 
§ 331 !1, III StGB). Die V i'>t Amtsdelikt. Sie wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu drei fahren oder mit Geld­
strafe bestraft. 
Li1.: Hard11111g. 8 .. Erlaubte Vorteilsannahme, 1994 

Vorteilsausgleichung (Vorteilsausgleich, Vorteilsan­
rechnung) ist die Anrechnung eines durch die schä­
digende Handlung gleichze111g verur-,achten Vorteil<. 
bei der Berechnung der Höhe des -+ Schadens­
er:.atzes (z.B. Ersparung der Verpflegungskosten 
während der Heilbehandlung). Sie entlastet den 
Schädiger. Sie hat dann stattzufinden, wenn der 
Vorteil auf dern gleichen Ereignis wie der Schaden 
beruht und sie dem Sinn und Zweck der Schadens­
ersatzregelung (nicht z. B. Anrechnung der Entgelt­
fortzahlung) entspricht. Vgl. auch§ 255 BGB. 
Lit.: Büdeubcnder. U., Vorte1lsausgle1chung und Driu­
schadensliquidation, 1996; We11delwrs1. C.. Anspruch 
und Ausgleich, 1999: Sohn. P.. Vorteilsausgleich 111 der 
Planerkeue, NJW 2016, 1996 

Vorteilsgewährung (§ 333 StGB) ist ein --+Straf­
tatbestand. der voraussetzt, dass jemand einem 
-+ Amtstr'.iger. einem für den öffentlichen Dienst 
besonder' --+ Verpflichteten, einem -+ Soldaten der 
Bundeswehr für die Dienstausübung (oder einem 
-+ Richter oder -+ Schiedsrichter ab Gegenleistung 
fü r die Vornahme oder künftige Vornahme einer 
richterlichen Handlung) einen Vorteil für diesen 
oder einen Dritten verspricht. anbietet oder gewähn. 
Die V. un1er!>cheidet sich von der ..... Bestechung 
(§ 334 StGB) durch den grundsätzlich nicht not­
wendigen Gegenleistungscharakter des Vorteils Die 
V. wird mit Freiheit.sstrafc b1-. 1u drei Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. 
Lit.: Grib/, K„ Der Vorteilsbegriff, 1993: Schreier. /-/„ 
Drittvorteil und Unrechtsvereinbarung, 2002 

Vorteilsvcrschaffung (F.) ist die Verschaffung einel. 
Vorteils. 

Vorteilsverschaffungsabsicht <§ 263 StGB) ist bei 
Betrug die • Absicht, sich oder einem anderen 
einen -+ Vermögensvorteil 1u verschaffen. 

Vorzug 

Vortrag ist die mündliche Darlegung einer Angele­
genheit (vor mehreren Zuhörern) in geordneter 
Form. 
Ln.: Solbach. Dreitehn Regeln für den strafrechtlichen 
Vortrag im Assessorexamen, JA 1995. 226ff.: Maller­
Christmann. 8„ Der KurLvortrag in der AS'essorprü­
fung, 3. A. 2000: leüt. W. Der erfolgreiche JUristische 
Vortrag. Jus 2003, 441: Kaiser, W./Scl1bneberg, 8„ Der 
Kurzvortrag im Assessorexamen - Stmfrecht, 6. A. 
2009; Budde-Her111w111. C., Der Kurzvortrag im Asses­
sorexamen, 6. A. 2009; Scherpe-Blessing, J„ Der Vor­
trag zur Studienarbeit im Schwerpunkt, JuS 2017. 624 

Vorverein ist der 1w1~chen der Gründung emes auf 
Erlangung der Rechtsfähigkeit ausgerichteten 

+ Vereins und der tatsächlichen Erlangung der 
Rechtsfähigkeit bestehende nichtrechbfähige Ver­
ein. Der V. ist mit dem späteren rechtsfähigen Verein 
- abgesehen von der Rechtsfähigkeit - identisch. 
Auf ihn ist grundsätzlich das Recht des Vereins an­
wwenden. 
Lit.: Ehses. S .. Die Gründerhaftung in der Vorgesell­
schaft. 2000 

Vorvermächtnis ist das ab dem Erbfall wirksame. 
7U einem späteren Zeitpunkt durch ein Nachver­
mächtnis abgelöste Vermächtnis einer Sache aus 
dem Nachlass des Erblassers. 
Lit.: Dw1ie/s, L, Das Vor- und Nachvennächtnis, 2007; 
Muscheler. K„ Das Vor- und Nachvennächtms. 2008 

Vorverfahren ist das zeitlich vor dem Verfahren 
(Hauptverfahren) liegende Verfahren (7 B. --+Er­
m11tlungsverfahren in dem Strafverfahren,-+ Wider­
spruchsverfahren in dem Verhältnis 7U dem Verwal­
tungsstreit verfahren). 
Lit.: Schnabl. R„ Der 0.J. Simpson-Pro1ess. 1999; 
\i>11er. S„ Mediauon und Vorverfahren, 2004 

Vorverständnis ist die Gesamtheit der im Laufe 
seiner Entwicklung enl!>tandenen Grundeinstellun­
gen eines Menschen. Da ein V. sich auf rechtliche 
Entscheidungen uu~wirken kann, ii.t seine Ermitt­
lung, Offenlegung und vielleicht auch Beeinflus­
sung erstrebenswert. Wirklich sichern lässt sich dies 
ebenso wenig wie die Beseitigung emes Vorver­
sländmsses. 
Lit.: Esser. J.. \ronerständnis und Methodenwahl. 2. A. 
1975 

Vorvertrag ist der -+ Vertrag, de1 die -+ Ver­
pflichtung zum Abschluss eines (schuldrechtlichen) 
Vertrags begründet. Der V. ist zu unterscheiden von 
der_. Option und dem (eine Verpllichlllng 111 einer 
Vornahme eines • Erfüllungsgeschäfts begründen­
den) Vertrag ( Verpfüchtungsvertrng). Er ist auf 
Grund der -+ Venragsfreiheit zulii'>sig und bedarf 
1weier entsprechender Willenserklärungen und 
grundsätzlich der -+ Form des angestrebten Vertrags 
(Hauptvertrags). 
Lit.: Her...og. N„ Der Vorvertrag, 1999: /fase. K. I'., 

Vertragsbindung durch Vorvertrag, 1999 

vorziehen (V.) 1e1tlich nach vorne ziehen. bevorw­
gen 

Voriug (M.) günl.llgere Stellung oder Lage 



Vorzugsaktie 

Vorzugsaktie (§§ 11 f. AktG) ist die bestimmte 
Vorrechte gewahrende -+ Aktie (z.B. erhöhter An­
teil an dem Liquidationserlös). 
Lir.: Brame, C„ Stimmrechtslose Vor?ugsaktien bei 
Umwandlungen. 2002 

Votum (lat. fN.I Gelobtes) Gelöbnis. Stimme, Stel­
lungnahme 

vulgar (Adj.) volksliimlich. einfach. roh 

Vulgarrecht ist in der Rechtsgeschichte das gegen-
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über dem klassischen Recht der römischen Rechts­
kundigen (iurisperiti) v1ellc1ch1 verfallene. durch 
Rhetorik und morafüicrcnde Emotionalität gekenn­
zeichnete Recht de\ -+ Dominats (3.-5. Jh. n. Chr.), 
insbesondere in dem westlichen Teil des römischen 
Reiches (z.B. vulgarc Interpretationen zu klassi­
schen Rechtstexten, Einzelheiten str.). 
Lit.: Sriihff. G .. Vulgarrecht im Kaiserrecht, 1966: Vo.n. 
W., Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen. 1982: 
Köbler. G„ Zielwörterbuch mtegrativer europäischer 
Rechtsgesctuchtc, 6. A 2020 (Internet) 



w 
Waffe (z.B. § 244 StGB) ist in dem Strafrecht der 
-+ Gegenstand. der 'einer Art nach dazu geeignet 
ist, Widerstand durch Gewalt oder durch Drohung 
mit Gewalt zu verhindern oder zu überwinden. W 
oder anderes gefährliche'> Werkzeug (§ 250 StGB) 
ist das objektiv gefährliche Tatmittel, das nach sei­
ner Beschaffenheit und nach scim:111 Zu:.tanu .w de1 
Zeit der Tat bei bestimmungsgcmäßcr Verwendung 
geeignet ist, erhebliche Verle11ungen zuzufügen. Die 
Benutwng einer W. oder einer Schusswaffe kann 
(auch bei Verwendung einer Scheinwaffe) Merkmal 
eines Straftatbestands b1w. einer Qualifikation sein. 
Verwaltungsrechtlich bedürfen nach dem Waffenge­
setz die Herstellung von Waffen und der Handel mit 
Waffen sowie der Erwerb und d~ Führen von 
Schusswaffen der Erlaubnis. Der Gebrauch von 
Waffen durch die • Polizei ist ein Fall des unmit­
telbaren -+Zwanges (Verwaltungszwangs), dessen 
Anwendung dem Grundsatz der -+ Verhältnis­
mäßigkeit - sowie gcsclllicher Regelung - unter­
liegt. Für den Export von Waffen (Rüstungswaffen) 
bestehen besondere Richtlinien, die seit 2000 auch 
die Einhaltung von Menschenrechten in Ausfuhrlän­
dern berücksichtigen. 
Lit.: Becker. J .. Waffe und Werkteug als Tatmittel, 2003; 
Gade. G„ Basiswissen Waffenrecht. 5.A. 2021: S1ei11dnrf, 
J„ Waffenrecht, 11. A. 2022: Heller/Soschi11ka. WalTen­
recht. 4. A. 2020: Gade G . Waflengesetz, 2. A. 2018 

Waffenstillstand ist die (1eitweilige) Einstellung 
von Feindseligkeiten (Kampfbandlungen) zwischen 
kriegführenden Parteien 
Lit.: Kappelhoff-W11JD: /:.„ Die Zuläs~igkeit der Ausübung 
des Prisenrechts während eines Waffenstillstands, 197 3 

Wahl ist die Entscheidung mindeMens eines Men­
schen zwischen mindestens zwei Möglichkeiten, 
insbesondere die Berufung eines Menschen zu einer 
Aufgabe durch -+ Abstimmung. Die W. ist ein 
Grundprinzip demokratischer -+ Volkssouveränität. 
Anforderungen an eme W. sind dabei vor allem ihre 
Allgemeinheit, Gleichheit (, wobei in dem An­
wendungsbereich der besonderen wahlrechtlichen 
Gleichheitssätze der allgemeine Gleichheitssatz 
ausscheidet), Unmittelbarkeit. Freiheit und Geheim­
hci1. Die W. ist allgemein. wenn alle Glieder der 
betreffenden Gemcinsch:iJt an ihr teilnehmen kön­
nen. Sie ist gleich, wenn hinsichtlich des Wahlvor­
schlagsrechts, der Stimmabgabe und der Stimmen­
wertung keine Unterschiede unter den Gliedern der 
Gemeinschaft bestehen. Sie ist unmittelbar, wenn 
zwischen Wähler und Wahlbewerber keine lnstam 
(z.B. Wahlmänner) vorhanden ist. die nach ihrem 
Ermessen unter den Wahlbewerbern auswählt. Die 
W. ist meist entweder nach dem -+ Mehrheit.rn:ah/­
recht oder nach dem • Ver/1iiltnis11:ahlrech1 organi­
siert. Darüber hmau'> kann auch sonst. etwa zur 
Besetzung einer Stelle. eine W. stattfinden (z.B. W. 
des-+ Bundeskanzlers). 
Lit.: Ko11ka11l'i11os. L. Die Geheimheit der Wahl. 200-1 

Wahlbeamter ist der -+ Beamte. der sein -+ Amt 
durch -+ Wahl erlangt. Der W. wird grundsätzlich 
nur auf Zeit gewählt (Beamter auf Zeit). Wahlbeam­
te linden sich insbesondere in dem Kommunalrecht 
(1 B. Landrat). 
Lit Priebe. C„ Die vorzeitige Beendigung des ak1.iven 
Be;unu:nstatus. 1997 

Wahlbehinderung (§ 107 StGB) ist die Verhinde­
rung oder Störung einer -+ Wahl oder der Feststel­
lung ihres Ergebnisses mit -+ Gewalt oder durch 
-+ Drohung mit Gewalt. 
Lit.: Ba/len. W., Unternehmennethodcn gegen Betriebs­
ratswahlen, 1987 

Wahldelikt (§§ 107 ff. StGB) ist die m Zusammen­
hang mit einer-+ Wahl begangene. mit Strclfe bedroh­
te -+ Handlung (z.B. Wahlbehinderung. Wahl-
11ilschung. Wählerbestechung. Wählernöugung. W'lih­
lertäuschung). 
l.it.: Wolf, G„ Straftaten bei Wahlen und Abstimmun­
gen, 1961: Jwl(k. R„ Strafrechtliche Grenzen der Be­
einflussung von Wählern, 1995 

Wähler ist der Teilnehmer einer Wahl. 

Wählerbestechung (§ J08b StGB) ist die in Zu­
sammenhang mit einer -+ Wahl \tchende Vorteils­
gewährung. Dabei ist a/.:rfre W d<Ls Anbieten, Ver­
sprechen oder Gewähren von Geschenken oder 
anderen Vorteilen dafür, dass ein anderer nicht oder 
in einem bestimmten Sinn wähle. Pas.m·e W. liegt 
vor. wenn der Täter dafür. dass er nicht oder in ei­
nem bestimmten Sinn wähle. Geschenke oder ande­
re Vorteile fordert, sich versprechen lässt oder an­
nimmt. 
1 il.: J1111ck, R .. Strafrechtliche Grcn1en der Beeinflus­
sung von Wählern. 1995 

Wählernötigung (§ 108 StGB) ist die -+Nötigung 
oder Hinderung ein~ anderen. zu wah1cn oder sein 

• Wahlrecht meinem bestimmten Sinn auszuüben. 
Ln. J1111ck. R„ Strafrechthche Gren1cn der Beeinflus­
sung von W:ihlern, 1995 

Wiihle r täuscbung (§ 108a StGB) ist der -+Straf­
tatbestand, bei dem der Täter bewirkt. dass jemand 
bei der Stimmabgabe über den Inhalt seiner Erklä­
rung irrt oder gegen seinen Willen nicht oder ungül­
tig wählt. 
Lit.: J111Kk. R„ Strafrechtliche Gre1ven der Beeinflus­
sung von Wahlcm. 1995 

Wnhlfälschung (§ 107a StGB) ist das unbefugte 
Teilnehmen an einer -+ Wahl. das sonstige Herbei­
führen eines unrichtigen Wahlergebnisses oder das 
Verfälschen des Ergebnisses. 
Lu.: Hiilme1; J„ Die strufrcchthchc Beurteilung von 
DOR-Wahlfiilschungen, 1997 



Wahlfeststellung 

WahlfeststelJun g isl die wahldeutige Verurteilung 
eines -. Täters aus 1wei (oder mehr) ->Straf­
latbeständeo. von denen zwar nur einer vorliegen 
kann. aber ungewiss ist. welcher von ihnen gegeben 
bt. Die W. bt zulä<,sig. wenn nach Ausschöpfung 
aller Möglichkeiten eine eindeutige Verurteilung 
nicht möglich ist und jede der mehreren in Frage 
kommenden tat!-.ächlichen Gestaltungen em Strafge­
sell verletzt hat und das verletne Strafgesell entwe­
der dasselbe (z.B. eine von mehreren Aussagen ist 
falsch) ist oder die verletzten Strafgeselle bzw. die 
aus ihnen folgenden Schuldvorwürfe psychologisch 
und rechtselhi~h glc1chwenig sind htr.) (z.B. 
_.Betrug und --+Unterschlagung oder z.B. • Dieb­
stahl und -. Erpressung). Auch bei der Fests1ellung 
des zus1ändigen -. Rech1swegs kommt eine W. 
(1. B. entweder Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähn­
lichc Person) in Betracht. 
Lit.: Dreyer. U„ Wahlfe~htellung und prozessualer Tatbe­
griff. 1999; GrejJ. O .. Die slrafverfahrcnsrechtliche Be­
wälugung wahldeuuger Verurteilungen. 2002; Noro11:.i, 
A„ Grundfälle zurWahlfcsMellung,JuS 2008. 113 

Wahlgeheimnis (Art. 38 GG) ist der Grund-.au., 
dass der Inhalt der Stimmabgabe geheim bleiben 
soll. Das W. gehört 1.u den Grundvoraussetzungen 
einer demokratischen --+ Wahl. Die Verlcllung des 
Wahlgeheimnisses iM u. U. strafbar(§ 107c StGB). 
Lit.: Koukmn•inm, L. Die Geheimheit der Wahl. 2004 

Wahlgerichtsstand ( § 35 ZPO) is1 der -> Gc­
nchhstand, den der + Kläger unter mehreren. unter 
denen er die Wahl hat. auswählt. Die Wahl ist ausge­
schlossen, wenn ein ausschließlicher Gerichtsstand 
besteht. Problematisch ist das sog. forumshopping, 
bei dem l>ich der Interessent für das Gericht en1-
sche1det, das ihm die besten Erfolgsaussichten an­
bietet 

Wahlkapitulation ist in dem frübneu1e111ichen 
deutschen Recht die Zusage eines Bewerben. für den 
Pali der-> Wahl in ein + Amt. 
Lit.: Klcinheyer. G„ Die kaiserlichen Wahlkupitulatio­
nen, 1968; Die Wahlkapitulationen der römisch­
deuhchcn Kai~r 1519 1792. hg. v. Burgdorf. W, 2015 
( 17 ); Wahlkapitulationen 111 Europa. hg. v. D11chhan11, 
H.. 2015; Bu!"Rdorj; W. Protokonstitutionalismus - Die 
Reichwerfa.s~ung in den Wahll.;apimlationen. 2015 

Wahlkonsul ist der ehrenamtliche -+ Konsul (Ho­
norarkonsul), der me1!.I Angehöriger des Empfangs­
Maats ist und grunds1it1lich keine Verglllung. son­
dern nur die Ehre der Tä1igkeit und den Titel erhält. 

Wahlperiode l!>t der Zeitraum (Periode). für den 
gewählt wird (z.B. Art. l9 GG 4 Jahre). 

Wahlprüfung (Art. 41 GG) ist die Überprüfung 
einer -> Wahl auf ihre Rechtmäßigkeit. Bei der 
Wahl zu dem -. Bundestag Deutschlands ist die W. 
Sache des Bundes1ags. Gegen seine Entscheidung 
ist die --+Beschwerde an das-+ Bundesverfa.ssungs­
gericht zulässig. 
Lit.: umg, H.. Sub1el..1ivcr Rechtsschutz im Wahlprü­
fungsverfahren. 1997; l.t1ckner, H., Grundlagen des 
Wahlprüfung~rechh. JuS 2010. 307 
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Wahlrecht ist objektiv die Gc:-.amtheit der die 
-> Wahl betreffenden Rech1ssä11e (vgl. Art. 38 GG, 
Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung) sowie 
subjektfr das -> Recht zu wählen und gewählt lU 

werden. Das subjel..1ive W. ist cm grundsä1zliches 
Recht aller Angehörigen einer + Demokratie. Es 
hat eine ak1ive und eine passive Seite. Das aktfre W 
ist das Recht. durch Stimmabgabe an der Wahl teil­
zunehmen. Nach § 12 BWG (BWahlG) steht es 
grundsfüzlich allen -. volljährigen -. Deutschen zu. 
die seit mindestens drei Monaten in dem Wahlgebiet 
eine Wohnung innehaben oder sich sonst gewöhn­
lich aufhalten (vgl.§ 1211 BWG) und nicht von dem 
W. ausgeschlossen sind(§ 13 BWG). In verschiede­
nen Bundesländern (z.B. Nicden.achsen seit 1995) 
ist das aktive W. für Gemeindeparlamentswahlen 
und Kreisparlamentswahlen an die Vollendung des 
16. Lebensjahrs gebunden. Das passive W. ist das 
Recht gewählt zu werden. Nach § 15 BWG steht es 
grundsilulich allen volljährigen Deutschen zu. 
Lit.: Handbuch des Wahlrecht' zum Deutschen Bundes­
tag. hg. v. Schreiber. iv.. 11. A. 2021; Nohlen, D., Wahl­
recht und Parteiensystem. 7, A. 2014; Morlok, M. u.a .• 
Wahln."Chtliche Sperrklau~eln. JuS 2012, 385 

Wahlschuld (§ 262 BGB) iM die (rechtstatsächhch 
seltene) Art der-+ Schuld, bei der mehrere Leistun­
gen in der Weise geschuldet werden, dass nur die 
eine oder andere zu bewir1'en ist. 
Lit.: Erler. J Wahlschuld mit Wahlrecht des Gläubi­
gefl>. 1964 

Wa hlvermächtnis (§ 2154 BGB) ist das durch den 
-. Erblasser als -. Wahlschuld gestaltete -. Ver­
mächtnis (1.. B. Wahlrecht des Vermächtnisnehmers 
zwischen 1wci Gegenständen). 

Wahlverteidiger (§§ 137 ff StPO) ist der -+Ver­
teidiger. den der -> Beschuldigte oder sein gesell­
licher Vertreter - gewählt hat. Die Zahl der gewähl­
ten Verteidiger darf drei nicht übersteigen. Zu 
Wahlverteidigern können grundsätzlich die bei ei­
nem deutschen Gerichl zugelassenen -. Rechts­
anwälte sowie die Rechtslehrer an deutschen Hoch­
schulen gewählt werden. 
Lit.: K11ell-Sal/er. / .• Der Sicherungsverteidiger. 1995 

Wahn (M.) ist der von starker Ichbezogenheit und 
falschen Urteilen über die Wirklichkeit gekenn­
zeichnete seelische Zustand eines Menschen, der 
auch Auswirkung auf rechtliche Einstufungen haben 
kann und hat. 

Wahndelikt bt das -. Verhalten, von <k111 ut:r Täter 
irrig annimmt. es falle unter eme Verbotsnonn (z B. 
einfache Homosexualität. Beischlaf mit der Nichte). 
Der Täter irrt also nicht über sein Verhalten als sol­
ches. sondern dessen rechlliche Bedeutung (hält für 
strafbar, was taL~ächlich stranos ist). Das W. ist in 
Gegensall zu dem untauglichen --+ Versuch straflos. 
umgekehrter -> Verbotsirrtum, „ Subsumtionsirr­
tum, umgekehrter oder sonsuger -. Strafbarkeits­
irrtum 
Lit.: la11/abfer. D .. Die Abgren1ung 1wbchen Wahndc­
likt und untauglichem Versuch, 199L Emlmlat. 8 .. Der 
„umgekehrte RechL<;imum„ - untauglicher Versuch oder 
Wahndelikt'l, 1994 
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wahr (Adj.) der Wahrheit entsprechend, der Wirk­
lichkeit gemäß, tatsächlich, geltend 
Wahrheit ist der mit Gründen einlösbare und inso­
fern haltbare Geltungsausspruch über einen Sach­
verhalt. Die W. ist die Grundlage der_, Freiheit. Sie 
wird unter Täuschung von Mitmenschen verletzt vor 
allem von dem --+ Lügner, Fälscher, Hochstapler, 
Erpresser und Betrüger. _, Beweis, ____, Verfahren 
Lil.: Sendle1; H .. Skeptisches zur Wahrheit im Verfas­
sungsstaat, NJW 1998, 2260; Sramp. F., Die Wahrheit 
im Strafverfahren. 1998: Schmit1, F.. Theories of trulh. 
2004 

währen (V.) dauern, sein 

Wahrheitspflicht (z.B. § 138 ZPO) ist die Ver­
pflichtung eines Beteiligten, seine Erklärung über 
tatsächliche Umstände vollständig und der (subjek­
tiven) Wahrheit gemäß abzugeben. Die W. besteht in 
fast allen Verfahrensarten, ausgenommen für den 
(Angeklagten in dem) _, Strafprozess. Die Verlet­
zung der Wahrheitspflicht kann stratbar sein(--+ Be­
trug) und zu _, Schadensersatzpflichten führen 
(§ 826 BGB). 
Lit.: Rorh, P.. Die Wahrheitspflicht der Paneien im 
Zivilprozess, 1997 

wahrnehmen (V.) erfassen, nutzen, tun 

Wahrnehmung (F.) Wahrnehmen, Erfassung. Nut­
zung 

Wahrnehmung berechtigter Interessen ____, Be­
leidigung 

Währ ung ist das gesetzlich geordnete Geldwesen 
eines Staates oder einer Staatenverbindung. 
Lit.: Halm, H.!Häde, U„ Währungsrecht, 2. A. 2010: 
flöt<.el, D„ Vi11uelle Währungen im System des deut­
schen Steuerrechts, 2018 

Währungsunion ist die (vertraglich geschaffene) 
Einheit der Währung in den Gebieten verschiedener 
Staaten. --+ Staatsvenrag 
Lit.: Dauses, M„ Rechtliche Grundlagen der europäi­
schen Wirtschafts- und Währungsunion, 2003; Sclnvar­
;:.er, D„ Die europäische Währungsunion, 2013; Kom­
mentar zur Europäischen Währungsunion, hg. v. 
Siekmann, H„ 2013; Ohle1; C„ Bankenaufsicht und 
Geldpolitik in der Währungsunion, 2015 

Waise ist das -+ Kind ohne lebende Eltern (Vollwai­
se) oder ohne einen lebenden Elter(nteil) (Halbwai­
se). Ein W. kann einen-. Vormund erhalten. In dem 
_, Verwaltungsrecht kann ihm ein Anspruch aus der 
--> Sozialversicherung (Waisenrente) oder dem 
-+Beamtenrecht (Waisengeld, §§ 23 ff. BeamtVG) 
zustehen. 

Wald (§ 2 Bundeswaldgesetz) ist die mit Forst­
pflanzen bestockte Grundfläche einschließlich der 
Lichtungen und Waldwiesen (rechtstatsächlich 
11.1 Millionen Hektar mit 8.7 Milliarden Bäumen in 
Deutschland). Für den W. gelten das Bundeswaldge­
setz und die Waldgeseize der Länder. Der Eigentü­
mer von W. ist wie jeder andere Mensch durch 
An. 14 1 GG nicht vor Luftverschmutzung auf 

Wasserhaushaltsgesetz 

Grund der Handlungsfreiheit aller (auch der Schlot­
barone und Kraftfahrzeugführer) geschützt (zw.). 
Lit.: Klose, F.. Forstrecht, 2. A. 1998: Hofmann, F., 
Globale Waldpolitik, 2004 

wandeln (V.) wandern. umwandeln. wechseln 

Wandelschuldverschreibung (§ 221 AktG) ist die 
-+ Schuldverschreibung, die von einer -+ Aktien­
gesellschaft ausgegeben wird, aber außer einem 
verzinslichen -+ Forderungsre.cht auch das -+Recht 
verbrieft, einen Umtausch oder Bezug von 
_, Aktien zu bestimmten, vorher festgelegten Be­
dingungen vorzunehmen. 
Lit.: Hofmeisrer. ff„ Der erleichte11e Bezugsrechtsaus­
scl1luss bei Wandelschuldverschreibungen, Gewinn­
schuldverschreibungen und Genussrechten, 2000 

Wandlung, Wandelung war bis 2002 die (aus dem 
römischen Recht stammende) Rückgängigmachung 
des _, Kaufes wegen Sachmangels (Rücktritt von 
dem Kaufvertrag). 

Ware(§ 373 1 HGB) ist in dem Handel die bewegli­
che -+ Sache. Die mit einer Zahlungsaufforderung 
versehene unbestellte Zusendung einer W. begründet 
keinen Anspruch (z.B. Herausgabeanspruch gegen 
den Empfänger)(§ 241 a BGB). Sie ist wettbewerbs­
rechtswidrig. 

Warenver kehr (M.) ist der Verkehr von Waren. 

Warenverkehrsfreiheit (Artl. 26 ff. AEUV) ist die 
auf den Verkehr von --> Waren bezogene Freiheit der 
_,Europäischen Union. Die W. gilt für Waren. die 
aus den Mitgliedstaaten stammen oder sich in den 
Mitgliedstaaten in freiem Verkehr befinden. Grund­
lage der Gemeinschaft ist eine Zollunion, die sich 
auf den gesamten Warenaustausch erstreckt, das 
Verbot umfasst, zwischen den Mitgliedstaaten Ein­
fuhrzölle, Ausfuhrzölle und Abgaben gleicher Wir­
kung zu erheben, und einen gemeinsamen Zolltarif 
gegenüber dritten Ländern einführt. 
Lit.: Ken11111er. M., Grundfälle zur Warenverkehrsfreiheit, 
JuS 2004, 22; lenz. C., Warenverkehrsfreiheit, NJW 
2004. 332; Heermarm. P., Warenverkehrsfreiheit, 2004 

Warenzeichen (§§ l ff. WZG) war bis 1994 ein 
Kennzeichen (--+Marke), das dazu diente, die 
_, Waren eines Gewerbetreibenden von den Waren 
anderer Gewerbetreibender zu unterscheiden. 

Wasser ist die aus Wasserstoff und Sauerstoff zu 
sammengesetzte Flüssigkeit, welche die wichtigste 
Grundlage des Lebens auf der Erde bildet. 

Wasserhaushalt (M.) ist der Wasser betreffende 
Haushalt, der Aufnahme und Abgabe von Wasser 
umfasst. 

Wasserhaushaltsgesetz_, Wasserrecht 
LiL: Czychowski, M./Rei11hardr, M., Wasserhaushahsge­
sctz. 12. A. 2019; Sieder, F./Zeirler. H./Dahme, H.I 
Knopp. G„ Wasserhaushaltsgesetz und Abwasserabga­
bengesetz (Lbl.), 2015 ff.; Knopp. G„ Das neue Wasser­
haushaltsrecht, 2010 



Wasserrecht 

Wasserrecht ist die Gesamtheit der die VerhUltnisse 
des Wassers betreffenden Rechtssätte. Es umfasst 
das Wasserwegerecht (Recht der Verkehrsfunktion 
und TransportfunktJon des Oberflächenwassers) und 
da-. Wasserwinschaftsrecht (Recht der lnan-.pruch­
nahme dei; Wa-;sers durch Vemngerung der Menge 
oder Güte). Das Wasscrwinschaftsrecht ist für ober­
irdische -+ Gewässer. KU-.tengewä!.ser und Grund­
wasser vor allem in dem Wasserhaushalt~gesetz (als 
Bundesgesetz aus konkurrierender Gcsct1.gebungs­
zuständigkeit in Kraft seit 1.3.2010) geregelt. 
-+ Bundeswasserstraßengesetz 
Ln .. Bre11er. R„ Öffentliches und privates Was,crrecht. 
4. A. 2017; :,ander. 1~.1Ro.1e11::.ll'eig. K„ Was'ierrccht. 
Abwa.~serrecht. 1999; Miigge11borg. H u. a„ flieues 
Wasser- und Natur.chuurecht. NJW 2010. 961. Wasser­
recht, hg. v. Reinlwrdt. M., 3. A. 2020; Larrn::.en, J„ 
Einführung in das Wasserrecht, JuS 2021. 122 

Wassersicherstellung (F.) ist die Sicher..tcllung von 
Wasser. 

Wasserskherstellungsgcsetz ist das Gesetz über 
die Sicherstellung von Lc1srungen auf dem Gebiet 
der Wasserwinschaft für Zwecke der Veneidigung. 
Lit.: Such, W./Keil. R„ Wassers1cherstellungsgese11.. 1994 

Wasserverband ist der verbandsmäßige Zusam­
menschluss zu der gemein..samen Wasscrbcwin­
schaftung. 
Lit.: Rupsch. A./Genth. JI .. Wasserverband,rccht. 2. A 
2017, WasservcrbandsgesetJ„ hg. v. Reinlum/t, M.I 
lla.1che, F., 2. A. 2021 

Wechsel (Artt. 1 ff. WG) ist die -+ Urkunde. in der 
eine oder mehrere gegenüber einem Grundgeschäft 
abstr.iktc Zahlungsverpfüchtungen verbrieft sind 
und die besonder. strengen gesetzlichen Formvor­
schriften unterliegt, insbesondere au,drüd..lich als 
W. bezeichnet sein muss. Der (ge:.oge11t'} W. 
(-+ Tratte) ist eine • Anweisung des-+ Ausstellei". 
an den -+ Bezogenen, an den -+ Nehmer bei Vorla­
ge der Urkunde eine bestimm1e Summe zu 1ahlen. 
Zu der Zahlung sclbsl verpflichtet wird der Bezoge­
ne aber nicht durch die Anweisung des Aus\tellcrs. 
sondern nur durch eigene -+ Annahme (An. 28 
WG). Nimmt der Be1ogenc nicht an. so müssen 
Aussteller und ÜbenrJgender bzw. Übenrager (z.B. 
Indossant) die bestimmte Zahlung leisten. Der W. ist 
ein -+ Wenpapier (geborenes -+ Orderpapier). Er 
wird meist durch das besonders geregelte -+ In­
dossament übertragen (Ant. 11 ff. WG). Der ('igene 
W. ( ~ Solawechsel) ist ein gesteigertes -+ Schuld­
versprechen. Ein Sonderfall des Wcchscb ist dc1 
bewusst unvollständig gegebene W. ( • Blanko­
wechsel). 
Lit. Jung, K„ Der Wechsel. 3. A. 1998 

wechselbezüg lich (Adj.) \'On jeweib einem auf 
einen anderen bezogen (, reziprok) 

wechselbezügliches Testament -+ Tc~tamcnt, 
wcchselbezügliches 

Wechselgesetz ist das da<> Recht de~ -+ Wechsels 
regelnde Gesell. Es befasst sich in erster L1me mit 
dem gelogenen -+ Wechsel (Tratte) und behandelt 
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dessen Ausstellung (durch den Aussteller) und 
Form, (seine Begebung an den Nehmer,) seine Über­
tragung (von dem Tndossa.nten an den Indossatar) 
durch •Indossament, seine-+ Annahme durch den 
-+Bezogenen. seinen Verfall (Fälligkeit). seine Ein­
lösung <Zahlung) sowie den „ Rückgriff mangeb 
Annahme (senens des Bezogenen) und mangcb 
Zahlung (des Bezogenen). Es beruht auf internatio­
nalen Vereinbarungen. 
Lit.: Bii/011. P., Wcchselgese11. Scheckgesetz. Allge­
meine Geschiiftsbcdingungen, 5. A. 2013; Baumbach/ 
HefemU!hVC11.1per. Wechselgescl/, Scheckgesetz. Recht 
der kartengcstützten Zahlungen, 24 A. 2020 

Wechselprotest --. Prolesl, Wechsel 

Wechselprozess (§§ 602ff. ZPO) ist der Unterfall 
des -+ Urkundenprozesses, in dem ein Anspruch aus 
einem -+ Wechsel geltend gemacht wird. 

Lit.: \41111. II„ Rechtslehre ffir Rcno-Klassen, 17. A 2007 

Wechselrecht ist die Gesamtheit der den -+ Wech­
sel betreffenden Rechllisätzc -+ Wech<,elgesetz. 

Lit.. BiilcJ11. P. Wecbselgesell, Scheckgesetz. Allge 
merne Geschäftsbedingungen, 5. A. 2013; Jahn. V„ 
Wechselrecht 111 Europa, 3. A. 1995; Kreysel, S„ Die 
Wechselrechtsklausur, JuS 1998. 8 11 

Wechselregress -+ Regress. Wechsel 

weg (Präf.) ent. fon 

Weg (M ) ist die möglichst hindcrnisfreie Verbin 
dung 1wischen zwei Stellen der Erdoberfläche für 
Menschen und die von ihnen befördenen Waren. Für 
ihn gilt das Wegerecht. Wichtigster Weg ist seit dem 
Altertum die befestigte Straße und nach der Erfin­
dung des Kraftfahneugs die für den Kraftfahrleug­
verkehr b\:sonders errichtete Autobahn. 

Wegerec ht ist objektiv die Gesamtheit der die dem 
allgemeinen Verkehr gewidmeten -+ Straßen, Wege 
und Plätte betreffenden Rechtssät1e und subjektiv 
das beschränkte dingliche Nut/lmgsrecht an einer 
Gnmdstilcksfläche als Weg. -+ Straßenrecht 
Lit.: Zimniok, K„ Bayerisches Straßen- und Wegege­
setz .. 8 A 1988; Nienham, C„ Wegerecht für Tele­
kommumkationslinien. 2000; Grzill'ot::.. H„ Der aktuelle 
Umfang von Wegerechten, NJW 2008. 1851 

Wegfall (M.) Entfall, Wegfal len 

WegfaJI der -+ Bereicherung(§ 818 m BGB) i'>t 
der Wegfall des rechtsgrundlos entstandenen Verc 
mögenvuwachses eines Bcreichencn (z.B. durch 
andernfalls nicht vorgenommenen Verbrauch). Er 
hat nach § 818 rrI BGB lUr Folge, dass die Ver· 
pflich1ung zur Herausgab\: oder zum Ersatz des 
Wertes des Erlangten ausgeschlossen ist(, soweit der 
gutgläubige Empfänger nicht mehr bereichert ist). 
Er i\t das besondere Kennzeichen und die besondere 
Schwäche des Bcreicherungsanspruchs. 
Lit.: Frit'.~<'r; A. Der Bere1cherungswegfall, 1987 

Wegfall der Geschäftsgrundlage -+ Geschäfts 
grundlage 
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Wegnahme ist allgemein die Entfernung eines Ge­
genstancb durch einen Menschen. In dem ->Straf­
recht (§ 242 StGB) ist W. in dem Rahmen des 
-> Diebstahls der Bruch fremden und die Begrün­
dung neuen -+ Gewahrsams. Dabei wird der Ge­
wahrsam gebrochen, wenn er ohne Willen seines 
Inhabers aufgehoben wird. Die W. ist in einem 
Selbstbedienungsladen auch dann 1rut dem Versteck 
einer Ware unter der Kleidung oder sonst in anderen 
Sachen vollendet, wenn die Ware mit emem elekt­
romagnetischen Sicherungsetikett \ersehen ist. Eine 
W. liegt auch vor, wenn jemand einen Geldspielau­
tomaten mit Falschmün1en bedient um echte Mün­
zen zu erlangen. In dem Rahmen der -> Pfandkehr 
(§ 289 StGB) ist W. in einem weiteren, die Vereite­
lung bloßer ZugriITsmöglichkeiten umfassenden 
Sinn 1u verstehen. 
Lit.: Nöldeke. ~V.. Die Begriffe des Gewahrsams und der 
Wegnahme beim Dicb~tahl, 1964; Bra11dts, R .. Der 
Zusammenhang von Nötigungsmillel und Wegnahme 
beim Raub, 1990 

Wegnahmerecht (z.B. §§ 548. 552. 997. 2125 
BGB) ist die Berechtigung btw. das Recht einer 
Pen.on. eine -> Einrichtung. mit der sie eine 
-+ Sache versehen hat, wegwnehmen, sobald sie die 
Sache herausgeben muss (t. B. Gardine in Wohnung, 
Radio in Kraftfahrzeug. Programm in Computer). 
Dem W. entspricht grundsätzlich keine Wegnahme­
ptlicht. Wer ein W. ausübt, hat die Sache auf seme 
Kosten in den vorigen Stand J.:ll setzen(§ 258 BGB). 
Lit.: Damra11-Scl11riter. H .. .livilrcchtliche Aspekte der 
„Mieter-Modernisierung". 1994 

Wehr (F.) Abwehr. Schutt, Veneidigung 

Wehrbeauftragter (An. 45b GG) ist das Hilfsor­
gan des -+ BundeMags, das J.:U dem Schutz der 
-+ Grundrechte der Soldaten und zu der Ausübung 
der parlamentarischen Kontrolle in dem Wehrbe­
reich berufen wird. Die Ein1elheiten seiner Stellung 
sind in dem Gesell über den Wehrbeauftragten ge­
regelt. Danach hat der Wehrbeauftragte keine Ein­
griffsbefugnis, sondern nur das Rechl Auskünfte zu 
verlangen, über Missstände 1u berichten und Vor­
schläge zu machen. 
Lit.: Busch. E .• Der Wehrbeauftr.igle. 5. A. 1999: G/e11· 
me.~. K .• Der Wehrbeauftragte. 2008 

Wehrdienst ist der Dien'>t als -+ Soldat bei den 
Streitkräften. Der W. kann grundsätzlich freiwillig 
sein (oder auf -+ Wehrpflicht beruhen). Er ist in 
dem Wehrpflichtgesetz und in dem Soldatengese1z 
ntlher geregelt. Er bcg1 ilmkt dn besonderes Dicn~l­
und Treueverhältnis 1wischen dem Bund und dem 
Wehrdienstleistenden. Seil 2000 dürfen auch Frauen 
ohne Einschränkung W. auch in Deutschland leisten. 
Lit.: Böttcher. V./Da11, K„ Wehrbeschwerdeordnung, 6. A. 
2013; Dau, K„ Wehrdb1iplinarordnung. 9. A. 2021 

Wehrdienstentziehung • VcNümmelung 

wehrlos (Adj.) ohne Möglichkeit einer Abwehr 
seiend-+ Heimtücke 

wehrlosig (Adj.) ohne Möglichkeit einer Abwehr 
seiend 

weigern 

Wehrlosigkeit-> Heimlücke 

Wehrmittel (§ 109e StGB) ist der Gegenstand, der 
seiner Natur nach oder auf Grund besonderer 
Zweckbestimmung für den bewaffneten Einsatz der 
Truppe geeignet und bestimmt isl (J.:. B. Panzer. 
Brieftaube). 

Wehrpflicht (An. 12a GG) ist die ~Pflicht, dem 
-+ Staa1 als -+ Soldat zu dienen. Die W. ist ein Un­
terfall der allgemeinen Staatsbürgerpflicht. Ihr un­
terstehen grundsätzlich alle tauglichen Männer. die 
in dem Bereich der Bundesländer ihren ständigen 
Aufenthalt haben. zwischen 18 und 45 (evtl. 60) 
Jahren. Nicht herangezogen wird, wer als anerkann­
ter -+ Kriegsdienstverweigerer den Knegsdienst mit 
der Waffe verweigert (§ 25 WPflG) und deshalb zu 
einem 1ivilcn -> Ersatzdienst verpflichtet ist. Frauen 
dürfen auf keinen Fall zu dem Dienst mit der Waffe 
verpflichtet werden, dürfen aber seit 2000 freiwillig 
Wehrdienst leisten. In der Bundesrepublik Deutsch­
land ist seit dem 1. 7.2011 die Wehrpflicht ausgesetzt 
und ein -> Bundesfreiwilligendienst eingerichtet. 
Lu. Stei11led111er. \V.l\Val;:. D„ Wehrplllchtgc,etz. 7. A. 
2009. Priifert. A., Hat die allgemeine Wehrpflkht in 
Deutschland eine Zukunft?. 2003 

Wehrpflichtentziehung ist in dem Strafrecht die 
Entziehung aus der -+ Wehrpflicht. Sie kann eine 
Straftat gegen die Landesvcncidigung sein. Die W. 
ist strafbar, wenn sie durch Verstümmelung oder 
Täuschung erfolgt(§§ 109f. StGB) 

wehrpflichtig (Adj.) der Wehrpflicht unterfallend 

Wehrpfli chtiger -+ Wehrpflicht 

Wehrrecht ist die Gesamtheit der die zur Verteidi­
gung aufgestellten Streitkräfte betreffenden Rechts­
sätze (Wehrorganisationsrecht, Wehrdienstrecht). 
Lit.: Wehrrecht (Lbl.). 51.A. 2009; Sw11f. W, Wehrrecht. 
2002: Raap. C„ Zur Einführung Wehrrecht, JuS 2003, 
9; Wilk, M./Swuf, W. Wehrrecht von A Z. 4. A. 2003 

Wehrstrafrecht ist das den -+ Wehrdienst betref­
fende. m erster Linie in dem Wehrstrafgeselz gere­
gelte -+ Strafrecht. 
Lu.: Sc/10/:.. JJLi11geru. E .• Wehr.trafgeseu. 5. A. 2012. 
6. A. 2022; Da11, K.. Wehrdisziplinarordnung. 8. A. 
2022 

Wehrüberwachung ist die verwaltungsmäßige 
Überwachung der -> Wchrptlichtigen von ihrer 
Musterung an (§ 24 WPnG). in deren Rahmen ms­
besondere alle Veränderungen von -+ Wohnsitz und 
-+ Aufenthalt zu melden sind. 

weich (Adj.) nachgiebig 

Weichbild ist in dem hochmiuclalterlichen deut­
schen Recht vermutlich die Bezeichnung für die An 
und das Recht einer geschlossenen Siedlung. 
-+ Stadtrecht 
Lit.. Kroeschel/, K .. Weichbild. 1960; Kii/1/er. G„ Deut­
-.che Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

weigern (V.) ablehnen, verweigern, zurückweisen 



Weigerung 

Weigerung (E) Ablehnung. Abweisung, Zurück­
weisung 

Weigerungsklage • Vomahmeklage 

Weimar (N.) eine Stadt in Thiiringen 

Weimarer Reichsverfassung ist die (fonnelle. nach 
dem Ort ihres Zustandekommens benannte) 
-. Verfassung der Weimarer Nationalversammlung 
von dem 11.8.1919. Sie ordnet d~ weiterhin als 
-+ Reich bezeichnete (zweite) Deutsche Reich statt 
als Kaiserreich ab -+ Republik. an deren Spitze statt 
des Kaisers der -+ Reichspräsident steht und in der 
die Reichsregierung von dem -+ Vertrauen des 
~ Reichstags abhängig ist. Die W. R. wird -.eit 
30.1.1933 (Ernennung Adolf Hitlers als Reichskanz­
ler) nationalso1ialistisch rechtstatsllchlich uusge­
höhlt, aber nicht formal beseitigt. 
Lit.: http://www.kocblergerhard.de/Fontcs/VcrfdtRc1ch­
Weimarl 919.doc: Klibler. G„ Deutsche Rechtsgeschich­
te. 6. A. 2005: 80 Jahre Weimarer Reichsverfa\sung. hg. 
v. Eicl1enhofer. E„ 1999 

Weimarer Republik ist die (informelle) ßCLeich­
nung für das (zweite) -+ Deutsche -+ Reich in sei­
ner durch die Verfac;sung der Weimarer Nationalver­
sammlung bestimmten republikanischen Form 
(1919-1933). 
Lit.: Köhler. G.. Zielwörterbuch integrativer europlli­
scher Rechtsgeschichte, 6. A. 2020 (Internet); Miille1; 
H„ Die Weimarer Republik, 7. A. 2004, 9. A. 2008 

Wein (M.) ist das aus dem vergorenen Saft der 
Weintraube hergestellte alkoholhaltige Getränk 

Weingesetz ist das die Rechtwerhältnisse an dem 
Wein regelnde-> Gesetz. 
Lit.: Koch. H„ Wein und Recht von A-Z. 1999; Kod1, 
H„ Neues vom Weinrecht, NJW 2004, 2135: Koch. H„ 
Weinrecht-Kommentar (LbL), 4. A. 2008. Weinrecht, 
hg. v. Ko"h, 11. 2018 (Online) 

weisen (V.) zeigen. deuten. anordnen 

Weisung isl die Anordnung eines Verhaltens eines 
anderen. In dem Verwahungsrecht sind vorgesetzte 
-+ Behörden grundsäulich berechtigt. nachgeordne­
ten Behörden allgemein oder in dem Ein1elfall Wei­
sungen zu erteilen (-+ Weisungsrechl). Dieses Recht 
besteht auch bei einem unbeschränkten Aufsichts­
recht (vgl Art 85 IV GG). Die W. muss schriftlich 
und begründet sein. Ein fonnaler Vorgeset1ter han­
delt schikanös und rechtswidrig und macht sich lä· 
cherlich, wenn er eine rechtswidrige. willkürliche 
oder sinnlose W. erteilt (z.B. W. eines unqualifilierten 
Institutsvorslands zu der Vorlage von Unterschrifts· 
listen der Vorlesungi.teilnehmer eines ordentlichen 
Univen;itätsprofessors ohne Rechtsgrundlage). In 
dem •Strafrecht (§ 10 JGG) ist W. ein -+Gebot 
oder _. Verbot, das die Lebensführung des -+ Ju­
gendlichen regeln und dadurch seine ----> Erziehung 
fördern und sichern soll. Die Erteilung einer W ist 
eine --+ Er1iehungsmaßregel (vgl. § 56c StGB). In 
dem Arbeitsrechl hat der -+ Arbeitgeber gegenüber 
dem-+ Arbeitnehmer ein -+ Weisungsrecht. 
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Lit.: Losdrelder. 1-:, Die Durchsetzbarkeu von Weisun­
gen, 1998: Hromadka, lv.. Unbillige Weisung unver­
bindlich?. NJW 2018. 7 

Weisungsrecht ist das Recht eines Menschen, ei­
nem anderen Menschen eine -+ Weisung zu erteilen. 
Das W. un1erliegt dem Grundsatz der -+ Verhältnis­
mäßigkeit. Es darf nicht aus persönlichen Gründen 
1u einem perloönlichen Vorteil (1. B. Selbstbefriedi­
gung) missbraucht werden. 
Lit.: Jan::.. N„ Das Weisungsrecht, 2003 

Weisungs"erwaltung ist die -> Verwaltung (staatli­
cher) Aufgaben du1d1 c111c11 anderen Hobeitst.rager 
(-+ Selbstverwaltungskörperschaft) als Fremdver­
waltung nach -+ Auflrag und -+ Weisung (1. B. 
Erhaltung der öffentlichen Sicherheil und Ordnung, 
Aufsicht über Pflichtschule). Die W. ist-+ Auftrags­
verwaltung. Sie ist zu unterscheiden von der Auf­
tragsverwaltung in dem engeren Sinn, bei der die 
weisungsberechtigte staatliche Behörde keiner ge­
setzlichen Beschränkung ihres Umfangs und ihrer 
Anordnungen unterliegt, so dass diese von dem 
Träger unselbständig wahrgenommen werden. 
Lit.: Paul\'. \V., Anfechtbar~en und Verbindlichkeit von 
Weisungen in der Bundesauftragsverwaltung. 1989 

weitere (Adj. Kompamuv) 1usäulich 

weitere Beschwerde -+ Beschwerde, weitere 

Welthandelsorgunisation (World Trade OrganiLa­
tion, WTO) ist die 1994 gegründete internationale 
Handelsorganisation mit (2001 143 bzw. 2007 150 
blw. 2016 163 bzw.) 2018 164Mitgliedern (z.B. 
2001 China, 2012 Russland. 2015 Kasachstan). Ihr 
Sitz ist in Genf. Die W hat eine mit 7 Welthandels­
richtern besetzte Schlichtungsstelle. die S1reitfälle 
mit Bezug zum intemauonalen Handel entscheidet. 
Lit.: Welthandelwrganisation, 4. A. 2009. online 2016; 
WTO-Handbuch. hg. v. Prieß, H. u. a„ 2003; Sroiber. B„ 
Das Streitschlichtungsverfahren der Welthandelsorgani­
sation, 2004: Senri, R„ Welthandelsorganisation, 2. A. 
2021 

Weltkulturerbe ist die Gesamtheit der durch die 
Welterbekonvention der UNESCO geschützten 
Stätten menschlicher Kultur. Das W. umfasst ( 1999) 
rund 2000 Denkmäler bt\\ 2018 1071 Stätten (z.B. 
Elbetal bei Dresden. Wartburg. Berlin-Museums­
m~el. Kloster Lorsch. Wachau). Die Konvention 
verpflichtet zur Pflege und 1um Schutz vor Verände­
rungen, wirkt sich ahcr auch touristisch vorteilhaft 
und damit geldlich au~. 
Lit.: Siefma1111, 1:. Die Natur- und Kulturwunder Euro­
pas. 2003; Knoll, G., UNESCO Weltkulturerbe und 
Tourismus. 2022 

Weltpostverein ist der Zusammenschluss von Staa­
ten zur Regelung und Vereinheitlichung der zwi­
schenstaatlichen Po-.tbe1iehungen (Weltpostvertrag 
1878. Sitz in Bern). 
Lit. Sd1ranm1. K., Der Weltpostverein. 1983 

Weltraum ist der die Erde insgesamt umgebende in 
grenzenloser Ausdehnung mit unvorstellbarer Ge­
schwindigkeit befindliche Raum. 
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Lit.: Reinke, N., Geschichte der deutschen Raumfahrt­
polilik, 2004 

Weltraumrecht ist die Gesamtheit der den Welt­
raum betreffenden Recht<>sätze, die außer auf allge­
meinen Regeln des -+ Völkerrechts auf besonderen 
zwischenstaatlichen Vemägen (z.B. Vertrag über die 
Grundsätze zur Regelung der Tätigkeiten von Staa­
ten bei der Erforschung des Weltraums usw. von 
dem 27. l.1967) beruht. 
Lit.: Handbuch des Weltraumrechts, hg. v. Böcksriegel. 
K„ 1991; Wi11s, E., Weltraumhaftung im Völkerrecht. 
2000; Sehladebach. M .. Schwerpunktbereich - Einfüh­
rung in ua~ Weltrnu1urech1, JuS 2008, 217; Sehlade­
bach, M., Weltraumrecht, 2020 

Weltslrafgerichtshof -+ Internationaler Strafge­
richtshof 

Welturheberrecbtsabkommeo ist der mehrseitige 
völkerrechtliche Vertrag über die notwendigen Be­
stimmungen zu dem Schutz der Urheberrechte von 
dem 6.9.1952. 
Lit.: Goldbaum, W., WehurheberrechL~abkommen, 1956 

werben (V.) anpreisen, empfehlen 

Werbung ist die bewusste Anpreisung einer 
-+ Ware bzw. das Verhalten, das darauf angelegt ist. 
andere dafür zu gewinnen, die Leistung dessen in 
Anspruch zu nehmen, für den geworben wird. Die 
W. muss wahrheitsgetreu sein, darf nicht irreführen 
und eingetragene Markenzeichen nicht schädigen. 
Nach einer Richtlinie der für Verbraucherfragen 
zuständigen Minister der Mitgliedstaaten der Euro­
päischen Union vom Oktober 1997 ist vergleichende 
W. einschließlich des unmittelbaren Preisvergleichs 
zulässig, sofern sie nicht irreführend oder verun­
glimpfend ist. Möglich ist es demnach. bei der Wer­
bung für eigene Erzeugnisse Angebote anderer Her­
steller als schlechter oder teuerer darzustellen. Nach 
§ 6 11 UWG verstößt vergleichende W. unter näher 
genannten Voraussetzungen gegen die guten Sitten. 
Zulässig ist W. auch mit schockierenden Bildern 
(Benetton, Grenzen str.). Rechtstatsächlich scheinen 
die durch Werbung erzielten Einkünfte so bedeut­
sam und die dadurch bestimmbaren Empfänger, 
Verbraucher und Wähler so leicht manipulierbar, 
dass Medien überwiegend von Werbeeinnahmen 
beeinflusst werden können und sogar eine Stellung 
als Bundeskanzler hauptsächlich durch geschickte 
finanzierte Werbung erlangt werden kann, weil mit 
Geld nahezu alles möglich zu werden scheint. 
Lit.: Kleine-Cosack, M„ Das Werberecht der rechts- und 
steuerberatenden Berufe, 2. A. 2004: Krimphove, D., 
Europäisches Werberecht, 2002; Rogge. H„ Werbung. 
6. A. 2004; Schefold. A„ Werbung im lnt.emet, 2004 

Werbungskosten (§ 9 EStG) sind Aufwendungen 
zu Erwerbung, Sicherung und Erhaltung der 
-+ Einnahmen bei den bestimmten -+ Einkünften 
(z.B. Aufwendungen für Fahrt zu der Arbeitsstätte, 
Aufwendw1gen für den Bezug der Zeitung Handels­
blatt [str.], 1.1.2004 Pauschbetrag 920 Euro. 2012 
1000 Euro). Eltern. die Wohnraum an ein unter­
haltsberechtigtes Kind vermieten, können einen 
entstehenden Verlust als W. geltend machen. weil sie 

Werkstarifvertrag 

ein Wahlrecht haben. ob sie -+ Unterhalt in bar oder 
durch Überlassung von Wohnraum gewähren. W. 
sind von den Einnahmen bei der jeweiligen Ein­
kunftsart abzuziehen. 
Lit.: Marussek. S .. Zum Werbungskostenbegriff. 2000; 
Hier/, R.. Kapitalvermögensverluste als Werbungskos­
ten, 2003; Srache, U„ Werbungskosten, 3. A. 2021 

Wergeld (Manngeld) ist in dem mittelalterlichen 
deutschen Recht die bei Tötung eines Menschen 
(lahd.] wer [M.J [Jat.] vir Mann) rechtstatsächlich in 
Gegenständen zu erbringende, in Geldeinheiten 
ausgedrückte Leistung (z.B. 200 Schillinge bei 
Tötung eines Freien). Das W. löst die ältere Selbst­
hilfe vielleicht seit dem Frühmittelalter unter dem 
Einfluss von Kirche und Herrscher in gewissem 
Umfang ab. Es fällt teils an die Verwandten des 
Opfers, teils an den König. Es ist keine Strafe, son­
dern ein Sonderfall der allgemeineren Buße (Besse­
ning). Es verschwindet mit dem Aufkommen der 
peinlichen -+ Strafe in dem Hochmitlelalter ( 12. 
Jh.). endgültig in der frühen Neuzeit. 
Lit.: Köbler, G., Deutsche Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

Werk ist das schaffende Verhalten sowie dessen 
Ergebnis (z.B. Bauwerk, Kunstwerk, Druckwerk). 
Das W. ist Tatbestandsmerkmal des -+ Werkliefe­
rungsvemags und des -+ Werkvertrags (Herstellung 
oder Veränderung einer Sache oder sonstiger durch 
Arbeit oder Dienslleistung herbeizuführender Er­
folg). In dem Arbeitsrecht wird auch der -+ Betrieb 
als W. bezeichnet. In dem -+ Urheberrecht ist W. 
das Ergebnis der Täligkeit des Urhebers. Ein neues 
W. liegt dabei nicht vor, wenn nur ein älteres W. 
ohne Eigenständigkeit fortgeführt wird (z.B. 
Dr. Shiwago - Laras Tochter). Kein W. m dem Sinn 
des Urheberrechts ist auch das Telefonbuch. 
Lit.: Beuinger, T. Der Werkbegriff im spanischen und 
deutschen Urheberrecht, 2001 ; König, E .. Der Werkbe­
griff in Europa, 2014; Maamar, N.. Computer als 
Schöpfer, 2021 

Werklieferungsvertrag (§ 651 BGB) ist der 
-+ Vertrag, in dem sich der eine Teil (Unternehmer) 
verpflichtet, ein Werk aus einem von ihm zu be­
schaffenden Stoff herzustellen. Eigentlicher W. liegt 
dabei nur vor, wenn eine unvertretbare Sache (z.B. 
Maßanzug) herzustellen ist (sonst 1111eigentlicher 
W.). Auf einen Vemag, der die Lieferung herzusLel­
lender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zu 
seinem Gegenstand hat, finden die Vorschriften über 
den Kauf Anwendung. Bei nicht vertretbaren Sachen 
smd auch die §§ 642, 643, 645, 649 und 650 BGB 
anzuwenden. 
Lit.: S(lrkowsl..y. H., Der Wcrklieferungsvertrag im 
Verlagsbuchhandel, 1959 

Werklohn ist das -+ Entgelt des -+ Unternehmers 
bei dem -+ Werkvertrag. 
Lit.: Cuypers. M„ Der Werklohn des Bauunternehmers, 
2000 

Werkstarifvertrag ist der auf das Werk (Betrieb) 
eines einzelnen -+ Arbeitgebers bezogene -+Tarif­
vertrag. 



Werkvertrag 

Werkvertrag ( § 631 BGB) ist der gegense111ge 
-+ Ycnrag, in dem sich der eine Teil ( • Unter­
nehmer. Hersteller) 1u der Herstellung eines Werkes 
(aus einem von der anderen Seite lU liefernden 
Stofl). der andere Teil (Besteller) zu der Entrichtung 
einer Vergütung verpflichtet (z.B. Bau eines Hau­
ses). WesentJich ist hierbei. dass der Unternehmer 
nicht nur ein Tun schuldet, sondern einen -+Erfolg 
und damit das Risiko des Eintretens oder Ausblei­
bens des Erfolgs trägt (ohne Erfolg kem Lohn). Der 
Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von 
Sachmängeln und Rechtsmängeln zu verschaffen 
(§ 633 1 BGB). Das Werl-. ist frei von Sachmängeln, 
wenn C'> die vercmbarte, hilfsweise die vorausge­
sevte. hdfäwe1se die übliche. zu erwartende Be­
schaffenheit hat., und frei von Rechtsmängeln. wenn 
Drille in Bezug auf das Werk keine oder nur die im 
Vertrag übernommenen Rechte gegen den Besteller 
geltend machen können (§ 633 U, III BGB). Bei 
Mängeln hat der Besteller ein Recht auf "' Nach­
crfüllung (-+Nachbesserung oder Neuherstellung), 
eigene Beseitigung des Mangels und Aufwcndung!>­
er.all. -+ RücktritL -+ Minderung. -+ Schadenser­
sal! oder Aufwendung~cr.av {§ 634 BGB). Die 
Miingelansprilche verjiihrcn in zwei Jahren (§ 634a T 
Nr. 1 BGB bei Herstellung, Wartung oder Verände­
rung einer Sache, Erbringung von Planungs- oder 
Überwachungsleistungen hierfür). fünf Jahren 
(§ 614a I Nr. 2 BGB Bauwerke und zugehörige 
Planungen) oder in der regelmäßigen Verjährungs­
fnsl (§ 634a l Nr. 3 BGB. § 195 BGB 3 Jahre). Der 
Besteller muss das mangelfreie Werl-. ~ abnehmen. 
Mil der Abnahme (§ 640 BGB) ist die Yerglitung 
fällig (§ 641 BGB). Der Unternehmer hat ein be­
sonderes geseuliche~ -+ Pfandrecht (§ 647 BGB). 
In der Rechtswirklichkeit wird vielfach auf die 

+ Vergabe- und Vertragsordnung (Verdingungsord­
nung) für Bauleistungen (VOBJ abgestellt Sonder­
fälle des Werkvertrags sind z.B. -+ Reisevenrag. 
Spedition. -+ Kommission oder -+ Verwahrung. 
Da' Recht des Werkvenrags gilt auch für den ei­
gentlichen-+ Werkliefcrungsvertrag. 
Lit.: Biidenbender, U., Der Werkvertrag, JuS 2001, 625; 
Stl111d11agies. J., Das Werk venragsrccht nach <ler 
Schul<lrechtsrefonn. NJW 2002. 396; Rei11ki11g/ 
Scl1111idt!Woyre. Die Autoreparatur. 2. A. 2006: n~her. r: 
u. a , Die Entwrd.Jung <les Bauträgerrecht'> sowie d~ 
Architekten und Ingenieurrechts. NJW 2013. 209; 
lfedt•m1a1111, D., § 640 BGB. NJW 2015. 2381. BGB 
Werl-. venrag. 2018; i,,(111, ~V.. Die neue Berechnung des 
Schadensersatanspruchs bei Werkmängeln. NJW 2018, 
2166; BGB Werkvertrag, 2018 

Werkzeu~ ist <las Gerät oder Mittel für eine Tätig-
1-.cit oder die Erreichung eines Erfolgs. In dem (all­
gemeinen) -+ Strafrecht ist W. auch ein anderer 
Mensch (§ 25 StGB). durch den ein Täter eine 
„ Straftat (ab mittelbarer -+ Täter) begeht. Das 

(mcn<;cWiche) W. darf den -+ Tatbestand nicht 
selbst rechtswidrig und schuldhaft verwirklichen, 
sondern mus~ 1.. B. in einem -+ Irrtum. unter 
-+Zwang oder ohne-+ Schuldfähigkeit handeln. In 
besonderen Straftatbe\tänden (z. B. §§ 224. 244. 250 
StGB) ist W cm "'Gegeru;tand, mit dem ein 
Mensch verlellt oder der Wider:.tand eines Men­
schen ausgeschaltet werden soll oder kann (7 .. B. 
Gaspi~tole. Taschenmesser, Hund). Hier ist W. ein 
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Merkmal des Straftatbestands b1w. der Qualifika­
tion. 
Lit: Bt•cka, J„ Waffe und Werl-.1eug als Tatmittel. 
2003: Rb1111t111, T., Grundwissen Strafrecht Da~ „mit­
gefühnc" gefährliche Werkzeug. JuS 2012. 117 

Wert ist der Grad der Brauchbarkeit eines Gegen­
stands in Geld. Er ergibt sich aus dem Preis, der ab 
Entgelt gezahlt wird oder werden würde. In einem 
Zweifelsfall muss er besonders ermittelt werden. 
Gemeiner W. ( objekriver) W. ist der W., den der 
Gegenstand mit Rücksicht auf 2'.eit und Ort für Je­
dennann hat Subjektiver W ist der W., den der 
Gegen~tand gerade für eine be~timmte einzelne 
Person hat. + EinheiLSwert, ~ Streitwert 
Lit.: Til/11um11, H., Tabellenhandbuch lmmobilienwen­
ermittlung. 2007; Zimmermann. P.. lmmobilienwerter­
miuJungwcrordnung, 2010 

werten (V.) Wert ermitteln. nach Werten beurteilen 

Wertinteresse -+ lnteresse 

Wertpapier 1i.t die -+ Urkunde. deren lnoehabung 
Voraussellung für die Geltendmachung de:. in ihr 
verbrieften -+ Rechtes ist (str.). Die Wertpapiere 
betreffen entweder -+ Mitgliedschaftsrechte (z.B. 
-+ Aktie). sachenrechlliche Rechte (z.B. -+ Hypo­
thekenbrief) oder forderungsrechtliche Rechte (z.B. 
-+ lnhaberschuldverschreibung) und sind -. /11/w­
berpapiere (7. B. lnhaber~chuldverschreibung). 
-+ Orderpapiere (z.B. Scheck) oder -+ Rektapa­
piere (Namenspapiere, 7.. B. Sparbuch, Anweisung). 
Die bürgcrlichrechtlichen Grundfiguren des Wertpa­
piers sind •Anweisung und -+ lnhaberscbuldver­
schreibung, die praktisch wichtigsten Wertpapiere 
-o Wechsel. -+ Scheel-. und -+ Aktie. In dem Stmf­
recht werden Wertpapiere teilweise dem -+ Geld 
gleichgestellt (§ 151 StGB). Sachhch wird das W 
zunehmend durch die in elektronischen -+ Reghtem 
geführte Buchung erselL.t (Wertrecht. Nellgeld). 
Nach§ 2 1 WpHG ist W. die Aktie, das-. 2'.ertifikat, 
die -+ Schuldverschreibung, der ...... Genussschein. 
der -+ Optionsschein oder ein vergleichbares W. 
(z. B. M1tgliedschaftsrecht, Forderungsrecht). soweit 
e:. auf einem öffentlichen Marl-.t gehandelt und 
durch eine staatlich anerkannte Stelle geregelt und 
überwacht wird. 
Lit.: Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz. hg. v. 
A11gerer/Gei11el. S./Siißma1111, R., 3. A. 2017; Haar­
man.r;, W/Schiippefl, M.. Frankfurter Kommemar wm 
WpUG. 3. A. 2008; Handbuch ÜbemahmerechL nach 
dem WpÜG, hg. v. Paschos. N. u.a .• 2017; Casca111e, 
C.. Wenpap1ererwerbs- und Übemahmcgesecz, 2022 

Wertpapierhandelsgesetz ist das den Handel mit 
-+ Wertpapieren betreffende Gesetz ( 1.8. 1994 ), das 
u.a. Bestimmungen über das für-+ Insider geltende 
Recht enthält. 
Lit.: Wcnpapierhandelsrecht, hg. v. Assmann. H.I 
Schneider, U. , 7. A. 2019; FloriC111. U .. Rechtsfragen des 
Wenpap1crhandels im IntemeL, 2001: Wertpapierhan­
delsgc~tt. hg. '. Fuchs. A. 2. A. 2016. 3. A. 2022. 
Wertpapierhandebgesetz. hg. v. Jusr. C. u.a .. 2015; Das 
neue Wenpap1erhandelsrecht, hg. v. Mock, S. u. a„ 
2018: Mock, S., 25 Jahre Wenpapicrhandelsgcse11 .• 
2020 
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Wertpapierprospektgesetz ist das den Anwen­
dungsbereich der Prospektpflicht, die Anforderun­
gen an den Inhalt von Wertpapierprospekten und das 
Billigungsverfahren bei der Bundesanstalt für Fi­
nanzdicn'>tleistungsaufsicht regelnde Gesetz. 
Lit.: JmtAhß/Rit</Zeising, Wcnpapierprospel..tgeset1. 
2009 

Wertpapierrecht ist das die -+ Wertpapiere betref­
fende Recht, das in dem -+ BUrgerlichen Geset1-
buch, in dem -+ Handelsgesetzbuch. in dem 
-+ Aktiengesetz sowie in einzelnen Sondergesetzen 
(Wechselgesetz, Scheckgcse11) geregelt ist. 
Lit.. Bmx. H.lflenssler. M .. Handchrecht mit Grund1ll 
gen de~ Wenpapierrecht~„ 2J. A. 2020: G11rsky, K .. 
Wertpapierrecht. 3. A. 2007 

Wertrecht ist die in elcktronii,chen Registern ge­
führte Buchung eines Wertes als Recht. 
Lit.: De<'lwmps, C.. Wen.rechte 1m Effektengiroverkehr, 
1989: Leu/. T. Das Wen.recht der Mitgliedschaft. 1999 

WertscbuJd IM entweder die auf einen bestimmten 
feststehenden Wertbetrag oder eine Summe lautende 
Schuld (Geldbetragsschuld z.B. -+ Darlchcn-.­
schuld) oder die auf einen in ... Geld zu berechnen­
den Wert eines Gegenstands lautende Schuld (W. 
i. c. S., Geldwertschuld z.B. -+ Schadensersatz­
schuld). Die W. steht in Gegensal/ zu der auf die 
Leistung einer (sonstigen) -+ Sache gerichteten 
Schuld 
Lit.: Hö~el. ~V.. Die Geldschuld ab Wertschuld, 1949 

Wertsicherung (F.) ist die Sicherung eines Wertes. 
Lit.: Peppeis. W.. „Preiswert" stau „billig" - Wertsiche­
rung durch fundiertes Prcb-Lcbtungs-Managemcn1. 
201J 

Wertsicherungsklausel ist die -+ Vereinbarung, 
dass der Betrag einer Geldschuld in Euro durch den 
Kur<; einer anderen -+ Währung. den Goldkurs oder 
den Preis für andere Güter und Leistungen bestimmt 
wird. Die W. verhindert innationsbedingte Wertver­
luste und bedarf vielfach der -+ Genehmigung. Es 
galt die an dem 7.9.2007 durch da.~ Preisklauselge­
setz ersellle Pre1sklauselverordnung von dem 23.9 
1998. 
Lit.: Dierdorf. J„ We~ichcrung,klauseln nach neuem 
Euro-Re1:h1. 1998: Steiner. U., Wcmicherungsklauseln, 
2003: Kirc:hhoff. G„ Wensichcrungsklauseln für Euro­
Verbindlichkeiten. 2006 

Wer tsystem (Wertesystem) ist die zu einer zusam­
menhängenden Ordnung vereinigte Mehrheit von 
anerkannten Werten. Jede Rechtsordnung enthält 
notwendigerweise ein bestimmtes W, das sich insbe­
sondere aus der jeweiligen -+Verfassung ennitteln 
lässt. Nach dem -+ Grundgesc11 ist der Schurz von 
-+Freiheit und MenschenwUrdc der oberste Zweck 
allen Rechtes (Ant. 1. 2 GG). Weitere grundlegende 
Prinzipien sind z.B. die Menschenrechte. die 
-+Gewaltenteilung. die-+ Gesetzmäßigkeit der Ver­
waltung oder die-+ Unabhängigkeit der Gerichte. 
Lit. · Europa ah Wenegcmein~haft. 2002 

Wertung (F.) ist die Beurteilung einer Gegebenheit 
nach einem Wert oder mehreren Werten. 

Westeuropäische Union 

Wertungsjurisprudcnz (F.) ist eine in der Mitte des 
20. Jahrhunderts beginnende Richtung der Rechts­
wissenschaft, die der lnteres~enjurisprudcn1 folgt 
Sie baut vor allem auf den in der jeweiligen Verfas­
sung erkennbaren Werten auf. Einer ihrer frühen 
Vertreter ist Karl Larenz. 
Lu.: Petersen. J„ Von der lmeressCnJuri,prudenz zur 
Wertungsjurisprudcn1 .. 2001 

Wertzeichen ist der Gegenstand, der unabhängig 
von seinem Gegenstandswert einen bestimmten 
Wert repräsentiert. Amtliche W. (§ 148 StGB) sind 
von einem Träger hoheitlicher Gewalt befugtenna­
ßen ausge,tellte Zeichen. die als Quittung für die 
Entrichtung von Gebühren. Steuern oder Abgaben 
dienen oder deren Leistung erleichtem oder überwa­
chen (z. B. Pos1wert1eichen [mit der Privatisierung 
der Post fragwürdig geworden). Versicherungsmar­
ken). Das Nachmachen amtlicher W. sowie d.is Ver­
schaffen und Verwenden falscher amtlicher W. ist 
strafbar. 

Wertzeichenfälschung --+ Wertzeichen 
Lil.: Landes, J., Die Wert1eichenfähchung, 2007 

Wesen (N.) Sein, Gesamtheit der kenn1e1chnenden 
Merkmale 

Wesensgehalt ist der wesentliche Kerngehalt einer 
Gegebenheit. 

Wesensgehaltsgara ntie (An. 19 II GG) bt die 
durch die -+ Verfassung gewährte Garantie, dass 
kein -+ Gn111drecht in seinem Wesen angetastet 
werden darf. Die W. bildet eine absolute Grenze für 
die Einschränkung eines Grundrechts. Der Wesens­
gehaJt ist dann angetastet. wenn der E1111elne zu 
e111em Objekt des staatlichen Handeln<, gemacht 
\\ird. insbesondere wenn ihm der Gebrauch eines 
Grundrechts durch Voraussetzungen er-;chwert wird, 
auf deren Erfüllung er l..einen Einfluss hat. 
Lit.: Hain, K, Die Grundsäue des Grundgesetzes, 
1999; Schaks, N„ Die Wesensgehaltsgarantie Art. 19 ll 
GG. Jus 2015. 407 

wesentlich (AdJ.) zu dem Wesen (einer Gegeben­
heit) gehörend 

wesentlicher Bestandteil -+ Bestandteil. wesentli­
cher 

West (Sb.) ist die durch den scheinbaren Sonnenun­
tergang in dem Rahmen der Umdrehung cler F.rde 
um ihre Ach!>e gekennieichnete Himmel<.nchtung. 

Westen (M.) ist die durch den scheinbaren Sonnen­
untergang in dem Rahmen der Umdrehung der Erde 
um ihre Achse gekennzeichnete Himmelsrichtung. 

Westeur opa (N ) ist der Westen Europas. 

"'esteuropäisch (Adj.) Westeuropa betreffend 

Westeuropäische Union (WEU) Belgiens. Frank­
reichs. Luxemburgs. der Niederlande und Großbri­
tanniens von dem 17 .3.1948 war der tu gegenseiti-



Wettbewerb 

gern Bei<.tand für den Fall der Wiederaufnahme 
einer deutschen Angriffspohlik durch Vertrag be­
gründete Staatenbund, der 1954 unter Änderung des 
Vertragslwccks auf die Förderung der Einheit Euro­
pa~ um Italien und die Bundesrepublik Deutschland 
erweitert wurde und dessen operative Aufgaben 1.u 
dem 13.11.2000 auf die Europäische Union übertra­
gen wurden. An dem 31.3.2010 beschlossen 10 
Vollmitglieder die Auflösung infolge Zweckerrei­
chung. 
LiL Birk. 1~· .. Der Funktionswandel der Westeuropäi­
schen Union, 1999; Brandsretter, G .• Die Westeuropäi­
sche Union, 1999 

Wettbewerb ist da„ Streben mehrerer nach einem 
Ziel, das nicht alle (gleichzeitig) erreichen können. 
ln dem _, Wirtschaftsrecht i!.l W. das Streben jedes 
von mehreren _, Unternehmern, auf einem gemein­
samen Markt mit möglichst vielen Kunden ab1u­
schließen. Der W. ist kennzeichnender Bestandteil 
der -+ Marktwirtschaft. Seine schädlichen Aus­
wüchse sind durch „1aatliches Handeln tu bcselli 
gen. Die„ ist in-;bc„ondere durch das Gesett gegen 
den unlauteren W. ( 1909) geschehen. Dieses crkfän 
allgemein alle unlauteren (unfairen) Wenbewerbs­
handlungen (d. h Handlungen einer Person mit dem 
Ziel, zu Gunsten des eigenen oder eines fremden 
Unternehmens den Absatl oder den Bezug von Wa­
ren oder die Erbringung oder den Bezug von Dienst­
leistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpnichtungen ZU fördern, * 2 r Nr. 1 
UWG), die geeignet sind, den Wenbewerb 1.u einem 
Nachteil der Mitbewerber, der Verbraucher oder der 
sonstigen Marktteilnehmer spürbar zu beeinLrächll­
gen. als unzulässig (§ 3 UWG, z . .B Abwerben von 
Arbeitskr'.iftcn. übermäßige Ausnützung \'On Gefüh­
len des Mitleid„ für geschäftliche Zwecke. Anspre­
chen Unfallbeteilig1cr an dem Unfallort w geschäft­
lichen Zwecken, Scannen eines Telefonbuchs 
zwec~ Vermarktung, geseuliche Beispiele m den 
§§ 4ff. UWG). Rechtsfolge können Beseitigungsan­
spruch, Unterlas~ungsanspruch. Schadensersatzan­
spruch, Gewinnabschöpfung oder Slrafe sein. 
Lit.: Emmerich. V., Unlaulerer Wettbewerb. 11. A. 2019; 
Harre-8al'e11da111111/He1111i11g-Bodewig, UWG. 5. A 
2021: Fezer. H., UWG, 3. A. 2016; Olth. A./Smnirw. 
UWG. 7. A 2016; UWG Handkommentar. hg v. Giir­
ting. H. u.o .. 3. A 2016; Köhler. H/Bomk11111111. J. 
Geseu gegen den unlauteren Weube"'crb, 39. A. 2021. 
Bearer. A .. Unlauterer Wettbewerb. 2011; Kiilz/er, fl„ 
Das neue UWG 2015. NJW 2016. 593; Miisd1el. W, 
Wettbewerb zwischen Pri\'atautonomie und ökonomi­
scher Effi1ien1, AcP 216(2016). 13 

Wettbewcr bsbcschrlinkung ist die Einschränkung 
der grundsättlich bestehenden Weubcwerbsfrciheit. 
Die W. kann 1. B. 1.u der Verhinderung von unlau1e­
rem -+ Weubewerb geboten sein. Ansonsten ist 
(private) W vielfach schädlich, weshalb sie durch 
das Geset1 gegen W. nur eingeschränkt 1ugelassen 
ist (§§ 1 ff. GWB). -+Preisbindung. „ Kartell, 
_, Kartellrecht 

Li1.: Bechtold. R./Bmc/1, GWB. GeselL gegen Weube­
werbsbeschrankungcn. 10. A. 2021 

Wettbewerbsrecht isl die Gesamtheit der den 
-+ Wenbewerb betreffenden Rechtssätze. Das W. ist 
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gesetzlich insbesondere m dem Gesetz gegen den 
unlauteren Wettbewerb und im Gesetz gegen Well­
bewerbsbeschränkungen geregelt. Dazu kommt das 
W. der-+ Europäischen Union. 
Lit.: WellbR, 43. A. 2021; Gewerblicher Rechtsschutt 
Wettbewerbsrecht Urheberrecht (Lbl.), 69. A. 2021; 
Köhler; Jl/Bomkmnm. J .. Gese11 gegen den unlauteren 
Weubewerb. 39. A. 2021; Berlir. ~V.. Wettbewerbsrecht, 
10. A. 2017; He1berst11mpf. H./Husemann, S., Wettbe­
werbs- und Kartellrecht, gewerblicher Rechtsschull. 
6. A. 2015: Himme/sbe1ch. G., Weubcwerbsrecht.. 5. A. 
2018; lmmenga. U./Mestmäckcr, E .• Wettbewerbsrecht. 
6. A. 2021; Europaisches und deutsches Wettbewerbs­
recht (Kartellrecht), hg. v. Bomkamm, J. u. a., 2. A. 
201~; K/11te. N., Dte Entwicklung des Wettbewerbs­
rechts, NJW 2008. 2965; Leu/. T.. Wettbewerbsrecht. 
3. A. 2016 

Wettbewerbsverbot ist die Verpflichtung einer 
Person, keinen gewerblichen _, Wettbewerb zu 
einem Unternehmer zu betreiben. Sie ergibt sich 
während des Bestehens eines -+Dienstverhältnisses 
aus der-+ Treuepflicht (vgl.§ 60 HGB). nach seiner 
Beendigung evtl. aus einem vertraglich begründeten 
(entgeltlichen) W. (z B * 74 HGB). Ein W. anläss­
lich des Ausscheiden' aus einer freiberuflichen 
Sozietät kann längstens eine Dauer von zwei Jahren 
haben. 

Lit.. Bauer; J./Diller. M.. Weubewerbsverbote, 8. A. 
2018,9.A.2022 

Wette (§ 762 BGB) ist das (gegenseitige,) zu der 
Bekräftigung bestimmter widerstreitender Behaup­
tungen mehrerer Vertr.1gspartner dienende -+ Ver­
sprechen, dass dem, dessen Behauptung sich als 
nchtig erweist. ein Gew111n 1ufallen soll. In Gegen­
satz zu dem -. Spiel liegt der Zweck der W. nicht in 
der Unterhaltung oder in dem Gewinn (so aber z.B. 
Pfcrdewette). sondern in der Bekr'.ift.igung eines 
ernsthaften Meinungsstreits. Durch W. wird eine 
-. Verbindlichkeit nicht begründet. doch kann das 
taL~ächlich Geleistete nicht wegen Fehlens einer 
Verbindlichkeit zurückgefordert werden. Die staat­
lich genehmigte Wette i~I analog § 763 BGB ver­
bindlich. 

Lit.: Voßk11h/e, A.. Rechtsfragen der Sportwette, 2002: 
Horn, H., Zum Recht der gewerblichen Veranstaltung 
und Vermittlung von Sponwetten, NJW 2004, 2047 

wetten (V.) für die Richtigkeit einer Behauptung 
gegenseitig Geld ven;prechen 

WEU (F.) -+ Westeuropäische Union 

WHO (World Health Organiz.ation) Weltgesund­
heitsorganisation, 22.7.1946, Sitz in Genf 

wichtig (Adj.) gewichtig, bedeutsam 

wicht iger Grund -+ Kündigung 

wider (Präp.) gegen. entgegen 

Wider klage (z B. § 33 .lPO) ist die _, Klage. die 
von dem -+ Beklagten m dem gleichen Verfahren 
gegen den _, Kläger erhoben wird. Eine W. sellt 
voraus, dass ein rechtlicher Zusammenhang zu der 
Klage besteht (z.B. Zahlung des Kaufpreises und 
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Schadensersatz wegen Nichterfüllung). Die W. wird 
grundsätzlich wie eine selbständige Klage behan­
delt. 
Lit.: Ort, A„ Die Parteiwiderklage, 1999; Huber, M„ Die 
Widerklage, JuS 2007, 1079 

widerklagen (V.) Widerklage erheben 

widerrechtlich (Adj.) rechtswidrig 

Widerrechtlichkeit -+ Rechtswidrigkeit 

Widerruf ist in dem Privatrecht grundsätzlich die 
-+ Willenserklärung, die eine noch nicht endgültig 
wirksame Willenserklärung von Anfang an beseiti­
gen soll (§ 130 I 2 BGB, vgl. aber z.B. § 671 BGB). 
In dem Verwaltungsrecht (§ 49 VwVfG) ist W. die 
Autbebung eines rechtmäßigen -+ Verwaltungsakts. 
Ein rechtmäßiger, nicht begünstigender Verwal­
tungsakt kann auch nach seiner Unanfechtbarkeit für 
die Zukunft widerrufen werden. außer wenn ein 
Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen 
werden müsste oder aus anderen Gründen ein W. 
unzulässig ist Ein rechtmäßiger begünstigender 
Verwaltungsakt kann dagegen nur widerrufen wer­
den, wenn der W. durch Rechtsvorschrift zugelassen 
oder in dem Verwaltungsakt vorbehalten ist, wenn 
mit dem Verwaltungsakt eine AuOage verbunden ist, 
die der Begünstigte nicht oder nicht rechtzeitig 
erfüllt hat, wenn die Behörde auf Grund nachträg­
lich eingetretener Tatsachen berechtigt wäre, den 
Verwaltungsakt nicht zu erlassen, wenn die Behörde 
auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berech­
tigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen oder 
wenn schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu 
verhüten oder zu beseitigen sind. Ein rechtmäßiger 
Verwaltungsakt. der eine Geldleistung oder eine 
teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimm­
ten Zweckes gewährt, kann auch mit Wirkung für 
die Vergangenheit widerrufen werden, wenn die 
Leistung nicht für den bestimmten Zweck verwen­
det wird oder eine mit dem Verwaltungsakt verbun­
dene Auflage nicht erfüllt wird. 
Lit.: Damm, R.!Rehbock, K„ Widerruf. Unterlassung 
und Schadensersatz in Presse und Rundfunk, 3. A. 
2008; Masud1. A .. Neues Muster für Widem1fsbeleh­
rungen, NJW 2008, 1700; Ebnerli, P., Widerruf und 
Widerrufsbelehnmg, NJW 201 J, 1029; Hoffmann, J. 
u. a„ Die Rücksendung der Ware als Widerrufserklä­
rung. NJW 2015, 2529; Omlor. S„ Erlöschen des ewi­
gen Widerrufsrechts bei lmmobiliardarlchensvernägen 
(am 21.6.2016), NJW 2016, 1265; Vels. M„ pf]ichtan­
gabea zu Widerrufsinformationen. NJW 2018, 1285 

widerrufen (V.) Widerruf erklären 

Widerrufsrecht ist das -+Recht zu einem -+ Wi­
derruf einer -+ Willenserklärung. Nach § 355 BGB 
ist der gesetzlich widerrufsberechtigte -+ Ver­
braucher(§ 312 BGB Haustürgeschäft,§ 312d BGB 
Fernabsatzvertrag, § 485 BGB Teilzeit-Wohnrechte­
vertrag, § 495 BGB Verbraucherdarlehensvertrag) 
an seine auf den -+Abschluss eines-+ Vertrags mit 
einem -+ Unternehmer gerichtete Willenserklärung 
nicht mehr gebunden, wenn er sie fristgerecht 
(durch eindeutige, nicht notwendigerweise begrün­
dete Erklärung innerhalb 14 Tagen) widerrufen hat. 

Widerspruchsverfahren 

wobei der Unternehmer die Widerrufsrechtsbeleh­
rung auch unmittelbar nach Vertragsschluss übermit­
teln darf. Bis zu dem Ablauf der Widerrufsfrist be­
steht schwebende Wirksamkeit. 
Lit.: Fischer. N„ Das allgemeine vcrbraucherschützende 
Widerrufsrecht, 2003 

WiderrufsvorbebaJt ist der -+ Vorbehalt einer 
nachträglichen Beseitigung einer Erklärung oder 
Anordnung durch Widerruf. Der W. ermöglicht die 
spätere Autbebung ohne Weiteres. ln dem Verwal­
tungsrecht kann er Nebenbestimmung des -+ Ver­
waltungsakts sein. 
Lit.: Wellas, M„ Der Widerrufsvorbehalt. 1973 

widersprechen (V.) Widerspruch erklären, sich 
gegenteilig äußern 

Widerspruch ist die einem Umstand widerspre­
chende Gegenäußerung. In dem Sachenrecht (§ 899 
BGB) kann bei Unrichtigkeit des-+ Grundbuchs zu 
dem Schutz des wahren Berechtigten ein W. in das 
Grundbuch eingetragen werden. Der W. sichert den 
-+ Anspruch auf -+ Berichtigung des Grundbuchs 
und zerstört den öffentlichen-+ Glauben des Grund­
buchs. ln dem Verfahrensrecht ist W. eine Bezeich­
nung für verschiedene -+ Rechtsbehelfe (z.B. 
§§ 694, 777 [Erinnerung], 924 ZPO). In dem Ver­
waltungsrecht ist der W. (§§ 68 ff. VwGO) der all­
gemeine -+ Rechtsbehelf gegen einen -+ Verwal­
tungsakt. Er leitet das -+ Verwaltungsverfahren ein, 
in dem vor Erhebung der -+ Anfechtungsklage 
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwal­
tungsakts nachzuprüfen sind (-+ Widerspruchsver­
fahren). Er hat in dem Rahmen der §§ 80, 80b 
VwGO aufschiebende Wirkung. 
Lit.: Eich/er, M„ Das Widerspruchsrecht des Arbeit­
nehmers beim Betriebsübergang, 2002; Maiberg, K„ 
Zur Widerspruchsabhängi.gkeit von strafprozessualen 
Verwertungsverboten. 2003 

Widerspruchsbehörde(§ 73 VwGO) ist die-+ Be­
hörde, die über den -+ Widerspruch gegen einen 
Verwaltungsakt entscheidet. Dies ist je nach gesetz­
licher Regelung die nächsthöhere Behörde oder 
ausnahmsweise die Behörde, die den -+ Verwal­
tungsakt erlassen hat. rhre nicht abhelfende Ent­
scheidung ist der -+ Widerspruchsbescheid. 

Widerspruchsbescheid (§ 73 VwGO) ist der von 
der -+ Widerspruchsbehörde auf einen -+ Wider­
spruch hin erlassene -+ Verwaltungsakt. Der W. 
ergeht, wenn die Behörrle dem Widerspruch nicht 
abhilft. Er ist allerdings nur dann gesondert ohne 
gleichzeitige -+ Anfechtung des Erstbescheids an­
fechtbar, wenn er eine selbständige -+ Beschwer 
enthält(§ 79 n VwGO). 
Lii.: Wahrendorf V.. Urteil, Beschluss und Wider­
spruchsbescheid. 3. A. 1994 

Widerspruchsklage-+ Drillwiderspruchsklage 

Widerspruchsverfahren (§§ 68 ff. VwGO) ist das 
-+ Verwaltungsverfahren, das gegen einen -+ Ver­
waltungsakt gerichtet ist. ln dem W. sollen Recht­
mäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsakts 



Widerstand 

von der --+ Widerspruchsbehörde überprüft werden. 
Seme Durchführung ist grundsälLlich 1wingende 
Voraussetzung für die Erhebung einer --+ Anfech­
tungsklage oder einer --+ Verpmchtungsldage. Es ist 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Verwal · 
tungsakt:. emzuleiten und endet mil -+Abhilfe oder 
mit dem ___,Widerspruchsbescheid (§§ 70 IT. VwGO) 
Seit 2007 ist in Bayern und Nordrhein-Westfalen cm 
W. nur noch in einzelnen ge!.el2lich festgelegten 
Sachgebieten erforderlich. 
Lu„ Geis, M./H1nterselr, S .. Grundfälle 1um W1der­
~pruchsverfahrcn , JuS 2001, 1074; Piet:J1er. R.!Ronel· 
/e11fi1sch, M„ Das Assessorexamen im öffentlichen 
Rco.:ht, 14. A. 2018, 15. A. 2022 

Widerstand ist die entgegenstehende Haltung oder 
Kraft. W ~egen Vollstrecku11gsbea1111e (§§ 113 f. 
StGB) ist insbesondere die Leistung von W. mit 
--+ Gewalt (z.B. durch Festhalten an Gegenständen 
und Stemmen der Füße gegen den Boden zwecks 
Verhinderung der Verbringung an einen anderen Ort) 
oder durch --+ Drohung mit Gewalt oder der tätliche 
Angriff gegenüber einem --+ Amtsträger (Vollstre­
ckungsbeamten oder Soldaten der Bundeswehr) bei 
der Vornahme einer rechtmäßigen Diensthandlung. 
Eine Strafbarkeit wegen Widel'l>tands gegen Voll­
streckungsbeamte entfällt, wenn der Täter in ent­
schuldbarer Weise irrig die Diensthandlung als 
rechtswidrig angesehen hat<§ 113 JV StGB). 
LiL Missli11J1. ß., Widemand und Menschenrechte, 
1999; Folk, /;.. , Widerstand gegen Voll\trcckungsbeam­
te, 2000: Tlromma, H., Do.:r Widerstand gegen Vollstre­
ckung~beam1e. 2005 

Widerstand.srecht (An. 20 IV GG) ist das Recht 
jedei; -+ Deutschen, gegen Jeden. der es unternimmt, 
die verfassungsmäßige Grundordnung 1u beseitigen, 
dann, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Wider­
stand zu üben Es ist ein lellles Mittel 1ur Aufrecht 
erhahung des + Rechtes. Es birgt aber die Gefahr 
des unrechtmäßigen Widerstands gegen die Staats­
gewalt. 
Li1.: Kröger. K., Widerstandsrecht und demokratische 
Verfassung. 1971; Meyer. T., WideNandsrccht in der 
Demokratie. 1984; E/pel, T. Das Widerstandsrecht, 
2017 

widmen (V.) zueignen, bestimmen für 

Widmung ist in dem Verwaltungsrecht clie Erkla­
rung emer staatlichen Stelle. das:. eine -+ Sache 
einem bei.timmten öffentlichen Zweck dienen soll 
(öffentliche Sache z.B. Straße. § 2 FStrG). Die W. 
ist ein Hoheitsakt. Sie kann durch --+ Geset1, 
--+ Verordnung, --+ Sa11ung. --+ Gewohnheitsrecht 
oder -+ Verwaltungsakt erfolgen Ihre Recht~wir­
kung tritt erst mit der :1weckentsprechcnden Nut­
zung ein. Sie endet mit der Entwidmung. 
Lit.: Axer. l'. Die Widmung. 1994 (D1ss.); Helbich. J. 
Rechtsfragen der Widmung öffentlicher Einrichtungen. 
Jus 2011. 507 

wieder (Adv.) erneut, nochmals 

wiederaufgreifen (V) erneut aufgreifen. wieder 
behandeln 
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Wiederaufgreifeo ( § 51 VwVfG) ist die erneute 
Sachbehandlung nach Abschluss des Verfahrens. 
Das W. bt ein außerordentlicher --+ Rechtsbehelf, 
der darauf gerichtet ist, die bereits eingetretene 
Unanfechtbarkeit eines --+ Verwaltungsakts LU be­
seitigen und den (fehlerhaften) Verwaltungsakt auf­
zuheben oder abzuändern. Es erfordert ,gan1 be­
stimmte Voraussetzungen (nachträgliche Anderung 
der Sachlage oder Rechtslage. neue -+ Beweis­
mittel. Wiederaufnahmegründe. Einhaltung emer 
Frist von drei Monaten). 
Lit.: Bastia11. 0., Das verwaltungs~hördliche Ermessen 
zum Wiedcraufgreifcn. 1985; Gatz.ka. V.. Wiedcruuf­
greifen des Verwaltungsverfahrens, 2022 

Wiederaufnahme (z .. ß. §§ 578 fl ZPO) ist die 
erneute Durchführung eines rechtskräftig abge­
schlossenen --+ Prozesses. Die W. ist ein außeror­
dentlicher -+ Rechtsbehelf. Sie erfolgt durch 
--+Nichtigkeitsklage (§ 579 ZPO) oder -+ Resti­
tutionsklage (§ 580 ZPO). Die zulfü,sige Klage be­
seitigt die --+ Rechtskraft der früheren Entscheidung 
und führt zu neuer --+ Verhandlung der --+ Haupt­
sache. In dem Strafverfahren (§§ 359 ff. StPO) wird 
Lwischen W zu Gunsten und W. zu Ungunsten des 
Verurteilten unterschieden. Erweist sich der Antrag 
auf W. als begründet, so ordnet das Gericht die W. 
des Verfahrens und die Erneuerung der Hauptver­
handlung an 
Lit.: Marxen, K./T'ie111a1111. F., Die Wiederaufnahme m 
Strafsachen. 1993; h>ewer. U. , Wiederaufnahme des 
Zivilprozesse> bei naturwissenschaftlichem Erkenntnb­
fortschrill, NJW 1996, 345; Theobald. S., Barrieren un 
strafrechtlichen Wiederaufnahmeverfahren. 1998; Wie­
deraufnahme m Straf,achen, hg. v. Miebaclr, K u a., 
2016 

wiederaufnehmen (V.) erneut aufnehmen, wieder 
durchführen 

wiedereinsetzen (V.) wieder einsetlen 

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (z.B. § 233 
ZPO) ist die gerichtliche --+ Entscheidung. durch die 
eine versäumte und nachgeholte -> Prozesshand­
lung als rechtzeitig fingiert wird. Die W. sevt einen 
_. Antrag voraus. Dieser ist begründet, wenn der 
Betreffende unverschuldet verhindert war. eine be­
!>onder:. genannte --+Frist einzuhalten (z.B. durch 
Erkrankung. durch fehlerhafte Adressierung emes 
fristgcbundenen Schriftsatzes an das Ausgangsge­
richt und dort venögcrte Weiterleitung an das 
Rechtsmiuelgericht, durch veoögcrte Heförderung 
ordnungsgemäß adressierter und frankierter Post. 
nicht bei Belegtsein eines Telcfaxempfangsger'.ils 
eines Gerichts [zw.j). Die Anforderungen an das von 
dem Betroffenen Veranlasste dürfen nicht über­
spannt werden. 
Lit.: Kummer. P., Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand. 2003: Roth. W. Wiedcreinse11ung nach Fristvcr­
säumni\ wegen Belegung des Telefaxempfangsgerüts, 
NJW 2008, 785: Rohll'et1er. K., Die RechL~prcchung des 
BGH 1ur Wiedcreinse11ung in den vorigen Stand. NJW 
2018.2019 

wiederRutmacheo (V.) wieder gutmachen 
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Wiedergutmachung 
Opfer-Ausgleich 

-+ Schadensersatz, Täter-

Lit.: Merckle, T., Ein neue~ Paradigma im Strafrecht. 
1999: Wiedergutmachung für Kriminalitätsopfer, hg. v. 
Weißen Ring, 1999; Brode.m•r, H./Felm, B./Fra11osch, T. 
u. a., Wiedergutmachung und Kricgsfolgenliquidation, 
2000 

wiederherstellen (V.) wieder herstellen 

Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung 
-+ Suspensiveffekt 

wiederholt (Adj.) nochmab ausgeführt. nochmalig 

wiederholte VerftiAung + Verfügung. wiederholte 

Wiederholung (F.) Wiederholen, erneute Vornahme 

Wiederholungsgefahr ist die Wahrscheinlichkeit, 
dass ein besummtes -+ Verhalten erneut geübt wird. 
Oie W. von -+Störungen begründet in dem Privat­
recht einen -+ Unterlassungsanspruch (§ 1004 
BGB). In dem -+Strafverfahrensrecht bildet die W 
in engen Vorausset7ungen einen -+ Haftgrund. 
Lit.: Schloth. S„ Die Haftgründe der Wiederholungsge­
fahr, 1999; Strecker. K„ Die Wiederholungsgefahr. 2008 

wiedervereinigen (V.) wieder vereinigen 

Wiedervereinigung ist die erneute Vereinigung der 
Teile des Deutschen Reiches. die 1190 in der Form 
der Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 
erfolgte. Die W. war bis 3. 10.1990 em politisches 
Ziel. Zu seiner Erreichung forderte die -+ Pr'.iambel 
des -+ Grundgcsct1es das gesamte deutsche Volk 
auf. An dem 3.10.1990 trat nach winschaftlichen 
Schwierigkeiten und politischen Unruhen infolge 
der Förderung dieses Vorhabens durch die Vereinig­
ten Staaten von Amerika sowie die Duldung durch 
die Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich die 
Deutsche Demokratische Republik auf Wunsch ihrer 
Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland bei, 
ohne dass alle früheren Teile des Deutschen Reiches 
wiedervereinigt worden wären. 
Lit.: Köhler, G„ Deu1~he Rechtsgeschichte. 6. A. 2005: 
Kroesd1ell, K.. Rechtsgeschichte Deutschlands im 
20. Jahrbunden. 1992; Handbuch 1ur deuL-;chen Einheit. 
hg. v. Weidenfeld iv. 1999; Tofahm. K„ Chronologie 
der Wiedervereinigung, 2004; Bickenbach. C„ Verfa.\· 
sungsrechtliche Vereinigung und staatliche Wiederver­
einigung, JuS 2015, 891 

wiederverheiraten (V.) wieder verheiraten 

Wiederverheiratung ist die erneute Verheiratung 
eines Ehegatten nach Ende einer Ehe. 

Wiederverbeiratuo~sklausel ist die Klausel eines 
gemeinschaftlichen -+ Testaments. dass der überle­
bende Ehegatte bei Wiederverheiratung verpflichtet 
sein soll, sich mit den gemeinschaftlichen 
-+ Abkömmlingen entsprechend der gesetzlichen 
-+ Erbfolge ausemandenusetzen. 
Lit.: Buchlwl-:.. S.. Erbfolge und Wiederverheiratung, 
1986 

Wille 

Wiedervorlage ist in der Verwaltungspraxis die 
erneute Vorlage emer -+ Akte nach Ablauf eines 
gewissen Zeitraums, mnerhalb dessen vermutlich 
eine sachliche Veränderung emgetrctcn ist. 

wiedervorlegeo (V.) wieder vorlegen 

Wien (N.) ist die Hauptstadt Österreichs. 

Wiener Kongress ist der von dem 18.9.1814 bis zu 
dem 9.6.1815 in Wien tagende, die territonalen 
Verhältmsse Europas nach Beendigung der napoleo­
nischen Vorherrschaft neu ordnende, we~ntlich auf 
die Wiederherstellung der früheren Zustände vor der 
Vorhemchaft Frankreichs in Europa unter Schonung 
rrankrc1chs gerichtete Kongress. __. Deutscher 
Bund 
Ltl.: Kiibler. G„ Deutsche Rcch1sgcschichte, 6. A. 2005 

wild (Adj.) ungezähmt 

Wild ist die Gesamtheit der wildleb..:nden jagdbaren 
Säugetiere und Vögel bzw. in dem Verwaltungsrecht 
die Gesamtheit der wildlebenden -+ Tiere. die dem 

•Jagdrecht unterliegen C§ 1 BJagdG). 

wilder Streik -+ Screik. wilder 

Wilderei (§§ 292, 293 StGB) ist die Verletzung des 
Jagdrechts oder Fischereirechts. -+ Jagdwilderei. 
Fischwilderei 
Lit.: whr. U„ Die Wilderei, 1969; Dreher, H„ Die Wil­
derei im österreichischen Strafrecht, 2000 

Wildschaden (§§ 26ff. BJagdG) ist der von-+ Wild 
(an • Grundstücken) veru~achte • Schaden. Zur 
Verhulung von W. sind Jagdausübungsberechtig­
ter und Eigentümer oder Nuttungsb..:rechtigter eines 
Grundstücks berechtigt. das Wild von den 
Grundstücken abzuhalten oder tu verscheuchen und 
ist der Jagdausübungsberechtigte evtl. lUr Verringe­
rung des Wildbestands verpflichtet. Darüber hinaus 
ist der an einem Grundstück, das tu einem gemein­
schaftlichen Jagdbezirk gehön, durch Schalenwild, 
Wildkanmchen oder Fasane verursachte -+ Schaden 
von der ~ Jagdgenossenschaft dem Geschädigten 
1u er,etten (§ 29 BJagdG). 
Ln Tiircke. F., Der Wild'\Chaden. 1971 

Wille ist das das menschliche Verhalten leitende 
Streben bzw. die Fabigkeit des Menschen, sich für 
ein bestimmtes Verhalten 1u entscheiden. Seine 
orgaubdic wie gedankliche Enti.tchung in dem 
Eintelfall ist bisher nicht wirklich geklärt, obwohl 
der Mensch seit seiner Entstehung zahllose Falle 
von Willensbildung erlebt hat und täglich Milliarden 
Mensch sehr oft einen Willen neu bilden und viel­
fach gegenüber Mitmenschen erklaren. Vermutlich 
entsteht der Wille durch äußere SinnesreiLe und 
neuronale komplexe Verarbeitung auf Grund vielfäl­
tiger Erfahrung(en). Die Rechtsordnung geht grund­
,füzlich von der Freiheit des menschlichen Willens 
aus. 
l.i1. Kerger. H„ Wille als Sprechakt und Entscheidung, 
2004; Sd1iema11n, A„ Kann es einen freien Willen ge­
ben?. NJW 2004. 2056 



Willenserklärung 

Willenserklärung ist die unmiuelbar auf einen 
rechtlichen -+ Erfolg gerichtete, private • Wil­
lensäußenmg / ß . Kaufvertragsantrag, Mietver­
tragsannahme. Erbemscl/ung). Die W. ist eine aus 
einem inneren Willen und eine ihn nach außen ver­
mittelnden Erklärung bestehende -+ Rechtshand­
lung i. w. S. Sie bildet den wichtigsten Bestandteil 
eines -+ Rechtsgeschäfts. Sie ist der in einer (äuße­
ren) -+ Erklärung verwirklichte (innere) -+ Wille. 
nach anderer An-.icht die aus (subjektivem Element) 
Wille (-+ Handlungswille f fehlt z.B. bei emer vom 
Verfasser mcht gewollten Absendung eines Briefes 
durch cmcn Orittcnl. - • Erl..Järungswille bzw. Erklä­
rungsbewu„stsem [fehlt 1 .. B. bei Unterschrift unter 
einen Vertr.ig in dllr Meinung, es gehe um eme 
Grußkarte], Geschäftswille [fehlt z.B. bei Ver­
schreiben oder Fehlvorstellung über Bedeutung 
eines verwendeten WonesJI oder ---+Rechtsfolge­
wille) und (objektivem Element) Erklärung (Kund­
gabe des Rechtsbindungswillens) zusammengeset1le 
Einheit. Dabei kann die Erklärung auch in digitaler 
Form erfolgen. sofern nicht eine andere Form kraft 
Vertrags oder Gcset1es erforderlich ist. Für das 
Verständnis dllr W. stellt die Willenstheorie haupt­
sächlich auf den mneren Willen. clie &klärungsthco­
rie in eNcr Linie auf die äußere Erklärung ab. Oie 
W. ist vollendet mit der Abgabe. wird aber unter 
Abwesenden vielfach erst mit -+ Zugang wirksam 
(§ 130 BGB) Oie W. kann ausdrücklich oder kon­
kludent erkläne W. sein. Sie kann weiter empflmgs­
bedürftige W. (1. B. - • Kündigung) oder nicht emp­
fangsbediirjiiR'' (. unabhängig von einem Empfang 
mit der Abgabe wirksam werdende) W. (1. B. 
---+Enterbung) sein. Sie ist zu unterscheiden von der 
bloßen (Un\'erbindlichen) ---+Einladung zu einem 
Angebot oder der rechtsgeschäftsähnlichen -+Hand­
lung (Rechtshandlung) Die W. unterliegt der-+ Aus­
legung(§ 133 BGB). Bei bestimmten -+Mängeln i!>t 
sie--+anfechtbar(1 B.-+ lmum)oder-. nichtig(z. B. 
-+ Sillenwidrigkeit ). 
Lil.: Scheuerer, D. , Die WillenserlJärung im elektroni 
~chen Reeht!>vcrkehr. Diss. jur. Greifswald 1999; Cor­
des. A„ Fonn und Zugang von Willenserklärungen im 
Internet, 2001; Wi<•be, A .. Die elektronische Willenser­
klärung. 2002; Schmi11. J„ Der Begriff der lediglich 
rechtlich vonctlhaften Willenserklärung, NJW 2005. 
1090; lee11t•11, D .. bt das richtig <;o?, JuS 2008. 579; 
M1uielaJ.. , H„ Zum Yerhähni\ von Wille und Erklärung. 
AcP 2011. 769 

WiUemfreiheit ist die (vennutete) Unabhängigkeit 
des -+ Willens des Menschen von äußeren. die Wil­
lenshandlung 1wangsweise bestimmenden Umstän­
den (7 B_ Vorhcrbc,1immung, Schicksal, Erbgut). 
Die Annahme der W. ist eine wesentliche Grundlage 
der geltenden Rechtsordnung. auf der z.B. die 
Begründung des • Strafrechts beruht In dem 
-+ Schuldrecht ist die W. konkretisiert in der Form 
der-+ Vertrngsfreiheit 
Lit.: SprieRel. ~~-. Willen\lrcihe11 und Rech1smissbrauch 
im Strafantragsrecht. 2003; 81eri. P., Das Handwerk der 
Freiheit. 2003 

Willemmangel ist der -+Mangel einer -+Willens­
erklärung. Zu <lcn anerkannten verschiedenen Anen 
von Willensmängeln zählen etwa (Fehlen einer Wil­
lenshandlung überhaupt. Fehlen des Handlungswil-
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lens, Fehlen des Erklärungsbewusstseins, Fehlen des 
Geschäftswillens.) geheimer +Vorbehalt,-+ Schein­
geschäft, -+Scherzerk.Järung.-+ lmum,-+ Drohung. 
-+Täuschung, -+Formmangel. -+Gesetzesverstoß, 
-+Sittenwidrigkeit, bllschriinktc Geschäftsfähigkeit 

oder fehlende-+ Geschäl'Lsfähigkeit. Die Rechtsfolge 
eines Willensmangels ist -+ Nichtigkeit oder -+ An­
fcchtbarkeit der Willenserklärung bzw. des Rechtsge­
schäfts. 
Lit : Wiegmul, D„ Vertragliche Beschränkungen der 
Berufung auf Willensmängel. 2000: Meyer. F.. Willens­
mängel beim Rechtsmi11elvcr1icht. 2003: Loren::. S., 
Grundwissen Zivilrecht Willensmängel. JuS 2012, 
490 

Willenstheorie -. Willenserklärung, ---+Willens­
mangel 
Lit.: Heibey11, C., Willens- und Erklärungstheorie bei 
Steuerverwaltungsakten, 2001 

Willkür (F.) willentlicher Rechtsbruch, Belieben. 
Laune. Befinden 

Willkürverbot (Art. 3 1 GG) 1~t das -+ Verbot. ohne 
angemessenen Grund Gleiches ungleich und Un­
gleiches gleich lU behandllln. Das W. ist verlevt, 
wenn das staatliche Handeln bei verstäncliger Wür­
digung der das -+ Grundgesetz beherrschenden 
Gedanken nicht mehr verstandlich ist und sich daher 
der Schluss aufdrängt. dass es auf sachfremden 
Erwägungen beruht (z.B. Verneinung eines aufre­
chenbaren Gegenanspruchs aus positiver Forde­
rungsverletzung gegen einen seinen arbeitslosen 
Mandanten nicht auf die Beratungshilfe hinweisen­
den Rechtsanwalt gegenüber dessen Gebührenforde­
rung, Entzug aller Sachmiuel eines der Wahrheit 
verpflichteten Leistungwägers durch emen leis­
tungslosen Tagedieb, Oii.krimi111erung des Besteva­
luierten zu Gunsten von Recht.-;brechem). In dem 
Strafrecht folgt aus dem W. die Verpflichtung des 
-+ Gesetzgebers, bei der Bemessung des -+ Straf­
rahmens von der Typik des in ihm missbilligten 
Verhaltens auszugehen. -• Rechtsmissbrauch 
Lit.: Kalli11a, H„ WillkUrverbot und Neue Formel. 
2001; Lindeiller. F. v„ Willkür im Rechtsstaat, 2002; 
Seuon, D„ Autonomie und Willkür, 2021 

Winter (M.) ist die 1wi!-.chcn Herbst und Frühling 
liegende kälteste Zell des Jahres auf der Nordhalb­
kugel der Erde. 

Winterausfallgeld ist da' für die 30. bis zur 100. 
Ausfallstunde durch eine Umlage der Arbeitgeber 
(d. h. über den Markt), danach durch die Bundes­
agentur für Arbeit (d. h. über die Steuern) aufge­
brachte Entgelt in der Bauwirtschaft bei Arbeitsaus­
fall infolge Winterwetters. 
Lit.: Kurzarbeitergeld und Winterou~fallgeld. 1999 

wirken (V.) tun. handeln. bewirken 

Wirkung ist die Folge oder Auswirkung eines Um­
stands, insbesondere eines Verhaltens. Sie kann in 
der Rechtsordnung ~ehr verschieden sein. Ko11s1i111-
1ive (rechtsbegründende) W. liegt vor, wenn ein 
Verhalten einen Rechtserfolg begründet (z.B. Ein-
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tragung in ein Register begründet Rechtsfähig­
keit oder Kaufmanru.eigenschaft). Deklaratorische 
(rechtsbekundende) W. ist gegeben, wenn ein Ver­
halten einen Rechtserfolg nur sichtbar macht (z.B. 
Eincragung der Erteilung der Prokura in das Han­
delsregister). Konfinnatorisclte W. besteht, wenn ein 
Verhalten gewisse sekundäre Rechtsfolgen auslöst 
(z. B. § 15 J HGB. negative Publizitätswirkung der 
Eint:ragung). Aufschiebende W. ist die Folge. dass 
eine Rechtsfolge erst später eintritt (z.B. Rechts­
kraft, -+ Suspensiveffekc). Abwälzende W. ist die 
Folge, dass eine Rechtsfolge an einer anderen Stelle 
eintrit! (7 R. Oevolutiveffekt). 

LiL: Wirkungsforschung zum Recht, hg. v. Hof. H., 
Bd. 1 f. 1999f.: Wiirdinger. M„ Doppelwirkungen im 
Zivilrecht. JuS 2011, 769 

Wirkungskreis ist der jeweilige Aufgabenbereich. 
Eigener W. einer -+ Gemeinde ist der Bereich der 
ihr als örtlicher Gemeinschaft nach Art. 28 GG 
zustehenden Aufgaben der -+ Selbstverwaltung. 
Diese Aufgaben können Pflichtaufgaben (z.B. Stra­
ßenbau), bei denen die Gemeinde nur über rue Art 
und Weise der Durchführung einer gesetzlich vorge­
schriebenen Maßnahme ent5cheiden kann, oder 
freiwillige Aufgaben, bei denen die Gemeinde auch 
über die Verwirklichung als solche entscheidet (z.B. 
Sportplatz, Bücherei), sein. Übertragener W. ist der 
Aufgabenbereich, der in dem Auftrag eines anderen 
Hoheitsträgers wahrgenommen wird (z.B. Ord­
nungsverwaltung). In dem übertragenen W. wird der 
Verwaltungsträger in dem Rahmen der -+ Auftrags­
verwaltung tätig und unterliegt dabei der -+ Fach­
aufsicht. 

Wirtschaft ist die Gesamtheit der Einrichtungen 
und Maßnahmen zu der planvollen Deckung des 
menschlichen Bedarfs an Gütern. 
Lit.: Gabler-Wirtschafts-Lexikon, red. V. Arentzen, u„ 
19. A. 2019: Ri11ershofer, W.. Wirtschaftslexikon. 4. A. 
2009; Der Brockhaus Wirtschaft. hg. v. Hogen. H., 2. A. 
2008 

wirtschaftlich (Adj.) die Wirtschaft betreffend 

wirtschaftliche Betrachtungsweise -+ Betrach­
tungsweise, wirtschaftliche 

wirtschaftliche Unmöglichkeit -+ Unmöglichkeit. 
wirtschaftliche 

wirtschaftlicher Verein -+ Verein 

Wirtschartsanwalt ist der in dem Bereich der 
-+ Wirtschaft tätige-+ Rechtsanwall. 
Lit.: Endrös, A./Waltl, P., Der Wirtschaftsanwalt. 1995 

Wirtschaftsjurist ist der in der -. Wirtschaft als 
Angestellter tätige-+ Jurist. Wegen Überfüllung der 
Richteramtsbefähigung erfordernden juristischen 
Berufe versuchen juristische Fakultäten ihre über­
höhten Ausbildungskapazitäten durch Studiengänge 
für nur in der Wirtschaft verwendbare (Mini­
)Juristen abzusichern und zugleich den Markt für 
Volljuristen bestmöglich einzuschränken. 

Wirtschaftsrecht 

Lit.: Kreizberg. K.. Die faristen in den Organisationen 
der Wirtschaft, 1994: Hojfma1111. M., Die Ausbildung 
zum internationalen Wirtschaftsjuristen. JuS 2004. 262 

Wirtschaftskriminalität ist die Gesamtheit der in 
dem Bereich des wirtschaftlichen Handelns vorge­
nommenen -+ Straftaten (z.B. §§ 283 ff., 263 StGB, 
-+ lnsolvenzi.traftaten. -+ Betrug, -+ Wirtschafts­
strafrecht). 
Lit.: Maier, K .• Wirtschaftskriminalität und interne Revi­
sion. 2001 ; 17wmamr, D .. Wirtschaftskriminalität. 2003 

Wirtschaftslenkung ist die Gesamtheit der wirt­
schalllichen Maßnahmen. durch die zu dem Zweck 
der Erreichung eines wirtschaftspolitisch oder ge­
sellschaftspolitisch erwünschten Zustands oder 
Ablaufs des Wirtschaftslebens auf das wirtschaftli­
che Geschehen eingewirkt werden soll (z.B. Preis­
festsetzung. Steuerfestsetzung, -+ Subvention). Die 
W. ist ein Teil der Politik. Die W. kann unmittelbar 
(z.B. Verbot) oder mittelbar sein (z.B. Kredit). 
Lit.: Pölm, C., Wirtschaftslenkung, 2002 

Wirtschaftsprivatrecht ist das die Wircschaft be­
treffende -. Privatrecht. 
Lit.: Fiihrich, E .. Win..~chaftsprivatrecht, 13. A. 2017: 
Meyer, J., Wirtschaftsprivatrecht, 8. A. 2017; Milssig, P., 
Wirtschaftsprivatrecht. 22. A. 2021; Ahre11s, C.. Europä­
isches und imemationales Wirtschaftsprivatrecht, 2. A. 
2017 

Wirtschaftsprüfer ist der Mensch, dem kraft öf­
fentlicher Bestellung die ausschließliche Befugnis 
zusteht, die Jahresabschlüsse der -. Aktiengesell­
schaften zu prüfen. Der W. iibt einen freien -+ Beruf 
aus, kein -. Gewerbe. Seine Ausbildung ist in der 
Wirtschaftsprilferordnung geregelt (abgeschlossene 
Hochschulausbildung oder bestimmte zehnjährige 
oder fünt]ährige praktische Berufstätigkeit, mindes­
tens 3jährige praktische Tätigkeit, Bestehen einer 
Prüfung). 
Lit.: Markus. H„ Der Winschaftsprüfcr, 1996; Lauter­
bach, A.. Berufsziel Steuerberater/Wirtschaftsprtlfer, 
21. A. 2021: Meb.11er. R./Schrtider. U .. Wirtschaftsprtl­
ferhaftung. 2013 

Wirtschaftsrecht i. w.S. ist rue Gesamtheit der die 
Wirtschaft betreffenden Rechtssätze. Das W. befa~st 
sich mit der Einrichtung und Gestaltung, Ordnung, 
Förderung, Lenkung oder Begrenzung der selbstän­
digen Erwerbstätigkeit. Es ist teils öffentliches 
Recht, teils privates -+Recht (-t Wirtschaftsprivat­
recht). Das öffentlich-rechtliche W. zerfällt in Wirt­
schaftsverfassungsrecht und Wirtschaftsverwal­
tungsrecht. Das private W. (W. i. e. S .. Wirtschafts­
privatrecht) umfasst u. a. --+Handelsrecht. --+Ar­
beitsrecht, Mitbestimmungsrecht, -+Wettbewerbs­
recht, -+Urheberrecht, Haftungsrecht. -. Insolvenz­
recht. 
Lit.: Aktuelle Wirtschaftsgesetze, 2022: Wirtschaflsge­
setze (Lbl.), 2017 ff.: Offcntliches Wirtschaftsrecht 
(Lbl.), 2021 ff.: Europäisches Wirtschaftsrecht (Lbl.) 
hg. v. Winkel, K., 2022 ff.; Handbuch des EU-Wirt­
schaftsrechts (Lbl.), bg. v. Dauses, M., 2022ff.; Herde­
gen, M., Internationales Win..~chaftsrecht, 12. A. 2020; 
lfakenberg, W., Europarecht, 9. A. 2021; Ziekoi1: J .. 
Öffentliches Winschaftsrecht, 5. A. 2020: Kilian, ~V.. 
Europäisches Wirtschaftsrecht, 7. A. 2019, 8. A. 2022: 



Wirtschaftsstrafrecht 

Öffentliches, priv:ucs und europäisches Wirtschafts­
recht, hg. v Sodan, H„ 20. A. 2021 : lntema1ionalcs 
WirtschaftJ.rccht, hg. v. Piltz, 8 .. 2017 

Wirtschaftsstrafrecht -+ Wiru.chaftsrecht 
Lit.: Tiedemmm, K., Winschafü;strafrccht. 5. A. 2017; 
Wi1tig, P.. Winschathstrafrccht, 5. A. 2020: MUnchcncr 
Anwaltshandbuch Verteidigung in Wimchafts- und 
Steuerstrafsachen, hg. v. Wilk, K„ 3. A. 2020 

Wirtschaftsunion (F.) Union in der Wirtschaft) 
-+ Staat.wenrag 

Wirtscbafl!.verfa.<;sung (F.) Verfassung der Wirt­
schaft 

Wirtschaftsverfassungsrecht ist die Gesamtheit 
der Rechtssätze, die Organisation und Ablauf der 
-+Wirtschaft in ihren Gnrndlagcn bestimmen (z.B. 
Stabilitätsgesetz) bzw. in einem engeren Sinn die 
Summe der <.ltesbetilglichen Normen der Verfas­
sungsurkunde (1 B. So1ialstaatsprinzip). 
Lit.: Frotsche1; WJKramer. U. , Wirtschaftwcrfassungs­
und Wirtschahsvcrwahungsrecht. 7. A. 2019 

Wirtschaftsverwaltungsrecht ist die Gesamtheit 
der Rechtssät1c. durch die der -+ Staat auf die 
-+ Wirtschaft 1m Em1elnen ordnend. fördernd oder 
lenkend eingreift. Das W. ist Teil des <öffentlich­
rechtlichen) -> Wirtschaftsrechts. Es lässt sich glie­
dern in da~ Wirtschaftsorganisationsrecht (z. B 
Bundesbankgeset1), das Unternehmensrecht und 
Berufsrecht, das Winschaftsvertragsrecht und das 
Wirtschartslcnkungsrecht. 
Lit.: Frohcher. \V./Kramer. U . Wiruchaftsverfas,ungs· 
und Wimchaftwerwaltungsrecht, 7. A . 2019; Stober. R„ 
AJJgememcs Wirt-.chaftwerwaltungsrecht, 19. A 2019; 
Stober. R„ Be,onderes Winschaftwerwahungsrc,h1. 
17 A. 2020 

wissen (V.) kennen 

Wissen ist das menschliche Kennen emes Um­
stands. Es kann rechtlich bedeutsam :.ein (z.B. 
-+ Vorsatz) Das W. eines Bediensteten einer Perso­
nenvereinigung darf nur dieser. nicht ihren Organen 
oder Mitgliedern 1ugerechnel werden. 
LiL Rohd<'. A„ Die Wissenszurechnung. Diss. jur. 
Bielefeld 1999; Schüler. \Y., Die Wisr,enszurechnung im 
Konzern. 2000; 8011, K„ Wissenszurechnung bei Orga· 
nis:uionen. 2000: Wissensr.urecbnung bei Kred11inS1itu· 
ten, 2003: f/1•1111il1!(, 8„ Whscnszurechnung im Verwal­
tungsrecht. 2003; Sd11mh, M„ Wissensturechnung in 
arbeitstcihgen Organisattonen, JuS 2017. 481 

Wissenmüsscn -+ Kennenrnüssen 

Wissenschaft ist die methodisch geordnete Gesamt­
heit des Wissens b1w. der Erkenntnisse. insbcsonde 
re auf einem einzelnen Sachgebiet. Die Wissen­
schaften werden herkömmlicherweise in Geistes­
wissenschaften und Naturwissenschaften gegliedert. 
Zu den Geisteswissenschaften zählt die So1iah\is­
senschaft. zu der in einem weiteren Sinn die 
Rech~wissenschaft gerechnet wird. 
Lit.: Köbler. G„ Wie werde ich Jurist?, 5. A. 2007; 
Theise11, M, Wissenschaftliches Arbeiten. 18. A. 2020 
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Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 III GG) ist die 
-+ Freiheit der wissenschaftlichen Tätigkeit. Dieses 
-+ Grundrecht verbietet es, die Tätigkeit des einzel-
nen Wissenschaftlers w verhindern (z.B. durch 
willkürliches Verbot mit der Beschäftigung von 
Fremdsprachen oder gar der Benutzung einzelner 
Wörter) oder zu erschweren (z.B. durch Entzug 
wstehender Geldmittel und Sachmittel, durch Ent­
zug zugesagter und vorhandener Planstellen zuguns­
ten von Schmierem, Betrilgem und Hochstaplern. 
Mobbing bei.tqualifizierter Mitarbeiter). Daneben 
gewährt es den w1ssenschafllichen Hochschulen ein 
Recht auf -+ Selbstverwaltunj? und einen Anspruch 
auf Sicherung ihrer Funkuonsfähigkeit durch den 
Staat. 
LiL.: S1erze/, D„ Die Wi,senschaft!.frciheit des ange­
stellten Forscher.:., 2000; Sd11m11der. V., Grundrecht der 
Wissenschaftsfreiheit, 2002 (Schweiz); Kaujlwld, A„ 
Wissenschaftsfreiheit, NJW 2010. 3277 

Wissenschaftsrat ist in Deutschland das Beratungs­
gremium des Staate~ m !"ragen der-+ Wissenschaft. 
L11.: Riihl. H., Der Wis-.enschaftsrat, 1994; Wis5en­
schaftsrat, 1988 

Witwe ist der weibliche Ehegatte nach Beendigung 
der -+ Ehe durch -+ Tod des männlichen Ehegauen. 
Die W. ist jedenfalls neben Verwandten geset<lich 
erbberechtigt. Ln dem + Verwaltungsrecht bestehen 
für W. und Witwer Yersorgungsansprilche (z.B. 
§§ 19f. BeamtVG IWitwcngcld], in der Sozialversi­
cherung Witwenrente). •Witwer 

Witwer ist der männliche Ehegatte nach Beendi­
gung der -+ Ehe durch -+ Tod des weiblichen Ehe­
gauen. -+ Witwe 

wohl (Adv.) gut 

Wohl ist der gute Zustand. Öffewliches W. (W. der 
Allgemeinheit) ist das aus vielen besonderen priva­
ten und öffentlichen Ein1eltnteressen und Teilinte­
ressen abgeleitete, möglicherweise aber auch in 
Widerstreit zu ihnen bestehende wahre Gemeininte­
rei;se. Seine Erreichung ist ein Zweck öffentlicher 
-+ Verwaltung. Ihm widersprechen z.B. Inzucht. 
Betrug. Korruption. Rechtsbruch und Selbstbedie­
nung durch leistungsarme Arntstr'.iger. -+ Enteig· 
nung 
Lit.: A11heier. H„ Z\\ 1schcn Eigennutz und Gemein­
wohl. 2004 

Wohlfahrt (F.) Wohlergehen 

Wohlfahrtspflege ist die Förderung des Wohlerge­
hens (der Allgemeinheit). Freie W. ist die nicht von 
dem Staat, sondern von privaten Trägern wahrge­
nommene W. Die Träger der -+ Sozialhilfe sind 
verpflichtet. bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
mit den Verbänden der freien W. zu gegenseitiger 
Ergänzung der Hilfsmaßnahmen zusammenarbeiten 
und diese Verbände angemessen zu unterstützen. 
Lit.. Kulbach, R.. Modemi,icrung der öffentlichen 
Verwaltung?, 1996 

Wohlfahrtsstaat ist der -+ Staat. der sich aus eige­
nem Selbsterhallungstrieb umfassend um das 
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--+ Wohl seiner Angehörigen kummert oder sorg1 In 
der Rechtsgeschichte ist W. der absolutistische 
--+Polizeistaat (des 18. Jh.s). ln der Gegenwart zei­
gen sich wohlfahnsstaatliche Tendenzen besonders 
in dem Ziel der umfassenden sozialen Angleichung 
der Gesellschaft (lweci..s Gewinnung von Wähler­
stimmen der die Mehrheit bildenden unteren Gesell­
schaftsschichten). 
L11.: Köhler, G .. Deutsche Rechtsgeschichte. 6. A. 2005; 
Le11ner. S .. Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverhältnis 
im Umbruch, 2004 

wohnen (V.) in einem Wohnr.ium leben 

Wohnen betreutes ist das umsorgte Wohnen älterer 
und schwächerer Menschen. 
Lit.: Handbuch Betrcu1es Wohnen, hg. v. Michel/ 
Schliirer; 2012 

Wohngeld ist der zu der wirtschaftlichen Sicherung 
angemessenen und familiengerechten Wohnens 
bestimmte öffentliche Zuschuss 1u den Aufwendun­
gen flir den Wohnmum aus Steuern. Das W. ist in 
dem Wohngeldgeset7 und in der Wohngeldverord­
nung geregelt. Es wird entweder als Zuschuss zu der 
--+ Miete (Mielluschuss) oder als Zuschuss lU Bc­
la..\tungen {Lasten1uschus'>) für Wohnraum gewährt. 

Li1.: Schwer~. G., Wohngeldgcse11, 4. A. 2006: Jürge11-
se11, A., Der Anspruch auf Wohngeld, 2003 

Wohnraum (z.B. §§ 549 ff. BGB) ist der zu dem 
Wohngebrauch bestimmte. von dem sozialen Miet­
recht besonders geschützte Raum. 
Lit.: Kossmann, R.. Handbuch der Wohnraummiete, 
7. A. 2014; Wereknmp. A„ Mietsachen - Handbuch der 
Wohnraummiete. 5. A. 2017; Herrlein, J., Die Recht­
sprechung rur Wohnmummiete, NJW 2018. 1293, 
Börstinghaus. U., Flachenabweichungen in der Wohn­
raummiete. 2012; Buh. W/Treicr, G., Handbuch der 
Geschäfts- und Wohnraummiete. 5. A. 2018 

Wohnrecht ist das das Wohnen betreffende Recht. 
Lit.: Miet-, Wohn- und Wohnung~baurecht. 2022 

Wohnsitz (§ 7 BGB) ist der örtliche Schwerpunkt 
der Lebensbeziehungen eines Menschen. Der W. 
wird durch ständige Niederlassung an einem On 
begründet und durch Aufhebung der Niederlassung 
mit dem Willen, sie aufwgcbcn, aufgehoben. Er 
kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen. Er i'>t 
flir zahlreiche rechtliche Angelegenheiten voa Be­
deutung (z.B. § 269 BGB, --+ Leistungsort). Er ist 
von dem - Aufenthalt„on LU unterscheiden. Ein 
minderjähriges _. Kmd teilt den W. der Eltern btw. 
des Personensorgebcrcchllgten (§ 11 BGB). Fur 
Soldaten gelten Sonderregeln. In dem Steuerrecht 
(§ 8 AO) hat jemand einen W. dort, wo er eine Woh­
nung unter Umständen innehat, die darauf schließen 
lassen. dass er die Wohnung behalten und benutzen 
wird. 
L11.: Filippi. S. D.:r bürgerliche Wohnsitz, Diss. JUr. 
Gießen 1997 

Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz ist das zu 
dem l.10.2009 für da\ lle1mwesen geltende Bun­
desgesetz. 
Lit.: Drasdo, M .. Das Wohn- und Bctreuungsvenrags· 
geseu. NJW 2010, 1175 

Wohnungseigentum 

Wohn- und Teilha begesetz 1't da.-. an dem 
10.12.2008 in Kraft getretene Geset1 Nordrhein­
Westfalens über das Wohnen mit Assisten1 und 
Pflege in Einrichtungen. 
Lit.: Froese, S„ Wohn- und Teilhabegese11. 2019 

Wohnung (Art. 13 GG) ist das befriedete Besitz­
tum, das dem Menschen zu dem auf längere Zeit 
angelegten Aufenthalt dient. Da/U gehören auch 
Geschäll\zimmer. Nebenräume. Vorgärten, Wohn­
wagen und Zelte. nicht dagegen Kraflfahrzeuge und 
Bankschließfächer. Der - Inhaber der W. (z.B. 
Eigentümer. Mieter) hat ein -+ Gnmdrecht auf Un­
verlelllichkeit der W., das allerdmgs für bestimmte 
Fülle (Art. 13 U-VT GG) eingeschränkt ist. In dem 
Stmfrccht ist W. (§ 123 StGB) bei dem --+Haus­
friedensbruch der Inbegriff der Räume, die einer 
oder mehreren Menschen. namentlich einer Familie, 
zur Unterkunft dienen oder 1:ur Bcnut1ung freiste­
hen. In dem Privatrecht i~t die W. ein wichtiger 
Gegenstand der --+ Miete und des --+ Eigentums 
(-->Wohnungseigentum). 
Lit.. Rhein. E.. Die Unverle11lichkeit der Wohnung, 
2001. Kemper. R .. Der Rechtsstreit um \Vohnung. 200'.i: 
N11se11u11111, A .. Wohnung~mielc, 2. A. 2005: Blank. H„ 
Tierhaltung ia Eigentums- und Mietwohnungen. NJW 
2007, 729: Selk. M„ Schimmelbcfall in vermieteten 
Wohnungen. NJW 2013. 2629 

Wohnungsbau ist die Errichtung von Wohnraum 
oder Wohnungen. Der W. i!.t teils privater, teils öf­
fentlicher W. Er wird durch verschiedene staatliche 
Maßnahmen (Förderungsmillel) bcern11usst. wobei 
besondere Vorschriften und Vergünstigungen für den 
.w:.wlen W. bestehen, der den Wohnungssuchenden 
unterer Einkommens-.chichten dienen \Oll (vgl. 
Wohnungsbaugesetze). 
Lit.: Miet-. Wohn· und \\.ohnung\baurecht. (Lbl.) 
2022 ff 

Wohnungsbindung (F.) Bindung einer Wohnung 

Wohnungsbindungsrecht ist das der Vertragsfrei­
heit grundsätzlich entzogene Wohnungsmietrecht. 
Lit.. Miicken/Jerger. W./Ha11ke. /\., Wohnungsbindungs­
recht, 1991 

Wohnungseigentum (§ 1 WE:.G) ist das Sonderei­
gentum an einer --+ Wohnung in Verbindung mit 
dem ~ Miteigentumsanteil an dem betreffenden 
-+ Grundstück. Das (seit der 1weiten Hälfte des 
20. Jh.s aus gesellschaftspolitischen Zielsetzungen 
verbreitete) W. ist in Gegensat7 1u dem -+ Speziali­
tät~prinzip des • Sachenrechts (vgl. §§ 93, 9 1. 946 
BGB) besonderes --+Eigentum an einem Teil (Be­
standteil) einer --+Sache. Es wird, obwohl es kein 
Grundstück ist, wie ein Grundstück behandelt. Seine 
Einlelheiten sind in dem besonderen Wohnungsei­
gentumsgesetz geregelt. Die Vcrcmigung zweier 
Wohnungseigenmmsrechte 1u einem neuen W. ist 
möglich, auch wenn dac; neue W in sich nicht abge­
schlossen ist. Die Wohnungseigentümergemein­
schaft ist (teil)rechtsfähig und i..:ann '- B. in Abtei­
lung 1 des Grundbuchs als Eigentümerin eingetragen 
werden. 
Li!.: Bllmwnn, J .. Wohnungsc1gcntumsgeseu. 14.A. 
2018, 15.A. 2022; Seuss, H .. Die Eigentumswohnung, 



Wohnungsrecht 

12. A. ~008; Bartholome, F., Die Entwicklung des Woh-
11ungse1gentumsrechts, NJW 2018, 2095: Biir111w111/ 
Se11ß. Praxis des Wohnungseigentums. 7.A. 2017; 
Schneider. W. Wohnungseigentumsrecht für Anfänger. 
2017: Kölner Formularbuch Wohnungseigentum„recht. 
hg. '" ii~ber. J„ 2018 

Wohnungsr echt (§ 1093 BGB) ist da~ (beschränk­
te) dingliche -+ Recht, ein Gebäude oder emen Teil 
eines Gebäudes unter Ausschluss de.!> -+ Eigen­
lilmers als Wohnung 1u benutzen. Das W. ist eine 
beschränkte persönliche -+ Dienstb:irkeit. Es muss 
in. das -+ Grundbuch emgetragen werden E<. gilt 
te1lwe1se da'> Recht de~ -. Nießbraurh' Da' W ist 
von der schuldrechtlichen -+ Miete streng 1u tren­
nen. 

Lit.: Alben. R., Das dingliche Wohnungsrecht. 1996: 
Ahm1s, C., Dingliche Nuuungsrechte, 2004 

Wohnungsvermittlung (§ 34c GewO) ii.t die ge­
werbsmäßige Vermiulung von Wohnraum. 
Lit.: Baader. P./Geltle, P.. Gesel7 zur Regelung der 
Wohnungsvenniulung. 1993 

wollen (V.) beab~icht1gen, anstreben 

Wollen ist das Anstreben eines Ereignisses als Er­
gebnis der Willensbildung . .-. Vorsatz, .-. Wille 

Wort ist (jenseits bloßer Buchstaben und em1elner 
Silben) der einfachste !>elbständig bedeutsame Teil 
der Sprache. Seine Bedeutung muss im Zweifelsfall 
besonders e~ittelt werden. In dem + Strafpro-
1essrecht hat im Rahmen der -. Hauptverhandlung 
der-+ Angeklagte das lct:;te W. (§ 258 II StPO). 

WORT ist die -+ Verwertungsgesellschaft für die 
Urheberrechte an Schriftwerken. 
Lit.. http;//www.vgwon.de 

WTO (World Trade Organization) Welthandelsor­
gamsation (1994) mit Sill 10 Genf und (1999) 135 
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Mitgliedstallten (2001 143, 2007 150, 2016 163, 
2018 164) 
~it.: Welthandelsorganisation, hg. v. !'ietje. C.. 2. A. 
-002: WTO-Handboch, hg. v. Prieß. HJBerrisc/1, G., 
2003: Hilf. .\1./0eter. S., WTO-Recht. 2. A. 2010 

Wucher <§ 138 II BGB) ist das unter Ausbeutung 
der Zw~ngslage, der Unerfahrenheit, des Mangels 
an Urte1hvcrmögen oder der erheblichen Willens­
schwäche eines anderen erfolgende Versprechenlas­
sen oder Gewährealassen von <.olchen Vermögens­
vo_rteilcn für eine Leistung. die in einem auffälligen 
~1ssverhältnis zu der Leistung stehen. Der W. ist 
em Sonderfall der -+ Sittenwidrigkeit. Das wucheri 
sehe -- Rechtsgeschäft ist _.nichtig (§ 138 II 
BGB). In dem-+ Strafrecht(§ 291 StGB) ist W. das 
Ausbeuten der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des 
Mangels an Urteilsvermögen~ oder der erheblichen 
Willensschwäche eines Menschen durch Ven.pre­
chenlassen oder Gewährenlassen von auffällig miss­
verhäJtnismäßigen Leistungen für die Vermietung 
von Wohnräumen, die Gewährung von Kredit. eine 
sonstige Leistung oder deren Vermittlung. Der W. 
wird mit Freiheitsstrafe bis 2'U drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft 
Lit.: fleillsiu.t, D., Das Rechtsgut des Wuchers, 1997; 
Jr1111:, S„ Das wucherähnlichc Rechtsgeschäft, 2001; 
Franke, A„ Lohnwucher, 2003; Laufen, M„ Der Wucher 
(§ 291 Abs 1 Satz 1 StGB). 2004 

wuchern (V.) wachsen. vermehren. -o Wucher 
begehen 

Wunde ist die durch Verletzung entstandene Beein­
lrächtigu.ng der Hautoberfläche bzw. des Körpers 
und m cmem übertragenen Sinn vielleicht auch des 
Geistes oder der Seele (des Menschen sowie auch 
anderer Lebewesen). 
Lit.: Lippi:n. H. Wundalias. 2001 

Würde (F.) Wert. Würdigkeit •Menschenwürde 



Zahl (F.) Anzahl, Nummer. Menge 

zahlen (V.) bezahlen, Geld übereignen, Geld über­
weisen 

Zahlung ist die -. Übereignung von -+ Geld (Bar­
zahlung, rcchtstatsöchlich in Deutschland 1995 90 
Prozent aller Zahlungsfälle. seit 2005 zunehmend 
elektronisch ohne Verwendung von Bargeld). Lhr 
Ziel kann auch durch unbare, vor allem bei Z. hoher 
Beträge tatsächlich bedeutsame und Kontrolle er­
möglichende z. erreicht werden (z.B. Hingabe eines 
-+ Wechsels. -+ Schecks, -+ Überweisung). Z. ge­
gen Dokumente ist in dem Handelsverkehr die Klau­
sel, nach der die Forderung des Lieferanten (erst) 
mit Zurverfügungstellung der Dokumente fällig 
wird. Dadurch wird die -+ Leistungszeit bestimmt. 
Lit.: Ne11111a11n, D./Bock. C., Zahlungsverkehr im Inter­
net. 2004: Weber. C„ Recht des Zahlungsverkehrs, 4. A. 
2004: La11ge11bucher, K./Gößmami!Wemer, Zahlungs­
verkehr, 2004; Bawnbach/Hefermehl/Caspe1; Wechsel­
gesetz Scheckgesetz Recht der kartengestützten Zah­
lungen, 24. A. 2020;„ Toussaint, G„ Das Recht des 
Zahlungsverkehrs im überblick. 2009 

Zahlungsbefehl (seit 1977)-+ Mahnbescheid 

Zahlungsdienst ist der Zahlungen zwischen zwei 
Personen ausführende oder die Ausführung unter­
stützende Dienst. 
Lit.: Casperffer/au. Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, 
2014: flingst/Lösing, Zahlungsdiensteaufsichtsrecht, 
2015: Z.Ohrte. K., Neuerungen im Zahlungsdiensterecht, 
NJW2018,337 

Zahlungseinstellung ist die Beendigung von Zah­
lungen infolge eines Mangels an Geldmiueln trotz 
Bestehens von Zahlungsverpflichtungen. Die z. 
deutet auf-+ Zahlungsunfähigkeit (§ 17 11 lnsO). 
Lit.: Kribs-Drees. J., Die Bedeutung von Zahlungsein­
stellung und Konkurseröffnung. 1978 

Zahlungsklage ist die auf ~ Zahlung von -+ Geld 
gerichtete -+ Leistungsklage. 
Lit.: Schröer. Urteilsformeln bei besonderen Zahlungs­
klagen, JA t 997, 873 

Zahlungskonltmgt:st:lz ( 11. April 2016) 
Lit.: Biilow, P./Arrz. M„ Zahlungskontengeser-.1.. 2017 

z 

Zahlungsmittel ist da:. -+ Geld und das geldgleiche 
_. Recht. das zu einer Zahlung verwendet wird. 
Gesetzliche Z. sind die Z., denen der Staat durch 
-+Gesetz(§§ 1 ff. WähnmgsG) unbeschränkte Zah­
lungskraft beigelegt hat (ab l.1.2002 auf Euro lau­
tende Bank'lloten und Münzen der Europäischen 
Zentralbank). Sie müssen von dem -+Gläubiger 
einer -> Geldschuld als -+ Erfüllung angenommen 
werden. 
Lit.: Emst. R .. Wechsel und Scheck im Wettbewerb der 
Zahlungsmittel, 1993: Wu/ker. M„ Die Kosten kostenlo-

ser Dienste - personenbezogene Daten als neues Zah­
lungsmittel, 2021 

zahlungsunfähig (Adj.) zu der Zahlung zwecks 
Erfüllung der fälligen Verbindlichkeiten unfähig, 
mittellos 

Zahlungsunfähigkeit (§ 17 lnsO) (Insolvenz) ist 
die auf den Mangel an -+ Zahlungsmiueln gegrün­
dete Unfähigkeit des -+ Schuldners, seine fälligen 
-+Geldverbindlichkeiten zu erfüllen. -+Insolvenz­
verfahren 
Lit.: Drukan:zyk, J„ Die Eröffnungsgriinde der lnsO. 
1999: Enge/sing. F., Zahlungsunfähigkeit von Kommu­
nen, 1999 

Zahlungsverkehr ist die Gesamtheit der (gewerbs­
mäßigen) -+ Zahlungen. Für die -+ Europäische 
Union sichern die Artt. 63 ff. AEUV den freien Z. 
innerhalb der Mitgliedstaaten. 
Lit.: Gößmann, W., Recht des Zahlungsverkehrs. 4. A. 
2004; Lm1genbud1er, K„ Die Risikozuordnung im bar­
geldlosen Zahlungsverkehr. 2001 

Zahlungsvertrag ist der Geschäflsbesorgungsver­
trag, durch den sich ein zwischengeschaltetes Kre­
ditinstitut gegenüber einem ande~en Kreditinstitut 
verpfüchtet, in dem Rahmen des Uberweisungsver­
kehrs einen Überweisungsbetrag an ein Kreditinsti­
tut weiterzuleiten. 
Lit.: Klamt, A.!Koch. C„ Das neue Überweisungsgesetz, 
NJW 1999, 2776 

Zahn ist der zu dem Beißen bestimmte Körperteil in 
dem Mund des Menschen und anderer höherer Tie­
re. -+ Zahnarzt 

Zahnarzt ist der zu Behandlung von Zahnerkran­
kungen zugelassene -> Arzt (rechtstatsächlich in 
Deutschland 2004 rund 54000). 
Lit.: Fibelkom. W„ Zahnärztliches Haftungsrecht, 2000; 
Ziegner. C. v„ Der Zahnarzt in der zivilrechtlichen 
Haftung. 2007 

Zedent (M.) Abtretender, Altgläubiger bei der Ab­
tretung (Gegensatz Zessionar) 

zedieren (V.) gehen, abtreten 

Zehnt ist in dem mittelalterlichen und neuzeitlichen 
deutschen Recht der von der Kirche geforderte und 
durchgesetzte, in dem 19. Jh. der Sache nach durch 
die -+ Kirchensteuer ersetzte zehnte Teil eines Er­
trags. 
Lit.: Harre1; R_, Der kirchliche Zehnt, L992; Köbler, G„ 
Zielwörterbuch integrativer europäischer Rechtsge­
schichte, 6. A. 2020 (Internet) 

zehnte (Num. Ord.) ist die Ordnungszahl zwischen 
neunte und elfte. 



Zeit 

Zeit ist die dem Menschen erkennbar die Dauer 
kosmischer Gegebenheiten bestimmende Dimensi­
on. In ihr verläuft auch das menschliche Dasein. 
Die~ hat sehr bedeutsame Auswirkungen auf das 
Recht. 
Lit.: /1am1m111, F. v., Subjekt und Dasein, 3. A. 2004, 4. 
unv.A 2014 

Zeitablauf bt der Ablauf eines bestimmten Zeitab­
schmtts. An ihn können sich sehr ver.chiedene 
Rechtsfolgen knüpfen (7. B. -+ Verjährung, -+Be­
endigung eines Schuldvcrhähnisses u. a. ). 
Lit.: Fi11kena11er. T., Eigentum und Zeitablauf. 2000 

Zeitbestimmung-+ Befristung. - Betagung 

Zeitgesct.t ist das für einen bestimmten Zeitab­
schnitt geltende -+ Gesetz. Es ist in dem -+ Straf­
recht grundsätzlich auf alle während seiner Geltung 
begangenen -+ Straftaten anzuwenden ( § 2 IV 
StGB). Verschiedentlich wird erwogen. alles Recht 
zeitlich 1u begrenzen. 
Lit.: Laatlis, iv.. Das Zeitgesetz. f 995 

Zeitlohn ist der allein nach Zeitabschniucn bemes­
sene + Lohn (z.B. Stundenlohn, früher auch Tage­
lohn). Dabei werden regelmiißig an der An der aus­
geübten Tätigkeit orienuerte Lohngruppen gebildet. 
Vielfach wird die Vergütung einer miuleren Lohn­
gruppe dann als -+ Ecklohn bezeichnet. 
Lit.: lößel/10/:., J.. Lohn und Arbeitsentgelt. 1993: 
Emmen. A .. Betriebsvereinbarungen über den Zeitlohn, 
2001 

Zeit-;chrift ist die meist periodisch er:.cheinende, oft 
auf bestimmte fnteressentenkreise zugeschnittene 
Druckschrift. Die seit dem 18. Jh. aufkommende 
rechtsw1ssenschaflliche Z. enthält me1M Aufsätze. 
Besprechungen. Entscheidungen und sonsuge Mit­
teilungen. Die meistverbreitete juristische Z. ist die 
Neue Juristische Wochenschrift. die bekannteste 
juristische Ausbildungsleitschrift die Juristische 
Schulung. Elektronische Ku17nachrichtcn bietet seit 
2000 möglichst klar, knapp und zeitnah täglich 
digital http://www.jusnews.com. 
Lil. Jurisu~he Zeihchriftcn, hg. v. Srolle1r. M., 1999: 
Veueichnis rcchtswisi.en~hufrlicher Zeibchriftcn und 
Serien in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutsch­
land. Bd. 1 ff .• hg. v.d. Stalllsbibliothek 1u Berlin, 4. A. 
2000 (64380 Haupteintmgungcn) 

zensieren (V.) werten. bewenen. beaufsichtigen 

Zensur i~t die (staatliche) -+ Aufsicht über Veröf­
fentlichungen. Nach An. 5 1 3 GG findet eine z. 
(Vorlcnsur) nicht stau. Eine Pflicht lU einer Vorlage 
vor Verbreitung kann auch durch allgemeine Geset­
ze nicht eingeführt werden. 
Lit.: Rohde. F., Die Nach1cnsur, Diss. jur. Kiel 1996: 
Müller. 8. Zensur im modernen deutschen Kuhurraum, 
2003; Marbertli-Kubicki. A„ Der Beginn der lntemet­
Zensur, NJW 2009, 1792 

zentral (Adj.) den Mittelpunkt betreffend 

Zentrale <E> zentrale Stelle. Mittelpunkt 
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Zentrales Staatsanwaltscllaftliches Verfahrensre­
gister i!>t das in Berlin gefühne -+ Register für alle 
-+ Strafverfahren einschließlich der Verfahren~e1n­
l>tellungen, laufenden -+ Ennittlungsvcrlahren, 
-+ Freisprüche und anderer Entscheidungen tur 
Beendigung staatsanwaltschafllicher Verfahren. Es 
ergänzt das -+ Bundeszentralregister. Gerechnet 
\.\-ird mit täglich 76000 Mitteilungen und 30000 
Anfragen. 
Lit.: http://www.bundeszentralreg1ster.de/zstv/ 

Zentralisation ist die Vereinigung aller Aufgaben 
des -+ Staa1es in der staatlichen • Verwaltung. Die 
l. ist von der • Konzentration zu trennen. Sie steht 
in Gegensatz zu der -+ Dezentralisation. 
Lll .. Abtn·es. M .• Zentralisation und DeLentralisauon 
al\ Str.uegie der llindhchen Entwicklung, 1996 

zentralisieren (V.) auf einen Mntelpunkt ausrichten 

Zentralismus ist dte Tendenz zu cmem Miuelpunkt 
hin, insbesondere 1.u der Stärkung des Gesamtstaats 
auf Kosten der Gliedstaaten. Der Z. bildet den Ge­
gensatz zu dem -+ Föderalismus. Z. ist kennzeich­
nend für Frankreich und England. 
Lll Bnms. J .. Regionale Modem1sicrungspolitik. 2003 

Zentralregister -+ Bundeszentralregister 

Zentrissimum ist das Zentrum des Zentrums. das 
(hilfsweise als rechtlich noch nicht monopolisiene 
Bezeichnung) immer noch bestehen kann, wenn 
etwa an einer Universität ein Zentrum seitens In-
1uchl. Betrug und Korruption unsachlich bekämpft 
und verboten wird. 

Zentrum (N.) Mittelpunkt 

zerrütten (V.) durch Zeitablauf in einem Zustand 
gefährden, durch Rütteln gefährden 

Zerrüttung(§ 1565 BGB Scheitern der Ehe) ist das 
Scheitern einer -+ Ehe. Die Z. ist -+ Eheschei­
dungsgrund. Die Ehe ist gescheiten. wenn die Le­
bensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht 
und mcht erwanet werden kann, dass die Ehegatten 
sie wiederherstellen. Die Z. wird __. vermutet. wenn 
die Ehegatten seil einem Jahr -+ getrennt leben und 
die Scheidung anstreben oder billigen sowie wenn 
die Ehegatten seit drei Jahren getrennt leben. 
Lll. Fiillemaim. D .. Verschulden und Zeniittung, 1982. 
Rum/er. R., Möiilichkeiten und Gren1en. 1984 

zers tören (V.) unbrauchbar machen, stark beschädi­
gen 

Zerstörung __. Sachbeschädigung 

Zertifikat (N.) Bescheinigung, Schuldschein, An­
teilschein, elektronische Bescheinigung, mit der 
Signaturprüfschlüssel einer Person zugeordnet wer­
den und die Identität dieser Person bestätigt wird 
Lit.. N11is.d, E .• /..cnilikate. 2003 

zertifizieren (V.) sicher machen, bescheinigen 
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Zertifizierung (F.) Su;hennachung. Sicherung 

Zer tifizierungsstelle ist die fur die-+ Zertifizierung 
der elektronischen -+ Signatur 1uständige -+ Stelle, 
deren Betrieb in dem Rahmen der Gesetze geneh­
migungsfrei ist. 

Lil.: Hamier. A. 1•„ Orga1mation~möglichkeiten für 
Zertifilierungsstellen, 2000; Buss, 0.. Zivilrechtliche 
Haftung beim Einsal/ elektroni~chcr Signaturen, 2004 

Zession (F.)-+ „Schreiten". Abtretung 
Ln.: Sit:.ma1111, N., Die Vcrtc1lung der Folgerechte nach 
der Zession. 1998; Ke11.n. S Oie Herausgabcklage aus 
abgeleitetem Recht Zession oder tnnächtlgung, Ju!:l 
2015.501 

Zessionar (M.) Abtretungsempfänger, Neugläubiger 
bei der Abtretung oder Zession (Gegensatz Zedent) 

Zeug (N.) -+ Werkzeug 

Zeuge (z.B. §§ 373 ff. ZPO) bt der Mensch. der 
über Taisachen. die er wahrgenommen (z.B. gese­
hen, gehört. gerochen. getastet. gespürt) hat (z.B. 
Verkehrsunfall. Telefongesprfü:h. Geruch. Struktur. 
Druckwelle). aussagen soll (und der zu dem Zweck 
der späteren Aussage vielfach zu einem Geschäft 
besonders hingezogen wird). Der Z. ist ein -+ Be­
weismittel. Er ist grundsä111ich tu dem Erscheinen. 
tu der -+ Aussage und 1u der --. Beeidigung der 
Aussage vor -+ Gericht verpflichtet. Notfalls mög­
lich ist auch eine -+Einvernahme mit Hilfe eines 
Videogeräts (§ 247a StPO audiovisuelle Verneh­
mung). Der z. hat für seine Aussage das Recht auf 
Unterstützung durch einen --. Rechtsanwalt Eine 
falsche Aussage eine~ Zeugen bedrohen die 
§§ l 53 ff. StGB mit Strafe. 
Ln .. Meyer. P./Hifrer. A. Gesel1 über die Entschädigung 
von Zeugen und Sach,er..tändigen, 22. A. 2002: Rose. 
F., Der Auslandszeuge, 1999; Eisenberg, U. u. a„ Der 
Zeugenbeweis im Strafverfahren, NJW 2003, 3676; 
Ne1•er111a1111-Jasko/la, V„ Das Kind als Opferzeuge. 
2004; Kassebohm, N„ Zeugen rich1ig befragen, NJW 
2009. 200; We.~si11g, J./Ahlbrecllf, H„ Der Zeugenbei­
stand, 2013 

zeugen (V.) erzeugen. ein Kind erzeugen 

Zeugnis ist die -. Aussage des -+ Zeugen, darüber 
hmaus jede Aussage. msbesondere über die Bewer­
tung einer Leistung. In dem Schuldrecht und Ar­
beitsrecht kann der Dienstverpnichtete bei der Be­
endigung eines dauernden -+ Dienstverhältnisses 
ein scbriftliehes Z. über das Dienstverhältnis und 
dessen Dauer fordern (§ 630 BGB). das er in dem 
Zweifelsfall abholen muss. Das Z. muss der Wahr­
heit entsprechen, darf aber den Arbeitnehmer in 
seinem beruflichen Fortkommen nicht unangemes­
sen beeinträchtigen. Es darf gefaltet ausgehändigt 
werden. Schließt es mit dem maschinengeschriebe­
nen Namen des Aussteller.. ab. ist es handschriftlich 
tu unterzeichnen. Scheidet ein langjähriger Vorge­
setzter aus, kann der Arbeitnehmer ein Zv.rischen­
teugnis verlangen. 
L11.: Schleßma1111, K„ Das Arbe1t~teugnis. 23. A. 2021: 
Haas, H„ Dienstzeugnisse m öffentlichen Verwaltungen 
und Betnebcn. 3. A. 1997: Huber. G„ Das Arbeitszeug­
nis, 17. A. 2019 

Zinsverbot 

Zeugnisverweigerung (F.l ist allgemein die Ver­
weigerung eines Zeugnisses. 

Zeugnisverweigerungsrecht (1 B. § 383 ZPO. § 53 
StPO) ist das -+ Recht eines 1u einem Rechtsstreit 
geladenen -+Zeugen. sich der grundsätzlich beste­
henden Pflicht. als Zeuge eine -+ Aussage zu ma­
chen. zu entziehen. Das z. kann auf persönlichen 
Gründen (z.B. Verwandtschaft, nicht bloße enge 
freundschaftliche Beziehung außerhalb einer noch 
bestehenden Ehe) oder auf sachlichen Gründen 
(z.B. beruniche Tätigkeit ab Rechtsanwalt. Arzt 
oder Journalist. Gefahr. sich durch die Aussage einer 
strafrechtlichen Verfolgung auvuscl/en.) beruhen. 
Lit.: Bwlet A„ Das slrafpro1essualc Zeugmwerweige­
rungsrecht. 2000: Ranft, O„ Ausübung des /.eugnisver­
weigerungsrechts, NJW 200 I, 1305; Fiimu11111. J„ Das 
Zeugniwerweigcrungsrecht d.:r SrPO. JuS 2004, 303: 
Jamen. K„ Das Zeugnisverwcigcrung,rechl aus § 52 
StPO. 2004 

Zins ist die Vergütung für den Gebrauch emes auf 
Zell überlassenen. in Geld oder anderen vertretbaren 
Sachen bestehenden -+ Kapitals. die - in einem 
Bruchteil des Kapitals ausgedrückt mit dem Kapi­
tal gle1chamg und fortlaufend 7U entrichten 1s1. Z. 
ist eine Nebenschuld w einer Hauptschuld. die auf 

•Gesell (z.B. § 288 BGB) oder-> Rechtsgeschäft 
beruhen kann. In einem Zweifelsfall beträgt der 
Zinssall- ungeachtet der schuldnerfreundlichen und 
gläubigerschädlichen Politik der Gegenwart - 4 Pro-
1ent (§ 246 BGB, 5 Prozent§ 352 llGB). 
Lit.: Ki11dfer. P.. Gcseuliche Zinsanspruche. 1996: 
Bruchner. H./Met::.. R„ Variable Zinsklau;.eln. 2001: 
S1ühr. H„ Zinslexikon. 2002; A11Rt'rl>a11a r. Die Be­
handlung \'On Zins- und ~on,tigcn Nebenforderungen in 
der Gerichtsklausur. JuS 2012. 60..i 

Zinsabschlag (M.) ist der Ab'ichlag (Besteuerung) 
von Zinsen. 

Zinsabschlaggesetz ist das den Abschlag (Besteue­
rung) von -+ Zinsen ab 1.1 . 1993 betreffende --+ Ge­
set1. nach dem zwecks Vermehrnng der Einkünfte 
des Staates und seiner Verfügungsmasse durch die 
Politik von allen Zinseinkünften in Kreditinstituten 
30 Pro1ent unmillelbar an das tu'>tändige Finanzamt 
abgeführt werden müssen. 
Lit.: Linclberg. K .. Das Zin-..1b~chlaggesel/., 1992: Bul­
li11Rer. M./Radke. J„ Handkommentar 1um Zmsab­
schlaggcsetL, 1994: A11s1rup. J. Zin,hcsteucrung. 1994 

Zinseszins ist der ..... Zins von Zinsen. Nach § 248 1 
BGB i-.1 eine vorweg eetroffenc Vereinbarung. dass 
füllige Zinsen wieder Zinsen tragen sollen. nichtig. 
doch bestehen Ausnahmen für Sparkassen, Kredit­
anstalten und Inhaber von Banken (§ 248 II BGB). 
Zinsen von Verzugszinsen können als Schadenser­
sat1 verlangt werden. 
Lit Kosiol. E„ Fioan1malhematik. 10. A. Neudruck 
1984 

Zinsschuld -+ Zms 

Zinsverbot (kanonisches Zinsverbot) ist in dem 
minelaltcrlichen Recht das von der + Kirche auf 
Grund einer Bibelstelle (Lukas 6.35) für Christen (in 



zitieren 

Gegensatz iu Juden) geforderte und zeitweise weit­
gehend durchgcseu.te. durch den Liberalismus in 
dem 19. Jh. aber beseitigte Verbot. für -+ Darlehen 
__. Zinsen zu nehmen. 

titicren (V.) auf die Herkunft hinweisen. benennen, 
angeben 

Ziticrgebot ist das Gebot, einen bei.timmten Text zu 
1.111cren. Nach Art. 80 1 3 GO mus& eine Rechtsver­
ordnung ihre gescvliche Grundlage bzw. ~llle ihre 
Grundlagen vollständig ausdrücklich angeben Eine 
Verlellung des Ztt1ergebots bewirkt die Nichttgkcit 
der Rechtsverordnung. (Unabhängig von die~em 

gesctzltchen Z. ist in wi,senschaftlichen Arbetten 
die gesamte verwendete Literatur nach bestimmten 
Gepflogenheiten so anzugeben, dasi. sie von jedem 
erfahrenen Leser sicher aufgefunden werden kann, 
wodurch der Verdacht eines Plagiats abgewehrt 
werden kann.) 
l .it. Müllers. M. , Richtiges Zitieren. JuS 2002, 828: 
Buue. C.. Ziticrgebot und EG Recht. 2003: iYl111ke, A., 
Poli11.'irecht und Z1licrgebot. 2004: Byrdll-ehmann, 
Z1ticrfibcl für Juristen. 2. A. 2016 

tivi l (Adj.) bürgerlich. nichtstrafrechtlich 

Zi\'ildicnst - Ersatzdienst. 1iviler 

Zh ilche ist die von dem Staat seit der Aufklärung 
des 16. Jh.s allmählich geordnete ~Ehe in Gegen­
'all. zu der von der Kirche spätestens 'eit dem Mit­
tdaltcr geordneten Ehe, die rechbtatsächlich seit 
dem 19. Jh. (Kulturl.ampl) nebeneinander bestehen 
(können). 
Lit.. Küb/er. G.. lielwönerbuch integrativer europäi­
scher Rechtsgeschichte. 6. A 2020 (Internet): Grüneis/, 
K„ Die obligatorische Z1v1lchc. 2000 

Zh ilkammer (§ 60 GVG) ist der in der Regel mit 
drl!i Richtern besevte Sprucbkörper des --+ Land­
gerich!'. in bürgerlichen ~Rechtsstreitigkeiten. 

L11.: K1sse/, O/Mayer. II., Gerichtsverfassungsgeseu.. 
10. A. 2021 

Zhilprozess ist das staatlich angeordnete und gere­
gelte Verfahren vcir staatlichen Gerichten 1u der Fest­
stellung. Durch~ct1ung und vorläufigen Sicherung 
pri\'ater-t Rechte eine~ Rechtssubjekt~. DcrZ. ist eine 
besondere An des strcttigen--+ Verfahrens. Er gliedert 
sich vor allem in -+Erkenntnisverfahren und -•Voll­
streckungsverfahren(--+ Zwangsvollstreckung). Er ist 
geregelt in der Zivilpro1cssordnung. Er ist grundsätz­
lich von dem Beibringung~grundsatz und der Partei­
herrschaft geprägt. Übersteigt der Streitwert 600 Euro 
nicht, so kann dabei nach §495a ZPO dm, Gericht sein 
Verfahren nach billigem Ermessen bestimmen. Mit 
Zm.timmung der Parteien kann das Gericht Schrift­
lichkeit der Verhandlung anordnen(§ 128fl,111 ZPO). 
Kostenentscheidungen und Entscheidungen. die mcht 
Urteile sind, können grundsätzlich ohne mllndliche 
Verhandlung ergehen(§ 128 lll. IV ZPO). --+Zivil­
verfahrensrecht. ~Gütestelle 
Lit.: Tt'l11pel. O.ffhe1mer. .\„ Mustcrte„ae Lum /1nlpro-
1css. Bd. 1 f. 9. A. 2016; K11iiri11ger. D.. Die Asses\or-
1..Jausur im Zi' ilpm1ess, 18. A. 2020; Scl1t·lllwm111er. K .. 
Zlv1lpr0Less. 16. A. 2020: Anders, M./Gehle. 8 .. Antrag 
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und Entscheidung im Zivilprozess. 3. A. 2000: Ober· 
heim, R .. Erfolgreiche Taktik im Zivilprozess, 7. A. 
2017: Kammerlohr!Kroiß, Anwaltliehe Tätigkeit 1m 
ZivilproteS\. 2006; Weber/Försrhler. Der Zivilprozess. 
4.A 2018 

Zivilprozessordnung ist das den --+ Zivilprozess 
ordnende Geset1 (von 1877/1879). 
Lit.: Anden, M.!Gehle, B., Zivilprozessordnung, 80 A. 
2022: rtwmas, H./Putzo. II, Zivilprozessordnung, 
42. A. 2021; Stein, F./Jonas, M„ Kommentar zur Zivil 
prozessordnung. 23. A. 2014 ff.: M11sielak, H. 11. a .. 
Grundkurs ZPO. 15. A. 2020: Münchener Kommentar 
zur Z1vilpro1cs,ordnung. hg. \. Ulke. G.lmu·. P.. 5. A 
2016 fl., /iiller. R .• .llv1lprozessordnung. 33. A. 2020: 
Zimmemu11111, ~V.. Zivilprozessordnung. 10. A. 2016: 
Zivilpro1essordnung, hg. ' · Mmielak, H.Noit, 18. A. 
2021; Zivilpro1essordnung, hg. v. Saenger, 1.. 9. A. 
2021: 7ivilpro1..essordnung Kommentiertes Pro1css­
formularbuch. hg. v. Saenger. 1. u. a„ 4. A. 2018 Prfit· 
1i11g/Gehrlei11, ZPO-Kommcntar. 13. A. 2021 

ZivilprozeSlirecht ist die Gesamtheit der deo -+ Zi­
' ilpro1ess betreffenden Rechtssätze. -+ Zivilver­
fahrensrecht 
L1L: Zen1. W.!Schreiber, K., 71v1lprozessrecht, 12. A. 
2014: Rasl'nberg. L/Schwab. K./Go11wald, P.. Zivilpro· 
zessrccht, 18, A. 2018; Gnmsky, W., Zivilprozessrecht, 
17. A. 2020: Kropholler. J., Europl!isches Zivilpro1..ess­
recht, 10. A. 2022: Oberheim, R, Zivilprozessrecht für 
Referendare, 14. A. 2021; Schloner. P./Hess. EU-Zi 
vilprozcssrccht, 5. A. 2021: fies.\, 8 .. Europäisches 
Zivilpro1essrccht. 2 A. 2021. Scltüt:e, R .. Dai. interna· 
tionale Zl\·ilpro1essrecht m der ZPO. 2008: Pohlmwm, 
P., Z1v1lprozcssrecht. 4.A. 2018. Europäisches Z1vtl­
protess- und Kollisionsrecht. hg. v. Ra11scher. T., 6. A. 
2020f.; J1111ke1; A., Internationales Zivilprozessrecht, 
5. A. 2020 

Zivilrecht - Privatrecht 
Lit.: Scltelllwmmer. K .• Zi\ ilrccht nach Anspruchsgrund· 
lagen. 4. A 2002; Sch1rnb. D./Lölmig. M., Einführung 
m das Zivilrecht, 20. A. 2016; Das deutsche Zivilrecht 
100 Jahre nach Verkündung des BGB. 1997; Zivilrecht 
unter europäischem Einfluss, hg. v. Geba11er. M./Wied· 
11101111, 7:. 2. A 2010: Sta11di11ger. J. 1•., Eckpfeiler des 
Zivilrecht~. 5. A. 2014, Neubearbeitung 2020: Kaise1; 
T./Karser. //./Kaiser. J.. Materielles Zivilrecht im Asi.e~­
sorcxamen. 10. A. 2021: bcck-online.Grosskommentur 
zum Zivilrecht, 2015 ff.: Hei11rid1. C„ Examensrepetito­
num Zivilrecht. 4. A. 2021 (22 Examensklausuren) 

Zil'ilrichtcr l'>t der Richter in Zivilrechtsstreitigkei­
ten oder Z1v1lsachen. 
Ln.: Sclwbt•r. K„ Zivilrichter-Leitfaden, 4. A. 2022 

Zivilsache ist das Verfahren in einer privatrechtli­
chen Angelegenheit in dt:m - Zivilprozess (tn 
Deutschland 1995 mehr als 1.6 Mill Gerichtsver· 
fahren in Zivilsachen. seitdem erkennbar zahlenmä­
ßig abnehmend). 
Lit.: Sche/llwmmer, K., Die Arbeitsmethode de~ Z1v1I· 
richtcrs, 18. A. 2019: Solu!s~. U„ Der Begriff der Zivil­
sache 1m europäischen ZivilprolessrechL, 1998; Dalf· 
mayer. r. Die Station in Zivil-;achcn. l l. A. 2021 

Zivilschutz ist der Schutz der Bevölkerung. Woh· 
nungen. Arbeitsstätten usw. vor Kriegseinwirkun­
gen Der Z ist Auft:n1gsverwahung des Bundes. Er 
wurde durch das Zivilschuvneuordnungsgeselz von 
dem 25.3 1997 neu geordnet. 



563 

Lit.: Frei, H .. Dienstvcr.üumnis und Dienstverweige­
rung im Zivibchull, 1999 

Z ivilsenat (§§ 116, 130 GVG) ist der Spruchkörper 
des -+ Oberlandesgerichts und des ..... Bundesge­
richtshofs in bürgerlichen -+ Rechtsstreitigkeiten. Er 
ist mit drei bzw. fünf-+ Richtern besetzt. 

Zivilverfahrens recht ist das Verfahrensrecht in 
Zivilsachen. -+ Zivilpro1css 
Lit.: Geimer. R./Sc/1iit;:e. R .. Europäisches Zivilverfah­
rensrecht. 4. A. 2020: Sclwck. H .. lnternationales Zivil 
verfahrensrecht. 8. A 2021. Vollkammer. G. u. a .• Neues 
europäisches Zivilverfahrensrecht in Deutsehland. NJW 
2009, 1105: linke, H./Hau, W. Internationales Zivilver­
fahrensrecht, 8. A. 2021 

Zivilverhandlung ist die Verhandlung in einer zivil­
rechtlichen Streitigkeit. 
Lit.: Emde. Die Leitung der Zivilverhandlung, JURA 
1995.205 

Zöliba t (M.) ist in dem katholischen -+ l(jrchen­
recht die Ehelosigkeit des Geistlichen. Davon abge­
leitet ist die Zöhbatsklausel m dem -+ Arbeitsrecht, 
die das Ende des Zölibats als auOösende Bedingung 
eines Arbeitsvenrags ansieht. so dass das Arbeit~­
verhältnis mit der -. Eheschließung des -+ Arbeit­
nehmers endet. Sie ist unzulässig wegen An. 6 J 
GG. 
Lit.: Weitz. M„ Der Zölibat des Wcltpricsrers. 1998 

Zölibatsklausel -+ Zölibat 

ZoU (§ 3 1 2 AO) bt die meist an der Staatsgrenze 
erhobene -+ Steuer auf die Etnfuhr oder Ausfuhr 
von Waren. Der Z. dient entweder der Erzielung von 
Einnahmen (Finannoll) oder dem Schutz emheimi­
schcr Eneugnisse (SchuL11oll). Seine Erhebung 
erfolgt durch die Zollbehörden (Zollam1. Hauptzoll­
amt, Oberfinanzdirektion. Bundesfinanzministeri­
um). Seit l.J.1994 kommt m allen Mitgliedstaaten 
(des einheitlichen Zollgebiets) der -+ Europäischen 
Union der 253 Artikel umfassende Zollkodex zur 
Anwendung. 
Lit.: Lehrbuch des europäischen Zollrechts, hg. v. Wirte, 
P. u. a., lO. A. 2021: Zollkodex der Union. hg. v. Witte. 
P.. 7. A. 2018: Zölle und Verbrauchsteuern (Lbl.), hg. v. 
Wiue. P.. 2015ff. 

ZU (Präp.) hin 

Zubehör (§ 97 BGB) isl die bewegliche -+Sache, 
die, ohne Bestandteil der -+ Hauptsache zu sein, 
nat:h der Ve1 kelusans~hauung dem wirtschaftlichen 
Zweck einer Hauptsache 1u dienen bestimm! ii:.L und 
zu ihr in einem dieser Bestimmung entsprechenden 
räumlichen Verhältnis steht (z.B. Baumaterial auf 
Baugrundstück, Warndreieck in dem Personen­
kraftwagen, Einbauküche (zw.I). Das Z. ist zwar 
rechtlich an sich 'clbständ1g, folgt grundsätzlich 
aber dem Recht der Hauptsache (§§ 31 lc, 926 
BGB). Besonders geregelt i\t die Frage der ..... Haf­
tung des Zubehörs für die -+ Hypothek ( §§ 1120 ff. 
BGB). 
Lit.: Bramen:::. D .• Die Merkmale des Zubehörbegriffs, 
1993 (Diss.); Zimmemu11111. S„ Die Haftung des Grund­
stückszubehö"· 2001 

Zueignung 

Zucht (F.) Erziehung. Züchtung, Aufzucht 

züchten (V.) aufziehen, erziehen, anbauen 

Zuchthaus war bis 1.4.1969 eine besondere, der 
-+ Aufklä.mng entstammende Form der --. Frei­
heitsstrafe (mit Erziehungszweck). 
Lit.: Köhler, G .. Deut!'Che Rechtsgeschichte, 6. A. 2005 

züchtigen (V.) sch1agen, strafen, er1iehen 

Züchtigung ist die als Emehungsmittel geübte 
schmerzerregende -+Strafe (z.B. Schläge). Sie ist 
grundsätzlich eine nur ausnahmsweise durch cm 
Züchtigungsrecht gerechtfertigte -+ Körperver­
letzung. Sie wird seil dem 20. fahrhunden zuneh­
mend abgelehnt. 
Lit : Roxin, C., Die strafrechtliche Beurteilung der 
elterlichen Züchtigung, JuS 2004, 177 

Züchtigungsrecht ist das Recht emes Menschen zu 
der -+ Züchtigung eines anderen Menschen. Sofern 
ein z. besteht. ist es em .- Rechtfcn1gungsgrund für 
die tatbcstandsmäßigc -+ Körpervcrlettung. sofern 
diese objektiv zu der Erreichung des Züchtigungs­
Lwccks geboten und subJekllY von dem Erzie­
hungswillen getragen ist. Da„ z. der Lehrherrn ist in 
der Gegenwan ausgeschlossen, da!. der Lehrer 
(durch Ministerialerlass) weitgehend beseitigt. das 
der Eltern erheblich eingeschränkt bzw. durch die 
Neufassung des § 1631 II BGB ab 1.8.1998 abge­
schafft. Danach sind körperliche Bestrafungen, 
seelische Verletzungen und andere entwürdigende 
Maßnahmen UDLulässig. 
Lit ·Jung, H .. Das Züchtigung~rccht des Lehrer., 1977; 
Priester. J.. Das Ende des Züchtigung~rechts. 2000; 
Maiorino. M .. Elterliches Züchtigungsrecht. 2003 

Zuchtmittel (§§ 13tT. JGG) ist die Maßnahme zu 
der -+ Erziehung straffälliger + Jugendlicher. z. 
werden verhängt. wenn -+ Er1iehungl>maßregeln 
nicht mehr ausreichen und --+ Jugendstrafe noch 
nicht geboten ist. Sie sollen dem Jugendlichen ein­
dringlich zu Bewusstsein bringen, dass er für sein 
Tun einzustehen hat. Z. sind -+ Verwamung, Ertei­
lung von-+ Auflagen und-+ Jugendarrest. 
Lit„ it'imer. D .. Verfa<,sungsrcchtliche Grenzen jugend­
gerichtlicher Erziehung~maßregeln und Zuchtmincl, 
1966 

zueignen (V) eine Sache mein Vermögen einverlei­
ben 

Zueignung (§ 242 StGB} ist die Einverleibung der 
-+ Sache selbst oder ihres Wertes in das eigene 
-+ Vermögen des Täters oder eines Dritten unter 
dauerndem Ausschluss der Berechtigten (z.B. 
Rückgabe des Sparbuchs nach Abheben des Geldes, 
nicht bloßes Entkleiden von der tatsächlichen Verfü­
gungsmacht über eine Sache). Rechtswidrig ist die 
Z., wenn sie der materiellen Eigentumsordnung 
w1der.pricht (nicht z.B. bei Einwilligung oder fälli­
gem Anspruch auf Übereignung der weggenomme­
nen Sache). Die Absicht rechtswidriger Z. ist Tatbe­
standsmerkmal des Diebstahls. 
Ltt.. Behrendt, H.. Der Begriff der Zueignung. 1996: 
Schmic/-Hopmeier. S., Das Problem der Dritt.lUeignung, 



Zueignungsabsicht 

2000: K11dliclt. H.. Zueignung,begriff und Remiktion 
des Unterschlagungstatbestand,, JuS 2001. 767 

Zueignungsabsicht (§ 242 StGB) ist die auf 
(rechtswidrige) --. Zueignung gerichtete -->Absicht 
des Täter:.. Oie Z. ist Tatbestandsmerkmal des 

+ Oiebstahb. Der beabsichtigte Erfolg braucht 
nicht erreicht zu werden (überschießende lnnenten­
denz). 
L11.: Käsch. A., Der Status dci. Merkmals rechtswidrig 
10 Zueignungsab,icht und Bcreicherungsab,ichl. 1999: 
Meiner. S.. Die Zueignungsabsicht beim Diebstahl. 
2003 

Zufall isl das ohne erkennbare Geset1mäßigkeit 
cmtretende Ereignis. In dem -+ Schuldrecht ist z. 
ein weder von dem Gläubiger noch von dem 
Schuldner tu vcrtretendei. Ereignis (z.B. Blitz, Erd­
beben, Stunn). Bei Unmöglichkeit durch Z. wird der 
Schuldner grun&,ätzlich von der Leistungspflichl 
frei(§ 275 1 BGB). Umgekehrt tr'.igt Jeder, der durch 
z. cmen -+ Schaden erleidet, diesen selbst. Der Z 
steht in Gegensalt zu der (schuldhaften) Verursa­
chung. 
L11„ Fickert. S„ Die Behandlung von Zufallserkenntnis­
sen im Ennittlungsverfahren. 2002 

Zugabe ist die unentgeltliche Zuwendung emes 
Gegenstands an einen Kunden neben der -+ Ware 
oder -+ Lcii;tung. 
L11.: lange. KJSpiitge11s. K„ Rabatte und Zugaben 1m 
Wenbewerb. 2001 

Zugang ist der richtige Eingang bezüglich eines 
Umstands. In dem Privatrecht (§ 130 BGB) ist Z. 
einer -+ Wi/lenserklänmR deren objekuver Empfang 
(in Gegensau 1u der subjektiven Kenntnis). Zuge­
gangen ist eine Willenserklärung, wenn sie so in den 
Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass nach 
der -+ Verkehrssitte bei Annahme gewöhnlicher 
Verhältnisse damit zu rechnen war. dru.s er von ihr 
Kenntnis nehmen konnte (7. B Einwurf in Briefkas­
ten. nicht auch das Lesen der ErkJärung, Abholung 
des mangels persönlicher Erreichbarkeit bei der Post 
niedergelegten Briefs. bei E-Mail grundsät1lich an 
dem Tage des Eintreffen„ in den elektronischen 
Briefkasten, bei Eintreffen nach der üblichen Ar· 
hcits1eit an dem nächsten Tag. bei Telcfonanrufwei­
terleituag in einem Zweifelsfall Entgegennahme 
durch den den weiteren Apparat bedienenden Ar­
bcirnehmer). Der Z. bewirkt grundsät1lich das Wirk­
samwerden emcr empfang,bcdürftigen Willenser­
klärung unter Abwesenden. Noch kem Z. einer 
~chriftlichen Erklänmg soll bloße Ohermiulung 
emer Telekopie (Telefa>.. einer unterschriebenen 
Bürg~chafü.urkunde) sein. Bei der notariellen Beur­
kundung bedürfugen Willenserklärungen ist der Z. 
einer Au:,,fenigung der notariellen Urkunde erforder­
lich. Die Voraus~etzungcn des wirksamen Zugangs 
cmpfangsbedUrftiger, in Abwesenheit des Empfän­
gers abgegebener Willenserklärungen smd einer 
Vereinbarung 1ugänglich. Umstritten ht der Z. einer 
Erklärung Ober die Betugsberechtigung einer Le­
bensversicherung nach dem Tod de~ Versicherungs­
nehmers. 
L11„ Brexel. R .. Zugang verkörpener Willen..erklärun­
gen. 1998: Reichen. lV.. Der lugangsnachweis beim 
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Einwurf-Einschreiben, NJW 2001. 2523: Ma11ko1nli.i, 
P., Zum Nachweis des Zugangs bei elektronischen 
Erklärungen, NJW 2004. 1901: Weiler. F.. Der Zugang 
von Willenserklärungen. JuS 2005. 788 

Zugangsvereitelung (V.) ist die Vereitelung des 
_, Zugang„ cmer Erklärung. 

Zugangsverzögerung (V.) ist die Ve11ögerung des 
-+Zugangs einer Erklärung. -+ Zugang 

zugesichert (Adj.) besonden> erklärt-+ Zusicherung 

Zugewinn (§ 1373 BGB) ist der rechnerische Geld­
becrag. um clen dali -+ Vennögen eines Ehegatten 
bei Ende der-+ Ehe (Endvennögen) sein Vennögen 
an dem Anfang der Ehe <Anfangsvennögen) über­
steigt. 
Lit.: Scltöfl'r. K„ Güterrecht und Zugewinn, 2004: Bru­
dermiiller. G„ Der rcformien:e Zugcwinnausglcich. 
NJW 2010. 401 

Zugewinnausgleich ist bei -+ Zugewinngemein­
schaft (Gütertrennung mit Zugewmnausgleich) der 
Ehegauen der Ausgleich der -+ Zugewinne der 
Ehegauen bei Beendigung der -+ Ehe Endet die 
Ehe durch <lcn -+ Tod eines Ehegatten. so wird nach 
§ 13711 BGB der Zugewinn pauschal dadurch aus­
geglichen, dass sich der gesetzliche -+ Erbteil des 
überlebenden Ehegauen um ein Viertel der Erbschaft 
erhöht (erbrechtliche Lfü.ung). oder, falls der überle­
bende Ehegatte nicht -+ Erbe und nicht -+ Vcr­
mächtmsnchmer ist. dadurch, da<,s Ausgleich nach 
den allgemeinen Regeln (§§ 1373 ff. BGB) erfolgt 
(güterrechtliche Lösung). die für alle anderen Fülle 
der Auflösung der Zugewinngemeinschaft gelten. 
Danach hat. wenn der Zugewinn des einen Ehegauen 
den Zugewmn des anderen Ehegatten übersteigt, der 
andere Ehegatte einen-+ Anspruch auf die Hälfte des 
Überschusses des größeren Zugewinns Ober den 
kleineren Zugewinn(§ 1378 BGB). 
Lit: Schrruler. R., Bewertungen 1m Zugew1nnausgle1ch. 
5. A. 2011: Biite, D„ Zugewinnausgleich bei Eheschei­
dung, 5. A. 2017, 6. A. 2022: Kogel, W., Strategien beim 
Zugewinnausgleich, 6. A. 2019, 7. A. 2022 

Zuge"'inngemeinschafl (§ 1363 BGB) ist der ge­
setz.liche • Güterstand, bei dem das _, Vennögen 
der Ehegatten während der Ehe ständig getrennt 
bleibt (Gütertrennung) und erst nach Beendigung 
der Ehe der__. Zugewinn, den die Ehegatten jeweils 
in der Ehe erzielt haben. ausgeglichen wird (Güter­
trennung mit Zugewinnausgleich). Die Z. gilt für 
alle Eheschließungen, bei denen sie nicht durch vor 
der Eheschließung oder während der Ehe vereinbar­
ten -+ Ehevertrag abbedungen wird. In der Z. kann 
sich ein Ehegatte nur mll Einwilligung des anderen 
Ehegatten verpflichten, über sein Vermögen als 
Ganzes 1u verfügen(§ 1365 r 1 BGB). 
Lit.: Geml111ber. J„ Probleme der Zugewinngemein­
schaft. JuS 1991. 2328: Kügler, H„ Das defi1itärc An­
fangsvermögen. 2000: Mmugelas. V. 1~. Die Beschr'.in­
kung der Verwaltungsfreiheit. 2001 

zuhalten (V.) geschlossen halten, halten zu 

Zuhälter ( § 181 a StGB) ist der einen anderen der 
-+ Proslllution nachgehenden Menschen ausbeuten-
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de oder seines Voneils wegen bei der Ausübung der 
Prostitution iiberwachende oder diese Prostilutions­
ausübuag bestimmende und im Hinblick darauf über 
den Einzelfall hinausgehende Beziehungen zu dem 
anderen Menschen unterhaltende und damit ZuhäJ­
terei begehende Mensch. 
Lit.: Amelu11xe11. C .. Der Zuhälter, 1967 

Zuhä lterei (§ J8Ja StGB) ist das Verhalten des 
-+ ZuhäJters. Die Z. ist eine Straftat gegen die sexu­
elle Selbstbestimmung. Sie wird mit FreiheitssLrafe 
von 6 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft. 
Lit.: A11dro11/akis. N.. Zur Frage de1 Zuhälte1ei, ZStW 
78, 432: Bargo11, M„ Prostitution und Zuhälterei. 1982; 
Hochhaus. W., Stralbare Fonnen der Zuhälterei, 2009 

zulassen (V.) geschehen lassen, erlauben 

zulässig (Adj.) rechtlich erlaubt,-+ Zulässigkeit 

Z ulässigkeit ist die rechtliche Erlaubtheit eines 
Verhaltens. In dem Verfahrensrecht ist die Z. der 
-+ Klage bzw. des -+ Rechtsmittels deren formelle 
Erlaublheit. Die z. ist die Voraussetzung für die 
Prüfung des sachlichen Begehrens. Z. ist gegeben, 
wenn z.B. sämtliche Prozessvoraussetzungen vor­
liegen. Ist dies nicht der Fall, so ist die Klage ohne 
Prüfung des sachlichen Begehrens als --+ unzulässig 
abzuweisen (-+ Prozessurteil). Sind Zweifel an der 
Z. des Rechtswegs aufgetreten, so kann (oder unter 
Umständen muss) das Gericht erster Instanz durch 
Beschluss die Z. des Rechtswegs vor der Entschei­
dung zur Hauptsache aussprechen (§ 17a 1ll GVG). 
Kommt es dabei zu der Überzeugung, dass der ein­
geschlagene Rechtsweg nicht zulässig sei, verweist 
es von Amts wegen den Rechtsstreit an das zustän­
dige Gericht des zulässigen Rechtswegs. 
Lit.: Paulus, C„ Zivilprozessrecht, 6. A. 2017 

Zulassung ist die Eröffnung des Zugangs durch eine 
öffentlich-rechtliche -+ Erlaubnis. Die Z. hängt 
regelmäßig von bestimmten Voraussetzungen ab 
(Zulassungsvoraussetzungen). Bedeutsam ist die z. 
zu -+Gewerben und -+Berufen (Art. 12 GG, 
§§ 1 ff. GewO, -+Stufentheorie), zu dem ___.. Stra­
ßenverkehr (§§ 1 ff., 4, 16 ff. StVZO) und zu der 
Benutzung öffentlicher -+Einrichtungen. l n dem 
Verfahrensrecht hängen -+ Rechtsmittel teilweise 
von einer besonderen Z. ab (z.B. §§ 511 If, 543 
ZPO). 
Lit.: 8(1/rro, H., Das Hochschulzulassungsrecht, 4. A. 
2003: Heitma1111, J., Die Handhabung der berufungsty­
pischen Zulassungsgründe. 2003; Sche11ch, S. u. a., 
Trendwende in der Zulassuagspraxis des BGH?. NJW 
2005, 112; Knypha11se11, B. zu. Da~ Hochschulzulas­
sungsrecht auf dem Prüfstand, 2021 (Diss.) 

Z ulassungsberufung ist die nur bei -+ Zulassung 
durch das entscheidende ~ Gericht zulässige 
-. Berufung. 
Lit.: Bader. J .. Zulassungsberufung und Zulassungsbe­
schwerde nach der 6. VwGO-Novelle. NJW 1998. 409: 
Nassall, ~V.. Irrwege, NJW 2003, 1345 

Z ulassungsvoraussetzung (F.) Voraussetzung der 
Zulassung-+ Zulassung. Stufentheorie 

Zurückbehaltung 

zuliefero (V.) ausliefern, hinzuliefern 

Z ulieferer ist der Teile eines aus Teilen zusammen­
zusetzenden Gegenstands an einen Unternehmer 
liefernde Unternehmer. 
Lit.: Welleflhofer-Klein, M„ Zulieferverträge, 1999 

zumutbar (Adj.) angemessen, verlangbar, aushalt­
bar 

Zumutbarkeit (z.B.§ 314 I BGB) ist die Angemes­
senheit einer Anforderung an ein Verhalten. In dem 
Straßenverkehrsrecht wird jeder, der bei Unglücks­
fällen oder gemeiner Gefahr oder Not nicht Hilfe 
leistet, obwohl dies erforderlich und ihm nach den 
Umständen auch zuzumuten ist, wegen unterlasse­
ner Hilfeleistung bestraft (§ 323c StGB). Der Inhalt 
des Tatbestandsmerkmals Z. hängt hierbei von den 
Einzelumständen des jeweiligen Falls ab. 
Lit.: Scholz. K.. Der Begriff der Zumutbarkeit im De­
liktsrecht, 1996: Bomhagen. V., Die Zumutbarkeit, 
1999: Wortma1111. L., Inhalt und Bedeutung der Unzu­
mutbarkeit nonngemäßen Verhaltens. 2002 

Zumutbarkeitstheorie (Aufopferungstheorie) ist die 
für die Enteignung auf die Zumutbarkeit abstellende 
Theorie. Nach der Z. ist eine Enteignung gegeben, 
wenn der Eingriff von unzumutbarer Schwere und 
Tragweite ist. Ihr steht die -+ Einzelaktstheorie ge­
genüber. 

zu rechenba r (Adj.) übert.eugend zuordenbar, ge­
danklich einleuchtend verknüpfbar 

Z urecbenbarkeit ist die (rechtliche) Möglichkeit, 
einen (rechtswidrigen) -+ Erfolg auf ein -+ Ver­
halten eines bestimmten Menschen zurückzuführen. 
In dem Rahmen der objektiven Zurechnung wird die 
-+ Kausalität des Verhaltens für den Erfolg geprüft. 
Die subjektive (personale) Z. betrifft den ~ Vorsatz 
bzw. die -+ Fahrlässigkeit, die -+ Rechtswidrigkeit 
und die --+ Schuldhaftigkeit. 
Lit.: Baumgartner. H„ Schuld und Verantwortung, 
1983; Che11, S„ Freiheit und Zurechenbarkcit, 2003 

zurechnen (V.) zuordnen, gedanklich verknüpfen 

Zurechnung ist die gedankliche Verknüpfung eines 
Erfolgs mit einem Verhalten (oder Geschehen). 
Lit.: Ko1iath, H„ Grundlagen strafrechtlicher Zurech­
nung, 1994; internationale Dogmatik der objektiven Zu­
rechnung, hg. v. Gimbemat, E. u. a„ 1995; Vnßgä11er, !„ 
Die sozialen Handlungslehren, 2004; Frisch, W., Objekti­
ve Zurechnung des Erfolgs, Jus 2011. 19ti.; Mede11, P. 
von der. Objektive Zurechnung und mittelbare Täter­
schaft, Jus 2015, 22 

zurechnungsfähig (Adj.) schuldfähig 

Z urechnungsfähigkeit -+ Schuldfähigkeit 

zurück (Adv.) rückwärts 

zurückbeha lten (V.) vorläufig behalten 

Zurückbeha ltung (F.) vorläufige Leistungsverwei­
gerung 



Zurückbebaltungsrecht 

Zurückbeh aJtungsrcchl ist das -+ Recht des 
-) Schuldners. seine -+ Leistung zu verweigern, bis 

die ihm gebührende Leistung (Gegenle1Mung) be­
wirkt wird. Das Z. ist ein -+ Leistungsverweige­
rungsrecht. Das Z. nach § 273 1 BGB selll ->Ge­
genseitigkeit der beiden Leistungen. -+ Fälligkeit 
des schuldnerischen Anspruchs und --+ Konnexität 
voraus. Seine Sonderfälle sind die Rechte der 
§§ 320 J 3, 1000 BGB. §§ 369 ff. HGB. Das gehend 
gemachte Z. schließt -+ Verzug und Entstehung von 
Prozesszinsen aus. In dem Prozess führt es zu der 
Verurteilung zu der Leistung nur Zug um Zug 
(§ 274 BGB). 
Lit.: Ahrens. C„ Zivilrechtliche Zurückbehaltungsrech­
te, 2003 

zurückverweisen (V) eine Zurückverweisung 
durchführen, rückverweisen, wieder an eine frühere 
Stelle verweisen 

Zurückverwcisung (l. B. §§ 538 ff. ZPO) ist die 
Rückübertragung eines Rechtsstreits durch das 
Rechhmittelgericht an die Vorin.<;tanz lU einer er­
neuten Entscheidung nach Autbebung eines ange­
fochtenen -+ Urteils. Die Z. ist bei der --+ Revision 
die Regel und bei der -+ Berufung (§ 538 II ZPO) 
die Ausnahme. In Strafsachen erfolgt sie an eine 
andere --+ Kammer oder an ein anderes -+ Gericht. 
Lit. • Dierlamm, A .. Ausschließung und Ablehnung von 
Tamchtem nach Zurückverwcisung, 199-t; Gra1·e11-
/10r.w. W. Zurückverweisung und gesevlicher Richter, 
NJW 2018, 2161 

Zusage ist in dem Verwaltungsrecht die Selbstver­
pflichtung der -+ Verwaltung zu einem Tun oder 
Unterlassen. Sie ist kein -+ Verwaltungsakt (Mr.). 
Besonders geregelt ist die -+ Zusicherung. 
LiL Mayer; G .. Die zu,age nach der Abgabenordnung, 
1991: Gutterer; 8„ Zur verbindlichen Zusage de~ Ge­
rich1~. 1991 

zusagen (V.) besUitigen 

Zusammenarbeit in der Innenpolitik und Rechtspo­
litik -+ Europäische Union 
l.it i~1g11er, R. , Aktuelle Entwicklungen in der europä­
ischen justiziellen Zusammenarbeit in Zivihachen. 
NJW 2010, 1707 

zusammenarbeiten (V.) gemeinsam arbeiten 

zusammenrotten (V.) zusammentun 

Zw.ammenrotten (§ 121 StGB) ist das räumliche 
Zusammentreten oder Zusammenhalten mindestens 
1weier--+ Gefangener, von denen einer schuldunfähig 
sem kann, zu einem gemeinschaftlichen, in beMimm­
ter Weise bedrohlichen Zweck, wobei der die Roue 
beherrschende friedensstörende Wille äußerlich er­
kennbar in Erscheinung treten mu.~s. Da-. z. ist ein 
Tatbestandsmerkmal der -+ Gefangenenmeuterei 
sowie als öffentliches Z. mehrerer Menschen Tatbe­
Mandsmerkmal des schweren -+ Hausfriedensbruchs 
(§ 124StGB). 
Lu.• Sd1omaker. J„ Der Tatbestand der Gcfangenen­
mcuterci, 1967 
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Zuschlag (z.B. § 156 BGB. §817 ZPO, §§79ff. 
ZVG) ist in der -+Versteigerung die Annal1me des 
-+ Meistgebots durch den -+Versteigerer (z.B. 
-+ Gerichtsvolltieher.-+ Versteigerungsgericht). Der 
Z. begründet einen privatrechtlichen oder öffentlich­
rechtlichen -+ Vertrag zwischen dem Erwerber und 
dem Ver..te1gerer bzw. dem durch diesen Vertretenen 
(z.B. Staat) Auf Grund des Vertrags ist dann zu über­
eignen b1w. ab7uliefem (anders § 90 ZVG, nach dem 
bereits mit dem Z. das Eigentum an dem Grundstück 
auf den Ersteigerer übergeht). 

zuschlagen (V.) schlagen, Zuschlag geben 

zuschreiben (V.) hinzuschreiben. zuordnen 

Zuschrcibung (§ 890 BGB) ist die Zuordnung eines 
-+ Grundstücks zu einem anderen Grundstück in 
dem -+ Grundbuch, wodurch das zugeschriebene 
Grundstück wesentlicher -+ Bestandteil des (ande­
ren bzw. einheitlichen) Grundstiicks wird. 

zusichern (V.) versprechen 

Zusicherung(§ 38 VwVfG) ist in dem Verwaltungs­
recht die von der zuständigen „ Behörde erteilte 
--+Zusage, einen bestimmten -+Verwaltungsakt 
später 1u erlassen oder 7U unterlassen. Die Z. bedarf 
zu ihrer Wirksamkeit der-+ Schriftform. Sie ist ein 
-+Verwaltungsakt, für den allerdings wegen semer 
Wirkung in die Zukunft z. T. Besonderheiten gelten. 
Sie is1 in Gegensatz zu -+Auskunft und Hinweii. 
verbindlich Ihre Erteilung steht in dem -+Ermessen 
der Behörde. In dem -+Schuldrecht ist das Fehlen 
einer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäu­
fers, des Herstellers oder seines Gehilfen insbesonde­
re in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über 
bestimmte Eigenschaften der Sache zu erwartenden 
Eigenschaft ein Sachmangel (§ 434 11 BGB) (Anga­
ben in dem Katalog eines Ven.te1gerers genügen, Ver­
kauf eines Neuwagens enthält in der Regel die Z. der 
Fabrikneuheit). Die erwartbare Eigenschaft muss sich 
dabei auf die Kaufsache beziehen, ohne dass sie ihr 
unmittelbar innewohnen und von ihr ausgehen muss 
(7. B. Ruf eines Gastbetriebs au feinem Grundstiick). 
Llt.: WeJ11.>m1111111, H .• Das neue Kaufrecht. NJW 2002. 
247~ Heine. M •• Die Zusicherung im kaufrechtlichen 
Gewährleistungssystem. 2002; Kli11gler. S„ Die Zusi­
cherung. JuS 2011, 1059 

Zus tand (M.) Befindlichkeit (Verfassung) eines 
Menschen oder Gegenstands 

zuständig (Adj.) berechtigt, kompetent 

Zuständigkeit (Kompe1enz) ist die Berechtigung 
und Verpflichtung der Wahrnehmung einer Aufgabe. 
Die allgemeine Regelung der .waatlichen Z. is1 in 
der --+ Verfassung enthalten, die (entsprechend dei. 
späten Ents1ehens des (1weiten) Deutschen Reiches 
aus souveränen Einzelstaaten 186711871) in Art. 30 
GG die Ausübung der staatlichen Befugnisse und 
die Erfüllung der staatlichen Aufgaben den -+ Län­
dern 1uweist, soweit das + Grundgesetz keine an­
dere Regelung trifft oder zulässt. Dabei ist die z. ~11 
der -+ Gesetzgebung in den Artt. 70 ff. GG (aus-
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schließliche Gese1.1gebung und konkurrierende 
Gesellgebung des Bundes). die z. ::.11 der -+ Ver­
wa/1111111 in den Artl. 83 ff. GG (Ausführung der 
Bundesgesetze durch die Länder als eigene Angele­
genheiten) und die Z. ::.11 der -+ Rechtspred11111g in 
den Artt. 92 ff. GG festgelegt Zu dieser ausdrückli­
chen Zu'1ändigkcilS1uweisung kommen noch (ohne 
große tatsiichliche Bedeutung) die Z. aus der 
-+ Natur der Sue'he und die Z. kraft -+ Sad1zu­
samme11lw11gs. Z. des Bundes aus der Natur der 
Sache besteht bei Angelegenheiten. die ihrem Wesen 
nach den Bund betreffen (z.B. Bundeswappen, 
Bundessiegel). Z. kraft Sachzusammenhangs bedeu­
tet Z. filr Angelegenheiten. die mit einer zugewiese­
nen Aufgabe in no1wendigem Zusammenhang ste­
hen. In dem -+ Verwaltungsrecht i•il die z. darüber 
hinaus genauer hinsichtlich der Verwaltungsträger. 
Verwaltungsstellen und einzelnen Amtswalter fest­
zulegen. Dies muss in örtlicher und sachlicher -
vielfach auch funk11oneller (z. B lnstanzen1ug) -
Hinsichl geschehen. Dabei bedeutet sachliche z. die 
Berechtigung und Verpnich1ung, bestimmte Aufga­
ben dem Gegenstand nach wahrwnchmen (z. B. 
Baugenehmigung). Örtliche Z. ist die Bestimmung 
des Bezirks, in dem die sachliche z. ausgeübt wer­
den darf. Die -+ Behörde ist grundsätzlich an ihre 
rechtmäßig festgelegte Z. gebunden, so dass ein 
Zuständigkeitsmangel ihr -+ Handeln -+ fehlerhaft 
macht. In dem Verfahrensrech1 bestimmt sich die Z. 
der ein1elnen --+ Gerichtsbarkeit nach der Zulässig­
keit de~ -+ Rechtswegs (z.B. § 13 GVG). Innerhalb 
der einzelnen Gerichtsbarkeit werden funktionelle 
Z„ sachliche Z. und örtliche Z. unterschieden. Die 
f1111ktio11elle Z. bezieht sich darauf, welches RechL~­
pflegeorgan in ein und der<;elben Sache tätig zu 
werden hat (z.B. in dem Rechtsmiuel7Ug). Die 
sachliche z. betrifft die Frage, welches Gericht in 
erster Instanz die Sache wegen deren Art zu erledi­
gen hat (z.B. § 23 GVG. Amtsgericht vor allem bei 
Streitwerten bis 5000 Euro). Die önliche Z. be­
stimmt. welches Gericht erster Instanz wegen seines 
örtlichen Sitzes die Sache zu behandeln hat 
(§§ 12 ff. ZPO. Gerichtsstand, grundsätzlich an dem 
Wohnsill des Beklagten). Die Z. ist für die -+ Klage 
--+ Pro?Cssvoraussevung und für die -+ Zwangs­
vollstreckung Zulässigkeitsvoraussevung. 
Lit.: St(•111kampf. F.. Die Gerichte und ihre Zuständig­
keiten, 1989; Pfeiffer. T., lntemmionale Zuständigkeit 
und pro1essuale Gerechtigkeit, 1995: 811clmer. B„ Klä­
ger- und Beklagtenschutz im Recht der intema1ionalcn 
Zui.tändigkeit, 1998; Göre/es, A„ lntemationak Zus1än­
digket1. Anerkennung und Volls1reckung von Entschei­
dungen über die elterliche Verantwonung, 200-t; Collin. 
P. u.o .. Zu~ländigkeil, JuS 2005, 694: Schä11b/e, D. u.a„ 
Die Zuständigkeit deutscher Gerichte nach den Vor­
schriften der EuGVVO, JuS 2012. 131; Sendmever. S„ 
lnremalionale Zustandigkeit deutscher Gerichte bei 
Verkehrsunfällen im europäischen Ausland. NJW 2015. 
2384 

Zustandsdelikt ist das --> Delikt. bei dem der durch 
die Tat geschaffene Zustand andauert, die bloße 
Aufrechterhaltung des Zustands aber keine selb­
ständige strarrech1liche Bedeutung hat (z.B. Perso­
nenstandsfälschung). -+ Dauerdelikt. 

Zustandshaftung 1s1 die polize1liche Verantwort­
lichkeu emer Person für einen eine --+ Störung ver-

Zustimmungsgesetz 

ursachenden Zustand (einer -+Sache) (z.B. Tier. 
Grundstück). Die Z. rich1et sich gegen den ...... Ei­
gentümer der Sache oder den Inhaber der tatsächli­
chen -+ Gewalt, soweit dessen Verfügungsmacht 
reicht. Im Zweifel geht die Z. der -+ I landlungs­
haftung nach. 
Lit.. Binder. M„ Die polizeiliche Zu~iandshaftung. 
1991: Conrudy, J„ Die Sanicrungsveran1wortlichkei1 
des Zustandsstörers. 2003 

ZusUlndsstörung --+ Störung 

zustellen (V.) versperren, förmlich übermitteln, 
formlich bekanntgeben 

Zustellung (z. B ** J66ff. ZPO> ist die Bd..anntga­
be cmes Schriftstücks an eine Person in der gesetz­
lich bestimmten Form bzw. der in bes11m111ter, ge­
selllich vorgeschriebener Form geschehende und -
in einer Zustellungsurkunde - zu beurkundende 
Vorgang. durch den einer Per„on Gelegenhci1 w der 
Kenntmsnahme eines SchnftstückJ> verschafft wird. 
Die Z. soll die Gelegenheit der Kennm1snahme wie 
ihren Nachweis sichern. Sie kann --+ von Amts we­
gen (A1111s:,11s1('//1111g} oder auf Betreiben einer 
-;:-+ Partei ( Panei-:.11.1tel/11n8) erfolgen und durch 
Ubergabe. Aufgabe zur Post !trotz deren Privatisie­
rung] u. a. geschehen. Die Urkunde über die z. er­
bringt den Beweis über die in ihr bezeugten Tatsa­
chen. der durch den Beweis der Unrichtigkeit der 
bezeugten Tatsachen entkräflet werden kann. Öffent­
liche z. ist die \Or allem bei unbekanntem Aufent­
halt einer Panci llllässigc z. durch öffentliche Be­
kanntmachung <* 185 ZPO). 
Lu. Jcntrow. S„ Auslandszustellung im Zivilverfahren. 
NJW 2002. 3382, W111ucl1. T.. Zustcllungsreformgcseu. 
JuS 2003. 276: K11111::.e·Kc111j110/d, G. u.a„ Vcr;ähnmgs­
rcchtlichc Auswirt-.ungen durch das europäische Zus1el­
lungsrccht, NJW 2003. 1998: Slwrma. D„ Zustellun­
gen. 2003: He.u. 8„ Noch einmal: Dirckt1uMellungcn 
nach An. 14 EulVO. NJW 2004. 3301: Mliller. H„ 
Neue Rechtsbegriffe 1m Zustellungsrecht. NJW 2017. 
2713 

zustimmen (V.) Einverständm' erklären 

Zustimmung(§ 182 BGB) ist die grund,lilzlich 
formlose - Erklärung des Einverständnisses mit 
einem --+ Rechtsgeschäft eines anderen (z.B. eines 
beschränkt Geschäftsfähigen). Die Z. ist eine einsei­
tige. empfangsbcdürftige, abslrakte -+ W11lenser­
klärung. Sie führt lU der Wirksamkeit eines Rechh­
geschäfts, wenn diese von ihr abhängt. Die Z. kann 
dem einen wie cicm anderen Teil eines zweiseitigen 
Rechtsgeschäft„ erteilt werden. Die vorherixe Z. ist 
die -+ Einwilligung. die nachträf!./iche Z. die 
-+ Genehmigung. 
Lit: Hillebre1111er. A„ Die private Zthtimmung zu 
Rechisgeschäften. 2004: Miißix. L. Enthaflung durch 
zu,1immung. 2021 

Zustimmungsgesetz (An. 77 II GG) ist das 
-+ Bundesgesell, das zu semer Enti.tehung der Zu­
stimmung des -+Bundesrats bedarf. Es steht m Ge­
gensat1 zu dem -+ Einspruch'>gesetz. Welchö Gese11 
Z. l'>I. ergibt sich grundsät1lich au' der--+ Verfassung 
(1 B. Art. 851 GG ), i\l aber in dem Ein1elfoll mcht 



zuverlässig 

immer leicht fes11ustcllen und deshalb stre11ig und in 

einem Streitfall von dem Bundesverfassungsgericht 
zu entscheiden (1 .. B. -Staatshaftung). 
Lit.: Schmidt. R„ Die 7.ui.11mmungsbedürfligkcit von 
Bundcsge&ct1cn, JuS 1999, 869 

zuverlässig (Adj.) verlässlich, - Zuverlässigkeit 

Zuverlässigkeit ist die begründete Erwartung (Ge­
währ) 1ufrieden-.tellender Tätigkeit. Zuverlässig ist. 
von wem 1u erwarten 1s1, dao;s er !>ich an die Jeweili­
gen rechtlichen Vorschriften halten und Rechtsgüter 
nicht gefährden oder verletzen wird. Die I ist in 
dem Verv. altungsrecht ver;chiedentlich eine subjek­
tive Zula.\sungworaussel/ung für eine - gewerb­
liche Tätigkeil (1. B. §§ 30 1, 34 l GewO. unbe 
stimmter -. Rechhbegriff). 
Lit.: Eifl!rt. M„ Zuverlässigkeit, JuS 2004. 565 

zuwenden (V.) hinwenden, hingeben. geben 

Z uwendung ist die Hingabe eines Vermögensge­
genstancb von einer Per ... on an eine andere. Die 
1111e111gd1/1d1e /.. 1\t Tatbestandsmerkmal der 
-. Schenkung (§ 516 BGB). Der Zuwcndungsver­
trag zwischen Stiftung und Desunatär ist Schen­
kung. Darüber hinaus ist die Z. in zahlreichen ande 
ren Privatrechtsverhiiltnissen von Bedeutung. 
Lit.: i„hlf. lh, L.uwendungsrisiko und Restitutionsmtc· 
res~c. 1998: JIC1rtl, M„ Die unbenannte Zuwendung, 
2001: M11.1'c/1eler. K„ Der Zuwendungsvertrag 1.:wischcn 
Stiftung und DeMinntär, NJW 2010. 341 

Zuwendungwcrhältnis (Valutaverhältnis) iM bei 
dem bcrccht1g1mden _, Vertrag zugunsten Drincr 
dm. Verhältnis /\ovischeo Versprechensempfänger 
(Gläubiger) und Begünstigtem (Dritten). Das z. gibt 
den Grund an. weshalb der -+ Gläubiger ntcht die 
- Leistung an sich 'clbst. sondern an einen Dritten 
erbringen lfü,st (1. B. Erfüllung. Schenlo..ung). fa 
steht in Gegcnsall 1.u dem -+ Deckungi.verhältms 
oder Grundverhältms 1wischen Versprechensemp­
fänger und Vcrsprcchcn<lcm. Von einem Z. geht man 
auch bei der • Anweisung und einem Dreiecksver­
hältnis der ungerechtfertigten -+ Bereicherung aus. 
Lit.: Köbler. G . Schuldrecht. 2. A. 1995 

zuwider (A<lv.) dagegen. entgegen 

Zwang ist die Einwirkung auf einen Menschen oder 
eine Sache mit -. Gewalt. Der Z. kann mi11e/bar 
<- Zwangsgeld, Einwirkung auf Sache als mittelba­
re Einwirlo..un)! auf eine Person) oder unmillefbar 
sein. Unmiuelharer Z. ist in dem - Verwaltungs­
recht (als Einwirkung auf Personen oder Sachen 
durch körperliche Gewalt, durch Hilfsmittel der 
körperlichen Gewalt und durch Waffen) ein 
-+ Zwangsmittel der - Verv.·alrungsvollstreckung 
(§ 12 VwVG). Der unmtllelbare z. ist als schärfsrcs 
Zwangsmiuel JO dem Verhältnis zu der - Ersatz· 
vornahme und 1u dem -+ Zwangsgeld subs1d1är Er 
kann in gewaltsamer Erzwingung der erforderlichen 
Handlung oder in 1-;ostenptlichtiger eigener (gewah­
samer) Vornahme bc'>tehen. In dem Privatrecht ist 
eine cuwungene l landlung keine 1urechenbare 
-+ Handlung und 1s1 das unter Ausbeutung der 
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Zwangslage vorgenommene - Rechtsgeschäft 
-+ nichtig. Allerdings l.ann in eintelnen Fallen ern 
Z. zu einem Abschlui;s (-+ Ab~chlusszwang) eines 
Rechtsgeschäfts bestehen. In dem Strafvollzugsrecht 
ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges in den 
§§ 94 ff. St VollzG geregelt. 

Lit.: Ben/er. J„ Anwendung unmiuelbarcn Zwangs zur 
Durchsetwng strafprozcssualcr Rechtseingriffe. NJW 
2002.2688 

Zwan gsar beit (An. 12 IJI GG) ist die durch 
-+ Zwang herbeigeführte - Arbeit, die nur bei 
emcr gerichtlich angeordneten Freiheitsstrafe zuläs­
"'g isr. 
Ln.: Hbnicke. F., Arbeitszwang als Kriminalrechtsreak­
tion. 1999 

Zwangsgeld (z.B. § 11 VwVG, § 888 ZPO) ist die 
l'Ur den Fall der Nichterfüllung einer geschuldeten 
Pnichl von der - Behörde oder dem -+ Gerichl 
fe~tgesetzte Geldleistung. Das Z. ist ein - Zwangs­
mittel des Vollstrecl.ungsrechts. Es ist zulässig bei 
unvertretbaren -+ l landlungen und Untunlichkeit 
oder Unmöglichkeit der -+ Er..atzvornahme. Es 
beträgt in dem Ver.valtungsrecht zwischen 2 und 
1000 Euro und tn dem •Zivilverfahrensrecht bis 
1u 25 000 Euro. 
Ln.: Remien, 0„ Rechtsverwirklichung durch Zwangs­
geld, 1991: Rudo/ph, !„ Das Zwangsgeld. 1992; Hock, 
R„ Immobiliarvcrsteigerung. 6. A. 2018 

Zwan gshypothek (§§ 866 ff. ZPO) ist die auf 
-+ Antrag eines - Glliubiger:. mittels - Zwangs­
vollstreckung in das - Grundbuch eingetragene 

• Hypothek. Die Z. ist eine - Sicherungshypo­
thek. Sie ist eine der Mögliehl-;eiten der Zwangsvoll­
stred„ung wegen Geldforderungen in das unbeweg­
liche Vermögen neben der • Zwangsversteigerung 
und der_, Zwangsverwaltung. 

LiL: Habemierer. S„ Die Zwangshypotheken der Z1vil­
pro1essordnung, 1989 CDiss.): Hi111ze11. U„ Pfändung 
und Vollstreckung im Gnmdbuch. 2000 

Zwangslize112 - Lizen1 
LiL: Pohl. C„ Die Yorausse11ungen der patentrechtli­
chen Zwangslizenz. 2000: Fi/i, V.. Ve~uchsprivileg und 
Zwangslizenz. 2002 

Z~angsmittel ist d~ der -+ Verwaltung zu der 
Durchsetzung der vollweckbaren (anfechtbaren. 
\ofort vollstreckbaren oder mchti.uspensiv wirken­
den) - Verwaltungsakte in dem -+ Verwaltung~­
vollstreckungsverf ahren zu Verfü~ung stehende 
Miuel. Z. sind -+ Ersa11vornahme, -+ Zwangsgeld 
und (unmittelbarer) ->Zwang (§§ 9ff. VwVG). 
Damit können Handlungen, Duldungen und Unter­
lassungen erzwungen werden. 
L11.: Vossler. N„ Strafpro1essuale Zwangsmittel. 1998 

Zwangsverste igerung C§§ l ff. ZVG) ist die Ver­
steigerung eines -+ Grund'>tücks (Schiffes. Luft­
fahrzeugs) mittels der -+ Zwangsvolbtreckung. Die 
Z ist eine Möglichkeit der Zwangsvollstreckung 
wegen Geldforderungen in das unbewegliche Ver­
mögen. Sie ist in dem Gesev. über die z. und die 
Zwangsverwaltung geregelt. Zuständig für die z. ist 
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das -+ Versteigerungsgericht c- Amtsgericht). Dus 
Verfahren beginnt mit der Anordnung der Z. 
(-+Beschlagnahme) und der Bestimmung eines 
Zwangsven.teigerungstermins Bei der Versteige­
rung wird ein -+ Gebot in Höhe des geringsten 
Gebots zugelassen (§ 44 ZVG) Dem Meistbieten­
den ist, falb er 70 Prozent des Wertes bietet. der 
- Zuschlag zu erteilen. Durch den Zuschlag wird 
der Ersteher - Eigentümer. Die nicht in das ge­
ringste Gebot aufgenommenen Grundstücksrechte 
erlöschen. Das Gericht verteilt den Erlös. 
Li1.. Sto~. K./Kiderlin. Praxi' de~ Zwangsversteige­
rungsverfahren~. 13. A 2021; Stiiber. K„ Zwangsver­
steigerung,ge-.eu. 21. A. 2016; Geiselmwm, S. u. a„ 
Zwangsversteigerung für Anfänger. 2018. 2. A. 2022 

Zwangsverwaltung (Sequestration) (§§ 146 ff. 
ZVG) ist die Verwaltung eines -+ Grundstücks in 
dem Wege der-+ Zwangsvollstreckung. Die Z. ist in 
dem Gesell über die ZwangsveNeigerung und die 
z. geregelt. Die Anordnung der z. bewirkt eine 
-+ Beschlagnahme. Das -+ Grundstüd. wird durch 
einen Zwangsverwalter (1. B den -+Schuldner 
selbi,t) bew1rt~chaftet. Der Erlös der Z. wird verteilt. 
Li1.: H{larmeyer. H./Hint~en, U„ Zwangsverwaltung. 
7. A. 2021; Hcumneyer. 11./Wut;J.e. W./Förster. K./ 
Hi11tze11. U„ Handbuch zur Zwangsverwaltung. 3. A. 
2012: Dmsdo, M„ Rechte und Pnichten des Zwangs· 
vcrwalter.., NJW 2018, 1789 

Zwangsvollstreckung (Exekution) ist in einem wei­
teren Sinn die Durchsellung einer hoheitlichen 
-+Anordnung mit Hilfe staatlicher Zwangsmaßnah­
men. In dem engeren Sinn betrifft die z. den 
-+ ZivilproL.ess. Sie ist die Durchsetzung des voll­
streckbaren Anspruchs des Gläubigers mit Hilfe 
staatlicher Zwangsmaßnahmen in das Vermögen des 
Schuldners bzw. die Durchse1zung eines dem 
-+ Gläubiger gegen den -+ Schuldner m dem -+ Voll­
streckungs1itel verbrieften -+Anspruchs. Sie erfor­
dert einen Vollstreckungstitel (§§ 704 IT. ZPO). eine 
-+Vollstreckungsklausel (§ 725 ZPO) und die 
-+Zustellung des Vollstreckungstitels (§ 750 ZPO). 
Sie erfolgt grundsätzlich ohne mündliche Verhand­
lung - durch-+ Vollstreckungsorgane. Die Art der Z. 
ist verschieden nach der Art des verfolgten -+ An­
spruchs und der Art des zu verwertenden Objekts. Die 
Z. wegen Gelclf ordenmgen in das bewegliche -+ Ver­
mögen des Schuldners erfolgt durch -+ Pfändung 
beweglicher Sachen durch den --+ Gerichtsvol11ieher 
(§§ 808 ff. ZPO) und die Pfändung von -+ Forde­
rungen und anderen Vermögensrechten durch das 

>Vollstreckungsgericht ( §§ 828 ff. ZPO). Die en1-
sprechende Z. in das unbewegliche Vermögen ge­
schieht durch Eintragung einer -+Zwangshypothek., 
durch -+Zwangsverwaltung und -+ Zwangsverstei­
gerung ( § 866 ZPO). Daneben gelten jeweils beson­
dere Regeln für die Z. zu E::rwirk1111g der Herausgabe 
bestimmter beweglicher-+ Sachen(§ 883 ZPO, Weg­
nahme durch den Gerichtsvoll1ieher). Leistung einer 
bestimmten Menge 1•ertretbarer Sachen(§ 884 ZPO). 
der Herausgabe 1·011 --+ Gr1111d.wiicke11 (§ 885 ZPO). 
der Herausgabe i·on in dem Ge1rnhrsam eine.f Drillen 
befindlichen Sachen (§ 886 ZPO. Überweisung de<; 
Herausgabcanspruchs), der Vomahme vertretbarer 
--+Handlungen (§ 887 ZPO. Ermächtigung zu der 

Zweckstörung 

- Ersatzvornahme) bzw. um·ertretbarer Ha11d/1111gen 
(§ 888 ZPO. -+Zwangsgeld. -+Zwangshaft) und 
schließlich der Erzwi11gtmg von --+ Unterlassungen 
und -+Duldungen (§ 890 ZPO -+Ordnungshaft, 
-+Ordnungsgeld). Is1 der Schuldner 1u der Abgabe 
einer-+ Willenserklärung verurteilt. '>0 gilt die Erklä­
rung als abgegeben. sobald das Urteil die -+ Rechts­
kraft erlangt ha1 ( § 894 ZPO). Die Z. ende! mit der 
vollständigen Befriedigung des volbtreckbaren An­
spruchs des Gläubigers. Die Beitreibu~~ von Schul­
den durch dem Schuldner in der Offentlichkei1 
folgende Menschen (schwarze Schatten. Schatten­
männer) ist auf Grund der Verletzung des Persönlich­
keitsrechts weubewerbsw1drig. 
Li1.: Bro:c. H./Walkcr: W. Zwangsvoll,trcckung~recht. 
12. A. 2021, Damm, M„ Zwangsvollstreckung für An­
fänger, 13. A. 2021; Lackma1111, R„ Zwangsvollstre­
ckungsrecht, 12. A. 2021; Müller. H.11/äk, G„ Deutsche 
Vollstreckungstitel im Ausland (Lbl.); Jauernig, 0.1 
Berger. C„ Zwangsvollstreckungs- und lnsulvenzrecht. 
24. A. 2021; Özen. K u. a„ Vollstreckung.s,crbote in der 
Zwangsvollstreckung. JuS 2011. 894; Hem. G„ Die 
Zwan~vollstreckung 1ur Herausgabe von Sachen. JuS 
2012. 902; Lipprou/Billmann. Zwangsvolhtrcckungs­
recht. 13. A. 2021 

Zweck (M.) Ziel, Sinn 

Zweckerreichung ist das Eintreten des geschulde­
ten Leistungserfolgs ohne Zutun des • Schuldners 
(1. B. d~ gestrandete Schiff wird vor der Bergung 
von selbst wieder frei). Die Z. 1s1 nach umstnuener 
Ansicht ein Fall der von keiner Partei w vertreten­
den -+Unmöglichkeit. Analog * 645 1 BGB behält 
der Schuldner aber gleichwohl einen (anteiligen) 
Vergi.itungsanspruch. 
Lit.: Beuthien. V, Zweckerreichung und ZweckslÖrung. 
1969 

Zweckfortfall ist der Wegfall de:. Leistungssubstrats 
(z.B. da:. zu heilende Kind stirbt). Der Z. i<.t ein Fall 
der -+ Unmöglichkeit (str.). Der Schuldner behält 
aber einen (anteiligen) -+Anspruch auf die -+Ge­
genleistung. sofern er bereits tätig gewesen ist. 
Lit.: Kersig, P., Der Zweckfortfall als Bccndigungs­
grund jurb1ischer Personen. 1960 

zweckmäßig (Adj.) geeignet. nü11lich 

Zweckmäßigkeit 1s1 die Bewertung eines Verhaltens 
nach seiner Geeignetheil zur Erreichung eines Zieles 
oder Zweckes. Bei der --+ Fachaufsicht wird auch 
die Z. des Verwaltungshandelns überprüft. -+ Op­
portunitäL~pnnz1p 

L11.: Löer. L. Körpcr~chafts- und anstaltsinterne Rech1s­
und Zweckmäßigkeihkontrolle. 1999 

Zweckstörung ist der Wegfall des -+ Interesses des 
-+ Gläubigers an der -+ Leistung trot1 äußerlicher 
Möglichkeit der Leistung (z.B. Fußballspiel, zu dem 
Sonderfahrt ~tattfinden soll. fällt uus). Hier liegt 
keine Unmöglichkeit vor (slr.). Even1uell kommt 
aber ein Wegfall der -+ Geschäft~grundlage in Be­
tracht. 
Lit.: Be111hie11. V. Zweckerreichung und Zweckl.törung. 
1969: Köhler. H„ Unmöghchkeil und Gcschiiftsgrund­
lage bei Zweckstörungen im Schuldvcrhällnl\, 1971 



Zweckverband 

Zweckverband ist der durch öffentlich-recht­
lichen --> Vertrag erfolgende - Zusammenschluss 
mehrerer --> Gemeinden, --> Gemeindeverbände 
oder 'onst1ger öffentlich-rechtlicher -• Körperschaf­
ten zu der gemeinsamen Bewältigung einer (gewich­
tigeren) Aufgabe (z.B. Unterhaltung eines Kranken­
hauses). Der Z. ist meist eine Körperschaft des 
öffentlichen Recht'>. jedoch keine --> Gebietskör­
perschaft. Er hat eine Zwccherbandsver\ammlung. 
einen Zweckverbandsausschuss sowie emen ge­
schäftsführenden Zwcckverbandsvorstand ab --> Or­
gane. Ein in der G1iindung befindlicher, nichtrechts­
fähiger kommunaler Z. kann als Gesellschaft des 
bürge1 fü.he11 Redus u<lcr als nichtrechtsftlhiger 
Verein Panei eines Vertrags sein. so das... seine 
Griindungsmitglieder unbeschränkt und gesamt­
schuldnerisch für seine Schulden haften. 
Lit.: Luppl'rt, J .• Der kommunale Zweckverband, Diss. 
jur. Heidelberg, 2000: Sa11.~ier. C.. Der fehlerhafle 
Zweckverband, 2001: Schmidt. T.. Kommunale Koope­
ration - Ot!r Zweckverband. 2020 

zwei (Num. Ord.) Grund1ahl zwischen ems und drei 

Zweig (M.) Abzweigung, kleiner Ast 

Zweigniederlassung (§ 13 HGB) ist die Niederlas­
sung eines -> Kaufmann\, an der er oder -;cme Leu­
te teil\ abhängig (sachlich dieselben Geschäfte. 
abhängige Firma) von der Hauptniederlassung, teils 
unabhängig (räumliche Selbständigkeit. selbständi­
ger Leiter) von ihr wirken. Die Errichtung einer Z. 
ist bei dem -+ Gericht der Hauptniederlassung bz;w. 
des • Sives zur --> Eintragung m das -+ Handels­
register des Gerichts der L. an1umeldcn. 
Lit.: Küble1; G .. Rechtsfragen der Zweigniederlassung, 
BB 1969, 845: Rinne, ß .. Zweigniederlassungen aus­
ltind1scher Unternehmen, 19<>8 

Zweikammers.>stem ist die Aufteilung des 
--> Parlaments in zwei -> Kammern (l. B Oberhaus­
Unterhaus, Repräsentantenhaus-Senat, Bundestag­
Bundesrat. Na1ionalra1-Bundesrat). Ein echres Z. 
liegt nur dann vor. wenn die 1weite Kammer gleich­
berechtigt an der -+ Gese11gebung mitwirkt (also 
nicht bei Bundestag-Bundesrat. Nationalrat-Bun­
desrat) 
Lit.: Reres. D .. Die Rolle 1wc1ter Kammern m Bundes­
staaten: 2003 

Zweikampf (Duell) ist der verabredete Kampf 
zweier Menschen mit (tödlichen) Waffen. Der Z. 
dient m dem mittelalterlichen und neu1eitlichen 
Recht (bis m das 20. Jh.) als EnL-;che1dungsm1ttel. ln 
dem Strafrecht war der Z. bis 1969 privilegiertes 
Tötungsdelikt bzw. Körpcrverlet7ungsdehkt. 
Lit.: Kii/1/er. G .. DeuL~chc Rechtsgeschichte, 6. A. 2005; 
Walter. W. Da\ Duell in Bayern. 2002 

Zweikondiktionen (Pan1kel) L.we1 Kondiktionen 
betreffend 

Zweikondiktionentheorie ist bei der ungerechtfer­
tigten --> Bereicherung die Lehre, die annimmt. 
das'>. wenn der Empfänger einer ungerechtfertigten 
Bereicherung bei einem (nichtigen) gegenseitigen 
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Venrng seine Gegenleistung bereits bewirkt hat. 
jeder Vertragsteil einen selbständigen - Anspruch 
auf ..... Heraui.gabe des jeweils von dem Gegner 
Empfangenen b1w. des entSprechenden Werten.aues 
unabhängig von dem Schicksal des Bereicherungs­
anspruchs der Gegenseite hat. Der Z. steht die 
-+ Saldotheorie gegenüber. Diese wird in dem Be­
rcicherung:.recht regelmäßig angewandt, so da-;s die 
Z. nur ausnahm~weise Gewicht hat (z.B. bei Betei­
ligung ~ Minderjähriger). 
Lit.: Marx. H .. Die Problematik des LehrMreites, 1933 

Zweiplusvier (Partikel) zwei und vier betreffend 

Zweiplusvierverhandlungen sind die Verhandlun 
gen der Vereinigten Staaten von Amerika, der Sowjet 
union. Frankreichs, Großbritanniens. der Bundesre­
publik Deutschland und der Deutschen Demokra­
tischen Republik Uber die deutsche Einheit in dem 
Jahre 1990. -> Vertrag über die abschließende Rege­
lung m Bezug auf Deutschland 
Lu .. Kmesc/1ell. K .. Rechtsgeschichte Deutschland~ 1m 
20. Jahrhunden. 1992: Köhler, G .• Zielwönerbuch inte­
grativer europäischer Rechtsgeschichte. 6. A. 2020 
(Internet) 

Zweischwerter (Panikel) zwei Schwerter betreffend 

Zweischwerterlehre ist in dem hochmiuelalterli­
chcn Recht die von dem Symbol 1weier Schwener 
ausgehende Theorie der Begründung des Verhältnis­
ses von - Kaiser und - Papi.t. Nach kurialistischer 
Ansicht überträgt der Papst eines der beiden im 
neuen Testament beiläufig genannten. von Gott 
erlangten 1we1 Schwerter an den jeweiligen Kaiser. 
Nach imperialistischer Lehre stehen geii.thches 
Schwert des Papstes und weltliches Schwert des 
Kajsers als jeweils unmittelbar von Gott erhalten 
glcichb<:rechtigt nebeneinander. 
Llt. Köhler. G .• Ot!ur..che Rechtsgeschichte. 6. A. 2005 

zweispurig (Adj.) 1wei Spuren betreffend 

Zweispurigkeit des --> Strafrechts (oder Sanktio­
nenrcchts) ist die Parallelität von --> Strafen 
(§§ 38ff. StGB) und - Maßregeln der Besserung 
und Sicherung(§§ 61 ff. StGB). 
Lu.: Schmidt, iv.. Das Prinzip der ZwcispurigkeiL. 1964 

Zweistufen (Panikel) zwei Stufen betreffend 

Zweistufentheorie ist die von lwei Stufen ausge­
hende Theorie 1u der Bestimmung des Vorgehens 
der --> Leistungsverwaltung (l. B. -->Subvention). 
Über die Frage, ob eine Leistung erbracht werden 
soll, ergeht eine Entscheidung auf Grund öffentlich­
rechtlicher Vorschriften (erste Stufe, 7. B. --> Ver­
waltungsakt über Subvention). Ist über das Ob der 
Leistung positiv entschieden, wird die Leistung 
selbst (das Wie der Leistung) m einem privatrechtli­
chen Verhältnis abgewickelt (zweite Stufe, z.B. 

-> Darlehen). Anderer Ansicht ist die Lehre von 
dem privatrechtsgestaltenden --> Verwaltungsakt. 

Zweitbescheid ist der -+ Bescheid, in dem die 
._. Behörde nach unanfechtbar gewordenem --> Ver-
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waltungsakt auf --+ Gegem·orstellung oder --+ An­
trag des Betroffenen ein zweites Mal über dieselbe 
Sache entscheidet. Der Z. eröffnet den Verwaltungs­
rechlsweg neu. Er steht in Gegensatz zu der bloß 
wiederholenden --+ Verfügung (ohne neue Sachent­
scheidung. bloße Mi11e1lung. das Verfahren nicht 
wieder aufzugreifen). die diese Wirkung nicht hat. 
Ob die Verwaltung einen z. oder eine wiederholende 
Verfügung erlässt, liegt in ihrem --+ Ermessen. 

zweite (Num. Ord) Ordnungszahl zwischen er.-te 
und driue 

zwingen (V.) mit Zwang erreichen, erzwingen 

zwingend (Adj.) notwendig, nicht abänderbar 

zwingendes Recht --+ Recht, zwingendes 

zwischen (Präp.) bei. unter. innerhalb, vorläufig 

Zwischen (Panikel) vorläufig. eingeschaltet 

Zwischenbescheid ist der vorläufige. nicht endgül­
tig regelnde -+ Bescheid. 

Zwischenprüfung 1i.t die in dem Laufe einer Aus­
bildung abgehaltene Prüfung. 
Li1.: Diederichsen, U., Die Zwischenprilfung im bürger­
)jcbcn Recht, 1985 

zwischenstaatlich (Adj.) zwischen Staaten beste­
hend,-+ international 

Zwischenurteil (z. B * 303 ZPO) 1\t das -+ Urteil 
über einen zu der Entscheidung reifen Zwischen­
streit (1. B. über eine Prozessvoraussetzung oder 
über den Grund eines Anspruchs). Das Z. ist 
-+ Feststcllungsuneil Es kann grundsätzlich nur 
zusammen mit dem • Endune1l angefochten wer­
den (anden. das --+ Grundurteil). 
Lit.: Ti<•dtke, K .• Das un1ulässige Zw1schenuncil. ZZP 
89. 64; JiiRer. A .• Zwischenstreitverfahren. 2002 

Zwischenverfahren ist dac, zw1~chen Verfah­
ren(sabschnitten) mögliche ..... Eröflnungsverfahren 

Zypern 

Zwischenverfügung(§ 18 GBO> ist die Verfügung 
des -> Grundbuchamts. in der - weder eine bean­
tragte Eintragung angeordnet noch der --+ Antrag 
zurückgewiesen. sondern - dem Antragsteller eine 
angemessene --+ Frist zu der Behebung eines einer 
-+ Eintragung entgegenstehenden - behebbaren -
H111demisses (z.B. fehlende behördliche Genehmi­
gung) bestimmt wird. Die Z. hat den Vorteil der 
Rangsicherung, da bei Eingang eines weiteren An­
trags zugunsten des früher gestellten Anrrags -. von 
Amts wegen e111e -+ Vonnerkung oder cm --+ Wi­
derspruch einzutragen ist. 
Lit.: Baxma1111, K .. Die Zwischenverfügung des§ 18 der 
Grundbuchordnung, 1914 

Zwischenzeugnis --+ Zeugnis 

zwölf (Num. Kurd.) Grund;whl zwischen elf und 
drei1ehn 

Zwölftafelgesetz ist in der römischen Rccht.~ge­
schichte die wegen Screiligkeiten zwischen Plebe­
jern und Patriliern in (anfangs 1 O. später) 12 Tafeln 
gefasste, nicht vollständig überlieferte Aufteichnung 
des gehenden Rechtes (451/450 v Chr.), die niemals 
förmlich aufgehoben wurde, aber allmählich ihre 
praktische Bedeutung weitgehend verlor. 
L11.: hltp://www.kocblergerhard.de/Fontesflwoclftafel­
gcscti-Rom-451-450vChr.htm: Sii/lner. A.. Römische 
Rechtsgeschichte. 5. A. 1996; Küb/er. G .. Zielwöncr­
buch europäischer Rechtsge'>cl11chte1• 6. A. 2014 (Inter­
net): Das Zwölftafelge~etz. Texte. Ube~e11ungen und 
Erläuterungen v. Oii//, R .. 7. A. 1995 

Zypern i!>l die in dem Süden der Türkei liegende, 
zwischen Griechen und Türken (Nord1ypcm) ent­
sprechend der Besiedelung politisch tatsächlich 
geteilte drittgrößte Insel des Mittelmeers. deren 
griechischer Teil seic 1.5.2004 Mitgliedstaat der 
Europäischen Gemeinschaften hlw. Europäischen 
Union ist und deren türkischer Teil nur von der 
Türkei als Staat anerkannt wird. 
Lit.: Chrysoromidt•s, K., Thc Republic of Cyprus, 2000; 
Am·tüt~. S.. Perspek1iven zur staailicben Neuordnung 
Zyperns. 2003; Schneider. G .. Chancen und Probleme 
des EU··Beitritt'> von Zypern, 2003 
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